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Vorwort M. v. Seydels zur ersten Auflage.

Die königlicheStaatsregierung hat mir auf Ansuchengestattet,beiAusarbeitung
diesesWerkesdie Aktender Ministerienund des Staatsrates zu benützen.

Ich habevor allemmeinenDank für das Entgegenkommenauszusprechen,welches
die königlicheStaatsregierungauch in diesemFalle wissenschaftlichenBestrebungen
gegenüberbetätigt hat.

Beschränkungenin der Art und Weise der Verwertung des Materiales, soweit
dasselbeüberhauptzur Veröffentlichunggeeigneterschien,sindmir, wie ich hier aus=
drücklichhervorhebenmöchte,nicht auferlegtgewesen.Die Anschauungen,welcheich
vertrete,stellenmeinepersönlicheÜberzeugungdar, nichtmehrund nichtweniger.

Für den sachkundigenLeser wird es keiner Ausführung bedürfen, welchegroße
Vorteile geradeeinemstaatsrechtlichenWerkeaus derAusbeutungdesamtlichenAkten=
materiales und aus der dadurch gewonnenennäheren Fühlung mit der Praxis dann
erwachsen,wenn der Autor zugleich diesemStoffe mit wissenschaftlicherUnabhängigkeit
gegenübersteht.

München, im Juli 1884.

Vorwort zur neuen Ausgabe.
In den siebzehnJahren, welcheseit demErscheinender zweitenAuflage ver=

flossen sind, hat das bayerischeStaatsrecht aus den beidenQuellen der Gesetzgebung
in Staat und Reich tiefgreifendeAnderungen erfahren. Bis in die letztenJahre vor
seinem am 23. April 1901 erfolgtenTod hat Max v. Seydel, zuletztmit unsicherer
Hand, Bemerkungenfür eineneueAuflage in seinHandexemplareingetragen.Hieraus
und aus Außerungen des Kranken durften die Herausgeber entnehmen, daß die Er=
neuerungdes Werkes,wennsie in seinemGeistegeschah,auchdemWunschev. Seydels
entsprechenmußte.

Den Verfassern der Neubearbeitung lag vor allem daran, die systematischeAn=
ordnungdes Stoffes unverändertbeizubehalten.Auch in der Darstellungwurdenur
da, wo der veränderte Stoff oder wissenschaftlicheGründe es forderten, geändert
und ergänzt. MancheAusführungenkonntenerheblichgekürztwerden. Im ganzen
ging das Bestrebendahin, die Vollständigkeit und Gründlichkeit, durch welchefür ihre
Zeit die beiden erstenAuflagen sich auszeichneten,auch in dieser Neubearbeitungzu
erreichen.
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VI Vorwort zur neuenAusgabe.

Kürzungen fanden in der Neubearbeitungnur statt, wo die Ausführungen
v. Seydels in der 2. Auflage entwederdurchdie Gesetzgebungüberholtsind oder an
Bedeutung verloren haben oder ohne Schaden für die Auslegung des geltendenRechtes
abgekürztwiedergegebenwerdenkonnten.

An der Durchsichtder Abschnittevon der Verwaltungsrechtspflegehat sichHerr
RegierungsakzessistDr. Fux, an der Durchsichtdes GemeindeverfassungsrechtesHerr
gepr. Rechtspraktikant Dr. Franz Schneider beteiligt. Die militärrechtlichen Teile
sind von Herrn Militäranwalt am ReichsmilitärgerichtCarl Endres durchgesehen
worden. Den Genanntensei für ihre wertvolleMitarbeit auchhier gedankt.

v. Graßmann. Piloty.
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GeschichtlicheEinleitung.

Erstes Kapitel.
Bayern bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

#5*1. Das landesherrliche Haus und die Erbfolge !. Volk und Herrscherhausfind
in Bayern seitmehrals fiebenJahrhundertenverbunden.Es ist für denZweckdiesergeschichtlichen
Einleitung in die Darstellung des geltendenbayerischenStaatsrechtes nicht nötig, auf die Ereignisse
zurückzugehen,die vor demAuftreten derWittelsbacher liegen2.

Der BegründerdesbayerischenHerrscherhaufesist Otto I. von Wittelsbach,denKaiser Friedrich I.
am 16. September 1180 zu Altenburg in Thüringen mit dem Herzogtum Bayern belehntes. Aller=
dings übernahm Otto das Herzogtum nicht in seinemalten Bestande. Wichtige Landesteile", ins=
besondereÖsterreich, Steiermark und Tirol, waren oder wurden losgetrennt?. Der Verband der

geistlichen Fürsten mit demHerzogtume lockertesichmehr und mehr. Doch bildeten wertvolleLand=
erwerbungenOttos I. selbstund seinesSohnes Ludwig l. einenErsatz; vor allem aber der Erwerb
der Pfalz, mit welcher Ottos I. Enkel Otto II. 1214 belehnt wurdes. Des letzterenSöhne,
Ludwig II. und Heinrich XIII., nahmen am 28.März 1255 die ersteLandesteilung vor. Ludwig
erhielt die Pfalzgrafschaft,Oberbayern. und Amter im Nordgau; Heinrich Niederbayern7.

Zwischen den Söhnen Ludwigs, Rudolf und Ludwig IV., kam es wegender Führung der
Landesregierung zu mannigfachen Wirren, deren endgültige Lösung erst nach Rudolfs Tode der
wichtige Hausvertrag von Pavia vom 4. August 1329 brachte. Vertragsteile waren einer=
seits die Abkömmlinge Rudolfs, nämlich seine Söhne Rudolf und Ruprecht I. und sein Enkel
Ruprecht II., andererseitsKaiser Ludwig der Bayers.

Folge des Vertrages war eine fast fünfthalb Jahrhunderte währendeLandesteilung. Die
Pfalz nebst dem größten Teile des Nordgaues (Oberpfalz) kam an Rudolfs, das übrige Gebiet an
Ludwigs Linie. Ludwig selbst erwarb noch 1341 nach dem Aussterben der Linie Heinrichs Xlll.
Niederbayern hinzu.

Im Vertrage von Pavia gestandenbeideLinien sichhinsichtlich ihrer Besitzungendas Vor=
kaufsrecht und für den Fall des Erlöschens einer Linie das Erbrecht zu. Die Kurstimme sollte
zunächstder RudolfischenLinie zukommen.

Die Länder, welcheKaiser Ludwig den Stammlanden seinesHauses hinzuzufügen gewußt
hatte, erwiesensichnicht als bleibenderBesitz.

Auch das ÜUbelder Landesteilungentrat immer von neuemzutage.

1 H. Rehm, Die staatsrechtlicheStellung desHauses Wittelsbach zu Bayern in Vergangen=
heit und Gegenwart. Akad. Festrede. Erlangen 1901.

* Vgl. darüberS.Tiezier, GeschichteBayerns, Bd. 1 S. 1ff.; M. Döberl, Entwicklungs=
geschichte 7 Bd. I S

I. M. Döberl a. a. O. I S. 200, 231ff.
4 ien. die Zweifelbinsichtlich des Umfanges s. MStben a. a. O. 1 S. 191ff., 251f.
* S. Niezler a. a. O. 410, 662, 723, II S. 8:M. Frh. v. Freyberg, Pragm.

Geschichteder bayer. Suounh Sor Rd.VI, 1 S. 16; Rockinger, Einleitung zu G. Frh.
v. Lerchenfeld, Die altbaier. landständ. reiheitsbriefe usw. S. XLIII. Uber die Mehrungen
durch dasErlöschen vonGrafengeschlechtern Döberl a. a. O. I S. 253.

* S. Riezler a. a. O. II S. 45. Bayern war damals das größte deutscheTerritorial=
fürstentum. M. Döberl a. a O. f S. 256.

! Vgl. 2. Aufl. I S. 1f.
s Der Vertreg.r ebgedrucktbei H. Schulze, Die Hausgesetzeusw. 1 S. 260. Bgl.

v. Seydel 2. Aufl. 1
* Bal. insb. Nei Die Folgen der Teilungen Bayerns für seineLondesgeseßzebung

krere Abhandlungen der Münchener Akademie der W. 1869. M. Döberl a. a

v. Seydel=Piloty, Baverisches Verfassungerecht. 1
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Wichtig ist der Teilungsvertrag vom 19. November 1392 10, der zwischenLudwigs
Enkeln, Stephans I. Söhnen, geschlossenwurde. Der Vertrag sichertegegenseitigesErbrecht der
Linien zu und stellte den Grundsatz der agnatischen Erbfolge fest . Außer der noch
vorhandenenLinie Straubing=Holland, die 1425 erloschund derenLande1429 unter diebayerischen
HerzogenachKöpfen geteilt wurden, entstandendurch den Vertrag die Linien Ingolstadt, erloschen
1447, Landshut, erloschen1503, und München. LetztereLinie setztehiernachdenLudwigschenHaupt=
stamm allein fort und vereinigte dessenLande wieder. Allerdings gelang dies nicht ohne einige
Opfer an Gebiet. .

Der letzteHerzog der Straubinger Linie Georg hatte den Versuchgemacht,die Besitzungen
dieserLinie seinerTochterElisabeth und derenGatten Ruprecht von der Pfalz zuzuwenden11. Der
Schiedsspruch zu Köln vom 30. Juli 150518 entschiedzwar zugunstender MünchenerLinie;
dochmußtenden Söhnen NRuprechtsNeuburg nebsteinigen Gebietsteilenin Bayern, der Oberpfalz
und Schwaben (die „junge Pfalz“) und demKaiser einige Landesteile, die jetztzu Tirol gehdren,
abgetretenwerden““.

In der MünchenerLinie gelang nunmehr die Durchführung der Unteilbarkeit des Landes
und der Erbfolge nach Erstgeburtsrecht.Zwar hatte der diesbezüglicheVertrag Albrechts IV.
mit seinemBruder Wolfgang vom 8. Juli 1506 w noch keine bleibendeWirkung, wohl aber
Albrechts V. testamentarische Verordnung vom II. April 1578, die der Kaiser be=
stätigte##.Der Erwerb derKurwürde durchMaximilian I. brachteeineVerstärkungdieserRechtslage.

Mit demKurfürsten Maximilian III. Josef, der am 30. Dezember1777 starb, erlosch die
Linie Ludwigs des Bayern. Bayern gelangtean die RudolfischeLinie 17.

Auch unter den pfälzischenWittelsbachern hatten vielfacheLandesteilungenstattgefunden18.
Der letzteSprossederLinie Sulzbach,Karl Theodor,welcher1742nachAbgangderLinieNeuburg
die pfälzischeKur erworben hatte, war 1777 auchErbe von Bayern. Der Teschener Friede
vom 13. Mai 1779, der den bayerischenErbfolgekrieg beendete,erkanntediesesErbrecht an.
Doch ging das Innviertel an Isterreich verloren.

Außer derLinie Sulzbach bestandnochdie Linie Birkenfeld, gespaltenin die regierendeLinie
Zweibrücken-Birkenfeldund die Nebenlinie Gelnhausen:.

Nach Karl Theodors Tode am 16. Februar 1799 vereinigte Maximilian IV.#1 Josef,
seit 1795 Herzog von Zweibrücken, den gesamten Wittelsbachischen Länderbesißz in
seiner Handss.

§ 2. Das Gebiet und die landesherrlichen Rechte. Das pfalzbayerischeGebietbestand
beim Regierungsantritte Maximilians IV. Josef aus den zwei Hauptländern Bayern und der
Pfalzgrafschaft bei Rhein. Zu jedemder beidenHauptländer gehörteeine Anzahl selbständiger
Nebenländer, die gleich den ersteren eigeneVerfassungen hatten. Die bayerischenNebenländer, durch=
weg kleinere Gebiete, lagen im bayerischen und schwäbischenReichskreise, die pfälzischen Nebenländer
im bayerischen(besondersOberpfalz, Cham, Neuburg und Sulzbach), oberrheinischen(bes.Zwei=
brücken)und westfälischen(bes.Jülich und Berg) Kreise und in denNiederlanden(Bergen op Zoom

und Ravenstein)!.

6%Abgedr. bei H. Schulze a. a. O. I S. 265 und Rockinger a. a. O. S. LXXV.
u Vgl.2.Aufl.I S. 3.
12Das TestamentGeorgs v. 19.Sept. 1496 abgedr.bei"* v. Krenner, Bayer. Landtags=

handlungenin den Jahren 1429—1513,München 1805,XIV S. 63.
18 Abgedrbei F. v. Krenner a. a. O. XVS. 111; vgl. Rockinger a. a. O. S. LXXXIX.
14 UberdenErbfolgestreits. F. v. Krenner a. a. O. IX S. 382,551, XI S.553ff., XIII

S. 366 ff, XIV S. 1ff.; J. Moser, TeutschesStaatsrecht XVI S. 132.
½ Abgedr. bei F.v. Krenner a. a. O. XV S. 355; Rockinger a. a. O. S. CCCNK

Anm. 930. Bygl. v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 3 N. 21.
½Vgl. H.Schulze a. a. O. 1 S. 240 ff.;v. Seydel 2. Aufl. S. 4.

vnesal sn — eenden beidenLinien waren vorher mehreredas Erbrecht bestätigendeVerträge ab=
geschlossenworden. "

18Eine Ubersichtderselbens. 2. Aufl. S. 4f.
1 r** H. Schulze a. a. O. 1 S. 250ff.; J. J. Moser, Der TeschenerFriedensschluß

v. Jahre 1779 mit Anm., Frankfurt a. M. 1779 S. 136. Weitere Nachweisebei v. Seydel
2. Aufl.. H N. 6. « «

er die vertragsmäßigenAbmachungenzwischenbeidenLinien s. insb. den Ansbacher
Vertrag vn 12. Okt. 1796,abgedr.bei H. Schulze a. a. O. 1 S. 300.

ber den vollen Titel des Kurfürsten f. 2. Aufl. I S. 6 N. 42.
Das Befitzergreifungspatentist abgedrucktim MünchenerIntelligenzblatt 1799 S. 138.

(/§J27 1#über die Erwerbung dieserNebenländervgl. J. J. Moser, Einl. in das churf. bayer.
Staatsrecht, Kap. 9 §§ 5, 8, 9,10, 13—16; Frh. v. Kreittmayr, Grundriß des allg., deutschen
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§3 Die Landstände. 3

Die Kurwürde war durch die Goldene Bulle (Kap. VII § 2) dem pfälzischenHause
zugesprochenworden, ging aber 1623 nebendemErztruchsessenamtan Maximilian I. von Bayern
über. Die Pfalz erhielt durchden westfälischenFrieden eine neueKur, mit welcher1652 das Erz=
schatzmeisteramtverbundenwurde. Die pfälzischeKur erlosch1777 mit der Vereinigung Bayerns
und derPfalz?.

Über dasReichsvikariat, das nach derGoldenenBulle demPfalzgrafen „in partibus Rheni
et Sueviae et in iure Franconico“ zukam, war zwischenBayern und Pfalz Streit“. Die im
18. Jahrhundert hierüber getroffenenVereinbarungen wurden durch die Vereinigung von Bayern
und Pfalz gegenstandslos5. Die bayerischenLänder lagen in fünf Reichskreisen,im bayerischen,
woselbstBayern mit Salzburg abwechselnddas Direktorium hatte, im schwäbischen,kurrheinischen,
woselbstPfalzbayern das Amt desKreisoberstenhatte, im oberrheinischenund im westfälischen6.

Der Kurfürst von Pfalzbayern hatte im Kurfürstenkollegiumdie fünfte Stimme, im Reichs=
fürstenratesiebenStimmen und den Vorsitz der weltlichenBank, ferner verschiedeneRechtein den
vier Reichskreisen,zu denener mit seinenLändern gehörte7.

Pfalzbayern hattedieallgemeinenPflichtengegenKaiser undReich,insbesonderedieKontingents=
pflicht und die Abgabenpflicht, zu erfüllen, befand sichaber im BesitzewichtigerPrivilegien (bes.
priv. de non evocando und priv. illimitatum de non appellando) gegenüberdem Reiches.

Nach innen übte der Landesherralle wesentlichenstaatlichenRechteaus, und er besaßauch
im Staatenverkehretatsächlichalle Rechteeines wirklichenHerrschers?. In der Auslübung seiner
Rechte war der Landesherr so weit landesrechtlichbeschränkt,als es das Bestehenlandständischer
Verfasfungenmit sichbrachte.

83 Die Landstände 1. Zwei der WittelsbachischenLänder, Bayern undNeuburg, hatten
landständischeVerfassung. Die Oberpfalz hatte bei derVereinigung mit Bayern unterMaximilian I.
ihre landständischeVerfassungverloren?.

Der Ursprung der bayerischenLandständefällt in das 14. Jahrhundert. Geldverlegenheiten
derHerzogegabendenäußeren,derZug derZeit zu körperschaftlichenGestaltungendeninnerenAnlaß.

In Oberbayern führten Steuerforderungender HerzogeRudolf und Ludwig, des späteren
Kaisers, zum Zusammentritte zuerst des Adels (1302, Rittertag zu Schnaitpach), dann der drei
Stände (1807)8. In Niederbayernaber stellteHerzogOtto, König von Ungarn, am 15.Juni 1311

und bayer.Staatsrechts §§ 104ff.; ehmaier a. a. O.66 ff.; J. St. Pütter, Hist. pol. Handb.
ven denbesanderen.hte Staa en, 1. T. 1758, S. 266 269, 285, 291. Weitere Nachweise

ei v eyde
Entsprechend*. =*—— desWestf.Friedens. J.P.O. Art. IV § 3; — P. Monast.

V. n “ Ws das Intermezzo von 1708—1714vgl. J. J. Moser, zisah Staats=
re

*sCap. V § 1. Vagl.H. Tri=z#el % Interregnum, Leipzig 1892, S. 16ff.
« Vgl. die Nachweise2 Aufl. S
5 Nach Vertrag vom 15. Mai #½ wall das Vikariat „simultanee“, nach vom

26. März 1782 urde es abwechselndgeführt. Über dieReichsvikariatssprengel s. dieErst
bei 2. dS 20.

1.2. . S. 9.
Mal=J. J. Moser, Einl in das kurf. bayer. Staatsrecht, Kap. 6 85#6ff.; Einl. indas

hwt piüll. ’ Kap. 6 §§ 12, 15ff. Weitere Nachweisebei v. Seydel 2.Aufl. S

s Bgl. J. J. Moser, Einl. in das kurf. baher. St-. Kap. 8, 11; Einl. in 2/ kurf.
pfälz. — 2 7, 8, 11; Kreittmayr a. a. O.8 n## u a. a. O. LS. Off.

⸗ über die sussübnnpvendes Postwesensdurch9t gerbenn. seit 1665 val.
v. Seydel 2. Aufl. S. 9 7
66183] über die Geschichteder zn vgl. (Ganzer) Wrsuch.l gen rsprung u. Umfang
er landständischen Rechte in Bayern, 2 Abt. ohne Druckort, 179 v. Krenner, An=

bitung u den näheren Kenntnissen der baher. Landtage des ste, E3 München 1804;
ohir!- De Geschichteder Landständein Bayern, 2 Bde., Heidelberg 1816(neuerAbdruck,

* 1819). M Frhr. v. Freyberg, Geschichtederbayer.Landständeund ihrer Verhandlungen,
Sulzbach 1828/29;V. Rockinger, Einleitung zu G. Frhr. v. Lerchenfeld, Die altbayer. land=

ständischen Freibriese und die znereterilscenden2 München 1853; K. Maurer in
Bluntschlis u. Braters StaatswörterbuchVI S. 251; S. Gestet 8,deutscheGenossen=

schesterecht.Berlin 1868, I S. 5483ff., 801 ff.; S. lesern u. u. S. 507ff., III S. 659ff.
achweisederveröffentlichtenbendieverbonlungen ei v. — 2. *— 10 N. 4.

2 Vgl. 2. Aufl. S. 10 N.
"= tmnt! bei Rockinger a aOSGXXngl Euxmann Geschichtederdintt

Steuern in Bayern vom Ende des XIII. bis zumBeginn des Jahrhunderts, Leip*l
S. 6 (Staats= und HesielnsstenschestlcheForschungen,hag. v. G. Schmoller, Bd. 1 dast 5
vgl. M. Döberl a. a O. J

1 *
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4 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderts. 83

denStänden den erstenFreibrief, die große oder Ottonische Handfeste aus. Gegeneine
Steuerbewilligung entäußertesichder Landesherr zugunstender Stände der niederenGerichtsbarkeit;
ein verhängnisvolles Vermächtnis an die Zukunft! Zugleich wurde den Ständen das Recht des
Bündnisses und der Selbsthilfe (ius collegi###etarmorum) zugestanden.

Eine dauerndeVerbindung der Stände, durch welche diesezu einer bleibendenEinrichtung
desLandesstaatsrechteswurden, erfolgte in Niederbayern 13474, in Oberbayern 13635 zwischenAdel
und Städten. Die Prälaten traten erst später, dort 1394, hier 1395 beis. 1506 bei Vereinigung
der bayerischenLande vereinigten sichauch derenStände zu einer Landschaft?.

Das zwischenLandesherrn und Ständen vereinbarteRecht war in den Frei= oder Freiheits=
briefen enthalten, deren 64 aus den Jahren 1311—1568 die von der Landschaftselbstveranlaßte
Druckausgabevom 26. August 1568 bildens.

Den Gipfelpunkt ihrer Macht erreichtendie Landstände im Anfange des 16. Jahrhunderts.
Das Streben derHerzoge einerseits,ihre landesherrlichenRechtezu erhalten und wo#möglich

wieder auszudehnen,der Landständeandererseits, in ihren Freiheiten sichzu behauptenund in die
fürstlichen Gerechtsamesogar überzugreifen, erzeugtevielfachen Zwist und damit das Bedürfnis
des Ausgleiches. Schon unter Albrecht dem Weisen hatten Verhandlungen über die Mäßigung
und Erklärung der Landesfreiheiten begonnen; sie kamen jedocherst unter der vormundschaftlichen
Regierung zum Abschlusse,die nach seinemTode folgte. Am 11. September 1508 wurde die Er=
klärung der Landesfreiheit erlassen2. Dieselbeerhielt ihre letzteFassung unter Albrecht V.
im Jahre 155310und ist so wörtlichin das GesetzbuchMaximilians I. von 1616übergegangen.

Der LandesherrsolltebeimRegierungsantritteerst nachBestätigungder Landesfreiheitdie
Erbhuldigung der Landschaft empfangen, und es sollten die landesherrlichenBedienstetenbei ihrer
Verpflichtung auf die Landesprivilegien vereidigtwerden 11.

An die letzteLandesfreiheitserklärungschloßsichnoch unter Albrechts V. Regierung derFrei=
brief vom 22. Dezember1557, der nur derRitterschaft erteilt ist. Indem dieserdie Einrichtung der
Edelmannsfreiheit ausbildete, wurde er die Ursache, daß Rechtspflegeund Verwaltung, durch die
Patrimonialgerichtsbarkeit ohnediesschwergeschädigt,vollends in Zerrüttunggerieten 12.

Der Niedergang der Landstände folgte ihrer höchstenMachtentwicklung unmittelbar. Er
beginnt im zweiten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts und steigertsichunter der kraftvollen Re=
gierung Maximilians I. zur offensichtlichenOhnmacht. Maximilian berief 1612 die Landschaft,um
dann 39 Jahre lang ohne dieselbezu regieren. Zum letztenMale berief Ferdinand Maria die
Landschaftim Jahre 166914. Seit jener Zeit wurde die Landschaftzu keiner, ihr Ausschuß nur zu
formeller Teilnahme an denLandesangelegenheitenberufen.

Die Landschaftbestandaus dendrei Ständen derPrälaten, wozu auchdieAbtiffinnen, Kollegial=
stifter, die Universität zählten und seit 1782 auch derMalteserorden gehörten,der Ritter, welcheals
Landsassenim Besitz eines landtäfligen Gutes sichbefanden,und der Städte und gebanntenMärkte,
welchein der Landtafel eingetragenund keinemLandstandeuntergebenwaren. Oberhaupt war der
Erblandmarschall!, Kanzleivorstand der Landschaftskanzler. Zur Beratung der landesherrlichen
„Propositionen“ wählte der „Landtag“ einen „großen Ausschuß“ von 64 Mitgliedern, davon je 4
Prälaten, 8 Ritter und 4 Städte und Märkte jedesRentamtsbezirks, wozu der Marschall und der
Kanzler traten. Vor Landtagsschluß wurde ein kleiner Ausschuß von 16 Mitgliedern und ebenso
vielen Adjunkten, die „Verordnung“, gewählt,welche von Landtag zu Landtag die ständischenRechte

* Urkunde bei Rockinger a. a. O. S. CXOClI.
5 Rockinger a. a. O. S. Cobyl: Rudhart a. a. O. 1 S. 116.

Rocinger a.a.S. S. CONIV, CCNV;.
1 Rockinger a. a. O. S. CCCN
8 Näheres 2. Aufl. S. 10 N. 16. Dem Inhalt nachTersallen diese Beurkundungen in

Schadlosbriefe, landesherrlicheund kaiferlicheKonfirmationen, Bundesbriefeund Freibriefe.
* Vgl. Panbier a. a. O. Anh. S. 31; Fr. v. Krenner, Baer Landtagsverhandlungen

von 140il 5|4 München 1805, XVII S. 73; Rockinger a. a. . CCCXXI; Rudhart
a. a. O.

10E4 a. a. O. S. CCCI.XXVI: Rubhart a. a. O. II S. 188; Inhaltsübersicht
bei v. Seydel 2. Aufl. S. 12.

11Erkl. derLandesfreiheit T. IV Art. 14, 20.
12 Vgl. S. Riezler, Zur WürdigungHerzog Albrechts V. von Bayern und seiner inneren

Negierung, Mümthen 1894 (Abb. d. k. bayer. Akademieder Wissensch.III. Kl. XXI. Bd. 1. Abt.),

"l Rudhart a. a. O. II S. 89 f.
14v. Seydel 2. Aufl. S. 13 N. 26 nennt diesen letztenLandtag einen =flchr kläglichen“;

vgl. Rudhart a. a. O. II S. 277 und M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. 1 S. 160 ff.
u Über diesesAmt vgal.L. A. Frhr. v. Gumppenberg, Das Srrerienosihna. von

Oberbayern, oberb.Arch. f. vaterl. GeschichteIII S. 97.
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wahrzunehmenhatte. Die 1669gewählteVerordnung blieb, obschonnur für 9 Jahre bevollmächtigt1,
ständig und ergänztesichdurchWahl. Der Landesherrerwiderteauf die vorgelegtenBeschlüssein
Dekretsform. Nach Umständen folgte ein Schriftenwechsel, das Ergebnis der Verhandlung wurde
am Schlufse des Landtags vom Landesherrnin demLandtagsabschiedzusammengefaßt17.

Die Landschaft hatte die Rechte einer Körperschaft. Sie war demzufolgevermögensfähig,
hatte eigenesArchiv, Siegel und Kanzlei und eine eigeneLandschaftskasse,ferner das Recht, neue
Mitglieder aufzunehmenund ihre Bedienstetenanzustellenund zu entlassen8.

Die staatsrechtlichenBefugnisseder Landschafterstrecktensichsowohl auf die inneren wie auf
die auswärtigen Angelegenheiten. Man sprach dabei von einem Repräsentationsrechte der Stände 1°.
Damit wurde derRechtssatzzum Ausdruckegebracht,daß in denjenigenAngelegenheiten,bei welchen
ihnen ein Mitwirkungsrecht zukam,dasselbenicht auf jeneFälle beschränktwar, wo ihrer oderihrer
HintersassenInteressenbeteiligt erschienen.

Auf demGebieteder inneren Landesangelegenheitenhatte die Landschaftvor allem das Recht
der Mitwirkung bei der Gesetzgebung.DiesesRecht bezogsich auf alle Gesetzeohne Unterschied,
mochtensie die Rechteder Landständeberührenoder nicht; es war ferner nicht bloß ein Recht des
Beirates, sondernauch der Zustimmung. Nur zum Erlasse von Vollzugsverordnungenzu den Ge=
setzenwar der Landesherr alleinbefugt7.

Allerdings entsprachen diesenSätzen im späteren Verlaufe der Dinge die Tatsachen nicht mehr.
Das Mitwirkungsrecht der Stände bei der Gesetzgebungwurde schon im 17. und nochmehr im
18. Jahrhunderte von den Landesherrenvielfachmißachtet.

Sehr erheblichwaren die landständischenRechtein bezugauf das Finanzwesen?. Den Land=
ständenkam vor allem die Bewilligung der direktenund indirektenSteuern zu. Der Ausgangs=
punkt diesesBewilligungsrechteswar der Gedanke, daß der Landesherr als solcherkein Recht be=
sibe, Steuern zu fordern, sondernAbgaben nur als Grundherr verlangenkönne. Die Steuererhebung
stelltesichsonachals ein Eingriff in den Privatrechtskreis dar. Die Entrichtung von Steuern durch
die freien Güterbesitzererschiendaher rechtlichnur als freiwillige Leistungmöglich, die der Landes=
herr zu erbitten hatte. Dieses Verhältnis zum klaren Ausdruckezu bringen, war der Zweckder
Schadlosbriefe, welchesich die Stände bei ihren Steuerbewilligungen erteilen ließen. Es ist ein=
leuchtend, daß die erstarkende landesherrliche Gewalt und der mehr und mehr erwachendeStaats=
gedankemit dieser privatrechtlichenAufsassungsichwenig zu befreundenvermochten. Und so zeigt
sich denn in der Folge das Bestrebender Landesherren, sichvon der ständischenWilligung unab=
hängigeEinnahmequellenzu verschaffen.Die Landesherrenversuchtengegendas ständischeSteuer=
bewilligungsrechtauchmit Hilfe derReichsgesetzgebungvorzugehen,dochnur mit teilweisemErfolge.
Wichtig ist der durcheine Mehrzahl von Reichsabschieden? durchgeführteGrundsatz,daß dieUnter=
tanen für jeneLeistungenzu steuernhaben,welchedenReichsständengegenüberdemReicheobliegen.
Damit war zweifellos eine öffentlichrechtlicheSteuerpflicht begründet2#.

Die direkten Steuern, welche der landständischen Bewilligung unterlagen, waren die Stand=
steuer, die Landsteuer, die Grund= und Herrengiltsteuer, die Kapital= und Widumsteuer. Der Unter=
schiedzwischenStand= und Landsteuerbildete sicherst im 16. Jahrhunderte aus. Vorher gab es,
von anderenhier nicht zu erörterndenSteuerreformenabgesehen,nur eine Landsteuer.

Die Landsteuerwar ihrer ursprünglichenBedeutungnach eine Steuer, die das ganzeLand,
die Stände wie diegemeinenUntertanen,traf. Allein die Stände der Prälaten und Ritter wußten
es vermittels ihres Rechtes der Selbsterhebungder Abgaben so einzurichten, daß lediglich ihre
Hinterfassen steuerten,sie selbstnichts beitrugen oder wohl gar die Steuererhebungzum Anlasse
eigenen Gewinnes nahmen. So kam es, daß die fragliche Steuer auf dem Lande zu einer Steuer
der Nichtbevorrechteten,der Gerichts=und Hofmarksuntertanenwurde. Nur der dritte Stand, die

16Rudhart a. a. O. II S. 297.
in Über die spätereSeuunglosigke. der „Verordnung" vgl. Kreittmayr, Grundriß des

allg. deutschenund bayer.Staatsrechts§ 183; v. Seydel 2. Aufl. S. 14.
18Bedienstetewaren der Kanzler, das Kanzleipersonal, der Zinszahlmeister, Kassier, die

Steuerschreiberund Aufschläger.Zu denOrganen derLandschaftgehörtenauch die Steuereinnehmer
(Landsteuerer),denendie Erhebung der bewilligten Abgaben oblag.

1° Uber den Gedankender Repräfentationvgl. 2. Aufl. S. 15 N. 17.
20 Vgl. Panzer a. a. O. S. 109ff. UÜberdie Umgehung des Zustimmungsrechtesval.

v. Seydel 2. Aufl. S. 15.
1 Vgl. Panzer a. a. O. S. 145ff.
* Val. 2. Aufl. S. 16. Ein bis zum ReichsgutachtengediehenerVersuchder Reichsstände,

des landständischenBewilligungsrechtessichvöllig zu entledigen,scheitertean derAblehnung, welche
der Kaiser durch Dekret vom 12. Januar 1671 aussprach.

us Über die Einwirkung der reichsrechtlichenBestimmungenauf das bayer. Finanzrecht f.
Panzer a. a. O. S. 197ff.
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6 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderts. * 3

Städte und gebanntenMärkte, trugen als Körperschaftenzur Landsteuerbei und erhobendie über=
nommenenBeiträge durchUmlagen von ihren Bürgern.

Eine Standsteuer oder Ständeanlage wurde zuerst im Jahre 1526 geleistet. ,
DieGrund-undHerrengiltsteiierzahlteiijenegeistlichenundiveltlichenGrundherrschasten,

welche den drei gefreitenStänden nicht angehörten, von den Zinsen und Gilten ihrer Güter im
Lande, sowie von den Zehnten und dinglichen Abgaben26.

Die Kapitals= und Widumssteuerwar von denKapitalisten, die nichtzu dengefreitenStänden
gehörten,aus ihren Kapitalien, bzw. von denGeistlichenwegenihrer Widumsgüter zu entrichten?s.

All dieseregelmäßigen direkten Steuern hießen die Ordinaristeuern. In außerordentlichen
Fällen wurde auch zu anderenFormen der direktenBesteuerunggegriffen?7,oder es verwilligten die
gefreitenStände nebender Standsteucr ein besonderesdonum gratuitum.

Eine außerordentlicheBesteuerung, die aber im 18. Jahrhunderte zur regelmäßigenwurde,
war die Besteuerungdes kirchlichenVermögens. Man schlughierbei den Weg ein, daß man sich
vom Papste Dezimationen des Klerus und des Kirchengutesverwilligen ließ .

Eine zweite Gattung von Abgaben, welchemit Bewilligung der Landständezur Einführung
gelangten, waren die Aufschläge, d. h. Abgaben von Artikeln, welcheim Lande erzeugtund ver=
zehrt wurden, ferner die Akzisen,das ist Abgaben von der Einfuhr ausländischeroder von derAus=
fuhr inländischer Artikel . An einigen Orten des Oberlandes war noch eine besondere Art von
Abgaben, das Ungelt (Umgeld) von Getränken und Vieh hergebracht20. Endlich kamen Abgaben
(Zölle) von durchgehendenWaren vor 1. Indessen wurden die Bezeichnungenfür dieseverschiedenen
Gesälle vielfach miteinander vermengt.

Bis in die sechzigerJahre des 17.Jahrhunderts gab es keineanderenregelmäßigenAuflagen
als die Ordinaristeuern, die verschiedenenAufschläge32und das Umgeld.

Die landesherrlicheGewalt benützteaber das Schwinden des ständischenEinflusses dazu,
sicheine neueQuelle der mannigfachstenAbgaben in den „Anlagen" zu eröffnen. Die Anlagen hießen
auchHofanlagen, welchenAusdruck man teils damit erklärte, daß sienicht von derLandschaft,sondern
vom Hofe ausgeschrieben,teils damit, daß die meistenderselbennach dem sogenanntenHoffuß er=
hoben wurden. Ob der Landesherrbeiugt sei, ohne ständischeBewilligung solcheAnlagen zu er=
heben,war streitig, durchdie übung aber im bejahendenSinne entschiedenes.

Nebst dem Rechteder Steuerverwilligung hatten die Stände auch Selbstverwaltungsrechtein
bezugauf die Steuern, die von ihnen genehmigtwurden. Sie hatten die Befugnis, dieseAuflagen
—die landschaftlichenGefälle — duuchihre eigenenOrgane, die Steuereinnehmeroder Untersteuerer
und die Obersteuerer,zu erhebenund in die Landschaftskasseabzuführen,von wo dann entwederan
den Landesherrn die verwilligten Beträge ausbezahlt oder die betreffendenSummen durchdie Land=
schaft selbst zur gehörigenVerwendung gebracht wurden. War ersteresder Fall, dann kam den
Ständen auch ein Recht der Aufsicht darüber zu, daß die Verausgabung der Gelder zu dem be=
stimmungsgemäßenZweckeerfolge. Auch die Einnahme und Verwaltung der Getränkeaufschläge
und des Fleischaufschlagesstand der Landschaftzus“.

Aus dem Steuerbewilligungs= und Steuerverwaltungsrechteder Landstände ergab sich eine
Einflußnahme derselbenauf das Landesschuldenwesen,das teils unter ihrer ausschließenden,teils unter
ihrer Mitverwaltung stand.

Auf dem Gebiete der auswärtigen Angelegenheitenhatten die Stände das allerdings tat=
sächlichwenig beachteteRecht,daß zum Abschlussevon Bündnissen,zu Kriegserklärungenund Friedens=

Vgl. L. Hoffmann a. a. O. S. 29f.; v. Seydel 2. Aufl. I S. Sah
25Kreittmayr, Grundriß usw., *171; v. Seydel 2. Aufl. I S. 46 7
1762. Aufl. 1 S. 46 N
„ Über die sog. Kamsntur. val. Kreittmayr a.a. O.
18 Vgl. Kreittmayr, Anm. zum Cod. Max. Pr# Cir., T. V. Kap. 19 § 27 N. 7;:

v. Seydel d. Aufl. I S. 46 N. 10.
29 Hierzu 2. Aufl. I S. 46f.
30 v. Seydel 2. Aufl. I S. 47 N. 7. Näheres über denWein-, Bier- und Fleischausschlag

ebendaSetuun überdie=wechselndenFormen der TabakbesteuerungS. 49 f.
Aufl. S

:2 Unter Maximilian III. wurde das Zoll- und Mantwesen zu einemförmlichen Schubon=
systemausgebaut. S. die Maut- und Akziseordnungv. 29. Nov. 1764, Sammlung v. 1771S
Hierzu 2. Aufl. S. 50.

22 Kreittmayr, Grundriß, K 172;z#en, a. a. O S. #00v. FSehel 2. Aufl. S. 51ff.
Ba Steuerinstruktion v. 16128 anz er a.S. ss,ERosenthal

a. a. g J 398ff., II S. 208ff.; v. Spptat lufl. of=
*5 Vgl. dazu 2. Aufl. S. 54. über die Streitfrage, ob zur Veräußerung der Kammergüter

Zustimmung der Landständeerforderlichsei, s. Panzer a. a. O. S. 279ff., 245 N. 2.
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* 4 Die Behördender Rechtspflegeund Verwaltung im Hauptlande Bayern.

schlüssenihre Zustimmung notwendig war?e. Landesveräußerungenwaren ohne Genehmigungder
Stände unstatthaft?#.

Von den körperschaftlichenNechtender Stände unterschiedman die persönlichenVorrechte,
durch welchedie Angehörigender Stände als bevorrechteteUntertanenvor den nicht bevorrechteten,
den Bauern, ausgezeichnetwarenss2. Zu den alten, in der LandschaftvertretenenStänden gesellte
sich mit der Ausbildung eines berufsmäßigenBeamtentumsein neuer bevorzugterStand, derjenige
der Staatsdiener, den man wohl auchals Amtsadel bezeichnete.

Unter den ständischenVorrechtensind bie wichtigstendie Vorrechteder Landsassen,die Edel=
mannsfreiheit und die Siegelmäßigteit.

Die Güter, an deren Befitz die Landsasseneigenschaftgeknüpft war, teilten sich je nachdem
Umfange der damit verbundenenGerichtsbarkeit in Herrschaften,Hofmarken und Edelsitze. Die
persönlichenVorrechteder Landsassenwaren ihre Befreiung von derGerichtsbarkeitderLandgerichte,
so daß fie unmittelbar unter den Landesdikasterienstanden,das Scharwerksrecht,das Jagdrecht und
das Bierbraurecht,d. h. das Recht der Bereitung des Haustrunkes u. a. m..

Die Edelmannsfreiheit war ein besonderesVorrecht einesTeiles des Adels, der deshalb als
mehr gefreitervon dem minder gefreitenunterschiedenwurde. Voraussetzungdes Besitzesder Edel=
mannsfreiheitwar, daß die betreffendeadeligeFamilie bei Erlassung des60. Freibriefes, das ist im
Jahre 1557, dembayerischenRitterstandebeigetangewesenwar, oder besonderelandesherrlicheVer=
leihung . Die hauptsächlichsteWirkung der Edelmannsfreiheitwar die Gerichtsbarkeit,die der
60. Freibrief denadeligenLandsassenbewilligt hatte“.

Das Recht derSiegelmäßigkeitstand denLandsassenund demAdel sowieeinerAnzahl anderer
Kategorien von Personenzu, insbesondereden Graduierten der Rechte,der Theologieund Medizin,
denOberoffizieren,denPriestern, denBürgermeisternundPatriziern derHauptstädteund denhöheren
Staatsdienern. Die damit verbundenenVorrechte lagen auf dem Gebiete des Privatrechtes, des
Prozeßrechtesund der freiwilligen Gerichtsbarkeit"s.

§*4. Die Behörden der Rechtspflege und Verwaltung im Hauptlande Bayern,
Das höchsteKollegium, in und mit welchemder Landesherr die Regierungsangelegenheitenin
Beratung nahm, war, seit überhaupt eine entwickeltereBehördenverfassungsich ausgebildethatte,
also etwa seit den letztenJahrzehnten des 16. Jahrhunderts, der geheime Rats. In Abwesen=
heit des Landesherrn? führte der Obersthofmeister den Vorsitz“. Die Seele des Kollegiums war indessen
der geheimeRatskanzler, zugleichVorstand der geheimenNatskanzlei.

Unter Karl Albrecht wurde 1726 ein Ausschuß des geheimenRats, die geheime Kon=
ferenz gebildet,deraus einigengeheimenRats=und Konferenzministern,worunterauchderKanzler,
bestand. Die geheimeKonferenz verdrängte tatsächlichden geheimenRat so ziemlichaus seinem
Anteile an den Staatsangelegenheiten. Jedem Konferenzministerwar regelmäßig ein besonderes
„Departement“zugewiesen".

Zur HandhabungderRechtspflege bestandein geordneterInstanzenzugvon Landesgerichten.
Die Kabinettsjustiz war jedochkeineswegsausgeschlossen,derLandesherrkonntevielmehr gemäßder
erklärtenLandesfreiheit7 einenZivil= oderStrafrechtshandelaus „beweglichenUrsachen“vomordent=
lichen Richter ab und an sichselbstoder seineNäte ziehen.

Die obersteJustizstelle des Landes war nachWegfall der Zuständigkeitdes Reichskammer=

38Erkl. d LandesfreiheitT. III Art. 2. 2. Aufl. S. 17 N. 35.
n Panzer a. a. O. S. 243
zs Kreittmayr, Grundr., § 185.
* Kreittmayr, Anm. zum Ga. Naz. Civ., T. V Kap. 22 8§8, 16.
0 Eiteaiuraachneise2. Aqu 17 N. 5

41 Kurf= Dekr. v. 1. März 1641 zur Erklarung. des 60. Freiheitsbriefs in der Sammlung
v 1771F

ber die weiterenBartechtes 2. Aufl. S. 17f.
7n½ Aufl. S. 18N. 193ff.

& 41 1 Aus der Literatur s. vor allem E. Rosenthal, Geschichtedes Gerichtswesensund der
Verwaltungsorganisation Bayerns, 2 Bde.

: E. Rosenthal a. a. O. II S. 223f.
* Die Anwesenheitsalt,fürfür sehrwünschenswert.E. Rosenthal a. a. O. II S. 231.
4 E. Rofenthal 1
* E. Rosenthal a. a. 6 I S. 265 ff., II S. 258. üerr vorübergehendtätige besondere

Deputationenund Konferenzenfs.v. Seydel 2. Aufl. S. 18 N. 4
über das Verfahren vgl. Kurf. V.O. v. 23. Aug. 1778bei G. K. Mayr, Sammlung v.

1784 II S. 1330.
7 Erkl. LandesfreiheitT. 1 Art. 6. Da s er, Von der Landeshoheitin Intig

sachenusw.S. 24; G. K. Mayr, Samml. v. 1797 rs E. Rosenthal a. a. O. 1 S. 108ff.
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8 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderts. * 4

gerichtes1625 das Revisoriums. Dasselbehatte nur Gerichtsbarkeit in bürgerlichenSachen für
eigentliche Rechtsmittel und Supplikationen ?.

Der Hofrat, der im 16. Jahrhunderte zu einem ständigenKollegium wurde, war Organ
derRechtspflege,insbesondereder Strafrechtspflege,und bis 1779derPolizei. Durch dieEinrichtung
des GeheimenRats und desRevisoriums sank er im wesentlichenzu einerMittelstelle herab. Seine
örtlicheZuständigkeit war in derWeise bemessen,daß er für denRentamtsbezirkMünchen die Stelle
der Regierung vertrat, für die anderenRentamtsbezirkedie Oberauffichtsstelleund zum Teil Instanz
über den Regierungenwar, letzteresjedochnicht für Strafsachen10.
. In den RentamtsbezirkenBurghausen, Landshut und Straubing, später auch Amberg#,

nahmen die Regierungen,an derenSpitze ein Bizedom stand, die Stelle des Hofrates ein.
Im Jahre 1779 wurde unter Beschränkungder Zuständigkeit des Hofrates und der Hof=

kammer für die wichtigerenLandes=und Polizeigeschäftemit Einschluß der geistlichenSachen und
mit AusschlußderJustizsacheneinerseits,derFinanzsachenandererseitseineOberlandesregierung
gebildet12, der auch die Dienstaufficht über die Regierungen, Land- und Pfleggerichteund sonstige
Stellen übertragenwurde. Diese erhielt 1788 auch die Geschäftedes im 17.Jahrhundert errichteten
Kommerzienkollegiumsts Überwiesen.

BesondereKollegien für einzelneZweige der Justiz und Polizei waren: der geistliche Rat
(seit 1570), das Collegium medicum (1755), das Bücherzensurkollegium (1769), die
Wechselgerichte (1776),die Schulkuratel (1781) 14.

Die obersteFinanzstelle des Landes war die Hofkammer, die sichaus einer dem Hofrate
untergeordnetenDeputation herausbildeteund in der zweitenHälfte des 16. Jahrhunderts zu einem
selbständigenKollegium wurde15. Daneben entstandenim 18. Jahrhundert die oberste Forst=
behörde, das Münz= und Bergwerkskollegium, die Generallotteriedirektion, die
Haupt= und Generalkasseis.

Zur Verwaltung des landesherrlichenKammergutesbestandendie Kastenämterr.
Die wichtigstenMittelorgane zwischender höchstenStelle und den äußeren Behörden waren,

wenigstensbis in das letzteViertel des 18. Jahrhunderts, die Rentmeister, denen ein Rent=
schreiber zur Seite stand8. Ursprünglich über die Verwaltung desherzoglichenKammergutesgesetzt,
wurden sie in der Folge die ordentlicheAussichtsstellenicht bloß über dieFinanzverwaltung ihres
Bezirkes, des Rentamtes, sondernüber die gesamteVerwaltung, commissarül nati der landesherr=
lichen Dikasterien. Seit Anfang des 16. Jahrhunderts gab es vier solcherAmter im Herzogtum
Bayern: München, Burghausen, Landshut und Straubing.

Zu Rentmeistern sollten nur „edl oder annder erber redlich Person so Landleut und darzu
geschickhtfind, und nit Frembd oder Auslender fürgenommenund gebrauchtwerden“.

Zur wirksamenGeltendmachungder Aufsicht über die Unterbehördendiente hauptsächlichder
rentmeisterischeUmritt, d. h. die regelmäßig vorzunehmendeUntersuchungder Geschäftsführungbei
den genannten Behörden. Einige Herrschaften und die Haupt=Regierungs=und Festungsstädte
waren vom Umritte ausgenommen.

#8Angeordnetdurch Generale v. 18. April 1625. Die förmliche Einrichtung eings besonderen
Revifionsrates nebendemGeheimenRat erfolgte erst 1645. E. Rosenthal a. a. O. II S. 61, 63.

?*E. Rosenthal a. a. O. S. 69 nimmt auch Zuständigkeit in Polizeisachenan.
10über diegeschichtlicheEntwicklung, Einrichtung, Verfahren und Zuständigkeit f. insbef.

E. Rosenttal a. a. O. 1 S. 108ff., 236ff., 409 ff., II S. r Die älteren Hofratsordnungen
ebendaS. 283,die neuerenbei v. Seydel 2. Aufl. S. 19 N.

1nüber die besondereStellung der Regierung von Ank. seit der Einverleibung der Ober=
pfalz (1623)s. E. Rosenthal II S.328 f.

12Errichtet durch kurf. Edikt v. 16.Aug. 1779, G. K. Mayr, Samml. usw. 1784 I S. 392.
is über rie Erichtung und Wandlungen s. E. Rosenthal a. a. O. II S. 428ff.;

v. Seyde 2. Aufl. J
ber den gundhe Rat s. E. Rosenthal a. a. O. I S. 506 ff., II S. 402; M. Mayer,

Kuellen zur BehördengeschichteBayerns, Vanbers 1890, S. 3ff., 87 ff; v. Seydel 2. Aufl. S. 24f.
ber das colleginm medicumebenda S. 26 f.; dasBücherzensurkollegium ebendaS. 25 f.; die

Wechselgerschte:ebendaS. 24; dieSchulkuratel ebendaS. 26.
UberihreErrichtung, EntwicklungsgeschichteEinrichtung und Zuständigkeits. E. Rosen=

thal a. a. O. I S. 461 ff., II S. 349 ff.; Kreittmayr, Grundriß usw. § 169: M. Mayer
a. a. 8. r7 50ff., 275ff.; v. c. Äν Aufl. 1S. 27ff.

16Über dieseSonderbehördens. 2. Aufl. I S. 28 ff.
1 über den „Kastner“ s. E. Rosenthal a. a. O. I S. 348, II S. 137. über die inang=

derwaltung der bberpa ebenda II S. 392; die Negalienverwaltung ebenda II S. 185ff.; den
Oberlehenhof ebendaII S. 217b.

E. Rosenthal a. a. 1 S. 288ff., II S. 144ff.; v. Seydel 2. Aufl. S. 31f.
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§4 Die Behörden der Rechtspflegeund Verwaltung im Hauptlande Bayern. 9

Die Tätigkeit der Rentmeister war durch landesherrliche Dienstanweifungen geregelt; ins=
besonderewar den Rentmeisterngenau vorgezeichnet,was sie bei Umritten zu beachtenhatten½.

Die Rentmeisterämtererfuhren unter Karl Theodor 1769 gleichzeitigmit der Errichtung der
Oberlandesregierungeine durchgreifendeUmgestaltung. Die Zivil= und Polizeisachenwurden ihnen
abgenommenund ihnen lediglich die Kameralsachenbelassen. Der rentmeisterischeUmritt wurde
abgeschafftund die Erledigung der Geschäfte„vom Hause aus“ angeordnet. Die Rentmeisterämter
erhielten kollegiale Verfassungund die BezeichnungKameralrentdeputation. Reine Finanzbehörden
waren übrigens auch die neu eingerichtetenRentdeputationen nicht. Ihnen oblag außer dem ge=
samten Finanzwesen das Gemeinde=und Stiftungswesen bei allen Städten und Märkten und die
Aufsicht über die Handhabung der unteren Polizei bei diesenund auf dem Lande.

ObersteStelle für die Heeresverwaltung war seit 16200 der Hofkriegsrat, der 1583
errichtetworden, aber wieder eingegangenwar 21. Die bewaffneteMacht bestandvorzugsweiseaus
dem stehendenHeere (miles perpetuus), das regelmäßig durch Werbung ergänzt wurde. Indessen
fanden auch strafweiseEinstellungen und im Bedarfsfalle Aushebungen (Landkapitulanten) statt.
Aus den Naturalleistungen der Untertanen für Heereszweckeentstandenim Laufe des 18 Jahr=
hunderts eine Mehrzahl von Steuern (Anlagen).

Die äußeren Behörden für die Handhabung der Rechtspflegeund der Polizei waren teils
landesherrliche,teils landständische22.

Die kurfürstlichenBehördenwaren die Pfleg= oder Landgerichte. Sie hatten die höhere,
insbesonderedie peinliche Gerichtsbarkeit, urteilten in Streitigkeiten über Grund und Boden und
übten die landesherrlicheSicherheits=und Wohlfahrtspolizei aus27.

Die eigentlichenPflegerstellen waren im Laufe der Zeit fast durchwegzu bloßen Sinekuren
für den Adel geworden, mit welchender Genuß der Pflegeeinkünfteverbunden war. Die Amts=
obliegenheitenwurden durch Verweser wahrgenommen, die regelmäßig auch die Pflegnutzung für
denHauptpfleger verwalteten. Wie bei einerderartigen Einrichtung der äußereDienst beschaffensein
mußte, bedarf keiner Ausführung?“.

Kurfürst Karl Theodor nahm zwar einen Anlauf zur Verbesserungder in völligen Verfall
geratenenäußeren Verwaltung, jedochohne Erfolg 5. Kurze Zeit nachherstarb Karl Theodor und
hinterließ, nebstvielem anderen,auch dieseArbeit seinemNachfolger als Erbschaft.

Mit der äußeren Verwaltung und Rechtspflegewar es, soweit sie in den Händen kurfürst=
licher Behörden lagen, schlimm genug bestellt. Ein noch größererMißstand aber lag darin, daß
zwischendie Organe der landesherrlichenGewalt die ständischeGerichtsbarkeit und Polizei sichein=
drängte. Befonders die Einheitlichkeit, welchederVerwaltung notwendigist, mußte darunter leiden;
ganz abgesehendavon, daß die Geschäftsführungin denlandständischenGerichtsbezirkennocherheblich
minderwertiger war als in den landesherrlichen. Nur das Selbstverwaltungsrechtder Städte, das
im LaufederZeit allerdingsEinschränkungenerlitt, entsprachderNatur derVerhältnisse;dieguts=
herrliche Gerichts=und Polizeigewalt auf dem Lande dagegenragte als ein fremder Körper störend
in den geordnetenstaatlichenOrganismus herein.

Erst gegendie Mitte desvorigen Jahrhunderts ist es gelungen,diesezum NachteiledesStaates
bestehendenpatrimonialen Bildungen zu beseitigen.

Die landsässigenGüter 26 teilten sich in Herrschaften mit höherer Gerichtsbarkeit und
Polizeigewalt, welchedenkurfürstlichenLand=und Pfleggerichtengleichgeordnetwaren,Hofmarken,
welche nur niederePatrimonialgerichtsbarkeit in Unterordnung unter die Land=und Pfleggerichte
befaßen,endlich gefreite Sitze mit Gerichtsbarkeit innerhalb der Dachtraufe.

Zum Erwerbe der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit waren im allgemeinen sämtliche gefreite
Stände fähig. Jedoch konnten .adelige Landgüter“ durch Rechtsgeschäfteunter Lebendenan Nicht=
adelige nur mit landesherrlicherGenehmigung gelangen

1%Jnsbes. Instruktion v. 24. Dez.45 (Sammlung v. 1771 S. 547ff.a, ergänztundd gidg
durch Instruktion v. 3. Jan. 1774 G. K . Mayr, Sammlung v. 1784 I S. 384 ff., II 328);
vgl. v. Seydel 2.Aufi S. 31 N.

20Erlaß v. 8. Febr. 1620 Mayr, Sammlungv. 1788IV S. 895.
21 E. Rosenthal a. a. O. 1S. 529ff., I1 u. 4 K Lrrittinnur Grundriß 8168;

ders.Anm. zum Cod. Max. Bav. Civ. T. V Ka Sezdet 2. Aufl. S
7* E. Rosenthal a. a. O. I S. 49 ff., 1. 14 eydel a. a. *2 33ff.; S. 33

N. 1 weittre Literaturangaben.
. in, 23 Über den Pfleger als Richter und Verwaltungsbeamten s. E. Rosenthal a. a. O. II

die Zustände vg? Aufl. S. 34 N. 7. 25 2. Aufl. S. 35.
* Erkl. Landesfreiheit ĩi, 60. Freiheitsbrief v. 22. Dez. 1557, Erklärung derselbenv.

1. März 1641 (Samml. v. 1771 S. 78 u. 80). E. Rosenthal a. a. O. 1 S. 1188ff., II S. iff=
Sreitnayr, Grundriß § 188, Anm. zum Cod. erim. T. II Kap. 1 §7b, zumCod. jud. Kap.1
§21; weitereCiteraturangaben bei v. Seydel 2. Aufl. S. 35 12.
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10 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderis. * 4

Eine schädlicheAusdehnung hatte der Adel seinemVorrechte dadurchnoch zu gebengewußt,
daß er in dem 60. Freiheitsbriefe vom 22. Dezember1557 sichauch die Gerichtsbarkeitüber seine
außerhalb der Hofmarken in den Landgerichtssprengelngelegenen,sogenannteneinschichtigenGüter
zusichern ließ. Dieses Vorrecht blieb indessenauf den gefreitenAdel beschränkt. Der mißbräuch=
lichen Anwendung des 60. Freibriefs trat Maximilian I. mit einemErklärungsdekretvom 1. März
1641 entgegen.

Die Vollzugsorgane der Behörden sowohl in Sachen der Rechtspflegeals der Polizei waren
die Gerichtsdiener, auch Amtsleute, Frohnboten, Büttel oder Schergen genannt 7. Der äußere
Sicherheitsdienstwurde zum Teil mit Hilfe der bewaffnetenMacht, seit 1780 zum Teil durch ein
den Zivilbehörden untergebenesLandes=Sekuritätskorpsbeforgt28.

Als selbständigeVerwaltungskörper erscheinenauch die Städte und die denselbengleich=
gestelltengefreitenoder gebanntenMärkte. Zu den Städten zählten jeneGemeinden,die mit dem
Stadtrechte begabtwaren. Die Befugnis, Stadtrecht zu verleihen,galt als Recht derLandeshoheit.
Die Städte hatten Landstandschaftund daher Sitz und Stimme im Landtage.

Aus der Zahl derStädte hobensichals eine bevorzugteKlasse die Hauptstädte— München,
Landshut, Straubing, Burghausen und Ingolstadt — heraus. Sie waren dem rentmeisterischen
Umritte nicht unterworfen? und standen unmittelbar unter dem Hofrate oder den Regierungen,
später der Oberlandesregierung. Sie befaßen die hohe und niedere Gerichtsbarkeit. München,
Landshut und Straubing waren außerdemzur landschaftlichenVerordnung fähig. Im übrigen
bemaßensichdie VorrechtedieserStädte nach den ihnen besonderserteilten, im einzelnen ziemlich
verschiedenenPrivilegien 21.

Die übrigenStädte waren dem rentmeisterischenUmritte unterworfen22,denLand=und Pfleg=
gerichtenuntergeordnetund nur im Besitzeeiner beschränktenniederenGerichtsbarkeit38.

Das Gebiet einer Stadt hieß der Burgfrieden und war durch Vermarkung und Beschreibung
festgestellt.

Die Gemeindebehörde(das Stadtregiment) war der Magistrat (Nat, Senat), bestehendaus
dem Bürgermeister (in Märkten Kammerer genannt) als Vorstand und den inneren und äußeren
Ratsmitgliedern. Die Besetzung der Stellen geschahregelmäßig durch Wahl. Unter den Ge=
meindebeamtensind insbesonderedie Syndici oder Stadt= und Marktschreiberund die Stadtrichter
hervorzuheben34.

Ein allgemeingültiges RechtbezüglichderVerfassungderStadtgemeindengab esübrigensnicht.
Die wesentlichenBefugnisse der Stadtgemeinden waren die Gerichtsbarkeit innerhalb des

Burgfriedens über Bürger, Beisassenund Fremde, und zwar in denHauptstädtenauch die peinliche
und die Gant=Gerichtsbarkeit,die Polizei, die Bewaffnung der Bürger, das Recht der selbständigen
Finanzverwaltung und der selbständigenErhebung der Steuern ?#. Die Einwohner zerfielen in
Bürger, Beisassen und andere Personen mit verschiedener Rechtsstellung.

Die Dörfer waren Gemeinden ohne Stadt= und Marktrecht. Ihre Eigenschaft als Körper=
schaftenwar anerkannt!. Die Vorsteher hießen Dorfsführer, Hauptleute oder Obmänner, auch
Bierer. Sie wurden regelmäßig von versammelterGemeindegewählt, bedurftenaber derBestätigung
des Landgerichts oder der Gemeindeherrschaft.

Gemeindeversammlungendurften von den Ortsführern außer wegen der regelmäßig vor=
kommendenund besondersdringenden Gemeindeangelegenheitennur mit obrigkeitlicheroder herr=
schaftlicherErlaubnis berufenwerden.

„: UberdieBezeichnungenvgl.Kreittmayr, Anm. zumCod.jur. Bar. judic. Kap.2
9; Riezler a. a. O. II S. ues 6 GAosenthal e. a. O. 1 S. 79 ff., II S. 13 ff. (insbes. über

Mißstände); v. Seydel 2. Aufl. S. 36 f.
»s Vgl. 2. Aufl. S. 38ff.

· RuderdierechtlicheStellungderStadtevglKreittmayrAnniziimcodMuxst
Cir. T. V Kap. 25 §F1, 2.

7%Rentm.=Instr. v. 104 §*2. G. K. Mayr, Samml. v. 1784 1 S. 348.

Afl 40 M. r ff. (S 771S. 547 774 §843entm.=Instr. v. 1669 F 57 (Samml. v. 1771 ); Instr. v. 1774 §§43 ff.
(G. K. Mayr a. a. O I1S. 348, 361).

as EGrftmayr a. a. . Kap. 25 & 2 und Anm. zum Cod. jur. Buw. judic. Kap. 1
212. & Rofenthal a. a. 1 e 155ff., II S. 21 ss.

E. Rosenthal a. a.S. 1S. 167ff., II S. 109ff.
a6 uͤber die Stadt= und Marktinstruktion von 1670, rev. 1. Jan. 1748 (Samml. v. 1771

S. 558) vgl. v. Seydel 2. Aufl. E. 41ff.
16v. Seydel 2. Aufl. S. 42; H. Rehm, Annalen 1892S. 181 ff.; Kreittmayr a. a. O.

Kap. 25 55 6 ff.
:7 Kreittmayr a. a. O. Kap. 28 F 1.
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Ifja CI Staat und Kirche. 11

Die Führung des Gemeindehaushaltesund die Wahrnehmung der gemeindlichenAufgaben
oblag vornehmlich denOrtsführern. Die Mehrzahl der Dorfbewohnerwar leibeigen?s.

§ 5. Staat und Kirche 1. Bayernwarbis zumBeginnedes19.Jahrhundertseinkatholisches
Land. Nur das katholischeGlaubensbekenntniswar zugelassen,nur die katholischeKirchengesellschaft
anerkannt. Die Katholizität des Landes wurde von der staatlichenPolizeigewalt nach negativer
und pofitiver Richtung zur Geltung gebracht?.

Den Angehörigen der übrigen christlichenBekenntnissewar die Niederlassung, der Gewerbe=
betrieb und die Verehelichungin Bayern nicht gestattet?.

Die Juden waren schondurch die Landesordnungvon 15584 aus Bayern verwiesenworden,
und die Landes=und Polizeiverordnung von 16165 erneuertedie Anordnung mit fast den gleichen
Worten. Allerdings blieben dieseVerbote im 18. Jahrhundert nicht mit voller Schärfe in Kraft,
insbesonderewurden Juden mit kurfürstlichenPässen oder Toleranzpatentengeduldetund als Hof=
faktores oder Schutzverwandteaufgenommen“".

Und nicht bloß das Eindringen unkatholischerBewohner, auch das Eindringen unkatholischer
Gedankenvon außen wurde durch eine strengePreßpolizei fernzuhalten gesucht.

Die Erziehung des Volkes im katholischenGlauben galt als ein Hauptziel des öffentlichen
Unterrichtes. Die gelehrtenSchulen waren seit 1561 den Jefuiten überliefert, und wenn auch nach
Aufhebung desJesuitenordens? das Schulwesenunter Max Josef III. vom kirchlichenEinflusse sich
freimachenzu wollen schien, so wurden doch schonnach einigen Jahren durch Karl Theodor die
Mittelschulen wiederum in geistlicheHände gegeben. Das Volksschulwesenaber stand fortgesetzt
unter der Mitausfsichtder kirchlichenOrgane.

Auch dafür war Sorge getragen,daß nicht durch den Verkehr mit ganz oder teilweife ketze=
rischenOrten das Seelenheil der Untertanen Schaden nehmes.

Die Ablegung des katholischenGlaubensbekenntnisseswar Vorbedingung zur Anstellung im
Zivil= und. Militärdienst?, zur Aufnahme als Gewerbelehrling, zur Gestattung der Wanderschaft
und zum selbständigenGewerbebetriebe.

Die weltlicheGewalt erachtetees ferner für ihre Aufgabe, darüber zu wachen,daß die Unter=
tanen ihren kirchlichenVerpflichtungen genügtenund die Obrigkeiten ihnen hierin mit gutem Bei=
spiel vorangingen10.

So sehr aber auch die Ausbildung der Glaubenspolizei den kirchlichenAnforderungen ent=
sprechenmochte,die weltliche Gewalt in Bayern betrachtetesichzwar als die Dienerin des katholi=
schenGlaubens, nicht jedochals die Dienerin der katholischenKirche. Der Landesherr war Inhaber
der Kirchenhoheit; sein Organ für derenAusübung war der geistlicheRat.

Den Ausgangspunkt für die neuereEntwicklung des Verhältnisses zwischender weltlichen
und geistlichenGewalt in Bayern bildete das Konkordat, welchesunter Vermittlung des päpst=

ss Näheres 2. Aufl. S. 43. über die Dorfgerichtsbarkeit E. Rosenthal a. g.O. 1.
S. 204 ff., II S. 46. Weitere Literaturangaben bei v. Seydel 2. Aufl. S. 43 N. 39. Überdie
LeibeigenschaftKreittmayr a. a. O. Kap. 28 8§ 2, 3; Schmid, Commentarii ad jus municipale
Bavaricum tit. 4.
l 1 Vgl. Kreittmayr, Anm. zum Cod. Max. Bav. Civ. T. V Kap. 19, 20; H. v. Sicherer,
Staat und Kirche in Bayern vom Regierungsantritte des Kurf. Maximilian Josef IV. bis zur Er=
klärung von Tegernsee1799—1821, München1874, S. 1; F. Stieve, Das kirchlichePolizei=
regiment in Bayern unter Wilhelm V. und Max I., München 1876. Dentwürdigeiten des Grafen
Maximilian Josef von Montgelas, hsg. v. G. Laubmann und M. Döberl, München1908.

* Diese Tatsache wird von M. Döberl in dessenmehrfachzitiertem Werk mit einer auf=
fallenden Entschiedenheitund stets in Eleretem Druck wiederholt. S. Bd. I S. 423 ff., bes.443,
501 ff., II S. 83, 206, 272 f., 318 f. Bd.I S. 398 bekennter sichoffen zu der geschichtlichenAuf=
fassungdes Iuitenordens, wonachdiesersichselbstdie Aufgabe stellte, den Protestantismus zu be=
kämpfen,und bezeichnetden Tag ihres Einzuges an der Universität Ingolstedt (13.Nov. 1549)als
einen bedeutungsvollenTag in der GeschichteBayerns, Deutschlands. Bd. II S. 425 dagegenpreist
Döberl die Uberwindung des Systems der ausschließlichenKatholizität unter dem Ministerium
Montgelas als „Rückkehr Bayernszur Gemeinschaftder deutschenKultur“.

* Vgl. E. Mayer, Die KirchenhoheitsrechtedesKönigs von Bayern, München 1884, S. 65;
M. Frhr. "l Fre uber u. a. O. III S. 166; G. K. Mayr, Sammlung v. 1788IV S. 730, 775.

S. BuchIV Tit. 1 Art. 1. 5 S. Buch V Tit. 1 Art.1.
* Val. Erläuterndes Ed. v. 27. Nov. 1750; G. K. Mayr, Sammlung v. 1784 II S. 1266,

auch S. 981, IV S. 775; M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. II S. 349:;Jos. Heimberger, Die
staatskirchenrechtlicheStellung der Israellten in Bayern, 2. Aufl., Tübingen 1912, S. 2ff.

7!Uber die Aufnahme deswuntchen Breve v. 21. Juli 1773 in Bayern vgl. Döberl
a a. O. II S. 275 f. * M. Frhr. v. Freybern a. a. O. III S. 159ff.

6 Hofr.=Ordn. v 16. Aug. 1779 Art. 1 § 6: G. K. Mayr, Sammlung v. 1784 I S. 159;
M. Frhr. v. Freyberg a. a. O.III S. 160.

16Nachweisebei v. Seydel 2. Aufl. I S. 83 N. 11.
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12 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderts. * 5

lichenNuntius am 5. September 1853 mit den Erz=und HochstifternSalzburg, Passau, Frei=
sing, Regensburg und Chiemseeabgeschlossenwurde 1. Ein Rezeß mit demHochstifteAugsburg
folgte unterm 20. September 16311 und fand durchweiterenRezeßvom 29. Januar 1684 seine
Vervollständigungs.

Der Landesherr übte als solcherauf dem Gebieteder kirchlichenVerwaltung das Recht der
Posseßgebung,d. h. der Einweifung in die mit demgeistlichenAmt verbundenenTemporalien½.
Er hatte kraft Herkommensdas Recht der Besetzungder Pfründen in den päpstlichenMonaten 15
und dasRecht derBestätigungderAbtwahlen!C. Der Besetzungvon Kirchenämternmit Ausländern
wurde durchbeschränkendeVorschriftenentgegengetreten17.

Die Landesherrenbetrachtetenes als ihr Recht,Aufsicht darüber zu üben, daß die Geistlich=
keit denPflichten ihres Amtes und Standes nachkomme,und die Erfüllung dieserObliegenheiten
durchweltlicheZwangsmittel, insbesonderedurchdie Temporaliensperrezu erzwingen18.

Mit besondererEntschiedenheitwurdenunter Maximilian III. Josef die Kirchenhoheitsrechte
gegenüberden Klöstern und sonstigengeistlichenGenossenschaftengeltendgemacht.

Einen maßgebendenund auch durchdasKonkordat von 1585 vollinhaltlich anerkanntenEin=
fluß übte der Landesherr auf die Verwaltung des Kirchenvermögens20. Die Landesordnungvon
1553(Buch II Tit. 10) und ziemlich übereinstimmendmit ihr die Landes=und Polizeiordnung von
1616 (Buch 1 Tit. 9) enthielteneine eingehendeRegelung der „Verrechnung,Verwahrung und Ver=
waltung der Kirchengüter“". Die letzterePolizeiordnung sprach(Art. 16) den allgemeinenGrundsatz
aus, daß keinerleiKirchenvermögenohneGenehmigungderweltlichenGewalt veräußertwerdendürfe.
Auf der Grundlage der Landes=und Polizeiordnung von 1616 vollzog sichdie Weiterentwicklung
des Kirchenverwaltungsrechtes1. ZahlreicheMandate ergingenin der zweitenHälfte des 18.Jahr=
hunderts und zeigten das Bestreben,die Ordinariate von dem Einfluß auf die Verwaltung des
Kirchenvermögensmöglichstauszuschließen?.

Auf höchst empfindliche Weise griff die Landesgewalt in das kirchliche Vermögensrecht auch
dadurchein, daß sie ihr Aufsichtsrechtüber dasKirchenvermögenzur EinschränkungderVermögens=
erwerbsfähigkeitder Kirche benützte. Diese Amortifationsgesetzgebungwurde im 17. Jahrhundert
eingeleitetund im 18. Jahrhundert weiter ausgebildet2.

Seinen Abschluß fand das System der Kircheuhoheitsrechteim 18. Jahrhundert durch die
volle Ausgestaltung zweier Rechtseinrichtungen,durch welche, trotz der theoretischangenommenen
Nebenordnungvon geistlicherund weltlicherGewalt, dochdieHerrschaftder letzterenüberdieerstere
at sächlichzur Geltung kam, des Plazet und des recursus ab abusu?“.

u Über die Verhandlungen vgl. E. Mayer, Die Kicchenhoheiterechte=usw 42ff.;
A. Reinhard, die iree desKönigs v. Vapeh München1884,S. 21ff.; E. Ros Ii
thal a. a. O. 1 33 ff. DasKonkordat abgedr. bei M. Frhr. v. Arpber a. a. O. III
S. 375 und G. K. Mayr, Sammlung v. 1784 II S. 0, dazu Reskr.v. 29. April 1584,
Sammlun v. n! . 723; vgl. auch M. Döberl a. a. S. IIS. 458ff., bef.S. 865 ff.

ei M. reyberg a. a. O. III S. 387.
9l Bei M. reyberg a. a. O. III S. 391 u G. K. Mayr a. a. O. II S. 1030.

Weitere Rezesse bei K iayramOllS10371048 1049 IV S. 818, 857, V S. 443.
Gisamtav=fobe.eegedr.Fcbet der hurf= der Wissenschaften1769.

Au
(5Val= 2. Aufl. a. a. O., dazu W. Kahl, über die Temporaliensperre,bef.nach. bayer.

Kirchen 8 Erlangen“ 1876, S. 77ff. über den Pfarrkonkurs s. Geistl. Rats-Ordn. v. 1779
10.%Aler. v. 3. März u. 30.Mai 1780, G. K. Mayr, Sammlung v. 1788 IV S. 1784,

162. Aufl. S. 84 N. 25: E. Mayer a. a. O. S. 59, 76.
I 2. Aufl. S .
18Nachweise2. Aufl. S. 85 N.29.
16Vgl. insbes. Mandat v. 2.Nov. 1769, Semmlung v. 1771S. 502; G. K. Mayr,

Sammlun v. 1784 II S. 1099f., und Mandat v. 30. Dez. 16#. 9in v. 1771 S. 510.
*ris dazu M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. III S 7#f.) E. Mayer a. a. O. S. 21,

39, 61;Lahsi a. a. O. S. 37, 77; v. Seydel 2 #n S. 86 N. 41ff.
ÜlberdieNechtsgrundsätze wwendieVerMlichtung zur Baufallwendung an Kultusgebäuden

n bef ente v. 4. Okt. 1770; K. Mayr, Sammlungv. 1784 II S. 1160, 1788, IV S. 747,
*“

:„ Nachweisebei v. Seydel 2. Aufl. S. 86 f.
g gaber po Literaturnachweisebei v. Seydel 2. Aufl. S. 87 und M. Döberl

a. a.
24 Über das Plazet s. insbes. Mandat v. 3. April 1770; G. K. Mas Sammlun

1784 II S. 1099. Überden Rekurs f. eigr. Nats=Drdaungen v. 1779 . 1
G. K. Mayr, Sammlung v. 1784 II S. 1152. Lit. bei v. Seydel 2.
Ebenda über die Anwendung der Temporaliensperre. Vgl. auchM. Döberl a a 8 391.

S9S————..—. M—



8 6 Die Reichsgesetzgebungund die GesetzgebungBayerns (Justiz und Polizei). 13

Bezüglich der Geltung des weltlichen Rechtes für Geistliche und geistlicheSachen war das
kanonischeRechtdurch das staatlichevielfach modifiziert25.

Auf eine Darstellung der Übrigen Zweige der Verwaltung des Territoriums muß hier ver=
zichtet werden. Der verfügbareRaum gestattetnicht einmal eine bloß übersichtlicheoder auszugs=
weiseBehandlungs.

g 6. Die Reichsgesetzgebungund die GesetzgebungBayerus (Justiz und Polizei). Bis
in das letzteViertel des 16. Jahrhunderts hat das Reich sich einen nicht unbeträchtlichenEinfluß
auf die GestaltungdesöffentlichenRechts in denReichsländern zu erhaltengewußt. In denfolgenden
zwei Jahrhunderten dagegenfließt dieseRechtsquellenur noch spärlich.

1. Die Reichsgesetzgebung.
Der erstewichtige Akt der Reichsgesetzgebung,welcherden Grund zu einer gesichertenRechts=

ordnung in Deutschlandlegte, ist der Reichsabschiedvon Worms vom Jahre 149541.Im Gegensatze
zu denfrüheren,zeitlichbeschränktenLandfriedenschufer einenewigenLandfriedenfür das Reich?
und damit diewesentlicheVoraussetzungfür jenestaatlicheTätigkeit,die,an Bedeutungfortwährend
wachsend,im heutigenStaate die ersteStelle errungen hat, für die Verwaltung. Zur Durchführung
des gebotenenFriedens sollte ein ständigesrichterlichesOrgan desReiches, das Reichskammergericht,
dienen, für welches eine eigeneOrdnung erlassenwurdes8. Die Sorge für die Exekutivesollte der
Reichsversammlungobliegen".

Eine Vervollkommnung dieserReichsexekutivestrebteder Augsburger Reichsabschiedvon 1500
anb. Das Reich wurde zur besserenWahrung des Landfriedens in sechsKreise geteilt. Zugleich
wurde die Einrichtung einer ständigenoberstenReichsbehörde,des Reichsregiments(Reichsrats),mit
dem Sitze in Nürnberg verfügt. Das Reichsregiment, für welcheseine Regimentsordnung erlassen
wurde?, sollte aus dem Kaiser oder dessenVertreter als Präsidium und zwanzig Personen von den
Ständen desReichs deutscherNation genommenund geordnet“bestehen8. Es blieb indessenmit all
diesenMaßnahmen, wie so manchmal im alten Reiche,mehr beim gutenVorsatze. Der Schwerpunkt
der tatsächlichenHandhabung derOrdnung war bei denKreisen, derenZahl durchdenReichsabschied
von Köln 1512 auf zehn erhöht wurde?.

Der Reichstag von Worms 1521 traf neuerlichwegendes Reichsregiments% und der Kreis=
einteilung des ReichesBestimmung11. Zugleich wurde der Landfriede erneuert12. Eine Erklärung
diesesLandfriedens, welcheinsbesonderedie Sicherung seinesVollzuges im Auge hatte, geschahauf
dem Reichstage zu Nürnberg 1522.

Eine abermalige Landfriedenserneuerungbrachteder Reichstag zu Augsburg 154814. Durch
den Augsburger Reichsabschiedvon 1555 wurde dann eine „Exekutionsordnung“ erlassen½.

Neben diesenAnordnungen, welcheauf demGebietederhöherenSicherheitspolizeisichbewegen,
ist eine ziemlich ausgedehntegesetzgeberischeTätigkeit im Bereicheder übrigen Polizei und der Ver=
waltung zu verzeichnen.

Auf eine Reihe von Einzelvorschriften½6folgte eineZusammenfassungdesReichspolizeirechtes

*5 Näheres 2. Aufl. S. 88. ·
UHinsichtlichdesFinanzwesensvgl.2.Aufl.S.44ff.hinsichtlichderJustizundPolizeiebenda

S. 54 ff., hinsichtlich des HeerwesensS. 89 ff. In allen diesenAbschnitten finden sich auch die
wichtigstenLiteraturnachweiseder älteren Zeit.
[S#61.1 Neue u. vollständigeSammlung derReichs-Abschiede,welchevon denZeiten Kayser Conrads
des II.bis jetzo,auf den TeutschenReichs-Tägen abgefassetworden, sammt den wichtigstenReichs=

Schlüssen, 6 auf dem noch fürwährendenNeichs=Tage zur Richtigkeit gekommensind. Franckfurt
am Mayn, bei Ernst August Koch. 1747. II S.3.

* Uber die älteren bayerischen Landfrieden vgl. L. Rockinger, zur äußerenGeschichte
der älteren bayer. Landfrieden. München 1866. (Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie
der Wissenschaften,III. Kl. Bd. X Abt. II.)

S. dieselbein der angef. Sammlung II S. 6.
4 S. a. a. O. II S. 11 „.3.Handhabung Friedens und Rechtens.“ Vgl. auch weitere Er=

klärung 6 Landrifbens Ereiburg 1498, Augsburg 1500)ebendaS. 38 und 64.
. .3a. O. .

·A.a.O.11S.58;überdiefrühereKreiseinteilun(l438)·ebendalS.156und164.
7 A. a. O. II S. 56. s Vgl. Art. LIV des Neichsabschiedes.
° A. a. O. 1I S. 138.
10A. a. O. II S. 172. An Stelle des Reichsregiments trat Mitte desselbenJahrhunderts

die ordentlicheReichsdeputation,die aber im 17. Jahrhundert wieder abkam.
11A. a. O. II S. 175, 211; s. auch S. 231.
12A. a. O. II S. 194. 13 A. a. O. II S. 229.
14A. a. O. II S. 574. 16A. a. O. III S. 20
16Eine Übersicht der hauptsächlichstenBestimmungen f. v. Senydel 2. Aufl. S. 55 N. 16.
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14 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderts. 8 6
in der durch§#§98 und99 desReichsabschiedsvon Augsburg vom 19.November1530½ sanktionierten
Reichspolizeiordnung18. In manchenGegenständenwurde den Obrigkeitender Erlaß der Vollzugs=
verordnungenübertragen19. Nachdemeine beabsichtigteDurchsichtdieserPolizeiordnung auf dem
Reichstagezu Nürnberg 1541 vertagt worden war20, erfolgtedieselbe1548 auf dem Reichstagezu
Augsburg .

Die neueFassung der Polizeiordnung enthielt manchebemerkenswerteZusätze8.
Auf dem Reichstagezu Augsburg 1551 wurde die Polizeiordnung erneuert7 und durch

gewerbepolizeilicheBestimmungen und Vorschriftengegen„Zusammenlaufung,Vergadderungoder
Versammlungder Kriegsleut“ und gegen„gardendeKnechte“ergänzt95. Ferner wurdedieauf einem
Münztage zu Speyer vereinbarteMünzordnung genehmigt2e.

Die nun folgendenReichstagevon 1555—1576 weiseneine Reihe von verwaltungs=und
polizeirechtlichenEinzelbestimmungenbesondersgegenLandfriedensbruchauf?.

Ein weitererHauptgegenstandreichsgesetzlicherSorge war die BesserungdesMünzwesens,mit
welchemdie Reichstagevon 15558, 155729,155930, 157031, der Deputationstag von 1571##und
der Reichstag von 15768 sichbeschäftigten.Insbesonderewurde auf demReichstagezu Augsburg
1559 eine neueMünzordnung aufgerichtetund auf demDeputationstagezu Frankfurt eingehend
verbessert.

Auch mit derPressebefaßteman sichwiederholt,besondersim Reichstagsabschiedvon Speyer
1570 #. Nach dessenBestimmungensollten„Buchdruckereienan keineanderenOerter, dann in denen
Städten, da Churfürstenoder Fürsten ihre gewöhnlicheHofhaltung haben, oder da Universitates
studiorum gehalten, oder in ansehnlichenReichsstädten verstattet, aber sonstenalle Winkeldruckereien
stracksabgeschafftwerden“.

Eine durchgreifendeVerbesserungund Erneuerung der Reichspolizeiordnungim ganzenkam
auf demReichstagezu Regensburg1576 zur Sprache; dieErledigung derAufgabe wurde jedochim
Abschiede5 auf den Reichsdeputationstagzu Frankfurt verwiesen. Der Kaiser sollte ermächtigtsein,
das mit derReichsdeputationvereinbarteGesetzzu verkünden.Unterm 9. November1577 wurde die
auf solcheWeise zustandegekommeneneuePolizeiordnung vom Kaiser Rudolf II. erlassen½.

17Rockinger II S. 322.
16RömischerkayserlicherMajestät Ordnung und Reformation guter Polizey im Heiligen

RömischenReich, zu AugspurgAnno 1530 auffgericht. A. a. O. II S. 332. Inhaltsübersicht bei
v. Seydel 2. Aufl. S. 56. Auf demReichstagezu Regensburg1532, mit welchemdie peinliche
Halsgerichtsordnungvereinbartwurde,erfolgteaucheineEunscherfunderAugsburgerPolizeiordnung
(Reichstagsabsch.Tit. 8, a. a. O. II S. 361). Dasselbegeschahu demReichstagezu Regensburg
1541(Rei Stageabschied§8876 und 77, a. a. O. II S. 40.

½ Val.Tit.23 und25§ 5.
20Reichstagsabsch.1a35, a. a. O. II. S. 478.
*1 Der Römisch=Kayserlichen.Masestat OrdnungundReformationguterPolicey, zuBeförderung

*** s= Nutzensauff demReichs=Tagzu Augspurg Anno Domini 1548 auffgericht. A. a. O.

# DWgl.darüber v. Seydel 2. Aufl. S. 56 bei Note 24 bis 28. Hervorzuheben:Jäbrliche
stanon. aeitaordnungen Angabe des Autors, Druckers und Druckortesauf Druck=

schriften,Anbringung desProb=und Schau=und Goldschmiedszeichensan Wappen undSilberwaren.
* Reichstagsabsch.§§ 69—71 (a. a. O. S. 621). § 69 bemerkt,daß solcheOrdnung durch=

eus bei den Unterthanen,Bürgern und Einwohnern der Städt und Fleckenschwerlichin Gangzu
ringen“.

*“ Reichstagsabsch.§§72—86. Darunter befindet sich eine zivilrechtlicheBestimmungüber
die Schuldverfchrelbonen . Christen an Juden. DieseVerschreibungensollen, „die aufrigstigen
Handthierungenund Commercienin den offenenfreien Messenund Jabrmöett-. ausgenommen,
nur bei obrigkeitlicherVerbriefung gültig sein. Die Abtretung von Forderungen,welcheJuden
gegenChristen haben,an Christen ist bei Verlust der Forderung verboten.

25 Reichstagsabsch. §§ 95—100, a. a. O. II S. 624.
16 Reichstagsabsch.§§ 35—52, a. a. O. II S. 617. «
«’Bgl.v.Seydela.a.O.2.Aufl.S·57beiN-38bi336.
WReichstagsab.vonAungurg1555§§137und138,a.a.O.lllS.38.
NReichstagsab.vonRegensburg1557§§82—85,a.a.O.lIlS-149.
UMünzordnungvoni19.Aug.1559,a.a.O.IllS.186.

Reichstagsabsch.von Speyer 1570 §§ 120—150,a. a. O. III S. 303.
bend r AbschieddesDeputationstagszu Frankfurt 1571,a. a. O. III S. 342, kaiserlichesMandat

ebenda S. 348.
388Reichstagsabsch.von Regensburg1576 §§ 65—82, a. a. O. III S. 363.
34 §§8154—159, a. a. O.##elS. LHs.
5 § 117, a. a. O. III S. 371. Es waren hauptsächlichdie Klagen über den Wucher der

Juden, welchezur Revision den Anstoßgaben.
238Der Römischen Kayserl. Majestät reformirte und gebessertePolicey=Ordnung, zu Be=

Google
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Diese letzteFafsung derReichspolizeiordnungunterscheidetsichvon den früherennichtwesent=
lich. Sie bringt nur Vervollständigungenin einzelnenPunkten3 und einigeneuegewerbepolizeiliche
Vorschriften?s.

Ob die Reichspolizeiordnungengeeignetgewesenwären, zu einem einheitlichenVerwaltungs=
gesetbuchefür das Reich sich zu entwickeln,darf man wohl bezweifeln. Es fehlten hierzu zwei
wesentlicheVorbedingungen:die Gleichartigkeitder Verhältnissein den einzelnenReichsländernund
vor allem eine wirksameVollzugsgewalt. «

Indessen verschwanddie weitereAusgestaltungdes Polizeirechts auch in derFolgenicht von
dem gesetgeberischenProgramm des Reiches. Der westfälischeFriede?? sagte: „In proximis
Comitiis de . reformastione Politiae et iustitiae .. x communi Statuum consensu
agatur et statuatur.“ «

Der jüngsteReichsabschiedvon 1654 ferner verhieß neueMaßregeln und traf Bestimmung
über die Berichterstattungder Kreise an die Reichsdeputation“. " »

AuchindenlaiserlichenWahltapitulationenundnochinjenerFranzll.«fandsicheinArtilel
aufgenommen,durchwelchenderKaiser sichanheischigmachte,ein ausführlichesReichsgutachtenüber
die Revision der Neichspolizeiordnungenund über Maßregeln zur Hebung des Handels zu erholen.

Indessen kam es all dieserWorte unerachtetniemals zur gesetzgeberischenTat. Es blieb der
landesherrlichenGewalt überlassen,den Bedürfnissengerechtzu werden,welchedie Anderungender
Verhältnisse mit sich brachten. Das Reichsrechtselbsthatte der Landesgesetzgebunghierin ziemlich
weiten Spielraum gewährt. Die Reichspolizeiordnungenvon 1530“ und 1548“" erklärten,es sei
„einer jeden Oberkeit,so Regalien von Uns und demHeil. NömischenReich hat, unbenommen,diese

Unser Ordnung, nach eines jedenLands Gelegenheit,einzuziehen,zu ringern und zu mäßigen,aber
in keinemWeg zu erhöhenoder zu mehren“. Wenn in derReichspolizeiordnungvon 1577 sichdiese
Bestimmung nicht mehr findet, so darf man dies sichernicht dahin auffassen,daß denReichsständen
jeneBefugnis zur MilderungderreichsgesetzlichenBestimmungengenommenwerdenwollte,sondern
nur dahin,daßsieauchderBeschränkungbezüglichderVerschärfungderreichsrechtlichenVorschriften
nicht mehr unterliegensollten.

Die Reichsgesetzgebungbeschäftigtesich seit dem Erlasse der reformiertenPolizeiordnung von
1577, abgesehenvon der Erneuerung der bestehendenBestimmungen“, nur mehr mit! einzelnen
GegenständenderVerwaltung, bei welchenihrer Natur nach lediglichein Eingreifen von Reichswegen
Erfolg versprechenkonnte.Freilich geradeam Erfolgehat es gar oft und gar sehrgefehlt.

Zu den Gegenständen,an welchenauch die spätereReichsgesetzgebungam meistenund am
vergeblichstensichversuchte,gehörtedasMünzwesen". Der zwischenKursachsen,Brandenburgund
Braunschweig1690vereinbartesog.LeipzigerMünzfußwurdesogardurchReichsschluß(1737und1738)
zum Reichsmünzfußerklärt, indessenohneErfolg. Bayern schloßmit Ssterreicham 21. September
1753 eineMünzkonvention(„Konventionsmünzen")". Der letztevon ReichswegengemachteReform=
versuch, das Münzedikt Franz I. von 175947, mißglückte gleich den früheren.

Auch mit der Gewerbepolizei und demZunftwesen, sowiemit der Förderung des Handels=
verkehresbeschäftigensichmehrereReichsabschiede#se.Im Anschlußdaran traf auchder Westfälische
Friede Bestimmungenüber die Aufhebung belästigenderVorschriftenaus der Kriegszeit“.

förderung gemeinesguten bürgerlichenWesen und Nutzen auf Anno MDLXXVII zu Franckfort
gehaltenenReichs=Deputation=Tag,verfaßt und aufgericht. A. a. O. III S. 379.

*#So in Tit. 15 eine Vermehrung derjenigen„Articuln, darin den ObrigkeitenOrdnung
jüeunehmen (d. h. Verordnungen zuerlassenbefohlenwird“; ferner in Tit. 19 vom Verkauf der

rüchteauf dem Feld, Korn und Weingilten. «
as Reueingeschaltetsind die Tit. 21 und 22 vom Verkauf und betrüglichenFärben (frefsende

oder Teufelsfarbe) der wollenen Tücher, daun vom Verkauf und „Verführung“ der Wolle und des
Leders. Erweitert ist Tit. 24 über Betrug beim Verkaufe von Gewürzen und Spezereien; ferner
Tit. 35 über die Preßpolizei, wo § 6 dem Reichstagsabschiedevon 1570 entnommenist.

„ J. P. O. art. VIII§ 3. 4 195 a. a. O. III S. 677.
"1 Art VII, Emminghaus, Corpus juris Germ., 2. Aufl. S. 595.
4 Tit. XXXIX 8 2. A. a. O. II S. 345.
4 Tit. XXXVII § 5. A. a. O. II S. 606.
“ Bagl.3. B. Reichsabsch,von 1594 §8 68—70 (a. a. O. III S. 4320). ·
«VDergeringeErfolgderdiebeftehendeMünzordnuneinschärfendenReichSabfchiede(vgl.

v. Seydel 2. Aufl. S. 58) bewogdie bedeutenderenReichsständezum AbschlußvonMünzverträgen.
4“ Abgedr. bei Emminghaus, Corpus juris Germ. I S. 573. über die der Konvention

beigetretenenStände ebendaAnm. 2. Auch zwischenkleinerenReichsständenwurden derartigeVer=
träge abgeschlossen.Über die Entwicklung der bayer. MünzgesetzgebungM. Frhr. v. Freyberg
a. a. . S. 286 ff. 4 Abgedr. bei Emminghaus a. a. O. I S. 578.

"8 Bal. v. Seydel 2. Aufl. S. 59. »
«.I.P.0.aet.lx§1;sieheauch§2;a.a.O.llIS.591.Vgl.dazulaif.Mandat,
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Ins einzelneeingehendeVorschriftenzur „Restabilir=und WiederaufbringungderCommercien
und Handelschaften“brachte der Reichsschlußvon 167130. Der Reichsschlußvon 1731 richtetesich
gegendie Zunft= und Handwerksmißbräuche##1.Durch kaiserlichesPatent vom23.April 1772wurde
er eingeschärftund erläutert?s.

Auch in derWahlkapitulation ist derPolizei=und Handlungssachen.insbesonderederMonopole
und Zölle gedachtes. Die Einführung neuerZölle und die Erhöhung der bestehendensollte ohne
Zustimmung aller Kurfürsten nicht statthaftsein.

Einer besonderenAufmerksamkeitder Reichsgesetzgebunghatten sichauch in der späterenZeit
die Preßgewerbe— Buchdruckereienund Buchhandel — zu erfreuen". Abgesehenvon der Ein=
schärfungder bestehendenBestimmungensuchteder Kaiser durch EinsetzungeinerBücherkommission
zu Frankfurt a. M., die 1608 eine Instruktion erhielt, eine Kontrolle über den Bücherverkehrzu
üben, der damals auf den Frankfurter Messensichkonzentrierte5. Die Bücherkommissionsah sich
indessenaufs Trocknegesetzt,als seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Buchhandelsichvon
Frankfurt nachLeipzig gezogenhatte. Aus dem 18. Jahrhundert find nur zwei preßgesetzlicheAkte
des Reiches zu erwähnen, das kaiserlicheEdikt vom 18. Juli 1715 zur Aufrechterhaltungdes
konfessionellenFriedens“ und das kaiserlicheGeneralpatent vom 10. Februar 1746 über das
Bücherwesenim Reicheund die hierzu eingesetzteKommission57.

2. Die Landesgesetzgebung.
Die erste umfassendeKodifikation des Landrechtesund Stadtrechteserfolgte im Jahre 1336

unter demKaiser Ludwig demBayernés.
Die Vereinigung der bayerischenLande, die sichzu Anfang des16.Jahrhunderts unterHerzog

Albrecht IV. vollzog, bewirktenicht zugleichaucheineRechtseinheit.In denTeilen desHerzogtums,
welchesichinfolge der früherenLandesteilunggebildethatten,galten verschiedenePartikularrechte.
- Im größtenTeile Oberbayernsstandendie GesetzbücherLudwigs des Bayern, das Landrecht
und das Stadtrecht, in Kraft 55. Die GesetzgebungLudwigs enthält außer zivil=, straf= und prozeß=
rechtlichenVorschriften auch in sehr ausgedehntemMaße verwaltungs=und polizeirechtlicheBe=
stimmungen. Dieselben betreffen vor allem das Gemeinderecht und das Gewerbewesen, dann Bau=,
Feuer=und Straßenpolizei, Sicherheitspolizei,Gesundheitspolizeiund Feldpolizei5°.

In Niederbayern"#gelangtenKaiser Ludwigs Rechtsbüchernicht zur Geltung. Niederbayern
erhielt ersftunterm 6. November1474 unter Herzog Ludwig dem Reichen" eine Landesordnung
(Rechts=,Gerichts- und Landespolizeiordnung)“. Eine neueund umfassendereLandesordnung, in
welchejenevon 1474 mit einigen wenigenAnderungenwörtlich aufgenommenist, erließ Ludwig des
Reichen Sohn, Georg der Reiche, nach Vereinbarung mit den Ständen am 15. August 1501/. Die=
selbeerstrecktesich,ähnlich wie die GesetzgebungKaiser Ludwigs, auf Zivil= und Strafrecht, Prozeß,
Verwaltungunund Polizei.

die Abschaffungder im Reich unbefugterDinge eingeführtenoder erhö ten ölle Mauth, Aufschläge
und ie *n geo W 4. Mr Irühre . a. O.1b. S. athe # E
v. Freyberg a. a. O. II S. 3
- 55 A. a. O. IV S. 73. 51A. a. O. IV S. 377.

5 Emminghaus a. a. O. S. 582. Das Patent wurde in Bayern durch kurf.General=
verordnungvom 23. Mai gl.Is. verkündet. G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, S. 876.

i“i lt arsbel Wablinbttulstion Franz II. von 1792 Art. VII und VIII, Emminghaus
a. a.

* * !,vesperiiche Gewalt in Bayern wahrte übrigens die Polizeihoheit in Preßsachen
#m den eignen Eandezangehorigensehr energisch. Vgl. Erlaß bes. Kurfürsten Ferdinand

aria # 2rr 4 1675. ayr, Sammlung ufw., 1788, IV S. 556; v. Seydel

55S. jenevon 1792 bei Eiminghaus a. a. O. S. 2 Art ILST.
56G. K. Mayr a. a. O. IV S. 33 9. uabe . 114.
56Eine zweiteegachio erfolgte uh dessenSöhnen. vit M. Döberl a. a. O. 1S. 295.
5r Über derenGeltungsgebietL. Frhr. von der Pfordten, Studien zu Kaiser Ludwigs

oberbayer. Stadt= und Landrecht,München 1875,S. 222f.
der Mblriche Landboteüber einzelneMaterien des öffentlichenRechts,besondersüberGegen=

ständeder Polizeiaus derZeit seit 1429,bei Fr. v. Krenner, Bayer. Landtagshandlungenin den
Jahren 1 29 bis 1513,München 1803fl.

ber den grograwbischnBegriff, in welchem es hier zu nehmen ist, vagl.L. Frhr.
v. d. * ordten a. a ff.

Dem Gründer der UniversitätIngolstadt, 1472. Vgl. K. Prantl, Geschichteder Ludwig=
rairtin füniyerficgt in Ingolstadt, Landshut, München, 2 Bde.,München 1872; E. Rosen=

al a. a
"¾(„l bei rvKrennera..OVllS472-512

rv.KrenneraaOXlIIS261-313Einxandgebotbzw Landesordnung in4 F
Gerichts=u. PolizeisachenHerzog Georgs vom 28. Febr. 1491,ebendaXII S. 3
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In jenen Landesteilender niederbayerischenLinie, die zur Zeit des Erlasses derGesetzgebung
Kaiser Ludwigs zu Oberbayerngehörthatten, blieb letzterein Kraft'“.

Erwähnung verdientauch,daßgegenEndedes 15.Jahrhunderts die WittelsbachischenLandes=
herren wiederholt gleichheitlicheAnordnungen in ihren Gebietenverabredeten.So wurde auf dem
Fürstenverein zu Amberg im März 1490 zwischendemKurfürsten Philipp von der Pfalz und den
HerzogenOtto, Georg und Albrecht ein Landesgebotzur WiederherstellungderöffentlichenSicherheit
vereinbart"“. Ein übereinstimmendesLandgebot der HerzogeGeorg und Albrecht wegenGetreide=
käufen und Vorkäufen erging 149187,ein anderesin Münzsachen1497s.

Eine eingehendeNeuregelungdes Verwaltungsrechtesbrachtedie, gleichzeitigmit derLandes=
freiheitserklärung,zwischendenHerzogenWilhelm und Ludwig und derLandschaftvereinbarteLandes=
ordnung vom 24. April 1516%, welche1520, nachvorgenommenerDurchsichteinigerBestimmungen,
abermals verkündet wurde 70. Das neue Geset beschränktesich,darin von den früheren Landesordnungen
sich unterscheidend,in der Hauptsacheauf die Polizei im damaligen Sinne'. Im Jahre 1548 er=
Lgingdie ersteSchulordnung, ein Werk dervon HerzogWilhelm IV. eingesetztenReligionskommission°#.

Da die Landesordnungzu verschiedenenBeschwerdenAnlaß gab, so wurde nach langen Ver=
handlungen mit demLandtage?'*im Jahre 1553 eine neueLandesordnungerlassen#. In der Ein=
leitung wird hervorgehoben,daß es sich im wesentlichenum eine Durchsichtdes älteren Gesetzes
handle, wobei die erforderlichenAnderungen und Zusätze „nach glegenhaitder yetzigenleuff“ vor=
genommenwordenseien. Ferner wird betont, daß man auf eine „richtigereOrdnung“ Bedachtge=
nommen habe.

Die neueLandesordnung, welchedurchdie Reichspolizeiordnungenwesentlichbeeinflußtwar,
ist in sechsBücher geteilt, die mit Ausnahme des erstenin Titel und Artikel, je mit besonderen
Uberschriften,zerfallen.

Das ersteBuch enthält denLandfriedenin derFassungdesReichstagszu Augsburg von 1548.
Das zweite Buch handelt in elf Titeln vom summarischenProzeß, Gerichtsbarkeit,Gerichts=

personen, GeistlichenundKirchengütern, das dritte Buch in elf Titeln von Vormundschaft=und
Obligationenrecht,das vierte in 23 Titeln von Wirtschaftspolizei,Bier-75 und Branntweinordnung,
Sittenpolizei, Luxus- und Feiertagspolizei, Schule76,Apotheken,Feuerpolizei,Wegepolizei,Schulden=
wesen,bäuerlichenVerhältnissen,Jagdpolizei. Das fünfteBuch handeltein 13 Titeln von Handwerk
und Arbeitsvertrag und enthält eineFischordnung77,das sechsteBuch enthält sicherheits-undfittlich=
keitspolizeilicheAnordnungenund den Strafprozeß.

Zu der Landesordnungerging schonam 12.Mai 1557 eineNovelle'8, die durchdas Bedürf=

" Vgl. 41. FreiheitsbriefHerzog Ludwigs von 1350 bei G. Frhr. von Lerchenfeld, Die
altbare. hisr scchen#äbriefe, mit leen LandesfreiheitserklärungenS. 102, Fr. v. Krenner
a. a. XII S. 342, XIII S. 313.

2. V die wörtlich gleichlautendenLandgebote Heorgs aundAlbrechts vom 30. März 1490
bei Fr. . Krenner a. a. O. IX 11—17 und XII S. 288

Fr.v. Krenner a. a. o IX S. 23—27.
68 Val v. Seydel 2. Aufl. 60 N. 10.
*. Sie führt den Titel: „Das Buch der gemeinenLandpot Landsordnung Satzung und Ge=

breuchdesFürstenthombsin Oberennund NiedernnBairn, im = unnd Sechtzehenden
Jar aufgericht.“ VerfasserdesEntwurfes war KanzlerDr. doh Neuhaufer, der eini e Monate
vor VerkündigungdesGesetzes,im Januar 1516,starb. Über die Vorarbeitensi *—. *—
Bayer. Landtagshandlungenin den Jahren 119—15|3, München 1805, . rner
Die Landtäge imn eerzogtumBayern von den Jahren 1515,und 1516, O 1804befS
116, 118 3 M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. S XXV.

vol. über die Motive v. Seydel * Aufls 61 N. 12.
71 Inhaltsübersicht bei v. Seydel a a.O. 2. Aufl. S. 61. das r*i erfuhrErgänzungen

durchneueOrdnun genvon 1533 und 1542. a v. Seydel 2. Aufl. N
Vgl. K. Prantl in der Bavaria I. 531.

" Vgl. insbes.:Der Landtag im Late n vahBahern auf den 1.Novemberzu Ingolstadt im
Jahre * O. D. 1807, namentlich 80, 110. Ferner Rockinger bei G. Frhr.
v. Lerchen) eld, die eülteder ö#½ Fririef. mit den Londesse#chritertlärune
S. 6C0II f. u. M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. 1 S. XXVI.

74 „Beierischekunirbnn 1553. In diesemBuch bayrischerLandßordnungseindbegriffen
die gmainen Landpot, Satzung und Gepreuchdes FürstenthumbsObern und Nidern Bayern, wie
diefelbenReformirt, gebössert,unnd im Fün ehenhundertdreyundfünffzigistenJar seindpublicirt
worden. Getrucktin unserStat Inwgoldtstat 1DLIII. “"

75 Val. da v. Seydel 2. Aufl.S. 62 N. 18.
½6Vgl. M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. III S. 266, ? 289.
J77Val= über weitere Fischordnungenv. Seydel 2.Aufl. S 62 N. 20.
½ Declaration und erleytterungetlicher in JüngstBairischer aufgerichterPoliceiordnung

begriffnerArticul im 1557 Jar aufgangen.
v. Sepdel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 2
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nis der Auslegung zweifelhafterBestimmungenund nebstdemauch durch die Beschwerdenveranlaßt
wurde, welcheinsbesonderedie Grenzorte über manchebeschränkendePolizeivorschriften führten. Die
Novelle beziehtsichauf Taxen und Gebühren, denHandel mit Getreide,Vieh und Wein, gewerbliche
Verhältnisse, dann auf Forst=,Jagd= und Fischereirechtund #inigesandere½.

FortgesetzteBeschwerdender Landschaftveranlaßten eine neue, umfangreichereDurchsichtder
Landesordnung,vom 12. Juni 157880. Die Novelle hält sich in der Form von Bemerkungenund
Zusätzenzu den einzelnenTeilen der Landesordnung. Vollkommen neu find die Kleiderordnung und
eine Gantordnung; bemerkenswertferner die Bestimmungen gegen den Luxus bei den Hochzeiten
(Primizen) der Geistlichen und die Festsetzung einer Taxe für das Seelgeräte (Buch IV Tit 6), die
Vorschriften über die Hebung des Schulwesens (Buch IV Tit. 10), die Anordnung gegenGüter=
zertrümmerung(Buch V Tit. 12), endlich ein Strafkodex gegen den Ehebruchund das Schwächen
von Jungfrauen (Buch IV).

Bei Abfassung derLandesordnungvon 1516 und 1520 waltete unverkennbardie Absicht, den
zu gestaltendenRechtsstoffauch systematischrichtig auseinanderzuhalten.Indessenenthielt dieLandes=
ordnung, wie aus der oben gegebenenUbersichtihres Inhalts erhellt, manches,was demGebietedes.
Verwaltungs= und Polizeirechts nicht angehört. Eine völlig zutreffendeAusscheidungvon Polizei=
und Strafrecht kann man von vornherein nicht erwarten. Aber auch zivil= und prozeßrechtliche
Vorschriften haben in jeneLandesordnungEingang gefunden. Auf derandernSeite greift die übrige
gleichzeitigeGesetzgebungteilweise in das verwaltungsrechtlicheGebiet über. So vervollständigt sich
denn das Bild der damaligen Entwicklung sowohl für das öffentlichewie für das bürgerlicheRecht
erst durch die Zusammenfassungder sämtlichenunter den Herzogen Wilhelm und Ludwig erlassenen
Gesetzbücher.Es waren dies außer der Landesordnung die Reformation der bayerischenLandrechte
vom 24. April 1518"1 und die Gerichtsordnungvom 24. April 15208.

Die Reformation desLandrechtes" ist eine Durchficht desGesetzbuchesLudwigs desBayern“.
Die Reformation enthält aber nicht nur Neuerungenan diesemGesetzbuch,sondernsieht auch ihre
Ausdehnung auf die Landsassenin Niederbayern=Straubingvor 5. Das reformierteLandrechtzer=
fällt in 53 Titel, die in Artikel abgeteilt sind. Es enthält eine nicht unerheblicheAnzahl ver=
waltungsrechtlicherVorschriften6.

Die Gerichtsordnung, welche13 in „Gesatze“ abgeteilteTitel zählt, regelt den ordentlichen
Prozeß. Alle Gerichte in Ober= und Niederbayern wurden zu ihrer Befolgung angewiesen. Uber
den summarischenProzeß traf die spätereLandesordnungvon 1553 Bestimmung.

7° In dielit zwischen die Revisionen der Landesordnung fallen zwei erheblicherever=
waltungsrechtliche Gesetze,die Forstordnung von 1568 leinzelne forstpolizeiliche Anordnungen
enthielten bereits die Landesfreiheitserklärung,das Landrecht und die Landesordnung; fl. auch die
HönheimerForstordnung von 1508 bei Fr. v. Krenner, Bayer. Landtagshandlungenin denJahren
1429 bis 1513, XVII, S.166; dann dieHolt und Kollordnung vor dem Gebürg auf und
bei der Iser und Loysach,von 1536 bei G. K.Mayr, Sammlung usw., 1788, IV S. 541) und
die Fischordnun 8 von 1581 (mit Neuburg vereinbart). Zu erwähnen ist ferner die unter jesuiti⸗
schemEinflusse zu StandegekommeneSchulordnung der Fürstenthumb Obern unnd Nidern Bayer⸗
lands von 1569,welche auf die deutschenund lateinischenSchulen (letztereauch „großePoetereien“
genannt)sichbezieht. Bgl. K. Prantl in derBavaria I, 1 S. 537.

30 Der Fürstlichen bayrischenLandordnung weitereerclerungsambtetlichenvon neuemdaran
Püengten und zu anstellung guter löblicherPolicei dienstlichensatzungen,Auffgerichtetim Jar 1578.

edrucktzu München bey Adam Berg. %
Reformacion der bayrischenLanndrechtnach Cristi unsersHailmachers geburdejm funft=

ehendhundertunnd achtzehendenJar aufgericht.— Uber die Fortgeltung des Stadtrechts Kaiser
shkifs, vgl. L. Frhr. v. d. Pfordten, Studien zu Kaiser Ludwigs oberbayer.Stadt= u. Landrecht

#2Gerichtzordnungim Fürstenthumb Obern und Nidern Bayrn Anno 1520 aufgericht.
33 Uber eine 1487 geplanteReformation Fr.v. Krenner, Bayer. Landtagshandlungen in

den Jahren 1429 bis 1513, VIII S. 505ff., XII S. 57 ff.
““ Das Landrecht Kaifer Ludwigs blieb auch in der Folge für jene Landesteile geltend,

welche durch den Kölner Spruch vom 30. Juli 1505 von Bayern abgetrennt worden waren, nämllich
im Neuburgischenund, als sog. „Puechsag“ in dem oberländischenGebiete (Kufstein, Rattenberg
und Kitzbüchel), welches an den Kaiser abgetreten worden war. Vgl. über letztereL. Frhr.
v. d. Pfordten, a. a. O. S. 230. In den Neuburgischen und in den Sulzbachischen Landen
führte nach derenVereinigung mit Bayern Karl Theodor unterm 2. Dezember1778 die Gesetzbücher
Maximilian III. Josef ein. G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, 1 S. 135. Vgl. oben&2 Anm. 9.
· SHDieLandsassenmitGerichtszwangwareiizurEinsührungdesLandrichtsbeiibrenGes

richten weder früher verpflichtet gewesen, noch sollten sie künftig hierzu verbunden sein. Vgl.
v. d. Pfordten, a. a. O. S. 271. S. auch Sehmid, Comment. ad processum summarium
et edictalem, tom. I. tit. 2. art. 2.

38 Vgl. 2. Aufl. S. 64 Nr. 34.
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Mit demHerzoge,späterenKurfürstenMaximilian I. bestiegeiner derbedeutendstenHerrscher
den Thron, die Bayern jemals gehabthat. Mag man sonstüber seinePersönlichkeitje nach dem
politischenund Glaubensstandpunkteurteilen, wie man will, jedenfallsmuß man zugeben,daß er
sein landesfürstlichesAmt und seinenHerrscherberuf— so pflegte er selbstseineStellung zu be=
zeichnen — mit hohemErnste auffaßte. Trotzdem die Zeiten der Tätigkeit des Gesetzgebersund
Regentenwenig günstig waren, hat Maximilian auch nach dieserRichtung Bedeutendesgeleistet.Er
stand zudemden gesetzgeberischenAufgaben nichtals Laie gegenüber.An derIngolstädterUniversität,
derenSchüler er von 1587—1591gewesenwar, hatte er auchderRechtswissenschaftsichgewidmets7.

Sofort nachseinemRegierungsantritteerließ Maximilian unterm 13. März 1598 „erneuerte
Mandate und Landgebote"38,die für seineRichtung bezeichnendsind. Abgesehenvon derEinschärfung
bestehenderBestimmungenenthält derErlaß eineReihevon Anordnungenzum Schutzederkatholischen
und Abwehr der „widerwerttigen“Religion, insbesondereVerbote in bezugauf das Studieren und
Erlernen von Gewerbenaußer Landes und das „unbedachtsambaußheuratender Kinder an allerley
Sertischeort“.

Die Reformation der Polizei wurde auf demLandtagedes Jahres 1605 seitensder Stände
angeregt ?. Die vom Herzog sofort in Angriff genommeneArbeit verzögertesich durch die not=
wendig gewordeneAusdehnung auf das ganzeLandesrecht.

Der demLandtage des Jahres 1612 vorgelegteEntwurf einerLandes=und Polizeiordnung?
konnte erst im Jahre 1616 durchden Landesherrnzum Gesetzeerhobenwerden. Das vom 29. Sep=
tember 1616 datierte neueGesetzbuchführte denTitel: „Landrecht,Policey=,Gerichts=,Malesitz=und
andereOrdnungen der FürstenthumbenObern und Nidern Bayrn" #1.

Das Gesetzbuch?ist in neun Teile gegliedert, nämlich summarischerProzeß, Gantprozeß,
Gerichtsordnung,Landrecht,Erklärung derLandsfreiheit,Lands- und Polizeiordnung Forstordnung,
Gejaidsordnung, Malefitzprozeßordnung.Es umfaßtfastdas gesamteweltliche,bürgerlicheund öffent=
liche Recht des Staates. Nur das Strafrecht ist lediglich durch einzelneBestimmungenvertreten,
während im übrigen auf Kaiser Karls peinlicheGerichtsordnungverwiesenwird.

Der summarischeund Gantprozeß,derStrafprozeß und das Jagdrecht erfuhrenzuersteinezu=
sammenfassendegesetzgeberischeBehandlung. Die Landes=und Polizeiordnung ist das durchgesehene
Gesetzvon 15538, die Forstordnung die durchgeseheneOrdnung von 1568 . Die Landesfreiheitist
nach dem Texte von 1553 beibehalten.

Obgleich in der Anordnung des Stoffes das neueGesetzbuchwesentlicheFortschritte zeigt, ist

» 37Vgl. K. Prantl, GeschichtederSuwig=Merimilians llniversttät München 1872,1 S. 378.
Über * * auchRiezler a. a. O. Bd. VI; E. Rosenthal a. a. O. II S. 429f.; M. Döberl
a. a. O.Bd. 1 S.500ff., wo auch weitereLiteraturangabenzu finden find.

38 ErneuerteMandata unnd Landtgebott,deß DurchleuchtigistenFürsten unnd Herrn, Herrn
Maximilian, alzgrart beiAhern ertzogin Obern und Nidern Bayrn 2c. Gedruckt zuMünchen,
durch Nicolaum Henricum. DOVIII. Vgl. auch: Der Landtag im Herzogtum Bayernvom
Jahre 1612,O. D. 1803, S. 141. Bemerkenswertist auchdie Bettelordnung für die Städte und

Märtte, von45% (Armenkonskription!),die 1610 erneuertwurde. Vgl. M. Frhr. v. Freyberg
a. a. O. ..

UDerLandtagini gerzogtuni BayernvoinJahre1605,0.D.1803,S.161.Vgl.
v. Sendel a. a. O. S. 65 N.3.

Der Landtag im HerzogtumBayern vomJahre 1612, O. D. 1803, S. 4, 12, 24, 39, 59,
64, 206, 225. M. Frhr. v. Frey berg.#. a. O. 1 S. 47, II S. 364. Den Entwurf verfaßteder
Kanzler Gailkirchner (a. a. O. I S. X), nicht Schmid, wie J. Ritter v. Muffinan, Bayerns
Gesetzgebung,München 1835, S. 44 irrtümlich annimmt.

„1 Dasselbewurde im gleichenJahre gedrucktdurchNicolaum Henricum(Niklas Hainrich)zu
München. Die Ausgabe umfaßt827Folioseiten. Ein Teil desGesetzbuches,nämlich der summarische
und Gantprozeßsowie das Landrecht,ist vom Kanzler Kaspar Schmid Frhrn.von Haslbach
kommentiertworden. Der erst nach des VerfassersTod zu München in 3 Foliobändenerschienene
Commentariusamplissimus ad ius provinciale Bavaricum enthältin tom. I: Commentarli
ad processum summarium et edictalem etc. und in tom. II und lII: Commentarii ad jus
municipale Bavaricum. s Vorrede v. Seydel 2. Aufl. S. 65.

Bemerkenswert,sind die in Buch III Titel 10 bei den Bestimmungenüber das Schul=
wesen vorgenommenenAnderungenund Ergänzungen.LateinischeSchulen sollenin den Dörfern
gar abgestellt, in den „schlechtenMärkten“ anders nicht zugelassensein, „dann als vil man deren
zu erhaltung deß Gottsdienstsund zu lernung der Bürgerskinder bedürfftig ist". DeutscheSchulen
außerhalb der Städte, Märkte und HKüobtenDörfer sollen nur mit Erlaubnis des Landesherrnoder
der Regierungen errichtet werden. Bauernkindersoll man nicht über zwölf Jahre in die Schule
sehenlassen, ssondern nach solcherZeit zu andrer Arbeit, Diensten oder Lexnung anhalten“. —
urEntstehungsgeschichtevgl. M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. IIIS. 294. Uberdas Gymnasial=

wesenebenda S.302, über den Schulplan der Jesuiten S. 306.
“ Vgl. dazu v. Seydel 2. Aufl. S. 66 N. 11.
* Dazu v. Seydel 2. Aufl. S. 66.
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20 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderts.

dieScheidungderRechtsgebietedochnicht allenthalbenvollkommenrichtigdurchgeführt,und esfindet
sichbesondersim Landrechteeine erheblicheZahl von verwaltungsrechtlichenBestimmungen.

Auch nachder Vollendung des großenGesetzeswerkesruhte die gesetzgeberischeTätigkeitMaxi=
milians I. keineswegs. Dabei brachtees die Ungunst der Zeitverhältnisseallerdings mit sich, daß
ein erheblicherTeil jener späterenVerordnungenin denauchbei derReichsgesetzgebungüblichenEr=
neuerungenund Einschärfungendes bereits geschaffenenRechts sicherschöpft?“und so den bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts andauerndenKampf zwischendem gutenWillen des Gesetzgebersund
demschwachenFleischeder Verwaltung kennzeichnet.Daß dabei insbesonderean denverschiedensten
Bettelmandatenkein Mangel war, bedarfkaum der Bemerkungs.

GesetzgeberischeAkte, welchesichaußerhalbdesRahmens des Gesetzbuchesvon 1616bewegen,
finden sichverhältnismäßig wenige. Es gehörenhierher die Kleiderordnungvom 26. Juni 1626,
welchezufolge landesherrlichenBefehls vom 21. Juni 1624 im Anschlussean die reichsgesetzlichen
Vorschriftenvon derHofkammerentworfenwurde?5; fernereineAnzahl von Mandaten zur Besserung
des Münzwesens10°und zur Hebung des Handels101. .

In das Jahr 1625 fällt die obenschonerwähnteErrichtung einer oberstenJustizstelle, des
Revisoriums zu München 10.

Das GesetzbuchMaximilians I. erfuhr unter den drei folgendenKurfürsten keineDurchsicht
im ganzen108.

Aus der Zeit Ferdinand Marias (1651—1679)ist für das Hauptland Bayern wenig Er=
heblicheszu erwähnen: außer zahlreichenErneuerungenund Verbesserungenälterer Polizeimandate
eine Schulordnung von 1659 104, ferner die an früherer Stelle 105bereits erwähnte rentmeisterische
Instruktion vom 24. Dezember1669.

Zur Hebung der Manufakturen im Lande wurdemancherleiversucht,dochwenig erzielt106.
Eines gesetzgeberischenAktes größerenStiles hatte sich die von Maximilian I. erworbene

Oberpfalz zu erfreuen,wo bisher eine LandesordnungdesKurfürsten Friedrich vom 12.März 1598
in Geltung gestandenwar 107. Ferdinand Maria erließ am 12. November1657 ein neuesGesetz=
buch für die Oberpfalz108. Dasselbe behandeltdie gleichenGegenständewie das GesetzbuchMaxi=

*“ Manvgl. z. B. die Titel 23—25, 27, 81 und insbesondere45—48.
“ ÜberverschiedeneverunglückteVersuche,der Teuerung der Lebensmittel zu steuern, vgl.

M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. II S. 78 ff.
58Vgl. darüber M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. II S. 43—47. Hervorzuhebenist ins=

besonderedas Landgebotvom 19.Nov. 1627, das auchdenBettel derLandesangehörigenunbedingt
untersagteund eine gemeindlicheArmenbeschreibung,Gemeindekonkurrenzfür Armenzweckeund die
UnterstützungüberbürdeterGemeindendurchKonkurrenzaus anderenGemeindenanordnete.Ferner
ist das Mandat vom 20. Sept. 1635 gegenLeichtfertigkeitund Ehebruchzu erwähnen. A. a. O.
S. 176ff. Eine Reihe landmirischaftlichesMandate ebendaS. 233ff. S. auch über die Wild=
schützenmandateebendaS. 24.

*8Das Libell ist in München bei Anna Bergin, Wittib, Hofbuchdruckerin,gedruckt. Ein
Abdruck nebstden späterenZusätzenbei M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. II S. 154—163. Die
Kleiderordnungenwurden auch in derFel e nocherneuertund soger verschärft. Vgl. M. Frhr.
v. Freyberg a. a. O. II S. 163ff. un andatevom 4. März 1747, 7. Nov. 1749, 12. Nov.
1750, 1. April 1751 und 21.Aug. 1752bei G. K. Mayr, Sammlunf#u w., 1784, II S. 720,
737, 739, 740, 759. 1 =*!=*“2darüber Freyberg a. a. O. 287ff.

101kel. Freyberg a. a. O. II S. 368ff. 10 Vgl. oben§ 4N. 8.
105Uber die ? eruche der AbstellunghervortretenderMängel"6 Kreittmayr, Anm. über

den Cod. iur. Bav. crim unter d, ad mandatum electorale praemissum. Vgl. v. Seydel
2. Aufl. S. 67 bei N. 20.

1%S. dieselbebei Frepberz a. a. O. III S. 279. 105Oben § 4 Anm. 19 usw.
1% Vgl. darüberFreyberg a. a. O. II S. 386 ff.u. Beil. S. 27. Eine Reihe von Plänen

entwarf der kurf.Leibmedicus Dr. Becher, der sogar auf den Gedanken verfiel, eine bayer. Kolonie
in Amerika zu gründen. H. Simonsfeld, Bayer. Kolonialpläne im 17. Jahrhundert, Allg.
Zeitung vom 23. u. 25. Juni 1885,Beil. Nr. 172,174. Zu einigenpraktischenErgebnissenbrachte
es nur die 1665gegründetekurbayer.Seidenkompanie.

107ChurfürstlicherPfaltz Fürstenthumbsin Obern Bayern Landsordnung. Amberg (gedruckt
durchMichael Forstern)1599,Fol.

Für die Pfalz hatte Kurfürst Ludwig, Friedrichs Vater, unterm 4. April 1582 eineLandes=
ordnung erlassen (Churfürstlicher Pfaltz Landtsordnung. Gedruckt in der churfürstlichen Pfaltz zu
Neustadtan der Hardt, durchMattheum Harnisch, 1594),welcheder oberpfälzischenLandesordnung
Friedrichs zugrunde liegt. Kurfürst Ludwig erließ auch unterm 3. Sept. 1582 ein Landrechtfür
die Pfalz, das in fünf Teilen ludicialia, bürgerlichesRecht und Criminalia umfaßt; ferner eine
Se und Ggerichtsordnung und eine Hofgerichtsordnung. (Sämtlich gleichfalls bei M. Harnisch

gedruckt.
108Landrechtder churfürst.Du: in Bayrn rc. Fürstenthumbs der Obern Pfaltz.München

1657Fol. (gedrucktdurch Johann Jäcklin. Pfalt 6
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milians I. von 1616, mit Ausnahme derJagdordnung und derErklärung derLandesfreiheit,welche
aus denfrüher 10°angegebenenstaatsrechtlichenGründen fehlt 0. Die Bestimmungenüber Zidvil=
und Strafprozeß schließensichjenendes GesetzbuchesMaximilians I. an, demfie auch in der syste=
matischenGliederung folgen. Die Einteilung des Landrechtesist dagegeneine andere. Für das=
selbe hat ebensowie für das Polizeirecht das bisherigeoberpfälzischeRecht als Vorbildgedient 1.

Nicht viel fruchtbarerfür die Verwaltung als dieZeit FerdinandMarias war die an kriege=
rischenVerwicklungenund Unfällen reicheRegierung Maximilian Emanuels (1679—1720).

Wenn man von einer Reihe sicherheitspolizeilicherMandate absieht112,so sind nur mehrere,
allerdings zum Teile nicht unerheblicheMaßnahmen auf demGebietederwirtschaftlichenVerwaltung
zu erwähnen. Dieselbenbeziehensichvor allem auf BegünftigungdesBergbaus1½durchVerkündung
„eines freien Bergbaues“ für Gold, Silber, Quecksilber,Zinn, Kupfer und Blei, Eisen, Vitriol und
Sallerhand Mineralien, wie die Namenhaben" 114; ferner auf Förderung der Manufakturen, be=
sonders der Tuchmanufaktur 115. Das neu organisierte Kommerzienkollegium sollte helfen, Handel
und Fabriken in die Höhe zubringen 1.

Unter Max Emanuel erschienenauchzuerstumfassendeKulturmandate, um zur Urbarmachung
der öden Gründe anzueifern, die infolge der Kriege noch in erheblichem Umfange vorhanden waren=
DieseGrundstückewurden nachbayrischemRechteals bona vacantig für landesherrlichesEigentum
angesehen . Mandate von 1722 und 1723, insbesondereein eingehendesMandat vom 30. Juli
1728½8 forderten die Untertanen unter Anordnung von mancherleiRechtsvorteilenzur Bebauung
dieseröde liegendenGründeauf 11½.

Eine sehr dürftige Ausbeutefür die Geschichteder bayerischenGesetzgebungund Verwaltung
liefert die RegierungszeitKarl Albrechts (1726—1745). Es ist wenig mehr zu bemerken,als der
Erlaß einigerAnordnungen armenrechtlicherund sicherheitspolizeilicherNatur'#o, die abermaligeEr=
neuerungdes Kommerzienkollegiumsund die Fortsetzungder Bemühungenzur Hebung derFabriken
und Manufakturen½1.

Einen neuenAusschwungnahm das Land unter Maximilian lII. Josef. Die Regierungszeit
diesesFürsten ist vor allem durch jene großenGesetybücherausgezeichnet,mit welchenderName des
Kanzlers Freiherrn von Kreittmayr128 verknüpftist. DieselbenenthalteneineDurchsichtdesgesamten
Rechtes mit Ausnahme des Staats- und Verwaltungsrechtes. Eine Zusammenfassungdes letzteren
war durch den Umstand ausgeschlossen,daß die bezüglichenVerhältnissezu sehrim Flusse sichbe=
fanden, um ein anderesVerfahren als das der Einzelreform zu gestatten.Dementsprechendsahman
auch die „Polizei“ mehr als einenGegenstandderverwaltendenals dergesetzgebendenTätigkeit an188.

10%Vgl. 2. Aufl. S. 15N. 2.
110Es enthält folgendeTeile: I.SummoarischerProzeß, II. Gantprozeß,III. Gerichtsordnung,

IV. Landrecht,V. Landes=und Polizeiordnung, VI.Malefizprozeßordnung,VII. Forstordnung,
111Vorrede bei v. Seydel 2. Aufl. S. 68 N. 28.
1n Vgl. darüber Freyberg a. a. O. II S. 13—20, 26, 30, 49: G. K. Mayr, Samm=

lung usw., 1788, IV S. 559. Die wichtigsteMaßregel war die Errichtung eines Zuchthausesin
München,1682;s. denErlaß beiG. K. Mayr a. a. O. S. 563.
hal 1#über das i= Lori, Sammlung desbayer.Bergrechts,München1764; E. Rosen=

thal a. a. O. 4216 ff.
11•Vgl. Freber a. a. O. II S. 260 und die Mandate von 1691 und 1716 bei

G. K. Mayr a. a. O.IV S. 734, 739. B9gl.auch S. 742. ·
UVVgLFrehbergiquIlS.898ff.DieErfolgeindieferBeziehungwarenaber

alles eher als glänzend. Vgl. auchdie Tuchbeschauordnungvon 1691 bei G. K. Mayr, Samm=
lung usw., 1797, V S. 735. 116Vgl. darüber oben § 4 N. 13.

117Vgl. Kreittmayr, Anm, über den Cod. Max. Bav. Civ., T. II Kap. 1 87 Ziff. 5.
118a8 edr. in der Sammlung von 1771 S. 449.
nnoVal. v. Seydel 2. Aufl. S. 68 bei N. 36;hierher auchFreyberg a. a. O. II S. 245.
i20 V#l. Freyberg a. a. O. II S. 21, 27, 29, 31, 54, 55 (RegelungderHeimat derArmen,

23. Sept. 1726). 1½1Freyberg a. a. O. II S. 438ff.
122Alois Wiguläus Kaver Kreittmayr, geb.#u München den 14. Dez. 1705, gestorben

ebendaam 27. Okt. 1790. Vgl. über denselben:J. B. Reingruber, Abhandlungenüber dunkle
Zivilgesetzesstellenmit der Biographie des Frhrn. v. Kreittmayr usw., Landshut 1814(enthält
manchepersönlicheNachrichten);J. A. Kalb, Biographie des kurf. bayr. Staatskanzlers Frhrn.
v. Kreittmayr, München 1825;Diograpische Skizze von A. W. Frhr. v. Kreittmayr,
München 1838:;C. F. Dollmann, Zum Säkularfestdes Cod. Max. Civ. vom J. 1756, in der
Kritischen ÜberschauIV S. W derselbe in Bluntschlis u. Braters Staatswörterbuch
VI S. 80: R. Piloty, Ein Jahrhundert bayer. Staatsrechtsliteratur, Tübingen 1908 (aus Fest=
chrift für P. Laband). Kreittmayrs Hauptwerkesind die Anmerkungenzu den von ihm ver=
aßten drei Codices, sowieder Grundriß des allg., deutsch=u. bayer.Staatsrechts. Auch die öfters
erwähnteGeneraliensammlungvon 1771 ist durchihn veranstaltet.

got. die Ausführungen in Kreittmayrs Grundriß des allg., deutsch-u. bayer.Staats=
rechts .
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Zunächst wurden mit Mandat vom 7. Oktober 1751 die „neuverbessertenchurbayerischen
Criminalrechte“, der Codex iuris Bavarici criminalis verkündet. Das GesetzbuchregelteStrafrecht
und Strafprozeß. Es wurde nach Einvernahme der Justizdikasterienund „mit räthlichem Zuthun"“
der Landschaftsverordnungerlassen.

Das Mandat vom 7. Oktober 1751 bezeichneteden neuenKodex ausdrücklichals denAnfang
einer Gesamtdurchsichtdes vaterländischenRechtes1322.Er wurde nicht nur in allen Kurlanden zu
Bayern und der Oberpfalz, sondernauch in sämtlichendemKurfürsten gehörigen„Herrschaftenund
Ländereien“ eingeführt.

Dem Codex criminalis folgte, auf gleicheWeise vorbereitet,unterm 14. Dezember1753 die
„neuverbessert#e#churbayrischeGerichtsordnung“, der Codex iuris Bavarici iudiciarii 15. Derselbe
erstrecktsichauch auf den Konkursprozeß. Er trat für sämtlichekurfürstlicheLande in Kraft.

Den Abschluß desGesetzgebungswerkesbildete das ebenfalls im Benehmenmit denDikasterien
und „mit räthlichemGutachten“ der Landschaftsverordnetenunterm 2. Januar 1756 erlassene„neue
churbayrischeLandrecht“,der Codex Bavaricus civilis. Die hierbei obwaltendegesetzgeberischeAb=
sicht ergibt sich aus der Außerung des Verkündigungsmandates, daß „hierin ebennicht viel Neues
enthalten, sondern nur das ältere sowohl gemein=als statutarischeRecht, wie solchesin hiefigen
Churlanden bishero meistentheilsgangbar und üblich gewest, aus seinerfast unübersehlicherWeit=
schichtigkeitund höchstbeschwerlicherUnordnung in solcheGestalt und Enge gebrachtworden ist, daß
es auch jeder,welcherselbesentwedervon Amts oder eigenerAngelegenheitwegenzu wissenbedarf,
desto leichterbegreifen, behalten und befolgenkann". Der Kodex hat vier Teile. Sein Geltungs=
gebiet ist das nämliche wie das der beidenvorhergehendenGesetzbücher126.

Unterm 1. Juli 1776 folgte noch eine auf dem Grundsatzeder allgemeinenWechselfähigkeit
beruhendeWechsel-und Gerichtsordnung127und zugleichdie obenschonerwähnteEinsetzungbesonderer
Wechselgerichte,damit „alle vorfallenden Wechfelstreitigkeitenvon den an sonstden gewöhnlichen
LandesrechtenunterworfenenAufzüglichkeiten befreiet, in möglichsterKürze angebracht, entschieden
und exequirt werdenkönnen“.

Die Verwaltung erfuhr, wie bereits bemerkt, nur in den einzelnen aber in sehr zahlreichen
Gegenständenteilweisesehr eingreifendeUmgestaltungen.Die Anderungenin derBehördeneinrichtung
find schonoben erwähntworden 1.

Bemerkenswert ist auch der ersteVersuch, der Verwaltung auf statistischemWege Stoff zur
Erkenntnis der Landesverhältnisse zuzuführen. Im Jahre 1771 wurde nämlich eine allgemeine
Beschreibungdes Real= und Personalstandesin Bayern und der Oberpfalz angeordnet176. Die Er=
hebungwar ziemlich unvollkommen. Die Zahl derPersonen wurde nachGeschlechtund Stand oder
Bexuf ausgeschiedenermittelt 1385;außerdemwurden die Ortschaften,Häuser, Herdstättenund Schutz=
gelder gezählt. Die Aufnahme geschahdurch die Stifter und Klöster, Stadte und Märkte, Hof=
marken,Gerichte und mit Jurisdiktion begabtenKastenämter. Die Tabellen waren unmittelbar an
einen zur VerfassungdesHauptkonspektsaufgestelltenKommissäreinzusenden.Als ZweckderZählung
wurde die „Ausführung und endlicheErequirung systematischerLandesverfassungenin Polizei= und
anderenRegierungsvorfällen“ 131bezeichnet152.

Eine Verbefsserungder Verwaltung in den städtischenGemeinwesenerstrebtedie Stadt= und
Marktinstruktion vom 1. Januar 1748 138.

14 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 69 N. 3. ·«
135Miltner, Die bayerischeGerichtsordnung Max Josephs III. vom Jahre 1753, historisch

dargestellt,Landshut 1816; J. A. Seuffert, Kommentar über die bayer.Gerichtsordnung,2. Aufl.
von K. Brater 1855.
« WUberdasReformwerliniganzenvgl.J.Rudhart,AbrißderGeschichtederbaher.
besetgebung Akad. Rede, München 1820, S. 24. Gerechterurteilt G. Frhr. v. Lerchenfeld,
Geschichte Bayernsunter Maximilian Joseph I., 1854, S. 16. — Max Danzer, Das bayer. Land=
recht (Cod. Max. Bav. Civ.) vom Jahre 1756 in seinerheutigen Geltung, München 1894; dazu
die kritischenBemerkungenv. Seydels 2. Aufl. S. 69 N. 5 gegenRudhart.

ut G. K. Mayr, Sammlung ufw., 1784, I S. 92. 118Vgl oben S. 7ff.
139Zu den „anderenRegierungsvorfällen“Thorte auch die Besteuerung.
130° G.K. Mayr, Sammlung usw., 1784,1 S. 309.
131Bei den Häusern wird auegeschieden:Summa der zu diesemHause gehörigenSeelenund

der allda wirklich sich befindendenSeelen.
132Uber die zu Polizeizwecken angeordnete Münchener Einwohnerbeschreibung (1765)

G. K. Mayr a. a. O. II S. 804, dann 829 und 830.
1339Agl. oben § 4 N. 35. Vgl. auch die Schrannenordnung v. 21. März 1771(G. K. Mayr,

Samml. v. 1784, II S. 836). Von besonderenortspolizeilichen Bestimmungen für München sind
zu erwähnen die Feuerordnung von 1751 (G. K. Mayr a. a. O. II S. 742, 751, s. auch IV.
S. 607), dann die Polizeiverordnung vom 4. Dez. 1776 (ebendaS. 921), in welcher u. a. die
Fremdenanmeldunggeregeltwird.
G“
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Durch mehrfachegewerbepolizeilicheVerordnungen wurdeauf denSchutzder zünftigen Gewerbe
gegendie Pfuscher und „Stimpler“ und auf Beseitigung von Handwerksmißbräuchenhingewirkt134.
Eine besonderepolizeilicheBerücksichtigungwurdedabeidenjenigenGewerbebetriebenzuteil, die sich
mit Bereitung und Verkauf der notwendigenLebensmittel befaßten15.

Zur Hebung der Fabriken und Manufakturen gab man sichalle erdenklicheMühe und setzte
jedesMittel ins Werk, welchesdie volkswirtschaftlichenLehren jenerZeit an dieHand gaben. Eine
eigeneDeputation wurde im Jahre 1746 eingesetzt,um VorschlägewegenErrichtung von Tuch=und
anderen Fabriken entgegenzunehmen136. Die Ausfuhr von NRohstoffenaus dem Lande sollte ohne
Erlaubnis dieserManufakturdeputation verbotensein, die Einfuhr ausländischerRohstoffeauf jede
Weise gefördertwerden. Bezüglich der Verwendung von Tüchern und Zeugen zur Kleidung wurden
Bestimmungen getroffen, welche den Gebrauch inländischer Waren fördern, die Verwendung aus=
ländischerArtikel hintanhalten sollten187. Vornehmlich in den sechzigerund siebenzigerJahren zeigt
sich eine erhöhteTätigkeit auf diesemGebiete. Man war insbesonderebestrebt, neueFabriken ins
Leben zu rufen und die bestehendenManufakturen zu heben108.

Zu denMaßnahmen, welchedie Förderung von Handel und Wandel bezweckten,gehörteauch
die Sorge für VerbesserungdesMünzwesens, die sich in der Vereinbarung desKonventionsfußesmit
Isterreich durchdenVertrag vom 21. September17583139und in fortgesetztenVerboten desUmlaufes
nicht konventionsmäßigerGeldsorten äußerte10. Nicht minder war man darauf bedacht, zwischen
Bayern und dessenNebenländern und HerrschaftenGleichheit in Maß und Gewicht herzustellen141.

Den Straßen wurde eine erhöhteSorgfalt zugewendet. Unterm 5. Juni 1765 erging eine
Instruktion über die Erhaltung derChausseen12. Ein Mandat vom 1. Februar 176643 verfügte
die Herstellung der stark in Verfall geratenenVizinalwege. Hierzu sollten die Untertanen auf je
zwei Stunden Entfernung zu beidenSeiten des Weges Konkurrenz leisten. Die Vizinalwege sollten
allmählich in einen denChausseengleichkommendenStand gesetztwerden; ein allerdings sehr ideales
Ziel. Im Anschluß an ältereNormen wurden fernerBestimmungenfür die Fuhrwerke zur Schonung
der Straßen getroffen"“. Zur BeaufsichtigungdesStraßenwesens errichteteman 1751 eineGeneral=
straßendirektion,die 1767 zu einer Generalbaudirektion für Straßen- und Wasserbautenumgestaltet
wurde145.

Eine ziemlich eifrige Tätigkeit entfaltete die Gesetzgebungund Verwaltung unter Max Josef
in bezug auf die Bettelpolizei und die Armenpflege. Nachdem bereits am 2. Januar 1748 eine
Bettelordnung für München½ und am 23. Januar 1751 ein Mandat über das Verfahren mit in=
und ausländischenBettlern erlassenworden war 17, erging unterm 27. Juli 1770 ein ausführliches
Bettelmandat“.

134A. a. O. II S. 733, 774, 789, 791, 1364 (an letztererStelle wird mit dem Grundsatz
der ErblichkeitderHandwerksgercchtigkeitenebrochen.Sammlung von 1771S. 431,432. *
wähnenswert find auch die Mandate von 1768 u. 1769 wegender Baumaterialien, a. a. O. J
S. 811, Sammlungvon 1771S. 440.

in Vgl. die wegenTeuerung von Fleisch und Getreide 1770u. 1771getroffenenVerfü ungen
in der Sammlungvon 1771S. 589,591,594, sowiebei G. K. Mayr a. a. O. II S
845, 847, 850 (Errichtung vonGetreidemagazinen),857, 858 (GetreideausschwärzersindPnrth
binsurichen).!). Eine ausführliche Müller= u. Vermahlungenn. vom 5. Juli 1770 ebendaS. 862.

K. Mayr, Sammlung usw., 1784, 1 S.
1872. a. O. I S. 533, 536, 667: Il 720.
158Vgl. G. K. Mayr' a. a. O. II S. 581 (Seilereien), I S. 582, 796, II S. 1334, Samm=

lung von I# S. 384 (Wollzeug=u. Baumwollmanufakturen, 1762),Sammlunng von 1771S. 389,
G. K. Mayr I S. 585 (Ledermanufaktur, 1762), Sammlung von 1771 S. 387 (Strümpfei
manufaktur, 1763); G. K. Mayr II S. 797 (Vapiermühle des Grafen Törring, 1766), S. 807
Spieeel. u. Bleistiftenfabrik desGrafen Törring, 1766),Sammlung von 1771S. 398, G. K. Mayr

S. 679, III S. 409 (Bombasin=u. Kottonmanufaktur=Lompagnie,1766),Suiun von 1771
S. 398,401 (Tuch=u. Wollgeugakzise,1767 u. 1769),S. 394 (Gerbereien,1768); G.K. Mayr I
S. 657 (Gold=u Silberbortenfabrit, 1770).

139S. 8 6 Anm. 45.
140Jahlreiche Verrufe in der Mayrschen Gen.=Sammlung. S. z. B. I S. 332.
441Vgl. den Erlaß vom 4. Dez. 1759bei G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784,II S. 1326;

fernerwegen des Holzmaßes ebendaS. 717, 777, 785, 809, 822.
* G. K. Mayr I S.287.

K. Mayr ir S. 806, 1788III S. 405. Vgl. auchdie früherenErlasseII S. 755,764.
14 G. K. Mayr I S. 563.

2. Mayr II S. 755, I S. 292. S. auch oben § 10 Anm. 13.
14 G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 621; vgl. auch S. 782.
17 G. K .Napr Sammlung usw, 1784, 1 S. 11;#Pol. auch die Erlasse von 1763, 1765

und 1768 ebenda II S. 779, 794, 801, 17.
148Sammlung von 1771 S. 421. Im Jahre 1733 wurde die Aufhebung der Bettler und
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24 Bayern bis gegenEnde des 18. Jahrhunderts. * 6

Auf demGebieteder Armenpflegemachteein Mandat vom 3. Juli 1756 den Versuch,einen
Teil der für kirchlicheZweckeletztwillig vermachtenMittel den Armen zuzuwenden(Quarta pau=
perum)1/6.

Ein Mandat vom 9. Oktober 1775 0 sprachaus, daß in Zukunft die Gerichte,Hofmarken,
Städte und Märkte ihre Armen selbstzu verpflegenund zu beherbergenhätten. Die Verpflegung
war im Orte selbstvon der Gemeindekonkurrenzmäßigzu verabreichen161. Mehrere Mandate vom
selbenJahre verfügtendieGründung eines fundus pauperum et operum publicorum 152. Derselbe
sollte mit Beihilfe des Arars errichtetwerdenund das Erträgnis einer Abgabe von öffentlichen
Spielen und von Mufikpatenten,sowiedesHeirats=oder Brautguldens zugewiesenerhalten167.

Das Armenwesenvon München erfuhr im Jahre 1776 eine neueund eingehendeRegelung6“.
Auch zur Hebung desHeilwesensgeschaheiniges155. Ein Mandat vom 5. Januar 1756166

suchtedemUnfuge der herumziehenden„Arzte, Zahnbrecher,Waldmänner und Marktschreier“durch
beschränkendeBestimmungenzu steuern. Es verfügteferner einePrüfung der Apothekerund jähr=
liche Untersuchungder Apothekenin den Städten und Märkten. Es erneuerteendlichdie bezüglich
der Prüfung und desGeschäftsbetriebesder LandbaderbestehendenBestimmungen½7. Ein weiteres
Mandat vom 9. Juni 1766158 schränkteden Betrieb der klösterlichenApotheken55 zugunstender
bürgerlichenApothekenein.

Auf demGebieteder landwirtschaftlichenVerwaltung wurdendurcheineReihevon Generalien
die Bemühungen der früherenKulturmandate fortgesetzt/60ö.Eine größereAnzahl solcherVerord=
nungen fällt in die Jahre 1762/63. Sie beschäftigensich insbesonderemit Förderung der Kultur
öder Gründe, Maßnahmen gegenGutsabschwendung,Anbau der Brache, Regelungder Weide, ins=
besondereVerbot derNachtweide161.

NeueErlasse dieserArt treten in denfiebenzigerJahren auf162. Aus dieserZeit sindauchdie
Verordnungenvom 19.November1770 über dieHebung derPferdezuchtund vom 7. November1774
über die Beförderungder Schafzuchtzu erwähnen168.

Vaganten mitelz allgemeinerStreife und derenEinstellungin das Militär angeordnet.G. K. Mayr
a. a. O. 895.

14 G. K. Mayr a. a. O. II S. 771. Vgl. auchS. 774, 775, 1069, 1078. Eine Gegen=
vorstellungdes Salzburger Erzbischofsvom 28. Nov. 1760 erfuhr unterm 12.Jan. 1761 durchden
Kurfürsten eine ziemlichdeutlicheAbweisung. S. ebendaS. 780.

10 G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784,II S. 910. Überden Unterhalt der Findelkinder
s. G. K. Mayr, Sammlung usw., 1788, IV S. 716. Aus älterer Zeit find zu vergleicheneine
Entschl. von 1687 über den Unterhalt „sinnloser Personen" und von 1732 über die Konkurrenz bei
pbestilenzischenSeuchen“ und „bei hitzigen und derlei ansteckendenKrankheiten“ a. a. O., IV S. 651.

1561Die Armen und derenKinder hatten ein Blechzeichenzu tragen. Bettel außerhalb des
Bezirks war bei Strafe verboten.

5 Über die 1748 getroffeneEinrichtung einer beständigenArmenlotterie s. G. K. Mayr
a. a. O. II S. 726 und 732. Vgl. auchM. Frhr.v. Freyberg a. a. O. II S. 55.

« IIIG.K.Mara.a.O.1lS.918—-17. erBrautguldenwurde1787verdopelt;
ebenda,1788, VI S. 718. Durch Mandat vom 23. April 1776 wurde fernerbehimnt, daß eine
Erbsteuer zugunsten des Armenfundus erhoben werden solle. G. K. Mayr II S. 918. Die
Steuer trat indessen niemals in Wirksamkeit, wie aus dem Erlasse vom 3. März 1800 (N.=u. Int.
Bl. S. 181) ersichtlichist. Vgl. auch G. K. Mayr, Sammlung usw., 1802, II S. 38 und 88.
Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 72 N. 36.

164G. K. Mayr, Sammlung usfw.,II S. 921und924. Die 1748zuersterrichteteMünchener
Armenkepusationwar bereits im Jahre 1756 „restauriert“ worden,s. ebendaS. 769.

155 Uberdie Einrichtung des collegium medicum s. obenS. 8 N. 14.
ars Hemmlung von 1771 S. 444.
157 UberHebammenwesenvgl. G. K. Mayr, Sammlung usw., 1788, IV S. 619, 685

(HebammenschuleAltötting).
1658Sammlung von 1771 S. 446.
1659Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 72 N. 32.
160Gegen eineHeuschreckennotvgl. G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, 11 S. 1266ff.,

wo sichgug eine interessanteBeschreibungdiesesEinfalles findet.
61 Vgl.#lung von 1771 S. 448, 453,458,462,464; G. K. Mayr, Sammlung ufw.,

1784, 1 S. 280, II S. 787.
1%Sammlung von 1771 S. 109,471; G. K. Mayr a. a. O. I S. 54 (Landkulturmandat

von 1772), II S. 879 (Anbau der Brachfelder, —5 in § 7.) 902 (Hebung der Schafzucht
und Vertilgung der Spatzen),907 (Verbefserungder Landwirtschaftund Aussetzungvon Prämien

für Urbarmachungvon Gründen). Gtgen die Spatzenrichtetsichein Mandat vom 7. Nov. 1774.
gl. v. Seydel 2. Aufl. S. 72 N. 40.

168Sammlung von 1771 S. 585, G. K. Mayr a. a. O. II S. 907. In diesenVerordnungen
wird u. a. auchdie Verteilung von Preisen in Aussicht gestellt.über die Errichtung einesGestütes
. v. Seydel 2.Aufl. 88 Anm. 27. Zur Geschichteder bayer.PferdezuchtE. v. Aylander, Jahrb.
uermilitärischenGesellschaft,München 1882/83,S. 98 f.
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Mit denVerhältnissendesGesindesund derTagwerker,insbesondereauf demLande, befaßten
sich mehrereMandate, die mit Androhung sehrempfindlicherStrafen demMüßiggange, der Lieder=
lichkeit und dem Vertragsbrucheder Dienstbotenzu steuernsuchten.Hierher gehörendieEhehalten=
und Tagwerkerordnungenvom 20.August 1746 und 17.März 175516“,sowie die Ehehaltenordnung
vom14.März 176175.

Bei weitemder bemerkenswertesteTeil der VerwaltungstätigkeitMaximilian Josefs ist jener,
der sichauf dieHebung derWissenschaftund desUnterrichtswesensbezog56. Es handeltesichdabei
vor allem darum, den staatlichenEinfluß auf diesenGebietenan die Stelle des kirchlichenzu setzen.
Die Aufhebungdes Jefuitenordenskam diesenBestrebungenzustatten.

Unterm 28. März 1759 erfolgte die Gründung der Akademieder Wissenschaften167. Die
Akademiesollteunter demProtektoratedes Kurfürsten „der Aufnahme nützlicherWissenschaftenund
freien Künste“ dienen. „Glaubenssachenund juristischeAusführungen befondererStreitigkeiten“
sollten von ihr ausgeschlossensein.

Auch dieReform derLandesuniversitätIngolstadt, welchevöllig unter dieGewalt desJefuiten=
ordens gekommenwar, wurde, besondersdurch Max Josefs Lehrer, den Freiherrn vonIckstatt 1°,
versucht16°.

In den Jahren 1770 und 1771 erfolgtedie Umgestaltungder Volksschulen110. Ein Mandat
vom 18.September1770711verfügtemit Rücksichtauf den schlechtenStand dersogenanntendeutschen
oder Trivialschulen eine neueEinrichtung derselben. Sie sollten in sechsKlassen geteilt sein. Auf
gute Schulbücheru2, tüchtigeLehrer und eine zweckmäßigeLehrart sollte hingewirkt werden. Das
Schulwesen wurde dem geistlichenRate und dessenSchuldirektorium unterstellt. Nur von diesem
geprüftePersonensollten künftig als Lehrer angenommenwerden. Eine umfassendeErhebung über
den Stand der Volksschulen, insbesonderedas Lehrereinkommenund seineVerbesserung,wurde an=
geordnet. Ein weiteres Mandat vom 5. Februar 1771us sprach den Grundsatz des allgemeinen
Schulzwanges aus174und regeltedie staatlicheSchulaufsicht 85.Eine Verordnung vom 25. Juni
desselbenJahres endlichschärftedie neueSchuleinrichtungwiederholtein und traf einigeergänzende
Bestimmungen16.

Nach der Aufhebung des Jefuitenordens im Jahre 1773 (Breve vom 21. Juli 17783)wurde
auch die Reform der Mittelschulen in Beratunggezogen 111. Das Endergebnis war die Schul=
verordnung für die kurbayerischenLuzeenund Gymnasien vom 1. September1777118. Die Ver=

4%G. K. Mayr a. a. O. II S. 765.
½8 Sammlung von Enr S. 429; vgl. v. Seydel2. Aufl. S. 73 N. 48.
4%Ein Mandat desselbenKurfürzen vom 12.Beu 1746 stehtgleichseinenVlärfern noch

voll und ganz auf dem Standpunkte des Wahnglauben an Jauberei und SDnn Bu
*# Sicherer, Staat und Kirche in Bayern, 7; v. Seydel 2. Aufl.
565 cö- * ichteder Hexenprozessein Bayern,München 1896; M. Döberl, StS . 6.

ichte,
# 16 Deren SGes bei G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 1316; vgl. L. Westen=
rieder, Geschichie der bayer. Akademie * Wissenaschaften, 2 Bände, München 1784. 1800;
K. Prantl in der Bavaria I, 2 S. 721. er den Parnassusboieus. v in 8 1 derGesetze
erwähnt wird, Hrantl ebendaI, 1 S. 549; M. Döberl a. a. O. II S. 2

#g. 2*8 Kluckhohn, derFrhr. r. Ickstatt. Akad. Rede,München nteo: M. Döberl
a. a.

16%Vgl. Ster K. Prantl in der Bavaria 1, 2. S. 711 u. desselbenGeschichte der
Ludwigs=Maximilians=1niversiät,! München 1872, I S. 56. — ahlreicheErlasse, in welchenmit
Rückficht auf die Verbesserungder Eitheiisch Hocs ulen.der, esuchauswärtiger Universitäten
verbotenwird, bei G. K. Mayr, Sammlung us S. 719, 736, 761. Erlasse über die

Organisation und die aksemis Gerichtsbarteit* I S 20 89 IISlle Errichtung einer
Prosessuriuris patrii, 1

85 u Frertn K. Prantl in der Bavaria I, 1 S. 551 u. die Schriftenangaben
ebendaS. Döberl a. a. O. II S. 285f., Schriftenangaben S. 255.

51#Sammlung von 1771 S. 475.
111W edarüber auch zei, Nestridte von 1765 bei G. K. Mayr, Semmlung usw., 1784,

II S. 800, Mayr, Sammlung ufsw., 1784, II S. 83
17“z 2. -Stondesperscherallein ausgenommen,die sich von Amts #a Charakters

wegeneigene aushofmeisterhalten können.“
17 § 10ff. des Mandats. — Vgl. auch§ 15 der MünchenerBettelordn. von 1748,a. a. O.

S. 724.
ne G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 1102 (Vereinigung von Schuldienstund

Menerdien als Form einer nter altãau efserun J.
. Döberl a. a. belts aute #% Reformentwürfe für das Mittelschulwesen

s ebensowie diejenigen7 die Selue ule von Heinrich Braur her.
178G. K. Mayr, Szmmlung u#w.,1784,II S. 925. Zur EntpehungscsrschichteK. Prantl

in der Bavaria I, 1 S. 553ff.; Döberl a. a O.
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ordnung erklärte, daß das Jesuitenvermögenals ständigerFonds „bloß zum Unterhalte derExjesuiten,
der Kirchen, Gottesdienste, Schulen und Lehrer und andern dergleichenhergebrachtenmilden und
gottseligenWerken gewidmet sein sollen“. „Die erforderlicheund hinlängliche Summe von den
Gütern und Einkünften der ehemaligenJesuiten“ sollte „als ein separatum aversionis Quantum“
den Mittelschulen „als ein beständigerFond verbleiben“17.

Die Mittelschulen gliedertensichnach dem System der Verordnung in die Lyzeen, die Gym=
nasien und die Vorbereitungs=und Prinzipienklassen bei denselben,womit eine Realschulefür die
bürgerlichenKinder verbundensein sollte.

Die sehrausführlicheSchulordnung enthielt in sechsAbschnitteneineDienst=,Lehr-, Aufsichts=
und Schulpolizeiordnung und bestimmteüber die Verwaltung des Schulfonds und die Oberleitung
des Mittelschulwesens50.

Im Jahre 1777 gelangte nach Max Josefs Ableben Bayern an den pfälzischenKurfürsten
Karl Theodori81.

In dessenRegierungszeit fallen auf demGebietedesbürgerlichenRechtesnur zwei erheblichere
gesetzgeberischeAkte, der Erlaß einer neuenWechselordnungunterm 24. November 1782188,welchem
unterm 11.Mai 1787die BeschränkungderWechfelfähigkeitauf „dieHandelsleuteundNegotianten“ 182
folgte, sowie die Reform des Bergrechtes,derenunten nochzu gedenkenist.

Im Bereicheder Verwaltung zeigt sich vor allem ein nicht unrühmliches, wenn auchnichtsehr
erfolgreichesStreben, die Einrichtung der Amter zu verbessern184.Wie schonin anderemZusammen=
hangeerwähnt1855,wurde im Jahre 1779 das Polizeiwesenvom Hofrate getrenntund einer besonderen
Stelle, der Oberlandesregierung,übertragen. In demselbenJahre erfolgte die Errichtung derRent=
deputationen186.Das Amtsbürgschaftswesenwurde neu geordnet1837.Durch Einführung einesstufen=
weisen Vorbereitungsdienstessollte eine gründlichere Vorbildung der künftigen Beamten erzielt
werden188. Auch fehlte es nicht an Bemühungen,die äußeren Behörden bessereinzurichtenund für
die Handhabung des Sicherheitsdienstesauf dem Lande die geeignetenOrgane zu schaffen.

Es wurde fernerversucht,dieRegierung in denBesitz einesbesserenstatistischenMaterials zur
Kenntnis desBevölkerungsstandeszu setzen.Unterm 2. April 1794wurdeeineneue,gegendie frühere
von 1771 bedeutendvervollkommneteVolks= und zugleichViehzählung angeordnet1838.Die Erhebung
sollte alle zwei Jahre wiederholt werden100.

Im Bereicheder politischenPolizei veranlaßte das Auftreten desIlluminatenordens mehr=

çl 1½Uber die Jefuitenaufhebung G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 1111; über
die Beschreibung der Jesuitengüter und Einkünfte und die hierzu angeordneteFundations=Güter=
deputation ebenda1 S. 344.

180Vgl. v. Seddel 2. Aufl. S. 74.
131M. Döberl a. a. O. II S. 292ff. Daselbst zahlreicheLiteraturnachweise.
132G. K. Mayr, Sammlungusw.,1788,III S. 59. Dazu auchIV S. 1018.
188A. c O. III S. 113.

6’ 184Unglücklicherweisewar es nicht nur um die Verfassung,sondernauch um die Träger der
Amter schlimm bestellt. G. Frhr. v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter König Maximilian
Josef I., S. 5, spricht von einem „ebensobeschränktenals engherzigenBeamtenheere“und wirft
ihm maßlose Bevormundung des Volkes und Eigennutz vor, v. Seydel 2. Aufl. S. 74f. N. 60
sieht die Gründe der Mißstände in den Einrichtungen: Käuflichkeit der Amter, teilweiseErblichkeit
und Anwartschaften, willkürlicheEntlassung ungenügendeund unsichereBesoldung. Bgl. auch
Ritter von Lang, Denkwürdigkeiten,1842. Uber einen Versuch, das Sportelwesen durch feste
Gehaltsordnung zu ersetzen,vgl. M. Döberl 1I S. 302.

155Oben § 4 N. 12. Bgl. hierher auch Bl. f. R. A. XV S. 113f..
186Oben § 4 S. 9.
187G. K. Mayr, Sammlungusw.1784,I S. 428; 1797,V S. 58. Wegenderfrüheren

Bestimmungen Kreittmayr, Grundriß des allg., deutsch=u. bayer. Staatsrechts § 172.
138 G.K. Mayr, Sammlung vei 1799. VI S. 9, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 29. ,
Is«G-K.Mayr,Sammlunguw-,1797,VS.279.DazuErläuteriingS-288. über

eine neue Einwohnerbeschreibungvon München (1784) ebenda, 1788, VI S. 666. Tabellarischer
Konspekt der Handwerker in den vier Rentämtern vom Jahre 1792 a. a. O. V S. 325 ff. Vgl.
v. Seydel 2. Aufl. S. 75.

190 Die Hauptergebnisse der Zählung von 1794 bei G. Frhrn. v. Aretin,. Der Genius von
Bayern unter Maximilian IV., Bd. 1 Stück 3, München 1802, S. 129ff. Eine Hauptübersicht
der ermittelten Seelenzahl mit Ausscheidung der Altersgruppen, des Geschlechts,Zivilstands und
Standes im R. u. Int. Blatt 1800 S. 29. Die Bevölkerung der Städte u. Märkte s. S. 399,
414. Bemerkungen über die Volkszählungen von 1771 u. 1794 S. 495. Vgl. auch die Tabelle
über den Viehstand ebendaS. 89. Uber die Mängel v. Seydel 2. Aufl. 76 N. 67.

191Vgl. R. Prantl in Bluntschli u. Brater, Staatswörterbuch V S. 290ff. u. der=
selbe, Geschichte der Ludwigs=Maximilians=Universität in Ingolstadt, Landshut, München, I1
S. 637ff., sowie A. Kluckhohn, Allg. Zeitung 1874 Nr. 173, 174, 176, 179, 182, 185, 191;
W. Kahl, Über die Temporaliensperre,bes.nachbayer.Kirchenstaatsrecht,Erlangen 1876, S. 121;

Goccgle



* 6 Die Reichsgesetzgebungund die GesetzgebungBayerns (Justiz und Polizeil. 27

facheBestimmungen gegengeheimeVerbindungen197. Außerdemsind zahlreicheMaßnahmen gegen
das Eindringen und Erscheinenpolitisch oder kirchlichbedenklicherPreßerzeugnisse102zu verzeichnen.

Die gewerbepolizeilicheGesetzgebungunter Karl Theodor weist nichtsHervorragendesauf. Es
ist lediglich ein Mandat wegenAufhebung von Handwerksmißbräuchenvon 1783184und ein solches
über Gewerbepatenteund Ausfuhrpässevon 1788anzuführen 15.

Eine erwähnenswerteLeistung ist die allgemeineFeuerordnungfür Bayern und dieOberpfalz
vom 30. März 17911966.Das bisherigeRecht war in den sehrungenügendenBestimmungendes
Buchs III Tit. 12 (Feuerordnung)derLandes=und Polizeiordnung von 1616 und einigenMandaten
enthalten gewesen191.Die neueFeuerordnungenthieltfeuerpolizeilicheVorschriften,Vorschriftenüber
das Feuerlöschwesen,Schadensersatzund stellteeine Assekuranzordnungin Aussicht.

Wichtige Erlasse ergingen bezüglich des Straßen=und Wasserbauwesens.Auf Grund eines
Refkripts vom 21. Januar 1790198über dieUnterhaltung der Chausseenund Brücken,dannLadung
der Güterwagen wurde unterm 31. Mai gleichenJahres eine umfassendeInstruktion, betreffenddie
Unterhaltung derlandesherrlichenChausseendurchdieKameralstraßeninspektionsämter,veröffentlicht1½°.
Unterm 24. Dezember1793 folgte eineeingehendeDienstanweisungfür die Straßenübersteher200.Eine
Verordnung, das allgemeinesystematischeWasserbauwesenbetreffend,die gleichzeitigmit dem oben=
erwähnten Reskriptevom 26. Jannar 1790 erging7°1,traf Bestimmungenzum Schutzegegenüber-=
schwemmungen707.

Auf dem Gebiete der Bettelpolizei und Armenpflege ist die erneuerteBettelordnung vom
3. März 1780202zu erwähnen,welcheeineZusammenfassungund Ergänzung derälterenVorschriften
enthielt2041.Den gleichenpolizeilichenZweckenwaren auch die Militärarbeitshäuser zu dienenbe=
stimmt, derenErrichtung im Jahre 1789verfügtwurde205. In dieseAnstalten sollten sowohlBettler
und Landstreicherzwangsweiseverbracht,als auchnahrungslosePersonenauf Ansuchenausgenommen
werden.

Auf dem Gebiete des Heil- und Gesundheitswesens206 ist vor allem die Umgestaltungdes
Collegium medicum im Jahre 1785zu verzeichnen107.Die neueInstruktion traf auchBestimmungen
über die Standespflichtender Arzte, der Chirurgen und des niederenHeilpersonals, sowieüber den
Betrieb der Apothekenund derenVistitation2085.Es wurde ferner „nachdrücklichverboten, einen
neuen Arzt, Wundarzt, Bader, Apotheker,Operateur, Hebamme u. dgl. irgendwo im Lande auf=

M. Döberl a. a. O. II S. 320E!m Ein Verbot der Freimaurer erging schonunter Max Josef.
G. K. Va#: Sammlung usw., 1784,II S. 1307.

192V. O. v. 22. Juni 1784, 2. März, 16. Aug. 1785, 16. Aug. 1787. Vgl. a. a. O. II
S. 1482, IV S. 1006—1008, 1044, V S. 454, 458, 462, 464, 465, 492, 880. Bei der Anstellung
und Verpflichtung im öffentlichenDienstemußteder sog.Illuminateneid abgelegtwerden (15.Nov.
1790). Die Erdesformelna. a. O. V S. 458, 465. » ·

’"Vgl.a.a.O.lIS.956,IVS.1065(Verbotmehrereraiis·würtiger,als „stinkende
Waare“ bezeichneterZeitungen), V S. 110, 194,250 (Verbot von Schriften über die französische
Nevolution und von Zeitungen, welche„die neu aufgestellteverderblicheGrundsätze“enthalten, bes.
e„desWochenblattsderMonitor genannt"),467. WegendesBücherzensurkollegiumsoben§ 4
N. 14. ½4G. K. Mayr, Sammlung usw., 1788,IV S. 661.

155 A. a. O. 1797 V. S. 100. Bgl. auch 1784, 11 S. 994, 996, 1013, 1018; 1788, III
S. 460, IV S. 1076. Ein Bild aus dem damaligen ufteeen liefert der Streit zwischen
MünchenerKistlern und Zimmerleuten,der ebendaV S. 876 erwähnt ist. Errichtung der Freibank
inMünchen 1798,VI S. 114. «

!G.K.Mayr,Sammlungusw.,l797,VS.212.Einehoffeuerordnungvon1794
ebendaS. 741.

111Vgl. darüber M. Frhr. v. Freyberg a. a. O. II S. 32. S. auch oben § 23 nach
Anm. 19. 198G. K. Mayr, Sammlung usw., 1797, V S. 111.

19°Ebenda S. 112. 200Ebenda S.141. 201Ebenda S. 55.
102Vgl. v. Seydel a. a. O. 76 bei N. 78. ·
MG-·K«Mayr,Sammlungusw.,l784,lIS-948.Urphedsforiiiularefurauswärtige

Vaganten hei derenLandesverweisungebendaI S. 156. · »
MberdasMünchenerBettelwesenunddieEinrichtungeinerDeputationhierfüra.a. O.,

1788, IV S. 645, 684, dann V S. 599 (Armeninstitutsdeputation). « «
MA.a.O-VS.541.DazuS198überdieFörderungderinlleinenStadten,Märkten

und Dörfern zur Versorgung der Armen grtrosfenenAnstalten.
106Über die Totenschauund die Einrichtungvon Leichenhäufern,welchewegender Kosten

als undurchführbarerklärt wurde,G. K. Mayr, Sammlung usw., 1797,V S. 472 und 491.
207Vgl. M. Döberl a. a. O. II S. 302. 4 4
208Vgl. auch G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 988, woraus die Bestimmungen

der Instr. von 1785 zum Teile entnommensind. — Über die Armenärzteusw. und Hebammenin
München a. a. O., 1788,IV S. 654, 656 (Einteilung vom Jahre 1782),Verbot derPfuschereivon
1783,ebendaII S. 1013,V S. 102Ziff. 12,dagegenausnahmsweiseZulassungder.Empyricker",
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zunehmenoder zu gedulden,dieselbenhaben denn vorher sichbeim Collegio medico angemeldetund
seiendaselbstnacherstandenerPrüfung für tauglichbefunden,sohinmit einerschriftlichenApprobations=
urkunde versehenworden"“208.

Eine Generalverordnungvom 3. August 1794 regeltedenVerkauf von Giften, „drastischenund
heroischen“Mitteln 210.

Ein besonderesAugenmerk wurde der Verbesserungdes Hebammenwesenszugewendet. Ein
Erlaß vom 27. August 1782211erklärte es für „eine allgemein bekannteSache“, wie übel das Heb=
ammenwesen,zumal auf dem Lande, zurzeit nochbestelltsei. Es wurde daher die Abhaltung eines
dreimonatlichenHebammenkursesin München angeordnet2, was aber, wie ein Erlaß vom folgenden
Jahre beweist, bei der Passivität der Behörden und Beteiligten Schwierigkeitenbegegnete2138.Erst
1786 trat eine Haupt=Hebammenschuleam Münchener Heiligengeistspitale ins Leben214.

Auf dem Gebiete der landwirtschaftlichenVerwaltung setzteKarl Theodor die Bemühungen
seinesVorgängers fort. Manche seinerErlasse weiseneinenZug von zielbewußterEntschiedenheitauf,
der gegendensonstigenVerwaltungsdilettantismus jenerZeit vorteilhaft absticht315.Einen bemerkens=
werten Anfang machtedas Mandat vom 3. Mai 1779 216,welchesfür die landesherrlichenUrbars=
güter (Kastengüter)„den Besitzernund Grundholden derselbenzum Besten und den übrigen Grund=
herrschaftenzum Beispiel“ die Umwandlung in ein Erbrecht ermöglichteund den Besitzernfreistellte,
anstatt der bisherigenBesitzveränderungsabgabeneine jährliche festeLeistung, die „Mayerschaftsfrist“,
zu entrichten . Durch Verordnung vom 2. Juli 178228 verfügteder Kurfürst, auf seineEigen=
schaftals obersterKirchenschutzherrsichberufend,daß auch „die unter die Kirchen gehörigenbisherigen
Leibgüter"“ nach Maßgabe des Generalmandats vom 3. Mai 1779 in Erbrechte sollten verändert
werdendürfen219. Es folgten eine Reihe von Kulturmandaten zur Beförderung der Landwirtschaft
und Regelung desVerfahrens in Landeskultursachen70. Ein Mandat von 179021, das aber infolge
von Vorstellungen der Landschaft nur Entwurfblieb 25, beabsichtigtesogar die Aufgebung kultur=
schädlicherWeiderechteund Dienstbarkeitenauf ödenGründen und gewissenanderenGütern 283. Der
Entwurf traf ferner Bestimmungen, um die Verteilung der Gemeindegründebehufs Kultur zu
fördern284,hob die Brache auf, regeltedie Viehweide zum Zweckeder VerbesserungderWiesen, erließ

Anordnungen zur Begünstigung und Unterstützungvon Kulturarbeiten 275.
Ein mißglücktesUnternehmenwar der VersuchderUrbarmachungdesDonaumoosesdurcheine

landesherrlichprivilegierte Donaumooskultursozietätauf Aktien226.

wenn ärztliche Hilfevergeblich gucht wurde, (1796)ebendaV S. 876. — Eine Kurvorschrift wegen
der grafsierendenDysenterie 304.

% Mgl. aucha. a. O. IV S. 686,V S. 278.
#se A. a. O. V S. 298. Beigegebenist ein Verzeichnis der Giste und Mittel, derenFührung.

Wundärzten und Landbadernverbotenist, sowiejener, derenäußerlicherGebrauchihnen gestattetwird.
271G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784,II S. 997; vgl. auchIV S. 657. Uber Hebammen=

unterricht und Anstellung in Neuburg und Sulzbach IV S. 658, 663.
213Uber die Ernennung des Lehrers s. a. a. O. IV S. 653. #2/8A. a. O. II S. 1010.
*1 In Altötting bestand eine solche seit 1768. A. a. O. IV S. 685. Vgl. auch V

S. 249, 317. 2 Vgl. M. Döberl 2. Aufl. II S. 304 ff.
216G. K. Mayr, Sammlung ufw., 17841 S. 382. Auch bei Döllinger V S. 322. Dazu

Erläuterungen vom 16. Okt. 1790 u. 17. Dez. 1797, Döllinger V S. 386, 388.
21nUÜberden Inhalt des Mandats vgl. auch J. Pözl in Dollmanns Gesetzgebungdes

Kars. Bayern usw. T. I1Bd. I S. 156 (Kommentar zum Grundlastenablösungsges.vom 4. Juni
1848). M. Döberl a. a. O.; v. Seydel 2. Aufl. S. 77 N. 92.

218G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 1151.
2½Aus den Motiven v. Seydel a. a. O. S. 78 N. 94.
220Bgl. G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, 1 S. 109, II S. 1011; 1788, IV S. 665,

666, 669, 712, 717: 1797, S. 165, 186, 197, 202, 262, 278: 1799, VI S. 98 (Kartoffelbrannt=
wein). Über die Einführung der Seidenzuchtdol. v. Seydel 2. Aufl. § 8 Anm. 26.

zu1G. K. Mayr, Sammlung usw., 1799, VI S. 204.
222G. K. Mayr, Sammlungusw.,1802,II S. 372.
225v. Seydel 2. Aufl. S. 78.
224Den Gemeinden wurde die Erhebung eines Zinses zu fünf Kreuzern vom Tagewerk

gestattet, um daraus einen Teil ihrer Gemeindebürdenwie „Anschaffung von Feuergerätschaften,
Unterhaltung der Bizinalwege, Beiträge für die Hebammen und Schulen, Versorgung ihrer Armen
und Wahnsinnigen, auch gemeinschaftlicheHilfe bei Wasser=und Feuersnöten“ zu bestreiten.

225Dazu gehörteinsbesonderedie Bewilligung von Freijahren. Klöster, Abteien und geistliche
Stiftungen, welchenicht nur ihre eigenen,sondernauch andere in ihrer GegendgelegeneödeGründe
kultivieren würden, wurden in Ansehung dieser neuen Erwerbungen von den Amortisations=
gesetzenbefreit.

296S. diePrivilegien vom 11.Jan. 1790 bei G. K. Mayr, Sammlung usw.,1797,V S. 190;
Erweiterung der Privilegien vom 15. März 1791 ebendaS. 210. Weitere ReskripteS. 237,240 ff.
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Eine neueTaglöhner=und Ehehaltenordnungerging unterm 2. Mai 17812#7.
Der Hebung der Viehzucht,insbesondereder Pferdezucht228,wurde fortgesetzteAufmerksamkeit

geschenkt.Das Veterinärwesenfand seitensderStaatsverwaltung zuersteinesorgfältigerePflege. Im
Jahre 1790 wurde, „um deneinbrechendenMiehseuchenzu steuern,hierdurchaber die Viehzuchtzu
verbessernund den Ackerbauzu befördern“,dieErrichtung einer „förmlichenThierarzneischule(GCcole
Vétérinaire)“" in München verfügt25. Die damals wiederholtauftretendenViehseuchengaben zu
einer Reihe polizeilicherAnordnungenVeranlassung230. Bemerkenswertist insbesonderedas aus=
führliche Mandat wegenderHornviehseuchevom 9. Juni 1796, das in drei Titeln von denPolizei=
verfügungenvor und nachAusbruch sowienachBeendigung der Seuchehandelt731. Ein „medizi=
nischerUnterricht“ ist demMandate beigegeben.Bei diesemAnlassewurde aucheineErhebung über
die Zahl des vorhandenenHornviehs vorgenommen?2.

Das Bergrecht erfuhr eine durchgreifendeNeugestaltung. Ein kurfürstlichesMandat vom
6. Mai 1784 erklärtefür Bayern, die Oberpfalz und die Herrschaftenjenseitsdes Lechs„ein durch=
gehends freies Bergwerk, doch mit Vorbehaltung des aller Orten gewöhnlichenlandesherrlichen
Zehendsund andererGebühren'23#8.ZugleichergingeineumfassendeBergordnung,welchedas private
wie das öffentlicheBergrecht in sichbegreift ?34.

Während die Schulverwaltung als der rühmlichsteTeil der RegierungstätigkeitMax Josefs
bezeichnetwerdenkonnte,läßt sichüber die Maßnahmen, welchesein Nachfolgerin dieserRichtung
traf, eher das entgegengesetzteUrteil fällen. Der Staat gab den Einfluß, den er im Schulwesen
errungenhatte, in erheblichemUmfangezugunstenderKirchewiederauf. Durch Donationsbriefvom
14. Dezember178125 bestimmteKarl Theodor das gesamte,dem aufgehobenenJesuitenordenin
Bayern, Neuburg, Sulzbach und der Oberpfalz gehörig gewesene Vermögen zur Stiftung einer
bayerischenZunge des Malteserordens. Den Mittelschulen war dadurch mit einemSchlage ihre
Dotation entzogen.Die Prälaten der bayerischenKlöster stelltenbei diesemAnlassedas Anerbieten,
den Unterricht an den Lyzeen, Gymnasien und Realschulenunentgeltlichzu übernehmen.Dieses
Anerbieten fand die landesherrlicheGenehmigung. Der Prälatenstand (corpus docentium) führte
durch ein Generaldirektoriumdie obereSchulleitung unterAufsicht derbereitserwähnten,gleichzeitig
errichtetenSchulkuratel256.

250 (1792, das vagabundeund müßige Gefindel soll auf das Donaumoosgeliefert werden!),252,
268 (die ebenerwähnteW#ordnung.wird 1793 zurückgenommen),313, 316, 319. Zur Geschichtedes
Unternehmensvgl. die Schrift: Versucheiner Gallerie kurpfalz=bayer.Staatsdiener u. Beamter.
2. Lieferung, O. D. 1794; ferner die Angaben Repert. über die Landtagsverh.1819 S. 455 Anm.
M. Döberl a. a. O. II S. 305f.

7 G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784,1I S. 965; M. Döberl a. a. O. II S. 304f.,
woselbstauchNachweise.

e�asl. die Erlassevon 1784 u. 1792 bei G. K. Mayr, Sammlung usw., 1788,IV S. 670
und 1797, V S. 255.

1r A. a. O. V S. 195. Die Schule unterstanddemHofkriegsrat.
20 Vgl. a. a. O. IV S. 1075, S. 307 (Unterrichtfür den baier. Unterthan nebst den

Mitteln, wie felber sein Vieh für Krankheit und Seuchebewahrenoder im Falle dessenbehandeln
soll. Auf Befehl einer churfürstl.hohenoberenLandesregierungherausgegeben1794),839(Viehsperre
in der Oberpfalz). Altere Anordnungenvon 1664 u. 1669 sieheIV S. 555. — ÜberMaßnahmen
gegendie Hundswut ebendaII S. 1016—1018,1020 (Blechzeichen),IV S. 672, V S. 315.

zu G. K. Mayr, Sammlung usw., 1797,V S. 840; vgl. auchS. 897. S. fernerdieNote
der Hofkammerebenda1788,IV S. 650, wonach„bis anhero allzeit observirtworden,daß bei ent=
standenerViehseuchefür die anwendendeRettungsmittel jedesmal gnädigsteLandesherrschaftein
Drittel und die Landschaft zweiDrittel an denenerloffenenKurköstenbeigetragen“.

222Die Löserdürre (Rinderpest), um die es sich handelte, kam in Bayern vorher schonviermal
im Laufe des 18. Jahrhunderts vor, 1713—1716, 1729—1735, 1742—1745. „Jedesmal wütete sie
so heftig, daß es in Bayern und in demangrenzendenSchwabenetwas Seltenes war, ein Stück
orppieh u sehen.“ G. K. Mayr a. a. O. V S. 846. Vgl. auchPh. Göring, Annalen des
eutschen Reiches1881,S. 827.

„33G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 1426 u. 1435; Chr. H. G. Hacke,
Kommentarüber das (bayer.)Bergrecht,Sulzbach 1823.

es, Uber das landesherrlicheRegal in bezug auf Steinkohlenbergbauund Alabasterbrüche
G. K. Mayr a. a. O. V S. 80, 82. Vgl. auch S. 342.

?ô?5S. denselbenbei G. K. Mayr, Sammlung usw, 1784, II S. 1407. S. ferner ebenda
S. 1401, 1410, 1423, 1788, IV S. 787, 803, V S. 418. Vgl. auch: Verhandlungenüber die Er=
richtung der bayer. Zunge des Johanniterordens vom Jahre 1781 zwischendemKurfürsten zu
Pfalz und demGroßmeistervon Malta, München 1782.

256 Vgl. K. Prantl in der Bavaria I, 1 S 561 ff. G. K. Mayr, Sammlung usw.,
1784,II S. 977, 979, 982, 998; 1788,IV S. 788. Über spätereZwistigkeitenmit dem General=
studiendirektoriumwegen der Verordn. vom 31. Aug. 1781 f. Entschl. vom 12. Jan. 1798 bei
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Bezüglich desVolksschulwesenserging eine,gleichden früherenvon Heinrich Braun verfaßte
neueSchulordnung vom 8. August 1778. Ferner ist zu verzeichnen,daß ein Mandat vom4. Oktober
1783237die Behördenanwies, auf VerbesserungdesLehrereinkommensBedachtzu nehmenund ins=
besonderedie Vereinigung der Schul= und Meßnerdienstenach Tunlichkeit zu bewerkstelligen238.
Unterm 14.Januar 1787erging ferner eineInstruktion für dieRektorenund InspektorenderReal=
und Trivialschulen235. Eine Verordnung über die Erziehung der Jugend vom 3. Jannar 17952“
endlich setzteunter Erneuerung der älteren Bestimmungenüber die Schulpflicht? die Dauer der
letzterenfür München auf dieZeit vom7. bis 14.Lebensjahrefestund ordneteeinestaatlichePrüfung
der Privatlehrer an. Die Anordnungen, wonach in den Landgerichtsbezirkendie Dechantenund
Pfarrer als „geboreneSchulinspektoren“sichzu betätigenhaben,hatten tatsächlichwenigErfolg .
Für dieStädte und Märkte wurde(1795)dieBildung von Lokalschulkommissionenals Schulaufsichts=
behördenverfügt, die aus kurfürstlichenBeamten, demOrtspfarrer und zwei Magistratsdeputierten
bestehensollten“8. .
» In Bezug auf die engherzigenVerbote desStudierens im Auslande blieb man den früheren
Üüberlieferungentreu:“.

ber die Verkündigung der Landesgesetzein der Reichszeitwird im Zusammenhangmit der
Lehrevon der Gesetzgebungunten gehandeltwerden?“.

§ 7. Das Heerwesen!. Die bewaffneteMacht des Landes bestandim 18. Jahrhundert
vorzugsweiseaus demstehendenHeere (miles perpetuns), das regelmäßigdurchWerbung ergänzt
wurdes.

IndessenfandenauchstrafweiseEinstellungen"und im BedarfsfalleAushebungenstatt(Land=

G. K. Mayr, Sammlung usw., 1799,VI S. 108; M. Döberl a. a. O. II S. 309ff., der der
Lehrtaͤtigkeit der Mönche“ (S. 311) einigesLob spendet.

127G. K. Mayr a. a. O. II S. 1167.
zs Über die 1783 verfügteEinverleibung der „Konvertitenkasse“in dendeutschenSchulfonds

G. K. Mayr,. Sammlung usw. 1788,IV S. 796. Der deutscheSchulfondserhieltauchdas Privileg
des Schulbücherverlags;ebendaS. 836 und V S. 460. Auch V S. 513.

*½G. K. Mayr, Sammlung usw., 1788,IV S. 1025.
*“#%Ebenda, 1797, VI S. 310. Über die Errichtung der MünchenerFeiertagsschule(1793)

K. Prantlk in der Bavaria 1, 1 S. 564.
· MPrivatunterrichtsolltefürdieKinderderoberenund vermöglicheren Klasse zwargestattet

sein; doch sollten solcheZöglinge beim Eintritte in dieLateinschuleoder Universitätscha eprüft
werden. Die Angabe bei Prantl in der Bavaria J, 1S. 565, daß die Benützung der 4
lehrer nur Adeligen erlaubt worden sei ist nicht ganz genau.

24#Val. Döberl a. a. O. II S. 312.
½"8M. Döberl a. a. O. II S. 312f. Prantl a. a. O. bemerkt:„So hatte das letzte

Drittel des 18. Jahrhunderts jedenfalls eine reicheundmannigfaltige Bewegungin demGebiete
des bayerischen Schulwesens mit sich gebracht, und wenn auch hierbei die Umwandlungennicht
immer oder in jederBeziehungals vorwärtsschreitendebezeichnetwerdenkönnen,so waren es doch
im allgemeinenzweihauptsächlicheMomente, welchemit bleibenderNachwirkungin der Folgezeit
fortlebten, nämlich einerseits die Pflege und Hebung der Elementarschule, andererseits die Richtung
auf die Realien, derenstärkereBetonung im Zusammenhangstehtsowohlmit derAufklärungsperiode
überhaupt,als auchmit denBestredungendesvielfachsichkundgebendenpopulärenPhilanthropismus.
Erst der nächstenPeriode war es vorbehalten, zudiesentreibendenKräften nochdas mit vollem

Bewußtsein burchgeführtePrinzip des modernenHumamtemusbinzuzufügen
“ Vagl. G.K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 957; 1788, IV S. 697; 1797,V

S. 263 und 861. 2" Vgl v. Seydel a. a. O S. 80 f.
§ 71 1 B dichu Kreittmayr, Anm. über den Cod. Max. Bav. Civ. T. V Kap. 21. über
ie ältere Zeit S. Riezler a. a O. III S. 717f. Seit den Anfängen der Entwicklung des

TerritorialstaatesM. Döberl a. a. O. I S. 492 (Lehenstruppen,StädteaufgebotundLandaufgebot),
507 (ReformenMaximilians I.); II S. 66 ff. (nachdemWestfälischenFrieden).

„ Üüberdie Höhe des bayer. KreiskontingentsJ. J. Moser, TeutschesStaatsrechtXXIX
S. 303ff. undbes.S. 335. Moser gibt1555 Mannim Triplum an. Vgl. auchE. v.Kylander,
Jahrb. der militär. Gesellschaft,München188283, S. 79ff., der das kurpfalzbayer.Kreiskontingent
im Triplum auf 6276 Mann Infanterie berechnet.

* S. z. B. die Instr. vom30.Mai 1788(G. K. Mayr, Sammlung usw.,1784,II S. 1235)
und die Instr. für die kurpfalzbayer.Infanterie= u. Kavallerieregimenterbei der in Bayern auf=

ellenden ösfiwtlichen Werbung vom 14. Juli 1794 (G. K. Mayr, Sammlung ufw., 1779,
S. 668). Uber die Werbe-, Hand=u. Anbringgelder a. a. O., 1799, VI S. 151; über die

KapitulationszeitV S. 581,535, 627;Kreittmayr a. a. O. 8 2. Bgl. auchE. v. Aylander
a. a. O. S. 111.

* Val. Mandat vom 6. Aug, 1769(Sammlung von 1771 S. 546). S. auchG. K. Mayr,
Sammlung usw., 1788, IV S 932. Über die gerichtliche condemnatio ad militiam der
delinquierenden Bauernbursche"G. K. Mayr, Sammlung ufw., 1788, III S. 83, 84. Auf dem

rivat=
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kapitulanten)). Ein Mandat vom 11. April 1767 sprachzwar aus, daß die bei den Regimentern
befindlichenLandkapitulantenwiederzu entlassenseien,und daß von nun ab das Heer „aus lauter
freiwillig angeworbenenund reguliertenLeutenbestehensolle“7; allein hieran wurde auf dieDauer
nicht festgehalten.

Ebensoverhielt es sichmit denAnordnungen einesMandates vom 28.April 1788,das unter
Ankündigung eines neuenKriegssystemszur Hebung des Heeress nachdrücklichverbot. Verbrecher
zum Militär zu verurteilenoder Vagabundenund übelbeleumundeteLeute in dasselbeaufzunehmen.
Ein Generalmandatvom 18.März 1793 ordneteeine allgemeineRazzia auf „übelbeschriebenedienst=
lose und müßiggehendePersonen“ im Alter von 17 bis 42 Jahren zum ZweckderAushebung an.

Die Auswanderung und der Eintritt in fremdeKriegsdienste,nochmehr aber die Werbung
für letzterewar stetsbei den schärfstenStrafen untersagt10.

Für die Offiziersstellendes Heeres mit Ausnahme der Artillerie war der Stellenkauf zuge=
lassenu. Vorzugsweisezur Heranbildung von Offizieren wurde im Jahre 1789eineMilitärakademie
in München errichtetund der Aufsicht desHofkriegsratesunterstellt1/. Die Aufnahme von Kadetten
bei den Truppen war schon1788 abgeschafftworden 28.Im Jahre 1790 wurde indessendie An=
nahme von Volontärs bei der Infanterie und Kavallerie gestattet,jedochsollten dieselbennur als
Gemeineeintretenkönnen7“.

Das militärischeHeilwesen war früher in den Händen von Feldscherern. Erst ein Reskript
vom 19. Juli 1788 ordnetedie Aufstellung von Chirurgen an, die auchin dem medizinischenFache
erfahrenseinsollten 15.

Die Militärpersonen16 unterlagenwegengemeinerVerbrechenden gemeinenRechtenund der
Carolina 1, wegenmilitärischer VerbrechendenKriegsartikeln18. Die Aburteilung erfolgte in allen
Fällen durch die Militärgerichte. über den Gerichtsstandder Militärpersonen in bürgerlichen
Sachen wurde bereits früher das Nötigebemerkt7°.

unerlaubten Eintritte in fremde Leichsbienste stand sechsjährigerMilitärdienn als Strafe
(G. K. Mayr, Sammlang 1W., 1784, II S. 1236). Ein Mandat vom 8.Juli 1793 (G. K. Mayr,
Sammlung usw., 1797 S. 638) dehnte die Prsesere auch auf dieliederlichen Ehemänner
aus. S. auchC. v lander a. a. O. S. 114 f.; v. Studel 2. Aufl. S. 89 N.

5 S.z. B. .i . Mayr, Sammlung 10 I784, II S. 1203 und 12605.
# G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784.II S. 1211.
7 Zu diesemEnde wurde eine allgemeineHofanlag eutenanlag) mit drei Gulden vom

ofe erhoben. Kreittmayr, Anm. über den Cod .nT. V Kap. 21 § 39E.
ieseAnlage wurde erst im Jahre 1800 aufgehoben. Intell. 2 * 0

* Vorzugsweise wurde VerbesserungderWBontierung.und Erhöhuug des Solds in Aussicht
gestellt. Das einzelne bei v. Seydel 2. Aufl. S. 89 N. 8.

* G. K. Mayr, Sammlung usw., g § S. 628; " auch S. 638, 634 und 657
(andkapitulanten) dazu v. Seydel 2.Aufl. S 89 f. bei N. 9,

" G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784,11 S. 1193, Boald 1209, 1236; 1788, IV S. 934;
1797, 9 S. 516, 618. 637; 1799, VIS. 155, i56.

11Vgl. G. K. Mayr. Sammlung. ujw. 1797,V S. 532 und 678. Der Stellenkauf wurde
erst 1799 abgeschafft.Ein bezeichnendesLicht auf die Zuständeim Offizierskörperwirft der Erlaß
Wer das Absentgehenund den Urlaub der Offiziere vom 28. Febr. 1774, a. a. O. II S. 1219.

S. auch E. v. Tylander a. a. O. S. 121
1 A. a. O. V S. 571, 605, sowie 1799.VI S. 175. über die AufhebungdesKadettenkorps

(1778) und dieberhogich marianische LandesakademieK. Prantl in der Bavaria I, 1 S. 561;
über derenUmgestaltungzur Militärakademie S. 564. Vgl. auchFrhr. vv. Schönhueb, Geschichte
des k. bayer. Kadettenkorps,München 1856. Die Akodemiesollteindessen auchzurVorbereitung
für denZwoildientdienen. vgl. § 1 des Lehr=u. Erziehungsplans.

a O S. 519.
14A a. O. S. 604.
isG. K. #. Sammlung usw., 179 V. 515. — Die „kurpfalzbayer.Militär=Lazarett=

einrichtung vom 17. Sept. 1793 ebendaS.63 -
ber derenVerehelichungG. K. Sammlung usw., II S. 1237,1240, IV S. 769,

931, v S 569009670
„Wegen der unier sammentlichChurf. Truppen zu EJ Gleichförmigkeit.“ Val.

Erlaß vom 24. Dez. 1785,G. K. Mayr, ammlun u#Ww.,1788. IV S. 935f. Die Carolinatrat
erst im „Jahre 1813 für das Heer außer Kraft. l. 1813 S. 1050.

egen der älteren Artikelsbriefe f. die Angaben beig J. Moser, Einl. in das kurf.
boher= Staatsrecht, Kap. 11 § 41. Die Kriegsartikel vom 22. Jan.1746 in der Sammlung von

771 S. 517. über die Aufhebungder Hegearhikel vgl. R. Bl. 1813 S. 1050.
14 #l. auch oben§ 12 u. dazu G. K. Mayr, Sammlung usw. 1784,II S. 1217, 1218.

Die Instr. beiMilitäruntersuchungen,Kriegs. u. Standrecht von 1748 in der Sammlung. von
1771 S. 525; auch Kreittmnapr a. a. O. 8 209ff.

*o8 hAnm.25; 2. Aufl. § 12 Anm. 8—11.
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Eine umfassendeRegelung der Dienstverhältnisse, die vielfach auch in das polizeiliche Gebiet
übergriff, war in dem Dienstreglementvon 1774 enthalten71.

Außer dem stehendenHeere bestandaucheineMiliz, der Landausschuß(Landfahnen)2. Herzog
Wilhelm IV. errichtete1513 zuersteinen beständigenLandausschußund erließ eineallgemeineLand=
aufbotordnung und Instruktion :s. Die für die Landfahnen ausgewählten Bürger und Bauern ge=
nossennach einem Mandat vom 29. Dezember166324 gewisseVorrechte, insbesonderein bezug auf
den Marktverkehr und in privatrechtlicherBeziehung; die Bürger auch hinsichtlich des Gewerbe=
betriebes. Sie wurden von den Landleutnants½5abexerziert,denensie ein Exerziergeldzu bezahlen
hatten76. Kurfürst Max Emanuel verfügte im Jahre 1691 eine Verbesserungund Verstärkung der
Landfahnen:°.

Eine Umgestaltung des „Landesdefensionswesens“erfolgte durch Verordnung vom 17. Sep=
tember 175828. Die Zahl der auszuwählendenMannschaften wurde gegenfrüher vermindert und
auf 3000 Mann „ledige Untertanenkinder“ für Bayern und Oberpfalz festgesetzt.Die Auswahl
wurde den Pfleg=, Landgerichts= und Hofmarksbeamten übertragen. Die Mannschaften sollten auf
drei Jahre in Kapitulation genommen, jedochjährlich nur eine gewisseZeit im Exerzitium und
Dienst geübt werden. Nach Maßgabe des Abganges hatte neue Auswahl stattzufinden. Es wurde
ausdrücklichbetont, daß „das dermalige Vorhaben auf wirkliche Militärdienst nicht, sondernallein
auf HerstellungeinerallgemeinenLandesdefensionabziele“.

Nachdemunterm 24. Mai 1762 in einerMinisterialkonferenz unter Beiziehung landschaftlicher
Deputierter über die Herstellung desLandesdefensionsstandes,d. h. des Landesausschusses(Landwehr)
beraten worden war?, erging im folgendenJahre unterm 9. Februar eine Instruktion für den
engen und weiten Ausschuß90. Ersterer sollte in acht Bataillone zu 500 Mann formiert und jedem
Infanterieregiment eines zugeteilt werden. Der weitereAusschuß solltezwölf Bataillone von gleicher
Stärke zählen31.

Bezüglich der Heerlastengalt im allgemeinender Grundsatz,daß die Untertanenzu Natural=
leistungenan den Landesherrn für Zweckedes Heeres verpflichtetseien. Zu diesenLeistungenzählte
die Bequartierung der Truppen und derenVerpflegung, Vorspann mit oder ohne Fuhrwerk, endlich
Stellung von Pferden für den Dienst und zwar, mangels bestehenderbesondererVerbindlichkeit,
gegenBezahlung oder baren Ersatz im Falle der Nichtzurückgabe:.

Statt derNaturallieferungenfür das Heer wurdeim Jahre 1719eineFourageanlageein=
geführt, zu derenEntrichtung die Gerichts=-und Hofmarksuntertanen, und zwar auch Leerhäusler
und BesitzerwalzenderGrundstücke,verpflichtetwaren. Bürger und Inwohner derStädte und Märkte
waren davon freiss.

Nachdem im Spanischen ErbfolgekriegeKasernen gebaut worden waren, trat an Stelle der
Naturalquartierleistung die Servisanlage. Von dieserAnlage war die Landbevölkerungfrei; nur

Dasselbe ist libellweiseerschienen.Auszug bei G. K. Mayr, Sammlung usw. 1784, II
S. 1223. Ein Kriegsreglementfür die Infanterie erging 1778, für die Kavallerie 1780.

Bgl. hierherKreittmayr a. a. O. § 39. Über den „Landaufbott“ „in casu extremae
necessitatis“ ebenda§ 40.

?6 J. J. Moser, Einl. in das kurf. bayer. Staatsrecht, Kap. 11 § 43.
G. K. Mayr, Sammlung usw.,1788,IV S. 899; v3- auchS. 904.

25A. a. O. S. 904, 907. 26 A. a. O. S. 901.
„#J. J. Moser a. a. O.
8 G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, 11 S. 1190. J. J. Moser a. a. O. bemerkt

darüber: „Im Jahre 1753 aber solle, denenöffentlichenNachrichtenzu Folge, das Land=Militär=
Lesen hur einen ganz neuen, der Preußischen Verfassung ähnlichen, regulairen Fuß gesetzet

worden seyn.“
29 G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 1205.
20Sammlungvon1771S. 532. Vgl. auchG. K. Mayr, Sammlungusw.,1788,IV S. 928.

4 51 Mandat v. 18. Januar 1782. 9. K. Mayr, Sammlung usw., 1788, II S. 1257. Er=
neuerungdes „Ausschusses“. Näheres bei v. Seydel 2. Aufl. S. 91. «

SQuartier-u.Marschreglementsvon1775undl779u.Erläuterunvon1792bei
G. K. Mayr, Sammlung 1784, II S. 1241; 1797 V S. 625; vgl. auch II S. 1181, bdann
1788, IV S. 901, 917 mit II S. 1324 (Quartierfreiheit des Adels und der kurf. Räte, Sekretarien
und Offizianten nach den Albertinischen Rezessenvom 31. Okt. 1561). Vorschriften über die Vor=
spannstellungenvon 1752 u. 1759, Sammlung von 1771S. 197: G. K. Mayr, Sammlung ufw.,
1784, II S. 1201. Vgl. auch II S. 1187. — Übersichtder verschiedenenArten von Nturalstellung
der Pferdebei G. K. Mayr, Sammlungusw.,1799,VI S. 149, f. auchS. 173,1788,I
S. 734. — Bgl. hierzu E. v. Fylander a. a. O. S. 105ff. An die Stelle derEinforderung
der u— trat die Erhebung einer „Anlage“. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 52 N. 1
u. S. N. 35.

35Kreittmayr, Grundriß des allg., deutsch=u. bayer. Staaterechts § 172 und Sammlung
von 1771 S. 195, 206:;G. K. Mayr, Sammlung usw., 1788, III S. 161.

Gocgle



½ 8 Außere politische Entwicklung und Verfassungsgeschichte. 33
)n!

die Stadtbevölkerung,mit Ausnahme der quartierfreienPersonen,war derselbenunterworfen24. An=
statt des Naturalvorspanns endlichwurde im Jahre 1736 eine Vorspannsanlageeingeführt, welche
von den Gerichts=und Hofmarksuntertanenmit Ausschluß der Söldner und Leerhäuslernachdem
Hoffuße zu zahlenwar .

Außer den Erträgnissen dieserAnlagen dienten zur Bestreitung des Geldaufwandesfür die
HeeresbedürfnisseBeiträge aus den Land=und Standsteuernund aus den Einkünften desKammer=
gutsss.

Zweites Kapitel.
Bayern vom Ende des 18.Jahrhunderts bis zur Verfassungs=

urkunde von 1818.
5 8. Außere politische Entwicklung und Berfassungsgeschichte.1. Außere Entwicklung!.

Die staatsrechtlicheStellung Bayerns zum Reiche blieb in den erstenRegierungsjahrenMaxi=
milians IV. Josef wenigstensder Form nachunverändert. Infolge des Lüneviller Friedens
vom 9. Februar 18012,demein besondererVertrag mit Frankreichvom 24.August 18018 sichan=
schloß, verlor Bayern seineBesitzungenlinks des Rheins, zufolge des Reichsdeputations=
rezesses vom 25. Februar 1803" auch die rechtsrheinischePfalz. Es erwarb andererseitsdurch
letzterendie Bistümer Augsburg, Freising, Bamberg und Würzburg, Eichstättund Passau teilweise,
die falzburgischeStadt Mühldorf, die GrafschaftNeuburg und zahlreichekleineregeistlicheGebiete
(Kempten),Reichsstädteund Reichsdörferin Franken" und Schwaben.

Der Preßburger Friede vom 26. Dezember1805“ brachteBayern die Erhebung zum
Königreiche und den Erwerb der Souveränität, vorläufig ohneAusscheidenaus dem „deutschen
Bunde“. Die Annahme des Königstitels wurde am 1. Januar 1806 verkündet7. An Gebietsteilen
gewann Bayern Burgau, den Rest von Eichstättund Passau, Tirols, Brixen, Trient und Vorarl=
berg, Lindau und Augsburg, dann einige kleinereHerrschaften.Würzburg ward an denGroßherzog
Ferdinand von Toskana#b#s,1806Berg an Frankreichabgetreten?,dagegenAnsbach von Preußen er=

worben10.
Am 12. Juli 1806 trat Bayern in den Rheinbundut ein und sagte sich unterm 1. August

4 Kreittmayr a. a. O.; J. J. Moser, Einl. in das kurf. bayer. Staatsrecht, Kap. 11
* 42; G. K. Mayr, Sammlung usw., 1784, II S. 1324.

*5 Kreittmayr a. a. O.; Sammlung von 1771 S. 196.
es Uber die Höhe desMilitäretats s. Panzer, Versuchüber denUrsprung und Umfang der

landständischen Rechte in Bayern S. 192 Anm. 5; v. Seydel 2. Aufl. S. 92 N. 39. — Das bayer.
r zählie unter Max III. esei 12204 Mann, geteilt in 8 Infanterie- 4 Kavallerieregimenter,

eine Artilleriebrigade und 1 Husarenkorps; unter Karl Theodor 31300 Mann in 4 Regimentern
Grenadiere, 2 RegimenternFeldjäger, 14 RegimenternFüsiliere, 1 RegimentArtillerie, je 2 Regi=
mentern Kürassiere und Dragoner, 3 Regimentern Chevauxlegers,einemGeniekorps und 2 Kom=
pagnien Fuhrwesen. Bgl. J. Rudhart, Uber den Zustand des Kgrs. Bayern nach amtlichen
Zuellen,Erlangen1827,I S.248.

(§ 81 1 Zur äußeren geschichtlichenEntwicklung vgl. Weber, Samml., Anh.Bd. 1894, S. 1ff.,
S. I13 Karte. Aus dersehrreichhaltigenLiteratur findbesonderszunennen:Denkwürdigkeitendesbayr.
Staatsministers Maximilian Graf v. Montgelas (1799—1817), Stuttgart 1887; Gustav Frhr.
v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter Maximilian Joseph I., 1854; Richard Graf Du Moulin
Eckart, Bayern unter dem Ministerium Montgelas, Bd. I, 1895 (1799—1817); M. Döberl a. a. O.
II. S. 331ff., woselbstzahlreicheweitereLiteraturangaben.

* Vertrag beiDöllinger, Sammlung 1 S. 116, undG. K. Mayr, Sammlung von 1802,
II. Nachtrag S. LVI, wo auch eine Anzahl Urkundenüber die französischeBesetzungBayerns in
den Jahren 1800 und 1801 abgedrucktsind; K. Strupp, Urkundenzur GeschichtedesVölkerrechts,
Bd. I S. 96. * R.Bl. 1802 S. 32; Döllinger 1 S. 121.

4 R.Bl. 1802 S. 841, 845, 881, 883, 885; 1803 S. 169, 323; Döllinger I S. 128ff.;
Weber, Sammlung, Anh.=Bd. S. 14.

5 Hierüber Grenz=und Gebietstauschverträgemit Preußen vom 21.Nov. 1802 und 30.Juni
1803; Döllinger 1 S. 192, 183; Fränk. R.Bl. 1803 S. 9.

6nt. Bl. 1806 S. 50; Weber, Anh.=Bd. S. 31.
: N.Bl. S. 3. über die anfänglicheUnsicherheitin der Beurteilung des staatsrechtlichen

VerhältnissesBayerns zu demformell nochfortbestehendenReich290 v. Seydel 2. Aufl. S. 94 N. 11.
s Dazu Grenzvertragmit Frankreichv. 25. Mai 1806, N.Bl.1807 S. 289.
sa Vgl. A. Chroust, Das GroßherzogtumWürzburg (1806—1814),Heft 8 der Neujahrs=

blätter. Hrsgg. von der Gesellschaftfür fränkischeGeschichte.Würhburg 1913.
10N.Bl. 1806 S. 121, 189; doler. 1 S. 210, 211. FriedensvertragArt. 11.
11Rheinbundaktebei Weber, Anh.=Bd.S. 33; K. Strupp, Urkundenusw. I S. 103.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 3
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gl. Is. mit den übrigen Rheinbundstaatenvom Reichelos, das nunmehr zu bestehenaufhörte. An
Gebiet erhielt Bayern durch die RheinbundakteNürnberg, beträchtlichereichsständischeund reichs=
ritterschaftlicheBesitzungenu. a., und trat kleineGebietsteilean Württembergabu.

Der Pariser Vertrag vom 28. Februar 181018brachteBayern als LänderzuwachsBai=
reuth, Regensburg, das Inn= und Hausruckviertel, Salzburg und Berchtesgaden;dagegenwurde
Südtirol an Frankreichabgetreten.KleinereGebietsauseinandersetzungenmit Württembergund Würz=
burg folgten1“. »

Im Rieder Vertrage mit Österreichvom 8. Oktober 181315sagteBayern sichvomRhein=
bunde los und trat demBündnisse gegenFrankreich bei. Bayern erhielt außer der wiederholten
Bestätigung seinerSouveränität die Wahrung seiner vollen Souveränität und Entschädigungfür
etwaigeGebietsabtretungenzugesichert. ·

Im folgendenJahre gingen gemäßdemPariser Vertrage zwischenSsterreichund Preußen
vom 3. Juni 18141½6Würzburg und Aschaffenburgan Bayernüber 11,währendTirol und Vorarl=
berg (mit Ausnahme der Amter Vils und Weiler) an Osterreichabgetretenwurdens.

Durch Vertrag mit Österreich vom 14. April 1816½ (dazu Frankfurter Ter=
ritorialrezeß vom 20. Juli 1819)20 erwarb Bayern die Pfalz und einige kleinereGebietsteile
und überließ an Österreichdas Amt Vils sowiedas Hausruck=und Innviertel und Salzburg unter
teilweiserRückbehaltungeiniger Landgerichte21.

Das bayerischeGebiet zerfiel nun in zwei getrennteLandesteilerechtsund links des Rheins.
Das schonim RiederVertrage(Art. III) gemachteVersprechen,daß das bayerischeGebiet „un contigu
complet et ininterrompu“ bildensolle,blieb unerfüllt Durch Vertrag mit Osterreichvom 14.April
1816 leistete Bayern hierauf Verzicht. Hierfür bezieht Bayern von ÖOsterreichnoch jetzt nach dem=
selbenVertrag eine „immerwährendeRente“ (Kontiguitätsentschädigung)von 100000 Gulden?.

Bayern war inzwischen dem neu gebildeten Deutschen Bunde beigetreten. Die Bundesakte
vom 8. Juni 1815 wurde durchköniglicheErklärung vom 18. Juni 1816 im Regierungsblattevon
1817 S. 665 verkündet,jedochnicht als Gesetz,sondernlediglich als Vertrag's.

2. Verfassungsgeschichte. Die landständischenVerfassungenin den bayerischenStaaten
blieben nachdemRegierungsantritteMaximilians IV. Josef zunächstunverändert. Allerdings erlitt
aber die Zusammensetzungder bayerischenLandschafteine sehr eingreifendeVeränderung dadurch,
daß die Säkularisationen, welcheim Vollzuge des Entschädigungsplanesder Reichshauptdeputation
1802 verfügt wurden,den Wegfall des Prälatenstandesbewirkten:.

Indessen waren nach den Absichtendes großen Reformators des bayerischenStaates, des
Staatsministers Maximilian Josef von Montgelas, die Tage der Landschaftschondamals ge=
zählt?5. Durch den Preßburger Frieden war der Landesherr von Bayern Souverän und König
geworden. Aus der neu erworbenenSouveränität schöpfteman dieBerechtigungund denMut, der
landständischenVerfassungsichzu entledigen½6.

12Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 94; AuseinandersetzungsvertragzwischenBayern und dem
Großherzoglum Würzburg v. 12.Juni 1807,R. Bl. S. 1245; Döllinger 1 S. 228. Die Regelung
der rechtlichenVerhältniss. Mediatisierter erfolgtefür Bayern durchdie Kgl. Deklaration v. 19.März
1807; R. Bl. S. 465; Döllinger IV S. 14; Weber 1 S. 126. Uber dieRechtsverhältnisseder
Ritterschaft Erkl. v. 31. Dez. 1806,N.Bl. 1807 S. 193: Döllinger IV S. 199.

1½8Döllinger I S. 232, R.Bl. 1810 S. 587, 539, 601, 857, 859.
14Verträge v. 18. u. 26.Mai 1819; Döllinger I S. 241, 252; R Bl. 1811 S. 361, 1225,

1232; 1810 S. 863.
15R.Bl. 1393; Döllinger I S. 273. Vgl. auchS. 1305, 1321.
1%Döllinger I S. 253.
I R. Bl. 1814 S. 1257, 1260; Döllinger I S. 290, 293.
165R.Bl. 1814 S. 1263f.; Döllinger I S. 296.
160R.Bl. 1816S. 435; Döllinger I S. 257. *7°Döllinger I S. 262.
*1 Näheres v. Seydel 2. Aufl. S.95 bei N. 34 ff.

S. 95 tn den Hergang der Verhandlungen und den Ausgleich s. v. Seydel 2. Aufl.

5J"Die BundesaktenebstWiener Schlußaktev. 15. Mai 1820 bei Döllinger XX S. 26;
Weber I S. 474, II S. 40; K. Strupp, Urkunden 1 S. 126 (woselbst in den Anmerkungen und
Anlagen auch die wichtigenbesonderenVerträge und Erklärungen).

24Uber dieAnrezungen zurAeugestaltung der ständischenVerfassungvgl. J. v. Mussinan,
Bayerns Gesetzgebung,München1835, S.65ff.; R. Piloty, Ein Jahrhundert bayr. Staatsrechts=
literatur, a. a. O. S. 224ff.

25Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 97.
26%Denkwürdigkeiten des Grafen Maximilian Josef von Montgelas über die innere

Staatsverwaltung Baherns,herausgeg.von Laubmann und Döberl, München 1908,dazu die
Einleitung Döberls über dieEntstehungdesmodernenStaates in Bayern; R. Piloty in Blätter

–..
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Den erstenSchlag führte die Verordnung vom 8. Juni 180727. Dieselbesprachden
Grundsatz aus, daß die bisherigen Befreiungen von Staatsauflagen, insbesonderevon der Grund=
vermögenssteueraufzuhören hätten. Zugleich wurde die Aufhebung der landschaftlichenKassenund
der Einziehung der Steuern durch ständischeSteuereinnehmerfür alle Provinzen mit landständischer
Verfassung verfügt. Im übrigen wurden die landschaftlichenAusschüsseund Deputationen zwar
belassen,die drohendevöllige Befeitigung der landschaftlichenVerfassung fand sich jedochbereitsan=
gedeutet.

Bald darauf kam die Verfassungsfragein einen rascherenFluß. Napoleon hatte am 7. Juli
1807 den Frieden zu Tilsit geschlossen,aus welchemeine neuestaatlicheSchöpfung, das Königreich
Westfalen, hervorging. Letztereserhielt unterm 25. November 1807 eine Verfassung, die als Vor=
bild für die rheinischenBundesstaatendienen sollte.

Der König von Bayern begab fich noch im nämlichen Jahre zu Napoleon nach Mailand,
wohin er vom Kaiser eingeladenworden war. Nach der Rückkehrdes Königs begannenim Januar
1808 die Beratungen über den Erlaß einer Verfassungs?s.

In der Nummer des Regierungsblattes vom 18. Mai 1808 (S. 961) erschiensodann eine
königlicheVerordnung vom 1. gl. Mts., worin der König erklärte, er habe für zweckmäßiggefunden,
seinemReicheeine „neueallgemein gleicheKonstitution“ zu gebenund statt der bisher nur in einigen
Provinzen (Bayern, Neuburg, Tirol und Vorarlberg) bestandenenbesonderenlandschaftlichenVer=
fassungeneine allgemeineRepräsentation einzuführen. Infolge diesesBeschlussesseienalle bisherigen
landschaftlichenKörperschaftenals aufgehobenerklärt.

Dieser Verordnung folgte in der Nummer des Regierungsblattes vom 25. Mai 1808(S. 985)
die Konstitution für das Königreich Bayern, gegebenam 1. gl. Mts. Die neueVer=
fassungsollte am 1. Oktober 1808 eingeführt werden.

In derselbenprägen sich die Vorzüge und Mängel des damaligenRegierungssystemsdeutlich
aus: einerseitsdas zielbewußteStreben nachfesterBegründung und ZusammenschließungderStaats=
gewalt, andererseitsdie Unfähigkeit, den Gedankeneines wahrhaften Verfassungsstaateszu ergreifen
und lebenskräftig zu gestalten. Immerhin aber ist in dieserVerfassungeinegroßeSumme politischen
Fortschrittes niedergelegt°.

Die neueVerfassung war sehr knapp gehalten. Ihre sechsTitel handeln von den Grund=
bestimmungen,der Thronfolge und den Rechtsverhältnissendes kgl. Hauses, von der Verwaltung
des Reichs, der Nationalrepräsentation, der Rechtspflegeund dem Heere. Die Bestimmungenüber
die Kreis= und Landesvertretungwaren völlig mißglückt und sind auch niemals ins Leben getreten.
Aus den „Grundbestimmungen“verdienenfolgendeHauptsätzeErwähnung:

Die besonderenVerfassungen,Privilegien, Erbämter, LandständederProvinzen find aufgehoben;
eine Nationalrepräsentation vertritt das ganze Königreich70.

Im Staate wird überall nach gleichenGesetzengerichtet,nach gleichenGrundsätzenverwaltet,
gilt überalldasselbeSteuersystem.

Eine gleichmäßigeKreiseinteilung nach natürlichen Grenzen tritt an Stelle der bisherigen
Provinzen.

Die Leibeigenschafthört auf. Der Adel behält seine Titel und wie jeder Gutseigentümer
seinegutsherrlichenRechte. Aber er trägt die StaatslastengleichanderenBürgern, bildetkeinen
besonderenTeil der Nationalrepräsentation, hat kein ausschließlichesRecht auf Amter, Würden und
Pfründen des Staates. Auch die Geistlichkeitgenießt keineVorrechte.

Der Staat gewährt seinenBürgern Sicherheit der Person und des Eigentums, Gewissens=
und Preßfreiheit; den GlaubensgesellschaftenSicherheit ihres Besitztums.

Nur Eingeboreneoder im Staate Begüterte könnenStaatsämter bekleiden.
An denErlaß der Verfassung schloßsich,zumeist in rascherFolge, eineReihe von organischen

Edikten und Verordnungen zu deren näherer Ausführung.
Die neuenEdikte und Erlasse umfaßten ein sehr beträchtlichesGebiet der Gesetzgebung;die

f. adm. Praxis, Bd. 59: M. Döberl, Entwicklungsgeschichte Bayerns, Bd. II S. 381 ff.;
O. v. Reinhardstöttner, Beiträge zur Geschichteder bayer. Verfassungsurkunde,1906.

:7 R. Bl. S. 969. ÜUberihre Entstehung und Absichten v. Seydel 2. Aufl. S. 97. Zu
vergleichenist die gleichzeitigeLandesh.V.O. v. 9. Juni 1807 über die Rechteund Berbindlichkeiten
der adeligen Grundbesitzerund ihrer Untertanen in dem Großherzogtum Würzburg. Würzburg,
gedr. in der Hofbuchdruckerei1807.

:8 J. v. Mussinan a. a. O. S. 106. ç
* Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 98 N. 13. Daselbst ist auch die Vorrede abgedruckt,in der

sichdie Auffassung der Verhältnisse nach dem Geiste der Regierung klar spiegelt.
bei N 10 Über derenZusammensetzung,Bildung und Geschäftsgangvgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 99
ei N.15.
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Rechtsverhältnissedes königlichenHauses31, die gesamteEinrichtung der Staats- und Gemeinde=
verwaltung und der Rechtspflege32sowie desHeerwesens?s,die Besteuerungs“,die kirchlichenVer=
hältnisse#5,eineReihe persönlicherund vermögensrechtlicherVerhältnissederUntertanen,insbesondere
die ständischenVorrechte38. Von öffentlichrechtlicherBedeutung ist in letztererBeziehung vorzugs=
weisedie Regelung des Erwerbs und Verlustes desAdels und dieAufhebung derEdelmannsfreiheit.

Die Verfassungvon 1808 konnteauf dieDauer demLandenichtgenügen.Die Kreisvertretung
und die Nationalrepräsentation sind überhaupt nicht ins Leben getreten37. Doch vermochtedie
Regierung in der kriegerischbewegtenZeit bis zum Sturze Napoleons eine Umgestaltungder Ver=
fassungnicht in Angriff zu nehmen.

Erst eine königlicheEntschließungvom 17. September1814 brachtedieSachein Gangs. Die
Hauptbestimmungen der Konstitution von 1808 sollten beibehalten werden. Im übrigen sollten die seither
erschienenenorganischenEdikte gehörigbeobachtetund die „seitdemgeschöpftenmannigfaltigenErfah=
rungen“ berücksichtigtwerden. Den HauptgegenstandbildetedienachneuenGrundsätzenzu gestaltende
„VersammlungderStände desReichs“. Der Ausschuß,demeingehendeWeisungengegebenwurde,sollte
über alle Bestimmungenper majora entscheiden.Ein Ausschußvon höherenStaatsdienern wurde
mit der Arbeit betraut. VorsitzenderdesAusschusseswar der Minister Graf Reigersberg35. Die
(22) Sitzungen dauertenvom 20. Oktober 1814 bis zum 26. Januar 1815. Eine königlicheEnt=
schließungvom 10.Dezember1814 beschränktedenKreis der zu begutachtendenGegenstände"". Graf
Reigersbergberichtetean den König am 14. Februar 181541. Der König ordneteunterm 7. März
1815 auch eineDurchsichtder konstitutionellenEdikte durcheinenAusschußvon siebenMitgliedern"“,
und unterm 14. gl. Mts. eine nochmalige Uberarbeitung der Verfassung unter Berücksichtigung der
Bemerkungendes Kronprinzen Ludwig an"3. Indessen blieben die Arbeiten bald darauf liegen.

R.Bl amilienges.v. 28. Juli 1808, N. Bl. 1810 S. 777; Familienges. v. 18. Jan. 1816

?:2Hauptsächlichsind zunennen: 1) Org.=Edikt, die Bildung des geheimenRats betr., vom
4. Juni 1808 — zu Konst. Tit.3 §§ II und III— R.Bl. S. 1329; 2)Verordn., die Territorial=
einteilung des Königreichs Bayern betr., vom 21. gl. Mts. — zu Konst. Tit. 1 § IV — R. Bl.
S. 1481; 3) Instr.für die Generalkreiskommissärevom 17. Juli 1808 — zu Konst. Tit. 1 § I
und Tit. 3 § IV —R. Bl. S. 1649; 4) org. Edikt, die Gerichtsverfassungbetr., vom24. Juli 1808
— zu Konst.Tit. W —N. Bl. S. 1785; —5) *= Edikt, die Anordnung derKreisfinanzdirektionen
betr., vom 8. Aug. 1808 — zu Konst. Tit. 1 § II— R.Bl. S. 1869; 6) org.Edikt über diePatri=
monialgerichtsbarkeitvom 8. Sept. 1808 — zu Konst. Tit. 1 § 11 —R. Bl. S. 2245; 7) Edikt
über das Gemeindewesenvom 24. Sept. 1808,R. Bl. S. 2405; 8) org. Edikt über die Bildung der
Gemeindenvom 18. Juli 1808,N.Bl. S. 2789. Später erging noch9) Edikt, dieErrichtung einer
Gendarmeriebetr., vom 11. Okt. 1812 — zu Konst. Tit. 6 § V —R. Bl. S. 1737. Uber die
Ministerialorganisation s. unten.

Hierher gehören: 1) Verordn., die Errichtung einer Nationalgarde betr., vom 6. April
1808 — zu Konst. Tit. 6 § V — R.Bl. S. 657; 2) org. Verordn. gl. Betreffs vom 6. Juli 1809,
R.Bl. S. 1093; Konskriptionsges.vom 29. März 1812 —zu Konst.Tit. 6 § II —R. Bl. S. 593;

4) (revid.) org. Verordn. über die Errichtung einer Nationalgarde vom 10. Juni 1813, R.Bl. S. 849.
Hiervon unten § 9 S. 42f.
35Edikt über die äußerenRechtsverhältnisseder Einwohner des Kgrs. Bayern, in Beziehung

auf Religion und kirchlicheGesellschaften,zur näherenBestimmungder §§ VI und VII des ersten
Titels der Konstitution, vom 24. März 1809, R.Bl. S. 897.

56Hierher gehören: 1) org. Edikt über die gutsherrlichenRechte vom 28. Juli 1808 — zu
Konst. Tit. 1 § V —R. Bl. S. 1833; 2) Edikt über die bebenrerhaltnisseim Kar. Bayern vom
7. Juli 1808, R.Bl. S. 1893 (vogl.R. Bl. 1810 S. 657; 3) Edikt über die Aufhebung der Leib=
eigenschaftvom 31. Aug. 1808 — zu Konst. Tit. 1 § III.— N.B. S. 1933; Edikt über dieKon=
fiskationen vom 29. Aug. 1808 — zu Konst. Tit. 5 §SV —R. Bl. S. 1937: 5) Edikt über den
Adel im Kgr. Bayern vom 28. Juli 1808 — zu Konst. Tit. 1 § V —R. Bl. S. 2029, dazu
S. 2887 u. R.Bl. 1809 S. 49; 6) orss Ges., die Auffehung der Edelmannsfreiheit betr., vom
20. April 1808 — zu Konst. Tit. 1 § II.V — R.Bl. 1809 S.113; 7) org. Ges., die Aufhebung

der Siegelmäßigkeit betr., vom 20. April 1808 — zu Konst. Tit. 1 § II — R. Bl. 1809 S. 115.
3 Agl. v. Seydel a. a. O. S. 99 N. 3.
38Abgedr. bei G. g r. v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter König Maximilian

Josef I S. 336. Hierüber M.Frhr. v. Freyberg, Rede zum Andenkenan denverewigtenStaats=
minister M. Grafen v. Montgelas S. 66. Ein Auszug bei v. Seydel a. a. O. S. 101.

„5iDie übrigen Mitglieder, desgleichendie Mitglieder des sogleichbestellten„engerenAus=
schusses"führt v. Seydel 2. Aufl. S. 101 auf.

*° Vgl. 2. Aufl. S. 101 N. 3, 4.
41 Val. 2. Aufl. S. 102 bei N 5.
1 v. Seyoel 2. Aufl. S. 102. ·
«Vgl.v.Sehdel,«DiebayerischeVerfaffungunddieKarlsbaderBeschliisse«,Allg.3eitung.

Hauptbl. v. 10, 11., 12. Aug. 1888N. 221, 222, 123; vgl. Staatsrechtlicheund polit. Abhand=
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§8 Außere politischeEntwicklung und Verfassungsgeschichte. 37

Erst durcheineköniglicheEntschließungvom 16.Februar 1818wurdederenWiederbeginnveranlaßt“.
Der König verfügte, es solle den Beratungen einer Ministerialkonferenz„die im Jahre 1814 ent=
worfeneKonstitutionsurkundemit dendarnachverfaßteneinschlägigenorganischenEdiktenzum Grund
gelegt“ werden#5.Die Sitzungen begannenam 26. Februar 1818. Am 20. Mai wurde die in einem
kleinerenKomitee nochmalsgeprüfteVerfassungsurkundein zweiterLesungfestgestellt,am 22. wurden
die zehn Verfassungstitelvorgetragenund vom Könige genehmigt.Am 23. Mai fand eine Staats=
ratsfitzung über die Verfassungsurkundestatt, worauf der König durchSignat vom 25. gl. Mts. die
Genehmigung der Verfassung und der darauf sich beziehendenEdikte aussprach. Dieser Tag und
nicht, wie irrtümlich behauptetworden ist, der22.Mai ist derTag derendgültigenEntschließungdes
Königs. Vom 25. Mai bis zum 23. Juni hielt die MinisterialkonferenznocheinigeSitzungen zur
FeststellungmehrererEdikte und des königlichenFamiliengesetzes.Die GenehmigungdesKönigs er=
folgte am 9. Juli 1818 zu Baden.

Die Verfassungsurkunde wurde zu München den 26. Mai 1818 ausgefertigtund durch
das Gesetzblattverkündet". Zugleich wurde eine Erklärung des Kronprinzen vom 30. gl. Mts.
veröffentlicht, worin derselbedie neueVerfassung als ein bindendesStaatsgrundgesetzanerkannte.
Im Anschlussean die Verfassungsurkundewurden sodann die Beilagen und Anhänge hierzu be=
kannt gegeben.

Die neue Verfassung mußte von jedem billig Denkendenmit Freude und Dank begrüßt
werden. Sie fand auch außerhalb der Grenzen des Landes einen zum Teil begeistertenBeifall“7.
In der Tat verdient sie auch, wenn man den Maßstab des damals Erreichbarenanlegt, das von
den ZeitgenossengespendeteLob. Der besteBeweis ihres inneren Wertes aber liegt darin, daß fie
der Ausgangspunkt einer geordnetenstaatsrechtlichenEntwicklung Bayerns gewordenist.

Der Entwurf, wie er aus den Beratungen von 1814/15hervorgegangenwar, hätte kaum
eine solcheLebensfähigkeitbewährt. In der entscheidendenAngelegenheit,der Zusammensetzungder
Kammern und der Bestimmung ihrer Rechte,war jener Entwurf geradezuungenügend.

In diesemfür den Wert des VerfassungswerkesmaßgebendenPunkte gelang es, besonders
infolge des entschiedenenEingreifens des Kronprinzen, bei den Beratungen von 1818 nicht nur ein
Zurückgehen hinter die früheren Beschlüsse zu verhindern, sondern auch die rechtliche Stellung der
Stände in befriedigenderWeise zu gestalten“.

Im übrigen ist als das schwersteGebrechender Verfassungwohl die Aufrechterhaltungder
gutsherrlichenGerichtsbarkeitanzusehen.

Auch die Beseitigungder Kreisdeputationen(Landräte), von welchenein Titel des Entwurfs
von 1815 gehandelthatte, kann als ein Mißgriff bezeichnetwerden“.

In formeller Beziehung weist die Verfassungsurkundeziemlich bedeutendeMängel auf. Oft
tritt in störenderWeise zutage, daß ihre Bearbeitung mancheverschiedeneStadien durchgemacht
hat und daß zahlreicheKöpfe von zum Teile sehrungleicherBegabung dabei mitgewirkt haben.

Die äußereAnordnung der Verfassung ist folgende. Die Verfassung wird durcheine Ein=
leitung eröffnet, welchedie leitendenGedankendarlegt. Hieran schließtsichder eigentlicheText in
zehnTitel geteilt, welchein Paragraphen gegliedertfind. Die Titel handeln,nachvorausgeschickten
„allgemeinenBestimmungen“in Titel I, vomKönig und derThronfolge, dann derReichsverwesung;
von dem Staatsgute; von allgemeinenRechtenund Pflichten; von besonderenRechtenund Vor=
zügen; von der Ständeversammlung;von der Rechtspflege;von der Militärverfassung; von der
Gewähr der Verfassung.

Zur näherenAusführung einzelnerBestimmungender Verfassungfind derselbenzehnEdikte
ohne Eingang und Schluß lediglich als Beilagen angefügt. Die Edikte find gleichfalls in Para=
graphen geteilt. Sie handeln über das Indigenat; über die äußerenRechtsverhältnisseder Ein=
wohner des KönigreichsBayern in Beziehung auf Religion und kirchlicheGesellschaften;über die
Freiheit der Presseund desBuchhandels; über die staatsrechtlichenVerhältnisseder vormals reichs=
ständischenFürsten, Grafen und Herren; über den Adel im Königreich Bayern; über die guts=
herrlichen RechRechte und die gutsherrlicheGerichtsbarkeit; über die Familienfideikommisse;über die

lungen, N.auber, à.70 hrsg. v. C. Krazeisen, Tübingen u. Leipzig 1902, S. 329: b. Heigel,
Quellen und bhandlungenzur heeren Geschichte ayerns, München1884,S. t v. Seydel,
Bayer.St. R., 2. Aufl. I S. 102b 6.

4 vgl. v. Seydel 2. Aufl. r 10.
10“ Nöheres aus der Instruktion und dem Fortgang der Verhandlungenv. Seydel 2. Aufl.

“ Gefs.ns S. 101. Ausgaben der Verfassungsurkundes. im Literaturverzeichnis.
7 Va l. . Zrhr vLerchenfeldGeschiteBayernsunterKdnigMariniilianJosef

LS. 94ff.; M. Frhr. v. Lerchenfeld, Die bayer. Berfassung und die Karlsbader Beschlüsse,
Puadl, 1883, S. 23 ff.; M. Döberl a. a. O. II S. 480f.

Vgl. v. Seyde 2. Aufl. S. 105. * v. Seydel 2. Aufl. S. 105 N. 16.
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Siegelmäßigkeit;über die Verhältnisseder Staatsdiener, vorzüglichin Beziehungauf ihren Stand
und Gehalt; über die Ständeversammlung. Dem Religionsedikt sind zwei „Anhänge“ beigegeben:
das die innerenkatholischenKirchenangelegenheitenim KönigreicheordnendeKonkordatmit Sr. päpst=
lichen Heiligkeit Pius VII., abgeschlossenzu Rom den 5. Juni 1817, bestätigt zu München den
24. Oktobergl. Is., und das Edikt über die inneren kirchlichenAngelegenheitender protestantischen
Gesamtgemeindein demKönigreiche.

Einige Schwierigkeitenwaren bezüglichder Einführung der neuenVerfassungin der Pfalz
zu überwinden. Man war bei den Beratungen von 1818 sofort darüber einig, daß dieVerfassung
in der Pfalz nicht ohneAnderungeneingeführtwerdenkönne. ÜüberdieseAnderungenwurdedurch
eine königlicheEntschließungvom 5. Oktober 18180 Bestimmunggetroffen.

Hiermit war das Verfassungswerkbeendet. Mit der Vollziehung der Verfassungund der
dazu gehörigenEdikte wurde durchköniglicheEntschließungvom 29. Mai 181871eine Ministerial=
konferenzbetraut, derenAufgabe indes nur die Instruktion des Königs und der Vollzugsbehörden
sowiedie Einleitung der Geschäftstätigkeitdes Landtagessein konnte. Nach Beendigungder ersten
Landtagsversammlungwurde sie ihrer Aufgabe enthobenö2. Die Verfassungsurkundevon 1818 ist
die Grundlage, auf welcher das bestehendeStaatsrecht Bayerns ohne wesentliche Störungen sich
weiter entwickelthat. Die wichtigstenStufen dieserEntwicklung bildetendieVerfassungsgesetzgebung
des Jahres 1848 und die Errichtung des DeutschenReiches“.

§*9. Die Behörden der Berwaltung und der Rechtspflege. Die Entwicklung der Be=
hördeneinrichtungin Bayern vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Erlasse der Verfassungs=
urkunde weist zwei Zeitabschnitteauf, derenMarkstein die Verfassungvon 1808 ist. Nach diesen
Abschnittengliedert sichdie folgendeDarstellung.

I. 1799—180 8. 1. Das Ministerium. Das Land befandsichbeim Regierungsantritt
Maximilians IV. Josef in einemwahrhaft kläglichenZustande. Der neueKurfürst und derleitende
Staatsmann, welchemin dieserentscheidendenZeit die GeschickeBayerns anvertraut waren, Frei=
herr von Montgelas (geb.1759,gest.1838)2,überzeugtensichsofort, daß die bestehendenBehörden,
überdiesgroßenteilsmit untauglichenBeamten besetzt,nicht die Werkzeugesein konnten, um die
unaufschieblichenVerbesserungendurchzuführen.

Der Behördenorganismuswar während des 18. Jahrhunderts in einem wahren Zopfstile
aufgebautwordens. Montgelas'’ tatkräftige Hand ging sofort an das Werk, in diesemWirrsal
Ordnung zu stiften.

Eine kurfürstlicheResolution vom 25. Februar 1799“ führte eine neueMinisterialverfassung
nach dem Realsystemein. Es wurden vier „Departements“ für die auswärtigen Geschäfte,die
Finanzen, die Justiz und die geistlichenAngelegenheitenmit je einem„Staats= und Konferenz=
minister“ an der Spitze gebildetö. Eine Anweisung regeltedie Geschäftsverteilungdes näheren

Eine weitereVerordnung vom 26. Mai 18017bezwecktedenAusbau der neuenMinisterial=
einrichtung auf der geschaffenenGrundlage. Es wurde hervorgehoben,daß hiernach„die oberste

Staatsverwaltung nach allen ihren Zweigen unserer sämtlichenErbländer, ohne Unterschiedder
Provinzen dergestaltverteilt“ sei, „daß keineProvinz unter einemMinisterio allein, sondernunter
allen, nach den einem jeden zugeteiltenGegenständen“stehensolles. Den Oberbefehlüber die

5%Döllinger I S. 38 Weber I S. 733; Piloty und v. Sutzör, Die Verf.Urk. des
Königreichs,aern, 2. Aufl. S. 267ff.; 8 auchv.v. Seydel 2. Aufl.

Döllinger I S. 386; N.Bl.
51 K. Entschließungv. 29. “m* Al#e Forringer 1 S. 388; R.Bl. 1819 S. 921.
5#Die Anderungen, welchesich hierdurch und durch andereAkte der Gesetzgebungan der

Verfasfungsurkundeergaben,find in die Darstellungdes geltendenRechteseingearbeitet.
—3 Sinen besonderenAbschnitt (III) bildet die Darstellungder Reform des Staatsdienstes.S.
unten

: BVgl. die Literaturangaben oben S. 34 N. 26. Dazu insbes. G. Laubmann und
M. Döbeklr. Denkwürdigkeitendes Grafen Maximilian Josef vonMontzelase über die innere
Siaatsewalung Bayerns (1799—1817),München 1908,Bl. f. adm. Pr. 1909,S

Bgl. G. Frhr. v. Aretin, Der Genius vonBayern unterMaximilian W. Bd 1 Stück2
(1802) S. 8.Dazu v. Seydel 2. Aufl. S. 107.

* G. K. Mayr, Sammlung 1800 I S. 31, II S. 285 (Bestellung eines General=
hofkommissariats).

5 Näheres v. Seydel 2. Aufl. S. 108.
#Dieselbe ist nicht veröffentlichtworden. Aus dem Ministerrat und den „Referendarien“

bildete sich auch der Staatsra
! R. u. Intell. Bl. S
8 DieVerwaltung derPfalz verblieb zunächstnochunter demDepartementdesAuswärtigen.

v. Seydel 2. Aufl. S. 108 N.
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* 9 Die Behördender Verwaltung und der Rechtspflege. 39

Truppen und die Erledigung derHeeresangelegenheitenübernahmder Kurfürst im nämlichenJahre
persönlich.

Eine UmgestaltungderMinisterialverfassungerfolgtedurchVerordnung vom 29. Okt. 180610.
Die Geschäftewurden unter die vier Departementsder auswärtigen Angelegenheiten,des Innern,
der Finanzen und der Justiz verteilt, für welche das Realsystem ausnahmslose Geltung hatte11.

2. Verwaltungs-= und Justizkollegien. Der Ministerialverfassungvom 25. Februar
1799 folgte unterm 23. April gl. Is. 15 eine durchgreifendeNeugestaltungder oberstenLandes=
kollegien. „Sämtliche Gegenständeder Staatsverwaltung in denheroberenKurlanden mit alleiniger
Ausnahme der Justiz und der Gegenständedes kurfürstlichengeistlichenRats“ wurden unter Auf=
hebung zahlreicherKollegialstellen! einer Generallandesdirektion in München“ und einer
oberpfälzischenLandesdirektionin Amberg anvertraut, wozu im selbenJahre 5 nocheineLandes=
direktion für Neuburg trat. 1802 kam auch der geistlicheRat in Wegfall 6. Seit 1803 be=
standenals Verwaltungsstellenfünf Landesdirektionen für Bayern und als delegierte Be=
hörden"“für Neuburg, Oberpfalz, Franken und Schwaben. Ihre Präsidenten erhieltenzugleichdie
Stellung von GenerallandeskommissärendesMinisteriums 18und wurdengemeinsammit denDirek=
toren der staatswirtschaftlichenDeputationen mit der Kuratel des Provinzialfinanzetats betraut..

Das Bücherzensurkollegiumwurde 1799 aufgehoben? und durcheine Bücherzenfur=Spezial=
kommissionim Ministerium der geistlichenAngelegenheitenersetzt.Die Zensurkommissionenin den
Provinzen wurden aufgelöst?1,die Preßpolizei wurde den allgemeinenPolizeibehördenzugewiesen.

Auch die geheimeSchulkuratel wurde1799aufgehoben2. Das Unterrichtswesenblieb zunächst
dem geistlichenRat zugeteilt, nach dessenAufhebung (6. Okt. 1902) aber einer besonderenStelle,
dem General=Schul-und Studiendirektorium,zugewiesen23. DieseStelle erhielt einenUnterbauvon
besonderenSchulaussichtsbehörden(Oberschulkommissariate,Schulinspektorate,Lokalschulkommissionen?".
Schon 180525wurde jenesDirektorium wieder beseitigtund durchdas GeheimeSchul=und Studien=
bureau im Ministerium ersetzt,die Polizeideputationender Landesdirektionenerhielten besondere
Schulreferenten. Seit 180776 war diegesamteUnterrichtsleitungim Ministerium zusammengefaßt?.

An die Stelle der Regierungen traten 1802, unter dem Revisorium stehend,vier Justiz=
kollegien, die Hofgerichte zu München, Straubing, Amberg und Neuburgs. Hiermit war die
Trennung derRechtspftegevon der Polizei in der Mittelinstanz vollzogen.

3. Stiftungs= und Armenwesen. Der zentralisierendeZug, welcherdie Regierungs=

über die Umbildung desOberkriegskollegiumsin einenKriegsjustiz- und Kriegsökonomierat
(1800) und dieErrichtung eines###m Kriegsbureausund einesGeneralaudikorials (1804)val.
v. Seydel 2. Aufl. 08 bei °R. Bl. S. 4

I Uber die ltrsm v. Es 2. Aufl. S. 108f.
12Intell. Bl. S. 310, 405; G. K. Mayr, Sammlung, 1800,1 S. 40, 57.
1½Die aufgehobenenStellen f. bei v. eydel 2. Aufl. S. 109. Cl. v. Neumayers ab=

fälliges Urteil über =* neue von GeschäftenverschiedensterArt überhäufteZentralstelle s. bei
v. Seydel 2. Aufl. S. 109 N. 8.

14Uber derenS#cn in sieben,später sechsDeputationens. 2. Aufl. S. 109 bei N. 3ff.
1#2 131.Deput.=Abschiedv. 5. Okt.1799,Int. Bl S. 739; G. K. Mayr, Sammlung 1800,I S. 116,

6 V.O. v. 6. Oktober1802;R.Bl. S. 707,887. GleichzeitigErrichtungeines„Administrations=
rates der Kirchen= und mildenStiftungen“. Bgl. 2. Aufl. S. 110 N. 12—14. Im selben Jahre
wurden auchdie Regierungenvon rsesen und Landshut aufgehoben,diejenigevon Straubing
in eine reine Justizstelleumgewandelt. N.Bl. S. 89, 160, 192; 793, 905.

11Durch V.O. v. 15. August 1803 (N.Bl. S. 657) wurde der Generallandesbirektionals
-Kandesdirsktionvon Bayern“ eineucher= Gealt gegeben.

v. 15. Okt. 1804 (N.Bl. S
1°Val. V.O. v. 9. Sept. 1803,dieFormation desFinanzetats betr. (R.Bl. S. 929)Ziff. XXV;

v. Sesde Aufl. S. 110 bei N. 19.
½ V.O. v. 10. April 1799;Jueel. Bl. * 277, auch665.

V.O. v. 13. Juni 1803; R.Bl. S. 3
27 V.O. v. 6. April 1799;* K. * Sammlung v. 1800, I S. * 255; Int. Bl. 1799

S. 887; R.Bl. 1804 S. 719.
? Mit der Leitung des Schulwesensin Franken und Schwabenbetraut seit 29. Juli 1804;

Fränk. R.Bl. 1804 S. 264
* V.O. v. 3. August 1803;R.Bl. S.** Instruktionen S. 633, 639, 642, 651.
:5V.O. v. 6. Sept. 1805; . Bi. S vs
26 V.O. v. 31. Januar 1607;Intell. S. 277; vgl. auchS. 665.
:7 Das Schul= und Studienbureau wurde aufgeloben und durch einen kathol. und einen

protest.Zentralschulrat als sachverständigeBeiräte des Ministerialreferentenfür Mittel= und Volks=
schulwesenr*çJjG⅛⅝—Die ebheimen.1Kninerktläteuratelen wurdenaufgehoben.

ov. 1802 Bl. S. 793. Vgl. über die vorausgehendenMaßnahmen
G. K. M#e. #e 1800,I S lfflsOLIlSss
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zeit von Montgelas kennzeichnet,führte zu einer verhängnisvollenMaßregel hinsichtlichder Ver=
waltung desStiftungs=und Gemeindevermögens.

Eine Verordnung vom 29. Dezember18062°sprachden Grundsatzaus, daß das Stiftungs=
und Gemeindevermögeneinen von demallgemeinenStaats= oder Finanzvermögengetrennten,selb=
ständigen Teil der Staatsverwaltung unter der Oberleitung des Ministeriums des Innern
ausmache.

Das organischeEdikt vom 1. Oktober 18078° bewirkte den weiteren Ausbau diesesSyflems 1.
In gleichem Geiste wurde durch Verordnung vom 22. Februar 180878 die Armenpflege als „eine
Staatsanstalt der Wohltätigkeit für den Stand der Armut“ erklärt und demgemäßebenfalls
zentralisiert 38.

4. Finanzwesen. a. Allgemeines. Im Jahre 1803 trat die Regierung an eine
ihrer dringlichstenAufgaben,die Umgestaltungder Finanzverwaltung, heran.

Eine Entschließungvom 6. Mai“" erklärte, der Kurfürst habesichvon der „äußerstenNot=
wendigkeit“überzeugt,dieFinanzadministrationenaller alten und neuenErbstaatenzu konzentrieren,
„damit felbe alle zu den Universal=Staatsausgaben,nachdemdiesevorläufig auf das Verhältnis
der Möglichkeit werden reduziert worden sein, gleichheitlichin die Konkurrenz gezogenwerden
können.“ Montgelas übernahm auchnochdas Finanzministerium?5. Er erfaßteseineAufgabe
mit der gewohntenTatkraft.

Schon am 9. September' ergingdiegrundlegendeVerordnung, dieFormation desFinanz=
etats betreffend. Dieselbe stellte für Bildung und Erhaltung eines vollständigenFinanzetats“
folgende„organischeGesetze“auf .

Jede Provinz soll ihren eigenenProvinzialfinanzetat und ihre eigeneProvinzialstaatskasse
besitzen,„welchein sichden Hauptempfangaller einzelnenRentkassender Provinz vereinigt."

Der Provinzialetat soll alle ordentlichenEinnahmen und Ausgaben der Provinz in sich
begreifen. ·

Der etatsmäßigeÜberschußjederProvinzialkassesoll in Monatsbeiträgen zur Zentralstaats=
kasse„als Dotation derselbenzu den Universal-Staatsausgaben“ abgeführt werden. Letzterezer=
fallen in die vier Hauptteile: für den Kurfürsten und dessenHaus und Hos, für das Ministerium,
für dasMilitär undfür „denvon diesendreiTeilenausgehendenSchuldenstand“.

Der Überschußder ZentralstaatskassenachBestreitungder angegebenenAusgaben liefert die
Ausstattung einer Generaldispositionskasse.

Das Etatsjahr, ursprünglichmit demKalenderjahr gleich, hatte nachspätererVerfügung"s
am 1. Oktober zu beginnen. Dem Finanzministerium wurde Entwurf und Vollzug des Etats
übertragen2.

Durch dieDomanialfideikommißpragmatikvom 20.Oktober180440wurdedieVereinigungdes
Hausvermögensmit demStaatsvermögenvollzogen"1. Eine Schuldenpragmatikvom gleichenTage
stelltedie Grundsätzeüber die Eingehungvon Staatsschuldenfest.

b. Organisation. Ein weiterer bedeutsamerSchritt auf dem Wege der Umgestaltung
der Finanzbehördengeschahdurchdie Verordnung vom 8. Juni 1807“.

29R.Bl. 1807 S. 49, dazu S. 425.
3° VerkündetdurchV.O. v. 30. Dez. 1807 (Beil. 1), N.Bl. 1808 S. 209ff., vgl. auchS. 471

(GegenvorstellungMünchens).
Über den Inhalt des Ediktes vgl. 2. Aufl. S. 111f. Hier finden sich auch die Be=

hördensystemeder Kuratel skizziert. Oberleitung im Ministerium des Innern, für das Stiftungs=
vermögen:Zentralkommissariatdes Innern, Zentralstiftungskasse;Verwaltung durchallgemeineund
besondereStiftungsadministrationen; für das KommunalvermögenOberleitung durch die General=
luneommisfariate, Verwaltung durch die Kommunaladministratorenbzw. Patrimonialgerichts=
errschaften.

3#R.Bl. S. 593, auch S. 1509 Ziff. 14. Damit wurde beseitigtdie erneuteBettelordnun
von. * — (R.=u. Int. Bl. S. 639) und die V.O. v. 28. Nov. 1804 (R.Bl. S. 991); val.

6 u 2 * *

38 Näheres über die ganisation der örtlichen „Armeninstitute“ 2. Aufl. S. 112 f. Für
München VO. v. 7. März 1808,R.Bl. S. 645.

34R.Bl. S. 297
35 Er behielt dasselbe bis 1806 und übernahm es wieder 1809.
36R.Bl. S. 929; vgl. auchS. 940 u. 1037.
* Näheres v. Seydel 2. Aufl. S. 113f.
38R.Bl. 1804 S. 667, s. auchS. 751, 847.
35Einem Zentralrechnungskommissariatund Provinzalrechnungsbureauwurde durch V.O.

v. 15. Oktober 1804(N.Bl. S. 895) die Rechnungsprüfungübertragen.
1°R. Bl. 1805 S. 164, 203.
41Näheres über diesenGegenstand2. Aufl. S. 133f.
" R. Bl. S. 969, für den Vollzug in den Provinzen S. 982, 1000.
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Dieselbemachteder besonderenlandschaftlichenFinanzverwaltung ein Ende. Die landschaft=
lichen und ständischenSteuerkassenwurden aufgehoben, die Erhebung der Steuern durch eigene
ständischeEinnehmer wurde beseitigt“2. Die landschaftlichenKassenfollten an die Provinzialetats=
kuratelen ausgeantwortetwerden.

Zugleich wurde für das Staatsschuldenweseneine eigeneLandesstelle,die Zentralschulden=
Statskommission“ gebildet. Neben der allgemeinenFinanzverwaltung bestandenbesondereZweige,
für deren Zentralisation ebenfalls Sorge getragenwurde. 1807 wurde eine General-=Zoll-und
Mantdirektion errichtet"5,die Gefälle flossenfortan nur noch in die Zentral=Mautkasse“. Im
gleichenJahre wurde eine Generallottoadministrationerrichtet7.

Das Forstwesen wurde durchVerordnung vom 7. Oktober 1803" neu geordnet. Unter
Oberleitung des Finanzministeriums wurden Forstverwaltung und ForstpolizeibesonderenSektionen
oder Referentender Landesdirektionenzugeteilt. Das Forstwesender Provinzen wurde durchIn=
spektionen, Oberförstereienund Reviere verwaltet. Die Forstschule,welcheseit 1790 in München
bestand, wurde vom 1. Dezember1803 ab nach Weihenstephanverlegt und mit einer Muster=
landwirtschaft verbunden“.

Als Zentralstelle für Forst= und Jagdwesen wurde 1807 im Finanzministerium das oberste
Forstamt errichtet5°.

Die Organisation des Berg=, Hütten=, Salinen= und Münzwesens erfuhr mehr=
mals Umgestaltungen. Im Jahre 1804"1 waren alle dieseVerwaltungen einemGeneralbureauim
Finanzministerium unterstelltund waren dieLandesdirektionenals Mittelstellen über den Berg=und
Hüttenetablissements,metallischenFabriken, Perlfischereien,Bergämtern, Hüttenämtern und Salz=
ämtern eingesetztworden52.

Schon 1807 wurde jedochdas Generalbureauaufgehoben8, auchwurdedenLandesdirektionen
die Zwischenaufsichtentzogen. Für das Salzwesen wurde eine Generalsalinenadministration, für
das Berg=, Hütten=und Münzwesen ein oberstesBergamt errichtet, denendie betreffendenAmter
unmittelbar unterstelltwurden.

Im Jahre 1808 wurden alle Münzstätten bis auf jene in München eingezogen,demHaupt=
münzamte in München wurde eine unmittelbareMünzkommissionvorgesetzt“.

Das bayerischePostwesen war zu Zeiten des alten Reichesin denHänden derFürsten von
Thurn und Taxis gewesen55. NachErlangung derSouveränität erließderKönig unterm14.Februar
1806 eine Verordnung", durch welche dem Fürsten von Thurn und Taxis die Würde eines
bayerischenErblandpostmeistersals Thronlehen verliehen und „vor der Hand“ die Regie des
gesamtenPostwesensbelassenwurde; beidesjedochmit Beschränkung„auf die altbayerischenund die
durch den Friedensschlußvon Preßburg erhaltenen Staaten, worin bis jetzt keine eigeneoder
besonderePostanstalteneingeführtwaren“. Der Erblandpostmeistererhielt bezüglichderAnstellungen
im Postdienst nur ein Vorschlagsrecht; die Postämter hatten die Bezeichnung: königlich bayerisch zu
führen. Das Postwesenstandunter der Aufsicht königlicherKommissäreund des Ministeriums des
Außern. Durch Verordnung vom 1.März 1808 ging dieTaxisschePost vollständig auf denStaat
über#7,was auchAnderung der Organisation zur Folge hatte".

Im Bereichedes Bauwesens blieb die bestehendeGeneralstraßen=und Wasserbaudirektion
für Bayern und Neuburg zunächstmit Unterstellungunter die Generallandesdirektionaufrechter=

s Bgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 114 N. 13.
Über ihre Zusammensetzungvgl. 2. Aufl. S. 114. Ihr oblag vor allem derGesamtbericht

über den Schulden=und Schuldentilgungsetat,während dasSchuldenlilgungswesen einemZentral=
rechnungskommissariateübertragenwurde. In den Provinzen wurde das Schuldenwesenbesonders
orsanisiert Es bestand in jeder Provinz ein besonderer Schuldentilgungsfonds. Die „Erhebung“
oblag der Landesdirektion,die „Verwendung“ unter Leitung des Finanzministeriums der besonderen

Provinzial Schuldentilgungskommission.
V.O. v. 8. Juni 1807; R.Bl. S. 1825. Mittel- und Unterbehörden:Mautinspektionen,

Mautämter, Hallverwaltungen usw.
“ Eine Reihe von Verordnungen sah es darauf ab, die Lasten, welchedas Zollwesendem

Verkehr auferlegte,zu mindern. V.O. v. 7. Dez. 1799,7. Dez. 1804, 1. Dez. 1807, 8. März 1808.
4 R.Bl. 1807 S. 790.
*8R. Bl. 1803 S. 825.
4PR. Bl. 1803 S. 885, 897.
70V.O. v. 27. Aug. 1807;R.Bl. S. 1450.
51 V.O. v. 4. Januar 1804; R.Bl. S. 109.
52 Reglementss. R.Bl. S. 721, 67, 95, 65, 84, 937.
53N. Bl. 1807 S. 300, 303. 5“ R.Bl. 1808 S. 2751.
55Vgl. obenS. 3 N. 9. 56R.Bl. 65. * R.Bl. S. 1281.
58Vgl. unten S. 48.
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halten 5, und es wurden in der Folge mehrfacheAnordnungen über Verbesserungund Instand=
haltung der Straßen und Wasserbautenerlassen“.

Im Jahre 1805 erhielt das Straßen= und Wasserbauwesender Provinz Bayern eine neue
Behördeneinrichtung. Einige Fluß= und Straßenbauten wurden unmittelbar dem Vorstande des
betreffendenMinisterialbureaus zur Oberleitung zugewiesen,im übrigen aber eine Straßen= und
eine Wasserbaudirektionerrichtet und denselbenWasser=und Straßenbauinspeltionenuntergeben“1.
Die bisherigeZuständigkeitder Rentämter erloschdamits.

Auch in den übrigen Provinzen erfolgte eine entsprechendeNeueinrichtung, worauf unterm
1. Oktober 1805%Bestimmungenüber die Voraussetzungender dienstlichenVerwendungim Bau=
facheergingen.

Für das Landbauwesenwurden im Jahre 1805“ als Mittelstellen Provinzial Landbau=
inspektionengeschaffen,welchedenGenerallandeskommissariatenuntergeordnetund den für bestimmte
Bezirke eingesetztenLandbaumeisternübergeordnetwaren.

Durch die Bauordnung vom 28. Januar 18055 wurdebestimmt, daß in jederStadt, wo
eine besonderePolizeikommissionbestehe,eine Baupolizeikommissionmit demPolizeikommissärals
Vorstand und zwei Banmeistern als Mitgliedern zu bilden sei. In den übrigen Orten sollte der
Landrichter mit Zuziehung eines Magistratsmitglieds bzw. der Inkorporationsobrigkeit für die

ständischenGerichte, die Baupolizei leiten. Beisitzer sollten zwei Baumeister und in deren Er=
mangelungzwei gebildeteWerkmeisterLes Landgerichtsbezirkssein.

c. Steuern. Die oben hinsichtlich ihres organischenInhaltes erörterteVerordnung vom
8. Juni 1807 ist mehr nochals durch ihre organisatorischenBestimmungendadurchdenkwürdig,
daß sie die Reform des Steuerwesensentschiedenin Angriff nahm und vor allem mit den Steuer=
befreiungenaufräumte. Dem bisherigen Steuerwesen,mit dem die Regierung sich zunächstab=
zufindenhatte, fehlte es vor allem an System “.

Die Verordnung bestimmt, nachdemsie zuvor in längerer Ausführung die Gerechtigkeitdes
Grundsatzesder „allgemeinenTeilnahme an den Staatslasten“ dargetanhat, folgendes:

„Wir verordnen demnachund wollen, daß in Zukunft jedesGrundvermögen, ohneUnter=
schied,es mag bisher befreit gewesensein oder nicht, und zu UnsereneigenenDomänen, oderzu
jedemanderenEigentume gehören,seinen verhältnismäßigenAnteil an der Grundvermögenssteuer
tragen soll; wogegensich von selbstversteht,daß diejenigenbesonderenAuflagen, welcheals ein
Surrogat der bisherigenBefreiungenentrichtetwordensind, für die Zukunft aufzuhörenhaben.

Mit der Allgemeinheit der Entrichtung der Grundvermögenssteuermuß sichdie Rektifikation
des Steuerfußes notwendig verbinden; weil auch hierin die größtenUngleichheitenherrschen,und
der eine nachdemMaße seinerKräfte bei weitemnochnicht beiträgt, was er zu leistenverbunden
wäre, indessender anderedurchden jetzigenSteuerfuß schonüber seineKräfte angestrengtwird. —
Wir werden demnachunverzüglich eine Steuerrektifikationskommissionanordnen und dieser die
Leitung des Geschäftesnebst der Oberaufficht darüber in allen Provinzen Unseres Königreiches
übertragen.“
. b Die in solcherWeise festgestelltenGrundsätzewurden sofort mit Entschiedenheitzur Geltung
gebracht.

Bereits unterm 20. November 1807 erging eine Verordnungss, welcheals momentanesund
von dem künftigen allgemeinenwohl zu unterscheidendesProvisorium verfügte, es sei ein halbes
Prozent des heutigenWertes als Steuergabe von allen Realitäten zu entrichten,die bisher noch
gar keineSteuer oder unter demTitel von Rittersteuern, Kammersteuernu. dgl. nur ganz will=
kürliche, unverhältnismäßigeBeiträge leisteten. Dagegen kämendie letzterwähntenseitherigenAb=
gabensurrogatein Wegfall. An diesem„provisorium momentaneum“ wurde bis zum Eintritte
des allgemeinenProvisoriums festgehalten".

„. Jweel.Bl. 1799 S. 423; R.Bl. 1804 S. 263.
u. Int. 5 1800 S. 53;R. Bl. 1802 S. 571,825; 1803S. 879; 1804 S. 263,870;

1805S. . 1806 S
* 1805 S 650 682, 1004, 1219(Instr.). 52 R.Bl. 1805 S. 769.
"2 M.Bl. 1805 S. 1122. *R. Bl. Pos S. 275.
66 R.Bl. 1805 S. 323.
"*8In außerordentlichenBedürfnisfällen mußteman wie bisher zu ** * Kriegs=

steuern!und geistlichenStaatsbeiträgen (Dezimationen)greifen. Vgl. 2.
über die vorausgegangenenJu zu einergleichheitlichen W73 der Staatslasten

elangen v besondersdenkurfErlav22Mai1803(R-Bl395)unddietreffenden
suhrungen AuflS135fdiedaringipfelii,daßmitdenalten Landständen zur Einführung

desGrundsaapesder ellgemeinengleichmäßigenSteuerpflichtnicht zu gelangenwar.

9 N.B. doe S 393, 409, 481, 732, 963; 1809 S. 1857; 1810 S. 1129.
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Unterm 27. Januar 1808 erging sodanneine Verordnung70 über die Rektifikation der Be=
steuerung des Grundvermögens. Es wurde beschlossen,„das Steuerrektifikationsgeschäftin zwei
besondereZweige zu verteilen und auf der einen Seite durch unverzüglicheEinleitung der all=
gemeinenund besonderenVermessungendenGrund zu einer vollständigenund definitiven Steuer=
rektifikation zu legen; zugleich aber auf der anderen Seite die Einleitung zur Festsetzungeines
allgemeinen Steuerprovisoriums zu treffen,welchesin einemweit kürzerenZeitraume zur
Ausübung gebrachtwerdenkann und dennochso beschaffenist, daß es die wesentlichstenUnrichtig=
beten und Ungleichheitender jetzigenverschiedenenSteuereinrichtungenin einemhinlänglichenGrade
beseitigt.“

Zu dem ersterenZweckewurde eine Kommissionernannt, welchedurchVornahme der Par=
zellarvermessungdes Landes die Einführung einer Grundertragssteuer,des Definitivums vor=
bereitensollte 71.

Die Ausmittelung des Steuerprovisoriums in den einzelnenProvinzen sollte durchSteuer=
rektifikations=Kommissionengeschehen,welcheden Wert desGrundvermögensnachMaßgabe des Er=
trages innerhalb höchstens6 Monaten zu erhebenhatten.

Durch die Gutachtenund Arbeiten dieserKommissionensah sichdie Regierung sehrbald in
die Möglichkeit versetzt,demallgemeinenProvisorium eine Ausdehnung zu geben, in welcher,wie
man sichausdrückte,es beinahealle direktenSteuern umfaßteund in seinemMaße selbstderdefini=
tiven Steuerrektifikation vorarbeitete.

Zunächst erging unterm 13. Mai 1808 eine Verordnung über das allgemeineSteuerprovi=
sorium für die Provinz Bayern?2, welchean Stelle der bisherigenSteuern, Anlagen und sonstigen
Abgaben vier direkteSteuern: die Grund=und Rustikalsteuer,die Haussteuer,die Dominikalsteuer
und die Gewerbesteuersetzte.Die Grundlage dieser provisorischenBesteuerungsollte der Kurrent=
wert der Objektesein7s.

Das Steuerprovisorium wurdegleichzeitigin entsprechenderWeise für die Oberpfalz,Neuburg
und Schwaben eingeführtund im selbenJahre nochauf die Provinz Bamberg ausgedehnt“.

Weitere Maßnahmen zum Ausbau des neu angelegtenSteuersystemserfolgtennachderKon=
stitutionvon 1808.

5. Außere Behörden und Gemeinden. Auch die Verbesserungder äußerenBehörden
wurde von der neuenRegierung sofort in Angriff genommen.

Ein Erlaß vom 29. März 1799½5bestimmte,daß die AnordnungenKarl Theodors über die
Umgestaltung der Pflegen und den Verkauf der Pfleggründe ihren Fortgang nehmensollten; die
Erbpflegen aber wurden durchVerordnung vom 11. April 180376als aufgehobenertlärt.

Der äußereDienst in den kurfürstlichenLandgerichtsbezirkenwurde durch die Verordnung
vom 24. März 180277unterBeseitigungdes bisherigenGewirres mannigfaltig betitelterStellen auf
einsacheund klare Formen gebracht.

Die Gerichtssprengelsollten einengenügendenUmfang und zweckmäßigeGestaltungerhalten.
Für jedenLandgerichtsbezirkwurde zur Verwaltung derJustiz= und Polizeigeschäfteein Landgericht
bestelltund mit einemLandrichter,einemAktuar, einemGerichtsdienerund sonstigemUnterpersonale
besetzt. Zur Einnahme und Verrechnungder Staatsgefälle waren ein oder zwei Rentämter für
jedenLandgerichtsbezirkbestimmtmit einemRentbeamtenals Vorstand, einemAmtsboten und dem
erforderlichenweiterenUnterpersonal78. Als Sachverständigerfür die gerichtlicheMedizin und für
die Gesundheitsverwaltungwurde für jedesLandgericht ein Landgerichtsarztmit festerBesoldung
ernannt7.

Die Patrimonialgerichtspflegeblieb zunächstvon der Reform ausgenommen.Erst nachdem
eine Regelung derselbenin den neu erworbenenfränkischenund schwäbischenLanden erfolgt war70,
erging auch für Altbayern, die Oberpfalz und Neuburg unterm 6. Juni 1807 eine bezüglicheVer=
ordnung, die unterm 7. Novembergl. Is. in mehrerenPunkten erläutert wurdes:. DieseVerord=

16R.Bl. S. 431; vgl. dazu Verh. d. K. d. Abg. 1827 1 S. 70f.
11 SzichtungdestepographischenBureaus Reg.=u. Intell. Bl. 1801 S. 403; vgl. auchR.Bl.

1802 S. 240; 1808 S. 632 u. 1325 (Ausbildung der Geometer)
!2 RBl. S. 1089. Weitere Nachweisebei 2. Aufl. S. 137 N. 12.
1 Über den Vollzug der Veranlagung vgl. 2. Aufl. S. 137 bei N. 14ff.
7“N.Bl.1808S. I271,1273,1275,2315;s.auchR.Bl. 1811S. 236,307.
7'5G. K. Mayr, Sammlung, 1800, I S. 36, 37, 97.
16R. Bl. S. 241; vgl. 2. Aufl. S. 116 N. 3.
# R. Bl. S. 236, 249:;Weber, Anh.-Bd. S. 116f.
3:6über Anderung in denBezirken der landschaftlichenObersteuerämters.R.Bl. 1804S. 761;

vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 116 N. 6.
76%R. Bl. 1808 S. 911; Instr. 1804 S. 196.
8° Fränk.R. Bl. 1803 S. 161; Ulm. R.Bl. 1805 S. 282.
31 R.Bl. S. 1001, 1465, 1723.
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nung bezwecktevor allem die Erzielung einer genügendenBefähigung der Gerichtshalter, bzw. der
selbstdie GerichtsbarkeitausübendenGuts= oderHofmarksherren, sowie die Sicherung der Unab=
hängigkeit der ersterengegenüberden letzterenbei Handhabung der Rechtspflege.Den Gerichts=
herrensollte es freistehen,ihre Gerichtsbarkeitwiderruflich den Landgerichtenzu übertragen.

Für die Hauptstädtewurde durchErlasse vom 31. Dezember1802 und 4. Mai 180332 ver=
fügt, daß die Justiz, die Polizei und die eigentlichenGemeindeangelegenheitenzu trennen seien.
Nur letzteresollten demMagistrate, jedochunterAufsichteineskurfürstlichenKommissärs,verbleiben.
Die Rechtspflegesollte unabhängig vom Magistrate durchein Stadtgericht, die Polizei durcheine
kurfürstlicheLokalpolizeidirektionverwaltet werden33. Die Gemeindeverfassungvon München wurde
auf dieserGrundlage besondersgeregelt38.Für die übrigen städtischenGemeindenwurdenbesondere
Verfügungenvorbehalten.

über die Verfassung der kleinerenMunizipalstädte ergingen erst unterm 20. März 1806"5
Bestimmungen,welcheauf den Grundgedankender Erlasse von 1802 und 1803 beruhen.

Für den äußerenSicherheitsdienstkam es nochnicht zu einer festenOrdnung. Man behalf
sich zum Teil mit regulärenTruppen", zum Teil mit der Einrichtung der sogenanntenKordons=
anstalt#7.

II. 1808 —1818. 1. Ministerien und Staatsrat. Die Verfassungvon 1808bewirkte
eine durchgreifendeAnderung in der Einrichtung der Staatsämter.

Das Ministerium wurde in fünf Departements:der auswärtigen Verhältnisse, der Justiz,
der Finanzen, des Innern und des Kriegswesensgeteilt. Für derenGeschäftskreissollten die bis=
herigenBestimmungen88 maßgebendsein.

Die ministerielleGegenzeichnungwurde als notwendigfür die „Rechtskraft“ der königlichen
Dekreteerklärt. „Die Minister“, sagtedie Verfassungferner, „sind für die genaueVollziehung der
königlichenBefehle sowohl als für jedeVerletzungder Konstitution, welcheauf ihre Veranlassung
oder ihre Mitwirkung stattfindet,demKönige verantwortlich"ss.

Die Ministerien wurden, soweit es angezeigterschien,in so viel Sektioneneingeteilt,als fie
Hauptverwaltungszweigehatten9c, eine Maßregel, welchedurchdie unten zu schilderndeneueEin=
richtung der Mittelstellen veranlaßt wurde. 4

Während derZeit, in welcherGraf Montgelas die dreiMinisterien des Außern, des Innern
und derFinanzen in seinerHand vereinigte(seit1809),wurdeneinigeVerbesserungenan demschwer=
fälligen Aufbau der Ministerien des Innern und der Finanzen vorgenommen.

Die Entlassung des Grafen Montgelas hatte eine Umgestaltungder Ministerien zur Folge=
Die Verordnungvom2. Februar181772bestimmte:Die oberstevollziehendeStelle bildetdasGe=
samtstaatsministerium?2. Es wird in fünf für sichbestehendeStaatsministerien: desHausesund des
Außern, der Justiz, des Innern, derFinanzen und der Armee eingeteilt. Jedes derselbenwird mit
einemeigenenMinister besetzt“.

Der Kabinettsbefehlan den k.Staatsrat vom 15.April 181795regeltedieBildung und den

e2 R. Bl. 1803 S. 8, 291; auch 1802 S. 234.
ss Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 117 N. 11. " “
##V.O. v. 19. Febr. 1805; R.Bl. S. 333, 376 hechtung der Lokalbaukommission).Uber

das Stadtgericht R.Bl. 1803 S. 353; 1804 S. 704. Wegen Ingolstadt,Straubing und Landshut
R.Bl. 1804 S. 1061: 1805 S. 389, 510.

"5 R. Bl. S. 129. Die Grundlinien bei 2. Aufl. S. 117.
8#6#V.O. v. 5. Okt. 1801; R= u.Intell. Bl. S. 639; G. K. Mayr, Samml. v. 1802 II S. 345.

V.O. v. 24. März 1802; R.Bl. S. 261, 1023; Instr. v. 21. Dez. 1805; R.Bl. S. 381,
1740. Über die Einrichtung einer den Landgerichtenunterstellten„Polizeiwache“ während des
Kriegesvon1805R.Bl. 1805S. 702;vgl.2.Aufl.S. 117. » ·«

SSV.O.v.26.Mai1801,29.Okt.1806,9.Mürzlst)4(Kriegsbureau).UberdieMinisteriaL
kriegskonimissionRBl.1815S.489(aufgelöft1819);überdieständigeGefehtommisfionbeimJustiz-
ministerium ebenda S. 585.

ss Ktonst.v. 1808 Tit. 3 &§1. Damit schiedschondamals aus dembayerischenStaatsrechte
eine anderwaris viel umstritteneFrage aus. Vgl. van Calker, HessischesStaatsrecht, Tübingen
1913, S. 29.

70Hierüber vgl. 2. Aufl. S. 118.
.1 Bgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 119 bei N. 23, 24.
v „Die Bildung und Errichtung der obersten Stellen des Staates betr.“ R. Bl. S. 49.
25 Vgl. Kab.Befehl v. 15. April 1817 (R.Bl. S. 329) 88 102, 103.
Jedes Ministerium bestehtaußerdemaus der erforderlichenZahl von Ministerialräten

und einem Generalsekretärnebst Kanzlei. Ein außerdem dem Minister zur Vertretung und
Kontrollel) beigegebenerGeneraldirektorgelangtenicht zu praktischerBedeutung. Vgl. v. Seydel
2. Aufl. S. 119 N.28.

?5 R.Bl. S. 329.
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GeschäftsgangderStautsministerien des näheren. EinzelnenMinisterien wurde eineAnzahl oberster
Stellen unmittelbar unterstellt 6.

Neben dem Gesamtministeriumals oberstervollziehenderStelle schufdie Verfassung von
1808°7 nach demVorbilde des franzöfischenStaatsrates einen GeheimenRat als obersteberatende
Stelle. Das organischeEdikt vom 4. Juni 180878traf die näherenAnordnungen.

Der GeheimeRat? hatte über die wichtigsteninneren Angelegenheitendes Reichs zu berat=
schlagen,dieGesetzeund dieHauptverwaltungsverordnungennachdenvon denMinisterien mitgeteilten
Grundzügen zu entwerfen, insbesonderedas Gesetzüber die Staatsauflagen oder das Finanzgesetz.
Zugleich aber sollte er richterlicheAufgaben erfüllen100: als obersteInstanz für administrativ=
kontentiöseSachen, als entscheidendeInstanz bei Zuständigkeitsstreitenzwischenden Behördender
Rechtspflegeund der Verwaltung, endlichals beurteilendeStelle für die Vorfrage, ob öffentliche
Beamte wegenbegangenenVerbrechenszur gerichtlichenVerantwortung zu ziehenseien. Er war in
drei Sektionen, für Gesetzgebung,Finanzen und innere Verwaltung, eingeteilt.

Die Verordnung vom 2. Februar 1817101über die Bildung und Einrichtung der obersten
Staatsstellen verwandelteden GeheimenRat in einen Staatsrat. DessenFormation und Dienstes=
instruktion bestimmtedie Verordnung vom 3. Mai 1817102. Die Zusammensetzungwurde anders
als diejenigedesGeheimenRats bestimmt. Es gehörtenihm, vorbehaltlichder Zuziehung anderer
höhererBeamter bei wichtigenAnlässen,regelmäßigan: der Kronprinz, die etwa sonstvom König
berufenenPrinzen, dieMinister, derFeldmarschalloderein andereraktiverGeneral, derStaatsrats=
präsident, die Generaldirektorender Ministerien und einige weitereMitglieder. Er zerfiel in fünf
Sektionen nach den Ministerialressorts. Er erhielt gleichseinemVorgänger, demGeheimenRate,
beratendeund erkennendeAufgaben zugewiesen.Die Rekursein gemischtenRechtssachensollten durch
eine besondereKommission unter dem Vorsitze eines Staatsrates entschiedenwerden.

2. Behörden der inneren Landesverwaltungtes und Gemeinden. Die Ver=
waltungsmittelstellenerfuhreninfolge der Verfassungvon 1808 eine übermäßigeVermehrung.

Tit. 1 § III der Verfassung bestimmte,daß das Land ohne Rücksichtauf die seitherigen
Provinzen in möglichstgleicheKreise nachnatürlichen Grenzenzu teilen sei=

Die Verordnung vom 21. Juni 180810“bildetenun 15Kreise, die in franzöfischerWeise nach
Flüssen benannt wurden10.

Im Vollzuge der Vorschrift des Tit. 3 SIV der Verfassungregeltesodanneine Verordnung
vom 17. Juli gleichenJahres 108die Formation, den Wirkungskreis, den Geschäftsgangder Kreis=
verwaltungsstellen,welcheden Namen General=Kreiskommissariaterhielten 16'7,und an derenSpitze
je ein Generalkommissärals Vorstand trat. Unter ihm wurden ein Kreiskanzleidirektorund drei
bis fünf Kreisräte bestellt105.

Das Jahr 1810 brachteauchfür dieKreisstelleneine neueGestaltung. Die Verordnung vom
23. September10%teilte das Königreich in neunKreise 110.Durch Verordnung vom 7. Oktober1810
wurde die Zahl der Kreisräte auf vier festgesetztund wurden ein Schulrat und ein Medizinalrat
beigegeben;auch waren erweiterndeBestimmungenüber den Wirkungskreis zur Entlastung der
Ministerien vorbehalten111.

Einen weiterenAbschnitt der Entwicklung bezeichnetdas Jahr 1817. Im Vollzuge der schon
früher erwähntenorganisatorischenVerordnung vom 2. Februar 1817 wurde das Königreich durch

* Vgl. 2. Auf. S. 119 und unten dieDacktellung der bestehendenMinisterialorganisation.
.:#Tit. 3 §§ II, III. 98 R.Bl. S. 1329.
?mBestehendaus den Ministern, zwölf bis sechzehnzunächstje auf ein Jahr ernannten,nach

secheJahren ständig zugehörigengeheimenRäten und den in der Hauptstadt weilendenKron=
eamten.

100ErgänzendV. O. v. 8. Aug. 1810;R. Bl. S. 642. 101R.Bl. S. 49.
102N.Bl. S. 425, 571.
00/8über die besonderenFinanzbehördens.untenS. 48.
10“RBl. S. 1481; Weber, Anh.-=Bd.S. 126.
105Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 120 N. 2.
106R. Bl. S. 1649; s. auchR.Bl. 1809 S. 1721.
107Damit verschwandendie bisherigen Generallandeskommissariateund Landesdirektionen

und einigeandere Provinzialstellen. Vgl. 2. Aufl. S. 120 N. 4.
1%8Uber ihren Wirkungskreis vgl. 2. Aufl. S. 120.
109R. Bl. S. 809; Weber, Anh.⸗Bd. S. 129.
110Vgl. 2. Aufl. S. 120 N. 7.
111VollziehendeVerfügungenbrachtedieEntschließungvom2. Oktober1811(R.Bl. S. 1497),

Ergänzungen die V.O. v. 6. August 1815 (N.Bl. S. 689). Die Städte Augsburg und Nürnberg
gehteitn durch die V.O. v. 7. Oktober 1810 eigeneKommissäremit den Befugnissenvon General=
ommissären.
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Verordnung vom 20. gleichenMonats ½12in acht noch immer nach den Flüssen benannteKreise
geteilt113.

Nach demVorbilde, welchesbereitsim vorausgegangenenJahre in derPfalz aufgestelltworden
war u4, wurden durch die Formationsverordnungvom 27. März 1817116Kreisregierungen
geschaffen,die sichunter einemGeneralkommissärund Präsidentenals Vorstand in zwei Kammern,
des Innern und der Finanzen, gliederten. Diese Verordnung bildet den Ausgangspunkt des
geltendenRechtes.
. Die äußerenBehördenderVerwaltung auf demLande—die Landgerichteund die gutsherr⸗
lichenGerichte— blieben währenddesganzenhier geschildertenZeitraumes, wie noch lange nachher,
zugleichOrgane derRechtspflege.Es wird dahervon ihnenim Zusammenhangemit denBemerkungen
über die Entwicklung der Gerichtsverfassung gehandelt werden.

Die Organisation des äußerenSicherheitsdiensteserfuhr im Vollzuge einer Bestimmungder
Konstitution von 180816 eine durchgreifendeund allgemeineNeuordnungerst durchein Edikt vom
11.Oktober1812111.Es wurde eineGendarmeriefür das ganzeLand eingerichtetund in dienstlicher
Beziehung dem Ministerium des Innern unterstellt. Die ganze Gendarmerie bildete fortan ein
Gendarmeriekorps.welchesin dreiLegionenmit je einerEskadron115und vier Kompagnieneingeteilt
wurde und unter militärischemKommando,militärischerDisziplin und Gerichtsbarkeitstand.

Die Verhältnisse der Gemeindenwurden durch die Edikte über die Bildung der Gemeinden
vom 28.Juli 1808 und über das Gemeindewesenvom 24. September180811 geordnet.Die Nach=
ahmung französischer Vorbilder erwies sich hier verhängnisvoll 10. Da die Gemeinden (Rural=
gemeinden,Städte und größereMärkte) in unbedingteAbhängigkeitvon den Staatsbehördengesetzt
wurden, konnte ein selbständigesGemeindelebensich nicht entwickeln. Das Verdienstder Gesetz=
gebung von 1808 war nur ein verneinendes:die Beseitigung unhaltbar gewordenerZustände.
Übrigens ist das Gemeindeediktvon 1908 niemals völlig zum Vollzuggekommen121.

Die dem SelbstverwaltungsrechtderGemeindenabholdeorganischeGesetzgebungentsprachden
früher erörtertenMaßnahmen hinsichtlichder Verwaltung der Armenpflegeund des Stiftungs=
vermögens. Mit der Stiftungsverwaltung blieb es auch nach der Konstitution von 1808, die den
Religionsgesellschaftenin Tit. 1 § VI ausdrücklichihr Stiftungsvermögengewährleistete,zunächstbei
denAnordnungendes organischenEdiktes vom 1.Oktober1807. Im neuenMinisterium wurde aber
jetzteineGeneraladministrationdesStiftungs- undKommunalvermögensals SektiondesMinisteriums
des Innern eingerichtet112, und die Kreis= und Distriktsadministrationen wurden neu organisiert 188.

Durch Verordnungenvom 17. November18161½4und vom 6. März 1817 125wurde zuerst
mit den bisherigenVerwaltungsgrundsätzengegenüberden Gemeindengebrochen,die Armenpflege
durchEinrichtung von örtlichen und Bezirksarmenpflegendezentralisiert,den Gemeindendie Ver=
waltung des örtlichenStiftungs- und desGemeindevermögenszurückgegeben.Die staatlicheKuratel
wurde aufrechterhalten16. Im inneren Zusammenhange mit der Verfassung erging sodann das Ge=
meindeediktvom 17. Mai 1818,das denGemeindeneine wesentlichfreiereBewegungeinräumte 1½.

Auch auf denGebietenderUnterrichts=undGesundheitsverwaltungerfolgteneinigebedeutsame
organischeNeuerungen.

Die Leitung des Unterrichtswesens in bobersterund mittlerer Instanz blieb mit
dem Geschäftskreisder allgemeinenVerwaltungsbehördenvereinigt. Das organischeEdikt vom
15. September 1808 über die Unterrichtssektion des Ministeriums des Innern und die ihm

112R.Bl. S. 113; Weber, Arch. Bd. S. 134.
113Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 121 N. 13.
114V.O. v. 18. Aug. 1816;R.Bl. S. 563.
115R.Bl. S. 233, dazu S. 531.

v1½Tit 6 § V. Eine V.O. v. 31. Dez. 1809 (K.Bl. S. 169) behielt nochdas militärische
Polizeikordonsystem bei. Vgl. 2. Aufl. S. 121 bei N. 16.

1½R.Bl. S. 1737. Vgl. auchR.Bl. 1813 S. 777, 869; 1815 S. 434. »
··"8DieEskadronenwi-rdendurchV.O-v13.Sept.1815(R.Bl.S.899)aufgelbst.Uber

die dienstl.Verpflichtungender Gendarmerievgl. Handb. f. d. k. bayer.Gendarmerieals Unterricht
in ihren Dienstobliegenheiten.München 1813.

119R.Bl. S. 2789, 2405.
120Vgl. hierzu 2. Aufl. S. 121f. bei N. 26.
131Die Grundzügeder neuenGemeindeverfassungs. bei v. Seydel 2. Aufl. S. 122: „Die

Gemeinden (des Ediktes) find öffentliche Körperschaften unter der beständigen Kuratel des Staates.“
Sie sind vermögensfähig,könnenUmlagenals Zuschlägezu denStaatssteuernerhebenund Gemeinde=
frohnen fordern.

133R.Bl. 1808 S. 2281, 2812.
123Edikt v. 16.Okt. 1810; N.Bl. S. 1145; vgl. 1811S. 1449. S. 2.Aufl. S. 123.
15.R. Bl. S. 779. 126R. Bl. S. 153; vgl. S. 185.
126Vgl. 2. Aufl. S. 123. 11 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 122.
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beigegebenenInstruktionen128regeltendiesesVerwaltungsgebietnäher. Als untergeordneteOrgane
der Kreisverwaltungsstellenin Schulsachenbestandendie Rektorateder höherenUnterrichtsanstalten,
die Distriktsschulinspektionen,die für den Bezirk eines Landgerichtsoder einer größerenStadt, und
die Lokalschulinspektionen,die für jedeSchule aufgestelltwurden. Die Distriktsschulinspektorenwaren
ein der Regel'“129aus der Zahl der Ruraldechantenund Pfarrer zu entnehmen;derPfarrer wurde
als „beständigerInspektor seinerGemeindeschule“erklärt.

Für das Gesundheitswesen bildete das organischeEdikt über das Medizinalwesenvom
8. September 180878° den Ausgangspunkt einer neuen Gestaltung. Das Medizinalbureau im
Ministerium des Innern blieb zunächstbestehen.Den Kreiskommissariatenwurden Medizinalräte
beigegeben.Für das Prüfungs= und GutachtenwesenwurdenMedizinalkomiteeseingesetzt181. Land=
und Stadtgerichtsärztesollten für Gegenständeder Medizinalpolizei bestelltwerden.

Die Verordnung traf auch ausführliche Bestimmungen über die OQualifikation des höheren
und niederenHeilspersonals und derApotheker132.An die Stelle desMedizinalbureaus trat zufolge
der Verordnung vom 16. April 1817153ein Obermedizinalkollegium.

Das Veterinärwesen wurde durchein organischesEdikt vom 1. Februar 1810184geordnet.
Das Edikt verfügte die Umwandlung der Tierarzneischule zu München in eine Zentralveterinärschule
für das Königreich und regelte das Prüfungswesen135 und die Standespflichten1½ der Tierärzte.
Die Gerichtsärztewurden den Tierärzten vorgesetzt,wie überhaupt den höherenMedizinalorganen
zugleichdie Veterinärpolizei anvertraut war.

3. Gerichtsverfassung. Die Konstitution von 1808 gab auch denAnstoß zu einer neuen
Gerichtsverfassung Zum Vollzuge des fünften Titels der Konstitution erging das organischeEdikt
vom 24. Juli 18081837.Dasselbe sprachden Grundsatzaus: „Die Justiz kann in Unseremganzen
Königreichenur von denvon Uns neuorganisiertenoderbestätigtenGerichtshöfenin UnseremNamen,
nach UnserenGesetzenund Vorschriftenverwaltet werden.“

Als „Obertribunal“ wurde ein Oberappellationsgerichtin Münchengebildet 188.
Für je zweiKreise, ausnahmsweisefür einen,sollteein Appellationsgerichtals zweiteInstanz

in Zivilsachen und ersteentscheidendeStelle in peinlichenFällen errichtetwerden155.Die Zahl der
Appellationsgerichtewar hiernachneun10.

Untergerichte, d. h. erste Instanzen in Zivilsachen und instruierende Behörden in peinlichen
Prozessen,warendieStadtgerichte(Kollegialgerichte):1, dieLandgerichte½/5undPatrimonialgerichte13.

Die Wechselgerichtebliebenaufrechterhalten.
Die besonderenBerggerichtewurden durchdas organischeEdikt überdieBerggerichtsverfassung

vom 14. September18091“ aufgehoben.
Die standesherrlichenGerichte erster Instanz hatten nach dem Edikte vom 24. Juli 1808

gleicheVerfassungwie die königlichenUntergerichteanzunehmen. Appellationsinstanz über ihnen
war die standesherrlicheJustizkanzlei15.

Die Patrimonialgerichtsbarkeitwurde unter bedeutenderEinschränkungderselbendurch das
organischeEdikt vom 8. September1808“" geregelt, währenddie gutsherrlichePolizeigewalt nach
dem organischenEdikte vom 28. Juli gleichenJahres 14 sichbemaß.

Die neue Kreiseinteilung des Königreichs im Jahre 1810 hatte auch eine Anderung der

1s R.Bl. S. 1461.
112Vyl. Verf Urk. v. 1818, 2. Anhang zur 2. Beil. 9 6; R. Piloty, Das Recht derVolks=

schulauffich in Bayern.Tubingen 1910.
181Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 123 N. 41.

il 6 5. 2 die Prüfung der medizinischenKandidatenRB11808S2909vg11805
S. 645. übe Errichtung vonLSchulendir#eKandärzteR. Bl. 1808 S. 1701. S. auch 1809S. 1844;
1811S. 51132 R.Bl. 134R.Bl. S. 113.

olu für Meister *5# Aichtagaggewerbes.Vgl. R.Bl. 1811 S. 113.
3. usbefolnmelbepflicht bei Viehseuche# a# V.O. v. 22. Dez. 1813 über die Rinder=

pest,
157K. 701102 1 Spezialgerichteund Standrecht fanden 1809 besondereNegelung. Vgl.

.##. 1809 S. 1257, 1393. Durchdas Strafgesetzbuchvon 1813 fand dieserGegenstandeine neue
egelun

& Die Gliederung in drei bis vier Senate wurdevuresehen,
1%UberbevorzuglenGerichtestondre 6Ed. 5 11 und V.O. v. 14. Dez. 1808 (R.Bl.

S. 2885). 4°Vgl. 2. Aufl. S.
141Vgl. V.O v. 3. Nov. 1808.R.Bl. S. 2 Einteilung derStadt ericte in drei Klassen).
142 Instruktionen R. Bl. 1809 S. 1227; 1810 S. 505; 1814
148Die Bgeichrung Herrschaftsgerichtehörte auf. N.Bl. 1859 S. 147.
14 R.Bl. Den ordentl. Gerichtenwurden Laienbeisitzeraus demBergfachbeigegeben.
14 Winy Vor s. RBl. 1809S. 369.
146R.Bl. S. 2245. Vgl. auchR.Bl. 1810S. !4 141R. Bl. S. 1835.
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Appellationsgerichtssprengelzur Folge. Jeder der neun Kreise erhielt einAppellationsgericht?.
EbensoschloßsichdieBildung derAppellationsgerichtsbezirkean dieKreiseinteilungvon 1817an14.

Einen bedenklichenRückschritt in der Verfassungder Untergerichtebezeichnetdas organische
Edikt vom 16. August 1812 über die gutsherrlicheGerichtsbarkeit50. "

Das Edikt regeltedieVerhältnisseder sämtlichengutsherrlichenGerichte,welchein Herrschafts=
gerichteund Ortsgerichtegeteilt wurden151. · · ·

Die gutsherrlichenGerichte vereinigten,gleichden königlichenLandgerichten,richterlicheund
polizeilicheZuständigkeiten. ·

Die Verordnung begünstigtegeradezudieBildung gutsherrlicherGerichte,indem sienichtnur
den kauf=und tauschweisenErwerb von GerichtsholdenzwischenGutsherrengestattete,sondernauch
„zum Behufe derPurifikation gutsherrlicherGerichte“zuließ, daß dieGerichtsbarkeit überFamilien,
welcheunmittelbar unter den königlichenLandgerichtengesessenwaren, „mittels einesTauschesoder
durchInfeudation erworben“werde102.

4. Finanzwesene. a) Organisation. Für dieFinanzverwaltung wurdendurch
organischesEdikt vom 8. August 1808186besondereKreisstellen,dieKreis=Finanzdirektionen,errichtet,
die, durchVerordnung vom 7. Oktober181016“neu gebildet, bis zur Formationsverordnungvom
27.März 1817bestanden165. ·

Eine Verordnungvom8. August18086 reorganisiertefernerdasKassenwesen,brachtedie
Konzentration aller Einnahmen und Ausgabenanweisungenin derZentralstaatskasseundeinegemein=
same Buchführung des gesamten Schuldenetats der Staats= und Provinzialschuldenverwaltung“s.

In den der Finanzverwaltung zugehörigenVerwaltungsgebietendesForstwesens,Berg= und
Hüttenwesens,Postwesensund Bauwesenswurdendie in der vorigen Periode organisatorischenRe=
formen nachErlaß der Konstitution von 1808 fortgesetzt. ···

Das obersteForstamt verwandeltesichim Jahre 1808 in eine Generalforstadministration
als Sektion des Finanzministeriums 8. Die Zuständigkeitder Landesdirektionenhörte auf. Die
Forstinspektorenund dieForstämter(Oberförster)standenunmittelbarunterderGeneraladministration.
Die Gestaltungder äußerenForstbehördenblieb im wesentlichenunverändert,dochbeließ man es in
den neuerworbenenGebietsteilen, die FürstentümerBamberg, Eichstättund Passau ausgenommen,
bei den dort bestehendenEinrichtungen½5. Die Verordnung vom 25. September1813½%übertrug
denFinanzdirektionendas Forstrechnungswesenund beschränktedieGeneraladministration auf die
technischenAngelegenheiten.NachdemsodanndieVerordnungvom15.September1816dieForst=
inspektorenzu ReferentenderFinanzdirektion gemachthatte,wurde bei Bildung derKreisregierungen
im folgendenJahre das Forst- und JagdwesendenFinanzkammernzugewiesenund diesenein Kreis=
forstratbeigegeben161.Die Verordnungvom 14.Juli 181816/beseitigtedieGeneralforstadministration
und teilte deren Aufgaben den Finanzkammern zu.

Durch Verordnung vom 29. September1808½8wurde das Land hinsichtlichdesBerg= und
Hüttenwesensin dreiHauptbergdistrikteeingeteilt,denenein Oberkommissärzur Auffichtund Leitung
der Berg= und Hüttenökonomieund als Vollzugsbeamterder Generaladministration¼“vorgesetzt
wurde. Durch Verordnung vom 7. Mai 1814 5 erhielten die Oberkommissariatekollegiale Ver=
fassung und einen erweiterten Wirkungskreis 166.

Das Postwesen ging durchVerordnung vom 1. März 18081½7vollständigan den Staat
über. Der Fürst von Thurn und Taxis wurde in der Würde eines „Reichsoberpostmeisters“und
den nachder Konstitution damit verbundenenVorzügenbelassen,im übrigen aber die Verordnung

18 R.Bl. 1810 S. 809, 1113; vgl. 2. Aufl. S. 125 N. 13.
1 R.Bl. 1817 S. 113, 209. Sitze: München, Straubing, Amberg, Neuburg, Ansbach,

Bamberg, Würzburg, Zweibrücken.
13° R.Bl. S. 1505; auch 1813 S. 1249.
151Vgl. 2. Aufl. S. 125 bei N. 15. · .
IsngLdasfcharfeVerdiltüberdieseNeuerunbeiG.Frhr.v.l3erchenfeld,Geschichte

Bayerns usw., S. 55 f.; bei v. Seydel 2. Aufl. S. 125 N. 16.
2a Vgl. Krenner, Bayer. Finanzzustandusw.,München 1803.
153N.K. S. 1869. 154K.. S. 904.
155Vgl. obenS. 46. 156R.Bl. S. 1737.
17 Näheresbei 2. Aufl. S. 125f. ·· »
WV.zuinFolgendendieDenkschriftüberdieReorganifationderbayer.Staatsforsv

verwaltung»erh.dK.d.Abg.1883Beil.Bd.INr.37.
MUberdieReorganifationimFürstentumVaireuthRBL1813S.4'73.
160R.Bl.S. 1249.
131N.Bl. 1817S. 235, 267. 169Allg. Intell. Bl. S. 772.
168R.Bl. S. 2965. 10 Oben S. 48. *
165R.Bl. S. 1229. 16 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 127.
167R.Bl. S. 1281. Vgl. 2. Aufl. S. 127 N. 27.
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vom 14. Februar 1806168aufgehoben. Den bestehendenOberpostämternwurde eine Zentralstelle,
die Generaldirektionder königlichenPosten, vorgesetzt,die mit demMinisterialdepartementder aus=
wärtigen Angelegenheitenin unmittelbarerVerbindung stehensollte. Durch Edikt vom 17.September
1808½65wurde dieselbeals Sektion des genanntenMinisteriums eingerichtet.Aus Anlaß der neuen
Ministerialverfassung von 1817 wurde dieseSektion durcheineGeneraladministration derPostenals
Zentralstelle unter demMinisterium des Außern ersetzt.Dieselbebildete ein Kollegium, bestehend
aus demDirektor und vier Posträten. über Formation, Wirkungskreis und Geschäftsgangbestimmte
eine Verordnung vom 31. Juli 1817120.

Bezüglich des Landbauwesens verfügteeine Verordnung vom 29. November180817 im
Anschlussean die organischenEdikte vom 8. und 25.August gleichenJahres 112,daß dieOberleitung
desselbender Steuer=und DomänensektiondesFinanzministeriums zukommensolle. Bei denKreis=
Finanzdirektionen wurde ein selbständigerLandbauinspektoraufgestelltund diesemein Landbaumeister,
wie nach derErrichtung von 1805, beigegeben.Nachdemindessendas BauwesenderStiftungen und
Kommunitäten eine felbständige,mit der Verwaltung des Stiftungs- und Kommunalvermögenszu=
sammenhängendeEinrichtung erhaltenhatte 1s und die Militärbauten den Militärbehörden über=
wiesen wordenwaren, wurden durchVerordnung vom 29. Mai 181011 die Landbauinspektionen
auf je eine für zwei Kreise vermindert und den Finanzdirektionenuntergeordnet.

Das Tiefbauwesengehörteschonzum Geschäftskreisedes Staatsministeriums des Innern.
Nun wurde auch das ärarialische Wasser=und Straßenbauwesendem Finanzministerium unter=
stellt 1 und den Regierungsfinanzkammerndie Oberleitung des gesamtenBauwesensin den Kreisen
übertragen1168.Dem Ministerium wurde ein kollegiales Straßen= und Wasserbaubureauund den
Finanzkammern ein Kreisbaurat beigegeben.Die Straßen= und Wasserbauinspektorenwaren die
äußeren Beamten177.

b) Steuern. An die oben½8erwähntenMaßnahmen zur Reform der Ertragsteuernschloß
sich unterm 25.November180819 die Aufhebung der bisherigenPersonalsteuernund dieEinführung
einer neuen,des Familienschutzgeldes.

Dasselbewurde nach Veranlagung in Katastern in achtKlassen mit Sätzen von 20 Kr. bis
12 fl. ohne Rücksichtauf sonstigeBesteuerungvon jedem„Familienoberhaupte“, d. h. jeder selb=
ständigenPerson mit eigenemEinkommen,erhoben 180.

Durch Edikt vom 30. September1811131wurde die bevorstehendeEinführung des allgemeinen
Steuerprovisoriums angekündigtund denSteuerpflichtigendieMöglichkeiteröffnet,wegenunrichtiger
Anwendung des Edikts vom 13. Mai 1808 bei ihrer Veranlagung Einspruchzu erheben188.

Das Steuermandatvom 22.November1811 183ordnetesodannan, daß im Laufe des Etats=
jahres 1811/12das allgemeineSteuerprovisoriumim ganzenKönigreiche,mit AusnahmevonBaireuth,
Salzburg, Berchtesgaden,demInn= und Hausruckviertelund Tirol, zur Anwendung kommensolle.
Hiernach sollten mit Eintritt desProvisoriums als direkteStaatssteuernnur mehr dieGrundsteuer,
Haussteuer, Dominikalsteuer, Gewerbesteuer, Familiensteuer 134und die aus der früheren Mähnat=
anlage oder demWeggeldsurrogathervorgegangeneZugpiehsteuer15bestehen186.

Im Jahre 1814 konntedurchdas Steuermandat die AusdehnungdesProvisoriums auch auf
Baireuth, Salzburg, Berchtesgadensowiedas Inn= und Hausruckviertelangeordnetwerden157.

Damit war für die älterenLandesteileein vorläufigerAbschlußgegeben.Die neuerworbenen
Fürstentümer Würzburg und Aschaffenburgnahmeneine Sonderstellungein188.

Nunmehr regelte eine Verordnung vom 18. Februar 1814185°das Verhältnis zwischender
provisorischenGrund=und Dominikalsteuer,nahm eine weitereVerordnung vom 15. April gleichen

% Oben 41.
186°R.Bl. S 21, dazu 1812 S. 1915.
16 R.Bl. S 111R.Bl. S. 2853, auch 1809 S. 873.
178R. Bl. 5 20
178Org.V.O. vb. 2. Dez. 1808, R.Bl. 1809, S. 65. Vgl. 2. Aufl. S. 128N. 33.
#u.N.l. S. 6 15K.Bl. 1817 S. v56 ormn. O.).
16 R.Bl. 1817. 267 (Form. B.2. 5. Nov. 1817, R.Bl. S. 915.
18 S. 42. R.Bl. S. 2820; f. nuch126 /150 . 1116; 1813 S. 1081.
180Vgl. 2. Aufl. S. 137. Als Essat für=d aufgehobeneWeggeld wurde die altbayerische

Mähnertanlch auf das ganzeKönigreich durch V v. 16.Aug. 1808 (N.Bl. S. 1808)ausgedehnt.
131 XS 1521, auch S. 473; s ch Isld 513 1274 1814 S. l.
18 * des Ediktes V.O v. April RVi. S. 849. vgl. S 1584.
182R.Bl. S. 1745; vgl. auch 1813 S für München R.Bl. 1811S. 372, 1807.
16 Fer= K.I, 1813 S. 13, 257.

E.. oll- undMautordnung v. 1811 §§ 106f R.Bl. S. 1380. ·
Über ErsatzderSteuerentrichtungdurch Naturallieferungenfür dasHeer V.O. v. 11.Mai

1811 (N.Bl. S. 705).
11 N.Bl. S. 337. 138R.Bl. 1814 S. 1746. 189R.Bl. S. 345.

v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfafsungsrecht. 4
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Jahres 19°die im Edikte vom 18.Mai 1808 vorgeseheneperiodische„Rektifikation“ derGewerbesteuer
vor und erfolgteendlichunterm10.Dezember18141#1eine„Leuteration“desEdikts überdas Familien=
schutzgeld,welch letzteresdie BezeichnungallgemeineFamiliensteuerund eine neueEinteilung, nach
Berufs- und Erwerbsarten und Steuerklassen,erhielt.

Inzwischen hattenauch die Arbeiten für das GrundsteuerdefinitivumFortschrittegemacht,bis
sie im Jahre 1814 eingestellt wurden 92. Der „Kampf“ zwischen Provisorium und Definitivum kam
erst im Jahre 1828 zum Austrag. Inzwischen bestandennebenbeidenSystemeneine eigeneSteuer=
verfassungin der Pfalz und fünf verschiedeneim Untermainkreis158.

Die quarta pauperum wurdeschon1801erneuert und 1808burcheineguarta scholarum ½
und eine distriktiveArmensteuer196ergänzt.

Die Getränkaufschlägeund der Fleischaufschlagwurden in den Jahren 1806—1811neu ge=
regelt57. Von 1811—1819bestandaucheine Tabakregiefür den Tabakhandel1/58.Das Stempel=
wesen199und dasZollwesen200fandeneinheitlicheRegelung. Im TaxwesenverbliebesbeimAlten 201.

c) Schuldenwesen. Im Jahre 1811 wurde an die dringend notwendige Reorganisation
der Staatsschuldenverwaltunggetreten 2038.Eine Verordnung vom 20. August 1811705 sprach den

190R.Bl. S. 977.

½Sihh. a S. 1838f. unddieBegründ Grund sehv. 1828ierzu vgl. 2. Aufl. S. . und die Begründungzum Grundsteuergesezv. 1828;
Verh. d. K. d. Abg. 1827 1 S. 72.

1%Vgl. J. Hock, Handb. der ges. Finanzverw.im Kagr.Bayern, Bamberg 1883, II S. 6.
194V.O. v. 27. Juni 1801, R.= u.Intell. Bl. S. 465.
1e5Kurf.Reskr.v.6ö.Mai 1803;N.Bl.S. 293,764;V.O.v.31.Dez.1810;N.Bl.S. 65.

Uber denPlan einer neuenErbsteuerf. 2. Aufl. S. 139 N. 45.
166V.O. v. 22. Febr. 1808: R.Bl. S. 593.
½7 S. insb. Zoll= und Mautordn. v. 1807 § 1; R. Bl. 1808 S. 5, 154 (Aufhebung des Um=

geldes:V.O. v. 24. Sept. 1806,R.Bl. S. 377(Bier=undBranntweinaufschlag):B.O.v. 28.JuliZ
1807,R.Bl. S. 1273,dazu S. 1492; R.Bl. 1809S. 175; Ausdehnungauf die neuerw.Gebietsteile:
R.Bl. 1810 S. 797, 1449, 1452; G.Bl. 1818 S. 32 (Bier, Branntwein, Essig); V.O. v. 26. Jan.
1808; R.Bl. S. 425 (Kesselauffchlagvon Branntwein); V.O. v. 11. Febr. 1811: R.Bl. S. 274,
617; 1812 S. 900 (Erhohng desMalgzaufschlagsauf das Doppelte,AufhebungdesKesselaufschlags);
V.O. v. 4. Jan. 1811, R.Bl. S. 83 (Weinaufschlag);V.O. v. 31. Dez. 1808; R Bl. 1809 S. 75,
dazu 1811 S. 889 (Fleischaufschlag),dessenvollständigeUberlassungan die Gemeindens. R.Bl.
1813 S. 129.Lit. Angaben über die Getränkeaufschlägebei v. Seydel 2. Aufl. S. 139 N. 2;
über die Geschichtedes Fleischaufschlagesvgl. Entsch.d. V.G.H.s XIII S. 281f.

198Eingeführt durch V.O. v. 20. Aug. und 14. Okt. 1811; R. Bl. S. 1049, 1603; V.O. v.
26. Juli 1812, R.Bl. S. 1369(Tabakzoll). DieTabakregiewurde durchdas Zollgesetzv. 22. Juli
1819 (G.Bl. S. 100)aufgehoben.

199Die Stempelordnungv. 1. März 1805 (N.Bl. S. 401; 1806S. 282; 1807 S. 1800)fand
eine DurchsichtdurchV.O. v. 18. Dez. 1812(R.Bl. 1813 S. 65). Dazu über denSpielkarten- und
KalenderstempelReg.=u. Int. Bl. 1800 S. 7; R.Bl. 1802 S. 428: 18038S. 100. Dazu J. Hock
. a. O. II S. 634 Anm. 1a.

v00über die freihändlerischenMandate vom 25. Juli 1799 (Int. Bl. S. 515) und 7. Dez.
1799 (Intell. Bl. S. 611) und die weitereEntwicklung der Getreidehandelspolitiks. die Noachweit
2. Aufl. S. 140 f., insb. S. 141 N. 5 Neue Zoll= und Mautordnungen wurden erlassenfür
Bayern, Neuburg und Oberpfalz am 7. Dez. 1804 (R.Bl. 1805 S. 5), für das ganzeKönigreich
am I. Dez. 1807 (N.Bl. 1808 S. 5) und 8. März 1808 (R Bl. S. 607, dazu S. 626, 1553, 1717):
Einheit des Zollgebiets,Aufhebung der Binnenzölle und der Aufschlägedes Staats m. A. der
Getränkeaufschläge,Revision der Tarife derGemeindeabgaben,Aufhebung des niedrigstenEingangs=
zollsatzes, Einführung von Zollpatenten. Näheres bei 2. Aufl. S. 141f. ·

Eine enerbisck. Schutzzollpolitik setzte, der napoleonischen Kontinentalsperre (Décret imp.
v. 5. Aug. 1810, bull. des lois, 4. sér. t. 13 p. 93) folgend,ein mit den Verordnungenv. 21. u.
28. Okt. 1810(R.Bl. S. 1093, 1115) und wurde im Anschluß an die Neform des Schuldenwesens
fertgesegt durch die Zoll=-und Mautordnung v. 23. Sept. 1811(N.Bl. S. 1345,vgl. auch S. 83,

74, 1390, 1670; R. Bl. 1812 S. 301, 487, 865, 1002, 13783;1813 S. 157, 258. 520, 897), welche
die Zollpatente beseitigteund den KonsumaufschlagnebstanderenneuenAufschlägenund Gebühren
einführte. Die Aufhebung der gegenEngland gerichtetenSchutzzölleerfolgte schon1813 (N.Bl.
S. 1319, 1352).— Die reinehe von Würzburg und Aschaffenburginden allgemeinen Zoll=

verband ä erst durchV.O. v. 13. März 1818(G. Bl.S. 28) statt. Far die Ubergangszeitval.
N. Bl. 1814S. 1617.

101Uber die Bielestaltigeeit der provinziellenTaxordnungenvgl. Hock a. a. O. II S. 322;
VBerh.d. K. d. Abg. 1877/78,Beil. Bd. VII,1 S. 49. Eine allg. Taxordnung für diehichtkreitige
Gerichtsbarkeiterging durchEd. v. 8. Okt. 1810; R.Bl. S. 969. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 140.

202Über die Vorbereitungen und t s. v. Seydel 2. Aufl. S. 126; G. Frhr.
v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns usw., S. 52 ff.

708R. Bl. S. 1063.
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Grundsatzder Trennung dieserVerwaltung von der übrigenFinanzverwaltung aus. Eine besondere
Schuldentilgungskassewurde errichtetund einer Staatsschuldentilgungskommissionunterstellt 27.

Der neuenKasse wurden der Reinertrag des Malzaufschlags und bestimmteFonds% zur
Zinszahlung und Schuldentilgung überwiesen.Die betreffendenRenten und Gefälle sollten von den
Erhebungsbeamtenunmittelbar an dieStaatsschuldentilgungskommissioneingesandtwerden. Letztere
hatte für den richtigenEingang zu sorgenund für die bestimmungsgemäßeVerwendungzu haften.
Neue Schulden sollte die Kasse nur nachAusmittelung hinlänglicher Fonds für Verzinsung und
Heimzahlung übernehmen.

Die neueEinrichtung fand ihre bereits durch die Verordnung vom 20. August in Aussicht
gestellteErgänzung durchdie Verordnung vom 17. November 1811208.

Letzterebestimmte:„Die ganzebayerischeStaatsschuld unterliegt einer allgemeinenRevifion,
und was davon nochnicht förmlich liquidiert, als gültigeStaatsschuld dekretiertund wirklich schon
verzinst worden ist, wird überdies noch der Liquidation unterworfen.“

Mit Leitung dieserGeschäftewurde eineStaatsschulden=Liquidationskommissionbetraut 207.
Die Verordnung vom 20. August 1811 hatte auch dieZusicherungenthalten,eswerdefür eine

fortwährendeOrdnung der Staatsfinanzen durcheine strengeund genaueKomptabilität Sorge ge=
tragen werden. Die Verordnung vom 20. Oktober1812208brachtedie Erfüllung dieserVerheißung.

Die Prüfung der FinanzrechnungenvomJahre 1811/12ab wurde einemoberstenRechnungs=
hofe übertragen,der unmittelbar demFinanzministerium untergeordnetwurde.

III. Die Reform des Staatsdienstes. Die Reformarbeit derMontgelasschenRegierung
erstrecktesichauchauf dieHebungdesStaatsdienstes. Eine ReihevonMißständen2% dieAnwart=
schaften und Adjunktionen, die Erbpflegen wurden abgeschafft210, das Prüfungswesen 211 geordnet.
GrundsätzeüberdieRechtsstellungdesStaatsdienersgegenüberdemLandesherrnstelltendieVerordnung
vom 23. April 1799:12 und eine Entschließungvom 28. Dezember1801 218auf, aus welchendie
öffentlicheNatur des Staatsdiensteshervortritt. ZahlreicheAnordnungenbetrafendas Besoldungs=
wesen?“ und die Versorgungder Hinterbliebenen215. Das weitaus bedeutsamstezusammenfassende
Gesetz aber ist die unterm 1. Januar 1805 erlasseneHaupt=Landes=Pragmatik über die
Dienstverhältnisse der Staatsdiener vorzüglich in Beziehung auf ihren Stand und Ge=
halt" 216.Dieses Gesetz,eine der größtenLeistungendes Ministeriums Montgelas, ist für die Ge=
schichtenicht nur des bayerischen,sondernauch des deutschenStaatsdienerrechtsepochemachendge=
wesen. Zum erstenMale in Deutschland? war hier einebefriedigendeund erschöpfendeBestimmung
des StaatsdienerverhältnissesnachGesichtspunktendes öffentlichenRechtesgegeben.

10%Eine durch V.O. v. 16. Aug. 1815 (N.Bl. S. 228) errichtete besondereSchuldentilgungs=
kafsefür den Untermainkreiswurde erst durchdas Ges. v. 28. Dez. 1831 über das Staatsschulden=
wesen(G.Bl. S. 217) mit der Zentralschuldentilgungskassevereinigt.

1%%Vgl. v. Sinel 2. Aufl. S. 126 N. 12.
205R.Bl. S. 1697. 707Vgl. 2. Aufl. S. 127.
208 R.Bl. S. 1785, auch S. 2073; 1814 S. 513. k
2%Über die sittliche Reinigung des Staatsdienstes überhaupt s. V.O. v. 23. April 1799

(Int. Bl. S. 328). Stra bestimmungen: R. Bl. 1802 S. 262; 1807 S. 1041, auchStr.G. B. v.
1813. Das Verbot der ZugehörigkeitzugeheimenGesellschaftenerneuert:R.Bl. 1804 S. 231.

246Was unter Karl TheodorsLearung in dieserHinsicht nur anfebahnt war, wurdedurch
die Verordnungen v. 21. Febr.1799 (Int. Bl. S. 149: s. auch R.Bl. 1804 S. 781) und v.
11.Apri 1808(R.Bl. S. 241)zur Durchführunggebracht. Vgl. auchFideikommißpragmatikvon
1804 8.

en Vgl. V.O. v. 25. Juni 1799 (Int. Bl. S. 483) über den Vorbereitungsdienstund Rats=
akzeß bei den Justizkollegien; V.O. v. I4. Aug. 1803 (R. Bl. S. 657) über Vorbedingungen der
Anstellung, Qualifikation und Beförderungder Staatsdienerüberhaupt,vgl. auchR Bl. 1806S. 234;
1807 S. 1681; V.O. v. 20. Sept. 1809 (R.Bl. S. 1737) über die Konkursprüfungen der Aspiranten
us Staatsdienst bei den Kreisstellen und die besonderePrüfung für den Finanzdienst bei den

Slenhreon (ogl. R.Bl. 1808 S. 1330); V.O. v. 21. März 1812(R.Bl. S. 1757)über die
ildung einer Zentralprüfungskommissionu. a. m. Eine Neuregelungdes ganzenPrüfungswesens
elste=durchV.O. v. 16. Dez. 1817(R.Bl. S. 1011). Dazu Bestimmungenüber denAkzeßRBl.

1814 S. 1009; 1816 S. 467 und V.O. v. 24. Jan. 1815(R.Bl. S. 65) über Ernennungen und
Beförderungenim Justizdienst. Vgl. überhaupt2. Aufl. S. 129.

712Int. Bl. S. 329. 1 G. K. Mayr, Samml., 1802, II S. 24.
:1 Int.Bl.1799S. 437;NeuburgerR.Bl.180S.463.R.Bl.1802S.254;1805S.4|6,

464; 1804 S. 939 (Besoldungsregulative):R.Bl. 1803 S. 886 (AnsprüchebeiVersetzungen);S. 887
(Umzugskosten);1804 S. 261 und 1806 S. 6; 1809 S. 937 (Diäten). ·

*15Erl. v. 26.Dez. 1799(Int. Bl. S. 20): Plan einerWitwenkassenanstalt;Pensionsregulativ
v. 14. Juni 1803 (R. Bl. 1803 S. 333; 1804 S. 485, 948). Vgl. 2. Aufl. S. 130.

#16R.Bl. S. 225,s. auchS. 242. Die Verhandlungenhierüberfind verlorengegangen.
un Über dieVorzüge der bayerischen zasnatit gegenüberdenBestimmungendespreubischen

Landrechtes,T. II § 10,vgl.2.Aufl S. 130N. 30.
47
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Man muß, um die Bedeutung des Werkes zu verstehen,den unerfreulichenZustand mit
berücksichtigen,worin sichdas Staatsdienstrechtzuvor in der wissenschaftlichenund, was wenigstens
Bayern anlangt, auchin der praktischenBehandlung befand. Dann wird man das Lob nicht über=
trieben finden, welchesGönner in einem der geistvollstenBücher, die unsere staatsrechtliche
Literatur aufzuweisenhat218,derPragmatik von 1805 spendet,daß sie „ein unübertrefflichesMuster
der weisestenLegislation“ darstelle °9.

Die Staatsdienerpragmatikbildet in ihren wesentlichenBestimmungensachlichdieGrundlage
des geltendenbayerischenStaatsdienerrechtes. Die Abschwächungen,welchedie staatsdienerlichen
Rechtemit Rücksichtauf dieFinanzlage später,besondersinfolge derVerfassungvon 1808erfuhren220,
sind durchdie Verfassungsurkundevon 1818, die sichim Staatsdienerediktezu den Grundsätzender
Pragmatik zurückwandte,wieder beseitigt und durchdas neueBeamtengesetzvom 16. August 1908
vollends überwundenworden.

§*10. Der Staat und die Glanbensgesellschaften!.Das Verhältnis zwischenStaat und
Kirche wurde unter Maximilian IV. Josef sofort ein völlig anderes. Die katholische Kirche
hörte auf, die LandeskircheBayerns zu sein?.

Nachdemeine kurfürstlicheEntschließungvom 10.November18008 ausgesprochenhatte, „daß
bei derAnsäßigmachungin UnserensämtlichenheroberenStaaten“ diekatholischeReligionseigenschaft
nicht ferner als eine wesentlicheBedingnis anzusehensei“, dehnteein Edikt vom 10.Januar 18086
die Glaubensfreiheit auchauf die HerzogtümerFranken und Schwabenaus. In diesemEdikte, in
dem insbesonderedas Recht der Staatsaufsicht über das Kirchenwesenbetont wird, zeigensichdie
erstenAnsätzedes modernenKirchenstaatsrechtes.Allen christlichenGlaubensgenofsenwird der volle
Genuß bürgerlicherund politischerRechte, den Angehörigen der drei im Reicheeingeführtenchrist=
lichen BekenntnissedieBerücksichtigungbei Anstellungenim Staatsdienstezugesichert.Niemand darf
in seiner Hausandacht gestört werden. Die Angehörigen einer Glaubensgesellschaftbrauchendie
besonderenFeiertageeines anderenBekenntnissesnicht zu feiern, sollen jedochden fremdenGottes=
dienstnicht stören. Untertanen, die nochzu keinerkirchlichenGemeindevereinigt sind, werden„in
allem, was ihre Gewissensfreiheitnicht beschränkt,zur gewöhnlichenOrtspfarrei gerechnetund müssen
dahin die hergebrachtenStolgebühren entrichten“".Doch stehtihnen, wenn sie dieMittel haben,die
Bildung einer eigenenGemeindefrei. Der Kurfürst erklärt endlich: „Wir werdenUns zwar in die
innere konstitutionelleGesetzgebungdes Kirchenwesens,in eigentlicheLehr=und Glaubenssachennie
einmischen,über die Ausübung derjenigenRechteaber, besondersder oberstenAufsicht, welcheder
höchstenStaatsgewalt sowohl nach dem allgemeinen als positiven deutschenStaatsrecht darüber
zusteht,soll sorgfältig gewachtwerden.“

Durch eine Mehrzahl von Verordnungenwurde sodanndie ZulässigkeitgemischterEhen aus=
gesprochenund bezüglichderreligiösenKindererziehungim Sinne deselterlichenBestimmungsrechtes

z8s Gönner, Der Staatsdienst aus dem Gesichtspunktdes Rechts und der Nationalökonomie
betrachtet, Landshut 1808; vgl. R. Lihth Ein Jahrhundert bayer. Staatsrechtsliteratur (in Fest⸗

gabe für Laband, Tübingen 1909), S.220f.
219Den Hauptinhalt der Pragmatik stellt v. Seydel 2. Aufl. S. 131 dar.
220Hierüber vgl. 2. Aufl. S. 131f.

(&#o 1 Literatur: H. v. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern vom Fierungsantritt des
urfürstenMaximilian Joseph IV. bis zur Erklärung von Tegernsee1799—1821,München1874;

M. Frhr.v. Lerchenfeld, Zur GeschichtedesbayerischenKonkordats,Nördlingen 1683: E. Mayer,
Die Kirchenhoheitsrechtedes Königs von Bayern, München 1884, S. 104; M.Frhr. v. Lerchen=

feld Aus den Papieren des k. b. Staatsministers M.Frhr. v.Gerchnfeld Nördlingen 1887,
79 f. Literaturangaben aus der Zeit des Konkordats bei A. Reinhard, Die Kirchenhoheits=

rechtedes Königs von Bayern, München1884, S. 87 ff.; weitereLiteraturangabenbei M. Döberl,
EntwicklungsgeschichteII S. 381f.

2 Den Anfang, machtenkurf. Erlasse v. 24. u. 6. April 1800 (G. K. Mayr, Sammlung,
1802, II S. 242, 252) über die GestattungprotestantischenGottesdienstesam Hofe und in München
und über Taufen von Kindern aus gemisestenEhen. Vgl. auchEntschl. v. 1. u. 30. Sept. 1800
1 bie (Gleichstellung von Protestanten im bürgerlichen RechtsverkehrG. K. Mayr a. a. O.

* G. K. Mayr a. a. O. II S. 259.
4 Wiederholt in Entsöl. v. 26. Aug. und 21. Sept. 1801; R. u.Intell. Bl. S. 559;

G. K. Mayr a. a. O. II S.267 u. 369. Vgl. v. Seydel a. a. O. S. 159: „Der Kurfürst
brachte seinen landesherrlichenWillen engherzigemWiderstandegegenübermit edler EntSiebenhett
zur Geltung. Die landschaftlichePerordnung aber ließ es sichnicht entgehen.bei dieser Gelegenheit

hwochal eine traurige Rolle zu spielen und den Beweis zu liefern, wie wenig sie in die neue
eit passe.“

5 R. Bl. S. 25; fränk. R. Bl. S. 13; Ulmer R.Bl. S. 161. · ·
I ZunächstdurchEntschl. v. 1802 (Döll. VIII, 1 S. 241) für Ehen zwischenKatholiken und

geschiedenenProtestanten,dann durchV.O. v. 18. Mai 1803 (R.Bl. S. 321; Döllinger VIII, 1
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Anordnung getroffen7v. Den Geistlichenwurden die bestehendenVerbote, Ehen ohne Bewilligung
der weltlichen Obrigkeit einzusegnen,eingeschärft?. Verlöbnissewurden wieder als weltlicheAn=
gelegenheiterklärt?. Die Ehegerichtsbarkeitwurde für die Katholiken den Geistlichenbelassen,für
die Protestanten den Hofgerichtenübertragen10.

Eine Verordnung vom 7. Mai 1804 u regelte,in denHauptpunktenauf derGrundlage
desbisherigen Rechtes,„die Verhältnissezur geistlichenGewalt“.

In Redewendungen,welcheteilweisewörtlich in die Verfassungsurkundeübergegangenfind,
wird betont, daß die weltliche Regierung in rein geistlicheGegenständedes Gewissensund der
Glanbdenslehreund in die Handhabung des bischöflichenOberhirtenamtesüber innere Kirchen=
angelegenheiten sich nicht weiter einmische, „als um Mißbräuche, die dem Wohle des Staates nach=
teilig werden könnten,zu verhüten“". Andererseitswerdeauch nie geduldetwerden, „daß die Geist=
lichkeit und irgendeineKirche einen Staat im Staate bilde“ und „in ihren weltlichenHandlungen
und mit ihren BesihungendenGesetzenund dengesetzmäßigenObrigkeitensichentziehe". Die weltliche
Oberaufsicht werde immer strenggehandhabtwerden. In gemischtenAngelegenheitenwerde der
Landesherr seineMitwirkung nicht ausschließenlassen. Das Plazet blieb aufrechterhalten!2, die
Geistlichkeit der weltlichenZivil- und Strafgerichtsbarkeitunterstellt!3, ersteresausschließlichauch
hinfsichtlichder Hinterlassenschaften½. Die Anrufung des landesfürstlichenSchutzesgegendenMiß=
brauch der geistlichenGewalt in Disziplinarsachenblieb vorbehalten5. Die für die altbayerischen
Lande erlassenenenVerordnungen wurden auf die im Preßburger Frieden neuerworbenenGebiete
ausgedehnt16.

Der Begriff dergemischtenAngelegenheitenwurdeallerdingsziemlichweit ausgedehntund durch
eine Mehrzahl einschneidenderMaßregeln wurde in das katholischeKirchenweseneingegriffen. Ins=
besondereführtedieRegierungeinensehrentschiedenenFeldzuggegenüberflüssigeZeremonien!7und vor
allem gegendie übermäßigangewachsenenKlöster8. WeitgehendeBefugnissenahm der Landesherr
hinsichtlich derBesetzungder katholischenPfründen in Anspruch15. Die Einrichtung derPfarrkonkurse
wurde weiter ausgebildet0. Die Versorgung dienstunfähiggewordenerkatholischerGeistlicherwurde

S. 38) allgemein. Hier wurde auch hinsichtlichder Kinder aus gemischtenEhen bestimmt, daß
für ihr Glaubensbekenntniszunächstdie Eheverträgeund die währendder Ehe etwa vereinbarten
Anderungen maßgebendseien,sonstaber jedemEheteile dieKinder seinesGeschlechtsim Bekenntnisse
folgen sollen. Das Alter der Selbstbestimmungwurde auf das zurückgelegte18.Jahr feftgesetzt.
S. auch V.O. v. 1803(R Bl. 1807 S. 518) wegender Kinder unehelicher Mütter.

S. vor. Note.
sR. Bl. 1806 S. 275.

1½ . .180 S. 175; 1807S. 1082. So schonim Mandat v. 24. Juli 1769 (Sammlung
v. · ).

10R. Bl. 1807 S. 285; s. auch 1810 S. 516 (Ehedispensationstaxender Protestanten);1809
S. 499; 1813 S. 1033 (Aufgebotsdispense)l.

u NR.Bl. 1804 S. 509: Döllinger VIII, 1 S. 67.
12 Vgl. die Nachweiseder früherenErlasse bei v. Seydel 2. Aufl. S. 161 N. 21.
18R. Bl. 1808 S. 956 (Ziff. 2);1804 S. 521.
14 Vgl. 2. Aufl. S. 161 N. 23. 4
15 Maßnahmen wegen Errichtung, Einteilung und Dismembrierung von #reien. Dis=

positionen über das eigentlicheKirchenwe=enen und bei neuen Einrichtungen in Bezugauf die
katholischen Divina sollten nicht ohne „Benehmen mit den Ordinariaten“ vorgenommen werden.
Wegen Qualifikation der anzustellendenGeistlichenbehielt der Landesherrsich„Maßregeln“ vor.

16Reskr. v. 21. Juli 1806; vgl. Seydel 2. Aufl. S. 161 N. 24.
1 Vgl. die kulturgeschichtlichinteressantenBeispiele bei H. v. Sicherer a. a. O. S. 44;

A. Reinhard a. a. O. S. 98; v. Seydel 2. Aufl. S. 161 N. 25. Ebenda S. 162 auchBei=
spiele übertriebenerund gewaltsamerMaßnahmen.

18Der „Feldzug gegendie Klöster“ (Säkularisation) richtetesichzunächstgegendie Bettel=
tlöster. Kurf. Entschl.v. 25. Jan. 1802 gl. H. v. Sicherer a. a. O. S. 45). Die nicht
ständischenfundiertenKlöster und alle Klöster derOberpfalz wurden aufgehoben;ihre Angehörigen
wurden in „Sammelklöster“ vereinigt. Nur einige weiblicheOrden für Unterricht und Kranken=
pflege(englischeFräulein, Elisabethinerinnen,Urfulinerinnen) wurden geschont.WeitereMaßnahmen
gegendie Bettelmönches. bei v. Seydel 2. Aufl. S. 163 beiN. 50ff. Auf Grund derBestimmungen
des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 (Döllinger I S. 160, 164) §§ 35.A57, 64 über die
landesherrlichen Anordnungerechte wurden alle Mannsklöster aufgehoben. Über die Nonnen=
klösterergingenbesondere Anordnungen.S. V.O. v. 7. Mai 1804 § 6 (R.Bl. S. 509), v. 23. Juli
1808 s— S. 1593). UberVermögens und Erbfähigkeit der Angehörigen aufgelöster Klöster und der
ausgetretenenOrdensmitglieder f. R.Bl. 1803 S. 997, 999; 1807 S. 750, auch608. Bgl. über
die SäkularisationM. Döberl, Einl. zu denDenkwürdigkeitendesGrafenMontgelas, S. XLIII ff.,
und EntwickelungsgeschichteBayerns Bd. II S. 402 ff.

19Vgl. Döllinger VIII, 1 S.590ff., 690; v. Seydel 2. Aufl. S. 162 bei N. 30 ff.
20Entschl.v. 5. Dez.1806,R.Bl. S. 465; V.O. v. 30. Dez. 1806,R.Bl. 1807S. 270,701;
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geregelt1. Auch ergingen besondereAnordnungen über Einrichtung der Pfarrmatrikeln ,, Inter=
kalarfrüchtebei erledigtenKirchenpfründen?, Verbote von Sammlungen durchPfarrer, Vikare,
Kapläne, Meßner?“ usw., über Kirchentrachten5 und über die Wahlen der Ruralkapitel?.

Den AbschlußderEntwicklung desStaatskirchenrechtesbis zur Verfassungsurkundevon 1818
bildet das Edikt vom 24. März. 1809 „über die äußerenRechtsverhältnisseder Einwohner des
KönigreichsBayern in Beziehungauf Religion und kirchlicheGesellschaften,zur näherenBestimmung
der §§ VI und VII des ersten Teiles der Konstitution“?7.

DiesesEdikt, dessenBestimmungenteilweisedempreußischenLandrechteentnommensind, ist
zum größtenTeile wörtlich in das Religionsedikt von 1818 übergegangen.

Während im bayerischenKirchenstaatsrechtedieseWandlungen sichvollzogen,hatten seit 1802
zur RegelungderBeziehungenmit der katholischenKircheVerhandlungenbegonnen,die nachmanch=
fachenWechselfällenin demKonkordate ihren Abschlußfanden,das mit der Verfassungsurkunde
veröffentlichtwurde.

Ein Bild des verwickeltendiplomatischenSchachspieles,welchesder Vereinbarung des Kon=
kordatesvorausging, in kurzenZügen zu geben, ist nicht möglichund bei demerschöpfendenAuf=
schlusse,welchenH. von Sicherers ausgezeichnetesWerk gibt, auchnicht nötig.

Mit geringerenSchwierigkeiten,als dies bei der katholischenKirche derFall war, vollzog sich
dieKonsolidierungderprotestantischenLandeskircheBayerns, welchein demTräger derStaatsgewalt
auch denTräger des Episkopateserblickte22. Im Jahre 1804 wurde für die fränkischenFürsten=
tümer ein Generalkonfistorium bei der Landesdirektion in Würzburg errichtet30, das schonim folgenden
Jahre aufgelöst wurde. Die betreffenden Geschäfte gingen an die Landesdirektion Bamberg über.
1804 wurde auchfür die Provinz Schwabenein mit derLandesdirektionvereinigtesprotestantisches
Konsistorium gebildet 31. An diesesKonfistorium wurden 1806 8 die Konsistorialsachen der protestan=
tischenUntertanenin Bayern und Neuburg zur Entscheidung„aus besonderemallerhöchstenAuftrage“
gewiesen,im folgendenJahre aber die protestantischenGemeindenBayerns der Landesdirektion
München als ihrem Konfistorium unterstellt32. Auch bei der Landesdirektionin Amberg“ sowie
bei der Kriegs= und Domänenkammerin Ansbach bestandenprotestantischeKonfistorien35.

Durch Verordnung vom 1. September 180826 Ziffer VI wurde die Ministerialsektion der
kirchlichenAngelegenheitenals „Generalkonfistoriumfür die in dem Reiche öffentlich rezipierten
protestantischenKonfessionen“erklärt und demselbendieHandhabung derKirchenpolizeiund der aus
demoberstenEpiskopatehervorgehendenNechteübertragen27. Im folgendenJahre erging eine In=
struktion für das Generalkonsistorium s.

Ein organischesEdikt vom 17. März 18095 setztejene(sechs)General=Kreiskommissariate,in
derenBezirken mehrereprotestantischeDekanatesichbefanden,als Mittelorgane der Kirchenregierung
(Generaldekanate)ein, welchedie Stelle der Generaldekaneoder Superintendentenvertretensollten.
Die fünf bisherigenKonfistorialbehördenin München, Ulm, Bamberg, Ansbach und Amberg hörten
auf. Im nämlichenJahre ergingenSpezialinstruktionenfür die General- und Distriktsdekanate10.
Im Jahre 1817“1wurde die Zahl der Generaldekanatediesseitsdes Rheins auf zwei, in Baireuth
und Ansbach, vermindert", das Konfistorium in Speyer aber beibehalten.

VO. v. 14. Nov.11093 R.Bl. r 2713; 26.März 1812, NR.Bl. S. 561. Weitere Nachweisebeie
v. Seydel 2. Aufl. S. 162 N. 3 1 V.O.v. 11. Okt. 1807,R.Bl. S. 1615.

*2R.Bl. 1803ẽ. 73; "807S. 124, 186.
23R. Bl. 1807S. 705; 1812 S. 769; 1814 S. 433.

R.Bl. 1803S. 1803 S. 1041; 1865 S. 135. :5 R.Bl. 1805 S. 455.
26R.Bl. 1807 S. 147. !7 R.Bl. S. 897.
28 Val. E. Mayer a. . V. S. 03; A. Reinhard a. a. O. S. 100
20*3 l. hierzu F. Chr. K ES Staatzrechtdes Wnigeei s Bayern, I§l75

rünt N.Bl. 1804 S. 172. Um. R.Bl. 1804S. 2
.Bl. 1806 S. 285. 23R.Bl. 1807 S. 77.

1602 6 Seit Auflösung der fimultanischenReligions= u. Kirchendeputationin Sulzbach, R.Bl.

„6 R.Bl. 1809 S. 569. 36R.Bl. S. 2271.
# Als ihre Organe für die AufsichtüberdieKirchendisziplin werdenderGeneralsuperintendent

unddie „Dekanebezeichnet.
.Bl. 1809 S. 1489,1491. über die Wirkung derMiniterialoerfafsung von 1817 auf

die bu Geschäftedes GeneralkonfistoriumsSchunck a. a. O. S

4%R.Bl. l*. S. 1521, 1929. Dazu R.Bl. 1811 S. 1501; 1815 S. 700.
4 R.Bl. 1817 S. 817. Uber die Neueinteilung der Generaldekanateim J. 1810 R.Bl.

S. 1137. Daran schioßsich eineneusEinteilung der Vistriktsdekanate,ebendaS. 1410. über die
PparrsprengelpurifikationebendaS.
5 austas Konsistoriumiin nit demGroßherzogtumWürzburg 1814überkommen)hörte
amit au
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Außerdem erging eine Reihe von Erlassen zur Regelung der persönlichenund dienstlichen
Verhältnisseder protestantischenGeistlichen“.

Uber die rechtlicheStellung der jüdischenGlaubensgenossenwurde unterm 10. Juli 1813“
ein Edikt erlassen.DiesesEdikt unterwarf dieJuden in bürgerlicherund staatsbürgerlicherBeziehung
einem höchst nachteiligen Sonderrechte, wenn es auch ihre Lage gegen früher wesentlich verbesserte.
In staatskirchenrechtlicherHinsicht wurden ihnen die Befugnisseder Privatkirchengesellschaftennach
dem Edikte vom 24.März 1809 insoweit eingeräumt,als nicht die Verordnung vom 10.Juni 1813
ein anderes festsetzte.

§*11. Instiz und Verwaltung!. 1. Die Justizgesetzgebung. Die Verbesserung
der Justizgesetzgebung,sowohl hinfichtlich des Verfahrens als in bezug auf das materielleRecht,
wurde vom Kurfürsten Max Josef bald nach fseinem Regierungsantritt ins Auge gefaßt.
Ein Erlaß an das GeheimeMinisterial=Justizdepartementvom 24. Januar 18007 stellte einen
Plan für diese Gesetzgebungsarbeitenauf. Zugleich wurde hervorgehoben,was bisher zur Ver=
besserung des Richter- und Advokatenpersonalsund zur Beseitigung der Kabinetsjustiz geschehen
sei. Als dringendstesBedürfnis wurde die Verbesserungdes peinlichen Rechtes bezeichnetund
verfügt, daß zuvörderstdieses„in Verbindung mit den zur Erhaltung öffentlicherSicherheitund zur
Vorbeugung vor VerbrechennötigenPolizeigesetzen,dannaberauchdie Gerichtsordnung“zu bearbeiten
sei. Nach Vollendung dieserEntwürfe solle „mit denbürgerlichenGesetzenunaufhaltsamfortgefahren
werden“". Das Justizdepartement wurde beauftragt, für die Entwürfe des peinlichen Gesetzbuches
und der Gerichtsordnungje einen Bearbeiter zu ernennenund die Entwürfe durcheineKommission
prüfen zu lassen. Alsdann solltendieselbendurchden Druck zur allgemeinenBeurteilung bekannt=
gegebenwerden.

Auch dieVerfassungvon 1808(Titel 5 VII) sprachwiederholtaus, daß für das ganzeReich
ein eigenesbürgerlichesund peinlichesGesetzbucheingeführtwerdensolle.

Infolge des Erlasses vom 24. Januar 18002 wurde zunächst die Ausarbeitung von Privat=
entwürfen veranlaßt“. Im Dezember1807 reichteProfessorFeuerbach(Landshut) den erstenTeil
desStrafgesetzbuchesein, der nachDurchberatungin einerKommissionals „Entwurf desGesetzbuches
über Verbrechenund Vergehenfür das KönigreichBayern“ im Jahre 18107 veröffentlichtwurdes.
NachdemFeuerbachauch den zweiten, prozessualenTeil vollendethatte, erfolgtenach mehrjährigen
Kommissionsberatungenunterm 16. Mai 1813 die Verkündigungdes neuenStrafgesetzbuches7.

Hieran schloßsichunterm 19. August 18138die Aufhebungder bisherigenKriegsartikel für
das Heer, an derenStelle neue „militärische Strafgesetze“traten. Die für das Heer in Geltung
geweseneCarolina wurdedurchdas allgemeineStrafgesetzbuchersetzt.

Vgl. insbes. R.Bl. 1809 S. 185 (Prüfung u. Beförderung der Pfarramtskandidaten)
S. 1591 (theol. Studium); 1809 S. 1889, 1810 S. 193 (VerhältnissederPfarrvikare); 1810S. 137
(Pfarrfassionen); 1812 S. 568 (Errichtung einer allg. Unterstützungsanstalt für prot. Geistliche des
Kars.), S. 994 (Besteuerung), S. 1409 (Dienstesjahre); 1813 S. 1448 (Beförderungsordnung); 1814
S. 265 (Witwenkassebeiträge),S. 1481 (Verlassenschaftsversiegelung).— Uber die Besetzungder
niederen Kirchendienste R. Bl.1811 S. 17; 1812 S. 1561. «

4 R.Bl. S. 921. BVgl. dazu J. Heimberger, Die staatskirchenrechtlicheStellung der
Israeliten in Bayern, 2. Aufl., Tübingen 1912.
Kunl 1 Da die in diesemAbschnitt behandeltenGegenständeund Rechtszuständedem geltenden

echtefast ausschließlichsehr naheliegen, so find Seydels Ausführungen aus der 2. Auflage fast
unverkürzt herübergenommenworden. Der von der Verkündung der Gesetzeund Verordnungen
handelnde § 48 der 2. Auflage kam ebensowie der denselbenGegenstandfür die früherePeriode
der Gesetzgebung(vor 1799)Cchandelnde§ 26 in der neuenBearbeitung in Wegfall. Die geschicht=
lichen Angaben über die Verkündungder Gesetzesind dafür in die Lehrevon der Gesetzgebungnach
geltendemRecht eingearbeitetworden.

2 R. u. Intell. Bl. S. 117.
* Vgl dieDorstellung in demamtlichenWerke:Anm. zum Strafgesetzb.f. d. Kgr. Bayern.

Nach den Prot.des k. geh. Rates,München 1813, I S. 8ff.
Uber denerstenEntwurf des ProfessorsKleinschrod(Würzburg) s.R.Bl. 1802 S. 351,685.

Die wichtigstenSchriften über den KleinschrodschenEntw. bei J. Ritter v. Mussinan, Bayerns
Gesetzgebung,München 1838, S. 65 Anm. ?).

* Der Entw. war schonunterm 26. Nov. 1808 vom Könige gutgeheißenworden. Vgl. dazu
v. Seydel 2. Aufl. S. 143 N. 4. Feuerbacherhielt damals auchden Auftrag, einenPolizeikodex
zu bearbeiten, der jedochbekanntlich nicht erschienenist.

* In derZwischenzeiterfolgteneinzelneAbänderungendes bestehendenStraf= u. Strafprozeß=
rechts. S. darüber Mussinan a. a. O. S. 97f. Insbes. wurde unterm 27. Juli 1809(R.Bl.
S. 1281)ein vorläufiges Ges. über die Staatsverbrechenerlassen.

Verkündigungspatentim R.Bl. 1813 S. 665.
§ R.Bl. S. 1049 ff. Vgl. dazu R.Bl. 1815 S. 937.
?*Vgl. dazu v. Seydel 2. Aufl. S. 143 N. 8.
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Auf dem GebietedesbürgerlichenRechtesund Prozefseskam es zu keinerumfassendenGesetz=
gebung10. Allerdings war die Einführung desCode civil in Aussicht genommen11 und dieGesetz=
gebungskommissionmit der Beratung hierüber betraut worden. In der Sitzung der geheimen
Staatskonferenzvom 8. August 1808 begannFeuerbachseineVorträge über den Entwurf, die sich
dort und im GeheimenRate bis in das Jahr 1810 fortsetzten12. In derSitzung desGeheimenRates
vom 6. September1810,in welcherMontgelas das Festhaltenan derGrundlage desCode Napoléon
entschiedenvertrat 13, versügte der König, es solle der Entwurf nach vollendeter Prüfung des Straf=
gesetzbuchesin einer neuenKommissionin Bausch und Bogen durchgesehenund zur Erörterung im
GeheimenRate vorbereitetwerden. Hierbei seiendie Verfassungnebstden organischenEdikten und
der Code Napoléon zugrundezu legen, zugleichaber auchder Codex Mazimilianeus und andere
bewährteGesetzbücherrücksichtlichder besonderenVerhältnissedes Königreicheszu benützen.

In der Sitzung des GeheimenRates vom 17. Januar 1811 brachteFeuerbachmit Hinblick
auf die bestehendeZersplitterungdes Zivilrechts und die vermutlich lange Dauer der Ausarbeitung
des neuenGesetzbuchesden Antrag vor, einstweilenden Codex Maximilianeus als bürgerliches
GesetzbuchdesKönigreicheseinzuführen. NachdemdieSchwierigkeitendiesesUnternehmenseingehend
erwogenwordenwaren, beschloßderKönig, eineKommissioneinzusetzen,welcheein vorläufigesbürger=
lichesGesetzbuchim Anschluß an den Codex Maximilianeus mit solcherBeschleunigungausarbeiten
solle, daß dasselbebis zum 1.Oktober in Kraft treten könne. Es kam indessenwederzu einemvor=
läufigen noch zu einem endgültigenGesetzbuche.Das einzige bemerkenswertereLebenszeichender
letzterwähntenKommisfion enthält dieVerordnung vom26. Oktober18134, durchwelcheauf Antrag
der „mit der Revision desMaximilianeischenKodex beauftragtenKommission“ das 21. Jahr als
einheitlicherVolljährigkeitstermin für alle bayerischenUntertanenfestgesetztwurde15.

Mehr Erfolg erzielteFeuerbach,als er in der Sitzung des GeheimenRates vom 4. Oktober
1810 die allgemeineEinführung des Codex indicarius im Königreichebeantragte.Eine Verordnung
vom gleichenTage6 verfügtedieseEinführung mit einigen,durchdie Verschiedenheitendesbürger=
lichen RechtesveranlaßtenEinschränkungen.

Der Entwurf einer neuenGerichtsordnungaus der Feder Gönners erschienzwar 1815 im
Drucke,kam aber über das Stadium der Prüfung nicht hinaus77.

Im übrigen ist auf dem Gebietedes materiellenZivilrechtes lediglich eineReihe von Gesetzen
zu verzeichnen,welcheeinzelneGegenständeregelten. Es handelt sichdabei zumeistum Dinge, bei
welchenauch öffentlich-=rechtlicheund politischeGesichtspunktemit in Betracht kommen's. Dahin
gehört vor allem die Aufhebung der Leibeigenschaft,die nach vorbereitendenErhebungen% durch
Titel 1 § III derVerfassungvon 1808 und das dazugehörigeEdikt vom31.August gleichenJahres?0
verfügt wurde91. Ferner find die Bestimmungendes Edikts vom 28. Juli 1808 über die gutsherr=
lichenRechte§§ 73 ff.?: zu erwähnen. Hierdurch wurden insbesonderedie Laudemien beschränkt,

%ze m folgendenP. v. Roth, Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl., I S. 2.
erey erg, RedezumAndenkenan denverewigtenStaatsminister M. Grafen

! s 0 und dazu die von v. Seydel 2. Aufl. S. 143 N. 10 geäußertenkritischen
emerkungen

in Teil des Entw. erschienunter demTitel: „Allg. bürgerl.Geseht. f. d. Kgr. Bayern“
in derLekin n desR.Bl. DieseVeröffentlichung.bricht aber mit Heft 3 a

13Von andererSeite war der Codex Mazimilianeusals Hesteb befürwortet und der
nrepublikanische"Charakter des Cocke gerügt worden. Diese politischenoder doch in politisches
Gewand gekleideteniinrszcher waren es wohl auch,welchebewirkten,daßdieganzeGesetzgebungs=

arbeit Whbieslichüliegen. blieb

15H die EinführuBg des bayer.Landrechts in einigen Gebietsteilensowiefür die Ober⸗
offiziere und gleichstehenden MilitärbeamtenHinsichtlich derAechtverhältniss, Hie nach dem Gesetze

des Wehnsitessichsich sichten,s. P. v. Roth, Bayer.Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 33f.

u Vgl. unten 77 — Die Novellen zum Codex indiciarius könnenhier dicht einzeln
aufgeführt werden. W darüber die Sammlung: Novellen zur Grrichtsordnung,Mün en 1811,
II. Band Landshut 1818, III. Memmingen 1819, Memmingen 1823. üÜberdie Auf=
Pbungk#des Netariats (aiserliche u. päpfstlicheI9. 1 N.l. 1807 S. 506, 1489. S. au
Haur igt , ei C. F. v. Dollmann, Die Gesetzgebungdes KönigreichsBayern usw., T.

ise dem Folgendenmag hier nochdie Verordn. vom 18. August 1806(RN.Bl. S. 313)
überdie Ereeinsehungder armen Seele genanntwerden.

? R.Bl. 1802 S. 63; 1803 S. 333. Vgl. auchüber denDienstzwangder EhehaltenNR.u.
Intell. -501101 S. 821.

R.Bl. S. 1933. *1Darüber Mussinan a. a. O. S.76ff.
udt S. 163. ul. auch Intell. Bl. 1799 S. 728,R. u.Intell. Bl. 1801S. 623, 689.

Dazu Mussinan a. a. O.
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gutsheimfälligkeitund Einstandsrechtbeseitigt, die Umwandlung der ungemessenenScharwerkein
Gemesseneund der letzterenin eine Geldabgabe,ferner die Ablösbarkeit derZehnten und Bodenzinfse
im Wege der Vereinbarung vorgesehen?2. Die Gebundenheitder Güter wurde unter gewissen
Sicherungsbestimmungenaufgehoben“.

PrivatrechtlicheWirkungen äußerte die Beseitigung der Edelmannsfreiheit durch das Gesetz
vom 20.April 180825. In einem weiterenEdikte vom nämlichenTage26war auch die Aufhebung
der Siegelmäßigkeit 7'von demZeitpunktean in Aussicht genommen,wo das geplantebürgerliche
Gesetzbuchund die Gerichtsordnungverkündetwerdenwürden. Da indessendiesebeidenGesetzbücher
nicht zustandekamen,so trat auchjenes Edikt nicht in Kraft. So geschahes, daß die Einrichtung
der Siegelmäßigkeit, da späterdieAnschauungenden ständischenVorrechtengünstigerwurden,in die
Verfassungsurkundevon 1818 überging.

Das Edikt über den Adel vom 28.Juli 180878hob die bisher bestandenenFideikommisseder
Adeligen und Nichtadeligenauf und setztean derenStelle dienur für denAdel bestimmtenMajorate°.

Die Vorschriften jenes Ediktes wurden durch ein weiteres Edikt vom 22. Dezember 18113%
geändert. Die neueEinrichtung erwies sichindessenals verfehlt, da von derselbenso gut wie gar
kein Gebrauchgemachtwurde 31.

Auch das Lehenwesen,in welchemman ein „Hindernis der Kultur und Industrie“ erblickte,
gab Anlaß zu gesetgeberischerTätigkeit. Schon im Jahre 1802 hatte der Kurfürst nach erholter
Zustimmung derAgnaten für die herobernErbstaatendieAllodifikation derBeutelleheneingeleitet52.
Die Passivlehendes Staates wurden durchEntschließungvom 17. April 1807 gegenEntschädigung
als freies Eigentum des Staateserklärt 338.Das Edikt vom 7. Juli 180834 brachtesodann eine
erschöpfendeNeuregelung des Lehenswesens.Dabei wurde die Eignung der königlichenLehen, mit
Ausnahme der Thronlehen und der Kanzleilehen mit Gerichtsbarkeit,nachMaßgabe gütlicherVer=
einbarung, gegebenenfallsgegenEntrichtung einer ablösbarenjährlichen Grundrente, verfügt?'“.und
auch die Auflösung der Privatlehen ausgesprochen76. Hieran schloßsichdie Aufhebung des Lehen=
verbandes zwischenden Mediatifierten und derenVasallen durch die königlichenErklärungen vom
3. Februar 1809 und 2. Januar 181337.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß unterm 14. August 18158 eine, allerdings sehrun=
vollkommeneVerordnung über die Abtretung von Privateigentum für öffentlicheZweckeerging.

2. Die Verwaltungsgesetzgebung. Die bayerischeVerwaltungsgesetzgebungwar, auch
abgesehenvon den bereits dargestelltengroßen organisatorischenMaßnahmen, unter Montgelas eine
äußerstfruchtbareund im allgemeinensegensreiche.

Im Bereiche der Polizei bewiesdas Gebiet der Bettelpolizei seinein Bayern längst her=
gebrachteUnerschöpflichkeit.Unterm 5. Oktober1801 erging eine höchstausführlicheerneuerteBettel=
ordnung?2. Dieselbe greist unter anderemgegenüberden arbeitsfähigenMüßiggängern wiederzu
demalten Mittel, sie an das Heer abzugeben.

n Über dieErfolglofigkeit dieserletzterenBestimmungenG. Frhr. v. Lerchenfeld, Geschichte
Bayerns unter König ##imilian Josef I., S. 43f. 1. auch Man sinan a. a. O. S. 80 ff.;
v. Seydel 2. Aufl. S. 144 N. 22.

“ N.Bl.1803S. 116,228;1804S. 325;1805S. 359,465,941;1807S. 1329.
25R.Bl. 1809 S. 113. Agl. oben§ 8 N. 56.
26 R.Bl. 1809 S. 115. *7Vgl. darüber oben § 4 N. 43.
:„88 69, R.Bl. S. 2048. Dazu Erläuterung vom 5. Dez. 1808 ebendaS. 2887.
„Teit. II, R.Bl. 1808 S. 2034; dazu 1809 S. 485.
29 R.Bl. 1812 S. 5. In der Einleitung werden die Beweggründefür die Alschaftun der

Fideikommisseund Einführung der Majorate entwickelt. Vgl. dazu auch ebendaS. 54, 812, 1481.
1 G. Frhr. v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter König Maximilian JosephI., S. 112,

bemerkt, daß, soviel ihm bekanntgewordensei, mit Ausnahme der Majorate königlicherDotation
bis zum Jahre 1818 nur ein einzigesgegründetwurde. Dies erinnert an das Schicksaldesspäteren
Ges. vom 22. Febr. 1855 über die bäuerlichenErbgüter.

22R.Bl. 1802 S. 541; vgl. auch 1804 S. 743.
32R. Bl. 1807 S. 1346. Die Entschädigungwurde erst durchVerordn. vom 18. Aug. 1815

(R.Bl. S. 753 festgesetzt.
3 R.Bl. S. 1893.
?5 Eine DurchsichtdieserBestimmungenerfolgte durchVerordn. vom 6. Juni 1815,R. Bl.

S. 481. — Vgl. auchR.Bl. 1811 S. 1833.
##Bgl. dazu noch R.Bl. 1810 S. 657; 1814 S. 209; 1815 S. 721; 1816 S. 612.

R.Bl. 1809S. 257;1813S. 41. Vgl jedochVerfBeil. IV §957.
mesR.Bl. S. 724.
2à2N. u.Intell. Bl. S. 639. vgl. 815.
° Vgl. jedochR.Bl. 1804 S. 161. Falls sie da nicht angenommenwerden, sollensie zum

ErsatzePrügel bekommen. Damit rechtlicheLeute von den Landstreichernunterschiedenwerden
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Die Verordnung enthält auchBestimmungenüber Armenpflege, welchedurch die Ver=
staatlichung der letzterengegenstandsloswurden. Als dann im Jahre 1816 die Armenpflegeden
Gemeindenzurückgegebenwordenwar, wurde unterm 28. November eine Verordnung, die Bettler
und Landstreicherbetreffend"!,erlassen,welcheden ganzenGegenstandnachder strafrechtlichenund
polizeilichenSeite zusammenfassendregelteund auchüber die Vorforge für die Kinder der Bettler
und LandstreicherBestimmungentraf.

Eine Verordnung vom gleichenTage's verfügtedieErrichtung mehrererZwangsarbeitshäufer,
welchehauptsächlichzur Unterbringung liederlicherPersonen verschiedenerArt dienensollten. Die
Arbeitshäuserwaren Polizeianstalten und daher den General=Kreiskommissariatenunterstellt.

AllgemeineBeschränkungenderBewegungsfreiheitinnerhalb desStaates bestandennicht. Die
Freizügigkeit zwischensämtlichenkurfürstlichenProvinzen, welcheim früherenRechtebereits
anerkannt war, wurde auch auf die neuenGebietserwerbungenausgedehnt"s. Dagegen war der
persönlicheVerkehrder Untertanenim Auslande sowohl aus polizeilichenwie aus finanziellenRück=
sichten(Nachsteuer)Beschränkungenunterworfen. Es wurde als ein „Grundsatzder allgemeinen
Landespolizei“ erachtet,daß kein Untertan ohne Vorwissen und ohnedie ausdrücklicheBewilligung
desLandesherrnsichaußerLandes begebenkönne"“. Auch in dieVerfassungvon 1808Tit. 1 § VIII
wurde dieseBestimmungausgenommen.Demzufolgebestandfür Reisen in das Ausland diePflicht,
einen Paß zu nehmenund sich bei den diplomatischenVertretern Bayerns an=und abzumelden.
Eine Verordnung vom 16. März 1809“"5regelte das Paßwesen und stattetees mit allen damals
üblichenQuälereien aus. Für Reisen der Inländer im Inlande solltehiernachdiePaßpflicht aller=
dings nur ausnahmsweisekraft besondererköniglicherVerordnung bestehen"#; unbedingtdagegenfür
Reisen der Inländer ins Ausland und für Reisen der Ausländer im Inlande. Legteresollten bei
der Eintrittsmautstation einen Paß vorweisen, der von einer bekanntenBehördedes Landes, aus
welchemsiekamen,ausgestelltund, soferndiesmöglich,von einerbayerischenGesandtschaftvisiert war.

Selbstverständlichhielt man auch an demVerbote fest,ohnelandesherrlicheErlaubnis aus=
zuwandern"". Die Verfassungvon 1808 (Tit. 1 § VIII) wiederholtedasselbeausdrücklich. Die
auf unbefugteAuswanderung gesetzteStrafe derVermögenseinziehung""wurde durchdas Edikt vom
29. August 1808“" im Einklange mit Tit. 5 § VI der Verfassungdahin gemildert, daß nur dem
AusgewandertenselbstBesitz und Genuß seinesVermögens genommenund letzteresseinerzeitden
Erben ohne Abzug und ohne Zinsen ausgefolat werden solle.

Gegen die geheimen Gesellschaften wurden. wie schonunter der vorigen Regierung,
Verbote gerichtet.So durchdieVerordnungvom4. November17995°0und abermalsunterm5. März
18045#. Beide Verordnungenwurden im Jahre 1814erneuertund verschärfts?.

Die Zensur blieb, trotz der im Jahre 1803 verfügten Aufhebung der Bücherzensur=
kommission38 und desfreifinnigenGeistesderRegierung,für dieZeitungenaufrechterhalten.Die Ver=
fassungvon 1808 bestätigte,indemsiein Tit. 1 § VII von Preßfreiheit sprach,zugleichdieGültigkeit
der bereits erlassenen,ziemlichengherzigenPreßgesetze.Es waren dies dieVerordnung überdiePreß=
und Buchhandelfreiheitvom 13. Juni 18035", und für die Zeitungen, Zeitschriftenusw. die Ver=
ordnungen vom 6. September17995 und vom 17. Februar 180656. Die Verordnung von 1803
verpflichtetedie Buchhändlerzur Vorlage ihrer Bücherverzeichnissebei derPolizeiobrigkeit. Schriften
oder sinnlicheDarstellungen, derenInhalt „was immer für illegale Angriffe einer physischenoder
moralischenPerson sich erlaubt", sind von der Landesdirektionzu verbietenund nachBefinden zu
beschlagnahmen.Preßerzeugnisse,in denen„zwar keingefetzlichesVerbrechengefunden"wird, dieaber
„offenbarentwederin Rücksichtauf Moralität oderauf physischesWohl derStaatsbürger schädlich“
sind, kann das Ministerialdepartementfür Unterrichtsangelegenheitenverbieten. Bezüglich der perio=
dischenPresse galten folgendeVorschriften: Ohne landesherrlicheBewilligung darf keineperiodische

können,mögensie sich, wenn fie in eine Gegendreisen,wo sie unbekanntfind, von ihrer Obrigkeit
—mßt•ß lessen, der unentgeltlichauszufertigenist. Vgl. auch§§ 1 u. 2 der Paßverordn.
von

1 N.Al. agn *:R. Bl. S. 886.
"8 R.Bl. 1505 S. 5; 1806 S 369.
4 R.Bl. 1804 S. 420; 1807 S. 1083. Bgl. anch G. Krieg, Auswanderungswesenin

Bayern; iften des Vereins fürSozia r*med LII.
l. S. 1697. B. R.Bl. 1812 S. 866.

" 3à341 Bl. 1799 S. 518;R. Bl. 1 S. 382 1803 S. 431; 1804 S. 633.
"8Intell. Bl. 1799 S. 518. N.Bl. 1937.
5°Intell. Bl. S. 755. 51R.Bl. S. 231.
52R.Bl. 1516 S. 1521. Vgl. auch R.Bl. 1813 S. 321 (geheimeVerbindungen an den

Universitäten; S. K. Prantl, Geschichte der Ludwig=Maximilians=Universität in Ingolstadt,
Landshut, München,Mürchen. 18772, S. 720).

58Darüber oben§9N. 20. 54R.Bl. S #
55 Intell. Bl. S. 665. 56 R. Bl. S
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Schrift politischenoderstatistischenInhalts herausgegebenwerden. JedesBlatt oderHeftunterliegt
vor der Ausgabe der Zenfur. Den Zensor ernennt in München das Ministerium des Außern,in
denProvinzen derProvinzialchef. Die Zeitungsschreiberhabensich „alles unanständigenSchimpfens
und harter Ausdrückegegendie allerhöchstenHöfe und alle bestehendenRegierungenauf das forg=
fältigste zu enthalten“. Sie haben „die Tatsachensovielmöglicheinfachund ohnealle Bemerkungen
und Naisonnement, insoweit sie nicht aus der Natur der Sachen fließen oder zu ihrer Aufklärung
dienen,zu erzählen“. „Auffallende und nicht genugverbürgteNachrichten“dürfen nur mit genauer
Angabe der Quelle gebrachtwerden.

Was die Sorge des Staates für das physischeDasein seinerAngehdrigenbetrifft, so find die
Bestimmungenüber die Armenpflegeschonoben erwähnt worden. Ebensoist die organisatorische
Seite derGesundheitsverwaltungbereits?s zur Darstellung gekommen.Unter denmateriellenRechts=
vorschriftenauf diesemGebieteaber stehenjenean Bedeutungobenan,durchwelchedieKuhpocken=
impfung zur Einführung gelangte. Der entscheidendeSchritt55 zur vollständigenRegelungdes
Impfwesens geschahdurch die Verordnung vom 26. August 180790, welche den allgemeinen Impf=
zwang einführte"1.

Zu erwähnenist noch,daß durch Verordnung vom 30. Januar 1811“8ein neuesApotheker=
Lgewichteingeführtwurde.

In das Schulwesen des Landes kam unter Max Josef ein neuerund bessererGeist'#s.
Der Umschwung,welcherin denRegierungsgrundsätzeneingetretenwar, zeigt sicham deutlichstenin
den Worten der kurfürstlichenEntschließungvom 26. November 1804, daß „nach richtigenBe=
Kriffen“ „die bürgerlichenSchulen nicht als eine kirchliche,sondernals eine wichtigePolizeianstalt
zu betrachten"seien,daß sie „eineBeziehungauf Kirchenwesenund Religionsmeinung" nur insoweit
haben, „als Religionsunterricht zugleich erteilt wird". Indessenwürde man die Absichtender da=
maligen Regierungmißkennen,wenn man annähme,es sei auf eine Entfernung der Geistlichenaus
der Schule abgesehengewesen. Ein Aufruf des General=Schul- und Studiendirektoriums vom
11. Januar 180365 wandte sich in beweglichen Worten an den Klerus mit der Aufforderung, sich
der Volksbildung zu widmen. „Es ist Verrat an ber guten Sache, wenn ihr euch kräftiger Mit=
wirkung in Schulen weigert. Mensch ist der Landmann und die Stütze des Staates. Ihr seid ja
zur Belehrung, zur Bildung desselbenberufen. Was kein andererso gut als ihr tun kann, weil er
nicht in eueremKreise, auf euererStelle steht, das seid ihr zu tun schuldig. „Es ist viel auf euch
gerechnet. Laßt euchdie Jugendbildung eine der erstenAngelegenheitensein"s.“ Nicht derEinfluß
der Geistlichenin der Schule, sonderndie Herrschaftder Kirche über die Schule war es, was nicht
mehr geduldet werden sollte.

Unterm 23. Dezember1802“ erging eine Verordnung über denBesuchder Land=und Stadt=
schulens, welchedieSchulpflicht auf dieZeit „vom 6. bis wenigstensin's vollstreckte12. Jahr“ fest=
setzte. Kein Kind, so wird bestimmt,soll, ehees das 12. Jahr vollendethat, und dann erstnach
einer öffentlichenPrüfung und darüber von demInspektor erhaltenenScheine,aus derSchule ent=
lassenwerden. Dieser Schein soll ein „wesentlichesRequisit“ bei Aufdingung zu Handwerken, der
Verheiratung und Besitznahmeeines Gutes oderHaufes sein. Die Schule soll, die Zeit von Mitte

.1 § 9 N. 33, § 11 N. 41. bs 9 N. 130.
56 DerselbebereitetesichdurcheinzelneMaßnahmen schenin den VoransgegangenenJahren

vor. R.= u.Intell. Bl. 1801 S. 561. Vgl. auchRBl. 1808 S.54; R.Bl.1804 S. 199, 655, 710;
Ulm. N.Bl. 1804 S. 457; N.Bl. 1806 S. 418. TeilweisenImpfzwang ordnetenVerfügungenvom
Jahre 1805 (R.Bl. S. 466) und 1807(R.Bl. S. 354, 705) an.

6%R.Bl. S. 1426; vgl. auch S. 1862; ferner R.Bl. 1808 S. 442, 610, 899; 1810 S. 263;
dazu R. Bl. 1807 S. 1493 und R.Bl. 1811 S. 729. ·

CIVonvorübergehenderBedeutungfinddieAnordnungeiiegenEinschleppungdesgelben
Fiebers. Vgl. R.Bl. 1804S. 1029(Militärkordon gegenItalien); 1805S. 449. 521. Näheres bei
v. Seydel 2. Aufl. S. 147 bei N.23ff.

14P ä S. 193; vorher V.O. v. 28. Febr. 1809; R.Bl. S. 473. Vgl. v. Seydel 2. Aufl.

4s Vgl. zum folgendenK. Prantl in der Bavaria I S. 566ff.; H. v. Sicherer, Staat
u. Kirche in Bayern usw., S. 28 ff. ·

ränk. R.Bl. 1805 S. 20; vgl. auchH. v. Sicherer a. a. O. S. 29.
65R. Bl. 1803 S. 28. ··
os Infolge diesesErlasses wurden eine geraumeZeit hindurch die Namen von Geistlichen,

welchesich um das Schulwesenverdientgemacht hatten, öffentlich bekannt gegeben. Deren war
leine kleine Zahl. Vgl. z. B. R. Bl. 1803 S. 100, 162, 191, 276, 310, 351, 418 und noch1812

S. 957
on R.Bl. S. vli, Döllinger IX, 3 S. 987; vgl. auchR.Bl. 1803 S. 987.
esMünchen ausgenommen,für welchesbesondereBestimmungengalten. Vgl. K. Prantl

a. a. O. S. 566.
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Juli bis zum 8. Septemberausgenommen,das ganzeJahr hindurchgehaltenwerden,vom 1.Mai
bis zur Ernte jedochnur als Halbschule. Das Schulgeld hatten die Eltern mit 2 kr. wöchentlich
von jedemschulfähigenKinde, „siemögenselbigesin dieSchule schickenoder nicht“, zu entrichten.

Die Verordnung vom 12. September18036°verfügte,daß an die Werktagsschuleeine Sonn=
und Feiertagsschulesichanschließensolle. Vernünftige Eltern würden selbsteinsehen,daß in sechs
Jahren nur das Notwendigstegelehrtwerdenkönne, daß das Gelernte, wenn aller Unterricht mit
dem 12.Jahre aufhöre,größtenteilswiedervergessenwerde,und daß endlichbesondersdiemoralische
Ausbildung in diesenJahren nicht vollendet werden könne. Die Sonntagsschulpflichthatte vom
12. bis 18.Jahre zu dauern,wogegender BesuchderChristenlehrewegfiel. Die Erfüllung derVer=
pflichtung sollte Voraussetzungder Ansäsfigmachungsein. Handwerksgesellenwar der Besuch der
Sonntagsschulefreigestellt.

Im Zusammenhangemit derEinrichtung derSchulleitung durchdieVerordnungvom3.August
180370 wurden „allgemeineGrundsätze,nachwelchenbei öffentlichenErziehungs- und Lehranstalten
zu Werkegegangenwerdensoll“, bekanntgegeben77.

Unterm 3. Mai 1804 folgte ein Lehrplan für dieVolksschulen, der vorzüglich die Realien
berücksichtigteund die praktischenZweckeder Volksschulebetonte72.

Im Jahre 1806 wurde sodanndurchdas Regierungsblatt ein „Lehrplan für die königlichen
Elementarschulenin Städten sowohl als auf demLande“ und eine Instruktion für die Elementar=
lehrer veröffentlicht3. Dieser Lehrplan wurde unterm 3. Mai 1811 durch einenneuenund um=
fassendenLehrplan nebstInstruktion?“ ersetzt75.

Bezüglich der Bildung derSchulsprengelhatte die obenerwähnteEntschließungvom 26. No=
vember1804 unter Ziffer 4 verfügt, daß dieSchulen ferner nicht nachBekenntnissengetrenntwerden
sollten. Auch die Entschließungvom 10. Mai 181076hielt nochdaran fest, daß der Schulsprengel
einer Ortschaft durch die Grenzen des Gemeindegebietesbestimmt werde und, wo nur eine Schule sei,
dieKinder aller Bekenntnisseumfasse.Dochwurde, um „auchhierin dieGewissennicht zu beschweren
und die individuelleUberzeugungzu schonen“,gestattet,daßein Vater, welcherderGlaubensverschieden=
heit wegenBedenkentrage, seineKinder zur Ortsschule zu schicken,dieselbenmit Erlaubnis des
General=Kreiskommissariatesin eine NachbarschuleseinesGlaubensbekenntnissessendendürfe.

Aus dieseDurchbrechungdesGrundsatzes,daß derSchulunterrichtmit AusnahmederGlaubens=
lehre nicht nach Bekenntnissenverschiedensei, folgte dessenvöllige Preisgabe durchdie Verordnung
vom 22. Januar 181577. Die Trennung der Volksschulennach Bekenntnissenwurde ausgesprochen
und als Regel festgesetzt,daß der SchulsprengelnachdemPfarrsprengel sichbestimme.

über die Bildung der Schullehrer, insbesondereüber die Einrichtung der Lehrerseminarien,
derenZahl von 4 auf 6 vermehrtwurde,erging unterm11.Juni 1809ein umfassendesRegulativs.

Das Mittelschulwesenhatte sich unter der neuenRegierung einer nicht minderenAufmerk=
samkeitzu erfreuenwie die Volksschulen. Bereits unterm 24. September1799½°erschieneineVer=
ordnung, in welcherdie Grundgedanken,von welchendie Schulverwaltung ausging, schonsehrer=
kennbar hervortreten. Es wird tadelndbemerkt,daß man bisher die sogenanntenlateinischenoder
gelehrtenSchulen zum Nachteile der Real= und Bürgerschulenzu sehrbegünstigt,überhauptmehr
für denUnterricht als für dieErziehung gesorgthabe. So seiendenarbeitendenKlassenvielebrauch=
bare Hände entzogenund sei zugleich demStaate ein unverhältnismäßig großes, zum Teil un=
brauchbaresStudentenproletariatherangezogenworden. Bei alledemfehle es in auffallenderWeise
an geeignetenKräften für den Staatsdienst. Es wurde daher eine erheblicheVerminderung der
Lyzeen, Gymnasien und Lateinschulenverfügt und die Umwandlung der klösterlichenSeminarien
und Lateinschulenin Realschulenangeordnet.

"*%NBl. 757:Döllinger XI, 3 S. 1496.

rr 7 ½ Arbeitsschulenfür Knab d Mädchen („Ind schulen")azu über Arbeitsschulen für Knabenun gen („Industrieschulen“
RN.Bl. 1804 S. 187. ch

72 Vgl. die Angaben bei H. v. Sicherer a. a. O. S S.auch über die Verbesserun8
6Schulunteraichtsder Juden X 1804 S. 319. Penzt in Freising R.Bl. 18

s * KHi. S. 9, 16, 19, 25, 33, 41. über Schulprüfungen u. PreiseverteilungenR.Bl. 1808

1½ Döllinger IX, 3 S. 1344. Vgl. K. Prantl a. a. O. S.
15DerZentralschulbücherverlag,welt er seit r—. bestand. S Kurfrechterhalten.R.Bl.

1808 S. 909; 1817 S. 591; Döllinger IX, 3 S. 173
% Döllinger IX, 3 S. 1294.

nn-es Döllinger IX, 3 S. 1297.
78R.Bl. 953. Döllinger I, 3 S. 1158. Der Unterricht wurde in zwei Kursen un=

entgeltlich erteilt. Hinsictlich der Lertrweise wird ta, Fchalozlt verwiesen.
?°G. K. Mayr, Sammlung usw., 1800,I
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Das Lehramt sollte befähigtenPersonenohneRücksichtdesStandes, alsonichtbloß Geistlichen,
zugänglich sein. -

DasimJahre1802andieStelledesgeistlichenRatesgetreteneGeiieral-Schul-undStudieni
direktorium erließ unterm 1. Januar 1808 für die Schüler der Gymnasienund der Lyzeen„Gesetze
und Vorschriften"5, durchwelcheinsbesondereauf eine straffereDisziplin hingewirkt werdensollte.

Unterm 27. August 1804 erschiensodannfür die Mittelschulen, derenbisherigescorpus do=
hcentium, der Prälatenstand, aufgelöstwordenwar, der erstegroßeLehrplant. DiesemLehrplane
lag, wie die Regierung selbsterklärte, die doppelteAbsicht zu Grunde, brauchbaresWissenfürs
wirkliche Leben zu erzielen, also verständigeBürger und unterrichteteGeschäftsmännerzu bilden;
sodann aus den höherenKlassen allen Sektengeistfern zu halten und dafür in die Mittelschulen
den aus denselben„lange verscheuchtenGeist wahrer Lebensweisheit“,vorzüglichdurchdasStudium
der alten Sprachen und Klaffiker, wiederzurückzurufen.

Der Studiengang, welcherin derRegelmit dem10.Lebensjahrebeginnt,umfaßtdreiTriennal=
kurse, die Realschule, welchevorzüglichauchfür die Fortbildung des niedernBürgerstandesdienen
soll, das Gymnasium für die Fortbildung des höherenBürgerstandes,das Lyzeumfür jene, welche
zu den höheren, eigentlicheGelehrsamkeitforderndenStaats- und Kirchenämternsich vorbereiten.
Nur letztereSchüler sind verbunden, sämtlicheKurse in allen Lehrfächernzu durchlaufen. In den
beiden höherenKurfen herrschtdas Fachlehrersystem.Der Lehrplan, welcherdie Realien gegenüber
den alten Sprachen einigermaßenbevorzugte,erhielt unterm 12. November1805 einen Nachtragss,
welcherdiesesVerhältnis zugunstender klassischenStudien ändertess.

Im Jahre 1808“ wurdeverfügt, daßdiebisherigensogenanntenSingknaben=oderStudenten=
seminarien und Alumnen unter der Benennung Erziehungs=und Bildungsinstitute für studierende
Jünglinge aus allen Ständen zu reorganifierenseien. DieseInstitute solltennebendemZweckeall=
gemeinerBildung auch der Vorbereitung ausgezeichneterKandidaten des Lehramts, besondersder
Philologie, dienen.
. Einen neuenAbschnitt in der Geschichtedes bayerischenStudienwesensbezeichnetedas „all⸗
gemeineNormativ derEinrichtung der öffentlichenUnterrichtsanstaltenin demKönigreicheb, welches
vom Könige im November 1808 erlassen wurde.

Die GrundzügedieserSchuleinrichtungsind folgende.
Die Volksschulensind von den Studienanstalten vollkommengetrennt, sie haben ihr felb=

ständigesUnterrichtsziel und sind nicht mehr als Elementarschulenzur Vorbereitung der Studien=
schülerzu betrachten. Dem letzterenZweckedienendie Primärschulen, welchedie Schüler vom 8.
bis zum 11. oder 12.Lebensjahreaufnehmen.Von da ab tritt völlige Trennung deshumanistischen
und des realistischenBildungsganges ein. Die Sekundärschule,die Schüler vom 11. oder 12. bis
zum 13. oder 14. Lebensjahreumfassend,teilt sichin das Progymnasiumzur Vorbereitung für die
höherenGymnafialstudienund dieRealschule(„gesteigerteVolksschule")für jene,dienichtzum eigent=
lichen gelehrtenStudium bestimmtsind, gleichwohlaber eine höhereals die Volksschulbildunger=
langen wollenss. Hieran schließtsich für die Schüler bis zum 17. oder 18. Jahre ein zweifaches
Studieninstitut: dasGymnasium für das gelehrteStudium, dasRealinstitut für jene,„die sichmehr
demkontemplativenStudium der Naturwissenschastenund derKunst widmen“. Den Abschlußbildet
nachErstehungeiner Absolutorialprüfung das akademischeStudium auf einemLyzeumodereiner
Universität.

Für die Kandidaten zum Lehramte an den Studienanstaltenwurde unterm 9. Juli 180988
eineallgemeineKonkursprüfungangeordnet.

Eine abermaligeAnderung der Schulverfassungerfolgteim Jahre 1816.
Die realistischenMittelschulen Realschulenund Realinstitute)wurdenbeseitigtund an deren

Stelle zweikursigehöhereBürgerschulenaus örtlichenMitteln errichtet32. Die Primärschulen, nun
Vorbereitungsschulengenannt, wurden von demZusammenhangemit den Gymnasiengetrenntund
gleichfalls auf örtlicheHilfsquellenverwiesen70.

Die alte LandesuniversitätIngolstadt gelangte unter Max Josef zu hoher Blüte 91. Die

so R.Bl. 1803 S. 104, 119, 167, 193, 205; 244, 279, 312, 358, 375, 439.
#1Vgl. die „Ankündigung“ in Nr. 37 des R.Bl. vom 12. Sept. 1804, S. 807.
2 R.Bl. Nr. 48 vom27.Nov. 1805.
38Uber PreiseverteilungenR.Bl. 1808 S. 1464. 34Rl. B. S. 2569.
35Der Entw. ist von Niethammer. Bygl. darüberK. Prantl a. a. O. S. 571; ferner

die erläuterndeMin. Bek. R.Bl. 1809 S. 265.
8 Primär= u. Sekundärschulenbilden zusammendie „Studienschulen“, die nachBedürfnis

auchabgesondertvon Gymnasienerrichtetwerdenkönnen.
# R.Bl. 1809 S. 1336. 38R.Bl. S. 1131. 3° Döllinger IX, 3 S. 1685.
79Döllinger IX, 2 S. 969; K. Prantl a. a. O. S. 575.
„1 Vgl. K. Prantl, Geschichteder Ludwig=Maximilians=Universität,I S. 645ff., 697ff.
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Universität erhielt schonunterm 25. November 179992eine neue, „dem Geist der Zeit anpassende
und mit den Bedürfnissendes StaatsdienstesübereinstimmendeEinrichtung“ und wurde im folgen=
den Jahre wegender „sichzu nähern scheinendenBelagerungsgefahren“vorläufig?#sdurchkurfürst=
liche Entschließsnngvom 2. November1801? aber endgültig nachLandshut verlegt. Durch Ver=
ordnung vom 26. Januar 18045 erfolgteeinevöllige Umgestaltungder Universität. An Stelle der
Einteilung in Fakultäten trat die Scheidung in zwei „Hauptklassen“der allgemeinenund der be=
sonderenWissenschaften,jede zu vier Sektionen e. Die Universität sollte einer geheimenKuratel
beim Ministerialdepartementder geistlichenAngelegenheitenunterstellt sein und einenRektor und
akademischenSenat haben. Zugleich wurden revidierte „akademischeGesetze“erlassen". Die Ver=
ordnungengegenden BesuchfremderUniverfitäten blieben aufrechterhalten78.

Nach Annahme der Königswürdeverfügte derKönig (1807),daß diePromotionen nicht mehr
imperiali et pontificia, sondernregia auctoritate vorgenommenwerden,und (1808)daß der Eid
auf das Tridentinum wegfallensolles.

Die akademischenGesetzevom 6 März 1814166bewirkteneinige Anderungenin Einrichtung
(fünf „Lehrkurse“statt der 8 Sektionen)und Studiengang.

1815 wurde derUniversität die Verwaltung ihres Vermögenszurückgegeben,die ihr durchdie
Zentralisation der Stiftungen entzogengewesenwar. Zu diesemBehufe wurde der nochbestehende
Verwaltungsausschuß geschaffen101.

Von den Universitäten, welchemit den neuen Gebietserwerbungenan Bayern gelangten,
wurden fünf, Bamberg 1803, Dillingen 1804102,Altdorf 1809, Innsbruck 1810, Salzburg 1811,
aufgehoben108. Dagegen wurden die UniversitätenErlangen 194und in der Folge auchWürzburg
beibehalten. Die Universität Heidelberg war mit den pfälzischenLanden verloren gegangen.

Es erübrigt noch zu erwähnen, daß die Akademieder MWissenschaftendurchKonstitutions=
urkunde vom 1. Mai 1807 10/ eine neueVerfassung erhielt, die 1809 eine Ergänzung durcheine
neueWahlordnung208und 1812 einige Abänderungenerfuhr101; ferner, daß durchKonstitutions=
urkunde vom 13. Mai 1808108die Akademieder bildendenKünste zu Münchenerrichtetwurde0°.

Eine umfassendeTätigkeit entfaltetedie Gesetzgebungauf wirtschaftlichem Gebiete.
Es ist hier zunächstder Anordnungen in bezugauf Verkehrsanstalten und Verkehrs=

mittel zu gedenken.
Die Post war, wie schonobenerwähnt110,seit 1808vollständigan denStaat übergegangen.

Man war sofort bestrebt,den Postbetrieb gegenden privaten Wettbewerbzu sichern. Noch im
nämlichenJahre wurden daherdieAngelegenheitendesBoten=und LehnrößlergewerbesderGeneral-
postdirektionübertragenund das Botenwesenim Interesseder Postanstalt und des öffentlichenVer=
kehrs Beschränkungenunterworfen111. Eine Durchsicht dieserBestimmungenerfolgte durch Ver=
ordnung vom 28. April 1815111.

5*.G. K. Mayr, Sammlungusw.,1800,1 S. 289.
29 G. K . Mayr, Smmlung usw 1802 II S. 253.
"“ R.. 1802 C
?5 R.Bl. S. 36. Beilinge: IX, IS. 140.
"(6Philosophische.mathematisch.phyfikalische,historischeund Sektion der schönenKünste und

Wissenschaften;Sektion „der für die Bildung der religiösenVolkslehrer erforderlichenKenntnisse“,
derNochiskunde,derstaatswirtschaftlichenoderKameralwissenschaften,der Heilkunde.

.Bl. S. 467. DazuR. Bl. 1808 S. 119. über geheimeVerbindungen1818 S. 321;
1814S 1521.ÜberStipendienwesen1807S. i685;1812S. 2025.(Vgl.auch1810S. 425.)

298Ausschreibenvom 3. Okt. 1804,N.Bl. S. 873.
26 Prantl a. a. O. S. 704.
100Prantl a. a. O. S. 706.
10 R.Bl. 1816 S. 133; Döllinger IX, 1 S. 205.
108K. Prantl in der Bavaria I S. 568. Ulm. R. Bl. 1804 S. 956.
108R.Bl. 1809 S. 1591; 1810 S. 1349•(Organisation der Universität Innsbruck 1808

S. 2653); 1811 S. 99. .
10“R.Bl. 1810 S. 1331.

s. 72.“ NR.Bl. S. 1201; Döllinger IX, 1 S. 8. Vgl. dazu K. Prantl in der Bavaria I

106R. Bl. S. 1177; Döllinger IX, 1S. 23.
10 N.Bl. S. 1713; 2#kring er IX, 1S. 30
1%8R.Bl. S. 1049 döllins nerIX. 1 S. 84.
0 Einen Erlaß über die W der Kunst, dannErichtung der Zeichnungsschuleund

der Malewalademies HABI 1802 S. 7 öllinger IX, 1 S
nm.

in R.Bl.1808 S. 1537, 1538. ErläuterungenR. Bl. 1809 S. 1965; 1811 S. 1483.
111R. Bl. S. 363.
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Außerdem ergingen Vorschriften über Fahrpostsendungenund die Taxenhierfür 113, über
Porto 114und Portofreiheiten11, über Estafetten116u. a. m.

Bezüglich des Straßenwesensfind die Vorschriftender Verordnung vom 8. Februar 1809 zu
erwähnen 117. Durch dieseVerordnung wurden die unentgeltlichenNaturaldienstezum Straßenbau
für die Regel aufgehoben. Aufrechterhaltenblieben dieseVerpflichtungennur bei Neuanlagenvon
Chausseenoder Chausseebezirken,Herstellung von Chausseedämmenals Zufahrt zu neuenBrücken,
Wiederherstellungvon Chaufseen,die durch Kriegsfuhrwerk oder außerordentlicheEreignissevöllig
zerstört wurden, endlich, allgemein nach den bisherigenVorschriften, für Herstellung und Unter=
haltung der Vizinalstraßen. Die ausnahmsweiseKonkurrenzpflichtfür Chausseensollte jedesmalim
einzelnen Falle durch königlicheVerfügung geregeltwerden½8. Für die Beiführung des Straßen=
baumateriales wurde eine Konkurrenzpflichtgegen„verhältnismäßigeZahlung“festgesetzt11.

In bezug auf Maß, Münze und Gewicht herrschteim Königreichenach den mannigfachen
Gebietserwerbungengroße Verschiedenheit.Die Verordnung vom 28. Februar1809 12°setzteeinen
gleichenMaß=, Gewicht=und Münzfuß fest, der aber, was Maß und Gewicht betrifft, erstvom
1. Oktober 1812 an zur allgemeinenGeltung kam. Die Einheit wurde für das Längenmaß der
altbayerischeFuß, für das Flächenmaßder Quadratfuß, für Flüssigkeitendie Maßkanne, für Ge=
treide der altbayrischeMetzen11, für das Gewicht das Müncheneroder bayerischePfund:#. Als
Münzfuß wurde der „dermalige allgemein bekannteKonventionsfuß“ erklärt. Die Bestimmungen
über Maß und Gewicht gelangtenin Unterfrankenund im Rheinkreisfenicht zur Einführung.

Die Errichtung einer Brandversicherungsanstalt war schon unter Karl Theodor in
Anregung gekommen, aber nahezu zwei Jahrzehnte lang verschleppt worden. Die neue Regierung
brachtedie Sache noch im erstenJahre ihres Bestehenszum Abschlusse,und unterm 17. September
1799 erging bereits, nachBenehmenmit den Landschaftenvon Bayern und Neuburg, eine Ver=
ordnung, die Feuerassekuranzin Bayern betreffend1. Hiernach wurde unter kurfürstlichem„Schutz
und Ansehen“eineBrandversicherungsgesellschaftauf Gegenseitigkeitfür die gesamtenherobernLande
Bayerns, dieOberpfalz, Neuburg, Sulzbach, Leuchtenbergund die schwäbischenHerrschaftenerrichtet.
Zur Direktion der Anstalt ernennt der Kurfürst „von obersterPolizei wegen“ einen Kommissär
nebst einemRechnungsführer,welcheder Oberauffichtder Generallandesdirektionunterstehen.Die
äußerenBehörden führen die Anstaltsgeschäftegegeneinen Abzug von den „Brandsteuerbeiträgen“
mit höchstens2 Pfennig vom Gulden. Der Beitritt zur Gesellschaftistfreigestellt 12", ebensoder
Austritt 123. GewissebesondersfeuergefährlicheGebäude find von der Versicherungausgeschlossen;
desgleichenbeweglicheSachen. Sobald ein Brandschadensichergibt, hat die ordentlicheObrigkeit
sowohl die Veranlassungals denBetrag desselbenzu untersuchenund an dieDirektion zu berichten.
Alsdann wird der Brandschadenausgeschriebenund die Einhebung der Beträge von den einzelnen
Mitgliedern bewerkstelligt.Die Anstalt sollte,wennbis dahin ein Konkurrenzkapitalvon 10Millionen
Gulden eingeschriebenwäre, am 1. Januar 1800 ins Lebentreten; dochgab esnachdiesemTermine
nochmancheSchwierigkeitenzu überwinden,bis die Geschäftein Gang kamen136.

Im Jahre 1801 wurden dieGebäudederStädte undMärkte demVerficherungszwangeunter=
worsen117und sämtlicheHof=,Kameral=und Staatsgebäudein dieAnstalt ausgenommen½8.Dazu

118R. Bl. 1808 S. 1581; vgl. 1809 S. 42; 1811 S. 563.
111Uber das Briefporto im Inlande R.Bl. 1810 S. 1201.
115Briefportofreiheit R. Bl. 1807 S. 6; 1803 S. 33. Die Portofreiheit der k. Stellen und

Behörden wurde auchauf die Postwägenausgedehnt. R.Bl. 1814 S. 1577.
118N.Bl. 1813 S. 1585.

# e Anlage, Wiederherstellungu. Unterhaltung der Chaufseenu. Vizinalwege betr.,

18 AusnahmebestimmungenzugunstenMünchens in Ziff. III der V.O.
119Uber die Abtretung von Gründen zu Kiesgruben u. SteinbrüchenR.Bl. 1812 S. 1353.
120R.Bl. S. 473; dazu R.Bl. 1811 S. 225; 1812 S. 785, 1117.
131 ZugleichKalkmaß. RBl. 1811 S. 819.
122 Uberdas pothetergewichtZiff. 6 der V. O. u. R.Bl. 1811 S. 193, sowieobenAnm. 30.
123Intell. Bl. S. 773, 787. Der Entw. ist vom geh.Referendarv. Stichaner, der in der

Staatsratssitzung vom 8. Aug. 1799 darüber vortrug. Vgl. ferner R. u.Intell. Bl. 1800 S. 57,
102; N.Bl. 1808 S. 721.

13"Nichtversichertenwird aber angedroht,daß sie bei Brandschadenwederein Sammlungs=
patent nochAbgabennachlaßnochGnadenholzerhalten.
ryfa —un bestehenfür solche,die einmal Entschädigungerhaltenhaben, ferner für

ve n ebäude.
126Val. N. u.Intell. Bl. 1800 S. 61, 66, 133. über das ersteGeschäftsjahrR. u. Intell. Bl.

1801 S. 527.
17 N. u.Intell. Bl. 1801 S. 671.
128R. u.Intell. Bl. 1801 S. 721.
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kamen1802 die unter landesfürstlichemSchutzestehendenKirchen bezüglichihrer verbrennbarenTeile,
nebstden Meßnerhäusern,dann die Pfarr- und Skonomiegebäude1.

Die Verordnung vom 23. Januar1811 0 vereinigtenach längeren, bereits im Jahre 1808
begonnenenBeratungen die in den alten und neuenProvinzen bestehenden7 Brandversicherungs=
gesellschaften151vom 1. Oktoberab zu einer einzigenallgemeinenBrandversicherungsanstaltfür das
Königreich. Eine umfassendeBrandverficherungsordnungwurde erlassen. An demGrundgedanken
einer staatlichgeleiteten,auf Freiwilligkeit beruhendenGesellschaftwurde festgehalten.Dagegentritt
die Idee des Versicherungsmonopolsin der Form auf, daß kein Untertan, welchernicht der vater=
ländischenAnstalt schonbeigetretenist, mit auswärtigen Gesellschaftender nämlichenArt sichver=
binden darf. Die Ausnahmen vom Grundsatzeder Freiwilligkeit wurden vermehrt (Artikel 5—7
der Brandversicherungsordnung).Wiederherstellungdes abgebranntenGebäudeswar Bedingung der
Entschädigungsleistung.Die Beiträge sollten nicht mehr im Einzelfalle, sondernnachAblauf des
Jahres im ganzen erhobenwerden. Die Anstaltsgeschäftewaren von den äußerenBehördenunter
Aufsicht der Generalkreis=,bzw. Stadtkommissariateund Oberleitung des Ministeriums des Innern
zu führen. Nur bei letzteremwurde ein eigenesPersonal für die Brandversicherungsgeschäfte,ein
Rechnungsbureauaufgestellt, das von der Anstalt zu besoldenwar. Alle eigentlichenBrand=
verficherungsstreitigkeitenwurden als „wahre Polizei= und Verwaltungsgegenstände“erklärt.

Die neueEinrichtung war entschiedenvollkommenerals die frühere,dochwies sienochimmer
erheblicheMängel auf. So kam der Grad der Feuergefährlichkeitder Gebäude nur insofern in
Betracht, als gewisseGebäudemit Rücksichtdarauf von der Versicherungausgeschlossenwaren; da=
gegennicht für die Bemessungder Versicherungsprämie.Daß eine Versicherungder brennbaren
Bestandteileallein zulässigsei,wurde erst im Jahre 1815 5 durcheine authentischeAuslegung der
Brandverficherungsordnungaußer Zweifel gestellt.

Die Brandversicherungsanstaltwurde in der Folge auch auf das neuerworbeneGebiet des
GroßherzogtumsWürzburg unter Beseitigung der dort bestehendenAfsekuranzanstaltund auf die
FuldaschenAmter sowie auf die sonstigenErwerbungendiesseitsdes Rheins ausgedehnt185.

In diesemZusammenhangemag aucherwähntwerden, daß mit Rücksichtauf die Interessen
der BrandversicherungsanstaltzusätzlicheBestimmungenzu derFeuerordnungvom 30.März 179114
unterm 17. Mai 1803135ergingen.

Auf demGebietedesVerwaltungsrechtsder einzelnenErwerbsarten ist vor allem der land=
wirtschaftlichen Gesetzgebungzu gedenken.Durch Verordnung vom 5. Juni 1801156wurde die
Zehntfreiheit, welcheseit 1779 für neubebauteöde Gründe bewilligt worden war, von 10 auf
25 Jahre verlängert. Verbesserungenin der Bewirtschaftungwurden, auchdemMißverstandeund
den Belästigungenvon Behördengegenüber,entschiedenin Schutzgenommen157. Insbesonderewurde
an demGrundsatzeder älteren Mandate festgehalten,daß der Eigentümer an Verbesserungennicht
gehindert werden dürfe und jedeProzeßeinleitunghiergegenverbotensei. Der Kurfürst durfte mit
Recht schonnach wenigenJahren seinerRegierung sichrühmen, daß er „den Geist der landwirt=
schaftlichen Betriebsamkeit nicht selten mit Aufopferung großer Summen, aber auch nicht ohne glück=
lichen Erfolg zu belebenund zu ermunterngesucht“habetss.

Man sah es als ein wesentlichesMittel zur Förderung der Landwirtschaftan, wenn der
Bauer zum Grundeigentümer gemacht werde, zumal auch „das Eigentum die so heilsame und nötige
Güterauflösung oder Zerteilung vorzüglichbegünstige“. Eine gute Gelegenheit, in dieserRichtung
vorzugehen,bot die Aufhebung der Klöster. Man veräußertenicht nur die angefallenenlandwirt=
schaftlichenGüter, Schwaigen u. dgl., da man derenSelbstverwaltung durchden Staat für un=
zweckmäßig erachtete, an Private unter Vorbehalt einer ständigen Rente (Zensus); sondern man be=
stimmte außerdem135, daß den vormaligen Grunduntertanender Klöster innerhalb Jahresfrist die
Ablösung desEigentums gestattetwerde. An Stelle derbisherigenGeldreichnisseoderNaturaldienste
solle ein Bodenzins (Zensus)treten,für denEntgang derLeibgelder,LaudemienundTaxen, für das

125R. Bl. 1802 S. 269 ff., 537.
130R.Bl. S. 129. Dazu R.Bl. 1815 S. 33, 330, 332.
151Dieselbenfind aufgezähltv. Seydel 2. Aufl. S. 152 N. 100.
182R.Bl. S. 33.
138Döllinger XIII S. 1097.
13,Oben § 6 N. 196.
1#6R.Bl. S. 328. Vgl. auchR.Bl. 1807 S. 718, 1143.
186R. u.Intell. Bl. S. 401. Dazu R.Bl. 1802 S. 105.
z„ Vgl.3.B. R.Bl.1803S. 16,57. » » ·
u5 Vgl. zum FolgendeneinegemeinverständlicheSchrift aus jenerZeit: J. Hazzi, Katechis=

mus der bayerischen Landeskulturgesetzesamt einemUnterricht der Landwirtschaftfür das Landvolk,
München 1803.

16R.Bl.S. 426,501.Agl,auch1804S. 300,732,823.
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dominium directum und die damit verbundenenRechteeine mäßige Ablösungssummezu ent=
richten sein10.

Ein Erlaß vom 22. Mai 1804¼1über die Verwaltungder kurfürstlichenZehntensprach
ferner die Absicht aus, für dieselästige und die Kultur hemmendeAbgabe ein billiges Surrogat
auszumitteln“.

Die Gemeinheitsabteilungensuchteman auf alle Weise zu fördern. Der Maßstab der Ab=
teilung wurde in einer Art bestimmt,die äußerstvorteilhaft für die Kleinbegütertenwar, da man
bei diesen am meistenLust und Liebe zur Kultur voraussetzenzu dürfen glaubte. Dabei hielt man
daran fest,daß solche.Kultursprozeduren“, wennes sichnichtum Auseinandersetzungenvon privatem,
sondern von gemeindlichemEigentume handle, im VerwaltungswegeohneEinmischungder Gerichte
und ohne Rücksichtauf die Weidenschaften(und den wilden Hirtenstand") durchzuführenseien,und
ordnete ein summarischesVerfahren an. Bei Zweifeln, ob eine Sache vor die „Kultursstellen“ oder
die Justizstellen gehöre,sollte höchstenOrts angefragtwerden".

Ein Erlaß der Generallandesdirektionvom 20. Mai 1808 145hob mit Befriedigung hervor,
wie „die Abteilungen undKulturen so außerordentlicheFortschrittemachen,daß sehr wenigeStädte,
Flecken und Dörfer mehr sein mögen, die nicht ihre Gemeindswaldungenund Weidenschaftenschon
abgeteilt und sichdabei zur Kultur angeschickthaben“!“.

In jeneZeit fällt auch die Errichtung einer Musterlandwirtschaftsschulezu Weihenstephan,
die unter Benutzung der dortigen Klosterökonomiemit der neuenForstschuleverbundenund am
1. Januar 1804 eröffnet wurde 1“.

Nicht unwichtig find die BestimmungenderVerordnung vom 15.März 1808146.Durch diese
wird im Einklange mit älteren Anordnungen die Weide auf Ackernwährendder „Fraktifikation"
und auf Wiefen währendder Hegezeitals ohneEntschädigungaufgehobenerklärt. Der Eigentümer
tann aber überdiesdie Weide auchvon seinenleerenFeldern und von denWiesenzur offenenZeit
entfernen, dies jedochnur gegenbillige Entschädigungdes Weideberechtigten.Wenn über die Ent=
schädigungkeineVereinbarung erzielt wird, entscheidenhierüber dieKulturbehörden. Die offeneZeit
wird für die Wiesen anstatt des bisherigenMichaeli=und Georgiziels auf die Monate Oktoberbis
einschließlichMärz festgesetzt.

ber die in demselbenJahre gemachtenVersuche,dembäuerlichenBesitzedie Befreiung von
dengutsherrlichenRechtenzu ermöglichen,wurdebereitsoben!“ berichtet.Von dergrößtenWichtig=
keit für den Betrieb der Landwirtschaftwar die Aufhebung der Leibeigenschaft“.

Nicht unerwähnt darf auchdieGründung desLandwirtschaftlichenVereins in Bayern bleiben,
welchevom König unterm 30. Dezember1809 genehmigtwurde. Die Vereinssatzungenerhielten
unterm 9. Oktober 1810 die landesherrlicheBestätigung“.

Auch zur Hebung der Forstwirtschaftgeschahmanches. Schon 1799160°wurden die Pechler=
patente aufgehobenund das Pech als eine Nebennutzungdes Waldeigentümers erklärt. Unterm
20.April 1804 erging eineVerordnung wegenFixierung derForstrechtein denStaatswaldungen151.
1805 wurden Bestimmungenüber bessereVerwaltung der den Kultusstiftungen gehörigenWälder

erlassen157, insbesonderewurde aller Naturalholz= und Streugenuß gegenAnweisung einer ent=
sprechendenWaldfläche oder eines Ersatzesin Geld an die Berechtigtenaufgehoben.Daran schloß
sicheine Verordnung vom 18. Januar 1805168,welchebestimmte,daß die Ablösung und Abteilung
derForstdienstbarkeitensowohl vom Eigentümer als vom Holzberechtigtenverlangt werdenkönne.
Die Abfindung des letzterensolle in Grund und Boden geschehen,und zwar, je nachder Güte des

140Vgl. hierher M. Döberl, Einl. zu den Denkwürdigkeitendes Grafen Montgelas,
141R.Bl. S. 539

142Vgl. R.Bl. 1803 S. 147,336, 485, 1025; 1604 S. 697, 936; 1805 S. 105, 729.
14 R.Bl. S. 336. Eine Entschl. derfelbenDirektion vom 15. März 1805 hatteauch die

Aufstellung vonFlurschützen zur Handhabung der Feldpolizei angeordnetund unter etzungvon
Vorschriften über deren Tätigkeitdie äußerenBehördenbeauftragt, die Vorschlägezur Einrichtung
des Flurschützendienstesin ihren Bezirken einzureichen.Auf kurfürstlichenBefehl wurde jedochder
Auftrag. zurückgenommen.R.Bl. 1805 S. 471, 508. ·

Auch der Pelegeder Fruchtbäumewurde Aufmerksamkeitzugewandtund dieBepflanzung
der Chausseenmit solchenangeordnet. R Bk. 1803 S. 805, 881, 1015. Man nahm übrigens schon
im folgendenJahre die hierbei angeordnetenZwangsvorschriften,dievielenUnmut erzeugten,wieder
zurück. R.Bl. 1804 S. 157.

145R.Bl. 1803 S. 899, 1051. 146R.Bl. S. 677. 141§ 11 N. 22.
148Vgl. oben S. 56. ,„ ·
!0R.l.1810S.1057,1330.ÜberdievomVereineangeregtenlandwirtschaftlichenFeste

indenKreisenunddasZentralfeft(Oltobersest)inMünchenRBL1812S.1482.
150 R. u. Intell. Bl. 1800 S. 11, 127

G

151R. Bl. S. 418. Vgl. auch R.Bl. 1809 S. 633. 152R.Bl. S. 60.
158R.Bl. S. 105.

v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfaffungsrecht. 5
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Waldes, zum Satze von 1, 1½ oder 2 Tagwerk für ein Klafter Berechtigung. Allenfallsige Ab=
gaben der Berechtigtenseienals Bodenzine auf den furrogiertenGrund und Boden zu übertragen=
Weidenschaften in den Wäldern, Laubrechen oder Streusammeln sollen den Waldeigentümer in der
freien Verfügung und Benutzungnicht hindern. Bei gänzlicherBeseitigungsolcherNutzungensolle
nur dann eine Entschädigungspflichtbestehen,wenn sie auf ausdrücklicherKonzessionoderVerträgen
mit demWaldeigentümerberuhen. Mit der Entfernung dieserRechtesolle übrigens nur allmählich
vorgegangenwerden. Streitigkeiten wurden auf den Verwaltungswegverwiesen.

Im nämlichenJahre ½4wurde auchderVerkauf entbehrlicherStaatswaldungen in größerem
Maßstabe angeordnet.Dies geschabmit Rücksichtauf die Kostendes eigenenForstbetriebesund die
angeblich besserenErfolge der Privatwirtschaft, sowie weil man glaubte, daß eine teilweiseUm=
wandlungdesWaldesin AckerundWiesenwünschenswertsei.

Im Jahre 1808155ergingen neuerlichErlasse über die Weide=und Streudienstbarkeitenin
den Waldungen. In den bereits „purifizierten" Staatswaldungen sollte der dienstbarkeitfreieZu=
stand aufrechterhaltenund nur auf bestimmteZeit und gegenRekognitionsgebührdie Weide an
unschädlichenPlätzen gestattetwerden. Bei den nicht purifizierten Waldungen sollte mit der Puri=
fikation fortgefahren werden. In Privatwaldungen müssenschädlicheDienstbarkeitenohne Ent=
schädigungund nur gegenErsatzdes ursprünglichenErwerbspreisesund Aufhebungder bedungenen
Prästationen aufhören. UnschädlicheDienstbarkeitenkann der Eigentümer ablösen.

Die Bestimmungender „Normalverordnungen“ vom 20. April 1804 und 18. Jannar 1805
wurden durcheine Verordnung vom 13. Dezember1811166 erneuertund erläutert.

Für den forstlichenUnterricht war seit 1804 durch eine in WeihenstephanerrichteteForst=
schuleSorge getragen157.

Auf demGebietedesGewerberechtes ist esderMontgelasschenVerwaltung zwar gelungen,
das entarteteZunftwesenin seinenGrundlagen zu erschütternund eine Reihe erheblicherMißstände
zu befeitigen; aber eine Gesetzgebung,welchediesesgesamteGebiet planvoll geregelthätte, ist nicht
zustandegekommen.Dementsprechendweist jener Zeitraum nur eine allerdings bedeutendeZahl
von EinzelverordnungengewerberechtlicherNatur auf 58. Immerhin aber ist anzuerkennen,daß der
Gesetzgebermit richtigemBlicke die besserndeHand da anlegte, wo es zumeistnottat. Vor allem
wurden die Zwangs= oderBannrechte und überhaupt die Ausschlußrechteder zünftigen Gewerbe=
treibendeninnerhalb bestimmterBezirke beseitigt. So fiel der Bierzwang schonim Jahre 179919,
derBrotzwang 1801166;dieZwangsrechtederTafernwirte beiHochzeitenwurden1802abgeschafft161.
Eine Verordnung von 1804 hob den Zunftzwang der inländischenGewerbegegeneinanderauf. Es
solle „der freien GewerbsausübungjedesHandwerkers, in welchemOrte oder in welchemGerichts=
bezirke er arbeiten wolle, kein Hindernis in den Weg gelegtwerden“, vorbehaltlichjedochdesbe=
stehendenVerbots desHaufierens1638.In AnwendungdiesesGrundsatzeswurde 1809 ausgesprochen,
daß der Mühlenzwang ebenfallsnicht mehr fortbestehenkönne1e8.

Auch gegenden Bestand der realen und radiziertenGewerbe164wurde, wenngleichin sehr
schonenderWeise,vorgegangen. Bereits eine Verfügung der Landesdirektionin Bayern vom Jahre

154R.Bl. S. 537. 155R. Bl. S. 602, 679.
156R.Bl. 1812 S. 170. 157R. Bl. 1808 S. 897.
168Vgl. hierherden Bericht des Abg. Dr. Pözl, Verh. d. K. d. Abg. 1859/61Beil. Bd. VI

S. 225ff.; J. Kaizl, Der Kampf um Gewerbereformu. Gewerbefreiheitin Bayern von 1799 bis
1868, Leipzig 1879, S. 46 ff., wo übrigens die Anführungen aus demR. Bl. sehr an Genauigkeit
u wünschenübrig kla-fen= S. auch M. Döberl, Einl. zu den Denkwürdigkeitendes Grafen

Morlas, S. XXXVIff.
159V.O. vom 20. Dez. 1799; G. K. Mayr, Sammlung usw., 1800, 1 S. 246. Eine

Gegenvorstellungder „bräuendenStände" wurde abgewiesen.R. u. Intell. Bl. 1801 S. 687. Wgl.
auchAmberg. R.Bl. 1803 S. 33 u. R.Bl. 1807 S. 1295,1371. Über denMinutoverschleiß,welcher
den Bräuhäufern gestattetwar, R. Bl. 1805 S. 50, 619. Den Weißbierwirten wurde auch die
füprung braunen Biers erlaubt, dochsollten siegehalten sein, „zux Befriedigung des Publikums
ch immer auch weißesBier beizulegen"“.R.Bl. 1807S. 1492. Ube die Kesechigengder Ver=

Ftichtung, G Brauer, die Brauabfälle den Branntweinbrennern zu überlassen, R.Bl. 1812 S. 483.
gl. .

IsonasmenBLisoiS—231;1802S.139.
IIIRBLuoeSnssvgiquchisongia .
l«2R.Vl-1804S.29.Dazu1807S.224.S.auchschondiesehrmerkwürdigenErlasse

über den Verkauf von Brot und Fleisch in München, R. u. Intell. Bl. 1800 S. 69, 121; ferner
R.Bl. 1802 S. 94, 810.

168R.Bl. 1809 S. 1329.
1%%über den Seof unten; dann Verh. der K. d. Abg. 1859/61Beil. Bd. VI S. 228;

J. Kaizl a. a. O. S. 50 ff.
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1803½ war dem Mißbrauche entgegengetreten,daß persönlicheKonzessionengleich realen veräußert
würden. Eine Verordnung vom 1. Dezember180416°aber, die Handwerksbefugnifsebetr., verwarf
die Nealrechte grundsätzlich.Nach der Natur der Sache, den bestehendenBestimmungenund dem
alten deutschenGrundsatze:Kunst erbt nicht, können, so sagt die Verordnung, „die Handwerks=
befugnisse,welchebloß auf persönlicherGeschicklichkeitberuhen,die Natur reellerGerechtigkeitenoder
eines veräußerlichenEigentums nicht annehmen“".Die Verordnung will gleichwohl für die Ver=
gangenheit die erworbenen Privatrechte schonen und nur Schranken für die Zukunft aufrichten.
Hiernach wird die sernereBegründung neuer und dieWiedererrichtungerloschener!67Realrechtever=
boten. Als radizierte Gewerbesollen nur jeneverliehen werdenkönnen, derenAusübung mit be=
sonders eingerichtetenHäusernundGebäudenverbundenseinmuß,nämlichBräuereienundMühlen 168.
Die Vermutung streitetfür die persönlicheNatur derHandwerksgerechtigkeit.Gerechtigkeiten,welche
ohne beschwerlichenTitel erlangt find, werdenniemals als real anerkannt. Die Verordnung setzt
zugleich weitgehendeBeschränkungenfest,welchendie Ubertragung der aufrechterhaltenendinglichen
Gewerberechteunterliegensoll 16°.

Auf der so geschaffenenGrundlage konntenunmehr der Grundsatzder staatlichenKonzessio=
nierung der Gewerbezur ausschließendenGeltung erhoben, das bisher schongeübtelandesherrliche
Recht der Gewerbekonzessionierungzum System der allgemeinenGewerbekonzessionspflichtausgebaut
werden1½6.Durch Verordnung vom 5. Januar 1807171wurde denPatrimonialgerichten das Recht
der Erteilung von Gewerbekonzessionenentzogen. Auch die Verleihung von Gewerbenunter Hof=
schutzwurde abgestellt#.

Bezüglich der Erteilung der Gewerbekonzessionentraf die Verordnung vom 2. Oktober 1811
folgende Bestimmungen172.

„Ganz neueKonzessionen,insbesonderesolche,wodurchdieZahl der gegenwärtigenKonzesfio=
nisten gleicherArt an ein und demselbenOrte vermehrtwürde, sind vorderhandnirgends mehr zu
verleihen, den einzigenFall ausgenommen,wo das wirklicheBedürfnis der Verleihung evidentund
ausgesprochenvorliegt. Auch die Wiederbesetzungerledigter Gewerbskonzessionenfindet nur dann
statt, wenn sich,nach vorgängigergenauerUntersuchungaller Umstände,dieWiederverleihungeben=
falls evident und unwidersprochenals wirklich notwendig darstellt.“17 Die Erteilung der Kon=
zessionen für „wirkliche Fabriken", Manufakturen, Brauereien und neue Buchdruckereien176behielt
sich der König perfönlich vor. Der Haufierhandel war regelmäßig bei Strafe verboten16. Das
Boten= und Lehnrößlergewerbewar mit Rücksichtauf das Postregal besonderenVorschriftenunter=
worfen 177,die Salpetererzeugungmit Rücksichtauf das Salpeterregal178.

Auch der Betrieb der Gewerbewar der polizeilichenRegelung und Aufficht unterstellt.
Zahlreiche Erlasse ergingen zur Abschaffungvon Handwerksmißbräuchen1760.Den Zünften,

166R.Bl. 1803 S. 958. Uber die Münchener GewerbegerechtigkeitenJ. Kaizl a. a. O.
S. 52, R.Bl. 1803 S. 1002.

168R.Bl. 1805 S. 43, 546. Vgl. dazu die einschärfendenBestimmungenR.Bl. 1807S. 1087.
S. auch 25 Anm. 13.

51 Vgl. dazu die erläuterndeV.O. vom 8. Febr. 1811 (R. Bl. S. 233). ··
168 „Bei den Fabrikunternehmungen, wobei der Unternehmer meistens bloß den Kapitalisten

vorstellt, enthalten diePrivilegien selbst die Zeit und Art der Berechtigung.“
16°Vgl. dazu auchR.Bl. 1804 S. 122.
1° Vgl. übrigens wegen der Freigabe des Vieh= u. ObsthandelsIntell. Bl. 1799 S. 595:

R. u. Intell Bl. 1801 S. 703; des Zie bn u. Kalkbrennens R. u.Intell. Bl. 1800 S. 231.
in R. Bl. S. 55. Vgl. auch lit. F der k. Dekl. über dieReichsritterschaftvom 31. Dez.1806

(N.Bl. 1807S. 202) u. Edikt überdieLutsherrlichen Rechtevom28. Juli 1808,5 25 (R.Bl. S. 1838).
Dazu wegender gutsherrlichenGewerbslaudemienu. Rekognitionenfür GewerbeverleihungenR.Bl.
1809 S. 1947; 1811 S. 97. »

I"R.Bl.1811S802(s.auG.K.Mahr,Sainmlungusw.,1800,IS.286).Uber
dieHofschutzgewerbeI. Kaizl a. a. O.S. 59, 60 Anm. 1.

172R.Bl. S. 1502. Dazu R.Bl. 1815 S. 377. — Vg# auchR.BBl. 1807 S. 523.
11½Die Bemerkungvon J. Kaizl u. a. O. S. 61: „Über die Art, wie die staatlichenBe=

hörden das Konzessionssystemhandhabensollen, erfolgten zunächstkeine besonderenVorschriften“,
ist hiernachunrichtig.

s DMgl.angef.V. O. v. 2. Okt. 1811; V.O. v. 27. Febr. 1816, R.Bl. S. 97.
178Val. R. u.Intell. Bl. 1800 S. 33, 387; 1801 S. 433; R.Bl. 1814 S. 57. Besondere

Bestimmungenfür Tirol R.Bl. 1806 S. 473; 1807 S. 1729. Vgl. auch R.Bl. 1809S. 836; 1810
S. 431; 1811 S. 1869(Lumpensammeln);1816 S. 683 (Scherenschleifer).

177S. oben§ 11 N. 111.
in R. Bl. 1803 S. 449; 1807 S. 1108; 1815 S. 97.
1½Vgl. z. B. R. u.Intell. Bl. 1801 S. 719; 1804 S. 299 (Afhetung des Gesellentalers

u. desHandgeldes bei den Schuhmachern);1802 S. 137 (Aufhebung eines Mißbrauchsbezüglich
der eingekauftenMeister), S. 18, 697 (Auszechender Gesellen): 1804 S. 885 (Aufhebung des

5
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denendurch das System der staatlichenKonzessionierungdas Recht der Zulaffung zum Gewerbe
entzogenwar, wurde der schriftlicheVerkehr mit andern in- und ausländischenZünften verboten180.
In bezug auf die Abgrenzungen der Gewerbebefugnisseblieb es in der Hauptsachebeimalten 181,
wenn auch einzelnezeitgemäßeAnderungeneintraten 188. Den Kalt- und Kupferschmiedenwurden
jedochim Jahre 1805 ihre Privilegien bestätigt 8. An dem Erfordernis des Meisterstückeswurde
festgehalten8“.
. Für einzelneGewerbe wurden aus verschiedenenpolizeilichen RücksichtenVorschriften über
denBetrieb erlassen, so für die Kaminkehrer155,Wasenmeister155,Bier- und Kaffeewirte's7 und
Tändler is.

Die Lebensmittelgewerbewaren, wie seither,bezüglichgewisserWaren (Bier, Fleisch, Mehl,
Brot) obrigkeitlicherTaxierung135 und Aufsicht unterworfen; ebensowurden Maß, Gewicht und
Elle polizeilich untersucht0.

Von einschneidenderBedeutungwar jene Gruppe von Verfügungen,welchedieRechtsverhält=
nisse des gewerblichenHilfsversonals betrafen. So wurden die Bestimmungen der Handwerks=
ordnungen,welchedie Meister in der Zahl der aufzunehmendenLehrlinge beschränkten,beseitigt151.
Es wurde vorgeschrieben,daß regelmäßigLehrlinge nachzurückgelegtem15. Jahre nicht mehr an=
genommenwerdensollten; nur bei Handwerken,welcheausgebildetereLeibeskräfteerfordern, wurde
das vollendete18. Jahr als Aufnahmegrenzefestgesetzt.Die Lehrzeit sollte wenigstens1½ und
höchstens3 Jahre dauern und nur im Inlande zurückgelegtwerden;die Aufnahme von Lehrlingen
war der Obrigkeit anzuzeigen13. Die Wanderpflicht wurde durchVerordnung vom 4. März 1806
aufgehoben165und das Recht, ins Ausland zu wandern,durchVerordnungvom 11.Oktober18071“
nur mehr ausnahmsweisezugestanden.An Stelle derHandwerkskundschaften195wurden durchVer=
ordnung vom 17. März 1808196Wanderbüchereingeführt. Auch in die Bestimmung des Arbeits=
lohnes wurde manchmalgesetzlicheingegriffen197.

Der Marktverkehrwurde durcheineMehrzahl von Verordnungenin freiemSinne geregelt168.
§*12. Das Heerwesen. Die Zeit der napoleonischenKriege mußte eine durchgreifendeNeu=

gestaltung des bayerischenHeerwesensum so mehr bewirken, als dasselbein einem höchstun=
befriedigendenZustandesichbefand.

Postulats u. Kornutengeldsbei den Buchdruckern);1808 S. 2552 (desAusschenkensu. Auszechens
bei den Zünften); 1810 S. 839 (desWeißmachensbei den Nagelschmieden);1811 S. 5 (der is.
oderMutjahre bei den Zünften); Ulm. R.Bl. 1804 S. 35 (Aufthebungvon Mißbräuchen bei Au
dingungu.u.gedigzählun der Le rjungen).

Bl. 1815 17. Dies war übrigens nur eine Erneuerungälterer Polizeigesetze.über
die Farspi Amb. R.Bl. 1802 S. 1655 1806 S. 127.

. J.Kaizl a. a. O. S.
1683(6 l. z. . B. R.Be= 1802 S. in (den Weißgerbernwird das Fürden=derPgielbsgenrkbeiteten

Pelwe, dengieelir das Pressen der selbstgefärbtenZeuge gestattet);1807 S (Branntwein=
drennen betr.), 1808 S. 770 (Niederlagender Professionisten);1808 S. 897 (denBarchent=u. Lein=
webernwird das Selbstfärbendes zu=ihrer Arbeit nötigen Sboffe erlaubt).

sa R.Bl. 1805 S. 802. Daz Kaizl a. a. O. S. 7
188Vgl. z. B. R. Bl. 18027S. 137. usnahme für 8 von der Zentralveterinärschule

approbii uffchmiedeN. Bl. 1616 S. 371.
5 R.2 l 1805 S. 307, 84, ss R.Bl. 1805 S. 414— auch S. 491).

*5 Vgl.z. B. R.Bl. 1664 S 701; 1805 . 831. R.Bl. 0 1.
188R. l 1805 8 931.
189Vgl. z. B. R. u. Intell. Bl. 1801 S. 691; 1806 S. 259 (Ochsenfleisch);R.Bl. 1803

S. 1021, 1805 &. 641 Grot); bezu ich des Bieres hauptsächlich die V. O. vom 25. April 1811,
betr. die künftigeRegulierung des Biersatzesim Kgr. Baer# u= die Verhältnisse der Bräuer zu
den Wirten sowohl unter sichals zu demPublikum, R.Bl. 617. S. darüber auchJ. Kaizl
a. a. O. S. 62 ff — Uber den Wachstarif R. u. Intel.Bl. Seb S. 435; die Tarifierung auf=
gehoben # 1803 S. 356.

R.Bl. 1808 S. 2558.
1%1R.Bl. 1807 S. 227 (#erfügungderl LandesdirektionBamberg); 1810S. 514 (allg. V.O.)
%V. O. vemS# Okt. 1807 § 8, R

26%“ R.Bl. S. 81; vgl. dagegennoch 6 146. S. 667. Über die Wanderscheineebenda

19 R.Bl. S. 1610.
1%DarüberJ. Kaizl a. a. O. S. 66. val. auchR.Bl. 1805S. 507,759.

9 R.Bl S. 680. DazuR.Bl. 1809 S. 503; 1810 S. 178: 1811S. 1505, 1681; 1812
S.
1600 i*miMmal=R.Bl. 1808 S. 132, 769, 771. Verbot der verabredetenArbeitseinstellung N.Bl.

1932. hierher Raiel a. a. O. S. 72ff.; R.Bl. 1805 S. 303,331,527,888,975, 1026;
1806 S. 16# 7#11S.
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In der oberstenStelle für HeeresangelegenheitenergabensichfolgendeUmbildungen!.
Es folgten sich in dieserEigenschaftdas Oberkriegskollegium(1799)7,der Kriegsjustiz=und

Kriegsökonomierat (1801),das geheimeKriegsbureau und das Generalauditoriat (1804),endlichdas
Kriegsministerium (1808).

Die nächstenMaßregeln, welcheunter der neuenRegierung 1799 getroffenwurden, richteten
fich auf Ersparung überflüssigerAusgaben, um für einebessereHeeresverfassungMittel zugewinnen?.

Das Kaufen und Verkaufen der Militärdienststellen war alsbald nach Max Josefs Re=
gierungsantritt, unterm 26. Februar 1799, abgeschafftworden". Die Militärakademie wurde neu
eingerichtet", um dann einige Zeit später in ein rein militärischesKadettenkorpsumgewandeltzu
werdens.

In nämlichenJahre 1799 wurde eine neueBeschreibungder ledigenUntertansföhnein zwei
Klafsen von 17—35 und von 36—50 Jahren angeordnet?.DurchVerordnung vom 7. März 1800
wurde unterAufhebungderbisherigenRekrutenanlage??eineneueMilitärauswahl (Landkapitulanten=
zug) mit sechsjährigerDienstzeitverfügt. Dieselbegeschahim allgemeinenin derhergebrachtenWeise,
insbesonderewurden auchdie Vorschriftenüber Aushebung der Landstreicherusw. erneuert10. Mit
Verordnung vom 26. Mai desselbenJahres!! wurde an Stelle der als veraltet bezeichnetenAus=
schüssedie Bildung einer Landesdefensionslegionaus sämtlichenverabschiedetenund nochnicht an=
säffig gemachtenSoldaten eingeleitet.

Für das Oberstmarschkommissariatals ständigesMittelorgan zwischenden Zivilstellen und
Wälitärbehörden auchin FriedenszeitenwurdendurchVerordnungvom20.April 1802½Bestimmungen

erlassen.
Das Jahr 1803 brachteeine Neueinteilung des Heeres5, demseit 1804 niemandmehr zur

Strafe überwiesen werden sollte .
Es ergingenfernerAnordnungenzur VerbesserungdermateriellenLagederHeeresangehörigen.

So wurden Besoldungenund Quartiergeld der Offiziere erhöht! und das Pensionsregulativ von
1750 durchein neuesersetzt16,auchden MannschafteneineMenagezulagegewährt77.

Durch zwei Verordnungenvom 18. März 1804 wurde das Heer in fünf Militärinspektionen
eingeteilt 8 und demschonseit 1800 neu eingerichtetenMilitärlazarettwesen1°5eine Generallazarett-
inspektionvorgesetzt20.

Unterm 7. Januar 1805 wurde ein umfassendesWehrgesetz(Kantonsreglement)erlassen?1,
welchesdie Kriegsdienstpflichtauf neueGrundlagen stellte. Das Gesetzsprichtals Regel aus, daß
jedermilitärdiensttauglicheUntertan zum persönlichenKriegsdienstverpflichtetund ihm nichterlaubt
sei, einen andern für sicheinzustellen.DieseRegel wird aber durchzahlreicheAusnahmen mit Rück=
sichtauf Geburt, Glaubensbekenntnis,Stand, Ansäsfigkeitund Gewerbedurchbrochen.Die Dienst=
zeit wird auf 8 Jahre festgesetzt.Dienstpflichtigsind die Altersklassenvom 16.bis 40. Jahre, regel=
mäßig aber die vom 18.bis 36. Jahre. Die Verordnungtrifft BestimmungenüberdieRekrutierungs=

1 Val. v. Seydel 2. Mfl 48 Anm. 12—14.
2 Vgl. § 37 Anm. 21, K. Mayr, Sammlung usw.,1800, 1 S. 333 (Wirkungskreis

des ear Pehemisr
*VBal. l Map# Sammlung usw., 1800, 1 S. 316, 317, 319, 324, 328, 329.

a
K. * Semmlung usw., 1800,1 S. 329.

Bl 1805 S. 280. S. auch die oben8 7N. 2 angef.Schrift.
N. u.Intell. Bl. 1800 S. 17.

8#N. u. Intell. Bl. S. 165,247. G. K. Mayr, Sammlung usw.,1802,II S. 278,280,281,282.
* Mandat vom 11.April 1767.
16%Vgl. auch G. K. Mayr, Sammlung usw., 1802, II S. 284; R. u.Intell. Bl. 1800

S. 229. — überdieLandkapitulantenauchR.Bl. 1802S. 41,235,241,288;1803S. 40,113,
33; 1804 S 364, 1056.

11 G. K az Sammlung usw., 1802, II S. 282, 293. R. u. Intell. Bl. 1800 S. 841.
1 R.Bl S. 342. Dazu N.Bl. 1805 S. 633.
13R.Bl. S. 262. Vgl auchR.Bl. 1804 S. 347.
1:.R.Bl. 1804 S. 161.
15 R. Bl. 1803 S. 529.
16R.Bl. 1803 S. 593. Dazu R.Bl. 1802S. 569, 684; 1804 S. 766, 891. über dieMilitär=

Witwen=-und WaisenkasseR.Bl. 1804 S. 489, 591, 891 1857 S. 730,.ferner J. Schmelzing,
Staatsrecht des Kgrs. Bayern, 1IIS. 81.

R.Bl. 1803 S. 608.
18R.Bl. S. 294.
4 S. Ma, Sammlung ufw., 1800, I S. 337.

1 R. Bl. i — Dazu ebenda S. 427, 590, 618, 619, 881; dann 1806 S. 355; 1809 S. 497.
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distrikteund dieVornahme desRekrutierungsgeschäfts,über die Maßregeln gegenEntziehungvon der
Wehrpflicht,über die Gerichtsbarkeitder Dienstpflichtigen7? und über die Verabschiedungs.

Im Jahre 1807 wurden Bestimmungenüber die Einrichtung des bürgerlichenMilitärs in
den Städten, Fleckenund Märkten erlassen“.

Dic Verfassungvon 1808 handelte in ihrem sechstenTitel vom Militärstande. Sie stellte
folgendeGrundsätzeauf. Zur Verteidigung desStaates und zur Erfüllung der durchdie rheinische
BundesakteeingegangenenVerbindlichkeitenwird eine stehendeArmee unterhalten. Die Truppen
werden auf demWege der allgemeinenMilitärkonskription ergänzt. Das Heer handelt nur gegen
äußereFeinde; im Innern aber bloß dann, wenn dies der König in einembesonderenFalle aus=
drücklichbefiehlt,oder die Militärmacht von derZivilbehörde förmlich dazu aufgefordertwird. Die
Militärpersonen stehennur in Kriminal= und Dienstsachenunter der Militärgerichtsbarkeit; im
übrigen aber sind sie, wie jeder Staatsbürger, den einschlägigenZivilgerichten unterworfen. Die
Bürgermiliz wird bestätigt. Zur Erhaltung der Ruhe in Kriegszeiten wird eine Nationalgarde
errichtetwerden.

Eine Reihe von gesetzgeberischenAkten und Verordnungen auf dem Gebietedes Heerwesens
schloßsichan die Verfassungvon 1808 an.

Durch Armeebefehlvom 27. September 1808°5 wurde mit Nücksichtauf die neueKreis=
einteilung eine neueEinteilung der Generalkommandosverfügt.

Verordnungenvom 19.Juni und 12.AugustdesselbenJahres ? regeltendieFriedensleistungen
für das Heer, eine Verordnung vom 23. Februar 18098 die allgemeineKonkurrenzzu Kriegslasten
bei Durchzügen und Kantonierungen fremder Truppen.

Die Bestimmungenüber die Errichtung einer Nationalgarde ergingennacheiner vorläufigen
Verordnung vom 6. April 180929 durchorganischeVerordnungvom6. Juli 180920. Die National=
garde teilte sich hiernach in drei Klassen: die Reservebataillone, welche in ihren Verpflichtungen dem
aktiven Heeregleichstandenund wie diesesdurchKonskription gebildetwurden, die mobilenLegionen,
die nur in Zeiten wirklicherGefahr innerhalb desLandes gegeninnere und äußereFeindeverwendet
werdensollten,und den nicht bereits im aktivenHeereoder derReserveeingereihtenDiensttauglichen
vom 18. bis 40. Jahre entnommenwurden, endlichdas Bürgermilitär, das regelmäßignur zur
Erhaltung der Ruhe innerhalb des Landgerichtsbezirkszu dienenhatte, und welchemdie übrigen
tauglichenMänner unter 60 Jahren angehörten.

Unterm 29. März 181231 erging sodannein durchgesehenesKonfkriptionsgesetz,wonachdie
Konskription auf die ledigenBayern vom vollendeten19. bis zum zurückgelegten23. Lebensjahresich
erstreckte,und unterm 10.Juni 181832eine durchgeseheneVerordnungüber dieNationalgarde, deren
Bestimmungendurchdie Verordnung vom 27. Oktober 1813 über die allgemeineLandesbewaffnung
nochweiter ausgedehntwurden38.

Eine Verordnung vom 21. Oktober 1814, den künftigen Bestand der Landesverteidigungs=
anstalten in Bayern betreffend36, verfügte endlich: Die Streitkräfte des Königreichs teilen sichin
die aktive Armee als I. Klasse, die mobilen Legionen oder Nationalgarde II. Klasse, welche, in
Landregimentereingeteilt, zur Unterstützungdes stehendenHeeresdient, endlichdie Nationalgarde
III. Klasse oder Landwehr,die im Kriege auf besonderenköniglichenBefehl auchgegendenäußeren
Feind, jedochnur innerhalb der Landesgrenzen,verwendetwerdenkann.

4 über die militär. Gerichtsbarkeitauchil 1803 S. 308; 1804 S. 427, 609; Novellen
zurbayer. Gerichtsordnung,München 1811,S. 3

es Über die 1805 anläßlich desKriegs *. teBildung einesJägerkorps und einesGebirgs=
schützenkorpsR.Bl. 1805 S. 1091, 1098. Dazu R.Bl. 1808S. 650. Dasselbegeschahaus gleichem
Anlasse 1809 R. Bl. 1809 S. 785, 790, 938.

24R. Bl. 1807 S. 653, 857, 1298ff., 1582ff., 1641, 1660, 1661, 1667, 1728, 1736, 1737,
1870, 1942 ff. Dazu 1808S. 180, 489,579. 1543, 1665, 1118, 1772, 1958,2146, 2832 (Aufhebung

des Harerereezierguld s. oben 87N. 265 isos S. 857.
°N. Bl. ?2 26Es waren vier: in München,Augsburg, Nürnberg, Innsbruck.

i816 . A##l. S. 2 1746 u. 1766. Dazu Nov. R.Bl. 1811 S. 1617 u. Erläuterungen R.Bl.

8 R.Bl. S. 385. 29R.Bl. S. 657.
30 R.Bl. S. 1093. Vgl. auch S. 1113, ½ 1449, 1905.
#1R.Bl. S. 593. Dam Vollzugsvorschr.S. 1017. Vgl. auchJ. S melting, Nachtrag

der zum k. bayer. Militärkonstriptionsges.und dessenVorschriftenzur Vollziehungund nwendung
gehörigenaallerb.Supptementarverordnungen.en, Erläuterungsreskripteusw.,Würzburg 1817.

9. Vagl.auch S. 273, 401.
56"9=3t S. 1325.
R. Bl. S. 1649. Dazu J. Schmel ing, Staatsrecht des Kgrs. Bayern, I S. 198, 200.

Die Formation vom 24. Juni 1817ebenda
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§ 13. Das VerhältnuisBayerns zum DeutschenReiche1. Die Zugehörigkeit
Bayerns als souveränenStaates und Mitgliedes zumDeutschenBunde dauerte bis zur
Beendigungdes letztereninfolgeder kriegerischenEreignissedesJahres 1866. In den
Präliminarien von Nickolsburgvom 26. Juli und demPrager Friedensvertragevom
23. August 1866 wurde die Auflösung des Bundes von seiten Osterreichsanerkannt, die
Anerkennungdes von Preußenzu gründendenNorddeutschenBundes versprochenund
das Einverständnis damit erklärt, daß die süddeutschenStaaten einenbesonderenVerein
bilden sollten,dessenVerhältnis zumNordbunddurchVerträgeseineRegelungfinden
werde. Bayern erteilteim Friedensvertragemit Preußenvom 22.August1866 den
BestimmungenderNickolsburgerPräliminarien,„soweitsiedieZukunftDeutschlands
betreffen“, auch seinerseitsseine Zustimmung.

Während die norddeutscheBundesverfassungmit dem1. Juli 1867 ins Leben
trat, kam ein Verein der süddeutschenStaaten unter sich nicht zustande38. Deren Ver=
bindung mit demNorden beruhtezunächstauf denSchutz=und Trutzbündnissen,welche
zwischen ihnen und Preußen gleichzeitigmit denFriedensverträgenabgeschlossenworden
waren. DurchStaatsvertragvom 8. Juli 18675 wurdesodannzwischendemNord=
deutschenBundeund densüddeutschenStaaten derZollvereinunterUmgestaltungseiner
bisherigen Verfassung erneuert.

Die Ereignissedes Jahres 1870 führten zur Gründungdes DeutschenReiches,
welchemBayern durch den Vertrag von Versailles vom 23. November 1870 beitrat.
Der Vertrag und die durch denselbenvereinbarteBundesverfassungerlangtenin Bayern
durch die königlicheErklärung vom 90. Januar 1871 mit rückwirkenderKraft vom
1. gl. Mts. gesetzlicheGeltung.

1 Im folgendenist die von v. Seydel in der erstenund zweitenAuflage diesesWerkesund
in anderenSchriften noch ausführlicher begründeteDarlegung ohne wesentlicheAnderung wieder=
gegebenworden. Vgl. insbesondere v. Seydel, Staatsrechtliche und politische Abhandlungen,

hten i. B. und Leipzig 1893. S. 1—120, und Kommentar*y Verf. Urk. f. d. DeutscheReich,
ürzburg, später Freiburg i. B. 1873, 2. Aufl. Freiburg i. B. und Leipzig 1897. Eine Aus=

einandersetzungmit Seydel und seinenGegnern würde an diesemOrt zuweit führen und wohl
auch der Absicht dieser Erneuerung des Seydelschen Werkes wenig ensprechen. Es wurde nur statt
des Satzes v. Seydels (2. Aufl. 2. Bd. S. 263 vorletzte Zeile) „Der König von Bayern ist
hienachBundesmitglied des DeutschenReichs“ gesagt: „Bayern ist .., denn darüber kann kein
Zweifel sein, daß die Mitgliedschaft Bayerns nicht nur eine MitgliedschaftseinesKönigs ist.

Eine Erklärung der rechtlichenNatur des DeutschenReiches ist ohneeingehendeWürdigung
der Lehre vom Bundesstaatsbegriff, welche hier nicht beabsichtigt ist, nicht möglich. Vgl. hierher
RN.Piloty, „Max von Seydel“, Nachruf in Bl. f. adm. Praxis, zunächstin Bayern 1901, und
Archiv d. öff. Rechts Bd. 28 S. 378, Besprechungvon P. Labands Staatsrecht d. D. Reichs
5. Aufl. Bd. 1. Hierbeschränkeich mich darauf, meinevon v. Seydel abweichendeMeinung in
folgendenbeiden Punktensestpuftellen.Ich stimme v. Seydel nicht zu in der Ansicht, daß die
„Reichsverfassung=in jedem Staatdes D. Reichs als Landesverfassunggelte, und daß die Reichs=
ewalt in jedemGliedstaateStaatsgewalt sei. Die Reichsgewaltist eine von derStaatsgewalt der
liedstaatenabgeleiteteund aus ihr hervorgegangene,aber sie ist in jedemStaat ein und dieselbe

Reichsgewalt und nicht je die Staatsgewalt diesesStaates. Dies gilt auchfür Bayern, wie über=
haupt die rechtlicheNatur desDeutschenReichs in bezugauf Preußen oderBayern nicht eine andere
ist als in bezugauf die übrigenStaaten. Vgl. Pilet in v. Stengel-M. Fleischmann,
Wörterbuch des d. Staats= u. VerwaltungsrechtsArt. Bayern, Bd. 1 S. 355. Auch die Bayern
in bezug auf das Reich und insbesondere in bezug auf die Reichsorganisation durch den Bündnis=
vertrag (Schlußprotokoll) und dieReichsverfassung eingeräumten Sonderrechte ändern an dem
Grundsatze, daß die rechtlicheNatur des Reiches eine einheitlicheund für alle Glieder gleicheist,
nichts, und zwar ebensowenig wie die mit der Krone Preußen sonderrechtlich verbundenen Präsidial=
rechtedie grundsätzlicheGleichstellungderStaaten im Reich veränderte.Auch auf dieseSonderrechte,
ihr Wesenund ihren Inhalt ist hier nicht näher einzugehen. ·

«G.Bl.1866-69S.2l;vgl.auchS-816.DazuLandtagsverh1866-69,K.d.Abg.Beil.-
Bd.lS.101,109,Sten.Ber.Bd.IS.124,131,133;K.d.R.R.Veil-Bd·lS.l25,137,147,
Psvkin-IlS17-22,ödS-sernerK.d.Ab.Sten.Ber-Bd.lS.232.·

«Vgl.hierherO·Frhr.v.Völderndorf,AnnalendesDeutschenReichs1890S.280ff.
* Glaser, Archiv des Nordd. Bundes, Berlin 1867,S. 39. ·
5 G.Bl 1866·69S. 89; vgl auchS. 818. Dazu Landtagsverh.1866/69,K. d.Abg. Beil.

Bd. II S. 355, 359, 479, Sten. Ber.Bd. II S. 47, 50, 94, 112, 117, 119, 123; K. d. R.R. Beil.=
Bd. II S. 33, 64, 72, 76, Prot. Bd. III S. 45, 50, 102, 115, 133.

* G.Bl. 1870/71S. 149;vgl. auchS. 302. DazuLandtagsverh.1870·71,K. d.Abg. Beil.
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Bayern ist hiernachBundesglieddes DeutschenReiches. Nach derjenigenAuf=
fassung,welcheim ReicheeinenStaat erblickt,hatBayern mit seinemEintritte in den
Reichsverbandaufgehört, ein Staat und der König aufgehört,der Herrschervon
Bayern zu sein. Nach dieser Auffassung sind die Sätze der bayerischenVerfassungs=
urkunde,daß das KönigreichBayern ein souveränerStaat sei, und daß seinKönig
alle Rechteder Staatsgewalt in sichvereinige,außer Kraft getreten.Von jenem
Standpunkteaus gibt es nach Abschlußder Bündnisverträgenur mehr die eine
souveräneGewalt des Reiches, derenInhaber die Gesamtheitder Mitglieder des
Reichesist. Der Herrscherdes einzelnenStaates ist nicht mehr dessenMonarch,
sondernMitherrscherüberdasReich. Was ervon seinenfrüherenRechtenin seinem
Lande noch besitzt,besitzter nicht mehr als Souverän, sondern in Unterordnungunter
die Souveränetätdes Reiches. Hiernachsteht„die gesamteRechtssphäreder Einzel=
staatenzur Dispositiondes verfassungsmäßigerklärtenWillens desReiches“. Diesem
Satze gegenüberist es von geringer Bedeutung, ob man sagt, daß die Glieder des
Reiches ihre Rechte als vom Reiche abgeleitetebesitzens, oder ob man behauptet,daß
sie dieselbenals eigene,aber jederzeitdurch das Reich entziehbareinnehaben.

Das DeutscheReichist ein Staatenbund, der von denVerbündetenzur gemein=
samenAusübungeinzelnerstaatlicherHoheitsrechteeingegangenwordenist. Die Grün=
dungdesReicheshattewederden ZwecknochdieWirkung,dieSouveränetätder ein=
zelnen Verbündetenzu vernichten. DasReich ist ein „ewiger Bund“, dessenTätigkeit
auf jeneGebieteder Gesetzgebung,Rechtsprechungund Verwaltung sichbezieht,welchedie
Verbündetenin der Verfassungbezeichnethabenoderkünftigauf verfassungsmäßigem
Wegebezeichnenwerden. Die Bundesgewaltist in jedemBundesstaateStaatsgewalt.
Hiernach ist der Satz unsererVerfassung, daß der König alle Rechteder Staatsgewalt in
sichvereinigt,durchdenEintritt Bayerns in das Reich nicht im mindestenverändert
worden. Nach wie vor bleibt die königlicheGewalt Quelle alles Rechtes, welchesim
Lande gilt. Die Veränderungen,welchedurch den Eintritt in jenes Bundesverhältnis
bewirktwordensind,beziehensichnicht auf dieInnehabungderStaatsgewalt,sondern
auf derenAusübung. Diese Anderungensind auf demWegein Wirksamkeitgetreten,
welchendie bayerischeVerfassungselbstin Titel X § 7 vorgesehenhat. Die Reichsver=
fassungist in Bayern nicht „oktroyiert“10,sondernals Landesgesetzverkündetworden.
Auf der königlichenErklärung vom 30. Januar 1871, welchedenBündnisverträgen für
Bayern „gesetzlicheKraft und Geltung“ erteilte, beruht der Rechtsbestanddes gesamten
Reichsrechtesim Königreiche. Und so ergibt sichdenn für die Ausübung der Staats=
gewalt durchdenKönig einedoppelteSelbstbeschränkungdurchdas besonderebayerische
und das gemeinsamedeutscheVerfassungsrecht.

Das letzterehat eineBundesgewaltals gemeinsameGewalt derVerbündetenge=
schaffen.DieseBundesgewalthat einenverfassungsmäßigbeschränktenWirkungskreis;
ihre Zuständigkeitstehtzu jenerder gesondertenStaatsgewaltder einzelnenBundes=
staaten im Verhältnisse der Ausnahme zur Regel. Daran ändert auch der Umstand
nichts, daß nach denBestimmungender ReichsverfassungeineErweiterungder Zu=
ständigkeitenderBundesgewalteintretenkann; dennes bedarfhierzueinesMehrheits=
4 der Verbündetenselbstnach den Vorschriftendes Artikels 78 der Reichs=
verfassung.

Träger der deutschenBundesgewaltsind die verbündetenStaaten durch ihre
Herrscher. Ihre gemeinsameTätigkeit vollzieht sich aber nicht in persönlichemZu=
sammentritteder Herrscher,sonderndurch zwei Organe, denBundesrat und denKaiser.

Bd. IV S. 9, 27, 79, 84,Sten. Ber. Bd. IV S. 19, 28, 30, 108, 133,163, 187, 209,237,265,295,
318, 348, 875; K. d. R.R. Beil. Bd. II S. 38, 113, 148, 149,Prot. Bd. II S. 8, 37, 91.

!7P. Laband, Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5.Aufl. I S. 93.
* Ph. Zorn, Staatsrecht des Deutschen Reiches, 2. Aufl., I S. 80.
* Vgl. auchdieErklärung der preuß.Regierung in derBundesratssitzungvom5. April 1884,

Annalen des DeutschenReiches1886 S. 350ff. Dort werdenin sehrnachdrücklicherWeise die „Ver=
träge“ betont, „auf denenderBund der deutschenStaaten beruht“. Vgl. auchv. Seydel, Komm.
zur R.V., 2. Aufl S. 23, 185f., 247f.
— WSoPh.Zorna.a.-O.IS·55.
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Der Bundesrat11 ist eine Versammlung von Vertretern der Bundesglieder und
Elsaß=Lothringens12. Eine Vertretung kann an sich in doppelter Weise stattfinden:
entweder so, daß der Vertretende seinen Willen anstatt des Willens des Vertretenen
mit Wirksamkeit für den letzterenerklärt, oder so, daß der Vertretendeden Willen
des Vertretenen erklärt. Im einen Falle ist der Vertreter Erzeuger eines eigenen
Willensaktes,im andernFalle VerkündereinesfremdenWillensaktes. Die Mitglieder
des Bundesrates sind das letztere. Der Satz, daß die Bundesratsbevollmächtigtenun=
mittelbar denWillen ihres Auftraggebersaussprechen,hat dieBedeutungeinerzwingenden
Rechtsoermutung.Die Verbündetenim BundesrateundElsaß=Lothringenhabenzwar
das Recht und diePflicht, dieVollmachtderVertreterihrerMitverbündetenzu prüfen,
nicht aber derenDienstanweisung. Die Abstimmungim Bundesrate ist ein Formalakt 16.
Die Vollmachtkannmit Wirkungnachaußennicht beschränkt,auchderVollmachtgeber
selbst bezüglichdes Inhaltes der Vollmacht staatsrechtlichnicht gebundenwerden. Die
Dienstanweisungder Bevollmächtigtenist einerein innereAngelegenheitder Bundes=
glieder und Elsaß=Lothringens1.

Die Ernennungder bayerischenBevollmächtigtenund die Erteilung der An=
weisungen an dieselbenstehtdemKönige zu. Da dies RegierungshandlungendesHerr=
schers sind, so ist zu ihrer gültigen Vornahme die ministerielle Gegenzeichnungoder
Unterzeichnungerforderlich½.

Die geschäftlicheBehandlung dieser Angelegenheitensteht im allgemeinen dem
Staatsministeriumdes königlichenHauses und des Außerenzu. Bezüglichdes sach=
lichen Inhalts der zu erteilendenAnweisungenist jedochin ersterLinie dasjenige
Ministerium zur AbgabeseinesGutachtensberufen, in dessenGeschäftskreisdie An=
gelegenheitfällt, auf welchedie Weisungsichbezieht.

Hinsichtlich des Inhaltes der Anweisung ist der König ebensowenigwie hinsicht=
lich des Inhaltes der Vollmacht an die Zustimmungdes Landtagesgebunden.Darüber,
daß einesolcheBeschränkungnachdemgeltendenRechtenicht stattfindet,bestehtkein
Zweifel. Sie kann aberauchauf demWegeder Landesgesetzgebungnicht eingeführt
werden. Die Reichsverfassungerklärt in Artikel 6 dieBundesratsbevollmächtigtenals
Vertreter derBundesglieder,d. h. derHerrscher,undbindetdieBundesgliederbezüglich
der Erteilung der Anweisungennirgendsan dieZustimmungihrer Landtage. In der
Zustimmung des Landtages zu Artikel 6 der Reichsverfassungliegt der Verzicht darauf,
bei Erteilung der Weisungenan die Bundesratsbevollmächtigtenmitzuwirken. Ist es
unleugbar, daß die unbeschränkteBefugnis des Königs zur AnweisungseinerBevoll=
mächtigten in Artikel 6 ihren Grund hat, dann muß auch zugegebenwerden, daß eine
Anderunghierin durchLandesgesetznicht bewirktwerdenkann16.

Der Satz, daß derKönig allein das Rechthat, diebayerischenBundesratsbevoll=
mächtigten mit Weisungen zu versehen,gilt unbedingt. Es macht keinenUnterschied,
auf welchenGegenstanddieAnweisungsichbezieht.Selbstwennes sichumBeschlüsse

11 Der folgendenDarstellung liegt v. Seydels Abhandlung „Der Bundesrat“" zugrunde.
Dieselbe erschienzuerst in F. v. Holtzendorffs u. L. Brentanos Jahrb. für Gesetzgebung,
Verwaltung u. VolkswirtschaftIII (1879) S. 273—296 und nach v. Seydels Todin „Staats=
rechtlicheund politischeAbhandlungenvon M. v. Seydel“. NeueFolge. Hgg.v. K. Krazeisen,
Tübingen 1902,S. 90 ff. .

UNeichsverf.Art-6,6ii.ÜberderenpersönlicheRechtsstellungvgl.v.Seydelsangef.
Abhandlung S. 280 bzw. 87. über die rechtlicheStellung Elfaß-Lothtingens als Reichsland vgl.
P. Laband a. a. O. S. 235 ff. Dazu Piloty im Arch. d. öff. Rechts Bd. 29 S. 341 ff.

is P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,5. Aufl., IS. 250.
1 Über die Bedeutung des Art. 7 Abs. III der Reichsverf. vgl. v. Seydels ange Abh.

S. 277 bzw. S. 95. Die Ansicht von Ph. Zorn a. a. O. S. 157 ist m. E. unrichtig. Vgl.da=
gegenauchP. Laband a. a. O. I S. 240ff. ·

15Ges.,die Verantwortlichkeitder Minister betr., vom 4. Juni 1848, Art. 4.
13Vgl. die näherenAusführungen in v Seydels angef.Abhandlung S. 277 bzw. 96 und

in v. Seydels Kommentar z. Verf.ürk. f. d. DeutscheReich, 2. Aufl. S. 132f., 427 ff. Gegen
die hier vertretenenAnsichtenhabensich insbef. erklärt P. Laband a. a. O. 1 S. 226f., Ph. Zorn
a. a. O. L S. 168f., Th. Pistorius, Die Staatsgerichtshöfeund die Ministerverantwortlichkeit,
Tübingen 1891, S. 198ff.
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des Bundesrates handelt, aus welcheneine Anderung der bayerischenVerfassung sich
ergebenkann, bestehtkein Mitwirkungsrecht des Landtages!7. Selbstverständlich
bleibt es der Staatsregierungunbenommen,da, wo siees für wünschenswerterachtet,
vor Erteilung einerWeisungan die BundesratsbevollmächtigtendieAnsichtdesLand=
tages zu vernehmen. Aber auch wenn dieseVernehmung zu einemBeschluß des Land=
“ führt, hat dieser Beschluß nicht die Bedeutung einer Genehmigungoder eines

erbotes.
Der Bundesratbeschließtregelmäßigmit Stimmenmehrheit;bei Stimmengleich=

heit gibt PreußenregelmäßigdenAusschlag18.
Die Stimmenzahl,welchedeneinzelnenBundesgliedernzukommt,ist in Artikel 6

AbsatzI, die Stimmen Elsaß=Lothringenssind in Art. 6 a derReichsverfassungfestgestellt.
Von den 61 Stimmen im Bundesrate, einschließlich der 3 elsaß=lothringischen,hat
Bayern619. JedesBundesgliedkannsoviel Bevollmächtigteernennen,als esStimmen
hat20. Die UÜbungläßt auch die Ernennung stellvertretenderBevollmächtigterzu. Die
Stimmführung ist ein Recht, keinePflicht der Bundesglieder21. Bei Gegenständen,

1½v. Seydel hat das in seinemangef.Kommentar,2. Aufl. S. 425 ff.,eingehenddargelegt.
Die Frage ist in der K. d. Abg. 1871/72aallich eines Antrages Barth—Schüttinger zu
lingehenderErörterung gekommen.Vgl. darüber Beil. Bd. 1 S. 527, II S. 169, 221. Sten. Ber.
I S.108, 132, 455, 480. Eine BeleuchtungdieserVerh. enthält v. Seydels Kommentar zur
Verf. Urk. für das DeutscheReich, 1.Aufl. S. 276—287. Außerdemsind nochfolgendeStellen aus
den Verh. d. K. d. Abg. 1870/71über die Bündnisverträge zu vergleichen:Beil. Bd. IV S. 82
Sp. 1, S. 86 Sp. 2; ferner 1883/86Sten. Ber. V S. 267. In der Folge hat sichdie Staats=
regierung dieErwabchtigung zum Eintritt in die Branntweinsteuergemeinschaftdurchein Ges. vom
. Sept. 1887 (G. u. V.Bl. S. 547) erteilen lassen. Bei den Landtagsverh.(Repert. 1887/88
S. 21 ff.) wurden die oben erörterten staatsrechtlichenFragen besprochen,blieben aber unentschieden.
Die Erklärung, welche Staatsminister Dr. v. Riedel (Sten. Ber. 1 S. 26 f.) namens der Staats=
regierungabgab, ist, wohl unter demEinflussepolitischerErwägungen,zu Sätzengelangt, diestaats=

. rechtlichenBedenkenunterliegen. Es wird gesagt,daß „ein Reservatrechtvom reichrechtlichenStand=
punkteaus als in gültiger Weiseaufgegebenzu erachtensei, wenn Bayern gemäßArt. 78Abs. II
(der Reichsverf.) seine Zustimmung im Bundesrate erklärt“ habe; „dem Lande gegenüber“ trage das
Ministerium die volle Verantwortung hierfür, und daher werde kein Ministerium daran denken,
„ein Reservatrechtvon irgendeinem Belange ohnevorherigeZustimmung des Landtags auf=
zu S 2# F, staatsrechtlicheTeil dieserDarlegung ist richtig; der zweiteTeil ist wesentlich
politischen Inhalts.

Sodann heißt es weiter: Es sei gefragtworden, ob GesetzesvorlagenwegenAufgabe eines
Reservatrechtsim LandtagewieBersaffungsänberungsge, zu behandelnseien,und wenn ja, ob au
die vorliegende. Letztere Fragehabe der Aussch.,der K.d. Abg. selbstverneint. Die erstere„äuße
schwierigeprinzipielle Frage" sei besser„von Fall zu Fall je nach der Natur und Tragweite des
einzelnenin Betracht kommendenReservatrechtszur Erledigung zu bringen“. Die Staatsregierung

ehe davon aus, daß aus der Behandlung des vorliegenden 4# keine Folgerungen für künftige
zü9 abgeleitetwerdenkönnten. Sie sei nicht der Meinung, sichselbstoder demLandtagedie Be=
fugnis zu entziehen,„für die Zukunft bei Fällen, welcheanders als der gegenwärtigegelagertfind,
auf die Beobachtungder erwähntenFörmlichkeitenzu dringen“.

Bedenklichist vor allem dieUnterscheidungzwischenSonderrechten,welche„von Belang“ oder
nicht von Belang sind. Das ist keinrechtlichesUnterscheidungsmerkmal.Sodann ist, selbstwennman
einen Augenblickzugibt, daß zum Verzichteauf irgendwelchebayer. Sonderrechtedie Ermächtigung
durchein Landesges.rechtlichnotwendigsei, nicht abzusehen,wie diesesGes. sichals ein solchesdar=
steen soll, welches„Abänderungenin denBestimmungender(bayer.)Verf.Urk. oderZusätzezu der=
elben“ (Verf.Urk. Tit. X § 7) enthält. Durch ein derartigesGes. wird überdiesnicht einmal das
bayer. Sonderrechtbefeitigt, sondern nur genehmigt, daß Bayern der Beseitigungzustimme. Der
besprocheneVorgang wiederholtesichbei Ges. v. 4. Juni 1898(G.V.Bl. S. 263).

18Reichsverf.Art. 7 Abs. III. Eine Ausnahme bestehtnunmehr durch denHinzutritt der
Stimmen Elsaß=Lothringens,im Falle dieseStimmen mit der PräsidialstimmezusammendenAus=
schlaggebenwürden. R.Verf. 6a Abs. II.

1! Näheres in v. Seydels angen Abh. S. 281.
20Reichsverf.Art. 6 Abs. II, 6 a Abs. III. ·
21DiesenSatz v. Seydels halte ich im zweitenTeile nicht unbeschränktfür richtig. Es ist

Bundespflicht der Mitglieder, an der Tätigkeit, d. i. Willensbildung des Bundesrates, sichzu be=
teiligen. DieseBeteiligung kann aber nicht durchbloßeAnwesenheit,Vertretung und Verhandlung,
sondern regelmäßig auch nur durchStimmführung erfolgen. Daß es angängig ist, in einzelnen
Fällen der Stimmabgabe sich zu enthalten, ist ein allgemeinesKollegialrecht. Ein anhaltender
oder völligerVerzicht aber auf die Ausübung des StimmrechtesohnegleichzeitigeUbertragungder=
selben auf ein anderesMitglied bedeuteteso viel wie Selbstausschaltung,Verletzungder obersten
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hinsichtlichwelcherdie Reichszuständigkeitfür das Gebiet eines Bundesgliedesver⸗
fassungsmäßigausgeschlossenist, hat das betreffendeBundesglied kein Stimmrecht?2.

Von demGrundsatze,daß der Bundesrat mit einfacherMehrheit beschließt,gibt
es folgendeAusnahmen:

1. Gesetzesvorschläge,welchedie AbänderungbestehenderEinrichtungenauf dem
Gebiete desLand= und Seekriegswesens,dann hinsichtlichder in Artikel 35 der Reichs=

verfassung aufgeführtenAbgaben bezwecken,sind abgelehnt,wenn Preußen Widerspruch
einlegt6.

2. Bei der Beschlußfassungüber die Ausführungsverordnungenund Vollzugs=
einrichtungenzu denGesetzen,die in Artikel 35 der Reichsverfassungbezeichnetsind,
kann eine Anderung bestehenderVorschriften oder Einrichtungen nur stattfinden,wenn
Preußen nicht widerspricht?“.

3. Gesetzesvorschläge,welcheauf Abänderung vonVerfassungsbestimmungenzielen,
durchdie bestimmteRechteeinzelnerBundesgliederin derenVerhältnissezur Gesamt=

wt festgestelltsind, gelten als abgelehnt, wenn der berechtigteVerbündetenicht zu=
immt ?5.

4. Gesetzesvorschlägeauf Abänderung der Verfassung sind verworfen, wenn
14 Stimmensichwidersetzen?. Die StimmenElsaß=Lothringenswerdenhierbeinicht
mitgezählt?7.

5. Bei allen Abstimmungenmit AusnahmederjenigennachArt. 78 Abs.I der
ReichsverfassungbleibendieStimmenElsaß=Lothringensungezählt,wenndiePräsidial=
stimme nur durch den Hinzutritt dieser Stimmen die Mehrheit erlangen würde.

Der Bundesrat ist innerhalb des Rahmens der Verfassung das ordentlicheOrgan
des Bundes. Alle Reichsangelegenheitenfallen in seineZuständigkeit,sofernsienicht
ausdrücklich davon ausgenommenfind. Er hat innerhalb des Wirkungskreises des
Reichesdie Vermutungder Zuständigkeitfür sich?.

Die Berufung,Eröffnung,Vertagungund Schließungdes Bundesratesstehtdem
Kaiser zu, der dabei durch mehrfacheverfassungsmäßigeBestimmungengebundenist30.

Den Vorsitzim BundesratehatPreußen,das denselbendurchdenReichskanzler
führt s1. Der Reichskanzlerkannsichim Vorsitzevertretenlassen. Will oderkanner
den Vorsitzan keinenpreußischenBevollmächtigtenübertragen,so muß er ihn zunächst
an Bayern abgeben##.

Jedes BundesgliedkannAnträge im Bundesrate38stellen34.
« Der Bundesratbildet aus seinerMitte nachMaßgabedesArtikels 8 derReichs⸗
verfassungAusschüsse35. Bayern hat in bezugauf dieseAusschüssedas Vorrecht eines
ständigenSitzes im Ausschussefür das Landheerund die Festungenund des Vorsitzes
im Ausschussefür die auswärtigen Angelegenheiten.

Das zweiteOrgan der deutschenBundesgewaltist das Bundespräsidium,der
Kaiser. Das Präsidium des Bundes stehtder Krone Preußen zu. Der König von
Preußen führt denTitel DeutscherKaiser32. Das Bundespräsidiumist einSonderrecht

Bundespflicht der Betätigung und würde, wenn sie zur Regel würde, den Stillstand der Geschäfte
und damit dieAuflöfung desReichesherbeiführen.Es gibt nur ein RechtderfreienStimmführung,
aber kein Recht der Obstruktionim Bundesrate.

22Teichevesl Art. 7 Abs. IV, 6a Abs. III.
2#Reichsverf. Art. 5 Abs. II. 2" Reichsverf. Art. 37.
25Reichsverf.Art. 78 Absf.II. 26Reichsverf.Art. 78 Abf. I.
2 Dies folgt daraus, daß das Reichsland nicht Bundesstaat ist und im Sinne des Art. 78

Abs. 1 gemäßArt. 6a Abl‘ III auchnicht als Bundesstaat „gilt“.
78 Reichsverf.Art. 6 a Abs. II.
*#Näheres in v. Seydels angef. Abh. S. 284 ff. bzw. 106.
20Reichsverf.Art. 12—14. Tatsächlichist der Bundesrat dauerndversammelt.
31Reichsverf.Art. 15.
22 Bayer.Schtußprot. Ziff. IX. 33 Reichsverf.Art. 7 Abs. II.
8“ Näheres zum Vorstehendenin v. Seydels angef.Abh. S. 292 ff. bzw. S. 119.
35Näheres a. a. O. S. 295 ff. *28 S. 120ff.
:8 Reichsverf. Art. 11 Abs. I. ÜUberdas Handschreibendes Königs von Bayern an den

König von Preußen v 30. Nov. 1870 vgl. v. Seydels angef.Kommentar 2. Aufl. S. 157f.
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Preußens innerhalbdes Bundes. Wer die preußischenKronrechteausübt, übt auch
die Präsidialrechteaus, sei es der König oderder Regentvon Preußen#7.

Der Kaiser ist als solchernicht Herrscher; er ist Bundesorgan. Aber er ist dies
in anderemSinne als der Bundesrat. Während letztererals ein unselbständiges
WerkzeugunmittelbardenWillen der Verbündetenausspricht,ist erstererregelmäßig
Vertreterderselbenin der Art, daß er seinenfreigefaßtenWillen im NamenderGe=
samtheit kundgibt. - —

Die Präsidialrechtelassensichnicht in einerallgemeinenFormel ausdrücken38.
Sie bestehenin bestimmteneinzelnenBefugnissen,welchedie Reichsverfassungoderdie
Reichsgesetzedem Bundespräsidium zuschreiben. Die wichtigsten verfassungsmäßigen
Befugnissedes Kaisers sind die Vertretung des Reiches nach außen, das Bundesfeld=
herrnamt, die Leitung des Reichspost=und Telegraphenwesens35, das Recht der Be=
rufung, Eröffnung, Vertagung und Schließung von Bundesrat und Reichstag, die
Ausfertigungund Verkündigungder Reichsgesetzeund die Überwachungihrer Aus=

führung. die Ernennung und Enthebung des Reichskanzlers und der meistenReichs=
eamten40.

Der Kaiser hat als solchergewissepersönlicheEhrenrechte,und er genießtim
ganzenReichedenselbenstrafrechtlichenSchutzwie derLandesherr.

An der Ausübung der Bundesgewalt sind nach der Reichsverfassungder Reichs=
tag"! und der Reichskanzler" in analogerWeisebeteiligt, wie in den Staaten an
der Ausübung der Herrschaft die Landtage (Bürgerschaften)und die Minister beteiligt
sind. Es ist durchdieReichsverfassungdie konstitutionelleRegierungsformannähernd
übereinstimmendmit der Regierungsform der überwiegendenMehrheit der Bundes=
mitglieder eingeführtworden. .

Die nähere Entwicklung all dieser rechtlichenVerhältnisse ist der Darstellung
des Reichsstaatsrechteszu überlassen".

1 S v. Seels angef.Kommentar 2. Aufl. S. 154 ff. «
zs Es ist z. B.entschiedenfalsch wenn Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.RechtsS. 596, sagt:

„Der Kaiser . .rdnet alles an, was zurVerwirklichung der Zweckedes Reichesnotwendigist.“
r Jooch nicht für Bayern und Württemberg.Reichsverf.Art. 52.
4%Der Kaiserübt ferner RechtederSigatsgswalt namens desReichesinElsaß=Lothringen

und in den deutschenSchutzgebietenaus. Mit demBundesrat zusammenhat er das Recht der Auf=
lösung des Reichstagsund das Recht der Kriegserklärung.

41Reichsverf.Art. 20—32, 69. * Reichsverf.Art. 17.
3 Vgl. hierherP. Laband g. a. O. 5. Aufl. I S. 211ff.; G. Meyer=G. Anschütz, Lehrb.

= Nrtichen Fitatsrechtes, 6. Aufl., S. 489 ff.; ferner v. Seydels angef. Kommentar 2. Aufl.
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Erstes Buch.

Herrscher und Staat.

Erster Teil.

Der Herrscher.

Erster Abschnitt.
#§*14. Natur und Inhalt der Herrschergewalt1. Der Staat Bayern ist aus

Gebietendes vormaligendeutschenReichesentstanden,jedochnicht auf demWegefried=
licherUmbildung,sonderndadurch,daß derLandesherrvonBayern infolgekriegerischer
Ereignissein denBesitzder Staatshoheitgelangte. ·

Der PreßburgerFriede vom 26. Dezember1805 machteaus demKurfürstenvon
Pfalzbayern,dembisherigenReichsstande,einenHerrscher,der denKönigstitelannahm,
aus seinenErblandenund den neuerworbenenGebieteneinenStaat. Von da ab be=
ginnt eineneueöffentlicheRechtsordnungfür Bayern.

„Das KönigreichBayern“, so erklärt die Verfassungsurkunde, „in der Gesamt=
wereinigungaller älteren und neuerenGebietsteileist ein souveränermonarchischer

taat.“
„Der König“, heißt es weiter, „ist das Oberhaupt des Staates, vereinigt in sich

alle Rechteder Staatsgewalt und übt sie unter den vonIhm gegebenenin dergegen=
wärtigen VerfassungsurkundefestgesetztenBestimmungenauss“.

In diesemSatze ist das WesenderköniglichenGewalt zu scharfemundbezeichnen=
dem Ausdruckegebracht".

1 Val. H. Rehm, Die staatsrechtl.Stellung des Hauses Wittelsbach zu Bayern in Ver=
gangenheitund Gegenwart. Erlangen 1901. 2 Tit. 1 § 1.

*Verf Urk. Tit.II 6 1 Abfs. I. DieseStelle entsprichtderForderung des Art. 57 derWiener
Schlußakte: „Da der DeutscheBund mit Ausnahme der vier freien Städte aus souveränenFürsten
besteht, so muß, dem hierdurchgegebenenGrundbegriffezufolge, die gesamteStaatsgewalt in dem
Oberhaupte des Staates vereinigt bleiben.“ ’

Der angef. Paragraph derVerf. Urk. wurde in der Sitzung der Ministerialkonferenz vom
21. April 1818 auf Antrag Zentners eingefügt, um „den Charakter der Monarchie“ gegenüber
den den Ständen eingeräumtenRechten„schärferauszudrücken“. Wrede wünschtebeigesetzt,„daß
der König dieseVerfassunggegebenhabe, indem man sonstglauben könnte, die hierin enthaltenen
Bestimmungenwären mit Bewilligung der Stände gemachtworden". Unter Berücksichtigungdieser
Bemerkung erhielt der Paragraph seinejetzigeFassung. In der Thronrede, durch welchederKönig
am 4. Februar 1819 die ersteStändeversammlungeröffnete,stehendie Worte: „Ich genießeheute
den erhebendenMoment, in der Mitte von Ständen zu seyn, welche das Keie Wort meines
E dn sses hervorgerufenund eine vertrauensvolleErnennung und Wahl um Meinen Thron
gestellt hat.“

Es ist hier nicht die Natur der Herrschaftund des Staates eingehendzu erörtern. Dies
würde darauf hinauslaufen, ein System der allgemeinenStaatslehre oder der Rechtsphilosophiein

die Derstelungdes bayerischenStaatsrechtes einzuschieben.Vgl. Seydel, Grundzüge einer allg.
Staatslehre, Würzburg1873. (Freiburg i. B. 1889.) H. Rehm, Allgemeine Staatslehre (in
Margquardsens Handb.des öffentl. Rechts, Freiburg i. B. 1899), Gg. Jellinek, Allgemeine
Staatslehre (1. Aufl. Berlin 1900 und 2. Aufl. 1905). Weitere Lit.=Angaben s. insbes. bei
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Der Staat ist jenetatsächlicheErscheinung,aus welchermittels der Herrschaft
das Rechtentsteht.Der Staat ist die Vereinigungder MenscheneinesLandesunter
einem höchstenWillen, dem des Herrschers. Im Sinne dieser Begriffsbestimmungist
der Staat ein Zustand. Bezeichnetman aber, um einen kurzenAusdruck zu gewinnen,
der auchsprachgebräuchlichist, Land undLeute,welchederHerrschaftunterworfensind,
* Staat⸗ dann sindHerrscherund Staat voneinandergeschiedenwie Subjektund

bjekt.
Am klarstentritt dieseScheidungin der Einherrschaftzutage. Der Fürst ist

kein „Organ“ des Staates, er steht als Herrscher, als Souverän über ihm.
Will man den Staat selbstzum Subjektemachen,sei es nun in der Form des

Organismus oder der juristischenPerson oder sonstwie, so gerätman in bloßeRechts=
vorstellungen6, d. h. man verläßtdenBoden der Wirklichkeit.

Daß der Herrscherder Natur seinerAufgabenachnichtum seinet=,sondernum
des Staates willen herrscht,daß er nicht persönliche,sondernStaatsinteressenverfolgt,
daß seineGewalt keineselbstsüchtigbestimmte,keinprivatrechtlichesEigentum,sondern
eineöffentliche,eineStaatsgewaltist, all dies machtihn nicht zu einemOrganedes
Staates, sofern dieseBezeichnung einen rechtlichenSinn haben soll. Denn mit dem
Begriffedes Staatsorgans,wie man ihn sonstwohl anwendet,verbindetsichder Ge=
danke an irgendein Werkzeug eines höherenStaatswillens, das von letzteremseineBe=
fugnisseherschreibtund denUmkreisund dieArt seinerWirksamkeitzugewiesenerhält.
Dies ist aber nicht das Wesen unseresKönigtums. Dasselbe leitet seineGewalt aus
keiner Rechtsquelle, insbesondereaus keiner Übertragung durch das Volk oder den
„Staat“ ab. Es herrscht aus eigenerMacht, und eben deshalb kennt dieseMacht
kein Gebiet, das rechtlich ihrer Einwirkung entzogenwäre. Die Staatsgewalt bestimmt
den Umfang ihrer Tätigkeit selbst7.

Wenn sonach die Verfassungsurkundevom Könige sagt, daß er in sich alle
Rechte der Staatsgewalt vereinige, so hat dies den doppeltenSinn, daß er seinRecht
in sich selbstund von niemandemzu Lehen trägt, und daß seine Gewalt eine allum=
fassendeist.

Die königlicheGewalt bestehtnichtkraftderVerfassungsurkunde,sonderndieVer=

Belllinet a a. O. über die bayerische Literatur vgl. R. Piloty. Ein Jahrhundert
ayerischerStaatsrechts=Literaturin der von G. Jellinek und Otto Mayer veranstaltetenFest=

schrift für Laband (Tübingen 1908).
5 Uber den Wert desBegrifs der juristischenPerson für das Staatsrecht vgl. Seydels

Staatsrechtliche und politische Abhandlungen, Freiburg i. B. u. Leipaig 1893, S. 109ff., und
Seydels Ausführungen im Jahrb. für Ge thebung, Verwaltung u. Volkswirtschaft im Deutschen
Reich von Holtzendorff u. Brentano III S. 274. Nach Rehm (Archiv d. öff. R.s Bd. 25
S. 397)ist der Staat „Personifikation eines Land, Volk und GewalthaberzusammenfassendenBe=
griffes“ und Subjekt der Staatsgewalt „die Staatsidee“. —

Das Problem des Staates als juristischerPersönlichkeitist außer in den angeführtenWerken
über allgemeineStaatslehre neuerdingszunächstauf derGrundlage derGierkeschen Genossenschafts=
theoriebesondersbeh ndelt bei Gierke, Grundbegriffe,Fricker, Persönlichkeit,O. Mayer, Das
Verwaltungsrecht, II. Bd., Chr. Meurer, Juristische Personen, Binder, Das Problem der
juristischenPerson, Hölder, JuristischePersonen, Isay, JuristischePersonen, Affolter, Die

erbandsgewalt.in Annalen 1911 S. 126ff., G. Grosch, JuristischePersonen, insbes. der Staat
als juristischePerson, in Annalen 1911 S. 434, 505, Derselbe, Der Staat und seineAufgaben,
in Archiv d. öff. N.s Bd. 25 S. 407 ff., K. Kormann, Grundzige eines allg. Teils des öffent=
lichen Rechts,Annalen 1911 S. 850, und Fortsetzunginsbes.S. 855 ff. u. a. m.

* Vgl. z. B. Ph. Zorn, Das Staatsrecht des DeutschenReiches,2. Aufl., I S. 88. „In=
haber der Souveränitätist die ideale (d.h., wie auch in der 1. Aufl. steht,die fingierte) Persön=
lichkeit desStaates.“ Hiergegenist einzuwenden,daß etwas, was nur fingiert, also tatsächlichnicht
vorhanden ist, in Wirklichkeit nichts innehabenkann. über den Staat in der Vorstellung als
Lesbche eönchteir hat sich eine großeSpezialliteratur entwickelt,auf welcheeinzugehenhier
nicht am Platzeist.

7 In diesenSätzen, welchehier in Anführungszeichenwörtlich der 2. Auflage diesesWerkes
entnommenwurden, wiederholtS. den Hauptinhalt seinerallgemeinenStaatslehre. Er hat darin
vielfachWiderspruchin der Literatur erfahren. Insofern dieHerrschaftihre Rechtfertigungnur im
Staat findet, scheintmir die Auffassung,welchedenHerrscherauch rechtlichals Organ desStaates
betrachtet,nicht so schroffvon der Hand zu weisenzu sein. Der Herrscherist ebenwirklich und
rechtlichvas höchste Willensorgandes Staates.
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fassungsurkundekraft der königlichenGewalt. Die Verfassungsurkundeist eine vom
Königegegebene,und es hat einentiefenSinn, daß sieselbstdie Sicherheitfür ihre
Einhaltung durch den König nicht in irgendeiner, Menschen gegenübereingegangenen
Verpflichtung, sondern in einem religiösen Gelöbnisse,dem Eide, sucht.

Die rechtlicheUnbeschränktheitder Staatsgewalt in bezugauf ihren Umfang
schließt eine Selbstbeschränkungdes Herrschers in bezugauf die Ausübung dieserGe⸗
walt nicht aus. Auch das verfassungsmäßigeKönigtum, das an die Mitwirkung der
Volksvertretungund an die Einhaltung der unter dieserMitwirkung erlassenenGesetze
sichgebundenhat, ist wahres Königtums.

UnsereVerfassungsurkundeenthält sonachkeinenWiderspruch, wenn sie einerseits
die Vereinigung aller Rechte der Staatsgewalt im Könige, andererseitsdie Ausübung
dieserRechtenachdenverfassungsmäßigenBestimmungenausspricht.

Dabei ist selbstverständlich,daß dieseGebundenheitdesKönigs in der Ausübung
der Staatsgewalt nicht nur auf dasjenige sich erstreckt,was in der Verfassungsurkunde
selbstfestgesetztist, sondern ebensoauf all das, was auf Grund der Verfassungsurkunde
weitersichentwickelthat. Auch diejenigenBeschränkungen,welchedemKönige in der
Ausübung seiner Herrschaft aus dem Eintritte Bayerns in das Reich erwuchsen,sind
5 dem Wegeder verfassungsmäßigenFortgestaltungunseresöffentlichenRechtesent⸗
anden10.

Eine notwendige Folge der Herrscherstellungdes Königs ist dessenUnverant=
wortlichkeit;denneineVerantwortlichkeitdessen,der niemandenüber sicherkennt,ist
rechtlichnichtmöglich11.

Die Verfassungsurkundeerklärt15diePerson desKönigs als heiligundunverletz=
lich i2. Eine andereWendung des Gedankens ist der Satz des englischenStaatsrechtes:
Der König kann nicht Unrechttun. Das soll natürlichnicht heißen,daß der König
sochlichkeinUnrechtzu tun vermöge,sondernnur, daß an keineseinerHandlungenfür
ihn sichdie Folgen desUnrechtesknüpfenkönnen.

Aus dieserUnverantwortlichkeitdesKönigsergibtsich,daßerwegenRegierungs=
handlungenüberhauptnicht,wegenprivaterHandlungennichtstrafgerichtlichzurRechen=
schaftgezogenwerdenkann.

Wo dagegender König außerhalbdes Gebietesdes öffentlichenRechtesim ver=
mögensrechtlichenVerkehre sich bewegt,kann er unbeschadetseinerHerrscherstellungvor
den GerichtenRecht nehmen. Der König tut dies auch, und zwar sowohlin seiner
Eigenschaft als Inhaber des Staatsvermögens, wie nicht minder als Inhaber seines
eigenenPrivatvermögens.

6 8 Schulze, Preuß. Staatsrecht,2. Aufl., Leipzig 1888, I S. 151ff.
?° In der Sitzung der für die ständischenAngelegenheitenangeordnetenMinisterialkonferenz

vom 7. Juli 1819 bemerkteStaatsrat v. Zentner zu Tit. II. §#I derVerf. Urk.: „Die Staats=
gwalt ist also nicht geteilt, sondernnur nach den in derVerf. Urk. festgesetztenBestimmungenbe=
chränkt. UnsereStaatsverfassungist hierinvon anderenVerfassungenwesentlichverschieden."Bgl.
auch Verh. d. K. d. Abg. 1840 Prot. Bd.VII S. 291 (Minister v. Abel).

1°%Art und Umfang dieserBeschränkungenhat man sich gegenwärtigzu halten, um das
Folgende in seinerwahren Bedeutung zu würdigen. S. läßt an dieserStelle durchdie Wendung
„Beschränkungen,welchedemKönig erwuchsen" mit Vorbedachtdie rechtlicheKonstruktion
dieserBeschränkungenbahingestelle.Er hat sichdarüber anderwärts ausführlich ausgesprochenund
in Gegensatzzur Lehrevom Bundesstaatgesetzt.Vgl. insbes.seinenKommentar zur Reichsverfassung,
2. Auflage, Einleitung

Daß die in derReichsverfassungbegründetenBeschränkungen,welchedieHerrschaftderdeutschen
Staaten binden, eine verfassungsmäßige Fortgestaltung des öffentlichen Rechtes darstellen, ist nicht
zu bezweifeln. Wohl aber ist Zunser= öffentliches Rechthier nicht im Sinne von „nur unser
bayerisches“,sondernvonzunfer deutsches öffentlichesRecht“ zu verstehen;dennalles Reichsstaats=
recht ist nur als Ergebnis übereinstimmenderund gemeinsamerEntschlüsseder BundesgliederRecht
— und als solchesauchverbindlich, in Bayern genauebensowie in den übrigen deutschen

taaten. Das DeutscheReich ist seiner rechtlichenNatur nach in bezugauf Bayern grundsätzlich
nicht etwas anderesals in bezugauf die übrigen deutschenStaaten.

11Eine rechtlicheVerantwortlichkeit der deutschenHerrscherentspringt aus dem Bundes=
verhltuts nach Reichsstaatsricht.wovon in diesemZusammenhangenicht zu handeln ist.

it. IL8 ..
IIBgl.hietherK.Binding,·handb.besStrafrechts,Leipzig1885,IS.667ss.

Cogle
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Die Unverletzlichkeitdes Königs äußert sichnicht nur in der Unverantwortlich=
keit,sondernauchin einemerhöhtenstrafrechtlichenSchutzeseinerPerson.

Jeder Angriff auf die Unversehrtheitdes Königs oder seinerHerrschaft erscheint
als gegendas höchstestaatlicheInteressegerichtet,die Rechtsordnungin demjenigen
verletzt, von dessenMacht sie ihren Ausgang nimmt. Jedes Unternehmen, welches
bezweckt,demKönige Leben, Freiheit oderHerrschaftzu entziehenoder ihn zur Regierung
umfähigzu machen,wird als Hochverrat gestraft1“.

Die HerrscherstellungdesKönigs in ihrer Ganzheitist keinRecht, sonderneine
Macht, welchedie Quelle der Rechtsordnungund von Rechtenist15. DieseMacht
kann und muß aber auchQuelle von Befugnissen für den König sein, und insofern
wird man von Rechtendes Königs sprechendürfen, nicht jedochin demSinne, als
ob sie ihm von irgend jemandemverliehen wären.

Man pflegt die Rechte des Herrschers in Hoheitsrechte, Ehrenrechteund Ver=
mögensrechtezu teilen. Die beiden letzterenGruppen von Rechten bilden gleichsam
die persönlicheAusstattungder Herrscherwürde;sie sind nach Art und Zahl will=
kürlich bestimmbarund könnendaher nur aufzählenddargestelltwerden. Die Hoheits=
rechte dagegensind jene, in welchendie Herrschergewaltdes Königs über den Staat
sich bestätigt. Sie sind nicht zusammenhanglosnebeneinanderstehendeBefugnisse,
sondernnur die konkreteErscheinung der einen und unteilbarenStaatsgewalt in ihrer
Betätigungauf den verschiedenenGebietendes staatlichenLebens, einzelneStrahlen,
die aus einem und demselbenLichtquell stammen16.

Der Landesherr im früheren deutschenReichekonnteein Verzeichnisseinerlandes=
herrlichen Gerechtsameaufstellen; der Herrscher bezeichnetseine Stellung erschöpfend
mit dem Satze, daß er Träger der Staatsgewalt ist. Will man also zu einzelnen
Hoheitsrechtengelangen,so kanndies nur dadurchgeschehen,daß man systematischdie
Gesamtheit der staatlichenAufgaben entwickelt,und man mag dann nachMaßgabe der
gefundenenGliederungverschiedeneHoheitsrechtebenennen.Aber dabeimuß man sich
gegenwärtighalten, daß es sich nicht sowohl um eineEinteilung der Staatsgewalt als
um eineGruppierungdes Stoffes handelt,an welchemsichdie Staatsgewaltbetätigt.
In diesemSinne läßt sich von Gerichtshoheit, Finanzhoheit und dgl. reden.

Die systematischeDarlegungder staatlichenTätigkeitdes Herrschers,wie sie in
Gesetzgebung,Regierung (Rechtspflegeund Verwaltung) und Wahrnehmungder Staats=
interessengegenüberanderenStaaten sichäußert, darf demallgemeinenStaatsrechte
anheimgegebenwerden17. Freilich vermag letzteresnur die Umrisse zu zeichnen. Denn
die Frage, welchestaatlicheAufgaben im einzelnenund wie sie zu erfüllen sind, ist für
jeden Staat eine besondereund wird daher auch in jedem verschiedenbeantwortet15.

Es ist nun allerdingsSacheder DarstellungeineseinzelnenStaatsrechtes,zu
zeigen,welcheZiele die betreffendeStaatsgewaltsichsetzt,und in welcherWeisesie
ihre Tätigkeiten ausübt. Allein es wäre ein Fehler in der Anlage, dies am gegen=
wärtigen Orte zu tun. Denn ein solchesVerfahren würde dazu führen, unter dem
Kapitel der RegierungsrechtedesKönigs das gesamteStaatsrechtdurchzugehenund,

u G .nM o f.. . 6 deshalbnichtabsol sähliche Begriffe,weilauchdacht und Re n on deshalbnicht absolut gegensätzlicheBegriffe,weil auch das
Recht Macht gibt. Es daher der Herrscherstellungdes Königs hlie abträglich, wenn man sie
auch „in ihrer Ganzheit“ als Rechtversteht;dochist sie sichernicht nur Rechtsmacht,sondernauch
politischeMacht, beidesaber ist sie nur durchdie Untrennbarkeitvon Recht,Staat und Herrschaft.

16Zur SonderbetrachtungeinzelnerHoheitsrechteund zu ihrer schärferenAbgrenzunggegen=
einander ist man bei Würdigung des Verhältnisses der Staaten zum Reich mitunter genötigt.
Namentlich gilt das bei der rechtlichenBeurteilung von Sonderrechten,z. B. derbayerischenSonder=
rechtein bezugauf dieMilitärdehett Verf.Vertr. vom 23.Nov. 1870 Ziff. III § 5 nebstSchluß=
Prot. v. gl. Dat., insbes.Ziff. XIV.

Val. v. Seydel, Grundzügeeiner allg. Staatslehre, Abschnitt II, S. 19ff.
18Politik, allgemeineStatssehe, und allg. Staatsrechtslehrehabenin derneuerenEntwicklung

der Wissenschaft, besonders nach der vergleichenden Methode, Ergebnisse gezeitigt, deren Bedeutung
auch S. in späterenSchriften anertaunt hat. Aus der Fülle des Verschiedenartigenhebt sichmit
wachsenderBestimmtheit ein Kern von Übereinstimmendemab, dessenTeile zu sammelnund anzu=
ordnenallerdings nicht Aufgabe der wissenschaftlichenDarstellung eines Einzelstaatsrechtesist.
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da man denStoff dochhier nicht erschöpfenwollte und könnte,nachirgendeinemwill=
kürlichenGesichtspunkteZusammengehörigesauseinanderzureißen.Die Art und Weise
derBetätigungderStaatsgewaltgegenüberdenverschiedenenstaatlichenAufgabenund
damit der Inhalt der einzelnensogenanntenHoheitsrechtewird sichim Fortgangeder
systematischenEntwicklung ergeben. Hier dagegengenügt es, das Wesen der Staats=
gewalt als Ganzes erörtert zu haben1°.

Von denRechten,welchederKönig als Staatsoberhauptinne hat, sindhiernur
die Ehrenrechteund die Vermögensrechteeingehendzu erörtern.

Zu all diesen,ausderHerrscherstellungan sichhervorgehendenRechtendesKönigs
tritt aber noch eine weitereGruppe von Rechten, deren innerer Grund nicht im Wesen
derHerrschaft selbst,sondern in dem der besonderenStaatsform liegt. Bayern ist eine
erblicheEinherrschaft; der Herrscher geht nachGeblütsrecht in verfassungsmäßigerOrd=
mung aus einem bestimmtenGeschlechte,dem königlichenHause, hervor. Diese Be=
ziehungdes königlichenHauses zum Staate und zur Krone macht es im staatlichen
Interesse notwendig, daß der König über dasselbeeinebesondereGewalt, die Familien=
gewalt, übe. Diese ist keineprivatrechtliche, sondern eine staatsrechtlicheGewalt, da
der bestimmendeGrund für deren Gestaltung und Ausübung das staatlicheInteresse
ist. Es wird daherin diesemBucheauchvondemköniglichenHauseundderFamilien=
gewalt des Königs zu handeln sein.

Zweiter Abschnitt.

* 15. Die Ehrenrechte des Königs. Die Ehre des Königs ist die höchste
im Staate. Dies kommt vor allem in einer Reihe von Ehrenvorzügenzum Ausdrucke,
welchedemKönigeausschließendzustehen,fernerin demDienste,der die Person des
Herrschers umgibt, sodann in dem besonderenstrafrechtlichenSchutze,welcher der Ehre
desStaatsoberhaupteszuteil wird, endlichauchin demRechte,Ehren zu erteilen1.

Zu den Ehrenvorzügendes Königs gehörenTitel, Wappen und Siegel und die
Führung der königlichenAbzeichen.lber dieseAuszeichnungenseinerPerson bestimmt
der König selbst. Dabei werden indessen,um denselbendie Anerkennung im Staaten=
verkehrezu sichern,die GepflogenheitendiesesVerkehrsberücksichtigt.

Der König? führt ausschließlichdie Beiworte „vonGottes Gnaden“s und den
Titel „Majestät““. Er nennt sich „König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog
von Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.“ Das königlicheWappen“ ist in der

1/ übberden Unterschiedvon wesentlichenund zufälligenHoheitsrechten,zu welchletzterenS.
die Lehensherrlichkeitrechnet,vgl. 2. Aufl. 1. Bd. S. 172f.
§ 15) 1 Herkömmlichwird bei den Ehrenrechtendes Herrschersmit Recht auchvon dessenRechte,
uszeichnungenzu verleihen,gehandelt. Der Ansicht Seydels, daß das RechtdesKönigs, andere

zu ehren“, nicht zu denEhrenrechten,sondernzu denHoheitercchten zu rechnenfei, ist m. E. deshalb
nicht beizutreten,weil Ehrenrechteund HoheitsrechtekeinenlogischenGegensatzbilden. Den Ehren=
rechtenstehendie Regierungs=und Vermögensrechtegegenüber. Hoheitsrechtesind sie alle. Das
Recht, Ehren zu erteilen,gchört aber nach Quelleund Inhalt, wenn man überhaupteinmal Ehren=
und Regierungsrechtesystematischscheidet,zu denersterenund nicht zu den letzteren.

*7 Proklamation,die Annahme der Königswürde betr., vom 1. Jan. 1806 (R.Bl. S. 1,
Weber I S. 111); Preßburger Friede vom 26. Dez.1805 (Weber Anh. Bd. S. 31) Art. VII.

3 Agl. k. Dekl. vom 19.März 1807 (Weber I S. 126)A Ziff. 3, Verbot des Prädikats für
die Standesherren; Verordn. vom 10. Jan. 1822(Weber II S. 71) Ziff. 4: Das Prädikat „von
Gottes Gnaden", welchesin Bayern nur derSouverän führt, wird denselben(denErzbischöfenund
Bischöfen)nicht gestattet.— Schon ein kurf. Erlaß vom 3. Mai 1774 (G. K. Mayr, Sammlung
usw., 1784, II S. 1111)rügt, daßeinigeAbte, Abtissinnenu. Pröbste sich„Wir von Gottes Gnaden"“
nannten und verbietetdiesenesüriskeit

* Val. H.Schulze, Preuß. Staatsrecht,2. Aufl., I S. 163Anm. 1; Pözl in Bluntschlis
u. Braters Staatswörterb.VI S. 553.

* Verordn., dask. Wappen u. Siegel betr., vom 18.Okt. 1835 (Weber III S. 40 u. Anh.=
Bd. S. 578). — StrafrechtlicherSchutzdes k. WappensR.St. G.B. §.360 Ziff. 7.

v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 6
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Verordnungvom 18. Oktober1835 beschrieben#. Die königlichenFarben und zugleich
Landesfarben sind weiß und blau’.

Im mündlichen und schriftlichenVerkehre mit dem Könige sind die vorschrifts=
mäßigen Formen zu beobachten. Gewisse, einzelnenKlassen von Staatsangehörigen
bewilligte Ehrenbezeichnungendürfen von denselbendemKönige gegenübernicht gebraucht
werden?. Das Geburts=und Namensfestdes Königs wird amtlichgefeiertund das
Kirchengebetfür denselbenverrichtet0. Dem Könige als dem oberstenKriegsherrn
gebührenferner gewissemilitärischeEhren11. Beim Tode des Königs tritt Landes=
trauer ein18.

Der König ist von einem Hofe und Hofstaate umgeben. Den Hof bilden die
Mitglieder des königlichenHauses nebstihren und des Königs Hofstaaten158.Der
König bestimmtüber die ZulassungzumHofe, überdenHofrang, die Hofämterund
deren Besetzung. Die Darstellung all dieserEinrichtungen gehört nicht in das Staats=
recht#u. Weder sind die Hofämter Staatsämter, noch die HofbedienstetenStaats=

diener 15,noch ist der Hofrang Staatsrang16.
Die äußereDarstellungder königlichenWürde liegt allerdingsim Interessedes

Staates, ähnlich wie dies, freilich in so viel bescheideneremMaße, daß es fast den
Vergleichausschließt,bei der RepräsentationeinesAmtes unter Umständender Fall
sein mag. Allein so wenigdieseletztereRepräsentationin denBereichder amtlichen
Tätigkeit und der dabei geleisteteDienst unter denBegriff des Staatsdienstesfällt,
ebensowenigist dies bei der königlichenRepräsentationund beimHofdiensteder Fall.
Insbesondere kann die Art der Dienstleistung und der Rang des Bedienstetenkeinen
Unterschiedbegründen.OffentlichrechtlicherNatur ist nur der staatlicheSchutz,der
die Einrichtungen umgibt, welche vom Könige für den Glanz seines Hofes getroffen
sind, das Verbot, die äußerenZeichendes Hofdienstesunbefugtsichanzueignenoder
nachzuahmen,das in strafrechtlichenBestimmungenausgedrücktist.

Die Scheidung von Staats= und Hofdienst hat sichallerdings nur langsam vollzogen. Sie
konnteüberhauptinsolangenicht in Frage kommen,als die patrimoniale Auffassungderlandesherr=
lichen Gewalt vorherrschteund daher die vermögensrechtlichenund staatsrechtlichenVerhältnissedes
Fürsten nicht gesondertwurden. Die Besoldung der Hofdiener erfolgte auchnach dem Erlaß der

s Über die früherenTitel=usw.Verhältnissea) vor AnnahmederKönigswürde vgl. v. Seydel
2. Aufl. § 1 Anm. 42; Bekanntm.vom3 Okt. 1804(N.Bl. S. 849),,b) nachAnnahmederKönigswürde
Bekanntm. vom 20. Dez. 1806(R. Bl. 1807S. 135)und v. Seydel 2. Aufl. § 29 Anm. 11. Buchinger,
lber Ursprung u. Fortbildung des bayer.Landes=,Haus= u. Reichswappens,München 1346.

Ticht blau u. weiß. Vgl. darüber Näheres v. Seydel 2. Aufl. 1. Bd. S. 174 N. 7.
sMut. vom 1. Jan. 1806 (Weber 1 S. 111); Min Bek. vom 6. April 1874 Ziff. 1

(Weber X S. 240). Über die Empfangsfeierlichkeitenbei Reisen des Königs vgl. W. Krais,
Handb. der inneren Verwaltung usw., 3. Aufl., I S. 130.

*Verf Urk. Beil. IV § 2 (Standesherren), Verordn. vom 10. Jan. 1822 (Weber II S. 71)
Ziff. 4 (Erzbischöfeund Bischöfe)z.

16%Verf. Urk. Beil. II § 55. Weber I S. 112, 377.— Daß nicht alle dieseVorschriftendie
Natur von Rechtsvorschriftenhaben,bederf kaum derBemerkung

Garnisondienstvorschriftvon 1902 S. 14 Ziff. 60 u. S.24 Ziff. 110;Ehrenbez.Vorschr.
g3 Ziff.6,§ 4 Ziff.22Abs.III,§ 5,§ 8 Ziff.4, , § 18,§ 19,§8§23ff.,32ff.,41f.

12 Trauerordn. vom 20. Juli 1827 (Weber II S. 387) und M. E. vom 29. Nov. 1841
(Weber II S. 388 Anm.) und 5. Febr. 1890 (Weber XX S. 90).

18Vgl. v. Kaltenborn in Bluntschlis u. Braters Staatswörterb. V S. 200. Einen
Hof und Hofstäbe hatte in Bayern stets nur der Landesherr. Vgl. Entschl. vom 14. Nov. 1798
G. K. Mayr, Sammlung ufw., 1797,V S. 30).

14Aufschluß über den jeweiligen Stand der Hofstäbeusw. gibt das Hof. u. Staatshandb.
Vgl. auchüber die Justitiar G. u. V. Bl. 1897 S. 304. WegenderfrüherenVerhältnisseN.Bl. 1803
S. 1039, 1805 S. 865. Vgl. auchPözl, Lehrb. des bayer. Verf.RechtesS. 391 f. Die Angabe,
welchesichdort findet, an der Spitze desHofstaatesstehederMinister des k.Hauses, demder ganze
Hofstaat untergeordnetsei, ist unrichtig. Die Ernennungenfür denHofdiensterfolgenüberdiesohne
Gegenzeichnungeines Ministers. Vgl. unten N. 20.

15Vgl. unten § 125ff. H. Schulze, Preuß. Staatsrecht,2. Aufl., I S. 164f.
16½ Die Ubertragungeines Hofamtes an einenStaatsminister ist nicht unzulässig,aber weder

üblich noch angemessen.
17 UbereinstimmendG. Jellinek, SystemdersubjektivenöffentlichenRechte,2. Aufl., S. 144

Anm.1. N.St.G.B.§ 360Ziff.8,Pol.St.G.B.Art.26.
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Verfassungsurkundenochaus der Staatskasse,obgleichdie IX. Verfassungsbeilage(Staatsdieneredikt)
die Hofdiener schonnicht mehr als Staatsdiener behandelt18. Die Befoldung der Hofdiener war
schondamals tatsächlichLast der Zivilliste, indem über fie mit dieserzusammenim Budget verfügt
wurde. Auch dieseBeziehung des Hofdiensteszur Staatskasse ist aber weggefallen,seit durchdas
Finanzgesetzvom 28. Dezember1831 §§ 6 und 7 und durchdas Gesetzüber die Zivilliste Artikel 4
die Gehalte der Hofdiener, sowie ihre und ihrer HinterbliebenenPensionenals Last der Zivilliste
erklärt worden find. Damit find auchdie Bestimmungender Verfassungsurkundeund der Staats=
dienerpragmatik,die sichauf Gehalte und Pensionenbeziehen,den Hofdienern gegenüberzweifellos
unanwendbar geworden,da dieseVorschriften lediglich Verpflichtungen der Staatskasse im Auge
haben. Die Ansprücheder Hofdiener gegendie Hofkassesind lediglich nach demDienstvertrage,also
nachPrivatrecht zu beurteilen . Mit dem Wegfalle der staatlichenBesoldung und Pensionierung
der Hofdienerschaftist auch der letzteGrund beseitigt,welcherfür Ernennungenim Hofdienstedie
ministerielleGegenzeichnungder königlichenVerfügungen als notwendigerscheinenlassenkonnte20.

Eine grundsätzlichandereStellung nehmendie Kronämterein 21. Dieselbensind
kemeHosämter,sondern„obersteWürden des Reichs“, derenBestandauf verfassungs=
rechtlicherAnordnungberuht22. Kronämter sinddas Amt des Kronobersthofmeisters,
Kronoberstkämmerers,Kronoberstmarschallsund Kronoberstpostmeisters.Diese Reichs=
würden sind Mannlehen der Krone und werden vom Könige auf demThrone verliehen
(Thronlehen)238.Die Belehnunggeschiehtentwederauf Lebenszeitoder vererblich?",
letzterenFalles nachdemRechteder Erstgeburtund der agnatisch=linealenErbfolge25.
Die Lehensverhältnisserichten sichnach demLehenediktevom 7. Juli 180826. Die

1½Ausführlicher über das Geschäftliches. 2. Aufl. 1. Bd. S. 175 bei Note 17—20.
1°PDie Bezahlung der Hofdienerschaftist zwar verfaffungsgesetzlichals Last der ilste

erklärt; allein selbstverständlichwerdendadurchdie Ansprücheder HofdienerschaftgegendieHofkasse
nicht zu öffentlichrechtlichen.Sie find dies ebensowenigwie die Ansprücheaus sonstigenVerträgen,
welcheder König in bezugauf Bedürfnisseabschließt,die der Zivilliste überwiesensind. Hieran ist
auchdadurchim wesentlichennichts geändertworden,daß durcheine „Verordnung“ vom 4. August
1909 infolge des Erlasses des Beamtengesetzesvom 16. August 1908 eine allgemeineOrdnung der
Dienst-, Gehalts=und wnsesvehälen. der k Hofbeamtenerfolgt und in dieser-Verordnung“
bestimmt worden ist, daß jenebeerhültnift einschließlichder vermögensrechtlichenAnsprüchedeßr
Beamten und ihrer Hinterbliebenensich, soweitdiese„Verordnung“ nichts anderesbestimmt, nach
dem Beamtengesetzvom 16. August 1908 bemessensollen. Diese sog. Verordnung ist keineVer=
ordnung im staatsrechtlichen Sinne, wie fie auch ohne ministerielle Gegenzeichnung erlassen und nicht
veröffentlichtworden ist. Sie hat nur die Bedeutungeiner lex contractus, welcheeinfeitig vom
Dienstherrn aufgestelltwurde und einen Teil der Bestimmungendes Beamtengesetzeszum Inhalte
dieser lex contractus erhobenhat. Das gleicheKil= von der dieser„Verordnung“ beigegebenen
Gehaltsordnung und von der ebenfalls beigegebenen Rangordnung. Beachtenswert ist, daß die dienst=

rechtlichen oschlften des BeamtengesetzesTie. VII auf Hofbeamte nicht für anwendbar erklärt
find (6 18), was auchstaatsrechtlichnicht möglich gewesenwäre, und daß für die gerichtlicheBe=
urteilung der vermögensrechtlichenAnsprücheder Hofbeamtenund ihrer Hinterbliebenendie dem
König und den von ihm eingesetzten„hofdienstlichenVerwaltungs=und Disziplinarbehörden“vor=
behaltenen Entscheidungen bindend sind (§ 20).

* Allerdings ist dieseveränderteRechtslagenicht sofort erkannt worden. Pözl, Lehrb. des
bayer.Verf. RechtesS. 392 Anm. 7, 8 behandelt die Bestimmungender Pragmatik von 1805 als
kür die Hofdiener fortdauernd geltend,trofem er erwähnt, daß nach Art. 4 desGes.über die Zivil=
liste der Aufwand für den echern aus derZivilliste zu bestreitenfei. Uber die Rangverhältnisse
usw. derHofbeamtenWeber S. 197 u. Anh.Bd. S. 464 ff., 499 ff.

Uber die früherenErbhofämterund den Versuchihrer Wiedereinführungim I. 1843 vgl.
S. 2. Aufl. 1. Bd. S. 175 N.

:2 Schon die Verf. von 1808 Tit. 2 § X verfügtedie Errichtung von vier Kronämtern, über
welchedann das Reglementvom 28. Juli 1808,dieKronämter desReichesbetr. (Weber 1 S. 198),
nähereBestimmungenkf die in der Houptsachenochgelten. Der Fortbestandder Kronämter ist
in Tit. V 5 1 der Verf. Urk.ausgesprochen. *5 Regl. § 1. « »

«ErblichistdieKronoberstpostmeisterwürde,welchedem-HauptederfiirftltchenFomilie
Thurn u. Taxis zukommt. Die Verleihung geschahdurchdas Edikt über die Postanstaltenvom
14. Febr. 1806 (R.Bl. S. 65) mit dem Titel Erblandpostmeister.Vgl. oben § 9 N. 56 und 167
Verh. d. K. d. R.N. 1848 Beil. Bd. III S. 189ff. · ·

«Regl.§§2,3.DieerblienReichswürdengehenfofortbeitnErbfalle,ntchterftmitder
Lehenserneuerung,auf den Erben über. II feud. 11 pr. ·

««Weber1S.176.DieAngelegenheitenderThronlehengehorennnnzumWirkungskreife
deästaatöminifteriumsde6k.HaufeHunddesAußern.Verordn.vom27.skov.1825§2undvom
9. Dez. 1825, die Iztmatien der Ministerien betr., § 41 (Weber II. S. 255, 261). Die Belehnung
K#ol##=durchden König.Sie ist eineRegierungshandlungund bedarf daher ebensowie eineetwaige

nderung des Reglementsder ministeriellenGegenzeichnung.
6
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Kronwürdenträgersindbei feierlichenAnlässenBewahrerderReichsinsignienundhaben
dabei außerdem gewissezeremonielle Aufgaben zu erfüllen27. Sie sind kraft ihrer
Würde Mitglieder der Kammerder Reichsräte25und unter Voraussetzungen,die am
betreffendenOrte näherzu erörternseinwerden,zur Reichsverwesungberufen29. Sie
sindMitglieder des königlichenFamilienrates.

AuchdiemilitärischeUmgebungdesKönigs (Adjutantur,LeibgardederHartschiere)
gehörtnicht zumHofdienste,da siedemKönigeals oberstemKriegsherrnzur Seite steht.
Der Heerdienst,welcher bei der Person des Königs geleistetwird, ist also Staatsdienst.

Die Ehre desKönigs genießt besonderenSchutzinsofern, als Angriffe auf dieselbe
— Majestätsbeleidigungen— strengerals andereBeleidigungen bestraft und von Amts
wegen verfolgtwerdeno1.

Hierher gehörensystematischauch die Grundsätzeüber die Verleihung von Titeln,
Orden und anderenAuszeichnungendurchdenKönigs?.

Dritter Abschnitt.

Die Vermögensrechte des Königs.
§*16. GeschichtlicheEntwicklung. Die Verfassungsurkundetraf wegendes Unterhaltes des

Königs keine Vorsehung. Als selbstverständliche Folge der Einverleibung des Kammergutes in das
Staatsgut ergab sichindessen,daß der Aufwand für den Unterhalt des Königs, seinesHauses und
seinesHofes auch unter der Herrschaft der Verfassungsurkundeeine Staatslast bildete. Für die
Feststellungder Höhe diesesAufwandes und dieAnweisung derMittel zu dessenBestreitungmußten
mangels anderweitiger Anordnung die allgemeinenBestimmungenüber die Staatsausgaben maß=
gebendsein. Dementsprechendwurde denn auchder Gesamtbedarfdes königlichenHaufes undHofes
mit Einschluß der Apanagen und Witwengehalte in dendrei erstenFinanzperioden jedesmalneu
durchdas Budget bestimmt!. Erst durchVerfassungsgesetzvom 1. Juli 18342 wurde eine Zivilliste
für den König festgestellt3.

Des Ausdruckes Zivilliste hat man sich in Bayern, auch in der Gesetzessprache",bereits vor
demGesetzevon 1834 bedient,um den Betrag zu bezeichnen,der im Budget für den Hoftetat aus=
geworfen war. Indessen entsprichtdies jenem Begriffe nicht, welchendas Staatsrecht mit dem
Worte verbindetö. Das Staatsrecht verstehtunter Zivilliste eine Jahresrente, welchedemHerrscher

27Das Nähere in 1 15—20 des Reg
28 Verf.Urk. Tit. V § 1Abs. II, Tit.2 §*#2Ziff. 2. 1“ Verf.Urk. Titt. II,
1%Regl. § 8, Familienstatut vom 5. Aug. 1819˙Tit.X #§4. — Die Bestimmung in 7r des

34 — Teilnahne an denSitzungen desgeh. Rates(Staatsrates)— ist außerWirksamkeitgetreten.
n r den* aatsrat vom ov. u. nunmehr Verordn., den Staatsrat betr.,8#te für den St t 18.Nov. 1825§ 2 hrVerordn., denStaatsrat b

vom u
81y St. G. 94, 95; val.MWs 88 98, 99 und Gesetzbetr. die Bestrafung derMajestäts=

beleidigung v. 17. Febr. 1908..
ie von Seydel diesenSäten a rt systematischeStellung erklärt sichaus dessen

hier nicht übernommenerAnsicht, wonachdie Erteilungvon Ehren durchdenKönig zu denHoheits=
(Regierungs=rechtenzu rechnensei.
9 16] 1G. Bl. 1819 S. 227; 1825 S. 143; 1831 S. 125. NäheresüberdiesePeriodebei Seydel

Aufl. I S. 177 N. 1.
Ges., die Festsetzungeiner permanentenzwilliste bett rrom 1. Juli 184 (G.Bl. S. 25).

DessenEsensehet als Verf.Ges. erhellt aus dem Eingangeu. — Verh.d. K. d.Ab4.%1834
* S. 1 (Vortrag des Finanzminister Frhrn. v. rr. rh 3 (Ges.Entw.),S. 55 ff.,
Müte B Uof (Ausschußverh.);,Pot. Bd. 1 58, 109ff., 245, 391 f.; Verh. d. K. d. N.R. 1834

rot. S. 34ff., 49 ff.. Beil.Bd. S. 5 EineVorlage an den Landtagween Festsetzung
einer lebenslän 54 Zivilliste war schon1830 inErwägung gezogenworden,unterbliebaber damals.

efestigungderVerfassungund zur BeseitigungeinerwesentlichenLückein derfelben“,
wie der Eindiagsabsah vom 1. Juli 1834 (G.Bl. S. 5) unter I A bemerkt.Aus demselbenist auch
ersichtlich, daß man damals die Zustimmung der Agnaten zu demGes. für notwendigerachtete.
Denn der König sagt, er habe dasselbeerlassen, nachdem„UnsereAgnaten ihren Konsens,wovon
getreue Abschriften im ständischenund Reichs=Archive werdenniedergelegt werden, erteilt haben“.
Von dieser irrigen Auffassung ist man, wie unten § 54 Anm. 5ersichtlich, in der olgewieder
abgekommen.Vgl. Rehm, Fürstenrecht. VBcl. Finanzzefd2vom28.Dez.1831(G.Bl. S.125)§ ff.

5 Der AusdruckZivilliste entstammtdem englischenRechte. Uber die Entstehungder eng=
lischen civil list Dahlmann, Politik § 125; A. Höfler, Grschichteder engl. Zivilliste, 1834;
RN.Gneist, Das engl. Verw.Recht der egenwart, 1883, I S. 160. Ugl. jetztinsb.Haischek,
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aus Mitteln des Staates durchGesetzdauerndüberwiesenist . Eine solchehat der König erstseit
dem Gesetzevom 1. Juli 1834.

Seither hat sichübrigens ein Sprachgebrauchherausgebildet,welcherden AusdruckZivilliste
nicht für die Leistung, sondernfür das Rechtssubjekt,welchemsie geschuldetwird, anwendet;mit
andern Worten, man bezeichnetmit Zivilliste auch die privatrechtlichePersönlichkeitdesKönigs.
Dieser Sprachgebrauch herrscht vorzugsweise im Prozeßrechte, indem man aus einer Art von
Schicklichkeitsrücksichtdie persönlicheBezeichnungdesKönigs auf solcheWeise umgeht7. Von diesem
Standpunkte aus mag man die Gepflogenheitgelten lassen. Dagegenwäre es völlig falsch, wenn
man mit jener Anwendung des Wortes Zidilliste den Begriff einer juristischenPersönlichkeitder=
selben verbinden wollte. Eine derartige Persönlichkeit ist durch keinerlei ausdrücklicheGesetzes=
bestimmung geschaffenwordens. Eine solcheBestimmunghätte auch keinenSinn. Man mag für
ein Vermögen,das keinerwirklichenPerson zusteht,eine juristischePerson annehmen;aber es wäre
ein inhaltsleerer Rechtssatz,der einemVermögen, welcheseinen natürlichenHerrn hat, nocheinen
künstlichendazu gäbe. Die FeststellungderZivilliste kann entwederauf die Lebenszeitdesjeweiligen
Herrschers10 oder ein für allemal bis zur Anderung im Wege der Gesetzgebung(permanenteZivil=
liste) geschehen.Die letztereArt der Feststellungwurde in Bayern angenommen. Die gesetzlichbe=
stimmte Zivilliste ist „eine unveränderlicheZivilliste eines jedenKönigs von Bayern“ 11.

§ 17. Zivilliste und Privatvermögen des Königs. Die Zirilliste des
Königs gehörtzu jenenStaatsausgaben,derenNotwendigkeitund Höhe gesetzlichfest=
gestelltist!. Sie stehtzur freienpersönlichenVerfügungdesKönigs und hat zugleich
die Natur einerBauschsummefür diejenigenAusgaben,welchegesetzlichauf dieselbe
angewiesen sind2. Hieraus ergibt sich, daß der Landtag keineRechnungsablageüber

Engl. Staatsrecht, 1905, 1 S. 646 ff.Die Bezeichnung,welchefür unserePerhöltnisse keinen,nicht
einmal einen geschichtlichenSinn hat,wanderte durchVermittlung desfranzös. Rechtesauf das
nropäisch= esiland über. Das Wort findet sich zuerst in der französ.Verf. vom 3. Sept. 1791
Kap. II Abschn.I Art. 10, dann in dem org. Senatskonsult vom 18. Mai 1804Tit. III § 14 u.
in derChartevom 4. Juni 1814Art. 23. Von FrankreichgelangtederAusdrucknach Deutsch=
land. Eine zutreffendereBezeichnungwäre Kronrente (.Kronfideikommißrente“in Preußen).

Lorieuz, Reyne étrangre et française 1839 II p. 801: „De nos jours on entend
be#gliste civile, dans les pays constitutionels, une dotation fixzeet annuelle, prélevée sur
es revenus de Pétat et qui demeure affectéeaux dépenses personnelles du souverain ainsi,

qu'a Pentretien de sa maison.“
1 So sprechendie bayer.Zivilprozeßordnung von 1869in Art. 15u. das bayer.Ausf.Ges.zur

R. Z. P. O. vom 23. Febr. 1879Art. 1 von einemGerichtsstandeder „Zivilliste des Königs“,während
die ReichsjustizgesetzesichdieserUmschreibungnicht bedienen,sondernden „Landesherrn“ nennen.

5 Es gehtnicht an, aus den ebenerwähntenBestimmungendes Prozeßrechtesdie Rechts=
persönlichkeitder Zivilliste abzuleiten. Sehr richtig wird dies in einemAufsatzenachgewiesen,den
die zweite Beilage zuden Nrn. 40, 41 der Allg. Zeitung vom 9. u 10. Febr. 1883 enthält. Der=
Halbe wird in derFolg= nochöfter zu erwähnensein. Der demenglischenRecht geläufigeBegriff

er corporation sole, wobei eine Einzelperson, König, Inhaber eines Kirchenamtes usw. als
Repräsentant der in Vorgängern und Nachfolgern bestehendenKorporation gedachtwird, ist dem
deutschenRechtefremd.Er ist übrigensauck in englischenRechteimVerschwinden begriffen. Val.
Hatschet= EnglischesStaatsrecht, 1905, I, S.61ftan M. Vauthier, la Personnificationeivile
es associations 1907,p. 67 ff. (bei Misch et Thron, Bruxelles-Leipzig).

? P. Laband, Zeitschr.für Handelsrecht,XXX S 33: „UÜberall,wo die Annahme einer
juristischenPerson unnötig ist, ist sie ein unzulässigesMittel der juristischenKonstruktion" Ich

gete übrigens nochweiter und sage:Uberall, wo man ohneAnnahme einer juristischenPerfon nicht
istruieren zu können glaubt,handelt es sichum einefalschejuristischeKonstruktion.— Wir lassen

diesen für Seydels Rechtsauffasung charakteristischenSatz stehen. Er widerspricht — wenigstens
für das Gebiet desbürperlichen Rechts—der allgemeinenNechtsanschauungund jetztauch denBe=
stimmungen des B.G.B. über „juristischePersonen“ I. Buch II. Tit. &§§21 ff. In dieserSchärfe
hält übrigens Seydel selbstjenenSatz nicht aufrecht. Vgl. Seydel, Kommentar zurVerf. Urk. f.
d. Deutsche Reich, 2. Aufl. 1897, S. 55 f.

16In dieserForm fand die Einrichtung in Frankreich durchdie Verf. von 1791 Eingang.
Auch die Charte vom 4. Juni 1814bestimmte in Art. 23: Laliste civile est fixée pour toute
la durée du rögne, par la première IGgislatureassemblée depuis PFavènementdu Roi.

1 Die Einführung einer lebenslänglichenZivilliste, welcheschonim Jahre 1825 der Abg.
Rudhart in der zweitenKammer(Prot. Bd. VI S. 460ff.) befürwortethatte, fand bei Beratung
des Zivillisteges. in der K. d. Abg. zwar Vertretung, aber keinenAnklang.

17)] 1 Uberflüssigerweisefügt Art. 3 des Ges. bei: „DieseSumme kann zu keinerZeit ohnedie
ustimmungder Stände erhöhet,nochohneBewilligung des Königs gemindertwerden.“

es.Art. 4 Abs. II: „Von den aus dem HoshaushalteentspringendenAusgaben soll zu
keiner ZeitohneBewilligung der Stände etwas auf dieStaatskasseüberwiesenwerdenkönnen."“—
S. auch Verh. der K. d. Abg. 1834Prot. Bd. 1 Prot.Nr. 3 S. 18 „Aversalsumme“.
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die VerwendungderZidvillistefordernkannS. Auf der andernSeite aber erhellt,daß
einerechtlicheVerpflichtungdesLandtagszuMehrbewilligungenin keinemFalle besteht.

Das Gesetzvon 1834 bestimmtedie unveränderlicheZivilliste in derjenigenHöhe,
in welcherdieselbedurchdas Finanzgesetzvom 28. Dezember1831 festgestelltworden
war, nämlichauf die Summevon 2350580 Gulden". DieserBetrag wurdein der
Folgedurchdas Finanzgesetzvom29.Juli 18765in bleibenderWeiseauf 4231 044Mk.
erhöht. Die Erträgnisseder Staatsgüter haften in ersterLinie für die Auszahlung
der #ichite 5. Die Zivilliste ist in monatlichenTeilbeträgenaus der Zentralstaatskasse
zu entrichten7.

Der Zivilliste sind durch ausdrücklichegesetzlicheBestimmungeneineReihe von
Ausgaben überbürdet 28.Aus der Zivilliste ist vor allem der Bedarf für den Haus=
undHofhalt desKönigs zubestreiten?. Ihr obliegtfernerderUnterhalt der („regierenden")
Königin und der minderjährigen Kinder des Königs 10. Eine Last der Zioilliste bildet
endlich der der Regentschaft verfassungsmäßiggebührendeUnterhalt im Falle der
ordentlichenRegentschaft11. .

«Überdiefriihereraxisvgl.y,Seyde12.Anfl.IS.l78N.3.
IS mio) 1,2 (G. Bl.S. 125). Uber die EntstehungdieserSumme vgl. v. Seydel 2. Aufl.

5 Finanzges.vom 29. Juli 1876 (G. u. V.Bl. S. 528) § 7. Dazu Verh. der K. d. Abg.
1875/76Beil. Bd. II S. 670 (Regierungsantrag III S. 239 (Ausschußbericht),Sten.Ber. Bd.
S. 200, 852. — Verh. der K. d. R.R. 1875/76Beil. Bd. S. 342, Prot. Bd.I S. 437. — Vgl. auch
Landtagsabsch.vom 29. Juli 1876 a. E. — Die Zustimmung der Agnaten zu dieserAnderung des
Ges. vom 1. Juli 1834 ist mit Recht nicht für erforderlich erachtet worden.

* Art. 2 des Gefs.sagt, dieJivilte werdehiermit ausdrücklichauf die gesamtenStaats=
domänenradiziert“. Vgl. hierher Verh. d. K. d. Abg. 1834Beil. Bd. II S. 86 ff.

7Ges. Art. 2. Vorauserhebungen sind also unstatthaft. Die Forderung des Königs gegen
die Staatskassewird je am I. jedes Monatesmit '/½#des Jahresbetragesder iottliste fällig.

s Finanzges. vom 28. Dez. 1831 (G.Bl. 1832 S. 125) §§ 6 u. 7; Ges. über die Zivilliste
Art. 4 f. Vgl. zuden ersterenBestimmungenVerh. d. K. d. Abg. 1831 Bd. XX Prot.Nr. CXI
S. 103 ff., Nr. CXII S. 1 f. — Die rechtlicheBedeutung dieserAuflage ist vor allem die negative,
daß aus den Titeln dieser Ausgaben keine Ansprüche gegen die Staatskasse und auch keine budget=
mäßigen Vorlagen gemacht werden dürfen. Inwieweit dagegen aus dieser Auflage Rechtsansprüche
gegendenKönig erhobenwerdenkönnen,bestimmtsichnach denetwaigenVerträgenoderbesonderen
Nechtstiteln. Eine Last der Zivilliste bedeutetfür ech allein nochkeinebestimmteLeistungspflicht.
Eine Ausnahme machtdieBauunterhaltungspflichthinsichtlichderdemKönig nur zur Nutzungüber=
wiesenen Staatsgebäude und Grundstücke.

° Art. 4 desGes. zählt, indem er zugleichauf die 8§ 6, 7 desangef.Finanzges.zurückverweist,
in ziemlich verworrenerReihe neben den „sämtlichenBedürfnissender Hof= u. Haushaltung des
Königs“ mehrereAusgabenkategorienauf, die an sichschonunter den Begriff jener Bedürfnisse
fallen. Dies hat lediglich die Bedeutung daß bezüglichdieserausdrücklichgenanntenAusgaben
Zweifel darüber abgeschnittensind, ob sie unter die Bedürfnissedes Hof= u. Haushaltes gehören
oder nicht. Das Ges. nennt „die Dotation der Kabinettskasse“, ferner „den Aufwand für den ganzen
Hofstaat“, „die Ausgaben bei sämtlichen Hofstäben u. Intendanzen —einschließlich der Hausritter=
orden“. Außerdem werden aufgezählt „die seit dem 1. Okt. 1831 angefallenen und ferner anfallenden
Pensionenu. QuieszensgehaltederHofdienerschaftmit Rücksichtauf die eigeneerrichteteHofpensions=
kasse",wozu auch diePensionenderWitwen u. Waisen derHofdienerschaftgehören. Vgl. v. Seydel
2. Aufl. 1 S. 179 N. 9. Als Lasten der Zivilliste werdenendlich noch genannt „sämtlicheHof=
bauten“, „sie mögenNeubauten oder bloßeReparaturen an den zum GebrauchedesHofs bestimmten
Gebäuden sein". Hierzukommt noch die in Art. 6 des Ges. festgestellteUnterhaltungs=bzw. Er=
haltungspflicht hinsichtlichder unbeweglichenundbeweglichenSachen, diedemKönigezur Benützung
überwiesen sind. Von diesen Verpflichtungen ist später noch näher zu handeln. — Für die Frage,
ob eine Ausgabe unter die Lasten der Zivilliste zu rechnen sei, kann in Zweifelsfällen der Umstand
ausschlaggebendeBedeutunggewinnen,daß sie in eineGottung, von Ausgaben fällt, welchebis zum
Finanzges. von 1831 aus demHofetat bestrittenwurden. S.Art. 4 des Ges. über die Zivilliste
und §/ des dort angef.Finanzgefs.

1%Ges.Art. 4; vgl. Art. 7. Die übrigen Mitglieder des k. Haufes habenkeinegesetzlichen
Unterhaltsansprüchegegendie Zivilliste. Uber ihre Ansprüchegegendie Staatskasses. unten § 25
S. 109ff. § 6 desFinanzges.von 1831 überwiesderZivilliste auchnoch „die Dispositionsgelderu.
Reisekosten der volljährigen nicht etablierten Kinder des Königs.“ Über die Entstehung dieserVor=
schriftvgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 179 N. 10.

11Art. 8 des Ges. Bgl. unten § 23 Anm 8. Keinerlei Bestimmung bestehtbezüglichdes
Unterhaltes eines von derNezierung zurückgetretenenKönigs und seinerGemahlin. Der Staat ist zu
dessenBestreitung gesetzlichebensowenigverpflichtetals die Zivilliste. Es erübrigt also nichts, als
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Außer der Zivilliste ist zur Ausstattung der Krone auch die Nutzung einer
Anzahl von Grundstückensamt Gebäuden, Einrichtung und sonstigemZubehör sowie
der Hausschatzbestimmt.

Bezüglich des unbeweglichenStaatsgutes, welches der Zivilliste überwiesenist,
ist eine Anlage zu demGesetzeüberdie Zivilliste1 maßgebend(„Verzeichnisder für
den Dienst des königlichenHofes bestimmtenGebäude'")15. Hierzu ist nochder Wittels=
bacher Palast zu München gekommen1/. Die rechtlicheBedeutung des erwähntenVer=
zeichnissesliegt darin, daß bezüglichder unbeweglichenSachen, die darin aufgeführt
sind, deren Eigenschaft als Grundstückedes Hofes („Hofgebäude") außer Zweifel ge=
stellt ist; nicht aber darin, daß etwa andere als die dort genanntenunbeweglichen
GegenständeHofgrundstücke(„Hofgebäude“) nicht sein können, wenn sie nicht gesetzlich
dazu erklärt werden. Entscheidendfür die letztereEigenschaft eines Grundstückesist
vielmehr,daß es für Hofzweckebestimmtund auf Grund irgendeinesRechtstitelsder
Ziwilliste überwiesenist 15.

Ülber die beweglichenGegenstände,welche dem Könige zur Nutzung überwiesen
find16,müssenVerzeichnissegeführtund mit Angabe der Ab= und Zugängerichtig
erhaltenwerden.Die GrundlagebildetdasVerzeichnis,welchesbeiderThronbesteigung
König Ludwigs I. bestandenhat11. Dem Landtageist auf Verlangendie Einsichtin
dieseInventare zu gestattens.

Für die rechtlicheStellung des Herrscherszu diesenVermögensgegenständenist
entscheidend,daß dieselbeneinerseitsStaatsgut sind, andererseitsin persönlicherNutzung
des Königs stehen. Der König kommt also hier nach doppelterRichtung in Betracht:
als Subjekt des Staatsvermögens (Arar) und als Subjekt seiner eigenen,persönlichen
vermögensrechtlichenBeziehungen(Zivilliste).

In erstererHinsicht gilt der Satz, daß das Staatsgut, welches der Zivilliste
überwiesenist, uneingeschränktdenBestimmungenim dritten Titel der Verfassungs=
urkundeunterliegt. Die VeräußerungsbefugnissedesKönigs ½find demnachfür diesenTeil
des Staatsgutes keineanderenwie für das übrige Staatsgut 20. Die Vorschriften des

daß der abdankendeHerrscherdurchEleichseitigen Vertrag mit seinemNachfolgersichseinenUnter=
halt aus der Zivilliste ausbedingt. Sowurde in demeinzigen seitBestanddes Kars. Bayern vor=
Hllemmenen Falle verfahren. (Vertrag zwischenKönig Ludwig I. u. König Maximilian II. vom

. März 1848.) Daß dieWitwe eines zurückgetretenenKönigs alle AnsprücheeinerKönigin=Witwe
gegen die Staatskasse hat, ist selbstverständlich.

12Vgl. dessenArt. 5 Abs. I. *=1•“
!#Vgl. hierzu Verh. d. K. d. Abg. 1831 Bd. XX Prot.Nr. CXII S. 2 ff. Das Verzeichnis

enthält nicht bloß Gebäude, sondern auch nicht bebaute Grundstücke, wie Hofgärten usw. DieGe=
bäude tretennur deshalbin denVordergrund, weil man hauptsächlichdie Ausscheidungder Bau=
unterhaltungspflicht zwischen Arar und Zivilliste im Augehatte. !§½5m“
· 14 Derselbe wurde auf Staatskosten erbaut. Verf.Ges., die Erbauung eines der Zivilliste

zänzuverleibendenPalastes in München betr., vom 11.April 1843(G.Bl. S. 21). Vgl. v. Seydel
2. Aufl.1 S. 180. — Durch SchiedsgutachtendesVerwaltungsgerichtshofesvom23. Dezember1907
ist auch der Königsseesamt den übrigen Seen und Gewässernim BerchtesgadenerLande als Be=
standteil des derSioilüist zur NutznießungüberwiesenenStaatsgutes erklärt worden. Eine ver=
fassungsgesetzlicheEinverleibungdieserObjektein die Reihe dieser Güterist jedochnicht erfolgt.

15Eine Mehrung der Pofgeendftüns=kann sichz. B. dadurchergeben,daß Besitzungenaus
dem Privatvermögen des Königs, demSchatullegute, in das Staatsgut mit der Bestimmungfür
rr–mv:“: übergehen,sei es durchVerfügund unter Lebendenoder im Todesfalle. Vgl. VerfUrk.

it. III & 1 Abs. II. S. auchv. Seydel 2. Aufl. I S. 120 N. 15.
16Art. 6 Abs. 1 des Ges. nennt im Anschlussean Tit. III § 2 Ziff. 4 u. 5der Verf.Urk.

(vgl. Domanialfideikommißpragmatik vom 20. Okt. 1804, II Ziff. 4, 5) „alle Einrichtungen der
Residenzenund Hofgebäude,Hofkapellenund Hofämter mit allen Mobilien, welchederAufsicht der
Hofstäbe u. Hofintendanzenanvertraut und zum Bedarfe oder zum Glanze des Hofes bestimmt
find, sowie alles, was ur Einrichtung oder zur Zierde der Residenzen u. Lustschlösserdient“.

17Art. 6 Abf. II des Ge & ist also in Zweifelssällen nicht hinter diesesVerzeichnis
zurückzugehen, sondern dasselbe als entscheidendanzunehmen.

18Art. b5Abs. II des Ges. Agl. v. Si#del 2. Aufl. I S. 181 N. 18.
1 Und iher EinschränkungennachTit. III derVerf. Urk. · »
soNurildetderNuyungstiteleinenbefonderenGtundderEmfchrånkungdieZerVer-

äußerungsbefugnisse. Fürdie Zeit der Regentschaftvgl. Gesetzv. 26.Oktober1887,dieErläuterung
und den Vollzug des Tit.II §&18 der Verf.Urk. betr. Einz.Art. Abs. II.
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Gesetzesvom 1. Juli 1834, welchenur die Regelungdes Rechtsverhältnisses?der
„Zivilliste“ zu demihr überwiesenenStaatsgute bezwecken,habenhieran nichts geändert.

In seiner Eigenschaft als persönlicherNutznießer der fraglichen Vermögens=
gegenständewird der König im allgemeinen, und soweit nicht das Gesetz über die
Zivilliste ausdrücklicheBestimmungentrifft, den Rechtsgrundsätzenunterliegen, welche
für die Nutznießung fremden Vermögensgelten 71.

Die ausdrücklichvom Gesetzeüberdie Zivilliste getroffenenBestimmungensind
folgende:

Ausbesserungenan den Gebäuden, die zum Gebrauchedes Hofes bestimmtsind,
fallen der Zivilliste zur Last2e. Wenn jedochder König vorübergehendein Hofgebäude
zu einem anderen Staatszweckeüberläßt, so steht es ihm frei, auf die Dauer dieser
Benützung auch die Unterhaltungskostendesselbenin gleichemMaße auf die Staats=
kassezu überweisen25.

Hinsichtlich der beweglichenSachen, die demHofe überwiesensind, ist bestimmt,
daß sie vomKönigeaus der Ziovillisteerhaltenund alle erforderlichenNachschaffungen
aus derselbenbesorgtwerden?“.

Aus dem Ausdrucke„erforderliche Nachschaffungen“in der angeführtenGesetzesstelledarf
nicht die Befugnis des Königs abgeleitetwerden,das ihm überwiesenebeweglicheVermögen im
Werte dadurchzu mindern,daß er denErsatzvon Abgängenan demselbenals überflüssigunterläßt.
Bestandstücke,derenNachschaffungüberflüssigist, brauchennicht als solcheersetzt,es muß aber ihr
Wert demBestandein andererWeise wiederzugeführtwerden5.

Wegen des Hausschatzes,dessenBestandteileeinerAbnützungdurchdenGebrauchnicht unter=
liegen, ist lediglich bestimmt,daß er „stets ohneVerminderungseinesWertes fortbestehen“solle 2.
Natürlich kann sichdies nur auf die vermeidlichenWertminderungenbeziehen,und insofern ist der
Sat ein selbstverständlicher.Seine eigentlicheBedeutung ergibt sich aus dem Vergleichemit den
Vorschriften, welchefür die übrigen, der Zivilliste überwiesenenbeweglichenSachen getroffenfind.

21 Bgt auch Familiengel. von 1816 Art. 58; Saienstattt von 1819 Tit. VIII §&1. Die
Auffassung desStaats und Staatsgutes als Fideikommiß(„Haus=und Staatsfideikommiß“), wie
fie der Pragmatik vom 20. Okt. 1 nochzugrundeliegt, ist selbstverständlichnicht mehr haltbar.

22Art. 4 des Ges. sagt: „Aus der wigite. werden .. bestritten sämtliche Hof=
bauten . sie mögen Neubauten oder bloße Reparaturen an den zum Cebrauchedes Hofes
bestimmtenGebäudensein.“ Der Begriff derNeubautenergibtsichaus demGegensatzezuReparaturen.
ReparaturensindBauvornahmen,welchedieErhaltung desGebäudesim bisherigenStande bezwecken;
Neubautenalle anderenBauvornahmenan einembereits bestehendenGebäude,sowiedieErrichtung
bisher noch nicht bestandenerGebände. Neubauten obliegen der Zivilliste kraft des Rechtssatzes,
bas, sie für die Bedürfnisse des k. Haufes und Hofesaufzukommen hat, nicht wegen des Nutz=
nießungsrechtesdesKönigs an den vorhandenen Hofgebäuden.Zaggen ist die Verpflichtung der
Zivilliste zur Bestreitung derGebäudereparaturkostenFolge des k. zupgenußrechtesan den Hof=
gebäuden.— Die obige Definition der „Reparaturen“ v. Seydels bedarfeines Zusatzes. Unter

en Bauvornahmen,welchedieErhaltung desGebäudesim bisherigenStande bezwecken,find solche
begriffen, welchedurch den gewöhnlichenLauf der Zeit und die gewöhnlicheAbnützungveranlaßt
werden, und solche, welche durch besondereEreignisse, wie Brand, Einsturz, gewaltsame Zerstörung,
nötig werden. Nur die ersterenobliegenderZivilliste. Zu den anderenaber ist derStaat aus dem
Rechtstitel der Nutzung des Königs verpflichtet. Sie fallen nicht unter den Begriff „Neubauten“.
Neubau ist vielmehr nur dieHerstellungbisher überhauptnichtvorhandenerBauten oderAnbauten,
desgleichenwesentlicherUmbauten. Vgl. auch den anläßlich des Würzburger Schloßbrandes1896

neschriebenen Aufsatz v. Seydels Bl. f. adm. Pr. Bd. 46 S. 272 ff. Ein besondererRechtstitel
iegt aber dann vor, wenn die NutznießungeinesStaatsgebäudesdemKönige gesetzlichgewährleistet

wurde, wie dies bezüglichder HofgebäudenachdemGes. vom 1. Juli 1834 der Fallist. Vgl. die
zutreffendenAusführungen der Staatsregierung Verh. d. K. d. Abg. 1881Beil. Bd. XIIS. 1058
u. dazuSten. Ber. 1880/81V S. 897. S. ferner die in Anm. 22 angef. Kammerverh.über die
Baupflicht an den k. Theaternzu München.

?8 Ges. Art. 5 Abs. II. Vgl. auch2. Aufl. I S. 182 Nr. 22 insbes.hinsichtlichder Bau=
Pflicht an dem k. Hof- und Nationaltheater und demk. Residenztheaterin München. Eine Über=

ssung der Nutzung solcherGrundstücke und Gebäude zu anderen als Staatszwecken kann, unbeschadet
der Reparaturpflicht der Zivilliste, nur auf Ruf und Widerruf (precarium, freiwiderruflicheLeihe
des B.G.B. §§ 598ff.) stattfinden. Vgl. B.G.B. d. Reichsgerichtsräte,Vorbem. 1 zu § 598.

24Art. 6 Abs. I des Ges.
#2:5Nähere Begründung 2., Aufl. I S. 182.

26 Ges.Art. 6 Abf. III. Über die durchk. Entschl vom 11.Juni 1861 eingesetzteHausschatz=
kommission,welchedie Beobachtungder verfa ungsrechtlichenBestimmungenüber dieErhaltung des
Hausschatzeszu überwachenhat, Verh. d. K. d. Abg.1866/69Beil. Bd. V S. 644.
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woslt= die Nachschaffungspflicht,die bezüglichder letzterenausgesprochenist, beim Hausschatze
nicht festsetzen.

Alle Rechtsverhältnisse,welchedurchdas Gesetzüber dieZidvillistezwischendem
Könige und demStaatsärare begründetwordensind, sind öffentlichrechtlicherNatur.

Die Kronrente und die dazu gehörigenNutzungensind kein privatrechtlichesEntgelt für die
Abtretung des Kammergutes an den Staat. Wie die Vereinigung des Kammergutes mit dem
Staatsgute wedereine Schenkungnochein Verkauf, sondernein Akt der Staatsgewalt war, so ist
auch die Ausstattung des Königs aus Staatsmitteln eineLeistung, die derselbeum seinerHerrscher=
stellung willen im Interesse des Staates empfängt. Zutreffend hebt das allgemeine preußische Land=
recht7 diesenGefichtspunkt hervor, indem es sagt: „Damit das Oberhaupt des Staates die ihm
obliegendenPflichten erfüllen und die erforderlichenKosten bestreitenkönne, sind ihm gewisseEin=
künfte und nutzbareRechtebeigelegt.“23

Ist dies richtig, so gelangtman mit Notwendigkeitzu der Folgerung, daß
Streitigkeiten zwischenKönig und Staatsärar über Ansprüche aus demZirillistegesetze
öffentlichrechtlicherNatur sindund dahernicht vor die bürgerlichenGerichtegehören?.
Da sie auchder Verwaltungsrechtsprechungnicht überwiesensind, so fehlt es für die=
selbenan einemzuständigenRichter. SelbstverständlichkanndieseLückedes Prozeß=
rechtesan der Natur des materiellenRechtesnichtsändern.

Von demStaatsgute, welchesdemKönige zur Nutzungüberwiesenist, ist sein
Privatvermögen(Schatullegut)zu unterscheiden30. Über diesesVermögenstehtdem
Könige die freie, an die bürgerlichen Gesetzenicht gebundeneVerfügung zus#.

WennderKönig ohneHinterlassungeinerletztwilligenVerfügungstirbt, sowerden
dieunbeweglichenSachen,welcheer für seinPrivatvermögenneuerworbenhat,Staats=
gut##, jedochin derWeise,daßderenNutzgenußsichnachdergesetzlichenErbfolgevererbtss.

27Thl. II Tit. 18 8§14.
288 Vgl. 2. Aufl. I S. 183 N. 27. Pözl, Lehrb. des bayer.Verf. Rechts S. 399. Die

1 antlichrechtlicheNatur der Kronrente und des Nutzungsrechtesist außer Zweifel und schließtden
Ubergangdes Rentengeldesin das Privatvermögen des Königsnicht aus.

* UbereinstimmendderVerf. des angef.Aufsatzes,der „in Ermangelung einer die gerichtliche
uständigkeithier — ähnlich wie im Falle des §29 der IX. Verf Beil. (Staatsdienstpragmatik)—
egründendenAusnahmsbestimmungdie Kompetenzder Gerichtezur Entscheidungnicht als gegeben“

erachtet. And. Anf. H. Becher, Das rechtsrhein.bayer.Landeszivilrechtund #endrbivisprkhrcht,
München 1894, S. 72.

*0Der Begriff desselbenbedarf keinerBestimmung, am allerwenigsteneiner so verworrenen,
wie sie Art. 58 desFamilienges. von 1816 u. Tit. VIII §.1 des Familienstatutsvon 1819enthalten.
BesondereVermögensmassensind die im Königlichen Hause errichtetenFamilienfideikommisse. BVgl.
Glock und Schiedermair a. a. O. N. 237. Für Rechtsbestand,Rechte und Vererbung dieser

Vermögensteile sind die BestimmungenderFidätommißurkunde und desFamilienstatuts maßgebend.
1 Familienstatut von 1819 Tit. VIII § 2; vgl. Familienges. von 1816 Art. 59. Einf.G.

z. B.G. B. Art. 57. Diese Freiheit der Verfügung schliehtnatürlich nicht aus, daß der König als
privatus auch rechtlicherVerpflichtung fähig sei. Bei genauerBetrachtung beschränktsichderSinn
jener Verfügungsfreiheit darauf, daß der König in bezug auf sein Schatullegut wederdurch seine
Stellung als HerrschernochdurchRechtederAgnaten in derVerfügungsfreiheit beengtist. Während
er regiert, gilter auch privatrechtlich als handlungsfähig. Das Testamenteinesregierungsunfähigen
und unter RegentschaftstehendenKönigs hat keinerechtlichenWirkungen.

22 So bereits die französ. Verf. vom 3. Sept. 1791 Kap. II Abschn.I Art. 9.
33 Tit. III § 1 Abs. II derVerf. Urk., dessenFafsung völlig mißglückt ist, sagt: „Auch alle

neuenErwerbungen aus Privat=Titeln, an unbeweglichenGütern, sie mögenin der Haupt= oder
Nebenlinie geschehen,wenn der ersteErwerber während seines Lebens nicht darüber verfügt hat,
kommenin denErbgang desMannsstammes und werdenals derGesamtmasseeinverleibtangesehen.“
Der Sinn dieserBestimmung wird erst klar, wenn man die zugrunde liegendeVorschrift in Ziff. II,
lit.ce derDomanialfideikommißpragmatikvon 1804vergleicht,welchelautet: „alle künftigenErwerbungen
dieser Art, sie mögen herrühren, woher sie wollen, sie mögen in der Haupt= oder Nebenlinie geschehen;
wenn der ersteErwerber während seinesLebensnicht darüber disponiert hat, und sie in den Erb=
gang des Mannsstammes gekommen sind, so sollen sie, unbeschadet des Genusses der er=
werbenden Linie, dem allgemeinenHausverbandeeinverleibt und mit UnseremGesamtfamilien=
Fideikommissevereinigt sein.“ Was derGesetzgeberbestimmenwill, ist also folgendes. Unbewegliche
Güter, die in der Haupt= oder Nebenlinie erworben wurden, werden, wenn der erste Erwerber ohne
Verfügung darüber stirbt, Staatsgut und daher unveränßerlich. Dagegenvererbt sichderNutzgenuß
im Mangstamme der erwerbendenLinie, gleichviel, ob es die Haupt= oder Nebenlinie ist, nach
gesetzlicherErbfolge. Anders P. v. Roth, Bayer. Zivilrecht.2 Aufl., Tübingen 1881,I S. 214f. Eine
ganz verfehlteErklärung derBestimmungliefert Spies, BeleuchtungderVerf. Urk. f. d. Kgr. Bayern
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Die beweglicheVerlassenschaftdesKönigs vererbtsichmangelsletztwilligerVerfügung
nachbürgerlichemRechte?.

Eine AusnahmebestimmungbestehtjedochbezüglichjenerbeweglichenSachendes
königlichenPrivatvermögens,welcheder König in eine wissenschaftlicheoderKunst=
sammlung des Staates hat verbringen lassen. Solche Gegenständebleiben bei Leb=
zeiten in des Königs Vermögen. Sie gehenin das Staatsvermögenund die Samm=
lung im Falle desTodes des Königs über. Der Übergangfindetjedochnicht statt,
wenn der König bei Lebzeitenanders verfügt hat. Hat er eine solcheVerfügung
getroffen,so ist in den Verzeichnissender Sammlung durch Fertigung desjenigen
Staatsbeamten, dem die Aufsicht über die betreffendeSammlung anvertraut ist, ein
entsprechenderVermerkzu machen55. Die Erben, auf welchedasEigentuman solchen
Stücken infolge königlicherVerfügung übergegangenist, können die Gegenständeder
Sammlung entnehmen.Sie könnendieselbenaber auch unbeschadetihres Eigentums in
der Sammlung belassen,dochmüssensiealsdann, um ihr Eigentum nicht an denStaat zu
verlieren, ebenfalls einen entsprechendenVermerk in die Verzeichnisseeintragenlassen36.

Der König als Inhaber seines Privatvermögens (Zivilliste) nimmt vor seinen
GerichtenRecht 37. Die Ziovilliste des Königs hat ihren allgemeinenGerichtsstandvor
denGerichtender Hauptstadt,und zwar, wenndie letzterein mehrereGerichtsbezirke
geteilt ist38, vor den durch Verordnung bestimmtenGerichten5°.

§*18. Vorrechte des Königs in bezugauf öffentlicheAbgaben. Der König
ist von allen direktenStaatssteuernfrei. Dieser Satz ist zwar wederin der Verfassungs=
urkunde noch in einem Steuergesetzeausgesprochen,muß aber nichtsdestowenigerals
ein Grundsatz des bayerischenStaatsrechtes anerkannt werden1.2. Man hat nachBe=
seitigung der Steuerbefreiungenund Durchführung der Steuerreform bei der späteren
Gesetzgebungüberdie direktenSteuerndieSteuerfreiheitdesKönigs als selbstverständ=
lich angesehenund siedeshalbnichtausdrücklichbetont.

1 S. 71 f.— Bgl. wegender unbeweglichenSachen auchVertrag zwischenKurbayern u. Kurpfalz
vom 26. Febr.1771 3 11, AnsbacherVertrag vom 12.Okt. 1796Ziff. 12. Herm. Schulze, Die
Hausges. der regierendendeutschenFürstenhäuserI. S. 296, 303. — Im Falleeiner Verschuldung
der Erbschaft find die gesetzlichenBestimmungennicht oder doch nur vorbehaltlichder Erbschafts=
auseinandersetzunganwendbar.

“ Familienstatut von 1819Tit. VIII §§ 3, 4. Die Prinzessinnenfind nachTit. V § 3 von
heei FecklchenErbfolge ausgeschlossen,„solangenochmännlicheSprossenim königlichenHausevor=

anden sind“.
35 Verf Ges., die Bestimmungdes § 2 Ziff. 7 des Tit. III derVerf. Urk. betr., vom 9. März

1828 (G.Bl. S. 5). Dazu Verh. d. K. d. ag. 1827/28Beil. Bd. VII Beil.Nr. XIV. (Ges.=
Entw., Schreiben der K. d. R.N., Vortrag des Ausschußberichterstattersu. Ausschußprot.),Prot.=
Bd. I S. 90ff., 249f., 421ff. — S. ferner M. E. vom 18. Okt. 1836(Weber III S. 71).—

s6 Vgl. 2. Aufl. I S. 184 N. 34. Unrichtig Pözl, Lehrb. d. bayer. Verf.Rechts5. Aufl.
S. 377 Anm. 5, S. 402 Anm. 11.

37Einf.Ges. zum R.G.V.G. vom 27. Jan. 1877 (in derFassungdesR.G. von 17.Mai 1898)
* 5; Einf.Ges. zur N.Z.P.O. vom 30. Jan. 1877(in derFassunß des R.G. v. 17. Mai 1898)§ 5.
Dazu P. Laband. Staatsrecht des deutschenNeichs,4. Aufl., III S. 369f. Vgl. für das frühere
Recht v. Seydel 2. Aufl. I S. 184 N. 35.

8 Zur Zeit ist das nicht der Fall. Bygl. Verordn., die Bestimmung der Gerichtssitze und die
Bildung der Gerichtsbezirkebetr., vom 2. April 1879, Beilage (G. U.V. Bl. S. 360). Abänderungen
bei Glock und Schiedermair a a. O. N. 770 und Nachtrag. Uber die Vereinigung der Amts=
gerichteMünchen 1 und II f. G.V. Bl. 1909 S. 915.

39 Bayer. Ausf.Ges. z. K 3# u. Konk.O. vom 23. Febr. 1879 (G. u. V Bl. S. 62), in
der Fassung der auf Grund des Art.179 desAusf. Ges. zumB.G.B. erlassenenBekm. des Justiz=
ministeriums v. 26. Juni 1899(G.V.Bl. 1899 S. 401) Art. 1. «
l§18]TuberdieragederSteuerpflichtderKammergüterimallemeinennachfrüheremdeutichen
Rechtevgl. H. A. Tachariä, DeutschesStaats= u. BundesrechtII S. 529 ff. und die dort S. 535
Anm. 20 angef. Schriften.

2 Val. die interessantenhistorischenNotizen in v. Seydel 2. Aufl. I S. 185 N. 2.
* Die direkte Steuerpflicht ist eine Untertanenpflicht. Die Steuerfreiheit des Königs folgt

also unmittelbar schondaraus, daß er nicht Untertan ist. Vgl. 2. Aufl. S. 185 N. 3 und insbefs.
die dort angeführteAußerung des Abg. Frhrn. v. Lerchenfekd in der Sitzung der K. d. Abg. vom
30. April 1850(Sten.Ber. Bd. IV S. 699). Vgl. auchBegründung zu Art. 3 desEink. St. G. vom
14. Aug. 1910 und G. v. Breunig, Komm, zu diesemGesetz,München 1911,S. 29.
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Hiernach ist bezüglichder Steuerfreiheit des Königs kein Unterschiedzu machen
zwischenjenemVermögenoderEinkommen,das ihm kraft desGesetzesüberdieZivil=
liste zusteht,und jenem,das er aus anderenTiteln besitzt,und ebensowenigzwischen
den verschiedenenGattungen von direktenSteuern.

Eine Befreiung des Königs von indirekten Staatssteuern ist nicht anzunehmen.
Eine solchefindet auch für das Staatsärar nichtstatt, und der hierfür maßgebende

#½Grund trifft der privatrechtlichenPersönlichkeitdesKönigs gegenübergleich=
alls zu5.

Hinsichtlichder Reichssteuern,welcheohnediesvornehmlichindirektesind,besteht
ein allgemeinerRechtssatz,aus welchemsich eine Befreiung für die Bundesfürsten ab=
leiten ließe, nicht. Hier müßtealso die Steuerbefreiung,um begründetzu sein, ausdrück=
lich ausgesprochenwerden. Auch für die Zölleist der Grundsatz anerkannt, daß die
Gegenstände,welchefür die Hofhaltung der Bundesfürstenüber die Zollgrenze eingehen,
von der tarifmäßigen Abgabenentrichtungnicht frei bleiben. Rückvergütungenkönnen
zwar stattfinden,fallen aberder betreffendenStaatskassezur Lastö. Nach bayerischem
Rechtehat derKönig solcheRückvergütungbezüglichjenerGegenständezubeanspruchen,
welcheer „zu eigenemGebrauche“,d. h. für seinenHaus=und Hofkhalteinführt7.

Der König ist in demreichsgesetzlichbestimmtenUmfangevon denHeerlastenfreis.
Erxist fernerfrei von allen an dieStaatskassezuentrichtendenGebühren?.Der

König genießtin seinenpersönlichenwie Vermögensangelegenheitensowohlselbstals
auch für seinebezüglichenOrganeFreiheit von Post=und Telegraphengebühren,und
zwar nachReichs=und Landesrecht10.

Es führt zu reiner Willkür, einen Unterschied zwischen den einzelnen Steuergattungen zu
machen.Nachwelchen Gesichtspunktesoll dann z. B. die Frage beantwortetwerden,ob der König
Gewerbe-,Erb= oderKapitalrentensteueroder dieHundegebühr,die sachlichauch einedirekte(Luxus==)
Steuer ist, zu zahlen verpflichtet ist? Es ist möglich, daß der König Grundsteuer, Haussteuer oder
Gewerbesteuer(Hofapothekezu München) entrichtetoder entrichtethat. Indessenwürde von einer
solchenLeistungdieBemerkungR. v. Mohls (Staatsrecht desKgrs. Württemberg1 § 53 Anm. 5)
elten, daß „sie nur als ein freiwilliges Geschenkan den Staat betrachtet werden“ kann. Mit der

27 vertretenenAnsicht stimmtübereinA. Seißer, Gesetzeüber diedirektenSteuern usw.,2. Aufl.,
. 88 Anm. 1. Zustimmend auchF. Klamm, Die Gesetzeüber die direktenSteuern im Kgr.

EJ. 9 I S. 27 Anm. 2. Vgl. auchG. v. Breunig, Komm. zumEink. St.G. v. 14.Aug.

* Die indirektenSteuern sind nur der Form nachdemErzeugerdes besteuertenGegenstandes
auferlegt, sachlich sollen sie vom Verzehrer getragen werden. Deren Nichterhebung vom Könige würde
also nicht als Steuerbefreiung desselben wirken, sondern nur entweder als Steuerbefreiung für die
Verzehrer oder als Gewinnzuwendungan den Erzeuger. Das Malzaufschlagsges.,Fassung vom
10. Dez. 1889 (G. u. V. Bl. S. 600) sagt in Art. 9 al II ausdrücklich, daß der Staat ebenso wie
die Privaten den Malzaufschlag zu entrichten habe. Das Ges. über den Branntweinaufschlag vom
25.Febr. 1880(G. u. V.Bl. S. 37) enthielt eine ausdrücklicheBestimmungdiesesInhaltes wohl nur
deshalb nicht, weil der Staat tatsächlichkeineBrennerei betreibt.

#Vertrag, die Fortdauer des Zoll= u. Handelsvereinsbetreffend,vom 8. Juli 1867Art. 15.
7 Follges. vom 17. Nov. 1837(G.Bl. S. 177)§ 23 lit. a.
5 I. R.Ges.überdie Quartierleistungfür die bewaffneteMacht währenddesFriedenszustandes,

vom 25. Juni 1868 (B.G.Bl. S. 523) § 4 Abs. 2; Einf.G. hierzu vom 9. Febr. 1875 (N.G.Bl.
S. 41, G.V. Bl. S. 181,M.V. Bl. S. 181).

2. RGes. überdieNaturalleistungenfür diebewaffneteMacht im Frieden, vom24.Mai 1898
(R.G.Bl. S. 357) §§ 3 und 5 Abs. III; dazu v. Seydel, Das KriegswesendesDeutschenReiches,
Annalen des DeutschenReiches1875 S. 1806 Anm. 3.

3. cth über die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 (R.G.Bl. S. 129)§ 25.
2 Das Gebührenwesenist, insoweit nicht das R.Gerichtskostenges.vom 18. Juni 1878 Plat

greift, durch das Ges. vom 18. Aug 1879, jetzigeFassung vom 29. April 1910, Bekm. vom 13. Juli
1910(G.V.Bl. S. 312),geregelt. NachR.Gerichtskostenges.§ 98 Abs. II bleibt das Landesrechtso
weit unberührt, als es „für gewisseRechtssachenoder gewissePersonenin demVerfahren vor den
Londesgerichien. Beböhrenfreiheil gewährt. In betreff der Frage, ob der König dem Staate gegen=
über gebührenfrei ist, findet also im vollen Umfange das Landesrecht Anwendung. Hinsichtlich der
GebührenfreiheitdesKönigs gilt nun dasselbewie bezüglichseinerFreiheit von direktenStaats=
steuern, daß sie nämlich als felbstverständlich stets anerkannt worden ist. In Art. 3 Ziff. 2 des
Hebührenzef,wird zudemdieGebührenfreiheitderZivilliste ausdrücklichausgesprochen.Vgl. 2.Aufl. 1

10 1. Reichsrecht. Ges., betr. die Portofreiheiten im Gebiete des Nordd. Bundes, vom 5. Juni
1869 (B.G. Bl. S. 141) § 1: „Den regierenden Fürsten des Nordd. Bundes.. verbleibt die Be=
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Was die Abgaben anlangt, welchedurch die Orts=,Distrikts=undKreisgemeinden
erhoben werden, so läßt sich ein allgemeinerRechtsgrundsatz,wonach der König der
gemeindlichenBesteuerungentzogenwäre, zwar nicht behaupten. Auf demGebiete des
Gemeinderechtsdarf vielmehr Steuerfreiheit des Königs nur insoweit angenommen
werden, als sie sich aus den Bestimmungender Gesetzenachweisenläßt. Nach dem
Umlagengesetzvom 14. August 1910 ist nun die Verpflichtung zur Zahlung von
Ortsgemeindeumlagenvon der Veranlagung in der Gemeindemit einerdirektenStaats=
steuerabhängig11,und das gleichegilt nachdemselbenGesetzhinsichtlichderDistrikts=
undKreisumlagen18.Hierausergibtsich,daß,wennderKönigvondirektenStaatssteuern
frei ist, er auch nicht zur Bezahlung von Umlagen an die Orts=, Distrikts= und Kreis=
gemeindenfür verpflichteterachtetwerden kann18. Nur die Umlagenpflichtdes Staats=
ärars kannin Frage kommen,sofernStaatsgut gesetzlichdemKönigezurNutznießung
überwiesenist.

Von den übrigen nicht unter denBegriff der UmlagenfallendenGemeindeabgaben
ist der König nicht befreit .

Vierter Abschnitt.
Erwerb und Verlust der Herrschergewalt.

*#19. RechtlicheNatur der Thronfolge. Das KönigreichBayern ist eine
Erbmonarchie . Die ordentlicheThronfolge vollzieht sichnach Geblütsrecht (ex iure
sanguinis)im Mannsstammedes königlichenHausesWittelsbach. Nur für denFall
des Erlöschens diesesHauses ist der Eintritt fremder Familien, die außerordentliche
Thronfolge, vorgesehen,jedochso, daß auch in demneuenHausedas Geblütsrecht
sofortwiederzur Geltung kommt.

Die Thronfolge in demzum Staate gewordenenLande hat eine wesentlichandereNatur als
die Erbfolge in demselbenzur Zeit des alten Reiches. Auch der Umstandändert daran nichts, daß
die Grundsätzeüber die Nachfolgeim wesentlichennach wie vor die gleichengebliebensind.

In der Auffassungdes Mittelalters hatte die Betrachtung des Landes als Familiengut und
der Erbfolge als einer privatrechtlichenden Sieg errungen. Es war zunächstnicht der Schaden,
welchen die privatrechtliche Erbfolgeordnung dem Gemeinwesen brachte, sondern die Sorge um das
Wohl der landesherrlichenFamilie, die zur Einführung der agnatischenErbfolge, der Einheit und
Unteilbarkeit des Familienbesitzes,endlichdes Erstgeburtsrechtsführte.

frriunk von ortsbühren in- dem “s42 iß Neichsgel=in en
eingeführt durch R.Ges.vom 29. i .... ). Nähere Bestimmung des Umfanges
dieses Rechtesim Regulativ. Kais. Verordn., betr. die debuhrenfreie Beförderungvon Telegrammen,
vom 2. Juni 1877(R.G.Bl. S. 524) § 1 Ziff. 1. Vgl. auch § 4 Abf. II.

2. Nach Landesrecht galtdie Portofreiheit des Königsstetsals selbstverständlich.Vgl. auch
Verordn., die Vriefportofreileit betr., vom 19. Dez. 1808 (R. Bl. 1809 S. 33), Verordn., die Post=
portofreiheit in Amtssachenbetr., vom 23. Juni 1829(Weber II S. 473) § lc.

Frachtfreiheit auf den bayerischenBahnen kann der König sichselbst beilegen,aber nur für
seinePerson und perfönlichenBedarf, nicht auch für den persönlichenBedarf seinerBediensteten.
Vgl. v. Graßmann in v. Seyden Das St. R. des Kgr. Bahern,3. Aufl., S. 23 N. 4.

u Uml.G. Art. 2 Abf. 1;vgl. Vollz. Bekm. v. 12. Juli 1911 § 16 (G.V.Bl. S. 819)
früher diess. Gem.Ordn. Art. 43 Abs. I; pfälz. Gem.Ordn. Art. 34 Abfs. I.

12Uml.G. Art. 38, 39 Abs. 1 Z. 1; Art. 42, 43 Abs. I, II. Früher: Ges.,dieDistriktsräte
betr., vom 28. Mai 1852, Art. 31 Abs. 1; Ges., die Landräte betr., vom gl. T. Art. 16 Abf. 1;
vgl. Uml.G. Art. 49 Abs. I Z. 5, 6.

18Eine persönlicheDistriktsumlagepflichtkommtnach demumlagegesetvon 1910 überhaupt
nicht mehr in Betracht. Wegen des früherenRechtesvgl. 2.Aufl. I S. 188N. 13.

14Das Uml.G. v. 14. Ang. 1910 Art. 4 Z.1 hat jedochdie Umlagefreiheithinsichtlichder
zur Zivilliste gehörigenSchlösserund Gärten auchfür das Staatsärar ausgesprochen.

15Dies gilt insbesondereauch von der HundeabgabenachHundeabgabengesetzv. 14. Aug.
1910 Art. 2, 4. Vgl. J. Henle, Komm.zu den bayer. Gemeindesteuergesetzen,München 1911,
S. 279f. N. 2. Dagegen ist der König frei von der Besitzveränderungsabgabe.Vgl. Vollz. Bekm.
v. 15.Aug. 1910 Ziff. 24 zum Besitzveränderungsabgabegesetzv. 14. Aug. 1910 (G.V.Bl. S. 436).

G.a 1 Pfeiffer, über die Ordnung der Regierungsnachfolgein den monarchischenStaaten des
eutschenBundes, 2 Bände, Kassel 1826. Weitere Schriften bei G. Meyer=G. Anschütz, Lehrb.

d. deutschenStaatsrechts,6. Aufl., S. 250 N. 1; G. Seidler, Studien zur Geschichteu. Dogmatik
des österr.Staatsrechts,Wien 1894, S. 56 ff.
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Mochten auchschließlichstaatlicheGesichtspunktemehr und mehr nebendenprivatrechtlichen
sich Geltung verschaffen,ja in Bayern durchdie Domanialfideikommißpragmatikvom 20. Oktober
1804 das entschiedeneÜübergewichterlangen, so hat dochjenesEreignis, welchesaus Bayern einen
Staat, aus seinemLandesherrn einen Herrscher machte, zwar nicht den geschichtlichen,aber den recht=
lichen Zusammenhangin bezugauf dieErbfolge zerrissen. Mit der Staatsgewalt über das König=
reich Bayern erwarbKönig Max Josef etwas, was er und seinHaus niemals befessenhatten. Wohl
gaben die früher innegehabtenlandesherrlichenRechtedieBausteinezu demneuenGebäudeab, aber
fie verloren damit auch ihr rechtlichesDasein. Man darf alsovor derFolgerung nichtzurückschrecken,
daß zwischender Thronfolgeordnung, welchedas „erste souveräneköniglicheHaupt“? des Hauses
Wittelsbach schuf,und demalten ErbrechtedesHauses keinstaatsrechtlicherZusammenhangbestehts.

Die Thronfolge ist Berufung zur Herrschaft über den Staat. Damit ist jede
zivilrechtliche Auffassung derselben ausgeschlossen.Der Staat ist kein Hausgut der
königlichenFamilie, keinFideikommiß,dessenNutznießerderKönigwäre". Das König=
tum als eineöffentlicheGewalt stehtdemHerrschernichtum seinetwillen,sondernum
des Staates willen zub5;es fällt dahernicht in denBereichseinerpersönlichenInter=
A#tz seinesprivaten Vermögens, und kann darum auch nicht Gegenstandeines Erb=
rechts sein.

Es ist kein zutreffenderAusdruck, wenn man von einerStaatsverlassenschaft
spricht f. Der Thronfolger, der nach dem Ausscheidendes bisherigenHerrschers den
Thron besteigt, empfängt damit nicht den Nachlaß eines Verstorbenen,sondernüber=
nimmtauseignerMachtdieStaatsgewalt. ZwischendenPersönlichkeitenderHerrscher,
welcheeinanderablösen,findetnur einezeitlicheFolgestatt; derKönigals Einrichtung
aber ist unsterblich.Die rechtlicheNatur des Verhältnissesdes späterenHerrscherszu
seinemVorfahren ist ganz dieselbe,mag er kraft seiner Abstammungoder auf irgend=
welche andere Art zur Krone gelangt sein. Dieses Verhältnis aber läßt sich in
Kürze dahin bezeichnen,daß die Wirksamkeitder Staatshandlungendes Herrschers
durch den Wechselin der Person desselbenunberührtbleibt7. Die Beziehungder
Thronfolge zum Erbrecht ist eine rein formelle. Der gesicherteBestand des Staates
fordert eine festeund unverrückbareOrdnung in der Übernahmeder Staatsgewalt.
Diese Berufungsordnungentlehntdas Staatsrecht demprivaten Erbrechte,von demsiees
geschichtlichüberkommenhat. Aber nur dieseOrdnung. Der rechtlicheInhalt der
Thronfolgewird dadurchnicht berührt. Es handeltsich,wie richtig bemerktworden

: Worte des Familienstatutsvom 28. Juli 1808.
* Dies wäre selbstdann nicht der Fall gewesen,wenn das alte Erbrecht auf die Thronfolge

im neuenStaate —und seiesauchstillcchweigend—übertragen wordenwäre. E. v. Moy, Staats=
rechtdes Kgrs. Bayern I, 1 S 105, sagt: „Das Recht zur Regierungin Bayern ist abzuleitenaus
Ottos I.. im Jahre 1180 erfolgter Belehnungmit der herzoglichenWürde.“ um .Schulze,
Lehrb. des deutschenStaatsrechts I S. 211 Anm. 1, bemerktmit Bezug auf diese Außerung:„So
kann man z. B.sagen, daß das Recht derThronfolge in Bayern zunächstallerdings auf den ent=
sprechendenBestimmungender bayer.Verf.Urk. von 1818 beruht,zugleichseineBegründung aber in
der 1180 erfolgten Belehnung Ottos von Wittelsbach, als noch fortwirkendem Rechtstitel, findet.“
Schulze verwahrt sichdagegen,„daß diedeutschenFürstengewissermaßenals novi acquirentes zu
betrachtenseien“. Indessenwird sichdas dochkaum in Abredestellenlassen,wennandersderjenige,
der etwas derGattung nachvöllig Verschiedenesan Stelle des bisherBesessenenerwirbt, ein novus
acquirens genannt werden darf. Die BelehnungOttos von Wittelsbach mit der bayer.Herzogs=
würde wird man als Rechtstitel für denSouverän von Bayern um so wenigeransehenkönnen
als letztererdie Souveränität geradedurchden Bruch derjenigenRechtsordnungerworbenhat,auf
welcherdie Belehnung beruhte,und unter derenGeltung sie fortwirkte.

1 H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts I S. 209: „Sie (die Thronfolge)ist aus
der Sphäre des fürstlichenHausrechtesin das Verfassungsrechtder Staaten, aus denHausgesetzen
in die Verfassungsurkunden übergegangen, von denen jetzt die Grundsätze über die Thronfolge einen
integrierendenTeil bilden.“ Zutreffend auch G. Anschütz in G. Meyer 6. Aufl. S. 261 N. 8
gegenH. Rehm, Mod. Fürstenrecht,S. 50 ff., 395f.

Vgl. v. Seydels Grundzügeeinerallg. Staatslehre S. 8S.Das Rechtauf dieKrone „existiert
nichtzur vermögensrechtlichenBefriedigungdes Berechtigten,sondernlediglichum desStaates willen“.
H. Schulze a. a. O. I S. 210. * H.Schulze a. a. O. 1 S. 247 ff.

Die frühereFrage über die Stellung des Regierungsnachfolgerszu Regierungshandlungen
seinesVorgängers — darüber das abschließendeWerk von C. Chr. v. Kamptz, ErörterungderVer=
bindlichkeitendes weltlichenReichsfürstenaus denHandlungen seinesVorfahren, 1800— kann, wie
C. F. v. Gerber, Grundzügeeines Systems des deutschenStaatsrechts § 31, treffendausführt, im
StaatsrechtederNeuzeit gar nicht mehrerhobenwerden. Vgl. auchH. Schulze a. a. O. 1 S. 250f..
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ist8, nicht um Verwendungdes ErbrechtsnachseinemWesen,sondernum Erborgung
einer im Erbrechtefür ganzandereZweckeausgebildetenformellenOrdnung.

Die Thronfolgeordnungist einestaatsrechtlicheund zwar eineverfassungsmäßige
Ordnung. Sie kann daher in derselbenWeise Anderungen erfahren, wie dies bei
anderenverfassungsrechtlichenVorschriftenmöglichist. Einer Zustimmungderjenigen,
die nach dem bestehendenRechteeineAussicht auf die Thronfolgehaben, bedarfes
dazu nicht. Dem Gesetzegegenübergibt es keinewohlerworbenenRechte?.

§ 20. Die ordentlicheThronfolge. Die Verfassungsurkunde!:sagt: „Die Krone
ist erblich in demMannsstamme? des königlichenHauses nachdem Rechteder Erstgeburt
und der agnatisch=linealischenErbfolge. Zur Sukzessionsfähigkeitwird eine rechtmäßige
Geburt aus einer ebenbürtigen,mit Bewilligung des Königs geschlossenenEhe erfordert."

Die ThronfolgederAgnatendesWittelsbachischenHauses ist sonachdie ordent=
liche Thronfolge.

Die angeführtenBestimmungender Verfassungregelnein doppeltes:die Thron=
folgefähigkeitund die Thronfolgeordnung.

Zur Thronfolgefähigkeitwird erfordert:
1. Abstammungvon demAhnherrndes Herrscherhauses,d. h. von demersten

Erwerber derLandeshoheitin Bayern, nicht von demerstenErwerberderKönigskrone.
2. Diese Abstammung muß auf natürlicher Zeugung beruhen. Adoptionen sind

im königlichenHauseverboten8.
3. Ferner wird Geburt aus rechtmäßigerEhe verlangt. Nicht thronfolgefähig

sind dahersowohldie vor der Ehe Erzeugten,aber in der Ehe Geborenen,als auch
die durchnachherigeEhe Legitimierten". Die Frage, ob eineEhe rechtmäßigist, und
ob Zeugungin der Ehe vorliegt, ist nachbürgerlichemRechtezu beantworten.

* Von C. F. v. Gerber in seinemhervorragendenAuffatzeüber die Unteilbarkeit deutscher
Staatsgebiete, Zeitschr. für deutschesStaatsrecht u. deutscheVerfassungsgesch.I S. 13. Vgl. außer
diesemauchJ. v Held ebendaS. 40 ff. „Uber die geschichtlicheEntwicklung des deutschenThron=
solgerechts“,desselben Verf. Recht der monarchischenStaaten Deutschlands 1I8§ 306, 335, ferner

Schulze in Bluntschlis u. Braters Staatswörterb. X S. 518ff. Dagegenklebenan der
ehre der beiden älteren Schriftsteller Zöpfl (Grundsätzedes gemeinendeutschenStaatsrechtes I

S. 688ff.)) Zachariä (DeutschesStaats= u. Bundesrecht I S. 341 ff.) und neuerdings auch
H. Rehm a. a. O. nochmehr oder weniger die Eierschalendes Privatrechts.

? Mit Entschiedenheiterklärensichfür dieseAnsichtH. Schulze, Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl.,
I S. 175ff, und G. Meyer=G. Anschütz, Lehrb. desdeutschenStaatsrechtesa. a. O. Ersterer be=
merkt,daß die Bestimmungenüber dieThroufolge „an allen Garantien derVerfassungssätzeteilhaben,
konsequenterweiseaber auch auf verfassungsmäßigemWege abgeändertwerdenkönnen. Es gibtin
der konstitutionellenStaatsordnung keinefesterenund höherenRechte, als die in der Verfassungs=
urkundeverbürgten“. Daß Schriftsteller, welchenoch in privatrechtlicherAuffassung befangensind,
dieseAnsicht nicht teilen können,ist selbstverständlich.Aber auch C. F. v Gerber (Grundzügeeines
Systems desdeutschenStaatsrechtes§ 29 Anm. 7) tritt derselbenentgegen,allerdings aus demGrunde,
„weil es einedererstenForderungendesmodernenStaaterechtes ist, daß dieThronfolge jederWillkür
entrücktsei“. „Indessen,“ so erwidert G. Meyer sehr zutreffend,„man kann von Rechtsgrundsätzen
und Rechtsverhältnissendeshalb, weil sie der Fortbildung durch die Gesetzgebungunterliegen, un=
möglich behaupten, daß sie der Willkür unterworfsen seien.“ Ubereinstimmend auch G. Seidler
a. a. O. S. 58, und jetztbesondersG. Anschütz bei G. Meyer 6. Aufl. S 254f. N. 3 und S. 255
Anm.: W. Schücking, Der Staat und die Agnaten, 1902, S. 23; v. Seydel, Staatsw. Ab=
handlungen, S. 194ff., 203ff.; H. Triepel. Der Streit um die Thronfolge im Fürstentum Lippe,
1903,S. 62 f. In Bayern hat man, seit seinerUmwandlung zu einem Staate, nicht gezweifelt,
daß dieThronfolgcordnungVeränderungendurchdieGesetzgebungerleidenkönne. In einemnochöfter
zu erwähnendenBerichte an den König vom 19. Aug. 1816 äußerte Staatsminister Graf Mont=
gelas, daß derKönig als erstersouveränerFürst seinesHauses „ohneallen Anstand einebestimmte

Sukzessionsordnung ,ulieeen könne“. Dies hat sich inzwischennur insofern anders gestaltet, als
hierzu die Form des Verfassungsgesetzesnötig ist.
(520] 1 Tit. II §§ 2 u. 3. Vgl. Tit. II § 4.

2 Der „Verzicht“ der Prinzessinnen, dessendas Fam.Statut von 1819 Tit. V §#2 Abs. II
Erwähnung tut, ist gegenstandslos. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 191 N. 2.

Familienstatut Tit. II § 5. — Über die frühere beschränkteZulässigkeit der Adoption vgl.
v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 191 N. 3.

* Wegen des Nachfolgerechtesder Mantelkinder s. die Angaben bei G. Meyer, Lehrb. des
deutschenStaatsrechtes, 3. Aufl., S. 217 Anm. 2.

5 Überdie Form derECheschließungvgl. unten§ 25.
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4. Die Ehe muß mit vorgängigerBewilligung desKönigs geschlossensein.
Eine nachträglich erfolgendeGenehmigunghat keine rückwirkendeKraft 7.

5. Die Ehe muß eine ebenbürtigeseins. Die Frage der Ebenbürtigkeit beant=
wortet sich, mangels einer ausdrücklichengesetzlichenBestimmung, nach deutschem
Privatfürstenrechte7.

Gemeinrechtlichwird der Satz gelehrt, daß jedean sichnicht ebenbürtigeEhe durchdie Zu=
stimmung aller nachfolgeberechtigtenAgnaten in eine ebenbürtigeverwandeltwerdenkönne10. Für
das bayerischeStaatsrecht ist dieserSatz keinenfallsrichtig ½1.

Davon verschiedenist der Fall, wenn es sichnicht um die Erhebung einer unebenbürtigen
Ehe zur ebenbürtigen,sondernum eine Entscheidungauf Grund des geltendenRechtesdarüber
handelt, ob eine Ehe ebenbürtigsei. Hierfür ist allein der König zuständig“.

Die bloße Genehmigungeiner EheschließungdurchdenKönig gestattetnochkeinenRückschluß
auf die Ebenbürtigkeitder Ehe, da auchunebenbürtigeEhen der Mitglieder des königlichenHauses
der GenehmigungdesKönigs bedürfen.

Die Erfordernisseder Thronfolgefähigkeit,welchevon der Verfassungsurkunde
aufgestellt sind, find erschöpfend128.Insbesondere schließt Regierungsunfähigkeitvon
der Thronfolge nicht aus !4. Ebensowenig ist hier das Glaubensbekenntnisoder die
Zugehörigkeitzum geistlichenStande von Einfluß½.

6 UÜberdie Form derBewiilligun SerteilungFamilienstatut Tit. II § 2. Vgl. Familienges.
von 1816 Art. 11; vgl. auchv. Seydel 2. Aufl. 1 S. 191 N. 6.
» JDieBeründun,welchev.Sehdelin2.Aufl.lS-191R.7diesemSatzegibt,halteichnur
insoweit für richtig, daß nach gegenwärtiggeltendemRechtenachfolgendeGenehmigang keinerück=
wirkendeKraft habe. Dagegenscheintmir einesolcherückwirkendeKraft nachfolgendenGenehmigungen
durcheinfacheAnderung desFamilienstatuts für etwaigekünftigeEhen beigelegtwerdenzu können.
Wann die Bewilligung des Königs zu erfolgenhabe, darüber sagt die Verf.Urk. nichts; an Be=
stimmungen darüber ist also das Familienstatut verfassungsrechtlich nicht gebunden.

# lege ferenda R. v. Mohl,Staatsrecht, Völkerrechtu. Politik, II S. 131.
* Uber die Ebenbürtigkeitsfrage vgl. insbes. die Darstellung bei H.Schulze, Lehrb. des

deutschenStaatsrechts,I S 218ff.; H. NRehm,ModernesFürstenrecht,München1904,S 151ff.;
G. Anschütz bei G. Meyer 6. Aufl. S. 267ff. A 13 ff.; R. Piloty, Das Recht der Eben=
bürtigkeit zwischen hohem und niederem Adel in Deutschland und insbesondere in Bayerngact
im Buchhandel) und die daselbst S. 48 ff. angeführte Literatur. Aus den Verhandlungen, welche
zur Formulierung des Tit. II § 3 süuen und über welchev. Seydel (2. Aufl. 1 S. 192 N. 9)
berichtet, geht hervor, daß der Begriff der Ebenbürtigkeit in der B.V.U. nicht formuliert werden
sollte, daß man vielmehr die usobserpanz solangeentscheidenlassenwollte, bis etwa „sämtliche
deutscheFürsten eine bestimmteVereinbarungüber den Begriff der Ebenbürtigkeitgetroffenhätten“.
Eine solche ist zwar bisher noch nicht getroffen worden, doch werden dach gemeinem deutschen
Privatfürstenrecht als ebenbürtig angesehendie Mitglieder dersenigenHäuser, die nach1815 in
Deutschlandregiert haben oder noch regieren, ferner die standesherrlichenHäufer und die außer=
deutschen,europäischenchristlichen Häuser,welcheeinen völkerrechtlichanerkanntenStaat regieren
oder regiert haben. Vgl. Walz, DasStaatsrecht des Großh. Baden. 1909 (in das HO.R.d. G.)
S. 438.O. Mayer, Das Staatsrecht des Kagr. Sachsen (im H.R d.G.) S. 55, schränkt die Eben=
bürtigkeit nicht auf europäische,christlicheHäufer ein.— Die EbenbürtigkeitderAngehörigenstandes=

rrlicher Häuser im Verhältnis zum königlichenHaus kann gem.Verf.Urk. IV. Beil. & 1 und
it. VW§ 2 auch durchHausgesetzdes königlichenHauses nicht ausgeschlossenwerden. Als Satz des

meinen Fürstenrechtes gilt ferner, daß für regierende Häuser der höchsteGrad des niederen Adels
eben noch ebenbürtig ist, und daß als höchsteGrade niederen Adels alternativ alter Adel oder gräf=
licher und fürstlicherTitularadel anzusehensind. Vgl. R. Piloty a. a. O. S. 53.

10H. Schulze a. a. O. S. 223.
u v. Seydel (2.Aufl. 1S. 192beiN. 11)hält in diesemFalle einverfaffungsänderndesGesetzfür

erforderlich. Es wird indes, da der Begriff der Ebenbürtigkeit in der V.U. nicht formuliert, vielmehr
der observanzmäßigenBildung überlassenist, auch eine familiengesetzlicheBestimmung genügen,

wenn bieselbenur nicht etwa bloß einenEinzelfall, sonderneineAnderung der bisherigenObservanz
utet.

12Der König entscheidethier als Richter in einer HausangelegenheitgemäßTit. X § 2 des
Fanilienstatuts. Val ascheie t 2. giq S. 192. Der König u6dr auchex ofticio res

amnen,und zwar auch währendeines schwebendenRechtsstreites.
13 Bgu Lehrb. des bayer. Verf.Rechts S. 371. «
«A..istSchunck,StaatsrechtdesKgrs.Bauern,I§47Ziss.4,1edochnurmctBe-

rufungaufdie-NaturdetSache«.DagegenSpies,BeleuchtungderVerf-Urc.,S.28,45,«aber
mit nicht gerade scharfsinniger Begründung. S. auch Tabor, Die körperlicheThronkolgefähigkeit
in den deutschenBundesstaaten,Zeitschr.für deutschesRecht und deutscheRechtswiss.I.X S. 258.

15H. Schulge, Lehrbuchdes deutschenStaatsrechts,1 S. 227, sagt: „Die obliegendengeist=
lichen Pflichten und die Obedienz gegenkirchlicheObern, insbesonderegegenden römischenStuhl,
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Die Thronfolgeordnung der Agnaten (ordentlicheThronfolge) ist durch die Ver=
fassungnachjenenGrundsätzengeregelt,wie sie in Bayern bereitszur Zeit des alten
Reiches zur Anerkennunggelangt waren16.

Die Thronfolgeordnung beruhtauf demGedankender Unteilbarkeitdes bayerischen
Staates. Hieraus ergibtsich,daß zurKronestetsnur einer ausdemKreisederhierzu
durch Geburt Befähigten gelangenkann.

Bei der agnatisch=linealenErbfolgemit demVorrechtederErstgeburtentscheidet
das Alter zwischenden Söhnen des erstenErwerbers. Von da ab tritt Linealfolge
ein, d. h. die von einem jüngerenSprossen abstammendeLinie („jüngereLinie“) kommt
erst dann zur Thronfolge, wenn der thronfolgefähigeMannsstamm der älteren Linie
abgestorbenist. Innerhalb jeder Linie aber waltet wiederum der Vorzug der Erst=
geburt. Eine Berücksichtigungder Nähe des Verwandtschaftsgradeszum letztenTräger
der Krone ist unbedingt ausgeschlossen17.

Die Frage, ob bei der Thronfolgeordnungauchder Ungeboreneim Mutterleibe
in Betracht kommenkönne,wird von der Verfassungnichtentschieden.Privatrecht=
licheRegeln könnenhierfür an sichnicht ausschlaggebendsein. Indessensprichtfür
die Bejahung der Frage eine allgemeineRechtsanschauung18.

#&*#21. Die außerordentlicheThronfolge. Wenn derMannsstammdeskönig=
lichenHauses ausgestorbenist, tritt die außerordentlicheThronfolgeein. Die Ver=
fassungsurkundekennt zwei Formen derselben: die Thronfolge kraft Erbverbrüderung
und die Thronfolgeder Kognaten. Die erstegehtder zweitenvor1.

Auch bei der Erbverbrüderungfindet,wie bei der regelmäßigenThronfolgeordnung,
die Verwendung einer privatrechtlichenForm für einen staatsrechtlichenZweck statt.

Die Erbverbrüderungim privatrechtlichenSinne ist einVertragzwischenFamilien
des hohenAdels, wodurch einseitig einer Familie oder den vertragschließendenFamilien
wechselseitigdie Erbfolge für den Fall des Erlöschens des anderenHauses? zugesichert
wird S. Gegenstand der staatsrechtlichenErbverbrüderung ist die Zusicherung der
Thronfolge.

machenjedenkath.PriesterunfähigzumunahhängigenOberhaupteeinesdeutschenStaates.“ v. Seydel
(2. Aufl.1 S. 193 N. 14) ist der Ansicht, daß diese„Erwägungen" für das zu gebendeGesetzsicher
beachtenswertseien,demgegebenenGesetzegegenüberaber kaumPlaß greifenkönnen. DieserAnsicht
S.s kann ich nicht beipflichten.Die Souveränität, welchein Tit. II § 1 der V.U. dahin formuliert
ist, daß ihre Ausübung durch andereals die in dieserV.U. (und der Reichsverfassung)gegebenen
Bestimmungennicht beschränktwerdendarf, schließtm.E. als „das gegebeneGesetz"jedeandereEin=
schränkung,also auchdie mit demgeistlichenStande unvermeidlichgegebene,aus.

16 Verordnung Albrechts V. vom 11. April 1578. Die Grundsätzeder Verfassungsurkunde
find aus der Verfassungvon 1808Tit. II § 4 und demFamiliengesetzvon 1816 Art. 25 herüber=
genommen.

17Letzteresist allgemeinanerkannt. Aus der Literatur ist hervorzuhebenH. Schulze, Das
Recht der Erstgeburtin dendeutschenFürstenhäusernund seineBedeutungfür die deutscheStaats=
entwicklung, Leipzig1851. Die Linealfolge bedeutetrechtlichnichts weiter, als daß das Rechtder
Erstgeburt auch für das Alter der Linien entscheide.

15 Vgl. H. A. Zachariä, DeutschesStaats=u. BundesrechtI.,S. 346 Anm. 12; R. v. Mohl,
Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, I § 25 Anm. 4: H. Schulze, Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl.,
1 S. 195f., u. Lehrb. des deutschenStaatsrechts, I S. 245; L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß.
Monarchie, 1 S. 171; E. v. Moy, Staatsrecht des Kgrs. Bayern, 1 1 S. 112; G. Mever, Lehrb.
des deutschenStaatsrechts, 3. Aufl., S. 227. Außerdem läßt sichdie Erwägung geltendmachen,
daß durchUbergehungdes bei der ThronerledigungUngeboreneneine Verwirrung der verfassungs=
mäßigenThronfolgeordnungeintretenwürde, wenn nachträglichein Agnat zur Weltkäme. Denn
die Bestimmungender Verfassungüber die Thronfolge sind auf denFall einer solchenUbergehung
nicht berechnet. Bis zur Beendigung der Schwangerschaft ist eine Regentschaft ainzun, welche
man bis zur Erreichung der Volljährigkeit, wenn ein Knabe geborenwird, bis zum Zeitpunktder
Geburt, wenn ein Mädchengeborenwird, als ordentlicheReichsverwesunganzusehenhat. Vgl. für
Hessenvan Calker, HessischesStaatsrecht (in O.N. d. G.), 1913,S. 39.
(§21) 1 Verf.Urk. Tit. II 9§ 4, 5. Uber dieEntstehungsgeschichtederBestimmungenüberKognaten=
folge berichtetv. Seydel ausführlich in einemAnhang (§559) 2. Aufl. I S. 197ff.

* Entweder des völligen Erlöschens oder des Erlöschens im Mannsstamme.
Die einschlägigenSchriften bei G. Meyer a. a. O. S. 222 Anm. 1.

4 Den Ausführungenv. Seydels über die rechtlicheNatur der staatsrechtlichenErbverbrüde=
rung (2.Aufl. 1 S. 194)vermag ich nur teilweisebeizutreten.Richtig scheintmir nur zu sein, daß
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Ülber die Erbverbrüderung gelten nach bayerischemStaatsrechte folgende Be=
stimmungen.

Eine Erbverbrüderungkann nur auf den Fall des Aussterbensdes Manns=
stammesdes königlichenHausesstattfindenI5.Sie kannfernernur mit einemanderen
fürstlichenHause aus demvormaligenDeutschenBunde eingegangenwerden . Zum
AbschlusseeinerErbverbrüderunginnerhalbderangegebenenverfassungsmäßigenSchranken
und zum Erlasse der entsprechendengesetzlichenBestimmungenist der König befugt.
Er bedarf hierzu wedereinerZustimmungdesLandtags noch einer solchender Agnaten7.

Die Erbverbrüderungmachtdie Angehörigender erbverbrüdertenFamilie nicht
zu Mitgliedern des königlichenHauses. Abgesehenvon der eveutuellen Thronfolge,
treten sie in keinestaatsrechtlicheBeziehungzum bayerischenStaate. Die erbverbrüderte
Familie wird zum königlichenHause erst dann, wenn der Mannsstamm des jetzigen
königlichen Hauses ausgestorbenist.

Eine Erbverbrüderung bestehtfür Bayern dermalen nichts.
In Ermangelung einer solchen,oder wenn der Mannsstamm des erbverbrüderten

Hauses bereitserloschenist?, tritt die Thronfolgeder Kognatenein10,und zwarnach
dem gleichenGrundsatze wie jene der Agnaten, d. h. nach der Linealfolge mit dem
Vorzugeder Erstgeburt. Die Verfassungsurkunde!1 sagt: „Die zur Zeit desAblebens
des letztregierendenKönigs lebendenbayerischenPrinzessinnenoderAbkömmlingevon

die Vereinbarung der Erbverbrüderung nicht notwendig in der Form eines Staatsvertrages zuer=
solgen brauche. Dagegen kann dies m. E. sehrwohl geschehen,da es sichstetsum eine rechtliche
Vereinbarung über ein staatlichesInteressehandelt. wiichig ist, wenn S. denErbverbrüderunge.
vertrag überhauptnicht als eine „Handlung von rechtlicher Bedeutung"gelten läßt. Rechtliche Be=
deutung hat er jedenfalls, denn er begründetbedingteThronfolgerechte,und zwar nach den Be=
stimmungender V.U. selbst.Ob der regierendeKönig, welcherdenVertrag obschtießt.dies als C
des Haufe und für das Haus oder in der Form des Staatsvertrages (Mitwirkung der Minister
und für den Staat tue, darüber befindeter selbst. Die materielle Wirkunghinsichtlichder Thron=
folgerechteist in beidenFällen die gleiche. Formell bestehtnur ein Unterschiedhinsichtlichetwaiger
künftiger Anderung.

5Verf. Urk. Tit. II §§ 4 u. 5. Der Vertrag begründet also nur bedingte, aber immerhin
verfassungsrechtlichgarantierteThronfolgerechte.Die ThronfolgefähigkeitderMitglieder des fremden

Hautes bestimmtsich nach den für dieses HausgeltendenRegeln, wenn der Vertrag nicht anders
immt.

sVerf. Urk. Tit. II 85. Die Bestimmung wird, wenn auchder frühereDeutscheBund nicht
mehr besteht,noch als anwendbar zu erachtensein, da die Absichtoffenbardahin ging, durchdie
Worte „mit einemanderenfürstlichenHause aus demDeutschenBunde“ den Kreis der damaligen
deutschenHerrscherfamilienzu bezeichnen,im Gegensatzeeinerseitszu den standesherrlichenFamilien,
andererseitszu den FürstenhäusernnichtdeutscherStaaten. Eben deshalb möchtedieFrage, ob auch
mit den seitherentsetztendeutschenFürstenfamilienErbverbrüderungenmöglichsind, wohl zu bejahen
sein. Fürstenhäusernicht deutscherStaaten sind unbedingtausgeschlossen,auch wenn sie deutscher
Abkunft sind. — An Stelle der Worte „DeutscherBund“ die Worte „DeutschesReich“ zu setzen,
dafür besteht kein Grund.

7 Letzteresergibt sichaus derStellung derAgnatennachbayer.Staatsrechtvon selbst;ersteres
aus den Bestimmungender Verf.Urk.— DieVerf. Urk. schließtaber m. E. nicht aus, daß derKönig
freiwillig die Zustimmung des Landtages einhole. Vgl. oben N. 4 Unrichtig Schulze, Lehrb.
des d. Staatsrechts, I S. 241. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S 195 N. 9.
E g DiseBestimmungwegenderErbverbrüderunghat Kronprinz Ludwig angeregt.Vgl. v. Seydel

. Aufl.§ 59.
Die Erbverbrüderunggilt, wenn nicht im Vertrage anders bestimmtist, als abgeschlossen

für das “ fremde Haus,dochmit Vorzug des Mannsstammes in diesem Hause.v. Seydel
(2. Aufl. 1 S. 195 N. 11)will nun, wenn zur Zeit des Thronanfalles der männlicheStamm des
verbrüdertenHauses schonausgestorbenist, die Kognaten diesesHauses ausschließenund dafür die
Kognaten des bayerischenHauses folgen lassen. Wenn dagegendas AussterbendesMannsstammes
des fremdenHauses erst nachdemThronanfall eintritt, will er gegenPözl und mit v. Moy den
Kognaten des fremdenHauses den Vorzug vor denjenigendes bayerischenHauses geben. die
Richtigkeit der Ansicht S.s im letzterenFalle sprichtentschiedenVerf. Urk. Tit. II 8§5 Abs. IIOin
demregierendenneuenköniglichenHause"). Für den völligen Ausschluß der Kognaten des fremden
Hauses im erstenFalle fehlt es indessenan einemGrunde. Ihre ZurückstellungEinterdieKognaten
des bayerischenHauses dürfte im Zweifel anzunehmensein. Jedenfalls empfiehltes fich, in einem
etwaigenVertrage darüber eine Bestimmungaufzunehmen.

16 Über dieseim allgemeinenvgl. H. Schulze, Lehrbuchd. deutschenStaatsrechts,I S. 234ff.;
G. Anschütz bei G. Meyer 6. Aufl. S. 262ff., woselbstauchLiteraturangaben. Vgl. v. Seydel
2. Aufl. § 59. 11Tit. II § 5.

v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 7
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denselbenohneUnterschieddes Geschlechts“12 sollen, „ebensoals wären siePrinzen
des ursprünglichenMannsstammes des bayerischenHauses15, nach dem Erstgeburts=
rechtund der Linealerbfolgeordnungzur Thronfolgeberufenwerden.“ Wenn in dem
neuenköniglichenHauseAbkömmlingedes erstenGrades von beiderleiGeschlechtge=
boren sind, tritt der Vorzug des männlichenGeschlechtsvor demweiblichenwiederein 1.

Wenn nun auchbei beidenArten der außerordentlichenThronfolge, sobalddieselbe
eingetreten ist, grundsätzlichdie gleicheThronfolgeordnung stattfindet, wie im könig=
lichenHauseWittelsbach,so hat dochdie Verfassungzur Sicherungder Selbständig=
keit des Staates Ausnahmebestimmungenfür denFall getroffen,daß die bayerische
Krone an denTräger einer fremdenKrone gelangenwürde15. Die Fassungdieser
Bestimmungen ist so mangelhaft, daß sie zahlreiche Schwierigkeiten für die Aus=
legungbieten.

Es wird die Möglichkeitins Auge gefaßt,daß „die bayerischeKrone nachEr=
löschung des Mannsstammes an den Regenten einer größerenMonarchie“ oder „an
die Gemahlin eines auswärtigen größerenMonarchen“gelange 1.

Von denerwähntenbeidenFällen kannder letzterenur beiderkognatischenErb=
folge, der ersteresowohl bei dieser als auch bei Erbverbrüderung eintreten!7.

Wird infolge einerErbverbrüderungder HerrschereinesgrößerenStaates zur
Thronfolgein Bayern berufen,so fällt, wenner seineResidenzim Landenichtnehmen
kann oder will, die Krone sofortan den zweitgeborenenPrinzen des erbverbrüderten
Hauses18,d. h. an denErstgeborenender zweitältestenLinie diesesHauses1°.

Im Falle der kognatischenThronfolge ist zu unterscheiden,ob die bayerische
Prinzessin,durchwelchedie Thronfolgevermitteltwird, nochlebt odernicht.

Lebt dieselbeund ist sie Gemahlin des Herrschers eines größeren Staates, so
wird sie zwar Königin, muß jedocheinenVizekönig ernennen10, der in der Hauptstadt
des Landes seinenWohnsitzzu nehmenhat. Nach ihremTode gehtdie Krone „an
ihren zweitgeborenenPrinzenüber 71.

12Also Ausschluß der Regredienterbfolge.Schriften bei G. Meyer=G. Anschütz, Lehrb.
des deutschenStaatsrechts, 6. Aufl., S. 264 N. 7. «

15Eine BerücksichtigungdesVerwandtschaftsgradesist also ausgeschlossen.So richtig Pözl,
gese haher.Verf. Rechts, S. 374 Anm. 7, gegenSchunck, Staatsrecht des Kars. Bayern,

nm. 6.
14 Der Vorzug des männlichenGeschlechtswirkt nicht so stark,daß er die Linealfolge durch=

bräche;die ältere Kognatenlinie ohnemännlicheAbkommengeht der jüngerenmit männlichenA
kommenvor. Nur unterGeschwisterngehendie männlichendenweiblichenvor, auchwenn siejünger
sind, und dies auch dann, wenn sie alle oder zum Teil schonvor demThronanfall geborensind.
Bgl. auchv. Seydel 2. Aufl. 1 S 196 N l6.

über die Entstehungsgeschichteder Bestimmungenval. 2. Aufl. 1 S. 196 N. 17.
16Verf. Urk. Tit. II & 6. Als größereMonarchie wird wohl eine solchemit einer größeren

Bevölkerungszahlals Bayern anzusehensein. „Größerer Monarch“ ist der Herrschereiner der Be=
völkerungszahl nach größeren Monarchte. Regent = Herrscher.

17Mit Recht nimmt v. Seydel (2. Aufl.1 S. 196 N. 19) an, daß Abs. II des § 6 auf
den Fall der ErbverbrüderungkeineAnwendung finde; denn gehörtedie „Gemahlin“, an welchedie
Krone fallen soll, demHause ihres Gemahls an, mit welchemdie Eheverbindungbestände,so käme
nach dem Prinzip der Agnation die Krone nicht an sie, sondern an ihren Gemahl;: gehörte sie aber
der Abstammung nach einem anderen mit Bayern erbverbrüderten Hause an, so schiedesie mit ihrer
Verehelichungaus diesemHause aus. Mit Unrechtdagegenläßt v. Seydel (a. a. O.) den Abfs.I
des § 6 nur für denFall derErbverbrüderunggeiten. Auch durchKognatenfolgekann der„Regent
einer größerenMonarchie“ auf den bayerischen Thronberufen sein, und könnenvon ihm mehrere
Prinzen (Nognaten)abstammen,die dann alle als „Prinzen dieses Hauses“ anzusehensind. Auch
in diesemFalle werden, wie bei Erbverbrüderung, der Regent und sein erstgeborenerPrinz über=
gangen,und wird dem zweitgeborenenPrinzen diesesHauses der bayerischeThron zufallen.

18Vgl. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts,S. 372 Anm. 3, gegenDresch. Zu S. 373
Anm.4 ist indessenzu sagen,daß dieSache hier nichtanders liegt wie bei jedemAnfalle derKrone.
Die Möglichkeit einesZwischenraumesderUngewißheitdarüber, ob derBerufeneKo werdenwill,
*!rkurts aepeben. Gegen die von Pözl erwähnte Ansicht Dreschs auch E. v. Moya. a. O.

. .nm.p.
IVDaßdiesderSinnderBeftimmungist,wirdüberzeugenddargetanvon.v.Sierer,

Sekundogenituru. Primogenitur, in der Estabe zum Doktorjubiläum von J. J. W.v. Planck,
München 1887, S. 27 ff. 10 Darüberunten § 34.

21Ist ein solchernicht vorhanden, so folgt, wenn vorhanden,der zweitgeboreneSohn ihres
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Ist die Erbtochter bereits verstorbenund ihr erstgeborenerSohn Herrscher oder
Thronerbe eines größerenStaates, so wird gemäß § 6 Abs. I dessenzweitgeborener
Sohn, wenn vorhanden,König s.

Der neueErwerberderKrone bildet im Falle derErbverbrüderungnur mit seiner
von ihm abstammendenLinie das neue königlicheHaus?5. In dieser Linie vererbt
sichdann die Krone ebensowie im WittelsbachischenHause?“.

Bezüglich der Thronfolgefähigkeit gilt bei der außerordentlichenThronfolge der
Grundsatz,daß die einschlägigenVorschriftendes bayerischenStaatsrechteserstdann
Platz greifenkönnen,wenndurchden Anfall der Krone ein neuesköniglichesHaus
Bayern entstandenist. Für die Zeit, welchedemAnfalle vorhergeht,entscheidetdas
Hausrechtder betreffendenFamilie überdie Familienzugehörigkeit5.

Über die ThronfolgebeimMangel jedesnachder verfassungsmäßigenOrdnung
Berufenen läßt sich nichts Besseres sagen, als bei den Beratungen über die Ver=
fassungsurkundein der Sitzung vom 5. März 1813 bemerktworden ist. Man strich
einen hierauf bezüglichenParagraphen, „weil es geeignetsei, derlei Fälle nichtals
möglich anzunehmen. Sollten sie sich ereignen,so würden dochnicht die Bestimmungen
der Verfassungsurkunde,sondernGewalt und Interesse entscheiden“26.

§*22. Der Anfall der Krone. Auch für Bayern gilt der Satz, der im
deutschenStaatsrechteallgemeinanerkanntist, daß bei Erledigungdes Thronesdurch
Tod oder Verzicht des bisherigenInhabers die Krone dem verfassungsmäßigBe=
rufenen von selbstanfällt. Einer Erwerbungshandlungbedarf es zunächstnicht. Allein,
wenn auch die Krone demBerufenen ohne seinenWillen anfällt, so erwirbt er siedoch
nicht gegenseinenWillen. Er muß daher,sobalder hierzuin der Lage ist, sichüber
die Annahmeder Krone erklären. Fallen Kronerwerbund Regierungsantrittzu=
sammen,soerfolgtdieseErklärung durchdas Regierungsantritts=oderBesitznahmepatent1.

Beim Regierungsantritte soll der neue Herrscher den Königseid leisten?. Die
Eidesleistung geschiehtin einer feierlichenVersammlungder Staatsminister und übrigen
Mitglieder des Staatsrates, dann einerAbordnungdes Landtages,wenndieserzur

Zeit versammeltist.

einzigenSohnes gem.§ 6 Abs. I. Ist auchein solchernicht vorhanden,so geht die Thronfolge in
der wegelmsßigen #oweenfalge weiter.

:„ Anders v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 197 bei N. 23. Auch in diesem alle geht,wenn ein
zweitgeborenerSohn nicht vorhandenbit, die Ehronfolge,in der regelmäßigen Kognatenfolgeweiter.

*#Val. v. Seydel 2. Aufl. S. 197 N. 24 ei Kognatenfolgekann ich der Ansicht S.s
nichtbeipflichten. daß das gleichenachderAnalogie anzunehmensei.Vie verbleibenvielmehrauch
die ferneren Kognaten, P7 nich aus irgendeinem Grunde aus demHause ausgeschiedensind, Mit=
glieder des königlichen Hauses. Es ist nicht einzusehen, weshalb der kognatischeThronanfall hieran
etwas ändern sollte. In diesem Fall entsteht überhaupt kein „neues königliches Haus.

4 Es ist selbstverständlich,daß das neuek. Haus auchErbverbrüderungenabschließenkann.
Nichtig, Pözl. Lehrb. des bayer.Verf Rechts,S. 372 Anm. 2, gegenSpies.

Bei Kognatenfolgegilt das nur, wenn dieberufenen Kognaten vorher nicht schondem
königlichenHouse angehörthaben.

* Vgl. übrigens H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, I S. 243f. Die dort an=
geführteoldenburgischeVerfassungsvorschrift(Oldenb.Verf.U. Art. 18),wonachauf folchenFall zeitig
vom Großherzoge und vom Lanotage durch eine weitere grundgesetzlicheBestimmung für die
Regierungsnachfolge Vorsorge getroffen werden soll"“, ist ein gewiß beherzigenswerterguter Rat des
augenblicklichenGesetrbers an den EeseGeber der Zukunft. Vgl. auchPreufe“?Verf.Urk. Art. 57
und G. Meyer=G. Ansch 274 N. 8. Wer freslich „beim Aussterben“ein solches
Gesetzerlassenwollte,ist schtet .zu eene Das müßtewohl vor dem'Aussterbengeschehen.
1§I#22)1 Vgl. die Patente vom 23. Okt. 1825(R.Bl. S. 764),vom 21.Mar 1848 (R.Bl S. 153),
vom 11. März 1864 (N.Bl. S. 297), vom 14. Juni 1886 (G. u. V. Bl. S. 301). In sämtlichen
Patenten ist Füeng,daß der Donerwerd „nach den BestimmungenderVerfassungsuriunde auf dem
Grund derStaats=undHausverträge" erfolgt sei. Indessenist nichtabzusehen,welchenochzu est
bestehenden„Staats- und Hausverträge"damitt#emeint sein sollen. Richtig iß dagegendieFassung
in derBotschaft an die Kammern Verh.d. d. R.R. 1883/86Prot Bd. V S. 870. Über das

Tegierungsantrittspatent Max „Jeis vom 16.Fr 1799, das sichnochganz in vripatrechtlichen
Formen bewent. s.2. Aufl. § 1 Anm. 41 und MünchenerIntelligenzblatt 1799 S.

Dies ist eine Erinnerung an die früherelandesherrliche Bestätigungder ln S.freiheite,
welcheder Erbhuldigung vorausging. Bgl. oben§ 3 N.

7*
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Der Eid lautet: Ich schwörenach der Verfassung und den Gesetzendes Reichs
zu regieren, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium.

Die Eidesleistung ist keine Bedingung des Kronerwerbes oder des Regierungs⸗
antritts4.

Die derselbenentsprechendeallgemeineLandeshuldigung,von welcherdie Ver=
fassungsurkundein Titel X §3 redet, ist mit Recht als eine überflüssigeUmständlich=
keit außerÜbunggekommen.

Der Verzicht auf den Erwerb der Krone kannausdrücklichoder stillschweigend
—durch Nichtübernahmeder Regierungsgeschäfte— erklärtwerden5.

Die Berufung zur Krone ist nicht Gegenstand vertragsmäßiger Verfügungen.
Eine einseitigeErklärung, welchevor Anfall der Krone abgegebenwurde, bindetden
Erklärenden für die Zukunft nicht. Der Verzichtauf die Krone hat daherrechtliche
Bedeutungnur als Ablehnungim Augenblickedes Anfalles . Denn erstdann tritt
durch die Weitervergebungder Krone eineZerstörungdes Thronfolgerechtsdes Ab=
lehnendenein. Der Verzicht kann an keinerleiBedingunggeknüpftund mit keinem
Vorbehalte versehenwerden. Wer die Krone nicht so annimmt, wie sie ihm ver=
fassungsmäßigzufällt, kann weder jetzt noch überhaupt jemals König werden.

Der Verzicht wirkt nur für die Person dessen, der ihn leistet, nicht für seine
vorhandenenoderkünftigenNachkommen.Denn das Thronfolgerechtderselbenist kein
Bestandteildes ererbtenväterlichenVermögens,sondernkommtihnenselbstursprünglich
kraft der Verfassungzu?. Der Verzichtkannnichtdie Thronfolgefähigkeitder Nach=
kommendes Verzichtenden,sondernnur die Reihenfolgeder Berufungzur Krone be=
einflussen.Kommt nämlichdurchdenVerzichtdie Krone in eineandereLinie, somuß
sie in diesernach demGrundsatzeder Linealfolgeweitergehen.Ist aber dieseLinie
erloschen,dann muß die Frage, wer nunmehr zur Krone berufen ist, von der Person
des Verzichtendenabgesehen,ohneRücksichtauf denVerzichtbeantwortetwerden.

Soll aus irgendwelchemGrunde einPrinz oderdessenLinie von derThronfolge
rechtswirksam ausgeschlossenoder ihnen ein anderer Platz in der Reihenfolge der Be=
rufenen angewiesenwerden, so kann dies nur durch Verfassungsänderungsgesetzge=
schehen.Dabei ist aber dann das rechtlichEntscheidendenicht der etwavorliegende
„Verzicht“, sonderndas Gesetz7.

§ 23. Verlust der Herrschaft. Der Verlust der Herrschaftist staatsrechtlich
nur mit demWillen desHerrschers,tatsächlichallerdingsauchgegendessenWillen

möglich. Daß der letztereVorgang nichtGegenstandeinerrechtswissenschaftlichenEr=
klärung oderDarstellung sein kann, bedarf keines Beweises1.

über denAkt wird eineUrkundeverfaßt und im Reichsarchivehinterlegt,demLandtageaber
beglaubigteAbschrift hiervon mitgeteilt. Verf.Urk. Tit. X § 1.

4 den. Lehrb. des bayer.Verf. Rechts,S. 380 Anm. 2: H. Schulze, Preuß. Staatsrecht,
2. Aufl., 1 S. 196f.; G Meyer=G. Anschütz, Lehrb.desdeutschenStaatsrechts, 6. Aufl., S. 276;

ricker, ThronunfähigkeitundReichsverwesung,Zeitschr f. d. ges.Staatswissensch.XXXI S. 243;
Hauke, Die geschichtlichenGrundlagendesMonarchenrechts, Wienu. Leipzig 1894,S. 141ff. Viel

Stoff, aber unklare Erörterungenbei L. v. Rönne, Staatsrechtderpreuß. Monarchie,II S. 341ff.
N. v. Mohl, Staatsrecht des Koars.Württemberg, 1 927, will in der Verweigerung der feierlichen

Bekräftigung der Verfassungeinen Verzicht erblicken. DagegenO. v. Sarwey, Staatsrecht des
Kagrs. Württemberg,1 S. 54 .

!*Der von W. Schönborn, Studien zur Lehrevom Verzicht im öffentlichenRecht, 1908,
allgemein aufgestellteSatz, daß in diesemGebietedesRechtesVerzicht nur zulässigist, wo dies durch
ausdrücklicheNorm angeordnetist, bewährt sichnicht bei demThronverzicht.

* Richtig G. Meyer a. a. O. S. 27 N. 9; G. Seidler, Studien zur Geschichteu.
Dogmatik des österreich.Staatsrechts, Wien 1894, S. 65 f.

! Richtig G. Meyer a. a. O. S. 274f.
So G. Meyer a. a. O.; H. Schulze, Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., I S. 223. Anders

Fricker in der Anm. 4 erwähnten Abh. und C. F. v. Gerber, Grundzüge eines Systems des
deutschenStaatsrechts § 29 Anm. 8.

? Uber die irrige Auffassung,welchebeim Thronverzicht des Königs Otto von Griechenland
(6./18.März 1836)obwaltete,vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 201 N. 8.

i 1 v. Seydel (2. Aufl. S. 201) führt dazu weiter aus: „Die Frage, ob die Entsetzungeines
errschersmöglich ist, ist keineschwierigeRechtsfrage,sonderngar keineRechtsfrage.“ „Die Frage
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Das Recht des alten deutschenReicheskann hier selbstverständlichnicht herangezogenwerden.
Innerhalb des Staates gibt es niemanden, der über dem Herrscherstündeund ihn richten könnte.
Insbesondere kommt den Agnaten des Herrscherhauses,welche Untertanen sind wie alle anderen
Staatsangehörigen, das Recht nicht zu, den Thron für erledigt zu erklären; die Staatsgewalt ist
kein Familienbesitz, der Herrscher nicht Fideikommißnutznießerim Namen seinesHauses. Die be=
kanntezu Zeiten desDeutschenBundes erfolgte Absetzungder Herzogs Karl von Braunschweigmag
ein notwendigerGewaltakt gewesensein: ein Gewaltakt, deraußerhalbderbestehendenRechtsordnung
sichvollzog, war sie gleichwohl.

An diesemStande der Dinge hat sichauchdurchdie Begründung desDeutschenReichesnichts
geändert. Das Reich, d. h. die deutschenVerbündeten,könnenvon jedemBundesgliededie Erfüllung
der verfassungsmäßigen Bundespflichten verlangen. Gegen den Widerstrebenden kann Bundes=
exekutioneintreten2. Aber zu den verfassungsmäßigenBundes pflichten gehört die Führung einer
geordnetenLandesregierung unmittelbar nicht. Aus einer ungeordnetenLandesregierungkann sich
nur mittelbar eine Nichterfüllung der Bundespflichten ergeben, und dieseletzterebildet dann den
Titel zum Einschreiten von Reichs wegen. Die Bundesexekutionferner kann zwar bis zur Ent=
ziehung der Ausübung der Staatsgewalt, sie kann aber rechtlichniemals bis zur Entziehung der
Staaatsgewalt selbst gehen. Denn die Entziehung der Staatsgewalt ist keineVollstreckunggegen
die Staatsgewalt, sonderneine Verneinung derselben.

Als rechtmäßigerVerlustgrund der Herrschaft erübrigt sonachnur der freiwillige
Verzicht,dieAbdankung. DerenZulässigkeitist in der bayerischenVerfassungsurkunde
nicht ausdrücklich erwähnt, aber vernünftigerweise nicht zu bestreiten", da es kein
Mittel gibt, jemandenzu zwingen, König zu bleiben, der es nicht mehr seinwill.
lbrigens hat seit demBestehender VerfassungsurkundeeineAbdankungbereitsstatt=
gefunden?.

Die ThronentsagungsetztvolleHandlungsfähigkeitundWillensfreiheitdesKönigs
voraus5. Der Verzichtkann selbstverständlichnur bewirken,daß derVerzichtendeauf=
hört, König zu sein; die Krone geht wie beim Tode des Königs in der verfassungs=
mäßigenThronfolgeordnungweiter. Der Verzichtkann,was die Staatsgewalt betrifft,
nur ein unbedingtersein . Der König, der vom Throne steigt, wird Untertandes
neuenHerrschers. Was er sich diesemgegenüberdurch lÜbereinkommenpersönlich
ausbedingt8, steht mit der Verzichtleistungauf die Krone in keinemstaatsrechtlichen
Zusammenhange.

#§24. Die Entwicklung des geltendenFamilienrechts des königlichenHauses 1. Die Stellung
des Landesherrn zu den Mitgliedern seinesHauses erfuhr durchdas AusscheidenBayerns aus dem
Reichsverbandeund den Erwerb der Souveränität eine gänzlicheUmgestaltung. Die Angehörigen
der nunmehr königlichenFamilie waren vor der Auflösung desReichesreichsunmittelbar?gewesen,

aber, ob ein deutscherMonarch auf verfassungsmäßigemWege, d. h. innerhalb der bestehenden
Staatsordnung, desThrones gegenseinenWillen entsetztwerdenkann (H. Schulze, Prenß. Staats=
recht, 2. Aufl., I S. 222). ist unbedingt und ohne jedenVorbehalt zu verneinen Auch für den
Fau desBestandeseiner RegentschaftwegenRegierungsunfähigkeitdes Königs ist eineAbsetzungdes

önigs durch den Regenten nicht vorgesehenund als ein Vorgang innerhalb des geltendenRechtes
nicht möglich. Ebensowenigwird man einen Verzicht des regierungsunfähigenKönigs konstruieren
können. Eine andereFrage ist es, ob und wieweit eineAnderung diesesbestehendenRechteswährend
der Regentschaftals zulässig erscheint. Hiervon wird unten § 30 gehandelt.

* Reichsverf. Art. 19.
3 Vgl. v. Seydels Kommentar z. Verf.Urk. f. d. DeutscheReich S. 136 und die dort angef.

Erklärung des Präsidentendes BundeskanzleramtsDelbrück.
4 J.L. Klüber, OffentlichesRecht des DeutschenBundes und der Bundesstaaten, § 256,

versuchtdies gleichwohl.
5 Abdankungsurk.des Königs Ludwig I. vom 30. März 1848 (R.Bl. S. 145).
* Ministerielle Gegenzeichnungist nicht notwendig.
1 Ein Verzicht aus die Ausübung der Staatsgewalt in irgendwelcherForm, sei es ganz oder

teilweise(Mitregentschaft),ist staatsrechtlichunmöglich. A. M. ist Pögl, Lehrb. des bayer. Verf.=
Rechts, S. 361 Anm 6: dagegenrichtig H. Schulze, Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., 1 S. 223.

8 Vgl. hierüber oben § 17 N. 1I.
*24/ 1½H. Schulze, Das deutscheFürstenrecht, in Fr. v. Holtzendorffs Enzyklopädie der

Rechtswissenschaft,5. Aufl., 1 S. 1349ff.; S. Brie in K. Frhrn. v. Stengels Wörterb. des
deutschenVerw.RechtsII S. 10 ff.; H. Rehm. Modernes Fürstenrecht,München 1904.

Aber die rechtliche Stellung der Gemahlin und der Kinder des Landesherrn J. J. Moser
Familienstaatsrechtderer teutschenReichestände.T. II Kap. 15 § 9, Kap. 17 F S.
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nachderselbenwurdensie Untertanendes Königs. In derFolge beganneine klarereScheidungder
Angelegenheitendes königlichenHauses von den Angelegenheitendes Staates, als es nachder bis=
herigenOrdnung möglichgewesenwar. Es währte allerdings einigeZeit, bis dieseScheidungsich
bis zur völligen Klarheit durchrang.

Da ich in der Beurteilung dieserVerhältnissevon v. Seydel nicht unwesentlichabweiche,so
verweiseich hier in bezugauf die v. SeydelscheAuffassung auf 2. Aufl. Bd. I S. 202ff. und teile
hier die meinigemit.

Staats- und Hausangelegenheitenwurden schon in der Verfassungvom 1. Mai 1808 ge=
schieden,indem in den vom königlichenHause handelnden2. Titel dieserVerfassungselbstnur einige
wenigeBestimmungendesHausrechtesaufgenommenwurden,das übrige und meisteabernach§ IV
in „ein besonderesFamiliengesetz“verwiesenwurde. Daß auchdieNormen diesesbesonderenFamilien=
gesetzesdurchdie „raison d’état“ mitbestimmtwerdensollten, ist nicht zu leugnen; es war aber
doch sofort klar, daß ihr Inhalt nicht Staats- sondern Hausrecht bilde. Mit Datum vom
28. Juli 1808 und Sanktion vom 21. August 1810 wurde das verhießenebesondereFamiliengesetz
im R.Bl. vom 26. September 1810 S. 777ff. verkündigt. Diesesvom König allein und ohneZu=
stimmung der Agnaten erlasseneFamilienedikt von 1808 wurde ersetztdurchein Familiengesetzvom
18. Jannar 1816, welchesebenfallsvom König allein erlassenwurde, aber nachträglichdie schrift=
licheZustimmung derAgnaten erhalten sollte,denenes zu diesemZweckedurchk.Entschl v. 18.Okt.
1816 mitgeteilt wurde?.

DieVerf. Urk. v. 26. Mai 1818 änderte nichts Wesentliches. Sie beschränktsichin Tit. II
auf die staatsrechtlicheBestimmungderStellung desKönigs (§ 1),dieOrdnung derThronfolgeund
der Thronfolgefähigkeit(§§ 2ff.) und auf die Bestimmung des Volljährigkeitsalters für die An=
gehörigen des königlichenHauses (§ 7) und regelt sodann die rein staatsrechtlicheRegentschaft
(§§ 9—18) Die übrigen Verhältnisse der Mitglieder des königlichenHauses sollen sichgemäß§ 8
„nach den Bestimmungendes pragmatischenFamiliengesetzes“richten. Daß unter diesemFamilien=
gesetznicht ein für allemal das damals, sondernstetsdas jeweils geltendezu verstehensei, hat
v. Seydel (2.Aufl. 1. Bd. S. 205) gezeigt;auch ist in der Praxis danachverfahrenworden. Das
damals geltendeGesetzvon 1816 wurde bald nachErlaß derVerf. Urk. durchdas Familienstatut
vom 5. August 1819 ersetzt".Diesesbis heutegeltendeFamiliengesetzist nicht als Verfassungsgesetz
iim Sinne des 10. Tit. derVerf. Urk. erlassen,sondernals Hausgesetzvom König unterZustimmung
der Agnaten beschlossenworden. Der Zustimmung der Agnaten ist in den Eingangsworten aus=
drücklichErwähnung getan. Durch das F. St. von 1819 ist das F.G. von 1816 bis auf dessen
Art. 4 bis 6 aufgehobenworden. Diese nur von Titeln und Prädikaten handelndenBestimmungen
sind auchheutenoch im wesentlichenunverändertin Kraft.

Zweierlei staatsrechtlichbedentsameRegeln knüpfensichan diesesheutegeltendeFamilienstatut.
1. Es ist hinsichtlichseineshausrechtlichen Inhaltes mit Zustimmung der Agnaten er=

lassenworden und kann in dieserHinsicht auchnur in gleicherWeise geändertwerden. Die hier
abweichendeAnsicht v. Seydels ist nichtzu halten. Mit der Einführung desKonstitutionalismus
in die Staatsverfassung kehrteman zur Anerkennungder Korporationsnatur und damit auchder
Agnatenrechtein der Hausverfassungzurück. Dies ergibt sich aus den von v. Seydel selbstmit=
geteiltenVerhandlungenüber das Familienstatut von 18195. Die nur unbeträchtlichenAbweichungen,
welchev. Seydel (2.Aufl. S. 207f.) feststellt,find zum Teil nicht berechtigtgewesen8, zum Teil er=
klären sie sichanderweitig,wie sogleichgezeigtwird.

2. Das Familienstatut von 1819 enthält in Tit. VI und VIII 8 1 einige Bestimmungen
staatsrechtlichenInhaltes. In Tit. VI finden sichdie Rechtsgrundsätzeüber die Appanagen,Aus=
steuernund Wittume. Da nach dem Gesetzüber die Zivilliste vom 1. Juli 1834 Art. 7 diese
Leistungenals RechtspflichtendesStaates erklärt sind, so ist dieserInhalt desFamilienstatuts zum
rein staatsgesetzlichenerhobenworden. Anderungensind hieran nur in der Form desStaatsgesetzes
und, da dasZivillistegesetzVerfassungsgesetzist, nur nachdenVorschriftendesTit. X § 7 derVerf. Urk.
möglich. Vom F.St. Tit. VIII §81 gilt wegenseinerBeziehung zum Tit. III der Verf-Urk. das=
selbe. Für ein RechtderMitwirkung derAgnaten an AnderungendieserBestimmungenbestehtkein
Grund. Der formelleGrund, daß dieseBestimmungenin demvon ihnen genehmigtenFamilien=

3 Das neueFam.Ges. (Reg.Bl. S. 747, Döllinger Bd. 2 S. 18)erklärt in . Schluß=
bestimmung„alle in dem gegenwärtigenGesetznicht ausdrücklichbestätigtenälteren Familiengesetze
und Verträge für aufgehoben"und erklärt sichselbstals ein „pragmatischesStaatsgesetz“.Es war
ein solches der Form nach, dem Inhalt nach war es einHauspeles, mit Ausnahme der auf Leistungen
aus der StaatskassebezüglichenVorschriften. Diesen kam die NaturstaatsgesetzlicherNormen zu.
Vgl. Weber, Neue Gesetz=u. Verordn.=Sammlung,Bd. 1 S. 489.

4R. Bl. 1821 S. 5. 5 Val. dazu jetztvor allem Rehm a. a. O. S. 103ff.
*sDie V.O. vom 14. März 1845 (N.Bl. S. 177), betr. Titeländerung für die herzogliche

Nebenlinie, hätte der Zustimmung der Agnaten bedurft.
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statut stehen,ist durchdas Zivillistegesetzbeseitigt. Die BestimmungendesF.St. Tit. VI undVIII
51 sind auf diefelbeStufe verfassungsrechtlicherGültigkeit erhobenwie diejenigeBestimmungendes
Hausrechtes,welchedie Verf.Urk. selbstin Tit. II in sichaufgenommenhat.

VerfassungsrechtlicheQuellen desHausrechtesin Bayern sind demnachdieBestimmungender
Verf.Urk. Tit. II, das Zivillistegesetzvom 1. Juli 1884Art. 7, die Bestimmungendes Familien=
statuts von 1819 in Titel VI und Tit. VIII § 1.

HausrechtlicheQuellen desHausrechtessind die übrigen Bestimmungendes Familienstatuts
von 1819, soweit sie nicht einfach Bestimmungen der Verf.Urk wiederholen, und die Art. 4—6 des
Familiengesetzesvon 1816,soweitsie nicht spätergeändertwordenfind.

DiesehausgesetzlichenBestimmungensind gegenüberdemallgemeinenLandesrechteund außer=
dem auchgegenüberdemRechtedes B.G. B. nachArt. 57 des Einführungsgesetzeszum B.G.B. als
Sonderrechtdes königlichenHauses in Kraft.

Fünfter Abschnitt.
Das königliche Haus und die Familiengewalt des Königs.

§ 25. Die Rechtsverhältuissedes königlichen Hauses . Das königliche
Haus umfaßt unter dem Könige als Haupt folgendeMitglieder:

1. die ebenbürtigeGemahlin des Königs;
2. den von der Regierung zurückgetretenenKönig und dessenebenbürtigeGe=

mahlin, dann die Königin=Witwe;
3. alle Prinzen und Prinzessinnen,welchevon demgemeinschaftlichenStamm=

vater des königlichenHauses? durch anerkannte, ebenbürtige,rechtmäßigeEhen in
männlicher Linie abstammen?;

4. die ebenbürtigenGemahlinnenundWitwen derPrinzen des königlichenHauses.
Die weiblichenMitglieder des königlichenHauses scheidenaus demselbenaus,

wenn sie sichmit einemGatten verehelichen,der demköniglichenHausenicht angehört.
Alle Mitglieder des königlichenHauses sind, sofern sie bayerischeUntertanen

sind, derind, der Hoheit, Gerichtsbarkeit und Aufsicht des Königs unterworfen?. Wenn ein

(6261 Die1 Die Eechtznaturdes köniRichen Haufes als einesGanzen zu untersuchen,hat v. Seydel
unterlassen. Es solldeshalbbie ie Frage nachder juristischenPerfönlichkeit desgouee und nach
der Korporationsnatur desselbenebenfalls ununtersucht bleiben. Vgl. hietzu insbes. C. Gierke, Die
freisticchePersönlichkeit des hochadeligenHauses in Grünhuts Zeitschrift für Privat= und öffentliches
RechtBd. V S. 557ff. undH. Rehm, der jetztGierke folgt, in dessenModernesFürstenrechtS. lff.

2 lar nur die vom ersten König bstammendengehören zum Hause. Die Abtammlinße
der herzoglichenNebenliniegehörenunter dengleichenVoransseczungenwumGesamthausewiedieA
tömmlinge der Hauptlinie. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. 1. Bd u09N.

*Die einzelnenVoraussetzungenderHausmitgliedschaftfind besenlennnon diejenigenderThron=
Helgeföhigteigbei der ordentlichenThronfolge. Doch gehörenunter den gleichenAbstammungsvoraus=

gen außerden thronfolgefähigenAgnaten auchdieKognaten, angl nicht aus demHaufe aus=
gechieden sind, demHause an.

dttilenont Tit. 1 § 1. Die obenunter Ziff. 1 u. 2 genanntenfind im Familienstatute
nicht aufgeführt. Doch kann überderen Zugehörigkeitzum k.Hause keinZweifel sein. Königin und
Königin=Witwesind im zers wiederholterwähnt.

5 Richtig gegenPözl, Lehrb b. Verf.R.s, S. 211 v. Seydel 2. Aufl. 1. Bd. S. 209
N. 4. Ausstoßung aus demHause gibt esnicht. " Rehm a. a. O. S. 297 ff. Freiwilliges
Ausscheiden ist möglich, Genehmigung der Austriszzerklärung durch das Haupt oder durch
dieses und die Agnaten ist nicht erforderlich. A. M. F. Störk, Der Austritt aus dem landes=
herrlichen HauseS. 33ff. Ein Austritt durch konkludenteHandlungen ist nicht anzunehmen, insb.
nicht aus ingehun einer unebenbürtigenodernicht anerkanntenEhe desAgnaten zu entnehmen.
Vgl. überbaupt Rehm a. a. O. S. 274 f. Der Verlust derbayerischen Staatsangehörigkeit 1½
den Verlust der Hausmitgliedschaftnicht ohneweiteresnachsich. Vgl. v. Seydel 2. Aufl.
N. 5. Der Verlust der St.A. durch Entlassung(St.Ang.G. 88 1655) und durch Aufenthalt im
Auslande (§ 21) ist auchbei Hausmitgliedern puch. aber tatsächlichgehemmtdurchdie nachF.
St. Tit. IV § 2 dem Köni 1 vorbehalteneAufenthaltserlaubnis. Die Unerlaubtheit des Auf=
enthalteskann ullerding die WirkungenderAbwesenheit(§ 18 Abfs.II, 522n nicht aufhalten. Auch
§§ 15 und 17 des St. Ang.G.finden aufMitglieder des kgl. HHauses nwendung. Ein Mitglied
kra. Hönigshauseskann zugleich auch Mitgliedeines anderenHerrscherhausessein. Vgl.

u
*Familienstatut Tit. 1 § 2. Mittglieder desHauses, die nicht bayerischeStaatsangehörige
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Regent an Stelle des Königs regiert, so übt dieserauchdie Befugnissedes Königs
als Familienhaupt aus ?7.

HinsichtlichdesAufsichtsrechtesdes Königs enthältdas Familiengesetz,abgesehen
von den in der Folge zu erwähnendenEinzelvorschriften,die allgemeineBestimmung,
daß es dem König zustehe,„alle zur Erhaltung der Ruhe, Ehre, Ordnung und Wohl=
fahrt des königlichenHausesdienlicheMaßregeln zu ergreifen“. Dies ist selbstverständlich
keinDiktaturparagraph,welcherdie Mitglieder des königlichenHauses dem Könige
gegenüberrechtlosstellenwürde, sondernnur solcheMaßregelnsindgemeint,die sich
innerhalb der Schranken der Gesetze, der Staats= und Reichsgesetzeund des Haus=
gesetzes,bewegens

Die Mitglieder des königlichenHauses bilden die rechtlicham meistenaus=
gezeichneteKlasse der Staatsangehörigen, und zwar eineKlasse für sich. Es wäre ins=
besonderefalsch,siedemAdel zuzurechnen. Ihre bevorzugteStellungberuhtauf ihrer
Mitgliedschaft zu jener Familie, aus welcherder Herrscher hervorgeht,also auf einem
völlig anderenGrunde wie die Vorrechtedes Adels. Die Rechtssätzeferner, welche
für den Adel gelten, sind auf die landesherrlicheFamilie nicht anwendbar.

Die sonderrechtlichenBestimmungen,welchefür das königlicheHaus gelten,lassen
sich allerdings einzeln aufzählen. Daneben ist aber zu beachten, daß die Vorschriften
des gemeinenRechtes manchmal auch da, wo die Gesetzeeine Ausnahme ausdrücklich
nicht vorsehen, ihrem Zwecke nach für die Mitglieder des königlichenHauses nicht
berechnetsein können10.

Die Mitglieder des königlichenHauses haben als solchegewisseEhrenrechte11.
Die ersteStelle nimmt unter ihnen die Gemahlin des Königs ein, welchedie

EhrenrechtedesKönigs, insbesonderedessenMoajestätstitelteilt. Derselbeverbleibtihr
als Witwe. Auch der zurückgetreteneKönig behält den Majestätstitel.

Was die übrigen Mitglieder des königlichenHauses anlangt, so ist zwischender
von Maximilian I. abstammendenköniglichenHauptlinie und der Linie Gelnhausen,
der herzoglichenNebenlinie, zu unterscheiden.

Die Mitglieder der königlichenHauptlinieführendieTitel „königlicherPrinz oder
königlichePrinzessin von Bayern“ und das Prädikat „königlicheHoheit“, sowiedas könig=
licheWappenmit der KönigskroneoberdemSchilde1½.

Der ältesteSohn des Königs heißt Kronprinz 16, der ältesteSohn des Kron=
prinzen Erbprinz“.

Die Mitglieder der herzoglichenLinie führendieTitel „HerzogoderHerzoginin

find, unterliegen der Hausgewalt, aber nicht der Staatsgewalt des Königs. Anders v. Seydel
2. Aufl. S. 209 N. 5.

7Failienstatut Tit. 1 § 3.
##FamilienstatutTit. IV § 3. ZutreffendbemerktH. Schulze, er. desdeutschenStaats=

rechtesI S. 399, daß mit dieserBefugnis des Königs „eine gewisseDisziplinargewalt gegenalle
Mitglieder des Hauses verbundenist, welcheDorschrifeender Hausgesetzeverletzen,sichUngehorsam
segenAnordnungen des Familienoberhauptes zuschulden kommen lassen oder ein mit der Ehre des

P nicht vereinbaresVerhalten beobachten;dochdarf derselbekeinepeinlichenStrafen verhängen
und nicht weiter in die wohlerworbenenPrivat= und staatsbürgerlichenRechteder Familienglieder
eingreifen,als dies durchHausgesetzeund Herkommengestattetist“.

? Dies tun E. v. Moy, Staatsrecht desKgrs. Bayern I, 1 S. 186, und Schunck, Staats=
rechtdes Kars. Bayern, I §861, 67.

10Vgl. F. Hauke, Die geschichtlichenGrundla
S. 128f.,dazu jeßztbef.H. Ne a. a. O. S. 439

u Uber das Kirchengebetjür dask. Haus s.Weber 1 S. 112. Garnis.D.Vorschr.und Ehren=
dienstVorschr.s. oben§ 15 N. 10.

18 Familienges.von 1816 Art. 5. FrühereBestimmungen:Verordn. vom 8. Juni 1799
(Intell. Bl. S. 421) u. vom 7.Febr. 1807(R.Bl. S. 257). FamGes. von 1808Art. 6. — Verordn.,
das k. Wappen u. Siegel betr., vom 18. Okt. 1835 (Weber III S. 40)0. Frühert Bestimmungen:
Verordn. vom 20. Dez. 1806 (R.Bl. 1807 S. 135)und Familienges. von 1816 Art. 7, 8.

18Priliengel, von 1816 Art. 4.
14 Verordn.vom 15. Nov. 1845 (Weber I S. 490).

fen desMonarchenrechts,Wien u. Leipzig 1894,
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—— und das Prädikat „königlicheHoheit“ 16, sowie das Wappen der königlichen
rinzen 17.

Die Mitglieder des königlichenHausesgenießeneinenbesonderenstrafrechtlichen
Schutz gegenAngriffe auf ihre Ehres.

Die Mitglieder des königlichenHauses haben, sobald sie selbständigeingerichtet
fünd½,nachMaßgabederBestimmungendesFamilienstatutsdasRecht,sichmit einem
Hofstaate, d. h. einem persönlichenEhrendienste20 zu umgeben.

Den Hofstaat der Königin, desKronprinzen, der verwitwetenKöniginnen und der
Apanagierten in der königlichendirektenLinie #1ernenntderKönig. Die übrigenMitglieder
des königlichenHausesbedürfenfür dieWahl ihresHofstaatesderBestätigungdesKönigs 22.

In privatrechtlicherBeziehung unterliegendie Mitglieder des königlichenHauses,
abgesehenvomReichsrechte,zunächstdenVorschriftendesFamilienstatutes;soweitdieses
nicht Bestimmungen trifft, dem gemeinendeutschenPrivatfürstenrechteund, aushilfs=
weisenachdiesem,demLandesrechte23. Das Reichszivilrechtist für dieMitgliederdes
königlichen Hauses unbedingt maßgebend, wenn es nicht ausdrücklicheinen Vorbehalt
zu ihren Gunsten macht?“",wie dieses bezüglichdes bürgerlichenGesetzbuchs,des R.G.
über die Angelegenheitender freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Grundbuchordnung
in der Weise geschehenist, daß dessenVorschriften nur so weit anwendbar sind, als
nicht das Hausrecht abweichendeBestimmungenenthält55.

Die Familiengewalt des Königs äußert sich besondersin folgendenprivatrecht=
lichen Beziehungen.

1. Kein Mitglied des königlichenHauses darf ohne vorgängigeEinwilligung des
Königs eine Ehe eingehen76. Eine Ehe, die diesemVerbote zuwider geschlossenwurde,
ist zwar deshalb nicht nichtig?7; Gattin und Kinder erwerbenaber, selbstwenn die
Ehe eine ebenbürtigeist, die Mitgliedschaft im königlichenHause nicht78. Die Ehe=
verträgeder Mitglieder des königlichenHausesbedürfender schriftlichenForm# und
find nichtig,wennsienicht die BestätigungdesKönigs erlangthaben30.

1 Wnilienge, von 1816Art. 6. Über die Entstehungv.Seydel 2. Aufl. S. 211 N. 14.
erordn.vom 14. März 1845(Weber I S. 490. über die Entstehungv. Seydel

2. Aufl. S. 211 N. 15.
11Bekanntm. vom 28. Febr. 1889 (G. u. V. Bl. S. 193). J. Henle, Handb. der inneren

Verw.,München1913,S. 111§ 21 3. 1. überNamensschußzebendaselbstS. 112. 2. Über
dieEntstehung v. Seydel 2. Aufl. S. 211 N. 16. 18R.St.G B. §§ 96, 97,100.

15Sobald „ein eigenes Hausfür fie gebildetwird“. Die Bestellungeines eigenen Hauses
für einePrinzessin ist in Tit. VI§§ 8—10 des Familienstatuts nur für die Töchterdes Königs
vorgesehen.Sie kann nach demTode des Vaters und erreichtem25. Lebensjahrevon ihnen bean=
spruchtwerden. Dieübrigen Prinzessinnenbasn keinenAnspruchauf ein eigenesHaus; vgl. a. a. O.
Tit. VI§ 6 und Tit. 1X §5. 20Vgl. Bluntschlis u. Braters Staatswörterb.V S. 202.

#1Mit „königlicherHauptlinie und „königlicherdirekterLinie“ bezeichnetdas Familienstatut
die Kinder des jeweiligen bnie.

:8 Familienstatut Tit. VII§ 1. Bezüglich derAnstellung höhereroder niedererBediensteter,
die nicht zum Hofstaate gehören,habendie Mitgliederdes k. Haufes freie Hand. Privatdiensttitel,
welche lediglich die Berufsbezeichnung enthalten, können sie verleihen, nicht aber Hosttattitel und
staatliche Amts=oder Ehrentitel, da dies Kronrecht ist. BVgl. z. B. R.Bl. 1867 S. 1324. Die

bestehendeNbunggeht jedochweiter. S. auchBl. f. adm. Praxis XLI S. 8ff.
23P. v. ug Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl., I S. 211 ff. ¾Reichsverf. Art. 2.
:5 E.G. z. B.G.B. v. 18. Aug. 1896 Art. 57, vgl. Art. 61. R.G. üb. die Ang) der freiw.

Gerichtsbarkeitv. 17. Mai 1898Art. 189. G.B.O. § 83.
16Familienstatut Tit. II § 1; Reichsges.über die Beurkundungdes Personenstandesu. die

Eheschließungvom 6. Febr. 1875 § 72 Abf. III. Die zivilrechtlichenVorschriften über die Ein=
willigung der Eltern sind damit natürlich nicht beseitigt. Vgl. H. Schulze, Lehrb.des deutschen
Staatsrechts, 1 S. 216.

Wie dies nachdenFamilienges.von 1808Art. 13, 14 u. von 1816Art. 12, 13derFall war.
28 FamilienstatutTit. II § 3. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 211 N. 26.
2# Dasgleichegilt für einenErbvertrag, der mit einemEhevertrag in derselbenUrkunde

verbundenwird. Eigenhändige Unterzeichnunggenügt. Die schriftlicheForm wird durcheineBeur=
kundungdurchden Staatsminister des k. Hausesu. des A., welchendenVorscheiften desNotariats=
gesetzesüber Beurkundungenentspricht,ersetzt.B.G.B. § 14, 34: E.G. z. B.GB. Art. 57; R.G.
über die Angel. der freiw. Gerichtsbarkeit§ 189; k. F. St. Tit. 1 § 2 und Verordn. v. 16. Juni
1900 § 1 (G.V.Bl. S. 4817.

20Familienstatut Tit. II § 4. Dazu V.O. v. 16. Juni 1900 § 2 (G.V.Bl. S. 481).
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2. Der König hat das Recht,von der ErziehungderPrinzen undPrinzessinnen
Einsichtzu nehmen31. Er führt die Obervormundschaftüberdie minderjährigenMit=
gliederdes königlichenHausesnachMaßgabedes Titels IX des Familienstatuts. Er
übt die Pflegschaftüber die PrinzessinnenTöchterseinerRegierungsvorfahrenbis zu
ihrer Vermählung82.

Von denBestimmungendes Reichs=und Landesstrafrechtesfind die Mitglieder
des königlichenHausesnicht ausgenommens#.

Dagegen genießen sie eine sonderrechtlicheStellung auf dem Gebiete der Zivil=
und Strafrechtspflege,des Personenstandesund der freiwilligenGerichtsbarkeit.Die
Bestimmungendes Reichsgerichtsverfassungsgesetzes,der Reichszivilprozeßordnung, der
Reichsstrafprozeßordnungund der Reichskonkursordnungfindenauf die Mitglieder des
königlichenHauses „nur insoweit Anwendung,als nicht besondereVorschriftender
Hausverfassungenoder der LandesgesetzeabweichendeBestimmungenenthalten“ 8". Das
gleiche gilt für das reichsgesetzlichgeregelteGebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit35,
sowie für das Rechtder Zwangsversteigerungund Zwangsverwaltung36und für den
Geltungsbereichder Grundbuchordnung7.

In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenhabendie Mitglieder des königlichenHauses
ihren allgemeinenGerichtsstand vor dem Könige 8. Nur für „Real= und vermischte
Klagen“ gegendieselbenist dasOberlandesgerichtder belegenenSachezuständig3°.-In
diesenFällen sind übrigens die Bestimmungendes jeweils geltendenProzeßrechtesan=
wendbar. In jenen Fällen dagegen,welchezur Entscheidungvor den König gehören,
richtetsichdasVerfahren,soweitdasFamilienstatutbestimmt,nachdiesem,im übrigen
sind die Bestimmungendes jeweils geltendenProzeßrechtesebenfallsentsprechendan=
zuwenden°. -

Die besonderenVorschriften des Familienstatuts sind folgende:
Dem eigentlichenProzeßverfahrenhat ein vorläufigerVersuchgütlicherVerein⸗

barungdurchden StaatsministerderJustiz vorauszugehen#1.Bleibt derSühneversuch
erfolglos, so wird der Prozeß durchdie Präsidentendes oberstenLandesgerichtesund

FamilienstatutTit. IX §85. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 212 N. 29.
za„a Pözl, Lehrb. des bayer. Verf. Rechts S. 213 Anm. 11.

34 Vgl. die betr. R. Einf. Ges. vom 27.Jan. 1877 u. 17. Mai 1898 § 5, 30. gl. Mts. u.
17. Mai 1898 § 5=1. Febr. 1877 § 4, 10. gl. Mts. u. 17. Mai 1898 K7, Personenstandsgesetzv.
6. Febr.1875 § 72. R.G.Bl. 1877 S. 77, 244, 346, 390 bzw. 1898 S. 252, 332, 248. Dazu
P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs, 4. Aufl. III S. 369f. Das Einf.Gef. z. *==
fügt bei: „Für vermögensrechtlicheAnsprücheDritter darf jedochdie Zulässigkeit des Rechtsweges
nicht von der Einwilligung des Landesherrnrbhängg gemachtwerden.“ VBgl.ferner bayer.Ausf.
Ges. z. R.G.V.G. vom 23. Febr. 1879(G. u. V. Bl.S. 273) Art.81 Abs. II, Ausf.Ges. zur R.St.
P.O. vom 18. Aug. 1879 (G. u. V.Bl. S. 781) Art. 3 Abs. II.

15R. Ges. über die Ang. der F.G. v. 17. Mai 1898 § 189 (R.G.Bl. S. 771).
*„ 5# K. ##är 1897 zum R.G. über die Zwangsverst.und die Zwangsverw. § 2.

68Familienstatut Tit. X § 2 Abs. 1. Vgl. A.G. z. G.V G. Art. 81 Abs. II. Die Bestimmungen
über Behinderung und Ablehnung von Richtern können natürlich der unbedingtenVorschrift des
Statuts gegenübernichtPlatz greisen. Auch durchSchiedsvertragwird die Zuständigkeitdes Königs
acht befelan. **= können, außer wenn der König den Schiedsvertragbestätigtund dadurchein

ondergesetz schafft. «
« FainchilienstatutTit. X § 1. über dieEntstehung,vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 212N. 34, 35.
4%vV Seydel (2. Aufl. S. 212 N. 36) nahm an, daß in diesenFällen die Bestimmungen

der b. Gerichtsordnungvon 1753 und ihrer Novellen nochAnwendung finden. So auchv. Sutner
in der 2. Aufl. des Komm. zurVerf.Urk. von Piloty u. v. Sutner S. 283 N. 3 zu § 2. Ich
halte v. Seydels Gründe fr dieseunzeitgemäßeAuffassung indes nicht für durchschlagend.Nur
für die „Instruktion“ des Prozessesverweist das F. St. Tit. X 5 2 Abs. II auf die bestehende
Gerichtsordnung“. DieseInstruktion ist aber nach heutigenBegriffen nichts weiter als eine Auf=
nahme der Anträge der Parteien, ihge Begründungenund ihres Beweisvorbringens. All dieskann
auch in den Formen des geltenden Prozeßrechtesvor sichgehen. ·
-« «FamilienstatutTit.X§2Abs.ll.DiesemSühneoersuchhatwohleinbesondererKonigs
liger Auftrag für deneinzelnenFall vorauszugehen.Wo ein solcherbesondererAuftrag nicht erforder⸗
lich ist, spricht das F. St. von „ständigemAuftrag (so in Tit. III § 3, nicht auch § 2). Anders
v. Seydel 2. Aufl. S. 213 N. 37.

21 ngeseett Tit. IV §I.
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des OberlandesgerichtesMünchen instruiert. Die Verhandlungen werden alsdann dem
königlichenStaatsministeriumder Justiz eingesendet.Der König entscheidethieraufin
erster und zugleichletzterInstanz nachvorhererholtemgemeinschaftlichemGutachten
der Staatsministerien des königlichenHauses und der Justiz .

Auch in denFällen, welchein dasBereichder freiwilligenGerichtsbarkeit,dann
der Zivilstrafrechtspflegegehören,ist der König für die Mitglieder des königlichen
Hauses entscheidendeInstanz/58.BesondereVorschriftenüberdasVerfahrenfind nicht
Legeben.

Der König kannzur EntscheidungwichtigerFälle in persönlichenAngelegenheiten
der Mitglieder des königlichenHauseseinenFamilienrat als „königlichenoberstenGe=
richtshof“ berufen. Der Familienrat bestehtaus dem Könige, demKronprinzen, wenn
er volljährig ist, den übrigenPrinzen desHauses, welche21 Jahre alt sind, denKron=
beamten und den Staatsministern. Der König, an dessenStelle der Kronprinz, in
beiderAbwesenheiteinMitglied, das durchköniglicheVerfügungbestimmtwird, führen
den Vorsitz. Den Vortrag hat der Justizminister. Der Familienrat erkennt „nach den
rechtlichenVerhältnissen des Falles“. Seine Entscheidungbedarf der Bestätigung des
Königs, kannalso vomKönigeauchabgeändertwerden“.

In demVerfahren vor denZivil= und Strafgerichtengenießendie Mitglieder
des königlichenHausesfolgendeVorrechte.

Sie sind in bürgerlichenRechtsstreitigkeitenzumpersönlichenErscheinenan der
Gerichtsstellenicht verpflichtet"5. Ihre zeugschaftlicheVernehmungin bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten,Zivil""= undMilitär "7=Strafsachenhat durchein Mitglied des
Prozeßgerichtsoderdurchein anderesGericht in ihrerWohnungzu geschehen".Das
gleiche gilt bezüglich der Abnahme von Eiden". Die Eidesleistung erfolgt mittels
Unterschreibensder Eidesformel, in welche die Eidesnorm aufgenommenist30. Zur
Hauptverhandlungwerdensie nicht geladen,sondernes ist das Protokoll über ihre
gerichtlicheVernehmung in der Hauptverhandlung zu verlesen!1.

Wenn Mitglieder des königlichenHauses in den Ziodilstaatsdienstoder in den
Militärdienst treten, unterliegensie der Dienstgewalt und daher auchder entsprechenden
Dienststrafgewaltund dem Dienststrafverfahren538.Dienststrafsachensind keine„gericht=
lichen Angelegenheiten“.

Für die Mitglieder des königlichenHausesbestehenSondervorschriftenin bezug

4 Familienstatut Tit. X § 2 Abf. II.
4 Manwird unter den „persönlichen sechtlichenAngelegenheiten“,von denenF.St. Tit IV.

§ 2 Abs. I insbesondereauchdie Zivilstrafsachen zu verstehenhaben. Dafür sbrichtaußer den
v. Seydel (2. Aufl. S. 213 N. 39) angeführtenund aus der Entstehungdes§ 2 Abs.I abgeleiteten
Gründen auchder Umstand,daß nach derVerf. Urk. Beil. IV § 8 sogar den Häupternder standes=
herrlichenHäuser ein besondrerGerichtsstand(Pairsgericht)für Strafsacheneingeräumtwar. Wenn
der König es im Hausinteressefür gebotenerachtet,kann er dieEntscheidungaucheinemstaatlichen
Gericht übertragen F.St. Tit. IV § 3. Eine jedenZweifel ausschließendeBestimmungdes Haus=
gesetzeswäre allerdings wünschenswert.

Für Militärstrafsachen bestehtder besondereGerichtsstandvor demKönig nichtmehr,da
weder die Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dez. 1898 (R.G. Bl. S. 1189) noch das Einf.Ges. hier=
zu von gl. D. G# S. 1289) einen Vorbehalt für das Hausrecht enthält. Es finden demnach
auf diejenigenMitglieder des königlichenHauses, welcheJ denMilitärpersonen des aktivenHeeres
oder der aktiven Marine zählen, die BestimmungenderMil. Str. Pr. Anwendung.

4 Femiienstatut Tit. X 5§ 4—8. Vgl. Form. Verordn. vom 9. d 1825 § 60. «
«.ZP.O.§219Abs.1l.JiiAngelegenheitenderfreiivilligenerichtsbarteitisteine

leicheAusnahme von der Pflicht des Erscheinensnicht gemacht,wohl aber landesgesetzlicheroder
ausgesetzlicherAnordnung vorbehalten. G. über die Ang. d. F.G. vom 17. Mai 1898 N 189.

4 R. St. P.O. 8§71. * Mil. St.G.O. § 206.
"8R.St P.O. § 375 Abs. II; Mil. St P.O. § 206 Abs. I.
4 RSt. P.O. § 479 Abs. II:„Mil. St. P. O. § 206 Abf. I.
50R. St. P.O. § 482 Abs. III;:Mil. St. P. O. 8 206 Abs. II.
öl R.Str. P. O. ð 71;Mil. St. G.O. § 206 Abs. III.
52 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 214 N. 46. S jedochauchF. St. Tit. IV § 3. Es finden

demnachauf sie dieBestimmungendesbayer.Beamtengesetzes,desReichsbeamtengesetzes,derMilitär=
Rrafgerichtsordnungund der Disziplinarstrafordnung Anwendung,soweitder König nichtgem.F.St.

it. IV S&#3 im einzelnenFall anders verfügt.
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auf das standesamtlicheVerfahren. Zwar findetim allgemeinendas Reichsgesetzüber
die Beurkundungdes Personenstandesunddie Eheschließungvom 6. Februar 1875
auch auf sie Anwendung. Doch enthält das Gesetzzugunstender Landesherrenund
der Mitglieder der landesherrlichenFamilien teils Anderungen des gemeinenRechtes,
teils Vorbehalte.Hiernacherfolgtfür diese„die Ernennungdes Standesbeamtenund
die Bestimmungüber die Art der Führung und Aufbewahrungder Standesregisterdurch
Anordnungdes Landesherrn“58.

Nach denBestimmungen,welcheaufGrund dieserreichsgesetzlichenErmächtigung
erlassenworden sind4, ist Standesbeamter für das königlicheHaus der Staatsminister
des königlichenHauses und des Außern, in dessenVerhinderung sein Stellvertreter?"“.
Dieselben können sich für die Wahrnehmung eines standesamtlichenGeschäftesaußer=
Kotene Haupt= und Residenzstadteinen andern öffentlichenBeamten als Vertreter
bestellen56.

Bei Eheschließungenim Auslandeist jeneForm zu beobachten,welchedasRecht
des Eheschließungsortesvorschreibt7. Die Zuständigkeitdes Standesbeamtendes könig=
lichenHausestritt also hier nichtein.

Nach reichsgesetzlicherVorschrift hat auch der Standesbeamtedes königlichen
auses drei Standesregister, ein Geburts=, Heirats= und Sterberegister, zu führen68.
ber den Eintrag bestimmtdas Landesrecht.HiernachwerdenüberdieGeburts=und

Sterbefälle im königlichenHause Verhandlungen ausgenommen,und zwar regelmäßig.
unter Leitung des Staatsministers des königlichenHauses und des Außern, gegebenen
Falles des erstenam Orte befindlichenBeamten. Die erforderlichenZeugenernennt
der König oder in dessenNamen der Staatsminister des königlichenHauses und des
Außern??. War eine Ernennung nicht möglich, so treten die Personen als Zeugen
ein, welcheim Familienstatutefür diesenFall bezeichnetsind60. Auf Grund der auf=
genommenenUrkunden erfolgen die Eintragungen in das Geburts=und Sterberegister"1.

Die Eintragungen in das Heiratsregister werden in der Form einer Verhandlung
bewirkt,welcheden2 52 und 54 desReichsgesetzesvom 6. Februar 1875entspricht.

Für die Zuziehung der erforderlichen(zwei) Zeugen sind die ebenerörtertenBe=
stimmungengleichfalls maßgebend.

Bei Eheschließungenvon Angehörigendes königlichenHausesim Auslandekann
ein Eintrag in das Heiratsregister nicht erfolgen6s. Über solcheEheschließungenwird
nachdenselbenBestimmungen,wie siefür Geburts=undSterbefälleim königlichenHause
getroffensind, eine Verhandlung aufgenommen"#. Beglaubigte Abschrift der Urkunde
wird zu den Sammelaktengelegt,welchedie Beilage zu denRegisternbilden5.

53 Ges. vom 6. r5 1875 § 72 Abf. I.
5“ Verordn., die FührungderstandesamtlichenGeschäfteim k.Hausebetr., vom 18.Juni 1876.

(G. u. ## 3uch. Weber 7„ 38 — 1 Sbn DeuischlandS. 426
gl. H.v. Sicherer, Personenstandu. Eheschließungin DeutschlandS.

5%Angef. Verordn. § 1. * H.v. Sicherer a. a. O. S.349.
ös Angef.Ges §§ 1, 12 und 72 Abs. I. Vgl. Verordn. § 2.
55 „Aus dennächstenPrinzen des Hausfes,nachdiesenaus den Ministern, Kron=und ersten

Staatsbeamten“.
50Ein volljähriger Prinz desHauses, wenn ein solcheranwesendist; die zwei erstenim Orte

befindlichenStaatsdiener nebstdenHofbeamtendes Prinzen, welchendie Verhandlung betrifft.
1Femiienstatut Tit. III n und 2, angef.Verordn. 9 3.

62 Verordn.§ 4. § 72 Abs. II des Ges. sagt: „In betreffder Stellvertretung der Verlobten
und in betreffdesAufgebotsentscheidetdie Observanz.“

68Die vorgeschriebeneForm der Eintragung (Verordn. § 4) schließtdies aus.
¾"Zur Leitung derVerhandlung nachdenBestimmungendes F.St. Tit. III 851 u. 2 pflegt

der betr. k. Gesandteermächtigtzu werden. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 215 N.58. Ist ein
solcher nicht am Ort, so werden die Verhandlungen nachträglich bei Rückkehr in das Staatsgebiet
in entsprechenderWeise zu pflegen sein. Das N.G. betr. die Eheschließungen im Auslande vom
4. Mai 1870(B.G.Bl. S. 599) findet,wenn ein bayer. Gesandternicht am Orte ist, auchauf Mit=
glieder der regierendenKäuter Anwendung. Die Bestimmungenüber Aufgebot(8§83ff.) find hier
nicht anzuwenden(s. auch§ 6 des G.).

ob Nach dem Vorbilde des § 9 der Ausführun sverordn. des Bundesrats vom 22. Juni 1875
(Weber XI S. 18) zum Reichsgesetzevom 6. Febr. 1875.— Die Urschrift der bezeichnetenUrkunde
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Bei Sterbefällen der Mitglieder des königlichenHauses wird das Siegel in ihren
Palästen und Häusern durch den Staatsminister des königlichenHauses und des Außern
angelegt. An demOrte, wo derselbenicht gegenwärtig ist, ist der erste dort wohnende
Staatsbeamte sein gesetzlicherVertreter56.

Die Mitglieder des königlichenHauses7 habenals solcheeineReihe von ver=
MrögensrechtlichenAnsprüchengegendie Staatskasse,die gleichjenendes Königs und
aus gleichartigenGründen öffentlichrechtlicherNatur sind.

Es sind dies folgende:
1. Die Königin=Gemahlindes regierendenKönigs und dieKronprinzessinerhalten

bei Entbindungendas herkömmlicheGeschenkaus derStaatskasse". Dasselbebeträgt
2000 Dukatenfür die Königin und 1000 Dukatenfür die Kronprinzessin,wozu noch
je 50 Dukatenfür die „Kammer“ oder den „Dienst“ kommen.

2. Die Königinnen=Witwen70habenAnspruchauf ein Wittum71. Dasselbebesteht
aus einer „anständigeneingerichtetenResidenz“'2, einer jährlichenGeldrente,welche
*e Betrag von 120000 fl. nicht übersteigendarf, und „benötigterFourage und

olz“ 13.
3. Der Kronprinz hat, sobald er volljährig ist, Anspruch auf Unterhalt aus der

Staatskasse. Die hierfür erforderliche Summe wird jedesmal vom Könige besonders
festgesetzt?.Sie darf aber denJahresbetragvon 230000 fl. nichtübersteigen7“. Der
Bezug des Kronprinzen ist rein persönlich. Wenn sich der Kronprinz selbständigein=
richtet,sohat dieStaatskassedieEinrichtungskostenbis zumHöchstbetragevon230.000fl.
zu bestreiten76.

4. Bezüglich der übrigenPrinzen des königlichenHausesist vor allem zwischen
der eigentlichenköniglichenLinie, den Abkömmlingendes Königs Maximilian I. Josef,
und der herzoglichenLinie zu unterscheiden. Für die letztereist der Apanagialvertrag
vom 30. November180377maßgebend,durchdessenArtikel 9 demHerzogeWilhelm

kann nicht zu den Sammelakten genommenwerden,da sie 7* Tit. III § 4 desFamilienstatuts an
das Hausarchiv geht. 56 Familienstatut Tit. III

Bezüglich des zurückgetretenenKönigs vgl. oben § 17P. 11.
ss Vagl.oben§ 17 N. 29. So auchG.Jellinek, Systemder fubj. öffentlichenRechte,2. Aufl.

(1905) S. F. Rehm, Modernes Fürstenrecht, S. 124,345 ff. erklärt sie für privatrechtliche
Ansprüche auf standesmäßigenUnterhalt. Da jedochdieser Stand selbstein öffentlichrechtlicherist,
so sind es auch die um des befonderen Standes willen gewährten Ansprüche. Auch die Ansprüche
soweit sie gegen die Zivilliste sich richten, sind öffentlich rechtlicherNatur. Daraus folgt für die
Regel Unübertragbarkeit,Unpfändbarkeitund Unverpfändbarkeit,wovon indesdurch Hausgesetzent=
bunden werdenkann. Unrichtig deutetdieseAusnahmen Rehm a. a. O. S. 346.

"° Ges. über die Zivilliste Art. 7. Nur die hier aufgeführtenBezügefallen der Staatskasse
ur Last. Alle übrigen etwa durchHausgesetzoderVerfügungendes Königs angeordnetenLeistungen

laben nur privatrechtliche Natur und fallen entweder dem Hausvermögen oder der Zivilliste zur
Last. Einseitig hausgesetzlicheAnderungen der Beträge oder Bezüge haben keine staatsrechtliche

Wirkung, kkönnen also insbesondere keine Pflicht des Staats begründen.
Sie find in dem ZiovillistegesetzArt. 7 nicht ausdrücklichgenannt, zählen auch wohl nicht

eigentlich zu den „Königlichen Prinzessinnen“. Doch ist anzunehmen,daß siehinter diesenkeinesfalls
zurücksteheneollen. Das Wort „Witwen=Gehalte“ in Art. 7 beziehtsch nicht nur auf „Königliche
Prinzessinnen“. Die Festsetzungder Maximalgrenze in F.St. Tit. VI §. 12 Abs. 1 spricht für die
Mflicht der Staatskasse.

1 Auch die Witwe eines zurückgetretenen Königs. über das Wittum einer verwitweten
Hronprilhiud ist nichtsvorgesehen.GegebenenFalles müßtealso, wenneineLeistungaus derStaate=
kosfeltin Anspruch genommenwerdenwollte, der Weg derVereinbarung mit demLandtagebeschritten
werden.

* In derSitzung derMinisterialkonferenzvom 3. Dez. 1818 wurde dies dahin erklärt, „daß
hierunter auch die Unterhaltung derSchloßeeinrichtungzu verstehensei“.

13 Näheres Familienstatut Tit. VI 5 12 Abs. 1, Gef. über die wilise. Art. 7. v. Seydel
2. Aufl. 1 S. 216 N. 67 bis 69. 7 Fawillenstaiut Tit. W 2

15 Das Ges. über die Zivilliste Art. 7 Abs. II sagt: „denim Zahe 1819 hierfür bestimmt
ewesenenBetrag“, d. i. der oben angegebene. Vgl. Verh. der K. d. Abg. 1831 Prot. Bd. XX

Nr. CXII S. 18 ff.
16Ges. über dieHivilliste Art. 7 Abs. 1 Beweis die Worte „resp. Unterhaltsbetrag“. Vgl.

2. Aufl. I S. 216 N.
*7!Abgedruckt dse. Nehm, Quellensammlung zum Staats= und Verwaltungsrecht des

Königreichs Bayern 1903 S.
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für sichund seinefürstlichemännlicheLinie eineApanagialrentevon225000 fl. jährlich
zugesichertwurde. DieseRente wird aus der Staatskassegezahlt78. Die Ansprüche
der Prinzen der königlichenLinie gegen die Staatskasse bemessensich nach den Be=
stimmungendes Familienstatuts und des Artikels 7 des Gesetzesüber die Zioilliste 7°.

Die nachgeborenenPrinzen, Söhne einesKönigs, werden,soweit nicht die Zivil=
listehierzuverpflichtetist3o,aufKostendesStaatesunterhalten.DieserUnterhaltwird
„jährlich von dem König besondersbestimmt“31, und zwar, da er ein Staatsbedarf
ist, dessenHöhe gesetzlichnicht feststeht, innerhalb der Grenzen der budgetmäßigen
Willigung 22. Der Unterhalt ist zu gewährenvom Zeitpunkt der Volljährigkeit, bis mit
der Bildung eineseigenenHausesfür die Prinzen73sderenApanagierungeintritt.

Die Bildung eines eigenenHauses für die nachgeborenenPrinzen kannvom Könige
verfügt werden, sobald dieselben volljährig gewordensind. Sie tritt notwendig ein,
wenn die Prinzen sich vermählen81. Nach dem Tode ihres Vaters sind fie berechtigt,
sichselbständigeinzurichten,wenn sie das 21. Lebensjahr erreicht habens.

Durch die Etablierung entstehenfür die StaatskassefolgendeVerpflichtungen:
Dieselbe hat die Kosten hierfür zu bestreiten; dochdürfen diese in keinemFalle

den einjährigen Betrag der Apanage des Prinzen übersteigen35.
Die nachgeborenenSöhne des Königs haben ferner Anspruch auf eine Apanage

aus der Staatskasse.
ür die Apanagen7 gelten folgendeallgemeineGrundsätze.
eineApanagedarf auf liegendeGüter angewiesenwerdens38.Die Apanage

bestehtin einer Geldrente von höchstens100 000 fl. jährlich3° und ist in Monats=
beträgen fällig. Nebeneinkünfte, welche aus öffentlichenDienstverhältnissenoder aus
besonderenTiteln bezogenwerden0, könnenin die Apanage nicht eingerechnetwerden.

Die Apanage der Nachgeborenensoll, wenn sie verheiratet sind, nicht unter
80000 fl., wenn sie unverheiratetsind, nicht unter 60 000 fl. betragen"1.

Die FestsetzungderApanagenerfolgtdurchdenKönigmittelsbesondererUrkunde72.

13.Familienstatut Tit. VI § 4. Vgl. 2. Aufl. I S. 216 N. 73.
76Vgl. oben§ 24.
80 Das ist der Fallbeziglich der minderjährigenSöhne des regierendenKönigs nachArt. 4

des Ges. über die Zivilliste. S. oben § 17 N. 10. Art. 7 des angef. En= nennt lediglich die
„volljährigen nochnicht etabliertenk. Prinzen“ als solche,für derenUnterhalt derStaat zu sorgen
hat. Die minderjährigenBrüder eines Königs sind wederin Art. IV nochin Art VII desGel.
über die Zivilliste genannt. Nach dem Begriff der Apanage und den in F.St. . 6 Abs. II auf=
gestelltenVererbungsgrundsätzenerhalten sie den ihnen im Erbgang zufallendenTeil der Apanage
ihrer Linie und denpersönlichenUnterhalt von der Volljährigkeit an bis zur Etablierung aus der
Staatskasse. Ihre Versorgungbis zur Volljährigkeithält v. Seydel unter Verweisungauf Fam.=
el v. 1816 Art. 45 als gesetzlicheLast der Zivilliste. Nach Billigkeitsgrundsätzenist demzuzu=
immen.

s1 FamilienstatutTit. VI § 3.
36 Vgl.2. Aufl. I S. 217 N. 76.
38 FamilienstatutTit. VI §§ 3 und 5.
#34Val. 2. Aufl. I1S. 217 N.78. "85Familienstatut Tit. VI § 5.
s6 Ges.über die Zivilliste Art. 7 Abs. I. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 217 N. 80.
#7Uber deren rechtlicheNatur interessanteErörterungenVerh. der K. d. Abg. 1837 Prot.

Bd. VII S. 71 ff., insbes.S. 109.—114(Julius Stahl).
88Paragien sind also verboten. Vgl. Domanialfideikommispragmatikvom 20. Okt. 1804

Zif XII, d. Uber den Unterschiedvon Apanagium und Paragium vgl. z. B. H. A. Zachariä,
eutschesStaats= u. BundesrechtI S. 497 Anm. 5; H. Zöpfl, Grundsätzedes gem. deutschen

Staatsrechtes 1 S. 732 ff., I, H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechtes I S. 397 f. G. Meyer=
G. Anschütz, Lehrb. des DeutschenStaatsrechis 6. Aufl. S.294.

10 Uber früheresVorkommendiesesHöchstbetragesvgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 217N. 83.
deoAuch dadurch,daß ein k. Prinz auf einen fremden Thron gelangt,verliert er alsoseinen

Anspruch auf Apanage nicht. So wurde entschiedenund verfahren als PrinzOtto von Bayern
König von Griechenlandwurde. Vgl. 2. Aufl. I S. 217 N. 84.

21Familienstatut Tit. VI § 1. Vgl. auch2. Aufl. 1 S. 218 N. 85. DieserMindestbetra
erhöht sich, wenn der König bei seinem Todenur zwei Prinzen hinterlassenhat. Er beläuft fi
dann für den unvermähltenNachgeborenenauf 800000fl., wogegenim Falle der Vermählung die
volle Apanage von 100 fl. eintritt.

?*2Familienstatut Tit. VI § 3.
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Die Zulässigkeit einer späterenErhöhung der bewilligten Apanage innerhalb der gesetz=
lichenGrenzeist anzunehmen5, selbstverständlichnur, solangederNachgeborenelebt?“.

Für die Apanagengilt grundsätzlichdas „gemeinrechtliche“Vererbungssystem,
d. h. dieApanagegeht in der männlichenLinie des zuerstapanagiertenNachgeborenen
bis zu derenErlöschenweiter. Beim AbgangeeinzelnerZweige der Linie wächstder
eröffneteAnteil der Apanageden übrigenZweigender Linie gleichheitlichan?. Das
Nämlichegilt, wenndie Krone an einenZweig der apanagiertenLinie gelangt.

Aus der Apanagefind der Unterhalt des prinzlichenHauses, die Aussteuerder
Töchter,die Etablierung und Versorgungder Söhne, der standesmäßigeUnterhaltder
ledigenPrinzessinnenund dieWittume zu bestreiten.Beim Anwachsendes Apanagen=
anteils eines abgestorbenenZweiges an die übrigenZweige der Linie gehtauchdie
Verpflichtungzur Leistungder Wittume sowiedes Unterhalts und der Aussteuerder
Prinzessinnen gleichheitlich auf die anderen Zweige über.

Alle Einrichtungen,welcheeinApanagierterin denvorerörtertenBeziehungenfür
sein Haus trifft, und alle Verfügungenüber die Apanageauf Todesfall bedürfender
Bestätigungdes Königs, demsiedaheranzuzeigensinds.

Wenn beimAbgangeeinesZweiges derLinie der letzteSprossewegendesUnter=
haltes und der AussteuerseinerPrinzessinnen?“nichts rechtswirksamverfügt hat, so
bestimmtder König Unterhalt und Aussteueraus demeröffnetenApanagenteil100.

Unter bestimmtenVoraussetzungenkann der König eine Ergänzungder Apanage
auch über den gesetzlichenHöchstbetragaus der Staatskasse101eintretenlassen,und zwar:

a) für denNachgeborenendann, wenn seineFamilie sozahlreichist, daßdieaus=
gesetzteApanagezu ihrem standesmäßigenUnterhaltenicht mehrhinreicht 102;

b) für dieNebenlinien108,welchevon einemNachgeborenensichabzweigen,dann,

03 Das Statut selbst macht solcheAnderungen unter gewissenVoraussetzungennötig. Ein
vernünftiger Grund, die spätereErhöhung in den übrigen Fällen ausgzuschließen,bestehtnicht. Man
wird dann allerdings eine nachträgliche Herabsetzungbis zur gesetzlichenMindestgrenzeauch nicht
ablehnendürfen. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 218 N.87, wo seeit nur der Erhöhung gedachtist.
A Denn nur ihm gegenübergibt es nach Tit. VI § 3 des Statuts eine „Festsetzungder

panage“.
« Man kann das System der Vererbung, wie es in F.St. Tit. VI § 6 Abs. II angeordnet
ist, nicht schlechthin,wie v. Seydel tut, das gemeinrechtliche"nennen; denn es wird allerdings
ohneVorzug der Erstgeburtund zu gleichenTeilen, aber nach Linien und nicht nachGraden vererbt
und die Töchtersind ausgeschlossen,ihre und der Witwen Bezüge find Apanagelast, haben also die
Bedeutungvon Vermaächtnissen.ÜUberdie testamentarischenVerfügungenf. N. 98. S. jedochauch
die zutreffendenBemerkungenv. Seydels 2. Aufl. S. 219 N. 98.

Dies vollzieht sichkraft Rechtssatzesund kann wederdurch letztwilligeVerfügung desletzten
Bezugsberechtigtennoch durcheinseitigeVerfügung des Königs hintangehaltenwerden.

Familienstatut Tit. VI § 6 und 8. Auch dieserPflichtübergangvollzieht sichkraft Gesetzes.
WegfallendeWittume usw.wachsen stets der Apanage an.

25 Familienstatut Tit. VI § 7, Tit. VIII § 6. Solche Verfügungen dürfen nicht gegendas
Gesetz(Ziv.Liste=G. und Fam.Statut) verstoßen. Es ist also ausgeschlossen,auf diesemWege ein
Paragium (Fideikommiß usw.)aus der Apanage zu gründen, den Grundsatzder Linealfolge zu ver=
letzten,die Töchter zu Erben einzusetzen,von der Gleichheitlichkeitder Vererbung abzuweichen,oder
die Maximalbeträge zu überschreiten. Die Verfügungsbefugnis beschränktsich also auf die Fest=
setzungder Höhe der Wittume sowie des Unterhaltes und der Aussteuerder Prinzessinnen,und auf
die Zuwendung von Apanageteilen an Söhne bei Lebzeiten des Vaters.
« WDasWittuniistiiichtgenannt,we«ilnai·.hTit.VI§l6des3FainilienstatutsdessenRegelung
im Ehevertragevorausgesetztwird.

100Familienstatut Tit.VI 8 6 Abs. II. Der König kam auch den ganzenApanageteil diesem
Zweck zuwenden.

lo Familienstatut Tit. VI §6 Abs. 1 sagt: „so wird derKönig für solcheeinzelneFälle das
Abgängige ergänzen". Das gleicheRecht steht während der Regents aft dem Regentenauch dann
m, wenn es sich etwa um seineeigeneApanage handelt. Da eine solcheErgänzung keinegesetzliche
ast der Zivilliste ist, so obliegt sie selbstverständlichder Staatskasse. Vgl. jedochoben N. 80.

1%Es wird dies auch später,nach erstmaligerFestsetzungoerApanage und auch durch nach=
folgendeKönige geschehenkönnen. Solche Ergänzungen können aber nicht ins Ungemessenegehen.
Ubersteigensie die gesetzlichenHöchstbeträge,so ist AnerkennungdesLandtags erforderlich. In F.St.
§ 6Abs. 1 ist nicht die Rede von einerErhöhung über die gesetzlichenHöchstbeträge,wie v. Seydel
annimmt, sondernnur von Erhöhung über die erstmalig festgesetzte“ Höhe.

108Der Ausdruck „Nebenlinie"“ oder, wie F.St. Tit. IV § 6 sagt: „für das Haus eines
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wenn auf das betreffendeprinzlicheHaus nichtwenigstens20000 fl. als Apanagen=
anteil 10 treffen,bis zu diesemBetrage.

Die Apanagenergänzungist keine ständigeApanagenerhöhung, daher rein per=
sönlich105. Im erstender beidenFälle ist die Höhedes Bedarfs budgetmäßigzu be=
stimmen106;im zweiten Falle ist dies nicht nötig, da die Höhe gesetzlichfeststeht.

Die Apanage fällt mit dem Tode des letztenmännlichenSprossen der Linie, für
welchesie angewiesenwar, dem Staate heim167. Sind Witwen oder Töchter hinter=
blieben, so haben diese, selbstverständlichinnerhalb der Grenzen der heimgefallenen
Apanage, Wittum oderUnterhalt und Aussteueraus der Staatskassezu beanspruchen108;
denn dieseLeistungensind gesetzlicheLasten der Apanage. Dagegen könnendurchander=
weitige Anordnungen eines Apanagierten die Apanagen mit Wirkung über seinenTod
hinaus nicht belastetwerden,da ein solcherPrinz über dieApanagenur so langever=
fügen kann, als er sie hat 10°.

5. Von denPrinzessinnen haben nur jene, welcheTöchter einesKönigs sind, un=
mittelbareAnsprüchegegendie Staatskasse.Nach erreichterVolljährigkeithabendie=
selbenAnspruch auf standesmäßigenUnterhalt 110. Ist der König, ihr Vater, gestorben,
so habensieeinenUnterhaltsanspruchsofort,auchwennsienochminderjährigsind 111.
Es ist sodann zu unterscheiden,je nachdemdie Königin=Witwe ohne Anderung ihres
Witwenstandes noch lebt oder nicht. Wenn ersteres der Fall ist, so verbleibendie
ledigen PrinzessinnenTöchter im Hause der Königin=Witwe unter deren unmittelbarer
Aufsichtund erhaltenzu ihrem UnterhalteeineJahresrentevonwenigstens12000und
höchstens15.000 fl. in Monatsbeträgen aus der Staatskasse112. Im anderenFalle
soll zunächstdie „besondereVerabredung“ maßgeben, welche der Vater mit seinem
Regierungsnachfolgergetroffenhat 115;mangels solchererfolgt die Festsetzungdes Unter=
haltungsbetrags nachden gewöhnlichenGrundsätzen114. In denbeidenerörtertenFällen
haben die Prinzessinnennach zurückgelegtem25. LebensjahreAnspruch auf Bestellung
eines eigenenHauses, wenn nicht nachErmessendes Königs115„besondereGründe“

Prinzen aus der Nebenlinie", ist völlig mißverständlichund verwirrend. Die Vorstellung von der
Vererbung nachErstgeburt spielt hier irrtümlich herein. Der Sinn ist einfachder, daß eine Er=
gänzung derApanageteile auf 20000 Gulden durchden König verfügt werdenkann und soll,
auch wenn dadurchdieApanage im ganzenden gesetzlichenHöchstbetragübersteigt. Fall s setztun=
verteilte,Fall b verteilte Apanage voraus.

t Familienstatut Tit. 86 Absfs.J sagt: „der dritte Teil desMinimums der Apanage
eines k. Prinzen“.

105Im Falle b wächstsie also bei Absterbendes Zweiges den anderenZweigen der Linie
nicht zu.

108Wenn der gesetzlicheHFhchtbetragüberstiegenwerdensoll.
10 Familienstatut Tit. VIII§7 sagt: „an die Krone“, womit offenbarder Staat gemeint

ist. Die Bewilligung eines Sterbemonatsoder Sterbenachmonatsist hier unbedingtunstatthaft.
108Nach Analogie des Tit. VI § 6 Abfatz II des Familienstatuts. Die Feststellungmuß

jedochdurchdas Budget geschehen.Die Verpflichtungwurde bezüglichderWitwe desPrinzen Otto,
Königs von Griechenland,anerkannt. Verh. der K. d. Abg. 1866/69Beil Bd. IV S. 263.

10 Hier ist von keiner Vererbung die Rede. Die Söhne eines Apanagierten „erben“ ihre
Apanagenteile nicht vom Vater, sondern haben sie kraft eigenen Rechtes gegenüber dem Staate.
Vollends unpassendist es, beimHeimfalle derApanage von einer „Erbschaft“ desStaates zu reden.
Es ergibt sichalso als zweifellos, daß ein Apanagierter seineApanage über seinenTod hinaus nicht
mit Pensionenu. dgl. belastenkann. Vagl.Verh. derK. d.Abg. 1831Prot. Bd. XX Prot. Nr. CX
S. 39 ff. Ablehnung des § 10desFinanzgef.Entw. wegenUbernahmevon Pensionenauf dieStaats=
kassebeiHeimfall von Apanagen,was dieStaatsregierung „mehraus Billigkeit, denn aus strengem
Recht“ (Staatsminister Graf Armansperg S. 44) vorschlug; ferner die eingehenden Erörterungen
Verh. der K. d. Abg. 1837 Prot. Bd. VIIS. 11 ff.; am treffendstenStahl S. 27 ff.

110Failenstatut Tit. VI § 8, Ges. über die Zivilliste Art. 7.
II1 Vgl.oben§ 25 N.80 ff. und § 17 N. 10.
112Wmilienstatut Tit. VI § 10, Ges. über die Zivilliste Art. 7.
118 DieserVorbehalt in Tit. VI § 9 hat nur Sinn, wenn etwa der Nachfolgerpersönliche

Verpflichtungenübernimmt. Dem Staate gegenüberhandelt es sichum eine Budgetfrage, wobei
nichts zu „verabreden“"ist.

114Vgl. oben N. 81.
115In der Sie ungder Ministerialkonferenzvom 3. Dez. 1818 wurde § 9 Abs. II beigefügt

und festgestellt,daß über die„besonderenGründe“ der Regierungsnachfolgerallein entscheide.
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entgegenstehen.Sie erhalten dann, solange sie ledig bleiben, eine jährliche Rente von
wenigstens24000 und höchstens30000 fl. in MonatsbeträgenausderStaatskasse116.

Wenn siesichverehelichen,sinddie Kostender Ausstattungund derVermählung
aus Staatsmitteln zu bestreiten. Zugleich erhalten sie aus denselbenMitteln den Be=
trag von 100000 fl. als „Aussteuer und Dotalabfindung“ 117.

Auf demGebietedes öffentlichenRechtesbestehenfür die Mitglieder deskönig=
lichenHausesteils besondereRechte,teils Ausnahmenvon allgemeinenVerpflichtungen
der Staatsangehörigen.

Die Prinzen des königlichenHauses haben nach erreichterVolljährigkeit einen
Eid auf die genaueBeobachtungder Verfassung zu leisten118.

Die volljährigen Prinzen sind Mitglieder der Kammer der Reichsräte11 und in
derselbennach vollendetem21. Lebensjahrestimmberechtigt10. Der Kronprinz ist, wenn
volljährig, Mitglied des Staatsrates; die nachgeborenen,volljährigen Prinzen in der
direkten Linie könnenvom Könige in den Staatsrat berufenwerden11.

KeinPrinz und keinePrinzessindesköniglichenHauses155darf ohneausdrückliche
Erlaubnis des Königs in einen fremden Staat sich begeben188.

Die Mitglieder des königlichenHausesgenießenVorrechtein bezugauf diestaat=
lichen Abgaben.

Die Königin=Gemahlin,die Königin=Witweund der zurückgetreteneKönig und
seineGemahlinsind in demselbenUmfangesteuer=und gebührenfrei,in welchemesder
regierendeKönig ist. Dies beruht nicht auf ausdrücklicherBestimmung, sondernauf
den beiden stillschweigendanerkanntenSätzen, daß, sofernnicht ausdrücklichein anderes
bestimmtist, die persönlichenVorrechteder MajestätdurchAbdankungnicht verloren=
gehenund von der ebenbürtigenGattin und Witwe geteiltwerden124.

Die übrigenMitglieder des königlichenHauses sind frei von staatlichenPersonal=
steuern,d. h. nachder dermaligenGesetzgebungvon derEinkommensteuer125.Die Schloß=

11 Familienstatut Tit. VI 88 9 u. 10; Gef. über die Zivilliste Art. 7. Anspruchauf Be=
zahlung der Etablierungskostenaus Staatsmitteln haben die Prinzeffinnen nicht; da das Zivilliste=
gesetza. a. O. ausdrücklichnur von Prinzen spricht,das Familienstatut aber einen solchenAnspruch
überhaupt nicht kennt.

11 Familienstatut Tit. VI § 11, Ges.über dieZivilliste Art. 7. Es heißt„Dotalabfindung“.
„Totalabfindung“ ist Druckfehler. Verh. der K. d. Abg. 1831Prot. Bd. V rot. XLII S. 42 f.,
XIIII S. 78 f., 103; Prot. Bd. IX Prot.L S. 54 ff.

118Verf Urk. Tit. X § 2 Abs. II. Über die Eidesleistungdes Königs Otto von Griechenland
vgl. 2. Aufl. I S. 220 N. 107.

ns Selbstverständlichnur dann, wenn fie bayer.Untertanenfind. König Otto von Griechen=
land gehörte daher der Reichsratskammer nicht an.

lg
121Verordn., den Staatsrat betr., vom 3. Aug. 1879, § 2 Ziff. 1, 2.
122Die Mitglieder von königlichemRange sind nicht genannt und durchdieVorschrift wohl

auch nicht getroffen. Bei derKönigin=Gemahlin,die dereheherrlichenGewalt desKönigs untersteht,
machtdies keinenUnterschied

13 Familienstatut IV § 2. Als „fremdeStaaten“ im Sinne dieserVorschrift geltenauch
die deutschenBundeestaatenaußer Bayern und wohl auch die Kolonien. Der Sinn ist, daß die
Mitglieder des k. Hauses sich nicht ohne Erlaubnis des Königs aus dem Staatsgebiet begeben
sollen. Diese Aufenthaltsbeschränkungwidersprichtnicht den Grundsätzendes Fuszügteitsgefeg
welches im übrigen auch auf die Mitglieder des k.Hauses Anwendung findet. Vgl. hierzu
2. Aufl. I S. 220 N. 112. Ein absolutesVerbot zum Eintritt in fremdenStaatsdienst bestehtnicht.
Doch kann auch hierin der Kböniggem. F. St. IV § 3 Beschränkungenanordnen. Dem Eintritt in
denReichsdienststehtnichts im Wege.

12 Vgl. die Vgründung zum Entw. des Einkommensteuerges.vom 19.Mai 1881,Verh. der
K. d. Abg. 1879/80Beil. Bd. S. 326 und Begr. zum Entw. des Einkommensteuergesetzesvom
14. Aug. 1910, Verh. d. K. d. Abg. 1907/8Beil. Bd. IV S. 64. v. Breunig, Komm. zum
Eink.St.G. N. 3 zu Art. 3.

125In derPraxis derbayerischenSteuergesetzgebungdes19.Mrpunderte hat alslesttehender
Rechtssatzgegolten, daß die Mitglieder des k. Haufes von allen Personalsteuern befreitsind.
Dabei wurde seit der Einführung derspeziellenEinkommensteuer als Berufs= und Arbeitsertragssteuer
(1856) diese Steuer als Personalsteuer behandelt, während den übrigen Ertragssteuern und der Erb=
schaftssteuerdieseEigenschaftnicht zuerkannt wurde. Vgl. insbes.Motive zum Einkommensteuer=
esetzentwurfvon 1879,Verh. der K. d. Abg.Beil. Bd. Beil.N. 361 S. 326. DieseAuffassung
and auch Ausdruck im § 7 der Vollzugsvorschriftenzum Einkommensteuergesetzvom 9. Juni 1899,

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 8
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gebäude,welchein ihrem Eigentume stehenund von ihnen bewohntwerden, find ferner
frei von der Haussteuer186. Die letztereBefreiung erstrecktsichnur auf solcheGebäude,
die zum gewöhnlichenoder regelmäßigenAufenthalte ihrer Eigentümer dienen, und um=
faßt auch die Nebengebäude,insofern sie Zugehörungendes Schlossesbilden und mit
zu dessenBewohnbarkeit dienen, wie Stallungen und Wagenschuppen,Wohnungen der
Dienerschaftund dergl. Dagegenkönnennach der Absicht der Verfassungzum Er=
werbe bestimmteGebäude, wie Brauereien, Brennereien, Wirtschaftsräume, selbstdann
nicht als steuerfreierachtetwerden, wenn sie mit den Wohnräumen baulich verbunden
sind. Zu beachtenist ferner, daß nur Freiheit von der Haussteuer zugestandenist.
Der Zugehörungen der Schloßgebäude sind also, auch wenn die vorhin angegebenen
Voraussetzungenzutreffen,nur steuerfrei,soweit sieder Haussteuer,nicht soweitsie
derGrundsteuerunterliegen.Die Steuerfreiheiterstrecktsichin diesemUmfangauf das
ganzeGebietdes Staates127.

Die vorerörtertenBefreiungenhaben,da die direktenStaatssteuerndenMaßstab
für die Umlagender Gemeindeverbändebilden,aucheineentsprechendeMinderung der
Umlagenpflichtim Gefolge188.

In bezugaufZollentrichtunggenießendieMitglieder des königlichenHausesdas
nämliche Vorrecht wie derKönig 11°.

Dieselbensindferner frei von der Wehrpflicht180, sowiein gleicherWeisewie
der König von denHeerlasten181.

ferner in Art. 3 Abs. III 3. 2 des Ges. vom 9. Juni 1899 über die Ablösung der Steuerfreiheit
er Standesherren(G. V. BlS. 225 der Beil.) und in Art. 3 Abs. 1 Z. 1 desEink. St.G. vom

14.Aug. 1910. Vgl. dazu die ausführlichenDarlegungen bei v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 221 N. 114,
wo außer der EntstehungsgeschichtedieserSteuerfreiheit, der Begriff der „Personalsteuern“und die
Literatur darüber angegebenist. v. Seydel schließt sich der Praxis des Gesetzgebersund diese
wieder v. Seydel an.

Der verfassungsrechtlicheBoden deefr Auffassung ist nie ein sehrfestergewesenund neuer=
dings noch lockerer geworden.Die Verfa unsurtunde geht nämlich von der Voraussetzungdes
Vorhandenseinsder Sesonalsrnuerfreiget.der itglieder des k. Hauses aus, ohnesie zu normieren.
Sie baut auf dieseVoraussetzung die Freiheit der Standesherren von den Personalsteuern in Beil. IV
§ 53 Satz 1. Nachdem nun infolge des Ges. vom 9. Juni 1899, betr. die Ablösung der Steuer=
umlagen und Zollfreiheit der Standesherren(G.V. M. 1899 S. 225, insbef Art. 3 Abs. II Ziff.2)
dieseSteuerfreiheit derStandesherrenzu bestehenaufgehörthat, ist jener Satz 1 des §53 Beil. IV
egenstandslos geworden.Es bestehtnur noch die in ihm ausgesprocheneVoraussetzung. An diese
oraussetzung knüpft auch das neue Einkommensteuergesetzvom 14. August 1910 an, welches in

Art. 3 Abs. 1 Ziff. 1 als einkommensteuerfreierklärt die Mitglieder des k. Hauses, soweit sich
die ihnen durch die Verfassung vorbehaltene Steuerfreiheit erstreckt. Die bisherige
Praxis fortsetzend,erklärendie Motive (S. 57): „Demnachwird die Befreiung sichnur auf dieEin=

nfte aus Beruf usw. (Art. 7 Abs. I Ziff. 4) und auf den Mietwert der haussteuerfreienSchloß=
gebäudeerstrecken.“Vgl. v. Breunig, Komm.zumEink. St.G., S. 30 f.

DieseOrdnung der Sache kommtpraktischeiner Legaldefinition des Begriffes der Personal=
steuergleich. Als solchegelten die Steuern aus Art. 7 Abs. I Ziff. 4 des Einkommensteuergesetzes
einschliehlichdes genanntenMietwertes.

176Esbesteht bierfüs die gleichekrsfungerrchth VoraussetzungnachBeil. IV § 53 Satz 1.
Das neueGesetz,betr. die Anderungder Ge l*r über Grund= und Haussteuervom 14. Aug. 1910
(G.V. Bl. S. 569), bestimmtanalog jener Bestimmung des neuen Einkommensteuergesetzesals § 2

iff. 1 desHauesteuergeetes „Haussteuerfrei sind 1. die Gebäude der Mitglieder des königlichen
auses, soweit sichdie hierwegendurchdie VerfassungvorbehalteneSteuerfreiheit erstreckt.“ Bgl.
otive S. 238. Vgl. v. Breunig a. a. O. S. 8.

157Diese von v. Seydel 2.Aufl. 1 S. 222 N. 117überseugend dargetaneAuffassung ist
nun auchin dieMotive zu denneuenSteuergesetzenübergegangen. Mot.z. Einkommenstenerges.S. 57.

12 Vgl. übrigens oben § 18 Anm. 11ff. und 2. Aufl. § 55 N.15. Die steuerfreienEin=
künftefind auch nicht „vermerkungsweisezu veranlagen“. Einkommensteuerges.Art. 6.

15„Vertrag, die Fortdauer desZoll=u. Handelsvereinsbetr., vom 8. n 1867 (G.Bl. 1866/69
S. 89 Art. 15; Zollges.vom17.Nov.1837(G.Bl. S. 177)§ 28 lit. a. Vgl.oben§ 18 Anm. 6
und 7.

120## iegedien . vom 9. Nov. 1867 (B.G.Bl. S. 131)§ 1.
11 Vgl. oben§ 18 Anm. 8.
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Sechster Abschnitt.
Die Ausübung der Staatsgewalt für den Herrschert.
#§*26. Formen der Ausübung der Staatsgewalt für den Herrscher?.

Das Wesendes Staates erheischt,daß derselbekeinenAugenblickohneHerrschersei;
es fordert aber auchnichtminder, daß die Ausübungder Herrschaft,die Regierung,
keineUnterbrechungerleide. Allein der König ist ein Mensch,allenZufällen undUn=
fällen, Bedürfnissenund Schwächender menschlichenNatur unterworfen. Es kann
daher der Fall eintreten,daß das Staatsoberhaupt zeitweilig oder dauernd nicht in der
Lage ist, die Regierungsgeschäftewahrzunehmen.Ob solchepersönlicheVerhältnisse
beim Anfalle der Krone vorliegen, oder ob sie erst später sich ergeben, macht nach
bayerischemStaatsrechtekeinenUnterschied,da die Thronfolgenicht davonabhängig
ist, daß der Berufene imstandesei, die Regierung des Landes selbst zu führen.

Die Gründe,welchedenKönig von der persönlichenErfüllung seinerRegierungs=
obliegenheitenfernhalten, könnenvon dreifacherArt sein. Es kann sich fürs ersteum
eine zeitweilige, aus freiem Belieben erfolgende Abgabe von Regierungsgeschäften
handeln. Man kann dies als Fälle der Abhaltung bezeichnen.Der Umfangder
Abhaltungkannein verschiedenersein. Sie kannsichauf eineinzelnesGeschäft,z.B.
die Eröffnung oder Schließungdes Landtags, auf einenTeil der Staatsangelegen=
heiten oder auf die Gesamtheit derselbenbeziehen. Das Bedürfnis des Königs nach
Erholung, der Antritt einer Reise ins Ausland s und andere ähnlicheUmständekönnen
eine derartigeAbhaltung bewirken. Ferner sind Fälle denkbar,wo der König zwar an
sichvollkommenregierungsfähig,aberdurchäußere, von seinemWillen unabhängige
Umständean der Regierung behindert ist, z. B. dadurch, daß er in Kriegsgefangen=
schaft geriet. Endlich ist die Möglichkeit gegeben, daß der König regierungs=
unfähig, d. h. körperlich oder geistig außerstandeist, die Staatsgeschäftepersönlich
wahrzunehmen.

Für all dieseFälle muß Vorsorgegetroffenwerden, damit der Fortgangder
RegierungkeinestörendeUnterbrechungerleidet. DieseVorsorge kannder Natur der
Sachenachnur darin bestehen,daß die mangelndeRegierungstätigkeitdes Herrschers
durchdie Tätigkeiteinesanderenersetztwird.

Ein solcherErsatz kann nach bayerischemStaatsrechte entwederinfolge eigener
Verfügung des Königs oder kraft des Gesetzeseintreten. Im erstenFalle sprichtman

1 DiesemAbschnitt hat v. Seydel wohl auch mit Rücksicht — die in Bayern bestehende
RegentschaftbesondereAufmerksamkeitzugewendet.Ich gebe seineAusführungen im wesentlichen
unverkürzt und unverändert auch in dieser neuen Auflage wieder, denn wenn auch Bayerns Regent=
schaft ihrem Ende ich zuneigensollte, so bleibt doch geradediesenAusführungen v. Seydels siets
ein besonderesInteresse sicher, und zwar sowohl mit Rücksichtauf die staatsrechtlicheWürdigung
des in der langen Zeit bayerischerRegentschaftGeschehenenals auch mit Rücksichtauf die politische
Bedeutung und staatsrechtlicheStruktur der Einrichtung der Regentschaft überhaupt. In einigen
die Regentschaft betreffendenEinzelfragen weicheich von v. Seydels Auffassungund Darstellung ab.

: A. v. Kirchenheim, Die Regentschaft,Leipzig 1880, wo S. 161ff. die einschlägigen
älteren Schriften angegebenfind. E. 135, Regentschaftu. Stellvertretung des Landesherrn
nach deutschemStaatsrechte,Breslau 1887; W. Dieckmann, Die Regentschaftu. Stellvertretung
desMonarchen nach deutschemStaatsrecht, Hannover 1888; F. Peters, Die Regentschaftu.
Regierungsstellvertretungder deutschenLandesherrn, Breslau 1889. Vgl. auch G. Jellinek,
System der subjektivenöffentlichenRechte, Tübingen, 2. Aufl. S. 153st IJ. Graßmann, Die
Regentschaftin Preußen u. im DeutschenReich, Archiv f. öff. Recht VI S.489ff.; C. Bornhak,

Lrauß. Staatsrecht, Freiburgi. B. 1888, I S. 191ff.; G. Meyer=Anschütz, Lehrb. d. D.
tR., 6. Aufl S. 277 Dazu neuerdings H. Triepel, Das Interregnum, Leipzig 1892;
smar Freund, Die Regentschaftnach preuß.Staatsrecht, Berlin 1903; H. Rehm, Modernes
ürstenrecht,S. 421ff.; G. Anschütz, Enzyklopädie, S. 574ff.; A. Trieps, Das braunschw.

Regentschaftsgesetz,Braunschweig1910, und darüber A. Rhammin der Zeitschr.f. Rechtspflege
in Braunschweig, 1910, S. 129 f.; M. Zeunert, Regentschaftund Vertretung des Staats=
oberhaupts,in Annalen1900,S. 287ff. WeitereLiteraturangabenbeiJ. Freund a.a.O. S. 105ff.

* Vgl. z. B. G.Bl. 1819 S. 25;R. Bl. 1835 S. 997.
87
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von Stellvertretung,im zweitenFalle von Regentschaft“.Das Gemeinsamedieser
beiden Arten der Ersetzung des Königs ist, daß die Regierungshandlungenstets im
Namen des Königs geschehen,das Unterscheidende,daß die Stellvertretung in perfön=
lichemAuftrage, die Regentschaftin gesetzlicherBerufung ihren Grund hat. Dieser
Unterschiedin dem Grunde, aus welchemder Ersatzmann seine Berechtigung herleitet,
su den König zu handeln, bringt auch einen Unterschiedin der Gestaltung des In⸗
alts dieserBerechtigungmit sich. Der Umfang der Befugnissedes Stellvertreters

bemißt sichnach seinemAuftrage, der Umfang der Befugnissedes Regenten nach dem
Gesetze'. Es bedarfkaumder Bemerkung,daß RegierungsstellvertretungundReichs⸗
verwesung öffentlichrechtlicheVerhältnisse sind, da es sich hierbei um den Ersatz der
staatlichenPersönlichkeit des Herrschers handelt.

Als unbedingt unzulässigerscheintnach bayerischemStaatsrechte die Einsetzung
einesMitregenten, sofern dies nicht bloßer Titel für einen teilweisen Stellvertreter ist.
Die Mitregentschaftim eigentlichenSinne des Wortes als gleichberechtigteTeilnahme
an der Ausübung der Staatsgewalt neben dem Könige widerspricht dem Wesen der
Einherrschaft und demSatze der Verfassung, daß der König alle Rechte der Staats=
gewalt in sichvereinigt6.

Eine außerordentlicheForm der Regierungsausübungfür denHerrscherist nach
der bayerischenVerfassungsurkundedas Vizekönigtum, dessenEinsetzung dann nötig
ist, wenn „die Krone an die Gemahlin einesauswärtigengrößerenMonarchen“ge=
langt7. Die Verfassunggibt über die staatsrechtlicheNatur dieserEinrichtungkeinen
näherenAufschluß.Hiervon soll amSchlussedesgegenwärtigenAbschnittesnochnäher
gehandeltwerden.

§*27. Begriff der Regentschaft. RegentschaftistAusübungderStaatsgewalt
für denHerrscherkraft Berufungdurchdas Gesetz1.

Die Regentschaftist Ausübung der Staatsgewalt; sie ist nicht die Staats=
gewaltselbst. Der Regentist nichtHerrscher.Er hat die persönlichenRechte,welche
demHerrscherzukommen,nur so weit, als das Gesetzsie ihm ausdrücklichzubilligt.
Er hat also in bezugauf diese Rechte die Vermutung gegensich.

Die Regentschaft ist Ausübung der Staatsgewalt. Sie bezieht sichnicht auf
bestimmteeinzelneHoheitsrechte,sondernauf die Staatshoheit als Ganzes. Der
Regent darf, soweit er nicht durch ausdrücklichegesetzlicheVorschrift beschränktist?,
dem Grundsatzenach alles tun, was der König tun darf. Er hat die Vermutung der
Zuständigkeit für sich. Die Beschränkungendes RegentenbewirkenkeineTeilung der
StaatsgewaltdemRechtenach; denndemRechtenachist die Staatsgewaltvoll und
ganzdesKönigs. Sie begründetaber auchkeineTeilung der StaatsgewaltderAus=

Die Bezeichnung„Reichsverwesung“ist völlig gleichbedeutendmit „Regentschaft“und soll
ebensowenig wie andere in der bayerischen Staatssprache vorkommende Verwendungen des Wortes
„Reich“"G. B. Kammer der Reichsräte,Reichsarchiv,Reichswürdenträger)irgendwelchestaatsrechtliche
Beziehung zum DeutschenReich andeuten. Auch handelt es sich hierbei nirgends um eine unzeit=
gemäße Erinnerung an das alte Reich, sondern es ist das Wort Reich von „Königreich“ her=
henommen.Die Verfassungsurkundegebrauchtabwechselndbeide Bezeichnungen(einmal (Tit. II

9r16 Abs. I) sogar im gleichenSatze. Da nunmehrein DeutschesReich besteht,so sind Bezeich=
nungenüberall vorzuziehen,die eine irrige Beziehungauf Angeligenheitendes Reichs ausschließen.

5 Vgl. über denUnterschied von Stellvertretung und Regentschaftvor allem H. Schulze,
Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., 1 S. 219f.: ferner A. v. Kirchenheim, Die Regentschaft,S. 58f.,
und v. Seydels Bemerkungenhiergu Krit.Vierteljahresschr.für Gesetzgebungu. Rechtswiss.,N. F.,
IV S. 450. S. auchMittnacht, Über Stellvertretung des vorübergehendan derRegierung ver=
hindertenFürsten, DeutscheVierteljahrsschr.1864, 2. Heft S. 228: Fricker, Thronunfähigkeit u.
Reichsverwesung.Zeitschrift f. d. ges.StaatswissenschaftXXXI (1875),S. 266f.

* H. Schulze, Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., 1 S. 233; C. F.v. Gerber, Grundzügeeines
Systems des deutschenStaatsrechts, § 34 Anm. 7; G. Meyer=Anschütz, Lehrb. des deutschen
Staatsrechts, 6. Aufl., S. 286.

1Verf. Urk. Tit. II §6 Abs. II.
(827] AhnlichA. v. Kirchenheim, DieNegentschaft,S. 52.

*Verf. Urk. Tit. 1I § 17: „Der Regent übt währendseinerAeichsperwejungalle Regierungs=
rechteaus, welchedurchdie Verfassungnicht besondersausgenommen sind.“ - s
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übung nach; denn die Befugnisse,welchedemRegenten entzogensind, übt keinanderer
aus, sondern sie ruhen, bis der König selbst in der Lage ist, sie geltend zu machen.

Der Regent darf ferner alles so tun, wie es der König tun darf, sofern die
Verfassungnicht ausdrücklichein anderesvorschreibt.

Die Regentschastist Ausübung der Staatsgewalt für den Herrscher. Der
Regent muß alles, was er als solchertut, im NamendesKönigs tun". Der Be=
stand seinerRegentschaftist vom Bestandeder Herrschaftdes Königs, für den er
Regent ist, abhängig. Die gesetzmäßigenRegierungshandlungendes Regenten sind
Regierungshandlungen des Königs. Der Herrscher, welcher zur Selbstregierung ge=
langt, steht denselbenso gegenüber,wie wenn er selbst sie vorgenommenhätte.

Die Regentschaftist Ausübung der Staatsgewalt für denHerrscher kraft Be=
rufung durch das Gesetz. Der Regent ist Ersatzmann des Königs, aber nicht
dessenBeauftragter. Seine Stellung ist hiernachzwar vom Bestandeder Herrschaft
des Königs, nicht aber vom Willen des Königs abhängig. Die Regentschaftberuht
auchdann auf gesetzlicherBerufung, wenn der RegentvomvorigenKönigefür den
Regierungsnachfolgerernanntist". Denn einesolcheErnennungkannnichtunter den
Gesichtspunkteines Auftrags, sondern nur unter den Gesichtspunkteines Sondergesetzes
(lex specialis) gebrachtwerden5. Sie kann als Auftrag nicht gefaßtwerden,weil
der Urheber der Willenserklärung in demAugenblicke,wo dieselbewirksam werdensoll,
aufhört, einen Herrscherwillen zu haben, während derjenige, für welchender Regent
eintritt, einenAuftrag wedergegebenhat nochgebenkonnte. Dagegenerfüllt diese
Ernennung vollkommen den Begriff des Sondergesetzes, und ein solches kann der
König auch mit Wirkung über seinen Tod oder seine Regierungszeit hinaus erlassen7.

Da die Berufung zur Regentschaft, ebensowie die Berufung zur Krone, stets
auf Gesetzberuht, so folgt, daß die Regentschaft,ebensowie die Krone, zwar nie gegen
den Willen, wohl aber ohne den Willen des Berufenen anfällt. Die Ablehnung hat
hier wie dort die Wirkung, daß der Anfall als nicht geschehengilts.

Nach der vorstehendentwickeltenBegriffsbestimmung erscheint die Bezeichnung
der Regentschaft als Vormundschaft völlig unmöglich?. Die Umwandlung der Auf=
fassung, welche sich bezüglich der rechtlichen Natur der Herrschaft in der neueren
Staatsrechtswissenschaftvollzogen hat, äußert notwendig auch hier ihre Wirkung. Die
Herrschaft ist kein privatrechtliches Vermögen des Herrschers. Der König ist nicht
König um seinet=,sondern um des Staates willen. Und ebensoist der Regent Regent
nichtum seinet=und nichtum der Person desKönigs, sondernumdesStaateswillen.
Wohl wahrt derRegentseinRechtunddesKönigsMacht; aberderinnereGrund jenes
Rechtes und dieserMacht ist nicht sein oder des Königs Interesse, sonderndas Inter=
essedes Staates. DieserwesentlicheUnterschiedvon Vormundschaftund Regentschaft
zeigtsichinsbesondereauchdarin, daß die Notwendigkeitder letztereneintretenkann,
wo die der ersterennicht gegebenist; nicht minder darin, daß der Vormunddes
Königs und der Regentdes Staates verschiedenePersonenseinkönnen10.

Verf.Urk. Tit, II § 15.
Verf. Urk. Tit. II § 10 Abs. I, was jedochnur für denFall derMinderjährigkeit desnach=

folgendenKönigs geschehenkann. Vgl.Verf. Urk.Tit. II § 9 lit. b und § 11 und unten§ 29 N. 2.
* Als letztwillige Verfügung kann eine solcheErnennung nicht angesehenwerden, weil sie sich

nicht auf dem Gebietedes bürgerlichen Rechtes bewegt. Sie ist nicht einmal notwendig Verfügung
auf Todesfall,da auchderabdankendeHerrschersievornehmenkann. Bgl. übrigensauchG. Seidler,

Studien #ni Geschichteu. Dogmatik des österreich.Staatsrechts, Wien 1894,S. 68 Anm. 32.
e 1 f gl. unten§ 145. Paul Laband, Das StaatsrechtdesDeutschenReiches,5. Aufl., Bd. II

1 Den Sachverhalt erkenntrichtig J. v. Held, SystemdesVerf.Rechtsdermonarch.Staaten
DeutschlandsII § 355 Anm. 2.

3 Bgl. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts, S. 384 Anm. 1 und dagegenv. Seydel
2. Aufl 1 S. 225 N. 8. Daß übrigens Regentschaftund Herrschaftwesensverschiedenseien,entwickelt
v. Seydel (2. Aufl. 1 S. 226) ausführlich gegen C. F. v. Gerber, Grundzügeeines Systems des
deutschenStaatsrechtes§ 34.

°"v. Seydel 2. Aufl. I S. 226 N. 11 folgt in diesernunmehrzur herrschendengewordenen
Auffafsungvor allem H. Schulze, Lehrbuchdes deutschenStaatsrechts, I S. 661f.

10Verf. Urk. Tit. II § 14; Familienstatut vom 5. August 1819 Tit. IX 8§§2—4.
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§ 28. Ordentliche und außerordentliche Regentschaft. Die Regentschaft
ist entwedereine ordentlicheoder eine außerordentliche.Nach der bayerischenVer=
fassungsurkundeist ordentlicheRegentschaftdiejenige,welchebei gegebenertatsächlicher
Voraussetzungmit rechtlicherNotwendigkeitvon selbsteintritt. Dies ist die Regent=
schaftwegenMinderjährigkeitdesKönigs. AußerordentlicheRegentschaftist diejenige,
welche,auch bei gegebenenVoraussetzungen,nur dann stattfindet,wenn der behinderte
König keinenStellvertretereingesetzthat! und wenndie NotwendigkeiteinerRegent=
schaft in der verfassungsmäßigenWeise anerkannt ist.

Die MinderjährigkeitdesKönigs dauertbis zumvollendeten18. Lebensjahre?.
Eine Volljährigerklärung des minderjährigenKönigs ist nach dem geltendenRechte un=
möglich§.

Bejaht man die Frage, ob das Kind im Mutterleibezur Krone gelangenkann,
so ist selbstverständlichdieser Fall gleich demFalle der Minderjährigkeit zu behandeln.
Denn bei demMangel einerausdrücklichenBestimmungder Verfassungsurkundehier=
über ist dies die einzige sichdarbietendeAnalogie ".

Die Ursachen der außerordentlichenRegentschaftwerden von der Verfassungs=
urkundenur in allgemeinenWendungen bezeichnet.Nach Titel II Sgb soll Regent=
schafteintreten,wennder König „an der Ausübungder Regierungauf längereZeit
verhindert ist“, und ebensospricht § 11 von „irgendeinerUrsache“, die den König „an
der Ausübung der Regierung“ hindere5. Ein UnterschiedzwischenVerhinderungs=
ursachen,welchebeimAnfalle der Krone bereitsvorliegen,und solchen,welcheerft
spätereintreten,wird dabeinicht gemachts.

DieseBestimmungenlassen,wie man sieht,der auslegendenTätigkeiteinenziem=
lich weitenSpielraum'. Als Ursachender außerordentlichenRegentschaftwerdenim
allgemeinen jene sichdarstellen, welcheoben als Fälle der Behinderung und der Re=
gierungsunfähigkeit bezeichnetworden sind. Es handelt sich dabei durchwegum eine
tatsächlicheUnmöglichkeit,zu regieren. RechtlicheHindernisseder Regierungfür den
König, der nach der Verfassung zur Krone berufen ist, kennt das bayerischeStaats=
recht vom Falle der ordentlichenRegentschaftwegen Minderjährigkeit abgesehen,nicht.
Solche haben durch Titel II. §9 und 11 der Verfassungsurkundeauch nicht mittelbar
eingeführtwerdenwollen. RechtlicheHindernissekönnennur bei der Berufung auf
denThrons, nicht bei der Ausübungder Regierungzur Geltungkommen.

ber die Fälle der Behinderungist eineweitereBemerkungnicht erforderlich10.

1Verf. Urk. Tit. II § 9 „für die Verwaltung des Reichs nicht selbstVorsorgegetroffenhat“.
§511 „Sollte der Monarch .. . für diesenFall nicht selbstVorsehunggetroffenhaben.“

* Verf.Urk. Tit II § 7. Fam. Statut Tit. IX § 1. So schonzur Reichszeit für die Kur=
häusernachAur. Bull. cap. 7 §K4. Zusammenstellungder Volljährigkeitstermine in den deutschen
reichsständischen und in den nachmals souveränen Häusern bei Kraut, Die Vormundschaft na
den Grundsätzendes deutschenRechtsdargestellt,Göttingen 1859, S. 148ff. und 157ff. S. au
H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 1 S. 256f.; G. Meyer=Anschütz, Lehrb. des
deutschenStaatsrechts, 6. Aufl., S. 279.

DieVolllährigerklarun durchdenNepierungsporgängerkönntenur mittels oderauf Grund
verfassungsänderndenGesetzesgihre Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 227 N. 3.

* v. Seydel sieht im Regentenfür diesenFall einen Herrscherauf Zeit, will aber dochdie
Grundsätze,welchedie Verf.Urk. für die RegentschaftderMinderährigeeit aufstellt,völlig ongewendet
wisfen In= Ergebnis ist ihm sicherzuzustimmen.Vgl. 2. Aufl. 227 bei N. 4 bis 6 und die

ort Zitierten.
5 In der Sitzung des Revisionsausschussesvom 15. Nov. 1814 nannte der Berichterstatter

v. Zentner als Fälle erstandeszerrüttung wie bei dem dermaligen Könige von England“,
„sonstigeunheilbareKrankheit“ und Gefangenschaft.

Tit. II § 9b, § 11 der Verf.Urk. sindden Art. 65b, 68 des Familienges. vom 18. Jan.
1816 ’. denutscheVerfa 5 licherAll heit. Val. H. Sgul

uchandere deutscheVerfassungenbewegen in ähnlicher Allgemeinheit.Vgl. H. ulze,
Lehrb.desdeutschenStaatsrechtes,I S. 257; ferner 6v. Kirchenheim a. a. O. S. 62; G. Meyer=
G. Anschütz a. a. O. S. 279.

—Bl. Teru. * II I 1 ch zeitschr für die ge.Staatswissenschaft
g. Fricker, Thronunfähigkeitu. Reichsverwesung,Zeitschr.für dieges.Staatswissenschaft,

XXXI (1875)S. 223; v. Seydel ¾ Aufl. 1 S. 228 N. 11.
1%Die Mannigfaltigkeit der möglichentatsächlichenBehinderungsfällekönntedochdurchkeine

Erörterung erschöpftwerden. Hervorzuhebenist nur, daß auch der Fall der Verschollenheitdes
Königs hierher zu rechnensein wird. Kraut a. a. O. III S. 166.
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Dagegen bedarf der Begriff der Regierungsunfähigkeiteiner näherenBestimmung.
Dieser Begriff hat schon im älteren Staatsrechte Behandlung gefunden, wo derselbe
für die Frage der ThronfolgefähigkeitBedeutunghatte 11.

Von vornherein ist hier zu bemerken,daß Regierungsfähigkeitund privatrecht=
liche Handlungsfähigkeit nicht dasselbesind. Wohl ist es richtig, daß, wo die letztere
mangelt,auchdie ersterenicht gegebenist. Aber ein privatrechtlichhandlungsfähiger
Herrscher kann regierungsunfähigsein. Es ist eine andereFrage, ob jemand imstande
ist, in dem immerhin beschränktenKreise seiner privatrechtlichenBeziehungenmit selb=
ständigerEntschließungsichzu bewegen,eine andere, ob er einenStaat zu regieren
vermag. Die letztereFrage beantwortet sich nicht nach Rechtsregeln— denn solche
stellt die Verfassungsurkundenicht auf —, sondern nach den Verhältnissen des ein=
zelnen Falles. Auf der anderen Seite aber ist nicht außer acht zu lassen, daß der
Begriff der Regierungsunfähigkeit, trotzdem er weiter ist als jener der Handlungs=
unfähigkeit, strengegefaßt werden muß. Nicht die mangelhafteFähigkeit, sondernnur
die völlige Unfähigkeit, zu regieren, kann den Eintritt einer Regentschaft recht=
fertigen. Die Regierungsunfähigkeit bestehtin der Unfähigkeit, die Willensakte selb=
ständig vorzunehmen, die zur Regierung erforderlich sind. Die Regierung ist eine
geistige,keinekörperlicheTätigkeit. Geisteskrankheitmachtdaherunbedingtregierungs=
unfähig. Körperliche Gebrechen dagegen können niemals unmittelbar, sondern nur
mittelbar Regierungsunfähigkeitbegründen. Letzteresist dann der Fall, wenn körper=
licheGebrechenvon der Art sind, daß demKönig die physischenVoraussetzungenfehlen,
einen selbständigenHerrscherwillen zu fassenoder zuäußern18.

Die Verfassungsurkundeläßt nicht in jedemFalle der Behinderung oder Re=
gierungsunfähigkeit die Notwendigkeit einer Regentschaft eintreten. Die Regentschaft
soll vielmehr nur dann Platz greifen, wenn 1. die Ursache,welchedemKönige die Aus=
übungderRegierungunmöglichmacht,„auf längereZeit“ wirkt, und wennaußerdem
2. derKönig „für dieVerwaltungdesReichesnicht selbstVorsorgegetroffenhat oder
treffen kann“15.

Was als „längere Zeit“ im Sinne der erstgenanntenGesetzesbestimmungzur er=
achtensei,wird an andererStelle14nähermit denWorten bezeichnet,daß es sichum
eineUrsachehandelnmüsse,„die in ihrer Wirkung längerals ein Jahr dauert" Es
kann vernünftigerweisenicht die Absicht der Verfassungsurkundesein, hiermit aus=
zusprechen,daß die Wirkung fraglicherUrsachebereits ein Jahr gedauerthaben
müsse,wenn an eine Regentschaftsolle gedachtwerden dürfen. Vielmehr wird, wenn
nach menschlichemErmessenvon vornherein anzunehmenist, daß die Behinderung oder
RegierungsunfähigkeitdesHerrscherslängerals einJahr anhaltenwerde,dieRegent=
schaftsoforteinzutretenhaben165.Ja es wird sogardie Frage aufzuwerfensein, ob

11Aur. Bull. cap.24 8 82 Primogenitus fllius succedat. misi forsitan mente captus,
fatuus seu alterius famosi et notabilis defectus existeret, propter duem non deberet seu
Pwst hominibus principari. Ob dieseVorschrift der Goldenen Bullenur geistigeoderauch
törperlicheGebrechenim Auge hatte,war streitig. Vgl. Tabor, Die körperlicheThron olgefähigkeit
in dendeutschen Bundesstaaten,Zeitschr. für deutschesRecht u. deutscheRechtswiss.IX (1844) S. 291.

1: Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts S. 382 Anm. 4 sagt: „Welche Gebrechendiese
Wirkung haben, darüber enthält wederdieVerf. Urk. noch das VemStatut irgendeinegenauere
Bestimmung.“ Dies ist kein Mangel unsererGesetzgebung,sobald man die im Texte vertretene

Ansicht als Schtig anerkennt,. daß die Regierungsunfähigkeit in letzter Linie immer Unfähigkeit ist,
einen Herrscherwillen zu betätigen. Die Frage,wann letzterevorliegt, wird stets Tatfrage
bleiben müssen. Der ganzeGegensatzaber zwischengeistigerund körperlicherRegierungsfähigkeit,
der dem neuerenStaatsrechte nicht gemäß ist, schwindetbei unsererAuffassung. Bestimmungen,
welchebeimVorhandenseingewisserkörperlicherMängel Regierungsunfähigkeitunbedingtausfpre en,
wie z. B. das württembergischeHausstatut von 1808 bei unheilbarer Blindheit (R.v. Mohl,
Staatsrecht des Kgrs. Württemberg,I § 60 Anm. 6), haben nur die Bedeutungeiner zwingenden
Rechtsvermutung, daßhier die ahgert ur freien Betätigung eines Herrscherwillensfehle. In
derSache erscheinteinverstanden chu 46 Lehrb. des deutschenStaatsrechts,I S. 257Anm. 2.
Vgl. hierher auch Tabor a. a. O. S. 258ff.; R. v. Mohl, UÜberdie ständischenRechtein Be=
ziehungauf Regentschaft,in Staatsrecht, Völkerrechtu.Koliti, 1 S. 171 f.

18Verf.Urk. Tit. II § 9, b. 11Verf. Urk.Tit. II §811. «
16Man denkenur z. B. an den tatsächlicheingetretenenFall, daß ein unheilbarer Geistes=

krankerKönig wird.
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es dennüberhauptmöglichist, selbstbei voraussichtlichkurzerDauer derBehinderung
oder Regierungsunfähigkeit von der Einführung einer Regentschaft abzusehen16.

Die Regentschafttritt nicht ein, wenn der König für seineStellvertretungVor=
sorge getroffen hat 11. Nach dem Wortlaute der Verfassung schließt nur diejenige
Stellvertretungden Eintritt der Regentschaftaus, welchevon demKönig selbst,dem
die AusübungderRegierungunmöglichist, und zwar für diesen Fall, angeordnet
wurde. Daraus ergibt sichzweierlei. Der Regierungsvorgängerkann in den Fällen
der außerordentlichenRegentschaftkeine Stellvertretung für seinenNachfolger (und
ebensowenigeinen Regenten) bestimmen. Eine solche Verfügung könnte nur in der
Form eines Verfassungsgesetzesstattfinden. Auch muß die vom König wegen seiner
Stellvertretung getroffeneAnordnung auf dasjenigeEreignis Bezug haben, durch welches
er in die Unmöglichkeit,zu regieren,versetztwordenist. Diese Beziehungkann aller=
dings bei einer allgemeinenFassung der königlichen Verfügung gegenübereiner Mehr=
zahl verschiedenartigerEreignissebestehen.Wenn aber die Stellvertretungvom König
mit Hinblick auf einen bestimmtenGrund der Unmöglichkeit, zu regieren, eingesetzt
worden ist, dann ist es unstatthaft, diese Anordnung auf eine andere Ursache zu be=
ziehen. Die Stellvertretung, welchevom König wegeneines notwendig gewordenen
längeren Aufenthalts außer Landes verfügt worden ist, kann z. B. nicht auf den Fall
eintretenderGeisteskrankheiterstrecktwerden. Ferner ist klar, daß durcheine Stell=
vertretung, welchenicht die Gesamtheit der Regierungsgeschäftebegreift, sondern nur
eine beschränkteist, die Notwendigkeit der außerordentlichenRegentschaftnicht beseitigt
werdenkann. In einemsolchenFalle würde vielmehrder Stellvertreterdemgesetzlich
berufenenRegentenden Platz zu räumenhaben18.

Die außerordentlicheRegentschaft tritt, wie bereits früher bemerktwurde, beie
gegebenenVoraussetzungen zwar kraft der Verfassung ein; deren Notwendigkeit muß
aber in der verfassungsmäßigvorgeschriebenenWeise anerkanntwerden. Was dieVer=
fassungin dieserRichtung anordnet, ist sehrunvollkommen. Die gesetzlicheRegent=
schaftsoll „mit ZustimmungderStände, welchendieVerhinderungsursachenanzuzeigen
sind“, stattfinden½.

Hier wird die Tätigkeit von irgend jemandemvorausgesetzt, der dem Landtage
anzeigt, daß der Fall einer außerordentlichenRegentschaftvorliegt, und der die An=
erkennung der Volksvertretung hierfür erholt. Darüber aber, wer dieser jemand sein
solle, schweigtdie Verfassung20. Daß der König selbst, wenn er hierzufähig sein

16 Bei den Beratungen über die Verf. hatteStaatsrat Graf Leyden bemerkt:„Kann wohl
der Staat ein Jahr lang ohne Regenten bleiben: Nach meinemDafürhalten dürfte es heißen:
Sollte der Monarch durch irgendeineUrsache, die nicht nach einer großen Wahrscheinlichkeitin
kurzemwieder aufhören wird, usw.“

Die Worte „nicht selbstVorforze getroffenhat . .“ in Tit. II § b und „nicht selbst
Vorsehung getroffen haben .. in Tit. II § 11 deutet v. Seydel mit Recht nur in dem Sinn,
daß der König durch Einsetzung eines Stellvertreters Vorsorge getroffenhat. Mit der Er=
nennung des Regenten durch den König ist dies nicht zu verwechseln. Solche Ernennung ist für
den Fall außerordentlicherRegentschaftnicht möglich. Der König kann für diesenFau wederfür
sichnoch für den Nachfolger den Regentenernennen. Val. § 29 N. Iff. und § 27 N.4.

1 Der für den Fall derRegierungsunfähigkeitvom König ernannteStellvertreter muß über=
haupt weichen,sobald die Regierungsunfähigkeiteingetretenund festgestelltist; dennes fehlt alsdann
an dem für die Stellvertretung unentbehrlichenauftragsfähigen Subjekt. Der Stellvertreter wird,
wenn er zugleichder gesetzlichberufeneRegent ist, Regent; ist er nicht der gesetzlichberufeneRegent,
so hat er diesemzu weichen.

16Verf. Urk. Tit. II § 11. Es kommtfür die richtigeWürdigung desVorgangesauf die
Bedeutung an, welchedie Verf.Urk. der Zustimmung des Landtages beimißt. Der Sinn der Zu=
stimmung könntenach=allgemeinenRegeln ein verschiedenersein, wonach entwederdie Einsetzung
oder der Bestand der Regentschaftvon dieserZustimmung abhängigsei. Die von v. Seydel 2. Aufl.
vorgetrageneAuffassung im letzterenSinn ergibt sichals die richtige schonaus demWortlaute des
§ 1I1,wo es nicht heißt: „so ist . einzusetzen“, sondern „so findet .. die gesetzliche Regent=
schaftstatt“. Daraus ergibt sichschoneine Pflicht des nach demGesetzzur RegentschaftBerusenen
zur Ubernahme der Regentschaftund zur Einleitung der für den Fortbestand erforderlichenMit=

wirkung desLandtags. »
20 Staatsrat Graf Leyden hatte in seinen Bemerkungenzur Verfassung die Frage auf=

geworfen,ohne jedochhiermit Beachtungzu finden.
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sollte, die Einleitung zur Anordnung einer Regentschafttreffen kann, ist selbstverftänd⸗
lich21. Dagegenfehlen ausdrücklicheBestimmungenfür die übrigen Fälle. Man
kommt über dieseLückenicht mit der Bemerkung weg, daß infolge derselbenzu fürchten
sei, die Verfassungsbestimmungwerde unausführbar bleiben22. Es gibt allerdings
Gesetzeslücken,denen gegenüberman sich damit helfen kann, daß man die lückenhafte
Anordnung unvollzogen läßt. In dem hier fraglichen Falle indessenist ein solches
Verfahren unmöglich Die Lückemuß ausgefüllt werden.

Es können, zumal wenn man die Bestimmungenanderer deutscherVerfassungen
in Vergleich zieht, überhaupt nur zwei Faktoren als solchein Betracht kommen,welchen
allenfalls das Recht zugestandenwerden kann, eineaußerordentlicheRegentschaftherbei=
zuführen und den Landtag zum Zweckeder Anerkennung ihrer Voraussetzungenzu ver=
sammeln?":das Gesamtstaatsministeriumund derjenige,welcherverfassungsmäßigzur
Regentschaftberufen ist?5.

Die Entscheidungdürfte zugunstendes letzterenzu treffensein, nicht obschon,
sondernweil er neben dem König zunächstan der Einführung der Regentschaftrecht=
lich beteiligt ist26. Es handelt sich für ihn darum, die Anerkennungder Kammern
dafür zu erwirken,daß er die Regentschaftmit Grund übernommenhabe. Mangels
andererVorschriftderVerfassungist es daherdasNatürlichste,daß aucher dieseAn=
erkennungeinhole. Daß, wenn die Regentschaftnotwendig ist, er der berufeneRegent
sei, stehtbereits gesetzlichfest. Es ist demnachwohl auch seineSache, durchBe=
wirkung der formellen AnerkennungjenerNotwendigkeit die Möglichkeit herbeizuführen,
daß er sichder Aufgabe, zu welcher ihn die Verfassung beruft, unterziehe. Er wird
dabei, nachdem die Versammlung des Landtags ein Regierungsakt im Namen des
Königs ist, der verantwortlichenMitwirkung des Staatsministeriumsbedürfen?7.

Selbstverständlich ist, daß mit dem Augenblicke, mit welchemdurch dieseEin=
berufung des Landtags die Regierungsfähigkeitdes Königs in Zweifel gezogenist, die
Ausübung der Regierungsgewalt durch den König gehemmtsein muß, bis über die
Anerkennungder Notwendigkeitder Regentschaftentschiedenist. Denn sonstkönnte
der König durch seine Regierungshandlungen die Entscheidung darüber unmöglich
machen, ob der Fall der Regentschaft vorliege. Dies zuzulassen, kann nicht in der
Absicht der Verfassung gelegensein.

Es ist ferner hervorzuheben,daß, wenn auch die Notwendigkeit der Regentschaft
der Anerkennungdurch den Landtag bedarf, doch die Regentschaftnicht erst mit dem
Gesamtbeschlusseder Kammern, sondernmit demAugenblickebegründetist, wo sie von
demBerufenenergriffenworden ist28. Andererseitskann die Gültigkeit königlicher

:1 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 230 N. 21.
So Pözl, Lehrb. des bayer. Verf. RechtsS. 384 Anm. 10.

s So Zöpfl, Grundsätzedes gem.deutschenStaatsrechtsI S. 671; s. auchebendaS. 772 f.
aDasegenR. v. Mohl, in der mehrerwähntenAbhandlung, Staatsrecht, Völkerrechtu. Politik
S. 175, 195; ferner H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts I S.259 Anm. 1.

24 Dem Familienrat der Agnaten fehlt die allgemeinestaatsrechtlicheStellung, aus der ein
Recht auf Einberufung des Landtags in diesemFalle abgeleitetwerdenkönnte. Vgl. v. Seydel
2. Aufl. I S 230. Die Befugnis desLandtags, sichleost zu versammeln,erscheintnachseinerganzen
staatsrechtlichenStellung als ausgeschlossen,ganz abgesehendavon, daß der Wortlautder Verf.Urk.
dem entegenstht. Bgl. auchR. v. Mohl a. a. O. S. 176.

") Nach der preuß. Verf. (Art. 56, 57) übernimmt gegebenenfallsderjenigevolljährige Agnat
die Regentschaft,welcherder Krone am nächstensteht.#egzelbemuß sofort die Kammer zur Ent=
scheidungdarüber berufen, ob Regentschaftnötig sei. Ist ein volljähriger Agnat nicht vorhanden,
so hat dasStaatsministerium die Kammern zur Wahleines Regentenzu berufen. H. Schulze,
preuß. Staatsrecht,2. Aufl., 1 S. 208f. Vgl. auchdieVerf. Urk. desKgrs. Sachsen§ 11 u. Württem=
bergs § 13. R. v. Mohl, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg1 § 60, b, §.

26 So jetztauchE. Walz, Das StaatsrechtdesGroßh. Baden, 1909, S. 48, andersK. Göz,
Das Staatsrecht des Königr. Württemberg1908 S. 69 und M. Zeunert a. a. O. S. 316f.

27Die v. Seydel vertreteneAnsicht ist im Jahre 1886 zur Anerkennunggelangt. G. u.
V.Bl. 1886 S. 299, 301. In dem Vortrage des Reichsrats Dr. v. Neumayr (Verh d. K. d. R.R.
1883/86Prot. Bd. V S. 911f.) wird auf die oben gegebenenAusführungenBezug genommen.Val.

duch 2 vonS i ey, Staatsrecht des Kars. Württemberg1 S. 65 Anm. 5 und v. Seydel 2. A#s.

28 Val. Bekanntm. vom 10. und Patent vom 14.Juni 1886 (G. u. V.Bl. S. 299, 301). In
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Regierungshandlungen,welchevor diesemZeitpunkte liegen, nicht mit der Behauptung
angefochtenwerden,daß der König schonvorherregierungsunfähiggewesensei?.

Die Beteiligungan der Einleitung einerRegentschaftkannselbstdann, wenn
deren Notwendigkeit in der Folge nicht anerkannt werden sollte, unter der Voraus=
setzungguten Glaubens niemals irgendeine Verantwortlichkeit begründen. Denn es
handelt sich in dem gegebenenFalle um die wenigstensvermeintlicheErfüllung einer
staatsrechtlichenVerpflichtung80.

§*29. Berufung zur Regentschaft. Die staatsrechtlichenGrundsätzeüber die
Berufung zur Regentschaft sind für die ordentlicheund außerordentlicheRegentschaft
teilweiseverschieden.

Bei der ordentlichenRegentschaftstehtdem Regierungsvorgänger das Recht zu,
den Regenten für seinenminderjährigenNachfolger unter den volljährigen Prinzen des
königlichenHauses! zu wählen2. Auch Ernennungen im Hinblick auf die Möglichkeit,
daß der in erster Linie Ernannte wegfällt, werden als statthaft zu erachtensein7.

Die Ernennunggeschiehtmittels einer Urkunde, welcheder König ausfertigt.
Sie bedarf zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnungdes Staatsministers des königlichen
HausesunddesAußern.

Der genannteMinister hat die Urkunde bis zum Ableben des Königs oder bis
zu dessenAbdankung im Hausarchiv verwahren zu lassen. Tritt der Fall der Regent=
schaft ein, so hat der Minister des Hauses die Urkunde dem Gesamtstaatsministerium
zur Einsicht und öffentlichenBekanntmachung(durchdas Gesetz=und Verordnungs=
blatt) vorzulegen. Zugleich erfolgt Mitteilung der Urkundean denernanntenRegenten.

Ist im Falle der ordentlichenRegentschaftvomRegierungsvorgängerkeinRegent
ernannt, so „gebührt die Reichsverwesungdemjenigenvolljährigen Agnaten, welcher
nach der festgesetztenErbfolgeordnungder Nächsteist“?. Dabei ist selbstverständlich
vorausgesetzt,daß der nächstberufeneAgnat in der Lage sei, die Regierung führen zu
können. Kann er dies nicht, so wird die RegentschaftunterdenAgnatennachder
Thronfolgeordnung an den nächstenRegierungsfähigenweitervergebens.

„Wenn keinzur ReichsverwesunggeeigneterAgnat vorhandenist, der Monarch
jedocheine verwittibteKönigin hinterläßt, so gebührtdieserdie Reichsverwesung“?.

derBotschaftdesPrinz=RegentenLuitpold an denLandtagvom 14.Juni 1886wurdean dieKammern
der Antrag gestellt,„der auf Grund des Tit. II.8 11 der VerfUrk. gemäß Bekanntm.vom 10.Juni
d. Is. von Unsübernommenen und nunmehr fortzusetzenden Regentschaftzuzustimmen“.
In diesemSinne lautete auch der Gesamtbeschlußder Kammern.Die Verh. sind nachgewiesen
Repert. 1883/86S. 224ff. Reichsrat Dr. v. Neumayr (Verh. d. K. d. R.N. 1883/86Prot. Bd. V
S. 912)besicheet es als selbstverständlich,„daß der zurRegentschaftberufeneAgnat, vorbehaltlich
natürlich der Zustimmungdes Landtags, sofort die Regentschaftantreten muß, weil das Land nie
auchnur einen Moment ig ohne ein Organ der Ausübung der Regierung sein darf“.

* Bgl.insbesdie Außerungendes ReichsratsDr. v. Neumayra. a.O. S. 910f. unddes
Staatemint hers wt. Frhrn. v. L uß ebendaS. 930ff. (gegendenReichsratGrafen zu Ortenburg
a. a. VO. . ..

·«0DieFrageiftvonR.v.Mohl,StaatsrechtdesKgrs-Württemberl§60Anm.8
bezüglichder strafrechtlichenVerantwortlichkeitaufgeworfenworden. Übrigens paßt keinerder Tat⸗
beständedes § 81 desR.St.G. B. auf denerörtertenFall. ZutreffendäußertsichhierüberO. v. Sar=
wey, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg I S. 65.
!8#29)1 D. h. also wohl unter denjenigen,die zurZeit der Ernennung volljährig find. »
« »IVerf.Utk.Tit.1l§l()Abf. Ebensa schondie Verf. vonsigesT2. Ziel & IX. über

die Zeit des alten Reichesvgl. v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 232 N. 2.
2 So auchFr. Orh. euckart von Weißdorf dieVerf. Urk.,des Kgrs. Bayern, Ansbach

1905 S. 8. Aufträge und Bedingungen könnenmit solcherErnennung nicht verbundenwerden.
Jene gelten als nicht geschrieben,diese machen die Ernennung nichtig.

Ges., die Verantwortlichkeitder Minister betr., vom 4. Juni 1848,Art. 4.
5 Wenn diesegicht etwa gleichzeitigmit der Ernennung des Negentenerfolgt.
* Verf.Urk. Tit. 11§ 12. Die Verf.Urk. hat an den Fallder AbdankungdesKönigs nicht

gedackt. Sie hätte ihn jedoch,wenn sie daran gedachthätte, entsprechenddemFalle des Todes
ehandelnmüssen. «

7Vek.uktTit.II§10 Abt II.»
sVe.Urk.Tit.lI§10Ai.lIl.UberdieBeen igung dieserRegentschafts. unten nach

Anm. 18. ! Verf Urk. Tit. II § 13 Abf. I.
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Hierbei ist gleichgültig,ob die Königin=Witwedie Mutter des neuenKönigs ist oder
nicht. Dagegen kann die Mutter des neuenKönigs, wenn sie nicht Königin=Witwe
ist, nicht zur Regentschaftgelangen. Die Königin=Witwedarf, wenn sieRegentin
werden soll, weder an der Regierung behindert10 noch regierungsunfähigsein 11.

In letzterLinie sinddieKronbeamtenzur Regentschaftberufen.Unterdiesenhat
zunächstderjenigeden Vorzug, welchender letztverstorbeneKönig hierzu ernannt hat ½.

Hat der Regierungsvorgängerkeine Ernennung vorgenommen,so sind die Kron=
beamtennach ihrer Rangordnung zur Regentschaftberufen15. Die Rangfolge derselben
ist nachstehende:Kron=Oberst=Hofmeister,Kron=Oberst=Kämmerer,Kron=Oberst=Marschall,
Kron=Oberst=Postmeister14.

Die Übernahmeder Regentschaftdurch einen Kronbeamtensetztselbstverständlich
voraus, daß derselbenicht behindertund daß er fähig ist, zu regieren10. Für die
Regierungsfähigkeitder Kronbeamten gelten im allgemeinendieselbenGrundsätzewie für
die Regierungsfähigkeit des Herrschers und der sonst zur RegentschaftberufenenPer=
sonen. Nur in einem Punkteergibt sich eineVerschiedenheit.Da die Regierungs=
fähigkeit durch die Großjährigkeit bedingt ist und diese für die Kronbeamtenerst mit
dem vollendeten21. Lebensjahreeintritt 16, so könnendieselbenauch erst vom letzteren
Zeitpunkte an zur Regentschaftgelangen.

Bei der außerordentlichenRegentschaft soll nach den Worten der Verfassung
„gleichfalls die für den Fall der Minderzährigkeit bestimmtegesetzlicheRegentschaft"
stattfinden11. Eine Ernennung des Regenten durch den König ist ausgeschlossens.
Die gesetzlicheBerufungsordnung ist dieselbewie bei der ordentlichenRegentschaft.
Auch hier sind nach den Agnaten die Königin=Witwe und die Kronbeamten und sind
Agnaten und Kronbeamte in der gesetzlichenReihenfolge berufen1°.

Bezüglich der Bedeutung der Verufungsordnung sowohl bei der ordentlichen wie
bei der außerordentlichenRegentschaft erhebt sich eine ebensoschwierigeals wichtige
Frage, nämlich die, ob die Berufungsordnungnur für denAnfall der Regentschaft,
oderob sieauchfür dieFortführungderRegentschaftnachderenAnfall Geltung hat.
Ist erstereszutreffend,dann bleibt derjenige,der einmal Regent gewordenist, dies so
lange,bis entwederdie Ursacheder Regentschaftbeseitigtist oderein Grund, der in
der Person des Regenten liegt, die Beendigung seiner Regentschaftherbeiführt. Ist
dagegen letzteres richtig, dann muß der Regent zurücktreten, sobald derjenige, der

1%Als verhindert wird sie anzusehensein, sobald sie sichwiederverheiratet, dennalsdann
ist sie nicht mehr Witwe.

11 Sie darf insbef. nicht minderjährig sein; dennes ist nicht anzunehmen,daßdie Verf. vom
Weibewenigerfordernwolleals vom Manne. »

UVerf.Urk.Tit.Il§18Abs.11.»DieBestimmungwurdeaquanungdesKtouprmzen
Ludwig rehen, der mit Recht auf die Ahnlichkeit diesesFalles mit jenemin § 10 Abs. 1 hin=

wies. 48 rnennungsrecht des Königs besteht nur für den Fall, und die Ernennung wird nur
unter der Voraussetzungwirksam, daß kein Agnat und keine Königin=Witwe,welchezur Regent=
schaftgeeignetwäre, vorhandenist. Die Verfassungbestimmtnichts über die Form derErnennung
und derenBekanntgabe.Es wird aber wegender GleichheitderSachlagedieLückedahinzu ergänzen
sein, daß für diese Ernennung dasselbe gilt wie für die Ernennung eines Agnaten zum Regenten.

13Verf. Urk. Tit. II § 13 Abs. II.
14Veadll. die Kronämter des Reichs betr., vom 28. Juli 1808 (Weber I S. 198)im Ein=

gangeu.
15 „Welchemkein gesetzlichesHindernisentgegensteht“.Verf. Urk. Tit. II § 13 Abs. II.
16B.G.B. § 2. V " 2. Aufl. I S. 233 7 14.
17Verf. Urk. Tit. I. 11.
16Als Grund nimmt v. Seydel die gebrauchtenWorte „gesetzlicheRegentschaft"an. Mir

scheintdieseBegründungnichtausreichend,denneinegesetzlichebleibt auchdievomErnanntengeführte
Regentschaft. Vielmehr scheintmir der Ausschluß der Ernennung hier einmal innerlich begründet,
weil die Ernennung in solchenFällen schonein Ausdruck der Regierungsunfähigkeitsein kann.
Formell aber ergibt sichder Ausschlußaus § 12, der, obgleichihm auchder in § 11 geregelte Fall
Fer hberortentüchenRegentschaftvorliegt, dochnur von einerErnennung für denFall derMinder=
jährigkeit handelt.

19Die 2. Aufl (I S. 234 bei N. 16 u. 17) gewürdigtenBedenkensind m. E. überhaupt
nicht zu erheben.(Daß die Gemahlin des Königs wedernebennochstattderKönigin=Witweberufen
sei, ift nach§ 18 unmittelbar klar. Vgl. 2. #slK—I S. 234 N. 18 gegenPözl und Schunck).
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gesetzlichvor ihm berufen, aber bei Anfall der Regentschaftzu deren Übernahmeun=
geeignetwar, in der Lage ist, die Regentschaftzu führen.

Die Verfassung von 18082 hatte sich mit klaren Worten für das erstereSystem
entschieden.Die Verfassungvon 1818 gibt keineausdrücklicheAntwort auf dieFrage.
Eine nähere Untersuchung, welches der beiden Systeme von der Verfassung gewollt
ist, erscheintdahernotwendig1.

Für die Berufungsordnung unter den Agnaten entspricht es dem System der
verfassungsmäßigenThronfolge am meisten,daß regelmäßigderjenigeRegent ist, welcher
der Krone am nächstensteht.

Wie nun der Agnat, welcherzur Regentschafterstberufen,jedochbehindertoder
regierungsunfähig ist, wenn man ihn sichals König denkt, die Regierung demRegenten
abnehmenwürde,sobalder sieselbstführenkann,ebensomuß er dies, dem leitenden
Gedanken der Regentschaftsordnunggemäß, seinem Nachmanne in der Regentschaft
gegenübertun dürfen22.

Wesentlich anders gestaltetsichdie Sache da, wo ausnahmsweiseKategorien von
Personen zur Regentschaftberufenwerden müssen,die keinemöglichenThronerbensind.
Da deren Berufung ein Notbehelf ist, so ist anzunehmen,daß sie nach der Absicht des
Gesetzgeberszurückzutretenhaben,wenn ein Agnat regierungsfähig wird. Dagegen be=
steht im Verhältnisse dieser Personen untereinander, da ihre Berufungsordnung nicht
der Thronfolgeordnungnachgebildet,sonderneinewillkürliche ist, im Zweifel keinGrund
zur Annahme, daß dieseBerufungsordnung auch für die Fortführung der erworbenen
Regentschaftgeltensolle28.

Das Ergebnis ist also:
Wo die Reihenfolge der zur RegentschaftBerufenen nach der Thronfolgeordnung

sich bestimmt, hat auch nach erworbenerRegentschaftder fernere Agnat dem näheren
zu weichen, sofern das Gesetzdies nicht ausdrücklichausschließt. Dagegen kann der
Agnat, der vom König zum Verweser ernannt worden ist, wenn er die Regentschaft
beimAnfalle nichterworbenhat, späternur mehrnachMaßgabeder gesetzlichenOrd=
nung zur Regentschaft gelangen. Der Regent, der wegen Mangels eines geeigneten
Agnaten zur Regierung kam, hat gegebenenfallsvor einem Agnaten, dagegen nie=
mals vor einem Nicht=Agnatenzurückzutreten“.

§ 30. Befugnisse des Regenten. Bereits obenwurdebei der Entwicklung
des Begriffes der Regentschaftdargelegt, welcherechtlicheStellung dem Regenten im

20Tit. II § IX.
· «DaSFolgendeistnureinekurzeWiedergabedes-ausführlichenUntersuchung,welchev.Seydcl

dieserFrage widmet. Vgl. 2. Aufl. I S. 235 nachN. 20.
So auch R. v. Mohl, Das Staatsrecht des Kgrs. Württemberg I § 61; K. Göz,

Württemb. Staatsrecht in „Offentl. Recht der Gegenwart= *%69; Graßmann, Das Recht der
Regentschaftin Preußen und im D. Reich in Archiv für öff. R. Bd. VI S. 489 ff.; anders Pözl
in Bluntschlis u. Braters Staatswörterb. VIII S. 574, H. Schulze, Preuß. Staatsrecht,
2. Aufl., 1 S. 217 Anm. 1, L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß. Monarchie I S. 186, C. F. v.
Gerber, Grundzüge eines Systems des deutschenStaatsrechtes § 34 Anm. 9, G. Meyer=Anschütz,
Lehrb. d. D. Staatsrechts 6. Aufl. S. 285 N. 44.

23 Vgl. A. v. Kirchenheim, Die Regentschaft,S. 86n: ·
¾“Diese Sätze findet v. Seydel 2. Aufl. I S. 237 ff. für das bayer. Staatsrecht durch die

Entstehungsgeschichteder einschlägigenVorschriftenbestätigtoderdochwenigstensnichtwiderlegt.Ein
g0 bestimmterund klarer Willedes Gebers der Verfassung ist aus den v. Seydel mitgeteilten

onferenzaktenallerdings nicht zu entnehmen.Man wird aberv. Seydel zuzugebenhaben,daßdas
Schweigen der Verf Urk. Tit II § 10 Abs. III sichungezwungener für als gegenseineAnsicht auslegen
läßt. Die Verfassungvon 1808enthieltin Tit. II 3 9,denSatz: „Der weiterEntfernte,welcherwegen
Unmündigkeit eines näheren die Verwaltung übernommen hat, setztsie bis zur Volljährigkeit des
Monarchen fort.“ Daraus nun, daß dieserSatz in derVerf. Urk. von 1818.seineAufnahme fand,
schließtv. Seydel mit Recht, daß man ihn nicht gelten lassenwollte. Für die Richtigkeit dieser
Ansicht spricht der Umstand, daß die Beseitigung jenes ffes in der bewußten Absicht erfolgte, das
entgegengesetztePrinzip zum Ausdruckzu bringen, und daß diesesentgegengesetztePrinzip nachda=
mals geltendembürgerlichenRechtedie tutela legitima (Cod. jur. Bav.eivilis T. I cap. 7 § 6
und Kreittmayrs Anm. hierzu) beherrschte. Es wurde nur versäumt, ihm auch in derVerf. Urk. einen
klaren und positivenWortausdruckzu geben. A. M. sind Pözl, Lehrb. desB. Verf.Rechts S. 388,
Kraut, Die Vormundschaftusw. III S. 256 Anm. 26, M. Zeunert a. a. O. S. 327ff.
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allgemeinenzukommt. Das dort Gesagte ist nunmehr mit Rücksichtauf das geltende
bayerischeStaatsrecht im besonderenauszuführen. Zweierlei ist hierbei zu erörtern:
die rechtlicheStellung des Regenten in bezug auf seinesachlichenBefugnisseund in
bezugauf seinePerson. Zunächst soll von den ersterengehandeltwerden.

„Der Regent“, so sagt die Verfassungsurkunde, „übt während seiner Reichs=
verwesungalle Regierungsrechteaus, welchedurch die Verfassung nicht besondersaus=
genommensind.“ Er übt fernerdie Rechteaus, welchedemKönigeals Haupt des
königlichenHauses familiengesetzlichzukommen?.

Voraussetzungnicht des Antritts, wohl aber der Fortführung der Regentschaft
ist die Leistung des Regenteneides. Der Regent muß „gleich nach dem Antritte der
Regentschaft“ die Kammern versammeln „und in ihrer Mitte und in Gegenwart der
Staatsminister sowie der Mitglieder des Staatsrats nachstehendenEid ablegen: Ich
schwöre,den Staat in Gemäßheit der Verfassung und der Gesetzedes Reiches zu ver=
walten, die Integrität desKönigreichesund die Rechte der Krone zu erhalten und dem
Könige die Gewalt, derenAusübung mir anvertraut ist, getreu zu übergeben,so wahr
mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium.“ Über dieseEidesleistung wird eine
besondereUrkunde aufgenommené.

Daß der Regent schonvor der EidesleistungRegent ist, ergibt der Wortlaut der
Verfassung. Daß er, wenn seine Eidesverweigerung feststeht, Regent nicht bleiben
kann, folgt daraus, daß er das Regentenamt als Untertan“" übernimmt und daß
ihm dasselbedemnachnur gegenErfüllung der verfassungsmäßigenVorschriftenzusteht5.
Immerhin ist aber der eidverweigerndeRegent Regent gewesen.

Die sachlichenBeschränkungender Regierungsrechtedes Regentenwerden in der
Verfassung einzeln aufgezählté. Vor der näheren Betrachtung ist indessendie Frage
zu beantworten,ob dem Regentendas Recht zukomme,die Verfassung selbstzu ändern
und damit auch jene Beschränkungenseiner Befugnissezu beseitigen. Die Verfassung
enthält hierüber keineausdrücklicheBestimmung7.

Die Frage ist im deutschenStaatsrechte schonvielfach erörtert worden8. Unter
den verschiedenenvorgebrachtenAnsichtenscheintdie richtige die zu sein: Unabänderlich
ist die eigentlicheVerfassung,die Verfassungim materiellenSinne, die Staatsform,
während das formelle VerfassungsgesetzdiesemVerbot nur insoweit unterliegt, als es
nur Ausdruckund Norm diesermateriellenVerfassungist?.

1 Tit. II § 17. * Familienstatut vom 5. Aug. 1819 Tit. 1 § 3.
*Verf Urk. Tit. II § 16.

Deswegenist dieserFall von demFalle derEidesverweigerungdesKönigs verschieden.Daß
derRegentUntertan sei, ist nichtunbestritten.Vgl. dieLiteraturangabenbei G. Meyer=Anschütz,
Lehrb.des deutsch.Staatsrechts,6. Aufl. S. 283 N. 39.

5 UÜbereinstimmendH. Schulze, Lehrb. des deutsch.Staatsrechts,I S. 263; L. v. Rönne,
Staatsrecht der preuß. Monarchie, 1 S. 184; R. v. Mohl, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg,
18 62;H. A. Zachariä, DeutschesStaats= u. Bundesrecht,1 S. 412 ff.; Kraut, Die Vormund=
schaftnachdenGrundsätzendes deutschenRechtes,III § 138 Anm. 21.

* Vgl. über die Frage der BeschränkungdesRegierungsrechtesdesRegentenA. v. Kirchen=
heim, Die Regentschaft.S. 94 ff.

1 Vgl. hierher G. Stölzle, Verfassungsänderungwährend der Regentschaftnach bayer.
StaatsrechteunterBerücksichtigungdes in den übrigen deutschenStaaten geltendenRechtes,Archiv
f. öffentl. Recht X S. 1 ff. Weitere Literaturangaben s. bei G. Meyer=Anschütz a. a. O. — Eine
Beschränkungdes Regentenin bezugauf Verfassungsänderungenkönnteübrigens jedenfallsnur für
das bayer., nicht für das Reichsbirpe ungsrecht Geltung haben. Hinsichtlich der Stimmführung im
Bundesrate steht der Regent dem Könige gleich. Der Schluß a minore ad maius ist hier unstatt=
haft, weil die bayer.V0 diesen Fall za nicht im Auge haben konnte. Dazu kommt, daß es zwar
Sache des bayer. Staatsrechtesist, zu bestimmen,wer die Rechteder bayer.Krone im Reichewahr=
zunehmen habe, daß aber der Umfang dieserRechte sich nach Reichsstaatsrecht bemißt. So wenig es
zulässig ist, den König landesrechtlichin bezugauf die Abstimmungenim Bundesratean die Mit=
wirkung des Landtages zu binden, ebensowenigist es statthaft, den RegentenbezüglichdieserAb=
immungeneinzuschränkenund dadurchdemReichezeitweilig ein Bundesgliedmit geminderterVer=
gungsfähigkeitaufzudrängen.

* Der bekanntesteStreitfall ist der zwischenHerzog Karl von Braunschweigund seinem
RegierungsvormundKönig Georg IV. von Großbritannien und Hannover. H. Zöpfl, Die
Regierungsvormundschaftim Verhältnissezur Landesverfassung,Heidelberg1830.

* Dies ist meine Ansicht in der vielumstrittenenFrage. v. Seydel hat in dieserFrage
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So ist die im Staatsratsprotokoll vom 23. Mai 1818 angenommeneUnabänder=
lichkeit zu verstehenund auch heutenoch als die richtigeAuslegung des geltenden
Rechtesanzusehen.

Nun mag es wohl im einzelnenfraglich sein,welcheRechtssätzeder bayerischen
Verfassungsurkunde und sonstigen Verfassungsgesetzedem unberührbaren Bestand an
materiellemVerfassungsrechtzugehören.Die Antwort ist nur auf wissenschaftlichem
Wege zu finden. Zur materiellenVerfassunggehörtjedenfallsder Satz, daßderKönig
das Oberhauptdes Staates ist und daß er in sichalle Rechteder Staatsgewalt ver=
einige(Tit. 11§ 1). Auch der folgendeeinschränkendeZusatzhinsichtlichderAusübung
gehört dazu, desgleichendie Thronfolgeordnung. Die Hauptsätzeüber den Bestand und
die Mitwirkungsrechte des Landtags sowie über die Rechtsstellungund Verantwortlich=
keit der Minister gehörenebenfallsdazu, die Bestimmungenaber über die Zusammen=
setzungdes Landtags und über die Höhe des Standesgehaltesder Minister hat man
mit Rechtnicht dazu gerechnet.

Die Entziehungeines Regierungsrechtesdes Königs zugunstendes Landtags
oder die Einführung der parlamentarischen Regierungsform würden ebensounzulässig
sein wie die Beseitigungdes Mitwirkungsrechtesdes Landtags bei der Gesetzgebung
oder des Rechtes der Steuerbewilligung. Dem Staatsbedürfnis entsprechendund
durchausin lbereinstimmungmit den dargelegtenRechtsgrundsätzenverfahrend,hat
der bayerischeGesetzgeberin der langenZeit desBestandesderRegentschaftdenwesent=
lichen UnterschiedzwischenmateriellerVerfassung(Staatsform) und formellemVer=
fassungsgesetzwohl erkannt und berücksichtigt.Er hat vielfacheingreifenddas Ver=

seineursprünglicheAnsichtspäterangesichtsdesim Jahre 1886eingetretenenRegentschaftsfallesgeändert.
In der 1.Nag. 1. Bd. S. 479 kam er, demProtokoll über die Sitzung des Staatsrates vom 23. Mai 1818
folgend, zu der Ansicht, daßVerfafungsänderung n durch den Regenten nach bayerischem Staatsrecht
unzulässig seien. Er schloß sich damit der von E.v. Moy, Lehrb. des bayer. Staatsrechts, 1 § 57
3. 4, geäußertenAnsicht an und bekämpftedie 9genteilige Ansicht Pözls (Lehrb.desbayer.Verf.=
Rechts § 146 Anm. 9). In seinerMonographie „Recht derRegentschaftin Bayern“, München 1886,
ferner in der kleinen Ausgabe seinesStaatsrechtes ein Marquardsens Handbuch)S. 37 ff. und
in der 2. Aufl. dieses Werkes änderte er, J. Kohler (Annalen, 1888 S. 1ff) folgend, seine
Ansicht und gelangtenachausführlich dargelegtenErwägungen zu derentgegengesetzten.v. Seydels
Begründung kann ich in dieserFrage nicht beitreten. Er behauptet die Unzulässigkeitnach dem
Willen des Gebers derVerfassung auch späterhin, doch nimmt er eine Möglichkeit der Verfassungs=
änderungan. Soll nun dieseMöglichkeit einenur tatsächlicheodereine rechtlichesein? Im erstenFall
bandeltees sichum einenabsolutenAkt derStaatsgewalt, im letzterenbedeutetrechtlicheMöglich=
eit so viel wie Zulässigkeit. Das Bedenklichein derBegründung dergeändertenAnsicht v. Seydels

liegt darin: v. Seydel (2. Aufl. I S. 246) frägt: „Besteht das Verbot der Verfassungsänderung
unter der Reichsverwesung,welcheswir als stillschweigendin der Verfassungangenommenhaben,
auch jetztnoch,oder bestehtes nicht mehr?“ v. Seydel antwortet: „Die Frage ist nach dem,was
oben gesagtwurde, zu verneinen,wenn der GesetzgeberdurchVornahme von Verfassungsänderungen
währendder Reichsverwesungbekundethat, daß er sichan das Verbotnicht bindet. Denn damit
hat er erklärt, daß das Verbot für ihn nichtvorhanden ist.“ Das heißt: Die Anderung ist geschehen,
ergo war sie zulässig. Will man so, dann darf man die Frage der rechtlichenZulässigkeit von
Verfassungsänderungenm. E. überhaupt nicht aufwerfen.

meine aber, man kann nicht umhin, die Frage zu stellen, und muß die Antwort aus der
allgemeinenRechtsstellungdes Regentenzu gewinnen sach. Die Verfassungkann nichts verbieten,
was dieserStellung widerspricht, und sie muß verbieten, was ihr nicht entspricht. Die allgemeine
Rechtsstellungdes Regentenaber ist durch zweierlei gegeben.Er ist einerseitsdas höchstehandlungs=
fähige Regierungsorgan des Staates. Die Verfassung kann ihm deshalb nicht verbieten, was um
des Staates willen geschehenmuß. Der Regent ist aber andererseitshöchstesRegierungsorgan in
Vertretung des Königs. Hiernach ist ihm die Monarchie die gegebeneunabänderlicheStaats=
form. Es ist ihm deshalb jedeVerfassungsänderungverboten,welcheder Monarchie und dem Ver=
tretungsverhältnis zwischenRegent und Hang widerspricht. Sein Beruf, im Staatsinteressealles
Erforderliche zu tun, ist also durch dieseRücksichtauf seineRechtsstellungals Vertreter des Königs
beschränkt.Dem kannnicht entgegengehaltenwerden,daß auch das Verhältnis zwischenRegent und
König um des Staates willen Anderungenerheischenkann, und daß der bayerischeGesetzgeber
auch darin im einzelnenAnderungen während der Regentschaftvorgenommenhat. Daß jenesBe=
dürfnis sichergebenkann, daß es in Bayern hervorgetretenund daß ihm durchVerfassungsänderung
in Einzelheiten entsprochenworden ist, steht fest. Das Unabänderliche find aber eben nicht die
einzelnengeschriebenenSätze, sondernes ist die Stellung des Königs und desRegentenim ganzen.
Es darf dem Könige während der Regentschaftnichts entzogenwerden, was das Königtum selbst
räfe oder die Regentschaftin etwas wesentlichAnderes verwandelte.
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fassungsgesetz,niemals aber die Staatsform geändert. Auch Bestimmungen,welchedie
Rechte des Königs betreffen,hat er im Beamtengesetzvom 16. August 1908 zu treffen
sichnicht gescheut.

Schon früher,besonderslebhaftaber anläßlichderjüngsteingetretenenRegenten=
folgewurdedieFrageerörtert,ob währendeinerRegentschaftdiegesetzlichenEndigungs=
gründe der Regentschaftund ob etwa auch der Satz der Verfassungsurkunde, wonach
Regierungsfähigkeit keine Voraussetzungder Thronfolgefähigkeit bilde, geändertwerden
könnten. Die richtige Antwort ergibt sich aus den oben dargelegten,vom bayerischen
Gesetzgeberbisher befolgten Grundsätzen von selbst. Eine Anderung des formellen
Verfassungsgesetzesdahin, daß unheilbare Geisteskrankheitvon der Thronfolge aus=
schließeund, wenn die Unheilbarkeit etwa erst während des Bestandesder Regentschaft
festgestelltwürde, die Absetzung des geisteskrankenKönigs nötig mache, ist zulässig,
da dieseAnderungen nicht nur die Staatsform nicht berühren, sondernauch durchaus
im verfassungsmäßigenAufgabenkreisedes Regenten gelegensind10.

Die einzelnen sachlichenBeschränkungen,welchen der Reichsverweser in bezug
auf Handlungender laufendenStaatsverwaltungunterliegensoll, sindzur Zeit des
Eintrittes der erstenRegentschaftim Jahre 1886 in Titel II § 18 der Verfassungs=
urkundeenthalten gewesen.

" Man überzeugtesichnachEintritt desRegentschaftsfallessofortdavon,daß sich
mit Titel II 8 18 der Verfassungsurkunde,so wie er lautet, nicht regieren lasse. Die
Frucht dieserErkenntnisist dasVerfassungsgesetzvom 26.Oktober1887, die Erläute⸗
rung und denVollzug desTitels II § 18 derVerfassungsurkundebetreffend11. Sachlich
enthältdas Gesetzvom 26. Oktober1887 keineErläuterung, sonderneineinhaltliche
Anderung der Verfassung!3. Dieses sogenannteRegentschaftsgesetzhat einigeAnderungen
durch das Beamtengesetzvom 16. August 1908 erfahren18.

Die BeschränkungendesRegentensindnachMaßgabederVerfassungsbestimmung
und ihrer „Erläuterung“ folgende.

1. Der Regentkannkeine„neuenAmter einführen“.
Die angegebeneBeschränkungdes Regentengreift schonnachreichsrechtlichen

GrundsätzenbezüglichsolcherAmter nichtPlatz, derenErrichtungdurchreichsgesetzliche
Bestimmung veranlaßt ist.

Sie beziehtsich fernernachdemErläuterungsgesetzenicht „auf Amter, welche
im VollzugevonGesetzen“— also auchvonLandesgesetzen— „odernachvorgängiger
Einvernahme des Landtags zu errichten sind“ 15. Eine solcheEinvernahme ist überall
da nötig, wo die Schaffungneuer Amtervon derBewilligungderMittel hierzudurch
denLandtagabhängigist.

Nach alledemist die hier besprocheneBeschränkungdes Regententatsächlich
bedeutungslos. «

2. Der Regent kannferner„alle erledigtenÄmter, mit Ausnahmeder Justiz⸗

10Die zu änderndenBestimmungenwären der von der Thronfolgefähigkeithandelnde§ 3
und der von demEnde der Regentschafthandelnde§ 21 des II. Titels der Verf. Urk.Die Absetzun
des unheilbar geisteskrankenKönigs als fingierte Abdankung zu konstruieren,wie A. Sr
a. a. O. vorschlägt, erachteich nicht für zutreffend. Val. Kiehn meine Ausiührungen. in den
Münchner NeuestenNachrichtenvom 20. Dez. 1912, Morgenblatt S. 649, und Bl. f. R. A. 1913
Nr. 2 S. 25 ff. Unzutressendist auchdie Ansicht, daß solcherAnderung ein religiösesMotiv oder
etwa das Prädikat „von GottesGnaden“ entgegenstehe. »

11G. u. V.Bl. S. 625. Dazu Verh. d. Landtags1887/88K. d. Abg.Beil. Bd. 1 S. 251ff.
(Entw.), Sten.Ber. 1 S. 5, 51 f., 64 ff.K. d. R.R. Beil. Bd. I S. 98 ff. Prot. Bd. 1 S. 109ff. Ein
Entw. gl. Betrs. war schonim Jahre 1886 an den Landtag gebrachtworden; dochhatte ihn die
Staatsregierung angesichtsder ablehnenden Haltungdes Ausschussesder K. d. Abg wieer Lr#cl
— Val. Verh. d. K. d. Abg. 1888/86 Beil. Bd.X S. ff. (Entw.), Sten. Ber.VI S.801

’/n Vgl. auchAbg. Walter, Sten.Ber. I S. 52 Sp. 1. S. 2. Aufl. 1 S. 248 nach N. 34.
128Art. 225 G.V. Bl. S. 581. Vgl. Piloty im Jahrb. d. ö. N.s, Bd. 8 S. 229.

Daß nur Staatsämter gemeintsind, ergibtder Zusammenhang.Vgl. 2. Aufl. I S. 249
N. 37 ff.

* Vgl. dazuSten. Ber. I S. 72.
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stellen“, „nur provisorisch“ besetzen16. Das neueBeamtengesetzbedientsich,wie unten
gezeigtwird, anderer Bezeichnungen17.

Unter „Besetzung“fällt jedeAmtsübertragung,gleichviel,ob sie für denEr=
namnten die Aufnahme in den Staatsdienst, eine Versetzung oder eine Beförderung
edeutet18.

Das Erläuterungsgesetzwill nun dieBedeutungderprovisorischenAmterbesetzung
während der Regentschaft nach einer doppeltenRichtung feststellen:im Verhältnisse
zum Regenten und im Verhältnisse zum Könige. Bedeutung hat die Vorschrift im
Verhältnis zum Könige selbstverständlichnur, wenn nicht der Regent selbstKönig wird.

Die erstereFeststellungbeziehtsichnicht bloß auf das Verhältnis des Ernannten
zu dem ernennendenRegenten, sondernauf das Verhältnis zu jedemRegentenwährend
der Dauer der Regentschaft.

Der Gedankedes Gesetzesist der, daß während der Regentschaftdie von einem
RegentenernanntenStaatsdiener ebensoanzusehensind, als wenn sie von einem
Könige ernannt worden wären. Sie sind „nach Maßgabe des Beamtengesetzeszu
behandelnund erreicheninsbesonderenachAblauf der in denArtikeln 6, 186, 188
bis 190, 194 des BeamtengesetzesvorgesehenenDienstzeit die Unwiderruflichkeit des
Dienstverhältnisses".

Für das Verhältnis, in welchem der König zu den Amterbesetzungenaus der
Zeit der Regentschaftsteht,gilt folgendes20:

Der König kann denjenigen, der erst unter der RegentschaftStaatsdiener ge=
worden ist, aus demStaatsdienste entlassen,denjenigen,welcherunter der Regentschaft
befördert worden ist, in das frühere, niederere Dienstverhältnis zurückversetzen?21.
Das Erläuterungsgesetzschränkt lediglich die Wirkung einer derartigen königlichen
Verfügung insofern ein, als sie dem hiervon betroffenenStaatsdiener, falls sein Dienst=
verhältnis schon dem Regenten gegenüberein unwiderrufliches gewordenist, die er=
worbenenPensionsrechte ?2 und Heimatrechtewahrt.

Staatsdiener im Sinne des Beamtengesetzesbzw. befördert ist auch der vom
RegentenBerufene immerhin und bleibt es, sofern er nicht entlassenoder zurückversetzt
wird. Daraus ergibt sich, daß, wenn der vom RegentenErnannte oder Beförderte
vom Könige bestätigt wird, dies keineNeuanstellung oder Neubeförderungist. Diese
Bestätigung enthält vielmehr eine Genehmhaltungdes Geschehenen,einen Verzicht auf
dessenRückgängigmachungund wirkt daher zurück. Die Verfassung setztzwar keine
Frist vor, bis zu welcherüber die Bestätigung entschiedenseinmuß, die stillschweigende
Belassung des vom RegentenprovisorischAngestelltenoder Beförderten im Amte ent=
hält aber seitens des Königs die Bestätigung der provisorischenAnstellung bzw. Be=
förderung.Der vom Königeim DiensteBelassenekannnicht schlechtergestelltwerden
wollenwie derjenige,welchemvomKönigeeinAmt verliehenwordenist. Sein Dienst=

E 2 Jie wotivierenden Ausführungen des Prot. d. Min. Konf. vom 7. März 1818 f. 2. Aufl.

17Nur auf etatsmäßige Beamte bezieht sichdas Folgende.Erläuterungsgesetznach der
Fassung des Beamtengesetesvom 16. Aug. 1908. **

ĩs Vergl. die Begründung zum Erläuterungsges.Verh. der K. d. Abg. 1883/86Beil. Bd. X
S. 446 Sp. 1: „bie von demReichsverweserprovisorischernannten,d.h. neu angestellten,beförderten
oder versetztenBeamten". Im Erläuterungsgesetzist der Ausdruck „Ernennung“ nicht „Anstellung"

gebraucht. 16 Das Ges. sagt: „während der Reichsverwesung“.
20 In der Begründung zum Entwurfe desErläuterungsgesetzeswird als der leitendeGedanke

der Verfassung,welcherunangetastetbleibensolle, der bezeichnet,„die von dem Reichsverweservor=
genommenen Ernennungennach Beendigung der Reichsverwesungder Bestätigung des Königs zu
unterstellen“. Das Ge selbst spricht von dem Falle, „daß die von dem Reichsverweseraus=
gegangenenErnennungenwiderrufen werdensollten“.

2u Richtigbemertt v. Seydel (2.Aufl. 1 S. 250 nachN. 49), daß der König mit demRecht
des Wiherrufs keinwesentlichneues Rechterhaltenhat, da dasselbein seinemEntlassungsrechtnach
§519 der IX. Verf. Beil. ohnchin schon enthalten war. Das Recht der Zurückversetzung gewährt ihm
indes die IX. Verf.Beil, nicht. Das neueBeamtengesetzhat auchden § 19 der IX. Vers.Beil.nicht
in sichaufgenommen.Der König hat also immerhin freiereDisposition gegenüberdenvom Regenten
als gegenüberden von ihm selbstangestelltenoder befördertenBeamten. . .

UNtchtdasRechtaufdenAttivitåtsgehaltundnichtdieEhrenrechtr.
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verhältnis muß sichalso nachAblauf von drei bzw. zehnJahren seit der Ernennung
in ein unwiderruflichesverwandeln, wenn inzwischenkeineEntlassungoderRückversetzung
stattgefundenhat und falls nicht schonfrühereUnwiderruflichkeitverfügtwirds.

Von der bisher erörterten Regel, daß Besetzungenvon Staatsämtern durch den
RegentendemKönigegegenübernur widerruflicheNatur haben, bestehenAusnahmen.
Die Stellen im Heerdienstezählennicht zu den Amtern im Sinne desBeamtengesetzes
und des Erläuterungsgesetzes". Für ihre Besetzung gilt also die Regel des Wider=
rufes nicht. Ebensowenig gilt sie hinsichtlichder Richter der ordentlichenZivil= und
Strafgerichte25,derMitgliederdesVerwaltungsgerichtshofesunddesOberstenRechnungs=
hofes, der ständigenMitglieder des Landesversicherungsamtesim Hauptamte, der Notare
und der Militärrichter 6.

3. Die VerfassungsurkundeverbietetendlichdemRegentendieVerleihungheim=
gefallener Lehen und die Veräußerung von Krongütern?.

Nach dem Erläuterungsgesetzesind unter Krongütern die „königlichen Schlösser
und Grundkomplexe?5 zu verstehen, welche durch das Gesetzüber diebioilliste vom
1. Juli 1834 für den Dienst des königlichenHofes bestimmt sind. Bezüglichder
Veräußerung und Veränderung einzelner Bestandteile dieser Besitzungensollen die Be=
stimmungenin Titel III § 6 der Verfassungsurkunde?" Anwendung finden.

Was die Verfassungsurkundeunter Veräußerung verstandenwissen will, ist aus
= O * 4 AbsatzIersichtlich. DieserBegriff wird im Finanzrechtenäher zu er=

rtern sein.
Das demRegentengegenüberausgesprocheneVeräußerungsverbothatdenInhalt,

daß auch in den Fällen, in welchen nach der Verfassungsurkundedem Könige das
* der Veräußerung von Staatsgütern gewahrt ist, der Regent hierzu nicht befugt
ein soll.

Das Verbot enthält eine auch nach außen wirkende Verfügungsbeschränkungfür
den Regenten. Verbotswidrig gescheheneVeräußerungen sind privatrechtlich ungültig.

Noch eineandere,in der VerfassungdemRegentennicht ausdrücklichauferlegte
Beschränkungdürfte aus dem Wesen der Regentschaftabzuleiten sein. Die Herrschaft
des Königs ist in ihrem Bestande von der Möglichkeit zu regieren nicht abhängig;
wohl aber ist das bei der Regentschaftder Fall. Denn es ist geradeder Zweckder
Regentschaft,daß der Regentan des Königs Statt regiert, und in demAugenblicke,

*8UbereinstimmenddieBegründung desGesetzentwurfsvon 1887 a. a. O.Beil. Bd. X S. 446
Sp. 1. Die Bestätigung kann und wird am zweckmäßigstenallgemeinerteilt werden, sobald der
Widerruf hinsichtlichderjenigenBeamten, inbezug auf welcheer etwa stattfindensoll, erfolgt ist.

:4 Fürfrüher vgl. 2. Aufl. I S. 251 N. 51.
*5 IhreErnennung kann schonnachR.Ger. V.G. vom 27. Jan. 1877 § 6 nur auf Lebenszeit

erfolgen. Zu den Richtern der ordentlichenGerichte im Sinne diesesVerhältnisses find auchdie
Militärrichter (Oberkriegsgerichtsräteund Kriegsgerichtsräte)zu rechnen. R.Mil. Str. Ger.O. vom
1. Dez. 1898 § 96. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 251 N. 56.

½ So jetztdas rläuterungsgseb in der Fassungdes Beamtengesetzesvom 16.August 1908,
Slußsaß: „Bei den in der AnlageI zum Beamtengeschunter BuchstabeA aufgeführtenBeamten
und bei Notarenkann dieErnennungnachBeendigung er Reichsverwesungnichtwiderrufenwerden.“
Für Notare s. Not.Ges. Art. 8, für Militärrichter M.St G.O. 4, 96.

21 Die Verf. von 1808 Tit.,2 § IX hat bereits den Satz: „Der Reichsverweserkann weder
Krongüter veräußern, nochneueAmter schaffen.“ In die Verfassungvon 1818 kam der Ausdruck
„Krongüter" dadurch,daß in dieselbeder Art. 76 desFamilienges.von 1816 mit einerunbedeutenden
Anderung wörtlich als Tit. II § 18 ausgenommenwurde. Das Familienges.von 1816aberbehandelt
die Ausdrücke„Staats= und Hausfideikommißvermögen“(Art. 58) und „der Krone angehörigesVer=
mögen“(Art. 41) als gleichbedeutend.Als zu diesemKronvermögengehörigbezeichnetdasFamilien=
Fcr von 1816 in Art. 41 Abs. II, und zwar fast mit denselben Worten,all das, was in derVerf.=

frkk.von 1818 Tit. III § 2 als Bestandteil des „unveräußerlichen Staatsgutes“ aufgeführt wird.
Auch das Familienstatut von 1819Fct in Tit. 5 § 4 von jenemVermögen,welches aach ...
bät Pakt-HelddHeSlReichsTit. III §8§1 und 2“ als „der Krone angehörig“ erklärt ist. Vgl. auch
ebenda Tit. .

W.Davonjederfütsicheinindividuell ausseschiedenesund abgeschlossenesGanzes bildet",
im Gegensatzezu „einzelnen Parzellen“. Reichsrat Dr.v. Neumayr a. a. O.Prot. Bd. S. 120.
Vgl. auchden Ausdruck„Gebäudekomplex“im Sinne desEnteignungsrechts,unten § 153.

:5DS. darüber unten § 156.
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 9
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wo er dies dauernd nicht mehr vermag, hört er auf, Regent zu sein0. Daraus folgt,
daß derRegentzwar gleichdemKönigeStellvertretereinsetzenkann,solangeer Regent
ist; denn diesesRecht ist ihm nicht benommen#1. Aber er kannnicht für den Fall,
daß er in dieUnmöglichkeitgerät zu regieren,dieNotwendigkeiteinesRegentenwechsels
durchEinsetzungeinesStellvertretersbeseitigen.

Zu den bisher betrachtetenmateriellenBeschränkungen,welchedemRegenten
auferlegt sind, treten formelle hinzu. Auch was die Verfassungin dieserRichtung
bestimmt,trägt denCharakterderAusnahmean sich. Wie derRegentalle Regierungs=
rechteausübt, „welchedurch die Verfasfsungnicht besondersausgenommensind“, so
übt er fie auchin derselbenWeise wie derKönig aus, soweitnicht dieVerfassungein
anderesvorschreibt.

Aus der Natur der Regentschaftselbstfolgt, daß die Regierungnicht auf den
Namendes Regenten,sondern„im Namen des minderjährigenoder in der Ausübung
der Regierung gehindertenMonarchen geführt“ wird. Alle Ausfertigungenwerden
daher im Namen des Königs und unter demgewöhnlichenköniglichenSiegel erlassen.
lberall da, wo Brustbild, Wappen oder Titel des Königs als Hoheitszeichenan=
zubringensind, werdensieauchwährendder Dauer der Regentschaftangebrachts=.

Der Regentunterzeichnetals: „Des KönigreichsBayern Verweser“38.
Der Regentmuß in allen wichtigenAngelegenheitendas GutachtendesRegent=

schaftsrates erholen361. Regentschaftsratist das Gesamtministerium35. Diese Be=
stimmungist aus demGrunde rein formellerNatur, weil der Regentan das Gut=
achtendes Regentschaftsratesebensoweniggebundenist wie der König an jenesdes
Ministerrates. lberdies hat der Regentdas Rechtder Ministerentlassung,und es ist
Sache seinesErmessens,was er als wichtigeAngelegenheiterachtet.Da er andererseits
bei seinenRegierungshandlungenan die ministerielleGegenzeichnunggebundenist und
die Minister auchihm gegenüberdas Recht haben,ihre Entlassungzu fordern,so er=
gibt sich,daßdasMinisteriumdemRegentenrechtlichnichtwesentlichandersgegenüber=

20 Vgl. dazu unten § 32 bei N. 3. So einfachdieserVorgang bei v. Seydel in derTheorie
sichversteht,soschwieriggestalteter sichin derWirklichkeit. Der Eintritt destatsächlichenUnvermögens,
der Regierungsunfähigkeit des Regenten, ist nicht stets ein so bestimmt erkennbares Faktum, daß daran
die rechtlicheFolge des Endes seinerRegentschaftohne weiteressichanknüpfenkann. Man ist zwar
versucht,zu denPflichten desRegentenauch die derNiederlegungwegenUnfahigkeitzu zählen. Aber
zur Möglichkeit der Erfüllung dieserPflicht gehört die Einsicht in die eigeneUnfähigkeit, und die
Regierungsunfähigkeitkann sichgeradeim Mangel dieserEinficht äußern. Auch ist die Regentschaft,
trotz mancherVerwandtschaftdamit, dochkein Amt im Sinne des Staatsdienerrechtes,und ist des=
halb eine Rücktrittspflicht nach Analogie des Staatsdienstes nicht wohl zu begründen. Wohl aber
ist es Pflicht des zur Regentschaft Nächstberufenen, in solchem Falle die Schritte zu tun, welche die
Regentschaftdes Unfähigen ihrem rechtmäßigenEnde zuführen. Es ist daher v. Seydel darin zu=
zustimmen,daß der Regent, der zu regierennicht vermag, auch nicht durch einen Stellvertreter die
Regentschaftsich erhalten kann. Immerhin wird aber dem zur RegentschaftNächstberufenendie
Ubernahme der Regentschaft selbst nach menschlichem Ermessen erleichtert, wenn ihm das Amt des
Stellvertreters schon übertragen ist.

Fricker, Thronunfähigkeit u. Reichsverwesung, Zeitschr. f. d. ges. Staatswissensch XXNI
(1875) S. 269: „Wenn sie (die Stellvertretung) zulässig ist, muß auch der Reichsverweser befugt sein,
sie eintreten zu lassen.“

32 Die Verf Urk. spricht insbesonderevon der Prägung der Münzen „mit seinemBrustbild,
Wappen und Titel". Nach demReichsmünzges.erscheintindes das k.Wappen auf denMünzen nicht
mehr und Brustbild und Titel des Königs finden sichnicht auf allen Münzen.

168Berf. Urk. Tit. II § 15.
34 Obgleich der Regentschaftsrat der Regel nach gehalten ist, nur die von ihm „erholten“

Gutachten zu erstatten, wird man ihm doch nicht absprechen können, in wichtigen und dringenden
Fällen auch unerwünschteGutachten zu erstatten. Dies bringt die Stellung der Mitglieder dieses
Kollegiums als verantwortlicher Minister des Staates von selbst mit sich. Ist das Gesamtministerium
zu der Erkenntnis gelangt, daß dem Regenten ein unerbetener Rat im Interesse des Staates zu
erteilen sei, so steht nichts im Wege, daß es als Regentschaftsrat diesen Rat in Form eines Gut=
achtens auch erteile. Dies wird geschehenmüssen, wenn die Unfähigkeit des regierenden Regenten
zur Fortführung der Regierung erkannt ist, und von ihm die Einholung des Gutachtens nicht er=
wartet werdenkann. In solchemFalle ist es auch Pflicht des Regentschaftsrates,dem zur Regent=
schaftNachstberufenenauf dessenVerlangen Rat zu erteilen.

3“Verf. Urk. Tit. II § 10.

Gocgle



§:31 Die perfönlichenRechtedes Regenten. 131

stehtals demKönige,das Ganzealsoin derHauptsacheauf die Titulatur Regentschafts=
rat hinausläuft.

#§*#31. Die persönlichenRechtedes Regenten. Bei Würdigungderperfön=
lichenRechtsstellungdes Regentenkommtin Betracht, daß er einerseitsUntertan ist,
andererseitskraft gesetzlichenRechtstitelsdie Staatsgewalt ausübt. Es sind dies keine
zwei Eigenschaften,die sichwidersprechen,sonderndas zweiteist eine Eigenschaft,die
zur erstenhinzukommt. DerRegent hat die Staatsgewalt, auchabgesehenvon der
zeitlichenBeschränkungseinesRechtes,anders als der König. Der König ist Träger
der Staatsgewalt kraft eigenenRechtes; er hat die Staatsgewalt nicht aus einer
Rechtsordnung,die von einer höherenGewalt ausgeht. Der Regentdagegenübt die
Staatsgewalt kraft des Gesetzes,also kraft einer Rechtsordnung,die in der höheren
Gewalt des Königs ihre Quelle hat1.

Die beidenoben hervorgehobenenEigenschaftendes Regentensind insbesondere
bei der Frage in Erwägung zu ziehen,die für seinepersönlicheStellung die wichtigste
ist, ob ihm nämlich gleichdemKönige rechtlicheUnverantwortlichkeitzukomme.

Die bayerischeVerfassungsurkundegibt keine ausdrücklicheAntwort auf die
Frage. Es ist daher,wenn auch,wie späterzu zeigenseinwird, aus derEntstehungs=
geschichteder VerfassungAnhaltspunktefür die Absicht des Gesetzgebersgewonnen
werdenkönnen, eine Würdigung des Gegenstandesnach allgemeinenstaatsrechtlichen
Gesichtspunktennicht ohneNutzen. Dabei ist die Frage, was in dieserBeziehungzu
bestimmenzweckmäßigwäre, sorgfältigvon der anderenFrage zu trennen, was aus
der Natur der Stellung des RegentenhinsichtlichseinerVerantwortlichkeitoderUn=
verantwortlichkeitdann sichergibt, wenn eine VerfassungsurkundehierüberkeineBe=
stimmungtrifft. Wir fassennur die letztereFrage ins Auge.

Vor allem wird hier zu untersuchensein,welcheVerantwortlichkeitdesRegenten
überhaupt in Betracht kommenkann. Die Handlungen des Regenten sind, gleich jenen
des Königs, entwederRegierungshandlungenoder Privathandlungen. Da auch der
König in bürgerlichenRechtssachensowohl als Herrscherwie als Privatrechtssubjekt
vor den GerichtenRecht nimmt, so muß in dieserBeziehungvom Regentenselbst=
verständlichdasselbegelten?". Zweifelhaft bleibt sonachnur seineöffentlichrechtliche
Verantwortlichkeitfür die Regentenhandlungenund seinestrafrechtlicheVerantwortlich=
keit5?. Daß eine solcheVerantwortlichkeitgrundsätzlichunmöglichsei, läßt sichnicht
behaupten.Der Regent ist immerhinUntertan, also dem gemeinenRechteso weit
unterworfen,als er nicht von demselbenausdrücklich,sei es als Regent,sei espersön=
lich aus anderweitigen Gründen, ausgenommenist. Der Regent übt ferner als solcher
fremdeRechte in fremdemNamen aus, und ein derartigesVerhältnis begründetan
sich Verantwortlichkeitgegenüberdemjenigen,in dessenNamen die Rechtsausübung
geschieht,sofern nicht das Gesetzanders verfügt. Allein der Satz, daß dieseVer=
antwortlichkeitmöglichist, schließtnochnicht in sich, daßsiein demhiervoraus=
gesetztenFalle des Schweigensdes Gesetzgebersdurchwegverwirklicht werden kann.
Die öffentlichrechtlicheVerantwortlichkeitdesRegentenfür seineRegierungshandlungen
umddessenstrafrechtlicheVerantwortlichkeitkönnenwährendder Dauer seinerRegent=

1 Anders A. v. Kirchenheim, Die Negentschaft,S. 104, welchersagt, derRegentsei „weder
König noch Untertan“, er sei „ein drittes“, seineStellung eine „durch und durch erxzeptionelle“.

2 Bgl. jedoch unten.
S. über die Frage H. Zöpfl, Grundsätzedes gem, deutschenStaatsrechtes, 1IS. 679:

R. v. Mohl, Staaterecht des Kgrs. Württemberg. 1 § 62; C. F. v. Gerber, Grundzüge eines
Systems des deutschen Staatsrechtes, § 31 Anm. 14; H.Schulze, Lehrb. des deutschen Staates=
rechtes, 1 S. 267, sämtlich für die Unverantwortlichkeit des Regenten. Agl. andererseits: H. Stölzle,
Die rechtliche Verantwortlichteit des Regenten u. Regierungsstellvertreters nach deutschem Staats=
recht, Würgburg 1894, S. 5 ff.: Maurenbrecher, Die deutschenregierendenFürsten, S. 114:
H. A. Zachariä, DeutschesStaats= u. Bundesrecht, 1 S. 240: J. v. Held, System des Ver=
fassungsrechtesusw.,11S. 295; L. v. Rönne, Staatsrecht d.preuß.Monarchie, I S. 185: J. v. Pozl
in Bluntschlis u. Braters Staatswörterb. VIII S. 572; O. v. Sarwey, Staatsrecht des
Kgrs. Württemberg, 1 S. 66 f. Weitere Literaturangaben s. bei G. Meyer=Anschütz, Lehrb. des
deutschen Staatsrechts, 6. Aufl., S. 284 N. 41.
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schaft in keinemFalle geltend gemachtwerden. Denn solange er an Stelle desKönigs
steht, ist niemand da, der über ihn richten könnte, und, soweit das strafrechtliche
Gebiet in Frage kommt, auchkeinAnkläger, da ja die Anklage, obschonnicht auf
seinenNamen,so dochin seinemAuftrageerhobenwird". Aber auchnachbeendigter
Regentschaftist dieVerwirklichungderVerantwortlichkeitdesRegentenmangelsgesetz=
licher Vorschriften hierüber zu einem beträchtlichenTeile unmöglich. Zieht man zu=
nächst die öffentlichrechtlicheVerantwortung für die Regentenhandlungen, abgesehen
von der strafrechtlichenVerantwortung, in Betracht, so ergibt sich, daß einesolche
nicht geltend gemachtwerden kann. Denn der Regent ist nicht Staatsdiener, unter=
liegt also weder dem allgemeinenDienststrafrechte,noch den besonderenBestimmungen
überMinisterverantwortlichkeit;anderweitigeBestimmungenaber, nach welcheneine
Verantwortung für die Führung der Regentschaftzur Geltung gebrachtwerden könnte,
bestehennichtö. Auch ein zivilrechtlicher Anspruch gegen den Regenten wegen be=
haupteter Ülberschreitungseiner Regierungsbefugnissekann nicht verwirklicht werden,
da überdie Frage, ob einesolchelberschreitungvorliegt, die Zivilgerichtenicht er=
kennen können, ein sonstigerWeg zur Entscheidung hierüber aber nicht eröffnet ist.
Der strafrechtlichenVerantwortlichkeitdes RegentennachbeendeterRegentschaftsteht
dagegen?nichtsimWege.DerRegentunterliegtalsUntertandemStrafgesetze,wenn
er nicht durch ausdrücklicheRechtsvorschrift davon ausgenommenist.

Das Ergebnis dieserErörterungen wird in seinerAnwendung auf Bayern durchdie Ent=
stehungsgeschichteder Verfassungsurkunde unterstützt.

Artikel 68 des Familiengesetzesvon 1808 bestimmte:Der Regent „ist für die Handlungen
seiner Verwaltung nicht persönlichverantwortlich“7. Dieser Satz ging auchin den Verfassungs=
entwurf von 1814 über, dessenTitel II § 25 lautete: „Der Reichsverweserist für die Handlungen
seinerVerwaltung nicht perfönlichverantwortlich. In allen wichtigenAngelegenheitenist er aber
verbunden,das Gutachtendes Gesamtministeriumszu erholen,welchesals der Regentschaftsratan=
usehenist.“

auseh Bei den Verfassungsberatungenvom Jahre 1818 machtesichiedocheine andereAnschauung
geltend. Die Frage der Verantwortlichkeitdes Regentenkam in der Sitzung vom 7. März zur Er=
örterung. Das Ergebnis war, daß die Mehrheit derKonferenz sichfür Abstrich desSatzes entschied,
welcherdie Unverantwortlichkeitdes Regentenaussprach. So entstandaus Titel II § 25 des Ent=
wurfs von 1814 der jetzige§ 19 des II. Verfassungstitels (in der erstenLesungvon 1818 § 20).
Daß man beabsichtigte,durch die Streichungen des bezeichnetenSatzes die Verantwortlichkeitdes
Regentenfestzustellen,erhellt aus den damaligenBeratungen mit aller Deutlichkeit. Das Sitzungs=
protokoll gibt hierüber folgendenBericht:

„Mehrere Mitglieder bemerkten,wie die Nichtverantwortlichkeitdes Verwesers in der Ver=
fassungsurkundeauszusprechenin demFalle bedenklichwerdenkönnte,wenn er gegenseinenEid die
Integrität des Königreichs nicht erhalte,die Verfassungumgeworfen,nicht nach dem Gesetzeregiert
oder demkünftigenKönige die Gewalt der Ausübung, die ihm anvertraut war, nicht getreuüber=
gebe. Daß er dafür nicht einer gewöhnlichenVerantwortlichkeitgegendie Stände und Bestrafung
untergebenwerdenkönnte,läge in demBegriffeseinerStellung; allein ob er nichtdemdieRegierung

4 Wenn der Regent Mitglied des k. Hauses ist, ergibt fich diese Unmöglichkeit daraus, daß
derAeget selbstdie Strafgerichtsbarkeitüber die Mitglieder des k. Hauses an Stelle des Königs
ausübt.

* Schon der Umstand,daß der RegentKönig werdenkann, und daß es, wenn er Agnat ist,
nur vom Zufall abhängt, ob dieKrone an ihn gelangt odernicht, bringt es mit sich,daß dieFrage
der Verantwortlichkeit agnatischerRegenteneine schwebendeist. Eine Verantwortlichkeitaber, 4 r
die es anVollzugsnormen fehlt und die obendreinnocheine bedingteist, entziehtsichderrechtlichen
Faßbarkeit. Es kann nur in Frage kommen,ob der nachfolgendeKönig gegenüberdemagnatischen
Regentenselbstein Verfahrenanordnenkönnte,dessenGrundsätzeetwazumZweckderGeltendmachung
der Verantwortlichkeit erst aufzustellen wären. Durch Hausgesetz könnten solche Grundsätze nicht

geschaffenwerden,da es sichum eine Angelegenheitdes Staates und nicht des Hauseshandelt. Es
liebe also nur der Weg des Verfassungssezer übrig. Ein Bedürfnis bestehtbei ausgebildeter

Ministerverantwortlichkeitnachsolchemmeafimgsgesen nicht.
6 Fallsnicht etwa der Regent König wird.
7 Diesist die Übersetzungdes art. 25 des sénatus-Consulte org. vom 28 floréal XII (Bull.

des lois, 4%série t. I p. 5): II west pas personellement responsable des actes de son ad=
ministration.

#DieseBemerkunghat den § 6 desTit. X derVerf. Urk. im Auge.
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antretendenMonarchen verantwortlichbleibe,sei eine schwerzu entscheidendeFrage. Sie glaubten,
es möchtegeeignetsein, diesenSatz auszulassen.

Einige Mitglieder äußertendie Überzeugung,der Reichsverweserhandle als Monarch, könnte
folglich für seineHandlungen in dieserEigenschaftnie persönlichverantwortlichgemachtwerden;es
würde zu weit führen, wenn man diesenSatz ausließe und dadurchden Reichsverweserin seinem
Verhältnisse als Regent der Verantwortlichkeit gegenden neuenMonarchen preisgäbe . handle
er gegen die Verfassung und Gesetze,gefährdeer die Integrität des Reiches, so sei es Pflicht der
Stände, ihn daran zu hindern; allein seine Verantwortlichkeit stillschweigend bestehenzu lassen, sei
zu gefährlich und werde in alle Regierungshandlungeneine Schüchternheitlegen, die gefährlich
werdenkönnte.““

Aus diesenAußerungen ist klar, daß man die Verantwortlichkeit des Regentennicht aus=
schließenwollte. Es ist ferner ersichtlich,daß man die Bestimmungendes Titels X § 6 der Ver=
fassungsurkundeüber dieAnklage eines „höherenStaatsbeamten"durchdie Stände als unanwendbar
auf den Regenten erachtete.Dagegenhielt man eine Verantwortung des Regentengegenüberdem
Könige für möglich und wollte fie offen lassen. Man scheutenur vor derMühe oderderSchwierig=
keit zurück,dieseVerantwortlichkeit rechtlichauszugestalten. Damit ist die Lösung dieserAufgabe
der Wissenschaftüberlassen. Hiernach ist das, was obenaus allgemeinenstaatsrechtlichenGrund=
sätzenabgeleitetwurde,auchfür das bayerischeStaatsrecht gültig.

Wenn somit der Regent die Unverantwortlichkeitdes Königs nicht teilt, so kann
noch viel weniger davon die Rede sein, daß ihm die persönlichenEhrenrechte des
Herrscherszukommen.Der Regentals solchergenießtnachder Verfassungüberhaupt
keinebesonderenEhrenrechte.JedochbestehtkeinHindernis, daß er sichdie äußeren
Auszeichnungenbeilegt, welcheseiner Stellung entsprechen10.

Auch in bezugauf denstrafrechtlichenSchutzseinerPerson ist der Regentdem
Könige nicht gleichgestellt.Das Strafgesetzbuchfür das DeutscheReich kennt kein
VerbrechendesHochverratsgegendenRegenten11;es bedrohtfernerTätlichkeitenoder
Beleidigungen,welchesich gegenihn richten,nur mit jenenStrafen, die es auf die
gleichenHandlungendann setzt,wenn sie ein Mitglied der landesherrlichenFamilie
treffen12. Ein besondererstrafrechtlicherSchutz ergibt sich hiernachfür den Regenten
nur dann, wenn er nicht dem königlichenHause angehört.

Der Regenthat währendder Dauer derRegentschaftverfassungsmäßigAnspruch
auf Wohnung, auf Unterhalt und auf eine jährliche Rente15 von 200 000 Gulden
(342 857 Mk. 14 Pf.), die in Monatsbeträgen auszuzahlen ist . Seine Wohnung
hat er in der königlichenResidenz. Es wird ihm freistehen,sichdieselbedort nach
seinemGutbefinden zu wählen. Unterhalt und Geldrente beziehter bei der ordentlichen
Regentschaft aus der königlichen Zivilliste, bei der außerordentlichenRegentschaft
aus der Staatskasse15.

JustizministerGraf Reigersberg, derzur Minderheit gehörte,begründeteseineAbstimmung
ausdrücklichdamit, daß er die für die NichtverantwortlichkeitdesReichsverwesersgeltendgemachten
Lrsägn 19 c6“ „überwiegend“anseheund deshalb „für die Beibehaltung des § 25 nach seiner

assung erkläre“.
ĩo Ugl hierher auch Weber XVIII S. 121, 217. Durch Allerh. Bekm. v. 12. Dez. 1912

(G.V.Bl. S. 1267) wurde nach demTode des PrinzregentenLuitpold Landestrauer „wie ür den
König“ angeornet. Vgl. V.O. v. gl. D. betr.die Landestrauer(G.V.Bl. S. 1265).

u Vgl.John in F. v. Holtzendorffs Handb. des deutschenStrafrechtes III S. 12
Anm. 3; A. v. Kirchenheim, Die Regentschaft,S. 107; E. Hanckea. a. O. S. 55 ff.

18R.St.G.B. § 96, 97; 100, 101 und R.Ges. betr. die BestrafungderMajestätsbeleidigung,
v. 17. Hbr. 1908(R.G.Bl. S. 25).

„Zu seinereigenenVerfügung“ Verf.Urk.Tit. 1I18 20.
14Art. 67 desFamiliengeseßesvon 1808ermächtigtedenRegenten,auf die „Kronschatzkammer“

„zu seinerPrivatdisposition in monatlichenRaten jährlich 500 fl.“ anzuweisen.Der Revisions==
ausschußvon 1814 hielt 200000 fl. für genügend, daderRegent ohnehin auf Staatskostenerhalten
werde. (Sitzung vom 15. Nov. 1814.)

5 Verf.Urk. Tit. II 8•20 wies Unterhalt und Zivilliste des Regentenin allen Fällen auf die
Staatzaße an. Das Verf.Ges.,die Festsetzungeiner permanentenZivilliste betr., vom 1. Juli 1834
Art. VIII traf dagegendie abänderndeBestimmung: „Sollte sichderFall derMinderjährigkeit des
Königs in der Folge der Zeitenergeben,so wird der gesamte, demReichsverwesernach § 20 des
Tit. 1I der Verf.Urk. gebührendeUnterhalt während der Dauer der Regentschaft aus der permanenten
Zwillitt bestritten,“ Das Wort „Unterhalt“ begreifthierauch den jährlichenGeldbezugmit, der in

it. II §20 derVerf. Urk. ausgesetztist. Dies erhellt aus dem beigefügtenEigenschaftswort„gesamte"
und aus der Absichtdes Gesetzes.Es bestehtkein Grund, zwischendem eigentlichenUnterhalte und
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Der Umfang der Unterhaltspflicht ist durch die Verfassung nicht näher festgestellt.
Indessen ist nach dem Wortlaute der einschlägigenBestimmungensicher, daß nur der
Unterhaltdes Regenten,nichtder seinerFamilie in Betrachtkommenkann; aus der
Natur der Sache aber folgt, daß der Regent einen seinerStellung angemessenenUnter=
halt zu beanspruchenhat 16.

§#32. Beendigung der Regentschaftund Regentenfolge. Die Regentschaft
ist zwar eine Einrichtung, die unmittelbar auf Gesetzberuht, gleichwohl hat sie einen
persönlichenCharakter, sowohl was die Person dessenbetrifft, welcher regiert, als auch
in bezugauf die Person des Königs, für denregiertwird. Regentenfolgetritt ein,
wenn in odergegenüberder PersondesRegentenVerhältnisseeintreten,wegenwelcher
er die Regentschaftnicht fortführenkann!m.Die Regentschaftendigt,wenndie Not=
wendigkeit der Regentschaftin Ansehung des Königs, für welchen sie geführt wird,
nichtmehrvorliegt. Dauert im zweitenFalle das Bedürfnis einerRegentschaftfort,
so ist die weiter eintretendeRegentschaftrechtlicheineneue. Dies gilt dann, wenn
auch für den neuen König eine Regentschaft nötig ist und in dieselbeder bisherige
Regent eintritt. Es sind hier wie dort die Bestimmungen über den Antritt der
Regentschaftzu beobachten2. Ein Wechsel in der Person desKönigs bei fortdauernder
Notwendigkeitder Regentschaftkann einenWechselauchin derPerson des Regenten
hervorrusen, wenn letztererseine Berechtigungaus Ernennung durch den Regierungs=
vorfahren des vorigen Königs herleitet und nach der verfassungsmäßigenOrdnung nicht
der Nächstberufeneist.

Unter den Beendigungsgründender Regentschaftauf seiten des Regenten kommt,
abgesehenvon dessenTode, vor allem der Fall in Betracht, daß dem Regenten die
Fortführung der Regierung dauernd unmöglich wird . Die Verfassung sagt nicht, in
welcherWeise das Vorhandensein dieser Unmöglichkeit festgestelltwerden soll. Unter
diesenUmständenwird nichts erübrigen, als die Bestimmung des Titels II 8 11 der
Verfassungsurkundeentsprechendzur Anwendung zu bringen, da anzunehmenist, der
Gesetzgeberwürde so verfügt haben, wenn er an den Fall gedachthätte. Nur wird,
dem bereits früher Bemerkten" zufolge, der Regent nicht befugt sein, durchEinsetzung
eines Stellvertreters den Wechsel in der Regentschafthintanzuhalten.

Das Recht des Regentenerlischtaußerdemdann, wennein näherzur Regent=
schaftBerechtigterübernahmefähigwird, ferner im Falle der VerweigerungdesRegenten=
eidesund für die Königin=Witwedurchihre Wiederverehelichung'.

DemRegentenist endlichunverwehrt,dieRegentschaftniederzulegen.Dies wird
als ein Verzicht nur für den vorliegendenFall der NotwendigkeiteinerRegentschaft

dieserZivilliste des Regenteneinen Unterschiedzu machen. Der Vortrag des Berichterstattersder
K. d.Abg. überdasZivillisteges.(Vetterlin) bezeichnetdementsprechenddie BestimmungdesArt. VIII
dieses Gs. als „eine Folge von der Permanenz der Zivilliste“" (Verh. der K. d. Abg.Beil. Bd. II
S. 79). S. auch das Ges. vom 30. Juni 1886 (G. u. V. Bl. S. 330).

16Eine Befreiung des Regentenvon öffentlichenAbgaben ist nicht allgemein angeordnet.
Sie ergibt sichaber für das Einkommen,welcheses als Regentvom Staate bezieht,aus demUm=
stande, daß dieses nicht unter den Begriff des „steuerbaren Einkommens“ im Sinne des Einkommen=
steuergesetzesvom 14. August 1910 Art. 7 ff. fällt. Im übrigen genießtder Regentnur diejenigen
perfönlichenBefreiungen,die ihm als Mitglied des Königlichen Hauses zustehen.
(§32) 1 In diesemFalle ist jedochdie Regentst05 keineneue,sondernnur der Regent ein neuer
Es ist deshalb bei FortbestandderRegierungsunähigkeitdesKönigs derenerneuteFeststellungnicht
erforderlich,wenn nur diePerson desRegentenwechseltund dernachsihbrusenRegentregierungsfähig
ist. So richtig gegenv. Seydel M. Zeunert in Annalen 1900 S. 327 f. Vgl. auchPiloty
in Bl. f. R.A. 1911 S. 749. So wurde es auch im jüngst eingetretenenFalle der Regentenfolge
gehalten. Bekm. vom 12.Dez. 1912,die ÜbernahmederRegentschaftund dieEinberufung desLand=
tags betr. (G.V. Bl. S. 1263). Es heißt: „die bestehendeReichsverwesung fortzusetzen“. Die Ein=
berufung des Landtags erfolgte nur gem. & 16 (nicht § 11) des Tit. II: „zur Teilnahme an der
Ablegung des verfassungsmäßigenRegentschaftseides“.

: Tit. II §§811, 16. Vgl. G. u. V. Bl. 1886 S. 299, 301; 1912 S. 1263. "
Es wird sichum dieselbeUnmöglichkeitzu regierenhandeln, wie sie nachTit. II § 11 der

Verf.Urk. brim Könige vortieten muß, um die Notwendigkeitder Regentschaftzu begründen.
* Dgl. obenF 30 bei N.31.
5*H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts,1 S. 269.
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aufzufassensein. Der Verzichtleistendewird also nur für diesenFall, nicht auchin
künftigenFällen, bei der Weitervergebungder Regentschaftnicht mehr in Betracht
kommen.

Die Gründe der Beendigungder Regentschaft,welchenur in der Person des
Königs liegenkönnen,sind Tod oder Abdankung,Erlangung der Volljährigkeitund
Aufhörender Unmöglichkeitzu regieren6.

Die Verfassungenthält keineBestimmungdarüber,ob und wie für diesenletzten
Fall festzustellenist, daß demKönige die Selbstregierungwiedermöglichgewordensei.

ährend in den übrigen Fällen der nachfolgenderegierungsfähigeKönig bzw. der
volljährig gewordeneKönig ohneweiteresdieRegierungantretenkannundeineUnter=
lassung des Antritts als Thronverzichtanzusehenwäre, scheintes im Falle der Be=
endigungeiner außerordentlichenRegentschaftdurch Wegfall der Unmöglichkeitder
Regierung des Königs einer FeststellungdiesesWegfalles zu bedürfen. Es ist hier
dasselbeVerfahren einzuhalten,wie es für die Einführung der außerordentlichen
Regentschaftnotwendigist7. Die Einberufungder Kammernzu demZwecke,damit
dieselbender Regierungsübernahmedurch denKönig ihre Anerkennungerteilen,wird
durchden Regentenzu geschehenhaben. Denn demRegentenstehtdieAusübung der
Regierungsgewaltin diesemAugenblickenoch zu, da ja die Beendigungder Regent=
schafterstherbeigeführtwerdensoll.

Wenn die Regentschaftdurch den Regierungsantritt des Königs ihr Ende er=
reicht, sind alle Regentschaftsverhandlungenzu schließenund ist der Regierungsantritt
des Königs in der Hauptstadt und im ganzenKönigreichefeierlich kundzumachen.
Hat der Herrscherden Königseid noch nicht geschworen,so ist der Eid mit dem
Regierungsantrittezu leisten°.

Während in den Zeiten einer privatrechtlichenAuffassungder Regentschaftdie
Ansicht möglich war, daß der Landesherr, wenn zur Selbstregierunggelangt, den
Regierungshandlungendes Regentenso gegenüberstehewie der volljährig gewordene
Mündel denHandlungendes Vormundes , ist nunmehreineandere,staatsrechtliche
Auffassung die herrschendegeworden, die schon in den Zeiten des alten Reiches Ver=
tretung fand1u. Die Regierungshandlungendes Regentensind rechtlichRegierungs=
handlungendesKönigs. Daraus folgt, daß für den späterenRegentendieRegierungs=
handlungendes früherendie gleicheBedeutunghaben,wie wenn sievomKönige selbst
ausgegangenwären; daß für den Herrscher, der zur Selbstregierungkommt, die
Regierungshandlungen des Regenten gleich eigenenRegierungshandlungen gelten; daß
für den König, der neu auf den Thron gelangt, das, was der RegentseinesVor=
fahren als solchergetan hat, die gleicheWirksamkeitbesitzt,als wärees durchden

6 —s'u= Tit. II § 21. Uber die Unzulässigkeit einer Absetzungnach geltendemRecht f.
oben § 23 N. 1.

1 Man könntedagegensagen,Tit. II § 11 derVerf. Urk. habe don Schutz des Königs gegen
unberechtigteEntfernung von derRegierung im Auge, und dieserBeweggrund desGesetzestreffe auf
den Fall des Wiedereintrittes der Selbstregierungnicht zu. Allein es handelt sich im letzterenFalle
immerhin um die Beseitigung des Ausspruchesder Kammern, daß der Königregierun gsunfähig sei.
Bgl. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts, S. 387; H. A. Zachariä, DeutschesStaats- u.
Bundesrecht,I S. 492 f., II; R. v. Mohl, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, I § 60 Anm. 10;
C. F. v. Gerber, GrundzügeeinesSystems desdeutschenStaatsrechts,§ 34 Anm 16; L. v. Rönne,
Staatsrecht der preuß. Monarchie, 1 S. 186; H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, I
S. 269; G. Meyer=Anschütz, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 6. Aufl., S. 285 Anm. 43;
A. v. Kirchenheim, Die Regentschaft,S. 89.

* In dem unwahrscheinlichenFalle, daß der Regent böswillig sichweigert, die Anerkennung
der wiedereingetretenenRegierungsfähigkeitdesKönigs zu bewirken,würdenichts erübrigen, als daß
der Kiuig durch eigeneEinberufung des Landtags den Knoten durchhaue.

?Verf. Urk Tit.II § 22.
10Val. Kraut, Die Vormundschaft,III S. 257.
11Griebner, luris priv. illustr. lib. J c. 6 § 7: „Elx facto tutoris pupillus illustris

obstringitur, qguousquesuccessor ex tis, quac ab antecessore gesta sunt, obligatur.“
J. J. Moser, Vonder ReichsständeLanden, S. 1133: „Stehet ein Landesherr unter der Vor=
mundschaft,so ist bekannt, daß diesealles tun kann, was der Regent selbertun könnte, und daß
es ebendie Rechtskraft habe, als wenn es von dem Regenten selber geschehenwäre."“
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früheren Träger der Krone selbstgeschehen. „Der einzig staatsrechtlichkorrekteMaß=
stab für die Beurteilung der Handlungen des Regenten bleibt ihre Verfassungsmäßig=
keit.“ 12 Es gibt keine Wiedereinsetzungin den vorigen Stand gegen gesetzmäßige
Handlungen des Regenten15.

§ 33. Die Regierungsstellvertretung. Die Regierungsstellvertretungist Stell=
vertretungaus Auftrag desKönigs. Dadurch allein unterscheidetsiesichnachbayerischem
Staatsrechte in ihrem Wesen von der Regentschaft.

Im allgemeinenkannjederGrund, welcherdenKönig von der Selbstregierung
fernhält, zur Einsetzung einer Regierungsstellvertretungführen. Nur muß, da die
Stellvertretung durch einen Auftrag desKönigs bedingt ist, der letztereim Augenblicke
ihrer Einsetzungauch rechtlich fähig sein, einenAuftrag zu erteilen. Der minderjährige
König kann daher nie einen Stellvertreter, sondernnur einen Regenten haben. Da=
gegenkenntdas bayerischeStaatsrechtkeinenFall, wo bei vorhandenerMöglichkeit
einer Auftragerteilung Regierungsstellvertretungnicht eintretendürfte, sondernRegent=
schaft eintretenmüßte. Die außerordentlicheRegentschafttritt vielmehr stets aushilfs=
weise, nämlich nur dann ein, wenn der Herrscher, der von der Regierung fern=
gehalten ist, für die Verwaltung des Reiches nicht selbstVorsorge getroffenhat oder
treffen kann“

Aberdie Fälle, in welchenRegierungsstellvertretungmöglich ist, deckensich nicht
durchaus mit jenen, in welchenbei mangelnderStellvertretung Regentschaftnotwendig
wird. Zwar wird in der Verfassungsurkundedie Regierungsstellvertretungnur anläß=
lich der letzterenFälle erwähnt. Allein dies hat nicht den Sinn, als ob solcheStell=
vertretung nur eintreten könnte, wenn der König „an der Ausübung der Regierung
auf längeregeitl. also „länger als ein Jahr“ „verhindertist“. Die Befugnis, eine
Regierungsstellvertretungeinzusetzen,ist vielmehrein selbstverständlichesRecht des Königs
und bestehtin allen Fällen, in welchender Herrscher dies für gut findet2.

Wollte man dies auch von allgemeinenstaatsrechtlichenGesichtspunktenaus nicht
anerkennen,so ist dochjedenfallsfür das bayerischeStaatsrechtsicher,daß, wenndie
Verfassung dem Könige das Recht, einen Stellvertreter zu ernennen,für die Fälle der
dauerndenVerhinderung einräumt, sie es ihm noch weniger für Fälle vorübergehender
Natur versagenwollte. In der Tat hat auchder UrheberderVerfassungselbst,wie
seine Erlasse vom 30. Juni 18198 beweisen, diese letztereBefugnis für sich in An=
spruchgenommenund damit über seinegesetzgeberischeAbsichtdie unzweideutigsteAuf=
klärungerteilt.

12So6. r. Preuß. Staatsrecht,2. Aufl., I B 217.
1s Vgl. auchA. v. Kirchenheim, Die Negentschaft,e.91f.

(883812Perkur Tit.II &9b,8 II.
*sJ. J. Moser, Perfönliches Staatsrecht der teutschenReichsstände, II 8 4: „Ein resp.

beständigoder eine Zeitlang abwesenderRegentkann, ordentlicherweise,nachfreiem Belieben dis=
ponieren,wie eswährendderAbwesenheitmit derLandesregierungArhalten werdensolle“; H. Zöpfl,
Grundzüge des gem. deutschenStaatsrechts, 1 S. 668 f.; R. v. Mohl, Staatsrecht desKars.
Württemberg,1 § 65, u. Staatsrecht,#lterr,0cht undPolitit, l 149 Anm 1: O. v. Sarwey,
Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, 1 S. 68ff.; Mittnacht a. a. O. S. 226ff.; 6 Schulze,
Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., I S. 218: „Bei demSchweigenderDersaffungenüber diesenPunkt
muß nach allgemeinen Grundsätzenwie nach älterem deutschenHerkommen und neuererStaatspraxis
angenommenwerden, daß es dem vorübergehendverhindertenMonarchen zusteht, allein für dit

urtsetung der Staatsgeschäftezu sorgen“; v. Martihy, Art. RegierungsstellvertretunP6. zin
v. Holtzendorffs Rechtslexikon III, 1 S. 325; A. v. Kirchenheim, Die Regentschaft,

Eine grundsätzlichandereAuffassung habenFri cker, Thregunähigkeit undgitschastu #a=
Zeit cheift für die ges.Staatswiss. XXXI (1875) S. 266ff., u. G. Meyer=Anschütz, Lehrb. des
deutschenStaatsrechts,6. Aufl., S. 286 N. 3.

Für Preußen ist dieZläinsreit vorübergehenderStellvertretung(mit Unrecht)bestritten. Doch
ist in der Praris mehrfach(1878, 1888, Elshereine 7r9 eingesetztworden. Vgl. G. Meyer=
Anschütz a a. O.; H. Schulze a. a O. ornhak, Preuß. Staatsrecht, 1
S. 214 f. Schnei er in Jahrb.d. ö. R.s 5r. ¾S. 4

bö*SI 1819 S. 25. König Max Josef verfügte holt in Fällen seinerAbwesenheit
ministerielle Steilvertzetung val. Wsl 1810 S. 473; 1812 S. 1001; 1813 S. 1369; 1814 S. 1369;
1816 S. 390, 939. ÜberfrühereFälle derStellvertretung vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 259 N. 3.

Google



8 33 Die Regierungsstellvertretung, 137

Die Verfassungenthält bezüglichder Einsetzungeiner Regierungsstellvertretung
keinerlei besondereBestimmungen. Die maßgebendenGrundsätze müssen daher teils
aus der staatsrechtlichenNatur des Rechtsverhältnisses selbst, teils aus allgemeinen,
auchhier anwendbarenBestimmungenentnommenwerden.

Die EinsetzungderStellvertretungist eineRegierungshandlungdesKönigs. Die
bezüglicheAnordnung bedarf sonachministeriellerGegenzeichnung". Eine allgemeine
Veröffentlichungdes Erlasses ist, weil nicht vorgeschrieben,nicht unbedingtals ein
Erfordernis seinerWirksamkeitzu betrachten5. Der Natur der Sachenachmuß der
Erlaß denen kundgegebenwerden, für welche aus demselbenGehorsamspflichtener=
wachsen. Es wird also von Art und Umfangder erteiltenVollmacht abhängen,wie
weit eineBekanntmachungzur Wirksamkeitder königlichenAnordnungnotwendigist.
Unter Umständen kann hiernach auch eine allgemeineVeröffentlichungnotwendig
werden7.

WemnderKönig selbstdenEintritt einerRegentschafteingeleitethat, so ist dies
nicht als Einsetzungeiner Regierungsstellvertretunganzusehen.Denn derRegentwird
dadurchnicht seinerverfassungsmäßigselbständigenStellung entkleidet,er wird nicht
zu einem abhängigen Beauftragten des Königs. Der König erklärt vielmehr gerade
durch ein derartigesVerfahren, daß er von seinemRechte, einenStellvertreterein=
zusetzen,keinenGebrauchmachenwolles.

Der König ist bei Anordnung einer Regierungsstellvertretungin der Wahl der
Persönlichkeitenunbeschränkt.Er kann zwar seinenStellvertreteraus demKreise der=
jenigenwählen,die zur Reichsverwesungberufensind,er muß diesabernicht; er kann
jedenzumStellvertreterernennen,der vollkommenhandlungsfähigund demdieFähig=
keit, öffentlicheAmter undWürden zu erlangen,nicht aberkanntistv. Der König kann
ferner mit seiner Stellvertretung einen einzelnen oder eine Mehrheit von Personen,
z. B. das Gesamtstaatsministerium,betrauen.

Auf der anderenSeite bestehtkeineallgemeinestaatsrechtlichePflicht zur Uber=
nahme einer Stellvertretung; es kann nur unter Umständeneine Amtspflicht hierzu
begründet sein.

Die StellvertretungenthälteinenAuftrag zur FührungvonRegierungsgeschäften.
Das Verhältnis ist der Art nachdasselbewie bei der ÜbertragungeinesAmtes. Nur
spricht man von Regierungsstellvertretung lediglich dann, wenn der Auftrag sich auf
solcheRegierungsgeschäftebezieht,welche ihrer Natur oder den bestehendenVorschriften
zufolge regelmäßig die persönlicheWahrnehmung durch den König erheischen10.

Die Regierungsstellvertretungbegründetebensowie die Amtsübertragungein
vertragsmäßigesRechtsverhältnisnach innen zwischendemauftraggebendenHerrscher

Ges., dic Verantwortlichkeit der Minister betr., vom 4. Juni 1848, Art. 4. . auch
Mittna##i# a. a. O. S. 240 ff.; H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 1 S. 274;
O. v. Sarwey, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, 1 S. 69 f. »

5 Sie wird indes unter Umständenpolitisch zweckmäßigsein. Im erstenFalle derEinsetzung
einer Stellvertretung, der nach der Verkündigung der Verf. vorkam, erfolgte Betanntgabe im G.Bl.
(1819 S. 25 ff.). Der König richteteje eine Entschl. an das Gesamtministeriumund an die Stände=
verlammlung.welcheErlas. dann veröffentlichtwurden. Im übrigen ist die Nichtveröffentlichung
solcherk.Erlasse stets dieRegel gewesen.Dies erklärt sichdaraus, daß es sichzumeistnur um einige
erweiterteVollmachten für die Minister handelte.

6 Bei einer allgemeinenStellvertretung.
* Val. Mittnacht a. a. O. S. 239 f. — H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaats=

rechtes,I S.274, fordert stetsallgemeineBekanntgabe. Vgl. Bek. vom 21. Nov. 1835 (R.Bl. 1835
S. 997), die Führung der Geschäftewährend der Reise Sr. Maj. des Königs betr., und dazu
v.Seydel2.Aufl.I S. 260N.7. **

s8Daß Eintritt der Regentschaftmit dem Willen des Königs nicht gleichbedeutendseimit
Eintritt derselbendurch den Willen des Königs, betont richtig der Aufsatz „Die Regentschaftin
Hn Beußt Jahrbücher II (1858) S. 453. Vgl. auch H.Schulze, Preuß. Staaterecht,
2. Aufl., ·

VMittnachta.a.O.S.230bemerkthierilbcrmitRecht:»WokeinegefehlicheRegelung
getroffenist, bestehtdie Garantie einer passendenWahl in demTakte des wählendenMonarchen und
in der Verantwortlichkeit der Minister für Rat und Vollziehung.“ 4

Fricker a. a. O. S. 271 hält die Stellvertretung ausgeschlossenbezüglichjener Akte, „die
nach der Verfassungoder Gesetzgebungrechtlichnur der Monarch vornehmenkann“.
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und demStellvertreterund ein Rechtsverhältnisnach außen,eineAmtsgewalt des
Vertreters innerhalb des UmkreisesseinesAuftrages.

Die Auftragerteilungan den Stellvertreterverleiht demselbenkein Recht auf
denAuftrag gegenüberdemKönige. Der Auftrag kannjederzeitganzoderteilweise
zurückgenommenwerden. In bezug auf den Umfang desselbenunterliegt der König
keinerBeschränkung. Er kann die Regierung demStellvertreter vollständigübertragen;
er kann den Auftrag nur auf einzelne Regierungshandlungen11 oder auf einzelne
Gebiete der Regierungstätigkeit erstrecken;er kann die Befugnisse zwischenmehreren
Stellvertretern beliebig abgrenzen. Es ist ihm ferner unbenommen,innerhalb desüber=
wiesenenGeschäftsbereichesden Vertreter an Anweisungen zu binden und in dessen
Geschäftsführung jederzeit persönlicheinzugreifen. Keine Handlung der Staatsgewalt
aber, welcheder König überhaupt selbstvornehmenkann, ist an sichrechtlichungeeignet,
durcheinenStellvertreterausgeübtzuwerden1'5.

Nur bezüglichjener Regierungsrechte,welcheverfassungsmäßigvom Regenten
nicht ausgeübtwerden können,wird eine Ausnahme gemachtwerden müssen18. Denn
wenn auch die Verfassung bei jenen Beschränkungen zunächst den Regenten im
Auge hat, so ist der Gedanke, welcherzugrundeliegt, dochder, daß gewisseRegierungs=
rechte nur unter der persönlichenAutorität des Königs ausgeübt werden sollen. Die
BeweggründejenerAnordnungender Verfassungaber treffenauf denStellvertreterin
verstärktemMaße zu1.

Das Rechtsverhältnisdes Stellvertretersnachaußenweistalle Merkmaleeiner
Amtsgewalt auf. Der Stellvertreterübt Hoheitsrechtedes Königs mit dessenVoll=
macht aus. Er hat daher wie jeder Träger eines Amtes Anspruch auf Gehorsam;
auf Untertanengehorsamseitens der Staatsangehörigen, auf dienstlichen Gehorsam
seitensder Staatsdiener. Der GehorsamgegendenStellvertreterist Gehorsamgegen
den König. Aber die Befugnisse des Stellvertreters sind durch seine Vollmacht be=
grenzt. Der Stellvertreter hat keineVermutung der Zuständigkeit für sich; er muß
jede Befugnis, die er in Anspruch nimmt, mit seiner Vollmacht beweisenkönnen15.
Handlungen,dieeraußerhalbseinerVollmachtoderentgegendenihm erteiltenWeisungen
vorgenommenhat, sindstaatsrechtlichungültig. AndererseitssindHandlungen des Stell=
vertreters innerhalb der Vollmacht auch für den König gleich eigenenHandlungen
rechtsverbindlich16. Der Stellvertreter muß sich selbstverständlichbei der Vornahme
von Regierungshandlungeneiner Form bedienen,welchedas Vertretungsverhältnis zum
Ausdruckbringt, z. B. „Im AllerhöchstenAuftrageSeinerMajestätdesKönigs“17
oder „Aus besondererAllerhöchsterVollmacht“.

111 Dahin gehörendie — zahlreich vorgekommenen— Ermächtigungenzur Eröffnung und
Schließung des Landtags. Der k.Erlaß an das Gesamtministeriumvom 30. Juni 1819 sagt: „Wir
erteilendenselbenVollmacht, nicht nur die von den Kammern an Uns zu bringendengemeinschaft=
lichenBeschlüssein UnseremNamen zu empfangen,sondernüberhauptalles dasjenigeim verfassungs=
mäßigenWegeeinzuleiten und zu verfügen, was bis zum Schlusseder Sitzungen zur Erledigung
der von Unseren Ministerienan die Stände gebrachtenunaufschiebbarenwichtigenAngelegenheiten
nocherforderlichsein mag.“

12Mittnacht a. a. O. S. 233 bemerktzutreffend,„daß von keinereinzelnen(Regierungs=
handlung)dargetanwerdenkann, daß sie ein persönlicheresRecht wäre, als sonstigeanerkanntüber=
tragbare Regierungsbefugnisse“.Er hebt auch mit Rechthervor, daß eine clausula generalis für
Notfälle bei Bevollmächtigung eines Stellvertreters sich empfiehlt. Eine Substitutionsvollmacht kann
indes mit dem Stellvertretungsauftragnicht verbundenwerden.

. 2 smme v. Seydel darin zu. A. M. mit beachtenswertenGründen M. Zeunert
a. a. O. S.343 ff.

14Mittnacht a. a. O. S. 233: „Die hierin liegendeBeschränkungrechtfertigtsichdadurch,
daß der Grund derHfigen Beschränkungdes Reichsverwesersin Ausübung einzelnerversassungs.
mäßiger Rechtedes Staatsoberhauptes,die Besorgnis vor der Einführung weitgreifenderVerände=
rungen währendeiner kurzenZwischenherrschaftund vor der VerschleuderungwichtigerRegierungs=
rechtedurcheinenRegenten,in erhöhtemMaße Anwendungfindet auf denStellvertreternochkürzerer
Dauer und beliebigerWahl.“ UbereinstimmendR. v. Mohl, Staatsrecht des Kars. Württemberg,
1 §865 Ziff. 2à: O. v. Sarwey, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, I1S. 73 f. And. Ans#.ist
E. Hancke a. a. O. S. 63 f.

16 ". Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, I S. 272.
16 O.v. Sarwey a. a. O. I S. 69. 17Vgl. RN.G.Bl. 1878 S. 103ff.
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Der Stellvertreterhat als solcherkeinerleipersönlicheVorrechte,wie siedem
Regentenzukommen1. Er trägt für seineHandlungendie rechtlicheVerantwortlich=
keit . Insofern er Staatsdiener ist und in dieserEigenschaft mit der Stellvertretung
desKönigs betrautwurde,ist er für seineAmtsführungauchdienstrechtlichverantwort=
lich. Denn die ihm übertrageneVertretungerscheintunter demGesichtspunkteeiner
Ausdehnung seiner dienstlichenObliegenheiten20.

Da die Regierungsstellvertretungauf einem persönlichenAuftrage beruht, so er=
lischt sie durch Tod oder eintretendeUnfähigkeit des Beauftragten, durch Zurückziehung
des Auftrags, durchdenEintritt einerRegentschaft,durchdenTod oder Thronverzicht
des Auftraggebers. Dagegen wird ein freies Rücktrittsrecht des Stellvertreters nicht
anerkannt werden können, da er sichder übernommenenVerpflichtung nicht einseitig
zu entziehenvermag?#1.Eine Ausnahme bildet, abgesehenvon demausdrücklichenVor=
behalte des Rücktritts, der Fall, wo die Stellvertretung einemStaatsdiener als solchem
übertragen wurde; hier kann der Staatsdiener dadurch, daß er von seinemRechte,
jederzeitdie Entlassungzu fordern, Gebrauchmacht,auchdie Stellvertretung beendigen?2.

§*34. Der Vizekönig. Nach denBestimmungender Verfassung!soll, wenn
bei der außerordentlichenThronfolge die Krone „an die Gemahlin eines auswärtigen
größerenMonarchen“ gelangt,dieselbezwar Königin werden,jedochverpflichtetsein,
einen Vizekönig zu ernennen.

Die Verfassung sagt nicht, welcheStellung dieser Vizekönig einzunehmenhat,
und auch mit dem Ausdrucke selbstverbindet sich kein fester staatsrechtlicherBegriff,
der etwa eine nähereBestimmung als überflüssigerscheinenließe. Als sicherkann man
nur so viel annehmen,daß der Vizekönig etwas anderes sein soll als ein Regierungs=
stellvertreteroderein Regent; dennsonsthätteman die besondereBezeichnungnichtgewählt.

Man wird der Absicht des Gesetzgebersnäher kommen, wenn man den Zweck
seiner Bestimmung ins Auge faßt. Dieser Zweck ist kein anderer als der, die Selb=
ständigkeitdes Staates durch Bestellung eines selbständigenHauptes der Regierung zu
sichern. Die Meinung kann also nicht die gewesensein, den Vizekönig irgendwie als
bloßen Stellvertreter erscheinenzu lassen; denn der Stellvertreter ist von dem Könige
persönlichunbedingtabhängig". DagegenwürdeeineStellung, wie siedemRegenten
zugewiesenist, den fraglichen Zweck vollkommenerfüllen. Man darf daher wohl an=
nehmen,daß der Vizekönignach der Absichtder Verfassungsachlichdie Befugnisse
eines Regentenhaben soll. Der Unterschiedzwischenden Rechtssätzen,welchefür den
Regenten, und jenen, welche für den Vizekönig gelten, läge sonachin dem, was die
Verfassung da, wo fie vom Vizekönig handelt, ausdrücklichbeifügt; in allen Punkten,
über welchedie Verfassungschweigt,hättendie Vorschriftenüber die Regentschaft
Anwendungzu finden.

1½#Ein Entgelt aus derStaatskassekann zwar gewährt werden,bildet aber keinenotwendige
Ausgabe des Staates im budgetrechtlichenSinne. Die Honorierung des Stellvertreters ist, wenn
fie rechtlichausbedungenist, eine persönlichePflicht des Königs, wenn sie auch nicht ausdrücklich
als gesetzlicheLast der Zivilliste erklärt ist.

* Mittnacht a. a. O. S. 237. H. Schulze, Lehrb.des deutschenStaatsrechtes,1 S. 272f.
Anl. auch v. Frisch, Die Verantwortlichkeit der Monarchen und höchstenMagistrate, S. 138ff.
UÜberdie verschiedenenArten der Verantwortlichkeit (Dienst-,straf=,zivil- und staatsrechtliche)vgl.
nunmehrW. van Calker, Staatsrecht des GroßherzogtumsHessen,Tübingen 1913,S. 41 f.

20 Als Regel wird man annehmen müssen, daß auch die Regierungshandlungen des Stell=
vertretersan diesErfordernis derministeriellenGegenzeichnunggebundenist. Nur wennderMinister
selbstStellvertreter ist, fällt diesesErfordernis hinweg, da seineVerantwortlichkeitin diesemFalle
schonaus seinemAmte folgt und auf die Stellvertretungsgeschäfteausgedehnterscheint.

Anderenfalls könnten,wenn derKönig nicht in derLage wäre, sofort für Ersatzzu sorgen,
erheblicheHeschöftüicheVerlegenheiten entstehen.

22 DieserAnsicht v. Seydels kann ich nicht zustimmen. Der Rücktritt kann geradeum der
Stellvertretung willen erfolgen. Der Stellvertretungsauftrag ist von dem innegehabtenAmte stets
getrenntzu halten.
(534] 1Verf Urk. Tit. II § 6 Abf. II. .

* Pözl, Lehrb. des bayer.Verf.Rechts,S. 375 Anm. 8, meint, der Vizekönig sei „wohl nur
als Mandatar der Königin ohneselbständigeBerechtigungzu betrachten“.
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Die Verfassung bestimmtnun, daß der Vizekönig von der Königin ernannt wird,
und das Familienstatut von 18198 setztergänzendhinzu, daß zum Vizekönigeentweder
der zur Thronfolge bestimmtePrinz oder in Ermangelung einessolchenein Eingeborener
bestelltwerden solle.

Der Vizekönigwird, ähnlichdemRegenten,zwar im Namender Königin, aber
selbständigzu regieren haben. Als besondereVerpflichtung ist ihm von der Verfassung
auferlegt,daß er „seineResidenzin der HauptstadtdesKönigreichszu nehmenhat““.
Willkürlich absetzbardarf der Vizekönig nicht sein, wenn anders seine Selbständigkeit
wirksamgesichertseinsoll. Daraus würdesichergeben,daß seinRechtnur durchden
Tod der Königin und aus Gründen,die in seinerPerson liegen,erlöschenkann. Auf
alle Fälle werdendie Bestimmungender VerfassungüberdenVizekönig,wennje die
Möglichkeit ihrer Anwendung ins Auge gefaßt werden muß, im Interesse der Rechts=
sicherheitder Ergänzungdurchein Gesetzbedürfen.

Zweiter Teil.

Die Gegenstände der Herrschaft.
#§*#35. Einleitende Bemerkungen. Aus demBegriffe des Staates ergeben

sichdie beidenGegenständeder Staatsgewalt:Volk und Land, Staatsangehörigeund
Staatsgebiet. Staatsangehörigerist nichtgleichbedeutendmit Bewohnerdes Staats=
gebietes,wenn auch in der Regel die Bewohner des Staates zugleichdessenAngehörige
sind. Es gibt sowohl Bewohnerdes Staatsgebietes, welchenicht Staatsangehörigesind,
als auchStaatsangehörige, die außerhalbdes Staatsgebieteswohnen. Staatsangehörige
sind nur jene, die unter demHerrscherwillen, der über! demStaate waltet, vereinigt
sind,d. h. derStaatsgemeinschaftals Glieder angehörenund daherderHerrschaftvoll
und ganz unterliegen. Es ist nicht nötig, daß die Staatsangehörigkeitsichstetsauchin
der Form des Aufenthaltes im Staatsgebiete kundgebe;die rechtlicheMöglichkeit, im
Staate als Staatsgenossezu leben, genügt. Das Staatsgebiet ist der nach außen
gegenandereStaatsgebieteoder staatloseFlächen abgegrenzteTeil der Erde, inner=
halb dessendie Herrschergewaltausschließendsich betätigt.

Aus der absolutenNatur derHerrschaft?folgt, daßVolk undLand nur einer
Staatsgewalt unterliegen können. Allerdings ist, da jede Staatsgewalt die Voraus=
setzungendes Erwerbesund VerlustesderStaatsangehörigkeitselbständigfeststellt,der
Fall möglich, daß zwei Staaten ein und denselbenMenschenals ihren Angehörigen in
Anspruch nehmen. Allein eben dann wird die innere Unhaltbarkeit einer doppelten
Staatsangehörigkeit sich zeigen, da bei einem Zwiespalte der Untertanenpflichtennur
Eine der beidenStaatsangehörigkeitenzur tatsächlichenWirksamkeitwird gelangen
önnen 8.

In der Art und Weise, wie Staatsgebiet und StaatsangehörigeGegenstandder
Herrschaft sind, bestehtein Unterschied. Derselbe hat mit der privatrechtlichenUnter=
scheidungdinglicher und persönlicherRechte einige Ahnlichkeit. Das Staatsgebiet ist

Tit. V § 1.
Verf. Urk. Tit. II § 6 Abs. II.

[§35)] 1 Statt „über" richtiger „in“.
2 Richtiger: „Aus derNatur derHerrschaftunddemBegriff desStaates, dereineEinheit ist.“
* Vgl. L. v. Bar,. Das internat. Privat= u. Strafrecht, § 27; Fr. v. Martitz, Das Recht

derStaatsangehörigkeit im internat. Verkehr, Annalen des DeutschenReichs 1875 S. 806. Ein
bezeichnendesBeifpiel für dieRichtigkeit liefert England, nachdessen Rechtdie auf englischemBoden
GeborenenenglischeStaatsangehörigefind. England läßt dieseStaatsangehörigkeitruhen“, solange
UntertanenpflichtensolcherPersonen(natural born subjects) aus ihrer fremdenStaatsangehörigkeit
zu erfüllen sind. Vgl. J. Hatschek, EnglischesStaatsrecht, 1 S. 220 f.
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Gegenstandder Herrschaft insofern, als über dasselbekein anderer als der Wille des
Staatsoberhauptesherrschendsich betätigendarf, der Herrscherwillealso aus=
schließend sich geltendmacht. Die Bedeutungdes Gebietesist demnacheinever=
neinende nach außen, eine bejahendeaber insofern, als alles, was auf dem Staats=
gebietesich befindet,unter die Einwirkung der Staatsgewalt kommt.

Will man von einer besonderenGebietshoheit reden, so kann mit diesemAus=
druckenur jene verneinendeSeite der Herrschaftüberdas Land bezeichnetwerdens.
Die Akte der Staatsgewalt innerhalb des Gebietes, mögensie auch auf Grund und
Boden sich beziehen,lassen sichunter demBegriffe einer Gebietshoheitnicht vereinigen.
Das Gebiet ist zwar Gegenstandder Gebietshoheit, aber die Ausübung der Staats=
gewalt innerhalb des Gebietes ist nicht der Inhalt der Gebietshoheit7.

Der Staatsangehörige ist Gegenstandder Herrschaft insofern, als sein Wille dem
Herrscherwillen staatsrechtlichunterworfen, untertan ist.

Nennt man dieseHerrschaftder Staatsgewaltüber dieUntertanen,entsprechend
demAusdruckeGebietshoheit,Personalhoheit,so kannman denUnterschiedbeiderin nach=
stehenderWeise bezeichnen.Der begrifflicheInhalt der Gebietshoheit ist wesentlichein
verneinender,Ausschluß jederanderenStaatsgewalt vomGebiete;das ungestörteSchalten
der Staatsgewalt innerhalb des Gebietes ergibt sich daraus als Folge. Der begriff=
liche Inhalt der Personalhoheit ist ein bejahender,staatsrechtlicheUnterworfenheit der
Untertanen unter die Staatsgewalt; der verneinendeSatz, daß keiner anderenStaats=
gewalt zugestandenwerden kann, in die Ausübung dieser Gewalt störendeinzugreifen,
ist die Folge jenes bejahendenInhaltes der Personalhoheit.

Aus dem Gesagtenergibt sich die richtige Auffassungdes Verhältnissesder
Fremdenzur Staatsgewalt. Fremde könnenzur Staatsgewalt nur insofernin Be=
ziehungtreten,als sie im StaatsgebietesichaufhaltenoderinnerhalbdesselbenRechte
besitzen Die Gewalt, welcheder Herrscherüber solchePersonen ausübt, ist keinAus=
fluß der Personalhoheit,sondernder Gebietshoheit,also nicht der unbedingtenUnter=

uidquid est in territorio est etiam de territorio.
5 Diesen Sätzen kann ich nicht zustimmen. v. Seydel selbsterwähnt mit Recht die „Ab=

tretung eines StückesStaatsgebiet“ als eine Funktioneiner besonderen Gebietshoheit.Ich meine,
das Verhältnis ist dieses: Staatsgewalt umfaßt Hoheit gegenktber.Gebiet und Staatsangehörigen.
Die Hoheit gegenüberGebiet bedeutet a) das Recht der Selbstbestimmung des räumlichen mfanges
der Herrschaftund umfaßt 1. die rechtlicheFähigkeit zu Erwerb und Abtretung von Gebiet,2. die
Beherrschungaller im GebiettatsächlichbefindlichenPersonenundSachen. Die Hoheit gegenüberGebiet
bedeutetb) die AusschließungfremderHerrschaftvom Gebiet. Darnach hat die Gebietshoheitauch
einenpositivenInhalt. Daß das Gebiet als räumlicher Begriff nicht gehorsamsfähigist, ist ebenso
selbstverständlich,wie daß Herrschaftim wesentlicheneineMacht über menschlichenWillen ist. Aber
auch die bloß räumlicheBestimmungdes Kreises der beherrschtenPersonen ist schoneineFunktion
der Herrschaftund hat einen von der PersonalhoheitselbstverschiedenenInhalt. Die Gebietshoheit
besteht um der Personalhoheit willen, hängt mit ihr zusammen, geht ihr voran und ist nicht identisch
mit ihr, wie namentlich die Beherrschungder nichtstaatsangehörigenGebietsangehörigenund die
Beherrschungder außerhalb des GebietesbefindlichenStaatsangehsrigen beweisen. ·

s Vorzüglich klar ist die Entwicklung des Begriffes bei C.Fr. v. Gerber, Grundzügeeines
Systems desdeutschenStaatsrechtes, § 22. Vgl. auch P. Laband, Staatsrecht des Deutschen
Reiches,5. Aufl., 1 S. 190ff.; C. Bornhak, Preuß. Staatsrecht, 1 S. 223 f.; Heimburger,
Erwerb derGebietshoheit,1 S. 26 ff.; Heilborn, SystemdesVölkerrechtes,1896S. 5ff. Bei einigen
älterenSchriftstellernfiguriert unterdemBegriff derGebietshoheitallerlei Durcheinander.H. Zöpfl,
Grundsätzedes gem.deutschenStaatsrechtes, II S. 532, u. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts,
S. 55, bezeichnenals „Ausfluß" der „Territorialgewalt“ sogar „das Recht, gesetzlichzu bestimmen,
wer fähig sei,Eigentum im Gebiet zuerwerben“.— Ist es nun auchrichtig, daß die zion Gebiets=
hoheit kein Inbegriff materieller Befugnisseist, so geht doch G. Meyer=Anschütz (Lehrb.des
deutschenStaatsrechtes,6. Aufl., S. 212; vgl. auchFricker, Vom Staatsgebiete,Tübingen,2. Aufl.
1901)zu weit,wennerdarausfolgert,daßdasGebiet „keinObjektderStaatsherrschaft"sei. Das Gebiet
stehtin der staatlichenGewalt, im imperium desHerrschers,es ist GegenstandderHerrschaftebenso
gut, wie die Sache Gegenstanddes Eigentumsrechtesist. Die Abtretung eines StückesStaatsgebiet
ist Abtretung eines Stückes Grund und Boden (nicht bloß und nicht notwendig auch der darauf
befindlichenPersonen)zu staatlicherBeherrschung,also dochwohl Abtrerung eines Gegenstandes.
W#80hierer auchF. Curtius, Acrchivf. öff.RechtIX S #lff. und van Calker in Krit. V.J.Schr.
1905, S. 603ff. und die dort angeführtenGegnerder „Obiekttheorie“.

71Vgl. v. Seydels Grundzügeeiner allgem. Staatslehre S. 34.
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worfenheitderPerfonen,sonderndesLandes. Die Ausländerkommenzur Staatsgewalt
in Beziehung,nicht weil sieStaatsgenossen,sondernweil sie in denräumlichenBereich
der Staatsgewalt eingetretensind".

Erster Abschnitt.

Die Staatsangehörigen 1.
§*36. Emtwicklung der Gesetzgebung über die Staatsangehbrigkeit". Die deutschen

Staaten waren bis zur Errichtung des NorddeutschenBundes und des DeutschenReiches in der
Gestaltung ihres Rechtesder Staatsangehörigkeit voneinander unabhängig. Da die Vererbung der
Staatsangehörigteit von Eltern auf Kinder ein alter, der deutschenRechtsentwicklunggemeinsamer
Rechtsgrundsatzist, der auch in Bayern stets in Geltung stand, so kann auch heutenochbei Nach=
forschungenin bezugauf die Staatsangehörigkeit auf das frühereRechtzurückgegangenwerdenmüssen.

In Bayern beruhten die Grundsätzeüber Erwerb und Verluft der Staatsangehörigkeit bis
1812 auf verschiedenenEdikten2. Der Erwerb geschahdurch Geburt, zehnjährigenAufenthalt, (Er=
sitzung),polizeilich genehmigteNiederlassung(Aufnahme)und Verheiratung mit einem Bayern, der
Verlust durch Verheiratung mit einemNichtbayern und durch Entlassung (Emigration oderAbzug).

Die Angehörigen einiger benachbarteroder eingeschlossenerGebiete (HochstifterFreifing und
Passau, Reichsstadt Regensburg, salzburgischeStadt Mühldorf) besaßen das bayerischeInkolat,
welchesmehrere,sonstnur den LandesangehörigenzukommendeVorteile gewährte#.

Die Verfassung vom 1.Mai 18085 sprachaus: „Das Indigenat kannnur durcheinekönigliche
Erklärung oder ein Gesetzerteilt werden.“ Das Edikt über die Konfiskationen vom 29. August 1808“6
enthielt bezüglichder Vermögenseinziehungenbei unbefugter Auswanderung mildere Vorschriften7.

Nach Verkündigung der Verfassungvon 1808 wurde der Erlaß von Verordnungen über das
Staatsbürgerrecht und die Staatsangehörigkeit in Erwägung gezogen. Man vertagte indessendiese

* In diesemSinne ist der Satz richtig: Qui in territorio meo est, etiam meus subditus
est. Der Rechtsbegriff des Ausländers ist übrigens nur ein verneinender: Mangel der in=
ländischen,nichtBesitz einer ausländischenStaatsangehörigkeit. Reger XIII S. 409. Imheutigen
Recht ist der Begriff des„Ausländers“ nicht mehr so einfach,wie er früher war. Die Zugehörig=
keit Bayerns zum Reich äußert ihre Wirkungen auch in diesemBegriff. Vgl. darüber unten § 39.
[§J361 1 v. Seyde begreiftin diesemAbschnitteunter „Staatsangehörigen" nur diejenigenPersonen,
welche den rechtlichenstatus der Staatsangehörigkeit im Sinne unserespositiven Rechtesbesitzen,
während er von den „Fremden“, denendieserstatus fehlt, unten im 2. Abschnitt unter „Gebiets=
hoheit“ handelt. Den „juristischen Personen“, derenUntertanenschaftzweifellos besteht,spricht
v. Seydel die Fähigkeit der Staatsangehörigkeit ab, indem er sie mit H. v. Sicherer nur als
eine Form des vermögensrechtlichenVerkehrs ansieht. Vgl. M. v. Seydel, Komm. zur Reichs=
verfassung, 2. Aufl., S. 55 ff.; H. v. Sicherer, Die Genossenschaftsgesetzgebungin Deutschland,
1872 S. 117. Der scharfsinnigeVersuchE. Isays (Die Staatsangehörigkert der juristischenPer=
sonen, in Ph. Zorns und Stier-Somlos Abhandlungen III, 2), für die juristischenPersonen
eine Staatsangehörigkeit im vollen Rechtsfinnenachzuweisen,ist m. E. nicht gelungen. BVgl.Be=
sprechungdieserAbhandlung im Archiv f. öff. RechtBd. 22 S. 524. Es bestehtm. E. auchfür juristische
Personen eine durch die Gebietszugehörigkeit gegebeneund durch den Sitz bestimmteStaatszu=
ehörigkeit, die in manchenBeziehungendie Wirkungen derStaatsan gehörigkeit äußert. So ine

t6 in bezug auf den Rechtsschutzanspruch wie Staatsangehörige zu behandeln. Dasselbe nimmt auch
v. Seydel in bezug auf das Recht der Verfassungsbeschwerde an. (Vgl. 2. Aufl. 1IS. 371 bei N 37.)

* H. Rehm, Der Erwerb von Staats= u. Gemeindeangehörigkeitin geschichtlicherEntwicklung
nach römischemu. deutschemStaatsrecht, Annalen des DeutschenReiches, 1892 S. 136 ff. (auch in
Sonderdruckerschienen.)Uber die allgemeinenGrundsätzeund das geltendedeutscheRecht f. Bodo
Lehmann, Die deutscheReichsangehörigkeitvom nationalen und internationalen Standpunkte, in
Annalen 1899 S. 776 ff. *

: Nachweise derselben s. bei v. Seydel 2. Aufl. I S. 271 N. 2 ff. Uber den Fortbestand
des älteren Rechtes s. Militärkantonsreglement vom 7. Juni 1805 § 2à (N.Bl. S. 274) und Edikt
über die Armenpflege vom 22. Febr. 1808 Art. 6 (N. Bl. S. 593, Weber I S. 192.

4 Agl. K. G. Mayr, Sammlung usw., 1784 1 S. 248, 669, II S. 826; 1788 III S. 480 f.,
IV S. 650. J. de Weinbach, Exercitatio iur. publ. de singulari incolatus iure in Bavaria.
Ingolst. 1772.

* Tit. I S§VII Abf. 3. #
*5Rl. S. 1937. ZuKonstit. Tit. 1 § VIII; vgl. Tit. 5 § VI.
* „Bei Auswanderungen ohne UnsereBewilligung wird zwar demAusgewandertender Besitz

und der Genuß des Vermogens benommen, dasselbe soll aber den rechtmäßigen Erben, welche sich
nach dem Tode des Auswanderers dazu legitimieren werden, ohne Abzug, aber auch ohne Zinsen
wieder verabfolgt werden."“
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geletzgeberischenArbeiten teils mit Rücksichtauf das beabfichtigtebürgerlicheGesetzbuch,teils im Hin=
blickedarauf, daß die uuruhigen politischenVerhältnissees rätlich erscheinenließen, die Erledigung
der Fragen, welchedie Beziehungenzu anderenStaaten berührten, bis zur Wiederherstellungdes
Friedens aufzuschieben. So erfolgte denn eine neue Regelung des Gegenstandeserst durch das
königlicheEdikt über das Indigenat, das Staatsbürgerrechtund die Rechteder Forensenund der
Fremdenin Bayern, vom 6. Januar 1812,defsenersterTitel von der Staatsangehörigkeithandelt=.
Bei AbfassungdiesesEdikts war auf diedamals geplanteEinführung eines bürgerlichenGesetzbuches
nach demVorbilde des Code Napoléon Rücksichtgenommenworden, man mußte ferner die Be=
ziehungenzum rheinischenBunde und zu Frankreich, insbesonderedas kurz zuvor ergangeneDekret
von Trianon 10beachten.

Auf der Grundlage des Ediktes von 1812 ruht, trotz erheblichereinzelnerAbweichungen,im
allgemeinendie ersteBeilage zur Verfassungsurkundevon 1818, das Edikt über das Indigenat vom
26. Mai 181811.

Nach letzteremEdikte!2 wurde die bayerischeStaatsangehörigkeitentwederdurchGeburt17 oder
durchNaturalisation erworben. Die Naturalisation erfolgte,wenn eine Ausländerin einenBayern
heiratete,ferner wenn Fremde in das Königreich einwanderten,sichdarin anfässigmachtenund die
Entlassung aus dem fremden persönlichen Untertanenverband beibrachten¼, endlich durch ein be=
sonderesnachVernehmung des Staatsrats ausgefertigtesköniglichesDekret1.

Der Verlust der Staatsangehbrigkeit wurde durchErwerb oder Beibehaltung einer fremden
Staatsangehbrigkeitohne befondereköniglicheBewilligung, durchEntlassung oderAuswanderung1#,
durchBerheiratung einer Bayerin mit einemAusländer11 und durchGebietsabtretung18bewirkt.
Bezüglich der Auswanderung bestimmtedie Verfaffung5 selbst: „Es ist den Bayern gestattet,in
einen anderenBundesstaat,welchererweislichsie zu Untertanenannehmenwill, auszuwandern.
wenn sie den gesetzlichenVerbindlichkeitengegenihr bisherigesVaterland Genügegeleistethaben.“?

Die Bestimmungender Verfassungsurkundeüber Erwerb und Verlust der Staatsangehbrig=
keit #:find bis zum Eintritte Bayerns in das Reich in Geltung geblieben.

Nach derReichsverfassungArt. 4 Ziff. 1 erstrecktsichdieGesetzgebungszuständigkeitdesReiches
auchauf die Bestimmungenüber die Staatsangehbrigkeit?:. Die gleicheZuständigkeitbesaßbereits

*Eigung des geh.Rates vom 22. Juni 1809.
* R. Bl. S.209; Döllinger III S. 13; Bl. f. adm. Praxis XL S. 325 f., 358f.
16Bgal.v.Seydel2.Aufl.I S. 272N.14.
11Dazu eine authentischeErläuterung des § 5 durchGes. vom 15.Aug. 1828 (G.Bl. S. 37).

Repert. über die Landtagsverh.1827/28S. 194ff.
12 Pl. darüber die älteren Auflagen von Pözls Lehrb. des bayer.Verf.RechtesBuchZII

Abschn.1, I,3: Bl. f. adm. Praxis XI. S. 327 ff.,359ff.
1 Nicht durchAdoption, vgl. Bl. f. adm. Praxis1I S. 74.

Vgl. Bl. f. adm. Praxis IV S. 234, V S. 410. Nach Art. 14 der diesf., Art. 12 der
pfälz. Gem. Ordn.vom29. April 1869(urspr.Fassung)bewirktedieVerleihung desGemeindebürger=
rechts (Bestätigung durch die Distriktsverwaltungsbehörde bei mittelbaren Gemeinden!) an Ausländer,
welchedie nach ihrem heimatlichenRechteerforderlicheAuswanderungsbewilligungbeigebrachthatten,
denErwerbderbayer.Staatsangehörtgkeit. ·.

«Verf.Urt.Beil.I§§1-3.asältereEdiltvon1812hateinecingehendeKafiiiilikdes
Erwerbs der StaatsangehörigkeitdurchGeburt; bei der Naturalisation wird für denErwerb durch
Wohufit wie früher zehnjährigeDauer des letzterenverlangt, für dieVerleihungdurchDekretwerden
eine Anzahl. bochlicherVoraussetzungenaufgeführt; endlichkommtnochNaturalisation „durchein der
Konstitution gemäßverfaßtesund zbligtertes Gesetz“hinzu. *

16Vgl. Bl. f. adm. Praxis III S.227, 270, 337, IV S. 85, VI S. 362; Döllinger
XXV S. 140. Entsch. d. V.G.H.3 III S. 132f., IV S. 509, VIII S. 161, XII S. 230;
E. v. Riedel, Kommentar zum bayer.Ges. über Heimat usw. S. 149f.

Entsch.d. V.G.H.S VIII S. 131. · · ·
IsVerf.Urk.Beil.l§6.DaäältereEdiltkannteeinegroßereZahlvonBerluftgriinden.

Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 273 N. 22. *
Art. # it IV 814 Abs. I. Bgl. deutscheBundesalte vom 8. Juni 1815(Weber LS. 474

p,b. 1.
7oBgl. dazu E. v. Moy, Staatsrecht desKars. Bayern, I, 2 S. 13ff.; Pözl, Lehrb. des

bayer. Verf.Rechts,4. Aufl., S. 82. »
NSpäterergänzendeBorfchrifteuinNouvom15.Au.1828(G.lS.37»);diesf.Ge-ii.-

Ordn. vom 29. April 1869 Art. 14; pfälz. Gem.Ordn. vom gl. T.Art. 12. UbersichtlicheDarstellung
bei E. v. Riedel a. a O. S. 148 ff. » .

22DieReichs Verf. hat a. a. O. den Ausdruck „Staatsbürgerrecht". Dieser Ausdruckhat im
Schlußprot. zumBündnisvertrage mit Bayern unter II eine maßgebendeAuslegung dahin gefunden,
„daß unter der Gesetzgebungsbefugnisdes Bundes über Staatsbürgerrechtnur das Rechtverstanden
werdensolle, die Bundes- und Staatsangehörigkeitzu regeln und den Grundsatzder politischen
Gleichberechtigungaller Konfessionendurchzuführen,daß sichim übrigen dieseLegislative nicht auf
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derNorddeutscheBund, welcherunterm 1. Juni 1870 ein Gesetzüber dieErwerbung und denVerlust
der Bundes⸗ und Staatsangehörigkeiterließ??. Dieses Gesetzgilt nunmehr als Reichsgesetzund ist
in Bayern durchReichsgesetzvom 22. April 18714 eingeführtworden. Es hat durchArt. 41 des
Reichs=Einführungsgesetzeszum Bürgerlichen Gesetzbucheeinige Anderungenerfahren.

#§*37. Erwerb der Staatsangehörigkeit !. Die Staatsangehörigkeitin einem
deutschenBundesstaatewird mittelbar durch familienrechtlicheVerhältnisse— Ab=
stammung, Legitimation und Verheiratung —oder unmittelbar durch staatlicheVer=
leihung — Aufnahmeund Naturalisation — begründet?2.Der Wohrsitz innerhalb
einesBundesstaatesbewirktfür sichallein denErwerb derStaatsangehörigkeitnichts.

1. Was zunächstden Erwerb durchAbstammungbetrifft, so verwirft das deutsche
Recht in dieserHinsichtden Grundsatzder Territorialität, demgemäßnur die Geburt
innerhalb des Staatsgebietes die Staatsangehörigkeit zur Folge hat. Im deutschen
Staatsrechte ist vielmehr der Grundsatz der Personalität zur Anerkennung gelangt.
Eheliche Kinder eines Deutschenund unehelicheKinder einer Deutschenerwerbenhier=
nach durch die Geburt, auchwenn dieseaußerhalbdesHeimatstaateserfolgt, die Staats=
angehörigkeit des Vaters bzw. der Mutter 5. Kinder staatloserEltern sind ebenfalls

die Frage erstreckensoll, unter welchenVoraussetzungenjemandzur Auzübn olitischerRechtein
einemkinzelnenStaate befugt sei“. Vgl. v. Seydels Kommentar z. Verf.Ur n d. DeutscheReich
2. Aufl. S. 63 ff.; A. Hänel, Deutsches Staatsrecht, I S. 359 ff.

23B.G. Bl. S. 355. Dazu Verh. des nordd.Reichstages1870 III S. 153 (Entw.),Sten. Ber.
I S. 81, 251, 1076 (Beratungen),II S. 1091 (Schlußabstimmung). Über die Nov. vom 20. Dez.
1875 unten § 37 Anm. 115. W. Cahn, Das Reichsgef.über die Erwerbung u. den Verlust der
Räich= u. Staatsangehörigkeit,2. Aufl., Berlin u. Leipzig 1908; Bl. f. adm. PraxisXI. S. 336ff.,
370 ff. Die übrigen Schriften sind angegebenbei P. Laband. Staatsrecht des DeutschenReiches,
3. Aufl., I S. 118 Anm.“. v Seydels Abhandlung. Annalen des DeutschenReiches1876 S. 136
Anm. 3. Letzterebildet die Grundlage der folgendenDarstellung. Vgl. auchdie Sammlung: Die
in den europäischen Staaten geltenden Gesetzeüber die Erwerbung und den Verlust der Staats=
angehörigkeit,im Auftrage der bemburgsschenPolizeibehörde hergestelltvon K. Zellmann und
E. Hartmann, Berlin 1898. Uberdas österreichischeStaatsbürgerrechtund Heimatrechtval.
H. Müller in Bl. f. adm. Praxis LII S. 164 ff.

*4B. G.Bl. S. 87. Nr. 17, ausgegeben29. April 1871. Dazu für Bayern M.E. vom
9. Mai 1871 (Weber IX S. 6), im folgendenangeführt als Vollz. Vorschr.; s. auchM.E. vom
4. Mai 1871 (Weber IX S. 1).

*5 Ein Entwurf zur Abänderung des Gesetzesgelangte 1912 im Reichstagezur Beratung,
aber nicht zur Verabschiedung.Zur Kritik des Gesetzesvgl. insbes, v. Martitz, Annalen 1875;
v. Seydel ebenda 1876; B. Weiß ebenda 1908 S. 836 ff.,902, Jahrg. 1909 S. 472 ff. und die
Jahrg. 1908 S. 837 N. 5 angeführtenweiterenSchriften.
8 37] 1 Die Lehre des allgemeinenStaatsrechtsunterscheidetein Prinzip derTerritorialität und ein

rinzip der Personalität, welchede lege ferenda die Gesetzgebungbeherrschenkönnen. Nach dem
erstenentscheidenMomente der räumlichenZugehörigkeitdes Individuumszum Gebiet (Aufenthalt,
Geburtsort, Abwesenheit,Auswanderung),nachletzteremAbstammungund anderepersönlicheMomente
(Verheiratung, Legitimation, Anstellung,VerleihungundEntlassung oderAberkennung)ausschließlich
über die BegründungoderEndigungderStaatsangehörigkeit. Keinesvon beidenPrinzipien beherrscht
das DeutscheRecht ausschließlich. Es bestehtvielmehr eine Verbindung von Gründen des Erwerbs
und Verlustes räumlicher und persönlicher Art, wobei jedoch die letzteren weitaus überwiegen. Der
Bestand des Reichs und das in ihm bestehendeVerhältnis der Staaten zueinander haben auf die
AusgestaltungdesErwerbegrundes derVerleihung unddesVerlustgrundesderEntlassungbestimmend
eingewirkt. 2 Ges.§ 2. Gef.§ 12.

4 P. Laband a. a. O. 5. Aufl. I S. 163f. meint, daß dieserGrundsatzin Verbindung mit
der im ReichebestehendenFreizügigkeit „notwendigdahin führe, die Staatsangehörigkeitimmer mehr
der Reichsangehörigkeitgegenüberzurücktretenzu lassen“; v. Seydel bemerktdagegen,dies sei
wenigstensfür Bayern nicht zu befürchten. Hiergegen schützeder Umstand, daß die Gemeinde=
angehörigkeitund die Ausübung derwichtigstenpolitischenRechtevomBesitzederStaatsangehörigkeit
abbüngr seien. Ich meine, das ist keine Rechtsfrage.Es könnte höchstensde lege ferenda die
Frage aufgewordenwerden,ob es sichnicht empfehle,mit demErwerb einerneuendeutschenStaats=
angehörigkeitdie bisherigekraft Gesetzesuntergehenzu lassenoder auchfür einenDeutschenan dessen
fortgesetztenAufenthalt in einemanderendeutschenStaat als demHeimatstaat nach bestimmter Zeit
#½ Wechselder Staatsangehörigkeit kraft Rechtssatzesanzuknüpfen. Ein Bedürfnis nach solcher

nderungdes Rechtsscheintindes bisher nochnicht allgemein anerkanntzu sein.
5 Ges. § 3. Für die dreg derRechtsgültigkeitder Ehe und der EhelichkeitderAbstammung

kommenjetzt ausnahmslos die Bestimmungendes B. G.B. (58 1591ff.) in Betracht. Vgl. P.La⸗
band a. a. O. S. 164f. Uber die Gleichstellungder Kinder aus Putativehen mit den ehelichen
B. G.B. 9 1699. Die Ehelichkeiteines Kindes wird nach deutschemRechtbeurteilt, wenn der Ehe=
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staatlos . Andererseits wird der im deutschenBundesgebietevon ausländischenEltern
Geborene in keinemFalle deutscherStaatsangehöriger7.

Die Adoption stehtder Geburt nicht gleich, hat somit nicht die Wirkung, daß
der an Kindesstatt Angenommenedie deutscheStaatsangehörigkeit des Adoptierenden
erwirbt s.

2. Das unehelicheKind eines Deutschenerwirbt, auch wenn es schonvolljährig
ist, die Staatsangehörigkeit? des Vaters durchLegitimation 10, selbstverständlichvoraus=
gesetzt,daß die Mutter nicht die Staatsangehörigkeitdes außerehelichenVaters
besitztund letzteredaher ohnedies schonauf das Kind übergegangenist 11,vorausgesetzt
auch, daß das Kind noch die durchGeburt erworbeneStaatsangehörigkeitbesitzt.
Die Legitimation durch einen staatlosenVater ist wirkungslos. Ob die Mutter Deutsche
oder Ausländerin ist, macht bezüglichder Wirkung der Legitimation keinenUnterschied.
Die bloße Anerkennungder Vaterschaftstehtder Legitimationnicht gleich18. Die
Legitimationhat keinerückwirkendeKraft . ·

3. Die Verheiratung mit einemDeutschenbegründetfür die Ehefrau die Staats=
angehörigkeitdes Gatten1. DieseWirkung ist einenotwendige,die durchkeinerlei
Vorbehalt ausgeschlossenwerden kann. „Auf die Kinder einer früheren Ehe der Frau
erstrecktsichdiese Wirkung der Verheiratung nicht; ebensowenigauf unehelicheKinder
der Frau, sofernenicht mit der Verheiratung der letztereneineLegitimation der Kinder
eintritt.“6 Der Ort der Eheschließungist belanglos. Die Nichtigerklärungder Ehe
vernichtetauchderenWirkung auf dieStaatsangehörigkeit17,wogegendieEhescheidung
eine derartige Folge nicht nach sich zieht18.

4. Die Verleihungder Staatsangehörigkeiterfolgt durch einenstaatlichenVer=

mann der Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes Deutscherist oder, falls er vor der Geburt des
Kindes gestorbenist, zuletztDeutscherwar. Einf.G. zum B.G.B. Art. 18. Über die Wirkung einer
UnehelichkeitserklärungundeinerEhenichtigkeitserklärungvgl. Nadelhofer, Annalen 1906,S. 302.

Uber die Staatsangehörigkeitvon Kindern unbekannterEltern (Findelkindern)sowie von
Eltern, derenStaatsangehörigkeitunbekanntist,4u esan Vorschriften. Vgl. Nadelhofer a. a. O.
S. 301f., Vgl. B.G.B. Komm.der Neichsgeri tsräte § 1773 N. 3.

! Uber denRechtszustandin anderen StaatenF. v. Martitz, Das RechtderStaatsangehörig=
keit im internat. Verkehr, Annalen des DeutschenReichs 1875 S. 1126 ff.;s. ferner dessenBe=
merkungen zurKritik des geltendendeutschenRechtsebendaS. 1144ff.

2*7aä §*2 Abs. II. Vgl. die Begründung zu § 2 des Entw.
* Oder mehrfacheStaatsangehörigkeit.
10DieseWirkung tritt nur ein, wenndieLegitimation den„gesetzlichenBestimmungengemäß“

erfolgt ist. Das maßgebendeRecht ist nach Art. 22 des E.G. z. B. G. B. das deuce Vgl.
J. Keidel in Bl. f adm. Pr. Bd. 48 S. 29, und Nauchalles, Komm. zum B. u.St. A.G.,
Ansbach 1901, S. 11.

1 F 4 des Ges. Es kommenfür die Legitimation jetztausschließlichdie Bestimmungendes
B. G.B. ¾ 17193 in Anwendung. über das Rechtvor Inkrafttreten des B.G.B. vgl. v. Seydel
2. Aufl. I S 274 N. 7. Die ZuständigkeitdesBundesstaateszur Erteilung derEhelichkeitserklärung
bestimmtsich nach der Staatsangehörigkeitdes Vaters; ist dieserReichsangehdrigerohneStaats=
aneerigklt so ist derReichskanzlerzuständig. B.G.BV.J 1728. All diesgilt, auchwennderreichs=
angehörigeVater seinenWohnsitz im Ausland hat oder die Legitimation im Ausland erfolgt. S.
Einf.G. z. B.G. B. Art. 22 Abs. I. 6 » .

UVl.C.Sartorius,derEinflußdeiFamilienstandesaufdieStaatsangehdrichiLBerlin
1899 S.21 P. Laband a. a. O. 1 S. 152. 4

m E. Niedel, DieWichsver uel. usw. S. 255.
1802 e Ho richtig Nadelhofer a. a. O. S. 303 gegenv. Bar, Lehrb. des intern. Privatrechts

15§ 5 des Ges. Auch die nichtige oder anfechtbareEhe hat dieseWirkung, ausgenommen
denMangel einesformellenEssentiale.B.G.B. 9§ 1317, 1329. BesitztderGatte die Staatsangehörig=
keit in mehrerendeutschenStaaten, soerwirbt die Ehefrausämtliche StaatsangehörigkeitendesGatten.
Erwirbt der Gatte währendderEhe zur bisherigenoderanstatt derselbeneineneueStaatsangehörig=
keit, so folgt ihm die Ehefraudarin gem.§ 11St. Ang.G. 14Begründung zu § 5.

n Vgl. Nauchalles a. a.O. S. 14. AndersEntsch.d.V.G.HS.#Bd.12 S.1ff. Über
den Einfluß der früherenbayer. Bestimmungenwegendes Verehelichungszeugnissesvgl. die 1. Aufl.
dieses WerksBd. 1 S. 525 Anm. 5.

18Landgraff, Annalen 1870, S. 633; Bl. f. adm. Praxis XXXI S. 286. Das gleiche
i#t, nsichtlichbder 1. pNfhebungder ehelichenGemeinschaftnachB.G.B. 8 1575. Vgl. b. Ausf.G. z.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfasfungsrecht. 10
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waltungsakt"“ und nur auf Gesuch20. Zuständigzur Erteilung ist die Kreisregierung,
Kammer des Innern?!, in deren Bezirke der Gesuchstellersich niedergelassenhat
oder niederzulassenbeabsichtigt.Die Vorverhandlungüber die Gesucheobliegt den
Distriktsverwaltungsbehörden,derenörtlicheZuständigkeitnachdemgleichenGesichts=
punktesich bemißt?2. Die Form der Verleihung ist die Ausstellungeiner Urkunde,
welchedemNachsuchendendurchdie genannteDistriktsverwaltungsbehördezuzufertigen
ist28. Die Staatsangehörigkeitund die mit ihr verbundenenRechteund Pflichten?“
werdenmit demZeitpunktederAushändigungderVerleihungsurkundeerworben75,d. h.
mit demAugenblicke,in welchemdieUrkundedemGesuchstelleroderdessenrechtmäßigem
Vertreter?5 ordnungsmäßigzu Handen kommt, nicht mit demAugenblickeder Ab=
sendungder Urkundedurch die Behörde?7. Die Verleihung durchUrkunde ist ein
Formalakt?s.

19P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs, 5. Aufl., I S. 166, bezeichnetdie Ver=
leihung der Staatsangehörigkeit als ein zweiseiligesNechtsgeschäft. einen Vertrag, da es „die Ak=
Prtatien derStaatsangehörigkeitseitensdesaufzunehmenden Bürgerserfordert". So auchE. Löning,
Verwaltungsrecht S. 246und mit ausführlicher Begründung Jellinek, System der subj. öff.
Rechte 2. Aufl. S. 208 ff. Gegen dieseWicht erklären sichPh. Zorn, Staatsrecht des Deutschen
Reiches, 2. Aufl., 1 S. 357 Anm. 15; G. Meyer-=Anschütz, Lehrb.des deutschenStaatsrechts,
6. Aufl., S. 208 N. 9; C. Bornhak, Preuß. Staatsrecht 1 S. 251; E. Radnitzky, Die Partei=
willkür im öffentlichenRecht, Wien 1888, S. 59 ff. neuerdings auch Rehm, Allg. Staatslehre
S. 137 Anm. 2 und die bei Meyer=Anschütz zitierten. v. Seydel schließtsichder Ansicht La=
bands an. Es liegt m. E. eine sehrnahe Verwandtschaftmit der Begründung des Staatsdienst=
verhältnissesvor und jedenfalls eine nähereals mit der von Laband zum VergleichFrrangszogenen
brivatrechtlichen Adoption. Jellinek behandeltNaturalisation und Anstellunggleichmäßigund nimmt

ertrag an im Gegensatzzur „Vereinbarung“. Ob man freilich bei jeder auf freiwilliges Gesuch
in erfolgendenVerfügung einenVertrag anzunehmenhabe, möchteich hier dahingestellt seinlassen.
o ein Anspruchau Prleihung des St.Ang. vorliegt (Aufnahme), wird man füglichvon einem

Vertrag nicht sprechenkönnen. Vgl.K. Kormann, System der rechtsgeschäftlichenStaatsakte.
Berlin 1910 S. 36 N. 46.

20DasSesuch kann sowohl bei der zur Erteilung als auch bei derzur Instruktion zuständigen
Behörde eingereichtwerden.

S des Ges. sagt, die „höhereVerwaltungsbehörde“. Vgl. dazu die Begründung und die
Erklärung des Staatsministers Delbrück im ReichstageSten. Ber. II S. 1076. Die Bestimmung
der zuständigenBehörden ist Sache der Bundesstaaten. Höher Verwaltungsbehördeist jede,welche
noch andereunter sichhat, gleichviel, wie ihre sachliche uständigkeitbemessenist. Dem Reichsgef.
ist also genügt,wenn nicht die unterstenVerwaltungsbehörden mit der Verleihung der Staats=
angehörigkeit betrautwerden. Die Zuständigkeit derPrisrezierungen ist ausgesprochenVollz.Vorschr.
o 2, a, bezüglich der übrigen Staaten vgl. das vom Reichsamtdes Innern im Oktober 1897

aufgestellteVerzeichnis bei W. Cahna. a. O. S. 298f., und Rauchalles a. a. O. S. 130.
- 8 Vollz.Vorschr.Ziff. 3; nähereBestimmungenZiff. 4, 5.

: Ges. § 6, Vollj=Vorschr.Ziff. 3.
4 Die Begründung zu § 10 bemerkt:„Von selbsftverstehtes sich,daß hier unter denmit der

Staatsangehörigkeit verbundenenRechtenund Pflichten nur diejenigen begriffensind, welcheebenden
staatsrechtlichenBegriff des Indigenats ausmachen(!) und deshalb jedemStaatsangehörigen ohne
UnterschieddesAlters, Geschlechtesusw. zustehen,resp. obliegen. Dagegenbeginnendiejenigenstaats=
bürgerlichenRechteund Pflichten, welcheauch für den als InländerGeborenenerst unter gewissen
Voraussetzungenentstehen,wie z. B. das Recht derTeilnahme an politischenWahlen u. dal., selbst=
verständlichauch für den Naturalifierten erst,wenn bei ihm dieseVoraussetzungeneintreten.“ Bgl.
Wehrordnung v. 22. Nov. 1888 § 21. 25 Ges. 8 10.

½6Hierfür auch das württemb. Ministerum des Innern. Reger III S. 333.
* Bloße Kenntnis vom Dasein und Inhalte der Urkundeist keineAushändigung. — Vgl. auch

Reger VI S. 97 (Entsch.d. V.G.H.'s VI S. 90). Über die frühere preußischeUbung L. v. Rönne,
Staatsrecht der preuß. Monarchie II S. 22 Anm. 2a.
· IsDerinSeydelundanderen(vgl.2.Aiifl.1S.275N.21)vertretenenAnficht,wonach

die Verleihung auch wirksam ist, wenn sie nach den gesetzlichenBestimmungennicht hätte erfolgen
ollen, kann ich mich nicht vorbehaltlos anschließen. v. Seydels Grund, das Gesetzkennekein
ichtigkeitsverfahren,ist nicht durchschlagend.Ein Nichtigkeitsverfahrender Verwaltungsbehörden

gibt es allerdings nicht. Das Gesetzhat aber die Ordnung des richterlichenVerfahrens derLandes=
gesehgebungüberlassen. Für Bayern f. Ges. über den Verwaltungsgerichtshof v. 8. Aug. 1878
Art. 8 Ziff. 1 („Besitz“ der St.A.). Eine Nichtigkeit allerdings nehme auch ich nicht an, wohl
aber eine Anfechtbarkeit und auch diesenur, wenn nicht inzwischender Grund der Unzulässig=
keit der Verleihung weggefallen ist. Vgl. jedochReger VIIS. 1, 79, XIV S. 412. In N. 26
kommt v. Seydel selbst zueinem ähnlichen Ergebnis für den Fall der Verleihung derSt. Ang. an
eine Ehefrau. Vgl. insbe für die SeydelscheAuffassung das auch bei W. Cahn (S. 324ff.) ab=
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Die Verleihungder StaatsangehörigkeitkannaußerdurchUrkundeauchmittel=
bar durchAnstellunggeschehen,wovonuntennochnäherzu handelnist.

Die VerleihungderStaatsangehörigkeiterstrecktsichmangelsausdrücklichenVor=
behaltes auch auf die Ehefrau? und diejenigen39 minderjährigen Kinder, deren
gesetzlicheVertretung dem Vater bzw. der Mutter kraft elterlicherGewalt zu=
steht#r. Ausgenommensind Töchter, die verheiratet sind oder waren32. Die Frage,
ob ein Kind volljährig ist, beantwortetsichnach dem Rechte seines Heimatstaates##8,
für Deutschealso nachdemReichsrecht3#,für Ausländerim Falle der Naturalisation
ihres Vaters nachdemRechtedes Staates, demsie zur Zeit der Naturalisationdes
Vaters angehören36. Darüber, ob der erwähnte Vorbehalt zugelassenwerden will,
entscheidetdas freie Ermessender verleihendenBehördess. -

Eine Ehefrau kann selbständig eine von der Staatsangehörigkeit ihres Gatten
verschiedeneStaatsangehörigkeitnachdeutschemRechtenicht erwerben57.

gedruckteErk. des Preuß. Ob.Verw.Ger. v. 23. Juni 1886(eger VII S. 1) und die sehrbeachtens=
wertenBemerkungenCahns de lege ferenda (a. u. O. S. J.,

: Aus nichtig erklärter Ehe entstehtdieseWirkung nicht. Über die Wirkung ausländischer
Nichtigkeitserklärungr=l J. Keidel a. a. O. S.38 ff.

20 ImZeitpunkte desErwerbes der Staatsangehörigkeit.
DiegesetzlicheVertretung stehtnach nischemRechtdemVater ehelicherKinder zu, außer

wenn ihm das Erziehungsrechtgem.B.G.B. § 1666 entzogenist, oderwenn uae elterlicheGewalt
gem.B.G.B. § 1677 ruht. Der Mutter ehelicherKinder Keebt.die gesetzlicheVertretungnur in den

llen desB.G. B. § 1684zu. Uneheliche,minderjährigeKinder folgenderMutter gem. B.G.B.§ 1705
nur hinsichtlichdesFamilienverbandes; dagegenstehtderMutter über ihr unehelichesKind die elter=
licheGewalt und damit auchdiegesetzlicheBerirktung außerin denZällen des§ 1684nichtzu. B.G.B.

1705, 1707. Bgl. Art. 41 E.G. 3. B.G. B. S.auch J. Keidel in Bl.f. adm.Pr. Bd. 48
34 ff.und gegenihn Bl. f. adm. Pr.Bd. 48 S. 318ff. f.; auch Entsch.d. V.G.H. Bd. 4 S. 488.

Die Wirkungder Naturalisation auf die Kinder tritt immer ein, wenn durchdie Naturalisation
nach deutschemRecht die elterlicheGewalt mit demRechtder gesetzlichenVertretung entsteht. Zu=
treffendJ. Keidel a. a. O. S. 37.

28Ges. § 11, in der nach Art. 41 das E.G. zum B.G.B. — Feslung.
:3 Riedel a. a. O. S. 262. W. Cahn a. a. O. S. 1038N.5. Rönne=Zorn, Preuß.

Staatsrecht 1 S. 619 N. 3 bemerkt,es handle sichin § 11 um die erworbene Naturalisation.
Dies ist unrichtig. Es handelt sichum eine Wirkung, die mit der Naturalisation oderVerleihung
gleichzeitigeintritt.

34 B.G.B. § 2: E.G. dazu Art. 7.
35Art. 7 Abs. 1 C. z. B.G. B. Mit Recht machtv. Seydel 2. Aufl. Bd. 1 S. 276 N. 24

gegenW. Lahn a. a. O. S. 103 N. 5 geltend, daß es nicht die erworbeneSt.A. des Vaters ist,
welchedie St. A.der Kinder nachsichzieht, sonderndaß es sichum eine gleichzeitigeWirkung einer
Naturalisation handelt. Allerdings ist richtig, was J. Keidel, Bl. f. adm.Vr. Bd. 48 S. 30"1. aus=
führt, daß für ein nachfremdemRechtminderjährigesKind von über 21 Jahren durchden Erwerb
der deutschenStaatsangehörigkeit zugleichdie Volljährigkeit eintritt, und daß für ein nach fremdem
Recht volljähriges nachdeutschem echtaber minderjährigesKind die rechtlicheStellung einesVoll=
jährigen gem.Art. 7 Abs. 1I des E.G. z. B.G.B. entstehenwürde, wenn die Naturalisation sich
auf diesesKind erstreckenwürde. Da dies aber im zweitenFalle nicht geschieht,so bleibt auch jene
Stellung als Volljähriges aus.

Vgl. Reger IIIS. 875.
:37Dieser Satz stehtnicht im Gesetz,welchesauchnicht ausdrücklichund allgemein sagt, daß

die Frau dem Mann in der Staatsangehörigkeit „folgt“. Das Gesetzordnet dice Folge nur in
bestimmtenFällen, nämlich beim Erwerb nach § 1I, beim Jst durchEntlaffung nach§ 19 und
durchVerjährung na 8 1 Abf. II an. Außerdemläßt das Gesetzdie Frau die Staatsangehörig=
keit des nnes dur erheiratungnach § 5 erwerbenund durchVerheiratung mit einem Manne
andererStaatsangehörigkeit nach 9 13 Z.5 verlieren. Damit ist also nach demGesetzdie Frage,
ob eine Ehefrau während des Bestandesder Ehe für sicheine andereStaatsan chörigkeitals die=
jenige ihres Mannes erwerben kann, nicht ausdrücklich entschieden. Da nun das r*)# ie nicht ver⸗

irateten Frauen in bezugauf dieStaatsangehörigkeitdenMännern gleichbehandelt,da ferner es
auchin jenenFällen der Folgenach§§ 11, 19, 21 Abs. II Ausnahmen für Ehefrauenausdrücklich
zuläßt, und da endlich§§ 7, 8, welchevon der Verleihung handeln, keineAusnahme nach dieser
Nichtung machen,soSE—sdaraus derSchluß gezogenworden,daßdie EhefrauauchwährendderEheeine
von derjenigenihres MannesverschiedeneStaatsangehörigkeiterwerbenkönne. So Th. Landgraff,
Annalen des D. Rs. 1876 S. 1029; W. Cahn a. a. O. S. 73f.; G. Meyer=G. Anschütz,Lehrb.
d. D. Staatsrechts6. Aufl. S. 221R. 20; O. v. Sarwey, StaatsrechtdesKgr. Württemb.I S. 160;
Ph. Zorn, Staatzr. desD. Reichs2. Aufl. 1 S. 359; Sartorius im preuß.Verw. Archiv Bd. V
S. 362 ff.; Rauchalles a. a. O. S. 15. v. Seydel a. a. O. 2. Aufl. Bd.1 S. 276 N.25 ist dieser
Auffassungentgegengetreten,indemer annimmt,daßes dieAbsichtdesGesetzessei,dieFrau demManne

10“
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Die Verleihung der Staatsangehörigkeit an den Angehörigen eines anderen deut=
schenBundesstaatswird als Aufnahmes“bezeichnet,die Verleihungan einenBundes=
ausländer als Naturalisation. Dementsprechendunterscheidetman auch Aufnahme=
und Naturalisationsurkunden.
schiedDie sachlichenVoraussetzungender Aufnahmeund der Naturalisationsind ver=

ieden. .
DieAufnahmeurkundemußIVjedeinAngehörigeneinesanderenBundesftaatestO

kostenfrei«erteiltwerden-wennernachweist,daßerindeuiBiindesftaate,inwelcheni
erdieAufnahmenachfucht,fichniedergelassenhabe42,d.h.eineeigeneWohnungoder
ein Unterkommen in einem Orte des betreffendenStaates mit der erklärten Absicht
besitze, dortselbst sich dauernd aufzuhalten““. Die Niederlassung im Staatsgebiete ist
Voraussetzungfür denAnspruch, aufgenommenzu werden, abernicht Voraussetzungder
reichsrechtlichenZulässigkeitder Aufnahme. Die Aufnahmedarf also auchdann erteilt
werden,wennder Gesuchstellersichnicht im Staatsgebieteniedergelassenhat"5. Nach

in derStaatsangehörigkeitfolgenzu lassen,undzwar nichtnur in denausdrücklichangeführtenFällen
(5s 11, 19, 21 Abf. II), sondern überhaupt, sofern nicht gerade in den Fällen der §).11, 19, 21 Abs. II
Ausnahmen und Vorbehalte gemachtsind. Die Frau teile Namen, Wohnort und Staatsangehörig=
keit des Mannes. Sinnlos wäre es, an die Eingehung einer Ehe eine Wirkung zu knüpfen, die
sofort durch selbständigenStaatsangehörigkeitserwerbder Frau wieder ausgehobenwerdenkönnte.
So auch F. RKarminski, zur Kodifikation des österr.Staatsbürgerschaftsrechts,Wien 1887 S. 77
N. 38; s. zuch Bl. f. adm. Pr. Bd. 48 S 30 ff. O. Mayer, Das Staatsrecht des Königreichs
Sachsen (Öff. R.d. Gegenw.) 1909 S. 28 („die Frau erwirbt den Stand des Mannes'. Der An=
sichtv. Seydels ist zuzustimmen,wenn auch nicht zuleugnenist, daß derGesetzeber seineAnsicht
ohne Schwierigkeit klarer, als geschah,hätte zum Ausdruckbringen können. NacndieserAnsicht
wird man annehmenmüssen,daß auchdie Frau, dergemäß§§ 11, 19 ihre bisherigeStaatsangehörig=
keit vorbehalten bleibt, nachträglich eine andere als die Staatsangehörigkeit ihres Mannes nicht
erwerbenkann. Eine Ausnahme von demhier dargelegtenGrundsatzebestehtauchdann nicht, wenn
die Ehefrau eine Anstellung im Sinne des § 9 erhält, und oder Ehemanndie Staatsangehörigkeit
in einem anderenals demAnstellungsstaatehat. Bgl. hierüberunten bei N. 102. Die Naturali=
latien derEhefrau einesAusländers ist mitdesen Zustimmungawläft über denFall „Bauffremont
Bibesko)“ vgl. die iteratzurangabenbei W. Cahna. a. O. S.7.# und v. Seydel in Annalen
d. D. Reichs 1876 S. 139 N. 2. «

II Ausdruck verdankt seine Entstehung einem VerbesserungsantrageProsch=Grum=
brecht im Reichstage.

3 Die Begründung desEntw. sagt: „Es widersprichtdemBegriffederstaatlichenSelbständig=
keit, das freie Ermessendes Staates darüber einschränkenzu wollen, wem er die Aufnahmeunter
seineAngehörigengewährenoder versagenwill. Von diesemGrundsatzewird jedochdenAngehörigen
der anderenBundesstaatengegenübereine Ausnahme zu machensein."“

" Das gleiche gilt für die staatsangehörigkeitslosenReichsangehörigender Schutzgebiete.
Schutzgeb.G.v. 25. Juli 1900 § 9 (R.G Bl. S. 813). Als Angehörigeeines anderenBundesstaates
gelten auchDeutsche,welcheauf ihr Ansuchenaus ihrem Heimatstaateentlassenfind, solangesie
nicht ausgewandertsind. St. Ang.G. § 18 Abs. II. Ubereink.d. d. Bundesregierungens. in Bl. f.
adm. Pr. Bd.46 S. 282. *1 Ges.§ 24. « «

»NewerS.4l7,XllS.323,416,XlllS.318.
48 Der BesitzeinerWohnung ohnedie Absichtdauernden Aufenthalts genügtalso nicht. Ob

die erklärte Ubicht auch wirklich besteht,ist eine tatsächliche Frage.Der bayer. V G.H. (Samm=
lung IV S. 9# # III S. 331) vertritt die Anschauung, daß die Erklärung einer solchenAbsicht
„jeder behördlichenAnfechtung entrückt“ sei, d. h. unvedingt geglaubt werdenmüsse. Hier wird
„erklärte Absicht“mit „Erklärung der Absicht“ verwechselt.

P. Laband a. a. O. 1 S. 168f. bemerktzutreffend:„So zweifelloses nun ist, daßein bereits
begründeterWohnsitztrotzdes Aufenthalts an anderenOrten fortbestehenkann, Wohnsitzund Auf=
engHalt. demnach verschiedensein können, so gewiß ist doch andererseits, daß die Begründung eines
neuen Wohnsitzes ohne Aufenthalt daselbst nicht erfolgen kann.= * Min. Entschl. v. 4. Mai
1871, den Vollz G. des Freiz.G. betr., Ziff. 3 (Weber IX S. 1); W. Cahna. a. O. S. 53 N. 9.

4 Ges§ 7. Val. Begündun dazu mit Freizügigkeitsges.vom 1. Nov. 1867 K. 1 Ziff. 1
(B.G.Bl. S. 55), ferner Sten. Ber.1 S.260 (Miquel). Die Begründung sagt ungenau,der Nach=

sechende müssesichWohnung oderUnterkunft zu verschaffenimstande sein, währender sie sichin
er Tat nach demWortlaute des Gesetzesverschafft haben muß.

. Riedela.a.O·S.258beinerttrichti:.DerBefitzeineseienenHauShaltsoderGefchäfts
ist zur SubstanzierungdesAusdrucksNiederlatung im Sinne des §7 nicht erforderlich.Es können
demgemäßauchGewerbsgehilfen,Dienstbotenusw.,welchein derGemeindeein Unterkommengefunden
haben, die Aufnahme beanspruchen.“ Selbstverständlich kann auch nicht der Heimaterwerb gefordert
werden. Entsch.d. V. G.H.# IV S. 91. ,
* “ ÜbereinstimmendG. Meyer=Anschüztz, Lehrb.desdeutschenStaatsrechts,6. Aufl., S. 186
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denBestimmungen,welchein Bayern gelten,wird der Nachweisder Niederlassungin
einer bayerischenGemeinde stets gefordert“.

Die Aufnahmein denStaatsverbandkann,mußabernichtversagtwerden,wenn
die Voraussetzungengegebensind, unter welchen reichsrechtlichdie Abweisung eines
Neuanziehendenoder die Versagung des fernerenAufenthaltes eintreten kann“'.

Eine Vermehrungder reichsgesetzlichenAufnahmebedingungenim Wegeder Landes=
gesetzgebungist nicht zulässig"8. Insbesondere kann der Nachweis der Entlassung aus
dem früherenStaatsverbandenicht verlangt werden". Sonach ist die Möglichkeit,
daß ein DeutschermehrerenBundesstaatenangehört,nicht ausgeschlossenva. Der Be=
griff der Aufnahme hat sogar dieseMöglichkeit geradezuzur Voraussetzung; denn der
Deutsche, der zuerst die Entlassung aus seinembisherigen Staatsverbande nachsuchen
und erst nach bewirkter Entlassung um die Staatsangehörigkeit in einem anderen
Bundesstaate sich bewerbenwürde, müßte als Ausländer nachden Grundsätzenüber die
Naturalisation behandeltwerden51.

Da derDeutschebeigegebenenVoraussetzungeneinenöffentlichrechtlichenAnspruch
auf Aufnahmein denStaatsverbandhat, so ist, wenneingesetzlicherVersagungsgrund
geltendgemachtwerdenwill, die Sache im verwaltungsrechtlichenVerfahrenzu be=
handeln. Der ablehnendeBescheidderKreisregierung,KammerdesInnern, kanndurch
Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofeangefochtenwerden.

Eine Verpflichtung zur Naturalisation von Ausländern bestehtnicht538.Dagegen
find reichsrechtlichgewisseVoraussetzungenfestgestellt,mangels derer die Naturalisation
nicht erteilt werden darf. Dabei bleibt es den Bundesstaaten unbenommen, neben
diesenBedingungen noch weitere Erfordernisse für die Naturalisation festzusetzen5“.

Anm. 15; Ph. Zorn, Staatsrecht des Deutschen Reichs I S. 361 Anm. 29; O. v. Sarwey,
Staatsrecht des Kars.Württemberg 1 S. 162; W. Cahn a. a. O. S. 52; P.Laband a. a. O. 1
S. 169 Anm. 2; Störk in v. HoltzendorffsHandbuchdes Völkerrechts Bd.2 S. 626. — Da=
Paen halten Riedel a. a. O. S. 258 Anm. 3, b und einige andere, worunter auch C. Bornhak,

reuß.Stastsrecht 1 S. 253., die Aufnahme ohneNiederlassungfür unstatthaft. Vgl. v. Seydel
2. Aufl. 1 S. 277 N. 33.

Vgl. Vollz.Vorschr. Ziff. 4, a. Val. v. Seydel 2 Aufl. I S. 278 N. 34.
47/ ' des Ges.; Freizügigkeitsges.vom 1. Nov. 1867 §S 2——5.Vollz.Vorschr. Ziff. 4. Vgl.

auchdie Begründung. EineMin Entschl. v. 22. Jan. 1902 Nr. 1238(abgedr.im Bl. f. adm. #.
Bd. 52 S. 129)verlangt Bescheinigungder Gemeindeverwaltung(kollegialenGemeindebehörde)dar=
über, daß die Gemeindevon ihrem Abweisungsrechteaus Freiz.G. §§ 4. 5 keinenGebrauchmachen
„könnenoderwollen“". Die nähereErörterung dieserVoraus eunten gehörtins Polizeirecht. S. auch
v. Seydel in Annalen 1876 S. 165 ff. Ve Personen gesetzlichan einen bestimmten Aufenthalt
gebunden,also nicht in derLage sind, sichrechtmäßiganderswoniederzulassen.a6 konnensieselbst=
verständlicheinenAnspruchdarauf nicht erlangen,daß ein andererBundesftaat sieaufnehme.

"" Hierüber herrschtUbereinstimmung. Vgl. Sten.Ber. I S. 82 (Hofmann). Val. Vollz.
VBorschr.Ziff. 4f.

* Ebensowenigder Nachweis eines Heimaterwerbs. »
«Auchdiesistallgemeinanerkannt.Vgl.§15Abf·ldesGef.;fernerVollz Borfchr-Ziss.4is.,

RegerllS.69,Entfch.d.VG·-H.811S.586.Falcke,über gleichzeitig Staatsangehörigkeit
in mehrerendeutschenBundesstaatenund derenEinfluß auf dieBeurteilung der Status·und Familien⸗
verhältnisse,Leipzig 1888.— Über denfrüherenRechtszustandim Nordd.Bunde (Bundesratsbeschluß
vom 29. Juni 1868)F. Thudichum, Verfassungsrechtdes Nordd. Bundes S. 70.

“ Bal. Bl. f. adm. Praxis XXIV. S. 183f. Die aus einer mehrfachenSt Ang. derselben
Personentspringende Möglichkeit von Pflichtenkollisionenist hinsichtlichder Wehrpflicht durchdie
militärische Freizügigkeit völlig vermieden R.G. v. 9. Nov. 1867, betr.die Verpflichtung zum Kriegs=
dienst,§ 17; v 16. April 1871,betr. d.Persaffung desD. Reichs, §2; R.G. v. 24.Nov. 1871.
Vgl. W. Cahn a. a. O. S. 101N. 3, S. 118 N.3. Auch oscl desWahlrechtesundder
Steuerpflicht find dieseKollisionen durchdieAnordnung besondererVoraussetzungeninsbes.desWohn=
sitzes tunlichst vermieden.

5#Ges. vom 8. Aug. 1878, Art. 8 Ziff. 1, Art. 9 Abs. I; dazu W. Krais, Kommentar S. 48,
308 Anm. 2, 439. Entsch.,d. V.G. Hs. XVI S. 116.

48 Auch nicht in bezugauf fremdeStandesherrn. W. Cahn a. a. O. S. 69.
5“6Begründung zu § 8 desGes. Auch dieseSätze sind nahet unbestritten. Vgl. Motive

zu § 8: W. Cahn a. a. O. S. 65 N. 2; P. Laband a. a. O. 1 S. 156 Anm. 3; Ph.Zorn
. a. O. I1S. 358 Anm. 16; Riedel a. a. O. S. 251. A. M. ist C.Vornhak, Preuß. Stcattrecht
S. Ze Aum 23, mit etwas spitzfindigerBegründung; f. auchTh. Landgraff, Annalen d. D.
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Nach Reichsrecht55 darf die Naturalisationsurkunde56 Ausländern nur erteilt
werden, wenn dieselben

a) nach den Gesetzenihres bisherigenHeimatstaates7 geschäftsfähigsind, was
im Zweifelsfallenachzuweisenist5s, oderwennder Mangel dieserFähigkeitdurchdie
Zustimmung" des Vaters %, Vormundes oder Pflegers #1ergänzt wird #;

b) wenn dieselbenferner einen unbescholtenenLebenswandelgeführt haben;
c) an demOrte, wo siesichniederlassenwollen58,eineeigeneWohnungoderein

Unterkommenfinden und
« d) an diesemOrte nach den dortselbst bestehendenVerhältnissen sichund ihre
Angehörigen“ zu ernähren imstandesind65.

Das ReichsgesetzverlangtdenNachweisderEntlassungausdemfrüherenStaats=
verbandenicht. Doch kann diesesErfordernis infolgeStaatsvertrages““ oderdurch

55 § 8 des Ges.
56 FürNaturalisationsurkunden wird eine Gebühr von 20—50 Mk. erhoben. Im Fall der

Dürftigkeit kann die Gebühr bis auf 5 Mk. ermäßigt werden. Gebührenges.,Sassun vom 13.Juli
1910 Art.213 Abs. II. Die Instruktionsverhandlungensind gebührenfrei. 24 des Staats=
angehörigkeitsges.verbietet die Gebührenerhebungnur bei Aufnahmeurkundenlauch bei Wieder=
verleihung)und gedenktderNaturalisationsurkundengar nicht. Das Landesrechthat also hier freie

and. Diesist fast unbestritten. Vgl. G. Meyer=Anschütz a. a. O. S. 220 N. 18 und die dort
itierten. And. AnsichtTh. Land Faif, Annalen desNordd. Bundes usw.1870S. 648, vgl. auch
nnalen des DeutschenReichs 1876 S. 729ff. Eine Zusammenstellungder in den einzelnenD.

Staaten zur Zeit zu erhebendenGebührenund Taxen bei W. Cahn a. a. O. S. 321. Diesenicht
mehr völlig zutreffendenAbgaben bewegensichim Rahmen von 1—300 Mk.

67Uber dasGroßjährigkeitsalter in den außerdeutschenStaaten vgl. W. Cahn a. a. O.
S. 72f. Das Volljährigkeitsalter ist in denmeistenStaaten wie in Deutschland(B.G.B. §2) das
vollendete21. Lebensjahr; in Persien ist es das 15., in derTürkei für Mohammedanerdas16.,
in der Schweiz und in Japan das 20., in Argentinien das 22., in Spanien das 23., in
Österreich=Ungarn das 24., in Bolivia, Chile, Dänemark und San Salvador das 25.

" Vermag der Gesuchsteller glaubhaft darzutun, daß in seiner bisherigen Heimat über die
frersbeungsfühiigtet.und über die hierauf bezüglichenGesetzeNachweis überhauptnicht zu erlangen
ist, soist von solchemNachweis abzusehen. Sten.Ber. II S. 1077 (Staatsminister Delbrüch), S. 1080
(Abg. Ackermann). Vgl. Vollz.Vorschr. Ziff. 5, b. W. Cahn a. a. O. S. 69f.

5° Daß der zustimmendeGewalthaber sichselbst im Staate oder am Niederlassungsortmit
niederlasse,ist vom Gesetz nicht gefordert.Vgl. jedochW. Cahn a. a. O. S. 74 N. 8.

6°0Für eine ohne ihren Ehemann zu naturalisierendeEhefrau ist die Zustimmung des Ehe=
mannesnötig und ausreichend.Vgl. W. Cahn a. a. O. S. 78 N. 7.

61 Reger VIII S 408 Im Gefs.ist hier infolgeVersehensderAusdruck„desAufzunehmen=
den“ stehen geblieben.

# Vorausgesetzt,daß das ausländischeRecht für diesenFall der Justimmung des Gewalt=
habers ergänzende Kraftzuerkenntund nichtz. B. obervormundschaftlicheGenehmigungfordert. Dies
scheintselbstverständlich,da dieVerfügungsfähigkeitüberhauptnachdemausländuschenRechtebemessen
wird. So jetztauch W.Cahn a. a. O. S. 75 N. 8, a. M. P. Laband a. a. O. 1 S. 157 N. 1.
Vgl. hierher auchF. Karminski, Zur Kodifikation des österr.Staatsbürgerschaftsrechts,Wien
1887. S. 32 Anm. I2. Es kommtnicht darauf an, ob der fremdeStaat diedeutscheNaturalisation
anerkennt, wohl aber ist das fremdeRecht für die Beurteilung der Geschäftsfähigkeitsnaßgebend.
Jetzt E.G. z. B.G.B. Art. 7. Das interessanteVerhältnis Frankreich gegenübers. bei W. Cahn
a. a. O. S. 75 N. 11 (Fall Bauffremont).

"8 Hier ist also nicht, wie bei demVerlangen derAufnahme, Frforderlich daßsichderGesuch=
steller bereits niedergelassenhabe, er brauchtsichüberhauptzur Zeit seiner Eingabegar nicht im
Gebiete des betreffendenBundesstaatsaufzuhalten, sofern er nur die ernstlicheAbsicht der Nieder=
lassung im Lande glaubhaft macht. UbereinstimmendG. Meyer=Dochow, Lehrb. des deutschen
Verw.Rechts,3. Aufl., I S. 138 Anm. 9; Reger VII S. 82. S. auch W. Cahn a. a. O. S. 76
N. 13, f. jedochauch dessenbeachtenswerteBemerkungde lege ferenda S. 77. Vgl.Vollz Vorschr.
Ziff. 5, b. Vagl.die besonderenFälle des § 21 Abs. IV und V.

W. Cahna. a. O. S. 77 N. 15 (unterhaltsberechtigteAngehörigej.
65In disser Hinsicht ist zu bemerken,daß keineswegsein Vermögensnachweis —

werden muß, sondern den neichsgseglichen Bestimmungen schon Genüge geschieht,wenn dem Gesuch=
stellerangesonnenwird, darzutun, daß er durchArbeitsverdienstusw. sichund die Seinen notdürftig
zu erhaltenvermag. Vgl. Begründung zu § 8. W. Cahn (a. a. O N. 14) meint, es müsse auch
das finanzielle Interessedes Ortes in Rücksichtgezogenwerden. Dies gehörtm. E. zu den fakul=
tativen Voraussetzungender Naturalisation.

os Die in b u9 auf österreichisch=ungarischeStaatsangehbrigefrüher angeordneteBeschränkung,
ist aufgehoben. . W. Cahn a. a. O. S.67. Nach Cahn bestehensolcheVerträge nur
in bezug aufpersischeF türkischeund marokkanischeUntertanen. Vgl. auchProt. des Bundesrats
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on Bestimmungaufgestelltwerden. Letzteresist in Bayern nicht ge=
ehen"7.

Nach bayerischemRechtesoll fernerdie Naturalisation in der Regel nur dann
gewährtwerden,wennder Gesuchstellernachweist,daß er für denFall der Naturali=
sation sofort die Heimat in einerbayerischenGemeindeerhält. Ausnahmensindnur
mit Genehmigungdes Staatsministeriums des Innern zulässigos.

Vor Ausfertigung der Naturalisationsurkunde ist die Gemeinde" desjenigen
Ortes, in welchemder Gesuchstellersich niederlassenwill, hinsichtlichder Erfordernisse
der Unbescholtenheit,der Unterkunftund der Ernährungsfähigkeitzu hören70. Diese
Erklärung ist aber lediglich eine gutachtliche, ein Einspruchsrechtgegendie Naturali=
sationkommtder Gemeindenicht zu71.

Die zuständigeKreisstelle würdigt das Naturalisationsgesuch nach freiem Er=
messen78. Sie kannes selbstdannablehnen,wennkeinerdervorerörtertenAblehnungs=
gründevorliegt78. Der abweisendeBescheidkannlediglichdurchVerwaltungsbeschwerde
zum Staatsministerium des Innern angefochtenwerden.

Eine bevorzugteStellung nehmen in bezug auf ihre Naturalisation diejenigen
ein, welche früher deutscheStaatsangehörige waren?" und durchzehnjährigenoderfünf=
jährigen (§ 21 Abs. III vgl. hierüber unten)Aufenthalt75 im Auslande7 ihre Staats=
angehörigkeitverlorenhaben71. HabendieseeineandereStaatsangehörigkeitnichter=
worben78, so kann ihnen auf Nachsuchendie Staatsangehörigkeitin ihremfrüheren
Heimatstaate' wieder verliehen werden3°0,auch ohne daß sie sichdort31niederlassen32.
Diese Naturalisation ist reichsgesetzlichan besondereVoraussetzungennicht geknüpft,
dochwird jedenfallsVerfügungsfähigkeitoderdie Zustimmungdes Gewalthabersdes

lun 328 M. E. v. 15. Jan. 1878(Weber IX S. 8 N. 40.W. Krais, Handb. d. inn. Verw.
Aufl. I S. 1 unddie Nittei ung bei Reger LS. 217.

e�Vollz.Vor— 3 fl. 56
os Vollz.Vo 5, * t r undg tengee A#forderan=en, welchein anderen

deutschenStocken ekräffe ind vgl. W. Cahna. a. 2. Dafelbst finden sichauch
die urdniehe v Januar 1891(Reger +KS. Si * 2. Juli 1897 angeführtHoal.
W. Cahn a. a. , 33,, durchwelchedie zuständigenErteilungsbehördenangewiesensind,
unter sich ins Lernmenn zu treten. Es soll darnach auf Auralisationsge esuchefrüherer Reichs=
angehöriger und solcher Reichsausländer, die sich in einem anderen Bundesstaataufgehalten haben
oder noch aufhalten, nicht eherEntschsidung getroffen werden, als bie Gelezenheit zur zwerung
der Behörden(höhereVerw.Beh, vgl. W. Cahn a. a. O. S. 268) derjenigen Bundesstaatengegeben
worden ist, die entwederals eimatstaatdes Antragstellers,oder weil dieserauf ihrem Gebietesich
aufgehaltenhat oder nochaufhält, im Hinblick auf §81 Nr. 1 des Freizügigkeitsgesetzesund §7 des
St %%Ges. ein InteressezurSache haben.

del * Das Reichsgef.fügtbei: *“ 21.dt Aiwenkberband“=Für Bayern ist dieserBeisatz gegen=
standslos.

11Übereinstimmendniedel a. a. O. S. 260, Ph.Zorn a.a. O. I S. 359.
I7#Val. 3 undesratsbesch.vom 22. Febr. 1891(Reger # S. 433).
76 Nr Vollz.Vorschr. Ziff. 5, a.
76#Es genügtnicht, daß itecn oderVoreltern die St. Ang. besaßen.
*8Wer aus anderenGründendieSt. Ang, verlorenhat (Entlassung,Aberkennung,Verheiratung,

Legitimation),genießtdiebevorzugteHiellung nicht, wohl aber nichtnur dieSaufeende, sondern
auchdie im Ausland geborenen Deutschen.Nichtig W. Cahn a. a. O.

16Davon unten § 38 Anm. 67 ff. Nur dieserVerlustgrund kommthier in Betracht. Bgl.
Reger XI S. 258.

77 Das Gesetzbehandeit solche„Deutsche“,die es nicht mehr im Sinn derStaatsangehyri
keit, sondernnur nochim Sinn derVolkszugehörigkeitfind, un ieden,je nachdemsie aulsch=
land zurückgekehrtsind oder nicht. Im ersten Fall(§ 21 Abs. V) wird die Wiederverleihungnach
denGrundsätzenderAufnahme, im anderenFall (624 r IV)nach denGrundsätzenderNaturali=
sation, in beihenFällen jedochmit einigenBesonderheitenbehandelt.

is Es i wohl zuerånzen,oderdieerworbenewiedecverlorenVgl. RMiLGef v. 2. Mai
18248 41 (R.G.Bl. S. 5#. So richtig bei W. Cahn a. a. O. S. 175N. 2

* #Einbesen, ni 4 in andermBundesstaatenVrießen sie diesenzed
s0 Cahn a. a. .29. Auch in diesemFall erfolgt die Ver � durch

Aueselun der W“tsrsu s § 6. Unrichtig Reger II S. 427 (Baden).
L.a es nun, daß sie im Auslande bleiben oder in einemandern mantenn sichnieder=

lassen. “ Landgraff, Annalen des Nordd. Bundes usw. 1870 S.
b. 1 3. * 8 21 Abs. IV. Und auch ohnesichdort niederlassenzu öben (vgl oben und § 8
A .
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Gesuchstellersgegebenseinmüssen88. Auch dieseNaturalisation erstrecktsichgem.Art. 11
auf die Ehefrau und die minderjährigen,beim FamilienhauptebefindlichenKinder
und zwar auch dann, wenn diese Angehörigennie Deutschewaren8". Landesrechtlich
kann auch die Erfüllung besondererBedingungen verlangt werden55. Das bayerische
Recht überläßt die Erteilung dieser Naturalisation dem Ermessender zuständigenBe=
hörde35. Zuständigist jeneKreisregierung,KammerdesInnern, in derenBezirkeder
Betreffendezuletztheimatberechtigtwar"7.

Deutsche,deren Staatsangehörigkeitdurch zehnjährigeVerjährungss erloschen
ist32,habenferner,wennsie in dasBundesgebiet?“zurückkehren,für sichundihreAn=
gehörigen?! Anspruch auf Erwerb der Staatsangehörigkeit in jenemBundesstaate, in
welchemsie sich niedergelassenhaben?2. Ob der Gesuchstellereine andereStaats=
angehörigkeiterworben hat odernicht, begründetkeinenUnterschied?3. Die Naturali=
sation?" erfolgt kostenfreidurch eine von der Kreisregierung, Kammer des Innern, des
Niederlassungsortes auszustellendeUrkunde98. Da es sich hier um einen Anspruch
handelt, so kann zu dessenDurchsetzungder Verwaltungsrechtswegbeschrittenwerden6.

5. Die Aufnahme oder Naturalisation kann auch mittelbar durch öffentlicheAn=
stelung“ inö'. in der Weise geschehen,daß unter bestimmtenVoraussetzungendie An=

# BzdieseFrage wird dasjenigeRechtwaszeten,Geingnach welchemder Gesuchstellerlebt.
gl. J. Keidel in Bl. f. adm.Pr. Bd. 46S. 399ff.

9 Die Erhebung von Gebü ren hält v. Seydel (2. Aufl. I S. 280 N. 65) für unzulässig.
So auch Reger II S.427 (Baden). Ich haltedieseeeAuffassung für unrichtig, weil es sich um eine
Naturalisation handelt, die nicht unter § 24 Abs. I fällt und für Bayern auch nicht unter Geb.=
Ges. Art. 213 Abs. II. Anders H. Pfaff und A. Reisenegger d. b. Gesetzüb. d. Gebührenwesen
4. Aufl=München 1900. N. bei Art. 216 und H. Schmidt in 6. Aufl. N. bei Art. 219.

ber die Frage, ob der Nachweis eines Heimaterwerbsin Bayern zu fordern ist, v 4 Bl.
f. adm pue XLS. 1ff. (K. Krazeisen), 200 f. 22l5 . (A. Luthardt), XLIII S. 154f. M.
E. kann, muß er aber nicht gefordertwerden. Vgl.auch die BemerkungenW. Cahns a. a. O.
S. 125 N. darnach ist dann allerdings die Aetgünsttgungdes § 24 Abs.IV fast gleichRull

61 *WJ]Vorschr.Ziff. 10.
28 v. Seydel anerkenntzwor (2.Aufl. I S. 280N. 68), daß ein innererGrund nicht bestehe,

weshalb die Hen 821 AbfteII bon in 5 JahreneingetreteneVerjährung andersbehandeltwerden
soll, tut dies aberdoch,weil in Abs. IV undV diefünfjährigeVerlährung nichtausdrücklichewährt
ist. Die Unterlassungberuht aber offenbarauf einemVersehen,welchesbei derArt, wie § 21 Abs
und V entstand,leicht begreiflichist, (ogl. W. Cahn a. a. O. S. 179 N. 32). In *sl13, der si
auf alleVerlustgründe erstreckt,ist in Ziff. 3 auchnur die zehnjährigeVerjährung genanntuunddo
offenbar auch die jünffährige den8 21 Abf. III mitbetroffen. In letzteremFalle bestehtalso der
bezeichneteAnspruchnicht. Landgraff a. a. O. S. 647. Reger VII S. 283. Ob dieseUnter=
scheidunginnerlich gerechtfertigtig. bleibt,raglich. Val. hierher auchBl. f. adm.Praxis XXVI
S. 409, und Rauchalles a. a. O. S.

*8Man wird dempreuß. So Sr lbe lungẽgerichte (Reger XII S. 328) wohl beipflichten
können,wenn es annimmt, daß dieBestimmungauchdann anwendbarist, wennjemanddie Staats=
angehörigkeitinfolge derVerjährung, die für seinenVater eingetretenist, mitverloren hat.

70D. i. in einen Bundesstaat,auch#erige. ieSchußebiete find in diesemSinne
nicht zumwungbit zu rechnen. W. Cahn a. a. O. S. 180 N

l. J. Keidel a. a. O.
60 Reger XI S. 72, XII S. 323; W. Cahna. a. O. S. 181 N. 35, dermit Recht

bemerkt,. dieGinschränkungnach 87 gesSeslreuch hier gilt.
sind W. Cahn a. a. 32f. u. das preuß.O.V.G. (Reger XIV

S. 300. #an richtigerAuffassungist aber nicht darüber wegzukommen,daß derWarilanl desGes.
einen nterschied macht.

Das Ges. nennt die Urkunde„Aufnahmeurkunder=Daraus folgt, daß sie nach § 24 Abfs.1
desGe. ne ohgteihen ist. Reger II S. 427.

*l
" Ges. vom 8. **s 1878,Art. 8 Ziff. 1. Vgl. W. Krais, Kommentar,S. 48

Ges.§ 9 Abs.I ducch dieseBestimmungWerdendieVorschriften in Tit. IV *9z4.—Beil. 1
&7 der bayer. Verf.Urk. größten eils beseitigt,welcheals Vorbedingungzur Erlangung von Kron=
und Oberhofämtern, Finklstäcktadiensten. obersten Militärstellen und Kirchenämtern oder Pfründen
den Besitz derbayerischenStaatsangehörigkeitverlangen. Irrig aber ist die Behauptung, daß die

bezeichnetenVorschriften ganz aufgehobenseien. So Pfeil in Braters Verf.Urk. für das Kar.
Bayern S. 13 Anm Jene Vorschriftengeltendurchwegnochbezüglichder Kronämter, da diese
nicht unter den g. des Staatsdienstes im Sinne des gleichen Sprachgebrauches fallen, aus dem=
selbenGrunde für die Oberhofämter, falls man nicht annimmt, daß bei diesenmit der Besaahlung
aus der Staatskasseder Beweggrund des Gesetzesweggefallenjei, endlichfür die bloßen Kirchen=
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stellungsurkunde an die Stelle der Naturalisation oder Aufnahmeurkunde tritt. Die
Naturalisation oderAufnahmevollziehtsichalso hier mit demAugenblicke,in welchem
die Anstellung wirksam wird. Ein besonderesAufnahme=oderNaturalisationsverfahren
findet nicht statt. Die bezeichneteRechtsfolgekannübrigensdurcheinenallgemeinen
oder besonderen?sVorbehalt ausgeschlossenwerden?". Dieser Vorbehalt kann aber
nachträglichnicht gemachtwerdenund muß daher,wenner nichtallgemeinim vora
ausgesprochenist, in der Anstellungsurkundeausgedrücktsein100. «

Die Voraussetzungen, unter welchen eine Anstellung den Erwerb der Staats=
angehörigkeitbewirkt,sind,was zunächstdenöffentlichenDienstin denBundesstaaten101
betrifft, die nachstehenden02:

a) Es muß sich um eine Anstellung im „unmittelbaren oder mittelbaren Staats=
dienste“108, im Kirchen=104,Schul=105oder Gemeindedienste706handeln.

pfründen, da derenVerleihung keineAnstellung imKirchen dienste ist. Die angef.Verfassungs=
vorschriftengelten in all diesenFällen auch gegenübernichtbayerischenDeutschen,da Art 3 Abs. 1
der Reichsverf. (-öffentlicherAmter“) hier nicht zutrifft. Dieselbensind ferner im Verhältnisse zu
Ausländern für jenesonstigenAnstelungen in Kraft geblieben,bei welchenetwa die Bestallung nicht
in der Weise erfolgt, welche§ 9 Abs.1 des Staatsangehörigkeitsges.im Auge hat. Vgl. jetztBe=
amtengesetzvom 16. August 1908 Art. 3 Ziff. 1.

?° WCahn a. a. O. S. 92 ff.
*#Zorn a. a. O. I S. 336 behauptet,derVorbehalt könnesich nicht auf denBeamten selbst,

sondernnur auf dessenFamilie beziehen. Ein Grund für dieseUnterscheidungist indessenaus dem
Wortlaute des Ges. nicht zu nehmen. Von praktischerWichtigkeit sind namentlich die Vorbehalte,
welchebei Anstellungen im preußischenHeer für Offiziere oderMilitärbeamte gemachtwerden. Dar=
über bestimmen zum Teil die Mil. Konventionen. S. W. Cahn a. a. O. S. 92 N. 17.

10°Art. 11 findetauchhier Anwendung. Der etwaigeVorbehalt muß jedochvor Aushändigung
der Anstellungsurkundegemachtworden sein.

10 Uberden Erwerb derSt. Ang. durch Anstellung im Reichspost-und Telegraphendienst
vgl. R. Köhler in Annalen 1912 S. 788ff.

102Die Voraussetzungensind die gleichenbei Anstellung männlicher und weiblicherTersonen.
Die Anstellbarkeit weiblicherPersonenist im neuerenBeamtenrechtüberall anerkannt. Vgl. W. Cahn
a. a. O. S. 85 N. 7. Die Frage, ob auch die Anstellung einerEhefrau, derenMann einemanderen
als dem Anstellungsstaateangehört, dieseWirkung habe, steht in Zusammenhangmit der anderen

Frage, ob eine angestellteFrau durch spätere Verheiratung mit dem Angehörigen eines anderen
taates die Staatsangehörigkeit, die sie etwa durch die Anstellungersterworbenhat, verliert. Steht

man auf demStandpunkte, den die bayerischePraxis bisher m. E. mit Recht eingenommenhat, daß
die Ehe als der wirksamsteErwerbsgrund der Staatsangehörigkeit für eine Frau zu gelten habe,
o folgt daraus, daß die Ehefrau auch durch Anstellung keine von der Staatsangehörigkeit ihres

annes verschiedene St. Ang. erwerben kann. Ebenso folgt aber auch daraus, daß sie durch Ver=
heiratung die durch Anstellung erworbene St.Ang. verliert, wenn ihr Ehemann eine andereSt. Ang.
hat. Endlich folgt daraus auch, daß die verheirateteFrau, die als unehelichesKind später legiti=
miert wird, dadurchnicht der anderenStaatsangehörigkeit des legitimierendenVaters folgt.

108Mittelbarer Staatsdienst ist eetlich nur der Gemeindedienst(vgl. Zorn a. a. O. I
S. 300, 356). Da aber dieserletzterenoch besondersgenannt wird, und der Gesetzgeberdochwohl
mit dem Ausdruckeetwas gemeinthaben muß, so liegt die Annahme nahe, daß an die sogenannten
öffentlichenDiener gedachtist. Dahin gehörendie Notare (Zorn a. a. O. I S. 356, G.Meyer=
Anschütz, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 6. Aufl., S. 221 N. 23 Anm. 20), die Rechtsanwälte
jwar ebenfalls, dochfehlt es bei diesenan einer „Bestallung“. Auch die Volksschullehrer sindöffent=
icheDiener, dochsind sie besondersgenannt. Die Anstellung im Hofdiensteist nicht Anstellung im
Staatsdienste (vgl. oben Anm. 97 u. L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß. Monarchie III S. 402
Anm. 2). Dagegenist, die Anstellung im Heerdienstezum Staatsdienste im Sinne des § 9 Abs. 1
des Gef. zu rechnen. UbereinstimmendP. Laband a. a. O. 1 S. 172 N. 2; W. Cahna. a.O.
S. 87 N. 9). A. M. G. Meyer=Anschütz a. a. O. S. 223 N. 30, der nicht nur beiMarine
sondernauch im Heer Reichsdienstannimmt. Daß der Heerdienstan sichalle Merkmale desStaats=
dienstes besitzt, ist wohl kaum zu leugnen (vgl. auch Döllinger XVII S. 803), und so rechnet
denn auch das preuß. allg. Landrecht T. 11 Tit. 10 die „Militärbedienten“ zu den „Dienern des
Staats“. Ebenso wird vom Staatsangehörigkeitsges.selbstin § 22 das Wort Staatsdienst in einem
Zusammenhangegebraucht, aus welchemdeutlicherhellt, daß der Heerdienstunter dem Ausdrucke
mitbegriffen ist. Laband (a. a. O. IV S. 180) bemerkt treffend: „Der Eintritt in denberufs=
mäßigen Militärdienst ist Eintritt in den berufsmäßigenStaatsdienst, der Offizier ist im juristischen
Sinne ein Staatsbeamter, die von ihm verwaltete Stelle im Heere ist im juristischen Sinne ein
Staatsamt; die ihm obliegenden Pflichten sind Beamtenpflichten“ Wenn der gewöhnliche Sprach=
gebrauchdazu gelangt ist, bei Staatsdienern regelmäßigan bürgerlicheStaatsdiener zu denken,sohat
das seinenGrund in der gesondertenAusbildung, welchedas Recht des Heerdienstesgefundenhat.
Wo also eine gesetzlicheBestimmung das besondereBerufsrecht im Auge hat, wird man beimWorte
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b) Die Anstellungmuß eine solchesein, durch welchedas betreffendeDienst=
verhältnisnicht als ein privatrechtliches,sondernals ein öffentlichrechtlichesbegründet
wird 107. Dabei liegt es im Begriffe der Anstellung, daß nur ein Dienstverhältnis
gemeint ist, welchesauf öffentlichrechtlichemVertrageberuht 108.

c) Die Anstellung muß von der Staatsregierung oder von einer Zentral= oder
höherenVerwaltungsbehörde, das sind in Bayern die Kreisregierungen und die den=
selbengleich=oderübergeordnetenBehörden109,ausgehenoderbestätigt110sein 111.

Staatsdienst an denbürgerlichenStaatsdienst zu denkenhaben. Dagegenist an unsererStelle eine
solcheeinschränkendeAuffassung des Wortes nicht nur nicht nötig. Scheoennsie widersprichtso sehr
der Absicht des Gesetzes,daß man nach den Grundsätzender analogen Gesetzesauslegungdie Be=
stimmung auf den Staatsdienstim Heereausdehnenmüßte, wenn der gebrauchteAusdruckin der
Tat nur vom bürgerlichenStaatsdiensteverstandenwerdenkönnte. Der Grund derBestimmungist
offenbar folgender. Durch den Staatsdienst wird ein so engesVerhältnis des Staatsdieners zum
Staate begründet,daß die Aufnahme in den Staatsverband als eine natürliche Wirkung der An=
stellung erscheint. Die Pflicht zur Treue und zum Gehorsam ist im Heerdienstesicherlichkeine
schwächere,wie beim bürgerlichenStaatsdienste. Sie ist bei jenemsogardurchschärfereBestimmungen
des Dienst- und Strafrechts gegenVerletzunggesichert,wie bei diesem. Ein innerer Grund ist also
nicht vorhanden,hinsichtlichder Wirkung u die StaatsangehörigkeiteinenUnterschiedzwischen der
Anstellung im einen und im andern Dienstezu machen. Gegendie hier vorgetragene Ansicht:die
k. sächs. Ministeriendes Innern und des Kriegs, Reger 1 S. 1II, IX S. 342 und Bl. f. adm.
Praxis XXXII S. 10; für dieselbedas württ. MinisteriumdesInnern, Reger V S. 86, und nun
auch die k. sächs.Regierung,Reger IX S. 488. S. fernerEntsch.d. V.G.Hs. XII S. 444, Reger
XII1 S. 62, 417, S. 410 (Reserveoffizier). Entsch, d. R.Ger. in Str. s.Bd. 238S. 17 ff. (Bl.
f. adm. Pr. Bd. 51 S. 307f.) Ein zum bayer. Reserveoffizier ernannter Nichtbayer erwirbt durch
dieseErnennung zu seinerbisherigenSt. A. nochdie bayerische.Erl. des b. Kriegsmin. N. 12469 v.
25. Juli 1906. Als mittelbarer Staatsdienst ist nach derHerkunft desBegriffs jetztwohl auchder
Dienst der öffentlichrechtlichenKörperschaften(Krankenkassen,Berufsgenossenschaften,Versicherungs=
anstaltender Arbeiterversicherungu. a. m.) zu verstehen. S. jedochauch lit.e.

1% Der Ausdruck „Kirche" bezeichnetdie öffentlichen Glaubensgesellschaften. übereinstimmend
Zorn a. a. O. I S. 305 Anm. 6; vgl. auchBegründung desGes. Entw. a. a. O. I. d, letzterAb=
atz S. 156 Sp. 1. W. Cahn a. a. O. S. 88 N. 10 muß im Hinblick auf das Erfordernis der

itwirkung des Staats bei der Anstellung zum gleichenErgebnis kommen, obgleicher das hin=
sichtlichdes jüdischenKirchendienstesnicht ausdrückiichausspricht. »

MEntschd.V.G-HS.VIS.255.EskomniennurtaatssundGemeindeschiileninBe-
tracht und auch dieseletzterennur, soferndie staatlicheMitwirkung bei der Anstellung stattfindet.
Die Anstellung an einer privaten Konfessionsschulein Bayern bewirkt also die St. Ang. auchnur
unterdieferVoraussetzung. "

JUntekGemeindedienstistnurderDienstderpolitischenGemeinden(DrtS-,Distrits-,Kreisi
Gemeinden)zu verstehen,vgl. jedochauch lit. e, wonach nur die nach bayer. Gemeinderechtder
„Bestätigung" bedürftigenBediensteten,der Bürgermeister, rechtskundigeMagistratsräte, Adjunkten
undBeigeordnete hierher gehören (Diess. G.O. Art. 78, 126, 151, 196; pfälz. G.O. Art. 57,8 3).

107Es kommt dabei auf denbei der Anstellung kundgegebenenWillen an. Anstellungnach
Beamtengefetz gemeindlicherDienstordnungusw. r* Bl. f. adm. Pr. Bd. 61 S. 274f. ·

» IDaSGes.sagt,,Bestalliing«.Bestalliiiigeeichnetnachreichsrechtlichcmundpreußischem
wie nach allgemeinemSprachgebraucheso viel wie Anstellungsurkunde.Vgl. Reichsbeamtenges.vom
31. März 1873 in der Fassungvom 18. Mai 1907 § 4 Abs. I mit &§854 und 66, kais. Verordn.
vom 23. Nov. 1874 §§ 2 und 3, wo der Ausdruck „Bestallung“ von den Anstellungsurkunden
Pebraucht wird, die der Kaiser ausfertigt; dann W. Cahn a. a. O.S. 33. Die Staatsangehörig.

eit wird im selbenZeitpunkt wirksam erworben, in welchem die Anstellung rechtswirksam wird. O
dies im Zeitpunkt der Ausstellung oder der Aushändigung der Urkunde der Fall sei, entscheidet sich
nach Landesrecht,vgl. Bl. Bd. 61 S. 276f. Wenn man auf dieAbsichtdesGesetzesblickt, kannman
nichts anderesannehmen,als daß das Ges. den obenbezeichnetenöffentlichenDienst, im Gegensatze
zum bloß privatrechtlichen Verhältnisse der Dienstmiete meint. Der infolge Untertanenpflicht geleistete
öffentlicheDienst kann hier derNatur derSache nachnicht in Betrachtkommen.Bgl. auchRiedel
a. a. O. S. 261, der allein die Sache näher erörtert, Bl. f. adm. Praxis XXXII S. 72, Entsch.
d. V. G. Hs. II S. 583. Der Ansicht Riedels, daß nur die un widerrufliche Anstellung eine
Bestallung sei, ist nicht zuzustimmen. v. Seydel läßt die Frage unbeantwortet Vgl. W. Cahn
a. a. O. S. 83 N. 6, demzuzustimmenist. S. auchEntsch.d. V.G. Hs. v. 23.März 1906 abgedr.
in Bl. f. adm.Pr. Bd. 56 S. 129 und Bl. Bd. 61 S. 277ff. Auch ist nicht erforderlich,daß der
Beamte durchdie Anstellung etatmäßig im Sinne des BeamtengesetzesArt. 2 werde,wenn die An=
stellungnur in schriftlicherHun stattfindet,vgl. Bl. Bd. 61 S. 279. Auch die nachVollz.V.O. v.
10. 35 1908 8 1 durch die Ministerien erfolgendeAnstellung der Beamten im Sinne des Art. 1
des B.G. ist „Bestallung“. al- M. Reindl, Kom. z. Beamtengee S. 18

1%Vollz.Vorschr. Ziff. C.Vgl. auchReger V S. 370, VII S. 87 (Entsch.d. V.G. Hs.VI
S. 255, Schullehrer). 110über den Sinn des Ausdrucks W. Cahn a. a. O. S. 85 N. 5.

iuu Über das Anstellungsrechtbestimmtjetztfür denZivilstaatsdienst das B.G. v. 16. Aug.
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Anstellungenim Reichsdienstehabennur dann eineWirkung auf die Staats=
angehörigkeit,wenn sie einen Ausländerbetreffen 112. Der Ausländer, der im Reichs=
dienste innerhalb des Bundesgebietesangestelltwird, erwirbt 113die Staatsangehörig=
keit in jenemBundesstaate,in welchemer seinenerstendienstlichenWohnsitzerlangt114.
Liegt dagegen sein dienstlicherWohnsitz außerhalb des Bundesgebietes,so erwirbt er
eine deutscheStaatsangehörigkeit überhaupt nicht; auch ist er nicht verpflichtet, eine
solchezu erwerben. Dagegen hat er, wenn er ein Diensteinkommenaus der Reichkasse
bezieht, ein Recht auf Verleihung der Staatsangehörigkeit (Naturalisation) gegenüber
jedem deutschenBundesstaate115. In Bayern wird er sich, mangels besonderer
Bestimmung über die Zuständigkeit, an jede Kreisregierung, Kammer des Innern,

wendenund gegenübereinemablehnendenBescheidedenVerwaltungsrechtswegbetreten
önnen 116.

§*38. Verlust der Staatsangehörigkeit. Der Verlust der Staatsangehörig=
keit tritt nur unter denVoraussetzungenein, welchedasReichsgesetzvorsieht",nämlich
entweder als Folge familienrechtlicher Verhältnisse, der Legitimation und der Ver=
heiratung, oder durchEntlassung auf Antrag, Aberkennungund Verjährung . Weitere
Verlustgründekönnenlandesrechtlichnicht aufgestelltwerden.

1. Die Legitimation3 bewirkt bei unehelichenKindern denVerlust der Staats=

1908 Art. 1ff. Dasfelbe behält die Anstellung der Beamten der 13 ersten Klassen der Gehalts=
ordnung demKönig vor. Im übrigen bestimmenüber das Anstellungsrechtfür die Ministerien die
V.O. v. 10. Dez. 1908 (G.V. Bl. S. 1041) und für die den Ministerien untergeordnetenBehörden
Entchliehungen der Ministerien, so für den Geschäftskreisdes Ministeriums des Innern die M.=
Entschl.v. 17.Febr. 1909N. 5341, für denjenigendesVerkehrsministeriumsdieM.Bekm. v 16. Febr.
1909 § 2 3 | und § 9 Z. 4. Man wird nachAnalogie andererReichsgesetzeanzunehmen habe,
daß nicht nur die Zuständigkeitsordnungsondern auch die Bestimmungdarüber, welcheBehörden
des Staats als Zentral= oder höhereVerwaltungsbehördenim Sinne des § 9 desSt. Ang.G. anzu=
ehenseien,denStaatsregierungenvorbehaltenist. A. M. Bl. Bd. 61 S. 279f. Der Verfasserdieses
uages will zwar hier nur das Reichsrecht,welchesvöllig schweigt, entscheidenlassen, legt aber

dasselbewillkürlich dahin aus, daß auchdieDistriktsverwaltungsbehörden,die in keinemSinn höhere
Verwaltungsbehördensind, als solchezu geltenhaben. Als höhereV.B. gelten in Bayern durch=
weg die Kreisregierungen. Als ihnengleich. oder übergeordnetwird man die nachdemRang der
Stelle gleichoderübergeordnetenBehördenabernichtdie derKreisregierunguntergeordnetenDistrikts=
verwaltungsbehörden(einschl.derPolizeidirektion) anzusehenhaben. Der in derEntsch desV.G. Hs.
v. 23. März 1906(Bl. f. adm.Pr.Bd. 56 S. 129ff. besondersS. 141f. entwickeltenAuffassung,daß
Beamte, welche von unteren Behörden angestellt worden find, später aber durch allgemeine Anordnung
in Klassen aufrücken,für welchedas Anstellungsrechtden höherenStellen zusteht,durch die Ein=
weisung in die höhereKlassevon selbstdie ihnen etwa nochfehlendeStaatsangehörigkeiterwerben,
ist zuzustimmen. Praktisch wird dies besondersfür die nachR.G. v. 31. Mai 1906 §8§15ff. an=
gestelltenMilitäranwärter mit demZivilversorgungsschein.Sie bleiben,wenn sie von unterenVer=
waltungsbehördenangestelltwerdenNichtbayern, bis sie aufgenommenwerden. Die vorhergehende
Aufnahme kann aber zur Bedingung der Anstellung gemachtwerden.

v1 ÜbereinstimmendP. Laband a. a. O. I S. 173 N. 3: G. Meyer-Anschütz, Lehrb.
des deutschenStaatsrechts S. 222. Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 385. A. M. ist Riedel a. a. O.
S. 261; vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 283 N. 66.

112GegenteiligerVorbeholt ist nach demWortlaute des Gef. unstatthaft. A. M. W. Cahn
a. a. O. S. 199 N. 23, demich mich anschließe.

1141Ges. § 9 Abs. II. P. Laband a. a. O. Bei Austellung in derMarine wird Preußen
stetsder Heimatstaat werden. W. Cahn a. a. O. S. 99 N.25.

116R.Ges., betr. die Naturalisation von Ausländern, welcheim Reichsdiensteangestelltfind,
vom 20. 1875 (R.G.Bl. S. 324). W. Cahn a. a. O. S. 95 ff.

116 Ges.vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 1. Vgl. W. Krais, Kommentar, S. 48.

(638) 1 über außerordentlicheVerlustgründe(Staats=-und insbes.Friedensverträge)s. W. Cahn
a. a. O (Elsaß=Lothringen, Helgoland).

es. .
«DieLegitimationhatauchdieWirkiinalsVerlustgrundng oben§ 37 N. 10) nur, wenn

sie „den gesetzlichenBestimmungengemäß“ erfolgtst. Das anzuwendendeRecht ist, wenn der
legitimierendeVater ein Deutscherist, das “77 echt,wenn er ein Ausländer ist, das Recht
seines Hematstaates. Art. 22, desE.G. z. B.G. B. Für die Legitimation durch einen deutschen
Doter . gs 1719ff. über das ausländischeLegitimationsrechtvgl. W. Cahn a. a. O
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angehörigkeit,wenn der Vater einem anderenStaate als die Mutter" angehört und
das Kind zur Zeit der Legitimation noch die von der unehelichenMutter abgeleitete
Staatsangehörigkeitbesitzt.

2. Eine Deutscheverliert ihre bisherige Staatsangehörigkeitdurch Verheiratung
mit demAngehörigeneinesanderenStaates odermit einemAusländer 7. Die Scheidung
ist wirkungslos.

3. Die Entlassung erfolgt auf Antrag durch einen staatlichenVerwaltungsakt'.
Die EntlassungeinesStaatsangehörigen,der unterelterlicherGewalt oderVormund=
schaftsteht,kannvon demgesetzlichenVertreter nur mit GenehmigungdesVormundschafts=
gerichts beantragt werden. LetztereGenehmigung ist nicht erforderlich, wenn Vater
oderMutter dieEntlassungfür sichselbstund zugleichkraft elterlicherGewalt für ein
Kind beantragen.Obliegt einemBeistandeder Mutter auchdie Sorge für die Person
desKindes,so bedarfjenerEntlassungsantragderMutter dessenGenehmigung. Das
Gesuchist bei der Distriktsverwaltungsbehördeder Heimat des Gesuchstellersanzu=
bringen10 und zu behandeln und durch die vorgesetzteKreisregierung, Kammer des
Innern, zu bescheiden.Die Entlassung geschiehtmittels einer Entlassungsurkunde,die
durch die Distriktsverwaltungsbehördezugefertigtwird 11.

Die Entlassungsurkundebewirktmit demgeitren der Aushändigung½ den
Verlust der Staatsangehörigkeit?. Besitzt jedoch der Entlassene nicht bereits eine
anderedeutscheStaatsangehörigkeit, so wird die Entlassung unwirksam15, wenn er
nicht binnen sechsMonaten vom Tage der Aushändigung der Entlassungsurkunde16
an entwederseinenWohnsitz7 außerhalb des Bundesgebietesverlegt½8oderdie Staats=
angehörigkeitin einemanderenBundesstaateerwirbt 15.

Gehört der legitimierende Vater Geinem.Eteate an, so ist die Legitimation wirkungslos.
S“ Fichtig Nee er, Annalen 1906,.S. 307f. A. M. J. Graßmann, Bl. f. adm. Pr.

5 Ges. § 13 . 4. Dagegenbleibt dieStratsangehori keit unehelicherKinder unverändert,
wenn si wurch die Ehe111 Mutter nicht ehelichwerden # d. V.G.H.s XII S. 230; Neger
XI S. 4 I. Nadelhoffer a. a.

7 . 0u13 Ziff. .. Mes bei einerberna. 00 (husth. d. V.G.H.8 XII S. 1. Auch
die Verheiratun 6 mit einem Mann ohne Staatsangehörigkeit hat dieseWirtung, denn auch er ist
Ausländer. Vol Sartorius in Verwaltungsarchiv Bd. 7 S. 339; Entsch.d. b. V.G.H.# Bd. 19
S. 174. A. Nadelhoffer a. a. O. S 309. über die Zulaoffungvon Ausländern zur Ehe=
schließunginDeutschlandj. 26,. & 1315Abs. II. W. Cahn a. a. O. S. 115 N. 12; J. Keidel
nBl. s. ade.Bd47S9ss

5 P. Laband a. a. O. 1 S. 174 bemerkttreffend:„Die Entlassung ist der contrarius actus
der Verleihung und in der farisschen Hestaltung ih#FTun Gleichrtig “

Ges. § 14a. Einf.G. z. B. Art. 4 B. J§ 1827 Abs. I, 1847 Abf. J.
10Entsch.d. V.G.H.S X ir 8 x Bi
11Ges.§ 14, Vollz.Vorschr.5“
½ Bgl. oben§ 37 Anm. 27. nisch. d V.G. H.s VI S. 90. W Gahn . u.S. S. 142f.
1 Wer mehreredeutsche s beibt= bedarfbehufs uwanderun einer

glondern Entlassung aus jedem Staat Seydel 2. Aufl. I S. 284 N . M.
G. Meyer=Dochow, Lehrb.d. d.Verw.R.s, ó Aufl., 1 S. 142. Die EntlassungKet, 10. 017. —

de beineStaatsangehörigleit haben,erfolgt durchdenReichskanzler.G. Meyer=Anschütz a. a. O.

14DieseVoraussetzungist in Art. 18Abs. II des Ges. nichtbesondersausgesprochen,erscheint
jedochim Hinblickeauf die Absicht des Gesetzesals selbstverständlich.Bl. f.adm. Praxis Xl-II
S. 350f. Ebensoselbstvertändlich erscheintes, daß die Entlassungwirksam ud wenn der Ent=
lassenezur Zeit der Entlassungbereits eine außerdeutscheSt. Ang. besaßunddieselbenicht aufgibt.
Nan wird“ einem solchendie deutscheSt. Ang. nicht aufdrängen, wenn er einer fremden den

orzug, gi
⅛* Ohne daß es einer besonderenErllärung bedürfte.

is Die Fristendigt mit demAblauf des Tages,welcherdurchseineZahl demTaß der Aus=
gandi ung en#*1[smrt, und wenn demMonat dieses alum fehlt, mit demLetztendesSchlußmonate.

g 189. Eine Verlängerung der Fristist nicht zulässig.
*#da sprichtvon geraung des Wohnsitzesin das 1 nicht blob vonAufgeben

des Wohnsitzesin Inlayke W# N eger VI S. 401, 483, VIII S. 9 Entsch. d V. G. H.s VIII
. 430 een uhger 7 IS. — Bgl. auch Neger VII S S5 X SS. 307; P. Laband

#. Eine Nn. des Wohnsitzes im Sinne des Ges. liegt auch dann nicht vor, wenn inner=
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Der unbenützteAblauf der Frist hat zur Folge, daß angenommenwird, es habe
derjenige,welchemdie Entlassungsurkundeausgestelltworden ist, nie aufgehört, Staats=
angehörigerzu sein2051.

Die Entlassung ist gleich der Verleihung der Staatsangehörigkeit ein Formalakt,
er nachträglichdurchein Nichtigkeitsverfahrennichtmehrrückgängiggemachtwerden
ann?.

Sie erstrecktsich, insofernenicht eineausdrücklicheAusnahmegemachtwurde,
auch auf die Ehefrau und diejenigen Kinder, deren gesetzlicheVertretung den Ent=
lassenenkraft elterlicher Gewalt zusteht, nicht jedochauf Töchter, die verheiratet sind
oder waren, auch nicht auf Kinder unter elterlicher Gewalt der Mutter, wenn letztere
zumEntlassungsantragedie Genehmigungdes Beistands?s bedarf“. Ein Recht darauf,
* auf sein Verlangeneine solcheAusnahmegemachtwerde, hat der Gesuchsteller
nicht?5. ·

Bezüglich der sachlichenVoraussetzungender Entlassunggelten folgendeBe=
stimmungen:

Die Entlafsung muß unbedingt und kostenfrei20 erfolgen, wenn der Gesuchsteller
dartut, daß er in einem anderen Bundesstaatedie Staatsangehörigkeit besitzt??. Wird
ein solcherNachweisnicht erbracht8, so muß die Entlassungunter gewissenVoraus=
—. ————

#lb der sechsMonate der Wohnsitz wieder in das Bundesgebietzurückverlegtworden ist. — Die
rlegung des Wohnsitzes in ein deutschesSchutzgebietist zwar eine Vercgung außerhalb des

Reichsgebietes im strengen Sinne des Wortes,aber doch keine Auswanderung. Nachdem§ 9 des
Schutzgebietsgesetzesv. 10. Sept. 1900 die Schutzgebieteim Sinne des § 21 des St Ang.Gef.
als Inland erklärt hat,wird man fie auch im Sinne des § 18 nicht als Ausland geltenkassen
Unnen. nde Entlassung wird daher in diesemFalle unwirksam. A. M. W. Cahn a. a. O.

1PGef. J 18. Das Entlassungsgesuchkann beliebig wiederholtwerden.
20 Landgraff, Annalen des Nordd. Bundes usw., 1870, S. 643; P. Laband a. a. O.

1 S. 175 N. 2; G. Meyer=Anschütz a. a. O. S. 226 N. 20; W. Cahn a. a. O. S. 129 N. 3.
Die staatsbürgerlichenPflichten müssenzwar nicht in der Zwischenzeit,wohl aber gegebenenfalls
nachträglich für die Zwischenzeit erfüllt werden. Denn in der Zwischeneit ist die auflösende
Wirkung des unbenützten Fristablaufesnoch nicht eingetreten,und die Wirkung tritt nach§ 18
Abs. J Hotort ein. Mit Rechterklärensichdie letztgenanntenSchriftstellergegen Böhlaus Ansicht
(Jahrb. für Nationalökonomieu. Statistit XIX S. 355Anm.168),daßurend dersechsMonate
die eichsangehrigeit ohneStaatsangehörigkeitfortbestehe.Denn eineselbständigeReichsangehörig=
keit ist nach dem Staatsangehörigkeitsgesetzeunmöglich.— Der Zweckder erörtertenBestimmungen
ist, wie dieBegründung des Gesetzesangidt, zu verhüten,daß man sichdurchScheinauswanderung
den Verpflichtungengegendas bisherigeVaterland entzöge. "

«"EinEntlassener,verdasReichSgebietinnerhalbdersechsMonatenichtverlassen,vieliiiehr
um dieSt. Ang. in einemanderenBundesstaatsichbeworbenhat, ist nicht als Ausländer rur
d. Ges., sondernals Deutschernach § 7 d. Ges. zu behandeln. S. preuß.Runderlaß v. 8. Febr.
1896 (M.Bl. d. J. 1896 S. 22; W. Cahn a. a. O. S. 131 N. 40.

„ Ebenso G. Meyer=Dochow, Lehrb. des deutschenVerwRechtes, 3. Aufl., 1 S. 142
Anm. 15. Eine Anfechtung im verwaltungsgerichtlichenVerfahren halte ich nach Grsn üb. d.
Verw.G.H. v. 8. Aug. 1878 Art. 8 Z. 1 auch in diesemFalle für Hsfigg. Vgl. § 37 N. 52.

½ Nach § 19 vgl. auch § 14a Abs. II des Ges. Einf.G. z. B.G.B. Art.41 3. II.
*“ Ges. § 19. Vgl. oben § 37 Anm.29 ff. Sicher unrichtig Entsch. d. V.G. H. XI S. 88 (auch

Reger, Erg.Bd. 1 S. 172) und A. Luthardt. Bl. f. adm. Tis XVIII S. 217ff.; denn
dieKinderkommenhiernichtselbsändiginBetracht.Vgl.auchRegerIIIS. 90.—Kiedel
a. a. O. S. 266 bemerkt: „Sind die minderjährigenKinder militärphichtg, so werden bei der
Instruktion des Gesuchesdie Vorschriftendes§ 15 zu beachtensein.“

15Vgl. oben§ 37 Anm. 36; Reger III S. 357.
2%r 2 d1. ha Selbstverständl gt auch d

es. § 15 Abs. I. Das Ges. sagt „erworben hat“. elbstverständlich genügt auch der
NachweisAgeborenerErlansd? aienee in einemandernBundesstaate.— . das Formular
Weber XVI. S. 223. — Die Vorichrift gilt auch für Personen im wehrpflichtigen Alter.Auf
Reichsangehörigeohne Staatsangehörigkeit findetsie keineAnwendung. - ·

««Riedela.a.-O.bemerktzuteessend,daß,we·i·in·derbezeichneteNachweissehlt,eskeinen
Unterschiedmacht,ob dieEntlassungzumZweckederÜberwanderungoderder Auswanderungge=
fordertid da derEmpfang derEntlassungsurkundejedenfallsdieMöglichkeit gibt, in das Ausland
zu verziehen.
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setzungenverweigert werden?, und es kommt, wo sie gewährt wird, in Bayern eine
Gebühr von 3 Mark zur Erhebung80.

Die Entlassung ist zuversagen31:
a) Wehrpflichtigen im Alter vom vollendeten17. bis zumvollendeten25. Lebens=

jahre38,welchenochnicht ausgehobensind38,bevorsieein ZeugnisderErsatzkommisston3“
darüber erbrachthaben, daß siedie Entlassungnicht bloß in der Absichtnachsuchen,
um sichder Dienstpflichtzu entziehen55;

*#Wenn auch, wie oben schonbemerkt,die trotz des Verbots erteilte Entlassung nicht un=
gültig ist, so hindert dies dochnicht, daß der EntlassenedurchseineAuswanderung sichstrafbar
machenkann; s. dagegenW. Cahn a. a. O. S. 119 N. 6.

s0 GebuhrenseKaslung 1910)Art. 213 Abs. I. „Die Instruktionsverhandlungenfind ge=
bührenfrei.“ ach § Abs. II desStaatzangehbrigteitsgel sind nämlich 3 Mk. derzulässige
Höchstbetragan „StempelabgabenundAusfertigungege ühren“. ’ .

«IVgl-zuinFolgendenW.Cahna·a.O..119ssDieimfolgendenwiedergegebenen
GmndsützedesSt.Angeh-Ges.findeneineErgünzungimR.Mil.Ges.o.2.Mai1874(R.G.Bl.S.45),
inderWehrordnungv.11.Febr.1888undimReichsstrafgesetzbuch§§140,3603iss.8.

32Erlasse des württemb.und k. sächs.Ministeriums desInnern bei Reger I S. 452, VIII
S. 409 (IX S. 100)erklärendie Bestimmung des § 15 Abs. II Ziff. 1 des Ges. auch auf Militär.
Mlichtig= anwendbar,die das 25. Lebensjahrzurückgelegthaben,über derenDienstpflichtaber, weil

wgrsichvor den Ersatzbehördennicht gestellthaben, eine endgültigeEntscheidungnochnicht getroffen
worden ist. Die Erlasse berufensichauf die AbsichtdesGesttesl Es mag sichauchin der Tatmit
dieserAbsichtso verhalten,wie die Erlasseannehmen,oder genauergesprochen,hätte der Gesetzgeber
an den Fall gedacht,so würde er ihn wahrscheinlichim angegebenenSinne geregelt haben. Aber
er hat dies eben nicht getan,und der Wortlaut des § 15 Abs. II Ziff. 1 ist deutlichund klar.
Für Vergeßlichkeitendes Gesetzgeberskann und darf die Auslegung nicht aufkommen. Es E gh
einederartigeBerichtigungdesGes.unstatthaft.Val. Bl. f. adm. PraxisXXVI S. 891, 1.
S. 77; P. Laband a. a. O. IV S. 130N. 1; G. Meyer=Anschügz,Lehrb.desdeutschenStaats=

schtz, 6 Aufl., S. 225 N. 11 und die dort Zitierten. Vgl. dagegenW. Cahn a. a. O. S. 120
. 7 a. E.

Der im Texte eingeschobeneRelativsatz stehtnicht in § 15 Ziff. 1 des 5 daß er aber
der Absicht des Ges. entspricht, hat v. Seydel in den Annalen 1881 S. 67 naPewissen. Auf
der Grundlage dieserAusführungen ruht auchdie bayer. M.E. bei Reger I S. 218. Vgl. ferner
Bl. s. adm.P XXVI S. 389.

Die Frage, um welchees sichhandelt, ist die, ob § 15 Ziff 1 auf ReservistenAnwendun
findet, die das 25. Lebensjahr noch nicht überschrittenhaben. Ich stimme der von v. Seyde
(2. Aufl. 1 S. 285 N. 27) ausführlich begründetenAnsicht bei, wonach§ 15 Abs. II Ziff. 1 auf
die in Ziff. 3 genanntenReservisten keineAnwendung findet. Dies geht insbes.aus demvon
v. Seydel mit Rechtherangezogenen§ 15 Abs. III desKriegsdiengesetes v. 9. Nov. 1867 hervor,
dessenAbänderung in § 15 desSt. Ang.G. schondeshalbnicht beabsichtigtsein kann, weil Ziff. 3
des § 15 sichzu Ziff. 1 des4 15 verhält wie die lex specialis zur lex generalis. Zudem sind
aber, wie W. Cahn a. a. O.S. 125 N. 21 richtig ausführt, unter den „Wehrpflichtigen“ in
Ziff. 1 nur diejenigenzu verstehen,über derenDienstpflichteine endgültigeEntscheidungnochnicht
etroffen ist. u ist zu beachten,daß dasR. Mil. Ges. das Erfordernis der Genehmigungzur
ntlafsung in § 56 mit § 60 ausdrücklichnur für die Offiziere und Sanitätsoffiziere der Reserve

und Landwehr und nicht auchfür die Beamten und Mannschaftender Reserveund Landwehr auf=
stellt. Vgl. auch b. Wehrordnung § 111 Ziff. 16 lit. a. Hierist in Abs. I ausdrücklichgesagt,
daß Mannschaftender Reserveund Marinereserve, der Land- und Seewehr 1. Aufgebots, sowie
der Ersatzreserveund der Marineersatzreserve,welch letztereseit demWehrpflichtgesetzv. 11. Febr.
1888 zum Beurlaubtenstandegerechnetwerden(§8 11, 15,19 l. c.), in derZeit, in welchersie nicht
En aktiven Dienst einberufensind, die Erlaubnis zur Auswanderung Entlaf *# aus der

toogangehörigkei nicht verweigert werden bar Dem ist allerdings in Abf. II beigefügt:
„Vor Erteilung der Entlassung aus der Reichsangehörigkeit() ist durch die Polizeibehörde() dem
BezirkskommandoMitteilung zu machen. Die Aushändigung der Entlafsarsurkunde
darf erst erfolgen, nachdem das Bezirkskommando bescheinigt hat, daß der Aus=
wanderung eine Einberufung zum aktiven Dienst nicht entgegensteht.“ Daß diese
verordnungsmäßigeAnweisungnicht dieKraft einesGesetzeshat, bedarfkeinerErörterung. Sie hat
auchnur den Sinn, daß die Entlassungaufgehaltenwird, wenn an denGesuchstellerschonvor Ein=
reichungseinesGesuchseine Einberufung zum aktivenDienst zugegangenist. Wegen der nachzwei=
jähriger aktiver Dienstzeit Entlassenenvgl. R.G. v. 3. Aug. 1893. Bgl. auchM. v. 28. 2.
1 (WeberXIV S. 650); G. Meyer=Anschütza. a. O.S. 228 B. 10; W. Cahn a. a. O.
S. 125 N. 21. ÜberdieBestrafung derAuswanderung,welcheohneErlaubnis erfolgt, s. R.Str. G.B.
* 360 3. 3; b. Wehrordnung§ 111W. 16 lit. c. 6

gl. Reger VIII S. 410. UberdieAusstellungdiesesZeugnissess.Wehrordnung 27 3.2.
3 UberdieseStraffolgen unbefugterAuswanderung f. RS. ¾ 140, Ziff. 3;

R.Mil.Ges. §60; Mil. Str G. B. 9§ 113 und 69 rhrerzun Die Tatbeständedieser Delikte
deckensichkeineswegsmit den VoraussetzungenunerlaubterEntlassung.
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b) Militärpersonendes stehendenHeeres26 und der Flotte27, Offizierenund
Sanitätrsoffizieren des Beurlaubtenstandes, ferner „Beamten“2s, bevor sie aus dem
Diensteentlassensind??;

Dc)Angehörigender Reserve, Land=und Seewehr, der Ersatzreserveund des Land=
mie nicht als Offiziere angestelltsind, nach ihrer Einberufungzumaktiven

ienste4
d) denPersonendes Beurlaubtenstandes,welchenicht zur ReservedesHeeres

oderzur Landwehrgehören"1,wennsiedieGenehmigungderMilitärbehördezurAus=
wanderungnicht erlangthaben“.

Aus anderenals den vorbezeichnetenGründendarf in Friedenszeitendie Ent=
lassungnichtverweigertwerden"5, also insbesonderenichtwegenstrafgerichtlicherVer=
urteilung,oderwegenbestehenderPrivat= oderandererVerpflichtungen,z. B. Steuer=
rückständen"“.

Für die Zeit einesKrieges odereinerKriegsgefahrkanndurchkaiserlicheVer=
ordnungdie Auswanderungsfreiheitbeschränktwerden".

Der Staatsangehörigehat ein Recht,entlassenzu werden,wenner es verlangt,
soferndiesemVerlangennicht einesder ebenerörtertengesetzlichenHindernissesichent=
gegenstellt.Der Anspruchauf Entlassungtritt also durchdas Entlassungsgesuchins
Leben, vorausgesetzt,daß kein Umstandvorliegt, welcherihn gesetzlichausschließt.
Daraus folgt, daß die Frage, ob ein Recht auf Entlassung besteht, so beantwortet

56R.Mil. G. v. 2. Mai 1874 § 38 (N.G. Bl. S. 45).
„ Kriegsdienstgesetzv. 9. Nov. 1867 § 13 (B.G.Bl. S. 131
2#Unter den „Beamten" find wohl nicht, wie Riedel (a.a. O. S. 264) und mit ihm

v. Hede (2. Aufl. 1 S. 286 N. 29) annimmt, alle Beamte im Sinne des § 9 des St.Ang.G.
verstanden. § 15St. Ang.G. hat offenbar nur militärischePersonen im Auge und begreiftunter
Beamten hier die Militärbeamten und Zivilbeamten der Militärverwaltung. Freilichfind dieselben
enach§ 38 des R.Mil.G. schonunter den in § 15 Abs. II Ziff. 2 genannten Personendesstehenden

res und der Flotte begriffen, aber das gleicheFilt auchvon den ebenfallsbesondersgenannten
Uzierenund Sanitätsoffizieren“. Die Unzuläsig eit der Entlassung aktiver Beamter ohnegleich=

zeitigeLösung des Dienstverhältnifsesverstehtsich übrigensohnehinvon selbst.
. Offiziere und Sanitätsoffiziere des Beurlaubtenstandesbedürfenzur Entlassungder Ge=

migung der Militärbehörde. R.Mil.G. § 56 Ziff. 1, 5 60 Ziff. 1 u. 2. Offizierenund Sanitäts=
zieren der Landwehr II. Aufgebots darf die Entlassung nur erteilt werden, nachdemsie auf

Anzeige hin verabschiedetfind. B.Wehrordnung 111 Ziff.7 Abs. II.
" #l über die Dauer dieserverschiedenenStadienundArten derDienstpflichtP. Laband

a. a. O. 4. vst IV S. 154ff. und W. Cahna. a. O. S. 124f. Mannschaften,welchenacheiner
zweijährigen aktiven Dienstzeit entlassenworden find, kann im erstenJahre nachihrer Entlassung
die Erlaubnis zur Auswanderungauch in der Zeit, in welchersie zum aktivenDienst nicht ein=
berufenfind, verweigertwerden. NRG. v. B. Aug. 1893 Art. I1 § 2 (R.G.Bl. S. 233). Wegen Be=
*x= auch für den Kriegsfall s. Wehrordnung § 111 3. 3 u. 4; vgl. W. Cahn a. a. O.

41 Dies find 1. die vorläufig in die Heimat beurlaubtenRekrutenund Freiwilligen, 2. die
bis zur Entscheidungüber ihr ferneresMilitärverhältnis zur Dispofition der Ersatzbehördenent=
lassenenMannschaften, 3. die vor erfüllter aktiver Dienstpflicht zur Dispofition der Truppenteile
beurlaubtenMannschaften.R.Mil. Ges.§ 56 Abs. I Ziff. 2—4, § 60Kifl 1 u. 2; b. Wehrordnung
§E10 3|14 b bis d, § 111 Ziff. 7; Wehrpflichtgesetzv. 11. Febr. 1888 §#815, 19.

" MannschaftenderLand= und Seewehr des zweitenAufgebotesfind nurverdflichtet ihre
bevorstehendeAuswanderung bei der Militärbehörde anzuseigen. R.G. vom I11.Febr. 888 84
Ziff. 3; b. Wehrordnung 8.111 Ziff, 16 lit. b; R. St. G. B. 360 Ziff. 8.

Einer Ehefrau ist dieEntlassung wohl nur dann zuMPewäheenwenn es sichnicht um den
Verlust=dertStzung. handelt,die sie mit ihremGatten teilt. Vgl.Ges.8 5 und v. Seydel 2. Aufl.

Nach der Begründung zu 8 17 soll die AnwendungprozeßrechtlicherSicherungsmaßregeln
elbstverständlichnicht ausgeschlofsensein. DieVollz. Vorschr.öft 7c aber bemerken,daß, wenn

Gesuchstellersich in strafrechtlicherUntersuchungoder im Rückstandemit öffentlichenLeistungen
befindei, „das Entsprechendevorzukehrensei“. Es ist klar, daß das Vorzukehrendeauchden reichs=
gesetzlichenBestimmungenentsprechenmuß. Hiernach aber ist die Verwaltungsstelleniemals befugt,
ein Entlassungsgesuchaus anderen als den gesetzlichenGründen abzulehnenoder die ausgefertigte
Entla nde demEntlassenenvorzuenthalten. Die obenangh Bemerkungder Begründu
beziehtsichnur auf Ma= en, die etwa von den Gerichten verfügt werden. Vgl. auch Bl. f.
adm. Pe1 S. 138; W.Krais. Handb. derinnerenVerwaltung usw.,4. Aufl., 1 S. 141f.;
Reger VIII S. 277ff. “8 Ges.§ 17.
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werden muß, wie sie in dem Augenblickezu beantwortenwar, als der Anspruch auf
Entlassung erhoben wurde. Spätere Anderungen in der Rechtslage könnennicht nur
in Betracht kommen,soweit sie dem Gesuchstellergünstig sind, sondernauch soweit sie
ihm Beschränkungenauferlegen5. Erhoben ist der Anspruch, sobald er bei derjenigen
Behörde,welchezur Entgegennahme desEntlassungsgesucheszuständigist, geltend
gemachtwird"'. Und zwar ist für die Wirksamkeit dieser Geltendmachungweiter
nichts erforderlich, als daß der Anspruch begründetist; es ist nicht notwendig, daß
dieseBegründung zugleichnachgewiesenists. s

Der Anspruchauf Entlassungaus der Staatsangehörigkeitist auf demVer=
waltungsrechtswegeverfolgbar“"“. » -

4. Die Staatsangehörigkeitkann durch Abexkennungverlorenwerden. Diese
kann eintreten: » »

a) Gegen Deutsche,welchesich im Auslande aufhalten, wenn sie im Falle eines
Krieges oder einerKriegsgefahr einer ausdrücklichenAufforderung zur Rückkehr,welche
derKaiser für das ganzeBundesgebiet0 erlassenhat, binnenderim Erlassebestimmten
Frist schuldhafterweisekeineFolgeleisten 51;
Q„ b) gegenDeutsche,welcheohneErlaubnis ihrerRegierung,d. i. in Bayern ohne
Erlaubnis des Königs 55, in einen fremdenStaatsdienst55streten und einer ausdrück=
lichenAufforderungzum Austritte aus solchemDienstebinnen der bestimmtenFrist
nicht gehorchen5“.

Wenn die Erlaubnis zum Eintritte in fremde Staatsdienste erteilt ist, so bleibt
die Staatsangehörigkeit gewahrt55. Ein späterer Widerruf der Erlaubnis zieht im
Falle desUngehorsamsdenVerlust derStaatsangehörigkeitnurdann nachsich,wenn

"8 Die BerücksichtigungsolcherAnderungenrechtfertigtsichinsbesonderedaraus, daß es keinen
Sinn hätte,einGesuchex tuncabzulehnen,dasman,wennjetztgestellt,genehmigenmuß;wie z.B.,
wenn derjenige,welcherum Entlassungeinkommt,bei Einreichung desGesuchesnochnicht 25 *
alt war, bei Bescheidungdesselbenaber das 25.Lebensjahrzurückgelegthat. Dem ist abergegenüber=
zuhalten,daß es auchkeinenSinn hätte, einemGesuchex nunc stattzugeben,das man, wenn jetzt
gestellt,nicht genehmigendürfte. Es müßte z. B. bei nachträglicherErnennung zum Reserveoffizier.
die nach R Mil.Ges. 5 60 Z. 1 erforderliche Genehmigung eingeholt und nachgebracht werden. Ich
kann desbalb dem Satze v. Seydels (im Text 2. Aufl. 1 S. 287 bei N. 33),daß nur dem Ge=
suchsteller günstigeAnderungen zu berücksichtigensind, nichtzustimmen, Ein nochnicht Siebzehn=
jähriger also, der sein Gesuchso spät einreicht,daß er das siebzehnteLebensjahrvor derBescheidung
vollendet, hat kein Recht auf Entlassung.

Vgl. übrigens die obenAnm. 10angef. Entsch.
"8 Mit der deer erörterten Fragebeschäftigtfich ein Schreibendes Reichsamtsdes.Innern

vom 20. an. 1883 (Reger III S.424, vgl. auch ebenda S. 332 und IV S. 91). v. Seydel
kommtnacheingehender WürdigungdiesesSchreibens(2.Aufl. I S. 287N. 35) zu folgendenSätzen.

„I. Der Grundsatz,daß für dasRecht,dieEntlassungzu fordern,derZeitpunkt desgestellten
Gesuchesmaßgebendist, giltnicht nur für dieFälle des § 15 Ziff.1, sondernüberhaupt,also ins=

giner 0n Leszheii f#amt nicht zu billigen scheint, auch für die Fälle („unvorhergeseheneEr=
eignisse") de iff. 3.

2. Der Jeitpunkt des gestelltenGesuchesist nicht jener, wo das „entscheidungsreife“usw.
Gesuch beieder Behördeeinläuft, die zurAusfertigung der Entlassungsurkundezuständig ist, sondern
jener,wo es in dieHände derBehördegelangt, die zur Empfangnahmeberufenist. Denn abgesehen
von allen anderenErwägungen würde ja sonsteintreten,was dasReichsamtverwirft, das Schicksal

des Entlassngsgesuches würde „ausschließlichvon demschnellerenoder langsamerenGeschäftsgange
bei den beteiligten Behördenabhängen“.

Z3.. Das Gesuchist mit demAugenblickegichtigeingereicht, wo alle Umständegegebenfind,
die für seinesachlicheBegründun erfordert werden. Kannder Gesuchstellerz. B. nachweisen,daß,
als er seinGesucheinreichte,die EinwilligungseinesGewalthabersbereits vorlag, so schadetes dem
Gesuchenichts, wenn er die Urkunde über dieseEinwilligung erst nachträglicheinfendet.“ Bgl.
G. Meyer=Anschütz a. a. O. S. 225 N. 12);O. v. Sarwey, Etaatsrech des Kars. Württem=
berg 1 S. 172; W. Cahn a. a. O. S. 121 N. 8.
, Die Kreisregierungmuß also, wenn% dasGeluc ablehnenwill, im verwaltungsrecht=

lichen Senate entscheiden. tsch.d. V.G.H.#X S. 340 es.vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff.1.
Vgl. W. Krais, Kommentar, S. 50, 507f.

##°Der Kaiser kann alfosolcheAufforderung nicht an dieAngehörigen einzelnerStaaten oder
Provinzen erlassen,ebensowenigan einzelnePersonen. 1 Ges. § 20.

erfUrk. Beil. 1 § 10. Vgl. Vollz-Vorschr.Ziff. 11.
# D. h.in die Diensteeines demReichenicht angehörigenStaats. Riedel a. a. O. S. 269.
*“ Ges.9 22. 55Ges. § 23.
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an den Widerruf die Folge des Verlustesfür denFall des Ungehorsamsvon einem
bestimmtenZeitpunkt angeknüpft ist5.

In beidenFällen erfolgt die Aberkennungdurchdie Zentralbehörde desHeimat=
staatesdes Ungehorsamen,in Bayern durchdas Staatsministeriumdes Innernsss.

Die Frage, ob die Aberkennung der Staatsangehörigkeit auch auf die Familie
sicherstreckt,ist im Staatsangehörigkeitsgesetzenicht beantwortet.Man wird zwischen
der Ehefrau und den Kindern unterscheidenmüssen. Bezühglichder ersterenist der all=
gemeineRechtssatzmaßgebend,daß die Frau Namen, Stand und Staatsangehörigkeit
des Mannes teilt. Sie verliert also die Staatsangehörigkeit mit ihrem Gatten, nicht
zur Strafe, sondernweil sie Gattin ist5°5°.Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetze00 ist
es der Regel nach nicht möglich, daß die Frau eines FremdenStaatsangehörige sei61.
Anders wird hinsichtlichder Kinder zu entscheidensein. Das Gesetzbestimmtnur bei
Entlassung und Verjährung ausdrücklich,daß der Verlust der Staatsangehörigkeitdurch
den Vater auf die Kinder — und auch da nicht auf alle Kinder —sich erstrecke.Es
ist daher nicht zulässig,da, wo der Verlust der Staatsangehörigkeit zur Strafe eintritt,
dessenAusdehnung auf die bereits vorhandenen Kinder anzunehmen#. Die später
geborenenKinder können selbstverständlichdie Staatsangehörigkeit, welche ihr Vater
vormals besessenhat, nicht durchGeburt erwerben.

Der Beschluß, durch welchendie Staatsangehörigkeit aberkanntwird, kann im
Verwaltungsrechtswegenicht angefochtenwerden58. Dagegen liegt es im Wesen der
Aberkennungals einerStrafe der verletztenUntertanentreue,daß siezurückgenommen
werden kann, wenn ihre Voraussetzungsich als irrig erweist.

5. Die StaatsangehörigkeiterlischtdurchVerjährung“.
Deutsche,welchedas Bundesgebietverlassenund sich10 Jahre lang ununter=

brochenim Auslande " aufhalten, verlieren hierdurchihre Staatsangehörigkeit7. Ent=

5#A. M. it Sevdel 2. Aufl. I S. 288 bei N. 43. UnentschiedenP. Laband a. a. O.
I1S. 150 N. 1. Überdas Verhältnis der Bestimmungenin §§ 20, 28 desGes. zu jenen in Beil. I
§5*11 der Verf.Urk. unten § 39 Anm. 46. »

«VerbesserungsantragPuttkamer,Sten.Ber.lS.261.UbrienibestehthiernichtdieVors
schrift,wiesriiherindemdurchR.G.v.6.Mai1890aiisgehobenenR.voin4.Mails74(R.G-Bl.
S. 43), daß dieAberkennungeiner deutschenStaatsangehrigteit den Verlust aller übrigen nachfi
ieht. ÜbereinstimmendG. Meyer=Anschütz a. a. O.S. 231 N. 4 und die dort Zitierten.J

salle denvon G. Meyer angeführtenGrund, daßdieAberkennungin das Ermessender Behördegestellt
ist, deshalb für durchschlagend.weil dieseBehördeStaatsbehördeist; dagegenPh. Zorn a. a. O.
1 S. 368; teilweiseauch W.Cahn a. a. O.; P. Laband a. a. O. I S. 167.

# olh,Vorschr Ziff. 8.
so Ahnlichwie da, wo das Strafrecht den Adelsverlust als Straffolge kennt, nach richtiger

Ansicht die Frau den durch die Verheiratung erworbenenAdel verliert, wenn er dem Manneab=
erkanntwird, währenddie bereitsvorhandenenKinder adeligbleiben. A. M. G. Meyer=Anschütz
a. a. O. S. 227 N.25; Ph. Zorn a. a. O. 1 S. 367f. 60 F 13 Ziff.5.

ebe im kext die v. Seydelsche Ansicht unverändertwieder, bin aber der Ansicht,
daß hier mangels ausdrücklicherVorschrift und weil es sichum eineStrafe handelt, jenerGrundsatz,
wonachdie Esefronnder St. A. des Mannesfolge, ohne weiteressichnicht anwendenlasse. Do=
kann m. E. die aberkennendeBehördedie Wirkung des Verlustes auchfür die Ehefrau aussprechen.

uglich der minderjährigenKinder stimmeich v. Seydel zu. Vgl. auchRauchalles a. a. O.
S. 79 N. 3 und die dort Zitierten. i¾82

6 W. Cahn a. a. O. S. 134 N. 2 will auch für die minderjährigenKinder Verlust der
Staatsangehörigkeiteintretenlassen.

* Vgl. W. Krais, Gesf. vom 8. Aug. 1878 usw. S. 49, 50. 308 Anm. 1. — An sich
andelt es hier nicht bloß um eine Frage des Verwaltungsermessens,sondernauchum eine
echtsfkrage.Ob die Zentralbehörde im Einzelfalle befugt ist, jemandemdie Staatsangehörigkeit

abzuerkennen,ist eine Rechtsfrage,ob sie von ihrer Befugnis Gebrauchmachenwill, eine Fragedes
Verwaltungsermessens.Insoweit die Rechtsfragestreitig ist, also auch die Frage der Wirkung auf
Familienangehörige, ist m. E. die Zuständigkeitdes Verw.Ger. Hofsaus Art. rWr71 desV G.H.G.
gegeben. Esfehlt nur an der formellen Möglichkeitder Anfechtung der vom Staatsministerium
erlassenenVerfügung. 5#½5.

Es bedarf hierkeinerVerleihung der Staatsangehörigkeit.
Besondere Literaturangabenbei G. Meyer=Anschütz a. a. O. S. 228 N. 26.
Die Schutzgebietegeltenhier als Inland. R.G. vom 25. Juli 1900 (N.G.Bl. G. 818)

5 #9Abs. III. Rückkehrpflichtbestehtzur E , der militärischenVerpflichtungen. W. Cahn
a. a. O. S. 145 N. 6. Ges. § 21 Abfs.I.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 11
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scheidendist hierbeieinzigund allein dieTatsachedesAufenthaltesim Auslande. Die
Willens=oderHandlungsfähigkeitkommtnicht in Betracht,gleichviel,ob sieschonbeim
Beginn derAbwesenheitnichtvorhandenoderbeschränktwar oderspäterverlorenging“.

Die Ansicht v. Seydels (oal.2. Aufl. I S. 289 beiN. 53) ist im Text unverändertwieder=
gegebenworden. Die Frage ist von großer praktischerBedeutung,denn sie berührtunmittelbar oder
mittelbar die Wehrpflicht aller derjenigen Personen, welcheim Ausland als Deutschegeborenwerdenoder
im Alter der Minderjährigkeit auswandern. Hierist also ein Gegensatzder Interessendes Staates
einerseits und des Ausgewanderten oder im Ausland Geborenen anderseits möglich. Das Gesetz,
welcheshier zu entscheidenhätte, hat die Entscheidungin glatter Norm vermieden. Die Motive
zeigen, daß man einer solchenNorm sogar geflissentlichausgewichenist, um der Praxis" dieselbe
u überlassen.Die Praxis, welchediejenige derVerwaltung und der Gerichteist, hat sichdann an=
lsss einmütig auf dendem v. zzesen FubhrgengeseltenStandpunkt gestellt. Sie hat unter
em Einflusseder früherenpreuß. Ubung(§ 23 des preuß.Staatsang.Ges. vom 31. Mai 1842; val.

L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß. MonarchieII S. 32 Anm. I b) und des Reichsamts des
Innern eine andere Anschauung in den Bundesstaatenzur Geltung gbracht. Vgl. Reger III
S. 71 (Württemberg), IV S. 92 (Bayern); dann Weber XVI S. 334. ( . auch Entsch. d.
V. G. H.sIV S. 576, XII S. 230; Reger IV S. 351, XI S. 418. XV S. 87.) In den angef.
Ministerialerlassen wird der Satz aufgestellt,daß bei Berechnungder Verjährungszeit nach§ 21
Abs.1 des Ges. die Zeit der Minderjährigkeit oder des Irrfinns nicht eingerechnetwerdendürfe.
Es wird also verlangt, daß der Abwesendewährendder Zeit der Abwesenheithandlungsfähigbzw.
nicht in seinerHandlungsfähigkeit beschränktgewesensei. Der Gedankeist demnachder, es müsse
die Abwesenheitund der dadurchverursachteVerlust derStaatsangehörigkeitauf demrechtlichwirk=
amen Willen des Abwesendenberuhen. DieseAuffassung ist insbes. auch in einer Entscheidung
es Reichsgerichtsv. 15. Juli 1894 (Entsch.d. RN.G. inStr. S. Bd.25 S.415ff., abgedr.bei

W. Cahn a. a. O. S. 350 ff.) zum Ausdruck gekommen.Auch in der Literatur findet dieseAuf=
fassung Vertreter. So vor allem Landgraff a. a. O. (Ann. d. Nordd. B. 1870 S. 645), dem
Grotksfe Preuß. Verw.R. 1I S. 45 Anm. 11, Arndt, Komm. zur R.Verf. S. 324 N. 4, und
Leoni, Off.N.für Elf.=Lothr.S. 28 folgen, insb. aber mit ausführlicher BegründungW. Cahn
a. a. O. S. 146ff. sich anschließt.Dagegen halten sich außer v. Seydel an den Wortlautdes
GesetzesG. Meyer=Anschütz a. a. O. S. 228 N. 30; P. Laband a. a. O. S. 177 N. 5;
v. Sarwey, Württ. St. R. 1 S. 172; Bornhak, Preuß. St. R. I S267; Gaupp=Göz. Württ.
St.R. S. 26; C. Sartorius, Der Einfluß des Familienstandes auf dieSt. Ang.; Berlin 1899
(Sonderabdr. aus d. Verwaltungsarchiv),S. 89 ff. v. Seydel bekämpft(2.Aufl. 1 S. 289 N. 53)
die Begründung des vom Reichsamt des.Innern vertretenenStundpunktes zweifellos in scharf=
nniger Weise und mit guten Gründen. Laband (a. a. O.) nimmt Nichtgebrauchan und läßt die
asch nicht zu, daß hier ein Verzicht angenommenwerde. Er sagt .Das Gesetzknüpft den Ver=

lust an den zehnjährigen Aufenthalt, auch ohne daß ein neuer Wohnsitzbegründet wird, also
an ein rein tatsächliches Verhältnis. Daher kommtdieWillens= und Handlungsfähigkeit
nicht in Betracht, welchewohl für die Niederlassung,nicht aber für den Aufenthalt erforderlichist.
Demgemäßfehlt es an jedemGrunde, für Minderjährige die Frist erstmit demEintritt der
Volljährigkeit beginnen zu lassen.“ Nun hatauch das Reichsgerichtden im Jahre 1894nochein=
genommenen Standpunkt schon im Jahre 1895verlassen und ist durch Entscheidung v. 4. Febr. 1895
(labgedr.bei W. Cahn, a. a. O. S. 354ff.) der v. Seydel=Labandschen Ansicht beigetreten,
was in einigen späterenEntscheidungen(W. Cahn, a. a. O. S. 361ff.) abermals Ausdruckfand.
Ich würde mich den Begründungenv. Seydels und Labande anschließen,bestündenicht doch
ein Grund, der mich davon abhält. Dieser Grund ist der folgende. Das Gesetzhat meinesEr=
achtenshier nichtklar gesprochen,sonderneine Lückegelassen. Auszufüllen ist dieseLückenatürlich
nichtdurchwillkürlicheUbung,sondernin demSinne, wieersichaus sonstigenBestimmungendesGesetzes
ebtt als der gewollteergibt. Einen sicherenAnhalt aberkönnenwir für das, was das Gesetzgewollt
at, in § 21 selbstnichtfinden, sondernnur in seinensonstigenBestimmungen.SolchenAnhalt bietet

§519. Die Entlassung erstrecktsich darnachauf die Kinder, derengesetzlicheVertretung demEnt=
lassenen kraft elterlicher Gewalt zusteht. Daraus ist zu schließen, daß eine Entlassung Minderjähriger
ohne Zustimmung des Gewalthabers nicht zulässig ist. Was aber von der Entlassung gilt, das muß
dochwohl nachFleiche ratio auchvon derVerjährung als gewolltangenommenwerden. Nun läßt
sich allerdings eine Zustimmungdes Gewalthabers zur Abwesenheitoder zum Aufenthalt an be=
stimmtenOrten des Auslandes nicht in derselbenWeise beibringen wie bei einem so bestimmten
Vorgang, wie es die Entlassung ist. Daraus folgt aber nicht, daß jeneZustimmung schlechthin
entbehrlich sei. Vielmehr scheint mir die richtige Lösung die zu sein, daß die Zustimmung zur Ab=
wesenheitmit praesumptio juris als gegebenanzunehmenist, daß sie abernichtvorliegt, wennder
Gewalthaber ausdrücklicherklärt hat, die Abwesenheitdes Handlungsunfähigen nicht zu billigen.
Darnach wird die Verjährung für den abwesendenMinderjährigen oder Irrsinnigen der Regel nach
nur bei volljährigen Handlungsfähigen vom Augenblick der Abwesenheitlaufen, wenn nicht f##n=
vorher odergleichzeitig eine ausdrücklicheErklärung derMißeilligung des Gewalthabers vorliegt.
Eine nachträglicheErklärung dieserArt unterbrichtdie Verjährung. DaspraktischeErgebnis dieser
Auslegung wird sichallerdings in den meistenFällen mit demjenigender v. SeydelschenAuffassung
decken.Diejenige Behörde,welchedie Wirkung der Verjährung gehemmtwissenwill, wird sichalso
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Die Verjährung der Staatsangehörigkeit erstrecktsich auf die Ehefrau und die=
jenigenKinder "v, deren gesetzlicheVertretung demAusgetretenenkraft elterlicherGewalt
zusteht70, wenn sich dieselbenbei dem Familienhaupte (Gatten, Vater) befinden; ver=
heirateteoder verheiratet geweseneTöchter sind ausgenommen71. Jene Personen ver=
lieren sonachihre Staatsangehörigkeitnicht kraft für sieeingetretenerVerjährung; es
wird nicht etwa für sie gesonderteine Verjährungszeit berechnet,sondern sie verlieren
die Staatsangehörigkeit kraft des Familienbandes, weil das Familienhaupt derselben
verlustig geht72. Andererseits behaltensie auch ihre Staatsangehörigkeit, solangeder
Gatte oder Vater sie behält7s.

Der bezeichneteVerlust der Staatsangehörigkeit ergreift weder die volljährigen
noch diejenigen minderjährigenKinder, welchenicht in elterlicherGewalt stehen;ferner
nicht dieFamilienangehörigen,die im Bundesgebietezurückgebliebensindoderzur Zeit
des Ablaufes der Verjährungszeit sichwieder im Reiche aufhalten; endlich nicht die=
jenigenFamilienglieder,welchezwar im Auslandeverweilen, aberzur Zeit des Ab=
laufes der Verjährungsfrist nicht in der Familiengemeinschaftdes Familienhauptes sich
befinden7). Für diesePersonen ist sonachdie Verjährungsfrist “ selbständigvon der
Zeit ihrer Abwesenheitan?6 zu berechnen77.

Eine Lückeweist das Gesetzbezüglichjener Kinder eines Deutschen auf, welche
im Auslande geboren und zur Zeit des Ablaufes der Verjährungsfrist nicht in
der FamiliengemeinschaftstehendeMinderjährige sind. Für diesekönntebei wört=
licher Auslegung nie eine Verjährung eintreten, da sie das Bundesgebiet nie ver=

an den Gewalthaber um Abgabe einer Erklärung zu wendenhaben. Bei solchenPersonenendlich,
denennach§ 15 Abs. II St.Ang.G. die Entlassung nicht erteilt werdendurfte, ist für die Zeit, in
welchersie in einemmilitärischenVerhältnis solcherArt sichbefinden,dieVerjährung ausgeschlossen.
Sern— nicht gehemmt,um nachherneu zu beginnen, sondernsie ruht so lange,um sichnachher
ortzusetzen.

r Die Vorschrift beziehtsichnur auf ehelicheKinder.
9*½Begründung zu § 21: „Darüber wird übrigens keineMeinungsverschiedenheitentstehen

können, daß die Bestimmung des § 21 auchgegensolcheKinder eines (Rord=)Deutschen,welcheim
Auslande geborensind und dasBundesgebietniemals betreten,also auchniemals verlassenhaben,
in Anwendung kommt.“

Ges. § 21 Ab. II in der Eofungz nach Art. 41 IV des Einf.G. z. B.G.B. ·
UESkomintasonichtdarauan,dasiewåbrendderanzenVerührungSzeitbeim

Familienhaupte verweilen,sondernnur daß fie zurgeit desAblaufs derFrist sichbei ihm befinden.
AM. für die Ehefrau W. Cahn a. a. O. S. 164 N.17.

13 Dies ist auch dann anzunehmen, wenn sie sichselbstim Auslande, aber nicht beim Familien=
oberhauptebefinden.Eine selbständigeVerjährung kann für sie erstbeginnen,wenn das Familien=
haupt gestorben ist oder die Staatsangehörigkeit verloren hat.

(A. M. Riedel (a. a. O. S. 268). Maßgebendwird der Zustand zur Zeit des Ablaufs
der Verjährungsfrist sein. Beküglich des Aufenthaltes wird darauf gesehenwerdenmüssen,ob der
Familienangehörigeden Familien sitzdes Oberhauptesteilt, wenn er auchetwa zufällig zur ent=
scheidendenZeit nicht ortsanwesend(z.B. in einerErziehungsanstaltoderV ist. Übereinstimmend
#Meyer=Anschütz a. a. O. S. 229 N. 32 und Entsch.des V. G.H.s Bd.30 S. 56f.

75 Soweit dies bei ihnen nachobigemüberhauptmöglich ist.
1½6%Für die nach demTode des Vaters im Ausland verbleibendenKinder beginnt, wenn fie

sich zurZeit desTodes bei ihremVater befandenund dieserzu jener3 it die deutscheSt. Ang. noch
Waß,mit diesem Zeitpunkt eine selbständige Verjährung. Vgl. W. Cahn a. a. O. S. 166 N. 20.

ür die bei ihrem Gatten im Ausland b=FendlezeFrau, welcheim Ausland bleibt, nachdemihr
atte vor Ablauf der Verjährung im Ausland gestorbenist, beginnt mit dem Zeitpunkt desTodes

ihres Gatten eine selbständigeVerjährung. Für die Ehefrau, welchesich im Ausland befindet,
während ihr Gatte in Deutschlandoder im Ausland an anderemOrte als seineEhefrau verweilt,
tritt eine Verjährungüberhaupt nicht ein. Nach demWortlaut des § 21 Abs. I müßteauchfür
sie die Verjährung selbständigvonstatten gehen.Da aber die Ehefrau dieSt. Ang. ihres Mannes
durch dieLeirat erwirbt, ist nicht cnn daß sie dieselbeverlieren kann, solangeder Mann
seineStaatsangehörigkeitbehält. So richtig W. Cahn a. a. O. S. 164N. 17. Anders v. Seydel
2. Aufl. I S. 291 N. 57.

77 Wenn z. B. der minderjährigeB mitLeinem Vater A am 1. Januar 1874 auswanderte
und mit Ablauf des 1. Jannar 1884, nachdemB inzwischenvolljährig gewordenwar, die Staats=
angehörigkeitdes A verjährte, so ist für B der Verlust der Staatsangehörigkeitnicht eingetreten,

n dieserVerlust eingetretenwäre, wenn B zur Zeit des Ablaufs derVerjährungsfrist für A
nochals#eweltunterworsenerMinderjähriger beimVater gelebthätte. Etwas abweichendv. Seydel
2. Aufl. 1 S. 291 N. 58.

11“
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lassenhaben. Indessenwird es der Absichtdes Gesetzgebersentsprechen,in diesem
Falle die Verjährung vom Tage der Geburt an zu berechnen. Denn nicht das Ver=
lassen des Bundesgebiets, sondern der zehnjährigeAufenthalt im Auslande ist das
Entscheidende's.

Die Verjährungsfrist?“ beginnt im übrigen mit dem Zeitpunkte des Austrittes
aus demBundesgebiete85 oder, wenn der Austretendesich im Besitzeeines Reise=
papiers! oderHeimatscheines2 befindet,mit demZeitpunktedes Ablaufes38 dieser
Papiere.

Die Verjährungszeitläuft nicht gegenjenen,der mit Erlaubnis seinerRegierung
einemfremdenStaate dients“; selbstverständlichauchnicht gegenjenen,derim Reichs=
oder Staatsdienste seinen dienstlichenWohnsitz außerhalb des Bundesgebietes hats“;
endlichnicht gegenjenen, der in einemReichs=oder Staatsdienstverhältnissesteht,
welchesgesetzlichden Anspruchauf Erwerb oderdenErwerb einerdeutschenStaats=
angehörigkeitbegründet3.

Die Verjährungwird unterbrochens7:
#a.durch, sei es auch nur vorübergehende,Verlegung des Wohnsitzes8 in das

Bundesgebiet,

18Hierfür spricht, freilich nur mittelbar, die obenAnm. 68 angeführteStelle aus der Be=
ründung.

s ½ Wenn Angehörige jenerBundesstaaten,nachderenGefetzendie Staatsangehörigkeitdurch
zehnjährigen oder längeren Aufenthaltim Auslande verloren ging, beim Erlasse des Meri. vom
1. Juni 1870 sich bereits im Auslande befanden, so wurde der Lauf jener Verjährungsfrist burh
das RGes. nicht unterbrochen.Für die Angehörigen der anderen Bundesstaaten,worunter au
Bayern, begann die Verjährungszeit mit demTage der Wirksamkeit des RGes. zu laufen. Ges.
#§25. Dazu W. Cahn a. a. O. S.156f. Der maßgebendeTag ist für Bayern der 13. Mai1871.
Entsch.d. V. G.H.s IV S. 483.

sober Schiffe als Gebietsteile W. Cahn a. a. O. S. 143 N. 2; v. Liszt, Völkerrecht,
9. Aufl. S. 90.

si Als Reisepapierewerdenfür dieZeit seitEinführung desReichspaßges.vom 12.Olt. 1867
nur solcheUrkunden gelten können, die nachzul diesesGesetzesausgestelltfind. „Andere Legiti=
mationsurkunden"dagegen,die, wie die Begründung zum Paßgesetzsagt, „zwar allerdings auch als
Legitimationspapiere dienen, womit aber ein anderer, mit dem Paßwesen nicht im Zusammenhange
gr Zweckverbunden*Wr“ wie Dienstbücher,Militärpässe u. dgl., sindkeineReisepapiere.Gulsch=
k V.G.H. XII S. 238, 245;Reger XIS. 422. NachW. Cahn a. a. O. S. 157 N. 11 sollen

auchandert „Reisedokumente“,wie Dienst=,Wander=, Seefahrtsbücherund Militärpässe, als aus=
reichend gelten.

W Heimatscheinist hier eineUrkundezu verstehen,durchwelchedieStaatsangehörigkeit
ihres Inhabers für den Zweck des Aufenthaltes im Auslande amtlich festgestelltwird. Bl.
Entsch. d. B. G.Hs X S. 368;Reger X S.469. Über einheitlicheFormulare und die Höchst=
dauer von 5 Jahren ogl. W. Cahn a. a. O. S. 158 N. 12ff. S. 192ff. Vgl. für Bayern
nachM.E. v. 1. April 1881;M. E. v. 28. Dez. 1899 Ziff. 10 und M. E. v. 11. Nar 1907. Bgl.

Reger, Leim Ge. 8. Aufl., S. 226, 237.
3#8 Wennalso solcheUrkundenauf unbestimmteZeit oder ohneBestimmungüber die Dauer

ihrer Gültigkeit ausgestelltfind, so kann eine Vrriärung der Staatsangehdrigeit überhauptnicht
eintreten. Verh. des Bundesrats 1880/81, Drucks.Nr. 135. Reger V S. 89. Nunmehr werden
(M.E. vom 1.April 1881, Weber XV S. 29) Heimatscheine“ für den Zweckdes Aufenthaltes
im Auslande nur mit Gültigkeit für fünf Jahre ausgestellt. Auch die Gültigkeit der Reisepapiere
ist zeitlich beschränkt.Min. Bek, vom 21. Nov. 1881. (Weber XV S. 492.)

walsein z 22, 23. Die Bestimmungdes8 20 (Heimberufung)greift übrigensauch
gegen solche Personen Platz.

ss Reger IV S. 91; Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 410 Anm. 1; W. Cahn a. a. O.
S. 141ff. Das gleicheSilt auchdann, wenn der Beamte sichohnediengtlichen Wohnsitzim Au
lande aufhält, ohneaus demStaats= bzw.Reichsdienstentlassenzu sein. W. Cahna. a. O. S. 142.

ss W. Cahn a. a. O.
#1Ges. § 21 Abf. I.
ss Eine Reise nach Deutschlandunterbricht die Verjährung nicht in allen Fällen.

Th. Landgraff= nnalen des Nordd.Bundes usw. 1870 S. 643; Laband a. a. O. 1 S. 177
N. 3; Entsch. d.V.G.H.s VI S. 96, XIII S. 339;Reger VI S. 102, XIII S. 74. A.M. ist

. Cahn a. a. O. S. 144ff.; Sartorius a. a. O. S. 99 ff. Eine Reise kann allerdings die
vorübergehendeVerlegung desWohnsitzesmit sich bringen. Es ist unvermeidlich, daß hier dem
Ermessenein gewisserSpielraum bleibe. Eine Reise zum Zweck eines Kurgebrauchesz. B. dürfte
zur Unterbrechunggenügen. Vgl. Rauchalles a. a. O. S. 87 N. 4.
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b. durch Eintragung s�in eine Konsulatsmatrikel�0.
Die Verjährung läuft von neuem mit dem Wegfalle der unterbrechendenoder

hemmendenTatsache, sonachmit dem Austritte aus dem Staatsdienste, mit dem Ver=
lassendes Bundesgebietes,mit demTage, welcherauf die Löschungdes Eintrages in
der Konsulatsmatrikel folgt?1.

Die Berechnungder Berjährungszeit ist die gewöhnlichevon Datum zu Datum °.
Einer besonderenErwägung bedarf der Fall, wenn die Verjährungszeit selbständigfür
Kinder zu berechnenist, die mit demVater ausgewandertsind, aber von der Wirkung
der Verjährung nicht ergriffen werden, die für den Vater eingetretenist. Hier wird
folgendesfestzuhaltensein. Die Verjährungsfrist beginnt für das Kind nicht eher als
für den Vater, solange es in dessenFamiliengemeinschaftsteht; dagegenläuft nach
LösungderGemeinschaftbeigegebenenVoraussetzungendieVerjährung sofort2#a.Hinsicht=
lich der Unterbrechungder Verjährungsfrist wird dahin zu entscheidensein, daß die
Tatsache, welche die Verjährung für den Vater unterbricht, nur dann die gleiche
Wirkung für das Kind hat, wenn dieseTatsache auch beim Kinde gegebenist.

Für Deutsche,welchesich in einemStaate des Auslandes mindestensfünf Jahre
lang ununterbrochenaufhalten und in dem nämlichen Staate die Staatsangehörigkeit
erwerben?“, kann durch Staatsvertrag die zehnjährigeFrist bis auf eine fünfjährige
vermindert werden, ohne Unterschied, ob dieselbensich im Besitzeeines Reisepapiers
oder Heimatscheinesbefindenoder nicht?“. Der Erwerb der fremdenStaatsangehörig=
keit erscheinthier nichtals ein selbständigerVerlustgrundfür die deutscheStaatsangehörig=
keit, sondern als ein Umstand, welcher zu der abgekürztenVerjährungszeit hinzutreten
muß. Wortlaut und Absicht des Gesetzesverlangen dabei, daß der fünfjährige Auf=
enthalt ununterbrochenin demjenigenStaate stattgefundenhat, durch welchen die
Naturalisationvorgenommenwordenist.

Ein derartigerVertrag ist zwischenBayern und denVereinigtenStaaten von Amerikaunterm
26. Mai 1868 eingegangenworden96. Ahnliche, wenn auch nicht völlig gleichlautendeVerträge
haben der Norddeutsche Bund, Baden, Württemberg und Hessen mit den Vereinigten Staaten ab=
geschlossen7. Nach diesenVerträgen sollen Staatsangehörige des einen Teils, wenn sie vom anderen
Teil naturalisiert worden sind und fünf Jahre ununterbrochenin dessenGebiet zugebrachthaben“,
auchvom früherenHeimatstaateals Angehörigeihres Adoptivstaateserachtetund behandeltwerden7°.
Läßt ein Naturalisierter sich wieder in seinemfrüherenHeimatstaatenieder, ohnedie Absicht, in
seinenAdoptivstaat zurückzukehren,so soll dies als „Verzicht“ auf die Naturalisation betrachtet

* BMgl. R.Ges., betr die Organisation der Bundeskonsulate usw, vom 8. Nov. 1867 § 12.
5° Nicht dagegenbei Ausstellung eines Passes durch einen ReichskonsulnachKonsulatsges.

5 25; denn der Bee eines Reisepapiershemmt wohl nach§ 21 Abs. I des Ges. den Beginn der
Verjährungsfrist, aber er unterbricht sie nicht. A.M. ist O. v. Sarwey, Staatsrecht des
Kars. Württemberg1 S. 171 Anm. 8. »

1 Ges. § 21 Abs. I. Allg. Dienstinstruktion f. d. R.Konsuln v. 6. Juni 1871.Konsular=
instruktion v. 1. Mai 1872. 96 W. Cahn a. a. O. S. 161 N. 14 u. S. 369 f. Die Eat
Erneuerungder Anmeldung bildet noch immer die Regel derVorschrift, dochsoll dieLöschungnicht
wegenFode UnterlassungdieserMeldung erfolgen.

°2 Vgl. obenAnm. 16.
o2aSelbstverständlichmit den Einschränkungen,welchesich aus dem obenN. 68 Gesagten

ergeben.
"3 Die Erwerbung derSt. Ang. kann auch nach Ablauf der 5 Jahre erfolgen.
?4 Ges. § 21 Abs. III. 75 Bgl. das Erk. desReichsgerichtes, Reger1 S. 423.
'##(R.Bl. 1868S. 2153)Weber VII S. 302. — »
I7 Sie sind nach obiger Reihenfolge vom 22. Febr. (B.G.Bl. S. 228), 19. Juli, 27. Juli

und 1. * 1868. Über diese sog.Bankroftverträge v. Martitz, Annalen des DeutschenReiches
1875 S. 793ff., 1113ff.; H. Wesendonck, ebenda 1877 S. 204 ff.; F.Thudichum, Verfassungs=
recht des Nordd. Bundes usw. S. 74 ff.; G. Meyer=Anschütz, Lehrb. d. deutschenStaatsrechts,
3. Aufl., S. 194ff.; W. Cahn a. a. O. S. 167ff., 377ft.#pbReger VIIS. 283.

968Bgl. dazu die Erläuterungen unter Ziff. I des Schlußprot. zum bayer. Vertrage.
5%Art. I des bayer. Vertrages. Die Ansicht G. Meyers a. a. O. S. 232 N. 4 (gegen

Thudichum a. a. O. S. 77 u. Wesendonck a. a. O. S. 215), daß der Vertrag sich nur auf
solche Personen bezieht, „welche im Augenblicke ihrer Naturalisation die frühere Staatsangehörigkeit
noch besitzen,dagegennicht auf solche,welchevor ihrer Naturalisation aus demfrüherenStaats=
verbandeförmlich c find“, ist Küzfelles richtig. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 293 N. 79.
(Urt. d. Reichsgerichts, Reger I S. 426.)
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werden. „Der Verzicht auf die Rückkehr kann als vorhanden angesehenwerden, wenn der Naturali⸗
sierte des einen Teils sich länger als zwei Jahre im Gebiete des anderen Teils aufhält.“ 100

DieseBestimmungenstellenlediglich zwischendenvertragschließendenTeilen fest,wann jemand
von ihnen nochals Staatsangehörigerangesprochenwerdenkann. Die Frage dagegen,ob jemand,
der durchamerikanischeNaturalisation aus seinemdeutschenStaatsverbandeausgeschiedenist, wieder
Deutschergewordensei, oderwie er es wiederwerdenkönne,ist ausschließlichnachdenBestimmungen
des Staatsangehörigkeitsgesetzeszu beantworten101. Daraus folgt, daß der naturalisierte Ameri=
kaner durchden im Vertrage erwähnten„Verzicht“ nicht von selbstzum Angehörigenseinesfrüheren
Heimatstaateswird, sonderndaß er die verloreneStaatsangehörigkeitwiedererwerbenmuß102.Die
fragliche Bestimmung soll nach den bayerisch=amerikanischenVereinbarungen „nur die Bedeutung
haben, daß derjenigeStaat, in welchemder Ausgewandertedie neueStaatsangehörigkeiterworben
hat, diesennicht hindern kann, die frühere Staatsangehörigkeitwiederzurückzuerwerben“,und es
soll im „freien Ermessen“des in seinenfrüherenHeimatstaat Zurückgekehrtenliegen, ob er dort die
Naturalisation nachsuchen„oder seinebisher erworbeneStaatsangehörigkeitbeibehaltenwill" 108.

§*39. Die Wirkungen der Staatsangehörigkeit #. Der rechtlicheInhalt
der Staatsangehörigkeit? ist durch den Begriff selbstgegeben3. Die Staatsangehörig=
leit ist Untertänigkeit unter die Staatsgewalt". Nur dieseUnterworfenheit und nichts
anderesist demnachder Rechtsinhaltder Staatsangehörigkeitö. Aus ihr ergibt sich

100Art. 4 a. a. O. Vgl. auchReger X S. 102.
101Thudichum a. a. O. S. 78. Bl.f. adm. Praxis XXXII S. 83.
102Vgl. Schlußprot. zum bayer Vertr. 3t. III, 2, Verh. des Reichstags 1874 Sten. Ber.

II S. 845 (Staatsminister Delbrüch; F. v. Martitz a. a. O. S. 827, 1122; G. Meyer=
Anschütz a. a. O. S. 232 N. 7.

1%Vgl. die Kritik bei F. v. Martitz a. a. O. S. 1122.— Der Streit, ob dieWorte „der
Verzicht kann als vorhanden angesehen werden“ nur eine entkräftbare Vermutung oder ein Recht
des früherenHeimatstaatesbegründen,seinevormaligenAngehörigennicht mehrals Angehörigedes
andernVertragsteiles zu behandeln,ist kuuh für Bayern unmöglich. Nachdembayer. Schlußprot.,
abgedrucktbei W. Cahn a. a. O. S. 377 ff.,kann wedervon jenerVermutung nochvon diesem
Rechte die Rede sein. Überjenen Streit vgl. einerseits F. v. Martitz a. a. O. S. 1124, ander=
seits Thudichum a. a. O. S. 78; Landgraff, Annalen desNordd. Bundes usw. 1870 S. 630,

und,.Meee. Anschüt a. a. O. S. 233 N. 8, 9. S. auch A. Reger, Bl. f. adm. Praxis

I[§39) 1½In diesemAbschnitt tritt v. Seydels individuelleAuffassungvom Staate so stark hervor,
daß es gebotenerscheint,seineSätze, soweit sie im Text stehen,sachlichunverändertwiederzugeben.
Eine völlige Übereinstimmungmit diesenSätzen soll aberdamit nicht zum Ausdruck gebrachtsein.
Wo ich von v. Seydel abweiche,soll es in den Noten in Kürze angedeutetwerden.

2.Von einer Staatsangehörigkeit juristischer Personen ist hier nicht die Rede. Die besonderen
rechtlichenWirkungen der UntertanschaftjuristischerPersonen und, soweitdieselbenihren Sitz im
Staatsgebiet haben, auch ihrer Staatszugehörigkeit bleiben unerörtert. Vgl. oben§ 36
N. 1. Wie das Recht dieseGebilde durch seine Anerkennungüberhaupt erst schafft, so find sie

auch in all ihren einzelnenBeziehungendemRechteund damit der Staatsgewalt unterworfen. Es
ist dies in nochvollkommenererWeise bei ihnen als bei den physischenPersonenderFall, da ihnen
jene Sphäre des Lebens,die den physischenPersoneneine außerstaatlicheExistenzsichert,völlig ab=
geht. BesonderesInteresse nimmt der Staat an denjenigenjuristischenPersonen, denener selbst
außer ihrer bürgerlichrechtlichenGeschäftsfähigkeitauchnochdie Eigenschaftder öffentlichrechtlichen
Körperschaftverleiht. Sie nehmenan der Erfüllung öffentlicherAufgaben teil und find deshalb
zum Teil in den Organismus des Staates als notwendigeBestandteile eingegliedert. Dadurch
gelangensie in eineSphäre derRechtsordnung,in welchersie, zum Teil wenigstens,über dieUnter=
tanschafterhobensind. Doch ist dieseSonderstellung, wo sie vorkommt, als eine vom Staat ab=
geleitete,verlieheneund durch das Recht * bestimmteanzusehen. Der Gegensatzvon Staats=
angehörigkeitund Fremdenstellungwiederholt sichbei denjuristischenPersonenin einemübertragenen
Sinne. IhreStaatszugehörigkeitist gleich derjenigenderGrundstücke,Gewerbebetriebeund sonstigen
UnternehmungendurchSitz und Ort der Tätigkeit bestimmt.

* Vgl. hierhervor allem dieAusführungen von C Fr. v. Gerber, GrundzügeeinesSystems
des deutschenStaatsrechtes §§ 15—17 u. Beil. 1I, sowieP. Laband, Steatersck- des Deutschen
Reiches, 5. Aufl., 1 S. 134 ff.;C. Bornhak, Preuß. Staatsrecht, 1 S. 238ff.; G. Jellinek,
System der fubsj.öffentl. Rechte, Freiburgi. B. 1892,S. 109ff. Gegen Gerber: Zeitschrift für
die ges.Staatswiss. XXII S. 434 und H. Schulze, Zeitschrift für deutschesStaatsrecht und
DeutscheVerfassungsgeschichte,I S. 424.

Diese Untertänigkeitteilen staatszugehörige,juristischePersonenmit denStaatsangehörigen
in allen Beziehungen,in welchendies ihrer besonderenNatur nach möglich ist.

Damit find dieRechte derStaatsangehörigenallerdings nichterklärt. In v. Seydels Lehre
cheint mir der richtige Grundgedanke,wonach im Gebietedes öffentlichenRechtesder Akzent auf
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dieVerpflichtungzumGehorsamgegendieStaatsgewalt,also dieVerbindlichkeit,nicht
nur deren Befehlen nachzukommen(Gehorsamspflichtim engerenSinne), sondern auch
Handlungen zu unterlassen, „welche auf Beschädigungdes Staates abzielen“ (Treue⸗
pflicht). Die Gehorsamspflicht ist ebensoallgemein wie die Staatsgewalt, welcher
gegenübersie besteht.

Es würde geradesowenigangebrachtsein, die einzelnenVerbindlichkeitenhier aufzuzählen
und zu erörtern, welcheaus der Gehorsamspflichtsichergeben,als es uns tunlich erschien,bei Be=
trachtung des Wesens der Herrschaft ein Verzeichnisaller daraus abzuleitendenHoheitsrechteauf=
zustellen. Auch hier müßteein derartigesVerfahren zu einer Rundreisedurchdas gesamteBereich
des Staatsrechts sich gestalten. Das wäre weder richtig nochzweckmäßig,da die aus ihrem Zu=
sammenhangegerissene„Pflicht“ nicht zum vollen Verständnissegebrachtwerdenkönnte. Die Lehre
sch HBö# gehört in das Finanzrecht, die Lehre von der Wehrpflicht in das Militär=

rei U. f. f.“.

Es kannsichalso an dieserStelle nichtum dieDarstellungderEinzelwirkungen
der Untertanenpflicht? handeln, sondernnur um die Erklärung ihres Wesens im all=
gemeinenund derjenigenFolgen derselben,welchekeinenbesonderenBezug zu den ein=
zelnen Zweigen der staatlichenTätigkeit haben.

Die Natur des Bundesverhältnisseszwischenden deutschenStaaten bringt es
mit sich, daß die Bundesgewalt in unmittelbare Beziehungenzu den Angehörigen der
einzelnenStaaten tritt. Die Staatsangehörigenkommenhierdurchnichtin eineweitere
Untertanschaft, welche neben ihrer Unterordnung unter die Staatsgewalt bestünde,
sondernsiesindReichsangehörige,weil undinsofernsieStaatsangehörigesind. Gleich=
wie die Bundesgewaltvon der Staatsgewalt abgeleitetund dadurchStaatsgewalts
innerhalb jedesBundesstaatesist, ebensoist die Bundesangehörigkeitin der Staats=
angehörigkeit enthalten wie ein Teil im Ganzenv. Daraus ergibt sich, daß die eine
ohne die andere nicht gedacht werden kann, daß die Reichsangehörigkeitdurch die
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaateerworbenwird und mit dieser letzterener=
lischt10. Reichs=und Landesangehörigkeitsind demnachnicht zwei verschiedene,sondern
ein und dieselbeTatsache11. Daraus ergibt sich,daß aus der Reichsangehörigkeiteine
besondere,selbständigeGehorsams=und Treuepflichtgegendas Reich nebenderjenigen,
die dem Staate geschuldetwird, nicht entsteht. Indem der einzelneder Bundesgewalt

der Pflicht und nicht auf demRechteruht, die schärfsteAusprägun grsahre zu haben. Richtig ist
außer dieserVoranftellungder=Pflicht derSatz, daßwederRechtenochPflichtenderStaatsangehörigen
in einemabgeschlossenenVerzeichnissichangebenlassen.Eine von derv. Seydelschen im Ausgangs=
unkte abweichende,im Ergebnis jedochvielfach übereinstimmendeLehre vertritt G. Jellinek in

lirs System der subjektiven öffentlichen Rechte 1. Aufl. 1892, 2 Aufl. 1905, insbes. S. 81 ff., wo
Charakter der Persönlichkeitund die öffentlichenStaatsverhältnisse als Bafsis der öffentlich=

rechtlichen Ansprüche systematischund rechtsphilosophisch untersucht find.
* Ph. Wrn Staatsrecht des DeutschenReiches,2. Aufl., I S. 369 ff., welcheran die hier

und im folgendenerörterteFrage mit scharfemjuristischenUrteile herantritt, äußert, „daß die strenge
Systematik des Staatsrechtes für die Darstellung des Rechtsinhaltes der Staatsangehörigkeit fordern
müßte: entwederdaß man sichbegnügemit demallgemeinenSatze: derStaatsangehörigeist seinem
Staate zum Gehorsamund der Staat seinenAugehörigenzum Schutzverpflichtet, oder aber, daß
man die ganzeRechtsordnungunter der Rubrik RechtsinhaltderStaatsangehörigkeitdarstelle“. Er
meint jedoch,daß aus praktischenGründen ein Mittelwegginzuschlagensei. Es empfehlesich, beiZ
der Lehre von der Staatsangehörigkeitdie Grundzüge derjenigen OrdnungE in deren
Rahmen das Leben der Angtborisc des betreffendenStaates sich bewegt“.
G. Jellinek, System der fubj.=öff.R., 2. Aufl. S. 117.

. Es verdient hervorgehobenzu werden, daß Untertanenpflicht umfassenderist „als
Pflichten der Staatsangehörigen"“. Jene „Unterworfenheit“,wovon v. Seydel obenhandelt,
bestehtim allgemeinennicht nur für Staatsangehörige,sondernauchfür fremdeUntertanen.

8 Aller Bundesstaaten in ihrer Verhindung als Reich, vgl. oben § 13.
½Bgl v. Seydel, Kommentar z.Verf. Urk. f. d. DeutscheReich,2. Aufl. S. 49 ff.; Böhlau,

Mecklenb.Landrecht,I S. 289, 309.
% Staatsangehörigkeitsges.§ 1 Abs. I. Eine ichsancehorisseg ohneAngehörigkeitzueinem

deutschenBundesstaate kann nunmehr nach § 9 des R.Ges. über die Schutzgebiete vom 25.Juli 1900
(R.G. Bl.S. 813) vorkommen. Bloße Reichsangehörigkeitist auch diesenicht, da sie sichmit der
Schutzgebietsangehörigkeitverbindet.

11Landgraff, Annalen des Nordd. Bundes usw. 1870 S. 627.

bereinstimmend
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gehorcht, gehorchter ihr als der von seinem Staate bestellten! Gewalt, er gehorcht
seinereigenen14Staatsgewalt14. BezüglichdieserGehorsamspflichtsind also besondere
Grundsätze nicht aufzustellen15.

Die Gehorsamspflicht,das Wort im engerenSinne genommen,ist eineeinheit=
liche. Der Gehorsam, welchen der Untertan als solcher leistet, ist stetsGehorsam gegen
seineStaatsgewalt. Auch der GehorsamderAmtsuntergebenengegendie Obrigkeit ist
nur eineErscheinungsformdesUntertanengehorsams.Der WiderstandgegendieObrig=
keit ist Widerstandgegendie Staatsgewalt½.

Die Pflicht des Gehorsamsgegendie Staatsgewalt ist an sichihrem Inhalte
nachunbeschränkt.Wie die Staatsgewalt,so hat auchdie Gehorsamspflichtinhaltlich
keinerechtlichen,sondernnur natürlicheGrenzen17. DemStaatswillen gegenüber,der
im Gesetzeausgesprochenist, gibt es keinRecht desWiderstandes,wederdes aktiven,
nochdes passiven18. Die Staatsgewalt kannniemals die, wenn auchnochso ehrliche
und sittliche,Überzeugungdes einzelnenals Instanz über sicherkennen.Wenngleich
es hiernach keine Beschränkungdes Gehorsams gegenüberdem Gesetzegibt, so gibt es
docheineBeschränkungdesselbendurchdas Gesetz19. Die GehorsamspflichtdesUnter=
tanen ist eine Pflicht zu gesetzmäßigemGehorsam20. Der Untertan ist den Organen
derStaatsgewaltnur insoweitGehorsamschuldig,als derenHandlungen(Anordnungen)
auf demBoden des Gesetzessichbewegen.Dabei ist zwischensolchenHandlungenzu
unterscheiden,welcheAmtshandlungensind, und solchen,welchedies nicht sind. Be=
züglich der ersterenist es selbstverständlich,daß der Untertansichnicht zur Instanz
über die Obrigkeit aufwerfendarf. Er kann die Amtshandlungderselbenin ihrer
Gesetzmäßigkeitnur vor den gesetzlichverordneten Instanzen und im gesetzlichge=
ordnetenVerfahren anfechten.Ob dieseAnfechtungaufschiebendeWirkung hat oder
nicht, entscheidetsich nachden betreffendenBestimmungen.Jedenfalls ist da, wo eine
Anfechtungnicht odernicht weiter möglichist, die Gesetzmäßigkeitder Amtshandlung
für den Untertaneneine formell feststehende.Ist dagegendie Handlung einesstaat=
lichen Organes gar keine Amtshandlung?", so besteht ihr gegenüberüberhaupt keine
Gehorsamspflicht,vielmehrbei gegebenengesetzlichenVoraussetzungensogardas Recht
der Notwehr .

12Ich würde sagen „mitbestellten".
18 Ich füge bei „seiner eigenen,in der Bundesgewalt mittätigen“.
14Vgl. v. Seydels angef. Kommentar S. 49, val. N. 7.
15Die Auffassung der rechtlichenNatur derReichsangehörigkeithängt mit derAuffassungder

rechtlichenNatur des Reicheszusammen.Es ist sonachselbstverständlich,daß die Anhänger der ver=
schiedenenBundesstaatstheorien die Reichsangehörigkeitals ein besonderesVerhältnis neben der
Staatsangehörigkeit betrachtenmüssen. Ein näheres Eingehen auf die Frage liegt außerhalb der
Aufgabe dieses Buches.BVgl.hauptsächlichP. Laband, StaatsrechtdesDeutschenReiches,5. Aufl.,
1 S. 134ff.; A. Hänel, DeutschesStaatsrecht, 1 S. 353 ff.

16R.St.G. B. Abschnitt VI.
17Vgl. v. Seydel, Grundzüge einer allg. Staatslehre, S. 10 ff.
18 DieserSatz ist ein sehrbestrittener.Bgl. z. B. H. Schulze, Einl. in das deutscheStaats=

recht,S. 163,u. Lehrb. desdeutschenStaatsrechtes1 S. 356ff. Ph. Zorn, Staatsrecht desDeutschen
Reiches1 S. 374, bemerktmit Recht: „Die vielberufeneTheorie vom passivenWiderstand als der
erlaubten OpposfitiongegenAnordnungen desStaates, die ein positivesTun fordern, wenn man sich
nur den durch das Nichttun verursachtenRechtsfolgenunterwerfe, ist in nuce die Auflösung jeder
staatlichenOrdnung."

16Die Vorstellung eines Rechtes zum Widerstand entstehterst, wenn der Staatswille über
die auchv. Seydel als bestehendanerkannten„natürlichen Grenzen“ hinausgreift.

20 Vgl. über die Frage H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts 1 S. 356ff., wo=
selbstAnm. 1 Literaturnachweise.

Keine Amtshandlung ist sie auch dann, wenn die örtliche oder sachlicheZuständigkeit fehlt
oder die Form nicht beobachtetist, welchezur Gültigkeit gesetzlichgefordertwird. DiesemSatz ist
nur mit dem Vorbehalte zuzustimmen,wenn Nichtigkeit vorliegt.

22R. St. G.B. 8 113 „rechtmäßigeAnsübung“ desAmtes, 5 110, „innerhalb ihrer Zuständig=
teit“. Die Frage gehört wesentlichdem Strafrechte an. Vgl. K. Binding, Handb. d. Strafrechts,
1 S. 750ff.; Literaturangaben auch bei H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechtes,I S. 359
Anm. 1. Vgl. auch überNotwehr B.G.B.§ 227, über Selbsthilfe bei verbotenerEigenmacht ebenda
§#§858, 859 und die reichhaltigeLiteratur über dieseBestimmungen.
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Die Sicherungdes Gehorsamsder Staatsangehörigenwird in einemeidlichen
Gelöbnisseund in strafrechtlichenBestimmungengesucht2.

Die männlichenStaatsangehörigen? sind beimErwerbe derselbständigenHeimat?“
in d Gemeindeverpflichtet?5,den Untertaneneid(Staatsbürgereid,Verfassungseid)
zu leisten7.

Ferner kann diese Eidesleistung bei der allgemeinenLandeshuldigung gefordert
werden25; dochist letztereaußerUbunggekommen7°.

Eine SicherungdesGehorsamsderUntertanenliegt auchdarin, daßdieLeistung
des fraglichenEides Voraussetzungfür den Erwerb gewisseröffentlicherRechteist.
Dadurchwird für die männlichenStaatsangehörigendie LeistungdesVerfassungseides

34 Die regelmäßigeund zugleichpromptesteSicherungbestehtin demdarch,das Gesetzgeregelten
olizeilichen,gerichtlichenund militärischenVollstreckungszwange,demRechtdes Vollzuges;juristischen
arseenenL#genübe sind die im Text genanntenFormen der Sicherung ohnehinnicht anwendbar.

4 DieVerfassungsagt „alle Staatsbürger". Der Ausdruckdarf indessenhier nichtim Sinne
der Verf.Beil. I §8 verstandenwerden, sonderner begicmt offenbar, wie nochan zweianderen
Stellen der Verf.Urk. (Tit. III § 4 Abs. II und Tit. VII § 21), einfachdie Fikattengehfia So

er auch stets ausgelegt worden. Vgll. M.E. vom 7. März 1896 (Döllinger VIS. 273).
bensoPözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts2 76 Anm. 9, S. 570, wo dies in früherer Auflage

anmerlungsweise esondersbetont war. S. fernerBrater u. Pfeil, DieVerf. Urk. des Kgrs.
Bayern, S.12 Anm. 2, S. 38 Anm. 1; Bl. f. adm. Praxis XVIII S. 24, XXII S. 62; Piloty=
v. Sutner, Bayer. Verfassungsurkunde,2. Aufl. 1907,S. 74 ff.

« 25Die Verf. sagt „bei der Ansässigmachung“.Der Begriff der Ansässigkeitist als rechtlich
bestimmterBegriff verschwunden.Das b. Heimatgesetzv. 16. April 1868 kennt ihn nicht mehr.
über das frühereRecht s. 2. Aufl. 1 S. 296 N. 15. Dem Wortfinne nach bedeutetAnsässigmachung
die BegründungwirtschestlicherSelbständigkeitmit gleichzeitigemfestenWohnorte. Dadurch ist die
Bestimmung des Tit. X § 3 der Verf.Urk. aber nicht unanwendbargeworden. Erwägt man die
Absicht des Tit. X § 3, so ist zu sagen,daß der Gesetzgebermit seinemAusdruckedie wirtschaftlich
selbständigenGemeindegliedertreffen wollte, wobei er die Ansässigmachungals das äußere Zeichen
er wirtschaftlichenSelbständigkeitnannte. Hiernach ist nicht zuErzweiseun,daß die Absicht des

Gesetzgebersauf jenePersonen zielt, welchenach den jetztgeltendenBestimmungendes Eeie vom
16. April 1868 als selbständigheimatberechtigterscheinen.Von dieserAuffafsung geht auch dieM.
E. vom 25.Aug. 1868, dieAbleistung desVerfassungseidesbetr. (Weber VIIS. 452), aus. Durch
dieselbewurde angeordnet,daß künftig der Verfassungseid„jedem, welcherin einer Gemeindedes
Kgrs. eine selbständigeHeimat im Sinne der Art. 3, 5—9 (setzt10) des Ges. vom 16. April 1868,
bew. in der Pfalz im Sinne der Art. 28 u. 29 desselbenerworben hat, sofort nach dieserEr=
werbung abzunehmenist“. Der Zeitpunkt der Eidesabnahmebemißt sich auch jetztnochregel=

mäßig nach der Art des Heimaterwerbes,worüber dieEntschl. sicheingehendäußert. FürdenFall
des HeimaterwerbesdurchVerehelichunghat die M.E. vom 15. Mai 1876 (Weber XI S. 540)
Ziff. 1 für das rechtsrhein.Bayern eineAnderungverfügt(AbnahmedesEides sofortbei Behändigung
des Verehelichungszeugnisses).Staatsangehrigen, die sichaußerhalb Bayerns befinden,soll derEid
zufolgeM.E. vom 7. Jan. 1874 (Weber IX S. 754 Anm. b) in derNegel erstabgenommen
werden,wenn sie nachBadern zurückkehren.Vgl. hierherW. v. Krais, Handb.4. Aufl.I S. 149f.
2½ aber jetztauch die Vollz.V.zum Landtagswahlgesetz§ 4 (Min Entschl. v. 3. Dez. 1911,M=
A.Bl. S. 815) über die Abnahme desVerfafsungseides in besonderenTagfahrten, welchevonden
Bürgermeisternvor jeder Landtagswah vor oder während der Auslegung der Wählerlisten
abzuhalten sind. Die Abnahme des Eideskann bei einzelnenauchnach Abschlußder Wählerliste
noch wirksamfür die Wahl erfolgen. Die Ableistung desVerfassungseidesist nicht Voraussetzung
der Rechtsgültigkeitdes Heimaterwerbes,während nach dem Kandtagswahlese v. 9. April 1906
Art. 5, die Leistungdes VerfassungseidesVoraussetzungder Ausübung des Wahlrechtesist.

über den Diensteid der Beamten s. Beamtengesetzvom 16. August 1908 (G.V.Bl. S. 581)
Art. 23 und Vollz.V.O. zum B.G. v. 10. Dez. 1908 § 8 (G.V.Bl. S. 1041). In diesenEid wird
der Verfassungseidausgenommen,soferner nicht schonfrüher geleistetworden ist. über denEid der

Plitalieden des Landtags s.Verf. Urk. Tit. VII 42 Angehörige desHeeres leistenden Fahneneid.
ber die früherenVorschriten. vgl. 2. Aufl. 1 S.296 N. 16. !— ··

Eine Erzwingung der Eidesleistunggibt es nicht. Achtsfolge der Nichtleistung ist die
Tichtzulassungzur Landtagswahl. Vgl. K. v. Krazeisen, Landtagswahlgesetzv. 9. April 1906,

##Verf. Urk. Tit. X § 3. Über den früherenStactsbörpereid Verf. von 1808Tit. I § VIII,
Edikt über das Indigenat usw. vom 6. Jan. 1812 Art XVf f.; WeberI S. 378). Die Eides=
formel ist in derangeführtenVerfassungsbestimmungvorgeschrieben.Bei Angehörigennichtchristlicher
Glanbensbekenntnissekann derEid mit WeglaffungdesBeisatzes„und seinheiligesEvangelium“
geleistetwerden. andtagswahlgesetArt. 5.

28Verf. Urk. Tit. 4.
Wie auchin Preußen. H. Schulze, Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., I S. 198.
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zu einem Rechtes0, dessenBestand von nichts Weiterem abhängig ist als von demBe=
sitzeder Eidesfähigkeitund demVorhandenseineinesstaatsrechtlichenInteressesan der
AbleistungdesEides 61.

Zur Abnahme des Eides sind die Distriktsverwaltungsbehördenund Gemeinde=
behörden zuständig32, im Auslande die bayerischenGesandtschaften35 und wohl auch
die Gesandtschaftenund Konsulate des DeutschenReiches. Von einer örtlichen Aus=
scheidungder Zuständigkeitwird dabeikeineRedesein können.

Anders liegt die Sache dann, wenn die BerechtigungoderVerpflichtungzur
Leistung des Verfassungseidesstreitig wird. Ein solcherStreit ist im Verwaltungs=
rechtsverfahren31zuerledigen.Eine Streiterledigungistunmöglich,woeinezuständigkeit=
begründendeTatsache fehlt.

Die Eidesleistung kann nicht unmittelbar erzwungenwerden5.
Durch die strafrechtlichenBestimmungen, welcheauf Sicherung des Untertanen=

gehorsamsabzielen, werdennicht alle Fälle des Ungehorsams,sondernnur die schwereren
getroffen. Für die Regel wird die Staatsgewalt mit denVollzugsbefugnissen,die ihr
zu Gebote stehen,ausreichen, um etwaigen Ungehorsamzu brechen. Das Strafgesetz=
buchhat für die strafbarenFälle des Ungehorsamsdie BezeichnungWiderstandgegen
die Staatsgewalt sé.

Die Treuepflicht ist rechtlichs' regelmäßig nur als ein verneinenderBegriff faß=
bar, nämlich als die Verpflichtung, Angriffe auf das Staatswohl zu unterlassen. Die

bestandedie VerbrechendesHoch=oderLandesverratess3.
Neben diesenstrafrechtlichenBestimmungenbestehenindessenauch staatsrechtliche,

welchebezwecken,Gefährdungender Untertanentreuezu verhüten.
Den Staatsangehörigenist es verboten,ohneausdrücklicheGenehmigungdes

Königs Gehalte, Pensionen3° oder Ehrenzeichen" eines fremden Staates"! an=

eo DieVerf. Urk. erwähnt die Leistung des Verfassungseidesunter dem Gesichtspunkteeines
Rechtesnicht. Dieses Rechtergibt sichaber #bon=aus derErwägung, daßkeinemSiaatsangehörigen
die Möglichkeit vertürzt werdendarf, das gesetzlicheErfordernis für die Ausübung oderden Erwerb

botit. Rechtezu erfüllen. Vgl. L.T.W.G. Art.5 undVollz. Bekm. v. 3. Dez. 1911 § 4. Aus=
rücklichanerkanntist das Rechtauf Ableistung des Verfassungseidesim Ges., die Errichtung eines

Verwaltungtgerichtshofesusw. betr., vom 8. Aug. 1878,Art. 8 Ziff. 2:; vgl. auchM.E. v. 27. April
1899 N. 8812. 1 So richtig W. Krais, Ges. vom 8. Aug. 1878 usw., Kommentar,S. 51.

*2M.C.v.3.Dez.1911§4.
:38M.E. vom 7. Jan.1874(Weber IX S. 754 Anm. b).
3“ Ges. vom 8. August 1878 Art. 8 Ziff. 2, Art. 9 Abs. I. Zuständig ist in ersterInstanz

die Distriktsverwaltungsbehörde,und zwar beimStreite über die BerechtigungstetsdieBehördedes
Wohnsibes. event.Aufenthaltsortes, beim Streite über die Verpflichtung Fockimäfa die Distrikts=
verwaltungsbehördeder Heimat desjenigen,dessenEidesleistungin Frage steht. Zweiteund letzte
Instanz ist derVerwaltungsgerichtshof.Vgl. W. Krais, Ges.vom8. Aug. 1878usw.,S 167,309.

irt. 46 des Ges. vom 8. Aug. 1878 bictet kein Mittel hierzu. Ungehorsamsstrafennach
P. St.G. B. Art. 21 Abs. II sind unzulässig,wenn die Verpflichtung im Verwaltungsrechtswegefest=

i 4.309 Anm. 1. Vgl. 2. Aufl., I S. 297 N. 26.gestelltwurde. W. Krais a. a. O. S
36R. St.G. B. §§ 110—122.

Anders im Militärrecht, welchesunter Androhung bestimmterStrafen auch bestimmte
Handlungen fordert, derenGrund die Treupflicht ist. Vgl. jedochauchR.Str.G.B. 8 139.

78R.St.G. B. §§ 80—93; M St.G.B. §§ 56—61 und Gesetzgegenden Verrat mil. Geheim=
nissev. 3. Juli 1898(R.G.Bl. S. 205). P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,5. Aufl.,
1 S. 143, bemerktrichtig, daß zwar staatsfeindlicheHandlungen unter Umständenauch an Aus=
ländern gestraftwerden, aber nicht, weil letztereeine Rechtspflicht(bzw. Untertanenpflicht)verletzt
hätten, sondern aus Gründen des politischen Staatsinteresses.

35Gehalte und Pensionen aus der Reichskassezählen nicht hierzu. Das Verbot der un=
beschränktenGehaltsannahme ist auch im Verhältnis der Staaten des D.Rs. untereinandernicht
mehr in Geltung. Dies folgt aus der in Art. 3 der Reichsverfassungallen Deutschengesicherten
Zulassung zu öffentlichenAmtern in allen deutschenStaaten. S. auchSt. Ang.Ges. v. 1. Juni
1870 § 9; vgl. Piloty=v. Sutner, DieVerf. Urk. desKgr. Bayern, 2. Aufl. S. 32.

1%Dazu gehörenauchTitel, insbesondereAdelstitel. Vgl. über letztereunten § 42. Für die
Bewilligung zur Annahme solcherAuszeichnungenist nachArt. 246(Fassung1910)eineGebühr von
100 Mark zuerheben;vgl. auchArt. 248. Der König kann jedochdie Gebühr erlassen. Verh. der
Kd.Abg. 1879 Gesetzgebungsaussch.,Beil. Bd. VII Abt.1 S. 94, Abt. II. S. 84 .

1 Die Verf. fagt „einer auswärtigenMacht“. Man wird hierunterdieStaaten desDeutschen
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zunehmen". Die Verfassung bedroht die Zuwiderhandlung mit dem Verluste des
„Staatsbürgerrechtes“ „vorbehaltlich der verwirkten besonderenStrafen“ "5.

Unter gleicherStrafandrohung ist es ferner verboten, ohneErlaubnis des Königs
in den Dienst eines nichtdeutschenStaates““ einzutreten"5. Auch wenn die Ge=
nehmigunghierzu erteilt ist, darf der Diensteid von dembayerischenStaatsangehörigen
nur unter demVorbehalte geleistetwerden, daß er niemals gegenseinVaterland dienen
werde. Der bayerischeUntertan muß ferner auf allgemeineund besondereAufforderung
hin den fremden Dienst sofort verlassen, und er muß dies auch ohne Aufforderung
tun, wennder betreffendefremdeStaat in Kriegsstandgegendas DeutscheReich und
damit gegenBayerntritt “. 7.

Bei Betrachtungder Wirkungen, welchedie Staatsangehörigkeitauf den ver=
schiedenenGebieten der staatlichenTätigkeit äußert, drängt sich eine allgemeineWahr=
nehmungauf, die in der eigentümlichenNatur der Herrschaftihre Erklärung findet.
Schon früher wurde darauf hingewiesen"“,daß der Herrscherwilleseinem Zwecke
nach kein selbstsüchtigerist, daß die Staatsgewaltals solchenicht persönliche Inter=

Reiches nicht zu rechnenhaben. Im Ergebnis übereinstimmendv. Seydel 2. Aufl. 1 S. 298

4 Verf. Urk. Tit. IV § 14 Abs. II und Beil. 1 § 10 Zif.. 2. (Vgl. Weber I S. 51, Konstit.
von 1808 Tit. 1 § VIII, R.Bl. 1811 S. 1583);Weber III S. 29. DieVerf. Urk. spricht an beiden
Stellen von der Annahme fremderEhrenzeichenohneköniglicheErlaubnis. Die Beibehaltung
kremderEhrenzeichen,die schonvor dem Erwerbder bayerischenSt. Ang. verliehen worden find,
edarf einer königlichenGenehmigungnicht. Die erteilte Genehmigung kann, da die Verf. keine

wgliche Bestimmungenthält, nicht widerrufenwerden. Die Genehmigungder Annahme ist nicht
erforderlich,wenn der bayerischeStaatsangehörigezugleichdemStaat angehört,von demdas Ehren=
zeichen usw. herrührt, denn alsdann ist dieser Staat #ü ihn kein „fremder“. ·

«R»-St.G.B.§3603iss.8.DerVerlustdesStaatsbürgerrechtesbedeuteteichon»nachder
Verf. Urk. nicht so viel wie Verlust derStaatsangehörigkeit(Indigenat). Die Strafe kann jetztnicht
mehr in Betracht kommen, da das Staatsbürgerrecht als besondererstatus nicht mehr existiert.
Verlust des Wahlrechtestritt nicht ein. Vgl. jetztauchBeamtengesetzv. 16. August 1908 Art. 20.

ee wurde mit Recht stetsder öffentlicheDienst überhaupt,also auchGemeindedienst
usw. verstanden.

“ Verf Urk. Beil. I & 10 Ziff. 2. Im Verhältnis zu Staaten des D.Rs. gilt die Vorschrift
nicht mehr. Im Ergebnis ebensov. Seydel 2. Aufl. I S. 298 N. 34.

(““Verf.Urk. Beil.I1§ 11. — Vorbild ist das französ.Dekretvon Trianon vom26. Aug. 1811
(vgl. oben § 36 Anm. 10), dessenArt. 17 (Aucun Français ne bourra entrer au service d'une
Pliseanee GCtrangäresans notre autorisation spéciale et sous lacondition de revenir, si nous
eerappelons soit parune disposition générale, soit parun ordre direct) in § 11x fastwörtlich
übersetztist. Die Verschrift ist durch§§ 20, 22, 23 desR.Ges. v. 1. Juni 1870 überErw. u. Verl.
des B.u. St. Ang. nicht aufgehobenoder gegenstandslosgeworden. Die Bestimmungendes R.Ges.
handeln nur vom Verlust der Staatsangehörigkeit; 8§ 20 u. 22 ordnen an, wann dieser Verlust ein=
tritt, § 23 bestimmt,wann er nicht eintritt; vgl. oben § 38; in § 11àau. c der Beil. I dagegen
ist nur von derPflicht zum Austritt aus demfremdenDienstundzur RückkehrdieRede v. Seydel
(2. Aufl. I S. 299N. 35) führt mit Recht aus, daßesaußerhalbdesZweckesdesReichsges.,ja außer
der Zuständigkeitdes Reichesliegt, zu bestimmen,ob und wann ein deutscherUntertan derErlaub=
nis zum Eintritte in fremdeStaatsdienstebedarf,welcheBedingungenihm auferlegtwerdenkönnen,
ob die Erlaubnis widerruflich ist oder nicht, welcheanderweitigeNachteile, goglehen vom Verluste
der Staatsangehörigkeit,aus dem Ungehorsameetwa sichergeben.§22 desR.G.setzt das Rechtdes
Einzelstaateszum Widerrufder erteiltenErlaubnis geradezuund ausdrücklichvoraus. § 23 desR.G.
aber hat nur den Sinn, daß dieSt. Ang. nicht aberkanntwerdenkann, solangedieErlaubnis nicht
surückgelogenist, und daß es nach Zurückziehungder Erlaubnis nocheiner besonderenAberkennung
edarf (§ 22), um den Verlust der St. A. zu bewirken. Anders Riedel, Komm. zur R.Verf., S. 269:

Ein Zweifel wäre nur bei Auslegung des § 20 möglich, weil hier demKaiser das Rechtdes all=
gemeinenRückkehrbefehlseingeräumtist. DiesesRecht scheintmir jetztallerdings ein ausschließliches

echtdes Kaisers zu sein. Insofern sind lit. a u. c des § 11 l.#%&durch820 desR.G. abgeändert.
Dagegenhat das Recht der Staatsregierung, den Austritt aus dem fremdenStaatsdienst von den
Angehörigen ihres Staates zu fordern, nicht aufgehörtzu bestehen.Es bleibt also bestehen1. daß
gem.lit. a die von der Regierung des Staates erteilte Erlaubnis jederzeitbesondersoder allgemein
durchsie zurückgezogenwerdenkann; 2. daß mit Eintritt des Kriegszustandesdie erteilte Erlaubnis
auch ohnebesondereoder allgemeineAnordnung der bayerischenRegierung, und auchohnedaß ein
Rückkehrbefehldes Kaisers erlassenwurde, als zurückgenommengilt. S. auch§ 88 NRSt.G.B.

Die Bestimmungin Verf.Beil. I & 12 über das Verbot fremdenIndigenaterwerbes,wor=
über Bl. f. adm. Praxis III S. 286, ist als aufgehoben u erachten.

"8 S. v. Seydel, Grundzügeeiner allg. Staatslehre,S. 8.
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essenihres Trägers, sondern die Gesamtinteressender Staatsangehörigen, der Be=
herrschten, wahrzunehmenhat"?. Aus dieser inneren Natur der Herrschaft ergibt es
sich,daß die Staatsangehörigkeitfür die Untertanennicht bloß Quelle von Pflichten,
sondern auch von Rechten wird. Diese Rechte besitzensie jedochnicht aus sich selbst,
sondernkraft der Rechtsordnung,die von der Staatsgewaltausgeht. Auch da also,
wo die Staatsangehörigen der Staatsgewalt mit Rechten gegenübertreten,hören sie
nicht auf, Untertanenzu sein. Alle derartigenRechtebildenindessennichtden be=
grifflichenInhalt der Staatsangehörigkeit, sondernsind nur deren mittelbareFolgen50.
Sie bewegensich, gleichdenVerpflichtungen,die aus der Gehorsamspflichtabgeleitet
sind, in den Grenzen der einzelnenGebiete, auf welchendie Staatsgewalt ihre Wirk=
samkeitentfaltet. Ihr systematischerPlatz ist damit bestimmt!. DieseRechtesind
kein Patrimonium, welchesdie Staatsangehörigkeit von vornherein in das Staatsrecht
mitbringt, ähnlichwie der HerrscherseineStaatsgewalt, sondernes find Befugnisse,
welcheda und dort, in diesemStaate so, in jenem anders, an die Staatsangehörig=
keit geknüpftsind; Befugnisse,derenVorhandenseinund Gestaltungsichnicht mit Natur=
notwendigkeitaus dem Begriffe der Staatsangehörigkeit, sonderndurch die Erwägung
ergibt,ob und inwieweitauf diesemoderjenemGebietedieEinräumungsolcherRechte
für die Erreichungder betreffendenStaatszweckenotwendigoder förderlicherscheint.
Um dieses letzterenUmstandeswillen teilen all dieseRechtemit der Staatsgewalt,
trotz der sonstigenwesentlichenVerschiedenheit,das Merkmal, daß sie ihremTräger
nicht um seines Sonderinteresseswillen, privatrechtlich, sondernum des allgemeinen
Interesseswillen,öffentlichrechtlich,zustehen.Aber diesesgemeinsameMerkmal,welches
die bezeichnetenRechteaufweisen,scheidetsiezwar scharfvon denPrivatrechten;es
kannjedochnichtdazu führen,sieunterdemBegriffevonRechten,dieausderStaats=
angehörigkeitfließen, begrifflich zusammenzufassen.„Ein Verhältnis, welchesdas In=
digenat als Bedingungvoraussetzt,ist darum nochnicht ein Ausfluß desselben."
Eine Lehre von den öffentlichenRechtenläßt sichim allgemeinenStaatsrechtealler=
dings geben55, aber diese Lehre ist keineLehre von der Staatsangehörigkeit. Von den
Rechten,welchehier in Rede stehen,gilt also nochviel mehrwie von denfrüherer=
wähntenUntertanenpflichten,daß sie ihre Darstellungin denbetreffendenTeilen,des
öffentlichenRechteszu finden haben. Zwischenden sogenanntenstaatsbürgerlichen
und densogenanntenbürgerlichenRechten5“ ist dabeikeinUnterschied55.56.

* Gerber, Grundzügeeines Systems des deutschenStaatsrechts, § 16 Anm. 2, betont zu=
treffenddie Ahnlichkeitmit den familienrechtlichenGewaltverhältnissen.

50 Gerber sagt a. a. O. weiter: „Und auchdarin stimmt das Gewaltrechtdes Staates an
den Staatsbürgern mit jenenübrigenGewaltrechtenüberein,daßfür diePersonen,welchedieGegen=
ständedesselbenfind, daraus gleichzeitigGegenrechtean dem Subiekte der herrschendenGewalt er=
wachsen;jedocherscheinendiesenur als die Reflexwirkungen desGewaltrechtsundkönnendaher
systematischnicht als die entscheidendenMomente in Anrechnunggebrachtwerden.“

51Solche Rechtefinden sich im Verfassungsrechte,im Verwaltungsrechteund im Rechtdes
Frichtlichen Verfahrens. Gemeinsamist ihnen, daßsie derSphäre desöffentlichenRechtesangehören.

emeinsamist ihnen aber nicht, daß sie durchwegden Besitzder Staatsangehörigkeitzur Voraus=
setzunghaben. Das Recht der Gegenwart zeigtvielmehr das umgekehrte Bild, wonach Staats=
angehbrigkeiteine VoraussetzungsubjektivfffentlicherRechtenur dann ist, wenn dies für das ein=
zelneRechtausdrücklichangeordnetist.

** Gerber a. a. O. § 17 Anm. 5. Gerber belegt seinenSatz durchein sehrschlagendes
Beispiel aus der bayer.Verf. Urk. Wenn diese,Beil. I §7, sagt: „Das Indigenat ist diewesentliche
Bedingung, ohnewelcheman zu Kron-Ober=Hofämtern,31 Poi#siaaksdienen.usw. nicht gelangen
kann“ (derEingang, der Verf. spricht sogar von einemgleichen„Recht“ der Eingeborenenzu allen
Graden desStaatsdienstesusw.), so ist damit nicht die Staatsangehörigkeitmit einemRechtsinhalte
ausgestztte.sondernder rechtlicheInhalt der Bestimmungist der, daß einemFremdendie bezeich=
neten Amternicht sollenverliehen werdenkönnen. Die „Fähigkeit zur Erlangung von Staats=
ämtern" ist so wenig ein Recht,als die Fähigkeit, eine Million zu besitzen.

55Vgl. C.¾=v. Gerber, überöffentlicheRecht1852;v. Seydel, Grundzügeeineralg.
Staatslehre,S. 38 ff.;G. Jellinek, SystemdersubjektivenöffentlichenRechte,Freiburg i. B. 1892,
2. Aufl., Tübingen 1905, insbef. S. 114 ff.

5“ Nicht zu verwechselnmit Privatrechten. Vgol. Montesquieu, Esprit des lois lib.
XI, 1; H. Rehm, Allg. Staatslehre, S. 240.

55Uber diesevgl. z. B. H. Schulze, Lehrb. desdeutschenStaatsrechts I S. 364 ff., woselbst
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Man pflegt aber zu dem Inhalte der Staatsangehörigkeit nocheine dritte Art von Rechten
zu zählen, denenwir nicht, wie jenen beidenersteren,einen anderen,sonderndenenwir überhaupt
keinenPlatz im Staatsrechte anzuweisenvermögen. Dies sind die sog. Grund= oderFreiheitsrechte.
Diese angeblichenRechte,wie Gewerbefreiheit,Freizügigkeit, Verehelichungsfreiheit,und wie siesonst
heißen mögen, sind „Normen“ des „Handelns der Regierungsgewalt"57, aber keineRechteder ein=
zelnen Staatsangehörigen. Denn, wie ich bereitsan einemanderenOrtess bemerkthabe, im Grunde
genommensind diesesämtlichenRechteund Freiheiten nur Ausdrückedes sehr bekanntenSatzes, daß
alles erlaubt ist, was rechtlichnicht verbotenist. Nun wird sicherniemandemeinfallen, wenn irgend=
eineBetätigung derHandlungsfreiheit niemals verboten war, diesenMangel einerBeschränkungein
Recht zu nennen; denn sonstkönnteman ebensogutvon einem Grundrechtedes Staatsangehörigen
reden,zu essenoder zu schlafen. Ahnlich verhält es sich mit anderen sogenanntenRechten,die man
auch unter die Grundrechtezu zählen pflegt, und in welchengleichfalls nur ein allgemeinerGedanke
zum Ausdruckekommt,nämlich der, daß niemand, also auch keineBehörde, ohneRechtsgrundin den
Rechts- und Handlungsbereicheines andereneingreifendarf. Die erwähntenBegriffe sind auchnicht
logisch, sondern geschichtlichzu erklären. Sie bezeichnennämlich die Tatsache, daß früher einmal
etwas verbotenwar, was jetzterlaubt ist, oderumgekehrt,sowie die AbsichtdesHerrschers,dergleichen
Bestimmungen künftig nicht mehr zu erlassen. Eine rechtlicheBedeutung können derartige Er=
klärungen,vorausgesetzt,daß sie nicht als allgemeineProgrammsätze,sondernals Rechtssätzegeformt
find, in den Verfassungsurkundenallerdings haben; aber nicht jene,welcheman ihnen gewöhnlich
beimißt. Sie begründennämlich nicht persönlicheRechtederStaatsangehörigen, sondernfie besagen,
daß, wenn die Gesetzgebungdie Freiheit des einzelnenin gewissenGebietenbeschränkenwolle, sieauf
dem Wege der Berfassungsänderungverfahren müsse#.

Anm. 1Literaturübersicht;G. Meyer=Anschütz, Lehrb.desdeutschenStaaterechts,6. Aufl., S. 794ff.
Als droits politigues werden aufgezählt: Teilnahme an der Volksvertretung und diebezüglichen
Wahlrechte,Teilnahme an der Ausübung der Gerichtsbarkeit,Fähigkeit zur Erlangung von Staats=
ämtern, Beteiligung an derSelbstverwaltung: als droits civils Anspruchauf völkerrechtlichenSchutz,
auf gerichtlichenSchutz, auf die fürsorgendeLätigkeit derVerwaltung. S. auchP. Laband, Staats=
rechtdes DeutschenReiches,5. Aufl., 1 S. 152ff. Letztererzählt folgendedrei Rechteauf: Anspruch
auf Schutz im Auslande, auf Teilnahme an den Wohltaten des staatlichen Gemeinwesens, auf Teil=
nahmeam Verfassungsleben(droits politiques). Es ist nichtzu leugnen,daß unter diesenallgemeinen
Kategorien eine Angahl wirklicherRechtesichfindet, bezüglichwelcherich lediglich behaupte,daß ihr
systematischerPlatz nicht bei derLehre von derStaatsangehörigkeit ist. Es werdenaber auchandere
„Rechte“ aufgezählt, derenWert mindestensebenso zwerifelhaftist, wie jener der Grundrechte. Der
Schutz im Auslande z. B. ist — des Art. 3 Abf. * derReichsverf ungeachtet— kein„Recht“ des

Staatsangehörigen, sonderneine Staatsaufgabe. Welches sollte auch wohl derInhalt diesesRechtes
kir Hat der Kaufmann, welchereine Niederlassungin Afrika gegründethat, ein Recht darauf,
aß ein Kriegsschiff abgeschicktwird, um ihn zu schützen: Hat der Staatsangehörige das Recht,

daß wegender Unbill, die er perfönlich erlitten, sein Staat mit einemandern 4 anfängt? 3
uglaube nicht, daß man hier von Rechtender Staatsangehörigen redenkann. Daß der Staat a

diesemGebiete— wie auf vielen der inneren Verwaltung —keine Rechteverleiht, hatseinenguten
praktischenGrund. Der nichtrechtswissenschaftlichenBetrachtung wird sichdas Fehlen eines Rechts=
anspruchsvielfach verbergen;sie wird z. B. nicht gewahren,daß der Gesandte, der seinenStaats=
angehörigenin Schutznimmt, zwar eine Amtopfteh erfüllt, aber keinenAnspruch des Staats=
angehörigenbefriedigt. UbereinstimmendG. Jellinek a. a. O. S. 114f., dagegenP. Laband
a. a. O. 1 S. 153 Anm. 1. Es ist ein Irrtum, anzunehmen, daß die Interessen des Staats=
angehörigennur da gewahrt und geschütztseien, wo er Rechtegegenden Staat hat. Ist ja doch
der Staat selbstum der Interessenseimer Angehörigen willen da. !=*m=s“.·

56 G. Jellinek a. a. O. S. 121 sagt: „Faßt man die formell anerkanntenindividualisierten
rechtlichenAnsprüche,welcheaus dem positiven Status entspringen,in eine gemeinsameFormel zu=
sammen, so ergibt sie für den einzelnen die rechtlichgeschützteFähigkeit, positive Leistungenvom
Staate zu verlangen, für denStaat die rechtlicheVerpflichtung, umEinzelinteressetätig zu werden.“
Eine Kritik und Fortsetzungdieserzum Teil systematischen,zum Teil rechtsphilosophischenGedanken
gehört nicht in die Darstellung eines positivenLandesstaatsrechtes,am wenigstenin die Neuauflage
eines Werkes wie des vorliegenden. *v

!7 H. A. Zachariä, DeutschesStaats- u. Bundesrecht,I. S. 443 Anm. 1, der das Richtige
vollkommenerkennt,jedoch„den gewöhnlichenAusdruck Rechte“beibehält.

b5 Grundzüge einer allg. Staatslehre S. 49. ·
«MitderhiervertretenenAnffassungdechnndkechtestimmenübereinC.Fk.v.Gekber,

über öffentlicheRechte S. 76 ff., u. Grundzüge eines Sispens des deutschenStaatsrechts § 11;
P. Laband a. a. O.; C. Boruhak. Preuß. Staatsrecht1 S. 274 ff. u. a. Altere Literatur bei
H. Schulze, Lehrb. desdeutschenStaatsrechts, 1 S. 364 Anm. 1; neuereLiteratur bei G. Meyer=
Anschütz, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 6. Aufl., S. 799N. 1 u. 2. S. fernerdie Erörterungen
von G. Jellinek, System der fubj. öff. Rechte2. Aufl. S. 94 ff. und derselbe, Die Erklärung
derMenschen=und Bürgerrechte2. Aufl. 1904S. 13ff.; O. Gluth, Archiv f. öff.RechtIII S. 569f.;
O. Gierke in G. Schmollers Jahrb. f. Gesetzgebung,Verwaltung u. Volkswirtschaft im Deutschen
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Als Ergebnis unserer bisherigen Betrachtung gewinnen wir hiernach folgende
Sätze. Die Staatsangehörigkeitist keinRecht,sonderndasVerhältnis derUntertänig=
keit unter die Staatsgewalt50. Aus derselbenergibt sichunmittelbar die Gehorsams=
pflicht, deren verschiedeneFolgen in den einzelnenGebieten staatlicherTätigkeit zutage
treten; an dieselbeknüpfensich eineReihe von Rechten, die zwar denBesitzder Staats=
angehörigkeitzur Voraussetzunghaben, abernicht daraus hervorgehen. Eine Erörterung
des Inhaltes der Staatsangehörigkeit vermag also dieseRechte überhaupt nicht zu be=
rücksichtigen6ö!1.Der status der Staatsangehörigkeitsetztsich im Auslande fort. Die
Staatsangehörigkeit bewirkt, daß der Untertan auch im Auslande Untertan seines
Staates bleibt und somit auch bei etwaigemAufenthalt oder Wohnsitz im Auslande
all der Pflichten und Rechteteilhaftigbleibt, welchesichan die Staatsangehörigkeit
knüpfen,sofernnur nichtgeradeder Aufenthalt oderWohnsitzim Inland ebenfalls
eine Voraussetzungdieser Pflichten und Rechte bildet52.

All denRechtengegenüber,welchesichan die Staatsangehörigkeitknüpfen,und
all den Pflichten gegenüber,die aus der Untertänigkeit sich ergeben,nimmt die Frage
nach der Staatsangehörigkeit im Einzelfalle die Natur einer Frage nach dem status,
nachdemcaput derPerson an. Daraus ergibtsich,daß, wer dieStaatsangehörigkeit
leugnet oder in Anspruch nimmt, die Pflicht wie das Recht hat, dieselbein der gesetz=
lich vorgeschriebenenWeisefeststellenzu lassen.DieseFeststellunggeschiehtin Bayern,
entsprechendder Natur des Rechtsverhältnisses, im Wege des verwaltungsrechtlichen
Verfahrens538. Zuständig sind in ersterInstanz die Distriktsverwaltungsbehörden"“,
in zweiter Instanz der Verwaltungsgerichtshof"5. Die örtliche Zuständigkeit richtet

Reich VII (1888) S. 1132ff.; A. Hänel, DeutschesStaatsrecht, 1 S. 356; F. Giese, Die
Grundrechte,Bonn 1905. Von den neuerenSchriftstellernist insbes.G. Meyer a. a. O. mit Ent=
schiedenheitfür den Begriff der „individuellen Freiheitsrechte“eingetreten,wobei er bemerkt,daß
eine erschöpfendeDarstellungderselbensichnur in einemSystem desVerwaltungsrechtesgebenlasse,
da sie Schranken für die verwaltendeTatigkeit des Staates seien. Als diewicttigsten dieserFrei=
heitsrechtebezeichnetMeyer: die Unverletzlichkeitder Person, der Wohnung und derPapiere; die
Freiheit der persönlichenund wirtschaftlichenBewegung; die Freiheit der geistigenBewegung;die
Unwerletlichteit des Vermögens.

6° Aber nicht nur im Sinne einer Tatsache, sondern im Sinne eines rechtlichen Status.
61 Mithin ist auchhier nicht in eineErörterung derRechtegegenüberdemReicheeinzugehen,

die sich an die Staatsangehörigkeittnüpfen. Vgl. darüber P. Laband a. a. O.; Ph. Zorn,
Staatsrecht desDeutschenReiches,1 S. 381ff. Die Bestimmungdes Art. 3 Abs. I der Reichsverf.
ist nicht hier, sondernbei der Darstellung der Rechtsverhältnisseder Staatsfremden besprechen.
Zenn W sichauf die Behandlung der „AngehörigenjedesBundesstaatesin jedemandern

undesstaate“.
1 Die Rechtsbeziehungender Staatsangehörigenim Auslande bestimmensichnur zum Teil

nachheimischemRecht. Sber das für dieseBeziehungenjeweils maßgebendeRechtbefindendieGrund=
sähedes internationalenPrivat=, Straf= und Verwaltungsrechtes.Lamillenrecht=bestimmensichdar=
nach in der Regel nach demRechtedes Staates, demder Betreffendeoder das Familienhaupt an=
gehört; vgl. Einf. G. zum B.G.B. Art. 12f. Wegen der Form der Eheschließungvon Inländern
im Auslande f. R.G. v. 4. Mai 1870,durchR.G. v. 16.April 1871 in Bayern eingeführt. B.G.Bl.
S. 599, bayer.G. Bl. 1870/71Beil. 36; vgl. dazu Bl. f. adm. Pr. Bd. 46 S. 200 (J. Keidel),
und Reger=Dames, Beurk. desPersonenstandes,4. Aufl, 1906, S. 119ff. Die Bestimmungen
überVerehelichungenvon Bayern in derSchweiz und von Schweizernin Bayern f. im Auszuge in

M. A. Bl. S. 531, Bl. f. adm. Pr. Bd. 52 S. 149ff.
* Entsch.d. V.G. Hs.X S. 100 wird mit Rechtangenommen,daß der Fiskus hierbei dann

eineParteirolle beanspruchenkann, wenn dieAnweisungeiner vorläufigenHeimat möglicherweisein
Frage kommt. In München die Polizeidirektion.

6 Die letztinstanzielle ZuständigkeitdesV.G. Hs. beiStreitigkeitenüberdenBesitzderStaats=
angehbrigkeitist in Art. 8 Ziff. 1 des Ges. vom 8. Aug 1878 ausgesprochen.Erste Instang ist,
wenn der Rechtsweggegenden Bescheidergriffenwird, durchwelchender Anspruchaufkereh
der St.Ang. Aufnahme oder auf Entlassung aus derselben abgelehnt wird, die Kreisregierung K.d.
J. Sie hat über die Ablehnung im verwaltungsrechtlichenSenat zu erkennen,wenn derPesach=
stellerdarauf anträgt oder dieSache vomV.GH. an die Kr.. zurückverwiesenwird. Gegendieses
Erkenntnis kann der V.G.H. gem.Art. 8 Ziff. 1 und Art. 9 Abs. II angerufenwerden.

In allen übrigen Fabn, wenn also die Staatsangehörigkeit anläßlich eines Verwaltungs=
verfahrens oder auch ohne solchenAnlaß streitig wird, ist in ersterInstanz die Distriktsverwaltungs=
behördezuständig. Vgl. Form.V.O. v. 17. Dez. 1825 19, 23; Vollz-Vorschr.v. 9. Mai 1871
zumSt. Ang.Ges. Ziff. 9; Min. Bekm. v. 14. Aug.1897 (Min. A. Bl. S. 335): Entsch. d. V.G. H.
Bd. 18 S. 250;vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 302 N. 50.
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sichnach dem WohnsitzeoderAufenthalte oder demOrt des „Betretens“ dessen,dessen
Staatsangehörigkeitin Frage steht.

Über denBesitzder StaatsangehörigkeitwerdenamtlicheBescheinigungendurch
die Distriktsverwaltungsbehördenausgestellt7. Zuständig zur Ausstellung ist jeneBe=
hörde, in deren Bezirk der Staatsangehörige seine Heimathat “.

Anhang.
#§40. Das Staatsbürgerrecht. Die Verfassungsurkundeunterscheidetvon der Staats=

angehörigkeitdas Staatsbürgerrecht! als einen besonderen„politischenStand“. Schon das Edikt
vom 6. Januar 18122 kanntedieseUnterscheidung,stimmt jedoch,was die Voraussetzungendes Er=
werbesund die Wirkungen des Staatsbürgerrechtesbetrifft, mit derVerfassungsurkundenicht über=
ein?. Die Bedeutung eines staatsrechtlichenBegriffes hat dieses„Staatsbürgerrecht“ niemals ge=
habt. Es bezeichnetelediglich das Vorhandenseineiner Reihe von Tatsachen,woran die Gesetzeeine
Anzahl einzelner öffentlicherRechteknüpften, die inhaltlich weit auseinanderliegen"“. Der beste
Beweis für die Richtigkeit dieserAufstellung ist durchdie weitereEntwicklung unseresStaatsrechtes
geliefertworden; denn der ganzeBegriff ist durch Wegfall der gesetzlichenEinzelvorschriften,die sich
daran anschlossen,gleichsamverdunstet.Würde man jetztdas StaatsbürgerrechtnachseinemRechts=
inhalte umschreibenwollen, so ergäbesichdie sonderbareBegriffsbestimmung:Staatsbürger ist der=
jenige, welcherdie Fähigkeit besitzt, bei gegebenensonstigenVoraussetzungenerblicherReichsrat zu
werden, Bevollmächtigtereines Höchstbesteuertenim Distriktsrate zu sein" und zur Vertretung des
Großgrundbesitzesim Landrate zu wählen und gewählt zu werden7. Diesessind nämlichin derTat
die einzigennochübrigen Wirkungen des „Staatsbürgerrechtes“'s. Die einschlägigenBestimmungen
der Verfassungsurkundehaben daher nunmehr ihren Platz bei den Erörterungenüber die Bildung
der erstenKammer und über die Distrikts=und Kreisgemeinden.Die Hauptbedeutungdes„Staats=
bürgerrechtes“nach der Verfassungsurkunde"lag darin, daß dasselbedie Voraussetzungfür „die
verfassungsmäßigeTeilnahme an der Ständeversammlung“ bildete. Streitigkeiten über den Besitz#
des Staatsbürgerrechtesfind Verwaltungsrechtssachen10,werdenaber nicht leicht vorkommen.

§ 41. Rechtsunterschiedeund Auszeichnungen der Staatsangehörigen.
Im Eingange der Verfassungsurkundeist unter anderemals ein leitenderGrundsatz
derselben die „Gleichheit der Gesetzeund vor dem Gesetze“ ausgesprochen. Diesen
Programmsatz, so wie er wörtlich lautet, hat indessendie Verfassungsurkundenicht

Hierfür sprichtdie Analogie desArt. 20 Abs. II des5% überHeimat usw.vom 16.April
1868,30. Juli 1899. S. Entsch,d. V.G.Hs. Bd. 22 S. 6, Bl. f.adm. Pr. Bd. 51 S. 306f., wo
auch der Fall einerSteeitigkeit über die St. Ang. eines im Ausland geborenenKindes, welches nicht
nach Bayern kommt,behandeltist. ·

«ME.vom1-Apri11881u.26.Mai1883WebetXVS.29,XVIS.223).Sie
heißen,Heimatfcheine«,wennsiezuanweckedes Anfentäaltes imAuSlanbe,«Staat8angehörigkeitö-
ausweise“, wenn sie zur Benutzunginnerhalb des deutschenBundesgebietesbestimmtfind. Gebühr
1 Mk. ) Gebührenges.,Art. 210 Ziff. 1 (Fafsung 1910).

"8 Vollz.Vorschr.Ziff.9.
§40) 1 Bl. f. adm.Praxis XVIII S. 1, 17. Wenn auchder frühereformelleBegriff desStaats=
ürgerrechtes,wie v. Seydel richtig darlegt, entschwundenist, soist dochder Begriff des Staats=

bürgersrechtlichvorhandenund nicht gleichbedeutendmit Staatsangehöriger. Staatsbürger ist der
wahlfähigeStaatsangehörige.
#.. #8das Indigenat, das Staatsbürgerrecht,dieRechteder Forensenu. Fremden in Bayern

* Die raekune des Staatsbürgerrechtessind nach demEd. von 1812 nur: Staats=
angehörigkeit,Volljährigkeit und LeistungdesStaatsbürgereides; nachdemEd. von 1818Volljährig=
keit, Ansässigkeitmit bestimmtenArten von Besitz oder durch öffentlichesAmt, endlichBesitzder
Staatsangehörigkeitseit mindestenssechsJahren. as Ed. von 1812 zählt ferner dieWirkungendes

Staatsbüsgerrechtesauf: Fähigkeit zur Ansübung öffentlicherRechtein einerGemeinde,zur Teilnahme
an denpolit. Vertretungskörpern,zu Staats=, Kron=und Hofämtern und geistlichenPfründen.

4 Val. v. Seydel, Grundzügeeiner allg. Staatslehre, S. 47.
erf. Urk.Tit. VI § 3. Vgl. unten§ 52.

* Ges. über die Distriktsräte vom 28. Mai 1852 Art. 4 Abf. III.
7 Ges. über die Landräte vom 28. Mai 1852 Art. 8. »

« s Vgl. wegendes früherenRechtesPözl, L desbayer.Verf.Rechtes,S. 76f. Uber
die derbayerischen durchausähnlicheEntwickelungin Hessenvgl. van Calker, Hess.Staaterecht,

* Beil. 1 § 9. 416%Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 2.
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durchgeführt,teils weil sienicht konnte,teils weil sienichtwollte. Eine allgemeine
räumlicheGleichheitderGesetzehat in Bayern bishernochnichtbestanden;ebensowenig
auch eine allgemeinepersönlicheGleichheit1. Die erstereist ein erreichbaresZiel 7, die
letzterenicht. Die Verfassung meint auch mit jenemSatze nur, daß Grundlage der
Rechtsordnung das allgemeine Staatsbürgertum, nicht die mittelalterliche Stände=
gliederungseinsolle. Aber siekonntenichtmeinen,und meintenicht,daß deröffent=
liche oder bürgerlicheBeruf besonderedamit zusammenhängendeRechtenichtsollebe=
wirken können. Die Verfassunghat indessen,selbstwennman ihr Versprechenmit
diesemKorn Salz nimmt,dasselbenicht in vollemUmfangeerfüllt. Sie kenntinner=
halb des Umkreisesder StaatsangehörigenUngleichheitender Gesetze,die ihre Er=
klärung nicht in den ebenerwähnteninneren, sondernin geschichtlichenGründen finden.
Nach der Verfassungsurkundegab es sowohlrechtlichbenachteiligteals auchrechtlich
bevorzugteKlassen der Bevölkerung. Jene sind nicht mehr vorhanden; diese bestehen
noch, wenn auch in vermindertemUmfange und mit wesentlichgemindertenVorrechten.

Eine Klasse der rechtlichbenachteiligtenUntertanen, die Leibeigenen,war schon
seit dem Jahre 1808 beseitigts, und die Verfassungsurkunde"wiederholteausdrücklich,
daß „in dem Umfange des Reiches keineLeibeigenschaftbestehen“könne.

Dagegen begründetedie Verfassungsurkundeeinen UnterschiedzwischenChristen
und NichtchristenzumNachteileder letzteren,indemsie bestimmte: „Die nichtchrist=
lichen Glaubensgenossenhaben zwar vollkommeneGewissensfreiheit; sie erhaltenaber an
den staatsbürgerlichenRechten nur in dem Maße einen Anteil, wie ihnen derselbein
den organischenEdikten über ihre Aufnahmein die Staatsgesellschaftzugesichertist.“
Die Spitze dieser Bestimmung richtete sichgegendie Juden, die in den Landesteilen
diesseitsdes Rheines nach demEdikte vom 10. Juni 1818“ einemsehrnachteiligen
Sonderrechteunterworfen waren7. Dieses Edikt blieb aufrechterhalten,wurde jedoch
auf die Pfalz nicht ausgedehnt.Man beließess für diesenRegierungsbezirkbei den
dort geltendenfranzösischenBestimmungenund einigen späterenVerordnungen'.

Eine GesetzesvorlagederRegierungbeimLandtage1849/5010,welchedieGleich=
stellungder Juden mit den übrigenStaatsangehörigenbezweckte,scheitertean dem

1 Vgl. hierher G. Jellinek, System der subj. öff. Rechte,2. Aufl., S. 135.
ichtigelches in neuererZeit insbesonderedes B. G.B. und seine Nebengesetzeauch nahezu

erreit 1
#Konstit. von 1808 Tit. 1 9 III: Edikt überdieAufhebungderLeibeigenschaftvom 31. Aug.

1808 (Weber 1 S. 205). Bgl. oben§ 8 Anm. 36.
Tit. IV 6 6. s

CTiLIVsSAbLllIz in Beil. II § 25.
* Dazu Verordn. vom 17. März1814 (R.Bl. S. 897). DiesemEdikte gingeine auffallend

rege gesetzgeberischeTätigkeit in bezugauf die Juden vorher. Vgl. z.B. folgende Verordn.u. Erlasse:
vom 3. April 1805 (R.Bl. S. 493),25. gl.Mts. (NR.Bl. S. 712),31. Dez. 1806(R.Bl. 1807 S. 58),
4. Aug. u. 9. Okt. 1807 (R.Bl. S. 1329 u. 1652), 16. März 1808 (R.Bl. S. 1388 — Ayfhebung
des Leibzolles), 16. Aug. 1809 (R. Bl. S. 1357), 31. Dez. 1811 (R. Bl. 1812 S. 193). Über die
früherenVerhältnisseChr. v. Aretin, GeschichtederJuden in Bayern, Landshut 1803;J. Heim=
berger, Die staatskirchenrechtlicheStellung der Israeliten in Bayern, 2. Aufl., Tübingen 1912.

7 Uber die Verhältnisseder züdischenGlaubensgenossenim Kgr. Bayern (Weber I S. 417).
Vgl. oben§ 5 a. A., § 11 a. E. Das Edikt wurdedurn Verordn.vom 5. Dez. 1816(Döllin g VI
S. 9) auf dasehem.Großh. Würzburg und dasFürhtentun Aschaffenburgausgedehnt. Derzur
Revision der konstitut.Edikte niedergesetzteAusschußerörterte in der Sitzung vom 18. April 1815
die Frage, ob ein revid.Judenediktakskonstitut.Edikt zu erlassensei, verneintedieselbesedoch.

8 K.Entschl.vom 5. Okt. 1818 (Weber I S. 733) B, act: 3, wo gesagtist, es solle „den
staatsbürgerlichenRechten, welchedie Juden in demRheinkreise bishergenofsen,kein Entgang zu=
gehen“; gbochverbleibt es hinsichtlichder Wahlfähigkeit zur Ständeversammlungbei den diesfalls
verordneten Bestimmungen“.

* Décret, concernant les Juifs, vom 17.März 1808 (Bull. de lois 4esérie, t. VIII p. 200).
Aufrechterhaltendurchdie Verordn. über die nähereBestimmungdes Dekretsvom 17. März 1808,
die Juden betr.,vom 1.Aug 1815(A.Bl. derk. k.österr.u k.bayer.gemeinsch.Landesadministrations=
kommission 1814/°15Nr. 43 S. 237 —die Seitenzahl ist verdruckt), und Verordn., das französ. Dekret
vom 17.März 1808 betr.,vom 6. April 1818(t# Kr. A.Bl. S. 659). S. fernerVerordn., Patente
für die Juden betr., vom 24. Jan. 1815(A.Bl. derusw.Landesadm.Komm.1814/15Nr. 30 S. 1829.

1%Verh. d. Landtags 1849/50 K. d. Abg. Beil. Bd. 1 S. 116, III S. 1, Sten.Ber. II S. 465,
483; K. d. R.N. Prot. Bd. III S. 164, V S. 5, 24,Beil. Bd. III S. 337, 382.
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Widerstrebender Kammerder Reichsräte11. Indessenwurdendurchdie weitereEnt=
wicklungder bayerischenGesetzgebungdie verschiedenenrechtlichenBenachteiligungen
der Juden allmählich beseitigt.

Es war sonachfür Bayern wesentlichnur die Zusammenfassungeinesbereits
vorhandenenRechtszustandesin einemallgemeinenGrundsatze,wenndas Reichsgesetz
vom 3. Juli 1869 12 aussprach: „Alle noch bestehenden,aus der Verschiedenheitdes
religiösen BekenntnisseshergeleitetenBeschränkungender bürgerlichenund staatsbürger=
lichenRechtesind aufgehoben.“DieserGrundsatzbeziehtsichnichtauf die Regelung
der Verhältnisse der Glaubensgesellschaften158. Aus demselbenkann also nicht das
Verlangen abgeleitetwerden, daß einegleicheBehandlungder Glaubensgesellschaften
als solcher im öffentlichenRechte eintrete; insbesonderewill das ReichsgesetzdenUnter=
schiedzwischenöffentlichenund Privatglaubensgesellschaftennicht beseitigen.Der an=
geführte Grundsatz hat vielmehr ausschließlich die Rechtsstellung der einzelnen zum
Gegenstande.Zwischendiesensoll auf Grund des Glaubensbekenntnissesein Unter=
schiedin der rechtlichenLage nicht in der Art stattfinden,daß die Genosseneiner
Glaubensgesellschaftgegenüber den anderen Staatsangehörigen als benachteiligt er=
scheinen1u. Dagegen ist eine Rechtsverschiedenheitzwischenden Angehörigen der ein=
zelnenGlaubensgesellschaftendann nicht ausgeschlossen,wenn diese Verschiedenheit
nicht das Merkmal der Benachteiligungfür die Bekennerdes einenoder anderen
Glaubens an sich trägt. Dies gilt insbesonderein AnsehungjenerRechte, welche
ihrer Natur nachbei demInhaber die Zugehörigkeitzu einembestimmtenGlaubens=
bekenntnissevoraussetzen.Der reichsgesetzlicheGrundsatzwirktunmittelbar,d. h. durch
denselbensind sofort alle entgegenstehendenlandesgesetzlichenBestimmungen außer
Kraftgetreten16.

Auch durchBevorzugungeneinzelnerKlassen von Staatsangehörigenhat die
bayerischeVerfassungsurkundeden allgemeinenGrundsatzder Rechtsgleichheitdurch=
brochen.Hierbei kommennicht jeneRechtsvorzügein Betracht,welcheals notwendige
oder doch natürliche Folge einer besonderenstaatlichenStellung, also mittelbar aus
staatlichemInteresse sich ergeben,wie z. B. jene sonderrechtlichenund zumTeile auch
bevorrechtendenBestimmungen,welchefür dieMitglieder des königlichenHausesgelten.

110 wirklicheAusnahmenerscheinennur jeneBevorzugungen,welcherein persönlicher
atur find. "

Die wenigeneigentlichständischen,d. h. berufsständischenVorrechte,welchedie
Verfassungkannte,sindvon der späterenGesetzgebungbeseitigtworden17. Die übrigen

u ÜberdenfrüherenRechtszustandJ. Gotthelf, Die RechtsverhältnissederJuden in Bayern,
München 1852. Jetzt: J. Heimberger, Die staatsrechtliche Stellungder Israeliten in Bayern,
2. Aufl., Würzburg 1912.

12Die Gleichberechtigungder Konfessionenin bürgerlicherund staatsbürgerlicherBeziehun
betr. (B.G. Bl. S. 292). Eingef. in Bayern durchR.Ges.vom 22.April 1871(R.G.Bl. S. 87, §2,
Ziff. 10. — Das Gef. wurdeBuesst im Nordd. Reichstagevom Abg. Wiggers beantragt(Entw.=
Verh. des Reichstags1869 III S. 690) und angenommen(ebendaII S. 1246 u. 1298). Zur Vor=
geschichteVerh. des ord. Reichstags 1867 I S. 595; 1868 1 S. 494; 1869 1 S. 31, II S. 738.

18Das Reich ist zu dieserRegelung überhauptnicht zuständig.
1 Daß das Gesetzdie „rechtlicheLage“ nicht nur in demengenSinne derGleichberechtigung,

wo fubjektiveRechtein Fragesind, versteht,bedarfkaum nähererBegründung Auch für das ganze
Gebiet derVerwaltung und selbst fürdieLandesgesetzgebungbestehtdieStaatspflicht, Begünstigungen
oderBenachteiligungennachdem Bekenntnisnicht nur zu unterlassen,sondernauch,wo sie sichauf=
drängen,hintanzuhalten. Esbestehtz. B. kein fubjektivesRecht auf Beförderung im Staatsdienste;
es wäre aber in frauckemlegis gehandelt,wennbei Beförderungendas Bekenntniseinebestimmende
Nolle fpielte. Schon dieamtliche FeststellungdesBekenntnissesist da, wo essichum Angelegenheiten

bans, die ihrer Natur nach unabhängig vom Bekenntnis der Beteiligten zu erledigensind, nicht
zuläffig.

16Und Pflichten, z.B. Kirchengemeindeumlagen. *41
16Das R.Ges. ieht aus demaufgestelltenGrundsatzebeispielsweiseFolgerungen, indem es

bestimmt,daß insbes. dieBefähigung zur Teilnahme an der Gemeinde=und Landesvertretungund
zur Bekleidung öffentlicher Amter vom Glaubensbekenntnisse unabhängig sein solle.

1 Sie find in Tit. V § 5 enthalten: befreiterGerichtsstandder Kollegialräte und höheren
Beamten,sowiederLesstlichen. Siegelmäßigkeitder genanntenStaatsdienerkategorienund Kadetten=
rechtihrer Söhne. Diese Vorrechtesind mit den gleichartigenVorrechtendes Adelsgefallen.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 12
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Vorrechte,welchedieVerfassungsurkundeeinräumt,sindmit demBesitzegewisserstaat⸗
licher Auszeichnungenverbunden,von welchletzterennunmehrzu handelnist5.

Mit dem Grundsatze der staatsbürgerlichenGleichheit steht das Vorhandensein
öffentlicherEhrenauszeichnungennicht im Widerspruche,insofernnur an solcheAus=
zeichnungensachlicheVorrechteihrer Inhaber nicht geknüpftsind. Das geltendeRecht
ist indessengeradeauf diesemGebietevon geschichtlichenÜberlieferungenbeeinflußt,so“
daß seineGestaltungnicht durchwegmit demübereinstimmt,was einerein theoretische,
von den tatsächlichenVerhältnissenabsehendeBetrachtungergebenkönnte.

An sichliegt es im WesenderöffentlichenAuszeichnung,daßsieals Anerkennung
eines persönlicherworbenenVerdienstesum die öffentlichenInteressensich darstellt.
Damit ist für die öffentlichenAuszeichnungenals Regel gegeben,daß siestrengpersön=
lich sind. Diese Regel erleidetjedocheine Ausnahmedadurch,daß der heutigeStaat
die äußeren Zeichen eines früheren Geburtsstandes, des Adels, unter seine öffentlichen
Auszeichnungenaufnahm und dieselbennicht nur denNachkommenjener ehemaligen
Standesgenossenschaftbeließ, sondern sie auch als Belohnung persönlichenVerdienstes
in regelmäßig erblicher Weise verleiht. Dieser Grundsatz der Vererblichkeit und der
weitereUmstand, daß mit demAdel, insbesonderemit der Klassedes hohenAdels,
sachlicheVorrechtesichverbinden,läßt es gerechtfertigterscheinen,denselbengesondert
von den übrigenAuszeichnungenzu behandeln.Dabei ist aberausdrücklichzu betonen,
daß der Adel, trotzseinerregelwidrigenGestaltung,grundsätzlichden öffentlichenAus=
zeichnungenzuzurechnenist. „Der Adel ist, wie späternochnäherdarzulegenseinwird,
kein Stand.“ % Das Staatsrecht der Neuzeit kennt überhauptkeineLehre von den
Geburtsständen20.

18In v. Seydels System ist die Betonung auf die verneinendeSeite derRechtsentwicklung
elegt. Er sieht mit scharfemBlick alles, was nichtmehr ist, und zeigt in einerdurchauszutreffenden

289 den Untergangder alten ständischenOrdnung. Daß dieserUntergang eine Tatsacheist, und
daß das Recht diese Tatsacheanerkannt hat, ist nicht zu leugnen. Daneben aber hat sichinnerhalb
der bürgerlichenGesellschafteine Gliederung ergeben,der auch das Recht seineSanktion erteilt hat,
und derenZeichendie Rechtsverschiedenheitist. Diese Gliederung nach bürgerlichenBerufen erfolgt
war auf dem Boden des allgemeinenöffentlichenund bürgerlichenRechtes,zeigt sichaber nebenher

in derAusbildung eines zum Teil sehr tiefgreifendenund umfassendenSonderrechtesan. So haben
Handel und Gewerbe,Industrie und Landwirtschaft,es habenMilitär und Staatsdiener ihr Sonder=
recht,welchesim besonderenLebensberufdie Anwendung desallgemeinenRechteszum Teil verdrängt.
Auch das besondereRecht der öffentlichenKörperschaften,insbesonderederGemeindenund Glaubens=
esellschaftenund neuerdings auch das sog. sozialeRecht, das Recht der Arbeiterklassen,sindderartige

Frbiloe= die auf einer zunächstnur gesellschaftlichen,dann aber vom RechteanerkanntenGliederung
der Untertanschaftberuhen. Soweit dieseRechtsentwicklungdem öffentlichenRechteangehört, findet
sie in v. Seydels System teils unter den die Organisation, teils unter den die Funktionen des
Staates betreffendenAbschnittenBerücksichtigung. In eine allgemeineUntersuchungdieser neuen
Berufsstandesordnungaber ist v. Seydel nicht eingetreten.

15 „Es läßt sichalso hier,wie bei allen anderenAuszeichnungen,der Gegensatzzwischendenen,
welchesie besitzen,und jenen,welchesie nicht besitzen,nur durchdie Verneinung ausdrücken. Es wäre
staatsrechtlichvöllig verfehlt, als GegensatzdesAdeligen den„Bürgerlichen“zu nennen. Denn es gibt
ebensowenigeinenBürgerstand als einenAdelstand. Der GegensatzdesAdeligen ist lediglichderNicht=
adelige.“ Ich kann, wie unten zu zeigenist, diesenSätzennicht durchauszustimmen.Vgl. § 42 N. 1.

20 Der Kampf der Ideen, welcher im Beginn des 19. Jahrhunderts der Verfassungegebung
vorausging, hatte hauptsächlichzum Gegenstandedie Erhaltung der ständischenUberlieferung auf der
einen Seiteund die Anerkennung des allgemeinenStaatsbürgertums auf der anderenSeite. Aus
diesemKampfe ging eine Ordnung hervor, in welcherdem allgemeinenStaatsbürgertum der staats=
rechtlicheVorrang vor denGeburtsständenzufiel. Nach diesemgrundsätzlichenSieg desBürgertums
verblieb den Familien und Individuen des Adels eine Anzahl von Vorrechten, derengeschichtliche
Grundlage und politischerWert immerbin stark genug waren, um in den Kreisen des Adels selbst
die Vorstellung von der Erhaltung ihres Standes fortleben zu lassen. Die Rechtsentwicklungder
folgendenZeit war aber diesenVorstellungen und Bestrebungennicht günstig. Ein Vorrecht nach
dem anderenging demAdel verloren, und dennocherhielt sichein Rest, der zäh behauptetwird, in
der Einzelherrschaft,die selbst ihre geschichtlicheGrundlage nicht verleugnet, eine Stütze findet und
in der Verfassungdes Staates gesichertist. Dieser Rest ist zwar, wie v. Seydel richtig ausführt,
im wesentlichennur eine Ausgeichnung, ihre regelmäßigeErblichkeit aber läßt sie als eine Aus=
zeichnungvon Familien erscheinen.öhhte diesenFamilien im neuerenRechteauch die frühere korpo=
rative Geschlossenheit,welcheBedingung einer jedenstandesrechtlichenSonderrechtsentwicklungist, so ist
docheine Reihe von Einrichtungen des Rechtesgeeignet,ihrer geschichtlichenVorstellung von derEr=
haltung ihres Geburtsstandeseine beachtenswerteStütze zu bieten. Vgl. hierüber unten §§ 42, 43.
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Die öffentlichenAuszeichnungengehenregelmäßig,aber nicht notwendigvom
Könige aus 1. Der König ist allerdings, wie die Quelle alles staatlichenRechtes, so
auch die Quelle aller öffentlichenEhren. Allein das schließtnicht aus, daß er das
Recht der Verleihung öffentlicherAuszeichnungen auch anderen öffentlichenOrganen
zugesteht. Ein solchesRecht besitzenin Bayern zwei Arten öffentlicherKörperschaften:
die Universitäten, welchendie Befugnis zur Verleihung der akademischenEhren unter der
Autorität des Königs, und die Ortsgemeinden,welchendie Befugnis zukommt,das
Ehrenbürgerrecht,anNichtbayernabernur mit königlicherBestätigung,zuverleihen22.

Die Verleihung unmittelbar staatlicher Auszeichnungengeht regelmäßig?8 vom
Könige aus?". Die Formen dieser Auszeichnungensind Orden und Ehrenzeichen?,
Titel und Beiworte für die Anrede.

Die Ordenssachen gehören in den Geschäftskreis des Staatsministeriums des
königlichenHauses und des Außern 26. Anträge auf Ordensverleihungen könnenin=
dessenvon jedem Staatsministerium gestelltwerden.

Bon den Titeln des Adels ist, wie schonbemerkt, noch gesondertzu handeln.
Im übrigenschließensichdie Titel undBeiworteihrer geschichtlichenEntstehungnach
an die Bezeichnungenund Auszeichnungendes Staatsdienstesan. Soweit der Titel
nur der Ausdruck eines Staatsdienstverhältnissesist, steht er mit diesemin untrenn=
barem Zusammenhange. Er fällt also nicht unter den Begriff der allgemeinenAus=
zeichnungen.Zu letzterengehörennur jeneTitel, welchenicht an eineStaatsdienst=
stelle geknüpft sind. Dies find teils solche, welcheeiner bestehendenStaatsdienststelle
entsprechen,aber auch an Personen, die dieselbenicht bekleiden,zur Auszeichnungver=
liehenwerden?7,teils solche,welchevon nicht mehr bestehendenoder lediglichvor=

gestellten Amtern entnommensind. Mit dem Titel kann ein Rang und eine Uniform
verbunden sein oder nicht28. Ersteres ist da selbstverständlichanzunehmen, wo der
Titel einemdermaligenodervormaligenAmte entspricht,indem hier mit demTitel
auch der betreffendeRang bewilligt erscheint7.

21Gewöhnlichwird das letzterebehauptet,undman pflegt von denöffentlichenAuszeichnungen
bei derLehre von denEhrenrechtendesKönigs zubandeln. Igl. die Bemerkungoben9 15 Anm. 1;
O. v. Sarwey, Stuaatsrechtdes Kgrs. Württemberg, I S. 88 Anm. 4.

28Diess. Gem.Ordn. Art. 24; Pfälz. Gem.Ordn. Art. 17.
s u. Skühsnahme(Feuerwehrehrenzeichen)z. B. nachVerordn. vom 24.Juni 1884 (Weber XVI

*“ Der Ansicht v. Seydels, daß die verleihendeVerfügung des Königs derGegenzeichnung
des Ministers bedürfe, ist nicht beizutreten. Vgl. Gg. Meyer=Anschütz, Lehrb. d. 2.S. N.
6. Aufl., S. 249. Die Verleihung von Auszeichnungenist keinRegierungsakt,sondernein Ehrenakt,
was sich schon darin rigt daß eine Annahmepflicht nicht besteht. Es fehlt deshalb für eine Gegen=
zeichnungan dem eine erantwortung begründendenInhalt. Die Verleihung von Auszeichnungen
durchden König ist genau ebensozu beurteilenwie der Gebrauch,welchender König von den ihm
persönlichzustehendenEhrenrechtenmacht. Die GegenzeichnungdesMinisters erstrecktsichauchnicht
auf die Titulatur des Königs. Die Ehrung, welchevom König ausgeht,liegt ebendarin, daß sie
vom Inhaber der Souveränität und nur von diesemausceit.

25 Bal. über die in Bayern bestehendenOrden un Ertt 1886 sehrvermehrten)Ehrenzeichen
das Hof= u. Staatshandb., dann Bl. f. adm. Prarst XXXI S. 353: W. Krais, Handb. der
innerenVerwaltung usw., 4. Aufl., 1 S. 152ff. — Uberdie Entstehungder Orden H. Schulze,
Lehrb. des deutschenStaatsrechts, I S. 197 Anm. 1, und die dort angegebenenSchriften.

26Form. Verordn. vom 9 Dez. 1825F 39.
: Vgl. Verordn. vom 23. Dez.1908, die Rangverhältnisseder Beamten betr. (G.V.Bl.

S. 1211)Art.3und5. "„ ·
»Ein Nang oder irsendwwelchesonstigeVorzüge find dem Titel nicht wesentlich.Es genügt,

daß er zumZwecke der Auszeichnungverliehenist. Vgl. auchO. v. Sarwey, Staatsrecht des
Kars. Mürttenbeeg, 1 S. 97 Anm. 6.

: Durch die im Gefolgedes Beamtengesetzesvom 16. Aug. 1908 erlasseneVerordnung vom
23.Dez. 1908,die Rangverhältnisseder Beamten betr. (G.V.Bl. S. 1211)ist nunmehr ausschließend
bestimmt, mit welchenTiteln ein Rang sichverbindet, und find die also mit Nang ausgestatteten
Titel nebenden eigentlichenAmtstiteln in festerOrdnung untergebracht.Danach gibt'es 14 Nang=
klassen,die sichmit denentsprechendenGehaltsklassenderGehaltsordnungkeineswegsdurchausdecken.
Was rt. 1 Abs. II der V.O. für dieAmtsstellenbestimmt,daß nänlich alle in der gleichenRang=
klasseaufgeführtenAmtsstellenim gleichenRange stehen,das gilt auch fürdie den einzelnenRang=
klassenzugeteiltenTitel. Wegen des „Vortrittes“ innerhalb der Rangklassenvgl. Art. 3 bis 5. Es

12=

Google



180 1.Buch,2.Teil,1.Abschnitt. * 12

Als auszeichnendesBeiwort für dieAnredewird derTitel Exzellenzverliehen30°.
Das Titelwesen ist keinemStaatsministerium besonderszugewiesen,sondern jeder

Minister kann für seinen GeschäftskreisAnträge auf Titelverleihungen beim Könige
stellen.

Für die Verleihungvon Titeln werdenGebührenerhoben,derenHöhe, soweit
sie nicht durch Gesetzfestgesetztist, im Verordnungswegezu bestimmenist 81.

Es liegt im Wesen der öffentlichenAuszeichnung, daß ihr Besitz mit einemZu=
standegeminderterbürgerlicherEhre sichnicht verträgt. Die strafgerichtlicheAberkennung
der bürgerlichenEhrenrechtebewirktdaherdendauerndenVerlustderöffentlichenTitel,
Orden und Ehrenzeichenund, währendder im Urteile bestimmtenZeit, die Unfähig=
keit, solcheAuszeichnungenzu erlangen. Der Verlust desOffizierstitels kann bei aktiven
und inaktiven Offizieren im Wege des ehrengerichtlichenVerfahrens eintreten, ebenso
der Verlust des Sanitätsoffizierstitelsbei Sanitätsoffizieren52.

Die öffentlichenAuszeichnungen sind in erster Linie für Staatsangehörige be=
stimmt. Doch könnensie auch an Fremde verliehen werden. Am meistenist dies bei
Orden undEhrenzeichenüblich; nur ausnahmsweisekommtes beinichterblichenTiteln
vor, währenddie Verleihung des Adels an Fremde nach bayerischemStaatsrechte
überhaupt nicht statthaft ist. Selbstverständlichsetztdie Verleihung einer Auszeichnung
an einen fremdenUntertanen zu ihrer Wirksamkeit voraus, das letzteremdie Annahme
seitensseinesStaates erlaubtist.

Die öffentlichenAuszeichnungengenießenstrafrechtlichenSchutz, indemdie An=
maßungvon solchenals Übertretungbehandeltwird ss.

§ 42. Der Adel!. Der Adel ist einestaatlicheEinrichtung,welchenicht aus=

gehörenjetztdie GeheimenRäte zur III. Kl., die GeheimenHofräte zur IV. Kl., die Oberstudien=
räte zur V. Kl., die Hofräte,Bergräte, K. GeistlichenRäte, Kirchenräte,Veterinärräte und Studien=
räte zur 2. Abt. der VI.Kl., die K. Räte zur 2. Abt. der VII Kl.

30Vgl. darüber die an Stelle der Verordn. vom 1. Dez. 1808 (NR.Bl. S. 2867) getretene
Verordn. vom 2. Febr. 1812(Weber I S. 8 ferner Verordn. vom 10. Jan.1822 (Weber II
S. 71), Bek. vom #6.Dez. 1825 u. 17. März 1847(Weber II S. 279, S. 661), k. Entschl.
vom 15. Mai u. 14. Juni 1875 (Weber 1 S. 384 Anm.), Verordn. vom 31. Aug. 1879 (Weber
XIII S. 349) - 4 Abs. III.

31Gebührenges.( asung 1910) Art. 240ff., insb. Art. 240 Abs. II (Vorbehalt des Ver=
ordnungsweges);s. auch Art. 216 für Diplome der Doktoren und Lizentiaten. Verordn., Gebühren
ür Würden und Titel betr., vom 20. Sept. 1879 (G. u. V. Bl. S. 1193); V.O. v. 16. April 1894
G.V. Bl. S. 149: Hoftitel und Hoflieferantentitel der Geschäftsleute).

32 N. t. G.B. §§ 33, 34. Über den Verlust des Adels f. unten. 42. Vgl. auch§§ 52 u. 53
der V.O. über die Ehrengerichteder Offiziere vom 31. Aug. 1874 (Neuabdruckvon 1905), §§ 45
u. 46 derV.O. über dieEhrengerichteder Sanitätsoffizierevom 25. Mai 1903. Über denVerlust des
Titels bei Beamten f. unten §8 129, 141.

:5 R.St.G. B. § 360 Ziff. 8. Damit ist aber kein staatlichesTitelmonopol gegenüberden
g iteln im weiterenSinne, den Amts= oderBerufsbezeichnungen,ausgesprochen.Val. Reger

[(§42] 1 v. Seydel oczt in seinerAuffassungdes Adelsrechtesund in der allgemeinenCharakte=
ristik der Stellung des Adelsim Recht der Gegenwartvor allem der Lehre H. Schulzes. Man
darf wohl die Schulze=v. Seydelsche Lehre als die heuteherrschendebezeichnen.Wie indes in
anderenGegenständendes öffentlichen Rechtes,so ist auch hier die Entwicklung nicht abgeschlossen.
Nicht nur die einzelnenRechte,sondernauch ganzeRechtsinstituteunterliegendemWandeßder Zeit,
in welchemnebenden einzelnenAktionen der Gesetzgebungauch die begleitendenRechtsvorstellungen
eine Rolle spielen Allerlei Umständewirken dahin zusammen,in neuererZeit denAdel zuerhalten
oder gar ihm als einer geschlossenenKlasse die BedeutungeinesStandes, die er verloren hat,wieder
zu geben. v. Seydel führt zwar mit Recht aus, daß der Adel als staatliche Einrichtung sich nicht
aus den Grundsätzendes heutigenStaatsrechtes, sondern nur geschichtlicherklären lasse. Es find
aber doch nichtnur überlieferte Vorstellungen, sondernauch die geltendenNormen des heutigen
Rechtes, in denen dieser geschichtlicheAdel sein Recht der Gegenwart findet. Sicher ist es darnach
nicht mehr der alte Standesbegriff, der das Wesendes Adels der Gegenwart ausmacht. Das recht=
liche Band, welches den Adel auch heute noch außer der Gemeinsamkeit einzelner „erblicher Vorrechte“
zusammenhält, und welches in ihm das Standesbewußtseinerhält, ist allerdings nur nochdas
connubium. Durch dieseEinrichtung ist der erblicheAdel trotzderfehlendenausschließlichenBerufs=
gemeinschaftauch heute noch ein abgeschlossener Geburtsstand. Vgl. mit andererBe=
gründung A. Lebrecht, Annalen 1906 S. 415. Es bestehtnach gemeinemFürstenrechtinnerhalb
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schließlichaus den Grundsätzendes heutigenStaatsrechtes2, sondernnur geschichtlich
erklärt werdenkannS. Er hat sichals ein Rest der mittelalterlichenStändebildung
erhalten, jedochunter völliger Veränderung seines Wesens.

Will man den geschichtlichenVorgang, um welchenes sichhier handelt, begreifen,so ist vor
allem nötig, von einer richtigen Auffassungdes Standes auszugehen. Stand ist eine Gruppe von
Staatsangehörigen", die durch Gemeinsamkeitdes Berufes vereinigt find. Der Begriff desStandes
bleibt auch dann gewahrt, wenn der Beruf erblich wird; der Geburtsstand ist wirklicher Stand, solange
er sichals Berufsstanderhält. Sobald er aberaufhört, dieszu sein,dann mager in gewissenäußeren
Formen fortbestehen,ein Stand ist er (nachv. Seydel) nicht mehr. Die mittelalterlichenStände in
Deutschland sind, vom geistlichen Stande abgesehen,erblich gewordene Berufsstände. Der Stand der
Herren, der Ritter, derBürger, der Bauern schöpftedie Gemeinsamkeit desRechts aus der Gemeinsamkeit
des Berufes. In dem Maße jedoch,als die Geburt aufhörte,den Beruf zu bestimmen,mußtenjene
erblichenBerufsstände in den persönlichenBerufsständenuntergehen,die sich nach naturgemäßer
Berufswahl bilden. DieseZersetzungder mittelalterlichenStände hat sichbereits vollständig voll=
zogen. Es gibt keinenerblichenBerufsstand des Bürgers oder Bauern mehr; es gibt ebensowenig
einenerblichenKriegerstand;derStand derHerren, derTräger derLandeshoheit,ist teils zur Staats=
gewalt hinauf, teils zur Stellung des bloßen Grundbesitzershinabgerückt.Uber dieseUmgestaltung
darf der Umstand nicht täuschen,daß die nicht souverängewordenenRestedes ehemaligenHerren=
standesund der frühereRitterstand als Adel gewisseäußereAuszeichnungenihrer einstigenStellung
und einzelnesachlicheVorrechtein erblicherWeise bewahrt haben. Es fehlt diesenVolksteilen das
verknüpfendeBand des gemeinsamenBerufes und damit auchdie ständischeVerfassungund das auf
besondereständischeAufgabenbezüglicheRecht. Was ihnenan Rechtgemeinsamist, ist (nachv. Seydel)
persönliches,wenn auch geschichtlichhergebrachtesund erblichesVorrecht, keinStandesrecht.Das gilt
insbesondereauchvon denuntertäniggewordenenFamilien desvormaligenHerrenstandes,denstandes=
herrlichenFamilien. Denn die geschichtlicheTatsache,daß sie vordemeinmal dieLandeshoheitbesessen
haben, also ein entschwundener Beruf, kann sie, aller ihnen zukommendenVorrechte ungeachtet, in der
Gegenwart nicht zu einem Stande vereinigen. Schon lange, eheder Artikel 2 § 7 der deutschen
Grundrechteaussprach:Der Adel als Stand ist aufgehoben,war dieserSatz durchdie Macht der
geschichtlichenEntwicklung zur tatsächlichenGeltung gelangt. Die Aufhebung der meistenAdels=
vorrechtein der neuerenZeit, wovon nur der hoheAdel in geringeremMaße betroffenwordenist,
hat nicht dieWirkung gehabt,denAdel als Stand zu beseitigen,sondernwar vielmehreineWirkung
des bereits erfolgten UntergangesdiesesStandes. Der Adel wurde, nachH. Schulzes treffender
Außerung', „aus einem Stande eine ehrenvolleerblicheTitularauszeichnung“, „welcheder Staat

des gesamtenAdels das Institut der Senbürtigteit so, daß alle Angehörigen des hohen und
niederenAdels wechfelseitigund regelmäßig die Ebenbürtigkeitbesitzen. Vgl.hierüberoben§ 20
N. 9 und unten § 43 N. 1. Ich halte im Gegensatzzu v. Seydel dieseEinrichtung für hin=
reichend,um das geltendeSonderrechtdes Adels als ein Standesrechtanzusehen.Dabei lege ich
dieserAuffassung allerdings nicht den von v. Seydel richtig und scharfgekennzeichnetenalten,
sonderneinen neuen Standesbegriff zugrunde, dessenMerkmal die vom RechteanerkannteEben=
bürtigkeit bildet. Was demAdel des neuerendeutschenRechtesim Vergleichezum Adel des alten
Reiches und zum englischen Adel fehlt, ist übrigens nicht nur das Element der Berufsgrundlage,
sondernmehr noch dasjenigeder Besitzgrundlage.Der Adel ist gegenwärtigin Deutschlandnicht
an eine bestimmte Größe und Art des Besitzes gebunden, und seine Aeichmäßige Vererbung auf
alle ehelichenNachkommenbringt es mit sich, daß solchebevorzugte Besitzbildungkaum möglich
ist. Nur in einer kleinen, besonders geartetenGruppe des Adels, bei den Standesherren, und in
abgeschwächterForm beim Fiheikonnenhhadek,findet sicheine sacheemäfeBerücksichtigungdes Besitz=
elementesin einem besonderenErbrecht. Im Text werdenv. Seydels Ausführungen im wesent=
lichen unverändert wiedergegeben.Meine grundsätzlichzum Teil abweichendeAnsicht soll nur in
den Noten bemerktwerden. ·

2 Roch wenigeraus denjenigendesbürgerlichenRechtes.Es gibt auchkeinen„adeligenNamen",
sondern nur Adelsprädikate, die mit dem Nomen verbunden werden können, wenn sie der Person des
Namensträgers zustehen. Die Bezeichnung „adeliger Name“ in Geb.Ges.Art. 245 bedeutetsoviel
wie „Name, mit demein Adelsprädikat verbundenist“. Unter denZivilisten ist die Frage bestritten.
Vgl. hierüber die Lit. Angabenbei A. Lebrecht, Annalen 1906, S. 417 f.

: Die Frage,ob derAdelstitel ein Teil des Namens sei odernicht, ist für Bayern keine
Streitfrage. Nach bayer Recht ist der Adel nicht Teil des Namens, obgleicher in Verbindung mit
demNamen geführt wird. Das Namensrechtdes B.G.B. (§§ 1355, 1577 usw.)findet deshalb auf
den Adelstitel keineAnwendung. BVgl.die Erklärungdes bayer.Iuschministers im Ausschuß der
K. d.u10g. bei Beratung des Ausf Ges. zum B.G.B. Beil. Bd. XX Abt. 2 S.255.
e 35 gl. die näheren Ausführungen in v. Seydels Grundzügen einer allgem. Staatslehre

Lhrb. des deutschenEiaatsrechtes 1 S. 393. Ich kann diese ßerung S chulzesdeshalb
nicht ganz treffendfinden, weil eine erblicheTitularauszeichnung,mit der sichRechte,wie dieEben=
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anerkennt,verleiht und gegenMißbrauch schützt“. Der Adel stehtalso nunmehrstaatsrechtlichin
der Tat „mit anderenTiteln, Orden u. dgl. auf derselbenStufe und unterscheidetsichvon ihnen
nur durch die regelmäßigeErblichkeit der Auszeichnung“. Daran ändert auch der Umstandnichts,
daß an denAdel Vorrechtesichknüpfen,„welchenocheineAusnahme von dersonstigenstaatsbürger=
lichen Gleichberechtigungbilden". Denn der Besitzvon Vorrechtenkann sichzwar an einenStand
knüpfen7, aber er begründet keinen Stand. Wo Vorrechte mit einem Berufsstande verbunden sind,
da können sie möglicherweisemit demWesendiesesBerufes im Zusammenhangestehenund daher
mit dem betreffendenBerufsrechtedargestelltwerden; dagegenwerdenVorrechte,die an eine bloße
Auszeichnungsich knüpfen, notwendigstetsetwas Willkürliches an sichtragen. Was insbesondere
die Vorrechte des Adels betrifft, so gilt bezüglichdieserdie BemerkungSchulzes, daß sie „mehr
einen historisch=zufälligenals einen organisch=notwendigenCharakter in unseremStaatsleben" haben.
Sie können einen organisch=notwendigenCharakter in der Vergangenheiteinmal gehabthaben, in
der Gegenwart haben sie ihn nicht mehr. Und ebendarum finden fie nicht, wie jeneRechteund
Pflichten, die aus der Staatsangehörigkeit hervorgehen,einen Platz in der Darstellung der staat=
lichen Aufgaben, der sich aus der Natur der Sache selbst ergebenwürde. Sie könnendort nur
unvermittelt als Ausnahmen von dem gemeinenRechteerscheinen,derenBegründung lediglich in
dem hoc volo des Gesetzgebersliegt. Unter sichaber hängensie bloß dadurchzusammen,daß sie
Vorrechte bestimmterPersonen sinds. Dieser rein persönlicheund nur geschichtlich,nicht rechts=
wissenschaftlicherkllärbareZusammenhang,in welchemsie stehen,bringt es mit sich, daß hier eine
Art der Darstellung gerechtfertigtist, die wir bei der Erörterung der rechtlichenWirkungen der
Staatsangehörigkeit grundsätzlichverworfen haben. Die Abfassung eines Verzeichnissesüber die
Rechteund Pflichten der Staatsangehörigenhat keinenrechtswissenschaftlichenWert; die Vorrechte
dagegen,die mit demAdel verbundensind, lassensichnirgends systematischentwickeln,sondernnur
bei der Lehre vom Adel der Reihe nach aufzählen. Dabei ist es notwendig, die Rechtsverhältnisse
der vormals reichsständischenund landesherrlichenFamilien nach denallgemeinenErörterungenüber
den Adel gesondertzu behandeln. Denn währendder niedereAdel demGrundsatzeder allgemeinen
Rechtsgleichheitfast vollständig unterworfenist, hat der hoheAdel als Entschädigungfür die ver=
lorene Landeshoheiteine ziemlich reichlicheAusstattung an Sonderrechtensichbewahrt.

Der Adel als einestaatlicheAuszeichnungkannnur im Rechteeinesbestimmten
einzelnen Staates seinen Grund habenv. Der Adel ist keine Rechtseinrichtungdes
„Völkerrechts'. Es gibt keinenAdel schlechthin,sondernnur einen bayerischen,
preußischenusw. Adel. Der Adel jedes Staates ist von dem Adel jedes anderen
Staates rechtlichverschieden,selbstwenndie geschichtlicheWurzel einegemeinsameist.
Auf diesem Standpunkte steht auch die bayerischeVerfassungsurkunde. Sie kennt
lediglich einen „Adel des Reichs“, einen „Adel im Königreich Bayern“ 10; nur „ein
bayerischerUntertan“ ist fähig, „die dem Adel im Königreiche Bayern zustehenden
Rechte"“auszuüben11.

Daraus ergibt sich folgendes.
1. Der BesitzeinesfremdenAdels ist für das bayerischeRechtohneBelang½,

und zwar sowohl dann, wenn der Besitzer eines fremden Adels kein Bayer, als auch
wenn er ein Bayer ist. Der Satz, daß ein Staatsfremder adlig sei, besagtfür dessen

bürtigkeit eines ist, verbinden,nicht einenur „ehrenvolle“Titularauszeichnungist, sondernaucheine
rechtlichabschließendeGemeinschaft,einen Stand, begründet. Der Adel ist zwar keineKaste, aber
ein Stand. Vgl. R. Piloty, Das Recht der Ebenkürtikeit. zwischenhohemund niederemAdbel
Adel, 1910(nicht im Buchhandel),S. 1 ff.

6 Vorrechte,die übrigens nicht nur beim hohen,sondernauchbeimniederenAdel vorkommen.
4 Vgl. z. B. Verf Urk. Tit. V § 5.
" All dies ist vom Standpunktev. Seydels und seinesStandesbegriffesrichtig. Die Erb=

lichkeit aber bringt es mit sich, daß die Adelsvorrechtenicht nur VorrechteeinzelnerPersenen,
sonderneinzelnerFamilien find. Das von v. Seydel vermißtezusammenfassendeBand ist im
Ebenbürtigkeitsrechtein der Tat vorhanden.

* Dem stimmeich zu trotz der Gleichartigkeit,welcheim Adelsrechtder verschiedenenStaaten
sichzeigt, und trotzderWirkungen, welchedieEbenbürtigkeitüber dieStaatsgrenzenhinaus äußert.
Jeder Staat trägt in sichdie Macht, einenAdel zu schaffenoder einen bestehendenzu beseitigen.
Damit ist es auch Sache des Staates, über etwaige internationale Adelsgrundsätze sich mit anderen
Staaten zu vereinbaren. Auch der Adel kann zum Gegenstandinternationaler Abkommengemacht
werden, wenn das auch bisher nur im DeutschenBunde und nur hinsichtlichder Standesherren
#eichehenist. Dem Adel selontsteht ein Recht zu internationaler Gestaltung seinerRechtsstellung
ni u. »

am Tit.V§4.Uberschciftderv.Vers-Beil. «Berf.Veil-v§8Abs.1.
12Eine Ausnahme bestehthinsichtlichdes Rechtesder Ebenbürtigkeit.
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Rechtsverhältnissein Bayern nicht mehrals derSatz, daß er nichtStaatsangehöriger
sei. Daraus erhellt ein Doppeltes.Der fremdeAdlige kanndie Rechteeinesbayerischen
Adligen nicht beanspruchen18. Dies gilt nicht bloß gegenüberBundesausländern,
sondern auch gegenüberden Angehörigender mit Bayern zum Reiche vereinten
Bundesstaaten. Die Bestimmungdes Artikels 3 AbsatzI der Reichsverfassungläßt
sich dagegennicht anführen. Dieselbeverlangt lediglich, daß der Angehörigeeines
jedenBundesstaatesin jedemanderenBundesstaateals Inländer zu behandelnsei,
und zieht aus diesemSatze erschöpfenddie Folgerungen. Sie fordert dagegennicht,
daß, wer in dem einenStaate bevorzugtist, dies auchin dem anderenStaate sein
müsse. Der fremdeAdlige wird fernerdadurch,daß er Bayer wird, nicht von selbst
bayerischerAdliger. Er kannden bayerischenAdel nur in derselbenWeise wie jeder
andere Staatsangehörige erwerben; es besteht kein Verhältnis der Rechtsfortsetzung
zwischenseinemfrüheren und dem etwa neu erworbenenbayerischenAdel. Ob er,
hiervon abgesehen,den fremdenAdel behält, hängt von demRechtedes betreffenden
fremdenStaates ab; das bayerischeRecht stehtdieserBeibehaltungnicht im Wege“.

Der bayerischeStaatsangehörigekann den Adel in einemfremdenStaate er=
werben. Er bedarf jedochhierzu, wie bei anderenAuszeichnungen,der königlichen
Genehmigung15. Diese Genehmigunghat aber nicht die Bedeutungeiner Verleihung
des bayerischenAdels.

2. Den bayerischenAdel kann nur ein bayerischerStaatsangehörigerbesitzen.
Der bayerischeAdel kanndahernur einemBayern verliehenwerden1, under erlischt
mit dem Verlusteder bayerischenStaatsangehörigkeit.Bei späteremWiedererwerbe
der Staatsangehörigkeit bedarf es einer neuen Verleihung.

Da der Adel eine staatlicheAuszeichnungist, so geht seineVerleihung17nur
vom Könige aus. Dies ist nachdembestehendenbayerischenStaatsrechteder einzige
Erwerbstitel1819. Die Überführungder Familien, welchenach Bestimmungendes

11Die Verf.Urk. enthält keineBestimmung, worauf sichein solcherAnspruch gründen ließe.
Inesbes.verlangt Verf.Beil. W § 8 zur Ausübung der AdelsrechteMatrikeleintrag und spricht dabei
nur von einem Eintrage bayer.Untertanen in dieMatrikel. Eine Bestimmung über die Eintragung
fremderAdeliger ist nicht vorhanden. (Eine andereAnsicht liegt, wie es scheint, der M.E. vom
7. März 1832, Döllinger V S. 50, zugrunde.) Dazu kommt,daß man ohneNot demGesetzgeber
einen so großen Verstoß contra bonos mores nicht zutrauen darf, wie er darin läge, wennFremde
Vorrechte vor den Staatsangehörigen genössen.Man hat aus volkswirtschaftlichenGründen die
Fideikommisseauf den Adel beschränkt(vgl. unten Anm. 86) und letzteremdieseEinrichtung zur
Aufrechthaltung des Glanzes der Familie belassen. Welches Interesse sollte der bayer. Staat am
Glanze von Familien haben, die ihm nicht angehören? Auch kann der bayer. Staat füglich nicht
Vorrechtean einen Adel knüpfen,der auf einem fremdenRechteberuht, das möglicherweisevon dem
bayer. völlig verschiedenist. Daß in der Zeitdes alten Reiches adlige Ausmärker in bezugauf
ihren Gutsbesitzdie Adelsrechtehatten, beweistnichts für die Auslegung des geltendenRechtes. Vgl.
hierher 2. Aufl. 1 S. 309 N. 8. Auf alle Fälle läßt sichaus der Zeit, wo Bayern ein Bestand=
teil des Reicheswar, nichts für die Zeit beweisen,wo es selbständigerStaat gewordenwar. In
der Verordn. vom 31. Dez. 1806, die der k.Souveränität unterworfeneRikterschast und ihre Hinter=
sassenbetr. (N.Bl. 1807W. 193), A, Ziff. 6, ist eine Ansnahme aus besonderenGründen gemacht,
die ebendeshalb lediglich die Regel bestätigt.

14 In Verf. Beil. V §8 ist nur von bayer. Adel die Rede,nicht von fremdem.
75Verf.Beil. I § 10 Ziff. 2. Daß die Annahme fremderAdelstitel durch Bayern von der

Verf. nicht verbotensei, setztauch Art. 246 des Gebührenges.(Fassung 1910),voraus, der auf die
Bewilligung zur Annahme fremdherrlicherAuszeichnungeneine Gebühr von 100 Mark legt und
dabei nebenOrden, Titeln und Ehrenzeichennoch „Würden“ nennt.

16Dies erhellt, abgesehenvon den obenAnm. 10 u. 11 angeführtenStellen, ausVerf. Beil. V.
§5 Abs. I. Auch wird es durch die Ubung aus der Zeit vor Erlaß derVerf. Urk. bestätigt. Agl.
2.Aufl.I S. 310N. I1.

17Nur derAusdruck„Verleihung desAdels“ ist (nachv. Seydeh staatsrechtlichrichtig, nicht
dagegen der Ausdruck „Erhebung in den Adels=(oder Freiherrn= usw.)stand“. Bygl. auch
L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß. Monarchie, 11 S. 329 Anm. 1. Die Verf. spricht von „Ver=
leihung des Adels“ und „Erhebung auf eine höhereAdelsstufe“.

1 Verf. Beil. V §1 stelltErerbung und Verleihung nebeneinander,was nicht richtig ist. Denn
die Ererbung ist kein Rechtstitel des Adels, sondernder Adel vererbt sichauf Grund eines Rechts=
titels. Die Verleihung ist der Rechtsgrunddes Adels nicht bloß für den zuerstBeliehenen,sondern
auchfür dessenNachkommen. « .

18Die „Ererbung“ bezogsichnur auf diejenigenAdligen, welchevon Adelsfamilien aus der
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früheren Rechtes adlig gewordenwaren, in den Adel des neu begründetenbayerischen
Staates ist bereitsvollzogenund abgeschlossen20. Insbesondereist derUnterschied
zwischenReichsritterschaftund landsässigemAdel verschwunden?1.

Die Verleihungdes Adels kannentwedernur mit Wirkung für die Person des
Beliehenenoderin erblicherWeisegeschehen2.

Die einzige Form?“ der persönlichenAdelsverleihung, welche die Verfassung
kennt, ist die mittelbare durch „Erteilung des Militär= oder Zioildienstordens“?“,
d. i. desMilitär=Max=Josef=Ordens55unddesVerdienstordensderbayerischenKrone 2527.
Den persönlichenAdel teilt, wie nach allgemeinenRechtsgrundsätzenstets anerkannt
wordenist, auchdie Ehefrauund Witwe des Beliehenen.

Der erblicheAdel erstrecktsich auf denBeliehenenund dessenehelicheNach=
kommen?ssowieauf die Gattinnenund Witwender erblichAdligen?. Nur die
Legitimation durch nachfolgendeEhe wird dabei ehelicherGeburt gleichgeachtet30.
Dagegen wird durchEhelichkeitserklärung31 oderAnnahme an Kindesstatt32Vererbung
des Adels nichtbewirkt 58. Der in solcherWeiseLegitimierte,Adoptierteusw. kann
den Adel nur durch königlicheVerleihung neu erwerben. Soll er dabei Titel und
Wappen der Familie dessenerhalten, zu welchem er durch die bezeichnetenAkte in
Kindschaftsverhältnis tritt, so ist hierzu die Einwilligung der Agnaten der Familie
erforderlich84.

Zeit vor Erhebung Bayerns zumKönigreichherstammten.Gegenv. Seydel ist festzustellen,daß
der Adel dieser„nilben — doch u auf Verleihurg durchden König beruht.

1%DieseUberführungvollzog sichdurchEintragung in eine für diesenZweckim Jahre 1808
(Ed. vom 28. Juli 1808 §§ XIV ff.) eingeführteund seitherfortgeführteAdelsmatrikel. Über den
Hergang beeserEintragungen berichtetv. Seydel ausführlich und unterAngabe derAufforderungen
und Terminsetzungenin 2. Aufl. I S. 311 N. 14. Die NichteintragungbewirktedenUntergang des
Adels. Vgl. insbes.V. O. vom 22. Mai 1812 (Weber I S. 393).

21 Vgl.unten N. 87 ff.
22Die Erblichkeit ist das bezeichnendeund regelmäßigeMerkmal desAdels. Daher dennauch

nur dem erblichen Adel Standeseigenschaftzukommt.Die perfönlicheVerleihung wirkt bei vor=
handenerNachkommenschaftwie eine Art Ersitzung, indem der dreimal im selbenStamme wieder=
olte persönlicheVerleihungsaktgleicheiner Verleihung erblichenAdels wirkt.

8 Die Verfassungerwähnt allerdings ausdrücklichnur diesemittelbareForm derVerleihung.
Es ist aber kein Grund einzusehen,weshalb diesemittelbare Form die allein möglichesein sollte.
In Tit. V/§!!I fehlt jedeEhseennen . Tit. V § 5 Abs. I hat nur den Sinn, daß die Ordens=
erleihung stetsdieAdelsverleihungin ch ließe. So richtigv. Pözl, Lehrb.d. bayer.Verf.Rechts,
S. 141 N.1, und v. Sutner in „Die Verf. UrkdesKgrs. Bayern“" S. 198 N. 2; a. M. v. Seydel
a. a. O. I. S. 3811N. 17.

4 Verf. Beil. V § 5 Abs. 1, II. # Gestiftetam 27. Mai 1808.
26Gestiftetmit Armeebefehlvom 1. März 1806.
7 Daher kann (wasdie Verfassunga. a. O. ausdrücklichausspricht)mit diesenOrden satzungs=

mäßig nicht die Verleihung des erblichenAdels verbundenwerden.
:8Verf. Beil. V I9§1 sagt „Abstammung von einemadeligenVater“. Diese letzterenWorte

wurden statt der Fassung „rechtmäßigeGeburt von adeligenEltern“ bei Beratung des Adelsedikts
von 1808 in der Sitzung der geheimenStaatskonferenzvom 28. Juli 1808 zu demZweckean=
enommen,um den Begriff der Mißheirat zu befeitigen. v. Pözl, Lehrb, des bayer. Verf.Rechts, S. 142
(nm. 2, 7, meint, der Vater müsse bereits zur Zeit der Geburt (des Abkömmlings) den erblichen Adel

besessenhaben. Dies ist schondemWortlaute der Bestimmungnach unrichtig und hätte überdies
keine innere Rechtfertigung. Nach der Absicht des Gesetzesmuß man vielmehr annehmen,daß der
neuverlieheneAdel sogar auf die Kinder eines nicht mehr lebendenSohnes sichvererbt.

½ Vgl. dieErklärung des60.Freiheitsbriefes,vom 1.März 1641(G. Frhr. v. Lerchenfeld,
die altbayer. ständischenFreibriefemit denLandesfreiheitserklärungen,S. 157Anm. ), unterZiff. 10,
und Kreittmayr, Anm.über den Cod. Max. Bav. Civ. T. V Kap 22 § 9. Die Grundsätze
desB.G. B. über das Namensrechtder Fraurn und Kinder (§§ 1355, 1577) wiederholensichzwar
im RechtderAdelsfolgezum Teil, find aber dafür keineswegs bestimmend.Der bayerischeGesetzgeber
könnteauch seit Erlaß des B.G.B.s die Adelsfolge anders, etwa so wcgeln,daß der Adel nur auf
den ältestenSohn übergehe. DasB. G.B. enthält überhaupt keine Vorschriftenüber Adelsfolge,
sondernnach baderisch eemRecht schließtsichdie Adelsfolge an die Namensfolgeregelmäßigan.

30Verf. Beil. W§ 2 Abs. I. B. G.B. §§ 1719bis 1722. . Bgl. B. G.B. 58 1723ff.
#éVgl. B.G. B. ö§ 1741ff. Das bayer. Edikt vom 28. Juli 1808 § 6 ließ die Vererbung

des Adels durchAdoption zu.
28 Das Adelsediktvom 28.Huli 1808 § 6 lich die VererbungdesAdels durchAdoption zu.
4 Verf. Beil. W § 2 Abs. II,III, welche Bestimmungensich durch hervorragendschlechte

Fassung auszeichnen.
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Eine Beschränkungder Vererbung desAdels beiderVerleihung ist, und zwar sowohl
was denAdel überhauptals was denAdelsgradbetrifft,verfassungsmäßigunzulässig35.

Die Verleihung des Adels ist Sache der freien königlichenGnade36. Nur in
einem Falle bestehtein Anspruch auf diese Verleihung, nämlich für Mitglieder des
Militär=Max=Josef=Ordensund desVerdienstordensderbayerischenKrone,derenVater
und Großvater väterlicherseitssich ebenfallseine dieserAuszeichnungen3’ erworben
hatten 3s. Im übrigen gestattetdie Verfassung die Stellung von Gesuchenum Adels=
verleihung, die beim Staatsministerium des königlichenHauses und des Außern ein=
zureichensind und von diesemdem Könige vorgelegt werden3.

Der bayerischeAdel hat fünf Grade: Fürsten, Grafen, Freiherren, Ritter"“ und
Adlige mit demBeiworte „von“"1. DieseGrade habenjedochkeinegrößereBedeutung
als etwa die verschiedenenGrade eines Ordens ?.

Die Inhaber des Militär=Max=Josef=Ordens und des Verdienstordens der
bayerischen Kronegehörender Ritterklasse an, wenn sie nicht ohnedieseinen höheren
Adelsgradbesitzen“s.

15 Der Gedanke,unter den Abkommen desselbenStammes Unterschiededes Adelsgrades zu
machen,wurde bei denVerfassungsberatungenerörtert. Es war angeregtworden,dieAdelsklassedes
Vatere nur auf denältestenSohn übergehenzu lassen,„währenddieübrigenmännlichenNachkommen
in eine geringereKlasse desAdels zurückträten“. Dies wurde jedochverworfen.— Die Verordn. vom
B. Dez 1812,Nachtrag zumEdikt überdenAdel (Weber I S. 403),fatte einenArlonal. und
Transmissionsadel"geschaffen.Sie bestimmte:„Jedem Inhaber eines Militär= oder ivilverdienst=
ordens=Patentsstehtfrei, seinenadeligenTitel auf einen seinerehelichenoder adoptiertenSöhne in
derArt erblich zu machen,daß dieser,jedocherstnachseinesVaters Tod, denadeligenTitel ebenfalls
annimmt, der dann fortwährend in derselbenArt .. nachderReihenfolgederErstgeburtübergeht.“
Nach der Weise der damaligenZeit werdenin derVerordn. selbstdie Gründe der neuentelfin
augeinandergesehn.Sie sind von der Art, wie fie allenfalls auf die Stiftung einer englischen Pairie
passen würden.

*%Die BestimmungeninVerf. Beil. V § 3 beziehensch nur auf die Belegung von Ge=
suchenum Adelsverleihungen,beschränkenabernichtdas ErmessendesKönigs. A. M. ist E.v. Moy,
Staatsrecht desKönigreichs Bayern, I, 1 S. 230. — Der Grund der konigich n Gnade kann auch
der sein, daß jemandin dem Staate, dem er bisher angehörte,den Adel besaß. Aber ein Eintra
in die bayer. Adelsmatrikelkann auf die letztereTatsacheallein hin nicht erfolgen,sondernnur au
Grund eines bayer. Adelsbriefes.

37 v. Seydel unterscheidetzwischenVerleihung desOrdens und Annahme desAdelstitels und
meint, daß für die Entstehungdes Anspruchesauf Verleihung des erblichenAdels nur die Ordens=
verleihungen,nicht aber auch die Eintragung derVorfahren in die Adelsmatrikelverlangt sei. Diese
Auffassung scheintmir verfehlt, denn da nachBeil. V § 5 Abs. I die Ordensverleihungauch die
Adelsverleihung in sichschließt,so ist die Annahme desOrdens ohnenachfolgendeEintragung in die
Adelsmatrikel ein Ding der Unmöglichkeit.

3"Verf. Beil. W 8 5 Abs. III. Die Bestimmungwurde auf Antrag des Staatsrates Frhrn.
v. Colonge in der Sitzung der Ministerialkonferenzvom 2. Mai 1818 angenommen.Sie hat ihr
Vorbild im früheren französischenRechte(desancien régime), wonachFamilien, derenVorfahren
bereits in zwei Generationen die Stelle eines Präsidenten oder Parlamentsrates bekleidetoder das
Ludwigskreuzerhalten hatten, bei Erlangung der gleichenStelle oderAuszeichnung in der dritten
Generation erblich adlig wurden. Sie beginnt erst Et4 allmählich Wirkungen zu äußern.

*Verf. Beil. V § 3. Hiernach müssendie Gesuchemit den Angaben und Bescheinigungen
der Personalverhältnisse,der Verdienstedes Bittstellers und seinerFamilie um denStaat und eines
zum standesmäßigenAuskommenhinlänglichen Vermögensversehensein“. Vgl. auchForm.Verordn.
vom 9. Nov. 1825 § 4. *ê*b5 *

* Die Bezeichnung „Ritter“ wird nur von Männern übrt die weiblichen Familien=
angehörigenführen lediglich das Beiwort „von“. Val. Weber XIS. 539 Anm. 2.

41 Verf. Beil.V § 6 Abs. I. Die Verordn. vom 22. Mai 1812 (Weber I S. 398) kannte
noch eine Klasse der „Edeln“ zwischenden obenangeführtenzweilesten Klassen. Im RK.Bl. 1814
S. 1333 Nr. 7 findet sichsogar der Eintrag eines Marquisin die Adelematrikel! Die Verleihun
des Titels eines Herzogs zu Wörth und Donaustauf an denFürsten von Thurn und Taxis (G.V.Bl.
1899 S. 364 f.) ist mit der Verfassung nicht vereinbarlich, auch nicht wenn der Titel als
„akzessorisch"bezeichnetwird. Einen nachPrimogenitur vererblichenTitel kennt unser Adelerecht
überhauptnicht. Es ist unstatthat, die verfassungsmäßigfestgestelttenWheichmungenderAdelsgrade
pe 4higenmächtigeZutaten, z. B.Vorsetzungdes Wortes Reichsvor Freiherr oder Graf, auszu=

mücken.
3 DiesemSatze v. Seydels ist insofern nicht beizustimmen,als der Adelsgrad im Eben=

bürtigkeitsrechtBedeutunghat. S. oben§ 20 N. 9 a. E. ·
«Betf.Beil.V§6Abs.ll.DetAnsprnchnach§5Abs.1llgehtalfoaanetlechungdes

Adels in der Ritterklasse.
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Die Verleihung eines höherenAdelsgrades stehtim freien ErmessendesKönigs"“.
Sie kann ebensowie die Verleihung des Adels nachgesuchtwerden45.

Die Verleihung des Adels oder eines höherenAdelsgrades geschiehtdurch einen
Adelsbrief, welcherTitel und Wappen festsetzt““.Für denselbenist regelmäßigeine
Gebührzu entrichten,die nachdemverliehenenAdelsgradeabgestuftist7. Der König
kann indessendie Gebühr nachsehen“.

Die Führung des Adels ist außerdemvon der formellenVoraussetzungdes Ein=
trags des Adelstitels in die Adelsmatrikel"“ abhängig30. Beim erblichenAdel genügt
der Eintrag des Adelstitels der Familie; der Eintrag der einzelnenPerson ist zur
Wahrung ihres Adels nicht erforderlich5!. Allerdings besteht die Verwaltungs=
einrichtung, daß die Matrikel auch über denPersonalstand der eingetragenenFamilien
vollständigenAufschluß gibt. Zu diesemZweckesind Vorschriften erlassen, wonach
Veränderungenim PersonenstandederadligenFamilienzuderAdelsmatrikelanzumelden
sind. Die Matrikel wird beim Staatsministerium des königlichen Hauses und des
Außern geführt58. Der Eintrag eines Adelstitels in die Adelsmatrikel darf nicht
eher geschehen,als bis die geschuldetenGebühren und sonstigenKosten bezahlt oder
hinterlegt sind56. Diese Eintragung unterliegt außerdemeiner besonderenGebühr55,
vor deren Entrichtung ein Matrikelauszug nicht erteilt werden darf 5657.

BeglaubigteAuszüge aus der Adelsmatrikel liefern vollkommenenBeweis für den
Adel einer eingetragenenFamilie 58.

Der Eintrag in die Adelsmatrikel wird durch das Gesetz=und Verordnungsblatt
(früherdurchdas Regierungsblatt)veröffentlicht5°.

4 Verf.Beil. V " 6 Abs. III, IV. Vagl.2. Aufl. I1S. 313 N. 32.
“5 Verf.Beil. V §94. Verf. Beil. V 5§ 2 Abfs.IV, 3, 4.

Gebührenges.(Fassung1910)Art. 248; dazu Art. 247, 248. Die Sätze sind nachder oben
angegebenenNetbenfolge derGrade20 000, 10000, 5000, 2000, 1500Mk. Über das frühereRecht f.
2. Aufl. I S. 313 N. 35.

"8 Verh der K. d.Abg. 1877/81HesetgebAussch.Beil. Bd. VII Abt. 1 S. 94, Abt. II S. 84f.
AXuu * Adelsmatritel wurde durch dasEdikt über denAdel vom 28. Juli 1808 88 XIV bis
XXII ein rt.
Art 2 r V §8 Abs. I. Min. Bek.vom 12.Mai 1841 (Weber III S. 377),Gebührenges.
Art. , .

IIJnderMinisterialtonferenzvom27.April1818wurdezuHsderv.Verf.Beil.bemerkt,
nicht ein einzelner, sondernder ganzeStamm einer ebligen Familie werde in die Matrikel ein=
getragen. Damit stimmt auch der WortlautderVerf. Beil. VW§ 8 Abs. I („dessenAdelstitel") und § 9
(„immatrikulierte Famtien überein, welcher von § 18 des Ed. vom 28. Juli 1808 („Wer“) abweicht.

*2Aufgeführt bei Weber 1 S. 485 Amum. . NachM. E. vom 14. Juni 1876 (Weber
XI S. 539) haben die StandesämterRegisterauszügefür die Adelsmatrikel zu fertigenund an die
Kreisregierungeneinzusenden.Die M.E. v. 12. April 1882(Weber XV S. 671)verlangt außer=
dem Vorlegung der betreffendenZivilstandsurkunden.

53Nach demorgan. Edikte über die Anordnung des Reichsheroldenamtesvom 1. Nov. 1808,
. (Weber I S. 249) hatte diesesAmt die bezeichneteObliegenbet. Nach seiner Auflösung durch

Verordn. vom 27.Nov. 1825(Weber II S. 258) ging diese Aufgabean das obengen.Ministerium
über, bei welchemein Reichsherold aufgestellt ist. Vgl. Form. Verordn. vom 9. Dez. 1825 §8 10, 42, 43.

5“Leübeeneef. Art. 248.
55Gebührenges.Art. 244.
*8Gebührenges.Art. 248.— FrühereVorschriftVerordn.vom22.Mai 1812(Weber 1 S. 393.
51 Die Eintragungen und Löschungenerfolgennicht nachErmessen,sondernausschliebtichnach

dem Rechte. Es ist die Kr#= der matrikelführenden Behörde, dieseEinträge dem Rechte gemäß vor=
zunehmenbzw.vornehmenzu lassen. Die NichteintragungeinesBerechtigten,derberechtigtenFamilie
eim erblichen, des Einzelnen beim persönlichen Adel ist Verletzung eines konstitutionellen Rechtes und

begründet die Verfassungsbeschwerde(Verf.Urk. Tit. VII § 21, Gesch.G.G. vom 19. Jan. 1872
Abschn.II Ziff. 2). Sowohl in diesemFalle als auchbeiEintragung Nichtberechtigterbestehtzudem
Verfassungsbeschwerderechtgem.Tit. X § 5. Rechtskräftige Urteile der bürgerlichenGerichte über
dieZugehörigkeiteines Einzelnenzu einer adligenFamilie sind entscheidendauchfür denAdel dieses
einzelnen, und zwar selbst dann, wenn die Eintragung deeselbenin die Adelsmatrikel unterblieben
ist. Die Eintragungen in die Adelsmatrikel sind umgekehrt fürdie ordentlichenGerichte(bürgerliche,
Straf= und Verwaltungsgerichte)bindend, dies jedochhinsichtlicherblichAdliger nur hinsichtlichder
Familie, nicht hinsichtlichder Einzelnen.

558Verf. Beil. W §98 Abf. II. Vgl. hierherM.E. vom 31. Aug. 1847 (Döllinger XXII
S. 206). Das gleichegilt bei persönlichemAdel für die Person des Beliehenen.

55 Verordn. vom 22. Mai 1812.
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Eine Verpflichtungzur Annahmedes verliehenenAdels bestehtselbstverständlich
nicht. Die Verleihung bleibt also unwirksam, wenn sie ausdrücklichoderstillschweigend
abgelehntworden ist. Stillschweigend ist sie abgelehnt, wenn der Beliehene den Ein=
trag in die Adelsmatrikel nicht nachgesuchthat .

Der Adel erlischt“, wie bereitserwähnt,durchAusscheidenaus demStaats=
verbande,ferner durch ausdrücklichenVerzicht, welcher dem Könige durch das Staats=
ministeriumdes königlichenHausesund desAußernanzuzeigenist#s2.Die Wirkung
des Verzichts erstrecktsich auf die Ehefrau und die nach dem Verzichte geborenen
Kinder des Verzichtenden8. Der Adel geht außerdemfür eineAdlige durchVer=
heiratung mit einem Nichtadligen verloren". Dagegen kann eine Verjährung des
Adels durch Nichtgebrauch nicht eintreten; der Eintrag in die Adelsmatrikel schützt
gegenVerjährung65. WennjedochderNichtgebrauchdurchwenigstenszweiGenerationen
gedauert hat, so könnenspätereAbkömmlinge“ denAdel nur nachvorgängigerPrüfung
und Bestätigungdes Rechtstitelswiederaufnehmen.Die Bestätigungdarf, wennder
Beweis der Zugehörigkeit zu der eingetragenenFamilie erbracht ist, nicht verweigert
werden67.

StrafgerichtlicheVerurteilunghatdenAdelsverlustregelmäßignichtzurFolge".
„Auch der persönlicheAdel wird durch dieselbenicht berührt.“

In gewissenFällen tritt Einstellung (nicht Verlust) des Adels ein70. Dies ist
derFall 71:

Der Eintrag ist die Voraussetzungfür die Befugnis der Ausübung der Adelsrechte. Wer
ihn nicht nachsucht,erklärt, daß er von der Verleihung keinenGebrauchmachenwill, und zwar bei
erblichemAdel nicht bloß persönlich,sondernüberhaupt,da derEintrag demAdelstitel der Familie

gilt. Nähere Begründung gegen v. Pözl, Lehrb. des bayer. V.R.s, S. 148 N. 5, fs.v. Seydel
2. Aufl. I S. 314 N. 47. Unrichtig auchLebrecht in Annalen 1906 S. 425f.

1 EineEntziehung des Adels durchkgl. Verfügung gibt es nicht.
"2 Verf. Beil. V & 18 Abfs. I. i Vefa eil. V 8 18 Abs. II.
Das war im bayer. Rechtestetsanerkannt. Nachweiseüber das frühereRecht2. Aufl. 1

S. 314N. 50. "%Verf.Beil.V F 19.
"#Vgl. hierzu die zutreffendenBemerkungenv. Pözls a. a. O. S. 148 Anm. 4.
" Verf. Beil. V § 20. Die Verfassunghat hierfür den zsenne Ausdruck „Erneuerun

des Adels“. Die Bestätigung des Adels ist unter Vorlage der Beweisefür die Abstammung dur
Vermittlung des Staatsministeriums des königlichenHauses und des Außernbeim Könige nachzu=
suchen.Die sog.Erneuerungwird in der Matrikel vorgemerktund darüber ein Zeugnis ausgestellt,
ein neuerAdelsbrief nur dann, wenn der frühere verloren gegangenist.

ss „Die Bestimmungendes § 17 der V. Verf.Beil. (vgl. auch Adelsedikt von 1808 F 12,
St.G.B. von 1813 T.1 § 23) find aufgehoben.Bayer.Einf. Ges. zumR. St.G. B. vom 26. Dez.1871
Art. 2 Ziff. 24. Während also der Betrieb einesGewerbesnachVerf.Beil. W § 21 unter Umständen
dieEinstellung desGebrauchesdesAdelstitels zur Folge hat, hat derAufenthalt im Zuchthausenicht
einmal dieseWirkung. Mit Recht bezeichnetv. Seydel (2. Aufl. 1 S. 215 N. 54) diesesVer=
hältnis als eine „gesetzgeberischeUngeheuerlichkeit“.Doch glaube ich nicht, daß die Auffassungdes
Adels als eines Standes dazu nötigt, der Strafe die Folge des Adelsverlustesvorzuenthalten. De
lege ferenda ist zu beachten:1. Da der Adel eine Einrichtung des Landesrechtesist, bleibt es dem
Landesrechtevorbehalten, die Straffolge des Adelsverlustesanzuordnen. Hierinist v. Seydel
(a. a. O.) durchaus zuzustimmen. 2. In Bayern könnte solchesnur im Wegeeines Verfassungs=
gesetzesangeordnetwerden. 3. Die Straffolge des Adelsverlustessollte mindestensin allen Fällen,
in welcheneine BeschränkungoderEntziehung der bürgerlichenEhrenrechteeintretenkann odermuß,
angeordnetwerden. 4. Das Urteil des Strafgerichtes hätte die Zulässigkeitder Entziehung auszu=
grrchen, die Entziehung selbst wäre mit Rücksicht auf sein Verleihungsrechtdem König vor=
zubehalten.

57DiesemletztenSatze v. Seydels (a. a. O. 2. Aufl. S. 315 N. 55) schließeich mich nicht
an. Der perfönlicheAdel ist ebendochetwas anderesals der erbliche. Was für diesennicht gilt,
kann dochfür jenen gelten. Richtigv. Pözl a. a. O. S. 149 N. 7.

16Verf. Beil. §5l21 Abs. I. Dortist zwar bloß von Einstellung des „Gebrauchs des
Adelstitels" die Rede,aber § 22 zeigt, daßEinstellung desAdels gemeintist. Vgl. hierher auch
Cod. Max. Bar. Civr. T. V Kap. XXII § 14 als Vorbild der Bestimmung.

1 Die gemeinsameratio ist offenbardie, daß rein körperlicheArbeit, persönlicheBedienung
oder unmittelbarer Verkehr mit demPublikum der „Würde" des Adels nicht entspreche.Nicht das
VerdienendurchgewerblicheTätigkeit, auchnicht das Abhängigkeitsverhältnis, welchesein Dienst=
vertrag mit sichbringt, sonderndie Art der Ausübung einer solchenTätigkeit ist das Unvereinbare.
Darnach wird in allen Einzelfällen zu entscheiden sein. Die Stellung eines Betriebsbeamten oder
auchniederenStaatsbeamten ist mit demAdel hichtunvereinbar: das gleichegilt von den sog.freien
Berufen als Arzt, Rechtsanwaltund den öffentlichenDienstenals Lehrer,Notar usw.
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1. bei Übernahmeniederer, bloß7s in Handarbeit bestehenderLohndienste;
2. bei Ausübung'73seinesHandwerkes!“;
3.z bei Ausübung sonstigerGewerbe dann, wenn dies mit offenemKram und

Laden geschieht75.
Die Einstellung des Adels dauert nur so lange, als der Einstellungsgrund ge=

gebenist, und erstrecktsichzwar auf die Gattin, nicht aber auf die Kinder, „welche
sichnicht im gleichenFalle befinden“76.

Der Adel als eineöffentlicheAuszeichnungstehtunter staatlichemSchutze.Die
unbefugteFührung von Adelstiteln ist strafbar77. Die Mitglieder der eingetragenen
Adelsfamilienhabenfernerdas ausschließlicheRecht,sichderim Adelsbriefeverliehenen
Titel und Wappen zu bedienen“,. Andererseitsist ihnen auch jede eigenmächtige
Anderung des Namens oder Titels untersagt7“.

Der bevorzugteGerichtsstand für die „Überden AdelsstandvorkommendenRechts=
streite“",welchendie Verfassungsurkunde20 bestimmte, ist seit Einführung der Reichs=
justizgesetzejedenfalls beseitigt #!,da ein reichsrechtlicherVorbehalt zugunstendieses
Gerichtsstandesnirgendsgemachtist. Dabei ist übrigenszubemerken,daßeinegericht=
licheZuständigkeitbezüglichdes Eintrags des Adelstitels einer Familie in die Adels=
matrikel überhaupt nicht Platz greift. Die Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen
einessolchenEintrages vorliegen32,stehtvielmehrausschließlichdemStaatsministerium
des königlichenHausesund des Außern zusss.

72 Das Wort bloß ist zu beachten.
· nAnsichist«AnTsiibnn«jederGewerbebetriebaufeieneRechnung.Dasiftabethiet

nichtemeintzspndernnnrdiensübnngdurchdenBefiek pekgfönlich,ei es allein, sei es in Ge⸗
meinschaftmit Gehilfen. Nicht unter die Bestimmung fällt also der Gewerbebetriebdurch einen
Geschäftsführer,wennderGeschäftsherrsichnur auf dieOberleitungundRechnungsabnahmebeschränkt.
Vgl. M.E. vom 20. Dez. 1818 (Weber I S. 747).

7. DieVerf. Urk. sagt: eines „eigentlichen“Handwerkes. Damit wollten einerseits die sog.
freien Künste („Kupferstecher,Bildhauer und Maler, mit Ausnahme der bloßen Afteichere. nennt
die M.E. vom 20. Dez. 1818 als Beispiele), andererseitsdie fabrikmäßigenBetriebe ausgeschlossen
werden,letztere,insofernnicht Einzelverkaufdamit verknüpftist und also der unterZiff. 3 genannte
Fall vorliegt. (Vgl. dieangef.M.E.)

· nslcaihdeiklldsichtdescitesziiidiiWhlauchderBetriebeiiiei:Gaft-niidSchmikwirtfehaft
hierunter zu begreisensein. Die M.E. vom 20. Dez. 1818 rechnetauchdie Apotheker„ungeachtet
ihrer höheren Miung hierher. I der Praxis wurde davon abgewichen.

16 Verf.Beil. Abs. II. 71N.St.G.B. § 360 Ziff. 8.
78Verf. Beil. W 8 9 Abs. 11 lautet: „Anmaßungen nicht gebührenderTitel und Wappen

könnensowohl von den bestelltenKronfiskalen als denMitgliedern derbeteiligtenFamilien entweder
zur unmittelbaren Abstellung dem Staatsministerium des k. Hauses angezeigtoder nach Umständen
gerichtlichverfolßt werden.“ Bygl.Pol.Str. G B. Art. 20.

7. Vgl. M. E. vom 8. Jan. 1835 (Döllinger V S. 52).
30Beil. V § 7, wonachin ersterInstanz dasAppellationsgericht,„unter welchemderAdels=

prätendentsteht“, „mit Vorbehalt derBerufung an das k.Oberappellationsgericht“zuständigseinsoll.
3#Uber die frühereStreitfrage gegenüberdem Art. 76 des Geri iererfassungsgesthesvom

10. Nov. 1861 vgl. v. Pögl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts,S. 147 Anm. 13.
#82Dies # sich, wie oben N. 57 gezeigt,nicht auf die Frage derFamilienzugehri keit.
56 In der SitzungdesVerfassungsrevisionsausschussesvom 15.Dez. 1814 machteder Vorstand

des Reichsheroldenamtesv. Lan ¾lnaufmerksam,daß die in Rede stehendeBestimmungmißverstanden
werdenkönne. Sie könne nur Anwendungfinden, wenn zwei FamilienwegenFührung gleichen
Schildes und Namens streiten“, oder wenn eine Familie „einem Drittendie gamtlirone lesrreitig
machenwolle", „nicht aber, wenn der Adel von demHeroldenamteselbstnochzweifelhaftgemach
ist.“ — Vgl. R.Bl. 1857 S. 270 (Komp.Konfl.Erk.). Dem ist nochbeizufügen:Ein Rechtsstreitüber
den Adelsbesitzist an sich kein Streit des bürgerlichenRechtes. Ein solcherStreit kann daher für
sichallein dieZuständigkeitder bürgerlichenGerichtenicht finden. R.G.V.G. § 13. Eine Zuständig=
keit der Verwaltungsgerichte, die an sch der Natur der Streitsacheentspräche,ist in Bayern nicht
gegeben.Daraus folgt, daß ein solcher Streitfür sichallein überhauptnicht im ordentlichenRechts=
wege ausgetragen werden kann. Bildet fedoch die bestrittene Adelseigenschaft einer Person einen
Inzidentpunkt in einem Strafverfahren (Str. G.B.§ 360 Ziff. 8) oder in einembürgerlichenoder
Verwaltungsprozeß(Stiftungsberechtigung,Ebenbürtigkeit,Familienzugehörigkeit),so hat das für die
Sache zuständige Gericht auch über den Adel der Pere inzidenter zu entscheiden. Nach bayerischem
Recht sind dabei dietbeglaubigten Auszüge“ aus der Matrikel, soweitsie eingetragene„Familien“
oderbersöalich geadelte Einzelnebetreffen,gem.Tit. V & 8 Abs. II bindend, nicht etwa als maß=
gebendeVorentscheidungen,sondernals Beweisurkunden.Im gleichenSinne ist auchdieMitteilung
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Mit demBesitzedesAdels warennachdenBestimmungenderVerfassungsurkunde
eine Reihe erheblicherVorrechte privat= und öffentlichrechtlicherNatur verknüpft. So=
weit dieselbendembürgerlichenRechteangehören,fallen sienicht in das Bereicheiner
staatsrechtlichenDarstellung #. Ubrigens haben die Vorrechte des Adels im Laufe der
weiterenEntwicklungunseresRechteseinewesentlicheAbminderungerfahren5. Auf
demGebiete des öffentlichenRechtes ist lediglich die Verfassungbestimmungzu erwähnen,
wonachnur adligeGutsbesitzerzu erblichenReichsrätenernanntwerdenkönnens6.

des Herolds über Nichteintragung einer Familieoder eines Einzelnen, dessenperfönlicherAdel in
Frage ist, bindend, i. e. „beweisend“. DieZuständigkeit der bürgerlichenGerichte bestehtinsbef.

ei einemStreit über die Juhehörigeet einer Person zu einemHaus deshohenAdels, wenn der
Streit über die Standesmäßigkeit einer Ehe oder über Rechteaus der Hauszugehörigkeit geführt
wird. Erk. desNeichsgerichts vom 5. Dez. 1893 (Entsch. in Z. S. Bd. 32 S. 147ff.) für Bayern
Seufferts Bl. f. R A.1846 Bd. XI S. 267 ff. Vgl. R. Piloty, Das Recht der Ebenbürtigkeit
wischenhohem und niederemAdel usw., 1910, S. 46 ff., und Austräge und Schiedsgerichteder
andesherrlichenHäuser, 1910 (nicht im Buchhandel);vgl. oben § 43 N. 55.

* Vgl. darüber P.v. Roth, Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 215 ff., und wegen der
milienfideikommissev. P5Zzl,Lehrb.desbayer.Verf. Rechts,S. 149ff. BezüglichderFamillenfidei=

ommissebedarfes wohl kaum desNachweises,daß, wenn sieauch ihre Regelung durchdieVerf.Urk.
Hlunden haben,sie damit nicht die Eigenschafteiner öffentlichrechtlichenEinrichtung erhielten. Das

inf.G. z. B.G. B. hat in Art. 59 die landesrechtlichenVorschriftenüber Bewiltenstritomange als
unberührt erklärt. Danach gilt in Bayern gegenwärtigdasRecht,welchesin Beil. VII derVerf. Urk.
.Edikt über die Familienfideikommisse“enthalten ist. Dazu Ges.vom 11.Febr. 1825, dieAnwendung
und Vollziehung einiger Bestimmunden des Ediktes über die F.F. betr. (zu §§ 5, 8, 13, 26, 40 des
Ediktes), ferner bayer. Ausf.G. z. B.G.B. Art. 135, wonach die Anwendbarkeit des Ediktes in der
Pfalzauch für dieZukunft ausgeschlossen,§ 28 S. 2 und § 109desEdiktesaufgehobenund § 14 Abs. 3
geändertist. über ZwangsvollstreckunggegendenRechtsnachfolgerdesSchuldnerss.A.G. 3.Ziv. Pr.O.
u. K. O. vom 23. Febr. 1879 § 28 und A.G. z. B.G B. Art. 166 Ziff. XIII. S. auch A.G. z.
Grundbuchordnungusw. Art. 13, 34 und über die standesherrlichenFideikommisseEdikt über die
a. §5102 und Beil. IV der Verf.Urk. Die Führung der Fideikommißmatrikelexfolgt durch die
berlandesgerichte.A.G. z. G.V.G. Art. 36 Ziff.1, Edikt überdie F.F. 8 14. Uber die Rechts=

entwicklungbis zur Gegenwartv. Seydel 2. Aufl.1 S. 316 N. 68. S. auchPiloty, v. Sutner,
Die Verf.Urk. d. 6 n6. Bayern, 2. Aufl., S. 214. Die Errichtung von Familienfideikommissenist
auchheutenochin Bayernein VorzuzerechtdesAdels, indem nur zugunstenadliger Familien solche
F.F. errichtetwerdenkönnen. Tit. 4 Ziff. 2. Beil. V § 13, Beil. VII (Fid.Ed.) § 78.

5 Die Vorrechte des Adels nach der Verf.Urk. sind der Mehrzahl nach in Tit. V § 4 auf=
gezählt. Nicht unter dieselbengehörtennachAbs. 1 die gutsherrlichenRechteüberhaupt,da derAdel
dieseRechte „wie jederHutseigentümer= gehaltensoll. Von den gutsherrlichenRechtenhandelt
Abschn.I der VI. Verf. Beil. Esfind nur einige, wenigerheblicheBestimmungennochin Kraft
(vgl.hauptsächlich§§ 21,22,24).

Wirkliche Adelsrechtewaren bzw. sind nachderVerf. Urk. folgende:
1. Das ausschließlicheRecht, eine gutsherrlicheGerichtsbarkeitausüben zukönnen. Verf.=

Beil. VI. Dasselbeist durchArt. 1 desGes.überAufhebungderstandes=und gutsherrlichenGerichts=
barkeit usw. vom 4. Juni 1848 beseitigt.

2. Das Recht,Familienfideikommisseauf Grundvermögenzu besitzen.Verf. Beil. VII. Dgl.
darüberAnm. 86.

3. Ein von dem landgerichtlichenbefreiterGerichtsstandin bürgerlichenund strafrechtlichen
Fällen. Derselbeist aufgehoben:Ges. vom 4. Juni 1848,die Grundlagen derGesetzgebungüber die

erichtsorganisationusw. betr., Art. 2: Ger.Verf.Ges.vom 10.Nov. 1861Art. 76 Abs.1I. Näheres
bei v. *Wrnl Lehrb. des bayer.Verf.Rechts,S. 144 Anm. 3.

4. DieRechte der Siegelmäßigkeit unter den Beschränkungen der Ges. über das Hypotheken=
wesen. Verf.Beil. VIII (vgl. Edikt, die Aufhebung der Siegelmäßigkeitbetr., vom 20. April 1808,
RN.Bl. 1809 S. 115 u. oben§ 11 Anm. 26f.). DieSirgelmchiglei ist für das Gebiet der streitigen
und nichtstreitigenRechtspflegeausgehoben.Ges.,dieGrundlagen derGesetzgebungüber dieGerichts=
urgenisationusw. betr., vom 4. Juni 1848,Art. 7; Ges., die Siegelmäßigkeit betr., vom 28. Mai
1852; Notariatsges.vom 10.Nov. 1861, insbes.Art. 150 Abs. II; Einf.Ges.z. Z.P.O.vom 29.April
1869 Art. 3 Ziff. 16; bayer. Auef.G. z. B.G. B. Art. 135 Abs. 1 Ziff. III. Vgl.v. Pözl a. a. O.
S. 30 ff.; P. v. Roth, Bayer. Zivilrecht, 1 S. 220 f. ·

5. Die Auszeichnung bei der Militärkonskription, daß die Söhne der Adligen als Kadetten
eintreten. AufgehobendurchWehrverfassungsges.vom 30. Jan. 1868 Art. 96.

Außer diesen, sämtlich in Tit. V § 4 derVerf. Urk. aufgef.Rechtenfind nochzu erwähnen:
die besondereVertretung der adligen Gutsherren in der Zweiten Kammer,Verf Urk. Tit. VI 9 7a,
und die ausseLichlicheFöhtgkeit zur Erlangung der erblichenReichsratswürdeebenda§ 3. Erstere

estimmungist durchdas Landtagswahlges.vom 4. Juni 1 aufgehoben,letzterenochin Kraft. —
ber die Lehenv. Pözl a. a. O. S. 144 Anm. 7. . ·

56Tit. VI § 3. Auch dieFähizeit zum Fideikommißrecht ist öffentlichrechtlichestatus=
Eigenschaft. Diesehängt mit jenem Vorrechtder Fähigkeit der erblichenReichsratswürde in=
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DembayerischenAdel ist auchdievormaligeReichsritterschaft einverleibtworden,
soweit sie unter die bayerischeStaatsgewalt gekommenist38. Die Rechtsverhältnisseder
Reichsritterschaft wurden durch eine königlicheErklärung vom 31. Dezember 1806 8
geregelt. Die Stellung der ehemaligenReichsritter unterschiedsich hiernachnicht
nennenswertvon jener des landsässigenbayerischenAdels. Auch die deutscheBundes=
akte nahm keine wesentlicheAnderung dieserrechtlichen Lage in Aussicht20. Ebenso
beließ es die Verfassungsurkundevon 1818 71 in der Hauptsachebei derGleichstellung
des reichsunmittelbarenmit dem landsässigenAdel?s. Nur hinsichtlichder gutsherr=
lichenRechteundderFideikommisse?swurdenAusnahmenvondemallgemeinenAdelsrechte
zugunstender vormaligen Reichsritterschaftgemacht. Das Recht der Selbftgesetzgebung,
das derReichsritterschaftvon derBundesaktezugedachtwar, erhieltsie jedochnicht?“.

Die Bestimmungender königlichenErklärung von 1805 bliebennachErlaß der
Verfassungsurkundelediglichso weit in Kraft, als sieauf die ebenerwähntenbeiden
Ausnahmen sich bezogen?". Sie sind, was die gutsherrlichenRechteanlangt, mit Auf=
hebungder gutsherrlichenGerichtsbarkeit im wesentlichengegenstandslosgeworden,im
übrigen aber privatrechtlicherNatur. Nur eine Bestimmung staatsrechtlichenInhalts
hat Geltung behalten. Sie bildet eine Ausnahme von dem Satze, daß die Rechte des
Adels in Bayern nur bayerischenStaatsangehörigen zukommenkönnen. Solche der
ehemaligenReichsritterschaft angehörigenGutsbesitzer nämlich, deren Besitz unter die
Hoheit Bayerns und anderer deutscherStaaten geteilt worden ist, genießenbezüglich
diesesBesitzes die Rechte des bayerischenAdels auch dann, wenn sie nicht bayerische
Staatsangehörige gewordensind.

Schließlich ist noch zu bemerken,daß für die Pfalz der erheblichsteTeil der
Vorrechte, welche nach der Verfassung dem Adel eingeräumtwaren, von Anfang an
nicht in Kraft getretenist??. Nach demgegenwärtigenStande der Gesetzgebungbe=
steht für die Pfalz überhaupt keinerlei Vorrecht des Adels s.

sefern eng zusammen,als derqualifizierende Gutsbesitzebenein wübtibemesstancoder ähnlich ge=
undener#4n muß. Nennenwir endlichnochdas Eben bürti Kteitsrecht, so sinddierechtlichen

Vorzüge des Adels vollständigaufgeführt. Richt von staatsrechtlicherBedeutungist dieHoffähigkeit,
und unzulässigist die Bevorzugungim Staatsdienste.

ie Ebenbürtigkeitist vom Adel nur den StandesherrendurchausdrücklicheGesetzesnormua
esprochen(Beil. IV § 1), und da nur die Standesherrenein Rechtder Autonomie haben, so sind

6 es auchallein, die durchHausgesetzgebungein aktives Gbenbürtigkeitrch ausübenkönnen. Die
kessioeEbenbürtigkeit aber besitztder gesamteniedereAdel nach gemeinemFürstenrecht,und zwar
gieht binhiernhicht dieEinschränkungauf den standesherrlichenoder n staatsangehörigenAdel. Vgl.
oben

Sie wird auch24|s unmittelbarerReichsadelbezeichnet.Vgl. Verf.Urk. Tit. V § 3. über
die Reichsritterschaft N. Th. Gönner, Teutsches Staatsrecht, Landshut 1804, S. 399ff., und die
Denkschrift:StaatsrechtlicheVerhältnissederadeligenGutsbesitzerin denkurpfalzbayer.HGntschädigungs=
landen,besondersden fränkischenFürstentümern ambergund Würzburg, O. D. 1

38 Rhein.BundesakteArt. 25
89Die der k. Souveränitätunterworfene Nitterschaftund ihre Hintersassenbetr. R.Bl. 1807

193. Ausgedehnt auf den Untermainkreis durch Entschl. vom 27. Juli 1818 (Döllinger IV.
S. 211). Zu A Ziff. 6 der Deklarationvolte Perordn. vom 3. April 1807, das Verhältnis der
dorensenzur Staatsgewalt betr. (R.Bl. G

9° Vgl. Art. 14 Abs. III, IV. „Überde damaligenBestrebungender Reichsritterschaftzur
gignung gferer ol Klüber, übersichtder diplomatischenVerbandlunger desWienerKon=
gresses,S.

*! Tit. V § 3: „Die der bayer.Hoheit untergebenenehemaligenunmittelbarenReichsadeligen
kolht diejenigenRechte,welche in Gemäßheitder k.Deklaration durch die konstitutionellen

dikte ihnen zugesichertfind.“
ber das erfolgloseBestrebendervornelsGrichsritterschstlichenFawilien, günstigeresRecht

durcheen DeutschenBund 3 erlangen,s. v.Seydel 2. Aufl. I S. 3 6
I Verf Beil. VI § 136,VII §104. #. über denK#weiten 6t . v. Roth, Bayer.

Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 221 Anm. 43 Bl. echtsanw.XI 140.
7 Dies istausdrücklich ausgesprochen1 Beil. VII e 8.

? Brater u. Pfeil, Verf.Urk. des Kgrs. Bayern, S. 148 Anm. . Vorbehalt in Art. 58
Abs. IIW 61) des E.G. z. B.G.B.; s. auchArt. 106.

eklar. vom 31. Dez. 1806,A Ziff. 6, k. Entschl.pom Dez. 1818 Ziff. J.
Kgl. Entschl,vom 5. Okt. 2 (Weber 1 S. 733),unter C.

s Die Unzulässigkeitder Errichtung von Familienfideikommissenin der Pfalz ist jetztaus=

Google



8 43 Der standesherrlicheAdel. 191

ʒ 43. Der standesherrlicheAdel !. Der hoheAdel des alten DeutschenReichesbildete sich
aus jenenreichsunmittelbarenHäusern, welcheReichsstandschaftund Landeshoheitbesaßen2. Durch
die Rheinbundaktevom 12. Juli 1806 erwarb ein Teil dieseshohenReichsadels die Souveränität,
ein anderer Teil wurde der Souveränität der Mitglieder des Rheinbundes unterworfen. Die
Standesgemeinschaftzwischender ersterenund der letzterenGruppe von Familien hörte damit auf.
Die Häusfer,welcheunter die Staatsgewalt ihrer vormaligen Standesgenofsengerieten,wurden in=
dessen,wenn auch Untertanen, dochbevorrechteteUntertanen. Zwar sollten fie bezüglich ihrer
Gebietenach Artikel 26 derRheinbundaktedenHoheitsrechtender Iégislation, juridiction supreme,
haute police, Conscription militaire ou recrutement, impöt unterliegen,andererseitsbestimmteaber
Artikel 27: Les princes et comtes actuellement régnants Conserverontchacun, commepropriété
Patrimoniale et privée, tous les domaines sans exception, qu’ils possèdent maintenant, ainsi
due tous les droits seigneuriaux et féodauxr non essentiellement inhérents à la
souveraineté.= Nach Artikel 28 sollten sie in Strafsachenvon Standesgenossengerichtetwerden
und ihre Güter der Einziehung nicht unterliegen. Die Freiheit des Aufenthaltes in den Staaten
des Rheinbundesund seinerVerbündetenwurde ihnen durchArtikel 31 gesichert.Man nannte, mit
allerdings nicht zutreffendemAusdrucke,die ehemaligenReichsunmittelbaren,welchein solcherWeise
der Staatsgewalt unterworfenwurden, Mediatifierte3.

drücklich in Art. 135 Abs. II des Ausf.G. z.B.G.B. ausgesprochen.Der esehgrorr folgte damit
der von v. Seydel (2.Aufl. 1 S. 318 N. 82)schon für das frühereRechtausführlich begründeten
Auslegung. Der Sinn diesesVerbotes ist ein doppelter,daß nämlich pfälzischerGrundbesitznicht
zu einemFideikommiß verwendetwerden kann, und daß die Errichtung von Fideikommissennicht
vor einempfälzischenGericht erfolgenkann.— Der Satz v. Seydels, daß für diePfalz überhaupt
keinerlei Vorrechte des Adels bestehen,könnte mißdeutet werden. Er ist selbstverständlich nicht richtig
in demSinne, daß Pfälzer desAdels nicht fähig wären, oder daß der bayerischeAdel in der Pfalz
keine Geltung *2 dort nicht benutztoder beachtetwerden dürfte. Es können auch blällische
Grundbesitzerauf Grund ihres anderwärts gelegenenGrundbesitzesund ihres Adels als erbliche Mit=
Klieder der Kammer d. R. R. ernannt werden. Der Sinn jenes Satzes ist vielmehr nur der oben
argelegte.

(543] 1 Die Sonderstellung des standesherrlichenAdels erklärt sich im wesentlichenaus seiner
Geschichte.Damit ist schongesagt, daß die heutigeRechtsstellungder Standesherrn nicht mehr die
ehemaligeist. Für ihre heutigeRechtsstellung sind durchaus nicht mehr ihre ehemaligenRechte,

lendern nur die ihnen vach verbliebenenRechteentscheidend.Darnach aber gehörensie nicht in die
eiheder regierendenHäuser und Herren,sondernzu den adligenUntertanen,unter denen sieeinige

Vorrechtegenießen.Der Adel als Geburtsstandim Sinne desneuenRechtesumfaßt auchdie Standes=
herrn. Der Gegensatzvon hohemund niederemAdel ist nicht mehr der ehemalige,sondernbedeutet
nur einen Rangunterschied innerhalb des einen Geburtsstandes. Da die Standesherren ni4t mehr
zum regierendenStande gehören,so sind sie auchnicht mehr hoherAdel im ehemaligenSinne. In=
dem die b. Verf.Urk. Beil. 1V §. 1 entsprechendder Forderung der deutschenBundesakteArt. 14
sagt: „Die mittelbar gewordenen . Häuser behaltendie Ebenbürtigkeit ... und gehören zum
hohen Adel“, ist zum Ausdruckgebracht,daß sie die Ebenbürtigkeitnicht besitzen,weil sie zum
ohenAdel 9goren sondernumgekehrt,daß sie zum hohenAdel gehören,weil sie die Ebenbürtig=
eit besitzen. Undnur in dieser Beziehung lebt für sie nochein Teil des alten Rechtesdes
ohenAdels fort. Der mittelalterlicheHochadel bestehtnicht zehe und kann deshalbauch nicht
raft einer Fiktion als fortbestehend und die Standesherren mit umfassend vorgestellt werden. Gegen

diese bis in dieneuereZeit von einigenSchriftstellern,insbesonderevon Göhrumaufgestellte Fiktion,
s. R.Piloty das RechtderEbenbürtigkeitusw.1910,auchH. Rehm modernesFürstenrechtS. 138f.
Innerhalb des untertänigenAdels aber erfüllen die StandesherrendenBegriff einesGeburtsstandes
mehr als die Angehörigen des niedren Adels, indem fie durch ihre Hausge etzgebungzur Erhaltung
ihres Besitzstandesdas besondereErbrecht der Primogenitur oder eines andren Vorzugsrechtesein=
Uführen imstande sind und indem sich an die Stellung des Hauptes eines solchenHauses die rebliche

itgliedschaftin der Kammer der R.N. kraft Verfassungsrechtssatzesanknüpft. DerFideikommiß=
adel freilich, dem dieseMitgliedschaftebenfallserblich vom König verliehenwerdenkann, stehtihnen
rechtlichungemeinnah. Die nicht sehr tiefeKluft, welchealso zwischenden Standesherrn und dem
übrigen Adel nochbesteht,findet in dem aktiven Ebenbürtigkeitsrecht,welchesnur denStandesherrn
eingeräumt ist, einen sehr bezeichnendenAusdruck. Die Standesherrn besitzenmit diesemRechtdie
Möglichkeit, sich nach unten beliebig als Kaste abzuschließen. Da ledochdie Zahl der standesherrlichen
Familien eine kleineund unvermehrbareist, so liegt es in ihremeigenenInteresse,von diesemRechte
weisen, d. i. nicht allzu strengenGebrauch zu machen. In ihrer Hausgesetzgebunghaben diese
Familien bisher die ihrer SelbsterhaltungdienendeNegel auchbefolgt und dieseEbenbürtigkeitdes
niederenAdels in ziemlichumfassendemMaße anerkannt dervielfach,inebesonderevomVerein deutscher
Standesherrn behaupteteGrundsatz,daßnur „alter“ Adel. der vor dasJahr 1582 zurückgeht,Eben=
bürtigkeit verleihe,ist kein Rechtsgrundsatzdes geltendenRechtes. Vgl. R. Piloty a. a. O. S. 45.

2 Ein Literaturverzeichnisbei L d. Rönne, Staatserechtder preuß. Monarchie 11 S. 280
Anm.6, a; auchbei G. Meyer=Anschütz, Lehrb. des deutschenStaatsrechts,6. Aufl. S. 831N. 1.

* Über die Gestaltungder damaligenRechtsverhältnisseder MediatisiertenBehr, Syst. Dar=
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In Bayern wurde die Stellung der standesherrlichenHäuser auf der Grundlage der Rhein=
bundaktedurch die königlicheErklärung vom 19. März 1807“ näher geregelt. DieseErklärung be=
zieht sich nicht auf die standesherrlichenFamilien überhaupt,sondernnur auf jene, die unter die
bayerischeHoheit kamen5.

Bei den Verhandlungen des Wiener Kongressesüber die deutscheBundesverfassungwurde
beschlossen,die Rechteder standesherrlichenHäuser unter die GewährleistungdesBundes zu stellen.
Dies geschahdurchArtikel 14 der Bundesakte,welcherzugunstender „im Jahre 1806 und seitdem
mittelbar gewordenenehemaligenReichsständeund Reichsangehörigen“bestimmteVorrechtefestsetzte
und beifügte: „Bei der näherenBestimmungder angeführtenBefugnissesowohl wie überhaupt und
in allen übrigen Punkten wird zur weiterenBegründung und Feststellungeines in allen Bundes=
staaten übereinstimmendenRechtszustandesder mittelbar gewordenenFürsten, Grafen und Herren
die in demBetreffe erlasseneköniglichbayerischeVerordnung vom Jahre 1807 als Basis und Norm
unterlegtwerden“)7.

Der Artikel 14 der Bundesaktebeziehtsich, wenngleichdies in seinemWortlaute nicht klar
hervortritt, auf dreierlei: auf die Rechte der Standesherren in dem Staate, dessenAngehörige sie
find, auf dieRechtederselbenin demStaate, in welchemsiestandesherrlicheBesitzungenhaben,ohne
Untertanen zu sein, endlich auf ihre Rechte in den übrigen deutschenStaaten. Ausgeschiedenist
nur die letzteGruppe von den beidenersteren.Als allgemein in allen deutschenStaaten zustehendes
Recht wird lediglich das Recht der Ebenbürtigkeit ausgesprochen.Die übrigen Rechte sollen den
Standesherren und ihren Familien nur in jenenStaaten zukommen,zu welchensie „gehören“s.
Dieser Ausdruck bezeichnetdie Zugehörigkeitmit standesherrlichemBesitze,gleichviel, ob sichdamit
auch die Staatsangehörigkeitverbindetoder nicht. Dabei ist aber selbstverständlich,daß im letzteren
Falle denStandesherren,wie überhauptsolcheRechte,so auchsolcheVorrechtenichtzustehenkönnen,
für welcheder Besitzder Staatsangehörigkeitdie notwendigeVoraussetzungist.

Die Verbindlichkeitder Bundesakteund damit auchdes Artikels 14 für Bayern wurde durch
die königlicheErklärung vom 18. Juni 18167 anerkannt.

In Erfüllung der eingegangenenbundesmäßigenVerpflichtung wurden die Verhältnisseder
in Bayern standesherrlichbegüterten,aber nicht staatsangehörigenFamilien durchBeilage I 88 14
und 15derVerfassungsurkunde,dieRechtsverhältnissederstaatsangehörigen,standesherrlichenFamilien
durch die IV. Verfassungsbeilage,das Edikt, die staatsrechtlichenVerhältnisse der vormals reichs=
ständischenFürsten, Grafen und Herren betreffendo, neu geregelt. Dabei wurde jedoch1 aus=
gesprochen,daß die königlicheErklärung vom 19.März 1807 in allen jenenBestimmungenin Kraft
bleibe,welchedurchdas Verfassungsediktnicht abgeändertseien13. Auch die VI. Verfassungsbeilage,
das Edikt über die gutsherrlichenRechteund die gutsherrlicheGerichtsbarkeit,sollte im allgemeinen

stellung des rhein. Bundes §§98 ff.; Klüber, Staatsrecht des Rheinbundes§§ 188ff. S. auch
Archiv für standes=u. grundherrlicheRechteusw. I S. 122, 172. .

Die Bestimmungder künftigenVerhältnisseder der k.Souveränität unterworfenenFürsten,
Grafen u. Herren zu den verschiedenenZweigen derStaatsgewalt betr. (Weber 1 S. 126). S. auch
Verordn. vom 25. Dez. 1807 (R Bl. 1808 S. 113). Durch k. Entschl. vom 4. April 1807 (R.Bl.
S. 610, Döllinger IV S. 14) wurde die Dekl. vom 19. März auch auf die im „Königreiche
residierendenabgetretenengeistlichenRegenten",soweitsie auf dieseanwendbarsei, ausgedehnt.

5 Uber die tegtlichen Verhältnisse der „Ausmärker“, die ihre vormals reichsunmittelbaren
— “d ghern hatten,aber im Ausland, insbes.in Österreichwohnten,vgl. v. Seydel

. ufl. k. . 4.

6 Vgl. Klüber, übersichtder diplom. Verhandlungendes Wiener KongressesS. 291f..
Val. zu Schlußakte derWiener Ministerialkonferenzenvom 15. Mai 1820 (Weber II

S. 40) Art. LXIII.
8 Daß dies der Sinn des Art. 14 ist, wird überzeugenddargetanin einemErk. des bayer.

o. G. Hs. vom 6. Nov. 1857,Bl. f. Rechtsanw.XXIII S.89. Näheresbei v. Seydel 2. Aufl. I
S. 320 N. 7; vgl. hierherauchJ. A. Seuffert, Kommentar über die Gerichtsordnung,2. Aufl.,
I1S. 136f. Nr. 3 u. Anm. 13.

° K.Bl. S. 1817 S. 635, Weber I S. 474.
10Vgl. dazu Verf.Urk Tit. V § 2, Tit VI . Ziff. 4. 11Verf.Beil. IV 5 65.

12 z! üal. Lehrb.desbayer.Verf.RechtsS. 19 A#gn.6, machtauf denUnterschiedderFassung
zwischenBeil. IV & 65 u. Beil. VI § 136 aufmerksam. Ubersichtder nochgeltendenBestimmungen
der Erklärungbei Weber I S. 126 Anm. ". Man strich im Edikte von 1818vor allem dieBe=
stimmungender Erklärung von 1807,welchesichauf die demKönige vorbehaltenenRechtebeziehen.
Dies wurde in derMiiniealkonferenhihn vom 7. Mai 1818 damit begründet,daß die Verhält=
nisse nunmehr ganz verschiedenvon den früheren seien. Damals seien die Standesherren eben unter
worfen worden,und es habe sichdarum gehandelt,auszuscheiden,was dem Souveräne gehöre,und
was ihnen verbleibe. Diese Ausscheidungsei jetztbewirkt und daher im Edikte nur zu bestimmen,
welcheRechtein ihrem bereits unterworfenen Gebieteihnen zukommen,und welchepersönlicheVor=
zügesie zu genießenhaben.
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auf die StandesherrenAnwendung finden, soweitnicht dieIV. Beilage andereBestimmungtraf und
insbesonderehöhereRechtebewilligte18.

Die rechtlicheStellung der Standesherrenin Bayern ist demnachim Vollzuge einesStaats=
vertrages landesgesetzlichbestimmtworden. Der Rechtsgrundder Vorzüge, die den standesherrlichen
Familien zukommen,ist also das Gesetz. Aus der deutschenBundesakte erwuchsennur für die
vertragschließendenStaaten vertragsmäßige Verhältnisse“, aber keine Vertragsansprüchefür die
standesherrlichenHäuser1½.Die letzterengewannenzwar Rechteaus der deutschenBundesakteund
aus der Landesgesetzgebung16, die zu derenVerwirklichung erging, aber keineRechteauf die Be=
stimmungender Bundesakte und der Landesgesetze.Die Bundesstaatenkonnten unter sich ihre
Verabredungen,für sich ihre Gesetzgebungbezüglichder standesherrlichenFamilien ändern, ohne
damit Rechtspflichtengegendieselbenzu verletzen.Es standnur, solangederDeutscheBund dauerte,
die Erfüllung der Verpflichtungen,welchevon den Bundesstaatenim Artikel 14 der Bundesakte
gegenseitigübernommenworden waren, unter der Gewährleistungdes Bundes. Wenn Artikel 63
derWiener SchlußaktedenMediatifierten wegenVerletzungihrer RechteeineBeschwerdezur Bundes=
versammlung eingeräumt hat, so find dieselben dadurch ebensowenig in die Stellung von Vertrags=
teilengekommenwie etwaandereUntertanendurchdasRechtderBeschwerdewegenJustizverweigerung,
das ihnen in Artikel 29 ebendazugestandenist.

Die Frage, welchenEinfluß die Auflösung des früherenDeutschenBundes auf die Rechts=
verhältnisseder Mediatisierten gehabthat, ist eine bestrittene11. Will man zu einer richtigenBe=
antwortung derselbengelangen,so muß man an dem Stande der Dinge, wie er bis zur Auflösung
des Bundes vorlag, dreierlei unterscheiden.

Es gab vertragsmäßigeVerpflichtungender Bundesglieder unter sich, dahingehend,daß in
ihren Staaten den Mediatifierten gewisseRechteeingeräumtwerdensollten. Es gab Landesgesetze,
wodurchdiesevertragsmäßigenVerpflichtungen ihre Erfüllung fanden, aber keineBundesgesetzezu
derenunmittelbarer Verwirklichung, weil eine BundesgesetzgebungsolcherArt überhauptnicht statt=
haft war. Es gab endlich eine Bundesaufficht über die Erfüllung der eingegangenenVerpflich=
tungen in den Bundesstaaten.

Darüber, daßmit demBunde undseinerVerfassungauchdieseAussichtweggefallenist, herrscht
kein Streit s. Nicht minder ist zweifellos, daß das Landesrecht,welchesin Erfüllung der bundes=
mähigen Verpflichtungen zugunstender Mediatisierten geschaffenwurde, durch die Auflösung des
DeutschenBundes seine gesetzlicheKraft nicht verloren hat½. Somit erübrigt nur nochzu unter=
suchen,ob auch die vertragsmäßigeVerpflichtung fortbestehe,welcheim Artikel 14 der Bundesakte
enthaltenist 0.

Jedenfalls find durch dieseAuflösung alle diejenigenvertragsmäßigenVereinbarungenhin=
fällig geworden, welche von den Bundesgliedern als solchengetroffen worden sind #. Es hätte, nach=
demderBund zerrissenwar, einer neuenAbmachungbedurft,um jeneVertragsbestimmungenwieder

18Verf. Beil. VI § 136; vgl. auchBeil. VII § 102.
14Nach der Wiener Schlußakte Art.63 bleiben die Bundesgliedergegen den Bund zur

unverrücktenAufrechterhaltungder durchArt. XIV derBundesaktebegründetenstaatsrechtlichenVer=
hältnisseverpflichtet.

16A. M. H Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 1 S. 401. Vgl. v. Seydel 2. Aufl.
S. 321 N. 14, dem durchaus zuzustimmen ist.

16Ich würde sagen: „Auf Grund der Bundesakteund durch die Landesgesetzgebung.“
v. Seydels Ausdruck „Rechte aus der . Bundesakte“ ist nicht zweifelsfrei und decktsichnicht
genaumit demrichtigenGedankenv. Seydels. -

UVgLum Folgenden G. Rohmer, Die rechtlicheNatur des standesherrlichenSteuer=
vorrechtsusw., München1893, S. 5ff.

18 Vgl. H. Schulße a. a. O. I S. 402: „Der durchdieBundesverfassunggegebeneformelle
Rechtsschutzist mit derselbenhinweggefallen." Ahnlich H. A. Zachariä, Denkschriftüber den
territorialen Umfang der standesherrlichenRechtein Deutschland§ 24.

½ H.A. Zachariä, DeutschesStaats- u. BundesrechtII, Vorrede S. 1V, u.Sten. Ber. des
verfassungsber.ReichstagsdesNordd. Bundes S. 556.

« Mii-Seydel(2.Aufl.IS.332)wideklegtdiegenerischenAnsichten,wonachmitAufldfung
des Bundes nur die Verfassung,nicht aber der ganzeInhalt der B. A. untergegangensei und wo⸗
nach die durch die B.A. zugesichertenRechteals „wohlerworbene“ bestehen gebliebenseien, mit
durchschlagendenGründen. Insbesondereist der Satz zutreffend, daß es dem Gesetzgegenübereine
Berufung auf wohlerworbeneRechtenicht gibt.

H. Schulze a. a. O. 1 S. 401f., Pözl, Das bayer.Verf.Rechtauf GrundlagedesReichs=
rechts S. 45 u. Lehrb. des bayer.Verf. RechtsS. 58 Anm. 3. S. 198 Anm. 5. Pahst unklar
L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß. Monarchie II S. 313, 314.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. " 13
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ins Leben zu rufen. Jene Vereinbarungen begründetenBundespflichten; Bundespflichtenaber aus
einem Bundesverhältnisse,das nicht mehr besteht,sind nicht möglich?2.

Wir fassenhiernachunser Ergebnis in folgendeSätze zusammen. Die rechtlicheStellung der
standesherrlichenFamilien in Bayern beruht, von vereinzeltenreichsrechtlichenBestimmungenab=
gesehen,auf derVerfassungsurkunde.Die RechtedieserFamilien haben nachAuflösung desDeutschen
Bundes keine andereGewährleistung als die übrigen Vorschriften, die in der Verfassungsurkunde
enthalten sind. Diese Rechtekönnenalso, ohne daß es einerZustimmung derBerechtigtenbedürfte.
im Wege derReichsgesetzgebung5 und desLandesverfassungsgesetzesjederzeitbeseitigtwerden20.Auf
dem Gebiete des Reichsrechtessind sie, sobald fie mit aufgestelltenallgemeinenRechtssatzungennicht
im Einklange stehen,stetsals abgeschafftzu betrachten,wenn ein Vorbehalt zu ihren Gunsten nicht
gemachtist.

StandesherrlicheHäuser im Sinne des StaatsrechtesBayerns und der übrigen
deutschenStaaten sind jene, welchebis zum Jahre 180627 Reichsstandschaftund
Landeshoheitbesessenund entwederdamals oder späterdieseEigenschaftenverloren
haben258.Nur dieseFamilien genießendieVorrechtestandesherrlicherHäuserin Bayern
und den übrigenStaaten des vormaligenDeutschenBundes auchdann,wenn sienicht
staatsangehörigsind22, („Deutsche“ Standesherren). Dagegenerstrecktdie Gleich=
stellungeiner Familie mit den standesherrlichenHäusern, die durch eineneinzelnen
Staat erfolgt ist, ihre Wirkung an sichüber den betreffendenStaat nicht hinaus3°.
Hervorzuhebenist dabei für Bayern, daß seit demErlasseder Verfassungsurkundedie
Einräumung der standesherrlichenRechtean eineFamilie nicht mehrdurchkönigliche
Entschließungerfolgenkann, sonderndaß es hierzuder Form des Verfassungsgesetzes

bedarf51.

22 Vgl. auch v. Seydel. Kommentar z.Verf. Urk. f. d. DeutscheReich S. 316: „Mit der
Auflösung desalten Bundes find allevertragemäsigen Vereinbarungen hinfällig geworden,welchevon
denBundesmitgliedern als solchengetroffenwordenwaren; der Bundesvertragist zerrissen,und zwar
nicht teilweise nach der oder jener Seite hin, sondernganz.“ UbereinstimmendF. Thudichum,
Verf.RechtdesNordd. Bundes S. 7: G. Meyer=Anschütz, Lehrb.desdeutschenStaaterechts,6. Aufl.
S. 834 N. 9 und die dort Zitierten. S. auch Drucks.des Bundesrat 1873 Nr. 30.

„ H. A. Zachariä in der angef.Denkschrift § 24; H. Zöpfl, NeuesteAngriffe auf die
staatsrechtlicheStellung der Standesherren,1887.

24 Vgl. hierher die Ausführungen in v. Seydels, Kommentare z.Verf. Urk. f. d. Deutsche
Reich S. 315ff. Der Herrscherkann allerdings auf Grund seiner Rechtsordnung mit Unter=
tanen auch auf öffentlichrechtlichemGebiete Verträge schließen;aber er kann sichals Gesetzgeber
den Untertanen gegenübernicht vertragsmößig binden. Ebenso O. v. Sarwey, Staatsrecht des
Kar. Württemberg.

#5Dies natürlich nur, soweit die Rechte der Standesherrn ihrem Gegenstandenach in das
GebietderReichszuständigkeitfallen.

½6Anders H. Schulze a. a. O. I S. 402, der indes de lege kferendamit Recht fordert,
daß für die etwaigeEntziehungsolcherRechte,die sichin Geldwert veranschlagenlassen,Entschädigung
zu gewährenist. Das neuereReichsrechtbestätigtdieRichtigkeitderv. Seydelschen Auffassung. So
insbes. Einf.G. z. B.G.B. Art. 59; R.G. über die Freiw. GerichtsbarkeitArt. 189.

21 D. i. zur Zeit des Untergangesdes alten Reichs.
25 Dieselben sind aufgeführt bei A. W. Heffter, Die Sonderrechteder souveränenund der

mediatisiertenvormals reichsständischenHäuser DeutschlandsS. 325 ff. Vgl. auchJ. G. Kohler,
die staatsrechtlichenVerhältnisse des mittelbar gewordenen, vormals reichsständischenAdels in
DeutschlandS. 208, Klüber, OffentlichesRecht des DeutschenBundes S. 815 ff. Die Grafen von
Giech,bezüglich derenstandesherrlicherEigenschaftStreit bestand,find zufolgeBundesbeschlussesvom
27.April 1861 als Standesherrenanerkannt worden. Bek. vom 9. April 1861(Weber V S. 283).
ber die früher den Grafen Giech zugestandenenRechteDöllinger IV S. 183ff. Näheres bri

v. Pözl, Lehrb. desbayer.VerfRechts, S. 208 Anm. 2 Uber die Grafen Pückler=LimpurgWeber
VI S. 98. Vgl. jetztbesondersO. Frh. v. Dungern, Problem derEbenbürtigkeit S. 39 ff. Der=
selbe, Grenzen desFörstemrechteS. 24f.

�sH. A. Zachariä, DeutschesStaats- u. BundesrechtI S. 521ff.
!66Bezüglich der gräflichen Familie Pappenheim, welchenurLersonalisenrecht ohne reichs=

ständischenBesitzhatte, vgl. Döllinger IV S. 190ff.; Klüber a a. O.8§315 Anm b:H. Zöpfl,
Grundsätzedes gem. beusschenStaatsrechtes1 S. 284 Anm. 6, 1I S. 96 Anm. 14. Uber das herzog=
liche HausLeuchtenberg,welchesaus dem bayer. Staatsverbande ausgeschiedenist, Döllinger *#
S. 155ff., Weber IV S. 630 und die Angaben bei v. Pözl a a. O. S. 208 Anm. 1. Bgl. auch
O. v. Sarwey, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg I S. 316 Anm. 2.

11 Zusammenstellungder standesherrlichenHäuser Bayerns bei Weber Anh. Bd. S. 587ff.
Die Bestimmungen der IV. Verf.Beil. können selbstverständlichnicht auf jene deutschenHerrscher=
häuser entsprechendangewandt werden, derenStaaten infolge spätererEreignisse zu bestehenauf=
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Damit eine standesherrlicheFamilie alle Rechte einer solchenin Bayern ausüben
könne, ist nötig:

1. daß sie vormals reichsständischenBesitz in Bayern hats=;
2. daß sie, bzw. deren Haupt dem bayerischenStaateangehört25;
3. daß sie in die Adelsmatrikel eingetragenist34.
Fehlt von diesenVoraussetzungendie zweite und damit auchdie dritte 35, so hat

diestandesherrlicheFamilie diejenigenVorrechtenicht,welchedurchdieStaatsangehörig=
keit bedingtsind. Hierunterfällt indessennachdemdermaligenRechtsstandenur das
eine Vorrecht, wonachdie Häupter der standesherrlichenFamilien erblicheReichs=
räte sind36.

Die standesherrlichenRechtestehenden betreffendenHäusernmit Rücksichtauf
die Landeshoheit zu, welchevon ihnen über ihre vormals reichsständischenBesitzungen
geübtworden ist. Daraus ergibt sich ein Doppeltes. Die standesherrlichenRechte
sind an die Familie gebunden;sie könnennicht mit den Gütern auf eineandereFamilie
übertragenwerden37, und zwar auch dann nicht, wenn dieseletztereselbstreichsständisch
ist35. Die standesherrlichenRechte sind an die Besitzungengebundenund gehenmit

gehört haben. Vgl. Ges.,die Lausgesetzedes fürstl.GesamthausesNassaubetr., vom 26. April 1882
(G. u. V.Bl. S. 163/: dazu Verh.des Landtags 1881/82K. d. R.N. Prot. Bd. II S. 922, 937,
1070,Beil. Bd. I S. 749, II S. 789, 924; K. d. Abg.Sten. Ber. III S. 387,Beil. Bd. III S. 505,
585. Die Bedeutung des Gef. ist eine rein privatrechtliche. Einen Vorbehalt für diese Hausgesetze
erachteteman bei Einführung des B.G.B. nicht für nötig, weil die Kommissionder Ansicht war,
„nach Völkerrechtbestehekein Zweifeldarüber, daß die Erbfolge in den regierendenHäusern aus=
wärtiger Staaten sichnachden Hausgesetzenrichte“ (Prot. S. 8782ff.). Man brauchtdas nichtweiter

zu brüfen. 65 genügt festzustellen,daß das Ges. vom 26. April 1882 vomB. G.B. nicht berührt
werdenwollte. »

»Esenügt,wennauchnureinTeildiefesBesitzeSinBayernliegt.Uberdiepraktifche
Anwendung diesesGrundsatzesunddeslenmöglicherweiseeintretendeUngereimtheiten,vgl. v. Seydel
2. Aufl. 1 S. 323 N. 28. Aus Tit. VI5|2 Ziff. 4 der Verf Urk. ist jedenfallszu entnehmen,daß
der in Bayern gelegeneTeil vormals zur Herrschaftgeradedieser Familie gehörthaben muß.

8 Der Erwerb der bayer. Staatsangehörigkeit für die Familieist durch die Tatsacheder
seinerzeitigenUnterwerfungunter die bayer.Staatsgewalt von selbstbegründet,und zwar auchdann,
wenn das betreffende reichsständischeGebiet unter mehrereStaaten geteilt wurde. Daß man den Er=
werb der Staatsangehörigkeit als notwendigeFolge der Mediatisierung ansah, beweistauchdie
k. Entschl. vom 13. Nov. 1810 (N.Bl. S. 1241).Hieranz ergibt sich, daß eine standsherriche
Familie, die unter bayer.Hoheit gelangt ist, als staatsangehörigerachtetwerdenmuß, wenn nicht
nachgewiesenist, daß sie die Staatsangehörigkeitin der Folge verloren hat. In letztererBeziehung
kommt für das frühere bayer. Recht Nachstehendesin Betracht. Der Aufenthalt außer Landes konnte
für die Standesherren und ihre Familien niemals den Verlust der Staatsangehörigkeitbewirken.
Verf.Beil. 1 8§814, 15 sind aus Beil. IV §85 zu erklären. „Forensis“ wurde derStandesherr nicht
durch bloßen Aufenthalt im Auslande, sondernnur durchErwerb einer fremdenStaatsangehörigkeit
(Beil. 1 & 6 Ziff. 1). Aber auchder Besitz,bzw. die Beibehaltung einer fremdenStaatsangehörig=
keit konnte für jene Standesherren den Verlust derbager Staatsangehörigkeit nicht bewirken, beie
welchendie mehrfacheStaatsangehörigkeit notwendigeFolge ihrer WhrsachenUnterwerfungwar.
Vgl. diezutreffendenArssütherunenvon v. Pözl, Bl. f. adm.Praxis VII S. 73. AndersH. Zöpfl,
Grundsätzedes gem.deutschenStaatsrechts,11 S. 111. Nach demgeltenden Rechte unterliegendie
standesherrlichenFamilien in bezugauf Erwerb u. Verlust der Staatsangehörigkeitdenselben Grund=
sätzenwie die übrigen Untertanen; es steht also demBesitzeeiner mehrfachenStaatsangehörigkeit
regelmäßignichts im Wege. ·

«DieBestinimunginVerf.Beil.V§sgiltfüralleAdligeii.Vgl.anchM.E-vonil.Ai-g
1830(Döllinger V S. 49). !ê½m15

*5Fremde dürfen,wie bereits früher bemerkt,nicht in die Adelsmatrikel eingetragenwerden.
Dieser Eintrag kann alfsofür die standesherrlichenAusmärker nichtVorbedingungzur Ausübung der

standesherrlichenVorrechtesein. ...
VerfBeil.I§;14,15.DieserGrundiah lfand auch die Billigung der K. d. R R und

blieb seitdemmaßgebend.Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I.S. 324 N. 32.
H.A. Pachoria a. a. O. 1 S. 517ff.; v. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.RechtsS. 206

Aun##4 ndersH. Zöpfl a. a. O. II S. 153ff.; Göriz, Zeitschr.f. d. ges.Staatswiss. XXVII

es Im letzterenFalle sollte nacheinemGes.Entw., der im Jahre 1842 demLandtagevorgelegt
wurde, die Übertragung der Reichsratswürdezulässig sein, wenn eine standesherrlicheReichsrats=
würde erloschenwäre. Vgl. Verh. d. K. d. R.N. 1842Beil. Bd. II S. 29 ff., 47 ff., Prot.Bd. 1
S. 44 ff. DerEntw. kam indessenin derK. d. Abg. nicht zur Verh. — Es ist ein offenbarerVer=
stoß,wenn die Entschl. vom 29. April 1820(Weber II S. 37) sagt,daß die gemäßVerf.Beil. IV

13“
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derenVerlust für die Familie vollständigverloren3?. Diese Wirkung tritt indessen
nur dann ein, wennder Verlust ein vollständigerist. Die Stellung einesbayerischen
Standesherrn erlischt schondann, wenn derselbeseinen vormals reichsständischenBesitz
nicht mehrinnehat ½.

Die Vorrechteder standesherrlichenFamilien erstreckensich ihrem räumlichen
Umfange nach nicht auf das ganzeKönigreich. In der Pfalz genießendieseFamilien
keinerlei Vorrechte"1.

Die Vorrechtesind teils solche,welchesämtlichenFamiliengliedern,teils solche,
welchenur denHäupternder standesherrlichenFamilien zukommen.

Die Familienmitgliedschaft ist durchAbstammung aus hausgesetzlichgültiger Ehe
eines männlichenFamilienmitgliedesbedingt"“ ". Auch die Frage, wer Haupt der

9 5 beoit te kte nur bei Veräußerung an eine nicht zur Klasse der Standesherrengehörige
Person erlöschensoll. “

es Die Frage istfetr umstritten. Über die Literatur für und uge die Ansicht v. Seydels
s. v. Seydel 2.Aufl., 1 S. 325 N. 35 und G. Meyer=Anschütz, Lehrb.d. D. St. Rs. 6. Aufl.
S. 836 N. 20; gegenv. Seydel jetztauch E Löning, Die AutonomiederstandesherrlichenHäuser
Deutschlands nach dem Rechte der Gegenwart. Denkschr. i. A. des Vereins der deutschenStandes=
herrn, /lle a. S. S. 1905 (nicht im Buchhandel)S. 71. v. Seydel weist treffendnach, daß
es der Regel des bayerischenRechtesnachstandesherrlichePersonalistennicht gibt. Die Ausnahme
Familie Pappenheim ist ebeneine Ausnahme, aus der keineRegel abgeleitetwerdenkann.

"° v. Seydel 2. Aufl., 1 S. 325 N. 36; übereinstimmendv. Pözl, Lehrb. des bayer.Verf.=
RechtsS. 207.

4 K. Entschl. vom 5. Okt. 1818, C, a. Unter die Bstimmungen der Verf.Urk., die in der
falz nicht anwendbar sind, gehörenhiernach die in Tit. §*2 „den ehemalsreichsständischen
ürsten und Grafen ..zugesicherten Rechtenebstder hierauf bezüglichenBeilage Nr. 4“. Der
inn dieses räumlichenVorbehaltes für die Pfalzkann auchhier wie oben§ 42 N.97 f. nur ein

sehr beschränkternämlich der sein, daß standesherrlichbevorrechteterBesitz in derPfalg nichtexistiert.
Es kann ein Standesherr zwar pfälzischerGrundeesitzersein, aber dieserGrundbesitzkann nicht dem
der standesherrlichenAutonomie unterliegendenStammvermögenangehören.Die Befreiung von der
Wehrpflicht und die Ebenbürtigkeitbestehenselbstverständlichauch in derPfalz zu Recht. Die ehe=
malige Stieuerfreiheitkommtnicht mehr in Betracht.

". Es ist zwischenFamilien=und Hausmitgliedschaftzu unterscheiden.Die Familienzugehörig=
keit (Verwandtschaft)bestimmtsich nach allg. bürgerlichemRecht. Für die Hauszugehörigkeitsind
Grundsätzedes Fürstenrechtesund der Hausgesetzeentscheidend.v. Seydel hat nur dieseim Auge.
Er übersiehtauch, daß Hausmitgliedschaftfür Frauen auch durch „hausgesetzlichgültige Ehe“ mit
Hausmitgliedern erworben wird. Richtig t. daß HausmitgliedschaftdurchAbstammungerworben
wird. Adoption ist zwar nicht ausgeschlossen,begründetaber nur Verwandtschaft,nicht Haus=
Bitgliedchast Ob Legitimation ausgeschlossensei, bestimmtsichnachHausgesetz.E. Löning a. a.
O. S 92 f. läßt sieüberhauptnichtzu, m. E. ohnehinreichendenGrund. Mit Rechterklärtv. Seydel
(2. Aufl. 1 S. 325 N. 38) Beil. V §F 1, 2 derVerf. Urk. nicht für anwendbar. Unrichtig ist, wenn
v. Seydel nur hausgesetzlicheGültigkeit der Ehe fordert. In ersterLinie kommt es auf die
bürgerlicheGültigkeit der Ehe an. Hierüber habenHausgesetzenicht zu bestimmen.Dies war nach
früheremReichsrechtvöllig zweifellos (ugl. E. Löning a. a. O. S. 43, 87) und gilt auch gegen=
wärtig. Solange das Personenstandsgesetzv. 6. Febr. 1875 die Bestimmungenüber Eheschließung
enthielt, fehltees auchan einemVorbehakt landes=oderhausgesetzlicherBestimmungenfür Standes=
herren. Nunsind allerdings die einschlägigenBestimmungen§§ 20 ff. in das B G.B.,§§ 1303 ff.
übergegangenund § 58 desEinf.Ges. nimmt dieseBestimmungendesBG.B. aus seinemVorbehalt
für Landes=und Hausgesetzgebungnicht ausdrücklichaus. Es ist jedochnicht anzunehmen,daß dar=
nach durch Landesgesetzder Hausgesetzkbung eine vomB. G.B. abweichendeRegelung des Ehe=

schlichungerechtesüberlassenwerdendürfe. EbensoG. Meyer=Anschütz a. a. O. 6. Aufl. S. 835
.14; A M. W. Schücing in D. Jur.Zeitung 1903, S. 49. FürBayern geht dies schon

aus dem HinweisderVerf. Urk. Beil. IV 8 9 auf die Grundsße derfrüherenDeutschenVerfassung“
737 Nach demRecht dieserVerfassunggalt hier jus eeclesiasticum auch für die regierenden
äuser. Das Hausgesetzkann nur über das Erfordernis der Ebenbürtigkeit (standesmäßigeEhe)

esimmung, treffen und dem Haupte das Recht der Eheerlaubnis (Konsens)einräumen. Trifft das
Kausgeset eineBestimmungüberStandesmäßigkeit,sofindendie GrundsätzedesPrivatfürstenrechtes

nwendung. Der Mangel der Eheerlaubnis hindert nur die Hausmitgliedschaft,nicht auch die
Rechtsgültigkeitder Ehe und die Ehelichkeitder Nachkommenschaft.

" BesondereSchwierigkeitenbereitetdie Frage nach dem Adel der unebenbürtigenEhefrau
und der ehelichenNachkommenschafteinesStandesherrn, wenn die Frau niederenAdel hat und eine
Standeserhöhungnicht erfolgt. v. Seydel (2 Aufl. 1 S. 326 N. 38) geht zwar von der richtigen
Ansicht aus, daß Tit. V § 1, 2 hier keineAnwendung finden, dürfte aber wohl nichtRecht haben,
wenn er annimmt, daß in diesemFall die Frau durchdie Ehe den Adel, den sie hatte, verliere.
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Familie sei, beantwortet sichnach den Hausgesetzen. Ein standesherrlichesHaus kann
hiernach auch mehrereHäupter haben. In solchemFalle stehenjedemFamilienhaupte
alle verfassungsmäßigenVorrechte eines solchenzu“. "5.

Die VorrechtederstandesherrlichenHäusersindEhrenrechteund materielleRechte.
Ihre Ehrenrechtesind folgende. Sie behaltendieTitel ", welchesie früher ge=

führt haben, jedoch mit Weglassung aller Bezeichnungen, die sich auf ihre früheren
reichsständischenVerhältnissebeziehen"', und nennensichnach ihren ursprünglichen
Stammgüternund Herrschaften.

Das Haupt desHausesdarf sich,zur Unterscheidungvon denNachgeborenen,in
allen nicht an denKönigoderköniglicheBehördengerichtetenSchriftenundHandlungen
Fürst und Herr oderGraf und Herr nennenund des Wortes „Wir“ bedienen"s.Er
führt ferner den Titel Durchlaucht, wenn er ein Fürst, Erlaucht, wenn er ein Graf ist"“..

Den übrigenMitgliedern der standesherrlichenHäuser kommtlediglichder be=
treffendeAdelstitel (Fürst, Fürstin30, Graf, Gräfin) und das Beiwort durchlauchtig
hochgeborenund hochgeborenzu s1.

Gegen die Standesherrenund die Mitglieder ihres Hauseswird im amtlichen
Verkehreein angemessenesKanzleizeremoniellbeobachtet52.

Den Häuptern der standesherrlichenFamilien ist gestattet,in denSchlössern
Hin Wohnsizes eineEhrenwacheaus nicht mehr wehrpflichtigenStaatsangehörigen
zu halten 58. x

Eine adlige Frau verliert zwar ihren Adel, wenn sie einenNichtadligen heiratet. Daraus folgt
aber nicht, daß sie ihren Adel auchverliert, wenn fie einen Standesherrn heiratet, dessenAdel fie
nicht teilen kann. Richtig dürfte in diesemFalle wohl sein, daß sie, nachdemsieausnahmsweisedem

Stande ihre Mannes nicht folgt, ausnahmsweiseauch ihren bisherigenStand behält. Für die
Kinder lebt in diesemFalle der mittelalterlicheGrundsaß, daß Kinder derärgerenHand folgen, fort,
sie folgen dem Stande der zwar ehelichen aber standesniedreren Mutter.

“ Dies hat insbef. Bedeutungfür die Mitgliedschaft in der erstenKammer. In einemsehr
interessantenFalle (derGrafen —jetzt Fürsten — von Castell) ist 1866 anerkanntworden,uaß auch
bei einem Kondominium zweier Linien eines Hauses (ugl. Haus= und Familienges.der Grafen zu
Castell v. 14. Juni 1861 & 4 ie 1864 S. 753)) die Häupter beider Linien Anspruch auf
die Reichsratswürdehaben. Verh. d. K. d. R R. 1866Prot. Bd. II S. 148,Beil. Bd. (I) S. 219.

iermit wurde der Standpunkt verlassen, der (bezüglichderselbenFamilie) in der k. Entschl. vom
April 1819(Weber I S. 7560)eingenommenworden war. ·

«0JniHaufeCastellhatsichnenetdingsauchdieweilereBefonderheiteteignet,paßdie
Häupter den Adelsgrad Fürst verliehen erhielten. Ist nun dieserFürstentitel standesherrlichoder
ist er gewöhnlicherAdelstitel: Wenn er letzteresist, und dies dürfte wohl zutreffen,dann teilt ihn
auch die unebenbürtigeFrau, die dann also zwar nicht Gräfin, wohl aber Fürstin werdenkonnte.
Diese scheinbarungereimteFolge ist wohl unvermeidlich, da ein gräflich standesherrlichesHaus
immer ein folchesbleibt, auchwenn das Haupt den Fürstentitel erhält.

Hierüber s. jetztdie ausführlicheUntersuchungH. Rehms, Prädikat=und Titelrecht der
DeutschenStandesherren(im Auftrag des Vereins dutsioe=Standesherren),München 1905.

41 Dies ist näher erläutert in der k. Deklar, vom 19. März 1807 A Ziff. 2—4. S. auch
Döllinger IV S. 35; Weber I S. 615, Anm. 2.

"8Verf. Beil. IV § 2. »
“ Bundesbeschlüssevom 18. Aug. 1825 u. 13. Febr. 1829; k. Entschl. vom 22. April 1829.

Weber 1 S. 616 Anm. 4, II S. 468; H. Rehm a. a. O. S. 122 ff., derdas Beiwort „durch=
lauchtig hochgeboren“nur den Nachgeborenender fürstlichenHäuser eingeräumtwissenwill und fit=
Nachgeborenegräflicher Häuser,nur „hochgeboren“zugibt. Der Wortlaut des Ediktes Beil. IV §83
spricht allerdings dafür, die Ubungaber ist anders. — Mehrmals wurde das Beiwort „Erlaucht“
an HäupterstandesherrlicherFamilien nur mit Rücksichtauf ihren Wohnsitzin Bayern verliehen,
nämlich an Törring-Gutenzell (R.Bl. 1830 S. 873), Törring=Jettenbach(G.V. B. 1888S. 679), und
an Pückler=Limpurg(1834, 1835);s. H.Rehm a. a. O. S. 130f.

7° NichtPrinz oderPrinzessin. M.E.vom5. Jan. u 6. Dez. 1837(Weber I1S. 615 Anm. 3).
H. Zöpfl, Grundsätzedes gemeinendeutschenStaaterechts,II S. 104 Anm. 20, meint, das Verbot
des PrädikatsPrinz habe „keinen gesetzlichenGrunde. Für Bayern liegt der gesetzlicheGrund in
Boriedeil. iIn 66. D##=jedochH. Rehm a. a. O. S. 286 ff. der dieseTitelführung verteidigt und
ogar empfiehlt (S.289).

ö1Verf.Beil. IV 8§ 2, 3 mit Bundesbeschlußvom 13. Febr. 1829.
52Verf. Beil. IV §53. Vgl. Weber III S. 36, IV S. 301.
538Verf. Beil. IV § 13, wo beigefügtist, daß die betreffenden„Eingeborenen“„demSouverän

den uldigungsid geleistethaben“ müssen.Der Ausdruck „Militaire-Pflichtigkeit“ ist nach der Ab=
sicht des Gesetzesjetztals Wehrpflicht zu verstehen.
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Einige sonstigeEhrenrechte, welche die Verfassungsurkundeden Standesherren
bewilligt. hatte, sind teils gegenstandslosgeworden,teils weggefallen“.

Die standesherrlichenFamilien habendasRechtderSelbstgesetzgebung5. „Ihre

“ Gegenstandslosist das EhrenrechtnachVerf Beil. IV § 4, daß diestandesherrlichen„Stellen“
und „Beamten“ bei gewissenTrauerfällen „eine Trauer von sechs Wochenanlegen“ können. Vgl.
2. Aufl. I S. 326 N. 47.

Unanwendbarfind ferner die Bestimmungenin Verf.Beil. IV 8 61 überdas RechtderStandes=
herren,Titel an ihre Bedienstetenzu verleihen. DieseVorschriftenbeziehensichnur auf diestandes=

hefrli en Mediatbeamten(d. h. mittelbarenStaatsdiener — M.E. vom 21. Sept. 1824,Döllinger
S. 141), welchenicht mehr bestehen,und hatten auch bezüglich dieser nur bei denjenigen,

denen nach§ 64 a. a. O. ein staatsdienerlicherRang zukam, einen Sinn. Die standesherrlichen
Bedienstetenfür die Vermögensverwaltunghatten niemals die Eigenschaftmittelbarer Staatsdiener
(M.E. vom 5. Nov 1837. Näheres v. Seydel 2. Aufl. I S. 327 N.47) und daherauc niemals
staatsdienerlichenRang (M.E. vom 21. Sept. 1824 u. vom 16.Juni 1829,Döllinger IV S. 14i,
142). Es gibt nunmehr,von einer späterzu erörterndenAusnahme für dieFamilie Thurn u. Taxis
abgesehen,lediglich standesherrlichePrivatbedienstete,und bezüglichder Bezeichnungdieserbefinden
sichdie Standesherrenin der gleichenLage wie die übrigen Staatsangehörigen. Sie könnenihre
Bedienstetennennen,wie sie wollen, nur werdensieBezeichnungenvermeidenmüssen,dieein Staats=
dienstverhältnisausdrückenoder mit staatlich verliehenenTiteln gleich find, derenGebrauchalso die
Bedienstetenmit dem&360 Ziff. 8 des R.St.G.B. in Zwiespalt bringen würde. Das Entsprechende

t auchbezüglich der Tracht solcher Bediensteter Ubereinstimmend O. v. Sarwey, Staatsrecht des
grs. Württemberg, I1S. 96 Anm. 4, S. 322. Über die abweichendenGrundsätzeim Großh Hessen

s. van Calker, Dos Staatsrecht des Großh. Hessens,Tübingen 1913. S. 21.
Bei Bezeichnungihrer Guts- und sonstigenVermögensverwaltungenhaben die Standesherren

mit der gleichenMaßgabe freieHand wie alle anderenUntertanen. Wenn ihnenVerf. Beil. IV §58
die Befugnis zugesteht,„ein eigenesKollegium für die Verwaltung ihrer gutsherrlichenEinkünfte
unter demNamen Domanialkanzleianzuordnen“,sowäredarin ein Vorrechtnur dann zu sehen,wenn
eineBestimmungbestünde,wonachesanderenverbotenwäre, ihr Vermögeneinerbeliebigeingerichteten
undbexeichnetenVerwaltung anzuvertrauen. Vygl. hierherEntsch.d. V.G.H.S XVI H. 1II

uchdie „Berechtigung“ derStandesherren,von ihren Beamten sicheinenDiensteidleistenzu
lassen(Verf.Beil. IV 8§ 14, 22 handelt von den nicht mehr vorhandenenMediatbeamten),ist kein
Vorrecht, da es niemandemverwehrt ist, dieErüllung der DienstpflichtgegenseinenDienstherrn
eidlich zu versprechen,und jener Eid nicht die Bedeutunghat, daß demStandesherrn (und noch
weniger den Staatsbehörden,M.E. vom 5. Nov. 1837,Weber III S. 196)eine Disziplinargewalt
über solchePrivatbedienstete zukomme.

Die in Verf.Beil. IV § 4 aufgezähltenEhrenrechtebezüglichdesKirchengebetesund desTrauer=
geläutes „in allen Städten, Märkten undDörfern, welcheden standesherrlichenHäusern gehören“,
und derEinstellung öffentlicherLusttarkeieen „in denstandesherrlichenGebieten“ bei gewissenTrauer=
fällen (darüber teilweisesichwidersprechendeältereEntschliefungenbei Weber I S. 616, II S. 469,
689, u. Döllinger IV S. 37 ff.. XXII S. 186)sind in Wegfall gekommen,da die Standesherren
keinerlei obrigkeitlicheGewalt mehr befitzen,es also wederstandesherrlicheOrte noch 7
Gebietemehr gibt. Die Standesherrenhaben lediglich die EhrenrechtederKirchenpatronenachVerf.=
Beil. VI § 20 gegebenenfallszu beanspruchen.

55 Vgl. J. L. Klüber, Abhandlungen u. Beobachtungenfür Geschichtskunde,Staats= u.
echtsmift S. 83; K. Schol##= Das dutonomierect.des hohenAdels usw., München 1894;

Entsch.d. R.G.s in ZivilsachenXVIII S. 198 und insbes. XXVIS. 135. S. jetztinsbes.E. Löning,
Die Autonomie der standesherrlichenHäuserDeutschlands,Halle a. d. S. 1905, und P. Hrtmann,
Die standesherrlicheAutonomie im heutigenbürgerlichenRecht, Erlangen 1905; D. Goldschmidt,
Die Sonderstellung der MediatisiertenPreußens nach dem öff. RechtPreußens und des Deutschen
Reichs, Marburg 1909. G. Heß, Der Einfluß desB.G. B. auf dieAutonomiederdeutschenStandes=
herrenin theor.und prakt.Beziehung,Gießen1909(Dissertation).Bei Löning findetsicheineUnter=
tersuchung über den Umfang der Autonomie im allgemeinen und einzelnen. Allgemein ist dieserUmfang
beschränkt1. durchdenHinweis auf die GrundsätzederfrüherendeutschenVerfassung;worüberschon
damals die Hausgesetzgebungnichts anzuordnenhatte, kannsieesauchjetztnicht; 2. durchdenRechts=
kreisdesHauses; überRechteDritter und für Personen,diedemHaufe nichtangehören,hat die Haus=
gesetzgebungnichts zu bestimmen;ogl. Art. 61 des E.G. z. B.G. B.; E. Löning # a. O. S. 75ff.;
3. durchentgegenstehendesReichs- oderLandesrecht.Art. 58 des E.G. z. B.G.B. UÜberdieseletztere
Schrankef. untenN. 65. Kein Ausfluß derAutonomie ist dasRechtderEinsetzungvon Schiedsgerichten
für Schiedsprechung bei Streitigkeiten von Hausgenossen. Dieses Recht haben sie nur unter denseben
Voraussetzungen und in demselben Umfange wie andere Untertanen, und zwar nach Maßgabe der
Vorschrifien der Reichszivilprozeßordnung§§ 1025ff., insbes. 1048, also nicht hinsichtlichder un=
vergleichbarenSachen und nicht hinsichtlichder Rechtsverhältnissezu dritten, dem Hausenicht an=
gehörigen Personen. Nach R.3. Pr. O. 9 1048 können Schiedsgerichte wie durch Vereinbarung so
auch „un gesetzlichstatthafterWeise“ durch „letztwillige oderanderenicht auf Vereinbarungberuhende
Verfügungen“ angeordnetwerden. Zuden den lestwilligen leichgestellten,gesetzlichstatthaftenVer=
fügungen“ sind auchdie standesherrlichenHausgesetzezurechnen. eä, §. 1026der R.Z.Pr.O. ist
es aber nichtangängig, daß solcheSchiedsgerichtemit derBedeutungder SchiedsgerichtenachZ. Pr. O.
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nach den Grundsätzender früherendeutschenVerfassungnoch bestehendenFamilien=
verträge(Familiengesetze)bleibenaufrechterhalten,und ste habendie Befugnis, über
ihre Güter"“ und FamilenverhältnisseverbindlicheVerfügungenzu treffen“57. Solche
Verfügungens müssendemKönige vorgelegtwerden. Einer Bestätigungdurchden=
selbenunterliegensie nicht#5?.Jedochhat der König das Recht, sieauf ihre Gesetz=
mäßigkeit 6 zu prüfen. Findet sich kein Anstand, so werden sie, und zwar jetzt durch
das Gesetz=und Verordnungsblatt, zur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung ge=
brachtst. DieseVorlage, Prüfung und Verkündigungist also keineleereForm. Die
standesherrlichenHausgesetzeerlangen erst durch die landesherrliche Verkündigung
Gesetzeskraft'.

für ganzeKategorien von Streitsachenallgemein eingesetztwerden. Die Einsetzungkann vielmehr
nur Kä# ie ein bestimmtesRechtsverhältnis“,d. i. für je einenkonkretenRechtsfall, geschehen.Aller=
dings rehuzientsichdadurchdie hausgesetzlicheSchiedsautonomiepraktischauf einefr geringeBe=
deutung. Diesentsprichtaber durchausden Grundsätzendes R.G.V.G. 8§ 13ff., wodurchPrivat=
gerichtsbarkeitaufgehobenund Sondergerichtenur zugelassensind, soweit das Gesetzselbst(§ 14 fie
zuläßt. Eine hausgesetzlicheSchiedsgerichtsautonomiefür Kategorien von Streitsachenwürde nichts
anderesals eineprivateSondergerichtsbarkeitsein. DieGrenzenderSchiedsautonomiederStandes=
Frrren sind neuerdings in einem grundsätzlichinteressanten Rechtsstreitüber Ebenbürtigkeitin S.
astell Castell in einer Reihe von Gutachtenwissenschaftlichuntersuchtworden. Vgl. Piloty: Aus=

träge und Schiedsgerichteder standesherrlichenHäuser insbes.in Bayern und zweiweitereGutachten;
A. Wach,7rn. Engelmann, sämtlich gedruckt,aber noch unveröffentlicht. Ein Gutachten ist
auch die von H.Rehm über diesenGegenstandim Auftrage des Vereins der deutschenStandes=
herren verfaßteund in den Schriften der wissenschaftlichenGesellschaftin Straßburg (16.Heft) ver=
öffentlichteDenkschrift„Die standesherrlicheSchiedsgerichtsbarkeit,ihre Zulässigkeitund ihre Grenzen
im heutigenRecht", Straßburg 1912. Rehm kommt zu Ergebnissen,welcheden obenaufgestellten,
aus I§ 1025, 1026 der R.3-Pr.O. unmittelbar gewonnenenErgebnissenentgegengesetztsind. Ich
habe bei der Auslegung des Begriffes „bestimmte Rechtsverhältnisse nach § 1026 derR. Z.Pr.O.
meinefrühereAnsicht, daß auch KategorienbestimmteRechtsverhältnissesein können,ausgegebenund
bin durchRehms Ausführungen über diesenPunkt S. 26 a. a. O. zu jener Ansicht auch nicht

wieder=zurüchgeführtworden. Im Ergebnis ebensoErk. des Ob. Ger.H. v. 24. Febr.1913 I.
eg. Nr. ·

«UnlerdiefenGütetnsindvokalleindieLiegenfchafteuundsonstigesmitbenielbenrechtlich
verbundenesVermögen zu verstehen.Das Familiengut kann auch ein Fideikommiß oder mehrere
solcheumfassen,auf welchedann die BestimmungendesFideikommißediktesnach§ 102 nur soweit,
als im Hausgesehnicht anderesbestimmt ist, Anwendungfinden. Die Grundbuchordnungfindet
auchauf die Grundstückedes standeeherrlichenBesitzesvorbetaltlilh Art. 83 Anwendung. NachA.G.
zur G.B.O. Art. 13 ist die Eigenschaftals Fideikommiß oder Familiengut in das Grundbuchein=
zutragen. Das Grundbuch wird auch für dieseGüter durch das Amtsgericht geführt. A.G. zur
G.B.O. Art. 1. Die Bestimmungdes Art. 34 über diezmanzswolstkung in Familienfideikommisse
findet auchauf standesherrliche15 Anwendung. DurchHausgesetzkann gem. Art.83 insoweit von
derG.B.O. Abweichendesengeorduetwerden,als durchKandesgese,Abweichendesangeordnetwerdenkann.

57Verf.Beil. IV § F. Eine AufhebungsandezherricherHausgesetzehatte vorher in Bayern
nicht stattgefunden.Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 327.

ös Uber derenrechtlicheNatur P. v. Roth, Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 111ff.
56Königliche Bestätigung war in der Deklar. vom 79. März 1807, A, Ziff. 12 gefordert.

Bgl. indes dazu die Verordn. vom 27. Mai 1807.
50Verf. Beil. IV § 9 sagt, offenbarzu eng, „soweitsienichts gegendieVerfassungenthalten“.

Vgl. P. v. Roth a. a. O. 1 S. 112 Anm. 9. „Soweit“ heißt hier segeerals „wenn“. Der König
tann nicht etwaBestimmungenaus demHausges.herausstreichenund denRest verkünden.Er kann
sie nur ganz zurückweisenoderzur Abänderung zurückgeben. Interessantist derZusatz,mit welchem
lüngst des neue Hausgesetzdes Fürstlichen Gesamthauses Hohenlohe mit Entschlichung vom
16. Januar 1913(G.V.Bl. S. 51) bekannt gemachtwordenist. Derselbelautet: „Hierbei bleiben
die Rechteder einzelnenFamilienglieder und die RechteDritter sowie die verfassungsmäßigoder
sonstgesetzlichbegründeteZuständigkeit der Gerichte und der Verwaltungsbehördenfür die in dem
HausgesetzegeregeltenVerhältnisse und ihr Recht zur Prüfung der Gültigkeit der einzelnenVor=

schriften gegenüberden Reichs=und Landesgesetzenvorbehalten." Der hierin zum Ausdruckgelangte
echtsgedankeist der, daß die Verkündigung im G.V.Bl. keine Garantie für die Rechtsgültigkeit

dereinzelnen Bestimmungendes Hausgesetzesbedeutet.
1 Ein nicht mehr ganz vollständigesVerzeichnisder in Bayern erlassenenstandesherrlichen

Hausgesetzebei Weber, Anh.Bd. S. r
6 Art. 14 der Bundesaktesagt: „welchejedochdemSouverän vorgelegtund bei denhöchsten

Landesstellenzur allgemeinenKenntnis und Nachachtunggebrachtwerden sollen“; Verf.Beil. IV.
2à5 sagt: „welchedemSouverän vorgelegt werdenmüssen,worauf sie,sseweitsie nichts gegendie

erfassungenthalten, durch die oberstenLandesstellenzur allgemeinen Kenntnisund Nachachtung
gebrachtwerden.“ Der in letztererFafsung eingeschobeneSatz muß notwendigsachlicheBedeutung
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Das standesherrlicheSelbstgesetzgebungsrechtbestehtnicht nur gegenüber dem
Landesrechte,sondern auch gegenüberdemReichsrechte"3, dies jedochnur dann, wenn
ein ReichsgesetzausdrücklichzugunstenjenerSelbstgesetzgebungeinenVorbehalt macht6“.
Dies ist bei EinführungdesBürgerlichenGesetzbuchsin der Weisegeschehen,daß für
den Inhalt desB. G. B. „die Landesgesetzeund nach Maßgabe der Landes=
gesetze die Vorschriften der Hausverfassungen“für unberührt erklärt sind. Dabei ist
aber als selbstverständlichangenommenworden, daß, soweitdemSonderrechteder
Standesherren durch besondereReichsgesetzeSchranken gezogensind, die nach Art. 55
des Einführungsgesetzesneben dem Gesetzbuchein Kraft bleiben, es hierbei sein Be=
wenden haté5.

Die Häupter der standesherrlichenFamilien haben das Recht, nichtstreitigeVer=
lassenschaftsverhandlungen,welcheMitglieder ihrer Familien betreffen,ohneDazwischen=
kunft der Gerichte durch ihre Kanzlei erledigenzu lassen"“; ferner innerhalb ihres

53 Er hat sie nur dann, wenn die Versagung der landesherrlichenVerkündigung auf die
esetzeskraftder Vorlage Einfluß äußert. Wie alle Gesetze,so treten auchdie Haus Fi. erst in

Wirksamkeit, wenn sie in der vorgeschriebenen Weife verkündetwordensind. Agl. über die
da R. Probst im Württemb. Archiv XXII S. 423. AbweichendE. Löning a. a. O.S. 60ff.

ausgesetzlicheBestimmungen,welchegegenbestehendesReichs- oderLandesrechtverstoßen,sind au
dann ungültig, wenn sie unbeanstandetpubliziert wordensind. Hausgesetzeerstreckenihre Wirkung

nicht über das Staatsgebiet hinaus, für welchessie publiziert wordensind. Vgl. N. 60. Die Zu=
ständigteit der bürgerlichen Gerichte für Rechtsstreitigkeiten aus dem Hausgesetz ergibt sich daraus,

aß der Inhalt des Hausgesetzes nur bürgerlichrechtlich is (Familien- und GüterrechtG. VG. 8 18)
Austräge könnenin Hausgesetzennicht angeordnetwerden. Schiedsgerichtenur in den Schranken
der R.3.Pr. O. 5 1048. Vgl. R.Piloty. Austrägeund SchiedsgerichtederstandesherrlichenHäufer,
Würzb. 1910; E. Löning a. a. O. S. 145ff. Über die Revision bei Streitsachenaus dem Haus=
W s. Entsch. d. R.G. in Z.S. Bd. 43 S. 412ff.; Seuffert, Bl. f. R.Anw., Bd. 66 S. 422:

tein, Komm. zur3.Pr. O., 7. Aufl., Bd. II S. 85: E. Löning a. a. O. S. 70 N. 2.
" P. v. Rotha. a. O. I S. 112 Anm. 9.
4 An die Bestimmungen der VII. Verf.Beil. find die Standesherren bei Errichtung von

Fideikommissennicht gebunden. Bgl. auchR.G. über die freiw. Gerichtsbarkeit§ 189.
"5 E.G. z. B.G. B. Art. 58 Abs. I, vgl. 61. Motive S. 155ff.; auchMotive z. Entw. eines

B.G. B. I S. 11ff. Das b. Ausf.Ges. z. B.G.B. macht keineEinschränkungen,so daß also das
Hausrecht im bisherigenUmfang fortbestehtund erneuertwerdenkann, bis etwa spätereLandes=
gesetzgebungEinschränkungenanordnet. Das gleichegilt nach § 83 der Grundbuchordnungsowie
für den Vereichdes R.G. über die Angel. der freiwill. Gerichtsbarkeitnach § 189 dieses Gesetzes
und nach§ 2 des E.G. zum Ges über die Zwangsverwaltung.

Nach diesen Reichsgesetzenist ausdrücklich Vorbehalt gemacht zugunsten derHausgesetzgebung
standesherrlicherFamilien und ist die BedeutungdiesesVorbehaltes die gleiche,nämlich diefolgende:

1. Das Reichsrechtdes betreffendenGesetzesfindet auchauf diese FamilienAnwendung, soweit
das Hausgesetznicht Abweichendesbestimmt;

2. die Bestimmung darüber, inwieweit durchSausgeseh Abweichendesangeordnetwerden
kann, ist nach wie vor der Landesgesetzgebungin bezugauf diestandesherrlichenFamilien des betr.
Staatesvorbehalten.

über das erste kann ein Zweifel nicht bestehen.Aller auchdas zweitestehtnachder klaren
Anordnung des §58 des E.G. z. B.G.B.: „.und nach Maßgabe der Landesgesetzeaußer Zweifel.
In § 83 der G.B.O. ist ebenfallsdasselbeVerhältnis zu finden,indem hier dieHausverfassungen
den Landesgesetzen„nach Maßgabe der §§ 57, 58 des E.G.z. B. G.B.“, d. h. wiederum „nach

Maßgabe der Landesgesetze“gleichgestelltsind. Dasselbe ordnet gleichlautend der § 189 des
=*W..s und § 2 des E.G. zum Zwangsverst.=u. Zwangsverw.Ges.an. Auf andererGrundlage
Truhen die rechtlichen Verhältnisse, welche sich nach dem Personenstandsgesetzv. 6. Febr.1875,

den Prozeßgesetzen(G.V.G.,Ziv. Pr. O., Str. Pr. O.) und der Konkursordnungergeben. Nachdiesen
Rei eh sind für die standesherrlichenFemilien keineVorbehalte gemacht.Es bestehennur
Vorbehalte für die regierenden und ihnen #9eihagstelten Häuser. Vgl. Personenstandsgesetz§ 72,
E.G. z. G.V.G. § 5, E.G. z. Ziv.Pr. O. § 5, EG. z. R.Str. Pr. O. ð 4, E.G. zur Kont.O. § 7.
Das letzteGesetzmachtferner nur für die Landesgesetzgebung,nicht für HausgesetzgebungeinenVor=
behalt hinsichtlichder Lehen,Stammgüter und Familienfideikommisse(§ 5 l. c.). Daraus ergibt sich,
daß für Personenstandssachen,Konkurseund für bürgerlicheStreitsachenund Straffachendie standes=
herrlichen Familien nunmehr dem allgemeinen Reichsrecht uneingeschränktunterliegen, und daß daran
auch durchLandesgesetzegemäßArt. 2 der Reichsverfassungnichts geändertwerdenkann. Es besteht
nur hinsichtlichdes Konkursrechtesnochdie Besonderheit,daß der Hausgesetzgebungdurchdie Be=

immungsmachtüberdasZwangsversteigerungs-undZwangsverwaltungsrecht G. z. Zwangsverst.G.
2) auch die Ausschließungder Familiengüter aus der Konkursmassebewirkenkönnen(K.O.§ 1).
gl. hierzu Piloty in Bl. f. R.A. Bd. 7 1911 S. 747.

66Verf. Beil. IV §#.7; bayer.Ger. Verf. 9 vom 10. Nov. 1861 Art. 76 Abs. III. Aufrecht=
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auses, sofern sie nicht persönlichbeteiligt sinde7, die Vormundschaftenzu bestellen.
em Staatsministerium der Justiz ist über die angeordneteVormundschaftAnzeige zu

machen. Dasselbe handhabt die Oberaufsicht über standesherrlicheVormundschafts=
sachen;die Obervormundschaftdagegenführt das zuständigeOberlandesgericht68. Die
erwähnten Vorrechte sind" ähnlich den früheren Vorrechten der Siegelmäßigkeit. Die
betreffendenHandlungen der Standesherren und ihrer Kanzleien haben also keinen
obrigkeitlichen,sondern lediglich einen privatrechtlichenCharakter. Die Beziehung zum
öffentlichenRechte,wegen deren dieseVorrechte hier zu erwähnen waren, liegt in der
Beschränkungund Anderung der regelmäßigenZuständigkeit der Behörden.

Den standesherrlichenFamilien ist durchdie Verfassungsurkunde7° zugesichert,daß
sie „die Ebenbürtigkeit in dem bisher damit verbundenenBegriffe“ 7 behalten. Der
Begriff der Ebenbürtigkeit gehört ursprünglich demPrivatrechte, und zwar demPrivat=
fürstenrechte,an. Staatsrechtliche Bedeutung kommt ihm indes mittelbar zu, wie
bereits früher erwähnt7*wurde 7s.

Auf privatrechtlichemGebieteist im übrigennur ein wenigerheblichesVorrecht
der Standesherrenzu erwähnen,daß sienämlichfähig sind,Aktiolehenzu besitzen?“.
Nicht eigentlichein Vorrecht, aber eine Besonderheitist es, daß das standesherrliche
Haus in bezugauf sein Hausvermögen juristischePersönlichkeit besitzt.

Die BestimmungenüberdieAusscheidungzwischendemVermögen,welchesihnen
verblieb, und jenen Einkünften, welcheals landesherrlichemit der Unterwerfung ver=
loren gingen, haben nur mehr geschichtlicheBedeutung7.

erhaltendurch bayer.Ausf.Ges. z. R.G.V.G., vom 23. Febr. 1879, Art. 81 Abs. 1, und nichtberührt
durchdas Ges. v. 9. Aug. 1902 betr. das Nachlaßwesensowiedas Notariatsgesetzv. 9. Juni 1899.
Vgl. Art. 58 E.G. z. B.G.B. Art. 16, b. A.G. zur Gr. B O. undArt. 189desGes.üb. d. Freiw.G.B.
Vale:auchVerh. d. K. d. R.N. (zum Nachlaßgesetz)1902,Prot. Bd. II S. 306f.

Ist dies der Fall, so ernenntdas zuständigeHberlandesgerict denVormund, vorbehaltlich
der Beschwerdezum oberstenLandesgericht.Verf. Beil. IV 5 10 Abs. I. Entsch.d. o. L.Gs f. Bayern
in Gegenständendes Zivilrechts usw. X S. 216.

6 Verf. Beil. IV § 10. Ausf.Ges. zur R.Z. Pr. O. usw. vom 23. Febr. 1879Art. 102. Die
Streitfrage, ob das Justizministerium oder das Oberlandes-Appellations=)GerichtObervormund=
schaftsbehördesei, ist zugunstendes letzterenentschieden.Vgol.Hellmuth, Zuständigkeitin standes=

aerrlichenVormundschaftssachen,München 1845; P. v. Roth a. a. O. 1 S.634 Anm.3: Bl. f.
echtsanw.X S. 188, XI S. 360, XIIS. 139, XXIX S. 55f., XXXI S. 86: H. Becher,

Das rechterhein.bayer. Landeszivilrechtusw.,München 1894,S. 94 Anm. 67.
5 #ie riy Su. Lehrb. des bayer.Verf. Rechts,S. 199 Anm. , richtig bemerkt.

eil. 8 1.
71Das Recht umfaßt zweierlei,nämlich die passiveEbenbürtigkeitgegenüberregierendenund

vormals regierendenHäufern und die aktive Ebenbürtigkeit,d. h. das Recht, durch (3 den
Personenkreiszu bestimmen,demdie Ebenbürtigkeitgegenüberdemstandesherrlichen Hauszustehen
soll. Hierüber vgl. R. Piloty, Das Recht der Ebenbürtigkeitzw. hohemund niederemAdel, Berlin
1910. Das Recht, Schiedsgerichtemit gerichtsausschließenderZuständigkeitfür Streitigkeiten über
Ebenbürtigkeiteinseitigeinzusetzen,haben die Standesherrn nicht. Vgl. R. Piloty, Austräge und

Schiedegericht derstandesherrlichenHäuser, Berlin 1910 und 4. Gutachtenin S. CastellCastell.

782 gl. hierher auch J. L. Klüber, Abhandlungen u. Beobachtungenfür Geschichtskunde,
Staats=u. Rechtswiss.1 S. 225. k

“ Deklar. vom 19. März 1807, M Ziff. 2, Verf. Beil. IV §557. Bgl. übrigens Lehen=
ablösungsges.vom 4. Juni 1848, wonach dieseLehen ablösbar sind und die Lehensgerichtsbarkeit
zusgehgbenwordenist. Dies ganzeAktivlehnsrechtist praktischbedeutungslos.Näheres v. Seydel
2. Aufl.I S. 329 N. 64.

5 Richtig H.Rehm, Die juristischePerfönlichkeitderstandesherrlichenFamilien, Denkschrift
i. A. des Vereins d.Standesherren, Straßburg 1911, S. 61 f.; guch Henle, Die Anlegung des
Grundbuchs in den Landesteilen diesf. d. Rh., 2. Aufl.; bes.v. O. Dandl 1509 S. 48, und die
allg. Ausführungen Rehms a. a. O. S. 1ff. Anders die Motive n= Art. 13, 16 des bayer.
Ausf.G. zur Grundbuchordnungu. zum 3wangsperteigerungsgeschv. 9.Juni 1899 und Entsch.d.
oberst.Ger.H. v. 1. Juni 1874 in Bl. f. R. A. Bd. 29 S. 234. Bei Rehm d. a. O. S. 64 find
eine Entschl. des b. Just. Min. v. 28. Juni 1902, und S. 62 ein Beschl.des oberstenGer. Hs vom
Mitun= 15#- mitacieilt, denendie Ansicht, daß das standesherrliche HausjuristischePersönlichkeit

, zugrundeliegt. ·
Val. dardber Deklar. vom 19. März 1807, H, J, Verf. Beil. IV 88 49, 52, 60. Die

Lehensherrlichkeitüber die Lehen,welchedie Standesherrenin Bayern besaßen,wurde durchdie k.
Deklar. vom 19. März 1807,M auf den König übertragen. Sie find nachden Bestimmungendes
Ges. vom 4. Juni 1848 ablösbar. Vgl. im übrigen Pözl, Lehrb. des bayer.Verf. Rechts,S. 201f.
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Die Standesherren sind in der Verfügung über ihre vormals reichsständischen
Besitzungeninsofernbeschränkt,als siebei beabsichtigtergänzlicheroderteilweiserVer⸗
äußerung derselbender Staatsregierung Anzeige zu erstattenverpflichtetsind und dem
Staate alsdanndas Vorkaufsrechtzusteht7.

Die Häupter der standesherrlichenHäuser find geboreneReichsräte7s.
Die Standesherrenund die Mitglieder ihrer Familien habendas Recht, in die

Dienste deutscherund fremder, mit dem Reiche im Frieden befindlicherStaaten zu
treten, ohnehierzueinerbesonderenköniglichenErlaubnis zu bedürfen76. Diejenigen
jedoch,welche im Staatsdienstestehenoder einenStaatsdienerruhegehaltaus der Staats=
kassebeziehen,unterliegenden Bestimmungendes Staatsdienstrechtes30.

Die Standesherren und ihre Familien find von einer Reihe allgemeinerPflichten
und Lasten der Staatsangehörigen befreit.

1. Sie sind frei von der Wehrpflicht1.
2. Die Gebäude,welchezu ihren vormalsreichsständischenBesitzungengehören#1,

sind, sofern sie für immer oder zeitweisezum Wohnsitzeder Eigentümer bestimmtsind,
frei von der Quartierleistung für die bewaffneteMacht im Friedenss. Sie sind in=
folgedessen,soweit dieseBefreiung reicht, auch frei von der Verpflichtung zur Natural=
verpflegungder Truppen". ·

3. Die Standesherrenund ihreFamilienwarennach§§ 53, 55, 56 derIV. Bei=
lage befreit von den staatlichenPersonalsteuern, von der Haussteuer in bezugauf die
von ihnen bewohntenSchloßgebäude, von Gemeindeumlagenund von Zöllen. Diese
Befreiungen sind völlig aufgehobens5.

Eine Befreiung der Standesherren von Steuern und Umlagen wegen ihrer nicht

77 Deklar. vom 19. März 1807, H Aif 14 mit Art. 27 der Rheinbundakte, Verf. Beil. IV
* 65. S. auchM.E. vom 2. Juni 1827 (Weber I S. 133 Anm.). "

78Verf.Urk. Tit. VI § 2 Ziff. 4. Vgl. oben Anm. 1. C. F. Göriz, Beitrag zur Lehre
vom Landstandschaftsrechtder Standesherren,Zäitschr.f. d. ges.Staatswiss., XXVII S. 599.

• ieer Grundsatz bestehtauchnach§ 22 desR.G. über die B. u. St.Ang fort, denner
ist durch denselbennicht berührt. Standesherrenhaben die in § 22 l. c. vorausgesetzteErlaubnis
ihrer Regierung kraft verfassungsrechtlicherVorschrift. Verlust der St. Ang. kann deshalb aus § 22
für fie nichteintreten,weil die „Aufforderungzum Austritt“ nichtstattfindenkann. A. M. W. Cahn,
Koum #. St. Ang G., 3. Aufl. S. 182. Kaum haltbar ist die Ansicht in der M.E. vom 9. April
1837 (Weber III S. 96), daß die Mitglieder standesherrlicherFamilien zur Annahme fremder
Oiben keinerHlöniglichenBewilligung bedürfen. Es ist nicht erfindlich,wie dies aus Verf.Beil. IV

olgen soll.
s6Verf. Beil. IV § 5. O. Frhr. v. Völderndorff, Bl. f. adm. Praxis, III S. 277. —

Das Rechtfreien Aufenthaltes außerhalb Bayerns, das dieVerf. Urk. den Standesherrenund ihren
amilien in Beil. J 14, Beil. IV § 5 einräumt (vgl. H. Zöpfl, Grunds. des gem.deutschen
taatsrechtes, II S. 109ff.), ist, was den Aufenthalt im Bundesgebiete betrifft, in dem reichsrecht=

lichen GrundsatzederFreizügigkeit untergegangen,was denAufenthalt im Auslande anlangt, gegen=
standslos geworden. indem die allgemeinenpolizeilichenBeschränkungenweggefallensind, die Fer
in dieser Beziehungbestanden.Selbstverständlichfinden die besonderenBeschränkungen,welchenach
Reichsrechtund nachLandespolizeirechthinsichtlichdesAufenthaltes zulässigsind, auf dieMitglieder
der standesherrlichenFamilien ebenfalls Anwendung. Dies wurde insbesondereim Falle des
Jesuitenpaters Hermann Grafen Fugger=Glöttdurch M.E. vom 16. Nov. 1872 anerkannt. Vgl.
v. Seydel, Annalen des Deutschen Reiches, 1876, S. 159 Anm. 3. Auch die Bestimmungen des
R.Ges. vom 1. Juni 1870 über die Verjährung der Staatsangehörigkeitgeltenfür die Angehörigen
der standesherrlichenHäuser. W. Cahn, Das Reichsges.über die Erwerbungund den Verlust der
Reichs=-und Staatsangehörigkeit, 3. Aufl. S. 140 f.

31R.Ges., betr. die Verpflichtungzum Kriegsdienste,vom 9. Nov. 1867, § 1 Abs. I, b; gilt
an Stelle vonVerf. Beil. IV 5.11;Wehrordnung *l4 Ziff. 1b.

82 Also nicht sonstigeWohngebäude.
*5R.Ges., betr. die Quartierleistung für die bewaffneteMacht währenddesFriedenszustandes,

vom 25. Juni 1868, § 4 Abs. II Ziff. 1. Die Bestimmung inVerf. Beil. IV 9. 12 ist hiernach
aufgehoben.Vgl. Entsch. d. V.G.UD##Bd.#15S. 154, Bd. 16 S. 111.
1808 K#ees über die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im Frieden vom 24. Mai

* Gef. v. 9. Zuni 1899,die Ablösung der Steuer=,Umlagen=und Zollfreiheit der Standes=
lerren betr. (G.V.Bl. Beil. ViI zu N. 28 S. 225). Die Ablösung erfolgte durch eine einmalige

apitalabfindung nachnäherenBestimmungendesGesches.Die Meinungsverschiedenheitenüber den
Unang des früheren Vorrechtessind erledigt. Vgl. hierüberv. Seydel 2. Aufl. I S. 330 N. 74
is 88, 90—92.
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reichsständischgewesenenBesitzungenwurdeschonvon der Verfassungausdrücklichund
grundsätzlichabgelehnts8. "

Eine Reihe von Vorrechten, welche den Standesherren nach der Verfassungs=
urkunde zukam, ist durch die spätereGesetzgebungbeseitigtworden7. Nicht aufgehoben

G“ Privatpatronatsrechtder Standesherren,soweites nachHerkommen
esteht s8.

“ Die Standesherrenerhieltenjedochfür dieseAichtbefreiunggem,derAnweisungdesArt. XIV
der Bundesakte eine Entschädigungauf Kostendes Staates. Verf. Beil. IV § 53; k. Entschl. vom
29. April1820, die aber, wie bereits obenN. 38 erwähnt, der Berichtigun bedarf=## hierher
auchJ. Hock, Handb. derpeß Finanzverwaltung im Kgr. Bayern, Muhen 1883, 11 S. 24 f.,
wo eine abänderndek. Entschl. vom 6. Febr. 1861 erwähnt ist.

3#Aufgehobensind folgendestandesherrlicheVorrechte(vugl.auchunten §.77:
1. Der inVerf. Beil. IV § 8 eingeräumtebevorzugteGerichtsstandin peinlichen Fällen

durch Art. 76 des G.V.G. vom 10. Nov. 1861. Vgl. auch Art. 2 des Grundlagenges.vom
4. Juni 1848.Der Vorbehalt des „landesgesetzlichdenStandesherrengewährtenRechtsauf Austräge“
in &7 desR.Einf.Ges. z. G.V.G. vom 27. Jan. 1877 ist für Bayern gegenstandslosdon.Austrägal=
instanz). Uber die eichnung 3 Zöpfl, Grundfäfe des gem.beutscheg Staatsrechts, I S. 265 f.;
P. Laband a. a. O. III S. 3 r1 Vgl. auch R. Piloty, Austräge und Schiedsgerichteder
standesherrlichenHäuser, Berlin 1910.

2. Der in Verf.Beil. IV K56 eingeränmtebevoru6 Gerichtsstandbei Real=und Personal==
klagen. Derselbe ist gleichfalls dg Art. 76 des G. V. G. von 1861 beseitigt. Auch die in der
angef. Verfassungsstelle enthaltene Bestimmung über „besondere Austrägalgerichte“ (welche Weber 1
S. 617 als noch geltend behandelt) ist in Wegfall ekommen, da der oben erwähnte Vorbehalt in
& 7 des Einf.Ges. zum G.V.G. sich nur auf Strassachenfhieht. Vgl. H. Schulze, Lehrb. des
deutschenStaatsrechts I S. 403 f.; P. Laband a. a. O. III S. 373.

3. Aufgehobensind sämtlicheBestimmungen,durchwelcheden Standesherrenund ihren Be=
hördenBeingyisse auf demGebieteder Rechtsprechungund Verwaltung (Polizei) eingeräumtwaren
(Verf Beil. IV §§ 14, 16 teilweise,17—47, 48 teilweise.50, 51, dann 57, 58 teilweise),durchArt. 1
des Ges., die Aufhebungder standes=u. gutsherrlichenGerichtsbarkeitusw. betr., vom4. Juni 1848.
Üoer die Mediatkonsistorienv. Pözl, Lehrb.des bayer. Verf.Rechts, S. 202 Anm. 5; Weber I
S. 622 Anm. 19. Die Stiftungskuratel stehtden Standesherrennicht mehr zu, da dieKuratel eine
obrigkeitlicheTätigkeit („Mediatbehörde“!)ist. Auch aufVerf. Beil. VI§ 96 läßt sichein Recht der
Stisungskuratel nicht gründen.Dort ist von einer „aus besonderemPrivatrechtstitel“ zustehenden
„niederenKuratel“ die Rede. Das ist lediglich ein schieferAusdruck. Aufsichts=(undVerwaltungs.)
Befugnisse,die auf privatrechtlichemTitel beruhen,sind ebenkeineKuratelbefugnisse. Soweit fie
aber bestehen,sind solcheBefugnissekeinVorrechtdesStandesherren. FalschM.E. vom 14.Juli 1849
(Weber IV S. 37; vgl. Bl. f. adm. Praxis V S. 78). Sehr richtig sind die Ausführungen bei
v. Pözl, Lehrb. des bayer.Verf.Rechts,2. Aufl. § 73 Anm. 5 (4. Aufl. &77); was dagegenin Bl. f.
adm. Küarie V S. 332 vorgebracht wird, ist unzutreffend, weil auf Mißverständnis der Pöglschen
Ansicht beruhend. Mit den obrigkeitlichenObliegenheitensind einerseitsdie Lasten,andererseitsdie
Einkünfte (Sporteln, Nachsteuerusw.) aus denselbenweggefallen. Bl= v. rrn a. a. O. S. 202.
t auch Meurer, Bayer. Kirchenstiftungsrecht,1899,S. 150f. egender NachsteuerGes. vom

4. Juni 1848 Art. 6; M.E. vom 3. Okt. 1848 (Weber I S. 95 Anm.). ·
Die»landesherrlichanefälle«kamendenStandesherrenüberhauptnichtu,sondernginen

chon nach der Deklar. vom 18. März 1807, Abschn.H, an den Staat über. Val. Verf. Beil. IV
52. Die Standesherren haben sonachauch das ius fisei nicht, vgl. M.E. vom 11. Oktt.1825

(Weber II S. 249). A. M. war 3pft Grundsätzedes gem,deutschenStaatsrechts, II S. 148,
woselbstAnm. 18 die Litteratur angegebenist. Vgl. hierher auch die Schrift von Karl Prinzen
gürsten zu Oettingen u. Wallerstein, Die Gesälle der vormalsreichsständischen,nun mediati=

erten Fürstenu. Grafen, vor und nach der Mediatisierung, München 1828. · .
.Aufgehvbenistauch,undztvarinvollcin Umfanz. diebesondereHausgerichtsbarkeit,welche

dem Haupt der Fürstlichen Familie Thurn und Taxis durchKgl. Erklärung v. 27. März 1812
(R.Bl. S. 841; Döllinger IV S. 169) eingeräumt und durch Ges. v. 29. April 1869 (G.Bl.
S. 1229) in beschränktemUmfang bestätigtwordenwar. Die Aufhebung ist erfolgt unter Bezug=
nahme auf § 189 des R.G. v. 17. Mai 1898, die Angel. der freiw. Graeichtsbarkeitbetr. durch
Art. 106 des bayer. Ges. v. 9. Juni 1899,diedurchdas #6 veranlaßten Ubergangsbestimmungen
betr. Vgl. Piloty= von Sutner, Die Verf.Urk. des Kgr. Bayern, 2. Aufl., S. 35 N. 1.

38 Beil. IV § 48. Vgl. über die Ausübung diesesRechtes überhaupt Chr. Meurer,
Bayer.Fifünderecht. 1901, S. 150. Das in derselbenBestimmungnocherwähnteInstallationsrecht
ist durch die Beseitigung der zuständigen„Mediatbehörde“durch Ablösungsges.v. 4. Juni 1848
Art. 1 aufgehobenworden.
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ZweiterAbschnitt.
Die Gebietshoheit.

§*44. Das Gebiet 1. UnterGebietverstehtman staatsrechtlicheinenräumlich
begrenztenTeil der Erde, welcher für eine öffentlicheGewalt oder für eine bestimmte
Außerung derselbenden Umkreis ihrer Wirksamkeit bildet. So spricht man innerhalb
des Staates von demGeltungsgebieteeinzelnerGesetze;so kann man von Amtsgebieten
reden. Auch wenn mehrereStaaten zu irgendeinergemeinsamenBetätigung von

Hoheitsrechten sichvereinigen,werdenAusdrückewie Bundesgebiet,Postgebiet,Zoll=
vereinsgebietund dergl. angewandt.Das Staatsgebietist derienigebegrenzteTeil der
Erde, innerhalbdessender HerrscherseineHerrschaftgeltendmacht.

Der Begriff der Gebietshoheit ist bereits oben? bestimmtworden. Die Gebiets=
hoheit ist ebensowenigein privatrechtlichesEigentum, als die Personalhoheiteineprivat=
rechtlicheGewalt überdieUntertanenist. Aber dieGebietshoheitentsprichtim öffent=
lichen Rechteeinigermaßendem, was im bürgerlichenRechtedas Eigentumsrechtist.
Sie hat nänlich mit letzteremdie Natur einerabsolutenGewalt gemein. Aber diese
absoluteGewalt bewegtsichhier und dort in zwei ganzverschiedenenKreisen,unddes=
halb können beide Gewalten an demselbenGegenstandegleichzeitig bestehen. Es ist
daher verfehlt, eineÜberlegenheitder Gebietshoheitüber das Eigentumsrechtin der
Form eines dominium eminensodereinesObereigentumsdes Herrschersam Lande
anzunehmen,also in der Form des höherenRechtes in demselben Rechtskreise.
Diese lberlegenheit bestehtallerdings und äußert sich auch tatsächlich; aber sie ist eine
lberlegenheit des höherenRechtskreisesüber den niederen.

Aus demWesen der Staatsgewalt desHerrschers als der einen und unteilbaren
Gewalt über denStaat ergibt sichin Anwendungauf das StaatsgebietdieFolgerung,
daß es für das Staatsgebietnur eine Staatsgewaltgebenkann.

Allerdings scheintdas Vorkommenvon Gemeinherrschaften(Kondominaten)dem
zu widersprechen38. Allein dieses ausnahmsweiseVerhältnis mehrerer Herrscher zu
einem Gebiete ist überhaupt nur haltbar, wenn entwederdie Ausübung der Staats=
gewalt räumlich geteilt wird (condominium pro partibus Gdivisis), oder wenn die
mehrerenMitherrscher eine einheitlichegemeinsameAusübung der Staatsgewalt zu er=
zielen vermögen (condominium pro indiviso). Es muß also, wenn anders die Ge=
meinherrschaftnicht eineAnarchieseinsoll, trotzder Mehrheit der HerrscherdieEin=
heitlichkeit der Staatsgewalt für das gemeinsameGebiet gewahrt bleiben Verhältnis=
mäßig am leichtestenläßt sichdie GemeinherrschaftbezüglichunbewohnterGebietsteile
aufrechterhalten".

Eine solcheGemeinherrschaftist die gemeinsameHoheit der Bodenseeuferstaaten
über den Bodensee. Dieselbe ist eine Gebietshoheit über eine Fläche, die in keinem

91Uber die ältere Literatur vgl.Fricker. vom Staatsgebiete,Tübingen 1867; derselbe,
Gebiet und Gebietshoheit, Tübingen 1901; J. Pözl. Art. Staatsgebietin Bluntschlis und
Braters Staatswörterbuch,Bd. 9 S. 720ff.; Brockhaus, Art. Staatsgebiet in v. Holtzendorffs
Rechtslexikon,Bd. 3 S. 749n Von der neuerenLiteratur: P. Laband, St. R. d. D. R.s, Bd. 1
S. 190 ff.; Gg. Meyer=G. Anschütz,,Lehrb. d. D. St. R.3, 6. Aufl., S. 211ff.; Gg. Jellinek,
Allg. Staatslehre, 2. Aufl., S. 381ff. G. Anschütz in Enz der echtsetseusch=Bd. II S. 523ff.;
Affolter in Annalen 1908 S. 116ff.; G. Banfi, Annalen 1898, S. 641 ff.;Heimburger,

Erwerb d. Hebietshoheit. Karlsruhe 1888.

Über dießben . A. Zachariä, DeutschesStaats= u. Bundesrecht,I S. 76 Anm. 3;
Laband a. a. O.I S.179 N. 1: G. Meyer=Anschütz, Lehrb. des deutschenStaatsrechts,
6. Aufl., S. 213 N. 6 und die dort Zitierten.

Eine GemeinherrschaftbestandzwischenBayern und Österreichbezüglichdes Fraischbezirks
bei Waldsassen (ugl. O. Frhr. v. Völderndorff, Nivilgesetstatiftit des Kagrs. Bayern, 2. Aufl.,
S. 251 Anm. 38, Verh. d. K. d.Abg. 1848Beil. Bd. II S. 263und untenAnm. 10); fernerzwischen
Bayern und Kurhessenbezüglichdes Sinngrundes in Unterfranken (Verh. d. K. d. Abg. 1863/65
Beil. Bd. IV S. 228, 295, Staatsvertrag vom 18./22.Okt. ebendaS. 302, sowie unten Anm.10).
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Privateigentume steht. Nur im privatrechtlichenSinne ist der Bodenseeres communis;
im staatsrechtlichenSinne dagegenist er ein Gewässer der sämtlichenUferstaaten(con=
dominiumpro indiviso). Die Befugnis zur allgemeinenBenützungdesSees istFolge
jener zivilrechtlichenEigenschaftdesselben.In staatsrechtlicherBeziehungdagegen
kannletztereEigenschaftkeineWirkung äußern. StaatlicheVerfügungen,welcheauf
die Gebietshoheit sich gründen, könnenalso für den Bodenseenur in Gemäßheit eines
gemeinsamenWillensaktesaller Uferstaatenerlassenwerden. StaatlicheAnordnungen,
welche sich auf die Personalhoheit stützen, kann dagegen jeder Staat für sich allein
treffenm.Die GrenzedesGebietesderUferstaatengegenüberdemgemeinsamenGebiete
wird mangelsanderweitiger Festsetzungdas Ufer sein#. Die Häfen? gehörenselbst=
verständlichzum Gebietedes betreffendenUferstaates.

Die Verfassungsurkundestellt den Satz auf, daß das Staatsgebiet unteilbar und
unveräußerlichsei?. Soweit hierdurchzum Ausdruckegebrachtwerdensoll, daß das
Staatsgebietnicht Gegenstandder Teilung im Erbgangeoder privatrechtlicherVer=
äußerungshandlungensein kann, ist dieserSatz eineselbstverständlicheFolge des Wesens
der Staatsgewalt. Insofern er sich aber auf Veränderungendes Staatsgebietesdurch
staatsrechtlicheAkte bezieht,hat er eineandereBedeutung.DerartigeAnderungensind
an sich nicht unmöglich und könnenauch durch keine Verfassungsbestimmunghintan=
gehalten werden. Wenn also die VerfassungsurkundeTeilungen und Veräußerungen
desStaatsgebietesuntersagt,so hat diesesVerbot staatsrechtlichenAktengegenüberdie
Bedeutung, daß dieselben,wenn sie eineAbweichungvon demangegebenenVerfassungs=
grundsatzeenthalten, in der Form der Verfassungsänderungvor sichgehenmüssen.Nur
für Veräußerung von Staatsgebiet wird diese Form erfordert; Gebietserwerbungen
kannder König machen,ohneeinerZustimmungdes Landtageszu bedürfen1°.

Das „Veräußerungsverbot“ der Verfassungsurkunde gilt nicht ausnahmslos.
GewisseVeräußerungensindunter demselben„nicht begriffen“11.

* Da Anordnungen der Staatsgewalt sichnicht glatt nachdenKategorien der Gebiets- und
Personalhoheitaufteilen lassen, so kann der Satz v. Seydels im Text nur den Sinn haben, daß
Angehörige Bayerns und desDauschen Reichs in bezug auf ihre Rechtestellungals Untertanen,
Felen sie sichauf demBodenseeaufhalten, von deutscherSeite so zu behandeln find,als befänden

e sichim Gebieteeines deutschenBundesstaates.
* Nach Pözl, Bayer. Wasserges.,1. Aufl. S. 41, soll auch „der unmittelbar an das Land

stoßendeTeil desSees, und zwar soweit,als man nochleicht Grund faßt — oderauf denGründen
und Haldinen — noch der ausschließlichenHerrschaftdes angrenzendenStaates unterworfen"sein,
was jedenfalls eine etwas unsichere Grenzbestimmung ist.

1 Bal. Annalen desReichsgerichtsI S. 545. "
#*sWie v. Seydel auchH. Rettich, Die völker=u. staatsrechtlichenVerhältnissedesBoden=

sees,Tübingen 1884. Die Meinungen der Schriftstellersind sehrverschieden.Die meistennehmen
condominium pro diviso an. BVgl Pözl a. a. O. u. Lehrb. desbayer.VerfRechts, S. 50 Anm. 6;
Fr. v. Martitz, Annalen des DeutschenReichs, 1885, S. 278ff.; Otto Mayer, Wörterb. des
deutschenVerwaltungsrechts,1 S. 213ff.: H. Rehm, 8 ndwörterb.derStaatswiss., II S. 654ff.;
L. Gaupp, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg,2. Aufl., Freiburgi. B. u. Leipzig 1895,S. 14f.;
v. Göz, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, Tübingen 1908, S. 15. S. auch P. Laband,
Staatsrecht desDeutschenReichs a. a. O., der namentlichdie Beschränkungenbetont, weschendie
drei deutschenUferstaatendurch ihre Zugehörigkeitzum DeutschenReich unterliegen. Uber die
praktischin Betracht kommendenEinzelfragen bestehenVerträge unter denUferstaaten. über Ver=
einbarungen in bezug auf den Personenstands. M Bekm. v. 29. März 1880 G.V.Bl. S. 133;
Weber XIVS. 396; K. Neumeyer, Intern. Verwaltungsrecht,Berlin 1910,S. 41.

*Verf Urk. Tit. III § 1 Abs. I: „Der ganze Umfang des KönigreichsBayern bildet eine
einzigeunteilbare, 3 Gesamtmasse.

2o0Solche Erwerbungen findstetsnur mittelbar zur Kenntnis des Landtagesgelangt, wenn
es sich um Einführung bayer.Ges. in denfelbenhandelte. Vgl. Gef. vom 1. Juni 1882 (G.Bl.
S. 193),fürstl. LöwensteinschesAmt Steinfeld;:Echevom 4. Juni 1848(G.Bl. S. 158, dazuR.Bl.
1846 S. 577), Erwerbungen an der böhmischen Grenze,Fraischbezirk:Ges. vom 29. Juni1851
(G.Bl. 1851/52S. 41), Verträge mit Preußen und Baden:;Ges. vom 10.Nov. 1861 (G. Bl.S. 281,

24 al. 1852 S. 731), Spitz am Hallturm bei Reichenhall: Ges. vom 5. Okt. 1863(G.Bl.
1863/65 S 9), bayer. kurhess.Kondominat, dazu Verordn. vom 28. Nov. 1863 (R.Bl. S. 1809),
vgl. auchFriedensvertrag mit Preußen vom 22. Aug. 1866 (G.Bl. 1866/69S. 21), Art. XIV u.
N.Bl. 1868 S. 468; Gen vom 16.Mai 1868(G.Bl 1866/69S. 625),Verträgemit 6 „ Sachsen=
Meiningen und Baden: Ges. vom 18.Febr. 1871(G.Bl 1870/71S. 345),Verträge mit Württemberg.

11Bei der großen Unklarheit,welchein demTitel III der Verfassungsurkundeherrscht, ist
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Nach § 6 fallen nicht unter das Veräußerungsverbotdie Gebietsabtretungen,welche zur
Grenzberichtigungmit benachbartenStaaten, sei es bei GelegenheiteinesGrenzstreitesund zu dessen
Erledigung oder im Wege verwaltungsmäßigerBehandlung zur Herstellung einer zweckmäßigeren
Grenze gegenangemessenenErsatz erfolgen•2.

Hiernach ergibt sich,daß Ländertäuscheund einseitigeGebietsabtretungen,welche
nichtunterdenBegriff derGrenzregelungfallen, nur mittelsteinesstaatlichenWillens=
aktes vorgenommenwerden können,der in der Form der Verfassungsänderungsichvoll=
zieht13; dagegen könnenGrenzregelungenmit benachbartenStaaten durch den König
allein vereinbart und in Vollzug gesetztwerden, sofern dabei für etwaige Gebiets=
abtretungen ein anderer angemessenerErsatz erlangt wird. Im Falle des Zweifels
wird die Form der Verfassungsänderungeinzuhaltensein.

Das bayerischeGebiet½bildet kein zusammenhängendesGanzes. Der Regierungs=
bezirkder Pfalz ist von demHauptlandegetrennt½6.

Das bayerischeStaatsgebiet gehört nach Artikel 1 der Reichsverfassungzum
deutschenBundesgebiete.Es tritt dadurchnichtunterdie GebietshoheitdesReiches;
vielmehrist, wie der ReichskanzlerFürst Bismarck in der Reichstagssitzungvom
1. April 1871 ½ äußerte, „die Souveränetät, die Landeshoheit, die Territorialhoheit

es nicht ganz leicht, zwischenRegel und Ausnahme die Grenzeabzustecken.Jene Verwirrung wird
hauptsächlichdadurcherzeugt,daßTitel III ziemlichkritiklos aus derDomanialfideikommißpragmatik
vom 20. Oktober1804 (R. Bl.1805 S. 164)zusammengestelltwurde,die nochstarkin patrimonialen
Auffassungenbefangenist. Infolgedessenwerdenunter demBegriffe des Staatsgutes Staatsgebiet
und Staatsvermögendurcheinandergeworfen.So ist es gekommen,daß im §&6 des angeführten
Titels die Ausnaßnen vom Veräußerungsverbote,welchedas Staatsgebiet betreffen,mit jenenver=
mengtsind, welcheauf das Staatsvermögensichbeziehen.

s v. Seydel bemüht sich m. E. mehr als ubtig in der Begründung diesesErgebnisses.
Wohl ist der Gebietsabtretungzum Zweckder Grenzberichtigungin § 6 Ziff. 2 desTit. in der
Weise gedacht,daß dies nur als ein besondererAnwendungsfall derallgemeinen in Ziff. 1 I. c. auf=
gestelltenAusnahmeregelerscheint.Hier sind als Ausnahme vom Beräußerungsverbot genannt:
„Alle Staatshandlungen des Monarchen, welche innerhalb der Grenzen des ihm zustehenden
Regierungsrechtes nach dem Zwecke und zur Wohlfahrt des Staates mit Auswärtigen . über
Stamm=und Staatsgüter vorgenommenwerden.“ Zu diesenStaatshandlungendesMonarchenfind
aber Gebietsabtretungenüberhaupt nicht zu rechnen. Die Vorschrift der Ziff. 1 beziehtsichüber=
haupt nur auf Staatsgüter im technischenSinn. Dies erzibt sich, abgesehenvon der Entstehungs=
geschichteder Ziff. 1, über welchev. Seydel a. a. O. N.10ff. ausführlich berichtet,schonaus dem
argumentum e contraio. Es würde sich nämlich hiernach für solcheAbtretungen keine Ein=
schränkungerfinden lassen und der Satz geltenmüssen,daß der König das ganzeStaatsgebiet ab=
tretenund GebietstäuschenachBelieben vornehmendürfe. Das einsbesondere",durchwelchesSif 2
mit Ziff. 1 verknüpft ist, hat also den Sinn, als hießees „.undwas das Staatsgebiet betrifft“.

Kiese= Sinn ergibt sich auch deutlich als der gewollteaus denvon v. Seydel mitgeteiltenKon=
erenzen.

18Die Facgs wurde anläßlich der Landtagsverh.über denFriedensvertragmit Preußen vom
22. Aug. 1866 (G.Bl. 1864/69S. 21), welcheru. a. auchGebietsabtretungenzur Folge hatte, be=
rührt. MWährendder Berichterstatterder K. d. Abg, dieselbeumging (Verh. der K. d. —* 1866/67
Beil Bd. 1 S. 110), äußerte sich der Berichterstatterder K. d. R.N., v. Harleß (Verh. d. K. d.
R.N. 1866Beil. Bd. S. 139), durchauszutreffend in demSinn der im Textwidergegrbenen An=

sichto. eyzels. Den Wortlaut derAußerung desR.R. von Harleß s. bei v. Seydel 2. Aufl. J

Hierfür ist auch eineständigeUbung seit Einführung der Verf. Eine Reihe von Grenz=
verträgenist in den obenAnm. 10 aufgef.Ges. erwähnt. Da dieKenntnis desUmfangesdesStaats=
gebietesnicht bloß für alle Staatsbehörden,sondernauchfür dieStaatsangehörigenunterUmständen
von Belang sein kann, so wäre es richtig, alle solcheVerträge im G. u. V.Bl. zu verkünden.Leider
wird aber diesesVerfahren nicht eingehalten.Bekanntmachungenvon Grenzverträgenfinden sichnur
gelegentlichin den Regierungs=und Kreisamtsblättern. Eine Zusammenstellungfür 1806—1858
ibt G. M. Kletke, Die Staatsverträge desKars. Bayern, Regensburg1860.S. 161ff. Eine Über=

scht der Erwerbungenund Verluste an Gebiet seit 1180 sowieeine Bestandsübersichtgibt Weber,
Sammlung Anlageband, S. 48 ff. ·

15 Uberdie geschichtlicheEntwicklung v. Seydel 2. Aufl. 1 2, 29; ferner E. v. Moy,
Staatsrecht des Kars. Bayern, I, 1 S. 51 ff. Aus spätererZeit kommthauptsächlichnochder
Friedensvertrag mit Preußen vom 22. Aug. 1866 Art. XIV in Betracht. Die Verträge von 1806

is 1858 bei Kletke a. a. O. Vgl. auch Weber, Anh.Bd. S. 48 ff.; O. Frhr v. VBöldern=
dorff, Zivilgesetzstatistikdes Kars. Bahern, 2. Aufl., Nördlingen1880, S. 147, 153, 173, 242,
317, und für die Pfalz A. Geib, Handb. für die Gemeindebehördender Pfalz, 2. Aufl., 1 S. 1,7.

16Vgl. oben§ 8 Anm. 22; 2. Aufl. § 29 N. 41. 17Sten. Ber. S. 95.
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bei deneinzelnenStaaten verblieben“18. Das Reich kannalso über Gebietsteileder
Bundesstaaten niemals verfügen10. Es ergebensich aber für die Bundesglieder aus
der Zuständigkeit des Staatsgebietes zum BundesgebieteVerfügungsbeschränkungen.
Die Bundesstaatenkönnennämlich ohneZustimmung des Reiches demselbennichts von
jenem Gebiete entziehen, mit welchemsie am 1. Januar 1871 in die Bundesgemein=
schaft eingetretensind1o. Gebietsabtretungenan einen nicht bundesangehörigenStaat
können also nur stattfinden, wenn das Reich seine Zustimmung hierzu erklärt hat.
Dabei sind, nachdem eine Anderung des Artikels 1 der Reichsverfassungin Frage
kommt, die Vorschriften in Artikel 78 Absatz 1 derselbenzu beachten1. Zu betonen
ist jedoch,daß als vertragabschließenderTeil bei solchenGebietsabtretungenrichtiger=
weise nur der betreffendeBundesstaat auftreten kann, das Reich lediglich als zu=
stimmendeNebenpartei22. In bezugauf die Notwendigkeit dieser Zustimmung ist es
selbstverständlichgleichgültig,ob die Gebietsveränderungerheblichist odernicht; zwischen
GebietstäuschenzumZweckeder Grenzregelungund Abtretung von Provinzenist in
dieser Beziehung kein Unterschied.

Gebietsveränderungen, welche keinen Einfluß auf das Bundesgebiet äußern
können von den Bundesstaaten nach Belieben vorgenommenwerden; sonach sowohl
VeränderungenzwischenBundesstaaten?sals auch Gebietserwerbungenvon nicht
bundesangehörigenStaaten ". Zur Einbeziehung solcherErwerbungen in das Bundes=
gebietbedarfes jedocheinesverfassungsänderndenReichsgesetzes.

Die Unversehrtheit des Bundes= und Staatsgebietes steht unter strafrechtlichem
Schutze. Der Strafe des Hochverratsunterliegt, wer es unternimmt,das Bundes=
gebiet ganz oder teilweise einem fremdenStaate gewaltsam einzuverleibenoder einen
Teil desselbenvomGanzenloszureißenoderdas GebieteinesBundesstaatesganzoder
teilweise einem andern Bundesstaate gewaltsam einzuverleibenoder einen Teil vom
Ganzenloszureißen?

Das Staatsgebietist nach außendurchdie Grenzeabgeschlossen.Der Unter=
schied,den man zwischennatürlichen und künstlichenGrenzen zu machenpflegt, ist kein
rechtlicher. " «

18SelbstverständlichmüssendiejenigenSchriftsteller, welchedemReichedie Eigenschafteines
Staates HSildftverständich. 9 eine SWietöhoheitzuschreiben.So z. B. Laband, Staatsrecht
des DeutschenReiches,5. Aufl., I S. 190 ff.

1 DerAnsicht v. Seydels, daß dies auch bei FriedensschlüssennachArt. 11 der R.Verf.
elte, kann ich nicht zustimmen. Da der Friedensschluß in die asändisteit des Reichs fällt, die
btretungsfrageaber vom Friedensschlußnicht zu trennenist, sofolgt, daß gegenüberder aus=

wärtigen Macht demeich auch die Abtretung zukommt. Nach innen befindetsch der einzelne
durch die Abtretung betroffeneStaat zwar in einer ähnlichenLage wie ein Staat, der über ein
Sonderrecht disponiert. Der Notstand bringt es aber mit sich, daß ihm ein Widerspruchsrecht nicht
ustehenkann. Im Bundesrat wird in diesenFällen einfacherMehrheitsbeschlußgenügen. Das

Bundesverhältnis rechtfertigt es, daß der verkürzte Staat von den Bundesmitgliedern eine aus=
leichendeEntschädigung,und zwar soweit möglichan Gebiet zuechaltenhat. Vgl. auchv. Seydel,
ommentar z.Verf. Urk. f. d. D. Reich, 2. Aufl., S. 86 it v. Seydel übereinstimmend

C. Vornhas, Preuß. Staatsrecht, I S. 226 N. 7. A. M. als v. Seydel für den Fall der
KriegsabtretungP. Laband a. a. O. I S. 200ff.; G. Meyer=Anschütz a. a. O. S. 592 N. 14
u. die daselbst Zitierten.

2° Vgl. v. Seydel, Komm., 2. Aufl., S. 38.
Hierüber herrschtEinstimmigkeitder Schriftsteller.

28über das Verfahren, welchesbei dembadisch=schweizer.Grenzvertragvom 28. April 1878
(N.G.Bl. S. 308) h wurde,vgl, v. Seydel, Komm. R.Verf., 2. Aufl., S. 35 f.

½8Hierüber herrschtso ziemlich Ubereinstimmung. A. M.ist Ph. Zorn, Staatsrecht des
DeutschenReichs,2. Aufl., I S. 102 Anm. 100.

Auch dies ist fast allgemeinanerkanntund wäre angesichtsdes VerhältnissesHessenszum
Nordd. Bunde schwerzu leugnen. Vgl. P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,1. Aufl.,
1 S. 189; a. M. Laband 5. Aufl., I S. 201 N. 3. Vom Standpunkte der neuerenBundes=
staatslehrenaus ist auchin derTat ein Verhältnis kaum erklärbar, wonachein=und derselbeStaat
in einen souveränenund einen nichtsouveränenTeil zerfallenwürde. Allein die Tatsache,die bei
Hessen vorlag, ist nicht aus der Welt zu schaffen, und es hilft nichts, sie als eine „auf besonderen
politischen Verhältnissen beruhende Anomalie“, als nicht „der Natur der Dinge“ entsprechend zu
bezeichnen.Vgl. v. Seydels angef.Kommentar S. 38.

“"8N.St.G.B.§ 81Ziff. 3, 4.
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AllgemeineRechtsregelnüber denGrenzlauf kann es nicht geben;derselbeist
entweder geschichtlich“hergebrachtoder durch vertragsmäßige Vereinbarung mit den
Nachbarstaatenfestgestellt.Eine selbstverständlicheVoraussetzungdes friedlichenVer=
kehrs ist dabei, daß kein Staat einseitig eine Grenzveränderungbewirkt6. «

Die Grenze wird, soweit nötig, durch Hoheits- oder Grenzzeichen(Steine,
Tafeln usw.)?7 kenntlichgemacht,die unter dem Schutzedes Strafgesetzesstehen7s.

Die Grenzangelegenheiten?“ gehörenin denGeschäftskreisdesStaatsministeriums
des königlichenHauses und des Außern, das sich jedoch hierbei mit dem Staats=
ministerium des Innern zu benehmenhat 20. Den Kreisregierungen, Kammern des
Innern, kommt die „Aufsicht auf die Landesgrenzenund die Bewahrung der landes=
herrlichen Gerechtsamegegen benachbarteStaaten“ zu31. Die äußeren Behörden für
diesenZweck sind die Distriktsverwaltungsbehördender Grenzbezirke, welche in dieser
Eigenschaft auch als Landeshoheitsbehörden(Landeshoheitsbeamte)bezeichnetwerden38.
Denselbenobliegtinsbesonderedie Sorge für die Erhaltung der Grenzzeichenund die
GrenzbegehungnachMaßgabeder einzelnenDienstanweisungenüberdieInstandhaltung
der Landesgrenzversteinung33. Zur Mitwirkung dabei werdenauch die Zoll=““ und
Forstbehörden sowie die Feldgeschworenenherangezogen“.

* 45. Die Fremden1. Das ältere bayerischeRecht hat die rechtlicheStellung derFremden
zur Landesgewaltnicht grundsätzlichgeregelt2.

Die Verfassungsurkunde?spricht aus, daß auswärtige Untertanen im KönigreicheGrund=
eigentumgleichden königlichenUntertanenbesitzenkönnenund dabei den Pflichten der Ausmärker“
unterliegensollen. -

26Wegen der GrenfbacheWeber III S. 49, 280. Über den BodenseeobenAnm. 10.
27Vgl. Weber III S. 341, X S. 71.
:8 R.St.G.B. § 135. Über das Verbot, die Grenzenzu Überbauen,W 239.
29 W. Krais, Handb. der inneren Verwaltung usw., 4. Aufl., I S. 129
10 Form.Verordn.vom9. Dez.1825§ 37. ·
31 Form.Verordn. vom 17. r 1825 § 22, woselbstnocheinige näheregeschäftlicheVor=

schriften sichfinden. Dazu Weber S. 72 u. bef. IV S. 598, wo § 22 Abs. IIIder Form.
Verordn. erläutert wird.

38 Vgl. M.E. vom 15. Juli 1849(Weber IV S. 38).
3„ S. solcheDienstanweisungenbei Weber IX S. 262, IX S. 526, dann in denKr.A. Bl.

Beispiele auchbei W. Krais a. a. O. 1 S. 130.
34Döllinger XXXIII S. 142.
*5 Vgl. z. B.die unterfränk.Dienstanweisungvom 29. Nov. 1864 (Kr.A.Bl. S. 2055) § 2:

„Soferne auf k. bayer. Seite Staatswaldungen an der Grenze liegen, kommtdieseBefichtigung(der
Landesgrenzsteine)dem betreffendenk. Nevierförster(Oberförster)zu ..“der nach § 4 über die
dabei gemachtenWahrnebmungen „an das betreffendek.Bezirksamt sofortAnzeige zu erstatten“hat.

*%Zu den gesetzlichenObliegenheitender letzterenauf Grund des Ges., dieVermarkungder
Grundstückebetr., vom 30. Juni 1900(G.V.Bl. S. 553) wird man dieseMitwirkung indessenaum
rechnenkönnen, da diesesGesetzauf die Landesgrenzzeichensch nicht beziehtund insbesondereauch
die Setzungderselbennicht den Feldgeschworenenzuweist(vgl. Art.4 Abs. IV des Ges.).
64 1 Aus derLiteratur s. insbesondereH. v.Fri ch, Das Fremdenrecht.Die staatsrechtliche

tellung der Fremden. Berlin 1910. P. Scherber, Die rechtlicheStellung der Ausländer in
Bayern, Würzburg 1897. -

IUberdasvorderVerfassungsurkundegeltendeRechtvgl.Baycr.Landrecht-Kap.3§s.
Verordnung v. 3. April 1807 betr. das Verhältnis der ForensenzurSiaatsgewalt (R.Bl. S. 609),
und Edikt v. 6. Januar 1812 überdas Indigenat, das Staatsbürgerrecht,die Rechtederdergieg und
der Fremden in Bayern (R.Bl. S. 2098,-95; Döllinger Bd. 3 S. 18). DazuJ. G. Feß=
maier, Grundriß des bayer. Staatsrechts, § 113; v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 341. Der Unterschied
zwischenForensenund Fremden bestanddarin, daß jene,auchAusmärker genannt,durchGrundbesfitz
oder sonstigedinglicheRechteim Staatsgebiet, deeseaber nur durchAufenthalt der Staatsgewalt
untertan waren.

s Beil. 1; Edikt über das Indigenat § 13.
Die besonderenPflichten derFotensen (Ausmärker)sind in Beil. 1 § 15 aufgeführt. Die=

selbensind zum Teil als selbstverständlich(lit. a: Steuerpflicht),zum Teil als GegenstandderProzeß=
Fiettebung des Reichs (lit. c: Gerichtsstand)bedeutungslosgeworden.Praktische Bedeutungund

eltung hat nur noch die Pflicht zur Bestellungeines Stellvertreters (lit. b). Vgl. unten N.34.
Die deutscheBundesakte Art. 18a enthielt die Vereinbarung, daß den Untertanen der

deutschen Bundesstaaten das Recht zukommensolle, „Grundeigentum außerhalb des Staates,
den sie bewohnen,zu erwerbenund zu besitzen,ohnedesha.b in demfremdenStaate mehrAbgaben
und Lastenunterworsenzu sein, als desseneigeneUntertanen“. -
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Fremde, welchemit königlicherErlaubnis im Lande sichaufhalten, sollen alle „bürgerlichen
Privatrechte“ genießen,solange sie allda zu wohnen fortfahren und jene Erlaubnis nicht zurück=
genommenist““. Sonstigen Fremden sollen die bürgerlichenPrivatrechte nach dem Grundsatzeder
Gegenseitigkeitzugestandensein7. Über die öffentlichrechtlichenVerhältnisse derFremden enthält die
VerfassungsurkundekeineVorschriften.

Durch Artikel 3 der Reichsverfassungwurde der Grundsatz aufgestellt,daß der Angehörige
eines jedenBundesstaatesin jedemanderenBundesstaatein einer Reihe von Beziehungenals In=
länder zu behandeln sei. Soweit die Bestimmungender bayerischenVerfassungdiesemGrundsatze
widersprechen,traten sie den Reichsangehörigengegenüberaußer Kraft.

Der Darstellung des nunmehr geltendenRechts find einige allgemeineErörterungenvoraus=
zuschicken.

Wie schonfrüher erwähntss,ist die Voraussetzung,unter welcherdie inländischeStaatsgewalt
gegenüberFremden sich betätigen kann, die, daß dieselbenin den räumlichen Machtbereichdes
Herrscherseintreten. Tlrifft dieseVoraussetzungzu, dann machtsichdie absoluteNatur derStaats=
gewalt auchdenFremden gegenübergeltend. Es bestehtauchden letzterengegenüberkeinerechtliche
Schranke der Gesetzgebung,sondernnur eine solche,welchedie Staatsgewalt sichselbstzieht. Wohl
find Rücksichtender Gesetzgebungspolitikund des Staatenverkehresvorhanden, welcheeine Selbst=
beschränkungder Staatsgewalt gegenüberden Fremden als innerlich oder politisch notwendig er=
scheinenlassen,allein es gibt keinenallgemeinenRechtsgrundsatzund kannkeinengeben,nachwelchem
mit Bestimmtheit und unbedingterGültigkeit gesagtzu werdenvermöchte,welcheRechteoderPflichten
für die Fremden bestehenund welchenicht. Es läßt sich lediglich der eine Satz aufstellen,daß die
Bedingung, unter welcherder Fremde mit seinerPerson oder seinenrechtlichenVerhältnissenin den
Machtbereichder Staatsgewalt zugelassenwird, der Gehorsam gegendieseStaatsgewalt ist, ein
Gehorfam, der so weit reicht, als die Staatsgewalt ihn zu fordern für gut findet. Damit ist zu=
gleichausgesprochen,daß eine zusammenfassendeund erschöpfendeDarstellung des Fremdenrechtesan
diesemOrte ebensowenigBerechtigunghat als bei der Lehrevon derStaatsangehörigkeiteine Ent=
wicklung aller Rechte und Pflichten, die aus dem Staatsverbande sich ergeben. Die Rechts=
verhältnisseder Fremden gehörenden verschiedenstenRechtsgebietenan, und es könnendie hierüber
geltendenBestimmungenin ihren Einzelheiten nur im Zusammenhangemit dembetreffendenRechts=
stoffeerörtert werden?. So wenig bei derStaatsangehörigkeitvon derSteuerpflicht derUntertanen
zu handeln ist, ebensowenighier von der Steuerpflicht der Fremden. Nur jene Grundsätzesind in
gegenwärtigemZusammenhangezu betrachten,welche,aus der Natur des Rechtsverhältnissesder
Fremden zum Staate entspringendoder auf positiver gesetzlicherVorschrift beruhend,gleichmäßig
auf alle Rechtsgebieteeinwirken.

Von maßgebenderBedeutungist vor allem der Unterschiedzwischenreichs=
angehörigenund nicht reichsangehörigenFremden (Ausländern).

Artikel 3 Absatz 1 der Reichsverfassung16 sagt: „Jür ganz Deutschland besteht
ein gemeinsamesIndigenat mit der Wirkung, daß derAngehörige(Untertan,Staats=
bürger) eines jedenBundesstaatesin jedemanderenBundesstaateals Inländer zu
behandeln und demgemäßzum festenWohnsitz, zum Gewerbebetrieb, zu öffentlichen
Amtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes
und zum Genusse aller sonstigenbürgerlichenRechte unter denselbenVoraussetzungen
wie der Einheimischezuzulassen,auch in betreff der Rechtsverfolgungund des Rechts=
schutzesdemselbengleichzu behandelnist.“

( Beil. 1 § 19, Ed. von 1812 Art. 46. Vgl. unten N. 33.
7 Beil. 1 16—18, Ed. von 1812 Art. 45—45.
8sOben§ 35 N. 8. 7.
Dies gilt auch bezüglichderExterritorialität. Diefelbe ist kein einheitlicherBegriff, sondern

ein zusammenfassenderAusdruck für eine Anzahl von Ausnahmen, welcheder Grundsah der Terri=
torialität zugunstengewisserPersonen erleidet. DieseAusnahmen sind also da zu erwähnen, wo
der betr.Tegel gedacht wird, z. B. im Prozeßrechte, im Finanzrechte oder, soweit man sie aneinander=
reihen will, da,wo von denjenigenPersonengehandeltwird, zu derenGunstensiebestehen,z. B. im
Gesandtschafts=und Konsularrechte. Vgl. die sehr richtigen Ausführungen von Ph. Zorn, Das
deutscheGesandtschafts=,Konsular=u. Seerecht,Annalen des DeutschenReichs, 1882, S. 84 f., 110f.

10Vgl. hierzuR. Brückner, Uber das gemeinsameIndigenat im GebietedesNordd. Bundes,
Gotha 1867, bes.S. 5; P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs, 5. Aufl. 1 S. 182ff.; ferner
v. Seydels Kommentar z.Verf. Urk. f. d. DeutscheReich 2. Aufl. S. 49 ff. und u. Seydels
Erörterungen, Annalen des DeutschenReichs, 1876 S. 157ff. Hinsichtlich der juristischenPersonen
vgl. oben § 36 N. 1.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. - 14
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Der Grundsatzder Reichsverfassung11 hat vor allemfür jeneRechtsgebieteBe=
deutung,welchedemLandesrechteanheimfallen,während dessenDurchführung in jenen
Gebieten, welchedurch die Reichsgesetzgebunggeordnetsind, sichdurch die gemeinsame
Regelungunmittelbarergibt.

Durch Artikel 3 sind nicht nur alle landesrechtlichenSätze, welchedenFremden
ungünstiger als den Einheimischen behandeln, sofort gegenüberden Deutschenaußer
Kraft getreten12,sondernes ist auch demLandesrechtefür die Zukunft verwehrt, solche
Rechtsungleichheitenzwischen staatsangehörigenund nichtstaatsangehörigenDeutschen
zu schaffen.Ebensowenigkannein Reichsgesetzandersals im WegederVerfassungs=
änderung derartige Rechtsunterschiedeeinführen18.

Die Folgerungen aus dem angegebenenGrundsatzehat die Reichsverfassungin
erschöpfenderWeise gezogen1. Die Erörterung derselbengehört indessen, dem oben
Gesagten gemäß nicht an diesenOrt.

In eine Beziehung zum Staate, welchesowohl auf das bürgerlicheals auf das
öffentlicheRechtsicherstreckt,tritt derFremde,wenner dinglicheRechteinnerhalbdes
Staatsgebietes besitzt(Ausmärker, Forense), und wenn er vorübergehendoder bleibend
seinenAufenthalt im Staate nimmt. Es ist eine Frage des geltendenRechtes eines
jedenStaates, ob und unterwelchenVoraussetzungendie Staatsgewaltdas Entstehen
einer solchenBeziehung überhaupt zuläßt.

UnserRechtgestattetdenFremdendenErwerb vonGrundeigentumunbedingt½5.
Dagegen hat der Fremde ein Recht des Aufenthaltes im Staate nur, wenn er Reichs=
angehöriger16, nicht wenn er Ausländer ist. Ausländern ist zwar regelmäßig der
Aufenthalt im Königreichegestattet,wenn siesichüber ihre Staatsangehörigkeitgenügend
ausweisen und ihrem Aufenthalte ein sonstiges gesetzlichesHindernis nicht im Wege
steht11. Allein abgesehenvon allgemeinenBeschränkungenihrer Aufenthaltsbefugnis
auf dem Vergeltungswege18und von einer Reihe besondererpolizeilicherAusweisungs=
gründe½ kann „aus Rücksichtauf die öffentlicheWohlfahrt“ jedemeinzelnender Ein=
tritt in das Land versagt und kann die Ausweisung gegenihn verfügtwerden20. Der
Mangel eines Aufenthaltsrechtes der Ausländer kommt darin zu einem bezeichnenden
a daß ihnen gegendie erwähntenMaßnahmen der Verwaltungsrechtswegnicht
eröffnet ist21.

11Daß derselbebzw. die daraus abgelzieten Folgerungen auf jurist. Personen keine An=
wendungfinden, hat v. Seydel in seinemangef.Kommentar S. 55f. ausführlich darzutun ver=
sucht. äibereinstimmendPh. Zorn, Staatsrecht des DeutschenReichs, 2. Aufl., 1 349;
P. Laband a. a. O. 1 S. Is. DagegenA. Hänel,DeutschesStaatsrecht,1 S. 589 H## 9:
Reger III S. 61 (Reichsgericht),und mitbeachtenswertenGründen neuerdingsIsay in der oben
r*= N. 1 angeführtenAbhandlung. Ich kann mich der Ansicht v. Seyoels in dieserFrage
nicht anschließen. Wenn auch Isay darin, daß eine Staatsangehörigkeitder j. P. anzunehmen

Fete nicht zuzustimmen ist, so ist dochauch die Auffassung, daß ihnen die Untertanschaft, Ge=
orsamspflicht usw. fehle, nicht zutreffend. Es bestehtfür sie eine durch den Sitz gegebeneStaats=

zugehörigkeit, an welchesich Pflichten und Rechte und damit auch die Möglichteit der „Gleich=
behandlung“ im Sinne des Art. 3 anschließen.Ei=der*n Neichsgesetzgebungwiri diesemGrundsatz
auchentsprochen.Vgl. insbes.Gew.O. § 12. R. Brückner a Vgl. auch(Junger=
mann's) Archiv des DeutschenReichs 1 S. 199. Mit v. Seydel übereinstimmend die bei
Laband a. a. O. S. 184 Anm. 1 Genannten.

12So richtig P. Laband a. a. O. 1 S. 185 Anm. 1 gegenv. Groß, Gerichtssaal,XIX
S. 329*#lI. Goltdammers Archiv I S. 472). S. auchv. Seydels angef.KommentarS. 55.

. Laband a. a. O. 1 S.
9 dai v. Seydels — *. 51; R. Brückner a. a. O. S. 7; Archiv desDeutschen

ReichesI S. 200.
½Verf.Beil. I § 13, Reichsverf.Art. 3 Abs. I. Einf.Gef. z. B.G. B. vom 18. Aug. 1896

Art. 88 ist für Bayerngegenstandslos.
½ R.G. über die Freizügigkeit vom 1. Nov. 1867,5 1: „Jeder Bundesangehörigehat das

Recht, innerhalb des Bundesgebietes1. an jedemOrte sich aufzuhaltenoder niederzulassen,wo er
eineeigene Wohnung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen imstande ist.“

„ Heimatzef Art. 43 Abs. II.
18A. a. O. Art. 50 Abf. III. 1%A. a. O. Art. 50 Abs. I, 45.
�0A. a. O. Art. 50 Abs. II. Vgl. auch im allgemeinenJ. Langhard, Das Recht der

politischenWundenauswesung mit = erlcksichtigungder Schweiz,Leipzig 189.
41 Krais, Ges. vom 8. Aug. 1878 usw.,S. 52. Entsch.d. V.G.H. XXI S. 27f.
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Ist der Fremdein denräumlichenMachtbereichdes Staates zugelassen,sei es,
daß er, wie der Deutsche,ein unbedingtesRechtdarauf hat, sei es, daß er, wie der
Ausländer, im Staate geduldetwird, dann geltenbezüglichseinerVerhältnissezum
Staate folgende leitenden Grundsätze?.

Er nimmt an der Gemeinschaftdes bürgerlichenRechtesAnteil, und zwar, wenn
er Reichsangehörigerist, unbedingt,wenn er Ausländer ist, in der Regel. Beschränkungen
der Ausländer in bezug auf das bürgerliche Recht finden nur so weit statt, als sie
ausdrücklichausgesprochensind. Für das Reichsrechtist festgesetzt,daß unter Zu=
stimmung des Bundesrats durch Anordnung des Reichskanzlers ausgesprochenwerden
kann, es sei gegeneinen ausländischenStaat sowie dessenAngehörige und ihre Rechts=
nachfolgerein Vergeltungsrechtanzuwenden38. Für denjenigenTeil des bürgerlichen
Rechtes, der durchdie Landesgesetzgebunggeordnetist, geltennachstehendeVorschriften24.

Abgesehenvon einzelnen Ausnahmebestimmungen,welche die Gesetzgebungfür
Ausländer bleibend trifft, können vorübergehendeBeschränkungeninfolge der Gegen=
seitigkeiteintreten5.

Die Verfassungsurkundeenthält hierüber ein Doppeltes. Sie stellt als Programm
für die Gesetzgebungden Grundsatzder sachlichenGegenseitigkeitauf. „Den Fremden
(Ausländern) wird in demKönigreichedie AusübungderjenigenbürgerlichenPrivat=
rechtezugestanden,die der Staat, zu welchemein solcherFremdergehört,den könig=
lichenUntertanenzugesteht.“½

Die Verfassung spricht ferner den Grundsatz der formellen Gegenseitigkeitaus,
und zwar in der Weise, daß es zu dessenAnwendung einer besonderen gesetzlichen
Ermächtigungnicht bedarf. Bei der formellenGegenseitigkeithandeltes sichnichtum
die Forderung sachlicherRechtsgleichheitzwischenBayern und dem fremdenStaate,
sondern darum, daß der Bayer im fremdenStaate nicht schlechterals der Einheimische
behandelt werde7. Die Verfassung sagt2s32:„Werden in einem auswärtigen Staate
durch Gesetzeoder besondereVerfügungenentwederFremde im allgemeinenoder
bayerische Untertanen insbesondere von den Vorteilen gewisser Privatrechte aus=
geschlossen,welchenachden allda geltendenGesetzenden Einheimischenzustehen,so ist

v. Sezdeel unterläßt die Würdigung der Frage, in wessenZuständigkeitdie Aufstellung
der Regeln für dierechtlicheBehandlung der Ausländer falle, ob in diejenigedes Reichs oder in
diejenigeder Staaten. Die Reichsverfassunggibt darüber weder in Art. 3 noch in dem die Zu=
ständigkeitsausscheidungbehandelndenArt. 4 eine ausdrücklicheNorm. Es finden sich zurzeit all=
gemeineRegeln über die Behandlung der Fremden nur im Recht der Staaten. Einzelne Reichs=
gesetze,wie dieProzeßgesetze,das B.G.BB., das Strafgesetzbuch,die Arbeiterversicherungsgesetzetreffen
aber besondereBestimmungenfür den Bereich des geregeltenGegenstandes.DiesePraxis entspricht
auch dem Sinne des Art. 4 derR.Verf., der offenbardemReichedieZuständigkeiteinräumt, für die
ihm zugewiesenenGegenständeauch die Rechtsstellungder Fremden zu bestimmen. Die Reichsgesetz=
gebung kann dabei jedochVorbehalte zugunstender Landesgesetzgebungmachen, wie das im Er
zügigkeitsgesetzund hinsichtlich der juristischenPersonen des Auslandes in Gewerbeordnung§ 12
geschehenist. Man wird ferneranzunehmenhaben,daß ein solcherVorbehalt auchdannals gewollt
#ete, wenn er nicht ausdrücklichgemachtist und aus dem einzelnenReichsgesetzsich nicht ein
anderesergibt.

:# DieBedeutung dieser Vorschriften ist durch die einheitlicheRegelung des Bürgerlichen
Rechts im B.G. B. wesentlichgemindertworden.

*#.E.G. z. B.G. B. Art.31.
*6"Darüber P. v. Roth, Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 199f.; P. Scherber a. a. O.
*Berf. Beil. I § 16. Sind Rechte, welchein Bayern Ausländern gleich den Einheimischen

ukommen,in demfremdenStaate bayerischenStaatsangehörigennicht in gleichemMaße eingeräumt,
a40kann, auch wenn mit solcherRegelung keineRechtsungleichheitgegenüberden Einheimischenzu=
ungunstender Bayern geschaffenwäre, eine entsprechendeWchobescheemtungder Angehörigenjenes

frr Staates in Bayern eintreten. Dieselbemuß jedochfür den betreffendenFall gesetzlichvor=
esehensein.
# 4 Auch dieseBestimmungkann sich,nachdemdieGleichberechtigungDeutscherdurchdieReichs=
verfassungArt. 3 angeordnetist, nur noch auf Ausländer im Sinne von Nichtdeutschenbeziehen.

Findet daher die Regierung eines deutschenStaates, daß ihre Staatsangehörigen entgegendem
rundsatzdes Art. 3 in einem anderendeutschenStaate schlechterals dessenAngehörigebehandelt

werden, so kann nich Wiedervergeltunggeübt, sondern nur Abstellung verlangt werden. Die
Regierung wird ihre Beschwerdebeim Bundesrat anzubringenhaben.

8 Beil. 1 § 17.
14“
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gegendieUntertaneneinessolchenStaates derselbeGrundsatzanzuwenden.“Die Aus=
übungder Wiedervergeltungkannnur durchden König verfügtwerden29. Sie endet
mit Wegfall des Grundes9°.

Ausländer, welchesichmit königlicherErlaubnis im Königreicheaufhalten, ge=
nießen,solangejeneErlaubnis nicht zurückgenommenist, alle bürgerlichenPrivatrechte
gleichden Staatsangehörigen51.

Die Fremden nehmeninnerhalb des Staatsgebietesauch an der öffentlichen
Rechtsordnung so weit teil, als nicht entweder für gewisse öffentliche Rechte und
Pflichten die StaatsangehörigkeitVoraussetzung32 ist oder, wo dies nicht der Fall,
ausdrücklicheAusnahmenfür die Fremdengemachtsinds5.

Dabei ist noch,was die landesfremdenDeutschenbetrifft, folgendeszubemerken.
An den Rechtenund Pflichten, welchemit der Staatsangehörigkeitverknüpftsind,
haben sie keinenAnteil. Dagegenist der Unterschiedzwischenstaatsangehörigenund
kesnine Deutschenfür eine Reihe von reichsgesetzlichgeregeltenRechtsgebieten
eseitigt.

AllgemeineGrundsätzeüber die Stellung derFremdeninnerhalbdes öffentlichen
Rechteslassensichim übrigennicht aufstellen.Zu erwähnenist nur, daß ausländische
Ausmärker wegen der „auf ihren Gütern haftendenStaatslasten und Verbindlichkeiten“
eine „Stellvertretung“ „aus bayerischenUntertanenanzuordnen“haben2.

26 Verf.Beil. 1 8 18.
5%L. Haufer, Bl f. Rechtsanw.XXIV S. 376 Anm. 24. ·
31Verf.Beil. "i 19. Die Einholung einer besonderenköniglichenAufenthaltserlaubnis durch

Ausländer ist selbstverständlichnicht notwendig. Die ausdrücklichekönigliche Erlaubnis verschafft
aber demAusländer den oben im Texte angegebenenVorteil.

2 B. Wahlrecht, Vereinsrecht,Wehrpflicht. "
55 Obin denjenigenGebieten des öffentlichenRechtes, wo ausdrücklicheAusnahmen nicht

emachtsind und die Staatsangehärigkeit nicht als Voraussetzungvon Rechtenund Pflichten ver=
angt ist, der Grundsatzder formellen Gegenseitigkeitwalte, läßt sichallgemein nicht sagen. In der

Regel wird er sich nicht anwenden lassen. So sind ausländischeKinder in Bayern schulpflichtig,
auch wenn bayerischeKinder es in dem betreffendenStaat nicht sind; auch haben Ausländer die
Prozeßfähigkeit im bayerischenVerwaltungsprozeß, auch wenn ihr Heimatstaat einen solchenProzeß
gar nicht kennt; die Konfessionszugehörigkeitvon Kindern aus gemischtenEhen von Ausländern,
welchein Bayern leben, wird nach den Bestimmungendes Religionsediktes beurteilt.

4 Verf. Beil. 1 § 15. Bei Piloty=-von Sutner, die Verfassungsurkundedes Kgr. Bayern,
2. Aufl., S. 91 ist dieseBestimmung irrtümlich als allgemein beseitigt erklärt. Sie ist beseitigt
durchArt. 3 der R.Verf. nur hinsichtlichder Angehörigenanderer deutscherStaaten.
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Zweites Buch.

Das Verfassungsrecht“.

Erster Teil.

Die Staatsverfassung.
* 46. Einleitende Bemerkungen. Die Aufgaben der Herrschertätigkeitsind

im wesentlichendrei: die SchaffungfesterBestimmungenfür das Zusammenlebender
Menschenim Staate mittels der Gesetzgebung;die Sorge für die Einhaltung dieser
Bestimmungenmittels der Rechtspflege;die Verfolgung der gemeinsamenstaatlichen
Interessennach innen und nach außen innerhalb der GrenzendieserBestimmungen
mittels der Verwaltung. Diese drei Aufgaben ruhen einheitlich in der Hand des
Königs, welcheralle Rechte der Staatsgewalt in sich vereinigt?. Indessenist der
König, aller Fülle seinerMacht unerachtet,nur ein Menschund den Beschränkungen
unterworfen,welchedieNatur denmenschlichenKräften auferlegt. Es ist ihm physisch
unmöglich,dieGesamtheitstaatlicherAufgabenpersönlichzu erfüllen; es ist ihmferner
auch geistig unmöglich, in seinerPerson die von ihm wahrzunehmendenstaatlichen
Interessenstetsso objektivzu verkörpern,daßseineWillensbestimmungvon Schwächen
und Schwankungenfrei bliebe. Während sonacheinerseitsdas Wesendes Staates
die Zusammenfassungder ganzen Staatsgewalt im Herrscher fordert, bringt die
zwingendeNotwendigkeitder Natur dieGebundenheitdesHerrschersin derAusübung
der Staatsgewalt mit sich. Diese Gebundenheitaber kann bei der absolutenNatur
der Herrschaft nicht in der Form einesZwanges zur Erscheinungkommen,welcher
demHerrschervon einer höherenGewalt auferlegtwäre, sondernnur in der Form
der Selbstbeschränkung.Denn wäre das erstereder Fall, so läge nicht mehreine
Beschränkung,sonderneineBeseitigungdes Herrscherwillensvor.

Die bayerischeVerfassungs erklärt denn auch, daß der König die Staatsgewalt
„unter denvon ihm gegebenen,in derVerfassungsurkundefestgesetzten“und, wie man

(§46] : Die systematischeStellung, welchev. Seydel dem Herrscherals demSubjekt, den Staats=
angehörigenund dem Gebiet als demObjekt der Herrschaft außerhalb des Verfassungsrechtesge=
gebenhat, wird hier beibehalten,ohne daß ihr zugestimmtwird. Verfassung ist rechtlicheOrdnun
der Herrschaft,Verfassungsrechtist also das in erster Linie den Hrrricher bindende Recht. Somi
rechtfertigtes sich,auch den Herrscher systematischin das Verfassungsrechthereinzubeziehen.Nur
der absoluteHerrscherstehtaußerhalb der Verfassung,nicht aber der konstitutionelleHerrscher. Die
Kereinziehung des Herrschers in das Verfassungsrechtnimmt dem Herrscher nichts von seiner

tellung als Souverän, sondernbringt nur zum Ausdruck, daß das von ihm gegebeneRechtauch
ihn bindet, eben weil es von ihm gegebenund Recht ist. Mit diesemVorbehalte sollen die fol=
genden einleitenden Bemerkungen v. Seydels auch in dieserAuflage unverändert wiedergegeben
werden.

Der Landtag ist juristisch eine Neuschöpfungund nicht eine Erneuerung der Landständeder
Reichszeit. Wenn auch in der Zusammensetzungund in der Rechtsstellung des Landtages das
Hnortledenvon Erinnerungen und Einrichtungen der landständischenOrdnung sich merklichmachte,
o ist dochdie allgemeinestaatsrechtlicheGrundlage, auf welcher der Landtag schon nach der Ver=

fassungsurtundeeingerichtetwurde, eine sovollit andere,als es diejenige der Landständewar, daß
ür die Erklärung des bestehendenRechtesdas RechtderReichszeitnur von historischerBedeutungist.

2 Vgl. oben §14. Tit. II § 1.
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beifügen darf, unter den auf Grund der Verfassung bestehenden„Bestimmungenaus=
übt“. DieseBeschränkungen,welchender König in Ausübungder Staatsgewaltsich
unterwirft, könnennaturgemäß nur in der Weise auftreten, daß neben demköniglichen
Willen der Wille andererzum rechtlichenAusdruckekommt. Dies kannaber, dem
ebenGesagtenzufolge, nie in der Art geschehen,daß dieserfremdeWille überden
Herrscherwillensichsetzt. Eine solcheBeschränkungist vielmehrnur in drei Formen
denkbar: in der Form der Zustimmung, so daß der Herrscherwille ohne den überein=
stimmendenWillen anderer nicht rechtswirksamwird"; in der Form des Beirats, so
daß der Herrscherwille rechtswirksam erst ausgedrücktwerden kann, wenn zuvor die
Ansicht anderer, die den Herrscher übrigens nicht bindet, erholt worden ist?5; in der
Form der Vertretung, so daß ein andererWille im NamendesHerrscherwillenssich
geltendmacht6. WelchedieserFormenauf deneinzelnenGebietender Staatstätigkeit
Anwendungzu findenhat, bestimmtdie Rechtsordnungmit Rücksichtauf die Art der
zu erfüllendenAufgaben.

Eine BeschränkungdesHerrschersin derWeise,daß er in der objektivenWahr=
nehmungder Staatsinteressenvon subjektivenStörungen möglichstfrei bleibt, wird
sichzumZiele setzenmüssen,denHerrscherwillenan die Mitwirkung von Organenzu
binden,welchegeeignetsind,dieStaatsinteressenzur Geltung zu bringen. Am meisten
wird dasBedürfnis nachSicherungderObjektivitätbei derGesetzgebungzutagetreten.
Denn derenAufgabeist es, als objektivbindendenRechtssatzdas auszusprechen,was
im gemeinsamenstaatlichenInteresseliegt. Aber auch auf dem Gebieteder Ver=
waltung sind Akte von so schwerwiegenderund weitreichenderBedeutung für das
Gemeinwohldenkbar,daß sichhier das gleicheBedürfnis ergibt. In all diesenFällen
wird die wirksamsteGewähr für die Staatsinteressendarin liegen, daß der Herrscher
an die Zustimmung einesOrganes gebundenist, in welchemdie allgemeinenInteressen,
d. h. jeneder Untertanen,zum Ausdruckekommen,einesOrganesalso, das aus der
Mitte der Staatsangehörigenhervorgeht.DiesesOrgan ist in Bayern der Landtag?7.
Dabei ergibt sich aus der Natur der Dinge, daß ein solchesOrgan innerhalb seines
WirkungskreisesderKrone nichtbloßzustimmend,sondernauchberatendzur Seite steht.

Es ist jedoch klar, daß hiermit der staatlicheOrganismus, dessender König
bedarf, nicht erschöpftsein kann. Auch abgesehenvon der Mitwirkung des Landtages,
die ohnedies nur bei Staatshandlungen von bleibendemoder hervorragendemBelange
eintritt, kann der König bei Führung der Staatsgeschäftedes Beirates und der Mit=
wirkung nicht entbehren. Es kann sich ferner für den Bereich dieser laufenden
Regierungstätigkeit gleichfalls das Bedürfnis geltendmachen und in staatsrechtlichen
Einrichtungen seine Berücksichtigungfinden, daß die objektiveVerfolgung der öffent=
lichen Interessen gesichertwerde. So entstehtdie Verfassung des Staatsdienstes, eine
gegliederteOrdnung amtlicherOrgane, die demKönige beratendund vollziehendunter=
geben sind. Diese Staatsämter oder Behörden sind teils solche, welchedem Könige,
als dem Subjekte der Staatsgewalt dienen — Regierungsorgane, teils solche,die für
ihn als Subjekt des Staatsvermögens handeln — fiskalischeOrgane. Die Darstellung
aller dieser Organe, welcheunter der Herrschaft des Königs im Staate sich betätigen,
nach ihrem Wesen, ihrer Einrichtung und den Formen ihrer Wirksamkeit ist die Auf=
gabe der Lehre vom Staatsverfassungsrechte.

Dabei erscheintes jedochzweckmäßig,nur dasjenige,was von dieserLehreall=
gemeinerNatur ist, hier zu behandeln, dasjenige dagegen,was mit einzelnenTeilen
der Staatstätigkeit in besonderemZusammenhangesteht, mit der Erörterung dieser
letzterenzu vereinigen.

* Vgl. z. B. Verf.Urk. Tit. VII § 2.
5 Val. z. B. Verf.Urk. Tit. VII § 30.

Vgl. z. B. Verf.Urk. Tit. VIII.
Die Einrichtung des Landtages ist auf gleicherallgemeinstaatsrechtlicherGrundlage durch

die Verfassungaller monarchischenStaaten Deutschlandsangeordnet.
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Erster Abschnitt.

Der Landtag.
Erstes Hauptstück.

Rechtliche Stellung des Landtages!.
8 47. Wesenund Rechtedes Landtages im allgemeinen2. Die Verfassungs=

urkunde? sagt: „Für das ganzeKönigreich bestehteine allgemeine, in zwei Kammern
abgeteilte Ständeversammlung.“ „Die zwei Kammern der allgemeinenVersammlung
der Stände des Reichessind a) die der Reichsräte,b) die der Abgeordneten."“

An die Stelle der BezeichnungStändeversammlungist der Name Landtagge=
treten, seitdem im Jahre 1848 die Zusammensetzungder Kammer der Abgeordneten
eine Veränderung erfahren hat. Die beidenKammern werden von der Verfassungs=
urkunde auch ersteund zweite Kammer genannt.

Der Landtag der Verfassungsurkundeist, trotzder Gleichheitder Bezeichnung,
seinemstaatsrechtlichenWesen nach etwas völlig anderes als der Landtag der früheren
Jahrhunderte. Der letzterewar eine Vertretung der einzelnenbevorrechtetenStände,
keineVolksvertretung, und mochte auch diese letztereRolle für ihn mitunter in An=
spruch genommenwerden, so standendoch hiermit weder die Tatsachennoch das Recht
im Einklange". Der Landtag der Verfassungsurkundedagegen hat nicht ständischen
Interessenzu dienen,sonderner ist eineEinrichtungim Interessedes Staates. Mit
ganzerSchärfe tritt der UnterschiedzwischendemLandtageder Vergangenheitund
jenem der Gegenwart in den Worten des eidlichen Gelöbnisseszutage, welchesnach
der Verfassungsurkunde5 von jedemLandtagsmitgliede zu leisten ist, nur des ganzen
LandesallgemeinesWohl und BesteohneRücksichtauf besondereStände oderKlassen
nach innerer Uberzeugungzu beraten.

1 In der sehr verbreitetenLehre,wonachdie Souveränität ein Merkmal des Staates selbst
und nicht eines einzelnenStaatsorganes ist, findet die Stellung des Landtags teilweiseeine andere
Würdigung als bei v. Seydel. Es ist hier auf dieseLehre nicht einzugehen.Nur dies ist festzu=
stellen,daß auchnach ihr im monarchischenStaat die Ueberordnungdes Königs über dem Organ
der „Volksvertretung“ besteht;denn auch wenn man, wie nach dieserLehre geschieht,den König
ebensowie den Landtag als Staatsorgan bezeichnet,ist er doch höchstesStaatsorgan, stehter
also über demLandtag und ist er diejenigePerson, in welcherdie SouveränitätdesStaates konkret
zur Erscheinunggelangt.

DieseAuffassungder rechtlichenStellung des Landtages ist die konstitutionelle,währenddie
berlamentarischeRegierung eine Formder Regierung ist, in welcherdemMonarchender persönliche,
em Parlamente aber der politische Vorrang eingeräumt ist. Landtag und Minister sind in Bayern

Organe der konstitutionellenRegierung des berfaltangemöte herrschendenKönigs. Der Landtag ist
also in Bayern insbesonderenicht das Organ der politischenParteien. Diesesien nichtüber dem
Landtag, sondernsind staatsrechtlichgleichgültigepolitischeGebilde der Mählerschaft und ihrer ge=
wählten Abgeordneten. Sie bilden sichunter den Wählern, um die zur Wahl erforderlichenMehr=
heitenhervorzubringen,und setensichin den Gewählten fort, um innerhalb der Wahlkammer die
Mehrheitsbeschlüssebei den Geschäftenzu erzielen.

* Vgl. hierherv. Seydels staatsrechtlicheund politischeAbhandlungen,Freiburg i. B. 1893,
S. 121ff.; K. Rieker, die rechtlicheNatur der modernenVolksvertretung, Zeitschr.f. Literatur und
Geschichteder Staatswiss. von K. Fankenttin. II (1893)S. 14 ff. Gegen seine Grundan=
schauungG. Meyer=Anschütz, Lehrbuchdes D.St.Rs., 6. Aufl. S. 297 N. 5, und Lukas, Die
rechtliche Stellung des Parlaments, 1901 S. 85 N. 2.

2Tit. 1 §2; Tit. VI §1.
* Immerhin war aber das Bemühen, welchesbei den Schriftstellern (vgl. insbes. J. J. Moser,

Von der deutschenReichsständeLandenusw.1769)hervortrat, in denLandständeneine Volksvertretung
zu “*vs einlHeäichenerwachenderstaatsrechtlicherAuffassung der öffentlichenVerhältnisse.

it. VII § 25.
5 Zur Entstehungsgeschichtedieser Formel K. Rieker a. a. O. S. 17 ff. — S. ferner

7 Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts,I S. 454 f.; O. v. Sarwey, StaatsrechtdesKgrs.
ürltemberg,11 S. 133 ff.; K. Göz, Das Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, Tübingen 1908,

S. 91 ff.; E. Walz, Das Staatsrecht des GroßherzogtumsBaden, Tübingen 1908, S.58 ff.
Bd. II und V des öff. R. d. Gegenwart.
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Der Landtag ist eine in zwei KammerngegliederteVersammlung,welchedem
Könige in den gesetzlichvorgesehenenFällen bei AusübungderStaatsgewalt zur Seite
steht?. Der Landtag ist kein „Staatsorgan“ nebendemKönige, sondernunter dem
Königes. Er verhandeltmit demKönige nicht auf demFuße einer gleichberechtigten
Partei, nicht in denFormendesVertrages?, sonderner erfuͤllt staatsrechtlicheObliegen⸗
heitenin demMaße und in der Weise, wie sie die Rechtsordnung,die vom Könige
ausgeht, ihm übertragenhat. Der Landtag wird durchWillensakt des Königs in
Tätigkeit und außerTätigkeit gesetzt10. Auch demLandtagegegenüberist der König
Herrscher. Die Aufgaben,welchedemLandtageverfassungsrechtlichzukommen,ändern
nichts an demSatze, daß der König alle Rechteder Staatsgewalt in sichvereinigt.
Der Landtag besitztkeineHerrschergewalt,nicht einmal eineAmtsgewalt½ gegenüber
den Staatsangehörigen.Er hat lediglich,und zwar jedeseinerKammernfür sich,eine
Gewalt über die eigenenMitglieder132.„Der Landtag kannnie einenWillen überden
Staat äußern.“18 Seine Einmischungin dieTätigkeitderRegierungsgewalt¼ist durch
ausdrücklichegesetzlicheBestimmungenferngehalten.Die Kammernverkehrennur mit
den Staatsministerien. UnmittelbaresBenehmenmit anderenStellen und Behörden
ist ihnennicht gestattet15. Ferner ist ihnen verboten,ohneZustimmungder Staats=
regierungAufrufe oder Erklärungen an das Volk oder einzelneTeile desselbenzu
richten,AbordnungenoderÜberbringervon Bittschriftenzuzulassen16.

Der Landtag tritt nur in bezugauf die Ausübung derStaatsgewalt7 durch
denKönig beschränkendoder anregendhinzu. Aber auchdies nicht allgemein,sondern
lediglich so weit, als Verfassung oder Gesetzihn hierzu berufen. Die Kammern, so
sagt die Verfassung18, könnennur über jeneGegenständein Beratung treten, die in

7 In diesemSatz bringt v. Seydel seine Ansicht von der staatsrechtlichenStellung des
Landtags sehr präzis zum Ausdruck. Die felgenden Ausführungen gelten der Abwehrder Fol=
gerungen,welchevielfach namentlich in politischenSchriften aus demPrinzip derVolkssouveränität
7 ogen worden find. Diese Folgerungen lassensich in derTat in Bayern als geltendesRechtnicht

denten. Wie die Behauptung der Volkssouveränität in Tit. II § 1 derVers. Urk. für das
ositive bayerischeRecht schlagendwiderlegt ist, so sind auch einzelne Rechte des Landtags aus

Fburn Prinzip nicht abzuleiten. Der König hat durch die Verfassung die Souveränität nicht an
as Volk oder den Landtag abgetreten,sondern sich selbst nur in bestimmtemMaß an die Mit=

wirkung des Landtages bei Ausübung der Herrschaft gebunden. Der Landtag hat daher nur
diejenigenRechte,welcheihm in der Verfassungsurkundeeingeräumt sind. Der Landtag ist zwar
durch den Millen des Königs eingesetzt,in der Ausübung seinerRechte aber betätigt der Landtag
eigenen Willen und nicht etwa denjenigendes Königs. Als Versammlung hat der Landtag die
Fähigkeit eigenenWillens, obgleichihm juristischePersönlichkeitnicht zukommt. Diesereigene Wille
aber ist juristischnicht als Wille der einzelnenLandtagsmitglieder anzusehen,sonderner ist Staats=
wille ebensowie derjenigedesKönigs. Daher ist dieRechtsanschauung,welchedenLandtag als Volks=
vertretung erachtet,nicht so schlechthinvon derHand zu weisen, wie u. a. v. Seydel es tut.
Es bestehtein rechtlichesVertretungsverhältnis besondererArt. Der vertreteneWille ist zwar nicht
nur derjenigedes im Staat geeinten Volkes, es findet aber auch dieserWille, soweit er vorhanden
ist, im Landtag seineVertretung. Richtig.W. Schücking, Das Staatsrecht des Großherzogtums

Oldenbug. Tübingen 1911, S. 83; Bd. XIV des öff. R. d. Gegenwart.
8 Vgl.obenNote 1.

Vgl. auchPödl. Lehrb. des bayer. Verf.Rechts, S. 498 Anm. 4; H. Schulze, Lehrb.des
deutschenStaatsrechts,I S. 460.

10Verf. Urk. Tit. VII § 22.
11 Vgl. GeschäftsgGes. vom 19. Jan. 1872 Art. 33 Abs. IV.
12 Hiervon unten § 64.
138DiesemSatze v. Seydels kann ich nicht völlig zustimmen. Da demLandtag über etwas

anderes als über den Staat ein Wille nicht zukommt,ein eigenerWille desLandtags aber immer=
hin nicht in Abrede gestelltwerdenkann, so bleibt wohl nichts übrig, als diesen Willenals einen
„Willen über den Staat“ anzuerkennen. Der Landtag hat nur nicht den höchsten Willen im
Staat, dieserist derjenigedesKönigs; im BereichseinerZuständigkeitaber ist auchderWille desLand=
tags ein selbständigergenau8 wie derjenige der Minister, an derenMitwirkung der König wie
an diejenigedesLandtagsgebundenist. *êr55

148 ist v. Seydel beeinflußt von der Lehre der Trennung der Gewalten. Richtig ist,
daß die Tätigkeit der Verwaltung dem Landtag nicht zugewiesenist. Es kommt dem Landtag u
deselte nur 62.viel Einfluß zu, als er durch das Mittel seinermateriellen und formellen Rechtean
dieselbetatsächlichauszuübenvermag.

15Geschäftsg.Ges.Art. 33 Abs. I, II. 16 A. a. O. Art. 37.
17Verf. Urk. Tit. II 8 1. 18Tit. VII 9 1.
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ihren Wirkungskreis gehören. Der Landtag hat also nirgends eine Vermutung der
Zuständigkeitfür sich, sondernmuß seine Zuständigkeitdurch eine Rechtsvorschrift
dartun können12. Das Umgekehrtegilt für den König. Der König ist in Ausübung
der Staatsgewalt unbeschränkt,soweitnicht einebeschränkendeRechtsvorschriftnach=
zuweisenist20.

Da der Landtag kein Rechtssubjektneben demHerrscher ist, bildet er, darin der
alten Landschaft ungleich, keineKörperschaft mit Rechtspersönlichkeit,sondern ist ledig=
lich kollegial zur Erfüllung seiner öffentlichenAufgaben gestaltet. Der Dienst, der für
den Landtag berufsmäßig geleistetwird, ist daher Staatsdienst 21. Der Landtag ist
nicht fähig, eigenesVermögen zu besitzen.Die Staatskasse bestreitetdie Ausgaben des
Landtages und leistet den Kammervorständenauf jedesmaligesBegehren Vorschüsse,
über deren Verwendung nach geendigterVersammlung Rechnung zu legen ist28.

Der bayerischeLandtag ist keineinheitlichesKollegium, sonderner bestehtaus
zwei KollegienoderKammern25. Dieselbenberatenund beschließenselbständig.Aber
nur die übereinstimmendeWillenserklärungbeiderKammernstelltdemKönigegegen=
über die staatsrechtlichgültige Willenserklärung des Landtages dar 21. Ein Gegenstand,
über welchen beide Kammern sich nicht vereinigen, kann in derselbenTagung nicht
wieder zur Beratung gebrachtwerden75.

Die Gründe des Zweikammersystemsliegen auf dem Gebiete der politischen Er=
wägungen6. Diese letzterenhaben ihren staatsrechtlichenAusdruck in der verschiedenen
Zusammensetzungder beidenKammern gefunden,dagegennicht in einer Verschiedenheit
ihrer rechtlichenStellung. Dem Zwecke,die Interessendes Volkes demKönigegegen=
über zu Geltung und Ausdruckzu bringen, dienensiestaatsrechtlichbeidein gleicher

1 Zustimmend Reichsrat Dr. v. Neumayr, Verh. d. K. d. R.R. 1883/86,Beil. Bd. III
S. 353 f., Prot. Bd. IV S. 486 f. GegendiesenSatz desbayer.StaatsrechtsäußertsichH. Schulze,
Lehrb. desdeutschenStaatsrechts, 1 S. 477. Er sagt: „Den neuerenVerfassungen . „wie derpreuß.,
ist eine solcheBeschränkungfern geblieben,indem nirgends mehreinenamentlicheZusammenstellung
derRechtederKammernversuchtwird, wie dies auchdieReichsverf.in betreffderBefugnissedesReichs=
tags nicht tut. Ebensowenigwie die Befugnisse derKrone lassensich die der Volksvertretung in
einem erschöpfendenKataloge zusammenstellen;jedersolcheVersuchgibt ein ungenauesBild.“ Diese
Bemerkungentreffen indessennur eine redaktionelleFrage, so sehrsie auch in ihrem zweitenTeile
jedenfalls für die wissenschaftlicheDarstellung beherzigenswertsein mögen. Dagegen scheintder
Fan, demzufolgeder Landtag nur zuständigist, wo er eine Rechtsvorschriftfür sich anführen kann,
so sicherzu stehen,daß er selbstverständlichwäre, auch wenn ihn die Verf. nicht ausspräche. Er
wäre nur dann unrichtig, wenn der entgegengesetzteSatz richtig wäre, daß das Mitwirkungsrecht

des handtags auf das Fsamte Gebiet der Staatstätigkeitsicherstreckt.Dies ist aber zweifellos nicht
der Fall. l. Verh. d.K. d. Abg. 1840Prot. Bd. VIIS. 292 (Minister v. Abe).

20 Vgl. oben § 14. Es ist nicht ohneInteresse,zu hören, wie ein franzöfischerSchriftsteller
diesenRechtsstanddarstellt.Batbie, traité théorique et pratique de droit puhlic et adm.
2. éd. Paris 1888, III p. 127 sv., sagt: l est de principe aujourd’hui dans les Etats CAlle=
magne qduele Monargue a la plénitude de la puissance publique, et due les assemblées
ou diètes n’ont d'’autres attributions due celles qui leur sont formellement attribuses par le
texte des Constitutions. C'est Pinverse de ce qui se passeen Belgique, on le roi n’a que
despouvoirs d’attribution, tandis due la plénitude du pouvoir réside dans les Cham=
bres. En Belgique, le pouvoir tirant son origine de la volonté nationale, les représentants de
cette volonté ont tous les pouvoirs et le Roi n'a qduedes attributions déterminédes.En Alle=
magne, le principe de la souveraineté populaire u’'est pas admis; les souvergins sont consi=
dérés comme ayant des droits propres, et c'est pour cela due le Chef de l’Etat a la pleine
puissance, inm restrictions dui résultent des pouvoirsformellement attribués aux diétes.
Cette rgle est établie dans presque toutes les Constitutions,et elle résulte notamment de
Topposition entre le titre II 8 ler et le titre VII 8 ler de la Constitution de Bavière., An
einer andern Stelle, VII p. 354, kennzeichnetBatbie den parlamentarischenoder,wie er ihn nennt,
denkonstitutionellenKbniß richtig mit denWorten: .Le roi constitutionnel M'était qu’un président
héréditaire et le président de la République est un roi constitutionnel temporaire.=

Bgl. unten § 63. :8 Geschäftsg.Ges.Art. 12
28Wie in allen größerenund mittleren Staaten des DeutschenReiches. Vgl. G. Meyer=

Anschütz a. a. O. S. 302 N. 1.
2“Verf. Urk. Tit. VI 19: „Kein Gegenstanddes den Ständen des Reichs angewiesenenge=

meinschaftlichenWirkungskreiseskann von einerKammerallein in Beratung gezogenwerdenund die
Wirkung einer gültigen Einwilligung der Stände erlangen.“

* Verf.Urk. Tit.VII § 28. Vgl. unten § 65.
20Vgl. darüberH. Schulze, preuß.Staatsrecht,2. Aufl., I S. 573ff.
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Weise und in gleichemMaße. Es steht daher im Ermessen des Königs, ob er wegen
einer Angelegenheitzuerstmit der einen oder mit der anderenKammer in Verkehr
tretenwill. Nur die „Anträge über Staatsauflagen“ habenzunächstbei der Kammer
der Abgeordnetenzu geschehen7. Ebenso kann innerhalb des Wirkungskreisesdes
LandtagesjedeKammereinenGegenstandzuerstanregen25,und jederStaatsangehörige
kann, soweiter befugtist, an den Landtag sichzu wenden,nach seinerWahl die eine
oder die andereKammer angehen29. Die geschäftlichenBeziehungen,welcheinfolge=
dessenzwischenbeidenKammernentstehen,werdenvon den Direktoriengeordnet0.

Man pflegt nebendem staatsrechtlichenVerhältnisse des Landtages zum Herrscherauch jenes
zum Volke zu erörtern. „Ein staatsrechtliches Verhältnis zwischenVolk und Landtag besteht
indessennicht 1. Der Landtag ist keineVertretung, seineMitglieder sind keineVertreter des Volkes
im Rechtssinne.“32

27Verf. Urk. Tit. VI § 18. s Verf. Urk. Tit. VII 8 20 Abs. II.
26Verf. Urk. Tit. VII § 212Geschäftsg.Ges.Abschn. II Ziff. 2.
20Geschäftsg.Ges.Art. 38.
31 Vgl. zum Folgenden H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 1 S. 455 ff.;

K. Rieker a. a. O. S. 54 ff.
z„ v. Seydel führt zur Begründung dieser Sätze a. a. O. I S. 350 f. noch folgendes

aus: „Dies würde auf der einen Seite ein vertretenesRechtssubjekt,auf der anderenSeite ein
Verhältnis voraussetzen,wonach derLandtag oderdessenMitglieder an Stelle eines anderenkraft ge=
setzlicherErmächtigung oder persönlichenAuftrages zu handeln hätten. Weder das eine noch das
andere trifft zu. Das Volk als solchesist nur die Gesamtzahl aller Untertanen und zu einer ge=
meinsamenWillensbestimmung gegenüberdem Herrscherrechtlichnicht eingerichtet.Der Landtag als
solcherferner und seineMitglieder handeln nicht als Vertreter von irgend jemandem,sondernkraft
eigenen,im GesetzebegründetenRechtes. Die gesamteStellung desLandtagsmitgliedes weistkeinen
Punkt auf, der von den Rechtsgrundsätzenüber Stellvertretung, Vollmacht oder Auftrag bestimmt
würde. Auch wer Landtagsmitglied infolge eines fremdenWillensaktes, wie königlicherErnennung
oder Wahl, wird, erwirbt durch diesenWillensakt zwar ein Recht, aber er tritt in seinerEigenschaft
als Landtagsmitglied in keinRechts verhältnis zu denjenigen,durchderenWillensakt er Landtags=
mitglied wird. Der Wille des Ernannten oder Gewählten ist vom Willen desErnennendenoderder
Wähler rechtlichlosgelöst. Er ist von ihnen in der Ausübung und in der Dauer seinerMitglied=
chaftsrechteunabhängig. Der landläufige Ausdruck Abgeordnetenmandatist daher staatsrechtlich
alsch. Die BezeichnungenVolksvertretung und Volksvertreter sind, wennsie auch sogarin der Ge=
utzessprachevorkommen,keinestaatsrechtlichen,sondernsie entstammeneinem politischen Gedanken.

Sie deutenden gesetzgeberischenZweck derEinrichtung an, derdarauf gerichtetist, dem Volksinteresse
und demVolkswillen einenEinfluß auf die Gestaltung des Herrscherwillenszu verschaffen.In diesem
politischenSinne bringt der Landtag den Volkswillen gegenüberdemKönige zum Ausdruck. Aber
diesergesetzgeberischeZweckhat seineVerwirklichung nicht in derrechtlichenForm derVertretung oder
des Auftrags gesunden. Die Art, wie jemand Landtagsmitglied wird, ist für das Wesen und den
Inhalt dieses!?Ltgliederechtesvöllig belanglos. In allen Fällen ist diese Mitgliedschaft ein dem
Staate geleisteter Dienstund ein persönlichesöffentlichesRecht auf Teilnahme an der Tätigkeit des
Landtages“. Ueber eine kbn#he Behandlung der Abgeordnetender Pfalz als „Volksvertreter“
vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 350 N. 26. ·

Dieser Grundanschauungv. Seydels von der rechtlichenStellung des Landtags ist jedoch
folgendes entgegenzuhalten.Ohne Zweifel liegt eine Stellvertretung im gewöhnlichenSinne des
bürgerlichenRechtesnicht vor. Auch ist zuzugeben,daß eine Afasung. welche den Landtag als
das primäre Organ des Volkswillens und der Vertretung derziensne im Staat hinstellte,
sich mit den Grundlagen der monarchischenVerfassung in Wiederspruch setzte.Nichtsdestoweniger
weisensowohl die teilweiseBerufung durchWahl als auchdiebesonderenAufgabendesLandtags und die
Selbständigkeit seinerWillensbildung auf eine besondereArt der Vertretung von Volksinteressen
hin, die man wohl auch als eine staatsrechtlichewird gelten lassen müssen. Wenn man sich,wie
richtig, den Willen eines Organs, das nicht selbstRechtspersönlichkeithat, als Vertretung eines
persönlichen Willens zu denken hat, so ist der Landtag jedenfalls nicht berufen, den Willen der Re=
gierung (Rönig und Minister) zu „vertreten", sondern er hat gerade die Aufgabe, diesem Willen einen
anderenselbständigenzur Seite und, wenn nötig, entgegenzusetzen.Es bleibt dann nur übrig, diesen
Willen ebennur als den Willen des Landtags, d. i. seiner jeweiligen Mitglieder und ihrer Mehr=
heit, sich zu denkenoder in ihm eine Form des Ausdrucks für den vertretenenVolkswillen zu er=
blicken oder beides zusammenals das Nichtige anzunehmen. Da es sich im ganzenStaatsleben um
eine Vertretung von Interessender Gesamtheithandelt, so würde die Anschauung,daß derLandtag
ebennur seinen Willen kundzugebenhabe,kaumausreichen,um die ihm zugewiesenenAufgaben als
Geschäftedes Staates zu erklären. Die richtige Vorstellung scheint daher doch nur dann zu ent=
stehen, wenn man sich ebenso, wie man sich die Minister als Vermittler des Willens des Königs
und ihres eigenenWillens zu denkenhat, den Landtag als Organ eines eigenenMitgliederwillens
und als Vermittler desVolkswillens vorstellt. Die verfassungsmaßigenSchranken,welcheauf beiden
Seiten bestehen,sind Gewähr dafür, daß die hiernach möglichenGegensätzenicht zu inneren Wider=
sprüchenführen.
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Die Rechtedes Landtages35 sind einerseitspolitische,d. h. solche,welcheauf
seineAufgabenim Staatslebensichbeziehen,andererseitskollegiale,d. h. solche,welche
das innereLebenderbeidenLandtagskollegienbetreffen,alsoderErfüllung derpolitischen
Aufgaben dienen. Die politischenRechtedes Landtages scheidensichwieder in materielle,
d. h. jene, welcheseine Beteiligung am Staatsleben, seine Einflußnahme auf die
Regierungstätigkeitdes Königs unmittelbarzum Gegenstandehaben, und in formelle
Rechte,d. h. jene, derenZweckes ist, dieseröffentlichrechtlichenStellung des Land=
tages die Gewähr der Sicherheit zu bieten.

Die materiellenRechtedes Landtagessind nicht in diesemZusammenhange,
sondernbei ErörterungderjenigenTeile des Staatsrechtesdarzustellen,auf welchesie
sich beziehen. Sie betreffen im wesentlichendie Gesetzgebungund die Führung des
Staatshaushaltes341.Dagegenwird die Regierungstätigkeit,soweitnicht das Steuer=
bewilligungsrechtdes Landtagesbeschränkendeingreift, ausschließlichvom Willen des
Königs bestimmt.DemLandtagekommtein staatsrechtlicherEinfluß auf dieselbenicht
zu25. Die Verfassung gibt der Auffassung, daß Bayern ein parlamentarisch regierter
Staat sei, keinerleiAnhaltspunkte36. Bayern ist, wie bei der Lehrevon derMinister=
verantwortlichkeitnoch näher darzutun sein wird, zwar Verfassungsstaat,aber kein
parlamentarischregierter Staat. Daß aus dem Steuerbewilligungsrechtedes Land=
tages für denselbenkein Recht abgeleitetwerden kann, die Führung der Regierungs=
und VerwaltungsgeschäfteseinemWillen unterzuordnen,hat die Verfassungsurkundes7
mit voller Klarheit und Entschiedenheitdurch den Satz ausgedrückt:„Die Stände
könnendieBewilligung derSteuern mit keinerBedingungverbinden.“35.35 Der Land=

22 Vgl. zum Folgenden H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 1 S. 476; K. Göz
a. a. O. S. 94ff.; E. Walz a. a. O. S. 77 ff.; W. Schücking a. a. O. S. 83 ff.; O. Mayer,

SLas Stagtsrecht des Königreichs Sachsen, Tübingen 1909, S. 156ff. Bd. IX des öff. RN.d.
egenwart.

Bgl.Verf.Urk.Tit. VII 882—18. »
*5 v. Seydel sagt: „Auch ein alles umfassendesRecht der Uberwachungund Kontrolle der

Staatsverwaltung (H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 1 S. 479 f.) hat der bayer.
Landtag nicht. Es wird m. E. nicht ohne Bedenkensein, die politische Wirkung des Steuer=
bewilligungs=,Petitions= und Beschwerderechtsauf die angegebeneArt zu einem staatsrechtlichen
Satze zu gestalten.“ Diesen Ausführungen v. Seydels ist henzuzufügentdaß die formellen Rechte
dem Landtag immerhin ein bestimmtes Maßvon Einfluß auchauf dieRegierungstätigkeitgewähren.
Über Umfang und Art diesesEinflusses bestimmt allerdings in ihren Entschlüssenzu den einge=
brachten Petitionen und Beschwerden die „Regierung" selbst. Anders bei Ministeranklage.

36 Das wesentlicheMerkmal der parlamentarischenRegierung bestehtdarin, daß überall, wo
fie besteht,der König in der Auswahl seinerMinister nicht frei, sondern in irgendeiner Form an
die Vorschlägeder jeweiligen Mehrheit des Parlamentes gebundenist. Eine solcheGebundenheitbe=
steht für denKönig nach bayerischemStaatsrecht nicht zu Recht und entstehtauchnicht dadurch,daß
er in einem einzelnen Fall etwa den Führer einer Partei als Minister ernennt und mit der „Bil=
dung eines Ministeriums“ beauftragt. Am wenigstenentstehtsolcheGebundenheit, wenn die Er=
nennung und Beauftragung eines Parteiführers während einer Regentschafterfolgt. Ein solcher
Auftrag kann nach bayerischemStaatsrecht stets nur den Sinn haben, daß der König einen von
ihm frei ernannten Minister beauftragt, Vorschlägezu machen,derenAnnahme oderNichtannahme
dem König freisteht. Die Einführung der parlamentarischenRegierung während einer Regentschaft
wäre uWuige Verfassungsänderung. Agl. oben § 30 S. 126.

37 Tit. VII § 9. - —
« 28 Die Bestimmungist auf die Anregung desKronprinzen Ludwig zurückzuführen,welcher
in seinenAnmerkungenzum Verf.Entw. äußerte: „Wie es in Großbritanniens Verfassungenthalten,
sei es auch in der bayer., daß unter Bedingung, daß eine Sache von Königlicher Seite zugestanden
werde,die Stände für das vom Könige Vorgeschlagenebejahendstimmen,als verfassungswidrig,als

ungültig zu betrachtensei. (Sonst ist äußerststark zu besorgen,daß in Zeiten der Not die Krone
ihre meisten,ihre wichtigstenRechteverliere.)“

3PBezeichnendfür die Absichtder Verf.Urk. ist folgenderVorgang in der Sitzung derMiniste=
rialkonferenzvom 21. April 1818. Lerchenfeld erwähnte eines Privatbriefes des Kronprinzen,
wonachgegenüberdem SteuerbewilligungsrechtederStände festzustellensei, daß Bundesausgabenbe=
stritten werdenmüßten,und daß, wenn die Stände nicht innerhalb bestimmterZeit das hierzu Er=
sorderlichebewilligt hätten, derKönig das Nötige anzuordnenbefugtsei. Lerchenfeld erklärtesich
gegeneinesolcheBestimmung,„indem hierdurchdiealte Idee (vgl.2.Aufl. § 4 Anm. 22ff.)wiederhervor=
Frrufen würde, als wenn die Untertanennur allein zu denAngelegenheitendesallgemeinenDeutschen

undes Steuern zu entrichtenverbundenwären, alle übrigen Staatsausgaben hingegen aus den
übrigen Staatsgefällen bestrittenwerdenmüßten,und die hierzubewilligten Steuern nur als ein frei=
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tag hat daher noch viel weniger das Recht der willkürlichenSteuerverweigerung.
Am allerwenigstenaber hat derLandtag oder eineKammer desselbenodereinePartei,
eine Mehrheit, ein Ausschußoder ein Präsident oder Mitglied einer Kammer das
Recht, die Verhandlungenmit einem bestimmtenMinister oder Ministerium „ab⸗
zubrechen“oder an Bedingungenzu knüpfen.Das VerhandelndesLandtagesmit der
Regierung,wie sie ist, ist eine verfassungsmäßigePflicht desLandtagesund kannauch
nicht durchSchachzügeder Geschäftsordnungvermiedenwerden"1.

Die formellenRechte des Landtages bzw. seinerKammernsind das Recht der
Information, der Petition, der Verfassungsbeschwerdeund der Anklage. Das letzt=
genannteRecht wird besserbeiUntersuchungder staatsrechtlichenStellung derMinister
erörtertwerden;die übrigenRechtefindenunten" ihre nähereDarstellung.

Die Formen, in welchender Wille des Landtages bei Wahrnehmungseiner
politischenRechtesichäußernkann,sind, abgesehenvon der Anklageerhebung,die hier
außer Betracht bleibt: die Mitwirkung, die Genehmigung,dieKenntnisnahmeund die
Ülberweisung“s.

In der Form der Mitwirkung bewegtsichder Landtag da, wo ein staatlicher
Willensakt des Königs rechtlichnicht vorhandenist, wenn nicht ein Willensakt des
Landtagesvon gleichemInhalte hinzukommt.Der staatlicheWillensakt, für welchen
ein gleichheitlicherWillensakt des LandtagesVoraussetzungder Wirksamkeitist, heißt
Gesetzim formellenSinne. Der Willensakt des Landtagesmuß demGesetzezeitlich
immer vorangehen.Nur der Gesetzesvorschlagkann entwederzuerstvom Könige an
den Landtag oder umgekehrtergehen. Die Form der Mitwirkung“ liegt ferner vor,
wo der staatliche Willensakt des Königs mit irgendwelchemZeitpunkte aufhört, ein
solcherzu sein, also aufhört, rechtlicheGeltung zu haben, wennein gleichheitlicher
Willensakt des Landtagesnicht hinzutritt“.

Die Form der Genehmigungist gegeben,wo ein staatlicherWillensakt ohneden
gleichheitlichenWillensakt des Landtageszwar rechtlicheWirkung hat, aber ohneden
letzterennichtbestehensoll. Das RechtdesLandtagesist hierein RechtderErmächtigung
oder Versagung, wenn sein Willensakt dem staatlichen Willensakte vorherzugehenhat,
bei umgekehrterZeitfolge aber ein Recht der Bestätigungoder des Einspruchs“.

Die Form der Kenntnisnahmetritt ein, wo der Landtag das Recht hat, zu er=
fahren, in welcherWeise die Regierungtätig gewordenist. Die Stellung des Land=
tages gegenüberden Mitteilungen, die ihm zu machensind, ist dabei verschieden.Er

williges Geschenkanzusehenseien“. „Der Grundsatzmüsseaufrechterhaltenwerden,daß alle erforder=
lichen und nachgewiesenenStaatsbedürfnisse von den Ständen bestrittenund bewilligt werden
müßten."“ Vgl. auch Bundesbeschlußvom 28. Juni 1832 Art. 2, 3.

Mit Recht erklärt v. Seydel a. a. O. 1 S. 352 das „Recht der willkürlichen Steuer=
verweigerung" als ein Kennzeichender parlamentarischenRegierungsform.

. Zutreffend H. Nrhme „Der bayerischeKonflikt und das bayerischeStaatsrecht.“ Kölnische
Zeitung v. 11. Dezember1911 N. 1359. Der hier behandelteFall, das Vorgehen einer Fraktion
im Ficenzausschur gegen einen Staatsminister war eine lberschreitung derverfassungemößigen
Befugnissedes Landtags, die auch nicht als „Terminänderung“ aus oppositionellen Gründenoder
gar aus einem Konflikt mit der Regierung oder mit einem einzelnen Staatsminister begründet
werden kann. Solche Begründung ist jedenfalls keinestaatsrechtliche,sondern höchstenseine poli=

tische. 0 Teif d. K. d. Abg. Sten. Ber. 1912 Bd. I S. 405 (Dr. Pich ler).

4# UVgl.hierher P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs, 5. Aufl., 1 S. 298 ff., und
p. Seydels Abhandlung „Der deutscheReichstag“",Annalen des DeutschenReiches 1880 S. 357 f.
Über den „Beirat“ bei Aufstellung des Budgets s. unten § 185.

“ Der Gegensatzvon Mitwirkung und Genehmigung, der in Wirklichkeit auch kein prin=
zipieller, sondernnur ein formeller ist, wird in diesen Sätzen v. Seydels nicht völlig klar. Will
man hier überhaupt einen Gegensatzannehmen,so kann es nur der sein, daß Mitwirkung vorliegt,
wenn der Willensakt des Königs unwirksam bleibt, solange der Landtag nicht zugestimmt
hat (Gesetzoder Verfügung z. ¾ Tit. VII 95 17, 18), Genehmigungdagegen,wenn der Willensakt
des Königs wirksam wird, aber nur so lange wirksam bleibt, bis etwa der Landtag seine
Nichtgenehmigungkundgegebenhat.

15 Vgl. P. t. G. B. vom 26. Dez. 1871 Art. 9 (Notverordnung).
"“6Beispiele hierfür bietet das Hinangreche. Das Recht der Budgetprüfung, das mit dem

Steuerbewilligungsrechtedes Landtags verknüpft ist, kann bei seinereigentümlichenGestaltung hier
nicht unter einem allgemeinenGesichtspunktedargestelltwerden. S. hierüber II. Bd. §§ 185ff.
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ist entwederbefugt,hierüberbeschlußmäßigein Urteil zu fällen, also die Anerkennung
der Erfüllung gesetzlicherVerpflichtungen zu erteilen oder zu verweigern, oder seine
Rolle beschränktsichdarauf, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen"“7.

Die Form der Überweisung findet statt, wo der Landtag berechtigtist, einen
Gegenstandan die Staatsregierungzur Würdigunghinüberzugeben“.

Ülber die Behandlung der Beschlüsseder Kammern gelten folgendegesetzlicheBe=
stimmungen.Sobald ein übereinstimmenderBeschlußbeiderKammernzustandege=
kommenist, wird er demGesamtstaatsministeriumübersendetund von diesemdem
Könige unterbreitet. Dasselbe gilt von den Vorlagen jeder einzelnenKammer". Der
König bescheidetjedenGesamtbeschlußentwedersogleichnach der Vorlage50 oder
spätestensbeim Schlusseder Versammlung im Landtagsabschiede1. Diese letztereVor=
schrift hat zur Folge, daß, wo zu einemstaatlichenWillensaktedes Königs die Zu=
stimmungdes Landtagserforderlichist, dieseZustimmung,auchwenngegeben,nicht
mehr wirkt, sofernsienichtspätestensbeimSchlussedesLandtagesbenutztwordenist52.

Die Kollegialrechteder Kammernbestehenin derBefugnis, innerhalbder gesetz=
lichen Schranken ihre Verfassung selbständigzu regeln, ihre Amter zu besetzen,ihre
Disziplin und ihren Geschäftsgangzu ordnenund zu handhaben.DieseRechtesollen
untenö8 zur Darstellung kommen.

§*48. Die Gewalt der Kammern über ihre Mitglieder. Die Gewalt der
Kammern über ihre Mitglieder äußert sich nach innen und nach außen. Nach der
ersterenRichtung betätigt siesichals Disziplin und ist daherim Zusammenhangemit
den Bestimmungen über die Verfassung und den Geschäftsgangder Kammern zu er=
örtern. Nach der letzteren Richtung hat sie den Zweck, während der Dauer einer
Landtagsversammlungvon denLandtagsmitgliederngewisseobrigkeitlicheHandlungen
fernzuhalten,wodurcheiner Kammer die Teilnahmeihrer Angehörigenan denBe=
ratungen entzogen oder beeinträchtigt werden könnte. Diese Rechte sind Rechte der
Kammern als solcher,nicht persönlicheRechte der einzelnenMitglieder.

Die Verfassungsurkunde!bestimmt,daß gegenkeinLandtagsmitgliedwährend
der Versammlung des Landtags in ordentlicher oder außerordentlicherTagung ohne
Einwilligung seinerKammer und gegenkeinMitglied eines bei nicht versammeltem
Landtag einberufenenbesonderenAusschussesohne Einwilligung des besonderenAus=
schusseseine Strafverfolgung eingeleitet oder fortgesetztoder eine Haft vollzogen
werdendarf?. Ausgenommensinddie beidenFälle, wenndas Mitglied bei Beginn

4 Vgl. hierher als Beispiele Verf.Urk. Tit. VII S§10, 16; Ges., die Festsetzungeiner per=
manentenRrilkiste betr., vom 1. Juli 1834, Art. 6 t II.

"8 S. z. B.Verf. Urk. Tit. VII8§ 19 u. 21.
= Seschälteg.Ges. vom 19. Jan. 1872 Art. 39. Der letztereFall kommt nur ausnahms=

weise,auf dem Gebieteder materiellenRechtedes Landtags überhauptnicht vor.
5%DieVerf. Urk. enthielt in Tit. VII § 29 die nunmehr aufgehobeneBestimmung: „Die k.

Entschließungauf die Anträge der Reichsständeerfolgt nicht einzeln, sondern auf alle verhandelten
Gegenständezugleichbei dem Schlusseder Versammlung.“ Vgl. dazu L. v. Dresch, Grundzügedes
bayer. Staatsrechts, 2. Aufl., S. 69 Anm. o; E. v. Moy, Staherech des Kars. Bayern I, 2 S. 161.

51 Geschäftsg.Ges.Art. 40. Eine AusnahmeenthältArt. VII desGes.,dieständischeInitiative
bekr.,vom 4. Juni 1848. Davon unten § 50 N. 80 und § 147.

58sArt. 40des Geschäftsg.Ges. (ogl. Art. 41 des Ges. vom 25. Juli 1850 gleichenBetreffs)
ist mit unerheblichenAnderungenin der Fassung demKolb'schen Entw. von 1849 (darüberunten

62 und 2. Aufl. § 106 Anm. 26, 27) entnommen. Die obenerörterteBestimmungbezwecktnach
olbs Begründung (Verh. d. K. d. Abg. 1849Beil. Bd. 1 S. 110)die „Vorsorge,damit Gesetzentw.,

welchenvon der Krone die Genehmigung unter denjenigenVerhältnissen versagtworden, unter
denensie die Volksvertretunggutgeheißen hatte,nicht nach längerer Zeit unter vielleichtvöllig ver=
aͤnderten Werhlznissen hervorgesuchtund nun als Ges. verkündetwerden“.

(F481 1 Tit. VII § 26. Die Vorschrift blieb aufrechterhaltennach § 6 Abs. II des Einf.Ges. v.
1. Ee 1877 zur R.Str. Pr. O. und ist geändertworden durch das b. Verf.Ges. v. 6. Juli 1908
(G. .Bl. S. 352f.). 4“o

2 Um den Landtag instand setzen,von seinemEinwilligungsrechteGebrauch zu machen,
haben die Gerichte demselbenvon dereingeleitetenoderbeabsichtigtenVerfolgung bzw. Haft Mit=
teilung zu machen.
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der Tagung (desLandtags bzw. Ausschusses)schonverhaftet war, oder wenn die Ver=
haftung bei Ausübung der Tat oder im Laufe des nächstenTages erfolgt. In beiden
Fällen bedarf es keinerGenehmigung,es ist aber auch in diesenFällen auf Verlangen
der betreffendenKammer(bzw.desAusschusses)eineUnterbrechungderStrafverfolgung
oder der Haft für die Dauer der Tagung herbeizuführen. Die Verhaftung zum Straf=
vollzuge während der Dauer der Landtagsversammlungist an die Zustimmung der be=
treffendenKammer nicht gebundenund kann durch Landesgesetzdaran auch nicht ge=
bundenswerden,da § 6 Abs. II Ziff. 1 des Reichs=Einführungsgesetzeszur Straf=
prozeßordnungnur jene landesrechtlichenBestimmungenunberührt gelassenhat, welche
die Voraussetzungender Einleitung und Fortsetzung einer Strafverfolgung an
Landtagsmitgliedernbetreffen5.

Die Verhaftung einesLandtagsmitgliedes behufsErzwingung einesOffenbarungs==
eides kann bei versammeltemLandtage nur mit Bewilligung der betreffendenKammer
geschehen". Gleicher Zustimmung bedarf es zur Vernehmung eines Kammermitgliedes
als Zeugen oder Sachverständigenaußerhalb des Landtagssitzes5.

In allen Fällen entscheidetdarüber, ob die Bewilligung zu erteilensei oder
nicht, das freie Ermessender Kammer.

§*49. Das Informationsrecht. Die Kammern,derenAusschüsseund Ab=
teilungen? haben innerhalb des Umfanges ihres Wirkungskreises das Recht, Er=
läuterungenund Aufschlüsse,welchesiefür erforderlichhalten, von den Staatsministerien
zu verlangen3. Letzterehaben solchemAnsinnen zu entsprechen,sogar dann, wenn zu
diesemZweckeErmittelungennötig sein sollten. Aus der Fassungdes Artikels 33
Absatz1 des Gesetzesvom 19. Januar 1872 über den Geschäftsgangdes Landtages
ergibt sich von selbst,daß die Staatsregierung zwar verpflichtet ist, innerhalb des an=
gegebenenUmkreises die Kammern, deren Ausschüsseund Abteilungen über das zu
unterrichten, was dieselbenzu wissen begehren, daß letztereaber kein Recht darauf
haben, sich selbst aus den amtlichen Quellen zu unterrichten. Mit anderen Worten,
die Kammern haben kein Recht, die Aushändigung amtlicher Akten zu verlangen.

* Val. E. Sonntag, Der besondereSchutz des deutschenFeichstags und derdeutschenLand=
tagegegen Strafverfolgung und Verhaftung,Berlin 1895,S. 67 f., 75.
.39 o 3 1 Pil 1. Ebensowird auf Verlangen der Kammer die Haft unterbrochen.

.3.P.O. § 905 Ziff. 1.
8 R.g. P. O gʒ 382, 402;R. St. Pr. O. § 49, 72; Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 20 Abs. VI

M. St.G.O. § 207.
(549) Das Informationsrecht steht zu den übrigen Rechtendes L.T.s im Verhältnis der Zweck=
dienlichkeit. Für sich allein wäre es bedeutungslos, ja eher ein Hindernis als ein Mittel ordnungs=
mäßigerStaatstätigkeit.Nur um von den übrigenformellenRechtenund von den materiellen
Rechten geeigneten Gebrauch machen zu können, ist dem L.T. das Informationsrecht gegeben. Es
setztihn instand, seinemitwirkende, genehmigende,auregendeund rügendeTätigkeit gegenüberder
„Regierung"“ in einer durchSachkundegehobenenWeise geltendzu machenundsteht in besonderer
Beziehung zu den oben§ 47 N. 47 f. erwähntenRechtender Kenntnisnahme. Dieser Sinn ist auch
für den Kffans des Insormationerechtesbestimmend.

2 Darüber, daß Art. 33 Abs. I desGeschäftsg.Ges. vom 19. Jan. 1872 auch auf die Ab=
teilungen sich bezieht, unten § 58. · · · ·

kGeschästngcsAkt-WANT-FrühereBestimmungentnBetLXT1t.II§§29,85,
leichlautendim Gesch.G.G.v. 2. Sept. 1831. Ein Rechtder einzelnenKammermitglieder,sichsolche

Aufschlüssezu erholen,bestehtnicht. Das Recht.Aufschlüssezugeben,stehtnur den Staatsministerien
zu. Ein Auskundschaftenbei den denMinisterien untergebenenStellen und Behördenist Mißbrauch
der dienstlichenStellung einesLandtagsmitgliedes und die Erteilung von Auskünften durch diese
Stellen und Behörden istVerleung der An tspflicht. ·

Diese Auffassung hat die Regierungstetsgeltendgemacht,wenn von seitendes Landtags
weitergehendeWünscheangebrachtwulden.So schon in der 21. Sitzung der zum Vollzug derVer=
fassungsurkundeeingesetztenMinisterialkonferenz (1819). Vgl. auch die weiteren Nachweife bei
v. Seydel 2. Aufl. 1 S.354 N. 4. Das Informationsrecht ist nicht gegeben,um die Regierung
zu schikanierenoder um den ganzenInhalt derStaatsgeheimnissederOffentlichkeitpreiszugeben,
sondern nur dazu, um den Landtag instand zu setzen, in seinem Wirkungskreis die geeigneten
Entschlüssezu fassen. Es kommt dazu, daß dn Landtag eine Pflicht des Amtsgeheimnissesnicht

bindet 46 daß eine Sicherheit nicht besteht,daß Dinge, die ihrer Natur nachzur öffentlichenBe=
kanntgabeungeeignetsind, im Schoße des Landtags geheimgehaltenwerden.
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Der Staatsregierung steht indessenselbstverständlichfrei, Akteneinsicht zu gewähren,
wenn sie es für nützlichoderunbedenklichhält5. é. Es kann fernerkeinemZweifel
unterliegen,daß die Kammernauch nicht die Befugnis haben, der Staatsregierung
hinsichtlich solcherErläuterungen, zu welchen dieseden Stoff selbstnoch nicht besitzt,
vorzuschreiben,wie sie sichdenselbenbeschaffensoll. Die KammernhabenkeinRecht,
Erhebungen bestimmterArt zu verlangen. Sie könnenin dieserRichtung nur Wünsche
äußern; der Würdigung der Regierung ist es anheimgestellt, ob sie glaubt, dem An=
sinnen entsprechenzu können'.

Die Kammern haben, wenn auch nurin beschränkterWeise, das Recht, sichselbst
Informationen zu verschaffen(Enquste). Ihren Ausschüssensteht nämlich frei, das
mündliche und schriftliche Gutachten von Sachverständigenzu erholen. Jedoch kann
niemand zur Abgabe solcherGutachten angehaltenwerden, und der Staatskasse dürfen
keineeigenenAusgabendaraus erwachsens.

Ausnahmsweise Befugnisse haben die Ausschüssezur Vorprüfung von Minister=
anklagen?. Hiervon wird bei Erörterung der staatsrechtlichenStellung der Minister
gehandeltwerden.

§ 50. Das Petitionsrecht1.2. ÜberdasPetitionsrechtdesLandtagesbestimmt
dieVerfassungsurkundes in Titel VII § 19: „Die Ständehabendas Recht,in Beziehung.

5 Eine Ausnahme von derNezel enthält Art. 19 Abs. III des Ges. vom 30. März 1850, den.
Staatsgerichteha u#w. betr. (G.Bl. S.133). Hiernach ist beidenKammern gestattet,von den beim
StaatsgerichtshofeerwachsenenAkten „zu jederZeit" durch Bevollmächtigteaus ihrer Mitte auf
der Kanzlei des v. G. H.s (nun o. L.G.3) Einsicht zunehmen“.

6 Unter Umständen kann es dahin kommen, daß die Staatsregierung sich zur Gewährung
von Akteneinsichtentschließt,um eine von andererSeite erweckteunrichtigeVorstellung des Akten=
inhaltes richtigzustellen. Eine Pflicht, dies zu tun, bestehtniemals; auch kann ein allgemeines
Intersssean derRichtigkeit derVorstellung über dieTätigkeit desStaates nicht schlechthinbehauptet
werden.

7 DieseSaäf sind besondersfür die Wahlprüfungen von Bedeutung. Vgl. unten 55
und die dort angef.Verh., insbes.die Erllärungen derStaatsregierung Verh. d. K. d. Abg. 1877/81

Beil. Bd. III Nr. 47 S. 199,Sten. Ber. II S. 463.
*Geschäftsg.Ges. Art. 33 Abs. III, IV. Die K. d. Abg. hatte im Regierungsentw.von

1850 die Beschränkungwegender Kosten streichenwollen, die K. d. R.R. stimmtejedochnicht bei.
Verh. d. K. d. N.N. 1849/50Prot. Bd. V S. 627f.

?7Ges. vom 30. März 1850, denStaatsgerichtshofusw. betr., Art. 2 Abs. II. Vgl. obenN. 5.
(§50] 1 Hierzu J. Schleip, Das Petitionsrecht des bayer.Landtags, München1909, und Piloty.
im Archiv d. öff. R.s Bd. 26 S. 479; W. van Calker, Entstehung,rechtl.Natur und Umfang.
v⸗ PKetitionsrechtsnachhesfischemStaatsrecht in Festgabefür P. Laband, Tübingen 1908,2. Bd.,

* Petitions= und Beschwerderechthabendas Gemeinsame,daß durchihre Ausübung dieStaats=
reßierun zu einembestimmtenVerhalten in bezugauf einenbestimmtenGegenstandveranlaßt werden
ollen; 7 unterscheidensich im Gegenstandeinsofern, als die Beschwerdestets ein Faktum zur
Voraussetzunghat, währenddie Petition in der Regel ein Tun veranlaßt, wo die Staatsregierung
untätig ist. Doch könnenPetitionen auch auf Einstellung einer Regierungstätigkeit, z.B Ent=
ziehungvon Amtern, gerichtetwerden. Beide Rechtehabenferner das Gemeinsame,ba durchsie
ein Tun oder Lassen der Staatsregierung im Bereich ihrer Zuständigkeit gefordertwird. Wo der
Landtag selbsttätig werden kann, sind dieseRechtenicht am Platze. Eine Ausnahme machendie
Petitionen in bezugauf die Gesetzgebungim Bereich des Initiativerechtes des Landtages. Wo der
Landtag selbst durch Gesetzesinitiative vorgehen kann, sind Petitionen zwar an sich überflüssig, aber
doch nicht ausgeschlossenund auch nicht unpraktisch. Die Ausübung des Rechtesder Initiative
durchdenLandtag begegnetSchwierigkeitenechnischerund politischerArt, so daß von ihr tatsächlich.
kein selbständigerGebrauch gemachtwird. Dadurchgewinnt das auf die Vorlegung von Gesetz=
entwürfen durchdie Regierung gerichtetePetitionsrecht des L.T.s an praktischerBedeutung.

#Uber die HKustegungegeschteder Verfa ungsbestimmungenüber das Petitions=und Be=
schwerderecht(Tit. VII §88§19—21 und Tit. X 88 6 der Verf.Urk.) berichtetv. Seydel in
2. Aufl. 1IS. 375 (8 91). DieseEntstehungsgeschichteist für beideRechteeine gemeinsame.In der
Kal. Entschließungvom 17.Sept. 1814 (s. bei G. Frh. v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter
König Maximilian Joseph I., S. 336) sind zwar schongewisseVerfassungsgarantienin Aussicht
gestellt, es ist aber nur eine Beschwerdeder Untertanenzum Landtagvorachehengewesen,während
ein Petitions= und Beschwerderechtdes Landtags durchZiff. VIII, 12 ausgeschlossenwar. Die
geltendenBestimmungenentstammenden Abänderungsvorschlägendes Frhn. v. Lerchenfeld, die
er zuersterfolglos in den Sitzungen des Neotsiomsaucschusfesvom 13. und 15.Dez. 1814 stellteund.
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auf alle zu ihrem Wirkungskreise gehörigenGegenständedemKönige ihre gemeinsamen
Wünsche und Anträge in der geeignetenForm vorzubringen.“ § 1 desselbenTitels
aber sagt: „Die beiden Kammern können nur über jene Gegenstände in Beratung
treten", die in ihren Wirkungskreis gehören,welcher in §§ 2—19 näher bezeichnetist.“

Hieraus erhellt also, daß nach der Absicht der Verfassung der Umfang des
Petitionsrechtes des Landtages mit dem Umfange seines Wirkungskreises sich decken
soll. Man könnte demzufolgemeinen, daß eine besondereUntersuchungder Grenzen
des Petitionsrechtes nicht nötig sei, sondern daß sich dieseGrenzenaus der Betrachtung
des Wirkungskreises der Kammern von selbst ergebenmüßten. Dem ist jedochnicht
so. Vielmehr ist die Frage, welche Schranken demPetitionsrechte gesetztsind, Gegen=
stand vielfachen und zum Teile erregten Streites gewesen.

Es wird sachdienlichsein, vor der Erörterung dieser Meinungsverschiedenheiten
klarzustellen,welcherechtlicheNatur demPetitionsrechtezukommt.Die Möglichkeit,an
wen immer Wünsche oder Anträge zu richten, ist für den einzelnenkein Gegenstanddes
Rechtes, sondern lediglich die Betätigung seiner Willens= und Handlungsfähigkeit.
DieseMöglichkeit, welchefür deneinzelnenbesteht,darf man aberauf die Tätigkeit
von Staatsorganen nicht einfach übertragen. Für deneinzelnenStaatsangehörigen gilt
der Satz, daß er alles tun darf, was ihm nicht verboten isr; für die Staatsorgane,
mögen es nun Behörden oder parlamentarischeKörper sein, gilt dagegender Satz, daß
sie mur das tun dürfen, wozu sie zuständig sind. Der Handlung des einzelnengegen=
über muß der Rechtssatznachgewiesenwerden, der dieselbeuntersagt: für die Hand=
lung des Staatsorganes muß der Rechtssatzangeführt werden können,kraft dessenes
hierzu befugt es. Dieser letztere,allgemein gültige Grundsatz des Staatsrechtes ist für
den bayerischenLandtag durch die Verfassungsurkundeaußer Zweifel gestellt. Die
Kammernkönnennur über Dinge beraten,die in ihren Wirkungskreisgehören. Die
Möglichkeit, daß sie Wünsche und Anträge an die Krone bringen, beruht also nicht
auf der allgemeinenHandlungsfähigkeit ihrer einzelnenMitglieder, sondern auf einem
Satze des Staatsrechtes. Darum bestehtauch dieseMöglichkeit nur in den Grenzen,
welchedas Staatsrechtgezogenhat. Innerhalb dieserGrenzenaber hatdieseMöglich=
keit die Natur einesRechtesgegenüberder Krone. Der Landtaghat, insoweiter sich
innerhalb seiner Zuständigkeit bewegt?, ein Recht auf Entgegennahmeseiner Wünsche
und Anträge" und ein Recht, Bescheiddarauf zu erhalten . Will man das Petitions=
recht des Landtages ein natürliches Recht nennen, so ist dies in dem Sinne richtig,
daß, wenn eineVolksvertretung die Zweckeerfüllen soll, für welchesieda ist, siedieses
Recht habenmuß; aber immerhinbleibt dieGrundlagediesesRechtesdas Gesetz.Für

später, nachdemauch Kronprinz Ludwig zum Verfafsungsentwurfvon 1815 im Sinne der
berchenfeldschenAnträge sich geäußert hatte, bei den Verfassungsberatungenvon 1818 mit Erfolg
wiederholte.

74 Der Sinn dieser Worte ist natürlich nicht der, daß in der Kammer über Gegenstände, die
nicht zu deren Wirkungskreise gehören, gar nicht gesprochen werden dürfe, sondern nur, daß solche
Gegenständenicht zur Beratung gestelltwerden können. Reichsrat Dr. v. Neumayr (Verh. d.
K. d. N. 18#156Beil.Bd. III S. 363f.) bemerkteanläßlich desAntrags Kopp überdenruffischen
Auslieferungsvertrag (unten § 92 C, 3) sehr zutreffend: Es ist nicht außer acht zu lassen, daß in
dem §&1 (der Verf.Urk. Tit. XII) den Kammern nur die Beratung — worunter dieVerf. Urk.
durchgängig die zum Zwecke und als Vorvereitung einer Beschlußfassung gepflogene
Verhandlung versteht,vgl. VerfUrk. Tit. VI 8 19, Tit. VII 8§84, 21, 22, 28, 31 usw. — überGegen=
stände, die außerhalb ihres Wirkungskreises liegen, untersagt, nirgends aber ihnen verwehrt ist,
derlei Gegenständebei Gelegenheitder Beratungeinerzum ständischenWirkungskreisegehörigen
Sache mehr oder minder eingehend zu besprechen?. Der Unterschied von Besprechung und Be=
ratung tritt besonders scharf bei Vergleich der Grenzen des Antrags- und Interpellationsrechtes
zutage. Die „Besprechung“ einer Interpellation führt zu keinemBeschlusse,wohl aber die Beratung
eines Antrages.

5 A. M. ist E. v. Moy, Staatsrecht des Kgrs. Bayern 1, 2 S. 161. Dagegen(v. Roth)
Versuch über das Recht der Anträge nach der bayer. Verf.Urk. Von einemReichsrate,Erlangen
1836, S. 27.

* Berf Urk. Tit VII N 19. " · ·
sGeschästtzgGeivom19.Jan.1d72Art.4U.Vgl-ReichstatDt.v.9keumanr,Veth.d.

K.d.R.R.lsksjdtheiLBdJllSszdi
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die Auslegungder geltendenBestimmungaber, wo letztereZweifeln Raum läßt, ist
der Gedanke,daßdasPetitionsrechtzur zweckmäßigenAusstattungeinerVolksvertretung
gehört, nicht ohne einigen Belang. Man wird im Zweifel die anzuwendendeBe=
stimmungin demjenigenSinne auszulegenhaben,der für das Petitionsrechtgünstiger
ist. Allerdings ist es im allgemeinenrichtig, daß die Rechte des Landtages, insofern
sie Beschränkungender Ausübungder königlichenGewalt enthalten,strengauszulegen
sind. Allein gerade auf das Petitionsrecht trifft die Voraussetzungfür die Anwend=
barkeit dieserRegel nicht zu. Denn aus demRechtedes Landtages, Bitten an den
König zu richten, erwächstkeineBeschränkungin der Ausübungder Herrschergewalt.
Der König ist in seiner Entschließung über die gestellteBitte völlig frei va.

Nach demobenbereitsAngeführtenerscheintes nicht erforderlich,die Grenzen
des Petitionsrechtes überhaupt festzustellen,sondern es genügt, diejenigenPunkte zu
erörtern, wo die Grenzlinie als unsicherbefundenworden ist. Solche Unsicherheiten
bestehensowohl, insoweit das Petitionsrecht auf dem Gebiete der Gesetzgebung,als
munhkinseneites auf demGebieteder staatlichenRegierungs=undVerwaltungstätigkeit
sich bewegt.

Was zunächstdieGesetzgebunganlangt,so kann,wennmandieVorschriftendes
Titels VII der Verfassungsurkundeallein in Betracht zieht, ein begründeterZweifel
darübernicht aufkommen,daß das RechtderWünscheundAnträge,vonwelchem§ 19
spricht,auchauf die Gesetzgebung,von welcher§ 2 handelt,sichbezieht.Dabeimacht
die VerfassungsurkundekeinenUnterschiedhinsichtlichdesGradesderBestimmtheit,mit
welcherder WunschoderAntrag ausgestaltetist. Der Wortlaut des § 19 schließtauf
dem Gebiete der einfachenGesetzgebungeinen Wunsch oder Antrag nicht aus, der das
gewünschteGesetz in sanktionsreifer Form enthält. Der § 19 umfaßt nicht bloß das
PetitionsrechtimengerenSinne,sondernauchdasRechtderGesetzesinitiative3. DieseBe=
deutungdes § 19, welcheim Landtagsabschiedevom 22. Juli 1819 bestrittenworden
war'?, wurde schonnach wenigenJahren auf demLandtage 1827/28 von der Staats=
regierung mit solcherEntschiedenheitanerkannt, daß deren Vertreter sogar leugnete,
diesesRecht sei jemals geleugnetworden10. Es ist sonachfür das Gebietder ein=
fachen Gesetzgebungnur eine Erklärung des geltendenRechtes, wenn Artikel 1 des
Gesetzes,dieständischeInitiative betreffend,vom4. Juni 18481 bestimmt:„Das Recht
der Initiative für Gesetze, die keine Verfassungsgesetzesind, steht jeder der beiden
Kammernzu.“12

Wenn sichalso in dieserRichtungbegründeteZweifel nicht ergebenkönnen,so
sind dochsolchein bezugauf jenePetitionenmöglich,welcheauf dasVerfassungsrecht
sichbeziehen.Die Verfassungsurkundesagt nämlichin Titel X § 7: „Abänderungen
in den Bestimmungen der Verfassungsurkundeoder Zusätze zu derselbenkönnenohne

stimmung der Stände nicht geschehen. Die Vorschläge hierzu gehen allein vom
önigeaus, und nur wennderselbesiean dieStändegebrachthat, dürfendiesedarüber

beraten.“ DieseVorschriftengeltennicht mehrim vollenUmfange.Durch das Gesetz
über die ständischeInitiative vom 4. Juni 1848 ist hinsichtlicheinesTeiles des Ver=
fassungsrechtesdemLandtagedas Recht der Initiative eingeräumtworden. Es ist
darauf späterzurückzukommen.

7#Dieser Sat gilt ganz allgemein. Die Petition ist keinegerichtlicheGeltendmachungeines
Rechtsanspruches,sondern immer nur ein Wunsch,eineBitte. Allerdings kann das Gewünschtezu=
gleich eine ForderungderGerechtigkeitoder auchdesRechtessein; aberauchdannenthält diePetition
nur den WunschnachHerstellung des rechtmäßigenZustandes, und ist sie nicht etwa eine Form
gerichtlichenVerfahrens gegendie Regierung oder der Kontrolle der Rechtspflege.
9 358 Wies war vor demInitiativegesetzvom 4. Juni 1848kontrovers. Vgl. v. Seydel 2. Aufl.

?°Vgl. 2. Aufl. §92 A Ziff. 1 u. 2.
162. Aufl. § 92 A Ziff. 3.
11G. Bl. S. 61. Dazu Verh. d. K. d. Abg. 1848Beil. Bd. II S. aß 247ff.; Prot.Bd. II

S. 456, V S. 170ff., 178ff. Verh. d. K. d. R.N.Beil. Bd. III S. 132if#n rot.Bd. III S. 517ff.
Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. 1I S. 393ff.; Prot. Bd. VI S. 389ff. VII S. 2ff.

1½Vgl. Begründung (Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 4f.).
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 15
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Die Streitfrage, welchegegenüberTitel X § 7 der Verfassungsurkundesicher=
hobenhat, ob hierdurchnur das Initiatiorecht, oderob auchdas einfachePetitions=
recht der Kammernausgeschlossensei, ist in ihremWesendurchdas Initiativgesetz
nicht beseitigtworden. Sie ist nur auf einenengerenRaum beschränkt,indemsie
lediglich für jeneTeile des Verfassungsrechtesfortbesteht,bei welchemdie Kammern
auchjetztkeinInitiativrecht haben15.

Aus denBestimmungender Verfassungsurkundeergibt sich, daß das einfache
Petitionsrecht des Landtages auch auf dem Gebiete der Verfassungsgesetzgebungein
unbeschränktesist.

Das Initiativrecht in Verfassungsangelegenheitenist durch das Gesetz vom
4. Juni 184815denKammernin beschränkterWeiseeingeräumtworden. Sie haben
dasselbehinsichtlich der Titel IV, VII, VIII und X §§ 1—6 der Verfassungsurkunde
„und der hierauf Bezug nehmendenVerfassungsbeilagenund Gesetze“16. Was den
Titel VI der Verfassungsurkundeanlangt, so steht jeder Kammer das Initiatiorecht
nur bezüglichjenerBestimmungendes Titels zu, welchesieselbstangehen17.

Hat der Landtag die Initiative zu einem Verfassungsgesetzeergriffen, so bleibt
dem Könige vorbehalten,seineEntschließungdarüber auf ein Jahr zu vertagen15.
Dieses Jahr wird von demjenigenZeitpunkte zu rechnensein, mit welchemder Regel
nachdie Landtagsbeschlüssespätestenszu bescheidensind, also vom Erlassedes Land=
tagsabschiedesan 10. Auch die ablehnendeköniglicheEntschließung ist zu verkünden.
Ist infolge der Initiative des Landtages ein Verfassungsgesetzerlassenworden, so darf
die Initiative von denKammernvor Ablauf von zwölfJahren nichtwiederausgeübt
rren 20. DieseFrist ist vom Zeitpunkteder Verkündigungdes betreffendenGesetzes
zu rechnen71.

12 Bei äußersterFolgerichtigkeit müßten diejenigen, welchedas Petitionsrecht desLandtags
in Verfassungsangelegenheitenleugnen,dazu gelangen,diesesRecht in bezugauf Verf.Ges. auch jeßt
noch angemeinzu verneinen. Denn das Initiativges handelt nur von der Initiative und läßt es
hinsichtlichdes einfachenPetitionsrechtesin Verfassungsangelegenheitenbeimalten. DieserFolgerung
würde man nur dann entgehen,wenn man etwa denSchkun a maiore ad minus zulassenwollte.

14EbensoPözl, Lehrb. des bayer.VerfRechts.S. 576 Anm. 1. Tit. X &X7 der V.U. steht
dieser Auslegung nicht entgegen,denner beziehtsichnur auf förmlicheGesetzentwürfe(Initiative).
Auch Beil. X Tit. 11 § 1 steht nicht entgegen,denn diese Bestimmung verbietet nur Anträge,

welche auf den Umsturz der Verfassung gerichtet sind. Auch aus den allerdings nicht widerspruchs.
losen Erklärungen, welchedie Vertreter der Staatsregierung bei Gelegenheitder Erwiderung ein=
ebrachterPetitionen abgegebenhaben, bestätigenim ganzendie Ansicht v. Seydels, die er aus=

shrich in 2. Aufl. S. 358 bei N. 9ff. begründet. S. auch die beidenAnhänge § 91 und 92
(2. Aufl. S. 375), in welchenv. Seydel überdieEntstehungsgeschichtederVerfassungsbestimmungen
über das Petitionsrecht und die praktischeIhandhabung dieses Rechtesausführlich berichtet. Zwischen
Landtag und Staatsregierung bestanden Meinungsverschiedenheiten,und zwar bis 1848 (Initiative=
esetz)auchüber die Frage, ob der Landtagzu gewöhnlichenGesetzenförmlicheInitiative ergreifen
önne. Seit 1848 beschränktensich die Meinungsverschiedenheitenin betreff der Petitionen zur

Gesetzgebungauf das Gebiet derjenigenVerfassungsgesetze,welchenicht aus der förmlichenInitiative
des Landtags hervorgehenkönnen. Die Kammer d Abg. vertrat stets die Auffassung, daß der
Landtag auch auf vissemnGebiet einfanes Petitionsrecht habe. Die Staatsregierung trat dieserAuf=
fassungin den meistenFällen, dochnicht immer, entgegen.

15G.Bl. S. 61. Die Verh. sind obenAnm. 11 angegeben.
16Art. II des Ges. Die K. d. Abg. wollte auchTit. V ausgenommenwissen, worauf aber

die K. d. R.N. nicht einging. , ·
17Ges.Art. III. EineinfachesPetitionsrecht stehtjederKammer auch in bezugauf diejenigen

Bestimmungendes Tit. VI zu, welchesichauf die Zusammensetzungder andern Kammer beziehen,
und zwar wird man keiner Kammeretwa unter Berufung auf das Gesetzv. 4. Juni 1848 das Recht
absprechenkönnen,mit solcherPetition den Anfang zu machen.R. Piloty, „Der Antrag Müller=
Hof“ in Allg. Zeitung 1907 N. 512.

18Ges.Art. VII. Dasselbe fügt überflüssigerweisebei: „.um inzwischendie notwendig er=
scheinendenErhebungenund Vernehmungenpflegenzu lassen“. Die Begründung beruft sichauf das
Vorbild des engl. Rechtes(enqucêtes). »

18Geschäftsg.Ges. vom 19. Jan. 1872 Art. 40.
20Ges.Art. VIII. DieseBeschränkungbeziehtsichaber, wie der Wortlaut deutlichzu erkennen

gibt, nur auf das aus der Initiative des Landtags hervorgegangeneGesetzselbst.
Die formellenErschwerungen,durchwelchedie Verfassungsurkundedie Initiative desLand=

tags zur Verfassungsgesetzgebungeinzuschränkensucht, haben in der Handhabung des Rechtesder
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Es erübrigt noch, was das Gebiet der Gesetzgebunganlangt, die Frage, ob
und inwieweit den Kammern ein Petitionsrecht in bezug auf Reichsgesetzezukommt.
Darüber, daß die Reichsgesetzgebungals solchenicht in den Wirkungskreis des bayeri=
schenLandtagesfällt, kann keinZweifel sein. Indessenist ein Petitionsrechtdes
Landtagesin SachenderReichsgesetzgebungdamit nichtunbedingtausgeschlossen.Es
ist überall da anzuerkennen,wo die Petition sichauf die Mitwirkung Bayerns zu einem
Akte der Reichsgesetzgebungbezieht,der die Landesgesetzgebungund damit den Wirkungs=
kreis des bayerischenLandtagesberührt. Dies ist vor allem da der Fall, wo es sich
um Ausdehnung der gesetzgeberischenZuständigkeit des Reiches handelt22, nicht minder
dann, wenn innerhalb der Reichszuständigkeitein Gesetzerlassenwerden soll, durch
welches bestehendesbayerischesLandesrechtverändert wird 28. Aber auch da wird man
das Petitionsrecht des Landtages nicht anstreitendürfen, wo es sichum Reichsgesetze
handelt, durch welchezwar nicht die bayerischeGesetzgebung,aber ein anderes Gebiet
der Wirksamkeit des Landtages, nämlich das Staatsbudget, berührt wird. Endlich
unterliegen auch solche Petitionen keinem Bedenken, welche sich nur auf die Ver=
anstaltungvon vorbereitendenErhebungenüber solcheGegenständeerstrecken,die der
reichsgesetzlichenOrdnung unterliegen2. Dagegenist das Petitionsrechtdes Land=
tagesbezüglichsolcherAkte der Reichsgesetzgebungnicht gegeben,welchewederin das
Landesrecht,nochsonstin denWirkungskreisdes Landtageseingreifen?5.

Hinsichtlichdes Petitionsrechtsdes Landtagesauf demGebieteder Regierungs=
oder Verwaltungstätigkeitmag die Grenze im einzelnenFalle zweifelhaftsein, und
dieserUmstanderklärtes, daß die Ubunghier eineetwasunsichereist6. An sichist
die Regierungs=und Verwaltungstätigkeit dem Einflusse des Landtages entrückt. Der
einzelneFall, in welchemdie Regierunginnerhalbder Grenzenihres gesetzlichenEr=
messenszu handelnodergehandelthat, kannnichtGegenstandeinerPetition desLand=
tagessein. Dagegenkanndas Petitionsrechtgegenüberder Regierungstätigkeitdann
geltend gemachtwerden, wenn dieselbeden Wirkungskreisdes Landtages mitberührt?7.

Gesetzgebungdazu geführt, daß der Landtag statt dexformellen Initiative die Form der Vetition
zuwölen väsent,wenn er Wünsche in bezug auf Anderungdes Verfassungsrechteszur Geltung
zu bringengedenkt. "5%

„ Vgl. z. B. Antrag Völk zu Art. 4 Ziffer der Reichsverf. 3r
z8 Val. z. B. Antrag Völk wegen der R.St. P.O. u. der Schwurgerichte. Verh. d. K. d.

W4 1 777 Beil. Bd. II S. 124,Sten. Ber. Bd. I S. 198ff.; Verh. d. K. d. R.N., Prot. Bo. 1.

l Vgl. Verh.d. K. d. R.N. 1906, Sten.Ber.Bd. I N. 8 S. 165ff. (Erhebungenüberdie
Lage der Krimarbeiter

25 Vgl.z. B. Antrag Hers und Dr. Gerstner betr. die Diäten der R.T.Abgeordneten.
Verh. d. K. d. Abg. 1873/75,Sten. Ber.Bd. I S. 67 ff.; Verh. d. K. d. R.R., Pr. Bd. 1 S. 206ff.
Ferer Antrag Wörle den § 152 der R.Gew.O. beir., Verh. d. K. d. Abg. 1897|/98,Sten.Ber.

d. XII S. 465ff.; K. d. R.N. Prot. Bd. VII S. 382. Selbstverständlichsteht es aber der
Siaatsregierung frei, den Landtag aach über die Grenzen des Petitionsrechtes hinausin Reichs=
angelggenbeitenum seineMeinung py=“befragen.Vgl. z. B. Verh. d. K. d. Abg.1895/96, Sten.Ber.

Bd. S. 1ff.; Verh. d.K. d. Abg.1903.04,Sten. Ber. Bd. XV S. 528, 539; K. d.N. R.
Bd.1II = 62fl; auch1905)06Prot.Bd.I N. 8.S. 167f., 229.

4 ÜUberdie frühere Regierungsauffassung,welche das Petitionsrecht in Orzanisations u.
Verwaltungssachenentschiedenüber Gebühr einzuschränkensuchte,vgl. die Landtagsabsch,von 1831,
1887u.1846;2.Aufl.9§92A Ziff.4,5,7.

Die Bemühungen,welche in Wissenschaftund Praxis hervorgetretenfind, um die Grenze
des Petitionsrechtes im Gebiete der Verwaltung schärferzu ziehen, habenbiser weriß Erfolg ge⸗
habt. Klar und unbestrittenist, daß das Petitionsrecht nicht weiter reichtals der Wirkungskreis
des Landtags, und daß dieserWirkungskreis eben der in der Verfassungsurkunde,insbesonderein
Titel VII, bezeichneteist. Außer Zweisel stehtauch,daß die Verwaltung grundsätzlichnicht in den
Wirkungskreis des Landtags gehört. Daß auch hinsichtlichder Verwaltung der Wirkungskreisdes
Landtags nachTit. VII § 19 dem Grundsatzedes §1 desselbenTitels unterliegt, also nicht vom
Landtage selbst beliebig bestimmtwerden kann, ist ebenfalls sicher, und daraus folgt weiter mit
Bestimmtheit, daß demLandtag das Petitionsrecht nicht gegebenwurde, um auf diesemWege die
Verwaltung der Initiative oderKontrolle des Landtas zuzuspielen. Sowenig die Verfassunges
zuläßt, daß der Landtag in der Form derbedingten teuerbewilligungdie Verwaltung beherrsche,
cbensowenigwill sie, daß er dies mittels seinesAntragsrechtestue. Andrerseits kann es aber auch
i bsichtder Verfassunggewesensein, die Verwaltung vor Anträgen seitensdes Landtags

c# des§ 19 den Sinn
15“

vicht die
vollkommen zu verschließen.Dies wäre dann der Fall, wenn das Re
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Es könnenalso z. B. organisatorischeMaßnahmen und Einrichtungen, insofern sieauf
das Budget Einfluß äußern, Gegenstand von Wünschenund Anträgen der Kammern
sein; nicht minder der Vollzug der Gesetze,wenn es sichnicht um Berührung des Spiel=
raums handelt, der dem Ermessender Regierung gewährt ist, sondernum Fragen der
Gesetzesauslegungund der Anwendungvon Rechtsvorschriften25. Anträge in bezug
auf die Reichsverwaltung sind der Regel nach unzulässig2.

Der äußereAnlaß zur GeltendmachungdesPetitionsrechtes seitensder Kammern
kann entwederin dem Antrage eines Kammermitgliedesoder in einer von außen

haben sollte, daß Anträge nur zur Gesetzgebunggestelltwerden dürfen; denn der ganze übrige
Wirkungskreis desLandtags hat es mit derVerwaltung zu tun. Besondersgilt dies vom Recht der
Steuerbewilligung und der Budgetprüfung, denn beidebeziehensichauf die Verwaltung. Anträge
in bezugauf die Verwaltung sind daher,soweit sie mit der Steuerbewilligung und Budgetprüfung
ausammenhängen,im Wirkungekreis desLandtags gelegen.Nur darüber also, wie dieser Zufsammen=
bonn beschaffensein müsse,könnenZweifel überhauptbestehen,v. Seydel meint in der 2. Aufl.
diesesWerks Bd. 1 S. 361, es genüge,wenndurchdie betreffendeanzuregendeRegierungstätigkeitder
Wirkungskreis des Landtags „irgendwieauch nur mitberührt“ werde. Er schließt sich damit den
Auffassungenan, welcheim Lanbtag selbstzum Ausdruck gelangt sind. So genügtnach Ansicht
des Abg. Dr.v. Schauß (Verh. d. K. d. * 1873/75Sten. Ber. I S. 291) ein „wenn auch nur
entfernter oder möglicher Zusammenhang"“. Nachden in späteren Verhandlungen vielfach heran=
gezogenen Gutachten des R.N. Dr. v. Neumayr (Verh. d. K. d. R.N. 1883/86 Beil.Bd. III S. 359 f.),
genügt ebenfalls ein „entfernter“, aber doch nur ein „ungezwungener“ usammenhans, Eine

serngereAuffassung vertrat in der Ausschußsitzungder K. d. R.R. v. 28. Februar1908 (Aussch.
Prot. und in Sten.Ber. der K. d. N.N. 190708 Bd. I N. 11 S. 263ff. derR.RN.Freih. v. Würtz=
burg anläßlich der Beratung über den BeschlußdesK. d. Abg, v. 23. Febr. 1908in derAngelegen=
heit der sozialpolitischenAnträge Timm u. Gen., Segitz u. Gen. usw.

Frh. v. Würtzburg versuchtein ausführlicher Begründungdarzutun, daß selbstdas Budget
nicht die Gelegenheitzu Anträgen in bezugauf dieVerwaltung selbstbiete. Ihm traten insbesondere
RN.R. Graf v. Crailsheim und Staatsminister v. Fraundorfer entgegen,die sichim wesent=
lichen auf den von Seydel und von Neumayr vertretenenStandpunkt stellten.

In dieserbedeutsamen Erörterung derFrage wurdenzwei grundsätzlichwichtigeAnschauungen
geltend gemacht,zu denenhier Stellung zu nehmenist. R.R.Graf v. Crailsheim behauptetefär

de weitere Auffassung ein Gewohnheitsrecht.Der Nachweis eines folchen dürfte allerdings nicht
elungen sein. Einem Gewohnheitsrechtsteht vor allem die durchausnicht übereinstimmendeAuf=

Hestunmund Praxis in den beidenKammern entgegen,sodannfehlt es demSatz des behaupteten
Gewohnheitsrechtes an der für Rechtssätzeunentbehrlichen, bestimmten Formulierung. Staatsminister

v. W S zustimmend,dochnur von „Praxis“; Frh. v. Würtz burg lehnte „Ver=
jährung“ in Verfassungsrechtsfragenab. Lehrreichwar jedochdie von Graf v. Crailsheim vor=
ebrachteCharakteristik der einzelnenAntragspunkte. Wichtiger als dieBehauptung einesGewohn=

Fue ist die in diesenwie auch in früherenErörterungenderselbenFrage geltendgemachteVer=
chiedenheitder Bedeutung der Petitionen je nach ihrem Gegenstande.Es ist zutreffendzum Aus=
druck gekommen, daß es Verwaltungspetitionen gibt, die überhaupt nicht eingebracht werden dürfen.
Solche sind diejenigen,die auf das Budget überhaupt keineBeziehunghaben,z. B. Petitionen über
den Betrieb des Hoftheaters, über Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen von Beamten, Schul=
ordnungen, Schulsprengelbildung, den Rang der Beamten, die Berechtigungender Realgymnasien
und ihrer Abiturienten, Abschluß oder Kündigung vor Auslieferungsverträgen (vgl. Verh. d K. d.
R.N. 1909Sten. Ber. Bd. II N. 25 S. 8ff.) usb. Dann gibt es folchePetitionen, derenBeziehung
zum Budget dem Gegenstande und der Gelegenheit nach (Etatberatung)gegeben ist; sie sind nicht nur
zulässig,sondernzu ihnen muß die StaatsregierungStellung nehmen.Endlich gibt esauchPetitionen,
über derenZulässigkeitzwischenLandtogund StaatsregierungvonFall zu Fall übereinstimmendeAuf=
fassungerstzu erzielenist. Es sind diejenigen,hinsichtlichderenderZusammenhangzwischenBudget
und Regierungshandlungein so entfernterist, daß nur unter BerücksichtigungderUmständedesein=
zelnenFeutes die Frage des Ausreichensentschiedenwerdenkann. In dieser„Zone“ des Ermessens
wird die Staatsregierung ebenso frei wie der Landtag zu urteilen haben. Sie kann sich auf die Ver=
handlung über die nach ihrer Auffassungunzulässi Pertton wie über eineInterpellation einlassen,
muß aber, wenn sie dies tut, aussprechen,daß64 die Petition für unzulässighalte. Diesen Ge=
dankenbetontemit Recht R.R. Graf v. Moy (Aussch.-Prot.v. 28. Febr. 1908 S. 11). Zahlreiche
Beispiele unzulässigerPetitionen enthält ein Auszug aus demGen. Repert. desLandtagsarchivsüber
die bayer. Berln 1819—1906betr.KompetenzdesLandtages. Anl. zum AusschProt. v. 28. Febr.
1908. Weitere Beispiele: AusschProt. des K. d. R.N. v. 30.Nov. 1903 (Soldatenmißhandlungen);
v. 19.Nov. 1907(Betrieb desHoftheaters);v. 21. Febr.1908(Abhaltung vonKontrollversammlungengz;
v. 28. Febr.1908 (Anstellungen in Staatsbetrieben). · · ·

5 Nur dieRechtsanwendung,soweitsie durchdie Verwaltung geschieht,nichtauchdieRechts=
pflege kann Gegenstandvon Petitionen sein. ·

«9Ausnahmöweisesind,wegenihresbesonderenZusammenhangsmttdembayerischenEtat,
Anträge in bezugauf den Reichsmilitäretat für zulässig zu erachten.
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kommendenEingabe liegen. Die Kammermitgliederhaben ein verfassungsmäßiges
Recht,Wünscheund Anträgevorzubringens0.

Dagegenist ein verfassungsmäßigesRecht der Staatsangehörigen,Petitionen 31.
an die Kammernzu richten,nicht gegeben31. Das GesetzbegründetkeinePflicht zur
Annahmevon Petitionen für die Kammern. Auch die Geschäftsordnungenkönnen
nicht als Rechtsquellenin demSinne in Betrachtkommen,daß etwa aus ihnensub=
jektiveRechtevon Untertanenabgeleitetwerdenkönnten.Es bestehtaber andererseits
auch kein Verbot für irgend jemand, Petitionen an den Landtag zu richten oder für
den Landtag solche Petitionen, die sich auf Gegenständeseines verfassungsmäßigen
Wirkungskreises beziehen,anzunehmen. Auch könnendie Kammern durchihre Geschäfts=
ordnungen Selbstbindungen in bezug auf Annahme und Behandlung von Petitionen
aufstellen, und sie können sogar nach ihrer allgemeinenRechtsstellungund nach der
Natur ihrer Aufgabennichtumhin,solcheszu tun33. In allenFällen könnenPetitionen
nur infolge eines übereinstimmendenBeschlussesder beidenKammern vor denKönig ge=
brachtwerden33. Die von der lbung eingeführteUberweisungvonPetitionen durch
eineKammer allein an die Staatsregierung, d. h. an das sachlichzuständigeMinisterium,
enthält keine Geltendmachungdes verfassungsmäßigenPetitionsrechts38. In solchen
Fällen bestehtdaher kein Anspruch auf Erteilung eines Bescheides".

5°0Versf.Urk. Tit. VII § 20 Abs. I, bzw.GeschäftsgGes. Abschn.II Ziff. 1. Das Ges. sagt:
„in dieserBeziehung“, also innerhalb der Grenzenvon Tit. VII§ 19.

31Vgl. darüberL. v. Rönne, Staatsrecht der preuß. MonarchieII § 176, woselbstAnm. 1
Literaturangaben. Denselbensind nochbeizufügenvan Bylandt, over het reght van petitie,
Gravenhage 1864,L v. Stein, Verwaltungelehre1 S. 332ff., 431ff.; R. v Mohl, Zeitschr.für
die ges.Staatswiss.XXXI (1875)S. 99 ff.; P. Laband, StaatsrechtdesDeutschenReiches,5. Aufl.,
1 S. 305f. — Sehr ausführlicherörtertR. v. Mohl, DasPetitions, recht“in Staatsrecht, VBölker=
rechtu. Politik I S. 222ff.

38Dies scheintmir übersehen,wenn v. Seydel (a. a. O. 1 S. 362) die Möglichkeit,Peti=
tionen fing reichen, mit der Möglichkeit, Briefe zu schreiben,gleichstellt oder wenn P. Laband (a. a. O.
5. Aufl S. 305 N. 3), das natürlicheRechtzum Petitionieren demRecht„Lieder zu singen“ gleich=
stellt. Die Befugnis zum Petitionieren steht vielmehr auf derselben Stuse wie die Befugnis, Ffraf=
anzeigen an die Polizeibehördenzu richten. Wie es in bestimmtenGrenzeneine Amtepflicht dieser
Behörden ist, solcheAnzeigenzu würdigen,so ist es aucheine öffentlichePflicht des Landtags, sich
mit den Petitionen, die an ihn gelangen„zu befassen“.Die Befugnis des Einzelnenhat nur darin
eine Grenze, daß ihm kein rechtlicherEinfluß auf die Art der Behandlung zukommt, welcheseine
Petition erfährt. Vgl. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf. Rs. S. 105, der allerdings zu weit geht, in=
dem er ein subjektivesRechtauf Petition annimmt. Über die Behandlung der Petitionen nach den
Gesch.O. der beidenKammern f. unten § 66. »

38Verf Urk. Tit. VII §§ 19, 20 ti II. — über dieBehandlung derPetitionen vgl. diesehr
richtigen Bemerkungen von R. Gneist, Gesetzu. Budget, 1879, S. 214, der sichdagegen erklärt, daß
Petitionskommissionen „im Sinne eines wirklichen Verwaltungsgerichtshofes“ arbeiten. Auch die
Geschichtedes bayer.Landtages bietet zahlreicheBelegefür einesorch.mißverständlicheAuffassung
der parlamentarischenAufgaben.

*“ In der Berh. d. K. d. Abg. 1883/86Sten. Ber. II S. 464 erklärteAbg. Ruppert die
Bedeutung der Ausdrücke,welchevon derK. d. Abg. bei BeschlußfassungenüberPetitionen gebraucht
werden. DerAusdruck „Hinübergabezur Würdigung“ werdegewählt,wenn man die Petition em=
pfehlen wolle; „Hinübergabezur Kenntnisnahme“,wenn dieSache nicht vollständigklar sei; „Über=
gang zur Tagesordnung“",wenn die Kammer der Petition abgeneigtsei.

:5 DieseUbung stehtmit demRechtenicht in Einklang, wenn man davon ausgeht, daß es
ein Recht derUntertanenist, zu petitionieren;denn jedean denLandtaggerichtetePetition, ist, auch
wenn sie nur bei einer Kammer eingereichtwird, dochstetsan den Landtag gerichtetund dazu be=
stimmt, an die Staatsregierung zu gelangen. Daraus folgt, daß jedeKammer die an sie gelangten
Petitionen nach Erledigung der anderenKammer zu überweisenhat.

56 Über die geschäftlicheBehandlung der Petitionen innerhulb der beidenKammern bestimmt
die Gesch.O. der Kammer der R.N. v. 29. Mai 1896 in § 34, die Gesch.O. der Kammer der Abg.
vom 8. Aug.1904 in §8 31, 32. BeideGeschäftsordnungenbringen in einer allerdings verschiedenen
Weise zum Ausdruck,daß der Landtag eine Pflicht zur geschäftlichenBehandlung eingereichterPeti=
tionen anerkennt. Die Kammer derAbg. erleilt sogar demeinzelnenGesuchstellerBescheid(GeschO.
da Abs. VII). Eine Aneignung der von außen kommendenPetitionen durchKammermitglieder

ndet in der K. d. Abg nicht statt (Gesch.O. § 31 Abs. VIII . In der K. d. R.R. ist solcheAn=
eignung regelmäßig die Voraussetzung dafür, daß eine solche Petition zur Beratung und Beschluß=
fa jung in der Kammer gelange. Nur die Petitionen, welchesichauf einen der Kammer vorliegen=
den Beratungsgegenstandbeziehen, sind auch ohne solcheAneignung in Verbindung mit dem
Beratungsgegenstandezuprüsen (Gesch.O. § 34 Abs. V). Die Kammer der Abg, verweistalle ein=
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§ 51. Das Beschwerderecht. Die Kammern haben verfassungsmäßigdas
Recht, BeschwerdenwegenVerletzung „konstitutioneller Rechte“ entgegenzunehmenund
sie, falls dieselbenvon beidenKammern begründetbefundenworden sind, vor die Krone
zu bringen. Sie habenfernerdas Recht, auf Antrag aus ihrer Mitte Beschwerden
wegen Verletzung der Verfassung an den König zu richten.

Für den erstenFall lauten die verfassungsrechtlichenVorschriften1: „Jeder einzelne
Staatsangehörige, sowie jede Gemeinde kann Beschwerdenüber Verletzung der kon=
stitutionellenRechtean denLandtag,und zwar an jededer beidenKammern,bringen,
welchesie durch den hierüberbestehendenAusschußprüfen läßt und nachMaßgabe
der Geschäftsordnung in Beratung nimmt. Erkennt die Kammer durch Stimmen==
mehrheit die Beschwerde für gegründet, so teilt sie ihren diesfalls an den König zu
erstattendenAntrag der anderenKammer mit, welcher,wenn diesedemselbenbeistimmt,
in einer gemeinsamenVorstellung dem Könige übergebenwird."“

Für den zweiten Fall bestimmt die Verfassungsurkunde?: „Die Stände haben
das Recht, Beschwerdenüber die durch die königlichenStaatsministerien oder andere
Staatsbehörden gescheheneVerletzung der Verfassung in einem gemeinsamenAntrag
an denKönig zu bringen."“

Von diesenBestimmungen gehören die zuerst angeführtenzu den umstrittensten
des bayerischenVerfassungsrechtes38.Es handelt sich zunächstum folgendedrei Fragen:

1. Wegen welcher Rechtsverletzungenkönnen Verfassungsbeschwerdenerhoben
werden

2. Von welchen formellen Voraussetzungenist die Erhebung der Verfassungs=
beschwerdeabhängig?

3. Wer ist berechtigt,einesolcheBeschwerdean den Landtagzu richten?
Von diesenFragen bildet die ersteden hauptsächlichstenStreitgegenstand“.
Feststeht,daß es sichum Rechtsverletzungenhandelnmuß, die vom König odervon

einer Staatsbehörde ausgegangensind5; ebensostehtfest, daß die Verfassungsbeschwerde
nur bezüglichsolcherRechtsverletzungeneingeräumtist, welchederBeschwerdeführeroder
derjenige,dessengesetzlicherVertreter der Beschwerdeführerist, persönlicherfahrenhabené.
Eine Staatsbehörde als solcheoder ein Staatsdiener als solcherkönnenwegen angeb=
licherVerletzungverfassungsmäßigerRechtein bezugauf ihrenamtlichenWirkungskreis
Beschwerdezum Landtagenicht erheben.Denn der amtlicheWirkungskreisist kein

andlungsgegenstandbeziehen,an den mit dembetr. GegenstandbefaßtenAusschuß, sonstan den
etitionsausschuß(Gesch.O. § 31 Abs. II). Der Ausschuß berichtetüber alle Petitionen an das

Plenum. Das Plenum der K. d. Abg. hat in eine Beratung nur einzutreten, wenn entwederder
Ausschußdie Petition für geeignetdazu erklärt hat, oder mindestenszehn anwesendeMitglieder es
beantragen (Gesch.O. § 31 Abs. VI). Besondere auf die Behandlung der Petitionen in der K. d.
Abg. bezüglicheBeschlüssezur Geschäftsordnungbeziehensichauf diejenigenPetitionen, welchemit
GegenstaudendesBudgets zusammenhängen,die nicht an denFinanzausschußverwiesensind. Beschl.
v. 22.Nov. 1905 (Sten.Ber. Bd. I S. 798f.) und vom 6. März 1906(Sten.Ber. Bd. III S 192ff.).
Vgl. K. v. Krazeisen, der Geschäftsgangdes bayerischenLandtags, München 1906 S. 67. Nach
einemBeschluß der K. d. Abg. v. 19. Jan. 1906 (Verh. d. K. d. Abg. 1905Beil. Bd. 1 S. 846,
1088, Sten.Ber. Bd. II S. 537ff.), kann die Kammer über Petitionen zu folgendenBeschlüssenge=
langen: I. Rbeiganß,zur Tagesordnung,II. Als erledigt zu betrachten,1II. Ubergabean die Staats=
regierung a) als Material,b) zur Kenntnisnahme,c) zur Würdigung, c) zur Berücksichtigung.
Vgl. K. v. Krazeisen a. a. O. S. 68.
[§851]1Verf. Urk. Tit. VII § 21,Geschäftsg.Ges. Abschn.II Ziff. 2.

: Tit. X § 5.
* Eine Erörterung über die Entstehungsgeschichteder §& 19—21 des Tit. VII und §§4—6

des Tit. X der Verf. Urk.gibt v. Seydel in 2. Aufl. I S. 8375in § 21, eineDarstellungder
Hangzhgbung. BeschwerderechtsnachVerf. Urk. Tit. VII § 21 u. Tit. X § 5 a. a. O. 2. Aufl.

. in 3.
4 Es wäre überflüssig,die sehr umfangreichenAnsführungen der 2. Auflage zu wiederholen.

Ein Auszug, der allesWefentche wiedergibt,dürfte genügen.
5 Vgl. 2. Aufl. S. 363 N.3. » ·
* Vgl. 2. Aufl. S. 363 f. Der Landtag kann jedochmit der Beschwerdeeines Nichtberech=

tigten dadurch befaßt werden, daß ein Mitglied sich in Antragsform des Beschwerdeinhaltesan=
nimmt. Dann richtet sichdas Verfahren nachTit. X § 5.

Fuphern Petitionen zunächstzur Ausschußbehandlungund zwar, wenn sie sich auf einen Ver=
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Bestandteil des persönlichen Rechtskreisesdes Einzelnen7. Endlich steht fest, daß
dem Einzelnen kein Beschwerderechtwegen objektiverVerfassungsverletzungenzukommt,

von denener persönlichnicht berührtwird. Ein solchesBeschwerderechthat nur der
ndtags.

Das eigentlicheGebietdes ZwiespaltesderMeinungenbetritt man mit derEr⸗
örterung der Frage, was die Verfassungunter „konstitutionellen“Rechtenverstehe.
v. Seydels Ansicht über denBegriff der „konstitutionellenRechte“ läßt sichin ab⸗
gekürzterForm wie folgt zusammenfassen:Der Ausdruckist kein Kunstausdruckdes
Staatsrechtes,er entsprichtnicht einembestimmtenRechtsbegriff.Staatsregierung,
Kammern und Staatsrat sind zu einem allseitigen Einverständnis über denBegriff der
konstitutionellenRechtenicht gelangt. Während die Kammer der Abgeordnetenmit
wenigenSchwankungenimmerund dieKammerderReichsrätebis 1875/76derAnsicht
war, daß eineVerfassungsbeschwerdeschondann veranlaßtsei,wennüber irgendeinen
Eingriff in die Sicherheit der Person, des Eigentums oder sonstigerRechteaus Tit. IV.
§ 8 oder auch nur über die Verletzung eines Programmsatzesder Verfassungsurkunde
geklagtwerde, hat die Staatsregierungundseit 1875/76auchdie KammerderR.R.
die Ansicht vertreten, daß konstitutionelleRechtenur solcheseien, die in der Verfassungs=
urkunde oder in einem Verfassungsgesetzeunmittelbar begründetseien. Diese Ansicht
wurde durch den Staatsrat unterstützt. v. Seydel schließt sich nun im wesentlichen
den Ausführungendes Reichsratsv. Bomhard folgend?,dieserAnsichtder Staats=
regierung,der KammerderR. R. und desStaatsrates aus dreierleiGründenan. Er
meint, sieergäbesichals die richtigeaus demWortlaut, derEntstehungsgeschichteund
dem allgemeinenZusammenhangder Bestimmungender Verf.Urk. Tit. VII § 21. Der
Wortlaut deuteklar darauf hin, daß nicht alle Rechte, sondernnur eine gewisse
Kategorie von Rechten,nämlichdie „konstitutionellen“,Gegenstandder Verfassungs==
beschwerdesein können. KonstitutionelleRechtesei gleichbedeutendmit „verfassungs=
mäßige", d. i. in der Verfassung unmittelbar durchRechtssatzbegründeteRechte. Dies
ergäbesichauchaus der Entstehungsgeschichtedes Tit. VII § 21 und dembesonderen
Zusammenhangzwischendieser Bestimmung mit Tit. X § 5, wo von Verletzung der
Verfassung ausdrücklich die Rede sei. Dem einzelnen Beschwerdeführerkönne aber
nicht mehrAnfechtungsrechteingeräumtsein,als nachTit. X § 5 demLandtagselbst
eingeräumt sei. Zur Entstehungsgeschichteverweist v. Seydel besondersauf die Kgl.
Entschließungvom 17. Sept. 1814 Ziff. IX, wo ausdrücklicheine „Verletzungder
Konstitution“ als Beschwerdegrundverlangt sei, und darauf, daß dieseBestimmungohne
Sinnänderung in die Verfassungsurkundeüberging. Programmsätze, wie sie sich im
EingangderVerfassungsurkundefänden,seienkeineRechtssätze,sondernnur Zusicherung
von solchen;dieRechtssätzeseiennur in der Verfassungsurkundeselbstzu finden,hier
aber nicht nur in Tit. IV § 8, sondernüberall zerstreut.

v. Seydel fährt dann (S. 368) fort: „Was sonachEntstehungsgeschichteund
Wortlaut derVerfassungübereinstimmendlehren,das erweistsichauchausallgemeinen
Erwägungenals denAbsichtenund der ganzenAnlage der Verfassungentsprechend.
Die Verfassungsurkundezeigtsichallenthalbenauf das sorgsamstebedacht,dieskönig=
lichenRegierungsrechte,insbesonderedenGang der Verwaltung, gegenEingriffe der
Stände zu schützen. Sie hat eben deshalb das Petitionsrecht der Kammern auf die
Gegenstände ihres Wirkungskreises beschränkt. Soll es nun glaublich sein, daß der
Geber der Verfassung diese genaueAbgrenzung der Zuständigkeit des Landtages nur
zu demEnde vorgenommenhabe,um sein eigenesWerk wiederdurchdieBestimmung
des Titels VII § 21 zu zerstören,der nachder „weiteren“AuslegungdenLandtag
zu einerArt Oberaufsichtsstelleüber die gesamteStaatsverwaltungmachenwürde?
Das ist geradezuundenkbar.Nur zu demeinenZweckedes Schutzesdes eigentlichen
Verfassungsrechteskann ein Beschwerderechtgegebensein, das, an sich ein ausnahms=

: Vgl.2.Aufl.S. 364N.6und§93Zif. 2.
*Bgl.2.Aufl.g 1I.3
„ Verh.1875/76,Beil Bd.1S. 497ff.;vgl.v.Seydel2.Aufl.1S. 395f.
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weises,wenn es zur Regel würde, ein größeresUbel wäre als diejenigenMißstände,
zu derenBeseitigunges dienensoll. Denn nicht nur die Sorge um die Wahrung der
königlichenMachtfülle, auch die Rücksichtauf die staatlicheOrdnung mußte den Geber
der Verfassungabhalten, ein schrankenlosesBeschwerderechtzu verleihen. Er mußte
sichsagen,daß, was hierdurchden staatlichenBehördenan Ansehenund Selbständig=
keit ihres Handelns entzogenwerde, nicht etwa durchden Gewinn einer richtigeren
Würdigung der Angelegenheitenin den Kammern seineAusgleichungfinden könne.
Denn es ist sicher, daß politischeKörperschaften im ganzenzur Beurteilung von Rechts=
streitigkeitensichsehrwenig eignen. Auch aus dieserErwägung mußteder Geber der
Verfassung sich veranlaßt sehen, das Beschwerderechtauf jenes Gebiet zu beschränken,
wo höherepolitischeRücksichtenes zu erheischenschienen,die geschäftlichenBedenken
beiseitezu lassen. Dies ist das Gebiet des formellenVerfassungsrechts.“"10

10Es wurde im vorstehendendieseAnsicht v. Seydels, durch welcheer der von der Kammer
der Abg. vielfach angefochtenenAuffassung der Staatsregierung ohne Zweifel eine kräftige wissen=
schaftlicheStütze gebotenhat, mit tunlicher Ausführlichkeit und, wie es unsererAufgabe entspricht,
getreu wiedergegeben.Daß sie ein vollkommen befriedigendesErgebnis liefere,kann nicht behauptet
werden. Das Ergebnis muß aber, wenn es richtig ist, selbstdann hingenommenwerden, wenn es
nicht befriedigt. Zunächst muß zugegeben werden, daß die Ansicht der Kammer der Abg. ein noch
weniger befriedigendesErgebnis liefern würde als diejenige,welchev. Seydel entwickelthat. Denn
es kann keinesfalls zugegebenwerden,daß jedesRecht schondeshalb, weil es aus einemProgramm=
satzder Verfassung theoretischabgeleitetwerdenkann, oder deshalb, weil es in einem gewöhnlichen,
aber verfassungsmäßig erlassenenGesetzbegründet ist, als ein konstitutionellesoder verfassungs=
mäßiges anzusehensei. Damit aber, daß die erneuteund zu weite Auffassung des Begriffes,wie sie
in der Kammer der Abg. sich eingebürgerthat, nicht befriedigt und auch nicht richtig ist, dürfte
wohl noch nicht erwiesensein, daß die Auffassung v. Seydels befriedige,selbstwenn sierichtig ist.
38 kann nun v. Seydel darin nicht zustimmen,daß der Ausdruck „konstitutionelleRechte“ keinem

unstausdruck,richtiger keinembestimmtenBegriff des allgemeinenStaaterechtes entspreche. Viel=
mehr ist der Be tiß, welcherdem Geberder Verfassung vorschwebte,offenbar der dem allgemeinen
Staatsrechte wohl bekannteBegriff der staatsbürgerlichen Rechte“. Wenn auch derGeber der Ver=
fassungdarauf ausging, diesemBegriff seineEntwicklungsfähigkeit dadurchzu entziehen,daß er nur
einem Teil dieserRechtein der Verfassungsurkundeselbstdie Sanktion durchRechtssatzgewährteund
den allgemeinen Inhalt zu Programmsätzen verdünnte, so bleibt dochein gewisserBestand von
Rechtenübrig, die sichan die Person und die Staatsangehörigkeitknüpfenund in ihrer Gesamtheit
den politischenRechtsstatusdesBürgers ausmachen. Dazu gehörendie Rechteauf Gleichbehandlung,
auf Ausschluß willkürlicher Verhaftungen oderVermögensentziehung,auf Aufenthalt und Rechts=
schutzund es gehörendazu auch die Rechte,welcheals „politische“ bezeichnetzu werdenpflegen,vor
allem das Wahlrecht und die Rechte,welchemit dem Wahlrecht in unmittelbaremZusammenhang
stehen,das Vereins=und Versammlungsrecht. Auch das Recht der Selbstverwaltung ist hinzuzu=
rechnen. Ein von der WissenschaftanerkannterBegriff „konstitutionellerRechte“ ist also wohl vor=
handen. Konstitutionelle Rechtesind alle im öffentlichenoder „bürgerlichen“ Stand einer Person
unmittelbar enthaltenenund vom Rechteanerkannten subjektivenRechte eines Staatsangehörigen.
Die Frage ist nur, ob dieserBegriff von der bayer. Verfassungsurkundedem Beschwerderechtezu
grunde gelegt worden ist. Diese Frage ist allerdings mit v. Seydel zu verneinen, obgleichder
ewählte Ausdruck zur Bejahung entschiedeneinlädt. Man kommt m. E. zur Verneinung der

Frage nicht etwa wegender UnbestimmtheitdiesesBegriffes der konstitutionellenRechteoderwegen
des Wortlautes, der Entstehungsgeschichteoder des Zusammenhangesder Bestimmung des Tit. VII
§ 21, sondern aus einem anderen Grunde. Der Wortlaut des § 21 scheint mir, wie v. Seydel
richtig annimmt, auf eine „gewisseKategorie“ von Rechtenhinzuweisen. Diese Kategorie sind aber
eben diejenigenGrundrechteeines Bürgers, die um ihrer Michtigkeit willen der Sicherung durch die
Verfassung bedürfen. Die Entstehungsgeschichtedes § 21 schließt dieseAuffassung keineswegs aus,
und aus dem Zusammenhangdes § 21 mit Tit. X § 5 geht ebenfalls nichts Gegenteiligeshervor.
Was v. Seydel endlich über Absichtenund Anlage der Verfassung ausführt, trifft nur zu gegen=
über der Behauptung, daß allen Rechten der besondereSchutz der Verfassungsbeschwerdezustehe:
dagegenscheintes mir durchaus den Absichtenund der ganzenAnlage der Verfassungzu entsprechen,
wenn denjenigen Rechten, welche eben als staatsbürgerliche zusammengestellt sind, dieser besondere
Schutz zuteil wird: denn das Werk der Verfasfung bestehtdochzu einem wesentlichenTeil in den
Beschränkungen, welche die vorher absolute monarchische Gewalt sich im „konstitutionellen" Sinne
auferlegt hat, und unter diesen Beschränkungenstehendiejenigen obenan, welcheder öffentlichen
„bürgerlichen“ Rechtsstellungdes Staatsangehörigen gewidmetsind. Der Grund, weshalb trotzdem
die v. Seydelsche Ansicht und die gleichmäßige Ubung der Staatsregierung als richtig erscheinen,
ist der, daß die Verfassungsurkunde ihre ausgesprochene Absicht in ihren Satzungen selbst nicht
voll erfüllt hat. Es sind in ziemlich willkürlicher Weise wichtige „konstitutionelle Rechte“ neben
anz unwichtigenRechtenandererArt in die Verfassungsurkundeaufgenommen,andereebensowichtige
onstitutionelleRechteaber nicht ausgenommenworden: in ebensowillkürlicher Weise wurde in der

späterenVerfassungsgesetzgebungdaran geändert. Daraus folgt die Unmöglichkeit der Feststellung
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Eine BeschwerdewegenVerletzungverfassungs mäßiger Rechte kann ferner nur
dann zulässig sein, wenn der König rechtlich in der Lage ist, den behördlichenAus=
spruch, welcher den Gegenstandder Beschwerdebildet, zu beseitigen. Dies ist aber
nur bei reinenVerwaltungsakten der Fall. Dagegen ist eineAnderung des Geschehenen
überall da unmöglich, wo der behördlicheAusspruch mit Rechtskraft ausgestattetist,
d. h. wo er die Natur des Richterspruchesan sichträgt. Dabei kommtes nicht auf
die Stellung der Behörde an, welcheden Ausspruch erlassenhat, sondern lediglich auf
die Natur des Ausspruches selbst. Eine Beschwerdewegen Verletzung verfassungs=
mäßigerRechteist hiernach,wie jetztallgemeinanerkanntwird 11,gegenüberUrteilen
der Zivil= und Strafgerichte unzulässig12. Dies war schonnach den Bestimmungen
der Verfassungsurkunde selbstunbestreitbar und stehtnunmehr, nach reichsgesetzlicher
Ordnung des zivil= und strafrechtlichenVerfahrens, vollends außer Zweifel. Aber

des Begriffes der konstitutionellenRechte im Sinne des formellen bayerischenVerfassungs=
rechtes. Man wird aber nicht umhin können, diesenBegriff im Sinne des § 21 rein formell,
d. h. nur nach dem Merkmal, daß das Recht in der Verfassungsurkunde oder den jeweils als
solchengeltendenVerfastungsgesedenunmittelbar begründet ist, zu bestimmen. Der Geber der
Verfassungist ebenbei seinerRegelungderkonstitutionellenRechteauf halbemWegestehengeblieben;
er hat ihnen einen gemeinsamenbesonderenRechtsschutzgegeben,ohnesieim materiellenRechteeiner
gemeinsamenverfassungsgesetzlichenRegelungzu unterziehen. BefriedigendkanndiesesErgebnis nur
dem erscheinen,der in der verfassungsrechtlichenAnerkennungeines festenBestandesan staatsbürger=
lichen Rechten der Staatsangehörigen eine Gefahr für die Sicherheit des Staates oder für die Stellung
des Königs als Inhaber der Staatsgewalt erblickt; die Richtigkeit der v. Seydelschen Auffassung
dagegenmuß auch deranerkennen,dem eine solcheGefahr in staatsbürgerlichenRechtennicht zu
liegen scheint. Es ist indes den Ausführungen v. Seydels über die Verfassungsbeschwerdeaus
dem vielumstrittenenTit. IV 5§8 der Verf.Urk. noch eine Bemerkung beizufügen. Es ist richtig,
daß nichthe4deVerletzungder in dieserBestimmungangeführtenRechteals eineVerletzungkonstitu=
tioneller Rechteangesehenwerdenkann; denn die hier gewährteSicherheit erstrecktsich auf alle
Rechte,öffentlichewie private, mögensie als fubjektiveRechteihren Grund unmittelbar in derVer=
fassunghabenoder in einemgewöhnlichenGesetz. Unrichtig aber wäre es, anzunehmen,daß des=
halb, weil die in § 8 so allgemein umschriebenen Rechte nicht alle als subjektive Rechte in der Ver=
fassungsurkundeselbststehen,die Verletzung nur dann als eine Verletzung konstitutionellerRechte
anzusehensei, wenn das einzelneRecht,um welcheses sichhandelt, selbstunmittelbarund nur durch
die Verfassungbegründetist. Danach könntez. B. die Verletzungdes Eigentums niemals als Ver=
lung eines konstitutionellenRechtes angesehenwerden,weil das Eigentum seine Regelung im
B.G.B. gefundenhat. Es wäre also, wenn z. B. das Bezirksamt & dem N sein GrundstückX
ohneVerfahren expropriiert, und das gegenden Fiskus mit Klage angerufeneZivilgericht seineUn=
zuständigkeitrechtskräftigausgesprochenhätte,die Verfassungsbeschwerdenicht begründet. Dies Er=

8ebnis wäreoffenbar ein finnloses. Die Sache verhält sich beelmehr so, daß es für die Verfassungs=
eschwerdenicht nur auf die Art des verletztenRechtes, sondern auch auf die Art der Verletzung

eines Rechtesankommt. Die grundsätzlicheBedeutungdes Tit. IV §8 ist die einer verfassungs=
mäßigen Garantie aller Rechte und der Sicherheit der Person gegen willkürliche Akte der
Verwaltung. Diese Garantie bindet die Verwaltung „konstitutionell“. VerstößtdieVerwaltung
dagegen,so ist ein Recht eines Einzelnen und die Verfassung verletzt. Es ist also ein konsti=
tutionelles Recht jedesStaatsangehörigen,daß er in keinemseinerRechte,gleichviel in welchemGe=
tr sie begründetfind, durchwillkürliche Akte der Verwaltung verletzt werde. Die Hauptbeispiele
nd nach dem Vorbilde der englischen Verfassung in § 8 Abs. I1I— aufgeführt (Entziehung des

Richters, willkürliche Verhaftung oder Enteignung). Es ist also auf die Art der Verletzung
Gewicht zu legen. Wenn sie durch die Verwaltung und willkürlich geschieht, so ist sie eine konsti=
tutionelleRechtsverletzung,und zwar sowohl nachTit. VII § 21 als auch nachTit X § 5. Zwischen
diesenbeidenformellenBestimmungeneinerseitsund der materiellenRechtsgarantiedesTit. IV §8
andererseitsbestehtein ebensostrikterZusammenhangwie zwischenmateriellemStrafrechtund Straf=
prozeß oderzwischenbürgerlichemRecht und Zivilprozeß. Dabei sind als Verletzungendurch die
Verwaltung selbstverständlichnicht die fiskalischen,gegenwelchederZivilrechtswegoffensteht,sondern
nur die durchZwangsakte der Regierungsgewaltverübten,wofür ein Rechtswegfehlt oder die Zu=
ständigkeitabgelehntwird, anzusehen.Auch die willkürliche Erhebung von Steuern und Gebühren
gehörtdazu. Auf diesemWege der Auslegung scheintmir die ffassungt derStaateregierung mit
derjenigender Kammer der Abgeordnetenin die von Seydel vermißte Ubereinstimmunggebracht
werdenzu können. Uber die Auslegung des Tit. IV § 8 vgl. insb. die Fälle, welchev. Seydel
2. Aufl. I § 953in Ziff. 6, 9. 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 aufführt; dazu auchnochVerh. d. K.
d. R.R. Aussch.Prot. vom 10. März 1902.

!1 Val. 2. Aufl I S. 369 N. 27 und 5 93 Ziff. 6, 9, 12, 14, 19. »
12DieseUnzulässigkeiterstrecktsich jedochnicht auf dieKäll in welchenein Gericht seine

Unzuständigkeitausgesprochenhat oder im Kompetenzstreitdie Unzuständigkeitder Gerichteausge=
sprochenworden ist.
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auchda, wo derRechtswegzwar nicht beschrittenist, jedochoffensteht,wird dieVer⸗
fassungsbeschwerdenicht zuzulassensein. Das ergibt sich aus der Absicht des Gesetzes.
Das Fürwort der Kammern soll derjenigeanrufen können, der sich auf andere Weise
nicht zu seinemRechtezu verhelfenvermag. Wer denSchutzdes Richters anrufen
kann,bedarfeinesanderenSchutzesnicht. Dazu kommt,daß überallda, wo dieZu=
ständigkeit der Gerichte gegebenist, das bestritteneRecht nur durch diesefestgestellt
werdenkann. So wenig die Verfassungbeabsichtigthat, zu gestatten,daß in die Rechts=
pflege eingegriffenwerde, ebensowenigwird es ihr Wille sein, jedemStaatsangehörigen
das Rechtzu geben,zu verlangen,daß der Rechtspflegevorgegriffenwerde. Zudem
könntedasVerfahren,welchesinfolgeerhobenerVerfassungsbeschwerdeeingeleitetwird,
niemals die Wirkung haben, den Rechtsweg abzuschneiden;es würde also möglicher=
weise nur eine unnötige Umständlichkeitbilden. Es ist nicht anzunehmen, daß die
Verfassung der Würde der Krone wie der Stellung des Landtages in solcherWeise
habe Eintrag tun wollen18.

Das Nänmlichewie für die Entscheidungender Zivil= und Strafgerichte gilt aus
denselbenGründen für alle Entscheidungen,welcheim Verwaltungsrechtswegegetroffen11
werden, oder denen gegenüberder Verwaltungsgerichtshof angerufenwerdenkann 15.
Mit logischerNotwendigkeit muß aber der aufgestellteGrundsatz auch auf solcheEnt=
scheidungenerstrecktwerden,welchevonVerwaltungsbehördenzwarnichtnachMaßgabe
der Bestimmungendes Gesetzesüber den Verwaltungsgerichtshof vom 8. August 1878
erlassenworden sind, die aber die Eigenschaftvon Urteilen in öffentlichrechtlichen
Streitsachenhaben. Mit anderenWorten,es gilt für dasjenigeGebietdesöffentlichen
Rechtes,auf welchemdieHandhabungder RechtspflegederVerwaltunganvertrautge=
bliebenist, dasselbe,wie für jenes,auf welchemdieRechtspflegenachdemGesetzeüber
den Verwaltungsgerichtshof geübt wird 16. Das erstereGebiet ist nunmehr allerdings
ein sehr eng begrenztes. Ihre Begründung findet die aufgestellteBehauptung darin,
daß jedes Urteil, mag es ausgehen, von welcherBehörde es will, sobald es ergangen
ist, für die rechtsprechendeBehörde und, sobald es rechtskräftig geworden, überhaupt
unabänderlichist. Es erzeugtformales Recht für beideParteien; die angeblichematerielle
Rechtsverletzung,welchedem unterlegenenTeile widerfahren ist, könntedahernur unter

Verlehzung des erworbenenformalen Rechtes des siegendenTeiles wieder gut gemacht
werden17.

13Vgl. v. Seydel a. a. O. S. 369 N. 28 und § 93 Ziff. 6, 9, 17.
14Val. Note 12.
15Also nicht bloß für die Entsch,des V.G.H., sondernauch für jene der übrigen In=

stanzendes Verwaltungsrechtsweges;ferner für alle ussch. der Verwaltungsbehörden,soweitgegen
dieselbennach Art. 10 des Ges. vom 8. Aug. 1878 die BeschwerdezumV.G. H. ergriffen werden
kann. Vgl. v. Seydel a. a. O. S. 369 N. 29. Das Gebiet der Verfassungsbeschwerdeist durch
die Einrichtung der Verwaltungsrechtspflegeerheblicheingeschränktworden. Auch für das Gebiet
der verwaltungsgerichtlichenSondergerichtsbarkeit(Steuergerichte,Gewerbegerichteusw.)und derDiszi=
plinargerichtsbarkeitgilt dasselbe.

16 DieseAnsicht halte ich für unrichtig. Abgesehendavon, daß fie zu einer völligen An=
nullierung des von der VerfassungsurkundeeingeräumtenRechtesführt und schondeshalbder Ab=
sicht der Verfassung zu widersprechen scheint, ist es unrichtig, in diesen Fällen von einem „Anver=
trauen" der Rechtspflegean die Verwaltung zu sprechen.Nach allgemeinerRechtsanschauungist
Rechtspflege nicht jede Tätigkeit der Verwaltung, wobei es ihr überlassen ist, ohne richterliches Ein=
greifen selbstRecht und den damit verbundenenZwang anzuwenden. Recht sprechen und Recht
anwendern ist zweierlei. r* Rechtsprechunggehörenwie geradedieEinführung derVerwaltungs=
rechtspflegelehrt, gewisse Garantien,mögen siein der Einsetzungeines besonderenunabhängigen
Gerichtes oder auch nur, wie in den nachArt. 8 und 16ff. des V.G. H. G. vom 8. Aug 1878 zu
behandelndenSachen, in der Anordnung eines besonderenrichterlichenVerfahrens bestehen.Daß
auch Bescheidevon Verwaltungsbehördenim übertragenenSinne einer Art von Rechtskraftfähig
sein können,machtdie Tätigkeit dieserBehördennochnicht zu einer rechtsprechenden.

17Vgl. v. Seydel a. a. O. S. 370 N. 30 und § 93 Ziff. 15 bis 20. Ich halte die
von Kezr oben gegebeneBegründung nicht für richtig. Ein Urteil, welcheseine Verwaltungs=
behörde fällt, ist zwar aucheinUrteil, aber nicht im Sinne der Rechtspflege,wie fie allgemeinver=
standenwird. Und selbstwenn man die Erkenntnisseder Verwaltungsbehördennach ihrem Inhalt
und ihren regelmäßigenWurkungendenjenigender Gerichte gleichsetzenwollte, so fehlte ihnen doch
die besondereWirkung der Beschwerdeausschließung.DieVersaffang schrecktevor der möglichenWir=
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Ist aber das in dem vorgeschriebenenWegeRechtensanerkannteverfassungs=
mäßigeRechtdurchdieStaatsregierungverletztworden,dann erscheintdieBeschwerde
als zulässig18. ·

Zur FeststellungdesUmfangesdesBeschwerderechteswegenverletzterverfassungs=
mäßiger Rechte bleibt noch eine Frage zu erörtern, welche erst durch den Eintritt
Bayerns in das Reich entstandenist. Es ist die Frage, ob diesesBeschwerderechtin
solchenFällen Platz greifen könne, wo es sich bei der verletzendenVerfügung um die
Auslegung und Anwendung reichsrechtlicherBestimmungenhandelt. Man wird hier in
folgenderWeise unterscheidenmüssen. Wird die VerletzungeinesRechtes behauptet,das
in einer reichsgesetzlichenBestimmung seineBegründung findet, dann kannvon einerBe=
schwerdewegenVerletzung verfassungsmäßigerRechte niemals die Rede sein e. Denn
konstitutionelleRechte im Sinne der Verfassung sind nur solche,die auf einemSatze des
bayerischenVerfassungsrechtesberuhen. Wird dagegenbehauptet, daß ein konstitutio=
nelles Recht in dem angegebenenSinne durchunrichtigeAnwendungeinesReichsgesetzes
verletztwordensei, dann ist die Zulässigkeitder Beschwerdenicht zu beanstanden20. Denn
ein Rechtssatz, der den Kammern untersagenwürde, anläßlich der Prüfung einer Be=
schwerdesich ein Urteil über die Auslegung reichsrechtlicherBestimmungenzu bilden,
bestehtnichtmA.2#2. .

kung der Verfassungsbeschwerde,wonachdas materielleRecht auf Kostendes formalenRechts einer
fiegendenPartei zur Anerkennungkommenkann, nicht zurück;sie wollte im Gegenteildem materi=
ellen Recht nocheine Instanz gewähren,in der ihr auchformellesRecht werdenkann. Auch ist zu
bedenken,daß die im Verwaltungsverfahren formal siegendePartei in der Regel die Verwaltung
selbst ist, deren eigenesErkenntnis eben nur zu einer Rechtskraft vorbehaltlich der Verfassungs=
beschwerdegelangenkann. Indem die Verwaltungsrechtspflegenur für einen Teil der Rechtssachen
durchgeführtwordenist, bleibt der übrige Teil, soweit konstitutionelleRechte in Betracht kommen,

in Hinn# des § 3 reine Verwaltung, die sich die Kontrolle im Wege der Verfassungsbeschwerde
allen lassenmuß.

18 v. Seydel kommtes darauf hinaus, daß die Verfassungsbeschwerdeüberhauptnur
für diesencasus non dabilis bestehensoll; denn es gilt wohl von allen Bescheidender Ver=
waltung, die über ein Recht befinden, daß sie als Urteile auseaft werden können und damit einer
Art Rechtskraftfähig find. Wäre dies aber der Sinn der Verfassungsbeschwerde,dann stünde fie
nur auf demPapier. Daß aberdie Verfassungso vieleWorte um ein völlig wertlosesRechtmachte,
dies darf wohl kaum als ihre Absicht vermutet werden,und zwar selbstdann nicht, wenn man
v. Seydel darin zustimmt, daß die Verfassungsurkunde sich allenthalben auf das sorgsamstebe=
dachtzeige,die königlichenRegierungsrechte,insbesonderedenGang der Verwaltung, gegenEingriffe
der Stände zu schützen.Wenn gegenBescheidederVerwaltungsbehörden,durchwelcheRechte, die in
der Verfassungbegründetsind, verletztwerden,und gegenwelcheein Rechtswegnicht eröffnetist, die
Verfassungsbeschwerdezulässigist, so dürfte darin eine der VerfassungunerwünschteStörung der
Regierungsrechtewohl kaum erblicktwerdenkönnen.

15VBl. v. Seydel a. a. O. S. 370 N. 32 und § 93, Z. 17,19.
70TheoretischeBeispiele: Es wird auf die Ausübung der einfachenHausandacht (Beil. II

42 eine polizeilicheVorschrift des Reichsvereinsgesetzesangewendetoder es wird einem Standes=
Dzndie Befugnis der Vormundschaftsbestellung(Beil. IV § 10) unter Berufung auf dasB. G.B.

und des R.G. über die freiwillige Gerichtsbarkeitabgesprochen.
u Vgl. v. Seydel a. a. O. S. 370 N. 30 und § 93, 3. 17.
:8 v. Seydel hat sichseine Theorie von dem Begriff der konstitutionellenRechte und vom

Umfang des Rechtesder Verfassungsbeschwerdenicht in abstracto gebildet, sie erwuchs ihm viel=
mehr unter genauesterPrüfung der Beschwerdefälle,welcheim Landtag seit 1819vorgekommensind
und unter eindringlicherWürdigung der von den Landtagsmitgliedernund Vertretern der Staats=
regierung vorgebrachtengrundsätzlichenErörterungen. Dieses sorgfältigeStudium hat v. Seydel
auch durchdas anhangsweiseseinentheoretischenBetrachtungenbeigegebeneundnachSessionenzeitlich

geordnete Verseichnisder Beschwerdesachen(2. Aufl. 1 S. 386ff. 5 93) bewiesen.Der Raum gestattet
nicht, dieses Verzeichnisauchin dieserAuflage wiederzugeben,auchkönnte dieseerneuteWiedergabe
m. E. keinenl Wert haben. Die Behandlung der Verfassungsbeschwerdenim Landtag lehrt nur
jenenschonerörtertenGegensatzder Meinungen genauerkennenund gibt Zeugnis von derscheinbar
verschwindenden praktischen Bedeutung dieses Rechtes. Als bedeutendste Kundgebungim Landtag
erscheinenv. Seydel die Ausführungen, welcheReichsrat v. Bomhard in der Beschwerdesache
der GemeindeSchwandorf und Genossenals Ausschußberichterstattermachte(Verh. der K. d.R. R.
1875/76Beil. Bd. 1 S. 497ff.), und welchev. Seydel a. a. O. S. 395 wörtlich wiedergibt.
v. Seydels Auffassungstimmt mit den AusführungenBomhards im wesentlichenüberein. 1.
dazu auch noch die Ausführungen des Reichsrats Dr.v. Bayer (1859/61;v. Seydel a. a. DO.
S. 391). Es ist eine großeZahl von Beschwerden,über welchev. Seydel berichtet,aber nur ein
ganz kleiner Teil gelangtezu einemGesamtbeschlußdes Landtags und zur Entscheidungdurch den

Google



236 2.Buch,1.Teil,1.Abschnitt,1.Hauptstück. 51

lber die formellenVoraussetzungender Beschwerdeführunghattedie Verfassungs=
urkunde25 Bestimmungengetroffen. Diese Bestimmungensind, wie die ganze X. Ver=
fassungsbeilage,in welchersieenthaltensind,außerKraft getreten. Ihr Inhalt aber
ist in dieGeschäftsordnungderKammerderReichsräteübernommenworden. Dieselbe?“
verlangt den Nachweis durch den Beschwerdeführer, daß „der Instanzenzug erschöpft
sei“ und gestattet die Verhandlung über die Beschwerde erst nach Ablauf von sechs
Wochen seit Anrufung der letztenInstanz?5. Die Geschäftsordnungder Kammer der
Abgeordnetentrifft keine derartigeVorschrift. Es ist aber auch hier der Nachweis des
erschöpftenInstanzenzuges zu erbringen6.

Es erübrigt noch die Beantwortung der Frage, wer berechtigtist, wegenVerletzung
verfassungsmäßigerRechte sich mit Beschwerdean die Kammern zu wenden. Die Ver=
fassung bezeichnetals beschwerdeberechtigtjeden „Staatsbürger“ sowie jede Gemeinde.
Das Gesetz vom 19. Januar 1872 hat statt des Ausdrucks „Staatsbürger“ die Be=
zeichnung„Staatsangehöriger“gewählt, nicht im Sinne einerNeuerung,sondernzur
Klarstellung der gesetzgeberischenAbsicht7. Es fehlt an einem inneren Grunde, die
juristischenPersonenauszuschließen28. Bei Körperschaftentritt nochdie Erwägung hinzu,
daß in der Körperschaft auch deren Mitglieder verletzt erscheinen,und daß es nicht
angehenwird, den letzterenwegeneinerprivatrechtlichenRechtsvorstellungein politisches
Rechtzu verkümmern?.

Das Beschwerderechtist nach der Absicht der Verfassungsurkundeauf bayerische
Staatsangehörige beschränkt. Es wird sich jedochfragen, ob dasselbeangesichtsder
Bestimmungin Artikel 3 der Reichsverfassung3° nicht auch den Reichsangehörigen,
welchenichtStaatsangehörigesind,zugestandenwerdenmuß51. Eine nähereErwägung
der Sachezeigt indessen,daß dies zu verneinenists.

Staatsrat, und von dieser kleinen Zahl ist nur einer einzigen(N.Bl. 1859 S. 793) stattgegeben
worden,und auchbei ihr war dies nur teilweiseder Fall. Diesemscheinbarverschwindendenprak=
tischenErfolg gegenübernehmensichdie langwierigen Verhandlungen über Versassungsbeschwerden
und die umfassenden theoretischen Ausführungen im Landtag fast tragisch aus. Man ist versucht
mit Mazarins Wahlspruch zu sagen:duam frustra ct murmure quanto! Und doch ist damit
über den Wert diesesRechtesnicht gerichtet. Das Schicksalder Verfassungsbeschwerdegleicht dem=
jenigender Ministeranklage. Beide Rechteüben ihre Wirkung wohl mehr in der Stille und durch
die Möglichkeitals durchdie Wirklichkeit ihrer Anwendung oder ihres Erfolges im einzelnenFall.
Die Bedeutung dieseraußerordentlichenRechtsbehelfeist ganz naturgemäß durch die Ausbildung
und sichereFunktion der ordentlichenRechtspflegenur eine subsidiäre. In denjenigenGebietendes
Rechtes,jedoch, auf welchenRechtspflegefehlt oder wo die bestehendewegen Ablehnung der Zu=
ständigkeit versagt, kann diesefubsidiäre Bedeutung der Verfassungsbeschwerdejederzeit praktisch
werden.

23Beil. X Tit. II § 33.
24 GeschO. der Kammer der N.N. 8 36.
26 Ebenda § 36.
26 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 371 bei N. 33 bis 35 und Pözl, Lehrb. d. bayer.

Verf.Rechts, S. 120 Anm. 9. Vgl. auchR. v. Mohl, StaatsrechtdesKgrs. Württemberg,I S. 421.
27 VBgl. oben § 39 N. 24. Wenn das Gef. sagt: „jeder einzelne Steatsangehrige, so

ist das Wort „einzelner“ nur im Gegensatzezu Gemeinde (Körperschaft)gebraucht,nicht im Sinne
eines Verbotes der Vereinigung mehrererzu einer Beschwerde.— Selbstverständlichkann nur der=
jenigeeine Verfassungsbeschwerdeerheben,der geschäftsfähigist. Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1883/84,
Sten. Ber. I S. 236, II S. 609. Für denGeschäftsunfähigenkann nach allgemeinenRechtsgrund=
sätzendessengesetzlichberufenerVertreter die Beschwerdeerheben.

:8 Val. 2. Aufl. S. 371 N. 37 und § 93 Ziff. 9.
29Auch den Glaubensgesellschaftenstehtdas Recht der Verfassungsbeschwerdezu, und zwar

sowohl den öffentlichenals den privaten. Als zuständig zur Vertretung ist dasjenige Organ der
Glaubensgesellschaftanzusehen,welchesberufenist, dasbetreffendeRecht, dessenVerletzungbehauptet
wird, geltendzu machen. Durch inneres Kirchenrechtkannauchein anderesOrgan bestimmtwerden.
Das Beschwerderechtselbstist zwar staatlicheAngelegenheit,dieBestimmungdeszur Geltendmachung
zuständigenOrgans aber ist innere kirchlicheAngelegenheit.

36 Vgl. oben§ 39 N. 2f.
· UVgl.2.Aufl-S.372N.39uanekh-besL.T-s1895J96Stcn.Ber.VllS.12ff.,wo

die Frage anläßlich der BeschwerdeC. Hundverneint wurde.
37Dieser Ansicht schließeich mich nicht an. v. Seydel begründetdie Verneinung damit,

daß das Rechtder Verfassungsbeschwerdeein politischesRecht sei, welchesArt. 3 der R.Verf. nicht
im Auge habe. Wenn jedoch,wie v. Seydel ausführlich darlegt (obenS. 232f.), die Verfassunge=

Goccgle



51 . Das Beschwerderecht. 237

Hinsichtlichder Würdigung der Beschwerdendurch die Kammernist folgendes
hervorzuheben. Die Prüfung hat sich vor allem auf die formelle Zulässigkeit der Be⸗
schwerdezu erstrecken.Für letzteregenügt es, daß beim Beschwerdeführerdie recht⸗
liche Möglichkeit gegebenist, eine derartige Beschwerdezu erheben, sowie daß er die
Verletzung eines konstitutionellenRechtes behauptet. Die Prüfung hat sodann sich
mit der Frage zu befassen,ob die Beschwerdeformellbegründet,d. h. ob das an=
geblich verletzteRecht ein konstitutionelles ist 3. Wenn dies bejaht wird, dann ist
endlich die materielle Begründung der Beschwerdezu untersuchen.Bei dieser gesamten
Prüfung ist nicht außer acht zu lassen, daß die Erhebung von Verfassungsbeschwerden
beimLandtageein Recht der Staatsangehörigenist. Die Kammernsinddahernicht
bloß berechtigt,sondernauch verpflichtet,solcheBeschwerdenzu würdigenund sie, wenn
sie formell zulässigund formell begründetbefundenwerden, materiell beschlußmäßigzu
erledigen24.

Ist dagegeneine Beschwerdevon der einen Kammer geprüft und zurückgewiesen
worden,so bedarfdieselbeeinerbeschlußmäßigenErledigungdurchdie andereKammer
nichtmehr. Dies gilt sowohldann,wenndieBeschwerdegleichzeitigan beideKammern
gerichtet wurde, als auch dann, wenn nach Zurückweisungder Beschwerdedurch die
eine Kammer während derselbenTagung die andere Kammer angerufenwurdes".

HabensichbeideKammerndahin geeinigt,eineBeschwerdewegenVerletzungver=
fassungsmäßigerRechte begründetzu finden, so übergebensie dieselbemit gemeinsamem
Antrage demKönige. Das weitereVerfahren ist das nämlichewie bei jenenVer=
fassungsbeschwerden,welchedie Kammern aus eigenemAntriebe an die Krone bringen36.

Der sachlicheUmkreis, innerhalb dessensichdas Beschwerderechtbewegt, wenn
die Kammern aus eigenemAntriebe Beschwerdeerhebenwollen37, ist mit Bestimmtheit
bezeichnet. Die Beschwerdekann nur wegenVerletzung der Verfassung selbstoder eines
Verfassungsgesetzeserhoben werden. Das Beschwerderechtder Kammern greift auch
dann Platz, wenn die Verletzung der Verfassung in der Verletzungeineskonstitutionellen
Rechtes einesEinzelnen besteht,der selbstBeschwerdebeimLandtagenicht erhobenhat8.
keem, eine solcheVerletzungdes Einzelnen schließtstets eine Verfassungsverletzung
in sich5°.

Darauf, ob der BetroffenedenInstanzenzugerschöpftoderdenoffenstehenden
Rechtsweg betretenhat oder nicht10, kommt es in diesemFalle nicht an. Das Ver=
haltendes VerletztenkanndemLandtagein der Erfüllung der Aufgabe,Wächterdes
Verfassungsrechteszu sein,keinenEintrag tun. In dieserAusdehnungdesBeschwerde=

beschwerdenicht auf den Schutz politischer Rechtebeschränktist, sondernalle in der Verfassungs=
urkundeunmittelbar begründetenRechtezum Gegenstandhat, dann ist nicht einzusehen,weshalb
dieseRechte,soweitsie gem.Art. 3 derR.Verf. auchAngehörigenandererdeutscherStaaten materiell
zustehennicht auch im formellen Schutz den gleichen Rechten bayerischer Staatsangehöriger geich
behandelt werden sollen. Ebenso G. Meyer=Anschüt, Lehrb. v. D. St. Rs., 6. Aufl. S. 817 N.9,
E. Löning im preuß. Verwaltungsarchiv Bd. XIII S. 27 ff.

338Man pflegtehier früher mit einemnicht ganz genauenAusdruckegleichfallsvon formeller
Zulässigkeit zureden. Der Beschwerdeausschußder K. d. Abg. (Verh. d. K. d. Abg. 1883/86Sten.
Ber. V. S. 269)hat nunmehr beschlossen,für denFall, daß eineBeschwerdewegenMangels derVor=
aussehungeines verletztenkonstitutionellenRechtesabgewiesenwerdensoll, nicht mehrvon formeller
Unzulässigkeitzu sprechen,sondernzu sagen,derBeschwerdeseiwegenUnzulässigkeit(ohnedenBeisatz
formell“) eine Folge nicht zu geben.

3“ Vgl. 2. Aufl. 1 S. 372 N. 42.
35 Vgl. die Außerung des Reichsrats Dr. v. Neumayr, Verh. d. K. d. R.N. 1883/86Prot.

Bd. V. S. 552. Derselbehobübrigens richtig hervor,dies geltenur für denFal, wo ein unddieselbe
Beschwerdevorgebrachtwerde,„ohne daß ein Novumvorliege“. Uberdie Wiederholungbereits ab=
PwiiesenerBeschwerdenbei der Kammer selbst,welchesieabgewiesenhat, s.die ErörterungenVerh. d.

. d. Abg. 1883/86Sten. Ber. I S. 235f., II S. 608f.
26 Dies erhellt ausVerf. Beil. X Tit. 1I § 35.
# Tit. X § 5 vgl. obenS. 232.
28Vgl. 2. Aufl. § 93 Ziff. 9 und 11.
55Nähere Begründung diesesSatzes in 2. Aufl. I S. 373.
4 #. 2. Aufl. S. 373 bei N. 49, ferner § 93 Ziff. 11 und Verh. d. K. d. Abg. 1891/92

Sten. Ber. IX S. 778ff.
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rechtes liegt auch eine Gefahr für die staatlicheOrdnung"1. Auch das Beschwerde=
rechtdes Landtagskannnur gegenüberAktender VerwaltungPlatz greifen“.

Ist eine Verfassungsbeschwerdevom Landtage an den König gebrachtworden,
so kommtes darauf an, ob letzterersofortvon derenBegründungsichüberzeugtund
daherAbhilfe anordnet,oder ob ihm die Sache zweifelhafterscheint.Im letzteren
Falle ist nachder Verfassung"sdie Beschwerde,je nachder Natur des Gegenstandes,
der „oberstenJustizstelle“",d. h. dem oberstenLandesgerichteoder demStaatsrate zur
Untersuchungund Entscheidungzuzuweisen.

Von tatsächlicherBedeutung ist nur die Zuständigkeit des Staatsrates. Hierüber
ist folgendeszu bemerken.Der Staatsrat ist hier erkennende,nicht beratendeStelle.
Sein Ausspruch bedarf daher der Genehmigung des Königs nicht4. Die Ent=
scheidung muß vielmehr so, wie sie gefällt ist, verkündetwerden, und es ist staats=
rechtlichePflicht der Staatsregierung,dieselbezu vollziehen5. Die Staatsrats=
entscheidungenüber Verfassungsbeschwerdengelangenim Gesetz=und Verordnungsblatte
zur Veröffentlichung“.

Es erübrigt noch zu untersuchen,wie es sichbei demvorstehendgeschilderten
Stande unseresRechtesmit der Anwendbarkeitdes Artikels 76 AbsatzII der Reichs=
verfassungin denFällen verhält, wo Landtagund Staatsregierungin Verfassungs=
streitigkeitengeraten4.

Der genannte Artikel bestimmt nämlich: „Verfassungsstreitigkeitenin solchen
Bundesstaaten,in derenVerfassung nicht eineBehördezur EntscheidungsolcherStreitig=
keitenbestimmtist, hat auf Anrufen einesTeiles der Bundesratgütlichauszugleichen
bbv wenn das nicht gelingt, im Wege der Reichsgesetzgebungzur Erledigung zu
ringen“."3 .

«1v·Seydel2.Anfl·1S.378meint,daßderLanbtagnuringanzaußergewbhnlichen
Fällen aus subjektivenRechtsverletzungenAnlaß zur Verfassungsbeschwerdenehmenwerde.

"2 InFällen, in welchendas Beschwerderechtbegründetist, wird rechtlich stets auch die
Ministerantlace“besründet sein. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 374 N. 51.

i
44Ueber die Entstehungder alternativen Zuständigkeit vgl. 2. Aufl. 1 S. 374 N. 53. Ich

kann nicht finden, daß nur die Zuständigkeit des Staatsrates von tatsächlicherBedeutungsei, da
der König in jedem einzelnenFall die freie Wahl zwischender oberstenJustizstelle und dem
Staatsrat hat und nicht gebundenist, derersterennur BeschwerdenüberVerletzungkonstitutioneller
Privatrechte zuzuweisen. AlsobersteJustizstelle gilt jedes höchsteGericht, nicht nur das oberste
Landesgericht. Seit der Einrichtung des Verwaltungsgrrichtshofeskönnen auchihm Verfassungs=
beschwerdenzugewiesenwerden. Für die bisherigeUbung, es nicht zu tun, bestehtkein rechtlich
wingender Grund.Damit erledigt sich v. Seydels Wunsch de lege ferenda (a. a. O. S. 374
# 54). Der Staatsrat ist m. E. nicht die geeignetsteStelle, denn in ihm sind die Minister, deren

Amtsführung geradeden Hauptgegenstandder Verfassungsbeschwerdebildet, stimmbere-#rtigt.Sie
urteilen alsoin eigenerSache,wasdenGrundsätzenderRechtspflegenichtgeradeentspricht.Im Gegensatz
u v. Seydel erachte ich den Staatsrat aus diesemGrunde überhaupt nur dann für geeignet,wenn

l#emKönig die Genehmigung oder Sanktion" vorbehaltenbleibt. Durch diepersonkiche itwirkun
des Königs gleicht sichder Mangel aus, der in dem Stimmrecht der Minister zu sinden ist. I
erachte deshalb die Bestimmung des § 13 Abs. II der Verordnung, den Staatsrat betr., vom
3. Aug. 1879 (Weber XIII S. 161),welchedem König diesesRe —9 enüberallen Beschlüssen
des Staatsrats einräumt, geradein diesen Fällenfür durchaus der Ve1 entsprechend.Das
Genehmigungsrechtdes Königs ist der Ersatzfür das ihm aus wohlbegreiflichenGründen fehlende
Stimmrecht, und es ist ein RechtseinerpersönlichenJustiz.

“ Das letztere ist selbstverständlich, da sonst die ganzeEinrichtung keinen Zweck hätte. In der
k. Entschl. vom 17.Sept. 1814Ziff. IX war esausdrücklichgesagt(„und sofortden Spruch ohneAn=
standvollziehenlassen"). Findet der Staatsrat die Beschwerdeunzulässigoder unbegründet,so ist
dieselbedamit endgültig abgetanundkann nicht wiederholtvorgebrachtwerden. Vgl. 2. Aufl. § 93
Ziff. 8 (Beschwerdeder MünchenerBierbrauer).

“ Verordn. v. 3. Aug. 1879 § 15, b. Vgl. die Staatsratsentscheidungen im R.Bl. 1829
S. 777, 789; 1838 S. 341; 1844 S. 161, 553; 1847 S. 41, 744; S. 1859 S 793.

*7 Mit dembayerischenRecht der Verfassungsbeschwerdehat dieseVorschrift der Reichsver=
fassungnichtszu tun. Ein Verfassungsstreitim SinnedesArt. 76 Abs. II liegt niemalsvor,
wenn der Landtag Verfassungsbeschwerdeerhoben hat, vielmehr nur dann, wenn zwischenStaats=
regierung und Landtag über die Anwendungsolcher Normen ein Streit entsteht, welche die Rechte
des Königs, der Minister oder des Landtags in ihrem Zufammenwirkenbetreffen.Ob auchStreitig=
keitenüber die Thronfolge und Regentschafthierher gehören,ist bestritten.

is Vgl. hierüberP. Laband, Staatsrechtdes DeutschenReiches,5. Aufl., 1 S.270f.
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Die Anwendbarkeit dieser Bestimmung auf Bayern wird zu bejahensein, da die
Begriffe der BeschwerdewegengeschehenerVerletzungder Verfassungund der Ver=
fassungsstreitigkeitsich nicht decken,der Staatsrat oder die obersteJustizstellealso
nicht als Behörden zur Entscheidungvon Verfassungsstreitigkeitenim Sinne der Reichs=
verfassungerscheinen. Ubrigens ist zu bemerken, daß als „Teil“, der den Bundesrat
anrufen kann, nur der Landtag, nicht eine Kammer für sich zu erachtenist.

Zweites Hauptstück.

Die Kammer der Reichsräte 1.
5 52. Zusammensetzungder Kammer. Die Zusammensetzungder ersten

Kammerhat seit demErlassederVerfassungsurkundeAnderungennichterfahren,wenn
auchsolchewiederholtsowohlvon denKammernals von derStaatsregierungangeregt
worden sind'#. Nur zwei erläuternde Gesetzesind zu den verfassungsmäßigenBe=
stimmungenin der Folge nochhinzugekommen8.

A. Hänel, DeutschesStaatsrecht, 1 S. 567ff.; G. Meyer=Anschütz, Lehrb.desdeutschenStaats=
rechts,6. Aufl., S. 788f., ferner v. Seydels Kommentar zurVerf. Urkunde f. d. DeutscheReich
2. Aufl. S. 407ff. und v. Seydels Abhandlung „Der Bundesrat“ in F. v. Holtzen=
dorffs u. L. Brentanos Jahrb. f. Gesetzgebung,Verwaltung u. Volkswirtschaft im Deutschen
Reich III (1879)S. 290 f. und staatsrechtl.und polit. Abhandlungen,Neue Folge 1912 S. 113ff.
[852] Die Bezeichnungstehtin keinemZusammenhangmit demDeutschenReich, wedermit dem
alten noch mit dem neuen. Sie erklärt sich nur aus geschichtlicherÜlberlieferung und erinnert an
die letzte Periodeder ständischenVerfassung,in der dieTerritorien vomNeich her übernahmen,was
nur immer zuübernehmenwar. Die BezeichnungBayerns als „Reich" kommtbesonders häufig.
vor in Erlassen des neuerrichtetenKönigreichs, und findet sichnochin den Verbindungen Reichs=
verweser,Reichsarchiv,Reichsherold,Reichswürdenträger. Vgl. oben § 26 N. 4.

* Im Jahre 1848 brachtederLandtag anläßlich der Verh. über das neueAbgeordnetenwahl=
es.den Wunsch an die Krone, es mögeeinGes.Entw. über zeitgemäßeErweiterung (dieK. d. Abg=

Kaite ursprünglichbeschlossen„Umbildung“) derK. d. R.RN.dem nächstenLandtagevorgelegtwerden.
(Verh. d. K. d. Abg. 1848 l—“s V S. 169, VII S. 80, der K. d. R.R. Prot. Bd.V S. 64).
Der Landtagsabsch.vom 4. Juni 1848(G.Bl. S. 4 .) Abschn.1 §9 sichertediesemWunschesorg=
fältige Würdigung und geeigneteBerücküchtigungzu. In der Tat kam auch im Jahre 1850 ein
Ges. Entw.diesesgeiwsa bei der K. d. R.N. in Vorlage, blieb jedochunerledigt. (Verh. d. K. d.
R.R. 1850Prot. Bd. S. 253ff., Beil. Bd.V S. 199ff.) Das gleicheSchicksalhatte der Entw.,
als er 1851 unverändertwjedereingebrachtwurde. (Verh. d. K. d. R.R. 1851Prot. Bd. I S. 306,

Beil. Bd. 1 S. 357ff. — Uber einen abgelehntenAntrag Prell zuVerf. Urk. Tit. VI § 3, pgl.
Verh. d. K d. Abg. 1851/52Sten.Ber. 1 S. 82, 149f.) — Der Entw. beabsichtigteeineErweiterun
der Kammer nach zwei Richtungen. Im Zusammenhane mit demPlane, die Fideikommisseau
denNichtadeligenzugänglich zumachen(vgl. oben § 42 Anm. 84), wurde vorgeschlagen,bei denerb⸗
lichen Reichsräten von dem Erfordernissedes Adels abzusehenund von ihnen ein „bis zu einem
Grund=und Häuser steuersimplum von wenigstens130fl. schuldenfreiesGrundvermögen“zu fordern.
Ministerpräsident von der Prdten erklärte, die Rezierung habe die Auffassungals eine zeit=
widrige“ erachtet,daß nur adeligeGrundbesitzererbliche Reichsrätesolltenwerdenkönnen. „Es ist,“
fügte er bei, „zu einemfeststehendenPrinzipe des neuerenVerfassungslebensgeworden,daß die poli=
tischeBerechtigungnicht mehr eine ausschließlicheBefugnis gewisserStände sein soll.“ Und die
Begründung erklärte: „Nicht die adeligeEigenschaftdes ribees ist derKern dieserInstitution (der
erblichenReichsräte), sondern der fideikommissarischeGrundbesitzund die hieran sichknüpfendeUn=
abhängigkeit.“ Es sollte ferner die K. d. R.R. durch 16 Mitglieder vermehrtwerden, welchedie
300 HochstbesteuertenjedesRegierungsbezirkesauf Lebenszeitaus ihrer Mitte zu wählenhätten. Die
Begründung hob hervor, daß derGrundbesitzzwarin erster Linie, aber nicht allein zu denerhalten=
den Bestandteilen des Staates gehöre. Es reihe sich ihm auch das bewegliche Vermögen an, dessen
Bedeutung in Gewerbeund Handel eine früher unbekannteAusdehnung gewonnenhabe. Durch die
Beifügung eines aus Wahl hervorgehendenBestandteiles werde überdies eine „teilweise Erneuerung“
bewirkt, welcheverhüte,„daß das erhaltendePrinzip der erstenKammer ein erstarrendeswerde“.

Im Jahre 1863 richteteAbg. Dr. Völk eine Interpellation an die Staatsregierung, ob sie
beabsichtige,auf jene früherenPläne wiederzurückzukommen,erhielt aber eine verneinendeAntwort.
(Verh. d. K. d. Abg. 1863 Sten.Ber. 1 S. 109f., 125.) Nunmehr brachteAbg. Völk denAntrag
ein, die Kammer wolle beschließen,den König um Vorlage einesGes. Entw. zu bitten, „wonachdie
K. d. R.N. in einer ihren eigenenund denBedürfnissenderZeit entsprechendenWeise erweitertund
umgebildetwerde“. Diesen Antrag nahm die K. d. Abg. am 26. April 1865 in derWeise an, daß
die Bitte nur auf eine zeitgemäße Erweiterung der ersten Kammer gerichtet wurde. (Vgl. a. a. O.
1863/65Sten. Ber. I S. 237, 240, II S. 80 ff.; Beil. Bd. V S. 156 ff..) Die K. d. R.N. dagegen
lehnteeinstimmigab, dem Antrage beizutreten. Der ersteund dritte Ausschußder Kammer hatten
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Der Kammer der Reichsräte gehörenals Mitglieder an“:
1. die volljährigenPrinzen des königlichenHauses;
2. die Kronbeamten des Reiches;
3. die Erzbischöfevon München=Freisingund von Bamberg;
4. die Häupter der ehemals reichsständischenfürstlichenund gräflichenFamilien,

solangesie im Besitzeihrer vormals reichsständischen,in Bayern gelegenenHerrschaften
bleiben;

5. einvomKönigeaufLebenszeiternannter5 BischofundderjedesmaligePräsident
des protestantischenOberkonsistoriums;

6. die vomKönigeernanntenerblichenReichsräte;
7. die vom Könige ernannten lebenslänglichenReichsräte.
AllgemeineVoraussetzungenfür die Möglichkeit, Mitglied der ErstenKammer

zu sein, sind der Besitz der bayerischenStaatsangehörigkeit und der bürgerlichenEhren=
rechte7. Voraussetzungdes Zutrittes in die Kammerist die erreichteVolljährigkeits.
Zur Teilnahmean den Abstimmungenaber sinddie Prinzen des königlichenHauses
erst mit vollendetem21., die übrigen Reichsräte erst mit zurückgelegtem25. Lebensjahre
zugelassen?.

Überdie Kategorienunter Ziffer 1, 2 und 4 ist bereitsfrüher10das Erforder=
liche bemerktworden.

In bezugauf die Ernennungenerblicherund lebenslänglicherReichsräteist der
König an verfassungsrechtlicheBestimmungengebunden 11.

Der König kann erblicheReichsräte zwar in unbeschränkterZahl ernennen; er ist
jedochin derAuswahl der zu ernennendenPersonengesetzlichbeschränkt.Die Voraus=
setzungen,von welchendie Fähigkeit, erblicherReichsrat zu werden, abhängt, sind
nämlich nach der Verfassungsurkunde12:

dieseAblehnung mit der unzutreffenden(vugl.oben§ 50 N. 17) Begründung begutachtet,daß die
K. d. Abg. zurStellung des Antrages gemäßArt. 4 des Ges. über die ständischeInitiative vom
4. Juni 1848 nicht befugtsei. (Verh. d. K. d. R.N. 1863/65Beil. Bd. II S. 108ff., 120ff., 127ff.,

Prot. Bd. II. S. 137 fi.) 2.. auch Verh. d. K. d. R.R. 1866/67 Prot. Bd. 11 S. 198 f., 201 Staats=
minister des Außern: „Ich möchte nur vorläufig darauf hinweisen, daß ich persönlich den Grundsatz
nicht anerkennen kann, es müßte das Prinzip, auf welchem die Zusammensetzung der K d. R. R.
beruht, in Mier ganzen Ausdehnung gewahrt bleiben.“ Ferner Verh. d. K. d. Abg. 1867/69

Sten. Ber. VI S. 366 (Staatsminister v. Hörmann). In neuererZeit wurde der Antrag lauf
eine zeitgemäßeanderweitigeZusammensetzungder K. d. R.N. in den einzelnenSessionenwiederholt,
aber stetserfolglos gestellt. · » »

sGesspdieAmvendungu.VollziehnngeinigerBestimmungenhest-überdieFamiliens
fideikommissebetr.,vom11.Sept.1825(G.Vl.S.31)undGef.,dteBtldungderK.d.R.R.betr-,
vom9.Mcirz.1828(G.B1.S.9). « ·

Ein Wahlrecht zur Kammerder R.R. bestehtnicht, insbesonderehaben auchdie Landes=
universitäten im Gegensatzezu den meistenanderen größerenStaaten desDeutschenReichskeinWahl=
rechtund bestehtauchnicht die Pflicht, aus ihren KreisenMitglieder zu ernennen. Den Anträgen,
welche in dieser Richtung an den Senat der Universität Würzburg behufs Geltendmachungdes
Petitionsrechtes gelangten(1906, 1908), wurde von diesem Kollegium keine Folge gegeben. Über
die Vertretung der Universitätenin den erstenKammern anderer deutscherStaaten (Preußen,
Kachsen,Baden, Hessen).Vgl. G. Meyer=Anschütz, Lehrb. d. D. Staatsrechtes,6. Aufl., S. 305
Anm. 1. .

5 Daß die Ernennung auf Lebenszeit erfolgen muß, ergibt sich nunmehr aus Art. I des Verf.
Ges. vom 9. März 1828, vgl. 2. Aufl. S. 399 N. 3.

6#Verf. Urk. Tit. VI § 2.
! R.St.G.B. F 34 Ziff. 4. ... .
sEsgenügtnichtnurdaserkecchtegeietzltche VollIährigkeitsalter(B.G.B.§2), Zudem auch

gesehmäßigeVolljährigkeitserklärung,B.G.B. § 3ff.; vgl. Verh. des L.Ts. 1861 Prot. Bd.I S. 79,
08,Beil. Bd. II S. 99. Entmündigte könnenzwar Reichsrätewerdenund bleiben, sind aber als

geschäft=unfahig.solangesie entmündigtsind, zu den Verhandlungen nicht zuzulassen;sie stehenden
1inderfährigenvöllig gleich.Vgl. unten§ 54a. E.

Verf. Urk. Tit. VI§ 5; vgl. 2. Aufl. S. 399 N. 6.
10§ 25 bei N. 119,120 (Prinzen),§ 15 N. 28 (Kronbeamte)§ 43 N. 78 (Standesherren).

gl. auchO. v. Sarwey, Staatsrecht des Kgrs. WürttembergII S.150 f.
11Bgl. hierher 2. Aufl. 1 § 31 Anm. 12.
128Tit. VI § 3; val. l!“ vom 9. März 1828 Art. II Abs. II. S. auchVerh. d. K. d. Abg.

1851/52Sten. Ber. I S. 82, 149f.
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1. Besitzder bayerischenStaatsangehörigkeitseit mindestenssechsJahren18;
2. Besitz des erblichen bayerischenAdels;
3. Besitzeinesmit demLehen=oderfideikommissarischenVerbandebelegtenGrund=

vermögens,von welcheman „Grund=oderDominikalsteuern“in simplo dreihundert
Gulden zu entrichtensind , und wobei eineagnatisch=linealeErbfolge nachdemRechte
der Erstgeburt eingeführt ist. An die Stelle der Dominikalien sind mit der Ablösung
der Grundlastendie entsprechenden,in gerichtlichenVerwahr genommenenEinlösungs=
summenoder Ablösungsschuldbriefegetreten 16.

Die erbliche Reichsratswürde kann nur auf solchesunbeweglicheVermögen ge=
gründet werden, welches in einem einheitlichenLehenverbandeoder einem einheitlichen
Fideikommißverbandesich befindetund zugleichdie verfassungsmäßigeGröße hat. Die
Reichsratswürdekann sich also nicht auf zwei odermehrereverschiedeneLehenoder
Fideikommissemit zusammendreihundert Gulden Steuersimplum gründen16.

Die erblicheReichsratswürdeist, wenn auch ein bestimmterGrundbesitzihre
Voraussetzungund die Bedingungihrer Fortdauerbildet 17,dochein rein persönliches,
vererblichesRecht; sie ist nicht auf denGrundbesitzradiziert. Die erblicheReichsrats=
würde wird dem erstenErwerber für sichund seine ehelichenmännlichenNachkommen
verliehen,und dieseVerleihung wirkt, insofernund insolangdie Betreffendenden
gesetzlichenBedingungenfür denBestandderreichsrätlichenWürdegenügen.Allerdings
müssenalso, wenn auf einen fideikommissarischenBesitz die erbliche Reichsratswürde
gegründetwerden soll, alle gesetzlichzur Nachfolge in dieseWürde Berufenen auch zur
Nachfolgein das Fideikommißberufensein. Das liegt in derNatur derEinrichtung,
die eine dauerndeund gesicherteAusstattungder Reichsratswürdeverlangt. Müssen
aber auch hiernach die Nachfolge in die reichsrätliche Würde und die Gutserbfolge
zusammentreffen,wenn die Reichsratswürde bestehensoll, so sind dochdiesebeidenErb=
folgenrechtlichvoneinanderunabhängig.Sobald dahernachderErbfolgeordnung,die
für den Grundbesitzbesteht,einePerson zur Nachfolgein das Gut gelangt, welche

15Diese Bedingung findet auch auf jene StaatsangehörigenAnwendung, welcheaus dem
Verbande eines anderendeutschenBundesstaatesin denbaer. Staatsverband eingetretensind. Art. 3
der R.Verf. steht dem nicht entgegen. Vgl. 2. Aufl. I S.399f. N. 10, auch über die Bedeutun
des vo lr Leffür. gebrauchtenAusdruckes: „volles Staatsbürgerrecht“; val. auchTit. IV
un eil. § 8.

1 Uber die schuldenfreieQuote bestimmt § 2 des Ges. v. 11. Sept. 1825, die Anwendung
undLolzziehung einiger Bestimmungen des Ed. über die aeeFidei i betr. (G.Bl. S. 31;
dazu Verh. d. K.d. Abg. 1825Beil. Bd. VIII S. 40—83, 256,Prot. Bd. XII S. 52—61, 66, 230,
236): „Bei jenenFideikommissen,mit welcheninfolge königlicherVerleihung das Recht der Ver=
erbung der Reichsratswürdeverbundenist, muß das hierzu notwendigeund unter allen Umständen
unveräußerlicheGrundvermögenin Ansehung seinesBetrages nach Tit. VI § 3 derVerf Urk., in
AnsehungseinerBeschaffenheitund übrigen Rechtsverhältnissehingegennach dem Fideikommißedikte
beurteilt werden. Daher könnenzu diesemGrundvermögennur die in § 3 des Fideikommißediktes
benannten Gegenstände gerechnetwerden; davon aber muß, den §8§2 u. 5 diesesEd. gemäß, nur der
Betrag von 25 fl. Steuersimplum frei von Schulden u. Lasten sein, und das übrige ist als Fidei=
kommißüberschußnach §§ 6 u. 7 desEd. zu betrachten,welcherzwar in Grundvermögenbestehenmuß
und niemals veräußertoder vermindertwerdendarf, übrigens nach den Bestimmungendes Ediktes
mit Schulden belastetsein oder werden kann. Auch kommt in Ansehung der Konstituentenoder
Stifter solcherFideikommissealles dasjenige.jur Anwendung, was in demFideikommißediktesund
in de E# rgehendeng lbestimmt ist.“ über dieGründe desErlaffes diesesGesetzesvgl. 2. Aufl.

15 Ges. über die Aufhebung der standes=u. gutsherrlichenGerichtsbarkeitusw. vom 4. Juni
1848 (G.Bl. S. 97) Art. 34 Abs. II: „Fideikommißbesitzergenügendurchdiese(gerichtliche)Hinter=
legung (der eingehendenEinlösungssummenoder Ablösungeschuldbriese)den staats= und privat=
rechtlichenBestimmungenderVerf. Urk.“ Bgl. Verh. d. K. d. R.R. 1848Beil. Bd. III S. 50.

16Dies ergibt sichschonaus demWortlaut des § 3 Abs. II, wo ausdrücklichgesagtist: „mit
den Gütern, worauf das Fideikommißgegründetist“. Es kann also immer nur ein einzigesFidei=
kommiß sein, woraufdie Würdesich gründet. Der „Lehen=Verband“,welcheralternativ als Vor=
aussetzungebenfalls hinreicht, ist in § 3 Abs. II nur aus Versehenunerwähnt geblieben. Wgl. die
eingehendeBegründung bei v. Seydel 2. Aufl. I S. 401 N. 13.

11Verf.Urk. Tit. VI § 3 Abs. II: „Die Würde eines erblichenReichsrats gehtjedesmalmit
*x*Lüten worauf das Fideikommiß begründetist, nur auf den nach dieserErbfolge eintretenden

esitzer über.“
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 16
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nachder Erbfolgeordnungfür die Reichsratswürdenicht zur Nachfolgein letzterebe=
rufen ist, so erlischtdie Würde18.

In bezugauf die Auswahl der lebenslänglichenReichsrätewaltet das freie Er=
messendesKönigs. Es liegt keineeigentlichestaatsrechtlicheGebundenheitdarin, wenn
die Verfassungsurkunde1 und das Gesetzvom 9. März 182820sagen,daß der König
die zu Ernennendenaus jenenPersonenauswählenwerde, „die entwederdemStaate
ausgezeichneteDienste geleistet haben oder von adeliger Geburt sind oder Vermögen
besitzen“.Dagegenist die Zahl derErnennungenzur lebenslänglichenReichsratswürde
verfassungsrechtlichbeschränkt.Die Zahl der lebenslänglichenReichsräte kann nämlich
„den dritten Teil der erblichennicht übersteigen"?1. Bei BerechnungdiesesDrittels
sind außer den Standesherren und den erblichen Reichsräten königlicher Ernennung
auch noch die Erzbischöfe,der Bischof und der Präsidentdes protestantischenOber=
konsistoriums den erblichen Reichsräten beizuzählen. Die Prinzen 22 und die Kron=
beamten, welche nicht zugleich wegen ihrer BesitzungenReichsräte sind, werden weder
denerblichennochden lebenslänglichenReichsrätenzugerechnet3. Maßgebendfür die
Berechnungist fernerdie Zahl der vorhandenen?erblichenReichsräte,nicht dieZahl
der wirklich eingetretenenoder der stimmführenden25. Bei der Berechnungkönnen
Bruchteilenicht als ganzeZahlen in Anschlagkommen?5.

Für die Verleihung der Würde eines erblichenReichsrats ist einmalig eine Gebühr
von 300 Mk., für die Verleihung der Würde eineslebenslänglichenReichsrats eine
Gebühr von 100 Mk. zu entrichten?7.

15Vollkommenzutreffendbemerktdie M.E. vom 30. Juli 1828, daß die erblicheReichsrats=
würde von dem erstenImpetranten nur nachder agnatisch=linealischenErbfolge mit demRechteder
Erstgeburt verfassungsmäßigmit demFideikommissetransmittiert werdenkönneund daher auch auf
die lrienniol nur insofern, als sie Deszendentendes Konstituenten sind, übergehen
könne"“. Vgl. auch M.E.vom 25. Nov. 1830 (beideEntschl. bei Weber II S. 545). Dazu einige
Fälle bei v. Seydel 2. Aufl. I S. 402 N. 15. Als Nachfolgerkommennachbayer.Fidelkommig=
rechtnur solche Linienund Personen in Betracht, die vom erstenFideikommißerwerberabstammen.

Verf. Beil. VII §§ 77 ff. Glesches gilt von der Lehensfolge,Thronfolge und von der Nachfolge in
derReichsratswürde. Für ersterevgl. C. v. Gerber, S#en desd. Privatrechts, § 271; H. Zöpfl,
— des gem.d. Staatsrechts 1 S. 688 ff; H. A.Zachariä, D. Staats= und Bundesrecht
1 S. 347ff; v. Seydel 2. Aufl. I S. 402 N. 15.

1° Tit. 1II§ 2 Ziff. 6. 20 Art. II.
21Verf.Urk. Tit. VI§ 4. Ein sog. Pairsschub ist also unmöglich. Kronprinz Ludwig hatte

angeregt, zu bestimmen,daß dieLobl der lebenslänglichenReichsrätenicht mehr als die Hälfte der
erblichen.Ertra en dürfe. Dieser Anregung verdanktdie jetzigeVorschrift ihre Entstehung.

:8 Die Fringem sind pairs nés, nicht pairs héréditaires.
*5Verf.Gef. vom 9. März 1828(G.Bl. S. 9) Art. I. Dazu Verh. d. K. d. Abg. 1827/28

Beil. Bd. VIII Beil. LV, Prot. Bd. IV S. 8—166, 215—228, 391—394; Näheres bei v. Seydel
2. Aufl. I 402 N. 20. Die zulässigeZahl der lebenslänglichenMitglieder bemißt sich jedesmal
nach demPersonalstandeder Kammer in dem Augenblicke,in welchemeine Reichsratsernennungin

rage kommt. Indessenkann, der Vorschrift der Verfassungsurkundeunerachtet,durchWegfall erb=
icherReichsratsstellendas Zahlenverhältnis der lebenslänglichenzu denerblichenMitgliedern sich
itweilig über den gesetzlichenHöchstbetragerheben. Dann dürfen aberfrei werdendelebenslängliche

Keichsratzwürden insolangenicht besetztwerden, als das verfassungsmäßigeZahlenverhältnis nicht
wieder eingetreten ist. Val. O. v. Sarwey, Staatsrecht des Kars. WürttembergII S. 164 Anm. 23.

4“ Darnachtritt auch derAusgleich des etwa verschobenenZahlenverhältnissesschondurchdie
Geburt und nicht erst durchdie Volljährigkeit von erblichenReichsrätenwiederein.

“ Das Ges. machtdieseUnterscheidungnicht. NachVerf. Urk. Tit. VI. 8 5 aber find auchdie=
jenigen, welche wegen Minderjährigkeit noch nicht Zutritt oder wegen nicht erreichten 21. bzw.
25. Lebensjahresnoch nicht Stimmrecht haben, oder wegenEntmündigung nicht zuzulassenfind,
Reichsräte. Nur die Prinzen des k.Hauses werdennachTit. VI § 2 Ziff. 1 erst mit erlangterVoll=
jährigkeit Mitglieder. Die Frage, ob auch die minderjährigenerblichenReichsräteeinzurechnensind,
ist bisher nochnie zueiner ausdrücklichenEntscheidunggelangt.

*s „Ein halber Mann gilt nirgends als ein ganzer“, bemerkteAbg. Dr. Rudhart, Verh.
d. K. d. Abg. 1827/28Prot. Bd. IV. W. 147. UbereinstimmendDr. Henke ebendaS. 113, dagegen
v. Stachelhausen ebendaS. 61. Vgl. auch dieAußerung derStaatsregierung a. a. O. Beil. V.
S. 25. Entscheidendist der Wortlaut derVerf.; „kann nicht übersteigen“.Esist auch bisher
bei Ernennung lebenslänglicherReichsräte kein Fall vorgekommen,wo die Staatsregierung einen
Bruchteil für voll gerechnet hätte.

Geb.Ges.(Fassung 1910)Art. 240 Abs. II (Wertzuwachssteuer);V. O. v. 20. Sept. 1879
(G.V. Bl. S. 1193).
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§ 58. Prüfung der Legitimation der Reichsräte. Die KammerderReichs=
räte hat das Recht,die LegitimationihrerMitglieder zu prüfen,d. h. zu untersuchen,
ob bei demNeueintretendendie verfassungsmäßigenVoraussetzungenseinerMitgliedschaft
gegebensind. Die Legitimationsprüfungist kein Streitverfahren, sonderneineGeschäfts=
handlung der Kammer1. Die Entscheidungder Kammer ist unanfechtbar;sie hat aber
selbstverständlichnach dem Gesetzezu erfolgen. Die Gebundenheitder Kammer ist also
dieselbewie die des Richters.

Die AnerkennungderLegitimation ist VoraussetzungdesEintrittes in dieKammer2.
Wer als neuesMitglied in dieKammerderReichsräteeinzutretenbeansprucht,hatden
Nachweis seiner Legitimation zu erbringen. Dieser Nachweis geschiehtdurch Vorlage
jener Urkunden, aus welchendas Vorhandensein aller verfassungsmäßigenErfordernisse
der Mitgliedschaft erhellt 3. Dabei ist zu bemerken,daß, wo die Reichsratswürde an
die Innehabung eines bestimmtenGrundvermögens geknüpftist, der Kammer nicht zu=
steht, einen etwaigen Streit über die bürgerlichenRechtsverhältnissean diesemVer=
möögenzu entscheiden.Dies ist vielmehrSache der Gerichte. Befindet sichvon mehreren
streitendenTeilen einer im rechtmäßigenBesitzedes betreffendenVermögens, so ist der
Besitzstandmaßgebend. Ist dies nicht der Fall, so kann, solangeeine rechtskräftige
EntscheidungwenigstensüberdenBesitzstandnichterfolgtist, keinerderstreitendenTeile
Iteit in die Kammer erhalten". Wo eine königlicheErnennung in Frage kommt,
ist, insoweit das königlicheErnennungsrechtverfassungsmäßiggebundenist, die Legiti=
mationsprüfung nicht auf die Prüfung des Dekretes beschränkt,sondernsieerstrecktsich
auch auf das Vorhandenseinder gesetzlichenVoraussetzungender Ernennung.

Das Verfahren bei der Legitimationsprüfung richtet sichnach denBestimmungen
des Artikels 5 des Gesetzesüber denGeschäftsgangdes Landtagesvom 19. Januar 1872
und der Geschäftsordnungder Kammer der Reichsräte. Die Legitimationsprüfung hat
sofort nachEröffnung des Landtages zu beginnen5, bei später eintretendenMitgliedern
sofort nach deren Anmeldung. Die Legitimationsprüfung erfolgt ein für allemal beim
erstmaligenEintritte in die Kammer, vorbehaltlich der Beanstandungen,welchespäter
auf Grund neuerTatsachenhervortreten6.

Nach der Geschäftsordnungist mit der Legitimationsprüfungein besonderer(5.)
Ausschuß betraut, der aus dem erstenPräsidenten der Kammer und mindestensfünf
Mitgliedern besteht.Letzterewerden, sobalddie Kammerbeschlußfähigist, nachden
allgemeinenVorschriften der Geschäftsordnunggewählt. Der Ausschuß ernennt einen
Berichterstatterund einen Protokollführer. Der Ausschuß bestehtfür die ganze Dauer
des Landtages7.

Das Recht der Legitimationsbeanstandungstehtder Staatsregierung sowie jedem
Mitgliede derReichsratskammerzus. Eine Frist für die AnbringungsolcherBeanstan=
dungen ist nicht vorgesteckt;dochwird nachanerkannterLegitimation eineBeanstandung

1ÜberdenZeitpunktGesch.Ord. &11Abs.VII; vgl.auch§ 21Abs.II dererstenEntws.
Verh. d. K. d. R. R. 1895/96Beil.Bd. IV S. 103 f. und dazu ebendaS. 721 f.

Die Bestimmungin Art. 5 Abs. V desGeHhäftsg.Gel=vom 19.Jan. 1872gilt nur für die
Tg. Vgl.Gesch.Ordn. d. K. d. RR. 1 2 Abf. (dazuVerh. d. K. d. R.N. 1840 Prot Bd. 1
S. 179);„Auch kann dieKammer dieZulassung unter demVorbehalt alsbaldiger Beseitigungallen=
sollige= Mängel des Nachweisesbeschließen.“Der Sinn dieserBestimmungist, daß von solchen
ormellen Mängeln abgesehenwerden darf, durch welche die Legitimation sachlich nicht in Frage ge=

stellt wird. Einen „vorläufigen" Zutritt zur K. d. R.RN.(wovon die frühereGesch.Ordn. sprach)
gibt es nicht; vgl. Verh. d. K. d. R.N. 189596 Beil. Bd. IV S. 713f.

* DiebeikubringendenBelegesindalsofür dieeinzelnenKategorienvon Reichsrätenverschieden;
vgl. Gesch.Ordn. § 2 Abs.III sagt: „Von dem urkundlichenBeweise des Lebensalterskann Um=
ang genommen werden, sofern das Erfordernis (!) von der Kammer als notorisch anerkanntwird ()“

# . d. K. d. R.N. Prot. Bd. V S. 35. Früher verlangteman den „Taufschein“.— Es ist vor=
ekommen,daß dieNachbringungdesTaufscheinessogar von Msscheengefordertwurde. Vgl. z. B.

rh. d. K. d. R.N. 1849Beil. Bd. II S. 4. Zu §92 Abs. 1II Ziff.1 derGesch.Ordn. (überKon=
dominien) vgl. oben§ 43 Anm. 44.

4Gesch.Ordn. § 2 Abs. V; vgl. auchv. Posl, Lehrb. des bayer. sr S. 503Anm. 2.
5Geschäftsg.Ges.Art. 5 Abf. 1. Geich-Ordn. §2 A
7 Näheres Eil .Ordn. § 2 Abs. VIII, § 21 Abs.I Ziff. 5, Abs. III.
s Geschäftsg.9 Art. 5 Abf. II.

16“
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nur erhobenwerdenkönnen,wenn eine Veränderungder Rechtslagein bezugauf das
MitgliedschaftsrechteinesReichsrateseingetretenist.

Wenn möglich, schreitetdie KammernacherfolgterKonstituierungsogleichauf
Vortrag des Legitimationsausschusseszur Entscheidungder etwaigenAnstände, welche
sichhinsichtlichder LegitimationeinesReichsratesergebenhaben.

Die Staatsregierung ist berechtigt, an allen Legitimationsverhandlungen teilzu=
nehmen;sie ist dahervon den betreffendenSitzungendesAusschussesunddesPlenums
zu verständigen.

Die Reichsratskammerführt über ihre Mitglieder ein Verzeichnis(Matrikel), in
welches die Namen, Wappen und Legitimationsbelege eingetragenwerden.

* 54. Erlöschen der Reichsratswürde 1. Die Verfassungsurkundeenthält
keine ausdrücklicheBestimmung darüber, ob ein Mitglied der Kammer der Reichsräte
seineWürde jederzeitnachBeliebenniederlegenkönne, und wenn ja, in welcherWeise
dies zu geschehenhabe. AllgemeinestaatsrechtlicheErwägungenergebendieZulässigkeit
des Verzichtes , und zwar ohneUnterschieddes Grundes des Erwerbes“.

Diese Fragen wurden bei den Verfassungsberatungennicht erwogen. Auch läßt sich nicht
behaupten, daß die Ubung es in dieserBeziehung zu einer feststehendenRechtsüberzeugunggebracht
hätte, welcheetwa als Richtschnur zu dienenvermöchte. Die Fälle, in welchenüberhaupt eine Er=
örterung eintrat, betrafen nur den Verzicht lebenslänglicherReichsräte.

Die Titel des Erwerbes der Mitgliedschaft könnenallerdings auf derenFortbestand Einfluß
äußern, insofern sie nicht bloß Bedingungen des Erwerbes, sonderngesetzlichauch Bedingungen des
Besitzesder Mitgliedschaft sind. Dies hat die Wirkung, daß die Reichsräte, welchedie Mitgliedschaft
kraft ihres Amtes haben, auf ihre Mitgliedschaft nur gleichzeitig mit, dem Rücktritte von diesem
Amte verzichtenkönnen. Es gilt dies aber nur hinsichtlichderjenigenAmter, bei welchendie Ver=
bindung mit der Reichsratswürde kraft Gesetzesbestehtö. Ein nur zeitweiliger Rücktritt ist un=
zulässig#. Auch gibt es nur einen Verzicht auf die Mitgliedschaft selbst,nicht auch auf derenAus=
übung7. Die Nichtausübung kann die obenerwähnteSuspension zur Folge haben und hat stets,
solange nicht auf die Mitgliedschaft selbstverzichtetist, die Bedeutung eines Pflichtversäumnisses.

Selbstverständlich kann der Verzicht nur eine persönlicheWirkung äußern. Ist
der Titel der Berufung zur Reichsratswürdeein Amt oder ein erblicherBesitz,so lebt
er im Nachfolger,der das Amt oder denBesitzerlangt,wiederauf. Das gleichegilt
von der Mitgliedschaft der Standesherren. Der persönliche Verzicht eines Standes=
herrn oder erblichenReichsrateshat regelmäßigdie Wirkung, daß der im BesitzNach=
folgendeauchNachfolger in der Würde des Reichsrateswird, und zwar gehtdieser
Übergang von selbstvor sich. Solange jedochder verzichtendeStandesherrHaupt

° Nähere Vorschriften darüber in § 6 derGesch. Ordn. Vgl. auch Verh. d. K. d. R.RN.1843
Prot. Bd. I S. 144.
1§541 1 v. Seydel nennt die Mitgliedschaft in der Kammer der R.N. eine „Würde". Dazu ist
folgendeszu bemerken. Sie setztsichaus Titel und Amt zusammen,gibt aber im staatsrechtlichen
Sinn keinen Rang. Titel und Amt sind regelmäßig verbunden. Die Verbindung ruht aber, solange
der Dienst wegenMinderjährigkeit oder Entmündigung oder auch wegenRuhens zur Strafe (Gesch.=
G.G. v. 19. Jan. 1872Art. 28) nicht ausgeübtwerdenkann. In diesenFällen ist die Würde nur Titel.

* Agl. G. Jellinek, System der subiektiven Rechte, 1892 S. 166 f., 2. Aufl. 1905 S. 175
und die daselbstzitierte Literatur für und gegendie im Tert vertreteneAnsicht.

§ v. Seydel geht mit Recht davon aus, daß die Ubernahmeund die Beibehaltung öffent=
licher Funktionen nur insoweit Pflicht des Staatsangehörigen ist, als das Gesetzdies ausdrücklich
bestimmt. Darnach bestehteine Pflicht zum Verbleiben für Mitglieder dieserKammer einfachdes=
halb nicht, weil sie nicht angeordnetist. Anders hatte Beil. X Tit. 1 § 47 ausdrücklichfür die
Mitglieder der K. d. Abg. bestimmt. Eine gegenteiligegewohnheitsrechtlicheUbung kann hinsicht=
lich derReichsräte nicht behauptetwerden. Hierüber vgl. die ausführlichenMitteilungen v. Seydels
im Anhangsparagraphen 97 der 2. Aufll.

4 Für diese Ansicht auch v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 405 N. 4.
5 Es ist dies nur für die beidenErhbischöfeund denPräsidenten des prot. Oberkonsistoriums

der Fall. Das gleichegilt von denKronämtern, nicht dagegenvon dem durch denKönig ernannten
Mischof. Er kann trotz seinesVerzichtes auf die Reichsratswürde Bischof bleiben.

* Agl. M.E. v. 26. März 1821 (Weber II S. 62).
7 Eine Ausnahme von diesemGrundsatz wird nur in dem Falle anzunehmensein, wenn ein

erblicher Reichsrat eine Wahl zum Abgeordnetenannimmt. Ein lebenslänglich ernannter Reichsrat
verzichtetdamit auf seineMitgliedschaft in der Kammer der Reichsräte.
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seinesHausesbleibt, ist ein Nachfolgerin der Reichsratswürdenicht vorhanden.Die
Würde ruht für diesesHaus. Das gleichegilt bei erblichenReichsräten, welcheals
solchezurücktreten,ohneaufzuhören,Inhaber desFideikommissesoderLehenszu sein.

Der Verzicht auf die Reichsratswürdeist ein Willensakt. Er bedarf,damit er
Wirksamkeit äußere,nichts weiter, als daß er alle Merkmale eines rechtsgültigenWillens=
aktesbesitze,sowieder Erklärunggegenüberdemjenigen,der zur Entgegennahmeberufen
erscheint.Die Adresse,an welchedie Erklärung zu richtenist, daßmanderReichsrats=
würde entsage, kann mangels anderer gesetzlicherBestimmung nur der Träger der
Staatsgewalt, der König, sein?. Einer Genehmigungdes Königs bedarfder Verzicht
nicht, da er schonim AugenblickeseinerErklärung gegenüberdemKönigerechtswirksam
ist. Das einzige, was zu prüfen bleibt, ist, ob eine verzichtendeWillenserklärung
wirklich vorliegt. Ist dies zu bejahen,dann erübrigt nur, demZurückgetretenenden
Empfang seiner Erklärung zu bestätigen und der Kammer der Reichsräte von dem
Austritte ihres Mitgliedes Mitteilung zu machen.Die Reichsratswürdeaber ist schon
mit demAugenblickeerledigt,wo der Verzicht demKönige10erklärt ist.

Es erhebtsichnochdie Frage, ob der Reichsrat,welcherauf seineWürde ver=
zichtet hat, wieder Reichsrat werden könne. Durch königliche Ernennung zum lebens=
länglichenReichsrate oder auf Grund eines anderen, neuen Rechtstitelskanndies
unbedingt geschehen,nicht dagegen auf Grund des früheren Rechtstitels. Denn auf
sein gesetzlichesRecht aus demfrüherenTitel hat der Zurückgetreteneverzichtet,und
dieses Recht kann ihm wedereineköniglicheErnennungwiedergeben,nochkanner
durcheinseitigenWillensakt es sichwiederaneignen.

Abgesehenvon den Fällen des Verzichtes11 erlischtdie Reichsratswürdedurch
Wegfall der gesetzlichenVoraussetzungenihrer Begründung. Dabei ist zwischenden
Fällen rein persönlichenVerlustesund jenenzu unterscheiden,wo eineerblicheWürde
als solchezu bestehenaufhört.

Der persönlicheVerlust derReichsratswürdetritt für alleKategoriengleichmäßig
ein, wenn bei einemReichsratedie allgemeinenpersönlichenVorbedingungenfür die
Erlangung der Würde wegfallen. Ist die Würde eineerbliche, so ruht sie alsdann
so lange,bis jemand,derpersönlichzu ihrer Erlangungbefähigtist,zur Nachfolgein das
erblicheKronamtoderin das Grundvermögenkommt,an welchesdieWürde geknüpftist.

Für die Träger nichterblicherKronämter,die Erzbischöfe,denBischof und den
Oberkonsistorialpräsidenten,erlischtdie Reichsratswürdemit demVerlustedes Amtes,
an welchemsiehaftet.

Wo dieReichsratswürdemit derInnehabungeinesbestimmtenGrundvermögens
verbundenist, erlischtdieselbefür die Familie mit demVerlustedes betreffendenVer=
mögens. Bei den Standesherrenhat jedochnur der gänzlicheVerlust ihres in Bayern
gelegenenstandesherrlichenBesitztumsdieseWirkung18. Bei den erblichenReichsrats=
würden im engeren Sinne, also jenen, welche an ein im Lehen=oder Fideikommiß=
verbande befindlichesGrundvermögen geknüpft sind, tritt die fragliche Wirkung auch
dann ein, wenn derGrundbesitzderart sichverringert,daß davonderverfassungsmäßig
geforderteMindestbetragan Steuern nicht mehr entrichtetwird .

* A. M. v. Pözl, Lehrb. d. bayer.Verf. RechtsS. 505 N. 8. ·
" De lege kerenda ist v. Seydel der Ansicht (2. Aufl. S. 405), daß nach Analogie des

Art. 36 Abs. il Erüer Art. 35) des Landtagwahlgesetzeszu verfahren sei. Mir scheint,das gleiche
auch schon de lege lata zu gelten.Der Verzicht kann m. E. rechtsgültig und wirksam bei ver=
sammeltemLandtag auch der Kammergegenübererklärt werden. Der zurücktretendeReichsrat hat
aber die Wahl und wird mehr aus Gründen der Loyalität als des Rechteses vorzuziehenhaben,
die Erklärung an den König zu richten. Ist dies geschehen,so hat die Kammer davon Mitteilung

zu erhalten; wurde der Verzicht der Kammererklärt, so hat sie darüber unverzüglich demKönig zu
erichten. Das Wahlrecht findet auch in derUbung eineBestätigung, worüberv. Seydel in 2. Aufl.

I S. 407 ff. § 97 ausführlich berichtet. 1%Oder der Kammer.
11Die fortgesetzteNichterfüllung der Pflicht zur Anwesenheit hat bei den Reichsräten nicht

wie bei den Abg. den Verlust der Mitgliedschaft, sonderndenAnschluß aufdie Dauer desLandtags
zurFolge. (Geschäftsg.Ges.Art. 28); vgl. 2. Aufl. 1 S. 406 N. 6, auch §§ 104, 108.

1, S. oben§ 43 Anm. 40. 6
13Oder die Verschuldungdie zulässigeHöhe übersteigt;vgl. oben S. 52 N. 14.
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Die bezeichnetenReichsratswürden gehen für die Person ihres zeitigen Trägers
verloren, wenn er aufhört, Eigentümer bzw. Nutzuießerdes betreffendenGrundvermögens
zu sein. Dagegen läßt es den Bestand der reichsrätlichenRechte unberührt, wenn
lediglichBeschlagnahmeoderPflegschaftwegenVerschwendungverfügtist¼.

Drittes Hauptstück.

Die Kammer der Abgeordneten1.
* 55. Geschichtliche Entwicklung des Landtagswahlrechtes. Die Zusammensetzungder

Kammer der Abgeordnetennach den Bestimmungender Verfassungsurkundezeigt deutlichdas Ge=
präge derübergangszeit, in welcherdieVerfassunggeschaffenwurde. Die altständischenErinnerungen
waren während der napoleonischenHerrschaftetwas in denHintergrund getreten;überdieskonnten
ihnen die Zeit des Vollgefühles neu errungenerSonveränität und Montgelas' aufgeklärterAbsolu=
tismus nicht geradegünstig sein. So war dennauch die „Nationalrepräsentation“ der Verfassung
von 1808 keine„Umformung"“"der früherenLandstände,sonderneineVertretungderhöchstbesteuerten
Grundbesitzer,in welcher,wennsiein Tätigkeit gesetztwordenwäre, derAdel wohl tatsächlichzahlreich
vorhanden, rechtlichaber der Geburtsstand ohne Bedeutunggewesensein würde. Die Verfassung
von 1818 machteden Versuch, eine Art von ständischerEinteilung in der Zweiten Kammer durch=
zuführen; allein derVersuchmußte, sobaldman nicht lediglich die Berufsständezur Grundlage nahm,
sondernauchan die früherenGeburtsständeanknüpfte,notwendigdeshalbmangelhaftausfallen, weil
es eine durchGeburt bestimmteständischeGliederung des Volkes längst nicht mehr gab. Die alte
Form der Landständemochteein Scheindaseinnochfortfristen, obschondie tatsächlichenVerhältnisse
des gesellschaftlichenLebensihr nicht mehr entsprachen.Aber nachdemdieseForm einmal zerschlagen
war, war es unmöglich,sie wiederherzustellen.Es ist bemerkenswert,daß die Verfassungvon 1818,
trotzdemsie mit Absicht als Gesamtbezeichnungfür beideKammern das Wort „Ständeversammlung“
statt „Nationalrepräsentation“gesetzthat?, für die einzelnenBestandteilederZweitenKammer nicht
den Namen „Stand“, sondernden unbestimmtenAusdruck „Klasse“ wählt.

Die Mitgliederzahl derAbgeordnetenkammersoll sich„im ganzen“ nachderZahl derFamilien
im Königreicherichten, und zwar in der Weise,daß auf 7000 Familien ein Abgeordnetergerechnet
wird". Die hiernachsichergebendeAbgeordnetenzahlwird in folgenderWeise verteilt.

1. Ein Achtteil trifft auf die Klasse der adeligen Grundbesitzer,welcheeine gutsherrliche
Gerichtsbarkeitund nicht schonSitz und Stimme in der Ersten Kammer habens.

2. Ein weiteresAchtteil trifft auf die Klasse der wirklichenselbständigenPfarrer der katho=
lischenzu Z) und protestantischenKirche (zu ½), welcheihre Pfarrei selbstversehen7.

1 v. Seydel (2. Aufl. I S. 407 N. 8) ist der Ansicht,daß es für die Mitgliedschaft in der
Kammer nur auf die Innehabung des Vermögensankomme;dieserechtlicheInnehabung aber
werdedurchBeschlagnahmeoder Pflegschaft,die nur dasVerfügungerccht treffe, nicht berührt. Er
erachtetdie entgegengesetzteübun derK. d R.R. für unhaltbar. Ebensov. Pözl, Lehrb.desbayer.
Verf.Rechts S. 505 Anm. 7. Vgl.auch Verh. d. K. d. R.R. 1866Beil. Bd. S. 313 u. 315. Ich
stimmev. Seydel darin zu, daß die Mitgliedschaft durchdieseBeschränkungennicht untergehe;in
derAusübung aber ruht dieMitgliedschaft des im Verfügungsrechtbeschränktenebensowie diejenige
des Minderjährigen.
8 55] 1 Vgl. zum Folgenden: J. Schmelzing, Staatsrecht des Kars. Bayern (1820)I 8§8127,
28: L. v. Dresch, Hrundzüge des bayer. Staatsrechts, 2. Aufl. 1835, S. 32—60; Fr.Chr.

K. Schunck, Staatsrecht des Kars.Bayern (1824)I 8§ 127, 129—153; C. Cucumus, Lehrb. des
Staatsrechts der konstit. Monarchie Bayerns (1825), S. 309 ff., 313—334; E. v. Moy, Staatsrecht
des Kars. Bayern, 1, 2 (1841) S. 104—135. Ferner L. A. v. Müller, Annalen des Müotschen
Reiches,1881, S. 6ff.; K. v. Praeisen Das bayer.bandtaßswahl esetzv. 9. April 1906, München
1907, S. 9—55; R. Theilhaber, HundertJahre bayer. ahluchtsentwicklung, München 1908;
Chr. Petzet, Bayer. Wahlreform, München 1897; H. Marquart, VergleichendeDarstellung des
neuenLandtagswahlrechtesin Bayern, Württembergund Baden, München1909: J. Graßmann,
Das b. Landtagswahlgesetzv. 9. April 1906 im Jahrbuch d. öff. Rechtesd. Gegenwart, Bd. 1
(1907)S. 242ff. * Verordn. vom 8. Juni 1807. Vgl. oben § 8 N. 27.

* Sitzung der Ministerialkonferenzvom 9. April 1818.
Berf Urk. Tit. VI § 8. Bei der erstenStändeversammlungzählte die K. d. Abg. hiernach

115Abgeordnete(112 von 789191 Familienund 3 derUniversitäten). Vgl.Verordn. vom30. Nov.
1818(G.Bl. S. 629) u. Allg. Intell.Bl. 1819 S. 109.

5 Verf.Urk. Tit. VI 8§ 7 u. 9.
Über die Standschaft der auf die Gerichtsbarkeit freiwillig verzichtendenStandes- und,

Gutsherrn und über die erhöhteZahl der Abgeordnetender Pfalz vgl. 2. Aufl. 1 S. 410 N. 6.
7Verf. Beil. X Tit. 1 88 5, 8, 19. —
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3. Ein Vierteil stellt die Klasse derStädte und Märkte mit wenigstens500Familien. Deren
Abgeordnetemüssenin der Gemeindemit freieigenemGrundvermögenoder bürgerlichemGewerbe
neit Finicen drei Jahren ansäsfig sein und davon einen bestimmtenMindestbetragan Steuern
entrichteno.

4. Die Hälfte der Abgeordnetenentfällt auf die Landeigentümer,die nicht der erstenKlasse
oder der Reichsratskammerangehören. DieseAbgeordnetenmüssenein freieigenesoder erblich nutz=
bares Eigentum? in ihrem Regierungsbezirkeseit drei Jahren besitzenund hiervon wenigstens10 fl.
Steuersimplum bezahlen10.

5. Endlich entsendetjededer drei Universitäten aus den ordentlichenProfessorenein Mitglied
in die Kammer11.

Die Verteilung derAbgeordnetenaus den erstenvier Klassen auf dieRegierungsbezirkewurde
durchdie X. Verfassungsbeilagegeregelt1.

Uber die allgemein erforderlichenEigenschafteneines Abgeordnetenbestimmtedie Verfassung
folgendes13: „Jedes Mitglied der Kammer der Abgeordnetenmuß ohneRücksichtauf Standes=oder
Dienstverhältnisseein selbständigerStaatsbürger sein, welcherdas 30. Lebensjahr zurückgelegthat
und den freien Genuß eines solchenim betreffendenBezirke oderOrte gelegenenVermögensbesitzt,
welchesseinenunabhängigenUnterhalt sichertund durchdie im Edikte(Beilage X) festgesetzteGröße
der jährlichen Versteuerungbestimmtwird. Er muß sich zu einer der drei christlichenReligionen
bekennenund darf niemals einer SpezialuntersuchungwegenVerbrechenoder Vergehenunterlegen
haben4, wovon er nicht gänzlich freigesprochenworden ist.“

Die Wahl konnte nur aus den gesetzlichbestimmtenGründen abgelehntwerden15. Staats=
diener und Staatspensionisten,sowie „alle für den öffentlichenDienst verpflichtetenIndividuen“ be=
durften zum Eintritte in die Kammer derBewilligung desKönigs, die Beamten derGutsherren der
Genehmigungder letzteren16.

Die Wahlordnung war für die einzelnenKlassenverschieden.Die adeligenGerichtsherrenund
die Univerfitätsprofessorenwählten unmittelbar, die übrigen Klassen mittelbar durchWahlmänner.
Die Wahlmännerwahl geschahin der Klasse der Städte und Märkte durch die beidenGemeinde=
kollegien; nur in den Städten mit eigenenAbgeordneten(München, Augsburg, Nürnberg! waren
die Abgeordnetenunmittelbar durchdie Gemeindekollegienzu bezeichnen.Bei der Klasse der Land=
eigentümerohne Gerichtsbarkeitbedurfte es sogar dreier Wahlhandlungen. Die Gemeindebehörden
ernanntenBevollmächtigte;von diesenwurden die Wahlmänner und von letzterendann die Ab=
geordnetengewählt7.

Die persönlichenErfordernissefür die Wähler waren: BesitzdesStaatsbürgerrechtesund voll=
endetes25., für die Beteiligung als Wahlmann bei „den letztenWahlmomenten“30. Lebensjahr8.

Die Wahl erfolgte, wie noch jetzt, vorbehaltlichder Auflösung auf sechsJahre ½. Die Ab=
stimmungwar öffentlich und erfolgtedurchunterschriebene Stimmzettel.

Es kann nicht in Erstaunen setzen,daß eine Gliederung der Zweiten Kammer, wie die ge=
schilderte,gegenüberder politischenBewegung des Jahres 1848 sichnicht zu behauptenvermochte.
Die Widerstandskraftder bestehendenEinrichtung wäre vielleicht eine größeregewesen,wenn in der
Abgeordnetenkammerwirklich eine wohlbemesseneVertretung der Berufsständesichgefundenhätte70.
Allein, wie wir gesehenhaben,war dies nicht derFall. Mit um so mehrSchwergewichtmußtesich
gegenüberdemGrundsatzederständischenScheidungdesVolkes derGedankeeineseinheitlichenStaats=
bürgertums geltendmachen. So war es dennbegreiflich,daß das „Repräsentativsystem“,welchesbei
denVerfassungsberatungenvon 1818 zurückgewiesenwordenwar, nunmehrverhältnismäßig leichtsich
Eingang verschaffte.

#Verf. Beil. X Tit. 1 58 6 u. 8.
?*Val. 2. Aufl. 1 § 31 Anm.5, 12. 16Verf. Beil. X Tit. 1 § 8.

11Verf. Beil. X Tit. 1 § 18. 12Tit. I §§ 2—8.
13Tit. VI § 12. ««»· ,
14Die BestimmungbereiteteSchwierigkeitenin derPfalz. Vgl. Landtagsabsch,vom 23.Mai

1846 (G.Bl. S. 5) Abschn.III § 40.
15Verf.Beil. X Tit.1 8844 ff.
is Verf.Beil. X Tit. 1 § 44e. DieseBestimmungerwies sichim Vollzuge als einebesonders

umstrittene und gehässige.Es erging daher unterm 23. Mai 1846 (G.Bl. S. 37) ein erläuterndes
Ges. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 411 N. 16.

1 Verf.Beil. X Tit. 1 §§ 14—38.
16Verf.Beil. 1 § 9, Beil. X Tit. 1 §813. Dazu ebenda§ 42 (Verlust desWahlrechtswegen

Bestechung).
nchunek urk. Tit. VI § 13. Die späterenNovellen f. bei 2. Aufl. I S. 411 N. 19.

20 Vgl. darüber L. A. v. Müller, Annalen des DeutschenReichs, 1881, S. 40 f.;
C. E. Leuthold ebenda1884,S. 339f.
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Nachdembereits der königlicheAufruf vom 6. März 184821eine Verbesserungder Stände=
wahlordnung verheißenhatte, brachtedie Staatsregierung in derSitzung der Kammer derAbgeord=
netenvom 26. April 18487 einenGesetzentwurf,dieWahl derAbgeordnetenzur Ständeversammlung
betreffend,in Vorlage, welcherohneBerücksichtigungvon „Standesklassen“allgemeineindirekteWahlen
vorschlug. Der Entwurf fand in seinenHauptbestimmungendie Billigung derKammern 2. Unterm
4. Juni 1848 erging hiernachdas Gesetz,die Wahl der Landtagsabgeordnetenbetreffend#425.

Das Gesetzbrachtedas allgemeineWahlrecht in dem Sinne, daß die Voraussetzungendes
Wahlrechtesfür alle gleichbestimmtund alle Standes=und Klassenunterschiedeim Wahlrechtbefeitigt
wurden. Es führte den indirekten Wahlmodus gleichmäßigso durch, daß die Abgeordnetenvon
Wahlmännern, welchevon Urwählern zu wählen waren, gewählt wurden. Die Wahl fand alfo in
zwei Wahlhandlungen, der Urwahl und der Abgeordnetenwahl,statt. Auf je 31500 Seelen sollte
durchschnittlichje ein Abgeordnetertreffen,nach welchemVerhältnis dieEinteilung desKönigreiches
inWahlkreise durch die Regierung (im Verordnungswege)zu erfolgenhatte. Das Wahlrecht war
an die Volljährigkeit, die Wählbarkeit als Wahlmann an das 25., als Abgeordneteran das

30. Lebensjahr geknüpft. Wahlrecht und Wählbarkeit waren an keineKonfession, wohl aber an
direkte Steuerentrichtunggeknüpftund fehltenden wegenVerbrechenund gewissenVergehenVer=
urteilten. Zur Ausübung des Wahlrechteswar nochWohnsitzoder Ansässigkeitmit Grundbesitzim
Wahlbezirk erforderlich. Die Einteilung derWahlkreisein Urwahlbezirkeerfolgtedurchdie Distrikts=
polizeibehörde. Die Abstimmung erfolgte nicht geheim, sonderndurchunterzeichnete Wahl=
zettel. Es entschiedabsoluteStimmenmehrheit ohneStichwahl. Anstellung oder Beförderung im
Staats= oderHofdienst machtedesAbgeordnetensitzesverlustig. Rücktritt war nur mit Genehmigung
der Kammer zulässig. Die Abgeordnetenerhielten Diäten (5 Gulden), wenn sie ihren Wohnfsitz
außerhalb des Landtagssitzeshatten,und Reisekostenentschädigung.

Zu bemerkenist noch, daß das Wahlrecht des Gesetzesvon 1848 nicht nur ein allgemeines,
sondernauchdaraufberechnetwar, eingleicheszu sein. Das Verhältnisvon einemAbgeordnetenzu
1:31 500 Seelen war nachArt. 1 und2 des Gesetzessoangeordnet,daß esderRegierungoblag, ent=
sprechendden Verschiebungenin der Bevölkerung auch die Wahlkreise zu ändern, um stets nach
MösglichkeitjenesVerhältnis zu erhalten und dadurch die Gleichwertigkeitder einzelnenStimmen
bei der Zahl der Abgeordnetenzu erhalten.

Das Gesetzvom 4 Juni 1848 blieb bis 1881 unverändert in Geltung. Ein Entwurf, welchen
die Regierung im Jahre 1854 der Kammer der Abgeordnetenvorlegte, sollte wieder die Berufs=
gliederungderBevölkerung,und zwar in nochbeschränkteremSinne als nachderVerfassungsurkunde,
in der Vertretung zur Geltung bringen, wurde aber von der Kammer d. Abg. abgelehnts".

In einer entgegengesetztenRichtung wie der im Jahre 1854 unternommeneVersuchbewegten
sich jeneBestrebungen,welchenachdenEreignissendesJahres 1866zutagetraten. Durch das Gesetz
vom 16. November 1867, die Wahl der bayerischenAbgeordnetenzum deutschenZollparlament be=
treffend?), hatte zum erstenMale das direkteWahlsystemin Bayern Eingang und alsbald auch
Anhänger gefunden.Während des Landtages1866/69gelangteeineReihe von Vorstellungenin den
Einlauf der Kammer der Abgeordneten,welchedie Einführung allgemeinerdirekterWahlen ver=
langten. Indessenwurde eine Anfrage des Abg. Jörg an die Staatsregierung, ob dieselbebe=
absichtige,„denEntwurf einesneuenLandtagswahlgesetzesauf der demZollparlamentswahlgesetze
entsprechendenBafis der allgemeinenund direktenWahlart noch bei demgegenwärtigenLandtage,
jedenfalls aber vor Ablauf der gegenwärtigenWahlperiode einzubringen"?, in der Sitzung vom

21R.Bl. S. 105. ?2Prot. Bd. II S. 454ff.: Beil. Bd. II S. .
: Val. Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 171f.. (Vortrag desAusschuß erichterstatters),

201ff. (Kasammenstellung,224ff. Musfchnzverh) Prot. Bd. IV S. 87, 457ff., V S. 2—160,165,
170, VII S. 57—81; K.d. R.R. Beil. Bd. IV S. 95 f. (Vortrag des Ausschußberichterstatters),
126ff. #lusschußverhandlungenProt. Bd. IV S. 364, 369—474, V S. 2—70.

4 G. Bl.S. 77. Vgl. A. Luthardt, Theorie u. Praxis des Ges. vom 4. Juni 1848, die
Wahl der Landtagsabg. betr.; Bl. f. adm. Praxis XIX (1869)S. 249ff.; Vollzugsvorschr.bei
Döllinger XXI S. 329ff., ferner Vollzugsvorschr.vom 21. April 1855. BVgl. auch Ges., die
88 dr aver. Abg. zur Volksvertretung beim Deutschen Bunde betr., vom 15. April 1848

25Sten. Ber. 18583/54Bd. I1S. 243;Beil. Bd. II S. 1 fo.
26 Ugl. hierüber v. Seydel 2. Aufl. I S. 412f.; Sten.Ber. 1853/54Bd. 1IS. 243,478ff.

Beil. Bd. II S. 1ff., 149ff.
2 G.Bl. 1866/69S. 237.
25Die Interpellation bob hervor, es sei ein Mißstand, daß „augenblicklichzwei auf ganz

verschiedenenPrinzipien beruhendeWahlgesetzein verfassungsmäßigerWirksamkeit im Lande be=
stehen=. Es sei zweifellos,daß eines der beidenWahlsystemedemanderenweichenmüsse,und daß

as System des Wahlges.von 1848 „den überwundenenStandpunkt bezeichne“.Vgl. auch Verh.
d. K. d. Abg. 1880/81Sten. Ber. V S. 372.
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26. März 1868 dahin beantwortet,daß eine solcheVorlage für die gegenwärtigeWahlperiode nicht
geplant werde#. Ferner wurden die oben erwähnten Petitionen sowie der Antrag der Abg.
Dr. K. Barth und Jörg, welcherdas gleicheZiel verfolgte, in der Sitzung der Abgeordneten=
kammervom 13. Februar 1869abgelehnt20.

In eine neueEntwicklung trat dieSache, als dieThronredevom 17.Januar 1870ein Wahl=
gesetzauf derGrundlage des direktenWahlrechtesverhießs1. Der Gesetzentwurfwurde am 21. April
1870 eingebracht,gelangteaber nicht zur Beratungss.

Unterm 9. Juni 1874 wiederholtedie Staatsregierung ihre Vorlage, zog sie aber zurück,als
die Verhandlungen im Ausschusseder Abgeordnetenkammergezeigthatten, daß eine Verständigung
über den Entwurf in der Kammer nicht zu erzielensein werde2.

Auf demLandtage 1875/76reichteder Abg. Jörg, nachdemer durcheineInterpellation er=
mittelt hatte, daß eine Vorlage der Staatsregierung nicht zu erwartensei34,zwei Gesetzesvorschläge
ein. Dieselben,auf derGrundlage der direktenWahlen ruhend, handeltenüber dieWahl der Land=
tagsabgeordneten,dann über die Wahlkreiseinteilung und die Zahl der Abgeordneten.Als es aber
zur Beratung im Hause kam,stelltesichsofort bei der erstenAbstimmung heraus,daß die Jörgschen
Entwürfe eine Zweidrittelmehrheitnicht finden würden25.

Spätere Anfragen an die Staatsregierung, ob sie die Umgestaltungdes Wahlgesetzeswieder
aufzugreisengesonnensei (1877und 1878),wurden mit Hinweis auf dieAussichtslosigkeitdesUnter=
nehmensverneint16. So brachtedenn der Abg. Schels unterm 7. Januar 1879 denEntwurf eines
Landtagswahlgesetzesan die Kammer. Der Entwurf, der auf die Einführung direkterWahlen und
gesetzlicheWahlkreiseinteilung verzichtete,wurde an einen Ausschußverwiesen,gediehaber nicht bis
zur Beratung im Haufses?.

Nunmehr wurde die Sache wieder von der Staatsregierung in die Hand genommen. Am
29.Jannar 1881 unterbreiteteder Staatsminister des Innern derAbgeordnetenkammerdenEntwurf
einer Novelle zum Wahlgesetzevom 4. Juni 184828. Die Vorlage sah davon ab, grundsätliche
Anderungenan dembestehendenWahlgesetzezu bewirken;nur führtesiedie geheime Abstimmung
ein und begnügtesichim übrigen, die Beseitigungeiner Mehrzahl technischerMängel des Gesetzes
vom 4. Juni 1848 in Aussicht zu nehmen,um „künftigenWahlen einen ruhigenVerlauf zu sichern
und das GeschäftderWahlprüfungen auf dienaturgemäßeneinfachenBahnen zurückzuführen“. Über
diesenEntwurf wurde, nachdemer durch den Ausschuß der Abgeordnetenkammerin verschiedenen
Punkten verändertund erweitertworden war, Vereinbarung erzielt?, und so ergingdas Gesetzvom
21. März 188140. Seit 1881 wurden wiederholtAnträge auf Anderung des Landtagswahlgesetzes
gestellt. Dieselbenwaren jedochzumeisterfolglos.

Am 1.Juli 1902 faßte der Landtag einen Gesamtbeschluß“"!,durchwelchener der Regierung
in 14 Ziffern Richtpunkte für ein neues Wahlgesetzunterbreitete. Die Wahl sollte eine direkte
werden. Die Wahlentscheidungsollte durchrelative Mehrheit, jedochso erfolgen,daß derGewählte,
um schon im erstenWahlgange als gewählt zu gelten, ½ der abgegebenenStimmen auf sichzu

29 0D Abg. 1866/68Sten. Ber. III S. 349f.
20 Verh. Abg. 1866/67Beil. Bd. I S. 293ff.; 1868/69Sten.Ber. V S. 215ff., 237ff.

d. K. d.
d. K. d.

#1Verh. d. K. d. Abg. 1870/71Prot. Bd. S. 9.
32Verh. d. K. d. Abg. 1870/71Sten. Ber. II S. 118ff.: Beil. Bd. 1I S. S

ws i16 #0. d. K. d. Abg. 1873/75Sten. Ber. II S. 1f., I S. 289:Beil. Bd. S. 319ff.,

34Verh. d. K. d. Abg. 1875/76Sten. Ber. 1 S. 125ff.
us 3 Sr. d. K. d. Abg. 1875/76Beil. Bd. II S. 319 ff., 465 ff., 521 ff.; Sten. Ber. I S. 187 f.,

v26Verh.d. K. d. Abg. 1877/78Sten.Ber.I S. 56f., 74; II S. 1 .rrnn ses Ver 33 g. en. Ber. . .; Beil. Bd.
a9 Verh. d. K. d.Abg. 1881Beil. Bd. XII S. 281ff., Sten.Ber. 1880/81 368ff.; Verh.

d. K. d. R.N. 1877/81Prot. Bd. III S. 1936ff.;Beil. Bd. III S. 1751ff.
4 Die Abänderung einiger Bestimmungendes Ges. über die Wahl der Landtagsabg.vom

4. Juni 1848 betr. (G. u. V.Bl. S. 103). Neue Bekm. des Textes G. u. V. Bl. S. 113. Uber
das Gesetzvgl. L. A. v. Müller, Das bayer. Ges. über die Wahl der Landtagsabg.vom 4. Juni
1848/21.März 1881; fernerL. A. v. Müller, Zur Theorie u. Praxis desbayer.Landtagswahlges.,
Bl. f. adm. Praxis 1 (1882) S. 145ff., 161 ff., 177ff.; K. v. Krazeisen, Das b. Land=
tagswahlgesetzv. 9. April 1906, S. 21 ff. — über spätereErörterungen im LandtagewegenAnde=
kugen ien gablges.Repert.1883/86S. 177f., 304f. Vgl. über den Vollzug v. Seydel 2. Aufl.

41 Verh. d. K. d. Abg. 1899/1900,Beil. Bd. I S. 310,Sten. Ber. Bd. 1 S. 274ff.; Verh.
d. K. d. Abg. 1901/02,Beil. Bd.VII S. 761f., Sten.Ber. Bd. IX S. 188 ff.; Verh. d. K. d.R..
1901/02,Beil. Bd. II S. 397, 407, 408, 499; Prot. Bd. II S. 308f.; Landt.Rep. 1899/1900S. 280
bis 284, 1901002S. 228—225.

t
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vereinigen hatte. Ferner wurde gefordert: 25. Lebensjahr für Wahlrecht und Wählbarkeit, Besitz
derStaatsangehörigkeitund direkteSteuerzahlung desWahlberechtigtenseitmindestenseinemJahre,
periodischeWählerlisten, Bestimmung der Zahl der Abgeordnetennach dem Verhältnis von 1 zu
38.000Seelen nach der amtlichenVolkszählung vom 1. Dezember1900, gesetzlicheFestlegungder
Wahlkreiseinteilung, Bildung der Wahlkreise für je einen Abgeordneten,ausnahmsweisefür zwei
Abgeordnete, tunlichsteEinhaltung der Grenzen der Amtsgerichtsbezirkeund Distriktsgemeindenbei
Bildung der Wahlkreise.

Die Staatsregierung legtehierauf am 28. September1903 einen Gesetzentwurfvor, welcher
für die Wählbarkeit zum Abgeordnetendas 30. Lebensjahrforderte, sonstaber im wesentlichenauf
jenenGrundzügen aufgebaut war. Der Entwurf fand jedochin der Kammer der Abg. nicht die
erforderlicheMehrheit und wurde auchvon der Kammer derR.R. abgelehnt"2. Der Landtag ergriff
nun formell die Initiative, indem er den Entwurf der Regierung mit wenigenAnderungen auf
Antrag der Abg. Dr. v. Daller und Genossenin beidenKammern einstimmigannahm und am
13.März 1906 zum Gesamtbeschlußerhob. Der Entwurf erhielt die Sanktion. Das Gesetzist datiert
vom 9. April 1906 und enthält das nunmehr geltendeLandtagswahlrecht".

Noch vor seinemInkrafttreten hat das GesetzeineAnderung durch§ 6 desReichsgesetzesvom
21. Mai 1906, betr. die Gewährung einer Entschädigungan die Mitglieder des Reichstages, er=
fahren“". Die Anderungenbetreffenden Art. 38 Abs. II des L.T.W.G.8 und beziehensichauf die
EntschädigungenderjenigenLandtagsabgeordneten,welchezugleichReichstagsabgeordnetesind. Zum
Vollzuge des Art. 38 Abs. I erging die kgl. Verordnung vom 13. März 1907“ und zum Vollzuge
desGesetzesdie Bekanntmachungdes Staatsministeriums des Innern vom 28. März 1907½,welche
nunmehr ersetztist durch die BekanntmachungdesselbenMinisteriums vom 3. Dezember1911“.
Der Art. 38 Abs. II des W.G. wurde sodannaufgehobenund ersetztdurchdas bayer.Verf.Ges.vom
30. Januar 1908, die Aufwandentschädigungder Landtagsabgeordnetenbetr. (G.V.Bl. S. 51 ff.).
Außerdemist Art. 4Ziff. 3 desGesetzesabgeändertworden durchdas bayer.Verf. Ges.vom 4. April
1910, betr. die Einwirkung von Armenunterstützungauf öffentlicheRechte(G.V. Bl. S. 157).

Der Typus, dem das bayerischeWahlrecht nunmehr zugehört, ist der allgemeinesüddeutsche
und zugleich derjenigedes Reichstagswahlrechtes,dem das bayerischeRecht durch das W.G. von
1906 in allen wesentlichenZügen angeglichenworden ist.

Es ist der Typus des allgemeinen, gleichen, direktenund geheimenWahlrechtes, mit dem
vollendeten25. Lebensjahreals Voraussetzungvon Wahlfähigkeit und Wählbarkeit. Die Allgemein=
heit und GleichheitdesWahlrechteserleidet je eineEinschränkung,die Allgemeinheit, indem den
Angehörigendes aktiven Soldatenstandesnur die Wählbarkeit, nicht aber dieWahlberechtigungzu=
steht, die Gleichheit, indem zwar alle Wähler gleichvielStimme, nämlich je eine haben, der
Wert der Stimme des einzelnenWählers aber je nach der WählerstärkeseinesWahlkreisesein ver=
schiedengroßer ist“s.

4 Verh. d. K. d. Abg. 1903/04,Beil. Bd. XIII S. 327 (Entwurf auch abgedr. in Bl. f.
adm. Pr. Bd. 58 S. 305), S. 889—1001 (Ausschußprotokolle),S. 1003—1114 (Berichte),XIV
S. 832 Gesamtbeschluß, 837 (Antrag. Dr. Hammerschmidt): Sten. Ber. Bd. XI S. 21. 134 bis
145, XIII S. 1 ff., XV S. 406—470; Verh. d. K. d. R.N. 1903/04,Beil. Bd. III S. 141, 165,
207, 268, 363, 414; Sten. Ber. Bd. III S. 72, 223—231, 239; Landt. Rep. 1903/04 S. 301—326.
Der Antrag Dr. Hammerschmidt, welcherdie Einführung bes Verhältniswahlsystemsbezweckte,
wurde abgelehnt. Der Entw. ist abgedrucktin den Bl. f. adm. Pr. Bd. LIII S. 305ff. Zum
Entwurf vgl. A. Schowalter, Allgem. Wahlrecht und bayer. Wahreiorm 1904; Ernst Graf
von Moy, Das Wahlrecht der Geistlichen,1905; M. Schneider, Proportionalwahlund Wahl=
reform in Bayern, 1904. Bgl. ferner Chr Petzet, BayerischeWahlreform, München 1908;
v. Seydel, Das bayer. Abgeordnetenwahlrechtund das Verfahren zu seinerVerbesserung,Bl. f.
adm. Pr. XIIII S. 209ff., wo insbesondereder Vortrag desReichsrats v. Bechmann aus dem
Jahre 1898 gewürdigt ist. Uber die Proportionalwahl (Minderheitvertretung)ebendaS. 226 ff.;
K. v. Krazeisen a. a. O. S. 33 ff. Das wichtigsteErgebnis derAnträge war zunächstdieEntschl.
des St. M. d. J. v. 14. April 1899 (M.A. Bl. S. 127), wodurcheinige Bestimmungender Vollz.=
Anweisung vom 2. April 1881 geändertwurden. Vgl. auch Art. 140 des Ausf.G. zum B.G.B.
(G.V.Bl. 1899 Beil. 1 S. 38) zu Art. 5 Abs. 2 Ziff. 1 des Ges. Zum Gesetzf. auch die Aufsätze
von K. v. Krazeisen, Bl. f.adm. Pr., Bd. 56 S. 65 ff., 81 ff.

48 G. u. V. Bl. S. 131.
4 R G.Bl. S. 468ff., Verh. d. R.T.S 11. Leg.Per. II Session 1905/06;Drucks.N. 41, 61,

353, 354, 403, 423, 424, 427, 440, 444; Sten.Ber. S. 611 ff.761f, 2701ff., 3130 ff.,3208, 3210,
3222ff.; Bekm. v. 27. Juni 1906,betr. die freieFahrt der Mitgl.desR.T.s auf d. deutschenEisen=
bahnen(N.G.Bl. S. 850).

44“G.V.Bl. S. 101. “ M.A. Bl. S. 133.
4 M.A. Bl. S. 815. Vgl. Bl. f. adm. Pr. Bd. 61 S. 339.

DieseUngleichheitergibt sichals unausbleiblicheFolge der gesetzlichenWahlkreiseinteilung.
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Die Wahlentscheidungerfolgt in beschränkterWeisenach demGrundsatzder relativen Mehr=
heit. Das Pluralwahlrecht und die Verhältniswahl haben im bayerischenRechtder Landtagswahl
keinenEingang gefunden.

#§*56. Wahlfähigkeit, Wahlberechtigungund Wählbarkeit. Zur Bemessung
des Umkreises jener Personen, welche bei einer Landtagswahl rechtlich in Betracht
kommen,sinddie Begriffeder Wahlfähigkeitund Wahlberechtigung1, dann derWähl=
barkeit festzustellen.

Unter Wahlfähigkeitist diejenigepersönlicheBeschaffenheitzu verstehen,welche
die Möglichkeit gibt, wahlberechtigtzu sein. Die Wahlberechtigungist die Befugnis
zur Teilnahme an einer bestimmtenWahl ?.

Das Wahlrecht ist nach einer zweifachenHinsicht ein höchstpersönlichesRecht.
Einmal nämlich insofern, als dasselbenur von dem persönlichanwesendenWahl=
berechtigtenund regelmäßignicht durchStellvertretungausgeübtwerdenkanns, sodann
insofern, als es nicht Gegenstandeines Rechtsgeschäftesmit einem Dritten sein darf.
Die übernommeneVerpflichtung, das Wahlrecht zugunsteneiner bestimmtenPerson
auszuüben, ist daher unwirksam. Wurde die Verpflichtung gegen Zusicherungeines
Vermögensvorteils eingegangen,so bewirkt dies Ungültigkeit der Wahl, soweit sie die
Bestechendenund Bestochenenbetrifft“. Außerdemfällt einesolcheBestechungunter
die Strafbestimmungendes § 109 des Reichsstrafgesetzbuches.

Mit Wählbarkeitwird diejenigepersönlicheBeschaffenheitbezeichnet,welchedie
rechtlicheMöglichkeit gibt, gewählt zu werden, also ein Recht aus der Wahl zu er=
werben.Die Wählbarkeitist demnachebensowenigein Recht“ als dieWahlfähigkeit7.

1 Das Wahlgesetzunterscheidetnicht, wie es in der Wissenschaftüblich ist, zwischenWahl=
fähiglest und Wahlrecht, sondernzwischenWahlberechtigungund Befugnis zur Ausübung derselben.

eideUnterscheidungenlaufen auf dasselbepraktischeErgebnis hinaus. Wenn z. B. das W.G. den
Wohnsitzim Wahlbezirk als eine Vorausshungder Ausübungsbefugnisbezeichnet(Art. 6 Abs. II),
so ist das dasselbe,wie wenn v. Seydel den Wohnsitzals VoraussetzungdesWahlrechtesim Sinne
der Befugnis zur Teilnahme an einer bestimmtenWahl bezeichnet.

Über die rechtlicheNatur des WahlrechtesP. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs,
5. Aufl., 1 S. 291ff.; dagegenG. Jellinek, System der subjektivenösfentlichenRechte,Freiburg
i. B., 2. Aufl., S. 137ff., ferner ebendaS. 160. v. Seydel nennt die Wahlberechtigungersteine
„Befugnis“, nachherein Recht; Laband und Jellinek sprechenihr die Natur eines subjektiven
Rechtesab. Ich meine, wenn es überhauptein subjektivesöffentlichesRecht gibt, dann ist es das
Wahlrecht, insbes.das Recht,seineStimme abiugeben. Daß das öffentlicheInteressevor allem es
ist, um deswillen diesessubjektiveRechtgegebenist, tut nichts zur Sache, und ist wohl bei allen
subiektivenöffentlichenRechtenmehroderwenigervorwiegendderVerleihungsgrund. Das Entscheidende
ist, daß der Wille des Wählers in rechtlichgeschützterWeisesichfubjektiv und durcheine konkrete
—. äußern hat. StrafrechtlicherSchutzdes Wahlrechts R.St.G.B. §§ 107, 339 Abs. III.

auch Wahlges.Art. 31 Abs. II: „Jede Beschränkungder Freiheit derWahl und jedeBenutzung
eines obrigkeitlichenEinflusses auf die Wähler wird strengegeahndetund nachUmständenmit der
Dienstentlassungbestraft.“ «

IWahleLrt.20Abf.I-inPerfon«-Diesuliifsigkeitder»BeihilfeetnerVettrauenss
person"nachArt. 20 Abs. II ändert daran nichts.

4 Wahlges. Art. 31. Ertsch d. V. G.Hs II S. 35, IV S. 39.
5 Val. # Laband a. a. O. I S. 335f.
* Die Wählbarkeit ist keinRecht,aber dieAnnahme derWahl ist ein Recht,dessenAusübung

niemand entzogenoder verkürztwerdendarf. Daß dies im W.G. nicht ausdrücklichausgesprochen
wurde, dürfte wohl nur auf der Selbstverständlichkeitberuhen. Ubrigens genießtdiesesRecht be=
sonderenindirektenSchutz durch § 107 des R.Str. G.B.s und für Beamte durch das Verbot der
UrlaubsverweigerungnachL.W.G. Art. 35. Es ist deshalbausgeschlosfen,daß die Annahme eines
Mandats unter die verbotenenoder erlaubnisbedürftigenNebenbeschäftigungendes Beamtengesetzes
Art. 18 Abs. 1 u. III Ziff. 2 gerechnetwerden könnte. Vgl. Piloty in den b. Verkehrsblättern
Igg. 1911 S. 365ff., insb. S. 396. Unrichtig W. Reindl, Komm, zum Beamtengesetz,S. 110
Ihgote 1. Auch privaten und kirchlichenoderKorporationsbeamtenkanndas RechtnichtdurchVer=
trag, Statut oderKirchengesetzentzogenwerden. Dochkann die Ausübung desselbenKündigungs=
oderAusschließungs=und Absetzungsgrundsein.
· 7 Der Art. 12 desWahlgesetzesvon 1848/81bestimmte,daß wederdieWahlberechtigungnoch

die Wählbarkeit an ein bestimmtesGlaubensbekenntnisgebundensei. DieseBestimmungwar schon
damals überflüssig, da sie in demR.Ges. v. 3. Juli 1869, betr. die Gleichberechtigungder Kon=
fessionenusw. schonenthaltenist. Sie ist nur aus diesemGrunde im neuenWahlgesetzin Wegfall
ß ommen. Au öfentlichenDienern des Staats, der Glaubensgesellschaften,Gemeindenusw. kann
as Wahlrecht aus Gründen der Konfessionwederentzogennochverkürztwerden. Staatsbeamten
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Da die Abgeordnetenwahlnunmehr eine unmittelbare ist, so ist der frühere
Gegensatzvon Urwähler und Wahlmann in der Wahlberechtigungund von Wahlmann
und Abgeordnetemin der Wählbarkeit in Wegfall gekommen. Es gibt nur Wähler
und gewählteoder zu wählendeKandidatens.

Voraussetzungder Wahlfähigkeit ist teils das Vorhandensein, teils das Nicht=
vorhandenseingewisserTatsachen.

Die Tatsachen, welche die Wahlfähigkeit bedingen, sind: Besitz der Staats=
angehörigkeit seit mindestens einem Jahre, männliches Geschlecht10, vollendetes
25. Lebensjahr11,Entrichtung12direkterStaatssteuern15seitmindestenseinemJahre 14.

Bezüglich des letzterenPunktes kommt es nicht nur darauf an, ob derjenige,
dessenWahlfähigkeit in Frage kommt, wirklich direkteStaatssteuern gezahlt hat oder

nicht, sondern auch darauf, wann und für welche Periode die Steuerzahlung er=
folgt ist½.

8 enüber kann die Art der Ausübung auch keinenGrund disziplinarer Verfolgung bilden, und
aubensgesellschaftenkönnen ihre Diener deshalb nur mit Kirchenstrafen belegen. Vgl. meine Aus=

führungenin dem Aufsatze„Das Recht der Meinungsäußerung“ in den bayer. Verkehrsblättern
a. a. O. Uber denAntrag desReichsrats Grafen E. von Moy wegenAufhebungdes Wahlrechtes
der Geistlichenvgl. Verh. d. K. d. R.N. 1903/04Beil. Bd. III S. 141,Sten. Ber. Bd. III S. 72,
226, sowie dessenAbhandlung „Das Wahlrecht der Geistlichen", München 1900.

8 DieEinrichtung der Ersatzmännerbestehtschonseit 1881 nicht mehr. Uber früher vgl.
v. Seydel 2. Aufl. I S.415 N. 8.

* Weder Art. 3 nochdie ZuständigkeitsnormdesArt. 4 3 1 derReichsverfassungbeschränken
die Staaten in der Bestimmung der VoraussetzungendesWahlrechts. Eine Ausnahme machen
nur das R.G. v. 3. Juli 1869,vgl. obenN. 7, und dasR.Mil. Gesetz,vgl. untenN. 21 ff. S. auch
K. v. Krazeisen a. a. O. Art. 3 N. 3.

10Vgl. K. v. Krazeisen a. a. O. Art. 3 N. 2.
u Vgl. B.G.B. § 187 Abs. II über die Berechnung.
12Selbstverständlichwird persönlicheSteuerzahlunggefordert.Das Mitglied einerGesellschaft,

Korporation, Genossenschaftkann alsosicht die durch letztereSrfolsendeSteuerzahlung für sich
geltendmachen. Vgl. L. A. v. Müller, Bl.f. adm. Praxis, XXXII S. 169 und K. v. Kraz=
eisen a. a. O. Art. 3 N. 6 u. die dort zitierten Entsch.d. V.G.H.3.

15 Grundsteuer, Haussteuer, Gewerbe= u. Hausiersteuer, Kapitalrenten= u. Einkommensteuer.
Die Erbschaftssteuer und die Wertzuwachssteuer gehören nicht hierher, da das W.Ges. offenbar nur

baverische Steuern und nur solcheim Auge hat, welcheaur ständigeEinkommensquellengelegt
sind. Ebensowenig kommen von den neuen Steuerndie Warenhaussteuerund die Besitzveränderungs=
abgabe in Betracht, da sie nicht „demStaate", sondernder Gemeindeentrichtetwerden. Waren=
— v. 14. Aug. 1910 Art.3,Besitz Ver. Abg.G.v. gl. D. Art. 1. Von der Hundesteuergilt
as gleiche.

24Wahle. Art. 5 Abf. I.
15Das Wort„entrichtet“ ist nicht gleichbedeutendmit „gezahlt". Der Sinn der Vorschrift

ist vielmehr der, daß der Wahlfähigeseit mindestenseinemJahre (früher6 Monaten) mit Steuer
veranlagt sein muß oderwenigstensnachseinerSteueranmeldungveranlagt seinkonnte,und daß er
auf Grund dieser, d. i. mindestensein Jahr zurückliegendenund bis zumWahltag fortbestehenden
Veranlagung währenddes letztenJahres vor derWahl Steuer bezahlthat. DieseAuslegung ergibt
sich als die richtige allerdings nicht unmittelbar aus dem Wortlaute des Gesetzes,wohl aber schon
aus der Begründung zu Art. 5 der Novelle von 1881 (S. 327), der Interpellationsbeantwortung
7 Art. 5 (Interp. Frh.v. Hafenbrädl, Verh. d. K. d. = 1877/81, Sten. Ber. Bd. V S. 788);
ie findet sichauchin der von K. v. Krazeisen a. a. O. S. 76angeführtenM.Entschl.v. 9. März
1899 N. 4963 und der M.E. v. 3. Dez. 1911 § 2 Abs. I. (Vgl. auch Vollz. V. 8 3 Abfs.III.)
Danach sind die verschiedenenmöglichen Fälle wie folgt zu entscheiden:

a)Weblsähig ist derjenige, der seit mindestens einem Jahr veranlagt ist und während dieses
Jahres auf Grund dieserVeranlagung dieSteuer ordnungsmäßigentrichtethat. Wenn er außerdem
auch für stbätereVeranlagung Steuer entrichtethat, so ist dies belanglos.

b) allfähs ist nicht, wer erstwährenddes entscheidendenJahres veranlagt wurde. Eine
Steuerzahlung, währenddesJahres machtihn regelmäßignichtwahlfähig, ausnahmsweisenur dann,
wenn seine Steueranmeldungüber ein Jahr zurückliegtund die Veranlagung vor einemJahre

hätte ersolgenkönnen, aber verspätet,also währenddes Jahres ersterfolgt ist. M.E. v. 3. Dez.
1911 § 2 Abs.I Fall a: „DerWähler muß seineSteuerpflichtso rechtzeitigangemeldethaben,daß
er seit mindestenseinemJahr vom Wahltagezurückgerechnetmit Steuer veranlagt sein konnte.“

Dc)Wahlfähig ist nicht, wer vor dem entscheidendenJahre veranlagt worden ist, aber nicht
bis zur Wahl bezahlt hat.Die M.E. v. 3. Dez. 1911 sagt: „Der Wähler darf sichfür diesesJahr
mit der Zahlung der Steuernicht in Säumnis befinden. Säumnis in der Steuerentrichtungist
anzunehmen,wenn der Wähler seit Ablauf des öffentlichbekanntgegebenenEinhebungstermins
vier Monate hat verstreichenlassen, ohneZahlung zu leisten.“"Dem ist nochbeizufügen, daß
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Dem Wähler sind alle und nur diejenigenSteuern zuzurechnen,welcheseiner
persönlichenZahlungspflicht unterliegen16. Die Steuerausweisesindvon den Gemeinden
unter Beihilfe der Distriktsverwaltungsbehördenund Rentämterzu beschaffen17.

Den Gemeindebehördenobliegt auchdie Feststellungder Staatsangehörigkeitder
Steuerzahler18.

Die allgemeinenVoraussetzungender Wahlfähigkeit beurteilen sich nachdemZeit=
punkt der Wahl 1°.

Den Personen, welchediesenAnforderungengenügen,fehlt indessendie Wahl=
fähigkeit gleichwohl, wenn bei ihnen eines der nachstehendzu erörterndenVerhältnisse
vorliegt20:

1. Nicht wahlfähigsind ! Personendes SoldatenstandesdesHeeres,solangesie
sichbei der Fahne befinden. Personendes Soldatenstandessind die Offiziere, Sanitäts=
offiziereund MannschaftendesHeeres??, nicht dagegendie Militärbeamtenund die
Zivilbeamten der Militärverwaltung ?8, wozu auch die Veterinäre gehören. Die Erst=
genannten sind wahlunfähig, während sie bei der Fahne sind, d. h. solange sie dem
Friedensstandeangehörenoder sonst zum Dienste einberufensind. Das Entscheidende
ist dasBesteheneinesaktivenDienstverhältnisses.Eine Beurlaubung,durchwelchedas
aktive Dienstverhältnis nicht gelöstwird, beseitigtdie Wahlunfähigkeit nicht2725.

Nicht wahlfähigsind ferner:
d⸗ 2. Personen, welcheentmündigtoder unter vorläufigeVormundschaftgestellt

sind;
Säumnis auch angenommenwird, wenn der Wähler für ein in diesesJahr fallendesSteuerziel
Steuer entrichtethat, für spätereSteuerziele aber in mehr als viermonatlichesSäumnis geraten
ist. Besondereswurde mit Rücksichtauf die SteuerveranlagungennachdenneuenSteuergesetzenvon
1910 für die Landtagswahl 1912 angeordnetin M.E. v. 5. Dez.1911Ziff. 2 (M.A.Bl. S. 855).

d) Wahlfähig ist auchnicht, wer etwa früher veranlagt war, seit einemJahre aber nicht
mehr veranlagt ist. Einem solchenist jedochdie frühereVeranlagung nochzuzurechnen,wenn er
auf Grund derselben erst während des entscheidendenJahres gezahlt hat. Das gleiche gilt für den,
dessenVeranlagung währenddes entscheidendenJahres aufgehört hat,wenn er nur in diesemJahre
von früher her nochveranlagt war und dafür gezahlthat.

½ So find bei fortgesetztenGütergemeinschaftenund Miteigentum alle wahlfähigenMiteigen=
tümer, bei FirmendieAlleininhaber, nicht auchdiestillenTeilhaber, bei offenenHandelsgesellschaften
alle Gesellschafter,bei einfachenKommanditgesellschaftensowohl die Komplementäreals auch die
Kommanditistenals Steuerzahler anzusehen,währenddie Steuerentrichtungder Aktiengesellschaften,
Kommanditgefellschaftenauf Aktien, Berggewerkschaften,Erwerbs=und Wirtschaftsgenofsenschaften,
eingetragenenGenossenschaftenund Gesellschaftenmit beschränkterPaftuns den einzelnenMitgliedern
nicht zugerechnetwird. M. E. v. 3. Dez 1911 § 2 Abs. II bis VI.

17Näheres in der M.E. v. Z. Dez. 1911 § 2 Abs. VII.
18M.E. a. a. O. Abs. VIII.
19W.G. Art. 3: M. E. v. 8. Dez. 1911 § 2. Früher entschiedderAnfangstag derAuslegung

der Wählerlisten.
20DieseAusschliehungsgründesind im wesentlichenunverändertaus demfrüherenRecht in

das W.G. von 1906 übergegangen.
2 NachR.Mil. Ges. § 49 Abfs.I.
22Die Gensdarmeriegehörtnicht zum Heereim Sinne desR.Mil. Ges. Die Gensdarmerie=

offiziere sind nicht wahlfähig, weil dieseals Angehörigedes Heeresbetrachtetwerden, welchezur
Dienstleistungbei derGensdarmeriebefohlensind. Die MannschaftenderGensdarmeriedaegen und

die Aehbrigen. der MünchenerSchutzmannschafteinschließlichihrer „Offiziere" sind wahl erschtigt.
Vgl. M.E.vom 27. Jan. 1883(Weber XVI S. 100)II A und M.E. v. 3. Dez. 1911§ 6 Abs. V.

23R. Mil.Ges. 5§ 49 mit 36. Dazu angef.M.E. vom 27. Jan. 1883.
*“4In die Wählerliste sind danach außer denMilitärbeamten nur diejenigenPersonendes

Soldatenstandes einzutragen, welche sich in keinemaktiven Verhältnis befinden, also die verabschiedeten
Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinärofsiziere,die zur Disposition stehendenOffiziere usw.,wenn

se nicht auf einer etatsmäßigenFriedensstelleverwendetsind, die Hlflgiiere und Sanitätsoffiziere
la suite, es sei denn, daß sie aus einer etatsmäßigenFriedensstelle Gehaltbeziehenoder unter

Stellung à la suite auf bestimmteZeit mit oder ohneGehalt beurlaubt sind, endlichalle Offiziere,
Sanitäts= und Veterinäroffiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes. Für die Zeit der
Dienstleistungim aktivenHeere ruht für alle diesePersonendas Wahlrecht und ist entsprechender
Vermerk des Ausschließungsgrundesin der Wählerliste zu machen. M.E. v. 3. Dez. 1911 § 6.

25Wahlges.Art. 4. Vorbild: Reichstagswahlges.vom 31. Mai 1869 § 3.
26B. G. B.8§ 6, 1906ff. Überdas Antragsrechtdes Dermenpslegschaft=ratess. Armenpflege=

gesetzv. 29. April 1869 Art. 36 Abs. IV; b. Ausf.G. z. B.G.B. Art. 160.
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3. Personen, über derenVermögendas Konkursverfahrengerichtlicherklärt ist,
währendder Dauer diesesVerfahrens;

4. Personen, welcheeine öffentlicheArmenunterstützungbeziehenoder in dem
Zeitraume eines Jahres vor der Wahl bezogenhaben. Art. 4 Ziff. 3, wo dies
mit einer Einschränkung angeordnetist, hat durch das Gesetzvom 4. April 191028
Ergänzung und teilweise Anderung erfahren. Der Begriff der Armenunterstützungim
Sinne des Landtagswahlgesetzesist damit erheblicheingeschränktworden. Die Ein=
schränkungbedeutetabereineNeuerungnur insoweit,als darnachauchgewisseLeistungen
aus dem Armenpflegegesetzenunmehr nicht als Armenunterstützungenim Sinne des
Landtagswahlgesetzeszu gelten haben. Andere ebenfalls im Gesetzvom 4. April 1910
angeführteLeistungengaltenschonvorhernicht alssolche 29.

Darnach scheidenalso aus dem Begriffe der Armenunterstützungim Sinne des
WahlgesetzessolcheLeistungenaus der Armenpflegedes Gesetzesvom 29. April 1869
aus, welche bestehenin Krankenunterstützung,in Anstaltspflege Angehöriger, die an
körperlichenoder geistigenGebrechenleiden, in UnterstützungenzumZweckeder Jugend=
fürsorge,derErziehungoderderAusbildung für einenBeruf, in vereinzeltenLeistungen
zur Hebung einer augenblicklichenNotlage, dann solcheUnterstützungen,welcheerstattet
sind, unentgeltliche Gewährung von Schulmitteln (Lehrmitteln, Schulgeld, Frei=
plätzen usw.)30.

Für die übrigbleibendenArmenhilfen kommt es auf denwirklichen Bezug an, und
entscheidetder Zeitpunktdes Gewährungsbeschlusses.VergeblichesNachsuchenschließt
die Wahlfähigkeitnicht aus31.

Auch all dieseAusschließungsgründesind auf denTag der Wahl zu beziehen2.
5. Der WahlfähigkeitentbehrenendlichsolchePersonen, welchedie Befähigung

infolgestrafgerichtlicherVerurteilungverlorenhaben, solangedieserVerlust dauert8.
Die Wahlberechtigungist, außervon der Wahlfähigkeit,von folgendenweiteren

Voraussetzungenabhängig. Die Zulassung zur Wahl ist durch denNachweis“ der

:#Also in derHeit von der Erlassung des Konkurseröffnungsbeschlussesbis zur Beendigung
oder Einstellung des Konkursverfahrens. gl. hierher P. Laband, Staatsrecht des Deutschen
Reichs, 5. Aufl., 1 S. 312. ··· ·

MGefetzaiLApril1910,betr.bieEinwirkungvonArmenunterstiiyungaufdffentlicheRechte
(G.V.B1.S.157),dessenAkt.ldieBeftimmungendessldesR.Gef.v.15.MärzlMgLVetr.
wörtlich wiedergibt. Vgl. hinsichtlich des Schulgeldes auch Art. 15 Abs. III des Schulbedarfs=
gesetzesv. 28. Juli 1902, dessenSatz 2 durch Art. 1 des Gesetzesv. 4. April 1910 ersetztist.

:9 Wie bisher ist auch nachL.W.G. Art. 4 Z. 3 und nach Gesetzv. 4. April 1910 davon
auszugehen, daß als Armenunterstützungennur solchezu gelten haben, welchenach demArmen=
pflegegesetzv. 29. April 1869 zu leistensind und geleistetwerden. Es scheidetalso schondanacheine

nzahl von Leistungenals unschädlichaus, so insbesonderealle rein privaten Zuwendungen
an Hilfsbedürftige, Minderbemittelteusw., mögen sie zu welchenZweckenauchimmer gewährt

werden. erner scheidennach ausdrücklicherSonderbestimmungaus die sämtlichen Leistungen
aus der Arbeiterversicherung lnach R.V.O. §118 und ergänzendenLandesgesetzen),welche
Anspruchsgegenstandsind, und zwar auchhinsichtlich der Erhöhungen wegenHilf edürftigkeit.
Vgl. Piloty=Redenbacher, Arbeiterversicherungsgesetze,2. Aufl., Bd.1 S. 341. Aus gleichem
Grunde scheidenaus die Leistungenaus Art. 21 des Armenpflegesetzesund die Schulgeldbefreiungen
nach Sch.B.G. Art. 15, ferner die Leistungenaus demZwangserziehungsgesetz v. 10. Mai
1902 (G.V. Bl. S. 179) gem. Art. 11. Ebensowenigsind hierherzurechnen die Leistungen an Kriegs=
teilnehmer aus demR.Ges. v. 31. Mai 1901 (N.G.Bl. S. 193). Vgl. K. v.Krazeisen a. a. O.
S. 80. Auch die Zulassung zum Armenrechtim Prozeß und die Staatszuschüssebei Nokfällen all=
emeinerArt gehörennicht hierher,ebensowenigUnterstützungenaus öffentlichenFonds an Beamte,

Pensiouustenoder derenHinterbliebene und an verunglückteFeuerwehrmänner. Vgl. Begründung
zum Wahlgesetzentwurfvon 1903 S. 351 und M.E. v. 3. Dez. 1911 § 3.

20 Sel M.E. v. 3. Dez. 1911 838 Abs. II, III.
à1 Vgl. v. Seydel Sur E#t#uen141 N. 24. 25.
32 M.E. v. 3. Dez. 1 . .— ·
« R.SEtr.G.V. §§ösLss.; Tollz.V.O. §91V8(1.Vgl.K.v.Kraze1fena.a.O.S.·80.

Unrichtig v. Seydel a. a. O. S. 418 Ziff. 5, der irrig nur an die Aberkennungder bürgerlichen
e.EhrenråkktåstchdtquM·E«vpm24.Mz-z1881,v,4;dann-NE.vpm27.Jqu.1883»IIt,8.De·z.

1911 § 4. Der Nachweisbesteht entweder in dem Eintragungsvermerk der Wählerliste oder in
besondererBescheinigung.
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AbleistungdesVerfassungseides55bedingt36. Zur Wahlberechtigungist fernerWohnsitz
innerhalb des Staatsgebietes nötig37. Nicht wahlberechtigtsind also diejenigenWahl=
fähigen, welcheihren Wohnsitz außerhalb des Staatsgebietes haben, sowie jene, welche
überhauptkeinenWohnsitzhaben. Der Wohnsitzim Sinne des Wahlgesetzesist als
Gegensatz zum nur vorübergehendenAufenthalte zu fassen. Der dauerndeAufenthalt
dagegen,d. h. der Aufenthalt unter solchenVerhältnissen,welcheihrer Natur nach
auf ein längeres Verweilen am Orte hinweisen, wie dies bei Dienstboten, Arbeitern,
Studierendenusw.derFall ist2s,wird als Wohnsitzin demhier fraglichenSinne auch
dann zu erachtensein,wenneinWohnsitznachbürgerlichemRechtenicht vorliegt3°.

Das Wahlrecht bestehtnur für den Wahlbezirk der Wohnsitzgemeinde.Maß=
gebend ist der Wohnsitz zur Zeit, d. h. am Tage der Wahl". Bei einer Mehrheit
von Wohnsitzenkann das Wahlrechtnur in einemWahlbezirk geltend gemacht
werden/1.

Die formelleVoraussetzungderGeltendmachungdesWahlrechtesist derEintrag
in die gemeindlicheWählerliste“. Der Wahlfähige kann den Eintrag in die Liste
fordern. Das Wahlrecht nützt nicht, wenn der Eintrag in die Liste fehlt; aber auch
der Eintrag in die Liste nützt nicht, wenn das Wahlrecht fehlt.

Die bindendeWirkung der Wählerliste ist also nur eine teilweise. Dabei kommt
noch folgendesin Betracht. Nach Art. 3 des W.G.3#sind die allgemeinenVoraus=
setzungenderWahlfähigkeitdurchwegauf denZeitpunktderWahl bezogen.Das gleiche
hat von den Ausschließungsgründendes Art. 4 zu gelten. Das will zweierlei sagen:
1. Der Eingetragenedarf zur Wahl nicht zugelassenwerden,wenner am Wahltage
einem Ausschließungsgrundeunterliegt oder die positiven Voraussetzungennicht alle
erfüllt. 2. Die Eintragungensind auf den Wahltag zu beziehen.Es sind daher,
solangedie Liste nicht geschlossenist, auch solcheTatsacheneinzutragen, welchezwar
zur Zeit der Eintragung noch nicht vorliegen, am Wahltage aber vorliegen werden.
So ist auch der nachweislich beabsichtigteWohnsitzwechselbis zu diesemZeitpunkte in
die Liste des neuenWohnsitzeseinzutragen13. Personen, welchein der neuen Wohnstitz=
gemeindenoch nicht eingetragensind, an demOrte aber, wo sieeingetragensind, nicht
mehr wohnen, könnenihr Wahlrecht weder hier noch dort ausüben.

Wer in der alten und neuenGemeinde eingetragenist und noch in der alten
wohnt, kann hier wählen. Personen, denenzurzeit ein Ausschließungsgrundentgegen=
steht,sindeinzutragen,wenn der Ausschließungsgrundam Wahltage voraussichtlichnicht
mehrbesteht.In diesenFällen ist einentsprechenderVermerkanzubringen.Die fehler=

55 Vgal.oben§ 39 N. 23 M.E. v. 3. Dez. 1911 § 4 Abs. I. Zur Abnahme find Distrikts=
verwaltungsbehördenund Gemeindebehördenzuständig(Abs. II). Aufforderungzur Ableistung durch
die Bürgermeister(Abs. III), Ableistung am Wahltage (Abs. IV), Nachweis hierüber vor Abgabe
des Stimmzettels (Abs. V).

36 Wahlges.Art 5. Die M.E. vom 24. März 1881,IV, 5 bemerktehierzu, daß das Ges.
nicht bestimme, es müssedie Ableistung vor der öffentlichenAuslegung der Wählerlisten erfolgt
sein. Wünschenswertsei aber, daß die Eidesleistung vor oder während der Auslegung geschehe.
EbensoM.E. v. 28. März 1907 § 5. Damit ist jedochnicht gesagt, daß Personen,die den Eid
noch nicht geleistethaben, in die Listenicht aufgenommenwerdendürfen= Das W. G. verlangtfür
die Eintragung von den Einzutragendennur die Wahlfähigkeit im oben dargelegtenSinne. Uber
dieLeistung oder Nichtleistung des Eides genügt ein „Vermerk“. Vagl. v. Seydel a. a. O. 1

E Dies grgbt f0h aus Art. 6 Abs. I und II mit Art. 9 Abs. II des Wahlges.

:#Vgl. v. Seydel in Annalen des DeutschenReiches1880 S. 362 Anm. 4.
Dieser Satz gilt auch nach dem W.G. von 1906, obgleich dasselbedie Mählerlisten=

eintragungenfür solchePersonen,die ihren Wohnsitzin der ZwischenzeitzwischendemAbschlußder
Wählerliste und dem Wahltag verlegen (W.G. v. 1881 Art. 8), nicht mehr zuläßt. Wohnsitz=
werhieun snsrhalb. des Gemeindebezirks berührt das Recht, im Wahlbezirk der Eintragung zu
wählen, nicht.

41 Wahlges.Art. 6 Abs. III; M.E. v. 3. Dez. 1911 § 5 Abs. I.
1½Wahlges.Art. 6 Abs. I.
"8 Von der beabsichtigtenLeistungdes Verfassungseideskann dasselbenicht gelten, weil der

Nachweis unerbringlich ist. Dafür aber ersetzthier eine Bes einißung den Eintragsvermerk. Wl.
K. v. Krazeisen a. a. O. S. 84 N. 3, S. 83 N. 5 und jetztM.E. v. 3. Dez. 1911 § 4 Abs. VI
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hafte Eintragung ersetztoder begründetalso nicht das mangelndeWahlrecht, aber der
Mangel der Eintragung hindert die Ausübung des vorhandenenWahlrechtes.

Inhalt des Wahlrechtes ist, an der Abgeordnetenwahl in dem gesetzlichvor=
LgeschriebenenVerfahrenteilzunehmen.

Die Wählbarkeitzum Abgeordneten"“erfordertmännlichesGeschlecht,Besitzder
bayerischenStaatsangehörigkeitseitmindestenseinemJahre, vollendetes25. Lebensjahr
und EntrichtungeinerdirektenStaatssteuerseit mindestenseinemJahre. Die Gründe,
welche von der Wahlfähigkeit ausschließen, schließen auch von der Wählbarkeit zum
Abgeordnetenaus, jeneAusschlußgründeausgenommen,welchevon demBesteheneines
Dienstverhältnissesim Heeresichherleiten“.

§ 57. Die Wahlen. Die Grundlage für die Vornahmedes Wahlgeschäftes
sind die Wählerlisten!. Die Herstellungder Wählerlistenerfolgt für jedeallgemeine
und regelmäßig auch für jede besondereWahl neus. Eine Ausnahme bestehtnur für
die besonderenEinzelwahlen,welcheinnerhalbeinesJahres nachderletztenallgemeinen
Wahl stattfinden5. Hr jede Gemeinde ist von der Gemeindebehördeeine Wählerliste
anzulegen". In dieWählerlistesindallePersoneneinzutragen,beiwelchendieVoraus=
setzungender Wahlfähigkeit gegebensind, und welchein der Gemeinde ihren Wohnstitz
haben5. Der Eintrag umfaßt Vor= und Zunamen, Alter, Beruf und Wohnung nebst
Vermerken über Ableistung des Verfassungseides, über Art und Dauer der Steuer=
entrichtung und über etwa vorhandenezeitweise" Ausschließungsgründe7.

Die Behördens, PfarrämterundZivilstandsbeamtensindverpflichtet,allezur An=
fertigung und Richtigstellung der Wählerlisten erforderlichenAnleitungen? bzw. Auf=
schlüssejederzeitsofortund unentgeltlichzu erteilen1.

Die Wählerlisten sind doppelt anzulegen11und spätestensvier Wochen vor dem
Wahltage mindestensachtTage lang zu jedermannsEinsichtauszulegen12.

4 Die Wählbarkeit der Beamten genießt noch besonderenSchutz im Verbot der Urlaubs=
verweigerungnachArt. 35. Vgl. obenN. 6.

“ Wahlges.Art. 7 Abs. II. Leistungdes Verfassungseides,Wohnsitzim Königreicheu. Ein=
trag in die Wählerliste find zur Wählbarkeit hier nicht erfordert. Abgesehendavon und vom
Wahlrecht der Militärpersonen sind also nach dem neuenW.G. im Gegensatzezum früherendie
Voraussetzungender Wählbarkeit denjenigender Wahlfähigkeit völlig gleichgeregelt.
8 1 W.G. Art. 9 bis 11, M.E. v. 3. Dez. 1911 §5 9—16. DerenPistlung bildet jetzteinen

estandteil des Wahlgeschäfts im w. Sinn. Die Wählerlisten waren seit 1881 als ständige ein=
geiü ft und find erst seitdemW.G. von 1906 als periodischeangeordnetworden,wie sie esfür den
Reichstag schonseit demR.T. W.G. sind. Uber die Gründe der Neuerung vgl. K. v. Krazeisen
a. a. O. S. 88 N. 2.

2 Wahlgef. Art. 9 Abs. I, 29 Abs. V Satz 2.
2 In diesemFalle ist die letzteWählerliste zugrundezu legen. Art. 11.
4 Man kann die Wählerlisten als einheitlicheund nur aus Zweckmäßigkeitsgründenzerlegte

Urkundefür den ganzenWahlkreis ansehen. Zum Zweckdes Gebrauchsbeim Wahlgeschäftwerden
die Listen wahlbezirksweisezusammengestellt,dieHerstellungaber erfolgt.gemeindeweise.In größeren
Gemeinden, die in mehrere Wahlbezirke zerlegt sind, wird für jeden Bezirk eine besondereListe an=
gelegt,das gleichegilt für Gemeindeteile,die mit anderenGemeindenzu einenWahlbezirkzusammen=
gesaßtsind. M.E. v. 3. Dez. 1911 § 10 Abs.D II: vg Motive S. 352f.

5 M. E. v. Z. Dez. 1911 § 11 Abf. I. ber die inträge der dauerndenund zeitweisenAus=
schließungsgründes. M.E. a. a. O. § 11 Abs. II; über derenWirkung val. oben § 56.

5 Als „zeitweise“Ausschließungsgründesind folcheanzusehen,welche„vor demWahltag ihre
Beseitigung finden können"“. M.E.v. 28. März 1907 8§9, IV, Z. 3. Als nur zeitweiseA.G. sind
insbesondere Entmündigung, Konkurs und gewisse Bestrafungen anzusehen, nicht dagegen der Bezug
von Armenunterstützung. Bei dauernden Ausschließungsgründen hat die Eintragung zu unterbleiben.

1 Wahlges.Art. 9 Abs. II. M.E. vom3. Dez. 1911 §9 und Anlage A (Formular derWähler=
liste). Das Gesetzgibt den GegenstandderEintragung vollständig und somitauchausschließendan.
Andere Merkmale dürfen nicht eingetragenwerden, z. B. Steuerhöhe,Familienstand, Konfession,

Varteizugehorigieit, solcheMerkmale dürfen auchnicht durchZeichenkenntlichgemachtwerden.
8 AuchArmenpflegschaftsräteund Schulinspektoren.
?"Vgl. insbes.für die anleitendeTätigkeit der Bezirksämter,M.E. v. 3. Dez. 1911 § 9.

10Wahlges. Art. 9Abs. II.
11W.G. Art. 9 abf, I. über die innere Einrichtung der Wählerlisten, s. M.E. v. 3. Dez.

1911 8 10 Abs. III. und Anlage A (Formular), überdieAusfüllung dereinzelnenSpalten M.E. " 12.
is W.G. Art. 10. Die Festsetzungder Tage des Beginns und Endes der Auslegung erfolgt
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Jedermann is hat das Recht der Einsprache gegen die Liste. Daher sind Zeit
undOrt derListenauslegungvor derenBeginnein ortsüblicherWeisebekanntzugeben
und ist auf die für die Auslegung gesetzteFrist aufmerksamzu machen. Die Einsprachen
sind bei Vermeidungdes Ausschlussesinnerhalb achtTagen nachBeginn der Aus=
legung vor der Gemeindebehördeanzubringen. Beruhen die Behauptungen des
Einsprucherhebersnicht auf Offenkundigkeit,so hat er die Beweismittelhierfür bei=
zuschaffen. Selbstverständlich kann aber auch die nicht bescheinigteEinsprache Er=
mittlungenvon Amts wegenveranlassen.Wird die Einsprachevon der Gemeinde=
behördeals begründeterachtet,so erfolgtdie Berichtigungder Liste von kurzerHand.
Andernfalls ist die Einsprache innerhalb 14 Tagen nach beendigterAuslegung von der
nächstvorgesetztenAufsichtsbehörde15 endgültig, jedoch vorbehaltlich der Prüfung der
Wahlen durch die Kammer der Abgeordneten, zu bescheiden16, und zwar so, daß der
Bescheidnoch innerhalb der Frist in die Hände der Gemeindebehördegelangt 17. Weder
dieser Bescheidnoch die Berichtigung durch die Gemeindebehördeselbsthat die Natur
eines verwaltungsrickterlichenUrteils über die Wahlfähigkeit; es handelt sich lediglich
um eine Verwaltungsverfügung18. Eine Überprüfung der Rechtsanschauungder Be=
hörden, die im Berichtigungsverfahrenzutage getretenist, kann nur mittelbar anläßlich
der Legitimationsprüfung in der Abgeordnetenkammereintreten. Es gibt sonachhinsicht=
lich der Wahlfähigkeit und des WahlrechtesüberhauptkeineneigentlichenRechtsschutz½.

Wenn nachAblauf der Auslegungsfrist weitere14 Tage verflossensind20, werden
die Wählerlistenabgeschlossenund durch den Bürgermeisteroder dessengesetzlichen
Stellvertreter mit der Bestätigung versehen, daß sie vorschriftsmäßig hergestelltund
öffentlichausgelegtwordensind1. Von diesemAugenblickean ist die Wählerliste
unveränderlich.

Die abgeschlosseneWählerlistebildet dieeinzigezulässigeGrundlagefür dieWahl,
für welche sie hergestellt ist, einschließlichder etwa erfolgendenweiteren Wahl=
handlung (Art. 28 Abs. VI) und einschließlichder einzelnen Neuwahlen,
welche innerhalb eines Jahres nach der letztenallgemeinen Wahlstattfinden?2,. Für
solcheNeuwahlen ist eine neue Wählerliste nicht aufzustellen. Auch findet keine Neu=
auslegung23, sondern ein besonderesBerichtigungsverfahrenstatt. Die Liste ist in diesen
Fällen nicht von Amts wegen zu berichtigen. Es bestehtaber ein Antragsrecht der

durch dasSt. M. d. J. Uber die Bekanntmachungund Hinweisungen an die Wähler durch die
Gemeindebehördes. M.E. v. 3. Dez. 1911 § 13.
· IsNachW.G.von1881Art.7Ab.Il,wardasRechtderEinsprachenurden«Veteiligten«

eingeräumt. Da dieseEinschränkungim W.G.von 1906 gefallenist und die Auslegung zu „jeder=
manns Einsicht“ zu geschehenhat, so ist anzunehmen,daß auch jedermannEinsprachehhen ann.
Vgl. K. v. Krazeisen a. a. O. S. 90 N. 3.

14Die Auslegefristkann also länger sein als die Einsprachefrist.
15M.E. vom 3. Dez. 1911 § 14 Abs. II.
16Wahlges.Art. 10 Abs. II.
17Dies ergibt sichaus der Bestimmung in Art. 10 Abs. III.
18 Ob diesemSatze v. Seydels zuzustimmensei, mag zweifelhaft erscheinen.Jedenfalls

entscheidetdie Auffichtsbehördenicht endgültig über das Wahlrecht, sie verfügt über einen urkund=
lichenund rechtserheblichenFeststellungsakt. Esist eine rechtsbestimmendeBrsfuung im Sinne von
K. Kormann, System der rechtsgeschäftlichenStaatsakte (Berlin, 1910)S. 67 ff.

1 Wenigstens keinensolchenvor ordentlichenGerichten. Wohl aber trifft hier der Begriff
d tzuhitutionẽlen Rechtes genauzu, und ist deshalbdie Verfassungsbeschwerdeam Platze, val.
oben .

·IoDiese14Tagehabennachv.Seydel(2.Anfl.S.422N.18)nichtdieVedeutungeiner
rist. sondern nur die eines „Zeitraumes“. Dies erscheint nicht als richtig, denn auch ein Zeitraum
r Anderungenvon Amts wegenist eineFrist. Daß in diesen14 Tagen auchAnderungenvon Amts

mmeir vortenommen werden dürfen, z. B. im Fall des Todes eines Wählers, dürfte nicht zu be=
zweifeln sein.

*1 Wahlges.Art. 10Abs.III, M.E. v. 3. Dez.19118 15und AnlageB (Formular). Bei weiterer
Wahlhandlung ist die Bestätigungaictt auf der Wählerlisteanzubringen,sondernes ist denWahl=
vorsteherndurchdie BürgermeisterentsprechendeMitteilung zu machen. W.’G. Art. 28 Abs. IV.

22Wahlges.Art. 11 Abf. I.
1 Sie darf, obgleichderWortlaut dies nichtverbietet,auchnichtstattfinden,da das besondere

Verfahren des Art. 11 Abs. 11 offenbarbestimmtist, dasjenigedes Art. 10 zu ersetzen.Vgl. auch
K. v. Krazeisen a. a. O. S. 93 N. 3.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfafsungsrecht. 17
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Beteiligten,und zwar sind auf ihren Antrag Wahlfähige,welcheinzwischenin einen
anderen Wahlbezirk verzogensind, in die Liste dieses Bezirks zu übertragen und Per⸗
sonen, welchedie Wahlfähigkeitinzwischenerlangt habenoder bis zum Tage der
Neuwahl erlangenwerden,in die Wählerlistenachträglichaufzunehmen.Der Antrag
ist späteftensvier Wochen vor dem Wahltage zu stellenund von der Gemeindebehörde
binnenachtTagen zu erledigen.Zur Einspracheim Falle derAbweisungist nur der
Antragstellerberechtigt,und zwar binneneinerachttägigenFrist. Die Aufsichtsbehörde
hat binnen weiterer achtTage endgültig, dochwiederumvorbehaltlichder Legitimations=
prüfungder Kammerzu entscheiden?“.

Die Gesamtzahl der zu wählenden Abgeordnetenbeträgt 163 25.
Die Wahl der Abgeordneten erfolgt nach Wahlkreisen276. Die Einteilung des

Landes in Wahlkreise ist durch das Wahlgesetzselbsterfolgt. Sie findet sich in der
Anlage zum W. G.: und bildet, wie das Gesetzausdrücklichsagt, einen „integrierenden
Bestandteil“ desselben,womit gesagtsein will, daß auch die Wahlkreiseinteilung Ver=
fassungsgesetzsei und nicht anders als in den für Verfassungsänderungenvorgeschriebenen
erschwertenFormenabgeändertwerdenkönne?8. Von den 138 Wahlkreisensind 103
für je einen Abgeordneten, 30 für je zwei Abgeordnete zu bilden. Die größeren
Städte sindje in eineMehrzahl vonWahlkreisenzerlegt.Auch diesist „integrierender
Bestandteil“ 29. Der Umfang der Wahlkreise ist dadurch geographischfestgelegt, daß
die der Umfangsbestimmungzugrunde gelegtenamtlichenBezirke (Amtsgerichte, Stadt=
bezirkeund Landbezirke)nicht nach demjeweiligenStande, sondernein für allemal
nachdemStande vom 1. Dezember1900 zugrundegelegtsindundbleiben 3°.

Jeder Wahlkreis wird zum Zweckeder Stimmabgabein Wahlbezirkeeingeteilt.
Die Einteilung geschiehtfür jede Wahlneu durch die Distriktsverwaltungsbehörden,
welchedabei an folgendegesetzlicheVorschriften gebundensind 51.

Ein Wahlkreis soll in der Regel nicht mehr als 3500 Einwohner nach der
jeweils letztenallgemeinenVolkszählungumfassen33. Eine ziffermäßigeUntergrenze

*“ Wahlges.Art. 11 Abs. III, M.E. v. 3. Dez. 1911 § 16.
:5 Wahlges.Art. 1 Abs. II. Die Zahl war nach früheremRecht nicht absolut,Hüahennach

dem Verhältnis der Bevölkerung wechselndbestimmt. Allerdings war ein Wechseltatöchlich aus.
geschlossen,da stetsdas festeVerhältnis von 31500 Seelen # jeeinenAbgeordnetennachder Volks=
ählung vom 1. Dez. 1875 zugrundezu legenwar. Das W.G.von 1906 hat das Verhältnis von

000 Einwohner für je einenAbgeordnetennachderVolkszählung vom 1. Dez. 1900sogarim Texte
selbst zugrundegelegt „,Dadurch wird zwar in Zukunft an der festenZahl von 163 Abgeordneten
auch bei tatsächlicherAnderung jenes Verhältnissesnichts geändert, es muß aber bei der unaus=
bleiblichenAnderung der Bevölkerungszahlein Widerspruchzwischendemvom Gesetzgewolltenund
dem angeordneten Verhältnisentstehen.Die Zahl 163 bleibt ummerdie angeordnete,das gewollte
Verhältnis von 38.000:1 aber wird sichändern. An diesemWiderspruchwird auchdadurchnichts
eändert, daß die Volkszählung vom 1. Dez. 1900 in Art. 1 Abs. I, der seinemSinn nachnur
otiv zuAbfs.II ist, angeführt ist, denndieseAyführung kann nicht hindern, daß einer späteren

Beittal angein anderesVerhältnis entspricht. Abs.I ist eine Berechnungin Form eines Gesetzes.
½ Uberdas frühereRecht der Wahlkreiseinteilung vgl. 2. Aufl. I S. 423 und K. v. Kraz=

eisen a. a. O. S. 72 N. 2.
*#G.V. Bl. S 1438f.
28sW.G. Art. 2 Abs. I. Die praktischeBedeutung dieser vom Landtag seltsamerWeise ein=

stimmig gebilligtenAnordnung desSesncgeber ist die, daß dieWahlkreiseinteilungzwar demTreiben
der Parteien und damit aber auch der Möglichkeit der Anpassung an geändertetatsächlicheVer=
hältnissedurch die Regierungentrücktist. ·

«EssindauchdieWahlkrcisbestandteileundbieVevölkerungsztsserninderAnlaeangegeben,
so daß eine Art praesumptio juris et de jure für die BevölkerungszahlderWahlkree in Bayern
eschaffenist, und eineVermehrung, oderVerminderung dieserBevölkerung strenggenommennur im
egeder Verfassungsänderungzulässigzu sein scheint.

30 Art. 2 Abs. II. Anderungen an diesenBezirken sind dadurchselbstverständlichnicht aus=
eschlossen(ugl. vor. Note), nur praktisch etwas reschwert Es kann sich alsfoergeben,daß eine
emeindezu einemanderenWahlkreis gehört, als zu demjenigen,in welchemsichder Sitz des ihr

guehhrigen Amtsgerichtes befindet. Anweisungen für diese Fälle an die Distr. Verw. Behörden und
ahlkommissäreenthält die M.E. v. 3. Dez. 1/911in § 1 mit § 8 Abs. III. Die Bestimmungdes

Art. 2 Abs. II ist übrigens nicht wie Art. 1 Abs. I nur in GesetzesformgekleidetesMotiv, sondern
als gesehlice Grenzbestimmung von selbständigem Inhalt erfüllt. ·

« ahlgei Art. 8. Die Vorschrift ist demReichstagswahlreglement§ 7 nachgebildet.
32 Art. 8 Abs. IV.
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bestehtnicht5. Die Bildung der Wahlbezirkeerfolgtin derWeise,daß die einzelnen
Bezirkemöglichstmit deneinzelnenOrtsgemeindebezirkenzusammenfallensollenundso,
daß jederBezirk ein räumlichzusammenhängendesGanzesbildet 5". Es kannjedoch,
was die Zugrundelegungdes Ortsgemeindeverbandesbetrifft, eine Ausnahme

1. insoserneintreten,als die Teilung einerGemeindein mehrereWahlbezirke
statthaft ist, wenn die Gemeinde eine größere oder aus Ortschaften bestehendeund die
Abteilung „angezeigt“ist35. Dabei ist, wenndieGemeindeeineBezirks=oderDistrikts=
einteilung hat, diese zugrundezu legen. Sodann dürfen

2. mit anderen Gemeindenoder mit Teilen größerer, d. h. solcherGemeinden,
deren Bevölkerungfür mehr als einenWahlbezirkzureicht, anstoßendekleinereGe=
meinden35zu einemWahlbezirkevereinigtwerden.

Der Grundsatz des räumlichen Zusammenhangesder Wahlbezirke erleidet eine
Ausnahme

1. für die Landesteilerechts des Rheines insofern, als jenerZusammenhang
nicht als unterbrochengilt, wennGrundflächenin Mitte liegen,die keinemGemeinde=
verbandeangehören"; sodann

2. allgemeininsofern, als jenerZusammenhangnicht gefordertwird, wennOrts=
gemeindenoderTeile von solchenkeinegeschlosseneMarkung habenss.

Die Abgeordnetenwahlensind teils allgemeine,d. h. solche,welchefür alle Wahl=
kreise des Königreiches vorgenommenwerden, teils besondereWahlen für einzelne
Abgeordneteund einzelneWahlkreise. AllgemeineWahlen tretenein, wenn durch
Ablauf der Wahlperiode oder durch Auflösung der Kammer sämtlicheAbgeordnetensitze
erledigtsind. BesondereWahlen findenstatt,wenneineWahl nicht angenommenoder
für ungültigerklärtwird, oderwennein einzelnesMitglied aus der Kammerinfolge
Todes, VerzichtesoderVerlustes der Abgeordneteneigenschaftkraft Gesetzesausscheidet35.

Für die Vornahme der allgemeinenWahlen gelten folgendeBestimmungen.
Die Abgeordnetenkammerist alle sechsJahre, vom Tage der letztenallgemeinen

Abgeordnetenwahlgerechnet",durchWahl zu erneuern. Innerhalb der Wahlperiode
kannder König die ErneuerungderAbgeordnetenkammer(Auflösung)verfügen"!. Die
Auflösungkannjederzeit,also auchbei nicht versammeltemLandtage,geschehen“.

über dieVerhandlungen,zilchen sichhierüberentspannen,berichtee ausführlichund wörtlich
K. v. Krazeisen a. a. O. S. S. insbes. die den Vollzug betreffendenBemerkungendes
Staatsministers Grafen v. Feulofa, a. a. O. S. 200 ff. Es soll darnachbei der Bildung der
LandtagswahlbezirketunlichstnachdenselbenGrundsätzenverfahren werden, wie es auf Grund des
*——— bie Praxis bei der Bildung der eichstagswahlbezirk“ist. Vgl. M. E.

r 8
Es können auch räumlich zusammenhängendeGemeindenoder Gemeindeteile,welchezu

VeschiedenenAmtsgerichten, Stadtbezirken oderDsstriktendesselben.Wahltreisesirs Fehören,in,in Fide
Wsfese jusammengecfaßt werden. Vgl. K. v. Krazeisen a. a.
191 9 . wo auch ausdrücklich angeordnet ist, daßin 10 *8 in welchen Gemeinden
eines Slh irks verschiedenenWahlkreisen angehören, in Wahlsachendochimmer die ge=
meinsamvorgesetzte Distriktsverwaltungsbehördefür alle Gemeindenzuständigbleibt. Bei unmittel=
barenStädten, die in mehrereWabkbtreie zerlegt sind(München,Nürnberg, ühhurgeu
ch dasHhige gevon selbst. Wegen der ZuständigkeitderKreisregierungenK. dfi19118

35DazuM.. vom 2. April 1881§ 15, Sten.Ber. V S. 383. l#erdie in der M.E. 8
ebene wegen Zuteilungder Ka ernen u. dgt vg auch Verh.d d. Abg. 1555/66.
ten. Be S. 63, 110, Beil.Bd. I S. 360; 1875/76 Sten.Ber.1 S. 497,Beknd. II S. 403.

6#D. i. Gereigden, die für sichakein r Bildung einesWahlbezirks nicht ausreichen.
" W.G. Art. 8 Abs. „vechtochen.— Art. 3
38D. i. sog.Exklaven,die trotz unne, räumlichenZusammenhangsmit der Haupt=

W/m“W“ zusammenzu einemWahlkreis vereinigt werdenkönnen. S. K. v. Krazeisen a. a. O.

s W.G. von 1906 gebrauchtin allen Fällen besondererWahl den AusdruckNeuwahl
(Art. 7. 2 I und 29 Abs. V). oder „einzelneNeuwahl“ (Art. 11 Abs. 100.Vgl. Motive S. 356.
Die früher gebräuchlichenverschiedenenBezeichnungenachwahl und Neue Wagr oderNachwahl
und Ersatzwahl)sind damit guher Gebrauchgesetztworden.

4° Val. hierzu2. Aufl. 1 § 101 (Anhhang
1 #23· rk. zi i 1 570 6 —=
"#v. Seydel a. a I S. 425°N. 42 begründetdiesenrichtigenSatz unter Hinweis auf

17“
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Der Tag für dieAbhaltungder allgemeinenWahl wird vonderStaatsregierung
festgesetzt.Die Wahlen sind für das ganzeKönigreichje auf einenTag anzuberaumen3
undan diesemTageauchvorzunehmen“". BezüglichderFestsetzungderallgemeinenWahl=
tage"" ist die Staatsregierung""in verschiedenerWeisegebunden,je nachdemdie all=
gemeinenWahlen infolge einer Auflösung der Kammer oder infolge Ablaufes der
Wahlperiode nötig werden"“'. Im erstenFalle müsseninnerhalb drei Monaten nach
der Auflösungdie Neuwahlenfür die Kammer vollendetsein". Im zweitenFalle
ergibt sich eine mittelbare Gebundenheitder Staatsregierung insofern, als die Wahlen
so anberaumt werden müssen, daß die Kammern rechtzeitigzur Vorlage des Budgets
versammeltwerden können"?. Die Bekanntmachung,welcheden Wahltag festsetzt,ist
selbstverständlichdurch das Gesetz=und Verordnungsblatt so zeitig zu veröffentlichen,
daß bei Vorbereitung der Wahl die Einhaltung der gesetzlichenFristen möglich ist.

Die Tage für Abhaltung der besonderenWahlen werden,wenn letzteredurch
Wahlablehnungveranlaßt sind, von der Kreisregierung,Kammer des Innern, un=
mittelbar5o, sonst nach Anordnung des Staatsministeriums des Innern, in allen
Fällen aber sofort bestimmtund mindestensfünf Wochen vor demWahltag bekanntge=
geben51.

Das gesamteWahlgeschäftzerfällt in zweiHauptabschnitte,dieVorbereitungder
Wahl und die Wahlhandlung.

Die Wahlvorbereitung umfaßt außer der Herstellung der Wählerlisten, der
Bildung der Wahlbezirkeund der Bestimmungder Wahltagenochdie Ernennungder

eine Meinungsverschiedenheit,die über dieseFrage im Jahre 1830 zwischenKönig und Staatsrat
vorlag. Mit Recht nimmt v. Seydel an, daßobißr Auglegung durch die einschlägigenBe=
stimmungenderVerf. Urk. Tit. VI § 13 Abs. I, Tit. VII § 23, § 31 mindestensnicht unmittelbar
ausgeschlossensei, und daß kein sachlicherGrund entgegenstehe.Andernfalls hätte der König den
Landtageigenseinzuberufen,um ihn aufzulösen,was auf einereineZeremoniehinausliefe. Mit Recht
weist v. Seydel ferner darauf hin, daß dasWort „Versammlung" in derVerf Urk,. einendoppelten
Sinn hat, nämlich erstensdenMitgliederbestandund zweitensdas Versammeltsein.Er übersiehtaber,
daß auch das Wort „Auflösung“ einen doppeltenSinn hat, nämicherstens die Beendigungder
Mitgliedschaftund zweitensdie BeendigungdesVersammeltseinsund der MöglichkeitderVersammlung
(Einberufung). LetztererArt der Auflösung unterliegt auch die Kammer der Reichsräte,ersterernur
die Kammer der Abgeordneten.Die Auflösung in concreto kann immer nur im doppeltenSinne
zugliich geschehen,beendigtalso denBestandderK. d. Abg. und das Versammeltseinund bzw. oder

ie Einberufbarkeitbei der Kammern.
48Wahlges.Art. 12.
4 Der Wortlautdes neuenWahlges.„vorzunehmen“schließtzwar eineAusnahmefür einzelne

Wahlkreiseaus. Nach früheremRechtenahm v. Seydel (a.a. O. S. 425 N. 44 und die dort zit.
Abhandlung)mit RechtdieMöglichkeiteinerAusnahmebei „rechtlicherodertatsächlicherUnmöglichkeit“
an. Dasselbe dürfte bei gleichgebliebenerratio trotz des verändertenWortlautes des Gesetzes
aug ferner gelten. Der Ausnahmstermin kann aber nur von der „Kgl. Staatsregierung“ bestimmt
werden.

"“7Die allgemeinenWahltage sollenkünftig tunlichst im Monate Mai stattfinden. Verh. d.
K. d. Abg. 1905/6Sten. Ber. I S. 627f. Prot. des Aussch. der K. d. R. R. K. v. Krazeisen
a. a. O. S. 96N. 7. 4m“m—

4 König (Regent,Stellvertreter)und Ministerium zusammen.
"7 Seit 1848 erreichtedie Wahlperiodenur einmal (1869) ihr natürliches Ende. Bgl.

v. Seydel a.a.O. S. 436. Die Wahlausschreibenerfolgtenbei Auftösungeregelmäßigmit dem
AuflösungsbeschluFeichzeitig Vgl. auch K.v. Pefe a. a. O. S. 94N. 2 Abs. III.

"8 Verf.Urk. Tit.VII 8 23 Abs. 11. UnvorhergeseheneAusnahmen der obenerörtertenArt
sind selbstverständlichnicht zu vermeiden.

Tit. VII § 22 Abs. I derVerf. Urk. Dasu Ges. v. 10. Juli 1865, die Abkürzung der
Finanzperiodenbetr., Art. 2. Darnach hat die Wahl so angeordnetzu werden,daß dieser Vorschrift
entsprechend,dieEinberufung desLandtags bis spätestensdreiMonate vor Beginn der neuenFinanz=
periodeerfolgenkann. K. v. Krazeisen a. a. O. S. 94 N. 2.

50Wahlgef. Art. 29 Abf. III.
ö1M.E. v. 28.März 1907 § 33, zu Art. 29 Abs. V des W.G.s. Die VeranlassungderNeu=

wahl hat nach dem neuenW.G. in allen Fällen sofort zu geschehen.W.G. Art. 29 Abs. III
('sofort“), Abs. V („in gleicher Weise" — auch sofort). Doch ist, wenn das Ausscheiden erst nach
einemJahr seitder letztenWahl erfolgt, der Termin so anzuberaumen,daß derPorschrift des
Art. 11 und 29 Abs. V (ErneuerungderWählerliste) genügtwerdenkann. Art. 37 Abs. II verlangt

deshalb, und zwar für alle Neuwahlen, daß der Termin mindestens5 Wochen vorher bekannt=
zugeben ist.

Gocgle



§57 Die Wahlen. 261

Wahlkommissäre57 und einige teils diesen, teils anderen Behörden obliegende,auf die
Wahl bezüglicheHandlungen.

Die Wähler stehenunter besonderemSchutze ihrer Wahlfreiheit. Das Gesetz
verbietet jede Beschränkungder Freiheit der Wahl und jedeBenützung eines obrigkeit=
lichenEinflussesauf die Wähler53.

Vom Tage des Wahlausschreibensan geltendie sogenanntenWahlovereinenicht
als politischeVereine und unterliegendie Wählerversammlungennicht der Regel der
Anzeigepflicht5“.

Auch tretenmit diesemZeitpunktesonstigeAusnahmevorschriftenund Erleichte=
rungen ein, welche den gemeinsamenZweck haben, der Vorbereitungstätigkeit der
Wähler entsprechendenSpielraum zu gewähren55.

Für jede Wahl und für jeden Wahlkreis ist je ein Wahlkommissär von den
Kreisregierungen, Kammern des Innern, aus der Zahl ihrer Referenten oder der
Vorstände der Distriktsverwaltungsbehördenzu bestellenund ist dies öffentlich bekannt
zu machen.

Der Wahlkommissärist nicht selbstzur Leitung des Wahlgeschäfts(Abstimmung)
berufen. DieseobliegtvielmehrdemWahlvorsteherbzw.seinemStellvertreter.Beide
werden57 von der Distriktsverwaltungsbehördeje für einenWahlbezirkernannt. So=
wohl dem Wahlkommissarals dem Wahlvorsteher ist es ausdrücklichaufgetragen, die
Leitung der Wahlhandlungenund die Ermittlungsgeschäftemit „pflichtgemäßerund
rücksichtsloserUnbefangenheit“zu besorgen".

Die Distriktsverwaltungsbehördehat sowohldieseErnennungenals auchdie von
ihr vorzunehmendeBestimmungdesWahllokals, die Abgrenzungder Wahlbezirkeund
Tag und Stundeder Wahl mindestensachtTage vor demWahltermine öffentlich#
bekanntzu machen61.

Zur Vorbereitung der Wahl gehört endlich noch, daß der Wahlvorsteher die
Bildung des Wahlvorstandes vorbereitet,indem er aus der Zahl der Wahlberechtigten

5#Die Wahlkommissäresind aus den Referentender Kreisregierung,K. d. J.und aus den
Vorständender Distriktsverwaltungsbehördenzuentnehmen. M.E. v. 3. Dez. 1911§ 17.

5*W.G. Art. 30 Abs. II. Diesrichtet sichinsbesonderean denWahlkommissärund denWahl=
vorsteher, gilt aber, wie der Wortlaut unzweifelhaft zeigt, und trotzdem der vorausgehende Abf. J
nur jenePersonen nennt, auchfür alle anderenPersonen, welchenach ihrer dienstlichenStellung
einen„obrigkeitlichenEinfluß" zuüben vermögen,esgilt auchfür dasVerhältnis von Vorgesetztenun
Untergebenenim Staatsdienst. Uber dieGeschichtedieserVorschrift und den im besonderenAusschuß
der K. d. Abg., vom KorreferentenAbg. Dr. Hammerschmidt gestellten,vom Ausschußaber ab=
gtlehntenAntrag auf EinschaltungeinerSirafbestimmung. vgl. K. v. Krazeisen a. a. O. S. 117
N. 2, 3. Eine engereAuslegung gibt v. Seydel a. a. O.S. 440 N. 20 dieserVorschrift.

5“ R.Ver.Ges. vom 19.April 1908(N.G.Bl. S. 151)§§ 4 und 6 Abf. II. Vgl. dazuE. Frh.
v. Sartor, Vereinsgesetz(München1908),N. zu § 4 und § 6 Abs. II, § 17 Abs. II des R.T.=
Balls eiöll Mai 1869 ist durch§ 23 des R.Ver.Ges. aufgehobenund durchobige Vorschriften
ersetztworden.

55 Val. R.Gew.O. 8 43 Abs. III, IV. Srubuefssihelh für die Verteilung von Stimmzetteln
und Druckschriftenzu Wahlzwecken. Dazu Art. 12 Abs. I desb. Ausf. Ges. z. R.Str P.O. v.
18. Aug. 1879: Die Plakatzensurnicht aufgehoben.Vgl. auchR. Preßgesetzv. 7. Mai 1874Art. 6
Abs. II. Bgl. K. v. Krazeisen a. a. O. S. 95 N. 4. Hier finden sichauchdiebesondernDienst=
anweisungenderMinisterien in bezugauf Gerichtsdienst,Schulen, Verwaltungsdienst,Musterungen,
Uushehungstermine,Kontrollversammlungen,Freilassung der Ubungspflichtigen.

56 Wahlges.Art. 13, M.E. v. 29. März 1907 §F12.
57Aus demKreise der Wahlberechtigtenohne Bindung hinsichtlichdes Wohnsitzes. M.E.

. 3 1911 § 19. über Taggelderund Reisekostenentschädigungvgl. K. v. Krazeisen a. a. O.

w W.G. Art. 30 Abs. I. Fürden Wahlkommissärbildet die Übertretung dieserVorschrift
ein Dienstvergehenim Sinne des Beamtengesetzes.

*%Spätere Abänderungen findnur in Notfällenzulässig. Vgl. K. v. Krazeisen a. a. O.
S. 101 N. 5. Bei weiteren Wahlhandlungen (W.G. Art. 14 Abs. 1I1)braucht die Stägige Frist
nicht eingehaltenzu werden. W.G. Art. 28 Abs. III.

6 Durch die zu amtlichenKundmachungendienendenBlätter und durch Vermittlung der
Bürgermeisterin ortsüblicher Weise.W.G. Art. 15 Abs. II. Bei weitererWahlhandlung (Art. 14

Abs. 1# W Art. 28 Abs. IV.
1W.G. Art. 15 Abs. II, 28 Abs. I bis IV.
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seinesWahlbezirks einen Protokollführer und drei bis sechsBeisitzer „ernennt““ und
diesePersonen mindestenszwei Tage vor demWahltermine einladet, beimBeginn der
Wahlhandlungzur Bildung des Wahlvorstandeszu erscheinen.

Die Wahl findet regelmäßigin einer ungeteiltenHandlung statt. Eine „weitere
Wahlhandlung“hat sichanzuschließen,wenndie ersteHandlungzu keinemendgültigen
Ergebnis führt. Das ganzeWahlverfahren stehtunter dem Schutzeder Strafsatzung
in § 108 des Reichsstrafgesetzbuches.Für beide Handlungen, die erste und die
weitere,geltendie gleichenGrundsätzeW.

Die Leitung der Wahlhandlung durch den Wahlvorsteher"“ oder dessenStell=
vertreter erfolgt nach folgendenRegeln.

Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr vormittags und endigt um 7 Uhr nach=
mittags65. Sie beginnt mit der Einsetzung des Wahlvorstandes, der außer dem
Vorsteherund Protokollführermindestensaus drei und höchstenssechsBeisitzernzu
bestehenhat. Drei Mitglieder wenigstenshabenjederzeitgegenwärtigzu sein96. Dem
Wahlvorstandobliegt#

1. die Bescheidungaller Zweifel und Bedenken,die bei Leitung des Wahl=
geschäfteshervortreten(Wahlreklamationen)8;
S 2. die Beschlußfassungüber die Gültigkeit oder Ungültigkeit der abgegebenen

timmen;
3. die Unterstützungdes Wahlkommissärs"
Die BeschlüssedesWahlvorstandeswerdensofort durchStimmenmehrheitgefaßt70

und sind, vorbehaltlich des Wahlprüfungsrechtesder Abgeordnetenkammer,endgültig 71.
Der Wahlvorstand hat während der Wahlhandlung seinenPlatz an demTische,

der zurAbwicklung des Wahlgeschäftesbestimmtist7?2. Auf dem Tische befindetsich
die Wahlurne758,ein Abdruck des Wahlgesetzesund der Vollzugsvorschriftenhierzu und
ein Vorrat Stimmzettel?“.

Vor Beginn der Wahlhandlung verkündetder Vorsteher, daß die Stimmenabgabe
um 7 Uhr nachmittags endet, und daß nachhernur noch die um 7 Uhr anwesenden
Wähler zugelassenwerden, und wann das Ergebnis bekanntgemachtwird.

Die Wahlhandlungist öffentlichfür alle Wahlberechtigten,und zwar nichtnur
für diejenigen des Bezirks oder Kreises. Doch werden hierdurch Maßnahmen nicht
ausgeschlossen,welche von dem Wahlvorstand zur Aufrechterhaltungder Ordnung zu
treffen sind, wie Ausweisung von Ruhestörernund Beseitigung von Überfüllung7.

Abgesehenvon der Ausübung der Obliegenheitendes Wahlvorstandes dürfen
während der Wahlhandlung keineBeratungen stattfinden, Ansprachen gehalten oder
Beschlüssegefaßt werden76.

W.G. Art. 16. All dieseEhrenstellensind unbesoldet.Annahmepflichtbestehtnicht. Auch
Staatsbeamtefind ernennbar(Anders R.T.W.G. § 9); eine besondereVerpflichtungdurchEid oder

Handschla findet nicht statt.
"l 90.6 Art. 28.
¾4Uber die einzelnenFunktionen des Vorsteherss. M.E. v. 3. Dez. 1911 8§§20 ff.
"8 W.’G. Art. 17.Auch wenn etwa schonvorher alle Wähler gewählt haben. K. v. Kraz=

eisen a. a. O. S. 102 N. 2. Die um 7 Uhr nachmittagsanwesenden Wählersind zur Stimm=
abgabenochzuzulassen(Art. 17 Abs. 1.4 4

56R.G. Art. 18 Abs. I bis III, Art. 17. Kooptation: Art. 18 Abs. II, Präsenzpflicht:
Art. 18 Abs. IV.

r W.G.Art.22Abs.I. ⅜
os SolcheReklamationenkönnenso lange beschiedenwerden,als der WahlkommissärdieVer=

andlung E nicht geschlossenhat, alsoauchnachVerkündigungdesWahlergebnisses. Vgl.2. Aufl.

6 Vgl. z. B. W.G.Art. 19Abf.III.
10Im Fall der Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme des Vorstehers. Art. 22 Abs. 1

vgl.MotideS. 335.
1 W.G. Art. 22 Abs. I. 7. M. E. v. 3. Dez. 1911 8§§22, 23.
516„Von entsprechenderGröße und Beschaffenheit“:W.G. Art. 20 Abs. I, M.C. v. 3. Dez=

1911 § 23. Vor Beginn der Absimmunzhaben Kommissärund Ausschuß sichzu überzeugen,da
.a. .dasGefaß leer ist. O. § 19 Abfl.

4 A. a. O. 8 75Wahlges.Art. 19 Abs. II.
76Wahlges. Art.19 Abs. I, II.
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Ülber die Wahlhandlung ist nach vorgeschriebenemFormulare Protokoll, über die
AbstimmungListeund Gegenlistezu führen. Protokoll undListe fertigt derProtokoll=
führer, die Gegenliste ein weiteres Mitglied des Ausschusses. Das Protokoll ist von
allen 7 Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen;für die Listen genügendie
Unterschriftendes Vorstehersund des Listenführerss. Protokoll und Listen sind
öffentlicheUrkunden. Die Einträge in denselbengelten bis zum Beweise des Gegen=
teils als wahr.

Die Abstimmung ist geheim7. Das Wahlgeheimnis ist in ersterLinie ein Recht
des Wählers. Derselbe ist niemandemRechenschaftoder Aufschluß darüber schuldig,
wie er gestimmthat oder stimmenwird. Neben dieserpersönlichenBedeutung hat der
Grundsatz der geheimenAbstimmung aber auch eine sachliche, nämlich die, daß das
Nachforschennach der Abstimmung verbotenist, und daß sie, auch dem Anerbietendes
Wählers gegenüber,nie zumGegenstandeamtlicherErmittlung gemachtwerdenkanns0.
Dagegenist das Geheimnisder Abstimmungan sichkeinePflicht des Wählers. Er
hat jedoch bei seiner Abstimmung die vorgeschriebenenFormen zu beobachten,welche
mehrfachauf Wahrung des Wahlgeheimnissesabzielen. Im übrigenaberschadetes
seinerAbstimmungnichts, wenn er derselbenvor=oder nachherdie ihm beliebende
Offentlichkeitgibts!.

Die Abstimmung geschiehtin Person und mittels Stimmzetteln33. Von der
Regel, daß der Wähler seinenStimmzettel in Person abzugebenhat, bestehteineAus=
nahmefür solcheWähler, welchedurchkörperliche38sGebrechenhierangehindertsind.
Solche Wähler dürfen hierzu der Beihilfe einerVertrauenspersonsichbedienen368.Die
Regel, daß der einzelneWähler nur einen Stimmzettel abzugebenhat, gilt auch für
die zweimännigenWahlkreise35. Die Ausfüllungder Stimmzettelim Wahlraumeist
unzulässig38. Die Stimmzettelmüssenvon weißemPapiere und dürfen mit keinem
Kennzeichenversehensein37. Hinsichtlichder Stimmabgabehat das neueWahlgesetz
in Nachbildungdes Reichsrechtesnocheinige weitere, demWahlgeheimnisdienende
Formvorschriften in bezugauf Größe, Beschaffenheitund Verhüllung der Stimmzettel

11Nicht nur von den etwa beim Schluß der Wahlhandlung anwesenden.
13Wahlges, Art. 23. M.E. v. 3. Dez. 1911 8§ 31, 33. Protokoll-Formular; Anlage C;

Listen=Formular D.
?!Wahlges.Art. 14 Abs. I. Das Gefs.von 1848 Art.20 bestimmtedagegen:„Die Wahlen

geschehendurchvom Wähler unterzeichneteWahlzettel.“ Überdie Einführung desgeheimenWahl=
modus in Bayern s. oben§ 55. ê!315

soHierfüristauchdieständigeÜbungdesReichstags.Vgl.v.SeydelsAbh.,Annalen
des Deutschen Reichs 1880 S. 877Anm. 1.
S. 90 n Die Tatsacheder Abstimmung selbst ist kein Geheimnis; K. v. Krazeisen a. a. O.

s2 W.G. Art. 20.
32 Auf geistigeGebrechenerstrecktsichdieVorschrift nicht. Willensunfähige find von derAus=

übungdesWntzkeechesnatürlich ausgeschlossen,auchwennsienichtentmündigtfind. Die Vertrauens=
personist nicht befugt,für denWillensunfähigenzu wählen. Die Willensfähigkeitnichtentmündigter
Wähler wird allerdings Fräsuniert. aber nur, wenn sie den Stimmzettel selbstabgeben.

3 Art. 20 Abs. II. Die Beihilfe ist eine Vertretung (nuntius). Der Wähler brauchtnicht
anwesendzu sein. Die Vertrauenspersonmuß sichauf Verlangen desWahlvorstandeslegitimieren.
Die Behinderung des Wählers ist glaubhaft zu machen, Vorschriften sit er fehlen. Die Beihilfe
kann fich selbstverständlichnicht nur auf die Äbgabe,sondernauchauf die Verhüllung des Stimm⸗
zettels bezeichenvgl. K. v. Krazeisen a. a. O. S. 104 N. 5. !“7“—.

35 Uber dieWirkung derAbgabemehrererStimmzettel vgl. M.E. v. 3. Dez. 19118 30 Abs. IV
und unten S. 265 N. 100.

36 W.G. Art. 20 Abk. V.
#3Wahlges.Art. 20 Abs. III, 21 Ziff. 2 u. 3. Weißes Papier ist solches,das nach all=

gemeinerUbung im Papierhandel als weißes gilt. „Kennzeichen“find nur solcheMerkmale, welche
nach Lage der Dinge einen Schluß auf die Persondes Wählerszulassen. Auf die Absichtlichkeit
oder Zufälligkeit kommt es weiter nicht an, ebensowenig darauf, an welcher Stelle oder Seite des
Zettels dasZeichensichbefindet. Zufällige Unreinlichkeitenwie Klexe, Fett- oderSchmutzleckensind
in der Regel keine rHeichen. und deshalb auch keineKennzeichen. Hätte der Gesetgeber sie allgemein
als NMichenerachtet,sohätteer diehandschriftlichenStimmzettelausschließenund aschvorrichtungn
im Wahllokaleoder nebenanvorschreibenmüssen.Vgl. v. Seydel a. a. O. S. 428 N. 74, a. M.
K. v. Krazeisen a. a. O. S. 105 N. 7; v. Kahr, GemeindeordnungII, S. 239 N. 1.
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gegeben. Sie sollen 9 zu 12 cm groß88 und von mittelstarkem38 Schreibpapier sein
und sind von jedemWähler oder einer Vertrauenspersonje in einem mit amtlichem
Stempel versehenen,sonstkennzeichenlosen3° 12 zu 15 cm großenssund aus un=
durchsichtigem38 Papiere hergestelltenUmschlageabzugeben.

Herstellung und Ausfüllung der Stimmzettel ist den Wählern überlassen. Es
werdenihnenjedochamtlichhergestellteStimmzettelformulareauf Wunschverabreicht.
Die Ausfüllungkannauchdurchandereerfolgen,siekannhandschriftlichoderim Wege
der Vervielfältigung 969und darf nicht im Wahllokal geschehen.

Die Verabreichungder Umschlägegeschiehtin oder außerhalbdes Wahllokals
von Amts wegen. Es ist nach näherer BestimmungVorsorge zu treffen, daß der
Wähler seinenStimmzettel im Wahllokal selbstoder in einem nur durchdieseszugäng=
lichen Nebenraum unbeobachtetin den Umschlagzu legen vermag°1.

Stimmzettel,welchewesentlichenFormvorschriftenodermateriellenGrundsätzen
des Wahlrechtes nicht entsprechen,sind ungültig.

Ungültigkeits wegenVerletzung wesentlicherFormvorschriften tritt nur in den
im GesetzausschließendangeführtenFällen einv8. Nichtigkeitliegt vor, wennder
Zettel keinenoder insoweiter keinelesbaren? Namenenthält(Ziffer 4), fernerso=
weit die Persondes Gewähltennichtunzweifelhaftzu erkennenist (Ziffer 5)95. An=
fechtbarund von Amts wegenzurückzuweisensind Stimmzettel entwederum ihrer selbst
oder um ihrer Umhüllung willen. Das ersteist der Fall, wenn sie nicht von weißem
Papier sind oder nicht die vorgeschriebeneGröße oder° Beschaffenheithaben(Ziffer 2),
wenn siemit einemKennzeichenversehensind (Ziffer 3) oderunterschriebensindoder

8 W. G. Art. 20 Abs. II. Da die Begriffe „mittelstark“und „undurchsichtig“keinemathe=
matischenfindund die vorgeschriebeneGröße mit absoluterGenauigkeitnicht herstellbarist, sobleibt
hier dem Wahlvorstand,Bör demOrgan derLegitimationsprüfungein gewissesErmessenvorbehalten.

Bagl.obigeN. 87. Ob der Umschlagzu verschließenist odernicht, ist nicht vorgeschrieben,
somiteEsfengelassen.Verschliehung ist daheran sichnochkeinKennzeichen.A. M. K. v. Krazeisen
a. a. O. S. 105N. 8.

50Vgl. R.G. v. 12.März 1884 betr. dieStimmzettel f. d. öff.Wahlen (R.G.Bl. S. 17),und
N.PreßG. v. 7. Mai 1874 - 6 b II (N.G.=Bl.S. 69).

1 W.G. Art. 20 Abs. IV, V.
*2Der Begriff der Ungültigkeit einesStaatsaktes ist doppelsinnig,er kann sowohlNichtigkeit

als auch Anfechtbarkeitbedeuten. Vgl. darüber die zutreffendenallgemeinenAusführungen bei
K. Kormann, SystemderrechtsgeschäftlichenStaatsakte,Berlin 1910S. 216ffl.,und W. Jellinek,
Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen, Tübingen 1908 S. 44 ff. Dies gilt nicht nur von
den Akten staatlicherBehörden, sondernauch von denjenigender Wähler. Ein Stimmzettel kann
ungültig sein und seine beabsichtigteWirkung dennochäußern,bis seineUngültigkeiterkanntund fest=
gestelltist. Er äußert seineWirkung, indem er gezähltwird und zur BegründungderAbgeordneten=
eigenschaftbeiträgt, wenn nicht seineUngültigkeitentwederbeim Wahlakte selbstdurchden Wahl=
ausschußoder im Legitimationsprüfungsverfahrenfestgestelltwird. Ein solcherStimmzettel ist an=
fechtbar. Die Ungiltigkeit des Stimmzettels kann aber auchNichtigkeitbedeuten,wenn nämlich
derZettel so beschaffenist, daß er seinebeabsichtigteWirkung von vornhereingarnicht äußern kann.
Ein solcherStimmzettel ist nichtig. DiesenUnterschiederkenntauchv. Seydel (a.a. O. S. 428f.,
indem er zwischenUngültigkeit desStimmzettels(Nichtigkeit)undUngültigkeit derAbstimmung(An=
fechtbarkeit)unterscheidet.Der Unterschiedder Wirkung kommtaber bei ehde nicht klar heraus,

indem erübersieht,daß ungültigeStimmzettel auchzu bloßerAnfechtbarkeit derAbstimmungführen
nnen.

2#Das Gesetzbeabsichtigt,dieGründe derUngültigkeit ausschließendaufzuführen. Es können
deshalbneueungültigeeitsgründein Vollzugsvorschriftennichtaufgestelltwerden. Die Bestimmungen
in § 30 der M. E.v. 3. Dez. 1911 habendaherGültigkeit nur als Erläuterung nichtals Ergänzung

der Vorschriften des Gesetzes.
"* Val. v. Seydel a. a. O. S. 428. Ein Stimmzettel, der einen deutlich durchstrichenenund

dafür einen lesbarenNamen enthält, ist hültig. M.E. v. 3. Dez. 1911 § 30 Abs. III.
25Es ist Frage des einzelnenFalles, wieweit die Bezeichnungder PersonFehen muß, um

eine hinlänglich bestimmtezu sein, ob insbesonderezu demEnde die Angabe des Vornamens,des
Wohnortes oder des Standes erforderlichist. Unter allen Umständendarf da keineUngültigkeit an=
gFenommenwerden, wo nachvernünftigemErmessenkein ieier über die bezeichnetePersönlichkeit
ein kann. Besondersbei engererWahl wird g die einfacheNamensangabeals zureichendanzu=
ehenjn 260 dazu v. Seydels angef.Abh. S. 378 Anm. 2; Verh. d. K.d. Abg. 1887/88Sten.=
er. ..
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sonst außer der Bezeichnung des oder der zu Wählenden einen weiteren Inhalt
haben (Ziffer 8). Die fehlendeoder fehlerhafteUmhüllung macht auch den korrekten
Stimmzettel ungültig. Fehlerhaft ist die Umhüllung, wenn der Stimmzettel nicht
in einem amtlich abgestempeltenUmschlag von der vorgeschriebenenGröße und Be=
schaffenheitoderin einemmit einemKennzeichenversehenenUmschlageübergebenworden
ist 2. Ungültigkeit wegen Verletzung materieller Grundsätze des Wahlrechtes liegt
vor, wenn der Stimmzettel Namen von nicht Wählbaren oder mehr Namen als zu
Wählende enthält (Ziffer 6, 7) °. In beiden Fällen liegt nicht etwa Nichtigkeit
wegenunmöglichenInhaltes, sondernAnfechtbarkeitvor. Mehrerein einemUmschlag.
überreichteStimmzettelsind im Sinne der Anfechtbarkeitungültig(anfechtbar),wenn
oder so weit sie auf verschiedeneNamen lauten oder, wenn siesichmit einemungültigen
Stimmzettel im selbenUmschlag befinden100. Anfechtbar ist ferner der Stimmzettel
eines nicht Wahlberechtigten,eines Bestochenenoder sonst in strafbarer Weise an der
freien Ausübung seines Wahlrechtes gehindertenWählers 101.

Der Wahlvorsteherhat die übergebenenStimmzettel, wenn dieselbenvon Wahl=
berechtigtenoder Vertrauenspersonenim vorgeschriebenenUmschlageübergebenwerden,
sogleichund ohnePrüfung der Gültigkeit in die Wahlurnezulegen 102. Das Ver=
fahren der Abgabe und Entgegennahmeder Stimmen und der Ermittlung des Ab=
stimmungsergebnissesin den Wahlbezirken ist im Gesetzselbstnicht geregelt. Hierüber
trifft die M. E. vom 3. Dezember1911 eingehendeVorschriften108,deren wesentlicher
Inhalt der folgendeist.

1. Abgabe und Entgegennahme der Stimmen. Den ins Wahllokal eintretenden
Wählern wird durchdazu bestelltegeeignetePersonenje ein abgestempelterUmschlagausgehändigt.
Der Wähler begibt sichdamit an denvorgesehenenAbsonderungsplatz(Nebenraum,Verschlag,Neben=
tisch),stecktdort „unbeobachtet“denStimmzettelin denUmschlag,begibtsichdamit an denVorstands=
tisch, nennt seinenNamen und auf Verlangen seineWohnung. Wenn die Identität (3. B. durch.
Vorzeigen der Wählerkarte)festgestellt,der Eintrag in die Wählerliste aufgefundenist, wird durch.
den Wahlvorstand geprüft,ob nachdemInhalte der Wählerliste oder sonstkein die Ausübung des
Wahlrechtes hindernder Grund (Verfassungseid,eingetragenerzeitweiseroder nicht eingetragener
neuer Ausschließungsgrund,wiederholteStimmabgabe), vorliegt. Wird ein solcher Grund an=
genommen1%,so ist der Wähler zurückzuweisen,wenn nicht, ist sein Stimmzettel in Empfang zu
nehmenund auf die Korrektheitdes Umschlageszu prüfen. Wird kein Ungültigkeitsgrundam Um=
schlagewahrgenommen,so ist der Stimmzettel im Umschlageunerdffnetsofort in die Wahlurne zu

?! Was über die notwendigeFnnzeichun der gewähltenPerson binausgeht. egründetdie
Ungültigkeit, v. Krazeisen anerkenntgewisse eisabeals statthaft. A. a. O. S.104 N. 2. Deut=

lich Durchstrichenesist unschädlich. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 429 N. 80. » ·
In diesen Fällen hat derVorsteherden abzugebendenZettel sofort zurückzuweisen,um da⸗

durchBerichtigung durchden Wähler zu veranlassen. M.E. v. 28. März 1907 5 22 Abs.II.
seh Frässsstteg mit — geinemNamen sind auchin zweimännigenWahlkreisenals gültig an=
usehen. . 2. . . ..

100Wi. 21 Abs. II. Lauten die mehreren,im selbenUmschlagbefindlichen,sonstgültigen
Stimmzettel auf denfelbenoder im zweimännigenWahlkeis auf die beidenselbenNamen, sogelten.ei N. 82 und83, undje e 8 ., . «
die verschiedenenMöglichkeitenauf ihre Wirkungen hin erläutert sind. Ziff. 4 dieserVorschrifthalte
ichnicht für ganz zutreffend.Die Mé. setztden Fall, daß im zweimännigenWahlkreisevon einem
Wähler im gleichenUmschlagmehrereStimmzettel, die nicht wenigstenseinen gleichenNamenent=
halten, abgegebenwurden, und erklärt für diesenFall alle Stimmzettel für ungültig. Ich halte
dieseEntscheidung für unrichtig in dem Falle, wenn im Umschlage sich nur zwei Stimm ettel finden,
von denenjedernur denNamen eines Kandidaten enthält.In giesemFall sind m. E. die deiden

ümmttehgusganmenAefeirrtitigerStimmtelsgr,gweiKondiasedmnnrachen,alenn,uanon,wie die M.E. in Abf. 1—3 tut, mehr immzetteli lagnicht grund⸗
äplich für eine Ungültigkeit ansieht, dann muß dochin demangegebenenFall die Gültigkeit der
beiden Stimmzettel im zweimännigen Wahlkreise billigerweise angenommen werden. W. G. Art. 21
Ktis hatte offenbardiesenFall nicht im Auge, sonsthätte es ihn wohl, wie obengeschehen,ent=

ieden.
101W.’G. Art. 31 mit 30, Abs. II. N.Str. G.B. 7 107, 108, 109, 339 Abs. III. Sich selbst

zu wählen, ist zwar nicht anständig,aber auchnicht verboten.
102Art. 20 Abf. 1. 10 9§26 bis 30.
1%Vgl. M. E. v. 3. Dez. 1911 § 27 Abf.
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legen. Zurückzuweisensind Stimmzettel nicht wegenFehlern in der Größe des Umschlagsoder in
der BeschaffenheitdesUmschlagpapieres,sondernnur, wenn überhauptkein abgestempelteroderwenn
ein mit einemKennzeichenversehenerUmschlagverwendetwurde,oder wenn der Wähler sichnicht
an den Absonderungsplatzbegebenhatte. Die Umschlagsmängelkönnensofort gehobenwerden105.

Die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers wird vom Protokollführer in der Wählerliste
vermerkt.

Der Wähler hat sichsodannvom Vorstandstischzu entfernen.
Nur die um 7 Uhr nachmittagsim Wahllokal anwesendenWähler dürfen nach diesemZeit=

punkte ihre Stimmen noch abgeben. Bei stärkeremAndrange kann der Wahlvorsteherdas Wahl=
lokal absperrenlassen,bis die Stimmabgabe vollendetist. Den Abschlußderfelbenhat der Wahl=
vorsteherkundzugeben(§ 28).

2. Ermittlung des Abstimmungsergebnisses. Die Öffentlichkeitsetztsichin diesem
Teile des Verfahrens fort. Der Wahlvorsteherentnimmt der Urne die umschlossenenZettel und
zählt sieuneröffnet. Das Ergebnis wird mit der Zahl der Abstimmungsvermerkeder Wählerliste
verglichen. Stimmt es auch nach wiederholterZählung nicht, so ist die Verschiedenheitim
Protokoll zu vermerken.Entscheidendist die Zahl der Zettel, nicht die derVermerke.Dann erfolgt
die Prüfung der Umschlägeund der Zettel. Jeder Zettel ist durchden Vorsteherzu verlesen
und nebstUmschlag durch einen Beisitzervorläufig zu verwahren. In diesemVerlesungsverfahren
ist über etwaigeZweifel an der Gültigkeit durchdenWahlvorstandzu entscheiden. Die Herein=
ziehung von anwesendenWählern in das Prüfungsverfahrenist zwar nicht ausdrücklichverboten,
entsprichtaber nicht den sonstigenVerfahrensregeln,insbesonderenicht den VorschriftendesArt. 19
Abs. I und II. Der verleseneInhalt der Zettel wird in Stimmliste und Gegenlisteprotokolliert.
Die für ungültig erklärtenZettel werden fortlaufend numeriert und demProtokoll nebstkurzer
Angabe des Ungültigkeitsgrundesbeigeheftet.In zweimännigenWahlkreisenfind die ganz und die
nur teilweisefür ungültig erklärtenZettel auszuscheiden.Liegt der Fehler am Umschlag,so ist er
nebstseinemZettel anzuschließen106. .

Es folgt die Feststellungdes Ergebnisses,wobei die ungültigenStimmen von derGesamtheit
der auf die einzelnenKandidaten gefallenenStimmen abgezogenwerden.

Das Ergebnis wird im Wahllokal bekannt gegeben,die Wahlhandlung ist zuschließen107.
Da das Wahlergebnis im einzelnenBezirk immer nur einenTeil desWahlergebnissesim

Wahlkreis bildet, so sind von allen WahlvorstehernderBezirke dieWahlprotokollenebstzugehörigen
SchriftstückenungesäumtdemWahlkommissärmitzuteilen. Die Akten sollen spätestensim Laufe des
dritten Tages nachdemWahltage in seineHände gelangen108.

Über den Grundsatz der Wahlentscheidung und über das Verfahren der
Rehletrung des Gesamtergebnisses im Wahlkreise bestimmt das Ge=
etz selbst.
Die Wahlentscheidungwird nachdemGrundsatzdersogenanntenrelativenMehr=

heit, d. h. so getroffen,daß derjenigeals gewähltgilt, der die meistengültigenStimmen
erhaltenhat. Das Gesetzverlangtjedochzunächstzu seinerWahl, daß er wenigstens
ein Drittel aller abgegebenengültigen Stimmen erhalten habe. Ist dies nicht der
Fall, so ist der Wahlgang als ergebnislos zu behandeln,und es hat eineweitereWahl=
handlung stattzufinden,in der keineengereWahl (Stichwahl) vorzunehmenist, sondern
genau wie im erstenWahlgang verfahren wird und alsdann die relative Mehrheit
ohneRücksichtauf ihr Verhältnis zur Gesamtzahl der Stimmen entscheidet.Es können
in der weiteren Wahlhandlung dieselbenKandidaten wie in der erstenoder auch neue
Kandidaten auftreten. Ergibt sich in einer dieser Wahlhandlungen Stimmengleichheit,
so entscheidetdas Los, welchesder Wahlkommissärzu ziehenhat 105. Im zweimännigen
Wahlkreis kannsichergeben,daß im erstenWahlgangder eineKandidatdaserforder=
licheDrittel aller gültigenStimmen erreichthat, der anderenicht. In diesemFall
hat nur für den zweiten Kandidaten ein zweiter Wahlgang stattzufinden110.

Die Ermittlung und Feststellungdes Wahlergebnissesim Wahlkreise geschieht

105M.E. F 27 Abfs.III. Über die Bewachungdes Absonderungsraumes§ 26 Abf. I.
106Uber die Behandlung (Einschlagung,Versiegelungund Aufbewahrung)der übrigenNettel

und verwendetenUmschlägeund über die Aufbewahrungder nicht verwendetenUmschläges. W.G.
Art. 22 Abs. II. M.E. v. 3. Dez. 1911 § 32.

107Beides ist nicht ausdrücklichangeordnet.
108W.’G. Art. 24
1%W.G.Art.14.
110Vgl. M.E. v. 3. Dez. 1911 § 18.
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durch eineWahlkommission. Dieselbe bestehtaus demWahlkommissärals Vorsitzendem
und sechsbis zwölf WahlberechtigtendesWahlkreises als Beisitzern,welcheder Wahl⸗
kommissärernennt 111,und ist durchihn regelmäßigauf denvierten,in Notfällen auf einen
W Tag nach dem Wahltag in ein vom Wahlkommissärzu bestimmendesLokal
zu berufen.

Die Ermittlung und FeststellungdesErgebnisseserfolgt inübereinstimmung mit den für die
ReichstagswahlbestehendenVorschriften112. Zu Beginn des Ermittlungsverfahrenshat der Wahl=
kommissär bekanntzugeben,zu welcher Stunde das Wahlergebnis verkündet werden wird. Die
Verhandlungen sind in derselbenWeise für die Wahlberechtigtenöffentlichwie die Wahlhandlung
im Wahlbezirk118. Die Ermittlung erfolgt aus denProtokollen der WahlbezirkedurchZusammen=
stellung. Ein Urteil über die Gültigkeit der Wahlen in den Bezirken oder der einzelnenStimmen
ist im allgemeinennicht zu fällen; dochkönnen„Bedenken“,zu denendie Wahlen in einzelnenBe=
zirken etwa Anlaß gegebenhaben, von der Wahlkommission,soweit tunlich, beseitigt werden114.
Zu diesemZweckekann der Wahlkommissärdie von denWahlvorstehernaufbewahrtenStimmzettel
und Umschlägeeinfordernundeinsehen 115.

Über die Handlung ist ein Protokoll aufzunehmen,aus welchemdie Zahl der Wähler, der
gültigen und ungültigen Stimmen, die Namen der Personen, auf welcheStimmen gefallensind,
und die Zahl dieser Stimmen für jeden einzelnenWahlbezirk ersichtlichsein müssen. Auch die
„Bedenken“,die beseitigtenund die unbeseitigten,sind anzuführen116. Das Protokoll ist von allen
Kommissionsmitgliedernzu unterzeichnen.

Das Ergebnis ist zu verkündenund sodanndurch die zu amtlichenKund=
machungendienendenBlätter bekanntzumachen117. Das Ergebnis der erstenWahl=
handlungdes Wahlkreiseskann ein verschiedenessein. Im einmännigenWahlkreis
kann es sein, daß ein Kandidat, im zweimännigenWahlkreis, daß zwei Kandidaten
gewählt sind. In beiden Fällen gilt mit der Verkündigung diesesErgebnisses die
Wahlhandlung für den Wahlkreis als geschlossen.Es kann aber auch sein, daß im
einmännigenWahlkreis kein Kandidat, im zweimännigennur ein Kandidat oder keiner
als gewählt gilt. In diesenFällen ist durch den Wahlkommissardie Notwendigkeit
einer weiterenWahlhandlungzu erklären,und zwar im einmännigenWahlkreisfür
einen,im zweimännigenWahlkreisfür einenbzw.zweiAbgeordnete.Der Termin für
solcheweitereWahlhandlungist auf spätestensden14. Tag nachdemTag der Ver=
kündigungdes Ergebnisses118anzuberaumen112.

Das Ergebnis der weiteren Wahlhandlung 186 kann nur ein endgültiges sein,
daß nämlichim einmännigenWahlkreisein Kandidat,im zweimännigenein Kandidat
bzw.zwei Kandidatengewähltsind.

111W.G. Art. 25, M. E. v. 3. Dez. 1911 § 35. Vgl. R.T.Wahl Regl. § 26 Abs. I u. II.
Als Protokollführer ist einMitglied derKommissionzu bestellen.Die Mitglieder könnenauchStaats=
beamtesein. Annahmepflichtbestehtnicht. Das Amt eines Beiützers ist ein Ehrenamt, Besoldung
und Gewährungvon aelber oderReisekostenentschädigungenfinden nichtstatt.

112W.G. Art. 25 Abs.III 26, M.E. v. 3. Dez. 1911 § 36; vgl. R.T. WahlRegl. § 27.
inn W.G. Art. 25 III mit Art. 19.
11 W.G. Art. 26 Abs. III und IV. Weder das W.G. nochdie M. E. v. 3. Dez. 1911 § 36

Kibt an, was unter diesen„Bedenken“ zu verstehensei. Die Zulässigkeitder Vernichtungganzer
ezirkswahlenist offenbar ausgeschlossen,da das Gesetzkein Mittelzur Wahlerneuerungangibt.

Jedenfalls könnennur solcheBedenken,die aus denWahlprotokollenderBezirkeselbstsichergeben,in
Betracht kommen. Als solchesind anzusehendie Bemerkung, daß die Zählung der Stimmzettel
durch den Wahlvorsteher und der Abstimmungsvermerkedurch den Protokollführer nicht über=
einstimmen(M.E. v. 3. Dez. 1911 § 29 Abs. D, ferner BeschlüssedesWahlvorstandes,durchwelche
die Gültigkeit oderUngültigkeit einzelnerStimmen etwa offen gelassenist.

1½W. G. Art. 26Abs. IV mit Art. 22 Abs. II Satz 3. M. E. v. 3. Dez.1911 § 32 Abs. I.
116W.’G. Art. 26 Abs. III.
11:W.G. Art. 26 Abf. II.
Ir8 Gelingt ausnahmsweisedie Ermittlung und Feststellungdes W.Ergebnissesnicht am

selbenTag, so ist der letzte,d. i. der Feststellungs=und Verkündigungstagder entscheidende.
11mDie Anberaumunggeschiehtsofort mündlichund ist außerdemallen Bezirksvorstehernmit=

uteilen. Eine telegraphischeoder telephonischeMitteilung des Ergebnisseshat in allen Fällen an
as Staatsministerium des Innern zu erfolgen. M.E. v. 27. Febr. 1909(M.A Bl. S. 224).

126Die wenigenBesonderheiten,welchefür die Vorbereitung der weiterenWahlhandlung
en Art 28 desW.G. vorgeschriebensind, habenobenan den betreffendenStellen Berückfichtigung
gefunden.
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Wenn das Wahlergebnis festgestelltist, werden die zu AbgeordnetenGewählten
durch den Wahlkommissärdavon verständigt12 und zur Erklärung über die Annahme
binnen längstensacht Tagen132aufgefordert.Im Falle mehrfacherWahl kannder
Gewählte sich innerhalb der gleichenFrist für die Annahme der einenoderder anderen
Wahl entscheiden1238.Ist bis zumAblaufederFrist keineAnnahmeerklärungbei dem
Wahlkommissaroder der Kreisregierung eingelaufen,so gilt die Wahl als abgelehnt154.
Erfolgt die Annahme der Wahl, so ist damit formales Recht für den Gewählten er=
zeugt, allerdings nicht endgültig, wohl aber vorläufig. Wer von der Wahlkommission
als gewählt anerkanntwurde, ist, gleichviel, ob er der Gewählte ist oder nicht, so
lange Abgeordneter, bis ihm die Abgeordnetenkammerdiese Eigenschaft abspricht.
Sonach kann kein anderer mit der Behauptung, daß er der richtig Gewählte sei, als
Abgeordneter auftreten. Im Einklange hiermit sagt das Gesetzüber den Geschäfts=
gang desLandtages 125,daß die zu AbgeordnetenGewählten bis zur Ungültigerklärung
ihrer Wahl Sitz und Stimme in der Kammer behalten. Wenn also ein Beschluß der
Kammerin derFolge denbetreffendenAbgeordnetenzurückweist,so ist dieSachenicht
so anzusehen, als sei derselbenie Abgeordneter gewesen;er war Abgeordneterund
hört mit dem erwähntenKammerbeschlusseauf, es zu sein126.

Nach Vornahmeder Abgeordnetenwahlhat der Wahlkommissärdie sämtlichen
hierauf bezüglichenWahlverhandlungender Kreisregierung, Kammer des Innern, vor=
zulegen,welchedieselbendemStaatsministeriumdes Innern zumZweckeder Mit=
teilung an die Kammer der Abgeordnetenzu übermitteln hat 17.

Bei besonderenNeuwahlen, welchein einzelnenWahlkreisen nachdenallgemeinen
Wahlen notwendig werden, ist nach dem neuenWahlgesetz,im Gegensatzezum früheren
Recht128,in der Regelund ohneUnterschieddesGrundesderNeuwahl135genauwie
bei denallgemeinenWahlen zu verfahren.

Jedesmal ist die Neuwahl sofort, und zwar, zumUnterschiedvon der „weiteren
Wahlhandlung“desArt. 12 Abs.II, nichtvomWahlkommissär,sondernvonderKreis=
regierung,KammerdesInnern, anzuordnen. Der Termin der Neuwahl ist bei Erledigung
von AbgeordnetensitzenmindestensfünfWochenvorherbekanntzugeben1365.Nur in der
Wahlvorbereitung bestehtein Unterschied, je nachdemdie Neuwahl wegenAblehnung
oder Entscheidungbei Doppelwahl oder aus anderemGrunde erfolgt. Im erstenFall
sind nur die wenigen, für die weiteren Wahlhandlungen gegebenenbesonderenVor=
schriften über die Wahlvorbereitung zu berücksichtigen#:, während im übrigen neue

121Die M.E. v. 2. April 1881 hatte in #553 für den Fall der Verhinderung die Kreis=
regierungK. d. J. zur Mitteilung verpflichtet. Nunmehrwird das Staatsministerium d. J. das
Nötige veranlassen.

122W.’G. Art. 29. Die rist ist nachallgemeinerRegel von derZustellung an zu berechnen.
138Wahlges.Art. 29 Abs. II.
134Dies ist als Absicht des Ges. anzunehmen.Eine ausdenckicheBestimmungfehlt. Daß

eine später eintreffendeAnnahmeerklärungnichts mehr nützt, ergibt sichaus derPorshheist des
Art. 29 Abs. III desWahlges.,wonachsofort ein neuer Wahlgangzu veranlassenist. Vgl.auch
K. v. Krazeisen a. a. O. S. 116 N. 3.

1525Vom 19. Jan. 1872,Art. 5 Abs. V.
116Damit stehtnicht im Widerspruche,daß dieAnträge, welchevon einemsolchenAbg. ein=

gebrachtund noch nicht Hchssttlich erledigt wordensind, als hinfällig behandeltwerden. (Verh.
d. K. d. Abg. 1887/88St. B. III S. 330 Sp. 1.) Bei jedemanderen Grunde des Verlustes der

Abgeorfneeteneigenschaftgilt dasselbe. ·
voin 3. Dez. 1811 8 39, wo ein Verzeichnisder insbesonderevorzulegendenAkten

angegebenist.
begercnHierüber vgl. 2. Aufl. I S. 433 und L. A. von Müller in Bl. f. adm. Praxis

XXXII S. 199ff.
139Der Grund kann sein:aAblehnung,Entscheidungbei Doppelwahl,Wahlvernichtung,Verlust

derWählbarkeit, Austritt, Ausschließung.ErnennungoderBeförderung,Annahmeder Landratswahl,
Eintritt in die K d. R.RN.oderTod. Im Falledes Todes einesAbgeordnetenhat die Distrikts=
verwaltungsbehörde(in München Polizeidirektion), in deren Bezirk der Tod sichereignete,sofort
Auzeige,n das St.M. des Innern zu erstatten. M.E. v. 3. Dez. 1911 § 41.

G. Art. 37.
151Art. 29 Abs. II, III mit Art. 28 und 15. Zu beachtenist die aus Art. 29 Abs. II und

Art. 15 sichergebendeSonderbestimmungüber die Stägige Frist.
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Vorbereitungennicht zu treffensind. Liegt ein andererGrund zur Neuwahl vor, so
kommt es darauf an, ob die Neuwahl vor odernachAblauf einesJahres nachder
letztenallgemeinenWahl stattfindet1822.Im erstendieserFälle ist ebenfallswie bei
weiterenWahlhandlungenzu verfahren,nur mit demUnterschied,daß die Wählerliste
demBerichtigungsverfahrendes Art. 11 unterliegt1658.Im letztenFalle dagegensind
die gesamtenWahlvorbereitungeneinschließlichAufstellungund AuslegungderWähler=
listen, Bestellung des Wahlkommissärs usw. zu erneuern1½4.

Die Kosten des Wahlverfahrensträgt regelmäßigder Staat. Dies gilt für
alle Wahlen und sowohl für die Geschäfte der Wahlvorbereitung als auch für die=
jenigen der Wahlhandlungen. Eine Ausnahme bestehtnur für die Kosten der Bereit=
stellung des Wahllokals und der zur Vornahme des Wahlgeschäftesnötigen Gegenstände
(Tische,Stühle, Wahlurnen,Schreibzeug155,AbdruckdesWahlgesetzesundderVollzugs=
instruktion, Absonderungsvorrichtungen).DieseKosten sowiedie für die Herstellung,
Auslegung und Berichtigungder Wählerliste186erwachsendenKosten trägt die Ge=
meinde187.

§&58. Wahlprüfung 1. Die endgültigePrüfung derAbgeordnetenwahlenerfolgt
durchdie Kammerder Abgeordneten2. DieseLegitimationsprüfungist ebensowenigein
Streitverfahrenwie jene,welchedieersteKammerbezüglichihrerMitglieder vornimmts.
Dem Abgeordneten,dessenWahl untersuchtwird, stehtkeinePartei gegenüber,und

138Es kommt auf den Zeitpunkt der Neuwahl, nicht auf denZeitpunkt desAusscheidensan.
Dies geht zwar nicht aus Art. 29 Abf. V. wohl aber aus Art. 11 Abs. 1 unzweifelhaft hervor.

183 .9 Art. 29 Abs. V Satz 1 mit Art. 11. Vgl. oben bei N. 12ff.
184W.G. Art. 29 Abs. V Saß 2. ·
IssW-G.Art.32.ME.v.3.De41911§82.Die Ausscheidungber Wahlkostenist schon

bisher in der Praxis nach diesenGrundsätzenerfolgt. In einerReihe von Ministerialentschließungen,
die meist aus Anlaß einzelnerFälle, aber dochin grundsätzlicherWeiseBestimmungentrafen, ist die
Ausscheidung im wesentlichennach der nunmehrin Art. 32 aufgestelltenRegel erfolgt. Die ein=
schlägigenMin. Entschließungensind angeführt bei K. v. Krazeisen a. a. O. S. 120ff. Bal.
auchMoiroe zum Entwurf von 1903 S. 355.

Im einzelnen ist zu bemerken:
I. Daß den Gemeinden die Kosten für Herstellung, Auslegung usw. der Wählerlisten nicht

zu ersetzensind, verstehtsichnach der geltendenFassung des Gesetzesnicht von selbst. Das Gesetz
weist in Art. 32 „alle übrigen Kosten des Wahlverfahrens“ dem Staat zu, und nimmt die Kosten
der Wählerlisten nicht ausdrücklichaus. In Art. 9 ist zwar den„Gemeindebehörden"die Anlegung
der Listen zur Pflicht gemacht, aber nicht gesagt, daß dies auf Kosten der Gemeindenzu erfolgen
abe. Zudem ist durch Einführung der periodischenWählerlisten, derenAnlegung usw. in das
ahlverfahren hereingezogenworden. Da jedochdie Motive zum Entwurf von 1903 ausdrücklich

auf das bisherige Recht verweisen, so ist die Absicht erkennbar, daß diesesGeschäfthinsichtlichder
Kosten nicht als zum Wahlverfahrenim Sinn des Art. 32 gehöriganzusehenist.

2. Bei Kosten, welchedie Gemeinden sich aus eigener Entschließung mit Rücksichtauf die
Wahlen machen, wird zu unterscheidensein zwischensolchen,welchenur dem Wahlgeschäftdienen,
und anderenKosten, die auch sonstigen Interessen der Gemeinden zugewendetwerden. Nur die
ersterenhat der Staat zu ersetzen.

3. Die Kosten, welchevon den Gemeindenzu tragen sind (Wahllokal, Gegenstände),treffen
zunächstwohl nur diejenigenGemeindedes Wahlbezirks, in welcherdas Lokal sichbefindet. Es ist
aber kein Grund einzusehen,weshalb die übrigen beteiligtenGemeindenvon derAufbringung eines
entsprechendenAnteils enthobensein sollten. Anders allerdings die Motive zu Art. 32.

. ber die Kosten telegraphischerund kelephpnische litteilung der Wahlergebnisses. M.E.
v. 27. Febr. 1909 (M. A. Bl. S. 224), v. 3. Dez. 1911§ 42 Abs. II.

136Vgl. vor. Note Ziff. 1.
181Von instruktionellerBedeutung ist die Bekm. v. 20. Jan. 1912, Berichterstattungüber

das Ergebnis der Landtagswahlen betr. M.A. Bl. S. 109ff.
65 1 Vgl. hierherG. Jellinek, ein Verfassungsgerichtshoffür Isterreich,Wien 1885; derselbe,

erh. des deutschenJuristentags, Berlin und Leipzig 1888, S. 121ff.; H. Jaques, Die Wahl=
prüfung in den modernenStaaten und ein Wahly#hungsgerichtsho für Ssterreich, Wien 1885;
v. Seydels Staatsrechtliche und politischeAbhandlungen, 1893, S. 192 ff. und in Verh. d. D.
Juristentags 1888 1 S. 130ff.; Bernahpik, Rechtsprechungund materielle RechtskraftS. 262.

2 Agl. schonVerf. Beil. X Tit. I §§ 61, 62 u. dazu Verf.Urk. Tit. VI §. 14 Abs. II. Ge=
schäftsg.Ges.vom 25. Juli 1850Art. 3 Abs. II. Nunmehr Geschäftsg.Ges.vom 19.Jan. 1872Art. 5.

3 BDgl.hierher O. v. Sarwey, Das öffentlicheRecht u. Verwaltungsrechtspflege,Tübingen
1880, S. 486 f. Auch R. v. Mohl, Uber dieUntersuchungbestrittenerständischerWahlen durchdie
Abgeordnetenkammerselbst,in Staatsrecht, Völkerrechtu. Politik 1 S. 207ff.
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auch er selbsthat nicht die Rolle einer Partei. Es gibt keine Klage auf Ungültigkeit
einer Landtagswahl, sondernnur ein „Recht der Beanstandung“. Wahlanfechtungen,
welchevon außen her an die Kammer gelangen,sind nur Stoff für die Legitimations=
prüfung". Die Urheber der bezüglichenSchriftstückeerhalten keinen Bescheid. Die
Legitimationsprüfung ist eineGeschäftshandlungder Kammer, durchwelchesieermittelt,
ob derjenige, der sich ihr mit dem formellen Nachweiserichtiger Wahl vorstellt, auch
materiellrichtig gewähltist.

Die Legitimationsprüfung hat in der Zweiten Kammer infofern eine andereBe=
deutung wie in der Ersten, indem hier diesePrüfung Voraussetzungdes Eintritts in
die Kammer, dort nur Voraussetzungdes Verbleibens in derselbenist. „Die zu Ab=
geordnetenGewählten treten, wenn sie den Bestimmungender Geschäftsordnungüber
die Vorlage ihres Einberufungsschreibens genügt haben, sofort in die Kammer.“7

Die Kammer kann entweder die von ihr geprüfteLegitimation anerkennenoder
den Abgeordnetenzurückweisen. Dagegen kann sie nicht an Stelle desjenigen, welcher
bei der Wahl als gewählter Abgeordneterverkündetworden ist, einen anderensetzen.
Der Kammerist lediglichdas Rechtzugeschrieben,dieLegitimationihrerMitgliederzu
prüfen, d. h. darüber zu entscheiden,ob dieselbengesetzmäßiggewähltsindund die
Wahl rechtmäßigangenommenhabens. Der Ausspruch,daß nicht der eingetretene
Abgeordnete,sondernein anderer der rechtmäßigGewählte sei, wäre keineEntscheidung
über dieLegitimationdesersteren.DieseverfassungsrechtlicheBeschränkungderKammer
hat auch ihre innere Begründung in der Natur des Wahlprüfungsgeschäftes.Es wird
immer möglichsein, zu sagen,ob derjenige,dessenLegitimation in Frage steht,zweifellos
der richtig Gewählte ist, oder ob dieseGewißheit nicht vorliegt. Dagegen wird es im
letzterenFalle regelmäßig nicht möglich sein, mit Bestimmtheit zu erklären, welcher
andereder richtig Gewählte istv?. « «

Der Beschluß der Kammer über Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Wahl ist un⸗
anfechtbarund bildetdaherformellesRechtfür deneinzelnenFall. Aber dieKammer
ist bei dieser Prüfung an das Gesetzgebunden. Sie darf nie, auch aus Gründen der
Billigkeit nicht, eine Entscheidung treffen, die gegen das Gesetz ist. Ihr Ermessen
waltet nur da, wo das Gesetzdemselbenfreies Spiel läßt.

Gegenstandder Prüfung durch die Kammer sind die Elemente, aus welchendas
Wahlergebnissichzusammensetzt,nämlicheinerseitsdie Wählerliste,dann die Bildung
der Wahlbezirke, andererseitsjeneUmstände,welcheauf die Wahlhandlung selbstBezug
haben,nämlichdie abgegebenenStimmen, die Wahlvorbereitung,das Wahlverfahren
und die Stimmenberechnung.

Der Gesichtspunkt,von welchemaus die Wahl zu prüfen ist, ist der, daß es sich
darumhandelt,Gewißheitzu erlangen,ob der angeblichGewähltewirklichgewähltist.
Hieraus ergebensich folgendeSätze.

Ein Fehler in der Wahl muß erwiesensein; die bloßeMöglichkeit eines solchen
kann die Gültigkeit der Wahl nicht beeinträchtigen. Die gesetzmäßigeVornahme der
Wahl muß vermutetwerden, solangenicht das Gegenteildargetanist. Aber auch
wenn ein Fehler bei der Wahl erwiesenist, so hat dies nichtnotwendigdie Vernichtung
desWahlergebnisseszur Folge. DieseFolge tritt nichtein, sobaldfeftsteht,daß, auch

4 Die Wahlanfechtunghat nicht die prozessualeBedeutung einer Klage, sondern die einer
Anzeige. Daher ist, wenn eine Reklamationzurückgezogenwird, die Kammer nicht behindert,das
darin Vorgebrachtegleichwohlzuwürdiger, Die Zurükknahmeäußert eine notwendigeWiekung, nur

4au dasLeshn sach Art. 6 Abs. II derGesch.Ordn. VglhierherVerh. d. K. d.Abg. 1877/78
ten. Ber.I S. .

sVgl.Verh.d.K.d-Abg.1859Beil.Bd.lS.236,BerichtdesAbg-Käfserlein:»Vat-
auf, daß die Reklamantenes unterlassenhaben,ihrer Beschwerdevorstellungein Petitum beizufügen,
kommtgar nichts an; die Kammer is kein Gerichtshof,für welchenderGrundsatzGeltung hat,daß
er nicht über denAntragder Teile hinausgehendarf.“

6 Geschstaa-Leen frt.2. Gesch.Ordn. Art. 1.
7Geschästss.Gel.Art. 5 Abs. V. »·
s Der Kammer stehtauchdie Prüfung darüber zu, ob ein etwa erfolgtesdienstlichesVerbot

der Wahlannahmezu Rechtbesiehe.
* Vgl. 2. Aufl. 1 S. 437 N. 8.
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wenn der Fehler nicht geschehenwäre, das Wahlergebnis das nämlichegewesensein
würde10. Andererseits aber genügt es zur Begründung eines wahlvernichtendenBe=
schlusses,wenn der Fehler das Wahlergebniszweifelhaftmacht11. Insbesondereist
überall da, wo aus einem vorgefundenenFehler verschiedeneFolgerungen gezogen
werdenkönnen,diejenigezu ziehen,welchefür den, dessenWahl zur Prüfung steht,
das ungünstigsteErgebnis liefert 2.

Ferner ist noch hervorzuheben,daß auch in zweimännigenWahlkreisen,wo etwa
aus geschäftlichenGründen die Prüfung für beide Abgeordnetegemeinsamgeschieht,
doch rechtlichdie Prüfung für jeden Abgeordneteneine gesonderteist. Das Ergebnis
der Prüfung ist demnachnicht notwendig für beide Abgeordneteeines solchenWahl=
kreises das gleiche15. Sodann gilt als Grundsatz, daß die Prüfung sich stets auf den
ganzenWahlkreis zu erstreckenund nicht etwa auf einzelneWahlbezirke desselbenzu
beschränkenhat. Die Wahlhandlungenin denWahlbezirkensind nichtwie ehemals
die Wahlhandlungen in den Urwahlbezirken selbständigeWahlen, sondern nur Teile
der einen Wahlkreiswahl. Es kann wohl sein, daß nur in einzelnenWahlbezirken
Fehler vorgekommensind, und daß sichdeshalb die Untersuchungnur auf die Bezirks=
handlungenzu erstreckenbraucht; es ist aber darnach stets die ganze Wahl im Wahl=
kreisein bezugauf den oder die Kandidaten desselbenim Ergebnis zu würdigen. Es.
gibt keineVernichtung von Bezirkswahlen, sondernnur von Wahlkreiswahlen.

Beziehtsichdie Vernichtungauf eineWahl, die erstim zweitenWahlgangezu=
standekam, so hat nicht etwa nur der zweiteWahlgang, sonderndie ganzeWahl
wiederholt zu werden1.

In bezug auf die Wählerlisten ist bei der Legitimationsprüfung der Gesichts=
punkt festzuhalten,daß Mängel, infolge deren ein Wahlfähiger von der Wahl aus=
geschlossenblieb, dann nicht berücksichtigtwerden können, wenn der Wahlfähige von
seinemEinspruchsrechteoder seinemRechte, die Eintragung zu verlangen, keinenGe=
brauch gemachthat. Dagegenkann untersuchtwerden, ob Anträge auf Berichtigung
der Wählerliste oder auf Eintragung in dieselbemit Recht abgewiesenworden sind,
ferner ob nichtPersonenin die Listeausgenommenwurden, welchenichthättenauf=
genommenwerden sollen.

Die Wahlbezirkseinteilung ist von der Kammer darauf zu prüfen, ob die gesetz=
lichenVorschriften beobachtetworden sind, an welchedie Regierunggebundenist. Eine
Beanstandungder Einteilung kann nur dann stattfinden, wenn eine Gesetzesverletzung
vorliegt, niemals deshalb, weil die Regierung von ihren Befugnisseneinen Gebrauch
gemachthat, der den Wünschender Beteiligten oder der Kammer nicht entspricht½5.

Die Prüfung der abgegebenenStimmen beziehtsich auf die Gültigkeit der Wahl=
zettelnachForm und Inhalt, auf die Vorschriftsmäßigkeitder verwendetenUmschläge
und auf die Gültigkeit der Stimmabgabe. In erstererHinsicht läßt das Gesetzdem
Ermessen keinenSpielraum. Der Stimmzettel, welcher den gesetzlichenVorschriften
nicht entspricht,muß, soweitdies der Fall ist, als nichtig erklärt werden. Auch darüber,
wann eine Stimmabgabe ungültig ist, waltet kein Zweifel 1.

Die Kammer kann somit bei der Legitimationsprüfung in die Lage kommen,über
die WahlberechtigungeinesTeilnehmersan der Wahl zu befinden.Dies darf jedoch

10Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1859Sten. Ber. S. 7 (Abg.Käfferlein), Beil. Bd. I S. 238.
II S. 293; 1855/56Sten. Ber. I S. 58,Beil. Bd. 1 S. 351; 1863Beil. Bd. I S. 100, 103;
1876 Sten.Ber. II S. 57f.; auchVerh. d. K. d. Abg. 1855/56Beil. Bd. I S. 359. Verh. d. K.
d. Abg. 1863Sten. Ber. 1 S. 99.

11Verh. d. K. d. Abg. 1855/56Sten.Ber. I S. 35,Beil. Bb. I S. 360.
13Vgl. z. B. Verh. d. K. d. Abg. 1881/82Sten.Ber. 1 S. 305 Sp. 2.
13Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1855/56Sten.Ber. 1 S. 28 ff., Beil. Bd. I S. 317 f.
14Dies ergibt sichdaraus, daß die zweite“"WahlhandlungkeineselbständigeWahlhandlung,

sondernnur Fortsetzungder einenWahlhandlung ist. Es wird aber nicht die oder eine Wahl=
handlung, sondern dieWahl vernichtet.

15Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1882 Sten.Ber. II S. 320. S. auch2. Aufl. I S. 489 N. 14.
C. iat. oben § 57 ff. Ungültig sind insb. alle Wahlzettel, die durchBetrug in die Urne

gelangt sind.
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nicht dahin ausgelegtwerden,als ob dieKammerberufenwäre, im letztenRechtszuge
über die Wahlberechtigungselbständigzu erkennen;vielmehrkommtdie Prüfung der
Wahlberechtigungnur als Bestandteil der Legitimationsprüfung in Frage 1.

In all diesenFällen liegt die Schwierigkeitdarin, zu ermitteln, wie die Un=
gültigkeit, die bei der Abstimmung untergelaufenist, gewirkt hat. Hier stellt sich der
Ermittlung der Satz entgegen,daß die Wahl geheimund daß also die Nachforschung
nach der Abstimmungdes einzelnenunbedingtverbotenist. Durch die Wahlprüfung
kann demnachunter keinenUmständenfestgestelltwerden, welche bestimmteneinzelnen
Zettel von einer ungültigen Stimmabgabe herrühren18. Bei dieser Lage der Sache
wird man von dem Gedanken ausgehen müssen, daß alle abgegebenenund formell
gültigen Stimmzettel möglicherweisemateriell ungültig sind. Zu diesemGedankentritt
der weitere, daß unter den abgegebenen,formell gültigen Wahlzetteln nicht mehr
materiellungültigeseinkönnen,als ungültigeStimmabgabenermitteltwurden. Im
weiteren ist zu unterscheidenzwischendem Fall, wenn eine bestimmteZahl ungültiger
Stimmen ermittelt ist, und dem anderen,wenn nur feststeht,daß, aber nicht wie viele
ungültigeStimmenabgegebenwordensind.

Im erstenFall ist zu berechnen,wie viele gültigeStimmen der in Prüfung
stehendeKandidat erhalten haben muß. Hier ergibt dann der Abzug der ungültig ab=
gegebenenStimmen von der Gesamtzifferder Stimmen, welcheder Kandidat im Wahl=
kreise erhalten hat, diejenigeZahl von Stimmen, welche zweifellos gültig sind und
daher dem Kandidaten zugesprochenwerden dürfen160.Zugleich müssenauch die un=
gültig abgegebenenStimmen an der Gesamtzahl der im Wahlkreise als gültig an=
genommenenStimmen abgerechnetwerden2.

Im zweitenobengesetztenFall, wennnämlichnur feststeht,daß Stimmzettel
ungültig abgegebenwordensind, abernicht wie viele, so sindzweifellosgültige Stimmen
für denKandidaten überhauptnicht vorhanden,und es müssendaher sämtlichefür ihn
abgegebeneStimmen als ungültigangesehenwerden. Bei Zetteln, welchedurchBe=
trug in die Wahlurnegelangtsind,ist, da hier keineAbstimmung,sonderneinestraf=
bareHandlung(Strafgesetzbuch§ 108) vorliegt, Nachforschungzulässig,auf welche
Namen die untergeschobenenZettel gelautet haben. Werden die Namen ermittelt, so
ist der Abzug selbstverständlichdem betreffendenKandidaten zu machen.

Aus anderen als den vorerörterten gesetzlichenGründen darf die Kammer die
UngültigkeitvonAbstimmungennichtaussprechen1. InsbesonderebestehtkeinRechts=
satz,wonach eine solcheUngültigkeit daraus abgeleitetwerden könnte,daß jemand auf
die Stimmenabgabedes Wählers Einfluß genommenoder zu nehmenversuchthat. Die

11Vgl. hierher Erskine May, Das englischeParlament u.Fin= Verfahren, 2. Aufl., übersetzt
von Oppenheim, Leipzig 1880,S. 57 (Aylesbury=Fall). S. auchoben § 57 N. 71.

Dies gilt selbstdann, wenn dieWähler Aussagenüber ihre Stimmabgabemachenodersich
dazu erbieten. Solche Aussagen dürfen nicht zur Feststellungder Herkunft einzelnerStimmzettel
verwendetwerden.

is Bgl. v. Seybdel Abh., Annalen des DeutschenReichs 1880 S. 388 Anm. 3.
20Diese Sätze v. Seydels geltenauchunter der Herrschaftdes neuenWahlgesetzes.Doch

laben sie infolge des geänderten Grundsatzes der Wahlentscheidung nunmehr eine anderePrattische
edeutungals früher. Der Abzug der ungültigen Stimmenzahl von derGesamtzahlderals gültig

angenommenen Stimmen hat jetzt nicht mehr die Bedeutung, festzustellen, ob der Kandidat die ab=
solute Mehrheit der gültigen Stimmen hat, denn es entscheidet jetzt relative Mehrheit; es kommt
also zur FeststellungdieserMehrheit nur darauf an, ob der Kandidat, auchnachdemvon der Zahl
der auf ihn gefallenenStimmen die Zahl der ungültigen Stimmen abgezogenworden ist, noch
mehr Stimmen erhaltenhat als jederandereKandidat, oderob diesnicht derFall ist. Dabei werden
die der Zahl nach festangenommenenungültigen Stimmen nach dem oben aufgestelltenGrundsatz
nur ihm, nicht auchden übrigen Kandidaten abgezogen. Der Abzug der ungültigen Stimmen
von der Gesamtzahl der als gültig angenommenenStimmen hat jetztnur die Bedeutung,um zu
ermitteln, ob der Kandidat das im erstenWehisang erforderlicheDrittel aller Stimmen erhalten
hat, denn diesesDrittel ist aus der Gesamtzahl nur der gültigen Stimmen zu berechnen.Steht
die Anfechtungder zweiten Wahlhandlung in Frage, so ist der Abzug der ungültigen Stimmen
nur bon der Zahlder auf denKandidaten gefallenenStimmen, nicht auch von der Gesamtzahl
vorzunehmen.

Vgl. hierher auchdieErdrterungen über den Antrag Greil zu Art. 5 des Geschäftsg.Ges.
Verh. d. K. d. Abg. 1871/72Sten. Ber. I S. 43 ff.
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Art, wie letzteresgeschehenist, kann möglicherweisedenjenigen,welcherdie Einwirkung
ausgeübthat, nachStrafrechtoderDienstrechtverantwortlichmachen;für dieGültig=
keit der Stimme des Wählers ist die Beeinflussung unerheblich. Nur in dem einen
Falle der Bestechung,der einenmit SicherheitgreifbarenTatbestandund ein be=
stimmtesVerhältnis zwischenUrsacheund Wirkung aufweist,machtdas Gesetzeine
Ausnahme2. Im übrigen frägt das Recht nicht nach den Gründen der Abstimmung.
Die Unabhängigkeitdes Wählers findetihren Schutzlediglichin denFormen,die für
die Wahlhandlung vorgeschriebensind25. „Es wäre überdies schwer, Sätze darüber
aufzustellen, in welcherWeise eine solcheArt von Ungültigkeit rechnerischgeltendge=
macht werden soll.“?“

Das Wahlvorbereitungs=und dasWahlverfahrensinddarauf zuprüfen,obhier=
bei die Bestimmungendes Gesetzesund der Vollzugsvorschriften eingehaltenworden
sind. Es bestehtkeine gesetzlicheBestimmung, wonach die Verletzungder einen oder
der anderen Anordnung die Nichtigkeit der ganzen betreffendenWahlhandlung zur
notwendigenFolge hätte. Es ist sonachin das Ermessender Kammer gelegt, ob sie
einer vorgekommenenFormverletzungeine Bedeutung für das Wahlergebnis und dessen
Gültigkeitbeilegenwill. Die Kammerist aberzweifellosberechtigt,an jedederartige
Zuwiderhandlung die Folge der Nichtigkeit zu knüpfen, wenn sie es nach Lage des
Falles für angezeigterachtet. Imallgemeinensindwohl nur jeneUnregelmäßigkeiten
geeignet,Nichtigkeit einer Wahlhandlung hervorzurufen, bei welchen mit Grund an=
zunehmenist, daß sie auf das Wahlergebnis Einfluß äußern konnten. Dabei wird,

?:2N.Str.G.B. § 109; — jedochauchdas obenüberdenFall desBetrugesGesagte(Str. G.B.
§5108). Ob Bestechungoder Betrugstattgefundenhabe, würdigt die Kammer selbständig. Daß
rafgerichtlicheVerurteilung erfolgt sei,ist nicht erforderlich. Ist aber das strafgerichtlicheVer=
ahren eingeleitet, soist die Legitimationsprüfungbis 4 dessenBeendigungauszusetzen.Wird die

erkennungder bürgerlichenEhrenrechte(§ 108Abs. III,§ 109)ausgesprochen,so tritt derVerlust
der Abgeordneteneigenschaftauchein, wenn die Kammer dieLegitimationanerkannthat. Wird Ab=
erkennungder b. E. nicht ausgesprochen,ist aber die Legitimationsfrageverneint worden, so ist der
abgelehnteAbgeordnetebei der Neuwahl wählbar. %

28v. Seydel, dessenAusführungen a. a. O. I S. 440 im Text unveränderl wieder=
gegebensind, stütztsig in N. 20 hauptsächlichauf Ausführungen des Abg. Nar (Verh. d. K.
der Abg. 1855,Beil. Bd.I S. 331f.) und des Abg. Edel (Verh.d.K. d. Abg. 1855/56,Sten.Ber.
1 S. 136f.) und verwirft die gegenteiligeAnsicht des Abg. Dr. Bölk (Verh. d. K. d. Abg.
1855/56,Sten. Ber. 1 S. 75) als die w#twöhnliche unjuristischeAuffassung“. Richtig ist, daß das

W. G. selbstin Art. 31 die Folge der Ungültigkeit nur an das Delikt der Wahlbestechungaus=
drücklich knüpft und bei Art. 30 Abs. II an das „unbedingte“ Verbot derWahtbeeinssussung die
Ungültigkeitsfolge nicht knüpft. Dennoch nimmt auchv. Seydel bei Betrug (Str. 108)
Ungültigkeit an, obgleichdas in Art. 31 auchnicht ausdrücklichgesagtist. Man wird dasselbebei
anderen strafbaren und erwiesenen Handlungen ebenfalls annehmen müssen.

Nachdemdas Gesetz(Art. 30 Abs. II) die „Freiheit der Wahl"“ ebensoausdrücklichwie die
Geheimheit unter seinenSchug, estellt hat, wird man auch nicht umhinkönnen,ein erwiesenes
Disziplinardelikt der Wahlbeeinflussung als Ungültigkeitsgrund gelten lassen zu müssen. Allerdings
erschwertdasWahtgegeimnis die Beobachtungder Wirkungen, es schließtsie aber dochnicht völlig
aus. Man denkez. B.an dengall. daß ein Vorstand einer Irrenanstalt 100 seiner Beobachtung
unterstellte, nicht entmündigteWahlberechtigtemit Stimmzetteln versehenzur Wahlurne schickt.
Auch die Wahlbeeinflussungen durch kirchliche Organe und durch die Organe sog. Berufsvereine ge=
hörenhierher. Man wird sie nicht nur, wie auch v. Seydel zugibt, „entschiedenmißbilligen“
dürfen,sondern,wenn sie nicht nur „Versuche“gebliebensind, vielmehr nachweislichWirkung ge=
äußert haben und sichals Dienstvergehendarstellen, als Nichtigkeitsgrundgelten lassenmüssen.
Anders v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 441 N. 20 Abfs.III.

Wenn v. Seydel ferner bemerkt,daß solcheArt Ungültigkeit sichPiechmeischschwergeltend
machenlasse,soist dies belanglos,nachdemv. S. vorher richtig dargelegthat, daßeineunbestimmte
Zahl ungültiger Stimmen bewirke,daß der Kandidat, demsie zuzurechnensind, anzusehenist wie
einer, der überhaupt keine Stimme erhalten hat. Man wird in festgestelltenFällen unbefugter
Wahlbeeinflussungin der Regel eine unbestimmteZahl ungültiger Stimmen anzunehmenhaben.
Der Begriff der unbefugtenWahlbeeinflussungim Sinne des W.G. Art. 30 Abs. II ist zwar kein
durch aPlut feste Merkmale bestimmter, er unterscheidet sich aber darin keineswegs vom Begriff
anderer Dienstvergehen.Es ist davon auszugehen,daß die politischeBeeinflussungstätigkeitden
politischen Vereinen, Versammlungen und Zeitungen vorbehalten ist, denen eben deshalb auch ein
besonderesRechtgesetztist. Als unbefugtist dagegenjedeBeeinflussunganzusehen,welcheim Amt
(#taatlichemoder kirchlichem)oder unter Benutzungdes amtlichenAnsehensstaltfndet.

S. vorige Note.
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 18
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wenn sichdie denkbarungünstigsteFolge, welcheaus dem vorgefallenenFehler für den
Kandidatengezogenwerdenkann, in Ziffern ausdrückenläßt, dieseZiffer in Anschlag
zu bringen, eine Nichtigerklärung der Wahl aber nur dann auszusprechensein, wenn
dieseZiffer so groß ist, daß danachdieWahl desKandidatenals zweifelhafterscheint25.
Die Annahme, daß eine Unregelmäßigkeitdas Wahlergebnis beeinflußt habe, liegt da
näher, wo es sichum Verfehlung gegeneine Bestimmung des Gesetzes,nicht bloß der
Vollzugsvorschriften handelt, am nächstenda, wo der Grundsatz der geheimenWahl
verletztwurde. Auch weniger wesentlicheVerstöße könnenin Betracht kommen,wenn
sie in ihrem Zusammentreffendas Wahlergebnis unsichermachen. Weitere Regeln für
die Entscheidung, insbesondereüber den Umfang der Wirkung, welche einer vor=
gefallenenUnregelmäßigkeitbeizumessenist, lassensichder Natur der Sache nach nicht
wohl aufstellen26.

Die Kammer hat schließlich, falls nicht ohnehin die Ergebnisseder eigentlichen
Wahlprüfung eine neue Berechnungnotwendig machen,auch die Stimmenberechnungen
zu prüfen, die von den Wahlvorständen und Wahlkommissionenvorgenommenworden
sind. Jene rechnerischePrüfung hat sichdarauf zu beziehen,ob die Zählungen richtig
vorgenommensind, und ob der betreffendeKandidat die vorgeschriebenerelative Mehr=
heit der gültigen Stimmen?' erhalten hat. Je nach dem Ergebnissewird die Wahl
anzuerkennenoder zu vernichtensein.

Das Verfahrenbei denWahlprüfungenrichtetsichnachdenBestimmungendes
Artikels 5 des GesetzesüberdenGeschäftsgangdesLandtagesvom 19.Januar 1872
und nachder Geschäftsordnungder Kammerder Abgeordneten?s.

Die Prüfung der Legitimation der Kammermitglieder hat sofort nach der Er=
öffnungdesLandtageszubeginnen29,bei spätergewähltenMitgliedernnachVerteilung
der Wahlakten.

Gemäß der Geschäftsordnung sind mit den Wahlprüfungen die sieben Ab=
teilungen30 und ein besondererAusschußbetraut. Der „Ausschußfür dieweitereVor=
prüfung beanstandeterWahlen“ wird in jeder Tagung für deren Dauer nach den Be=
stimmungengewählt, welchefür die übrigen ständigenAusschüssegelten 31.

Jeder Abteilung teilt der Präsident eine möglichstgleicheZahl von Wahl=
verhandlungen durch das Los zuss. Für das weitere Verfahren ist der Umstand
entscheidend,ob die betreffendenWahlen angestrittensindodernicht.

Das Recht der Wahlbeanstandung kommt der Staatsregierung33 und jedem
Wahlberechtigtenbezüglichder Abgeordnetenseines Wahlkreises zus“.

25v. Seydel (2. Aufl. I S. 441) meint, es sei dann von einer Nichtigerklärung immer
asehen. Das stündeaber mit demobenvon Seydel selbstaufgestelltenGrundsatzgeradezuin

iderspruch.
26Eilanternte Beispiele zu demobenErörterten in denAnm.auf S. 391,392von Seydels

angef. Abthandlung=
*7 ImerstenWahlgang mit der Drittelseinschränkung.
u8 Die jetzt geltende Geschäftsordnung vom 8. August 1904 it. Ebgedruckt in Verh. d. K.

d. Abg. 1903/04Beil. Bd., I S. 989. Auch bei Weber, Samml. Bd. III S. 132ff., und in
Bl. 1 adm. Pr. Igg. 1906. Bgl. Sten.Ber. der K. d. Abg. 1903/04Bd. XV S. 1156f., 1904/05
Bd. 1 S. 12. An den einschlägigen Bestimmungen der früheren G. O. von 1872 (Weber, Samml.
Anl. Bd. S. 604ff.) ist durchdie neueG.O. materiell nichts geändertworden.

29Angef. Ges. Art. 5 Abs. I. Die Bestimmungenfür die Legitimationsprüfungvon Abzeerd.
neten,die erstwährendder Tagung eintreten,sind dieselbenwie für dieübrigenMitglieder. Gesch.=
Ordn. Art. 6 Abs. V.

20Gesch.Ordn. Art. 5, 6.
31Gesch.Ordn. Art. 19, Kammerbeschl.vom 11. März 1881. Der Wahlprüfungsausschuß

wurde auf Antrag des Abg. M. Th. Mayer nach demVorbilde der Wahlprüfungskommissiondes
Reichstageseingeführt. Verh. d. K. d. A 9. 1877/81,Beil. Bd. XII, 1 S. 217,Sten.Ber. V S. 391.
Über die frühere Einweisungskommission f. 2. Aufl. 1 S. 442 N. 25.

32Gesch.Ordn. Art. 6 Abs. I. Bei Erneuerungder Abteilungen findet keineNeuausloosung
der Wahlakten statt. Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Sten. Ber. II S. 468.

33Geschäftsg.Ges.Art. 5 Abs. II. *25
3“ Angef.Ges.Art. 5 Abs. III. Selbstverständlichist, daß, wenn Abg. in ihrer Eigenschaft

als Wahlberechtigtean einer Wahlanfechtungsichbeteiligthaben,von einer „analogen"Anwendung
des Art. 27 Abs. IV der Gesch.Ordn.auf dieselbenkeineRedesein kann. Vgl. Verh. d. K. d.Abg.
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Die Wahlanfechtungensind sowohl für die Staatsregierungals auch für die
Wahlberechtigtenan eine zehntägigeAusschlußfrist gebunden. Die Frist berechnetsich
regelmäßig vom Tage nach Eröffnung des Landtages; für einzelneNeuwahlen, wenn
sie bei versammeltemLandtage stattfinden,vom Tage nach der Feststellungdes Wahl⸗
ergebnisses35, wenn sie bei nichtversammeltemLandtage stattfinden, vom Tage nach
dem Tage des Wiederzusammentrittesder Kammer?s. Die Anfechtungmuß noch
innerhalbder Frist in denEinlauf"' der Kammer gelangen358.Die Frage, ob die
zehntägigeAusschlußfristauch auf Nachträgezu einer bereits erhobenenWahlbean=
standung sich bezieht, wird zu bejahensein. Wo das Gesetzeine Ausschlußfrist vor=
steckt,ist im Zweifel anzunehmen,daß das, was innerhalb derselbenzu geschehenhat,
auchvollständigzu geschehenhat 3.

Ist eine Wahlbeanstandungrechtzeitig eingelaufen, und erscheinthierdurch die
Gültigkeitder Wahl in Zweifel gestellt,so sinddie Verhandlungenvon derAbteilung
an denWahlprüfungsausschußabzugeben,derdann an dieKammerzuberichtenhat“!1.

Ist eine Anfechtungnicht erhoben,so geht die Abteilung selbstauf die Prüfung
ein. Findet die AbteilungüberhauptkeinenAnlaß zur Erinnerung,so machtsiehier=
von dem Präsidenten behufs Verständigung der Kammer Anzeige12. Läuft die zehn=
tägigeBeanstandungsfristnoch,so wird dieWahl erstnachungestörtemAblaufe dieser
Frist unanfechtbar,andernfalls sofort".

Ist eineAnfechtungzwar rechtzeitigerhoben,jedochnicht von derArt, daß da=
durch die Gültigkeit der Wahl in Frage gestellterscheint,so erstattetdie Abteilung
Bericht an die Kammer.

Findet die Abteilungselbstein erheblichesBedenken,oder legt ein Mitglied der
Abteilung" Einspruchgegendie Wahl ein, so ist, je nachdemhierdurchdie Rechts=
beständigkeitder Wahl bedroht wird oder nicht, die Sache an den Wahlprüfungs=
ausschußabzugebenodervon der Abteilungselbstan die Kammerzu berichten“.

Für die Verhandlungenbei der WahlprüfunggeltenfolgendeBestimmungen.
Die Staatsregierung hat das Recht, an allen Wahlprüfungsverhandlungenteil=

zunehmen;sie muß daher auch von den betreffendenAbteilungs=und Ausschußsitzungen
Kenntnis erhalten“.

Kammermitglieder, deren Wahl beanstandetist, dürfen in Beziehung auf ihre
Wahl alle Aufklärungen geben, die ihnen nötig scheinen,an Abstimmungenaber, die
ihre Wahl betreffen,wederin der Abteilung,nochim Ausschusse,nochim Hauseteil=

1875/76Beil. Bd. II S. 590 Sp. 1. Eine Merkwürdigkeit — Verlangen der Vernichtung sämt=
licher Abgeordnetenwahlen— ebendaSten. Ber. I S. 83.

36Angef.Ges.Art. 5 Abs. IV. ç
*6 Der Tag der Eröffnung, der Feststellungbzw. des Wiederzusammentrittsist nicht mitzu=

rechnen. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 442 N. 30. Wird der Landtag während des Laufes der Frist ge=
schlossenodervertagt, so läuft vom Tag desWiederzusammentrittesan die Fristaufs neue. Anders
bestimmtedie 4. Anm. zu Art. 6 der G.O.von 1872, die aber in die G.O. von 1904 nicht über=
nommenwordenist. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 442 N. 31.

37Die Staatsregierung kann selbstverständlichinnerhalb der Ausschlußfrist eine Wahl auch
durchmündlicheErklärung in der Sitzung beanstanden.

s8 Vgl. 2. Aufl. 1 S. 442 N. 33.
35PVgl. hierherv. Seydels angef.Abh. S. 394. Eine and.Ans. Verh. d. K. d. Abg. 1875/76

Beil. Bd. II S. 590. Die Ansicht v. Seydels trifft m. E. nur zu, wenn der Nachtrag sichnicht
nur als Material zurrechtzeitigerhobenenBeanstandung,sondernals neueBeanstandungdarstellt.
Die Frageläuft übrigens auf eine bloßeZuständigkeitsfragehinaus, ob nämlichderWahlprüfungs=
ausschußoder dieAbteilung den Nachtrag zu würdigenhat.

4 Eine Fristfür die Erledie ung besteht nicht. 4½ «
«Gefchäts.-Ord.Art.6 Abs. l.Dieinv.SeydelSAbh.395erdrterteStreitfrageist

für das bayer.Recht nachder Fassung des Art. 6 a. a. O. nicht möglich.
" Eine Frist zur Mitteilung an denPräsidentenist der Abteilung nicht gesetzt. Der Prä=

sidentkann aber nachAblauf der Beanstandungsfristden Bericht der Abteilung jederzeitverlangen.
"8Gesch.Ord. Art. 8.
“ Vgl. hierherVerh. d. K. d. Abg. 1871/72Sten.Ber. 1 S. 48ff.
“7 Gesch.Ord. Art. 6 Abs. II.
6 Geschäftsg.Gef. Art. 5 Abs. II,Gesch.Ord. Art. 6 Abs. VI.

18“
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nehmen. Im übrigen behaltensie bis zur etwaigenUngültigerklärungihrer Wahl Sitz
und Stimme in der Kammer“'.

Die Abstimmungengeschehenfür jeden Abgeordnetengesondert, den Fall der
formellen Beanstandungder Wahl eines ganzenWahlkreises ausgenommen“.

Die Abteilungen und der Wahlprüfungsausschußhaben bei der Vorprüfung der
Wahlen das Recht, vom Staatsministeriumdes Innern die Erläuterungenund Auf=
schlüssezu verlangen, die von ihnen für erforderlicherachtetwerden". Der Umfang
diesesRechtes gegenüberder Staatsregierung bemißt sich nach den bereits dargestellten
allgemeinenBestimmungen50.

Das Verfahren im Wahlprüfungsausschusserichtet sich nach den später dar=
zustellendenallgemeinenBestimmungenfür die Kammerausschüsse.

In den Abteilungen ernennt der Vorsitzendefür jeden Wahlakt einen Bericht=
erstatter und einen Mitberichterstatter, welche der Abteilung mündlichenVortrag zu
halten haben.

Die Wahl des Berichterstattersfür einenVortrag an das Haus geschiehtdurch
die Abteilung51.

Abgesehenvon den Fällen, in welchendie Legitimation der Abgeordnetenschon
in der Abteilung anerkanntwird 55, erfolgt die Entscheidunghierüberdurchdie Kammer
selbst. Der Beschluß kann entweder sofort endgültig auf Anerkennung oder Nicht=
anerkennungder Legitimation gehen oder auf Aussetzungder Entscheidungbis zur
weiterenAufklärung. Ist letzteresbeantragt,so wird darüberzuerstabzustimmensein 5.

Bei der endlichenEntscheidungmuß, wenn auch nur ein Antrag auf Nicht=
anerkennungder LegitimationeinesAbgeordnetenvorliegt, die Frage nachder Legiti=
mation in bejahenderForm gestelltwerden. Ergibt sichalsdannStimmengleichheit,
so ist die Legitimation als nicht anerkanntzu erachten5“.

zs□

4 Gescto tsgGes.Art. 5 Abs. V, VI, Gesch.Ord. Art. 53 Abs. 1 Ziff. 1.
4°.Geschäku-Gel. Art. 29 Abf. II, Gesch.Ord. Art. 53 Abs. II.

Geschäftsg.Ges.Art. 33 Abf. I. Nach dem Sprachgebrauchedes Ges.(vgl. Art. 23, 34)
kann kein Zweifel bestehen,daß unter denAusschüssenauchdie Abteilungenmitbegriffensind. Vgl.
die AusführungenVerh. d. K. d.Abg. 1877/81Beil. Bd.III Nr. 47 S. 196ff.,Sten. Ber.II S. 459 ff.

5°%S. oben§ 49. Der Ansichtv. Seydels (2. Aufl. I S. 443 nachN. 43), daß wederdie
Kammer noch deren Abteilungen und Ausschüsse das Recht haben, von der Regierung bestimmt
vorgezeichneteErhebungenzum Zweck der gewünschtenAufschlüssezu fordern", kann für diesesGe=
schäft nicht beigetreten werden. Eine Pflicht, „solchem Anfinnen zu entsprechen“, ist in Art. 33
Abs. 1 im allgemeinen somit auch für diesen Gegenstand des Wirkungskreises des Landtags aus=
drücklich begründet. Es besteht diesePflicht für diesen Gegenstand in um so reinerer Form, als
es sich bei der Legitimationsprüfung um ein Geschäft handelt, welches nur in den Wirkungskreis
des L.T.# fällt und nicht nur ein Mitwirkungsrecht betrifft. Die Regierung ist hier nur Beauftragter
des L.T.s, dem nach Art. 33 Abs. II „unmittelbares Benehmen“ versagt ist. Zudem kann hier
auch nur der Landtag (Kammer,Abteilung, Ausschuß)die Kenntnissehaben, aus welchensichdie
Bestimmung des Umfangs und der Art derErhebungen ergeben. Der „Wunsch“ bedeutet hier nur
die Form sar die GeltendmachungeinesRechtes. Selbstverständlichkönnenaber nur solcheEr=
hebungen, die für die Legitimationsprüfung in Betracht kommen, verlangt werden; dies aber auch
dann, wenn die Erhebungen dienstlicher Natur sind, z. B. wenn sie das Verhalten des Wahl=
kommissärs betreffen. Daß die Abteilungen ohne Genehmigung der Kammer das Recht haben, Er=
hebungen,welcheweitereAmtshandlungennötig machen,zu verlangen,ist anzunehmen,indemein
dieseFrage verneinender Kammerbeschluß v. 12.Februa 1878 in die G.O. v. 1904keineAufnahme
gefundenhat und zudem mit Art. 33 Abs.1 desG.G.G. von 1872schwerin Einklang zu
wäre. Anders v. Seydel 2. Aufl. S. 443 bei N. 44.

51Gesch.Ordn. Art. 7. · · · «
UJndiesenFällenioirddieMitgliedsaftmitdemEndederBeanstandungsfristdesinitiv

auf Grund der bloßenInkenntnissetzungder Kammerdurch den PräsidentenGesch.Ordn. Art. 8.
In der EntgegennahmedieserMitteilung liegt die Anerkennungder Legitimation.

5*3Denn wer die Sache nochnicht für spruchreiferachtet,könnte,wennsofortüberdieLegiti=
mation abgestimmtwürde, seineAnsichtnicht zur Geltung bringen. Vgl. Verh. des Reichstagsdes
Nordd. Bundes 1867 Sten. Ber.S. 77 ff.

54Geschäftsg.Ges.Art. 32 Abf. II, Gesch.Ordn. Art. 52 Abs. II. Wollte man anders ver=
fahren, so würde es beiStimmengleichheitvomZufalle derFragsstellung abhängen,welchesSchicksal
er Abg.krt. Vgl. v. Seydels terft Abh. S. 396, ferner Verh.d. K. d. Abg. 1881/82Sten.

Ber. 1 237, Abg. Frhr. vp.Stauffenberg: „Bis jetztwar es, soviel ich weiß, ausnahms=
loseÜbung, nicht über dieNegation, sondernüberdieentgegenstehendePositive abstimmenzu lassen.“

ringen
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Die Anerkennungder Wahl durchBeschlußder Kammerbzw. der ungestörte
Ablauf der Beanstandungsfristhaben die rechtlicheBedeutung,daß nunmehr dem Ab=
geordnetensein Mitgliedschaftsrechtnicht mehr angestrittenwerden kann.

* 59. Erlöschen der Abgeordneteneigenschaft.Von dem Augenblickean,
mit welchemeineWahl als gültig anerkannt ist, kann der Abgeordnetensitznur infolge
Verzichtes oder wegen Nichterfüllung der Pflicht zur Anwesenheit oder unmittelbar
kraft Rechtssatzesverloren gehen.

Der Verzicht wird nicht vermutet; er muß ausdrücklich, und zwar bei ver=
sammeltemLandtage gegenüberder Kammer der Abgeordneten, sonst beim königlichen
Staatsministeriumdes Innern, erklärtwerden1.

Der Verlust der Abgeordneteneigenschafttritt ferner unter gewissenVoraus=
setzungendann ein, wenn durch Fernbleiben von Abgeordnetenaus den Sitzungen die
Beschlußunfähigkeitder Kammer bewirkt wird.

Das Gesetz?bestimmt: „Jedes Mitglied der Kammer der Abgeordneten,welches
nach geschehenerzweimaliger, richtig nachgewiesenerLadung auf die dritte, unter An=
drohung des Ausschlussesan ihns ergangeneund nachgewieseneVorladung weder er=
scheint noch sein Ausbleiben durch genügenddargelegteGründe rechtfertigt, wird als
ausgetretenbetrachtet.“

Die Vorbedingung für die Einleitung eines solchenVerfahrens ist die, daß es
an einen Fall der Beschlußunfähigkeitder Kammer sich anknüpft. Auch die zweiteund
dritteLadungmüssendurchdengleichenUmstandveranlaßtsein,unddiedreiLadungen
müssenmiteinander in ununterbrochenemZusammenhangestehen

Der Ausschlußdes ausgebliebenenAbgeordnetentritt von selbstdurchseinNicht=
erscheinenein. Eines Ausschließungsbeschlussesder Kammer bedarf es nicht. Ein
solcherBeschlußkannnur überdieFrage, ob die etwa vorgebrachtenEntschuldigungs=

1 Wahlges.Art. 36 Abs. II. Materialien: Verh. d.L.Ts. 1903/04;Verh. d. K. d. Abg. Beil.
Bd. XIV N. 1137S. 712 (Entw.); Sten.Ber. Bd. XIV.N. 513 u. S. 793f.; Verh. d. K. d.N.R.
Feil Sd. III N. 331 S. 321, N. 341 S. 352, N. 369, N. 402 S. 414, N. 403 S. 415;Pr. Bd. III

. 46. ·
«Gesch.G.G-Art.27.ÜberdieEntfteunöeschichtedieserBestiniinungvgl.2.Aufl.l

S. 445N. 4 und 5. hungẽs
Soll heißen: „dasselbe“.

Die einschlägigenVorschriftendesGesch.G.G.Art. 25, 26, aus welchensichdieserZusommen=
hang zwischenBeschlußunfähigkeit, Ladung und Ausschließung ergibt, haben durch das Verf.Gef. v.
4. Juli 1904(G.V.Bl. S. 231)Anderungenerfahren. Die unbeschränkteFreiheit desAustrittes ist
erst durchdas L.T.W.G. v. 1831 Art. 35 Abs. 1 eingeführtworden. Überdas frühereRecht val.
K. v. Krazeisen a. a. O. S. 130 N. 4; v. Seydel 2.Aus. 1 S. 445 N. 1. Die Austritts=
erklärung kann nur pure erfolgen,eine bedingteoderbefristete Erklärungist wirkungslos. Die An=
gabevon Gründen ist überflüssigund unschädlich.Die Form der Austrittserklärung kann mündlich
oder schriftlichsein. Vgl. Piloty=v. Sutner, Verfasfungsurkunde,2. Aufl., S. 392f. Die Aus=
schließungist eine Strafe fürKien desGeschäftsgangesdurchunbefugtesFernbleibenund so=
mit unter Umständeneine Maßregel zur Bekämpfungder Obstruktion. Der Ausschlußerfolgt nur:
1. wenn dreimal hintereinander Beschlußunfähigkeit vorlag, 2. wenn nach der erstenBeschlußunfähig=
keit das Mitglied dreimal durchdenPräsidentenunter Androhung des Ausschlussesrechtzeitigund
perfönlich geladenwordenist und die Ladung bescheinigtist, 3. wenn das Mitglied wederauf die

erste noch auf die zweite nochauf die dritte „verschärfte"Ladung erschienenist und auf die dritte
Ladung hindasAusbleibennichtrechtzeitigundmit genügendenGründengerechtfertigthat.— Die erste
verschärfte Ladung hat für die auf die erste Beschlußunfähigkeit unmittelbar nächstfolgendeSitzung
zu erfolgen; für die zweiteund dritte Ladung ist das gleichezwar nicht vorgeschrieben,aber eben=
falls als demSinn des Art. 26, 27 entsprechendanzunehmen.Die Ladung ist jedesmalan alle
Abwesenden mit Ausnahme der nach gesetzlicherVorschrift von der Abstimmung Ansgeschlossenen,
der Beurlaubten oder sonst mit Genehmigung des Präsidenten Abwesenden und mit Ausnahme der
Beurlaubten zu richten. Daß auchan dem Tag,für welchendie zweiteverschärfteLadung erging,
Beschlußunfähigkeitvorliege, ist nicht gefordert. Als nicht erschienenist ein Mitglied jedesmalan=
zusehen,wenn es zu derStunde, auf welchederBeginn derSitzung anberaumtist, nichtanwesendist
und sein späteresErscheinennicht angemeldethat. Ist letzteresgeschehen,so gilt es als nicht er=
schienen,wenn die Abstimmung begonnenhat oder die Beschlußunfähigkeitfestgestelltist. Ist ein
Mitglied erst auf die dritte Ladung erschienenodermit ausreichenderEntschuldigungferngeblieben,
und liegt BeschlußunfähigkeitderKammer vor, so hat abermals verschärfteLadung zu erfolgen,und
bewirkt dann das Ausbleiben ebenfallsdenAusschluß. -
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gründegenügen,in Betracht kommen.Die Würdigung der Gründekommtzunächst
dem Praͤsidenten, der auch die Ladung besorgthat, zu. Erfährt seine Entschließung
Widerspruchin der Kammer, so hat diesezu beschließenund ist für diesenFall stets
als beschlußfähiganzusehen.

Die sonstigengesetzlichenGründe desErlöschens derAbgeordneteneigenschaftsind
teils allgemeine,d. h. solche,welchesämtliche Mitgliederder zweitenKammerzugleich
treffen, teils besondere,d. h. solche, welchein der Person der einzelnenAbgeordneten
gegebensind.

Die allgemeinenErlöschungsgründesind Ablauf der Wahlperiode und Auflösung
der Kammer. Mit dem Tage, an welchem eine der bezeichnetenTatsacheneintritt,
also mit Ablauf des letztenTages der Wahlperiode bzw. des Tages der Veröffent=
lichung der Auflösungsverordnung, erlischt die AbgeordneteneigenschaftsämtlicherMit=
glieder der zweiten Kammer.

Die besonderenErlöschungsgründesindTod, WegfallderWählbarkeit,Anstellung
oderBeförderungim Reichs=oderStaatsdienst?),Eintritt in dieKammerderReichs=
rätes oder Annahme eines Sitzes in einemLandrate.
b Dm einzelnenist überdie beidenerstgenanntenErlöschungsgründefolgendeszu
emerken.

Der Wegfall der Wählbarkeit hat den Verlust des Abgeordnetensitzesunmittelbar
zur Folge, wenndas betreffendeEreignis eintritt.

Das AusscheideninfolgeAnstellungoderBeförderung10tritt mit der Zustellung
und Annahme der betreffendenUrkunde von selbstein 11. Jede Anstellung im Staals=15
oder Reichsdienst13, mag sie eine unwiderrufliche oder eine widerrufliche sein, mag sie
mit Besoldungverbunden,etatmäßigseinodernicht,hat dieseFolge. Auf die Über=
tragung eines bestimmtenAmtes kommt es also nicht an 1/. Der Begriff des bayeri=
schenStaatsdienstes und die Begriffe Anstellung und Beförderung sind nachdemjeweils
geltendenbayerischenStaatsdienerrecht,gegenwärtigalso nachdemneuenBeamtengesetz
zu bestimmen. Jede nach diesemGesetzerfolgendeAnstellung ist auch als Anstellung
iim Sinne des W.G. Art. 36 Abs. I anzusehen. Bei sogenanntenöffentlichenDienern
kommtes darauf an, ob die Dienstleistungauf Anstellung beruht oder nicht; im ersten
Fall, wenn also ein ständigesDienstverhältnis begründetwird, macht es keinenUnter=
schied,ob es ein besoldetesoderein unbesoldetesist10. Für dieAnstellungim Reichs=

5 Zu diesemErgebnis kommt die Auslegung, wenn sie es nicht darauf absieht, zu keinem
Ergebnis zu kommen. Imwesentlichenübereinstimmendv. Seydel a. a. O. 1 S. 445f. undN. 5.

6 Die Bestimmungdes Zeitpunktesbei v. Seydel (a. a. O. S. 446) ist nicht genau,da er
das Erlacchen„am Tage“ also zu keinembestimmtenZeitpunkt, was dochoffenbargewollt ist, ein=
reten

7 Im früherenL.W.G. auchdie Annahme einer „Hofcharge“.
8 Eine ausdrücklicheErklärung der Inkompatibilität fehlt im Gesetz.

W.G. Art. 7 Abs. II. Wegen des früherenRechtesvgl. Verf.Urk. Tit. VI § 14, W.G.
v. 1881 Art. 13; vgl. 2. Aufl. I S. 446 bei N. 10—12.

10W.’G. Art. 36 Abs. I. Das bisherigeRechtdes W.G. v. 1881Art. 35 Abs. II hatte zu
manchen Zweifeln Anlaß gegeben. Vgl. 2. Aufl. I S. 447 bei N. 13 bis 18 und in Bl. f. adm.
Praxis Bd. XLVII S. vi297 S. auchBd. LX S. 334ff. und Motive zumEntw. v. 1903.

11Vgl. 2. Aufl. S. 448 N. 43. L. in Bl. f. adm.Pr. Bd. 60 S. 334. Ein eigentliches
Ausscheidenist es nicht, sondernein Fall der Ungültigkeit der Wahl, wenn die Ernennung oder
Beförderungin der Zeit vom Wahltag an bis zum Zusammentritt des Landtags erfolgt. Doch
hat in diesemFalle keineWahlvernichtung stattzufinden,sonderndieEinberufung des betr. Ge=
wählten (W.G. Art. 33) zuunterbleiben. Er ist anzusehenwie einer, der die Wahl abgelehnthat.
Kuhh ist auchbei der Neuwahlzu verfahren. Dasselbegilt, wenn in dieserZeit die Wählbarkeit
wegfällt.

12Auch in nichtbayerischemStaatsdienst.
18BDgl. wtruit Art. 21 Abs. II.
14Vgl. Bl. f.adm.Pr. Bd. 60 S. 342. ·
15Auch die Anstellung als Lehrer, Distrikts= oderOrtsschulinspektor,Notar usw. ist An=

stellungim Staatsdienst; nicht dagegendie bloßeZulassung (beiRechtsanwälten)odereineBerufung
zu bloß vorübergehendenFunktionen(Eisenbahnrat, Schulrat, Schulkommissionenusw.). Die Be=
r* zu „Hoschargen“gilt nicht mehr als Ausschließungsgrund.Vgll. W.G.v. 1881 Art. 35
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dienst gelten die gleichenGrundsätze. Was als Beförderung anzusehenist, ergibt sich
ebenfalls aus dem Beamtengesetz6. Auch Geistliche, welche im Staatsdienst, z. B.
als Religionslehrer, angestelltoder befördertwerden,unterliegender Vorschrift 11. Die
Wiederverwendungeineszeitweiligin denRuhestandversetztenStaatsdienersist keine
Anstellung, wohl aber die Wiederanstellungeines in dendauerndenRuhestandversetzten
Staatsdieners. Im Streitfall, d. i. wenn zwischen Staatsregierung und Landtag
Meinungsverschiedenheitdarüberbesteht,ob eineAnstellungoderBeförderungstatt=
gefundenhabe, entscheidetdeklaratorischkraft ihres Rechtes der Legitimationsprüfung
die Kammer der Abgeordnetendurch Plenarbeschluß18. Die Staatsregierung hat als=
dann die Neuwahl anzuordnen, auch wenn sie die Ansicht der Kammer nicht teilt 8.

Die Annahme einer Ernennung zum Reichsrat ist als Verzicht auf die Mitglied=
schaft in der Abgeordnetenkammeranzusehen, ohne doch die Wählbarkeit zum Ab=
geordnetenzu berühren20. Mit der Annahme eines Sitzes in einemLandrate verhält
es sich ähnlich, doch ist hier die Annahme des Sitzes im Landrat unzulässigund un=
wirksam, eheder Austritt aus der Kammer der Abgeordnetenerklärtist 21

In all den hier besprochenenFällen mit Ausnahme des letztentritt der Verlust
der Abgeordneteneigenschaftmit dem Erlöschungsgrundevon selbst ein. Es bedarf
hierzu weder eines förmlichen Verzichtes, noch einer ausdrücklichenAberkennungdurch
die Kammer. Selbstverständlichkommtaber, wennZweifel oderStreit entsteht,die
Entscheidungder Kammer zu. Denn das Recht, die Legitimation der Mitglieder zu
prüfen, umfaßt nicht nur die Entscheidungdarüber, ob dieselbeanfänglich, sondernauch
darüber, ob sie noch vorhandenist. Auch in diesemFalle hat der beteiligteAb=
geordnetesich der Abstimmung zu enthalten22. Da aber, wie schonfrüher hervor=
gehobenwurde, die Legitimationsprüfung eine Prüfung nach dem Gesetzeist, so ergibt
sich, daß die Kammerdie Befugnis nicht hat, die Gründe des Verlustesdes Ab=
geordnetensitzes,etwadurchihrr Geschäftsordnung,zu vermehren78.

16 Hiernach ist Beförderung das Vorrücken in ein Amt, mit dem ein höherer Rang verbunden
ist, und das Vorrückenzu einem höherenRange im bisherigenAmte. Gehaltserhöhungenfind für

sich allein keineBeförderungen.Vgl. 2. Aufl. 1 S. 447 N. 21.Belanglos ist es,ob dieBeförderungauf
allgemeinenorganisatorischenAnderungenberuht oder nicht; dochmuß sie eine perfönlichesein,und
das nicht etwa nur in einerRangerhöhungeiner ganzenDienstklassebestehen.2. Aufl. S. 448.
Die Ernennung eines Ortsschulinspektors zum Distriktsschulinspektor ist auch eine Beförderung. Die
Wahl einesUniversitätsprofessorsals Rektor ist keine„Beförderung“.

17Dasselbe giltvon derAnstellungals Notar. ErnennungenoderBeförderungenim Gemeinde=
dienst, Hofdienstoder im reinen Kirchendienst sowie bloße Auszeichnungen habenkeinenEinfluß
auf die Abgeordneteneigenschaft.Vgl. 2. Aufl. 1 S. 447 N. 19 und Bl. f. adm. Pr.Bd. 47 S. 123ff.,
auchL. in Bl. Bd. 60 S. 338f. 168Vgl. Bl. f. adm.Pr. Bd. 60 S. 334.

19Neuwahl ist allerdings auchanzuordnen,wenn dieAnstelung oderBeförderungstattfindet,
währendder Landtag aict versammeltist. Die Wirksamkeitder Wahl hängt aber in diesen Fällen
ne *8 ob hacträg,. der Landtag die Abgeordneteneigenschaftdes Ernannten oderBeförderten

r erloschenerachtet.
7°Vgl. Allerh.Entschl. v. 31. Dez. 1818(Weber, Samml. I1S. 747). K. v. Krazeisen

nimmt im Auschlus an Henle,Landtagswahlgesetzvon 1881 S. 29, 57 an, derAbgeordnetemüsse,
um die Ernennung zum Reichsratannehmenzu dürfen,seinenAustritt aus derK. d. Abg. erklären.
Dies erscheintnicht zutreffend,dennniemandkann ihn zu diesemAustritt zwingen oderan derAn=
nahme der Ernennung zum Reichsrat hindern. In der Annahme der Ernennung zum Reichsrat
liegt eben der Austritt aus der K. d. Abg. enthalten. Die an die Kammer der Abg. erfolgende
Mitteilung von der Annahme der Ernennung zum Reichsrat bedeutet nicht selbst den Austritt aus
derKammer der Abg., sondernsie bedeutetdie Mitteilung des durchdie Annahme erfolgtenAus=
rittes.

21Das Gesetzv. 28. Mai 1852,dieLandräte betr. (G.Bl. S. 269ff.), verbietetin Art. 9 die
Verbindung beiderStellungen in derselbenPerson und zur gleichenZeit und bestimmt, deß die
Mitgliedschaft im Landrat durch „die Annahmeeiner Stelle im Landtag“ endige. Das Umgekehrte
ist hier nicht angeordnetund konntein einem#hwöhnlichen.Gesetzgar nichtangeordnetwerden. Es
ist also in Art. 9 l. c. über dieEndigung der Mitgliedschaftim Landtag nichts bestimmt,wohl aber
folgt aus Art. 9 Abs. I, daß der Abgeordnete(Reichsrat)die Landratswahl nur gültigannehmen
kann, wenn er vorher aus demLandtag ausgetretenist. So für diesenFall ochtig Bee und
K. v. Krazeisen a. a. O., vgl. vor. Note 20.

:2Gesch.Ordn. Art. § 53 Abs. I, Ziff. 1.
12Vgl. v. Seydel angef.Abh. S. 401 Anm. 1, Verh. d. K. d. Abg. 1871/72Sten.Ber. II

S. 31 (Abg. Frhr. v. Staufsenberg.
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Viertes Hauptstück.
8 60. RechtlicheStellung der Landtagsmitglieder!. Es ist bei der Be⸗

urteilung der rechtlichenStellung der Mitglieder von der rechtlichenStellung des
Landtages selbst auszugehen. Durch sein Verhältnis zu König, Staatsregierung und
Volk wird mittelbar und im allgemeinen die Stellung des einzelnenMitgliedes be⸗
stimmt. Alle Rechteund Pflichten der Mitglieder bestehennur in bezug auf den
Landtag und seine Aufgaben und können nur im Landtag Geltung haben und Er=
füllung finden. Dazu kommt, daß die rechtlicheStellung aller Mitglieder beider
Kammerngrundsätzlichdie gleicheist. Davonbestehennur die ausdrücklichangeordneten
Ausnahmen?.

Der Titel der Mitgliedschaft und ihrer Ausübung ist zum Teil derselbe, zum
Teil ein verschiedenerfür die Mitglieder beiderKammern. Der allgemeinsteTitel, das
Verfassungsgesetz,ist für beidederselbe,nur der Berufungstitel der einzelnenMitglieder
ist hier und dort ein verschiedener,für die Reichsräte Amt, Geburt, Ernennung, für
die AbgeordnetenWahl. Daran reihen sichaber noch zwei weitere,wiederumgemein=
same Titel, die Einberufung des Landtags und die Einberufung der einzelnenMit=
glieder; jene erfolgt durch den Königs, diesebei Abgeordnetendurch diejenigeKreis=
regierung, Kammer des Innern, in deren Bezirk der Abgeordnetegewählt ist", bei
Reichsräten durch das Staatsministerium des Innern. Endlich erfolgt noch bei Be=
schlußunfähigkeitdie im vorigen Paragraphen erörterte besondereLadung durch den
Präsidenten.

Alle diesegesetzlichenund sonstigenTitel wirken zusammen,um die Tätigkeit der
Mitglieder im Landtag zur Ausübung gelangenzu lassen. Sie sind mit der Annahme
der Berufung zusammender formelle Verpflichtungs=und Berechtigungsgrunddes
öffentlichenLandtagsdienstes.

Das Recht des Landtagsmitgliedes ist streng persönlichund kann nicht durch
einen Stellvertreter ausgeübtwerden5. Dieses Recht, welcheszugleichPflicht ist, be=
steht darin, an der Tätigkeit des Landtages nach Maßgabe der Gesetzeund der Ge=
schäftsordnung der Kammer sich zu beteiligen. Das einzelneMitglied des Landtages
kann demnachseineTätigkeit nur im Landtag selbstentfaltenund hat nichtdas Recht,
sich als solchesmit den Staatsbehörden ins Benehmenzu setzenoder von diesenAuf=
schlüssezu verlangen. Ein solchesRecht stehtnur jeder Kammer als Teil des Land=
tags und auch ihr nur gegenüberden Staatsministern zus. Die Erfüllung ihrer
sste haben die Mitglieder beider Kammern durch ein eidlichesGelöbnis zu be=
räftigen7.

1 Val. im allgemeinenG. Jellinek, System der subjektivenöffentlichenRechte,Freiburg
i. B. 1892,S. 161ff., 2. Aufl. S. 166ff. * !

2 Taggelderder Abgeordneten,Rang der Reichsräte.
* Gesch.G.G.Art. 2 Abfs.I.
Der bisherigenUbung entsprechendangeordnetdurchW.G. Art. 33.
5Verf. Urk. Tit. VI § 17.
" . Gesch.G.G.Art. 33 Abs. I undII. Die Erteilung von Aufschlüssendurchdie Staats=

behörden (Ministerialreferentenusw.)bedeuteteineVerletzungderDienstpflicht.BeamtengesetzArt. 11,14.
7 Der Eid wird bei der Landtagseröffnungin die Hände des Königs oder seinesBevoll=

mächtigten,von späterEintretendenin dieHände desPräsidentengeleistet.Ferfenr# Tit. VII §25,
Wahlges. Art. 34 Abs. I, Geschäftsg.Ges. vom 19. Jan. 1872 Art. 4.

Der Eid lautet (V. U. Tit. VII § 25): „Ich schwöreTreue dem König, Gehorsam dem Gesetze,
Beobachtungund Aufrechterhaltungder Staatsverfassungund bei demLandtage nur des ganzen
Landes allgemeines Wohl und Beste ohne Rücksicht auf besondereStände, oder Klassen nach meiner
innern Uberzeugungzu beraten;— So wahr mir Gott helfeund sein heiligesEvangelium.“ Uber
Schwierigkeiten, welche wegen Leistung des Verfassungseides beim Landtage 1819 entstanden, val.
2. Aufl. III § 365 Anm. 16, 17 und unten § 280; über Erklärungen bezüglich des Verfassungseides
in der K. d. Abg. 1889/90vgl. 2. Aufl. III § 369Anm. 23. Die VerweigerungdesEideshat mangels
einer bezüglichenGesetzesvorschriftdenVerlust der Mitgliedschaftnicht zurFolfe, Jedochkann der
Eidesverweigerer nicht zur Teilnahme an den Geschäften des Landtages zugelassen werden. Bgl.
auchO. v. Sarwey, Staatsrechtdes Kgrs. WürttembergII S. 206 Anm. 8. · ·

Die Erfüllung der Mitgliedschaftspflichtenkann mit andern als disziplinärenMitteln nicht
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In der Ausübung ihrer Rechte und in der Erfüllung ihrer Pflichten wird ihnen
ein besondererstrafrechtlicherSchutz zuteils.

Der Angehörige desLandtages kann indessenaus seinerMitgliedschaft keineall⸗
gemeineBefreiung von den Gesetzenund von besonderenpersönlichenVerpflichtungen
herleiten?. Er unterliegt der Rechtsprechungder Gerichte, der Amtsgewalt der Ver=
waltungsbehörden, der Dienstgewalt seiner dienstlichenOberen, den privatrechtlichen
Verbindlichkeitenebensowie jeder andere Staatsangehörige in gleicherLage. Er muß,
wenn er eineAusnahme hiervon in Anspruch nehmenwill, auf eineausdrücklichegesetz=
licheBestimmungsich berufenkönnen. Auf der anderenSeite ist aberauchdie Be=
teiligung an den Landtagsarbeiten einePflicht des Landtagsmitgliedes,der zu genügen
ihm durchdie Einberufungangesonnenwird.

Er erhebtsichalso die Frage, wie diesePflicht des Erscheinensund der Mit=
wirkung zu etwaigen anderenVerpflichtungendes Landtagsmitgliedes sich verhält.

Dabei sind vor allem jeneFälle zu besondererBetrachtungauszuscheiden,wo das
bestehendeRecht dem Landtagsmitgliedegestattet,zugleichMitglied einer anderen
parlamentarischenKörperschaft zu sein. Hier ist die Möglichkeit einesZwiespaltes der
Pflichten unausweichlich.Ein Recht darauf, nebendembayerischenLandtageeiner
anderenVolksvertretung anzugehören,bestehtfür jene Mitglieder der Ersten Kammer,
welcheStandesherren sind, wenn sie wegenstandesherrlicherBesitzungenauch Sitz in
einemanderenLandtagehaben; fernerfür alle Mitglieder beiderKammern,wennsie
als Abgeordnetein denReichstagentsendetsind. In beidenFällen müssen,da das
Staatsrecht die doppelteMitgliedschaft gestattet, die hieraus sich ergebendenFolgen
vom Staate auch hingenommenwerden. Das Kammermitglied kann also, wenn es in
der Lage ist, nur eine der beidenMitgliedschaftspflichtenauf Kostender anderenzu
erfüllen,wählen,welcherVerpflichtunges den Vorzug einräumenwill. Entscheidetes
sich zu ungunstenseinerbayerischenKammermitgliedschaft,so könnendaraus niemals
jene Rechtsnachteileabgeleitet werden, welche an die unberechtigteAbwesenheitvom
Landtage sich knüpfen. Für das Verhältnis zwischender Landesvertretungund den
Kreisvertretungenhat unserStaatsrecht die Möglichkeit einesZwiespaltes der Pflichten
dadurch abgeschnitten,daß es ausspricht, niemand könnegleichzeitigeiner Kammer und
einemLandrate angehören10.

Abgesehenhiervon ist noch zu erörtern, wie sichdie Verpflichtung zum Erscheinen
beim Landtage und zur Mitwirkung an seinenArbeiten allgemeinenRechtssatzungen
gegenüberverhält, wenn letztereauf ein LandtagsmitgliedAnwendung zu findenhaben.

v. Seydels abwägendeAusführungen über dieseFrage gipfeln in denzwei Sätzen:
„Die Einberufung zu den Sitzungen berechtigtund verpflichtetden Angehörigen

des Landtages zum Erscheinendann nicht, wenn eine Rechtssatzung,der er persönlich
unterliegt, ihn daran hindert.“

„Wo ein wirklicher Widerstreit der Gehorsamspflichten vorliegt, wird der
Landtagsangehörigedie Wahl haben, ob er der Einberufung zum Landtage oder der
anderenWeisung folgen will; im übrigen aber wird er demjenigenGesetzezu genügen
haben, welchesden Vorrang behauptet.“

So beachtenswertdieseSätzeunddievonv.SeydeldazuangestelltenBetrachtungen
(a. a. O. S. 450f.) sind, so könnensiedochnicht völlig befriedigen.Denn einmal
ist nicht ganz klar, was S. hier unter Einberufungversteht— er sprichtim ersten
Satz von Einberufung zu denSitzungen, im zweiten von Einberufung zumLandtag —,
sodannschränkensichdie beidenSätze für denFall des Widerstreitesder Pflichten

erzwungenwerden. (Vgl. oben§ 54 N. 11, § 59 und unten § 64, auch § 124.) Eine Schadens=
ersabush wegen Schädigung des Fiskus durch VerschFpung u#sw.kann nicht wohl behauptet
werden. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 449 N. 3 Abs. II.

#8R.St.G.B. §§ 106, 339. ·
VSeinesog.JmniunitätistkeineTeilsoiiveräniiät,ausdersichetivaSonderrechteableiten

ließen. Er ist Untertan, und seineStellung ist trotzder bestehendenVerschiedenheitenim allgemeinen
dochderjenigeneines Staatsdieners vergleichbar.

16Ges.,die Landräte betr.,vom 28. Mai 1852,Art. 9.
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gegenseitigein. Es bleibt aber ungesagt,nach welchemGrundsatzeder Vorrang eines
Gesetzesvor einem anderen sich bestimmensolle, und es fehlt somit an dem ent=
scheidendenKriterium bei wirklichenWiderstreitfällen.Wir wollenversuchen,nachden
Leitsätzenv. Seydels, soweit sie richtig sind, konkreterzuentscheiden.

Zunächst handelt es sich nicht nur um möglichenWiderstreit in bezugauf die
Einberufungzu LandtagoderSitzung,sondernumWiderstreitzwischenderLandtags=
tätigkeit überhauptund anderenPflichten.

Konkret können drei Gruppen von Widerstreitfällen in Betracht kommen, aus
dem bürgerlichenRecht, dem Kirchenrechtund dem Staatsrecht.

1. Die WidersprüchezwischenLandtagspflichtenundbürgerlichrechtlichenPflichten
könnennicht häufig sein, denn das bürgerlicheRecht kennt keinegesetzlichenPflichten,
die mit der Landtagstätigkeit in wirklichen Widerspruch geraten könnten. Es kann
sichhöchstensum einenAusgleichim Maß derArbeitsleistunghandeln,sobeiVormund=
schaften,Vorstandschaftenin Gesellschaften,Vereinen usw. Hier kann es dazu kommen,
daß bürgerlichrechtlichePflichten denAbgeordnetenzum Ausscheidenbestimmenkönnen.
Solange er dies nicht tut, gehenseineöffentlichenPflichten den bürgerlichenvor. In
Betrachtkommenferner Verträge in bezugauf die Mitgliedschaft. Nach der all=
gemeinenRegel, daß über öffentlicheRechtedurchVertrag nicht disponiertwerden
kann, sind Verträge, durch welchejemand sich verpflichtet,eine Landtagsmitgliedschaft
abzulehnen, ebensoungültig wie solche, durch welcheer etwa den Austritt verspricht
oder sich zu einer bestimmtenArt der Ausübung seiner Mitgliedschaft verpflichtet.
Dagegenkanndie Übernahme,Ausübungoderdas VerbleibeneinenKündigungsgrund
in bürgerlichrechtlichenDienstverhältnissenbilden.

2. KirchenrechtlichePflichten stehenin alledemden privatrechtlichengrundsätzlich
gleich,nur daß hier der Vertrag ausscheidetund dafür die innerkirchenrechtlicheNorm
gleich der statutarischenNorm einerKörperschaftin Betrachtkommt. Vom Stand=
punktedes Staatsrechtes ist der Inhalt des innerenKirchenrechtesnur begrenztdurch
die bestehendenSätzedes verfassungsgesetzlichenStaatskirchenrechtes.Dasselbehindert
zwar die Glaubensgesellschaftennicht, ihren Dienern und Mitgliedern Pflichten auf=
zuerlegen,die sichmit den Pflichten eines Landtagsmitgliedesnicht vertragen, es ge=
währt aber solchen staatsfremdenSatzungen auch keinerlei Schutz und Vollzugshilfe.
Es kann demnachkeine kirchenrechtlichenSätze geben, die das Landtagsmitglied in
seinerverfassungsmäßigenPflichterfüllungundRechtsausübungim Landtagstaatsrecht=
lich zu bestimmenvermöchten. Doch kann es hier dazu kommen, daß nicht nur das
Maß, sondernauch die Art der kirchenrechtlichenAuflagen das Landtagsmitglied vor
die Entscheidungstellen, entwederaus dem Landtag oder aus dem Kirchendienstoder
der Glaubensgesellschaftauszuscheiden.Da solcherAustritt beiderseitsmöglich ist, so
ist hier ein wirklicher Widerspruch rechtlichnicht gegeben11.

3. Das Staatsrecht endlich einschließlichdes Verwaltungsrechtes stellt zwar
viele und sehr verschiedenartigePflichten auf. Ein Widerstreit der Pflichten kann
aber höchstensim Verhältnis zwischen Pflichten aus dem Staatsdienst im engeren
Sinne oder der Wehrpflicht einerseits und der Landtagsmitgliedschaft entspringen.
Hier kann nun der Satz v. Seydels vom Vorrang der Gesetzeim Verhältnis zueinander
in Betracht kommen.Der Vorrang kannein formellerodermateriellersein. Einen
formellen Vorrang behauptendie Verfassungsgesetzevor den gewöhnlichen. Danach
müßten die Pflichten der Landtagsmitglieder denender Staatsdiener vorgehen, wenn
man, wie es die Auffassung der Staatsregierung ist, demBeamtengesetzdenCharakter
eines Verfassungsgesetzesabspricht. Ich halte dieseAuffassung nicht für richtig, er=
achte aber trotzdemdas Rangverhältnis zwischendenPflichten einesLandtagsmitgliedes
mit seinenPflichten als Staatsdiener damit nicht für entschieden.Es ist hier meines
Erachtens zu unterscheiden:Im Verhältnis zwischenDienstpflicht im Landtag und im

119 Piloty zumFall Tremel in Augsb. Abendzeitungv. 23. Jan. 1909 N.23 und
Münchener N. N. v. 7. März1909N. 62.
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Amte hat die letztereauszuweichen12; die besonderenBeschränkungenaber, welchedas
Beamtengesetzden Staatsdienern auferlegt (Amtsverschwiegenheit,achtungswürdiges
Verhalten, Vereinsverbot), binden auch das Landtagsmitglied, solange es sich im
Staatsdienst befindet.

Im Verhältnis zur Wehrpflicht liegt es etwas anders. Diese ist von allen
öffentlichenPflichten die hervorragendste. Auch hier bestehtein Vorrang der Pflicht
aus materiellemGrunde; es gehtnach Analogie des W.G. Art. 35 Satz 2 die
Wehrpflicht in außerordentlichenFällen, d. i. im Falle eines Krieges oder drohender
* vor. Für Friedenszeiten(Ubungspflicht)läßt sich das gleichenicht
ehaupten.

In bezugauf Ehrenämterim Diensteder Justiz und der Verwaltungwürde
sich aus dem Vorrang der Landtagspflicht ein allgemeinesAblehnungsrechtwohl ab=
leiten lassen, hätte der Gesetzgebersich nicht auf den Standpunkt gestellt, einzelne
Ablehnungsrechteausdrücklich anzuordnen. Daraus ergibt sich jetzt die umgekehrte
Regel,daß das Ablehnungsrechtebennur besteht,wennentwedereineAnnahmepflicht
in bezug auf das betreffendeEhrenamt überhaupt nicht besteht18, oder wenn eine
Annahmepflichtbestehtund unter denAblehnungsgründenauchdie Landtagsmitgliedschaft
ausdrücklichangeführt ist. Dies ist z. B. der Fall gegenüberder Berufung zum Amt
einesSchöffenoderGeschworenen14. Es ist z. B. nicht allgemeinder Fall bei den
Ehrenämtern des rechtsrheinischenGemeinderechts15 und für die Arbeitgeber bei den
Ehrenämtern der Arbeiterversicherung16. Eine besondereRücksichtauf ehrenamtlichen
öffentlichenDienst nimmt das Aufwandentschädigungsgesetzin Art. 7 Ziff. 3 17.

Es erübrigtnoch, jeneBestimmungenzu erörtern,durchwelchedenLandtags=
mitgliedern zufolge dieser ihrer Eigenschaft eine gesetzlicheAusnahmestellung ein=
geräumt wird 8.

Diese Ausnahmen liegen teils auf dem Gebiete des gemeinenRechtes, teils auf
jenemdes Staatsdienerrechtes.

Auf beide Gebiete erstrecktsich folgender Satz der Verfassungsurkunde1; „Kein
Mitglied der Ständeversammlungkann für die Stimme, welchees in seiner Kammer
geführt hat20, anders als infolge der Geschäftsordnungdurch die Versammlung selbst
zur Rede gestellt werden.“: Dieses Sonderrecht beschränktsichsonachlediglich auf
die berufsmäßigeTätigkeit des Kammermitgliedesin der Kammer, deren Abteilungen
und Ausschüssen22. Innerhalb dieser Grenzen aber bezieht es sich auf die bürger=

12Dies zeigt der Anspruchauf Urlaub; W. G. Art. 35 mit der bezeichnendenEinschränkung
für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamte derMilitärverwaltung, sofernnichtaußerordentlicheVer=
hältnisseihrer Entfernung vom Diensteentgegenstehen.“

13So bei den EhrenämternnachpfälzischemGemeinderechtund für dieArbeitnehmerbeiden
Ehrenämternder Arbeiterversicherung.

1: R.G.V.G. § 35 Ziff. 1, § 85 Absf.II.
16S. jedochFcchterhei. Gem.O. Art. 174 Abs. I Ziff. 4.
16S. jedochR.Vers.O. § 17 Abs. III.
17Bal. hierher v. Seydels an 6 Abh. S. 403 Anm. 2. Vgl. auch§ 1 Abf. I des auf=

gehobenen R.Ges.vom 31. Mai 1880, R.G.Bl.S. 177; dazu R.G.Bl. 1884 S. 53.
k“ 18Uber die früherePortofreiheit derLondtagemitglieder vgl. v. Seydel a. a. O. S. 451

· i. 827.
20Daß hiermitnicht bloß dieFreiheit derAbstimmung,sondernauchdieRedefreiheit geschützt

werdenwill, erhellt aus Verf. Beil. X Tit II § 21. Hiervon abgesehenwäre auchnicht erschllch,
inwieserndie Kammer ein Mitglied wegenseinerAbstimmungzu Redestellensollte. Die K. d. Abg.
faßte am 14. April 1819(Prot.Bd. IV S. 188)denBeschluß,sie halte sichüberzeugt,daßkeinMit=
glied wegen seiner in der Kammer gemachtenmündlichen oder schriftlichen Außerung vor irgendeinem
Gerichteoder Gerichtshofemit einer Klage oderUntersuchungverfolgt werdenkönne“.

21Die Vorschrift ist der k. Entschl.vom 17. Sept. 1814, VIII Ziff. 16 entnommen. Vogl.
G. Frhr. v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter König Maximilian Joseph 1 S. 341. Dazu
L. v. Dresch, Grundzügedesbayer. Staatsrechtes,2. Aust , S. 80 Anm. f. Über diesesog.Im=
munität der Parlamentsmitgliedergibt es eine umfangreicheLiteratur. Die älterenSchriften s. bei
v. Rönne, Preuß. St.R. § 129 N. 1. Die neuerebei P. Laband, Staatsr. d. D. R., 5. Aufl.,

N.E.pbels,Komment Verf-Urk.für dasDeutscheReich2.Aufl.S. 212Bgl. v. Seydels, Kommentar zurVerf=Urk. für das Deutsche Rei .Aufl. S. .
P. Laband a. a. O. S. 357 N. 2, und besondersHubrich, Die Immunität derparlamentarischen
Berichterstattungin Annalen 1897, S. 1ff. bes.S. 44, wo auchLiteraturangaben.
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lich-28 und strafrechtliche?“,auf die dienststrafrechtlicheund sonstigeamtliche Ver—
antwortlichkeit25.

Für das Gebiet des Strafrechtesist die Vorschrift derVerfassungsurkundenun=
mehr durch folgende Bestimmung des Reichsstrafgesetzbuches25 ersetzt: „Kein Mitglied
einesLandtages oder einer Kammereines zum ReichegehörigenStaates darf außer=
halb der Versammlung, zu welcherdas Mitglied gehört, wegenseinerAbstimmung
oder wegender in Ausübung seinesBerufes getanenAußerungenzur Verantwortung
gezogenwerden."“

Einige Vorrechte kommennur den Mitgliedern der einen oder der anderen
Kammerzu.

Die Reichsräte genießengewisseEhrenvorzüge. Sie haben insbesondereden
Rang der Staatsräte und eine besondereUniform, sofern ihnen nicht aus anderen
Gründen einehöhereAuszeichnunggebührt27.

Abgeordnete,welcheStaatsdiener oder öffentlicheDienersind 28, habenzwar,
wenn sie behufsTeilnahme an den Landtagsverhandlungenden Dienst zeitweisever=
lassenwollen, um Urlaub nachzusuchen,derselbedarf ihnen aber nicht verweigert
werden20. Das gleichegilt für Offiziere, Sanitätsoffiziereund Militärbeamte mit der
Maßgabe, daß der Urlaub versagtwerdenkann, wenn außerordentlicheVerhältnisse
ihrer Entfernungvom Diensteentgegenstehen30.

Die AbgeordnetenhabenAnspruch auf Aufwandentschädigungund freie Eisen=
bahnfahrt531.

23 Uber SchadensersatzpflichtwegenPreisgabe von Fabrikgeheimnissenusw., vdgl.P. Laband
a. a. O. S. 357 N. 1 und die dort Zitierten. ·

ItDagegenkaiinm.E.»sürdasbayer.RechtkeiiieRededavousein,daßeinLandtagsmitglied
hiiisichtlichseiuerberiiflichenAiißerungenfreivonderZeugnispflichtwärr.Vgl-überdie Lea e

im laneinen G. Seidler a. a. O. S. 92 ff.; Lahner in Grünhuts Zeitschr. Bd. XXVII

2 Vgl. auchv. Seydels angef. Abh. S. 403 f. 26 § 1I.
27 Vgl. die k.Entschl. vom 30. Juni 1819 und 12. Mai 1843(Weber I S. 758, III S. 489).

Dazu Verh. d. K. d. R.N. 1840 Prot. Bd. I S. 116; 1843Prot. Bd. II S. 202. Der bevorzugte
Gerichtsstandder Reichsräte wurde gleichzeitigmit jenem der Standesherren und des übrigen Adels
(vgl. oben § 42 N. 85) beseitigt.

2:5BVgl.hierher auch O. v. Sarwey, Staatsrecht desKgrs. WürttembergII S. 171Anm. 6.
Die Fassung des bayer. Ges. schließtZweifel aus.

29 Es handelt sichalso fachlichnur um eineAnzeige, die im dienstlichenInteresseerforderlich
erschien. Vgl. v. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts S. 516 Anm. 4. Das Verweigerungsverbot
ist nach demGesetzein unbeschränktes.Es gehtalso nicht an, wie M Reindl, Kom. zum Beamten=
gesetzS. 110 N. 1 tut, zwischen„staatsfeindlichen“und staatefreundlichenParteien juristischzu unter=
scheidenund gegenüberden Angehörigen der ersterendie Annahme der Wahl oder das Verbleiben
im Landtag von der dienstlichenErlaubnis der vorgesetztenBehördeabhängigzu machen. Reindl gibt
u, daß der Urlaub in keinemFall verweigert werdendarf, er will aber trotzdemein Verbot der
lunahme der Wahl oder des Verbleibens im Landtag behaupten und aus dem Ungehorsam ein

Dienstvergehenkonstruieren. Wie man sichaber ein Dienstvergehen,zu dessenBetätigung der Ur=
laub nicht verweigert werdendarf, zu denkenhabe, ist unerfindlich.

2° Wahlges. Art. 35.
3 Sie erhielten nach derVerf. Urk. Beil. X Tit. I § 49 ein Taggeld von 5 fl. und eineReise=

kostenentschädigung.Hieran wurde trotz mehrfacherAnsätzezu Anderungen, über welcheK. v. Kraz=
eisen a. a. O.S. 134ff. ausführlich berichtet (ovgl.auch v. Seydel 2. Aufl. I S. 452 N. 20),
nichts Wesentlichesgeändert bis zum W.G. v. 1881. Das System der Pauschalentschädigungwar
schoneinmal in dem unerledigt Fbtiebenen Gesetzentwurfv. 9. Juni 1874 von der Staatsregierung
vorgeschlagenworden. Das W.G. von 1881 traf in Art. 36 neue Bestimmungen über die freie
Fahrt (Abs. D und setzte(Abs.II) das Taggeld für die „nicht am Ort der Versammlung wohnenden
Abgeordneten"auf 10 Mk. fest. Das Wahlgesetzv. 1906 Art. 38 beließ es bei diesemBetrag, ge=
währte aber das Taggeld „jedem Abgeordneten“ ohne Unterschieddes Wohnsitzes. Das N.G. v.
21. Mai 1906 griff durch sein Verbot der doppeltenTaggelder bei Abgeordnetenmit Reichstags=
und Landtagsmandat (5 6) ändernd ein und wirkte zugleich mit seinemPauschalsystem(3000 Mk.)
als Regel und mit seinemhohen Taggeldsatze(20 Mk.) vorbildlich auf die Landesgesetzgebung.Es
erging für Bayern das Gesetzv. 30. Jannar 1908(G.V.Bl. S. 51 ff.). Die Materialien s.Verh.
d. L.TS. 1907.08. Verh. d. K. d. Abg. Beil. Bd. I N. 2 S. 311 (Entw.) N. 122 S. 1034, N. 133
S. 1058, Bd. II N. 167 S. 38. Sten. Ber. Bd. 1 N. 1 S. 15, N. 4 S. 77, 84, Bd. II N. 44.
Verh. der K. d. R.N. Beil. Bd. I N. 138 S. 119, N. 182 S. 187.Sten. Ber. Bd. I N. 4 S. 11,
64 ff. Durch diesesGesetzeswurde für die Taggelder als Regel und Grundlage das Pauschalsystem
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1. Die Aufwandentschädigung. Jeder Abgeordneteerhält regelmäßig
für die Dauer einer ordentlichenSessions?, der er währendihrer ganzenDauer an=
gehört, 3600 Mk. 258.Auf die Dauer der Session kommt es für die Höhe der Gesamt=
summenicht an. Ob also die Regel der Verfassungsurkunde8“ oder die praktische
Regel (acht bis zehn Monate) eingehalten wird, ist hierfür belanglos. Nur bei der
Auszahlung macht es einen Unterschied.Dieselbe erfolgt in neun Raten zu je
400 Mk., und zwar regelmäßigin Monatsraten und am Ende jedesMonats, ge=
rechnet vom Tage der Erösfnung des Landtages an. Solche Monatsraten werdenaber
höchstensacht entrichtet.Überdauertdie SessionachtMonate, so wird die letzteRate
am Tage desLandtagsschlussesentrichtet,wann auchimmer dieserTag eintretenmag.
Dauert die Session kürzer als achtMonate, so erhält der Abgeordneteden ganzen
ihm nochnicht ausbezahltenRestbetragder 3600Mk. am TagedesLandtagsschlusses.

Diese Regel erfährt Einschränkungenfür die Abgeordneten,welcheder Session
nicht während ihrer ganzen Dauer angehörenund für den Fall der Kammerauflösung.

Abgeordnete, welcheerstwährend der Session eintreten, erhalten statt der Monats=
rate des ersten in die Zeit ihrer Mitgliedschaft fallenden Entschädigungstermins vor=
läufig ein Taggeld von 15 Mk. für jedenTag ihrer Anwesenheitin einerPlenarsitzung.
Am Schlusseder Session wird ihnen jedochbei der letztenRate so viel hinzu=bzw.
abgerechnet, daß ihre Gesamtentschädigung sich zur vollen Aufwandentschädigung
(3600Mk.) verhält wie dieDauer ihrer Mitgliedschaftzur GesamtdauerderSession?“.

Abgeordnete,welchewährendder Sessionausscheiden,und im Falle der Auf=
lösung alle Abgeordneten,erhalten für die Zeit vom Fälligkeitstagder letztenRate
für jedenTag der Anwesenheitin einer Plenarsitzungein Taggeld von 15 Mk. bis
zum Höchstbetragvon 400 Mk. 37. Scheidetein AbgeordneterdurchTod aus, so kann
die Auszahlung des ihm Gebührenden an dessenhinterbliebene Ehefrau erfolgen, ohne
daß derenErbrechtnachgewiesenzu werdenbrauchtss.

Während außerordentlicherSessionenwird ein Taggeld von 15 Mk. für jeden
Tag der Anwesenheitin einer Plenarsitzungoder der Sitzung eines Ausschusses35,
dessenMitglied der Abgeordneteist, für die ganzeSessionjedochmindestens100 Mk.
und für den Monat höchstens400 Mk. entrichtet. Die Taggeldersind je am Letzten
eines Sessionsmonatsoder am Sessionsschlußzu zahlen°.

Für Abgeordnete,welchezugleichdemReichstageund dembayerischenLandtage
als Abgeordneteangehören,hat sichdas bayerischeGesetzdemReichsgesetzvom21. Mai
1906 in folgenderWeise angepaßt.

Das ReichsgesetzverbietetDoppelentschädigung1. Das bayerischeGesetzgeht,

eingeführt. Art. 38 Abs. II des W.G. v. 1906 wurde aufgehoben,während Art. 38 Absf.I I. c.,
welcherdie freie Fahrt betrifft, in Geltung gebliebenist. Die Vollzugsbestimmungenzum A-Entsch.
G. sind durch die K. d. Abg. in ihrer Geschäftsordnungzu erlassen.Dies ist geschehendurchKammer=
beschlußv. 4. Februar1908. Sten. Ber. 1908 Bd. II S. 1091ff., Beil. Bd. II S. 125. Hierdurch
hat §&58 der Gesch.O. eine Anderung erfahren und sind die Vollzugsvorschriftenzum A.Entsch.G.
als Anlage der Gesch.O. beigegebenworden. Einen Abdruck der Voll, Vorfchr. s. in Bl. f. adm.
Pr. Bd.62S. 68f.
Art 1°“ Als solchegilt jedeSession, in der dem Landtag das Budget vorgelegtwird. A.EntschG.

rt.
33 Diesen Betrag nennt das Gesetz(Art. 2 Abs. II), die „volle Aufwandsentschädigung“. Sie

berechnetsich bei Zugrundelegung eines Taggeldes von 15 Mk. für eine Session von 8 Monaten
z # 20 Tagen, oder bei Zugrundelegung einer Monaterate von 400 Mk. für eine Session von

onaten.
34Tit. VII § 22 Abs. III: „Die Sitzungendürfenin derRegelnicht längerals zweiMo=

natedauern.“ *1 ·· ·
36 Würde also beispielsweiseeinmal die Regel derVersafsungsurkunde eingehalten,so erhielte

derAbgeordnete am letztenTag der SessiondenBetrag von 3200 Mk. ausbezahlt. A.Entsch.G. Art. 1.
4A.Entsch.G. Art.2 57 A.Entsch.G. Art. 3, 4.

8 A. Entsch.G. Art. 9 Ziff. 3. 3#Val. unten S. 286.
4° A.Entsch.G. Art. 59. ·
«§6sagt:»EinMitglieddesReichZtangarsinseinerEigenschaftalsMitgliedeiucr

anderen politischenKörperschaft, wenn beide Körperschaftengleichzeitig verfammelt sind, nur für
diejenigenTage Vergütung beziehen, für welcheihm auf Grund diesesGesetzesein Abzug von der
Entschädigunggemachtist oderin denFällen des§ 3 Tagegeldnichtgewährtwird.“
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um dem zu entsprechen,von der Regel aus, daß ein Abgeordneter, der zugleich
Reichstagsmitglied ist, während einer ordentlichenLandtagssessionnur für den Teil
der Session Entschädigungerhält, während dessennicht gleichzeitigder Reichstag ver=
sammelt ist. Es verhält sichdanachdie einemsolchenAbgeordnetenzu leistendeEnt=
schädigungzur vollen Aufwandentschädigungwie die reichstagsloseZeit der Landtags=
sessionzu deren Gesamtdauer". Außerdem erhält der Abgeordneteein Taggeld von
15 Mk. für jedenTag, an dem er in einerPlenarsitzungderKammer der Abgeordneten
anwesendwar, und für welchener nachdenBestimmungender §§ 2 und 3 desReichs=
gesetzesals Reichstagsabgeordneterkein Taggeld erhalten oder einen Abzug erfahren
hat. Unter denselbenVoraussetzungenerhält derselbeAbgeordneteauch Taggeld von
15 Mk. für die Zeit der Reisen"#3,welchezwischendenVersammlungsortendesReichs=
tages und des Landtages zum Zweckeder Teilnahme an einer Landtagssitzung“ statt=
gefundenhaben. Unter denselbenVoraussetzungenerhält ein Abgeordnetermit Doppel=
mandat auch bei außerordentlichenTagungen des Landtages die ihm nach den oben
dargelegtenGrundsätzenzukommendenBezüge ".

Die Aufwandsentschädigungsoll keinEntgelt für die LeistungendesAbgeordneten
im Landtage,sonderneineEntschädigungfür Auslagen,entgangenesVerdienstu. dgl.
sein. Sie wird jedemAbgeordnetenohne Rücksichtauf die Lage seinesWohnsttzes,
sonstigeBezüge oder Vermögensverhältnissegewährt. Allgemeine Voraussetzung des
vollen Bezugsrechtesaber bildet die Anwesenheit im Landtage. Es finden deshalb
Abzüge wegenFernbleibens statt. Der Abzug beträgt für denTag 10 Mk. Als fern=
gebliebengilt der Abgeordnete,wenn er an einemTage, an welchemeine odermehrere
Plenarsitzungenoder außerdemAusschußsitzungstattgefundenhaben, weder bei einer
Plenarsitzung anwesendwar, noch als Mitglied an der Ausschußsitzungteilgenommen
hat. Die fälligen Abzüge sind an denMonatsraten oderTaggeldern zu machen. Ein
Abzug ist nicht zu machen, wenn das Fernbleiben durch Krankheit, höhereGewalt,
Geschäfte im Interesse des Landtages oder im ehrenamtlichenöffentlichenDienst ver=
anlaßt ist und der Abgeordnetesich entschuldigthat"“. Die Anwesenheitwird nur
bei fraglicher Beschlußfähigkeitfestgestellt. Diese Feststellungensind dann wohl auch
für die Abzüge entscheidend.Präsenzlisten,wie sie für denReichstagvorgesehensind"7,
werden im bayerischenLandtage nicht geführt. Abgesehenvon dem Fall der Fest=
stellung bei fraglicher Beschlußfähigkeit" und der Urlaubserteilung werden die Tat=

Die Bestimmungen,auf welche§ 6 sichbezieht. lauten:
2: Für jedenTag, an dem ein Mitglied desReichstagsder Plenarsitzungferngeblieben

ist, wird von dernächstfälligenEntschädigungsrateein Betrag von 20 Mk. in Abzug gebracht.“
§ 3: „Ein Mitglied desReichstags,das neugewähltwird, währendderReichstagversammelt

ist, erhält an Stelle der nächstenEntschädigungsrate(§ 1 Abs. 1 unterb) bis zu deren Höhe20Mk.
Tagegeldfür jedenTag der Anwesenheitin einer Plenarsitzung.“

4 A.Entsch.G.Art. 6 Ziff. 1. Ist also z. B. der Landtagauf den 1. Oktober, derNeichs,
tag auf den 1. November einberufen,der Reichstagam 30. Juni, der Landtag am 31. Juli des
folgenden Jahres geschlossenworden, so ist das Verhältnis —2: 10 — 1/5. Der Abgeordnete erhält
3600 Mk.: 5 —720 Mk Das b. Gesetzbestimmtnichts über die Fälle von Doppelmandaten,in
denender Reichstugsabgeordnetewährend der Session in denLandtag eintritt oderaus demselben
ausscheidet.Es ist in diesenFällen antsprechendzu verfahren, nur ist der Berechnungnicht die
GesamtdauerderSession,sondernstatt dessendieZeit, in der derAbgeordnetedemLandtagwährend
dieser Session angehört hat, zugrunde zu legen, und statt der vollen Aufwandentschädigung ist der
nach Art. 2 bzw. 3 des b. Ges. sich berechnendeGesamtbezug in Anrechnung zu bringen.

43 Vgl. Sten. Ber. 1908 Bd. II S. 1094 (Bemerkungen des Präsidenten und Berichterstatters),
Ausschuß,bericht.Beil. Bd. II S. 126.

4 A.Entsch.G. Art. 6 Ziff. 2, und zwar auch dann, wenn an denNeisetagen Londtagssitungen
nicht stattgefundenhaben. Vollz.Bes. v. 4. Februar 1908 § 1 Abs. 1 Ziff. III b. und Abs. II.
DiesenReisendarf natürlich nicht einebeliebigeAusdehnunggegebenwerden.Es ist immernur ein
Reisetaganzurechnen. .

«"A.EntchG.Art.68-3·
«A.Entch.G.Art.7.DieEntschuldigiinghatmündlich,schriftlich, telephonischoder tele=

graphischbeim Direktorium zu erfolgen,kann ausnahmsweiseaucham Tag nachder betr.Sitzung
nachgeholtwerden.Entschuldigungim voraus ist nur beianhaltendemVerhinderungsgrundund nur
für böchsieneveh Tage mläfffi. Vollz-Vorschr.v. 4. Februar 1908 § 2.

R. Ges. "
48 Auch dieBeurlaubungen sind von Amts wegenzu berücksichtigen,Gesch.O. 8 58 Abs. II

—. —
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sachender Anwesenheitund der entschuldigtenoderunentschuldigtenAbwesenheitdurch
Erklung des betreffendenAbgeordnetenbei der nächstenAuszahlungbindendfest=
gestellt".

Die Aufwandentschädigungbildet in der geschuldetenHöhe denGegenstandeines
unübertragbaren und unverpfändbaren Rechtsanspruches,auf dessenGeltendmachung
nicht verzichtetwerden darf 50, und für dessenVerfolgung kein gerichtlichesVerfahren
eröffnet ist. Über etwaige Streitfragen entscheidetdas Direktorium. Für die Dauer
der Session ist dasselbezuständigunter Verstärkung durch sechsdurch die Kammer zu
wählendeMitglieder des Ausschussesfür die Geschäftsordnung5#.

2. Reisekostenentschädigungss. Die Abgeordneten55 haben während der
Landtagsversammlung5“ sowie während der vorausgehenden55und nachfolgendenacht
Tagess freie Fahrt auf den Eisenbahnen, die in bayerischemStaatsbetriebe stehen,
nach den verordnungsmäßigenBestimmungen'. Diese freie Fahrt kann im Wege
der Vereinbarung mit den betreffendenBetriebsleitungenauch auf andereEisenbahnen
erstrecktwerden.

Die Abgeordnetenerhalten ferner bei Beginn und bei Beendigungder Landtags=
versammlungfür die Reise zwischendemWohn=und Versammlungsorte,soweitdabei
nicht die Eisenbahnfreikartebenutztwerden kann, als Reisekostenentschädigung50 Pf.
für den Kilometer58.

nach dem Beschl.v. 4. Febr. 1908 (Sten.Ber. Bd. II S. 1003). Tritt währenddesUrlaubs ein.
EntschuldigungsgrundnachArt. 7 Abs. III desA.Entsch.G. ein, und macht ihn der Abgeordnete
glts 65so wahrt er sichdadurchdie Aufwandentschädigungfür die Dauer des Grundes und seiner
ntschuldigung.

4 K d. Art. 8. über die näheren Angaben dieserErklärung s. Vollz-Vorschr. v.
4. Februar 1908 § 1 3.II, III. Ist der Abgeordnetean der AbgabesolcherErklärung verhindert,
"t. entscheidetdas Direktorium im Zweifelsfalle nachRecht und Billigkeit. Aussch.Ber.Beil. Bd. 11

50A.Entsch.G.Art. 9. 4
01#Vollz Vorschr.v. 4. Februar 1908 § 3. Fürden Fall derTagung eines Ausschussesbei

nicht versammeltem endtag entscheidetein von diesemAusschußaus seinen Mitgliedernzu wählen=
der besondererAusschuß. Vgl.Gesch.O. § 12 Abf. VI und § 27.

5„ W.G. Art 38 Abs. I. V.O.v. 13. März 1907(G.V.Bl. S. 101)Gesch.O.d.K. d. Mbg.
v. 1904 § 56. Uber das frühereRecht vgl. Verf. Urk. Beil. X Tit. 1 § 49; W.G. v. 1848Art. 306.
W.G. v. 1881 Art. 36 Abs. I, V.O. v. 1. Sept. 1881(G.V.Bl. S. 1235). Dazu K. v. Kraz=
eisen a. a. O. S. 134ff., insbes.S. 143. Der Art. 38 Abs. I des W G. v. 1906 ist mit Art.
Abs. I des W.G. v. 1881 wörtlichbleichlautend.
1006 * Für solcheAbgeordnete, diezugleichdem Reichstag angehören,vgl. R.G. v. 21. Mai.

Aa.
Nicht auch in der Zeit der Vertagung oder zwischenSchließung und Eröffnung. Vgl.

K. v. Krazeifsen a. a. O. S. 144 N. 4. Doch kann ihnen auchfür dieseZeit dieFreifahrt durch
die Verkehrsverwaltung gewährt werden.

55 Die in allgemeinenWahlen Neugewählten habendeshalbihre Freikarten schonvor dem
Zusammentritt des Londtags zu erhalten. Daher auchdie Vorschrift telegraphischerAnzeige ihrer
Annahmeerklärung. Vgl. M.E.v. 10. Januar 1882N. 446 und M.E.v. 18. Dez. 1897 N. 24796.
mitgeteilt bei K. v. Krazeisen a. a. O. S. 127 N. 2.

5°%Auch wenn der Landtagauffellst wordenoderdieWahlperiode abgelaufenist. Dies dürfte
mit K. v. Krazeisen (a. a. O. S. 143 N. 3) als dieAbsichtdes Gesetzesanzunehmensein. Einzelne
Abgeordnetedagegen,welchewährendder Versammlungausscheiden,könnendie Freifahrtwährend=
der acht ge dechwohl nur ur Keinfaht in anin nehmenn v. Kcheim en
a. a. O.,derjedochim analogenFall denwährend der VersammlungNeugewähltenmit Rechtnur
die ersteReisezum Versammlungsortfreizugebenscheint(a. a. O. N. 7).

*1Die V.O. v. 9. April 1906 & 1 stellt jede Wagenklassefrei und gestattet50 kg freies.
Neisegepäch Über die Ausstellungder Freikartenf. V.O. § 2.

ös Uberdie Bestätigungvon Ortsentfernungens. M.E. v. 26. Juli 1904(M.A. Bl. S. 282)
und bei K. v. Krazeisen a. a. O. S. 145. Fürdie HeimreiseausscheidenderAbgeordneterbe=
stimmt jetztdie Gesch.O. d. K. d. A. § 58 Abs. III, daß diesenAbgeordnetendie Reisegebührenzu
Lhlen 8 Lammeerbelchl.v. 4. Febr. 1908 überAnderung des §58 der GeschO. Sten.Ber. 1908

d. II S. 1094,Beil. Bd.II S. 125ff.
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Fünftes Hauptstück.
§ 61. RechtlicheVoraussetzungender Tätigkeit des Landtages1. Die

Kammern des Landtages könnenaus eigenerMachtvollkommenheitihre Tätigkeit weder
beginnennoch einstellen.

Der Landtag wird durchköniglicheAusschreibungeinberufen,worin Ort und Tag
der Versammlung bestimmtwird 2. Nach der Verfassungsurkundesist der König hierbei
insofern gebunden,als die Einberufung der Stände wenigstensalle drei Jahre zu er=
folgen hat. Nunmehr ergibt sich aus demGesetzevom 10. Juli 1865“ regelmäßigdie
Notwendigkeit, den Landtag spätestensdrei Monate vor Beginn jeder zweijährigen
Finanzperiode zu versammeln.

Die Eröffnung des Landtages erfolgt durch den König. Letztererkann sie ent=
weder in eigenerPerson oder durch einen Bevollmächtigtenvornehmen5. Der Land=
tag wird an demjenigenTage, auf welchen er einberufen ist, eröffnet. Ort und
Stunde der Eröffnung sowie die Formen, unter welchendieselbestattfindet, bestimmt
der König 7. Die Eröffnung ist die Voraussetzungfür den Beginn der Tätigkeit des
Landtagess.

Eine Landtagsversammlungdarf in der Regel nicht über zwei Monate dauern;
doch stehtes dem Könige zu, den Landtag zu verlängern.

Die Schließung desLandtages geschiehtin gleicherWeisewie dessenEröffnung1°.
Die Tätigkeit der Kammern wird dadurch in der Art beendet, daß alle unerledigten
Geschäfte abgebrochenwerden und eine Fortsetzungderselbenspäter nicht mehr statt=
finden kann11.

Die Auflösung des Landtages wirkt auf dessenGeschäftegleich der Schließung
und hat zugleichfür die Mitglieder derZweiten Kammer denVerlust ihrer Abgeordneten=
eigenschaftzur Folge.

Der Zeitraum der Tätigkeit des Landtages zwischenEröffnung und Schluß oder
Auflösung bildet eine Landtagsversammlung(— Legislaturperiode,Landtag). Inner=

IS6GL1 Bal. im allgemeinenA. Arndt, über Anfang, Unterbrechungund Schluß derLegislatur=
perioden, Annalen 1903 S. 721 f. fans chuns es

2 Außerdemerhält jedesKammermitgliedein besonderesEinberufungsschreiben.Neugewählte
erhaltendasselbedurchdie Kreisreg.,K. d. J.; W.G. Art. 33. Die EinberufungenwährendderWahl=

periode * den einzelnen Sessionen und nach Vertagungen erfolgen durch das K. Staatsminsterium
d. J. S. Gesch.G.G. Art. 2 Abs. I. S. auch dje M. E. v. 10. Jan. 1882 und v. 18. Dez. 1897
(bei K. v. Krazeisen a. a. O. S. 127 N. 2). Über die Anmeldung in der K. d. Abg. in deren
Bureau s. G.O. der K. d. Abg. § 1 Abs. II, III, in der K. d. R.N. beim 1. Präfidenten s. G.O.
der K. d. R.N. 8 4.

Tit. VII § 22 Abs. I. Vgl. oben§ 57 N. 49,
Die Abkürzungder Finanzperiodenbetr.,Art. 2. UbersehenbeiArndt, Annalen 1903S. 733.
Dieses „spätestens“ ist so zur Gewohnheit geworden, daß die Einberufung in der Regel auf

Ende September erfolgt. Einer früherenEinberufung stündejedochrechtlichnichts iim Wege; sie
würdesichals Mittel empfehlen,um die Fertigstellungdes Budgets vor Beginn derFinanzperiode
einigermaßenzu sichernunddamit derNatur desBudgetsals einesVoranschlagesgerechtzu werden.

6 Verf.Urk. Tit. VII § 22 Abs. II.
7 Geschäftsg.Ges.Art. 3.
#8Nur die Anmeldung der Kammermitgliederbeginnt schonvorher.Gesch.Ordn. der K. d.

Abg. Art. 1 Abs. II.
?Verf. Urk. Tit. VII §.22 Abh III, 23 Abs. I.
10Verf.Urk.Tit. VII 8 22Abf.II.
11 Vgl. v. Pözl, Lehrbuch des bayer.Verf. Rechts S. 520 Anm. 9, und v. Seydels angef.

Abh. S. 407 Anm. 1; K. Göz, StaatsrechtdesKars. Württemberg,S. 137f. Uber das Prinzip
der „Diskontinnität“ P. Laband, Staatsrecht des D. Rs., 5. Aufl., Bd. I S. 342. Das Verbot
der „Fortsetzung“der Geschäftebringt es mit sich, daß unerledigteVorlagen und Anträge neu
eingebracht, Ausschüsse neu konstituiert werden müssen. Das schließt aber nicht aus, daß der
Landtag oder neugewählte Ausschuß auf früher gefaßte Beschlüsse zurückgreift und dieselbenehue
neueSachverhandlungzu neuenBeschlüssenerhebt. Die Berf. Urk. unterscheidetsehrwohl zwischen
den Fällen der Schließung, Auflösung und Vertagung. Die Schließung ist von der Verf.Urk.
offenbarals die regelmäßigeArt der Se sonsendigungvorgesehen.Auch die Gesch.O.d. K. d. Abg.
&§11 Abs. II siehtBesonderesfür den Fall der Schließung währendeiner Legislaturperiodevor.
Tatsächlichaber ist dieseSchließungaußerUbunggekommen,und findetbeidenordentlichenSessionen
nur Vertagung statt.
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halb der Legislaturperioden werden Sessionen(— Sitzungsperioden,Tagungen) unter=
schieden . Man pflegt diejenigenSessionen, welchekraft verfassungsrechtlicherNot=
wendigkeitalle drei Jahre zu berufenwarenund jetzt(als Budgetlandtage)alle zwei
Jahre berufenwerden,ordentliche,die übrigenaußerordentlicheSessionenzu nennen.
Ein staatsrechtlicherUnterschiedzwischenordentlichenund außerordentlichenVersamm=
lungen bestehtindessennicht18.

WährendeinerLandtagsversammlungkannVertagungdes Landtagesdurchden
König eintreten½. Die Vertagung bewirkt lediglich ein vorübergehendesRuhen, nicht
einen Abbruch der Geschäftedes Landtages. Dieselben werden nach Ablauf der Ver=
tagungszeitda wieder aufgenommen,wo sie stehengebliebensind15. Währendder
Dauer einer Versammlung können die Kammern aus eigener Macht ihre Tätigkeit
nicht einstellen. Eine tatsächlicheAussetzungder Arbeiten könnensie allerdings herbei=
führen, da sie in der Bestimmung des Zeitpunktes ihrer Sitzungen rechtlich un=
beschränktsind.

Wenn eineLandtagsversammlung„vertagt, förmlich geschlossenoder aufgelöst
worden ist, könnendie Kammernnicht mehr gültig beratschlagen,und jedefernere
Verhandlung ist ungesetzlich“16.Hiernach ist insbesondereauch die Bestellung von
Kommissärenzur Vornahme bestimmterGeschäftewährend der landtagslosenZeit mit
Ausnahme der Kommissäre für die Staatsschuldenverwaltung17 als unzulässig an=
zusehen18.

Abteilungen oderAusschüsseder Kammern könnenweder einberufenwerden noch
versammeltbleiben,wennder Landtagnichtversammeltist 1°5.

Die Versammlungen des Landtages stehen unter besonderemstaatsrechtlichem
Schutze25.

Den Kammerpräsidentenwird zur HandhabungdesHausrechtesim Sitzungs=
gebäudeeineMilitärwachezur Verfügunggestellt31.

1 Der Ausdruck „Landtagsversammlung“wird im Gesetzin verschiedenemSinn, bald für
Sesfion (so in Verf. Urk. Tit. VII § 22), bald für Legislaturperiode(so in Gesch.O. der K. d. Abg.
§ 11) gebraucht.Das A.Entsch.G.gebraucht,um Verwechslungzu vermeiden,denAusdruck„Session"
und leitet damit eine der Ubung im Reich uubsprechenderklarereUnterscheidungder Bezeichnungen
win Bei a 5# 2. Aufl. S. 454 find die Bezeichnungennochsogebraucht,daßVerwechslungen
nicht ausgeschlossenfind.

1#Vgl. v. Pözl a. a. O. S. 518. Ein Unterschiedbestehtjetzt hinsichtlichder Aufwand=
entschädigung.S. obenß 60 bei N. 39* »

UVerfUrLTih,ll§23Abs·.UberdasVertagungsrechtinbezugaufdenReiStag
ss IsiVeifSAräßllY 26. über das Recht der Selbstvertagungin England f. J. Hatschek, Engl.

t.X.,1 S. 361.
1 Vgl. v. Pözl a. a. O. S. 519 und v. Seydels angef.Abh. S. 407 Anm. 2, 3.

= *=:Verf. Urk. Tit. VII § 31. Überdie Fortsetzungder Bureautätigkeit s. G.G.G. Art. 11

11Tit. VII 5 14.
18Verh. d. K. d. R.R.Aussch.Prot. v. 2 März 1910 S. 12.
16Ausnahmen von diesemGrundsaze find zuweilen gemachtworden. Dies geschahdann

immer durch besonderesGesetzüber die Behandlungder betr. Gegenstände. In der 2.Aufl. 1
S. 455 N. 15 findet sichein VerzeichnissolcherFälle, dazu vgl. auchGes.,dieBehandlung derdurch
die Einführung desB.G.B.s veranlaßtenGesetzentwürfe,sowiederGesetzentwürfeüberdieEinkommen,
Kapitalrenten=und Gewerbesteuerbetr., v. 15. Juni 1898(G. u. V. Bl. S. 307), und Ges., betr.
die Behandlung der Gesetzentwürfeüber die direkten Steuern usw., v. 9. Aug. 1908 (G.V.Bl.
S. 403). Vgl. auchR. Schmid, RechtlicheStellung, ZusamwensehungBestellungund Funktionen
der Ausschüssedes bayer.Landtags; in Bl. f. adm.Pr. Bd.58 S. 42ff., insb. S. 90ff. Auf dieAuf=
wandentschädigungderMitglieder solcherAusschüssefindetnichtArt. 5, sondernArt. 1 desA.Entsch.G.
Anwendung; denn die Tätigkeit solcherAusschüsseist keineaußerordentlicheSession,sondern Fort=
setzungder Session,zu der sie gehört.

20R.St.G. B. § 105. Die frühere Bestimmung des b.Vereinsgesetzesv. 26. Febr. 1850
Art. 10, welcheein Verbot von Volksversammlungenunter freiem Himmel währendder Landtags=
versammlung für denOrt derVersammlungund denUmkreis von 6 Stunden enthielt, ist durchdas
R.Ver.G. v. 19. April 1908 aufgehobenund durch die allgemeinenBestimmungen,welchedieses
Gesetzin I§ 7 bis 9 über öffentlicheVersammlungenunter freiemHimmel enthält, ersetzt.

1 Geschäftsg.Ges.Art. 7 Abs. II.
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 19
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Sechstes Hauptstück.
Verfassung, Disziplin und Geschäftsgang der Kammern.

* 62. GeschichtlicheEntwicklung. Die Ordnung derGeschäftedesLandtagesumfaßtdreierlei:
die innere Verfassung,die Disziplin und das Verfahren . Das bestehendeRecht der Selbstgesetz=
gebungim Rahmen einesGeschäftsgangsgesetzesist in Bayern allmählich als das Produkt von
Kompromissen zwischen Regierung und beiden Kammern zur Entstehung gelangt ?.

Die Kammern desLandtageshabenbei ihrem erstenEntstehendasRechtderSelbstgesetzgebung
in bezugauf ihre Geschäftsordnungnicht in der Ausdehnungbesessen,wie es ihnen jetztzukommt.
Die X. Verfassungsbeilage,das Edikt über die Ständeversammlung,bestimmtevielmehr über diesen
Gegenstandin ziemlicheingehenderWeise#e.Den Kammern verbliebhiernachin derHauptsachenur
die Möglichkeit,Vollzugsbestimmungenzu jenemEdikte zu beschließen".

Ein solches„Reglement“gab sichdie Kammer der Reichsräteschonunterm 14.April 1819v.
Die Kammer derAbgeordnetenbrachtees trotzdiesbezüglicherAnregungenauf denLandtagen

von 1819 und 1822° zu keinem Reglement.
Die RegierungbenutztediesenUmstand,die GestaltungdesReglementsder zweitenKammer

unter ihren Einfluß zu bringen. Unterm 3. März 1825 wurdederKammer derAbgeordnetendurch
königlicheEntschließung?eineGeschäftsordnungmitgeteilt, welche,nachdemeine weiterekönigliche
Entschließungvom 14. gl. Mts. einigeAnderungengenehmigthatte, durchKammerbeschlußvom
22. gl. Mts.38 Annahme fand?. Auch an die ersteKammer richteteeine königlicheEntschließung
vom 3. März 1825 dasAnfinnen, dieseGeschäftsordnungzur Grundlage einerDurchsichtzu nehmen.
Die Kammer befolgtediesen„Rat“ und teilte unterm 2. September1825 demKönige die neue
Geschäftsordnung vom 16. August gl. Is. mit, jedochohne eine Bestätigung derselbennachzusuchen10.

DieStaatsregierung legtesodannam 21. März 1831 der AbgeordnetenkammereinenGesetz=
entwurf vor, wonach eine Mehrzahl von Paragraphen des II. Titels der X. Versassungsbeilage"1
befeitigtund durchneue,ebenfallsverfassungsgesetzlicheBestimmungenersetztwerdensollten12.

Die beidenKammern einigtensichnachlangwierigenVerhandlungenüber wesentlicheAnde=
rungen des Regierungsentwurfs. Im übrigen sollte jedeKammer befugt sein, für die Leitung ihrer
innerenAngelegenheitenund die Ordnung ihrer GeschäfteeigenereglementäreVorschriften, jedoch
nur unter derBedingung festzusetzen,daß folchenichts enthalten,wodurcheineBestimmungderVer=
faffungsurkunde,ihrer Beilagen und des gegenwärtigenGesetzesabgeändertoderauthentischerläutert
würde“. Die Reglementssollten so lange gelten, bis die betreffendeKammer odereine folgende
Kammer sie ändern würde. Die Reglementsund deren Anderungensollten der Staatsregierung
vorgelegtwerden,jedochnicht zur Genehmigung,sonderndamit sichdieselbevon derenGesetzmäßig=
keit überzeugenkönne½.

Der Gesetzesvorschlagder Stände erlangte die königlicheSanktion. Hiernach wurde das
Verfassungsgesetzvom 2. September 1881, den Geschäftsgangder beidenKammern der Stände=
versammlungbetreffend,verkündet. Auf Grund diesesGesetzesgabensichbeideKammern sofort
neue Geschäftsordnungen15.

1 Sowohl das Verfahren innerhalb der Kammern als auchdie formelleRegelung der Be⸗
ziehungender Kammern unter sichund zur Staatsregierung.

Seydel berichtetüber diesenEntwicklungsgangausführlich in 2. Aufl. S. 455 § 106.
Im a find die wichtigstenStufen dieserEntwicklungabgekürztwiedergegeben.

*Vgl. überdieunzweckmäßigeErstreckungderverfassungsmäßigenRegelungauf rein reglemen=
täreSinzetheiten. den Vortrag des Abg. Rudhart, Verh. d. d. Abg. 1831, Beil.Bd. II,
Beil. IX

" 551 4K. d.Abg. 1819Prot.Bd. 1 S. 423f. Der Finanzminister Frhr. v. Lerchenfeld
bemerkte,das * dürfe nur „eine Entwicklungder gesetzlichenBestimmungenenthalten“.

5 A. a. O. S. 423 (Abg. v. Aretin).
„ Verh. d. K. d. Abg. B Vpt. Bd. I S. 373, 375, 422—429; 1822 Beil.Bd. I S. 299

Nr. 11 V, 181 Nr. 180. Vgl. G. Frhr. v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter König
Marimflten Joseph I. S. 217.

S. dieselbe Verh. d. K. d. Abg. 1871/72Beil.Bd. 1 S. 443.
Vehh. d. K. d. Abg. 1825Prl. Bd. I S. 93, 97.
Sie ist abgedr.a. a. O. Beil. Bd. 1 S. 187—241 und vom 28. Febr. 1825 datiert. Die

einschlägigenBestimmungender X. Verf.Beil. sind in dieserGeschäftsordn.mit aufgenommen.
Verh. d K. d. R.N. 1831 I S. 127. Berichterstatterd.K. d. R.R. war Graf Montgelas,

der entpin für #s Selbstgesetzgebungsrechtder Kammer eintrat.
* 13, 14 (Protoollverlejung) 18, 19, 20, 22 (Debatte),40—47 (Abstimmung).
erh.d.K. d.Abg.1831Prot.Bd.I#Prot.—’t

9 Ges. vom 2.Sept. 1831 § 18. 4 G.Bl. S. 2
15S. die Gesch.Ordn. d.K. d.N.N. bei %binees VII S. 1 Gesch.Ordn. d. K. d.Abs.

bei Döllinger VII S. 347.
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Die Geschäftsordnungder Kammer der Reichsräte erfuhr in den Jahren 1840—1849mehr=
facheÄnderungen,Erläuterungen und Ergänzungen168.In der Kammer der Abgeordnetenwurde
1849, nachdemdie Thronredebereits ein neuesGeschäftsgangsgesetzverheißenhatte, in der Sitzung
vom 14. Februar einstimmig beschlossen,einen Ausschuß für Entwerfung einer neuenGeschäfts=
ordnung zu bilden. Da die Regierungerklärt hatte, eine baldige Gesetzesvorlagenicht in Aussicht
stellenzu können,so erschienes veranlaßt, vor allem die Initiative zu einemGesetzezu ergreifen,
welchesdie bestehendenrechtlichenHindernisseeiner guten Geschäftsordnungbeseitigensollte. Der
AbgeordneteKolb als Ausschußberichterstatterverfaßte auch einen Entwurf, der vom Ausschusse
mit wenigen Anderungen gebilligt wurde, jedochwegender bald darauf erfolgtenAuflösung des
Landtages nicht zur Beratung in der Kammer kam½. Der Kolbsche Entwurf bezweckte,den
Kammern bei ihrer Geschäftsbehandlungeine tunlichstfreie und selbständigeBewegungzu sichern1s.
Er stelltedenGrundsatzan dieSpitze, daß es jederKammer zukomme,unterBeobachtungder gesetz=
lichen Bestimmungenihre Geschäftsordnungselbst festzustellenund abzuändern. Die Verpflichtung
zur Vorlegung der Geschäftsordnungbei der Staatsregierung wurde nicht mehr erwähnt.

Bei der zweitenLandtagsversammlungdesJahres 1849 brachtedieRegierung in derSitzung
der zweitenKammer vom 21. SeptemberdenEntwurf einesGeschäftsgangsgesetzesein , welchersich
im wesentlichenan den KolbschenEntwurf anschloß,dochin einigenPunktendas Gebiet der gesetz=
lichen Regelung etwas weiter ausdehnte20. Der Entwurf fand mit mehrerenAnderungen,diejedoch
nicht von grundsätzlicherBedeutung waren?!, die Zustimmung des Landtages22. Hiernach erging
das Gesetzvom 25. Juli 1850, denGeschäftsgangdes Landtagesbetreffend?s.Durch diesesGesetz
wurden eine Reihe von Bestimmungender Verfassungsurkunde(Titel VI 8§ 6, 15, Titel VII §829,
Beilage X Titel 1 Abschnitt III ganz und Titel II ganz), sowie das Geschäftsgangsgesetzvom
2. September1831 aufgehoben.Das neueGesetzselbstwurde nicht zum Verfassungsgesetzerklärt.

Die Kammern, derenSelbstgesetzgebungsrechtdurch das Gesetzvom 25. Juli 1850eine sehr
beträchtlicheErweiterung erfahrenhatte,unterzogensichauf demLandtage1851 der Aufgabe, neue
Geschäftsordnungenzu erlassen. Die Kammer der Reichsräteverfuhr hierbei möglichstkonservativ,
indem sie die bisherigeGeschäftsordnungeiner eingreifendenDurchsichtunterzog,dabei aber, wo es
tunlich und zweckmäßigschien,die seitherigenBestimmungenaufrechterhielt““. Auf Wunschder
erstenKammer wurde ferner ein Gesetzentwurfeingebrachtund vom Landtageangenommen,nach
welchemdas Recht der Ernennung des erstenPräsidenten der ReichsratskammerdemKönige zu=
kommensollte5. Das Gesetzwurde unterm 28. Mai 1852 erlassen22. Weitergehendwaren die
Anderungen,welchedie Kammer der Abgeordnetenan ihrer Geschäftsordnungsowohl inhaltlich als
in bezug auf die Gliederung des Stoffes traf. Doch wurdenauchhier bewährteVorschriftender
Geschäftsordnungvon 1831 in dieneueOrdnungherübergenommen#. Bei diesenGeschäftsordnungen

16Vgl. 2. Aufl. § 106 N. 25.
17Verh. d. K. d. Abg. 1849Sten. Ber. 1 S. 165, 189,Beil. Bd. I S. 109ff. Vgl. auch

ebendaSten.Ber. I S. 27, 127,Beil. Bd. 1 S. 101.
168Die hauptsächlichstenAnderungen, welchevorgeschlagenwurden, waren folgende:Wahl=

prüfung durch die Kammer selbst unter Beseitigung der königlichen Einweisungskommission, Wahl
derzr an Stelle desbloßenVorschlagsrechtsundköniglicherErnennung, in Gleichstellung
beider Kammernin bezugau Lonstituierung und Beschlußfähigkeit,Aufhebungder Sitzordnungder
Abg. (Verf.Beil. X Tit. 1 9 67), bessereSicherung der Offentlichkeitder Verh.,Aufhebung des
unbedingtenVorranges der Regierungsvorlagen,BeschränkungdesVorrechtsderRegierungevertreter,
die Redner oder die Tagesordnungzu unterbrechen,und VorkehrungengegenMißbrauch desRechtes
der Regierungsvertreterzur Schlußäußerung (Wiederaufnahmeder Verh.), Feststellungdes Rechtes
der Kammern, Erläuterungen zufordern, und eines beschränktenRechtesder Enquete für die Aus=
schüsse,neueBestimmungenüber die Ausschüsse,Bestimmungenüber die Stellung der Landtags.
kommissärebei der Schuldentilgungskommission.

1° Verh. d. K. d. Abg. 1849/50Beil. Bd. I S. 139ff., Sten.Ber. I S. 64 u. 93.
7° Vgl. Entw. Art. 2, 5, 6 (Einberufung u. Konstituierung betr.), 8, 9 (Befugnisse desPrä=

sidenten), 16 (Ablesen von Vorträgen), 17 (Interpellationen), 18—20 (Beratungen), 21 v.bs II, 22,
28 (Abstimmung, 25 (Schuldenkommissäre),31 (geschäftlicheWiehungen zwischenden Kammern).

1 Vgl. insbes.Ges. vom 25. Juli 1850 Art. 3 Abs. IV, Art. 4, die Schlußsätzeder Art. 8
u. 9, Art. 18—21,Art. 22Abs. II, III, Art. 24 Abs. II, Art. 26—28, Art. 29, Art. 3

*7Die Zitate der Verhandlungens. bei 2. Aufl. I S. 458 N. 31. 23G.Bl. S. 297.
*“ DieseGesch.Ordn. ist abgedr.Verh. d. K. d. R.R. 1851Beil. Bd. I1S. 221ff. Die Verh.

darüber ebendaS. 55ff., 189f., dann Prot. Bd. 1 S. 32ff., 194ff., 285ff.
?5 Verh. d. K. d. R.R. 1851/52Beil. Bd. IV S. 115, 119, 122,Prot. Bd. III S. 602, IV

S. 6f., 29f.; Verh. d. K. d. Abg.Beil. Nd.IV S. 134, Sten.Ber. V S. 4ff., 23.
*##G. Bl. 1851/52 S. 597.
27 v hierherVerh. d. K. d.Abg. 1851/52Beil. Bd. 1IS. 4 ff.,7 ff. (Entw.), 19f., Sten.Ber. 1,

2. Sitzung S.2—134. S. ferner ebendaSten.Ber. II S. 216 f. DieGesch.Ordn. ist abgedr.bei
Döllinger XXI S. 338 ff.

19°
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verblieb es im wesentlichenbis zum Landtage von 1871/72;nur die Geschäftsordnungder Ab=
geordnetenkammererfuhr einzelnenennenswerteVerbesserungen7s.

Einem auf Antrag des Abg. Dr. VBölk u. Gen. gefaßten Gesamtbeschlußder Kammer
zufolge?? wurde demLandtage1871/72ein Gesetzentwurfüber denGeschäftsgangvorgelegt70. Außer
Abänderungender §§ 20 und 21 des Titels VII der Verfassungsurkunde31 bezweckteder Entwurf
vorzugsweise,„durch die Umgestaltungder Bestimmungenüber die Eröffnung des Landtages und
KonstituierungderKammern, sowieüber dieLegitimationsprüfungderMitglieder derAbgeordneten=
kammereineZeitersparung herbeizuführen“und „durch die Erweiterung der autonomenBefugnisse
der Kammern jederderselbendie Möglichkeitzu gewähren,in Zukunft nacheigenemErmesseneine
von dem bisherigenSysteme abweichendeBehandlung einzelnerBeratungsgegenständeeintretenzu
lassen"338.Nach erfolgterVereinbarung wurde auf Grund derBeschlüssedesLandtages33das Gesetz
vom 19. Januar 1872, den Geschäftsgangdes Landtages betreffend", erlassen. Dieses Gesetzist
nur in denjenigenBestimmungen,welchedieAbänderungderobengenanntenVerfassungsparagraphen
bezielen,Verfassungsgesetz,im übrigen gleichdemfrühereneinfachesGesetz.

Der Umfang des SelbstgesetzgebungsrechtesderKammern in bezugauf ihre Geschäftsordnung
ist durch diesesGesetzund die Vorschriften der Verfassungsurkundein Tit. VII genau bestimmt.
Die X. Verfassungsbeilageist in vollem UmfangeaußerKraft gesetzt35. Das Geschäftsordnungsrecht
der Kammern bestehtalso jetztin demdurchdie einschlägigenNormen des Titels VII derVerf. Urk.
und durchdas Gesch.G.G.von 1872 gesetztenRahmenss.

BeideKammern gingen nachErlaß desGesetzesvom 19.Jannar 1872 sofort daran, sichneue
Geschäftsordnungenzu geben.Die Kammer derReichsräte,welchesichdamit begnügte,an den bis=
herigen Vorschriften nur die unumgänglich nötigen Anderungenvorzunehmen,genehmigtein der
Sitzung vom 5. Februar 1872 dieVorschlägeihresAusschusses37. Die Kammer derReichsräte,deren
Geschäftsordnungetwas rückständiggewesenwar, gab sichunterm 29. Mai 1896 eine handsamere
Geschäftsordnung38. WeitergehendeAnderungen,hauptsächlichim Sinne einer Annäherung an die
GeschäftsordnungdesReichstags35, erfuhr dieGeschäftsordnungderKammer derAbgeordnetendurch
den Beschlußvom 23. Februar 187240.Die GeschäftsordnungderKammer der Abgeordnetenerfuhr
seit 1872 zahlreicheAnderungenund Auslegungen"!. Eine neueRedaktionmit Anderungen fand
am 8. August 1904 statt“. ·

Das Geschäftsgangsgesetzselbsthat seitherAnderungen erfahren durch § 26 des Landtags=
abschiedesvom 1. Juli 1886 und durchdasVerf. Ges. vom 4. Juli 1904“.

:8 Vgl. 2. Aufl. I S. 459 N. 38.
29Vgl. 2. Aufl. S. I 459 N. 39, 40.
20 Verh. d. K. d. Abg. 1871/72Beil. Bd. I S. 432ff.

» z1 Recht der Wünscheu. Anträge, BeschwerdenüberVerletzungkonstitutionellerRechte. Diese
Anderungenwarenschon früher in denKammernangeregt worden. Vgl. oben§ 92 B Ziffer 5.
berüh"6zrVon derDurchsichtwurdenhiernachdieArt. 3—6,13, 22—24, 36 desGes.v. 25.Juli 1850
erührt.

38Verh. d. K. d. Abg. 1871/72Beil. Bd. I S. 443 (Ausschuhbericht)Sten. Ber. I S.40ff.,
79 ff., 214; Verh. d. K. d. N.R.Beil. Bd. I S. 87 ff., Prot. Bd. I S. 99 f..

3“G. Bl. 1871/72S. 173.
35Vgl. Piloty=v. Sutner, DieVerf. Urk. des Kar. Bayern, 2. Aufl., S. 266.

2. * 163000. Art. 1 und SchlußbestimmungAbs. II. Etwas andersausgedrücktbeiv. Seydel
Aufl. . . »

»Verl).d.K.d.R.R.187U72Beil.Bd·lS.l70sf.,Prot.Bd.lS.159ss.·spütereAnderungen
1873-74Pwt.Bd.IS.378f.;1893x94Pwth.IS.640ff.,IiS.64ss.,Äeii.Vd.1S.4-59ss.

s«Nachd.K.d.R.R.1895l96Veil.Bd.lVS.75ss.,83ss.(Berichtu.Entw.desReichsrats
Dr. v. Bechmann), 130ff., 333ff. (Berichtsnachtrag),346ff., 711ff., IV a. S. 163ff. (Entw. zweiter
Lesung),Prot. Bd. V S. 26ff. (Annahmeim ganzen). .

WAiifierdemwurdendielaiidftündischeGesch.Ordn.desGroßlyHessenvoniQSept.1856,
dieGesch.Ordn. der bad. Zweiten Kammer von 1870, die Landtagsordn.für das Kgr. Sachfenvon
17 ie 0eesch-Ordn.der württ. K. d. Abg. benützt. Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1871/72Beil.

1° Bgl. hierherVerh. d. K. d. Abg. 1871/72Beil. Bd. II S. 213ff. (Entw. der r= Frhr.
v. Sta uffenberg. Jörgzu. Edel), S. 281ff. (Ausschußberichtund =Fassung),Sten.Ber. II S.28ff.
Abdruck beiWeber, Anh.Bd. S. 604.

41 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. I 460 N. 50. ·
«S.Sieii.Ver.der-K.d.Ab.1908l04Bd-XVS.1156f.,BeiLBd.IS.989.Abdruck

beiWeber,Samnil.Bd.XXXlll.132.JndeuGeschäftSarduungenderKanimernsinddie
BestimmungendesGeschäftsgangsgesetzesgrößtenteilswörtlichodermit Zusätzenwiederholt. Dadurch
hörendiebetreffendenVorschriftendesGesch.G.G.selbstverständlichnichtauf, gesethliche Vorschriften
zu sein,und unterliegendaherauchnicht der einseitigenAnderung durchdie betr.Kammer.

" G.V. Bl. S. 231. Anderungenan Art. 25 und26 desGesch.G.G.8S.
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Nach der übung des bayerischenLandtagesbleibt dieGeschäftsordnungbeiderKammern auch
dann bis zu erfolgterAbänderung in Kraft, wenn nach geschehenerAuflösung ein neuerLandtag
zusammentritt“. Immerhin ist aber die Geschäftsordnung eine Vorschrift, welche jede Kammer sich
selbst gibt. Jede Kammer ist daher an die bestehendeund felbstgegebeneGeschäftsordnungnicht
länger gebunden,als sie will“s.

§ 63. Verfassung der Kammern. Die Bestimmungenüberdie innereVer=
fassungder Kammern beziehensich auf die Amter und auf die Gliederung der Kammern.
Diese Vorschriften sind teils gesetzliche,teils geschäftsordnungsmäßige. "

Die Amter sind Ehrenämter und besoldeteAmter oder Bedienstungen. Erstere
könnennur vonKammermitgliedernbekleidetwerden. Soweit dieBesetzungderEhren=
ämter durchWahl geschieht,erfolgt dieselbedurchNamensaufrufund mittelsnicht
unterschriebenerStimmzettel1. Das Wahlergebniswird durch den Präsidentenund
die Schriftführer vom Dienste ermittelt?.

Die ersteKammer hat zwei, die zweite drei Präsidenten. Den erstenPräsidenten
der Kammerder Reichsräteernenntder König, der zweitePräsidentdieserKammer
und die drei Präsidenten der Kammer der Abgeordneten"werden von ihrer Kammer
gewählt, sobald die Anwesenheit einer beschlußfähigenAnzahl von Mitgliedern fest=
gestellt ist In der Abgeordnetenkammerführt bis zurWahl des erstenPräsidenten
das ältesteMitglied als Alterspräsident den Vorsitz. Dieses Amt kannvon dem Be=
rufenenauf das nächstältesteMitglied und von diesemin gleicherWeiseweiterüber=
tragen werden. Der Alterspräsident ernennt vorläufig zwei Schriftführer. Die
Präsidentenwahlen erfolgen in gesondertenWahlhandlungen durch absoluteStimmen=
mehrheit. Hat sich eine solcheim erstenWahlgange nicht ergeben,so sind diejenigen
drei Kandidaten,welchedie meistenStimmenerhaltenhaben,auf die engereWahl zu
bringen. Wird auch bei letztererkeineabsoluteMehrheit erreicht, so sind diejenigen
beidenKandidaten, welchein der engerenWahl die meistenStimmen erhalten haben,
auf eine zweite engereWahl zu bringen. Tritt in dieser Stimmengleichheitein, so
entscheidetdas Los. Ebenso wird bei Ausmittlung derjenigenKandidaten, welcheauf
die engereWahl zu bringen sind, im Falle der Stimmengleichheitverfahren.

44Val. hierher die Erörterungen in v. Seydels angef.Abh. S. 408.
“ Darin macht die Geschäftsordnungkeine Ausnahme von den allgemeinen Regeln des

Statutarrechtes. Was v. Seydel 2. Aufl. I S. 460 nochbeifügt, ist nicht ganz zutreffend. Es
ist klar, daß jedeKammer ihre Geschäftsordnungselbstjederzeitin geschäftsordnungsmäßigemVer=
fahren ändern und auslegenkann. Sie kann das auchaus Anlaß einesbestimmteneinzelnenFalles
tun und hat von diesem Recht des öfteren Gebrauch gemacht. Dies ist aber dann kein #bgehene
on der G.O., sonderneben eine Anderung ad hoc. Ein Abgehenvon der G.O., welches keine
nderungbedeutensollte, wäre eine Verletzungderselben,gegen diees zwar kein Rechtsmittelgibt,

die zu vermeidenaber um so mehr Pflicht jederKammer ist. Sie setztnicht nur das *m*? sie hat
es auch anzuwendenund zu schützen.Verstößt sie gegendiesenGrundsatz, so machtsie sichdamit
ihres Geschäftsordnungsrechtes teilweise selbst verlustig; es entsteht eine Lücke in der G. O. Durch
Notverordnungkann eine solchenicht ausgefüllt werden(P.Str. G.B. Art. 9 Abs. I Z. 1, wohl aber
durch Gesetz. Grobe Verstößeeiner Kammer gegendie eigeneG.O. könneneinen Grund der Auf=
lösun des L.T.s bilden und entsprechendeVorlagen derStaatsregierung für denneuenLandtagver=
anlassen.

* InPahl durchZuruf ist außer bei der Präsidentenwahl in der K. d. Abg. zulässig. G.O.

7 Geschäftsg.Ges.Art. 6 Abs. I,Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. §§ 11, 13, der K. d. Abg. § 9.
2 Ges. vom 28. Mai 1852.
* Der 2. Präfident heißt hier erster,der 3. Präsident zweiterVizepräsident.Gesch.Ordn.§ 10

Abs. I. Die Einrichtung des 2.Vigedrasidentenersolgtedurch Kammerbeschlußv. 4. Okt. 1907.
Sten. Ber. Bd. 1 S. 72.Beil. Bd. 1 S. 547.

5 Und, in der K. d. Weg. die Verlosung der Abteilungen geschehenist. Gesch.Ordn. § 10.
6#Geschäftsg.Ges.Art. 6 Abf.I.
1 Gesch.Ordn.d. K. d. Abg. § 4.
#Die absoluteMehrheit wird allgemeinerRegel entsprechendnachder Zahl der abgegebenen

gültnz gen Stimmen berechnet.Vgl. auch 2. Aufl. I S. 461 N. 7 und v. Seydels anges.Abh.

-1 Geschäftsg.Ges.Art. 6 Abs. I, II. Die oben wiedergegebeneneingehendenBestimmungen des
Ges. sind durchdieVorgänge im Jahre 1869 veranlaßtwerpet, wo dieK. d. Abg. keinePräsidenten=
wahl zu erzielenvermochte. (Edel — Weiß.)
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Auf die Wahl der Präsidentenfolgtejeneder SchriftführernachMaßgabeder
Geschäftsordnungjeder Kammer10. Die Kammer der Reichsräte wählt zwei Sekretäre,
die Kammer der Abgeordnetenvier Schriftführer je in gesondertenWahlhandlungen
und in gleicherWeise wie die Präsidenten11. Die Besetzungder Ehrenämter geschieht
in beidenKammern regelmäßig für die ganzeDauer der Legislaturperiodebzw. mit
Wirkung bis zur Auflösung des Landtags 2. Ausnahmen bestehennur, und zwar in
zwei Arten von Fällen, nämlich zu Anfang jeder neuenLegislaturperiodeund im Falle
der Schließung desLandtages während der Legislaturperiode. Die ersteAusnahme gilt
nur für die Wahl der Präsidenten der Kammer der Abgeordneten.Diese Wahl findet
nämlich, wenn sie zu Anfang einer Legislaturperiode erfolgt, zunächstnur auf vier
Wochen8 statt. Für die fernereZeit ist die Wahl zu erneuernund wirkt dann nach
der allgemeinenRegelbis zumEnde der Legislaturperiodebzw.bis zur Auflösung.
DieseAusnahmetrifft nichtnur zu, wennNeuwahl wegenAblaufs der Wahlperiodestatt=
gefundenhat, sondern auch dann, wenn dies infolge Auflösung geschehenist, denn
auch in diesemFalle beginnt eine neueLegislaturperiode. Im Falle der Schließung15
während der Legislaturperiode erledigensich die Ehrenstellenin beidenKammern mit
der Schließung1.

Eine Verpflichtungzur AnnahmeoderBeibehaltungderEhrenämterbestehtnicht7.
Die beidenPräsidenten nebst den zwei Sekretären bilden in der Kammer der

Reichsräte, die drei Präsidenten nebst den vier Schriftführern in der Kammer der
Abgeordnetendas Direktorium18.

Von der vollzogenenZusammensetzungdesDirektoriums(derKonstituierung)gibt
jede Kammer dem Gesamtministeriumund der anderenKammer Nachricht5.

Eine gelegentlicheVertretung ist für die Präsidenten der K. d. Abg. für den
Fall ihrer vorübergehendenund gleichzeitigenVerhinderung vorgesehen. Der stell=
vertretendeVorsitzendeist für die Dauer dieserVerhinderung unterLeitung des ältesten
S Mitgliedes der Kammer nach den Regeln der Präsidentenwahl sofort zu
wählen20.

Das Oberhaupt jeder Kammer ist der erstePräsident. Er leitet die Verhand=
lungen und handhabtdie Ordnung. Zu diesemBehufe steht ihm gegenüberden Mit=
gliedern die Disziplinargewalt, gegenüberNichtmitgliedern die Geltendmachungder
Hauspolizei zu?1. Eine Disziplinargewalt über Nichtmitglieder, insbesondereüber die
Regierungsvertreter, hat der Präsidentnicht 22. Gegenüber den Entscheidungendes
Präsidenten bestehtein Recht der Berufung an die Kammer nur insoweit, als Gesetz

10Geschäftsg.Ges.Art. 6 Abs. III.
abs iu Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 11.Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 10,Geschäftsg.Ges.Art. 6

12Ges.v. 28.Mai 1852; Gesch.O. derK. d. R.NR.§ 11; Gesch.O. derK. d.Abg. § 11. Nach
der Gesch.O. der K. d. Abg. v. 1872erfolgtendie Wahlen nur für die Dauer der Sessionen.

*4ZuischenliegendeTage, an denen der L.T. vertagt ist, werden nicht gerechnet. Vgl.
2. Aufl. I S. 462N. 16.

14Gesch.O. d. K. d. Abg. § 11 Abf. I. ·
DieseEndigung sollte nachVerf.Urk. Tit. VII 8 28 Abs. II eigentlichdieRegel bei jedem

Sessionsende bilden. Sie ist aber dadurch zur Ausnahme geworden, daß die ordentlichen Sessionen
regelmäßignicht geschlossenwerden;vgl. obenS. 61 N. 11.

16Dies gilt ohne Zweifel für die drei Präsidentender K. d. Abg. (G.O. § 11 Abs. I
und für den zweitenPräsidentend.K. d.R.R. (G.O. § 11)sowiefür dieSekretäreund Schriftführer.
Es gilt aber auchfür den erstenPräsidentendieserKammer, dennseineErnennungerfolgtnachdem
Ges. v. 1852 für die „Dauer des Landtags“, d. i. mit Wirkung bis zum Ablauf der LegPeriode
oderbis zur Auflösung oderSchließung.

u. Bmyl.Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 11 Abf. VI.
18Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. 8§ 11 Abs. VI, 15, d. K. d. Abg. § 12 Abs. I.
1%Gef . Art. 6 Abs. IV.
40Gesch.O. d. K.d. Abg. (von 1904)§ 11 Abs. IV.

Ab Fusshöfts Gel. Art. 7—9,183Abs. I.Gesch.Ordn. d. K. d. N.N. §§ 16, 17, 40, d. K. d.

6½ Beweis die Worte: „jedesKammermitglied“in Art. 9 des angef.Ges. DieseRegel gilt
übrigens in allen deutschen Parlamenten. Vagl. 2. Aufl. I S. 462 N. 19 und v. Seydel
angegAbh. S. 411 Anm. 4, 414 Anm. 1.
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oder Geschäftsordnungdies zulassen. Selbstverständlichaber ist der Präsident nicht
behindert, einen Beschluß der Kammer auch in einem Falle zu erholen, wo er hierzu
nicht verpflichtetwäre. Der Präsidentist Vertreterder Kammernachaußen; er hat
daher den geschäftlichenVerkehr seiner Kammer mit der Staatsregierung und mit der
anderenKammer zu vermitteln?s. Der zweiteoderdritte Vizepräsidentvertritt den
Präsidenten,der zweiteVizepräsidentdenerstenin Behinderungsfällen“.

Beide Präsidentenhabendas Recht, denSitzungender Abteilungenund Aus=
schüssemit beratenderStimme beizuwohnen5.

Der erstePräsident ist Vorsitzender des Kammerdirektoriums und hat in dem=
selbenden Stichentscheid#. Das Kammerdirektoriumbeschließtüber die Aufnahme7,
Besoldung und Entlassung desKanzlei=,Verwaltungs=und sonstigenDienstpersonals?s.
Als höhereStellen bestehender Landtagsarchivar?", der Kanzleivorstand der Kammer
der Reichsräte(seit1899), der Bureauvorstandder Kammer der AbgeordnetenSeit
1874)8°0und der Vorstand und die Assistentendes StenographischenInstituts 31. Das
DirektoriumderAbgeordnetenkammerüberwachtauchdieAusgaben,welchezurDeckung
des Bedarfes der Kammer zu machensind, prüft am Schlusseder Versammlungendie
Anschaffungenund erteilt gegebenenFalles die nachträglicheGenehmigung. Der
Präsident der Abgeordnetenkammerist befugt, die Verfügungen, welche seiner Ent=
scheidungunterliegen,dem Direktorium zur Beschlußfassungvorzulegen38.

Den Sekretären oder Schriftführern obliegt vorzugsweise die Sorge für das
Schriftwesen der Kammer, namentlich die Führung der Sitzungsprotokolle und der
Rednerlisten, die Abstimmungskontrolleund die Überwachungder Veröffentlichungder
Verhandlungen33. Auch haben sie den Präsidenten in seiner Geschäftsführung zu
unterstützen. Dem zweiten Sekretär der Kammer der Reichsräte ist die Überwachung
und LeitungdesKassenwesenssowiedas Rechnungswesenübertragens“.

Eine Ausnahmestellungunter denTrägern der Ehrenämter der Kammernnehmen
die Kommissäre und deren Stellvertreter ein, welchezur Überwachungder Geschäfts=
führung bei der Staatsschuldentilgungskommissionvon denKammern zu ernennensind.
Jede Kammerwählt einenKommissärund einenStellvertreterdesselbensogleichnach
der Wahl der Ausschüsse. Diese Kommissäreund Stellvertreter habenihre Obliegen=
heiten auch nach Ablauf der Wahlperiode und selbstim Falle der Auflösung der Ab=
geordnetenkammerbis zur Ernennung von Nachfolgern fortzuversehen36. Die näheren

=Gesch.Ordn.d.K.d.Abg. 18Abf.
. Gesch.Ordn.d.K.d.R.XN.8 17Abs.III,d.K.d.Abg.§13Abs.III,38Ab.I.
„:Gesch.Ordn.d.K.d.R.N.824Abs.II,d.K.d.Abg.§ 13Abs.IV.
:„ Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 15 Abs. VII, d. K. d. Abg. § 12 Abs. V.
2 Unter „Aufnahme“ ist fweierlei, nämlich sowohl die Einführung als auchdie Besetung.

der Stelle zu verstehen.Hinsichtlich des gemeinsamenständigenArchivars bestehtnachGesch.GG.
Art. 11 Abs. I ein Vorschlagsrechtder beidenDirektorien. Die Ernennung erfolgt durchden König.
Hinsichtlich einiger weitererStellen bestehtnunmehr ebenfalls einezese liche Grundlage und ein
Ernennungsrechtdes Königs nachBeamtengesetzv. 16. Aug 1908Art. 185. Dies sind die Stellen
des Kanzleidirektors d. K. d. R.R., des Bureauvorstandes derK. d. Abg., des Vorstandes und der
Mitglieder des stenographischenInstituts. Hinsichtlich dieserStellen erfolgt die Ernennung durch
den König (V.O. v. 10. Dez. 1908, den Vollzug des B. G.s,betr. § 2) auf Vorschlag des betr.
Kammerdirektoriums(B.G. Art. 185 Abs. I bis II). 9## Vorschlägefür das stenographische
Institut gehen von beiden Direktorien gemeinsfamaus. Uberdie dienstrechtlicheStellung dieser

andtagsbeamten wird unten im Beamtenrechte gehandelt.
zu t Goschaftsg.Ge.Art. 11 Abs. II, Gesch-Ord.d. K. d. R.N. § 15 Abfs.IV, d. K. d. Abg.

:9 Gesch.G.G.Art. 11 Abs. I. coK. Entschl.v. 20. Aug. 1874.
31 Als niedere Bedienstete sind bestellt: Archivsekretär, Bureausekretäre der K. d. Ibt

Maschinenmeister,Verwalter des Landtagsgebäudes,Archivdiener, Kanzleidiener der K. d. R.N.,
Botenmeisterund Bureaudienerder K. d. Abg., Hausdiener.

38Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. Art. 12 Abf. IV.
68Gesch.Ord. d. K. d. R.R. §§18, 19 Abs. II, der K. d. Abg. § 14.
à Gesch.Ord. d. K. d. R.N.§ 18 Abs. II.
"5Verf. Urk. Tit. VII § 14, Geschäftsg.Ges.Art. 35, 36,Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. 12

Abs. II, 21 Abs. IV, d. K. d.Abg. 16 bis 18 (vgl.Verf. Beil. X Tit. II § 39, dann Geschäftsg.
Ges. von 1850Art. 35, 36). Der Wortlautvon Tit. VII § 14 der Verf.Urk. beruht auf einem
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Erörterungen über die Tätigkeit dieserKommissäre gehören in die Darstellung des
Finanzrechtes36.

Die Inhaber der besoldetenAmter und BedienstungenstehenaußerhalbdesLand=
tages und haben ausschließlich formale Dienste zu versehen. Sie sind Staatsdiener.
Über ihre dienstrechtlicheStellung bestimmtjetzt teilweise das Beamtengesetz7.

Die Aufbewahrung der Akten und Ordnung der Registratur des Landtages ob=
liegt dem gemeinschaftlichenständigenArchivar. Es bestehtferner ein stenographisches
Institut beim Landtag mit einem Vorstand und zurzeit sechsAssessoren37a. Die be=
soldeten Landtagsbeamtenstehenin bezug auf ihre Dienstleistung bei versammeltem
Landtage unter den Kammerns, im übrigen und bei nicht versammeltemLandtage
unter demStaatsministerium des Innern als demMinisterium für Landtagsangelegen=
heiten, in Rechnungssachenunter dem Finanzministerium.

Dem Kanzlei=bzw. Bureauvorstand obliegt die Beaufsichtigungund Leitung der
Bureaugeschäfteder betreffendenKammer, soweit sie nicht gesetzlichdem Landtags=
archivareüberwiesensind. Die ErlassungderDienstanweisungistdemKammerpräsidium,
nach vorgängiger Vorlage des Entwurfes an den König, anheimgegeben.

Die Kammern selbst können zwar in der Regel das erforderlicheKanzlei=und
sonstigeDienstpersonalnur für vorübergehendeDienstleistung,d. h. für die Dauer der
Versammlungund bis zur Aufarbeitung der Geschäfte,aufnehmen3, nachdemBeamten=
gesetz40 werden jedochder Landtagsarchivar, der Kanzleivorstand der K. d. R.R., der
Bureauvorstand der K. d. Abg. und der Vorstand und die Assessorendes steno=
graphischenBureaus ständig und mit Unwiderruflichkeit nach drei Jahren angestellt.
Für das übrige Personal entscheidetüber die WiderruflichkeitoderZeitlichkeitdes
Dienstes der Dienstvertrag¼1. —

Die Kammer der Reichsräte gliedert sich in die Ausschüsseund die Vollversamm⸗
lung (das Plenum), die Kammer der Abgeordnetenin die Abteilungen, die Ausschüsse
und die Vollversammlung". Der organischeGrundgedanke, welcher zur Gliederung
parlamentarischerVersammlungenführt, ist ein so allgemeinerund zwingender,daß er
nicht irgendeiner Verfassungs=oder Regierungsform als eigentümlich zugesprochen
werden kann. Er entspringt der tatsächlichbeschränktenGeschäftsfähigkeitgroßerVer=
sammlungen. Er wirkt auch in privaten und öffentlichenKorporationen, deren Vor=

Antrage Zentners in der Sitzung der Ministerialkonferenzvom 18. April 1818. Zentner
betonte,„derBegeif, den man mit der Abordnung der ständischenKommissäreverbinde, Kue
so gestelltwerden, daßdiefelbennicht als handelndeBeamte auftreten“, sondernnur eine Über=
wachungausüben.

36Bd. II § 1600.
„ B.G. Art. 185. Über den Gehalt des Landtagsarchivars,desKanzleidirektorsder K. d.

R.R., des Bureauvorstandesder K. d. ese und des Vorstandes des stenographischenInstituts
Gehaltsordnungvom6. September1908(G.B.Bl. S. 681)Klasse VII. über den Rang in KlasseV.
s. V. O. vom 23.Dezember1908 (G.V.Bl. S. 1211). Uber den Gehalt der A#aeoren des steno=
graphischenInstituts f. Geh.O. KlasseX, über ihren Rang s. Rang=O.Klasse VIII,1. Die Ge=
nannten * gem. Art. 1 und 185 dem Beamtengesetz.Ihre Besoldung erfolgt aus der
Staatskasse.— In die stgatlicheRangordnung sind auch die übrigen besoldetenBedienstetendes
Landtags aufgenommen.Über ihre Gehalts=und Pensions=und sonstigenDienstverhältnissewird
im Dienstvertragdurch die Direktorien unter analogerAnwendung der V.O. vom 26. Juni 1904
rE*— vereinbart. Sie unterstehennicht dem B.G.,sie werdenaber auchaus der Staatskasse
efoldet.

akaVgl. dazu Bl. f. adm.Pr. Bd. 52 S. 193ff.
"8 Die Dienstaufsichtwird gegenüberdemArchivar und demVorstand und denMitgliedern

des stenogr.Instituts von beiden Direktoriengemeinsam,im übrigen von jedemDirektorium für
die Beamten seinerKammer gehandhabt.Ihnen stehtauchdasRechtderZustimmungzum Antrag
auf Einleitung des Disziplinarverfahrensund zur ZurücknahmediesesAntrages zu. .G. Art. 185
IbhV. Ebenso schonnach früheremRecht für den Landtagsarchivar. Vgl. 2.Aufl. I S. 463

as Gesch.G.G.Art. 11 Abs. II. Vgl. Verf. Beil. X Tit. II §§ 4, 5. über die etatmäßige
Zuwendung von Unterstützungenusw. währendderlandtagslosenZeit, val. Verh. d. K. d. R.N. 1912,
Aussch-Prot. v. 5. Sept. 1912.

41B.G. Art. 6 Abs. II mit Anlage I, B, 59, 60, 61, 62, 173.
"1 Anders 2. Aufl. I S. 464 N. 35.
4#Wgl. die sorgfältigeSchrift von Dr. Roland Schmid a. a. O. oben§ 61 N. 19.
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stände, Magistrate, Senate im Grunde auch nur höherentwickelteAusschüsse der
Mitgliederversammlungen sind. Bei politischen Vertretungen kann dies Verhältnis
zwischenVollversammlung und Ausschuß je nach der Verfassung des Staates allerdings
ein sehr verschiedenessein. Einen grundlegendenUnterschiedmachtes aus, ob die Voll=
versammlungdurch den Ausschuß vertretenoder nur unterstützt,entlastetund beraten
wird. Ein förmliches Vertretungsverhältnis brachtedie alte landständischeVerfassung
hervor. Die Ausschüsse(Kommissionen)der deutschenVolksvertretungenhabengrundsätz=
lich nicht dieseStellung, sondern sie sind nur für bestimmteGegenständeeingesetzte
Beratungskollegien48. Ihre Tätigkeit ist fast ausschließlichnur eine vorbereitende.
Daher haben ihre Verhandlungen mit den Vertretern der Staatsregierung auch nur
einen vorläufigenCharakter. Es wäre eineEntartung, wenn es dahin käme,daß alles
Wesentliche zwischenStaatsregierung und Ausschüssen„vereinbart“ und dann nur zu
formeller Genehmigung der Vollversammlung unterbreitetwürde. Tatsächlich befindet
sich vielfachdie Entwicklungauf diesemAbwege. Der Schwerpunktder Ausschuß=
tätigkeit liegt daher nicht in jenen Vereinbarungen, auch nicht einmal in den Be=
schlüssender Ausschüsse,sondernin der Sachinformation, welchedie Vollversammlung.
durch sie erfährt. Die Vollversammlung ist an die Ausschußbeschlüsseniemals gebunden.

Auch die Abteilungen, die nur in der Kammer der Abgeordnetengebildetwerden,
sind nur eine besondereArt von Ausschüssenmit besonderseng begrenztenAufgaben.

Als allgemeinerGrundsatz für die Zuständigkeitder Ausschüsseund Abteilungen
gilt, daß sie nur über die ihnen durch Gesetz,Geschäftsordnungoder bei besonderen
Ausschüssenauch durch KammerbeschlußzugewiesenenGegenständeberaten, beschließen
und berichtendürfen. Auch den Staatsministern ist es untersagt,über andereGegen=
ständemit den Ausschüssenoder Abteilungen zu verhandeln.

Die Gliederung in Abteilungen muß nach der Geschäftsordnungder Kammer
der Abgeordneteneintreten. Es sind deren sieben, welchemöglichstgleichvielKöpfe
zählen sollen. Jeder Abgeordnetemuß einer Abteilung angehören. Die Bildung der
Abteilungenerfolgtfür jedeTagungsofortnachZusammentrittderKammerdurchdas
Los. Später eintretendeAbgeordnetewerdennachträglicheiner Abteilung zugelost.
Jede Abteilung wählt aus ihrer Mitte mit absoluter Stimmenmehrheit einen Vor=
sitzenden,einenSchriftführerund Stellvertreterfür beide. Die Abteilungenbestehen
fort, bis die Kammer auf einen durch 15 UnterschriftenunterstütztenAntrag ihre Er=
neuerungbeschließt,die dann in der nämlichenWeisewie dieursprünglicheZusammen=
setzungstattfindet““. Aufgabe der Abteilungen ist die Prüfung der Wahlen und die
Wahl der Mitglieder für alle Ausschüsse,sofern die Kammer nicht anders beschließt““.

Die Ausschüssesind teils gesetzlichoder geschäftsordnungsmäßignotwendige"7,
teils fakultative; sie sind ferner teils ständig"s, teils für einen bestimmteneinzelnen
Fall bestellt. Die Bestimmungenüber die Ausschüssesind in beidenKammern ver=
schieden.Die Einrichtungder gemeinsamenAusschüssefür beideKammernkenntdas
bayerischeRechtnicht“.

Die Kammer der Reichsräte wählt unmittelbar nachEröffnung des Landtages?
auf dessenDauer siebenAusschüsse51:

* Vgl. R. Schmid a. a. O. S. 2ff. ·· ·
«Gesch.Ordn.d.K.d.Abg.Ari.5.DieAnwesenheitderMehrheitderMitgliederistziir

Beschlußfähigkeitersorderlichund ausreichend.
4. Darüberoben§58 Anm.30ff. ·
«Gesch.Ordn.d.K.d.Abg.§19Abs-IlluudV.DieKainnierlann beschließen,daß die

Wahl durch sie selbst erfolge. Anders die frühere Gesch.O. v. 1872 Art. 19 Abs. V. ·
«Vgl.Bers.Urk.Tit-vll§§4,21,Geschäftsg.Ge.Art.22Abs.l,daniiAbsn.IIZiss.2;

Ges.,den Staatsgerichtshofusw. betr., vom 30. März 1850,Art. 2. Auch durchbesonderesGesetz
Shee, Bilhungeiges besonderenAusschussesvorgeschriebenwerden. Vgl. Ges. v. 12. Mai 1848

... r..
«DasistfürdieDauerderVersanimlung,biszurAiisldiingoderSchließiing
«Vgl.darüberR.Schmida.a.O.S-57ss.,dessenVorchlägedelegekekeniinS.60f.

Beachtungverdienen.
50Und der Konstituierungdes Direktoriums.
51Gesch.O. der K. d. R.N. Art. 21 Abs. I.
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für die Gegenständeder Rechtspflege;
für die Finanzen mit Einschluß der Staatsschuld;
für die Gegenständeder inneren Verwaltung;
für die Prüfung von BeschwerdenwegenVerletzungverfassungsmäßigerRechte;
für die Legitimationsprüfung2;
für die Prüfung von Entschuldigungs-und Urlaubsgesuchen;

. für die Geschäftsordnung.
Die zweite Ausschuß zählt mindestenssieben, jeder andereAusschuß mindestens

fünf Mitglieder, alle AusschüssehabenmindestenseinenErsatzmannes.
Neben den ständigen können im Bedarfsfalle auch besondereAusschüssevon

mindestensfünf Mitgliedern eingesetztwerden5“.
Die Geschäftsordnungbestimmt des näherenüber die Bildung der Ausschüsse55

und deren Verstärkung"##,über die Vereinigung mehrererAusschüssezu gemeinsamer
Beratung57, sowie über Enthebungs=und Austrittsgesuche8.

Die Kammer der Abgeordnetenbildet nach der Wahl des Direktoriums für die
Dauer der Tagungfünf ständigeAusschüsse5°5.DieseAusschüssesind:

1. der Ausschuß für die Geschäftsordnung;
2. der Ausschuß für Gegenständeder Finanzen und der Staatsschuld60;
3. der Ausschuß für Petitionen;
4. der Ausschuß für Untersuchungder BeschwerdenwegenVerletzungder Ver=

fassung1.
5. der Ausschuß für die weitere Vorprüfung beanstandeterWahlen#.
Außerdem können nach Beschluß der Kammer ständigeAusschüssefür beliebige

Gegenständeus, ferner sonstigeAusschüssein besonderenFällen gebildetwerden.
Die Zahl der Mitglieder bestimmt für alle ihre Ausschüssedie Kammer der

Abgeordnetennach freiem Ermessen65.
Die Wahlen zu den Ausschüssenerfolgen, soweit sie durch die Kammern selbst

52Darüber oben§ 53 Anm. 7.
52Gesch-Ordn.d. K. d. R.N. 8 Abs. II.

9 "t 7# Ordn. § 21 Abs. IV. Überden fiebengliedrigenAusschuß für eine Adressean den
öni .

Gesch.Ordn. 88 21 Abs. III, IV, V, 22. »
ICVngaeüberRSchinida.a.O.S.53s·Uberdie Verstärkung der Ausschüssezur

Beratung übe= Verfassungsänderungenaus der Initiative des Landtags f. Ges.v. 4. Juni 1848
rt. II.

67Gesch.Ord. d. K. d. R.N. §§ 21 Abs. V, 23 Abs. II. Vgl. dazu R. Schmid a. a. O.
2ff.
s. Gesch.Ordn. 4 21 Abs. VII (Entscheidg.durchdie Kammer).
5 Gesch.O. d, K.d. Abg. 8 19 Abs. J.
90 Tit. VII § 4 der Verf. Urk,enthielt die Vorschrift, daß einemAusschußdasganze Bu#t

zur Prüfung zu unterbreitensei. DieseVorschrift wurdedurchGes.v. 4. Juli 1904 (G V. Bl.S. 231)
aufgehoben.Seither beschließtdie K. d. Abg. zu Beginn jederSessionüber die demFinanzausschuß
zu überweisendenVorlagen. Dies ist bisher fünfmal geschehen.Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1905/06
Sten. Ber. Bd. 1 S. 333f., Beil. Bd. I S. 737f.; 1907/08Sten.Ber. Bd. I S. 312ff., 322; 1909/10
Sten. Ber. VII S. 226f.; 1911Sten, Ber. Bd. XIII S. 54,Beil. Bd. XV S. 398; 1912Sten. Ber.
Bd. 1 S. 24 ., Beil. Bd. I N. 38. Uber den letzten Beschluß v. 29. Febr. 1912 und die durch ihn
demFinahzausschuß überwiesenenVorlagen vgl. Bl. f. adm. Pr. Bd. 62 S. 71ff.

## Überdie wohl zu bejahendeFrage, ob dieserAusschußauchfür Anträge auf Grund des
Tit. VII § 21 derVerf. Urk.zuständigist, s.Verh. d.K. d. Abg. 1851Sten.Ber. II S. 366ff. v. Pözl
Lehrb. desbayer. Verf.Rechts,S. 547 Anm. 4.

# Uber letzterenoben§ 58 Anm. 31 ff.
" Die Gesch.O. von 1872gestatteteim Art. 19 Abs.II als fakultative ständige Ausschüsse

nur je einen für Gegenstände der Fechtspflege) der inneren Staatsverwaltung und des Handels und
Verkehrs. Vgl. 2. Aufl. I S. 468 N.46. Nach derGeschO. v. 1904 ist die Bildung ständiger

sakulltativer usschüssenicht mehr auf dieseGegenständebeschränkt.Vgl. R. Schmid a. a. O.

64Bei Adressenan den König ist das vorgeschrieben.GeschO. d. K. d. Abg. § 57.
3 Gesch.O. § 19 Abs. II. Doch kann sie sichnicht selbstals Ausschußerklären,um dadurch

dieNotwendigkeitderAusschußberatungzu umgehen,denndie AusschüssesinddurchWahl zu bilden.
Daß ein Ausschuß auch nicht bis zur Hälfte der Mitgliederzahl der Kammer erreichendarf, geht
aus dem Ges. v. 4. Juni 1848 über die ständischeInitiative Art. V Abs. II indirekt hervor.
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geschehen,mit relativerStimmenmehrheit66;dieWahlendurchdieAbteilungengeschehen
mit absoluterMehrheit “7.

Für jedeAusschußwahlist ein besondererWahlakt vorzunehmen.
Die Annahme der Ausschußwahlen gehört regelmäßig zu den Pflichten eines

Kammermitgliedes.
Die AusschüssederReichsratskammer55wählenaus ihrerMitte durchStimmen=

mehrheit Vorsitzenden, Sekretär und Berichterstatter, ersterebeide für die Dauer des
Landtages, letzterenfür den einzelnenFall 0.

Die Ausschüsseder Abgeordnetenkammerwählen aus ihrer Mitte mit relativer
Mehrheit einen Vorsitzendenund einen Schriftführer sowieStellvertreter für dieselben.
Der Vorsitzendeernennt für jedenBeratungsgegenstandeinenBerichterstatterund einen
Mitberichterstatter;denBerichterstatterfür denVortrag an die Kammer und einen
Stellvertreter für denselbenwählt der Ausschuß70, mit dessenZustimmungder Bericht=
erstatterauch dann den Bericht in der Kammer erstattenkann, wenn er vor der Ver=
handlung im Plenum aus dem Ausschuß ausgetretenist.

Die Aufgabe der Ausschüssebestehtgemäß ihrer allgemeinenRechtsstellungin
der Regel darin, die Gegenstände,die ihnen überwiesensind und auf derenBehandlung
siesichzu beschränkenhaben71, für die Beratungund Beschlußfassungim Hausevor=
zubereitenund hierüberan ihre Kammer zu berichten.Nur in der Abgeordneten=
kammerkannbei WahlprüfungenundPetitionen7sunterUmständendieSacherledigung
schon im Ausschusseeintreten.

§ 64. Disziplin der Kammern ½. Die Disziplin der Kammernäußertsichin
der Verpflichtung ihrer Mitglieder, denAnordnungen über den Geschäftsgangund den
Weisungender geschäftsleitendenOrganeder KammerGehorsamzu leisten, ferneran
den Sitzungen und Abstimmungen?der Kammer, ihrer Abteilungen und ihrer Ausschüsse
teilzunehmen. 6

Die Mitglieder müssen,wennsievon denSitzungenfern bleibenwollen,dieEr=
laubnis hierzuerbitten. Der PräsidentkannUrlaubbis zu 10 Tagenerteilen;längerer
Urlaub kann nur von der Kammer bewilligt werdens.

Wie bereits früher" erörtert, hat die Nichterfüllung der Anwesenheitspflichtunter
bestimmtenVoraussetzungenfür die Abgeordnetenden Verlust ihres Sitzes in der
Kammer zur Folge. Für die Mitglieder der Kammerder Reichsrätetritt unterden

es Gesch.O. f. d. K. d. R.N. (1896)§ 13 (früher absolute Mehrheit). Für die K. d. Abg.
war zu diesenWahlen durch die G.O. v. 1872 Art. 19 Abf. IV relative Mehrheitausdrücklich
vorgeschrieben.Dies gilt, obgleichdie Vorschrift in Wegfall gekommenist, auchnachder Gesch.O.
von 1904. So richtig R. Schmid a. a. O. S. 44f.

6#Jede Abteilung wählt dieeleiche Zahl von Ausschußmitgliedern,wobei sie nicht auf die
eigenenMitglieder beschränktist. ird jemand durch mehrereAbteilungen gewählt, so hat die
eigeneAbteilung, weiterhin die der Nummer nachvoranstehendeden Vorzug. Ersatzwahlen gefolpen
durchdie Abteilung, welcheden zu Ersetzendengewählthat. Gesch.O.d. K. d. Abg. § 19 Abs. IV.

6s Außer demfünften, dessenVorsitzenderder Präsident ist. Gesch.Ordn. betr. § 22 Abf. I.
½Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 22. Stellvertreter für den Vorsitzendenoder den Sekretär

werdennur gewählt,wenn letzterezu Berichterstatternbestelltsind.
7°Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 27 Abf. I, VI, VII.
1 UberMeinungsverschiedenheitenwegenderZuständigkeitder einzelnenAusschüsseSntscheidet

der Präfident der betr. Kammer, nötigenfalls das Plenum. Bgl. R. Schmid a. a. O. S. 51 f.
7#Nicht bei Beschwerden. Vgl. v. Pözl, Lehrbuch des bayer. Verf.Rechts, S. 547 Anm. 3.—

AusnahmsweiseBefugnissesind bisweilen denGesetzgebungsausschüssendurchbesondereGes.verliehen
worden. Vgl. oben§ 61 Anm. 19 und Art. 142 des Ges. v. 28. April 1872,G.Bl. S. 339.
(§S#6411 Vgl. hierherauchdie oben§ 60 Anm. 21 angeführtenLiteraturnachweise.

2 LBeschästegSel Art. 29.
Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 8, K. d. Abg. § 58. Ein gewissesMaximalmaß für die

Urlaubsdauer wird man trotz Fehlens einerBestimmungannehmenmüsse, denn dieKammer kann
nicht beliebig auf ihren aktiven Mitgliederbestand verzichten. Beurlaubungen für ganze Sessionen
sind ungehörig. Für Staatsdiener, welcheLandtagsmitgliederfind, erlischtzwar der erteilteStaats=
dienerurlaub durch den Kammerurlaub nicht von selbst, er kann aber aus diesemGrunde zurück=
gezogenoder eingeschränktwerden.

4 Oben § 59.
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gleichenVoraussetzungender Ausschluß aus der Kammer für die Dauer des Land=
tages ein5.

Im übrigensteht jeder Kammer zur Handhabung der Disziplin in ihren Voll=
versammlungenein Dissziplinarstrafrechtzu. DieseStrafgewalt ist indessenauf die
Mitglieder" und auf Ordnungsruf und Wortentziehung beschränkt?. Die Disziplinar=
strafgewalt wird in ersterInstanz vom Präsidenten, in zweiterInstanz von der Kammer
ausgeübt8.

Außerdem tritt die Verweisung auf den Gegenstandder Beratung seitens des
PräsidentengegeneinenRedner ein, wenndieservom Gegenstandeder Verhandlung
abweicht. DieseVerweisungist nochkeineDisziplinarstrafe. Es kannaber,wennsie
wiederholt vergeblichgeschehenist, Entziehung des Wortes erfolgen?.

Der Ordnungsruf 16 ist vom Präsidenten gegenMitglieder auszusprechen,welche,
ohne das Wort zu haben, die Ordnung verletzen; ferner gegenRedner, wenn sie die
Person desKönigs in die Erörterung ziehen11 oder sichunanständigeroder beleidigender
Ausdrücke bedienen. Im Wiederholungsfalle ist der Präsident zur Wortentziehung be=
rechtigt. Gegen den Ordnungsruf und gegendie Wortentziehung kann der Betroffene
sofortBerufungan die Kammerergreifen1.

Die anwesendenStaatsminister, die königlichenKommissäre und alle Kammer=
mitglieder sind befugt, denPräsidentenauf Zuwiderhandlungengegendie Ordnung
aufmerksamzu machenund auf Zurückweisungzur Ordnung anzutragen18.

Die GeschäftsordnungderAbgeordnetenkammererklärtdieMitgliederderKammer
verantwortlich,wennsiegegenStaatsdienerdieBeschuldigungstrafgesetzlichverbotener
Amtshandlungen erheben und die Namensnennung verweigern oder die Wahrheit der
Anschuldigungnicht darzutunvermögen.Sie siehtfür solchenFall die Erteilung des
Ordnungsrufesdurch die Kammerselbstvor und läßt die gleicheEinschreitungauch
dann zu, wennein Abgeordneterin öffentlicherSitzungeinebenannteoderzweifellos

7 Geschäftsg.Ges.Art. 28. Die Vorschrift gilt für alle Mitglieder ohneUnterschieddes Be=
rufungstitels oder Standes. Ein Recht zum Wiedereintritt bestehtnicht. Auch ist eine Zurück=
nahme des Ausschließungsbeschlussesnichtvorgescchen:Dauer des Landtages— Dauer der Session;

dies gilt auc Tü wenn die Session durch „Vertagung bis auf weiteres“geschlossenworden ist.
gl. oben ..

CDaßdieStaatsministeriindRegierungstominissärederDisziplinnichtunterstehen,ist
außerZiveifel(Vers.Urk.Tit.VIl§24,Gesch.G.G.Art.9),wirdabernichtimmerbeatet.Ein
Ordnungsruf, an jenePersonengerichtet, darf nicht nur, muß vielmehr als Rechtsanmaßungvon
ihnen zurückgewiesenund von derKammer mißbilligt werden. Der Landtag besitztkeineDisziplinar-
gewalt über Regierungsvertreter. ·

7Verf. Beil. X Tit. II § 21 ließ auchzeitlichenoderFänzlichenAusschluß aus der Kammer
zu. ll. ferner Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. von 1851 Art. 109.

Heschekteg.es.Art. 9.
Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 40. „Ein Redner, welcherzweimal zur OrdnungLerusen

wurde, kann nur fortfahren, wenn die Kammer es gestattet.“ Gesch. Ordn. d. K. d. Abg. Art.44
Abs. I, II, IV. „Ist solches(Zurückverweisungauf denGegenstand)zweimal ohneErfolg geschehen,
und fährt der Redner fort, sichvon dem Gegenstandezu entfernen,so kann ihm der Präsident das
Wort entziehen.“ Recht der sofortigenBerufung an die Kammer. ·

16Eine bestimmteForm desselbenist nicht vorgeschrieben,dochist dieFormel: „Ich rufe Sie
ur Ordnung" üblich. Vgl. v. Seydels Abh. S. 415 Anm. 5. Selbstverständlichbrauchtsichkein

Nie lied sonstigeMaßregelungen,auch wenn sie etwa „erzieherisch"gemeintsind, gefallenzu lassen.
Auch die AndrohungdesOrdnungsrufes ist nichtgeschäftsordnungsmäßig,ebensowenigdieErteilung
von Rügen, Warnungen, Mahnungen u. dal.

11Das hat natürlich nicht denSinn, daß über denKönig gar nichtgesprochenwerdendürfe.
12Geschäftsg.Ges.Art. 9 toe Verf.Beil. X Tit. II 21); Gesch. Ordn.d. K.d. R.N. 540;

Gesch.Ordn. d. K. d. Abg.= 39 Abs. II, III, 44 Abs. III, IV. Nach letztererGesch.Ordn. ist beim
Ordnungsrufe gegeneinen Nichtrednerletztererzu schriftlichemEinspruchebefugt,worüberdieKammer
in der nächstenSitzung ohne Verhandlung entscheidet;bei Maßnahmen gegeneinen Redner hat
derselbedas Recht sotortigerBerufung an die Kammer. ·

13Geschäftsg.Ges. Art. 10. Selbstverständlichsteht demnacheinem Minister ebensogutwie
Kammermitgliedern das Recht zu, wenn ein Angriff gegenihn in seinerAbwesenheitgemachtund
vom Präsidenten nicht zurückgewiesenworden ist, dies festzustellenund sich selbstzu verteidigen.
Man darf nicht annehmen,8 etwas als ungeschriebenerGrundsatzderparlamentarischenGeschäfts=
ordnung gelte,wasaußerhalb das Parlamentes allgemeinfür unanständiggilt. Vgl. H. Rehm in
KölnischeZeitung v. 1I. Dez.1911 N. 1359.
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bezeichnetePerson einer durch die StrafgesetzeverbotenenHandlung fälschlichbe=
zichtigt“. .

§65.GeschäftsgangdersammernimallgemeiuenkDieVorschriften
über den Geschäftsgang teilen sich in solche, welchedie Abwehr von Störungen im
Hause zum Gegenstandehaben, ferner in allgemeineAnordnungen über das Verfahren
und besondereAnordnungenüberdie VerhandlungeinzelnerGegenstände.

Störungen im Hause könnenentwederunter der Versammlung selbstoder unter
den Zuhörern zutage treten. Gegen Störungen durch Mitglieder hat der Präsident
disziplinär einzuschreiten.Auch wird er nötigenfallsbefugtsein, die Sitzung aus=
zusetzenoder aufzuheben.Bezüglich der Störungen, welchevon denZuhörern ausgehen,
bestimmtdas Gesetz?: „Während der Dauer der Versammlung gebührt jeder Kammer
die Polizei in ihrem Sitzungsgebäudeund (es) wird (dieselbe)in ihrem Namen aus=
schließendvondemPräsidentennachdenBestimmungenderGeschäftsordnungausgeübt.“
„Die Präsidenten der Kammer sind verpflichtet, die Ruhe in den Sitzungen aufrecht
zuerhalten, Zeichen des Beifalls oder der Mißbilligung den Zuhörern nicht zu ge=
statten,nötigenfallsjeden,welcherdieRuhe derSitzungenin irgendeinerWeisestört“,
aus dem Sitzungssaale wegzuweisenund nach Umständen an die zuständigeBehörde
abführen5 und eintretendenFalles die Galerien räumen zu lassen“é.

Die allgemeinenAnordnungen über das Verfahren beziehensich auf die Verhand=
lungen im Hause, in den Ausschüssenund in denAbteilungen. Alle dieseAnordnungen
beruhenauf demGrundsatze,daß es eine verfassungsrechtlichePflicht des Landtags ist,
über die Vorlagen der Staatsregierung zu verhandelnund zu beschließen,wie es anderer=
seitsPflicht derStaatsregierungist, demLandtagdiejenigenVorlagenzu machenund
im Landtage zu vertreten, welche in dessenWirkungskreis fallen und nach der Ver=
fassungan ihn zubringensind. Der LandtagkannselbstverständlichderStaatsregierung
keineBedingungensetzen,unterdenener sichetwazurVerhandlungüberderenVorlagen

17Gesch.Ordn. der K. d. Abg. Art. 45. DieseBestimmungensollen einen, allerdings un=
vollkommenenEset für die strafrechtlicheUnverantwortlichkeitder Kammermitgliederbieten. Im
Interesse der Erhaltung des Ansehens des Landtags wäre de lege ferenda ein solches Mitglied
mindestensaus der Kammer auszuschließen.Da indes folchesMitglied durch seineAußerung sich
selbst der „Unverantwortlichkeit"unwürdig gemachthat, so müßtedie Kammer auchdas weitere
Recht haben, durch den Ausschließungsbeschlußdie strafgerichtlicheVerfolgbarkeit des Mitgliedes
zu eröffnen. Nach der G.O. d. K. d. Abg. § 45 ist der Ordnungsruf in diesenFällen durch die
Kammer zu beschließen.Nach demGesch.G.G.Art. 9 aber kann dieserUnterschiedder Behandlung
nur bedeuten,daß dieKammer denPräsidentenverpflichtenkann, denOrdnungsruf, dener unter=
läßt, auszusprechen.über das Recht der Entfernung bei Störungen s. folg. § 65.
6on 1 Vgl. K. v. Krazeisen in Bl. f. adm.Pr. Bd. 56 S. 257 ff.,wo auf S. 272ff. die

esch.O. der K. d. R.R. v. 29. Mai 1896 und S. 321ff. die G.O. der K.d. Abg. abgedrucktfind.
Geschäftsg.Ges.Art. 7, 8.

2 Vgl. dazu Verh. d. K. d. Abg. 1849/50Sten. Ber. II S. 431ff. Der Präsident übt jene
Befugnis unabhängig von der Kammer. DiesesHausrechthat außer dempositivenInhalt auch
noch den negativen Sinn, daß die Behörden der Sicherheitspolizei des Staates ungerufenkeine
polizeilichen Befugnissein denSitzungsräumenauszuübenbefugtsind. Dies schließtnatürlich nicht
aus, daß die störendenHandlungen nebenher auch noch polizei= und strafrechtlich in Betracht kommen
können. Die Anwendungder HauspelßeergegenRegierungsvertreter,Minister und Kommissäre,die
H. Rehm, KölnischePilung v. 11.Dez.1911 N. 1359für zulässigerachtet,halte ichfür einencasus
non dabilis. Einen Minister als „Ruhestörer“ polizeilich zu entfernen, ist auch nicht zulässig.
GegebenenfallsgenügteAussetzungder Sitzung und Abberufungoder auchsofortigeEntlassungdes
Ministers durchdenKönig.

„Jeden“; daß solche Störungen auch von Mitgliedern ausgehen können, hat der Fall
Borchardt-=Leinert,welchersich im preußischenAbgeordnetenhausereignete,gelehrt. Es kann tein
Zweifel sein, daß auch Störungen, welche durch Mitgliederverursacht werden, das Ausweisungs=
und Verhaftungsrechtdes Präsidenten begründen,wenn solcheStörungen derartig sind, daß sie
den Tatbestandeines Deliktes (Hausfriedensbruch,Widerstandgegendie Staatsgewalt usw.)bilden.
W#e* Piloty, Das Urteil im Prozeß Borchardt=Leinert.Beibl. derNational=Zeitungv. 4. Okt.

* Der Präsident hat also ein Verhaftungsrecht. Dies geht über denRahmen der bloßen
Geltendmachung.des Hausrechteshinaus. Der Präsidentübt hier eine obrigkeitliche,einePolizei=
gewalt. Vgl. Verh.d. K. d. Abg. 1849/50Sten. Ber. II S. 431.

Vgl. dazuGesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 39 Abf. I.
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bereit erklärte. DieseSätze sindVerfassungsrechtvon so selbstverständlichemInhalt,
daß sie in keinerVerfassungoderGeschäftsordnungausdrücklichausgesprochensind'.

Die Verfassung bestimmt, daß die Staatsminister den Sitzungen der beiden
Kammerns beiwohnen können, auch wenn sie nicht Mitglieder sind'. Dasselbe gilt
von den königlichenKommissären10. Eine rechtlicheVerpflichtung der Staatsminister,
zu den Verhandlungen persönlich zu erscheinen,bestehtfür sie nur kraft Dienstrecht
und nur insoweit, als ihre VertretungdurchKommissäresichdurchdenGegenstand
der Verhandlung verbietet. Ein Recht des Landtags auf persönlicheAnwesenheitder
Staatsministerbestehtnicht,wohl aberbestehteinerechtlichePflicht desLandtagsmit
den anwesendenMinistern oder ihren Kommissärenzu verhandeln11.

HinsichtlichderVollversammlungenbestehtdie verfassungsrechtlicheRegel,daßsie
öffentlichsind :m.Hiernachmuß also bei Abhaltung der KammersitzungenVorsorge
dahin getroffensein, daß das Publikum den Beratungen zuhörenkann.

Ausnahmen von dem Grundsatzeder Offentlichkeit sind in folgendenFällen zu=
gelassen13:

1. Wenn das Direktoriumder Kammeroderdie geschäftsordnungsmäßigeZahl
von Mitgliedern (7 in der ersten,15 in der zweitenKammer)es beantragt“;

2. wenn ein Staatsministeroder königlicherKommissärerklärt, daß er der
Kammer eine Eröffnung in vertraulicher Sitzung zu machenhabe. Über solcheEr=
öffnungender Regierung darf ohne derenZustimmung weder eine öffentlicheBeratung
nocheineBekanntmachungerfolgen15. Der Ausschlußder Offentlichkeitbedeutet,daß
alle Personen mit Ausnahme der Kammermitglieder und der Staatsminister und
Kommissäre,also auchdie Stenographenund etwa anwesendensonstigenKammerbeamten
sichfernzuhaltenhaben.

Im Falle veranlaßterRäumungder Galerien ist eineBeschränkungderOffent=
lichkeit insoweit statthaft, als die Sitzung bis zur Erschöpfung der Tagesordnung
fortgesetztwerden kann16.

Die Offentlichkeitder Landtagsverhandlungenist noch weiterhin dadurchgesichert,
daß dieselbenvon denKammerndurch denDruck bekanntgegebenwerden12. Diese

1 Es gibt für denLandtag den verfassungsmäßigenVorlagen der Staatsregierung gegenüber
kein Recht der Einlassungsverweigerung.Eine solcheWeigerung ist immer ein Bruch der Ver=
fassung, auch wenn sie scheinbarin denjenigenFormen erfolgt, welchedie Geschäftsordnungzur

Erledigung 37an die Hand gibt
uch der Au e un eilungen.

5Verf. Urk. Tit. VII § 24. Vgl. Landtagsabsch.v. 22. Juli 1819(G.Bl. S. 31) III Ziff. 3.
“=GeichäftsGei. urt. 10, 14a.

gl. oben N. 7. ·
!IGeschäftngef.Att.13 Abk· II. Von der ÖffentlichkeitderVersammlungenist#warschon

in den Eingangsworten derVerf. Urk. die Rede. DieVerf Urk.selbst aber ließ in Beil. X Tit. II
7,15 dieSffentlichkeitnichtals allgemeinenGrundsatzgelten.DazuwurdedieÖffentlich=

eit erst durch einen #andtagebeschluß von 1848 (Prot. Bd. 1 S. 67 ff.) erhoben, was dann durch
das Gesch.G.G.v. 25. Juli 1850(G. Bl.S. 297) Art. 13 für die Sitzungen beiderKammern auch
austrüsich ausfesprochenwurd ie

eschäfteg. Ges. rt. . .
1. GessDe= d. K. d. R.N. § 38 Abs.II a, der K. d. Abg. § 37 Abs. IIA.P
½Die Tatsache,daß die Erklärung abgegebenwurg und den Grund der Ausschließungder

Hstentuchtet.gebildetbat. darf bekanntgegebenwerden. Uberdie Entstehungder Vorschrift val.
2. Aufl. 469 N. 10.

16Geschäftsg.Ges. Art. 8. Nach derGesch. Ordn, d. K. d. Abg. Art. 31 Abs. 1 kann der
Präsident die Sitzung auchausheben.Es handelt sichhier nicht, wie in denbeidenanderenFällen,
um böllige Beseitigung der Offentlichkeit.DieStenograyhen brauchen sich in diesemFalle nicht
l entfernen,über den Fortgang der Verhandlung kann berichtetwerden. Vgl. 2. Aufl. I S. 469

. 11
11Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. 88 54, 55; der K. d. Abg. § 14 Abs. I. Die K. d. Abg. ver=

fügte von Anfang an die Veröffentlichungihrer Verh. durchdenDruck. Vgl.Verh. 1819Prot.Bd. 1
S. 29 ff., 37. Die K. d. R.R., welche im Jahre 1819 über ihre Verh. so gutwie nichts (vgl.
G. Frh. v. Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter König Maximilian Joseph I. S. 143f.), von
1822—1828 überhaupt nichts hatte veröffentlichenlassen, entschloßsicherstunterm 9. März 1831,
kurzeAuszüge aus ihren SitzungsprotokollenohneNennung der Redner herauszugeben.(Verh. d.
K. d. R.R. 1831Prot. Bd. 1 S. 21.) Erst im Jahre 1847 wurdedieBefeitigung der „Anonymität"

Coose —9165=84||83
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Veröffentlichungensind von den preßpolizeilichenBeschränkungenbefreit18. Ferner sind
wahrheitsgetreueBerichte über die Verhandlungen der Kammern von jeder strafrecht=
lichenVerantwortlichkeitfrei 1.

Die Kammersitzungenwerden vom Präsidenten eröffnetund geschlossen70. Der=
selbe verkündet auch Tag und Stunde sowie die Tagesordnung der nächstenSitzung.
In der Abgeordnetenkammerentscheidet,falls sich Widerspruch gegendie Festsetzung
des Präsidenten erhebt, die Kammer?1. Gegenstände, welchesichauf Vorlagen und
Mitteilungen der Regierung beziehen,sind vor allen anderen auf die Tagesordnungzu
bringen, wenn nicht die betreffendenStaatsminister oder Regierungskommissäreeinen
Aufschub verlangen oder demselbenbeistimmen?2. Die Tagesordnungwird gedrucktund
den Mitgliedern der Kammer und der Regierung mitgeteilt 38.Die Tagesordnung ist
regelmäßig ausschließendmaßgebendfür das, was bei einer Sitzung vorgebrachtwerden
darf?". Wenn jedochdie Staatsminister oder königlichenKommissäredas Wort ver=
langen, um im Namen des Königs Vorlagen zu machen, so bleibt die Tagesordnung
bis nach Beendigung des Vortrages hierüber unterbrochen25.

Nach der Geschäftsordnungder Kammer der AbgeordnetensindAnträge auf Ab=
weichungvon der Tagesordnung zulässig26. Nach parlamentarischerÜbung, welchein
der Geschäftsordnungder Kammer der Abgeordnetenausdrücklichanerkannt ist , kann
derPräsidentnachfreiemErmesseneinemMitgliededesHausesBemerkungenaußerhalb

in den öffentlichenKammerverh.einstimmigbeschlossen.Die vollständigeVerö entlichungder Verh.
der K. d.R. N.erolgte= seit der Sitzung vom 4. Nov. 1847. (Prot.Bd. I S.94.) Näheres bei
v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 469 N. 12.

isNeichszef. über die Presse vom 7. Mai 1874 (R.G.Bl. S. 65) § 12. Vgl. unten § 278.
2. Aufl. 8 nm. 67.

19R.St. G. B. 8 12. r* K. Binding, Handb. des Strafrechts, Leipzig 1885, I S. 680ff.
Vgl. dagegenZensurediktvom 28.Jan. 1831 (N.Bl. S. 38) § 5. Es ist damit nur der reine Be=
richt, auchder auszugsweise,geschützt,nicht dagegendie etwaigeZutat des Berichterstatters.Zum
vollen Schutzeder Offentlichkeitgenügt übrigens nicht, daß die wahrheitsgetreueBerichterstattung
keine Verfolgung nach sich ziehen kann, sondern gehörte auch, daß die absichtlich unwahre Bericht=
erstattungeineVerfo“ gung nachsichziehenmüßte. katsichlich erfolgt die Berichterstattungin der
Tagesprchegewohnheitsmäßigvom Parteistandpunkteund zumeistnicht „wahrheitsgetreu“.
E S# lchäftsg-Gel. Art. 13 Abs. I, Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. §§ 40, 52, der K. d. Abg.

# EeschHrdn d. K. d. R.N. § 39 Abs. I, der K. d. Ibg §38 Abf. II. Zat. die Be⸗
gründung zu Art.18 Abs. I des Entw. Verh. d. K. d. Abg. 1871/72Beil. Bd. I S. 437.

1 Geschäftsg.Ges. Art. 24 Abs. II. DieseVorschrift wurde durchdieK. d. N.N. in dasGes.
vom 25. Juli 1850 hineingebracht. Vgl. auchVerf.Urk. Tit. VII § 22 Abs. III.

:3 Gesch.Ordn. d. K. d. R.NR.§ 39 Abs. 1 („spätestensam Tage vor der Sitzung"), d. K. d.
Abg. § 38 Abs. II.

Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 39 Abs. VI, VII, der K. d. Abg. § 40 Abs. III, V.
Geschäftsg.Ges.Art. 14. Die Bestimmung des Art. 15, daß kein Redner unterbrochen

werdendarf, beziehtsichnicht hierher.
5. DieGesch.Ordn. von 1872 Art. 32 Abs. IV forderteeineUnterstützungsolcherAnträge durch

15 Mitglieder und ließ die Stellung solcherAnträge nur am Schluß einer Sitzung oder der Be=
handlung eines Beratungsgegenstandeszu. DieseVorschrift kehrt in der Gesch.O.von 1904 nict
wieder. Anstatt dessentrifft jetztdie Bestimmungdes §25 Ar 1 der neuenGesch.O. zu, welche
für Anträge auf geschästliche Behandlung eines Beratungsgegenstandes weder
chriftlicheFormulierung nochUnterstützungfordert und dieseAnträge in jedemBeratungsstadium

für zulässig erklärt. Dabei ist allerdings unmittelbar nicht an Anträge auf Anderung der Tages=
ordnung sondernan solchegedacht,die sichauf ersteund zweite,allgemeineund besondereBeratun
nd auf Verweisungin einen Ausschußbeziehen. Mittelbar aber sind damit auchdie Anträge auf

#nberung der Tagesordnunggetroffen.
½ § 40 Abf. V (teilweiseneu): „Nach Schluß der Tagesordnung kann der Präsident zu

persönlichenBemerkungenund Anfragen, welchemit den Gpenständender Zgesorbnung nicht in
Verbindun stehen, sofern sie auf die eigeneTätigkeit eines Abgeordnetensich beziehen,das Wort
erteilen. Auf Verlangenist von demInhalt der Erklärungen demPräsidenten vorher Kenntnis.
u geben. Eine Diskussion darf in keinem Falle stattfinden, jedoch kann gegendie vorgebrachten

V. berkungenzur sofortigenBerichtigung bestimmtbezeichneterTatsachenoder zur Abwehr eines
persönlichenAngriffs das Wort erteilt werden.“
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der Tagesordnung gestatten 28.Den Regierungsvertreternwerden solcheBemerkungen
uneingeschränktzugestanden29.

In jeder Woche soll ein Tag der Beratung und Erledigung der Anträge der
Kammermitglieder, der Petitionen325und der Beschwerdengewidmetwerden 31. Der
Kammer bleibt es jedochunbenommen,dieseBeratung und Erledigung zu vertagen
und eine bereits begonneneVerhandlung fortzusetzenund zu beendigen.

Über den Gang der Verhandlungen wird ein Protokoll geführt, das von den
Kammermitgliedernund denVertretern der Staatsregierung eingesehenund beanstandet
werdenkann. lber erhobeneAnständeentscheidetnötigenfallsdie Kammerss.

Die Geschäftsbehandlungstehtunter der allgemeinenRegel, daß die von denbeiden
Kammern selbständigzu fassendenBeschlüsseeine sachgemäßeund erschöpfendeVor=
bereitung in den Kammern selbsterfahren sollen. Alles, was geschieht,zielt auf selb=
ständige,wohlvorbereiteteBeschlüsseab. Redenwerdennichtum ihrer selbstwillen, sondern
um zu Entschlüssenzu führen, gehalten; sie finden deshalb stets nur über je einen
bestimmtenGegenstandund auf Grund bestimmterUnterlagen, Vorlagen, Anträge oder
Ausschußberichtestatt, sind nicht Meinungs=, sondernWillenskundgebungen,geschehen
unter Bezugnahmeaufeinanderund sollen die Art der Stimmgebungbei denBeschlüssen
motivieren. Die regelmäßige Verhandlungsform ist diejenige der „Beratung“ in
Sitzungen.

Die GeschäftsordnungenunterscheidenHaupt=und Vorberatung. Hauptberatungen
sind diejenigen, welche den entscheidendenKammerbeschlüssenunmittelbar vorhergehen
und deshalb stets in den Vollversammlungenstattfinden. Vorberatungenerfolgen ent=
weder in den Ausschüssen,deren Beschlüsseder Vollversammlung nur alsAnträge zur
Beratung und Beschlußfassungvorgelegt werden, oder als ersteBeratungen in den
Vollversammlungen.

Die Ausschüssesindnie vonselbstmit einemvorgelegtenodereingebrachtenGegen=
stand befaßt, sondern immer nur auf Grund einer „Verweisung“ der Sachen in den
Ausschuß. DieseVerweisung hat in bestimmtenFällen zu geschehen.Sie muß geschehen
entwederkraft gesetzlicheroderkraft geschäftsordnungsmäßigerVorschrifts#3.Die gesetzliche
Vorschrift kann eine verfassungsgesetzliche33a oder sonstigegesetzlicheVorschrift#" sein.
Insbesondere sind nach demGesch. G.G. zur Ausschußberatungalle Beratungsgegen=
stände35, hinsichtlich deren es von den Staatsministern beantragt ist, zu verweisen.
Wird ein Beratungsgegenstandin veränderter Fassung von der Kammer der R.R.
zurückgegeben,so ist er durch die Kammerder Abg., wenn er bei der früherenBeratung
von einemAusschußbehandeltwordenist, diesemzurVorberatungwiederzuzuweisen.

3Diefer Fall ist nicht zu verwechselnmit den perfönlichen Bemerkungen bei der Verhandlung,
wovon später

: Ein gescblichesRecht derselbenläßt sich, von den . ällen desArt. 14 des Geschäftsg.Ges.
abgesehen,aus Art. a. a. O. nicht ahleiten, wie aus denWorten „über jeden Beratungs=
gegenstand erhellt. 5 parlamentarische übung steht jedoch in obigemSinne fest.

10Diesefallen bei der K. d. R.N. weg,weil dieselbePetitionen nur berücksichtigt,wenn ein
Mitglied sie sich als Antrag Wite hat. Gesch.Ordn. § 34 Abs.V.

u Geschäftsg.Ges. Art. 22 Abs. III, IV, Gan=Ordn. derK. derAbg. §38 Abs. IV, V. Diese
Einrichtung soll ein Gegen ewicht gegen bas Vorzugsrecht der Regierungsvorlagen bilden. In der
Gesch.Ordn. d.K. d. R. oen dieseVorschriftennunmehr, unbechadet ihrer formellenFälti keit.
z⸗ n bedeutungslosweggelassen.Über die Entstehung derVorschrift vgl. 2. Aufl. 1

38Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. W 18 Abs I, § 3Abs. I, II, der K. d. Abg. §§ 14, 56.
38Geschäftsg.Ges. Art. 13 . I, Gesch.Ordn. d. K. d. N.. §§ 17 Abs.l 40, 41, der K.

d. Abg. § 13 Joß 1 und 38 Abs.1
9%%Z. B. Verf. Urk. Tit. VII 8 21. Abs. 1 und Gesch.G.G. II. Abschn. Ziff. 2, Ges. v. 4. Juni

1848 über die ständischeInitiative Art. VI. Die frühere Vorschrift des Tit. VI *s4 über die
Ausschußberatungdes Budgets ist durchGes. v. 4. Juli 1904 beseitigt.

= *3. B. Ges. über den Staatsgerichtshofv. 30. März 1850 Art. 2; Gesch.G.G.Art. 22

*5Auch wenn es keineNegierungsvorlagensind. Kinsichtlich der hstandigen Anträge,
welchesormulierte eschezvorschlageenthalten,onn.G.O. d. Abg. § 32 Abs.1

36Gesch.Ordn §555 Abs. II.
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Für alle anderenGegenstände,mögenes Regierungsvorlagenoder Mitgliederanträge
sein, gilt als Regel, daß sie sogleichzur Beratung in die Vollversammlung gebracht
werden37. Die Einrichtung der Ausschüsse,auch der notwendigenund ständigen, be=
deutetalso regelmäßignicht, daß alle Gegenstände,für welchedie Ausschüssegebildet
sind, auch zur Ausschußberatungverwiesenwerden müssen35. Die Kammer beschließt
darüber auf besonderenAntrag. Die Kammer nimmt also zunächstden Gegenstand
selbst in Beratung. Sie kann aber den zur Beratung stehendenGegenstandjederzeit
ganz oder teilweisean einenAusschußverweisen36. Bei teilweiserVerweisungbeschließt
die Kammer,ob im übrigeneinesofortigeWeiterberatungdes Gegenstandesstattfinden
soll. Ist die Verweisung eine vollständige, so ist der Ausschuß an die bis dorthin
gefaßtenBeschlüssenicht gebunden.

Die Beratung eines Gegenstandesin der Vollversammlung geschiehtin der
Kammer derR. R. regelmäßigeinfach, in der Kammer der Abg. regelmäßigdoppelt.

Für die Kammer der Abg. hat die neue GeschäftsordnungzweimaligeBeratung
als Regel vorgeschriebenund für jedeBeratung besondereGrundsätzeaufgestellt410.Ein=
malige Beratung genügt,wenn Ausschußberatungauf Grund gesetzlicherVorschrift oder
auf Antrag der Staatsminister stattgefundenhat, ferner wenn es sichum unselbständige
oder um solcheAnträge handelt, die keinenformuliertenGesetzesvorschlagenthalten,es
sei denn, daß solcheAnträge einem Ausschuß überwiesenwaren, endlichwenn es sich
um eine Vorlage handelt, die schonin der erstenBeratung in allen Teilen abgelehnt
wird und zweiteBeratungnichtvonderRegierungodervon30 anwesendenMitgliedern
beantragt wird 1. Als abgelehntist eine Vorlage schondann anzusehen,wenn solche
Bestimmungen abgelehnt worden sind, welche die Grundlage und Voraussetzungder
übrigen wesentlichenBestimmungender Vorlage sind“.

Beide Beratungen zerfallen je in eine allgemeineund eine besondereBeratung,
die zweitejedochnur „nachErfordernis“undbeidenur, wenndieKammernichtanders
beschließt . Bei der erstenBeratung kann über die Vorfrage der „verfassungsmäßigen

Zulässigkeit“ besondersberaten und abgestimmtwerden“.
Abänderungsanträgezu Ausschußbeschlüssen,oder wenn sie in zweiterBeratung

gestelltwerden, bedürfeneiner Unterstützungvon 15 anwesendenMitgliedern, Anträge
zur erstenBeratung bedürfen keinerUnterstützung"5.Daß die Anträge mit denHaupt=
fragen in wesentlicherVerbindung stehenmüssen,gilt für beideBeratungen.

Sind in der erstenBeratung Anderungenbeschlossenworden, so läßt der Präsident
nachSchluß dieserBeratungdieselbenmit derVorlagezusammenstellen.Sind in der
ersten Beratung keine Anderungen beschlossenworden, so kann auf der Grundlage
der unverändertenVorlage die zweite Beratung sofort erfolgen. Bei der zweiten Be=
ratung ist über die ganzeVorlage oder den ganzenAntrag abzustimmen“.

Anträgeauf geschäftlicheBehandlungeinesBeratungsgegenstandessind in beiden
Kammern in jedemBeratungsstadium(K. d. Abg. in erster, zweiter, allgemeiner, be=

37Gesch.Ordn. der K. d. Abg. § 20 Abs. III.
. Ausnahmen bestehenSarhuna desWahlprufungsausschusses(Gesch.Ordn, der K. d.

Abg. § 6 Abs vgl. oben 40f.), dann hinsichtlichderPetitionen, die sichnicht auf das
Budget beziehen,GeichDra= 31 Abf. II. Hinsichtlich derBeschwerdenist dieAusschußbehandlung
schon durchV. U. lit. VII § 21,GeschG.G. I. Abschn. Ziff. 2 un eordnet.

35Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. 25 Abs. II, G.O. d. K. d. R.N.§ 31 Abs. IV.
40 Gesch.Ordn. d. K. d. atsl 20 Abs. IIj, IV.
41 Gesch.Ordn. d. K. d. Abg.88 22 mit *0 Abs. I, 24 Abs. III, 32 Abs. III.
4 Gesch.Ordn. d. K. d. 733 24 Abs.1
4 Gesch.Ordn. b K. P. Abg 96 23 Abs. l 24 Abs. V, 40Abs. II
“ Gesch.Ordn. dAbs=*#23Abs.IIk.
5 A. a. O. 8§§23 Abs. 14—#24 Abs. n#r beidenFällen genügtregelmAag.Schriftichkei.

Zur weiten Veratung hat jedochdie Kammer auf Antrag von 15 anwesenden liedern Druck
und Verteilungund nachfolgendewiederholteAbstimmung ohneDiskusfion zu beschließen.9 25
Abs. VI. In der ersten Beratung konnenaunträge zudiruer Zeit bis zum Schluß der Beratung
gestelltwerden. Für die zweiteBeratun leihesnichkuugelaßen.

“ Gesch.Ordn. d d. Abg. §§ 287 24 Abf.
v. Seydel=Piloty, BsgerischesVerfassungsrecht. 20
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sonderer Beratung) zulässig und bedürfen keiner Unterstützungund keiner schriftlichen
Formulierung.

Die Staatsminister und Kommissäre könnenzu allen BeratungsgegenständenAnde=
rungen vorschlagen'.

In der Kammer der R.R. findet zwar eine doppelteBeratung regelmäßig nicht
statt, eine Trennung der Verhandlung in eine allgemeine und besondereBeratung tritt
aber hier ein, wenn eine Vorlage aus mehreren Unterabteilungen (Abschnitten, Para=
graphen, Artikeln u. dgl.) besteht15, und eineVorberatung kann über alle Gegenstände,
welche einem Ausschuß nicht zugewiesenwaren, stattfinden"". An die Vorberatung
kann die Schlußberatung sich sofort anschließen,wenn der Gegenstanddringend ist, die
Regierungsvertreter einverstandensind und nicht siebenMitglieder Einspruch erheben50.

Abänderungsvorschlägebedürfenin derK. d. R.R., falls sievomAusschußbereits
abgelehnt sind, der Unterstützungdurch siebenMitglieder 51.

Die Diskussionbedarf der Eröffnung durchden Präsidenten, welcherdabei an
die Tagesordnung gebundenist 514.

Die Redeordnung wird in beidenKammern vom Präsidenten gehandhabt568.Der
Präsident als solcher darf sich an der Verhandlung nicht beteiligen. Will er dies tun,
so muß er den Vorsitz abtreten58. Dagegen kann der Präsident in Ausübung seiner
zaichen Befugnissestetsdas Wort ergreifen,insbesondereaucheinenRedner unter=
brechen.

Niemand darf sprechen, ohne zuvor vom Präsidenten das Wort verlangt und
erhalten zu haben. Die Staatsminister und königlichenKommissäre sind von den Be=
stimmungender Geschäftsordnungüber die Voraussetzungender Erteilung des Wortes
gesetzlichausgenommen. Sie haben das Recht, über jedenBeratungsgegenstandauf ihr
Verlangenzu jederZeit gehörtzu werden. Jedochdarf dadurchkeinRednerin seinem
bereits begonnenenVortrage unterbrochenwerden5“.

Die Bestimmungen über die Worterteilung sind in beidenGeschäftsordnungenteilweisever=
ieden.

6% Nach den Bestimmungen für die Abgeordnetenkammer'5können nur jene Mitglieder sofort
zum Wort zugelassenwerden,welcheüberdie Verweisungzur Geschäftsordnungredenwollen. Außer=
dem hat, wenn für einen Beratungsgegenstandein Berichterstatterernannt ist, naturgemäß dieser
das ersteWort's. In der Reichsratskammerist dem zweiten Präsidentendas Vorrecht eingeräumt,
vor allen anderenMitgliedern das Wort zu erlangen5!. In der Kammer derReichsräte richtet sich
die ReihenfolgederWorterteilung nach derAnmeldung beimSekretär, und, wenn mehrereMitglieder
zugleichdas Wort verlangt haben, nach der Reihe der Sitze's. In der Kammer der Abgeordneten
bestehtdie Einrichtung der Rednerliste. Die Reihenfolge der Anmeldung ist für die Erteilung des
Wortes bindend. Die Anmeldung zum Worte erfolgt nach eröffneterBeratung über einen Gegen=
stand bei dem diensttuendenSchriftführer. Der Präsident bestimmt, welcher Schriftführer die
Rednerliste? zu halten und die Reihenfolge zu überwachenhat to. Jeder, der das Wort erlangt

4 Gesch.G.G.Art. 16;Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 25 Abf. I, III; Gesch.Ordn. d. K. d.
R.N. § 33 Abf. I, II.

48 Gesch.Ordn. d. 4# d. R.N. § 43 Abf. I.
Gesch.Ordn.d.K. d.R.N.9820,29,31.
bo Gesch.Ordn.d. f. d. R.N. § 31 Abs. IV mit 30 Abf. IIIt rrede,renalsz hat die Schluß=

beratung in einer späterenSitzung stattzufinden. G.O. § 30 Abs.1
Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 33 · NUUeIch Lkdn d. K. d lbo, * 40 Abf. I.

52 lrx“m? Art. 13 Abs. 1; Gesch.Ordn. d. K. d. R.NR. 8§ 17 Abs.I #. 41; d. Abg.
S. 13 Abs. I, 41 Abs.1

53Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. &41 Abs. IV, der K. d. Abg. §§ 13 Abs. I, 41 Abs. III.
5“ Geschäftsg.Ges. Art. 15. Beim Landtage von 1819 hatte man in der K. d. Abg. das

Recht der Minister angezweifelt,in die Verhandlung einzugreifen. Vgl. Prot.Bd. II S. 4ff., 132,
X S. 549.

55Gesch.Ordn. § 45 Abs. II. Bemerkungen über dieGesch. Ordn. dürfen höchstensfünf
Minuten dauern.

56 Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 41 Abs. V.
57 Gesch. Ordn.§ 41 Abs. II. 58 Gesch.Ordn. 88 18 Abs. I, 41 Abf. III.
7 Die Rednerliste, welche bei Beginn einer Berh. oder wahrend derselben aufgeitellt wurde,

gilt fort, wenn die Berh. auf eine weitereSitzung vertagt wird. Verh. d. K. d. Abg. 187879
Sten. Ber. S. 497f. 5°Gesch. Ordn. d. K. d. Abg. § 14 Abfl. II.
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hat, kann auf dasselbeverzichten; in der Abgeordnetenkammerkann der vorgemerkteRedner auch
seinenPlatzabtreten61.

Die Redner sprechenvon derRednerbühneoder vomPlatze aus723.Das Ablesen
von Vorträgen ist nur den Regierungsvertretern, sowie denjenigenMitgliedern der
Ausschüsseoder Abteilungenerlaubt,welcheBericht erstattenoder ein Sondergutachten
abgebens8. Das Vorlesenvon Stellen aus Schriftstückenist statthaft.

Der Redner hat seineAusführungenauf denGegenstandzu beschränken,derzur
Beratung steht"". Nur bei der allgemeinenBeratung über das Budget erlaubt das
Herkommeneine Erörterung der gesamtenRegierungspolitik“2. Der Präsident ist be=
rechtigt, gegenden Redner bei Abschweifungenoder AusschreitungennachMaßgabe
der schonobenerörtertenBestimmungenvorzugehen.

Beide Kammern haben den Grundsatz, daß in einer allgemeinenVerhandlung
jedes Mitglied nur einmal das Wort erhalten kann66.

Die Beendigungder Beratung tritt ein:
1. wenn die Kammer beschließt,zur Tagesordnung überzugehen;
2. wenn die Kammer beschließt,von der erstenzur zweitenoder von der all=

gemeinenzur besonderenBeratungodervonderBeratungzur Abstimmungüberzugehen;
3. wennkeinRednermehrdas Wort ergreift.
Der Ubergang zur Tagesordnung hat die Bedeutung, daß die Kammer den Beratungsgegen=

stand fallen läßt. Vorlagen der Staatsregierung gegenüberist dies unstatthaft 7. Er ist in der
Geschäftsordnungder Kammer der Abgeordneten in folgenderWeise geregelt. Der Übergang zur
Tagesordnung erfolgt nur auf Antrag. Hierbei sind Anträge auf einfacheund auf Tagesordnung
mit Begründung (motivierte Tagesordnung)zu unterscheiden.Beide könnenzu jeder Zeit vor dem
SchlussederVerhandlung gestelltwerden.Der Antrag aufeinfacheTagesordnungkannvonjedemeinzelnen
Mitgliede eingebrachtwerden. Nachdemein Redner für und ein Rednergegendenselbengehörtworden
ist, beschließtdie Kammer darüber. Im Laufe der nämlichenVerhandlung darf dereinmal verworfene
Antrag nicht wiederholt werden. Der Antrag auf Tagesordnung mit Begründung mußin letzterer
mit der erörterten Hauptfrage in wesentlichemZusammenhangestehen. Er ist dem Präsidenten
schriftlich zu übergeben,muß den allgemeinenBestimmungenüber Anträge von Kammermitgliedern
entsprechenund von 15 Mitgliedern unterstütztsein. Er ist vor sonstigenAnträgen zur Abstimmung
zu bringen. Hat er der Kammer noch nicht gedrucktvorgelegen, so ist, wofern er angenommen
wurde und 15 anwesendeMitglieder es beantragen, in der nächstenSitzung nach erfolgter Druck=
legung und Verteilung nochmals darüber abzustimmen“.

Der Schluß der Beratung kann nach der Geschäftsordnungder Kammer der
Reichsräte auf Antrag von wenigstenssiebenMitgliedern, nachder Geschäftsordnung
der Kammer der Abgeordnetenauf schriftlichenund von 15 Mitgliedern unterstützten
Antrag beschlossenwerden. WährendnacherstererGeschäftsordnungdemAntragsteller
das Wort für und einem Mitgliede das Wort gegenden Schluß der Beratung zu
geben ist, wird in der Abgeordnetenkammerohne Begründung und Beratung darüber
abgestimmt“.

Wenn der Präsident den Schluß der Beratung ausgesprochenhat, könnennur
nochder Antragsteller70 und der Berichterstatterdas Wort zur Sache verlangen.Der
Berichterstatterhat dabei das Ergebnis der Verhandlungenmit Rücksichtauf die
Beratung im Ausschußzum GegenstandseinerErörterung zu nehmen71. «

«Gefch.-Ordn.d.K.d.Abg. 42.
Bgl.Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 41 Abs. IV.

68 Geschäftsg.Ges.Art. 17. Das Prot. der Ministerialkonferenz vom 4. Mai 1818 bemerkt,
dieseBeschränkung sei „von mehrerenMitgliedern als sehr zweckmäßigbeurteilt" worden, „.um da=
durch zu verhindern, daß sichdie Abg. nicht dieseReden von andern bearbeitenlassen“!

4Gesch.Ordn.derK. d. Abg.Art. 44Abs.I. Vgl. oben§ 64 beiN. 7 überWortentziehung.
65 Vgl. auch v. Seydels Abh. S. 420 Anm. 5. .
«0Gesch.-O:du.d·n.d.R.R.«43Abj.ttd.K.d.Abg.§41Ak-s.1l.sIGeich.O-dn.d.n.d.N.R.szAbpxij «
« Gesch on. d. K. d. Abg. § 26. Nunmehr enthält auch dieGesch.Ordn. d. K. d. R.N.

88 38 Abs. XIII,44 Abs. II, 49 Abs. III hierüber Bestimmungen, Verh. d. K. d. N.N. 189..96
Prot. Bd. V S. 33f.
* 55Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 44, der K. d. Abg. Art. § 46.

10 D. h. der Hauptantragsteller. Sten.Ber. 1872 II S. 171, 228.
Gesch.Ordn. d. K. d. N.N. 45 Abs. I, der K. d. Abg. § 47.

20“
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Die Geschäftsordnungenbeider Kammern75erlauben außerdemnachSchluß der
Beratung oder dem Schlußwort des Berichterstatters oder, im Falle der Vertagung
der Beratung,am SchlussederSitzungdieErteilungdesWortes zurBerichtigungbe=
stimmt bezeichneterTatsachenoder zur Abwehr eines persönlichenAngriffes.

Hat einRegierungsvertretervon seinemRechte,zu jederZeit über jedenBeratungs=
gegenstanddas Wort zu ergreifen, nach Schluß der Beratung Gebrauch gemacht, so
ist auf Antrag einesMitgliedes die Verhandlungwiederaufzunehmen73.

An die Verhandlung reiht sich gegebenenfallsdie Abstimmung. Letztereist durch
die Fragestellungvorzubereiten,welchedemPräsidentenobliegt. Sind mehrereFragen
erforderlich, so hat der Präsident sämtlicheder Reihe nach vorzulegen. Sie sind in
positiver Form7'“ und so zu fassen, daß sie durch Ja oder Nein beantwortetwerden
können75. Jedem Kammermitgliedestehtes frei, Erinnerungen gegendie Fassung und
Stellung der Fragen zu machen. Dasselbe Recht haben auch die Regierungsvertreter,
wenn die Fragen eine Regierungsvorlageoder einen Gegenstandbetreffen, der an die
Regierunggebrachtwerdensoll. Die Kammertrifft danndie Entscheidung76.

Die Geschäftsordnungengebeneinige leitendeBestimmungenfür dieReihenfolgebei derFrage=
stellung. Abänderungsvorschlägesind vor der Abstimmungüber den ganzenArtikel, Absatzusw. in
eventuellerWeisezur Abstimmungzu bringen, und zwar regelmäßigjederfür sich und so, daß
über den weitergehendenAbänderungsvorschlagvor demwenigerweitgehendenabgestimmtwird?.
Bei Abstimmungenüber Zahlen oderZeitangaben wird in der Regel? die Abstimmungmit der
höchstenZiffer begonnen. Eine Teilung der Fragen kann durchKammerbeschlußoder mit Ein=
willigung desAntragstellerserfolgenve.

Reklamationen,Anträge und Beschwerden,welchegegenmehrereKammermitglieder
gerichtetsind,müssenin derAbstimmunggetrenntbehandeltwerden,denFall derformellen
Beanstandungder Wahl eines ganzenWahlkreises ausgenommens!.

Unmittelbar vor jeder Abstimmung ist die Frage zu verlesen32.
Fur gültigen Abstimmung(Beschlußfähigkeit)wird die Gegenwart der Mehrheit

jener Mitgliedererfordert, aus welchenverfassungsmäßigjede der beidenKammern im
gegebenenZeitpunktebesteht,ausgenommenjeneFälle, in welchengesetzlichdieAnwesenheit
einer größerenAnzahl vorgeschriebenist58.

Bei Berechnung der Beschlußfähigkeitszifferkommenjene Mitglieder “¾nicht in
Anrechnung,welchegesetzlichvon der Abstimmungausgeschlossensind85, die Beurlaubten,

32 I' Gelsch-Ord=d. K. d. R.R. § 43 Abf. V, d. K. d. Abg. § 48 Abs. III. Dazu Sten,Ber.
1 35. »

12Gesch.Ordn, d. K. d. R.N. § 45 Abs. II, d. K. d. Abg. § 47 Abs. II. über die Ent=
stehungsgeschichtedieser Vorschrift s. 2. Aufl. I S. 473 N. 55. Ohne jene Voraussetzung kann
auf Antrag die Kammer der AbgeordnetendieWiederaufnahmebeschließen.Beschlußvom22.April

2 zuArt. 45 derGesch.Ordn. Verh. d. K. d. Abg. 1887/82Sten.Ber. II S. 143, III S. 395ff.,
Beil. Bd.III S. 403.

11Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1881/82Sten. Ber. III S. 237.
75Gesch.Ordn. der K. d. R.N. § 47 Abs. I, der K. d. Abg.§ 48 Abf. II.
16Geschäftsg.Ges. Art. 30;Gesch.Ordn. der K. d. R.N. F.47, der K. d. Abg. § 48 Abf. I

u. II. Letzteresagt einfach:über die Stellung der Pazen kann das Wort begehrtwerden; sie be=
schränktalso die Regierungsvertreternicht wie Art. 30 Abs.II des Gef.

!1 Verh. d. . d. Abg. 1872Sten Ber. II S. 355 f.
78Gesch.Ordn. d. K. d. R.RN.§ 49, der K. d. Abg. Art. 48 Abs. III.
½ Vgl. hierher Verh. d. K. d. Abg. 1873·75Sten.Ber. 1 S. 508, 512, 517, II S. Zlf.

Wenn Anträge auf Erhöhung und Minderung eines Budgetansaheszugleich vorliegen, ist der
Präsident in Anornhung des Art. 48 Abs. III der Gesch.Ordn.befugt, die Anträge auf Erhöhung
in eventueller Weise vorher zur Abstimmung#1 bringen.

80Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. Art. 48 Abs. IV.
#1Geschäftsg.Ges.Art. 29 Abs. II.
32Gesch. Ordn.d. K. d. Abg. Art. 48 Abs. V.
52Geschäftsg.Ges. Art. 25, in der durch das Verf.Ges. v. 4. Juli 1904 (G.V.Bl. S. 231)

gegebenenFassung. Über die Enistehungsgeschichteund die Unklarheit der früheren Fassung f.
2. Aufl. I S. 474 N. 68, 69. kZ « ·

Da nur Mitglieder zu zählen sindund nicht Sitze, so ist selbstverständlich,daß Aus=
geschicneneun olche, denendie Mitgliedschaftaus irgendeinemGrunde aberkanntwordenist, nicht
mitzuzählen sind. !

"5 Das sind die in Gesch.G.G. Art. 29 aufgeführten, wegenpersönlicherBeteiligung am
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die wegenKrankheit Entschuldigten36und die sonstmit Genehmigungdes Präsidenten
Abwesenden. Für die Beschlußfähigkeitder Kammer ist der Zeitraum maßgebend,in
welchemdie Abstimmungsichvollzieht37. Die Beschlußfähigkeitwird vermutet. Der
Mangel derselbenkann nur durch die Abstimmung,nicht nachträglichdargetanwerden.

Ergibt sich bei der Abstimmung die BeschlußunfähigkeitdesHauses, so kann die
Abstimmung in einer späterenSitzung vorgenommenwerden. Ergibt sich auch hier
Beschlußunfähigkeit,so hat der Präsident die Abwesenden,soweit sie für die Beschluß=
fähigkeit in Betracht kommen,für die nächsteSitzung unter Androhung der Ausschließung.
persönlichzu laden und die Ladung bescheinigenzulassen 36. Gegebenenfallsreiht sich
hieran die schonfrüher erörterte Einschreitung.

Jedes anwesendeMitglied ist regelmäßigverpflichtet, an der Abstimmungteil=
zunehmen3°2.Ausnahmsweiseist in gesetzlichbestimmtenFällen v denKammermitgliedern
die Teilnahme an der Abstimmunguntersagt?". Der Abstimmung in der betreffenden
Sache hat sichnämlich zu enthalten:

1. jedes Kammermitglied, wenn auf dessenAntrag oder infolge einer durch die
GeschäftsordnunggestattetenReklamation über die dauerndeoder vorübergehendeVer=
pflichtung oder Berechtigung?s desselbenzum Sitze in der Kammer erkannt wird;

2. jedesKammermitglied, gegenwelcheseine nach der Geschäftsordnungzulässige
Anklage oderBeschwerdeerhobenist, oderwelcheseinesolchegegenein anderesKammer=
mitglied erhobenhat;

3. jedesKammermitglied, welchesin irgendeinergeschäftsordnungsmäßigenForm
die EntscheidungderKammerbezüglicheinerpersönlichenAngelegenheitin Anspruchnimmt.

Wird die Frage zweifelhaft,ob einerder drei ebengenanntenFälle vorliege,so
entscheidetdie Kammer?s8. Bei dieserAbstimmungbestehtkeineVerpflichtungzur
Stimmenthaltung.

Die Beschlußfassungerfolgtmit absoluterStimmenmehrheitder stimmberechtigten
Anwesenden, vorbehaltlich jener Fälle, in welcheneine größereMehrheit gesetzlicher=
fordert wird. Bei Stimmengleichheitist die Frage verneint“.

Die Abstimmunggeschiehtbei allen Gegenständen,welcheöffentlichberatenwerden,
öffentlich,und zwar in der Regel durchAufstehenund Sitzenbleiben.Die Kammer
kann jedochdie AbstimmungdurchNamensaufrufbeschließen.Überdas Ganzevon
Gesetzenmuß jedenfallsöffentlichmittels Namensaufrufesabgestimmtwerden75. Nament=

benstandder Abstimmung ausgeschlofsenen,ferner in derK. d. R.R. die nochnicht stimmfähigen,
6t#enigen,die sichnochnicht Fiel haben,und die nachGesch.G.G. Art.F 8 für dieDauer der
dessa als ausgetretenzu betrachtenden.

Ob nunmehrauchdie aus anderenGründen als wegenKrankheit nachAufwandentsch.Ges.
Art. 7 Abs. III Entschuldigtenaberechnen sind kam bei der Ausschußberatungder Vollzugs=
bestimmungenzu diesemGefes zur Sprache.Eine AÄnderungdes Art. 25 wurdezwar für notwendig,
aber ni Fi. deinglich erachtet,da man (tatsärlich 7 auchsolcheEntschuldigungengeltenlassen

werde. d. üb. 1907/08Beil-Bd. II S. 125
s 7às. ugtn lickderAbstimmung“,wie Art. 26 desGeschäfts.Ges.in Küherer*.Fafung

#eagt. In der durchV.G. v. 4. Juli 1904 gegebenenSasfug heißt es im Art. 26 eit der
Abstimmung — Zeitraum. Richtig v. Seydel schon für früher 2. Aufl. 1 S. 475 rn

98Geschäftsg.Ges. Art. 26 in 5t sungdes ese "6-nvom 4. Juli 1904. ZurEntstehun s⸗
Fschichte der neuenFassung val. S. 475 N — Das entschuldigteAusbleiben der

eladenenkann die Annahmeber zoien ee, "i46 hindern.
s9Geschäftsg..Ges. Art.23 abs .Auf derNichtersülung, dieserVerpflichtung steht aber

Fine r Straffo ge. Bgl. Ae 5 K. d. Abg. 1849 Sten.Ber. 462 u. 471 (Staatsminister
Ringelmann). Überdie Folgen des unentschuldigtenSuscheerns von den Sitzungen

(. die Aufwandentschädigungs. A.Entsch.G.Art. 7; r=!P Best. v. 4. Febr. 1908 § 2.
über den Eintritt des Stimmrechts der Mitglieder der K.d. R.R. mitgebr 1006 25.

bzw. 21. Lebensjahrvgl. oben§ 52 N. 8f.
. Val. über dieEntstehungsgeschichte2. Aufl. I S. 475 N. 77—80.
?* Auch die Fragen desUrlaubs, des AusschlussesoderAustrittes gehörenhierher. Verh.

d. K. d. n 1850 Statrer= II S. 470.
ber die Beschlußfähigkeitund die Berechnungder Mehrheit der Anwesendengilt das

oben allgemeinGesagte. Peieigen, derenAbstimmungsrechtin Frage steht,könnenbei dieserBe=
rechnung nicht mitgezähltwerden.

Gescheftdr es.Art. 32. ?5 A. a. O. Art. 31.
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liche Abstimmung kann abgesehenhiervon in der Kammer der Reichsräte auf Antrag
von sieben,in der Kammer der Abgeordnetenauf Antrag von 15 Mitgliedern beschlossen
werden�s.In der letzterenKammerhat sieauchdann einzutreten,wenndie gewöhnliche
Abstimmung und die Gegenprobenach der Ansicht des Präsidenten oder einesSchrift=
führers kein sicheresErgebnis geliefert habenv7.

Das Abstimmungsergebniswird vom Präsidenten verkündets. Das verkündete
Ergebnis ist wegenUnrichtigkeitderAbstimmungnicht mehranfechtbar. Eine Anfechtung
und Richtigstellung aus dem Grunde unrichtiger Zählung ist jedochnach allgemeinen
Grundsätzenals zulässig anzusehen?2. Hat über einen Gegenstandkeine Erörterung
stattgefunden,so wird gewöhnlichkeineAbstimmungvorgenommen,sondernder Präsident
spricht, falls kein Widerspruch erfolgt, die Annahme des Vorschlagesaus 100.

Die Kammerbeschlüssewerden in der Regel vom Präsidenten mit Beihilfe der
Schriftführer entworfen. Die Mitteilung geht, falls ein Beschluß beiderKammern
erfordert wird, an die andere Kammer101. Tritt die Kammer einer oder allen
Anderungender anderenKammer bei, so hat nochmaligeAbstimmungüber den ganzen
Gegenstandzu erfolgen.

Sobald ein GesamtbeschlußbeiderKammern zustandegekommenist, wird derselbe
dem Staatsministerium übersendetund von diesemdem Könige unterbreitet. Dasselbe
gilt von den Vorlagen jeder einzelnenKammer108.

Ein Gegenstand,über welchenbeideKammern sichnicht zu vereinigenvermochten,
kann in derselbenTagung nicht wieder zur Beratung gebrachtwerden108.

Der Schluß der Sitzung tritt ein, wenndie Tagesordnungerschöpftist, undwenn
vor deren Beendigung die Vertagung ausgesprochenwird. Der Schluß der Sitzung
erfolgt durch denPräsidenten 104. «

Bezüglich des Geschäftsgangesin den Abteilungen der Abgeordnetenkammerist
nur weniges zu bemerken.Für ihre Verhandlungen ist weder durch Gesetznoch durch
die GeschäftsordnungOffentlichkeitvorgeschrieben.Die Präsidentenkönnenihren
Sitzungen mit beratenderStimmebeiwohnen 105, ebensodie Regierungsvertreter105.

96Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. 46, der K. d. Abg. § 54 Abs. II.
Gesch. Ordn. d. K. d. Abg. § 54 Abs. II. Näheres über die Art der AbstimmungGesch.=

Ordn. d. K.d. R.R. §§ 46—51, der K. d. Abg. §§ 14 Abs. I, 54 Abs. II.
9s ÜberdasVerfahren der Abstimmungskontrollein der K. d. Abg. Gesch.O. § 54 Abf. II.

5 nd ies kann jedochnur gelten, solange demBeschluß noch keine weitereFolge gegeben
wordenist.

100Vgl. Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 48 Abf. II.
101NäheresGesch.Ordn. d. K. d. R.N. §#818 Abs. I, 51 Abs. III, IV, derK. d.Abg. 8 55.

Die Stellung einerKammer zu ihren eigenenfrüherenBeschlüssenund denabweichendenKehlusfe
der anderenKammer bei der Beratung über die Rückäußerungder letzterenist erörtertVerh. d. K.
d. Abg. 1883/86Sten. Ber. 1 S. 101 ff., III S. 391, 585 ff.

16 Verf.Urk. Tit. VII § 20; Geschäftsg.Ges. Art. 39. Vorlagen einer einzelnenKammer an
die Regierunghabennie die BedeutungeinessankkionsfähigenLandtagsbeschlusses.

Verf. Urk. Tit. VII § 28. Diese Vorschrift gilt auch für die Vorlagen der Regierung.
Val. StaatsministerFrr. v. Crailsheim, Verh. d. K. d. Abg. 1883/86Sten. Ber. VI S. 243.
Vgl. über die Frage und „denselbenGegenstand“auchSten. Ber. d. K. d. Abg. 1878/79S. 265ff.,
1895/96V S. 159ff. VIfI. S. 109ff.; Verh. d. K. d. R.N. 1895/96Prot. Bd. III S. 702fl.;
1910Sten. Ber. Bd. 1I S. 97f., 189. Die Vorschrift ist zwingend,sie duldet erneuteEinbringung
derselbenVorlage wederdurchdie Staatsregierung,nochkraft seinesInitiative= und Antragsrechtes
durch denLandtag, und zwar ohneUnterschied,von welcherSeite der Gegenstanddas ersteMal
eingebrachtwar, und auchdann nicht, wenn der andereTeil zur Verhandiung bereit wäre. Die
Vorschrift ist aber nicht praktisch,dennzur erneutenEinbringung wird es nur dann kommen,wenn
die neue Vorlage in irgendeinem Punkte von der früheren, abgelehnten abweicht, und dieser Punkt
wird im einzelnenFalle immer einsolcher sein, der die Vorlage im ganzenals ein anderer Gegen=
stand erscheinenläßt. Jedenfalls gibt es keinen sicherenrechtlichenMaßstab dafür, wann ein Gegen=
standals „derselbe“anzusehenist, wann nicht. Es empfiehltsichdaher, die Aufhebungder Vor=
schrift in Erwägung zu ziehen. v. Seydels Aufsätze, Bl. f. adm. Pr. XLVI S. 348 ff. S. auch
oben§ 47 Anm. 25.

104Gesch.G.G.Art. 13 Abs. 1;Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 52, der K. d. Abg. §38 Abf. I.
105Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 13 Abs. IV.
1069A. a. O. § 6 Abs. VI.
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Die Abteilungen sind bei Anwesenheitder Mehrheit ihrer Mitglieder beschlußfähig107
und beschließenmit absoluter Mehrheit108.

Für denGeschäftsgangin den AusschüssensindfolgendeBestimmungenmaßgebend.
Den Ausschußsitzungenkönnenalle Kammermitgliederbeiwohnen105,sofernder Ausschuß
oder die Kammer nicht in besonderenFällen andersbeschließen110. Die Präsidenten
haben stets, und zwar nicht bloß als Zuhörer, sondernmit beratenderStimme, Zu=

tritt 11. In den Ausschüssenist bei Beratungen eines Antrages der Antragstelleroder
der zuerstunterzeichneteAntragsteller mit beratenderStimmebeizuziehen 112. Bei allen
Beratungsgegenständen,welchekraft gesetzlicherVorschrift oder auf Antrag der Staats=
regierung einem Ausschussezu überweisensind, muß der Ausschuß vor der Bericht=
erstattung die betreffendenStaatsminister oder königlichenKommissärehören118. Die
Geschäftsordnungenbeider Kammern114 verfügen allgemein, daß „die betreffenden
königlichenStaatsminister“ zu den Ausschußsitzungeneinzuladensind.

Die Regierungsvorlagensind in den Ausschüssen,soweit nicht, namentlichwegen
besondererDringlichkeit sonstigerGegenstände,mit Zustimmung der Regierungsvertreter
ein anderes von der Kammer1½beschlossenwird, vor allen übrigen Beratungsgegen=
ständensowohl hinsichtlichder Bearbeitung als der Beratung zu berücksichtigen116.

Der Finanzausschußder Kammerder Abgeordnetenkann, vorbehaltlichjener
Bestimmungen,welcheauf seineOrganisation,die Beschlußfassungund die Teilnahme
an den Sitzungen sichbeziehen,seineGeschäftsordnungselbständigfeststellen 117.

Die AusschüssesindbeiAnwesenheitderMehrheit ihrer Mitglieder beschlußfähig½18.
Die Beschlüssewerdenmit Stimmenmehrheitgefaßt;in denAusschüssenderAbgeordneten=
kammerhat der Vorsitzendebei Stimmengleichheitden Stichentscheid115.

Die Ausschüsseempfangenihren Beratungsstoff von der Kammer und stellenselbst
ihre Tagesordnungfest 120. Sie haben ebensowie letzteredas Recht, Erläuterungen
und Aufschlüssevon der Staatsregierung zu verlangenund GutachtenSachverständiger
zuerholen 11. Vor der Berichterstattung an das Haus sind die Regierungsvertreter
zu hören128.

Der Berichterstatterhat in denAusschüssenderKammerderReichsräteschriftlich
Antrag zu stellen,die Begründung geschieht,sofern der Ausschuß nicht anders verfügt,
mündlich188. In denAusschüssender Kammer der AbgeordnetentragenBerichterstatter
undMitberichterstatterregelmäßigmündlichvor124.Der Berichterstatter,welchernach

107 A.a. O.§ 5 Abfs.III.
108 Uberdas Verfahrenbei Wahlprüfungen oben§ 58.

icht * * zum Landtage1893/94waren dieAusschußfitzungender K. d.R.R. für dieMitglieder
ni entlich.

41 Lesche d. K. d. R.R. " 24 Abf. IV, d. K. d. Abg. 8§27 Abs.III.
111Gesch.Ordn. d. K. d. R. R. 8 24 Abs. II, d. K. d. Wg. §*13 Abs. IV.
112Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. § 24 Abs. III, d. K. d. Abg. § 27 Abs. IV.
118Geschäftsg.Ges.Art. 22 Abs. V.
11K. d.R.N.9 24Abs.I, K. d.Abg.§27Abs.V.
115Der AusschußselbstkannalsodieBeratung einerRegierungsvorlagenichtvertagen,sondern

er muß darüberan die Kammer berichten.
½ Geschäftsg.Ges.Art. 22 Abs. II. Entstehunge eschichte2. Aufl. I S. 477 N. 103.
in Gesch.Ordn. d. K. d. Abg. § 27 Abs. IX. Hierwäre der Ort, wo Bestimmungen ur

Vermeidung allzu umfangreicherund zeitraubenderVerhandlungenzu gebenwären, z. B. über Be=
feitigung oder Einschränkung der „allgemeinen Debatten"“. Im Landtag wurden Wünschein

ieserRichtung öfter in ausgedehntenVerhandlungen,aber bisher ohneErgebnis besprochen.Vgl.
Sten. Ber. 1908 Bd. VII S. 227 f.

118Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 23 Abs. I, d. K. d. Abg. § 27 Abs. II.
# Gesch.Ordn. d. K. d. R R. § 24 Abf. VI (hier wird beiStimmengleichgeit nur dieDar=

legung der Ansichten der beiden Parteien erübrigen); der K. d. Abg. § 27 Abs. II.
129Gesch. Ordn. d. K. d. Abg. § 27 Abs. IX. über die Geschäftstätigkeitdes Finanz=

ausschussesvgl. oben§ 63 N. 60.
11 Geschäftsg.Ges.Art. 33;Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. § 32, derK. d. Abg. § 28 Abs. I, III.
122Gesch.G.G.Art. 22 Abf. V.
135Gesch. Ordn. d. K. d. NR.R § 25.
u-l UÜberdie Anregung des Abg. Dr. Quidde, die Berichteder Ausschußberichterstatteran

alle Mitglieder desHauses zu verteilens. Sten.Ber. 1908 Bd. VII S. 227f. und S. 238.
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geschlossenerBeratung für den Vortrag an das Haus gewählt worden ist, berichtet
regelmäßig mündlich15, ausnahmsweiseauch schriftlich188. Wird mündlichberichtet,
so läßt der Berichterstatternur die Ausschußbeschlüsseschriftlich zusammenstellen.Wird
schriftlich berichtet,so hat der BerichterstatterAnsichtenund Anträge des Ausschusses
in einemBerichte zusammenzustellenund bedarf der Bericht der GenehmigungdesAus=
schusses17. Die Vorträge der Ausschüssesind den Staatsministern und königlichen
Kommissärengleichzeitigmit der Verteilung an die Kammermitgliederzuzustellen18.

ÜlberdieAusschußverhandlungenwird Protokollgeführt12°.
§ 66. BesondereBestimmungenfür einzelneGeschäftsgegenstände.Neben

den allgemeinenAnordnungenüber das Verfahren bestehennoch eine Reihe besonderer
Vorschriften für die Behandlung einzelnerBeratungsgegenstände.

Die Vorlagen der Regierung habenin bezugauf ihre geschäftlicheBehandlungin
den Kammern selbst und in derenAusschüssendie bereits erörtertenVorzugsrechte.

Berichte und Gutachten der Ausschüsseüber Regierungsvorlagen, selbständige
Anträge der KammermitgliederoderBeschwerdenmüssen,wennnichtunterZustimmung
der Regierungsvertreteretwas anderesbeschlossenworden ist, für die ersteBeratung
schriftlich erstattet,gedrucktund gleichzeitigan die Kammermitgliederund Regierungs=
vertreter verteilt werden1.

Vorlagen der Regierung und gesonderte(selbständige)Anträge, welcheohnevor=
herige Verweisung an einenAusschuß im Hause beratenwerdensollen, sind gedruckt
* die Kammermitgliederzu verteilen und gleichzeitigden Regierungsvertreternzu=
zustellen?.

Die Beratung im Hause über sämtlichevorbenannteDrucksachenkann ohneZu=
stimmungderRegierungnicht früher erfolgen,als nachdemzwischendemVerteilungs=und
dem Beratungstagezwei volle Tage verflossensind7.

Abgesehenhiervon ist in der erstenKammer die zweite oder Schlußberatung „in
einer folgendenSitzung“ vorzunehmen.

Selbständige Anträge der Kammermitglieder? sind verfassungsmäßigbezüglich
aller Gegenständezulässig , welchein den Wirkungskreis der Kammern fallen . Sie
sind schriftlich zu übergebenund, wie oben bereitserwähnt, gedrucktzu verteilen 38.Da
die Einbringung selbständigerAnträge innerhalbder obenangegebenensachlichenGrenzen
ein verfassungsmäßigesRechtdes einzelnen Kammermitgliedesist, sodarf die Geltend=

K Eien. HGegenghieseneauhzerstzeiteitreubenden Brauch und über die Sitte, die Berichte nicht anzuhören,
vg en. Ber

abs. Vi126vi G chaftas..Ges.Art. 7 M, Gesch.Ordn. d. K. d. R.NR.§ 26, d. K. d. Abg. § 27

in Gesch.Ordn. d. K. d.gabs. 827 Abs. VII.
128Geschäftsg.Ges.Art.
139Gesch.Ordn. d. K. d.. 824 Abs. VII, VIII, der K. d. Abg. 8 27 Abs. VIII. Eine

Veröffentlichungder Ausschuß=Sitzungsprot.findet in derNegelnicht statt.
[S66| 1 A. a. O. Art. 23 Abs. II. Gesch.Ordn. d. K. d. R.R. §26.

2A. a. O.Art. 23 Abf. I. Sersch=rdnd. K. d. R.N. . er K d. Abge§20 Abs. III.
„nA. a. O. Art. Wöi I GeschOrdanRR §§ 26 Abs., 28 Abs.* d. K. d.Abg.

v21.S l. dazu Verh.d d. Abg. 1883/86Sten.Ber. 1 S. 12ff.
esch.Ordn.d.K. drn zo Abs. II.

Auch nichtstimnfa igeNeichsräte könnenAnträge einbringen.
6Gesch,Ordn. d.K. R.N. 3§833 und 34 über Abänderungsvorschlägeund selbständige

Anträge. — Uberdie Gifäntc Behandlung vonAptragen zum Budget, die keineAbänderungs=
antraͤgefind, Verh.d. Abg. 1873/75Sten.Ber. I S. 198.

Verf. Urk.Tii. Ft §5.20,Geschäftsg.Ges.AbschnittII Ziff. 1. Durch letztereBestimmung
wurden die unnötigen geschäftlichenUmständlichkeiten,wehste die ersterevorschrieb, (rsgelmäßig wei=

zalige Beratung im Ausschusseund Hause),befeitigt. n darüberVerh.d 4A.Abg. 1871/72
Beil. Bd.1 S. 437f. S. auchebenda1863/65Sten.Ber. S. 142f. Durch die Einfuhrung der
regelmäßigzweimaligenBeratung in der neuen Gesch.O.der K. d. Abg. 1904 wurde dieseUm=
ständlichtettallerdings teilweise wiederhergestelt.

Gesch.Ordn.d. K. d. R.N.§ 34 Abs. II, d. K. d. Abg. § 32 Abs. I („Alle Anträge
von eiss der Kammer *,7 en niit der Eingangs ormel versehen sein: Die Kammer wolle
beschließen.“Vgl. dazu Verh.d. K. d. Abg. 1872 Sten.Ber. S. 103f., 108ff.
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machungdiesesRechtesdurchdie Geschäftsordnungvon keinerUnterstützungabhängig
gemachtwerden'.

lber die weitere geschäftlicheBehandlung der Anträge wird in der erstenKammer
sofort beraten. Es finden, je nachdemdie Kammer Vorberatung im Ausschusseoder
im Hause odersofortigeSchlußberatungbeschlossenhat, die hierfür geltendenallgemeinen
BestimmungenAnwendung10. In der Abgeordnetenkammerwerden Anträge, welche
einen ausgearbeitetenGesetzesvorschlagenthalten,gleichRegierungsvorlagenbehandelt11.

Die Zurücknahme eines Antrages ist dem Antragsteller unbedingt gestattet. In
der Kammer der Abgeordnetenkann aber ein solcherAntrag von jedem anderenMit=
gliede wieder aufgenommenwerden12.

Die Wiedereinbringung nicht angenommenerAnträge ist nach der Geschäftsordnungder
Kammer der AbgeordnetenBeschränkungenunterworfen13. Ein abgewiesenerAntrag kann während
derselbenSessionregelmäßignichtmehreingebrachtwerden4. Sind dieLandtagssitzungendurchkönigliche
Vertagung unterbrochenworden,so ist dieWiedereinbringungeines durchdie betreffendeKammer
abgelehnten Antrages dann gestattet, wenn derselbevon 15 Mitgliedern unterstützt wird#. Die
Geschäftsordnungder Kammer der Abgeordneten(1904)§ 32 Abs. VI gestattetauch die Wieder=
einbringung eines durchGesamtbeschlußabgelehntenAntrages im Fall der Vertagung unter der
Voraussetzung,daß die Kammer über ihn nochnicht entschiedenhat, daß er in neuerFassunger=
scheint und von 15 Mitgliedern unterstützt ist.

Die Anträge, welchevon einer Kammer angenommenworden sind, müssender
anderen Kammer mitgeteilt und können erst nach deren erfolgter Beistimmung dem
Ministerium zur Vorlage an den König übermittelt werden=7.

ErschwerendeFormvorschriften findenAnwendung, wennes sichum Abänderungen
der Bestimmungender Verfassungsurkundeoder eines Verfassungsgesetzes,sowie wenn
es sichum Zusätzehierzu handelt16. Dabei ist zu unterscheiden,ob der Vorschlag aus
der Mitte der Kammer oder ob er vom Könige kommt.

Im erstenFalle sind nach dem Initiativgesetze die betreffendenAnträge sofort
nach ihrer Einbringung einer vorläufigenVerhandlung im Hause zu unterwerfen. Wenn
dieselbenhiernach nicht von der Hälfte der anwesendenKammermitgliederunterstützt
werden, könnensie zu keiner weiteren Beratung gelangen. Im Falle der Unterstützung

* Die Vorschriften derGesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 34 Abs. III stehenhiermit nicht im
Einklange. Vgl. oben§ 62 bei N. 35f. Vgl. 2. Aufl. 1 § 106 bei N. 46. Für die hier vertretene
Ansicht sprichtauch die Entstehungsgeschichtedes 20 Tit. VII derVerf. Urk. Dieser hatte vor=
geschrieben, daß die Kammer darüber, ob Wünsche und Anträge eines „einzelnen Abg.“ „in
nähereUberlegungut werdensollen,durchMehrheit der Stimmen erkennt“. Trotzdicee Be=
schränkung war in derSitzung der Ministerialkonferenz vom 21. April 1818, in welcherLerchen=
feld den fraglichen Paragraphen einbrachte, vom Grafen Törring bemerkt worden, „daß ein
Abg. allein nicht das Recht haben sollte, Wünscheund Anträge an seineKammer zu bringen,
sondern daß, wie in England, es immer zwei Abg. sein müßten, die von einer an die Kammer zu
bringendenSache gleicheAnsicht hätten, wodurchmancheAufwallung und unzweckmäßigePetition
* igt und verhindert würde"“. Dieser Anregung wurde indessenkeine Folge gegeben. Die (Verh.

ltK. d. N.N. 1895/96Beil. Bd. IV S. 164.) geltendgemachten„Opportunitätsgründe“ sind keine
Beruhigung gegenüberrechtlichenBedenken. S. 362f. beschloßder AusschußStreichung, S. 724f.
ist eine Anderungnicht ersichtlich.(HaugschriftkicheZusätzev. Seydels zu § 110N. 20 der2. Aufl.).

10 Gesch. Ordn.d. K. d. R.N. § 34 Abfs. III.
11Gesch.Ordn. § 32 Abs. II. Vgl. hierher Serh d. K. d. Abg. 1872Sten. Ber. II

S. 228f., 285. 12Gesch.Ordn. d. K. d.Abg. § 32 Abs. IV.
1 Über Wiedereinbringung eines von beidenKammern abgelehntenAntrages oder einer

abgelehntenRegierungsvorlages. oben§ 47 N. 25. «
14Als der nämlicheAntrag wird auchderjenigeangesehen,der zwar eine andereFassung,

aber den#leichenInhalt hat wie der frühere.
16 Als „königliche Vertagungen"sind auch diejenigenSchließungen anzusehen,welcheam

Ende einer Session während der Lygislaturperiode unter dem Namen „Vertagung bis auf weiteres“
ergehen. Vgl. oben8 61N. II, 14.

1sGesch.Ordn.d. K. d. . *32 Abs.V. VI. Kammerbeschlußvom5.Febr.1880.Verh.
d. K. d. Abg. 1879/80Beil. Bd. IX S. 697ff., Sten.Ber. IV S.825f..

1 Verf. Urk. Tit. VII § 20 Abf. I. » ·
IUArLVIdesGes»dieständischeJnitativebetr.,vom4.Juni1848.Uberdienngeschicktc

AusdrucksweisedieserBestimmung s. 2. Aufl. I S. 481 N. 31. Die Erschwerungenbeziehensich
nur auf die Gesetzgebungselbst,nicht auchauf Petitionen, welchesichan die Regierungrichtenund.
die Vorlage von Entwürfen zum Gegenstandhaben. Vgl. 2. Aufl. I S. 483 bei N.41.
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sind sie an einen Ausschuß zur Vorberatung zu verweisen. Dieser ist auf die doppelte
Zahl der geringstengeschäftsordnungsmäßigenMitgliederzahl einesAusschusseszu ver⸗
stärken18.

Nach beendeterVorberatung ist der Antrag in Zwischenräumenvon achtTagen
einer dreimaligenBeratung und Beschlußfassungzu unterziehen. Hierbei ist die Gegen=
wart von drei Vierteilen „der bei der Versammlung anwesendenMitglieder“ und eine
Mehrheit von zweiDritteilen der Stimmen erforderlich. GleichesVerfahren ist sodann
auch in der anderenKammer einzuhalten20.

Bei Vorschlägenzu Verfassungsänderungen,welchevom Könige ausgehen,ist nach
der Verfassungsurkunde?1lediglich für die Beschlußfassungin jeder Kammer das eben
angegebeneZahlenverhältnis der Anwesendenund Zustimmendenerfordert.

Unter demAusdrucke„bei der VersammlunganwesendeMitglieder“, dessensowohl
die Verfassungsurkundeals das Initiativegesetzsichbedienen22, ist die Gesamtzahljener
Mitglieder zu verstehen,aus welchenverfassungsmäßigjede der beidenKammern im
gegebenenZeitpunkte besteht. Dabei sind auch in diesenFällen diejenigenMitglieder
nicht einzurechnen,welchenach der allgemeinenRegel überdie Feststellungder Beschluß=
fähigkeit nicht einzurechnensind28.

1° A. a. O. Art. V. Nach derGesch. Ordn. d. K. d. R.N. § 27Ten solcheAnträge an den
vereinigtenerstenund dritten odereinenbesonderenAusschußvon 10 Mitgliedern.Die Gesch.Ord.
d. * d. ahs § 32 Abs. VII verweistbezüglichder Anträge auf Verfassungsänderungeneinfach
auf das Ges.

20Ges.Art. VI. Die Begründung des Entw. beruft sich auf das Vorbild des englischen
Rechtes. Eine Behandlung im verstärktenAusschussefordertdas Gesetz nur in jenerKammer, wo
der Antrag einkommt. Dies ergibt der Wortlaut und die AbsichtdesArt. V, wie fie in der Be=
gründung er Ka d Af- 1848Beil. Bd. II S. 6) entwickeltist.

it. ..
:2 Vgl. auch Fr. Stker, das kurhessischeWahlgeset vom 5. April 1849 und § 153 der

kurhess.Verfassungsurkunde.Separatabdruckaus den Beilagenzu Dr. Friedrich Ztker, Lebens=
erinnerungen,Bd. III.

Art. 25 des Gesch.G.G. Vgl. oben§ 65 N. 83 ff. v. Seydel 2. Aufl. I 482 N. 36 hat
in üb-seugenderWeisedargetan,daß die in Verf. Urk. Tit. X S. 7 Abs.III und im Abitiotiverel
Art. VI übereinstimmend gebrauchtenWorte „bei der Versammlung anwesende Mitglieder“ na
der Vorschrift desArt. 25 desGesch.G.G.vom 25 Juli 1850 und demgleichlautendenArt. 25 des
Gesch.G.G.v. 19. Jan. 1872 so auszulegenwaren,daß darunter „die GesamtzahljenerMitglieder,
welcheder Kammer verfassungsmäßigangehören,verstandenwerdenmußten. v. Seydel kamzu
diesemErgebnis mittels der Annahme,daß durchArt. 25 desGesch.G.G.v. 1850dieBestimmungen
des Tit. X 8§7 Abs. III und das Init.G. Art. VI dahin abgeändertwerdensollten. daß für die
Berechnungder Mehrheit nicht mehr wie vorher die Konstituierungsfähigkeit,sonderndie Beschluß=
sähig.eit den Ausgangspunkt bilden sollte. DieNichtigieit dieserAnsicht v. Seydels wird noch
dadurchgestützt,daß demGesch.G.G.von 1872 der Begriffder Konstituierungsfähigkeitüberhaupt
nicht mehrbekanntist. Nach diesemGesetzist jedeKammer konstituierungsfähig.wenn sie beschluß=
fähig ist. Es gibtalso sichernachdiesemGesetzkeineandereBerechnungsgrundlagemehr als die=
lenige, welche 77 die Beschlußfähigkeit maßgebend ist. Es fragt sich nun nur * noch, welchen
Eimnsartauf die MehrheitsberechnungnachTit. X § 7 Abs. IIIund Init Ges.Art. VI die Anderung
Pübt hat, welcheArt. 25 des Gesch.G.G.s#v. 1872durchdasVerf.G. v. 4. Juli 1904erfahrenhat.

ie Frage liegt nicht ganz so einfach, wie es scheint. Denkt man die Auslegung v. Seydels
logisch weiter, so kann das Ergebnis nur sein, daß der geänderte Art. 25 auf jene Verfassungs=
bestimmungen sich ebensogut zu beziehenhat wie vorher der ungeänderte. Dann ist also statt „bei
der Versammlung anwesendeMitglieder“ zu lesen,nicht mehrwie nachv. Seydel, demnochder
ungeänderteArt. 25 vorlag: dieGesamtheitjener„Mitglieder, welcheder Kammerverfassungsmäßig
angehören", sondern, wie es im geändertenArt. 25 heißt: jener Mitglieder, aus welchenverfassungs=
mäßig jededer beidenKammern im gegebenen Zeitpunkte besteht“.Und weiter hat dann
auchder Art. 25 Abs. II hier Anwendungzu finden, und sind die daselbstangeführtenMitglieder
von der der Beschlußfähigkeitsberechnung#grunde zu legendenGesamtzahl in Abzug zu bringen.
Diese Auslegung ist m. E. die richtige. as man dagegeneinwendenkönnte, ist nur fol endes:
Art. 25 nimmt auch in seiner geändertenForm Bezug auf „die Fälle, in welchengesetzlichdie
Anwesenheiteiner größerenAnzahl vorgeschriebenist". Das sind ebendie beidenFälle des Tit. X
§&7 Abs.III und desInit.G. Art. VI. Es könntenun aus derungeschicktenArt = Bezug=
nahme durch „Vorbehalt“ der Schluß gezogenwerden, der Vorbehalt bedeutenur, daß in jenen

Fällen wie bisher dieAnwesenheitderFrsen Mehrheit nicht genüge,daß vielmehr dort “=Mehr=
Pit verlangt bleibe; im übrigen sage dieserVorbehalt nichts, insbesondereenthalte er sicheiner

estimmungüber den nachTit. X § 7 Abs. III und In.G. Art. VIanzuwendendenGrundsatz
der Präsenzberechnung.Da aber die betreffendenWorte in jenen Verfassungsbestimmungenun=
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Die erörtertenZahlenverhältnissewerdenim Falle der Initiative des Landtags
für alle drei Abstimmungengefordert24.

Für beideFälle ist zu bemerken,daß bei densogenanntenvorläufigenAbstimmungen
(überdie einzelnenArtikel usw.)dieZweidrittelmehrheitnicht ermittelt zu werdenbraucht,
sondern daß dieselbe erst bei der Hauptabstimmung nötig ist?5. Der Gesetzentwurf
darf aber in seiner endgültigenFassung kein Wort enthalten, das nicht die Zwei=
drittelmehrheit in beidenKammern erlangt hat?.

Enthält eine Vorlagenur einzelneVerfassungsänderungen,so bedarfes der er=
höhten Mehrheit nur für diese,nicht für das ganzeGesetz?.

Die Mitglieder des Landtages?s haben ein gesetzlichesInterpellationsrecht25.
Man verstehtunter Interpellationen Anfragen, welcheKammermitgliederselbständig,
d. h. nicht im Laufe der Verhandlungüber einenBeratungsgegenstand3°, an die Staats=
regierung richten. Das Interpellationsrecht ist nicht auf die Gegenständedes Wirkungs=
kreisesdesLandtages beschränkt31. Die Adresseder Interpellation ist nicht der einzelne
Minister, sonderndie Staatsregierung, d. h. das Gesamtministeriums2.

Die Interpellationen sind kurz begründetund schriftlich dem Präsidenten zu
übergeben,welchersie sofort demMinister mitzuteilen hat, in dessenGeschäftskreisder

geändertstehengebliebenseien,undda esdoch,zumal man ihrer offenbargedachte,ein leichtesgewesen
wäre,siedurchdieNovellezuArt. 25 ausdrücklichfür abgeändertzuerklären,wennmandasnur gewollt
hätte so gelteaber für jeneFälle nicht nur die 3/4=Mehrheit,sondernauchdie besonderePräsenz=
erechnung Solche Auslegung hat Wortlaut und Fassung des Art. 25 entschiedenfür sic.

Zweifellos wäre es leicht und richtig gewesen,in demArt. 25 durchdie Novelle von 1904zwischen
Abs. I und II einen besonderenAbsatz einzufügenund durch denselbenausdrücklichzu bestimmen,
daß in Tit. X & 7 Abf. III und im Init. G. Art. VI die Worte „bei der Versammlung anwesenden
Mitglieder“ durchdie Worte zu ersetzenseien,welcheArt. 25 Ab, 1 anstatt dessengebraucht.Dann
wäre freilichdie Sacheklarergewesen.UnserErgebnis kannaber durchjenenEinwand nichterschüttert
werden. Abgesehendavon nämlich, daß bei unklarer Anordnung der vernünftigenAuslegung stets
der Vorzug zu gebenist vor einer solchen,die zu einemungereimtenErgebnis führt, kannjeneAus=
legung schondeshalb nicht bestehen,weil sie wieder zu dem nicht mehrexistierendenBegriff der
Konstituierbarkeitzurückführt, und dann auchdeshalbnicht, weil Art. 25 ganz offenbareine all=
gemeine Regel für alle Abstimmungen aufstellen wollte. Diese Absicht, die freilich deutlicher hätte
ausgesprochenwerdenkönnen,wird, wie schonv. Seydel für das frühereRechtannahm, immerhin
klar genug, wenn man bedenkt,daß jener Vorbehalt in Art. 25 sichebennur auf die Mehrheitart
(3/4,statt ½) und nicht auf die der Mehrheitsberechnungzugrunde liegendeMitgliederberechnung
beziehe.Man hat also in Art. 25 die authentischeInterpretation der Worte „bei derVersammlung
anwesendenMitglieder“ in Tit. X § 7 Abs. III undInit. Ges. Art. VI zu erblicken.

24Vgl. Begründung,Verh. d. K. d. Abg. 1848 Beil Bd. II S. 6: Es soll „eine dreimalige
Beratung stattfindenund erst, wenn diesegeschehenund der Beschlußvon drei Vierteilen der An=
wesendenund zwei Dritteilen der Stimmendendreimal in beidenKammern gefaßtwordenist, als
Gesamtbeschlußan den König gebrachtwerden“.
- WierüberBerh.d.K.d.N.R.1848Prot.Vd.IIlS-429.;Verh.d.K.d.Abg.18-51X52
gteiiäer. VS.469—472.Vgl.K.Göz,DasStaatörechtdesbnigreichsWürttemberg,1908,

VCDiesiftubeachten,wenneinEntw.voneinerKammerandieandereabgeändertzurücks
geht. Vgl. 2. Aufl. S. 483 N. 39. ·

»EingehendeEiörterungenüberdieBehandlung solcherEntwürfe bei der Abstimmung gibt
O. v. Sarwey, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg,II S. 222#.

258Auch nicht stimmfähigeReichsrätekönneninterpellieren.
* Die einschlägigen Bestimmungen des Geschäftsg.Ges. Art. 18—21 verdanken ihre Fassun

demAusschusseder K. d. Abg. Bgl. Verh. 1849/•50Beil. Bd. 1IS. 268f., Sten.Ber. II S. 4%
Die Art. 19—21 haben auf Antrag des Landtages durch den Landtagsabschiedvom 1. Juli 1886
9466 eine veränderteFassung erhalten. Die Verh. sind nachgewiesenRepert. 1883/86S. 175f.

gl. 2. Aufl. I S. 483 N. 43.
30Vgl. P. Laband, Staatsrechtdes DeutschenReichs, 5. Aufl., 1 S. 307ff. Auch Verh.

d. K. d. Abg. 1855/56Sten.Ber. I S. 93. · ·
«Vgl-denAusschiißberichtVerh.d.K.d.Abg.1849,-50Beil.Bd.lS.269unt3rZiss.l-.
«IS.a.a.O·unterZifs.1c.,Daesübrigens...alswünschenswerterscheiiienmuß,daß

dieBeantwortnngeinerJnterpellation...nichtblosialsdieeinseitigeErklärungeinesMini·sters,
sondern als Ausdruck der Politik und Gesinnung des Gesamtministeriums gelte, und daß jedem
einzelnenMinister allenthalbendie Gelegenheitabgeschnittenwerde,die Handlungen der andern zu
desavouieren,so hat derAusschuß den weitern Vorschlaggemacht,daß die schriftlicheingekommene
Interpellation dem treffenden Ministersofort mitgeteilt und diesemhierdurchGelegenheitgegeben
werde,sichüber die zu erteilendeAntwort mit seinenKollegen beratenzu können."“
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Interpellationsgegenstand gehört s. In der hierauffolgendennächstenoder längstens
in der zweitenSitzung wird die übergebeneInterpellation von demInterpellanten ver=
lesen und hierauf vor allem die Unterstützungsfragegestellt31. Findet die Interpellation
die nötigeUnterstützung,nämlich in der Kammerder Reichsrätevon sieben,in der
Kammer der Abgeordnetenvon 15 Mitgliedern, so hat der betreffendeMinister oder
dessenVertreter sie entwedergleich zu beantwortenoder denTag zu bestimmen35, wann
diesesgeschehensoll, oderdie Gründe anzugeben,aus welchendie Beantwortungnicht
stattfinden kamn. Der Interpellant ist befugt, seine Interpellation, ehe deren Be=
antwortung erfolgt, mündlich zu begründen36. Eine Verweisung an den Ausschußgibt
es bei Interpellationennicht.

Die InterpellationkannübrigensvomFragestellerjederzeitzurückgezogenwerden5v.
An dieBeantwortungderInterpellationundan dieAblehnungderBeantwortung

darf sich eine sofortige Besprechungdes Gegenstandesder Interpellationen anschließen,
wenn in der Kammer der Reichsräte mindestens15, in der Kammer der Abgeordneten
mindestens25 Mitglieder darauf antragen. Die Stellung einesAntrages bei dieserBe=
sprechungist unzulässig. Jedem Kammermitgliede steht aber frei, die Sache in Form
eines Antrages weiter zu verfolgen38; dies unter der selbstverständlichenVoraussetzung,
daß der Antrag in die Zuständigkeit des Landtags fällt 35°.

Petitionen" nimmt die Kammerder Reichsrätezwar an, würdigt sie aber nur
dann, wenn ein Kammermitgliedsichdieselbenangeeignethat. In letzteremFalle werden
sie als Anträge behandelt“1.

Die Geschäftsordnungder Kammerder Abgeordnetenbestimmtfolgendes“.
Die Kammerhat sichmit allen Petitionen, die an siegelangen,„zu befassen“,

wennnichteingeschäftsordnungsmäßigerGrundderAblehnungvorliegt. DieseAblehnung
hat zu geschehenentwederdurchdas Plenum oderdurcheinenAusschuß,je nachdem
dieser oder jenes mit der Behandlung der Petition befaßt ist. Die Gründe der Ab=
lehnung"ssind entwederformelleodermaterielle.

Bo.l GeschäftsgGes. Art. 18. Reichsrat v. Bechmann, Verh. d. K. d. R.N. 1893/94, Beil.=

. Geschäftsg.Ges.Art. 19 (Fassungvon 1886). ·· ·
l Es wird auch die Zusicherungder Beantwortung „in einer der nächstenSitzungen“ als

genügenderachtet.
4%Gef ifteseGe. Art. 20 (n. F.),SaeschSeh. d. K. d. R. R. 35, d. K. d. Abg. 8 35 Abs. J.
37Dies ergibt daraus, daß die Interpellationein ber önliches gesetzlichesRecht des

Kammermitgliedesist, dessenGeltendmachungnur soweit beschränktist, als Art. 20 desGes. zuläßt
'untersücunß) Man kann niemandenzwingen,z interpellieren,der nicht will. Vgl. hierüber die
in 2. Aufl. 1 S. 484 zitiertenVerh. d. K. d. R.R., dazu auchVerh.Beil. Bd. IV S. 115,363,725,
Beil. Bd. IV a. S. 194.

38Geschäftsg.Ges.Art. 21 (u. F.). Gesch.O. d. K. d N.N. § 35 Abs. VIII; der K. d. Abg.
§ 36 Abs. II. Überdas frühereRecht2. Aufl. I S. 484N. 52.

" Andernfalls könntenmittels vorherigerEinbringung einerInterpellation die Bestimmungen
derVerf. Urk. VII §§.1, 19 und jene über die Grenzen des Initiativrechtes umgangen werden.
§ 26 des Landtagsabsch.vom 1. Juli 1886 hat an Verfassungsbestimmungennichts geändertund
nichts ändern wollen. Dies erhellt schon daraus, daß der bezüglicheGesetzesvorschlagvon den
Kammern nicht nachden Bestimmungenüber –ise behandeltwurde. Vgl. über den

Unterschied,von Besprechungund Beratung oben§ 50 N. 4 und 27.
°"Uber derenrechtlicheNatur oben § 50 N. Efsf.

1 Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. § 34 Abs. V.
“ Die Bestimmungender Gesch.O.v. 1872Art. 27 haben durchdie Gesch.O.v. 1904 Art. 31

tief eingreifende Anderungenerfahren, durch welchezum Teil das materiellePetitionsrecht durch
formelleErschwerungenerheblicheingeschränktund zum Teil solcheRegeln desVerfahrens, die bisher
nur tatsächlichin Ubung waren, zu Normen der Gesch.O. erhobenwurden. Der § 31 Abs. V der
Sesch0 v. 1904 erhielt alsbald durch Plenarbeschlußder Kammer v. 6. März 1906 eine neue
Fassung (Sten.Ber. Bd. III S. 192).Perner wurden durch Plenarbeschlüssev. 22.November1905
(Sten. Ber.Bd. 1 S. 799) und vom 6. März1906(Sten.Ber. Bd. III S. 192)zu § 31 derGesch.O.
„Vollzugsbestimmungen"beschlossen,die sich auf die Behandlung von Budgetpetitionenaußerhalb

des Finansausschussesbeziehen. Endlich wurden durchPlenarbeschlußv. 19. Januar 1906 (Sten.
Ber. Bd. II S. 540)Hrundsate über die formelleStellungnahme derKammer zu den einer sechlüche
Prüfung zu unterziehendenPetitionen aufgestellt. Alle dieseAnderungenund Zusätzezu § 31 sind
selbstals Bestandteileder Geschäftsordnunganzusehen.

3 Die Gesch.O. sagt von den abzulehnendenPetitionen im § 31 Abs. III: sie „könnenvon
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Die formellen Ablehnungsgründesind die folgenden:
1. wenn die Petition nicht schriftlich und in doppelterAusfertigung eingebracht

wird. Doppelte Ausfertigung ist nicht nötig, wenn die Staatsregierung von dem In=
halt der Petition schonKenntnis erlangt hat“;

2. wenn die Petition grobe Beleidigungenenthält ";
3. wenn sie nicht bis zum Beginn der Beratung des betreffendenGegenstandes

im Plenum " in den Einlauf der Kammer gelangt ist. Dabei wird der Etat jedes
Ministeriums als ein „Gegenstand“ für sich betrachtet. Wird ein Gegenstandin ge=
trenntenAbschnittenzeitlichgetrenntbehandelt,so muß die Petition, welchesichauf einen
bestimmtenAbschnittbezieht,vor Beginn derBehandlungdiesesAbschnitteseingetroffen
sein. Im erstenund dritten Fall ist abzulehnen,im zweitenFall kannabgelehntwerden.

Die materiellen Ablehnungsgründesind folgende:
1. wenn die Petition ihrem Gegenstandenach nicht in den Wirkungskreis des

Landtags fällt;
2. wenn sie einen unmöglichenInhalt hat, oder wenn das Petitum gegendie

Strafgesetzeverstößt;
3. wenn der Petent kein bayerischerUntertan ist47;
4. wenn für den Gegenstandder Petition ein „Instanzenzug“ bestehtund der=

selbe nicht betretenoder nicht erschöpftist"s;
5. wenn der Gegenstandder gerichtlichenEntscheidung"“unterliegtv.
6. wenn die Petition einen Antrag oder eine Bitte wiederholt, worüber in der=

selben Session durch die Kammer oder einen Ausschuß schonBeschluß gefaßt worden
ist; Vertagung eröffnetdie Petitionsmöglichkeitaufs neue51.

In allen anderenFällen hat die Kammer (Plenum oder Ausschuß) über die
Petition sachlichzu befinden. In keinemFall findet eine „Aneignung“ der Petition
statt52.

Die Verteilung der Petitionen zwischenPlenum und Ausschüssengeschiehtnach
folgendenGrundsätzen: Petitionen, die sich auf einen Gegenstandbeziehen,der einem
Ausschuß zugewiesenist, werden in diesemAusschuß behandelt. Dieß gilt auch von
den Budgetpetitionen,und zwar sowohl, wenn der betreffendeGegenstanddemFinanz=

der Beratung ausgeschlossenwerden“,im § 31 Abf. 1V sie „werdeneiner sachlichenPrüfung nicht
unterstellt", bar § 31 9 V; sie „bleiben unberückfichligt“. fung nich

Wann dies der Fall sei, ist Tatfrage. Weitere äußereFormvorschriftensind zwar nicht
ausdrücklich angeordnet; es dürfte aber außer Zweifel sein, daß eine Petition auch abgelehnt werden
kann, wenn sie unleserlich ist oder in anderer als deutscherSprache abgefaßt oder sonstin ungehöriger
Form (anonym, psfeudonym)eingereicht ist. Gesch.O. 1 31 Abs. I.

45Dies kann nur der Fall sein, wenn eine beslimmte Person,gleichgültigwelche, durchdie
Hetition beleidigtwird. Vorwürfe, welcheBehördenoder demLandtag gemachtwerden, find keine

eleidigungen.
* g 31 Abs. V. Dies gilt auch für Gegenstände,die einer Ausschußberatungunterliegen.

Ist dieBeratung in eine ersteund zweite,in allgemeineoderbesondereBeratung zerlegt,so genügt
es, wenn die Petition vor der letztenBeratung eintrifft.

4 Ob er StaatsangehörigeroderKrender ist, ob er eineEinzelperson,eine Gesellschaftoder
fieisische Person ist, ist gleichgültig. hehördenkönnen m. E. nicht petitionieren, wohl aber

eamte.
45Als „Instanzenzug“ ist der Beschwerdewegin der Verwaltung, einschließlichdes Weges

der Aufsichtsbeschwerde und der Dienstbeschwerdeanzusehen. Kann z. B.der Staatsrat Engeresen
werden,so ist die Petition abzulehnen.

4 Der zivil=straf=verwaltungsgerichtlichen,einer sondergerichtlichen,distidlinergercchtlichen
Stscheihung. s kommt darauf an, ob zur Entscheidung„unabhängigeGerichte“eingesetztsind
oder nicht.

* Also nicht nur, wenn der Rechtswegnochoffen ist, sondernauchdann, wenn er versäumt
wurde oder rechtskräftigentschiedenist.

51 Zu Ziff.4 bis 6 f. Gesch.O. § 31 Abs. IV. Zu Ziff. 6 vgl. § 32 Abs. VI.
5 Gesch.O. § 31 Abs. VIII. DieseVorschrift bedentetnur, daß nicht dieKammer als solche

die Petition zur ihrigen machendarfz sie schließtaber nicht aus, daß ein Mitglied den Inhalt der
Petition zum GegenstandeinesAntrages mache,denndiesesRechthabendie einzelnenMitglieder
nachVerf. Urk. Tit. VII§ 20 Abf. I, Gesch.G.G.Absch.II Ziff. 1.
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ausschußunterliegt, als auch wenn dies nicht der Fall ist58. Im letzterenFall ist
durch den Ausschußvorsitzendenein Berichterstatterhierfür zu ernennen,der dem Aus=
schußnach dessenGeschäftsordnungüber Form und Inhalt der Petition zu berichten
hat. Es kann dann je nach Lage des Falles über die Petition demPlenum besonders
berichtetoder mit derselbenebensowie mit denden Finanzausschußex ofkcio be=
schäftigendenPetitionen verfahren werden5“.

Alle übrigenPetitionensindin demPetitionsausschußzu behandeln55.
Die mit Petitionen befaßtenAusschüssebeschließennach Prüfung entweder „für

Erörterung im Plenum geeignet“, oder sie erledigen die Petition selbst. Im ersten
Fall erstattetder AusschußförmlichenBericht. Auch im letzterenFall hat er an das
Plenum zu berichten,und zwar in der Form „übersichtlicherZusammenstellung“und
zur Kenntnisnahme. Das Plenum hat im erstenFall auf die Erörterung einzugehen,
im letzterennur dann, wenn mindestens10 anwesendeMitglieder es beantragen.

Die Erledigungin AusschußoderPlenum kannin sechsverschiedenenFormener=
folgen, nämlich: 1. durch Übergang zur Tagesordnung, wenn das Gesuch für unbe=
gründet erachtet wird, 2. durch Erklärung als erledigtt, wenn das Gesuch gegen=
standslos gewordenist, 3. durch Übergabean die Staatsregierung als Material oder
4. zur Kenntnisnahmeoder5. zur Würdigungoder6. zurBerücksichtigung.Die ver=
schiedenenArten der Qualifikation einer Petition durch die Kammer haben für die
Regierung selbstverständlichnur die Bedeutung gutachtlicherAußerungen. Ob und
wie die Regierung die Petition würdigt, ist ihre Sache; siekann insbesondereauch, was
ihr nur zur Kenntnisnahmevorgelegtwurde, berücksichtigenund umgekehrt.

Dem Gesuchstelleroderwennderenmehrereunterschriebensind,demerstenUnter=
zeichnerist bei allen Petitionen eine Erfolgsbestätigungdurch das Bureau mitzuteilen.
Dies geschiehtdurch Zustellung eines ausgefülltenFormulars unter Hinweis auf das
Ausschußprotokollbezw. den stenographischenBericht 57.

BeschwerdenwegenVerletzungverfassungsmäßigerRechte,welcheselbstverständlich
mit den erforderlichenNachweisenzu belegensind55,müssennach verfassungsgesetzlicher
Bestimmung" vorerst von dem zuständigenAusschusseder Kammer geprüft werden.
Die geschäftlicheBehandlung derselbenist die nämlichewie die der Anträge60. Nach
der Geschäftsordnungder Kammer der Reichsräte ist, wenn inhaltlich der Beschwerde=
schrift auf eine bei einem Staatsministerium eingereichteBeschwerdenoch keineEnt=
scheidungerfolgt ist, über die Richtigkeit diesesVorbringens Aufklärung von dem be=
treffendenStaatsministerium zu erholen. Stellt sichdann heraus, daß seit der Ein=
gabean das MinisteriumsechsWochennochnichtverflossensind, so ist die Prüfung
der Sache bis nach Umfluß dieserZeit zu vertagen°1.

Die Kammernhabenzwar nichtdas Recht“, aber, da es ihnennichtverboten
ist, die Möglichkeit,Adressenan denKönig zu richten. Nach der Geschäftsordnung
der Kammerder Reichsrätes wird eineAdressean denKönig in der Regel nur er=
lassen,wennder Landtagmit einerThronredeeröffnetwurde“. Sie wird in einem

53Gesch.O.§ 81 Aif= II und Plen.Beschl. v. 22. Nov. 1905 und 6. März 1906. (Sten.Ber.
Bd. I S. 798f. und Bd. IIIS. 192ff.)

Näheres imPlen. Beschl. (vor. Note) Ziff. 4 bis 6.
55 Gesch.O.§ 31 Abs. II.3 55 Gesch.O. § 31 Abs. VI.

Gesch.O.J 31Abs.VII.
658Vgl. Verf. Beil. X Tit. II § 33.Gesch.Ordn. d. K. d. R.N. 8 36.
5° GeschäftegGes.Abt. II Ziff. 2.
40Geschäftsg.Ges.Art. 22 Abs. III—V, 23 Abs. II, 24 Abs I, 34.Gesch.Ordn. d.K. d. N.N.

zs 36 und 34, der K. d. Abg. 88 20ff., 30. Vgl. dazu Verh. der K. d. Abg. 1883/84,Sten. Ber.
S. 236, II S. 608s

"1§ 36 Abs. II, III. Die Bestimmungenschließensich anVerf. Beil. X Tit. II § 33 an.
Von einem Rechtespricht unrichtig dieGesch.Ordn. d. K. d. abg. Art. 57. Hätten die

Kammern ein Rechthierzu, so müßteder König ihre Adressenannehmen. EinefolcheVerpflichtung
des Königsbesteht aber nicht. So wurde die Adresse,welchewährenddes27. Landtagesvon der
K. d. Abg. beschossen worden war, vom Könige nicht angenommen.Vgl. Verh. d. K.d. Abg.
1875/76Sten. Ber. I S. 29—82, 101,Beil. Bd. II S. 15.

6 F 14. 4“Bgl.2.Aufl.I S. 485N. 67.
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besondersgewähltenAusschussevon siebenMitgliedern entworfen, im Hause festgestellt
und dem Könige, falls er es genehmigt,durch eine Abordnung, „große Deputation“
überreicht. Die Kammer der Abgeordnetenwählt, so oft sie eineAdresseerlassenwill,
hierfür einen eigenenAusschuß in der Form, wie sie für die Wahl der ständigenAus=
schüssevorgeschriebenist. Vortragerstattung und Beschlußfassungrichten sichnachden
allgemeinenBestimmungender Geschäftsordnung.

Zweiter Abschnitt.

Die Staatsbehörden.
Erstes Hauptstück.

§ 67. Das Recht der Behördeneinrichtung. Eine Behörde! ist einePerson
oder eine Mehrheit von Personen, welcherstaatlicheGeschäftein bestimmtemUmfange
zur Wahrnehmung anvertraut sind. Insofern aber das öffentlicheRecht das Vor=
handenseinder Behörden und deren Zuständigkeitendauernd festsetzt,erscheintdie Be=
hörde, unbeschadetdessen,daß sie nur in Personen sich verkörpernkann, ähnlich wie
das Königtum?2,als Einrichtung. Dies darf jedochnicht dazu verleiten, die Behörde
zu einer selbständigenPersönlichkeit3 zu erheben. Sie ist dies nicht im Verhältnisse
zum Herrscher; denn diesemist sie nur ein Werkzeug. Sie ist es nicht nach außen;
denn nach außen wirken die lebendigenPersonen der Amtsträger kraft persönlichen
Auftrages. Wenn die Wirksamkeitder amtlichenHandlungenvomWechselderAmts=
inhaber unberührt bleibt, so erklärt sich dies wie beim Herrscher daraus, daß die
Amtsinhaber durch ihre Tätigkeit eine bleibende staatliche Einrichtung in das Leben
übertragen.

Die Befugnis zur Schaffungder Behörden,welchebei Erfüllung der Staats=
aufgabennotwendig sind, ist mit der Staatsgewalt von selbstgegeben. Die Frage, ob
die „Organisationsgewalt“ ein Bestandteil der „vollziehenden“oder der „gesetzgebenden
Gewalt“ sei, hat Bedeutungfür das StaatsrechtjenerStaaten,welchevon derLehre
der Gewaltenteilung beherrschtoder beeinflußt sind. Faßt man die Gesetzgebungim
materiellen Sinne als Schaffung von Rechtsvorschriften,dann ist wohl klar, daß die
Schaffung von Behördeneinrichtungennicht unter diesenBegriff fällt. Faßt man die
Gesetzgebungim formellen Sinne als den Inbegriff der staatlichenWillensakte, bei
welcheneine Mitwirkung des Landtages eintritt, dann ist es eineFrage des einzelnen

Staatsrechtes, ob und inwieweit die BehördeneinrichtungdemGesetzgebungsgebietean=
heimfällt. Nach einemallgemeinenGrundsatzeistdieseFrageschlechterdingsnichtzube=
antworten. Es bewährtsichauch auf diesemGebiete die Unzulänglichkeitder Lehre von
der Gewaltenteilung. Die naturnotwendige Einheitlichkeit der Staatsgewalt macht
sich geltend. Es ist geradezuunmöglich,die Aufgaben der Gesetzgebungund der Regie=
rung in bezug auf die Behördeneinrichtungzwischenzwei selbständigeGewalten durch
einen glatten Schnitt zu teilen. Denn die Gestaltung der Gesetzgebungund die Be=
hördenverfassungbedingensich vielfach gegenseitig. Und so kann unter Umständendie
Natur der Verhältnisse dazu führen, die Einrichtung der Behörden durch formelles
Gesetzzu binden. Aber man wird darin niemals das Walten eines staatsrechtlichen

Gesch.Ord. d. K. d.Abg. *57 Abs. II. Kammerbeschlußv. 2. Okt. 1875. Verh. d. K.
d. Abg. 1875/76Sten.Ber. I S. 11ff., 16.
66% 1 Über die Anwendung der AusdrückeBehörde und Amt, die eine sehr schwankendeist,

l Löning, Lehrb. des deutschenVerw.Rechts,S. 29 ff.; P. Laband, Staaterechtdes Deutschen
Feiche 5. Aufl.,I S. 364ff. Vgl. auch G. Meyer bei G. v. Schönberg, Handb.der polit.
—honemie, 4. Aufl., III, 2 S. 247 f., III S. 719 ff.; O. v. Sarwey im Handb. des öff. Rechts

* Vgl. oben § 19 Anm. 6, 7.
vs 10#o7 Schriftsteller über die Frage sind angeführt von E. Bernatzik, Archiv f. öff. Recht,
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Grundsatzes,sondernnur die Wirkung von Erwägungender Zweckmäßigkeitzu erblicken
haben.

Das bayerischeStaatsrecht kenntkeine„Organisationsgewalt“ als einenbesonderen
Bestandteilder gesetzgebendenoder vollziehendenGewalt, dies schondeshalbnicht, weil
die bayerischeVerfassungsurkundevon einer Teilung der Gewalten nichts weiß.

Unsere Verfassungsurkundeerklärt“, daß der König als Oberhaupt des Staates
alle Rechteder Staatsgewalt in sichvereinigt und unter den verfassungsmäßigenBe⸗
stimmungenausübt. DiesemSatze zufolges ist auchdas Recht der Behördeneinrichtung
ein Recht der Krones, und es kann sichnur fragen, ob es verfassungsmäßigeBestim=
mungen gibt, welchedie Ausübung diesesRechtesan die ZustimmungoderMitwirkung
des Landtages binden.

Die Mitwirkung desLandtages ist nachbayerischemStaatsrechte im wesentlichen
auf zwei Gebieteder Staatstätigkeit beschränkt:auf dieGesetzgebungund auf die Füh=
rung des Staatshaushaltes.

Es ist zu untersuchen,ob sichhieraus für die Krone eineBeschränkungin der Aus=
übung ihres Rechtesder Behördeneinrichtungergibt.

Hinsichtlich der Gesetzgebungsagt die Verfassung : „Ohne den Beirat und die
Zustimmungder Stände desKönigreichs kann kein allgemeinesneuesGesetz,welchesdie
Freiheit der Personen und das Eigentum der Staatsangehörigenbetrifft, erlassennoch
ein schonbestehendesabgeändert,authentischerläutert oder aufgehobenwerden.“ Hier=
nach ist klar, daß die Behördeneinrichtungdem Gebiete der Gesetzgebungim formellen
Sinne nicht überwiesenist. Das Rechtder Krone ist also nach dieserRichtung grund=
sätzlichnicht beschränkt. Allein dieVerfassungverwehrt nicht, das Gebiet der formell=
gesetzlichenRegelungüberdenangegebenenUmkreisauszudehnenS. Es könnendaherim
einzelnenFalle BestimmungenorganisatorischerNatur durch formelles Gesetz getroffen
werden. Ist dies geschehen,dann ist insoweitdas Organisationsrechtder Krone gebunden
und könnenAnderungender erlassenenVorschriften nur wieder im Wege des formellen
Gesetzesbewirkt werden. Das nämlichegilt in entsprechenderWeise auch da, wo durch
ReichsgesetzorganisatorischeVersügungenfür die Bundesstaatenerlassenworden sind.
Es läßt sich also, wie hieraus ersichtlichist, zwar als allgemeinerstaatsrechtlicher
Grundsatz aussprechen,daß das Recht der BehördeneinrichtungregelmäßigdemKönige
unbeschränktzukommt,dagegensind die Ausnahmen von dieserRegel in keineallgemeine
Formel zu fassen.

Hier kannnur erörtertwerden,welcherArt dieseformell=gesetzlichenBeschränkungen
des Organisationsrechtesmöglicherweisesind. Dies wird sich aus der Betrachtung

faßtdieZusammensetzungund innereGestaltungderBehörden,derensachlicheund ört=
liche I#liniemrn und damit das Verhältnis der Über=und Unterordnung, deren Zahl,
endlich, in einemweiteren Sinne, auch die Ordnung ihres Geschäftsganges10 und die
Besetzung.

Auf alle diesePunkte oder auchnur auf einen oder mehrerekannsichdie formell=
gesetzlicheRegelungbeziehen. Es hätte keinenwissenschaftlichenWert, an dieserStelle
das gesamtebestehendeBehördensystemnach dem Gesichtspunktezu untersuchen,wie

Tit. 11 § 1.
5 So auch E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw. Rechts, S. 57 Anm. 4. Bogl.

H. A. Zachariä, DeutschesStaats= u. Bundesrecht,II S. 8ff.
° Dies ist hervorgehobenin denLandtagsabsch.vom 15.Aug. 1828(G Bl. S. 17)Abschn.1D,

vom 29. Dez. 1831 (G.Bl. S. 57) Abschn.III Ziff. 3, vom 29. Juli 1876 (G. u. V. Bl. S. 507)
Abschn. I § 2 Abs. III. („Gegenüber den Beschlüssen des Landtags hinsichtlich der Frage der
Reorganisation des forstlichen Unterrichtssowieder postuliertenExigenz für denoberstenSchulrat
und für eine fünfte Lateinschuleder humanist.Gymnasienwollen wir UnserRecht,dasUnterrichts=
wesen nachMoßfabe der Bedürfnisse desselbenzu organisieren, ausdrücklich vorbehalten haben.“)

Tit. VII §.2. 8 Vgl. unten § 147.
* Wie z. B. hinsichtlichder Gerichtsverfassung,der Einführung von Fabriken=u. Gewerbe=

inspektoren,der Gewerbe=und Kaufmannsgerichte,der Behördender Arbeiterversicherungu. dal.
10 Über den dienstlichen schriftlichen Verkehr vgl. Bek.vom 6. April 1874 u. 28. Okt. 1876

(Weber X S. 240, 259; XI S. 660).
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weit dasselbedurchformellesGesetzfestgelegtist. Nur einigeGedanken,welchefür die
Auslegung der Gesetzeim einzelnenFalle wichtig sind, mögenhier entwickeltwerden.

Es kommt nicht selten vor, daß GesetzebestimmteBehörden im Zusammenhange
mit bestimmtenauszuübendenBefugnissenerwähnen. Hier ist aus der Absichtdes Ge=
setzeszu ermitteln, welcheBedeutung dieseErwähnung für das Organisationsrechthat.
Die Vermutung wird regelmäßigfür diejenigeAuslegung sprechen,welchedas Organi=
sationsrechtam wenigstenbeschränkt.Nennt das GesetzeineBehörde sui generis, und
überweistes diesereinebestimmteAufgabe,sofolgtdaraus,daß dieseBehördebestehen
und daß ihr die genannteAufgabezugewiesensein muß. Im übrigenwaltet das
Organisationsrecht der Krone, soweitdas Gesetznicht bestimmt,frein!1.Nennt das Gesetz
BehördeneinerbestimmtenArt, und verleihtes denselbengewisseZuständigkeiten,so
wird das Organisationsrechtder Krone dahin gebunden,daß Behörden solcherArt und
mit solcherZuständigkeit bestehenmüssen.Diese Wirkung tritt auchdann ein, wenndas
Gesetzan vorhandene,durch Verordnung geschaffeneBehördeneinrichtungenanknüpft12.
Bezeichnetdas Gesetzfür gewisseAngelegenheiteneine Behörde aus derHabl von Be=
hörden bestimmterArt mit Rücksichtauf ihren sachlichenoder örtlichen Wirkungskreis
als zuständig,so ist zu prüfen, in welcherAbsichtdies geschehenist, ob lediglichals Be=
zugnahmeauf denbestehendenZustand oder mit demZweckeder formell=gesetzlichenFest=
legung. Im Zweifel ist das erstereanzunehmen. Die Ubung seit demErlasse der Ver=
fassungsurkundebestätigtdies. Insbesondere ist stets unbedenklichdaran festgehalten
worden, daß die Bezugnahmeeines Gesetzesauf ein bestimmtbezeichnetesMinisterium
keinHinderniß für verordnungsmäßigeAnderungenin derVerteilung der ministeriellenZu=
ständigkeitenbildet18.

Das Organisationsrechtder Krone erfährt, abgesehenvon unmittelbaren formell=
gesetzlichenBeschränkungen,auch noch eine mittelbare Einschränkungdurchdas Budget=
rechtdes Landtages. Die nähereErörterung des Inhaltes diesesBudgetrechtesmuß der
Darstellung des Finanzrechtesvorbehaltenbleiben. Hier sind nur jene Hauptsätzedes
bayerischenBudgetrechteshervorzuheben,welcheauf das Recht der Behördeneinrichtung
Einfluß äußern.

Das Budgetist nachbayerischemStaatsrechteauchformellkeinGesetz.Es wird
vom Landtage geprüft und, wenn es nach erzielter Vereinbarung mit der Staatsregie=
rung Grundlage der Steuerbewilligung gewordenist, wird es zu einer für die Staats=
regierungbindendenVerwaltungsvorschrift14. Das Budget kann nach bayerischem

Ein Beispiel bietetVerf. Urk. Tit. VII § 30: „Der König allein sanktioniertdie Ges. und
erläßt dieselbenmit .. Anführung der Vernehmung des Staatsrats .S# auchTit. X
8 1, 5, Beil. IX § 15. Ein anderes bemerkenswertesBeispielist Verf.Anh. II § 6: „Die bis=
erige Verf. derDistriktsdekanateund Distriktsschulinspektionensowieder übrigenMittelorgane wird
eibehalten.“ Ebenso ist in Anh. II die Einrichtung desOberkonsistoriumsund der Konsistorien
eregelt. Vgl. zu Anh. II § 6: R. Piloty, Das Rechtder Bollsschulaufsict. in Bayern, 2. Beil.=
eft zum Arch. d. öff. R.s 1911,S. 79ff. Bgl. ferner Verf.Urk. Tit. VII3§ 14, 16 (Schulden=

tilgungskommission u. =Kasse). · · ·
«EinBeispielhierfürbietetdasGes.voni8-Aug.1878,betr.dieErrichtungeinesV.G.H·siisw.,

hinsichtlichder Kreisregierungenund Distriktsverwaltungsbehörden.
13Es ist im allg. in der bayer.Gesetzgebungselten, daß sie bestimmteMinisterien als zu⸗

ständig nennt. Besondersdie neuereGeletzebunggebrauchtWendungenwie: die k.Staatsregierung
oder das zuständige Staatsministerium. Diefrüher öfters gebrauchte Schlußformel, daß eicte oder
jene Ministerien mit dem Vollzuge des Ges. beauftragt seien, wird nicht mehr angewendet.Ein
Staatsratsbeschlußvom 21. Sept. 1850 begutachtetederenWeglassungfür die Zukunft.DieVerf .Urk.
bezeichnet an zahlreichen Stellen, außer andern Behörden, auch bestimmte Ministerien, so Beil. II
r7 53, 54, 61, 92, 98, Beil. III §§ 8, 9, Beil. VI § 92, Anhang II § 1 und Abschn.IV das

inisterium des Innern, Beil. V §F.3, 9, 18 (vgl. Tit. II § 12) das Ministerium des k. Haufes;
Beil. IV §8§8, 10, Beil. VII § 16, 31 das Justizministerium. Dies hat indessenz. B. nicht

gehindert. eine Reihe verfassungsmäßigerZuständigkeitenvom Ministerium des Innern im Wege
er, Verordn. auf basMinisterium des Innern für K. u. Sch.Ang. zu übertragen. Meinungs=

beeschiedenheitenin dieserFrage, wie sie in Fe#uen vorgekommenfind (vgl. darüber R. Gneist,
Gesetzu. Budget, S. 70ff.; L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß.Monarchie, 1 S. 423ff.), sind
hiernach in Bayern nicht möglich.

1 Verf.Urk. Tit. VII §§ 3, 4; Verfassungsverständnisvon 1843(Weber III S. 477) § 3
Vgl. unten 89 185ff. -

v. Seudel-Piloty, BayerischesVerfafsungsrecht. 21
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Staatsrechteum so wenigerfür ein formellesGesetzerachtetwerden,als staatsrechtlich
die Möglichkeiteiner SteuerbewilligungohnevereinbartesBudgetbesteht,dieMöglich=
keitalsoeinereinseitigenFestsetzungdes BudgetsdurchdieStaatsregierung15. Daraus
ergibt sichzunächst,daß die Lehrevon einer „Organisationdurchdas Budget“16,wie
im allgemeinen, so für das bayerischeStaatsrecht insbesonderekeinen Boden hat 12.
DagegenerzeugtderUmstand,daß durchdieSteuerbewilligungauf Grund vereinbarten
Budgets alle Staatseinnahmenauf bestimmteStaatsausgabenzugewiesensind, eine
Beschränkungdes Organisationsrechtes dann, wenn eine beabsichtigteneue Einrichtung
Geldmittelerheischt158.Da die vorhandenenMittel durchdas Budgetvergebensind,so
kann in solchemFalle das OrganisationsrechtderKrone erstdanngeübtwerden,wenn
durchBereitstellungder erforderlichenMittel im Budgetdie finanzielleGrundlagehier=
für gegebenist 1.

Es hängtvon demGrade der Unterabteilung(Spezialisierung)desBudgets ab,
wie weit die Gebundenheitder Staatsregierungin organisatorischerBeziehungreicht.
Dabei ist hervorzuheben,daß die Nichtbenützungder für eineEinrichtungverfügbaren
Mittel der Staatsregierungdie rechtlicheMöglichkeit nicht gibt, die freigewordenen
Mittel für einebeliebigeandereEinrichtungzu verwenden20.

Das Organisationsrechtder Krone ist also durchdas BudgetrechtdesLandtages
gebunden,aber nicht umgekehrtdiesesdurchjenes. Man darf z. B. nicht sagen,daß,
weil die Krone das Recht hat, im Wegeder VerordnungMinisterien zu schaffen,der
Landtagverpflichtetsei, nun auchdieMittel für sovieleMinisterienzu bewilligen,als
die Krone zu errichtenfür gut findet. AllerdingsbesitztderLandtagkeinschrankenloses
Recht,dieMittel für Behördeneinrichtungenabzulehnen.AberdieBeschränkungenseines
Rechtesfind nicht aus demOrganisationsrechteder Krone,sondernaus andernRechts=
gründenabzuleiten. Der Landtag muß nänlich dieMittel für alle diejenigenEin=
richtungenbewilligen,derenBestandnachden Gesetzennotwendigist, ferner für alle
diejenigen,derendauerndeNotwendigkeitzwischenLandtag und Staatsregierungein=
mal anerkanntwordenist?1,beidesin solange,als nichtdas GesetzgeändertoderdieZu=
lässigkeitder Beseitigungeiner Einrichtung von der Staatsregierungzugestandenist.

15Vgl. Verfassungsverständnis§ 4.
1 Bgl. R. Gneist, Gesetzu. Budget, S. 88 ff.; A. Arndt, Das Verordnungsrecht des

DeutschenReichs usw., Berlin u. Leipzig 1884, S. 156f.
· UJUBaernzweifeltdahernieinanddaran,daßdieStaatsregierunganderAushebiing

einer Behörde nicht deshalb gehindert ist, weil für dieselbeein Ansatz im Budget steht. Vgl.
v. Ziegler, Die Praxis des bayer. Budgetrechts(Dissertation).

18Ugl. hierher die Erörterungen von Gneist in der angef. Schrift und L. v. Rönne,
Staatsrecht der preuß. Monarchic, I S.423 ff.

½ Es bestehtdeshalb die Ubung. vor derEinrichtung neuer oderderUmgestaltungbestehender
Behörden, wenn durchdie Neuerung Kostenverursachtwerden,mit dem Landtag Verständigung zu
suchenoder auch die inrichtung erst nach erfolgter Bewilligungder erforderlichenMittel zu treffen.
Vgl. v. Sepbel 2. Aufl. 1 S. 494N. 20.

16 Bloße Umgestaltungen, die den Zweck und den Umfang der Willigung nicht berühren,
ehörenselbstverständlichnicht hierher. Gerade hier ist eine allzu s#rmalistischsAuffassung sernezu

ßa ten und zu berückfichtigen,daß der Zweckder budgetmäßigenWilligung nicht die Lahmlegung
desRechtes der Behördeneinrichtungund der Inhalt des Budgetrechtesnicht das Recht der Mit=
wirkung bei derBehördeneinrichtung ist. So war es zum Beispiel nicht zu beanstanden,wenn in
Verbindung mit Anderungenin denGeschäftskreisenderMinisterien Mittel von einemMinisterial=
etat auf den anderen übertragen, also sachlich für den Zweckverwendetwurden, für welchensie
bewilligt waren. So wurde in Bayern bei den Neueinrichtungenvon Ministerien (Kultusministerium,
Ministerium des Handelsund der öff. Arbeiten, Verkehrsministerium)auch tatsächlich verfahren.
Vgl. 2. Aufl. I S.494 N. 21. — Bgl. auch A. Batbie, traité théorique et pratique du
droit public et adm., 2e éd., Paris 1885, III p. 73.

:1 Val. z. B. die Außerung des BudgetberichterstattersAbg. Frhrn. v. Lerchenfeld, Verh,
d. K. d. Abg. 1849/50,Beil. Bd. IV S. 59, fernerVerh. d. K. d. Abg. 1881,82Sten. Ber. IIIS. 28 ff..
insb. S. 37 die Außerung des Abg. Kopp. VBerh.d. K. d. Abg. 1892/93 Sten Ber. 1 S. 414
Staatsminister Dr. Frhr. v. Crailsheim: „Es steht nach unseremVerfassungsrechtedem bayer.
Landtage nicht die Befugnis zu, Organisationen, welcheeinmal mit Zustimmung des Landtags be=
stehen, durchVerweigerung der Mittel einfach aus der Welt zu schaffen.“ S. dagegendie Verh.

über= oberstenSchulrat beim Landtage 1875/76,Repert. S. 49, insbes.Verh. d. 6 Prot. Bd. 1
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Der König erläßt seineAnordnungen über die Einrichtung der Staatsbehörden
nach Vernehmungdes Staatsrates?2.

Zweites Hauptstück.
Der Staatsrat ½.

83 8. GeschichtlicheEntwicklung. Der Name „Staatsrat“ tritt zuerstin der kurfürst=
lichen Resolution vom 25. Februar 1799 auf. Doch würdedie Einrichtung, welchedamit bezeichnet
wurde, richtigerdenTitel „Ministerialkonferenz“"geführt haben?. Erst dieVerfassungvon 1808und
das organischeEdikt vom 4. Juni gl. Is. schufenin demgeheimenRate? das obersteberatendeund
zum Teile aucherkennendeKollegium, aus welchemder jetzigeStaatsrat sichentwickelthat. Der
geheimeRat erhielt im Jahre 1817 denTitel „Staatsrat“ und eine neueEinrichtung und Dienst=
anweisung“.

Durch die Verfassungsurkundevon 1818 wurde der Staatsrat zu einer gesetzlichnotwendigen
Stelle. Denn in einer NReihevon Bestimmungenwurde auf denselbenBezug genommen'. Im
übrigen wurde das königlicheRecht,dieEinrichtung desStaatsrates zu ordnenundseinenGeschäfts=
kreis und Geschäftsgangzu regeln,hierdurchnur insoweitberührt, als die Verfassungausdrückliche
Zuständigkeitsvorschriftenenthielt. Auch späternochergingenBestimmungen,durchwelchediegesetz=
lichen Grundlagen des Staatsrates verstärktwurden, Bestimmungen,welchezum Teile verfassungs=
rechtlicheEigenschaftan sichtragens.

Die Staatsratsinstruktion von 1817 blieb nicht lange in Geltung. Mit Rückficht auf die
„dem Landegegebene Verfassung“ wurde nach Einvernahme des Gesamtministeriumsunterm
9. Jannar 1821 eine „revidierteInstruktion für den königlichenStaatsrat“ erlassen7.

Auch diese Instruktion wurde schon nach wenigen Jahren durch eine neue, vom 18. November
18255, ersetzt.Es handeltesichdabei wenigerum grundsätzlicheAnderungen,als um Erzielung von
Geschäftsvereinfachungenund Ersparnissen. Die Zahl der Mitglieder des Staatsrates wurdeer=
heblichverringert. An die Stelle der früheren Staatsratskommission16 trat, aus der Mitte des
Staatsrates gebildet, ein Ausschußzur Entscheidungüber Beschwerdenin sogenanntengemischten
Rechtssachen. Zur Vorprüfung gewisserBeschwerdevorstellungengegenamtliche Handlungen der
Ministerien wurdeein Komitee von drei Staatsräten eingesetzt!.

Die Einteilung desWirkungskreisesdes Staatsrates nach seiner doppeltenAufsgabeals be=
ratendeund erkennendeStelle war beibehalten. Indessenwar dieseTrennung keineswegsin allen
Punkten richtig durchgeführtund zudemihr Wert für die Unabhängigkeitdes Staatsrats als er=
kennendeStelle dadurcherheblichabgeschwächt,daß alle seineEntschließungennur durchdie könig=
liche „Sanktion“ „für die vollziehendenStaatsbehörden“„Kraft erhalten“ sollten :. In Wahrheit

22Verordn., den Staatsrat betr., vom 3. Aug. 1879(G. u. V.Bl. S. 737)§ 7.
.( 1 Allg. Erörterungen bei Jis Englische.Kommunalverfassung,11 1395ff.;

v. Stein, Verwaltungslehre, 1, 179f. ne übersicht desNechtsstandes größeren
deutschenStaaten gibt E. Löning, u on desdbentschenVerw. chtes. 2 6%9 dieAngabe der
OuellenbeiGMeyersGAnschtlLehrbStaatsre 6. Aufl., . über
die Entwicklung desStaatsrates in d E. . öta ee atufl gich Gesetz=
*7 ung u. Praxis auf dem Gebiete des deutschenEffentl.rn= V (1879) S. 343 Mayer,
broe 8 arng erw.Nechts, — 1886,S

2.Aufl. I § 32N. 6, 7.
Kel. den älteren aahene Rat oben§ 4 N *VBol.Wi en 95.

- Perburk Tit. II § 16, Tit. IV § 8 Abf. 1#. Tit. VII § 30,Wie 7 §1, 5, Beil. 1
#slc, Beil. II § 92, Beil. dil 8 9, Bil X §§ 15, 16. Val. St.G.B. von 1813 * *t urt. 434
sor derStaatsdiener), 444LStandrehht Gesindewahlordn= vom5. Aug. 1818
Art. 37 3 S. auch oben§ 67 N.

6 l B. Verf. Gef., die Zwan cbtretung von Grundeigentumfür öffentl. Zweckebetr.
vom 17. W As314.Art. I, A, a; Verf.G#. die VerantwortlichkeitderMinister betr.,vom 4.Juni
1848, Art. 1 u. 2.

7 R. u. Intell. Bl. S s R.Bl. S. 865.
°*So wurde diebisher nandene Stelle einesPräsidentendesStaatsrates eingezogen.Vgl.

R.Bl. 1825 S. 773. Indessen wurde unterm 22. April 1837 dem Grafen Thürheim bei feiner
Entlassung a38Minister des Außern das Präsidium des Staatsrates übertragen.

ieselbehatte aus einemStaatsrate als Vorsibendem,dreiMinisterialräten u. drei Central⸗
räten des Fiskalates bestanden. Inr von 1817 F’ 10.

Instr. von 18258 I
Jastkvouisgs iff.ii §9

E ½r*m g 18Abs. reinstimmendInstr.von1821§ 17Abs.II. Näheres2. Aufl.

21“
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handeltees sichalso bei den sogenanntenEntscheidungendes Staatsrates als erkennendeStelle um
eine nach Einvernahmedes Staatsrates geübteKabinetsjustiz“.

Es ist wohl erklärlich,daß die rechtlicheStellung des Staatsrates, seitdemdie Verfassungs=
urkundeins Lebengetretenwar, nicht ohneBemängelungenseitensdes Landtages blieb. Bezeich=
nenderweisebezogensich die Wünscheder Stände anfänglich zumeist darauf, daß gegenüberdem
EinflussedesStaatsrates die Selbständigkeitder Minister und damit derenVerantwortlichkeit ge=
wahrt bleibe 15, während später die Sorge um die Unabhängigkeit des Staatsrates mehr in den
Vordergrund trat 16. Jene früherenund dieseneuerenWünschestehenunter sich nicht im Wider=
spruche, da es sich dort um den beratenden, hier um den „entscheidenden“Staatsrat handelte.

Die steigendeEntwicklung des Verfassungslebensund der vorschreitendeAusbaundes Ver=
waltungsrechteskonntender Stellung des Staatsrates nur abträglich sein. Die beratendeTätig=
teit des Staatsrates machtesichallerdings unter König Ludwig l., wie dies bei demlebhaftenper=
sönlichenEingreifen desHerrschersin dieRegierungsgeschäftebegreiflichwar, in nicht unerheblichem
Maße geltend, ja, man konnte Ludwig I. fast ale Wiederhersteller des Staatsrates in der Eigenschaft
einer beratendenVersammlungbezeichnen.Wenn nun in der Folge hierin eine Anderungeintrat,
und der politischeEinfluß der verfassungsmäßigverantwortlichenRäte der Krone sichverstärkte,so
konntedieserallmählicheUmschwungder Natur der Sache nach im allgemeinen17 nur tatsächlich,
nicht in der Form einer UmgestaltungdesRechteszur Erscheinungkommen. Dagegen mußte die
sichminderndeBedeutungdes Staatsrates im Bereicheder öffentlichenRechtsprechungihren gesetz=
lichen Ausdruck in der Schmälerung seiner Zuständigkeitenfinden. Die allmählicheAbbröckelung
der Wirksamkeitdes Staatsrates auf diesemGebietewird gegendie Mitte des Jahrhunderts mehr
und mehr erkennbar. Die erste erhebliche Einbuße brachte das Gesetz, die Kompetenzkonflikte be=
treffend, vom 28. Mai 185018. Sofort trat, im Gegensatzezu den früheren Bestrebungen und als
ein Anzeichen der veränderten Sachlage, im Landtage der Antrag auf, die Staatsratestellen möchten
als Nebenämter verliehen werden10. Es würde keinenWert haben, im einzelnen die Einschränkungen
zu versolgen,welchedie rechtsprechendeTätigkeit des Staatsrates fortgesetzterlitt. Den Abschluß
dieser Entwicklung bildet das Gesetzvom 8. August 1878 über die Errichtung eines Verwaltungs=
gerichtshofes,durchwelchesder Staatsrat als obersteInstanz in Verwaltungsrechtssachenvöllig be=
seitigt wurde20. »

Nach diesentiefgreifendenAnderungen,welchedie Staatsratsinstruktion von 1825 erlitten
hatte, erschieneine Umarbeitungderselbenunerläßlich. Dieseerfolgte,entsprechendden im Landtage
gegebenenZusicherungen?,durchdie Verordnung, den Staatsrat betreffend,vom 3. August 18792#.
Die neueVerordnung läßt den Staatsrat fast ausschließlichals beratendeStelle erscheinen.Die
GegenständeseinesGeschäftskreisesals erkennendeStelle sindwenige22undzumeistwenigbedeutende.

14Vgl. Brater, Verh. d. K. d. Abg. 1866/68Beil. Bd. IV S. 171. Justice retenue
(scil. par le souverain) lautet der bezeichnendefranzös.Ausdruck. Den Gegensatzbildetdiejustice
déléguée (scil. aux tribunaux).

15S. Repert. über die Landtagsverh. 1819 S. 541ff., 694 ff.(dazu Landtagsabsch.vom
22. Juli 1819—G. Bl. S. 31 — Abschnitt II F) u. von 1822 S. 201.

16Repert. über die Verh. der K. d. Abg. 1831 S. 556f., der K. d. R.N. 1831 S. 222 ff.;
Repert. über die Landtagsverh.1837 S. 526f.

1½§7A Ziff.6 der Instr. von 1825(Vorlagen an dieLandräteu. Landratsabschiede)wurde
durchdas Ges, die Landräte betr., vom 28. Mai 1852 gegenstandslos.

16G.Bl. S. 161. Es darf nachdemfrüherErörterten wohl als belanglosangesehenwerden,
daß die Instr. von 1825 die Entscheidungder Zuständigkeitsstreitein § 7 unter 4 gestellthat.
S zer Verh. d. K. d. Abg. 1849/50Sten. Ber. VI S. 11ff.,531; Verh. d.K. d.R.R. Prot. Bd. VIII

10 Vgl. dazu das nur nochgeschichtlichinteressierendeVerzeichnisdereinzelnenBestimmungen
späterer Gesetzeund Verordnungen, durch welche dem Staatsrat Zuständigkeiten und Aufgaben ab=
genommenwurden,bei v. Seydel 2. Aufl. I S. 497 N. 24.

1 Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Beil. Bd. III S. 119, 161, 171, Sten. Ber. II S. 265; d. K.
d. R.R.Beil. Bd. I S. Fehe 427,Prot. Bd. 1 S. 587ff. Die K. d. Abg. hatte beschlossen,den
König um Vorlage eines Ges.Entw. über „Aufhebung oder Umgestaltung des Staatsrats“ zu bitten,
wonach der Staatsrat „als verfassungsmäßig notwendige und besonderenStaatsaufwand erfordernde
Stelle“ zu bestehenaufhörenwürde. Die K. d. R.N. stimmtejedochdiesemAntrage nicht bei.

:2 G. u.V. Bl. S. 737.
15 Sie sind jedochim Gebiete desStaatsdienstrechtesneuerdingsdurch das Beamtengesetz

vom 16. August 1908 nicht unerheblich vermehrt und bestimmter präzisiert worden.
4 über den ähnlichenEntwicklungsgangin WürttembergO. v. Sarwey, Staatsrecht des

Kars. Württemberg,II S. 112ff., 121ff.; K. . Staatsr. desKgrs. Württemb.,1908, S. 158f.
Vgl. auchW. Schücking, das Staatsrechtdes Großh.Oldenburg, 1911,S. 110f.; O. Mayer,
Das Staatsrecht desKars. Sachsen,1909,S. 251f..
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über denStaatsrat als beratendeVersammlungseiennocheinigeBemerkungenallgemeinerNatur
gestattet.

Es liegt im Wesendes Rates, daß er keinerechtlichzwingende,sondernnur eine tatsächliche
Wirkung äußern kann. Ob und wieweit dieseletztereeintritt, wird sichregelmäßignachdeminneren
Werte des Rates und nach demGewichtebemessen,das der Beratene dem Rate beilegt. Und so
kann der Staatsrat, je nachden obwaltendenpersönlichenundZeitumständen,einensehrerheblichen
Einfluß auf das Staatsleben äußern; er kann aber ebensowohl der politischen Bedeutung entbehren.
Staatsrechtlichwird er auf alle Fälle nur eine formelleRolle spielen. Es wird äußerstenFalles nicht
mehr vorgeschriebenwerdenkönnen,als daß er gehörtwerdenmuß.

Hiernach läßt sichvom staatsrechtlichenStandpunkteaus gewiß nichtbehaupten,daßderBe=
standeines Staatsrates mit denGrundsätzender verfassungsmäßigenEinherrschaftim Widerspruche
stehe. Dies ist deshalbnicht der Fall, weil rechtlichdem Staatsrate kein Einfluß zukommt,weil er
sichnichtals ein maßgebendesOrgan zwischendieKrone und die Minister einschiebt.Aber damit ist
selbstverständlichnicht in Abrede gestellt, daß trotz des mangelnden rechtlichenEinflusses eine tatsächliche
politischeEinwirkung statthabenkann. In der Aufgabe des Staatsrates liegt eine solcheRolle
nicht, die in der Tat eine Beeinträchtigungder Wirtsamkeit der Minister enthaltenwürde. Der
Staatsrat wird vielmehr im Verfassungsstaate nur den Zweck eines fachmännisch, nicht eines politisch
beratenden Organes haben 25. Die politischen Berater der Krone sind die Minister, und wenn es
auch natürlich demKönige freisteht,sichRat zu erholen,bei wem er will, so würde dochdieförmliche
Einrichtung eines mit demMinisterrate wetteiferndenBeirates die Gefahr einer Störung in der
Leitung der Staatsgeschäftenahe rücken. Alles in allem genommenwird also unter regelmäßigen
Verhältnissendas Gebiet der Wirksamkeitdes Staatsrates über bescheideneGrenzen nicht hinaus=
gehen. Dieser Umstandsowohl wie die innereNatur seinerAufgabe selbstrechtfertigtdieBesetzung
der Staatsratsstellen im Neben= oder im Ehrenamte .

8 68. Zusammensetzung.Zuständigkeit und Verfahren des Staatsrates.
Der Staatsrat besteht! aus dem Kronprinzen,sobaldderselbevolljährig ist, denMinistern
und besondersernannten Staatsräten im ordentlichenDienste. Letzteresollenan Zahl
den Ministern mindestensgleich kommen?und erhalten als Staatsräte keineBesoldung,
sofern sie nicht älterer Ernennung sinds. Der Staatsrat kann durch außerordentliche

Dieser Gedankekommtin Tit. 3 F II der Konstit. von 1808zum Ausdrucke,wo es u. a.
heißt: „Der geh. Rat entwirft und diskutiert alle Gesee und Hauptverordnungen, nach den
Grundzügen, welche ihm von dem König durch dieeinschlägigen Ministerien zu=
geteilt werden . . .“

26Diesen oben unverändert wiedergegebenenAusführungen v. Seydels über Wesen und
Stellung desStaatsrates nachgeltendemRechteist nochfolgendesbeizufügen.Die an sichgegebene
Möglichkeit, daß der Staatsrat sich als selbständiges, politisches Beratungsorgan zwischendie Krone
und die Minister einschiebe, ist vor allem dadurch vermieden worden, daß die Ministerselbst dem
Staatsrat als stimmführendeMitglieder angehören. Diese Ordnung und der persönlicheVorsitz
des Königs gebendemStaatsrat seinGepräge. Die übrigen Elementeim Staatsrat sind, sowichtig
auch geradeihre fachmännischeMitarbeit sein mag, dochnicht imstande, irgendwelchenpolitischen
Einfluß auf das unmittelbareVerhältnis zwischenKrone und Ministern zu üben. DerStaatsrat
ist aber eine Gelegenheit,diesesVerhältnis offenbarzu machenund durchdas Beisein andererdem
König eine Garantie der freien Entschließungund die Möglichkeit zu geben, sichdavon zu über=
zeugen,daß er von seinenMinistern nicht beiseitegeschobenoderunrichtigund unvollständig,sondern
daß er wahr und vollständigvon ihnen beratenwerde. Da es demKönig nicht zugemutetwerden
kann, von der Wahrheit und Vollständigkeit der Informationen, welche ihm durch die Minister zu
erteilen sind, und auf die er bei seinerpersönlichenRegierungstätigkeitangewiesenist, durchpersön=

liche Akteneinsichtnahme in den einzelnen Ministerien zu überzeugen, so ist das Erscheinen der
Minister vor demKö zi=im Staaterate ein sehrwesentlicherBehelf für einenKönig, der regieren
und nicht von seinen Ministernoder von denParteien, derenWerkzeugedieseetwa sind, regiert
werdenwill. Der König hat im Staatsrat die Minister nicht als Einzelbeamte,sondernals Mit=

hlieder eines Kollegiums vor ich und kann diesen Umstand auch als eine Kontrolle ihrer Diensttreue
enützen. Diese nicht eigentlich aktiv politische, sondern mehr passive Funktion des Staatsrates

wollte v. Montgelas bei der Einrichtung desselbenbesondersherausbilden,und er war sogarum
deswillen, wie seine nachgelassenen Denkwürdigkeiten gezeigt haben, bestrebt, den Ministern im

Staatsrat das Stimmrecht vorzuenthalten. Vgl. Denkwürdigkeiten des Grafen M. J. v. Montgelas
über die innere Staatsverwaltung Bayerns, hag. v. G. Laubmann und M. Döberl, München
1908, S. 24 ff., und die BesprechungPilotys in den Bl. f. adm.Pr. Bd. 59 S. 38.
1§8691 1 Verordn. § 2 Ziff. 1, 3, 4.

* Nach § 2 Ziff.4 der Verordn. werden zu Staatsräten i. o. D. „höherek. Staatsbeamte
und Militärs oder sonstvorzüglichwürdigePersönlichkeiten“ernannt. »

* Verordn. § 3. Hinsichtlich des Rangs und der Uniform geltendie frühern Bestimmungen

Gocgle



326 2. Buch, 1. Teil, 2. Abschnitt,2. Hauptstück. *69

Mitglieder verstärktwerden. Als solchekönnendie nachgeborenenvolljährigenPrinzen
der königlichendirektenLinie", Staatsräte im außerordentlichenDienste und andere
königlicheStaatsbeamteberufenwerden.

Der Staatsrat ist die obersteberatendeStelle, in und mit welcherderKönig die
wichtigerenStaatsangelegenheitenin Erwägung zieht. An der Verwaltung hat der
Staatsrat keinenAnteil". Der beratendeWirkungskreis des Staatsrates erstrecktsich
nach verfassungsmäßigerBestimmung?auf die Gesetzgebung. Die Verfassungläßt es
offen, in welchemStadium der Feststellungdes Gesetzesinhaltesder Staatsrat ver=
nommenwerdenwill. Die Verordnungs überweistder Beratung des Staatsrates so=
wohl die Gesetzentwürfe,welchedem Landtage vorzulegensind, als auch die Gesamt=
beschlüsseder Kammern über Gesetzentwürfes. Der Staatsrat berät ferner über das
Budget10. Seiner BegutachtungunterliegendieWünscheundAnträge, die durchGesamt=
beschlußder Kammern an den König gebrachtworden sind. Er ist außerdemüberdie
Einrichtung der Staatsbehörden,sowiedanneinzuvernehmen,wenn zwischenMinisterien
unausgleichbareMeinungsverschiedenheitenüber die Zuständigkeitoder über die sachliche
Erledigung gemeinsamerGeschäftsgegenständesich ergeben11.

Der Staatsrat ist weiterhinzur Begutachtungzuständigbei Beschwerdevor=
stellungenan den König über amtlicheHandlungender Ministerien, wodurchangeblich
Kränkungen des Eigentums oder der persönlichenFreiheit entstandensind12. Eine

fort nämlichInstr. von 1825§ 3, Verordn. vom 29. Okt.1808(R.Bl. S. 2589,Weber II S. 251
Daäim.2). Vgl. V.O. vom 23. Dez.1908,die RangverhältnissederBeamtenbetr.,(G.V.Bl. S. 1211)

Art. 7 Abs. I. Titel ExzellenzM.E. v. 17.März 1847(N. Bl.S. 385, Weber III S. 661). Nach
der Stellung, welche die Staatsräte nunmehr einnehmen, und da nach § 1 Abs. I der Verordn. der
Dienst im StaatsratekeineigentlicherVerwaltungsdienstist, könnenauchRichter u. Verwaltungs=

richter G v. 8. Aug. 1878Art. 2 Abs. II) Staatsratsmitgliedersein.
xlAber die BedeutungdesAusdruckesoben§ 25 Anm. 21.
5 Verordn. § 2 Ziff. 2, § 4.
" Verordn. § 1. DieserSatz bedeutet,daß der Staatsrat keineVerwaltungsbehördeist und

deshalb für die Verwaltung keinebindendenBeschlüssezu fassenhat. Er bedeutetabernicht, daß
einem Minister im Staatsrat wegen seiner Geschäftsführung keine Vorhalte gemachtwerden dürfen.
Die Beratung, welche der König im Staatsrat erhalten soll, ist ohne Vere unter Umständen
schlechthinunmöglich.Auch wäreeswidersinnig,wenneineBefugnis, welchejedemLandtagsmitglied
durch sein Interpellationsrecht gegebenist, einem Staatsrat fehlen sollte. Was im Landtag öffentlich
zur Sprache gebrachtwerdenkann,das brauchtim Staatsrate vor demKönig nicht #eheimsalten
u werden. Vgl.darüber die bei v. Seydel 2. Aufl. I S. 506 N. 8 mitgeteiltenbedeutsamen
erhandlungenaus denStaatsratzihungen vom 20. März und 12. April 1817. Das Gesagte gilt

auch heutenoch, obgleichseit der Form. V.O.v. 9. Dez. 1825(Weber IIS. 261) in § 29 die Be=
richte derMinister an denStaatsrat aufgehobenfind.

7 Tit. VII —30. 887Ziff. 1, 2.
�Letzterenfalͤswird indesseneinenochmalige Beratungim Staatsrate überflüssigsein,wenn

es sichum eineRegierungsvorlagehandelt,an welcherder Landtag nichts geänderthat.
1%§ 7 Ziff. 1 der Verordn. nennt die „Geseßentw.,einschlichüichdesBudgets“. DieseAus=

drucksweiseist nicht zutreffend,da das Budget nachbayer.Staatsrechteauchformell keinGesetzist.
Richtiger,wenn auchweitläufiger,§ 7 Ziff. 5 der Instr. von 1825.

11Verodn. §.7 Ziff. 4, 5.
18Die etwas dunkleBestimmungdes§ 7 Kist 6 der Verordn. ist aus denfrüherenInstr.

wenigverändert übernommen.Vgl. Instr. von 1817 8 7 Ziff, 10 (dazuk.Entschl.v. 11.Jan. 1819,
Döllinger II S. 165) von 1821u. 1825 § 7 Zif. 11. über die Geschichteund Bedeutungs=
losigkeit dieserZuständiseitsvorschristvgl. 2. Aufl. 1 S. 499 N. 12. Vgl. hierherauchBrater,
Verh. d. K. d. Abg. 1866,68,Beil. Bd. IV S. 171. Die von v. Seydel behauptetepraktische
BedeutungslosigkeitdieserVorschrift ist insoweitzuzugeben,als es sichum Rechtsverstößehandelt,
welchedurch Lonolungen von Ministern begangenwerden,und hinsichtlichderender ordent=
liche Rechtsweg und die Rechtsmittel derDiersstt Schwerd, Verfassungsbeschwerdeoder Minister=
anklage in der Regel ausreichenden Rechtsschutzbieten. Das gleiche kann allerdings, wenn ein
Handeln geboten ist, von Unterlassungen, welche Minister sich etwa zuschuldenkommen lassen,
nicht behauptet werden. Es fehlt insbesonderedem König jede Kontrolle darüber, ob der Minister
in den Fällen, in welchener demKönig zu berichtenhätte, diesePflicht erfüllt. Gegen falste
schuldhaftePassivität eines Ministers würde ein Beschwerderechtaller dadurchgeschädigter Personen
zum Staatsrat wohl am Platze sein. Ein Beispiel: Wenn der Minister in bezugauf persönliche
dienstliche Verhältnisse eines vom König angestelltenBeamten den schuldigen Bericht an diesen
unterläßt. In solchenFällen gibt es keine Dienstbeschwerde,und doch liegt unter Umständen ein
schweres Dienstvergehen des Ministers vor. Die Vorstellung beim Staatsrat wäre hier sachlich
durchausgerechtfertigt,sie findet aber dortkeineZuständigkeit. Indes ist auchdiepositiveZuständig=
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solche Beschwerdeführung soll übrigens ausgeschlossensein, wo der Rechtsweg und, wie
man beifügendarf, wo der Verwaltungsrechtswegoffensteht. Sie kann ebensowenigda
Platz greifen, wo ausnahmsweise noch das Ministerium als oberste verwaltungsrechtliche
Instanz entscheidet18. Sie ist endlich nicht statthaft, wenn ein Ministerium innerhalb
seines zuständigenErmessensgehandelthat 1/4,von einer Rechtsverletzungalso nicht die
Rede sein kann. Hiernach bleiben für die Anwendbarkeit der Vorschrift nur die Fälle
übrig, wo ein Ministerium einen nackten Rechtsspruchbegangen,etwa gar in die
Rechtspflegeder Gerichte oder Verwaltungsgerichtegewaltsam½ eingegriffenhat. Der
gutachtlichen Vernehmung des Staatsrates geht in solchen Fällen die Anhörung des
Ministeriums voraus, gegen welches die Beschwerde sich richtet.

Der Staatsrat ist ferner vor Verhängung des Belagerungszustandes durch den
König zuhören 16.

Außerdemwird die Rechenschaftüber die Wohltätigkeitsanstalten für das Heer,
welche, dem Kriegsministerium obliegt, dem Könige im versammeltenStaatsrate ab=
gelegt 17.

Der König hat sich endlich vorbehalten18, den Staatsrat auch außerhalb seiner
regelmäßigenZuständigkeit über wichtigereStaatsangelegenheitenzu hören.

Als entscheidendeStelle ist der Staatsrat in folgendenFällenzuständig1:
1. bei Verfassungsbeschwerdendes Landtages;
2. bei Beschwerdender den Ministerien unmittelbar unterstelltenStaatsdiener

gegenDienststrafverfügungenund andere dienstlicheVerfügungen der Ministerien?!;
3. bei Beschwerdender RechtsanwältegegenministerielleOrdnungsstrafverfü=

gungen in Verwaltungssachen?2;
4. in Gegenständendes pfälzischen,ehemals französischenRechts, welcheder Entscheidung

durchden Staatsrat nachfranzöfischemRechtunterlagenund dem Staatsrat späternicht entzogen
wurden 2.

keitsvorschriftder V.O. § 7 Z. 6 doch mindestensnicht bedeutungsloserals die Ministeranklage,
wenn auchihre Bedeutungnur in Fällen „naktenRechtsbruches“hervortritt; denn auchein solcher
kann vorkommen. Er liegt z. B. vor, wenn eine königlicheVerordnung durchEntschließungdes
Ministeriums ohneGenehmigungdes König geändertwird.

Vgl. oben 51 N. 17und2. Aufl. § 90 Anm.30. · ·
1 Um ein solcheshandelt es sich nicht in denjenigenFällen, in welchender Minister die

Entschließungdes Königseinuholen hat.
15Die Gewaltsamkeit kannauchin einer brieflichenPerfüzun beseeben.
16St.G.B. von 1813Art. 441ff. Näheres unten §221. Weigel, Militärstrafprozeß1889,

S. 131, und Derselbe, Zuständigkeitsgrenzen,1902 S. 308.
1Form-Verordn. vom 9. Dez. 1825 (Weber II S. 261) § 110 Abfs.I.

18 V.O.v. 3. Aug. 1879Ziff. 7.
1 Verordn. § 7 Ziff.8—11. Die Einrichtung eines Staatsratsausschusseswurde beseitigt.
20Hiervon oben§ 51 N. 43 f.
21 famtengeletv. 16. August 1908 Art. 38, 51 Abs. VI, 117 Abs. III und Vollz.V.O. v.

10. Dez. 1908 § 17 Abs.I. (Vgl. Verf.Beil. IX § 15.) Das Beamtengesetzhat in dieser gkiehung
die bisherigeRechtsstellungdesStaatsrates nicht geändert.Es ist durchdasselbederStaatsrat nich
etwa allgemein als die vorgesetzteDienstaufsichtsstelleüber die Ministerien gesetztworden. Es be=
stimmt in Art. 103Abs. II: „Wer als Vorgesetzterzu erachtenist, wird durchdieDienstvorschriften
bestimmt.“ Lirras und aus der allgemeinenDienststellung,welchedie Minister einnehmen,und
welchefür sieauch im Beamtengesetzanerkannt ist, folgt, daß ein allgemeinesBeschwerderecht
gegenüberdienstlichenVerfügunpen derMinister zum Staatsrat nicht behauptetwerdenkann. Dies
Lgilt auch als Regel für Beamte,welchedenMinisterien unmittelbar unterstelltsind. Es bestehen
also nur die besonders angeordneten Beschwerderechte.Das Beamtengesetzverbietetabernicht,
dieseBeschwerderechteim Verordnungswegeauch auf andereals die gesetzlichenFälle auszudehnen.
Man könnte z. B. an Art. 172 Abs. II denken, wo einfach auf den „Instanzenzug“ verwiesen ist.
Durch Veränderung könnte hier auch der Staatsrat als Instanz bestimmtwerden. Die Minister
haben aus demBeamtengesetzkein Recht darauf, daß ihnen der Staatsrat nicht als Instanz in
weiterenals dengesetzlichenFällen gesetztwerde. Val. R. Piloty, Das Recht des Staatsdienstes
in Bayern, Jahrb. d. öff.Nehs Bd. III S. 270. Vgl. obenN. 12.

!8 Verordn. vom 24. März1816(Weber I S. 490) Ziff. II Nr. 3.
�sEs handelt sichdabei um eine rein historischeKuriofität, die mit übertriebenerWichtigkeit

konserviertwird. v. Seydel hat a. a. O. I S. 500ff. dieserSache eine sehr ausführliche Dar=
legung gewidmet, die aber mit einem verschwindendgeringenund praktischganz bedeutungslosen
Ergebnis endigt. Das Wesentlicheist folgendes. NachfranzösischemRecht,wie es biszur Abtretung
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Über das Verfahrendes Staatsrates ist folgendeszu bemerken. Der Staats=
rat stehtunter unmittelbarerLeitung des Königs?" und kann sichnur auf dessenBe=
fehl versammeln.Der König bestimmtTag, Stunde?5 und GegenständederVerhand=
lung und ernenntdie Berichterstatter. Den Vorsitz führt der König, in dessenAb=
wesenheitder ernannteStellvertreter, bei Verhinderung des letzterender Vorsitzendeim
Ministerrate oder der älteste Staatsminister ?7.

Beschwerdensind an denKönig zum Staatsrate zu richten?s.

der Pfalz (1814) und derenVereinigung mit Bayern (1816) in der Pfalz galt, bestandu.a. eine
Zustandigeit desStaatsrats in zweiter Instanz zur Entscheidungder sog.administrativkontentiösen

achen (affaires contentieuses, contentieux de l'administration). Der Staatsrat wurde an=
gerufen durch Berufung gegen die regelmäßig in ersterInstanz zuständigenPräfekturräte (conseil
e préfecture). Außerdem war der Staatsrat auch zweite Instanz in einigen anderenSachen, in

denenin ersterInstanz nichtdasVerwaltungsgericht,sonderndieVerwaltungsbehördedesDepartements
(Präfekt) zu beschließenhatte oder der Rechnungshoferkannteoder die Minister vollstreckbareEnt=
scheidungenzur Sicherung der Staatseinnahmen getroffenhatten. In gewissenSachen des Staats=
Krrchenmrechts,W war er auch einzige Instanz. Vgll. v. Seydel 2. Aufl. I S. 501 bei

. is 38.
Nach der Abtretung und Vereinigung der Pfalz wurden zwar all dieseUnterlagen der ehe=

maligen Zuständigkeitdes französischenStaatsrates der Reihe nach umgebildet. Die Nachbildung
aber,welchederfranzösischeStaatsrat in Bayern gefundenhat, führte dazu, denbayerischenStaatsrat
als obersteInstanz für pfälzischeSachen nach der früheren statzölschen Ordnung möglichst zu
konservieren. Diesem Zweckdiente insbesonderedie V.O. v. 6. Nov. 1817 (pfälz. Kr. A. Bl. S. 567),
und im Gefolge der Einführung der Verfassungsurkundein der Pfalz die kgl. Entschließungv.
10. Januar 1819 (pfälz. Kr. A.Bl. v. 1822 S. 141),welch letzterebestimmt: „daß die administrativ=
kontentiösenGegenständedesRheinkreisesund die gegenRegierungserkenntnisse(derKreiseg. K. d. J.)
in solchenFällen an den königl. Staatsrat ergriffenenRekurse nach den in dem bemerktenKreise
noch gültigen französischen Gesetze ferner behandelt werden sollen.“ Hierauf nimmt die
V.O. v. 3. Aug. 1879 in § 7 Z. 11 offenbar Bezug. Unter der in Ziff. 11 angeführten „in der
Pfalz geltendenGesetzgebung“könnennur RestefranzösischenRechtesverstandenwerden, auf welche
jene V.O. v. 10. Jan. 1819 Bezug nimmt. Selbstverständlich ist, daß aus den Zuständigkeiten,
welchedem französischenStaatsrat von einst und jetztim allgemeinenzukommen,auch für diePfalz
keineZuständigkeitendes bayerischenStaatsrates von jetzt abgeleitetwerdenkönnen. Es liegt in
der Zuständigkeitsnormder V.O. v. 3. Aug. 1879 § 7 Z. 11 auch keineGarantie für die Erhaltung
jenerRechtssätzedes französischenRechtes. Bielmehr mindert sichoderverschwindetdieseZuständigkeit
von selbst mit der im Wege der bayerischenoder ReichsgesetzgebungerfolgendenBeseitigung jener
Normen des französischenRechtes.

v. Seydel vermag nur nochzwei solcheNormen festzustellen,sie liegen auf dem Gebiet des
Staatskirchenrechtsund betreffen:1. Beschwerdender Kirchenverwalterwegen verweigerterStreit=
genehmigungnach Décret imp. concernant les fabriques v. 30. Dez. 1809(Bull. des lois 4°
série, t. 13 5 69)Art. 77, dazu V.O. v. 6. Nov. 1817Ziff. IV; 2. Meinungsverschiedenheiten
zwischendem Bischofund einemGemeinderatüber den erforderlichenKultusaufwand nachdemselben
Dekret Art. 97. Einen dritten Fall suchtH. Wand, die Rechtsverhältnisseder öff. Wege in der
Pfalz 2. Aufl. 1887 S. 243 ff. darzutun, wogegenv. Seydel 2. Aufl. I S. 503 N. 87 mit Recht
geltendmacht,daß es hierfür an der gesetzlichenBestimmung fehle. ·

Auch jenebeidenvon v. Seydel angeführtenFälle scheinenmir antiquiert zu sein. Sie gehören
dem Gegenstandenach in das Ressort des Kultusministeriums, und die beidenzugrunde liegenden
Normen sind keineRechts=,sondernreine Verwaltungsnormen. Das für die Entscheidungder unter
2. maßgebendematerielle Recht ist nicht französischesRecht. Es kommt dazu, daß die ehemalige
Zuständigkeit des französischenStaatsrates nur für solcheSachen begründetwar, welchevor der
Einrichtung des Staatsrates den MinisterienMukamen dont la décision était précédement
remise aux ministres;“ V.O. v. 5. Nivose VIIIArt. 1I1, bull. des lois 2°%série, IXe partie
no 340 p. 10). Selbst nach französischemRechte ist anzunehmen, daß eine spätere Zuweisung
einzelnerZuständigkeitenan die Ministerien die Zuständigkeit desStaatsrates entsprechendminderte.
Es ist nicht einzusehen,weshalb das gleichenicht auch gelten sollte, wenn solcheZuständigkeits=
bestimmungenfür die Ministerien später durch bayerischeVerordnungen erfolgten. Dies ist aber
hinsichtlich jener Zuständigkeit schon durch die bayer. Form.V.O. v. 9. Dezember1825 und dann
1847 für das neu errichteteKultusministerium erfolgt.

Es bleibt demnachkein Rest dieserZuständigkeit. § 7 Ziff. 11 der V.O. v. 3. Aug. 1879
ist als antiquiert anzusehen.

" Verordn. § 2.
25 Versammlungsort ist die k. Residenz. Verordn. § 5. #
26 Verordn. § 9. Die formellenGeschäftedesStaatsrats werdendurchdas Staatsministerium

desInnern besorgt. InsbesonderegeschiehtdieProtokollführung und dieWahrnehmung desBureau=
ienstesdurch dessenBeamte. Verordn. §§ 6, 10.

#IVerordn. § 11. 28 Verordn. § 8.
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Die Beschlüssedes Staatsrates erfolgendurchStimmenmehrheit.Bei Stimmen=
gleichheitgibt das vorsitzendeMitglied denStichentscheid9. Die Beschlüsseunterliegen,
wenn es sichum Gutachtenhandelt, der königlichenGenehmigung. Erkenntnissedes
Staatsrates können,wo derselbekraft bayerischenGesetzesentscheidendeStelle ist, vom
Könige nicht abgeändert und es darf deren Vollzug nicht gehemmtwerden 30. In den
übrigenFällen unterliegensie der königlichenBestätigung31. KöniglicheEntschließungen
auf GutachtenundAnträgedesStaatsrateswerden,soferneine Ausfertigungveranlaßt
ist, mit königlicherUnterschriftund Gegenzeichnungdes zuständigenMinisters erlassen.
BeschlüssedesStaatsrates als erkennenderStelle ergehenunterUnterschriftdesKönigs
und MitzeichnungzweierMinister32.

Drittes Hauptstück.
Der Staatsminister und die Staatsministerien.

§ 70. GeschichtlicheEntwicklung der staatsrechtlichenStellung der
Minister. Man verstehtunterMinister! einenStaatsdiener,welcher,demStaats=
oberhaupteunmittelbaruntergeordnet,einenbestimmtenTeil der Staatsgeschäfteunter
persönlicherVerantwortungleitet?. Eine Darlegungder staatsrechtlichenStellungder
Minister muß sichnotwendigauf zweierleibeziehen,auf diejenigenBestimmungennäm=
lich, welchedie Stellung der Minister überhauptregeln, und auf die Ministerialver=
fassung,die Verteilung der gesammtenStaatsangelegenheitenunter die Minister nach
Geschäftskreisen.

Jene allgemeinestaatsrechtlicheFrage, mit welcherwir uns hier zunächstbe=
schäftigenwollen, wird gewöhnlichals die Frage der Ministerverantwortlichkeitbe=
zeichnet.Dies ist insofernzutreffend,als in Art und Umfangder Verantwortlichkeit
auchdiestaatsrechtlicheStellung derMinister zumAusdruckekommt. Aber sachlichsteht
immerhindie Erörterungin ersterLinie, welchesdieRechteundwelchesdie Pflichten der
Minister sind; denn erst hiernach läßt sich die Verantwortung bemessen.

Die Minister sind Staatsdiener und Inhaber von Staatsämtern. Als letztere
sind siedie oberstenRegierungsorganedesHerrschers. Hiernachwird grundsätzlichihre
persönlicheStellung nachdemRechtedes Staatsdienstes,ihre amtlicheTätigkeit nach
den Vorschriftenbestimmt,welchefür die Ausübungeiner Amtsgewaltgelten. Wäre
dies ausnahmslosnachallenRichtungenhin derFall, so beständekein Anlaß, von der
Stellung der Minister als solchergesondertzu handeln. Es würde genügen,die
Ministerialverfassungals einen Teil der gesamtenAmterverfassungzu schildern.
Aber die Rechtssätzeüber den Staatsdienstund über dieFührungderStaatsämterer=

:5 Verordn. § 13 Abs. I. Dazu die formellen Vorichriften in §§ 12, 14. Die Bestimmung
des § 15 Abs. III derfrüherenInstr., daß ein Staatsratsmitglied, welchesan einerSache „persönlich“
beteiligt ist, derBeratung hierüber nicht beiwohnendarf, ist beseitigt. Das Beiwohnen einessolchen
Mitgliedes, besonderswenn es ein Minister ist, ist in solchenFällen wohl meist geradeder Zweck
der Maßregel.Wenn der Staatsrat auch nicht vorgesetzteBehörde der Minister ist, so kommt er
dochin die Lage, Kritik an Handlungen oder Unterlassungenvon Ministern üben zu sollen. Diese
Kritik aber wäre wertlos, wenn der Kritisierte nicht anwesendwäre.

20 Vgl. oben § 51 N. 44. 3 Verordn. § 13 Absf.II.
z½In der Regel des Vorsitzendenim Ministerrate bzw. des ältestenMinisters und des be=

treffendenFachministers. Verordn. § 15, b, c.
1870) „ Die amtliche Bezeichnungist in Bayern nunmehrStaatsminister (Staatsministerium); val.
insb. Ges. v. 4. Juni 1848, die Verantwortlichkeit der Minister betr.; eine Ausnahme macht nur
der Titel Kriegsminister (Kriegsministerium). Uber den Streit wegen des Gebrauche des Titels
„Minister“ statt „Staatsminister“ im Landtag von 1840 f. 2. Aufl. 1 S. 504 N. 1. Agl. Verh.
d. Landtags 1840, K. d. R.R. Prot. Bd. I S. 35 ff., 184ff.; 53 ff.; 72 ff.; K. d. Abg.Beil. Bd. 1
S. 107ff.; Prot. Bd. II S. 94 ff.; Beil. Bd. I S. 356 ff.; Prot. Bd. II S. 246. »

IFachminifterodereigentlicherMinisterichgensatzeznniMinisterohnePortefcnillr.Uber
die Begriffe R. v. Mohl, Die Verantwortlichkeil derMinister in Einherrschaftenmit Volksvertretung,
Tübingen 1837, S. 105ff.; Held in Rottecks u. Welckers Staatslerikon X S. 61; Jolly in
Bluntschlis u. Braters Staatswörterb. IX S. 734; dann F. Hauke, Die Lehre von der
Ministerverantwortlichkeit,Wien 1880, S. 71 ff., und die dort Anm.1 angef.Schriften.
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leiden nach dem Staatsrechte desDersassungestaatesfür die Minister eine Anderung
von schwerwiegenderBedeutung. Diese Anderunghat, obschonsienur auf einen Punkt
sichbezieht,die Folge,die Minister zu staatlichenOrganeneigenerArt zu machen,die
mit denübrigenTrägern von Staatsämtern nicht auf eine Linie gestelltwerden können.
Diese Anderung bestehtdarin, daß einerseitsder Grundsatz der dienstlichenGehorsams=
pflicht gegenüberihrem Dienstherrn, dem Könige, für die Minister nicht vollinhaltlich
gilt, und daß andererseitsder König bei Führung der Regierung an die Mitwirkung
des Ministers staatsrechtlichgebundenistS. Dadurch wird das Ministeramt in der ver=
fassungsmäßigenEinherrschaft zu einemstaatlichenOrgane, das gleich dem Landtage"
dem Herrscher bei Ausübung der Staatsgewalt beschränkendzur Seite steht. Diese
BeschränkungdesHerrschersdurch das Ministeramt tritt zu der Beschränkungdesselben
durch den Landtag als notwendigeErgänzung hinzu. Während das Mitwirkungsrecht
des Landtages sein Schwergewichtauf demGebiete derGesetzgebungund der Regelung
des Staatshaushaltes hat, liegt die Bedeutungder ministeriellenMitwirkung auf dem
Gebiete der fortlaufenden Regierungstätigkeit, der Verwaltung des Staates. Diese
letztereMitwirkung, welche ebensowenigwie die Mitwirkung des Landtages zu einer
Herrschaftüber denHerrscherwerdenkannund darf, soll die Gewähr bieten,daß,
was im Einklange mit dem Landtage als Gesetzes=oder Verwaltungsvorschrift erklärt
worden ist, im Staatsleben auch zur Wirklichkeit werde. Es ist also nicht zuviel be=
hauptet, wenn man sagt, daß der Gedankedes Verfassungsstaateserst dann voll ver=
grich ·Erscheint, wenn das Ministeramt zu jener selbständigerenStellung empor=
gehobenist.

DieseErgänzungderverfassungsrechtlichenEinrichtungenist auchin Bayern nicht müheloser=
rungen worden. ·

Bestimmungenüber die Verantwortlichkeitder Minister finden sichbereits in der Verfaffung
vom 1. Mai 1808. In deren drittem Titel § 1 wird gesagt: „Das Staatssekretariat wird von einem
jedenMinister für sein Departementversehen;dahermüssenalle königlichenDekretevon demselben
unterzeichnetwerden,und nur mit dieserFormalität werdensie als rechtskräftigangesehen.Die Mi=
nister sindfür die genaueVollziehung der königlichenBefehle sowohl als für jedeVerletzungderKon=
stitution, welcheauf ihre Veranlassungund ihreMitwirkung stattfindet,demKönig verantwortlich.
Sie erstattenjährlich dem Monarchen einen ausführlichenBericht über den Zustand ihres De=
partements.““

Im Anschlussehieran bestimmtedieVerordnung vom 2. Februar 18175unterII, derStaats=
rat solle am Ende des Verwaltungsjahres „die Rechenschaftder Minister empfangen". In dem
Kabinettsbefehlean denStaatsrat vom15.April 18177,durchwelchenBildung, Wirkungskreisund
Geschäftsgangder Ministerien geregeltwurden,wiederholteder Königs, daß jederMinister „für die
Vollziehung der Gesetzein den ihm anvertrautenVerwaltungszweigenund die Beobachtungdervon
Uns gegebenenDienstinstruktionenperfönlichverantwortlich" sei. Dagegenwurde die im Staats=
rate abzulegende„Rechenschaft"zu einemVerwaltungsberichtean den König im Staatsrate abge=
schwächtund überdies die Berichterstattungdes Ministers des Außern über die politischenGegen=
ständean eineMinisterialkonferenzverwiesen,die jeweils besondersanzuordnensei?.

s v. Seydel 2. Aufl. I S. 505 meint, der König seian die Mitwirkung des Amtes, nicht
der Person desMinisters gebunden. Wenn damit gesagtseinfoll, daß der Minister als Inhaber
des Amtes mitwirkt, so ist das pichtigeaber auchKibsgrersöndlich. Seine Mitwirkung gehörtzu
seinen Amtspflichten im Sinne des B. G.Art. 11.

4 Nach A. Samuely, Das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit, S. 63 Anm. 2, ist „die
Parallelisierung des Gebundenseins des Monarchen an die Mitwirkung der Minister mit der not=
wendigenZustimmun der Volksvertretungunrichtig,weil dieseaus der Volkswahl hervorgehtoder
dieMitglieder dauerndihre Funktionenbekleiden,when dieMinister vomMonarchenfrei ernannt
und entlassenwerden". Das ist aber dochkein Unterschiedin bezugauf dieMitwirkung selbst,und
darauf zielt der Vergleich. Der König braucht allerdings nicht die Mitwirkung geradedieses
Ministers, aber eines Ministers.

* Vgl. oben§ 9 II S. 44.
Die Bildung u. Einrichtung der oberstenStellen desStaats betr.,R. Bl. S. 49. Vgl. auch

die k. Entschl. vom 9. Jan. 1821 über Einrichtung u. Instruktion desMinisterrats, abgedr. bei
M. Frhrn. v. Lerch Bs Aus denPapieren des k. b. StaatsministersM. Frhrn. v. Lerchenfeld,
Nördlingen 1887,S. 393ff.

7 R.Bl. S. 330. 8V 106.
· "§§lot,102.—FeldinarfchallFürstWrede,vomKronprinzenLudwigunterstützt,hatte
in den Staatsratssitzungenvom 20.März u. 12.April 1817 mit Entschiedenheitfür Aufrechthaltung
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Über dieGegenzeichnungder königlichenErlasse traf ein Kabinettsbefehlvom 16.April 181710
folgendeAnordnungen:

„Als Kabinettsbefehlesollen künftig ausgefertigt werden:
1. alle von Uns auf die Gutachten und Anträge UnseresStaatsrats erlassenwerdendenEnt=

scheidungenan Unsern Staatsrat und UnsereStaatsministerien, mit Ausnahme der Gesetzeaus der
bürgerlichen, organischenund administrativen Gesetzgebung,dann aller Verfassungsgegenstände,die
unter UnseremköniglichenTitel in demgrößerenKanzleistile erscheinen,von Uns unterzeichnetund von
den sämtlichenStaatsministern kontrafigniert werden; s

2. alle besonderenAufträge in Regierungsgegenständen,die Wir UnseremStaatsrate und
Unseren Staatsministerien zu erteilen Uns veranlaßt finden.

Die Kabinettsbefehle werden von Uns allein unterzeichnetund von UnseremGeneralsekretär
des Staatsrats kontrasigniert.“

Die Ausfertigungen der Ministerien sollten nach demKabinettsbefehlevom 15. April 181711
unter derUnterschriftdesMinisters ergehen,vorbehaltlich des Rechtesdes letzteren„bei Gegenständen
der Vollziehung, insofern sie nicht von höherem Belange find und ihrer Natur nach eine reifere
Kollegialberatung erfordern“, dem Generaldirektor2 die Ausfertigung zu übertragen. ber die
Gesamtvertretungder Minister wurde bestimmt12: „Der Generaldirektor ersetztden Minister in
Fällen der Abwesenheit oder Verhinderung in der Leitung aller Geschäftedes Ministeriums. Bei
wichtigenAusfertigungen, wo die Kontrasignation einesStaatsministers erforderlichist, werdenWir
denjenigenMinister benennen,dem die Ausfertigung zur Kontrasignatur vorgelegt werdensolle.“

Die Verfassungsurkundetraf in Titel X 88 4 und 611folgendeBestimmungen,über derenEnt=
stehungsgeschichtebereits früher15berichtetwurde:

*#4. „Die königlichenStaatsminister und fämtliche Staatsdiener sind für die genaueBe=
folgung der Verfassungverantwortlich."“

§*6. „Finden die Stände sichdurch ihre Pflichten aufgefordert,gegeneinen höherenStaats=
beamten wegenvorsätzlicherVerletzung derStaatsverfassung eineförmlicheAnklage zu stellen,sosind
die Anklagspunkte bestimmtzu bezeichnenund in jeder Kammer durch einen besonderenAusschuß
zu prüfen.

Vereinigen sichbeideKammern hierauf in ihren Beschlüssenüber die Anklage, so bringen sie
dieselbemit ihren Belegen in vorgeschriebenerForm an den König.

Dieserwird fie sodann der oberstenJustizstelle, — in welcherim Falle der notwendigenoder
freiwilligen Berufung auchdie zweiteInstanz durchAnordnung einesanderenSenats gebildetwird, —
zur Entscheidungübergebenund die Stände von dem gefällten Urteile in Kenntnis setzen.“

Diese Bestimmungender Verfassungsurkundewaren höchstunvollkommen. § 4, dernebenden
Ministern „sämtlicheStaatsdiener" neunt, läßt es unklar, wie für letzteredie Grenzenzwischenihrer
Pflicht zur Befolgung der Verfassungund zu dienstlichemGehorsamegezogensein sollen. § 6 aber
stellt eine rein strafrechtlicheVerantwortlichkeit! der „höheren Staatsbeamten“ wegenvorsätzlicher

der oben erwähnten Bestimmung der Verordn. vom 2. Febr. 1817 sich erklärt. Der Kronprinz
äußertenach einer eigenhändigenBemerkungzum Prot. vom 20. März, „daß die Verantwortlichkeit
der Minister in der Allerh. Verordn. vom 2. Febr. deutlich ausgesprochenist, und solchekeineandere
Auslegung zulasse,als daß jederMinister am Ende des Verwaltungsjahres RechenschaftS. M. dem
Könige vor dem versammeltenStaatsrate abzulegenhabe. Ferner ist des Kronprinzen Meinung,
daß jedemStaatsrat die Befugnis zustehenmöchte,wenn er einen Minister, seineGewalt, sei es in
Anordnung oder Ausführung, überschreitensieht, an S. K. M. vor versammeltemStaatsrat mit
Beweisgründen unterstützteAnklage gelangen zu lassen, würde es auch im Laufe des Jahres sein;
welchem allem, wenn Stände des Reichs bestündenund diesedie Rechte wie in andern Ländern
hätten, die Minister sichzu unterziehenhaben würden. Daß dem Staatsrate, wo keineStände be=
stehen, dieseRechtezuzukommenhaben, findet der Kronprinz als erforderlich, jedochdaß auf den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten,was diesebetrifft, das Gesagtenicht anzuwendensei.“
Die Minister waren diesenAnschauungenentgegengetreten.

1 Weber I S. 528 Anm. . Die Anregung zu diesenBestimmungen hatte Feldmarschall
Färst B#rede=inder Staatsratssitzung vom 12. gl. Mts. gegeben. Vgl. auch Kabinettsbefehl vom

. gl. Mts. 5.
11§§ I16 mit 109. 12Vgl. darüber 2. Aufl. § 37 N. 28.
is 106Abs.II, III.
14In Tit. VII § 30 ist bei denFormerfordernissenderGesetzedie ministerielleGegenzeichnung

nicht erwähnt. 152. Aufl. § 91.
16 Vgl.darüber L. v. Dresch, Grundzüge des bayer. Staatsrechts, 2. Aufl., S. 104ff.;

E. v. Mo Staatsrecht des Kgrs. Bayern, I, 2 S. 162f., am ausführlichstendie von E. v. Moyh
berausgee. ene(nicht verfaßte)Schrift: Materialien zur Erläuterung des Tit. VII der bayer.Verf.=

Urk., München,in Kommission der LentnerschenVuchhandlung, 1813, S. 73—80 Bgl. über die
Auzletung der Verfassungsbestimmungenauch die unten angegebenenVerh. d. K. d. Abg. von 1831

u. .
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Verfassungsverletzungfestund schafftlediglichAusnahmebestimmungenüber das Verfahren, indemer
den Ständen ein Anklagerechteinräumt und die obersteJustizstelle,d. h. dasOberappellationsgericht,
zur Entscheidungberuft. Abgesehenvon der Unklarheit des Begriffs der ‚höherenStaatsbeamten“17
ergibt die Vorschriftdes§ 6 eineklaffendeLückefür jeneFälle, wo diegescheheneVerfassungsverletzung
nicht den Tatbestand eines Verbrechens oder Vergehens nach dem Strafsgesetzbuchebildet. Das Recht
derVerfassungsurkundeläßt fernerdemMinister in Fällen desMeinungszwiespaltesmit demKönige
keinenanderenRückzug,als dienochüberdiesbeschränkteMöglichkeit,seineEntlassungals Staatsdiener
zu fordern18.

Die Formationsverordnungfür die Ministerien vom 9. Dezember1825 beseitigtedie Er=
stattungderministeriellenVerwaltungsberichteim Staatsrate und schrieblediglichBerichterstattung
an den Königvor 10. Der Generaldirektorengeschahnicht mehrErwähnung. Der König behieltsich
vor, bei AbwesenheitoderVerhinderungeinesMinisters „denjenigenMinister oderStaatsrat“ zu be=
zeichnen,„welcherinterimistischdas Portefeuille zu übernehmenhabe“ 71.

Uber die GegenzeichnungfindensichfolgendeBestimmungen. Die Landtagsabschiedesindvon
den sämmtlichenMinistern und demFeldmarschalle,dieGesetzeundVerordnungen,danndieköniglichen
Dekreteund Reskriptevon demMinister des betreffendenGeschäftskreisesgegenzuzeichnens.

Es war bei diesemRechtsstandesehrbegreiflich,daß im Landtagedas Verlangen nacheinem
Gesetzeüber die Ministerverantwortlichkeitrege wurde2Ö. Ein Antrag des AbgeordnetenFreiherrn
von Closen, der gegen die königlichen Kabinettsbefehle gerichtet war ", gab den Anstoß, daß die
Kammer der AbgeordnetendieBitte an dieKrone zu richtenbeschloß,diefelbewolledenEntwurf eines
Gesetzesüber die Ministerverantwortlichkeit den Ständen vorlegen lassen5. Die Kammer der Reichs=
räte war sachlicheinverstanden,erklärteaber „nachdervon derStaatsregierunggegebenenbestimmten
und pofitiven Zusicherung,nochin der dermaligenStändeversammlungeinen Gesetzentwurfin Be=
ziehung auf diesen Gegenstand an die Kammern zu bringen“, die Außerung eines Wunsches für über=
flüssig"8. Die Beratungen der Staatsregierung über den Entwurf eines Gesetzes,betreffenddie Ver=
antwortlichkeitder Minister und übrigen Staatsdiener, die noch im nämlichenJahre stattfanden,
führten zu keinemErgebnisse.

Im Jahre 1843erneuertedieAbgeordnetenkammerihrenWunsch;dieKammerderReichsräte
erkannteihn, wie derenBerichterstattersichausdrückte,als „durchdieEigentümlichkeitder Lage voll=
ständiggerechtfertigt“an und stimmtebeiis. Der Landtagsabschiedvom 25. August 1843 überging
dieseBeschlüssemit Stillschweigen. Auf demLandtage1845/46wurdenin beidenKammernAnträge
wegeneinesGesetzesüber Ministerverantwortlichkeitgestellt,führtenjedochzukeinerBeschlußfassung..

Die königlicheProklamation vom 6. März1848 7° sichertedieVorlage einesGesetzesüber die

1 Man konntedenselbenallenfalls ausVerf. Beil. IX 8 16 entnehmen.
18 Verf.Beil. IX 85922 A, 24. Vgl. Verh. d. K. d. R.R. 1848,Prot. Bd. III S. 448

(Reichsrat v. Maurer).
1° Weber II S. 261. 20 § 29. 21 § 113.
„ 8 26,27,122,123.

* 15. gl. über einige frühere Erörterungen in der K. d. Abg. Repert. 1819 S. 541; 1822
S. 159.

*“ Er lautetedahin, den König um gesetzlicheBestimmungenzu bitten, wonach.1. die Aus=
führung eines Kabinettsbefehlsin allen Regierungsangelegenheiten,mit Ausnahmeder Ernennung
oder Entlassung eines Ministers, untersagt, und 2. ausgesprochenwerde, daß keine Behörde oder
Stelle durcheinenKabinettsbefehlvon der ihr nachdemjedesmaligenStaatsorganismus obliegenden
Verantwortlichkeitentbundenwerde“. Verh. der K. d. Abg. 1831Beil. Bd. II, Beil. XVII S. 12.
über den unmittelbaren Anlaß des Antrags ebendaS. 7 u.Prot. Bd. V, Prot. Nr. XXXIII

25Verh. der K. d. Abg.41831Beil. Bd. II Beil. XVII, Prot. Bd. II Prot.Nr. VII S. 26ff.
Nr. XXXIII S. 3ff., Nr. XXXV S. 2, Nr. XXXVIII S. 2. Während derselben Tagung war
die Frage erörtertworden, ob Minister v. Schenk wegender Preßverordn.vom 28. Jan. 1831in
Anklagestand zu Laeten sei. Repert. S. 105, 448. Die betr. Vorgänge sind besprochen bei
(Buddeus) Die Ministerverantwortlichkeitin konstitut.Monarchien,Leipzig 1833,S. 160ff.

26Verh. d. K. d. N.R. Bd. II S. 73ff., 120ff., 244ff., 309.
27Staatsratssitzungvom 6. Nov. 1831. ·
»DeräiißereAnlaßwardieVerh.übereinenVertrag,dendieStaatsregierunganlaßlich

des Baues des Ludwigs=Donau=Main=Kanalsmit demHause Rothichit abgeschlossenhatte. l.
Verh. d. K. d. Abg. 1843Prot. Bd. XII S. 90 ff., insbef. S. 138ff., 143ff., 156f., 248; K. d. R.R.

Prot. Bd. III S. 290 ff.,insbes.S. 314.
* Landtagsverh.1845/46K. d. R.N. Prot. Bd. 1 S. 91ff., IV S. 239, Beil.Bd. II S. 14ff.

115ff., woselbstS. 147ff. ein Ausiug aus denbishfrigen Kammerverh.seit 1819; K. d. Abg.
Prot. Bd. IV S. 314, V S. 441ff., XIII S. 403. — ÜbereinenabgelehntenAntrag auf Anklage
des Ministers des Innern wegenVerlehung der Verordn. vom 25. April 1811,das Bierregulativ

betr., Akh. 20 # d . Prot. Bd. 1 S.49 ff., 260ff., Beil. Bd. II S. 59ff., 353ff.
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„verfassungsmäßigeVerantwortlichkeitderMinister“ bei demnächstenLandtagezu, unddieThronrede
erneuertedieseVerheißung.

In Erfüllung dieserZusagenwurdendemLandtage1848,und zwar zunächstderAbgeordneten=
kammer,zweiGesetzentwürfeüber dieVerantwortlichkeitderMinister 31und überden Staatsgerichts=
hof und das Verfahren bei Anklagen gegenMinister?8 vorgelegt23.

Der erstgenannteEntwurf wurde mit einer Reihe von Abänderungenangenommen" und
unterm4. Juni 1848 als Verfassungsgesetzverkündet35. Der zweiteEntwurf gelangtein denKam=
mern nicht zur Behandlung. Der Landtagsabschiedvom 4. Juni 184836versprachjedochnachdem
Wunscheder Stände dessenWiedervorlagebei der nächstenLandtagsversammlung.Ebensowurdeein
Wunsch genehmigt,„die Anordnung zu treffen, daß bei allen Ausschreibungenvon UnserenAller=
höchstenEntschließungen,sowievon den EntschließungenUnsererStaatsministerien auch die Unter=
zeichnungundGegenzeichnung,wie siein derUrschriftenthaltenfind, in denamtlichzu beglaubigenden
Abschriftenauszudrückenseien“.

Der Gesetzentwurfüber die Ministeranklagewurde zwar im Jahre 1849 bei derKammerder
Reichsrätewiedereingebracht7, kam jedochabermals nicht zur Beratung25. Erst nachdrittmaliger
Vorlage des Entwurfes beimLandtage1849/50gelang dessenErledigung282.Hiernach wurdeunterm
30. März 1850 das Gesetz,betreffendden Staatsgerichtshofund das Verfahren bei Anklagen gegen
Minister erlassen.

In derFolge sindan Stelle derArkikel 4 und 5 diesesGesetzesdieBestimmungendesArtikels 72
des Ausführungsgesetzeszur Reichsprozeßstrafordnungvom 18. August 1879 getreten“1.

Durch das Beamtengesetzvom 16. August 1908 wurden einige Bestimmungendes Gesetzes
vom 4. Juni 1848 abgeändert":und wurde bestimmt,daß dasBeamtengesetzmit seinenVorschriften
in den Abschnitten 1 bis VI und IX, soweit sie sich auf unwiderrufliche Beamte erstrecken,auf die
Zivilstaatsminister Anwendungfinden,dochnur soweitsichnicht aus demGesetzevom 4. Juni 1848
ein anderesergibt“s.

* 71. Theorien über die staatsrechtlicheStellung der Minister. Bevor auf dieDarstellung
des geltendenRechteseingegangenwird, erscheintes notwendig,einenBlick auf dieEntwicklungder
staatsrechtlichenTheorien über dieStellung derMinister in derkonstitutionellenMonarchiezu werfen.
Denn es habengeradehier theoretischeAuffassungenauf unsereRechtsgestaltungund Staatspraxis
mehr als gewöhnlicheingewirkt.

1 Verh. d. K. d. Abg. 1848Beil. Bd. I S. 145ff.
zu EbendaBeil. Bd. 1 S. 327n# II S. 21 ff.
35Der Grund der Trennung beiderEntw. war der, daß man die Bestimmungendeszweit=

Engunten Entw. nicht zu verfassungsgesetzlichenerhebenwollte. Verh. d. K. d. Abg. 1848Beil. Bd. 1

34Landtagsverh.1848K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 267ff., Prot. Bd. V S. 179ff., 221 ff.—
K. d. R.N. Beil. Bd. III S. 83 ff., Prot. Bd. III S. 404ff., 512ff., 555ff. — K. d. Abg. Beil.=
Rd. II S. 389ff., Prot. Bd. VI S. 381s ff.,VII S. 35 ff.

26G.Bl. S. 69. Über dieEigenschaftdesGes.als Verfassungsges.Art. XIV desf.Kommentar
v. K. Brater bei C. F. Dollmann, = des K- Bayern usw., T. 2 Bd. I, Erlangen
1855, S. Zff. 56G. Bl.S. 41. Abschn.1 § 8.

3 Verh. d. K. d. R.N. 1849Prot. Bd. II S. 165,Beil. Bd. III S. 133ff. 221ff.
8 Der zweiteEntw. wich von dem erstenmehrfachab. Die wichtigsteAnderung war die,

daß das Anklagerecht nach dem neuen Entw. jeder Kammer für sich zukommen sollte, während der
frühere Vorschlag diesesRecht nur den beidenKammern gemeinschaftlichzugestehenwollte. Dies
geschah,„um sichhierin sovjielwie möglichmit dem§ 187 der deutschenReichsverf.und demdarin
aufgestelltenGrundrechtein Ubereinstimmungzu14 gen“.(Begründunga. a. O.Beil. Bd. III S. 150.)

29bandtageverh.1849/50K. d. R.N. Beil. Bd.1 S. 59ff., 105ff., 255ff., Prot. Bd. I S. 56,
89 ff., 250 f.— K.d. Abg.Beil. Bd. III S. 195ff., Sten.Ber. IV S. 71ff., 221ff. — K. d. N.R.
Beil. Bd.IV S. 3ff., ProtBd.V S. 445f.

1° G.Bl. S. 133. Dazu der Kommentarvon K. Brater bei C. F. Dollmann a. a. O.,
T. 2 RBd.I, Erlangen 1855, S. 19ff.

"1 Vgl. im übrigen über die fortdauerndeGeltung der beidenGes. von 1848 u. 1850 Einf.=
Ges. zum St.G.B. u. #G vom 10.Nov. 1861 Art. 3 Ziff. 10, 31 Abs. VIII, 34; Vollz.Gef.
#n - wom 26. Dez. 1871Art. 3Ziff. 8, 64; Ausf Ges. zur R.St. P.O. vom 18.Aug. 1879

rt. iff. 6, 7. »
B.G. (G.V. Bl. S. 581) Art. 221. Die Anderungenbeziehensich nur auf Gehalt und

Puhegebeln T auf die im Ges. v. 4. Juni 1898 enthaltenenVerweisungenauf die aufgehobene
Verf. Beil.

*"B. G. Art. 182. In wieweit ein anderessich ergiöt, wird unten zu zeigensein. Aus
Art. 182 geht übrigens hervor, daß in Bayern nachgesetzlicherVorschrift der Kriegsminister kein
Zivilstaatsbeamter sein kann.
[§71] 1 Literaturübersichtenbei L. v. Rönne, Staatsrecht der preuß.Monarchie,III S. 75 Anm. 4,
dann bei A. Samuely, Das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit,Berlin 1869, S. 124ff.;
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Es würde selbstverständlichzu weit führen, eine erschöpfendeGeschichtedieserLehrmeinungen
zu geben. Für unsereZweckewird es genügen, jeneTheorien in aller Kürze so weit vorzuführen
und zu beleuchten,als dies nötig ist, um ein richtiges Verständnis unseresbestehendenRechteszu
fördern.

Vor allem nehmendie AnschauungenfranzöfischerSchriftsteller unser Interessein Anspruch,
da vorzugsweiseunterderenEinflufsedieLehrendeskonstitutionellenStaatsrechtesin denfestländischen
Staaten Europas sichentwickelthaben.

Die Betrachtungen,von welchenjene Schriftsteller ausgehen,lassensichin folgendeSätze zu=
sammenfassen.

Im Verfassungsstaatewird die Gesegebung,worunter auch die FeststellungdesStaatshaus=
haltes inbegriffenist, von derVolksvertretungunter derSanktion desKönigs ausgeübt". Soll diese
gesetzgebendeGewalt der Kammern Wert haben,so muß Sicherheit dafür bestehen,daß die Verwal=
tung denGesetzengemäßgeführt werde. Eine solcheGewähr ist dargeboten,wennderVolksvertretung
die Möglichkeit gegebenist, über den gesetzmäßigenGang der Verwaltung zu wachensund hierfür
irgend jemandenhaftbar zu machen.Eine VerantwortlichkeitdesKönigs darf nichtstattfinden. The
king can do no wrong. Die Verantwortlichkeitmuß demnachauf dieSchultern andererabgeladen
werden, und dies sind die Minister. Faßt man die Minister als Diener des Königs auf, so muß
man sagen,daß sie ihm Gehorsamschulden;fieht man in ihnen die Träger der verfassungsmäßigen
Verantwortung, so läßt sichnicht verkennen,daß eine solchenur dentreffenkann, der in seinenEnt=
schlüssenund Taten frei ist. Die Folgerung liegt nahe: dienstlicheGehorsamspflichtund verfassungs=
rechtlicheHaftbarkeit schließeneinandergegenseitigaus. Es gewinnt sonachdenAnschein,als ob in
der staatsrechtlichenStellung der Minister ein innerer Widerspruchliege.

Den Bemühungen,diesenWiderspruchzu beseitigen,sind die verschiedenenTheorien über die
Ministerverantwortlichkeitentsprungen.Man hat sichdemangegebenenDilemma dadurchzu entziehen
gesucht,daß man demSatze, derKönig könnenichtUnrechttun, dieWendung gab, derKönig könne
nicht Unrechtwollen. Begeheer dennochein Unrecht,so liege derGrund hierfür darin, daß er von
den Ministern übel beraten oder getäuschtwordensei. Darum seiendie Minister für solchesUn=
rechthaftbar und strafbar". Dieser Ausweg ist ein sehr unglücklicherö. Es bedarf,um dies darzu=
legen, nicht vieler Worte. Auf die doppelteFiktion, daß bei jedemrechtswidrigenRegierungsakte
derKönig sichhabetäuschenlassenund derMinister ihn habetäuschenwollen, kannman einestaats=
rechtlicheLehre nicht aufbauen. ·

GlänzenderundgeistreicheristdasLehrgebüiidywelchesBenjaininConftantaufgeführthat«.

l Hauke, Die Lehre von der Ministerverantwortlichkeit, Wien 1880, S. 30Kt H. Schulze,
hrb. des deutschenStaatsrechts, I S. 299 Anm. 1; G. Meyer, Lehrb. des deutschenStaatsrechts,

3. Aufl., S. 557 Anm. 1, 6. Aufl. S. 683 N. 1; G. Jellinek, Die EntwicklungdesMinisteriums
in der konstit.Monarchie; C. S. Grünhuts Zeitschr.f. d. Privat= u. öff. Rechtder Gegenwatt,
X (1883)S. 304f.; F. Thudichum, Annalen des DeutschenReichs1885, S. 637ff.; S. Brie in
K. Frhrn. v. Sten gels Wörterb.d. deutschenVerwRechts, II S. 492ff. S. ferner Fr.Otker in
Augsb. Allg. Zeitung 1872 Beil. N. 33; Th. Pistorius, Die Staatsgerichtshöfe und die
Ministerverantwortlichkeit,Tübingen 1891; A. Lucz, Ministerverantwortlichkeitund Staatsgerichts=
höfe. Wien 1893; v. Frisch, Die Verantwortlichkeit der Monarchen und höchstenMagistrate,
Berlin 1904; R. Passow, Das Wesen der Ministerverantwortlichkeit in Deutschland, 1904;
F. Frh. Marschall von Bieberstein, Verantwortlichkeitund Gegenzeichnngbei Anordnungen
des oberstenKriegsherrn, Berlin 1911, und darüber Arch. d. öff. R.# Bd. 28 S.154ff. (Graf zu
Dohna), S. 353 (O. Mayer).

2 Vgl. z. B. die französ.Verf. von 1791, die auf der Lehre der Gewaltenteilung,aber aller=
dings auch der Volkssouveränetätberuht,Tit. III Art. 3: „Le pouvoir législatif est délégus à
une assemble nationale pour eötreexercé par elle, avec la sanction du Roi.“ Charte
von 1814 Art. 15: „La puissance Iégislative s'’exerce collectivement Par le Roi, la chambre

des Pairs et la chambre des députéèsdes départements.“ Ahnlich die belgischeVerf. von 1831
rt. 26.

„ Montesquieu, de l’ésprit des lois liv. XI chap. VI: „Mais si, dans un état libre,
la puissance Igislative ne doit pas avoir le droit d’'arreter la puissance exécutrice, elle
a le droit et doitavoir la faculté d’examiner de duelle manieèreles lois qu’elle a faites
ont été exécutées. "

4 Montesquien sagt im Zusammenhangemit der Anm. 3 angef.Stelle: „Mais comme
celui qui execute ne peut rien exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui
haissent les lois comme ministres, qduciqu'ils les favorisent comme hommes; ceux-ei peuvent
Etre recherchés et punis.“ Vgl. auchH. Zöpfl, Grundsätzedes gem.deutschenStaatskechts,II
S. 419ff. Dieser Gedankehat in den Eingang des großh. hefs.Ges. über die Verantwortlichkeitder
Minister vom 5. Juli 1821 Aufnahme gefunden

* Vgl. darüber A. Samuely, Prinzip der MinisterverantwortlichkeitS. 24 f.
6°Constant, cours de politique constitutionelle, Ausg. von Pages,2 vol., Bruxelles
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Es ist jeneLehre,welchein demSatze:„Le roĩ règne,mais il ne gouvernepas“ ihrenbezeich-
nendstenAusdruckfindet. Constant knüpftean die Dreiteilung der Staatsgewalten in eine gesetz=
gebende,richterlicheund vollziehendeGewalt an. DieseDreiteilung schienihm für das verfassungs=
mäßige Staatswesenungenügend.Der König könnenicht dasHaupt der vollziehendenGewalt sein;
denn als solchesmüsseer handeln. Jede Handlung begründedie Möglichkeit eines Unrechts, jedes
Unrecht eine Verantwortung. Der König aber sei unverantwortlich. Die königlicheGewalt müsse
daher in der verfassungsmäßigenEinherrschaftnotwendigüber demBereicheeigentlicherStaatstätig=
leit stehen,au dessus de la région vVéritablementactive . Träger der Vollzugsgewalt könne
nur sein,wem die Verantwortung für derenAusübung obliege,dasMinisterium. Die Selbständig=
keit sei notwendigeFolge der Verantwortlichkeits. So entstandfür Constant eine neueGewalt
im Staate, le pouvoir ministériel. Die drei bisher bekannten„Gewalten“ warenhiermit vergeben
und der König glücklich in jenerLage, in welchersichbei Schiller nachVerteilung der Erde der
Dichter befindet. IndessenwußteConstant Rat. Er schuffür den König eine vierte Gewalt, ein
bouvoir neutre, ein pouvoir modérateur, dessenAufgabe ist, den Einklang zwischendenübrigen
Staatsgewalten aufrechtzuerhalten?.Die Hauptmittel, welchezu diesemEnde zur Verfügung ge=
stellt werden,find Kammerauflösungund Ministerwechsel1.

Der roi fainéant Benjamin Constants ist die sonderbarsteFigur, die man sichdenkenkann.
Er ist dermaßenabstraktgeworden,daß er gar nichts zu tun vermag, was allerdingsdieeinfachste
Art ist, die Unverantwortlichkeitdes Fürsten zu rechtfertigen.Constants König ist alles eherals
ein Herrscher. Die Lehre Constants ist eine innerlich unwahre1. Der Satz von der Unteilbar=
keit der Staatsgewalt kommt, der mechanischenGewaltenverteilungzum Trotze, tatsächlichdennoch
zur Geltung. Die Wirklichkeit, die sichin Constants künstlichausgesonnenemSystemebirgt, ist
keineandereals die, daß die Herrschaftvom Könige auf das Volk unddessenVertretungübertragen
wird. Der Nachweis hierfür ist nicht schwierig. Im parlamentarischregierten Staate ruht der
Schwerpunktder Regierung in den Kammern. Sie sind die Gesetzgeber.Das königlicheSanktions=
recht wird, was in der Tat auch richtig ist, als eine RegelwidrigkeitgegenüberdemSystemedes
Parlamentarismus empfunden. Es bestehtdie Neigung, dasselbezum bloßen Veto oderzu einer
einfachenFörmlichkeit, einemVerkündigungsrechte,herabzudrücken18. Die Kammern find ferner die
bestimmendenLeiter der Verwaltung. Mittels des schrankenlosenBudgetrechtesentscheidensie über
die Entlassung der Minister. Das pouvoir modérateur mag es zwar einmal mit der Kammer=
auflösungversuchen;schicktindesdas souveräneVolk dieselbeKammerwieder,dannmuß daspouvoir
modérateur die Minister im Sinne derKammermehrheitwählen. Die Kammer hat also derSache
nach auch das Recht der Ernennung der Minister. Wer aber die Minister tatsächlichernenntund.
entläßt, der bestimmtdenGang ihrer Geschäftsführung.Der König darf nichteinreden;dieKammer
darf es. Der König muß mit einemMinisterium regieren, daß ihm nicht gefällt: der Kammer ist
dies nicht zuzumuten. Vor ihrem Mißtrauensvotum haben die Minister zu weichen. Der König
des Parlamentarismus hat nicht einmal ein pouvoir modérateur, er hat gar kein pouvoir. Die
Krone ist zu einem über demStaatswesenschwebendenbedeutungslosenZierat geworden.Ein König
jedoch,der wirklich Herrschersein soll, muß die rechtlicheMöglichkeithaben,auchgegenden Willen

86 (I p.428 de la responsabilité des ministres, vgl. auch II p. 341) und Ausg. von
Ed. Laboulaye, Paris 1861. Darüber A. Samuely a. a. O. S. 11ff.

Constant, éd. Pages, II p. 344.
s S. insbes.a. a. O. 1Ip. 184, II p. 344.

A. a. O.I p. 2. ·
10Ein Beispiel für die Unzulänglichkeitdes pouvoir modérateur liefertedie portugiefische

Nersessung.von 1826, in welchedieseLehre Eingang gefundenhatte. Vgl. hierüber denAufsatz
R. Pilotys „Portugal“ in der Wochenschrift Woche 1910 N. 42.

11„Un éire à part au sommet de1'édifice“ nennt ihn Constant I p. 30.
12DieseAnsicht v. Seydels scheintmir imganzen zutreffendzu sein. Es gehörtzu den

HauptsächlichstenVerdienstenv. Seydels, daßer durchdieklareDarlegungdes Irrtumsin B.Constants
ehre zur richtigen Auffassung des staatsrechtlichenVerhältnisses zwischenKönig und Minister

wesentlichbeigetragenhat. Dem ist aber beizufügen,daß der Vorwurf der innern Unwahrheit auf
Constants Lehre nur zutrifft, wenn sie als eine allgemeineverstandenwird. Der wahreKern in
ennerLehre liegt darin, daß die Möglichkeit nicht ausgeschlossenist, daß im konkretenFall die
ormel: „le roi regne, mais il ne gouverne pas"“zutrifft. Wenn dies der Fall ist, dann wird

es ebenfallsunwahr, von einerHerrschaftdesKönigs zu reden,die in Wahrheit eineHerrschaftder
Minister ist. Wenn der König oder Regent in WirklichkeitkeinenselbständigenWillen hat, die
Form der Regierungserlasseaberauf seinenNamen geschriebenist, dann ist es ebeninnerlich wahr,
zu sagen:„il ne gouverne pas“. Es kann dabei auchnochwahrsein, zu sagen: „il regne“, wenn
man darunter die Summe der Fiktionen begreift, die den König nach außen als denHerrscher
kungeben. Latsächliche Beispiele des roi fainéant sind auch der deutschenVerfassungsgeschichte
nicht unbekannt.

18Constant selbstsprichtsichallerdings (a. a. O. I p. 11 sv.) für das „véto absolu“ aus.
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der parlamentarischenMehrheit zu regieren. DieseMöglichkeitmachtihn im Verfassungsstaatedurch=
aus nicht zum Tyrannen. Gegen die perfönlicheLaune desKönigs schütztdie verfassungsrechtliche
Form; aber die Bestimmung dieserForm kann und darf es nicht sein, die Willensfreiheit des
Herrschersin demBereicheseinesstaatlichenHandelns zu vernichten½.

Haben wir nachdembisherAngeführtendenVersuchConstantsus zur Erklärung derMinister=
verantwortlichkeitverwerfenmüssen,so fragt es sich, auf welcheandereWeiseeine Lösung der Auf=
gLabegefunden werden könne. Die Erkenntnis eines Fehlers in der Schlußfolgerung, den der Gedanken=
gang Constants aufweist,wird auf denrichtigenWeg leiten. Aus demzweifelloswohlbegründeten
Satze, daß der Minister lediglich dann für eine Regierungshandlunghaften könne, wenn fie seine
Handlung sei, hat Constant den Sat gemacht,daß der Minister lediglich dann hierfür haften
könne,wenn sie nur seineHandlung sei. Das aber ist nicht zutreffend. Zur Rechtfertigungeiner
VerantwortlichkeitdesMinisters genügtes, daßeineRegierungshandlungauch seineHandlung sei½.
Was wir hiermit meinen,wird aus dem Folgendenklar werden. In der verfassungsmäßigenEin=
herrschaftist ein doppeltesGebiet der Herrschertätigkeitzu unterscheiden;jenes nämlich, wo der
König an die Zustimmungdes Landtagesgebundenist, und jenes,wo er einer solchenZustimmung
nicht bedarf. Das erstereumfaßt die Gesetzgebungund die wichtigstenAkte der Finanzverwaltung,
das letzteredie gesamte übrige Staatstätigkeit: die Rechtsprechungund die Verwaltung. Die Rechts=
pflegeist im VerfassungsstaateBehördenanvertraut, welche, mit vom Könige ernanntenBeamten
besetzt,unabhängigvon dessenpersönlichemWillen, den objektenWillen desHerrschers, das Gesetz,
vollziehen. In der Verwaltung dagegenist der subjektiveWille des Herrschersmaßgebend. Eine
Unabhängigkeitder vollziehendenBehörden,wie sie auf demGebietederRechtspflegebesteht,ist hier
der Natur der Dinge nachunmöglich;sie wäre geradezuzweckwidrig.Denn die Verwaltung bedarf
dereinheitlichenZusammenfassungaller Staatskräfte sieist nichtobjektiveGesetzesanwendung,sondern
subjektiveTätigkeit innerhalbderSchrankendesGesetzes.Es istnun einleuchtend,daßdiezustimmende
Mitwirkung der Volksvertretung bei der Gesetzgebungund bei der Regelungdes Staatshaushaltes
tatsächlichwirkungslos gemachtwerdenkönnte, wenn die Staatsverwaltung die mit der Volks=
vertretung vereinbarten Bestimmungen nicht beachten würde. Gegen ein derartiges Verhalten be=
stündeauch kein Schutz, wenn bei der Verwaltung die schrankenloseWillkür desHerrschersMaß
gäbe. Denn es ist ein im Wesendes Königtums begründeterSatz: the king can do no wrong.
Das will, wie bereits früher bemerkt wurde 1, nicht sagen, daß der König nicht tatsächlich Recht
und Gesetz verletzen könne; es will nur sagen, daß der König juristisch kein Unrecht tun könne, daß
über demTräger derStaatsgewalt keinerichterlicheoderdienstlicheInstanz denkbarsei, vor welcher
er wegenseinerRegierungshandlungenRechenschaftzu gebenschuldigwäre.

Soll nun zwischendieserMöglichkeit,daß der MonarchsachlichUnrechttut, und
der Unmöglichkeit,daß er persönlichdes Unrechtsüberführtwerde,die Rechtsordnung
des Verfassungsstaatesnicht unter UmständenSchaden leiden, so muß es Personen
geben, die für die obersteLeitungder Verwaltungverantwortlichsind. Deren recht=
liche Stellung aber muß derartig bemessensein, daß einerseitsdie Herrschergewaltdes
Königs gewahrtbleibt, und daß andererseitseineVerantwortlichkeitdieserPersonen
möglichistt18.Dies kann in keineranderenWeiseals in der geschehen,daß siebei
der Leitung der StaatsverwaltungdurchdenHerrschermitwirken, nicht indessenso,
daß ihr Wille denHerrscherwillenzwingt, sondernnur so, daß er zu demselbengleich=
inhaltlich hinzutritt. Im Verfassungsstaateerlangt derHerrscherwille auf demGebiete

14Vgl. dazu v. Seydels Abhandlung „Konstitutionelle und parlamentarischeRegierung“
in Staatsrechtlicheund polit. Abhandlungen,S. C. B. Mohr 1893,S. 121 ff.

1½.Es ist für denhier verfolgten Zwecknicht nötig, auf die Lehreneiniger deutscherSchrift=
steller über die Ministerverantwortlichkeitnäher einzugehen.Jene Prügelknabentheorie,welchebe=
hauptet,daß dieMinister nicht ihre, sondernihres Fürsten Schuld zu büßenbaben(Buddeus, Die
Ministerverantwortlichkeit in konstit. Monarchien, Leipzig 1833; H. Bischof, Ministerverantwort=
lichkeit u. Staatsgerichtshöfe in Deutschland, Gießen 1859, in Lindes Archiv f. d. öff. Recht des
DeutschenBundes III, 2)bedarfohnedieskaumderWiderlegung. Vgl. darüberA. Samuely a. a. O.
S. 19ff. Uber die AuffassungR. v. Mohls (Die VerantwortlichkeitderMinister in Einherrschaften
mit Volksvertretung, Tübingen 1837) ebenda S. 31 ff.; über L. v. Stein (Verwaltungslehre 1)
ebendaS. 15ff. und dagegenF. Hauke, Die Lehrevon derMinisterverantwortlichkeitS. 7Anm. 9,
und die in N. 1 angeführtenSchriften von v. Frisch und R. Passow.

is Vgl. A. Samuely a. a. O. S. 62. 17&+14bei N. 12ff.
18So bemerktauchdie Begründung zumEntw. unseresMinisterverantwortlichkeitsges.(Verh.

d. K. d. Abg. 1848 Beil. Bd.I S. 149 f.), die Bestimmungen der Art. 1, 7 seien der Ausdruck des
Gedankens,daß die Minister „auf jenenGrad von Selbständigkeitgehobenwerdenmüßten,welcher
die Grundlage aller Verantwortlichkeitbildet“.
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der Verwaltung erst dann rechtlicheBedeutung, wenn der Wille jener Organe über=
einstimmendsich ihm anschließt. Damit ist die Lösung unserer Frage gegeben. Hier=
nach ist jede Regierungshandlung, die vom Herrscher ausgeht oder in seinemNamen
vorgenommenwird, zugleichHandlung des unverantwortlichenStaatsoberhauptesund
Handlung von Personen, welcherechtlichhierfür verantwortlichgemachtwerdenkönnen.
Soll aber dieseHaftbarkeit vollen Wert haben, so muß deren Geltendmachungin die
Hände desjenigenOrgans gelegtsein, dessenMitwirkungsrechtbei der Herrschertätig=
keit vor Verletzung bewahrt werden will, des Landtages1°.

§ 72. Staatsrechtliche Stellung der Minister nach bayerischemStaats=
rechte. Das bayerischeStaatsrechthat in demGesetzevom4. Juni 1848dieMinister=
verantwortlichkeitnach den Grundsätzengeregelt,welchesoebendargelegtwurden.

Die königlichenStaatsminister sind die Träger der Verantwortung für die Gesetz=
mäßigkeit der Regierung des Staates. Jeder Teil der Regierungstätigkeitmuß dem
GeschäftskreiseeinesStaatsministerszugewiesensein1. Das bayerischeStaatsrechtkennt
keine Minister ohnePortefeuille. Niemand, also auchkeinStaatsdiener, ist verpflichtet,
ein Ministerium zu übernehmen2. Es gibt aber auch keinePortefeuilles ohneMinister,
d. h. es müssennicht nur alle Teile der RegierungstätigkeitMinisterien zugeteilt, sondern
auch alle Ministerien besetztsein. Der König kann ohne Minister nicht regieren. In
der Auswahl der Minister ist er frei, soweit nicht nach den Strafgesetzendie Fähig=
keit zur Bekleidung öffentlicherAmter bestimmtenPersonen entzogenist. Dem König
stehtes auchfrei, seineMinister aus einerbestimmtenPartei zuwählen. Ist er jedoch
dazu nicht nur durchdie tatsächlichenUmständeveranlaßt, sonderndurchdas Recht
genötigt, so verwandelt sich damit die Regierung aus einer konstitutionellenin eine
parlamentarische. Zum Zustandekommeneiner rechtsgültigen königlichenRegierungs=
anordnungs ist die Übereinstimmungder Willen des Königs und der Minister oder

1PBeizufügen ist, daß zur Vollwertigkeit der Haftungauch noch die Einsetzungeines un=
abhängigen Gerichtshofesgehört, vor deffenkorum über den angeklagtenMinister zu erkennenist.
(6720 1 Ges.vom 4. Juni 1848Art. IV. Über die früher lebhaft erörterte, aber mehrpolitische
als staatsrechtlicheFrage, ob der Bestandeinesk. Kabinettssekretariatesmit der verfassungmäßigen
Stellung der Minister vereinbar sei, vgl. die Kammerverh. von 1831, Repert. über die Verh. d.
K. d. R.R. S. 37, der K. d. Abg. S. 102; Verordn., das k. Kabinettssekretariat betr., vom
15.Nov. 1848(Weber IV S. 7), wodurchdasselbe„für alle Angelegenheiten,welchenichtunmittelbar
4 unserer Privatdisposition belangen", als ausgehoben erklärt wurde, dann die Darlegungin einem

rtikel der damaligen amtlichen „bayer. Zeitung“ vom 13. Jan. 1866. Zufolge eines Handschreibens.
des Prinz=RegentenLuitpold vom 29. Juli 1886 (G. u. V. Bl. S. 543) wurde das Kabinetts=
sekretariatbeseitigtund durcheine „Geheimkanzlei“ersetzt.Durch Handschreibendes Prinzregenten
Ludwig vom 23. Dezember1913 wurde wiederumdieGeheimkanzleibeseitigtund durchdesRegenten
„Kabinett“ ersetzt.Zugleich wurde dieUnterbreitungaller militärischen Angelegenheitendemvor=
tragendenGeneraladjutantenvorbehalten. Alle dieseAnderungenbedeutennur einen Wechselder
Bezeichnungfür diefelbeSache. Kabinett ist der König mit seinenfür die persönlichenRegierungs=
geschäftebestelltenHilfskräften. Kabinettsdienstist Staatsdienst. Staatsrechtlichist hiergegennichts
einzuwenden.Es kann demKönig nicht verwehrtsein, über Staatsgeschäfteauchauf andremWege
als durchVerhandlung mit denMinistern sich zu informierenund zueigenen zSchlüse zu ge=
langen; es ist nur seinePflicht, vor der Fassungvon förmlichenEntschließungen,welchesichauf die

Regierun beziehen, mit den Ministern in Verhandlung zu treten.
2 v kirt.I. Verh. d. K. d. Abg. 1848Beil. Bd. II S. 280. ·
* Der Begriff der Regierungsanordnungumfaßt grundsätzlichalle Anordnungendes Königs

in Staatsangelegenheiten,gleichviel,welchesihr Gegenstandist. Vgl. dierichtigen Ausführungenbei
A. Samuely a. a. O. S. 15ff. gegenL.v. Stein (Verwaltungslehre1). ÜnterdenBegriff der
Regierungsanordnungfällt die Ab ankung nicht. Denn die Niederlegungder Regierung ist keine
Regierungsanordnung. Hiermitim Einklange ist das AbdankungspatentKönig LudwigsI. vom
20. März 1848 (R.Bl. S. 145)nicht gegengezeichnet,wohl aber dasRegierungsantrittspatentKönig
Maximilians II. vom folgendenTage (R. Bl.S. 153). Vgl. F. Hauke, Die Lehrevon derMinister=
verantwortlichkeit, S. 6 Anm. 5, und Derselbe, Die geschichtl.Grundlagen des Monarchenrechts, Wien
u. Leipzig 1894,S. 155ff.; E. Radnitzky, Die Parteiwillkür im öffentl.Recht,Wien 1888,S. 20f.
Zur Entlassung eines Ministers bedarf es keiner Mitwirkung. Dies verlangt schondie
notwendigeFreiheit des Königs in der FassungseinereigenenEntschließungen,es folgt aber auch
daraus, daß derMinister die Enthebungjederzeitnachsuchenkann,und daß sieihm nicht verweigert
werden darf(Ges. Art. III Abs. D. Anders bei der Ernennung. Hier ist Ge eugeichnuneines
Ministers nötig. Dieser kann aber nachrichtiger Ansicht (Brie in v. Stengels WörterbuchdesD.

v. Seydel=Piloto, BayerischesBerfassungsrecht. 22
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Ministerstellvertreter erforderlich, in deren Geschäftskreisdie Anordnung fällt". Die
beiderseitigenEntschließungensind hierbei voneinanderunabhängig.

Die Freiheit der WillensbestimmungdesKönigs in Regierungsangelegenheitenist
dadurch gesichert,daß er, wenn er sich mit demMinister nicht zu verständigenvermag,
denselbenvom Amte enthebenkannö. Der König kann aber andererseitsden Minister
nicht zwingen, einerRegierungsanordnungzuzustimmenoder sie selbstzu erlassen,wenn
der Minister sie für gesetzwidrigoderauchnur für schädlicherachtet. Das Gesetz“sagt:
„Hält der Vorstand?' eines Staatsministeriums eine ihm angesonneneAmtshandlung
für gesetzwidrigoderdemLandeswohlnachteilig, so ist er verpflichtet?,dieselbeab=
zulehnen,bzw. seineGegenzeichnungunter schriftlicherAngabe der Gründe zu verweigern.
Er ist berechtigt,seineGründe demMinisterrate darzulegen,dessenProtokoll demKönige
vorzulegen ist.“ Der Minister oder Ministerstellvertreterkann ferner zwar den König
nicht nötigen, eine Regierungsanordnungzu treffen, die dem Könige nicht genehmist,
aber er kann, wenn er einen Regierungsakt als durch das Gesetzgebotenoder vom
Landeswohle gefordert erachtet,seinVerbleiben im Amte davon abhängig machen,daß
der König seinen bezüglichenAnträgen Folge gibt 10.

Das Gesetzubestimmtfür die beidenFälle derMeinungsverschiedenheitzwischen
König und Minister: „Ein Staatsminister kann zu jederZeit um Enthebungvon seiner

V.N.8 Bd. 1 S. 488) nichtder zu Ernennendeselbstsein. Anders v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 512 N. 3.
Uber dieStreitfrage s. die Literaturangabenbei G. —nnrriie Lehrb. d. D. Staats N.3,
6. Aufl.,S. 249 N.24, und Fr. Tezner in Grünhuts Zeitschrift II, S. 260 N. 15. Auch
Begnadigungen sind Regierungsanordnungenund bedürfendeshalb der Gegenzeichnung.Vgl.
G. Meyer=Anschüt a. a. O. S. 249 N. 25 und die dort Zitierten. In Heeresangelegen=
heiten bestehtdie Notwendigkeitder ministeriellenMitwirkung nicht bei denjenigenBefehlen des
Königs, welche sich auf die militärische Verwendungder Truppen beziehen(Kommandogewal,),
wohl aber in allen Sachender Militärverwaltung und Militärjustiz. Zu eng werdendie Grenzen
der Verantwortlichkeit des Kriegsministeriums jedenfalls in § 5 der Verordn. vom 31. Jan. 1829,
die Formation des k. Kriegsministeriums betr. (Weber II S. 457), gezogen,wenn es dort heißt,
daß derselbe „Uns allein, den Ständen des Reiches aber nur in bezug auf die Nachweisung des für
die Armee bewilligten Bud ets verantwortlich ist“. BVgl. hierher 8. Laband, Staatsrecht des
Deutschen Reichs, 4.Aufl., S. 33f.; Hecker in K. Frhrn. v. Stengels Wörterb. d. deutschen
Verw.Rechts I, S. 63ff.; v. Frischa. a. O. S. 356ff.; neuestensdie set gründlicheMonographie
von Fobo. Marschall von Bieberstein, Verantwortlichkeit und Gegenzeichnung bei Anordnungen
des OberstenKriegsherrn, Berlin 1911. Im Gebiet der kirchlichen Angelegeenheiten besteht
das Erfordernis der Mitwirkung überall, wo der König in Ausübung seinerKirchenhoheitsrechte
handelt, nicht daegen bei Ausübung seinesKirchenregimentsgegenüberder prot. Kirche. Zweiter
Anh. zur II. V.Beil. § 1. Bei Verleihung von Titeln und Orden, auch wenn sie, was tat=

sächtich die Regel bildet, auf Vorschagdes Ministers erfolgt, ist Gegenzeichnungnicht erforderlich,
ManachrichtigerAnschauungdieseAuszeichnungenkeineReglerungshandlungensind. In Wirklichkeit
werden sie im Staatsdienst nicht selten, aber stets zuUnrechtals Regierungshandlungen gewertet.
Zal Mede Anschüt, Lehrb. d. D.St. R.s, 6. Aufl., S. 246N. 13 und S. 249N. 21. gl. oben

Die Bestimmung des Geschäftskreisesselbstist, abgesehenvon den ausnahmsweisedurch
Gesetzangeordnetenaständigkeiten Gegenstanddes Verordnungsrechtes.Sie ist also der könglichen
Einzelverfügung enthoben. Ein „solidarisches“Ministerium im Sinne einer gemeinsamenVer=
antwortlichkeitaller Minister bestehtin Bayernstaatsrechtlich auchnicht einmal für die Gegenstände
von tatsächlich allgemeiner Bedeutung. Daß in langer Regentschaftszeit oder unter einem Herrscher
von schwachemWillen tatsächlichleicht ein Solidaritätsbewußseinim Ministerium sichherausbildet,
ist zwar politisch brheutsamstaatsrechtlichaber belanglos.

5 Ges.Art. III Abs. II. Art. VII.
7 Dazu Verh. d. K. d. Abg. 1848Prot. Blh.V S. 223. Vorstand bezeichnetauch den

Stellvertreter. ·
s Diese letzterenWorte, welcheim Regierungsentw.fehlten, wurdenauf Anregung des Abg

Frhrn. v. Closen eingefügt. Derfelbebemerkte(a.a.O. Beil. Bd. 11IS. 281): „Hierher gehörtinsbes.
das wichtigeGebiet derAnstellungenund Beförderungen.“ Abg. Dr. Edel äußerte(S. 272): „Eine
Niederlegung der Ministerstelle kann in einemsolchenFalle von demMinister nicht unbedingtge=
fordert werden. Er hat .. die Befugnis, dies zu tun. Er kann aber auch abwarten, ob der Regent
ihm die Entlassung gebenoder sichbei der Ablehnung der ministeriellenGegenzeichnungberuhigen
will; es genügt, wenn der Minister gegenjedeNötigung zurErteilung seinerUnterschrift gesichert
ist."“ Der Umfang der EntschließungsfreiheitderMinister ist im Art. VII desGes.wesentlichweiter
bemessen,als nachArt. IX das Anklagerechtdes Landtags.

? Die K. d. Abg. (a. a. O. Prot. Bd. V S. 227f., 230) setzte„verpflichtet“ statt „befugt“.
10Verh. d. K. d. Abg. a. a. O.Beil. Bd. II S. 270. 11Art. III Abf. I.
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Stelle bitten. Dieselbe darf nicht verweigert werden!?, wenn sie aus dem Grunde
erbetenwurde, weil der König in wichtigenRegierungsangelegenheiten18 die Ratschläge
seinesMinisters nicht annehmenzu könnenglaubt.“

Eine Reihe von gesetzlichenVorschriften bezweckt,die sachlicheUnabhängigkeit,
welchedem Vorstande eines Ministeriums bei seinerAmtsführung eingeräumtist, auch
mit persönlichenSicherungenzu umgeben14.

Die Führung einesMinisteriums kann nur einemStaatsrate im ordentlichen
Dienste übertragen werden15. Die Staatsminister sind infolge des neuenBeamten=
gesetzesin das allgemeineGehaltsregulativ als Klasse1 eingestelltworden und werden
nunmehr in bezug auf die Höhe des Ruhegehaltesund der Hinterbliebenenversorgung
nach denselbenGrundsätzenwie unwiderruflicheBeamte behandelt. Ihr Anspruch auf
Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgungist aber ein unentziehbarer6. Der Minister
verliert also dieseAnsprüchewederdann, wenner unterBerufungauf Art. III des

Min. Ver. Ges. seineEntlassung nimmt oder erhält, noch wenn er aus anderemGrunde
aus dem Staatsdienst scheidet17. Er hat aber im letzterenFalle nur dann ein Recht,

12Durch das Beamtengesetzvom 16. Aug. 1908 ist der Zusatz„ohneRücksichtauf § 24 der
IX. Verf. Beil.“ aus Art. III Abs. 1 Satz 2 gestrichenworden. Damit sollte jedochnicht gesagt
sein,daß nunmehrdie allgemeineRegel desArt. 10 Abs. I desB.G. über diePflicht zumVerbleiben
bis zur Geschäftsvertretungund bis zur Erledigung von Rückständenund der Rechenschaftslegung
auf Minister unbeschränkt Anwendung finde. Als Regelfindet fie nach B.G. Art. 182 allerdings
auf Minister Anwendung; es kann aber sein, daß der Minister geradeüber den Gegenstandder
Rückstände mit dem König nicht einig ist. Bis zur Wiederbesetzungdes Ministerpostens zu bleiben,
kann der Minister nicht gezwungenwerden. Die Möglichkeit der Rechenschaftslegungnach dem
Rücktritt sieht Min. Ver.G. Art. VIII ausdrücklichvor. Zubemerkenist übrigens, daß die Ent=
Mung ro#nMinisterium nicht notwendigEntlassungaus demStaatsdiensteoderVersetzungin den

uhestandist.
13Uber die Tragweite desAusdruckes„wichtige“ Regierungsangelegenheitenhabenin der

K. d. R.N. Prot. Bd. III S. 443—460 eingehendeErörterungen stattgefunden. Das Recht des
Ministers auf Enthebung vom Amte besteht schon dann, wenn er der Meinung ist, die Staats=
angelegenheit,bei welcherer mit seinemNate nicht durchdrang,sei eine wichtige. Denn andernfalls
stündedie Bestimmung mit demGedankengangedes Ges. nicht im Einklange. Art. I gehtdavon
aus, daß niemandzur AnnahmeeinesMinisteriums verpflichtetsei. Vgl. dieMitteilungen v. Seydels
2. Aufl. 1 S. 514 N. 13 aus diesenVerhandlungen. EinenTechisweg für eine Klageauf Ent=
hebung gibt es nicht. Der Minister, dem die Enthebung verweigert wird, kann tatsächlich aus dem
Diensteausscheiden.Anders Brater bei C. F. Dollmann, Gesetzgebungdes Kgr. Bayern, T. 2,
Bd. I S. 5 und v. Seydel 2. Aufl. a. a. O.

14Vgl. dieAußerungender Abg. Dr. Edel und Frhr. v. Closen, Verh. b. K. d. Abg. 1848,
Beil. Bd. II S. 268 u. 280.

16Dies ist keineBeschränkungdes k. Ernennungsrechtes,da die Ernennung zum Staatsrate
mit derErnennung zum Minister verbundenwerdenkann. Verh. d. K. d. R.N. 1848Beil.Bd. III
S. 87, Prot. Bd. III S. 414. Der Sinn der Vorschrift hat durch das neueB.G. eine Anderung
erfahren. S. folgendeNote. Wird ein Beamter, der nochnichtStaatsrat ist, zumMinister ernannt,
soist damit abß wen die ausdrücklicheErnennung dazu ausbliebe,dochStaatsrat gem.V.O.
v. 3. Aug. 9 ..

16Nach dem früheren Recht hatten sie als unentziehbarenStandesgehalt im Ruhestand
mindestens3000 fl. zu beanspruchen.Min. Ver.G. Art. I. DieseVorschrift ist aufgehobenund fuit
durch B.G. Art. 221 Ziff. I. Ihr Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung ist hier
als „sofort unentziehbar“erklärt. Damit ist zweierleigesagt;es wird vom Tage ihrer Ernennung
an diesenAnsprüchenderMinistergehalt zugrundegelegt,undesbleibt dabei,auchwenndieMinister
etwa später in eine anderemit niederemGehalt ausgestatteteStelle versetztwerdensollten oder
freiwillig aus dem StaatsdiensteMusschieden,Art. 10 Abf. IV desB. G. findet also auf Staats=
ministerkeineAnwendung. Die Vorschrift der Unentziehbarkeitgilt, da sie durchdas B.G. in das

Min. Ver.G. eingerückt worden ist und dieses auf alle Minister Anwendung findet, auch für den
Kriegsminister, der im übrigen demB.G. nicht unterliegt (Art. 182 „Zivilstaatsminister"). Nach
demGehaltsregulativ v. 6. Sept. 1908erhaltenalle Staatsminister 24000Mk. festenGehalt, ferner
freieDienstwohnungoder5000Mk. nichtpensionsfähigeWohnungsentschädigungundeinennichtpensions=
fähigenBezug an Repräsentationsgeldern,der für denStaatsminister des k.Hausesund desAußeren
16000Mk., für jedenanderenMinister, auchdenKriegsminister5000Mk. beträgt. Daß ein Minister

Wichreiti mehrereMinisterien versehe,war früher zulässig(ugl. Form..O. v. 9. Dez. 1825 § 3;
eber IIS. 26.),ist abernachB.G. Art. 26Abs.IV bisees lossen.ÜUberdiefrüherenGehalts=

verhältnissevgl. 2. Aufl. 1 S. 514 N. 16. Die Minister erhalten ihren Gehalt jetztnicht mehr
„als Staatsräte“, sondern nur als Staatsminister.

17Die Bestimmungender Art. 47, 48, 49 desB.G. über die Versetzungin denRuhestand
22
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als Staatsdiener in denRuhestandzu treten, wenndie allgemeinengesetzlichenVoraus=
setzungeneines solchenAnspruchs gegebensind1s.

Die Leitung eines Staatsministeriums durch einen bloßen Ministerverweser ist
für die Regel unstatthaft. Bei Erledigung eines Ministeriums find daher die Ver=
handlungen zu dessenWiederbesetzungsofort einzuleiten. In der Zwischenzeit,ferner
in den Fällen, wo ein Minister an der Ausübung seinesAmtes verhindert ist 109,kann
die Leitung der GeschäfteeinesMinisteriums einem Verweser bzw. Stellvertreter über=
tragen werden. Derselbe muß aber entwederVorstand eines anderen Ministeriums
oder Staatsrat im ordentlichenDienste sein20.

Eine persönlicheSicherstellungder Minister liegt auch in der Bestimmung, daß
dem wirklichen oder abgetretenenVorstande eines Ministeriums die amtlichenBehelfe
zur Rechenschaftsablageüber seineAmtsverwaltung nicht vorenthaltenwerdendürfen,
len er derselbenzu seiner Rechtfertigung vor dem Könige oder dem Landtage be=
arf ?#1#.

Die Form, in welcherdie ministerielleMitwirkung bei einer Regierungsanord=
nung nach gesetzlicherVorschrift auszudrückenist, ist die Unterschriftder Urkunde,welche
die Anordnung enthält, durch den Minister 2. Diese Unterschrift tritt als Gegen=
zeichnungs auf, wenn die Regierungsanordnungvom Könige persönlichunter dessen
Fertigung ausgeht?24.Gesetzlichnotwendigist nur die GegenzeichnungderjenigenMinister
oder Ministerstellvertreter,in deren Geschäftskreisdie Anordnung gehört25. Doch sind
nach verordnungsmäßigerBestimmungdie Gesetze,die Landtagsabschiedeund die könig=

mit Ruhegehaltfindenauchauf Minister Anwendung,Bählen dieVerfahrensvorschriftenderArt. 50,
51 sich fürMinister mangelseiner ihnen voreletten Behördezur Anwendungnicht eignen.

18B.G. Art. 47; früher: Verf.Beil. * 22 B. Bgl. dazu Verh. d. K.d. Abg. 1848
Beil. Bd. II S. 281 (Bemerkungdes Abg. Frhrn.v. Closen zu Art. 5 seinesGegenentw.),K. d.
R.R. Prot Bd. III S. 417 4f., 459. Brater, Kommentar S. 5. S. fernerdas oberstrichter=
liche Erk. vom 29. Febr. 1856, Bl. f. Rechtsanw.XXI S. 456f.

1 Hiern zahit auchder Fall der Beurlaubung.
20Ges. Art. II. Nach dem Wortlaute des Ges. kann also ein Staatsminister a. D., welcher

Staatsrat im a. o. Diensteist, nicht mit der vorübergehendenLeitung eines Ministeriums betraut
werden. Die Spitze derBestimmungrichtet sichgegendieverwesungsweiseBesetzungvon Ministerien,
wie füunter Hdnih gedwis I. stattfand. WegendesKriegsministersvgl. unten Bd.II 3 303N. 3.

es. Art. . ·
«DieGegenzeichnungiftnichtfelbstdieQuellederÜbernahmederBerantwortungsondern

zur· Iäfeien aüusbruckfür die erfolgteMitwirkung, welcheder Grund derVerantwortung ist.
gl. folg Paragraphen.

2#AlsFacheusdrus findet sich dasWort contre-signé zuerstin derfranzös.Verf. von 1791
Tit. III Kap. II Sekt. IV Art. 4. Der Gedanke,deß durchAusstellung einerUrkundeunter seiner
Fertigung oderMitwirkung der cancellarius eine5a tung übernimmt,# weit älter. Vgl. Sohm,
ur Traunungsfrage, Heilbronn 1879 eit ragen deschristlichen Volkslebens, herausgegeben von

ühlhäusser u. Geffcken, Band 1V HeftD, S. 14.
Daraus ergibt sich,daß die Gegenzeichnungnicht stattfindenkann bei Befehlen,welcheder

König nur mündlich erteilt. Es wäre aber irrig, solcheBefehle deshalb für völlig bedeutunglos
zu halten. Vielmehr kommenzwei Arten solcherBefehle vor, erstensdie an denMinister selbst

gerichteten. wodurch der König den Minister z. B. in die Residenz, zum Referat oder zur Vorlegung
estimmterArbeiten beordert, und zweitenssolche,welcheder König gibt, um demMinister seine

„AllerhöchsteGenehmigung“zu Anordnungen,die derMinister zu treffenhat, zu erteilen. In beiden
Fällen gibt es keineGegenzeichnungund entstehtdennocheine Verantwortlichkeit, im erstenFall
wegen Ungehorsams, im zweiten, wenn die erfolgte „AllerhöchsteGenehmigung= in derEntschließung
des Ministers unerwähnt bleibt. Werden sonstigeRegierungsanordnungendesKönigs nicht unter
dessenUnterschrift, sondern auf dessenBefehl erlassen, so müssen sie die Fertigung der beteiligten
Minister oder Ministerstellvertreter tragen. v. Seydel hält es für selbstverständlich,daß die aset-
liche Bestimmungdes Art. VI auch dann als gewahrt gilt, wenn der Minister eine nicht gegen=
gezeichnetek. Anordnung unter seinerUnterschrift zum Vollzugbringt. Dies scheintmir zu weit
zu gehenund könnte zurvölligen Umgehungder VorschriftderGegenzeichnungführen. Die Ein=
richtung derVegenzeichnungmacht es vielmehr demKönig zur Pflicht, die Furbih. Fertigung

feiner Anordnungenvorzunehmen,wo und wenndiestatsächlichmöglichist. Man kannnichteinwenden,
aß eine solche Pflicht wegen Mangels der Erzwingbarkeit nicht angenommen werden könne. Un=

erzwingbarkeitbildet bei Müzten des Königs dieRegel; dafür aber bestehtim Fall derUnfähigkeit
zusschriftlichen assungder Anordnungen dieEinrichtung der Regentschaftund in anderenFällen
as Rücktrittsrechtdes Ministers.

?5Ges.Art. IV Abf. 1.
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lichen Verordnungen, welche nach Vernehmung des Staatsrates ergehen, von dem
Gesamtstaatsministeriumgegenzuzeichnen26.

Die Gegenzeichnung,welchenach dem Gesetzeerforderlich ist, ist für die Wirk=
samkeitder königlichenWillenserklärungnach außen?' wesentlich.Anordnungendes
Königs, denendie Gegenzeichnungfehlt, sind nicht vollziehbar2s. Staatsdiener, welche
trotz diesesMangels denVollzug übernehmen,haften für die von ihnen vorgenommenen

Lanuge. ohnedurch die Berufung auf ihre dienstlicheGehorsamspflichtgeschützt
zu sein?.

Eine gesetzlicheBestimmung,daß alle Ministerialverfügungen unter der Fertigung
des Ministers oder Ministerstellvertretersergehenmüssen, bestehtnicht 388.Es ist so=
nach zulässig,daß die selbständigeBehandlung einzelnerAngelegenheitenBeamten über=
tragen wird, die dem Minister untergebensind. Es steht jedochnicht im Belieben des
Ministers, sich in dieserWeise vertretenzu lassen. Er bedarfhierzuentwederver=
ordnungsmäßiger oder besondererErmächtigungs! des Königs. Diese kann aber nur
erteilt werden, wo nicht gesetzlichdie eigeneTätigkeit des Ministers erfordert wird.
Damit wird der UmkkreisdieserVertretungsmöglichkeitwesentlichbeschränkt.Abgesehen
von gesetzlichenEinzelvorschriften darf die Vertretung weder von solchem Umfange,
nochvon solcherArt sein,daß damitdiegesetzlichgeforderteFührungdesMinisteriums,
die Leitung der Geschäftevom Vorstande desMinisteriums ganz oder teilweise aus der
Hand gegebenerscheint. Es sind also wesentlichAngelegenheitenuntergeordneteroder
formeller Natur, bei welchen eine solcheVertretung als statthaft zu erachtenist 32.
Durch eine allgemeineRechtsregelläßt sichdiesesGebiet nicht abgrenzen. Keinenfalls
darf die Vertretung dazu mißbraucht werden, die ministerielleVerantwortlichkeit zu
umgehen?38. Ein derartiges Verfahren würde im Gegenteile die Verantwortung nur

—

26Form.Verordn. vom 9. Dez. 1825 (Weber II S. 261) § 128, Verordn., den Staatsrat
betr., vom 3. Aug. 1879 (G. u. V. Bl.S. 736)§ 15a.

Dem Minister Fcgenüberist die k.Willenserklärung schonvorhanden,sobald sie ihm kund=
gegebenist. Aus dieser Kundgabeerwächstihm diePflicht, sofernes sichum Erlaß einerRegierungs=
anordnung handelt, sichdarüberzu entscheiden,ob er seineMitwirkung hierzu erteilen könneoder
s4ht 3 die Außerung des Staatsministers v. Riedel, Verh. d. K. d. Abg. 1877/81,Sten. Ber.

28Ges.Art. IV Abs. II.
Das Ges.Art. V gibt diesemGedankeneinenziemlichungeschicktenAusdruck,wennessagt:

„Derjenige Staatsbeamte, welcherden Vollzug einer ohneministerielleGegenzeichnungergangenen
Regierungsanordnungdes Königs auf sich nimmt, macht sich desMißbrauchs der Amtsgewalt
schuldig.“ Ob ein solchervorliegt, wird von der Natur der vorgenommenenHandlung abhängen.
Vagl.hierherauchBrater, Kommentar S. 6f.

?o Das Ges.fordertnur diedauerndeFührung odervorübergehendeLeitung derMinisterien
durch einen Staatsrat i. o. D., sowie die Gegen zeichnungder Anordnungendes Königs durch
den Minister oder Ministerstellvertreter. Das Gef. erwähnt in Art. VI dieUnterzeichnungder

Ministerialverfügungen durch denMiniste=ialvorstand als einen Akt, der die Verantwortlichkeitbe=
grlindet — aber nicht, wie in Art. IV, daß eine solcheVerfügung nur mit dieserUnterschrift
vollziehbar sei.

z1 Da es sichum eine Abweichungvon den Formationsbestimmungenhandelt.
#38Derartige Anordnungenergingenschonfrüher mehrmals, namentlichhinsichtlicheinzelner

Ministerialabteilungen. . z. B. Verordn. vom 23. Jan. 1872(Weber IX S. 288)§ 6 Abs.I
u. II. Kr.Min.Bek. v. 17.März 1876(Weber XI S. 468) § 4. Verordn. vom 19. Febr.1885
(WeberXVII S. 25) § 4 Abs. II. Durch die Verordn. v. 26. September1907(G.V.Bl. S. 679)
" 2 wurde den Ministern allgemein die Befugnis, erteilt „unter ihrer Verantwortung" den Vorständen
er nunmehrnachErmessender Minister einzurichtendenAbteilungen und derenStellvertretern „die

Erledigung von Geschäftsaufgabenminder wichtigerArt nachnöhererBestimmungderzu erlassenden
Geschäftsordnungenzu übertragen". Es entstehtdurch solcheUbertragung den Mittelstellen und
unterenBehörden gegenüberkeineneue vorgesetzteStelle oder Instanz. Ihnen gegenüberbleibt
immer die einzigehöchstevorgesetzteStelle das Ministerium. ohl aber handelt diesesnunmehr
in verschiedenerleiVertretung, nämlich entwederdurchden Minister oderdurchden Abteilungsvor=
stand als vorgesetzteBeamte. !m“.

68Auch könntedurch eine zu weitgehendeZerteilung der Geschäftedie notwendigeEinheit
der Leitung Schaden leiden. Die Ausbildung derAelbständigenStellvertreter zur regelmäßigen
Einrichtung in allen Ressortswürde folgerichtigzur BeseitigungderKreisregierungenund sonstigen
Mittelstellen führen müssenund an derenStelle denäußeren Behördengegenübereine zentralifierte
kommissarischeMinisterialleitung zu setzenhaben. «
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um so mehr begründen. Innerhalb des geschildertenUmfangesaberist die Vertretungs⸗
befugnis geschäftlichvielfach nicht zu entbehren,wenn anders nicht geradedie Absicht
des Gesetzes,daß der Minister die Geschäfteleite, vereitelt werdensoll.

8 73. Die Ministerverantwortlichkeit. Die staatsrechtlicheStellung der
Minister gegenüberdem Könige, wie sie im Bisherigen geschildertworden ist, wäre
auch unter der Voraussetzungdenkbar, daß die Minister in bezugauf die Geltend=
machung ihrer Verantwortlichkeit lediglich dem allgemeinenStaatsdienerrechteunter=
liegen würden. Man kann nicht sagen,daß in solchemFalle die ministerielleStellung
ohne allen tatsächlichenWert für die Sicherung des öffentlichenRechtes wäre. Denn
es ist ein sehr wesentlicherUnterschied, ob der Minister bei seiner Mitwirkung zu
Regierungsanordnungendes Königs lediglich die Pflicht des staatsdienerlichenGehor=
sams oder auch seinefreie persönlicheUberzeugungvon dem, was demGesetzegemäßist
und was demStaate frommt, ins Auge zu fassenhat. Allein immerhinist, wie bereits
früher erwähnt wurde, anzuerkennen,daß ein derartiger Rechtszustandein unvoll=
kommenerwäre. Der Minister ist ein staatlichesOrgan, dessenWille demWillen des
Herrschers in gewissemUmfange beschränkendhinzutritt. Die Geltendmachungdieser
Beschränkungist unter bestimmtenVoraussetzungenPflicht des Ministers. Die Nicht=
erfüllungdieserPflicht muß Verantwortungbegründen. Es ist klar, daß es nicht genügen
könnte,die Verwirklichung einer solchenVerantwortung ausschließlichin das persönliche
Ermessendesjenigenzu legen,demgegenüberdie Erfüllung jenerPflicht unterlassen
worden ist. Aus dieser Erwägung rechtfertigt sich das dem Landtage zugestandene
Recht, Anklage gegen die Minister zu erheben. Dieses Anklagerechtkann entweder
so bemessensein, daß es dem Schutzeder Rechte des Landtages dient, oder auch so,
daß es zu BeeinflussungendesjenigenGebietesder Herrschertätigkeitführenkann, welches
der Einwirkung des Landtages entzogenist. Aus der allgemeinenStellung, welche
die bayerischeVerfassungsurkundedemLandtag zuweist,erklärt es sich,daß nachunserem
Staatsrechtedie Grenzen jenes Anklagerechtesengergezogensind, als die Grenzen der
ministeriellen Selbständigkeit bei der Mitwirkung zu königlichen Regierungshand=
ungen1.

Damit man zu einerrichtigenAuffassungdesRechtesderMinisteranklagedurch
den Landtag gelangt, ist es nötig, sichgegenwärtigzu halten, daß der Minister, un=
geachtetseinerverhältnismäßigenSelbständigkeit,ein Regierungsorgannicht nebendem
Könige und unabhängigvon demselben,sondernunter demKönige, also ein Regierungs=
organ desKönigs ist. Er ist nicht verpflichtet,desKönigs Minister zu bleiben, aberer
ist, wenn er es bleibt, verpflichtet,demKönige zu gehorchen.Aus dieserStellung des
Ministers zum Könige ergebensich für das Verhältnis des Ministers zum Landtage
wichtige Folgerungen.

Der Minister ist lediglichRegierungsorgandesKönigs, er ist keinOrgan des
Landtages?. „Die Lehre von der parlamentarischenRegierung in demSinne, daß die
königlichenMinister der Kammermehrheitgenehmsein oder die Regierung nach deren
Ansichtenführen müßten,hat keinerlei staatsrechtlichenAnhalt.“* Die Minister haben
bei ihrer Tätigkeit ihre Amtspflichten, also insbesonderedie Gesetzedes Staates, zu
beobachten;im übrigen ist dieseTätigkeit lediglich vom Willen desKönigs, nicht vom
Willen desLandtagesabhängig. Sie ist von demletzterenunabhängigsowohlhinsichtlich

1 Vgl. oben§ 72 N. 8f.
2 Ein Antrag Grillenberger, „der StaatsregierungdenentschiedenstenTadelauszusprechen“,

widersprachdiesemGrundsatze.Er führte auch machlängererErörterung in d. K. d. Abg. 1895/
96 Sten. Ber. V S. 169ff. zu dem Beschlusse,daß die Kammer den Antrag, der Staatsregierung ein
Mißtrauensvotum Wlm“mltßßeßd„für nicht zulässig, und ihre Kompetenz,über dasselbezu beraten
und Beschluß zu fassen, für nicht begründet“ erachte. k

Dies ist staatsrechtlichvollkommenrichtig. In der praktischenWirklichkeitaber zeigt es
sich, daß das Anklagerecht des Landtags eine stumpfeWasse istgegenüber einem Minister, der es
versteht,seinePolitik in Einklang mit demProgramm der Mehrheitsparteizu bringen. Eine Partei,
die sich bewußt ist,selsst an der Gesetzgebungmitzuwirken, wird nicht leichtgeneigtsein,einen
Minister anzuklagen,weil er ein Gesetzin demder Parteigehmen Sinn verletzthat; sie wird im
Gegenteilehergeneigtsein,sichgegendie Entlassungeines solchenMinisters aufzulehnen.
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ihres Inhaltes als hinsichtlichihrer Dauer". Das Verhältnis der Minister zu den
Kammern ist kein Verhältnis der Verantwortlichkeit vor dem Landtage. Der letztere
kann lediglich die dienstlicheVerantwortlichkeit der Minister klagweisegeltendmachen.

Dieses Anklagerecht des Landtages bestehtnicht etwa in dem Sinne, daß die
Verantwortlichkeit der Minister nur durch denLandtag geltendgemachtwerdenkönnte.
Die allgemeinestaatsdienerlicheVerantwortungder Minister gegenüberdem Könige
bestehtdanebenunberührtfort5. Das Anklagerechtder Kammernist ferner nach
bayerischemStaatsrechte ein beschränktes6.

Das Anklagerechtknüpft nach bayerischemRechtenur an die den Ministern
etwa vorgehaltenenRechtsverletzungenan. Das Gesetzüber die Ministerverantwortlich=
keit? bestimmt: „Ein Staatsminister oder dessenStellvertreter, der durch Handlungen
oder Unterlafsungen die Staatsgesetzeverletzt, ist den Ständen des Reiches verant=
wortlichs“. Der Minister kann also von den Kammern nur wegen Verletzung der
Staatsgesetze,nicht wegensonstigerVerletzungenseiner Amtspflicht" angeklagtwerden.

.1UVaogl.die ErörterungenVerh. d.K. d. Abg. 1881/82Sten.Ber. II S. 344ff., insbes.Staats=
minister Dr. v. Lutz S. 347f. Vgl. die RededesselbenMinisters a. a. O. 1 S. 80 f.

5 Val. Art. VIIIdes Ges: WMochtertigungvor demKönige oder den Ständen desReichs“.
Auch Closen'scher Entw. Art. X, Verh. d. K.d. Abg. 1848Beil. Bd. II S. 287.

6Hierzu führt v. Seydel 2. Aufl. I S. 518 nochfolgendesaus: „Man hat allerdings mehr=
fach die Lehreaufgestellt,daß das RechtderVolksvertretung,dieMinister zurLechenschaftzu ziehen,
ein allumfassendes sein müsse. Dies wurde mit dem Gedanken begründet, daß der Volksvertretung
einAufsichtsrecht über die gesamteSltatserwaltung gebühre. (So insbes. A. Samuely, das
Prinzip derMinisterverantwortlichkeitS. 65 ff., dann S. 75 ff. DagegenF. Hauke, Die Lehrevon der
MinisterverantwortlichkeitS. 14 ff.Vgl. auchoben§47 N. 36 ff.). Manhat hierausgefolgert,daßdie
VerantwortlichkeitderMinister gegenüberdemLandtagenicht nur durchVerletzungderGesetze,sondern
auch durch solcheVerletzungen der Dienstpflicht begründet werde, die gegenkein Gesetzverstoßen. Ja, man
hat es sogarzur Begründung einer Verantwortlichkeitgenügendaosden, wenn die Minister ihre
Mitwirkung zu einerRegierungshandlungdesKönigs geliehenhaben,diedenAnsichtenderKammer=
mehrheitvon dem,was für den Staat gedeihlichist, nicht entspricht.DieseAnschauungberuht in=
dessenauf Irrtum. Ein allgemeinesAnffichterech.der Kammern über dieFührung derVerwaltung
bestehtnicht. Es liegt in der Natur der Aufsicht, daß siesichnur auf jeneGegenständeerstrecken
kann, auf derenGestaltungdemLandtagerechtlicherEinfluß eingeräumtist. Das ist im Verfassungs=
staatebezüglichder Gesetzgebungund der Führung desStaatshaushaltes derFall. Die Regierungs=
tätigkeit innerhalb dieserSchrankendagegenist eine vollkommenfreie, vom Willen des Landtages
unabhängige. Es fehlt daherauf diesem Gebietefür ein AufsichtsrechtderVolksvertretungdie innere
Rechtfertigung.“ Vom Standpunkteder lex lata ist sicher,daß dervon v. Seydel alsobekämpften
Anschauung in Bayern der rechtlicheBoden fehlt. Vom Standpunkteder lex ferenda die Frage
der Einführung der parlamentarischenRegierung und eines allgemeinenAufsichtsrechtesdes Land=
tages = Hrortse, ist hier nicht beabsichtigt.

rt. IX.
* Die Bestimmung lautete im Entw. (Art. 6): „Die Minister find den Ständen des Reichs

verantwortlich für jedevorsäzlichbesen eneoderwissentlich zugelasseneVerletzungder Ges.“ Der
Closen'sche Entw. sagtein Art.XII (Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 287): „Anklage gegen
einen Minister findet nur statt wegensolcherHandlungen und Unterlassungen,wodurchVerf., Ges.
oder Amtspflichten erheblichverletztwerden.“ Closen meinte(S. 282): schandlungen,welche
dem Wohle oderderEhre derNation in hohemGrade nachteiligsind, werdensichimmer untereine
dieser drei Kategorien subsumieren lassen.“ Er bemerkteferner (S. 284); „Die Anklagegegen einen
Minister hat immermehr einenpolitischenals einen juristischenCharakter.“ Edel (S. 273) bean=
tragte folgendeFassung: „Ein Staatsminister oder dessenStellvertreter, der durchHandlungen oder
Unterlassungendie StaatsgesetzeoderseineverfassungsmäßigenAmtspflichtenverletzt,ist den Ständen
desReichs verantwortlich.“ Erjügte erlänterndbei (S. 274). „Es schienaber nicht genügend,bloß
die VerletzungpositiverGes. als Grundder Verantwortlichkeit zu erklären; denn die Ges. können
nie alles enthalten, was geschehenmuß, und jederVerwalter öffentlicherAngelegenheitenmuß aus
demGeist derGes. dasjenigeergänzen,was derBuchstabenicht gibt. Insbesonderekannein Staats=
minister demGeist derGes. #uwiderhandeln,das Staatswohl und dieheiligstenInteressendesLandes
efährden, während er dem Buchstaben der Ges. Gewalt antut und scheinbar kein Ges. verletzt. Des=

Halb schienes angemefsen,die Minister auch für solcheVerletzungenihrer Amtspflichten verant=
wortlich zu machen, welche mit ihrer verfassungsmäßigen Wirksamkeit, wie sich solche aus dem Sinn
und Geisteder Staatsverf. ergibt, unvereinbarsind.“ Soweit auchdie AbsichtdesEdel'schen Vor=
schlags reicht, immerhin hat derselbenur Handlungen und Unterlassungenin fraudem legis im
Auge. Der Ausschußhat sodann(S. 277) den Abstrich der Worte „oder seineverfassungsmäßigen
Amtspflichten“ beschlossen.

" Berleßung einer „Amtspflicht“ dürfte wohl stetsals eine Verletzungder Staatsgesetzean=
zusehensein, dennes gibt keine anderenrechtlichin Betracht kommenden Pflichtenals gesebzliche.
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Wegen der letzterenist er nur seinemDienstherrn Rechenschaftschuldig. Sein Dienst=
herr aber ist nicht der Landtag, sondernderKönig. Noch weniger kann natürlich den
Minister eine Verantwortung dafür treffen, daß er innerhalb der gesetzlichenGrenzen
der Verwaltung den Willen des Königs vollzogenhat10. Diesem Stande der Dinge
entsprechendgibt auch die bayerischeVerfassungdemLandtage keinMittel in die Hand,
seinen Willen in dem Bereiche der freien Verwaltung zur zwingendenGeltung zu
ringen.

Innerhalb des angegebenenUmkreises hat die besondereVerantwortlichkeit der
Minister folgendenUmfang. Die Verantwortlichkeit des Ministers bestehtnicht bloß
da, wo derselbeeine Verfügung gegengezeichnetoder unterzeichnethat 11. Die Unter=
schrift des Ministers ist nur eine unter UmständennotwendigeForm für die staats=
rechtlicheGültigkeit der Verfügung, aber nicht für die Begründung der Verantwortung.
In letztererBeziehung bildet sie lediglich ein Beweismittel für die Mitwirkung oder

die selbständigeTätigkeit des Ministers. Diese aber, gleichviel, in welcherWeise sie
sich geäußert hat, ist für die Verantwortung das Entscheidende1. Die Minister=
verantwortlichkeitwird durch die Verletzung jedes Gesetzes15, nicht bloß des Ver=
fassungsrechtesbegründet14. DieseVerletzung kann in einemTun oderin einemNicht=
tun bestehen15. Da, wie unten näher zu erörtern sein wird, die besondereVerant=

Dies wird mamentlich durch die Natur der besonderenVerantwortlichkeit als einer dienstrecht=
lichen begründet. Eskommtdazu, daß die Amtspflicht eine HlehlicheRegelungausdrücklichge=

ndenhat. Sie ist formuliert im BeamtengesetzArt. 11: „Der Beamtehat alle Obliegenheitendes
ihm übertragenenAmtes denGesetzen,VerordnungenundDienstvorschriftenentsprechendgewissenhaft
wahrzunehmenund sichdurchsein Verhalten in und außer demAmte der Achtung,die sein Beruf
erfordert, würdig zu erweisen.“ Daß dieseGesetzesvorschriftauchauf Minister Anwendungfindet,
ergibt sich für die Zivilstaatsminister aus Art. 182 ohne jedenZweifel und trifft nachden mili=
tärischenGesetzenauch für den Kriegsminister zu. Es kann auchnicht behauptetwerden, daß in
dieserBeziehung das Min.Ver. G. „etwas Anderes“ bestimme. Dasselbe beschäftigtsich mit der
Formulierung der „Amtspflicht“ überhauptnicht. Es wird daherwohl nicht zu leugnensein, daß
das Anklagerechtauf jede Verletzungder Amtspflicht sich erstrecke.Damit ist aber der Landtag
doch nicht, wie v. Seydel richtig ausführt, der Dienstherr des Ministers. Dieser bleibt immer der
König, der denMinister deshalbauch dannzur Verantwortungziehenkann,wenn der Landtag von
seinemAnklagerechtkeinen Gebrauchmacht. Es wird die Verantwortungvor demKönig stetsdie
regelmäßigegorn derGeltendwachung,der Verantwortung bleiben, da demLandtag ein so ein=
dringlichesRechtdesEinblickes in die GeschäftsführungderMinister, wie es zur ständigenKontrolle
derAmtspflicht nötig wäre, nicht zusteht. Auchnimmt derLandtagvon derTätigkeiteinesMinisters
naturgemäßin der Regelnur dannNotiz, wennallgemeinpolitischeoderfinanzielle,nichtauchdann,
wenn sonstigedienstlicheInteressenin Nage sind. Endlich ist er auch nicht immer versammelt.
Völlig bealebet.wäre es, wenn etwa durcheine ausdrücklicheAnerkennungderPflichtmäßigkeiteiner
Handlung oderUnterlassungdurchdenLandtag demKönig in seinerabweichendenBeurteilungvor=
gegriffenwerdenwollte.

10Schon im Begriffe der Ministerverantwortlichkeitliegt es, daß sie sichnur auf amtliche
Handlungen der Minister beziehenkann. So mit RechtBluntschli, Allg. Staatsrecht, 5. Aufl.,
S. 526, u. F. Hauke, Die Lehrevon der MinisterverantwortlichkeitS. 84, gegenA. Samuely
a. a. 8 S. , Frn. Mohl, Die Verantwortlichkeitder Minister S. 159.

es. Art. VI.
12Hirrfür H. Zöpfl, Grundsätzedes gem,deutschenStaatsrechtsII S. 419ff. u. in den

Feidelb. Jahrb. 1859 S.645 ff.;A. Samuely a. a. O. S.23 f., 59ff.; Hauke a. a. O. S. 6
6, 83 Anm. 5; a. M. J. v. Held,System desVerf Rechts der monarch. StaatenDeutschlands##

S. 368 Anm. 1; H. Bischof, Ministerverantwortlichkeitu.Staatsgerichtshfe in DeutschlandS. 35,
Buddeus, Die Ministerverantwortlichkeitin konstit.Monarchien S.17 u. a. m.
· IIDazuBrateyKommentarS8f.EsverstehtsichvonselbspdaßauchbeiVerletzung

einesReichsges.die Ministerverantwortlichkeiteintritt. UbereinstimmendO. v. Sarwey, Staats=
recht des Kgrs. Württemberg, II S. 253: F. Thudichum, Annalen des DeutschenReichs 1885
S. 644; and.Ans. Th. Pistorius, Die Staatsgerichtshöfeu. dieMinisterverantwortlichkeitS. 190f.
DessenBemerkungS. 193 Anm. 3 ist irrig. Vgl. 1. Aufl. diesesWerkesBd. II S. 313 Anm. 4.
Auch die VerstößegegenVerordnungen, welcheder Amtspflicht den Inhalt geben,gehörenhierher.
Vgl. B.G. Art. 11.

11A. M. de lege ferenda R. v. Mohl, Die Verantwortlichkeit der Minister S. 147ff.,
dagegenzutreffendF. Hauke a. a. O. S. 17f.

15Vgl. R. v. Mohl a. a. O. S. 136ff., 153ff.; F. Haukea. a.O. S. 83 f. Gesetzesverletzung
durchUnterlassungliegt auchdann vor, wenn der Minister schuldhafterweiseGesetzesverletzungen
untergebenerBehördennicht verhinderthat (,zugelasseneVerletzungder Ges.“ in Art. 6 des Entw.).
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wortlichkeitder Minister einedienstrechtliche,keinestrafrechtlicheVerantwortlichkeitist,
sofolgt, daßderMinister nichtbloß für Arglist, sondernauchfür Fahrlässigkeithaftet16.
Die AnklagewegenbloßenVersuchsderGesetzesverletzungist nachdemWortlaute des
Ministerverantwortlichkeitsgesetzesausgeschlossen17.

Die Ministerverantwortlichkeit,wenn einmal begründet,bleibt für den Minister
oder Ministerverweserauch nach demRücktritte von der Leitung des Ministeriums
bestehen12. Dagegenkann sie, wie die dienstlicheVerantwortlichkeitder Staatsdiener
überhaupt, nicht mehr geltend gemachtwerden, wenn der geweseneMinister aus dem
Staatsdiensteausgeschiedenist 5.

Die rechtlicheNatur derMinisterverantwortlichkeit ist GegenstandlebhaftenStreites. Von der
einen Seite wird dieseVerantwortlichkeit als eine strafrechtliche,von der anderenals einedienstliche
(disziplinäre) erklärte. Der Streit ist vom Standpunkte des allgemeinenStaatsrechtes aus dann
ein müßiger, wenn die Behauptung, die Ministerverantwortlichkeit müsse eine strafrechtlichesein,
gegen die andereBehauptung steht, sie müsse eine dienstlichesein. Denn beideSätze sind gleich
unrichtig. Das Zutreffende ist vielmehr dies, daß der Gesetzgeberjene Verantwortlichkeit sowohl
strafrechtlichals auch dienstrechtlichgestalten kann. Es ist eine Frage der Gesetzgebungspolitik,ob
und wann die Verletzung einer staatsdienerlichenPflicht zum Dienstvergehenoder zum Amts=Ver=
brechen,bzw. =Vergehengestempeltwerdenwill.

Für das bayerischeStaatsrecht nun stehtes außer Zweifel, daß die BestimmungendesStraf=
gesetzbuchesauf die besondereMinisterverantwortlichkeit nicht anwendbar sind #. Abgesehendavon,
daß die Strafen, welcheim Gesetzeals zulässig bezeichnetwerden,demDienststrafrechteangehörenund
im Strafrechte nur in Verbindung mit anderenStrafen vorkommen?#, spricht für die dienstrechtliche
Natur der Ministerverantwortlichkeit vor allem der Artikel XIII des Gesetzes.Derfelbe sagt, daß
durch das Verfahren vor dem Staatsgerichtshofe „die zuständigeWirksamkeit der ordentlichenStraf=
gerichtebezüglichder etwa konkurrierendengemeinenoder Amts=Verbrechen oder Vergehen“ „nicht
ausgeschlossen“wird 238.Damit ist klargestellt,daß die Verfolgung nach dem Ministerverantwortlich=
keitsgesetzekeineVerfolgung wegenAmts-Verbrechensoder „Vergehensist, daß eine solchevielmehr

Auch auf die Tätigkeit der Gerichte erstrecktsich die Verantwortlichkeit, insoweit dieselbeder An=
ordnung und den Verfügungender Minister zugänglich ist. Dies ist im Bereich ihrer erkennenden
Tätigkeit nicht der Fall. «

16 Der Entw. desGes.(vgl. obenAnm. 8) sprachnur von „vorsätzlichbegangeneroderwissent=
lich zugelassenerTrrlezung der Ges.“, Dagegen nun Art. IX „mit Rücksichtauf den Grad des
Verschuldens'. Abg. Frhr. v. Closen (Verh. d. K. d. Abg. 1848Beil. Bd. 1IIS. 283) bemerkte
unter Bezugnahmeauf die Außerungen R. v. Mohl's (a. a. O. S. 183): „Subjektiv darf die Ver=
antwortlichkeit nicht auf Vorsatz (dolus) beschränktsein; denn wenn auchein Irrtum, gegründetauf
einer unklaren Gesetzesbestimmung,auf unrichtiger Ansicht der Dinge, jedenMinister von Strafbar=
keit befreit, und derErfolg einer Handlung nie darüber entscheidenkann, ob pflichtwidrig gehandelt
wurde oder nicht, so wäre es dochnicht angemessen,die FahrlässigkeiteinessohochgestelltenBeamten
in Schutz zu nehmen.“ Ebenso Edel (Beil.Bd. II S. 273): Es kann sowohlder böse Wille als
die Fahrlässigkeit geahndetwerden, und es hat nur auf die Strafe Einfluß, ob ein höhereroder

Frinzerer Schuldgrad vorhanden war“. Dazu Verh. d. K. d. R.N. 1848 Prot. Bd. III S. 477.
gl. überdieFrageH. Zöpfl, Grundsätzedesgem.deutschenStaatsrechtII S. 425ff.; H. A. Zachariä,

DeutschesStaats= und Bundesrecht1 S. 311 ff; J. v. Held a. a. O. II S. 369. A. Samuely
a. a. O. S. 43f., 48. 88; F. Hauke a. a. O. S. 9ff.

17 Ges. Art. IX, „der . die Staatsges. verletzt“. "
16 Ges.Art. VIII. „Jedem wirklichen oder abgetretenenStaatsminister oder Verwesereines

Staatsministeriums.“
106Dies ergibt sichauch daraus, daß keineder Strafen, welcheArt. IX desGes nennt, auf

jemandenanwendbar ist, dem die EigenschaftdesStaatsdieners fehlt. De lege ferenda sind gegen
den obigen Satz: A. Samuely a. a. O. S. 114f.; F. Hauke a. a. O. S. 13f. 4

2° In neuerer Zeit ist insbesondere F. Hauke a. a. O. S. 18 ff., 136 ff. für erstereAuffassung
eingetreten,während A. Samuely a. a. O. S. 40 ff., 87 ff. die letztereAnsicht vertritt. Bei beiden.
auch die Literatur.

21 Während das Ges. über den Staatsgerichtshof vom 30. März 1850 in Art. 1 dem Straf=
prozeßrechteaushilfsweise Geltung zuschreibt,enthält das Ministerverantwortlichkeitsgesetzkeineent=
sprechendeBestimmung hinsichtlichdes Strafrechts. «

UDasGesuItterläßtauchdichzeichnnngderStrasenalsVersuche-is-odeerrgehenss
strafen, was Brater, Kommentar S. 9, als Lückeansieht und zu ergänzensucht. M.E. ist aber
nicht im entferntestendaran zu denken, daß mit dem Urteile des Staatsgerichtshofes, welchesauf
Entsetzung lautet, für den Verurteilten die Wirkungen einer Verurteilung wegenVerbrechensnach
dem St. G.B. verbundensein sollten.

23 Selbstverständlich ist der fernereVorbehalt der „Verfolgung der Entschädigungsansprüche
vor den bürgerlichenGerichten“ in Art. XIII.
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außerdemnochund sogar wegenderselbenHandlung stattfindenkann2. Hätte das Ministerverant=
wortlichkeitsgesetzeine strafrechtlicheVerfolgung zum Gegenstande,so wäre esüberdiesnunmehrdurch
die Reichsgesetzgebungbeseitigt?.

Bei derebengegebenenErörterung ist davonausgegangen,daß nur die AuffassungderMinister=
verantwortlichkeit als strafrechtlicheoder dienststrafrechtlichezur Wahl stehe. Allerdings findet sich
nocheine dritte Ansicht bei den Schriftstellern vertreten. Diese Verantwortlichkeitsoll eine „staats=
rechtliche“, die Strafe, welcheden schuldigerkanntenMinister trifft, eine „staatsrechtlicheStrafe“
sein26. Das erstereist richtig, jedochkein Gegensatzzu den anderenAnsichten; denn die strafrecht=
liche wie die dienstlicheVerantwortlichkeit sind staatsrechtlicheVerantwortlichkeiten. Was aber eine
„staatsrechtlicheStrafe“ im Gegensatzezu der peinlichenStrafe und der Dienststrafesein soll, ist
unerfindlich.

8 74. Verfahren bei Ministeranklagen 1. Das Recht,diebesondereMinister=
verantwortlichkeitgeltendzumachen,stehtdem Landtagezu. Das Gesetzsagt,dieMinister
umd Ministerstellvertreter seien „den Ständen des Reiches verantwortlich". Dies ist
aber,wie schonbemerkt,keineVerantwortlichkeitvor demLandtage;derLandtag hat
nur ein Recht der Anklage2. Über dieselbewird im Namen des Königs durch einen
Staatsgerichtshofentschieden.Das Anklagerechtstehtnur demLandtageals solchem,
nicht jederKammerfür sichzus.

Das Verfahrenzur ErhebungderMinisteranklageistdurchfolgendeBestimmungen
geordnet.

Finden sich die Kammern" veranlaßt, gegeneinenMinister oderMinisterstell=
vertreterAnklagezu erheben,so sinddie Anklagepunktebestimmtzu bezeichnenund in
jederKammerdurcheinenbesonderenAusschußzuprüfen. DieseAusschüssesindhierbei
ermächtigt,mündlicheoder schriftlicheGutachtenvon Sachverständigenzu erholen,die

:4 Die Begründung (Verh. d. K. d. Abg. 1848Beil. Bd. I S. 152)bemerkt, Art. 13 trage
dafür Sorge, „daß der Angeschuldigteauchdem Arme des ordentlichenRichtersnicht entgehe,wenn
er unter denVoraussetzungendesArt. 6 (nun IX) zugleichdas all Etraffelet im Verbrechens=oder

Vergehensgrade übertretenoder ein zivilrechtlicheHaftbarkeit auf sichgeladenhaben sollte“. gl.
auch a vom 30. März 1850 Art. 19 Abs. II.

Th. Pistorius a. a. O. S. 143ff. Vgl. zumFolsenden van Calker, Hess.St. R., S. 69.
½6Hierher Th. Pistorius u. A. Lucz in den § 71 N. 1 angef. Schriften.

(87# 1Angesichts der Tatsache, daß die besondereVerantwortlichkeit der Minister und das Recht
der Ministeranklageeinerseitseinen so erheblichenRaum in unseremStaatsrecht einnimmt und an
so bedeutsamerStelle seinenPlatz zu finden hat, andererseitsaber praktischfast bedeutungslosge=
wordenist, dürftenErwägungen darüber, ob diesemUmstandenicht durcheinepraktischereGestaltung
abgeholfenwerdenkönnte,wohl nicht überflüssigsein. Man wird nicht behauptenkönnen,daß die
Nichtanwendung der Ministeranklage ihren Grundnur darin habe, weil esehesrerlebungen der
Minister tatsächlichnicht vorkommen.Ob dies tatsächlichzutrifft, bleibedahingestellt.Eine praktische
Wirkung der Verantwortlichkeitwäre es schon,wenn sie dazu geführthätte, daß solcheVerletzungen
Seltenheiten sind. Bei einem so wichtigen und grundlegendenInstitut wird man aber auchKer
Zeiten Vorsehung treffen müssen, in denenetwa solcheVerletzungennicht zu den Seltenheitenge=
bren. Für solcheZeiten wird man den bestehendenBestimmungendas Lob der praktischenBrauch=
arkeit nicht unbedingterteilenkönnen. DieMänzel liegen zum Teil im materiellenVerantwortlich=

keitsrechteselbst, zum Teil auch im Verfahren. Dortbedürftees einer bestimmterenAngabe über
den Begriff derGesehesverlehung=hier müßte Vorsorge getroffenwerden,daß die Entscheidungüber
die Frage, ob Anklage zu erhebensei oder nicht, über das Niveau der Parteibeurteilung erhoben
würde. Es bedürfte einer wesentlicheinfacherenGestaltung des Antragsrechtes. Ein von etwa
30 Mitgliedern in derAbgeordnetenkammerund von 15 Mitgliedern in der Kammer der Reichsräte
unterstützterAntrag müßte ausreichen,um eine Voruntersuchungnötig zu machen. Dieselbemüßte
schonnach Grundsäten einer gerichtlichenUntersuchungerfolgen. Es wäre dazu eine besondereaus
Richtern und LandtagsmitgliedernsichzusammensetzendeKommissionzu berufen. Auf ihren Bericht
hätte der Landtag über die Anklage zu beschließen.

*Ges.Art. IX.
#Verf. Urk. Tit. X § 6 Abs. II, Ges. vom 4. Juni 1848 Art. X Abs1, Ges. vom 30. März

1850 Art. 3 Abs. II. Der Regierungsentwurf von 1849 zu letzteremGes. wollte in Art. 3 jeder
Kammer für sichdas Anklagerechtugestehen(Verh. d. K. d. R.R. 1849/50Beil. Bd. I S. 61). Val.
oben § 70 N. 38. Uber das S ich= das Entwurfs val. 2. Aufl. I S. 521N. 2. De lege ferenda
vgl. A. Samuely a. a. O. S. 68 ff.; F. Hauke a. a. O. S. 95 ff. u. die dort angef.Schriftsteller;
fernerPözl, Lehrb.desbayer.Verf.RechtsS. 573 Anm. 2; von Frisch a. a. O.

1 Das Gef. sagt überflüffigerweise„oder eine derselben" Es t selbstverständlich,daß regel=
möbi “ dieAnregung zur Anklage gebenwird. Vgl. Verh. d. K. d.R.R. 1849/50Prot.=
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Vernehmungvon Zeugenund SachverständigendurchdenordentlichenRichter? nach
Maßgabe der allgemeinenBestimmungender Strafprozeßgesetze"zu veranlassen?und
von den einschlägigenStaatsministerien die nötigen Erläuterungen in bezugauf den
Gegenstand der Anklage zu verlangenV. Die Ausschüssesind ferner verpflichtet, den
beteiligtenMinister oder Ministerstellvertreter mit seiner schriftlichen Verantwortung
zu vernehmen10. Nach geschehenerPrüfung der Anklagepunkteund Einvernahme des
Beschuldigtenerstattendie Ausschüsseihrer Kammer über das Ergebnis Bericht.

VereinigensichbeideKammernüberdie Anklage, so bringensieihren Beschluß
an denKönig 11.

Dieser enthebtden Angeklagtenvorläufig vom Amte. Er läßt sodanndie Anklage
durch einen besonderenStaatsgerichtshof unverzüglichzur Entscheidungbringen und
zudiesen. Behufe denLandtagsbeschlußdemPräsidentendes oberstenLandesgerichts
mitteilen 15.

Das Verfahren kann, wenn die Anklage gegenmehreregerichtetist, unter den=
selbenVoraussetzungen,unter welchendies nachStrafprozeßrecht zulässigist, verbunden
werden1“.

Die Kammern wählen, jede für sich, aus ihrer Mitte mit absoluter Stimmen=
mehrheit Anklagebevollmächtigtezur Einreichung und Vertretung der Anklage16. Diese
Bevollmächtigten haben außer den Rechten, die ihnen besonderseingeräumtsind, die
gesetzlichenBefugnisse des Staatsanwaltes 106. Eine Vertagung oder Auflösung des
Landtages hat auf die Verfolgung der Anklage und auf die Stellung des Anklage=
bevollmächtigtenkeinenEinfluß.

Die letzterenhaben zunächstdem Präfidenten des oberstenLandesgerichtesdie
Anklageschrift nebstden vorgenommenenErhebungenzu übergebenund den Antrag auf
Zusammenberufungdes Staatsgerichtshofeszu stellen. Der Präsidentläßt denLand=
tagsbeschlußund die Anklageschriftdem Angeklagtenzufertigenund veranlaßt sogleich
die Bildung des Staatsgerichtshofes.

Der Staatsgerichtshof wird beim oberstenLandesgerichteaus dem Präsidenten,
sechsRäten und einem Gerichtsschreiber,dann zwölf Geschworenengebildet16.

Jede der beidenParteien kannsechsMitglieder des oberstenLandesgerichtsab=
lehnen. Gründe dürfennicht angegebenwerden. In Fällen der Ablehnungodersonstigen
Behinderungtritt das im Range oderDienstalternächsteMitglied an dieStelle. Die
beiden im Dienstalter nächstenRäte werden als Ergänzungsrichter zur Verhandlung
beigezogen2.

Zum Behufe der Bildung des Schwurgerichtes hat der Landrat jedes Kreises
jährlich 50 Geschworenezu wählen21. Die Wahl geschiehtmit absoluterMehrheitaus

5 Vgl. dazu Verh. d. K. K. d. Abg. 1849/50Sten. Ber. IV S. 223.
1 = Ges. vom 30. März 1850 Art. 1, Begründung Verh. d. K. d. R.R. 1849/50Beil.

64 I

7 Die Ausschüssemüssensichhierbei gemäßArt. 33 desGeschäftsg.Ges.(vgl. oben§ 47 N. 15)
der Vermittelung des Staatsministeriums der Justiz bedienen,welchesverpflichtetist, denAnträgen
der AusschüsseFolge zugeben.

8 Darinliegt keineVerflichtung zur Herausgabevon Urkunden. Vgl. oben§ 49 N. 4.
Verh. d. K. d. R.RN.1849/50Bd. 1 S. 94ff., 1849Beil. Bd. III S. 236; fernerVerh. d. K. d.Abg.
1849/50Sten. Ber. IV S. 223.

* Ges. vom 30. März 1850 Art. 2.
10Angef. Ges. Art. 3 Abs. J 11Angef. Ges.Art. 3 Abs. I, II.
12 Ges. vom 4. Juni 1848 Art. X Abf. I.
13 Ges. vom 30. März 1850 Art. 3 Abf. III.
14Ges. von 1850 Art. 12 mit 1.
15 Ges. von 1848 Art. XI Abs. II u. von 1850 Art. 3 Abs. III.
16 Ges. von 1850 Art. 13. Der Staatsanwalt des oberstenLandesgerichtesist am Verfahren

eiligt. . 2. Aufl. ..unbeteiligt.Vgl.2.Aufl.I S. 522N. 15
17 Ges. von 1850 Art. 21. 18 Ges. von 1850 Art. 3 Abs. III, IV.
1%Ges. von 1850 Art. 1. 20A. a. O. Art. 9—11.
21Nur in dieseralljährlich vorzunehmendenWahl zeigt sichdie Einrichtung der besonderen

Verantwortlichkeit als ein lebendigerTeil des Staatslebens. Sie könnteohneSchadendurcheine
Destimmungersett werden, nach welchersichdiese50 Geschworenenaus der Jahresliste von selbst
ergebenwürden.
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den Jahreslistender Haupt=und Hilfsgeschworenenjener Landgerichte, die ihren Sitz
innerhalb des Regierungsbezirkeshaben, ohne Rücksichtauf die Kreisgrenzen. Land=
rats=und Landtagsmitgliedersindnichtwählbar22.

Sobald dieBildung desStaatsgerichtshofesveranlaßt ist, habendieRegierungs=
präsidentennach Aufforderung des Präsidenten des oberstenLandesgerichtesdie vom
Landrate angefertigteGeschworenenlistean den Präsidenten des Oberlandesgerichtes,
das im RegierungsbezirkeseinenSitz hat, mitzuteilen. Gehört der Regierungsbezirk
verschiedenenOberlandesgerichtenan, von denenkeines seinenSitz im Regierungsbezirke
hat, so wird der Präsident des oberstenLandesgerichteszu bestimmenhaben, an welchen
Oberlandesgerichtspräsidentendie Liste zu sendenist22. In Gegenwart von vier Gerichts=
mitgliedern und des Staatsanwaltes legt der Oberlandesgerichtspräsidentdie auf eine
Kreisliste gesetztenNamen in eine Urne und zieht fünf Namen von Geschworenenfür
die bevorstehendeSitzung des Staatsgerichtshofesheraus". Die Verzeichnisseder ge=
zogenenGeschworenensind sofort demPräsidenten des oberstenLandesgerichteszu über=
senden,der sie in ein Hauptverzeichniszusammenstellenläßt.

Letzteressowie ein Verzeichnis sämtlicherMitglieder des oberstenLandesgerichtes
ist den Anklagebevollmächtigtenund dem Angeklagten wenigstensacht Tage vor Er=
öffnungder Sitzung zuzuschließen.Die Parteien sind dabei auf das obenerwähnte
Ablehnungsrechtmit demBemerkenhinzuweisen,daß dasselbebinnen drei Tagen, vom
Tage der Zustellungan, durchEinreichungder Erklärung bei der Gerichtsschreiberei
geltend zu machensei75.

Der Tag der Gerichtssitzungist durchdenPräsidentenin denKreisamtsblättern
wenigstensfünfzehn Tage?5 vorher bekanntzumachen.Angeklagte, Anklagebevollmäch=
tigte, Geschworene,Zeugen und Sachverständigehat der Präsident besonderszu laden.
Nur solcheZeugenund Sachverständigekönnenvorgeladenwerden,derenVernehmung
die Anklagebevollmächtigtenoder der AngeklagtewenigstensachtTage vorEröffnung der
Sitzung beantragt und deren Namen, Stand und Aufenthaltsort sie sich in derselben
Zeit durch Vermittlung des Präsidenten gegenseitigbekanntgemachthaben?.

Der Angeklagte, wenn mehrereAngeklagte vorhanden sind, jederderselben, ist
berechtigt, sich so viele Verteidiger zu wählen, als ihm Anklagebevollmächtigtegegen=
überstehen. Im übrigen unterliegt die Wahl der Verteidiger keiner Beschränkung#s.

Am festgesetztenTage geht die Verhandlung und Aburteilung2° des Angeklagten
auch dann vor sich,wenn letztererrichtiger Ladung unerachtetausgebliebenist. Sind
nichtwenigstensdreißigGeschworeneerschienen,so ist die Sitzungzuvertagen30.

Im übrigen81 richtet sich das Verfahren nach den allgemeinenBestimmungen
des Strafprozesses,insbesondereüber das Verfahren vor den Schwurgerichten?“.

In jedemStande des Verfahrens vor demEndurteile kann durch einendem
StaatsgerichtshofemitzuteilendenBeschlußder beidenKammernauf die weitereVer=

Web *?T# .GLel A. t W. vom 18.Aug. 1879Art. 72 M.E. vom 1.Aug. 1880Ziff. XVIII
eber

28 Ges. Sn 1850 Art. 6 Abs. I. Das Ges. sagt: „dem Appellationsgerichtspräfidentendes
Kreises“. Nach derVerordn. vom 2. April 1879bestehenindessennur mehrfünf Oberlandesgerichte.
Es wird nichts übrigbleiben,als, wie ben vorgeschlagen,31. verfahren.

4 Ges. von 1850 Art. 6 Ab * A. a. O.Art. 7, 8.
wischendemTage der ellentnachung und rem der Gerichtssitzungmüssen „14Tage

inMite iegen“.
2 A. a. O. Art. 14, 15. sArt. 12.
25 Vorbehaltlich etwaerforderlicher rwlirn Art. 14will offenbar nur sagen, daß die

Aburteilung amgelbenTag erfolgenkann. Im übrigen Art. 1 S. 2
6°Art. 16, 17. Die Ausgebliebenensind vom Gerichtshofein die Kostender Sitzung und

nachArt. 18 u eine Geldstrafevon 180—900Mk. (vgl. Ges. vom 8. Nov. 1875)zu verurteilen
p S, Eüfte#nauch hinsichtlich der Ablehnung vonWGeschworenen.Verh. d. K. d. R. R. 184950

ro
2Art. 1. Mneint ist das jeweils geltendeStrafprozeßrecht.Art. XI Abs. 1 u. III desGes.

von 18/8 spricht aus: „Die Verhandlungen des Staatsgerichtshofesfind mündlich und öffentlich.
Uüberdie Tatfrage der Anklage habenGeschworne,über dieRechtsfragerechtskundigeRichter zuent=
scheiden.“ Dazu Brater, KommentarS. 11. über die Au bewahrungder Akten u. dasMren=
einsichtsrechtder Kammern Ges. von 1850 Art. 19.
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folgung der Anklage verzichtetwerden. DieserVerzichthat die Wirkung einesfrei=
sprechendenErkenntnisses38.

Wenn der Angeklagtefür schuldigbefundenwird, kanndas Urteil je nachdem
Grade des Verschuldensund demErfolge der Pflichtverletzungauf einfacheEntfernung
vom Dienste unter Belassung des ihm gebührendenRuhegehaltes,auf Dienstesentlassung
ohne Ruhegehalt oder auf Dienstesentsetzung(Kassation) lauten .

Gegen die Urteile des Staatsgerichtshofes findet kein Rechtsmittel statt35. Der
König hat bezüglichder Strafen, die vom Staatsgerichtshofeerkanntsind, keinBe=
gnadigungsrecht36. Die Rehabilitierung27 des Verurteilten kann nur mit Zustimmung
des Landtages erfolgen8.

Die Bestimmungenüber die Ministeranklage sind auf den Kriegsminister auch
dann anwendbar,wenn derselbeOffizier ist39. Allein der Kriegsminister unterliegt in
solchemFalle nur in seinerEigenschaftals Zivilstaatsdiener,d. h. als Minister und
Staatsrat, der Aburteilung durch den Staatsgerichtshof. Dagegen kann das Urteil
diesesGerichtshofesniemals Wirkungenauf das Dienstverhältnisdes Ministers im
Heereäußern°.

§ 75. Der Ministerrat und die Ministerien. Die sämtlichenStaatsminister
als solcheund abgesehenvon den ihnen besonderszur Leitung überwiesenenGeschäfts=
eigen bilden als Gesamtstaatsministeriumein beratendes Organ der Krone, den
inisterrat. Derselbe wird unmittelbar vom Könige geleitet1. Ein Ministerpräsidium

bestehtnicht. Den Vorsitz im Ministerrate führt der Staatsministerdes königlichen
Hauses und des Außern?. Der Vorsitzendehat lediglich die formelle Geschäftsleitung,
insbesonderebei den Sitzungen, welchender König nicht beiwohnt. Der Ministerrat
versammelt sich nur auf besonderenBefehl des Königs 3. Eine bestehendeallgemeine
Anordnungwird indessendembesonderenBefehlegleichzu achtensein.

38 Ges. von 1850 Art. 20. Der Angeklagtehat kein Widerspruchsrecht.Vgl. Verh. d. K. d.
R.R. 1849Beil. Bd. III S. 255f.

34Ges.von 1848Art. IX. Dazu BeamtengesetzArt. 221 Riff III.
16 Ges. von 1850 Art. 22. Vgl. hierher Verh. d. K. d. R.R. 1849Beil. Bd. III S. 256si

1849/50Proi. Bd. I S. 208ff., Verh. d. K. d. Abg. 1849/50Sten. Ber. IV S. 234. S. auchMohl
a. a. O. S. 504ff., Hauke a. a. O. S. 144f.

20Das Ges.saß Der König „wird von demRechtederBegnadigun keinenGebrau machen“
DieseAusdrucksweisekommtauchin derVerf. Urk. vor, vgl. z. B.Tit. VII 822 Abs. I, Tit.X 86
Abs. III. Es gilt hier, was Hauke a. a. O. S. 149f. zum österr.Ministerverantwortlichkeitsges.
bemerkt:„Die milde Faffung des § 29 (verb. „wird“) tut demimperativenCharakterdesselbenkeinen
Eintrag; sie findet ihre historischeErklärung wohl in demUmstande,daß es sichum eine von der
Krone bochhezigangeboteneBeschränkungeinesKronrechteshandelte.“

! WasunterRehabilitierung zuverstehensei, ist schwerzu sagen,da dasRechtbisher dieseEin=
nichtung sonstnicht kennt. Eine bloßeEhrenerklärungdurchdenKönig wird man darunternichtver=
stehen können,denndazubedarfesderZustimmungdesLandtagsnicht. Wiedereinsetzungals Minister
oder sonstigeWiederanstellungim Staatsdienstewird darunter verstandenwerdenMüeen. Die Ge=
nehmigung des Landtags ist in jedemdieserFälle erforderlich. Rehabilitierung setztdie vollzogene
Strafe voraus. Vgl. Brater, Kommentar S. 13 f., der aber von einer irrigen, strafrechtlichen
Auffassung ausgeht.

as Ges. von 1848 Art. XII. Dazu Verh. d. K. d. K.N. 1848Prot. Bd. III S. 487f. Wgl.
Mohl a. a. O. S. 576ff., Samuely a. a. O. S. 119f., Haukea. a. O. S.145ff.; dann

H. 3opfl Grundsätzedes gem.deutschenStaatsrechts II S. 436f.
*gl. Verh. d. K. d. Abg. 1853/55Sten. Ber. 11 S. 236f.

4 Dies ergab sichauchaus derBezugnahmedesArt. IX desGes. auf das Staatsdbieneredikt.
Die Streichung der betreffendenWorte durchdas B.G. Art. 221 Ziff. III entsprangnicht der Ab=
sicht, hieran etwas zu ändern.

16I75)1 K.Entschl., Bildung desGesamtstaatsministeriumsu. Ernennungderk.Staatsminister betr.,
vom 25. März 1848 (Weber III S. 677) Ziff. II. Vgl. auchVerordn. vom 2. Februar 1817
(R.Bl. S. 49), Kabinetsbefehlvom 15. April 1817(NR.Bl. S. 330) §§ 102, 103 (dazu k. Entschl.,
die Errichtung u. Instruktion des Ministerrats betr., vom 9. Jan. 1821, abgedr.bei M. Frhrn.
v. Lerchenfeld, Aus den Papieren des k. b. Staatsministers M. Frhrn. v. Lerchenfeld,S. 393ff.);
Form.Verordn. vom 9. Dez. 1825(Weber II S. 261) ¾ 114—116.
cht Zulech= Entschl. vom 1. Juni 1890 (G. u. V. Bl.S. 423f., unter den Staatsdienstnach=

richten Ziff. 2).
* . vom 25. März 1848 Ziff. II.
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Der politischeZweckder Einrichtungist dieAufrechterhaltungderEinheitlichkeit
in denleitendenRegierungsgrundsätzen“.Damit wird jedochkeinerechtlicheGesamt=
verantwortlichkeitder Minister begründet5.

Das Gesamtstaatsministeriumist in Rücksichtauf seineHauptaufgabekeinekol=
legiale Behörde mit obrigkeitlichenBefugnissen. Dies würde mit dem Grundsatzeder
persönlichenMinisterverantwortlichkeitnicht im Einklange stehen5. Doch habeneinzelne
gesetzlicheBestimmungendemGesamtstaatsministeriumderartigeBefugnissezugewiesen7.
Da dem Gesamtstaatsministeriumdurch GesetzverschiedeneAufgaben übertragensind,
ist es eine gesetzlichnotwendigeEinrichtung.

Eine dem Gesamtstaatsministeriumnur ausnahmsweisezugewieseneTätigkeit ist
die des Regentschaftsratesim Falle der Reichsverwesungs.

Hinsichtlich der Verteilung der Staatsgeschäfteunter die Minister ist auch nach
Erlaß der Verfassungsurkundedas Organisationsrechtder Krone unbeschränktgeblieben.
Als verfassungsgesetzlicheVorschrift ergibt sich aus dem Gesetzeüber die Minister=
verantwortlichkeitnur die eine, daß jeder Teil der Staatstätigkeit dem Geschäftskreise
eines Staatsministeriums zugewiesensein muß.

Die Formationsverordnungvom 9. Dezember182510 beließ es zunächstbei den fünf Mini=

4 Auch gewisseLersonalvorschlägewerdendem Könige durch den Ministerrat unterbreitet.
Vgl. Ges. vom 8. Aug. 1878(G. u. V.Bl.S. 369) Art. 5 Abs. IV: „Die Ernennung derMitglieder
desVerwaltungsgerichtshofesund derStaatsanwaltschaftan demselbenerfolgtauf VorschlagdesGe=

samtministeriums durchdenKönig.“
„ oben § 72 N. 4. Vgl. als Gegensatzdie BestimmungdesArt. 6 Abs. I des franzif.

Ges.vom 25./28.Febr. 1875(loi relative à Torganisation des pouvoirs publics): „Les ministres
sont solidairement responsables devant les Shanbnes de la politique générale du gouverne-
ment, et individuellement de leurs actes personnels.“ — Agl. hierherauchPh. Zorn, Die
staaterchtlicheStellung despreuß.Gesamtministeriums,Göttingen 1893; R. v. Gneist, Die ver=
assungsmäßigeStellung des preuß. Gesamtministeriums usw., Berlin 1895; 2 Tezner, Die recht=
liche Stellungdes österr.Gesamtministeriums;Grünhuts Zeitschr.f. d. Privat=u. öffentl.Recht
der GegenwartXXII S. 251ff.; A. K. Kraufe, Ist daspreußischeStaatsministeriumeinekollegial
eingerichteteobersteFittatbeherden Königsberg 1902(Würzb. Dissertation).

* H. Schulze, Preuß. Staatsrecht,2. Aufl.,I S. 242, 245f., bemerkt:„Es ist wederZu=
fall noch bloße Zweckmäßigkeitsrücksicht,sondernnotwendigestaatsrechtlicheKonsequenz,daß das
Kollegialsystem,welchesin den großenZentralbehördendesständischenund absolutenStaates vor.
herrscht, in den Ministerien des konstitut. Staates verschwindet.“ „Das Gesamtministerium berät
allerdings in Form eines Kollegiums, eine bindende kollegialische Beschlußfassung nach Stimmen=
mehrheit ist aber nicht denkbar; denn einerseits steht es dem König immer frei, die Ansicht der

Minderheit z der seinigenund damit zur allein durchschlagendenundseegreichenzu erheben,anderer=
seits kann kein Fachministergezwungen werden, eine seiner Uberzeugungwiderstrebende, von der
Mehrheit beschlosseneMaßregel in seinemDepartementdurchzuführen.Letztereswürdemit der Ver=
antwortlichkeitderRessortministerin Widerspruchstehenund sie aus selbständigenleitendenStaats=
männernzuVollzugzorganen einer ihnen übergeordnetenInstanz herabsetzen.“Vgl. ferner dieAus=
führungenvon R. Gneist,Geset. u. Budget S. 36 ff., 214.

Ges. vom 8. Aug. 1878 Art.47: „Bei AbtretungenundBelastungenfür ZweckederLandes=
verteidigungwird die Frage des gemeinenNutzensund der zur zwecknäßigsten Verwirklichungdes
Unternehmensnotwendigen Eigentumsabtretung oder Belastung durch Beschluß des Gesamt=
ministeriumsentschieden.“Vgl. darüberunten § 154; Ges. vom 18.Aug. 1879,dieEntscheidungder
Kompetenzkonflikteusw. betr. (G. u. V. Bl. S. 991), Art. 4 Abs. IV„ „ Im übrigen wird der
Geschäftsgang(desG. Hs. für Kompetenzkonflikte)durcheine Geschäftsordnunggeregelt,welchedas
Plenum auszuarbeitenund demGesamtministeriumzur Bestätigungvorzulegenhat.“ — Vgl. auch
Reger VII S. 436.

"Verf. Urk. Tit. 11 85 19 mit 12. Vgl. darüberoben§ 30 N. 35.
* Val. oben § 67 N. 13, 20. Eine Anzahl der im folgendenerwähntenVerordn. enthält

ausdrücklichdie Klausel: „insolangewir nicht anders verfügen“. Agl. die Verordn. vom 31. Jan.
1829(R.Bl. S. 209), 15. Dez. 1846(R.Bl. S. 921), 27. Febr. u. 30. Nov. 1847(R.Bl. S. 169
u. 1013). Uber die sachlichenGründe, welcheeine „Beweglichkeitder Ministerressorts“fordern,
R. Gneist, Gesetzund Budget S. 46 ff.

1%§ 1. Der Zweckder Verordn. war nachihrem Eingange, „den Aufwand im Staatshaus=
halte auf jedemit demHauptzweckvereinbarlicheWeisezu mindernund den Verwaltungsorganis=
mus zu vereinfachen“.Uber die VorgeschichtedieserVerordn. berichtetv. Seydel 2. Aufl. I S. 526
N. 10. Darnach wurde auf wiederholte Anregung im Landtag durch eine t. Entschließung v. 28. Okt.
1825 an den Staatsrat eineKommission(Ersparungskommission)eingesetzt,aus derenBeratungen
u. a. als wichtigste,die Organisation betreffendeVerordnungenberworhingen:die Staatsratsinstr.
vom 18. Nov. 1825,die Verordn., betr. die Auflösung des Generalfiskalates,vom 27. gl. Mts., die
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sterien1# des königlichenHauses und des Außern, der Justiz, des Innern, der Finanzen und der
Armee, welchletzteresdurchVerordnung vom 26. März 1826½ die BezeichnungKriegsministerium
erhielt. Nach der angeführtenFormationsverordnungs sollte „als ergänzenderBestandteildesMini=
steriums des Innern“ künftig für die AngelegenheitendesKultus, des Unterrichtesund der für
diese beidenZweckebestimmtenStiftungen“ eine eigeneMinisterialsektionbestehen.Uber die For=
mation, den Wirkungskreis und den GeschäftsgangdieserSektion, welchedie Bezeichnung„oberster
Kirchen=und Schulrat" führte, bestimmteeine Verordnung vom 17. Dezember1825¼das Nähere.
Dem Ministerium der Finanzen war 5 die Generaladministrationder Posten als Sektion beigefügt.
Dochwurde durchköniglicheEntschließungvom 13.Jannar 1832½dasPostwesendemMinisterium
desAußern zugewiesen,indessenim Jahre 1847nebstallen Verkehrsanstalten17wiederan das Finanz=
ministerium zurückgegeben18.

Durch Verordnung vom 15. Dezember 1846 ½ wurde vom 1. Januar 1847 an zur „Behand=
lung der demMinisterium des Innern zugewiesenenkirchlichenAngelegenheiten“ein eigenesMini=
sterium des Innern für kirchlicheAngelegenheitengebildetund dessenLeitung mit jener des Justiz=
ministeriums vereinigt20. Der obersteKirchen=und Schulrat wurde aufgehobenund verfügt, daß
die Gegenständeder Volksbildung, der Erziehung und des öffentlichenUnterrichts künftig beim
Ministerium desInnern „gleichden übrigen demselbenzugeteiltenGegenständen“zu behandelnseien.
Bald darauf wurde durchVerordnung vom 27. Februar 184721 das neu geschaffeneMinisterium
zu einemMinisterium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenerweitert7.

Durch Verordnung vom 11.November184858wurde ein Staatsministerium desHandels und
der öffentlichenArbeiten 5 errichtet und diesemdie Bearbeitung der staatswirtschaftlichenGegen=
ständeübertragen, die bisher den Ministerien des Innern und der Finanzen zugewiesenwaren5.
Zugleich wurde das Staatsministerium desInnern für Kirchen=undSchulangelegenheitenaufgehoben
und sein GeschäftskreisdemMinisterium desInnern zugeteilt,eineMaßnahme, die jedochdurchdie
Verordnung vom 16. März 184926 wieder rückgängiggemachtwurde. Das Handelsministerium
wurde durch Verordnung vom 1. Dezember187127ausgelöst. Von seinen Geschäftsgegenständen
kamendie Verkehrsanstaltenund das Zollwesenan das Ministerium des k.Hauses und desAußern,
das technischeund landwirtschaftlicheUnterrichtswesenan das Staatsministerium desInnern für
Kirchen- und Schulangelegenheiten,alles übrige an das Staatsministerium des Innern. Das Zoll=
wesenging zufolgeVerordnung vom 9. Juni 187418an das Finanzministerium über. Durch Ver=

Form.Verordn. für die Ministerien vom 9. u. für die Kreisregierungenvom 17. Dez. 1825,endlich
die Verordn., das Finanzrechnungswesenfür das Kgr. betr., vom 11.Jan. 1826(N.Bl. 1825S. 865,
921, 977, 1049; 1826 S. 169). Außerdem wurden durch Verordnungen vom 27. Nov. 1825 (N.Bl.
v5 — 931, 933) das Obermedizinalkollegium,das Reichsheroldenamtu. das geheimeTaxamt auf=

gehoben.
11Kabinettsbefehlvom 15. April 1817; vgl. oben§ 9 N. 95. "
J S. 345. Vgl. auchk. Entschl. vom 30. Sept. 1822(R.Bl. S. 1033).

1. N. Bl. S. 1033,Döllinger VIII S. 263, IX S. 706.
18Nach Form.Verordn. 8 14. 16R.Bl. S. 122, Weber II S. 263 Anm. 10.
17Die Leitung des Eisenbahnwesenswar r.rir lich beim Ministerium des Innern, seit

7. April 1845 (R. Bl. S. 220) beim Ministerium des eern.
18R.Bl. 1847 S. 1021. Vgl. auchunten § 263 a. Anf.
16N.Bl. S. 921, Weber III S. 652.

1 verselplte ist, wie sichaus §§ 2, 7 derVerordn. ergibt, derSinn des höchstverworrengefaßten
rselben.

— 6or- .Bl. S. 169, Weber III S. 659. Dazu k. Entschl.vom 26. April 1847, Weber III
. nat-.

22 Dasselbeerhielt durchVerordn. vom 80. Nov. 1847(R.Bl. S. 1018)auchdie Preßpolizei
— zugewiesen,die bei seinerAuflösung im folgendenJahre an das Ministerium desInnern

zurückfielen.
½8R.Bl. S. 1105,Weber IV S. 4.
“ Wegen der Zugehörigkeitder oberstenBaubehördevgl. Verordn. vom30.Dez.1848 (R Bl.

S. 17), dann vom 18. Nov. 1857 (R.Bl. S. 1621). Die Generaldirektionder Verkehrsanstalten,
bisher eine Sektion (Verordn. vom 6. Febr. 1851, R.Bl. S. 121)desHandelsministeriums,wurde
durch Verordn. vom 6. Aug. 1858(R.Bl. S. 1033)eine demselbenuntergeordneteLandesstelle.Vgl.
ferner Verordn. vom 6. Dez. 1870 (R.Bl. S. 2369). ·

U-AlleaufdieProdultion,FabrikationundHandelBezughabendenGegenstånde,sowtedic
hierfür bestehendenAnstalten“, Bauwesen, Zollwesen, Verkehrsanstalten, Statistik. Uber das Tele=
graphenwesenBek. vom 23. Nov. 1849(N.Bl. S. 1251). « »

«R.Bl.S.249,Weberle.27.DastechnischeundlandwirtschaftltcheUnterrichtswescn
verblieb indessenbeim Handelsministerium. «

I’R.B1.S.1833,Weber S. 161.
18G. u. V. Bl. S. 333, Weber X S. 363.
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ordnung vom 14.Dezember19032 endlichwurdeein Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten
errichtet, welchemdie bisher demStaatsministerium des k. Hauses und des Außernzugewiesenen
Staatsanstalten für den Eisenbahn=, Post=, Telegraphen=,Dampfschiffahrtsverkehr samt Bauwesen und
Aufsicht über die Privatverkehrsbetriebezugeteiltwurden. Dem Ministerium des k.Hausesund des

ußerenwurdenaus dembisherigenWirkungskreisedesMinisteriums desInnern durchVerordnung
vom 10. November190430dieGegenständedes Handels, derIndustrie und des Gewerbesabzüglich
einzelnerbestimmtverzeichneterGegenstände,sowiedas Münz=,Börsen=und Bergwesenzugewiesen.
Durch Verordnungvom 18. Dezember190631 wurdenim VerkehrsministeriumdreiAbteilungen für
Eisenbahn=,Post=und Bauwesengebildetund wurdezugleichderWirkungskreisdiesesMinisteriums
um einiges erweitert. Die Bildung von Abteilungen in den einzelnenMinisterien war bis zum
Jahre 1907 demVerordnungswegevorbehalten. Durch eineVerordnungvom26. September190737
wurde jedochin Ergänzung des Tit. III der Formationsverordnungvom 9. Dezember1825 den
Staatsministern allgemein die Befugnis erteilt, in den ihrer Leitung unterstehendenMinisterien be=
sondereAbteilungen zu bilden und derenLeitung je einem höherenMinisterialbeamtenzu über=
tragen und denbestehendenAbteilungen Geschäfteminder wichtigerArt zuzuteilen38.

Nach alledembestehennunmehr siebenStaatsministerien: des königlichenHauses
und des Außern, der Justiz, des Innern, des Innern für Kirchen=und Schulangelegen=
heiten, der Finanzen=,der Verkehrsangelegenheitenund das Kriegsministerium“.

Der Personalstand der Ministerien bestimmt sich nicht mehr nach den früheren
verordnungsmäßigenFestsetzungen,sondernjeweils nach denetatsmäßigenMitteln. Er
gliedert sichunter demMinister als Vorstand35in die Ministerialdirektoren, Abteilungs=
vorstände35 und die sonstigenBeamten des Referatsdienstesund die Beamten des for=
mellen Dienstes (der Registratur, des Sekretariates und der Kanzlei, der Expedition,
der Buchhaltung und des Rechnungskommissariates)7. Bei den Zivilstaatsministerien
wird ein Generalsekretäraufgestellt. Derselbeführt die unmittelbareLeitung und Auf=
16c über die Expedition, das Sekretariat, die Registratur, die Kanzlei und die Diener=

aft 58.
Die Erledigungder Geschäfteder Ministerien geschiehtim Bureauwege.Der

Minister bestimmtdie Geschäftsverteilung.Die Referentensindfür die richtigeDar=
stellungdesSachverhaltes verantwortlich38. Dem Minister stehtes frei, die Referenten
zu Konferenzenzu vereinigen,er ist jedochan deren Beschluß nicht gebunden160.Der
Minister allein entscheidetund ist für die Entscheidungenverantwortlich 1. Für die
Erledigung von Geschäftenin besonderenAbteilungen" hat der Minister je eine

20G. V. Bl. S. 672. 20G.V. Bl. S. 567.
21G. V. Bl. S. 880. 38G.V.Bl. S. 679.
1 Durch dieseden Ministern allgemein erteilten Befugnisseist selbstverständlichdie Er=

richtung von Abteilungenim Verordnungswegefür dieZulunst nicht ausgeschlossen;auchkönnen
die durchVerordnungerrichtetenAbteilungennichtvom Minister allein, sondernnur im Verordnungs=
wegeausgehobenwerden.

34Ubersichtder Besetzungder Ministerien seit 1817—1890bei Weber, Anh. Bd. S. 196.
15Form.Verordn. von 1825 § 112.
34Verordn. v. 10. Dez. 1908,dieEinrichtung derBehördenund dieBenennungderBeamten

desZivilstaatsdienstesbetr. § 1 (G.V.Bl. S. 1051).
##Dazu kommennochdie Diener und Boten. Vgl. Form.Verordn.von 1825 § 2.
8 A. a. O. §§ 124, 125; ersterer wurde durch M. Bek. v. 6. April 1897 (G. u.V. Bl. S. 60)

geändert und indem die bis dahin vorgeschriebene„Kontrasignatur" der Generalsekretäre beseitigt
wurde. Uber die Ernennung,des Generalsekretärsvgl. a. a. O. § 4, geändertdurchEntschl.vom
14. Aug. 1849 (Weber II S. 261 Anm. 4), Verordn. vom 11. Nov. 1 § 4, vom 16. März 1849
5 2. Über die Anstellungenund ErnennungenForm.Verordn. 8§ öff=

32Bgl. Form.Verordn. 88 117, 118, 119, 121. io Form.Verordn. 8 120.
"1 Form.Verordn. §§28, 112 undoben§ 73. Vgl. H. Schulze, Preuß. Staatsrecht,2.Aufl.,

I S. 242: „Ein Ministerium . ist kein Kollegium,sondernnur ein, oft sehrmanchfaltigge=
liederterHilfsorganismus für die persönlicheTätigkeit desMinisters, von welchemjedeministerielle

2.eifügun ausgehendgedachtwird.“ Dies gilt auchfür die Tätigkeit der Abteilungsvorständeund
ihrer Stellvertreter.

", Als solchegeltennur die im Ministerium selbstgebildeten,ausschließlichaus Ministerial=
beamtenund unter der unmittelbarenLeitung je einesMinistcrialdirektors stehendenEinrichtungen.
Nicht mit ihnen zu verwechselnfind die einzelnenMinisterien eingegliedertenSonderbehörden,wie
obersteFraubepürde,Zentralstellefür Industrie, GewerbeundHandel, obersterSchulrat, Landesschul=
kommissionusw. DieseEineichtuge sind, soweit ihnen selbständigbeschließendeFunktionen zu
leigenenGeschäftenübertragen sind,Behörden,die demMinisterium unterstehen,sonstbloßeBeiräte.

Google
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Geschäftsordnungzuerlassen"#3.Für Gegenstände,welchein denGeschäftskreismehrerer
Ministerien fallen, hat unter den beteiligtenMinistern Einvernehmenstattzufinden. Es
erfolgt dann entwedergemeinsameEntschließungoderder allein anordnendeMinister
hat auf das erfolgte EinvernehmenBezug zu nehmen"“.

Die allgemeinenGrundsätzeüber denWirkungskreis der Ministerien sindfolgende.
Die Ministerien sollen sich in der Regel nur mit der oberstenAufsichtund Leitung

der Angelegenheitenihres Geschäftskreisesbefassen.Die Einzelheitender Verwaltung
sollensiedenuntergeordnetenStellen und Behördenüberlassen"“.

Jedem Ministerium stehtdie Fertigung der Etatsentwürfe für seinenGeschäfts=
kreis und die unmittelbare Verfügung über die Etatssummen zu, die ihm durch das
Budget zugewiesensind. Für die Einhaltung der Etats ist, von unabweisbarenÜber=
schreitungenabgesehen,jeder Minister persönlichverantwortlich"“.

Jedem Minister steht für seinenGeschäftskreisder Vorschlagder Gesetzeund Ver=
ordnungenbeimKönige zu". Ferner obliegt ihm unter seinerpersönlichenVerantwort=
lichkeit die selbständigeAnordnung aller Vollzugsmaßregeln"85,die obersteLeitung der=
selbenund die Entscheidungaller hierdurchveranlaßtenAnstände#0,letzteresjedochvor=
behaltlich der Bestimmungenüber denInstanzenzug in Verwaltungssachenund über die
Zuständigkeitder Gerichteund der Verwaltungsgerichte50.

Jeder Minister hat den Vorschlag zur Ernennung, Beförderung, Versetzungund
Entlassungder durchdenKönigernanntenStaatsdienerseinesGeschäftskreises?1, ferner
das Recht der Ernennungusw.der nichtvomKönig zu ernennendenBeamtenseines
Ressorts5 einschließlichderGehaltszuweisung,endlichdieDienstesaufsichtundDienstes=
polizei über das gesamtePersonal seines Geschäftsbereiches".

Streitigkeiten zwischenMinisterien über die Zuständigkeitoder über die sachliche
Erledigung gemeinsamerGeschäftsgegenständeentscheidetder König nachVernehmung
des Staatsrates5“.

§*76. Verteilung der Staatsgeschäfteunter die Ministerien. Die Frage
der Zuständigkeitder Ministerien beantwortet sich zunächstnach den bestehendenBe=
stimmungen! für die einzelnenAngelegenheiten. Sind solcheBestimmungenfür einen
Gegenstandnichtvorhanden,so richtet sich die Zuständigkeitnachder Geschäftsaus=

4#V.O. v. 26. Sept. 1907 § 2. 4
4“ Das richtigereVerfahren ist das erstere,weil es die in solchenFällen mehrfacheVerant=

wortlichkeitrichtiger zum Ausdruckbringt.
45Form. Verordn. § 20. “#Form.Verordn. K 20—25.
4 Form. Verordn.§ 26. über die Gegenzeichnungoben§ 72 N.22f.
"8 Hinsichtlichdes Staatsdienstesist das nunmehrdurchdasB. G. v. 16.Aug. 1908Art. 230

allgemein angeordnet. Nähere Bestimmungenhierüber enthält die Vollz.V.O. v. 10. Dez. 1908
(G.V.Bl. S. 1041)insbes.in §§ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16Abs. VI. In besondersbezeichneten
Fällen ist die Verfügung demMinister „oder der von ihm zu ermächtigendenBehördeübertragen“.

bschlieForm. Verordn. § 28. Der üblicheAusdruckfür dieErlasseder Ministerienist „Ministerial=
entschließung“.

60 vi Bestimmung in § 29 derForm. Verordn. über die Erstattung eines jährlichenVer=
waltungsberichtes an denKönig ist ausgehoben

1 DieVollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 § 2 zum Beamtengesetzv. 16. Aug. 1908. Darnach ist
dem König die Ernennung usw. der denGehaltsklassenI—XIII angehörendenBeamtenvorbehalten.
Bei Staatsdienern, die mehrerenGeschästskreifenangehören,habensichdie beteiligtenMinister zu
benehmen. Vgl. Form.Verordn. § 79. egender ErnennungenbeimV. G.H. obenAnm. 4.

52Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908§ 2 z. Beamtengesetz.
5#Form.Verordn. § 27.
54 S.oben§ 69 N. 11.

[§87611 DieseBestimmungensind zum geringstenTeil gesetzliche,zum weit überwiegendenTeil ver=
ordnungsmäßige. DieGesege verweisenzumeistausfVerordnungen,die zu ihrem Vollzug zu erlassen
find. Gesetzeund Verordnungenbezeichnenhäufig die zuständigenMinisterien nicht ausdrücklichund
berufen sich damit auf die bestehendeallgemeineGeschäftsverteilung.Wenn in Reichsgesetzender
Landesregierung eineZuständigkeit eingeräumt ist, so ist darunter der Herrscherund nicht das
Ministerium zuverstehen; ist die „oberste Landesverwaltungsstelle“ berufen, so ist darunter das zu=
ständige Ministerium zu verstehen. Die Bestimmung des zuständigenMinisteriums ist donn der
Landesregierung,d. i. demVerordnungswegevorbehalten.

o. Seydel=Pilots, BayerischesVerfaffungsrecht. « 23
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scheidungim allgemeinen,wie sieder Ministerialeinteilungzugrundeliegt und, regel⸗
mäßigwenigstens,in der Bezeichnungder Ministerienzum Ausdruckekömmt.

I. Das Staatsministerium des königlichen Hauses und des
Außern vereinigt in seiner ZuständigkeitsechsGruppen von Gegenständen.

Als Ministeriumdes königlichenHauses zählt es zu seinemGeschäftskreisedie
Rechtsverhältnissedes Königs und der Mitglieder seinesHauses als solcher7, fernerdie
Aufsichtund obersteLeitungdesHaus=und Staatsarchivss.

Eine zweiteGruppevonGeschäftsgegenständenbildendieOrdens-und Adelssachen,
sowie die Thronlehen, letztere benehmlichmit dem Staatsministerium der Finanzen“.

Der Wirkungskreis des Ministeriums als Ministerium des Außern umfaßt vor
allemdie BeziehungenBayerns zumDeutschenReiche und zu fremdenStaaten. Im
einzelnengehörenhierher: die Anstellung und Anweisung der diplomatischenVertreter
Bayerns einschließlichder Bevollmächtigtenzum Bundesrate7, die Zulassung fremder
diplomatischerVertreter und Konsuln8, der amtlicheVerkehr mit fremdenStaaten und
deren diplomatischenVertretern am bayerischenHofe in allen bei den verschiedenenMi=
nisterien vorkommendenGeschäften, die Verhandlung, Schließung und Wahrung aller
Verträge mit fremdenStaaten, alle „aktive und passiveStaatsprätensionen“, benehmlich
mit dem Finanzministerium, alle Gegenstände,welchesich auf königlicheGerechtsame
außerLandes beziehen,die Einsicht aller von den übrigenMinisterien an die Kreisstellen
erlassenenWeisungen, sobald siedas Benehmenmit Nachbarn betreffen,Grenzangelegen=
heiten16und Streitigkeiten mit benachbartenStaaten, benehmlichmit deneinschlägigen
Ministerien, die Besorgung und Vertretung der AngelegenheitenbayerischerStaats=
angehöriger außer Landes, einschließlich der Dispensationsgesuchebeim päpstlichen
Stuhle11,endlichdieBeglaubigungallerAkte, welcheaußerLandesgültigseinsollen15,
und das „Paßwesen in das Ausland“ 18.

Die vierte Gruppe von Geschäftsgegenständenbilden die Angelegenheitendes
Handels, der Industrie und des Gewerbes!". Im einzelnengehörenhierher die
obersteAufsicht bber dieseTätigkeiten und dieFörderung der hierauf bezüglichenInter=
essen, Unterstützungder Aufgaben des bayerischenGewerbemuseumsin Nürnberg,
des Pfälzischen Gewerbemuseumsin Kaiserslautern, der polytechnischenVereine in
MünchenundWürzburg,desbayerischenKunstgewerbevereinsin Münchenund sonstiger
gewerblicherVereine und Institute, der Vollzug der Reichsgewerbeordnungmit Aus=
nahme der dem Ministerium des Innern ausdrücklichvorbehaltenenAufgaben, das ge=
werbliche Genossenschafts=und Kreditwesen, die obersteAufsicht über die Fabrik= und
Gewerbeinspektionen,die Handels=und Gewerbekammernmit den Bezirksgremien,die
HandwerkskammernunddieWittelsbacherLandesstiftungzurFörderungdes bayerischen

orm.Verordn, von 1825 §&40. Dazu oben § 25 N. 42 (Prozesse),55 (Zivilstands=
a §29 N. 4 (Regentschaft).

orm.Verordn.§§ 10a, 45.
Forn.Verordn. 9m 10 39, 41—43, 48. Val. Zuständigigkeitsverordnungv. 24. Dez. 1899

* Dazu oben § 41 N. 26 çenbrinisce Orden), §39 42 *43 N. 79 (fremdeOrden);
inbef. aem.53 (Adel); § 15 N. 26 (Kronämter).

Ssiei dFern Verordn. 8 33 nennt „die AngelegenheitendesDeutschenBundes“. Bgl. hierheroben
ei
6 Auch beim päpstlichen Stuhle. Vgl. Form.Verordn. § 38. M.E. vom 25. März 1841

(Weber III S. 372).
„ Forn.„Verordn.§ 31 und obenN. 5.
8 In derForm. Verordn. nicht ausdrücklichhervorgehoben.Wegender Konsuln v (. Reichs=

verf. tt 4 Ziff. 7, Art. 56, dann Schlußprot. zum Bündnisvertr. mit Bayern vom 23. Nov.1870
Ziff. X

ho#nm.Verordn. 520 9hel. dazuJ. Henle, Handb. derinnerenVerwaltung, S. 41f. usw.
16Vgl. oben§ 44 N
11 Form.Verordn. # 34—38

orm.Verordn. 8* hierherW. Krais a. a. O. 1 S. 164 ff.
orm.Verordn. 9s W jedochhierzu unten § 219; W. Krais a. a. O. II S. 70ff. —

zan ist § 44 derForm.Veroren. betr. dieVerleihung der StaatsangehörigkeitnachVerf.
Beil. 1 § 8, c, worüber oben§ 35 N.

1½.O. v. 10. Nov. 1904 § 1 Eyn. S. 567).
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Handwerks in Stadt und Land, die Förderungvon Industrie=und Gewerbeaus=
stellungen und die Einrichtung von Meisterkursen, die Gewerbesteuersachen,die Ge=
werbe=und Kaufmannsgerichte,die Verwendungderselbenfür Industrie und Gewerbe15.

Die fünfte Gruppe bildet die obersteAufsicht über das Bergwesen,Vollzug des
Berggesetzesund die geognostischeUntersuchungdes Königreichs.

Die sechsteGruppeendlichbildetdas Münzwesen,WährungswesenundBörsen=
wesenbenehmlichmit dem Finanzministerium.

II. Dem Staatsministerium der Justiz überweist die Formations=
verordnung „die obersteLeitung des ganzenJustizwesens in peinlichenund bürgerlichen
Gegenständen,sowohl der streitigen als unstreitigenGerichtsbarkeit, die Aufsicht und
Handhabung der in dieserBeziehung erlassenenGesetze16und der Rechtsverfassung“,die
obersteAufsichtüberdie GeschäftsführungderJustizorgane17und über die „Attribute der
Rechtspflege“15,die Verhältnisse der Rechtsanwaltschaftund desNotariates 169.In den

Wirkungsbereich des Justizministeriums fällt fernerdie bürgerlicheundStrafgesetzgebung
und die Gesetzgebungüber die Verfassung und das Verfahren derGerichte20. Die Zu=
ständigkeitendes Justizministeriums hinsichtlich der standesherrlichenVormundschaften
und der Familienfideikommissebemessensichnach der VerfassungsurkundeBeilage IV.
§ 10 und Beilage VII21. Dem Justizministerium obliegenendlichdieVolljährigkeits=
erklärungen22, Ehelichkeitserklärungenund Annahmen an Kindesstatt25, die Erklärung,
daß eine öffentlicheSparkassezur Anlegungvon Mündelgeldgeeignetist?", die Be=
stätigung eines Anstaltsvormundes5, einzelne handelsrechtlicheFestsetzungenund Er=
mächtigungen?5 und die Antragstellung an den König über Be adigungen und Straf=
nachlässein strafrechtlichenSachen' über Rehabilitationen, Anderungdes Familien=
namensNichtadeliger278,endlichüberalle Dispensationen,die nach denbürgerlichen
Gesetzendem Könige vorbehaltensind, insbesondereDispensationenin Ehesachen#s.

III. Das Staatsministerium des Innern vereinigtin seinerZuständig=
keit die Hauptmasseder Verwaltungsangelegenheiten.

15Als Organ des Beirats für wichtige wirtschaftlicheund soziale Angleienheitn ist im
Ministerium eine rghsteuefür Industrie, Gewerbeund Handel errichtetworden. V. O. vom
10. Januar 1907(G. V. B 5).

16 Insbesondere Uu aller Reichsjustizgesetze.
17Das sind die ordentlichenLandeszivilgerichteund die Staatsanwaltschaftenmit Ausschluß

des Verwaltungsgerichtshofsund der Staatsanwaltschaft bei demfelben(s. unten Ziff.III, 3 und
§84) und mit Ausschluß der Gewerbe=und Kaufmannsgegei te (s. obenN. 15), .Ausf.G. zum
G.V.G. v. 23. Febr. 1879,9. Juni 1899,Art. 69 Z. 1. ören dan die Geri tsvollzieher.
Verordn.v. 16. Dez. 1899.dieGerichtsvollzieherordnung.bette 2 Abs. 55 (G.V.Bl. S. 1015,

Weber Mvin# 285)
18Hierzu gehören seit der Verordn. vom 27. Nov. 1869 (Weber VIII S. 442) auch die

Strafanstalten.
* Form,Verordn. 88 49—52. Notariatsges.vom 9. Juni 1899, ingors.Art. 63 Z. 3, 122,

123, 125, 129, 139 (G.V. Bl.Beil. 137ff), Rechtsanwaltsordn.vom 1. Juli 1878. Weggefallen
find 8855, 56 der Form.Verordn. Über. Zuständigkeitsstreiteunten §§98 ff.
Art. 4 „Verordn.§ 54 unter Berücksichtigungder Zuständigkeitdes ReichesnachReichsvrrf.

i
# Form.Verordn. § 57, 59. Vgl. G#ierher=oben N. 68 und§ 42 N. 84.K 58 der

Form.Verordn. ist ard val. oben§ "7Ziff. 1. Überden #nde ng als Mitglied
des Familienrates Gorm serovon= 69% %%« N. . 6

„B. A.G. z. B.G.B. Art. Kd v. 24. Dez. 1899 88 1ff.
ee . v. 24. Dez=1899 88 20, 21.

ust.V.O. 8 2
m BenehmenmitdemA AIsichtöininisierium ZustVO523

Zust. V.O.8§ 25 bis 27; 30 (Schiffsregisterbetr.).
:7 Vgl. Verf.Urk. Tit. VIII 4. Über das FegnadigungsrcchtK. Binding, Handb. des

Strafrechts,HGipeg 1885, I S. 860ff.; H. Elsas, über das Behnaigungeracht,hauptsächlichvom
staatg u. strafprozeßretlichenStandpunkte aus, Mannheim 1888. ÜUberdie bedingteBegnadigung
iunBayern. Weber XXIII S. 6 (M.Bek. vom 24. März1896).

## -. B.G.B. Art. 3
Ei#. eß nn erordn.§ 63. Wegen Aufhebungder MoratorienGes. vom 25. Juli 1850

23.
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In seinen Geschäftskreisgehören:
1. „alle Gegenständedes inneren Staatsrechtes und der Landeshoheit"30, soweit

sie nicht anderenMinisterien überwiesensind, insbesonderedie staatsrechtlichenVerhält=
nisse der standesherrlichenFamiliens";

2. die Einrichtung der Verwaltungsbehörden,die Dienstaufsichtüber dieselben325
und die Verhältnisseder Anwärter für denDienstder innerenVerwaltung,was die
Rechtskandidatenbetrifft, benehmlichmit dem Justizministerium85;

3. die Dienstaufsichtüber den Verwaltungsgerichtshofund dessenMitglieder,
dann über die Staatsanwaltschaft bei diesemGerichtshofe3";

4. das Landesarchiowesen35;
5. die Angelegenheitender Orts=, Distrikts=und Kreisgemeinden,benehmlichmit

densachlichetwaaußerdembeteiligtenMinisteriens;
6. „die gesamte Staats= und Landespolizei, dann alle dahin gehörigen An=

stalten, welchedie Erhaltung der öffentlichenRuhe und gutenOrdnung im Innern zum
Zweckehaben"?7. Mit diesenWorten wollen alle staatlichenVerwaltungsangelegen=
heiten bäzeichnetwerden, welchenicht anderen Ministerien zugewiesenund nicht wirt=
schaftlicherNatursind. Dahin gehöreninsbesonderedieSicherheitspolizeiss,dasVereins=
und Versammlungswesen?, das Armenwesen,das Heilwesen.

Dem GeschäftskreisedesMinisteriumsdes Innern fallen fernerzu
7. die Angelegenheitender wirtschaftlichenVerwaltung, soweit nicht das Finanz=

ministerium(Staatsbetriebe),das Ministerium desK. Hauses und desAußern (Gewerbee=,
Handel=,Münz=,Berg=und Börsenwesen)und das Verkehrsministeriumbetrautsind;
so Maß und Gewicht, Bau= und Feuerpolizei, Versicherungswesen,insbesondereauch
Arbeiterversicherung,Kreditwesenmit Ausnahmedes gewerblichen,Land=und Wasser=
straßen,Wasserversorgung"%,Landwirtschaft"!!,Viehzuchtmit Veterinärwesen,Forst=

29 Vgl. J. Henle, Handb. S. 42 ff.
20Form.Verordn. von 1825 §64. HierzugehörendiebKandesgrenfsachen(ogl. obenAnm. 10),

die Anzelegenheitendes Landtagesu. des Reichstages,Staatsangehörigkeit,Ein= u. Auswanderung
(Form. Verordn.§ 65), Personenstandsangelegenheiten,Namensänderungen.

1 „Insosternesie in das Gebiet der uste einschlagen,benehmlichmit demMinisterium der
Justiz.“ Form. Verordn.§ 68. § 69, der sich die gutsherrlichenRechteu. Gerichtsbarkeitbeziht,
ist Denstandelosgeworden. Vgl. oben § 42 N. 85. Die dort erwähnten§§ 21, 22, 24 der VI.
Verf.Beil. fallen in denWirkungskreis desStaatsministeriumsdesInnern für Kirchen=u. Schulang.

3„ Uber die Bisitationsreisendes Staatsministers des Innern Verordn. vom 29. Dez. 1836
(Weber III S. 81) Ziff. IV. M.E. vom 3. Jan. 1837(Döllinger XVIII S. 220).

33Form.Verordn. 8§§67, 72, 76, 79 (teilweisenicht mehrgultig Wegen der Oberaufsicht
und Disziplin über dieRechtsanwältein Verwaltungssachens. 8 77 u. Verordn.vom24. März 1816
Werer I S. 490). Dazu Verordn. vom 28. März 1816(Weber I S. 406). Vgl. oben § 69

4 Ges, vom 8. Aug. 1878(G. u. V.Bl. S. 369) Art. 5. 55Form.Verordn. #70.
5%Form.Verordn. 83 73, 75. Dazu die Ges. über die Distrikts=u. Landrätev. 28. Mai 1852

und die beidenGem.Ordn. vom 29. April 1869.Fehlüstwerständlichwird die sachlicheZuständigkeit
eines anderenMinisteriums dadurchnicht ausgeschlossen,daß bei einer Angelegenheiteine Gemeinde
beteiligt ist, z. B. Schulaufsicht, Steuererhebung.

r HermVerordn. 8 74.
38 DieGensdarmerie „in bezugauf ihre polizeilichenund dienstlichenVerrichtungen“, die

Schutzmannschaftzu Münchenvöllig. Verordn. v. 1. Juli 1898(G.V. Bl. S. 355) 8 2.
35WSoweit nicht die Gerichtezuständigsind. Vgl. Zust. V.O. v. 24. Dez. 1899 § 4.
40Hierzu V.O. v. 21. Dez. 1908 (G.B Bl. S. 1155),früher V.O. v. 11.Mai 1900(G.V.Bl.

S. 443). Es bestehtunter demMin. d. J. ein Wasserversorgungsbureau als Zentralstelle.
41Für Moorkultur bestehtunmittelbar unter dem Min. d. J. die k. b. Moorkultur=

anstalt (früher Landesmoorkulturanstalt)nachV.O. v. 3. Juli 1900(G.V.Bl. S. 570). Für das
Gebiet der „landwirtschaftlichen Praxis“ untersteht dem Min. d. J. die agrikulturbotanische
Anstalt nach V.O. v. 9. Aug. 1902 (G.V Bl. S. 454). Für Flurbereinigung bestehtdie Flur=
bereinigungskommission nach V.O. v. 30. Nov. 1886 (G.BV.Bl. S. 635); hierzu vgl. V.O.
v. 10. Dez. 1908,die Einrichtung der Behördenbetr., §§ 9, 10 (G.V.Bl. S. 1051).

*, In Gegenständen der Forst= und Jagdpolizei, sowie der Bewirtschaftung der Gemeinde.,
Stiftungs= u. Körperschaftswaldungenist die Ministerialforstabteilung (des Finanzministeriums)
technischesOrgan des Staatsministeriums des Innern.“ Verordn. vom 15. Dez. 1908 (G.V.Bl.
S. 1087)§ 4 (früher V.O. v. 19. Febr. 1885§ 5, Weber XVII S. 25).
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8. vomGewerbeweseneinigeGegenständedesVollzugs derReichsgewerbeordnungs,
nämlich Stauanlagen für Wassertriebwerkeund Schlachthäuser,Anlegung von Dampf=
kesseln,Approbation und Verhältnisse der Arzte und anderen höherenund niederen
Heilpersonenund der Apotheker,Errichtung von privaten Kranken=,Entbindungs=und
Irrenanstalten, der Betrieb desHufschlaggewerbesund einige andereder Landwirtschaft
nahestehendeoder dienende Gewerbe, Arbeitsämter und der Vollzug des Hypotheken=
bankgesetzesvom 13. Juli 1899; sodann

9. das Bauwesen. Von der Zuständigkeitdes Ministeriums des Innern sind
jedochjeneBauten ausgenommen,welcheihremZweckenachin denGeschäftskreisanderer
Ministerien fallen. Beim Staatsministerium des Innern bestehtals besondereAbtei=
lung eineobersteBaubehörde". Dieselbeist auchdas sachverständigeOrgan derZivil⸗
staatsministerien"5 in Landbausachen.

Zum Ministerium des Innern gehört weiter
10. die amtlicheStatistik des Landes. Hierfür bestehenbei demMinisterium ein

statistischesLandesamtund ein statistischerBeirat"“.
11. Das MinisteriumdesInnern ist auchdasMinisteriumfür Heeresangelegen=

heiten,soweithierbeieineMitwirkung der bürgerlichenBehördeneintritt“7.
12. Es hat bei den Beratungen des Staatsministeriums der Justiz über die

bürgerlicheund Strafgesetzgebungmitzuwirken“.
13. Das Ministeriumdes Innern führt endlich"“dieAussichtüberdieHeraus=

gabedes Gesetz=und Verordnungsblattesund desHof=und Staatshandbuches50.
IV. Das Staatsministerium des Innern für Kirchen= und Schul=

angelegenheiten zählt zu seinemWirkungskreiseals Kultusministerium „alle auf
Religion und Kirchen sichbeziehendenGegenstände"51, zu seinemWirkungskreiseals
Unterrichtsministerium„alle Gegenständeder Erziehung, des Unterrichts, der sittlichen,
geistigenund künstlerischenBildung und die dafür bestehendenAnstalten"52, also nicht
blos das eigentlicheSchulwesen,sondernauch die Pflege der Wissenschaftenund Künste
als solcherds. Das forstlicheUnterrichtswesenist den Staatsministerien des Innern für

Kirchen= und Schulangelegenheitenund der Finanzengemeinsamunterstellt54. Beim

½ V.O. v. 10. November1904 § 3 (G.V.Bl. S. 569). .
4“ Form.Verordn. #55s81f, 82. Verordn. vom 23. Jan. 1872 (Weber IX S. * * nach4eth

kollegialeBeratung wichtigererGegenstände.Nach Verordn. v. 18. Juni 1898(G.V. 18
. das hydrotechnischeBureau„eine besondereAbteilung“ der oberstenBaubehörde. Vgl. beti pedl

.O. v. 26. Sept. 1907 über die freieBildung von Ubteilungen und dieV.O., die inrichtungen
zi Behördenusw. betr., v. 10. Dez. 1908 8 8 (G.V. Bl. S. 1051).

*5 „Für jedesderselbenist zu diesemIncccl ein i er Referentaus denMitgliedern der
oberstenVaubehörde aufzustellen.“ Verordn. vom 23. Jan. 1872 § 9 Abs. II. Das Bauwesender
Shairertehrsonalten gehört nicht zum Landbauwesen. Vgl. V.O. v. 14. Dezember1903 § 3

“ Form.Verordn. § 83, Verordn. v. 21.Dezember1908(G.V.Bl. S. 1138),früherstatistisches
Bureau genannt. Die durchV.O. v. 29. Jan. 1869 (Weber VII S. 582) errichtetestatistische
Tentraltommision wurde durchdie V.O. v. 21.Dez. 1908 § 14aufgehobenundin einenstatistischen

eirat„umgewandelt.
4 aaßl WMorn,Verordn. § 66. Bgl. hierzu W. Krais, Handb. der inneren Verwaltung ufw.,

u S. 196.
)lr Form.Verordn. § 80. Die Bestimmungist auchhinsichtlichderReichsgesetzgebungals fort=

geltendu erachten.
orm.Verordn. § 71. Verordn. vom 29. Okt. 1873 (Weber X S. 149).

7o ÜberdasAnmeldeprotokollfür „Anbringen minder bemittelterUntertanen“Verordn. vom
29. Dez. 1836 (Weber III S. 81) Ziff. XV.

1Verord= vom 27. Febr. 1847 (Weber III S. 659) § 5 Ziff. I. Dazu Form.Verordn.
von 1825 „ Berordn. vom 15. Dez. 1846 (Weber III S. 652) § 6, vom 16. März 1849
(Weber 1 250 1 J. Heuse a.a. O. S. 4

52 Verordn. vom 27. Febr. 1847 S * Ziff. II 85. übrigensdieAufzählung teils unvollständig,
teils nicht mehr ganz zutreffendist). Dazu Form.Verordn. von 1825 § 62, Verordn. vom 16.März
1849 § 1, Verordn. vom 1. Dez. 1871(Weber IX S. 161)88 2, 3. Vgl. dazu R. Piloty, Das

Recht der Volksschulaussichtin BSaern,„kübingen 1911,S. 44f.
a Forn. „Verordn.von 1825 § 62: „die Gegenständein AnsehungderGeisteskultur,sittlichen

Bildung ationalerziehung undAnstalten für Wsch und Künste“.
Verordn. vom 21. Aug. 1881(Weber S. 415) §§ 3, 12, 14. Bgl. unten § 274.
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Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheitenbestehtals be=
ratendes fachmännischesKollegium für die Oberleitung der humanistischenund tech=
nischenMittelschulen, insb. bei dessenbesondrerAbteilung für die humanistischenund
realistischenMittelschulender obersteSchulrat55, als gleichartigesberatendesOrgan
für das Volks= und Fachschulwesenund die Lehrerbildung bestehtdie Landesschul=
kommission.

Dem genanntenMinisterium obliegenauch die Angelegenheitenjener Stiftungen,
derenZweckein seinen Geschäftskreisgehören,jedoch„benehmlichmit demMinisterium
des Innern in systematischenund prinzipiellen Gegenständen“57.

V. Der WirkungskreisdesStaatsministeriums der Finanzen's umfaßt:
1. dieVerwaltungdesStaatsfinanzvermögens?einschließlichdesLehenwesens,je=

dochmit Ausnahmeder Thronlehen,welchedemGeschäftskreisedesMinisteriumsdes
Außernüberwiesensind6;

2. die öffentlichrechtlichenEinnahmequellendes Staates und des Reiches"#1;
3. die Hauptredaktion des Staatsbudgets und die Betätigung der bezüglichen

Vorlagen an denLandtag, dann dieAssignierungderGeneraletatsauf die Staatskassen";
4. die obereAufsicht und Leitung über die Verausgabung der Staatseinkünfte";
5. das Staatsschuldenwesen"“;
6. „die Aufsicht über den oberstenRechnungshof,welchernach den Gesetzender

Komptabilität über die ihm vorzulegendenRechnungen unabhängig von dem Ministe=
rium der Finanzenzu erkennen,demselbenjedochdie ResultateseinerPrüfung vor=
zulegenhat“ s;

7. diefinanziellenBeziehungenBayerns zumReiche;
8. „die Mitwirkung bei Anordnungder Kreisumlagenund gemeinschaftlichmit

demMinisterium des Innern die Geschäftsleitungin den Verhandlungenmit dem
Landrate“.

Für die Verwaltungdes Staatsforstwesenseinschließlichder Staatsjagdenund
der Triftanstalten besteht beim Finanzministerium eine besondereMinisterialforst=
abteilung, der eineForstbuchhaltungund einekartographischeAnstalt angegliedertsind.

VI. Der Wirkungskreis des Kriegsministeriums (früher „Ministeriums der
Armee“')umfaßt nachder Formationsverordnungvom 9. Dezember1825 alle Angelegen=
* der Leitung, VerwaltungundRechtspflege58desHeeres,dannseinerWohltätigkeits=
anstalten .

Durch die V.O. v. 15. Dez. 1908, betr. die Forstorganisation(G.V.Bl. S. 1087) ist hieran nichts
geändertworden.

55Verordn. vom 3. Dez. 1908(G.V. Bl. S. 1035). Vgl. unten § 297.
56V.O. v. 13. Aug. 1905 §§4ff. (G.V.Bl. S. 559). Vgl. R. Piloty a. a. O. S. 61f.
57 Verordn. vom 27.Febr. 1847, 5 Ziff. III, wo jedochdie Fassung „obersteKuratel der

für die Zweckedes Kultus und Unterrichts vorhandenenStiftungen“ zu eng ist. Man denke
. B. an Stiftungen zum Ankaufe von Gemäldenfür öffentlicheSammlungen. Bei Stiftungen für

hwecke des forstlichen Unterrichtes wird die Oberkuratel gemeinsam mit dem Finanzministerium aus=
jüen sein. Wegen derHoktultusstiftun en vgl. k. Entschl. vom 26. April 1847 u. Bek. vom
7. März 1863 u. 9. Sept. 1888(Weber III S. 661 Anm. 5, VI S. 157, XIX S. 20 .

« 58Vgl. J. Hock, Handb. der ges.Finanzverw. im Kgr. Bayern, Bamberg 1882,I S. 83ff.
jetztauchJ. Henle, Handb. S. 45 ff. "

WJnSachendesForstwesensinvernehnienmitdeinMinisteriiiindeannern,soweitdessen
Wirkungsungskreisberührtwird.Vgl.obenbeiN.42.S.aiichB·O.v.15-Dez.1908§20
(G.V.Bl.S.1093).

so Form.Verordn. * 84, 85, 92, 93. Vgl. obenN. 4.
61Form.Verordn. | 86—88. 52Form.Verordn. §§ 95, 96 mit 21—24.

» CIormBerordin89Abs.l.Abs-IllüberdiehosetatsHstweggefallen.VgLoben§16.
Uberdie auptsinanzbuckähaltungJ. Hock a. a. O. I S. 91f.

orm.Verordn. § 91. 6"5Form.Verordn. g 94. 66Form.Verordn.8 97.
67 V.O. v. 15. Dez. 1908 §§ 1, 2 (G.V.Bl. S. 1087)und V.O. v. 26. Sept. 1907.
58 Einschließlichdes bayer. Senats beim ReichsmilitärgerichtErnennunen) Vgl. E.G. zur

Militärgerichtsordnung v. 1. Dez. 1898 § 4 (N.G.Bl. S. 1289); R.G. v. 9. März1899, betr. die
Errichtung eines besonderenSenats für d. bayer. Heerbeim R.M. G. in Berlin (N.G.Bl. S. 135).

6Perm Verordn, 9r=98—101, 103, 105—107,109—111. §.102 nennt auch „die Cartels=
entwürfe im Benehmenmit demMinisterium des Hauses und des äußern“.

Coogle ----«-----



8 76 Verteilung der Staatsgeschäfteunter die Ministerien. 359

Das Ersatzgeschäftund die Heerlastenfallen in die gemeinsameZuständigkeitder
Ministeriendes Innern und desKrieges7°.

Die Gendarmerie untersteht in persönlicherund disziplinärer Beziehung dem
Kriegsministerium,im übrigendemMinisteriumdesInnern71.

„Benehmlich mit den einschlägigenMinisterien“ sinddemKriegsministeriumüber=
tragen „die obersteLeitung über das Salpeterwesen und alle zur besserenBenützung
diesesRegals erforderlichenVerfügungen,die Anordnungüberdie Pulvermühlen,den
Absatz und Verkauf des erzeugtenPulvers" 72.

Dem Kriegministeriumobliegt endlich „die obersteLeitungdes topographischen
Bureaus zur Benützungsowohl für das Ministerium der Armee selbstals für alle an=
derenMinisterien“73. # » »

Für die innereEinrichtungdesKriegsministeriumsgalten bis 1857 einigebe=
sondereBestimmungen(Sektionen, Kriegsrat) 7". Durch Verordnung vom 10. Januar
185775wurdendie allgemeinenVorschriftenüberdieMinisterienauchauf dasKriegs=
ministerium für anwendbar erklärt. Die Bestimmungender Verordnung vom 26. Sep=
tember1907 über die Zuteilungvon Geschäftenan Abteilungenfindenauchauf das
Kriegsministerium Anwendung.

Durch königlicheEntschließung vom 2. März 187676 wurde das Kriegsministe=
rium in siebenAbteilungen77, je unter einen besonderenChef, gegliedert. Die recht=
licheBedeutungdieserAbteilungenist dieselbewie bei denübrigenMinisterien. An=
derungenin der Einrichtung und Geschäftsverteilungkönnengemäßder Verordnung
vom 26. September 1907 durch den Kriegsminister vorgenommenwerden.

VII. Der Wirkungskreis des Staatsministeriums der Verkehrsange=
legenheiten umfaßt nach den Verordnungen vom 14. Dezember 1908 und vom
18. Dezember1906 im allgemeinen„die obersteAufsicht über das Eisenbahn=,Post=
und Telegraphenwesen,sowieüberdenDampfschiffahrtsbetrieb,dann die Leitung der
Staatsanstaltenfür denVerkehr“. Im einzelnengehörendazu

1. die Verwaltung der Staatseisenbahnen,der Posten und Telegraphen, der
staatlichenDampfschiffahrt auf dem Bodenseeund demAmmerseesowie der staatlichen
Schiffahrt auf der Amper7s,der Kettenschleppschiffahrtauf demMaine,des Ludwigs=
kanals und des Frankenthaler Kanals;

2. die obersteLeitung des gesamtenBauwesensim Bereichder Verkehrsver=
waltung insbesonderedes Baues neuer staatlicher Eisenbahnlinien.;

10W. Krais, Handb.derinnerenVerwaltung ufw., 4. Aufl., 1 S. 203ff. 283. Vgl. Form.=
Verordn. § 66, 100 (Transporte u. Etappen).

!1 Form.Verordn. 8 99 und unten #§217.
½ FormVerordn.§ 108. Vgl. Form.Verordn. vom 17. Dez. 1825 (WeberII S. 279 32

u. W. Krais a. a. O. I S. 266. Die Bestimmungenüber Salpeterwesenhaben keine erhebliche
Bedeutungmehr. 6

74ssrh 4 104.
74 Val.v. Seydel 2. Aufl. I S. 533 f.
75R. Bl.S. 36.
76Kr. Min.Bek. vom 17. März 1876Gaher XI S. 468; vgl. 607). Dazu Min.Bek. vom

6. April 1897 (G.V.Bl. S. 60, Weber IV S. 295), wonach von der Gegenzeichnungdie
Ministerahausfertigungen durch den Chef der Zentralabteilung „Umgang genommenwerdendarf“.

77 Zzentralabteilung, Abt. für persönliche Angelegenheiten, Abt. für allg. Armetangelegen.
heiten, Militärökonomie=ießt Verwaltungsabt. (M.V. Bl. 1899 S. 169, Weber XXI S. ;
Sektion für Bauwesen,Weber XVII S. 669 mit XI S. 469 Anm. 4), Abt. für das Invaliden=
wesen, Medizinalabt., Justitiar zugleich Militärfiskal (Weber XXI S. 236 Anm. ). Mit
Allh.Entschl v. 24. Ang. 1902 wurde als achtedie Abt. für Artillerie und Waffenwesenerrichtet.
DieseEinrichtung iß jenerdes preuß. Kriegsministeriumsnachgebildet.Bgl. P. Laband, Staats=
recht des Deutschen Reiches,4. Aufl., III S. 99ff. !* 1 der Min. Bek. vom 17. März 1876 bemerkt:
„Die-echmungsrurtso des Kriegsministeriums bleibt in Wiicher Weise bestehenwie bisher“; val.

rEdocb nunmehr Min.Bek. vom 11. Fehr. 1883 (Weber XVI S. 116). Uber die Militärfonds=
1gumission=!. Weber XVI S. 117. Uber die lithogr. Offizin G. u. B. Bl. 1892 S. 105; f. auch

78 V.O. v. 18. Dez. 1906 Ziff. 2.
7° Abänderungder V.O. v. 23. Jan. 1872, die Organisation desStaatsbauwesens§§ 9, 10

und der V.O. v. 20. März1877(R.G.Bl. S. 59) durchdieV.O. v. 14.Dez.1903 § 3 (s. auchV.O.
v. 18. Dez. 1906 Ziff. 3).
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3. die obersteAufsichtüber den Bau von Privateisenbahneneinschließlichder
Straßenbahnen,sowieüberdenPrivatbetriebmit Dampfschiffenoder sonstigendurch
eigeneTriebkraftbewegtenSchiffen.

Auf die durchdieVerordnungvom18. Dezember1906 gebildetendrei Abteilungen:
die Eisenbahnabteilung,Postabteilungund gemeinschaftlicheBauabteilung,findendie
Grundsätzeder Verordnungvom 26. September1907 ebenfallsAnwendung.

Viertes Hauptstück.

Die Justiz.
§ 77. Entwicklung des Instizwesens von 1818—1869. Die Verfassungder Gerichteund

das Verfahren in bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund in Strafsachenfind nunmehrreichsgesetzlich
geregelt.

Die Entwicklung des bayerischenRechtesvom Erlasseder Verfassungsurkundebis zur Ein=
führung jener reichsrechtlichenBestimmungensoll daher im folgendennur in Kürze dargelegt
werden.

Die Verfassungsurkundevon 18187 stellt den Grundsatzan die Spitzes: „Die Gerichtsbarkeit
gehtvom Könige aus. Sie wird unter seinerOberauffichtdurch eine geeigneteZahl von Amtern
und Obergerichtenin einer gesetzlichbestimmtenInstanzenordnungverwaltet.“

Eingriffe in dieRechtspflegewerdenals unzulässigerklärt“. Die Verfassungsagt5: „Die Ge=
richtesind innerhalb derGrenzenihrer amtlichenBefugnis unabhängig.“ Der König kann „in keinem
Falle irgendeineanhängigeStreitsacheoder angesangeneUntersuchunghemmen". Er kann lediglich
ein strafrechtlichenSachenGnade erteilen,die Strafe mildern oder erlassen““.

Eine durchgreifendeNeugestaltungderGerichtsverfassungist wederdurchdieVerfassungsurkunde
selbst,nochin ihrem Gefolgebewirkt worden. Es blieb in der Hauptsachebei demBestehenden?.

Die Rechtspflegefand auch in der nächstenZeit und bis 1848 bei der überwiegendenBeto=
nung der Verwaltung nicht die ihr gebührendeselbständigeWürdigung.

Die Pfalz behielt ihre französischenGerichtseinrichtungens. Die Hauptgebrechender Justiz
lagen in ihrer Unterordnungunter die Verwaltung, in der Beibehaltung der Patrimonialgerichts=
barkeit und der Gerichtsstandvorrechte,im Fehlen einer Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Die Trennung zwischenRechtspflegeund Verwaltung war zum Teile überhauptnicht, zum
Teile unrichtig durchgeführt?.

In der unterstenInstanz, von den größerenStädten abgesehen10, waren Justiz und Ver=
waltung in einer Behörde,demLandgerichte,vereinigt. Trotz des richterlichenNamens dieserBe=
hördelag bei demsogenannten„gemischtenDienste“das Schwergewichtin derPolizei. Die Macht der
Verwaltung solltedurchdierichterlichenBefugnisseverstärktwerden. Nebenbeimachteman wohl auch
Rücksichtender Ersparunggeltend 11.

Dazu kam, daß im Interesseder Verwaltung der Umfang sowohlder bürgerlichenwie der
StrafrechtspflegesichEinschränkungengefallenlassenmußte. In erstererHinsichtwar es insbesondere

1 v. Seydel widmet ihr in 2. Aufl. 1 S. 534 eine eingehendereDarstellung.
2 DessenVorbild ist in Tit. 5 der Konstit. von 1808. Tit. VIII § 1.
Über die persönlicheGewährleistung nabhängiger = (Unabsetzbarkeitder

Richter) * Forsit von, 1808 Tit. 5 § IV, Verf. Urk. Tit. VIIg 3, Beil.IX § 4.
it. 83.

Tit. VIII 8 4. Wgl. 9 IV Tit. 5 der Konstit. von 1808. Vgl. J. Heimberger, Das
landesherplicheAbolitionsrecht, Leipzig1901.

7 45n die Gerichtsverfassungder Reichszeitvgl. oben§ 4 und v. Seydel 2. Aufl. I 9 39.
*# UbersichtlicheDarstellung in dem Vortrage des Reichsrates v. Heinß über den Ges.Entw.,

die Gerichtsverf.betr., Verh. d. K. d. R.R. 1849Beil. Bd. III S.94 ff.
?*Vl. n= FolgendenC. Edel, DasP. St. G.B. für das Kgr. Bayern vom 10.Nov. 1861,

it Gel. bei C.F. v. Dollmann, GesetzgebungdesKars. Bayern, T. III Bd. V, Erlangen 1862,
ff.
10Diesehatten ihre frühereGerichtsbarkeitan die k.Stadtgerichteverloren. Vgl. Edikt über

das Gemeindewesen vom 24. Sept. 1808 (N. Bl. S. 2405) § 66. Dazu org. Ed., die Gerichtsverf.
betr., vom 24. Juli 1808 (R. Bl. S. 1785) §§ 4, 5 u. Verordn., die Anordnung der neuen Stadt=
erichteim Kgr. betr., vom 3. Dez. 1808(N. Bl.S. 2803).— Für die größerenStädte (München,
andshut. Ingolstadt, Straubing, Burghausen)hatte schonder Befehl der Generallandesdirektion

vom 4. Mai 1803(R.Bl. S. 291) die Trennungder Rechtspflegevon derVerwaltung durchBildung
#meindtticher Stadtgerichte angeordnet. Uber die gemeindlichenGerichte in den kleineren

unizipalstädtenu. Märkten Verordn. vom 20. März 1806(R.Bl. S. 129).
11Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 535 N. 10.
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877 EntwicklungdesJustizwesensvon 1818—1869. 361

der unklare Begriff der administrativ-kontentiösenSachen,von welchennochin anderemZusammen=
hangezu sprechensein wird, der zu Beeinträchtigungendes natürlichenUmfanges der Rechtspflege
führte . Auf demGebietederStrafrechtspflegeäußertederBegriff derStrafpolizei die gleicheWir=
kung. Die BestrafungderPolizeiübertretungen15,einerMehrzahl geringererRechtsverletzungen“,auch.
von Gefällshinterziehungenlag in derHand derVerwaltung. So bildetesicheine„Administrativjustiz“,

die ar Justiz war, noch,zu einembeträchtlichenTeile wenigstens,mit Verwaltungsrechtssacheneszu.
tun hatte.

Während die Verfassungsurkundein diesenBeziehungenvon einerVerbesserungdesBestehen=
den oder dochder Aufstellung eines Programms hierfür absah, griff fie nacheiner anderenRich=
tung ändernd ein, wo das Interessedes Staates nicht eineNeuordnung, sonderndie völlige Be=
seitigungdes Vorhandenengeforderthätte. In der vierten und sechstenVerfassungsbeilagewurde
die standes-und gutsherrlicheGerichtsbarkeitund Polizeigewalt aufrechterhaltenund geregelté.
So blieb denn dieseswesentlicheHindernis einer geordnetenstaatlichenBehördeneinrichtungnochein.
Menschenalterhindurch in den Landesteilendiesseitsdes Rheines!7 bestehen,wohl eines der be=
bedeutendstenStücke des Mittelalters, die über die Zeit der Montgelas'schenUmgestaltungenhinaus.
sich zu erhaltenvermochthaben 8. Doch wurde als Quelle dieserGerichtsbarkeitennicht mehr das.
alte ständischeund bürgerlicheRecht,sondernderSouverän angesehen,der sichauchdieAufsichtvor=

behielt 1.
GutsherrlicheGerichtsbarkeitund Polizei konntenur ein Adeliger besitzen20.
Die Standesherrenübten in ihren GebietendiebürgerlicheGerichtsbarkeitersterInstanz durch.

Stadt- und Herrschaftsgerichte,die mittlere und Strafgerichtsbarkeitdurchein Kollegium, dieJustiz=
kanzlei— all diesnachMaßgabederGesetzedesStaates undvorbehaltlichderBerufung an diehöheren
königlichenJustizstellenund der Oberaussichtdes Oberappellationsgerichtes?1.

Ferner stand ihnen die Handhabung der „unteren Polizei“ durch ihre Polizeibehördenund.
Herrschaftsgerichtezu. Standesherrenmit einemgeschlossenenGebiete von 14000 Seelen konnten,
ebensowie für dieGegenständederJustiz, auchfür diePolizeigegenständeeinezweiteInstanz in einem
für beidevereinigtenKollegium, der Regierungs=und Justizkanzlei, bilden. Letzterehatte für das
standesherrlicheGebiet diePolizei in allen Gegenständenzu verwalten,welchezum Wirkungskreiseder
Kreisregierungengehörtenund diesennicht ausdrücklichdurchdieVerfassungvorbehaltenwaren. Den
StandesherrenwarenfernerVerwaltungsbefugnissein bezugauf Kirchen=,Schul=und Stiftungswesen
eingeräumt. Sie waren im Besitzeder Einkünfte und Nutzungenaus ihrer Justiz=und Polizeiver=
waltung nach Maßgabe der staatlichenGesetze2.

Die übrigenadeligenGutsbesitzerhatten das Rechtder gutsherrlichenGerichtsbarkeitfür ihren
Gutsbezirk dann, wenn dasselbeschonim Jahre 1806hieraufbegründetund einePatrimonialgerichts=
barkeitdaselbsthergebrachtwar38. Für dieRegelwar diegutsherrlicheGerichtsbarkeitauf die eigenen
GrundholdendesGutsherrn beschränkt,dochwarenmehrerebedenklicheAusnahmenhiervonzugelassen?“.

1½S. auch unten § 83. — über die bürgerlicheGerichtsbarkeitder Polizeibehördenvgl.
Ense derPolizeidirektionen. in denStädten vom 24. Sept. 1808(R.Bl. S. 2509)S 55 S. auch.
C. Edel, Dask. bayer. Gesetzvom 1. Juli 1856 usw., Nördlingen 1857, S 35,u. derselbe,
Das k. bayer.Gesetzvom 10. Nov. i86i, 2. Aufl., Nördlingen 1862, S. 18fl. Die a lichen Be⸗
stimmungenwurdenerstdurchArt. 37des Einf.Gef. z. St. G.B. u. P. t.G.B. vom 10. Nov.1861
aufgehoben.

•mr„nVgl. angef.Instr. vom 24. Sept. 1808 § 90. ÜlberdasPolizeistrasperfahrenWeis #in
K. Braters elt r. für GesetzAeebungs-1.u. —— Nördlingen 1859, S. 115ff.

4St.G.B. von 1813 Teil I Art. 2 IV.
15Tit. Wr 87 sagteWert „Es hur l. das ganzeKöni neic ein und dasselbebürgerliche

undStrafgelsehbuchbestehen.“ hulich schonKonstit. von 1808 8 VII.
16Über die BestrebungenderGemeinden mit magistratischerVerfassungnachWiedererlangung.

derGerichtavarleit vgl. 2. Aufl.I S. 53 l
VAuflleAnmls und oben§ 42 N. 97 und § 43 N. 41.
"“ l uin folgendenE. v. Moy, Staatsrecht desKars. Bayern, I, 1 S. 262f. Echr aus-=

s*7**V v szl Lehrbuchdes bayer.Berf.Rechts,4. Aufl.,6 72ff. (n der 5. Aufl. weggelassen);
chinger, DarstellungderEntstehung,Ausbildung u. des jetzigenrechtlichenZustandesder

urWanschin tsbarkeit in Bayern, München 1837; L. Prenitzer, Handb. der gutsherrlichen
Rechte u derg sherrlichen Gerichtsbarkeitin Bayern,Negensburg 1847.

20bHeie “ * 54 Abs. II Ziff. 1, Beil. V § 14, Beil. VI 26. Üüberdie Ent=
schädigungderjenigen(insbes.derStiftungen u. horperschlten welche fpfolgedesteni re 1806 noch
bestehendeGerichtsbarkeitverloren,vgl.k. Entschl.vom 4. Märk 1819 (Döl inger )

IlBerseilIVS§I-—2 UVerfBeil S26—4
UVersBeilVl§27 val. oben I 8 S. 37 und§ 9 145 Fur= einfachePatri=

monialgerichte war kein geschlossenerGutsbezirk erforderlich. Verf.Beil.
*“Insbes. unter gewissenVoraussetzungender Tauschvon Grundholden.Verf. Beil. VI § 28.
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Die gutsherrlicheGerichtsbarkeitwurde durchHerrschaftsgerichteund Patrimonialgerichteersterund
zweiter Klasse ausgeübt, die sich voneinanderdurchdenUmfang ihrer Zuständigkeitunterschieden.
Eine peinlicheGerichtsbarkeitkamihnennichtzu25. Die Herrschaftsgerichtehandhabtendiebürgerliche
Gerichtsbarkeitund Polizei gleichden königlichenGerichtenersterInstanz. Die Patrimonialgerichte
zweiterKlassehatten freiwillige, jeneersterKlasse auchstreitigeGerichtsbarkeitersterInstanz, beide
aber nur die niedereörtlichePolizei. Die HerrschaftsgerichtestandenunterdenAppellationsgerichten
und denKreisregierungen,die PatrimonialgerichteersterKlassehinsichtlichder Gerichtsbarkeitunter
denAppellationsgerichten,in Polizei=undVerwaltungssachenunter denLandgerichten,diePatrimonial=
gerichtezweiterKlassenur unter letzteren.Die „Früchte“derpatrimonialenGerichtsbarkeitund Polizei
kamenden Gutsherrenzu20.

Die Staatsregierung suchtedieseFormen ständischerGerichtsbarkeitdurch Entziehung von
Zuständigkeiten2:und Ablösungs mit geringemErfolg einzuschränken7.

Erst das Jahr 1848 brachtedie Beseitigung einer Einrichtung, deren Dauer nach Jahr=
hundertenzählte32. Durch das Gesetzvom 4. Juni 1848 über dieAufhebungderstandes-und guts=
herrlichenGerichtsbarkeit,dann die Aufhebung,Fixierung und Ablösung von Grundlasten31wurde
vom 1. Oktobergl. Is. an die standes-und gutsherrliche Gerichtsbarkeitund Pelizeigewalt auf=
gehoben52.

Gerichtsftandvorrechte,d. i.Ausnahmen von derZuständigret unterer Instanzen, waren nach
dem organischenEdikt über die Gerichtsverfassungvom 24. Juli 180855grundsägzlichnur für die
Mediatisierten und vom König ihnen Gleichgestelltezugelassen,durchdieVerfassungsurkundewurden
die Gerichtsstandsvorrechteerheblicherweitert.

Den Standesherrenwurde in peinlichenFällen ein Gericht von Ebenbürtigenzugesichert,in
Real- und Personalklagenein bevorzugterGerichtsstandin ersterInstanz vor den Appellations=
gerichten,in zweiter Instanz vor demOberappellationsgerichteverliehen25. Den letzteren,höchstbe=
vorzugtenGerichtsstandteilten die erblichenReichsrätess. Die Adeligen, Kollegialräte und Geist=
lichen erhielten„einen von demlandgerichtlichenbefreitenGerichtsstandin bürgerlichenund straf=
rechtlichenFällen“ 37.

An dieEinrichtung einerVerwaltungsgerichtsbarkeitwar vorerstnicht zu denken.
.Anregungen und Versucheeiner Neuordnungdes staatlichenGerichtswesenssetztenschonbald

nachErlaß der Verfassungsurkundeein s.
Zur Beratung der vorgelegtenEntwürfes einesStrafgesetzbuches,einerStrafgerichtsordnung

nebstEinführungsgesetzund einerbürgerlichenGerichtsordnungwurdendurchein Gesetzvom9. August
1831 (G.Bl. S. 5) Bestimmungenüber das Verfahren in denGesetzgebungsausschüssender Kam=
mern sowiedahin getroffen,daß dieseAusschüsseauchnachSchluß oder Vertagung des Landtages
sollten beratenkönnen. Die Ausschußverhandlungenwurden aber vertagt, „da die zur reifen Be=

25Die Herrschaftsgerichteu Patriinonialgerichte ersterKlassehatten in Strafsachennur die
Ergreifung und Verwahrung des Angeschuldigte

6 S. das Nähere Verf. Beil. VIAbschn. Il
NVersGesvlJulilstu Bindikationen der Gerichtsbarleitbetr. (G.Bl. S. 89.
2#8R.Erklärung v. 2. Okt. 1829(R. Bl. S. 801, R.Bl. v. 1835S. 65); Ges. v. 28.—*8 1831

überdie Rechtsverhältnisseder Standes=und Sies n (G.Bl. S. 249.
* Es gab zu Anfang des Jahres 1848noch38Herrschaftsgerichte665 Patrimonialgerichte,

2berrschn ch Kommissariate ii 67 Patrimonialämter. v. Pözl bei C. F. Dollmann, Geseß=
gebungddesKars. Bayern usw.,T. I Bd. 1 S. 172 Anm. 1. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 53

20Die Bewegunge gegen a grundherrlichenRechte hatte eine sehr lebhafte Gestalt. an=
—s= Baleiste ingaben, gaen diefelbenLeelangten "en die Fistercierong zandz� die K.

bg., ja es kam * zu Ruhestörungen und Angriffenauf die Personen der Gerichtsherren.
11Art. 1 G.Bl. S. 97. Vgl. über dieEntstehungsgeschichtev. Pözl(KommentarLum Ges.)

bei C. F. Dollmann, GesetzgebungdesKgrs. Bayern usw.,T. 1IBd. 1I,Erlangen 1855,S.172ff.;
Gerstner, System.Entwicklung des Ges. vom 4. Junie 1848,2Bände, Ansbach 1850.

*2Wer bis zum 18.April 1848 verzichtete,wurde nachdemGes.v. 28. Dez.1831entschädigt.
über die Gerichtsbarkeitdes Fürsten von Thurn u. Taxis oben§ 43 N. 87 Z. 4. Dieselbewurde,
als auf klue Rechtstitel beruhend,durch das Ges. vom 4. Juni 88 nicht berührt. Bgl.
v. Pozl, eht dysbaher.Lersste ts, 1. Aufl., § 77 Ziff. 3 u. Anm
e 588784 1 (N.Bl. S. 1785) V.O. v. 14. Dez. 1808 (R.Bl. * 2885). Vgl. 2. Aufl. 1

* Vg l 'J. v. Stürzer, Theoret.prakt. Bemerkungenzum dermaligenbayer.Zivilgerichts=
verfahren,Müchen 1838,S. 151ff.

35Verf.Beil. IV 88 6 u. 8. 36Verf.Beil. V §1
#7Verf.Urk. Tit. V § 4 Ziff. 3, § 5, Beil. V § 11. Val. bo. v. 29. Sept. 1818 (N.Bl.

S. 1132):Einrichtung von Kreis= und' s für diesenZweck.
55Hierüber s. 2. Aufl. 1 S. 538 (bei
3%über die Vorlagen von 1827/28vgl. 2. Aufl. 1 S. 539.
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arbeitung der Sache erforderlichenGutachten noch nicht eingekommenseien"40. Die tiefen Gegen=
sätzezwischenden Abfichtender Staatsregierung und den WünschendesLandtags verhindertenauch
in den folgendenJahren ein Zustandekommen"“1.

Auf Aufforderung des Königs empfahl der Leiter des Justizministeriums von Maurer im
Jahre 1847 eine Neuordnungder Rechtspflegeauf folgendenGrundlagen"?: Mündlichkeit in Zivil=
und Strafsachen,Vereinfachungdes Instanzenzuges,Untersuchungsrichterund Staatsanwaltschaft
„zur Vermittelung der Aufsicht der Regierung auf die gesamteRechtspflege,insbesonderezur Ein=
wirkung auf die Untersuchungenund zur Durchführungder Anklagen“.

Der König genehmigteunterm 26. Mai 1847 dieseGrundlagen mit Vorbehalten. Indessen
erfolgte im nächstenJahre ein Thronwechsel,und die Frage der Justizreform kam in ein neues
Stadium.

Die Zeit von 1848 bis 1869 ist gekennzeichnetdurchdie Befreiung der Rechtspflegevon der
Verwaltung und die gesetzlicheAnerkennung ihrer Ebenbürtigkeit diesergegenüber.Blieben auch
die Volksbewegungund die Vorgänge im Bunde nicht ohne bestimmendenEinfluß auch auf die
Fassung einzelnerProgrammsätze,so hat doch der bayerischeGesetzgebersein Justizprogramm mit
der der Bundeszeit eigentümlichenSelbständigkeitder Staatsgesetzgebungaufgestelltund durchge=
führt. Bezeichnendist ferner das Verhältnis der diesseitigenLandesteilezur Pfalz. Der offenbare
Plan der HerstellungvollkommenerRechtseinheit im Staatsgebiet wurde unter vorbildlichem Ein=
fluß der pfälzischenEinrichtungen für einen großenTeil des Justizwesensdurchgeführt. Der im
Landtag desJahres 1848 nochvorschwebendePlan einer vollständigenund einheitlichenNeuordnung
des ganzenmateriellenund formellen bürgerlichenRechts und Strafrechts wurde bald nach zwei
Richtungeneingeschränkt,einmaldurchdieAusscheidungdesmateriellenbürgerlichenRechtsund sodann
durch die zeitlich schrittweiseErfüllung der übrigen Programmteile. Man erkenntindes trotzdieser
Einschränkungen,die wenigerderAbsicht derStaatsregierung als den Umständenzuzuschreibenfind,
das Fortleben der Jahrhunderte alten ÜberlieferungbayerischerGesetzgebung,der periodischenGe=
samtkodifikationdes Rechtes. Die Zeit von 1848 bis 1869 ist die letztedieserallgemeinenRechts=
erneuerungengewesen. Seither steht infolge des starken Einschlags der Reichegesetzgebungdie
bayerischeGesetzgebungwie diejenigeder andern deutschenStaaten unter demZeichender Einzel=

gesetzgebung. « »
DasRegierungsprogrammdesJahres1848tratnacheinigenVorlüusern«inGestaltdes

sog.Grundlagengesetzesvom4.Juni1848hervor«.EswareinGesetzgebungsprogrammder
Staatsregierung, entsprechendden Wünschender Bevölkerung und in der Form eines Verfassungs=
gesetzes5. Die wichtigstenVersprechenbezogensich auf Trennung der Rechtspflegevon der Ver=
waltung, Beseitigungder Gerichtsstandvorrechte,Einführung der Schwurgerichte,Einführung von
Einzelgerichten,Bezirksgerichtenund Handelsgerichtenals erster,von Appellationsgerichtenals zweiter
Instanzen und eines oberstenGerichtshofsals Kassationshofszur Sicherung der Einheit der Recht=
sprechungin Zivil- und Strafsachen,Unabsetzbarkeitund UnversetzbarkeitderRichter, Einsetzungvon
Staatsanwälten bei allen Kollegialgerichten,Offentlichkeitund Mündlichkeit des Versahrens und
Anklageprinzip, Erlaß einesPolizeistrafgesetzbuchsfür diegeringerenRechtsverletzungen,Übertragung
ihrer Aburteilung von den Polizeibehördenauf die Einzelgerichte,denenauchdas Vormundschafts=
und Hypothekenwesenzu überlassenist, Einführung von Notariaten, Aufhebungder Siegelmäßigkeit.

Daß die vollständigeErfüllung desProgramms einMenschenalterin Anspruchnahm,nimmt
dem Programm nichts von seinerhohenrechtsgeschichtlichenBedeutung. Auf das Programm selbst
wurde spätermehrfachzurückgegriffen“.

Das Jahr 1848 selbstbrachtenur die Erfüllung eines kleinen,namentlichdas Strafrechtbe=

4° Uber die seltsamenGründe val. 2. Aufl. I S. 540 N. 66.
41Vgl.2.Aufl.S. 540. »
49DerKdnigwarinsbesonderegegendieSchwurgerichte,egenAntastungderadeligenGes

richtsbarkeit, gegen jedeVerringerung der Polizeigewalt und aus Rücksichtauf die Staatseinnahme
gegendie Notare. Bgl. 2. Aufs, 1 S. 541.

"“8Ges. v. 12. Mai 1848 (G.Bl. S. 17). Verhandlungen zitiert 2. Aufl. 1 S. 541 N. 1,
und Ges. v. gl. Tage, einige Abänderungen desStr. G.B.s v. 1813 usw. betr. (G.Bl. S. 33). Ver=
handlungen2.Aufl. N. 2. »

Ges., die Grundlagen der Gesetzgebungüber die Gerichtsorganisation,über das Verfahren
f5%und Strafsachenund über das Strafrecht betr. (G.Bl. S. 137).Verhandlungen2. Aufl. 1

6 Bal. die allgemeineCharakteristikEdels in Verh. d. K. d. Abg. 1859/60Sten.Ber. II

14 Ein Versuchder Staatsregierung, das Grundlagengesetz,soweit es bis dahin nicht schon
vollzogen war, aufzuheben,wurde durch einen Entwurf der Staatsregierung von 1855 vergeblich
gemacht. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 543f. N. 27.
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treffendenTeiles“1. Es wurden im diesseitigenBayern die Schwurgerichte“s,Öffentlichkeitund
Mündlichkeit und das Staatsanwaltsinstitut eingeführt. Ständige Untersuchungsrichterwurdenein=
geführt und die Strafgerichte auf ein ordentlichesdreiinstanziellesVerfahren eingerichtet(Kreis=
und Stadtgerichte,Appellationsgericht,Oberappellationsgericht).

Auch in den nächstenJahren kam nicht viel zustande. Ein Gesetzvom 25. Juli 1850
setztedas Programm des Grundlagengesetzesfort. Zum Vollzuge aber erging zunächst26nur das
Gesetzvom 28. Mai 185251,welchesdie Einzelrichterund die Einführung der Stadt= und Land=
gerichtebetraf und diesendie ganzefreiwillige Gerichtsbarkeitübertrug.

Einen nur wenig bedeutenderenSchritt in der Programmerfüllung bildete das Gesetzvom
1. Juli 185652,welchesdie Organisation der streitigenund nichtstreitigenRechtspflegein ersterIn=
stanzbei den neueingerichtetenBezirksgerichtenals Kollegialgerichtenund bei denEinzelrichterämtern
der Bezirks=und Landgerichteund die Durchführung des Untersuchungsrichteramtesfür alle Ver=
brechens=und Vergehensfälle betraf, im übrigen aber an der Verbindung von Rechtspflege und
Verwaltung in der unterenInstanz und den Gerichtsstandvorrechtenfesthieltund sogar denGrund=
satz der Unabsetzbarkeitder Richter (Grundl.G. Art. 22) wieder beseitigtea. Erwähnenswert ist,
daß das Gesetzden weiterenVollzug des oben erwähntenGesetzesvom 25. Juli 1850 ausdrücklich
vorbehielt.

Das Jahr 1861brachteendlichdie Erfüllung der Verheißungenvon 1848. In der Sitzung
der Abgeordnetenkammervom 25. Mai 1861 legte der Staatsminister der Justiz, Freiherr von
Mulzer, die Entwürfe eines Gesetzesüber die Gerichtsverfassungund eines Gesetzesüber das No=
tariat auf den Tisch des Hauses55. Schon früher waren die Kammern, und zwar zunächstderen
Gesetzgebungsausschüsse,mit den Entwürfen eines Straf= und Polizeistrafgesetzbuches,sowie eines
Einführungsgesetzes hierzu befaßt wordende. Uber sämtliche Entwürfe wurde Einverständnis erzielt,
und es ergingenunterm 10. November1861 die entsprechendenGesetze51, das Gerichtsverfassungs=
und das Notariatsgesetznur mit Wirksamkeitfür die Landesteilediesseitsdes Rheines.

4#1. Ges. über die Einführung derSchwurgerichtevom 3. Aug. 1848(G.Bl. S. 193),welches
wörtlich in das unter Ziff. 3 aufgeführteGes. überging;

. =Ges.,die Abänderung einiger Bestimmungendes I. T. des St.G.B.s vom I. 1813 betr.,
vom 29. Aug. 1848 (G.Bl. S. 217);

3. Ges., die Abänderungen des II. T. desSt. G. B's vom J. 1813 betr., vom
10. Nov. 1848 (G.Bl. S. 233); vgl. über das Ges. F.Walther bei K. Brater, Zeitschr. f.
Gesetzgebungs=u. Verwaltungsreform, Nördlingen 1859, S. 141ff., u. Lehrb. des bayer. Straf=
proglKrechts§ 11; v. Scheurl, Erläuternde Anmerkunfenzu der neuenStrafprozeßordn,für das
diesrh. Bayern, München 1848; Dollmann, Das k. b.Strafprozeßges.vom 10. Nov. 1848 mit
Erl., Erlangen 1857; (unvollendet);

4. Ges.,die Abänderungder Verordn. vom 9. Aug. 1806 über den Wilddiebstahl betr., vom
10. Nov. 1848 (G.Bl. S. 385, vgl. dazu S. 393);

5. Gef., die untersuchungu. Aburteilung der Auff laßsbefraudationenbetr., vom 10. Nov.
1848(G.Bl. S. 397). (Verhandlungu. Entscheidungden Polizeibehördenentzogen.)

Dau Abschiedfür die ständischenGesetzgebungsausschüssevom 10.Nov. 1848 (G.Bl. S. 225).
" Außer den schwerenVerbrechenwurden den Schwurgerichtenauch die Preßvergehenzu=

gewiesen.Preßgesetzv. 4. Juni 1848(G.Bl. S. 89).Gleichzeitig wurde die Aburteilungder Preß=
übertretungenvon den Polizeibehördenauf die Gerichte übertragen. Preßgesetz5§ 6, 7. Durch
Ges. v. 18.Nov. 1849(G.Bl. S. 17) wurden die Strafe des bürgerlichenTodes, die öffentlicheAus=
stellung(Pranger) und die Brandmarkung abgeschafft.

*° G.Bl. S. 425, Landtagsabschv. gl. T. § 18 (G.Bl. S. 201). Verh. bei v. Seydel
2. Aufl. 1 S. 543 N. 23.

5° WeitereEimkelgeseteaus den Jahren 1849/50sind die Ges. vom 18. Nov. 1849(G.Bl.
S. 17), 22.De 1849 (G.Bl. S. 25), 26. Febr.1850 (G. Bl.S. 69), 17. März 1850 (Preßstrafges.,
G.Bl. S. 85), 25.Juli 1850(Jagdfrevel,G. Bl. S. 467).

51 Ges., einige Bestimmungenüber die Gerichtsverf. in den Landest. p3 d. Rh.s betr.
(G.Bl. S. 713). Dazu noch dasVerf. Ges. über die Siegelmäßigkeit v. gl. T. (G. Bl. S. 325),
welchesnur Nebensächlichesbetraf.

52 Einige Bestimmungenüber die Gerichtsverf.u. das gerichtlicheVerfahren in den Landest.
diess.des Rh. betr., G.Bl. 1855/56S. 339; Repert. über die Landtagsverh.1855/56S. 31 f. Vgl.
über dieEntstehungsgeschichteden Kommentar von C. Edel, Das k. bayer.Ges. vom 1. Juli
1856 usw.,Nördlingen 1857,S. 1ff.

53AnEinzelgesegen, sämtlich vom 1. Juli 1856, sind zu erwähnen:G. Bl. S. 323, 379,
387 (Ges. über die exekutorischenUrkunden, aus demfrüheren Entw.des Notariatsgesetzesheraus=
geschnitten),403. 5“ Vgl. 2. Aufl. S. 544 N. 36.

55Repert. über die Landtagsverh.1859/61S. 4543 78.
5/ Repert. über die Landtagsverh.1859·61S. 27 f.,80 ff., 108f.
57 1.Notariatsges.,G.Bl. 1861/62S. 129;dazuKommentarvon E. v. Zink bei C. F. v. Doll=

mann, Gesetzgebungdes Kars. Bayern usw.,T. II Bd. III, Erlangen 1863,S. 337ff.; Sep.Abdr.
1862 (Erlangen);Erg. Heft 1868; vgl. auch Enderlein, Materialien zum Ges. v. 10. Nov. 1861,
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Das Gerichtsverfassungsgesetznahm die Trennung der Rechtspflege von der Ver=
waltung auchin der unterstenInstanz zum Ausgangspunkte,welchedurchdie Verordnung vom
24. Februar 1862,die Einrichtung der Distriktsverwaltungsbehördenbetreffend5s, mit Wirksamkeit
vom 1. Juli gl. Is. vollzogenwurde,und gliedertedie Gerichtein Stadt= oder Landgerichte(Ein=
zelgerichte),Bezirksgerichte,Appellationsgerichteund das Oberappellationsgericht5..

Das Einführungsgesetzzum Straf= und Polizeistrafgesetzbuchetraf u. a. Anordnungen über
das Strafverfahren, insbesondereüber die Schwurgerichte.

Durch das neueGesetzwurden dieEinzelgerichte (Stadt= und Landgerichte)als selbständige
Amter organischausgeschiedenund erfuhrenzugleicheine Erweiterung ihrer Zuständigkeit. Die Ab=

urteilung der Übertretungenwurde ihnenüberwiesen.50,währendbisher überdiePolizeiübertretungen
in erster Instanz die Distriktspolizeibehörden, in zweiter Instanz die Kreisregierungen, Kammern des
Innern, zu erkennengehabthatten. Die Einzelgerichtehatten ferner bezüglichdernichtzu ihrer Zu=
ständigkeitgehörigenStrafsachendas Recht des erstenAngriffs "1.

In bürgerlichenRechtsfachenhatten sie die Niedergerichtsbarkeitund die freiwillige Gerichts=
barkeit mit Ausnahme des Notariats".

Durch das Einführungsgesetzzum Strafgesetzbucheund Polizeistrafgesetzbuche8 wurdeder§ 88
der Instruktion für diePolizeidirektionenderStädte vom 24. September1808"“ aufgehobenund be=
stimmt, daßdieEntscheidungderdort angeführtenStreitigkeiten, „insoweitals es sichum Zivilrechts=
fragen handelt“, von denLandgerichtenals Polizeibehörden,der Polizeidirektion München und den
Magistraten der unmittelbaren Städte auf die Zivilgerichte übergehe“.

Die Bezirksgerichtewurden die Träger der ordentlichenhöherenZivil= und Strafgerichtsbar=
keit“. In Strafsachenhatten sie die Voruntersuchungund dieAburteilung derVergehen#7und der
ihnen besonderszugewiesenenübertretungen,vorbehaltlichderZuständigkeit derSchwurgerichte.Sie
waren ferner zweiteInstanz über den Stadt= und Landgerichtenin Sachen der streitigenund nicht=
streitigen Rechtspfleges und in Straffsachen. Sie warenvorgesetzteDienstbehördender Einzelgerichte
mit Oberauffichts=und Disziplinarbefugnissen5?und haudhabtendie Disziplin über die Notare70.

Die bei einzelnenBezirksgerichtenzu bildendenSchwurgerichtehatten über Verbrechenund
Preßvergehenzu erkennen71.

Die Appellationsgerichtewarenzweiteund dritte Instanz über denBezirksgerichtenin Sachen
der streitigen und nichtstreitigen bürgerlichen Rechtspflege, dann zweite, ausnahmsweise dritte Instanz
über den Bezirksgerichtenin Strafsachen78.

Das Oberappellationsgerichtendlichwar Instanz ÜberdenAppellationsgerichtenin bürgerlichen

Erlangen 1888. Das Notariat der Reichszeitwar schondurcheine V.O.v. 10. Sept. 1807(R.Bl.
S. 560, 1490) fast völlig befeitigt worden. Es blieb“ nur die sog. sicnerr (für Wechsel=

*i*! übrig, und dies waren meist Rechtsanwälte. Vgl. 2. Aufl. 1IS. 541 N. 79. Entwürfe eines
otariatsgesetzes spielten seit 1848 in der nspotr ng, ine Nolle. über den Entwurf von

1851 und dessenZurückziehungvgl. 2. Aufl. I über die hieraus hervorgegangenen
Gesetzeüber die exekutorischenUrkundens. oben" *2

2. Ger.Verf. Ges., G. Bl. S. 209; Kommentare von C. Edel, Das k. bayer. Gesetzvom 10. Nov.
1861 usw., 2. Aufl., Nördlingen 1862, u. K. Rehm bei C. F. vv. Dollmann a. a. O. SS. 163ff.

3. Einf.Ges. zum St. . u. P. t G.B., G.Bl. S. 321; Kommentar von C.Nisch bei
C. F. v. Dollmann a. a. O. T. III Bd. III S. 1ff.

Die beidenGesetzbücherselbit wurden gesondertveröffentlicht. M. Stenglein, Kommentar
=*. dasStrasfaesebuchusw., 2 n äünchen1861;C. Edel, DasPolizeistrafgesetzbuchusw.,
bei C. F. mann a. a. I1Bd. , Erlangen 1862.

Fl 2 2 V S. 589. . 8 82.
5oVollzugsverordn.vom 24. Febr. 1862(R.Bl. S. 369). über dieweltiichen (prot. u. Dissi=

denten-)Ehegerichtevgl. G.V.G. Art. 74 Abs. II u. angef.Verordn. §8. dann Ges. vom 2. Mai
1868 (G.Bl. 1866/69 S. 405) Art. 17 u. Verordn. vom 9. Juli gl. Is. (R. Bl. S. 1273).

“ „Soweit nicht durch die Ges. vom 10. Nov. 1861, die Einf. des Ea u.P. St. G.B.
betr., vom 10. Nov. 1861, die Einf. des allg. deutschenH.G.B.8 betr., ein anderesfestgesettist.“

“ 16, Einf.Ges. zum St.G.B. u.P.St. G.B. Art. 31. Lal. auchEdel a. a. O. S
1 G.V.G. Art. 17. "#:Vgl. unten Anm.7

2 Art. 37. ½ BVgl.obenN. 12.
"5 BVgl. ferner Einf.Ges. Art. 32, Murkellung der „Übertretungender das Postregal be=

treffenden GShtellbestinmun en“ durchdie Gerichte.

" Die Sutet Me bung der Verbrechenhängt mit dem Systeme desSt. G. B.s von
1861 zusammen.

s G.V.G. Art. 80, 79 (Berufungssumme) s9 G.V. G. Art. 29.
1%Notariatsgef. Art. 113—116
I1 Einf.Ges. z. St.G B. u.P.St.G.B. Art. 31 Abs.1
7. Wegen der Fideikommisseu. der Berggerichtssachenunten N. 78 und 82.
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Rechtsstreitigkeiten,Kassationshof in Strafsachen für das ganze Königreich's und Oberaussichtsstelle
über den Appellationsgerichten.

Die Staatsanwaltschaft?“ wurde nach französischemVorbilde, wenn auch mit erheblichenAb=
schwächungen,als Wächterin des Gesetzesdurchalle Instanzen eingerichtet. Den Staatsanwälten an
denKollegialgerichtenwurdedie Uberwachungder Einzelgerichtein Sachen der nichtstreitigenRechts=
pflege,jedochohne Befugnis eigenenEinschreitens,übertragen. Der Staatsanwaltschaft sollte ferner
die ÜberwachungdesNotariatswesensund eineaufsichtlicheMitwirkung bei Handhabung der richter=
lichen Disgiplin zukommen.

In derEinrichtung derGerichtsschreiberei7“zeigensichdie Anfänge ihrer Ausbildung als eines
selbständigenOrganes nach demMuster des französischenRechtes.

Durch das Einführungsgesetzzum allgemeinendeutschenHandelsgesetzbuchevom 10.November
186176wurde die Errichtung von Handels=und Handelsappellationsgerichtenvorgesehen,in welchen
zum erstenMale das Laienelementbei der bürgerlichenRechtsprechungzugelassenwurde7.

Das Notariatsgesetzübertrugdie GeschäftedernichtstreitigenRechtspflege,insoweit sie nicht den
Gerichten verblieben's, besonderenöffentlichenBeamten, den Notaren7.

Durch die neueGesetzgebungkamendie bevorzugtenGerichtsstände32 und das Vorrecht der
Siegelmäßigkeit bezüglichder nichtstreitigenRechtspflegein Wegfall

Die Reform desZivilprozessessa,dessenGrundlage nochimmer derCodex judiciarius von 1753
nebstderFlickarbeit der späterenNovellen bildete, blieb damals nochausgesetzt.Das Strafprozeßrecht
war, wenn auch in eineAnzahl von Einzelgesetzenzersplittert, die sichin derFolge nochvermehrten?“,
dochwenigstensnach neuzeitlichenGrundsätzengeregelt. Ein Strafprozeßgesetzbuchist im Wege der
bayerischenLandesgesetzgebungnichtmehrerlassenworden. Der Entwurf einessolchenwurdezwar im
März 1870 der Kammer der Abgeordnetenvorgelegt, aber im Februar des folgendenJahres „mit
Rücksichtauf Artikel 4 Ziffer 13 derReichsverfassung“von derStaatsregierung wiederzurückgezogen“.
Dagegenkam eine einheitlicheRegelung des Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeitenfür die
Landesteile diesseitsdes Rheines und diePfalz mit derProzeßordnungvom 29. April 1869und dem
Einführungsgesetzehierzus5 zustande.

Das neue Gesetzbuchhatte, wenn es auch in formeller Beziehung keineswegsdenStempel der
Vollendung an sich trug, dochdas unbestreitbareVerdienst, die Zusagen desGrundlagengesetzesvom

75 Durch Art. 1 des Einf.Ges. z. St. G.B. u. P. St. G. B. trat der Code pénal in der Pfalz
außer Wirksamkeit. Vgl. über die pfälz. Strafgerichtsverf. C. Risch bei C. F. v. Dollmann
a. a. O. T. III Bd. 1I1 S. 165ff.

74G. V.G. Art. 60 ff. 75 G.V.G. Art. 68.
76 G.Bl. S. 425 Art. 56 ff. Dazu Verordn. vom 19. April 1862 (R.Bl. S. 569).
17Handelsabpellotionsgerichtin Nürnberg für die Landest. r. des Nh.
78 G.V.G.Art. 18. Hiernach verbliebenden Einzelgerichtendas Hypotheken-u. Grundbuch=

wesennebstdenEwiggeldsachen,das Vormundschafts=und Kuratelwesen,die Verlassenschaften,endlich
alle übrigen Geschäfteder nichtstreitigenRechtspflege,welchenachdenbestehendenGes.einegerichtliche
Prüfung, Bestätigung oder überhaupt eine Beschlußfassungerfordern. Bezüglich der Behandlung
der Familienfideikommisseblieb es bei den maßgebendenbesonderenGesetzen.

!. Das Notariatsgesetzv. 10.Nov. 1861hat spätereinigeNovellen erhaltendurchGes.v. 29. Juli
1876 (G.V.Bl. S. 564) und durch Ges. v. 18. März 1896 (G.BV.Bl. S. 173) und ist jetzt ersetzt
durch das Notariatsgesetzv. 9. Mai 1899 (G.V. Bl. S. 137).

s80G. V. G. Art 76, 77. # Notariatsges. Art. 150 Abf. II.
"2 Durch das Bergges.vom 20. März 1869 (G.Bl. 1866/69S. 673) Art. 240 Abs. III Ziff. 5

wurden das org. Edikt über die Berggerichtsverf.vom 14. Sept. 1809 (vgl. oben § 9 N. 144) u.
die Art. 75 u. 79 Abs. IV des G.V.G.S vom 10. Nov. 1861 aufgehoben.

3 Landtagsabsch.vom 10. Nov. 1861 (G.Bl. 1861/62S. 49) Abschn.III § 30 (Untersuchung
u. Aburteilung der Aufschlagsdefraudationen).

Ges. vom 16. Mai 1868, das Ungehorsamsverfahrenin den zur Zuständigkeitder Bezirks=
gerichte gehörigen Straffällen betr. (G. Bl. 1866/°69S. 537).

Ges. vom 16. Mai 1868, die Auslieferung von Verbrechernbetr. (G.Bl. 1866/69S. 634).
Ges. vom 26. Dez. 1871, den Vollg. der Eiml. desSt.G. B.s f. d. DeutscheReich in Bayern

betr. (G. Bl. 1871/72 S. 81).
Ges. vom 25. Jan. 1874, die Zuständigkeit der Gerichte in Strafsachen betr. (G.Bl. 1874

).
34 Verh. d. K. d. Abg. 1870/71Sten. Ber. I S. 441, IV S. 387. Entw. in den Verh. des

Gesetzg.Aussch.d. K. d. Abg. 1870 Abt. 1 S. l ff.
*5 G.Bl. 1866·69 S. 1233. Die Prozeßordn. ist gesonderterschienen. J. Wernz, Kom=

mentar zur Prozeßordn. in bürgerl. Rechtsstreitigkeitenf. d. Kgr. Bayern, München 1871;
G. Schmitt, Der bayer. Zivilprozeß syst.dargestellt, 2 Bände, Bamberg 1870.

ferner Ges. vom 6. April 1869 (G.Bl. S. 781, Personalhaft) u. vom 29. April 1869
(G-dl. 5 1229, Gerichtsbarkeit des Fürsten von Thurn u. Taxis, worüber obenN. 32 und § 43
N. 87 3. 4.

#
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4. Juni 1848 endlich erfüllt und die ffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens auch für den.
Zivilprozeß durchgeführtzu haben. Ferner wurdederGedankezur Geltung gebracht,daß das Richter⸗
amt von nichtrichterlichenGeschäftenfrei zu halten sei. Daraus ergab sichderGrundsatzdesPartei⸗
betriebesdes Prozesses,womit der Anwaltszwang bei den Kollegialgerichtenzusammenhängt,ferner
die Übertragung der Vollstreckungan besondereOrgane, die Gerichtsvollzieher, denenauch die Ver=
mittelung desVerkehrsderParteien zugewiesenwurde,endlichdie selbständigeAusbildung derGerichts=
schreiberei. Die Zivilprozeßordnung von 1869 war der letztebedeutendereAkt derLandesgesetzgebung
auf demGebietedesJustizwesens368.Mit demEintritte Bayerns in das Reich begann eine neueZeit
gemeinsamerdeutscherRechtsentwicklung.

§578. Die Reichsjustizgesetzgebungund das Landesrecht. Der Begriff
„Justizgesetzgebung“ist kein strengbegrenzter.Im gewöhnlichenSprachgebrauchum=
faßt er alle Gesetzgebungmit AusnahmederVerfassungs=undVerwaltungsgesetzgebung,
also alle Gesetzgebungin bezugauf bürgerlichesRecht, Strafrecht, Zivil= und Straf=
prozeß,Konkurs und nichtstreitigeRechtspflege.Die Reichsverfassungüberwiesneben
einzelnenGegenständendes Staats=und Verwaltungsrechtesin Art. 4 Ziff. 2, 5, 6,
11, 12, 13 demReich die Justizgesetzgebunganfangs nicht in vollemUmfang,sondern
dasStrafrechtohnePolizeistrafrecht(Ziff. 13), das gerichtlicheVerfahrenohneGerichts=
verfassung,aber einschließlichder Rechtshilfe (Ziff. 13, 11), vom bürgerlichenRecht nur
die Handelsgesetzgebung(Ziff. 2), das Patentrecht (Ziff. 5), den Schutz des geistigen
Eigentums(Ziff. 6), dasPbligationen=, Handels=und Wechselrecht(Ziff. 13) und vom
RechtdernichtstreitigenRechtspflegenur dieBeglaubigungöffentlicherUrkunden(Ziff 12).
Die Reichsgesetzgebungverfuhr aber von Anfang an ziemlich frei mit der Auslegung
der Zuständigkeitsgrenzen. Das gesamtebürgerliche Recht wurde durch ein besonderes.
Reichsgesetzvom 20. Dezember18731 ausdrücklichhereinbezogen,Aber auchohnesolch.
ausdrückliche Anderung erfolgten durch einzelne ReichsgesetzeErweiterungen der Zu=
ständigkeit;so wurdenmit demStrafrecht Teile des Polizeistrafrechts,mit demRecht
desgerichtlichenVerfahrens auchdas Recht der Gerichtsorganisation,des Konkurses
und spätersogardie ganzenichtstreitigeRechtspflegemit wenigenAusnahmenherein=
bezogen.

Vom Nordd. Bunde übernahmdas Reich u. a. ein Rechtshilfegesetzvom21. Juni
18692, ein Gesetzüber die Beschlagnahmedes Arbeits- und Dienstlohnesv. gl. T.3
und vor allem das StrafgesetzbuchnebstEinführungsgesetzvom 31. Mai 1870 4. Diese
Gesetzewurdenin Bayern durchdas Reichsgesetzvom 22. April 1871, betr. die Ein=
führung norddeutscherBundesgesetzein Bayern eingeführt5. Zugleich wurde zum Teil
durchdasselbeReichsgesetz,zumTeil durchbesonderesGesetzeineReihe andererJustiz=
gesetzein Bayern eingeführt.

Eine gemeinsameGerichtsbarkeitwar, von der Bestimmungdes Artikels 75 der
Reichsverfassung und von der Konsular= und Marinegerichtsbarkeit abgesehen, durch
die Verfassung selbst nicht in Aussicht genommen. Durch norddeutschesBundesgesetz
vom 12. Juni 18698 war jedochein Bundes=Oberhandelsgerichtzu Leipzig errichtet

88 Zu erwähnen ist noch das Ges., die Zuständigkeit der Gerichte in Strafsachen betr., vom
25. Juni 1874 (G.Bl. S. 41), welcheszur Entlastung der Schwur-=und Bezirksgerichteerging.
(§78] 1 Die AbänderungT#r,3. 13 des Art. 4 der R.V. betr. (N.G.Bl. S. 379).

2 Nordd. B. G.Bl. S
3 A. a. O. S. 242.
4 A. a. O. S. 195; in Kraft getretenam 1. Jannar 1871.
5 D2Ziff. 9, §&6, 7 (B.G.Bl. S. 87).
* So das N.G. betr. die Aufhebung der Schuldhaft v. 29. Mai 1868, das Ges. betr. die

Einführung der Allg. DeutschenWechselordnung,der NürnbergerWechselnovellen und des Allg.
Deutschen Honkeelsgesihon s v. 5. Juni 1869, das Ges. betr. die Gleichberechtigung der Konfessionen
in bürgerlicherund staatsbürgerlicherBeziehung v. 3. Juli 1869, das Ges. betr. die Cheschließung
und die Beurkundung des PersonenstandesvonBundezangehörigen im Auslande v. 4. Mai 1874,
das Ges. betr. die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften v. 11. Juni 1870,
das Urhebergesetzv. 11.Juni 1870:;— sämtlich durch das R.G. v. 22. April 1871 in Vayern ein=
geführt. Durch R.G. v. 23. Juni 1873 wurde das Nordd. B.G. v. 4. Juli 1868 über die privat=
rechtliche Stellung derJrer und Wirtschaftsgenoffenschaftenin Bayern eingeführt.

: Nunmehr N.G.V.G. § 136Ziff. 1 «
«BGBlS201Diirch§)des RGes vom22Aprills71tRGBli)vonil.Jiili

Cogle



368 2. Buch, 1. Teil, 2. Abschnitt, 4. Hauptstück. 8 78

worden,das nunmehrals Reichs=Oberhandelsgerichtfortbestand.Das erwähnteGesetz
war zweifelloseinverfassungsänderndesgewesen.ErstdurchdasReichsgerichtsverfassungs=
gesetzist ein gemeinsamerobersterGerichtshof für die ordentliche streitige Gerichtsbar=
keit, das Reichsgericht,geschaffenworden,dessenZuständigkeitim Wegeder einfachen
Reichsgesetzgebungbestimmt werden kann . Im übrigen ist die Gerichtsbarkeit den
Bundesstaatennachwie vor zu eigenemRechteverblieben10. Soweit aber jene Über=
tragung der Gerichtsbarkeit stattgefundenhat, ist es eine Übertragung zur Ausübung.

Von der gesetzgeberischenZuständigkeit,welchedemReich nachArt. 4 Ziff. 13
der Reichsverfassungzukommt,ist in der Folge in weitemUmfang Gebrauchgemacht
worden. Namentlichsind es die beidenPerioden 1877 bis 1879 und 1896 bis 1900
gewesen,in derenersterdieJustizgesetzgebungim engerenSinn nämlichGerichtsorgani=
sation und Verfahren für Zivil= und Strafprozeß und Konkurs durchgeführtwurde,
während in der letztereneine teilweise Revision dieser Gesetzgebungstattfand und das
bürgerlicheRecht in seinem ganzenUmfang und zudemerheblicheTeile der nichtstreitigen
Rechtspflegereichsgesetzlichgeregeltwurden. In jederdieserPeriodenergingenzu den
Reichsgesetzendie erforderlichenausführenden Landesgesetze.

Die wichtigstendieserGesetzein systematischerFolge sind die nachstehenden.Im
Mittelpunkt stehtnunmehrdas BürgerlicheGesetzbuchmit Einführungsgesetz1. Die

gl. Is. an in Kaern eingeführt. Im Vollzuge der Zivilprozeßordn. von 1869 erfolgte durch
Verordn. vom 12. Juni 1870 (Just.Min. Bl. S. 169)die Einrichtung von Handelsgerichtenin der
Pfalz u. eines Handelsappellationsgerichtesin Zweibrücken, durch Verordn. vom 11. Sept. 1871
(Just. Min. Bl. S. 261) die Bildung von Handelsappellationsgerichtenbei den Appellationsgerichten
von Oberbayern,Mittelfranken u. Schwaben.

?6P. Laband a. a. O. S. 337 f. nimmt an, daß durch die Einführung des Nordd. B.G.
v. 12. Juni 1869 in das DeutscheReich eine Erweiterung der Zuständigkeitdes Reichs in Sachen
der Gerichtsbarkeitnicht nur ad hoc, d. h. nicht ebennur um den Bestand und Wirkungskreis des
Reichsoberhandelsgerichts,sondernin dem weiteren Sinne erfolgt sei, daß nunmehr das Reichnach
VerfassungsgrundsatzeigeneGerichtsbarkeitfür bürgerlicheRechtsstreitigkeitenhabe und derenUmfang
nach seinemErmessenzu bestimmenbefugt sei, daß dagegendie Gerichtsbarkeitder Staaten nur in
dem Umfang bestehe,in dem ihnen dieselbevom Reich belassenwerde, d. h. soweit das Reich die
Gerichtsbarkeitnicht durcheigeneOrgane ausübe. v. Seydel 2. Aufl. I S. 547f. ist dieserAuf=
fassungentgegengetreten,indemer in jederErweiterung derGerichtsbarkeitdesReichseineVerfassungs=
änderung erblickt und nur eineUbertragung zur Ausübung annimmt. Die auch heutenochpraktisch
wichtigeKontroversegehört in eine Darstellung des Reichsstaatsrechtes.Für das Reichsgerichtgibt
v. Seydel zu, opr dessenZuständigkeit durch einfachesReichsgesetzbestimmtwerdenkann.

10Es ist also nicht das „Reich“ die Quelle dieserGerichtsbarkeit,sonderndie Gerichtsbarkeit
wird von den Bundesgliedern kraft ihrer Souveränität geübt. Hiermit steht es in vollem Einklange,
wenn die Verordn. vom. 24. Juli 1879 (Weber XlII S. 147), welche für „Entscheidungen der zur
Ausübung der Gerichtsbarkeit berufenenBehörden“ die Formel „Im Namen Seiner Majestät des
Königs von Bayern“ vorschreibt,nicht auf Grund des § 15 Abs. I desG.V.G.s, sondernauf Grund
des Tit. VIII d1 der bayer. Verf. Urk. (s. oben § 77 N. 2) erlassen wurde.

!1 Das Bürgerliche Gesetzbuch ist am 18.August 1896erlassenworden(R.G.Bl. S. 195).
Am gleichenTage erging auch das Einführungsgesetzzu diesemGesetz(N.G.Bl. S. 604). Gemäß
Art. 1 des E.G. trat das B.G.B. am 1. Januar 1900 in Kraft. Am gleichen Tage hatten nach
derselbenVorschrift in Kraft zu treten die Gesetze,betr. die Anderungen des G.V. G., derZ. Pr. O.
vom 17. Mai 1898 (R.G.Bl. S. 230, 248, 252, 256), der K.O., das Gesetzüber die Zwangs=
versteigerungund die Zwangsverwaltung und die Grundbuchordnung, beidevom 24. März 1897
(R.G. Bl. S. 97, 139, 1898 S. 713, 754), und das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeitvom 17. Mai 1898 (R.G.Bl. S. 189 und 771). Uber das bezirksweiseInkrafttreten
der Grundbuchordnungs. § 82 diesesGesetzes. Gemäß Nrt. 55 des E.G. z. B.G.B. traten am
1. Januar 1900 alle privatrechtlichenVorschriften der Landesgesetzeaußer Kraft, soweit nicht im

B. G.B. und seinemE.G. ein anderesbestimmtist.
ZumB. G.B. erging gleichzeitigund nachfolgendeine große Anzahl ergänzenderReichsgesetze

privatrechtlichenInhalts, unter deneninsbesonderedas neueHandelsgesetzbuchvom 10. Mai 1897
(R.G.Bl. S. 219) hier zu nennen ist. Auch diesesGesetzist am 1. Januar 1900 in Kraft getreten
(C.G. z. H.G.B. Art. 1). Im übrigen ist hier auf eineAufzählung zu verzichten. Eine systematische
Zusammenstellungder wichtigstenTexte findet sichbei E. Jäger=J. Schiedermair, Reichszivil=
gesetze,eineSammlung der wichtigstenReichsgesetzeüber bürgerlichesNechtund Rechtspflege,3. Aufl.,
München und Berlin 1911 (Ausgabe für Bayern).

Zum B. G.B. und seinem E.G. erging ferner für Bayern das Ausf.G. v. 9. Juni 1899
(G.V. Bl. Beil. zu N. 28 S. 1), welchesebenfalls am 1. Januar 1900 in Kraft getreten ist
(Art. 176), und von welchemdie Art. 104, 140, 147, 148, 149 und 156 inzwischenteils auf=
gehoben wurden, teils gegenstandslos geworden sind (s. b. NachlaßwesenG. v. 9. Aug. 1902 Art. 11,
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JustizgesetzgebungdesReichs brachteferner folgendeEinzelgesetze12hervor: Das Gerichts=
verfassungsgesetzvom 27. Januar 1877 (R.G. Bl. S. 41) nebstEinführungsgesetzv.
gl. T. (R.G. Bl. S. 77) und Novellen15, dieZivilprozeßordnungvom30. Januar 1877
(R.G.Bl. S. 83)14nebstEinführungsgesetzv. gl. T. (R.G.Bl. S. 244) undNovellen15;
das Gesetzüber die Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltungvom 24. März
1897(R.G. Bl. 1897 S. 97, 1898 S. 713) nebstEinführungsgesetzvom gl. T. (R.=
G.Bl. 1897 S. 135, 1898 S. 750)16, die Konkursordnungvom 10. Februar 1877

wodurch zudemArt. 132 des A.G. z. B.G.B. geändertwurde, Landtagswahlges.v. 9. April 1906,
Wassergesetzv. 21. März 1907, Abmarkungsgesetzv. 30. Juni 1900). Ferner erging ein Gesetzv.
l. T. Ubergangsvorschriften zumB. G.B. betr. (G.V. Bl. a. a. O. S. 83). Das bayer.
usf.G. zumB. G.B. enthält ebensowie das E.G. zumB. G.B. außer seinenüberwiegendprivat=

rechtlichenVorschriften zahlreicheBestimmungen,welchesichauf das öffentlicheRecht überhauptoder
auf besondereRechtssätzeund Gesetzedes Staats- und Verwaltungsrechteserstrecken.

Für das Bereich des bürgerlichenRechts ist nach dem Ausf.G. unterschiedenzwischenVor=
schriften aus der Zeit vor Erlassung der Verfassungsurkundev. 26. Mai 1818 und den späteren
Gesetzen. Jene find allgemein und mit Vorbehalt ger Bestimmungen in den Art. 56 bis 59, 69,
74 bis 76, 78, 80, 89, 109, 111, 132, 133 des E.G. zumB. G. B. und des § 16 N. 1 desE.G. zur

Ziv. Pr. O. für ausgehobenerklärt in Ausf.G. Art. 1; diese dagegensind einzeln ausdrücklichfür
aufgehobenerklärt in Art. 175 Abs. I, desgleichenist für die Pfalz das bis dahin dort geltende
Zivilgesetzbuch(code civil) durch Art. 175 Abs. II ausdrücklichaufgehobenworden.

Unter den aufgehobenenGesetzenfindensichauchsolche,welchedas öffentlicheRechtmitberühren
(Art. 175 Z. 3, 5, 8, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 29, 32, 34).

Ferner sind durch die Art. 135ff. zahlreicheEinzelbestimmungender Verfassungsurkundeund
einzelner Gesetzedes Gebietes des öffentlichenRechtesaufgehobenoder abgeändertworden, was in
der Darstellung diesesWerkes an den einschlägigenStellen bemerktist.

Die Staatsregierung wurdeendlichdurchdasAusf.G. Art. 179ermächtigt,einigenVerwaltungs=
geleten unter Berücksichtigungder Anderungen neueTexte zu geben, was auch geschehenist und
ebenfalls an den einschlägigenStellen diesesWerkes bemerktist: Uber die Bestimmungen des A.G.
in bezugauf die freiwillige Gerichtsbarkeits. unten N. 30.

1#Eine Anzahl von ihnen erhielt infolge des R.G. v. 17. Mai 1898 (sog.Ermächtigungs=
esetz,R.G. Bl. S. 342) durch den Reichskanzler eine Neufassung. Eine Zusammenstellungaller

Fus##gestedes Reichs und Bayerns in neuenTextierungen nach dem Stand der Gesetzgebungvom
1. März 1911 gibt E. Jäger=J. Schiedermair, Reichszivilgesetze,3. Aufl., mit einem Anhang,
enthaltend: Landesgesetzefür das Kgr. Bayern, München—Berlin 1911. S. auch G. Schmitt,
BayerischeJustizgesetze(1818 bis 1904),München 1905.

13 Dazu R.G. v. 11. April 1877 über den Sitz des Reichgericht (R.G.Bl. S. 415); ferner
Novellen v. 17. März 1886 (N.G.Bl. S. 61), v. 5. April 1888 (R.G. Bl. S. 133), v. 12. Juni 1889
(R.G.Bl. S. 95), v. 17. Mai 1898 mit Neufassung des ganzen Gesetzes(R.G.Bl. S. 252); ferner
R.G. v. 22. Juni 1899 § 29 (R.G.Bl. S. 325), v. 20. März 1905(R.G.Bl. S. 179),v. 5. Juni 1905
(N.G.Bl. S. 533),v. 1.Juni 1909(N.G.Bl. S. 475),v. 22. Mai 1910(R.G.Bl. S. 767),v. 20.Febr. 1911
(R.G. Bl. S. 59). Dazu erging für Bayern das Ausführungsgesetz z. NR.G.V.G. 23. Feb. 1879
(G.V. Bl. S. 273), welches auf Grund des Art. 167 des b. Ausf.G. z. B.G. B. v. 9. Juni 1899
ebenfalls eine neue Fassung erhalten hat (G.V. Bl. S. 304 u. Beil. zu N. 28 v. 12. Juni 1899
S. 64).

14Aus derZeit desNordd. Bundesgalt noch das B.G., betr. die BeschlagnahmedesArbeits=
und Dienstlohnes v. 21. Juni 1869 (B.G.Bl. S. 242), welchesin Bayern durch Art. 2 Ziff. 1 9
des R.G. v. 22. April 1871 (B.G.Bl. S. 88) eingeführt worden ist. Dasselbe wurde durch die
Ziv. Pr. O. v. 1877nicht berührt undbit nochmit denAnderungen,diees durchR.G. v. 29. März 1897
(R.G. Bl. S. 159) und durch Art. III des R.G. v. 17. Mai 1898 (R.G.Bl. S. 333) erfahren hat.
Dazu ist noch zu erwähnendas R.G., betr. die Unzulässigkeit der Pfändung von Eisenbahnfahr=
betriebsmitteln v. 3. Mai 1886 (R.G.Bl. S. 131) und das B.G., betr. die Aufhebung der Schuldhaft
v. 29. Mai 1868 (B.G. Bl. S. 237), eingef.in Bayern durch § 2 3Z.1 4 des G. v. 22. April 1871
(B.G. Bl. S. 87, G.Bl. S. 21).

1 R.G. v. 30. April 1886 (R.G.Bl. S. 130), v. 29. März 1897 (N.G.Bl. S. 159), v.
17. Mai 1898 (N.G.Bl. S. 256); Neufassung mit Bekm. v. 20. Mai 1898 (R.G.Bl. S. 369),
v. 5. Juni 1905 (K.G. Bl. S. 536), v. 1. Juni 1909 (N.G.Bl. S. 475), v. 22. Mai 1910(R.G.Bl.
S. 767), v. 20. Febr. 1911 (R G.Bl. S. 59). Dazu erging für Bayern das Ausf. Ges. zur
3Z.P.O. und Konk.O. v. 23. Februar 1879 (G.B. Bl. S. 63), welchesauf Grund des Art. 166 des
Ausf.G. zumB. G. B. v. 9. Juni 1899 und hinsichtlich seines I. Abschnittes auf Grund des Art. 179
desfelbenGesetzesdurch Bekm. desInstizministeriums eine neueFassung erhaltenhat (G.V.Bl. 1899
S. 304 und Beil. zu N. 28 v. 12. Juni S. 60, 82).

16 Dazu bayer. Ausf. Ges. v. 9. Juni 1899 zu der Grundbuchordnungund zu dem Gesetz
über die Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung (G.V.Bl. 1899 Beil. N. 28 S. 125).

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 24
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(R.G.Bl. S. 1877) nebstEinführungsgesetzv. gl. T. (R.G.Bl. S. 390)17 und An=
fechtungsgesetzvom 21. Juli 1879 (R.G.Bl. S. 277)8, die Strafprozeßordnungvom
1. Februar1877(R.G.Bl. S. 253)nebstEinführungsgesetzv.gl. T. (R.G.Bl. S. 346)15,
die Rechtsanwaltsordnungvom 1. Juli 1878 (R.G.Bl. S. 177)20, die Gesetzezur
Regelungder Gerichtskosten2: und der Gebühren??, das Gesetzüber die Konsular=
gerichtsbarkeitvom 10. Juli 1879 (R.G.Bl. S. 197)7#8.

Außer diesen Gesetzenbeziehensich auf das Gerichtswesen aus früherer und
spätererZeit noch folgendeReichsgesetze?":das Schutzgebietsgesetzvom 25. Juli
1900 25, das Gewerbegerichtsgesetzvom 30. Juni 190126, das Kaufmannsgerichtsgesetz
vom 6. Juli 190427und für dasGebietder freiwilligenGerichtsbarkeitdas Personen=
standsgesetzvom 6. Februar 187525, die Grundbuchordnungvom 24. März 18977
und das Gesetzüberdie freiwillige Gerichtsbarkeitvom 17.Mai 189830. Fernersind

uu Dazu R.G. v. 17. Mai 1898, betr. Anderungen der Konkursordnung mit Neuredaktion
durchBekm. des Zeichstanzlersv. 20. Mai 1898 nebsteinemEinführungsgesetzzu diesemGesetzev.
gl. T. (N.G.Bl. S. 230, . 612). Dazu das oben in N. 13 angeführtebayer. Ausf. G.v.
23. Febr. 1879, 9. Juni 1899. »

1 Auch diesesGesetzerfuhr Anderungen und eine Neuredaktiondurch das in voriger Note
angeführteR.G. v. 17. Mai 1898 mit Bekm. desReichskanzlersv. 20.Mai 1898 (N.G.Bl. S. 709).

15Einzelne BestimmungenderSt. Pr. O. sind abgeändertdurchArt. 35 des E.G. z.B.G.B.,
durch Art. II des R.G. v. 17. Mai 1898 (N.G.Bl. S. 254) und durch RN.G. v. 13. Jau. 1902
(R.G.Bl. S. 227). Zu § 4 des E.G. zur N.St.Pr.O. s.Art. II des N.G. v. 17.Mai 1898. Hierher
gehören auch das R.G. v. 20. Mai 1898, betr. die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren
freigesprochenenPersonen(R.G.Bl. S. 345) und das R.GG.v. 14.Juli 1904,betr. dieEntschädigung
für unschuldig erlittene Untersuchungshaft (R.G.BBl. S. 321). Hierzu bayer. Ausführungs=

esetzv. 18. August 1879 (G.V.Bl. S. 781). Ein großerTeil der BestimmungendiesesGesetzes
ist durch die spätere Reichs- und Landesgefetzgebungaufgehoben,gegenstandslos oder geändert worden.
So wurdendie Art. 14, 30, 31, 117bis 121aufgehoben,107geändertdurchA.G. z. B.G.B. Art. 168;
Art. 73 bis 83 sind aufgehobendurch§ 2 des E.G. zumMil. Str.G.O. v. 1. Dez. 1898(R.G.Bl.
S. 1289), Art. 111, 112, 115 sind geändert durch das A.G. zu den R.Mil. Justizgesetzen v. 11. Juli
1900Art. 2. (G.Bl. S. 705); Art. 98 bis 101und 19sinddurchdiespätereSteuergesetzgebung,Art. 17
durch das R.G. zur Ausführung des Zollkartells v. 9. Juni 1905 (R.G.Bl. S. 253) gegenstandslos
eworden; die in Art. 3. Ziff. 10b bis d und Schluß, und Z. 12 und 14 angeführten Gesetze

aind zum Teil durchandereersetztworden; endlichdie Art. 107, 113 Abs. II, 115, 116 find auf=
gehoben,die Art. 103 bis 106, 108, 111, 114 sind für die demBeamtengesetzv. 16 Aug. 1908
unterstehendenBeamten aufgehobendurchBeamtengesetzArt. 223.

26Abgeändertund neu gefaßtdurchR.G. v. 22. Mai 1910 (N.G.Bl. S. 772).
1 Gerichtskostengesetzv. 18. Juni 1878 (N.G.Bl. S. 141), nach Bekm. des R.Kanzlers v.

20. Mai 1898 (N.G.Bl. S. 659),*)p durchR.G. v. 1. Juni 1909Art. III (R.G.Bl. S. 475) und
durch R.G. v. 22. Mai 1910 Art. VIII (R.G.Bl. S. 767).

22Gebübrenordung, für Gerichtsvollzieherv. 24. Juni 1878 (N.G.Bl. S. 166) nach Bekm.
des Reichskanzlersv. 20. Mai1898 (R.G.Bl. S. 683),für Zeugen und Sachverständigev. 30. Juni
1878 (N.G.Bl. S. 173)nach Bekm. des R.K. v. 20.Mai 1898(R.G.Bl. S. 689),für Rechtsanwälte
v. 7. Juli 1879 (R.G.Bl. S. 176)nach Bekm. desR. K. v. 20. Mai 1898(R.G.Bl. S. 692).

28Abgeändertund neugefaßtdurchR.G. v. 7. April 1900(R.G.Bl. S. 213).
24 Von der Militärgerichtsbarkeit wird unten gehandeltwerden.
*5R.G.Bl. S. 813; dasselbeist mit Bekm. des R.K. v. 10. Sept. 1900 an die Stelle des

R.G. v. 17. April 1886,betr. die Rechtsverhältnisseder deutschenSchuhebiete (R.G.Bl. S. 75) und
dessenAbänderungendurchR.G. v. 7. Juli 1887(N.G.Bl. S. 307), 15. März1888 (R.G.Bl. S. 71).
2. Juli 1899 (R.G.Bl. S. 365) getreten.

2%,N.G.Bl. S. 353, Bekm. d. R.Kanzlers v. 29. Sept. 1901. Dasselbeist an die Stelle des
Gewerbegerichtsgefetes . Juli 1890 (R.G.Bl. S. 141)getreten.

268R.G. v. 6. Febr. 1875, betr. dieBeurkundung. des Personenstandsund die Eheschließung.
(R.G.Bl. S. 23), abgeändertdurch Einf.G. z. Ziv. Pr. O.§ 13 Abs. II N. 6 (R.G.Bl. S. 244),
Einf.G. zumB. G.B. Art. 46 (R.G.Bl. S. 604), R.G. v. 17. Mai 1898 8 186 (N.G.Bl. S. 189,
369) und durchR.G. v. 14. April 1905(M.G.Bl. S. 251). Vgl. dazu auchdas Nordd. B.G., betr.
die Eheschließungund die BeurkundungdesPersonenstandsvon Bundesangehörigenim Auslande v.
4. Mai 1870 (B.G.Bl. S. 599, bayer. G.Bl. 1870°71Beil. S. 56), eingeführt in Bayern durch
NR.G. v. 22. April 1871 § 2 1 N. 12 (B.G.Bl. S. 83), abgeändert durch E.G. z. B.G. B. Art. 40.

:° R.G.Bl. S. 139 und nach Bekm. des Reichskanzlers v. 20. Mai 1898, R.G.Bl. S. 754.
Dazu für Bayern Auef. G. zu der Grundbuchordnungund zu dem Gesetzüber die Zwangs=
versteigerungund die Zwangsverwaltung vom 9. Juni 1899(G.V.Bl. 1899 Beil. N. 28 S. 125).

kue das R.G. v. 17. März 1906, betr. die Uberleitungder Hypothekendes früherenRechts
(R.G.Bl. S. 429) und das bayer.Ges. gl. Betr. v. 15. Mai 1906 (G.V.Bl. S. 189).

30R.G.Vl. S. 189 und nachBekm. des Reichskanzlersv. 20. Mai 1898, R.G.Bl. S. 771.
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für denZivilprozeß, insbesonderefür die Rechtshilfe, auchdie BestimmungendesHaager
Abkommensvom 17. Juli 1905 in Betrachtzu ziehen31. Zur Ausführungdes Ab=
kommensist ein Reichsgesetzvom 5. April 1909 ergangen52.

Auf demGebieteder freiwilligenGerichtsbarkeitist die reichsrechtlicheRegelung
keine erschöpfende.Das R.G. vom 17. Mai 1898 stellt den Grundsatz an die Spitze
(§ 1), daß es Anwendungfinde nur für diejenigenAngelegenheitender freiwilligen
Gerichtsbarkeit,welchedurchReichsgesetzdenGerichtenübertragensindund auchdies
nur, soweit nicht ein anderes durchReichsgesetzbestimmtist. Auf die Einrichtung des
Notariats als einer landesrechtlich bestehendennimmt das GesetzmehrfachBezugss.
In seinerSchlußbestimmung34 gestattetdas R.G. abweichendvon der sonstigenGe=
pflogenheit der Reichsgesetzgebungden Erlaß landesgesetzlicherVorschriften zur Aus=
führung und „Ergänzung“ des R..8, auchsoweitals diesesVorbehalte für die Landes=
gesetzgebungnicht enthält. »

Das bayer.Ausf.Ges.zumB. G.B. hat nun dieBestimmungendesReichsgesetzes
über Rechtshilfe,Zuständigkeitder Gerichteund Verfahrenmit einerAusnahme,und
„soweitnicht ein anderesvorgeschriebenist“, auchfür die landesrechtlichenAngelegen=
heiten der fr. Gerichtsbarkeit als anwendbarerklärt 35. Ferner ist durch eine Reihe
bayerischerLandesgesetzeeine Anzahl von Gegenständender freiwilligen Gerichtsbarkeit
selbständiggeregeltworden86.

Eine eingehendeDarstellungdesGerichtswesensnachseinerstaatsrechtlichenSeite
liegt, nachdemdasselbeüberwiegenddurch das Reichsrechtgeregeltist, außerhalb des
Planes diesesWerkes37. Es muß genügen,dieGerichtsverfassungin Kürze vorzuführen
und dabei jene Punkte hervorzuheben,welche entweder für das Verhältnis zwischen
sirhb- und Landesrechtvon besonderemBelange oder lediglichlandesrechtlichbe=
stimmt sind.

Die reichsgesetzlicheRegelungumfaßtim vollemUmfangdie ordentlichestreitige
Gerichtsbarkeitund erstrecktsichzumgrößerenTeil auchaufdieHandhabungdernicht=

Abg. durch R G. v. 22. Mai 1910 Art. VI (N G.Bl. S. 767) und durchR.G. v. 5. März 1906
(N.G.Bl. S. 387). Ein besonderesAusführungsgesetzfür Bayern ist zu diesemR.G. nichtezgangen
dbagegensinden— Ausf. Vorschriften dazu in den Art. 129ff. des Ausf.G. zum B.G B. (vgl.
oben N.11 a. C.).

autN.G.Bl. 1909 S. 410. In Kraft gesetztdurchBekm. d. Reichskanzlers“ 24.April 1909
(R.G.Bl. S. 409). Das Abkommenist unterzeichnetvon denStaaten Deutschland, Osterreich=Ungarn,
Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien,Norwegen,Niederlande,Portugal, Rumänien,
Rußland, Schweden,Schweiz. Vgl.dazuBekm. desReichskanzlersim R.G.Bl. 1 S. 907, 1910
S. 455, 674, 871.

n 39 r. Seso 200Abs.II.insb. ., . II.
24 Abs.
55 Ausf.G.Art. 129. Die Ausnahme betrifft die Zuständigkeitdes oberstenLandesgerichtes

als Beschwerdegerichts,welchein diesenSachen stetsstatt derjenigendas Reichsgerichtsgegebenist
(freiw. G.G. § 28).

a6DieseGesetzesind keineswegslauter Ausführungsgesetze.Unrichtig ist insbes.dieAnführung
desN#angsenteignungegesehesunterden„Ausführungsgesetzen“bei Jäger=Schiedermair aa. O.
S. X. Die bayerischen Gesetze,welchesichauf Angelegenheitender freiw. Gerschtsbarkeitbeziehen,
find außer den oben schonerwähntenAusführungsgesetzen(zum B G.B. nebstbergangegese,, ur
Grundb.O. und zumZwangsversteigerungsG., zur Ziv. Pr. O. und Konk.O., zum Ger.V.G.), vor allem
das Notariatsgesetzv. 9. Juni 1899 (vgl. oben § 77 N. 79); ferner das Ges. v. 15. Juni 1898,
das ciechieie uns betr. (G.V.Bl. S. 301), das Ges. v. 18. Juni 1898, die Vorbereitung
der Aulegung.des Grundbuchsin den Landesteilenrechtsdes Rheins betr. (G.V.Bl. S. 367), das
Geseh über dasLiegenschaftzrechtin der Pfalz betr. v. 1. Juli 1898 (G.BV.Bl. S. 370), die ein=
schlägigenVorschriften desAbmarkungsgesetzesv. 30. Juni 1900(G.V.Bl. S. 553),das Feldschaden=
gesetzv. 6. März 1902 (G.V.Bl. S. 99), das Zwangserziehungsgesetzv. 10. Mai 1902 (G.V.Bl.
S. 180), das Ges., betr. das Nachlaßwesen v. 9. Aug. 1902 (G.V.Bl. S. 463), das Gesetz,die Be=
rufungsvormundschaftbetr. v. 13. Febr. 1908(G.V. Bl.S. 85), das Scheckprotestgesetzv. 16. Juni
108 49.V.#. S. 311) und das Gesetzüber die Güterzertrümmerungv. 13. August 1910(G.BV.Bl.

. ).
«EinesolcheDarstellunghatP.Laband,StaatsrechtdesDeutschenReiches,4.Aufl.,Ill

S. 335 ff., unternommen.
24*

Google
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streitigenRechtspflege.Damit trifft sieauchdieJustizverwaltung38,derenFührungjedoch
den Staaten verbliebenist.

Die ordentlicheGerichtsbarkeitumfaßt diejenigenbürgerlichenStreitsachenund
Strafrechtssachen, welchevor die ordentlichenGerichte, d. h. die Amts=, Land=und
Oberlandesgerichte,das obersteLandesgerichtund das Reichsgericht,gehören. Soweit
nicht reichsrechtlicheVorschriften bestehen,bestimmtdas Landesrechtden Umfang der
sachlichenZuständigkeitder GerichtegegenüberdenVerwaltungsbehördenoder Ver=
waltungsgerichten3°. DieseRegel ist jedochdurchdenumfassendenGebrauch,welchen
das Reich von seinemGesetzgebungsrechteauch hinsichtlichder Bestimmungder Zu=
ständigkeitgemachthat, in die Ausnahme verwandelt worden. Der grundlegende§ 13
des Gerichtsverfassungsgesetzessagt: „Vor die ordentlichenGerichtegehörenalle bürger=
lichen Rechtsstreitigkeitenund Strafsachen, für welchenicht entwederdie Zuständigkeit
von Verwaltungsbehördenoder Verwaltungsgerichten begründetist.“ Damit ist zwar
nicht gesagt, daß es ausschließlichSache des Reichsrechtessei, die Zuständigkeit der
Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichte zu bestimmen;es ist aber auch nicht
gesagt,daß durch Landesgesetzgebungden ordentlichenGerichtenbeliebigbürgerliche
RechtsstreitigkeitenabgenommenunddenVerwaltungsbehördenoderVerwaltungsgerichten
übertragen werden können. Das G.V. G. läßt vielmehr die Entscheidung über das
Bestimmungsrecht und dessenGrenzen offen und überläßt sie damit der Wissenschaft.
Diese wird nach den Grundsätzen des Verfassungsrechteszu entscheidenhaben. Es
ergebensichdabeifolgendeSätze.

Soweit bürgerlichesRechtoderStrafrechtdurchReichsgesetzgeregeltist unddas
Reichsgesetznicht andersbestimmt,ist die Zuständigkeitder ordentlichenGerichtefür
alle Streitsachenund Strafsachen gegeben,und kann durchLandesgesetzeine Zuständig=
keit der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichtenicht begründetwerden. So=
weit jedochbürgerlichesRecht durch Landesgesetzgeregeltist, kann durch dasselbedie
Zuständigkeitder VerwaltungsbehördenundVerwaltungsgerichtedes betr.Staates an=
geordnetwerden. Sovweitdies nicht geschehenist, ist auchfür dieseSachendie Zu=
ständigkeitder ordentlichenGerichte gem. § 13 des G.V. G. gegeben.

* 13 desG.V. G.s hat ferner den Sinn, daß die Zuständigkeit der ordentlichen
Gerichte regelmäßig, d. i. soweit nicht durchGesetzanderes bestimmtist, sichnur auf
bürgerlicheRechtsstreitigkeitenund Strafsachen erstreckt. Es gehörenalso Streitsachen
aus demStaatsrecht(Verfassungsrecht,Verwaltungsrecht,Kirchenrecht,Völkerrecht)
nicht vor die ordentlichenGerichte, es sei denn, daß sie ihnen durch Gesetzbesonders
übertragensind. Dies kanngeschehendurchReichs=oderLandesgesetznachderAbgrenzung,
welchefür die Zuständigkeit zur Regelung des betreffendenGegenstandeszwischenReich
und Staaten besteht. Aus diesenGrundsätzenergibt sichauchdas Maß der Bindung der
Gerichte an die Beschlüsseund EntscheidungenandererBehörden. Es bestehteinesolche
Gebundenheitnur in dem Maße, als die andere Behörde im Bereich ihrer gesetzlichen
Zuständigkeit gehandelthat. Auch folgt aus diesenGrundsätzen, daß die ordentlichen
GerichteregelmäßigkeineZuständigkeithabenzur Entscheidungüber Streitsachenaus
dem Rechte eines fremden Staates. Doch kann durch Reichs=bzw. Landesgesetzeine
solcheZuständigkeitbegründetwerden.

Ferner kann,soweitnichtreichsrechtlicheRegelungPlatz greift, dieZuständigkeit
der ordentlichenGerichtelandesrechtlichzugunstensolcherbesondererGerichtebeschränkt
werden, welche§ 14 des Reichsgerichtsverfassungsgesetzeszuläßt. Indessenkannsowohl
diese Sondergerichtsbarkeit,soweit nicht durchReichsgesetzeanderes bestimmtist, unter
selbständigerRegelung40, als auch jede andere Art der Gerichtsbarkeit den ordentlichen
Gerichten übertragen werden. An Verwaltungsgeschäftenkönnen nur Geschäfte der
Justizverwaltung denselbenüberwiesenwerden#1.

26#Bgl. d. Art. „Justizverwaltung“ v. K. v. Risch in v. Stengels Wörterb. d.V. R.s
2.Erg.Bd.S. 206ff. Siméon a.a.O. 2.Aufl.1I S. 479.

39R.G. V.G. 8 12, 18,Einf. Gef.82. P. Laband a. a. O. III S. 340ff. Vgl. unten 8 181.
40Nach R.Einf.Ges. z. G.V. G. 3
l A. a. O. § 4. Ausf.Ges. z. R.G.V.Art. 8.
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Als Sondergerichtsbarkeitbestehtin Bayern":
1. die Heergerichtsbarkeit5;
2. die Familiengerichtsbarkeit im königlichenHause"“";
3. die Gerichtsbarkeit der Rheinschiffahrtsgerichte,welche,soweit sie bisher den

ordentlichenGerichtenübertragenwar, in ersterInstanz denpfälzischenAmtsgerichten,
in deren Bezirke Rheinuferstreckenfallen, in zweiter Instanz demLandgerichteFranken=
thal, vorbehaltlichderZuständigkeitderZentralkommissionin Mannheim,zugewiesenist"5.

Die Gerichtsbarkeitin denAngelegenheiten,welchenicht zur ordentlichen,streitigen
Gerichtsbarkeit gehören,ist in demUmfange, wie siein deneinzelnenLandesteilenfrüher
bestand,nach Maßgabe des Ausführungsgesetzesvom 23. Februar 1879 zum Gerichts=
verfassungsgesetzevon den früheren auf die entsprechendenneu gebildetenordentlichen
Landesgerichteübergegangen" und nunmehr durch das Reichsgesetzüber die freiwillige
Gerichtsbarkeitund die zugehörigenLandesgesetzebei diesenGerichtenbelassen.

Die Vorstände der Gerichte sind, nebender Staatsanwaltschaft, die Organe des
Staatsministeriums der Justiz bei den Geschäftender Justizuerwaltung"7. Sie können
hierbei die Mitwirkung der Beamten in Anspruch nehmen,die ihrer Ausfsichtunterstellt
sind48. Die Gerichtesindferner,gleichdenStaatsanwälten,verpflichtet,auf Verlangen
der Aufsichtsbehördenüber Angelegenheitender Gesetzgebungund der Justizverwaltung
Gutachtenabzugeben“.

Das Hinterlegungswesenwird sowohl in der streitigenals in der nichtstreitigen
Rechtspflege, soweit nicht durch Verordnung die kgl. Bank als Hinterlegungsstellebe=
zeichnetist, von den Gerichtenbesorgt 3°.

Das Notariat ist aufrechterhaltengeblieben.
Beibehaltenist ferner das Mercantil=Friedens=und Schiedsgerichtder Stadt

Nürnberg in seiner bisherigen Einrichtung als Vermittelungsamt für Streitigkeiten in
Handelssachenund mit seinerseitherigenZuständigkeitzur öffentlichenBeglaubigung
der Handelsbuchauszügeund Handelsvollmachtenl.

Das Vermittelungsamt der Gemeinden und Militärbehörden 55 in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeitenbestehtfort. Der Kläger ist aber nicht zur Anrufung eines solchen
Vermittelungsamtes verbunden, und der Gegner unterliegt bei Nichterscheinenweder
einer Strafe, noch einer Kostenersatzpflicht.

4 Von denErmächtigungendesG.V.G. § 143Z.2, 3, 4 (ablösungsgericht Gemeindegerichte,
Gewerbegerichte)hat Bayern keinen Gebrauch gemacht. Dagegen wurden Gewerbegerichtedurch
Neichsge etz v. 29. Juli 1890 (N.G.Bl. S. 141), geändertdurch NR.G. v. 30. Juni 1901 (N.G. Bl.
S. 358)und KaufmannsgerichtedurchR.G. v. 6. Juli 1904(N.G.Bl. S. 266) angeordnet.

43 Hiervon unten § 79.
4" Vorbehalt in § 5 des Rifinf Gel 3.G.V. G. Dazu b. Ausf.G. zum R.G.V.G. v. 23. Febr.

1879/9.Juni 1899 Art. 81 Abs. II. Vgl. oben§ 25 N. 38 ff.
45Ausf.Ges.7 R.G.V.G. Art. 9, revid.Rheinschiffahrtsaktevom 17. Okt. 1868 (Weber VII

S. 489),Landtagsabsch,vom 29. April 1869(G.Bl. 1866/69S. 801) § 25, Verordn.vom 18.Juni
1879 (G. u. V.Bl. S. 661).

46 Angef.Ausf Ges. Art. 8, 15, 27—31, 36, 42.
4 Vgl. K. v. Nilch in v. Stengels Wörterb. d. V.R.3 2.Erg. Bd. S. 125ff.; Siméon

in 2. Aufl. desWörterbuchs2. Bd. S. 479ff.
"8 Angef. Ausf.Ges. Art. 68.
1 #ne Ausf.Ges. Art. 75.
bo Wpel Ausf.Ges. Art. 76. Verordn. v. 18. Dez. 1899, das gerichtlicheHinterlegungsw.

betr. (G. V. Bl. S. 1033, Weber XXVIII S. 323).
51 Ges. v. 1. Juli 1856(G Bl. 1855/56S. 323). Ausf.Ges. zum R.G.V.G. Art. 7 Abs. II.

Vgl. Einf Ges. zum H.G.B. vom 10. Nov. 1861 (G.Bl. S. 425) Art. 61, Verordn. vom 19. April
1862 (R. Bl. S. 569) § 19 Abs. II, Einf.Ges. z. Pr.O. in bürgerlichenRechtsstreitigkeitenvom
29. April 1869(G.Bl. 1866/69S. 1233)Art. 8 Abs. I, Verordn. vom 21. Juli 1892(G. u. V.Bl.
S. 585). BVgl. auch unten § 279.

58B. Ausf.G. z. R.G.V.G. Art. 12. Diess. Gem.Ordn. Art. 100, 144 (diepfälz. Gem.Ordn.
enthält keinebezüglicheBestimmung),vgl. unten § 107; Gef., die Militärgerichtsbarkeit in bürger=
lichen Rechtssachenbetr., vom 15. Aug. 1828, § 5 (vgl. unten § 79 N. 8). Das Ausf Ges. spricht
auch vom Vermittlungsamte der Universitätsrektorate.Darüber findet sicheine Bestimmungin den
früheren Satzungen für die Studierenden an den k. b. Universitäten vom 1. Okt. 1849 (Weber IV
S. 48) Tit. III§ 38, g. In den geltendenSatzungenvom 22. Febr. 1891 (Weber XX S. 532)
ist dieselbeweggelassen.

Gocgle
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Die VornahmedesSühneversuchesin Beleidigungssachen,derin §420 derReichs=
strafprozeßordnungvorgeschriebenist, kann Gemeindebehördenübertragen werden. Die
Vorschriftender Gemeindeordnungfür die Landesteilediesseitsdes Rheins über das
Sühneverfahrengeltendabei für das ganzeKönigreich?5. Diese gesetzlichzugelassene
lbertragung ist in der Weise erfolgt, daß der Bürgermeister oder der von ihm beauf=
tragte Stellvertreter den Sühneversuch vorzunehmenhat5“.

Ausnahmegerichtesind unstatthaft55. Niemand darf seinemgesetzlichenRichter
entzogen werden. Die gesetzlichenBestimmungen über Kriegsgerichte und Standrechte
werden jedochhiervon nicht berührt50. Diese letzterenBestimmungen sind für Bayern
zufolge des Vorbehaltes im Bündnisvertrage vom 23. November 1870 57 so lange die
landesrechtlichen,als ein Reichsgesetzüber den Kriegszustandnicht ergangenists.

Die Gerichte sind Staatsgerichte55. Eine Privatgerichtsbarkeitist, soweitdie
ordentlichestreitigeGerichtsbarkeitin Frage kommt, reichsrechtlichunstatthaft. Eine
solchehat in Bayern bei Einführung des Reichsgerichtsverfassungsgesetzesnicht mehr
bestandeno. Die Ausübung einer geistlichenGerichtsbarkeitin weltlichenAngelegen=
heiten ist ohnebürgerlicheWirkung. Dies gilt insbesonderebei Ehe=und Verlöbnis=
sachen61.

Das Recht der Einrichtung der Rechtspflegesteht innerhalb der Grenzen der
GesetzedemKönige zu122.Er erläßt die allgemeinenAnordnungenzum Vollzug, so=
weit die Gesetzesolcheerforderlichmachen,und führt durchdie gesetzlichbestimmten
Organe, denen auch der weitere Vollzug der Gesetzeund Verordnungen übertragenist "5,
die Aufsicht über die Justizbehörden.Diese Ausfsichterstrecktsichauf „die ordnungs=
gemäßeAusführung der Geschäfte“, und sie kann von den Beteiligten wegen Ver=
weigerungoder Verzögerungder Rechtspflegeangerufenwerden7#. Sollte das Justiz=
ministeriumeiner solchenBeschwerdenichtAbhilfe verschaffen,so stehtdemBeschwerde=
führer noch der Weg zum Bundesrate gemäß Artikel 77 der Reichsverfassungoffen".

55Ausf.Ges.z. R.G.V.G. Art. 80. · ·
54 Bek. vom 5. Aug. 1879 (G. u. V. Bl. S. 769). Dazu Weber XVI S. 102, XIX S. 78.
55 Damit sind Austrägalgerichte nach Art derjenigen der alten Reichs=und der deutschen

Bundeszeit ausgeschlossen.Als vereinbarteGerichte bestehennur die Schiedsgerichteder R.Z.P.O.
§ 1025ff., 1048. Schiedsgerichteder in § 1048angeordnetenArt, z. B. die in standesherrlichenHaus=
gesetzen,in Testamentenoder KörperschaftsstatutenBestellten könnenjedochnur für Sachen bestellt
werden, die nach § 1025 schiedsfähig d. i. vergleichbarsind. Eine hausgesetzlicheSchiedsgerichts=
barkeit über „Dritte“, d. i. dem Hause nicht angehörigePersonen gibt es nicht.

5%R G.V.G. F 16.
57 III § 5 Ziff. VI. Dazu R.Ges. vom 22. April 1871 (R.G.Bl. S. 89) §7 Abs. II; bayer.

Einf.Ges. z. R. St.G. B.vom 26. Dez. 1871 Art. 3 Ziff. 12, Art. 64.
55 Vgl. hierüber unten 221.
56 N.G.V.G. § 15. P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,4. Aufl., III S. 373f.
50 Die Gerichtsbarkeit des Fürsten von Thurn und Taxis, welchein dem durch das b. Ges.

v. 29. April 1869 auf die nichtstreitigeRechtspflegebeschränktenUmfang auch nach dem N.G.V. G.
nochals fortbestehendanzusehenwar, ist durch das N.G. über die Angel. der freiw. Gerichtsbarkeit
aufgehobenworden. Die am 1. Januar 1900 dort schwebendenAngelegenheitengingen mit diesem
Zeitpunkt auf die staatlichenGerichte über. Der Staat übernahm die Fürstlichen Gerichtsbeamten
mit den Gehalts=und Pensionsansprüchen,welcheihnen nach dem am 1. Januar 1899 bestehenden
Vorschriften zukamen. B. Uberg.G. z. B.G.B. Art. 106.

si Vgl. Berf. Beil. 11 8§ 38 h, 60, 64 1, 65; Konz. Art. XIII, c: Zivilprozeßordn. von 1869
Art. 8 u. dazu J.Wernz, Kommentar S. 42 f.; R.Ges, betr. die BeurkundungdesPersonenstandes
u. die Eheschließung,vom 6. Febr.1875(N.G.Bl. S. 23) §§ 41, 76. Vgl. auchunten § 284.

6 Verf. Urk. Tit. VIII §&1.
63 Die zahlreichen in den Gesetzblätterndes Reichs und Bayerns und in den bayerischen

Ministerialamtsblättern, insbesondere dem I. M. Bl. veröffentlichten allgemeinen und besonderen Voll=
zugsanordnungen finden sich in dem Werk von A. Glock und J. Schiedermair, das im König=
reichBayern geltendeReichs=und Landesrechtsamt den Vollzugsbestimmungen, ein Handbuch für
den Gebrauch der amtlichen Gesetzblätter und Verordnungsblätter und der Amtsblätter der Mini=
sterien,Karlsruhe 1909. Dazu Nachtrag Band 1911 tauf den Stand vom 1. Sept. 1910). Sie
sind daselbstin vorzüglichersystematischerUbersichtzu deneinschlägigenGesetzesstellenmit Angabe der
Fundorte angeführt, so daß im folgenden nur auf die wichtigsten dieserAnordnungen zu verweisen
ist, im übrigen aber auf jenes Werk selbstBezug genommenwerdenkann.

4 Ausf.Ges. z. R.G. V.G. Art. 69—74. Vgl. Weber XV S. 65, 73.
65 P. Laband a. a. O. 5. Aufl. I S. 268, 4. Aufl. III S. 379.
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Die Bestimmungenüber die Verfassungund die Zuständigkeitder Organe der
Rechtspflegesowie über das Verfahren sind nur, soweitdie reichsrechtlicheRegelung
dies offen gelassenhat, landesrechtlich ergänzt66.

es BVgl.die oben N. 11 ff. angeführtenAusführungsgesetze.
Die wichtigsteninsbesondereauf VerfassungundZuständigkeitbezüglichenVollzugsverordnungen,

welchefür Bayern in Betracht kommen,sind die folgenden:
zum Bürgerlichen Gesetzbuch:die sog. Zuständigkeitsverordnung.b. V.O. v. 24. Dez. 1899

%onr S. 1229);
zum E.G. z. B.G.B. die V.O. v. 16. Juni 1900 über die Form derEheverträgederMit=

glieder 5 k. Haufe (G. V. Bl. S .481);
3. zum b. Ausf.G. z . B.G.B. die ZuständigkeitsV. O. v. 24. Dez. 1899 (G.V.Bl. S. 1229),

zu Art. 106 die V.O. v. 73Dez. 1899 (G.V. Bl. S. 1013);
4. zum b. UbergangsG. z. BiG.B. zu Art. 22 die V.O. v. 28. Sept. 1903 (G.V. Bl. S. 487),

und zu Mt. 148 die Min.Bek. v. 2. März 1902 (G.BV.Bl. S. 105), durch welchedie pfälzischen
Hypothekenämter mit den Amtsgerichten vereinigt wurden;

5. zum G.V.G. sind die auf die Verfassung bezüglichenVollzugsanordnungen im folgenden
8 den einschlägigenStellen des Textes beigefügt. Ferner s. zu §§ 18, 19 die Min. Bek., betr. die

ornahme von Zustellungen in den Wohnungen=von Personen, die von der inländischen“Gerichts=
barkeit befreit sind, v. 5. April 1893 (J.M. Bl. S. 75) und vom 15. Dez. 1899 (J. M.Bl. S. 515).
Zu den Schwurgerichten die Min. Bek., betr. die Vorbereitung der periodischen Sitzungen der
SuG. v. 6. Aug. 1879 (J. M.Bl. S. 354) u. v. 8. Jan. 1901 (J. M. Bl. S. 43). Zu & 17 val.
b.Ges., die Entscheidungder RKompetenzkonflikteusw.betr. “ 18. Aug. 1879 (G.V.Bl. S. 991);

6. zum E.G. z. G.V.G. § 11 Abs. II vgl. Art. *iler II des b. Verwaltungsgerichtshofs=
gesetzesv. 8. Aug. 1878 (G.V.Bk. S. 369).

7. zum b. Ausf. G. zumR.G. V.G. j die allg. Vollz.V. O. v. 23. Aug. 1879(G.V.Bl. S. 1043),
dazu Anderungen in V.O. v. 16. Dez. 1908 (G.B.Bl. S. 1113)zu Art. 80 des Ausf.G. (Sühne=
versuch)Bekm. v. 5. Aug. 1879 (G.V. Bl. S. 769).

8. zur Ziv Pr.O. " die Bekm. v. 21. April 1906 überBerlin als Gerichtsstandfür Deutsche,
die keinemBundesstaat angehören(R.G.Bl. S. 463), Berlin und Charlottenburg als Sitz derReichs=
behördenZ. P. O. § 19, Bekm. v. 21. April 1906 (R.G.Bl. S. 464): Abkommenzur Regelung von
Fragen des internationalen Privatrechts v. 14. Nov. 1896 (R.G. Bl.) insbes. über die Piicht der
Sicherheitsleistungfür Prozeßkosten.Vgl. dazu Glock und Schiedermair a.4. 2 N.1049ff.;
Entlastung der Richter von Schreibarbeit und Abfassung der Urteile f. Bekm. v. Vel0 1907
(J. M. Bl. S. 237, 242); Begriff Militärbehörde s. K. M. Bekm. v. 10.Mai 1880(J.M.Ml. S. 197):
VollstreckungundeKostenderZwangs= und Sicherheitshafts. Bekm. v. 6. Dez. 1881(J. M.Bl. S. 483);
Ladung öffentl. Beamter oder Bediensteterund Entbindung von derAmtsverschwiegenheits. V.O. v.
25. Sept. ½ (G. V.Bl. S. 1293); Bekm. v. 7. Jan. 1832 (G.V.Bl. S. 37), v. 27. März 1902
(G. V. Bl. S. 161) und Bekm. v. 22. Juni 1885 (J.M. Bl. S. 145): Unterstützung derGerichtsvoll=
zieher durchdie Polizeiorgane bei Zwangsvollstreckungens. Bekm.v. 16. Aug. 1879(G.V.Bl. S. 1001)
und Bekm. v. 27. März 1882(J.M. Bl. S. 70). Pfändungen von Forderungen, die bei Staatskassen
zu erhebensind und von Gehältern usw., im Bereich der Mil. Verw. s. Glock u. Schiedermair
a. a. O. N. 1078ff. VollstreckungdeutscherUrteile im Auslandf. ebendaN.1086ff.;

* zum E.G. z. Ziv. Pr. O. 9 6 mit Ziv. Pr.O. 45# f die kais. V.O.v. 28.Sept. 1879über
die Revision in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten(R.G.Bl. 299, 1880S. 98, ichr Dazu Verzeichnis
der revisiblen Landesgesetzein R.G. v. 15. März 18 (N.G.MAl.S. 38) v. 24. Juni 1886 (RN.G.Bl.
S. 207), v. 30. März 1893 (R.G.Bl. S. 139) und R.G. v. 20. Febr. 1911 (R.G.Bl. S. 59);

10. zum b. Ausf.G. z. Ziv. Pr. O. u. K.O. Art. 4 ff. s. d. V.O. v. 14. Juli 1879, das Voll=
streckungsrechtder Verwaltungsbehördenbetr. (G.V. Bl. S. 703) und hinsichtlichder Beitreibung der
Staatsgefälle Bekm. v. 27. Dez. 1899 (F.M. Bl. S. 355) und v. 17. Mai 1900 (F. M. Bl. S. 283):
zu Art. 33 (FeststellungdesDatums einerPrivaturkunde) V.O. v. 8. Sept. 1879 (G.V.Bl. S. 1161);

11. zum b. AusfG. zur Grundbuchordnung und zum Zwangsverst.G. s. Bekm. v. 31. März
und 2. Nov. 1905 (J.M. Bl. S. 587, 828) und v. 15. Mai 1906 (J.M. Bl. S. 74);

12. zur Strafprozeßordnung; die Vollzugsvorschriften deckensich zum Teil mit bensenigen=
welche zum G. V.G. und zur Ziv. Pr.O. erlassen wurden (s. oben bei Ziff. 5—8), weitere bei Glock
und Schiedermair a. a. O. N. 762, 1121ff. Hervorzuheben sind besondersdie Vollz. Best. zu
den Vorschriften der §§ 436, 459f. über Zuwiderhandlungengegen die Vorschriften über die Er=
hebung öffentlicherAbgaben und Gefälle und zu den ergänzendenVorschriften der einzelnenNeichs=
steuergesetze. Vgl. b. Ausf.(#. zur R. Str. Pr. O. v. 18. Aug. 1879 Art. 18, 19, 85 bis 101. Nach
Art. 3. Ziff. 12 dieses Gesetzes ist ferner das im b. Strafgesetzbuch v. 16. Mai 1013 (R. Bl. S. 665,

mit seinenauf das Standrecht bezüglichenVorschriften in Art. 441 bis 456 aufrechterhaltenund teil.
weisegeändertworden. Uber Mitteilungen und Berichterstattungenvon Strafverfahren f. Glock u.
Schiedermair a. a. O. N. 1199ff., an ausländische Behörden N. 1260 ff. Strafregister N. 1247ff.
Strafvollzug N. 1269ff. insbef. Begnadigung, Strafaufschub und Strafunterbrechung N. 1353ff.,
vorläufige Entlassung N. 1370ff., korrektionelleNachhaft N. 1375ff. Unterbringung Ingendlicher
N. 1391, Polizeiaussicht N. 1396f. Ausweisung von Ausländern N. 138;

13. zum Personenstandsgesetz v. 6. Februar 1875 s. die Bekm. v. 25 März 1899 (R.G. Bl.
S. 225) v. 20. Dez. 1899 (J. M.Bl. S. 873); Weiteres bei Glock u. Schiedermair a. a. O.
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I. Die ordentlichen67 Gerichte58 sind folgende:
1. Die Amtsgerichte0. Diese sind Einzelgerichteund werdenmit der erforder=

lichenZahl von Amtsrichtern besetzt,von welcheneinerdie allgemeineDienstaufsicht
führt. Die Amtsgerichtsvorständeheißen Oberamtsrichtero, die übrigen Einzel=

N. 1416ff. insbes.über die Organisation: Bekm. v. 19. Okt. und 20. Nov. 1875 (J.M. Bl. 1876
S. 43 u. 47). Aussicht: Art. 74à des A.G. z. G.V.G. mit Art. 167 Ziff. XX des A.G. z. B.G. B.
Über Eheschließungenvon Ausländern in Bayern und von Bayern im Ausland s. bei Glock u.
Schiedermair a. a. O. N.1438ff.;

14. zum bayer. Notariatsgesetzv. 9. Juni 1899 die Bekm. v. 24. Dez. 1899, die Geschäfts=
ordnung für die Notariate betr. (J. M.Bl. S. 591). Abgedr. und kommentiertbei Kayfenberg=
Dennler, Komm.1907S. 365;

15. Vollzugsbestimmungenim Gebiet derübrigen freiwilligen Gerichtsbarkeitbestehenin großer
Zahl zu den einschlägigenReichs=und Landesgesetzen,so zur RegisterführungBekm. v. 24. Dez. 1899
(J. M. Bl. S. 789), dazu Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 1478 ff.; zum Vormundschaftswesen
Bekm. v. 9. Jan. 1900 (J.M. Bl. S. 181), Bekm., betr. den Gemeindewaisenrat v. 22. Dez. 1899
(J.M. Bl. S. 553), zur Zwangserziehung: b. Ges. v. 10. Mai 1902 (G.V.Bl. S. 180) mit Ges. v.
23. Febr. 1908, die Berufsvormundschaften betr. (G. V. Bl. S. 85), Bekm. v. 28. Juni 1902 (J. M.=
Bl. S. 629), zum Nachlaßwesen:G. v. 9. Aug. 1902 (G.V.Bl. S. 463) Bekm. v. 20. März 1903
(J.M.Bl. S. 111),zum Hypotheken=und Grundbuchwesen:die älteren Gesetze,das Hyp.G. v. 1. Juni
1822 (G.Bl. S. 17) G. v. 1. Juni 1822 (G.Bl. S. 125),die neuenGesetzes. oben N. 30. Zu alle=
dem sind die Ergänzungen und Anderungen und die einzelnenVollz.Bestimmungen nachgewiesenbei
Glock u. Schiedermair a. a. O.; F. Keidel, Kommentar zum Gesetzüber die Angeleg, der
freiw. Gerichtsbarkeit,2. Aufl., München 1907;

16. hinsichtlich des Konkursverfahrens s. Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 1615;
17. Bestimmungenüber die Beglaubigung öffentlicherUrkunden enthalten das R.G. v. 1. Mai

1878 (R.G. Bl. S. 89), dann Staatsverträge insbes. die Konsularverträge. Dazu Bekm. v. 28. Aug.
166n60 B#0 v. 29. März 1868 (J. M.Bl. S. 65). Vgl. Glock u. Schiedermair a. a. O.

18.Bestimmungen über Rechtshilfe enthält das B.G. v. 21. Juni 1869 (B.G.Bl. S. 305,
eingef. in Bayern durch§ 6 des R.Ges. v. 22. April 1871, B.G.Bl. S. 89, G.Bl. S. 2); dasselbe
gilt zwar nochzum Teil, ist aber zum Teil ersetztund ergänzt durch §§ 157 bis 169 des G.V.G.,
die nach dem R.G. v. 17. Mai 1898 § 2 auch auf Angelegenheitender freiw. GerichtsbarkeitAn=
wendung finden. Vgl. auchR.A.O. §86, Patentgesetzv. 7. April 1891 § 32 (R.G.Bl. S. 79), R.G.
betr. die Untersuchungvon Seeunfällen v. 27. Juli 1877 88.20, 30 (R.G Bl. S. 549), Gewerbe=
erichtsgesetzv. 29. Sept. 1901 § 61 (R.G.Bl. S. 353), Kaufmannsgerichtsgesetzev. 6. Juli 1904
16 (N.G.Bl. S. 266), Konsulargerichtsbarkeitsgesetzv. 7. April 1900 § 18 (R.G.Bl. S. 213).

Ferner bestehtfür den Rechtshilfeverkehrunter den Staaten des ehem.DeutschenBundes das
allg. Kartell v. 10. Febr. 1831 (Bekm. v. 9. April 1831, R. Bl. S. 241), sodann unter den Staaten
Belgien, Dänemark, DeutschesReich, Frankreich, Italien, Niederlande,Norwegen,Osterreich=Ungarn,
Portugal, Rumänien, Rußland, Schweden,Schweiz und Spanien das Haager Abkommenüber den
Zivilprozeß v. 17. Juli 1905 (R.G.Bl. 1909 S. 409) vom 14. Nov. 1896 (R.G.Bl. 1899 S. 285)
und endlich unter den Staaten Belgien, DeutschesReich, Frankreich, Italien, Luxemburg, Nieder=
lande, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz und teilw. Spanien die Hagger Abkommenv.
12. Juni 1902, für Rechtshilfe in Sachen der Eheschließung,Chescheidungund Trennung, und der
Vormundschaftüber Minderjährige (N.G.Bl. 1904S. 221,231, 240,249,1905S. 716,1907S. 84,307).

ber. das Verfahren bei Auslieferungen nach Bayern f. Bekm. v. 9. Juli 1890 (J.M. Bl.
S. 210). Anderungenbei Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 1633. Uberdas Verfahrenbei
Auslieferungen aus Bayern s. Ges. v. 16. Mai 1868 (G.V. Bl. S. 633), Bekm. v. 16. Juli 1890
(J.M. Bl. S. 205/),Anderungen bei Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 1635d

Die Rechtshilfeverträge des Neichs und Bayerns mit anderen Stoaten s. bei Glock u.
Schiedermair a. a. O. N.1650ff. #

"1 Von den besonderenGerichten(Militär=, Gewerbe=,Kaufmanns., Konsular=,Schutzgebiets=,
Prisen=, Disziplinargerichten) ist an den einschlägigenStellen des Systems zu handeln.

68 Der Grundsatzder UnentfernbarkeitderRichter ist als Regel durchgeführt. R.G V.G. 88 6.
8. Dazu Beamtengesetzv. 16. Aug. 1908 Art. 224 Ziff. 29, 35, 38 und das Disziplinargesetzfür
richterlicheBeamte v. 26.März 1881 (G.V.Bl. S. 183) in der nachArt. 224 des B.G. durchBekm.
des Justizministeriums v. 5. Dezember1908 erfolgten NeufassungArt. 65, 71, 85 Abs. III (G.V.=
Bl. S. 1007). Bayer. A.G. z. R.G.V.(G. Art. 1ff. vgl. über die Stellung der Richter die BV.O.v.
23. August 1879 (G.V.Bl. S. 1043, Weber XIII S. 332), welchenunmehr zum Teil aufgehoben
ist, durch das Beamtengesetzv. 16. Aug. 1908 und dessenVollzugsbestimmungen. Näheres unten
in der Darstellung des Beamtenrechtes.

5°"Vgl. den Artikel Amtsgerichtein K. v. Stengels Wörterbuch des D.Perwaltungerechte
2. Erg. Bd. v. H. Seuffert Gum Teil veraltet) Vgl. jetztArtikel Gerichtsverfassungv. Stengel
(Simcon) 2. Aufl. Bd. 2 des Wörterbuchs S. 202 ff.

10Nach J. M. Bekm. v. 28. Ang. 1879 (J.M. Bl. S. 540, Weber XII S. 642 N. 6) hat
unter mehrerenOberamtsrichtern der Dienstältestedie allg. Aussichtzu führen.
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richter Amtsrichter. Ist die Zahl der Richter größerals 15, so könnenmehrerevon
ihnen mit der Dienstaufsichtbetrautwerden. Das Staatsministeriumder Justiz be=
stimmt dann denjenigen,demdie Geschäftsverteilungobliegt. In größerenAmtsgerichten,
deren Bezirke nach der letztenVolkszählung mindestens50000 Einwohner zählen,
könnenAbteilungenmit Abteilungsvorständengebildetwerden. Die Abteilungsvorstände

dem Gerichtsvorstandeunter dessenOberleitung in der DienstaufsichtHilfe zu
eisten71.

Bei den AmtsgerichtenwerdenSchöffengerichtegebildet,bestehendaus demoder
einemAmtsrichter und zwei Schöffen7?. Die Schöffenübenregelmäßigdas Richter=
amt (in der Hauptverhandlung)gleichdemAmtsrichter78. Ihr Amt ist Ehrenamt7“4.
Ülberihre Auswahl bestimmendas Reichsgerichtsverfassungsgesetzunddas Ausführungs=
gesetzhierzu75.

2. Die Landgerichtesind mit einemPräsidentenund der erforderlichenAnzahl
von Direktoren und Landgerichtsrätenbesetzt78. Die Mitglieder könnengleichzeitig
Amtsrichter im Bezirkedes Landgerichtessein. Bei den LandgerichtenwerdenZivil=
und Strafkammern', im Bedarfsfalle auchKammern für Handelssachengebildet 7s.
AußerdemwerdenUntersuchungsrichterfür die Dauer einesGeschäftsjahresnachBe=
dürfnis aufgestellt72. Die DienstaufsichtundGeschäftsleitunghat derPräsident,letztere
unter teilweiserMitwirkung der Direktoren und des Präsidiums, zu welchemaußer
demPräsidentenals Vorsitzendemdie Direktorenund der ältesteRat gehören. Den
Vorsitz führenim Plenum derPräsident,in denZivil= undStrafkammernderPräsident
und die Direktoren30. Die Zivilkammern entscheidenin der Besetzungvon drei, die
Strafkammernals Berufungsinstanzenbei Übertretungenund Privatklagesachenin der
Besetzungvon drei, sonstvon fünf Mitgliedern31. Die Kammernfür Handelssachen
entscheidenin der Besetzungmit einemLandgerichtsmitgliede als Vorsitzendemund zwei
Handelsrichtern.Letzteresind Laien, demHandelsstandeentnommen,und bekleidenihr
Amt als Ehrenamtmit allen RechtenundPflichten richterlicherBeamterund mit dem
gleichenStimmrecht wie der Vorsitzende. Sie werdenvom Könige ernannt. Die
Organe,welchezur VertretungdesHandelsstandesberufensind, habenfür jedeRichter=
stellezwei Personenvorzuschlagen32.

Bei den Landgerichtentreten zeitweiseSchwurgerichtezusammen.Sie bestehen
aus drei richterlichenMitgliedern und aus zwölf Geschwornen.Der Vorsitzendedes.
Schwurgerichteswird für jedeSitzungsperiodevomPräsidentendesOberlandesgerichtes

71 G.V.G. § 22, A.G. z. G.V.G. Art. 16ff.; V.V. v. 23. Aug. 1879 (G.V.Bl. S. 1043)mit
V.O. v. 16. Dez. 1908 (G.V. Bl. S. 1113) Art. 1. Durch die letztereAnordnung wurde außer der
Abteilungsbildung auchNeues über die GehaltsordnungderVorständeund ihre Amtstitel angeordnet.
Der Vorstand desAmtsgerichtsMünchen kann denTitel Amtsgerichtspräsident(Geh.OKl. 5) erhalten.
Die Vorstände der größerenAmtsgerichte(über 40000 Einw.) könnendenTitel Amtsgerichtsdirektor
(Geh.O. Kl. 6 bei über, Kl. 7 bei unter 100000 Einw.), die Abteilungsvorständeder größeren
Amtsgerichte von über 100000 Einw. den Titel Amtsgerichtsrat(Geh.O. Kl. 7) und die Abteilungs=

vorstände der Amtsgerichte von über 49999 Einwohnern den Titel Oberamtsricher(GehO. Kl. 7)
erhalten.

72 R.G. V.G. 8§§25, 26. 78 R.G.V.G. 8§30.
“ Uber die ReisekostenVerordn. vom 29. Juli 1879 (G. u. V. Bl. S. 731, 733 und v.

20. Januar 1900 (G.V. Bl. S. 101). Uber Auszahlung und Verrechnung f. die Hinweise bei
A. Glock und J. Schiedermair a. a. O. N. 730 ff. «

7VR.G.V.G.§§81ff.,Ausf.GcfctzArt.23ss.UberpcrsiellungderLtstenBekm.v.1.Aug.
1880 (J. M. Bl. S. 290). Weiteres bei Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 719 ff. **•

76 R.G.BV.G. § 58. uber Ergänzungen Ausf.Ges. Art. 33. V.O. v. 23. Aug. 1879 (G.V.=
Bl. S. 2).u. 16. Dez. 1908 (G.V. Bl. S. 1113).

!7 Uber „detachierte“Strafkammern R.G. V. G. 8 78.
8 R.G. V. G. § 59, 100. Weber XIV S. 276.
*%N.G.V.G. F 60. 80 R.G.V.G. 61 ff., Auef.G. Art. 32.
au R.G.V.G. 8.77.
33 R.G.V.G. § 109ff., Ausf.Ges. Art. 1. Dazu Verordn, vom 2. Sept. 1879 u. 7. Sept.

1891 (G. u. V. Bl. 1879 S. 1073; 1891 S. 323), Bek. vom 13. Sept. 1879 (G. u. V Bl. S. 1180).
Über dieHrrichtung“ der einzelnenHandelskammernf. die Hinweise dei Glock u. Schiedermair
a. a. O. N. 735. Uber die Führung der Handelsregisters. jetztBekm. v. 24. Dez. 1899 (J. M.Bl
S. 814), Glock u. Schiedermair a. a. O. N.1483ff.
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aus den Mitgliedern dieses Gerichtshofes oder der untergebenenLandgerichte ernannt.
Den Stellvertreterund die beidenanderenrichterlichenMitglieder bezeichnetderPrä⸗
sidentdes Landgerichtesaus denMitgliedern diesesGerichtesss. Das Amt der Ge=
schworenenistEhrenamt“. ÜberihreAuswahl bestimmendasReichsgerichtsverfassungs=
gesetzund die landesrechtlichenAusführungsvorschriften86.

3. Die Oberlandesgerichte36 werden mit einemPräsidenten und der erforderlichen
Zahl von SenatspräsidentenundRäten besetzt7. Bei denOberlandesgerichtenwerden
Zivil= und Strafsenategebildet352.In bezugauf Dienstaufsicht,Geschäftsleitungund
Vorsitzgilt dasselbe,wie für dieLandgerichte,mit der Maßgabe,daß zumPräsidium
die beiden ältesten Räte des Gerichtes beizuziehensind#. Die Senate sind fünf=
gliederigvo.

4. Bayern hat allein unterdendeutschenStaatennebendemReichsgerichte?ein
oberstesLandesgericht22. Letzteresbestehtaus einemPräsidenten und der erforderlichen

ahl von SenatspräsidentenundRäten. Bei demselbenwerdenSenate gebildet,deren
Ht das StaatsministeriumderJustiz bestimmt's. NachreichsgesetzlicherVorschrift?“
finden auf das obersteLandesgerichtdie allgemeinensowie die besonderenfür das
ReichsgerichtgeltendenBestimmungender§§ 61—68, 124, 126, 132—134, 137, 139,
140, 183 Absatz1 des Reichsgerichtsverfassungsgesetzesin Sachen der ordentlichen
streitigenGerichtsbarkeitund in Grundbuchsachen?sAnwendung.Nachlandesgesetzlicher
Vorschrift?“6finden auf alle Rechtssachen,die zur Zuständigkeitdes oberstenLandes=
gerichtsgehören,dieBestimmungender §§ 61—68 des Reichsgerichtsverfassungsgesetzes?
Anwendung.Die Zivilsenateentscheidenüber dieBestimmungdeszuständigenGerichtes
und als Beschwerdegerichteüber das Rechtsmittelder weiterenBeschwerdein derBe=
setzungmit fünf, in allen anderen Sachen in der Besetzungmit siebenMitgliedern s.
Der GeschäftsgangbeimoberstenLandesgerichtewird durcheineGeschäftsordnungge=
regelt, welche das Plenum auszuarbeiten und dem Staatsministerium der Justiz zur
Genehmigung vorzulegenhat .

Die Zahl der Gerichte, die Gerichtssitzeund die Gerichtsbezirkewerdenvom
Königebestimmt10.

s3 N.G.V.G. 88 79, 81—83.
Uber dieNeisekostenVerordn. vom 29. Juli 1879(G. u. V.Bl. S. 731, 733); 24. Juni

1896 (G. V. Bl. S. 303) und v. 20. Jannar 1900 (G.V.Bl. S im= Vgl. N. 74.
* R.G.V.G. §84ff., Ausf.Ges. Art. 34. ÜberHerstellung derWifen s. Bekm. v. 1. Aug.

1880 (J.M. Bl. S. 290).
56 V l den Art. bberlandeserichtev. K. v. Risch in v. Stengels Wörterbuch des Ver=

waltungsre 2. Erg.Bd. S
R. B.cch.8Ag=: * i Teif Ges. Art. 40.

38R.G.V.G.8 120. G. 121.
50.RN.G.V.G. 8 124.
? Darüber R.G.V.G. Tit. IX. aschäftsordnungdes Reichsgerichtsveröffentlichtmit Bekm.

8. April 1880 (3.Bl. S. 190, J.M. Bl. S. 126),Anderung Bekm. v. 25.Juli 1886 (J.M. Bl.
S. 250). Die Errichtung von Hilfsfenaten s. V. O. v. 27. Sept. 1879 (R.G. Bl. S. 299).

Einf.Gef. z. R.G.V.G. §§ 8, 10; R.Ges. vom 11.April 1877 § 1. Es # der Bestand
diesesGerichtshofesnicht auf einemb.Sonderrechte, sondernauf der für alle Staaten mit mehr als
einemOberlandesgerichtm. Ausnahme des KönigreichsSachen. anwendbore reichsgesetzlichenRegel.
Vagl. P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,4. Aufl., III S. 377ff.

03 Ausf Ges. z. R.G.V.G. Artz 43, 44.
?4 Einf.Ges. z. R.G.V.G. § 1 5"5E.G. z. G.V.G. § 10 Abs. III (neueFaffung,
96 Ausf.L#. 4 R.G.V. G. d#l#45, 48, 49. Die Art.: und 47 sind durch A.G. z. B

Art. 167 Ziff. XXV aufgehoben worden.
57R.G.V.G. § 126 decktsich mit Ausf.Ges. Art. 43, § 132 entsprichtdem Art. 44, § 134

erklärt die Zuziehung von Hilfsrichtern für unzulässig,§ 183 Abs. 1 handelt von Ordnungsstrafen.
Ausf.Ges. z. G.V.G § 48 (neueFassung).

?29Ausf.Ges. z. R.G.V.G. Art. 49.
100Verordn., die Bestimmung der Grrichtssitzeu. die Bildung der Gerichtsbezirkebetr., vom

2. April 1879 (G. u. V.Bl. S. 355; die Anderungensind nachgewiesenbei Glock u. Schieder=
mair a. a. O. N. 770, (mit I. Nachtrag 1910). S. insbes.Leiur v. 17. Dez. 1909 (G.V.Bl.
S. 915): Vereinigung derbeidenAmtsgerichte,München1 und II zu einem„AmtsgerichtMünchen“.

Val. daznzi LandtagswahlgesetAt. 2 Abs. II. Bek. über die Bildung,derSchmurgerichtsbezirle vom
30. gl. Mts.(G. u. V.Bl. S. S. 609); Verordn., die Bildung der Kammernfür Handelssachenbei
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Zum Personal der Rechtspflege gehören außer den Richtern und den Beamten
des Justizministeriumsim Gerichtsbanndie Staatsanwälte,Amtsanwälteund ihre
Hilfsbeamten, die Gerichtsschreiber,Gerichtsvollzieherund das niedereDienstpersonal
(Boten, Diener,Wärter usw.),dann außerhalbdesGerichtsbannesdieAdvokatenund
Rechtsanwälteund die Notare. Auch für sie bestehennebendenDienstvorschriftendes
BeamtenrechtesbesondereorganischeVorschriftennachReichs=und Landesrecht101.

II. Die Zuständigkeitenauf demGebieteder bürgerlichenRechtspflegegestalten
sich wie folgt.

Während nach früherem Recht die Zuständigkeit der Gerichte in der Hauptsache
nur für bürgerlicheStreitsachen,Konkurseund StrafsachendurchReichsgesetze,die
Zuständigkeit für nichtstreitige Rechtspflege102 dagegen durch Landesgesetzebestimmt
war, ist nunmehr für beide Gattungen von Sachen, soweit überhaupt die Gerichte in
Betracht kommen,fast ausschließlichReichsrechtmaßgebend.Während ferner für
das Gebiet der nichtstreitigenRechtspflegein beidenbayerischenGebietsteilen die Zu=
süändiget derGerichteeineverschiedenewar, gilt nunmehreinheitlichesRechtim ganzen

önigreich.
Zur ZuständigkeitderAmtsgerichte(Einzelgerichte)gehörennachReichsrechtund

Landesrecht108:
1. die kleinerenStreitsachen,d. h. solchemit einemStreitwert bis zu600Mk.

(früher 300 Mk.), ausgenommendie in § 70 Abs. II und IlII des G.V.Gs. bezeich=
neten Sachen und zuzüglich jener, welche§ 23 Z. 2 nennt104;

2. dieKonkurse 105(Konkursgericht);
6 3. das Grundbuchwesensamt Hypothekenund Grundschuldsachen106 (Grund=

buchamt);
4. das Vormundschafts=,Pflegschafts=und Beistandschaftswesen107(Vormund=

schaftsgericht);

den Landgerichtenbetr., vom 2. Sept. 1879 u. 7. Sept. 1891(G. u. V. Bl. 1879 S. 1073; 1891
S. 323); Verordn. vom 26. Juli 1890 (G. u. V.Bl. S. 505, Weber XX S. 299). Über das

64 Gjahr “ Gerichte s. Bekm. v. 31. Mai 1867 (J. M. Bl. S. 145) und v. 9. Sept. 1879
(J. M. Bl.S. 630).

101Hierüber unten Ziff. IV und V.
102 DerBegriff der nichtstreitigenRechtspflegeist ein unbegrenzter. Er umfaßt mehr, als

was unter demnichtssagendenAusdruck„freiwillige Gerichtsbarkeit“zusammengefaßtzu werdenpflegt.
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind diejenigen, welche das R.G. unter diesemNamen
zusammenfaßtund seinenNormen unterstellt. NichtstreitigeRechtspflegeist alles, was außer den
Streitsachenund denStrafsachendenGerichtenübertragenist, mögenesGegenständederVerwaltun
oder der Rechtspflege sein. Der Begriff der Rechtspflege, abgesehenvon Streit= und Strafsachen, ist
der Verwaltung gegenüberanders als nacheinemsormalenMaße nicht abzugrenzen,es istdie den
GerichtenübertrageneVerwaltung und will man sie nachden vorliegendenFaen nochetwasnäher
bestimmen, so ist es die um die unmittelbare Durchführung bürgerlichrechtlicher Normen sich grup=
pierende Verwaltung. Es sind das Dienstleistungen des Staats im Bereich der bürgerlichen Rechts=
ordnung, wie Auseinandersetzungen(Konkurs, Nachlaßgeschäfte),Bestellungenund Aufsichtsführung
(Vormundschaftswesen),Buchführungen(Grundbuch),Bestätigungen,Registrierungenund andre Be=
urkundungenu. dgl. m. Auch dieVollstreckungist eineVerwaltungstätigkeit im Diensteder bürger=
lichen echtsordnung, nur hat sie das Besondere, daß ihr regelma der Streit oder Konkurs vor=
ausgeht.

168Durch die neuereReichsgesetzgebungist ihre Zuständigkeit insbesonderedahin erweitert
worden, daß der dieZuständigkeit begrenzendeStreitwert von 300 auf 600 Mk. erhöhtworden ist
(Novelle v. I. Juni 1909 Art.1 Z. 1, R.G.Bl. S. 475), und daß ihnendie Sachendernichtstreitigen
Handelsgerichtsbarkeit,welchein Bayern früher nachA.G. v. 23. Febr. 1879 z. G.V.G. den Land=
gerichten übertragen waren, zugewiesen worden sind.

104G.V.G. § 23 mit A.G. z. G.V.G. Art. 26; auch § 24; des G.V.G.3
10Konk.O.3 71.214,238Abs.II. »»»
WGrundbuchordnnng§§1,56,61A.G.zurG.B.O.usw-Art.1,7,21.Fürbtellbck

glaugszeik VorbereitungsG. v. 18. Juni 1898 Art. 10. Pfälz. Liegenschaftsgesetzv. 1. Juli 1898
rt. 27, 30. gl. auchA.G. z. B.G.B. Art. 174 und Ubergangsgsges. Art.148 (Pfalz. über die

Führung der Fideikommißmatrikelns. unten (Oberiandesgerichte).
17 R.G. über die freiw. (Gerichtsbarkeit§8 35 ff., 75 (Nachlaßpflegschaft)97 Abs. II; Zu=

ständigkeitdes Familienrates: B.G. B. 8§ 1858,1872: A.G. z. B.G.B. Art. 99(Zuständigkeitgegen=
über dengemeindlichen Waisenräten). Art 100 (Anstaltvormund). ÜUberg.G. v. 9. Juni 1899
Art. 107 (Pfalz).
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5. die Annahme an Kindesstatt (Bestätigungdes Vertrags)108und sonstige
Personenstandssachen,für welchenachdemPersonenstandsgesetzvom 6. Februar 1875
eine gerichtlicheZuständigkeit begründetist 100;

6. die Nachlaß=und Teilungssachen½10(Nachlaßgericht);
7. das Aufgebotsverfahren, insbesonderedie TodeserklärungenVerschollener111

(Aufgebotsgericht);
8. die Registerführung,nämlich die Führung der Schiffs=112,Handels=118,

Genossenschafts=144,Gesellschafts=115,Börsen=116,Muster=117,Vereins=118undGüter=
rechtsregister15 (Registergericht);

9. Rechtshilfe120und die Vollstreckung151(Vollstreckungsgericht);
10. die gerichtlicheBeurkundung eines Rechtsgeschäfts132(Beurkundungsgericht).
NebendiesenZuständigkeitensindden Amtsgerichtenaußerdemnachbayerischem

LandesrechtnochfolgendeAufgabenzugewiesen:

108Dass. Ges. § 65;* ändigkeitdesNotars: Not.G. Art. 1, A.G.1.G.V. G. Art. 15Abs. II.
10%Dass. G. § 69; Peronenstandsceseh88 11 Abs. III, 14 Abf. II, 15 Abs. II, 66 Abs. II.

* welchugtenn= ich 5 69 des F.G.G. abgeändertist. Vgl. auchübergangsG. v. 9. Juni 1899
rt. 33, alz).

110R.G. über die freiw. Ger. 88 72, 86, 97 Abs. II, 99. Bekm. des R.K. v. 8. März 1900
(R.G. Bl. S. 128), des b.Just. Min. v. 25. Febr. 1900 (J. M.Bl. S. 582). Vgl. auchb. A.G. z.
Ziv. Pr. O. u. K.O. Art. 155, b. A. G z. B. GB.Art. 105 (Mitwirkung der Gemeindebehörde).

111Ziv. Pr. O. 88 946, 961, 978, 983, 988, 990 1001, 1002, 1005. B.G.B. §§ 13ff. b. A.G.
z.Ziv.P.O.u.K.O.Art.29,106.

112R.G. das FlaggenrechtderKauffahrteischiffebetr., v. 22. Juni 1899§ 4 (R.G.Bl. S. 319).
R.G., betr. die privatr. Verhältnisseder Binnenschiffahrtv. 15. Juni 1895§ 120 nach der Bekm.
v. 20. Mai 1898,R.G.Bl. S. 868, b. V.O. v. 14. Dez. 1895(G.V. Bl. S. 421). Dazu R.G. über
v fozi, Ger.§§100ff., 148Abs.II, 149.Für Dispaschevgl.R.G. v. 15.Juni 1895§87

1138R.G. über die freiw. Ger. § 125. Nach § 145 diesesGesetzessind demAmtsgericht außer
der Negpistersührungauch gochandereJuständigkeitenaus H.G.B. 8§146 A II, 147, 157Abf. II,
166 Abs. III, 192 Abs. III, 254Abf. III, 266 Abs. II, 268 Abs. II, 295 Abs. II, III, 302 Abs. II
bis IV, 338 Absf. III, 524 Abs. I, II, 530 Abs. I, 590, 685, 729 Abs. I, 884 N. 4 übertragen.
Vgl. auch E.G. zumH. G. B. § 4. Vollz. Bekm. v. 24. Dez. 1899 (J.M. Bl. S. 814); Bekm. v.
28. Dez. 1902 (G.V. Bl. 1903 S. 5). UbergangsGes. v. 9. Juni 1899 Art. 38. ·

"«R.G.,betr.dieErw.u.Wirtfch.Gcn.,v.l.Mai188910Abf.1l(nachBetm.v.20-Mm
1898R.G.Bl.S.810),vgl.auch§§45Abs.1ll,61,83Abs.I,IV,93dieesGesetzesundR—G-
überdiefreichr.§147,148.Bekm·desR.K.v.l.Julils99(R.G-Bl..347),bayer.Bekm.
v. 14. Dez. 1899 (J. M. Bl. S. 959).

½ R.G. betr. die Gesellschaftenmit beschr.Haftpflicht v. 20. April 1892 S§ 7, 12 (nachder
Bekm. v. 20. Mai 1898, R.G. Bl. S. 846), dazu auch§§ 66 Abs. 11, III, 74 dess.Gesetzesund
&*148 des R.G. über d. Angel. der freiw. Ger., Bekm. v. 14. Dez. 1899 § 21 (J. M.Bl. S. 959),
Bekm. v. 23. Sept. 1869 (Reg.Bl. S. 1789).

116Die Führung ist einzelnenAmtsgerichtenübertragen. Bekm. v. 14. Dez. 1899 (J. M.Bl.
S. 909),vgt Keidel, Komm. zum R.G. ub. d. freiw. Ger. 2. Aufl. S. 300.

in R.G.,betr. den Urheberschutzan Mustern und Modellen, v. 11. Jan. 1876 § 9 (R.G.Bl.
S. 11). Bekm. v. 29. Febr. 1876 (Zentr. Bl. S. 123, G.V. Bl. S. 295, 1884 S. 41, 1887 S. 27.
Bekm.v. I4.Dez.1899(J.M.Bl. S. 982).

18 B.G.B. § 55; Bekm. v. 12. Nov. 1898 (Zentr. Bl. S. 438, J.M. Bl. 1899 S. 1034, 1900
S. 483). R.G. üb. d. Ang. der freiw. Ger. § 159.

indeB.G.B. § 1564 und die in vor. Note angef. Bestimmungen.
120G.V.G.F 158.
121Ziv. Pr. O. § 764, R.G. über die Zw.Verst. und Zw.Verw. v. 24. März 1897 §§ 1, 140,

162. Die Versteigerungerfolgt in Bayern durchdenNotar; b. A.G. z. G.B.O. ½ Art. 25. Uber
die Besellung. eines Sachverständigenfür die Feststellungdes Zustandes oder Werteseiner Sache
und für die Bestellungeines Verwahrers s. N.G. über die Ang. d. freiw. Ger. §§ 164, 165, f. auch
§*166 mit B.G.B. § 1246 Abs. II. A.G. z. B.G. B. Art. 87 (Grundstücke).Eine Art Vollstreckung
ist die Vornahme des Offenbarungseidesmit Haftzwang. Lfe Abnahme kann durchdas Prozeß=
ericht ersolgen. In bestimmtenFällen (Ziv.Pr. O. §§ 807, 883)muß sie Aucchdas Amtsgericht er=
8 Ziv. Pr.O.§ 899.Vgl.B.G.B.I§s259,360, 2006,2028,2057; R.G.üb.d.Ang,der
eiw. Ger. § 163; b.A.G. z. B.G. B. Art. 130. Uber die Nebenzuständigkeitdes Amtsgerichtszur

Anordnung des Arrests s. Ziv. Pr. O. § 919.
188R.G. über d. Ang. d. freiw. Ger. §§ 167ff. B. A.G z. GV.G. Art. 15 Abs. II. Wo

ein R.G. dieZuständigkeiteinesGerichts oder einesNotars für eineBeurkundunganordnet,sind in
Bayern nicht die Amtsgerichtesonderndie Notare zuständig. B. A.G. z. Ziv. Pr. O. u. K.O. Art. 33
(Feststellung des Datums einer Privaturkunde). Not. Ges. Art. 97 (Notariatsverweser).

Gocgle



8 78 Die Reichsjustizgesetzgebungund das Vandesrecht. 381

1. das Hinterlegungswesennebender kgl. Bank 128;
2. die Ausstellung des Unschädlichkeitszeugnisses124;
3. die Anordnung und Aufhebung der Zwangserziehung125 und die Bestellung

von Berufsvormündern186;
4. die Eröffnung der Verfügungen von Todes wegen, Ermittlungs= und Ver=

mittlungshandlungenbei Nachlässenund Bescheinigungenübersolche17;
5. die Entgegennahmeder Erklärungen über Ausübung des Verkaufsrechts nach

den Bestimmungendes Gesetzesüber die Güterzertrümmerung(Grundbuchamt)1°8.
Durch Landesgesetzkönnenden Amtsgerichtenweitere Zuständigkeitenim Gebiet

der landesrechtlichgeregeltenRechtspflegeübertragenwerden.
Die Landgerichteurteilen nachReichsrechtdurchihre Zivilkammern, bzw. die

Kammern für Handelssachen,in ersterInstanz über alle bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,
welchenichtdenAmtsgerichtenzugewiesensind;siesindfernerBerufungs=undBeschwerde=
gerichteüber denAmtsgerichten12°.

Nach Landesrecht,das infolge reichsrechtlicherErmächtigung geschaffenwurde10,
sind die Landgerichteferner ohneRücksichtauf denStreitgegenstandzur Bescheidung
gewisserAnsprüche zuständig,welchegegenden Staat oder Staats= oder öffentlicheBe=
amte erhobenwerden. Den Landgerichtensind weiter landesrechtlicheinige Angelegen=
heiten überwiesen, für welche früher die Bezirksgerichte in ersterInstanz zuständig
waren151. Sie sind zuständigfür die Verhandlung und Entscheidungder Rechtsmittel
in den Angelegenheiten,welchelandesrechtlichdenAmtsgerichtenüberwiesensind182.

hre Präsidenten führen die Aufsicht und handhaben die Disziplin gegenüberden
anie 188. Die Landgerichtehabenin NotariatsachengewisseEntscheidungenzu

treffen15“. '
Die Oberlandesgerichteentscheidenüberdie Rechtsmittelder Berufungund Be=

schwerdegegenEndurteileund EntscheidungenderLandgerichtein bürgerlichenRechts=
sachen,ohneUnterschied,ob die Zuständigkeit der Landgerichteals ersteInstanzen nach
ReichsrechtoderLandesrechtbegründetist 135, ferner über die Ablehnung oder das un=
befugteStattgebendes ersuchtenGerichtes13.

Landesrechtlich gehören zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichtedie Angelegen=
bün für welchefrüherdieAppellationsgerichtein ersterInstanz zuständigwaren157,
nämlich:

1. gewisseKlagen gegenMitglieder des königlichenHauses188;
2. die Mitwirkung bei standesherrlichenVormundschaften167;
3. Familienfideikommißsachennach der VII. Verfassungsbeilage.
Die PräsidentenderOberlandesgerichteführendieDienstaufsichtüberdieNotare

ihresGerichtsbezirksund könnensich bei Erledigung einzelnerAusfsichtsgeschäftemit

1# Es find bei denAmtsgerichtenbesondereHinterlegungsstellenzu errichten. A.G. z. G.V.G.
Art. 76; V.O. v. 18. Dez 1899(G.V.Bl. S. 1033), Bekm. v. 28. Dez. 1899 (J.M.Bl. S. 1080;
B.O. v. 25. Dez. 1899 für Gebühren (G. V.Bl. S. 1285), Bekm. v. 12. Jan. 1900 (B.M. Bl. S. 301);
für die Bank s. Bekm. v. 28. Dez. 1899 (J.M. Bl. S. 1115, ReglementS. 1124)v. 22. Dez. 1900
(J. M.Bl. 1901 S. 1).

124B. Ges. gl. Betr. v. 15. Juni 1898 Art. 1.
1 ½ Durch das Vormundschaftsgericht.B. Ges. v. 10. Mai 1902 Art. 1. Vollzug durchdie

DistriktsverwaltungsbehördeArt. 5.
186Ges. die Berufsvormundschaftbetr. v. 23. Febr. 1908.
127NachlaßGGes.v. 9. Aug. 1902 Art. 2ff.
18 B.Ges. v. 13. Aug. 1910Art. 3.
12 K.G.V. G. 8§ 70, 71, 100 a, 101 ff. A.G. z. R.G. V.G. Art. 27.
1° K.G.V.G. § 70 Abs. III, Ausf.Ges. z. R.G.V.G. Art. 26.
is1 A.G. 8 N.G.V.G. Art. 28.
132Ausf.Ges. z. R.G V.G. Art. 27, 30.
188Not. Ges. Art. 63, Abs. I 3. 1. über ihre Vertretbarkeit s. Art. 63 Abs. II.
1: NotGes.Art.17,22Abs.I, 44Abs.I, 50ff.,35,57,100Abs.II, 105.
135R.G.V.G. Art. 123 Rif, 1, 4. A.G. * R.G.V.G. Art. 36 Ziff. 2.
188G.V. G. §5160 Abs. II mit 159 Abs. II.
i# Ausf.Ges. z. R.G.V.G. Art. 36 Ziff. 1.
138S. darüber oben§ 25 N. 39. 139S. darüber oben§ 43 N. 68.
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Genehmigungdes Staatsministeriums der Justiz durch einen richterlichenBeamten des
Gerichts vertreten lassen140.

Als obersteGerichtshöfe in bürgerlichenRechtssachenbestehen,wie bereits oben
erwähnt, für Bayern das Reichsgerichtund das obersteLandesgericht.

Die Zuständigkeit ist zwischenbeidenin folgenderWeise ausgeschieden.Die Zu=
ständigkeit des oberstenLandesgerichteserstrecktsich vor allem auf die Revisionen171
in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,welchenach allgemeinenBestimmungendes Reichs=
rechtes zur Zuständigkeit des Reichsgerichtesgehören1 Ausgenommen sind jene,
welchedemReichsoberhandelsgerichtezugewiesenwaren113und nun dem Reichsgerichte
zugewiesensind,oderdie durchbesondereReichsgesetze““ demReichsgerichtezugewiesen
werden145. Darüber, ob die Zuständigkeit zur Verhandlung und Entscheidungeiner
Revision dem Reichsgerichteoder dem oberstenLandesgerichtezukomme, entscheidet
letzteres endgültig und mit bindenderKraft auch für das Reichsgericht. Die bezeich=
netenRechtsmittel sind daher stets zunächstbeimoberstenLandesgerichteeinzulegen,das
gegebenenFalles die Akten dem Reichsgerichteübersendet1/16.Das obersteLandes=
gericht verhandelt und entscheidetferner, unbeschadetder Zuständigkeit des Reichs=
gerichts, über die weitere Beschwerdein Grundbuchsachenund anderenAngelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit111. Auch können ihm andere Gegenständeder nicht=
streitigenRechtspflege,welchenicht durch Reichsgesetzgeregeltsind, durch Landesgesetz
zugewiesenwerden. Dies ist geschehendurch das Notariatsgesetz, welches die Ent=
scheidungüber die Beschwerdengegen Entscheidungender Landgerichte in Notariat=
sachendemoberstenLandesgerichtzuteilt“5.

III. Auf dem Gebiete der Strafrechtspflegeist die Zuständigkeit in nachstehender
Weiseverteilt “½. .

Die Schöffengerichtesind für alle Übertretungenund für die geringeren,sowie
für diejenigenVergehenzuständig,deren Aburteilung ihnen nachMaßgabe des Reichs=
gerichtsverfassungsgesetzesvon den landgerichtlichenStrafkammern überwiesenwird 15°.

Die Strafkammern der Landgerichte sind in ersterInstanz für diejenigenVer=
gehenzuständig, welchenicht zur Zuständigkeitder Schöffen=oder der Schwurgerichte
gehören151; ferner für die in § 73 des Reichsgerichtsverfassungsgesetzesaufgeführten
Verbrechenund die in § 74 desselbenbenanntenstrafbarenHandlungen. Die Straf=
kammernsind ferner zweite Instanz über den Schöffengerichten.

Die Schwurgerichtesind für die Verbrechenzuständig,welchenicht zur Zuständig=
keit der Strafkammern oder des Reichsgerichtesgehören½2.

Nach reichsrechtlicherBestimmung8 bleiben ferner die landesgesetzlichenVor=

110Not.G. Art. 63 Abs. I 3. 2, Abs. II.
141 Früherhieß es „Revisionen und Beschwerden“.E.G. z. G. V.G. § 8, A.G. z. G.V.G.

Art. 42 Abs. II. Die Beschwerdenzuständigkeitwurde dem oberstenL.G. abgenommendurchR. G.
v.22.Mai 1910Art.II. ½6..V.G.§ 135.

143DieseSachenderauschlichlichenZuständigkeitdesReichsgerichtsergebensichaus 88 12ff.
des B.G.# v. 12. Juni 1869,betr. die rrichtung einesoberstenGerichtshofsg##Handelssachen(B.
G.Bl. S. 201, bayer.G.Bl. 1870/71Beil. S. 62).

14 Ein Verzeichnis dieserReichsgeletes. bei Glock und Schiedermair a. a. O. N. 746
Sr t4 Nachtr. 1910. Vgl. auch K.v. Risch in v. Stengels Wörterb. d. V.R.s 2. Erg.=

145E.G. z. R.G.V.G. § 8. Ausf.Ges. z. R.G.V.G. Art 42 Abs. I, II.
116Einf.Ges. z. R. Z.P.O. § 7.
141Ausf.Ges. z. R.G.V.G. Art. 42 Abs. III.
148Not.Ges. Art. 60 Absf.II.
1½Über die besonderenBestimmungen fürForsteägesachenund Zoll. u. Steuerstrafsachenvgl.

Ausf.Ges. z. R.St. P. O. Art. 32 ff., 85ff. Über Forstrügesachenentscheidendie Amtsgerichteohne
Zuziehung von Schöffen. S. auchVerordn. vom 1. Okt. 1879, das Verfahren in Zollstrafsachen
betr. (G. u. V. Bl. S. 1379, dazu S. 1381, 1409). Uber die besondereBehandlung der Steuerstraf=
sachen(früherA.G. z. R.St. P.O. Art. 98ff.) bestimmenjetztdieSteuergesetze.Vgl. Eink.St.G. Art. 81,

Gew. St. G. Art. 28, Kap.R.St.G. Art. 21 Abs. III, WarenhausSt.G. Art. 18. Hundest.G. Art. 14.
N. St.P.O. 8§ 459 bis 463.

150R.G.V.G. 8§ 27, 29, 75. 161R.G.V.G. §.73 Ziff. 1.
152R.G.V.G. § 80. 153Einf.Ges. z. RN.G.V.G.§ 6.
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schriften unberührt, wonach für strafbare Handlungen, die durch die Presse begangen
werden, die Schwurgerichtezuständigsind. Demgemäßbestehtdiese schwurgerichtliche
Zuständigkeit in Bayern, mit einigen Ausnahmen, für die Verbrechenund Vergehen,
die mittels eines Preßerzeugnissesverübt werden½“.

Die Strafsenateder Oberlandesgerichtesind nachReichsrechtzuständigfür die
Verhandlungund Entscheidungüberdie Rechtsmittel:

1. der Revision gegenUrteile der Strafkammern in der Berufungsinstanz;
2. der Revision gegenUrteile der Strafkammern in ersterInstanz, sofern die

Revision ausschließlichauf die Verletzungeiner in denLandesgesetzenenthaltenenRechts=
vorschrift gestütztwird;

3. der Beschwerdegegen strafrichterlicheEntscheidungenerster Instanz, soweit
nicht die Zuständigkeit der Strafkammern begründetist, und gegenEntscheidungender
Strafkammernin der Beschwerde=und Berufungsinstanz65.

Die EntscheidungüberRevisionenund Beschwerdenin denjenigenStrafsachen,
welchehiernachgemäßReichsrechtzurZuständigkeitderOberlandesgerichtegehören,war
auf Grund der Ermächtigung des E.G. z. R.G.V. G. § 9früher 15° ausschließlich
demOberlandesgerichtMünchenund ist nunmehr157demoberstenLandesgerichtüber=
tragen worden.

Das Reichsgericht ist zuständig:
1. für die Untersuchungund EntscheidungersterInstanz in denFällen des

Hoch=und LandesverratesgegendenKaiser oderdas Reich;
2. für die Verhandlungund Entscheidungüber die RechtsmittelderRevision

gegenUrteile der Strafkammern in ersterInstanz, insoweit nicht nachObigem (Ziff. 2)
die Zuständigkeitdes oberstenLandesgerichtesbegründetist, und gegenUrteile der
Schwurgerichte158.

3. für die Entscheidungüber die Anträge gegendie in Sachen der Rechtshilfe
getroffenenEntscheidungender Oberlandesgerichte157.

IV. Bei jedemGerichtebestehteineStaatsanwaltschaft160.
Das Amt der Staatsanwaltschaft wird beim Reichsgerichtedurch einen Ober=

reichsanwalt und Reichsanwälte ausgeübt, beim oberstenLandesgerichtedurch einen
Generalstaatsanwalt,bei jedemOberlandesgerichtdurcheinenOberstaatsanwalt,bei
jedemLandgerichtdurch einen erstenStaatsanwalt, denensämtlichdie erforderlichen
Staatsanwältebeigegebenwerden161.Bei denAmtsgerichtenwerdendieGeschäfteder
Staatsanwaltschaft entwedervon besondersaufgestelltenAmtsanwälten versehen, oder
es werden hiermit durch die Staatsregierung 162 andereBeamte oder sonstgeeignete
Personenbetraut163. Die unmittelbarenStädte außerMünchensindverpflichtet,die
Geschäfteder Amtsanwaltschaftfür denStadtbezirkgegenEntschädigungdurchGe=

154Ausf.Ges. z. R.G.V. G. Art. 35.
155R.G.V.G. § 123 Ziff. 2, 3, 5. 156A.G. z.G.V.G. Art. 41.
157A.G. z. G.V.G. Art. 42 Abs. III mit A.G. z. B. G.B. Art. 167 Ziff. XX V.
168R.G. G. § 136. DessenAbs. II bt nocheinebesondereBestimmungwegenZuwider=

handlungengeen die Vorschriften über die Erhebung öffentlicherAbgaben und Gefälle, welchein
dieReichskassefließen(Reichsgerichtfakultativ dritte Insian).

½ 6V.G. F 160.
16°R.G.V.G.§ 142. ,
161 R.G.V.G. § 143, Ausf. Ges. z. R.G.V. G. Art. 51. über die perfönliche Stellung der

Staatsanwälte ebendaArt. 52, 53; Verordn. vom 23. Aug. 1879 (G. u. V. Bl. S. 1043) Tit. 2.
9 16 Die „einschlägigen“Staatsministerien sind das St.M. der Justiz und das St.M. des

nnern.
162N.G.V.G. § 143 Ziff. 3, Ausf.Ges. z. R.G.V.G. Art. 54. M.E. vom 27. Sept. 1879

(Weber XIV S. 82), wonachdieAmtsanwaltschaftdiess.desRheinesregelmäßigvon den, Organen
der innerenVerwaltung“, und zwar von denBezirksamtsassessorenzu verfehenist. Vgl. auchdienur
zum Teil veralteteV. O. v. 20. Juli 1867,dieBeteiligung derDistriktspolizeibehördenbei derStraf=
rechtspflege(R.Bl. S. 865, Weber VII S. 65) und Bekm. v. 5. Dez. 1867(WeberVII S. 159).
In der Pfalz sind eigene Amtsanwälte aufgestellt. Das Ges. vom 29. April 1869, die Staats=
anwaltschaft an den Landgerichtender Pfalz betr. (G Bl. 1866·69 S. 1349), ist aufgehoben durch

s Aif 14 lit. f. des Ausf.Ges. z. N.St.P. O. vom 18. Aug. 1879 (Weber XIV S. 307 und
. 59).
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meindebeamtebesorgenzu lassen. Die Aufstellung dieserBeamten als Amtsanwälte
erfolgt auf Vorschlag der Gemeindebehördendurch das Staatsministerium der Justiz
iim Einverständnissemit dem Staatsministerium des Innern. In den übrigen Ge=
meindenkanndie Verwendungvon Gemeindebeamtenals Amtsanwältenur unterZu=
stimmungder gesetzlichenVertreter der Gemeindegeschehen1.

Die örtliche Zuständigkeit der Beamten der Staatsanwaltschaft wird durch die
örtliche Zuständigkeitdes Gerichtes bestimmt,für welchessie bestelltsind 1.

Die Nebenbeamtensind Vertreter des erstenBeamten der Staatsanwaltschaft.
Die erstenBeamten der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichtenund bei den
Landgerichten sind befugt, bei allen Gerichten ihres Bezirkes die Verrichtungen der
Staatsanwaltschaft selbstzu übernehmenodereinenanderenals denzunächstzuständigen
Beamten damit zu betrauen166.

Die Aufsicht und Leitung obliegt dem Staatsministerium der Justiz hinsichtlich
der gesamtenbayerischenStaatsanwaltschaft, dem Generalstaatsanwalt beim obersten
Landgericht hinsichtlichder übrigen Staatsanwälte diesesGerichts167,den Oberstaats=
anwälten an denOberlandesgerichtenund den erstenStaatsanwältenan denLand=
gerichtenhinsichtlichder staatsanwaltschaftlichenBeamten ihres Bezirkes. Die Staats=
anwälte haben die dienstlichenWeisungenihres Vorgesetztenzu befolgen168,dagegenist
die Staatsanwaltschaft in ihren Amtsverrichtungenvon den Gerichten unabhängig1“.

Die Staatsanwälte dürfen richterlicheGeschäftenicht übernehmen. Auch darf
ihnendie DienstaufsichtüberdieRichternichtübertragenwerden170.Außerdemführen
sie die Aufsicht über das Gefängniswesen171.

Die Beamten des Polizei= und Sicherheitsdienstes,ferner die Gemeindebeamten,
die als Amtsanwälte aufgestelltsind, die Bürgermeisterund derenStellvertreter, dann
die Polizeikommissärein der Pfalz sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft12. Im
Bedürfnisfalle könnennoch weiteregemeindlicheBeamteund Bediensteteals Hilfsbeamte
der Staatsanwaltschaftbezeichnetwerden.

V. Bei jedem Gerichte wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. Jeder
Gerichtsschreiberei eines Landgerichts und Oberlandesgerichts und der Gerichts=
schreiberei des obersten Landesgerichts steht je ein geschäftsleitenderGerichts=
schreiber15 vor. Außerdemhat jede Gerichtsschreibereidie erforderlicheZahl von

1“ Ausf. Ges. z. R.G. V.G. Art. 55. Für die unmittelbaren Städte der Pfalz (Landau) ilt
Art. 55 Abs. I ebenfalls. In Münchensind dieseGeschtste einemRat der k. Polizeidirektion über=
tragen. Bgl. V.O. v. 2. Okt. 1869(R.Bl. S. 1881). Überdie Vertretung derStaatsanwälte und
Amtsanwälte im Fallihrer rhinderung s. A.G. z. G.V.G. Art. 57, 58.

165R.G V.G. 5 144. Ausnahme beiGefahr auf Verug
166R.G.V.G. 98 145, 146. „Amtsanwälte könnendas AmtderStaatsanwaltschaftnur bei

den Amtsgerichtenund den Schöffengerichtenversehen.“
167Für eineDienstaufsichtdesGen.St. A. gegenüberden übrigenStaatsanwälten läßt § 148

des G.V.G. keinenRaum.
168R.G.V.G. §§ 147, 148 „In denjenigenSachen, für welchedas Reichsgerichtin erster

und letzterInstanz zuständigist, habenalle Beamtender StaatsanwaltschaftdenAnweisungendes
OberreichsanwaltsFolge zu leisten.“

1°°R.G.V.G. F 151.
150R.G.V.G. § 152. Auch nicht im Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Die Dienst=

aufsicht über die Notare, welche bisher in der Form der Visitationen den Staatsanwälten neben
den sie der Landgerichtezukam,ist durchdas Not.Ges.v. 9. Juni 1899Art. 68 ausschließlich
den Präsidentender Oberlandesgerichteund der Landgerichteübertragen worden. Vgl. dazu
H. Kaisenberg und M. Dennler, München 1907,S. 201ff.

I Ausf.Ges. z. R.St.P.O. Art. 23 ff. u. Vollzugsvorschr.hierzu, insb. V.O. v. 27.Nov. 1869
(R.Bl. S. 2139),Bekm.v. 14.Jan. 1870(J. M.Bl. S. 11). Weiteresbei Glock und Schiedermair
a. a. O. N. 1289 ff. W. Heule, Das Gefängniswesen in Bayern, München 1887.

172R.G.V.G. § 153, A.G. z. G.V.G. Art. 56. Vollz.V.O. v. 31. #g. 1879 (G.V.Bl.
S. 1057),Bekm.v.31.r* 1879(J.M.Bl.S.538,WeberBM0.XIII S.353,350.H.Seuffert
in K. Frhrn. v. Stengels Wörterb. d. deutschenVerw.Rechts1 S. 885ff. H. Ortloff, Lehrb.
der Kriminalpolizei auf Grund des deutschenReichsges.,Leipzig 1881.

173Nunmehr mit demTitel „Obersekretär"“.V.O. v. 16. Dez. 1908 Z. 6 (§822 der V.O.
v. 6. Sept. 1879).
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Gerichtsschreibern174, Kanzleiexpeditoren,Sekretariatsassistentenund Gerichtsschreiber=
gehilfen175zu erhalten.

Den Staatsanwaltschaftenwerdennach Bedarf Gerichtsschreiber171, Kanzlei=
expeditorenund Sekretariatsassistentenbeigegeben.

Die näherenBestimmungenwerden für die Landesgerichtedurch die Landesjustiz=
verwaltung getroffen176.

Das gleichegilt hinsichtlichder Gerichtsvollzieher777.
Die Einrichtung des ärztlichen Dienstes bei den Gerichten (Landgerichts=und

Bezirksärzte) ist durch Verordnung1718bestimmt.
Die Verhältnissedes Notariats sind durch das Notariatsgesetzvom 9. Juni

1899 179neu geregeltworden180. Das Gesetzerklärt die Notariate für staatlicheBe=
hörden und die Notare für staatlicheBeamte181. In jedemAmtsgerichtsbezirksoll
wenigstens ein Notariat bestehen. Im übrigen werden Zahl und Sitze der Notariate
durch Verordnung135 bestimmt.Jedes Notariat hat als AmtsbezirkdenLandgerichts=
bezirk,in demesseinenSitz hat1558.JedesNotariat istmit einemNotar zubesetzen154.

In denWirkungskreis desNotariats gehörennur Gegenständeder nichtstreitigen
Rechtspflege und nur diejenigen, die ihm durch Reichs=oder Landesgesetzzugewiesen
sind. In diesemWirkungskreis sind die Notare zumTeil ausschließlich,zum Teil neben
den Amtsgerichten oder anderenBehörden, Beamten oder Privaten zuständig. Ihre
Zuständigkeit erstrecktsich vor allem auf Abfassung, Beglaubigung und Verwahrung
von Urkunden, auf die Aufnahme von Vermögens=und Nachlaßverzeichnissen,die An=
legung und Abnahme von Siegeln, die Vornahme von öffentlichenVersteigerungen,die
Abnahme von Versicherungenan Eides Statt und die Aufbewahrungund Aushändigung
von Geldern, Wertpapieren und Kostbarkeiten. Zur Beurkundungensind sie zuständig,
soweit nicht durch Gesetz eine andere Behörde oder ein anderer Beamter, z. B. der
Standesbeamte, ausschließendfür zuständigerklärt ist155.

Auch die StandesbeamtensindöffentlicheBeamte,welchevomStaat zu bestellen

17/4Nunmehr mit demTitel „Sekretir“ oder nachbesondererBeförderungdurchden König.
V.O. v. 16. Dez. 1908a. a. O.

1½Über die Amtsgerichtdienerbei denAmtsgerichten,die, Poten bei den höherenGerichten
f. V.O. v. 16. Dez. 1908Z. 8 (§ 27, 29 der V.O.v. 6. Sept. 1879).

i 2 154, Ausf.Ges. Art. 59—64. na## rmis vom 6. Sept. 1879 § 17 (G.
u. V. Bl. S. 1110). hearz. vom 23. Aug. 1879 (G. u. V. Bl. S. 1043) Tit. 3, vom 16. Dez. 1908
Art. 1 3. 4 (G. V. Bl. S. 1113). Vgl. V.O. vom 7. Juli 1887 (G. u. V. Bl. S. 357), vom 17. Mai
1890 (G. u. V.Bl. S. 255). En, .Ges.vom 26. Mai 1892 u. 11. Zuni, 1894 § 14. Verordn. vom
12. Juni 1892 (G. u.V. Bl. 267) u. v. 26. Juni 1908 (G..Bl. S. 345), Fin.Min. Bl. 1892

S. Enht. Vollzugsbekm.bei Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 804 . (vgl.I. Nachtrag
v.

1½R.G.V.G. §§ 155, 156; Ausf.Ges. Art. 65—67. Die Gebühren der Geri süvolhhieher
sind im allgemeinenreichsrechtli geregelt. Geb.O. f. G.V. v. 24. Juni 1878(N.G. 166,
n veröff. 1898 S. 369, 8 cbweisung der bayer. besonderenBestimmungenbei ** u.

Schiedermair a. a.O. N.
118Vom 3. Eept. 1“ (44 sl V.Bl. S. 1081).Ginzelne Vollz.Best. nachgew.b. Glock u.

Schiedermair a. 6. O. N.2146ff. (mit I. Nachtr. 1910).
(G. #. Bre# 137; abgeändertdurchGes.üb. dd Rochlahwesenv. 9. August 1902 Art. 11

)
bd heefrüber=Gesehgebungs.oben§ 77N. 79undobenN. 170.

ot. Ge
.Wn v. 1½c4%i (G.V.Bl. S. 1205),spätergeänderts. Glock u. Schiedermair

a. a.
188rt. 6 Abs. IV. Ist sein Sitz zugleichder Sitz mehrererLandgerichte,so umfaßt es die

Bezirke 2t Handgerichte.
Ges

185Not.Ges. Art. 1—4. Eine übericht der Zuständigtigkeitennach demNot. Ges. und den
sonstigenGesetzens. bei Kaisenberg u Dennler, Kemmentar z. b. Not.Ges., München
907 S. 3ff. UÜberdie AufsichtgegenüberdenNotaren fs.obenN. 133. über Trotriatsverweter

% Art. 95ff. GesSstsordmungfe d. Notariate M.Bekm. v. 24. Dez. 1899 (J.M. Bl. S. 591).
Sonstige Vollzugsvor bei Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 851ff. Geb.O. v. * Dez.
1899(F.V.Bl. *n*=P'11883)undv.28.Juli 1900(G.V.Bl.S. 741);vgl.Gl. u.Sch.N. 4499f.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 25
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sind. Die Bildung ihrer Bezirke erfolgt durch die Justizverwaltung136. Überragt der
Bezirk nicht dieMarkung einerGemeinde,so ist derBürgermeisterderStandesbeamte,
wennein solchernichtdurchdiehöhereVerwaltungsbehördeoderdieGemeindebesonders.
bestelltwird. In den übrigen Bezirkenist ein Standesbeamterzu bestellen.Den
Standesbeamten obliegt die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbefälle 187.

Die Verhältnisse der Rechtsanwaltschaft sind, soweit das Reichsrecht dies ge=
stattet, durch königliche Verordnungen und Ministerialvorschriftengeregelt 188. Die
Reichsgesetzgebunghat auf diesemGebiete eine einschneidendeAnderung bewirkt, indem
sie an die Stelle staatlicher Ernennung der Rechtsanwälte („königlicheAdvokaten“) die
staatliche„Zulassung“derselbentretenließ.

§ 79. Die Militärjustiz. Die geschichtlicheEntwicklung der Rechtspflegedes Heeres in
Bayern: bis zur reichsgesetzlichenRegelungderGerichtsverfassungund Prozeßordnungim Jahre 1898,
bietet in mehrfacherBeziehungstaatsrechtlichesInteresse?.

Wie bereits in der geschichtlichenEinleitung diesesWerkeserwähnt, wurde durchArmeebefehl
und Verordnung vom 16. und 19. August 18132 dieGeltung der Karolina für das bayerischeHeer
aufgehoben,das allgemeineStrafgesetzbuchan die Stelle gesetztund danebenein vorläufigesMilitär=
strafgesetzbucherlassen. Durch königlicheEntschließungvom 10.November1813 wurde sodannaus=
gesprochen,daß das bürgerlicheStrafgesetzbuchnur in seinemmateriellen,nicht auch in seinempro=
zessualenTeile für das Heer Geltung habensolle. In bezugauf das Verfahrenhabeesbei der seit=
her gültigen Prozeßform zu verbleiben.

Nach demErlasse derVerfassungsurkundenahm die StaatsregierungdenStandpunkt ein, daß
die Bestimmungenüber das militärischeStrafrecht und Strafverfahren ohneMitwirkung desLand=
tages im Verordnungswegeerlassenwerdenkönnten. DieseAuffassungwar angesichtsderVorschrift
in Titel VII § 2 der Verfassungsurkundezweifellos nicht haltbar". Nachdem der Entwurf eines
Militärstrafgesetzbuchs,welchendas Generalauditoriat 1816 gelieferthatte, im folgendenJahre zu
den Akten gelegt worden war, fanden die Bestimmungen über Militär=Strafrecht und -Strafverfahren
als Kapitel 42—455 in die Dienstesvorschriften für das Heer Aufnahme. Diese Kapitel wurden durch
königlicheEntschließungvom 17. November 1822 mittels Versendunglithographierter Abdrückedem
Heere bekannt gegeben. Obschon in der Folge Zweifel an der Richtigkeit des eingenommenen
staatsrechtlichenStandpunktes sichregten,so geschahendochdiespäterenAnderungendesmilitärischen
Straf= und Strafprozeßrechtesgleichfalls im Verordnungswege#7.

186Bekm. v. 19. Okt. u. 20. Nov. 1875 (J.M. Bl. 1876 S. 43, 47) für München, Bekm.des
Mag. v. 26. Dez. 1900(J.M. Bl. 1901 S. 6). s

M»PersonenstandsVsetzv. 6. Febr. 1875 §§ 1 f. Die Aufsicht über die Amtsführung der
St. B. obliegt im diess. Bayernden Bezirksämternund höherenStellen der inneren Verwaltung,
in der Pfalz den Behörden der Justizverwaltung. P.St.G. § 11, A.G. z. G. V.G. Art. 74 a. Uber
die standesamtl.Funktionen im königlichenHaus s. oben S. 25 bei N. 53.

138Bekm. vom 7. Juli 1879, die Ausführung der deutschenRechtsanwaltsordn.betr. (G. u.
V. Bl. S. 685), Verordn. vom 19. gl. Mts. im gl. Betreff (G. u. V. Bl. S. 705), Bek. vom 10. Sept.
1879 (G. u. V. Bl. S. 1168). V. O. v. 16. Dez. 1899 (G.V.Bl. S. 1015), geändert durch V.O. v.
19. Juli 1905 (G.V. Bl. S. 527). (Weber XXI S. 457, 478.) Vollz. Vorschr. dazu bei Glock
u. Schiedermair a. a. O. N. 836ff. (mit I. Nachtr. 1910). Die GebührenderRechtsanwältefind
im allg. reichsrechtlich geregelt. Geb.O. v. R. A. v. 7. Juli 1879 (R. G.Bl. S. 176, neu veröffentl.
1898 S. 369, 692; dazu bayer.V.O. z. 26. März 1802 (G.V. Bl. S. 133, 144). Vgl. fernerGlock
u. Schiedermair a. a. O. N. 4508 ff. (mit I. Nachtr. 1910). Vgl. auch Ges. vom 18. Aug. 1879,
die Pensionsanstaltfür die Witwen u. Waisen der Advokaten des Königreichs betr. (G. u. V.Bl.
S. 987). M. Bekm. v. 18. Jan. 1910, die Ruhegehalts=, Witwen= und Waisenkasse für deutscheR.A.
betr. (J.M. Bl. S. 156).

(§791 1 Vgl. oben§ 4 N. 20, § 7 N. 16ff., 8 11 N. 9, § 12 nachN. 24.
* Bgl. hierher die Darstellung in den Verh. des bes.Aussch.der K. d. Abg. über die Entw.

der Militärstrafgesetzbücher1868/69 Abt.1 S. 19f., 136ff. und L. Oberniedermayr, Kommentar
über dasMil. St. G.B. f.d. Kgr. Bayern, München 1870,S. 1f.

8 R.Bl. S. 1049.
Auch nicht in der Beschränkungauf die militärischen Verbrechenund Vergehen, in

welchemSinne sich der Staatsrat 1833 u. 1 aussprach, während er 1830 im wesentlichendie
richtige Ansicht vertreten hatte.

5 Kap. 42 u. 43 Strafrecht, 44 u. 45 Prozeß. "
5.Die Hinausgabe der Dienstesvorschriftenselbsterfolgte erst durchk. Entschl.vom 29. Juli

1823. Uber die vergeblichenAuregungenzupesehlicherRegelung vgl. 2. Aufl. 1 S.558 N. 6.
7 V.O. v. 17. Dez. 1845, v. 14. April 1856 (Kr.M.Bl. B. 53), v. 7. Juli 1862 (Kr.M.Bl.

S. 59), v. 31. März 1863 (Kr.M.Bl. S. 69): teilweiseAnwendbarkeit der Strafpoazeßnovellev.
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Über die Militärgerichtsbarkeit in bürgerlichenRechtssachenwar unterm 15. August 1828
ein Gesetzergangens, welchesdenGrundsatzaufstellte?, daß dieMilitärpersonen in allen bürgerlichen
Rechtsangelegenheiten, sie mögen zur streitigen oder nichtstreitigen Gerichtsbarkeit gehören, unter den
bürgerlichenGerichtenstehen. Nur für das Heer im Felde wurde die gesamtebürgerlicheGerichts=
barkeit in Personalsachenauf die Dauer desKriegszustandesdenAuditoren übertragen19und letzteren
auch bei Truppenzusammenziehungen außer Kriegszeiten Verlassenschaftsverhandlungen und einzelne
richterlicheHandlungen, wie Zeugenvernehmungen,Eidesabnahmenund dergleichen,zugewiesen11.

Durch das Militärstrafgesetzbuchund die Militärstrafgerichtsordnungvom 29. April 186912,
welchevom 1. Januar 1870 an in Kraft traten, wurden das Militär=Strafrecht und=Gerichtswesen
neu und in verfassungsmäßigerWeise geregelt. Diese Gesetzebezeichneteneinen wesentlichenFort=
schritt in der Rechtsentwicklung,den Einzug der Grundsätzedes neuzeitlichenRechtesin die Straf=
rechtspflegedesHeeres.

Nach der Militärstrafgerichtsordnung von 1869 war das Verfahren vor den Militärstraf=
gerichtenregelmäßigöffentlichund mündlich. Die Militärstrafgerichtsbarkeitwurde durchdieMili=
täruntergerichte,dieMilitärbezirksgerichteund Feldgerichte,und durchdasMilitärobergericht(General=
anditoriat) ausgeübt.

Die Untergerichtebei den selbständigenAbteilungen und Kommandantschaftenwaren aus
einemAuditeur und zwei Offizieren zusammengesetzt.Die Militärbezirksgerichte an den Sitzen der
Generalkommandosurteilten als Geschworenengerichte,das Generalauditoriat in einemGerichtshofe
von rechtskundigenRichtern. Die staatsanwaltschaftlichenAufgaben versahenbei denUntergerichten
Offiziere oderMilitärgerichtspraktikanten, bei den Militärbezirksgerichten Staatsanwälte, bei dem
Generalauditoriate ein Oberstaatsanwalt.

Eine Anderung der hier erörtertenGesetzgebungbewirkte der Eintritt Bayerns in dasReich.
Nach der Reichsverfassung18 erstrecktsichdas Gesetzgebungsrechtdes Reichesauch auf das Militär.
strafrechtund das Militärstrafgerichtswesen. Die Einführung despreußischenMilitärstrafgesetzbuches
und der preußischenMilitärstrafgerichtsordnung,welcheArtikel 61 derReichsverfassungvorsah,blieb
für Bayern nachdemBündnisvertrage vom 23. November1870¼ ausgeschlossen5. %

Indessenmachtedie Einführung des Reichsstrafgesetzbuchesin Bayern mehrfacheAnderungen
des bayerischenMilitärstrafgesetzbuchesund der Militärstrafgerichtsordnungnötig, welchedurchGesetz
vom 28. April 1872 geschahen16.

Das baverischeMilitärstrafgesetzbuchwurde bald durch das Militärstrafgesetzbuchfür das
DeutscheReich vom 20. Juni 18721½ersetzt. Infolgedessenwurden weitereAbänderungender
Militärstrafgerichtsordnungerforderlich. Zu diesemZweckeerging das Gesetzvom 27. September
187218. Fernere Anderungenerfolgten durch das Ausführungsgesetzvom 18. August 1879½zur
Strafprozeßordnung.

Das Einführungsgesetzzum Reichsgerichtsverfassungsgesetzehat in § 7 ausdrücklicherklärt,
daß durchletzteresGesetzdie Militärgerichtsbarkeit nicht berührt werde.

Ein reichsgesetzlicheseinheitlichesMilitärgerichtsverfahren20 schufdie Militär=

10. Nov. 1848 für Voruntersuchungund Aburteilung, mündlicheHauptverhandlungfür Verbrechen
vor Kriegsgerichtenund für Vergehenvor einerKriegskommission(nichtöffentlich), Generalauditoriat
als Revisionsgericht,Staatsanwaltschaft.

* G.Bl. S. 41. * § I. 10§§ 9, 10. 11
is Einf. Ges.dazu im G. Bl. S. 1341. S. auch G. u.V. Bl. 1889 S. 5. Die Gesetzbücher

selbst sind gesondertveröffentlicht. Ausgabe von Cl. Koppmann, München 1870; L. Ober=
niedermayr, Kommentar zumMil. St. G.B., München 1870. Vgl. fernerVerordn. vom 21.Nov.
1869 (Weber VIII S. 425). Weigel, Militärstafprozeß, Nürnberg.1889.

1 Art.4 Ziff.13,14,Art.61. IIIS#Ziff. I.
15Wegen der künftigen Militärstrafgerichtsordnung vgl. Repert. über die Landtagsverh.

1891/92S. 141ff. u. Landtagsabsch.vom 28. Mai 1892 (G. u. V.Bl. S. 121)§ 22.
16G.Bl. 1871/72S. 269. S. auch Ges. vom 5. Mai 1890(G. u. V.Bl. S. 243) über die

Vollziehung der Todesstrafe.
in 6 S. 173. is G.Bl. 1871/72S. 421.
19Art. 77-81. NunmehrigerWortlaut der M.St.G.O. bei Weber VIII S. 88.
29Literatur: Kommentare z.M. St. G. O. von Weigel, München 1899; Pechwell,

Leipzig 1899; von Koppmann, München 1901; Stenglein, Berlin 1901; Schlayer in „Heer u.
Floen II, Berlin 1904;Herz.Ernst,Berlin 1905;Elfner von Gronowu. Sohl, Berlin 1906.

rläuterungen: von Marck, Kritische Betrachtungenzur Militär=Strafprozeß=Vorlage,Berlin
1898: Weiffenbach,Einführung in die M.St.G.O., Berlin 1904; Schlott, Der Gerichtsherr der

M. St. G.O., Berlin 1906: Mayer, Die M. St.G.O. für den Gebrauch des Offiziers dargestellt,
München 1900; Endres, Das Standgericht der M. St. G. O., München 1889; derselbe, Strafrechts=
normen des Standgerichts, München 1901; Standgerichtliche Urteile u. Beschlüsse,Berlin u. Leipzig
1903; Die M. St.G.O. und ihre Wirksamkeit,Berlin 1903.

25“
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ftrasgerichtsordnungvom 1. Dezember1898 mit dem Einführungsgesetzevom gleichen
age 21.

Die Militärstrafgerichtsbarkeit wird durch die Gerichtsherrenund die erkennen=
denGerichteausgeübt72. Gerichtsherrender niederenGerichtsbarkeitsinddie Kom=
mandeureder Regimenter, selbständigenBataillone, Landwehrbezirkeu. a., Gerichts=
herren der höherenGerichtsbarkeit die höherenBefehlshaber(kommandierenderGeneral,
Diovisionskommandeurusw.) 23. ErkennendeGerichtesind die Standgerichtebei den
Regimenternusw. für die niedereGerichtsbarkeit,die Kriegsgerichte(München, Augs=
burg=Neu=Ulm,Landau, Würzburg, Nürnberg, Regensburg, Metz, Ingolstadt) und
Oberkriegsgerichtebei den höherenKommandostellen(München, Nürnberg, Würzburg)
für die höhereGerichtsbarkeit, sowie das Reichsmilitärgericht in Berlin?". Die Stand=
gerichte sind aus Offizieren, die Kriegsgerichte, Oberkriegsgerichteund das Reichs=
militärgericht aus Offizieren und Militärjustizbeamten (Kriegsgerichtsräten,Oberkriegs=
gerichtsräten, Senatspräsidenten, Reichsmilitärgerichtsräten) zusammengesetzt?:.Die
erkennendenGerichte sind selbständigund nur demGesetzeverantwortlich26. Außerhalb
des erkennendenGerichts haben die Kriegsgerichtsräte und Oberkriegsgerichtsräteden
WeisungenihresGerichtsherrnFolge zu leisten??. Die Hauptverhandlungist mündlich
und öffentlich?s#.Die Anklage vertritt in der Hauptverhandlung des Standgerichts
der Gerichtsoffizier, bei den Kriegs=und Oberkriegsgerichtenein vom Gerichtsherrn
beauftragterMilitärjustizbeamter??. Bei demReichsmilitärgericht bestehteine Militär=
anwaltschaft#e. Zur Zuständigkeit des Standgerichts gehören die Übertretungenund
die leichterenmilitärischen und gemeinstrafrechtlichenVergehen31; die Kriegsgerichte
urteilen über alle strafbarenHandlungen und über die Berufung gegenstandgerichtliche
Urteile32, die Oberkriegsgerichteüber die Berufung gegen kriegsgerichtlicheUrteile 38,
das Reichsmilitärgericht über die Revision gegenoberkriegsgerichtlicheUrteile31. Ent=
scheidungenüber Rechtsbeschwerden,über Fragen der Strafvollstreckung,über Gesuche
um Wiederaufnahme des Verfahrens u. a. sind teils dem Gerichtsherren, teils den
erkennendenGerichten zugewiesen. Durch Reichsgesetzvom 9. März 1899 wurde bei
dem Reichsmilitärgerichteein (III.) bayerischerSenat gebildet,dessenSenatspräsident,
Räte, Militäranwalt und OffiziermitgliedervomKönig von Bayern ernanntbzw.be=
stimmt werden35.

Ausführungsbestimmungenzur Militärstrafgerichtsordnung und zu dessenEin=
führungsgesetzeergingen mit Allerh. Verordnung vom 23. April 1900s8 und bayer.
Ausführungsgesetzvom 11. Juli 1900 7.

Das Reichsgesetzvom 1. Dezember1898, betr. „Die Dienstvergehender richter=
lichen Militärjustizbeamten und die unfreiwillige Versetzung derselbenin eine andere

2! R.G.BBl. S. 1189 und 1289. Beide Gesetzetraten am 1.Oktober1900 in Kraft. K. V.O.
v. 28. Dez. 1899(R.G.Bl. 1900 S. 1).

22MSt. G.O. 8 12. 28M St. G.O. 8§819, 20.
24M.St.G.O. § 18 Absatz2.
26M.St.G.O. ö§38 ff., 49 ff., 66 ff., 78ft- 26M. St. G.O. 8 18 Absatz1.
#M. St.G.O. 97. *! M.St. G.O. § 292ff., § 282.

* M.St.G.O. 8§273, 386. 30M. St. G.O.§ 103.
31 M. St.G.O. 8515 u. 16. 22 M. St. G.O. ö#617 u. 62.
28M. St. G.O. § 65 :" M.St.G.O. 5 71.
25R.G.Bl. S. 135. Der baperischeSenat ist eine reichsrechtlichGereg lte, aber durch den

bayerischenStaat zu unterhaltende Einrichtungdes bayerischenHeeres. Eine AnderungdesGesetzes
pom 9. März 1899 kann ohne Zustimmung BayernsGem. Art. 78 der R.Verf. nicht erfolgen.
Über die EntstehungsgeschichtedesGesetes vgl. die Ausführungen des Staatsministers Grafen
v. Crailshaimin der SitzungderK. d. u= v. 24. März 1899.Sten.Ber. S. 586ff.,601;Prot.
der K. d. R.R. II. Aussch. v. 13. April 1899. Vgl. v. Graßmann in der kleinen Ausg.
v. Seydel, Das St.N. des Kgr, Bayern, 3. Aufl., S. 90 N. 4. Über die Ausbringung der Kosten
des Senates s. unten §304. Uber die Eigenschaftder Mitglieder des Senats als Beamterdes
bayer. Staates s. unten § 125. Über das Begnadigungsrecht des Königs von Bayern in

Militärhraffachen. vgl. v. Graßmann a. a. O. S.79 N.4. ·
Wär..Bl.S-221;dazuMBeknnv.4.Mai1900(K.M.Bl.S.226)undv.22.Jum

und 21. Sept. 1900(Kr.M.Bl. S. 285, 401).
37G.V. Bl. S. 705.
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Stelle oder in den Ruhestand23, kommtin Bayern nach nähererBestimmungdes
Bündnisvertragesvom 23. November1870 zur Anwendung. Als Strafen für Ver=
letzung der Amtspflichten oder standesunwürdigesVerhalten sind Warnung, Verweis,
Geldstrafe, Strafversetzungund Dienstentlassungvorgesehen39. Unfreiwillige Versetzung
eines Oberkriegsgerichtsrats oder Kriegsgerichtsrats in eine andere Stelle kann außer
den Fällen der Detachierung, richterlicher Entscheidung, organisatorischerRücksichten
oder der Mobilmachung" nur erfolgen, wenn sie durch das Interesse der Militär=
rechtspflegedringend geboten ist"“. Zwangsweise Versetzung in den Ruhestand kann
bei dauernderUnfähigkeitzur Erfüllung der Amtspflichteninfolge körperlichenGe=
brechensoderinfolgeSchwächeder körperlichenodergeistigenKräfte eintreten". Für
die Disziplinarkammernder Militärjustizuerwaltungbestehteine besondereGeschäfts=
ordnungs.

Fünftes Hauptstück.
Die Verwaltung.

#§*80. Einrichtung und Verfahren der Verwaltungsbehörden im allge=
meinen?. Eine Darstellung der behördlichenEinrichtungen jenes vielgestaltigen Ge=
bietes, welchesman im weiteren Sinne unter dem Namen Verwaltung zusammenfaßt,
muß sich,soweit sie im Rahmen des Verfassungsrechtessich bewegt, große Beschrän=
kungauferlegen.Man kanndieseEinrichtungennicht,wie jeneder Rechtspflege,selb=
ständigund vom materiellenRechtevöllig losgelöstbehandeln.Sie stehenhinsichtlich
ihrer Erscheinungsformenund der Vorschriftenüber das Verfahrenin Abhängigkeit
von der Natur der Verwaltungszwecke,denen sie dienen, und sind daher in ihren
Einzelheiten nur im Zusammenhangemit demmateriellenRechte verständlichzu machen.
Dies gilt vor allem im weitestenMaße von jenen Organen, welcheder Wahrneh=
mungder staatlichenInteressennach außenganz oder dochvorwiegenddienen,den
Organen des Staatenverkehresund desHeerwesens.Dieselbensind aus der gegen=
wärtigenBetrachtungvorwegauszuscheiden,da hier wenigmehrals ein leeresVer=
zeichnis gegebenwerden könnte. Hiernach bleiben die Organe der Finanzverwaltung
und der eigentlichenLandesverwaltung, der sogenannteninneren Verwaltung, übrig s.
Die Finanzverwaltungteilt mit denbeidenvorher erwähntenVerwaltungszweigendie
Eigenschaft,daß sieMittel zumZweckeist. Sie dient gleichjenenderErhaltungdes

'8 R.G.Bl.S. 1297.
½Gef. 3. (1%M.St.G.O.§§95u.96.
1 Ges.Is32,33. ½Ge.§34.
½Ges.8 .12Abs.II; M.E.v.26.Okt.1900(K.M.Bl.S. 470).

[§80] 1 Die folgendeDarlegung allgemeiner Grundsätzeeines Rechtesder Verwaltungsbehörden=
brcganisation sollte nachv. Seydels Plan nicht mehr sein als eine Orientierungsskizze.Als solche

oll sie auch in dieserBearbeitung unverändert wiedergegebenwerden. Es kann aber nicht ver=
cchwiegenbleiben, daß dieseAusführung v. Seydels durchdie Ergebnisseder neuerenForschung

auf dem Gebieteder allgemeinenVerwaltungsrechtswissenschaftin vielem überholt ist, und daß ihr
insbesonderedie Anknüpfung an die Lehrevom Subjekt der Verwaltung fehlt.

*#Literaturangabenfür diefrühereZeit bei H. Schulze, LehrbuchdesdeutschenStaatsrechts,
I S. 283 Anm. 1. NeuereLiteraturangabens. insbes.bei Georg Meyer, Lehrbuchdes deutschen
Verwaltungsrechts, 3. Aufl., besorgtvon Franz Dochow, Leipzig 1910, S. 10 ff. Dazu aus
neuesterZeit: Jahrbuchdes Verwaltungsrechts;hag. v. Stier=Somlo seit 1906,Berlin: Jahrbuch
des öffentlichenRechts derGegenwart16. von Gg. Jellinek, P. Laband und R. Piloty seit 1907,
Tübingen; M. Fleischmann, 2. Aufl. desv. StengelschenWörterbuchsdes deutschenStaats= und
Verwaltungsrechts (erscheintin Lieferungenseit 1910) Tübingen; Otto Mayer, DeutschesVer=
waltungsrecht, 1. Bd. Leipzig 1895, 2. Bd. 1896; F. Fleiner, Institutionen des deutschenVer=
waltungsrechts, Tübingen 1911, 2. Aufl. 1913; K. Kormann, System der rechtsgeschäftlichen
Staatsakte, Berlin 1910:; W. Jellinek, Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen, 1908;
L. Spiegel, die Verwaltungsrechtswissenschaft,Leipzig 1909; weitereLiteraturangaben auch bei
F. Fleiner a. a. O. bei den einzelnenAbschnitten.

Diese beidenVerwaltungszweigewerdennachdemSprachgebrauchedes preuß.Rechtesunter
der Bezeichnungder allgemeinenLandesverwaltungzusammengefaßt.Der Ausdruck „aktive Ver=
waltung“, der für die eigentlicheVerwaltung nicht seltenangewendetwird, rührt von der franzöf.
Dreiteilung der administration active, consultative, contentieuse her.
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staatlichenOrganismus. Die Landesverwaltungdagegenist die Verwaltung rar 260N#
sie hat die Förderung der gemeinsamenInteressen des staatlich vereinigten Volkes zu
ihrem unmittelbaren Gegenstande. Ihre Verfassung bildet daher den Kern der ge=
samtenBehördenverfassungdes Staates.

Die Behörden, welche in Unterordnung unter die Ministerien die Geschäfteder
Finanz= und der Landesverwaltungbesorgen,scheidensichnach der Art, wie ihre Zu=
ständigkeitbemessenist, in allgemeineund besondereVerwaltungsbehörden. Allgemeine
Behörden sind jene, welcheninnerhalbdes Geschäftskreises,dem sieangehören,die sach=
liche Zuständigkeitso weit zukommt,als sie ihnen nicht ausdrücklichentzogenist, jene
Behörden also, für welcheauf dem angegebenenGebiete die Vermutung der Zuständig=
keit spricht. BesondereBehördensind jene,denenbestimmteeinzelneVerwaltungszweige,
zumeistmit RücksichtaufderentechnischeNatur, zugewiesensind. DieseletztereAusschei=
dung kann entwederin der Art geschehen,daß besondereBehörden in Unterordnung
unter allgemeineBehörden bestehen,oder in solcherWeise, daß ein Verwaltungsgebiet
oder mehrere verwandte Verwaltungsgebieteeine selbständigeBehördeneinrichtungbe=
sitzen. Man spricht in diesemletzterenFalle von einer zentralisiertenVerwaltung und
nennt die Behörde, welche,demMinisterium untergeordnet,die Geschäftsangelegenheiten
einer solchenVerwaltung für den ganzen Staat zusammenfaßt,eineZentralstelle #.Es
bedarf wohl keinernäherenDarlegung, daß auch dieseBehördeneinrichtungenihre Be=
handlung zweckmäßigerim Zusammenhangemit der Erörterung der betreffendenVer=
waltungsgegenständefinden.

Innerhalb eines gegebenenVerwaltungsorganismus sondert sichdie Zuständigkeit
der zugehörigenBehörden räumlich und sachlich; räumlich insofern, als einer Behörde
ein abgegrenzterTeil des Staatsgebietes für die Entfaltung ihrer Tätigkeit, ein Amts=
bezirk,zugewiesenist, sachlichinsofern,als eineAusscheidungder Zuständigkeitenzwischen
Behörden unterer und obererOrdnung stattfindet. Im Wesen der Staatsverwaltung,
die auf Zusammenfassungder Staatskräfte hinzielt, ist es gelegen,daß innerhalb eines
jeden Verwaltungsorganismus ein System der Unter=und Uberordnungder Behörden
besteht,das seinehöchsteSpitze in einemder Ministerien findet. Hiernachergebensichals
regelmäßigeStufenfolge die äußerenBehörden— Orts= und Unterbehörden—, welche
sich im allgemeinendadurch kennzeichnen,daß ihnen der „unmittelbare Vollzug“ der
Verwaltungsgeschäfte,„das eigentlicheDetail der Verwaltung“5 und damit zunächstder
Verkehrmit den Untertanenobliegt; die Mittelstellen— allgemeineund besondere
Mittelstellen oder Zentralstellen — als die „vollziehendenOrgane“" der Ministerien
und Organe der unmittelbaren Aufsicht über die Unterbehörden,endlichdie höchsten
Stellen oderMinisterien als Organe der Oberleitung und Oberaufsicht. Die bayerische
Verwaltungssprachewendet auf die Unterbehördeninsbesondereden AusdruckBehörde,
auf diehöherenBehördendenAusdruckStelle (Kreisstelle,Zentralstelle,höchsteStelle) an7.

Die ÜberordnungeinerBehördeüber die andereund innerhalb einerBehördedie
lberordnung des Vorstandes über die Untergebenen(Nebenbeamte,Unterbedienstete)
äußert sich als Dienstgewalt, die zuständigkeitsmäßigeWirksamkeit einer Behörde nach
außen in Handhabung staatlicherHoheitsrechteals Amtsgewalt. Die letzterefehlt bei
rein fiskalischenBehörden.

Für das Verhältnis der verschiedenenoberenund unterenBehördenzueinander
ist der Gedankeleitend,daß, unbeschadetdes dienstlichenGehorsamsnachOben, die
untergebenenOrgane nicht zu blinden Werkzeugender höherenwerdensollen, daß ihnen

4 Das Wort wird auchin einemanderenSinne für solcheKollegien gebraucht,welcheMittel=
stellen vorgesetzt sind, wie der Staatsrat als entscheidendeInstanz, dasoberste Landesgericht,der
Verwaltungsgerichtshof,der obersteRechnungshof,das prot.Oberkonsistorium.Danebenstehendann
die zentralisiertenAmter oderVerwaltungen,wie die Zentralstaatskasse,das allg. Reichsarchivusw.

5 Worte der Form.Verordn. vom I7.Dez. 1825 (Weber II S. 279) § 19.
* Angef. Form. Verordn. § 11.
1 Auf die in neuererZeit mehrfacherfolgtenAnregungenzu einer einfacherenGestaltungder

innerenBehördenorganisationBayerns (AufhebungoderVermindexungderMittelstellen)soll hier nur
hingewiesenwerden.
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die Selbständigkeitdes Vollzugeszu belassenist #. Die Sätze,welchedie Formations=
verordnung für die Kreisregierungen vom 17. Dezember1825 in dieser Hinsicht auf=
stellt", könnenals gemeingültigeangesehenwerden. Hiernach sind die Mittelstellen „in
der Regel befugt, in allen Gegenständendes Vollzuges und der durchdieGesetzedenselben

zugewiesenenEntscheidungenstreitigerFälle aus eigenerKompetenzund ohne weitere
Anfrage selbständigzu handeln und zu verfügen“. Andererseits sind die Mittelstellen
verpflichtet, „die Kompetenzder Unterbehördenin keinerWeise zu schmälern,denselben
unter Vorbehalt der Beschwerdeund der amtlichen Rüge den unmittelbarenVollzug der
Gesetzeund Verordnungen sowie das eigentlicheDetail der Verwaltung zu überlassen“
und insbesondere„den Unterbehördenjede örtliche Anordnung zur selbständigenVer=
handlung hinzuweisen“10.

Aus demVerhältnisse der dienstlichenÜberordnung ergibt sich für die vorgesetzte
Behörde gegenüberdenuntergebenenBehördendas Recht der Aufsichtüber dieGeschäfts=
führung, der Entscheidungvon Streitigkeiten der Unterbehördenüber die ändigkeit
und über die Erledigung gemeinsamerAngelegenheiten,derBescheidungvon Beschwerden
gegenVerfügungen der Unterinstanzen,des aufsichtlichenEingreifens, wenn durchsolche
Verfügungen das Recht oder das öffentlicheInteresse verletzterscheint 17.

Nach ihrer Einrichtung scheidensich die Behörden in solchemit bureaukratischer
und solchemit kollegialerVerfassung. Die ersterensindentwedernur mit einemeinzigen
Beamten besetztoder außerdemmit einemoder mehrerenNebenbeamten,welchedie Ge=
schäftenach der Anweisung des Vorstandes und unter dessenVerantwortlichkeit zu er=
ledigen haben. Die bureaukratischeVerfassung ist bei den Unterbehördenvorherrschend
und herrschtausschließlichin denMinisterien.

Die kollegialeVerfassungbestehtdarin, daß die Ausübung der amtlichenObliegen=
heiteneinerMehrheitvonBeamtengemeinsamzugewiesenist, derenvorschriftsmäßigge=
faßter Beschluß den Willensakt der Behördedarstellt. SelbstverständlichsinddieseKol=
legien keineKörperschaften. Auch bei denKollegialbehördenkann ein geschäftsleitender
Vorstandnicht fehlen. Die Kollegialverfassung,in welcherman einsteinewesentliche
SicherunggegenpersönlicheWillkür beiFührungderStaatsgeschäfteerblickte12,hat für
die Verwaltung ihre vormalige Bedeutung verloren. Die Verwaltung der Neuzeit hul=
digt jenemGrundsatze,dender Berichterstatterüber das französischeGesetzvom 28. Plu=
viôöseVIII mit denWortenausgedrückthat: Agir est le fait d’'unseulet délibérerestle
fait de plusieurs 138.Die Kollegialverfassungist daher auchbei denVerwaltungsmittel=
stellen, denensie eigen ist, nicht für alle Geschäftedurchgeführt,sondernsieist mit der
bureaukratischenVerfassungin der Weise verbunden,daß für dengrößerenTeil der Ge=
schäftedieseund nur ausnahmsweisejene Art der Behandlung eintritt. Soweit der
Geschäftsgang bureaumäßig ist, stehen auch die Kollegialbeamtenzum Vorstande der
Stelle im Verhältnisse von Nebenbeamten.

Es liegt im WesenderVerwaltungals einerfreien“, vonRücksichtenderZweck=
mäßigkeit bestimmtenTätigkeit, daß sich für dieselbe ein eigentliches, formstrenges
Prozeßrecht nicht ausbilden kann. Ein solchesist nur für die Verwaltungsrechtspflege
Bedürfnis, also für die Behördender Verwaltunginsoweit,als siemit Aufgabender
Rechtsprechungbetraut sind. Wie späternäher zu erörtern sein wird, ist die Trennung
der öffentlichenRechtsstreitigkeitenvon den Verwaltungssachenin bezug auf die pro=
zessualeBehandlung erst unvollkommendurchgeführt. Es gibt ausgedehnteGebieteder

B—lMinemungen in v. Seydels Grundzügeneiner allg. Staatslehre S. 82f.

1c Bgl. hierherE. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.Rechts,S. 54 Anm. 3.
Vgl. dazu die allgemeinenAusführun en in R. Piloty, Das RechtderVolksschulaufsicht

in Bayern, 2. Beilageheft des Arch. d. ö. N.s, Tübingen1911.
½ H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts 1 S. 292, G. Jellinek in S. Grün=

huts Feilschr. für das Privat= u. öffentl. Rechtder Gegenwart,X (1883)S. 308f. »
sS.Ä-Butbie,tkaitåtbftoriqueetpkutiquededkoitpublicetadm.,2.öd·,Pm-ss

1885,III p. 207.
1 Über das „freieErmessen“derVerwaltung hat dieneuereLehreeingehendeund grundsätzli

Untersuchungenangestellt. S. insbes.F. Fleiner a. a. O. S. 119ff. und die dort Zitierten.
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öffentlichenRechtspflege,die dem Verwaltungswegeüberwiesensind. Wenn nun auch
hier dem unabweislichenBedürfnisseeines geordnetenRechtsverfahrens durch einzelne
Vorschriften Rechnunggetragenist, sonehmendochim ganzendieseRechtssachenan den
für die Verwaltung geltendenFormvorschriften bzw. an der Formlosigkeit der Verwal=
tung teil 12. In einem Punkte jedochkommttrotzalledemder innereUnterschiedzwischen
den Verwaltungssachenund den öffentlichenRechtsstreitigkeitenzum scharfenAusdrucke,
nämlichdarin, daß zwar die Entscheidungenin letzteren,niemals aber die Verfügungen
in erstereneinerRechtskraftfähigsind . Wo in Verwaltungssachendenjenigen,welche
durch Verfügungen einer Verwaltungsbehördebetroffensind, der Beschwerdeweg— die
voie gracieuse des französischenRechtes—eröffnet ist, da handelt es sichnichtum einen
Rechtsweg,sondernum eine bloßeBitte an die höhereInstanz 11. Wohl mögenhierfür
Fristen gestecktund mag auf derenVersäumnis der Nachteil gesetztsein, daß verspätet
eingekommeneBeschwerdennichtmehrberücksichtigtwerden. Aber hierdurchentstehtkeine
Rechtskraft. Denn für dieVerwaltung selbstbleibt dieVerfügung abänderlich18,während
der rechtskräftigeRichterspruch,gleichviel, von welcherBehörde erlassen,für dieseselbst
und die höherenInstanzen unabänderlichist, sofern nicht ein außerordentlichesRechts=
mittel Platz greift. Ein solchesaußerordentlichesRechtsmittelhat sichfür die öffentlichen
Rechtsstreitigkeiten,welchevon denVerwaltungsbehördenals solchenzu entscheidensind,
dadurch herausgebildet,daß auf dieselbeneine Einrichtung angewendetwurde, deren
Wurzel an sich in der Dienstaufsichtder höherenVerwaltungsbehördeüber die unter=
gebenezu suchenist. Dies ist der Eingriff in die Verfügung der Unterbehördevon Auf=
sichts wegen(Aufsichtsrechtder Mittelstellen, Oberaufsichtsrechtder Ministerien) . Die
Zulässigkeit solchenaufsichtlichenEinschreitensist, soviel die Verwaltungssachenanlangt,
in der Natur der Verwaltungstätigkeit selbstbegründet. Die Oberbehörde,welche, sei
es aus amtlicherWahrnehmung,sei esdurcheineBeschwerdedarauf aufmerksamgemacht,
sichdavonüberzeugt,daß durcheinenAkt der Unterbehördedas öffentlicheInteresseoder
das bestehendeRecht in erheblichemMaße verletztwordenist, kann in denBestimmungen
überdie instanzielleGeschäftsverteilungwederein Hindernis dafür finden, das Ge=
schehenerückgängigzu machen,nocheineEntschuldigungdann, wenn sieuntätig zusieht.
Aber siedarf allerdings,sollennichtim WegederAusnahmedieobenerwähntenGrund=
sätzeüber die Wahrung der behördlichen Zuständigkeit und Selbständigkeit zerstört
werden,dasaußerordentlicheMittel nur in außerordentlichenFällen anwenden20. Die
Ülbertragungdes aufsichtlichenEingreifens auf die im Verwaltungsverfahrengeübte
öffentlicheRechtsprechunghat demselbenfür diesesGebiet eine andererechtlicheNatur,
nämlich die eines außerordentlichenRechtsmittels, gegeben. DiesesRechtsmittelbesteht
zunächstim InteressedesStaates. Daher ist strengdaran festzuhalten,daß es von der
Ausfsichtsbehördezwar angewandtwerden kann, aber nichtangewandtwerdenmuß, und
daß es zweckgemäßnur aus erheblichenGründen des öffentlichenInteressesangewandt
werden soll. Die Parteien haben demnachkeinRecht auf das aufsichtlicheEinschreiten.
Insofern also ist das aufsichtlicheEinschreitenals Rechtsmittel dem aufsichtlichenEin=
schreitenals Verwaltungsmittel ähnlich. Aber nach einer anderenRichtung zeigt sich
ein wesentlicherUnterschied. Das öffentlicheInteresse allein gibt keinengenügenden

Titel des aufsichtlichenEinschreitensab, wo es sichum eineEntscheidungüber das Recht

½ Vgl. dazujetzt K. Kormann a. a. O. S.175f.
16Vgl. dazuie t O. Mayer, DeutschesVerwaltungsrecht,Bd. 1 S. 94ff., 161ff.; F. Fleiner

a. a. O. S. 163 Kormann a. a. O. S. 199; Bernatzik, Rechtsprechung und materielle
Rechtskraft,Wien 1880.

7 S. v. Seydels Grundzüge einer allg. Staatslehre, S. 101ff., und die grundsätzlichen
Errtekungen über das Beschwerderechtbei O. Mayer a. a. O.S. 148ff. undF. Fleiner a. a. O.

. Daüber= nunmehrinsbes.die bedeutsameallgemeineLehrevomWiderruf K. Kormanns
a. a.

1 Hier ist nur von der Aufsicht innerhalb der Staatsverwaltung, nicht von der Gemeinde=
aufsichtdie Rede.

20ber dasWesenderder,iheichteße walt“ val. jetztR. Shean. Der Polizeibefehlinbadischen
15 t, Tübingen 1906 ayer a. a.O. II S. 2 55 Fleiner a. a. O. S. 83f.

auch W. Krais, Eut fto inneren Verwaltung usw., Ao I S. 62.
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handelt21. Es istaußerdemnötig,daßdasRechtverletztist,seiesdas formelleRechtbei
Mangel der Zuständigkeit oder Mangel des rechtlichenGehörs, sei es das materielle
Recht. Sind dieseVoraussetzungengegeben,so kanndas aufsichtlicheEinschreitensowohl
von Amts wegenals auch auf Beschwerde(Nichtigkeitsbeschwerde)hin erfolgen28. Die=
aufsichtlicheEntscheidungist regelmäßig lediglich vernichtend, sie kann aber auch ab=
ändernd sein?s.

Über das Verhältnis des Ausfsichtsrechteszur Verwaltungsrechtspflegeist bei
Darstellung dieser letzterenzu sprechen.

Die Bestimmungenüber das Verwaltungsverfahren sind der Mehrzahl nach be=
sonderefür die einzelnenBehördenund für dieeinzelnenGeschäftsgegenstände2 und daher
zu einer zusammenfassendenBehandlung nicht geeignet25. Allgemein läßt sichnegativ=
der Satz behaupten,daß die Verfahrensvorschriften, welche die Prozeßgesetzefür die
streitigenRechtssachenaufstellen, auf das Verfahren der reinen Verwaltung grund=
sätzlichkeineAnwendungfinden26. Dies gilt als Regel auchfür die Sachen,welche

Hierher * vor allem die trefflichenAusführungenO. Mayers a. a. O. S.94ff. insbef.
S. 100f., wo der Unterschiedvon Verfügung und Entscheidungerörtert wird. S. dagegenim all=
gemeinenK. Kormann a. a. O. S. 58ff. in dessenSystem der rechtsgeschäftlichenStaatsakte der
innere UnterschiedzwischenVerfügung und Entscheidungm. E. nicht mit Rechtvöllig verschwindet
hinter der ihn leitendenGruppierung aller Staatsakte in „rechtsbestimmende,rechtsschaffende,rechts=
veränderndeund rechtsvernichtende“,s. bes.S. 65 ff.

2:2Hier scheintmir v. Seydels Annahme,daß es ein Rechtder„Parteien“ auf Einschreiten
derAufsicht nicht gäbe,zu versagen.v. Seydel sprichtvorsichtignur von einer„Entscheidungüberdas
Recht“, als ob es für die Verwaltung nur ein objektives Recht gäbe. Wie aber, wenn der die Auf=
sichtAnrufendesein subjektivesRecht verfolgt? In diesemFalle dürfte wohl stetsein Rechtauf
Einschreitender Aufsicht als bestehendanzunehmensein. Daß für die Rechtsverfolgunggegenüber
der Verwaltung für bestimmteGegenstände der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist, schließt mindestens
nicht aus, daß in anderenGegenständen,wo die Aufsicht allein auchden Rechtsschutzzu bietenhat,
auf ihr Einschreitenein Rechtbestehe.

2s Letzteresda, wo nachLage des Falles die aufsichtlicheEntscheidungkeinenSpielraum für
eine selbständige instanzielle Entscheidung mehr läßt.

24Eine Überfichtder wenigenallgemeinenBestimmungenfür dasGebiet der eigentlichenVer=
waltung gibt W. Krais a. a. O. 1 S. 56 f. Wgl. auchunten §&§90, 96, 97. · «

*8 Es liegt zwar gewiß im allgemeinen im W der Verwaltung, daß ihr Dienst so wenig
als möglichdurchallgemeineRegeln des Verfahrens gebundenwerde. Dennochist die ausnehmende
Dürftigkeit diesesallgemeinenMgeloestandesnicht als ein absoluterVorzug anzusehen.In der
* der in deneinzelnenDienstzweigenmaßgebendenVerwaltungsnormenüberdas Verfahrenfinden

ch nicht seltenGrundfätzezum Auedruckgebracht,die sichzur Ausbildung als allgemeineRegeln
wohl eignen würden. Einstweilen hüten und vermehren die einzelnen Ressorts ihren Bestand an
Dienstanweisungenfür das Verfahren fast mit eifersüchtigerStrengeauchgegeneinander.Empfindlich.
ist die Lücke namentlich im Verhältnis der Mittelstellen und Unterbehörden der verschiedenenRessorts=
zueinander, zwischendenenein Verfahren regelmäßigüberhauptnicht bestehtoderdochauf einzelne
Vorschriften über Mitteilungen, Auskünfte und Feststellungen sich beschränkt. So gibt es z. B. kein
allgemeines Recht der Verwaltungshilfe entsprechenddem der Rechtshilfe, anstatt desen aber ein ganz
unübersichtlichesChaos von einzelnenBestimmungenüber Mitteilungen usw. Hier würde der Ver=
such einer Regelung nach allgemeinen Gesichtspunkten ein aussichtsvoller und dem Gang der Ver=
waltung im ganzenFörderung versprechendersein, ohne daß deshalb den Sonderbedürfnissender
einzelnenDienstzweigeein Schadenzugefügtzu werdenbrauchte. Das Bedeutsamste,was in dieser
Hinsicht bisher geschehenist, sind die Vorschriften über die Vereinfachung des geschäftlichen
Verkehrs in der Verwaltung, welchein der königlichgenehmigtenMin. Entschl.v. 28. April 1901
(Weber Bd. 31 S. 208ff.) enthaltensind.

26Fräber war dies zumTeil nicht derFall, zum Teil bestandUnsicherheit.Die Auwenhunn
von prozeßrechtlichen Vorschriften auf das Verfahren der Verwaltung in früherer Zeit erklärt sic
zum Teil aus innern und zum Teil aus formalen Gründen. Polizel=und Susigiachenwaren bis
zumG. V. G. v. 1861 in unterer Instanz nicht getrennt, dennoch wurden sie im Verfahren von jeher
verschieden behandelt, und wurde diese verschiedeneBehandlung auch ausdrücklich angeordnet. Die
Gerichtsordnungvon 1753 bestimmtein cap. 3 § 3 N. 4: „In Sachen,das Polizei= und gemeine
Wesenbetreffend,soll man ohneSchriftenwechsellediglich in via commissionali mit summarischer
Einsicht und abgekürztenTerminen, auch wo es auf einen Beweis ankommt, nachMaßgabedes
9. Kapitels 5. §, dann 10. Kapitels 3. § verfahren.“ Hierzu vgl. Kreittmayrs Anm.3z. cod. jud.
cap. 3 § 1 Anm. e. Ferner E. Meyer in Bl. f. adm.Pr. Bd. 46 S. 33 ff. und Fr. Steinbach
in Bl. a adm.Pr. Bd. 57 S. 313ff. und insbef.S. 328ff. und die dort Zitierten, und R. Oeschen
in Bl. f. adm. Pr. Bd. 59 S. 240 ff., 61 S. 1 ff. Praktische Bedeutung hatten aus den herüber=
genommenenBestimmungender G.O. nur die „protokollarischmündiichen Verhandlungenund die
wabgekürztenTermine“ des cap. 9 § 5. Man wendetedieseund nachAnalogie auchandereBe=
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zwar Streitsachensind,nachausdrücklicherVorschriftaber oderweil es für sie keine
Zuständigkeit von Verwaltungsgerichten gibt, durch die Verwaltungsbehörden und im
Verwaltungsverfahren zu besorgensind. An allgemein gültigen positiven Vorschriften
für denVerkehrder Behördenmit denParteien sind folgendezu erwähnen.

Beschwerdenund Anzeigen,derenAbsendersichnicht genannthat, haben unberück=
sichtigtzu bleiben27. Das frühere Verbot, Rechtsanwälte in „reinen Polizeisachen“ zu=
zulassen?s,ist für den schriftlichenVerkehr der Parteien mit denBehörden außer Kraft
getreten22. In bezugauf ihre Tätigkeit bei den Verwaltungsbehörden unterliegen die
RechtsanwältederenDisziplin und denVorschriftenüberGebührennachLandesrecht30.

Hinsichtlich des persönlichenVerkehrs mit den Behörden ist anzuführen, daß die
Tätigkeit und das Ansehendes Amtes gegenUngebührdurchstrafrechtlicheBestim=
mungen geschütztsind. „Wer ungeachteterfolgter Warnung durch ungeziemendesBe=
nehmenvor einer öffentlichenStelle oder Behörde dieselbe in ihrer Dienstverrichtung
stört oderdie ihr gebührendeAchtung verletzt, soll, soweit nicht eine anderweitigegesetz=
liche Bestimmung in Anwendung zu bringenist 1, mit Haft bis zu drei Tagen oder an
Geld bis zu 15 Mark bestraft werden.“32.

Bezüglich der Beschwerdeerhebungist folgendes zu bemerken. Beschwerdensind
in allen Verwaltungssachen, in welchendafür eine formationsmäßige Instanz gegeben
ist, auchohneausdrücklicheAnordnungdes Beschwerderechteszulässig. Für die Be=
schwerdefristengilt der Grundsatz,daß wo solchenicht durch das Gesetzangeordnet
sind, Bestimmungendarüber im Verordnungswege gegebenwerden können. Wo auch
solchefehlen,kanndie verfügendeBehördeselbstdie Frist setzen.Fehlt esauchhieran,
so bestehtdas Beschwerderecht,solangeder durch die Verwaltung hervorgerufenebe=

stimmungender G.O. v. 1753 in der Praxis der Verwaltung regelmäßigan. Vgl. darüber insbes.
Luthardt in Bl. f. adm.Pr. Bd. 21 S. 231ff. Dies hatte Bedeutung sowohl für das Verfahren
in reinen Polizeisachenwie für die sog.administrativ kontentiösenSachen, derenBehandlung dem
Verwaltungsweg zugewiesen wurde. Die G.O. von 1753 ist für Verwaltungssachen selbstverständlich
förmlich niemals aufgehobenworden. Sie wurde nachdem E.G. z. Ziv Pr. O. v. 29. April 1869
nur hinsichtlich der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten"aufgehoben. Daher erklärt sich der weit=
verbreiteteIrrtum, als gelten jeneBestimmungenüberden„Processus summarissimus“ nochimmer
weiter. Dagegen wendetensich mit Recht W.Krais, Handb. 4. Aufl. S. 56 ff., vgl. jetztauch
IJ. Henle, Handb.S. 49 f., und überhaupt die Kommentatoren des V.G.G.s v. S. Aug. 1878. Ferner
E. Meyerin Bl. f. adm. Pr. Bd. 46 S. 33 ff. und besondersFr. Steinbach ebendaBd. 57
S. 313ff. Für das Verwaltungsstreitverfahrennun, welchesinzwischengesetzlichbesondersgeregelt
worden ist, sind nunmehrandereGesichtspunktemaßgebendals für das Verwaltungsverfahren. über
die Anwendung von Grundsätzendes jeweils geltendenZivilprozeßrechtesauf das Verwaltungsstreit=
verfahren s. unten § 87. Hier handelt es sichnur um die Frage, ob auch auf das Verwaltungs=
verfahren die jeweils geltendeProzeßordnung anzuwenden sei. Seit der Durchführung der Trennung
von Justiz und Verwaltung in der Organisation, und seitdem durch die Ordnung der Verwaltungs=
Schtefsege die Verwaltung nicht mehr mit „administrativkontentiösenSachen“ zu tun hat, hat als
Grundsatzzu gelten,daß die Prozeßvorschriftenauf ihr Verfahren keineAnwendung finden. Daher
läßt sichdie von E. Meyer a. a. O. aufgestellteBehauptung derZulässigkeiteidlicherVernehmung
von Zeugen in Verwaltungsverfahren durch kein Gesetzstützenund läßt sich hierfür wohl auch
höchstenseine Gewohnheit, aber kein Satz des Gewohnheitsrechtes nachweisen Dasselbegilt von
demHandgelöbnis an Eides Statt. Vgll. R. Oeschey in Bl. f.adm. Pr. Bd. 61 S. 8. An dem
Recht der Verwaltungsbehörden,Eide und Handgelöbnisseabzunehmen,dürfte übrigens keinZweifel
bestehen3 nur besteht keine Rechtspflicht, sich also vernehmen u lassen.

Verordn. vom 29. Dez. 1836 Ziff. XIII (Weber IIIS. 81).
28 Verordn. vom 16. Febr.1815 und 24. März 1816 Ziff. 8 (Weber I S. 471, 490).
29 M. E. vom 3. April 1869 (Weber VI S. 261 Anm.), J. Henle a. a. O. S. 52 N. 4.

Für den mündlichenVerkehr in Verwaltungssachenbestehtüberhauptkein RechtderParteien, durch
Bevollmächtigteaufzutreten. J. Henle a. a. O. S. 53.

50 Verordn. vom 23. März 1813, dieDisziplinarvorschriftenfür dieAdvokatendesKgrs. betr.
(Weber I1S. 406, vgl. 409 Anm. ), Verordn. vom 24. März 1816, die Disziplinarbestrafungder
Advokaten in Sachen des adm. Ressorts betr. (Weber I S. 409), Verordn., den Staatsrat betr., vom
3. Aug. 1879 f. oben § 114 Anm. 21, Advokatengebührenordn.Hür die Landest. diess.desRh. vom
15.2 1852 und Verordn. vom 23. Dez. 1875, dieAdvokatengebührenordn.usw.vom 15.Dez. 1852
betr. (Weber XI S. 286, 2870. Das pfälz. Recht hat keineeinschlägigenBestimmungen.Näberes
s. bei J. Henle a. a. O. S. 52.

51 Val. R.St. G.B. §§ 185, 196. R.G.V.G. §§ 177ff. Ausf.Ges. z. R.G.V.G. vom 23. Febr.
1879 Art. 78 Abf. I.

32 Ausf.Ges. z. N.St. P. O. vom 18. Aug. 1879 Art. 7.
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schwerende Zustand besteht. Wo eine anderweitige besondereBestimmung nicht
getroffen ist, sind Beschwerdenbei der erstenInstanz schriftlich oder zu Protokoll an⸗
zubringen. Nach der bestehendenÜbung wird indessenauch der rechtzeitigeEinlauf
der Beschwerdebei der höherenInstanz. ja sogar die bloße Beschwerdeanmeldungals
genügenderachtet38. Die Beschwerdefristbeträgt in der Regel 14 Tage31. Die Be=
schwerdenhaben in der Regel, sofern nicht Gefahr auf Verzug steht, aufschiebende
Wirkung 95. Aufsichts=und Oberaufsichtsbeschwerdennach Ablauf der Beschwerdefrist
oder gegenletztinstanzielleEntscheidungenwerden nur wegenNichtigkeit des Verfahrens
oder Rechtswidrigkeit des Inhalts einer Verfügung zugelassen“.

Das Vollstreckungsrechtin Verwaltungssachenkommt regelmäßig jeder Behörde
hinsichtlich dessenzu, was sie verfügt hat 57. Besteht die Vollstreckungin persönlichem
Zwange, d. h. hat sie ein Tun oder Nichttun zum Gegenstande,so geschiehtsie durch
Anwendung der polizeilichenZwangsgewalt. Hiervon ist im Polizeirechte zu handeln.
Hat die VollstreckungeineVermögensleistungzum Gegenstande,so beantwortetsich die
Frage, wieweit die Verwaltungsbehördenoderdie Gerichtehierfür zuständigsind,und be=
mißt sichdas Verfahren im allgemeinen38 nach denselbenGrundsätzen,wie sie für die
Verwaltungsrechtspflegegelten3°.

Die Verwaltungsbehördenhaben das Recht, zur Sicherung der durch sie zu ver=
wirklichendenAnsprüchedie erforderlichenvorsorglichenAnordnungenzu treffen,insbe=
sondereauchselbständig,d. i. ohne Inanspruchnahmeder Gerichte,einstweiligeVer=
fügungen und Arreste zu erlassen10.

Nach diesenErörterungen über die Einrichtung der Verwaltungsbehördenund
deren Verfahren überhaupt hat sichdie folgende besondereBetrachtung auf die allge=
meinenBehördender Landesverwaltungzu beschränken,und zwar in der Weise,daß
deren Verfassung und die wesentlichenVorschriften über ihren Geschäftsgangzur Dar=
stellung kommen. Was über ihreZuständigkeit im einzelnenund was über ihre Or=
gane für bestimmteGeschäftsgebietemit Rücksicht auf deren eigentümlicheNatur be=
stimmt ist, wird besserimZusammenhangemit demmateriellenFinanz=und Verwaltungs=
rechte vorgeführt werden.

§ 81. Die Kreisregierungen". Die Einrichtungder „oberstenVerwaltungs=
stellen in den Kreisen“, der Kreisregierungen, beruht im wesentlichenauf den Grund=
lagen, welchedurch die Verordnung vom 27. März 18172 geschaffenworden waren.
Diese Verordnung, die vor Erlaß der Verfassungsurkundeergangenist, hat noch jetzt
vielfach formell=gesetzlicheBedeutung insoferne, als sie die Grenzen zwischen den Ge=
bieten der Verwaltung und der Justiz zieht 5. Im übrigen ist sie in der Folge durch

die Verordnung vom 17. Dezember1825 ersetztworden�.

35Verordn. vom 29. Dez. i86 E XI. S. jetztauch k. Dekl. v. 15. Juni 1898(G.V.=
Ml. S.2 J. Henle a. a. O.

enlea. a. O. S. 5 ER B.G.B. ö§ 187—193.
" J. ne #. u. S. S. 22. * Val. J, Henle a. a. O.S. 55.
# Bgl. die Erk. bei W. Krais a. a. O. I S. 86. Uber das Vollstreckungsrechtzum Voll=

zug Frchtskeffüaer Erkenntnisse f. V.G.G. Art. 46.
as D. h. von den besonderenBeltimmungen für einzelneGegenständeabgesehen.
35Ausf.Ges. z. r— u. Z.O. vom 23. Febr.1879 Art. 4—9. Vgl. unten § 97; ferner

W. Krais a. a. O. 1 S. 90ff. J. Henle a. a. O. S.77 f.
40 V.G.G. Art. 24 bestätigt das in der öffentlichen Gewalt enthaltene Recht, bei Gefahr auf

Verzug oderbei drohendemNachteilefür Leben,Gesundheitund Eigentum im öffentlichenInteresse
vorforglicheAnordnungenzu treffen. Vgl. auchP.St.G. B. Art. 20, 21. Uber Arrestef. insbef.Erk.
—Kond.—i und Entschl. des Ob. G.H.s, R.Bl. 1871 S. 1394. Dazu Bl. f. adm. Pr.

(6 81) 7 dau jetztJ. Henle,Handbuchder innerenVerwaltung für Bayern rechtsdesRheins,
auf GrundderWi von Dr.v. Krais, sowievon Frh. v. Pechmann undDr. v. Brettreich
neubearbeitet,München 1913, 1.Lieferung, S. 33ff. 2 Vgl. oben§ 9 N. 115.

* Vgl. W. Krais a. a. O. 1 S. 38. S. als Beispiel Form.Vooron. von 1817 §.20 mit
Form. Verosd= von 1825 § 50.

4 Weber II S. 279. Die Verordn. ging aus den Beratungender „Ersparungskommission"
von 1825zärkur Wl oben§ 75 N. 10.

151 der Verordn.enthielt Vorbehalte für die Pfalz, insbes. für die Zuständigkeitder
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Die früherenBezeichnungenderKreiseoderRegierungsbezirkenachFlüssen,sowie
derenGrenzen" erfuhrendurch königlicheVerordnung vom 29. November18877 Ande=
rungen. Die damals den RegierungsbezirkengegebenenBenennungenssind seither bei=
behaltengeblieben. Dagegenhat deren Grenzbestimmung,abgesehenvon jenenWande=
lungen, die durch Erwerb oderAbtretung von Staatsgebietsteilen64 ergaben?, durch
Verordnung vom 19. Juni 1879 10 eine neue Regelung erfahren. ÜberAnderungen,
welchein dem Umfange eines Regierungsbezirkesvorgenommenwerden sollen, ist nach
gesetzlicherBestimmungdie Vertretung der Kreisgemeinde,d. i. der Landrat, und, wenn
diesernicht versammeltist, in unverschieblichenFällen der Landratsausschußgutachtlich
zu vernehmen11.

Die Kreisregierungensinddie allgemeinenVerwaltungsstellenin den Regierungs=
bezirken. Sie sind die Vollzugsorgane der Staatsministerien des königlichenHauses
und des Außern, des Innern, des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenund
der Finanzen „in Beziehung auf alle diejenigen Teile der Staatsverwaltung und
inneren öffentlichenAngelegenheiten,welchezu dem Geschäftskreiseder genanntenMi=
nisterien gehören und nicht besonderenZentralstellen und deren Unterbehördenüber=
tragen sind“ 12.

Die Kreisregierungenteilensichin die drei KammerndesInnern, derFinanzen
und der Forsten unter einem Regierungspräsidentenals gemeinsamemVorstande1s.
Jede Kammer bestehtaus einem Direktor, der erforderlichenFobt von rechtskundigen
Referenten“ und Hilfsarbeitern, dann von fachmännischen Referentenund Hilfsbe=
amten15,endlich von Rechnungsbeamten76. Hierzu kommendie Organe des formellen
Dienstes und das niederePersonal 17.

Der PräsidenthatdieOberleitungaller GeschäftederKreisregierung. Sein Stell=
vertreter in Behinderungsfällen ist der Direktor der Kammer des Innern 18. Die Re=
gierungsausfertigungenergehenunter der Unterschrift des PräsidentenoderseinesStell=

dortigenGerichte. Die Vorbehalte sind infolge derfortschreitendenEinheitlichkeitderGesetzgebungnur
mehrvon geringerBedeutung.

VWol.oben § 9 N. 112 f.; 2. Aufl. 1 § 38 N. 13.
Die Einteilung des Kgrs. Bayern betr. (Weber III S. 220),dazu Bek. vom 17.Jan. 1838

(Weber III S. 228). Über die Verlegung des Sitzes der Regierung von Niederbayern von Passau
nach Landshut vgl. Bek. des Präsidiums der Regierung von Niederbayern vom 26. Mai 1839,

Intell. Bl. von Niederbayern S. 281.
#8Oberbayern, Niederbayern,Pfalz, Oberpfalz u. Regensburg,Oberfranken,Mittelfranken,

Unterfrankenu. Aschaffenburg.Schwabenu. Neuburg.
8 Val. oben§ 44 N. 15.

« 1%Den Bestand der Regierungsbezirkeu. Bezirksämter betr. (Weber XIII S. 50). Die
Anderungenwurden „mit Rücksichtauf die .. Umbildung derGerichtsbezirke(s. oben§ 78 N. 100),
sowieim Hinblicke auf dieWünscheder beidenKammern desLandtags verfügt“. Vgl. auchRepert.
über die Landtagsverh.1879/81S. 92 u. Ges. vom 10. März 1879(G. u. V.Bl. S. 165).

11Ges.,dieLandräte betr., vom 28.Mai 1852(G.Bl. S. 269)Art. 15, k, 33, a. Wgl.unten
8 124.

12Form. Verordn. vom 17. Dez. 1825 8 11. »
«orm.Berordn.§§2,3.»V.O.v.15.Dez.1908,AnderungenberOrganisationberStaatss

forstverwatungbetr.,§§5,6.UberBeseitigungdesTitelsGeiieraltonimissärf·V.O.v.29.Noo.
1837 Art. XIII. Die Kammer der Forsten trat an die Stelle der durchV.O. v. 19. Febr. 1885
(Weber XVII S. 25) in der Kammer der Finanzen eingerichtetenForstabteilung.

14Bei den Kammern des Innern undder Finanzene Regierungsräteu. Regierungsassessoren.
Der Kammer der Forsten sind außer den RegierungsrätenForsträte als Referenten und
als Hilfsarheiter Forstamtsassessoren und geprüfte Forstpraktikanten zugeteilt. V.O. v. 15. Dez.
1908 § 7. Uber die Einführung der Regierungsassessorendurch die Form. V.O. v. 27. März 1817,
dann derenBeseitigung bei den Kammern des Innern und Wiedereinführungdurch k. Entschl.v.
29.Dez. 1850(Döllinger XXXII S. 80) vgl. 2. Aufl. I S. 566 N. 13.

5 Von diesen wird bei Betrachtung der betr. Verwaltungszweige die Rede sein.
16Bei denKammern derForsten bestehenfür Buchführung.Rechnungs=,Revisions=und Ein=

weisungsdienst,Forstbuchhaltungen.V.O. v. 15. Dez. 1908 § 7 Abs. III. k%
11Vel= Form.Verordn. vom 17. Dez. 1825 §§ 4, 5, 7, 141, 142. über die späterenAnde=

rungen Weber II S. 279ff. in den Anm. und J. Hock, Handbuchder ges.Finanzverw. im Kar.
Bayern I S. 99. V.O. v. 15. Dez. 1908F 7. ·

is Form-Verordn. 88 122, 123, 144. § 122 ist abgeändertdurchVerordn. vom 21. Sept.
1854(Weber II S. 315 Anm. 156).
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vertreters10. Der Direktor der Kammer der Finanzen haftet selbständigfür die Ver=
fügungendieserKammerund für EinhaltungderEtats. Alle EntwürfeundAusferti=
gungen von Entschließungender Finanzkammer und von Zahlungsbefehlen bedürfen
daher seinerUnterschrift,und er ist verpflichtet,beiNichtberücksichtigungseinerErinnerun=
gen Anzeige an das Staatsministerium der Finanzen zu erstatten2°.

Eine Reihe von Geschäftsgegenständensind dem Präsidenten („Regierungs=
präsidium“)?1 zur persönlichenBehandlung übertragen. Hervorzuhebensind die jähr=
lichen Visitationsreisen im Regierungsbezirke22, die Erstattung zeitweiserRechenschafts=
berichte23, die Personalangelegenheitender ihm untergebenenStaatsdiener24. Der Prä=
sident hat ferner „in Fällen bedrohteroder gestörteröffentlicherSicherheit, wo Gefahr
auf demVerzugehaftet, oderder Erfolg der Maßregeln von der Bewahrung des Geheim=
nisses abhängt“, auf seine Verantwortung entwederallein odermit Zuziehung der Di=
rektoren und nach Belieben auch der beteiligtenReferenten „die erstenauf die Gesetze
gegründetenVerfügungenzu erlassen“75. Das gleichegilt, „wenn gegeneinenBeamten
gegründeteAnzeigen eines Verbrechensoder Vergehens vorliegen, und bei eintretendem
Verzugedie VernichtungoderErschwerungderBeweismittelzu besorgenwäre,oderder
Beamte sichder Flucht verdächtiggemachthat oderschonauf der Flucht begriffen ist“ 36.

Der Geschäftsgangder Kammern ist in der Regel bureaumäßig?7. Der Prä=
sident haftet für alle im bureaumäßigenWege herbeigeführtenRegierungsanordnungen.
Er mag zwar solcheGegenständekollegialerBeratungunterstellen;doch verbleibtdie
Entscheidungund damit die Haftung bei ihmss.

Beratung und Entscheidungdurch das Kollegium tritt nur ein, wo Gesetzoder
Verordnung es ausdrücklichvorschreiben262. In den Sitzungen jeder Kammer führt der
Präsident und in dessenAbwesenheitder Direktor den Vorsitz. Die Abstimmung ge=
schiehtnachdemRange und Dienstaltervon oben nach unten. FachmännischeReferenten
haben nur in Gegenständenihres Faches entscheidendeStimme. Der Vorsitzendestimmt
zuletzt. Die Beschlußfassungerfolgt durch Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag80.

Der Präsidentmuß denKollegialbeschlüssenregelmäßigfreienLauf lassen. Er
kann dieselbenjedochauf seineVerantwortung hin hemmen,wenn er von derenVollzug
einen großen Nachteil für das Staatswohl befürchtet,und er muß sie hemmen,wenn
er glaubt, daß sie gegendie Gesetzeoder höhereAnordnungen37 verstoßen. Solchen

1 *23 140 Abs. II mit Bek. vom 6. April 1874(Weber X S. 240).
20 Form Verordn. 88131, 140 Abs. II.
21 Form.Verordn.§ 140 Abs. I.
22 Dieselbengeschehendurchden Regierungspräsidentenpersönlichoder durchden Direktor in

einemAuftrage,nebstdemauchdurchabgeordnete Kollegialmitglieder,Rechnungskommissäreusw. Wgl.
ormVerordn. §§ 116, 124, 125, 129k: M.E vom 24. Jan. 1833 (Weber III S. 82 Anm. 2),
erordn. vom 29. Dez. 1836(Weber III S. 81) Ziff. III; dazu Weber IV S. 573, 688, IX

S. 332, XI S. 474. Für das Finanzwesenvgl. J. Hock, Angef. Handb. 1 S. 236ff.
:8 FormVerordn. §§ 79, I11, 127. Den FinanzrechenschattsberichterstattetjedochderDirektor

derFinan kammer. Der Präsident kann aber nebstdemseine Außerungenabgeben. S. übrigens
Weber IV S. 582, Verordn. vom 29. Dez. 1886 (Weber III S. 81) Ziff. VI,XXXIII.

4 S. im übrigen FormVerordn. § 127.
25Vgl. unten § 221. "
26Form.Verordn. § 126. Uber die Tätigkeit des Regierungspräsidentenbei Erklärung des

Standrechtesunten § 221.
27Wegen des Revidits der DirektorenWeber IV S. 623.
es Feorlngsrordn, §§ 128, 132, 133. Vgl. übrigensVerordn. vom29. Dez.1836(Weber III

S. 81) Ziff. XVI (gegenübermäßigeAnwendung des § 133).
2# Form.Verordn.§ 129 (vielfach abgeändert,vgl. W. Krais, Handb. der inneren Ver=

waltung usw., 4. Aufl., 1 S. 44 f.; Henle a. a. O. S. 36 f. über Anberaumungder Sitzungen
u. Förmlichkeiten§§ 137 bis 139. .

20Form.Verordn. § 134.— § 135 u. damit auchg 136 Abs. II ist nachder Einschränkung,
die ihm durch k. Entschl. vom 29. Dez. 1851(Weber II S. 319 Anm. 158)gegebenwurde,nun=
mehr gegenstandslosgeworden.

" *! Die Form.Verordn. sagt„AllerhöchsteAnordnungen“".v. Seydel (2.Aufl. I S. 568N. 30)
nimmt mit Recht an, daß den Anordnungendes Königs in dieser Hinsichtdie ministeriellenAn=
ordnungen gleichstehen.Daß dieselbenunter den „AllerhöchstenAnordnungen“ zu „verstehen“seien,

kann Wilich nicht zugegebenwerden.
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Falles hat er an das zuständigeMinisterium zu berichtenund dessenoberaussichtliche.
Entscheidungzu erholen. Ist der Gegenstanddes Beschlussesein Antrag an ein Ministe=
rium, so kannder Präsident,falls er mit demBeschlussenichtübereinstimmt,demBe=
richte ein Sondergutachtenbeifügen32.

Die Referentenhaftenfür richtigeDarstellungdes Sachverhaltesund für recht=
zeitige und pflichtmäßigeBearbeitung des Gegenstandes. Von der sachlichenVertretung
der getroffenenAnordnung sind sie entbunden,wenn sie mit ihrer Meinung beimPrä=
sidentenoderbeimKollegiumnichtdurchgedrungensindund dies zu denAkten vermerkt
haben. Ihre Haftung beschränktsichalsdannauf richtigeAbfassungund zweckmäßige
Ausführungder Entschließung38.

Der Wirkungskreisder Kammernwird durchdie Formationsverordnung“und
für die Kammerder Forstendurchdie Verordnungvom 15. Dezember1908 im all=
gemeinen35 folgendermaßenumschrieben.

„In die Geschäftssphäreder Kammern des Innern fallen in der Regel alle jene
Gegenstände,welcheim höchstenRessort den Ministerien des Außern und des Innern
(beiderAbteilungen)zugewiesensind,insofernsieGegenstandder Kreisverwaltungsein
könnenund nicht besonderenStellen zugeteiltsind. Hierher gehöreninsbesonderedie
staatsrechtlichenund militärischenAngelegenheiten,soweitletzteredenZivilbehördenzu=
ständig sind; die Angelegenheitender Religion und der Kirche; jene der öffentlichenEr=
ziehung, der Bildung, des Unterrichts und der öffentlichenSitten; das Medizinal (und
Veterinär=)Wesen; die gesamteLandespolizei; das Kommunal=und Stiftungswesen;
die staatswirtschaftlichenGegenstände,welchenicht speziellder Kammerder Finanzen
zugewiesensind; das gesamteBauwesen mit allen Zweigen desselben und die all=
bemeineStatistik mit der in alle dieseZweige einschlagendenDienstübersichtund Dienst=
ordnung.“

„Zur GeschäftssphärederKammernderFinanzengehören:dieLeitungderFinanz=
verwaltungin denKreisenim allgemeinen,insbesonderedieAufsichtüber das Staats=
einkommen;über den Staatsauswand; die Direktion der Kassen; das Etatswesen; das
Rechnungswesen;die Aufsicht über das gesamteFinanzdienstpersonal; das Amtsbürg=
schaftswesen;fiskalischeProzesse; die Kreis= und Distriktsumlagen und die Angelegen=
heitendes Landrats gemeinschaftlichmit derKammer desInnern; dieFinanzrechenschafts=
berichtedesKreises.“37

„Die Kammer der Forsten hat alle auf das Forst=, Jagd= und Triftwesen be=
züglichen Gegenstände,soweit sie nicht Angelegenheitender reinen Finanzverwaltung
sind, zu bearbeiten38. In Gegenständender Forst= und Jagdpolizei, ferner der Ober=
aufsicht über die Bewirtschaftung der Gemeinde=,Stiftungs= und Körperschaftswal=
dungen verbleibt die Kammer der Forsten technischesOrgan der Kammer des Innern?“.

Die Kreisregierungensind innerhalb ihres Wirkungskreisesals Verwaltungs=

*3Form. Verordn. § 130. 34 §§ 21, 87.
35 DienäherenBestimmungensind in §§ 22 ff., 88 ff. enthalten, habenaber zahlreicheAb=

änderungenerfahren. S. die Anm. bei Weber II S. 286ff. u. insbes.Verordn.vom 29. Dez. 1836
(Weber III S. 81) unter B, dann Entschl. vom 7. Mai 1848 u. 10. Aug. 1848 (Weber III
S. 723). Im einzelnenergebensichdie Zuständigteitender Kreisregierung und ihrer Kammern in

HegenständenderVerwaltung aus deneinzelnenLandes=und Reichsgesetzenund dendazuergangenen
Vo zugsvorschriften)in Gegenständender Verwaltungsrechtspflegeinsbesondereaus dem Gef. v.
8. Aug. 1878 über den Verwaltungsgerichtshof usw. Art. 8ff.

*6 Vgl. hierzuJ. Henlea. a. O. S. 33ff. Uber dieEinrichtung der Berufskommissionenfür
Steuersachen,der Kreisschulkommissionenfür Schulsachenund der Oberversicherungsämterfür An=
griegenlpeitender Sozialversicherungbei der Kreisregierung wird unten bei den betr. Gegenständen
ehandelt.

¾r Das Nähere bei J. Hock, Handb. der ges.Finanzverw. I S. 99 ff., IV S. 3 ff.
'78VM.O.v. 15. Dez. 1908& 6. Das Finanzministerium hat die näherenVorschriftenüber

den Wirkungskreis der K. d. F. zu erlassen. ··
39V.O.v.15.2ez.1908§8.FürdiePfalziftderKammerderForfteneineMitwirkung

bei derDirektion und oberenVerwaltung desGemeinde-und StiftungsforstwesensnachMaßgabe der
bestehendenVorschriften aufgetragen. Über die bestehendenVorschriftenvgl. Geib= v. Besnard,
Handb. f. d. Gemeindebehörden der Pfalz, 3. Aufl., Bd. 1 S. 373 ff.

32 din n 8136 Abs. J.
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behörden regelmäßig befugt, aus eigenerZuständigkeit und ohneAnfrage selbständigzu
handeln und zu verfügen. Die Erstattung von Berichten an die Ministerien und die
Erholung der Genehmigung bei denselbenhat nur einzutreten,wo dies ausdrücklich
vorgeschriebenist4°.

8 82. Die äußeren Behörden!. Die Verfassungder äußerenVerwaltungs=
behörden rechts des Rheines ist in ihrer geschichtlichenEntwicklung bis zur Trennung
der Justiz von der Verwaltung bereits oben? erörtert worden5.

In der Pfalz wurden durch königlicheEntschließung vom 6. November1817“ die
bisherigen vier Bezirksdirektionen (Kreisdirektionen)“ aufgehobenund an deren Stelle
zwölf Landkommissariateerrichtet. Die Vorstände dieser Verwaltungsbehördenhießen
Landkommissäre,die NebenbeamtenLandkommissariatsaktuares.

Durch Verordnung vom 24. Februar 18627, welcheim Vollzuge des Gerichts=
verfassungsgesetzesvom 10. November1861 erging, erfolgteauchfür Bayern diesseitsdes
Rheines vom 1. Juli 1862 ab die Trennungder Justiz und der Verwaltungin der
unterstenInstanzs. Die Verordnung vom 24. Februar 1862 ist zum Teil noch jetzt
in Geltung, im wesentlichenaber ist sie ersetztund aufgehobenworden durch die Ver=
ordnungvom 21. Dezember1.908überdie Bezirksämter.

Ülber Anderungen im Umfange der Verwaltungsdistrikte ist nach gesetzlicherVor=
schrift der Landrat des Kreisesund, wenndiesernichtversammeltist, in dringlichen
Fällen der Landratsausschußmit seinemGutachtenzu hören10.

Die Einrichtungder äußerenVerwaltungsbehördengestaltetsichfolgendermaßen.
Die Regierungsbezirkezerfallen in „Verwaltungsdistrikte“, für deren jeden ein Bezirks=
amt in nächsterUnterordnungunter die Kreisregierung besteht. Die kreisunmittelbaren
Städte sind jedochvon der Zuteilung zu einemBezirksamte ausgenommen11. Die ge=
meinsameBezeichnungfür die Bezirksämterund die Magistrate der unmittelbaren
Städte 1 als Staatsverwaltungsorgane ist Distriktsverwaltungsbehörden. Die Ver=
fassungder Bezirksämter ist bureaukratisch. Der Amtsvorstand heißt Bezirksamtmann,
die Nebenbeamtenführen den Titel Bezirksamtsassessoren.Jedes Amt hat einen
Assessoroder deren mehrere. Jedem Amt sind ferner Bezirksamtssekretäre,Assistenten,
Diener und Inspizienten in der erforderlichenZahl beigegeben13.

*° Form.Verordn. §§ 16ff. u. dazu die Anm. bei Weber II S. 283ff.
(5821 1 Vgl. J. Henlea. a. O. S. 6 ff.s882] 8 5 ff

! #. hierherE. v. Moy, Staatsrecht desKönigreichs Bayern, II, 1 S. 54 ff., 136ff. und
die bei v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 569 angeführtenWerke. S. ferner Min.Bek. vom 23. Sept. 1857,
die Instr. für den laydgerichtlichen Dienst betr. (R. Bl S. 1221).

4 Pfälz. Kr. A. Bl.1818 S. 155. Vgl. 2. Aufl. 1 § 114 N. 52.
5 Frankenthal,Kaiserelauterne Landau, Zweibrücken.
* Vgl.hierherA. Geib,v. Besnard, Handb.für dieGemeindebehördenderPfalz, 3. Aufl.,

1 S. 2 f.
zn Die Einrichtung der Distriktsverwaltungsbehördenbetr. (Weber V S. 589). Vgl. oben

( |ber die Angleichung der pfälzischenAmter in Benennung undDienst s.V.O. v. 19.April
1862(Weber V S. 614) und v. 25. Januar 1863(Weber VI S. 136).

° G.V. Bl. S. 1121, Weber Bd. XXXVI S. 591. Die der V.O. v. 24. 7t5 1862 bei=
Petbene Einteilung der Nepierungeteirke in Verwaltungsdistrikteist spätermehrfach,insbes.durch

u.O. v. 19. Juni 1879 (Weber XIII S. 50) abgeändert worden. Eine neue Ubersicht über die
#genmärtigeEinteilung ist derV.O. v. 21.Dez. 1908beigegeben,s. beiWeber XXXVI S. 595ff.

ie Bezirksänderungens. bei Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 1770.
1°Ges.,die Landräte betr., vom 28. Mai 1852 (G.Bl. S. 269) Art. 15, k, Art. 33, a. Vgl.

unten § 124.
InlVerordn. vom 21. Dez. 1908 § 1 Abf. III.
12Über die sonstigenstaatlichenVerwaltungsorganein unmittelbarenStädten wird besserim

Zusammenhangemit demGemeinderechtegehandelt.
13Uber den Dienst der mittleren (Sekretäreund Assistenten)und unteren(Diener)Beamten

der Bezirksämter vgl. M. Bekm. v. 17. Mai 1909 (Weber XXXVII S. 253). Die Bestellung
erfolgt durchdas Staatsministerium des Innern. Bekm. § 2.
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Der Bezirksamtmann leitet die Geschäfteunter seinerausschließlichenpersönlichen
Verantwortlichkeit. Er unterzeichnetalle Entwürfe und Ausfertigungen. Unter seiner
Verantwortung kann die Unterzeichnungfür bestimmteGegenständeeinemAssessorüber=
tragen werden. Der Bezirksamtsassessorist dem Bezirksamtmanneuntergeordnet und
hat sichnach dessenAnweisung den ihm übertragenenGeschäftenzu unterziehen. Bei
Abwesenheitoder Verhinderung des Vorstandes ist er dessenStellvertreter und handelt
sodann auf eigeneVerantwortlichkeit. Seiner Unterschrift hat er in solchemwie im
obigenFalle die Bezeichnung„J.V.“ beizusetzen#. Wo die örtlichen Verhältnisse es
erheischen,kann ein Assessormit dem erforderlichenHilfspersonal in einemvom Sitze
des Bezirksamtes entfernten Orte aufgestelltwerden. Wirkungskreis und Stellung
solcher „exponierter“ Bezirksamtsassessorenwird besonders bestimmt16. Bezirksamt=
mann und Assessorensollen, von Fällen dienstlicherAbwesenheitabgesehen,während
der Geschäftsstunden(8—12 Uhr vormittags, 2—6 Uhr nachmittags) in den Amts=
räumlichkeitenfür jedermann zugänglich sein. Eine gleichzeitigeEntfernung dieser
sämtlichen Beamten vom Antssitze ist unzulässig, soweit nicht unabweislicheDienst=
verhältnisseeine Ausnahme rechtfertigen½. Zwei Tage in der Woche sollenals Amts=
tage in der Regel an den Sitzungstagen des am Ort befindlichenAmtsgerichts zur
EntgegennahmemündlicherAnträge fest bestimmtund an diesen auswärtige Geschäfte
ohnedringendenAnlaß nicht vorgenommenwerden. Auüßerdemsind in allen Amts=
bezirken an den hierfür geeignetenentlegenerenOrten nach näherer Bestimmungder
KreisregierungAmtstage abzuhalten11. Den Bezirksämtern ist schleunigeGeschäfts=
erledigung,den Bezirksamtmännernunmittelbarer Verkehr mit den untergebenenGe=
meinden,derenOrganen und mit einzelnenangesehenenPersönlichkeitendurchBereisung
des Amtsbezirkeszur Pflicht gemacht18.

Die Bezirksämter sind die allgemeinenäußeren Behörden für das Gebiet der
inneren Staatsverwaltung und für die sonstigendurch besondereVorschriften ihnen
zugewiesenenGegenständeund demgemäßdie regelmäßigenVollzugsbehördender Staats=
ministerien (die Ministerien der Justiz, des Verkehrs, der Finanzen und des Krieges
ausgenommen),sowie der Kreisregierungen,Kammern des Innern 19. Die Bezirks=
ämter sind ferner, soweit nicht eine andereZuständigkeitbesondersbegründetist, Ver=
waltungsgerichteerster Instanz o. Sie unterstehender Dienstaufsichtdes Staats=
ministeriums des Innern und der Kreisregierung,Kammer des Innern 1.

Als Organe der Staatsverwaltung kommenaußerdemnoch die Gemeindebehörden
in ihrem übertragenenWirkungskreise in Betracht. Dieselben sind die regelmäßigen
örtlichen Verwaltungsorgane; die Gemeindebehördender unmittelbarenStädte besitzen
auch die Zuständigkeitvon Distriktsverwaltungsbehörden. Es empfiehltsich, von diesen
wuewpältalsenim zweitenTeile diesesBuches bei Darstellung der Gemeindeverfassung
zu handeln.

Die allgemeinenäußerenBehördender Finanzverwaltungsinddie Rentämter7.
Deren Bezirke sind in der Regel nach dem Amtsgerichtsbezirkegebildet und umfassen

14Verordn. vom 21. Dez. 1908 §§ 8, 9.
½M.E. vom 21. Mai 1862(Weber V S. 6310. Henle, ##nb S. wü
1 Verordn. vom 21. Dez. 106 10; dazu J. Henle a. a. S. 11.
17Verordn. vom 21. Dez. §10, 13. J. Henle a. a. O. S. 8
18Verordn. vom 21. * 1% 1I, 12, vom 25. Jan. 1863§ 4. über den Geschäfts=

gang der BezirksämterI. Henl a. a. O. S. 29ff.
19Verordn. v. 21. 190883 2. Ihre Zustandigteitiim einzelnenkönntenur aufzählend

beschriebenwerden;vgl. jetzt e
WVerordnle Dez.1 68 * 2 Mefnnns ni. Ger. H.G. Art. 17.
21V.O. v. 21. Dez. 1908§ 2 Abs. IV. über die Einrichtung der VBersicherungsämterder

Sozialversicherungbei den leint deswalilingstehlber wird unten gehandelt.
22Uber derenEranistion, Wirtungsteeis, Dünst=undGeschäftsgangbetimmt itzt dieV.O.

v. 10. Mai 1903 (G.V. Bl. S Weber XXXII S. 456). § 4 Abs.1 u. II dieserV.O. ist
abgeändertdurch30 derV.. = r 2. 1908,dieEinrichtung derBehördenund dieBenennung
der Beamten der Ziv.Staatsverw. betr. (G. BV.Bl. S. 1051), sowie durch die V.O. v. 6. April 1911,
die Organisation der Rentämter betr. (G.V. Bl. S. 265).über das fühere Recht s. V.O. v. 24.März
1802,die Einrichtungder Landgerichtebetr.(Weber I S. 203) und2. Aufl. I § 128 N.20 f.
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entwedereinen solchenoder derenmehrere?s. Die Organisationder Rentämter,
welchesich früher auf die Bestellung eines Rentamtmannes und eines Rentamtdieners
beschränkten,im übrigenaberder BestellungweiterenPersonals durchdenRentamt=
mann überlassenwar, ist neugeordnetwordendurchdie Verordnung vom 10. Mai 1903.

Danach hat jedesRentamt einen Amtsvorstand,der in der Regel denTitel
Rentamtmann?" führt. Wird bei einem Rentamt eine besondereKasseabteilungein=
gerichtet25, so führt deren Vorstand den Titel Rentamtmann, der Amtsvorstand aber
den Titel Regierungsrat. Außerdem sind die Rentämter „je nach Geschäftsumfang“
zu besetzenmit Assessoren,Sekretären, Assistentenund Assistentinnen, Dienern und
Steuerboten,Kameralpraktikanten,Inzipienten und Hilfsboten20. Die Rentämter
stehenunter der Dienstaufsichtdes Staatsministeriums der Finanzen und der Kreis=
regierungen,Kammerndes Innern?7.

Die Hauptaufgabeder Rentämterbestehtin der Erhebungund Verwaltungder
direkten Staatssteuern, Kreisumlagen, der Erbschaftssteuer,der Gebühren, Stempelab==
gaben, Strafen und der örtlichen Besitzveränderungsabgaben,sonstigenEinnahmen an
Gefällen, Zinsen, Renten, besonderenAbgabenund zufälligen Einnahmen und der Ein=
nahmenaus Okonomien und Gewerben, ferner in der Bestreitung und Verrechnung
der Staatsausgaben,soweitnicht anderesvorgeschriebenist. Weiter sind siedieEin=
hebungs=und Einlösungsstellenfür die Landeskulturrentenund der Zinskouponsder
Staatsobligationen und leistenHilfsdienste im Finanzwesen der Kreisgemeinden, der
Versicherungskammer,der land=und forstwirtschaftlichenBerufsgenossenschaft,des all=
gemeinenStaatsdienerunterstützungsvereins,des Unterstützungsvereinsfür das Forst=
personalund die damit verbundenenTöchterkassenund des Militärfiskus 78.

Eine nähere Darlegung des Geschäftsumfangesund des Verfahrens der Rent=
ämter kann nur im Finanzrechte gegebenwerden?.

Sechstes Hauptstück.
Die Verwaltungsrechtspflege.

8 83. GeschichtlicheEntwicklung 7. Die Einrichtung deröffentlichenRechtspflegein Bayern
war bis in die neuesteZeit eine ebensounbefriedigendewie anderwärts.

2 Die Uberfichtüber BestandundLwsans derRentamtsbezirkeist derV.O. v. 10.Mai 1903
als Anhang beigegeben* Weber XXXII S. 465f.); spätereAnderungen bei Glock und
Schiedermair a. a. O. N.4067 (mit Nachtrag 1 1910). Bestehenmehrere Rentämteram selben
Ort, so verteilt das Staatsministerium der Finanzen unter ihnen die Geschäfte. S. Gesch.Anw. in
Bekm. v. 4. Juni 1903 (F.M. Bl. S. 248), dazuV.O. v. 4. Juli 1906 § 10 (G.V.Bl. S. 227). In
Münchenbestehen4, in Nürnberg3 Stadt=Rentämter.

Uber die Einführung des Titels s. Weber XXIII S. 303.
2#5Dies ist bisher (Dez. 1911)gescheien bei den RentämternMünchen I, II, III, Nürnberg

I, II, III und bei denStadtrentämtern Würzburgund demRentamt Augsburg I (V.O. v. 1903,
7lC Abs. III), sowie bei den Rentämtern Passau, Kaiserslautern, Ludwigshafen, , Regens=
urg I, Hof, Fürth, und Aschaffenburg1 (V.O. v. 6. April 1911 § 2). Die Hauptkasseführungbeie

Faelitern bwehaffeabteilung kann einemRentamtsassessorübertragenwerden(V.O. v. 6. April
2 Abf.III).

26 V.O. v. 10. Maj 1903 §§ 4, 6. Dazu V.O. v. 10. Dez. 1908 § 28, V.O. v. 6. April
1911§ 1 (Assistentinnen). ÜberdieDerbediußungenfür den höherenundniederenFinanzdienst V.O.
v. gl. T. (G.V. Bl. S. 340, Weber XXXII S. 471). Über den Dienst vgl. J. Hock, Handb. I
und Glock u. Schiedermair a. a. O. N. 4072ff. mit Nachträgen.

* V.O. v. 10. Mai 1903 §F2.
28 V.O. v. 10. Mai 1903 § 1.
20 vg übrigensJ. Hock a. a. O. I S. 137ff. und überdieBesonderheitender Pfalz (Steuer=

einnehmer) S.1##
(8831 1 Aus derallg.Literatur sindhervorzuheben:O. Bähr, Der Rechtsstaat,Kasselu. Göttingen
1866; R. Gneist, Verweltuny Justiz, Rechtsweg,Staatsverwaltung u. Selbstverwaltung usw.,
Berlin 1869: R. Gneist, Der Rechtsstaatu. dieVerwaltungsgerichtein Deutschland,Berlin 1872,
2. Aufl. 1879: O. v. Sarwey, Das öffentlicheRechtu. dieVerwaltungsrechtspflege,Tübingen 1880
(darüberE. Löning in Schmollers Jahrb. für Gesetzgebung.Verwaltung u. Volkswirtschaft im
DeutschenReichV [1881)S. 801ff.)) G. Meyer=Dochow, Lehrb. desdeutschenVerw.Rechts,3.Aufl.,
1 S. 36ff.; E. Löning, Lehrb.desdeutschenVerw.RechtsS. 771ff.; K. Frhr. v. Stengel, Annalen

v. Seydel=Plloto, BayerischesVerfasfungsrecht. 26
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Es bedarfkaumderBemerkung,daß dieVerwaltung zu Anfang desJahrhunderts, da siedie
Aufgabezu erfüllenhatte,Bayern zu einemneuzeitlichenStaatswesenumzuschaffen,denBestandeiner
von ihr gesondertenöffentlichenRechtspflegeals ein Hindernis ihrer Tätigkeit hätteempfindenmüssen.
Auch konnte,solangein der unterstenInstanz die bürgerlicheund Strafrechtspflegemit der Ver=
waltung nochvereinigtwar, die Trennung der Verwaltungsrechtspflegevon der letzterenkaummit
Erfolg angestrebt werden.

Man hatte in Bayern, so sehrman unter demMinisterium Montgelas in vielem an franzö=
sischeVorbilder sichanschloß,dochdieEinrichtung besondererOrganedescontentieux administratif
nicht vollständigherübergenommen.Nur dieobersteInstanz wurde im geheimenRate, späterStaats=
rate nachgeahmt2. Für das Gebiet dieserGerichtsbarkeit(Administrativjustiz)entwickeltesichder
Zwitterbegriff der administrativ=kontentiösen Sachen s.

Die Gerichtsordnungvon 1753 und einige spätereVerfügungen hatten auf dem Gebieteder
Polizei denRechtswegfür Parteisachen"offengelassen.DagegenspracheineEntschließungvom 11.Ja=
nuar 17995aus, daß„in Zukunft die in PolizeisachenentstehendenStreitigkeitenzwischendenHand=
werkernund sonstüber einendas Publikum vorzüglichinteressierendenGegenstandniemals mehrad
forum civile contentiosum gezogenwerdensollen“. Der Gedanke,der in dieserRedewendungaus=
gedrücktwar, blieb für die weitereAusbildung des Begriffes der administrativ=kontentiösenSachen
leitend. „Im allgemeinen“,solauteteinespätere,halbamtlicheBegriffsbestimmung, „läßt sichsagen:
Wenn bei einer Privatrechtssache das Gemeinwohl in der Art beteiligt ist, daß eine bloße ausschließliche
Behandlung der privatrechtlichenForderung nachdemPrivat= oderZivilrechte jeneshöhereInteresse
desGemeinwohlsverkürzenoderunberücksichtigtlassenkönnte,so ist jenegemischteGerichtsbarkeitbe=
gründet,welcheadministrativ=kontentiösgenanntwird.“ Glücklicherweiseist esnichtmehrveranlaßt,
zu versuchen,in diesen juristischen Widersinn Methode zu bringen 7.

Abgesehenvon anderenEinzelvorschriftengab insbesonderedie Verordnung vom 8. August
18178ein Verzeichnisvon 17 administrativ=kontentiösenGegenständen.Die Entscheidungin solchen
Sachenerfolgteregelmäßig?in ersterInstanz durchdieDistriktsverwaltungsbehörden,in zweiter In=
stanzdurchdie Kreisregierungen,Kammern desInnern, in dritter Instanz, wenn eine weitereBe=
rufung überhaupt zulässig war, durch den Staatsrat, und zwar teils in der Vollversammlung, teils
im Ausschusse(früher Staatsratskommission). Uber die Veränderungen zu berichten, welche der Um=
kreisderadministrativ=kontentiösenSachen im Laufe derZeit erlitten hat, ist ohneInteresse10. So=
weit das administrativ=kontentiöse Verfahren nicht Platz griff, war die öffentliche Rechtsprechungeine
Aufgabe der Verwaltung.

Die Bewegungzugunstender Einführung eines Verwaltungsgerichtshofesin Bayern fand
beimLandtage½zum erstenMale im Jahre 1865Ausdruck. Die Kammer der Abgeordnetenerhob

des DeutschenReichs 1875 S. 1314ff.; 1876 S. 808f.; E. Leuthold ebenda1884 S. 321ff.;
L. v. Stein, Rechtsstaatu. Verweltungerechspslege,S.E pet Zeitschr.für dasPrivat=#ru.
#ertl. becht ber GegenwartVI S.27 ff.,297ff., K. Frhr. v. Lemayer ebendaXXII S. 353
L. Jolly, Die HecerltsetgeErt zeitschr. für die ges.Staatswissensch. NXXIV S. 575
vh. Zorn im Verwaltungsarchiv II S. 74ff.; Fcher v. Stengel ebendaIII S. 20
Tezner, Die deutschenTheorien der Verwaltungsrechtspflege. Verwaltungsar iv Bd. 8 S. 220,
475, Bd. 9 S. 159,515; Otto Mayer, DeutschesVerwaltungsrect. Bd. 1 8§13 ff.; F.Fleiner,
Inlitltionen desüdutfo Verwalkungsrechts,2. Aust §*15. Weitere Angaben bei G. Meyer

a.O. 36 Anm. und Fleiner a. a. O. N.
2Vgl. oben § . 97ff., § 68.
* Darüber Pöhlmann, über das Wes2ender admipistrgtiv·lontentiosenSachen mit bes.

Rücksichtauf Bayern, Würzburg 1853. S. aud oben§ 77N. 12.
r de iure reali vel perpetuo berParteiengehandelt werde,wo ein legitimus contra=

dietor obhandensei, wo iura partium et singulorum obwalten. Vgl. G. K. Mayr, Samm=
lung usw., 1784, II S. 810, 905 (Generalverordn. vom 11. Jan. 1768 u. 25. Jan. 1775), I S. 162
(Ho ratsorbn, von 1779 Art. 3 * 4), 1797, V S. 345 (GEntschl=vom 8. April 1796).

* G. K. Mayr, Sammlung ufw.,1799, VI S. 121.
* Döllinger Il. S. 180.
7 Val. u# ol endenDöllinger II S. 180ff.; E. v. Moy, StaatsrechtdesKars. Bayern,

t 55. 35ff erner oben§ 68, insbes.wegender Pfalz § 69 N. 23 und 2. Aufl. 1 § 114

8 N.Bl. S
" 2 . S. . kamenauchdieFinanzbehördenals ersteInstanzenin Betracht. In einigen

Fällen war der Staatsrat unmittelbar zur Entscheidungberufen.
10Darüber 2. Aufl. I & 113 Anm. 24.
11Bgl. zum folgendenW. Krais, Ges. vom 8. Aug. 1878usw. erläutert,Erlangen 1879,

S. 18ff.; Müller bei G. Kahr, Das lr Gel. über die GreichtungeeinesVerwaltungsgerichts=
Firanls, (#emmentay,Nördlingen 1879, S. XXXV ff., Verh.d. K. d. Abg. 1877/81Beil.=
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einen Antrag Völk zum Beschlusse,wonacheine diesbezüglicheBitte an die Krone gerichtetwerden
sollte. Die Staatsregierung äußertesichentgegenkommend'2.

Nach wiederholtenAnregungender Sache in der zweitenKammer½ gelangteim November
1867 der Regierungsentwurfeines Gesetzesüber die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofeszur
Vorlage ". Dieser Entwurf erhielt für die bayerischeRechtsentwicklungbleibendeBedeutungdurch
den Vortrag, welchender AbgeordneteDr. Brater darüber erstattete.

Die Anderung in derBehördenverfassung,welchederEntwurf vorschlug,beschränktesichdarauf,
daß über den bisherigenUnter- und Mittelinstanzen der Verwaltungsrechtspflegeein Verwaltungs=
gerichtshofstehensollte. DessenZuständigkeitaberwar aufzählendnachdemGesichtspunktebemessen,
daß nur in „Parteistreitigkeitenaus demGebietedesöffentlichenRechtes“derVerwaltungsgerichtshof
solle angegangenwerdenkönnen. Die Regierungsgewaltdürfe nie von der Verwaltungerechtspflege
vor ihr Forum gezogenund in einenParteistreit mit den Regiertenverwickeltwerden. Dies ist, wie
man fieht, jenerStandpunkt,der in demBestandeeineröffentlichenRechtspflegeeineErniedrigung der
Verwaltung und in der Verwaltung deneigentlichenAusdruckderStaatsgewalt, in der richterlichen
Gewalt abereinefremdeund hinderndeMacht erblickt. Es ist begreiflich,daßbeieinerAuffassung,die
im GrundegenommeneineVerneinung der öffentlichenRechtspflegeenthält, einebefriedigendeGestal=
tung des Entwurfs nichtmöglichwar. Denn unterdemEinflusseeinessolchenGedankengangesmußte
die Zulassung einer Verwaltungsrechtsprechung als ein möglichst zu beschränkendesZugeständnis der
Verwaltung an einegegnerischeGewalt erscheinen.Mit treffendemSpotte bemerkteBrater e über
jenenGrundsatz,dervom Entwurfe übrigens nicht einmal folgerichtigfestgehaltenwar: „Die nötige
Unbefangenheitdes Urteils wird den Verwaltungsbehördenin der Regel nicht fehlen, wenn sie die
zweifelhafteFrage lösen sollen, wer die Herstellungdes Blitzableiters auf einemStiftungsgebäude
oder desWegweisersan einerKreuzstraßeoderdie Kosten derVerpflegung eineserkranktenArbeiters
zu übernehmenhabe,oder wenn ein Streit über Ausübung des Weiderechts,über Zehentbaulasten,
über Gemeindemarkungsgrenzenund dergl.zur Entscheidungvorliegt. Auf Fälle dieserArt, bei welchen
ein Konflikt zwischenderadministrativenund richterlichenStellung derVerwaltungsbehördenicht ein=
zutretenpflegt, wird im Entwurfe der Verwaltungsgerichtshoffast ausschließlichangewiesen.Jene
anderenFälle aber,in welchendieBehördenam meistengeneigtsind, einer polizeilichenRücksichtoder
vormundschaftlichenLaune das RechtderIndividuen und Korporationen zu opfern, in welchendaher
ein erhöhterRechtsschutzvor allem nötig ist, hat der Entwurf demWirkungskreisedesVerwaltungs=
gerichtshofesdurchgängigentzogen."

Der Ausschußder Abgeordnetenkammererachtetees daher für veranlaßt, eine sehrausgiebige
ErweiterungderZuständigkeitfür denVerwaltungsgerichtshofzu fordern11. Der Ausschußging da=
von aus, daßderVerwaltungsrechtswegauchbei Streitigkeitender einzelnenmit einerBehörde,sowie
zum Schutzeder gemeindlichenSelbstverwaltungsrechteeröffnetwerdenmüsse.

Nachdemin der Folge ein Wechselin der Person desStaatsministers desInnern eingetreten
war, zog die Staatsregierung im Januar 1869 ihren Entwurf zurück. Zugleich gab siederAbsicht
Ausdruck,„nochbeimgegenwärtigversammeltenLandtageeinen neuenGesetzentwurfeinzubringen,in
welchemauchdieErrichtung vonVerwaltungsgerichtenersterInstanz mit bürgerlichenBeisitzernvor=
gesehenund der Verwaltungsgerichtshofals zweite und letzteInstanz konstruiert“werdensolle 18.

Die zugesicherteVorlage ging bald darauf der Kammer der Abgeordnetenzu½. Der Hör=
manns'scheEntwurf, in formellerBeziehungvorzüglich ausgearbeitet,erwiessichzwar beiBemessung
desUmkreisesderVerwaltungsrechtssachenin einigenPunktenentgegenkommendgegendieAnschauungen
der Abgeordnetenkammer,schloßaber insbesondereden Schutzdes gemeindlichenSelbstverwaltungs=
rechtesaus20. Er schlugferner hinsichtlichderVerfassungderVerwaltungsrechtspflegeneueBahnen
ein. Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeitsolltendurchalle Instanzengeschiedensein. Jeder

17Verh. d. K. d. Abg. 1863/65Beil. Bd. VI S. 337ff., Sten.Ber. III S. 77 ff.
13Verh. d. K. d. Abg. 1866/69Sten. Ber. I S. 192, 376ff. Beil. Bd. I S. 310f.
14A. a. O. Sten. Ber. II S. 254,Beil. Bd. III S. 75 ff.
16Beil. Bd. IV S. 169ff. Der Vortrag hat nicht bloßvraktischen,sondernauchhohenwissen=

schaftlichenWert. Wil. ferner Braters AufsatzBl. f. adm. Praxis VII S. 1fff.
1°Beil. Bd. IV S. 173.
17Vgl. die Verh.Beil. Bd. IV S. 185ff. 168Sten Ber. V S. 181.
1½Beil.Bd.V S.130f. #
20Kaum zutreffendist es, wenn dieBegründungS. 486 es für unmöglicherkärt, „aus innern

Erwägungen einen prinzipiellenBegriff von Verwaltungsrechtssachenzu konstruieren“.Dies ist im
Gegenteile sehr leicht. Die Schwierigkeit liegt darin, daß es nicht gewünschtwird, den einfachen
Begriff der öffentlichenRechtssachebeiFetepung des Gebiets derVerwaltungsrechtspflegezugrunde
u legen. Je nach persönlicherAuffassung oder Zweckmäßigkeitsrücksichtenwill man bald dieses
ald jenes,was begrifflichzu denVerwaltungsrechtssachengehört,aus denselbenausgeschiedenwissen

und verlangt, daß die BegriffsbestimmungsichdiesenpersönlichenEmpfindungenanpassensolle.
26“
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Verwaltungsdistrikt sollte ein ordentliches Verwaltungsgericht ersterInstanz haben und diesesaus dem
Bezirksamtmanne,Polizeidirektor, rechtskundigenBürgermeisteroder derenStellvertreter als Vor=
sitzendemund vier bürgerlichenBeisitzernbestehen.Als außerordentlicheVerwaltungsgerichteerster
Instanz warendiemittelbarenGemeindebehördenund fünfgliederigeSenate der Kreisregierungenbe=
zeichnet. Zweite und letzte Instanz sollte der Verwaltungsgerichtshof sein. Bei diesem sollte eine
Staatsanwaltschaft aufgestellt werden.

Der Entwurf begegnetein derAbgeordnetenkammergroßenund gerechtfertigtenBedenken. Ab=
gesehendavon,daßdieBemessungderZuständigkeitderVerwaltungsgerichtenichtausgiebiggenugbe=
sunden wurde, stieß man sich, meines Erachtens mit vollem Rechte, an der Hereinziehung von Laien in
die Verwaltungsrechtsprechung: und an der Beseitigung der Kreisregierung als zweiter Instanz.
Aus diesenGründenlehntedieKammerauf Vortrag Dr. Brater's?2 denEntwurf ab, nichtohnedie
Vorlage einesneuenausdrücklichzu erbitten:2. Auf diesenWunschkamderLandtag1875/76zurück“,
und der Landtagsabschiedvom 29. Juli 18767°56sagtedemselbenBerücksichtigungzu76.

Der dritteEntwurf einesGesetzesüberdenVerwaltungsgerichtshofund dasVerfahren in Ver=
waltungsrechtssachenwurde in Erfüllung diesesVersprechensam 28. September 1877 derAbgeordneten=
kammervorgelegt?7.Der Entwurf fand eineschwierigeLage vor. Die Mehrheit der Abgeordneten=
kammerstandzu der Staatsregierung in politischemGegensatze.So erhobensich denn Stimmen,
welchedie Annahmedes Gesetzesals eine Frage des Vertrauenserachtetund daherdemMinisterium
einen Verwaltungsgerichtshofnicht bewilligt wissenwollten. Sachlicherwar dieGegnerschaftjener.
welche es für notwendig hielten, daß mit der Einführung des Verwaltungsgerichtshofes eine Verein=
fachungderVerwaltungseinrichtungsichverbinde. Wenn dieVereinbarung desGesetzestrotzalledem
gelang, so trug dazu wesentlich der Umstand bei, daß, sobald die sachlichenGegner des Entwurfs den
Versuch machten, ihren Wünschen nach Umgestaltung der Verwaltungseinrichtung eine greifbare
Fassungzu geben,einesehrerheblicheVerschiedenheitderMeinungensichherausstellte.DerRegierungs=
entwurf erlitt in der Kammer der AbgeordnetenmehrfacheAnderungen, von deneneinige indessendurch
dieersteKammernichtgebilligt wurden. Man kann nichtbehaupten,daßdieseAnderungendurchweg
Verbesserungengewesenseien?s. »

Das Gesetz' wurdeunterm8. August1878vomKönige sanktioniert. Dasselbeenthieltindessen
in Artikel 51 Absatz1Idie auffallendeVorschrift: „Der Tag, an welchemdiesesGesetzin Kraft tritt,
wird durchein besonderesGesetzbestimmt.“30 Hiernachstelltesichdas Ganze mehrals diefeierliche
Verkündungder Absicht,künftig ein Gesetzzu geben,dennals VerkündungeinesGesetzesheraus.

Brater bemerkte (Beil. Bd. V S. 601): „So verlockend aber jeder derartige Vorschlag
klingt, so kann er dochnicht mit der allgemeinenBetrachtungerledigt werden,daß das Vordringen
des Bürgertums in die Beamtenstuben unter allen Umständen als ein Gewinnzu. begrüßen sei. Es

Hiot für die Ausdehnung der bürgerlichen Ehrenämter bestimmte Grenzen, deren Uberschreitung sich
itter strafenkönnte. Der Bürger und Bauer, die hier zunächstin Betracht kommen,darf erstens

mit öffentlichenFunktionen nicht überhäuftund zweitensfür keineAufgabe in Anspruchgenommen
werden,der er nicht gewachsenist.“

2#Beil. Bd. V S. 599ff. #38Sten. Ber. XI S. 222—248.
7“ Verh. d. K. d. Abg.Sten Ber. I S. 262ff., der K. d. R.N. Prot. Bd. I S. 617.
25 14.

* A: Gesetzentw.,welche1874 im Staatsministerium des Innern ausgearbeitetworden
waren, aber nicht an dieöffentlichkeit kamen, val. die Bemerkung bei W. Krais, KommentarS. 22.
Die Entw. bezogen sich auf die Verfassung der Distrikts= u. Kreisgemeinden sowie der inneren Ver=
waltung, dann auf den V.G

8 Verh.d.K. d.Abg.1877/81,Sten.Ber.I S. 47,Beil.Bd.III S. 1ff.
28 Die bezüglichen Kammerverh. sind: K. d. Abg. Beil. Bd. III S. 119 ff., 163 ff., 207 ff.,

Sten.Ber.1IS. 185ff.— K. d.RN.N.Beil.Bd.I S. 382ff. 420ff.,Prot.Bd. I/S.487fl.— K.
d. Abg.Beil. Bd. IV S. 203,Sten. Ber. IV S. 23f.

20Die Errichtung einesVerwaltungsgerichtshofesund das Verfahren in Verwaltungerechts=
sachenbetr. G. u. V. Bl. S. 369.— Das Ges.hat zwei trefflicheErläuterungenerfahren:Wilhelm
Krais, Ges. vom 8. Aug. 1878. .. Erlangen 1879, mit zwei Nachträgen1879, 1887(aus der
Sammlung: GesetzgebungdesKgrs. Bayern): G. Kahr, Das bayer.8 überdieErrichtungeines
Verwaltungsgerichtshofes .. . Nördlingen 1879. Außerdem sind zu erwähnen: Ausgabe von Max
Müller, München 1891, Handausgabevon A. Dyroff (4. Aufl. der Ausg. von A. Reger,
Ansbach 1908 (im folgenden zitiert Reger=Dyroff); Fr. Weber, Die Verwaltungsgerichts=
verfassungund der Prozeß in Verwaltungsrechtssachenusw., Würzburg 1879; F. Lindner u.
Th. v. Hauck,Der Verwaltungsgerichtsprozeßin Bayern, München 1894.

“ Dieser Satz, den die K. d. Abg. einfügte, war ein Ergebnis politischer Taktik. Es sollte
dadurchein Druckauf dieRegierungin demSinne geübtwerden,daßdiefelbevorerstdievomLand=
tage in Petitionsform beschlossenenAnderungen und Vereinfachungen der Verwaltungseinrichtung
vornehme. Die bezüglichenWünschewaren nicht sehrweitgehend,und die K. d. Abg, zeigtesichin

derdolge hinsichtlichdes Abmaßesder Erfüllung jenerBitte wenig schwierig. S. das Näherebei
W. Krais, KommentarS. 25f.
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Unterm 10.März 1879wurdesodannein weiteresGesetzerlassen31,welchesaussprach,daßdas
Gesetzvom8. August 1878 gleichzeitigmit demReichsgerichtsverfassungsgesetzevom27. Jannar 1877
in Kraft treten solle.

Zum Vollzuge des Gesetzesergingendie Verordnungvom 31. August 1879, denVerwaltungs=
gerichtshofbetreffend52,dannunterm 1.Septembergl. Is. Vorschriften,welchevomStaatsministerium
des Innern im Einverständnissemit den übrigen Staatsministerien über das Verfahren in Ver=
waltungsrechtsfachengetroffenwurden:3. Hierzu war die StaatsregierungdurchArtikel 16 AbsatzIII
des Gesetzesermächtigtworden.

Einige Bestimmungendes Gesetzesvom 8. August 1878, nämlich Artikel 10Ziffer 29 und 30
und Artikel 50, traten nicht in Wirksamkeit, die ersterennichtzufolgeArtikel 283AbsatzIII des Ge=
setzesüber das Gebührenwesenvom 18.August 187954, letzterenicht kraft Artikel 29 desGesetzes,die
Entscheidung von Kompetenzkonflikten zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder dem
Verwaltungsgerichtshofebetreffend,vom 18. August 187935. Das erstereGesetz,sowieeine Mehrzahl
von Gesetzen,dieam entsprechendenOrte zu erwähnensein werden,enthaltenVorschriften,welchedas
Gebiet der Verwaltungsrechtspflegeerweitern76. Die VerfügungendesGesetzesvom 18.August 1879
gehörennicht in diesenZusammenhang.

§*84. Die Verwaltungsgerichtsverfassung1. Die öffentlicheRechtspflegehat
mit der bürgerlichenRechtspflegegemeinsam,daß ihre Aufgabe darin besteht,zwischen
Parteien bestrittenesRecht festzustellen,also die Grenzezu ermitteln,welchenachder
Rechtsordnung zwischen den Interessen der streitendenTeile gezogen ist. Dies ge=
schieht hier wie dort durch die Anwendung der objektivenRechtssatzungauf den zur
EntscheidungstehendenFall im Richterspruche2.Der Richterspruchist also nichts
anderes, als die viva vox iuris, das objektiveRecht in einzelner Erscheinung.

Die öffentlicheRechtspflegeunterscheidetsichvonderbürgerlichenRechtspflegezunächst
dadurch, daß siesichauf einemanderenRechtsgebietebewegtals letztere. Die bürgerliche
Rechtsordnung regelt diejenigen rechtlichenBeziehungen, in welche der Einzelne als
solcherdurchcommerciumundconnubiumtritt, sonachdieBeziehungendeswirtschaft=
lichen Verkehrs und der Familie. Die öffentlicheRechtsordnung dagegenbefaßtsichmit
der Regelung derjenigenAngelegenheiten,welche der Staat als solchedes öffentlichen
Interessesbehandelt.Die SphäredesöffentlichenRechtesist an sichdie höheregegen=
über der Sphäre des bürgerlichenRechtes, wie denn auch das öffentlicheInteressedem
privaten Interessevorgeht. Würde dieselberlegenheit des ersterenüber das letzterevon
der Rechtsordnungmit solcherRücksichtslosigkeitdurchgeführt, daß das privatrechtlich
geschützteInteressediesenSchutznur innerhalb des Privatrechtes genösse,gegenüberdem
öffentlichenInteresseaber gar nicht anerkannt,also gar keinRecht wäre, dann fände eine
öffentlicheRechtspflegekeinFeld derWirksamkeit. Der Einzelnewürdeauf demGebiete
des öffentlichenRechtes überhaupt nicht Rechtssubjekt,sondern lediglich ein willenloses
Objektder staatlichenRegierungstätigkeitsein. Ein solcherZustandderRechtslosigkeit
des Einzelnen gegenüberder Staatsgewalt ist indessendem Verfassungsstaatefremd.
UnsereöffentlicheRechtsordnungziehtvielmehrGrenzenzwischendenInteressenderAll=

1 G. u. V. Bl. S. 163. Dazu Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. IV S. 349, Sten.Ber. III
S. 479 ff.,489ff.; der K. d. R.R. Prot. Bd. I1 S. 1059f..

3 G. u. V.Bl. S. 1007. 35 G. u.V. Bl. S. 1014.
34 G. u. V.Bl. S. 903. 35 G. u.V. Bl. S. 991.
?6 Von allgemeinererBedeutung ist noch das Gesetzv. 13. IJuni 1910 (G.V. Bl. S. 210),

welchesdieBestimmungder Zuständigkeitfür Streitigkeiten, die durchReichsgesetzdemVerwaltungs=
streitverfahrenüberwiesensind, demVerordnungswegüberläßt.

:7 Uber die Tätigkeit desVerwaltung gerichtshofes während25jährigen Bestehensberichtet
G. v. Kahr in seinerFestrede,abgedr.in Bl. f. adm. Pr. Bd. 54 S. 353"
(§841 1 Vgl. zum folgendenbesondersO. v. Sarwey, Das öffentlicheRechtu. die Verwaltungs=
rechtspflege.Tübingen 1880, S. 55 ff.; ferner C. E. Leuthold, OffentlichesInteresseu. öffentliche
Klage im Verwaltungsrecht,Annalen desDeutschenReiches1884S. 321ff.; HP.Rehm, Bl. f. adm.
Praxis XL S. 2255 G. Jellinek, System der subjektivenöffentlichenRechte,Freiburg i. B.
1897. 2. Aufl. 1905, und die in § 83 N. 1 Zitierten. · «

2JndieserBeziehungistdieTätigteitderVerivaltungSrechtspflegeIvesentlichgleichartigniit
jener der bürgerlichenRechtspflege.Nur bedingtder Umstand, daß es sichum RechteandererArt
als die Privatrechtehandelt,aucheine andereStellung desRichters bei derRechtsanwendung.Vgl.
hierherG. Meyer, Lehrb. des deutschenVerw.Rechtes,2. Aufl., 1 S. 45 ff.
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gemeinheitund denInteressendes Einzelnen,siebestimmt,inwieweitderEinzelnemit
seinenprivatrechtlichgewährleistetenRechtenvor den öffentlichenInteressenzurück=
zutreten8, inwieweit er ferner mit seiner Person und seinemVermögen zur Verfolgung
dieser Interessen beizutragenhat. Dadurch entstehtfür den Einzelnen auch gegenüber
denAnforderungen des öffentlichenInteresses ein selbständigerRechtskreis; er erscheint
auf dem Gebietedes öffentlichenRechtesals Rechtssubjektmit gesetzlichbegrenzten
Pflichtenund mit demAnspruchedarauf, daßin denKreis seinerPrivatrechtenichtüber
das gesetzlicheMaß hinaus eingegriffenwerde.

AberderEinzelneist im öffentlichenRechtenichtauf diesemehrleidendeRolle be=
schränkt.Als AngehörigerdesStaatesundderöffentlichenVerbände,dieinnerhalbdes
Staates bestehen,hat er nicht bloß tatsächlichdenGenußderVorteile, welcheaus der
Regierungs=und Verwaltungstätigkeit sich ergeben, sondern dieser Anteil wird auch
vielfachzumrechtlichenAnspruchegesteigert".Dazu kommt,daß die persönlicheHeran=
ziehungder Staatsangehörigenzur Mitwirkung bei derWahrnehmungder öffentlichen
Interessen rechtlicheAnsprüche nicht bloß zur Folge haben kann, sondern vielfach selbst
die Natur eines Rechtsansprucheshat. Und so wird der Einzelne auf demGebiete des
öffentlichenRechtesnichtnur Träger vonPflichten,sondernauchInhaber vonRechten.

Mit demVorhandenseinsubjektiverRechte auf dem Gebiete des öffentlichen
Rechtes, solcherRechte also, die nur durch das Gemeinschaftsverhältnisdes Einzelnen
zum Staate oder zum Gemeindeverbandeentstehen,ist von selbstgegeben,daß zwischen
denInhabern der öffentlichenGewalten und denEinzelnen ebensowie zwischendenEin=
zelnenselbst8Verhältnisseder Berechtigungund der Verpflichtungsichbilden. Mögen
die öffentlichenGewalten den Untertanen auch sonstherrschendund befehlendentgegen=
treten:sobalddie GrenzenderbeiderseitigenRechteundPflichtenin Fragekommen,er=
scheinensie im Bereiche des öffentlichenRechtesnicht minder wie in jenem des Privat=
rechtesals im Verhältnisseder Nebenordnungstehend,als Parteien. Der Rechtsstreit
darf nicht einseitignachdemWillen der einenPartei erledigtwerden,sonderner muß,
wie der Streit desPrivatrechtes,durchobjektiveAnwendungdesGesetzesseineSchlich=
tung finden. So ergibt sich die Notwendigkeit einesRechtsschutzesauch für das Gebiet
des öffentlichenRechtes.

Die öffentlicheRechtspflegehat mithindieAufgabe,bestrittenesöffentlichesRecht
zwischenden Organen der öffentlichenGewalt und den Einzelnen oder zwischen den
Einzelnenfestzustellen.

Die Grenzeder öffentlichenRechtspflege,einerseitszur Privatrechtspflege,anderer=
seits zur Verwaltung, ergibt sich hiernach von selbst. Die erstereGrenze ist eineGrenze
des materiellenRechtsgebietesbeiGleichartigkeitderFunktionen;die letztereGrenzebe=
ruht auf der Verschiedenheitder Funktionen.

Die Verwaltunghat die VerwirklichungderöffentlichenInteresseninnerhalbder
Schranken zur Aufgabe, durch welche ihre Rechtssphäreumschlossenist. IndiesemBe=
reicheder verwaltendenTätigkeit ist keinRaum für die Rechtspflege. Wohlmagauch
die Tätigkeit, welchedie Verwaltungsbehörden innerhalb ihrer Rechtsgrenzenentfalten,
durch Vorschriften bestimmtsein. Allein die Sorge für ihre Einhaltung ist eine Sache
des Dienstes, keineSache der Rechtspflege. Hieraus erhellt, daß Rechtspflegeund Ver=
waltung ihre Aufgabe im Staate nach ihrem vollen Umfange erfüllen können, ohne
einanderzu störenoderzu beeinträchtigen,odergar in ein Verhältnis der Über=und
Unterordnung zu geraten.

2: E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.RechtesS. 785: „Das Verhältnis, das durcheinen
Eingriff des Staats in die Rechtssphäredes einzelnenzwischendiesemund dem Staate entsteht,ist
nicht ein privatrechtliches, sondern immer ein öffentlichrechtliches.“

Selbstverständlich bildet aber nicht alles, was Staatsaufgabe ist, auch denGegenstandeines
rechtlichen Anspruchs der Staatsangehörigen. Vgl. oben § 39 N. 55.

5 DagegenLeuthold a. a. O. S. 346: „Der Unterschied zwischendem öffentlichenRechte
und dem Privatrechte liegt hiernach in den Rechtssubjekten,welchebei den beiderseitigenRechts=
verhältnissenbeteiligt sind. Bei den Rechtsverhältnissendes öffentlichenRechts ist nämlich not=
wendig das öffentliche(Gemein=)Wesenals BerechtigteroderVerpflichteterbeteiligt, bei den Privat=
rechtsverhältnissentrifft dieseVoraussetzungnicht zu, sie bestehenzwischenden einzelnen.“
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Es ist an sicheine Frage praktischerErwägung, in welcherWeise dieHandhabungderöffent=
lichen Rechtspflegegestaltetwerdensoll. Man kannvom idealenStandpunkte aus und absehendvon
den obwaltendenVerhältnissen des einzelnenStaates die Forderung aufstellen,daß die gefamte
Rechtsprechungein=und demselbenOrganismus von Gerichtenanvertraut werdes. Man kann aber
andererseitsda, wo die EntscheidungderStreitigkeiten desöffentlichenRechtesin dieHände derVer=
waltungsbehördengelegtist, nichtsagen,daßeineöffentlicheRechtsprechungnichtbestehe.Es sindeben
dann zwei innerlich verschiedeneStaatsaufgaben denselbenBehördenanvertraut, derenPflicht es ist,
jede dieserAufgaben derVerschiedenheitihres Wesensentsprechendzu erfüllen. Eine andereFrage ist
es freilich, ob einederartigeEinrichtung als zweckmäßigerachtetwerdenkann, und ob bei solcherVer=
einigung von Rechtsprechungund Verwaltung die ersterenicht zu kurz kommt?. Die neuereRechts=
entwicklunghat den Bedenken,welchein dieserRichtung obwalten, wenigstensteilweise Rechnung
getragen.DieseEntwicklung geht dahin, die öffentlicheRechtsprechungvon der Verwaltung organisa=
torischentwedervollständigoderdochin der oberstenInstanz zu trennen,ohnesie jedochmit der bür=
gerlichenund Strafrechtspflegezu vereinigen. Es sind praktischeErwägungen,derenGewichtsichnicht
verkennenläßt, welchevon letztererMaßnahmeabgehaltenhaben. Vor allem kommtdie Schwierigkeit
für denRichter in Betrachts, nebendem bürgerlichenund demStrafrecht auchdas Verwaltungsrecht
in allen seinenTeilen zu beherrschen,eineSchwierigkeit,die sichsteigerteinerseitsdurchdie oft ver=
worrene Gestaltungund stetigeVermehrungdes Verwaltungsrechtes,andererseitsdadurch, daß das
Staatsrecht vielfacheine andereArt der juristischenAuffassungerheischt,als das Privat- und Straf=
recht. Hierzu tritt derweitereUmstand,daß dieNatur deröffentlichenRechtsstreitigkeiteneinebesondere
Einrichtung desVerfahrens verlangt?. Wenn man also, was in Fragen, wie die hier erörterte,un=
bedingtzu geschehenhat, auf denBoden der gegebenenVerhältnissesichstellt,dannwird mansichsagen
müssen,daß, wie die Dinge dermalenliegen,die Sonderung der Verfassungder öffentlichenRechts=
pflegevon der Verfassungder übrigen Rechtspflegesichempfiehlt75.

Was sodanndieweitereFrage anlangt, in welcherWeise dieseselbständigeVerwaltungsrechts=
pflegeeinzurichtensei, soist zunächstanzuerkennen,daß derForderung eines richterlichenSchutzesder
öffentlichenRechtebereits dann grundsätzlichgenügtist, wennauchnur eineund zwar obersteInstanz
zur EntscheidungöffentlichrechtlicherStreitigkeiten besteht,die lediglich Gericht und mit der vollen
sachlichenundpersönlichenUnabhängigkeiteinessolchenausgestattetist. Bleibt hiernachin denunteren
Instanzen die Verwaltungsrechtspflegemit der Verwaltung vereinigt, so muß jedenfallsdie sachliche
UnabhängigkeitderUnterbehördenin ihrer Eigenschaftals Verwaltungsgerichtegesetzlichgesichertsein.
Theoretischgenommenwird allerdings eine vollständiggesonderteVerfassungderVerwaltungsgerichte
als ansprechender sichdarstellen; dochkönnen Erwägungen der Zweckmäßigkeit, insbesondere die Rück=
sicht auf Ersparung an Kosten und Zeit für den Staat und die Untertanen, es gerechtfertigt erscheinen
lassen,der ersterenEinrichtung denVorzug zu geben. Dies ist denn auchin Bayern geschehen11. Von
der Beiziehung bürgerlicherBeisitzerzur Verwaltungsrechtspflegehat man mit Recht abgesehen.

Die Verfassungder bayerischenVerwaltungsrechtspflegeberuht auf folgenden
Grundsätzen.

Die Verwaltungsrechtspflegeist von der bürgerlichenund Strafrechtspflege ge=
trennt. Die Organe der ersterensind,soweitnicht lediglicheine Instanz besteht,in den
unterenInstanzenzugleichVerwaltungsbehörden. Von wenigenAusnahmenabgesehen6

S. 93 ff. K. Frhr. v. Stengel, die UbertragungderVerwaltungsrechtsprechungan dieordentlichen
Gerichte,Annalen des DeutschenReichs 1875 S. 1313; K. J. Schmitt,

waltungsrechtspflegeim konstitut,monarch.Staate, Stuttgart 1878.
Vgl. O. v. Sarwey, Das öffentlicheRechtu. dieVerwaltungsrechtspflege,S. 81f. u.a. m.

* Vgl. insbes.R. Gneist, Die englischeKommunalverfassung§ 896 ff.;vornehmlichdie bei
O. v. Sarwey a. a. O. S. 86f. wiedergegebeneStelle.

* Die Begründung zum Ges. vom 8. Aug. 1878 (S. 9, auch bei G. Kahr, Kommentar
S. 34) bemerkt, tt ragung der Entscheidungüber öffentlicheRechtsstreitigkeitenan die ordent=
lichen Gerichteempfehlesich, „abgesehenvon vershhiedenenanderenBedenken“",deshalb nicht, „weil
es in hohemGrade zweifelhaftist, ob die Gerichtenebenihrer dermaligenAufgabe auchnochdas
umfassendeGebiet der Verwaltungsrechtspflege entsprechendüberblicken und bewältigen können, und
weil es lerner regelmäßigunmöglichwäre, streitigeVerwaltungsrechtsfragenauf solchemWege ohne
unverhältnismäßigenZeit- und Kostenaufwandzu erledigen“.

16%Vgl. zum VorstehendenO. v. Sarwey a. a. O. S. 86—92; fernerG. Kahr, Kommentar

Ml darüberaußerO. B Ahbda.Rechtsstaat;v. Seydels rs einerallg. Staatslehre

ie GrundlagenderVer=

#1über die gesetzgeberischenErwägungenberichteteingehendG. Kahr, Kommentar S. 43 ff.
12Vgl. G. Fete a. ischenS. 49 Unn#“. und die Außerung Braters oben § 84 N. 21.
15Art. 38 des Ges. über die Erbschaftssteuerv. 18. August 1879 in der Jaflungo 11.Nov.

1899 im Zusammenhaltmit §§ 59—61 des Reichs-Erbschaftssteuergesetzesv. 3. Juni 1906. Ferner
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wirken nur die allgemeinenUnter- und Mittelbehörden der sogenannteninneren Ver=
waltung als Verwaltungsgerichte. Die Verwaltungsbeamten,welchehiernach als Ver=
waltungsrichter tätig zu werdenhaben, sindzwar nicht mit denpersönlichenSicherungen
umgeben,welchemit dem Richteramte verbundenzu seinpflegen. Sachlich aber genießt
die Handhabungder Verwaltungsgerichtsbarkeitdurch die genanntenBehörden die volle
Unabhängigkeit,welchezum Wesen der Rechtsprechunggehört. Es gibt ihren richter=
lichenEntscheidungen gegenüber keinOberaufsichtsrechtdervorgesetztenVerwaltungs=
stellen4. Dagegenstehensieauchbezüglichihrer richterlichenTätigkeit unter der Dienst=
aufsichtdieserStellen. BeschwerdenüberVerweigerungoderVerzögerungder Rechts=
pflege sind daher nicht im Instanzenzugeder Verwaltungsrechtspflege,sondern im Ver=
waltungsbeschwerdewegegeltendzu machen1.

Die Unterinstanzender Verwaltungsrechtspflegesind die Gemeindebehörden,die
Distriktsverwaltungsbehördenund die Kreisregierungen,Kammern des Innern und der
Finanzen 16. Über ihnen stehtals oberste(zweiteoderdritte) Instanz der Verwaltungs=
gerichtshof,der lediglich Gericht und mit demganzenpersönlichenund sachlichenSchutze
einessolchenausgestattetist.

In einerReihevonFällen abergibtesnur eine InstanzderVerwaltungsrechts=
pflege,welchestetsder Verwaltungsgerichtshofist. In diesenFällen ½habendie Mittel=
stellenundBehörden(KreisregierungenbeiderKammern,Oberbergamt,Generaldirektion
der Zölle und indirekten Steuern, Flurbereinigungskommission,Bezirksämter), gegen
deren Beschlüsseoder Verfügungen Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofe ergrissen
werden kann, auchsachlichnicht die Eigenschaftvon Gerichten. Dies kommt durch die
BestimmungzumklarenAusdrucke,daß hier die Geltendmachungdes Oberaufsichts=
rechtesnur gegenüberdenEntscheidungendesVerwaltungsgerichtshofes,nichtgegenüber
den Aussprüchender genanntenVerwaltungsbehördenausgeschlossenist 18.

Der Satz des Prozeßrechtes,daß zumordentlichbesetztenGerichtezweiGerichts=
personen,Richter und Gerichtsschreiber,gehören,gilt für dieVerwaltungsuntergerichte

Art. 250, 257a des Gebührengesetzesin der C sng der Bekanntm.v. 13. Juli 1910,die Fassung
des Gesetzesüber das Gebührenwesenbetr., G. V.Bl. S. 311. Ferner V.G.G. Art. 10 Z. 10, 26.

14Ges.Art. 15. »
15Entfch.d·V.G.H.ZIIIS.437findetsichderSah,dieZuständigkeitdesGerichtshoses

BescheidungeinerBeschwerdewegenRechtsverweigerungsei gegeben,wenn es sichin deman die
nterbehördescbrachtenAntrage um eine Angelegenheithandle,die in Art. 8, 10 oder 11 des Ges.
vom 8. Aug. 1878aufgeführt sei. DieseBehauptungerachtetev. Seydel (2.Aufl. I § 130 N. 15)
bedenklich.In demangef.Ges. findetsichallerdings nirgends eineBestimmung,welchedemV.GG.H.
die Befugnis verleiht, über BeschwerdenwegenverweigerteroderverzögerterRechtspflegezu befinden
und dienstaufsichtliche„Aufträge“ in dieserBeziehungan die Unterbehördenzu erlassen. Man kann
hier nicht einmal die „Analogie“ des Reichsprozeßrechtesanrufen; denn letztereshat die Regelung.

Leser Sache demLandesrechteanheimgegebenund das Beschwerdeverfahrennicht darauf ausgedehnt.
bereinstimmendW. Krais, Kommentar, S. 294. Vgl. auch oben§ 78 N. 64. Vagl,auch Ges.

Art. 5 hinsichtlichder Dienstaufsichtüber denVerwaltungsgerichtshofund § 14 der Verordnung
v. 31. Aug. 1879, denVerwaltungszerichtehofbetr., sowie§ 40 Vollzugsvorschriftenv. 25. Januar
1901. Für die Ansicht v. Seydels spricht auch folgendeErwägung. Eine richterlicheInstanz
kann als solchenicht auchDisziplinarbehördesein; insbes.mangelt demVerwaltungsgerichtshofjede

Zuständigkeit und auchjedesMittel, die unterenInstanzbehördenzur Tätigkeit zu zwingen. Der
erichtshofmüßte sich also immer wieder an die Dienstaussichtsstellezum Inra“ des erforderlichen

disziplinären Einschreitenswendenund dieserStelle kann dann die eigene Prüfungdes in Betracht
kommendenFalles nicht verwehrtwerden. Andererseitsliegt aber in demRechtedes Verwaltungs=
gerichtshofes zur Zurückverweisung einer Sache an die unteren Instanzen behufs Entscheidung als
verwaltungsgerichtlicherInstanzen die Befugnis zur Erteilung einesgerichtlichenAuftrages, demzu
entsprechendieseInstanzen ebensoverpflichtetsind, wie es schonihre gesetzlichePflicht ist, von ihrer
Zuständigkeit,wo sie gegebenist, auchGebrauchzu machen.

16Die durchV.O. vom 15. Dez. 1908 errichteteKammer der Forsten ist keineverwaltungs=
gerichtlicheInstanz. Vgl. § 81 N. 38f.

11Ges.Art. 10, 11 und die in den Erweiterungenzu diesenArtikeln aufgeführtenAngelegen=
heiten; vgl. Reger=Dyroff a. a. O. I. Abteilung Nr. III S. 42 f.

18Ges. Art. 15. Vgl. W. Krais, Kommentar S. 161. Über Natur u. Umfang des Ober=
giß tarechtesoben § 80 N. 36 ff. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 2 zu Art. 15 und E. d.
V. G.H.sIV, S. 617. Hierzu auchAnm. 63 8 131. Kahr, Gem. O. Bd. II S. 4f.
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im allgemeinennicht160. Dagegen ist bei den Verhandlungender höherenVerwaltungs=
gerichtedieAnwesenheiteinesProtokollführersnötig20.Der Verwaltungsgerichtshofhat
ein Sekretariat71.

Besondere organisatorischeVorschriften für die unterstenVerwaltungsbehörden
als Verwaltungsgerichtebestehennur hinsichtlichder unmittelbarenStadtmagistrate.
Diese könnenin Senaten entscheiden,welcheeinschließlichdes Vorsitzendenmindestens
fünf Mitglieder zählen müssen. Außerdem soll mit den vorbereitendenVerhandlungen.
und dem Vortrage in der Sitzung tunlichst ein rechtskundigesMagistratsmitglied be=
traut werden72.

Die Kreisregierungen,Kammern des Innern und der Finanzen#5,entscheidenim
Senaten, welchemit Einschluß des Vorsitzendenaus drei Mitgliedern bestehen2. Die
Bildung der Senate und die Geschäftsverteilung an dieselbenerfolgt durch den Re=
gierungspräsidentenim Benehmenmit demRegierungsdirektor25. Der Senatsvorstand.
ernennt die Berichterstatter, leitet die Sitzungen und handhabt die Sitzungspolizei?.
Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der Senatsvorstand durch Vermittlung.
des Präsidenten Ergänzungsrichter zuziehen,welcheder Verhandlung beizuwohnenund
im Falle der VerhinderungeinesRichtersfür denselbeneinzutretenhaben7. Prozeß=
leieme undVollzugsverfügungenerläßtderRegierungspräsident,der auchdieSitzungen
estimmt ?s.

Für das Königreichbestehtein Verwaltungsgerichtshofmit demSitze in München.
Derselbeist aus einemPräsidenten,zweiDirektoren26°unddererforderlichenZahl von
Räten gebildet. Hierzu kommtdas entsprechendeUnterpersonal30.

Sind in einzelnenFällen31 so viele Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofesver=
hindert, daß die zur BeschlußfassungnötigeZahl 32 nicht mehr vorhanden ist, so können
zur Ergänzung Mitglieder des oberstenLandesgerichtesbeigezogenwerden. Die Ab=
ordnung erfolgt auf Anregung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofesdurch den
Präsidenten des oberstenLandesgerichts38.

Die ErnennungzumRichterdesVerwaltungsgerichtshofesist durchdenNachweis
der Fähigkeit zum Richteramtes“ bedingt; sie erfolgt auf Vorschlag des Gesamtministe=
riums und bei RatsstellennachgutachtlicherVernehmungdesGerichtshofesdurchden
König 25. Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofeshaben die Rechte der Richter.

1°9Ges.Art. 29, Vollz.Vorschr.v. 25. Januar 1901§§ 10, 12. W. Krais, KommentarS. 188;
G. Kahr, Kommentar S. 220 ff.

1 Ges.Art. 36 Abs. II, 38, 41 Abs. III.
21Verordn. vom 31. Aug. 1879 §§ 2 Abs II, 11.
2 Ges.Art. 30. Dazu G. Kahr, Kommentar S. 221f.
2#8Ges.über die Erbschaftssteuerv. 18. Aug. 1879 in der Fassungv. 11. Nov. 1899 Art. 38

Abs. II, VI. Gebührengrfehurt. 250. ·
«Gef.Art.31Abs.IArt-37.Gerichtsverfaffungäesehv,27.Januar1877inderFassuiig

der Bekm. desReichskanzlersv. 20. Mai 1898 § 194 Abs. I. über die Fälle, in denenbereits
früher Senatsentscheidungenbei denKreisregierungenvorkamen, W. Krais, Kommentar S. 190.

25NäheresVollz. Vorschr.§ 13.
26Ges.Art. 36 Abs. 1I,37, 34 Abs. III; Vollz.Vorschr. 8 13 Abs. V, 16 Abfs.I.
:271Ges. Art. 37, R.G.V.G. § 194 Abf. II.
s Ges.Art. 35 Abs. II, Vollz.Vorschr. §§ 16 Abs. II, Wsl.
2: Das Ges. sieht nur einen Direktor vor. Seit 1890 (Amtsbl. d. Staatsmin. d. Innern

S. 211) ist auf Grund budgetmäßigerWilligung ein weitererDirektor aufgestellt.Dies ist angängig,
da man die gesetzlicheBestimmungals Mindestforderunganzusehenhat.

0 Ges.Art. 1 Abs. I, II, IV; Verordn. vom 31. August 1879 §§ 1, 2 und wegendesUnter=
personales§§ 5, 7, 9—13, 17; vgl. J. Henle, Handb. S. 37 ff. *#

1 Es ist also nur vorübergehendeAushilfe, nicht nebenamtlicheVerwendungderMitglieder
des o. L.G.3 statthaft. Vgl. W. Krais, Kommentar S. 36.

16 in D. h. die Zahl zur Bildung wenigstenseines Senates oder zur Erlassung einerPlenar=
entscheidung.
lo0nBg' #m. 1 Abs. III; val. Art. 6 Abs. III und 18 Abs. III. Vollz.Vorschr. v. 25. Jan.

4 R.G.V.G. §§ 2, 4, 5 bzw. § 22, Einf.Ges. hierzu u. V. v. 4. Juli 1899 mit V. v.
20. Mai 1904(Erfordernis desNachweisesder deutschenStaatsangehörigkeit).

36Ges.Art. 3, 5 Abs. III.
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Sie könnenwährendder Dauer ihres Richteramtesim Verwaltungsdienstenicht ver=
wendet werden36. Dieses letztereVerbot beziehtsich übrigens nur auf die ständigeund
auf die entgeltlicheÜbernahmevon öffentlichenVerwaltungsgeschäften57.

Die obersteDienstaufsichtüber den Verwaltungsgerichtshof, dessenMitglieder und
sonstigesPersonal stehtdemStaatsministeriumdes Innern in derselbenWeisezu wie
dem Staatsministerium der Justiz über das obersteLandesgerichtund dessenMitglieder.

Die unmittelbareDienstaufsichtüber die Mitglieder sowie über die sonstigenBe=
amten und Bedienstetendes Gerichtshofes führt der Präsident. In wichtigeren An=
gelegenheitenist hierbei die Beschlußfassungdes Präsidiums zu veranlassen38.

Der Präsidentist der dienstlicheVorgesetztesämtlicherBeamtenund Bediensteten
des Gerichtes; er leitet und beaufsichtigtden Geschäftsgang35,erläßt, abgesehenvon der
AnordnungmateriellerErgänzungen,die prozeßleitendenVerfügungen" und hat den
Vorsitz im Plenum und in seinemSenate. Bei seinerVerhinderungund ebensobei Er=
ledigungder Stelle wird er zunächstdurch die Direktoren nach dem Dienstalter eventuell
Lebensaltervertreten,nötigenfallsdurchdenjenigenRat, welcheran Dienstjahren,bei
gleichem Dienstalter an Lebensjahrender ältesteist 71.

Das Präsidium des Gerichtshofesbestehtaus demPräsidenten,den Direktoren
und demältestenRateund wird, wennerforderlich,in der ebenangegebenenWeiseer=
gänzt. DemPräsidium obliegtdieMitwirkung bei der HandhabungderDienstaufsicht
sowie die Bildung der Senate und die Geschäftsverteilungan dieselben“.

Im übrigen gliedert sich der Gerichtshof in das Plenum und in Senate.
Das Plenum tritt bei Ausübung der Rechtsprechungnur ausnahmsweise in

Tätigkeit"3. In solchemFalle ist zur Fassung einer Entscheidungdie Teilnahme von
zwei Dritteilen aller Mitglieder des Gerichtshofeserforderlich““. Außerdemist das
Plenum zur gutachtlichenAußerung in Angelegenheitender Verwaltungsrechtspflege
berufen. Gesetzlichvorgeschriebenist diese Einvernahme hinsichtlich der Besetzungder
Ratsstellen und des Erlasses ministerieller Vollzugsvorschriften über das verwaltungs=
gerichtlicheVerfahren“.

Die Entscheidungendes VerwaltungsgerichtshofeserfolgenregelmäßigdurchSe=
nate von fünf Mitgliedern einschließlichdes Vorsitzenden“.

Die Einteilung desGerichtshofesin Senateund dieAufstellungder regelmäßigen
Ersatzmitgliedergeschiehtdurchdas Präsidium für die Dauer einesKalenderjahres7.
Eine notwendigwerdendezeitweiligeVertretungwird vomPräsidentenverfügt"". Die
Mitglieder des Gerichtshofes könnenmehrerenSenaten angehören,die Direktoren auch

36 Ges.Art. 2 u. 53. Dazu Verordn. vom 31. Aug. 1879 §§ 4, 8. G. Kahr, Kommentar
S. 28ff, 270. Vgl. jetztauchBeamtengesetzArt. 183.

7 Vgl. W. Krais, Kommentar S. 37, 290; G. Kahr, Kommentar S. 24 ff. Nach dem
Wortlaute des Ges. kann die ständige, wenn auch unentgeltlicheVerwendungeines Mitgliedesdes
V. G.H.s im Verwaltungsdienstenicht als zulässigerachtetwerden; vgl. auchhins. der Teilnahme
von zwei Räten des Verwaltungsgerichtshofsals ständigerMitglieder derOberberufungskommission,
welche nach Einkommensteuergesetzv. 14. August 1910 Art. 61 beim k. Staatsministerium der
Finanzen zur Bescheidungder Einkommen=,Kapitalrenten=und Gewerbesteuerbeschwerdenzu bilden
ist. Im Richteramt ist eine Beiziehung von Mitgliedern desV.G. H.8 gesetzlichvorgeschriebenin
Art. 50 des V.G.HH. in der Fassung v. 18. August 1879; Art. 2 des Gesetzesv. 18. August 1879,
die Entscheidung der Kompetenzkonflikte zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder
dem Verwaltungsgerichtshofbetr.

58Ges.Art. 5 Abs. 1 u. dazuR.G.V.G. & 1, bayer.Ausf.Ges.hierzuArt. 69 ff.;fernerVerordn.
vom 31. Aug. 1879 §§ 14. 21.— Uber den jährlichenGeschäftsberichtdesV. G.H.san das Staats=
ministerium des Innern, Vollz Vorschr. vom 25. Januar 1901 § 40.

3 Verordn. vom 31. Aug. 1879 § 24. anßel Vollz.Vorschr. § 28.
4 Vollz-.Vorschr.98 29 Abs. II, 33 Abs. II. Vgl. Ges.Art. 40 Abs. III.
41 Verordn. vom 31. Aug. 1879 § 15. Reger=Dyroff a. a. O. S. 62.
* Ges.Art. 6 Abs I. Verordn. § 14 Abs. I; Vollz=Vorschr.§§ 30, 31.
4. Ges.Art. 18 Abs. I, 43. 4Ges. Art. 44.
4 Ges.Art. 3 Abs. II, 16 Abs. IV, V.

Ges.Art. 37, 39; R.G.V.G. § 194 Abf. I.
4 Ges. Art. 6 Abs. I, dazuVollz. Vorschr. § 30.
48Ges. Art. 6 Abs. III. GegebenenFalles findet Art. 1 Abs. III (vgl. oben N. 33) An=

wendung.
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demjenigen,dessenVorstand der Präsident ist““. Mit der Bildung der Senate wird zu=
gleich die Geschäftsverteilungunter dieselbenvorgenommen30. Jeder Senat hat einen
Vorstand. LetztererernenntdieBerichterstatterfür dieeinzelnenGeschäftsgegenstände?"1,
leitet die Verhandlungen, Beratungen und Abstimmungen, handhabt die Sitzungs=
polizei3 und verfügt über die Zuziehung von Ergänzungsrichtern bei Verhandlungen
von längererDauer.

Eine Vertretung der öffentlichenInteressen durch eineStaatsanwaltschaft besteht
im allgemeinennur beim Verwaltungsgerichtshofe. Daraus ergibt sich, daß der Re=
gierungsgewalt gegenüberden Entscheidungender Verwaltungsgerichte untersterund
mittlerer Instanz in der Regel keinBeschwerderechtzur Verfügung steht. Nur vor den
Senaten der Regierungsfinanzkammerntritt ein Vertreter des Arars als Staats=
anwalt auf5“.

Die Staatsanwaltschaft beim Verwaltungsgerichtshofebestehtaus einem Ober=
staatsanwalteals Vorstand und der erforderlichenZahl von Nebenbeamten55. Die Mit=
gliederder Staatsanwaltschafternenntder König auf Vorschlagdes Gesamtministe=
riums 56. Bei vorübergehenderVerhinderung der Staatsanwälte erfolgt die Aufstellung
der etwa erforderlichenAushilfsbeamten durch das Staatsministerium des Innern 57.
Die Staatsanwaltschaft am Verwaltungsgerichtshofestehtunter der dienstlichenAufsicht
des Staatsministeriums des Innern 58. Sie kann jedochhinsichtlichder einzelnenStreit=
sachenvon den beteiligten Staatsministerien Weisungen erholen und erhalten, welche
siezu befolgenverpflichtetist5. Der Oberstaatsanwalt ist dienstlicherVorgesetzterseiner
Nebenbeamten,welcheseinenDienstbefehlenGehorsamschulden.Er kannsichbeiallen
Verhandlungen durch seineNebenbeamtenvertreten lassen. Letzteresind, wenn sie für
ihn auftreten,zuallenAmtsverrichtungendesselbenohnedenNachweiseinesbesonderen
Auftrages berechtigt°.

Unter gewissenVoraussetzungenkönnenBeamte, welchezur Mitwirkung bei Hand=
habung der Verwaltungsrechtspflegeberufen sind, von der amtlichenTätigkeit im ein=
zelnen Falle entwederkraft Gesetzesausgeschlossensein oder durch Ablehnungsantrag
einer Partei ausgeschlossenwerden61. Ein solcherAusschluß kannnur den Verwaltungs=
richter, niemals den Protokollführer 55 oder den Staatsanwalt treffen.

Die bezüglichenBestimmungendes verwaltungsgerichtlichenProzeßrechteslehnen
sich mit einigen Abänderungen an die Bestimmungender Zidvilprozeßordnung" an.
Vorweg ist in dieserBeziehung zu bemerken,daß, wo besonderegesetzlicheVorschriften
belehen, die Vorschriftender Zivilprozeßordnungerst in zweiterLinie anwendbar
ind s.

Wo der Verwaltungsrichter von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes
ausgeschlossenist, hat er selbstaus eigenerBewegung sichder richterlichenTätigkeit zu

4 Ges.Art. 6 Abs. II. 50Näheres Vollz.Vorsch. § 31 Abs. I.
ö1 GesArt. 36 Abs. I, 41 Abs. III. Dazu Vollz-Vorschr. §§ 31 Abs. II, 33 Abs. I.

Gef.Art.37,34Abs.III,41 —ni.-
«Gef.Art.37,41Abs.lll;R·G..G.§194Abs.ll.«
5“ Gesetzüber die Erbschaftssteuerv. 18. August 1879 in der Fassung v. 11. Nov. 1899

Art. 38. GebührengesetzArt. 250.
55Ges.Art. 4 Abs. I1,Verordn. vom 31. Aug. 1879 - 6 Abs. I.
56Ges.Art. 5 Abs. III. Dazu Verordn. Kor 6 Abs. II, 8 Abs. III, 22 Abs. II; k.Entschl.

vom 5. Nov. 1882 (G. u. V.Bl. S. 568)u. 31. Mai1892(G. u.V. Bl. S. 188).
51Verordn. § 22. 58 Ges.Art. 5 Abs. II.
5°Ges. Art. 4 Abs. II. Dazu W. Krais, Kommentar, S. 39.
"%Vollz.Vorschr. § 38. Dort ist beigefügt:„Ein Wechselin derPerson des Staatsanwalts

bei Verhandlungenin einer und derselbenSache ist nichtausgeschlossen,abertunlichstzu vermeiden.“
#i ludex inhabilis — iudex suspecktus.
6 Ges. Art. 18 Abs. I. Beweis die Worte: „Ablehnung eines Richters“, „Ablehnung von

Beamten, welche zur Mitwirkung bei der Entscheidung einer Verwaltungsrechtssache berufen
sind.“ Vgl. G. Kahr, Kommentar, S. 188. ·

« 41—48 der à.Wol. in der neuenFassun v. 1. Juni 1909. ·
«l.auchE-d..G.H.3XXV111S.96,0s.EsfindhiernachdieAusschliefziings-

gründeder§41ff.R.Z.P.O.nicht in ihrer Anwendung ausgeschlossen,sondernnur subsidiärgegen=
über dem allgemeinenAusschließungsgrundder privaten Interessenbeteiligunganwendbar.
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enthalten; er kann aber auch von der Partei abgelehntwerden. Der Verwaltungs=
richter ist gesetzlichausgeschlossen,wo der Richter in bürgerlichenRechtsstreitigkeitennach
den Bestimmungender Reichs=Zivilprozeßordnungausgeschlossenist “.

Im übrigen kann der Verwaltungsrichter wegen Besorgnis der Befangenheit,
d. h. dann abgelehntwerden, wenn ein Grund vorliegt, welchergeeignetist, Mißtrauen
gegendie Unparteilichkeitdes Richters zu rechtfertigen.

Das Ablehnungsrechtsteht in jedemFalle beidenParteien zu*. Die Ablehnung.
wegenBesorgnis der Befangenheit" ist nicht mehrstatthaft, wenndie Partei, ohne den
ihr bekanntenAblehnungsgrund vorzubringen,vor dem Verwaltungsrichter sich in eine
Verhandlung eingelassenoder Anträge gestellthat. Im Falle spätererAblehnung muß
die Partei glaubhaftmachen,daß der Ablehnungsgrunderstin der Folge entstandenoder
ihr bekanntgewordenist'.

Das Ablehnungsgesuchist bei demVerwaltungsgerichte,welchemder Verwaltungs=
richter angehört, anzubringen70. Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen. Da=
bei kann auf das Zeugnis des abgelehntenVerwaltungsrichters Bezug genommen
werden. Letzterer hat sich auf alle Fälle dienstlich über den Ablehnungsgrund zu
äußern11. Zur Glaubhaftmachung72könnenalle Beweismittel benutztwerden. Doch
ist in den beidenhier erörtertenFällen 75der Eid der Beteiligten nach den Grundsätzen
des verwaltungsgerichtlichenVerfahrens" und im zweitenFalle jederEid nachden
Bestimmungender Zivilprozeßordnung?' ausgeschlossen.Eine Beweisaufnahme, welche
nicht sofort7 erfolgen kann, ist unstatthaft?7.

Über das Ablehnungsgesuchentscheidetdas Verwaltungsgericht, welchem der Ab=
gelehnteangehört,mit der Maßgabe, daßAblehnungsgesuchegegenBezirksamtsvorstände
von dem Plenum der vorgesetztenKreisregierung, Kammer des Innern, zu bescheiden
sind, wenn der Bezirksamtsvorstanddie Ablehnung nicht selbstfür begründeterachtet.
Hiernach beschließtüber die Ablehnung bezirksamtlicherNebenbeamtender Vorstand,
über die Ablehnung von Magistratsmitgliedern der Magistrat, über die Ablehnung.
einesRegierungsmitgliedesdas Plenum der betreffendenKammer7, über die Ablehnung
einesMitgliedes des Verwaltungsgerichtshofesdas Plenum des Gerichtshofes30. Die
Regierungenund der Verwaltungsgerichtshofentscheidenin geheimerSitzung81, letzterer

65Z.P.O. § 42 Abs. I. Art. 103 der diess.,Art. 78 der pfälz. Gem. = Vgl. Entsch.
d. V.G. H.SII S. 103, III S. 371;: G. Kahr, Kommertat S. 188f.; W. Krais, Lom

mentar “ 10. Val. auch v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 582 N.63, und Reger-Dyroff a. a.
rt. .

663.P.O. § 41. Val. Eepytin. Die Zivilprozeßordnung für das DeutscheReich,
2Rde., eihe d. . XIII S. 1 246. n

ie 177 wegenAusschließunglann,eieberzBir Frfole
P. O. 843, 4en 5 B .1.
.V.O. 4 * II. III Beschlüssein dem krgen Ablehnung einesBeamten

sind id“b= Art. 234ziff. 3 des Gebührengesetzes(Fassung191
über den Begrif sicheL. v. Seufffert. Kommentar zur 3.P.O., 11. Aufl. I S. 476.
3.0. *44 Abs.IV u. §44 Abs.

es.Art. 20 Abs. VII. Wenn auchbur Vorschrift zunächst nur den Beweis in der Streit=
sacheecbs im Auge hat, so muß sie doch um0r mehr auf Beweisführungen Anwendunug nder
die einenNebenpunktdes Verfahrens betreffen. A. M. A. Dyroff, Bl. f. adm. Praxis, XXXIN
S. 324 Anm. 69. Der Vorbehalt „besondererGesetze“kann 2 884 Abs. IV mit 294 derZ. P. O.
nicht bezogenwerden: denn offenbarsollen Ausnahmen nur mit Rücksichtauf die besondereNatur
des materiellenHtreitss zugelassen sein.

* * 44Abf. II.
eugen27 gestelltsein,Urkundenmüssenvorliegen.

7 3.P.O. 294. Die Anwendbarkeit dieses Paragraphen, der im Ges. vom 8. Aug. 1878
nicht angeführt ist, auf das verwaltungsgerichtlicheVastören ergibt sichdaraus, daß derfelbebe=
stimmt, was unter Glaubhaftmachung in § 44 zu verstehensei.

P.O. § 45 mit Ges.Art. 18 Abs. I. Daß im letzterwähntenFalle Plenarentscheidung
nötig ½ ist im Ges. nicht deutlich ausgedrückt, ergibt sich aber aus derGegründung des Entw.
Vgl. G. Kahr, Kommentar,S. 186, 189: s. auchReger=Dyroff a. a. nm. 8 zu Art. 18.

is Auch die Finanzkammernkommenin Betracht.
0 Ges.Art. 18ab. l
81DieserhelltmittelbarausArt.32Abs-11u.83desGes.G.Kahr,Kommentar,S.189.
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nach AnhörungdesStaatsanwaltess3. In keinemFalle brauchteinemündlicheVer=
handlungdemBescheidevorherzugehen.

GegendenBeschluß,durchwelchendas Ablehnungsgesuchfür begründeterklärtwird,
findet keinRechtsmittel statt"“. BeschwerdengegenabweisendeBeschlüsse35werdenin dem
für die betreffendeProzeßsachevorgeschriebenenVerwaltungsrechtszuge,wenn es sich um
AblehnungeinesBezirksamtsvorstandeshandelt,vomVerwaltungsgerichtshofeerledigt s.
Als Beschwerdeeinlegungsstelleist das Verwaltungsgericht, welchesüber den Zwischen=
streit Bescheiderlassenhat, anzugehen. Die Beschwerdenwerden von den Senaten der
Kreisregierungen und desVerwaltungsgerichtshofesin geheimerSitzung verhandeltund
beschieden?.

sch Ein abgelehnterVerwaltungsrichter hat vor Erledigung des Ablehnungsgesuches
nur solcheHandlungen vorzunehmen,welchekeinenAufschub gestattens8.

Das Verwaltungsgericht,welchesfür die ErledigungeinesAblehnungsgesuches
zuständig ist, hat auchdann zu entscheiden,wenn ein solchesGesuchnicht angebrachtist,
ein Verwaltungsrichter aber von einem VerhältnisseAnzeige macht, das seineAblehnung
rechtfertigenkönnte,oderwennausandererVeranlassungZweifel darüberentstehen,ob
ein VerwaltungsrichterkraftGesetzesausgeschlossensei. Die Entscheidungerfolgtohne
vorgängiges Gehör der Parteien“.

Wird infolgedesAusschlussesoderder für begründeterkanntenAblehnungeines
Verwaltungsrichtersdas betreffendeVerwaltungsgerichtbeschlußunfähig,so hat die
nächstvorgesetzteVerwaltungsbehördev0 das Erforderlichezu verfügenv1und nötigen=
falls eine andere Behörde der gleichenKategorie wie die beschlußunfähigemit der Ent=
scheidungder Sache zu beauftragen. Bei Beschlußunfähigkeitdes Verwaltungsgerichts=
hofes tritt, wie bereitserwähnt??2,Ergänzungaus demoberstenLandesgerichteeinvs.

Das dargelegteAblehnungsverfahrenist selbstverständlichnicht anwendbar, wenn
eine bereitserlasseneEntscheidungdurchBemängelungeinesRichtersangefochtenwerden
will?“.

§ 85. Abgrenzung des Gebietes der Verwaltungsrechtspflege. Nebender
Frage nach der Verfassung der Verwaltungsrechtspflegeist die andereFrage von her=
vorragenderWichtigkeit,in welcherWeise das TätigkeitsgebietdieserGerichtsbarkeit
einerseits gegenüberden bürgerlichenGerichten, andererseitsgegenüberder Verwaltung
abzugrenzensei. Man könnteversuchtsein, zur BestimmungdieserGrenzeneinfach

#82Ges.Art. 42 Abs. I.
ss Z. P. O. & 46 Abs. I. ·
s«».P.O.§46Ab.ll.Entfcheidungsgründemüssendahernichtbeigefügtfein.Ges.Art.2l

Qbf.II.Uereinstiminend.Krais,Kommentar,S.4lSAnm-5.E.d.VG.··HIlIS.37l.
UDiesemüffenmitEntfcheiduiigsgründenversehensein.Gef.Art.21Abf.l.Vgl-serner

Art. 22. Die Beschwerdefristist die 14tägige des Art. 21 Abs. IV.
36Ges.Art. 18 Abf. II, Art. 32 Abs. III. Vgl. die zutreffendenErörterungenvon G. Kahr,

Kommentar, S. 189f. Das Gef. spricht von „dem für nrwaltungere htesachenvorgeschriebenen
Instanzenzug"“. Kahr nct mit Recht darauf aufmerksam, daß es einen solchenregelmäßigen
Instanzenzu nicht gibt. ereinstimmendFr. Kobler in Bl. f. adm. Pr. Bd. 48 S. 346ff.

7 Ges.Art. 32 Abs. II, 41 Abs. III. G. Kahr, Kommentar S. 229.
5 58 3.P.O. § 47. Auf den gesetzlichausgeschlossenenRichter ist die Bestimmung nicht an=

wendbar.
873.P.O. § 48.
*oAlso die nächsthöhereInstanz der Verwaltung, nicht des Verwaltungsrechtsweges.

W. Krais, Kommentar, S. 171; G. Kahr, Kommentar, S. 190. Hinsichtlich der Kreisregierungen
beiderKammern ist das Staatsministerium des Innern bzw. der Finanzen zuständig, ersteresohne
Tächficht darauf, ob die Streitfache selbst seinen Geschäftskreis berührt. Vgl. G. Kahr a. a. O.
S. 184, 186. Agl. § 3 der Vollzugsvorschriftenv. 25. Jan. 1901.

’ Vgl. G. Kahr a. a. O. # Oben Anm. 33.
„2Ges.Art.18Abf.III.
"“ Entsch, d. V.G. H.s XIII S. 125. Die Mitwirkung eines kraft Gesetzesvom Richteramt

ausgeschlossenenoder rechtsgültig abgelehntenRichters stellt sich als Verletzung des Gesetzesund
sonach als wesentlicherMangel des Verfahrens dar. In diesemFalle kann die erlasseneEntscheidung
in demfür die betr. Verwaltungsrechtssache vorgeschriebenenBeschwerdeverfahren — unter Umständen
auchim Wiederaufnahmeverfahren— angegriffenwerdenund von derBeschwerdeinstanzdemganzen
Inhalt nach außer Wirksamkeit gesetztwerden. Vgl. auchE. d. V.G.H. XXVIII S. 96, 103ff.
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jene allgemeinen wissenschaftlichenGrundsätze zu benutzen,die wir oben! entwickelt
haben. Allein manwürdedabeizuErgebnissenkommen,die mit demgeltendenRechte
manchmalwenigim Einklangestünden.

Was zunächstdieGrenzscheidungzwischendenordentlichenGerichtenunddenOr=
ganen der Verwaltungsrechtsprechunganlangt, so enthältdas Reichsgerichtsverfassungs=
gesetzin § 13 folgendes:

„Vor die ordentlichenGerichtegehörenalle bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund
Strassachen,für welchenicht entwederdie Zuständigkeit von Verwaltungsbehördenoder
Verwaltungsgerichtenbegründetist, oder reichsgesetzlichbesondereGerichte bestelltoder
zugelassensind.“?

HiernachentscheidetüberdieGrenzezwischender Rechtsprechungder ordentlichen
Zivilgerichteund der VerwaltungsgerichtenebendemReichsrechtdas Landesrecht.

Das bayerischeRechthat jedochkeinegesetzlicheBestimmungdes Begriffesder
Zivilprozeßsachenim GegensatzezudenVerwaltungs=undVerwaltungsrechtssachenauf=
zuweisen".

Demzufolgeist davonauszugehen,daß dieGrenzezwischenZivil=undöffentlichen
Rechtssachen,welcheauf wissenschaftlichemWege zu ermitteln ist, auch die regelmäßige
Grenze zwischendemGebiete der Justiz und der Verwaltungsrechtsprechungbildet, mit
andernWorten,daßregelmäßigdieZivilrechtsstreitigkeitenauchJustizsachen,die öffent=

1§ 84 a. A.
2 78,bei N. 84ff. Vgl. O. v. Sarwey, Das öffentlicheRechtu. die Verwaltungsrechts=

pflege S. 287ff.; G. Prazäk, Die prinzipielle Abgrenzung der Kompetenz der Gerichte und
Verwaltungsbehörden, Scht f. öff. RechtIV, S. 241 ff.; i’il Lehrb. d. deutschenZivilprozeß=
rects, r vgl. auch Gg.Meyer=Dochow, LehrbuchdesdeutschenVerwaltungsrechts,3.Aufl.,

3 v. Seydel 2. Aufl. S. 585 sagt: „im wesentlichendas Landesrecht“,S. 548 bei N. 14:
„soweit nicht reichsrechtlicheVorschriften bestehen“.Vgl. auchS. 601 bei N. 40. EbensoL. Gaupp
u. Fr.Stein, Kommentarzur 3.Pr.O., 10.Aufl. S. 6, und Fr. Stein, Grenzenund Beziehungen
zwischen Justiz und Verwaltung, Tübingen 1912, S. 21 f. Vgl. auch Entsch. d. R.G.s in 3.S.
Bd. 18 S. 123 (NAeger, Entsch.,Bd. 8 S. 120). Nach dieserAuffassung könnteeine Gerichts=
ordnung, die bis ins einzelnevom Reich hergestelltwordenist, von der bunten Landesgesetzgebung
ad libitum „im wesentlichen“außer Funktion gesetztwerden. Dabei wird die Bestimmung der
Zuständigkeitder Staatsbehörden als ein unentbehrliches,auch der Ausübung nachnicht zu ver=
äußerndesRecht der Souveränität behauptetund loyale Handhabung dieses Landrechteserwartet.
Jedenfalls bestehenaber für die landesgesetzlicheBestimmungdie oben§ 78 bei N. 39 entwickelten
Grenzen. Soweit einzelne Gegenstände durch besondere reichsgesetzlicheVorschrift vorbehaltlos den
Gerichtenüberwiesensind, ist die Zuständigkeitder bürg. GerichtenachReichsrechtund damit für
Landesrechtunabänderlich gegeben.Dies ist allerdings bisher nur nach§ 4 E.G. z. Z.Pr. O. hin=
sichtlich der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen der Fiskus, eine Gemeinde oder andere öffent=
liche Korporation beklagte Partei ist, ausdrücklich geschehen. Das gleiche muß indes allgemein und
insbesondereauch für die unten zu erörterndenBeamtenhaftungengem.§ 11 des E.G. z. G.V.G.
geschehen.Die Fälle könnendurchdie Reichsgesetzgebungbeliebig vermehrtwerden. Ferner können
durchLandesgesetzimmer nur solcheSachenan Verwaltungsbehördenund Verwaltungsgerichtedes
betreffenden Staates verwiesen werden, die in den allgemeinen Zuständigkeitskreis dicfer Behörden
passen. Die bürgerlichenRechtsstreitigkeitenden Rentämternzu überweisen,würde dochwohl auch
nachReichsrechtnicht angehen. Es verhält sich nicht etwa so, als fehlees an jederallgemeinen
Zuständigkeitsnormdes Reichsrechtes.§ 13 des R.G.BV.G. enthält eine solche,und zwar schafftsie
trotz ihrer Subsidiarität die tatsächlicheRegel. DieseZuständigkeit besteht,auchwenn das Landes=
recht sie nicht ausdrücklich bestätigt (ogl. hierher Art. 13 Z. 1 des V.G.G.38), und zwar nicht nur
für Streitigkeiten aus bürgerlichemNeichsrecht,sondernauch, wenn das Landesrechtnicht aus=
drücklich anders bestimmt, für Streitigkeiten aus bürgerlichemLandesrecht.Wenn ausnahmsweise
öffentlich=rechtlicheSachen den bürgerlichenGerichtenzugewiesenwerdensollen,bedarf es dazu einer
besonderenBestimmung. Endlich ist, was seiner Natur nach bürgerliche Streitsache sei, aus der
Natur und dem Inhalt (vgl. A. Wach, Handb. d. D. Zivilprozesses, 1. Bd. S. 93 ff.) des streitigen
Rechtsverhältnisses zu ermitteln; diese Natur aber ist weder reichsrechtlich, wie Fr. Stein a. a. O.
S. 31 a. E. annimmt, nochlandesrechtlich,sondernnur wissenschaftlichbestimmbar.

"Auch die bayer.3.P.O. von 1869 sagt in Art. 1 lediglich: „Die bürgerlichenRechtsstreitig=
keiten sind, soweit nicht gesetzlichanders bestimmt ist, vor den bürgerlichen Gerichten zu verhandeln
und durch dieselben zu entscheiden.“ Daraus ist ebensowenig zu entnehmen, wie wenn Art. 13 Abs.1
ZiftP 1 des Ges. vom 8. Aug. 1878 sagt, die Zuständigkeit des V.G.H.s erstrecke6 nicht au
Vechtssachen,welchevor die Zivil- oder Strafgerichtegehöͤren. Vgl. auchEntsch.d. V. G.H.s XII

. 65.

Google



8 85 Abgrenzungdes Gebietesder Verwaltungsrechtspflege. 415

lichen RechtsftreitigkeitenVerwaltungsprozeßsachensind�.Für die Regel ist hiernachdie
BegriffsbestimmungderZivilprozeßsachenals zutreffendanzuerkennen,welcheJ. A. Seuf=
fert" gegebenhat: „Eine Zivilprozeßsacheist vorhanden,wenndieHilfe desStaates
zur GeltendmachungeinesPrivatrechtsverhältnisseswider einenbestimmten,im entgegen=
gesetztenInteresse beteiligten Gegner auf demGrunde einerbestehendenRechtsnorman=
gerufen wird,“ oder, wie Brater es noch besserformuliert hat, „wenn dieHilfe des
Staates wider einen bestimmtenGegner zur GeltendmachungeineszwischendenParteien
bestehendenPrivatrechtsverhältnissesangerufenwird“7.

Es ist nichtAufgabedieserallgemeinenDarlegung,zuzeigen,wie unterAnwen=
dung der angegebenenRegeldie Zuständigkeitsverhältnissefür die einzelnenArtenvon
Rechtsstreitigkeitensich gestaltens.

Die Regel erleidet auf Grund des Vorbehalts des § 13 R.G.V.G., wonachder
Landesgesetzgebunggestattetist, einzelneArten von bürgerlichenRechtsstreitigkeitenden
Verwaltungsgerichtenunter Ausschluß des Zivilrechtswegs zuzuweisenund umgekehrt,
aber nach doppelterRichtung Ausnahmen. Es gibt Bestimmungen unseres Rechtes,
durch welchedie Entscheidungvon Streitigkeiten des öffentlichenRechtes den ordent=
lichenGerichtenüberwiesen,und es gibt Bestimmungen,durchwelchedieEntscheidung
von Streitigkeiten des bürgerlichenRechtes den ordentlichenGerichten zugunstender
Verwaltungentzogenist. Da dieseAusnahmenlediglichauf Erwägungenberuhen,
welchedie betreffendeneinzelnenStreitgegenständeangehen, so könnensie nicht unter
allgemeineGesichtspunktegebrachtwerden. Sie sind im Laufe der Darstellungdes
materiellen Rechtes an ihrem Orte zu erwähnens.

Wo Aussprücheder Verwaltungnur unterdemgesetzlichenVorbehalteder Zu=
ständigkeitder Zivil= oder Strafgerichteergehen,ist die verwaltungsgerichtlicheZu=
ständigkeitstetsausgeschlossen10.

Hervorzuheben ist übrigens, daß eine prozessualeAusnahmebestimmungkeinen
Einfluß auf die innereNatur des Rechtsverhältnissesselbstäußernkann. Ein Verhältnis
des bürgerlichenRechtesist, magdarüberzu entscheidenhaben,wer will, immernach

5 „Die frühere Unklarheit in der Ausscheidungdes bürgerlichenu. öffentlichenRechts, die
spätereUnzulänglichkeitin dergesetzlichenAusgestaltungdesletzterenhat vielfachdazugeführt,Rechts=
einrichtungendesbürgerlichen Rechts und die an letzteren hierüberausgebildetenkehren, auf das
öffentlicheRecht zu übertragen. Man darf indieser Beziehung geradezuein Gewohnheitsrechtan=
kge ja wenigstensbei denälterenbürgerlichenGesetzbüchernsogarals denWillen desGesetzgebers
ansehen,daß die RegelungsolcherRechtseinrichtungen,die auf das bürgerlicheund öffentlicheRecht
emeinsamanwendbarsind, auchfür das letztereGeltung habesolle. Vgl. z. B. überdieLeistungvon

4 Szinsen,Entsch.d. V.G.H. VII S. 315, VIII S. 227, XI S. 441, 442. Auf Art. 4 desE.G.
z. 8 kann man sichnicht beziehen;dennabgesehendavon, daß diesernur auf das bürgerliche
Recht Bezug hat, handelt er nur von den Fällen ausdrücklicher Verweisung auf Vorschriften, die
durch das .0.. oder das E G. außer Kraft gesetztfind.“ (Diese Bemerkungenstammenvon

v. S ls= -and) Vgl. hierherüberhauptK. Kormann, SystemderrechtsgeschäftlichenStaats=
akte, Berlin

* Kommentar über die bayer.Gerichtsordn.I Kap. 1 § 13, 1. Aufl., 1836,S. 117, 2. Aufl.,
(besorgtvon K. Brater) 1855,S. 156.

7 Bgl. hierher Pöhlmann, über das Wesender sog.administrativ=kontentiösenSachen mit
besonderer Rücksichtauf Bayern, 1853; K. Brater, Studien zur Lehre von den Grenzen der zivil=
richterlichenu. der adm. Zuständigkeit,mit besondererRücksichtauf bayer.Recht, 1855(auchin den
Bl. f. adm. Praxis, Bd. V):L. Hauser, Die deutscheGerichtsverf., 1879(Zeitschr.f. Reichs=u=
LandesrechtBd. IV u. V, auch in bes.Abdr. erschienen).

8 Eine eingehendeUntersuchung der einzelnen Bälle nach dieserRichtung hat O. v. Sarwey,
das öffentlicheRecht u. die Verwaltungsrechtspflege,S. 295ff., unternommen.Stoff für das bayer.
Recht bieten die Entsch. des v. G.H.##über Kompetenzkonfliktebzw. nunmehr des G.H.#für
Kompetenzkonflikte,worüber unten § 100. ·

?°BVgl.hierher L. Hauser, Zeitschr.f. Reichs=u. Landesrecht,IV S. 241ff.: uuchJ. A.
Seuffert, Kommentar über die bayer. Gerichtsordn.,2. Aufl., 1 S. 166ff. Vgl. auchErkenntnis
des G.H.s für Kompetenzkonflikte, G. V. Bl. 1909 Beil. S. 25, hinsichtlich des Patronatsrechts und
G.V. Bl.1910 S. 22 hinsichtlichder Abmarkungopsiichtgemäß§ 919 des B.G.B.8s.

46%Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 13 Abs. 1IZiff. 2. Dazu G. Kahr, Kommentar,S. 1712
W. Krais, Kommentar,S. 155 f., 403f. 409. Vgl. auchJ. A. Seuffert a. a. O., 2. Aufl., 1
S. 228ff., Entsch.d. V.G.H.#sIII S. 364, V S. 280; vgl. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 6 zu
Art. 13desGesetzes.
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den Grundsätzendes bürgerlichenRechtes,ein öffentlichesRechtsverhältnisimmer
nach den GrundsätzendesStaatsrechtes zu beurteilen. Auch eine unrichtigeAuffassung
und Sachbehandlungseitens der Behörden vermag die wirkliche Natur eines Rechts=
verhältnissesnicht zu ändern.

Soweit Ausnahmebestimmungender ebenerörtertenArt nicht Platz greifen, ent=
scheidetüber die Zuständigkeit im einzelnenFalle die Natur des behauptetenRechts=
verhältnisses11,nicht aber die behaupteteNatur des Rechtsverhältnissesund ebensowenig
die Natur des wirklichen Rechtsverhältnisses2. Die Natur des behauptetenRechts=
verhältnisses kann möglicherweiseerst durch die Einwendung des Beklagten klargestellt
werden.

Eine weitereFrage allgemeinerNatur ist die, wie es sichmit der Zuständigkeit
dann verhält,wenndie EntscheidungübereinenAnspruch,welcherdemeinenRechts=
gebiete angehört, von der Beantwortung von Vor= oder Zwischenfragenabhängt, die
auf dem anderenRechtsgebieteliegen18. Dabei ist vorwegzu bemerken,daß Fälle, wo=
nach ein= und derselbeAnspruch zugleich dem bürgerlichen und dem öffentlichen
Rechteangehörenwürde,logischunmöglichsind14. Die Sachekannnur so unterUm=
ständengelagertsein, daß die Entscheidungeiner Frage des öffentlichenRechtesdie vor=
gängigeEntscheidungeiner Frage des bürgerlichenRechtes oder umgekehrterheischt15.

11Dabei ist zu bemerken,daßderbehaupteteRechtstitel für sichallein nichtentscheidet,sofern
er seiner Art nach sowohl dem bürgenlichen als dem öffentlichenRechte angehören kann, wie z. B.
Verjährung,Herkommen,Vertrag, Vergleich,Geschäftsführung,ungerechtfertigteBereicherung,Leistun
aus Irrtum oder ohne Verpflichtungsgrund u. dgl. S. z. B. Komp. Konfl. Entsch. R.Bl. 187
S. 141; G. u. V.Bl. 1875S. 227:1876 19; 1877S. 18: 1883Anhang S. 10; Entsch.desV.G.H.3
V S. 46, VI S. 87 u. a. Bgl. hierherauchJ. Wernz, Kommentarzur Prozeßordn.in bürgerl.
Rechtsstreitigkeitenf. d. Kgr. Bayern, München 1869, S. 7ff. Der Grundsatz,daß für die Frage,
ob die Zivilgerichte oderdie Verwaltungsgerichtezur Streitentscheidungzuständig sind, lediglichdie
wirklicheNatur desdenStreitgegenstandbildendenKlageanspruchs—die rechtlicheNaturdesstreitigen
Rechtsverhältnisses — maßgebend ist, ist nunmehr allgemein anerkannt in Rechtslehre und Recht=
prechungund wird fastin jedemErkenntnisdes8 für Kompetenzkonflikteneuerlichausgesprochen.

Vgl. G.V.Bl. 1909 Beil. II, III bes.S. 28; 1910 Beil. 1I,III; 1911 Beil. S. 15 (nicht n klar);
vgl. fernerEntsch.d. V.G.H. IV S. 294, VIII S. 157, XI S. 311,XV S. 280,Bd. XXXI S.7;
ernerBl. f. adm.Pr. Bd. 45 S. 242ff. Dabei kommt es hinsichtlichder tatsächlichenUnterlage
er Zuständigkeitsentscheidungnur auf dasVorbringen desKlägers an, währendfür dieBeurteilung

der rechtlichenNatur desStreitgegenstandesweder die rechtlicheAuffassungdesKlägers nochdie=
jenige des Beklagten maßgebendist. Die rechtlicheNatur eines Ersatzanspruches,ob nämlich dieser
em bürgerl. oder öffentl.Rechtangehörte,bestimmtsichnachder Natur desHauptanspruchs,aus

dessenBefriedigung das Recht auf die Ersatzleistung abgeleitet wird; vgl. E. d. G.H.s für Kompetenz=
konflikte, G. V Bl. 1910 Beil. S. 17—21. Es können die Rechtstitel, welche zunächst im B.G.B. ihre
Regelunggefundenhaben,wie z. B. GeschäftsführungohneAuftrag §55677—687B.G.B., ungerecht=
fertigte Bereicherung§§ 812—822B.G.B. auch auf demGebiet des öffentlichenRechtsvorkommen
und wirksam werden. Richtig ist es, wenn RN.Bl. 1872 S. 1975 bemerkt wird, daß für die Zu=
ständigkeit„nichtdas, was der Beklagtezum ZweckeseinerVerteidigung gegendie Begründung
des Klägers vorbringt“, entscheidet,sonen die Natur desKlagasspuche — Bgl. hierherauck
J. Wernz, Kommentar zur Prozeßordn. in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten für das Kgr. Bayern S. 4.

Erk. d. We für Komp. Konflikte, G. V. Bl. 1910 S. 6. Maßgebend ist für die Entscheidung der
Zuständigkeitsfragezunächstdas gesamteangriffs=oderverteidigungsweisezur Begründungdes An=
spruchs geltendgemachteVorbringen desKlägers; das Vorbringen des Gegners hat, wenn nicht
besondere Umstände das Gegenteil rechtfertigen, außer Betracht zubleiben.

72Hierüber eingehendO. v. Sarwey, Das öffentliche Rechtu. die Verwaltungsrechtspflege,
S. *1 s. auch K. Brater, Studien usw. S. 68.ff: W. Krais, Kommentar S. 406 f.; ferner
Erk. d. G.H.Sss. Komp.Konfl., G. u. V. Bl. 1881 Anh. S. 1 (S. 7 Schriftsteller und frühere Entsch.),
Entsch. d. V.G.H.# IV S. 494, XI S. 311, XIV S. 109, 346 (348). Vgl. nun auch die Zusammen=
stellung der Kompetenzkonfliktsentscheidungender Jahre 1895—1905in den Bl. f. adm. Praxis.
Bd. 56 S. 225 u. Anm. zu Abs. I Z. 1 des Art. 13, V.G. H. bei Reger=Dyroff.

13 Diese Frage kommt für das Verhältnis der Strafrechtspflege zur Zivil= oder Verwaltungs=
rechtspflege nicht in Betracht, da die strafrichterliche Würdigung von den Entscheidungen der Zivil=
u. Verwaltungsgerichteunabhängigist. R.St. P.O. J§ 260, 261, 263, Einf.Gef. hern 6. Vgl. die
Ausführungen desG.H.s f. Komp.Konfl., G. u. V. Bl. 1883 Anh. S. 39 ff., insbes. S. 42 ff.

14 So richtig O.v. Sarwey a. a. O. S. 648 ff. gegen K. Brater, Studien usw., S. 45.
Anders als mit demAnspruchverhält es sichmit der Art desRechtstitels, der sowohldemeinen
als auchdemanderenRechtsgebieteangehörenkann. Vgl. obenN. 11.

15Vgl. birrüber insbes.O. v. Sarwey a. a. O. S. 648 ff.; L. Haufer, Zeitschr.f. Reichs=
u. Landesrecht,IV S. 257ff.
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Die Grundsätzedesfränzösischenund desdeutschenRechtesbildenhier einenbe=
lehrendenGegensatz.Das französischeRecht führt denGrundsatzder Trennungvon
Justiz und Verwaltungauchhinsichtlichder ZwischenfrageneinesRechtsstreitesfolge=
richtig durch. Ergibt sich bei Gericht eine question préjudicielle des Verwaltungs=
rechtes,sohatdarüberdiezuständigeVerwaltungsbehördezuentscheiden16. Das deutsche
Recht kenntdiesescharfeTrennung der Zuständigkeitennicht. Nach deutschemRechtegilt
dieRegel,daßdieZuständigkeit,die durchdie Natur desStreitgegenstandesbegründet
ist, auchüberalleVor=undZwischenfragensicherstreckt,welchebei derEntscheidungin
Betrachtkommen,gleichviel,obdieseFragenauf demselbenRechtsgebieteliegenwie die
Streitsache oder nicht1.

Auf diesem Standpunkte steht auch die deutscheZivilprozeßordnung, wenn sie
sagt1#s:„Das Gericht kann, wenn die Entscheidungdes Rechtsstreitesganzoderzum
Teil von demBestehenoderNichtbesteheneinesRechtsverhältnissesabhängt,welches
von einer Verwaltungsbehörde(bzw. einem Verwaltungsgerichte)festzustellenist, an=
ordnen,daß die Verhandlungbis zur EntscheidungderVerwaltungsbehörde(desVer=
waltungsgerichtes)auszusetzensei.“15

Diese Bestimmung läßt, entsprechenddem Grundsatzeüber die Ausscheidungder
Zuständigkeit,derin § 13desReichsgerichtsverfassungsgesetzesniedergelegtist, alleVor=
schriften des Reichs= und Landesrechtesunberührt, welche die Entscheidunggewisser
öffentlichrechtlicherFragen den Gerichten vollständig entziehen. Von einer Aufzählung
dieserAusnahmefällekannhier abgesehenwerden.DagegenverdientdieFrage nähere
Untersuchung,wie weit die erwähnteRegel des deutschenRechtesangewandtwerden
kann, ohne daß eine Vermengungder Zuständigkeitenentsteht.

Die innereRechtfertigungderRegelliegtdarin, daßdieEntscheidungdesRichters
nur den Anspruchtrifft, wegendessengeklagtist, die richterlicheWürdigung vonZwischen=
fragen also nur die BedeutungeinerBegründungdesUrteils hat. Ist dies richtig,
dannerscheintesnichtgerechtfertigt,dieZwischenfrage,obeinAktderStaatsverwaltung
bzw.einesOrganesderselbendemöffentlichenRechteentsprichtodernicht,derEntschei=
dung desZivilrichters mit Rücksichtauf die Unabhängigkeitder Verwaltung zu ent=
ziehen20. DenndieseUnabhängigkeitkannnichtin Fragekommen,wo es sichumRecht
oder Unrechthandelt,wo also nicht zuverwalten,sondernzurichtenist. Der Versuch
einer solchenAbgrenzung kann nie die Nebenordnungvon bürgerlicherRechtspflegeund
Verwaltung,sondernnur die Nebenordnungvon bürgerlicherund öffentlicherRechts=
pflege zum Ausgangspunktenehmen. Hältman hieran fest, so wird sichallerdings auch
auf diesemWege herausstellen,daß es Fällegibt, wo die mehrerwähnteZuständigkeits=
regel nicht anwendbar ist, weil ihr innerer Grund nicht zutrifft.

Dies sindsolcheFälle, in denender Anspruch, welcherdemeinenRechtsgebietean=
gehört, objektivnur entstehenkann, wenn ein gleichfalls bestrittenesRechtsverhältnis ge=
geben ist, dessenBeurteilung auf dem anderen Rechtsgebieteliegt 1. Hier handelt es
sich nicht bloß um ein prozessualesPräjudizialverhältnis 22, sonderndas eine Rechts=

16Dareste, La justice administrative en France p. 207.
17 # Entsch.d. V.G.H.sIX S. 123, X S. 51,XIII S. 14,500. Vgl. nun auchAnm. 2

zu Art. 13V. G.H. bei Reger=Dyroff a. a. O. 158§ 148.
15Vgl. dazu Planck, Lehrb. desdeutschenZivilprozeßrechts,I S. 96; L. Hauser,Zeitschr.

f. Reichs=u. Landesrecht,IV S. 257ff.; O. v. Sarwey a. a. O. S. 648ff.; W.Krais, Kom=

entr,Sd esshenawiedgewöhnicheingesclagen.Vol 3. Hauler,Jeilschrits.Reichsieser Wegwird gewöhnlicheingeschlagen. Vgl. L. Haufer, Zeitschriftf. Reichs=u.
#unberch,1#. #öl . iulicheBl. f.adm.Praxis,t %ff.,deutetS.75den
richtigen Gesichtspunktan und hebt ihn auch S.108f. hervor.

21 Vgl. auch W. v. Krais, Bl. f. adm. Praxis, Bd. L. S. 331; ebenso Erkenntnis des
G.H. für Aaupeenzkonftiite,G.BV.Bl. 1909 Beil. S. 22, wo mit eingehenderBegründung derSatz
aufgestelltist, daß die Frage der RechtswidrigkeitoderRechtmäßigkeiteines staatlichenVerwaltungs=
aktes, von dem die Entstehungoder der Bestandeines privatrechtl.Anspruchsabhängt, außerhalb
der GrenzederZuständigkeitderGerichteausschließlichdemöffentl.Rechtangehörtu. deshalb,wenn

überhaupt einer gerichtl. Beurteilung, nur derVerwaltungsrechtspflegeunterstelltwerdenkann.
40 Gegen die hier vertreteneAnsicht K. Lippmann, Annalen des DeutschenReiches,1885,

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 27

Google



418 2. Buch, 1. Teil, 2. Abschnitt,6. Hauptstück. * 85

verhältniskannerstinfolgedes anderenins Lebentreten. Es ist nicht nur die Ent=
scheidungdes RechtsstreitesüberdenAnspruch,sonderndie objektiveMöglichkeitdes
Vorhandenseinsdes Anspruchesvon jenemanderenRechtsverhältnisseabhängig.Hier
würdealso der Richter mit der Entscheidungüber denAnspruchnotwendignicht bloß
begründungsweise,sondern entscheidungsweiseüber eine Frage befinden müssen, die
außerhalb seiner Zuständigkeit liegt?2s. Dies würde zu einer Verwirrung der Zu=
ständigkeitsordnungführen. In solchenFällen wird, auchwo eineausdrücklicheGesetzes=
bestimmungnicht getroffenist, die Klage erst angenommenwerden dürfen, wenn die
Möglichkeit des Bestandesdes Anspruchesdadurch feststeht,daß die zuständigeBehörde
über jenesRechtsverhältnis entschiedenhat, welchesdie sachlicheVoraussetzungder Ent=
stehungdes Anspruches bildet.

In der bayerischenRechtsprechunghat sich die hier erörterte Ausscheidung der
Zuständigkeitenvorzugsweisean einer Gattung von Streitsachenherausgebildet,nämlich
an den zivilrechtlichenEntschädigungsansprüchen,die auf die Behauptung des gesetz=
oder dienstwidrigenVerhaltens eines öffentlichenBeamten gestütztwurden. Hierüber
soll unten?" des näherengehandeltwerden.

Das Gesetzvom 8. August1878bringtdenGrundsatz,wonachderVerwaltungs=
rechtspflegenur Streitsachendes öffentlichenRechtesunterliegen,außer in seinenposi=
tiven Zuständigkeitsnormenauch in der negativen Anordnung zur Geltung, daß die
Zuständigkeitdes Verwaltungsgerichtshofessichnicht auf Rechtssachenerstreckt,welche
vor die bürgerlichenGerichte gehören. Dieses Zugehören vor die Ziodilgerichteergibt
sichnachobigemfür die einzelneSacheentwederaus ihrer zivilrechtlichenNatur oder
aus einer positiven gesetzlichenZuständigkeitsvorschrift25.

In gleicherWeise ist auch die Abgrenzung gegenüberdem Gebiete der Straf=
rechtspflegenegativ bestimmt. Der VerwaltungsgerichtshofbesitztauchkeineZuständig=
keit in Rechtssachen,welchevor die Strafgerichtegehören,und neuerdingsist das
gleichehinsichtlichder Rechtssachenangeordnetworden,welchevor die Versicherungs=
behörden(Versicherungsämter,Oberversicherungsamt,Landesversicherungsamt,Reichs=
versicherungsamt)gehören25.

Das Ausführungsgesetzzur Reichsversicherungsordnungbestimmt zudem, daß in
den Fällen, in welchen die Entscheidung einer Verwaltungsstreitsachevon der Ent=
scheidung einer Versicherungsbehördeabhängig ist, das Verfahren der Verwaltungs=
rechtspflegevorbehaltlich der Erlassung vorsorglicherAnordnungen bis zur endgültigen
Entscheidungder Versicherungsbehördenauszusetzenist und daß die Entscheidungder
Versicherungsbehördedas Verwaltungsgericht bindet26. Diese im Gebiet des landes=
rechtlichenAnordnungsbereicheserfolgte Ordnung der Zuständigkeitsgrenzenentspricht
durchaus den oben entwickeltenallgemeinenGrundsätzen, besindet sich aber in einem
offenbarenGegensatzzu der oben erörterten Regel der Reichszivilprozeßordnung.

Die Ausscheidungder ZuständigkeitenzwischendenVerwaltungsgerichtenund den

1 Man nehmez. B. folgendenFall. Ein zivilrechtlicherEntschädigungsanspruchgegenden
Staat oder einen Beamten wird darauf gegründet,daß ein Verwaltungsakt vorgenommenworden
sei, der dem öffentlichen Rechte nicht entspreche, oder daß ein Verwaltungsakt unterlassen worden

Fei, der nach öffentlichemRechtehätte vorgenommenwerdenmüssen. Hier würde das richterliche
rteil, welchesunter Würdigung der Gültigkeit oder des Gebotenseinsdes Verwaltungsakteseine

Entschädigungzuspräche,über jeneöffentlichrechtlicheFrage unmittelbar entscheiden.Es würdealso
über eine Streitfrage entscheiden, über die der Zivilrichter nicht entscheiden kann. A. M. ist
E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.Rechts,S. 786f. Vgl. auchEntsch.d. V.G.H.= XII S. 310
(entsprechenderFall). Umgekehrtist z. B. auch die zivilrechtlicheFrage der Grenzfeststellungsachlich
präjudiziell für die verwaltungsrechtlicheEntscheidungüber die öffentlichrechtlicheAbmarkungspflicht.
E. d. V.G.H. Bd. XIII, 232.

lber denFall, daß verwaltungsrechtl.BescheidunterVorbehalt derzivilrechtlichenWürdigung
von Privatrechtsverhältnissen,welchegleichzeitiggellend gemachtwurden, erfolgt, s. Anm. 26 zu
Art. 13 bei Reger=Dyroff a. a. O.

24 86.

25 Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 13 Abs. I Ziff. 1. A.G. z. R.V.O. v. 2. Nov. 1912 Art. 60.
26 A.G. z. R.V. O. Art. 61.
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Verwaltungsbehörden?",welchewir nunmehrzubetrachtenhaben,fällt nachbayerischem
Rechte nicht durchwegmit dem Unterschiedevon Verwaltungssachenund Verwaltungs=
rechtssachenzusammen. Wäre die Ausscheidungnach letzteremGesichtspunktebezweckt
worden, so hätte die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte,wie dies zumBeispiele in
Osterreichgeschehenist23, durch einen allgemeinenGrundsatz bestimmt werden müssen.
Derselbe hätte nur dahin lauten können,daß jedemder Verwaltungsrechtswegeröffnet
sei, welcherwegenVerletzung eines ihm zustehendenöffentlichenRechtes Klage erhebe.
Die Gründe, warum die bayerischeGesetzgebungzur Aufstellungeinessolchenallgemeinen
Grundsatzes sich nicht entschlossenhat, sind praktischerNatur ?°.

Die Einführung einer Verwaltungsrechtspflege,welchedurchVerwaltungsgerichtegehandhabt
werdensoll, setztnämlich, wie sichnicht verkennenläßt, ein materiellesRechtvoraus, das einescharfe
und klare ScheidungzwischendemGebieteder öffentlichrechtlichenAnsprücheund demBereicheder
verwaltendenTätigkeit durchgeführthat20. Die EinsetzungeinerVerwaltungsgerichtsbarkeitfür ein
Rechtsgebiet,auf welchemdie Gestaltungdes materiellenRechtesdieserAnforderung nichtwenigstens
einigermaßenentspricht,würde eine Art von Uorsoon6o enthalten und den Verwaltungs.
gerichteneineAufgabe überbürden,die ihnennichtzukommtund dersienichtgenügenkönnen,nämlich
die, dieArbeit des Gesetzgeberszu ergänzen. Es ist nun allerdingsvomGesetzgeberzu verlangen,daß
er, sobalder sichvon der Notwendigkeitder Einführung einer Verwaltungsrechtsprechungüberzeugt
hat, das öffentliche Recht allenthalben so gestalte, wie es gestaltet sein muß, damit ein richterlicher
SchutzverletzterRechteeintretenkann. Indessenwärees dochkaumzu billigen, wegenderUnmöglich=
keit, der öffentlichenRechtsprechungsofort den ganzen ihr gebührendenWirkungskreis einzuräumen,
derenEinführung auf einenichtabsehbareZeit zu verschieben.Läßt man dieseErwägung gelten,dann
erscheintes gerechtfertigt,wenn der Gesetzgeberso verfährt, wie er in Bayern und anderendeutschen
Staaten getan hat, wenn er nämlich diejenigenAngelegenheitenaufzählendbezeichnet,bei welchener
glaubt, daß für dieselben nach dem Stande des materiellen Rechtes eine Verwaltungsgerichtsbarkeit
ins Leben gerufen werden könne. So zweckmäßig aber auch ein solches Vorgehen des Gesetzgebers
unter gegebenenVerhältnissensein mag, so wird man dochin einer derartigenBemessungder ver=
waltungsgerichtlichenZuständigkeitnur eine vorläufige Abschlagszahlungerblickendürfen. Es wird
kaumzutreffen,hier von einem„Enumerierungs=oderSpezialisierungsprinzip“ im Gegenhaltezu dem
„Generalisierungsprinzip“ zu sprechen,denneinen Grundsatzstellt nur das letztere,nicht das erstere
dar. RechtsgrundsätzeüberdieAbgrenzungderZuständigkeitzwischenVerwaltung und Verwaltungs=
rechtspflegekommenallerdings auchbei einer solchenAufzählung in Betracht, allein mittels dieser
läßt sichnichtdieFrage beantworten,in welchenAngelegenheitendieRechtsprechungderVerwaltungs=
gerichtePlatz greift, sondernnur dieFrage, wie weit für dieseaufzählendbestimmtenAngelegenheiten
das Gebietder richterlichenZuständigkeitreicht. Es beruht sonach,was das bayerischeRechtanlangt,
nicht auf einemRechtsgrundsatze,sondernauf einer innerenErwägung desGesetzgebers,die in Nicht=
aufzählung der betreffendenAngelegenheitenzum Ausdruckekommt, wenn bffentlicheRechtsstreitig=
keiten von der Verwaltungsrechtsprechung deshalb ausgenommen sind, weil Volksausschüsse, z. B.
Steuerausschüsse,oder,wie bei Legitimationsprüfungen,die Kammern des Landtagesoder die Ver=
tretungenderGemeindeverbändedarüberentscheiden381.Auf derselbenLinie stehtes, wenn die Gesetz=
gebung,von demüberdiesnicht stichhaltigenGedankenausgehend,daß Regierungshandlungender
„obersten“Staatsgewalt der verwaltungsrichterlichenEntscheidungnicht unterstelltwerdenkönnen32,
der höchstenGattung von Gemeindeverbänden,denKreisgemeinden,denRechtsschutzversagthat,welcher
den Orts= und Distriktsgemeindengewährt worden istss.

*7Vgl. zumFolgenden E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.Rechts, S. 806ff. Agl.
auch Reger=Dyroff a. a. O. Vorbem. zu Art. 8, insbes. Anm. 1 u. 2, bef.226 über das sog.
Spezialisierungsprinzip,S. 204ff.

18 Ges., betr. die Grichtung eines Verwaltungsgerichtshofes,vom 22. Okt. 1875 (R.G.Bl.
16 8 85) § 2. Auch abgedr. beiO. v. Sarwey a. a. O. S. 205; Literatur ebendaS. 203

nm. 1.
29Vgl. G. Kahr, Kommentar.S. 56f.
5%Vgl. v. Seydel, Grundzügeeinerallg. Staatslehre, S. 92.
41 Verh. d K. d. Abg. 1866/68Beil. Bd. IV S. 176. Die Ausnahme, welchefür dieLegiti=

mationsprüfungenbesteht,hat die parlamentarischeUberlieferungfür sich;innerlich gerechtfertigtist
sie nicht. Denn eine Gewähr dafür, daß die EntscheidungnachobjektivemRechteausfällt, ist hier
mindestensnicht in höheremMaße gegebenals da, wo die Rechtsprechungin den Händen der Ver=

waltung ligt. Vgl. oben§&58.
W. Krais, Kommentar, S. 28; vgl. v. Seydel, staatsrechtl.u. pol. Abhandlungen,

n. F. 1902, S. 304ff.
23Der angegebeneBeweggrundfür dieseAusnahme kann im Rechtsstaateum so wenigerals

durchschlagenderachtetwerden,als derselbekeineswegseine gemeingültigeGrenze der Rechtsprechung
27*
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Die Angelegenheiten,überwelchedieVerwaltungsrechtsprechungsicherstreckt,find
in den Artikeln 7 AbsatzII, 8, 10 und 11 des Gesetzesvom 8. August 1878 aufgeführt
und durch einigespätereGesetzevermehrtworden. Die Bedeutung der Ausscheidungder
Gegenständein Artikel 8 einerseitsund 10 und 11 andererseitsist lediglich eine pro=
zessualeund daherweiteruntendarzulegen3“.

Eine Aufzählungder einzelnenAngelegenheitenan dieserStelle würdekeinen
wissenschaftlichenWert haben35. Angelegenheiten,welchezwar die innere Natur
öffentlichrechtlicherStreitigkeiten haben, jedochunter keinender vom Gesetzeaufgeführten
Gegenständefallen, könnennicht im verwaltungsrechtlichenVerfahrenverfolgtwerden.
Die begrenzteZustandigkeit der Verwaltungsrechtsinstanzenkann nicht durch Analogie
ausgedehntwerden.

Innerhalb des Rechtsgebietes,welchesaus den oben erwähnten gesetzlichenVor⸗
schriftensichergibt, ist der Umkreis derVerwaltungsrechtsprechungdurchfolgendeGrund=
sätzebestimmt.

Verwaltungsrechtssachensindnur „bestritteneRechtsansprücheund Verbindlich=
keiten“35. Zum Begriffe des Verwaltungsrechtsstreiteswird also gefordert,daß es sich
um ein bestrittenesRechthandelt. VerletzungeinesbloßenInteresses,welchesnicht
durch eine Rechtssatzunggeschütztist, begründet keine verwaltungsgerichtlicheKlage.
Auch für das öffentlicheRecht gilt der Satz: Qui iure suo utitur neminem laedit 1.

Wie späternocheingehenderdarzulegenseinwird38,bedingtdas Vorhandensein
einesRechtsstreitesim öffentlichenRechtenicht notwendigauch das Vorhandensein
zweier Prozeßparteien. Ein Verwaltungsrechtsstreitliegt auch dann vor, wenn zwischen
einemOrganeder öffentlichenGewalt, das nicht als Prozeßparteiauftritt, und einem
EinzelnenodereinerKörperschaftöffentlichesRechtstreitigist.

Wo über AnwendungöffentlichenRechtesmit dem oderden Beteiligtenkein
Streit besteht,ist selbstverständlichkeine Verwaltungsrechtssachegegeben5°.

Die Frage, wann ein öffentlichesRecht vorliegt, wann nicht, läßt sichnur auf
Grund der einzelnenGesetzesbestimmungbeantworten. Sie bietet besondereSchwierig=
keiten da, wo es sichum Abgrenzung des Handlungskreisesder öffentlichenVerwaltung
gegenüberdem Rechtskreiseder ihrer Gewalt Unterworfenenhandelt.

Das Gesetz“ bezeichnetin dieserBeziehungals denGegensatzder Verwaltungs=
rechtssachen„Angelegenheitenund Fragen"!, in welchendie Verwaltungsbehördennach

bezeichnet.Uberdies beweister zuviel. Es gibt keineAbstufungender Staatsgewalt in eine oberste,
mittlere und untere, sonderndie Staatsgewalt ist immer dieselbe,gleichviel, durchwelchesOrgan
sie sich äußert. Auch die richterlicheGewalt spricht im Namen des Königs Recht. Die hier in
Frage kommendenBedenkensind wohl mehr formellerNatur und von derArt und Weiseheraeleitet,
wie dieLandratsbeschlüssebeschiedenwerden. Es ließe sichwohl eineFeormfinden,die jenenäußeren
Bedenken Rechnung trägt und den Anforderungen eines gesichertenRechtsschutzesentspricht. Val.
übrigens AbschiedK den Landrat von Oberbayern vom 5. Mai 1884 (G. u. V.Bl. S. 223) IV

iff. 7 u. die ErörterungenVerh. d. K. d. Abg. 1883°86Sten. Ber. V S. 475ff. Vgl. auchE. d.
G. H.s XXV S. 285 u. Kahn, Annalen, 1907, S. 481ff.

Vgl. unten § 88; G. Kahr, Kommentar, S. 58 ff.; Reger=Dyroff, Handausgabe,
Vorbem. zu Art. 8 d. Ges.

5 Vorbehaltlich der näherenErörterungenan den betr. Stellen desSystems# zin auf die
Kommentare zum Ges. Hinzuweisen. De lege ferenda hat schonim Jahre 1867 A. Luthardt,
Bl. f. adm. Praxis, XVII S. 65 ff., die Sustandigkettsseagrbehandelt. Vgl. auch die „Gegen=
vorschläge“ebendaS. 337ff.

3 Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Eingangsworte. Dieser Grundsatz,der nur in Art. 8 aus=
drücklichausgesprochenist, gilt allgemein, demnachinsbes.auchfür den Art. 10. W G. Kahr,
Kommentar, S. 135; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 2b zu Art. 8 u. Anm. 1III zu Art. 10
es Ges.

8 Vol= v. Seydel, Grundzügeeiner allg. Staatslehre, S. 101f.

6. gl. G. Kahr, Kommentar, S. 79f. Über Anerkenntnisurteile vgl. V.G.E. Bd. 23

10% Art.13Abs.1Ziff.3.
#41DieseRedewendungsoll ausdrücken,daß Verwaltungsfragensowohl nr sichallein als in

Lerhinng mit Verwaltungsrechtssachenvorkommen können. BVgl. G. Kahr, Kommentar,
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ihrem Ermessenzu verfügenberechtigtsind““. Mit einersehrungenauenAbkürzung
pflegtman hier von Ermessensfragenzu reden". Das GesetzmeinthiermitjeneFälle,
in welchendem durch ZweckmäßigkeitsrücksichtenbestimmtenHandeln der Verwaltung
kein Recht einerPerson odereiner Körperschaftgegenübersteht". Daß in solchenFällen
ein Rechtsstreit nicht entstehenkann, ist eigentlichselbstverständlichund ebendarum aus
den angeführtenWorten des Gesetzesselbstfür dieBestimmungdesBegriffesderVer=
waltungsrechtsstreitigkeitenkein Gewinn zu ziehen45.

Das Gesetzhat nicht jeneFälle im Auge,wo die Verwaltungtätigwird, ohne
irgendwiemit der WillensfreiheitoderdemVermögendes Einzelnenin Berührungzu
kommen"; denn hier ist überhauptein Widerstreit zweier Willen nicht denkbar. Das
Gesetzmeint nur jene Fälle, wo die Verwaltung befugt ist, in den privaten Willens=
bereich einzugreifen,ohnedaß diesemEingriffe gegenüberder entgegenstehendeWille des
Einzelnenrechtlichin Betrachtkommt". DieserletztereUmstandist entscheidend,nicht
der Umstand allein, daß bei Erledigung einer Sache das Ermessen eine Rolle spielt.
Denn es gibteinErmessenvonzweierleiArt"s. Das Ermessen,welchesvomGesetzefrei=

“* Vgl. zum Folgendenim allg. O. Gluth, Archiv f. öff.Recht,III S. 612ff.; Fr. Tezner,
Zur Lehre von dem freien Ermessender Verwaltungsbehördenals Grund der Unzuständigkeitder
Verwaltungsgerichte,Wien 1888; E. Bernatzik, Rechtsprechungu. materielleMchtstraft. Wien
1886, S. 36 * rünhuts Zeitschr.f. d. Privat= u. öff. Rechtder Gegenwart,XVIII S. 148ff.
(Bernatzik), XIX S. 327ff. (Tezner). Vgl. nun auchvor allem L. Menzinger in den Bl. f.
adm. Praxis Bd. 53 S. 131ff. und Bd. 58 S. 1 ff.; F. Fleiner, Institutionen des deutschenVer=
waltungsrechts,Tübingen 1911,2. Aufl. 1913; R. v. Laun, Das freieErmessenund seineGrenzen,
Wien 1910, und Kritik des Buches von W. Jellinek im Arch. d. ö. R.s Bd. 27 S. 462 ff.;
Prselen Gesetz,Gesetzesanwendungund Zweckmäßigkeitserwägung,Tübingen 1913, insb. S. 89,
155 f.,177ff.; Fu. Stier=Somlo, Das freieErmessenin Rechtsprechungund Verwaltung (Fest=
gabe für P. Laband 1II 1908 S. 443 ff.).

*#v. Seydel 2. Aufl. I § 131 Anm. 40 beklagt,daß dieserAusdrucksicheingebürgertbat, da
er zu unrichtigerRechtsauffassungverleite. Vgl. auchW. Krais, Kommentar, S. 409 f. ÜUbrigens
findet sich einiger Aufschluß doch im Gesetzeselbst. Die Zuständigkeitsfragekann selbständigzum
Gegenstandeeiner Vorentscheidungnach Art. 50 Z. 2 V.G.H.G. gemachtwerden. Die Fälle, in
denen dies geschehenkann, deckensichgenau mit denjenigendes Art.13 Abs. 1 Z. 3. Bgl.dazu
L. Menzinger, Bl. f. adm.Pr., Bd. 58 S. 28. Vgl. jedochauchArt. 31 Abs. III, wonachdie
verwaltungsrechtlichenSenate derKreisregierungendie Angelegenheitendes„freienErmessens“,welche
sich bei Verwaltungsrechtsfachenergeben, mit diesenzusammenzur Entscheidungbringen dürfen.
Ob sie dabei als Verwaltungsbehördenoder als VerwaltungsgerichteaufzufassenAn ist eine rein
akademischeFrage. Auszuscheidenfind jedenfalls die staatsauffichtlichenund die polizeilichenVer=
fügungen, da fie nicht zu den Angelegenheitendes Art. 8 gehören. Vgl. Menzinger a. a. O.
S. 29. Auch werden diemitbehandeltenSachen des „Ermessens“durch dieseMitbehandlung nicht
i Verwaltungsrechtsfachenund könnendeshalbdie EntscheidungenderverwaltungsrechtlichenSenate,
oweit sie sich auf jene erstrecken,nur mit Verwaltungsbeschwerde beim Ministerium, nicht auch mit
Rechtsbeschwerdebeim V. G. H.angefochtenwerden.
» In derselbenSache kann dasErmessenein aicstertiche“oderein Verwaltungsermessensein,
je nachdemdie Entscheidungin der Sache demGericht oder der Verwaltungsbehördeals solcher
zusteht.

““ Es ist also kein glücklich formulierter Satz, wenn es in einer Komp.Konfl.Entsch. des
V.G.=S.#(Entsch.11 Nr. 28 S. 144) heißt: „Wenn aber Rechtsansprücheder Art an genugsam
bestimmtetatsächlicheVoraussetzungenwie hier geknüpftfind, fallen sie . . in das Gebiet der Ver=
waltungsrechtspflege Denn sobald einmal die Frage bejahenist, daß ein Rechtsanspruch
vorliege,dann ist eineVerwaltungsrechtssachegegeben,undes ist einerlei,ob er an „genugsambestimmte
tatsächlicheVorausfetzungen“geknüpftist oder nicht. Wenn L. Menzinger a. a. O. Bd. 58 S. 20
meint, es sei durch die „gedachteVormulierung v. Seydels, nämlich durchdie Annahme fub=
jektiver,das Ermessenbeschränkenderoder ausschließenderRechtsansprüche,für dieBeantwortung der
Frage nichts gewonnen,so gehter damit zu weit; dennnichts kann das Nichtvorhandenseineiner

rmessenssacheklarer beweisenals ebendas VorhandenseineinesRechtsanspruchesauf ein bestimmtes
Handeln derVerwaltung. Dagegenist Menzinger darin zuzustimmen,daßdarüber,ob ein Rechts=
anspruch vorhanden sei oder nicht, nicht das Prozeßrecht, sondern das materielle Recht entscheidet.

“ Bgl. L. Menzinger a. a. O. Bd. 58 S. 16.
4 Dieser Fall liegt auchda vor, wo aus derTätigkeit derVerwaltung einesolcheBerührung

gch —— kann, aber nochnicht ergebenhat. Vgl. z. B. Entsch.d. V.G.H.3 III S. 218,

47 Vgl. hierher dievobhüglichenAusführungen Braters, Verh. d.K. d. Abg. 1866/68,Beil.=
Bd. IV S. 169, welcheauchG. Kahr.Kommentar,S. 81,wiedergibt;auchdieLiteratur beiReger=
Dyroff a. a. O. Anm. 6 zu Art. 13. ·

"“8Ein Beispiel dafür, daß ein=und dieselbeFrage desErmessensje nachUmständenGegen=
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gelassenist, wo es sichdarumhandelt,zwischenzweiParteiendas Rechtfestzustellen“,
ist ein richterlichesErmessen. Es stehtunter denGrundsätzendes Rechtesund hat nicht
danach zu fragen, was demöffentlichenInteressefrommt50. Eine Frage des Ermessens
der Verwaltung liegt nur da vor, wo die Aufgabe nicht lediglich die ist, festzustellen,
was für diePartei Rechtensseinsoll, sondernwodieEntscheidungnur nachRücksichten
des öffentlichenInteresseszu treffenist. Ein derartigesErmessenhat aber nur insoweit
Spielraum, als es durch kein gegenüberstehendesRecht eingeschränktist. Da das Er=
messender Verwaltung nirgends ein sachlichunbeschränktesist, sondern stets nur inner=
halbbestimmtersachlicherGrenzensichbewegt,so ist auchin solchenFällen dieMöglich=
keit eines Rechtsstreitesnicht ausgeschlossen.

Im übrigen werdenkeinerleiallgemeineErörterungen die Schwierigkeit der Unterscheidung
zwischenVerwaltungs=und Verwaltungsrechtsfragenim einzelnenFalle beseitigenkönnen51. Eine
allgemeineBetrachtungkannhöchstensversuchen,Auslegungsregelnzu geben,dieüberdiesmit Vorsicht
zu fassenund mit nochgrößererVorsicht anzuwendensind':. Will man nichtdieGefahr unrichtiger
Verallgemeinerungenlaufen, so wird man sichin dieserBeziehungbescheidenmüssen,folgendeszu
sagen. Von dernichtganzbestimmtenFassungeinergesetzlichenVorschrift ist nichtmit Notwendigkeit
darauf zu schließen, es könne keineRechtsfrage vorliegen. Diese Annahme ist ebensowenigda unbedingt
statthaft, wo das Gesetzfür die Würdigung tatsächlicherVerhältnisseeinen Spielraum gewährt?.

standder Würdigung,durchdieVerwaltung oder durchdenVerwaltungsrichtersein kann, bildet die
Frage der Armut. Dieseist an sich eine tatsächlicheFrage. Deren Beantwortungfällt der Ver=
waltung anheim, wenn sie bei der Entscheidung über Verwaltungsmaßregeln, der Verwaltungs=
rechtspflege,wenn sie bei derEntscheidungüber eine rechtlicheVerpflichtung auftritt. Ersteresist der

all, „wo nur der sich als hilfsbedürftig Erachtende und um Unterstützung Nachsuchende der die
ilfsbedürftigkeit in Abrede stellendenund deshalb die UnterstützungverweigerndenArmenpflege

egenübersteht“ (Ensch. d. V.G. H. VI S. 235). Wenn aber die Staatsaufsicht, auf Grund der
Annahmeder Hilfsbedürftigkeit, der Gemeinde,welchedie Hilfsbedürftigkeit leugnet, die Unter=

sühungopsichtauferlegt, und wenn die GemeindehiergegendenV.G.H. anruft, dann stehennicht
mehr der Gesuchstellerund die Gemeinde,sondernder Staat und die Gemeindesichgegenüber,und
nun ist die Sache ein Streit um das Recht; dennes handelt sichdarum, ob eine Verpflichtung der
GemeindegegenüberdemStaate gegebenist oder nicht. Der BestanddieserVerpflichtung aber ist
von der Tatsacheder Armut abhängig; demnachmuß der Verwaltungsrichterüber diesetatsächliche
Frage entscheiden.Die Verpflichtung der Gemeinde gehtnicht dahin, bei gegebenensonstigenVor=
aussetzungen jedenzu unterstützen, den dieStaaleamsichtebehorde für bedürftig hält, sondern jeden, der
es nachArt. 3 desArmenges.wirklich ist. Es handelt sichalso dabeium keineZweckmäßigkeitsfrage,
sondern lediglich um eine Rechtsfrage. — Der V.G.H. hat anerkannt, daß, da der Arme kein Recht
auf Unterstützung hat, dessenBeschwerde wegen Verweigerung der Unterstützung keine Verwaltungs=
rechtssachebilde, und mithin auch die Frage der Armut durch die Verwaltung zu würdigen sei.
(Entsch.1 S. 452, II S. 67, 260.) Dagegenhat der V.G.H. imWiderspruche zu denGrundsätzen,
die sonst von ihm festgehalten worden sind (vgl. insbes. Entsch. III S. 637, IV S. 245, VI S. 235),
für die erwähntenstagtsaufsichtlichenFälle geleugnet,daßdie Entscheidungüberdie Frage derArmut
in die Zuständigkeitdes Verwaltungsrichtersfalle (EntschI S. 204, 1I S. 248). Chane G. Kahr,
Kommentar, S. 143; W. Krais, Kommentar,S. 370 f. Die Ausführung des V. G. H.s, daß „bei
Würdigung der Frage der Hilfsbedürftigkeit der weitesteSpielraum gegebenist“, ist unerheblich.
Das ist z. B. ebensobei der Frage der Hau. ob einer Gemeindeaus einer Distriktsanstalt erhöhte
Vorteile erwachsen. Entscheidend ist, ob es sich um das Vorhandensein einer rechtlichen Verpflichtung
der Gemeindehandelt odernicht. Man kann nicht von demBegriffe derArmenunterstützungspflicht
die erstenzwei Silben der Verwaltung, die übrigen der Verwaltungsrechtspflegeüberweisen. Über⸗
einstimmendFr. Tezner in Grünhuts Zeitschr.XIX S. 337. Vgl. hierher auch Entsch.II
S. 64, 549; vgl. nunmehrauch L. Menzinger a. a. O. S. 23.

1° 3. B. quidquid L#arendare facere oportere ex fide bona.
50 Vgl. G. Kahr, KommentarS. 84.
51 Vgl. dazu v. Seydel 2. Aufl. Bd. 1 S. 591 und L. Menzinger a. a. O. S. 22.
5. Vgl. hierüber die Erörterungen bei G. Kahr, Kommentar, S. 80 ff., und W. Krais,

Kommentar,S. 157f.,Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 8 zu Art. 13 und Anm. 5 zu Art. 8 Z. 8 desGef.
53 Vgl. die Stelle aus der Begründung desEntw. bei Kahr a. a. O. S. 83: „Anders liegt

die Sache in denjenigenFällen, in denenfür die Gestaltungder Verhältnisseim Ges. einzelneall=
emeinereRichtpunkteangegebensind, von denenes zweifelhaftist, ob dieselbenlediglichals Direktiven
ür die an sich freie Beurteilung der Behörden gedacht sind, oder ob sie eine, allerdings erst durch

Sachverständigengutachten oder sonstige Behelfe festzustellendeUnterlage von Rechten bilden sollen.
In diesenFällen wird dasHauptaugenmerkdarauf zu richtensein, ob sichdas Ges.mit Rücksichtauf
die den Behörden obliegendeWahrung der öffentlichen Interessen oder bloß deshalb einer unbestimmten
Ausdrucksweisebedienthat, weil die Natur der fraglichenVerhältnisse eine positive Begrenzung
unmöglicherscheinenläßt. In Fällen, in denendie Unbestimmtheitauf die erstereRücksichtzurück=
zuführen ist, kann kein Zweifel obwalten,daß eine Ermessensfragevorliegt."
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Solche Verhältnissefallen vielmehr überall dann der verwaltungsgerichtlichenBeurteilung anheim,
wenn sie einen untrennbarenBestandteil eines verwaltungsrechtlichenVerhältnisses bilden. Auch
muß hier davor gewarntwerden,daß man der Begründung zumEntwurfe und denKammerverhand=
lungen überdas Gesetzvom 8. August 1878 eine übertriebeneBedeutungbeilege. Das Gesetzhat den
Grundsatz der UnterscheidungzwischenVerwaltungsrechtsfragenund Verwaltungsfragen(Ermessens=
fragen) in entschiedenerWeifseaufgestellt. Dieser Grundsatz hat ausnahmslos zur Richtschnur zu dienen,
wenn nichtdie Zuständigkeitzu einemSpiele desZufalles werdensoll. Sollte sichdabeiherausstellen,
daß bei einereinzelnenFrage, z.B. anläßlich derErörterungenüberdieGegenstände,die in Artikel 8
und 10desGesetzesaufgezähltsind,in derBegründungdesEntwurfesoderin denKammerverhandlungen
der Grundsatzirrig angewandtwordenist, so kann ein folcherIrrtum den gesetzlichausgesprochenen
Grundsatz nicht beeinträchtigen".Die Auslegung ist nicht verpflichtetoder vielmehrnichtberechtigt,
einen derartigenFehler mitzumachen.

Die ScheidungzwischenVerwaltungs=und Verwaltungsrechtsfragentritt im Ver=
fahren nicht immer zutage. Reine Verwaltungssachenkönnenallerdings selbstverständ=
lich nur im Verwaltungsverfahren, wie reine Verwaltungsgerichtssachennur im ver=
waltungsgerichtlichenVerfahren behandeltwerden. Dagegen kann, wo in einer Sache
Verwaltungs=und Verwaltungsrechtsfragensichergeben,beidenunterenInstanzen,welche
zugleichVerwaltungsbehördensind,die Entscheidungder ersterenmit der Entscheidungder
letzterenFragen verbundenwerden?5. Insbesondere erstrecktsichdie Zuständigkeit der
verwaltungsgerichtlichenSenate der Kreisregierungenauch auf „Fragen des freien ad=
ministrativen Ermessens“, welchebei Verwaltungsrechtssachenauftreten5s. Nach dem
Wortlaute und dem Zmeckedieser gesetzlichenBestimmung kann aber eine solcheEr=
streckungder Zuständigkeitnur unter der VoraussetzungPlatz greifen, daß überhaupt ein
Verwaltungsrechtsstreit vorliegt ?7. Selbstverständlichist (vgl. Artikel 15 des Gesetzes),
daß, wo die VerwaltungsbehördenVerwaltungsfragen zugleichmit Verwaltungsrechts=
fragen entscheiden,sie in erstererBeziehung nicht als Verwaltungsgerichtehandeln.

Die ebendargelegtenGrundsätzedürfen wohl auch nach einer anderen Richtung
hin entsprechendangewendetwerden. Mit einerVerwaltungsrechtssache,die durchalle
Instanzen im verwaltungsrechtlichenVerfahren zu behandelnist, kann eine andere Ver=
waltungsrechtssacheim inneren Zusammenhangestehen,die bei den unteren Instanzen
im Verwaltungsverfahrenzu behandelnist. In einemsolchenFalle wird eskeinemBe=
denkenunterliegen,beideSachenauchin denunterstenInstanzen,insbesonderebeider
Kreisregierung, gemeinschaftlichim verwaltungsrechtlichenVerfahren zu erledigen58.

Eine völlige Trennung der Verwaltungsfragen von den Verwaltungsrechtsfragen
tritt bei Anrufung der letztenInstanz ein. Das Gesetzbestimmt,daß die Zuständigkeit
des Verwaltungsgerichtshofessichnicht auf Angelegenheitenund Fragen erstreckt,in

. T als Beispiel Entsch. d. V. G.H.s I Nr. 49 S. 206. Dazu L. Menzinger
a. a. O.S. 6.

55 Dagegenkann eineFrage, die imverwaltungsgerichtlichenVerfahren zu erledigenist, nicht
incidenter im Verwaltungsverfahrenerledigt werden. Vgl.Entsch.d. V.G.HS#sV. S. 234.

56 Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 31 Abs. III. Es genügt,daß solcheFragen desVerwaltungs=
ermessensbei Verwaltungsrechtssachensich „ergeben“;es ist nicht nötig, daßsie mit einer zu ent=
scheidendenRechtsfragekausal zusammenhängen(uvgl.G. Kahr, Kommentar,S. 226f.), immerhin
aber müssen sie mit derSachentscheidung im Zusammenhange stehen(Ensch. d. V.G. H. IX S. 227).
Die Zuständigkeitder verwaltungsrechtlichenSenate erstrecktsichauf solcheVerwaltungssachennicht,
welche nicht nach freiem Ermessen, sondern in Anwendung von Rechtsvorschriften zu erledigen find,
wie 3.B. bei Handhabungder Staatsaussicht über Gemeindenoder Stiftungen. Entsch.d. V.G.H.=
IX S. 217, XIS. 166,518, XXVIII S. 100.
· * Die Sache ist an sichsehrklar. Das Ges. will mit Rücksichtauf dieKonnexität(undzwar
in dem weiteren Sinne, der aus der vorigen Anm. erhellt) die Zuständigkeitder verwaltungs=
erichtlichen Senate auf Verwaltungsfragen erstrecken,wenn letztere auch nur in äußerem Zufammen=

bengt mit einem Verwaltungsrechtsstreitestehen. Wo also ein solcherStreit nicht vorliegt (keine
edurchArt. 8 als VerwaltungsrechtssacheerklärteAngelegenheit"),da kann, weil überhauptkeine
ustandigleit desSenatesgegebenist, dieselbenichterstrecktwerden.Vgl. übrigensEntsch.desV. G.H.s

S. 298, IX S. 227 (and.Ans.); vgl. § 14Vollz. Vorschr.u. Reger=Dyroff a. a. O. S. 509
Anm. 8 zu Art. 31. Die dort wiedergegebenenAusführungen vermögendie Richtigkeit der hier
niedergelegtenAuffassungnicht zu entkräften.

58Dagegenwäreesunbedingtunstatthaft,beideSachenimVerwaltungswerfahrenzu erledigen.
Bal Enisch. d. V.G.H.# XIV. S. 153; vgl. auchReger=Dyroff a. a. O.Anm. 2 zu Art. 21
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welchendie Verwaltungsbehörden nach ihrem Ermessen zu verfügen berechtigt sind.
„Steht ein zur Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofesnicht gehöriger Gegenstand
mit einem bei dem Gerichtshofe anhängigenim Zusammenhang, so wird dadurch die
Befugnis des Gerichtshofes,seine Zuständigkeitauf den ersterenGegenstandaus=
zudehnen,nicht begründet,auch wenn dieser in denselbenAkten behandeltist.“ 5 Im
VerhältnissederVerwaltungzumVerwaltungsgerichtshofegilt also derselbeGrundsatz,
wie ihn das französischeRecht für das Verhältnis zwischenJustiz und Verwaltung auf=
gestellthat. Dieser Grundsatzist aber hier ein naturnotwendiger.Denn die Ver=
waltungsrechtspflegehat nur denBeruf, zu wachen,daßdieVerwaltungsichin ihrem
Rechtskreisehält, siehat nichtdie Aufgabe,in denRechtskreisderVerwaltungbestim=
mend einzugreifen.

Die ZuständigkeitdesVerwaltungsgerichtshofeszur EntscheidungeinerSache ist
nur davonabhängig,daß dieAngelegenheitmateriellunter eineGesetzesvorschriftfällt,
durchwelchedieseZuständigkeitbegründeterscheint. Nicht maßgebendist der Umstand,
ob die Sachein denUnterinstanzenals Verwaltungs-oderals Rechtssachebetrachtet,
und ob sieinsbesonderebei der Regierung im Senate verhandelt wurde oder nicht. So
befremdlichdies auf denerstenBlickerscheinenmag,so findetdochderaufgestellteSatz
seineErklärung darin, daß bei den UnterbehördenVerwaltung und Verwaltungsrecht=
sprechungin einer Hand liegen.Auch bei denKreisregierungenkanndie formelleBe=
handlungeinerSacheim Senate,im Plenumoderim Bureauwegefür sichallein über
denweiterenInstanzenzugnichtentscheiden.DennkeinedieserGeschäftsformenist aus=
schließendjenen Angelegenheiteneigen, die an den Verwaltungsgerichtshof,oder jenen,
die an ein Ministerium im Beschwerdewegegebrachtwerdenkönnen. Hiervon abgesehen
bestehtauch keinerlei Anzeichendafür, daß der Gesetzgebergewollt habe, es solle, wenn
dieUnterinstanzirrtümlicheineSacheals Verwaltungs=oderals Rechtssachebehandelt
hat, zunächstdurchdieOberinstanz,welcheder irrtümlichenAuffassungentspricht,die
Entscheidungvernichtetund alsdann das Verfahren nochmals begonnenwerdense.

Dem Gebiete der verwaltungsgerichtlichenEntscheidung sind die „vorsorglichen
Maßregeln“ der Verwaltung 61 grundsätzlichentrückt#2. SolcheVerfügungen können
allerdings tatsächlichVerhältnisse ordnen, welcheGegenstandeines Verwaltungsrechts=
streites66sind; aber sieentscheidendenStreit nicht, sondernregeln eineSache nur vor=
läufig aus dem Gesichtspunktedes öffentlichenInteresses, wenn letzteresnicht gestattet,
dieEntscheidungüberdas Rechtsverhältnisabzuwarten.Der verwaltungsgerichtlichen
Würdigungist sowohl dieZulässigkeitals die Notwendigkeitund der Inhalt der vor=
läufigenVerfügung entzogen. Es genügt,um die verwaltungsgerichtlicheZuständigkeit
auszuschließen,daß die verfügendeBehördedie Absicht gehabtund verwirklicht hat, eine
vorsorglicheMaßregelzu treffen“.

55Ges.Art. 13. Vgl. dazu G. Kahr, Kommentar, S. 172ff., und Reger=Dyroff, Anm. 9
u. 10 zu Art. 13 S. 380ff. ·

»Wennalsoz.B.voneinerReierungeineBerwaltungsrechtsfachedesArt-sinfolesalscher
Rechtsauffassungnicht im Senate, sondern im Plenum behandeltwurde, so geht die Beschwerde
gegendie erlasseneEntscheidungnicht an das betr.Ministerium, sondernan den V.G.H. So auch
eine Entschl, des Staatsmin. des Innern vom 5. Mai 1885 Nr. 2290. brigens läßt sich nicht
leugnen,daß dieserRechtszustandzu Härten führt, insofern,dadurcheine Partei mit Fristversäumnis
estraftwerden kann,weil sie in derZuständigkeitsfragekeineaighiger.Einsicht hatte als dieStelle

8 st, von derdieangefochteneEntsch,ausging. Vgl. hierherauch W.Krais, Kommentar,S. 306f.;
vgl. auchReger=Dyroff, V.G.H., Anm.2 zuArt. 14 IV. Aufl. S. 383.

1 Vgl. im allgemeinenFr. Tezner, 9!r. Lehre von demfreien ErmessenderVerwaltungs=
behördenusw.,Wien 1888,S. 84ff.

6 Ges.Art. 13 Abs. 1 Ziff. 2. Vgl. Art. 24, worüber später. S. auchEntsch.d. V.G.H. 1
S. 27, 219, II S. 189, XII S. 423, V S. 279, 284.

"#Oder aucheines ivilrechtsstrites Entsch.d. V. G.H.s I S. 405.
s. Vgl. Entsch. d. V. G.H.« III.S. 405 (Komp.Konfl. Entsch.),XI S. 56. W. Krais,

Kommentar, S. 404, 409 Anm. 8. Die verwaltungsgerichtliche Prüfung der Frage, ob eine vor=
sorglicheMaßregel vorliegt, ist insoweit statthaft,als untersuchtwird, ob die betreffendeVerfügung
über ein Rechtentscheidetodernicht. Die Annahme,daß dieVerfügungüberein Rechthabeentscheiden
wollen, wird regelmäßig dann ausgeschlossensein, wenn dieVerfügung sichselbstals vorforglich
bezeichnet.Vgl. auchReger=Dyroff, V.G.H.S Anm. 5 zu Art. 13 Abs. I, 2 IV. Aufl. S. 372.

Gocgle



8 85 Abgrenzungdes Gebietesder Verwaltungsrechtspflege. 425

Die Einhaltung der Grenzenzwischender Verwaltung und der Verwaltungs=
gerichtsbarkeit ist ferner auch nach der Richtung hin gesichert,daß das GesetzEingriffe
der ersterenin das Gebiet der letzterenausdrücklichuntersagt. Verwaltungsgerichtliche
Beschlüssekönnennicht von Aufsichts wegenaufgehobenwerden"6. Dieses gesetzlicheVer=
bot gilt für alle Aufsichtsstellen5; es gilt, wo mehrereInstanzen des Verwaltungs=
rechtsweges bestehen,gegenüberden Entscheidungenaller Instanzen. Dagegengilt es,
wo der Verwaltungsgerichtshof erste und letzte verwaltungsgerichtlicheInstanz ist7,
nicht hinsichtlichder Eutscheidungender Unterbehörden,da diesehier nicht verwaltungs=
gerichtliche,sondernnur Verwaltungsinstanzensinds. In diesen letzterenFällen ergibt
sich jedocheineBeschränkungin bezugauf die Art der Handhabungdes Ausfsichts=
rechtes358.Da nämlichdas Gesetzdie Betretungdes Verwaltungsrechtswegeseröffnet
wissenwill, so darf dasAussichtsrechtnur in einerWeiseausgeübtwerden,welchedie
Anrufung des Verwaltungsgerichtshofesnicht aus formellenGründen unmöglich macht.
GegenEntscheidungenderMinisterienkannderVerwaltungsgerichtshofnichtangerufen
werden. Hiernachergibt sichfür die hier erörtertenFälle, daß dieministerielleOber=
aufsichtsichnur in derForm derKassation,nicht in derForm dermateriellenEntschei=
dungderSacheäußerndarf. SelbstverständlichsinddieRechtsanschauungen,aufwelchen
die Aufsichtsentscheidungenberuhen, für den Verwaltungsgerichtshof nicht bindend.
DieseErwägungund die Rücksichtauf die EntstehungsgeschichtedesGesetzes7°werden
eine vorsichtigeund möglichstsparsameGeltendmachungdes Aufsichtsrechtesratsam er=
scheinenlassen. Dies ist auchstatthaft,da selbstdann,wennvoneinerPartei Aufsichts=
beschwerdeergriffenworden ist, der BeschwerdeführerkeinRecht darauf hat, daß die an=
gerufeneStelle ihre Aufsichtsbefugnisseausübt. Um ein aufsichtlichesEinschreiten zu
veranlassen,wird, zumal da der Verwaltungsrechtswegoffensteht,es nicht genügen,daß
ein materieller Rechtssatzoder eine Vorschrift über das Verfahren zum Nachteile des
Beschwerdeführersverletztist, sonderndieAufsichtsstellewird auchzu derlberzeugung.

Ges. Art. 15: „Beschlüssein Außelegenheiten,welchenach Art. 8 zur Zuständigkeitdes
V.G. H.s gehören,sowieBeschlüssediesesG.H.s in GegenständenderArt. 10 u. 11 könnennicht von
Oberaussichtswegen durch die Ministerien aufgehobenwerden.“Von der z. Z. egenstandslosen.
und wohl auch gegenstandslosbleibenden Ausnahme, die für die Fälledes Vebee ts in Art. 9
Alfl sichergebenwürde, ist im Texte abgesehenworden. Vgl. hierherG. Kahr, Kommentar,

»s Das Gef. nennt nur die Ministerien; aber der Schlußa fortiori ist hier ein zwingender.
Vgl. W. Krais, Kommentar, S. 161; G. Kahr, Kommentar, S. 177f.

#1D. h. in den Fällen der Art. 10 u. 11 des Gef.
"8 Das Ges.äußert in dieserBeziehung teilweise eineWirkung, die nicht beabsichtigtwar.

Art. 15 stimmt, abgesehenvon derAnführung derArt. 8, 10 u. 11, mit Art. 12 desEntw. überein,
der seinerfeitsauf den GedankenBraters (Verh. d. K. d. Abg. 1866/69Beil. Bd. IV S. 181) be=
ruht. Die Erörterungender Begründung(Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Beil. Bd. III S. 23) haben,
entsprechendder Gestaltungdes Entw.,von den Fällen des jetzigenArt. 10 nur jene im Auge, die
unter Ziff. 1—4 aufgeführtsind, also die Handhabung der Staatsaufsicht über Distrikts=u. Orts=
gemeindenund Stiftungen. Bei Einstellung der übrigenFälle in dennunmehrigenArt. 10 übersahen
dieKammern, wie aus denErklärungen zu Art. 15 jetzigerFassung(Verh.d. K. d. Abg.Beil. Bd. III
S. 168, der K. d.R.R.Beil. Bd. 1 S. 406) ersichtlichist, die prozessualeBedeutungdiesesSchrittes.
Das Verfahren der Unterinstanen ist auf dem Gebiete des Art.10 kein verwaltungsgerichtliches,
sondernein Verwaltungsverfahren. Das Aufsichtsrechtbestehtalso W den Unterinstanzenin
allen Fällen desArt. 10. Vgl. die ausführlichenErörterungenvon G.Kahr, Kommentar,S. 175f.
u. W. Krais, Kommentar, S. 160f; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 2 zu Art. 15 S. 386;
Entsch. d. V.G.H.3 IV S. 613 ff. (Krais). And. Anf. ist das Plenum desV.G. H.S ebendaS. 617 f.
Der Gerichtshof scheinthier die Bedeutung der „gesetzgeberischenAbsichten“ überschätztzu haben.
Das Aufsichtsrechthat in den Fällen des Art. 10 feither bestanden;bestehendesRecht kann nicht
mittels gesetzgeberischer„Absichten“oder„Motive“, sondernnur durchausdrücklicheGesetzesbestimmung
beseitigtwerden. Eine solcheist hier nirgendszu finden: vielmehr hebt Art. 15klar und deutlich
das Aufsichtsrechtallgemeinnur in Angelegenheitendes Art. 8, in jenender Art. 10u. 11 lediglich
gegenüber Beschlüssendes V. G.H.sauf. Damitist die Sache für die wissenschaftlicheAuslegung
erledigt. Vollends unerheblich aber ist, was Abg. Brater im Jahre 1868 über einen Art. geäußert
hat, demder Art. 15 zwar nachgebildetist, aber unter Anderungendes Wortlautes, die sichgerade
auf denPunkt beziehen,der hier entscheidendist.

e * Mit demfolgendenstimmenW. Krais, Kommentar,S. 414, und Reger=Dyroff S. 387
überein.

10Vgl. Anm. 63.
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geinnensein müssen,daß ein erheblichesöffentlichesInteresseihr Eingreifen er=
heische71.

Die Anrufung der Aussichtstätigkeit ist an keineFrist gebunden73. Sie kann
also auchdann nocheintreten,wenn der Verwaltungsgerichtshofnicht mehr angegangen
werden kann7s. Dagegen ist das aufsichtlicheEinschreiten von demAugenblickean un=
bedingt ausgeschlossen,wo Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofeeingelegt wurde,
dies auch dann, wenn die Ausfsichtsbeschwerdefrüher erhobenwar.

§ 86. Die Entscheidung über die Haftung öffentlicherBediensteter und
des Staates oder öffentlichenVerbandes aus Verletzungender Amtspflicht7.
I. Bedeutung und geschichtliche Entwicklung. Der Natur des öffentlichen
Dienstes entsprichtes, daß Verletzungender Dienstpflicht, deren öffentlicheDiener sich
schuldig machen, vor allem im dienstlichenInteresse selbst und durch die zu dessen
Wahrnehmung berufenenOrgane der Dienstaufsichtaufgegriffenwerden. Es kann aber
auchzutreffen,daß die Frage, ob ein öffentlicherDiener seineDienstbefugnisseüber=
schrittenoder seine dienstlichenObliegenheitenschuldhaft versäumthabe, als Vorfrage
auftritt, wenn es sich um die straf=oder zivilgerichtlicheVerfolgung eines solchenBe=
dienstetenmit Rücksichtauf die Ausübung seines Dienstes handelt.

Zur Vorfrage wird die Frage der Pflichtverletzungnur dann, wenn die Beamten
wegen zivil= oder strafrechtlicherVerfehlungen ihren Gerichtsstandüberhaupt vor den
ordentlichenGerichtenhaben;denn ist dies nicht der Fall, sindes vielmehrnur die
Verwaltungsbehördender Disziplinargerichte, durch welche über diese Verfehlungen
einschließlich ihrer zivil= und strafrechtlichenWirkungen zu befindenist, dann ist das
Urteil über die Verfehlungselbstein Bestandteildiesesdie ordentlichenGerichteaus=
schließendenVerfahrens.

Ist aber der allgemeineGerichtsstandvor denbürgerlichenGerichten für Beamte
überhaupt und für ihre dienstlichenVerfehlungen insbesonderegegeben,dann erst wird
jene Vorfrage gestelltwerden können und müssen, und dann hat der Gesetzgeberdie
Wahl, ob er ihre Entscheidungungehemmtund unbeeinflußtden ordentlichenGerichten
überlassen,ob er also „der GerechtigkeitfreienLauf lassen“will, oder ob er einen
anderen Standpunkt einnehmenwill. Dieser andere Standpunkt wird selbstverständlich
nie der sein können,von demInteresseder Rechtsverfolgungvöllig abzusehen,aber

I!1Val. oben § 80 N. 20.
1 Art. 49 desGes.beziehtsichnicht hierher; Art. 45 hat nur dengewöhnlichenVerwaltungs=

beschwerdewegbei den unterenInstanzen im Auge.
78Auch in Sachen,wo zweiProzeßparteiensichgegenüberstehen.Der Gegner desjenigen,zu=

gunstendessenetwa aufsichtlicheingeschrittenwurde, erleidethierdurchkeineVerkürzung des Rechts=
weges. Ist von einemMinisterium eine Entscheidungvernichtetund demzufolgeneueEntscheidung
getroffenworden,so kann er letzterebeim V.G.H. anfechten.
15861 1 Die Literatur, welchesich mit diesemGegenstandebesondersfür das bayerischeRechtbe=
schäftigthat, ist zwarauf die Entwicklung der GrundsätzediesesRechtesvon erheblichemEinfluß
ewesen, zum großen Teil aber ist sie durch die neuere Gestaltung, welche dieses Recht namentlich
urch dasB.G. B. und in dessenFolge erhalten hat, veraltet. Dies gilt zum gutenTeil auchvon

der für ihre Zeit bedeutsamenDarstellung derVorentscheidungsfragebei v. Seydel 2. Aufl. 2. Bd.
S. 595ff. Es empfiehlt sich deshalb eine völlig neueDarstellung, wie sie in diesemParagraphen
folgen soll. Dabei wird auf v. Seydels Lehre vielfach noch Bezug genommen. Von der älteren
Literatur kommeninsbesondereauch jetzt noch in Betracht: L. Hauser, Zeitschr. f. Reichs=und
Landesrecht IV S. 265 ff., V S. 1. Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht Bd. 1 S. 236 ff.;
K. Lippmann, Annalen des DeutschenReichs 1885 S. 421ff.; H. Becher, Das rechtsrhein.=
bayer. LandeszivilrechtS. 284ff., die Kommentare zum Gesetzüber denSiesltanschtedn
v. W. Krais S. 42 ff., 292ff. und G. Kahr S. 61 ff.; H. v. Wand, Gem.Ordn. f. d. Pfali,
2. Aufl., Kirchheimbolanden1894 S. 616ff. und die trefflicheAbhandlung von W. Krais in Bl. f.
adm. Pr. Bd. 33 S. 33 ff. Vgl. auch W. Krais, Handb. d. inneren Verw., 4. Aufl., Bd. 1
S. 79 f. u. Bd. 3 S. 440ff. Für das geltendeRecht vgl. insbesonderedie Abhandlung von
W. Krais, Bl. f. adm.Pr. Bd. 50 S. 289ff. für die zivilrechtlicheHaftung; Ortmann, B.
LandeszivilrechtS. 256ff. und die Kommentarezum b. Ausf.Ges.z. B.G.B. v. Henle=Schneider
und von Böhm=Klein zu Art. 60, 61, 165. Uber die Vorentscheidungf. auch Schelhorn,
Annalen d. D. R.# 1906 S. 682ff.; K. Hiller, Die Vorentscheidungdes bayer.Verwaltungs=
gerichtshofsbei Amtspflichtverletzungen,München 1910(Würzburger Dissertation).
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der Gesetzgeberkann es sich zur Aufgabe machen,neben der Wahrung diesesInteresses
auch das Interesse an der Einhaltung einer sachgemäßenZuständigkeitsabgrenzungmit
zu berücksichtigen.Darin mag er sichvon demGrundsatzeleiten lassen,das zuständige
Organ der Vorentscheidungrein nach demGesichtspunkteder bestenTauglichkeitzu
bestimmen.

Allgemeinist weiter zu beachten,daß die Regelungder Zuständigkeitzur Ent=
scheidungüberHauptsacheund Vorfrage abhängenwird von der Art der Regelung
der materiellen Haftungsgrundsätze.

Hinsichtlichder strafrechtlichenHaftung liegt das Verhältnis einfach. Hier gibt
es nur eine persönlicheHaftung des Beamten, eine Haftung des Staates für ihn ist
der Natur der Sache nach ausgeschlossen.Nur ist es für die Vorfrage von Belang,
ob die strafgerichtlicheVerfolgung bei den Disziplinargerichtenoder bei den Straf=
gerichten stattzufinden hat. Die ersteren haben notwendig selbst die Schuldfragen zu
würdigen, den letzterenkann sie entzogenwerden.

Anders verhält es sich bei der sog. zivilrechtlichen“ Haftung, d. h. in den
Fällen, in welchendas dienstlicheVerschuldennur als Grund derSchadensersatzpflicht
in Betracht kommt. Hier ist zunächstfestzustellen,daß die Haftung des Beamtenaus
unerlaubter Handlung für unsereUntersuchungnicht in ihrem ganzenUmfang, sondern
nur so weit in Betracht kommt,als das VerschuldendesBeamtenein dienstlichesist.
Nicht seine Beamteneigenschaft,sondern das dienstlicheVerschulden ist der Gegenstand
der Vorfrage. Sodann aber ist mit verschiedenenHaftungsmöglichkeitenzu rechnen.
Es kannsein, daß der BeamtedemGeschädigtenselbsthaftet. Dies wird immer der
Fall sein,wennder Geschädigteder Staat oder andereDienstverbandist. Wenn aber
der Geschädigteein anderer ist, so kann der Staat oder andereDienstverband an Stelle
des Beamtenoder nebenihm oder nach ihm haftbar gemachtsein. Haftet der Staat
oder andereVerband für, nebenoder nachdemBeamten,so kommtnocheineRegreß=
haftung des Beamten gegenüberdemStaat in Betracht. Für die Frage der Vor=
entscheidungwird die Wahl des Haftungssystems nicht bedeutungslossein. Der Gesetz=
geberbefindetzwar frei über die Wahl diesesSystems,aber er muß seineGrundsätze
über die Vorentscheidungdem einmal gewähltenHaftungssystem anpassen. Ein Gutteil
der Ungleichmäßigkeitund Unsicherheit, die in der Entwicklung des Vorentscheidungs=
rechteshervorgetretensind, erklärt sichaus demUmstande, daß das materielle Haftungs=
recht selbst lange Zeit der klaren und zweifellosenOrdnung entbehrte. Der Hinweis
hierauf muß hier genügen, eine Darstellung der geschichtlichenEntwicklung dieses
Haftungsrechtesist in diesemZusammenhangenicht beabsichtigt?.Dagegensoll der
Entwicklungsgang der Zuständigkeitsordnung für Bayern in seinenHauptzügen, soweit
es für das Verständnis des geltendenRechtes dienlich ist, im folgendendargelegtwerden.

Die Grundsätze,welchein Bayern zur Herrschaftgelangtsind,gehenauf Theorie
undPraxis des französischenVerwaltungsrechteszurück.Während im 18. Jahrhundert
die strafrechtlicheund zivilrechtlicheVerfolgungeinesBeamten,demim Amte einVer=
schuldenzur Last fiel, nach der allgemeinenRechtsanschauungnur so weit möglichwar,
als die fürstlicheDienstordnungdies zuließ, fordertedieMaxime desRechtsstaatesum=
gekehrt den freien Gang der Justiz. Daß in solch freiem Gang der Justiz die Ver=
waltung Gefahr laufe, in einem dem Staatsinteresse nicht entsprechendenMaße in Ab=
hängigkeitvon den Gerichtenzu geraten, wurde bald erkannt,dochhielt es vor der
Ausbildung fester Rechtsgrundsätzeder Verwaltungs= und Disziplinargerichtsbarkeit
schwer,jenemStaatsinteressean sachgemäßerUnabhängigkeitderVerwaltung befriedigenden
Ausdruck zu geben.

Zunächst gelangte der Gedanke zur Herrschaft, daß der allgemeinen Justiz in
Strassachen und zivilrechtlichenEntschädigungssachenauch die Beamten unterliegen,und
zwar auch dann, wenn das Verschulden des Beamten ein amtliches war. Aber dieser
Gedanke setztesichdochsogleichnur mit gewissenEinschränkungendurch, Einschränkungen,
die allerdings erst allmählichdie Form festerRechtsgrundsätzeannahmen.

2 Die geltendenHaftungsgrundsätzewerdenim folgenden,soweiterforderlich,dargelegtwerden.
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Um in diesemGebiete die Verwaltung vor llbergriffen der Justiz zu schützen,
waren verschiedeneMöglichkeitengegeben.

Es konnte bei grundsätzlicherAnerkennungder Zuständigkeitder Zivil- und
Strafgerichte doch den Behörden des Dienstes, also in jedem Verwaltungszweige den
höheren Behörden, vorbehalten bleiben, aus allgemeinen dienstlichenInteressen ohne
Rücksichtauf Verschuldenoder Nichtverschuldendes Beamten die Verfolgung aufzu⸗
halten. Daß ein so weitgehendesEinspruchsrecht geeignetwäre, das dienstlicheInter=
essein vollemMaße zu wahren, ist ebensoklar, wie andererseitsdas Interessedes
Rechtsschutzesdamit einemunbeschränktenErmessen,d. i. derWillkür derVerwaltung,
völlig preisgegebenwäre. Die Verwaltungerstrebtewohl ein solchesMaß desSchutzes
ihrer Interessen, aber sievermochtesichdasselbezunächstnicht zu sichern. Ihre Be=
mühungenführtendahin, daßdie Sache in dieBahnendes Zuständigkeitsstreites
geriet.

Eine zweiteMöglichkeitwar die, denhöherenBehördenderVerwaltung für ihre
Dienstzweigein jedemFalle die für die Gerichte bindendeEntscheidungüber die
Schuldfragevorzubehalten.Zu dieserOrdnung drängtedie Erwägung,daß die Frage,
ob ein Beamterdie Pflichten seinesAmtes verletzthabe,in derTat ihrer Natur nach
eine Frage des Dienstes ist, daß die Dienstleitung selbst das dringendsteInteresse an
dieserFeststellunghat und daß, wenn dieseFeststellungdurchsie in verbindlicherWeise
erfolgt ist, den Gerichten das Weitere ohne Schaden für die Verwaltung überlassen
werden kann; dennnicht um einenSchutzder Beamtenvor den Gerichten, sondern
nur um einen Schutz der dienstlichenInteressenvor einer nicht sachgemäßenBeurteilung
der von der Amtspflicht untrennbarenVerschuldensfragehandelt es sich. Auch bei
dieserAuffassungkonntees nicht ausbleiben,daß die Sache zum Gegenstandeeines
Zuständigkeitsstreiteswurde. Sie wurde es aber nur unter der Voraussetzung, daß
das Gericht die Anordnungder Vorentscheidungnicht achteteund sichohnesolcheauf
die Sache einließ.

Eine dritteMöglichkeitendlichbot sicherstmit derAusbildungderVerwaltungs=
gerichtsbarkeitund der Disziplinargerichtsbarkeit.Sie bestanddarin, der Verwaltung
in ihren Dienstzweigen zwar die aufsichtlicheWürdigung des Verschuldens grundsätzlich

vorzubehalten, in Fällen einer straf=oder zivilrechtlichenVerfolgung eines Beamten
aber die für die Gerichte bindendeVorentscheidungüber das Verschuldeneiner be=
sonderengerichtlichenStelle zu übertragen.Hier zeigtensichdann wiederzwei Wege.
Man konnte diese Aufgabe den für die Beurteilung der Dienstvergehen eigens ein=
gesetztenDisziplinargerichtenoderauchden zurHandhabungderVerwaltungsrechtspflege
eingesetztenVerwaltungsgerichtenübertragen. Erst von einer solchenOrdnung der
Sache konnteerwartetwerden,daß Rechtsschutzund Schutzder dienstlichenInteressen
vollen Ausgleichfinden, und daß die Zuständigkeitsstreite,wenn auchnicht völlig, so
dochnahezuvöllig verschwindenwürden.

Der Gang der Entwicklung in Bayern ist zwar im großen und ganzen durch
die dargelegtenprinzipiellenErwägungenbestimmtgewesen,aber es habenauchandere
Umständeauf ihn eingewirkt,bald hemmend,bald fördernd. Zu diesenUmständenist
außer demMangel eines einwandfreienmateriellenHaftungsrechtesinsbesonderedie
doppelteZwiespältigkeitderRechtsentwicklungim diesseitigenBayern und in derPfalz
einerseitsund in Landes=und Reichsgesetzgebungandererseitszu rechnen.

In der Pfalz galt der Grundsatz der admission préalable, der in Art. 75 der
Verfassungder französischenRepublik vom 22. Frimaire VIII dahin formuliert war,
daß es zur gerichtlichenVerfolgung der Verwaltungsbeamten(agents du gouvern=
ment)s wegenihrer amtlichenHandlungen(pour des faits relatifs à leurs fonctions)
einer ermächtigendenEntscheidung des Staatsrates bedürfe. Die Ermächtigung erfolgte
nach freier Entschließung des Staatsrates“", sie enthielt kein Urteil über die Schuldfrage

* Vgl. G. Kahr, Komm. S. 63 N.“.
4 Später für bestimmteBeamtengruppen in oberster Instanz über den Dienstbehörden.

G. Kahr a. a. O. S. 63.

Gocgle



§86DieEntscheidungiiberdiehaftungöffentlicherBediensteterunddesStaatesusio.429

und war unerläßlicheVoraussetzungfür dieEinleitung einesZivilprozessesoderStraf=
prozessesgegendenBeamten.

Für das diesrheinischeBayern und die Pfalz ordnetedie Verfassungsurkundein
16 der 9. Beilage an, daß gewissehöhereStaatsbeamte wegenVerbrechen oder

ergehen strafgerichtlich nur nach Ermächtigung des Staatsrates verfolgt werden
dürfen5. Auch diese Ermächtigung war keineVorentscheidungüber die Schuldfrage,
sondern freie Ermächtigung. Ob hierdurch das pfälzischeRecht hinsichtlichder straf=
gerichtlichenVerfolgung demdiesseitigenRechtegleichgestelltwar, war nicht unbestritten“.
Die Praxis entschiedsich für die Fortgeltung jenes Art. 75.

Für die zivilgerichtlicheVerfolgung der Beamten im diesseitigenBayern fehlte
es an einer gesetzlichenBestimmung7. Der Staatsrat bemühtesichgegendas Widerstreben
der Gerichte,die Grundsätze,wie siein derPfalz galten,durchzusetzen8. Die höherenVer=
waltungsbehördenübtendenVorbescheidals ihr „Recht der Zuständigkeit“, die Gerichte
fandensichdamit ab. Nach Einrichtung desgerichtlichenVerfahrens beiKompetenzkonflikten
durch das Gesetz vom 28. Mai 18507 setzteder Senat für Kompetenzkonfliktebeim
OberstenGerichtshofdie Überlieferungder Rechtsanschauungdes Staatsratesfort 20.
Somit wurde im ganzenKönigreich der Rechtsweg gegenBeamte in denFällen dienst=
lichen Verschuldensnur eröffnet, wenn das Verschuldendurch die aussichtlicheDienst=
behördevorher geprüft und darüberbeschiedenwar. Eine Entschließungdes Justiz=
ministeriumsvom 6. Dezember1846 Ziff. 2 11 ging sogarso weit, denVorbescheid
nicht auf die Schuldfrage zu beschränken,sondern auf die Ersatzfrageauszudehnenund

versuchte dadurchdemVorbescheiddie Bedeutungder pfälzischenadmissionpréalable
eizulegen.

Dies war der Rechtszustandin Bayern vor denReichsjustizgesetzen.
An dieEinführungeinerbesonderenInstanz zur richterlichenundbindendenEnt=

scheidungüber die Schuldfragenhatteman in Bayern nicht gedacht.
Das Einführungsgesetz vom 27. Januar 1877 zum Gerichtsverfassungsgesetz

bestimmtin § 11½: „Die landesgesetzlichenBestimmungen,durch welchedie straf=
rechtlicheoder zivilrechtlicheVerfolgungöffentlicherBeamtenwegender in Ausübung
oder in Veranlassung der Ausübung ihres Amtes vorgenommenenHandlungen an
besondereVoraussetzungengebundenist, treten außer Kraft.

Unberührtbleibendie landesgesetzlichenVorschriften,durchwelchedieVerfolgung
der Beamten entweder im Falle des Verlangens einer vorgesetztenBehörde oder un=
bedingt an die Vorentscheidungeiner besonderenBehördegebundenist, mit der Maßgabe:

1. daß die Vorentscheidungauf die Feststellungbeschränktist, ob der Beamte sich
einer ÜberschreitungseinerAmtsbefugnisseoder der Unterlassungeiner ihm obliegenden
Amtshandlungschuldiggemachthabe;

2. daß in den Bundesstaaten, in welchen ein obersterVerwaltungsgerichtshof
besteht, die Vorentscheidung diesem, in anderen Bundesstaaten dem Reichsgerichte
zusteht.“

Diese reichsrechtlicheVorschrift bereitetedem bayerischenGesetzgebereinige
Schwierigkeiten,von denener zunächstnur einenTeil überwand,einenanderenaber

5 Übernommenwar dieseVorschriftaus demStr.G.B. v. 1813T. II, Art. 434, vg k.Entschl.
v. 8. Juli 1817 (Döllinger XVII S. 500), Staatsratsinstr. v. 8. Mai 1817 Tit. II Z. 17, v.
18. Nov. 1825 § 7 Z. 16. In dem Gef., betr. die Abänd. des II. T. des St.G.B.s v. 1813 v.
10. Nov. 1848 Art. 72 (G.Bl. S. 233) kehrtedie Vorschrift wieder.

G. Kahr a. a. O. S. 65 N" a. E.
7 AusgenommendieSyndikatsklagegegenRichter, die nach der bayer. Ger.O. v. Jahre 1753

Kap. XVI § 3 ohneVorbescheidzugelassenwar.
8 fierüber vgl. die eingehendenAusführungen bei v. Seydel 2. Aufl. S. 597ff., wo zahl=

reicheBeispiele von Entscheidungennachgewiesenund erörtert find.
? G.Bl. S. 161. Hierüber vgl. unten § 99.
10v. Seydel 2. Aufl. S. 598 N. 23; G. Kahr a. a. O. S. 65 N. 7. Entsch.d. V.G.H.3

Bd. 2 S. 609, Bd. 17 S. 81.
u Weber III S. 651.

s 4% Vgl. dazu die Kommentare und insbes. K. Lippmann, Annalen des D. R.s 1885
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der Praxis und Wissenschaftzu überwinden vorbehielt. Da inzwischendas Bürger=
licheGesetzbuchmit derRegelungdermateriellenHaftungsfragedenAnstoßzuerneuter
und bessernderGesetzgebunghinsichtlichder Behandlung der Vorfrage gegebenhat, so
wäre es zwecklos,auf die nicht geringeZahl der Streitfragen, welchesichüberdie
Auslegung des § 11 I. c. erhobenhaben,näher einzugehen.Es kann aber doch nicht
unterlassenwerden,dieBedeutungdes § 11, der heutenochunverändertgilt, zu würdigen.

Daß § 11 bestimmteForderungen stellt, ist ebensowenigzu leugnen,wie daß der
damalige bayerischeRechtszustanddiesenForderungen nicht entsprach. Deshalb mußten
sie nun erfüllt werden. Dies geschahdurchdie Bestimmungdes Art. 7 Abs. II des
Gesetzesvom 8. August 1878, betr. den Verwaltungsgerichtshofusw.

v. Seydelis führt aus: „Sofern jeneKlagennachbayerischemLandesrecht
bei den bürgerlichenGerichten angebrachtwerden können“, sei nach § 11 Abs. I l. c.
die Verfolgung des Beamten fortan an besondereVoraussetzungennicht mehr gebunden.
Dem ist beizufügen,daß in Bayern die Anbringung jenerKlagen bei den Gerichten
wie früher nach diesseitig bayerischem,so nunmehr gemäß § 13 des E.G. z. G.V.G.
nach Reichsrecht stattfindet,und daß die in Bayern früher besondersgesetztenVoraus=
setzungender admissionpréalableund derVorentscheidungnunmehrkraftReichsrechtes
hinfällig geworden sind. Dies muß um so mehr ausdrücklichausgesprochenwerden,
als eine ausdrücklicheAufhebungder einschlägigenbayerischenGesetzesbestimmungen
durch denbayerischenGesetzgebernur hinsichtlichder Strafsachenerfolgt ist. Art. 2
des b. Ausf.Ges.zur R.Str. P.O. vom18.Aug. 1879¼hebtin Ziff. 1 diebetreffenden
Bestimmungen des II. Teiles des Strafgesetzbuchsvon 1813, in Ziff. 2 das oben=
erwähnteGesetz vom 10. Nov. 1848, in Ziff. 3 den § 16 der G#.Verfassungsbeilage
und in Ziff. 14g denArt. 75 der französischenVerfassungvom 22. Frimaire VIII, letzteren
jedochauch nur, soweit er sich auf Strafsachenbezieht,auf. Die Nichtaufhebung
der admissionpréalable nachArt. 75 l. c. für die Zivilsachender Pfalz und des
für die diesseitigenZivilsachen behauptetenGewohnheitsrechtesbedeutetaber keineswegs
eine Aufrechterhaltung. § 11 Abs. I des E.G. z. G.V. G. verbietet dieseadmission
pPréalablefür jede „strafrechtlicheoder zivilrechtlicheVerfolgung“. § 11 l. c. wendet
sichoffenbargeradegegendieseadministrativeZulassung.Man muß in diesemVerbot
aber notwendig noch etwas mehr erblicken. Wenn schondie administrative Zulassung
verboten ist, dann ist um so mehr auch die Überweisungder Entscheidungüber den
Streit selbst an die Verwaltungsbehördenverboten. Wir haben es mit einer reichs=
gesetzlichenBestätigung der Streitigkeiten dieser Art als „bürgerlicher Rechtsstreitig=
keitenim formellenSinne zu tun“.

v. Seydel kann auch in einemanderenPunkte seinerAuslegungdes § 11
nicht beigetretenwerden. Er meint, § 11 Abs. II, der die landesgesetzlicheRegelung
der eigentlichenVorentscheidungfür „unberührt“ erklärt, binde die Landesgesetzgebung
nur hinsichtlich des Gegenstandesder Vorentscheidungund hinsichtlichder Zuständig=
keit,nicht auchhinsichtlichderWirkung derVorentscheidung16. Es ist zuzugeben,daß
dieseFrage nunmehr infolge derNeuregelungdes Gegenstandesan praktischerBedeutung
erheblicheingebüßthat. Es ist jedochmit Rücksichtauf etwaigekünftigeerneute
Regelung des Gegenstandesnicht überflüssig, BedenkengegendieseAuslegung geltend
zu machen.Die ÜberweisungderVorentscheidungan denVerwaltungsgerichtshofbzw.
das Reichsgerichtbringt schondeutlich genug zum Ausdruck, daß die Würdigung der
Schuldfragedurch dieseGerichtshöfeeine die ZivilgerichtebindendeBedeutunghaben
muß. Daran ändern auch die an die administrative Zulassung erinnerndenWorte
„durch welchedie Verfolgung gebunden ist“ nichts Wesentliches, sie zeigennur,
daß man denAusdrucknicht scharfgenugwählte. Ubrigensist der Ausspruchselbst
richtig als „Vorentscheidung“bezeichnet,Entscheidungaber ist nicht bloße Zulassung,

13 A. a. O. S. 601. Hinsichtlich der von mir nicht völlig geteiltenAnsicht v. Seydels über
die Tragweite des § 13G.V. G. s. v. Seydel 2. Aufl. S. 585 und oben § 78 bei N. 39 ff. und

8 a. A.
14G.V.Bl. S. 781.
15Vgl. auchG. Kahr, Komm. S. 71 ff.; L. Hauser a. a. O. V S. 1f.
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sondernbindendesUrteil. Daß diebindendeKraft desVorbescheidesnur soweitreicht,
als er etwasaussagt,ist selbstverständlich6.

Die durch § 11 des E.G. z. G.V.G. geschaffeneRechtslage ist die folgende:
1. Für Straf= undZivilsachen, welcheaus Amtsverfehlungender Beamten ent=

springen, ist die Zuständigkeitder allgemeinenGerichtebegründet. Da die Schädigungen,
welche durch Amtsverfehlungen von Beamten Dritten in ihrem Vermögen zugefügt
werden, Ziwvilrechtssachensind, so kannkeinZweifel sein, daß die Zuständigkeitder
Zivilgerichte zu ihrer Aburteilung nicht erst landesgesetzlicherAnordnung bedurfte,
sondern * das Gerichtsverfassungsgesetzselbstunmittelbar und allgemein festgesetzt
wordenist 17.

2. Andere landesgesetzlicheVoraussetzungenals die in § 11 Abs. II dürfen für
die Rechtsverfolgungsolcher AnsprüchegegenBeamte nicht aufgestelltwerden; die be=
stehendentretenaußerKraft. Das Verbot richtet sichgegendie Zulassungsbescheide
der Verwaltung.

3. Der Landesgesetzgebungbleibt vorbehalten, zu bestimmen, ob die Beamten=
verfolgungvor denZivil= und Strafgerichtenan eineVorentscheidunggebundensein
soll oder nicht. Sieht die Landesgesetzgebungdavon ab, so ist damit die gerichtliche
Prüfung derVerschuldensfragefreigegeben.Die VerfügungenderhöherenVerwaltungs=
behördenunterstehenalsdann der richterlichenund nur durchdas Gesetzgebundenen
Würdigung.

4. Ordnet die LandesgesetzgebungVorentscheidungan, so kann siedies tun, indem
sie entweder allgemein die Vorentscheidungverlangt oder indem sieeineVorentscheidung.
nur dann fordert, wenn eine vorgesetzteBehörde dies im einzelnenFall beantragt.

5. Die Vorentscheidungkann sich in beiden vorgenanntenFällen nur auf die
Frage erstrecken,ob der Beamte sich einer lberschreitung seiner Amtsbefugnisseoder
der Unterlassungeiner ihm obliegendenAmtshandlung schuldig gemachthat.

6. Es muß die Vorentscheidungin beiden Fällen durch eine besondereBehörde,
d. i. nicht durch eine dem Beamten vorgesetzteBehörde, gefällt werden18, und diese
besondereBehörde kann in den Bundesstaaten, in welchenein obersterVerwaltungs=
gerichtshof besteht15,nur dieser sein. In allen anderenBundesstaaten,welchekeinen
solchenGerichtshofhaben,ist, falls das LandesrechtVorentscheidungfordert, das Reichs=
gericht aushilfsweise als die zuständige„besondere“Stelle bestimmt.

7. Die Vorentscheidungdes Verwaltungsgerichtshofesoder Reichsgerichtesüber
die Schuldfrage ist für das über die Klage erkennendeGericht bindend.

Diese reichsrechtlicheOrdnung bestimmteden bayerischenGesetzgeberzu ent=
scheidendenSchritten. Da in Bayern das Recht der Vorentscheidungzu jener Zeit
geübt wurde und nicht aufgegebenwerden sollte, ein Verwaltungsgerichtshofabernicht
bestand, so war nur die Wahl, entweder auf das Recht der Vorentscheidungzu ver=
zichten oder, wenn das nicht geschehensollte, entwedereinen Verwaltungsgerichtshof
einzurichtenoder die Zuständigkeit desReichsgerichteshinzunehmen. Da die Errichtung.
eines Verwaltungsgerichtshofes ohnehin in Vorbereitung war, so entschloßman sich
mit dessenErrichtung, ihm auch sogleichdie Zuständigkeit zur Vorentscheidunggemäß
&§11 Abs. II des E.G.3 z. G.V.G. zu übertragen.

Dies geschah,wie oben schonbemerktwurde, durch Art. 7 Abs. II des Gesetzes
vom 8. August 1878, betr. den Verwaltungsgerichtshof.

Art. 7 Abs. II lautete20 in seiner damaligen Fassung:
„Er (der Verwaltungsgerichtshof) ist nach Maßgabe der hierüber bestehenden

16Hiervon wird unten eingehend gehandeltwerden. ·
17 DieobenbekämpfteAnsichtv. Seydels 2. Aufl. S. 601 ist nunmehrauchdadurchwider=

legt, daß dasB. G.B. § 839 selbst dieHaftungsgrundsätzefür dieseSchadensstiftungenfestlegt.
15Dies erkanntev. Seydel 2. Aufl. S. 602 N. 46.
1°9Der Sinn ist offenbar gleich, „schon bestehtoder künftig errichtet wird"“. A.M. v. Seydel

2. Aufl. S. 600 N. 37; v. Kahr a. a. O. S. 75.
29 Verh. d. K. d. Abg. 1877/78 Beil. Bd. III S. 1 f (Entwurf), S. 119 ff., 149 ff. (Aussch=

Prot.) S. 163ff. (Bericht), Sten Ber. Bd. II S. 185ff., insbef. S. 216ff., Verh. derK. d.R.N. 1878.
Beil. Bd. 1 S. 392ff., S. 422, Prot. Bd. I S. 500ff.

Gocgle



432 2.Buch,1.Teil,2.Abschnitt,6.Hauptstück. g 86

oderzu erlassendenGesetzesbestimmungenberufen,in denjenigenFällen, in welchenein
Beamter wegen der in Ausübung seines Amtes oder in Veranlassung der Ausübung
seinesAmtes vorgenommenenHandlungen strafrechtlichoder zivilrechtlichverfolgt werden
soll, die Vorfrage zu entscheiden,ob der Beamte sich einer ÜberschreitungseinerAmts⸗
befugnisseoderderUnterlassungeinerihm obliegendenAmtshandlungschuldiggemachthat.“

Eine Erörterung dieserdurchArt. 165 des A.G.s z. B. G.B. infolgeder Um⸗
gestaltungdesHaftungsrechtesaufgehobenenund ersetztenBestimmung kann hier unter⸗
bleiben. Insbesondere wäre es zwecklos, die ehemals umstrittene Frage, ob diese
Vorschrift für die Pfalz und das diesrheinischeBayern verschiedeneWirkungäußerte 21,
nochmals zu erörtern. Nur das ist zu erörtern, was durch dieseBestimmung für die
Entwicklungdes Rechtesgeschehenist.

Zunächstfragte es sich,ob die Vorschriftüberhaupterforderlichwar, um der
Forderung des 8 11 des E.G.s z. G. V. G. zu entsprechen.Die Antwort lautet: Vom
Standpunktedes Reichsrechteswar die Bestimmungentbehrlich. Wäre der Verwaltungs=
gerichtshofohnedieselandesrechtlicheZuständigkeitsanwendungerrichtetworden,sohätte
er die Zuständigkeitdennochgehabt,und zwar nachReichsrecht.§ 11 Abs. II Ziff. 2
bestimmtnicht, was einemVerwaltungsgerichtshofzu übertragen ist, sondernwas ihm
„zusteht". Das bayerischeGesetzist also in dieserHinsicht nur einedie Rechtslage
erklärende,nicht erstschaffendeVollzugsanordnungin Gesetzesform.

In der Tat sinddennauchin Art. 7 Abs. II die entscheidendenAnordnungen
aus § 11 des E.G.s einfachabgeschriebenworden?2.

Aus § 11 wurde sogar auch übernommen,daß das Vorentscheidungsrechtnicht
nur für die zivilrechtliche, sondernauch für die „strafrechtliche"28 Verfolgung gelte.
Hinsichtlich der letzterenwar indes die Anordnung gegenstandslos,da das mit dem
Gesetzüber den Verwaltungsgerichtshofgleichzeitigin Kraft tretendeAusführungsgesetz
zur Reichsstrafprozeßordnung,wie obengezeigtwurde, das Vorentscheidungsrechtin
Strafsachen für das ganzeKönigreich aufhob.

Als die „hierüber bestehendenoder zu erlassendenGesetzesbestimmungen“,nach
deren „Maßgabe“ die Vorentscheidungenkünftig vom Verwaltungsgerichtshof zu fällen
waren, fand sich also weiter nichts vor als jenerArt. 75 der französischenKonstitution
für die Pfalz und die Praxis des OberstenGerichtshofes für das diesseitigeBayern,
beides nur für Ziovilsachen.

Die bestehendegesetzlicheGrundlage war also eine ziemlich dünne, woraus sich
auch der Hinweis auf die „zu erlassendenGesetzesbestimmungen“wohl erklärt. Zudem
konntegeradejenerArt. 75 nach§ 11 Abs. I des E.G.s z. G.V.G. nicht mehr in
seinemursprünglichenSinn als admission préalable zur Anwendung kommen,sondern
nur insofern man ihn auf eine wirkliche Vorentscheidungumdeutenkonnte. Die Vor=
scheidungsfrage mußte fortan auch für die Pfalz als eine „Rechtsfrage“ behandelt

werden?“.
Zunächst waren bei dem Bevorsteheneines Bürgerlichen Gesetzbucheslandes=

gesetzlicheBestimmungennicht zu erwarten.
Es blieb auch alles bei dembestehendenRechtszustande,bis das B.G.B. den

Anstoßzu Weiteremgab.
DasB. G.B. selbstgriff seinemGegenstandeentsprechendin das Recht der Vor=

entscheidungselbst nicht ein, aber es schuf eine sichere, breite und in vielem neue
Rechtsgrundlagedurch seineRegelung des materiellen Haftungsrechtes.

21Hierüber vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 602f.) G. Kahr a. a. O. S. 71 ff.; W. Krais,
Kommentar S. 296 ff.und in Bl. f. adm. Pr. Bd. 33 S. 70ff., 118f., Bd. 50 S. 319.

22Die Worte: „Wegen der in Ausübung seinesAmtes oder in VeranlassungderAusübung
seinesAmtes vorgenommenenHandlungen“ sind mit einer kleinenstilistischen Anderungaus E.G.z.
G.V.G. § 11 Abs. I, die Worte „ob der Beamte i h einer Uberschreitungseiner kugsbefugnis
oder der Unterlassungeiner ihm obliegendenAmtehandlung schuldiggemacht“hat, sind aus § 11
Abs. II wörtlich herübergenommen. k

28 Besserwäre zvilgerichtlich und strafgerichtliche.
24Die Praxis erachtetedie Vorentscheidungin pfälzischenSachen nicht als bindendfür das

Zivilgericht.
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Dieses Haftungsrecht erfaßte auch die Beamten, und zwar in drei Gruppen von
Bestimmungen: einmal, soweit die Beamten außer Dienst im bürgerlichenRechtsleben
stehen, ferner soweit sie als Verbandspersonen für ihren Verband, also dienstlich
handeln, und endlich soweit sie mit der Ausübung der ihnen anvertrauten öffentlichen
Gewalt befaßt sind. In der erstenGruppe stehendie Beamten allen übrigenPersonen
schlechthingleich35. Hier gibt es keineVorentscheidung,dennnichtdiePerson,sondern
der besondereGrund der Haftung bildet den Grund einerVorentscheidung. Die beiden
anderenGruppenunterscheidensichvoneinandernur darin, daß der Staatsbeamteals
bloße Verbandspersonin der AusübungseinerDienstverrichtungenzu seinemVerband
grundsätzlichgenau so stehtwie der satzungsmäßigeVertreter einesVereins zu diesem.
DasB. G. B. hat deshalbdas HaftungsrechtdieserfiskalischenBeamtensowie der
Beamten aller Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichenRechts nach
der Regel der Haftung der satzungsmäßigenVereinsvertreter geordnet?6. Hier begegnet
der allgemeineGrundsatz,daßderVerbanddemschuldhaftGeschädigtenhaftet27. Dieser
Grundsatz gilt auch für den vom B.G.B. besondershervorgehobenenHaftungsfall wegen
Verletzung einer dem geschädigtenDritten gegenüberobliegendenAmtspflicht. In
§ 839 regeltdas B.G.B. die Haftung des Beamtenselbstfür diesenFall unter dem
Gesichtspunktder „unerlaubtenHandlung“. In denBeamtenbegriffdes B.G.B. sind
auch die Staatsbeamten und die Gemeindebeamteneingeschlossen.Ihre Amtspflicht ist
ohne Rücksicht auf Dienst=, Disziplinar= und strafrechtlicheWirkungen der Verletzung
nur als die besondereGrundlage bürgerlichrechtlicherErsatzhaftungverstanden.Die
Verletzungder Amtspflichtist jedochnur als bürgerlichrechtlicherHaftgrundzudenken.
Der geschädigteDritte kann jedermannsein, auch der Staat, es kommtaber der Staat
hier nur als am Vermögen Geschädigter(tiscus) und ebensoder sonstige öffentliche
Dienstverband nur nach dieserSeite in Betracht. Da der § 839 jedeArt Amtspflicht,
also jedePflicht zu amtlicherBesorgungvonVerbandsgeschäftenzumGegenstandehat,
so erstrecktsichdie Haftung aus ihm auf die ganzeGeschäftsführung,mag sie einerein
mechanischeoderwirtschaftlicheoder eine rein obrigkeitlicheodereinegemischtesein,
sofernnur die AmtspflichtdemGeschädigtengegenüberbesteht.Dies wird demVer=
band gegenüber,wenn er der Geschädigteist, immer der Fall sein; demsonstigenDritten
gegenüberist es nur dann der Fall, wenn es sich um ein Geschäft handelt, an dem
dieser interessiert ist, wenn er also durch den Gegenstandder Amtspflicht (Geschäft)
in seinenRechtenoderInteressenberührtists8. Der Grundsatz,daß derVerband für
den Beamten haftet, gilt auch hier, wenn der Verband nicht selbstder Geschädigteist,
als die Regel.

Bis hierher gehören die erörterten Grundsätzerein dem bürgerlichenRechte an,
da derHaftgrund nur als bürgerlichrechtlicherzudenkenist. Für dieBeamtendesStaates
und derGemeindenaber konntees dabeiseinBewendennicht haben,dennihreAmts=
pflicht und das Dienstverhältnis, in dem sie stehen, sind öffentlichrechtlich. Dem hat
der Gesetzgebernach zwei RichtungenRechnunggetragen,und zwar beidemalein
Vorbehaltenfür die Landesgesetzgebung.Aufgabe und Gegenstandrein bürgerlich=
rechtlicherRegelungdurchdas Reich konntenicht sein:

1. die Gestaltungder Haftungsgrundsätzeaus demöffentlichenDienstverhältnis
zwischen dem Diener einerseits und dem Staat, Gemeinde, öffentlicherKörperschaft
andererseits;nach Lage der Dinge mußtedieserGegenstandder Landesgesetzgebung
vorbehaltenbleiben, da es ihre Aufgabe ist, den öffentlichenDienst im Staate zu
regeln, und da die vermögensrechtlichenHaftungenaus diesemDienstedemDienst=
verhältnis selbstangehören;

2. die Entscheidungder Gesetzgebungsfrage,ob auchfür denSchaden,welchen

Dies ist z. B. der Fall bei den Haftungen aus B.G.V. g 828.
2 B.G.B. 8831,89. .
«UberdiegleichartigevertretungsiveiseHaftungdesGefchäftsherrns.B.G.B.§831. ·
28 Die Annahme W. Krais, Bl. f. adm. Bd. 50 S. 307, daß § 839 auf die Schädi=

gungen des Staats durchBeamte in Ausübung ihrer wirtschaftlichenGeschäftsführungsich nicht
erstrecke,ist nicht begründet.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 28.
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Beamte des Staates, der Gemeindenund höherenGemeindeverbändein Ausübung
öffentlicherGewalt Dritten zufügen,der Verband(Staat usw.)zu haftenhabe,und
ob solcheHaftung für, nebenodernachderjenigendes Beamteneinzutretenhabe.

Diese aus Rücksicht auf die öffentlichrechtlicheNatur dieser Dienstverhältnisse
nötigenVorbehaltemachtedas EinführungsgesetzzumBürgerlichenGesetzbuchin Art. 77
und 80 Abs. J.

Zu 1 bestimmtArt. 80 Abs. 1:
„Unberührtbleiben, soweitnicht in demBürgerlichenGesetzbucheinebesondere

Bestimmunggetroffenist, die landesgesetzlichenVorschriftenüber die vermögensrecht=
lichenAnsprüche und Verbindlichkeiten der Beamten, Geistlichen und der Lehrer
an öffentlichenUnterrichtsanstalten aus dem Amts= oder Dienstverhältnisse,mit Ein=
schlußder AnsprüchederHinterbliebenen."“

Art. 80 Abs. I hat, soweit er hier in Betracht kommt,nur die Haftung dieser
Bedienstetengegenüberihren Dienstherren (Staat, Gemeinde,Korporation) im Auge.

Soweit Diener desStaates und derGemeindenin Bayern in Betrachtkommen,
gehört dieser Gegenstand dem Rechte des öffentlichenDienstes an und wird davon
untengehandeltwerden?". Der Vorbehalt schließtselbstverständlichauchdas hierauf
bezüglicheVorentscheidungsrechtin sicch.

Zu 2 bestimmtArt. 77: -
„Unberührt bleiben die landesgesetzlichenVorschriftenüber die Haftung des

Staates, der Gemeindenund andererKommunalverbände(Provinzial-, Kreis=und
Amtsverbände)für den von ihren Beamtenin Ausübung der diesenanvertrauten
öffentlichenGewalt zugefügtenSchaden sowie die landesgesetzlichenVorschriften, welche
das Rechtdes Beschädigten,von demBeamtenden ErsatzeinessolchenSchadenszu
verlangen, insoweit ausschließen,als der Staat oder der Kommunalverband haftet.“

Die Worte „unberührtbleiben“nehmensichangesichtsdesStandesdesmateriellen
Haftungsrechtesfast wie Ironie aus; es war fast nichts Berührbaresvorhanden.
Auf die Lehre und Praxis und auf die vereinzeltenNormen über die Staatshaftung
aus der früheren Zeit soll hier nicht eingegangenwerden80. Es ist nur festzustellen,
daß es in Deutschland weder im Privat= noch im öffentlichenRechte gesetzlicheVor=
schriften über eine allgemeine Haftung des Staates derart, wie Art. 77 l. c. sie
vorsieht, gegebenhat21. Die Bedeutung des Art. 77 bestandaber nicht nur in einem
gegenstandslosenformellen Vorbehalt, sordern er enthielt die Ankündigung einer bevor=
stehendengrundsätzlichneuen landesgesetzlichenRegelung einer solchenHaftung. Der
Landesgesetzgebungbleibt es nunmehr überlassen, ob sie die Staatshaftung einführen
und wie sie dieselberegeln will, ob als ausschließlicheoderwahlweise, als primäre oder
als subsidiäreBürgenhaftung,aber sie ist nicht ungebundenhinsichtlichdes Haftungs=
grundes. Dem Vorbehalte des Art. 77 liegt ebensowie dem § 839 desB. G.B. die
UnterscheidungzwischenPflichtverletzungenin Ausübungwirtschaftlicherund technischer
Geschäfte und den Pflichtverletzungenin Ausübung öffentlicher Gewalt zu=
grunde. Obgleich nun beideArten dienstrechtlichals Amtspflichtverletzungenauf gleicher

29Ugl. WSeamtengesetv. 16. Aug. 1908Art. 13,179bis 181. A.G. z. B.G.B. Art. 60 Abs. IV.
Not. Ges. Art. 126 Abs. II.Hierüber handelt § 134 unten.

3°0Hierüber vgl. insbesondereE. Löning, Die Haftung des Staates aus rechtswidrigen
HeawalungenseinerBeamten nachPrivat= und Staatsrecht, Frankfurt a. M. 1879. R. Piloty,

aftung des Staats für rechtswidrigeHandlungen und Unterlassungender Beamten bei Ausübung
staatlicherHoheitsrechte. Annalen desD. R.s 1888 S. 249ff.; v. Stengel in Annalen 1901
S. 481 ff., 561ff.; W. Perlmann im Arch. d. ö. R.s Bd. 24 S. 520ff.; R. Cöster, Die Haftung
des Staates für Amtsdeliktebei Ausübung der öffentlichenGewalt nach preußischemRechte. Jahr=
buchdesöff.RechtsBd. V S.285ff. 1911.A. Dockim Arch.f. ö.R. Bd.XVI S. 244f..
Ferner G. Jellinek, System der subj. öff. Rechte,S. 232ff.; W. Jellinek, Der fehlerhafte
Staatsakt und seineWirkungen, Tübingen 1908; G. Rehm in v. Stengels Wörterbuch Art. Fiskus.
3. Erg.Bd. 1897. Kisch, Elsaß=LothringenschesLandesprivatrecht,§ 61. Weitere Literaturangaben
aus der früherenZeit bei R. Piloty a. a. O., aus der späterenZeit bei R. Cöster a. a. O.

di CGür dasGebiet des sransösischenRechteskamArt. 1384 des code eivil in Betracht. Val.
dazu R. Cöstera. a. O. S. 294 N. 1. Im übrigenW. Krais in Bl. f. adm.Pr. Bd. 33 S. 170fff.
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Stufe stehenund gleichbehandeltwerden,werdensie dochhinsichtlichder Haftung
insofern strenggeschieden,als die Staatshaftung für jene, soweit ein satzungsmäßiges
Vertretungsverhältnis vorliegt, durch das B. G. B. selbst und erschöpfendangeordnet
ist33,für diesedagegendie AnordnungdemLandesrechtvorbehaltenist32. Eine Aus=
nahmein letzterHinsichtliegt nur scheinbarin § 12 derGrundbuchordnungvor. Hier
wird die Haftung wegenSchädigungdurchAmtspflichtverletzungdes Grundbuchbeamten,
der sich wenigstens bei der Anlegung und Führung des Grundbuches in Ausübung
obrigkeitlicherGewalt befindet,durch das ReichsgesetzselbstdemStaate auferlegt.
Vorbehalten bleibt hier auch nicht die landesgesetzlicheRegelung des Rückgriffsrechtes
des Staates, sonderndiesesRücksgriffsrecht,das will sagen,der Ersatzanspruchdes
Staates gegenseineBeamten, ist durchdas Reichsgesetzselbstbegründet. Die Bedeutung
des § 12 der G.B.DO. ist indes nach §83 G.B.O. eine nur subsidiäre,denn hier sind
die Vorbehalte, welche das E.G. z. B.G.B. für die Landesgesetzgebungmacht, auch
hinsichtlichdes Grundbuchwesensfür wirksamerklärt. Die Landesgesetzgebung,welche
nach den Vorbehaltender Art. 77 und 80 des E.G. z. B.G.B. die Haftungsfrage
allgemeinordnet, erstrecktsichsomitzugleichauchauf die Grundbuchbeamten.§ 12
derG.B.O. hat derLandesgesetzgebungimmerhineineRichtunggewiesen,der sie dann
auchgefolgtist.

Da nur Verfehlungenin Ausübung der anvertrautenöffentlichenGewalt nach
Art. 77 in Betracht kommen,so erstrecktsich der Vorbehalt für die Landesgesetzgebung
auchnur auf BeamtedesStaates, derGemeindenund höherenGemeindeverbändeund
nicht auchauf die Beamtender imB.G. B. § 89 derVerbandshafrungfür wirtschaft=
liche Geschäftsführungebenfalls unterworfenensonstigenKörperschaften,Stiftungen und
Anstaltendes öffentlichenRechts.

Art. 77 und 80 desE. G. z. B.G.B. stehenunter sich für unsere Frage im
engstenZusammenhange. Nach Art. 77 kann dem Staat die unmittelbare und aus=
schließlicheHaftung gegenüberdem Beschädigtenauferlegt werden. Geschiehtdies, so
bedeutetes zwar eineEntlastungfür denschuldigenBeamten,abernur im Verhältnis
zu dem geschädigtenDritten. Der Staat tritt für ihn ein. Das Verschulden des
Beamten und die Schädigung des Dritten sind nicht die allein oder vorwiegendent=
scheidendenGründeder staatlichenEntschädigungspflicht2#.Der eigentlichentscheidende
Grund ist die Identität zwischenStaat und Diener dem Dritten gegenüber,und
diese bestehtwieder in besonderemMaße deshalb, weil die Schädigung auf einen
Mißbrauch der nur vom Staate ausgehendenöffentlichenGewalt zurückzuführenist.
Andere politische Gründe wirken mit, um die Übernahme zu rechtfertigen, und alle
Gründe wirkendahin zusammen,daß derAnspruchselbstseinerNatur nachdemöffent=
lichen Rechte zuzurechnenist. Immerhin bleibt das Verschulden des Beamten ein
mitbestimmenderGrund auch für die Staatshaftung, denn nur der durch Verschulden
gestifteteSchaden ist zu ersetzen.Das Verschuldenselbstaber bestehtin einerVerletzung
öffentlicherAmtspflicht, woraus auch der Ausschluß der Haftung des Beamten gegen=
über demDritten sicherklärt.

Durch Art. 77 erfährtalso § 839 eineerheblicheEinschränkung,indemdieser
den im Rahmen des Art. 77 E.G. erlassenenLandesgesetzenausweicht, dies freilich
nur so weit, als das Landesgesetzdie ersetzendeStaatshaftung anordnet.

Die Landesgesetzgebungder Staaten hat sich alsbald der Regelungdes Gegen=
standes im Sinne des dargelegtenSystems unterzogen. Mehrere Staaten nahmenden

„ B.G. B. 8§ 31, 89.
1*½3R. Cöster a. a. O. S. 286 N. 1 machtmit Recht darauf aufmerksam,daß es Fälle gibt,

in denen wedereine privatwirtschaftlicheVertretung noch Ausübung obrigkeitlicherGewalt vor=
liegt, in denendaher eine Staatshaftung überhauptnicht eintritt.

¾ Bogl.die betreffendenAusführungenR. Cösters a. a. O. S. 293ff. C. lehnt es ab, daß die
Staatshaftung aus Verschuldenoder Schuldverweisungzu erklärensei. Er nimmt einen Schadens=
ersatzals öffentlicheEntschädigungan. Vgl. dazu im allgemeinenv. Sarwey, das öffentlicheRecht
und die VerwaltungsrechtspflegeS. 30 N. 3 und inäben O. Mayer, DeutschesVerwaltungsrecht
II §§ 53, 54 und neuerdingsim SachsischenArchiv für Rechtspflege8. Igg. 1913 S. 1ff.

28“
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Gedankender primären Staatshaftung auf35, andereden der Bürgenhaftung360.Das
bayerischeAusführungsgesetzz. B.G. B. vom 9. Juni 189997 verbandmit der Regelung
der primärenStaatshaftung auchgleicheineNeuordnungdesRechts der Vorentscheidung.
Jene ist in Art. 60 und 61, dieseim Art. 165 des Ausführungsgesetzesenthalten.

II. Das geltende Recht. Ob die neueHaftung des Staates bürgerlich=
rechtlichoder öffentlichrechtlichsei, ist für Bayern nicht besonderszu ermitteln. Sie
hat in Bayern keineandereRechtsnatur als in den anderenStaaten und im Reich.
Daß hier überallss die Haftung nur für „vorsätzlicheoderfahrlässige"Pflichtverletzung
besteht,ist für die Rechtsnatur der Haftung belanglos".

Es ist das neueHaftungsrechtim Anschlußan die obigeDarstellungdesHaftungs=
rechts der Beamten nach B.G.B. im folgendennur soweit zu erörtern, als es nötig
ist, um das Recht der Vorentscheidung,wie es nunmehr gemäßArt. 165 des A.G.
z. B.G.B. und Art. 7 Abs. II—V des V.G.G.s in Bayern gilt, zu verstehen. In
Betracht kommendurchweg nur Schadenshaftungenaus dienstlicherVerfehlung der
Beamten. Man muß sich dabei das ziemlich verwickelteIneinandergreifen der ein=
schlägigenreichs=und landesrechtlichenund der materiell=und formellrechtlichenNormen
gegenwärtighalten. Nach der materiellen Seite der Haftungen ergänzensich einerseits
die Normen desB.G. B. § 839 und des A.G. z. B.G.B. Art. 60 Abs. I—III, und
sind dieselbenunter sichdurch die ErmächtigungsnormdesArt. 77 des E.G. z. B.G.B.
zu einem Ganzen verbunden,andererseitsdie Normen desB. G.B. F 839, desArt. 13
des Beamtengesetzesund des Art. 60 Abs. IV des A.G. z. B.G.B., die unter sich
wieder durchArt. 80 des E.G. z. B.G.B. zu einemGanzenverbundensind. Nach
der formellen Seite ist die Zuständigkeitzur Behandlung der Haftungsklagen für die
NormengruppeB.G.B. § 839 und A.G. z. B.G.B. Art. 60, 61 durch § 13 des

G. V.G. und § 4 des E.G. z. Z.Pr. O. für die Zivilgerichte gegeben,und ist das
Recht des verwaltungsgerichtlichenVorbescheidesfür dieseStreitsachenauf der Grund=
lage des § 11 des E.G. z. G.V.G. durch Art. 165 des A.G. z. B. G. B., jetzt
Art. 7 Abs. II—V des Verwaltungsgerichtshofesgegeben.Für die Normengruppedes
B.G.B. § 839 und desB. G. Art. 13 dagegenist die Zuständigkeitzur zivilgericht=
lichen Anspruchsverfolgungdurch Art. 179—181 des Beamtengesetzesund § 13 des

G.V. G.s gegeben.
Der leitendeGedanke für die Vorentscheidungsfrageist heutenoch derselbewie

nach dem oben erörtertenArt. 7 Abs. II V.G.H.
Die neuenBestimmungendes Art. 7 Abs. II—V lauten:
Abs. II. „Der Verwaltungsgerichtshof ist berufen, in den Fällen, in welchen

der Staat, eine Gemeindeoder ein andererKommunalverbandwegendesSchadens in
Anspruch genommenwerdensoll, den ein Beamter in Ausübung der ihm anvertrauten
öffentlichenGewalt vorsätzlich oder fahrlässig einemDritten zugefügthat, die Vor=
entscheidungdarüberzu treffen,ob der BeamtesicheinerUberschreitungseinerAmts=

3) So in ihren Ausführungsgesetzen zum B.G. . die Staaten Bayern, Württemberg, Baden,
Coburg-Gotha,Reuß j. L. und durchGesetzv. 1. August 1909(G.S. S. 691) auchPreußen. Vgl.
R. Cöster a. a. O. S. 285 ff. Ebenso das Reich für seine Beamten im R.G. v. 22. Mai 1910,
R.G.Bl. S. 798.

*6Vgl. R. Cöster a. a. O. S. 287.
37G.V Bl. Beil. 28 S. 1 ff. Der Entwurf hatteLoien Haftung des Staats, der Aus=

schußder K. d. Abg. Gesamthaftungdes Staats und des Beamtenvorgeschlagen.Vgl. Verh. d. K.
d. Abg. 1898°99Beil. Bd. 20 Abs. I S. 6, 36 ff., 175, 218; Abt. II, S. 149 ff.,403 ff., 549 ff., 553ff.,
569ff. Sten.Ber. 1899 Bd. 13 S. 706, 748, 758ff. Verh. d. K. d. N.N. 1898/99Beil. Bd. 100
S. 80, 148 ff., 178 ff., 261 ff., 271, 302, Prot. Bd. 8 S. 368, 458.

58In Anlehnung anB. G.B. 58 823 Abs. I, 839 Abf. I.
39 E.G. z. . 3 .. schließt eine abweichendeRegelung durch Landesgesetzaus. In der

Tat hat der bayerischeGesetzgeberkeine Zuständigkeit angeordnet. Daraus ergäbe sich ohne weiteres
noch nicht, daß eine solche für die Zivilgerichte bestehe,denn ihrer Natur nach ist dieseErsatzhaftung
öffentlichrechtlich. Es kann aber kaum ein Zweifel sein, daß der bayerischeGesetzgeberdurch sein
Schweigen nicht etwa die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden begründen wollte. Alle hierüber
etwa auftauchenden Zweifel werden durch die in Art. 165 (V.G.G. Art. 7 Abf. II—V) erfolgte
e des Vorentscheidungsrechtes,die eineZuständigkeitder Zivilgerichte für die Hauptsache
voraussetzt.
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befugnisseoder der Unterlassungeiner ihm obliegendenAmtshandlung schuldig gemacht
hat. Das gleichegilt, wenn ein Beamter wegendes Schadens in Anspruch genommen
werdensoll, denerdurcheinein Ausübungoderin Veranlassungder ihmanvertrauten
öffentlichenGewalt vorgenommeneHandlung einem Dritten zugefügt hat. Soweit der
Staat oder der Verband, in dessenDienste der Beamte steht, einenSchaden zu ersetzen
hat, für den der Beamte selbstnicht verantwortlich ist, hat der Verwaltungsgerichtshof
die Vorentscheidungdarüber zu treffen, ob der Beamte seineAmtsbefugnisseüberschritten
oder eine ihm obliegendeAmtshandlung unterlassenhat. Bei Handlungen eines Be=
amten der streitigen oder der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist die Vorentscheidungnicht
erforderlich.“

Abs. III. „Die Vorentscheidungist für das Gerichtbindend.“
Abs. IV. „Soll der Anspruch gegenden Staat oder denVerband wegenschuld=

hafter Verletzungder Amtspflichterhobenwerden,so wirkt die Vorentscheidungauch
für das Verhältnis zwischendem Staate oder dem Verbande und dem Beamten.“

Abs. V. „Auf das Verfahren finden die für Verwaltungsrechtssachengeltenden
VorschriftenAnwendung. Vor Erlassungder Vorentscheidungist auch im Falle des
Abs. 2 Satz 1 der Beamtezu hören.“

Die neuenBestimmungenverweisennicht mehr, wie der frühere Art. 7 Abs. II,
auf „bestehendeGesetzesbestimmungen“,sondernsieenthaltenselbstdas für das ganzeKönig=
reich gleichmäßigund zwar nur für Zivilsachen zu handhabendeVorentscheidungsrecht.

Das Vorentscheidungsrechtist demnach in seinemWesen dasselbe, nämlich das
der Forderungdes § 11 des E.G. z. G.V.G. entsprechendegeblieben.Was derVer=
waltungsgerichtshofbeschließt,ist nichtErklärungderZulässigkeitdesRechtswegesfür
die erhobeneoder zu erhebendeKlage, sondernwirklicheVorentscheidungüber die Frage
der Pflichtverletzung.Die Vorentscheidungist für das Gerichtbindend.

Bindende Kraft äußert sie jedochnur für das Zidvilgericht, nicht auch für das
Disziplinar=oderStrafgericht. Ein Disziplinar=oderStrafverfahrenkanndaherdadurch
nicht aufgehaltenwerden, daß Antrag auf Vorentscheidunggestelltist. Das Vor=
entscheidungsgerichtwird in solchemFalle seinVerfahrenaussetzen.Das im Disziplinar=
oderStrafverfahrenerlassenerechtskräftigeErkenntnis ist jedochfür das etwa nach=
folgendeVorentscheidungsverfahrennichtbindend,wie es dieVorentscheidungauchnicht
ersetzenkann"1.

Die bindendeKraft der Vorentscheidungbestehtfür das Zivilgericht darin, daß
im Falle der Verneinung der Vorentscheidungsfragedie Klage aus dem Klaggrunde,
über welchenentschiedenist, nicht erhobenwerdenkann. Ist dagegendie Vor=
entscheidungsfragebejaht,so bedeutetdies zwar, daßdiedienstlicheBeurteilung,welche
der Vorentscheidungsrichterausgesprochenhat, der zivilgerichtlichenBeurteilung zugrunde
zu legenist. Das Zidilgericht aber ist dadurchnicht gebunden,die zivilrechtlicheHaftung
ohne weiteres dem Grunde nach anzuerkennen. Es würdigt selbständig, ob die Ver=
fehlungeinezivilrechtlicheHaftungsschuldsei; auchüberdenSchadenund seineHöhe
urteilt dasZivilgerichtnacheigenerWürdigung". Vom StandpunktedesZiovilrichters
aus gesehenist das Vorausgehen der Vorentscheidungeine Prozeßvoraussetzung,deren
Erfüllung für die Zulässigkeitdes Rechtswegesentscheidendist, derenNichterfüllung

Vgl. dazu außer den KommentarenG. v. Kahr in Bl. f. adm. Pr. Bd. 49 S. 329.
41 Val. E.G. z. R.Z.Pr. O. § 14 Abs. II 3. 1.
4 Val. auch B. G.B. § 839 Abf. JStt 2,,Abs. II, III, §§ 830, 831, 840, 841, 852, 249ff.

Schelhorn, Annalen d. D. Rs 1906 S. 439ff. und Fortsetzungen;W. Krais, Bl. f. adm. Pr.
Bd. 50 S. 330ff.; Gravenhorst, Der sog.Konflikt bei gerichtlicherVerfolgung von Beamten,

. 182; Delius, Die Pamtenhaftpssichtgeset des Reichs und der Bundesstaaten, § 5 S. 61;
Ziller a. a. O. S. 63 ff. S. auch Entsch.d. V.G.H.##Bd. 26 S. 282 und Entsch.d. Oberst.

L.G.3#v.20. Dez. 1899 in Bl. f. R.A. Bd. 65 S. 125 und v. 7. Okt. 1912 in Bl. f. R.A. Bd. 78
S. 115 (1913):„Die Frage nachdemsubjektivenVerschulden,nachder Fahrlässigkeitim Sinne des
bürg. Rechts (§§ 839, 276) ist davon (von der bindenden Kraft der Vorentscheidung) unberührt ge=
blieben. Sache des Zivilrichters ist es zu prüfen, ob die Schuld des Beamten, ihre Kaufalität zur

eingetretenenSchädigung vorausgesetzt,derartig war, daß sie die Verpflichtungzum Schadensersatz
egründet.“
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die prozeßhinderndeEinrede wegen Unzulässigkeitdes Rechtswegesbegründet“? und
zudemauch von Amts wegenals Abweisungsgrundgilt.

Die Vorentscheidungist entsprechenddem Grundsatz, daß die Gerichte nicht zur
akademischenBeantwortung von Rechtsfragenberufensind“, nicht bloßeBeantwortung
einer „Frage“, sondernteilweise Erledigung der AngelegenheitdesHaftungsanspruches
durch gerichtlichesErkenntnis. Dieses Erkenntnis ist der Sache nach ein Teilurteil,
obgleichdas erkennendeGericht ein anderes als das in der Hauptsacheerkennendeist.

Die Vorentscheidunghat zwar formell die Erhebung der Entschädigungsklage
nicht zur Voraussetzung,sie stehtaber dochmit dieser in prozessualer,bedingenderBe=
ziehung und läßt sichdeshalb auch nicht von dem materiellenHaftungsrecht, dem sie
sich anzupassenhat, völlig loslösen.

Die Anpassung des Rechtes der Vorentscheidungan die Haftungsnormen zeigt
sich in folgendenBeziehungen“7.

Eine Vorentscheidungfindet überhaupt nur statt, wenn behauptet ist, daß ein
Beamter einenSchadendadurch zugefügthat, daß er seineAmtsbefugnisseüberschritten
oder eine ihm obliegendeAmtshandlung dem Geschädigtengegenüber"“unterlassen“
hat, wenn also die Behauptung eines Dienstvergehensvorliegt. Daß überhaupt ein

Schaden entstandensei, wird der Vorentscheidungsrichterdeshalbfeststellenmüssen,weil
sonstein Streitfall überhaupt nicht gegebenist; seineFeststellungist jedochin diesem
Punkte nicht bindend für das Gericht, unddie Verneinung der Frage darf deshalb
den Vorentscheidungsrichternicht abhalten, sein Urteil über die Frage der Pflicht=
verletzungzu fällen. Über die Pflichtverletzungist in objektiverWeise, d. h. nicht unter
Würdigung der zivilrechtlichenHaftungsschuld oder im Hinblick auf disziplinäre oder
strafrechtlicheStrafbarkeit zu urteilen. Diese Strafbarkeit des Verhaltens desBeamten
schließt geradedeshalb die Zuständigkeit zur Vorentscheidungnicht aus.

In der Würdigung der Handlungsweise desBeamten durch die Vorentscheidung
liegt allerdings, abgesehenvon den Fällen derZurechnungsunfähigkeit, notwendig auch
eine Würdigung des Schuldmomentes"“senthalten, denn in allen anderenFällen als
in denen der Zurechnungsunfähigkeitist die überschreitungvon Amtsbefugnissenund
die Unterlassung obliegenderAmtshandlungen eine dienstlicheVerfehlung. Es ist zu
prüfen, ob der Beamte „sich schuldig gemachthat““?. Die Würdigung hat aber
objektiv, d. i. reindienstlich und so zu erfolgen, als ob es von der Dienstaufsichts=
behördeund nicht so, als ob es durch ein Disziplinargericht, Strafgericht oder Zivil=
gericht geschähe. Die zivilrechtlicheHaftungsschuldist nicht zu würdigen. Das Gesetz
beruft den Vorentscheidungsrichterauch nicht zur Entscheidung, ob der Beamte „vor=
sätzlich oder fahrlässig“ gehandelt hat5%,sondernes benütztdieseMerkmale der Tat

". 3.Pr. O. § 274 Abs. 1I Z. 2. Das für die Sache zuständige Gericht darf die Klage
nicht ksi#, weil ein wesentlichesErfordernis der Zulassung, die —— * erfüllt ist.

G. v. Kahr, Komm.z. diess.GemeindeordnungBd.I S. 264 N.
4r "E§ bestehenfolgende äußere iehungen:

#. „1R II Satz 1 steht in Sed zu A.G. z. B.G.B. Art. 60 Abs. I und III und B.=

.Abf. II Satz 2 stehtin Beziehungzu B.G.B. § 839.
3 Abs. II Satz 3 stehtin Beziehungzu A.G. z. B.G.B. Art. 61.
4. Abs. II gilt in den Fällen der Sätze 1 bis 3 Abs. II.
5. Abs. IV Gilt. in den Fällen des Abs. II Sah 1, nicht auchin denendes Abs. II Satz 3,

und steht in den Fällen des Abs. II Satz 1 in Beziehung sowohl zu Art. 60 Abs. I und III des
A G. z. *8 B. und zu § 839B.G.B. als auchzu Art. 13 desBeamtengesetzesund Art. 60 Abs. IV
des A.G. z B,G.B.

1. bee Amtspflicht bestehtin diesenFällen zwar nicht eigentlich„einemDritten Serke
(Art. 60 337I A.G.), sonderndemStaat geensihern,aber iin bezu auf einenDritten. Vgl. auch
Entsch.d. V.G.H. Bd. hit Bd. 30 S. srs. 31S. 24, Bd.32 S. 35.

* Beispiel: Entsch.d V.G.H. Bd. 28 S. 4, Bd. 31 S. 140, Bd. 32 S. 9.
"8 Auch die dienstliche Verantwortlichkeit im Sinne des B.G. Art. 12 Abs. I, Satz 2ist zu

würdigen. Es bleibt aber bei der Staatshaftung demStaat vorbehalten, gegenwen er im Fall
des Art. 12 Abs l denRegreß zu nehmenhat, gegendenVorgesetztenoderdenUntergebeiiengl.
auchLntschHBd28087aiichBd348

49Art7 Abs II Satz 1.
50%W. Krais, Bl. f. adm. Pr. Bd. 50 S. 332 sagt, es komme mit Rücksicht auf § 839

rn—s8—— Ort#nnarrtJ====
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nur, um die Zuständigkeitdes Vorentscheidungsrichterszu begrenzen,d. i. um anzu=
geben,in welchenFällen behaupteterdienstlicherVerfehlungen er überhaupt ein Urteil
zu fällen hat' 1.

Der Umfang des Vorentscheidungsgegenstandesist durch die Begrenzung der Zu=
ständigkeitnäherbestimmt. Durch die Bestimmungdes Gegenstandesder Vorentscheidung
fallen nämlich alle haftungbegründendenHandlungenhinweg, die keineDienstverfehlungen
find, durch die Zuständigkeitsbestimmungfallen auchnochgewisseDienstverfehlungenaus
dem Bereich der Vorentscheidungheraus. In letztererHinsicht sind die materiellen
Haftungsbestimmungenbedeutsam, und zwar in verschiedenerWeise, je nachdemder
Staat oder der Beamte als haftender in Anspruch zu nehmenist.

Soweit die Haftung des Staates in Betracht kommt,bestehtdas Vorentscheidungs=
recht nicht für alle dienstlichenVerfehlungen des Beamten, für welchedie Haftung des
Staates besteht,sondernnur für diejenigen,für welchesienachLandesgesetzangeordnet
istös. Dies ist entsprechend§ 77 desE. G. z. B.G.B. nach Art. 60 Abs. I des

G. z. B.G.B. nur der Fall, insoweit die dienstlicheVerfehlungeine vorsätzliche
oder fahrlässigein bezugauf den Geschädigtenist, und soweit sie im Bereich der Aus=
übung der demBeamten anvertrauten öffentlichenGewalt gelegenist. Nur soweitalso
bestehtHaftung des Staates nach Landesgesetz,und nur soweit besteht, wenn diese
Haftung behauptet ist, die Zuständigkeit. Um seineZuständigkeit zu erkennen, muß
also der Verwaltungsgerichtshof die Schuld (VorsätzlichkeitoderFahrlässigkeit) und die
Art derDienstverrichtungprüfen. Die Zuständigkeitist also zwar im allgemeinenaus
der Haftungsnorm des § 839 desB. G.B. herausgeschnitten,aber nur nach näherer
Bestimmungdes Art. 60 l. c., die sichin Art. 7 Abs. II Satz 1 einfachwiederholt
findet. Art. 60 I. c. will den § 839 hinsichtlichder Haftungdes Staates nicht völlig
ersetzen,sonderner erklärtdie dort geregelteHaftungdesBeamtenals dieGrundlage
der Haftung des Staates, die nur gleichzeitigauf die Fälle der Ausübung öffentlicher
Gewalt eingeschränktwird. Wie weit der Staat hafte, das bestimmtsich also gget
mäßig zunächstnach der Haftung des Beamtennach § 839, auf welchenArt. 60 Abs.I
ausdrücklichBezugnimmt,und erstdann,nachdenEinschränkungendes Art. 60, und
nur soweit demnachdie Haftung des Staates besteht, wird entsprechend§ 77 des
E.G.z. B.G.B. der Beamte selbstdurch Art. 60 A.G. von der Haftung entlastet.

Auf vie Haftung aus § 839 geht also alles zurück. Sie ist indes, da sie rein dem
bürgerlichenRechte angehört, hier nicht weiter zu erörtern58.

Was unterAusübungöffentlicherGewalt zuverstehenist, dasbestimmtsichnach
dem Recht des Einzelstaates, hier also nach bayerischemStaatsrecht. Darnach sind
alle nicht nur technischenoderwirtschaftlichenVerrichtungender Beamten““, mittels

Abs. I Sat 2 B.G.B. darauf an, ob Vorsätlichkeit oder Fahrlässigkeitvorliege, Dies ist richtig,
=*aber,.5 das eineoderdas anderevorliege,entscheidetnichtderVorentscheidungsrichtersondern

a ivi eri
ies sagt Art. 7 Abs. II S. 1 deutlich.

l Nicht diePersönlichkeitdesBeamten,sonderndie dienstlicheundobrigkeitlicheNatur seiner
oWn bildet die innere Rechtfertigungder Vorentscheidung.Vgl. Entsch,d. V.G.H.# Bd 26
. 300

658„Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeitzur Last, so kann er nur dann in as e⸗
nommen werden, wenn der Verletztenicht auf andereWeise Ersa zu erlangenverma
5 39 Abfsl.I Sat 2. „Die Ersatzpflichttritt nicht ein, wenn der Verletztevorsätzlich. ahrle sa
unterlassenhat, den Schadendurh GebraucheinesRechtsmittelsabzuwenden,“g 839 II. Die
Einschränkungder Haftung der Richternach§ 839 Abs. II kommthier nicht in Berieftl da das

Vorentscheidungrecht auf Richter überhaupt keine Anwendung findet.
Über den Be der „asübung entlicher ghwialt7 vgl. W. Krais, Bl. f. adm.yöt4

Bd. 50 S. 297; K. “ ler a. a. O. 49 ff. Entsch. 4 . 38 Bd. 23 S. 80. Verh. d.
K. d. Abg. 189399 2 eil. Bd. 28 Abt. I S. 570. En 55. .G.s in Z. F Bd. 3 S 948.

Einzelne eise a in Entsch. d. V. G. H.s Bd. 18 S. 188; 7 b S. 167, 224; Bd. 23 S. 83;
Bd. 24S. 451; Bd. 25 S 26, 323; Bd. 26 S. 12, *— Bd. 27 S. 16,40. 90, 123, 147;
Bd. 28 S. 5 142, 190;vBr 29 S. 1, 153; Bd. 30 S. 89. Bd. 32, S. i2, 13. Lehrtätigkeit
einesVolksschullehrersist nicht Ausibun PentucherGewalt, wohl aber ist es dieHandhabungder
Schuldisziplin. So richtig V. G.H. Bd. 29 135 gegendiedaselbst angeführteLiteratur und eine
. 6½ süheren Rechts ergangeneInls. zeuer(Bd. 12 S. 329) andrerseitsauch Bd. 30
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welcher öffentlicheZweckeunter Anwendung von Zwang verfolgt sind, unter den Akten
der öffentlichenGewalt zu verstehen,für Staatsbeamtealso alle von derStaatsgewalt
unmittelbar hergeleiteten,für Gemeindebeamtealle Befugnisse,welchevon der den Ge=
meindenübertragenenGewalt herrührenoder aus demBereichder staatlichenGewalt
vomStaat unmittelbardenGemeindebeamtenaufgetragensind. Es machtdabeikeinen
Unterschied,ob dieseBefugnisseauf Reichs=oderLandesrechtberuhen,ob sie in all=
gemeinenAnordnungen, Verfügungen oderHandlungen des Vollzuges hervortreten,und
ob der Beamte nur mit obrigkeitlichenoderauchmit anderenGeschäftenbetrautist.
In der Ausübung öffentlicherGewalt selbstmuß aber immer, um die Zuständigkeit
zur Vorentscheidungzu begründen,die schadenstiftendeHandlung begründetsein, und
die Art der Ausübung oderNichtausübungmuß immereinemißbräuchlichesein, da
sie nur als dienstlicheVerfehlung in Betracht kommt. Der Vorentscheidungsrichterhat
also die Recht=und Ordnungsmäßigkeit geradedieser Gewaltübung zu würdigen.

Die Regel, wonachdie Haftung des Staates nur auf der Grundlage des § 839
B. G.B. beruht, erfährt eine Ausnahme. Während nämlich § 839 nur schuldhafte
Verletzungender Amtspflicht zum Gegenstandehat, bestehtnach A. G. Art. 61 Abfl. I
eineHaftungdesStaates auchin denFällen, in welchendenBeamtenfür seineVer=
fehlung keine Verantwortung5 trifft, weil er im Zustande der Zurechnungsunfähigkeit
gehandelthat56. Aber auch hier bestehendie Haftung und das Vorentscheidungsrecht
nur, wenn die schadenstiftendeHandlung in Ausübung öffentlicherGewalt erfolgt und,
objektiv betrachtet,eineDienstverfehlungist37. Der Vorentscheidungsrichterhat sich in
diesen Fällen auf die Feststellung der objektiven Dienstverfehlung zu beschränken558.
Hier tritt also die Haftung des Staates nicht an die Stelle einer Haftung des Be=
amten,sondernsieist eineHaftungnur desStaates, ihr Grund ist dieSchadenstiftung
durchdie objektiveDienstverfehlungeinesBeamten5°. Die Würdigungder Frage, ob
Zurechnungsunfähigkeitvorlag, stehtdemVorentscheidungsrichterzu. Eine Haftung
des Staates bestehtübrigens nicht für solchefehlerhafteAkte der Ausübung öffentlicher
Gewalt, durchwelcheeinBeamter(auchNichtrichter)bei einemUrteil in einerRechts=
sachedie Amtspflichtverletzt0. In diesenFällen hat also derVorentscheidungsrichter
keine Zuständigkeit und muß er die Vorentscheidungablehnen61.

Wer der Geschädigteist, das ist für die Frage, ob der Staat hafteodernicht,
belanglos.Nur fällt, wennder unmittelbarGeschädigteausschließlichderStaat selbst
ist, seineHaftung selbstverständlichhinweg; dagegen kann der Staat seine Haftung
nicht deshalbablehnen,weil etwanebeneinemanderenaucher unmittelbargeschädigt
ist. Eine Besonderheitbesteht,wenn der Geschädigteein Ausländer ist. Einem solchen
haftet der Staat nur, wenn Gegenseitigkeitbestehtund nachgewiesenist6#3.Die Prüfung
der GegenseitigkeitobliegtdemVorentscheidungsrichter.Im Falle der Bejahunghat
er Vorentscheidungzu treffen.

55 Der Staat haftet hier ex lege: „So kann der Beschädigtevon dem Staate oder Ver=
bandeSchadensersatzverlangen". Art. 61 Abs. I des A.G.5 im Gegensatzezu Art. 60 Abs. I,
wo es heißt: „so trifft die Verantwortlichkeit an Stelle des Beamten den Staat."

56Art. 61 Abf. I; „weil er sich im Zustande der Bewußtlosigkeitoder in einemdie freie
Willensbestimmung ausschließendenZustande krankhafterStörung der Geisteskräftebefundenhat.“
Verschuldenin derHerbeiführung der „Bewußtlosigkeit“schließtdieHaftung desStaates nicht aus.
DieseHoftung des Staats ist überhauptin B.G.B. nichtvorzesehen. vgl. B.G.B.§ 827.

7 DieErmachtigung der Landesgesetzgebungzur Anordnung diesesHaftungsgrundes ist in
8 77 des E.G. z. B.G.B.eingeschlossen.

58 V.G.G. Art. 7 Abs. II Satz 3. 59Vgl. R. Cöster a. a. O. S. 296f.
60 A.G. Art. 61 Abs. II. ’

·"Vgl.daqu.KraisBl··s.adm.Pr-Bd.50S.327ff.,derannimuit,daßdocheiiieBors
entscheidungstattfinden müsse. Diese könnte aber nur auf Nichthaftung lauten, was unzulässig
wäre, oder auf die FeststellungderTatsache,daß die Verfehlung durchein Urteil stattgefundenhabe,
was der Zidvilrichterselbstfeststellendarf.

6*Die EntschädigungdurchdenStaat kann verweigertwerden,es bestehtalso keineHaftung
desStaats, „wenn nicht nachgewiesen ist, daß in dem Heimatstaate des Beschädigten eine der Vor=
schrift des Art. 60 Abs. 1 Satz 1 entsprechendeHaftung Deutschen gegenüber,wenigstens insoweit
anerkannt wird, als der Ersatz des Schadens von demBeamten Wce zu erlangen ist.“ Art. 60
Abs. II A.G. z. B.G.B.
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Die Frage, für welcheBeamteder Staat hafte, ist zunächstnicht aus der Zu=
ständigkeitsnormdes Art. 7 Abs. II des V.G.G.s, sondernaus § 839 desB. G.B.,
8 77 des E.G. z.B.G. B. und Art. 60, 61 des A.G. z. B.G.B. zu beantworten.
Auch hier wird jedochder Kreis der BeamtendurchkeinweiteresMerkmal als das
der Übertragung öffentlicherGewalt bestimmt. Haftung des Staates bestehtjedoch.
unter dieser Voraussetzung regelmäßig für alle in einem öffentlichenDienstverhältnis
zum Staate stehendenBeamtens, ohneUnterschied,ob diesesein berufsmäßigesoder
gelegentlichesoder auf Wahl beruhendesist, und ohne Unterschied, ob der Beamte
unter das Beamtengesetzfällt oder nicht5". Auch die Kreisbeamten,welcheals Staats=
beamtegelten,gehörenhierher,denndie öffentlicheGewalt, die sie ausüben,ist ihnen
vom Staat unmittelbarübertragen“5.

Dagegen haftet nicht der Staat, sonderndie Gemeinde für die im Dienste der
Gemeinde(Ortsgemeinde,Distriktsgemeinde,Kreisgemeinde)stehendenBeamten76. Für
dieHaftung derGemeindengeltenim übrigendieselbenGrundsätzewie für dieHaftung
des Staates 67, und die Vorentscheidungerstrecktsichauf die Verfehlungenihrer Beamten
ebensowie auf die Verfehlungender BeamtendesStaates es. Die Feststellung,wessenBe=
amterderjenigeist, um dessenVerschuldenes sichhandelt,wird in derVorentscheidung.
nicht umgangenwerden können°.

Zwei GruppenvonStaatsbeamtenstehenausnahmsweiseabseits,dieRichterund
die Militärpersonen. Für sie gilt wohl auchdas materielleHaftungsrecht,abernicht
ohneerheblicheEinschränkungdas RechtderVorentscheidung.Hinsichtlichder Richter
ist die Ausnahme durch V.G.G. Art. 7 Abs. II Satz 4 ausdrücklichangeordnet,aller=
dings mit einer Umschreibung. Zu unterbleiben hat7° die Vorentscheidungdes Ver=
waltungsgerichtshofeshinsichtlichder Beamten der streitigenund freiwilligen Gerichts=
barkeit, also einerseitsnicht hinsichtlichaller Richter71, andererseitswohl hinsichtlich.
gewisserBeamter,welche,ohneRichter zu sein, dochals Beamteder Gerichtsbarkeit
behandeltwerden,soweitihre dienstlicheTätigkeitderGerichtsbarkeitzuzurechnenist72.
Militärpersonen, Offiziere und richterliche Militärbeamte sind unter den Beamten im
Sinne des Art. 7 Abs. II—V nicht inbegriffen,obgleichsie nicht ausdrücklichaus=

"8 Val. & Rehm, Annalen 1900, S. 382ff.
* Der Beamtenbegriffdes Art. 7 V.G.G. decktsichnicht genaumit demBeamtenbegriffdes

B.G. *m Sussch des B. G.H.s v. 22. April 1910 in Zeitschr.Recht, 1910 S. 392 Bl. f. adm.
Pr. Bd. 60S. 341.Für Privatbeamte, denenöffentlicheGewalt übertragenist, haftet der Dienst=
herr; A. M. Reger=Dyroff a. a. O. S. 180. Beamte als Gutachten erstattendeSachverständige,
val. Entsch.d. V.G.H.s Bd. 27 S. 90, Beispiele: bei Reger=Dyroff a. a. O. S. 179., auchEntsch.
d. V.G.H. Bd. 28 S. 22, 135; Bd. 29 S. 45; Bd. 31 S. 109.

"%Uber die Rechtsprechungdes V.G. H.#svgl. Reger=Dyroff a. a. O. S. 179ff.
6#Und zwar auch für die Inhaber gemeindlicherEhrenämter und für die Funktionen im

übertragenenWirkungskreis und auchbinsichtlich derienigenGemeindebediensteten,derenDienstrecht
sich"6 dem Beamtengesetzbestimmt. Vgl. W. Krais Bl.f. adm.Pr. Bd. 50 S. 310. Bgl. auch
H. Rehm, Annalen 1900, S. 390.

A.G.. B.G.B.Art.60,61.
ss An Kirchengemeindenhat man weder bei der Erlassung der Bestimmungendes A.G. z.

B. G.B. nochbei Art. 7 des V.G.G.G.s gedacht.Für fie bedürftees einer besonderenBestimmung.
A. M. W. Krais a. a. O. S. 312fs.

69 Anders Entsch.d. V. G. H.s Bd. 25 S. 26. ·
10Das Gesetzsagt, sie ist nicht „erforderlich“; das ist hier gleichbedeutendmit unzulässig.

Vgl. W. Krais Bl. f. adm.Pr. Bd. 50S. 327. ·
71 Ausgenommen sind nicht die Richter der „besonderen“ Gerichte, insbe der Gewerbegerichte,

des Verwaltungsgerichtshofesund die Beamten der Verwaltung, welchean derVerwaltungsjustiz
teilnehmen. W. Krais a. a. O. S. 329 N. 54.

72Die ist der Fall bei,den Staatsanwälten, Gerichtsschreibern,Gerichtsvollziehern(Entsch.a.
V. G. H.s Bd. IV S. 467, XIV S. 130), Gerichtsdienern, und für das Gebiet der freiwilligen Gerichts=
barkeit außer bei den Gerichten auch bei den Grundbuchbeamten (vgl. G.B O. 8 12), und Notaren und
Notariatsverwesern (vgl. Not.Ges. Art.126). Dagegen sind zu den Ausgenommenen die Hilfsbeamten
der Staatsanwaltschaft nur in den der Etrafvenh gung und dem Strafverfahren gewidmeten Funk=
tionen (V.G.H. Bd. XIII S. 495), und überhauptnicht die BeamtenderJustizanstalten(Gefängnisse
usw.) zurechnen. Vgl. W. Krais a. a. O.; v. Seydel 2. Aufl. Bd. 1 S. 604 N. 57; Reger=
Ddroff a. a. O. S. 188f. insbes.Entsch.d. V.G.H.# Bd. 22 S. 156, Bd. 27 S. 91.
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genommensind. Ihr Dienstistnichtgeeignet,einerWürdigungdurchdenVerwaltungs⸗
gerichtshofunterzogenzu werden73.

Da der Staat oderGemeindeverbandgegendenBeamten, aus dessenVerfehlung
ihm eine Haftung entstand, in allen Fällen, mit Ausnahme nur desjenigender Zu=
rechnungsunfähigkeitdes Beamten,ein Rückgriffsrechthat74,so muß die Vorentscheidung,
um ihre Wirkung vollständig tun zu können,ihr Urteil über die Verfehlung mit Wirk=
samkeit nicht nur für den zunächstin Anspruch zu nehmendenStaat oder Gemeinde=
verband, sondernauch für den dem zurückgreifendenStaat haftendenBeamten äußern.
Dies ordnet Art. 7 Abs. IV an: Die Vorentscheidungwirkt als Feststellungdes Ver=
schuldens„auch für das Verhältnis zwischendemStaat oderdemGemeindeverband
und dem Beamten“. Die Geltendmachungdes Rückgriffsrechtesist also dem Grunde
nach von der Vorentscheidungebensoabhängig wie die Geltendmachungdes Ersatz=
anspruchs gegenden Staat. Anerkennungen,Leistungenund selbstVergleiche, welche
der Staat demGeschädigtengegenübermacht,tragenzur SicherungseinesRückgriffs=
rechtes nichts bei, wenn die Vorentscheidungfehlt oder die Schuld verneint wird 7.
Durch die Einführung des Grundsatzesder Haftung des Staates gegenüberdem Ge=
schädigten im Bereiche der eben dargelegtenobrigkeitlichenAmtsführung ist, soweit
dieseHaftung des Staates besteht,eine Haftung des BeamtengegenüberdemGe=
schädigtenausnahmslos ausgeschlossen.Der Staat haftet „an Stelle“ des Zurechnungs=
fähigen und für den zurechnungsunfähigenBeamten.

Damit ist aber der Bereich der Vorentscheidungsfällenicht erschöpft. Es gibt
auch im Bereich der obrigkeitlichenAmtsführung, denendie Vorentscheidungausschließend
zugehört,Fälle unmittelbarerHaftungdesBeamtengegenüberdemGeschädigten.Dabei
macht es für die Behandlung einenUnterschied,ob der Geschädigteein „Dritter“, d. i.
nichtder Staat oderder Verband,oderob es der Staat oderVerbandist.

Eine unmittelbare Haftung gegenden Dritten kommt nur in zwei Gruppen von
Fällen in Betracht. Die ersteGruppe ist dann gegeben, wenn der Geschädigteein
Ausländerist undGegenseitigkeitnicht bestehtodernichtnachgewiesenist760.Auchhier
ist dann Vorentscheidunggeboten7. Wichtiger ist die andere Gruppe. Sie umfaßt
die Fälle, in welchender Beamte den Schaden durch dienstlicheVerfehlungen in Ver=
anlassung der Ausübung öffentlicherGewalt zugefügthat und der Geschädigteein
Dritter ist. Der Begriff „Beamter“ ist hier derselbewie in den Fällen der Haftung
des Staates oder Verbandes.

Der Begriff der „Verfehlung in Veranlassungder Ausübung öffentlicherGewalt"“
ist sehr eng und nicht scharf umgrenzt78. Er schließtzwar grundsätzlichalle Haftungs=
fälle des § 823 des B. G.B.s in Fällen der Verletzung des „Lebens, desKörpers, der
Gesundheit,der Freiheit, des EigentumsodersonstigenRechtes“einesandernin sich,
aber die Widerrechtlichkeit,welchedie Haftung begründet,muß zugleich eine dienstliche

7##DerHesehgeeberhat beiNegelun desVorentscheidungsrechtesan sie offenbarnicht gedacht.
Auch in § 11 Abs. II des E.G.z .#ist ihrer offenbarnicht gedacht,sodaßin bezugauf fie
das oorentscheidungerechtderLichisge als fortbestehendanzufehenist. Oberst.G.H. in G.V.Bl.
1878 Anh. S. 17; v. Seydel 2. Aufl. 2. Bd. S. 604. Vgl. auchW. Krais, Bl. f. adm. Pr.
Bd. 33 S. 20, H. Rehm, Annalen 1900, S. 388. Dagegenunterliegtes keinemZweifel, daß
auf Minister, einschließlich desKriegsministers, sowohl dasmaterielle afkungsrecht alsauch das
Rechtder VorentscheidungAnwendung finde.

1 B.G. Art. 13; A.G. z. B.G.B. Art. 60 Abs. IV. In Art. 61 Abs. IV, der von der
Haftung des Staats fürZurechnungsunfähigehawdelt,ist auf Art. 60 Abs. IV, der das Rück riffs⸗
recht regelt, . t Bezug genommen, und Art. 13 des B. G.s, derfür Staatsbeamte an die Stelle des
Art. 60 Abs.IV des A.G:#getretenist (vgl. *“ Art.226), ordnetHaftung des Beamten gegen=
über dem Staat nur bei „vorsätzlicher oder fahrlässiger“ Verfehlung an.

758Val. W. Krais, Bl. f. adm. Pr. Bd. 50 S. 336f.
76 A#. B.G. B. Art. 60 Abs. II, vgl. 61, Abs. III. Für zurechnungsunfähigeBeamten

bestehtalsbanns keine Haftung, wederfür“sie selbstnoch für den Staat. Art. 61 Abs. III nimmt
auf Art. 60 Abs. II nur in dem Sinn Bezug, daß der Staat nicht hafte,nicht aber in dem Sinn,
daß der zchnungen hide Beamtehafte. 1V. G. H.G. Art. 7 Abs. II Satz 2.

1 aus dem R.Str.G.B.(5 340, 342) in§ 11Abs.I desE.G. z. G.V.G. undvon
hier in Art. R Abs. II des V.G.G. v. 8. Aug. 1878 herübergenommenworden,und ist auchin der
neuenFassungdes Art. 7 Abs. II in Satz2 stehengeblieben.
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Verfehlung sein, und siemuß fernereinerseitsmit der Amtsgewaltzusammenhängen
und darf doch andererseitsnicht in einer mißbräuchlichenAusübung derselbenbestehen,
denn diesewürde die Haftung des Staates begründen.Auch darf sienichtnur der
Zeit und Gelegenheitnach mit der Ausübung der Amtsgewalt zusammenhängen.Der
Zusammenhang muß ein ursächlicher sein. Die Ausübung der Amtsgewalt muß die
„Veranlassung“ der schädlichenHandlung sein. Ob dieseHandlung eine strafbare ist,
ist gleichgültig'sa, ein Dienstvergehenwird sieimmer sein; denneineVerletzungder Amts=
pflicht ist es immer, wenn aus Veranlassungder nur um ihrer Erfüllung willen an=
vertrauten Amtsgewalt eine schädigendeHandlung vorgenommenwird'7“. Der Kreis
der obrigkeitlichenBefugnissedes Beamtenmuß also an irgendeinemPunktedie Ver=
anlassungder außerhalb diesesKreises liegendenschädigendenHandlung sein30, damit
der Haftungsfall eines Vorbescheidesbedürftig erscheine. Der Beamte ist in diesem
Begriffe als Privater gedacht,der unbefugterweisein Fortsetzungseinergewaltbetrauten
Persönlichkeit Verletzendestut. Diese ÜberspannungseinerAmtsgewalt macht die Vor=
entscheidungnötig, und durch sie ist daher geradedieserZusammenhangund dessen
Widerrechtlichkeitfestzustellen81.

Eine andereBehandlungerfahrendie Haftungendes Beamtengegenüberdem
Staate oder Verbande selbst. Auch der Staat oder Verband kann am Vermögen ge=
schädigtwerdendadurch, daß der Beamtepflichtwidrighandelt. Auch hier sindalle
bürgerlichrechtlichenHaftungsfälleder §§ 823 und839 desB.G.B.s denkbar.Sobald
aber die Schädigung des Vermögens durch Verletzung der Amtspflicht stattfindet, ist
die WürdigungdesFalles stetszunächsteinGegenstanddesDienstrechtes32,aberauch
nur zunächst, nicht ausschließlich Die bürgerlichrechtlicheZuständigkeit ist ebenfalls
gegeben,nur ist sieandersgestaltet. § 11 Abs. I des E.G. z. G.V.G. beziehtsich
nicht auf die Voraussetzungen,welcheim Interesse des Dienstes in diesenFällen für
die Rechtsverfolgungdurch das Recht des öffentlichenDienstes gesetztsinds8. Für uns
nun handelt es sich hier nur darum, inwieweit auch in diesenFällen das Recht der
Vorentscheidungbesteht,und wie sichdasselbezudemRechtedervorläufigendienstlichen
Verfügung, welcheshinsichtlich der Beamten des Staates für Bayern durch das Be=
amtengesetzneu und allgemein geregeltworden ist", verhält.

Als Grundsatzgilt dabei,daß zwar die dienstlicheVerfügungder Aufsichtsstelle
die Regel,die verwaltungsgerichtlicheVorentscheidungaberdie Ausnahmebildet, daß
aber, wo diese letzterean ihrem Platze ist, ihr die regelmäßigeBedeutung wie in den
vorerörtertenFällen zukommt.

VerwaltungsgerichtlicheVorentscheidungkann darnach auch hier überhaupt nur
in Betracht kommen, wenn die Voraussetzungendes Art. 7 Abs. II Satz 1 oder 2
gegebensind, also nur dann, wenn der Schaden, welcherfür denStaat aus demdienst=
lichen Verhalten des Beamten entstandenist, durch eine dienstlicheVerfehlung in Aus=
übung oder aus Veranlassung der Ausübung öffentlicherGewalt herbeigeführtworden
ist. Die Schädigung des Staates oderVerbandes kann alsdann eine unmittelbareoder
mittelbare sein, indem entwederdurch die Handlung des Beamten das Staatsvermögen
unmittelbaroder nur mittelbar, d. h. dadurchgeschädigtwird, daß der Staat von

Sa BVgl.Entsch,d. V.G.H.3 Bd. 26 S. 282.
½ B.G. Art. 11 verlangt „Gewissenhaftigkeit".Bloße UnterlassungenwerdendieseHaftung

wohl nie begründenkönnen.
30 Bgl. W. Krais, Bl. f. adm. Pr. Bd. 50 S. 299f. Entsch,d. V.G.H.# Bd. 26 S. 298.
z1 Beispiele: Der Amtsarzt, der bei Ermittelung einer ansteckendenKrankheit Privatgeheim=

nisseausforscht;der Distriktsschulinspektor,der bei einer Schulvifitation die bürgerlicheAchtung der
Lehrer oder Eltern verletzt; der Feldhüter, der einen Forstfrevler verhaftet; der Beamte der Gewerbe=
polizei, der durch die Bekanntgabe eines KonzessionsgesuchesPrivatgeheimnisse, die ihm anvertraut
sind, preisgibt; derVorgesetzte,der in denQualifikationslisten private Anschwärzungenvornimmt;
der Untergebene,der in einemdienstlichenBericht einen Kollegen verleumdet.

sa L für StaatsbeamteB.G. Art. 13, für GemeindebeamteA.G. z. B. G.B. Art. 60 Abs. IV,
für NotareNot. Ges. Art. 126 Abst.II.

33 Hiervonwird unten in § 134 ausführlich gehandelt.
B. G. Art. 179 bis 181, für denRechtszustandvor demBeamtengesetzvgl. W. Krais, Bl.

f. adm. Pr. Bd. 50 S. 325f. (lit. c und d).
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einem geschädigtenDritten in Anspruch genommenworden ist und Ersatz geleistethat.
Im letzterenFalle kannjedochdieSchädigungdesStaates nur soweit auf dieHand⸗
lung des Beamten zurückgeführtwerden, als eineRechtspflichtdes Staates zur Leiftung
besteht.Diese mittelbareSchädigungdes Staates wird also durchGeltendmachung
des Rückgriffsrechtesausgeglichen.

Die Vorschriften über das Vorentscheidungsrechtdes Verwaltungsgerichtshofes
bedürfennachdieserRichtungzumal in ihremZusammenhangemit denBestimmungen
desneuenBeamtengesetzesbesondersder Erläuterung.

Zunächst ist die gerichtlicheGeltendmachungdes Rückgriffsrechtesdes Staates
oder Gemeindeverbandes,wie oben erörtert wurde, an das Vorentscheidungsrechtge⸗
bunden. Der vorher in Anspruch genommeneStaat (Verband) hat Anspruchauf Ersatz
nur nach Maßgabe der erfolgten Vorentscheidungs6.

Indem nun hinsichtlichderBeamtendesStaates dasBeamtengesetzin Art. 179
Abs. 1 das Recht der vollstreckbarenDienstaufsichtsbescheideanordnet, wird der Gedanke
nahegelegt, daß dieselbedie Vorentscheidungdes Verwaltungsgerichtshofeszu ersetzen
habe. Allein dieseAuffassungwäre irrtümlich. Das Beamtengesetzwill sichmit der
Vorentscheidungüberhaupt nicht befassen,es will das hierüber im Verwaltungsgerichts=
hofsgesetzAngeordnetenicht berühren. Unter den imB. G. Art. 220 ff. aufgeführten
und teilweisegeändertenfrüherenGesetzenbefindetsichArt. 7 desV.G.G. nicht. Auch
stehenden vom „Verfahren bei Ersatzzuweisungen“handelndenBestimmungendes Be=
amtengesetzes(Art. 179— 181) die Vorschriften des Verwaltungsgerichtshofsgesetzes
durchausnicht entgegen28. Im Gegenteil,durchdie Verweisungder Ersatzansprüche
des Staates auf denRechtswegnach Art. 180 des B.G.8 eröffnetdiesesselbstdie
MöglichkeitderVorentscheidung.Vor Erlaß desBeamtengesetzeswurdeArt. 7 Abs. II
Satz 2 des V. G. G. so ausgelegt, daß auch die Fälle der unmittelbaren Haftung des
Beamten gegenüberdem Staat (Gemeinde)darunter fielen7. Es ist keinGrund vor=
handen,weshalb nunmehr davon abzugehenwäre8. Der im BeamtengesetzArt. 179,
180 angeordneteRollentausch, der dem Staat die günstigereStellung des Beklagten
in der gerichtlichenVerfolgung der Beamtenhaftungverschafft, kann kein Grund sein,
das Zidvilgerichtvon der Vorentscheidungzu entbinden. Dieselbe hat also demDienst=
aufsichtsbescheideaus Art. 179 desB.G.s nachzufolgenund demetwa nachArt. 180
folgenden gerichtlichenVerfahren vorauszugehen. Was hinsichtlich des Verhältnisses
zwischenVorentscheidungund Rückgriffsrecht für den Staat gilt, daß muß auch für
die Gemeindengelten. Die Verfolgung des Ersatzanspruchesvor den Zivilgerichtens
hat auch hier die Vorentscheidungzur Voraussetzung.

Anders liegt die Sache auch dann nicht, wenn Staat oder Verband als un=
mittelbarGeschädigtebei demBeamtenErsatzsuchenund zu diesemZweckederRechts=
weg beschrittenwird. Der Fall, daß in Ausübungoder in Veranlassungder an=
vertrautenöffentlichenGewalt durch den BeamtenStaat oder Verband an ihrem
Vermögen unmittelbar geschädigtwerden, mag ein seltenersein; vorkommenkann es
immerhin, und alsdann befinden sich Staat oder Verband genau in der Lage eines
„Dritten“ im Sinne desV. G.H. G. Art. 7 Abs. II Satz 2. Es wird deshalb auch
in diesem Fall die Vorentscheidungals unerläßliche Voraussetzung der Beschreitung
des Rechtswegeszu gelten habenv0.

85 V.G.G. Art. 7 Abs. IV. Fraglich könntesein,wie es sichdann verhält, wenn derStaat
(Verband) zwar in Anspruch genommen worden ist, die Vorentscheidung aber unterblieben ist, sei es,
weil der Staat freiwillig zahlte, oder weil ein Vergleichaechloen wurde. HierüberAäeigt das

Gesch. Weder das Beamtengesetznoch das Verwaltungsgerichtsoßsghe treffenVorschriften aus⸗
drücklichgeradefür dieseFälle. Es ist indes anzunehmen,daß der Staat(Verband)zwar auf die
Geltendmachung seines Rückgriffsrechtes, nicht aber, wenn er vom Rückgriffsrecht Gebrauch machen
will, auf die Vorentscheidungverzichtenkann. Will er also nach freiwillig erfolgterLeistungoder
nach abgeschlossenemVerglei erckhhreifen,so bedarfes zunächstder Vorentscheidung.

85 Ugl. B.G. Art. 220 Abf.I. a##Agl. W. Krais, Bl. f. adm. Pr. Bd. 50 S. 324.
58 V.G.G. Art. 7 Abs. II Satz 2 sprichtallerdings nur von dem„Dritten“. Während jedoch

dieser Dritte im Sinne des Satzes 1 immer ein anderer als der Staat (Verband) ist, kann er im
Sinne des Satzes 2 auchder Staat (Verband)sein. 89Diess. Gem.O. Art. 158.

*%Daß der „Dritte" im Sinne des Art. 7 Abs. II Satz 2 der Staat oder Verband deshalb
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Es erübrigt noch, das Verfahren der Vorentscheidungzu erörtern. Hierüber
fehlte es im V. G. G. nach der älteren Fassung des Art. 7 Abs. II an jeder Be=
stimmung. Die Praxis des Verwaltungsgerichtshofeshat indessendie Vorschriften über
das Verwaltungsrechtsverfahrenzur Anwendung gebracht�!. In der neuenFassung
des Art. 7 Abs. WVist dies ausdrücklichangeordnetworden. Der Verwaltungsgerichtshof
hat nicht nur zu begutachten,er entscheidet,aber er entscheidetnicht über eineStreitsache
im ganzen, sondernnur über einenTeil einer solchen,und zwar ohneRücksichtdarauf,
ob die ganzeSache im Streit sichbefindetodernicht. An diesemPunkte zeigtsich
eine Schwächedes geltendenVorentscheidungsrechtes.Der Gegenstandder Vor=
entscheidungwird als Streitsachebehandelt,obgleichderStreit, demdieserGegenstand
zugehört, noch nicht erhoben ist und vor der Vorentscheidungauch nicht erhoben
werden kanns.

Seiner prozessualenNatur nach ist der Gegenstand der Vorentscheidungeine
Feststellungssache.Eine Besonderheitliegt darin, daß die Feststellungauchstattfinden
muß, wenn die festzustellendeTatsache von keiner Seite bestrittenist und der Streit
nur über die zivilrechtlicheHaftungsfrage selbstbestehtoder in Aussicht steht.

Der Verwaltungsgerichtshof wird auch hier nicht von Amts wegen oder auf
bloße Anzeige,Mitteilung hin tätig, sondernes muß ein Antrag auf Vorentscheidung
vorliegen. Diesen Antrag kann nur ein an der Sache rechtlichInteressierter,vor
allem also der vermeintlich Geschädigte, stellen. Antragsteller kann nur sein, wer
behauptet,daß er durch das schuldhafteoder im Falle der Zurechnungsunfähigkeit
das objektivfehlerhafteVerhalteneinesBeamteneinenVermögensschadenerlittenhat.
Daß Ersatz gefordertwerde, brauchtnichtgesagtzu sein#8. Der Vorentscheidungs=
richterhatnur zuprüfen,obderAntragstellernachseinerBehauptungderrichtigeAntrag=
steller ist, nicht aber, ob er überhauptforderungsberechtigtist, und ob der als Haftender
in Anspruch Genommenein der Tat haftet. Der Beamte ist rechtlich interessiert, in=
soweit er zur negativenFeststellungsklagevor Gerichtdie Vorentscheidungnötig hat,
aber außerdemauch gegenüberErsatzansprüchendes Staates unmittelbar,wennder
Staat dem Beamten gemäß Art. 179 des Beamtengesetzesdurch Beschluß der Dienst=
aufsichtsbehördedie Klägerrolle zugeschobenhat. Will der Staat sein Rückgriffsrecht
oder einen unmittelbaren Ersatzanspruchgeltendmachen, sokann er auch selbstdurch
die zuständigeDienstaufsichtsbehördedenAntragaufVorentscheidungstellen.Man wird
der Dienstbehördedas Antragsrecht auch dann nicht versagen können, wenn der ge=
schädigteDritte den Anspruch gegen den Staat erhobenhat und das Rückgriffsrecht
noch gar nicht in Frage ist.

Die für Verwaltungsrechtssachengeltenden Bestimmungen lassen sich auf das
Vorentscheidungsverfahrennur entsprechendund zum Teil überhauptnicht anwenden.
Die einschlägigenVorschriftendes V.G.G.# Art. 160—26,39—42 passenzumTeil
schon deshalb nicht ohne weiteres hierher, weil sie den Verwaltungsgerichtshofnicht

nicht sein könne,weil im vorhergehendenSatz1 der „Dritte“ im Gegensatzzum Staat oderVerband
zu verstehenist, läßt sichnicht halten. Dritter im Sinn des Satz1 ist nur deshalb nicht derStaat
oder Verband, weil es sichim Satz 1 geradeum ihre Haftung handelt, während im Satz 2 von
der Haftung des Beamten gehandelt ist. Dritter ist also hier jeder Geschädigte.Anders für das
frühere Recht v. Seydel 2. Aufl. Bd. 1 S. 608f. «

VlVollz-Vorfchr.v.25.Jan.1901(G.V.Bl.S.4I)§4l(frühereFassung).
# Es würde sich m. E. de lege kerenda empfehlen,die Zulassung der ache zur Vor=

entscheidungvonder Erhebung derErsahklage beim Gerichtabhängig zu machen. Dadurch würde
einerseits die ausschließlicheBeziehung der Vorentscheidungzur zivilgerichtlichenVerfolgungsfrage
klarer gestelltund verlöre die Vorentscheidungdas ihr immerhin zum Teil anhaftendeodium der
Disziplinargerichtsbarkeit, sodannaber würde der Verwaltungsgerichtshofdadurchvon allen nur
chikanösenAnträgen, mit deneneine gerichtlicheVerfolgung gar nicht beabsichtigtwird, wirksamer
als bisher entlastetwerden. Allerdings müßte bei solcher OrdnungVorsorgegetroffenwerden,daß
das Gericht sichin die Sache selbst,vor Erledigung der Vorentscheidung,nicht einlassenkann.

? S Entsch.d. V.G.H.# Bd. 32 S. 35. Im Ersatzzuweisungsverfahrendes B.G.s Art. 179
bringt es der Rollentauschin der Klageführung mit sich,daß in den Fällen unmittelbarerHaftung
des Beamten gegenüberdem Staat auchderBeamte selbstdenAntrag stellenkann. Er würdesonst
um fein Klagerechtdadurchgebracht,daß der Staat den Antrag nicht stellt.

4 Doch kann er sichauchder Unterbehörden(jedochnicht als Instanzen)bedienen.
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als einzige,sondernals letzteInstanz zur Voraussetzunghaben. So findetArt. 40
keineAnwendung,der denVerwaltungsgerichtshofanweist, auf Grund des von den
VorinstanzenerhobenenSachverhalteszu entscheiden;der V.G.H. muß vielmehrhier
selbst für Aufnahme des Sachverhaltes sorgen, eine Beweisaufnahme kann vor ihm
stattfinden?". Auch gibt es kein Beschwerdeverfahren5.

EigentlicheProzeßparteien gibt es nicht, sondernnur Beteiligte?6, darunter einen
der Antragsteller ist. Kann man sich jedoch das Verfahren ohne „Beklagten“ nicht
denken,so ist Beklagter nicht der im Zivilprozeß als Haftender zu Beklagende,sondern
es wird immer der Beamte' sein, überdessenVerhaltenein Urteil zu fällen ist7s.
Dies gilt auch dann, wenn der Haftende der Staat ist?, oder wenn der Beamte selbst
Antragstellerist. Daß es sich so verhält, gehtnichtnur aus der materiellenNatur
des Streitgegenstandeshervor100,sondernes ist im V.G.G. auchdurchdieAnordnung 1°1
zur Anerkennunggebracht, daß der Beamte auch dann „zu hören“ ist, wenn zunächst
nur die Haftung des Staates (Verbandes) in Frage steht102. Da die Feststellungdes
Sachverhaltes von Amts wegen108und nach freier Beweiswürdigung1°%erfolgt, kann
selbstdie AnerkennungseinerSchuld durch denBeamten für die Entscheidungdes
Verwaltungsgerichtshofesallein nichtmaßgebendsein.

Die Vorentscheidunghat auch über die Kosten des Verfahrens zu befinden. Die=
selben fallen dem Antragsteller zur Last 105.

Das Erkenntniserwächstsofortmit der Verkündungzur Rechtskraft. Wieder=
aufnahme ist nach den allgemeinenGrundsätzenzulässigund zubehandeln 105.

§ 87. Rechtsquellen für das verwaltungsgerichtlicheVerfahren. Das ver=
waltungsgerichtlicheVerfahren ist durch das Gesetz vom 8. August 1878 nicht er=
schöpfend,sondern nur bruchstückweisegeregelt.

Aber das Verhältnis der einschlägigenRechtsquellen zueinander gilt folgendes.
Vorschriftender Reichsgesetzehabenselbstverständlichden unbedingtenVorrang vor
landesrechtlichenBestimmungen1. Im übrigenbemißtsichdas verwaltungsgerichtliche

?25V.G.G. Art. 22ff. sind unanwendbar.
26 Vgl. V.G.G. Art. 19 Abs. I, II, 20 Abs. III, VII, 21 Abs. IV. Beteiligt find stets der

Geschädigte,derBeamte bzw.seinHinterbliebenenunddie Dienstaufsichtsbehörde.Vgl. Vollz. Vorschr.
#§*41 3. 2, wo allerdings auchvom ebetlagtenStaat“ die Rede ist.

Nicht auch eine „Behörde“ als solche.
?°sEin bestimmter Beamter muß es auchsein,wenn die Haftung desStaats in Anspruch

kuommenrird. Entsch. d. Komp.Konfl. G.Hs. G.V. Bl. 1901 Beil. III, Entsch. d. V.G.H.3

26“A. M. W. Krais a. a. O. S. 333f., der immer als „Vorentscheidungsbeklagten"den im
Zivilprozeß als Haftungsbeklagtenin Betracht kommendenStaat, Gemeindeverbandoder Beamten

gelten Eaffenwill. Krais kommtdabei zu demsonderbarenErgebnis, daß derV.G.H. gar nicht zu
prüfen hat, ob der„Vorentscheidungsbeklagte“der richtigeBeklagte ist, und daß dieVorentscheidung,
wenn sie gegenden unrichtigenBeklagtenerging, unbehelflichist und gegenden richtigen Beklagten
erneuert werden muß.

100A. M. v. Seydel 2. Aufl S. 641 f. und die Kommentatoren, die mit V.G.HH. V S. 145,
XIX S. 207, annehmen,daß Antragsteller immer nur der geschädigteDritte sein könne.

191V.G.G. Art. 7 Abs. V Satz 2.
102Der Beamte hört auchdurchseinen etwaigenVerzicht auf Beiziehung nichtauf beteiligt“

zu sein. A. M. W. Krais a. a. O. S. 337 N. 60, der6 die dochnur auf Beteiligte zu er=
streckende„Beiziehung“ geltend macht (V.G.G. Art. 19 Abs. II) und mit Recht bemerkt (S. 339),
daß der Beamte nicht nur „zu hören", sondernauchzu laden ist.

108V.G.G. Art. 20 Abs. I, 19 Abf. II.
104Art. 21 Abs. I.

u 54%Sa d. V.G.H Bd. 4 S. 170, Bd. 8 S. 283. Gebührenbleiben außer Ansatz.Geb.=
.n Art. 5.

106Sie kann insbesondereauchstattfinden,wenn nur Tatsachenim nachfolgendenZivilpreozeß
oder in späteren Strafverfahren hervortreten. Im ersten Fall kann nicht nur sondern muß ent=
sprechendder Bedeutung der Vorentscheidungdas zivilgerichtlicheVerfahrenausgelett werden, wenn
das Vorentscheidungsverfahrenwiederaufgenommenworden ist. Krais (a. a. O.S. 338 N. 61)
nimmt nur die Zulässigkeitder Aussetzungnach 3.Pr. O. 5 148 an; ihre Notwendigkeitfolgt aber
aus V.G.G. Art. 7 Abs. III.
(§87] 1Reichsverf. Art. 2. Vgl. dazu G. Kahr, Kommentar, S. 182; Reger=Dyroff a. a. O.
Anm. 7 zu Art. 9 Abs. III, Anm. 2 zu Art. 16 Abs. I, IV. Aufl. S. 389ff.
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VerfahrenzunächstnachdemGesetzevom 8. August 1878. Sind Streitigkeitendurch
Reichsgesetzdem Verwaltungsstreitverfahren überwiesen, so kann die Zuständigkeit der
unteren Instanzen sowie das Verfahren im Rahmen des Verwaltungsgerichtsgesetzes
durch Verordnung geregeltwerden, soweit diese Regelung nicht durch besondereGesetze
getroffen ist?. Besondere Vorschriften des älteren Landesrechtes kommenso weit zur
Anwendung, als sie mit dem Gesetzevom 8. August 1878 nicht im Widerspruche
stehen3; besondereVorschriften späterer Landesgesetzegehennach bekannterRechtsregel
den Anordnungen des Gesetzesvom 8. August 1878 vor. Das letztereGesetzverweist
in einer Reihe von Fällen auf die Bestimmungen der Reichsprozeßgesetze.Diese Be=
stimmungengelten für das verwaltungsgerichtlicheVerfahren als Landesrecht,nicht als
Reichsrecht. Die Anderungen,welchedie Reichsgesetzein denerwähntenBeziehungen
etwa erleiden,haben auf die Fortgeltung ihrer zumLandesrechteerklärtenBestim=
mungen keinen Einfluß".

Die Staatsregierung ist ermächtigt, zum Vollzuge der gesetzlichenBestimmungen
über das verwaltungsgerichtlicheVerfahrenVorschriftenzuerlassen3. In Abänderung
der früheren Vollzugsvorschriften vom 1. September 1879 sind unterm 25. Januar
1901 mit Rücksichtauf dieAnderungen,welchedie in BetrachtkommendenReichsprozeß=
ordnungen erfahren haben, neue Vollzugsvorschriften erlassenworden#. Solche Vor=
schriften können das Gesetz nicht ändern, sondern nur dessenAnwendung regeln?7.
Innerhalb dieser Grenzen aber können ältere, noch fortbestehendeAnordnungen über
das Verfahren, welchenicht die Eigenschaftformeller Gesetzebesitzen,umgestaltet
werden8. Ferner könnenauchdieseVollzugsvorschriftenauf BestimmungendesReichs=
prozeßrechtesBezug nehmen. Künftighin ist vor Erlaß derartiger Vorschriften der
Verwaltungsgerichtshofmit seinemGutachtenzu hören.

Soweit all diese Bestimmungenüber das verwaltungsgerichtlicheVerfahren keine
Verfügung treffen, hat die prozeßleitendeGewalt des Verwaltungsrichters ergänzend
einzugreifen.

Man hat früherbei demVerwaltungsverfahrendie VorschriftenderGerichtsordnungvon 1753
und ihrer Novellen aushilfsweiseund nach demMaße ihrer Anwendbarkeitzugrunde gelegt10. Dies
ist zweifellosfür das nunmehrigeverwaltungsgerichtlicheVerfahren nicht mehr statthaft,da dasselbe
an das neueZivilprozeßrechtsichanlehnt, dessenGestaltung von demSystem der bayerischenGerichts=
ordnung völlig abweichtu1.

Es könntehiernachnahe liegen, für den verwaltungsgerichtlichenProzeß die Reichsprozeßgesetze
in demselbenSinne als aushelfendeRechtsquellezu erachten,wie es früher die Gerichtsordnungvon
1753 gewesenist. Dies würdejedochmeinesErachtensnichtzutreffen. Denn es bestehtkeinegesetzliche
Bestimmung, welchein der angegebenenArt auf das Reichsprozeßrechthinwiese.

Es kannnatürlich derFall sein, daß bei denjenigenVorschriftendesReichsprozeßrechtes,welche
das Gesetz vom 8. August 1878 ausdrücklich in sichaufgenommen hat, der Weg der Auslegung darauf
hinleitet, andere, nicht ausdrücklich aufgeführte Vorschriften in Betracht zu ziehen. Aber weiter wird.
die AnwendungdesReichsprozeßrechtesals Gesetzesrechtesim verwaltungsgerichtlichenVerfahren nicht
gehendürfen. Denn es ist klar, daßes unbedingtunzulässigist, Bestimmungenals gesetzlichezur An=
wendungzu bringen, wenn ein AusspruchdesGesetzgebersfehlt, derdieseAnwendunganordnet. Dies

muß für den hier erörtertenFall um so mehr gelten,als der Gesetzgeberes ausdrücklichgesagthat,

2 Gessetzv. 13. Juni, 1910 über das Verwaltungsstreitverfahren(G.V. Bl. S. 287)Art. Lu. 2.
8Ges Art. 16 Abs. I, II. Dazu W. Krais, Kommentar, S. 164; G. Kahr, Kommentar,

S. 183 Anm. Reger= Dyroff a. a. O. S. 390.
Selbstverständlich kann das Reichsrecht besonderegesetzlicheBestimmungen treffen, wonach

die abgeänderten weichsfosebichenVorschriften für die landesrechtl. Anwendung maßgebend sind.
5 Ges.Art. 16 Abfs.1
6 G.V.Bl. S 41.
7 G. Kahr, Kommentar,S. 183. R. Oeschey, Bl. f. adm.Praxis, Bd. XI S. 1ff: über

einige Beziehungen der Zivilprozeßnovelle zu den Vollzugsvorschriften v. 25. Jannar 100. bes. hin=
sichtlich der Form der Eidesleistungim verwaltungerechtl.Verfahren.

* W. NRrais, Kommentar, S. 164.
?7Ges.Art. 16“Abs. IV.
1%gl. darüber G. Kahr, Kommentar, S. 179f. Entsch.d. V.G.H#VIII S. 143. S. auch

oben § 80,N. 24 ff.
11übereinstimmendKahr a. a. O.: W. Krais, Kommentar, S. 165. Vgl. auchBl. f. adm.

Pr. Bd. 57S. 313ff.
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wann und wie weit er die Vorschriftendes Reichsprozeßrechtesentsprechendangewandtwissenwill.
Man darf sichüber dieseWahrheit durchRücksichtenderZweckmäßigkeitoderderBequemlichkeitnicht
täuschenlassen. Damit ist jedochnicht behauptet,daß die tatsächlicheBedeutungdes Reichsprozeß=
rechtesin dieseGrenzengebanntsei. Das letzterekannvielmehrdurchdieobenerwähnteprozeßleitende
Gewalt desRichters und innerhalb derSchrankenderselbenauchdaBedeutunggewinnen,wo esnicht
Gesetzesrechtfür das verwaltungsgerichtlicheVerfahrenist12.Denn es liegt nahe,daß derVerwaltungs=
richter,wo das Gesetzihm die Prozeßleitung frei gibt, die Richtschnurfür die Handhabung seiner
Gewalt in demjenigen Rechte sucht, an welches das Gesetzvom 8. August 1878 seine Vorschristen an=
lehnt. Aber das Reichsprozeßrechtist für ihn in solchenFällen keinzwingendesRecht;dennes dankt
seineAnwendungerst der prozeßleitendenGewalt des Richters selbst; der Richter stehtüber, nicht
unter diesemRechte. Die Art derAnwendungdiesesRechteskannalso, wennsienichteineVerletzung
der bestehendenVorschriftendesverwaltungsgerichtlichenVerfahrensenthält, niemalseinenFehler im
Verfahren begründen18.

§ 88. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und Rechtszug. Die Zu=
ständigkeitder Verwaltungsgerichtezur Behandlung und Bescheidungeiner Ver=
waltungsrechtssachebemißt sich teils nach der Art des Streitgegenstandes(sachliche
Zuständigkeit), teils nach dessenBeziehung zu einem bestimmtenVerwaltungsgerichts=
bezirke(örtlicheZuständigkeit).Der sachlicheGerichtsstandergibt sicheinerseitsaus
dem Geschäftskreise,in welchender Streitgegenstandgehört(Landesverwaltung,Finanz=
verwaltung), andererseitsaus denBestimmungenüber den Instanzenzug innerhalb des
Geschäftskreises.

Die Verwaltungsrechtspflegein Bayern ruht, von der oberstenInstanz abgesehen,
in den Händen der Verwaltungsbehörden. Als allgemeinergesetzlicherGrundsatz über
die verwaltungsgerichtlicheZuständigkeit der unteren Instanzen ist hiernach aufgestellt,
daß die Verwaltungsbehörden,wo nichtausdrücklicheineAusnahmegemachtist, alle
diejenigenVerwaltungsrechtssachenals Verwaltungsgerichtezu entscheidenhaben,welche
in GegenständenihresWirkungskreisesals Verwaltungsbehördensich ergeben1. Die

18So kann z.B. derVerwaltungsrichterund wird er in derRegel, obschondiesgelehlichnicht
vorgeschriebenist, Gegenansprüche,welchemit demerhobenenAnsprucher leichem echtsgrunde

beruhen, mit letzteremgleichzeitigverhandeln. S. darüber Entsch. d. V.G.H.3 VIS. 216, 1X

13Mit den im Text unverändertwiedergegebenenAusführungen v. Seydels (vgl. 2. Aufl.
1. Bd. S. 611, dazu auchS. 564 N. 16) stimmt die Praxis des V.G.H.3und stimmenauch die

Schriftsteller nicht überein. Die Streitfrage bestehtnicht darüber ob außer den im Gesetzselbst
herangezogenen,andereBestimmungender Justizgesetzefür den Verwaltungsprozeßüberhauptnicht
Anwendungfinden können,sondernnur über den RechtsgrunddieserAnwendung. Aus der Praxis
des V. G. Hs (vgl. insb. Bd. 2 S. 385, 500; Bd. 4 S. 393; Bd. 7 S. 180; Bd. 8 S. 187: Bd. 10

S. 77, 134, 181, 331; Bd. 11 S. 38, 384; Bd. 12 S. 352; Bd. 15 S. 286; Bd. 26 S. 365) tritt
dieser Rechtsgrund, die Quelle, nicht deutlich hervor. Es werden einfach Bestimmungen der 3. Pr. O.
-analog angewendet,und es wird dies immer dann für zulässigerachtet,„wenneine gultigeVorschrift
über einen Gegenstanddes formellenVerfahrens nicht vorhandenist, es sichum allgemeineRechts=
grundsätzeüber das Verfahren in Verwaltungsrechtssachenhandelt und die Natur der Sache es
erfordert". Am bestimmtestenist der Gegensatzzu v. Seydel bei Fr. Steinbach in Bl. f. adm.
Pr. Bd. 57 S. 513ff., insb. S. 325ff. ausgesprochen.Während v. Seydel Art und Maß der An=
wendung durch die Prozeßleitung bestimmenläßt und damit in die Ermessenssphäredes Gerichts
stellt, nimmt Steinbach einen seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Entwicklung des
Verwaltungsrechtesunddie Praxis herausgebildetenSatz desGewohnheitsrechtesan, der lautet, daß
die Vorschriftender jeweils geltenden Prozeßgesetze überall, wo Lückenbestehenund ihre
Ausfüllung ein unabweisbares Bedürfnis ist, angewendet werden müssen. Vgl. auch Bl. f. adm.

Pr. Bd. 59 S. 222ff. und Bd. 61 S. 3 f. (R. Oeschey!. Die praktischeBedeutungdiesesMeinungs=
unterschiedesdürfte hauptsächlichdarin liegen,daß dieNichtanwendungda, wo Anwendunggeboten
erscheint,nachv. Seydel nur eineVerfehlung technischerNatur, nachStein bach abereine Rechts=
verletzungist. So sehrnun auchSteinbachs Ansicht geeigneterscheint,der Praxis des V.G. H.
als wissenschaftlicheHilfe zu dienen, so scheintmir dochein Gewohnheitsrechtder von Steinbach
angenommenArt deshalb nicht bestehenzu können,weil es demvon ihm behauptetenGewohnheits=
rechtssatz an der unentbehrlichen Bestimmtheit fehlt. Ein solches Gewohnheitsrecht könnte sich doch
nur hinsichtlichbestimmterSätze des Verfahrensrechtes,nicht aber nach „Bedürfnis“ ergeben. Bei
solcherUnbestimmtheit läuft schließlich Steinbachs Ansicht doch auf diejenige v. Seydels hinaus, denn
wer darüber zu befinden hat,ob das Bedürfnis vorliegt, ist ebendochdie Prozeßleitung.
6688 1Ges. Art. 17 Abs. I: „Die Zuständigkeitder Behörden im einzelnenFalle ist nach den über
erenWirkungskreisjeweils bestehendenBestimmungenzu beurteilen.“Dazu W. Krais, Kommentar,
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Darstellungder Zuständigkeitsverhältnisse,welchehieraus hervorgehen,kann demnach
an diesemOrte nicht geliefertwerden. Soweit allgemeineVorschriftenüberdie Zu=
ständigkeitin Frage kommen,waren sie bei Betrachtung der Zuständigkeiten der Ver=
waltungsbehördendarzulegen; soweit für einzelneGegenständeBesonderes verfügt ist,
wird dies bei EntwicklungdesmateriellenRechteszu berücksichtigensein7.

Zu bemerkenist dabei, daß, wenn mehrereVerwaltungsgerichtein einer Sache zu=
ständigsind,entsprechendderNatur des verwaltungsgerichtlichenVerfahrens,nicht der
Kläger die Wahl desGerichteshat, sonderndieerforderlicheVerfügungvondernächst=
vorgesetztenVerwaltungsbehördeszu treffen ist“. Noch weniger kann der Mangel der
ZuständigkeitdurchstillschweigendeUnterwerfungoder durch Vereinbarung der Parteien
geheilt werden5.

Nur hinsichtlichdes Instanzenzugesin Verwaltungsrechtssachenhat das Gesetz
vom 8. August 1878 teilweiseregelndeingegriffen. Die hierfür geltendenBestimmungen
haben sich aber hiernach recht systemlosgestaltet. AllgemeineGrundsätzebestehennicht.
Demgemäß muß für jeden Fall erforschtwerden, welchesdie erstezur Entscheidungbe=
rufene Instanz ist, und welcheweiteren Instanzen gegebensind. Selbstverständlichist
auch dies eineErörterung, welchehier nicht Platz findenkann. Es bleibt auchin dieser
Beziehung nur übrig, dieseZuständigkeitsfragenim Zusammenhangemit der Behand=
lung desmateriellenRechteszuuntersuchen.Nur einigewenigeGesichtspunktesindhier
aufzustellen.

Die sämtlichenVerwaltungsrechtssachenzerfallenin zwei Gruppen: in jene,bei
welchen der Verwaltungsgerichtshof ersteund letzteInstanz ist", und jene, beiwelchem
er nur letzteInstanz ist. Ein durchgreifendesMerkmal, woraus erkanntzu werden ver=
möchte, ob eine Verwaltungsrechtssachein die ersteoder in die zweite Gruppe gehört,
bestehtnicht 7. Hierüber entscheidetlediglich die gesetzlicheEinzelbestimmungs.

S. 167; G. Kahr, Kommentar,S.=184. Vgl. auchReger=Dyroff a. a. O. Anm. 1 zu Art. 17
Abs. I S. 394 und die dort angegebenenEntscheidungendesV.G.H.S., insbes.über dieBegründung
der sachlichenZuständigkeit durch den Grundsatzdes Sachzusammenshangs(sog.Konnexität); vgl.
auch Entsch.d. V.G. H.sBd. XVIII S. 11, XXII S. 136. ·

«Vgl.R.Oechey,BeiträgezurGeritsstandslehtedesbayekifchenVerwaltungsprozesses
(Differtation), Bl. f. adm. pr. Bd. 59 S. 193 ff.,289ff. "

«Ges.Art.17Ab.l.Bezüglichderinisteriengilthietdasselbe,wieoben§84N.90
VollzBoJchr. vom25.anuar1901§2.

*Val. W. Krais, Kommentar, S. 167f., 416; G. Kahr, Kommentar,S. 184f. Entsch.
d. V. G. H.s XIII S. 86; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 4 zu Art. 17 Absl. II.
# * Entsch. d. V.G.H.# XII S. 435. Vgl. Reger=Dyroff, V.G.G., Anm. 1 zu Art. 17
Abs. 1 S. 395; einen Gerichtsstandder Vereinbarung kennt das V.G.G. nicht; dagegenist die
Vereinbarung eines ieberichterlichenVerfahrens im Verwaltungsstreit unter denParteien nicht
ausgeschlossen(Entsch. d.V.G. O.s Bd.XVIII S. 246), insoweit eine Parteidisposition über das
bestimmte im Streit befangeneRechtsverhältniszulässigist. Vgl. R.Ziv.Pr. O. 38 1024 f.
« sLetzieVerwaltungsmstanzkönnenhicrsumdieKreisregierungemKammernd.nnernu.
d. Finanzen, das Oberbergamt,die Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern, die Flur=

bereinigussgskommission,die „höherenVerwaltungsbehörden“der Reichsversicherungsordnung.
er die Gründe derAusscheidung,die mehr praktischerals wirklich staatsrechtlicherNatur

sind s. W. Krais, Kommentar,S. 118ff.
" 1. Die Fälle der erstenGruppe sind in Art. 10 u. 11 des Ges. enthalten. Sie find noch

durch folgendegesetzlicheBestimmungenvermehrtworden:
a) Ausführungsgesetze v. 28. Novbr. 1889 u. 22. Mai 1892 zu dem R.Ges. über die Erwerbs=

und Wirtschaftsgenossenschaftenu. über die Gesellschaftenmit beschränkterHaftung;
b) Gesetzv. 26. Mai 1892, betr. die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes,Art. 3—5,

u. Ges. v. 20. Dezbr. 1901, betr. das Verwaltungsstreitverfahren beim Vollzug der Unfallversicherungs=
gesetze— beideGesetzetreten gem.A.G. v. 2. Nov. 1912 Art. 70 zur R.V.O. (G.V.Bl. S.1135)
außer Geltung mit demEintritt der Reichsversicherungsordnungv. 19. Juli 1911;
Art a9 8 betr. die Flurbereinigung v. 29. Mai 1886 in der Fassung v. 30. Juli 1899,

rt. ;
chBG.B. v.18.Aug.1896884, 62,71;
e) A.G. z. B.G. B. v. 9. Juni 1899 Art. 4;

Beraßse, in der Fassung v. 13. Aug. 1910, Art. 249; val. A.G. z. R.V.O. Art. 48
Ziff. III und IV.

)Ges. v. 20. Dezbr. 1901, die Ausführung des R.Ges. über die privaten Versicherungs=
unternehmungenbetr.;

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 29
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Da in den Fällen der erstenGruppe das verwaltungsgerichtlicheVerfahren erst
mit AnrufungdesVerwaltungsgerichtshofesbeginnt,so bemißtsichdas Verfahrenvor
denUnterinstanzen,die nicht Instanzendes Verwaltungsgerichtsverfahrenssind, nach
denVorschriften, welchefür Verwaltungssachengelten?. Dieses Verwaltungsverfahren
ist daheraus demZusammenhangeder gegenwärtigenBetrachtungenauszuscheiden.

In den Fällen der zweiten Gruppe herrschteine bunteMannigfaltigkeit des In=
stanzenzuges. Als festeBestimmung hebt sich hier nur die einzige heraus, daß die Be=
schwerdezum Verwaltungsgerichtshofe, wo das Gesetz nicht ausdrücklichein anderes
ausspricht, lediglich gegenEntscheidungender Kreisregierungen,Kammern des Innern,
ergriffen werden kann10. Eine tatsächlicheRegel ist es sodann, daß der Verwaltungs=
rechtsweg drei Instanzen hat. Eine Reihe von Ausnahmen durchbricht aber diese
Grundsätze.

Vor allem ist hier zu bemerken,daß die Zuständigkeitder Behörden auchin ihrer
Eigenschaft als Verwaltungsgerichte und damit die Frage, welcheBehörde in einerein=
zelnen Sache ersteInstanz ist, nicht nach Bestimmungen des Gesetzesüber den Ver=
waltungsgerichtshof, sondern nach den Vorschriften sich beantwortet, welchefür den
Wirkungskreis jener Behörden als Verwaltungsbehörden jeweils bestehen1. Das
gleiche gilt für den ferneren Instanzenzug insoweit, als das ebengenannteGesetznicht
ausrückicheAnordnungentrifft. HiernachkönnensichfolgendeverschiedeneInftanzen=
zügeergeben.

h) Ges. v. 10. Mai 1902, die Zwangserziehungbetr., Art. 9;
i) Schulbedarfsges.v. 28. Juli 1902 Arl. 23;
k) Ges., die Ausführung der §§42 u. 45 das Krankenverse, betr., v. 17. Dezbr. 1903;

tritt mit demInkrafttreten der R.V.O. außer Geltung. A.G. zur R.V.O. Art. 70 Z. 2.
betr MiGel v. 20. Mai 1906, die Ausführung des Reichsges.über die Bekämpfungder Reblaus

.„Art. 3;
bet m r v. 15. Aug. 1908, die Kirchensteuerfür die prot. Kirchen des Königreichs Bayern

etr., Art. 11;
n) Ges, v. 18. Aug. 1910, die Ausführung zum Viehseuchengesetzv. 26. Juni 1909 betr.
o) N. Zuwachssteuergesetzv. 14. Febr. 1911 § 44 u. k.Verordnungv. 1. April 1911, denVoll=

zug ber, u. Min.Bek. v. 27. Juni 1911 § 24;
) Kirchengemeindeordnungv. 24. Sept. 1912 Art. 96c und d.
ußerdemist Art. 10 des V.G.H.G.s in mehrfacherRichtung in einzelnenZiffern ergänzt

bzw. abgeändertworden; vgl. hierzu die Anm. zu Art.10 bei Karl Buchert, Sammlung v.
erwaltungsgefetzen,III. Aufl., Muͤnchen 1911.

2. Die Faͤlle derwweitenGruppe, welcheman mit unzutreffendemAusdruckeals eigentliche
Verwaltungsrechtssachenbezeichnet,enthält Art. 8 des Ges. Das Verzeichnisist durch folgendeBe=
stimmungenerweitertworden:

a) Ges. über das Gebührenwesen,nunmehrGebührengesetzin der Fassung v. 13. Juli 1910,
Art. 195, 237, 250;
Art 9 Ges. über die bayer. Erbschaftssteuerv. 18. Aug. 1879 in der Fassungv. 2. Juni 1899,

rt. 38;
J) Ges.,die Aufhebungder unter demNamenNeujahrsgelderu. dgl. bestehendenAbgabender

Israeliten betr., vom 26. März 1881 Art. 5;
d) Ges. über die Haltung und Körung der Bullen, Eber, Ziegenböckeund Schafböckev.

13.Aug.1910Art. 8;
0) vom 14. März 1890(G. u. V. Bl. S. 111), Art. 33 der diess.Gem.Ordn. betr.;
f) Ges., dieFartsehung der Grundentlastung betr., v. 2. Febr. 1898, 12. Sept. 1899 Arl. 19;

bet * Eiis=v. 9. Juni 1899,dieAblösung der Steuer,Umlagen u. Zollfreiheit derStandesherren
etr., Art. 4;

h) Ges. v. 30. Juni 1900,die Abmarkung der Grundstückebetr., Art. 19;
i) Wassergesetzv. 23. März 1907 Art. 177;
k) Fischereigesetzv. 15. Aug. 1908 Art. 96;
1)R.Stellenvermittlergesetzv. 2. Juni 1910 § 10 mit Vollzugsverordnungv. 5. Okt. 1910;

mm)Kirchengemeindeordnungv. 24. Sept. 1912 Art. 96.
Im übrigen finden sichdie durchdie neuereGesetzgebung(val.Vereinsgelse v. 19.April 1908

mit Vollzugsgesetzhierzu v. 6. Juli 1908 Art. 1, Warenhaussteuergesetzv. 14. ug 1910 Art. 20,
Hundrabgabengesetv. 14.Aug. 1910Art. 18, sowieEinführungsgesetzzu den Ges. Überdie direkten

teuern betr., v. 14. Aug. 1910, Art. 5) cingeführtenAnderungen und Ergänzungen des Art. 8
des V.G. H.G.=s,vorgetragenbei Buchert a. a. O. in den Anmerkungenzu Art. 8 V.G.H.

?7Ges.Art. 45 Abs. I, III. Bgl. W. Krais, Kommentar, S. 204f.
10Ges.Art. 9 Abs. II. 11Ges.Art. 17 Abs. I.
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1. Die Gemeindebehördenals solchesind nur in wenigenFällen18 ersteInstanz.
Zweite Instanz ist alsdann die Gemeindeaufsichtsbehörde,d. h. die Kreisregierung,
Kammer des Innern, oder das Bezirksamt, je nachdemdie Gemeindeeineunmittelbare
oder eine mittelbare ist; dritte Instanz ist stets der Verwaltungsgerichtshof18.

2. Für die Mehrzahl der Verwaltungsrechtssachen,die hier in Betracht kommen,
sind die Distriktsverwaltungsbehördenerste Instanz 1. Hier ist für die Regel die
Kreisregierung, Kammer des Innern, zweite, der Verwaltungsgerichtshofdritte
Instanz15.

3. Die unter Ziffer1 und 2 dargelegtenVorschriften erleidenin einerReihe von
gesetzlichbestimmtenFällen1%Ausnahmen. Soweit nämlichin diesenFällen nachden
bestehendenGesetzenoder Verordnungen die Distriktsverwaltungsbehörde erste oder
zweite Instanz ist, geht die Beschwerdegegenderen Entscheidungenunmittelbar an den
Verwaltungsgerichtshof 7. Diese Anordnung des GesetzesbegründetkeineZuständigkeit
der Distriktsverwaltungsbehörden,wo dieselbenicht ohnehin vorhanden ist, sondern sie
setzt zu ihrer Anwendbarkeit dieseZuständigkeit voraus18. „Ferner ist zu beachten,daß
bei jenenDistriktsverwaltungsbehörden,welchezugleichGemeindebehördensind, also bei
den unmittelbaren Stadtmagistraten, nur dann die Überspringung der Regierungs=
instanz statthat, wenn die angefochteneEntscheidung vom Magistrate als Distrikts=
verwaltungsbehörde,nicht wenn sie vom Magistrate als Gemeindebehördeausging.“ 15

4. Erste Instanz in Verwaltungsrechtssachenkönnenendlichdie Kreisregierungen,
KammerndesInnern20undKammernderFinanzen?, sein. Der Verwaltungsgerichts=
hof ist alsdann zweite Instanz. ·

Ülberall, wo der Verwaltungsrechtswegeröffnet ist, kann der Verwaltungsgerichts=

13Einprüch Ven die Wahllisten für Gemeinde=u. Kirchenverwaltungswahlen.Ges.Art. 8
Ziff. 33, 37 Art. 9; diesf.Gem.Ordn. Art. 176 Abs. V, pfälz. Gem.Ordn. Art. 105 Abs. V. Bgl.
unten § 114 und §§ 290,2911 W. Krais, Kommentar,S. J62 f.; vgl. Reger=Dyroff, V.G. G.,
Anm. 3 IV zu Art. 9 S. 303.

158Ges.Art. 9 Abs. I. Dazu die gründlichenErörterungenvon G. Kahr, Kommentar,S. 54
Anm., 127f. Die Außerung, von W. Krais a. a. O. S. 117, daß bei eihentlichenGemeinde=
angelegenheiten mittelbarer Gemeindenvier Instanzen vorkommen können, erklärt ch aus seiner
Auffassungder Gemeindebeschlüsse(ebendaS. 115)als instanziellerBescheide.Es ist indessen Kahr
darin beizustimmen,daß solcheVerwaltungsbeschlüsekeineverwaltungsgerichtlichenEugscheidungen
sind. Der Rechtswegbeginnt erst nach ihrer Anfechtung.EbensoEntsch.d. V.G.H.# S. 8, 65,
211, IV S. 429, bef.435. Vgl. nun auchW. Krais a. a. O. S. 358ff. und unten § 107; vgl.
Kahr, Gemeindeordnung,Bd. II S. 104 ff.,und Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 3 II zu Art. 9.

14Bezüglich der unmittelbaren Magistrate ist zu beachten,ob sie im einzelnenFalle als
Gemeinde=oder als Distriktsverwaltungsbehördentätig werden. BVgl.die Anführungen in vor. N.
Die Zuständigkeitdes Magistrats als Distriktsverwaltungsbehördewird durchdie eigeneBeteiligung
der Gemeinde an einer Sache nicht ausgeschlossen. Diesf. Gem.Ordn. Art. 103,Ges. Art. 18. Dazu
G. Kahr, Kommentar,S. 188cFW. Krais a. a. O. S.359ff. Entsch.des V.G.H.# II S. 675,
IV S. 103. In letzteremErk. wird richtig hervorgehoben,daßAblehnungeiner Behördeals solcher
achtlic überhauptnicht möglich ist. Vgl. auchunten § 107; vgl. auch Reger=Dyroff a. a. O.
Anm.8 IIbb zu Art. 9 u. Anm. 3 zu Art. 18.

15Ges.Art. 9 Abs. II.
16Ges.Art. 8 Ziff. 1, 2, 4, 5, 9, 17, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40 (Ziff. 7, 13,

16, 20 sind weggefallen);Gebührenges.v. 13. Juli 1910Art. 195.
17Ges. Art. 9 Abf. I.
18W. Krais, Kommentar, S. 114, Entsch,d. V.G.H.3 IV S. 197. Reger=Dyroff,

Anm. 1 zu Art. 9 S. 299.
19W. Krais, Kommentar, S. 115 f., Entsch.d. V.G.H. I S. 8, 65, 211. Reger=

Dyroff a. a. O. S. 301. Diese Ansicht v. Seydels steht allerdings mit demin Anm. 14 Ge=
sagtennicht voll im Einklang; denn wenn nachdem dort Gesagtendie ZuständigkeitdesMagistrats
als Distriktsverwaltungsbehördeauchin den Sachen eigenerBeteiligung gegebenist, der Magistrat
also gem.V.G.H.G. Art. 17 auchin diesenSachen ersteverwaltungsgerichtlicheInstanz ist, dann
ist die Regierungsinstanzwohl in allen in N. 16 angeführtenFällen, auchdann zu überspringen,
wenn der Magistrat zunächstnur als Gemeindebehördebeschlossenhat. Ist nämlich gegensolchen
Beschluß der iem angerufenworden, so hat dieserdie Sache demMagistrat zur verwaltungs=
gerichtlichenEntscheidungin 1. Instanz zurückguverweisen. ·

20Beispiele bei W.Krais a. a. O. S. 116. Dazu Gef. über die NeujahrsgelderderJuden
v. 26. März. 1881 Art. 5.

Gebührenges.Art. 250, bayer. Erbschaftssteuergef.Art. 38.
29*
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hof in letzterInstanz unbeschränktangegangenwerden,und zwar selbstda, wo zwei
Instanzen bereits entschiedenhaben und nach bisherigem Rechte die Berufung an die
dritte Instanz ausgeschlossenoder eingeschränktwar 7.

Für diejenigenSachen,welche,als das Gesetzvom 8. August 1878 in Kraft trat, nach den
bisherigenVorschriftenbereitsendgültigentschiedenwaren, ist, von Fällen derWiederaufnahmeabge=
sehen,derVerwaltungsrechtswegverschlossen.RechtshängigeSachen wurden,sofernsie nicht bereits
in der Ministerialinstanz schwebten,den neuenBestimmungenunterworfen. Soweit in denFällen,
wo nunmehrdieBeschwerdevom Untergerichteunmittelbar an denVerwaltungsgerichtshofgeht,die
Kreisregierungen,Kammern des Innern, bereits mit Beschwerdeangegangenwaren, hattendiesezu
entscheiden,jedochwar Beschwerdean den Verwaltungsgerichtshofalsdann nochzulässig?s.

5 89. Die Parteien und deren Vertretung. Der Verwaltungsstreitsetztwie
jederRechtsstreitzwei streitendeTeile voraus,von deneneinereinenAnsprucherhebt,
der andereihn leugnet!1.Die beidenStreitteile könnenmöglicherWeiseauchProzeß=
parteien sein; aber notwendig ist dies nicht. Die Staatsgewalt als solche? verzichtet
in der Regel, wenn ein öffentlicherRechtsstreitzwischenihren Organen und einem
Einzelnen oder einer Körperschaft entsteht, auf die Rolle einer Partei im Prozesse.

Dies hat sowohl einen inneren wie einen äußeren Grund. Der erstere liegt darin, daß die
Staatsgewalt nach ihrer Natur und ihrer Stellung im öffentlichenRechtsstreitees nicht darauf ab=
gesehenhat, derPrivatpartei gegenübereinenSieg zu erfechten,sonderndaßsie nichtsAnderes wollen
kannund wollen darf, als denSieg des objektivenRechtes. Die Staatsgewalt als Partei des öffent=
lichenRechtsstreiteswill also odersoll dochnichtsAndereswollen, als was dieverwaltungsrichterliche
Tätigkeit bezweckt.Darum kann die Staatsgewalt auf eine Parteivertretung verzichtenund, da im
Verwaltungsrechtsstreitedas öffentlicheInteressenichtsAnderes fordert, als die Wahrung des öffent=
lichen Rechtes, die Wahrnehmung des ersterenals zusammenfallendmit der Wahrnehmung des
letzterenlediglich demVerwaltungsgerichteüberlassen. Zu dieseminneren Grunde tritt der außere,
daß bei derVereinigungderVerwaltung undVerwaltungsrechtspflegein den unterstenund mittleren
Instanzen der Verwaltungsrechtsstreit da, wo die Staatsgewalt Partei ist, meist durch Akte ebenjener
Behörde als Verwaltungsbehörde entsteht, welchefür die Streitsache Verwaltungsgericht ist. Es läßt
sichnicht verkennen,daß in solchenFällen das Verwaltungsgerichtaus der Rolle des unbefangenen
Richters möglicherweisehinausgedrängtwerdenkann. Der Befürchtung,daß dies eintrete,verdankt
das Verlangen nach völliger Trennung der Verwaltungsrechtspflegevon der Verwaltung seinenUr=
sprung. Indessen ist es immerhin amtliche Pflicht des Verwaltungsrichters, wenn er als solcher
handelt, seineEigenschaftals Verwaltungsbeamterzu vergessen,und sollte die Privatpartei der Mei=
nung sein, dies sei ihm nicht gelungen,so stehtderWeg zum Verwaltungsgerichtshofeoffen,dernur
Gericht ist. Der Rechtsschutzder Privatpartei wird sonach durch den Umstand nicht wesentlich ge=
fährdet, daß in denunterenInstanzendieVerwaltung und die VerwaltungsrechtspflegedenselbenBe=
hördenobliegt. Dagegenkanndie mangelndeRolle einerProzeßparteifür die Staatsgewalt denNach=
teil haben,daß sie ein verwaltungsgerichtlichesUrteil, welchesihr nicht gerechtfertigterscheint,der
Partei aber genehmist, über sichergehenlassenmuß, ohneein Rechtsmittelzur Hand zu haben.

:22Ges.Art. 9 Abs. 11I. W. Krais, Kommentar, S. 116f.; G. Kahr, Kommentar, S. 180.
Das Gefs.fügt bei: „soweit die Reichsges.nicht entgegenstehen“.DieserBeisatz ist sowohl überflüssig
als auchz. Z. gegenstandslos.In denFällen der §§ 20,21 derR.Gew.Ordn., welcheman im Auge
atte, ist die Schaffungeiner dritten Instanz nicht untersagt. Vgl. unten § 278; vgl. Reger=
hroff a. a. O. Anm. 7 u. 8 zu Art. 9 II.

28Ges. Art. 52. Dazu G. Kahr, Kommentar, S. 267ff.
§589]1 Im Verfahren des Art. 7 Abs. II—V handelt es sichausnahmsweisenicht um einen er=
obenen und bestrittenen Anspruch und ist es deshalb auch nicht notwendig, daß eine Leugnung des
Unspruchesoder überhauptein Antragsgegnervorhandensei. Vgl. oben§ 86 a. E.

: Nicht der Fiskus. Vgl. z. B. Entsch.d. V.G.H##IV S. 105.
Darauf bruht die UnterscheidungzwischenParteistreitigkeitenund Rechtsbeschwerden,die

nur eine prozessuale,keinesachlicheBedeutunghat. Vgl. darüberO. v. Sarwey, das öffentliche
Recht u. die VerwaltungsrechtspflegeS. 113ff. Das Wesen des öffentlichenRechtsstreitesfordert
nur, daß es sichdabei um öffentlichesRecht handelt; dagegenist es begrifflichgleichgültig, ob die
Parteien Privatleute oderKörperschaftenoder die Träger öffentlicher Gewaltensind. Man kann
nicht sagen, daß, wo letztere um öffentliches Recht streiten, die verwaltungsrichterliche Tätigkeit eine
andere sei, als sonst, und daß sie dann das obiektive Recht in einer unmittelbareren Weise schütze
als in anderenFällen. #l. dieUnterscheidungbei G. Meyer=Dochow, Lehrb. desdeutschenVer=
waltungerechtes,3. Aufl., 1 (38§814, 15).

Ganz selbstverständlichist, daß eine Unterbehördedie Entscheidungeiner Oberbehördenicht
im Verwaltungsrechtswegeanfechtenkann. Entsch.d. V.G. H####S. 139.
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Eine Ausnahme von diesenGrundsätzenbestehtnur für die Streitigkeiten vor den
verwaltungsrechtlichenSenaten der Regierungsfinanzkammern5. Hier ist die Staats=
gewalté durcheinenStaatsanwalt vertreten,der die RechteeinerProzeßpartei hat.

Eine völlig andereStellung hat die Staatsanwaltschaftbeim Verwaltungs=
gerichtshofe. Sie vertritt die Staatsgewalt nicht als beteiligte Prozeßpartei, sondern
das „öffentlicheInteresse“ an einer richtigen und gleichmäßigenRechtsprechung7.

Das Auftreten als Prozeßpartei im verwaltungsgerichtlichenVerfahren setzt
rechtliche Beteiligungan derStreitsachevoraus: dasAuftretenals Kläger, dasVor=
bringen einerVerwaltungsklage, d. h. der Behauptung, daß der Kläger in einemöffent=
lichen Rechteverletztwordensei, und das Verlangen der Abhilfe. Dadurch unterscheidet
sichdieVerwaltungsklagevon derVerwaltungsbeschwerde,welchelediglicheineBitte an
die höhere Verwaltungsbehördeenthält, daß letztere eine beschwerendeVerfügung der
Verwaltungsunterbehördeaufhebenoder ändern möge. Gegenstand der Verwaltungs=
beschwerdekanneineRechtsverletzungoder einebloßeInteressenverletzungsein,Gegenstand
der Verwaltungsklagenur eine Rechtsverletzungs.

Die ProzeßrollendesKlägersunddesBeklagtensind für das verwaltungsgericht=
liche Verfahren da gegenstandslos,wo nur eine Prozeßpartei auftritt. Sie haben aber
auch da, wo zwei Prozeßparteien vorhanden sind, keine erheblichesachlicheBedeutung.
Es gibt im verwaltungsgerichtlichenVerfahren keineBeweislast, sonderndie Ermittlung
der objektivenWahrheit ist Aufgabe des Verwaltungsrichters. Die materiellrechtlichen
Sätze darüberaber, was objektivfeststehenmuß, damit einRechtoderRechtsverhältnisals
vorhanden angenommenwerden darf, gelten unabhängig von der verwaltungsgericht=
lichen Prozeßrolle ?.

Das verwaltungsgerichtlicheVerfahren kennt, abgesehenvon den Verhandlungen
desKompetenzsenatesbeimVerwaltungsgerichtshofe10, keinenAnwaltszwang.Der ver=
waltungsgerichtlicheProzeß ist Parteiprozeß. Die Parteien könnenden Prozeß allein
oder unter Verbeistandungoder durch einen Prozeßbevollmächtigtenführen11. Die
Verwaltungsgerichte!2 sind jedoch befugt, mehreren im gleichenInteresse Beteiligten
(Streitgenossen)die Bestellung eines gemeinsamenBevollmächtigten aufzutragen und

— 9 einensolchenauf Kostender Säumigen von Amts wegenaufzu=
tellen18.

Im letzterenFalle müssendie Streitgenossenvon der AufstellungdesBevollmäch=
tigten verständigtwerden,sonstist sieunwirksam11. Die amtlicheVollmachtgilt so
lange, bis sie durch amtliche Verfügung zurückgenommenist. Letzteresmuß geschehen,
sobald die Streitgenossenihrerseits einen Bevollmächtigten aufstellenund hiernach die
Zurücknahmeder amtlichenVollmachtbeantragen½.

5 Gebührenges.Art. 250; bayer. Erbschaftssteuerges.Art. 38. ·
CDiebeiden anges.Ges. sagen„das Aerar“. Das ist aber nicht richtig. Der Fiskus, d. h.

der Herrscherals Inhaber desStaatsvermögens,hat keineSteuer=oderGebührenforderung,sondern
die Staatsgewalt,d. h. der Herrscherals Inhaber der Finanzhoheit.

7 Ges.Art. 4 Abs. I. Dazudie Begründung des Entw.bei G. Kahr, Kommentar, S. 28 f.,
vgl. auch W. Krais, Kommentar, S. 39. O. v. Sarwey a. a. O. S. 713 f., der die Stellung der
Staatsanwaltschaftbei dem bayer.V.G.H. richtig erkennt,bezeichnetsie gleichwohlals „nicht ganz
klar“. Die Sache scheintmir indessen,wenn man die obenerörtertengrundsätzlichenGesichtspunkte
festhält, völlig klar zu sein. Es gibt hierkeine„sachlichenöffentlichenInteressen“, die über die
Wahrung desGesetee. hinausgehen. Vgl.auch Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 1 zuArt. 4,

Anm. 2 a undb zu Art.8, S. 166, 199, 203; vgl. auchdieAusführungen des früheren Oberstaats=
anwalts am Verwaltungsgerichtshofv. Müller über die Stellung des Staatsanwalts am Verw.=
Heri ishch bei Vertretung der öff. Interessen; angeführtbei Reger=Dyroff Anm. 2 zu Art. 42

es.
Bgl. hierher E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.RechtesS. 794ff.

° Das Ges. sagt stets „Beteiligte“. Vgl. auchReger XI S. 242.
10Vollz. Vorschr.vom 25. Januar 1901 § 45.
11 Ges.Art. 19 Abf. I. 12Entsch.d. V.G.H.#sVII S. 51.
15 Ges.Art. 19 Abs. III. W. Krais, Kommentar, S. 173, 419 f.; G. Kahr, Kommentar,

S. 191. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 6ff. zu Art. 19 Abs. III S. 405.
14 Entsch, d. V.G.H.#S VII S. 51.
1 Entsch.d.V.G.H.sXIII S. 180,375.
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Die Staatsregierungist ermächtigt,die Befugniszur ÜbernahmeeinerVertretung
vor den einzelnenInstanzen näher zu regeln16.

Im allgemeinen können nur prozeßfähigePersonen17 als Bevollmächtigte oder
Beiständebestelltwerden. Personen, welche,ohneRechtsanwältezu sein, die Vertretung
oderVerbeistandungvor Gerichten oder Verwaltungsbehördengeschäftsmäßigbetreiben,
kann die Zulassung als Vertreter oder Beistände in Verwaltungsrechtssachenversagt
werden. Armenanwältewerdennichtbeigegeben.Das Staatsärar wird im Rechtsstreite
regelmäßigdurch die Fiskale vertreten185.

Die Bevollmächtigten,mit AusnahmederFiskale, habenschriftliche(auchproto=
kollarische)Vollmachtzu denAktenabzugeben.PrivaturkundenmüssenaufVerlangen
der Behörden unter Umständendurch eine öffentlicheBehörde beglaubigt sein12. Ohne
solche Vollmacht darf ein Bevollmächtigter nicht zugelassenwerden20. Der Mangel
der Vollmachtist von Amts wegenzu berücksichtigen21.

Die VollmachtkannentwedereigentlicheProzeßvollmachtsein,d.h.aufdieFührung
onn überhaupt sich beziehen,oder nur auf einzelneProzeßhandlungensich

ecken.
Im allgemeinenhat das, was derBevollmächtigteinnerhalbderGrenzenseiner

Vollmachttut oderunterläßt,unmittelbareWirkungfür diePartei 22. Doch sind,ent=
sprechendden Grundsätzendes verwaltungsgerichtlichenVerfahrens23, tatsächlicheEr=
klärungen von Bevollmächtigten stets auf ihre objektive Wahrheit zu prüfen. Sie
könnenalso, falls sie sich als unrichtig herausstellen,denVertretenen niemals schaden.
Die KündigungderVollmachtwird nachaußenhin erstmit derAnzeigebeidemProzeß=
gerichtewirksam24. Die Frage, ob durch Tod des Vollmachtgebersoder durch Ande=
rung in seinerProzeßfähigkeitoderseinergesetzlichenVertretung die Vollmacht aufgehoben
werde, ist an sicheineFrage der Auslegung der Vollmacht. Indessen ist, zumal da im
Zivilprozesse25für solcheFälle Fortdauerder Vollmachtangenommenwird, dieFrage
im Zweifel wohl zu verneinen. Im verwaltungsgerichtlichenVerfahren kann es sich
übrigens vielfach ergeben,daß durchdenTod einerPartei der Rechtsstreit gegenstands=
os wird.

§ 90. Leitende Grundsätze des verwaltungsgerichtlichenVerfahrens. Die
leitendenGrundsätzedes verwaltungsgerichtlichenVerfahrens sind folgende.

Die ProzeßparteienhabenAnspruchauf rechtlichesGehör1, d. h. darauf, daß
vor der richterlichenEntscheidungihnen die Möglichkeit der Rechtsverteidigunggeboten
werde. Das Gesetz fordert die Ladung der Beteiligten bei mündlicher Verhandlung
unbedingt. Bei schriftlichemVerfahren vor demVerwaltungsuntergerichtewird das

1°Ges.Art. 19 Abs. IV. G. Kahr a. a. O. S. 192, § 4 u. 45 der Vollz-Vorschr. v.
25. Januar 1901.

11Die Hestimmungender R.Z.P.O. über Prozeßfähigkeit sind auch in Verwaltungsrechts=
sachenanzuwenden. S. nisch d. V.G.H.b v. 6. Okt. 1905; Reger, Lutscheidun en der Gerichte
und VerwaltungsbehördenBd. XXVI S. 138. Andere Bestimmungender 3.P. z. B. § 266
finden keinedirekteAnwendung. Entsch.d. V.G.s Bd. XXIII S. 89.

1 4- dieAusführungenEntsch.d. V.G. H.s XIII S. 287. Reger=Dyroff, V.G.G. Anm. 2
zu Art. 19.

1°Vollz. Vorschr. vom 25. Januar 1901 § 4 Abs. III.
20Anders R. Z.P.O.§ 89.
1 Val. N.Z.P.O. § 88 Abs. II.
: Bgl. R.3.P.O.8 85.
28 Ges. Art. 20 Abs. 1 mit 14 Abs. I.
24Vgl. N.-.V.. 5 87 Abs. I, Entsch,des V.G.H.S III S. 469. Der Bevollmächtigtekann

also, wenn er gekündigt, aber Anzeige darüber beim Verwaltungsgerichtenochnicht erstattethat,
für denVertretenen noch bei Gericht handeln. Inwiefern er in dieserBe iehung Verpflichtungen
gegen den Auftraggever at, ist eine Frage des bürgerlichenRechtes. Vgl. K.J.0. §* 87Abf. II
un 4 aeh . des ZivilprozeßrechtsI S. 231.dazu Plan

75N. Z.P.3.P
1890) Ges. Art. 27, 85 Abs. L, 45 Abs. III. Entsch.d. V. G.H.s II S. 104 (Zeile 6 v. u.), IV
S. 453, XI S. 549. Vgl. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 11, VII zu Art. 21 Abs. IV u. Anm. 7,
10 zu Art. 36, III.
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§ 90 Leitende Grundsätze des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. 455

rechtlicheGehör nur dann umgangenwerden können,wenn lediglich eine Prozeßpartei
vorhanden ist und das Gericht völlig zugunstender Partei erkennt2.

Das Verfahren ist regelmäßigmündlich5. Eine Ausnahme bestehtfür die Ver=
waltungsuntergerichte(Distriktsverwaltungsbehörden). Mündliches Verfahren vor der
Beschlußfassungmuß hier nur dann eintreten, wenn entwederbesonderegesetzlicheBe=
stimmungendies vorschreiben", oder mehrereProzeßparteien vorhandensind und diese
übereinstimmenddarauf antragen5. Außerdem kann und soll" der Richter über zweifel=
haften Beweisstoff mündlich mit den Parteien ohneZulassung einesSchriftenwechsels!
verhandeln. Erachtet er dabei die Vornahme eines Augenscheinesfür nötig, so muß
er die Beteiligten hierzu laden s. Im übrigen ist es dem Richter anheimgegeben,ob
er mündliche Verhandlung eintreten lassenwill oder nicht.

Die Mündlichkeit der Verhandlung hat im allgemeinennur die Bedeutung, daß
die Prozeßparteien erscheinenkönnen,nicht daß sieerscheinenmüssen. Die Verwaltungs=
gerichtesindjedochbefugt,das persönlicheErscheinender BeteiligtenzumZweckeder
Feststellung des Sachverhaltes anzuordnen, wenn dies nach Lage der Sache für not=
wendig erachtet wird. Dies gilt auch dann, wenn eine Partei durch einen Bevoll=
mächtigtenvertretenist 1°.

Im verwaltungsgerichtlichenVerfahren gibt es kein Versäumnisurteil. Wenn
eine Partei zu einer Verhandlung nicht erscheintoder bei derselbennicht vertretenist 11,
so hat dies, wenn nicht einzelneGesetzebesondereRechtsnachteileandrohen13, lediglich
die Folge, daß nach Lage der Sache erkannt wird 18.

Die mündlicheGerichtsverhandlungist in der Regel auchöffentlich. Der Grund=
satz der Offentlichkeiterstrecktsich im allgemeinenbloß auf die Verhandlung, nicht auf
die Beratung und Abstimmung der Kollegialgerichte,welchegeheimist14. Hinsichtlich
der Offentlichkeitder Beratung und Beschlußfassungder Magistrate ½5verbleibtes jedoch
bei den Bestimmungender Gemeindeordnung16.

Für die Verwaltungsuntergerichteist die Offentlichkeit der Verhandlung nicht
vorgeschrieben.Der Richter kannsie aberzulassen,sofernnachseinemErmessenRück=
sichtender Sittlichkeitoderdes öffentlichenWohles nichtentgegenstehen7.

Bei den höherenVerwaltungsgerichten erleidet der Grundsatz der Offentlichkeit
der Fs sowohlallein als auchzugleichmit jenemder Mündlichkeiteinzelne

usnahmen.

* Vgl. W. Krais, Kommentar,S. 426f. Es ist selbstverständlich,daß, wenn die Partei in
ihrer Eingabe an die Behördebereits alles gesagthat, was zu sagenwar, die Forderung des recht=
lichenGehöresschondamit erfüllt ist. Ges.Art. 38,41 Abs. III.

* Vgl. W. Krais, Kommentar,S. 186; G. Kahr, Kommentar,S. 218; Reger=Dyroff
a. a. O. Anm. zu Art. 33.

5Ges.Art. 27 Abs. III. Daß, wo nur eine Prozeßpartei vorhandenist,dies keinenAnspruch
auf mündlicheVerhandlung hat, ergibt der Wortlaut und der Zweckdes Ges. Bgl.auch§ 9 der
Vollzugsvorschr.v. 25. Januar 1901.

Do. h. dies ist seine Amtspflicht, nicht ein Recht der Parteien; denn die Würdigung, ob der
Beweisstoffzweifelhaft ist, ist Sache seines Ermessens.

7 VBal.R. Z.P.O. 8 137 undGes. Art. 27, II. 8Ges.Art. 27 Abs. IV, 29.
° Vollz.Vorschr. vom 25. Januar 1901 § 9.
10Ges.Art. 19 Abs. II, E.F.VH. VII S. 51.
11Wo persönlichesErscheinenangeordnetwar, ist der Bevollmächtigte,der ohnedie Partei

erscheint, zurückzuweisen.G. Kahr, KommentarS. 191: vgl. auch Reger=Dyroff a. a. O.
Anm. 5 zu Art. 19.

12Darüber W. Krais, Kommentar,S. 188; G. Kahr, Kommentar,S. 218. Wegen „be=
sondererRechtsnachteile“vgl. z. B. WassergesetzArt. 168 Abs. V.

18Ges. Art. 27 Abs. IV, 35 Abs. I, 41 Abs. III. Vgl. auchO. v. Sarwey, Das öffentliche
Necht=u. die Verwaltungsrechtspflege,S. 729ff.; vgl. auchReger=Dyroff a. a. O. Anm. 1 zu

rt. 28. «
« GePlrh 36Ab.VArt38.Vollz.Vorfchr.v.2-5.Januar1901§26.
15Ges.Art. 30 Abs. II. »
16 Diess. Gem.Ordn. Art. 105 Abs. I-III. Vgl. W. Krais, Kommentar, S. 189; G. Kahr,

Kommentar, S. 219; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 2 zu Art. 30.
17Ges. Art. 28; Vollz.Vorschr. § 11. Dies gilt auchfür die vorbereitendenVerhandlungen

vor demmagistratischenKommissärenachArt. 30 Abs. I. G. Kahr a. a. O. S. 219.
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Durch SenatsbeschlußkanndieOffentlichkeitder ganzenVerhandlungoder eines
Teiles derselbenaus RücksichtenderSittlichkeit oderdes öffentlichenWohles beschränkt
werden. In diesemFalle hat jeder Beteiligte das Recht, drei Vertrauensmänner zur
Verhandlungbeizuziehenis. ÜberdieBeschränkungderOffentlichkeitwird in geheimer
Sitzung verhandelt.Der Beschluß,welcherdie Offentlichkeitbeschränkt,muß öffentlich
verkündetwerden1°.

Beschwerden,welchewegeneingetretenerRechtskraftdes angefochtenenBescheides
offenbarunzulässigsind, könnenohne weitereVerhandlung durchSenatsbeschlußin
geheimerSitzung, beimVerwaltungsgerichtshofenachAnhörung desStaatsanwaltes20,
zurückgewiesenwerden2#1.In zweifelhaftenFällen muß öffentlicheund mündlicheVer=
handlungeintreten.

Beschwerdenin bezugauf Ablehnung oder Ausschließungeines Verwaltungs=
richters sowie in bezug auf Zwangsvollstreckung müssen von den Senaten in geheimer
Sitzung, beim Verwaltungsgerichtshofe nach Anhörung des Staatsanwaltes 22, ver=
handelt und entschiedenwerden2.

Bei demVerwaltungsgerichtshofeist außerdemin geheimerSitzungzuentscheiden,
wenn über die Notwendigkeiteiner AktenergänzungMeinungsverschiedenheitzwischen
dem Berichterstatter und dem Staatsanwalte besteht?“.

Es wird das Verfahren von der Offizialmaxime beherrscht25. Der Satz,
daß derRichter nur auf Anrufen, auf Klage hin, tätigwird, gilt für das verwaltungs=
gerichtlicheVerfahren nicht26. Dies ist notwendigeFolge teils der oben erörterten
Eigentümlichkeit dieses Verfahrens, daß die Parteien des materiellen Streites nicht
notwendigauchbeideProzeßparteiensind, teils der innerenNatur der Verwaltungs=
rechtssachen.Es kannnämlich geschehen,daß eineVerwaltungsbehörde,welchezugleich
Verwaltungsgerichtist, in ihrer ersterenEigenschaftauf Zweifel über ein Rechts=
verhältnis stößt, derenBeseitigungihre amtlichePflicht und nur im Verwaltungs=
rechtswegemöglichist. In solchemFalle darf dieBehördenichtwarten, bis sichetwa
eine Prozeßpartei zur Betreibungder Sache gefundenhat, sondernsiemuß das ver=
waltungsgerichtliche Verfahren von Amts wegen einleiten und dadurch das Auftreten
derProzeßparteioder derProzeßparteienhervorrufen27. Ahrlich verhältsichdie Sache
dann, wenn die höhereVerwaltungsbehördeaus den angegebenenGründen Anlaß zu
einer Weisung in dembezeichnetenSinne nimmt. Wo dagegenein Interessein Frage
kommt,das von denVerwaltungsgerichtenals Verwaltungsbehördennicht zu vertreten
ist, oder wo das staatlicheInteressedie Einleitung des verwaltungsgerichtlichenVer=

18Ges.Art. 34 Abs. I, II, Art. 41 Abs. III. Der Vorbehalt „besonderergesetzlicherVor=
schriften“ in Abs. I des Art. 34 ist mit W. Krais g. a. O. S. 194 für kegenstandsloszu erachten.
G. Kahr a. a. S. 230 nennt als Ausnahmen dieFälle des Art. 94 Abs.V desBrandversicherungs=
ges.vom 3. April 1875 und des § 21 der R.Gew.Ordn. Was die erstereBestimmung anlangt, so
betont diesedie Offentlichkeitder Verhandlung nicht in einer Weise, daß man annehmenkönnte,sie
habe durch die spätereVorschrift des Ges. vom 8. Aug. 1878 nicht berührt werdensollen, zumal ein
innerer Grund hierfür nicht wohl abzusehenwäre. Was dieR.Gew.Ordn. betrifft, soentscheidetnun
§ 21 Ziff. 5 (Zusatzdurch Art. 2 der Nov. vom 1. Juli 1883).

15 Vollz=Vorschr.§ 20 Abf. II.
20Ges.Art. 42Abf.I.
*1 Ges.Art. 32 Abs. I, Art. 41 Abs. III. G. KRahr, Kommentar, S. 228., W. Krais, Kom=

mentar, S. 191f., 440f.; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 1—8 zu Art. 32 Abfs.I.
22Ges. Art. 42 Abs. I.
23 Ges.Art. 32 Abs. II, Art. 41 Abs. III. W. Krais, Kommentar S. 441 f. Eine Zu=

ziehung der Parteien findet hier nicht statt. Beweis die Worte: „außer den in Art. 32 bezeichneten
Fällen"“ in Art. 33. Diebeteiligten dürfen aber in schriftlichemVerfahren einvernommenwerden.
Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 9—14zu Art. 32.

:4Ges. Art. 41 Abfs.II.
25.Hierübrr insbes.L. Menzinger in Bl. f. adm. Pr. Bd. 58 S. 209ff.
26 Vgl. Begründung: „Bestrittene Rechtsansprücheund Verbindlichkeiten“ liegen vor, „wenn

die bezüglichenRechte oder Verbindlichkeiten von Beteiligten oder von den Verwaltungs=
behörden bestrittenoder beanstandetwerden.“ G. Kahr, Kommentar,S. 181; W. Krais, Kom=
mentar, S. 174 mit 421; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 1 zu Art. 20, und Anm.4 zu Art. 14,
Anm. 14 zu Art. 36.

7*7Mgl. auchVollz. Vorschr. § 15.
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fahrens nicht erheischt, da ist selbstverständlichdie verwaltungsgerichtlicheTätigkeit
durch das AuftreteneinerProzeßparteibedingt.

Die „Verhandlungsmaxime“8, d. h. der Grundsatz,daß das Gericht bei der
Entscheidung an das Parteivorbringen und die Parteianträge gebundenist, gilt für das
verwaltungsgerichtlicheVerfahrennicht29. Die FeststellungdesSachverhaltesgeschieht
von Amts wegen30. Die Verwaltungsgerichtesindnicht auf denBeweisstoffbeschränkt,
der von denBeteiligten gebotenwird; sie habenvielmehr aus eigenerPflicht für Auf=
klärung des Sachverhaltes zu sorgen31.

Aus der Aufgabedes Verwaltungsgerichtes,denwahrenSachverhalt,selbstim
Gegensatzezu demParteivorbringen, zu ermitteln, ergibt fich dessenRecht, unabhängig.
von den Parteianträgen die rechtlichenFolgerungen aus dem gefundenenSachverhalte
zu ziehen und denselbengemäßzu erkennen32. Dies gilt für alle Instanzen des Ver=
waltungsrechtszuges, und es ist nur eineAnwendung jenesGrundgedankens,wenn das
Gesetz53 ausspricht, daß der Beschwerderichterauchzum Nachteile des Beschwerdeführers
die vorinstanzlicheEntscheidungändernkann#. Der Satz inder ne eat ultra petita

artium findet also auf das verwaltungsgerichtlicheVerfahren im allgemeinenkeine
nwendung. Eine Ausnahme wird man nur für den Fall zulassendürfen, wo eine

Prozeßpartei ihren Anspruchselbstunter das gesetzlichzulässigeMaß beschränkthat, wenn
kein öffentlichesInteresse dabei durch das Verwaltungsgericht wahrzunehmenist5.

§ 91. Zustellungen, Fristen, Tagfahrten, Protokolle. Unter Zustellung!
wird auch im verwaltungsgerichtlichenVerfahren die vorschriftsmäßigeAushändigung,
eines Schriftstückesin Ur= oder Abschrift verstanden. Die Zustellungenkönnensich auf
Schriftsätze der Parteien und auf gerichtlicheErlasse beziehen. Unter letzterensind die
Ladungen und die Entscheidungenhervorzuheben.

8 Dgl. hierher auchEccius, Die Parteien im Verwaltungsstreitverfahrendespreuß.Rechts,
Kartmanns Zeitschr. f. Gesetzgeb.u. Praxis auf dem Gebiete des öffentl. deutschenRechts III
S.

* Es handelt sichbie natürlich nicht um solcheErklärungen, durchwelcheeineProzeßpartei
d =*s Werttreterinnerhalb ihrer Befugnis über ein zustehendesRechtverfügen. Vgl. Entsch.d.5 ,

so GIArt 20 J; vgl. Art. 14 Abs. J, 36 Wel. III.
1 Ges.Art. 27 Abs. 1; val. auchE. d. V.G.H.3 XIV S. 215, XXIV S. 425, XXV S. 74.

obereinstimmendEntsch.d. V G.HH. XI S. 549; vgl. auchV S. 333 (339),VIII S. 115,
152, XIV S. 50 (64), 215, 364 (368).

33Ges.Art. 36 Abs. IV, 41 Abs. III. »
«Vgl.diebeiG.·Kahr,Kommentar,S.234f.,angef.AußerungenundBeispiele,welche

das Verhältnis vollkommendeutlich machen. Der Grundsatzgilt auch für dieFälle des Art. 10.
Entsch.d. V.G.H.# XI S. 310. O. v. Sarwey, Das öffentlicheRechtu. die Verwaltungsrechts=
pflege S. 728, bemerkt zu Art. 36 Abf. IV, es sei nicht ganz klar, was das Ges. hiermit gewollt
habe. Er knüpft an dieseBemerkungeinige Fragen, die aber m. E. nicht beweisen,daß das Ges.
unklar ist; denn sie sind sämtlichleicht zu beantworten.Der Gedankedes bayer.Rechtesist einfach
der, daß der Verwaltungsrichterso zu entscheidenhat, wie er es als objektivrichtig erkennt,gleich=
viel, was die Parteien beantragthaben. Er kann in der Tat dem„Kläger“ mehr oder andereszu=
sprechen,als derselbeverlangt hat. Vgl. nun auchdie treffendenAusführungen über die Offizial=
maximeim verwaltungsrechtl.Verfahrenvon Dr. Menzinger, Bl. f. adm.Pr. Bd.LVIII S. 209ff.,
deral3 Wefen derOffizialmaxime dieAufgabe bezeichnet,„das objektiveRecht im einzelnenFalle zu
verwirklichen“.

35A.M. ist E. Löning, Lehrb. desdeutschenVerw.Rechts,S. 822(vgl. auchS. 825f.): „Das
Verwaltungsgericht hat dem subjektivenRecht nur nachMaßgabe des von dem Kläger erhobenen
KlageanspruchsSchutz zu gewähren; es kann daherder Partei nicht mehrund nichts anderes zu=
erkennen,als dasjenige, was sie selbstbeantragthat.“ Löning fügt anmerkungsweisebei: „Die
bayer. Gesetzgebunghat diesenGrundsatznicht ausdrücklichausgesprochen;seineGeltung ergibt sich
aber aus der ganzenKonstruktiondes Verfahrens.“ Aus der letzterenergibt sichaber m. E. gerade
die entgegengesetzteRegel. Löning führt zugunstenseinerAnsicht dieEnsch. d. V.G.H.8 II S. 460.
an, die indessenkeinenBeleg dafür zu erbringen scheint. Die Frage, ob und inwieweit einem
Verzichte odereinemAnerkenntnisserechtlicheBedeutungzukommt, läßt sichallgemeinnicht beant=
worten. Es liegt aber in der Natur des öffentlichensechtes, daß der WirksamkeitsolcherWillens=
erklärungenengeGrenzengezogensind. Vgl. Entsch.d. V.G.H.#II S. 166,V S. 186, VI S. 70,
VIII S. S7, XIS. 430 (432),549.
1891]Vgl.Ges.Art.21Abs.IV,23.
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Die Zustellungenim verwaltungsgerichtlichenVerfahrenerfolgenstetsvon Amts
wegen. Die Zustellungder Entscheidungenin schriftlicherAusfertigung ist im ver=
waltungsrechtlichenVerfahren unbedingt geboten; auf eine derartige Zustellung kann
nicht rechtswirksam verzichtet werden. Sie geschehenim allgemeinendurch dieselben
Organe, deren sich die Verwaltungsbehörden als solche für diesen Zweck bedienen.
WichtigereZustellungen,namentlichvon Verfügungen,welcheRechtsnachteilefür den
Adressatenim Gefolge habenkönnen, sind in der Regel durchdie Post mittels Zu=
stellungsurkunde, ausnahmsweise durch den Bürgermeister der Gemeinde, in welcher
derAdressatsichaufhält, zu bewirken.Über solcheZustellungenist amtlicherNachweis
zu den Akten zu bringen.

Die Zustellung geschiehtan die Prozeßpartei oder deren gesetzlichenVertreter
bzw. den Prozeß=oder Zustellungsbevollmächtigten38.Wenn weder die Prozeßpartei
selbstnoch ein Prozeßbevollmächtigterderselbenim AmtsbezirkederjenigenDistrikts=
verwaltungsbehördewohnt, welchein der Sache ersteInstanz oder mit der Sacherhebung
betraut" ist, so kann ihr die Aufstellung eines daselbstwohnhaften Zustellungsbevoll=
mächtigtenaufgetragenwerden. Damit ist die Warnung zu verbinden,daß beiNicht=
befolgungdes Auftrages die künftigenZustellungenals Einschreibsendungender Poft
übergebenwürden,und die Zustellungalsdann selbstbei Unbestellbarkeitals geschehen
angesehenwerden würde5.

Bei Zustellungenan dengemeinsamenProzeßbevollmächtigtenmehrererBeteiligter
genügtdie ÜbergabeeinereinzigenAusfertigungoderAbschrift. Bei Zustellungenan
den gemeinsamenZustellungsbevollmächtigtenmehrerer Parteien müssendagegen,wenn
letzteresich nicht mit einfacherZustellung zufriedenerklären, so viel Ausfertigungen oder
Abschriftenübermitteltwerden,als Beteiligte vorhandensinds.

Im übrigenkommenhinsichtlichder Zustellungendie Bestimmungender §§ 180
bis 187 und §§ 199—206 der Reichszivilprozeßordnung'mit der Maßgabezu ent=
sprechenderAnwendung,daß statt derNiederlegungauf derGerichtsschreiberei(§ 182)
Niederlegungbei derjenigenDistriktsverwaltungsbehördeeintritt, in derenBezirk der
Zustellungsortliegt.

Ladungen können an die Prozeßparteien, dann an Zeugen und Sachpverständige
ergehen.Hierbei sind gegenüberMilitärpersonenund öffentlichenBeamtenund Be=
dienstetendie bestehendenbesonderenVorschriften?zu beachten10. Für die Ladungen
der Kreisregierungenund desVerwaltungsgerichtshofessind Formulare vorgeschrieben.
Die Ladungsurkundensind in der Regel mit Umgehungder Vermittlung der Bezirks=
ämtergegenNachweiszuzustellen171.

Die Prozeßfristensind richterlicheoder gesetzliche,je nachdemsiederRichternach
Ermessen festsetzt!2 oder ihre Dauer durch das Gesetzbestimmtist.

GesetzlicheFristen sinddieBeschwerdefristen.Sie betragenvierzehnTage, wenn
nicht einzelneGesetzeeine kürzereFrist vorschreiben13. Die Beschwerdefristenfind

2 Jolle Borsche " 6 Abs. I.
Vollz.Vorschr. & 6 Abs. II. Entsch. d. V.G. H. XII S. 153, XV S. 79, XXIII S. 6.

4Ges.Art. 31 Abs. I. Vollz. Vorschr. § 6 Abs. III.
* Vollz-Vorschr. § 6 Abs. II; vgl. auch § 27.
7 Vgl. dazu Art. 13 desAusf.Ges. v. 23. Februar 1879 zuR. Z.P.O. u. K.O. in derFassung

der Bekanntim. v. 26. Juni 1899, ferner Ministerialbekanntm. v. 26. Dez. 1899,die Niederlegung
von Schriftstückenim Zustellungsverfahrenbetr.(M.A Bl. d. J. 1900 S. 7)u. Min.Bek. v. 3. Januar
1900, die vereinfachteZustellung betr. (M.A. Bl. d. J. S. 12).

8 Vollz.Vorschr. § 6 oft IV——VI. Val. hierher Entsch.d. V.G.H.# #. #85,III S. 381,
IV S. 422, X S. 134 (137), XII S. 169, XIV S. 211.

Ausf. Ges. vom 23. Febr. 1879 Art. 13, Verordn. vom 25. Sept. 1879 (Weber XIII
S. 775;vgl.auchXV.S. 544).

16 Vollz.Vorschr.§ 6 Abs. VII. 11Vollg. Vorschr. §§ 17, 35.
12Vgl. z. B. eseurt. 19 Abl. III.
13Ges.Art. 22 Abs. IV, 45 Abs. II (an letztererStelle kein Vorbehalt kürzererFristen). Vgl.

hierher G. Kahr, Kommentar,S. 203ff., 249; W. Krais, Kommentar,S. 179, 205. Fr. Stein=
ach in Bl. f. adm. Pr. Bd. 58 S. 409ff., will die 14käuigeBeschwerdefristdes Art. 22 Abs. IV

für alle Verwaltungsstreitsachen,in welchendie Dauer der Beschwerdefristnicht festgesetztist, gelten
lassen. Da das bayer. Ges. v. 13. Juni 1910 für die dem VerwaltungsstreitverfahrendurchReichs=
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zugleichNotfristen, d. h. sie könnenwederabgekürztnochverlängertwerden14. Die
Beteiligten sind bei Eröffnung eines mit BeschwerdeanfechtbarenBescheidesüber die
Beschwerdefristund die ausschließendeNatur derselbenzubelehren,und dieeingereichte
Beschwerde ist zur Wahrung der Beschwerdefristunverzüglichan die einschlägigerichtige
Instanz abzugeben½.

Die Dauer der Beschwerdefristwird in der Regel von der Zustellung der schrift=
lichen Entscheidung an berechnet16. Die Beschwerde kann jedoch schon nach Ver=
kündigung der Entscheidungerhobenwerden!7. In den Fällen, wo der Verwaltungs=
gerichtshof ersteund einzige richterlicheInstanz ist 18, läuft die Beschwerdefristvon der
Eröffnung des angefochtenenBescheidesan 19. Eine Beschwerde,welcheerhobenwird,
ehe die Entscheidungamtlich verkündetwurde, wird in keinemFalle als innerhalb der
Frist erhobenanzusehensein20.

Der Lauf richterlicher Fristen beginnt, sofern nicht bei deren Festsetzungein
anderes bestimmtwird, mit der Zustellungdes Schriftstückes,in welchemdie Frist
festgesetztist, bzw. mit der Verkündigung derFrist ?1.

Für die Berechnung der Fristen gelten nunmehr in entsprechenderAnwendung
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.Fällt das Ende der Frist auf einen
Sonntag oderallgemeinenFeiertag,so endetdie Frist mit Ablauf des nächstfolgenden
Werktages?22.Bei Fristverlängerungwird die neueFrist vom Ablauf der vorigen
an berechnet,wennnicht im einzelnenFall ein anderesbestimmtist5. Dabei ist die
Frist auchdann als gewahrtanzusehen,wenn dieBeschwerdeinnerhalbdergesetzlichen
Frist bei einer unrichtigen Instanz angebrachtwurde?“.

esetzüberwiesenenSachen vorfieht, daß dieselbendurchVerordnung, entwederdem Verfahren nach
fert.16—44 oder demjenigendes Art. 45 zuzuweisensind, so ist die Frage nur nochfür die Ver=

waltungsstreitsachenaus Landesrecht,welchevor den Verwaltungsbehördenzu behandelnsind, von
praktischer Bedeutung. Daß auch für die in diesen Sachen zu erhebenden Beschwerden eine Frist
bestehen müsse, ist von Steinbach treffend dargetan; ohne solche Frist fehlt den Entscheidungen
die Rechtskraft und regelmäßig auch die Vollstreckbarkeit,zudem bleiben die entschiedenenrw“mWmr
immer rechtshängig. Die Anwendung der Beschwerdefristdes Art. 22 Abs. IV auf dieseSachen
liegt gedenfalls näher als die Anwendung irgendeinerAnfechtungsfristder Prozeßordnungen. Vgl.
anch eger=Dyroff a. a. O. Anm. 14—16 zu Art. 22 u. Anm. 7 zu Art. 45.

1.Ges.Art. 22 Abs. V, vgl.N. 8 224 Abs. I.
1 Vollz.Vorschr. §§ 7 Abs. I, II,III, 42 Abs. III. Die Beschwerdefristbelehrungbildet eine

wesentlicheund wichtige, verantwortlicheMufgebeder entscheidendenBehörde. Vgl. auchReger=
Dyroff a. a. O. Anm. 8 u. 14 zu Art. 22 S.471. Ferner k. Deklaration v. 15. Juni 1898,die
Wahrung der Beschwerdefristin Verwaltungsrechtssachenbetr. (G.V.Bl. S. 294).

10 Ges. Art. 22 Abs. V. gl. dazu Entsch. des V.G.H## S. 388 (Feststellungder Ver=
kündigungszeit), XII S. 153 (durchZustellung an die Parteistelle statt an den Prozeßbevollmächtigten
— dgl. oben Anm. 3 — wird die Feist in Lauf gesetzt).Entsch. d. V.G.H.# XVI 206. 4

!7 G.Kahr, Kommentar, S. 205; Entsch, d. V.G.H.s I S. 320, XXV S. 134, XXVI
S. 362. Anders RN.Z.P.O.§ 516 Abf. II.

18Ges.Art. 10.
1PGes.Art. 45 Abs. I, II. Vgl. Entsch,des V.G. H.3 III S. 225f. S. auch I S. 194, IV.

S. 131. Vgl. auchReger=Dyroff a. a. O. Anm. 8 zu Art. 45.
20Mit dieserBeschränkungist derAnsicht v. W. Krais, Kommentar, S. 180,beizupflichten.

Das Ges. scheint (vgl. G. Kahr, Kommentar, S. 205) nicht mehr fordern zu wollen, als daß die
angefochteneEntscheidungim AugenblickederBeschwerdeerhebungbereits verkündet,also rechtlichins
Leben getretenist. Dagegenwird nicht verlangt, daß die amtlicheGeffnung der Entscheidungan
den Beschwerdeführerbereits geschehensein müsse. Vgl. Entsch.d. V. G.H.s IS.320, VIIS. 183
und W. Krais, Kommentar, S. 430 Anm. 5. Es mag hier erwähnt werden, daß, währendder
§ 516 Absf.II der R.Z.P.O. dieEinlegung derBerufung vor Zustellung desUrteils als wirkungslos
erklärt, das französ. Rechtdemenlgegseugesegen.Grundsatzehuldigt. Insbes. werdenauchBeschwerden
an den Staatsrat vor förmlicherEröffnung der angefochtenenEntscheidungzugelassen.Vgl. Sirey,
Jurisprudence du conseil d'état IV p. 267, V p. 387; vgl. Entsch.d. V.G.H.S XVI S. 297.

N.3.P.O. § 221 Abs. I. Nach Art. 22 Abs. VI des Ges. geltenfür die Berechnung
der Fristen die Bestimmungender Z.P. O. Unanwendbar ist also, was deren§ 224 in Abs. I, II
u. § 212 Abs. II Satz 2 über dieFeistenverln gerung bestimmt.

:2 R.3.P.O. § 222. B.G. B. 88 187—198; dazuvgl. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 20 zu
Art. 22 Abs. VI.

?:5R.Z.P.O. § 202 Abs. III; N.3.P.O. 8 224.
K. Deklaration v. 15. Juni 1898 (G.V.Bl. S. 294). Unbedingte Voraussetzung ist jedoch,

daß die Beschwerdebei einerInstanz des betreffenden Verfahrens innerhalb der gesetzlichen
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Gegen die Versäumung einer Notfrist kann auf Antrag Wiedereinsetzungin den
vorigen Stand gewährt werden, wenn eine Prozeßpartei durch Naturereignisse oder
andereunabwendbareZufälle25verhindertwar, die Notfrist einzuhalten26. Das Ver=
schuldeneinesProzeßvertreters gilt nicht als unverschuldetesVersäumnis für die Partei.
Ebensowenigkannaus denRechtender Minderjährigen?7 ein Widereinsetzungsgrundher=
geleitetwerden228. Die Wiedereinsetzungmuß innerhalb einer Frist von zwei Wochen
beantragt werden?9. Diese Frist beginnt mit dem Tage, an welchemdas Hindernis
gehobenist. Nach Ablauf eines Jahres, vom Ende der versäumtenNotfrist gerechnet,
kann Wiedereinsetzungnicht mehr beantragt werden30. Das Wiedereinsetzungsgesuchs1.
muß die begründendenTatsachenund derenBeweismittelangeben,auchmuß die ver=
säumteProzeßhandlung zugleichnachgeholtoder, wenn dies bereis geschehenist, darauf
Bezug genommenwerden92. Über das Gesuch entscheidetdas Verwaltungsgericht,
welchemdie Entscheidungüber die nachgeholteProzeßhandlung zusteht33. Dabei kann
das Verfahren über denWiedereinsetzungsantragmit jenemüber die nachgeholteProzeß=
handlung verbundenoder vorerst gesonderterledigtwerden. Auf die Entscheidungüber
die Zulässigkeitdes Antragesund auf dieAnfechtungder EntscheidungfindendieBe=
stimmungenAnwendung, welchein dieserBeziehung für die nachgeholteProzeßhandlung
gelten38/. Dem Gesuchemuß stattgegebenwerden, wenn die gesetzlicheBegründung
nachgewiesenist35.

Tagfahrt (Termin) ist ein Zeitpunkt, welchervon demGerichte für die Vornahme
irgendeinerHandlung vor demGerichte festgesetztwird. Die Tagfahrtenwerdenbei
denVerwaltungskollegialgerichtenregelmäßigvom Vorstandeder Stelle5, ausnahms=
weise auch vom Senates' bzw. Plenum bestimmt. Sie werden an der Gerichtsstätte
abgehalten;bei den Verwaltungsuntergerichtenkönnensieauchauswärts stattfinden, und
zwar nichtbloß, wo dies, wie bei Augenscheinnahmen,notwendigist, sondernauchin
anderenFällen, z. B. bei GelegenheitvonDienstreisenoderauswärtigenAmtstagen.
Durch Vereinbarung der Parteien kann eine Tagfahrt nicht aufgehobenwerden.

Über jedemündlicheGerichtsverhandlungist ein Protokoll aufzunehmen.Im
Verfahren vor den Verwaltungsuntergerichtenkann das Protokoll sowohlvon dem
Einzelrichter oder Gerichtskommissärpersönlich(Registratur), als auch unter dessen
Leitung von einem Protokollführer geführt werden. Nur bei Abnahme eines Eides
oder einer Beteuerung an Eidesstatt sowie bei Vernehmung von Zeugen und Sach=
verständigen, soweit letztereihr Gutachten nicht schriftlich ablegen, ist die Zuziehung
eines Protokollführers geboten8. Das Protokoll soll nur das Ergebnis der Ver=
handlung feststellen.Dabei ist auszuscheiden,was unter denProzeßparteien anerkannt,

Frist angebrachtwurde. Die Voraussetzungender k. Deklaration sind daher nicht gegeben,wenn
z. B. in einer Verwaltungsrechtsfachedie Beschwerdevon der Distriktsverwaltungsbehördedirekt an
denV.G. H. beht, und die Beschwerde bei der Kreisre ierung angebracht wurde.

25BVgl.über letzterenBegriff Entsch.des - S. 425f. S. auch ebendaI S. 452,
II S. 49, wo richtig erörtert wird, daß Rechtsirrtum kein Wiedereinsetzungsgrund ist.

24Ges. Art. 22 Abs. VI, R.3P.O. § 233 Abs. I.
u Minderjährige selbstoder ihnen gleichgestelltejuristischePersonen.
28R.Z.P.O. § 232.
25ZutreffendeAusführungen über die Unanwendbarkeitdes § 235 Abs. I der R.3.P.O in

Entsch.d. V.G. H.s1 S. 451. Die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzungbeginnt dann, wenn
er auf Unkenntnis der Versäumnis der Beschwerdefristgestütztwird, mit demTag, anwelchem der
Antragsteller die Tatsacheder Versäumnis erfuhr. Entsch,d. V.G.H.# XXX, S. 46. Über analoge
Anwendung des § 236 Z.P.O. vgl. Reger=Dyroff a. a. O. S. 479, Anm. 21 3. 3 zu Art. 22.

10N..P O. § 234 Abs. III.
Über dieForm sschriftlichsowohlwie protokollarisch)richtig G. RKahr, Kommentar, S. 205.

82R.Z.P.O.F 236. „ R. 3.P.O.§ 237.
8 N.3.P.O. §5238. Entsch.d. V.G.H.## VIS. 278. § 238 Abs. III bestimmt:„Die Kosten

der Wiedereinsetzungfallen demAntragsteller zur Last, soweit sie nicht durcheinen unbegründeten
Widerspruchdes Gegners entstandensind.“

36R3. P.O. § 233 Abs. I. Beweis die Worte: „ist zu erteilen“.
56 Ges.Art. 35 Abs. II, 41 Abs. III; Vollz.Vorschr. v. 25. Januar 1901,§§ 17 Abs. 1 19, 35.
57Ges=Aer=36 Abs. V. 41 Abs. III.
38Val. G. Kahr, Kommentar,S. 221.
*° Vollz.Vorschr. §§ 10 Abs. III, 12.
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was bestrittenist, unter Anführung der Gründe und der Beweismittel 10. Das Protokoll
ist von denBeteiligtenanerkennenzu lassenund von diesen,dann vom Richter und
gegebenenfallsvom Protokollführerzu unterschreiben"1.

Bei den höherenVerwaltungsgerichten wird über den Gang und die wesentlichen
Ergebnisse der Verhandlung durch einen vereidetenSchriftführer ein Protokoll auf=
genommen". Der Protokollführer steht unter der Leitung des Vorsitzenden"#. Die
Verlesung des Protokolls und dessenAnerkennungdurchdie Beteiligten ist nicht vor=
geschrieben“".Das Protokoll ist von demSenatsvorstandeund demSchriftführerzu
— Uber die geheimeBeratung und Abstimmungwird ein Protokoll
geführts.

§592. Prozeßleitun undOrdnungsstrafrecht.UnterdemRechtederProzeß=
leitung versteht man die Befugnisdes Gerichtes, innerhalb der Grenzen und unter
Befolgung der bestehendenBestimmungenden Gang des Verfahrens zu regeln und die
Ordnung bei demselbenaufrechtzuerhalten.Die wichtigsteAufgabe der Prozeßleitung
ist die Sacherhebung,von welchernochbesonderszu sprechenist. ProzeßleitendeVer=
fügungensindderRechtskraftnichtfähig unddahernichtdurchBeschwerdeanfechtbar1.

Die Prozeßleitungstehtbei den EinzelgerichtendemEinzelrichterzu, bei den
unmittelbaren Stadtmagistraten für das vorbereitendeVerfahren dem Vorstande bzw.
dem Kommissär, in der Sitzung dem Vorsitzenden?.

Für die KreisregierungengeltenfolgendeBestimmungen. Der Regierungspräsident
verfügt über die Erhebungenund Ergänzungen,die vor öffentlicherVerhandlungeiner
Sachenotwendigsind,ebensoüberdieAnordnungen,diezumVollzugevonEntscheidungen
oder ZwischenbescheidenerforderlichwerdenS. Die Anberaumungder Sitzungenund
die Ladungen für dieselbenobliegen gleichfalls dem Präsidenten". Die Bestellung des
Berichterstatters für den Vortrag in öffentlicher Sitzung geschiehtdurch den Senats=
vorstand5. Letzteremstehtferner dieLeitung der öffentlichenSitzungen,sowiedergeheimen
Beratungen und Abstimmungenzu. lber Anstände, welchesich bei der Prozeßleitung
ergeben,entscheidetjedochder Senat 7,ebensoüberdieAnordnung von Vervollständigungen
des Beweisstoffess sowie über Beschränkungder Offentlichkeit.

Beim Verwaltungsgerichtshofeerläßt der Präsident, vorbehaltlichder sofortzu
erörterndenBeschränkungen,die prozeßleitendenVerfügungen,welcheder Verhandlung
vorhergehen160.Der Senatsvorstand ernennt den Berichterstatter11. Letztererprüft im
Benehmenmit dem Staatsanwalte, ob Ergänzungennötig sind. Über Meinungs=
verschiedenheitenentscheidetder Senat in geheimerSitzung. Ist diese Entscheidung
getroffen oder sind Berichterstatterund Staatsanwalt einig, so verfügt der Präsident
das Weitere, entweder zur Erholung der Ergänzungen oder zur Anberaumung der
Sitzung 1. HinsichtlichderProzeßleitung iin den Sitzungender Senate und des Plenums

gilt entsprechenddas Nämliche wie für die Kreisregierungen16. Der Staatsanwalt ist

Ges.Art. 29, Vollz.Vorschr. &§11 Abs. I, II. „SchriftlicheAusführungen zuProtokoll ein=
ulegen oder Erklsrungen zu Drotokoll.* bten, ist denVeteiligten. ncht zu gestatten.“ Vgl.

bierzer W. Krais, Kommentar,S. 1 Kahr, Kommentar,S. 219ff.
4 Ges.Art. * Vollz.Vorschr. 885 Kns IV. Können oder Feuse die Parteien nicht unter=

schreiben,so ist diesunter r*r!t. e des Grundes zu bemerken.
“ Ges.Art. 36 Abs.II, 41 Abs. III. Über dengonhal desTrt. Vollz Vorschr. §§ 25. Abf.

II, 26,34Abs.II,35. "„Doll Vorschr.8. 2 Rb I. 35.
“ G. ahr, Zommentar, S. 234. * Vollz Vorschr. §§825 Abf. III, 35.
“ Val. Ges.Art. 38

2 XSSt21 Abs. II, Art. 22 Abs. I. Entsch, d. V.G. P.s II S. 55, 556. Bl. f. adm

2 Ges.Art. 30. 1 Ges.Art. 35 Abh. II, Vollz.Vorschr. § 16 Abf. II.
Ges.Art. 35 #l II, Vollz.Vorschr. S1 19.

5 Ges.Art. 36 Abs. I, Vollz.Vor nr. * 1sllib I
CGeArtckk Bollz Borfchr § Vollz.Vorschr. 8 21.
s Ges·Art. 36 Abs. ?7Ges.Art. 4 zbß
10Ges.Art. 35 Abs. II 41 Tol. III, Vollz.Lorsch= Hibs. u
11Vollz.Vorschr. 33 Abs. 1 5 41, Vollz.Vorschr. 8 33 Abs. II.
13 Ges.r.. 41 — III, Vollz. Vorschr. §35.
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von jeder Anberaumung einer öffentlichenVerhandlung oder einer geheimenSitzung,
an welcher er teilzunehmenhat, zu benachrichtigen14.

Zur Aufrechthaltung der Ordnung bestehenfolgendeVorschriften.
er VorsitzendeeinesSenates einerKreisregierung oderdes Verwaltungsgerichts=

hofes, dann des Plenums diesesGerichtshofes15 kann jeden, mit Ausnahmeeiner
Prozeßparteioder ihres Vertreters10,entfernenlassen,der Zeichendes Beifalles oder
des Mißfallens gibt odersonstStörung verursacht1½.

Enthält eine Beschwerde18 einen groben Verstoß gegenden öffentlichenAnstand,
so kannder Beschwerdeführerin eineGeldstrafebis zu 200 Mark verurteiltwerden,
welchefür denFall derUneinbringlichkeitsofort in entsprechendeHaftstrafenachMaß=
gabeder BestimmungendesReichsstrafgesetzbuchesumzuwandelnist. Der Strafausspruch
erfolgt gleichzeitigmit der Entscheidungin der Hauptsacheund ist auchdann anfechtbar,
wenn der Bestrafte sich in der Hauptsachebei der ergangenenEntscheidungberuhigt .

Die Bestimmungen über Frivolitätsgebühren finden auch auf das verwaltungs=
gerichtlicheVerfahren Anwendung20.

Entscheidetder Verwaltungsgerichtshofin dritter Instanz#, und wird die Be=
schwerdeverworfen,so kannder Beschwerdeführer,wennihmMutwille zur Last fällt,
in eineGeldstrafebis zu 200 Mark verurteiltwerden22. Eine Umwandlungdieser
Strafe in Freiheitsstrafeist unzulässig8.

Dem Gebiete des richterlichenOrdnungsstrafrechtesgehören auch jene Strafen
an, welchenach den hier anwendbarenBestimmungender Reichszivilprozeßordnung
wegenVerweigerung des Zeugnissesverhängt werden können?“.

* 93. Sacherhebungund Beweis. Die Sacherhebung(Instruktion)umfaßt
die Vernehmung der Beteiligten und die Feststellungdes Sachverhaltes.

Ein Beweis liegt dann vor, wenn die Wahrheit einer TatsachedemRichter außer
Zweifel gestellt ist; Glaubhaftmachungdann, wenn der Richter das Vorhandenseineiner
Tatsache in einem nach seinemErmessenhinlänglichen Grade wahrscheinlichfindet.

Aus der bereits erörtertenNatur des verwaltungsgerichtlichenVerfahrens ergibt
sich, daß demselbender Begriff einer eigentlichenBeweislast oder Beweispflicht der
Parteien in bezug auf den materiellen Streit grundsätzlich fremd ist 1. Die Beweis=
anerbietungender Prozeßparteien unterstützenden Richter nur bei Erfüllung seiner
amtlichen Aufgabe der richtigen Ermittlung des Sachverhaltes, aber sie binden ihn
nicht in seinerTätigkeit. Der Richter ist auchnichtverpflichtet,alleBeweiserhebungen
vorzunehmen,welchedie Parteien fordern. Er kannErhebungenablehnen,welcheer
als nicht zur Sache gehörig erachtet,odervon welchener sichkein Ergebnis verspricht?.

14Vollz.Vorschr.8§36.
15 Bßügli der Unterinstanzenwar eine solcheBestimmung unnötig, da die Öffentlichkeit

der Verhandlung für sie nicht vorgeschriebenist.
16So richtig ZP Krais, Kommentar, S. 194. Die Bestimmungendes § 178 desR.G.V.G.

u. des § 158 derR. Z.P.O. können, mangels jedenAnhaltspunktes hierfür, nicht „analog“ an=
gewandtwerden.

17Ges.Art. 34 Abs. III. Außerdem gelten die allgemeinenBestimmungengegenungebühr.
liches Benehmenvor einer Behörde. Vgl. Ausf.Ges. z. R.St. P. O. vom 18. Aug. 1879 Art.7

10216 gren 3 5 * stanziell ltungsrechtlicheEntscheidh.eine Beschwerdegegeneine instanziell ergangeneverwaltungsrechtliche Entscheidung.
Entsch,d. V.G. H.s IV S. 329.

15Ges.Art. 25. Dazu die Kommentare. 20 Geb.G. Art. 236 (Fassung1910).
deis %Hier= sind in denFällen des Art. 10 die Verwaltungsinstanzen mit einzurechnen.Bgl.

es. Art. 45.
22Ges.Art. 40 Abs. IV. Die Frivolitätsgebühr ist danebenzu verfügen,wenn ihre besonderen

VoraussetzungengemäßArt. 236 des Geb.G. gegebensind.
23 G. Kahr, Kommentar,S. 241. 24Ges. Art. 20 Abs. VI.

[§5931 1 Vgl. zum Folgendenbesondersdie Kommentare. »
2 Vgl. ferner Gebührenges.(Fassung1910) Art. 232: „Bei Anträgen auf Vornahme einer

Handlung, mit welcherbare Auslagen verbundenfind, ist auf Erfordern ein zur Deckungderselben
Aiureichender Vorschuß von dem Antragsteller zu zahlen. Die Ladung und Vernehmung von

engen oder Sachverständigenauf Antrag der Parteien kann von der vorgängigenZahlung eines
zur Deckungder Auslagen Fi#richenden orschussesabhängig gemachtwerden.“
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Auch der übereinstimmendenAussage der Prozeßparteien oder dem Geständnisseeiner
Partei in bezugauf eineTatsachestehter frei gegenüber.Er ist sogarin solchen
Fällen zur Beweiserhebungverpflichtet,wenn er Zweifel über die Richtigkeiteines
solchen Vorbringens oder Zugeständnisseshegt.

Eine Pflicht der Parteien zumBeweiseoder zur Glaubhaftmachungihrer Be=
hauptungen bestehtnur ausnahmsweiseda, wo sie durch besondereBestimmung eines
Gesetzes begründet ist, sowie in bezug auf prozessualeFragen. Die Partei, welche
Wiedereinsetzungin den vorigen Stand gegenVersäumung einer Notfrist erbittet, hat
die Tatsachen zu beweisen, die das Gesuch begründen". Die Partei, welche einen
Richter ablehnt,hat denAblehnungsgrund5, die Partei, welcheWiederaufnahmedes
Verfahrens nachsucht,hat das Vorhandenseinder gesetzlichenVoraussetzunghierfür
glaubhaft zu machen.

Der Verwaltungsrichterhat das Ergebnisder Beweisaufnahme,soferner nicht
durch besonderegesetzlicheBestimmungengebundenist?, nachseinerfreienÜberzeugung
zu würdigen Ss.Es gibt im verwaltungsgerichtlichenVerfahren keine Beweistheorien.
Auch durchein strafrichterlichesUrteil ist derVerwaltungsrichterin der freienBeweis=
würdigungnicht behindert.

Die Sacherhebung und Beweisaufnahme geschiehtzunächst durch die Distrikts=
verwaltungsbehörden. Dabei sind etwaige Nebenpunktezugleichmit der Hauptsachezu
erheben. Die SacherhebungunterliegtdenDistriktsverwaltungsbehördennicht bloß dann,
wenn sie selbst10,sondern regelmäßig auchdann, wenn die Kreisregierungen,Kammern
des Innern, ersteInstanz sind11. Ausnahmen in letztererBeziehung durch besondere
gesetzlicheBestimmungensind vorbehalten18. Wo solcheBestimmungennicht entgegen=
stehen, ist es den Distriktsverwaltungsbehördenauch unbenommen, die erforderlichen
Vorerhebungen ohne Auftrag der Kreisregierung hinsichtlichsolcherAngelegenheitenzu
bewirken, die bei ihnen anhängig geworden,aber von der Kreisstelle in erster Instanz
zu entscheidensind. Die Verhandlungensind alsdannder zuständigenKreisregierung,
Kammer des Innern, zur weiteren Verfügung vorzulegen15.

In ihrer Eigenschaftals VerwaltungsgerichtezweiterInstanz könnendieKreis=
regierungen die Vervollständigung des Beweisstoffesanordnen1½.

Die unmittelbareVernehmungvon Zeugenund Sachverständigenin besonderen
Fällen und die Erholung schriftlicherAußerungenseitensandererBehördenals der
Distriktsverwaltungsbehördenwird indessendenKreisregierungen,Kammern des Innern,
nicht verwehrt sein.

Für die Sach=und Beweiserhebungbei den Regierungsfinanzkammernals Ver=
waltungsgerichten bestehenkeine gesetzlichenVorschriften.

Der Verwaltungsgerichtshofentscheidetauf Grund des Sachverhaltes,welcher
von den Vorinstanzen erhoben ist; eine Beweisaufnahme findet vor demselbennicht
statt16. Dies gilt auchfür die Fälle, wo der Gerichtshofersteund letzteInstanz ist,
die Unterinstanzenalso Verwaltungs=, nicht Verwaltungsgerichtsinstanzensind 17.

Ges.Art. 20 Abs. I: „Die Feststellungdes Sachverhaltesin Verwaltungsrechtssachenerfolgt
von Amts wegen.“ Art. 27 Abs. I: „Die iieictsverwvalknntsbehbrden habenvor allem fürrichtige
Ermittelung des Sachverhalteszu sorgenund zu diesemBehufe nicht bloß das von denBeteiligten
gebotene,sondernauch das sonstzur Aufklärung dienendeMaterial zu den Akten zu bringen.."

4 Val. oben § 91 N. 32. 5 Agl. oben § 84 N. 71.
Ges.Art. 26. DerFal, wo Wiederaufnahmevon Amts wegenveranlaßt ist, gehörtselbst=

verständlichnicht hierher. Vgl.G. Kahr, Kommentar, S. 214.
4. Darüber W. Krais, Kommentar, S. 176; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 3 zu Art. 21

sGes.Art. 21 Abs. I. ! Val. Einf.Ges. z. R.Z.P. O. 8 14 Abs. II Ziff. 1.
10Ges.Art. 27 Abs. I, II, Art. 30 Abf. I.
11Ges.Art. 31 Abs. I. Dazu G. Kahr, Kommentar, S. 223f.; Vollz=Vorschr.§ 15. Selbst=

verständlich könnenin solchenFällen die Distriktsverwaltungsbehördenvon derKreisstelleWeisungen
über die Art der Sacherhebungerhalten.

12 Hierübervgl. die Kommentare. 13Vollz.Vorschr. § 15.
14 Ges.Art.36 Abs. III. Dau Entsch.des V. G.H.s IIS. 556570.
u Bgl.Vollz.Vorschr.17 Abl.I. 1½Ges.Art.40Abs.I.
11Ges.Art. 45 Abs. III.
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Dem Verwaltungsgerichtshofebleibt jedochunbenommen,die Vervollftändigung
des Beweisstoffesdurchdie Vorinstanzenzu veranlassen,fachmännischeObergutachten
zu erholen und Sachverständige, welchedieselbenverfaßt und dabei mitgewirkt haben,
zur öffentlichenSitzung beizuziehen15.

Die Beweismittel im verwaltungsgerichtlichenVerfahren sindAugenschein,Zeugen,
Sachverständige,Urkunden und Eid.

Der Augenscheinist stets von den Distriktsverwaltungsbehördenunter Ladung
der Beteiligten zu mündlicher Verhandlung vorzunehmen1•5.

Zeugen und Sachverständigewerden eidlich vernommen20. Das Verfahren bei
Abnahmedes Eides richtetsichnachdenVorschriftender Reichszivilprozeßordnung2##.
Bei Streitigkeiten von geringeremWerte kann von der Vereidigung abgesehenwerden,
wenn die Beteiligten zustimmen22. Der Eidesleistung wird es gleichgeachtet,wenn ein
Mitglied einerGlaubensgesellschaft,welcherder GebrauchgewisserBeteuerungsformeln
an Stelle des Eides gesetzlichgestattet iste2s,eine Erklärung unter der Beteuerungs=
formeldieserGlaubensgesellschaftabgibt.

Sind Sachverständigefür die ErstattungvonGutachtender betreffendenArt im
allgemeinenvereidigt, so genügtdie Berufungauf dengeleistetenEid?"; andernfalls
haben sie zu schwören,daß sie ihr Gutachten unparteiischund nach bestemWissen und
(Gewissenerstattenwerden25.

Hinsichtlichder Verpflichtung,sig als ZeugeoderSachverständigervernehmen
zu lassen, hinsichtlich der Folgen der Weigerungund hinsichtlichder Zulässigkeit der
Beeidigung kommendie Bestimmungender Reichszivilprozeßordnung20 entsprechendzur
Anwendung?7.GerichtlicheEntscheidungenüberdieVernehmungspflichtsindselbständig
anfechtbareZwischenbescheide28. Bezüglich der Beschwerdengelten die allgemeinenBe=
stimmungendes verwaltungsgerichtlichenVerfahrens?°.

BestimmungenüberdenUrkundenbeweisin Verwaltungsrechtssachenbestehennicht.
Eine prozessualePflicht der Parteien zur Vorlegungvon Urkundenist daher nicht
anzunehmen.Glaubt eine Partei gegeneine andere einen zivilrechtlichenAnspruch auf

18Ges.Art. 40 Abf. II.
19Ges.Art. 27 Abs. II.
20 Vgl. hierherEntsch.d. V.G.H##sX S. 181:Ges. Art. 20 Abs. II—V.

, «IVollz-Vorschr.§5Ab-I; R.IV,.P.O.§375Abs.ll,39lAbs.l,392,478—483.Die
Änderungender Zivilprozeßnovellepom 1.Juni 1909 (R.G.Bl. S. 475ff.), wodurchan die Stelle
des Voreides der Nacheidund eineAnderung der Eidesformel eingeführtwurde, find nunmehr auch
bei der Beeidigung der Zeugen in dem Verfahren vor den Verwaltungsinstanzen zu beachten. Das

V.G. G. enthält keineBestimmungbetüglich der Eidesformel sowie des Vassahränz bei Abnahme
des Eides. Hierfür sind in den Vollz.Vorschr. § 5 die Bestimmungender 3.P.O. als entsprechend
anwendbar erklärt worden. Nach Sinn und Zweck dieserVorschriften sind hierunter die maßgebenden
Bestimmungender 3.P.O. in ihrer jeweils geltendenFassungzu verstehen,soweit nicht besondere
Lorschriften etwas Abweichendesbestimmen.Vgl. auch R. Oeschey in Bl. f. adm. Pr. LXI

S. ff.: sibe einige Beziehungender Zivilprozeßnovelle vom 1. Juni 1909zum bayerischenVer=
waltungsrechte.“

r Im übrigen stehtes nicht in dem Belieben der Prozeßparteien, auf die Vereidigung zu
verzichten. W. Krais, Kommentar, S. 175. Die Begründung zumGes. Entw. bemerktferner:
„Ist dieVereidigung in einzelnenFällen speziellim Ges. vorgeschrieben,so ist dieseVorschrift selbst=
verständlichfür die Behörden bindend.“

23 Verordn., die feierlichengerichtlichen Aussagen der Mennoniten betr., vom 20. Okt. 1811
(Weber I S. 357) Ziff. 3, worüber unten §282; R.ZP.O. § 484; Ausf.Ges. jur N.3.P.O.
u. R.Z.O. vom 23. Febr. 1879 Art. 15;Vollz. Vorschr.vom 25. Jan. 1901 § 5 Abf. IV.

“ Ges. Art. 20 Abs. II—V.
25VollzVorschr. § 5 Abs. II. Zufolge ausdrücklicherBestimmung ist im Verwaltungsrechts=

verfahrender Voreid für Sachverständigeobligatorisch,obwohl durch iilprowehmovelle v. 1. Juni
1909 imZivilproze es zulässig ist, den Sachverständigenvor oder nach Abgabe seinesGutachtens

zu beeidigen. 3.P.O. J 410 Abs. I. Vgl. auchR. Oeschey in Bl. f. adm. Pr. LXI S. 1ff..
263.P. O. 8 376, 380 mit 890, 393. Vgl. auchunten § 132 (Dienstgeheimnis).
*!Ges. Art. 20 Abs. VI. Nach dem Gebührenges.(Eaflung 1910)Art. 234 Z. 4 werden für

die Verhandlung und Entscheidungüber die Pflicht zur Abgabeeines Zeugnissesoder Gutachtens
Gebühren nicht erhoben.

18Ges. Art. 21 Abs. II mit R.3.P.O. §§ 387 Abs. III, 390 Abs. III.
29Ges. Art. 22ff. Vgl. die Kommentareund V.G.H. 24 S. 286.
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Herausgabe oder Vorlegung einer Urkunde zu haben, so hat sie denselbennötigenfalls
vor den bürgerlichenGerichten zu verfolgen. Es wird vom Ermessendes Verwaltungs=
gerichts abhängen,ob das Ergebnis eines solchenRechtsstreitesabgewartetwerdenwill.
Im übrigen ist es amtliche Pflicht des Gerichtes, die ihm zugänglichenund für die
Sache erheblichenUrkunden selbstbeizuschaffen30.

Der Parteieid ist im verwaltungsgerichtlichenVerfahren regelmäßig aus=
geschlossen37. Eidliche Bestätigungen der Beteiligten zum Zweckeder Beweisführung
finden nur statt, wo besondereGesetzedieselbenzulassen32, ein Vorbehalt, der übrigens
zurzeit gegenstandslosist58.

§ 94. Entscheidungen,Rechtskraftund.Rechtsmittel. UnterEntscheidungen
sind im allgemeinenalle gerichtlichenAussprüche zu verstehen,durch welcheüber einen
materiellen oder prozessualen Streitpunkt erkannt oder sonst eine Anordnung ge=
troffen wird. Im ersten Falle kann man von Entscheidungenim engeren Sinne,
Urteilen oderErkenntnissenreden. Im zweitenFalle wird man, wenndie Anordnung
von einemRichterkollegiumausgeht, passendvon Beschluß, wenn sievon einemeinzelnen
Beamten getroffenwird, von Verfügung sprechen1.

Die Entscheidungenim engerenSinne (Urteile) sind entwederEndbescheide(End=
urteile), d. h. solche,welchedenRechtsstreitganzoderteilweise(Teilurteil) endgültig
entscheiden,oder Zwischenbescheide(Zwischenurteile),welchelediglichübereineVor=
oder ZwischenfrageEntscheidungtreffen7.

Jeder Endbescheid,sowiejederZwischenbescheid,gegenwelchenauf Grund besonderer
gesetzlicherBestimmung selbständigBeschwerdeerhoben werden kanns, ist mit Ent=
scheidungsgründenzu versehen.Beschwerdeinstanzenkönnenauchauf dieEntscheidungs=
gründe der Vorinstanzen verweisen.

Die Entscheidungensind denBeteiligten in schriftlicherAusfertigung zuzustellen5.
Die Form der Entscheidungenund der Ausfertigungen ist, was die Verwaltungs=
untergerichteanlangt, die nämliche,wie siebei denDistriktsverwaltungsbehördenals
solchenüblich ist Für die Kreisregierungenund den Verwaltungsgerichtshof sind be=
sondereFormvorschriftengetroffen7.

1 VBgl.Ges.Art. 27 Abs.1
1 Parteien könnenauchnicht als SJeugenvernommenwerden;öbenowenigdergesetzlicheVer=

treter einer prozeßunfähigen Partei. Entsch. d. V. G.H.s XXVI S. 25
„ Ges.Art. 20 Abs. VI
½8Der einzige Fall, — dessenes (nach der herrschendenRechtsauffassungüber die

ifraelitischenKultusgemeinden)allenfalls fraglicherscheinenkonnte, ob er hierhergehöre, war die
Verpflichtung zur Leistung des Ofenbarungides bei Streitigkeiten über ifraelitische Kultusbeiträge.
Der V.G. H. hat jedoch (Eutf,h. 1S. 265) mit Recht ausgesprochen, daß der Vorbehalt besonderer
Gesetze in Art. 20 Abs. V a a. O. auf Statuten einer israelitischenKultusgemeindenicht
zutreffe. Siehe auchV.G.H. 26 S. 255.
(§94] 1 Indessen bestehtkeine festeAusdrucksweise.Insbes. ist im Sll selbsteine blche nicht zu
finden. Der AusdruckEntscheidung,entschiedenfindet sichArt. 7 Abj. II, 9 Abs. I, II,11,18,21,
22 Abs. III, 25 Abs. II, 31—33,37, 39,4 43, 45 Abs. IV, 46 Abf.1 .47, 49, 50; Bescheidungusw.
Art. 10, 18, 21, 22 Abs. I. V, 26 Abst.I 52 Abf. l erkennenArtl4 Abs II, 36 Abs. IV; Be=
Eut beschließenArt. 6 Äbs. I, 15, 26 Ab. II, 34'Abs. i, 36 Abs. V, 41 Abs. II, 46 Abs. IV,

Verfügung Art. 35 Abs. II, 36 Abs. III, . „Abl. I Bgl auchK. Kormann, System der
Wotsserlügung à Staatsakte, Berlin . S.

2 Vgl. hierher Entsch.d. V.G. XS. ufl XI S. 182, XX S. 115, XXVI S. 332ff.
A. Dyroff. X f. adm. Praxis X S. 305f., XLIII S. 247fl., 259ff.
S. 432* Dazu G. Kahr, Kommentar, S. 199; eger=Dyroff a. a. O. Anm. 5 zu Art. 21

Ges. Art. 21 Abs. II, Vollz.Vorschr. § 23 Abs. III; Entsch.des V.G.H.s II S. 75. Neuem
wesentlichenBeschwerdevorbringengegenüberist jedochdie#zugnahe auf Entscheidungsgründeder
turuerh nicht ausreichende, Entsch, des V.G.H. IX S

es.Art.
Vgl. Entsch.d. V.G.H.s IV S. 330. Da es im Verfahren regelmäßig nicht hervortritt,

ob eineDisrikteperwaljungebehrde als solcheoder als Verwaltungsgerichtentscheidet,so ist es un=
erläßlich, daß die Distriktsverwaltungsbehörden ihre verwaltungsgerichtlichen Entsch.ausdrücklich als
solchebezeichnen. Vgl. 2. Aufl. I S. 629 N. 6.

7S. dieselbenin §§ 23, 24, 34, 35 derVollz. Vorschr. Vgl. auch § 27.
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungerecht. 30
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Die Entscheidungender genanntenKollegialgerichtemüssenaußerdem in öffent=
licher Sitzung verkündetwerden3. Die Verkündung geschiehtdurchVerlesung der Ent=
scheidungssormel.Wird die Verkündungder Entscheidungsgründefür angemessen
erachtet, so erfolgt sie durch Verlesung der Gründe oder durch mündlicheMitteilung
ihres wesentlichenInhalts?.

Hinsichtlich der Beschlüsseund Verfügungen in Verwaltungsrechtssachenbestehen
keineeigenenFormvorschriften. Schriftliche Verfügungenergehenstetsmit der Fertigung
des Vorstandes der Behörde oderStelle 10.

Unter Rechtskraft ! einer verwaltungsrechtlichenEntscheidungverstehtman, daß
siefür die gerichtlicherledigteSacheunterdenParteiendesStreites12,nichtbloßunter
denProzeßparteien!", das Recht feststellt. Die Regel, daß die Rechtskraft nur für die
Parteien des Streites wirkt, erleidet eine naturgemäßeAusnahme in denjenigenFällen,
wo eine gewisseöffentlichrechtlicheEigenschaft(Status) einer Person oderSache Gegen=
stand der verwaltungsgerichtlichenEntscheidungwar 1. Die Rechtskraft hat die pro=
zessualeWirkung, daß die Entscheidungnicht mehrdurchBeschwerdeangefochtenwerden
kann; sie hat die materielleWirkung, daß der Inhalt der Entscheidung,soweit das ent=
schiedeneRechtsverhältnis in Frage kommt, für die Parteien bindend ist. Der Begriff
der Rechtskraft in Verwaltungsstreitsachenist auf das verwaltungsgerichtliche Ver=
fahren nicht beschränkt. Er findet auch da Anwendung, wo die Verwaltungsbehörden
als solche,und ohne daß ihnenin dieserBeziehungeine richterlicheStellung eingeräumt
wäre, über öffentlicheRechtssachenEntscheidungtreffen 10. Selbstverständlichkann von
einer Rechtskraft der verwaltungsgerichtlichenEntscheidungstets nur insofern die Rede
sein, als letztereauf die Abgrenzung der RechtskreisezwischendenParteien des Streites
sichbezieht. Dagegen kanndie Rechtskraft niemals denParteien des Streites, und ins=
besonderenicht der Staatsgewalt, die Freiheit des Handelns innerhalb ihres Rechts=
kreisesbenehmenoder schmälern. Der rechtskräftigeAusspruch, daß eineAnordnung der
Verwaltungsbehördekein öffentlichesRecht verletze,hindert die Behörde innerhalb der
Grenzen ihres amtlichenErmessensnicht an der Zurücknahmeoderder Abänderungdieser
Anordnung.

Die Rechtskraft einer verwaltungsrechtlichenEntscheidungerstrecktsichauf alles,
was zur Entscheidunggestelltwar, von der entscheidendenBehörde entschiedenwerden
wollte und von derselbenentschiedenworden ist. Das Gesetzvom 8. August 1878 ent=
hält insbesonderebezüglich der verwaltungsgerichtlichenEntscheidungenkeine Bestim=
mung.rdurch welche die Rechtskraft derselbenauf die Entscheidungsformelbeschränkt
würde 17.

Eine solcheVorschrift konntein demGesetzeauch aus äußerenwie aus innerenGründennicht
enthaltensein. Das Gesetzordnetdie äußerlicheTrennung zwischenEntscheidungsformelund Ent=
scheidungsgründen nicht an. Die Vollzugsvorschriften vom 1. September 1879 18verfügen dies nur
hinsichtlichderEntscheidungenderKreisregierungenund desVerwaltungsgerichtshofes.Die Vollzugs==

*Ges.Art. 36 Abs. V, 41 Abs. III.
? Vollg.Vorschr.§§ 24, 35 Abs. 1. Nach § 23 Abf. I der Vollz.Vorschr. alter Fassung v.

1. Sept. 1879 war auchdieVerkündungderEntscheidungsgründeobligatorisch.Es war unstatthaft,
die Entscheidung zu verkünden, ohnedaß Entscheidungsformel und Gründe schriftlich abgesaßt vor=
lagen. Durch § 24 derVollz. Vorschr. neuer Fassungv. 25. Jan. 1901(G.V.Bl. S. 41) wurde
hierin eine wünschenswerte, dembrattischen Bedürfnis Rechnung tragende Auderung herbeigeführt.
val g dol. Ges.Art. 35 Abs. II, 40 Abs. III, 41;Voilz. Voͤrschr.§8 16 Abs. II, 29 Abs. II.

gl. N.6.
11 Vgl. hierher im allgemeinenE. Bernatzik, Rechtsprechungund materielleRechtskraft,

Wien 1886; Otto Mayer, Zur Lehre von der materiellen Rechtskraft in Verwaltungssachen.
Arch. f. ö.R. Bd. 21 (1907)S. 1 ff. S. auchdieLit. Angabenbei Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 4
zu Art. 26 S. 489 f.

12Entsch.d.V.G.H.sIV S. 460,XIII S. 505,XIV S. 272(273).
13 Vgl. oben § 89. 1. Entsch. d. V.G.H. XIII S. 480 (Heimat).
15Vgl. GesArt 45 und oben§ 84 N. 7 und § 88 N. 5.
16Vgl. hierherO. v Sarwey, Das öffentlicheRechtu. die Verwaltungsrechtspflege,S. 733f.

und besondersK. Kormann a. a. O. S. 323 ff. Vgl. auchoben§ 80 N. 17.
n Übereinstimmend Entsch. d. V.G.H.s XIV S. 376, XV S. 203.
1/ §5§23, 35 Abs. 1.
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vorschriftenwaren, auchabgesehenhiervon, überhauptnicht in der Lage, der Sonderung der Ent=
scheidungsformelvon denEntscheidungsgründeneine sachlicheBedeutungzu verleihen,wenn ihr das
Gesetzeine solcheTragweite nichteingeräumthat. Letzteresnun ist nichtderFall und konntenichtder
Fall sein. Soweit derSatz, daßEntscheidungsgründederRechtskraftnichtfähig sind, lediglichformell
verstandenwerdenwill, also lediglich die Nötigung für den Richter enthaltensoll, alles in dieEnt=
scheidungsformel zu stellen, worüber er entscheidet,würde er einen Formalismus enthalten, der schon
im ZivilprozesseseineGegner hat, mit den freierenGrundsätzendes verwaltungsgerichtlichenVer=
fahrens abervollends im Widerspruchesteht. Soweit aber, und diesesist derwesentlichstePunkt, jener
Sat einen materiellrechtlichen Inhalt hat, steht er mit der Natur des öffentlichen Rechtsstreites ge=
radezu im Widerspruche. Schon früher1 wurde erörtert, daß im verwaltungerechtlichenVerfahren
dieParteien desStreites nicht notwendigParteien desProzessessind; eswurde sernerdargelegt,daß
der Verwaltungsrichter an den Parteivorbringen und denParteianträgen keine gebundeneMarsch=
richtung hat, daß vielmehr die Wahrung der öffentlichenInteressen,die ihre Vertretung regelmäßig
nicht durcheineProzeßparteifinden, in seineHandgelegt ist. Dies ist eineLagederDinge, diezu dem
imperium litis der Parteien des Zivilprogesses26 in demschärfstenGegensatzesteht, der sichdenken
läßt. Der Satz des § 322 derReichszivilprozeßordnung:„Urteile sind der Rechtskraftnur insoweit
fähig, als überdendurchdieKlage oder durchdieWiderklage erhobenenAnspruchentschiedenist“, ist
hiernachauf dasVerfahren in Verwaltungsrechtssachenganzundgar unanwendbar. Es gehtalso, ab=
gesehenvon denfrüher2 dargelegtenollgemeinenErwägungen,hier aus zwingendeninnerenGründen
nicht an, dieReichszivilprozeßordnungals „entsprechendanwendbar“zu erklären22. Nur soviel kann
man zugestehen,daß dieAussonderungzwischendem,was dieentscheidendeBehördein dieEntscheidungs=
formel, und dem, was sie in die Entscheidungsgründeausgenommenhat, unter Umständeneine Be=
deutungfür die Auslegungsfragehabenkann, was die Behörde habe entscheidenwollen. Auch das
wird als Regel zu gelten haben,daß überdas, was durchdieParteien nicht zur Entscheidunggestellt
wurde, das Gericht nicht habeentscheidenwollen. ,

Die Rechtskraft einer Entscheidungtritt, wenn dieselbein letzterInstanz ergangen
ist, sofort nach der Verkündigung ein?s, in den übrigen Fällen dann, wenn eine An=
fechtung der Entscheidung seitens der Prozeßparteien durch ordentlichesRechtsmittel
nicht mehr möglich ist?“.

Das ordentlicheRechtsmitteldes verwaltungsgerichtlichenVerfahrens5 ist die
Beschwerde26. Die Beschwerdekannsich sowohl auf Mängel des Verfahrens als auf den
Inhalt der angefochtenenEntscheidungbeziehen27. Ein UnterschiedzwischenBerufung
und Nichtigkeitsbeschwerdebestehtnicht?8.3

Das Gesetzenthält keineBestimmung darüber, daß und welcheMängel des Ver=
fabrensNichtigkeitdesselbenbewirken20. Es begnügtsichmit derBestimmung30,daß

is g 89.
Planck, Lehrb. des deutschenZivilprozeßrechtes,I S. 280ff.

2 Soder V.G.H. Entsch.II S. 289, vgl. S. 284,auchXI S. 535. S. fernerA. Luthardt,
Bl. f. adm. Praxis XXXI (1881)S. 292 Anm.; G. v. Kahr, Bayer. Gem.Ordn. f. d. Landest.
diess. des Rh., 1 S. 138 Anm. 9.

* Gegen Entsch.d. V.G H's gibt es also keineBeschwerde.Vgl. G. Kahr, Kommentar,
S. 214, 238, 239, 245; Entsch. d. V.G.H.S III S. 600. ·

«Bgl.auchA.Dnroff,Bl.f.adm.Peaxis,Xxxle-307.
WDieReinonstrationistkeinRechtsniitteldiescsVerfahrens,hindertalfodieRechtstrast

nicht.Entsch.d.V.G.H.-zlS.19:3,llS-:56:3,XVIS.221.DieReinonftrationkaiiii,soiveit
es Ht um Entsch. eines Verwaltungsrechtestreites handelt, schon deshalb keine Wirkung äußern,
weil das Gericht seineerlasseneEntsch.nicht mehr zurücknehmendarf.

26Dieser Ausdruck wird im Ges. fast durchweggebraucht. Wenn in Art. 9 u. 11 von Be=
rufung die Rede ist, so beruht dies nur auf Nachlässigkeit bei Abfassung der Anderungen, die von
der K. d. Abg beschlossenwurden. Vgl. die Kommentarezu Art. 22.

27Im Begriffe der Beschwerdeliegt, daß sie nicht gegeneine Entsch,erhobenwerdenkann,
die vollständig zugunstendes Beschwerdeführersergangenist. Letztererkann zwar eine reformatio
in peiuserfahren, aber sie nicht beantragen. Vgl. Entsch.d. V.G.H. IX S. 377, XI S. 414,
XIII S. 371, XXVIII S. 96, 101f., Bl. f. adm. Pr. Bd. 39 S. 17.

28Agl. die Kommentare zu Art. 22 und Entsch.d. V.G.H.# III S. 470, IV S. 131 (zu
Art. 45 Abs. II des Ges.).

29Vgl. im allgemeinenüberNichtigkeit und AnfechtbarkeitK. Kormann a. a. O. S. 209ff.
Vgl. auchG. Kahr, Kommentar, S. 237f.: Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 4 zu Art. 26
S. 492 u. 497, Anm. 2 zu Art. 3.3 S 514, besonders aber Anm. 7 u 10 zu Art. 36 S. 518 ff.
u. die dort angeführtenEntsch.d. 9-.

10%GesArt 14, 36 Abs. III, 41 Abs.III.
30“
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die höhereInstanz „dieAufhebungdesVerfahrenswegenwesentlicherMängel desselben
von der Zeit des eingetretenenBeschwerdegrundesan aussprechen“könne?t. Dies
kann unabhängigvon demVorbringendes Beschwerdeführersauchvon Amts wegen
geschehen72.

Der Standpunkt, welchen das Gesetzhier einnimmt, ist in der Natur des verwaltungs=
gerichtlichenBeschwerdeverfahrenswohl begründet. Es sind selbstverständlicheine Neihe von
Mängeln des Verfahrens so schwererArt denkbar, daß dieselbenmit Notwendigkeitdas Verfahren
nichtig machen. Allein es bestandfür das Gesetzkein Bedürfnis, dieselbenhervorzuheben#3a. Denn
dieBeschwerdeinstanzendesVerwaltungsrechtswegessind, wie späternochnäherdarzulegenseinwird,
sämtlichvolle Instanzgerichte,nichtKassations=-oderRevisionsgerichte.Die Beschwerdeinstanzwürdigt
die Sache in demselbenmateriellen Umfange und mit derselbenFreiheit gegenüberdem Partei=
vorbringen wie die Unterinstanz. Für den Gesetzgeberlag daherkein Grund vor, den Beschwerde=
richter zu zwingen, daß er wegengewisserFehler das Verfahren vor der Unterinstanzunter allen
Umständenaufhebeund die Sache zur nochmaligenEntscheidungzurückverweise.Es war genügend,
dem Beschwerderichterdie Möglichkeit hierzu zu geben. Derselbewird nachseinemErmessendarüber
befinden,ob der zutagegetreteneMangel ein wesentlicherist, ob ferner „innereGründe vorliegen, aus
welchendieAufhebung desdurchdenMangel betroffenenVerfahrens angezeigterscheint,oder ob des
... Mangels ungeachtetohne wirkliche Schädigung der prozessualenRechteder Beteiligten sofort
materiell entschiedenwerdenkann“?“.

Unter diesenUmständenbegreiftes sich von selbst,daß die verwaltungsgerichtliche
Entscheidung,welcheaus einemmit wesentlichenMängeln behaftetenVerfahrenhervor=
gegangenist, unter denselbenVoraussetzungender Rechtskraft fähig ist wie jede andere
verwaltungsgerichtlicheEntscheidung.

Der Verwaltungsgerichtshofkann, da ihm die Würdigungreiner Verwaltungs=
fragen entzogenist, nur innerhalb seiner Zuständigkeitüber die Rechtmäßigkeitdes Ver=
fahrensund über die Zuständigkeitentscheiden35.

In bezugauf die sachlicheBegründungder Beschwerdeist vorgeschrieben,daß
Bemängelungendes Sachverhaltes, welcher der angefochtenenEntscheidungzu Grunde
gelegt ist, genau anzugeben,daß ferner etwaige Anträge auf Ergänzung des Beweis=
stoffes in gleicherWeise zu stellensind86. Die NichtbeachtungdieserVorschriften bewirkt
in Bezug auf die Sache selbstkeinenRechtsnachteil für den Beschwerdeführer,da das
Recht und die Pflicht des Verwaltungsgerichtes zur amtlichen Ermittlung des Sach=
verhaltes davon nicht berührt wird. Dem Beschwerdeführerist es ferner unbenommen,
auch noch in der höherenInstanz mit neuenBehauptungenoder Einwendungen aufzu=
treten37. Nur hinsichtlichder Prozeßkostenkann in all diesenFällen demBeschwerde=
führer ein Nachteil erwachsen,wenn durch sein Verhalten Kosten entstehen,die ohne
dasselbenicht entstandenwären58.

Der Beschwerdeführerist aber, soweit nicht reichsgesetzlicheBestimmungenin
Frage kommen3, überhaupt nicht gehalten, seine Beschwerde näher auszuführen;

3 Vgl. R. Z.P.O. § 539. Dieses „können“ istgegebenenfall=allerdings ein „müssen“.
#2Entsch.d. V.G.H.S IV S. 453, XV S. 152, XXIII S. 133 usw.
za Vgl. R. 3.P.O. § 551.

J Der Ansicht v. Seydels (2. Aufl. 1 S. 631), daß dazu auchkein wissenschaftlichesBe=
dürfnis bestehe,kannnicht beigepflichtetwerden. Al= dazu insbes.K. Kormann a. a. O. und
W. Jellinek, der fehlerhafteStaatsakt und seine Wirkungen,Tübingen 1908, S. 54 ff.

3 Entsch. d. V.G.H.8 11 S. 104f., 195f.; vgl. auch II S. 54, IV S. 453, VIII S. 297
(30.), X S. 348, XI S. 549und die bei Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 10 zu Art. 36 S. 518 f.
zitierten weiterenEntscheidungen.

35Ges. Art. 14. Dazu G. Kaße= Kommentar, S. 174f. Entsch. d. V.G. H.# II S. 295,
III S. 99, 258, 654. AnderseitsEntsch.IV S. 298. Vgl. auchReger=Dyroff a. a. O. Anm. 2
zu Art. 14 S. 381ff., besonders383f.

*#Ges.Art. 22 Abs. III.
* Entsch.d. V.G.H.s XII S. 217. Reger=Dyroff a. a. O. Art. 22 Anm. 6 S. 467.

58 Vgl. W. Krais, Kommentar, S. 179; G. Kahr, Kommentar, S. 203f. Es ist wohl
nur ein Schreibverstoß,wenn die bei Kahr angef.Stelle der Begründung desGesetzentw.von Ver=
wirkung des Anspruches auf weitereErhebungen redet. Vgl. oben§ 93. Denn entwedersind
die Erhebungennotwendig,dann muß das Gericht sie stetsanordnen,oder sie sind nicht notwendig,
dann braucht es sie überhauptnicht anzuordnen.

*#N.Gew.Ordn. § 20. Vgl. dazu v. Seydels Abh., Annalen des DeutschenReiches1881
S. 622; ferner Entsch.d. V.G.H. I S. 20, 388; Reger Bd. 29 S. 331, 3. Erg. Bd. S. 218.
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er kann sich darauf beschränken,Entscheidungnach Lage der Sache zu be=
antragen10.

Die Beschwerdefristbeträgt, wie bereits oben41 bemerkt, regelmäßig vierzehn
Tage's. Diese Frist läuft nur für die Einlegung der Beschwerde,nicht für deren

Ausführung da letzterekeinen gesetzlichnotwendigenBestandteil der Beschwerde
bildet“.

Sind an dem streitigenRechtsverhältnisse,das durchdie untereInstanz ent=
schiedenwurde, mehrerebeteiligt, und ist dasselbezugleichvon der Art, daß es allen
Beteiligten gegenübernur einheitlich oder gemeinsamfestgesetztwerden kann, dann
kommt es allen zu gut, wenn auchnur einer rechtzeitigBeschwerdeerhobenhat. Dies
ergibt sich,wenn aucheineausdrücklichegesetzlicheVorschrift mangelt“, daraus, daß die
erhobeneBeschwerdebeschiedenwerden muß und nicht anders als unter Mitberück=
sichtigungder übrigen Beteiligten beschiedenwerden kann. Es handelt sich hierbei nur
um die sachlicheWirkung der Beschwerdeeines anderen, um eineFolge des materiellen,
nicht des Prozeßrechtes.Daherdarf hierausdemjenigen,dernichtodernicht rechtzeitig
Beschwerdeerhobenhat, ein ungerechtfertigterprozessualerVorteil über das Maß des
sachlichNotwendigen nicht zugehen. Wenn also z. B. auf BeschwerdeeinesBeteiligten
der BescheidersterInstanz bestätigtwordenist, so kannder BescheidzweiterInstanz
nur von diesem, nicht von einem anderenBeteiligten angefochtenwerden. Dagegen
würde ein solcherandererBeteiligterallerdingsdann beschwerdeberechtigtsein,wenn

Ges=Art. 22 Abs. III. Die Bestimmung ist mit Rücksichtdarauf getroffen,daß kein An=
waltszwang bestehtund auchein tatsächlicherAnwaltszwang vermiedenwerdenwollte. Es ist nicht
nötig, daß geradedie Formel: „Entscheidungnach Lage der Sache“ gebrauchtwird; es genügtdie
Bekundung der Absicht, daß Beschwerdeerhobensein solle. Entsch.V. V.G. H.s IX S. 377, XI

S. 179; err Dzroff a. a. O.Art. 22 Anm. 12 S. 473.

42Ges. Art. 22 Abs. IV, 45 Abs. II; die Frist gilt auch für die Doppelbeschwerdendes
Art. 49. UÜberdie Berechnungoben § 91 N. 22. Die Fristbestimmunggilt nur für das ver=
waltungsgerichtliche Verfahren und für die Erhebung der Beschwerde an den Verwaltungs=
gerichtshof in den Fällen der Art. 10 u. 11. Soweit Verwaltungsrechtssachenim Verwaltungs=
wege auszutragen sind, verbleibt es bei den hierfür gitenden (vgl. Entsch. d. V.G.H. S. 507)

Forsbestimmungen, EbensoG. Kahr, Kommentar,S. 249. Anders wird die VorschriftdesArt. 45
bs. II des Ges. in der Plenarentsch,des V.G.H.# (Entsch.IV S. 608) vom 26. Okt. 1883 aus=

elegt. Hiernach soll sich die Anordnung einer vierzehntägigen Beschwerdefrist auch auf die Be=
chwerdenbeziehen,welchegegenBeschlüssederUnterinstanzenan dieMittelinstanzengerichtetwerden.

(S. W. Krais, Kommentar, S. 205, 450f.! Neger=Dyroff a. a. O. Art. 45 Anm. 5
S. 331, u. angef. Entsch.IV S. 610ff.; vgl. auch X S. 134.) Die Ausführungen desV. G. H.S
beruhen auf einer fehlerhaftenAnwendungder Grundsätzeüber die Gesetzesauslegung.Die Entsch.
ibt sich viele Mühe, darzutun, daß es die Absicht des Gesetzgebersgewesen sei, die Beschwerde=
isten für die Fälle der Art. 10 u. 11 durchgreifendzu regeln. Die beigebrachtenGründe sind

indes nicht überzeugend.Aus der Stelle Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. III S. 168B ist für die
Auffassung des V.G.H.s nichts zu entnehmen,über die Meinung der Staatsregierung, die doch
auch in Betrachtkommt, ganz bestimmtnichts. Aber selbstzugegeben,der Nachweis jener oben
erwähntenAbsicht des Gesezgeberswäre gelungen, so ist dies für die Auslegung des Ges. völlig
gleichgültig. Die eferschung der geeherberischenAbsicht ist ein Auslegungsmittel für das, was
derGCsetzver gesagthat, aber kein Ergänzungsmittelfür das, was er nicht gesagthat. Art. 45
Abs. II spricht nur von den „nach den genanntenArt.“, d. h. den Art. 10 u. 11, „zulässigenBe=
schwerden“.Die bezeichnetenArt aber reden nur von den Beschwerdenan den V.G.H. Dieser
Wortlaut des Ges. legt nicht bloß, wie die angef. Plenarentsch. meint, „die Annahme nahe'“, daß sich
Art. 45 Abs. II nur auf Beschwerdenan den V.G.H. beziehe,sonderner kann gar nicht anders
verstanden werden. Wollte der Gesetzgebermehr als dies, wollte er auch bezüglich der Beschwerde=
fristen bei den Unterinstanzen das bestehendeRecht ändern, so mußte er dies sagen. Was der Gesetz=
geber lediglich gewollt, aber mit keinerSilbe zum Ausdruckegebrachthat, kann nicht als Rechtssatz
behandeltwerden. DieseGrenze muß von der Auslegung innegehaltenwerden, wenn sie nicht den
Boden unter den Füßen verlieren soll. Die bloße Absicht, einen Willen zu erklären, und vollends
d berße etung einer solchenAbsicht gilt nirgends der Willenserklärung gleich, auch beim

esetzgebernicht.
3 Entsch.d. V.G.H. II S. 537 f.
“ Daß die R.3.P. O. in § 62 ähnlichesbestimmt,bietetnachv. Seydel (2. Aufl. I S. 632

N. 44) keinen Ersatz für diesen Mangel. Nach der Rechtspr. d. V.G.H.= ist jedoch § 62 Z.P.O.
analog anzuwenden. Val. Reger=Dyroff a. a. O. Art. 22 Anm. de S. 464ff. und die dort
zitierten Entsch.d. .0#-.
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etwa infolgeder Beschwerdedes Mitbeteiligtender BescheidersterInstanz zu seinem
Nachteile geändertworden wäre5.

Eine Beschwerde, die mit einer Beschwerdebeantwortungverbundenwird, ist
murdamn rechtzeitigeingelegt,wenn sie innerhalbder Beschwerdefrifteingereicht
wurde s.

Das Beschwerderechtgeht schonvor Ablauf der Beschwerdefristfür die Prozeß=
partei verloren,wennsiesichderergangenenEntscheidungunterworfenhat. Letzteresist
insbesonderedann der Fall, wenn eine erhobeneBeschwerdezurückgezogenwurde"7.

Die Beschwerdensind bei der erstenInstanz desVerwaltungsrechtszuges,in den
Fällen, wo der Verwaltungsgerichtshofersteund letzteverwaltungsrichterlicheInstanz
ist, bei derjenigenVerwaltungsinstanz einzulegen,welchedie angefochteneEntscheidung
erlassenhat". Zur Wahrung der Beschwerdefristgenügtes nunmehr aber auch, wenn
die Beschwerdebei einer unrichtigen Instanz, d. h. bei einer Behörde eingereicht
wird, die zu einer instanziellenEntscheidungin der betreffendenSache überhaupt ge=
setzlichberufen ist . Die Beschwerdeeinlegungbei einer unrichtigen Behörde wird nur
dann als unschädlichzu erachtensein, wenn die Beschwerdenoch rechtzeitigan eine im
Instanzenzug gelegeneBehörde weiter geleitetwurde50. Die Einlegung der Beschwerde
kann schriftlich oder zu Protokoll geschehen51.

Die Beschwerdegeht an diejenigeInstanz, welchenach demRechtszuge,der für
die Beschwerdesachebesteht,die nächsthöhereist. Ein Irrtum in bezugauf die anzu=

. Entsch. d. V.G.H.3 III S. 384 (wo aber S. 381 die vorgesite Inhaltsangabe ungenau
gefaßt ist), 510, V S. 176, VIII S. 239, IX S. 467, XI S. 181, XIII S. 412 (Berücksichtigun
der Verspätungbeim Kostenpunkte),XIX S. 86, 131, 154,283 Nr. 57 a. E., XXI S. 140, XXI
S. 249, XXV S. 358, XXVI S. 227; s. auch vorige Note.

. Entsch. d. V.G.H.s III S. 184f., V S. 339, IX S. 40, XII S. 351, XVI S. 119;
W. Krais, Kommentar, S. 432f.; G. Kahr, Kommentar, S. 208; Reger=Dyroff a. a. O.
Art. 22 Anm. 14 S. 474.

Entsch. d. V.G.H.3 II S. 538, X S. 331: Reger Bd. 22 S. 86; Entsch. d. V.G.H.#
XVIII S. 260 (Verzichtauf das BeschwerderechtdurchkonkludenteHandlungen);vgl. auchReger=
Dyroff a. a. O. Art. 22 Anm. 4 S. 462 f. «

«Ges.Art.22Abs.ll,45Abs.II.DazuG..Kahr,Kommentar,S.250:Reger-Dyrofs,
a. a. O. Anm. 8 zu Art. 22 S. 468ff., Anm. 9 u. 10 zu Art. 45 S. 532 f. Die Erklärung, man

Lert Beschwerdeerheben,ist keine Beschwerdeerhebung.Entsch. d. V. G.H.s IV S. 492, VII

4 Dieser Rechtsgrundsatzist in der Entsch.d. V.G.H.s XXII S. 150 mit Rücksichtauf die
K. Deklaration vom 15.Juni 1898(G.V.Bl. S. 28 fur Anerkennung gelangt.Nach der früheren
Rechtsprechungdes V.G. H. (vgl. I S. 7, 8, 11, 64; III S. 165) galt die Beschwerdeeinlegungbei der
erstenInstanz als wesentlicheFormvorschrift. bei derenNichteinhaltung dieBeschwerdeals unzulässig
zurückgewiesenwurde. Hieraus ergabensich mancherleiSchwierigkeitenfür die Behörden, sowie
Härten und Unbilligkeiten für die Beteiligten. Zu ihrer Beseitigung wurde die auf demAntrag
des Abgeordneten Konrad und Genossen beruhendeK. Deklaration vom 15. Juni 1898, die Wahrung
der Beschwerdefrist in Verwaltungsrechtssachen betr., erlassen. Sie bestimmt: „Bei Beschwerden,
welchenachArt. 11, 22 u. 45 des Gesetzesvom 8. August 1878,die Errichtung einesVerwaltungs=
gerichtshofesund das Verfahren in Verwaltungsrechtssachenbetr., erhobenwerden,sowiebei jenen
Beschwerden, welche zufolge besonderer Gesetzenach den Bestimmungen des genannten Gesetzes zu
behandelnsind, ist dieBeschwerdefristauchdann als gewahrtanzusehen,wenn dieBeschwerdeinner=
halb der gesehlichenFrist bei einer unrichtigenInstanz angebrachtwurde.“ 6

Bezüglich der Motive zu dieserDeklaration sieheVerh. K. Abg. 1897/8Beil. Bd. XVI S. 86;
vgl. Sten. Ber. Bd. XII S. 614; Verh. d. K. d. Reichsräte1897/8Krot. VII S. 514.

Die rechtzeitigeAbgabe der Beschwerdeschriftan die einschlägigerichtige Instanz ist den
Stellen und Behördenzur Pflicht gemocht. Vgl. Vollz.Vorschr. 8§ 7 Abf. III, 42 Abs. III; Entsch.
des V. G.H.s . 448, 1X S. 447, XII S. 108. Der V.G.H. hat ferner mit Rechtausgesprochen,
daß die Rechtzeitigkeit einer Beschwerdeeinlegung durch einen Irrtum der Vorinstanzen in bezug
auf Zuständigkeitund Verfahren nicht beeinflußtwird. Entsch,d. V.G H. XI S. 206.

*1Ges.Art. 22 Abs.II. Dasselbewird wohlauchfür dieFälle desArt. 45 Abs.I Felen=
Auch telegraphischeBeschwerdeeinlegung,wenn dieselbefe Erseei ist, muß ugelassenwerden. Entsch.
d. V.G.H. I S. 370, II S. 538; vgl. auch Reger XVII Beil. S. 117, XXVI S. 470. Die
telephonischeBeschwerdeeinlegung dürfte gleichfalls wirksam sein, wennsie sofort protokolliert, tele=
phonischvorgelesenund genehmigtwird. Das N.G. bei Reger XXVI S. 470vertritt zwar den
gegenteiligenStandpunkt, jedochdürfte derselbefür unser Gesetznicht maßgebendsein. Bal.
Reichsvers.A. Amtl. N. XXII S. 426 bei Reger XXVI Beil. S. 42. Am
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rufende verwaltungsgerichtliche37 Instanz schadetdem Beschwerdeführernicht33. Das
irrtümlich angegangeneGericht hat die Sache an die zuständigeInstanz zu verweisen.

Hat ein Untergericht in einemFalle erstinstanziellentschieden,wo die Mittelstelle
E entscheidengehabt hätte, so ist letzterezur Bescheidungder erhobenenBeschwerdezu=
ändig“.

Die Einlegung der Beschwerde hat die Wirkung, daß die Rechtskraft der an=
gegriffenenEntscheidunggegenüberallen Prozeßparteien gehindert und daß die Streit=
sachevor das Beschwerdegerichtgebrachtwird.

In erstererBeziehung bestimmtdasGesetz 55: Die Beschwerdenhaben, sofern
nicht durch besonderegesetzlicheBestimmungenetwas anderes vorgeschriebenist , auf=
schiebendeWirkung. Wenn das Gesetzaußerdemden Vorbehalt beifügt, daß die Ver=
waltungsbehörden57 trotz eingelegterBeschwerdedas Recht haben, vorsorglicheAnord=
nungen zu treffen, so ist dies an sich keineAusnahme von demangegebenenGrundsatze.
Denn das Recht der vorsorglichenVerfügung ist ein Recht der Verwaltung, das außer=
halbdesverwaltungsgerichtlichenVerfahrenssteht. Die rechtlicheBedeutungjenesVor=
behaltes ergibt sich erst aus demgemachtenBeisatze,wonach solchevorsorglichenAnord=
nungen nur zulässig sein sollen, wenn bei Gefahr auf Verzug oderbei drohendemNach=
teile für Leben, Gesundheit oder Eigentum das öffentliche Interesse ein derartiges
Eingreifen verlange. Es handelt sichalso nicht um eineBeschränkungder aufschiebenden
Wirkung der Beschwerde,sondernvielmehr um eineBeschränkungdes Rechtesder Ver=
waltung zu vorsorglichenAnordnungen55 in jenen Fällen, wo eine Sache im Verwal=
tungsrechtszugesich befindet. Die Verwaltung soll zu derartigen Anordnungen nur
dann befugtsein, wenn dringendeGründe gegebensind. Allerdings entscheidetsieselbst,
und ohnedaß hiergegender Verwaltungsrechtswegbeschrittenwerden könnte,über deren
Vorhandensein.

Durch die Beschwerdewird, soweitdie Anfechtungbeabsichtigteroder notwendiger
Weise reicht, die Streitsache,wie siezwischendenProzeßparteiender Vorinstanz lag 60,
an das Obergericht gebracht. Die Beschwerdehat stetsdie prozessualeWirkung der Be=
rufung. Auch der Verwaltungsgerichtshof ist Instanzgericht#1. Eine Adhäsion kennt
das verwaltungsgerichtlicheVerfahren nicht 6#2.Soweit die Beschwerdereicht, kann
übrigens das Beschwerdegerichtden Anträgen Berücksichtigungzuwenden, welche der
GegnerdesBeschwerdeführersgestellthat. DenndasGerichtkannkraft seinesRechtes

53 Anders liegt dieSache, wenn derBeschwerdeführerausdrücklichdenVerwaltungsweg,nicht
den Verwaltungsrechtswegbetretenhat. Entsch,d. V.G.H.# III S. 108.

58Dies ergibt sch daraus, daß das Ges. demBeschwerdeführerlediglichdie Einlegung der
Beschwerde bei der ersten Instanz, nicht aber die Benennung der angerufenen höheren Instanz vor=
schreibt. Diese Benennung ist also kein rechtlich notwendiger Bestandteil der Beschwerdeschrift, ein
Jrrtum in derselbenkann daher nicht schaden. Da kein Anwaltszwang besteht, ist das auch sachgemäß.
Man denke ferner an den Fall, daß der Beamte, welcher dieBeschwerde protokollierte, den Be=
schwerdeführer unrichtig belehrt hat. Mit der hier vertretenen Ansicht stimmen überein Entsch. d.
V.G.H.s 1 S. 281, IV S. 201, VI S. 113, XIII S. 292, XIV S. 366, XV S. 166,277, XVIII
S. 260, XXVI S. 146, XXVIII S. 69, XXXI S. 53; dagegennicht I S. 33.= Vgl. auch

#is, Kommentar, S. 431 Anm. 7; Reger=Dyroff a. a. O. Art. 22 Abs. I Anm. 2

5“ Entsch.d. V.G.H. IV S. 201. 55 Art. 24.
56Vgl. über dieseAusnahmen die Kommentare.
57Als solche,nicht die Verwaltungsgerichte. Kahr a. a. O. S. 209f.; Reger=Dyroff,

V G.G., Vorbem. zu Art. 24 S. 481: Entsch.d. V.G. H.#XXI S. .
58Ges.Art. 13 Abs. I Ziff. 2 (oben§ 85). Agl. Entsch.d. V.G.H.s III S. 418.
5 Die Beschwerdeschriftist hinsichtlichdes Umfanges der Beschwerdefür den Beschwerde=

führer nicht bindend; er kann auch in deröffentlichenVerhandlung seinenBeschwerdeantrageipenen
und erläutern (Entsch.d. V.G. # V. S. 67), soweit darin nicht eine unzulässigeKlageänderung
liegt (Entsch. d. V.G.H.#s XIV S. 253. XXII S. 77). W. Krais, Kommentar, S. 432 Anm. 12;
Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 5b S. 463f., Anm. 6 a. E. S. 468 zu Art. 22 Abs. I. In der
Erchc= d. B.G. H.XII S. 59 sind die §5 264ff. Z. P.O. über Klageänderung für entsprechend
anwendbarerklärt.

66 Vgl. Entsch, d. V.G.H.s II S. 466.
1 Vgl. Entsch. d. V.G.H Il S. 2395.
*2 Vgl. obenN. 46. Entsch.d. V.G.H# II S. 351.
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und seinerPflicht, materielles,nicht formellesRechtzu sprechen,auch zum Nachteile
des Beschwerdeführersdie Entscheidungder Vorinstanz änderns.

Der Beschwerderichterhat, wenndie Sachespruchreifist, in der Sachezu ent=
scheiden". Ist der Beweisstoff unvollständig,so kann er ihn ergänzenlassen. Er kann
aber auch, wenn die Beweiserhebungoder das sonstigeVerfahren der Vorinstanz an
wesentlichenMängeln leidet“, das Verfahren vom ZeitpunktedeseingetretenenMangels
ab vernichtenund neueSacherhebungund Beschlußfassunganordnen66. WegenMängeln
in der materiellenEntscheidungder Vorinstanz kanneinesolcheVernichtung an sich nicht
verfügt werden; dies kann nur dann geschehen,wenn Mängel im Verfahren sichdamit
verknüpfen,wennalso z. B. eineals irrig befundeneRechtsanschauungdie vollständige
Sacherhebunggehindert hat.

Es verstehtsichvon selbst,daß dieRechtsanschauung,welchein einer rechtskräftigen
Teilentscheidungeiner höherenInstanz ausgedrücktist, von der unterenInstanz bei der
weiteren Entscheidungzugrunde gelegtwerden muß7.

BesondereVorschriften über die Beschwerdeführungwurden durch den Umstand
veranlaßt, daß die Unter=und Mittelinstanzen der Verwaltungsrechtspflegein der näm=
lichen Streitsache Fragen des öffentlichenRechtes als Gerichte und Fragen ihres Er=
messensals Verwaltungsbehördenerledigen können“8.

Ist dies der Fall, so ist die etwaigeVerwaltungsbeschwerde"%innerhalb derselben
Frist und bei derselbenBehörde wie die Verwaltungsrechtsbeschwerdevorzubringen7o.
Beide Beschwerdenkönnenin einem Aktenstückeverbundenwerden. Ist nur ein Be=
teiligter vorhanden, so hängt es von dessenAntrage ab, ob zuerst die Verwaltungs=
oberbehördeoderdas Verwaltungsobergerichtentscheidensoll. Wenn ein solcherAntrag
fehlt, oder wenn mehrereBeteiligte! vorhanden sind, so entscheidetzunächstder Ver=
waltungsgerichtshof72. Die entsprechendenGrundsätzegeltendann, wenn die angefochtene

" Vgl. oben § 90 N. 34.
*“ Er kann dies auch dann tun, wenn die Entscheidung der Vorinstanz unvollständig

war. Zu formalistischfür das verwaltungsgerichtlicheVerfahren ist die Frage Eutho=d. V.G.H.=
IV S. 395 f. aufgefaßt, wo wegen Unvollständigkeit des Bescheides im Kostenpunkte „in Rückficht
auf die Wahrung des Instanzenrechtes“die Sache an die Regierungzurückverwiesenwurde.

"5 Vgl. obenN. 31.
66Ges. Art. 36 Abs. III, 41 Abs. III. Dazu die Kommentare.
57Die Frage istNr gut behandeltEntsch.d. V.G.H. II S. 282 (vgl. 1 S. 354). Dazu

Bl. f. adm. Praxis XXNI S. 291 Anm. In demdort entschiedenenFalle wurde auch dieRechts=
kraft der Entscheidungsgründeerörtert. Darüber oben nach N. 17.

68 Vgl. Ges.Art. 31 Abs. III.
" Auch dann, wenn nur eine solche erhoben wird.
10Vgl. auchEntsch.d. V.G. H.s III S. 108, XI S. 179. Sind zur Entscheidungder beiden

BeschwerdenverschiedeneBehördenzuständig,so ist derRegelnachdiedieVerwaltungsrechtsbeschwerde
enthaltende Beschwerdeschrift rechtzeitig bei einer Instanz. d. h. bei einer zur Entscheidung der Ver=
waltungsrechtssache zuständigen Behörde, die die Verwaltungsbeschwerde enthaltende Beschwerdeschrift
bei einer zur EntscheidungderVerwaltungsbeschwerdezuständigenBehördeeinzulegen.Wenn jedoch,
was zulässig ist, beide Oberbehördenin einer Beschwerdeschriftangerufen werden (vgl. Entsch. des
V.G. H.s1 S. 278, XI S. 179),so genügt es zur Wirksamteit beiderBeschwerden,wenn die die=
felben enthaltendeBeschwerdeschriftrechtzeitigan eineBehördegelangt,welcheentwederzur Entschei=

ung der Verwaltungsrechtsbeschwerde oder auch nur der Verwaltungsbeschwerde berufen ist. Diese
Anschauungentsprichtauchdem Geisteder K. Deklaration vom 15. Hamt 1898(s. obenN. 49).

11Nicht Beschwerdeführer.So richtigv. Krazeisen, Bl. f. adm.Praxis XXXVIII S. 33 ff.;
uch Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 5 zuArt. 49 Abs. II S. 545 f. Vgl. Entsch. d. V.G.H.3
XXV S. 120 u. besonderslingehendXXVI S. 154. A. M. G. Kahr, Kommentar, S. 264;
W. Krais, Kommentar, S. 457, u. die frühere Rechtsprechungdes Verwaltungsgerichtshofes z. B.
1 S. 470, 476, W S. 204, VI S. 220, XVI S. 167. Gleichgültig ist, ob nur einer oder alle der
mehreren Beteiligten Beschwerde ergriffen haben (Entsch. d. V.G.=P.#XXVI S. 154), ob die mehreren
Beteiligten gleichesoderverschiedenesInteresseverfolgen, ob für die mehrerenim gleichenInteresse
Ateiligten 6 ein oder mehrereBevollmächtigteaufgestelltsind (Entsch,d. V.G.H.# VI S. 220.
— 65).

1#Ges.Art. 49. Die Vollz.Vorschr. fügen in § 44 bei: „Hat jedochin einemder in Art. 9
Abs. I des Ges. bezeichnetenFälle in der Ermessensfrage zunächst die Kreisregierung, K. d. J., ent=
schieden,und ist gegenderenEntscheidungdie Berufung an das betr. Ministerium zulässig, so hat
die Abgabe derAkten an denV.G.H. erst dann zu erfolgen,wenn die etwa eingekommeneBerufung
von dem zuständigenMinisterium beschiedenoder die Berufungsfrist verstrichenist, ohne daß die
Berufung an das Ministerium erhobenwordenwäre.“ Vgl. hierherdie Kommentarezu Art. 49.
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EntscheidunganläßlichderselbenStreitsacheverschiedeneRechtsfragenerledigthat, die in
zweiter Instanz vor verschiedeneObergerichtegehören75.

Als außerordentlichesRechtsmittelgegenrechtskräftigeEndbescheide" ist die
Wiederaufnahmedes Verfahrens'5 gewährt76. Die Wiederaufnahmekann? eintreten,
wenn glaubhaft dargetan ist78s,daß eine Tatsache vorliegt7", die bei den vorausge=
gangenen Verhandlungen'o dem Verwaltungsrichter nicht oder nicht hinreichend be=
kannt gewesen!, deren Berücksichtigungaber geeignetist, zu einem anderenals dem
früheren Endbescheidezu führen. Auf Grund neuer rechtlicherGesichtspunktekann
Wiederaufnahmenicht stattfinden?, auf Grund neuerTatsachendagegensogar wieder=
holtss. Zuständig zur Beschlußfassungüber die Wiederaufnahme ist diejenigeBehörde,
welche in der Sache den letztenrechtskräftigenEndbescheiderlassenhat“. Die Wieder=
aufnahme kann auf Antrag der Beteiligten55 oder von Amts wegenverfügt werden“.

GegenEntscheidungendes Verwaltungsgerichthofesüber die Wiederaufnahmedes
Verfahrensgibt es keinRechtsmittel;EntscheidungenderUnterinstanzenkönnendurch
Beschwerdein dem Instanzenzugeund dem Verfahren angefochtenwerden, die für die
wiederaufzunehmendeSache vorgeschriebensind7. Beschwerde ist sowohl gegensolche
Entscheidungenzulässig, welcheeinen Antrag anf Wiederaufnahmeablehnen, als auch
gegensolche,welchedie Wiederaufnahmeauf Antrag oder von Amts wegenanordnen.

Nach verfügterWiederaufnahmedes Verfahrenswird die Sache selbstin dem
hierfür bestehendenInstanzenzugeerledigt's. Die Bestimmungenüber die Wiederaufnahme
des Verfahrensbeziehensichzwar nachdemWortlautedesGesetzesnur auf das eigent=
liche verwaltungsrechtlicheVerfahren. Gleichwohlwird man diesesRechtsmittelfür
alle Instanzen auch in jenen Verwaltungsrechtssachenzulassenmüssen,bei welchendas

verwaltungsrechtliche Verfahren erst mit der Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes
eginnt35.

75vg die zutreffendenErörterungen von W. Krais a. a. O. S. 212ff. u. Entsch. d.
V. G. H.sI S.278. Zu letztererist zu bemerken,daß Art. 49 hier nicht „analog“, wie es in der
Uberschrift heißt, sondern wörtlich anwendbar ist; der dritte Satz derÜberschrift (vgl. Entsch. S. 281)
enthält einen unstatthaften Versuch der Verbesserung des Gesetzes. S. auch ebenda XI S. 179.
Stehen verschiedeneRechtsverhältnissein Frage, von denendas eine für das anderepräjudiziell ist,
so ist über daspräjudizielle Verhältnis zuerst zu entscheiden,auchwenn dies nicht beantragt ist.
Vgl. V.G. H.IV S. 432.

¼ Vgl.Entsch.d. V.G.H.s II S. 366, VI S. 31, XII S. 75.
. *J hierüber A. Dyroff, Bl. f. adm. Praxis, XXXIX S. 295ff.; Entsch.d. V.G. H.3

16Ges.Art. 26. Entsch d. V.G.H.s XI S. 298. Vgl. Art. 52 Abs. 1: segenstände=welche
vor demTage, an welchemdiesesGes. in Wirksamkeittritt, nachden bisherigenVorschriftenihre
Erledigung gefunden haben, können, sofern nicht eine Wiederaufnahme des Verfahrens
in Frage steht, nicht mehr vor den e. gebrachtwerden.“

77Jederzeit. Entsch,d V.G.H. VII S. 180. 78Vgl. oben§ 93 a. A.
164 Auch ein Beweismittel. Vgl. G. Kahr, Kommentar,S. 214; W. Krais, Kommentar,

30Entsch.d. V.G.H.s II S. 366.
si d. V. G. H.sVIII S. 187.
s2 Entsch.d. V. G H.sIII S. 4, 459.
ss G. Kahr, Kommentar, S. 213.
34Entsch.d. V.G.H.# VI S. 87, X S. 169, XV S. 242. Vgt. auchdieÜbergangebessimmung

in Art. 52. Dazu die Kommentareund Entsch. d. V.G.H# VI S.87, XXIII S. 153.
"35Vgl. Entsch.d. V.G.H.3 XIII S. 480 (Wiederaufnahmedes Verfahrens in der Richtung

gegen einen Dritten, der am früheren Streite nicht beteiligt war).
se Der Wortlaut des Ges. umfaßt beideFälle. Auch entsprichtdie Zulassung der Wieder=

aufnahmevon Amts wegendenGrundsätzendesverwoltungsgerichtlichenVerfahrens. Vgl. G. Kahr,
Kommentar, S. 214. Entsch.d. V.G.H.bsXXII S. 173, welchedie Frage ausführlich behandelt.

§87So ist der Ausdruck „regelmäßigerInstanzenuge in Art. 26 Abs. II zu verstehen.Vgl.
G. Kahr, Kommentar,S. 214; Entsch.d. V.G.H.k S. 500,XV S. 243;Reger=Dyroff,
Komm., Anm. 9 zu Art. 26 S. 500f.

38D. h. sie geht an die zuständigeersteInstanz. Eutsch d. V.G.H.# VIII S. 187. Da=
gegenA. Doraff a. a. O. S. 341 ff. und Kommentar Anm. 3 II zu Art. 26 S. 488f.; Entsch.d.
V.G.H.3 XXXII S. 9.

o Entsch.d. V. G.H.s VIII S. 187; Reger=Dyroff, Komm., Vorbem. S. 485, Anm. 3b
u. c S. 487ff., und Anm. 9 zu Art. 26.
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§ 05. Prozeßkosten1. Die Prozeßkostensind teils gerichtliche,teils außer=
gerichtliche. Erstere sind an die Staatskasse zu zahlen, entwederals Ersatz für die
behördlicheTätigkeit (Staatsgebühren),oder für gemachteAuslagen, wie Zeugen=
und Sachverständigengebühren2. Die außergerichtlichenProzeßkostenkönnen mannig=
fachsterArt sein, Anwaltsgebühren, Reisekosten,Postgebührenu. dgl.

In allen Fällen, in welchenfür die Prozeßpartei ein Rechtsanwalt handelt, ist
für die Entrichtung der Gebühren, Auslagen und desfallsigenVorschüssenicht der
Anwalt, sondern die vertretenePartei verhaftet, wenn nicht der Anwalt ausdrücklich
die Zahlung für die Partei übernommenhats.

Hinsichtlich der Staatsgebühren und nunmehr (seit 1910) auch der Auslagen
entscheidenausschließlichdie Bestimmungendes Gesetzesüber das Gebührenwesen.

Schuldner der Gebührenund Auslagen ist gegenüberdemStaate in Verwaltungs=
streitsachenderjenigeStreitteil, dem durch die Entscheidung der Behörde die Kosten
auferlegtsindb. KönnendieGebührenoderAuslagenvondemhiernachPflichtigennicht
beigebrachtwerden,so trifft denAntragstellerdie Verpflichtungzur Zahlung der Gebühren
undAuslagen. Im übrigenfallendieselbendemjenigenzurLast, derdieAmtshandlung,
für welchedie Gebühren und Auslagen entstandensind, veranlaßt hat oder in dessen
InteressedieBehördedieAmtshandlungvorgenommenhat. Sind durcheinenMitbewerber
oder durch unbegründeteEinwendungen eines widersprechendenDritten besondereGe=
bühren oder Auslagen entstanden, so können dieselbendem Mitbewerber oder dem
widersprechendenDritten auferlegt werden.

Die Gebühren werden fällig mit der Vornahme der gebührenpflichtigenAmts=
handlung, die Auslagen mit ihrer Entstehung. In Verwaltungsstreitsachen,ebensowie
in demVerfahren über Erteilung einerKonzession,GenehmigungoderErlaubnis, bleibt
jedoch die Erhebung der Gebühren und Auslagen bis zum instanziellenAbschlusseder
Verhandlungen aussgesetzt7.

Bei Anträgen der Parteien auf Vornahme einer Handlung, mit welcher bare
Auslagen verbundensind, sowie auf Ladung und Vernehmung von Zeugen oder Sach=
verständigenkann Kostenvorschußverlangt werdens.

Über Gebührenfreiheitund Gebührenstundunggelten in Verwaltungsstreitigkeiten,
abgesehenvon besonderenVorschriften über einzelneGegenstände,die allgemeinenBe=
stimmungendesGebührengesetzes2. Gebührenfreisind ferner derSchriftenwechselzwischen

9 S Wiais= Kommentar, S. 423ff.; Reger=Dyroff a. a. O. Art. 21 Abs. 3 Anm. 8
u. . .

2 Gebührenges.,Fassungv. 13.Juli 1910,Art. 5. WelcheAuslagen denParteien in Rechnung
geseelt werden können,bestimmterschöpfendder durch die Novelle v. 29. April 1910 eingefügte

trt. 226a, Gebührenges.20 Pfaff=Reisenegger, Gebührenges. Art. 226a, Anm. 1.
* Gebührenges.Art. 285.Bg0. Pfaff=R Asbeneg er a. a. O. Art. 285 mit Anm. S. 369.
1 Maßgebendist jetztdas Ge übrenzefv. 13.Aug. 1879in derFassungderBekm.v. 13.Juli

1910(G.V.Bl. S. 312). Dazu V.O. v. 23.Dez. 1899 (G.V.Bl. S. 1223). Vgl. M.A.Bl. 1900
S. 44;1910S. 520.

5 Die Gebührenpflicht beruht im übrigen nicht auf den Rechtsquellen der Kostentragungspflicht.
6 Gebührenges.Art. 231. ·

Gebührenges.Art. 231b. Die Art. 231—231b sind durchdieGebührennovellevom29.April
1910 eingefügtworden. Die Motive sagen:„Im Art. 231 des bisherigenGebührengesetzeswar be=
stimmt, daß Schuldner der Gebühren derjenigeist, welcher die gebührenpflichtige Amtshandlung
veranlaßt hat. Wer Schuldner der Auslagen ist, war im Gebührengesetzebieher nicht geregelt. Ebenso
fehlte es an einer Bestimmung über die Fälligkeit der Gebühren und Auslagen. Die gesetzliche
RegelungdieserPunkte hat sichjedochin der Praxis als ein Bedürfnis erwiesen;sie läßt sichnicht

wehl mehr umgehen. Der Entwurf unternimmt es, in den von ihm vorgeschlagenenneuen Artikeln
231 und 231b genauzu regeln, wer der Schuldner der Gebühren und Auslagen ist, und wann die
Gebührenund Auslagenfällig werden;zugleicherstreckter dieRegelung auf diebesonderenAbgaben
(Art. 231 a, 231b Abs. 3). DieVorschriften in den vorgeschlagenenArt. 231, 231b Abs. 1, 2 ent=
sprechenden bisher schonin der Praxis zur Geltunggebrachten Grundsätzen.

8 Gebührenges.Art. 232. gl. oben§ 93 N. 2. '
VGebülsrengefArthtEiit«ch.d.V·G.H.slllS-619;auchIS.216.EinArinenrecht

imSinnederZ-P.O·bestehtnicht.ntsch.d.V.G-H.sVS-25·DieBeigabevonArinenanwälten
findet nicht statt. Vollz Vorsche z. V.G.G. § 4 Abf. V. Agl. auch § 9 Abs. II, § 10 der Ver=
ordnung v. 23. Dez. 1899. (Val. N. 4.)
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Behäörden,dienstlicheund prozeßleitendeVerfügungen einschließlichder Bestimmungund
Anderung von Fristen und Tagfahrten, wenn dabei keinVerschuldeneiner Partei vor=
liegt, bloße Auskunftserteilungen,Ratschläge, Vermittlungen, Anregungen usw., sowie
das Verfahren wegenAblehnung eines Verwaltungsrichters und über die Pflicht zur
Abgabe eines Zeugnissesoder Gutachtens10.

Der Eigentümlichkeit des verwaltungsgerichtlichenStreites, wonach nur eine
Prozeßpartei vorhandensein kann, wird durch folgendeBestimmungRechnunggetragen.
Gebühren werden für das Verfahren in der Beschwerdeinstanzdann nicht erhoben,wenn
der Beschwerdevollständig stattgegebenwird, und die Kosten nicht einemProzeßgegner
zur Last fallen. Wird der Beschwerdenur zum Teil stattgegeben,so kann die ent=
scheidendeBehörde teilweise oder auch vollständigeGebührenfreiheitbewilligen11. Die
Verwaltungsgerichte sind ferner befugt, unbeschadetdes ärarialischenErinnerungs=und
Beschwerderechtes, Gebühren oder besondereAbgaben, welche durch eine unrichtige
Sachbehandlung ohne Schuld der Beteiligten entstandensind, niederzuschlagen.Sie
könnenaußerdemfür abweisendeEntscheidungen,wennderAntrag auf nichtanzurechnender
Unkenntnis der Verhältnisse oder Unwissenheit beruht, Gebührenfreiheitgewähren12.
In Fällen, in denen die Verhältnisse des Schuldners oder die Geringfügigkeit des
Gegenstandes es gerechtfertigterscheinenlassen,ist eine Ermäßigung der Gebühren für
Zeugnisse (Attesteund Bescheinigungen)sowiefür Beschlüsse,Bescheideund Verfügungen
(Art. 202 Ziff. 2 und 3 Gebührenges.)bis auf 1 Mk. vorgesehen18. Dagegenkann auch
zur Strafe der Leichtfertigkeit ein Verfahren, das an sichgebührenfreiist, von der
Behörde als gebührenpflichtigbehandeltwerden14.

Hinfichtlich der Höhe der Staatsgebühren find die Artikel 201 ff. des Gebühren=
gesetzeszu vergleichen12. Die Gebühren, welchevon den Beteiligten „wegen der Be=
mühung einzelnerPersonen bei der Erledigung der Geschäfte“ zu entrichtensind, werden
durch Verordnung bestimmt16.

Streitigkeiten über Gebühren des verwaltungsgerichtlichenVerfahrens werden
regelmäßig in derselben Weise erledigt wie Gebührenstreitigkeitenim allgemeinen7.

Wird jedochin einerAngelegenheit,die zur Zuständigkeitdes Verwaltungsgerichtshofes
gehört, in der HauptsacheBeschwerdean denVerwaltungsgerichtshof ergriffen, so ent=
scheidetdieser auch über etwaigeBeschwerdenwegender Gebührenund Auslagen, wenn
dieseBeschwerdenmit der Beschwerdein der Hauptsacheverbundenwerden. Hinsichtlich
des Ansatzes der bei dem Verwaltungsgerichtshofeselbstanfallenden Gebühren findet
nur Gegenvorstellungstatt, deren Bescheidunggebührenfreiist 6.

Die bisher erörtertenBestimmungenbeziehensichnur aufden Umfang der Prozeß=
kostenund auf die Verpflichtungender Parteien gegenüberdemStaate und denHilfs=
personen des Prozesses. Diese Vorschriften geben keinenAufschluß darüber, wie die
endgültigeBelastungmit denKostendesRechtsstreitesim Verhältnisseder Parteien
zueinander sich gestaltet1. Diese Frage kann sichnaturgemäßnur dann erheben,wenn

10Gebübrengel, Art. 234 . l mit 4.
11GebübhrengelArt. 234 .6, Entsch. .s III S. 246.
18 Gebührenges. Art. 235 . L. Der Ts= s gleeichlautend mit § 6 des Gerichtskostenges.

f. d. D. R. v. 17. Mai 1898. Art. 735 Abs. J erstrecktsich nicht auf die Auslagen. Pfaff=
Reisenegger a. a. O. Art. 235

15Gebührenges.Art. 235 ant * zinerüc durchNovelle. 29.April 1910. Vgl. auchVollz.
Bek. rv. 12. Aug. 1910 VI Ziff. 9 (J. M.Bl. S. 709, F.M. Bl. S. 183).

ebührenges.Art. 236.
berdieKesinellung derGebühren,Gebührenac Art. 284. Vgl. Vollz.Bek.v. 12.Aug. 1910

VI zif. 1, Ausf.Verordn. v. 23. Dez. 1899 §§85
6 Gebührengef.Art. 5; angef.Auef.7 lWls ⅛ tdazu insbes.Verordn.v. 22. Septb.

1879, Gebühren derZeugen u. Sachverständigen betr. (G.V. Bl.S. 1283, Webex, XIII 5 710).
Zusammenstellung der Bestimmungenbebeihehfaff= Fs 3 5 a aOArt Anmu.2.
BglauchEntschdBGHlel

11Gebührenges.Art. 237; r —mh Ausf.Verordn. v. 23. Dez. 1899 §#§3, 4; Pfaff=
Reisenegger a. a. O. Art. 23 M

168Gebührenges.Art. 237 insI V, Entsch.d. V.G.H.# XIII S. 535; Reger=Dyroff
a. a. O. Anm. 8 zu Art. 21 Abs. III S. 457 unterf.

1 Die Verurteilung einer Partei in Kosten wegen Sachfälligkeit kann nicht auf Art. 231
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Parteien im verwaltungsgerichtlichenVerfahren als Gegner sich gegenüberstehen.Wo
nur eine Prozeßpartei vorhanden ist, kann deren prozessualerSieg nur Wirkung auf
die Gebührenpflichtnach Maßgabe der oben erörterten Bestimmungenäußern20.

Das Gesetz vom 8. August 18781 sagt lediglich: „Mit jedemEndbescheidist
ein Beschluß über denKostenpunktnachMaßgabe der bestehendenGesetzezu verbinden.“
Dieser Satz könntezu der Annahme verleiten, daß die Frage, wann eineProzeßpartei
einer anderen gegenüberzur Kostentragungverpflichtetsei, für das verwaltungsgericht=
liche Verfahren in irgendwelchenGesetzenallgemein geregeltsei, und daß darauf hin=
gewiesenwerden wollte. Weder diesesnoch jenes ist jedochder Fall. Bei Einfügung
der Worte „nachMaßgabe der bestehendenGesetze“hatte man nur die Gebührenpflicht
im Auge 2. Bestimmungen darüber aber, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen
habe, finden sichnur in einzelnenGesetzen23. Daraus ergibt sich, daß im übrigen die
Entscheidungüber denKostenpunktzwischendenParteien auf das richterlicheErmessen
gestellt ist; denn eine Gesetzesquelleist hier, wie bereits früher“ erörtert wurde, die
Reichszivilprozeßordnung nicht. Das richterlicheErmessen ist aber kein willkürliches,
sondernerhält seineRichtschnurdurchjeneallgemeinenGrundsätzeüber dieKostentragung,
welchesich nach der Natur einesRechtsstreitesmit Notwendigkeit ergeben. Die unter=
liegendeProzeßpartei wird daher die Kosten des Streites zu tragen und insbesondere
die Kosten des Prozeßgegnerszu ersetzenhaben, soweit letzterezur zweckentsprechenden
Prozeßführungerforderlichwaren25. Wenn jedePartei teilweisesiegtund teilweise
unterliegt, werden die Kosten zu vergleichenoder verhältnismäßig zu teilen sein, außer
es wäre das lUbergewichtdes Sieges auf der einenSeite ein so großes, daß die llber=
bürdungaller Kostenauf den Gegner sichrechtfertigt25. Bei Durchführung dieserGrund=
sätze im einzelnen wird der Verwaltungsrichter Anhaltspunkte in den Bestimmungen
der Reichszivilprozeßordnung? finden, deren Einflusse er sichum so weniger entziehen
wird, als er annehmendarf, daß dieselbendemallgemeinenRechtsbewußtseinentsprechen.

Die EntscheidungüberdenKostenpunktisteingesetzlichnotwendigerBestandteiljedes?

Gebührenges.gestütztwerden;dennArt. 231 Gebührenges.handelt nur von derGebührenpflicht,
wenn auch diesenach der Neuregelung der Haftung für Gebührenu. Auslagen durchdie Novelle
v. 29. April 1910 wenigstens primär ihren Grund in der Sachfälligkeit (ugl. oben N. 7) hat.

20 Vgl. Entsch,d. V. G.H.s 1I S. 352 (Nr. 64), XXII S. 211, XXIII S. 5, XXXII S. 40.
21 Art. 21 Abs. III.
22Vgl. 6. Kahr, Kommentar,S. 199.
23Ugl. G. Kahr a. a. O.; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 9 zu Art. 21 S. 439.
2" § 87 Anm. 10.
*5Dazu gehörenauchdie Anwaltskosten(Entsch,d. V.G. Hs. IV S. 397f), aber nicht, weil

die 3.P.O. so vorschreibt, sondern weil es berechtigte prozessuale Sorgfalt der Partei ist, wenn sie
einen Anwalt nimmt. Ebenso #ohörendie Kosten für etwa sonst nötige Parteivertreter hierher,
worüber Entsch.d. V.G.HS#XI S. 418. Für die denRechts#anwältenzu gewährendeEntschädigung
ist die k. Verordn. v. 26. März 1902 (G. . Bl. S. 144), die Gebühren der Rechtsanwälte in den
Angelegenheitender Verwaltung und der Verwaltungerechtspflegebetr., maßgebend. Nach den
Bestimmungen dieser Verordnung bemißt sich die den Rechtsanwälten zukommende Vergütung auch
dann, wenn sie sich bei einer Verhandlung durch die bei ihnen im Vorbereitungsdienste beschäftigten
Rechtspraktikanten vertreten lassen. Entsch. d. 2:6 XXIX S. 31. Über den Umfang der Kosten=
tra uugspflicht,val. Entsch.d. V.G. H.s XIX S. 101; Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 8 zu Art. 21
Abl.

uenich , V.G.Ps XVII S. 182,XXVII S. 11Nr.3.
» JEAN-Entsch-d.B.G.H.leS.418,ZSZCFälledesArt.10),XXVIS.105,XXXS.59.
UberdicEntscheidungiinilkostenpunttcindenFällendesArt.7Abs.llbisvdesGef.(Vor-
entscheidungbeiKlagengegenBeamteoben586a.E-)vgl.Entseh-·d.V.G.H.ZIVS.174.Ge-
bührenwerdendann nichterhoben,wenndas VorliegeneinerUberschreitungderAmtsbefugnisse
oder einer Unterlassungeiner demBeamten obliegendenAmtshandlung festgestelltwird. Art. 234
Ziff. 5 Gebührenges.;Pfaff=Reisenegger a. a. O. Art. 234, Anm. 4 S. 322.
· 29Jede Instanz hat also, vorbehaltlichdes Beschwerderechts,die Kostenfestzusetzen,die bei
ihr erwachsensind. In den verwaltungsrechtlichenBescheidenwird jedochregelmäßignur die Gebühr
für den Bescheid selbst festgesetzt(s. § 5 der Ausf. Verordn. v. 23.Dez. 1899, G.V. Bl. S. 1223 u.

Vollz. Bek. v. 12. Aug. 1910/J.M. Bl. S. 709, F.M. Bl. S. 1831 VI Ziff. 1), währenddie Fest=
setzungder übrigen amtlichenGebührenu. Auslagen u. der sonstigenKosten in einemNachtrags=
verfahrenerfolgt, durchdas die vorausgegangeneinstanzielleEntscheidungergänzt wird. Entsch.d.
V.G.H.# XI S. 418, XV S. 177, 284, XXVII S. 105.
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8 96 Gang des Verfahrens. E
Entbescheides30. Gegenüber der ausdrücklichenVorschrift des Gesetzes ist es un=
zulässig, den Mangel eines solchenAusspruches als stillschweigendeKostenvergleichung
auszulegen31. Der Bescheid im Kostenpunktebzw. dessenMangel oderUnvollständigkeit
kann für sichallein GegenstandderBeschwerdesein22. Der Instanzenzugist jenerder
Hauptsache55.

* 96. Gang des Verfahrens. Der Gang des Verfahrens bei den Ver=
waltungsuntergerichten,denDistriktsverwaltungsbehörden,ist nur in einzelnenPunkten,
die sich aus der bisherigen Darstellung bereits ergebenhaben, durch festeVorschriften
bestimmt. Im übrigen ist demRichter lediglichzur Pflicht gemacht,„je nachUm=
ständen die möglichsteinfache,die Beteiligten wenigstbelästigendeBehandlung der Sache
anzustreben“1.

Bei denunmittelbarenMagistratenergibt sichinfolgeihrerkollegialenEinrichtung
eine TrennungzwischenSachvorbereitungund Sachverhandlung.Ersteresoll tunlichst
durch einrechtslundigesMagistratsmitgliedgeschehen,und ein solchessoll auchbeider
Beschlußfassungim Senate oder Plenum Vortrag erstatten2.

Bei den Kreisregierungen als Verwaltungsgerichten erster oder zweiter Instanz
und bei dem Verwaltungsgerichtshofe treten die erwähnten beiden Prozeßabschnitte
gleichfalls ein. Die eigentlichenErhebungengeschehenaber stets durch die äußeren
Behördens.

Für Beschwerdesachenist allgemeinvorgeschrieben,daß die Beschwerdenbei der
ersten Instanz einzulegensind". Die Beschwerdensollen von letztererden übrigen Be=
teiligten zur Kenntnisnahmeund Wahrung ihrer Interessenabschriftlichmitgeteilt
werden. Die hiernachnötigen Abschriften hat der Beschwerdeführermit einzureichen;
bei Protokollarbeschwerdenhat er die Kosten für die Besorgung der Abschriften vor=
zuschießen9. Eine Frist zur Beschwerdebeantwortungwird nicht vorgesetzt. Den Be=
teiligten steht frei, schriftlich ihre Bemerkungenvorzubringen oder seinerzeit zu der
mündlichen Verhandlung sich einzufinden.

Das Sacherhebungsverfahrenist bei den Regierungen und beim Verwaltungs=
gerichtshofezumTeile verschiedengeregelt.

Bei den Kreisregierungensteht die Sachvorbereitungunter der Leitung des
Präsidenten;die erforderlichenEntschließungenentwirft derBerichterstatterunterMit=
zeichnung bzw. Erinnerungsabgabe des Senatsvorstandes.

Beim Verwaltungsgerichtshofehat der Berichterstatter die Akten zu prüfen und
alsdann demStaatsanwaltezur Einsichtmitzuteilen.Beidehabensichauf demkürzesten
Wege über die Ergänzungen zu benehmen,die etwa vor der Verhandlung erforderlich
sind. Einigen sie sichüber die Notwendigkeit solcherErgänzungen, so sind im Ein=
vernehmenmit demSenatsvorstandebeimPräsidentendie veranlaßtenEntschließungen
g erwirken. Einigen sie sichnicht, so entscheidetder betreffendeSenat in geheimer

itzung?7. .
Nach Abschluß des Vorbereitungsverfahrens erfolgt die Verweisung der Sache

zur geheimenoder öffentlichenSitzung.
Bei denKreisregierungenund beimVerwaltungsgerichtshofesollendie öffentlichen

Sitzungen regelmäßig an ständig vorausbestimmtenund öffentlich bekanntgemachten

a0 Über den Kostenpunkt bei Wiederaufnahme desVerfahrens s.Entsch. d. V. G.H.s VIII S. 187,
XV S. 243, XXII S. 173.

1 Entsch. d. V.G.H# IV S. 393.
32Ges.Art. 22 Abs. I. Entsch. d. V. G.H.S XVIII S. 244, XXVI S. 249; weitere

Entsch.bei Reger=Dyroff, Anm. 8 zu Art. 21 Abs. III S. 434 u. 435.
33 Entsch. d. V.G.H. II S. 361, III S. 145 Nr. 27), XIX S. 101.

[/§#9611Vollz. Vorschr.vom 25. Jan. 1901 §F8. 2Ges.Art. 30.
*7Ges.Art. 31 Abs. I, 40 Abs. II. Ges.Art. 22 Abs. II.
5Ges.Art. 23. Dazu die Kommentare. G. Kahr, Kommentar, S. 207, bemerkt,daß es

sich nicht um eine gebührenpflichtigeAbschriftenanfertigungdurch die Thordet sondernum Ver=
mittlung der Abschriftendurchdie BehördegegenErsatzder Barauslagen handelt.

#Ges.Art. 35 Abs. II, Vollz=.Vorschr. 16
7 Ges.Art. 41 Abs. 1, II, Vollz.Vorschr. 8 33.
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Tagender Wocheoderdes Monats abgehaltenwerden,unbeschadetderAnberaumung
außerordentlicherSitzungen im Bedürfnisfalles. Die Ansetzungder Sache auf die
Tagesordnung einer Sitzung geschiehtunter gleichzeitigerLadung der Beteiligten und
gegebenenfallsder Zeugen und Sachverständigenauf Vorschlag des Berichterstatters
und Senatsvorstandesdurch denPräsidenten. Die Geladenen sind auf die Folgen des
Nichterscheinenshinzuweisen?. Die jeweilige Tagesordnung der Sitzungen ist durch
Anschlag vor demSitzungssaale rechtzeitigzu veröffentlichen10. Den Senatsmitgliedern
und beimVerwaltungsgerichtshofedemStaatsanwalte11 ist eineAbschriftder Tages=
ordnung zuzustellen. Den Senatsmitgliedern ist die Einsichtnahmeder Akten vor der
Verhandlung zu gestatten1.

Die öffentlicheVerhandlung vor dem Senate, zu welcherdie Parteien erscheinen
können,derStaatsanwalt beimVerwaltungsgerichtshofeerscheinenmuß15,beginntnach
Aufruf der Sache mit dem Vortrage des Berichterstatters. Derselbehat sich auf die
Darlegungdes Sachverhalteszu beschränken.Einen Schlußantragdarf der Bericht=
erstatter nicht stellen. Hierauf werden die Beteiligten mit ihren Erinnerungen und
Anträgen gehört und die erforderlichenBeweisaufnahmenvollzogen,beimVerwaltungs=
gerichtshofedie etwa beigezogenenSachverständigenvernommenk#. Beim Verwaltungs=
gerichtshofeist demStaatsanwalteaufVerlangenim LaufederVerhandlung, jedenfalls
aber vor deren Abschluß das Wort zu geben!.

Der Vorsitzendeleitet die Verhandlung. Er hat jedemGerichtsbeisitzer,beim
Verwaltungsgerichtshofe auch dem Staatsanwalte zu gestatten, Fragen an die Be=
teiligten, die Zeugen und die Sachverständigenzu richten. Auch die Beteiligten und
derenVertreter könnendurch denVorsitzendenoder mit dessenBewilligung unmittelbar
Fragen an Zeugen und Sachverständigestellen. Zweifel über die Zulässigkeiteiner Frage
und sonstigeAnstände in bezugauf die Prozeßleitung entscheidetder Senat 2é.

Nach Schluß der öffentlichenVerhandlung erfolgt, wenn tunlich, unmittelbar die
Beratung und Abstimmung über die zu fassendenBeschlüsse11. Die Bestimmungen
über Beratung und Abstimmung sind für die Fälle öffentlicher und geheimerSach=
verhandlung dieselben15. Beratung und Abstimmung sind geheim160. Der Protokoll=
führer und beim Verwaltungsgerichtshofeder Staatsanwalt dürfen dabei nicht an=
wesendsein 20. Die Personen, welchezu ihrer rechtswissenschaftlichenAusbildung bei
den Kreisregierungenbeschäftigtsind, könnenzugelassenwerden, und zwar auch, wenn
sie das Protokoll führen?!.

Der Senatsvorstandleitet die Beratung, stellt die Fragen und sammeltdie
Stimmen. Bei Meinungsverschiedenheitenüber den Gegenstand, die Fassung und die
Reihenfolge der Fragen oderüber das Abstimmungsergebnisentscheidetder Senat. Kein
Richter darf die Abstimmungüber eine Frage verweigern,weil er bei der Abstimmung
über eine vorhergegangeneFrage in der Minderheit gebliebenist. Die Entscheidungen
erfolgen nach absoluter Stimmenmehrheit. Bilden sich in bezugauf Summen, über
welchezu entscheidenist, mehr als zwei Meinungen, deren keinedie Mehrheit für sich
hat, so werden die Stimmen, die für die größteSumme abgegebensind, den Stimmen,
die sich für die nächstgeringereausgesprochenhaben, so lange hinzugerechnet,bis sich
eineMehrheit ergibt. Bei der Abstimmungstimmtder Berichterstatterzuerst; im übrigen

richtet sichtdie Reihenfolge nach demDienstalter und dem Range. Der Jüngste stimmt

FVollVorschr.8816„%v.
! es.Trt.35AbsI. Volll 5% & 17Abs.I, 35.

10Ebenso,wenn ein Sihunggton ausfällt, vyl.Vollz. Vorschr.8 v!D6 II.
11VollzVorschrr. ð 36 Ab *½Vollz,Vorschr. i
1#Vollz.Vor * 37 Abs. 1
14Ges.Art. 36 ' I, 40 Abs. Lu. II, 41 Abs. III.
15Vollz.Vorschr.8 37 Abf « Vollz Vorschr. &Wä21, 35, 37 Abs. III.
17Ges. Art. 36 Abs. V. 41Abs. III. Ges.Art. 3
½Ges.Art. 37, N.G.VG. * 195.
*20„In denjenigen Fällen, welche ohne vorherige öffentliche Verhandlung zu erledigen sind,

hatsich der Staatsanwalt nachder auf den Vortrag desReferentenabgegebenenAußerung zu ent=
fernen."Ges. Art. 42 Abs. III.

Ges. Art. 37, 38, 42 Abs. II: R.G.V.G. § 195; Vollz.Vorschr. §26.
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zuerst, der Vorsitzendezuletzt22. Die gefaßtenBeschlüssesindwomöglich sofort öffentlich
zu verkünden?3. Ist dies nicht tunlich, so hat die Verkündung an einer späterenTag=
fahrt zu geschehen,welchenur aus einem besonderenAnlasse über eine Woche hinaus
verlegt werden darf. Diese Tagfahrt ist sogleichanzuberaumenund bekanntzugeben?“.

Beim Verwaltungsgerichtshofetritt unterUmständenVerhandlung undEntscheidung
der Sache im Plenum ein?5. Dies hat, abgesehenvon dembereitserörtertenFalle
der Richterablehnung20, dann zu geschehen,wenn ein Senat in einer Rechtsfrage von
einer früherenEntscheidungdes Gerichtshofes oder einesSenates abweichenwill. Der
Senat hat die Sache alsdann vor das Plenum zu verweisen7. Das Plenum hat die
Sache wiederholt und vollständig zu verhandeln. Für das Verfahren gelten dieselben
Vorschriften wie für die Senate. Der Vorsitzende,der sichübrigens stets an der Ab=
stimmungzubeteiligenhat,gibt beiStimmengleichheitdenStichentscheids.Die Plenar=
entscheidungenhaben keine bindendeKraft für künftige Fälle °.

lber das Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes bei der Vorentscheidungdar=
über, ob ein Beamter sich einer Uberschreitungseiner Amtsbefugnisseoder der Unter=
lassungeiner ihm obliegendenAmtshandlungschuldiggemachthat, wurdeoben30gehandelt.

Einige Eigentümlichkeitenweist das verwaltungsgerichtlicheVerfahren vor den
Senaten der Regierungsfinanzkammernauf, wenn es sichauch im allgemeinennach
jenen Bestimmungenbemißt, die für das Verfahren vor denSenaten der Kammern des
Innern gelten##1.

In Erbschaftssteuersachensind die Erinnerungen gegendie Steuerpflicht oder die
Höhe der zu entrichtendenSteuer sowie Ansprüche auf Rückersatzbezahlter Steuern
beim Rentamte schriftlich oder zu Protokoll zuerheben #2.

Alle Erinnerungen und Ersatzansprüche,die in Erbschaftssteuersachenoder in
Streitigkeiten überGebührennachAbterlungVII desGebührengesetzesbeidenRegierungs=
finanzkammern einlaufen, sind vorerst dem Sachreferenten zuzuweisen, der nach der
Geschäftsverteilung zuständig ist. Stellt sich der erhobeneEinwand oder Anspruch
sofort als begründetdar, so hat die Finanzkammerals Aufsichtsbehördeim Bureauwege
Verfügung zu treffen. Der darauf gerichteteAntrag des Referenten ist jedochdem
Senatsvorstandezur Einsicht vorzulegen.Erscheintder ParteiantragdemReferenten
oder dem Senatsvorstande als unbegründetoder zweifelhaft, so ist die Sache in die
öffentlicheSitzung zu verweisen,und der Senatsvorstandhat hierfür denBerichterstatter
zu bestellen. Die Staatsanwaltschaft, welchevon dem Fiskalbeamten, gegebenenfalls
einem Mitgliede der Finanzkammer, vertreten wird, hat die prozessualenRechte, welche
nach den §§ 33 Abs. II, 36,. 37 Abs. I und II der Vollzugsvorschriften zum Gesetze
vom 8. August 1878 der Staatsanwaltschaft beim Verwaltungsgerichtshofezukommen,
sowiedas Rechtder BeschwerdeführungSie muß in wichtigenFällen dieWeisungen
des Staatsministeriums der Finanzen erholenundbefolgen 2s.

Die Entscheidungenkönnenfür vorläufig vollstreckbarerklärt werden3“.

wb„Ges.Art. 37,41Abs.III,N.G.V.G.§3 196—199.
:„ Dazu Vollz.Vorschr. § 24. Vgl. oben§ 94 N. 8ff.
44Ges. Art. 36 Abf. V, 41 Abs. III.
25 Vgl. oben & 814N. 43 u. unten § 102 N. 11.
*#Vgl. oben§ 84 N. 80.
½ Hese4 1 Dazu die näherenAusführungen bei G. Kahr, Kommentar, S. 244ff.

Pes. Art. 44.
: Die „Sammlung von Entscheidungendes königlichbaerischen Verwaltungsgerichtshofes“

erscheint seit 1880 jährlich in einem Bande. Herausgegeben unter Leitung des Staatsministeriums
des Innern. § 39Vollz. Vorschr.; § 27 des V.V. alter Fassung über die Führung eines Prä=
judizienbuchesist aufgehoben. 3? Ugl. obenS. 86 a. E.

Gebührengesetzv. 13. Juli 1910 Art. 250 u. § 80 der Instruktion v. 25. Dez 1899 zum
Vollzug des Reichsgerichtskostenges.u. Geb.Ges.(F M. A.Bl. S. 300); Gesetzüber dieErbschaftssteuer
v. 18. Aug. 1879 in der Fassungv. 11. Nov. 1899Art. 38 Abs. VI u. § 22 der Bekanntm.d. k.
Staatsministerien d. Justig u. d. Finanzen v 27. Dez. 1899 (F M.A. Bl. S. 341).

32Erbschaftssteuerges.Art. 38 Absf.1.
:3 Instruktion zum Vollzug des N.G.K.Ges. u. Gebührenges.§ 80; Vollzugsbekanntm.zum

Erbschaftssteuerges.§ 22. 4
44 Gebührenges. Art. 250 Abs. III; Erbschaftssteuerges.Art. 38 Abs. IV.
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§ 97. Vollstreckungsverfahren. Die Regelung des Zwangsvollstreckungs=
verfahrens1, welchedas Gesetzvom 8. August 1878 vorgenommenhat, beziehtsich auf
alle Angelegenheiten,für welchediesesGesetzdenVerwaltungsrechtswegeröffnet2. Die
einschlägigenBestimmungengelten auch in jenenFällen, wo der Verwaltungsgerichtshof
ersteund einzige verwaltungsgerichtlicheInstanz ist, hinsichtlichder Entscheidungender
unteren Verwaltungsinstanzen3.

Voraussetzungder Einleitung des Vollstreckungsverfahrens"ist, daß eine rechts=
kräftig gewordeneEntscheidunggegeneineProzeßpartei5 vorliegt. Der Grundsatz, daß
nur gegeneinenStreitsbeteiligten vollstrecktwerden kann, findet seineErgänzung durch
dieRechtssätzeüberdieVollstreckbarkeitgegenüberRechtsnachfolgern.Die zivilprozessuale
Einrichtung einer vorläufigen Vollstreckbarkeitfindet, sofern nicht besonderegesetzliche
Bestimmungen eine Ausnahme machen, keine Anwendung. Arrest und einstweilige
Verfügung als einstweiligeSicherung der Durchführung der Zwangsvollstreckung, die
keineMittel des Zwangsvollzuges sind, scheidenhier ebenfalls aus. Sie sinddurch die
Befugnis ersetzt,welcheden Verwaltungsbehördenals solchen,nicht den Verwaltungs=
gerichten, zukommt, bei Gefahr auf Verzug oder bei drohendemNachteile für Leben,
Gesundheitoder Eigentum im öffentlichenInteressevorsorglicheAnordnungenzu treffen.
Es sind also im Gebiet des VerwaltungsrechtsverfahrensZwangsmaßnahmender Ver=
waltungsbehördenvor eingetretenerRechtskraft der Beschlüssenicht ausgeschlossen.

In den Fällen, wo bei rechtskräftiger Entscheidung ein Gesuch um Wieder=
einsetzungin den vorigenStand oder um Wiederaufnahmedes Verfahrens10 vorliegt,
bestehtnach dem Wortlaute des Gesetzeskein Recht auf Hemmung des Vollstreckungs=
verfahrens. Es fehlt an gesetzlichenBestimmungen darüber, ob und unter welchen
Voraussetzungenin solchenFällen die Vollstreckung gehemmtwerden kann und wer
hierfür zuständig ist 1. Die Zulässigkeit der Einstellung des Vollstreckungsverfahrens
wird schon deswegenanzuerkennensein, weil unter Umständendurch Fortsetzungdes
Verfahrens ein unersetzbarerNachteil entstehen,das ergriffeneaußerordentlicheRechts=
mittel also, schoneheüber das Gesuchentschiedenist, teilweise wenigstenswirkungslos
gemachtwerden könnte. Die Frage, ob und unter welchenSicherungen die Einstellung
bewilligt werden will, wird die zuständigeBehörde nach ihrem Ermessenzu entscheiden
haben1½.Als zuständigzur Verfügung der Einstellung wird zunächstjene Behörde zu
erachtensein, welcheüber das ergriffeneRechtsmittel zu entscheidenhat 15,unbeschadet
des Rechtes der vollstreckendenBehörde, auch nach eigenemErmesseninnezuhalten1“.

über denBegriffe vgl. Entsch,d. V.G.H.= IV S. 87. Vgl. auch Reger=Dyroff a. a. O.

m'k% 460 d V l lslchEtschdVGHllSLzöicht auf Vollzugsanoriungen er erwaltung als solcher. En s
III S. 525. iie XIV, S. 7

* Die nn 8 * 4 Sri in VerwaltungsstreitsachenjederArt Platz.Beweis die
Worte: „in den im gegenwartigenGes. bezeichnetenAngelegenheiten?Axt. 46 Abs. 1Ides Ges. S.
G. Kahr, Kommentar, S. 252f. Soweit also Art. 46 des Ges. reicht,ist Art. 21 desP. St. G.B.s
nichtmehr anwendbar.Entsch. d. V.G.H. 1 S. 117(Nr. 26), III S. 107, V S. 107, XIII S. 291.

* Der Natur des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens entsprechendkacht keinePorschrift, wo=
nach die Einleitung des Volsstreckungverfahrens von einem Parteiantrage abhängig wäre. V. G.G.
XXVI S. 147. Auch Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 2 zu Art. 46, S. 536. Dochwird, wenn kein
öffentlichesInteressevorliegt, der Antrag derPartei auf Hucchsührungder Zwangsvollsireckungab=
zuwarten sein. Entsch. d. V.G.H.# VI S. 174.

6 Bel. oben§ 96 N. 34. Reger=Dyroff a. a. Anm. zu Art. 24 S. 481ff.
Vgl. G. Kahr, Kommentar, S. 209.

—x 24;val. P. St. G.B. Art. 20, XXI 91ff.; yal, uch Dr. Gustav Gendve, Bl. f.
adm. Prebll 1911, S. 61. o Agl. oben§ 91*

10 Val. oben §*94 N. 76.
11Man könntevielleichtaus Art. 22 Abs. VI ableiten, daß, nachdembezüglichder Wieder=

einsetzungin den vorigen Stand die Bestimmungender R.3... angewendetwerdensollen, auch
§ 707 der RN.3.P.O. bei der Wiedereinsetzunganwendbar sei. Indessenhat das Gef.offenbar nur
die Vorschriftenüber dasProzeßverfahren,nicht jenedesVIII. Buches über dieZwangsvollstreckung
im Auge.

6 Als Anhalt kannbierbei,§ 707 der R.3.P.O. dienen,nunmehrEntsch.d. V.G. P. XXIV.
S. 76 ff., 79. 18 So bestimmt auch die R 3.P.O.

14UbereinstimmendG. Kahr, Kommentar, S. 253. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 2 zu
Art. 46 u. Anm. 10 zu Art. 32.
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Die Vollstreckungobliegt,sofernnicht besonderegesetzlicheVorschrifteneineAus=
nahmebegründen15,denDistriktsverwaltungsbehörden.Zuständigist diejenigeDistrikts=
verwaltungsbehörde, welche in erster Instanz entschiedenoder die Sachvorbereitung
vorgenommenhat 16.

Die Vollstreckungsmittelsinddieselben,„welchezumVollzugerechtskräftigerUrteile
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeitengegebensind“ 17. Die Art ihrer Anwendung richtet
sich nach der Reichszivilprozeßordnung,soweit sich nicht aus der Besonderheitdes ver=
waltungsgerichtlichen Verfahrens und aus den für dasselbe geltendenBestimmungen
über Zuständigkeit und Instanzenzug ein anderes ergibt15.

Im allgemeinen können die Distriktsverwaltungsbehörden bei der Zwangsvoll=
streckungsich ihrer eigenenVollzugsorgane oder der Gerichtsvollzieher bedienen°.

Der Weg der Beschwerde(Instanzenzug) gegenVerfügungen und Entscheidungen,
welche die Zwangsvollstreckungbetreffen,und das Beschwerdeverfahrensindstetsdie=
selben, wie sie für die Hauptsachegelten, mit der Maßgabejedoch,daß die Senate
der Kreisregierungen und des Verwaltungsgerichtshofesin geheimerSitzung ohne Zu=
ziehungder Prozeßparteienentscheiden20.

Die dargelegtenBestimmungen finden auf die Zwangsvollstreckungwegen Geld=
lorperungen keineAnwendung. Das Verfahren gestaltetsich in solchenFällen folgender=
maßen.

Die EntscheidungenoderUrkunden, welchedie einzutreibendeGeldleistungbetreffen,
sind von der Vollstreckungsbehördemit der Vollstreckungsklauselzu versehen,was nicht
eher geschehendarf, als bis die gesetzlichenVoraussetzungender Vollstreckunggegeben
find21. Das weitereVerfahren bemißt sich nachdenBestimmungender Reichszivil=
prozeßordnung.Dabei scheidetsichdie Zuständigkeitin der Weise, daß da, wo die
Zivilprozeßordnungfür Vollstreckungshandlungeneine Verfügung des Gerichtes
fordert 22, das Vollstreckungsrechtden Gerichten zusteht. Wo hingegennach der Ziovil=
prozeßordnung eine gerichtlicheVerfügung zur Vornahme einer Vollstreckungshandlung
nicht nötig ist, könnendie Verwaltungsbehördendieselbedurch ihre Vollzugsorgane oder
durch die Gerichtsvollzieher bewirken lassen.

Einwendungenund Streitigkeiten,welchesichim Vollstreckungsverfahrenwegen
Geldleistungen ergeben, sind teils im Instanzenzuge der Hauptsache, teils durch die
Gerichte zu entscheiden.Der Verwaltungs=bzw. Verwaltungsrechtswegist bei Ein=
wendungenzu betreten,welcheden Rechtsbestandoder die Auslegung der Entscheidung
der Verwaltungsbehördeoder die Frage betreffen,ob die Forderung, wegenwelcher

15Darüber dieNachweisungenbei W. Krais, Kommentar, S. 207f., 455f., und G. Kahr,
Kommentar, S. 258 f. Solche Ausnahmen treten natürlich vor allem in jenen Fällen ein, wo die
Behörden der inneren Verwaltung überhauptnicht beteiligt sind.

1 7“t 46 Abs. III, Vollg.Vorschr. vom 25. Januar 1901 § 43.
17Ges.Art. 46 Abs. 1; vgl. . Kahr, Kommentar, S. 254. R.Z.P.O. in der Fassung der

Bekanntm. v. 20. Mai 1898 mit den Abänderungender Reichsgesetzev. 5. Juni 1905 u. v. 1. Juni
1909 §§ 803—915; unanwendbarsind mit Rücksichtauf Art. 24 des V.G.G. §§ 916—946 der R.“
3.P.O.; vgl. auch Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 5 zu Art. 46 des Ges. und die dortfelbstauf=
eführtenGes.Vorschriften; übrigens finden die in einzelnenGesetzenvorgefehenenspeziellenVor=
chriften,so z. B. Art. 47 des Wasserges.v. 23. März 1907,über den Zwangsvollzug auch in Ver=
waltungsrechtssachenAnwendung.

is G. Kahr, Kommentar, S. 254 ff.
1°Ges.Art. 46 Abs. III.
70Ges. Art. 46 Abs. IV (ungenaugefaßt),32 Abs. II, 41 Abs. III. Vgl. die näherenAus=

führungenbei G. Ka 2 Kommentar,S. 259. Letztererbemerkt:„Eine AusscheidungzwischenRechts=
und Ermessensfragenfindetbezüglichder ZuständigkeitdesV.G. H.s im Zwangsvollstreckungsverfahren
nicht statt.“ Dies hat darin seinenGrund, daß es sichhier nicht 9 Fragen des Verwaltungs=
ermessens,sondern um solchedes richterlichenErmessenshandelt. ÜbereinstimmendW. Krais,
Kommentar, S. 453 Anm. 2. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 10 zu Art. 46 u. Anm. 10zu Art. 32;
val. Entsch.d. V.G. H. XXIV S. 77. ·

21Ausf.Ges.vom 23. Febr. 1879zur R.Z.P.O. u. Z.O. Art. 6, Verordn. vom 14.Juli 1879
(Weber XIII S. 116). Dazu die Begründung zum Gesetzentwurfebei G. Kahr, Kommentar,

S. 255f. Reger=Dyroff a. a. O. Anm. 6 zu Art. 46.
½ S. auch angef.Ausf.Ges. Art. 9 Abs. III. R.3.P.O. 88 829, 846, 857, 872, 899, 901.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 31
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vollstrecktwird, überhauptoderin der angesprochenenGröße entstandenist; ferner bei
Einwendungen,welchedie ZulässigkeitderVollstreckungsklauselbetreffen,all das insoweit,
als das Verhältnis, in welchemdie Forderung ihren Grund hat, dem Verwaltungs=
gebieteangehört. In denübrigenFällen entscheidendie Gerichte“.

Ülbrigens legt das Gesetznur das Recht, nicht die Pflicht für die Verwaltungs=
behörden fest, die rechtskräftigen verwaltungsrechtlichenEntscheidungendurch zivil=
prozessualeVollstreckungsmittelzu vollziehen. Soweit nachgesetzlichenBestimmungen
der Zwangsvollzug auf andere Weise, z. B. im Wege staatsaufsichtlichenEingreifens,
durchgeführtwerden kann, bleibt die Wahl zwischenden verschiedenenVollstreckungs=
arten dem Ermessender Verwaltungsbehördefreigestellt2425.

Siebentes Hauptstück.

Die Zuständigkeitsstreite.
#§*98. Begriff und rechtlicheNatur des Zuständigkeitsstreites. Die staat=

lichen Aufgaben sind teils mit Rücksicht auf ihre sachlicheVerschiedenheit,teils mit
Rücksichtauf die räumliche Gliederung des Landes an eine Mehrheit von Behörden
verteilt. Dies hat zur Folge, daß zwischenBehörden ein Zwiespalt der Ansichten
darüber entstehenkann, wohin eine Angelegenheit zu ihrer geschäftlichenErledigung
gehört. Ein solcher Zwiespalt kann in doppelter Form auftreten: entweder in der
Weise, daß mehrereBehörden gleichmäßigihre Zuständigkeit behaupten!, oder in der
Art, daß sie gleichmäßig ihre Zuständigkeit ablehnen. Obschon eigentlichnur im ersten
Falle ein Streit vorliegt, spricht man hier wie dort von Zuständigkeitsstreit(Kompetenz=
konflikt) und unterscheidetdie zwei Gattungen von Fällen, die unter diesemAusdrucke
zusammengefaßtsind, als bejahendeund verneinendeZuständigkeitsstreite.

Entstehtder ZuständigkeitsstreitzwischenBehördendesselbenDienstkreises,so kann
er seine Erledigung in dem Instanzenzugedieses Dienstbereichesfinden; eine besondere
Einrichtung zu diesemZweckeist wenigstensnicht nötig.

Jene Art der Erledigung ist aber ausgeschlossen,wenn die Behörden, die über ihre
Zuständigkeit uneinig sind, verschiedenenDienstkreisenangehören, also, vom Herrscher
selbstabgesehen,einer gemeinsamenhöherenInstanz nicht unterstehen.Diese Fälle sind
es, auf welcheder Ausdruck Zuständigkeitsstreit(Kompetenzkonflikt)vorzugsweise an=
gewandt wird 2. Solche Streitigkeiten könnensich zwischenVerwaltungsbehördenver=
chiedenerGeschäftskreiseund zwischenGerichtenverschiedenerGattung (bürgerlichenund

Strafgerichten, Verwaltungsgerichten,Militärgerichten) ergeben. Man könntenun viel=
leicht sagen,daß derartigeStreitfälle naturgemäßvon derjenigenInstanz zu entscheiden
seien,welcheallein den Streitteilen gemeinsamist, vom Herrscher. Es bestehtauchkein
Bedenken,bei Streitigkeitenzwischenden BehördenverschiedenerVerwaltungsgebiete
diesenGesichtspunktmaßgebenzu lassen. Dagegenwürdesichdies, soweitdieZuständig=

25Ges.Art. 46 Abs. II, angef.Ausf.Ges,Art. 7. Dazu G. Kahr, Kommentar, S. 257f.
V#cgl.auchEntsch.d. V.G.H. VIII S. 155. Uber die Zwangsvollstreckunggegenden Fiskus,die
Gemeinden,öffentlichenKörperschaftenu. Stiftungen angef.Ausf.Ges. Art. 9. Entsch. d.V.G.H.3
XXIV S. 76, XXVI S. 146.

4 Anderer Ansicht. G. Kahr, Gem. Ord. Bd. II S. 53 lit. c.; vgl. auch Reger=Dyroff a.
a. O. Vorbem. zu Art. 46. ·

25 Über bie Vollstreckung in anderen Bundesstaaten; vgl. Reichsges.v. 9. Juni 1895 betr. den
Beistand bei Einziehung von Abgaben u. Vollstreckungvon Vermögensstrafen.
6“98) 1 Wie sichzeigenwird, hat dieGesezgebungdiesenFällen auchsolchegleichgestellt,wo eigent=
ich kein Streit, sondernnur die Möglichkeit eines solchen(Anhängigkeiteiner Sache bei Gericht)

vorliegt. Hier paßt der Ausdruck Zuständigkeitsstreit (Kompetenzkonflikt) strengegenommen
nicht. Indessen soll der Kürze halber und im Anschlusse an den gesetzlichenSprackgebraach im
folgendenvon derausdrücklichenHervorhebung derletzterenFälle abgesehenwerden. Vgl. O. v. Sar=
wey, Das öffentl.Rechtu. die Verwaltungsrechtspflege,S. 685 Anm. 4.

* Die französ.Rechtssprachebezeichnetdie uständigkeikestrelt zweier BehördenFrcher Art
* conflits de juridietion, ZuständigkeitsstreitezwischenInstiz u. Verwaltung als conflits dvattri=

ution.
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keit von Gerichtenin Frage steht,mit demGrundsatzedes Verfassungsstaatesnicht ver=
tragen, daß die Unabhängigkeitder Gerichte gewahrt bleibenund keineKabinettsjustiz
(zustice retenue) stattfindensoll. Man wird daherstetsgenötigtsein, die Entscheidung
solcherStreitigkeiteneinerrichterlichenInstanz zu übertragen.

Es ist oben der Möglichkeit eines ZuständigkeitsstreiteszwischenGerichten und
Verwaltungsbehördennicht gedachtworden. Dies ist aus dem Grunde geschehen,weil
die Frage, ob eine solcheMöglichkeit überhaupt besteht,noch der näherenUntersuchung

edarf.
Zu demBegriffe einesZuständigkeitsstreitesim engerenSinne gehört die gegen=

seitigeUnabhängigkeitder streitendenBehörden voneinander; es gehört ferner dazu die
rechtlicheMöglichkeit, daß sie in ihrer amtlichen Tätigkeit miteinander in einen Zwie=
spaltkommenkönnen,bei welchemdieRechtsanschauungder einenBehördeder Rechts=
anschauungder anderenBehördemit formellerGleichberechtigungund Gleichwertigkeit
gegenübersteht. "

Es ist wichtig, dieseSätze, welchezunächst,abgesehenvon dembestehendenRechte,
auf demWegeder rechtswissenschaftlichenLogik ermittelt sind,auchebensoin ihren staats=
rechtlichenFolgen zu entwickeln.

Geht man von demSatze aus, daß die Aufgabe der Rechtsprechungdie ist, zwischen
Parteien bestrittenesRecht festzustellen,die Aufgabe der Verwaltung aber die, innerhalb
der Grenzen des Rechtes das öffentlicheInteresse wahrzunehmen,so gelangt man not=
wendig zu dem Schlusse,daß ein Zuständigkeitsstreit in dem ebenaufsgestelltenSinne
zwischenBehördender Rechtsprechungund Behörden der Verwaltung gar nicht möglich
ist 3. Denn wenn jemand einer Verwaltungsbehördegegenüberbehauptet,er sei durch
deren Tätigkeit in seinemRechte verletztworden, so ist die Entscheidung darüber, ob
dieseBehauptungrichtig ist odernicht, allemal eineSache der Rechtspflege. Die etwaige
Gegenbehauptungder angegriffenenVerwaltungsbehörde, sie habe innerhalb ihrer Zu=
ständigkeitgehandelt, ist ein Parteivorbringen gegenüberdem Kläger, eine Bestreitung
seiner Klage, aber nicht eine Bestreitung der gerichtlichenZuständigkeit. Denn jene
Gegenbehauptungenthält nur die Begründung für das Leugnender geschehenenRechts=
verletzung.

Daraus ergibt sich, daß, wo Rechtspflegeund Verwaltung in ihrer Behörden=
verfassungglatt getrennt sind, ein eigentlicherZuständigkeitsstreitnur zwischenverschie=
denen Arten von Verwaltungsbehördenoder verschiedenenArten von Gerichten entstehen
kann, aber nicht zwischenGerichtenund Verwaltungsbehörden. Denn letztere beide be=
wegen sich in gesondertenKreisen und könnenniemals in einen Widerstreit ihrer amt=
lichenGewalt kommen. Bei einem solchenStande der Dinge ist keinandererGrundsatz
im Verhältnissevon Rechtspflegeund Verwaltung innerlichgerechtfertigt,wie der, welchen
8 17 Abs. 1 des Reichsverfassungsgesetzesan die Spitze stellt: „Die Gerichteent=
scheidenüber die Zulässigkeit des Rechtsweges.“

Anders liegt die Sache da, wo und insoweit für Streitigkeiten des öffentlichen
Rechtes eineGerichtsverfassungnicht besteht,wo vielmehrdie öffentlicheRechtsprechung,
sei es ganz, sei es teilweise,den Behörden der Verwaltung übertragen ist. Hier ist in
der Tat ein Zuständigkeitsstreit (contlit d'attribution) zwischenGerichten und Ver=
verwaltungsbehördenmöglich, da ebenletztereaucheineGerichtsbarkeitbesitzenund dem=
nachmit denGerichtenüberdie Grenzender beiderseitigenrichterlichenZuständigkeit
in Streit geratenkönnen.

Man mag es als einen Fehler in der Einrichtung ansehen,wenn Aufgaben der
Verwaltung und der Rechtsprechungin solcher Weise denselbenBehörden übertragen
werden. Aber man wird nicht verkennendürfen, daß, wenn und soweit dies geschehen
ist, es nur als folgerichtig bezeichnetwerden kann, wenn die Gesetzgebungfür Zu=
ständigkeitsstreitezwischendenGerichten und den rechtsprechendenVerwaltungsbehörden

den oben erwähnten Satz des Reichsgerichtsverfassungsgesetzesnicht gelten läßt. Sind
den ordentlichenGerichten nur bürgerlicheund Strafrechtssachenüberwiesen,Streitig=

* Vgl. oben§ 84 a. A.
317
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keiten des öffentlichenRechtes aber der Verwaltung — sei es den Verwaltungsbehörden
ausschließlich,sei es diesenund Verwaltungsgerichten—, dannläßt essichnicht recht=
fertigen,dieeineGerichtsbarkeitüberdieanderezustellen. Es ergibtsichvielmehrdann
gleichfallsdie Notwendigkeit,einebesondererichterlicheInstanzzu schaffen,welcheüber
Zuständigkeitsstreiteder beiden Gerichtsbarkeitenurteilt.

Aus demGesagtenist klar, daßder innereGrund für dieZulassungeiner solchen
Entscheidungvon ZuständigkeitsstreitenzwischenJustiz und Verwaltung nicht in der
sogenanntenUnabhängigkeitder Verwaltung, sondernin dem Bestandeeiner Ver=
waltungsgerichtsbarkeitliegt.

Man würdeindessensehrirren, wennmanannähme,daß esdieserGedankengang
sei, welcher für die Regelung des Zuständigkeitsstreitverfahrensin Deutschland und
Bayern maßgebendgewesenwäre.

Für die Einrichtung des Verfahrens bei ZuständigkeitsstreitenzwischenJustiz
und Verwaltung ist vielmehr in erheblichemMaße das französischeRecht bestimmend
geworden.Die Rechtsauffassungaber,aufwelcherder französischeconflit d’attribution
sichaufbaut,ist einewesentlichandereals die von uns entwickelte.Das französische
Rechtwird von demrein formal durchgeführtenGrundsatzeder Gewaltenteilungbe=
herrscht.„Les jugesne pourront,à peine de forlaiture, troubler de quelquemanière
due ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les admini=
strateurs pour raison de leurs fonctions.“" Die TätigkeitderVerwaltung ohneRücksicht
aufdierechtlicheNatur derAngelegenheit,aufwelchesiesichbezieht,solldemRichterspruche
entzogensein . Nur en matiere criminelle kannderconflit d’attribution nichterhoben
werden. Hiernachwirkt alsodie Streitentscheidungnichtnotwendigstetsals Ausscheidung
rechtsprechenderZuständigkeiten(zwischenjuriliction und contentieux administratif),
sondernunterUmständenauchals SperrungjedesRechtsweges.

Der Fehler in der deutschenRechtsentwicklunglag nun darin, daß man bei
Herübernahmeder französischenGestaltung des Zuständigkeitsstreitesübersah,wie das
deutscheRechtjeneformaleGewaltentrennungdesfranzösischenRechtesnichtkennt,viel=
mehr, von einzelnenAusnahmen abgesehen,die Entscheidungvon Rechtsstreitigkeitenje
nach ihrer Natur als JustizsachenoderVerwaltungsrechtssachenden Gerichten oder den
Behörden der Verwaltungsrechtsprechungzugewiesenwissen will?. Dadurch ist es ge=
kommen,daß einerseits die deutschenEinrichtungen mancheFehler aufwiesen,und daß
andererseitsdie innereBerechtigung des Zuständigkeitsstreitesbei Trennung der bürger=
lichen und öffentlichen Rechtsprechungzwischen Justiz und Verwaltung verkannt
wurde.

Aus der AufdeckungdiesesVerhältnissesergibtsichfür uns einSatz, dessennicht
unerheblicheTragweite in der Folge sich bewährenwird.

Nach deutschemRechteist es als dieRegelanzusehen,daßeinZuständigkeitsstreit
zwischenJustiz und Verwaltung die Behauptung oder Leugnung des Rechtes zur Ent=
scheidungder Sache, also den Bestand der beiderseitigenGerichtsbarkeitzum Gegenstande
habenmuß. Soll ausnahmsweisedie Erhebungdes ZuständigkeitsstreiteszumZwecke
bloßerVersperrungdesRechtswegeszulässigsein,also lediglichzu demEnde, die Sache
der gerichtlichenEntscheidungzu entziehen,ohnedaßsiederverwaltungsrechtlichenEnt=
scheidung zuzuführen wäre, so muß eine besondere Gesetzesbestimmungnachgewiesen
werden,welcheeinensolchenZuständigkeitsstreitzuläßt. In einemderartigenFalle
handelt es sich aber in Wirklichkeit um keinenZuständigkeitsstreit,sondern darum, die
Zuständigkeit in bezugauf die Entscheidungder materiellen Rechtsfrage teilweise den
Gerichten zugunstendes Gerichtshofes für Zuständigkeitsstreitezu entziehen.Der letztere
soll darübervorerstentscheiden,ob im gegebenenFalle die MöglichkeiteinesRechts=

4 Val. 2. Aufl. & 132 N. 9.
5 Vgl. O. v. Sarwey. Das öffentl. Recht u. die VerwaltungsrechtspflegeS. 188, 650.

Komp.Konfl Erk. vom 12. Juli 1853,R.Bl. S. 1091.
* Ordonnanz vom 1. Juni 1828. A. Batbie, traité théorique et pratique de droit,

public et adm., VII p. 360 s.
7!Ugl. O. v. Sarwey a. a. O. S. 674.
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anspruchesüberhauptvorhandenist. Das istaberkeineEntscheidungeinesZuständigkeits=
streites, sondern eine Vorentscheidungin der Sache selbst.

Es bedarf nur der Erwähnung, nicht näherer Ausführung, daß die vorstehenden
Erörterungengleichmäßigauf jeneEinrichtungenanwendbarsind,welchedieErledigung
der Zständigkeitsstreite zwischenVerwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten be=
zwecken.

#599. Entwicklung des bayerischenRechtes. Die Entwicklung derbayerischenBestimmungen
über die Schlichtung der ZuständigkeitsstreitezwischenJustiz und Verwaltung hat sichsowobl un=
mittelbar vor als nachErlaß der Verfassungsurkundevorzugsweisean die französischeGesetzgebung
angeschlossen. Der Rechtszustand,welcherin dieserBeziehung nachVerkündigungderVerfassungs=
urkunde noch mehr als ein Menschenalterhinduich herrschte,mochteden Grundsätzender unbe=
schränkten Einherrschaft gemäß sein, den Anforderungen des Verfassungsstaates entsprach er nicht.

In den Landesteilenrechtsdes Rheines entschiedüber ZuständigkeitsstreitezwischenGerichten
und Verwaltungsbehördender König nach Vernehmungdes Staatsrates?, über die Zuständigkeits=
streite zwischendenGerichtengleichfallsderKönig auf Vortrag desJustizministeriums. Nach pfäl=
zischemRechtehatte in den ersterenFällen der Staatsrat als erkennendeStelle mit königlicherBe=
stätigung zu entscheiden;in den letzterenFällen entschiedendie Gerichteselbst".

Die Zuständigkeitsstreiteinnerhalb derVerwaltung warenzunächstim Dienstwegezu erledigen,
sofern aberMinisterien über die Grenzen ihrer Geschäftekreisestritten, entschiedder König nach Be=
ratung im Staatsrate#.

NachErlaß derVerfassungsurkundewar in derKammer derAbgeordnetenanläßlich erhobener
Beschwerdenüber Eingriffe in die Rechtspfleges wiederholtdie Ansicht zutagegelreten,daß es mit
den GrundsätzenderVerfassungüberdieRechtspflegenicht im Einklange stehe,wenndieEntscheidung
der ZuständigkeitsstreitezwischenJustiz und Verwaltung durch den Staatsrat erfolge. Eine gesetz=
liche Negelungder Sache sei wünschenswert.

Im Jahre 1828 wurde demLandtageder Entwurf einesGesetzesüber die Kompetenzkonflikte
vorgelegt. Derselbewollte in derHauptsachedenbestehendenZustandbestätigen.SolcheStreitigkeiten
sollten vom Staatsrate entschiedenwerden, dessenBeschlüsseaber der königlichenGenehmigungbe=
dürfen. Die Stände fordertendagegen,daß die EntscheidungeinerKommissionübertragenwerde,die
aus vier Staatsräten und drei Oberappellationsgerichtsrätenbestehensolle. Ersteren solle weder
ein Ministerium nochsonstein Verwaltungsamt anvertraut sein. Der Abschiedfür die Stände=
versammlungvom 15.August 1818“ wies dieseAnträge unter demkaum begründetenVorwurfe ab,
die Kammern hätten ihren verfassungsmäßigenWirkungskreis überschritten.

Im Jahre 1831 kam derLandtag unter Erörterung der bestehendenMißstände auf die Sache
zurück. Es wurdedie Vorlage einesGesetzeserbeten,welchesdieEntscheidungderZuständigkeitsstreite
einer aus unabhängigenRichtern zusammengesetztenStelle übertrage. InzwischenmögedemStaats=

1 Val. über letztereE. Löning in W. Hartmanns Zeitschr.f. Gesetzgebungu. Praxis auf
dem Gebiete des deutschenöffentl. RechtesV//1879) S. 357ff., A. Batbie, trai théorique et
pratique de droit public et adm. VII ß; 352 sv.

* Staatsratsinstr. vom 18.Nov. 1825(Weber II S. 250) 87 Ziff. 10, FormVerordn. vom
9. Deg. 1825(Weber II S. 261) § 56. — Nach der Konstit. von 1808 Tit. 3 § II #udem org.
Ed. vom 4. Juni 1808 über die Bildungdes geh.Nates hatte letztererüber die Zuständigkeitsstreite#
zu entscheiden. Ebenso der Staatsrat nach Verordn. vom 2. Febr.1817 u. Kabinettsbefehl vom
15. April 1817. Dagegenwies § 7 der Staatsratsinstr. vom 3. Mai 1817 dieZuständigkeitsstreite
in den beratenden Wirkungskreis des Staatsrates. Bgl. oben§ 68 N. 14.

3 Angef. Form.Verordn. § 55. ·· ·
«Uberdiecoatiits(1’iittril)iitioasråglementpourkorgimisatioudiiconseslckåtiitvom

Z-RivöfeVlll(8nll.(lcslois.Ilssöisio,90puistio,n0340p.10),a·xt.ll.uviscluconseil
(l’åt-iitvoni22.Jan.lslsllzull.(loslois,lVOSårie,t-le.130).UberdieEntfchvonZus
ständigkeitsstreitenzwischenden Gerichten in der Pfalz, dann den Gerichtendiess.des Rh. u. der
Pfalz St Rinecker bei C. F. Dollmann, Gesetzgebungdes Königreichs Bayern usw., T. 2,
Bd. 1, Erlangen 1855,S. 293f.

5 Staatsratsinstr. von 1825 9.7 Ziff. 9.
* Bgl. die bei v. Seydel 2. Aufl. 1 § 93 Ziff. 1, 2 erwähntenVerh. von 1819 u. 1822

über die BeschwerdenKhistler u. Lamberg. «
1 Die Verh. sind nachgewiesenRepert. 1827/28S. 48 ff. S. deren Darstellung bei St.

Rinecker a. a. O.S. 286ff.
" G.Bl. S. 17. ·
0Abschn.ll):,,JndeindieStäantezzudeinGesetzentioüberdieKoinpetenzkonslittemehrere

Modifikationen vorgeschlagenhaben,durchwelchedas demKönige zustehendeRecht der Bildung der
öffentlichenStellen undBehördenund derErnennung zu diesen beschränktwerdensoll, sinddieselben
aus den Grenzen ihres verfassungsmäßigenWirkungskreisesherausgetreten.“
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rate nicht bloß die Begutachtung,sonderndieEntscheidungsolcherStreitigkeitenzugewiesenwerden10.
Der Landtagsabschiedvom 29.Dezember183111begnügtesichmit derallgemeinenZusicherung„reifster
Erwägung“ der Anträge.

Es blieb indessen,mancherAnregungenunerachtet,bei demseitherigenStande derDinge, bis
endlich im Jahre 1849derRegierungsentwurfeinesGesetzes,dieKompetenzkonfliktebetreffend,an die
Kammer der Reichsräte gelangte12. Derselbeführle nach eingehendenVerhandlungen zur Ver=
einbarung. Hiernach erging das Gesetzvom 28. Mai 185011. Dieses Gesetzbezeichneteinen ent=
schiedenenFortschritt. Es handeltin drei Abschnittenvon denZuständigkeitsstreitenzwischenGerichts=
und Verwaltungsbehörden,zwischenden Gerichtenin den Landesteilendiesseitsdes Rheines, endlich
zwischenGerichtender diesseitigenLandesleile und Gerichtender Pfalz7.

Bezüglich der erstgenanntenStreitigkeiten wurde bestimmt,daß sie beim oberstenGerichtshose
durch einen Senat zu entscheidenseien, welcher aus einem Vorstande dieses Gerichtshofes, drei von
letzteremaus seinerMitte gewähltenRäten und drei vom Könige ernanntenVerwaltungsbeamten
zu bestehenhabe.Die Amtszeit derSenatsmitgliederwar auf drei Jahre beschränkt76.Die Erkenntnisse
des Senates solltendurchdas Regierungsblatt veröffentlichtwerden1=7.

Die übrigen Abschnittedes Gesetzes,die hier nicht interessieren,wurden bei Einführung der
bayerischenZivilprozeßordnungvom29. April 1869insoweit beseitigt,als sie sichauf Zuständigkeits=
streitezwischenGerichtenin bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund Sachender nichtstreitigenRechtspflege
beziehen.An dieStelle traten dieArtikel 34—37 dergenanntenProzeßordnungundArtikel 4 Absatz11
des Einführungsgesetzeshierzu.

Mit der Einrichtung einer Verwaltungsrechtspflege,wie das Gesetzvom8. August 1878 sie in
Aussicht nahm, war, zumal da die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofesauf die im Gesetze
einzeln aufgeführtenöffentlichenRechtsstreitigkeitenbeschränktwurde, eine neue Quelle von Zu=
ständigkeitsstreiteneröffnet.Das genannteGesetztraf daher in Artikel 50 AnordnungenüberdieEnt=
scheidungsolcherStreitigkeiten zwischenden Gerichten und dem Verwaltungsgerichtshofe und zwischen
dem letzteren und der Verwaltung. Diese Bestimmungen, welche „bis zur weiteren gesetzlichen
Negelung" gelten sollten, waren für den Fall berechnet,daß das Gesetzvom 8. August 1878 vor den
Reichsjustizgesetzenin Kraft treten sollte. Da dies nicht geschah,so konntedas, was der angeführte
Artikel 50 in Ziffer 1 über dieZuständigkeitsstreitedesVerwaltungsgerichtshofesmit den Gerichten
bestimmte,überhaupt keineGeltung erlangen,während sein übriger Inhalt wenigstenseiner Neu=
gestaltungbedurfte6.

Die Reichsjustizgesetzeenthalten nämlich Bestimmungen,mit welchendie Einrichtung des
Kompetenzkonfliktssenates,wie das Gesetzvom 28.Mai 1850siegeschaffenhatte,undArtikel 50 Ziffer1
des Gesetzesvom §. August 1878 sie in Aussicht nahm , nicht vereinbar war.

Das Reichs=Gerichtsverfassungsgesetzschreibt vor 20:
„Die Gerichteentscheidenüber die ZulässigkeitdesRechtsweges.

1° Die Verh. sind nachgewiesenRepert. 1831 K. d. R.N. S. 126, 223, K. d. Abg. S. 126, 557.
G. Bl. S. 57 Abschn.III Ziff. 1.

12Verh. d. K. d. R.N. 1849/50Beil. Bd. 1 S. 84 f. Vgl. Frankfurter Reichsverf.& 181.
1 K. d. R.R. Beil. Bd. 1 S. 221ff., 309ff., Prot. Bd. 1 S. 256ff.; K. d.Abg.Beil. Bd. II1

S. 238ff., Sten.Ber. IV S. 289, 485 ff.; K. d. R.R.Beil. Bd. IV S. 421ff., Prot. Bd. VI S. 10ff.;
K. d.Abg.Beil.Bd.1I1S.479ff.,Sten.Ber.V S.8ff., 28;K.d.R.N.Beil.Bd.V S. 109,Prot.=
Bd. VI S.256ff. Vorbild ist die französf.Ordonnanz vom 1. Juni 18283.Dazu französ. Verf.
vom 4. Nov. 1848 Art. 89: „Les conflits T’attribution entre l’'autorité administrative et
Tautorité judicinire, seront réglés par un tribunal spécial de membres de la Cour de cassation
et deconseillers d’Etat, designés tous les trois ans en nombre Ggal par leurs corps respectifs.
Ce tribunal sern présidé par le ministre de la justice.“ Näheress.Batbie a. o. Anm. 1 a. O.

11G.Bl. S. 161. Dazu der bereitsAnm. 4 erwähnteKommentar von St. Rinecker.
1 BUgl.auch die vorhergehendeBestimmungim Ges. vom 10. Nov. 1848, die Abänderungen

des ll. T. des St.G B.s vom I. 1813 betr. (G. Bl.S. 233), Art. 3.
10Hesirt. 1.
1 Ges.Art. 8 Abs. VI. Eine übersichtlicheZusammenstellungder von 1851 bis einschl.1877

ergangenenErk. gibt C. L. H. Matthäus, die Grenzen der zivilgerichtl. u. adm. Zuständigkcit
nach den Erkenntnissen des Kompelenzkonfliktssenats am o. G.H. in Bayern, Nördlingen 1878 (Bei=
lagenbandzu den Bl. f. adm. Praxis, Jahrgang 1878); bis 1893 reicht die Zusammenstellungbei
Weber Anh. Bd. S. 264f.

265 Vgl. hierherG. Kahr, Ges. über die Errichtung eines V. G.H.s usw., Nördlingen 1879,

146 In den obenerörtertenFällen sollten demKompetenzkonfliktssenatedes o G.H.s statt der
drei höheren Verwaltungsbeamten drei Mitglieder des VG. H.s angehören.

20F 17. (DazuR.Einf. Ges.zum R.G.V.G. § 17: „Auf Antrag einesBundesstaatesund
mit Zustimmung des Bundesrates kann durch kais.Verordn. die Verhandlung und Entscheidungder
im & 17 des G.V.G.8 bezeichnetenStreitigkeiten demReichsgerichtezugewiesenwerden.“)

Google
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Die Landesgesetzgebungkann jedochdie Entscheidungvon Streitigkeiten zwischendenGerichten
und den Verwaltungsbehördenoder Verwaltungsgerichtenüber die Zulässigkeitdes Rechtswegesbe⸗
sonderenBehörden nachMaßgabe der folgendenBestimmungenübertragen21.

1. Die Mitglieder werdenfür die Dauer des zur Zeit ihrer Ernennung von ihnen bekleideten
Amts oder,falls siezu dieserZeit einAmt nichtbekleiden,auf Lebensgeiternannt. Eine Enthebungvom
Amte kann nur unterdenselbenVoraussetzungenwie beidenMitgliedern desReichsgerichtsstattfinden.

2. Mindestensdie Hälfte der Mitglieder muß dem Reichsgerichteoder dem oberstenLandes=
gerichte oder einem Oberlandesgerichteangehören. Bei Entscheidungendürfen Mitglieder nur in
der gesetzlichbestimmtenAnzahl mitwirken. Diese Anzahl muß eine ungeradesein und mindestens
fünf betragen. .

3. Das Verfahren ist gesetzlichzu regeln. Die Entscheidungerfolgt in öffentlicherSitzung nach
Ladung der Parteien.

4. Sofern die Zulässigkeitdes RechtswegesdurchrechtskräftigesUrteil des Gerichtesfesisteht,
ohne daß zuvor auf dieEntscheidungderbesonderenBehördeangetragenwar, bleibt die Entscheidung
des Gerichtes maßgebend.“

WährendhiernachdieBestimmungendeserstenAbschnittesdesGesetzesvom 28. Mai 1850 und
des Artikels 50 Ziffer 1 des Gesetzesvom 8. August 1878 einer Umgestaltung bedurften, wenn man den
Grundgedanken der bisherigen Einrichtung aufrechterhalten wollte, wurden die Vorschriften des
Landesrechts über die Entscheidung der Zuständigkeitsstreite zwischen Gerichten in Sachen der ordent=
lichen streitigenGerichtsbarkeitdurch reichsrechtlicheBestimmungenersetzt?7.über die Erledigung
solcherStreitigkeiten zwischendenGerichtenin Gegenständen,welchenicht zur ordentlichenstreitigen
Gerichtsbarkeitgehören,dann zwischenbürgerlichenund Militärgerichten verfügtedas Ausführungs=
gesetzzum Reichsgerichtsverfassungsgesetzevom 23. Februar 1879½8.

Das Gesetz,welches an die Stelle des Gesetzesvom 28. Mai 1850 zu treten bestimmt war, hatte
sich hiernachdarauf zu beschränken,für dieEntscheidungderZuständigkeitsstreitezwischenInstiz und
Verwaltung neueAnordnungenzu treffenund damit eineentsprechendeUmgestaltungder Vorschriften
des Artikels 50 desGesetzesvom 8. August 1878 zu verbinden. Dies geschahdurchdas Gesetzvom
18. August 187924.

Infolge der Einrichtung besondererBehörden für die sogialeVersicherungnach den Vor=
schriften der Reichsversicherungsordnung(Versicherungsämter,Oberversicherungsämter,Landes=
versicherungsamt)bestimmtedos Ausführungsgesetzvom 2. November 1912 zur Reichsversicherungs=
ordnung, daß die Vorschriften des Gesetzesvom 18. August 1879 auf Zuständigkeitestreitigkeiten
zwischenden Gerichten und den Versicherungsbehördenentsprechendanzuwendenseien7. Zugleich
wurden durch jenesAusführungsgesetzeinige Bestimmungendes Gesetzesvom 18. August 1879 ab=
geändert6.

§&*#100. Zuständigkeitsstreite zwischenJustiz und Verwaltung 1. Die Ent=
scheidung von Streitigkeiten über die Zuständigkeit zwischen den Gerichten einerseits
und den Verwaltungsbehörden oder dem Verwaltungsgerichtshofe andererseitserfolgt
durch einen „Gerichtshof für Kompetenzkonflikte"?.

2 Dazu R.Einf Ges. zur R.3.P.O. § 15 Ziff. 1, wonach „unberührt bleiben“ „die landes=
gesetzlichenVorschriftenüber die Einstellung desVerfahrens für den Fall, daß ein Kompetenzkonflikt
zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten entsteht.“

22R.Z.P.O. § 36, R.St P.O. § 14, 19. ·
«3Art.10—l4.UberStreitigkeitenderersierenArthatdasnächstegemeinsameObergericht,

mangelsZins-·solchendas obersteLandesgerichtzu entscheiden.Über Streitigkeiten der zweitenArt
s. unten .

74Die Entscheidungder Kompetenzkonfliktezwischenden Gerichten und den Verwaltungs=
behördenoder demVerwaltungsgerichtshofebetr.,G. u. V. Bl. S. 991. Dazu Landtagsverh.1877/81
K. d. R.N.Beil. Bd. II S. 791 ff.,854f., Prot. Bo II S. 1079, 1093ff.; K. d. Abg.Beil. Bd. IV.
S. 873ff., 903, 966ff., Sten.Ber. III S. 752ff. (keineErörterung).

25 A.G. z. R. V.O. Art. 58.
26 A.G. z. R.V.O. Art. 59, Anderungen erfuhren die Art. 2, 3, 4, 9, 18 des Ges. v. 18. Aug.

1879. Diese Anderungen und Art. 58 traten am 1. Januar 1913 in Kraft, A.G. Art. 66.

l 1Wi Vgl. Nadbyl beiK. Frhrn. v. Stengel, Wörterb. desdeutschenVerw.Rechts,1. Aufl., 1.
S. .

: Ges.Art. 1. Die in Art. 2 angeordneteZusammensetzungdes Gerichtshofesstimmt nach
der durch das A.G. z. N.V.O. Art. 59 Ziff. 1 geändertenFassung mit dem nicht mehrüberein,
was das R.G.V.G. in § 17 Abs. II Ziff. 2 verlangt. Hier ist gefordert,daß mindestensdieHälfte
der Mitglieder dem Reichsgerichteoder dem oberstenLandesgerichteoder einem Oberlandesgerichte
angehöre. Nach Art. 2 des bayer. Gesetzes ist das aber nunmehr nur bei 7 von 15 Mitgliedern,
also bei weniger als der Hälfte der Mitglieder der Fall. Bei den Entscheidungen des Gerichts=
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Der Gerichtshof bestehtaus einemPräsidenten, einemStellvertreter und dreizehn
weiterenMitgliedern. Präsident ist der Präsidentdes oberstenGerichtshofes,Stell=
vertreter ist ein Senatspräsident desselbenGerichtes; von den dreizehn weiteren Mit=
gliedern werden je fünf demselbenGericht oder einemOberlandesgerichtund dem Ver=
waltungsgerichtshof, die übrigen drei den hauptamtlichen Mitgliedern des Landes=
versicherungsamtesentnommen. Der Stellvertreter des Präsidenten und die weiteren
Mitglieder werden vom König ernannt. Sämtliche Mitglieder bekleiden ihr Amt am
Gerichtshofefür Kompetenzkonfliktefür die Dauer des Amtes, das siezur Zeit ihrer
Berufung bekleiden.

Die Enthebung vom Hauptamte hat das Ausscheidenaus demGerichtshofe von
Rechtswegenzur Folge. Die unfreiwilligeEnthebungvom Richteramteim Gerichts=
hofe für Kompetenzkonflikteunabhängig von der Entfernung aus demHauptamte kann
nur in den nachbezeichnetenFällen eintreten.

Ist einMitglied zu einerStrafe wegeneinerentehrendenHandlungoderzu einer
Freiheitsstrafe von längerer als einjähriger Dauer rechtskräftigverurteilt, so kanndas=
selbedurchPlenarbeschlußdesGerichtshofesseinerMitgliedschaftverlustigerklärtwerden.
Vor der Beschlußfassungsind das Mitglied und der Oberstaatsanwalt zu hören.

Ist wegen eines Verbrechens oder Vergehens das Hauptverfahren gegen ein
Mitglied eröffnet, so kann die vorläufige Enthebung desselbenvon seinemAmte als
Mitglied des Gerichtshofes für Kompetenzkonfliktedurch Plenarbeschluß des letzteren
nach Anhörung des Oberstaatsanwaltes ausgesprochenwerden.

Wird gegen ein Mitglied Untersuchungshaftverhängt, so tritt für die Dauer
derselbendie vorläufige Enthebung von Rechts wegeneins.

Der Gerichtshof entscheidetin der Besetzungvon siebenMitgliedern, von welchen
vier dem oberstenLandesgerichteoder einemOberlandesgerichte,drei demVerwaltungs=
gerichtshofeangehören müssen". Bei Streitigkeiten zwischen den Gerichten und den
Versicherungsbehördentreten an die Stelle von zwei dem Verwaltungsgerichtshof an=
gehörendenMitgliedern zwei dem LandesversicherungsamtentnommeneMitglieder.

Der Präsidentverteiltdie Geschäfteund leitetdieVerhandlungen.Im übrigen
wird der Geschäftsgangeinschließlichder Reihenfolge, in welcherdie Mitglieder an den
einzelnenSitzungenteilnehmen,durcheineGeschäftsordnunggeregelt,welchedas Plenum
auszuarbeitenund dem Gesamtministeriumzur Bestätigung vorzulegenhat.

Das Amt der Staatsanwaltschaft beimGerichtshofe für Kompetenzkonfliktewird
durch die Staatsanwaltschaft beim oberstenLandesgerichteausgeübt . Die Geschäfte
der Gerichtsschreibereiwerden durch die Gerichtsschreibereides oberstenLandesgerichtes
besorgt7.

Die Bestimmungender Reichszivilprozeßordnungund der Reichsstrafprozeß=

hofs ist auchnachA.G. 5n.Bea (Art. 59 Ziff. III, zu Art. 3 des Ges. v. 18.Aug. 1879)die vom
G.V G. vorgeschriebene Mehrheitder Justizrichter gewahrt. Anders bei dem Beschluß über die
Geschäftsordnung,welchennachArt. 4 Abs. III (ietzt1l) des Ges. v. 18.Aug. 1879 dasPlenum faßt.

* Das Gesetzv. 18. Ang. 1879 sagt in Art. 2 Abs. 1III Satz 2 in wörtlicher Wiedergabeder
Vorschrift des R.G V.G.8 § 17 Abs. II Ziff. 11 „Eine Enthebungvom Amte kann nur unter den=
selbenVoraussetzungenwie bei denMitgliedern desReichsgerichtesstattfinden.“ Die im Text wörtlich
beibehalteneAuslegung dieserVorschrift hat v. Seydel in den früherenAuflagen, Gbel.2. Aufl.
Bd. 1 S. 651f. N. 3) im Anschlußan die Bestimmungdes Art. 2 Abs. V des württemb.Gesetzes,
betr. dieEntscheidungvon Kompetenzkonfliktenv. 25. Aug. 1879(R.Bl. S. 272, und dieBegründung
dazu (Verh. d. württ. K. d. Abg. v. 1877/79Beil. Bd. 1 Abt. 2 S. 475) näher begründet.Auf eine
Wiederholung dieser Ausführungen v. Seydels in dieserAusgabe kann um somehr verzichtet
werden, als die Anordnung im gleichenWortlaut auch in das A.G. z. R.V.O. v. 2. Nov. 1912

J wurde, ohnedaß eineErläuterung in derBegründungfür nötig erachtetwordenist.
Ges. Art. 3.

* Ges.Art. 4. Der von der Vertretung des Präsidenten handelndeArt. 4 Abs. II ist durch
das A.G. z. R.V.O. Art. 59 Ziff. III gchrichen.worden. Der Präsident wird jetztdurchden hierzu
ernanntenStellvertreter vertreten. DieGesch.Ordn. ist durchEntschl. des Gesamtministeriumsvom
3. Januar 1880 festgestelltworden.

6 Ges.Art. 5. Die StaatsanwaltschaftstehtauchhinsichtlichdieserTätigkeit unter der Dienst=
aussicht des Staatsministeriums der Justiz und kann von diesem, erforderlichen Falles im Benehmen
mit den anderenbeteiligtenMinisterien, Weisungenempfangen. 7Ges.Art. 6.
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ordnung überdenAusschlußund die Ablehnungder Gerichtspersonenfindenauf die
Mitglieder des Gerichtshofes und den GerichtsschreiberentsprechendeAnwendung?. Die
genannten Bestimmungengreifen jedochnicht Platz, wenn Mitglieder des Gerichtshofes
als Mitglieder des oberstenLandesgerichtesoder des Verwaltungsgerichtshofesan einer
früheren Entscheidungdieser Gerichtshöfe in einer Angelegenheitteilgenommenhaben,
die zur Entscheidungdes Gerichtshofes für Kompetenzkonfliktegelangt10.

Die Erhebung des bejahendenZuständigkeitsstreitesist nicht auf Gegenstände
bestimmter Art beschränkt, sondern sie ist in allen Fällen zulässig, welcheüberhaupt
zum ZuständigkeitsstreitezwischenJustiz undVerwaltung führenkönnen.Sonachkann
nicht bloß auf dem Gebiete der bürgerlichenstreitigen Rechtspflege, sondern auch bei
Gegenständender nichtstreitigenRechtspflege,bei Strafsachen und Dienststrafsachender
Zuständigkeitsstreitangeregtwerden11.

Die Voraussetzungfür die Erhebung des bejahendenZuständigkeitsstreitesist, daß
in einer Sache, die bei einemGerichte anhängig ist, von der Verwaltung der Rechtsweg
für unzulässigerachtet12und die Gerichtsbarkeit in Anspruch genommenwird. Diese
letztere Voraussetzung ist zwar im Gesetzenicht ausdrücklich hervorgehoben13, aber
selbstverständlich,weil sie aus dem Begriffe des bejahendenZuständigkeitsstreitesnot=
wendig sichergibt. Die rechtlicheMöglichkeit, daß die Verwaltung einenuneigentlichen
Zuständigkeitsstreitbloß zu demZweckeerhebenkönne,denRechtswegdurcheineEnt=
scheidungdes Gerichtshofes für Kompetenzkonfliktezu sperren, ist, wie bereits oben!“
erörtert wurde, nur da anzunehmen,wo das Gesetzdies ausdrücklichzuläßt. Dies ist
aber im VerhältnissezwischenJustiz und Verwaltungnicht der Fall 16.

#8R. Z.P.O. 8§ 41 ff., R.St. P.O. §22 ff. Die St.P.O. ist, wie die Begründung bemerkt,an=
geführt, da, wenn auchnur in seltenenFällen, ZuständigkeitsstreitezwischendenStrafgerichtenund
der Verwaltung vorkommenkönnen. °"Ges.Art. 7.

1%Die Schründung zu Art. 7 des Entw. betont „zur Vermeidungallenfallsiger Bedenken“
ausdrücklichdie Unanwendbarkeitdes § 41 Ziff. 6 der R..P.O. und des § 23 Abs. I der R.St.=
P.O. auf solcheFälle. Hierfür wird geltendgemacht,daß der G.H. für Komp.Konfl. keineOber=
instanz über dem o. L.G. und demV. G.H. sei, daß er ferner die Zuständigkeitsfrageunter einem
anderen Gesichtspunktentscheide,wie letztere,daß endlich andernfalls bei vorgängigen Plenar=

setschädungen der letzterenGerichtshöfealle Mitglieder des G. H.s für Komp.Konfl. ausgeschlossen
ein könnten.

11Ges.Art. 1 „über die ZulässigkeitdesRechtsweges“mit Art. 27 „nicht zur streitigenGerichts=
barkeit gehörigeAngelegenheiten".Dazu die Begründung des Entw., Einleitung a. E., dann zu
Art. 1 u. 28. Das ältereGes. vom 28.Mai 1850 war in demselbenSinne ausgelegtworden. Vgl.
die älteren Erk., die in der Einleitung der Begründung angeführt sind; dann St. Rinecker,Kom=
mentar, S. 311, 340.

12Ges. Art. 8 Abs. I. Die Verwaltung muß die Zuständigkeit in einer Weise in Anspruch
nehmen, welchedie gerichtlicheZuständigkeitausschließt. S. dieBeispiele beiMatthäus a. a. O.

13Das Ges. vom 28.Mai 1850 sagtedagegenausdrücklichin Art. 2: „Wenn einemGerichte
gegenüberin irgendeinerSache die Zuständigkeitvon seitenderVerwaltung in Anspruchgenommen
wird (bejahenderKompetenzkonflikt),so usw." Dazu Art. 5 Abs. II: „Zu diesemBehufe erklären
sie (die Verwaltungsstellen)unter Anführung der Gründe, daß sie die Verhandlung und Ent=
scheidung der Sache für die Verwaltung in Anspruchnehmen.“ 11§ 98 a. E.

½Die Frage ist eingehendin zwei Erk. desG.H.# f. Komp.Konfl. vom 4. März 1885(G. u.
V.Bl. Beil I, II) erörtert. Das Staatsministerium des k. Hauses u. des Außern hatteden Zu=
ständigkeitsstreiterhoben, weil gerichtlicheAnordnungennach § 666 der R.Z.P.O. gegenden öster=
reichischen Staat erlassen worden waren. Das Ministerium bemerkte in seiner Deukschrift: „Indem
das k. Staatsministerium des k. Haufes u. des Außern gegendie vorliegendenstanalungen derGe=
richte in der Richtung der Rechtsprechungund Zwangsvollstreckunggegeneinen fremdenStaat Ein=
sprucherhebt. liegt es ihm selbstverständlichfern, sichselbstdie Entscheidung über das zugrunde
liegende Rechtsverhältnis zu vindizieren oder überhaupt eine andere Kompetenz in Anspruch zu nehmen,
als die, Störungen in den freundnachbarlichen Beziehungen zu dem österr. Staate hintanzuhalten und
primär, unter Ausschluß jeder einheimischenrichterlichen Kognition, derFrage näher
zu treten, ob in einemgegebenenFalle die behaupteteVerletzungvon Privatinteressenund Rechts=
ansprüchenbayer.Staatsangehörigereine derartige ist, daß sie eineIntervention auf diplomatischem
Wege veranlaßt und möglicherscheinenläßt.“ "

DerG. H. entwickeltesolgendeAnsicht: „Zu dem Begriffe einer solchenStreitigkeit (über die
Zulässigkeit des Rechtsweges) gehörtzwar unbedingt die beiderseitige Inanspruchnahme der Zuständig=
leit zur Behandlung der Sacheinnerhalb und nach Maßgabe der beiderseitigen Amtsbefugnisse.
Die weitereAnforderung aber, daß von dieseroder jener Seite oder vollends gar von beidenSeiten
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auch das Recht, eine eigentlicheEntscheidung im engerenSinne zu treffen, sichvindiziert werde, kann
aus den Art. 1 u 10 des jetzt geltendenGes. vom 18. Aug. 1879 mit Recht nicht abgeleitet werden.
Eine solcheEntscheidung kann je nach Lage und Art der ressortmäßigen Behandlung einer außerhalb
desRechtswegessich bewegendenRechtsangelegenheitüberhauptgar nicht veranlaßt und möglicher=
weise selbst nicht einmal auf seiten des Gerichts zu treffen sein.“ Als Beispiel wird die „Inanspruch=
nahme der Zuständigkeit zur Behandlung derVerlassenschaft einer fürstlichen Person seitens der Ge=
richte und des k. Staatsministeriums des k. Hauses u. des Außern“ angeführt. Dieses Beispiel ist
indessen nicht beweiskräftig für das, was behauptet wird, sondern kann eher als Gegenbeweis ver=
wertet werden. Die Behörde, welche einem Gerichte die freiwillige Gerichtsbarkeit bestreitet, muß eben
dieseGerichtsbarkeit für sich in Anspruch nehmen, und ebensomuß eine Behörde, welcheeinem Gerichte
die streitige Gerichtsbarkeit anficht, die Befugnis zur Erledigung desRechtsstreites für sichbehaupten.

Der G.H. legt nun des weiteren dar, daß nach Art. 2 mit 5 des Ges. vom 28. Mai 1850
die Erhebung des Zuständigkeitsstreites in einer gerichtlich anhängigen Streitsache der Verwaltung
nur verstattet gewesensei, wenn sie die Entscheidung für sich in Anspruch nahm. Dieser Rechts=
stand sei aber nach dem Ges. vom 19. Aug. 1879 ein anderer geworden. Der grundlegende § 17 des
R.G.V.G.s umgrenze „den Begriff des Kompetenzkonfliktes sachlich nur mit dem Erfordernisse des
Vorhandenseins einer Streitigkeit über die Zulässigkeit des Rechtsweges“. „Der Wortlaut des § 17
wie auch dessenBestimmung, als Grundnorm für sämtlichedeutscheBundesstaaten und insbesondere
auchfür diejenigenGesetzgebungsgebietezu dienen,welchebis dahin bei ihrer RegelungderBehand=
lung eines Kompetenzkonfliktes diesen Begriff in weiterem Sinne als Art. 5 des bayer. Ges. vom
28. Mai 1850 aufgefaßt hatten, lassen über vorstehendeTendenz des Reichsges. keinen Zweifel.“

Es ist nicht ganz klar, welcheTendenz hier gemeint ist. Böllig sicher aber ist es, daß die Ur=
heber des § 17 des R.G.V.Ge nicht entfernt daran dachten, den Begriff des Zuständigkeitsstreites
im Sinne des französ.contlit d’attribution für dieBundesstaatenobligatorischzu machenund den=
jenigen Staaten, welche auf dem Standpunkte des Art. 5 des bayer. Ges.vom 28. Mai 1850 sich
befanden, zu verwehren, auf diesem, der gerichtlichen Zuständigkeit günstigeren Stand=
punkte zu bleiben. Abs. I des § 17 des R.G V.G.s beweist dies zur Genüge. Es wird sich also
hauptsächlich darum handeln, ob nachgewiesenwerden kann, daß das Ges. von 1879 den Standpunkt
von 1850 zu verlassen beabsichtigteund verlassen hat. Diesen Nachweis versucht der G.H. in folgen=
der Art zu erbringen.

Die Begründung zum Gesetzentw.gebe zwar der Absicht Ausdruck, an dem bisherigen Rechte,
soweit die Rücksicht auf das Reichsrecht es gestatte, festzuhalten. Es sei aber auch betont, daß „der
Geltungsbereich des Ges. sich auf alle Gegenstände erstrecke“,welcheZuständigkeitsstreite zwischen
Justiz und Verwaltung veranlassen könnten; insbes. sei beigefügt, es empfehle sich, sobald ein
Konflikt überhaupt möglich sei, auch die Mittel zu seinerEntscheidung darzubieten. Vergleiche
man Art. 1 Abs. I u. Art. 8 des neuen mit Art. 1 u. 2 des alten Gefs.,so „springe in die Augen“,
daß nach ersteren zu einem Zuständigkeitsstreite schon die „beiderseitige Annahme einer Ressort=
zuständigkeitim allgemeinen“genüge. In der Begründung zuArt. 8 sei zwar gesagt, daß die
Worte „wenn der Rechtswegvon der Verwaltungsbehörde fü unzulässig erachtet wird“ gleich=
bedeutendseien mit den Worten des Art. 2 des älteren Ges. „wenn die Zuständigkeit von seiten der
Verwaltung in Anspruchgenommenwird“, das beweiseabernichts, weil diefrühereAuffassungnicht
auf Art. 2, sondern auf Art. 5 Abs. II a. a. O sich stütze.

Diese Beweisführung ist nicht überzeugend. Was der G.H. behauptet und dartun will, ist
nicht mehr und nicht weniger, als daß der Begriff des Zuständigkeitsstreites nach bayer. Rechte durch
das Ges. von 1879 eine völlige Veränderung seinesWesens in dem bereits erörterten Sinne erfahren
habe. Die Auffassung des Begriffes, wie sie bisher herrschte, ist, wie schon dargetan, die natürliche
und selbstverständliche,die gelten muß, wenn der Gesetzgebersie nicht ausdrücklich verwirft; die Auf=
fassung des G. Hsdagegen legt dem Worte Kompetenzkonflikt eine Bedentung bei, die ihm an sich
nicht zukommt, und die als vom Gesetzgebergewollt aus den getroffenenBestimmungen nachgewiesen
werden müste. Man darf nun wohl sagen, daß, wenn der Gesetzgebereine Anderung von solcher
Tragweite beabsichtigt hätte, er dies auf das schärfstebetont haben würde. Dies ist nicht der Fall.
Aus dem Ges. selbst ist nichts zu entnehmen. Denn der Ausdruck „Zulässigkeit des Rechtsweges
verhält sich zu der Frage völlig neutral. Er beweist nicht, daß man unter Kompttenzkonflikt nun=
mehr etwas anderes habe verstehenwollen, als bisher. Die vom G.H. angeführten Außerungen in der
Begründung scheinenmir (Seydel), soweit sie sich nicht auf Art. 8 beziehen,überhaupt ohne Belang.
Denn dort ist von Kompetenzkonflikten die Rede, ohne daß eine Begriffsbestimmung derselbengegeben
wäre, wie man sie wohl erwarten durfte, wenn der Begriff sich ändern sollte. as aber die Be=
gründung zu Art. 8 sagt, beweist geradezu gegen den G.H.Dort heißt es, die Ausdrucksweise des
Abs. 1Isei gleichbedeutend mit der in Art. 2 des Ges. von 1850. Es ist doch wohl gleichgültig,
daß die Begründung nicht auch den Art. 5 Abf. II des letzterenGes. anführt. Dies war in der
Tatüberslüs#ig Denn aus Art. 5 ergibt sich lediglich, was der Gesetzgeberin Art. 2 unter einem
bejahendenKompetenzkonflikt versteht, und wenn also der Gesetzgebervon 1879 auf Art. 2 Bezug
nimmt, so nimmt er eben auf den Begriff des Kompetenzkonflikts Bezug, wie er aus Art. 2 mit
5 sich ergibt, und wieer der wissenschaftlichrichtige ist. Daß auch im Landtage die Sache so auf=
gefaßt wurde, zeigen die Außerungen des Berichterstatters der K. d. N.k., Dr. v. Neumayr, welche
der G.H. unbeachtet gelassenhat. Derselbe sagte (Prot. Bd. II S. 1007) in seinem einleitenden Vor=
trage: Die Staatsregierung ist bei Vorlage des Ges Eutw. „im allgemeinen nicht weiter gegangen,
als die Notwendigkeit gegebenwar, sondern sie hat in dem Entw. die Grundzüge des Ges. vom Jahre
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Die Erhebung des bejahendenZuständigkeitsstreitesstehtdenGerichtennicht zu 6.
Befugt hierzu sind nur die Kreisregierungen!7 und die Zentralverwaltungsstellen18, in
den Sachen, die beimVerwaltungsgerichtshofeanhängig sind, auch1 der Staatsanwalt
bei diesemGerichtshofe, in Angelegenheitender sozialen Versicherungauch die Ober=
versicherungsämterund das Landesversicherungsamt20. Der Staatsanwalt beim Ver=
waltungsgerichtshofekann den Zuständigkeitsstreitaus eigenerBewegung und muß ihn
auf Beschluß des Gerichtshofes erheben.

Die unteren Verwaltungsbehördenhaben, wenn sie in einer bei einem Gerichte
anhängigenSache den Rechtsweg für unzulässigerachten,der vorgesetztenKreisregierung
oder Zentralverwaltungsstelle Anzeige zu erstatten'32. Das Versicherungsamt hat in
solchemFalle die Akten dem Oberversicherungsamtvorzulegen?2. Die Erhebung des
Zuständigkeitsstreites durch eine Unterbehörde ist wirkungslos". Erhebt jedoch die
Unterbehörde den Streit auf Grund vorgängigen Auftrages der vorgesetztenund zu=
ständigen Verwaltungsstelle und unter der Erklärung, daß sie im Auftrage handle, so
ist die Streiterhebung als von der zuständigenStelle ausgegangenzu erachten?5.

Die formelle Voraussetzungzur Anregung eines bejahendenZuständigkeitsstreites
kann in doppelterWeise bestimmtwerden. Das Gesetzkann dessenAnregung erstdann
zulassen, wenn die Gerichte ihre Zuständigkeit bereits ausdrücklichoder stillschweigend
in Anspruchgenommenhaben. Dies war derStandpunkt desGesetzesvom 28.Mai 185026.

1850 in allen wesentlichen Beziehungen aufrechterhalten,nur mit verhältnismäßig wenigen
Modifikationen und Zusätzen,die nicht prinzipieller Natur sind, und mit Anpassungdes
Verfahrensan diereichsgesetzlichenBestimmungen.Abgesehenvon diesenteilsnicht prinzipiellen,
teils notwendigen Modifikationen reproduziertder Entw. das Ges. vom Jahre 1350demSinne
nach in allen wesentlichen Punkten.“ Daß es sich nun hier um eine wesentliche und grundsätzliche
und zugleich nicht notwendige Anderung handelt, wird nicht zu leugnen sein. Zu Art. 1 des Entw.
aber bemerkteder Berichterstatter (a. a. O. S. 1099): „Der Ausdruck: die Entscheidung von Streitig=
keitenüber die ZulässigkeitdesRechtswegesentsprichtder Sprachweisedes Reichsges.;es wird aber
dadurchan dem dermalen bestehenden gesetzlichen Begriffe des Kompetenzkonfliktes
hischtg gkändert. Ich beantrage also Zustimmung.“ Diese Worte sind so klar, als man nur
wünschen kann.

Übrigens machengeradedie Fälle, welchezur Beurteilung des G.H.# f. Komp.Konfl. lagen,
es deutlich,wie bedenklichder vom G.H. aufgestellteBegriff des Zuständigkeitesstreitesist. Aus der
Geschäftsaufgabedes Ministeriums des Außern, Störungen der freundnachbarlichenBegiehungen
zu einem fremden Staate hintanzuhalten, folgt keine Beschränkung der Zuständigkeit der Gerichte.
Noch wenigerkann aus derGeschäftsaufgabedesselbenMinisteriums, Privatinteressenbayer.Staats=
angehörigerdiplomatischzu vertreten,diesenStaatsangehörigenein Hindernis erwachsen,ihr Recht
vor den einheimischenGerichtenzu suchen.Es handeltesich in Wirklichkeitum gar keinenZuständig=
keitsstreit; denn die diplomatische Tätigkeit des Ministeriums und die richterliche Tätigkeit berühren sich
rechtlichüberhauptnicht. Es handeltesich lediglichum dieFrage, ob dieGerichtedieZ3.P.O.richtig
angewandthatten oder nicht. Dies zu ameersuchen,ist aber nichtAufgabe desG.H.s f. Komp.Konfl.
Zur Sache selbst, um die es sich handelte, vgl. nunmehr R.Ges. vom 3. Mai 1886 (N.G.Bl. S. 131)
und R.G. Bl. 1887S. 1533.

Die Frage ist neuerdings in der Prozeßsache„Hellfeld“ vielfach erörtert worden. Vgl. aus
der Literatur C. Bornhak, Die inländischeGerichtsbarkeitüber ausländischeStaaten im Jahrb. d.
öff. R.s der GegenwartBd. V S. 238ff.

16Vgl. Begründung zu Art. 8, St. Rinecker a. a. O. S. 319ff.
1 Nicht die Regierungsfiskalate. R.Bl. 1866 S. 1562.
168Hiergu Lbören auch die Ministerien. G. u. V. Bl. 1885, Anh. S. 15, 34. Vgl. hierher

auchR. Bl. 1851 S.927; 1853 S. 169, 1075. ·
IHDirBefngnisdervorhergenanntenStellenzurErhebungdesZuständigkeitsstreitsbleibt

also danebenbestehen.Vgl. Begündung * Art. 9.
16A.G. z. R.V.O. Art. 59 Ziff. IV a: Ges. v. 18. Aug. 1879 Art. 9 Abs. I.
?21Uber die Anderung in der Fassung, die am Entw. vorgenommen wurde, Verh. d. K. d. R.R.

1877/81 Prot. Bd. II S. 1107f.
22 GefArt. 9. Derselbeentsprichtin Abs. I u. III demArt. 3 desGes. von 1850, worüber

St. Rinecker a. a. O. S. 318 ff.
*3A.G. z. R.V.O. Art. 59 Ziff. IV b; Ges. v. 18. Aug. 1879 Art. 9 Abs. IV.
7“ Auch dann, wenn die Unterbehördeerklärt, im Namen der zuständigenStelle zu handeln,

ohneeinen Auftrag hierzu zu haben. R.Bl. 1869 S. 1681.
* N.Bl. 1863S. 1951, vgl. auchG. u. V.Bl. 1884,Anh. S. 6.
*6Art. 5 Abs. I: „Die VerwaltungsstellenhabendenKompetenzkonfliktanzuregen,sobald sie

auf was immer für eine Weise erfahren, daß sich ein Gericht mit einer zur Zuständigkeit der Ver=
waltung gehörigenSache befaßt.“ Dazu St. Rinecker, Kommentar,S. 326ff.
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Er fand in der Gestaltung des älteren bayerischen Zivilprozeßrechtes seine Be=
gründung27, rief jedochbei Einführung der Zivilprozeßordnung von 1869 Schwierig=
keiten hervor235.Das Gesetzkann aber auch— und dies ist demSysteme des geltenden
Zivilprozeßrechtes angemessen— die Erhebung des Zuständigkeitsstreitesschon dann
gestatten,wenn eineSache bei Gericht angebrachtist, ohneRücksichtdarauf, ob letzteres
seineZuständigkeit bereits in Anspruch genommenhat odernicht. Es handelt sichdann
allerdings nicht um einen wirklichen, sondernum einen möglichenZuständigkeitsstreit.
Die Gefahr, daß die Verwaltung mit der Streiterhebungzu spät kommt, wird vermieden
und dafür der jedenfalls geringereNachteil eingetauscht,daß unter Umständeneine
Streitentscheidungin einemFalle hervorgerufenwird, wo die Gerichteselbstihre Zu=
ständigkeitverneint haben würden.

Das Gesetzvom 18. August 187929 läßt die Erhebung des Zuständigkeitsstreites
zu, wenn eineSache bei einemGerichte „anhängig“ ist, und schließt sieaus, „wenn die
Zulässigkeit des Rechtswegesdurch rechtskräftiges3° Urteil des Gerichtes feststeht“31.
Angesichtsdieser gesetzlichenVorschrift erhebt sichdie Frage, ob mit der dort getroffenen
Bestimmung über den Zeitpunkt, von welchemab der Zuständigkeitsstreitsoll erhoben
werdenkönnen,der vorhin erörtertegesetzgeberischeGedankezur Geltung gebrachtworden
ist. Es wird sichdabeium dreierleihandeln,darumnämlich,ob jenerGedankeden
reichsrechtlichenVorschriften gegenübergefaßt werden durfte, ob er wirklich gefaßt
worden ist, endlich ob er im GesetzeAusdruck gefundenhat.

Nach demReichsgerichtsverfassungsgesetzekanndurchdie Landesgesetzgebungdie
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Gerichten und den Verwaltungs=
behördenoder Verwaltungsgerichten über die Zulässigkeit des Rechtswegesbesonderen
Behörden übertragen werden. Ihrem Wortlaute nach trifft diese Bestimmung un=
leugbar nur jeneFälle, wo ein Gericht seineZuständigkeitbereits irgendwie in Anspruch
genommenhat, und die Verwaltung nun gleichfalls mit demnämlichenAnspruchehervor=
tritt. Denn nur dann kann man von einem Streite über die Zuständigkeit zwischen
beidenTeilen reden,wennbeiderseitsHandlungenvorliegen,aus welcheneinZwiespalt
der Rechtsauffassungerhellt. Trotzdem ist nicht anzunehmen,daß das Reichsgesetzso
streng wörtlich verstandensein will.

Der jetzige§ 17 desselben32 hatte in seiner erstenFassung einen Wortlaut, der
die Erhebung desZuständigkeitsstreitesnicht an die Voraussetzungeinesschonbestehenden
Streites zwischenJustiz undVerwaltungband,indemer desAusdruckes„Streitigkeiten“

Hier hatte derRichter die vollständigeLeitung desVerfahrenssofortbei eingereichterKlage.
Durch Zulassung der letzterenzur Verhandlung war er mit der Sache befaßt".

?*!Der Zeitpunkt, in welchemder Richter mit der Sache „befaßt“ wurde,verschobsichnun=
mehr. In mehrerenKomp. Konfl.Entsch. (G. u. V. Bl. 1873 S. 947, 951, 970; 1874Beil. II; 1875
Beil. II; 1876 Beil. IX; vgl. auch Matthäus a. a. O. S. 11 ff.) wurde ausgesprochen, daß die
Anhängigmachungeiner Sache bei Gericht noch nicht denZuständigkeitsstreitrechtfertige,daß ein
Befassen mit der Sache erst vorliege, wenn das Gericht über die Sache verhandelt und entschieden
oder doch eine Verfügung oder Gerichtshandlung vorgenommen habe, welche die Inanspruchnahme
der Zuständigkeit in sich schließe. Hiernach war, da eine eventuelle Streiterhebung unstatthaft war
(R.Bl. 1860 S. 312; 1861 S. 416; 1872 S. 425), der Fall sehr leicht möglich,daß dieVerwaltung
ost festum kam und denZuständigkeitsstreitgar nicht mehr erhebenkonnte(wenndieEntscheidung
ofort nach der Verhandlung ergi und mangels der Berufungssummesogleichrechtskräftigwar).

Vgl. auch##. 1 adm.Praxis XXII S. 1I, 29, XXIII S. 347.
rt 8.

30R.3.P.O. § 705. Planck, Lehrb. des deutschenZivilprozeßrechtes 1IS.254ff. Komp.⸗
Konfl. Entsch.G. u. V. Bl. 1888Beil. II. Auch durchdieZulässigkeitder Revision wird dieRechts=
kraft. gehemmt.— über das früherebayer.Recht die Komp.Konfl. Entsch.R.Bl. 1861 S. 217, G.
u. V. Bl.1879 Beil. I.

#1Vgl. hierzu dieBegründung. Das württ. Ges. vom 25.Aug. 1879Art. 5 Absf.Ischließt die
Erhebung desZuständigkeitsstreitesauchdann aus, wennein zivilgerichtlichesUrteil nur nochmittels
Revision an das Reichsgerichtanfechtbarist. (Dazu die Begründung Verh. d. württ. K. d. Abg.
1877/80,Beil. Bd. 1 Abt. 2 S. 478f.) Das bayer. Ges. ist desemVorgange nichtFefolgt. — Gegen
die Bestimmung in § 17 Ziff. 4 des N.G.V.G.s H. v. Sarwey, Das öffentl. Rechtu. die Ver=
waltungsrechtspflegeS. 6·0ff.

33Er beruht auf einemAntrage Lasker mit Verbesserungsanträgenvon Struckmann,
Herz und Grimm.
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sich nicht bediente38. Aus denVerhandlungen der Justizkommission3“ und des Reichs=
tages selbst35 ist nicht ersichtlich, daß durch die Anderung in der Fassung des § 17
die Erhebung des Zuständigkeitsstreitesvon einer förmlichenStreitbefestigungzwischen
Gericht und Verwaltung abhängig gemachtwerden wollte. Das Reichsgesetzverhält
sich überhaupt gegen die Art der Inszenierung des Zuständigkeitsstreitesgleichgültig.
Es kümmertsichnicht um den Zeitpunkt, von welchemab dieserStreit statthaft, sondern
nur um jenen, von welchemab er nicht mehr statthaft sein soll. Hiernach ist kaum
zweifelhaft, daß die Worte des jetzigen§ 17 „Streitigkeiten über die Zulässigkeit des
Rechtsweges“ lediglich eine deutscheÜbersetzungdes Ausdruckes „Kompetenzkonflikt“
sein sollen. Letztereraber bezeichnet,entsprechenddemhier bestehendenZusammenhange
der deutschenmit der französischenRechtsentwicklung,nach dem rechtswissenschaftlichen
Sprachgebrauchedasselbewiecontlit d’attribution. Die französischeRechtssprachenun
hat mit dem Ausdruckeconflit nicht stets und nicht allgemein die Bedeutung eines
förmlich festgestelltenStreites zwischenBehörden der Rechtspflegeund der Verwaltung
verbunden30. Es scheintsonach,daß die Frage, von wann ab die Erhebung des Zu=
ständigkeitsstreitesstatthaft sein soll, reichsrechtlicheine offene ist.

Von dieserAuffassungsind auchdie bundesstaatlichenGesetzgebungen,insbesondere
der KönigreichePreußen, Württemberg und Sachsen, ausgegangen,indem sie den Zu=
ständigkeitsstreit zulassen, selbst wenn das Gericht seine Zuständigkeit noch nicht in
Anspruchgenommenhats'.

35Er lautete als § 5a in Abs. II: „BesondereBehörden zur Entscheidung über die
Zulässigkeit des Rechtsweges sind nachMaßgabe derLandesgesetzenur zulässig,soweites sich
um das Fustänvigkeltverbä#nk zwischen den ordentlichen Gerichtenund den Verwaltungs=
behördenoder den Verwaltungsgerichtenhandelt. Dabei usw.“

34 Prot. der Justizkommi sion des Deutschen Reichstages 1876 S. 481 ff., 583 ff.
25Berh. d. Reichstages,II. Legisl.Per., 4. Sess.,Sten.Ber. 1 S. 210ff. ·
uVorErlaßderOrdonnanzvomLJunilswacdicZulässigkeiteinesakköteådeconfltt

nicht davon abhängig, daß der Richter bereits für seineZuständigkeitefschiedenhabe. Vgl.
Taillandier, Commentaire sur Tordonnance de 1828 p. 152: „Un préfet apprennit, scit
Dar une partic intéressec, soit par le bruit public, ou par toute autre voie, du’une affaire
dui lui paraissait administralive était soumise à la connaissance un tribunal, il prenait
aussitht un arreté au, moyren duquel il requérait du’il füt sursis au jugement jusqu'a la
décision du Conseil d’Etat sur la duestion de compétence. Cet arreté deconflit, commu=
niqué au tribunal par le ministere public, paraly'sait son action, et, sans dquelepage ent
6Gtémis à meme de Prononcer sur sa compétence, il se Voyait ainsi enlever vio=
lemment une cause duil aurait peut-étre renvorde lui-meme devant l’autorité administra=
tive, s’il ent été averti des diftcultés relatives à la compétence.“ Nach demjetztgellenden
Rechte, wie es in der obenangef.Ordonnanz enthaltenist, muß allerdings demarreté de conutit
ein déclinatoire vorausgehen,wodurchdas Gericht ersterInstanz aufgefordertwird, sichüber seine
Zuständigkeitschlüssigzu machenoder dieselbeabzulehnen(de se dessaisir). Wenn aber diePartei
gegen das Urteil, welches dem dclinntoire stattgibt, Berufung ergriffen hat, so kann der Präfelt,
wie die Ubung seit 1840 entschiedenhat, ohneneuesdêclinatoire den Konflikt beim Obergerichte
erheben. „Si le déclinatoire est admis, le préfet pourra égalemenutélever le conflit dansla
quinzaine qui suivra la significution de Tacte dppel, si. la partie interjette appel du juge=
ment“ Art. 8 derOrdonnanz. Agl. hierher A. Batbie, traité théorique et pratique de droit
public et adm. VII p. 378 sv., insbef. p. 381 n. I.

37 Vgl. für Preußen die Erörterungen im Kommissionsberichtedes Abg. Hauses (Verh. von
1878/79Anl. Bd. II S. 1870f.), dann die Verordn. vom 1. Aug. 1879(Ges.Samml. S. 873) 8§ 1
mit 4. Obschon §&1 die Entscheidungder Streitigkeiten über die ZulässigkeitdesRechtsweges
dem G.H. zur Entscheidungder Komp.Konfl. überweßt sagt doch§ 4: „Der G.H. entscheidet,wenn
die Verwaltungsbehördenden Rechtswegin einem bei den Gerichten anhängigen bürgerlichen
Rechtsstreite für unzulässig erachten und deshalb der Kompetenzkonflikt erhoben wird."

Das württ. Ges. vom 25. Aug. 1879(R.Bl. S. 274) Art. 4 läßt gleichfalls den Zuständig=
teitsstreit „in einer bei dembürgerlichenGericht anhängigen Sache“ zu. Die Begründung(Verh.
d. württ. K. d. Abg. von 1877/30Beil. Bd. I Abt. 2 S. 477) bemerkt:„Die Rechtshängigkeitbei
den bürgerlichenGerichtenbestimmtsichnachden Vorschristender Z.P.O. §§ 230, 233, 235. Sie
tritt mit der Erhebung der Klage ein, welchedurchZustellungeines Schriftsatzesnach Bestimmung
des Termines erfolgt. Es würde allerdings nahe liegen,die Erhebungdes Kompetenzkonfliktesan
die Voraussetzungzu knüpsen,daß das Gericht sichselbstfür zuständigerklärt hat, da in demFalle,
wenn das Gericht seineUnzuständigkeitaussprechenwürde,die Entscheidungdes Komp. G.H.s vom
Standpunkte der denKompetenzkonflikterhebendenBehörde aus entbehrlichwäre. Allein da das
Gericht zu einer Zwischenentscheidungüber die Einrede der UnzulässigkeitdesRechtswegszwar be=
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Es frägt sichnun ferner, ob auchdie bayerischeGesetzgebungauf demgleichen
Standpunkte steht, ob sie von der reichsrechtlichoffen gelassenenMöglichkeit, den n#
ständigkeitsstreitin dem weiteren Sinne des Wortes einzuführen, Gebrauch machen
wollte und Gebrauch gemachthat. Der Gerichtshof für Kompetenzkonfliktehat früher
beideFragenverneint 358;meines Erachtens sind sie jedochzu bejahen.

Was zunächstdie gesetzgeberischeAbsichtanlangt, so gehtaus denVerhandlungen,welcheüber
denGesetzentwurfzwischendenMinisterien stattfanden,mit voller Sicherheit hervor, daßdieStaats=
regierungden weiterenBegriff desZuständigkeitsstreitesim Auge hatte. Dies hättevielleicht in dem
Entwurfe und dessenBegründungnochdeutlicherzum Ausdruckekommenkönnen, als es geschehen
ist, aber zum Ausdruckeist es immerhin gelangt.

Die Begründung zu Artikel 8 sagt: „Die der Ausdrucksweisedes Reichsgerichtsverfassungs=
gesetzesangepaßte Fassung in Absatz 1 — wenn der Rechtsweg von der Verwaltungsbehörde für un=
zulässigerachtetwird — ist dem Sinne nachgleichbedeutendmit der in Artikel 2 desGesetzesvom
28. Mai 1850 — wenn die Zuständigkeitvon seitender Verwaltung in Anspruchgenommenwird.
Voraussetzungs der Erhebung desKonfliktes ist die Anhängigkeit der Sache bei Gericht Ob
eineSache als beimGerichteanhängig zu erachtensei, bemißt sichnachden für dieselbemaßgebenden
Prozeßgesetzen. (Man val. Art. 235 derR. Z.P.O., §§ 168, 170, 414 der R. St. P.O.)“

Der Gesetzentwurfaber enthielt in Artikel 10 die Bestimmung: „Wenn in einer Sache über
die Zulässigkeit desRechtswegesZweifel entstehen,so soll das Gericht vor seinerEntscheidungdie
Verwaltungsstelleum eine Erklärung darüber ersuchen,ob der Kompetenzkonflikterhobenwerde.“
Die Begründung bemerktehierzu, es empfehlesichvom praktischenStandpunkteaus, „daß die Ge=
richte, soweitmöglich, ihre Entscheidungenbis nachEintreffen der Erklärung der Verwaltungsstelle
ausgesetztsein lassen“.

Hier wird klärlich die Erhebung des Zuständigkeitsstreitesauch dann als möglicherachtet,
wenn das Gericht zur ZuständigkeitsfragenochkeineStellung genommenhat. Das Gericht soll sogar
etwaigeZweifel nicht selbstlösen,sondernder Verwaltung Gelegenheitgeben,dieEntscheidungenan
den Gerichtshoffür Kompetenzkonfliktezu bringen. " »

Esifteingetoqndtworden«0,daß,felbstwenndieStaatskegierungbeabsichtigthabr.dieEks
hebung desZuständigkeitsstreitesschon im Falle bloßer Anhängigkeit einer Sache bei Gericht zu
gestatten,dies nicht zu einer Auslegung des Gesetzesberechtige,die demWortlaute des Artikels 1
desselbenwiderspreche.Denn es fehleder Beweis, daß auf seitender Kammern die gleicheAbsicht
bestandenhabe,ja in denAußerungendesBerichterstattersder Kammernder Reichsräte"1 sei sogar
offenbardie entgegengesetzteAbsichtausgedrückt#2. Es ist richtig, daß dieseAußerungenso gedentet
werdenkönnen,nicht aber, daß sieso gedeutetwerdenmüssen,und sie beweisendaher nichts für die
Absicht des Landtages. Wenn der Berichterstatter darauf Bezug nahm, daß das neue Gesetz gegen=
über dem früherenden Begriff des Zuständigkeitsstreitesnicht ändere, so ist zu erwägen, daß die
ganzeStreitfrage über denZeitpunkt, von wann an derStreit erhobenwerdenkönne,nicht im Gesetze
von 1850,sondernin der Anderung desZivilprozeßrechtesdurchdieProzeßordnungvon 1869 ihren
Anlaß hatte. Und so konnte man sehr wohl die Außerung des Berichterstatters, der neue Entwurf
passedas Verfahrenan die reichsgesetzlichenBestimmungenan, auchdarauf beziehen,daß der Ent=
wurf beabsichtige,um möglicheMißstände zu beseitigen,denZuständigkeitsstreitschonmit Anhängig=

rechtigt, soferndie Partei nicht die Verhandlung zur Hauptsacheverweigert,nicht aber verpflichtet
ist (§ 248 3.P.O.), und da nachArt. 10 (desEntw.) gegeneine rechtskräftigeEntscheidungdes Ge=
richtes, durch welche dasselbe für die Zulässigkeit des Rechtswegs erkannt hat, ehe der Kompetenz=
konflikt erhoben wurde, dieser nicht mehr erhoben werden kann, ist es, wenn der Zweck erreicht werden
soll, geboten,die Erhebungdes Konfliktes sofort mit demEintritt der Rechtshängigkeitzuzulassen.“

Das k. sächs.Ges. vom 3. März 1879,die EntscheidungüberKompetenzstreitigkeitenzwischen
den Gerichten u. Verwaltungsbehörden betr. (G. u. V. Bl. S. 65), unterscheidetzwischen Erhebung
des „Kompetenzstreites“,bevor und „nachdemein die Zuständigkeitdes Gerichts stillschweigendoder
ausdrücklich anerkennendes Urteil (oder eine solche Entscheidung) verkündet worden ist“. Im ersten
Falle ist dem Gerichte nochGelegenheit gegeben,den Zuständigkeitsstreit abzuschneiden. Es hat „über
die ZulässigkeitdesRechtswegesBeschlußzu fassenund, sofernes dessenZulässigkeitanerkennt,die
Einstellung desVerfahrens bis zur Erledigung der Kompentenzstreitigkeitauszusprechen“=

?8 Erk.vom 18. März u. 2. Dez. 1880,G. u. V.Bl. 1880,Anh.Beil. II, VI.
» ssDiefolgendenWortewurdendemursprünglichenEntmderBegründnngbeigefilgt,unt

„jedesBedenken“darüber „zu beseitigen“,daß dieErhebung desZuständigkeitsstreiteslediglich die
Anhängigkeit der Sache bei Gericht zur Voraussetzunghabe.

* G. u.V. Bl. 1880Anh. S. 37.
1 Dieser Berichterstatterist der damaligePräsident desG.H.# f. Komp.Konfl., Dr. v. Neu=

ayr. «
S. dieseAußerungenVerh.d.K. d.R.N. 1877/81Prot.Bd.II S. 1095,1097,1104.
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keit der Sache zu gestatten. Jedenfalls mußten die Kammern, wenn sie in diesemPunkte mit der
Staatsregierung nicht einverstandenwaren, dies ausdrücklichbekunden. Durch den Abstrich des
Artikels 10 des Entwurfes ist dies nicht geschehen;denn diesererfolgte lediglich aus Gründen, die
mit der hier besprochenenFrage außer Zusammenhangstehen1.

Hiernach erübrigt nochzu erörtern, ob der Wortlaut des Gesetzes,so wie er nunmehr liegt,
für die Auslegung spricht,welcheder Gerichtshoffür Kompetenzkonflikteangenommenhat, oderfür
iene, welchevon der Staatsregierung durchdie Fassung ihrer Vorlage erzielt werdenwollte.

Der Gerichtshof stütztsichauf folgende Erwägungen. Der Ausdruck „Streitigkeiten“ in Artikel 1
des Gesetzeshabe „schon seinem Begriffe nach eine Verschiedenheit der beiderseitigen Ansichten, einen
Widerspruch zwischendenselben“zur Voraussetzung. Das gleichegelte vom Ausdrucke„Kompetenz=
konflikte“, der zur BezeichnungdesGesetzesselbstund desdurchdieseegeschaffenenGerichtehofesdiene.
Der Artikel8 aber stehezweifellos „unter derHerrschaftdesArtikels 1“. Allerdings sprecheArtikel 8
von einer „anhängigenSache". Allein, so äußert der Gerichtshofwörtlich, „hieraus folgt wohl,
daß eine Erhebung des Konfliktes nicht möglich ist, solangedie Sache bei Gericht überhauptnoch
nicht anhängiggewordenist, oderwenn sienichtmehranhängig ist; nichtaber kann jeneBestimmung
dahin aufgefaßtwerden,daß schondie bloßeAnhängigkeit der Sache bei einemGerichtegenüge,um
die Verwaltungsbehördenzur Erhebung eines Kompetenzkonflikteszu berechtigen“. ·

Hiergegenist Nachstehendeseinguwenden.Es handelt sichnicht um den gewöhnlichensprach=
lichen Sinn der Worte „ Zuständigkeitsstreit“ oder „Kompetenzkonflikt“, sondern um deren Sinn als
AusdrückederRechtssprache.In dieserBeziehungwurdebereitsdargetan,daßsowohldas französische
Recht als auch die deutsche,insbesonderedie neuestedeutscheGesetzgebungdie Worte in einer Be=
deutung verwenden,die überderenengerensprachlichenSinn hinausgeht““. Der Artikel1 desGesetzes
wollte ferner nach derBegründung lediglichdie BezeichnungdesGerichtshofesgebenund seineTätig=
keit im Anschlussean die AusdrucksweisedesReich=gesetzesim allgemeinenumschreiben.Das Reichs=
gerichtsverfassungsgesetzaber beabsichtigte,wie bereits oben"5 erwähnt, nicht, die landesgesetzliche
Regelung der Voraussetzungendes Zuständigkeitsstreitesnach der hier erörtertenRichtung zu be=
schränken. Hiernach erscheintdie Annahme ausgeschlossen,daß der bayerischeGesetzgeberschonim
Artikel 1 hierüber habe bestimmen wollen; dies um so mehr, als, wenn dies der Fall wäre, zwischen
Artikel 1 und 8 ein Widerspruchbestünde.Denn die Auslegung, welcheder Gerichtshoffür Kom=
petenzkonfliktedemArtikel 8 gibt, um ihn mit seinerAuslegung desArtikels 1 in Einklang zu setzen,
scheintmir (Seydel) in der Tat nicht angängig zu sein. Wäre sierichtig, sowärederGesetzgebervon
demVorwurfe nicht freizusprechen,daßer in einerWeisedas Licht an die Sonne gehaltenhabe,wie es
kaum bei einem Kommentator als zulässig erachtetwürde. Soll der Zuständigkeitsstreit erst statthaft
sein, wenn das Gericht seineZuständigkeit in einer Sache in Anspruchgenommenhat, so versteht
es sichvon selbst,daß die Sache anhängig gewordensein muß. Womöglich nochselbstverständlicher
aber ist, daß es keinen Zuständigkeitsstreit mehr geben kann, wenn eine Sache bei Gericht nicht mehr
anhängig ist. Hiernach gelangt man notwendigzu dem Schlusse,daß dieBestimmungin Artikel 8
des Gesetzesüberhauptnur dann einen Sinn hat, wenn man fie ihrem Wortlaute nachdahin aus=
legt, es solle die Verwaltung den Zuständigkeitsstreitvon dem Augenblickean erhebenkönnen, wo
eine Sache bei Gericht anhängig ist, gleichviel,ob das Gericht seineZuständigkeitschonin Anspruch
genommen hat oder nicht“s.

Nach diesenErgebnissen ist dazu überzugehen,festzustellen,was der Gesetzgeber
mit Anhängigkeit einer Sache hat bezeichnenwollen.

48 Verh. d. K. d. R.N. 1877/81Prot. Bd. II S. 1109ff. .
««Vgl.O.»v.Sarwey,Dasdentl.Rechtu.dieVetwaltungsrechtspflegeS.685Anm.4.
“5 Bei Anm. Zff.
“ Die obigenAusführungen v. Seydels wurdenwörtlichaus der2. Aufl. herübergenommen,

obgleich fie inpwsschenihre beabsichtigteWirkung mit Recht schongetan haben. Im Gegensatzzur
früherenPraxis hat sichnämlich die neuereRechtssprechungdes Gerichtshofsfür Kompetenzkonflikte
völlig der oben vertretenen Anschauung angeschlossenund ausgesprochen, daß die Anhängigkeit einer
Sache bei einem Gericht dazu genügt, daß die Verwaltung unter Inanspruchnahme ihrer Zuständig=
keit den Kompetenzkonflikterhebt.“ Vgl. Erkenntnis d. G.H.# für Kompetenzkonfliktev. 25. Nov.
1902, G..Bl. 1903 Beil. 1 S. 4ff. mit ausführlicher Hegründung des neuerlich eingenommenen
Standpunkts u. Erk. dess.Gerichtshofs v. 17. November 1908, G.V.Bl. 1909 Beil. 1 S. 3 ff., wonach
es als Ersordernis für die Erhebung des sog. bejahenden Kompetenzkonfliktes genügt, wenn die
Sache, in der die Verwalkungsbehörde den Rechteweg für unzulässig erachtet, bei einem Gericht an=
hängig ist, selbstwenn das Gerichtnoch teine Handlung vorgenommenhat, durchdieeszu erkennen
gab, daß es sich für zuständighält.“ Vgl.auchErk. desselbenG. H.s v. 17. Nov. 1908(G.V.Bl.
1909 Beil. I S. 1ff) und v. 31. Mai 1910,G.V. Bl. 1910 Beil. III S. 20. Die maßgebenden

Ausführungen des Erkenntnissesv. 25. Nov. 1902 stimmen mit der oben erörterten Begründung
überein.
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Die Anhängigkeit einer Zivilprozeßsache ist gleichbedeutendmit deren Rechts=
hängigkeit. Letzterewird durch die Erhebung der Klage begründetund dauert bis zum
Eintritte der Rechtskraftoderder sonstigenBeendigungdesRechtsstreites"7. Für den
Begriff der Anhängigkeitin den übrigenFällen" gibt das Gesetzkeinebestimmten
Anhaltspunkte". In Straf= und Dienststrafsachenwird eine Sache als anhängig zu
betrachtensein, wenn eine richterliche Tätigkeit vorliegt, durch welche die Verjährung
derStrafverfolgungunterbrochenwird. In SachenderfreiwilligenGerichtsbarkeitwird
es genügen,daß das Gericht mit einer Angelegenheitbefaßt ist. Es wird indessenhier
mit derErhebungdesZuständigkeitsstreitesjedenfallszugewartetwerdenkönnen,bis der
Richter ausdrücklichoder stillschweigenddie Zuständigkeit in Anspruch genommenhat.

Der ZuständigkeitsstreitkanninnerhalbderzeitlichenGrenzen,welcheausArtikel 3
des Gesetzessich ergeben,von jederhierzu befugtenBehördeerhobenwerden. Innerhalb
dieses Zeitraumes schließt die Zurücknahmeder Streiterhebung durch eineBehörde die
WiedererhebungdesStreites nicht aus. Denn dieErhebungdesStreites geschiehtnicht
zur Wahrung subjektiverRechte,sondernim Interesseder Einhaltung der gesetzlichen
Anordnungenüber die Verteilung der staatlichenGeschäfte. Die Zurücknahmeder
Streiterhebung kann daher niemals die Natur der Verfügung über ein Recht der Be=
hörde,also einesVerzichteshaben. Keine Behördeist befugt,auf die Erfüllung ihrer
amtlichen Obliegenheitenzu verzichten50.

Die Erhebung des Zuständigkeitsstreiteserfolgt bei dem Gerichte, bei welchem
die Sache anhängigist, durchdie schriftlicheErklärung der Verwaltungsbehörde,daß
der Rechtsweg für unzulässigerachtetwerde. Dieser Erklärung soll eine Begründung
beigefügtwerden51.

Durch die Erhebung des Zuständigkeitsstreiteswird das gerichtlicheVerfahren
für die Dauer des Zuständigkeitsstreitverfahrensunterbrochen8. Durch die Erhebung

§ 100

“ Begründung zu Art. 8, welcheden§ 235 derR. 3.P.O. anführt. Vgl. auchErk. desG.H.#
für Kompetenzkonfliktev. 17. Nov. 1908, G.B.Ml. 1909Beil. 1 S. 2, wo für Zulässigkeitder Er=
hebungdes Kompetenzkonfliktsals genügenderklärt wird, daß die Rechtshängigkeitder Streitfache
durch#sllung, derKlageschrift nachden §§ 253, 263 derR. Z. P.O. begründetist.

es. Art.
45 Die Begründung zu Art. 8 führt die §§ 168, 170, 414 der R.St.P.O. an.
5%Das Giet hätte, wenn es der Zurücknahmeder Streiterhebung die Wirkung beimessen

wollte, daß dadurchdie Streiterhebungendgültig ausgeschlossenwerdensolle, dies im einzelnenregeln
müssen. Denn andernfalls blieben eine Reihe unlösbarer Fragen. Soll die Jurückjiehung durch die
Regierung das Miserium an der Streiterhebung hindern! Soll die Zurückziehungdurch die
Regierungdem V.G.H. die Möglichkeit der Streiterhebungbenehmen?usw. Von den vorhandenen
Entsch. beziehen sich jene nicht Merrher, welche — auch vom hier vertretenen Standpunkte aus voll=
kommenrichtig — annehmen,daß die Erteilung einerStreitgenehmigungseitenseinerVerwaltungs=
stelle diese an späterer Erhebung des Zustän igkeitsstreites nicht hindere. Vgl. die Entsch. bei
Matthäus a. a. O. S. 14 Ziff. 39. Dagegen hat die Entschl. R. Bl. 1872 S. 521 ausgesprochen,
dest die Zurücknahmeeines angeregtenZuständigkeitsstreitesvon derVerwaltungsstell nicht wider=
rufen, oder richtiger, daß der Zuständigkeitsstreit nicht neuerdings erhoben werden könne. Dies wird
damit begründet, daß den Parteien des Prozessesein Recht auf die Erledigung der Zuständigkeits=
frage, wie sie im Verzichte enthalten sei, erwachse. Dieser Grund ist nicht zutreffend. Denn die
Feststellungder Grenzen der staatlichenZuständigkeitsordnungzwischenJustiz und Verwaltung
ist eine rein staatliche Angelegenheit, keine Parteisache. Es handelt sich weder um ein subjektives
Recht der in ZuständigkeitsstreitgeratendenBehörden,nochum ein subjektivesRecht der im Rechts=
streitebefindlichenParteien.

Selbstverständlich hebt das in Art. 9 verlieheneRecht derErhebung des Zuständigkeitsstreites
das dienstlicheUnterordnungsverhältnisder Verwaltungsbehördenin diesemPunkte nicht auf. Das
Ministerium kaun also, wenn von einer untergebenenStelle oder vom Staatsanwalte am V.G. H.
aus eigenerBewegungder Zuständigkeitsstreiterhobenist, dieseErklärung zurückziehen.

I! Ges.Art. 10. Der Ausdruck „Verwaltungsbehörde"ist lediglich deshalb gewählt, um auch
den Staatsanwalt amV. G.H. zu treffen. Die Fassungdes Art. 5 Abs. 1 des Ges. von 1850 „die
Verwaltungsstellenhaben den Kompetenzkonfliktzu erheben“, ist nach der Begründung vermieden,
weil es den Verwaltungsbehördenüberlassenwerdenwollte, zu bemessen,ob eine Sache „genügend
wichtig“ zur Anregung des Zuständigkeitsstreiteserscheine.

Ges.Art. 11 Abs. I. Die „Unterbrechung“tritt kraft Gesetzesein, nichtwie die „Aussetzung“
durch Gerichtsbeschluß.Die Erörterung derWirkungen derUnterbrechungauf die gerichtliche Tätig=
Hett.66„ ört dem rozeßrechtean. Vgl. Ges. Art. 11 Abs. II, III, Art. 12, dann die Begründung zu

rt. 12, es Entw.
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des Zuständigkeitsstreiteswerden vorsorglicheVerfügungen des Gerichtes wie der Ver=
waltungsbehördennicht ausgeschlossen5.

Das Gericht hat die Verwaltungsbehördevom Eintreffen der Erklärung, die
Parteien unterMitteilung einerAbschrift der Erklärung von der Erhebungdes Zu=
ständigkeitsstreiteszu benachrichtigen“.

Die Instruktion des Zuständigkeitsstreitesobliegt stetsdemGerichte ersterInstanz.
Daher sind, wenn die Sache bei einemGerichte höhererInstanz anhängig ist, die Akten
an den Gerichtsschreiberdes GerichtesersterInstanz einzusendenund die Erklärung
der Verwaltungsbehördesowiedie Zuftellungsurkundenüber die Benachrichtigungder
Parteien beizufügen"““.

Anders geftaltet sich die Einleitung des Zuständigkeitsstreitverfahrensbeim ver=
neinendenZuständigkeitsstreite.Ein solcherliegt vor, wenn einerseitsdie Gerichte,
andererseits die Verwaltungsbehörden oder der Verwaltungsgerichtshof56 durch Ent=
scheidungen,welchenicht mehranfechtbarsind, ihre Unzuständigkeitin einer Sache aus=
gesprochenhaben57. Hat jedoch„das Reichsgerichtdie Unzulässigkeitdes Rechtsweges
ausgesprochen,so haben die Verwaltungsbehördenoder der Verwaltungsgerichtshof die
rechtlicheBeurteilung, welchedemAusspruchezugrundegelegtist, auchihrer Entscheidung
ugrunde zu legen“?s. Die hier wiedergegebeneFassung des Gesetzesscheintnur die

Fälle im Auge zu haben, wo die reichsgerichtlicheEntscheidung der Verwaltungs=
entscheidungvorhergeht,dagegendie Möglichkeit einer umgekehrtenzeitlichenFolge der
Entscheidungenzu übersehen.Da es indessendie ausgesprocheneAbsichtdes Gesetzgebers
ist, „dieParteien nicht rechtloszu stellen“"3, so wird man annehmenmüssen,daßdas
reichsgerichtlicheErkenntnis,welchesdiegerichtlicheZuständigkeitverneint,in denFällen
der letzterenArt die gleicheWirkungäußertwie eineEntscheidungdesGerichthofesfür
Kompetenzkonflikte.Die Verwaltungsentscheidungen,welchedemUrteile entgegenstehen,
werden also „als nicht erlassenanzusehen“sein0.

Liegt ein reichsgerichtlicherAusspruch nicht vor, so entscheidetüber verneinende
Zuständigkeitsstreite der Gerichtshof für Kompetenzkonflikteauf Antrag einer der
Parteien #1. Dieser Antrag ist bei dem Gerichte, bei welchem die Sache in erster
Instanz anhängigwar “, schriftlich soder zu Protoköll des Gerichtsschreiberszu stellen.
Er ist vom Gerichte der Gegenpartei und der Verwaltungsbehörde, welchein letzter
Instons entschiedenhat, bzw. dem Staatsanwalte am Verwaltungsgerichtshofe mit=
zuteilen"“. 6“

Die weiteren Vorschriften über das Verfahren sind für die Fälle des bejahenden
und des verneinendenZuständigkeitsstreitesdie gleichen5.

*9Ges. Art. 13. Vgl. Ges. von 1850 Art. 6 Abs. 1I u. dieAnmerkungenvon St. Rinecker
a. a. O. S. 330. Die Begründung zu Art. 14 des Entw. bemerkt: „Zur Vermeidung unnötiger
Kollisionen werdensichbeide(Gerichteund Verwaltungsbehörden)über#eminschaftlicheAnordnungen
zu verständigen haben. (Vgl. Seuffert, Komm. zur Gerichtsordn., 2. Aufl, 1 S. 236 N. 290.)“

5“ Ggeurtt 14. 55Ges. Art. 15.
5%Aus dem Worte „oder" erhellt, daß es genügt, wenn nur eine Verwaltungsbehördeoder

nur derV. G.H. die Zuständigkeit abgelehnthat. Dies muß aber mit der Begründung geschehen
sein, daß die Sache Justizsachesei. LetztereBegründungergibt sichvon selbst,wo der Kompetenz=
senat des V.G. H.s die Zuständigkeitder Verwaltung uberhauptverneint hat. Ges. Art. 29 Ziff. 5.

51Die Abweisung wegenUnzuständigkeitmuß nicht im Entscheidungssatzförmlich zum Aus=
druck gekommensein; es genügt, wenn dies aus demTenor zusammenmit den Gründenersichtlich
ist. Erk. d. G. H.s f. Komp.Konfl. v. 22. Februar 1910G.V. Bl. 1910 Beil. I.

658Ges.Art. 22. Dazu Begründung zu Art. 22 desEntw.
5° Worte der Begründung zu Art. 23 des Entw.
60 Ges.Art. 23 Abs. IV. 61Ges.Art. 22 Abf. I.
"2 Dorthin sind die Akten und Abschriftender EntscheidungenhöhererInstanz gemäßR.Z

P. O. 88 544, 566 zu leiten.
In diesemFalle „ist die erforderlicheZahl von Abschriftenmit demAntrage einzureichen“.

Gef. Art. 23 Abs. I, II. Das Ges. hat leidervergessen,zu sagen, welcherVerwaltungs=
behördedie Mitteilung zumachenist. Die obenvorgeschlageneErgänzung derLückescheintmir die
sachgemäßeste4% sein. HatderV. G.H. entschieden,so wird aintsprechrndder Bestimmung in Art. 9
Abs. II des Ges.der Staatsanwalt bei diesemG.H. die Mitteilung zu erhalten haben.

"5 Vgl. Ges.Art. 23 Abf. III.
o. Serdel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 32
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SowohldiebeteiligteVerwaltungsbehördeals dieParteienkönnenin derGerichts=
schreibereides GerichtesersterInstanz Einsicht von den Aktennehmenund innerhalb
einesMonats 66Denkschriftenüber denZuständigkeitsstreiteinreichen. DieDenkschriften
der Parteien" müssenvon einemRechtsanwalte, wenn sie für das Staatsärar ein=
gerichtetwerden,von einemFiskale unterzeichnetsein. Das GerichthatdieDenkschrift
jedes Beteiligten den übrigen Beteiligten mitzuteilen“.

Nach Eintreffen der Denkschriftenoder Ablauf der Einreichungsfrist werden die
Akten an den Staatsanwalt beimGerichtshofefür Kompetenzkonflikteeingesendet“.
Letzterer gibt, sobald er seinen Antrag in der Sache vorbereitet hat, die Akten an
die Gerichtsschreibereides oberstenLandesgerichtesab. Dieselbenwerdensodanndem
Präsidenten des Gerichtshofes für Kompetenzkonfliktevorgelegt,der denBerichterstatter
ernennt. Ist der Berichterstatter zum Vortrage vorbereitet, so beraumt der Präfident
die Sitzung an. Der Gerichtsschreiberlädt die Parteien7°.

Die Sitzungendes Gerichtshofes sindöffentlich.Die VorschriftendesReichs⸗
gerichtsverfassungsgesetzes? über Offentlichkeit und Sitzungspolizei, dann der Reichs=
zivilprozeßordnung73süber die Protokollaufnahme finden entsprechendeAnwendung?7“.

In der öffentlichenSitzung hält der BerichterstatterVortrag über die bisherigen
Verhandlungen,wobei Schriftstückeverlesenwerdenkönnen. Sodann werdendie Parteien
gehört,sofernsiedurchRechtsanwältevertretensind. Das Staatsärar kannsichdurch
Fiskale vertretenlassen. Hierauf hat der Staatsanwalt seinenAntrag zu stellenund
zu begründen.

Die Abstimmung erfolgt nachdenVorschriften des Titels XVI des Reichsgerichts=
verfassungsgesetzesmit der Maßgabe, daß zuerstdas jüngsteMitglied aus der Zahl
der Oberlandes=bzw. Oberstlandesgerichtsräte,dann das jüngsteMitglied des Ver=
waltungsgerichtshofesoder des Landesversicherungsamtesseine Stimme abgibt, und in
dieserArt abwechselndfortgefahren,die Stimme des Vorsitzendenaber zuletztabgegeben

wird 75. Das Urteil kann nur von denjenigenRichtern gefällt werden, welche der
Verhandlung beigewohnthaben, die dem Urteile zugrunde liegt.

Die Urteilsverkündungerfolgt in der Tagfahrt, in welcherdie mündlicheVer=
handlunggeschlossenwird, oderin einersofort anzuberaumendenTagfahrt, die nicht
über eineWoche hinaus angesetztwerden soll 76. Die Verkündung geschiehtdurchVer=
lesen der Urteilsformel. Die Bekanntgabeder Entscheidungsgründefindet statt, sofern
der Gerichtshof es für angemessenerachtet, und zwar entwederdurch Verlesen oder
durch mündliche Mitteilung des wesentlichenInhaltes?. Im Urteile sind die Namen
der mitwirkendenRichter anzugeben.Die AusfertigungenunterzeichnetderPräsident.

Das Urteil kann bei bejahendemZuständigkeitsstreitelediglich die Zuständigkeit
oder Unzuständigkeitder Gerichte aussprechen. Beim verneinendenZuständigkeitsstreite
bestimmtdas Urteil, ob die Zuständigkeit der Gerichte oder der Verwaltung begründet
ist ?. Dagegenkanndasselbeim letzterenFalle nichtaussprechen,obeineVerwaltungs=

Das Ges. sagt nicht, von wann an die Fristzu berechnensei. Wohl vom Tage der Zu=
stellungder Mitteilung an dieParteien oder vom spätestendieserTage an. Es handelt8 übrigens
um keineAusschlußfrist, und eine verspätet eingekommeneDenkschrift ist nicht zurückzuweisen. sondern
nötigenfalls nachzusenden.Denn die Denkschriftenliefern dem G.H. f. Komp.“*3 lediglichStoff
für dierechtlicheBeurteilung des Falles. Vgl. auch St. Rinecker a. a. O. S

Selbstverständlichnicht die Denkschriftder Verwaltungsbehörde. )53 zu Art. 15
bis 17 des Entw.

*8 Von den Parteien und der VerwaltungsbehördeEn daher die erforderlichenAbschriften
mit enn Das Ges. spricht aus Versehenvon der „Erklärung“.

Ges. Ar
*½Resch=„Ordn. §§ 1—3, Ges.Art. 18 Abs. I, II.

ber die gSzwatsbildingbestimmt.Die P620, Ordn. §#§4, 5.
72 §§ 170—18 u.15 , Ges.Art. 17.
155% Art. 18.wrPs. III—VI. 2 Art. 59 Ziff. V. Vgl. St. Rinecker a. a. O.

9 heg 19 Abs. I, II.
I7 Gesch.Ordn. §6 Abf. II.
78 Ges. Art. 19 95. III. IV.
79 Ges.Art. 23 Abf. IV.

#
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oder eine Verwaltungsrechtssachevorliegt. Ein verneinenderZuständigkeitsstreitüber
letztereFrage ist nach den späterdarzustellendenBestimmungengesondertauszutragens0.

In denFällen verneinenderZuständigkeitsstreitesinddie Entscheidungen,welche
dem Urteile des Gerichtshofes für Kompetenzkonflikteentgegenstehen,als nicht erlassen
anzusehen3#1.Die vernichtendeWirkung jenes Urteils erfaßt also nicht das ganze
Verfahren desjenigenInstanzenzuges,der als der zuständigeerkannt wird. Sie greift
nur so weit zurück,als die ungerechtfertigtbefundeneAblehnungder Zuständigkeitreicht.
Hat also erst die höchsteoder die Mittelinstanz die Unzuständigkeitausgesprochen,so
lebendieUnterentscheidungen,welchemateriell auf dieSache eingegangensind, wieder auf.
Den Parteien muß daher vom Zeitpunkte, zu welchemihnen das Erkenntns über den
Zuständigkeitsstreit zugestelltwird, eineneueFrift laufen, binnenwelcher siedie bestehen
gebliebeneEntscheidung nach Maßgabe der Grundsätze des betreffendenVerfahrens
anfechtenkönnen.

In allenFällen ist eineUrteilsausfertigungmit denAktenan dasGerichtzurück=
zusenden,bei welchemdie Sacheanhängigwar. Das Gericht hat der Verwaltungs=
behördeund denParteien das Urteil von Amts wegenzustellenzu lassenss.

Das Verfahren, welchesdurch die Erhebung einesZuständigkeitsstreitesveranlaßt
wird, ist kostenfrei. Dagegen werden den Parteien ihre Auslagen nicht erstattetss.

Gegendie Urteile des Gerichtshofesfür Kompetenzkonflikteist keinRechtsmittel
gegeben34.

Dieselbenwerdenin einemAnhangezum Gesetz=und Verordnungsblattever=
öffentlicht35.

§ 101. Zuständigkeitsstreitezwischenbürgerlichen und Militärgerichten 1.
Bis zumInkrafttreten der DeutschenMilitärstrafgerichtsordnung vom 1. Dezember1898
entschiedüber Zuständigkeitsstreitezwischenbürgerlichenund Militärgerichten ein aus
dem Präsidentenund drei Räten desOberlandesgerichtsMünchenund drei Richtern
des GeneralauditoriatsbestehenderSenat.

In dem Einführungsgesetzezur M.St.G. O. vom 1. Dezember1898 (5 14)
wurde eine Vermeidungder förmlichenZuständigkeitsstreitein der Weise versucht,
daß im Falle des bejahendenZuständigkeitsstreitesdas zuerst rechtskräftig gewordene
Urteil des Zivil= oder desMilitärgerichtes gilt, einemverneinendenZuständigkeitsstreite
aber dadurch vorgebeugtwerden soll, daß, wenn ein bürgerlichesGericht sichdurch
nicht mehranfechtbareEntscheidung,also rechtskräftig, für unzuständigerklärt hat, weil
die Sache vor die Militärgerichte gehöre, oder umgekehrt, dieseZuständigkeitsfrage
damit erledigtsein soll 2. Hiernach gilt bei bejahendemZuständigkeitsstreiteder Grundsatz
der Priorität, bei verneinendemZuständigkeitsstreiteder Kompetenzzwanginfolge der
unanfechtbarenEntscheidungdes einenGerichts. Dieseallerdingseinfacheund zumeist
auchpraktischhandbareBestimmungläßt jedochsehrvieleFragen unbeantwortet,so

s0 Hieraus ergibt sich,daß, wenn die Parteien nicht völliger Ratlosigkeitverfallen sollen, die
Verwaltungsbehördenoder der V.G.H. bei Ablehnung ihrer Zuständigkeit aussprechenmüssen,ob
dies aus dem Grunde geschieht, weil die Sache Justizsache oder weil sie Verwaltungs= oder Ver=
waltungsrechtssacheist. Für den V.G.H. ist das durchArt. 29 Ziff. 1 Abs. II desGes. ausdrücklich

vorgeschrieben. 81Ges.Art. 23 Abs. IV.
82Ges.Art. 20. Art. 21 fügtbei: „Ist derRechtswegfür unzuläsi erklärt, sohat das Prozeß=

gericht nur nochüber dieVerpflichtung,dieProzeßkostenzu tragen, zu erkennen.“DieseBestimmung
eziehtsichnur auf die bejahendenZuständigkeitsstreite.

s3Ges. Art. 25. Dazu St. Rinecker a. a. O. S. 373ff.
“ Ges.Art. 24. "5Ges.Art. 26.

I§101) 1 Weigel, Zuständigkeitsgrenzenusw., München 1902, S. 141ff.; derselbe, Militär=
strafgerichtsordnung,S. 248; v. Koppmann, Komm. . M. St.G. O., S. 885;Schlayer,
Militärstrafrecht in Herr und Flotte, II S. 484; derselbe, DeutscheMilitär= und Zivilstraf=
gerichtebarkeit,Berlin 1900, S. 62 ff. Stenglein, Komm. z. M. St.G.O., S. 360; v. Seydel
2. Aufl. Bd. I S.664ff. (§ 147).

2 Art. 11—14 desAusf. Ges. z. R. G.V.G. v. 28. Febr. 1879(G.=u. V. Bl. S. 273). Dur
beeseAtt. wurden Art. 14ff. des Gesetzesv. 28.Mai 1850,betr. dieKompetenzkonflikte(G.=u. V. Bl.

261), aufgehoben.
*#Begründung des Entwurfs einer M. St.G.O. u. desEinf. Ges.hierzu S. 185.

32“
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3.B. die des VerfahrensvorErlaß einesUrteils, derGleichstellungeinesStrafbefehls
oder einer Strafverfügung mit einem Urteil, der Wirkung eines auf Einstellung des
VerfahrenslautendenUrteils, desBegriffsder „unanfechtbarenEntscheidung“im Zivil=
und Militärstrafverfahren u. a.

Die Zuständigkeitist durchdas Gericht in jederLage des Verfahrensnachden
allgemeinenGrundsätzenvon Amts wegenzu prüfen“.

8 102. Zuständigkeitsstreite zwischen der Verwaltung und dem Ver=
waltungsgerichtshofe. Die Entscheidungvon Streitigkeitenüber die Zuständigkeit
zwischender Verwaltung und dem Verwaltungsgerichtshofeerfolgt bei letzteremdurch
einen„Kompetenzsenat"1. Dieserbestehtaus demPräsidentendes Gerichtshofesoder
seinemStellvertreter als Vorsitzendem,drei Räten des Gerichtshofes und drei höheren
Verwaltungsbeamten. Die Beisitzer sowie die erforderliche Zahl von Stellvertretern
werdenvomKönigeauf dieDauer desHauptamtesernannt,welchessiezur Zeit ihrer
Ernennungbekleiden. Die Mitglieder des Kompetenzsenates,welchebei der Vor=
entscheidungbeteiligt waren, sind von der Verhandlung und Entscheidungso weit aus=
geschlossen,als noch unbeteiligte stellvertretendeMitglieder vorhanden sind.

Das Amt der Staatsanwaltschaftbei dem Kompetenzsenatewird durch den
Staatsanwalt beim Verwaltungsgerichtshofeausgeübt?.

Die MöglichkeiteinesZuständigkeitsstreitverfahrenswegenbeiderseitigerVerneinung
der Zuständigkeit durch die Verwaltungsbehörden und den Verwaltungsgerichtshof ist
gesetzlichausgeschlossen.

„Wenn und soweitder Verwaltungsgerichtshofunter Ablehnung seinerZuständig=
keit in einer Sache die Zuständigkeitder Verwaltungsbehördenanerkannthats, so können
die letzterenihre Zuständigkeit aus dem Grunde, weil der Verwaltungsgerichtshof zur
Entscheidungberufensei, nichtmehrablehnen.“ Hiernachist auchdie vorhererfolgte
Ablehnungals nicht geschehenzu betrachten.Die fraglicheEntscheidunghat indessen
nur Wirkung im VerhältnissezwischendemVerwaltungsgerichtshofeund denVerwaltungs=
behörden,nicht im Verhältnisse zu den Gerichten.

Der bejahendeZuständigkeitsstreit kann erhobenwerden, wenn in einer Sache
oderFrage, welchezur Zuständigkeit der Verwaltungsbehördengehört, die Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofesangerufenwurde" '. Durch die Worte „Sache oder Frage
wird nicht nur auf jene schonfrüher erörtertens Rechtsgrundsätzehingewiesen, durch
welchemateriell das Gebiet der öffentlichenRechtsprechungbegrenztist. Sie bringen
vielmehr auch den Gedanken zum Ausdrucke, daß die Verwaltung zur Erhebung des
bejahendenZuständigkeitsstreitesgegenüberdem Verwaltungsgerichtshofenicht bloß in
Fällen eines eigentlichenZuständigkeitsstreites,also da befugt sein soll, wo sie für sich
die Gerichtsbarkeitin Anspruchnimmt?, sondernauchdann, wennsiedenBestand

* R.Str. Pr.O. § 6, vgl. 8§ 346,180,270,388; Weigel, Mil.Str. G.O., Anm. zu § 14
des Einf.Gef.
(§102) 1 Dieser Senat ist also ein Bestandteil des V.G.H.s, kein selbständigesGericht.

2 Ges. vom 18. Aug. 1879 Art. 29 Ziff. 3. Dazu W. Krais, Kommentar, S. 254fr
G. Kahr, Kommentar, S. 301f.

Dazu die Kommentare.
Die Gerichte sind also nicht behindert, ihre Zuständigkeit zu bejahen, die Verwaltungs=

behörden nicht getindert, ihre Zuständigkeit zugunsten der Gerichte zu verneinen. Bt
W. Krais a. a. O.S. 219f.: G. Kahr a. a. O.S. 297ff. Kahr weist S. 298 auf die Be=
stimmungendes Art. 49 Abs. 1 des Ges. vom 8. Aug. 1878 hin. Dieselbensind jedochhier nicht
in allen Fällen anwendbar. Handelte es sichvon Anfang an nur um eine einzigeFrage, bezüglich
welcher der V.G. H. schließlich erkennt, sie gehörevor die Verwaltungsbehörde, oder fin außer der
Frage, hinsichtlich welcherder V.G.H. diesenAusspruchtut, nur solchevorhanden, die gleichfalls
vor dieVerwaltungsbehördegehören,so trifft dieVoraussetzungnicht zu, daß „in ein=und derselben
Entscheidungeiner unterenInstanz gleichzeitig Fragen erledigt" wordensind, „welchezur Zu=
ständigkeitverschiedenerOberbehördengehören".

* Ges. vom 18. Aug. 1879 Art. 29 Ziff. 2 Abs. I. Wgl. auch Entsch. d. V.G.H.s XXIII
S. 63 ff. * Oben§ 85 N. 27ff. 6

Also mit der Behauptung, ein öffentlicherRechtsstreitsei zwar gegeben,derselbefalle aber
nicht in die Zuständigkeitdes V.G.H..
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eines öffentlichenRechtsanspruchesmit der Behauptungleugnet, es liegeeineFrage
ihres Ermessensvors. Nur in Fällen der ersterenArt handeltes sichwirklichum die
Entscheidung eines Zuständigkeitsstreites; in den letzterenFällen um eine materielle
Vorentscheidungdarüber, ob die Möglichkeit eines öffentlichrechtlichenAnspruches
gegebensei?.

Die Erhebungeines bejahendenZuständigkeitsstreitesist ausgeschlossen,wenn
der VerwaltungsgerichtshofübereineSacheoderFrage unterAnerkennungseinerZu=
ständigkeitentschiedenhat10.

Hiervon abgesehengeltenüber die AnregungdesZuständigkeitsstreitesfolgende
Vorschriften.

Nimmt der Staatsanwalt am Verwaltungsgerichtshofewahr, daß der letzterein
einer SacheoderFrage zur Entscheidungangerufenist, die zur ZuständigkeitderVer=
waltungsbehördengehört,so hat derselbezu beantragen,daß der Verwaltungsgerichts=
hof zunächsteineVorentscheidungerlasse,die sichauf dieZuständigkeitsfragebeschränkt.
Dies geschiehtin öffentlicherSitzung nachLadungderParteien11.

Erklärt der Gerichtshof sich für zuständig12, so hat der Staatsanwalt, wenn er
gleichwohl die Zuständigkeitder Verwaltungsbehördenals gegebenerachtet,sofort dem
beteiligten Staatsministerium Anzeige zu erstatten. Letzteres ist befugt, binnen zwei
Wochen, von der Verkündung der Entscheidung in öffentlicherSitzung an gerechnet,
den Zuständigkeitsstreitanzuregen8.

Wird der Zuständigkeitsstreit erhoben, so bemißt sich das Verfahren im all=
gemeinennach den Bestimmungen,welchefür das Verfahren des Verwaltungsgerichts=
hofes in Verwaltungsrechtssachengelten, vorbehaltlich der folgendenbesonderenVor=
schriften.

Die Erklärung des Ministeriums, wodurch der Streit angeregtwurde, ist den
Beteiligten abschriftlichmitzuteilen, dem Ministerium Empfangsbestätigungzu geben.

Das MinisteriumunddieBeteiligtenkönnendieAktenbeimVerwaltungsgerichts=
hofeeinsehenund innerhalbeinesMonats ““ Denkschrifteneinreichen.Die Denkschriften
der Parteien müssenvon einemRechtsanwalte, die Denkschriftendes Arars von einem
Fiskale unterzeichnetsein. Der Gerichtshof hat die wechselseitigeMitteilung sämtlicher
Denkschriftenzu bewirken15.

Als Vertreter oder Beistände der Parteien bei der öffentlichenVerhandlung sind
nur Rechtsanwälte sowie die königlichenFiskale zuzulassen.

Die AbstimmungendesKompetenzsenateserfolgenin derWeise,daß zunächstder
jüngste Verwaltungsgerichtsrat, dann der jüngste Verwaltungsbeamte seine Stimme
abgibt und in dieser Weise fortgefahren, die Stimme des Vorsitzenden aber zuletzt
abgegebenwird.

Der Ausspruch desKompetenzsenateskann auchdahin lauten, daß die Zuständig=
keit sowohl der Verwaltungsbehördenals des Verwaltungsgerichtshofeszu verneinensei.

Die Entscheidung ist für den Verwaltungsgerichtshof und die Verwaltungs=
behörden1, nicht aber für die Gerichtebindend. EntstehtinfolgedesseneinZuständig=

8 8 vom 8. Aug. 1878 Art. 13 Abs. I Ziff. 2, 3. Vgl. oben§ 85 N. 490ff.
" Vgl. oben§ 98 Anm.3ff.; W. Krais a. a. O. S. 369f. Anm. 7.
10Ges. vom 18. Aug. 1879 Art. 29 Ziff. 1.
11Die Vorentscheidungkann, wenn die Voraussetzungenhierzu vorliegen (ogl. oben § 96

N. 25), auch durch das Plenum erfolgen müssen. Vgl. G. Kahr a. a. O. S. 301. Vgl. auch
*#37 Abs. II derVollz Vorschr. v. 25. Jan. 1901. çl

18 Erklärt er sich für unzuständig, so ist dieZuftändigleitsfrage nach Art. 29 Ziff. 1 Abs. II
des Ges. soforterledigt. Der G. H. wird dann zugleichauch über denKostenpunktzu entscheiden
haben. l. G. Kahr a. a. O. S. 300f.

* B 29 Ziff. 2.
1 Überdie Berechnungder Frist oben —100 N. 66.
15Die hierzu erforderlichenAbschriften sindmit einzureichen.
16Vollz. Vorschr.vom 25. Jan. 1901(zum Ges. vom 8. Aug. 1878)§ 45. **½=
17Letzterekönnenalso nicht, wie in dem obenAnm. 4 erwähntenFalle, ihre Zuständigkeit

mit der Begründung ablehnen,daß die Gerichtezuständigseien.
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keitsstreitmit den Gerichten, so ist er nachMaßgabe der früher erörtertenBestimmungen
vor dem Gerichtshofe für Kompetenzkonflikteauszutragen.

Die Entscheidungendes Reichsgerichtesüber die Unzulässigkeitdes Rechtsweges
haben auch hier den unbedingtenVorrang.

Hat der Kompetenzsenatdie Verwaltungsbehördenfür zuständigerklärt, so hat
der Verwaltungsgerichtshofnur noch über die Verpflichtung zur Tragung der Kostenzu
erkennen,welchevor demstaatsanwaltschaftlichenAntrage auf Vorentscheidungerwachsen
sind. Das Verfahren, welches durch letzterenAntrag und durch Erhebung des Zu=
ständigkeitsstreitesveranlaßt wird, ist kostenfrei18. Die Auslagen, die den Beteiligten
hierbei erwachsensind, werden nicht erstattet.

Die Entscheidungdes Kompetenzsenatesist dem Ministerium, welchesden Zu=
ständigkeitsstreiterhobenhat, sowiedenParteien in schriftlicherAusfertigung zuzustellen.

Die fraglichen Entscheidungenwerden in einem Anhange zum Gesetz=und Ver=
ordnungsblatteveröffentlicht°.

16Vgl. dazu G Kahr a. a. O. S. 305. 16Ges.Art. 29 Ziff. 4.
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Drittes Buch.

Das Recht der Gemeindeverfassungund des
öffentlichen Dienstes.

Erster Teil.

Die Gemeindeverfassung.
» 8 103. Einleitende Bemerkungen. Die Verfassungdes Landes ist mit
jenem Organismus nicht erschöpft,der, im unmittelbaren Dienste der Staatsgewalt
stehendund denWillen desHerrschersüber den Staat unmittelbarverwirklichend,
den Begriff der Staatsverfassungausmacht. Denkbarund möglichist, wie die Ge=
schichtezeigt, eine solcheStaatseinrichtungallerdings. Hiernach ist die Gesamtheit
aller öffentlichenAufgabenvon einem Mittelpunkteaus zu leiten,und die räumliche
GliederungdesLandesfindetnur zumZweckederörtlichenGeschäftsabgrenzungzwischen
den StaatsbehördenBerücksichtigung.Es gibt nur eine Gewalt, die des Staates,
nur eine Gehorsamspflicht, die des Untertanen, nur ein Bürgertum, das Staats=
bürgertum. Eine derartige Auffassung des staatlichen Gemeinwesens— es ist vor
allem die Auffassungder französischenRevolution — hat, wie man nicht leugnen
kann, ihren inneren Grund in einemlebhaft gesteigertenBewußtsein von der Natur und
demZweckedesStaates. Die ZusammenfassungderVolkskräfteuntereinerHerrschaft,
d Dereinigung der Vielheit zur Einheit ermöglicht allein die Erfüllung der Staats=
aufgaben.

So sehr indessendieseZusammenfassungim Wesen des Staates begründetist, so
wenig eignet sie sich zu einer rein mechanischenDurchführung, die von den tatsächlichen
Verhältnissen absieht.Es gibt allerdings Aufgaben des Staates, die anders als mittels
strenger Zentralisierung überhauptniemals richtig erfüllt werdenkönnen. Es gibt ferner
im LaufedergeschichtlichenEntwicklungdeseinzelnenStaatesZeiträume,wodasStaats=
interesseeine möglichstweitgehendestaatlicheZentralisierung erheischenmag. Allein ein
Grundsatzvon unbedingterGültigkeit ist letzteredemungeachtetnicht.

71Aus der sehr reichhaltigen Literatur des Rechtes der Selbstverwaltung und der öffentlich=
rechtlichenKorporation f. mssbeeondereH. Rosin, Souveränetät, Staat, Gemeinde, Selbst=
verwaltung in den Annalen des D. R.#, 1883, S. 265ff.; derselbe, Das Recht der öffentlichen
Genossenschaft,1886; O. Gierke, Das deutscheGenossenschaftsrecht,Bd. I: derselbe, Deutsches
Privatrecht, Bd. 1 S. 619ff.: E. Löning, Lehrbuchdesd.Verwaltungsrechts,S. 37 ff.; derfelbe
in seiner Ausgabe von Bluntschlis Staatswörterbuch, Bd. I Art. „Gemeinde": Otto Mayer,
DeutschesVerwaltungsrecht,Bd. II §§ 55 ff.; derselbe, Die juristischePerson und ihre Verwert=
barkeit im öff. Recht (in Festgab⸗ für Laband 1908.Bd. L S. Iff.; Gg. Jellinek, System
der subjekt.öffentlichenRechle, 2.Aufl. 1905, S. 263ff.; J. Hatschek, Die Selbstverwaltungin
olitischer und juristischer Bedeutung(in G. Jellineks und G. Meyers staats- und völkerrechtl.Ab=

bondikrren Bd. II Heft 1), Leipzig 1898:Chr. Meurer, Die juristischenPersonennachdeutschem
Reichsrecht,1901:Binder, Das ProblemderjuristischenPerfönlichkeit,1907: P. Laband, Staats=
rechtdes D. Reichs, 5. Aufl., Bd. 1 S. 102ff.; Hubrich, Die EntstehungöffentlicherKorporationen
im Arch. f. bürg. R., Bd. 33 S. 22 ff.
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Wohl ist derStaat eineEinrichtung,die auf HerstellungderVolkseinheitabzielt.
Aber dieseEinigung läßt ein reichesMaß vonVerschiedenheitenübrig, welchebeseitigen
zu wollenein ebensoaussichtslosesals unheilbringendesBeginnenwäre. Jener Vorgang,
der zur staatlichen Gliederung der Menschheit geführt hat, wirkt, wenngleich in abge=
schwächterWeise,auchinnerhalbdesStaates. NebenderGemeinsamkeitderArtung und
der Interessen, die im Staate ihren Ausdruck findet. bestehenVerschiedenheitenfort. Die
UrsachensolcherVerschiedenheitenkönnendiemanigfachstensein. Es ist hier nicht ver=
anlaßt, all dieseMöglichkeiten zu untersuchen. Für die Gestaltung der Verfassung eines
Landessind diejenigenVerschiedenheitenvon Belang, welcheörtlicherNatur und daher
den Erscheinungen ähnlich sind, aus welchen die Staatenbildung hervorgeht.

Es gibt, insbesondereim BereichederverwaltendenTätigkeit,eineReihevonAnge=
legenheiten,die teils an sichrein örtliche, teils von örtlichen Verhältnissen wesentlich be=
einflußt sind. Bei solchenAngelegenheitenwird mansichsagenmüssen,daßdieselbenmit
mehrSachkundeundmit mehrEifer für die Sache besorgtwerden,wennman zu deren
Erledigung diejenigen heranzieht, welchedieseDinge zunächstangehen. Soll aber dieser
Teil der öffentlichenGeschäfte,dessender Staat sichentlastet,in zweckentsprechenderWeise
besorgtwerden,dannist esnötig. die örtlichBeteiligtenzu diesemBehufe in geordnete
VerbändeoderKörperschaftendesöffentlichenRechteszuvereinigen.Die bedeutsamstenVer=
bändedieserArt sind die Gemeindeverbände,die man wohl auch, mehr a potiori als in
erschöpfenderBezeichnungihres Wesens, Selbstverwaltungskörpernennt. Diese Ver=
bändeweiseneinedoppelteBeziehungauf, die, wie sichzeigenwird, von erheblicher
Bedeutungfür die Gestaltungihres Rechtesist: einerseitsnachinnen, indem sie ein
gesondertesDasein für sichführen,andererseitszumStaate, in den sie als Glieder sich
einfügen. Ein vollständigdurchgeführterBau der Gemeindeverfassungaber ergibtsich
da, wo die Gemeindeverbändevon der nächstenörtlichenGemeinsamkeitzur weiteren,
im Distrikts=,Kreis=, Provinzialverbande,übergehen,und schließlichder Staat die=
jenigenAufgabensichvorbehält,welchedes strengeinheitlichenZusammenschlussesbe=
dürfen. Die Gemeindeverbändesind keineswegsdie einzigenKörperschaftendesöffent=
lichenRechtes,welchesichmit demStaat in dieAufgabender öffentlichenVerwaltung
teilen;abgesehenvon den körperschaftlicheingerichtetenAnstalten und Stiftungen gibt
es auch zahlreiche Sonderverbände, Kassen, Genossenschaften,Vereine, die neben den
Gemeindenje für bestimmteeinzelneAufgabenals verpflichteteundberechtigteSubjekte
derVerwaltung tätig werdenund derenAufgabe,Einrichtung undGebarenbesonderer
gesetzlicherRegelung unterzogenworden sind. Wie die Sonderbehörden der Staats=
verwaltung, so sind auch dieseSonderverbände der Selbstverwaltung jeweils ihrem be=
sonderenZweck gemäß eingerichtet und in den Staat eingegliedert. Von ihnen ist
daherjeweils im Zusammenhangemit dem betreffendenVerwaltungszweige,dem sie
dienen und aus dem sie erwachsensind, zu handeln.

Die GemeindeverbändehabenfolgendewesentlicheMerkmale. Sie sindselbständige
Körperschaftendes öffentlichenRechtesmit eigenenOrganenundHandlungsfähigkeitauf
demGebietedesbürgerlichenunddesöffentlichenRechtes.Ihr Daseinberuhtaufgesetzlicher
Notwendigkeit und ist unabhängig vom Belieben ihrer Glieder. Ein gewissesauf be=
stimmteEinzelzweckenicht beschränktesund mehr oder minder reich bemessenesMaß
selbständigenHandelns ist ihnenzugestanden.In ihnen wird eine öffentlicheGewalt
geübt,die gleichder Staatsgewalt über einenbestimmtenKreis von Personenund über
ein bestimmtesGebiet sicherstreckt.Diese Gewalt kann, je nachder Grenze, die der
Staat ihr gesteckthat, gesetzgebendund verwaltendsich betätigen. Sie unterscheidet
sich von der Staatsgewalt darin, daß sienicht höchsteGewalt, nicht Souveränität,
sondern der Staatsgewalt unterworfen ist. Sie schöpft ihr Recht nicht wie die
Herrschergewaltaus sichselbst,sondernaus demstaatlichenGesetze.Darum bestehtauch
die Selbständigkeit der Gemeindeverbände,soweit sie besteht,nur gegenüberden Akten
der staatlichenVerwaltung, nichtgegenüberdenAktenderstaatlichenGesetzgebung.Sie
bestehtferner, grundsätzlichwenigstens, da nicht, wo der Gemeindeverbandnicht als selb=
ständiger Körper, sondern als Glied des Staates tätig wird.

Daß, wo Gemeindeverbändeunterer und höhererOrdnung vorhanden sind, deren
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VerfassungnacheinemeinzigenMustergleichartigzugeschnittensei, ist Richt notwendig,
ja nichteinmalzweckmäßig.Man muß, wennmandieFrage sichvorlegt,welcheStellung
den Gemeindeverbändenim Staate naturgemäßzukommt,vor allem sichgegenwärtig
halten, daß Staatseinrichtungen nach Rücksichtender Zweckmäßigkeit, nicht nach vor=
gefaßten Lehrmeinungengestaltetwerden.

Für eine idealistischeAuffassungderDinge läge es nun allerdingsnahe,sichdie
Ortsgemeinde als das Muster des Gemeindeverbandesvorzustellen, nach welchemauch
die höherenGemeindeverbändeauszubilden seien. Von diesemStandpunkte aus könnte
sichfolgenderGedankengangentwickeln. Was der Staat den Ortsgemeinden an Rechten
zubilligt, erscheintals das mindestedessen,was überhauptdemGemeindeverbandeseinem
Wesennachgebührt. Die rechtlicheStellung der höherenGemeindeverbändedarf also
unter das Maß nicht herabsinken,mit welchemden Ortsgemeindenihre Rechtezugemessen
sind. Ja nochmehr. Man hat die Ortsgemeindedas Abbild desStaates im kleinen
genannt. Darum ist es nur natürlich, daß, je höherder Gemeindeverbandist, destostaat=
ähnlicher er sein muß. Das Maß der Selbständigkeitmuß sich steigern, je umfassender
derVerband ist, so daß von derOrtsgemeindebis hinauf zumStaate ein allmählicher
lbergang von der niederern Gestaltung zur höherenund hböchstensich vollzieht.

Wäre dieseAnsichtdierichtige,sokönntedasUrteil über die bayerischeGemeinde=
verfassungnur sehrungünstigausfallen. Denn sieentsprichtnicht nur nicht den eben
entwickeltenAnforderungen, sondern sie steht zu denselbenin dem schärfstenGegensatze,
der sich überhaupt denkenläßt. Bei der dreifachen Gliederung von Ortsgemeinden,
Distriktsgemeindenund Kreisgemeinden,welchedie bayerischeGemeindeverfassungauf=
weist,istder leitendeGedankeder, daßdersachlichausgedehntesteWirkungskreisunddas
größteMaß von SelbständigkeitdenunterstenGemeindeverbändenzukommt,unddaßder
Wirkungskreissachlichsichverengert,dieSelbständigkeitsichmindert,je höherderGe=
meindeverbandist.

Diese GestaltungunsererGemeindeverfassungist keineswegs,wie man vielleicht
meinenmöchte,ein ErgebnisbureaukratischenBeliebensundderAbneigung,denStaats=
angehörigendas ihnen gebührendeMaß freier Selbstverwaltungzu gewähren. Wenn
dies der Fall wäre, bliebe immer noch die praktisch=politischeFrage zu beantworten, ob
innerhalb des Staates die Elementesichvorfinden,welchefür eine Selbstverwaltung
höhererOrdnung erforderlich sind. Denn wäre dies zu verneinen, die höhereSelbstver=
waltung also in die Hände eines berufsmäßigen Gemeindebeamtentumszu legen, dann
wäre, das ist einleuchtend,nichts weiteres erzielt als der zweifelhafteGewinn einerLocke=
rung des Verwaltungsorganismus.

Indessenkönnenwir diesepolitischen,nichtstaatsrechtlichenErörterungenfüglich
beiseite lassen. Unsere bestehendeGemeindeverfassung findet in geschichtlichenVer=
hältnissen und in sachlichenErwägungen ihre hinlängliche Erklärung und Begründung.

Vor allem ist hervorzuheben,daß geschichtlichdie Ortsgemeindenund die höheren
Gemeindeverbändenicht Gemeinwesenvon einerlei Art sind. Die Ortsgemeinde wird
zwar durchdie staatlicheRechtsordnungbeherrschtundgestaltetund ist, so wie sie ist,
rechtlichderenGeschöpf.Aber dieOrtsgemeindeist geschichtlichkeinGeschöpfdesStaates,
sieist vom Staate nicht erfunden, ja sie ist sogar älter als der Staat. Jene nachbarlichen
Beziehungen und Bedürfnisse, aus denendie Ortsgemeinde entstandenist, hat der Staat
nicht hervorgerufen. Er hat sievorgefundenund ihnen, je nachdemStande der jeweiligen
Verhällnisseund der jeweiligenEinsicht, die Rechtsformzu gebengesucht,die ihrem
Wesen entspricht. Das umfassendeMaß selbständigerörtlicher Interessen, das in den
Ortsgemeinden vorhanden ist, hat ein umfassendesMaß selbständigerVerwaltung ver=
langt und im Laufe der Entwicklung der Gesetzgebungauchwirklich erhalten. Man kann
sagen, daß hier die Hand des Gesetzgebersnur mit festerenStrichen nachgezeichnethat,
was die Hand der Natur vorzeichnete.

Anders liegt die Sache bei den höherenGemeindeverbänden.Sie sind nicht ein Er=
zeugnis geschichtlicherEntwicklung. Der Staat hat in ihnennicht etwas Naturnot=
wendiges anerkannt, wie bei den Ortsgemeinden. Das Band gemeinsamerInteressen
und innererZusammengehörigkeitist für die Genossendes höherenGemeindeverbandes

Gocgle



506 3. Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt,1. Hauptstück. 8 104

keinwesentlichengeres,wie für die GenossendesStaatsverbandes. Die höherenGemeinde⸗
verbändesind willkürliche Schöpfungendes Staates, welcheZweckmäßigkeitserwägungen
derVerwaltungihrenUrsprungverdanken.So schließensiesichdennauchin ihremUm=
fange nicht an irgendeinenatürliche Gliederung des Volkes, sondernan die staatliche
Verwaltungseinteilungan und ändern sich sogar mit dieser. Die Aufgaben,welche
ihnenzugewiesensind,sindaus verschiedenartigenGründender NützlichkeitdemGebiete
der Staatsverwaltung entnommenund bleiben mit diesemin innerem Zusammenhange,
währendsieunter sichselbstkeinfür sichabgeschlossenesGanzesbilden. Der Wirkungs=
kreis der höherenGemeindeverbändeist räumlich ein ausgedehntererals der Wirkungs=
kreis derOrtsgemeinden,sachlichist er in engereGrenzengebannt.Unddas erklärtsich
auch leicht. Je mehr die Verwaltungsaufgaben zu ihrer Lösungder Erstreckungüber ein
größeresGebietunddamitdereinheitlichenLeitungbedürfen,destogeringeristdieMög=
lichkeit für den Staat, sich seinesEinflusses darauf zu begebenodersichin demselbenzu
beschränken.Es ist einleuchtend,daß das Wohl der Gesamtheit in erheblicheremMaße
von der besserenoder schlechterenGestaltung der Verwaltungszuständein einer Provinz
berührtwird als von derFührungderVerwaltungin einereinzelnenDorf=oderStadt=
gemeinde.Demnachist esnichtWillkür undnicht staatlicheHerrschsucht,wenn,je mehr
ein Gemeindeverbandder staatlichenSphäre sichnähert, je umfassenderer also ist, desto
größer auch das Maß des Einflusses wird, den der Staat auf seine Verwaltung sich
wahrt. Bei den höchstenGemeindeverbändenkommt noch die Erwägung hinzu, die für
einenStaat mittlererGröße wie Bayern sehr ins Gewichtfällt, daß eineallzu ver=
wickelteGestaltung der Verwaltungseinrichtungen nicht vorteilhaft und daß überdies
die Gefahr zu vermeidenist, die Tätigkeit der staatlichenBehörden allzusehr zugunsten
gemeindlicherOrgane lahmzulegen2. «

Erster Abschnitt.
Die Ortsgemeinden.

Erstes Hauptstück.

Geschichtliche Entwicklung der Ortsgemeindeverfassung.
§ 104. Die Gemeindegesetzgebungder Landesteile diesseits des Rheines von 1818—1869.

In der geschichtlichenEinleitung diesesWerkes! wurde bereits gezeigt, wie die bayerischeGemeinde=
gesetzgebungunter dem Ministerium Montgelas von dem Grundgedanken beherrschtwar, die gemeind=
licheVerwaltung in ausgedehntestemMaße derstaatlichenLeitung und Bevormundungzu unterwerfen.

In einer Verordnung vom 12. Mai 18157 traten zuerst Anzeichen einer Auffassung zutage, die
demgemeindlichenSelbstbestimmungsrechtegünstigerwar.

Nachdemsodann durch die Verordnungenvom 17. Novembec1816 und 6. März 1817 der
Mißgriff wieder gutgemachtworden war, den man mit der Zentralifierung der Armenpflegeund
der Verwaltung des Stiftungs= und Gemeindevermögensbegangenhatte, erschienkurz vor Ver=
kündigungderVerfassungsurkundedasGemeindeediktvom 17.Mai 18181. WenngleichderForm nach
dem Verfassungswerke nicht angehörig', stand das Gemeindeedikt doch mit demselben in einem
engeninnerenZusammenhange.Der Eingang derVerfassungsurkundeerwähntedaherauchunter den

* Vgl. die BemerkungdesBerichterstattersderK. d. R.N. über das Kreislastenausscheidungs=
gesetz.Ver 1846,Beil. Bd. VII S. 215: „Außerdembleibt immerhinsehr zweifelhaft, ob absolute
Isolierung der Provinzen in Binnenstaaten zweiten und dritten Ranges dem konstitutionellen Wesen
ebensofrommeals in ReichenersterGröße, und ob dort, wo bei mangelnderdirekterBeteiligung
an der eigentlichenWeltpolitik Regierungenund Kammern denn doch mehr oder minder einen
administrativen Charakter behaupten, auf die strengsteZentralsphäre beschränkteStände nicht all=
mählichemSiechtum anheimfallenmüßten.“
(§104]1 § 9 N. 29, 82 ff., 124f.

2 Die Erleichterungder Gemeindeumlagenbetr. R.Bl. S. 393.
Oben § 9 N. 125.

Verordn., die künftigeVerf. u. Verw. der Gemeindenim Kgr. betr. (G.Bl. S. 49).
5 Vgl. 2. Aufl. 1 § 31 vor Anm. 9 (Kgl. Entschl. vom 25. Febr. 1818).
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„Grundzügen“ derneuenStaatseinrichtungdie,WiederbelebungderGemeindekörperdurchdieWieder⸗
gabe der Verwaltung der ihr Wohl zunächstberührendenAngelegenheiten“.

Man muß, wenn man dem Gemeindeedikte von 1818 gerecht werden will, nicht nur den
Rechtszustandins Auge fassen,den es schuf,sondernauch jenen,welchenes beseitigte.

Die vorangegangeneGesetzgebungkonnteallerdings das Verdienst für sichbeanspruchen,daß
sie zuerst ein einheitlichesGemeinderechtgeschaffenhatte. Die nachteiligenVorrechteverschiedener
Klassen von Gemeindegliedern und der Gemeinden selbst waren aufgehoben worden. Der Begriff des
Gemeindemitgliedeshatte einefestereBestimmungerhalten. Das Gemeindeediktvon 1808hatteferner,
während die seit 1803 erlassenenVerordnungennur mit denStädten und Märkten sichbeschäftigten,
auch die Verfassung und Verwaltung der Landgemeindeneingehendgeregelt. Allein mehr als den
negativen Vorzug derAbschaffungunhaltbar gewordenerZuständekannman jenerGesetzgebungkaum
nachrühmen. Wenn man auf ihren positiven Inhalt blickt, zeigensichMängel der schwerstenArt.
Der Geist der damaligen Verwaltung war — man darf dies anerkennen, ohne dem Großen, das sie
geleistethat, zu nahezu treten—ein solcher,daß es ihm unmöglichwar, jeneGrundsätzeüberhaupt
nur zu fassen, von deneneine lebensfähigeGemeindegesetzgebungdurchdrungensein muß. Es liegt
etwas Wahres in der Bemerkung, die später gemacht worden ist?, man habe das Staatsgebäude von
oben angefangenund heruntergeführt,statt von unten aufzubauen.Ob dies im Sinne eines Vor=
wurfes gesagtwerdendarf, ob es nachLage der Verhältnissemöglichwar, anders zu verfahrenals
geschah,mag zweifelhaftsein. Sicher ist, daß dieFolgen jenesSystems für die Gemeindegesetzgebung
keine vorteilhaften waren. Die Mißbräuche, welchesich im Leben der Gemeinden, besondersder
Städte, eingenistethatten, waren wohl beseitigtworden, aber man hatte zugleichdas gemeindliche
Leben selbstvernichtet. Die Gemeindenwaren in franzöfischerWeise zu bloßenVerwaltungsbezirken,
ihre Organe zu unbedingtabhängigenWerkzeugenderStaatsverwaltung geworden. Die notwendige
Folge der Zerstörung der gemeindlichenSelbsttätigkeitwar, daß die Gemeindegliederalles Interesse
an dem Gemeindewesenverloren.

Mit lebhaftenFarben hat einer der bedeutendstenStaatsmänner jenerZeit die Wirkungen
derMontgelas'schenGemeindegesetzgebunggeschildert,nicht ohnehierauseineLehrefür dieGestaltung
des neuenGesetzgebungswerkeszu entnehmen. Diese bemerkenswertenÄußerungenlauten.

„Die seit 1803erschienenenVerordnungenhabendievormals bestandenenGemeindeverfassungen
aufgelöst. Was an ihre Stelle gesetztwurde, waren nur leereFormen, Namen ohneSache. Die
Regierungenzogenalles unter ihre unmittelbareAufsicht und Leitung. DieseMaßregel findet zwar
in den Zeitereignissen und zum Teil auch darin eine Rechtfertigung, daß die alten, in sich selbst
ausgeartetenGemeindeverfassungenzu denneuerenStaatseinrichtungennichtmehrpaßten; esentstand
aber daraus eine Vereinzelung der Staatsbewohner. Jeder steht unbekümmert neben dem andern,
nur für sichund sein Interessebesorgt.Der Gemeinfinn gehtendlichganz verloren. Auf ein Volk,
welchesin einemsolchenZustandesichbefindet,kann eine Regierung mit Kraft und Sicherheit
nicht wirken. Ohne eine demGeistederZeit und derKultur desVolkes entsprechendeGemeinde=
verfassungist eine allgemeineStaatsverfassungnicht denkbar. Sie ist die Grundlagealler politischen
Institutionen im Staate.

Das Gemeindeediktvon 1808 ist übrigens niemals vollständig zum Vollzuge gelangt. Wie
begreiflichbei einemGesetze,das demWillen des GesetzgebersohneRücksichtauf die Verhältnisse
und Bedürfnissedes LebensGeltung zu verschaffenbestrebtwar, begannendie Schwiergkeitensofort
mit demVersucheseinerDurchführung. ,

„Die Organisation der Munizipalitäten in Städten und Märkten nachden Vorschriftendes
Ediktes konnte,“so wird berichtet?,„teils ihrer großen Ausdehnungwegen, teils wegenverspäteter
Vorlagen der hierzu erforderlichenVorarbeiten keinen raschenGang gewinnen. Die Organisation
der Stadt München war die erste,und diesewurde erstunterm 24. Dezember1810 vollendet. In
denKreisen wurdezwar dieOrganisationgleichfallsangefangenund damit bis zu demZeitpunktfort=

s Mit Rächcht hierauf, dann wegendes Zufammenhanges mitVerf. Beil. VI Tit. 5 u. Beil. X
behauptetF. Chr.K. Schunck,StaatsrechtdesKgrs. Bayern(1),S. 135f.,702 irrtümlich, dasHem.Ed.
u. die Gemeindewahlordn.seienBestandteileder Verf.Urk. Schuncks Ansicht ist zweifellos un=
richtig. Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1834Beil. Bd. II S. 262. Es war allerdings beabsichtigtgewesen,
das Gem.Ed.der Verf. einzuverleiben. Das kleine Komitee“ überzeugtesichjedoch, „daß in der
Verf.Urk. keineStelle enthalten (sei),wo das Gem.Ed. als Teil der Verf. allegiert werdenkönne“.
Es sei daherbesser,das Edikt „als die Basis der Ständeversammlung“nochvor der Verf-Urk. be=
kannt zu machen. Die übrigen Mitglieder der Ministerialkonferenz erklärten sich unterm 14. Mai
1818 hiermit einverstanden,erachtetenes jedochmit demGrafen Reigersberg„für notwendig, daß
auch dieses Ediktes Stabilität durch dieVerf. Urk. garantiert werde". Dies ist aber nicht eSthehen

7 Staatsminister Frhr. v. Lerchenfeld in der Staatsratssitzungvom 29. Jannar 1818.
#Staatsrat v. Zentner in seinemeinleitendenVortrage zum Entw. desGem.Ed. von 1818.
?*Zentner in demangef.Vortrage.
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gefahren(Mai 1818).wo durchein allerhöchstesReskript die Revifion des Edikts ausgesprochenwar.
Von nun aber wurdedie förmlicheOrganisation sistiert,und ein Dritteil derStädte und Märkteim
Königreichehat die Munizipalitätsorganisation nicht erhalten. Bei einigen größerenStädten, wie
zu Augsburg und Nürnberg, mußte man gleichanfänglich bei ihrer neuenOrganisation einigevom
Edikte abweichendeModifikationen eintretenlassen10. Die Bildung der gutsherrlichenGerichtebezirke
stelltederBildung mehrererRuralgemeindenHindernisseentgegen.Auch dieFormation derunmittel=
baren Ruralgemeinden nach dem Edikte hatte wenigen Fortgang, und im Jahre 1813 mußten die
Generalkommissariatezur Einreichung ihrer Gutachtenwiederholtaufgefordertwerden.“

Im Jahre 1813 machtesich die Uberzeugunggeltend, daß mit einzelnenAnderungendes
Gemeindeediktesdie bestehendenSchwierigkeitennicht zu beseitigenseien, daß vielmehr eine völlige
Umarbeitung desselben eintreten müsse. Der König verfügte in diesem Sinne". Nachdem die be=
treffendenVerhandlungensichdurchmehrereJahre hingezogenhatten,erging unterm 15.April 1816
die königliche Weisung an das Ministerium des Innern, die Vorlage eines neuen Gemeindeediktes
zu beschleunigen.Der hiernach fertiggestellteEntwurf wurde zunächstvon einem Ausschussedes
Staatsrates in neun Sitzungen! beraten und sodann vom Staatsrate selbst in vier Sitzungen !½
der Schlußberatung unterzogen. Auf Grund dieserVerhandlungen erging das Gemeindeedittvom
17. Mai 1818, an das sichalsbald eine Reihe von Verordnungenund Erlassen anschloß1. Seine
weitereVervollständigung fand das Edikt durch das Gemeindeumlagengesetzvom 22. Juli 1819.
dessenin anderem Zusammenhange eingehender zu gedenkenist. Für die Pfalz ist das Gemeindeedikt
nicht in Kraft getreten½.

Das neueEdikt befreite die Gemeindenaus der bisherigenKnechtschaft.Eine völlige Frei=
lassung brachtees denselbenallerdings nicht Diese war auchunter den damaligen Verhältnissen
nicht zu erwarten. Aber ein großerFortschritt in der Auffassung der leitendenKreise über die
Stellung der Gemeindenim Staate war nicht zu verkennen.

„Jedem Gemeindegliede,“ so äußerte der Berichterstatter des Staatsrates 0, „muß ein ihm
angemessenerGrad von Teilnahme an den gemeinsamenAngelegenheitenzugestandenwerden. Wenn
dereinzelnesichdadurchselbstals unmittelbares Glied einesGanzen, einer öffentlichenGemeinschaft

10 Man kann sich leicht vorstellen, wie auf ehemalige Reichsstädte der Versuch wirken mußte,
sie mit Kleinstädtenund Märkten gleichzu behandeln. Über das Verfahren gegendie Reichsstädte,
vgl. auch W. Tröltsch, Die bayer. Gemeindebesteuerungseit Anfang des 19. Jahrhunderts usw.,
München 1891, 1 S. 12 f., 123 ff.

11Ein BerichtdesStaatsministers Grafen Montgelas vom4.März 1813fragtebeimKönige
an, ob er bestimmteeinzelneAnderungendes Ediktes oder, wie Zentner befürwortethatte, eine
Gesamtdurchsichtvorgenommenwissenwolle.

12Vom 7. Aug. bis 17. Dez. 1817.
18 Vom 4. u. 12.Febr., 30.März und 6. April 1818. Zwischendie zweiteu. dritte Staats=

ratssitzungfällt eineMinisterialsitzung vom 2. März, in welcherdie Frage der bertragung der
Polizei und eines Teiles der freiwilligen Gerichtsbarkeitan die Städte erörtert wurde.

14 I. Verordn. vom 5. August 1818, die Gemeindewahlordn.betr. (G.Bl. S. 477). Val.
darüber Bl. f. adm. Praxis II S. 93 ff., 262ff., III S. 108ff. 2. Verordn. vom 15. Sept. 1818,
das Verhältnis zwischenderPolizeidirektionu. demMagistratederHaupt=und ResidenzstadtMünchen
betr.(G.Bl. S. 573). 3. Verordn.vom 15.Sept.1818,dieVerhältnissed. k.Kommissarienin den
Städten 1 u. II. Klasse zu den Magistraten betr. (G.Bl. S. 616|1.Dazu vgl. k. Entschl.vom

24. Fre 1826(Dölllinger, XI S. 816). 4. Kgl. Entschl. vom 21. Sept. 1818,Vorschriftenüber
die Geschäftsführungder Magistratebetr. (Weber I S. 720). 5. Kal. Entschl.vom 24. Sept. 1818,

Regulati zur Ges etsführung der Verwaltungen in den Ruralgemeinden betr. (Weber I S. 727).
Vgl. Bl. f. adm. Praxis IX S. 176, 254f.. ulaußerdemüber die Verhältnissedes gemeindlichen
Verwaltungspersonals die k. Entschl. vom 3. Aug. 1818 u. 10. März 1820 (Befoldungen u. Ent=
schädigungen, Döllinger XI S. 370, 847, dann vom 13. Aug. 1820 (Disziplin, Döllinger
XI S. 388).Uberdas Gem.Ed.von1818vgl. G. Döllinger, Die Verf. u. Verw.derGemeinden
in Bayern, 2. T., München 1819; (A. Barth) Handb. für Magistratspersonen,Gemeindebevoll=

mächtigte. Ghemeindvorsteher Gemeinde= u. Stiftungspfleger, dann Gemeindeausschüsse im Kgr.
Bayern oder vollständige Instruktionund Anweisung zur Geschäftsführungfür dieselben,2 Bände,
Augsburg 1820, 1821; Puchta, Unterricht über die Gemeindeverwaltung auf dem Lande im Kgr.
Bayern, 2. Aufl., Erlangen 1823; F. Chr. K. Schunck, Staatsrecht des Kgrs. Bayern, Erlangen
1824, (I) §§ 80—117: C.Cucumus, Lehrb. des Staatsrechts der konstit.Monarchie Bayerns,

Würfburz 1825, S. 256ff.; M. Frhr. v. Pölnitz, Das SelbstverwaltungsrechtderGemeindenusw.,
Bam erg 1890, S. 28 ff.

15Bgl, auchk. Entschl.vom5. Okt. 1818, die Verf. desKars. Baiern betr.(Weber I S. 733)
unter D ZiF. 7 u. vom 26. Okt. 1818(Verh. d. K. d. Abg. 1837Beil. Bd. VII S. 224).

Zentner a. a. O., der seinemVortrage bezeichnenderweiseals Wahlspruch die Worte
Montesquieus vorangesetzthatte: „Pour former un gouvernement modeéré,il faut combiner
les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir; un gouvernement despotique est
uniforme.“
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empfindet,so hört er auf, seinSelbst allein zum Zweckezu nehmen,eswird ein Sinn für das Offent⸗
liche, ein Gemeinsinnwiederentstehen,sei er auchanfänglich nur lokal, sobalddenGemeindegliedern
gestattet ist, mit eigenerKraft für ihr eigenesgemeinsamesInteressezu sorgen, und sie nicht be=
ständig durchfremdeEinwirkungen in ihren Handlungen gelähmt werden. Es wird hiernachin dem
neuen GesetzedenGemeindenmit einer freien Wahl ihrer Magistrate und Gemeindebevollmächtigten,
mit einer möglichstfreien Verwaltung ihres Gemeindeeigentumsauch ihr Kirchen=und Stiftungs=
vermögen zur eigenenVerwaltung und zweckmäßigenVerwendung zurückgegeben.Sie könnenun=
gestört für ihre Gemeindebedürfnissesorgenund sind in der Bestimmung der Mittel hierfür wenig
beschränkt.Sie habenauf alle Anstalten, die das Wohl ihrer Gemeindeund ihrer Gemeindeglieder
betreffen, einen wirksamen Einfluß, als z. B. Polizei, Armenwesen usw. Sie sind der Regierungs=
behörde nur insoweit untergeordnet,als die Abhaltung möglicherMißbräuche und die Erhaltung
der Verbindung im ganzenzur Erreichung allgemeinerStaatszweckeerfordert.“

So freisinng, als ihm in diesenletztenSätzen nachgesagtwird, war das Edikt nun freilich
nicht ausgefallen. „Die Gemeinden,“so war bestimmt7, „stehenuntereinerbesonderenAufsichtund
Kuratelm der Staatspolizei.“ Ein Schutz gegenUbergriffe der letzterenaber war nicht gegeben,
da das Edikt die Rechteder Kuratel nicht allenthalbenscharfumschrieb.Damit war den Vollzugs=
vorschriften und dem Vollzuge selbstein weiter Spielraum gelassen,der im Laufe der Zeit nicht
gerade zugunstender gemeindlichenFreiheit benutztwurde1. Ein anderer erheblicherFehler des
Ediktes liegt darin, daß seineDurchführung im einzelnenvielfachKlarheit und Folgerichtigkeitver=
missenläßt 20.

Das Gemeindeedikttrifft eingehendeVorschriftenüber die Gliederung desStaatsgebietes im
Gemeindebezirke.GrößereWaldungen, Seen und Freigebirge,welcheaußerhalb der seitherigenOrts=
markungen liegen, bleiben vom Gemeindeverbandeausgenommen?!. Das Edikt regelt ferner die
Gemeindemitgliedschaftund die hieraus entspringendenRechteund Pflichten22.

i gg121und21.
18Uber Begriff u. Umfang der Gemeindekuratel,Bl. f. adm. Praxis IX S. 300ff.
½ Sehr maßvoll lautete noch die Bestimmung in § 69 Abs. II der Form. Verordn. vom

17. Dez. 1825 (Weber II S. 279); „Die Kreisregierungen haben in Kommunal= u. Stiftungs=
angelegenheitenvon dem Grundsatzeauszugehen,daß den Gemeindenhierin die möglichstfreie Ver=
fügung zu überlassenund sie nur insofern zu beschränkenseien,als die Ges.solcheSchrankenpositiv
anordnen; sie haben alle unnötigen Kontrollen abzustellen und diese in der Regel auf die periodischen
Vifitationen und auf die innerhalb der gesetzlichenKompetenzvorzunehmendeFeststellungder Etats
und Revision und Superrevision der Rechnungenzu beschränken.“(Vgl. auchM.E. vom 18. März
1819, Döllinger XI S. 415). Die Verwaltung hat aber leider in der Folge dieserichtige Bahn
verlassen. G. Frhr. von Lerchenfeld, GeschichteBayerns unter König Maximilian Joseph I.,
Berlin 1854,S. 93 f. bemerkt:„Wenn dieZweckedes Gem.Ed. nicht in demMaße erreichtwurden,
wie es zu hoffenund selbstzu erwarten war, so liegt die Schuld nur zum Teil an dermangelhaften
Fassung des Ediktes. Allerdings räumt diesesin manchenBeziehungenden Verwaltungsbehörden
noch zu viel Einfluß ein, der Hauptfehler aber lag und liegt heute mehr als je in der ganzen
Richtung der Staatsverwaltung, welchedie Tätigkeit der Gemeindebehördenfür eine Menge von
unnötigen Schreibereien und Förmlichkeiten in Anspruch nimmt, ihr barschesGebot und ihre bevor=
mundendeTätigkeit auf alles und jedeserstreckt,wo nur irgendeineSpur von Selbsttätigkeit der
Gemeindegefundenwerdenkann. So ist es gekommen,daß in denStädten ein großer Teil der
Verwaltung, statt in die Hände gewählter Bürger, in jene untergeordneter, be=
soldeter Schreiber kam, welcheallein mit derForm dieserGeicheite vertraut sind und sichdazu
hergeben, und daß auf dem Lande die in der Regel ohnehin der erforderlichen Vorbildung ermangelnden
Gemeindevorsteher in drückender Abhängigkeit von dem untern Schreiberpersonale derLandgerichte
stehen.“ Daher rühre es, „daß in sehr vielen Gemeinden gerade die tüchtigsten und zur Leitung
ihrer AngelegenheitengeeignetstenBürger die Wahl zum Vorsteherals eine 4haäffigeLast betrachten
und auf jedemöglicheWeise von sichabzuwendensuchen“. Noch derberhat sichK. Brater (Be=
merkungenüber den Entw. einer neuenGemeindrordnungfür das Kgr. Bayern, Nördlingen 1850,
S. 6) ausgedrückt:„Die Vollzugsvorschriftensind es, durchwelchedie bayer.Gemeindeordnungim
Laufe der Zeit zu einer Karikatur ihrer selbstgewordenist.“

20 Agl. K. Brater, Bl. f. adm. Praxis, II S. 278.
21 Ed. . 1—6. Kgl. Entsch. vom 11. Juni 1818, die Bildung der Gemeinden betr. (Intell.=

Bl. S. 683). G.v. Kahr, Die Gemeindeordnungfür die Landest. diess.d. Rheins, I S.54 ff.
Der Gedante, die Gemeindegrenzen mit den Steuerdistrikten in Ubereinstimmung zu bringen (Gem.Ed.
von 1808 Tit. II Ziff. 3, 4, dazu Entsch,d. B.G. H. V S. 218, VIII S. 87) wurdeals undurch=
führbar fallen gelassen. Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 249ff. Das Gemeindeumlagengesetzvom
22. Juli 1819(G.Bl. S. 83) Art. II Ziff. 3 verweistden Streit über die Zugehörigkeitärarialischer
Waldungen zu einer Ortsgemeinde,wenn keinVergleich zustandekommt,„an den geeignetenJustiz=
weg“., Dazu Verh. d. K. d. Abg. 1819Prot. Bd. IV S. 412ff., Komp.Konfl.Entsch. R.Bl. 1860
S. 411; J. A. Seuffert, Kommentar* bayer. Gerichtsordn.,2. Aufl., II S. 213 Anm. 211,
Bl. f. adm. Praxis, XIII S. 93 f., XIV S. 238ff. Vgl. Art. 3 des Entwurfs einer Gem.Ordn.
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Die rechtlicheStellung derGemeindenals „öffentlicheKorporationen“ ist durchfolgendeSätze
bestimmt. Die Gemeindenkönnen alle Rechte ausüben und Verbindlichkeiteneingehen, welchedie
bürgerlichenGesetzedenPrivaten überhauptgestattenund denGemeinheiteninsbesonderenicht ver=
sagen. Sie genießendie Vorrechte der Minderjährigen. Als Teile des ganzenStaatskörpers sind
sie den allgemeinen Staatszwecken untergeordnet und verpflichtet, an allen Staatslasten Anteil zu
nehmen. Als einzelnenGesellschaftenliegt ihnen ob, alles dasjenigezu leisten,was zur Erreichung
ihres gesellschaftlichenZweckeserforderlichist, wie auchdieaus besonderenRechtsgründenentstandenen
Verbindlichkeitenihrer Körperschaftzu erfüllen.

Die Mittel zur Erfüllung der gemeindlichenVerpflichtungenfinden sichteils in demGemeinde=
vermögen und besonderenEinnahmen, wie Staatszuschüssen und freiwilligen Beiträgen, teils in den
Gemeindediensten,teils in Gemeindegefällen?:und Gemeindeumlagen.Uber das Gemeindevermögen“
und die Gemeindedienste bestimmtdas Etikt selbst, bezüglichder Umlagen verweistes 26 auf die
„besonderenVerordnungen“. Hierüber erging das Umlagengesetzvom 22. Juli 181927.

Nach ihrer Verfassung teilen sich die Gemeindeneinerseitsin Städte und größereMärkte,
andererseitsin „Ruralgemeinden"(kleinereMärkte, Dörfer, Weiler und Einöden). Die ersterenwerden
nach ihrer Bevölkerungin drei Klassen— Städte mit 2000 Familien und mehr, Städte mit 500
bis 2000 Familien, Städte und Märkte mit wenigerals 500 Familien —geschieden?s.

In den Städten und größerenMärkten bestehenals Organe der Gemeindeverwaltungder
DebürgerlicheMagistrat“ und ein „Gemeindeausschuß“von erwählten Gemeindebevollmächtigten.Die
Zusammensetzungder beidenKollegien richtet sich nachder Klasse,welcherdie Gemeindeangehört.
Der Magistrat wird von den Gemeindebevollmächtigten,letzterewerdenin mittelbarer Wahl durch
die Gemeindeglieder,welchedas volle Staatsbürgerrechthaben,gewählt.

„Der Magistrat ist der Vorsteher der Gemeinde und zugleich der Beamte für die Verwaltung
ihrer gemeinschaftlichenAngelegenheitenund ihres Vermögens."“ Sein Wirkungkreis hinsichtlichder
„eigentlichenAngelegenheiten“ist folgender. Er leitet und beaufsichtigtdie Gemeindeanstalten,ver=
waltet das Gemeinde=und örtlicheStiftungsvermögen,legt die Gemeindelastenum, nimmt Bürger
und Schutzverwandteauf, erteilt die Gewerbsbewilligungen,verleiht dieGewerbegerechtigkeiten,soweit
dies nicht der Staatsbehördevorbehalten ist; er hat nachMaßgabe der bestehendenVerordnungen
Anteil an der Armenpflege,demKirchen=und Volksschulwesen.Der Magistrat handhabt ferner im
übertragenenWirkungskreiseals „Regierungsbeamter“die örtliche Polizei, und zwar in unmittel=
baren Städten nach der Instruktion für die Polizeidirektionenvom 24. September180829, in den
übrigen Städten und den Märkten nach den Bestimmungen,welchedie VI. Verfassungsbeilageüber
die polizeilichenVerrichtungenenthält30. Vorbehalten bleibt dieErnennungköniglicherKommissarien
ain jenenStädten, in welchenbesondereVerhältnissees erfordern“. Für Münchenbestehteinekönig=
liche Polizeidirektion31.

Die Gemeindebevollmächtigtenfind die „Vertreter der Gemeindekorporation“. Sie find vom
Magistrate „in allen wichtigenGemeindeangelegenheitenzu Rate zu ziehen“, insbesonderein den=
jenigen,die imEdikteausdrücklich aufgezähltwerden. „Der Magistrat ist schuldig,dieBemerkungen
und Abstimmungen der Gemeindebevollmächtigtenmöglichstzu berücksichtigen.Glaubt er, davon
abweichenzu müssen,so hat er, insofern nicht Gefahr auf dem Verzuge haftet, die Genehmigung
der Kreisregierung, bezw.des einschlägigenLand=oder gutsherrlichenGerichtesdarüber einzuholen.“

In den größerenStädten sind Distriktsvorsteherin Unterordnungunter den Magistrat auf=
zustellen32.

Die Verwaltung der Ruralgemeinden wird durcheinen Gemeindeausschußgeführt. Derselbe
bestehtaus dem Gemeindevorsteher,dem Gemeinde=und demStiftungspfleger und drei bis fünf
besonderenGemeindebevollmächtigten,die sämtlichvon der versammeltenGemeindeaus ihrer Mitte

von 1850,Verh. d. K. d. Abg. 1849°/50Beil. Bd. III S. 671, 697. Zu § 3 desEdikts vgl. Entsch.
tn VI S. 70, VIII S. 107, zu § 4 II S. 723, III S. 708, V S. 19, XIII S. 352,

#22Ed. §§ 11—19. Gemeindewahlordn.vom 5. Aug. 1818. "
29 Ed. §§ 24—26. BVgl.Döllinger 1I S. 307 ff.,268ff., XI S. 277ff. Über Gemeinde=

nutzungenEntsch.d. V.G.H.s III S. 493, XI S. 464, XIIS. 135, XIII S. 23, 270.
24 Unveräußerlichkeit des Verwaltungs= und Stiftungsvermögens, Veräußerlichkeit des

Finanzvermögens„aus administrativenGründen mitGenebmigung der Kuratel“. §§ 21, 22. Vgl.
hierher auch Landtagsabsch.vom 11. Sept. 1825(G.Bl. S. 9) Abschn.1 M Ziff. 3.

:#Ed. §§ 27—33. Entsch.d. V.G.H.s II S. 9, III S. 135.
26Ed. 5§ 34, 35. Entsch.d. V.G.H.s II S. 9, III S. 234.
27G.Bl. S. 32. Darüber 2. Aufl. II § 267 N. 34 ff.
28 §§ 8—10. M.E. vom 18. Aug. 1821(Döllinger XI S. 108).
26N.Bl.S. 2509.
50Edikt über die gutsherrlichenRechteu. die gutsherrlicheGerichtsbarkeit.
31 Vgll. obenN. 14 Ziff. 2, 3. ** Vgl. zum VorstehendenEd. §§ 45—92.
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gewählt werden. In den eigentlichenGemeindeangelegenheitenist „das Hauptorgan des Gemeinde=
ausschusses“der Gemeindevorsteher,der insbesonderedas Gemeinde=und Lagerbuchzu führen hat.
Jedoch ist „die Verwaltung der eigentlichen Gemeindeangelegenheiten selbst" „dem gesamten Aus=
schusseanvertraut“. Zu diesenAngelegenheitengehört außer der durchdiePfleger zunächstbesorgten
Verwaltung des Gemeinde- und Stiftungsvermögens und dem Gemeindebauwesen die Regelung der
Gemeindelasten,dieAufnahme derGemeindegliederundSchutzverwandten,dieBesorgungderörtlichen
Armenpflege und die Mitwirkung bei der Schulaufsicht. „Da die Gemeindedurch ihre besonderen
Bevollmächtigtenbei dem Gemeindeausschussevertretenwird“, so ist sie nur bei einigen ausdrücklich
benannten Angelegenheiten „zur Abgabe ihrer Erklärung" zu versammeln, welche Erklärung dem
Berichte an die vorgesetzteBehörde beizufügenist. Die Handhabung der örtlichenPolizei (Dorfs=
und Feldpolizei) ist „dem Vorstandedes Gemeindeausschussesausschließendübertragen“.

Für die Gemeinden, welchegutsherrlichenGerichtenuntergebensind, bleiben die Befugnisse
dieserGerichtenachder VI. VerfassungsbeilagesowohlhinsichtlichdereigentlichenGemeindeangelegen=
heiten als hinsichtlich der Polizei gewahrt ?5.

Die Aufsicht und Kuratel des Staates über die Gemeinden wird, unter Oberleitung des
Staateministeriums des Innern, in ersterInstanz gegenüberden Städten ersterKlasse durchdie
Kreisregierungen,gegenüberden andern Städten und den Märkten teils durchdie Kreisregierungen,
teils durchdiePolizeibehörden,gegenüberdenRuralgemeindendurchdiePolizeibehördengehandhabt3.

Die Mitglieder derMagistrate undderAueschüssederRuralgemeindenbedürfenderBestätigung
durchdieAufsichtsbehörde,in denStädten ersterKlassederBestätigungdesMinisteriums desInnern .

Für eine Reihe wichtiger Verwaltungshandlungen der Gemeinden ist Kuratelgenehmigung
erforderlich.

Die Ausschüsseder Ruralgemeindensind „demvorgesetztenLand=und gutsherrlichenGerichte
nach den bestehendenVorschriften untergeordnet und verbunden, die Befehle und Aufträge desselben
zu vollziehen“.

Die Gemeindegesetzgebungvon 1818 war zum erstenMale auf demLandtagevon 1831Gegen=
stand einer eingehenderenKritik seitens der beidenKammern. Man einigte sichdahin, eine Reihe
übrigens nicht sehrweitgehenderWünschein bezugauf Abänderung desEdiktes und seinerVollzugs=
verordnungen an die Krone zu bringen36. Diesen Bitten wurde im Landtagsabschiedevom
29. Degember18312 „reife Erwägung“ zugesagt.

Fürst Oettingen=Wallerstein, welcherals Reichsrat die Anregung zu jenenKammer=
beschlüssengegebenhatte,brachteals Minister desInnern demLandtagedesJahres 1834denEntwurf
einer Novelle zum Gemeindcedikte in Vorlage 28. Der Entwurf war von einem sehr bureaukratischen
Geiste durchdrungen. Die Staatsregierung, so erklärte der Minister, habe es sich zum Grundsatze
gemacht,„die Revision des Bestehenden,wo immer möglich, in keineförmlicheUmgestaltungdieses
Bestehendenübergehenzu lassen“. Bayern tue vor allem Stetigkeit seiner Grundsätzeund Ein=
richtungennot'. DieseAuffassung begegneteeiner fast nochengherzigerenGesinnung der Stände.
VerstiegensichdocheinzelneRedner zu Uberschwenglichkeitenwie die, man könnevom Gemeindeedikte
mit Stolz sagen, daß kein Land der Welt eine bessereGemeindeordnungwie Bayern besitze““;das
Gemeindeedikt sei „der reinste Diamant in der Verfassungskrone““"l. Das war bei aller Anerkennung,
die das Gemeindeedikt verdient, doch übertriebenes Lob. So hat denn auch das aus den Beratungen
des Landtages"? hervorgegangene Gesetzvom 1. Juli 1834" keine durchgreifende Umgestaltung des
Gemeinderechtes bewirkt“.

3aVgl. zum VorstehendenEd. §§ 93—120.
* CEd.N 121—134.Zu 121,128Entschd.V.G.H.s11S. 526.
35Ed. §§ 53, 96. Vgl. hierher Bl. f. adm. Praxis XVI S.ff.
36 Die Verh. sind nachgewiesen Repert. 1831 K. d. R.N. S. 94 ff. (Antrag des Fürsten

Oettingen=Wallerstein), K. d. Abg. S. 248 ff.
G.Bl. S. 57. Abschn.III Ziff. 43. Vgl. auchebendaZiff. 18d, 44, 45, 55. çl

"8 Verh. d. K. d. Abg. 1834Beil. Bd. 1 S. 302ff. Der begleitendeVortrag des Ministers
S. 281 ff. enthält eine nicht uninteressanteFinanzstatistiktder Gemeinden, worüber W. Tröltsch
a. a. O. 1 S. 57 Anm. 4. Eine gleichzeitigvorgelegteNov. zum Umlagenges.von 1819(Beil. Bd.
1 S. 327f..) blieb unerledigt. V A. a. O. S. 292f.

*° Abg. v. Rudhart, Verh. d. K. d. Abg. 1834,Prot. Bd. III S. 257.
4! Abg. Schwindel a. a. O. S. 242.
* K. d. Abg.Prot. Bd. I S. 23, Beil. Bd. II S. 253ff., Prot. Bd. III S. 227f., IV S. 2ff.,

V S. 218ff. — K. d. R.N. Prot. Bd. II S. 26 ff., 67 ff. — K. d. #½rot. Bd.XI S. 2 ff.,
116ff. — K. d. R.N. Prot. Bd. II S. 152ff. — K. d. Abg. Prot. Bd. XII S. 2ff., 45 ff., 131ff.
— K. d. R.N. Prot. Bd. II S. 169. 4

4 Die Revision der Verordn. vom. 17. Mai 1818, die Verf. u. Verwaltung der Gemeinden
betr.(G.Bl.S. 109). ·

«Vgl.iiberdasVerhältnisdrkNoUzumEdiiieDebekuiFr.Fthr.v.ZuRl)ein
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Die vorgenommenenAnderungen" betreffen,abgesehenvon einigen Bestimmungenüber die
Gemeindemitgliedschaft“"“und die Verteilung unbeweglichenGemeindevermögens“!,vorwiegenddie
Gemeindeverfassung.Sie beziehensichauf die Annahme der Landgemeindeverfassungdurchkleinere
Städte und Märkte"", dann auf die Bildung und Wahl der Magistrate, die Anstellung der rechts=
kundigen Bürgermeisterund Magistratsräte sowie der Stadt= und Marktschreiber", einzelne Be=
stimmungenüber die Gemeindebevollmächtigtenund Distriktsvorsteher'#,die Wahl des Gemeinde=
ausschusses51. Die wichtigste Anderung aber ist, daß die Verwaltung des Kirchenvermögens, welche
bisher den Gemeindebehördenzustand,einer besonderenKirchenverwaltungübertragenwurde“s.

Hinsichtlich des Wirkungskreisesder gemeindlichenOrgane sind folgendeAnderungenzu ver=
zeichnen. Die Novelle trifft neueBestimmungenüber die Ausübung des Vermittelungsamtesdurch
die Gemeindebehörden bei Streitigkeiten unter Gemeindegliedern ?. Sie erweitert ferner die Befugnisse
der GemeindebevollmächtigtengegenüberdemMagistrate, insbesonderedurchAnordnung gemeinsamer
Sitzungen bei Meinungsverschiedenheiten“. Die Veröffentlichung der wesentlichenErgebnisseder
städtischenRechnungen wird verfügt und den Gemeindegliedern und Umlagepflichtigen ein Erinnerungs=
rechtgegendie Rechnungsstellungeingeräumt'". Endlich werdenBestimmungenüber dieAufstellung
von Flurwächtern und dieErhaltung derSiebnerei in denLandgemeindengetroffen"“. Der Ausdruck
„Landgemeinde“trat nun anstelleder Bezeichnung„Ruralgemeinde“57.

Das Gemeindeediktwurde in der neuenFassung, welchees hiernacherhalten halte, amtlich
veröffentlichtund führt von da ab die Bezeichnung„revidiertes Gemeindeedikt"bs.

BedeutetdieNovelle von 1834 an sichschonkeinenerheblichenFortschritt, so wurde sie in der
Folge durchdenVollzug, den sie erfuhr, geradezuzum Anlasse desRückschrittes.Eine Entschließung
des Staatsministeriums des Innern vom 31. Oktober 183775, eine Arbeit von ganz ungewöhnlichem
Umfange,regeltedieAnwendungdesGemeindeediktes,in demsiealles, was bisher an Ausschreibungen
und grundsätzlichenEntscheidungenergangenwar, zu einemGanzen vereinigte. Die Fäden, womit
dieGemeindeverwaltungdurchdie GeschäftsgepflogenheitenderStaatsbehördenwährendeineshalben
Menschenaltersallmählich umschlungenwordenwar, waren hier zu einemStricke zusammengedreht.
So ktames, daß jene Entschließung, wenn sie gleiches nicht Wort haben wollte, zu einer Ver=
schärfungder staatlichenBevormundung derGemeindenund damit zur Verkümmerungder gemeind=
lichen Selbstverwaltung führte"é.

Die Gemeindegesetzgebungtrat nun für eine längereReihe von Jahren in einenZustand des
Beharrens, an welchemerst die Bewegung des Jahres 1848 stärkerzu rütteln begann61.

Der Landtagsabschiedvom 4. Juni 18482 sagte,dem Wunscheder Stände entsprechend,die

Zeitschrift für Theorie u. Praxis des bayer.Zivil., Kriminal= u. öffentl.Aechtes,III (1839)S. 77ff.
System. Darstellungen: E. v. Moy, Staatsrecht des Krgs. Bayern, I, 1 S. 386 ff.; v. Pözl,

behro. des bayr. Verf.Rechts, 1. tr München 1851,8§§89—105 (auch2. = Aufl.); M. Frhr.
Pölnitz, Das Selbstverwaltungseecht derGemeinden usw., S. 55 ff. GSammlungen= Bayer.

Gemeindrbg, Nördlingen 1859; L. Hauff, Die Gemeindeverf.des S#es.Bayern diesf. desRheins,
2. Aufl., Bamberg 1861. Bgl. auch Bl. f. adm. Praxis IV S. 369

26 5§8des Ed.wurden davon betroffen.
4 Ed. J§ 13, 14, 16, 18, 101 Ziff. 1 geändertdurchNov. 8 5. 23.
47Ed. §.25, eändertdurch Nov. § 6. Dazu Bl. f. adm.Praxis 4,:nS.103ff., VIII S. 369ff.

In Ed. !# 35 ist nachNov. 8 7Matt „Verordnungen“ „Gesetze“zu lesen.
8 Ed. § 10 mit Nov. 1

4 Es handelte sich bei diesenAnderungen insbes. darum, denStädten die Abminderung ihrer
Verwaltungskostenzuermglichen. Geändert wurden 8. 47, 48 Abs.I, 50, 52 des Ed. durchNov.
3 8—11. S. auchEd. geändertdurchNov. § 1

5%Ed. 88 78, 79 Abf.(# IV, 86 Abs. II,90 Abf.na. geändertdurchNov. 88 15, 16, 19,20.
S. 62f. Ed. § 96, geändertdurchNov. 5522. Bgl. hierher Repert. über die Landtagsverh.#

52 Ed. §§ 59, v*l40% geänd.durchNov. §§ 12, 21, 24. Zu § 59 vgl. Repert. über die
Landtagsverh. 1837S. 2
T . * Nov. 88 13, i5 5 § 63, 120 des Ed. Bgl. Bl. f. adm. Praxis I S. 80 ff., 136ff.,

1fc.
4 Nov. I§ 17a, 18 zu §#85383 des Ed.
56Nov. 8 17b, e zu Ed. 56Nov. 6 55 zu Ed. § 115.
ö57Vagl.die unten angef. 6 vom 31. Ott. 1837 Ziff. 1
68M.E. vom 22. Maͤrz 1835,Weber I S. 555. Abdruckdes revid. Ed. ebenda1 S. 556.
5PDöllinger XI S. 107; Weber III S. 106.

200 f. Vgl. oben Anm. 19; ferner den Artikel „Gemeindekuratel“,Bl. f. adm. Praxis IX

*1 Vgl. zum1 Folgenden nachder finanzrechtlichenSeite W. Tröltsch, Die bayer.Gemeinde=
bestenerunguff*

. 41. Abschn.I89 Ziff. 2.
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Durchsichtder Bestimmungenüber die Wahlen zur Gemeindevertretungzu. Eine nicht unerhebliche
Anderung des Gemeindeediktesbrachtedas gleichzeitigerlasseneGesetzüberdieAufhebungderstandes=
und gutsherrlichenGerichtsbarkeit sofort, indem es vom 1. Oktober 1818 ab den ÜUbergangder
standes=und gutsherrlichenPolizeigewalt und damit auchder Gemeindekuratelan den Staat ver=
fügte. Eine königlicheEntschließungvom 5. September1848“ ferner erklärte das Vorhaben, das
Gemeindeedikteiner gründlichenDurchsichtunterwerfenzu lassen,und sprach,um denkundgewordenen
Wünschenentgegenzukommen,„die Offentlichkeitder Beratungen in den die Gemeindenberührenden
Angelegenheitenals Regel“% aus.

In Erfüllung der königlichenVerheißungenwurde dem Landtage im Jahre 1850derEntwurf
einer Gemeindeordnungzugleichmit Entwürfen von Gesetzenüber die Distrikts- und Kreisräte vor=
gelegt 8s. Dies war der ersteund letzteVersuch, eine Gesetzgebungaus einemGussefür die Orts-,
Distrikts=und Kreisgemeindenherzustellen.

Der Entwurf einer Gemeindeordnungbeabsichtigte,an die Stelle des revidiertenGemeinde=
ediktes der Gemeindewahlordnungvon 1818 und des Umlagengesetzesvon 1819 zu treten. Der
Entwurf, der nicht mit dembisherigenRechtegrundsätzlichbrechen,sondern,wie die Begründung
sagte, an das Bestehende anknüpfen wollte, enthielt manche nicht unerhebliche Verbesserungen im
einzelnen,aber auch bedeutendeMängel. Zu denVerbesserungenkonnteman eswohl nichtrechnen,
daß der Entwurf den Namen Staatskuratel vermied, die Sache aber beibehielt oder doch eine scharfe
UmgrenzungderAussichtsbefugnisseunterließ. Höchstanfechtbarwar auchdieBestimmungs, wonach
dem Gesamtministeriumdas Recht zukommensollte, „in besonderenFällen, wo das höhereStaats=
interessees erfordert“, Städten und Märkten die Verwaltung der ganzen Polizei zu entziehen.
Der König sollte befugtsein, die Gemeinderäte,Gemeindebevollmächtigtenund Gemeindeausschüsse
aufzulösen"s. Den Staatsbehörden war eine weitgehendeDisziplinargewalt auch über die bürger=
lichen Mitglieder der Gemeinderäte und die Mitglieder der Gemeindeausschüsseeingeräumt7.
Andererseits befeitigteder Entwurf einige ungerechtfertigteBefreiungen7! von den Gemeindelasten.
Ein bemerkenswerterneuerGedanke,der übrigens von der späterenGesetzgebungnicht weiterverfolgt
wurde, war der, daß Organe der Distrikts=und Kreisgemeinden,die Distrikts=und Kreisausschüsse,
teilweisean dieStelle derStaatsbehördenbei Handhabung derGemeindeaufsichtund als Beschwerde=
instanzentretensollten?72.

Der Gesetzentwurfkam nicht zur Beratung. Dem nächstenLandtage von 1851/52legte die
Staatsregierung nur mehr die beidenGesetzentwürfeüber die Distrikts=und Landräte wiedervor ½.
Die Frage der Neugestaltungdes Gemeinderechtesverschwanddamit auf geraumeZeit, wenn auch
nicht aus demBereicheder Erwägungen der Staatsregierung und des Landtages, so dochaus der
Reihe der Gesetzesvorlagenan die Kammern.

Auf demLandtage1853/55wurdelediglichein Zusatzzu § 47 desrevidiertenGemeindeediktes“
vereinbart, der unterm 15. Januar 1854 als Gesetzerging 60. Der Landtagsabschiedvom 1. Juli
185676 ferner enthielt eine Abänderung des § 105 des genanntenEdikts77.

6#G.Bl. S. 97.
s 229 Die Offentlichkeitder Verhandlungenin Gemeindesachenbetr. R. Bl. S. 953, Weber III

" Art. 1 derEnschl.,dessenWortlaut sichan die deutschenGrundrechteanlehnt. Ausgeschlossen
war die Öffentlichkeitfür Fragestellungund Abstimmung; ferner wurde in Art. IV eine Anzahl
vonGegen tändengrundsätzlichvon derOffentlichkeit ausgeschlossen.

erh. d. K. d. Abg.1849/50Beil. Bd. III S. 671f. S. darüber M. Frhr. v. Pölnitz,
Das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden usw., S. 66 ff.

*#Zu hart ist das Urteil, welchesK. Brater in einer Flugschrift: Bemerkungenüber den
Entw. einer neuen Gem.Ordn. f. das Kgr. Bayern, Nördlingen 1850, gefällt hat. rater hat
päter (in seinerdechr f. Gesetzgebungs=u.Verwaltungsreform, Nördlingen 1859,S. 203 Anm. 4)

elbst überwiese Schrift bemerkt, daß er sich zu derenInhalte nicht mehr in allen Punkten be=
menwürde.

ssEntw. Art. 85. * Entw. Art. 137. 10Entw. Art. 138.
!71Der Schutzverwandtenund zum Teile auchder Inleute.
½ Vgl. insbes.Art. 13 Ziff. 2, 72 Abs. II, 92 Abs. V, 98 Abs. II, 128 Abs. V, 131, 134,

135, 166 Abs. V, 171 Abs. II des Entw.
ber die Urfachenvgl. dieBegründung zu den genanntenEntwürfen, Verh. d. K. d. Abg.

1851/52Beil. Bd. II S. 563 („schonaus Rücksichtauf die noch nicht gelösteFraze der künftigen
Gestaltung der Rechtspflegeund der Verwaltung in den unterstenInstanzen’). NeueVorschriften
binsichtli der Kuratel über die Bewirtschaftungder Gemeindewaldungenenthielten das Forstges
vom 28.März 1852 Art. 6—14.

74Er betraf die Zahl derMagistratsrte in Städten ersterKlasse.
75 G.Bl. 1853/55S. 13. Dazu Repert.über dieLandtagsverh.S. 36 u. d. W. „Magistrate“.
½G.Bl. 1855/56S. 105. Abschn.III C §.22.
1 Betr. die Gemeinde=und Stiftsrechnungen.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 33
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Während des Landtages 1855/56gelangte unterm 14. November 1855 eine Zuschrift der
Staatsregierung an das Präsidium der Abgeordnetenkammer,worin erklärt war, daß „die Revision
des Gemeindeediktes,des Gemeindeumlagengesetzesund der hiermit verwandtenMaterien in der Ab=
sichtder k. Staatsregierung gelegensei, daß aber der Zeitpunkt der Vorlage der desfallsigenGesetz=
entwürfemit Verlässigkeitdermal nicht beurteilt werdenkönne"'s. Die Abgeordnetenkammerlehnte
dennauchden Antrag, eineDurchsichtder Gemeindegesetzgebungzu erbitten, ab. Ubrigens konnte
man sich bei der politischenLage jener Zeit von solchengesetzgeberischenVersuchenkeinen Erfolg
versprechen30.

Mit der Landtagsversammlungvon 1859.61 bessertensich die Aussichten . Das Polizei=
strafgesetzbuchvom 10. November 1861/2 brachteden Gemeindeneine wesentlicheErweiterung ihres
WirkungskreisesdurchEinräumung des Rechteszum Erlasse ortspolizeilicherVorschriften. Infolge
desGerichtsverfassungsgesetzesvom gleichenTage ging ferner dieHandhabung derstaatlichenAufsicht
und Kuratel über dieGemeinden,soweit dieselbenicht denKreisregierungenzustand, von denLand=
gerichten auf die neu geschaffenenBezirksämter über.

Der Landtag 1866/69endlich wurde mit der Vorlage des Entwurfes einer neuenGemeinde=
ordnung befaßt. Die Gesetzgebungdes Jahres 1869 hat zuersteine, wenn auchnur teilweiseEin=
heitlichkeitdes Gemeinderechtsfür die Landesteilediesseitsund jenseitsdes Rheines hergestellt. Es
ist daher, bevor wir die Entstehungsgeschichteder Gemeindeordnungenvon 1869 und derenfernere
Schicksalebetrachten,dieEntwicklung des pfälzischenGemeinderechtesbis zum Jahre 1869 in Kürze
vorzuführen.

* 105. Die Gemeindegesetzgebungder Pfalz bis zum Jahre 1869. Die Pfalz hat nach
ihrem Anschlussean Bayern das französischeGemeinderechtbehalten, das, selbstin eine Mehrzahl
einzelner Gesetze,Dekreteusw. zersplittert, von der bayerischenGesetzgebunggleichfalls nur in
Einzelheitengeändertwurde1.

Die französischeGemeindeist einerseitsuntersterstaatlicherVerwaltungsbezirkund damit Ver=
waltungskörper(corps administratif) derallgemeinenLandesverwaltung,andererseitsein gesondertes
Gemeinwesen(Stre moral)? mit eigenerVerwaltung und bürgerlichrechtlicherPersönlichkeit,in letzterer
Beziehung aber als Minderjährige behandelt und der Vormundschaftder staatlichenVerwaltungs=
behördenunterstellts. Die Gemeindekann, von ihrer Eigenschaftals Staatsverwaltungsbezirkab=
gesehen,in selbständigeTeile mit ausgeschiedenemVermögen(sections de communc) zerfallen". Der
Staat kann Anderungender Gemeindebezirkeverfügen.

1½8Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1855.56Beil. Bd. II S. 470ff. und dieAußerungendesStaats=
ministers des Innern Grafen Reigersberg, ebendaSten. Ber. II S. 118.

78 Auf demselben Landtage wurde vom Reichsrate Grafen Waldkirch ein Antrag auf Ab=
änderung des § 38 des revid. Gem.Ed.eingebracht. Hiernach sollten bei Abstimmungenüber die
in § 104 bezeichnetenGegenständedie wirklichen Gemeindegliederbehufs der Stimmenzählung in
drei Steuerklassennach der von ihnen in der Gemeindezu entrichtendenHaus= und Grund=und
Gewerbesteuereingeteiltwerden. Der Antrag wurde von der K. d. R.N. angenommen,von der K.
d. Abg. jedochabgeworfen. Vagl. insbert Verh. d. K. d. R.R. Prot. Bd. II S. 89 ff. mit Beil. Bd. II
S. 173 ff.,d. K. d. Abg.Sten. Ber. III S. 351ff. mitBeil. Bd. III S. 356ff.

Vgl. auch K. Brater in seinerZeitschr. f. Gesetzgebungs-u. Verwaltungsreform, Nörd=
lingen 1859, S. 203ff., 272ff.

S#Vgl. die AußerungenVerh. d. K. d. Abg.Sten. Ber. III S. 236f.
#2Beil. II zu Nr. 24 des G.Bl. 1861/62.
sa Vgl. oben § 77 N. 58 und § 82 N. 7.

(5105r 1 Vgl. zum FolgendenA. Batbie, traité théorique et pratique de droit public et admini=
stratif, 22 6d,Paris 1885, IV p. 120 sv., Vp. 78 sv., O. Maher, Theorie des französ.Ver=
waltungsrechts,Straßburg 1886, S. 441ff.; E. v. Moy, StaatsrechtdesKgrs. Bayern, 1 S. 430ff.;
I. Pözl, Lehrb. desbayr. Verf.Rechtes,1.Aufl., München 1851,§ 107 lbelde nicht sehreingehend).
Sammlungen: A. Keil, Handb. f. Maire u. Adjunkten usw. 2 Bände, 3. Aufl., Cöln 1812, 1814;
Siebenpfeiffer, Handb. der Verf.. Gerichtsordn.u. ges.Verwaltung Rheinbayerns,Zweibrücken
1832, 1I; A. Chelius, Unterricht über die Amtsverrichtungen der Ortsvorstände, 4. Aufl. Kaisers=
lautern u. Zweibrücken1853; die Gemeindegesetzgebungder sar, Speyer 1855. VergleichendeDar=
stellungderGemeindeverf.in derPaals u. diess.desAcen im Vortrage desAbg. v. Steinsdorf,
Verh. d. K. d. Abg. 1859/61Beil. Bd.IV S. 216ff.

* Vgl. Verf. vom 3/14. September 1791 (J. B. Duvergier, Collection compléte des
lois ei 1II p. 275) Tit. II Art. 8; Dekretvom 10/11.Juli 1793(Ouvergier V p. 404) Sekt.

rt. 2. "
* Vgl. Die Gemeindegesetzgebungder Pfalz S. 37, 62 ff. Code civil art. 537, 910, 2045,

2121 usw., Code de procéd. art. 49, 83, 132, 481, 1004, 1032.
1A.Batbie a. a. O. V p. 156 sv. Vgl. hierüberunten § 108 N.22ff.

5 Die Verf. von 1791 Tit. II Art. 8 behielt diesesRecht dempouvoir législatif vor, tat=
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Das Verhältnis der perfönlichenZugehörigkeitzur Gemeindewird einerseitsdurchdenbürger=
lichenWohnsitz“,andererseitsdurchGrundbesitzin der Gemeinde(forains) begründet.

Die Entwicklung der Verfassung und der rechtlichenStellung der Gemeindenin Frankreich
von der Zeit der Revolution bis zur Abtrennung der Pfalz weist drei scharf voneinanderunter=
schiedeneAbschnitteauf. Jene Rechtsentwicklungzeigt eine wachsendeMißachtung des selbständigen
gemeindlichenLebens, die nahezuzur völligen Ertötung desselbensichsteigerteund den Begriff der
GemeindezugehörigkeitseinesInhaltes beraubte.

Den erstenAbschnitt eröffnetdieGesetzgebungdesJahres 1789. Das Dekretvom 14.Dezember
jenesJahres? bestimmtfolgendes:Die aktiven Bürger wählen in jederGemeindeeinenMaire und
ie nachderBevölkerungsziffer s2—20officiers municipaux, welchezusammendas corps municihal
bilden: ferner Notable, doppelt soviel an Zahl wie dieMitglieder descorps municipal, welchemit
letzterenvereint den conseil général de la commune ausmachen.Die sämtlichenWahlen erfolgen
für zwei Jahre in derWeise,daß alljährlich eineErneuerung derKollegien zur Hälfte eintritt. Die
vollziehende Verwaltung (action) obliegt in den kleineren Gemeinden, wo das corps municipal nur
dreiMitglieder zählt, demMaire, dieBeschlußfassung(délib ration) für diegewöhnlichenFälle dem
corps municipal. In den größerenGemeindenteilt sich das corps munieipal für diesebeiden
Aufgaben in ein bureau, bestehendaus einem Drittel der Mitglieder einschließlichdesMaire, und
ein conseil, bestehendaus denübrigenMitgliedern für dieRechnungsprüfung,aus allen Mitgliedern
in sonstigenFällen. Für gewissewichtigeAngelegenheitendesgemeindlichenHaushaltes ist Beschluß=
saffungdes Generalratesnotwendig. -

EswirdzivischendeineigenenundübertragenenWirkungskreiiederGemeindennnterfchiedeii9.
Ersterer umfaßt die Führung des Gemeindehaushaltes, die Verwaltung der Gemeindeanstalten und
die Ortspolizei; letztererbestehtaußer anderemvorzugsweisein der Mitwirkung bei der staatlichen
Steuerverwaltung10. Ein procureur de la commune hat die Aufgabe, die Gemeindeverwaltung
zu beaufsichtigen½.

Die Gemeindebehördenfind den Distrikts=und Departementsverwaltungen untergeordnet.
Im übertragenenWirkungskreisehandeln sie „sous H’autorité des assemblées administratives“.
Im eigenenWirkungskreisederGemeindenist Genehmigungder höherenBehördenfür alle Beschlüsse
nötig, bei welchenes der Einberufung des Gemeinderatesbedarf13.

Den zweitenAbschnitt in derEntwicklungsgeschichtedesfranzösischenGemeinderechtesbezeichnet
die Verfassungvom 5. Fruktidor III 14.

Die Gemeindeverfassungist verschiedenfür Gemeindenvon wenigerals 5000, von 5000 bis
100000 und von mehr als 100000Einwohnern. Die kleinenGemeindenhabenlediglicheinenagent
municipal und einen adjoint, die aus Wahl 15 hervorgehen. Aus sämtlichenMunizipalagenten
einesKantons bildet sichdessenMunizipalität, an derenSpitze ein16gewählterPräsident steht.
Die mittlerenGemeindenbehalteneineeigeneMunizipalität von15gewähltenMitgliedern(ofticiers
municipauxs), 5—9, je nachder Bevölkerung. Die großenStädte endlichsind in mindestensdrei
Arrondissementsvon höchstens50000 Einwohnern zu teilen. Jedem Arrondissementsteht eine

sächlichwurde es aber seit demJahre VIII von der vollziehendenGewalt geübt; in der Pfalz seit
den Anschluße an Bayern durchdas Staatsministerium desInnern. Vgl. Die Gemeindegesetzgebung
er Pfalz S. 1.

* Dekret vom 10/11.Juni 1793 (Duvergier V p. 404) sect. II; Code civil art. 102 sv.
Vgl. im übrigenunten § 110.

7 Décret relatif à la constitution des municipalités, Duvergier Ip. 75, dazu die
Instr. p. 79, ferner Dekret vom 29/30. Dezember gl. Is. Duvergier I p. 106, vom 27. Auguft“
2. Sept. 1792, Duvergier IV p. 432. Déeret relatif à la constitution des assemblées
primaires et des assemblées administratives vom 22. Dez. 1789, Duvergier, 1p. 86; Instr.
vom 8. Jan. 1790 p. 92.

s Unter 500 Seelen — über 100000 Seelen.
°*Fonctions propres au pouvoir municipal;t fonctions propres à Padministration géné=

rale de 1Etat dui peuvent étre déléguées aux corps municipaux. Dekretvom 14. Dez. 1789
Art. 50, 51. Die Gemeindegesetzgebungder Pfalz S. 11. .

10Verteilung, Vereinnahmungund Ablieferung der direktenSteuern.
uuDe défendre les intérsts et de poursuivre les affaires de la commune.
1 Directoire du district, conseil de district; directoire du département, conseil de

département. Denselbenwaren hier wie dort procureurs syndics zur Seite gestellt.
12Dekret vom 14. Dez. 1789 Art. 56.
14 Art. 178ff., 17ff. .
15Durch die assemblée communale. Die Wahlperioden find durchwegdie früheren.
16Durch die assemblées primaires, welchedie Verf. vom IJ. III Art. 17ff. schuf.
11A. Batbie IV p. 122 bemerkt:„Ainsi I’action administrative restait à la commune,

mais la délibération était transportée au canton.“
18Durch die assemblées primaires.

33“
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Munizipalverwaltung von sieben gewähltenMitgliedern vor. Diese Verwaltungen sind durchein
bureau central von drei Mitgliedern verbunden,die durchdie Regierung ernannt werden.

Bei jederMunizipalverwaltung bestehtals Aufsichtsorganein staatlicherKommissär,den das
Direktorium(directoireenécutif) ernennt.Die Munizipalverwaltungensind den Departements=
verwaltungen,denMinistern und demDirektorium untergeordnet.Akte derMunizipalverwaltungen,
welcheden GesetzenoderBefehlen der höherenBehördenwiderstreiten,könnenaufgehoben,die sich
verfehlendenMitglieder der Verwaltungen vorläufig des Amtes enthobenund abgesetztwerden.

berEinnahmen undAusgaben derGemeindenbestimmtedas Gesetzvom 11.Frimaire VII 20.
Der letzteRest gemeindlicherSelbständigkeitging mit dem Gesetzevom 28. Pluviöse VIII2

verloren,welchesan dieVerfassungvom22. Frimaire sichanschloß. Der RechtszustandderGemeinden,
wie er durchdiesesGesetzund diedaran anknüpfendeGesetzgebunggeschaffenwurde, ist jener, welchen
die Pfalz beimAnschlussean Bayern mitbrachteund im wesentlichenbis zum Erlasse derGemeinde=
ordnung von 1869 beibehielt.

Das Gesetzvom 28. Pluviose VIII hebt die Munizipalitäten der Kantone auf??. Jede Ge=
meindesoll einenMaire, einen odermehrereAdjunkten und einen Munizipalrat von 10—30 Mit=
gliedernhaben, sämtlichestaatlichernannt 28.Die Maires in den Gemeindenvon 5000 und mehr
Einwohnern ernennt das Staatsoberhaupt, die übrigen Ernennungenerfolgendurchden Präfekten.
Die Ernannten müssenden listes de notabilité entnommensein, welchefür die Gemeindendurch
die Wähler aufgestelltwerden. Die Ernennungenerfolgenauf drei Jahre.

Durch organischenSenatsbeschlußvom 16. Thermidor X /, im Zusammenhangemit einigen
späterenBestimmungen, wurde den Wählern das Recht gegeben,für jedeerledigteMunizipalrats=
stellezweiKandidatenvorzuschlagen,ein Recht,das in derFolge übrigens jedetatsächlicheBedeutung
verlor 5, und es wurde vorgeschrieben,daß die Munizipalräte alle zehn Jahre zur Hälfte zu
erneuern seien.

Die Maires und Adjunkten wurden vom Staatsoberhaupte auf fünf Jahre ernannt.
Der Munizipalrat erhielt denWirkungskreis, welchendieGesetzgebungvon 1789demGeneral=

rate zugewiesenhatte8. Er versammeltsicheinmal jährlich auf höchstens14 Tage, sonstnur zu
außerordentlichenSitzungen auf Berufung des Präfekten27.

Der Maire ist der ausschließliche Leiter der Gemeindeverwaltung. Er kann den Adjunkten
einenTeil seinerObliegenheitenübertragen.Sein Wirkungskreisumfaßtdie in denArtikeln 50 und 51
des Gesetzesvom 14. Dezember178928aufgeführtenGeschäfte,die Polizei, die Polizeigerichtsbarkeit
und die Führung der Zivilstandsregister22. Maire und Adjunkten sind agents du gouvernement.

In Städten von 5000 und mehr Einwohnern sind Polizeikommissäreaufzustellen,welchedas
Staatsoberhaupt ernennt38. Die Kommissäre vertreten die Staatsanwaltschaft bei den Polizei=
gerichtens1.

Die Handhabung derStaatsaufsicht über dieGemeindenrichtet sichnachdenGrundsätzender
Gesetzgebungvon 1789#2.

Infolge derVereinigung der Pfalz mit Bayern ändertensichdie Bezeichnungender gemeind=
lichenOrgane in Bürgermeister,Adjunkt, Stadt=oderGemeinderat.Die BefugnissederUnterpräfekten

16Durchdieassembléesprimaires.
20Bull. des lois 2e série 7e partie 1 sém. VII no 247.
u Loi concernant la division du territoire de la République et Padministration. Bull.

des lois 3e srie, t. 1 no 17.
1½Dazu arrêté vom25. VendémiaireIX art. 2. Bull. des lois 3e série t. II p. 32. Die

Gemeindegesebarbungder Pfalz S. 15.
23 Wegender großenStädte ol arretés vom 9. Messidor VIII, Bull. des lois 3e série t.

1 uo 31; u. vom 2. Flabtse IX, Bull. des lois 3e série t. II p. 251.
„“ Bull. des lois 3e série t. VI p. 535.
# Dekretvom 17. Jan. 1806 Art. 40. Bull. des lois 4e série t. IV p. 216.
26Ges. vom 28. Pluv. VIII Art. 14, Bull. des lois 3e série t. I no 17; arrété vom 4.

Thermid. X Art. 16, Bull. des lois Ze série t. VI p. 506. Die Gemeindegesetzgebungder Pfalz
S. 17f. Henrion de Pansey, du pouvoir municipal p. 221.

*7Gemeindeversammlungen(assemblées communales) sindverboten. Arraté vom 27. Messi=
dor IX, Bull. des lois 3e série t. III p. 196; Die Gemeindegesetzgebungder Pfalz S. 7.

28Oben Anm. 9.
Ges. vom 28. Pluv. VIII Art. 13, Code d’instr. erim. Art. 166—171mit 11—15 und

144; Code civil Art. 84—101., Wegen der Polizei vergl. Die Gemeindegesesgebungder Pfalz
S. Z6 ff.C. L. F. Medicus, Ülber diedemBürgermeisterder Pfalz zustehende Befugnis,Lokal==
polizeibeschlüssemit Strafwirksamkeitzu erlassen,Speyer 1846.

20Ges,vom28. Pluv. VIII Art. 12. Die GemeindegesetzgebungderPfalz, S. 25f.
Code Tiinstr. crim. art. 144.

*: Oben Anm. 11. Die Gemeindegesetzgebungder Pfalz, S. 113f.
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gingen auf die Landkommissariate,späterBezirksämter, jene der Präfekten und Präfekturräte und
größtenteils auch jenedes Staatsoberhauptes auf die Kreisregierung, Kammer des Innern, über.

Die erstewichtigeAnderung des pfälzischenGemeinderechteswurde durchdieVerordnung der
k. Landesadministrationvom 9. August 1816,dieWiedereinführungdesBürgergeldesbetr.338,bewirkt.
Derselbenist in anderemZusammenhange nochzu gedenken.Erwähnenswert ist auch die k. Ver=
ordnung vom2. November1817, dieGemeindeschuldenim Nheinkreisebetr.350.Auf Grund königlicher
Entschließungenvom 26. Oktober und 13. Dezember1818 erging ferner eine Wahlordnung für
die Stadt= und Gemeinderätevom 25.November1818°57,welcherdie Gemeindewahlordnungfür die
Landesteile diesseitsdes Rheins vom 5. August 1818zum Vorbilde diente.

Wichtige gesetzlicheBestimmungenwurden unterm 17.November1837 erlassen#8.Das Gesetz
über denBestand und die Wahl derGemeinderäteim Rheinkreise55 setztedie Zahl der Gemeinderats=
mitglieder, ungerechnetBürgermeisterund Adjunkten, auf 6—24, je nach der Bevölkerung,fest und
bestimmtefür dieGemeinderätein denStädten gleichfallsnachderBevölkerungeinenZensus40. UÜber
die Wahl selbstwurden einigeVorschriftengetroffenund angeordnet,daß derGemeinderatin seinen
gewählten Mitgliedern alle fünf Jahre zur Hälfte zu erneuern sei. Ein weiteres Gesetzerging über das
Gemeindeumlagenwesenim Rheinkreise1. Der Landtagsabschiedvom 17. November 1837 endlich":
verfügte Anderungender Verordnung vom 9. August 1816 hinsichtlichdes Bürgereinzugsgeldes.

Das pfälzischeGemeinderecht,wie es nachalledemsich gestaltet hatte, wies schwereMängel auf.
Einen Mißstand bildetevor allem dieZersplitterungdesRechtesin eineReihe einzelnerBestimmungen,
die teilweisenicht ineinander griffen. Ferner sehlteeine klare gesetzlicheOrdnung des Heimat=und
Bürgerrechtes. Das gemeindlicheWahlrecht war beschränkt. Das Hauptgebrechenaber war die
Unselbständigkeitder Gemeindenin der Besorgungihrer Angelegenheiten“s.

NachdemschonderLandrat derPfalz eine neueGemeindeordnungerbetenhatte"“, fandendie
WünschenacheinerUmgestaltungdes pfälzischenGemeinderechtesseit den fünzigerJahren einen leb=
hafterenAusdruck. Anlaß hierzu gab dieArt und Weise, wie der Art. 20 desGesetzesvom 28. Plu=
viôse VIII 45von derRegierunggehandhabtwurde. WiederholteAnträge, welchein derAbgeordneten=
kammer zunächst auf Beseitigung diesesGesetzartikels gestellt wurden 5, führten endlich im Jahre 1860
zu einer Bitte des Landtagesan die Krone, es mögesobald als möglichdenKammern derEntwurf
eines Gemeindegesetzesfür die Pfalz vorgelegt werden, welches, „auf dem Grundsatze der Selbst=
verwaltung beruhend,unter Aufhebungdes Art 20 des Gesetzesvom 28. Pluviose VIII eine freiere

233Kr. A.Bl. 1816 S. 313. Bl. f. adm. Praxis IX S. 273f.
4 Unten § N. 110. #Kr. A.Bl. S. 497.
36 Verh. d. K. d. Abg. 1837Beil. Bd. VII S. 224.
#eKr. A.Bl. 1818 Nr. 26, zunächstzum Vollzuge der I§ 28, 29, 30 des Edikts über die

Ständeversammlung(X. Beil.) erlassen;dann auch für die Gemeindewahlenzugrundegelegt. Kr.=
A. Bl. 1819 S. 15, 71. Vgl. hierüberden Vortrag des Abg. Willich, Verh. d. K. d. Abg. 1837

Beil. Bd. VII S. 156ff. und die Ausschußverh.S. 210ff. Bl.f. adm. Praxis IX S. 276.
as Uber die damals und später gescheitertenVersuche,ein pfälz. Heimatsgesetzzu schaffen,

vgl. 2. Aufl. II § 158 Anm. 100.
½G. Bl. S. 137. Durch dasselbewurden aufgehoben:Gef. vom 28. Pluv. VIII Art. 15

Abs. 1I, vom 16. Thermidor X Art. 12, Dekretvom 4. Juni 1806 Art. 1, Entw. u. Begründung
Verh. d. K. d. Abg. 1837Beil. Bd. III S. 341 ff. S. im übrigen Repert. S. 237.

4% Zugehörigkeitzum höchstbesteuertenDrittel (10000Seelen und mehr),zur höchstbesteuerlen
Hälfie (2500—10 000 Seelen), zu den höchstbesteuertenzwei Dritteln (unter 2500 Seelen).

1 G.Bl. S. 145 Entw. u.Bepründung Verh. d. K. d. Abg. 1837Beil. Bd. III S. 349 ff.
S. im übrigenRepert. S. 247. Veranlassungwar einevom Landtage1831gestellteBitte. S. Repert.
über die Landtagsverh.S. 419ff. u. Landtagsabsch.vom 29. Dez. 1831(G.Bl. S. 57) Abschn.II
Ziff. 43. Näheres über das Ges. s. 2. Aufl. 1I § 267 Anm. 71ff.

#2 . nl. S. 5 Abschn.1 G.
“ Überdas Regierungsausschreibenvom 24 Nov. 1848 C. L. F. Medicus, Gem.Ordn. f. d.

Pfalz. Rördlingen 1869, S. 3. Die k. Entschl. vom 5. Sept. 1848, die Offentlichkeitder Ver=
handlungen in Gemeindesachenbetr., (oben§ 104 N. 64) sollte nachArt. XI derselben„auch auf
die Verhandlungen der Gemeinderäte der Pfalz, soweit sie mit den dort über das Gemeindewesen

bestehendengeseglichen.Vorschriftenvereinbarlichsind, nachMaßgabe des demGemeinderategesetzlich
zukommenden WirkungekreisesAnwendung finden.“

Hierüber Medicus a. a. O. S.3f. und in den Verhandlungend. K. d. Abg. 1856/61
Sten Ber. I S. 393. "

¾„Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des
conseils municipaux.“ Der Art. wurde angewandt,obschondie staatlicheErnennung weggefallen
war, und zwarnicht bloß gegenbeesone welchesichbereits im Amte befanden,sondernauchgegen
neu Gewätztie Für dieses Verfahren bildete sich der technischeAusdruck „pluviosieren“.

". Berh. d. K. d.Abg. 1853/55Sten.Ber. 1 S. 12f., 443f., Beil. Bd. 1III S. 532 ff.— Verh.
d. Landtags 1855/56K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 526 ff., Sten.Ber. II S. 215 ff., K. d. R.R.Beil.=
Bd. IV S. 434ff.
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Wahl der Vorstände und eine festereStellung der Vertreter der Gemeinde sichere“““. Der König
erklärteim Landtagsabschiedevom 10.November186143,er werdediesemAntrage reifliche Erwägung
und die entfprechendeBerücksichtigungzuwendenlassen“. Da indessenauchdieRegierungsbezirkedies=
seits des Rheins das Bedürfnis einerUmgestaltungdesGemeinderechtesallmählich zur Anerkennung
gelangte,so kamnaturgemäßdie pfälzischeGemeinderechtsreformmit jener in Verbindung, welchefür
die älteren Landesteilegeplant wurde. Daher kann, wenn auchschließlichdie Pfalz eine besondere
Gemeindeordnungerhielt, die weitereEntwicklung derDinge für die Landesteilerechtsund links des
Rheins gemeinsamdargestelltwerden.

#5106. Die Gemeindegesetzgebungseit demJahre 1869. Die Gemeindeordnungenvon 1869
bilden einen Bestandteil jener Gesetzgebung,welcheehemalsunterderBezeichnungSozialgesetzgebung
zusammengefaßt wurde. Ein Gesetz vom 4. Juni 18651 bestimmte die Bildung besonderer Aus=
schüssebeider Kammern zur Beratung der von der Staatsregierung angekündigtenGesetzentwürfe
über Gemeindewesen,Ansässigmachungund Verehelichung,Heimat und Armenpflege,dann über das
Gewerbewesen.DieseAusschüssesolltenauf Anordnung des Königs auchnachSchließung oderVer=
tagung des Landtages in Tätigkeit bleiben können.

In der Sitzung der Kammer der Abgeordnetenvom 8. Januar 18672brachteder Staats=
minister des Innern den Entwurf einer Gemeindeordnungzugleichmit zwei Gesetzentwürfenüber
Ansäffigmachungund Verehelichungund über Heimat und Aufenthalt in Vorlage. Der Staats=
minister des Handels und der öffentlichen Arbeiten überreichte den Gesetzentwurf über das Gewerbe=
wesen. Der Entwurf eines Armengesetzesfolgte am 19. gleichenMonats nachs. Die Gesetzentwürfe
sollten einheitlichesRecht für das ganzeKönigreich schaffen.Der Entwurf der Gemeindeordnung
schloßsich, wenn auchunter erheblichenZugeständnissenan die gemeindlicheSelbständigkeit,in den
Grundzügenan das Gemeindeediktvon 1818 an. Seine Ausdehnungauf diePfalz hättedahereinen
Bruch mit derbisherigenRechtsentwicklungdiesesRegierungsbezirkesin mehrerenwesentlichenPunkten
bedeutet, in welchen man ienseits des Rheins, sei es nun mit Recht oder Unrecht, eine grundsätzliche
Anderung nicht wünschte". Dahin gehört die Einheitlichkeit der Gemeindeverfassung von Stadt und
Land“, die dem pfälzischen Gemeinderechte eigentümlich ist, sowie die Freizügigkeit mit ihrer Folge
der Erleichterungder Niederlassungund des Bürgerrechtserwerbesin der Gemeinde.

Die Verhandlungen des besonderenAusschusses der Abgeordnetenkammer, welche am 18. Juni
1867 eröffnetworden waren, führten im Anschlussean die ErörterungenüberHeimat und Aufenthalt
zuerst in der Sitzung vom 5. August zur Beratung über die Gemeindeordnung. Zunächstwurde
die zweite Abteilung des Entwurfes von den Gemeindebürgernund den Gemeindeangehörigenvor=
genommen". Hierbei zeigte sich eine durchgehendeMeinungsverschiedenheitzwischenden pfälzischen
Ausschußmitgliedernund der Mehrheit. In der Sitzung vom 9. gleichenMonats erklärteder Ab=
geordneteKolb, „er sei überzeugt,daß dieserAbschnitt, wie er hier angenommenworden, für die
Verhältnisse der Pfalz rein unanwendbarsei’'. In einer zweitenSitzung vom gleichenTage fand
dieMeinung, daß die Sogialgesetzgebungund insbesonderedieGemeindeordnungderPfalz nicht auf=
gedrängtwerdensollen,ziemlichallseitigenAnklang. Als man sodannin derSitzung vom7. Februar
18688 zur Beratung der zweitenAbteilung der Gemeindeordnungauf Grund der Vorschlägeeiner
„Subkommission" zurückkehrte,war von letztererdie formelle Trennung zwischendiesseitigemund
pfälzischemRechtebereits vorgenommen.Die Verhandlungenüber die übrigen Abschnitteder Ge=
meindeordnungbegannenunterm 24. gleichenMonats? mit der Erklärung, zunächstsolle das Gesetz
für die Landesteile rechts des Rheins festgestellt und dann weiter erwogen werden, ob oder mit welchen
Anderungenes für diePfalz eingeführtwerdenkönne. Die ersteLesungschloßam 20. März 1868.
Der Entwurf beschränkteim Artikel 202 dieWirksamkeitdesGesetzesauf Bayern diesseitsdesRheins 10.

Der Entwurf ersterLesungwurde derSubkommissionzur Vorbereitung für die zweiteLesfung

4 Verh.desLandtags185961K. d.Abg.Beil Bd.IV S. 214fl., StenVer.1 S. 387f.
K. d.R.N.Prot.Bd.II S. 118ff. K. d.don eil.Bd.VI S. 315,Sten.Ber.II S. 431f..,452.

G.Bl.186162S. 49Abschn.III§ 19.
(§1061 1 G Bl. 1863/65S. 53. Dazu Repert. über die Landtagsverh.1863/65S. 39f.

Verh. d. K. d. Abg. 186669 Sten. Ber. 1 S. 167. Entwurf der GemOrdn. in den Verh.
des bes.Aussch.Abt. 1 (Beil Bd.) S. 3ff., Begründung S. 24f. Über den Entw. s. die Vorträge
des Abg. Dr. Edel ebendaS. 101ff. 315f. Teel- zum folgendenauchG. v. Kahr, Bayer. Gem.
Ordn. für die Landest.diess.d. Aheins 1 S. 20f.

3 Sten.Ber. I S. 174.
4 Vel. Verh. d. bes.Aussch.Abt. II Chro dn S. 275—282.
* C. L. F. 9Medicus, GemOrdn. f.d. Pfalz S. 2, sprichtvon der „edlen Einfachheit der

pfälz. Vemeindeverfasfung.
*e bes. F Abt. II S. Basf. 7 N. a. O. S. 274.

-u.O. A. a. O. S. 467.
10 den Sset “ der erstenLesungVerh. d. bes.Aussch.Abt. I S.319 ff.
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überwiesen1, den pfälzischenMitgliedern aberanheimgegeben,Vorschlägefür ihren Regierungsbezirk
zu machen. Die Subkommisfion fertigte einen neuenEntwurf!, dem keinerleiErläuterung oder
Begründung beigegebenwurde. Bei Beginn der zweitenLesungam 30. Juli 1868½ erklärteder
Ausschußvorstand,er glaube,überall da, wo von keinerSeite eineErinnerung erfolge,annehmenzu
dürfen, daß der Ausschußden Vorschlägender Subkommisfionbeipflichte. Auf dieseWeise ist es
gekommen, daß, wo über Anderungsvorschlägeder SubkommissionkeineErörterung im Ausschusse
stattfand, die Gründe der vorgenommenenAnderung nicht ermittelt werdenkönnen. Für die Aus=
legung der Gemeindeordnung ist dieses Verfahren, so sehr es das Zustandekommen des Gesetzes
geförderthabenmag, höchstverhängnisvollgeworden16. Die zweiteLesungwurdeam 5. August 1868
beendet15.

Die pfälzischenAusschußmitgliederKolb und Soyer hatten inzwischenmit demEntwurfe
einer Gemeindeordnungfür diePfalz sichbeschäftigte. Auf Grund von Beratungen, welchehierüber
unter demVorsitzedesStaatsministers desInnern zu Speyer stattgefundenhatten17,brachtensodann
die genanntenAbgeordneteneinenEntwurf in Vorlage 8, derin derAusschußfitzungvom3. Dezember
1868 erledigt wurde.

Hieran reihte sichvom 7.—9. gleichenMonats eine Durchsichtder Beschlüssezweiter Lesung
über die Gemeindeordnungfür die Landesteilediesfeits desRheins 1.

Die Subkommissionstellte hiernach einen Entwurf dritter Lesung und einen Entwurf der
pfälzischenGemeindeordnungfertig 20.

Auf Grund dieserVorarbeiten erfolgtedann in der Abgeordnetenkammerdie Beratung über
den ersteren Entwurf in den Sitzungen vom 17., 18., 19. und 21., jene über den letzteren Entwurf
in den Sitzungen vom 21. und 22. Dezember186821.

Die Kammer der Reichsräteberiet, nach vorgängigerVerhandlung in einer Ausschußsitzung
vom 22. Februar 1869223,über die Gemeindeordnungfür die Landesteile diesseits des Rheins in
fünf Sitzungen vom 8.—12. März gleichen Jahres?. Die Beschlüsse der ersten Kammer ergaben
eine nicht unerheblicheZahl von Meinungsverschiedenheitenzwischendieserund der Kammer der
Abgeordneten. Der Ausschuß der letzterenberiet hierüber in drei Sitzungen vom 16.—18.2“, die
Kammer in der Sitzung vom 22. gleichenMonats?5. Da die Abgeordnetenkammernur teilweise
den Beschlüssender Kammer der Reichsrätesichfügte, so ging der Entwurf an letzterezurück. Die
BeschlüssederErstenKammer in derSitzung vom3. April 186926 ließen trotzdesEntgegenkommens
in der Mehrzahl der Fälle noch einigePunkte des Zwiespaltes übrig. Diese mindertensichdurch
die Beschlüsseder Abgeordnetenkammervom 6. gleichenMonats? bis auf drei, hinsichtlichwelcher
nunmehr die Kammer der Reichsrätein der Sitzung vom 10. gleichenMonats nachgab#s.Hiermit
war Gesamtbeschlußerzielt.

In derselbenSitzung beriet die Kammer der Reichsräte über den Entwurf der pfälzischen
Gemeindeordnungnach der Fassung der Abgeordnetenkammer26. Auch hier stelltesicheine Anzahl
Abweichungenvon denBeschlüssenderZweitenKammer heraus36. Infolge derBeschlüssederKammer
derAbgeordnetenvom 14.31und derKammer derReichsrätevom 20. April 186977ergab sichjedoch
gleichfalls Einigung.

1 Verh. d. bes.Aussch.Abt. II S. 611, 613.
12 S. denselben ebenda Abt. I S. 343f.
138A. a. O. Abt. II S. 615.
14Auch der Berichterstatterd. K. d. R.N. Frhr. v. Thüngen klagte(Beil.Bd. V S. 533),

daß „eine eigentlicheöffentlicheVerhandlung über denGes.Entw., die eine zusammenhängendeBe=
lehrung hätte bietenkönnen,gar nicht stattgefunden“habe.

18S. den Entw. nachden BeschlüssenzweiterLesunga. a. O. Abt. 1 S. 367 ff.; dann Zu=
sammenstellung S. 409ff.

16Vgl. a. a. O. Abt. II S. 673.
1 2#0%½O. Abt. II S. 683 u. C. L. F.Medicus, Gem,Ordn. f. d. Pfalz S. 6f.
18S.denfeiben a. a. O. Abt. I S. 393ff.
15°A. a. O. Abt. II S. 697ff.
2%S. den ersterena. a. O. Abt. 1 S. 533ff., den letzterenebendaS. 559 ff.
!1 Sten.Ber. V S. 8—104.
:2 Beil. Bd. V S. 534ff. Dazu Vortrag desReichsratesFrhr. v. Thüngen ebendaS. 289f.
?2Prot.Bd. VI S. 213—764.
24 Verh. d. bes. Aussch. Abt II S. 729 ff., Zusammenstellung der Beschlüsse S. 751ff.
25Sten.Ber. VI S. 79—1
26Prot.Bd. VII S. 266—t#
27 Sten.Ber. VI S. 167—179. Dazu Verh. des bef. Aussch. Abt. II S. 763f.
18Prot.Bd. VII S. 386—400. * Prot.Bd. VII S. 367—236.
70Beil. Bd. VI S. 365ff. 31 Sten.Ber. VI S. 216—219.
*2Prot. Bd. VIII S. 95.
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520 3. Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt,2. Hauptstück. —m.1
Hiernach ergingenunterm 29.April 1869 die beidenGemeindeordnungenfür die Landesteile

diesseits des Rheines und für die Psalz?“", welche am 1. Juli gleichen Jahres in Kraft traten?.
Aus der Darstellung des geltenden Gemeinderechteswird ersichtlich werden, daß die Gemeinde=

ordnungen von 1860 einen Fortschritt in der politischen Entwicklung des Landes bedeuten, dessen
Wert hochanzuschlagenist. Nicht minder aber wird sichergeben,daß die Art derEntstehungjener
Gesetze und deren mehrfache Umarbeitung im Laufe der Landtagsverhandlungen sehr wesentliche
Mängel im einzelnen erzeugt hat. Auf dieseWeise ist es gekommen, daß die Gemeindeordnungen
zu denjenigenunsererneuerenLandesgesetzegehören,welcheder Auslegung die größtenSchwierig=
keitendarbieten.

Eine schonvom folgendenLandtage beantragteAbänderung des Artikels 6 der Gemeinde=
ordnung für die LandesteilediesseitsdesRheines? wurde im Landtagsabschiedeam 18. Februar
18717/ abgelehnt.

Dagegenmachtedie Einführung des Reichsstrafgesetzbuchesund desReichsgesetzesüber die
Erwerbung und den Verlust der Bundes= und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 18703 einige Ab=
änderungenbeiderGemeindeordnungennotwendig,welchedurchzweiGesetzevom 19 Januar 1872
erfolgten. Weitere Anderungen mit Rücksicht auf die Einführung der Reichswährung brachte das
Gesetzvom 8. November187336. Anderungender Gemeindeordnungensind außerdemnochinfolge
der Einführung einer Verwaltungerechtspflege durch das Gesetzvom 8. August 1878 bewirkt worden.
Ferner durchdas Gesetzvom 14. März 1890, die Abänderung des Artikels 33 der Gem.O. für die
Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 betr.“, durch die Kgl. Deklaration vom
17. Juni 1896"1, durch das Ausführungsgesetz zum B.G.B. vom 9. Juni 1899, das Abmarkungs=
gesetzvom 30. Juni 1900"3, das Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902“, das Gesetzvom 6. Juli
1908,die Anderungender Gemeindeordnungenusw. betr."5,dasGemeindewahlgesetzvom 18.August
1908¼, das pfälzische Städteverfassungsgesetzvom 15. August 1908“ und das Umlagengesetzvom
14. August 1910".

Zweites Hauptstück.

Rechtliche Stellung der Ortsgemeinden #.
§*107. Begriff, Namen und Wirksamkeit der Ortsgemeinden?. Die Orts=

gemeindeist die kraft gesetzlicherNotwendigkeitbestehendenächsteund unmittelbare3 Ver=
einigung von Staatsangehörigen auf einem abgegrenztenTeile des Staatsgebietes,
welche in Unterordnung unter die Staatsgewalt, jedoch innerhalb der gesetzlichen
Schranken selbständig,öffentlicheAufgaben zu erfüllen hat und durch ihre Organe in

33G.Bl. S. 865, 1009.
“ Diessf. G.O. Art. 205 Abs. I, pf. G.O. Art. 128 Abs. I Kommentare zur diess. G.O.

von G. v. Kahr, München189 ff., und von Th. v. Hauck u. Fr. Lindner, 3. Aufl., München
1901, Handausg. von K. Weber, in 10. Aufl. besorgt v. C. A. v. Sutner, München 1913:
K. Helmreich und K. Rock, Bayer. Gemeindeordnung,Ansb. 1912;Kommentarezur pfälz. G.O.
von C. L. F. Medicus, Nördlingen 1869, u. von H. v. Wand, 2. Aufl., Kirchheimbolanden 1894.
Außerdem ist die bayerischeGemeindezeitung (München 1891ff.) zu erwähnen. Agl. auch die Angaben
bei G. v. Kahr a. a. O. I S. 33 ff.

35 Antrag des Abg. Freytag. S. darüber Repert. über die Landtagsverh. 1870/71 S. 2.
56G. Bl. 1870/71S. 297, 15. 3:Ugl. oben§ 36N. 23.
38G.Bl. 1871/72S. 197,205. Dazu Landtagsverh.1871/72K. d. Abg.Beil. Bd. 1 S. 439ff.

(Entwürfe),565ff., Sten.Ber. 1 S. 204ff.; K. d. R.N. Beil. Bd. 1 S. 56 ff., Prot. Bd L S. 90ff.
36Die Bestimmungvon Geldstrafenu. einigen Geldsätzennachder Reichswährungbetr. G.

u. V.Bl. S. 665. — Über einen Antrag auf Anderung des Art. 55 der diess. G.O. Verh. d. Land=
tags 1875/76 K. d. Abg. Sten. Ber. I S. 413 ff., K. d. R.R. Prot. Bd. I S. 280 ff.

1°G.V. Bl. 1890 S. 111. 41G.V. Bl. 1896S. 295.
* G.V. Bl. 1899 Beil. zu N. 28 S. 53.
"3 G.V.Bl. 1900S. 553. 4 R.G.Bl. 1902 S. 303.
45G.V. Bl. 1908 S. 333. “ G. . Bl. 1908 S. 424.
"* G.. Bl. 1908 S. 471. “. G.V. Bl. 1910S. 581.

[(F107) 1 Das auf Grund der letzten Volkszählung vom 1. Dez. 1910 vom K. statist. Landesamte
herausgegebeneGemeindeverzeichnis zählt 7984 Ortsgemeinden.Hier sind auch die Gemeinden
mit mehr als 4000 Einwohnern mit Rücksichtauf das Verhältniswahlrecht besonderszusammengestellt

Schriften sind angegeben bei H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts, 1 S. 410
Anm. 1; E. Löning, Lehrb.desdeutschenVerwaltungsrechts,S. 153Anm. 6; vgl. auchG. Jellinek,
System der subj. öffentl. Rechte, Freiburg i. B. 1892, S. 262 ff.

Do. h. sie hat keine anderen gleichartigen Verbände unter sich.
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§107 dw Begriff, Namen und WirksamkeitderOrtsgemeinden. 521
ihrem BezirkeeineöffentlicheGewalt ausübt. Die Ortsgemeindeist zugleichöffentliche
Körperschaft“und Persönlichkeitdes bürgerlichenRechtes. Unter gewissengesetzlichen
Voraussetzungen können neue Ortsgemeinden entstehenund bestehendeOrtsgemeinden
untergehen. Hiervon wird besserin anderemZusammenhange?gehandelt.

Jede Gemeinde hat einen amtlichen Namen, der in der Regel vom Namen
der Ortschaftoderdes Ortes geschichtlichübernommen,in das amtlichgeführteOrts=
verzeichnisaufgenommenund auchfür die Bezeichnungder unterenStaatsbehördebe=
stimmendist. Über das Recht der Ortsnamenänderung fehlt es an gesetzlichenVor=
schriften. Die Selbstbenennungist zwar im Selbstverwaltungsrechteenthalten, nach
bestehenderUbung aber an staatliche Genehmigung gebunden. Zur Feststellung des
richtigenNamens ist das Staatsministeriumdes Innern zuständigs.

Der Umkkreisder gemeindlichenWirksamkeitergibt sichdurchdie Untersuchungdes
Begriffs der Gemeindeangelegenheiten.Der Begriff der Gemeindeangelegenheitenim
weitestenWortsinne umfaßt alle jeneAngelegenheiten,die von den Gemeinden unmittel=
bar besorgtwerden. Innerhalb diesesGebietes ist ein doppelterWirkungskreis der Ge=
meinden?zu unterscheiden:ein eigener,die Gemeindeverwaltung,und ein übertragener,
die Besorgung staatlicherVerwaltungsgeschäftes.

Der eigeneWirkungskreisderGemeindenwird in denGemeindeordnungenmit den
Worten „eigentlicheGemeindeangelegenheiten“bezeichnet.

DerenBegrif decktsichnicht mit jenemderGemeindebedürfnisse.Denn zu letzterengehörenalle
Bedürfnisse,welcheaus Gemeindemittelnzu befriedigensind, gleichviel ob sie im Bereicheder eigenen
GemeindeverwaltungoderderdenGemeindenübertragenenVerwaltung liegen. Es kannaljo aus dem
Umstande,daß dieGemeindefür irgendwelcheZweckefinanziell aufzukommenhat, niemals ein zwin=
genderRückschlußdarauf gemachtwerden,daß dieseZweckezu den eigentlichenGemeindeangelegen=
heiten gehören.

Auchdie Begriffe dereigentlichenGemeindeverwaltungund dergemeindlichenSelbstverwaltung
find keineWechselbegriffe.Das Gebiet des gemeindlichenSelbstverwaltungsrechtesumfaßt vielmehr
alle Verwaltungsbefugnisse,gleichviel ob sie innerhalb des Kreises der gemeindlichenoder der staat=
lichen Verwaltung liegen, welchedieGemeindekraft Gesetzesund selbständig,d. h. unabhängigvon
dem beliebigenEingreifen der Staatsverwaltung, ausübt?.

Mit der Bestimmung desBegriffes der eigentlichenGemeindeangelegenheitenist es
in beidenGemeindeordnungenziemlichmangelhaftbestellt. Die Gemeindeordnungen
gebenin demArtikel, welcherdenAbschnitt„von denGemeindebedürfnissenunddenMitteln
zu deren Befriedigung“ eröffnet10, ein ziemlich buntes Verzeichnis gemeindlicher„Ob=
liegenheiten“.Aus demWortlaute dieserArtikel ist indessensofort klar, daß das fragliche
Verzeichnisfür die Feststellungdes Begriffesder eigentlichenGemeindeangelegenheiten
unbrauchbarist. Es wird dort nur zumAusdruckegebracht,daß die Gemeindenden
Aufwand für dieseDinge zu bestreitenhaben. Aber damit ist die Frage nicht beant=
wortet, ob und inwieweit dieselbender eigentlichenGemeindeverwaltung anheimfallen.
Auch in jenenArtikeln der Gemeindeordnungen,welcheunter die Überschrift „eigentliche

Beide G.O. Art. 1. 5 Unten § 109.
6 Val. Entschl. d. St. M. d. J. v. 29. Jan. 1903 Nr. 1681. Die jeweilig neue deutsche

Rechtschreibungist auf die Schreibweiseder Gemeinde=und Ortsnamen im allgemeinenebensowenig
anwendbar wie bei Familiennamen. Entschl. d. St. M. d. J. v. 20. März 1903 N. 6167. Bl. f.
adm. Pr. Bd. 53 S. 145.

7 Vgl. darüber G. v. Kahr I S. 760.
8 Vgl. oben § 105 N. 9. Vgl. Weber IV S. 549, 742, VI S. 166, VII S. 104, 487;

G. v. Kahr 1 S. 100, 116ff.
? Der Begriff derSelbstverwaltung gehört bekanntlichzu denumstrittenstendesStaatsrechtes.

Eine Anführung der einschlägigenLiteratur kann hier wohl unterbleiben. Aus neuererZeit sind
insbes.die Erörterungenvon H. Rosin, Annalen des deutschenReiches 1883, S. 305ff, hervor=
brden, der zutreffend darlegt, wie mit dem Worte Selbstverwaltung zwei rechtlich verschiedene

egriffebexrichnel werden. Rosin sagt richtig, daß nur die Verwaltung der Selbstverwaltungs=
körperSelbstverwaltung im nechlewissesschafolichenSinne heißen könne. Bgl. auch O. Gluth,
die Lehre von der Selbstverwaltung im Lichte formaler Begriffsbestimmung,Wien 1887, u. dazu
O. Mayer, Acchiv f. öff.Recht, III S. 482ff.; sernerE. Neukamp, ebendaIV S. 377ff., 525ff.

5ô(SBlodie die Selbstverwaltung als Rechtsbegriff,Wien u. Leipzig 1894. WeitereLit. Angaben
oben 3 N. 1.

n Diess. G.O. Art. 38, pfälz. G.O. Art. 29.
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Gemeindeangelegenheiten“eingereiht sind1, findet sich keine Begriffsbestimmung der
letzteren12.Demnacherübrigt nichts, als denBegriff der eigentlichenGemeindeangelegen=
heiten auf wissenschaftlichemWege aus dem gesamtenInhalte unseresGemeinderechtes
zu ermitteln18. Beide Gemeindeordnungen erklären die Gemeinden als öffentliche
Körperschaftenmit dem Rechte der Selbstverwaltung nach Maßgabe der Gesetze. Die
Gemeinden besitzendemgemäßinnerhalb der gesetzlichenSchranken Handlungsfreiheit.
Sie sinddahernicht bloß zu demzuständig,wozu sieausdrücklichzuständigerklärt werden,
sondernauch zu dem, was ihrer Zuständigkeitnicht entzogenist. Hiernach gehört dem
eigenenWirkungskreiseder Gemeindenunbedingtalles an, was ihnenwedergesetzlichzu
tun gebotennoch gesetzlichzu tun verbotenist. Gesetzlichverboten aber ist ihnen ins=
besonderejedeEinmischung in Geschäfte,die nach der öffentlichenRechtsordnungin den
Wirkungskreis der staatlichenBehördenoderandererKörperschaftenals derOrtsgemeinden
gehören15. Den Kern des eigenengemeindlichenWirkungskreisesaber bildet die Führung
des Gemeindehaushaltes,d. i. die Verwaltung des Gemeinde=und örtlichen Stiftungs=
vermögensund die Bestimmung darüber, mit welchenMitteln sowohl den von der Ge=
meindefreiwillig übernommenen,als auchdenihr gesetzlichobliegendenAufgaben zu ge=
nügensei 16. Zu den eigentlichenGemeindeangelegenheitengehört endlich auch die ge=
meindlicheGeschäftsführung17, demnachdie innere Organisation, die Bestellung der
Gemeindebedienstetenund die Ordnungdes Geschäftsganges,soweitdas Gesetzhierzu
Spielraumläßt ½5.

Die Verwaltung der eigentlichenGemeindeangelegenheitenstehtder kollegialen Ge=
meindebehördevorbehaltlich der Befugnisseder Gemeindevertretungbzw. Gemeindever=
sammlung zu1..

Das RechtzumErlassevon Gemeindestatuten(„statutarischenBestimmungen“)20,
d. h. von allgemein verbindlichenRechtssatzungen,kommt den Gemeinden und deren
Organen innerhalb des Bereichesder eigentlichenGemeindeangelegenheiteninsoweit zu,
als es ausdrücklichvom Gesetzeihnen zugeschriebenoder in einerVerfügungsfreiheit, die
ihnen das Gesetzeinräumt, mit enthaltenist21. Ein allgemeinesRecht der Selbstgesetz=
gebungläßt sichfür die Gemeindennicht behaupten. Ein solcheskann insbesonderenicht
aus der allgemeinenFormel gefolgert werden, mit welcherdie Gemeindeordnungendie
rechtlicheStellung der Gemeindeumschreiben.Denn in demRechteder Selbstverwaltung
liegt an sich noch nicht das Recht der Selbstgesetzgebung?2.

Die Fälle, in welchenGemeindestatutenzulässigsind, stehenunter keinergrundsätz=
lichenRechtsregel,könnenalso nur je an ihremOrte erörtert werden. Ebenso gibt es

11Diesf. G. O. Art. 84—91, 130—137;pfälz. G.O. Art. 68—70.
12In Art. 91, 137 der diess.,Art. 70 der pfälz. G.O. sind sogar Gegenständeerwähnt, die

ganz sichernicht zu den eigentlichenGemeindeangelegenheitengehören.
- r pierher auchEntsch.d. V. G.H.s s 7 652.

tt.
15Vgl. diesf. G.O. Art. 157 Abs. I Ziff.1, pfälz. G.O. Art. 89 Abs. I Ziff. 1.
16Hierüber ist im Finanzrechtedas Näherezu sagen.

Vgl. auchEntsch.d. V.G.H.s XIV S. 145.
18In unmittelbarenStädten hat der Magistrat jährlich nachbeendigterPrüfung und Be=

scheidungder RechnungeneinenBericht über dieErgebnisseder gesamtenVerwaltung desverflossenen
Rechnungsjahres und über den Stand der Gemeindeangelegenheiten(Verwaltungsbericht) durch den
Druck zu veröffentlichen. In den übrigen Gemeinden mit Stadtverfassung und in den Gemeinden
der Pfalz hat die Gemeindebehördedie wesentlichenErgebnisse der Gemeinde- und Stiftungsrechnungen
jährlich nach beendigterRechnungsprüfungin ortsüblicherWeise bekannt zu geben. Diess. G.O.
Art. 90, pfälz. G.O. Art. 69 Abs. VI.

19Diess. G.O. Art. 84, 130; pfälz. G.O. Art. 54.
20Die Ansdrücke„statutarischeBestimmungen“und „statutarischerBeschluß" kommenin der

diess.G.O. Art. 84, 130 und 147 Abs. 1 vor, werdenjedochnirgends näher erläutert. Die pfälz.
G.O. tenn den Namen nicht, wohl aber die Sache.

21 Uberdie BedeutungsolcherStatuten Entsch.d. V.G. H.#X S. 385.
22 Auf Art. 1 der G.O. beruft sich der Aufsatz Bl. f. adm. Praxis XXI S. 308; ebenso

G. v. Kahr, Kommentar, 1 S. 49 u. Anm. 19. Die tatsächliche Vedeutung der Meinungs-
verschiedenheit ist übrigens nicht sehr Veß= Insbesondere läßt sich ein allgemeines Recht der
meinden,ihre Rechtsstreitigkeitendurch Akteder Selbstgesetzgebungvor gemeindlicheSchiedsgerichte
nachR.Ziv Pr. O. § 1048 zu verweisen,nicht behaupten.
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8 107 Begriff, Namen und Wirksamkeitder Ortsgemeinden. 528

keinedurchgreifendeRegel überdieZuständigkeitzumErlassesolcherStatuten. Nur so=
viel ist zu bemerken,daß statutarischeBeschlüssein derselbenForm zu fassensind wie
sonstige Beschlüsseder gemeindlichenOrgane75.

Die Gemeindestatutenals GesetzgebungsaktederGemeindein ihremeigenenWirkungs=
kreise sind von den ortspolizeilichenVorschriften zu unterscheiden,welch letztereGesetz=
gebungsakteder Gemeinde im übertragenenWirkungskreisesind?“.

Die Tätigkeitder Gemeindenin ihremeigenenWirkungzkreiseistregelmäßigeine
freie, d. h. nur gebundendurch die Pflicht des Gehorsams gegendas Gesetzund unab=
hängig von dembestimmendenEingreifen staatlicherVerwaltungsbehörden. Ein solches
kann nur stattfinden,um den Gehorsam gegendas Gesetzzu erzwingen. Die staatliche
Tätigkeit, welchedieses Ziel verfolgt, ist die Staatsaufsicht.

Diese Regel wird indessendurch eineMehrzahl von Ausnahmen durchbrochen,die
fast durchwegauf demGebiete der gemeindlichenFinanzverwaltung liegen. Diese Aus=
nahmen? können,da sie aus keinemallgemeinenRechtsgrundsatzeabgeleitetsind, auch
nur einzeln am treffendenOrte näher behandeltwerden. Sie haben das Gemeinsame,
daß hier die Gemeindenbei ihren Willensakten an die vorherigeGenehmigungder vor=
gesetztenVerwaltungsbehördegebundensind. Diese Genehmigungaber kannnachfreiem
Ermessenerteilt oderversagtwerden26. Es bestehtmit andernWorten in dengedachten
Fällen eineStaatskuratel über die Gemeinden?!,die indessenvondenGemeindeordnungen
unter der BezeichnungStaatsaufsicht mitbegriffenwird. Überall da, wo die staatsauf=
sichtliche Genehmigung notwendig ist, ist deren Vorhandensein ein Erfordernis der
Rechtsgültigkeit des gemeindlichenWillensaktes28.

Die Staatsaufsicht über die Verwaltung der eigentlichenGemeindeangelegenheiten
ist teils einesolche,welchevon Amts wegengeübtwird, teils eine solche,welchenur auf
Anrufen einer Partei sich geltendmacht.

Die Staatsaufsicht von Amts wegen2° hat die doppelteAufgabe, zu verhindern,
daß seitens der Gemeindenetwas geschieht,was den Gesetzennicht gemäß ist, und zu
erzwingen, daß seitens der Gemeindendasjenigegeschieht,was die Gesetzevon ihnen
verlangen.

Die Staatsaufsicht von Amts wegen erstrecktsichdemzufolgedarauf:
1. daß von den Gemeindendie gesetzlichenSchrankenihres Wirkungkreises nicht

zum Nachteiledes Staates3° überschrittenwerden;
2. daß die gesetzlichenVorschriftenbeobachtetwerden,durchwelchedasErmessender

Gemeindebehördeninnerhalb ihres Wirkungskreisesbeschränktist 31;

23 Bl. f. adm. Praxis XXI S. 312.
4 Val, über denUnterschiedA. Luthardt, Bl. f.adm. Praxis, XX S. 231ff.
25 Diesf. G.O. Art. 159, pfälz. G.O. Art. 91 zählen eine Reihe solcherFälle „außer den

durch Gesetzbesonders be eichuetenFällen“ auf. Solche weitere Bestimmungen finden sich diesf. G.O.
Art. 26 Abf. II, 31 Abe III, 48 Abs. II, 63 Abs. 1,III, 64 Abs. I, 66 Abs. III, 67, 69 Abfs.I,
107 Abs. III, 141 Abs. VI, 153 Abs. IX; pfälz. G.O. Art. 19 Abs. II, 47 Abs. I, III, 48 Abs. I,
50 Abs. III, 51, 53 Abs. I, 75 Abs. VIII.

26Entsch.d. V.G. H.s II S. 214, III S. 701, IV S. 478.
7 Val. Verh. d. bes. Aussch. Abt. II S. 733 Sp. 1, wo bei Erörterung des Art. 32 (ietzt31)

der diess.G. O. von Kuratelgenehmigungund Kuratelbehördegesprochenwird.
:# Dieser Satz ist von ausnahmsloser Gültigkeit, und es ist unstatthaft, einen Unterschied

zwischen Privatrechtsgeschäften und sonstigenWillensakten der Gemeinden zu machen, wie dies Bl. f.
adm. Praxis XXIII S. 1ff. versucht wird. Vgl. hierzu v. Seydel 2. Aufl. II S. 22.

Vgl. hierher G. v. Kahr a. a. O. II S. 77;M. Frhr. v. Pölnitz, Das Selbstverwaltungs=
recht der Gemeindenusw., S. 78 Anm. 246 (übereinstimmend),Bl. für Rechtsanw. XXXV
S. 398f. (and.Ans.), XXXVIII S. 126f.

29 Offizialeinschreitung.
3° D. h. unter Verletzung der Zuständigkeit staatlicher Behörden. Die Vorschrift hat nur die

WahrnehmungderZuständigkeiten,nichtmaterielleBenachteiligungenz. B. desStaatsärars im Auge.
Ebenso G.v. Kahr II S. 35. A. M. A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis XXII, S. 150f.

51 Wie A. Luthardt a. a. O. S. 156 richtig bemerkt, beziehtsichdieseBestimmung nicht
auf solche Vorschriften d. G.O., „welche nicht wirkliche Beschränkungen, sondern bloße Verwaltungs=
grundsätzeaussprechen,welchegegenüberden Gemeindebehördenmehr den Charakter eines guten
Rates tragen". EbensoG. v. Kahr lI S. 36. Uber das Verhältnis der Bestimmung zu den
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3. daß die gesetzlichenöffentlichenVerpflichtungen der Gemeindenerfüllt werden;
4. daß die gesetzmäßigenVorschriftenüberdieGeschäftsführungbeobachtetwerden3°7.
Da die Handhabung der Staatsaufsicht in eigentlichenGemeindeangelegenheiten

formell einestaatlicheVerwaltungstätigkeit ist, nicht aber demGebieteder Verwaltungs=
rechtspflegeangehört, so könnenVerwaltungsrechtssachennicht im Wege des aufsichtlichen
Einschreitens zum Austrage kommen33. Das Aufsichtsverfahren kann also nur dazu
dienen, im VerhältnissezwischenGemeindeund Staat die Befolgung der staatlichen Ge=
setzedurchdie ersterezu bewirken,niemalsaberdazu,öffentlichesRecht festzustellen3/",
das zwischender Gemeindeund einemDritten bestrittenist. Sachlich haben jedoch die
Aufsichtsbeschlüssefür die Gemeindendie Natur rechtlicherEntscheidungenund sind da=
her der Rechtskraft fähigs'.

Das aussichtlicheEingreisenvonAmts wegenkannnur stattfinden,wennauf seiten
der Gemeinde eineGesetzesverletzungvorliegt, die unter einender oben angeführtenGe=
sichtspunktefällt 36, unter dieserVoraussetzungaber auchdann, wenn die Handlung oder
Unterlassungder Gemeinde nur einen Einzelnen benachteiligt37.

Die Staatsaufsichtin eigentlichenGemeindeangelegenheitenwird unter oberster
Leitung des Staatsministeriums des Innern von den allgemeinenVerwaltungsbehörden,
in erster Instanz regelmäßig von den Bezirksämtern ausgeübt. Gegenüber unmittel=
baren Städten bilden die Kreisregierungen, Kammern des Innern, die ersteAussichts=
instanz. Die übrigen Gemeindenmit Stadtverfassung stehenzwar unter der unmittel=
baren Aufsicht der Bezirksämter, aufsichtlicheZwangsbeschlüssegegendiese Gemeinden
sind jedochin ersterInstanz durchdie Kreisregierungen,Kammerndes Innern 8, zu
erlassen35. Die Kreisregierungen haben da, wo ein positives aufsichtlichesEingreifen
stattfindet,kollegial zu beschließen". .

Die vorgesetztenVerwaltungsbehördenhabenzumZweckeder Handhabungder
StaatsaufsichtdasRecht,von der TätigkeitderGemeindebehördenKenntniszunehmen,
und insbesonderedie Befugnis der Amts= und Kassenuntersuchung"!.

Das Verfahren der Aufsichtsbehördenist ein verschiedenes,je nachdemes sichum
ein negatives oder um ein positives Eingreifen der Staatsaufsicht handelt.

Bezüglichdes negativenEinschreitensder StaatsaufsichtgeltenfolgendeBestim=

Art. 31,32 der diesf. G.O. vgl. Bl. f. adm. Praxis XXVIII S. 198ff., 337ff., 345 ff.(A. Lut=
ba##t XXIX S. S81ff. S. auch ebendaXXX S. 79f. Ein Beispiel Entsch. d. V.G.H.sIII

Diesf. G.O. Art. 157 Abs. I, pfälz. G. O. Art. 89 Abs. I. Vgl. hierherinsbes.den Auf=
satz von A. Luthardt. Ml. f. adm. Praxis, XXII S. 145 ff., 161 ff. S.auch ebenda XXII1
S. 85 f., u. dagegenXXI S. 80; ferner XXI S. 255f. (Gemeindebauwesen)und G. v. Kahr II

s3 Entsch.d. V. G.H.s #S. 95, 281, II S. 413, 494, III S. 94 Noch wenigerkannnatürlich
durch eine staatsaufsichtliche Entscheidung in einer Distriktsgemeindeangelegenheit ein verwaltungs=
gerichtlicherAusspruch über die Verbindlichkeiten einer OrtsgemeindeAlroffen und auf Grund

dessengegenletztereaufsichtlichvorgegangenwerden. Ensch.d. V. G. H.s II S. 111.
Val. die Ausführungen Entsch. d. V.G. H.b31I S. 417.

* os Vgl. die Ausführungen oben § 80 N. I7, § 94 N. 11ff. Ferner Entsch.d. V.G. H.s II
S. 508 f.

zZuweit geht dieBehauptung, daß dieAufsichtsbehördenvon Amts wegennicht bloß dann
einzuschreiten haben, wenn die Verletzung einer bestimmten Vorschrift in Frage steht, sondern auch,
wenn eine Gemeindebehörde ihren allgemeinen Verwaltungspflichten zuwiderhandelt. Gewiß muß
jedeGemeindeverwaltungdie gemeindlichenAngelegenheitenwie ein bonus paterfamilias verwalten;
aber die Gemeindeverwaltungist als paterlamilias auchsui juris und stehtwederunter potestas
bachgnter * wo nicht das Ges. dies ausdrücklichverfügt. Vgl. Edel, Verh. d. bes.Aussch.,

: Abs. IV desArt. 157 bgw.89 enthält keineEinschränkungdes Abs. I, sondernnur einen
Hinweis auf Art. 163 bzw. 93. Vgl. A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XXI S. 294 Anm.“
299ff., XXII S. 164ff.

u8Uber einen gescheitertenVorschlag auf Abänderungvgl. 2. Aufl. § 153 N. 42.
* Diess. G.O. Art. 154, 160, pfälz. G.O. Art. 86, 87.

Diess. G.O. Art. 157 Abs. VI. Entsch.d. V.G.H.# XlIII S. 395 (137 Abs. II derForm.=
Verordn. vom 17. Dez. 1825 ist hier nicht anwendbar).

41 Diess.G.O. Art. 157 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 89 Abs. II. Letzterefügt bei: „vorbehaltlich
der den Finanzbehördenin bezug auf die Visitation der EinnehmereienübertragenenBefugnisse.“
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mungen. Nimmt dieStaatsaufsichtsbehördewahr, daßvongemeindlichenOrganenge=
setzwidrigeBeschlüssegefaßt"s worden sind43, so ist unter Vorsetzungeiner angemessenen
Frist die Aufforderung zur Zurücknahmedieser Beschlüssezu erlassen"". Wird dieser
Aufforderung nicht nachgekommen,so sind die betreffendenBeschlüssevorbehaltlich des
Beschwerderechtesder Gemeinde außer Wirksamkeit zu setzen . Werden die gesetz=
mäßigen Vorschriften über die Geschäftsführungverletzt,so ist die Gemeindebehördezu
deren Beobachtung auszufordern und nötigen Falles durch Disziplinarmaßregeln an
zuhalten“.

Das positive Einschreiten der Staatsaufsicht““ ist durch nachstehendeVorschriften
geregelt.Unterläßt eine Gemeinde,die ihr gesetzlichobliegendenVerpflichtungen zu er=
füllen 18, so ist sie unter Angabe des Gesetzesaufzufordern“, binnen angemessenerFrist
die Beschlüssezu fassen,welchezur Erfüllung ihrerVerpflichtungerforderlichsind. Wird
innerhalb der vorgesetztenFrist die gesetzlicheNotwendigkeit, der Umfang oder die Art
der Leistung bestritten, so hat die zuständigeBehörde hierüber vorbehaltlich des Be=
schwerderechtesder Gemeinde Beschluß zu erlassen. Dabei ist auf die Leistungsfähigkeit
der Gemeinde besondereRücksichtzu nehmen?7". Wird die endgültig festgestellteVer=
pflichtung innerhalb angemessenerFrist nicht erfüllt, so hat die Staatsbehördean Stelle
der Gemeindebehördedie Verfügungen zu treffen, die zum Vollzuge nötig sind. Sie hat
also Handlungen der Gemeindeverwaltungvorzunehmen. Insbesondere ist sie befugt,
die etwa erforderlicheUmlage anzuordnenund derenErhebung auf Kosten der Gemeinde
zu veranlassen"1. Die gleichenBefugnisse stehender Aufsichtsbehördezu, wenn die Ge=
meindeeineVerpflichtungnichterfüllt,diedurchrechtskräftigeEntscheidungim bürgerlich=

4 Ein andererFall ist der, wennBeschlüssegesetzwidriggefaßtwordensind. Formell nichtige
Beschlüssesind ohnediesunwirtsem und daher eine Aufforderungzur Zurücknahmegegenstandslos.
Vgl. Bl. f. adm. Praxis XXXVI S. 186ff. v. Kahr II S. 39.

". Selbstverständlichist, daßes sichum VerletzungenöffentlichrechtlicherBestimmungenhandeln
muß. Gegen Verletzungenvon Privatrechten durchdie Gemeindenkönnendie Betroffenennur den
Richter anrufen. Vgl. Entsch.d. V.G.H. VI S. 83.

“ Von dieservorgängigenAufforderung kann nicht Umgang genommenwerden. Entsch.d.
V.G.H.s 1 S. 129.

Diess. G.O. Art. 157 Abs. III, pf. G.O. Art. 89 Abs. III. Nach dem Wortlaute der
angef.gesetzlichenBestimmungenund nach der rechtlichenBedeutungderAufsichtsverfügungen,welche
hier in Frage kommen,ist es völlig zweisellos, daß ein anfechtbarerAuffichtsbeschlußerst in jenem
Beschlussevorliegt, der den Gemeindebeschlußaufhebt. Die vorhergehende„Aufforderung“ entscheidet
gegenüberder Gemeindenoch gar nichts. Daß sich in derselbenallerdings bereits eine Rechts=
#Easfasfungkundgeben muß, und daß die Aussichtsbehörde, ehe sie die Aufforderung erläßt, sehr häufig
in der Lage sein wird, Darlegungender Gemeindebehördeeinzuholen,ist klar. All das ändert aber
nichts an der gesetzlichnotwendigenNatur derAufforderungals einerHandlung, diedas aufsichtliche
Einschreiten lediglich einleitet. Sie ist der Signalschuß für die Gemeinde, daß sie, wenigstens nach
Ansicht der Aussichtsbehörde,in verbotenemGewässersegelt. Aber mit dieserAufforderung ist noch
nichts von dem,was die Gemeindegetan hat, rechtlichbeseitigt. Der Gemeindestehtnochfrei, vor
der Aufsichtsbehördedie Gesetzlichkeitihres Tuns darzulegen, und die Aufsichtsbehördeist nicht be=
hindert, sich eines bessernbelehrenzu lassen. Ebensov. Kahr II S. 40. Mit vollem Rechtehat
eine M.E. vom 29. Mai 1885 Nr.742 gegendenV.G.H. an der bisherigenAuffassungfestgehalten.
Vgl. über die Frage A. Luthardt, 8 f. adm. Praxis, XXXVIII S. 49 ff., 231ff. (s. auch
S. 225ff.); M. Frhr. v. Pölnitz, das Selbstverwaltungsrechtder Gemeinden,S. 107Anm. 348,
Bl. f. adm. Praxis XLIII S. 268ff.; H. v. Wand, G.O. f. d. Pfalz, 2. Aufl., S. 524.
i 5 Dief. G.O. Art. 157 Abs. IX, pfälz. G.O. Art. 89 Abs. IX. Medicus S. 237; Wand

chrVgl. Entsch.d. V.G.H. XII S. 150, XIII S. 60.
Das Ges. fügt bei: „gesetzlichnotwendigeAusgaben in denVoranschlagaufzunehmenoder

erforderlichenFalles außerordentlichzu genehmigenoder die nötigen Gemeindedienstefür gesetzlich
notwendige Zwecke anzuordnen.“ Dies ist eigentlich nur eine beispielsweise Ausführung dessen,was
vorher bereits gesagtist. »

»«9BezüglichdieserAiissorderunggiltdasselbe,wasobenR.45erörtertist.Ubereinstiminend
(allerdingsimWiderspruchemitdera-a.O.behandelteiineueren(Entich-)Entsch.d-V.G.H.Sll
S. 419. Folgerichtig ist auchebendaII S. 508 ausgesprochenworden,daß für Einwendungengegen
solche Aufforderungen keine Ausschlußfrist läuft.

50 Entsch.d. V.G.H.s II S. 306, 717.
51Diesf. G.O. Art. 157 Abs. V—VII, pfälz. G.O. Art. 89 Abs. V—VII. Vgl. Bl. f. adm.

Praxis XXXV S. 398 f.
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rechtlichenVerfahren wegen einer Geldforderung52 oder im verwaltungsrechtlichenVer=
fahren festgestelltist53.

GegendieBeschlüssederAufsichtsbehördenersterInstanz über eigentlicheGemeinde=
angelegenheitenkönnendieGemeindeverwaltungen“"binnen vierzehnTagen Verwaltungs=
beschwerdeergreifenund dieselbesofortoderbinneneinerweiterenFrist von vierzehn
Tagen ausführen. Die BeschwerdegegenBeschlüsseder Bezirksämter geht an die vor=
gesetzteKreisregierung, Kammer desInnern, welchebeipositivemaufsichtlichenEingreifen
kollegial entscheidet75;dieBeschwerdegegenerstinstanzielleBeschlüssederKreisregierungen
an das Staatsministerium des Innern. Die zweiteInstanz ist die letzteVerwaltungs=
instanz. Jedoch kann gegen zweitinstanzielle Entscheidungender Kreisregierungen
Oberaufsichtsbeschwerdezum Staatsministeriumdes Innern erhobenwerden.

Außerdem ist den Gemeinden"s gegenstaatsaufsichtlicheVerfügungen der Kreis=
regierungen,Kammerndes Innern?, der Verwaltungsrechtswegeröffnet,wenndurch
solcheVerfügungen angeblichdas gesetzlicheSelbstverwaltungsrechtder Gemeinde ver=
letzt0, insbesonderewenn derselbeneine gesetzlichnicht begründeteLeistung auferlegt
worden ist. Solche Beschwerdengehenan denVerwaltungsgerichtshof, welcher in erster
und letzter verwaltungsgerichtlicherInstanz entscheidet#!. Sie könnengegenerst=und
zweitinstanzielleBeschlüsseder Kreisregierungen erhobenwerden.

Die StaatsaufsichtkannvonseitenDritter angerufenwerden,wenndieselbenbe=
haupten,daß durcheinenBeschlußeinerGemeindebehördeodereinerGemeindeversammlung
in einer eigentlichenGemeindeangelegenheitein Gesetzoder eine andere gültige Rechts=
vorschriftdes öffentlichenRechtes52zu ihremNachteile63verletztwordenseis#.#Wegen
bloßerInteresseverletzungen,die keineRechtsverletzungensind, kanndie Staatsaufsicht
nicht angegangenwerden65. ,

Der Begriff der eigentlichenGemeindeangelegenheitendarf hier nicht anders und
weiter gefaßtwerden, als er nachden früherenErörterungen reicht,und als er auchbei
der Staatsaufsichtzu verstehenist, die von Amts wegengeübtwird. Hiernachfallen
unter diesenBegriff nur Handlungender gemeindlichenVerwaltung. Dagegengehört
die EntscheidungöffentlichrechtlicherStreitigkeiten7, welchebei Führung der gemeind=

52R.Einf.Ges. z. Z.P. O. vom 30. Jan. 1877 8§15 Ziff. 3, Ausf.Ges. z. Z.P. u. Z.O. vom
23. Febr. 1879 Art. 9 Abf. 1I, III.

59 Diesf. G.O. Art. 157 Abs. VIII, pfälz. G.O. Art. 89 Abs. VIII. Entsch.d. V.G. H.s III
S. 503, Bl. f. adm. Praxis XXX S. 252.

5“ Magistrat, Gemeindeausschuß,Gemeinderat; nicht dagegeneinzelne Gemeindeangehörige
(Bl. f. adm. Kraris XXX S. 173ff., 252ff., Entsch,d. B.G. H.s 1 S. 417, 11 S. 12) und nicht
das Kollegium der Gemeindebevollmächtigtenoder dieGemeindeversammlung,tch. d. 88 II
* 08 " 5(4.XI S. 485; A. Luthardt, Bl. f. adm.Praxis, XXXVIII S. 257ff.). Ebenso
v. Kahr ..

Diess. G. O. Art. 157 Abs. VI, pfälz. G. O. Art. 89 Abs. VI. Entsch.d. V. G.H.s XIII
S. 395.

5 Diesf. G.O. Art. 161, pfälz. G.O. Art. 92.
5° Diess. G.O. Art. 154, pfälz. G.O. Art. 86. Verh. d. bef. Aussch. Abt. 1 S. 42 Sp. 1

(Begründung). Medicus S. 243f.; Wand S. 538; v. Kahr II S. 4. Vgl. auchdie allgemeinen
Erbrterungen oben§ 80 N. 19ff.

5s Vgl.obenN. 54. v. Kahr II S. 99.
55Entsch.d. V.G.H. II S. 45.
60 DiesesSelbstverwaltungsrechtkann nicht bloß gegenüberderGemeindeals solcher,sondern

auch gegenüberihren Verwaltungsorganen durchNichtbeachtungder Zuständigkeitsverhältnisseder=
selbenverletztwerden. Entsch,d. V. G.H.s XIII'S. 43.
» »Gef.voai8.Aiig.1878Art.103iss.2.DaziiG.v.Kahr,Koniinentar,S.l4lss;
L.Menzinger,Bl.f.adm.Pr.,Bl.58S.lss.,insbef.S.26ss.

«Entfch.d.V.G..slS.4037.
CDEntich.d.V.G..SlVS.129,Bl·f.adm. Yrakis XXX S. 212, 252ff.
" Diess. G.O. Art. 163 Abs. I, III mit 157 Abf. IV, pfälz. G.O. Art. 93 Abs. 1I,III mit

89 Abs. IV. A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XXXVIII S. 259 ff., vertritt die Ansicht, daß
nach Art. 163 auchein Beschwerderechtder Gemeindebevollmächtigtenbestehe.Tsldessenhandelt von
der Frage, wer ein Beschwerderechthat, nichtArt. 163, sondernArt. 157 Abs. IV, der auf Art. 163
verweist.

65 Bl. f. adm. Praxis XXVIII S. 399f. 56 Oben Anm. 10ff.
1 „Streitige Verwaltungssachen“sagt Art. 162 der diesf. G.O.
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lichenVerwaltungzwischendenGemeindenundandernRechtssubjektenentstehen,niemals
zu den eigentlichenGemeindeangelegenheiten.Gemeindebeschlüssein eigentlichenGe=
meindeangelegenheitensind daher stets Verwaltungsbeschlüsse,durch welchemöglicher=
weise der Rechtsstandpunktder GemeindegegenüberdemRechtsstandpunkteeinesAnderen
klar gestelltwird, siesindabernicht instanzielleRechtsentscheidungen.Sie könnenmithin
keine Rechtskraft im Sinne des Prozeßrechtes erlangen668. Durch Nichtanrufung der
Staatsaufsicht gegeneinenGemeindebeschlußtut also niemandseinerRechtslagefür den
Fall Eintrag, daß er über seineRechteund Pflichten mit der Gemeindein Streit kommt.

Es ergibt sich aber noch ein anderes. Auch die Staatsaufsicht, welcheauf An=
rufen geübt wird, bleibt stets Staatsaufsicht. Sie hat ebensowenigwie die Aufsicht,
welche von Amts wegenstattfindet,den Beruf, Verwaltungsrechtsstreitigkeitenzwischen
der Gemeindeund Dritten zu entscheiden.Streitigkeiten, zu derenEntscheidungder Ver=
waltungsrechtswegbestimmtist, könnenfolglich niemals im Aufsichtsverfahrenerledigt
werden. Die Aufsichtsentscheidungkann demnachda, wo eine streitige Verwaltungs=
rechtssachein Mitte liegt, nur auf Grund vorgängiger Entscheidungder letzterenoder
unter Vorbehalt und unabbrüchigdieser Entscheidungerfolgen.

Nur bei Festhaltungdieser Gesichtspunktesind die nun darzustellendenBe=
stimmungender Gemeindeordnungenmit jenenüber die Verwaltungsrechtspflegein Ein=
klang zu bringen"°.

Hiernach sind AufsichtsbeschwerdengegenBeschlüsseder Gemeindebehördenund
Gemeindeversammlungenvon der unmittelbar vorgesetztenVerwaltungsbehörde— dem
Bezirksamte oder der Kreisregierung, Kammer des Innern — zu entscheiden. Gegen
dieseEntscheidungstehtsowohl demBeschwerdeführerals der Gemeindebehördedie Be=
rufung an die nächsthöhereBehörde zu, welche als zweite und letzteAufsichtsinstanz
erkennt. Beschwerdeund Berufung7“sind, sofern keineformelleNichtigkeitin Mitte
liegt, an eineNotfrist von vierzehnTagen gebunden. Sie könnenbei der unterenoder
bei der höherenBehördeangebrachtwerden7. Die Aufsichtsbehördenkönnendie Be=
schlüsseder Gemeindebehördenund Gemeindeversammlungennur soweit aufhebenoder
abändern,als durchdieselbenzu ungunstendes Beschwerdeführersdas Recht verletztist77.
salth *— Entscheidungender Kreisregierungenist auchhier Oberaufsichtsbeschwerde
atthaft73.

Außerdem kann die Gemeindebehörde?",wenn sie durch eine erst=oder zweit=
instanzielle Entscheidungder Kreisregierung ihr Selbstverwaltungsrechtverletzterachtet,
in derselbenWeisedenVerwaltungsgerichtshofanrufen,wie bei einerAufsichtsentschei=
dung, die von Amts wegenerlassenwurde75.

Der übertrageneWirkungskreisder Gemeindenläßt sichdurchkeineallgemeine
Formel umschreiben7.

66"8 Vgl. hierher oben § 88 N. 13. Anders uuch d. V. G. H.sIV S. 426, 524; über⸗
asimendechanee VII S. 87 (bes.S. 92), X S. 250 ff.Vgl. auch Reger=Dyroff, Komm, zum

BUgl.hierher A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XXXI S. 1ff. (über das Verhältnis
der streitigenVerwaltungssachenzu denGemeindeangelegenheiten)und v. Seydel 2. Aufl. 11S. 27.
Es läßt sichnicht leugnen, daß Art. 163 bzw. 93 der G.O. durchdas Ges. vom 8. Aug. 1878 an
Bedeutungwesentlicheingebüßtund der Rechtszustandan Klarheit nicht gewonnenhat. Unbedingt
sicheraber ist, daß die Entscheidungder Verwaltungsrechtssachenund dieHandhabung der Staats=
aussichtgetrennteTätigkeitensind. 4

1°%Unter den „Beschwerden“ des Abs. 1 des Art. 163 bzw. 93 ist auch die „Berufung“ des
zweiten,nicht bloß die „Beschwerde“des erstenSatzes des Abs.I begriffen. Dies zeigt die Fassung
desArt. 154 nachdemEntw., nachdenVorschlägendesBerichterstattersund nachder erstenLesung.

Der jetzige,irreführendeWortlaut rührt von der Subkommissionher.
1 Art. 145 Abs. I des Entw. schrieb Anbringung bei der ersten Instanz vor, was die Sub=

kommissionstrich. Vgl. hierherauchoben § 94 N. 42.
1 Die. 6. Art. Ln. pfälz. E Art. B.un S. z39

gl. oben N. 57, Bl.f. adm. Praxis XX S. 399.
1 Nur diese, wenn der Beschwerdeführer gesiegt hat, nicht letzterer, wenn er abgewiesen

worden ist. Entsch d. V.G.H. II. S. 139, 377, XII S. 324 .
75Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 10 Ziff. 2. Vgl. Reger=-Dyroff a. a. O. S. 313ff.
76Vgl. dazu J. Henle, Handb. der innern Verw., S. 3ff.
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Die Gemeindeordnungennennenals Gegenstanddes übertragenengemeindlichen
Wirkungskreisesvor allemdie „Polizei“. Sie sagendannweiter,daßbezüglichderVer=
richtungen, welchedenGemeindenin Gegenständender „allgemeinenStaatsverwaltung“,
der gerichtlichenPolizei, der Rechtspflege,der Finanzverwaltung und, wie beizufügenist,
der Heerverwaltung durch GesetzoderVerordnung übertragensind, die desfallsigenBe=
stimmungenmaßgeben77. Was man sich unter allgemeinerStaatsverwaltung zu denken
hat, bleibt unklar. Man wird den Begriff wohl nur in verneinenderWeise feftstellen
können,indemman einerseitsdie Polizei, derenBegriff untenzu erörtern ist, und anderer=
seits die anderen oben genanntenGebiete der Regierungstätigkeit abzieht.

Als Beispiele aus der allgemeinenStaatsverwaltung find hier zu nennen: Die
Wahrnehmungder GeschäfteeinesStandesbeamten'8s,die Vorbereitungder Land“=7?
und Reichstagswahlen3° (HerstellungderWählerlisten),dieMitwirkung derGemeinde=
behördenzum Vollzuge der Reichsgewerbeordnungs1,die Erledigung der durch die
Reichsversicherungsordnungden Gemeinden zugewiesenenAufgabens? usw.

Auf demGebieteder gerichtlichenPolizei kommenvor allem in Betracht: die
Heranziehung der Gemeindebeamtenals Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft?, die
Übertragung der Amtsanwaltschaft an Gemeindebeamte" usw.

Für die Rechtspflegesind zu nennen:die Ausübung des Vermittlungs=und
Sühneamtesin Zivil= und Privatbeleidigungssachen35, die Tätigkeit bei Zustellungen
und Zwangsvollstreckungen86, die Herstellungder Schöffen=und Geschworenenlisten7,
dieErrichtungvonGewerbe=“undKaufmannsgerichten“,derGemeindewaisenrat1 usfw.

Aus dem Kreise der Finanzverwaltung sind hervorzuheben:die Mitwirkung
bei der Steuerveranlagung und beim Steuervollzuge für die Einkommensteuerund die
einzelnenErtragssteuern, wie die Lieferung des Personenverzeichnisses1,die öffentliche
Aufforderung an die Hausbesitzer,Haushaltungsvorstände, Gehalt=und Lohngeber zur
Einlieferung der Haus= und Lohnlisten?, die Prüfung, Berichtigung und Ergänzung
der Lohnlisten?3 usw.

Für das Gebiet der Heerverwaltung seien hervorgehoben:die Verpflichtungen
auf Grund des Gesetzes,betr.die Quartierleistungender bewaffnetenMacht während
des Friedenszustandes", sowie des Gesetzesüber die Kriegsleistungen? usw.

Von allgemeinerBedeutung aber ist der Rechtssatz,welcher der oben erwähnten
Aufzählungbeigefügtist: „NeueVerrichtungendieserArt könnendenGemeindennur
durchgesetzlicheAnordnung zugewiesenwerden“?6. Dieser Satz bringt zum Ausdrucke,
daß außerhalb desGebietes der Polizei und, was unmittelbare Städte anlangt, der
Obliegenheitender Distriktsverwaltungsbehörden,eine allgemeineVerpflichtung der Ge=
meindenzur Besorgung staatlicherGeschäftenicht besteht,sondern daß es zu dieserVer=
pflichtungeines besonderenRechtstitels bedarf?7. Zahlreiche Aufträge, welchein Gegen=

!7 Diess. G.O. Art. 156 Abs. V, pfälz. G.O. Art. 88 Abs. V, Art. 156 Abs. VI fügt noch
eine Bestimmung bezüglichder EWnrr zur Vorsorge egenErdn desNachlasses“bei.
S. Vers cel, waiine ii 8 564f., Susch. 8 IV S.

v. 6. Febr. 187
9 v. -c.April 1906 Art. 8ff. mit 2V . 3. Dez. 1911.
s0 R.G. v. 31. Mai 1869 mit Regl. v. . Mi 1870/1903.

& 71 fl., 103 usw.
226ff., 942, 967, 996, 1527 usw.

E
z3.

2

2#
=

22751 N.St. P.., Art. 102A.G. z.#E.. . Min. Bek.v. 31. Aug. 1879(M.Bl. S. 367).
" 46 z. G.V.G. Art. 55, 58 Abs.4

P.O. Art. 11,St. P.O. § 420,A. G. z. G. V. G.Art. 80, M. Bek.v. 5. Aug. 1879.
se S, l 678, 679 3. ., M. Bek. v. 16. Aug. 1879,29. Aug. 1879.z0. Dez. 1889.
5 % Wolf G. V.G., Art. r f. #u A.G. z.G.B.G., M.Bek. v. I. Aug 1880.

.v. 29. Juli 1890 J§F1, 2, 76.
* Heus Gao v. 6. Juli 1904 88 1—3, 19.
„ B. G.B. §1849ff., A.G. z. B.G. B. Art. 93ff.
# Eink.St.G. v. 14. Aug. 1u0 Art. 23. *2Ebenda Art. 24, 25.

Ebenda Art. 26. "“ G. v. 25. Juni 1868,24. Maie 1893 g8 2ff.
?75G. v. 13. Juni 18738 3ff.

vsdiess= G.O. Art. 156 s X, pfälz. G.O. Art. 88 Abs. V.
G. v. Wanda. a. O. S. 513.
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ständen staatlicher Geschäfte, namentlich von den unteren Behörden der Staatsver⸗
waltung (Bezirksämtern, Rentämtern, Forstämtern usw.) an die Gemeinden gerichtet
werden,habendemnachnur die Natur des Ersuchens. Es entsprichtdiesemErsuchen
keineallgemeineRechtspflichtder Gemeinden,als Geschäftsführerder Staatsbehörden
etwa in allen Sachen, in denendie Gemeinden wegen ihrer örtlichenVertrautheit mit
den Dingen sich dazu besonderszu eignen scheinen,nach Ermessensich verwendenzu
lassen.

Der gesetzlichenAnordnung stehtdie auf Grund gesetzlicherErmächtigung erlassene
Rechtsverordnunggleich?"#e.Im Wegeder Verwaltungsverordnungoderministeriellen
Entschließung lassen sicheinzelneGeschäftshandlungenvon den Gemeindennur im Be=
reiche allgemein erteilter gesetzlicherAufträge verlangen?“.

Besonders istnochzu erwähnen,daß dieGemeindeordnungendenGemeindebehörden
„Anteil an derArmenpflege,sowiean demKirchen=undSchulwesennachdenhierüber
bestehendenGesetzenund Verordnungenzusichern 100.

Wie aus demDargelegten ersichtlichist, verweisendie Gemeindeordnungenbezüg=
lich eines erheblichenTeiles der übertragenenAufgaben der Gemeinden auf die be=
sonderenRechtsvorschriften,durch welchedie betreffendenstaatlichenTätigkeitengeregelt
sind. Nur hinsichtlich des Gebietes der sogenannteninneren oder Landesverwaltung
enthaltendie GemeindeordnungenunmittelbareBestimmungen101. Aber auchdieseVor=
schriften beziehensich, von einigen nicht geradeplanvoll ausgewähltenEinzelheiten ab=
gesehen,nicht auf die materielleSeite der zu führendenVerwaltung, sondernauf die Fest=
stellung der Zuständigkeit der gemeindlichenOrgane im allgemeinenund auf die Kosten
dieser Verwaltung.

Beide Gemeindeordnungenüberweisenden Gemeinden „die Handhabung und den
Vollzug der die Polizeiverwaltung betreffendenGesetze,gesetzlicherlassenenVerordnungen,
polizeilichenVorschriften und kompetenzmäßigenAnordnungen der vorgesetztenBehörden
innerhalb des Gemeindebezirkes“,„soweithierfür nicht durchGesetzodergesetzmäßigeVer=
ordnung die Zuständigkeit einer höherenBehörde begründetist“ 102. Was unter Polizei=
verwaltung zu verstehensei, sagt der Gesetzgebernicht.

Aus der Entstehungsgeschichte108 der nunmehr geltendenBestimmungen glaubte
v. Seydel entnehmenzu sollen, daß der Gesetzgeberden Ausdruck Polizei in einem
wissenschaftlichveralteten Sinne verstehe,wonach derselbegleichbedeutendmit innerer
oderLandesverwaltungsei. Dem kann indesnicht beigestimmtwerden.

Der Inhalt der erwähnten Gesetzesvorschriftenist vielmehr, wie der Wortlaut
unzweifelhaftsagt, folgender. Während es auf allen anderenGebietenstaatlicher

8 DBgl.hierzu Entsch d. V.G. H.#SXXXI S. 123.
* Was die im Sinne einer Entlastungder Gemeindenvon Hilfsgeschäftengegenüberden

RentämternerlasseneFin. M.E. v. 30. Dez. 1903N. 29851 im Eingang als Grundlagen der Ver=
pflichtbarkeitder Gemeindenangibt, geht über die in den zitierten Bestimmungender Gemeinde=
ordnungen gesetzteGrenze schon hinaus. Es heißt dort: „Das k. Staatsministerium der Finanzen
legtWert darauf, daß seitensderBehördender allgemeinenFinanzverwaltung die Inanspruchnahme
derTätigkeit der Gemeindebehördenauf das burchensnotwendigeMaß beschränktwird, so daß eine
Heranziehungderselbenregelmäßignur insoweiterfolgt, als ihre Mitwirkung durchGesetz,Verordnung
oder besondereVorschrift ausdrücklichbestimmtist. Daß in allen Gebietender Staatsverwaltung
jedeArt allgemeiner Anordnung oder besondererVorschrift einen rechtlichenVerpflichtungsgrund
bilden könne,ist mit obigenBestimmungender Gemeindeordnungennicht wohl vereinbar.

10%Dies. G. O. Art. 91, 137, pfälz. G. O. Art. 70. Hinsichtlich der Armenpflege und des
Schulwesenssind diese„Anteile" durch die einschlägigenGesetzeüber die örtliche Armenpflegeund
die Aufbringung des Schulbedarfs ausführlich geregelt.

*%Abgesehenvon denVorschriftenüber das semeindlicheVermittelungsamt, worüber oben
§J#78 N. 52 ff. Dazu auch Entsch. d. V.G.H. II S. 652. Eine M.E. vom 28. Okt. 1869
Nr. 12866 hat ausgesprochen, daß die in Abs. II des Art. 144 (und 100) der diesf. G.O. erwähnte
Strafe eine „Disziplinarstrafe“ (Ordnungsstrafe)und daher das Ministerium des Innern dritte
Beschwerdeinstanz sei; eine M.E. vom 31. Jan. 18833,daß der Kläger, der beim Sühnetermine aus=
gebliebenund deshalb bestraftworden ist, guichwol Anberaumung eines neuerlichenTermins ver=
langenkönne. Vgl. den Fall, der Entsch.d. V.G.H.# II. S. 652 erwähnt ist. Für das ältere Recht
u. delege ferendn K. Brater. Bl. f. adm. Praxis, I S. 80 ff., 136ff., IV S. ff.

102Diess. G.O. Art. 92 Abs. II, 138 Abs. I. pfälz. G.O. Art. 71 Abs. 1.
108Vgl. G. v. Kahr a. a. O. II S. 26 und v. Seydel 2. Aufl. II S. 29.

v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 34
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Regierungstätigkeit einer besonderengesetzlichenoder gesetzmäßigenBestimmung bedarf,
um RechtundPflicht einerMitwirkung derGemeindenzu begründen,sprichtauf dem
Gebiete der Polizei die Vermutung dafür, daß die Gemeinde das untersteVollzugs=
organ der Staatsgewalt ist. Sie ist es nur dann nicht, wenn eine besondereRechts=
vorschriftihre Zuständigkeitausschließt.

Diese gesetzlicheBerufung der Gemeinden bzw. Gemeindebehördenzu Organen
der staatlichenVerwaltung hat eineandereBedeutungwie die Zuständigkeitsübertragung
an Staatsverwaltungsbehörden. Soweit das Gesetz die Gemeinden zu solcherVer=
waltungstätigkeit beruft, haben sie nicht bloß, wie die Staatsbehörden, die Pflicht,
sondern sie haben demStaate gegenüberauch das Recht zur Führung dieserGeschäfte.
Das Rechtsverhältnis ist also etwa ähnlich, wie es früher für die Gutsherren hinsichtlich
der Ausübung der gutsherrlichenGerichtsbarkeit und Polizei bestand.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Gemeindebehördebezüglichihrer über=
tragenen Verwaltungstätigkeit zwar im Verhältnisse der Unterordnung zu den Staats=
verwaltungsbehörden steht, daß sie aber von letzterenregelmäßig hinsichtlich dieser
Tätigkeit nicht außer Dienst gesetztwerden kann104. Die Aussichtsbehördeist nur bei
Gefahr auf Verzug berechtigt,an Stelle der GemeindebehördendiejenigenAnordnungen
unmittelbar zu treffen, die zur Ausführung gesetzlichbestehenderVorschriften not=
wendig sindto5.

Zum Bereiche der Landesverwaltung gehört die Verwaltungsrechtspflegenicht.
Zu verwaltungsrechtlichenEntscheidungensind daherdieGemeindebehördenregelmäßig1%
nicht berufen.

Die Gemeindensind durch das Organ der Gemeindebehördenin den gesetzlich
vorgesehenenFällen zum Erlasse ortspolizeilicher Vorschriftenbefugt 107.

Organe der örtlichen Polizeiverwaltung sind in Gemeindenmit Stadtverfassung
Magistrat und Bürgermeister, in denübrigen Gemeindendie Bürgermeister. Der Erlaß
ortspolizeilicher Vorschriften steht nur den kollegialen Gemeindebehördenzu 107.

Eine Ausnahmestellungnehmenbezüglichder Zuständigkeit auf dem Gebiete der
Landesverwaltungdie unmittelbarenStädte ein. Hier kommennänlich derGemeinde=
behörde sämtlicheZuständigkeiten zu, welche die Distriktsverwaltungsbehördensowohl
in dieserEigenschaftals in derEigenschaftvonVerwaltungsgerichtenbesitzen10°0.Die

4%ZustimmendG. Jellinek. System der subij.öffentl.Rechte,1.Aufl. S. 263 Anm. 1, und
G. v. Kahr II S. 20. Art. 149Abs. 1 desRegierungsentw.sagte:„Die Verwaltung derPolizei in den
Gemeindenunterlie#t als GegenstandbesondererUbertragung der ununterbrochenenAufsicht und
Leitung der vorgesetztenBehörden.“ Der Berichterstatterd. K. d. Abg wählte folgendeFassung:
„DiePolizeiverwaltung in denGemeindenunterliegtderununterbrochenenAufsichtundder kompetenz=
mäßigen Leitung der vorgesetztenBehörden.“ Edel bemerkte hierzu (Verh. d. bes.Aussch. Abt. 1
S. 150), „daß das Wortkompetenzmäßig deshalb beigefügt wurde, um keinen Zweifel zu lassen, daß
durchdie leitendenAnordnungen der vorgesetztenBehörden in jenenWirkungskreis nichteingegriffen
werdendürfe, dessenAusfüllung nachdemWillen des GesetzesdemErmessender Gemeindebehörden
anheimgegeben werden sollte, z. B. das Recht zur Erlassung ortspolizeilicher Vorschriften“. Schließlich
wählte sedochder Ausschuß nach einer interessanten, wenn auch nicht durchweg klaren Erörterung (Verh.
Abt. II S. 721ff.) auf Braters Antrag die jetzigeFassung des Abs. 1 in Art. 156 der diesf.,88
der pfälz. G. O.: „Die Polizeiverwaltung in den Gemeinden unterliegt der ununterbrochenen Aufsicht
der vorgesetztenBehörde.“ In Abs. II wurde dann, wie Edel es ausdrückte, an Stelle des Wortes
Leitung eine Umschreibungdessengesetzt,was unter Leitung zu verstehensei. Die Verh. zeigen,daß
nicht das Unterordnungsverhältnisder Gemeindebehördenund das Anordnungerechtder vorgesetzten
Behörden gegenüber den Gemeindebehörden beseitigt werden wollte, sondern daß nur das unmittel=
bare Eingreisen der Staatsbehörde an Stelle der Gemeindebehördein Angelegenheiten der örtlichen
Polizeiverwaltung für die Regel ausgeschlossenbleiben sollte.

10 Diessf.G.O. Art. 156 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 88 Abs. II.
106Vgl. oben§ 88 N. 12.
1%Diesf G.O. Art. 92 Abs. 1, 140 Abs. 1, pfälz. G.O. Art. 74 Abs. 1, Pol. Str.G. B.

vom 26. Dez. 1871 Art. 3 Abfs.I.
Art rro G.O. Art. 92, 94, 138, 140 Abs. I, pfälz. G. O. Art. 71, 74 Abs. J, Pol. St. G. B.

rt. „ ..
MDiegs.G.O.Art.93,96Abs.l.DazuArt.162:»BeistreitigenVerwaltiiiigssachem

worüber die denKreisregierungenunmittelbar untergeordnetenMagistrate in ihrer Eigenschaftals
Distriktsverwaltungsbehördenin ersterInstanz entschiedenhaben,richtet sichdas Beschwerderechtund
der Instanzenzug nach den hierfür bestehendenBestimmungen.“ Die grundlegendeZuständigkeits=
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Magistrate der unmittelbaren Städte können als Distriktsverwaltungsbehörden in den
Fällen, wo sonst distriktspolizeiliche Vorschriften zulässig sind, ortspolizeiliche Vor=
schriften erlassen110.

Dieser Geschäftskreisder Gemeindebehördeund damit der Wirkungskreis der Ge=
meinde erleidet eine Einschränkung für München, wo die Zuständigkeitender Distrikts=
verwaltungsbehördenzwischendemMagistrate, der Lokalbaukommission111und der könig=
lichen Polizeidirektion geteilt sind. Die Ausscheidung der Zuständigkeiten zwischen
diesen Behörden sollte gemäß Artikel 97 der Gemeindeordnungnach Einvernahme des
Magistrates durch Verordnung stattfinden, die Verordnung aber binnen drei Jahren
durchgesehenund demLandtage zur gesetzlichenFeststellungvorgelegtwerden. Die frag=
liche Verordnung erging unterm 2. Oktober 1869 12. Da die Gesetzesvorlage,welche
demLandtagevon 1874 gemachtwurde 118,zu keinemErgebnisseführte,soist esseither
bei jenerVerordnungverblieben.

Die Staatsregierung ist ferner gesetzlichberechtigt,auch in den übrigenunmittel=
baren Städten die Ausübung der Befugnisseder Distriktsverwaltungsbehördenin bezug
auf Fremdenpolizei, Presse, Vereine und Versammlungen, ferner die Handhabung der
Sicherheitspolizei zum Schutze des Staates und der bestehendenStaatseinrichtungen,
sowiezur Aufrechterhaltungder öffentlichenRuhe auf Staatskostenzu übernehmenund
hierfür eigeneBeamte mit dem erforderlichenHilfspersonale aufzustellen14. Doch hat,

bestimmungfür die Verwaltun Srechtspflze ist jetzt in V.G. H.G. Art. 9 Abs. I, II mit Art. 17
Abs. J en. Die RechtsprechungdesV.G. H.s (Entsch.1 S. 8, 65, II S. 310, IV S. 429, V.
S. 55, S. 128, 169 VII S. 133 u. öfter) nimmt an, daß die Zuständigkeit der Magistrate als
Distriktsverwaltungsbehördenda ausgeschlossensei,wo es sichum StreitigkeitenüberAngelegenheiten
handelt,die im Gemeindeverbandewurzeln und auf Grund der G.O. zu entscheidensind. Richtig
ist, daß Beschlüsse gemeindlicher Organe als solcher in derartigen Streitsachen nur Ver=
waltungsbeschlüssesind (vgl. oben §88 N. 13); aber die Magistrate unmittelbarer Städte sind

auch Distritteverwaltan gzbehörden, und als solche können sie in derartigen Streitsachen
ersteInstanz sein. Der klare Wortlaut des Art. 96 überweist ihnen alle nicht polizeilichen Geschäfte
der Distriktsverwaltungsbehörden,und dazu gehört auchdieVe#rwaltangereckfkrerzung.Schlagend
richtig sind die Ausführungen von A. Luthardt, Bl. t4 adm. Praxis, XXXIII S. 289 ff.(val.
auch ebendaXXX S. 196 Anm., S. 355 Anm., XXXI S. 314Anm.). Vgl. auchW. Krais,
Ges.v. 8. Aug. 1878, S. 359ff., der in sehrgründlicherWeise die Ansicht des V.G.H.s zu recht=
fertigen sucht; M. Frhr. v. Pölnitz, Das Selbstverwaltungsrcht der Gemeindenusw., S. 85
Anm. 271; dann oben § 88 N. 14. A. M. Kahr a. a. O.II S. 107, 109, 111, 115 und
Reger=Dyroff a. a. O. S. 301.

110Pol. Str. G. B. Art. 4 Abs. II. Der Magistrat München teilt diese Befugnis mit der
Polizeidirektion.

1In Vgl. über dieselbe k. Entschl. vom 30. März 1857 (Kr. Intell. Bl. von Oberbayern S. 1973),
Verordn. vom 2. Okt. 1869 (Weber VIII S. 335), Bauordn. f. München vom 3. April 1879
(G. undV. Bl. S. 447).

ausDie Ausscheidungder Zuständigkeitender Polizeidirektion, desMagistrats und derLokal=
baukommissionMünchen bezüglichder Polizei= u. Distriktsverwaltung betr. (Weber VIII S. 335).
Durch dieseVerordn. wurdelene. vom 15. Sept. 1818 (G.Bl. S. 573) ersetzt.Vgl. auchMin.Bek.
vom 14. Okt.1873(Weber X S. 147).

111BVgl.2. Aufl. II §5153 N. 40 f.
1¼.Diess.G.O. Art. 98 Abs. I. Die früheren Stadtkommissariatemit Ausnahme desjenigen

in Nürnberg wurden durch Min. Bek. vom 29. Juni 1869 (Weber VIII S. 216), vom 1. Juli 1869
an aufgehoben, das Stadtkommissariat Nürnberg durch Verordn, vom 5. Nov. 1872 (Weber IX
S. 562; vgl. VIII S. 215). Nürnberg ist zufolgeM.E. vom 11.Aug. 1873 (Weber VIII S. 216)
denübrigenunmittelbarenStädtengleichgestellt. « ·«·

Nach der Min. Bek. vom 29. Juni 1869 find in den unmittebarenStädten die distrikts=
polizeilichenBefugnissein bezug auf die Presse sowiedie sicherheitspolizeilichenZuständigkeitenin
Fällen bedrohter oder gestörter öffentlicher Ruhe durch Staatsbeamte auszuüben. Die Wahrnehmung
dieserGeschäfte geschiehtin den Kreishauptstädten durch einKollegialmitglied der Kammer des Innern,
das vom Regierungspräsidiumwiderruflich hierzu bezeichnetwird und den Titel k. Kommissär der
Stadt N führt; außerdem durch die Bezirksämter und, wenn deren mehrerein einer Stadt sich be=
finden,durchdas vom Staatsminsterium desInnern bezeichneteAmt. Die übrigen Zuständigkeiten,
welcheArt. 98 der G. O. erwähnt, sind den Magistraten überlassen. Das Staatsministerium des
Innern ist jedochermächtigt, auch dieseZuständigkeitenzeitweisean Staatsbeamte zuübertragen,
wennein Bedürfnis hierzu vorliegt. Vgl. Min. Bek. vom 20. April 1881 (Weber XVS. 62) in
bezugauf die Stadt Fürth.

34“
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wenn die öffentlicheRuhe bedroht oder gestört ist, der Magistrat zu deren Erhaltung
oderWiederherstellungmitzuwirken115.

Die Gemeindensind verpflichtet, soweit ihnen Aufgaben der Landesverwaltung
(„Polizei“) übertragensind, die damit verbundenenObliegenheitenzu erfüllen und die
Kosten hierfür zu bestreiten116. DieseVerpflichtung bestehtauchhinsichtlichder Distrikts=
verwaltung in den unmittelbaren Städten. Jedoch wird diesen „nach Maßgabe des
jeweiligen Finanzgesetzes“ein Beitrag hierzu aus Staatsmitteln geleistet!17.

Die Stellung der Gemeindenund Gemeindebehördenzu den Staatsbehörden ist
im GebietedesübertragenenWirkungkreises eine wesentlichanderewie im Bereiche des
eigenenWirkungskreises. Sie besorgendort Geschäfte des Staates als Organe des
Staates. Diese Tätigkeit kann daher von den vorgesetztenBehörden durch Dienstbefehl
bestimmtwerden und unterliegt einer Aufsicht anderer Art als die Staatsaufsicht in
eigentlichen Gemeindeangelegenheiten.Nur bezüglich des Erlasses polizeilicher Vor=
schriften nehmendie Gemeinden,wie bei Darstellung des Polizeirechtessichergebenwird,
eine selbständigereStellung ein.

Die staatlicheAufsicht stehtauchhier unter obersterLeitung des Staatsministeriums
des Innern und wird von denallgemeinenVerwaltungsbehördengehandhabt.Nächst=
vorgesetzteBehördeist regelmäßigdasBezirksamt,unmittelbarenStädtengegenüberdie
Kreisregierung,KammerdesInnern#18.

Die Gemeindeordnungenregeln die Aufsicht des Staates nur für jenen Teil des
übertragenenWirkungskreises der Gemeinden, welchensie unter dem Namen „Polizei=
verwaltung“ zusammenfassen.Diese unterliegt der „ununterbrochenenAufsicht“ der vor=
gesetztenBehörden. Letzterekönnendie Gemeindebehördenzur Ausführung der gesetzlich
bestehendenVorschriften auffordern und nötigenFalles im Disziplinarwege anhalten½15.

Beschwerdengegen„polizeiliche“ Verfügungen der Gemeindebehörden,sowie Be=
schwerdender GemeindengegenAnordnungen, welchedie vorgesetzteAufsichtsbehördein
bezugauf die „Polizeiverwaltung“ getroffenhat 120, werden in demInstanzenzugeer=
ledigt, welcher für die betreffendeSache vorgeschriebenist 121.

Das ausfsichtlicheEinschreitenin demFalle, daß eineGemeindebehördedieSchranken
ihrer Befugnisseüberschreitetoder notwendigeEinrichtungen verabsäumt, vollzieht sich
auf diesemübertragenenGebietenach den gleichenBestimmungen,wie sie für die Hand=
habung der Staatsaufsicht in eigentlichenGemeindeangelegenheitengelten122.

Die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofesseitens der Gemeindegegenaussicht=
licheAnordnungen ist unbedingt ausgeschlossen,soweit letzterelediglich auf dem „polizei=
lichen“ Gebietesichbewegen. Nur soweitdas Gebiet der finanziellenVerpflichtungen der
Gemeindeund daherauchjenesdereigentlichenGemeindeangelegenheitenberührtwird,
ist die Betretungdes VerwaltungsrechtswegeswegenAuferlegungeinergesetzlichnicht

5 Diess. G.O. Art. 98 Abs. II.
11½Diesf. G.O. Art. 38, 95 Abs. 1. 142 mit 141; pfälz. G.O. Art. 29, 76 mit 75. Vagl.

Bl. f. adm. Praris XXII S. 365f. Dies gilt nicht nur für Geschäfteder Polizei im igentlichen
Sinn, sondern für alle rechtmäßigübertragenenGeschäfteder Landesverwaltung. Unter diesem
Gesichtspunkte rechtsertigt sich auch die den Gemeinden wie auch den Pfarrkirchenstistungen, den
letzterenauf Grund des Art. 12 Abs. I Ziff. 5 der Kirchengemeindeordnung,auferlegteVerpflichtung
zur Haltung der seit 1. Januar 1913eingeführtenStaatszeitung. M.E. v. 3. Dez. 1912N. 2316à 5.

117 **7 G.O. Art. 95 Abs. II.
118Diesf. G.O. Art. 154, 155; pfälz. G.O. Art. 86,87. Der zweite Satz des letztgenannten

Art. stammtaus Art. 148 Abs. I des Entm. nach den Anträgen Edels.
1150Diess. G.O. Art. 156 Abs. I, II; pfälz. G.O. Art. 88 Abs. I, II.
120Für dieseBeschwerdengibt es keineNotdfrist.
11 DasStaatsministerium desInnern entscheidethier als Instanz, nicht bloß oberaufsichtlich.

M. E. vom 24. Nov. 1874 Nr. 13492.
122Diesf. G.O. Art. 156 Abs. IV. pfälz. G.O. Art. 88 Abs. IV. Nur eine Anwendung der

allgemeinenGrundsätzeauf bestimmteFälle enthaltenArt. 141 Abs. V der diess.,Art. 75 Abs. VI
der pfälz. G. O.: „Wenn eine Gemeindees unterläßt, ungeachteteines ihr durchdie vorgesetzteBe=
hörde erteilten Auftrages innerhalb der ihr vorgestecktenFrist die in Abs. I genannten Diener (für
Ortspolizei. Feld=-und Waldschutz)aufzustellen, so ist die vorgesetzteVerwaltungsbehördebesugt,
diesefür die Gemeindezu bestellen,derenGehalt festzusetzenund auf die Gemeindekasseanzuweisen.
Diese Folge der Fristversäumungist in der Aufforderungausdrücklichzu erwähnen.“
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begründeten Last möglich. Aber auch hier bleiben dem Verwaltungsrechtswegealle
Fragen entzogen,in denendas freie Ermessender Verwaltungsbehörden innerhalb der
gesetzlichenSchranken entscheidet128.

*§108. Die Verbindungen von Ortsgemeinden und die Ortschaften. Das
bayerischeGemeinderechteröffnetdieMöglichkeit,daßeineMehrheitvonOrtsgemeinden
zur Erfüllung gemeinsamerZweckemiteinander in Verbindung tritt. DieseVerbindung
kann entwederdie Natur einerdauerndenEinrichtung an sich tragen oder nur eine
widerrufliche sein. 4

Eine dauerndeVerbindung von Gemeinden ist die Bürgermeisterei!. Diese Ein=
richtung ist aus dem pfälzischenRechte? auch in das Gemeinderechtder Landesteile
diesseits des Rheines übergegangen.Die Bürgermeistereikanndiesseitsdes Rheines nur
Gemeinden mit Landgemeindeverfassungund nach beidenGemeindeordnungennur Nach=
bargemeindendesselbenDistriktsverbandes in sich begreifen#. Sie begründet keinen
körperschaftlichenVerband". Die einzelnenzugehörigenGemeindenverbleibenselbständig
unter der Verwaltung ihrer eigenenGemeindebehörden(GemeindeausschüsseoderGe=
meinderäte)?. Dagegensind die Gemeindendadurch in ihrer Verfassungverbunden,daß
ihnen der Bürgermeister gemeinsamist.

Eine gemeinschaftlicheTätigkeit der verbundenenGemeindenmittels der kollegialen
Gemeindebehördenkann nur nach einer einzigenRichtung hin Platz greifen. Diese Be=
hördenkönnennämlich,unterdemVorsitzedesBürgermeistersvereinigt,nachMaßgabe
der gesetzlichenBestimmungenortspolizeiliche Vorschriften erlassen,die für den ganzen
Bürgermeistereibezirkverbindlichsind #. Im übrigen bilden die verbundenenGemeinden
ein gemeinsamesVerwaltungsgebiet nur so weit, als der amtliche Wirkungskreis
des Bürgermeisters reicht, d. i. also vornehmlich für die Handhabung der „Orts=
polizei“s "

Für die Pfalz gilt die Bestimmung,daß die Bürgermeistereien,welchebei Ein=
führung der Gemeindeordnungvorhandenwaren, fortbestehen,bis eine Anderung im
gesetzmäßigenWegeerfolgt°.

Hinsichtlich der Bildung, Veränderung und Auflösung von Bürgermeistereienist
in beidenGemeindeordnungenFolgendesvorgeschrieben.Liegt die Zustimmungder
Gemeindebehördensämtlicher beteiligter Gemeinden vor, so können die bezeichneten
Bildungen und Anderungen mit Genehmigungder Kreisregierung stattfinden10. Fehlt
dagegendie allseitigeZustimmung,so kannhierübernur durchdas Staatsministerium
des Innern verfügt werden. Die Vernehmung der beteiligten Gemeinden und des
Distriktsratsausschussesder Distriktsgemeinde,zu welcher die Gemeinden gehören, hat

1#3Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 10 Ziff. 2, 13 Abs. 1 Ziff. 3. EbensoKrais, Kommentar,
S. 125f., 365 ff.; Kahr a. a. O. II S. 10 ff.;Reger=Dyroff a. a. O. S. 317, 321; vgl. auch
L. Menzinger, Bl. f. adm. Praxis, Bd. 58, S. 25. . hierherEntsch.d. V.G. Hs. I S. 30, II
S. 301, 1IIS. 384, 480, IV S. 157, IX S. 49, XVI S.124, XXIV S. 371.

(§108) 1 G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 129ff.; Weber VIII S. 236. "
2 Ges. v. 28. Pluviöse VIII § 3 art. 12 sv. (Bull. des lois 3e6sériect. I no 17), arrêté

vom 11. Messidor X art. 6 relatif à la mise en activité de la Constitution dans les dé=
artements de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et du Mont Tonerre. (Bull. des.
ois 3e scrie t. VI p. 440.)

3 Diess. und pfälz. G.O. Art. 6. »
4Vgl.BegründungdesEntw.,Berh.d-bes.Aiiss.Abt.lS.27.
* Diesf. G.O. Art. 150abb L, pfau. G.O. Art. 82 Abfs.I.
Bgl. hierherBl. f. adm. Praxis XXII S. 121f.
7 Diesf. G.O. Art. 150 Abs. IV, 12 G.O. Art. 82 Abs. IV.
6 Diess. G.O. Art. 150 Abs. II, III, pfälz. G.O. Art. 82 Abs. II, III.
?"Pfälz. G.O. Art. 6 Abf. I.
10 Bl. f. adm. Praxis XXII S. 45 ff. wird daraus, daß das Ges. fagt, es „genüge" in diesem

Falle die Zustimmung der Kreisregierung, der Schluß gezogen, die Kreisregierung müsse die Ge=
nehmigung erteilen, wenn ordnungsmäßigeübereinstimmendeBeschlüsseder Gemeindenvorliegen.
M. Eist es unmöglich,dies aus demGes. herauszulesen.Das Wyrt „genügen“ist im Gegensatzel.
Sechbehandlungbei mangelnderallseitigerZustimmunggebraucht. Ubereinstimmendv. Kahr a. a O.
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vorherzugehen11. Das Ministerium entscheidetnach freiemErmessen132.Gegenden ein=
stimmigen Widerspruch aller beteiligten Gemeinden kann jedoch die Bildung einer
Bürgermeistereinicht erfolgen18.

Durch eine Mehrzahl von gesetzlichenBestimmungensind Vereinigungen der Ge=
meindenzur gemeinsamenErfüllung einzelnerZweckezugelassen.So sagt das Gesetz
über die Distriktsräte “: „Einzelnen Gemeinden bleibt vorbehalten, für Unternehmungen
und Einrichtungen, die ihren ausschließlichenGemeindenutzenbetreffen, oder bezüglich
welcherihnen ausschließlicheVerpflichtungenobliegen,unbeschadetder Bestimmungen
des gegenwärtigenGesetzes(d.h. derZuständigkeitderDistriktsgemeinden)in besondere
Verbindung zu treten oder in solcherzu verbleiben.“ DerartigeVerbindungensind
öffentlichrechtlicherNatur. Jedem Mitgliede stehtder Austritt aus denselbenjederzeit
frei 15. Streitigkeiten, welchesich aus einem solchenVerbindungsverhältnissefür die be=
teiligten Gemeinden ergeben, sind Verwaltungsrechtssachen16. Ferner gestattet das
Gesetzüber die öffentlicheArmen=und Krankenpflege17,daß benachbarteGemeindensich
nachfreier Übereinkunftzur gemeinsamenHerstellungvonEinrichtungenfür die öffent=
liche Armenpflegeverbinden18. Das Zuchttierhaltungsgesetzsieht sogar neben der frei=
willigen eine zwangsweise Zusammenlegung mehrerer Gemeinden zur gemeinsamen
Zuchttierhaltungvor 19.Die Gemeindeordnungenendlich½ gebenmehrfachdenGemeinden
die gemeinschaftlicheAufstellunggewisserGemeindebedienstetenanheim. So könnendies=
seits des Rheines benachbarteLandgemeindengemeinsameGemeindeschreiberund Ein=
nehmer, dann mit Genehmigungder vorgesetztenVerwaltungsbehördegemeinsameBe=
dienstetefür die Ortspolizei, den Feldschutz und den Forstschutzaufstellen20; letzteres
gestattetin gleicher Weise auch die pfälzischeGemeindeordnung?!. Alle dieseBestim=
mungen enthalten einzelneAnwendungsfälle des Grundsatzes,der im Distriktsratsgesetze
ausgesprochenist. Nur bedurftees bezüglichder gemeinsamenAufstellunggemeindlicher
Organe mit obrigkeitlichenBefugnissender ausdrücklichenZulassungdurch die Ge=
meindeordnungen.Zweifellos ist, daß bezüglichder rechtlichenNatur und der Künd=
barkeit solcherVereinigungen,dann bezüglichder Behandlungvon Streitigkeitendie
obendargelegtenSätzegelten22.

Das bayerischeGemeinderechtbeiderLandesteile kenntnebender regelmäßigeneine
besondereGestaltungderGemeindenin der Weise,daßeineGemeindein eineMehrzahl
einzelnerOrtschaftenzerfällt2. Die Frage nach der rechtlichenNatur der Ort=
schaft,ob sieeinenbloßenUmlagebezirtfür gewisseortschaftlicheZweckedarstellt,ohne
das RechteigenerVerwaltung in bezugauf dieseZwecke(Seydel), oderob sie ge=

11Diesf. G.O. Art. 6 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 6 Absf.III.
12Vgl. indessenWeber VIII S. 418 und Landtagsabsch.vom 18. Febr. 1871 8315. S.

auch oben l 106 N. 35, 36.
* Wand, Kommentar, S. 22. das sagt: „In Ermangelung allseitiger Zu=

* And. Ans. v. Kahr a. a. O. I S.
* Vom 28. Mai % Art. 37. Vgl. K. 5 bei * F. Dollmann, Gesetzgebungdes

Kars. Bayern usw., 2. 1. Bd. Erlangen 1855,S. 94f., W. Lermann, Die bayr. Distrikts=
gemeindeordnung,Mäck 1895,S. 183ff.

*Bl. f. adn. Praxis XXIII S. 203, XXIV S. 377, 385u. A. Luthardt ebendaXXVI
S. 217k.,GEnifch,.2 J.G.G.s I S. 322,II S. 517,III S. 619.

Ges. vom8. Aug. 1878 Art. 8 i . Entsch.d. V. G.H.s III S. 618.
« Vom 29. April 1869 Art. 17 Abs.J
18Vgl. Reger, Armengeset=6. Aufl., 9. 53f.

Sch sbic G "uu13. Aug. 1910 über dieHaltung und Körung der Bullen, Eber, Ziegenböckeund
afböcke Art.7.

1%Bgl. auchbandtagswahlgseenArt. 8 W II (Wahlbezirke);SchulbedarfsgesetzArt. I ff.
(chulssrengeh Flurbereinigungegeseg rt. 2 S

ess.G. O. Art. 129 Abs. II, III, 17 2 VI.
2n8 7½Äbs. VIII.
22 Streitigkeiten fallen unter Art. 8 3. 22 des ung ferichesetes Vgl. Reger=

Dyroff a. a. O. S. 239; Entsch. d. V.G. H.s XXIII S. 122; vgl. ferner Art 8 des Zuchttier=
haltungsgesetzes v. 13.August 1910.

9 zr lon die Rechtsentwicklungsiehev. Seydel 2. Aufl. II, 35, 39ff. (6 156, Anhang) und
v. Kahr
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wissermaßen eine Gemeinde innerhalb der Gemeinde bildet, die nicht nur die Last,
sondern auch die Verwaltung gewisser ortschaftlicher Zwecke hat (Kahr), ist mehr
theoretischerNatur, nachdemdochbeiderseitsden OrtschaftenKorporationsrechtzu=
gestandenwird. Der Streit dreht sich also lediglich um den Umfang desselben. Man
hat anzunehmen,daß den Ortschaften hinsichtlichderjenigenZwecke, für die sie durch
eigene Umlagen aufzukommenhaben, auch die Verwaltung zusteht.

Die beidenGemeindeordnungenbestimmen,daß diebisherbestandenenOrtschaften
aufrechterhalten bleiben sollen. Ortschaften ohne besonderesVermögen hat es nach
früherem Rechte in der Pfalz überhaupt nicht gegeben". In denLandesteilen diesseits
des Rheinessindals besondereOrte nur solcheDörfer,WeilerundAnwesenanzuerkennen,
welchevor der Verkündungdes Gemeindeediktesvon 1818 besondere,von demGemeinde=
verbande ausgenommeneMarkungen hatten?5; besonderesOrtsvermögen ist nicht er
forderlich 26.

Der Bestand derOrtschaften bleibt auch dann gewahrt, wenn Ortschaften einer
Gemeinde zugeteiltoderzu einer Gemeindevereinigt werden:. Treten bisher selbständige
Gemeinden in einen Gemeindeverbandein, oder erfolgtdiesseits des Rheines die Ein=
verleibungabgesonderterMarkungen in eine Gemeinde,so verwandeln sichdieseneuen
Gemeindeteile in Ortschaftens8. Nach diesseitigem Gemeinderechtekönnen auch Ge=
meinden mit StadtverfassungOrtschaften in sich schließen,und sind einzelneGemeinde=
bezirke derselben,wenn sieSondervermögenhaben, bezüglichdiesesVermögens als Ort=
schaften zu behandeln?".

Nach pfälzischemRechteist der BesitzeigenenVermögensregelmäßigVoraussetzung
für den gesondertenBestand einer Ortschaft. Einzelne Anwesen könnenbei der Zu=
teilung zu einer Gemeinde besondereNebenorte bilden, wenn sie eine eigeneMarkung
und keinenAnteil an den vermögensrechtlichenVerhältnissen des Hauptortes haben20.

Die Ortschaft hat einenbestimmtenräumlichenUmfang. Ortschaftsangehörigefind
diejenigen Gemeindebürger,welcheinnerhalb des Ortsbezirkes wohnen31.

Die Teilung einer Gemeindein Ortschaftenhat hinsichtlichdes bürgerlichenRechtes
eine doppelteBedeutung.

Die Ortschaft kann Rechtssubjekteines besonderenGemeindevermögens,d. h. eines
Vermögens sein, das für Gemeindezweckeinnerhalb der Ortschaft (Ortschaftsvermögen)
bestimmt ist. Ferner kann ein besonderesStiftungsvermögen für ortschaftlicheZwecke
bestehen.Die gemeindlicheZuteilung läßt die Rechteder Ortschaftan solchemVer=
mögen unberührt.

Nach verneinenderSeite hat derBestandvonOrtschaftendieBedeutung,daß die
gemeindlicheVereinigungkeineVermögensgemeinschaftzwischenmehrerrnOrtschaften
oder zwischenOrtschaft und Gesamtgemeindeerzeugt. Insbesondereerhält also die

24 Agl. Wand S. 13f.
*5 „Und welcheauf Grund des F 3 des revid. Gem.Ed.s vom 1. Juli 1834 einer Gemeinde

b# fu=fürwrte Verwaltung einverleibt wordensind.“ Diess.G.O. Art. 153 Abs. X, Enisch.
. s 7, IX

*5nh d. V.G. H. VIII S. 178. 4
Über diesesog. zEingemeindungen, d. i. rreinigun en desOrtschaftsvermögensmit dem

Gemeindevermögen, vgl. v. Seydel, 2. Aufl., 2. Bd. S. 622f. und§ 194 dieser Auflage; ferner
Foesehvel in AT f. adm. Pr. BVd.38 S.209 ff. und K. Wo1an ebendaBd. 55 S. 272ff., auch

11

*:8Diess. G.O. Art. 3 Abs. V, 5, piel. G.O. Art. 5. v. Kahr a. a. O. 1S. 125ff.
7P9Diess. 8 Art. 5 Abs. 11 153 Abf.VII. Dazu die erläuterndenBemerkungenvon

Edel, Verh.d. K. d. Abg.Sten, Ber. V. 10. Entsch.d. V.G.=H.#XIII S. 252.
20Pfälz.G.O. * 85 Abs. III. Entsch.d. V. G.H.s III S. 512f. Dieser Rechtsstandist

wunderlichgenug,aber nachdem klaren Inhalte des Ges. nicht zu bezweifeln.
Diesf. G.O. Art. 153 Abs. III—V, pfälz. G.O. Art 85 Abs. I. Eine Ortschaft ohneAn=

ehörigeist etwas rechtlichUnmögliches.Mit demAusscheidendes letztenAngehörigenhört dieOrt=
u von selbstauf zu bestehen.Ihr etwa zu dieserZeit vorhandenesVermögenwird dadurchvon
elbst Bestandteil des Vermögens derjenigenGemeinde, der die Ortschaftzgehörte, Vgl. dazu die
Entschl. des St. M. d. J. v. 26. März 1910 N. 3019/5, die insbesonderein betreffder Erhaltung
bestehenderOrtschaften,die im Begriffe sind, ihre Anzehörigenzu verlieren,von Interesseist.
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vermögensloseOrtschaft,die einerGemeindeneuhinzutritt,keinenAnteil amGemeinde⸗
vermögen37.

Ortschaften mit eigenemGemeinde=oder Stiftungsvermögen haben, sofernnicht
durch Verträge anders bestimmtist, das Recht gesonderterVerwaltung und Benützung
diesesVermögens33. Diese Vermögensverwaltungkann nach pfälzischemRechte im Ver=
tragswege3", nach diesseitigemRechte durchBeschluß von mindestenszwei Dritteln der
ortsangehörigenBürger 35 der Gemeindebehördeübertragen werden36. Andernfalls ist
die Verwaltung durch eigeneOrgane der Ortschaft zu führen, welcheunter Leitung und
Aufsicht des Bürgermeisters? stehen.

Ortschaften, welchekeineigenesVermögen besitzen,habenauchkeineVerwaltungs=
organe38.

Die Ortschaften bilden, gleichviel, ob sieVermögenhabenodernicht, in öffentlich=
rechtlicherBeziehung Umlagenbezirkeinnerhalb der Gemeinde. Sie haben für gewisse
ZweckedurchUmlagenaufzukommen,gegebenenfallsnur soweit,als die Vermögens=
erträgnissenicht zureichen36. Uber die Ortsumlagen und derenNotwendigkeit beschließt
nach diesseitigemRechte bei Beteiligung mehrerer zwar die Ortsversammlung, in der
Pfalz stets die Gemeindebehörde". Aufschläge können durch Ortschaften überhaupt
nicht eingeführtwerden"1.

Hinsichtlich der Abgrenzung der Angelegenheiten,die einerseits die Ortschaften
und andrerseits die Gesamtgemeindezu deckenund zu verwaltenhaben, gibt das Gesetz
festeAnhaltspunkte. Als „gemeinschaftlicheAngelegenheitder Gesamtgemeinde“nennt
es vor allem die Polizeiverwaltung, den Heimat=und Armenverband" und die Ver=
bindlichkeiten, die sonst durch besondereGesetze"8 ausdrücklich den Gemeinden als
solchenzugewiesensind. Was also hierfür an Kosten erwächst, ist von der Gemeinde
zu tragen"“. Im übrigen sollen darüber, was der Gemeinde und was der Ortschaft
zur Last fällt, zunächstdie Vereinigungsverträge oder das Herkommen“ entscheiden.
Beim Mangel solcher rechtlichen Anhaltspunkte soll womöglich Ubereinkunft der be=
teiligten Ortschaften die Lastenausscheidungregeln. Gelingt diese Übereinkunftnicht,
so ist die GemeinschaftdesBedürfnissesund Gebrauches"“maßgebend"7. Hiernachist
bei Streitfällen im gesetzlichenInstanzenzugezu entscheiden“.

32 Beide G.O. Art. 5, diesf. G.O. Art. 3 Abs. V, pfälz. G.O. Art. 85 Abfs.III.
7 Pa#eide,G.O. Art. 5. Bl. f. adm. Praxis XXII S. 257ff., 261ff., Entsch.d. V.G H. V

S. 97, .
34 Unzulässig ist die von Medicus S. 17 vertretene „analoge“ Anwendung des Art. 4

Abf. I, III der pfälz. G.O.; denn es bestehtkeineAnalogie.
25Vgl dazu die ErörterungenVerh. d. bes.Aussch II S. 704.
768Pfälz. G.O. Art. 5, diesf. G. O. Art. 153 Abs III.
1 Dee#i G.O. Art. 153 Abs. VI, pfälz. G.O. Art. 85 Abs. I. An erstererStelle heißt es,

daß der Bürgermeister in jedemOrtsausschusseund in jederOrtsversammlungden Vorsitz führen
und die Beratung über dieFeststellungder VoranschlägeundRechnungenleiten soll. — Vgl. unten
§*s112 N. 47—49, 67, 63.

8 Vgl. diesf.G.O. Art. 153 Abs. X, wo nur die Abs. I und II desArt. als anwendbarauf
solcheOrte erklärt werden.

50Dieof. (6.0. Art. 45 Abs. II, 47 Abs. I, 153 Abs. X; pfälz. G O. Art. 36 Abs. II. Die
nähereErörterung hierübergehört in die Darstellung des gemeindlichenFinanzrechtes.

4 Vgl. die Ausführungen 2. Aufl. II § 156 nach Anm. 17 (Anhang). »
«TiesergibtderklareWortlautdisrG.O.Art.40,4lbzw.31,32.Diefriiherellb»iig

hat hiergegen allerdings wiederholt verstoßen. Durch M.E. vom 15. Dez. 1879 Nr. 11723 wurde
jedoch der Grundsatz angenommen, daß ein Aufschlag (im gegebenenFalle Lokalmalzaufschlag) nur
den Gemeinden,nicht auchOrtschaftenzu bewilligen sei.

1 Bgl. Bl. f. adm. Praxis XX S. 113 ff. Entsch.d. V.G. H.s I S. 302, II S. 441, V.
S. 445, 599. 43 F. Keidel, Bl. f. adm. Praxis XLIV S. 133f.
· 4“ Vgl. Medicus S. 225f. Selbstverständlichsind die Ortschaftennichtgehindert,freiwillig

die Kosten solcherpolizeilicher Einrichtungen auf sichw1nehmen, die sie etwa in ihrem besonderen
Interessefür wünschensmerthalten. M.E. vom 30. Nov. 1874 Nr. 13 421.

Entsch d. V.G.H.s XIII S. 131. In der pfälz. G.O. fehlt die Bezugnahmeauf das
Herkommen. Der Grund ist aus den Bemerkungenbei Wand S. 19f. ersichtlich.

Entsch.d. V.G.H XII S. 366.
4 Bezüglich der Wegef. unten §§ 255, 204 N. 14.

Diess. G.O. Art. 153 Abf. I, II, X, pfälz. G.O. Art. 85 Abf. II.
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Die Befugnisseder Staatsaufsicht bestehenauch gegenüberden Ortschaften.
Für das Gebiet der Verwaltungsrechtspflegeendlich ist zu bemerken,daß, was

hinsichtlichderselbenfür die Gemeindenbestimmtist, auch für die Ortschaften„in ihren
Verhältnissen unter sich, zur Gemeinde und zu den Ortsangehörigen“ Geltung hat.

Drittes Hauptstück.

Der Ortsgemeindeverband.
* 109. Die Gemeindemarkung. Die Gemeindemarkungbezeichnetdenräum=

lichenUmfang,das Gebiet!1!,innerhalbdessendie öffentlicheGewalt derGemeindesich
bewegt. Jede Gemeinde muß eine ausgeschiedeneMarkung haben. Eine Abteilung
der Gemeindemarkungist die Ortsflur, d. i. der Bezirk einer Ortschaft7.

Hinsichtlich der Einteilung des Staatsgebietes in Gemeindebezirke(Gemeinde=
markungen)gilt der Satz: Jedes Grundstückmuß einem Gemeindebezirkeangehören“.

Der Bestand der Gemeindenund ihrer Bezirke, wie er an dem Tage war, an
welchemdie Gemeindeordnungenin Kraft traten, bleibt so langeaufrecht erhalten", als
er nicht nach Maßgabe der Bestimmungendieser GesetzeAnderungen erfährt".

Anderungen der Gemeindebezirkewerdendurchdas Staatsministerium des Innern
verfügt7. Wo mit solchenAnderungendieVernichtungbestehenderGemeindenoderdie
Bildung neuer Gemeinden sich verbindet, können sie nur unter Zustimmung aller Be=
teiligten erfolgen. Bei Auflösung einer Gemeinde muß außerdem der Erwerb neuer
Heimatrechtefür die dort heimatberechtigtenPersonen gesichertsein". Sonstige Ande=
rungender Gemeindebezirkekönnenvorgenommenwerden,wenn entwederdie Zustimmung
aller Beteiligten oder ein dringendesöffentlichesBedürfnis vorliegt 10.

Die Vernehmung der Beteiligten muß in allen Fällen erfolgen11. Unter Be=
teiligten sind nur die rechtlich Beteiligten zu verstehen. Dies sind lediglich die Ge=
meinden, sowie gegebenenfallsdie Besitzer gesonderterMarkungen, nicht die einzelnen
Gemeindeangehörigen,derenGrundstückein Frage kommen12. Für dieZustimmungder

4 Ges. vom 8. Aug. 1878. Art. 12.
[§ 109] 1 Uber den Begriff des Gebiets oben§ 44. "

* Wo mehrere Gemeindeneine gemeinsameMarkung hatten, mußte die Ausscheidungvor=
Henommenoder eine einzigeGemeindegebildetwerden. Vgl. Wand S.11 f. mit 4 f.; v. Kahr 1

2 S. oben § 108 N. 31. gl. für die Anwendung des Ausdruckes Grundsteuerges.vom
15.Aug. 1828(G.Bl. S. 121) 17, 18. Über die Ortsnamen val. oben§ 107 N. 6.

Diesf. G.O. Art. 3 Abs. I, pfälz. G. O. Art. 3. Medicus S. 13, Wand S. 3ff.
5*über die Frage der Auflösung der GemeindedurchWegfall ihrer Mitglieder v. Kahr

S. 103 ff. Diese Frage kann keinenfalls nach bürgerlichem Rechte gelöst werden, da die Gemeinden
öffentliche Körperschaften sind. Ein Verwaltungsakt des Ministeriums wird nötig sein.

* Beide G.O. Art. 2. v. Kahr I S. 71ff. Dazu Verh. d. K. d. Abg. Sten.Ber. V S. of.
Der Berichterstatter und der Staatsminister des Innern erklärten sich darübereinverstanden, daß,
wo bisher nach§ 3 des rev. G.E. Dörfer ohneeigenesGemeindevermögen,Weiler, Einzelhöfeus##=
einerGemeindenur polizeilichzugeteilt gewesenseien, es dabei verbleibe, bis eine vollständigeVer
einigung zustandekomme. ÜbberFlüsse als GemeindegrenzenEntsch. d. V.G.H.# XII S. 455
über den Einflußnatürlicher Anderungendes Flußlaufes auf die Grundstückeund Gemeindegrenzen

s. Entscl. des M. d. Fin. v. 24. Febr. 1910N. 25404. Vgl. WassergesetzArt. 2, 6, 8, 14, 21,

“ v. Kahr I S. 98 und über die geschäftlicheBehandlungS. 106f. UberdieBehandlungder
Gemeindegrenzänderunganläßlich eines Flurbereinigung val. Vollz.V. v. 3. Febr. 1900 zum Flur=
bereinigungsges.§ 62 (Weber XXIX S. 234).

3 Beide G.O. Art. 4 Abs. I. v. Kahr I S. 92 ff.
? Beide G.O. Art. 4 Abs. IV. Dazu v. Kahr 1 S. 102f.
10BeideGes. Ort Art 4 Abf. II.
1 Über die vorbereitendenVerhandlungenM.E. vom 12. Juli 1881(Weber XV S. 306).

Auch die beteiligtenJustiz=u. Finanzbehördensind zu hören.
12 Letztere hätten, wenn sie gleichfalls als Beteiligte anerkannt werden wollten, im Gef. ge=

nannt werden müssen. Denn grundsätzlich handeln in gemeindlichen Angelegenheiten nur die Organe
der Gemeinden, nicht die Einzelnen, selbstda, wo die Interessender letzterentatsächlichberührt
werden. UbereinstimmendWand S. 10, vgl. auchKarner in denBl. f. adm.Pr. Bd 57 S. 163.
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Gemeinden ist in Gemeinden mit Stadtverfassung ein übereinstimmenderBeschluß des
Magistrats und der Gemeindebevollmächtigten,in Landgemeindenund pfälzischenGe=
meinden,wennes sichumEntstehungoderUntergangvonGemeindenhandelt,die Zu=
stimmung von mindestenszwei Dritteln der Bürger, sonstein Beschluß des Gemeinde=
ausschussesbzw. des Gemeinderateserforderlich18.

Streitigkeiten über die Zugehörigkeitvon Grundstückenzu einemGemeindeverbande
und über Gemeindemarkungs=und Ortsflurgrenzen!!“ sind Verwaltungsrechtssachen.
Beteiligte am Streite sind lediglichdie GemeindenoderOrtschaften,nicht die Einzelnen,
die von dem Ergebnisseetwa betroffen werden!5. In erster Instanz entscheidetdie
Distriktsverwaltungsbehörde16, in derenBezirke der strittige Gebietsteil liegt17, in
zweiterInstanz der Verwaltungsgerichtshof18. Die verwaltungsgerichtlicheZuständigkeit
erstrecktsich in den hier erörtertenFällen 15nicht auf die Prüfung der Rechtsgültigkeit
von Verwaltungsakten, durch welche die Umbildung von Gemeindebezirkenverfügt
worden ist. Das Staatsministerium des Innern entscheidetendgültig darüber, ob ein
dringendes öffentlichesInteresse für die Anderung von Gemeindebezirkenbesteht. Seine
Anordnung erzeugtdaher einen unanfechtbarenRechtszustand20.

Die Gebietsgewaltder Gemeindeist nicht Gebietshoheit,weil sie die Staatsgewalt
über sich hat. Aber die Rechtsverhältnisse,welche sie erzeugt, haben Ahnlichkeit mit
jenen, welcheaus der staatlichenGebietshoheit hervorgehen. Durch Eintritt in den
räumlichen Machtbereich der Gemeinde kommt auch der Gemeindefremdein rechtliche
Beziehungenzu derselben,in Unterordnungunter die Gemeindegewalt.Diese Beziehungen
könnensichdurchWohnsitzoderAufenthalt in der Gemeinde,ferner dadurchergeben,daß
jemand, ohne persönlicheAnwesenheit in der Gemeinde, dort Grundeigentum oder
dinglicheRechte hat (Ausmärker, Gemeindeforense).Die wichtigsteFolge, welchefür den
Fremden aus solchenBeziehungensichergibt, ist die Unterwerfungunter die gemeindliche
Finanzgewalt.

A.M. Medicus S. 14. Eine teilweiseabweichendeAnsicht vertretenA. Luthardt, Bl. f. adm.
Praxis XXXIX S. 378ff.,u. v. Kahr 1 S. 92 f. Wenn letztererdaraufBezug nimmt, daß möglicher=
weise Vermögensansprüche„des abzutrennendenMarkungsteils“ in Fragekommenkönnen, so ist
dagegenzu bemerken,daß es sichnur um Vermögensansprücheder Gemeinden wegen des abzu=
trennendenMarkungsteiles handeln kann.

1FBeide G.O. Art. 4 Abs. III. Für die Ansicht, daß bei Abtrennung einer Ortschaftaußer
der Zustimmung der beteiligten Gemeindeverwaltungenauch noch die Zustimmungder Orts=
versammlungnötig sei, bietetArt. 4 Abs. II, III keinerlei Anhalt. Aus den Ausschußverh.ist
übrigens ersichtlich, daß man den Fall der Wiederauflösung einer Gesamtgemeindeunter Abs. 1 Ziff.2,
jenenderZuteilung einerOrtschaftvon einemGemeindebezirkezu einemandern unterAbf. II stellen
wollte. Vgl. Verh. d. bef.Aussh. 1 S. 103, II S. 469. Vgl. Karner in der Bl. f. adm. Pr.
Bd. 57 S. 170. A. A. Kahr I,S. 92, 101f.

4 SolcheStreitigkeitenfsindvor jenenStreitigkeitenauszutragen,für welchesievorentscheidend
sind. Dagegenbildet die Frage, in welcherArt ein Grundstückder Gemeindeugtteilt wurde, nur
einenZwischenpunktdes Hauptstreites. Bl. f. adm.Praxis XXIX S. 61 ff. Enisch.d. V.G.H.S1
S. 278, 365, III S. 708, VI S. 70, VIII S. 183, XII S. 366.

!5 v. Kahr 1 S. 143f. Entsch,d. V.G.H.# XXVI S. 293.
16Wird derStreit zwischeneinerunmittelbarenStadt und einermittelbarenGemeindeHiübtt,

so ist in Anwendung des Art. 17 Abs. II V.G. H. höhereVerfügung zu verholen, welche Behörde
sichmit der Instruktion und Bescheidungder Sache zu Fissen hat. v. Kahr a. a. O. I S. 137;
Reger=Dyroff a. a. O. S. 243, Entsch.d. V.G.H. XVIII S. 361. 4

7 Ist auchbestritten, in welcherBehörde (Bezirk) ein Grundstückliegt, so entscheidetdie
gemeinsam nächstvorgesetzteVerwaltungsbehörde. -

l«BeideG.O.Art.7,Ges.vo-n.Aug.1878Art-83iss.25,Art.9Abs.l·Regers
Dhrossa.a.O.S.242fs.Entsch.d.V.G.H.6V1S.70wirdrichtigausgefiihrLdaß«Art.8

Rif. 25 des angef.Ges. „sichnicht auf Streitigkeiten erstreckt,bei welchendie Zugehbrigkeiteiner
arkung bzw. eines Grundstückeszu einemGemeindeverbandefeststeht,dagegendie Art und Weise.

wie dieselben in den Verband ausgenommen wurden (§ 3 des G.E., Art. 153 Abs. II der diesf. G.O.)
und das Maß der hiernach gegenüber jenem Verbande in Frage kommendenRechte oder Verbindlich=
keiten der Markung oder des Einzelgrundstückesin denBereich des Streites gezogenfind“. Bgl.
Begründung zum Ges.Entw., Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Beil Bd. III S. 17. Über die rechts=
kräftige Entscheidung haben die Bezirksämter dem K. Statistischen Landesamt zu berichten, M.E. v.
20. Mai 1903 Nr. 11484.

169Des Art. 4 Abs. II der G.O.
20DerselbenAnsicht v. Kahr I S. 141ff.
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Mit Rückfichthieraufschreibendie Gemeindeordnungen?1vor: Wer in einerGe=
meindebegütertist22oderein besteuertesRecht ausübt, ohnedaselbstzu wohnen, hat auf
Verlangen 25 der Gemeindebehörde2" zur Erfüllung seinerVerpflichtungen gegendie Ge=
meinde einen Einwohner als Bevollmächtigten aufzustellen?.

Das Gemeinderechtder Landesteile diesseits des Rheines läßt, in Wahrung bis=
heriger Zustände. Ausnahmen von der Regel zu, wonachjedesGrundstückin einemGe=
meindeverbandestehensoll. Größere Waldungen, Freigebirge und Seen, welchebisher
keiner Gemeindemarkungzugeteilt waren, bilden auch künftig eigene, vom Gemeinde=
verbandeausgeschlosseneMarkungen?6.

Da die ausmärkischeEigenschaft eines Grundbesitzes eine Ausnahme von der
gesetzlichenRegel bildet, wonachjedesGrundstückeinemGemeindeverbandezugehören
soll, so wird dieseEigenschaftnicht vermutet,sondernsiemuß nachgewiesensein und
darf mangels des NachweisesdemGrundbesitzenicht zuerkanntwerden?7. Ist aber ein
Grundbesitzausmärkisch,so behält er dieseEigenschaftso lange, bis sieihm auf Grund des
Gesetzesdurch einen Akt der Staatsverwaltung benommenwird.

Eine solcheMaßregel ist unter bestimmterVoraussetzungrechtlichnotwendig,
unter bestimmtenVoraussetzungenrechtlichstatthaft.

Wenn innerhalb gesonderterMarkungen bleibendeNiederlassungen,d. h. menschliche
Wohnstätten?", bestehenoder neu begründetwerden, so müssendiesenebstdendazu ge=
hörigenGrundstückennachVernehmungder Beteiligten2" durchdasStaatsministerium
des Innern einer der nächstgelegenenGemeindenzugeteiltwerden30. Diese Notwendig=
keit entfällt selbstverständlich,wenn etwa aus solchenNiederlassungeneine eigeneGe=
meinde gebildet wird.

Abgesehenvon dem erörtertenFalle bestehtkein gesetzlichesGebot, ausmärkischen
Grundbesitzin einenGemeindeverbandzuziehen31, sondernnur unter Umständendas
Recht, dies zu tun. Die gänzliche oder teilweise Einverleibung solchenGrundbesitzes
in einen bestehendenGemeindeverbandoder die Bildung neuer Gemeinden aus solchem
Grundbesitze32 kanndurchdas Staatsministerium des Innern verfügt werden, wenn ent=
wederdie Zustimmungaller Beteiligten36 oder ein dringendesöffentlichesBedürfnis
vorliegt. Darüber, ob letztereVoraussetzunggegebenist, entscheidetdas freie Ermessen

Diesf. G.O. Art. 25, pfälz. G.O. Art. 18. Die Vestimmungerinnert an jene,die in Verf.
Beil. 1 § 15 für die Landsassengetroffenist. Vgl. oben § 45 N. 34.

# v. Kahr 1 S. 236.
s "4 Auch eine allgemeineöffentlicheAufforderung genügt. Verh. d. bes.Aussch.d. K. d. Abg. II

“ Es ist also Sache des ErmessensderGemeinde,ob fie die Forderung stellenwill. Die Be=
stimmung ist nur zugunstenderGemeindegetroffen.Sache derAusmärkerbleibt es, dafür zu sorgen,

deb Fahren, was in der Gemeindeverwaltungvorgeht. So richtig M.E. vom 21. Juli 1875
r.

# Bgl. hierherMedicus S. 67f.
26Diesf. G.O. Art. 3 Tlal I, III v. Kahr I S. 74ff.; v. Seydel 2. Aufl. II, 45.

Bl. f. adm. Praxis XXIV S. 203 (M.E. vom 22.Juli 1873).Was übrigens dort S. 205
von den „allgemeinenRechtsgrundsätzenüber die Beweislast"gesagt wird, ist verfehlt. Es handelt

sih Jum keinenPrivatrechtsstreit. DieErmittelung der Wahrheitist Amtssache. Vgl. oben§ 93

as Art. 2 Abs. III des Regierungsentw.sagte„Anfiedelungen“.
d . h. der Eigentümer solcherNiederlasfunzen und der Gemeinde, welcherfie zugeteilt

werden sollen.
10Diess. G.O. Art. 3 Abl. IV. Abs. V sügt bei: „Abgesehenvon besonderenVerträgen ent=

Hett durch iie Zuteilung keinausprch auf Teilnahme an den im Gemeindeverbandebegründeten
ermögensrechten.“ .au rt. 5.

Insbes. mach die Teilung eines ausmärkischenBesitzesin mehrere,verschiedenenEigen=
tümern gehörigeGrundstückedie Aufhebung der ausmärkischenEigenschaftnicht erforderlich. Das
gleichegilt aber auch für dieUmwandlung ausmärischenBesitzesin eine andereBodenbeschaffenheit,
3. B. von Wald in Feld, von See in Festland. ereinstimmendin beidenPunkten v. Kahr I
S. 82 ß. B0. dan 5 Ses B—el i= Aust N. 7.

gl. Verh. d. bes. Aussch. 103 Sp. 2. · . »
»Bei Gemellndenmit Stadtverfassungist übereinstimmenderBeschlußbeiderGemeindekollegien,

bei LandgemeindenZustimmung des Ausschusseserforderlich. Diesf. G.O. Art. 4 Abf. III.
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des Ministeriumss“. Die ausmärkischeEigenschaft einesGrundbesitzesist kein Privat⸗
recht, sondernein öffentlichrechtlichesVerhältnis; sie ist ferner keinunentziehbaresRecht.
Der Hinweis auf die Fälle eines dringendenöffentlichenBedürfnisses ist eine gesetzliche
Anleitung für die Verwaltung, aber keinegesetzlicheRechtsbeschränkungfür letzteregegen=
über dem Einzelnens.

Streitigkeiten darüber, ob einem GrundstückeausmärkischeEigenschaft zukomme.
sowie über die Grenzen ausmärkischerBesitzungengegenüberGemeindeverbänden? sind
Verwaltungsrechtssachen.In ersterInstanz entscheidetdie Distriktsverwaltungsbehörde,
in deren Bezirke das Grundstückliegt 37, in zweiter Instanz der Verwaltungsgerichts=
hof". Die verwaltungsgerichtlicheZuständigkeiterstrecktsich,wie schonaus demoben
Dargelegtenersichtlichist, nichtauf diePrüfung derRechtsgültigkeitvonVerwaltungs=
akten, durch welche die Zuteilung ausmärkischenGrundbesitzeszu einem Gemeinde=
bezirkeverfügt worden ist; denn solcheVerwaltungsakte schaffensormal unanfechtbares
Rechtsv?.

Die Eigentümer abgesonderterMarkungen haben keinerlei obrigkeitlicheGewalt.
Die „polizeilichen“ Befugnisseder Ortsbehördenwerden in solchenMarkungen durchdie
Distriktsverwaltungsbehördeausgeübt, in deren Bezirke sie liegen. Dagegenhabendiese
Eigentümer innerhalb ihrer Markungen „die im öffentlichen Interesse begründeten
gesetzlichenVerpflichtungen der Gemeindenzu erfüllen“ 0. Die Erfüllung dieser Ver=
pflichtungenkannaufsichtlicherzwungenwerden,wobeidie Vorschriftenüber die Gemeinde=
aufsicht in entsprechenderWeise Anwendung findenl.

*s 110. Das Heimatrecht und der Unterstützungswohnsitz. 1. Geschichtliche Ent=
wicklung des Heimatrechtes!. Der Begriff der Heimat hat sichgeschichtlichaus demArmen=
pflegerechteentwickelt?. Durch die reichsgesetzlichenBestimmungenüber die Bettelpolizei, wie sie seit
Ende des 15. Jahrhunderts und in den Reichspolizeiordnungendes 16. Jahrhunderts getroffen
wurdens, entstand die Frage, wo der nicht seßhafte und nicht besitzendeTeil der Bevölkerung
polizeilich hingehöre,und wo solchePersonenbei Verarmung und ErkrankungHilfe zu findenhätten.
Das ReichsrechtstelltedenGrundsatzauf, daß jedeGemeindeihre Armen selbstzu unterhaltenhabe.
Der Begriff einer Gemeindegugehörigkeit(Heimat) nebender eigentlichenGemeindemitgliedschaftder
ansässigenund besitzendenKlassen war damit gegeben.Allerdings wies dieseGemeindeangehörigkeit

3“4 Hierbeikönnen die Verhältnisse Bedeutung gewinnen, welche in Anm. 31 erörtert sind.
38Val. v. Seydel 2. Aufl. II, 46 N. 41 und v. Kahr I S. 94 ff.
36 Darüber, daß solcheFragen vor jenen Streitigkeiten ausgetragen werden müssen, für welche

sie vorentscheidend sind, vgl. die in Anm. 14 angef. Entsch, des V.G.H. S.
b g btigenfalls ist auch hier Art. 17 Abs. II des Ges. vom 8. Aug.1878 anzuwenden.Bgl.

oben N. 16.
n 5*Diesl G.O. Art. 7, Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 25, 9 Abs. I. Entsch.d. V.G.H.

35°W. Krais a. a. O. S. 80.
10Diess. G.O. Art. 3 Abs. II, III. Vgl. hierzuVerh. d. bes.Aussch.Abt. 1 S. 26, 102 und

v. Seydel 2. Aufl. II S. 47 N. 46.
Nach Wortlaut und Entstehungsgeschichteder hier erörterten Gesetzesbestimmungist die Ansicht

kaum haltbar, die Entsch. desV. G. H.s IV S. 203, IX S. 364 aufgestellt wird, daß die öffentliche
Armenpflege den Verpflichtungen nicht zugezählt werden könne, die in Art. 3 Abs. III der diess.
G.O. angeführt sind. Die Verpflichtuungen, welche das Armenges. den Gemeinden auferlegt, bestehen
vielmehr auch für die Eigentümer abgesonderterMarkungen, soweit solcheVerbindlichkeiten„nach
der Natur der Sache in Frage kommen können“. Übereinstimmend v. Kahr 1 S. 85f.

4" Vgl. M.E. vom 10. Sept. 1874 Nr 10338. Von den Aufsichtsbehördenwar die Her=
stellung eines Verbindungswegs durch eine ausmärkischeWaldung als notwendigerkannt worden.
Die Entschl. sprachaus, nachdemes sichhier um Feststellungeiner Verwaltungspflicht handle, die
demWaldbesitzergesetzlichobliege,habedieEntscheidungderKreisregierungnachArt. 157Abs VI
der G.O. auf Grund kollegialerBeratung zu erfolgen.
(§51101 Ml. v. Seydel, „Das bayer. Heimatrecht", Annalen des DeutschenReiches 1886,
S. 719 f. Vgl.auch H. Rehm, Der Erwerb von Staats= u. Gemeindeangehörigkeit in geschicht=

licher Entwicklung nach römischemu. deutschemStaatsrecht, Annalen des DeutschenReiches 1892,

2 Vgl. E. Heebev. Riedel, Kommentar z. bayer. Gesetzeüber Heimat, Verehelichungu.
Aufenthalt, 6. Aufl., S. 1f.

*#Königlicher Tag zu Lindau 1497 § 20; Reichspolizeiordnungvon 1530 Tit. 34, von 1548
Tit. 26, von 1577 Tit. 27. Vgl. oben § 6 N. 18, 21, 36.

Google



8 110 DasHeimatrechtundderUnterstützungswohnsitz. 541

teinerlei Merkmale eines persönlichenRechtesauf. EntsprechenddempolizeilichenUrsprungejener
Vorschriften erschiendie Gemeindefür solchePersonenlediglich als polizeilicher Verweisungsort.

Die Reichsgesetzgebungbegnügtesichmit derAufstellung des angegebenenallgemeinenGrund=
satzes. Sie traf keineVerfügungendarüber,wonachsichdieGemeindeangehörigkeitbestimme,sondern
überließ dies demLandesrechte.Das bayerischeRechtunterzogsichdieserAufgabe in denLandes-und
Polizeiordnungen. Im 18.Jahrhundert sind sodannfür dieBestimmungderHeimat die Vorschriften
der Gerichtsordnung von 1753 über den Wohnsitz, dann die Bettelordnungen vom 20. Juli 1726,
27. Juli 1770 und 3. März 1780 maßgebend geworden". Das Heimatrecht, wie es sich hiernach für
die altbayerischenLandesteile zu Ende des vorigen Jahrhunderts ausgebildethatte, läßt sich in
folgende Sätze zusammenfassen.

Die Ehefrau teilt die Heimat desMannes.
Die ursprünglicheHeimat, welchesolangebesteht,als keineandereerworbenist, habeneheliche

Kinder da, wo derVater seinen beständigenWohnplatz“, unehelicheKinder da, wo dieMutter ihren
rechtmäßigen Aufenthaltsort“ hat. Mangels eines „Lgewissenbeständigen Wohnsitzes“ der Eltern?
Cist bei Kindern mit demdomicilio originis auf denOrt derGeburt zu sehen“1. Findelkinder sind
#in dem Ort, wo sie gefunden“bzw. erzogen„worden, so lange zu Hause,bis man ihre Eitern in
Erkenntnis bringet“s. Die ursprünglicheHeimat ist stetswirklicheHeimat im Sinne des heutigen
Rechtes?. Sie ist auch ihrerseitsvererblich,sofernsie eineordentlicheHeimat ist, unvererblich,sofern
sie eine Notheimat ist, die mangels ererbter oder erworbener Heimateintrat 10.

Die Heimat wird erworben:
1. durchBegründung eines Wohnsitzesin einer Gemeinde,d. h. durchwirklichenAufenthalt

mit der bekundetenAbsicht dauerndenVerbleibes,bei gleichzeitiggesichertemNahrungsstande11.
2. Durch den Aufenthalt allein erwerbenDienstbotendie Heimat, wenn sie fünfzehnJahre

lang „in einer Stadt oder in einem Gerich!“ „ehrlicheDienstegeleistet“haben2.
3. UnansäsfigePersonenerhalten,wenn sie „mit ordentlich=weltlicherobrigkeitlicherErlaubnis

kopuliert worden",die Heimat in derjenigenGemeinde,für welchesie dieVerehelichungsbewilligung
erlangt haben13.

4. Es soll „denen,so communitatis causa bei Wasser-,Feuer=oder andern GefahrenHilfe
leisten und verunglücket werden, von der Stadt oder Gemeinde, welcher sie im allgemeinen Notfalle
geholfen, dieVerpflegungund Unterhalt verschaffetwerden,solchemögenIn= oderAusländer sein“““.

Ausländer sollen im übrigen nachzehnjährigemAufenthalte wie Inländer behandelt, auch,
wenn sie schonBürger find, nicht ausgewiesenwerden15.

Die ältere Rechtsentwicklungder GebietsteilediesseitsdesRheines, welchemit Bayern unter
König Maximilian 1. Josef neu vereinigt wurden, muß hier außer Betracht bleiben, da sie der
ubri Rechtsgeschichtenicht angehörtund auchauf die GestaltungunseresRachteskeinenEinfluß
äußerte 16.

* Näheres bei E. v. Riedel a. a. O. S. 2 ff. Entsch. d. V.G.H.3 IX S. 237. Die ein=
schlägigenBestimmungendes vorigen Jahrhunderts bei Weber I1S. 190ff., das Mandat vom
27. Juli 1770in derSammlungvon 1771S. 421. «

DKraittmahr,Anm.liberdeiicoil.iii(l.,Kap.lIsc-Entsch.«d«.V.G.H.slllS.1lvl.
« S·Co(1.iiiii.Kap.l§sZipr·ichtnurvondem Wohnsge des rechtmäßigenVaters. Doch ist

die Bestimmungauchauf außerehelicheKinder anzuwenden. HierfürBl. f. adm.Praxis XI S. 134,
XVII tt 85 usch d. V. G.H.s IV S. 543.

tsch. d. V. G.H.s . 448.
8 ao ind. Kap. I § 3; Bettelordn. von 1780 Ziff. 7, 8: Bl. f. adm.Praxis XI S. 133ff.;

*“ Vigdet8 O.S. 15.Vgl.v.Seydel2.Aufl.11§ 158N.8 undBl. f. adm.Pr.
M.. vom6.Nov.1876,Bl. f. adm.PraxisXXVII S. 95;C.v.Niedela.a.O.

S. 16 Anm. 3; Entsch.d. rW’ IV S. 448. »
d VGM BlT fäng Praxis XI S. 134ff., XXIII S. 33; E. v. Riedel a. a. O. S. 16; Entsch.
. V. G. H.s V S.39.

rsmie iud. Kap. 1 &3 u. Kraittmayrs Anm. hierzu unter bc; dann Bettelordn.von
1780 Ziff. 9. Dazu E. v. Riedel a. a. O. S. 12ff.; Bl. f. adm. Praxis XI1 S. 145ff., 215ff.
(vgl. auchXV S. 282, XVII S. 223); H. Rehm, Annalen desDeutschenReiches,1892,S. 224ff. —
S. auchEntsch.d. V.G.H.s II S. 401, VIII S. 24. #

1PBettelordn. von 1780 Ziff. 9. Dazu Bl. f. adm. Praxis XI1 S. 193ff.; E. v. Riedel
a. a. 8 S. 14; Entsch.d. V. G.Hs VIIL S. 24. «- .-

Bettelordn. von 1780 Ziff. 11. Dazu Bl. f. adm. Praxis XI S. 209 ff., XV 283, XVII
S. 223; E. v. Riedel a. a. O. S. 14f.

1 Bettelordn. von 1780 Ziff. 10.
* “#s sen 126 En= 20#.S. 3a Aufl. 1 § 75 Anm. 2; E. v. Riedel a. a. O.

.15. .au ntsch. d. V. G.H.s IX S. .
Ugl.hierherC.v.Riedela-a.O.S.:zlff.;Bl-s.adm.PraxisXXlllS3'-(sri’iiil.
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Der verworreneundunbefriedigendeStand desHeimatrechtes,wie dasselbebis zu Ende des
vorigen Jahrhunderts sichgestaltethatte, erfuhr auch in demerstenViertel des 19. Jahrhunderts
keinedurchgreifendeBesserung. Der Begriff der Heimat vermochtesichvon seinerausschließlichen
Beziehungzum Bettelpolizei=und Armenpflegerechtnochnicht loszulösen. So finden sich denn ver=
einzelteheimatrechtlicheBestimmungen's in der Verordnung vom 22. Februnar1808½5,durch welche
die Armenpflegeverstaatlichtwurde20, dann in der Verordnung vom 18. Juli 180821. Die Ver=
ordnung vom 17. November1816 dagegen,durch welchedie Armenpflegeden Gemeinden zurück=
gegebenwurde2, begnügtesich,in Artikel 8 hinsichtlichdes„Anspruchsauf denPflegegenuß in einer
bestimmtenGemeindeoder einembestimmtenBezirke“ auf die „Gesetzeüber dieHeimat“ zu verweisen.
Das Gemeindeediktvom 17.Mai 1818 endlichregeltenur die Erfordernisseder wirklichenGemeinde=
mitgliedschaft22undübertrugdenGemeindebehördendieAufnahmederBürger undSchutzverwandten.
Nach alledem fehlte es in Bayern an einemklar gestaltetenund vor allem an einemeinheitlichen
Heimatrechtefür das ganzeLand.

Den erstenAnstoß zu einer neuenHeimatgesetzgebungwenigstensfür die Landesteile diesseits
des Rheines gab eine königlicheEntschließungvom 22. Januar 1822. Anläßlich der Vorlage des
Entwurfes eines„Gesetzesfür die landwirtschaftlicheKultur“ an denLandtag, welcheVorlage übrigens
ergebnislosblieb5, befahl derKönig die Durchsichtaller bestehendenVerordnungenüberdie Heiraten
auf demLande zumZweckederErleichterungderVerehelichungundAnsässigmachung.Die bezüglichen
Verhandlungen,welchegeraumeZeit in Anspruchnahmen, leitetenvon selbstauf eine umfassendere
Sozialgesetzgebunghin, und so gelangtenan die Ständeversammlungvon 1825 drei Gesetzentwürfe
über Ansässigmachungund Verehelichung,über die Heimat und über die Grundbestimmungenfür
das Gewerbewesenin den siebenälteren Kreisen des Königreiches2e. Über sämtlicheEntwürfe, von
denennur die beidenerstenhier in Betracht kommen, wurde Vereinbarung zwischenKrone und
Landtag erzielt.

Die Gesetzgebungdes Jahres 182577 bezeichneteeinen wesentlichenFortschritt in der Ent=
wicklung des bayerischenHeimatrechtes. Die Heimat wird von ihrem Zusammenhangemit der
Armenunterstützungspflichtinnerlich und in der gesetzgeberischenBehandlung losgelöst. Durch den
Umschwung,welcherin den gesellschaftlichenVerhältnissen sichvollzogenhatte, war nebender seß=
haftengemeindebürgerlichenBevölkerungderGewerbsleuteund Grundeigentümerauchder bewegliche
Besitz zu einem wichtigen Bestandteiledes gemeindlichenLebens geworden. Die Heimat konnte
angesichtsdessennicht mehr ausschließlichein Begriff des Armen=oderBettelpolizeirechtesbleiben,
sie gewann vielmehr auch sonstigeBeziehungenzum Gemeindeverbande.Die Heimat hörte auf,
lediglich dieBedeutungeines polizeilichenVerweisungsorteszu haben;derAufenthalt in derHeimat=
gemeindewurdezu einembesonderenRechteder Gemeindeangehörigen,das sichvon der allgemeinen,
aber polizeilich beschränkbarenFreizügigkeit der Staatsangehörigen innerhalb des Königreiches
scharfabhob. Die Armenunterstützungferner wurde aus einer Ursacheder Einrichtung der Heimat
zu einer Wirkung derselben.

Das Gesetzvom 11. September182528unterscheidetdrei Arten der Heimat.
Seine ursprüngliche Heimat hat jederStaatsangehörigemangelseinererworbenenHeimat

da, wo sein Vater bzw. die unehelicheMutter sie hat oderzuletzthatte.
Eine erworbene Heimatwird begründet:
1. durchVertrag mit der Gemeinde,

Freisschluß vom 24. März 1791),56 (Bistum Würzburg); Entsch,des V.G.H. II S. 323(Provinz
Schwaben),X S. 353, XII S. 461 (fränk.Kreisschluß).

!1 Vgl. zum FolgendenE. v. Riedel a. a. O. S. 24 ff.
zu 98 5 Iher den Verorduungenim TexteaucherneuerteBettelordn. vom 5. Okt. 1801 (oben

25) Ziff. 9, 12.
½ Vagl. oben§ 9 N. 12. Die Verordn. wurde auch in der Provinz Würzburg eingeführt.

M.E. Rov. 1814 (Döllinger VIII S. 1037).
rt. 6.

21Die Beförderungder Heiratenauf demLande betr. (Weber I S. 192)Ziff. 3, 13. Dazu
E. v. Riedel a. a. O. S. 26 Anm.1.

22Darüber oben§ 9 N. 124, § 11 N. 41.
23 88 11 ff. Auch hier wurde kein rechtlicher ufammenhang zwischenHeimat und Gemeinde=

mitgliedschaft begründet. BVgl.Entsch.d. V.G. H.sIV S. 489.
24 8P 62, 101. 25Repert. über die Landtagsverh.1822 S. 41.
26 Repert.über die Landtagsverh. 1825 S. 21.

Vgl. zum FolgendenE. v. Riedel a. a. O. S. 28ff.
?8 G.Bl. S. 103. Entw. Verh. d. K. d. Abg. 1825Beil. Bd. IV S. 4ff. 52ff. S. im

übrigen Repert. S. 21f Vgl. auchLandtagsabsch.vom 11.Sept. 1825(G.Bl. S. 9) Abschn.1L.
Vrner Döllinger XII S. 19ff.; Bl. f. adm.Praxis I S. 300ff., 11S. 26 ff., XXXVI S. 362ff.
XI S. 39 ff. Die Allegate zum Folgendens. bei v. Seydel 2. Aufl. II § 158 N.33f..
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suns AnsäsfigkeitnachdemGesetzeüberAnsässigmachungund Verehelichungvom 11.Sep=
tember 1825,

3. durchdie obrigkeitlicheErlaubnis zur Verheiratung in der Gemeindenach Maßgabe des=
selben Gesetzes,

4. durchdie in einer Gemeindemit eigenerGefahr geleisteteHilfe bei öffentlicherNot, wenn
eine hierbei erlitteneBeschädigungdie Erwerbsunfähigkeitzur Folge gehabt hat, vorausgesetzt,daß
der Beschädigtenicht vorzieht, seinebisherigeHeimat zu behalten.

Die Witwe behält die letzteHeimat ihres Gatten, die geschiedeneEhefrau regelmäßigdie letzte
Heimat des Mannes vor der Scheidung.

Hat jemand gleichzeitigan mehrerenOrteneinen gesetzlichenErwerbstitel der Heimat, so
richtet sichdie Heimat nachausdrücklicherErklärung und Ubereinkunft. Durch die spätererworbene
Heimat wird die früher erworbeneaufgehoben,wenn nicht diesfalls durchausdrücklicheErklärung
und UbereinkunftbesondereVorsehunggetroffenworden ist.

Die GesetzgebungdesJahres 1825 befreitedenHeimaterwerbvon derVerbindung mit privat=
rechtlichenBegriffen. An die Stelle des Wohnsitzestrat der öffentlichrechtlicheTitel der Ausässig=
machung,worüber, wie bereits erwähnt, ein eigenesGesetzBestimmungtraf.

AllgemeineVorbedingungender AnsässigmachungeinesStaatsangehörigenin einerGemeinde
sind hiernachguterLeumundund genossenervorschriftsmäßigerSchul=und Religionsunterricht, ferner
„daß demselbenwederzivilrechtlicheVerhältnisse,nochdas Militärkonfkriptionsgesetz,nochbesondere,
gegeneinzelneEinwohnerklassengeltendeAusnahmegesetzeentgegenstehen“.

Die Titel der Ansässigmachung sind:
1. Grundbesitz,welcherbis zu einemgesetzlichbestimmtenWertminimum schuldenfreiist,
2. Besitzeines Gewerbes,
3. definitiver Eintritt in ein öffentlichesAmt des Staates, der Kirche oder der Gemeinde,
4. auf sonstigeWeise vollständig und nachhaltig gesicherterNahrungsstand.
Bei Grunderwerb,Gewerbekonzessionund Anstellung tritt die AnsässigmachungkraftGesetzes,

sonst nach Prüfung des Nahrungsstandes durch Bewilligung der Verwaltungsbehörde ein.
Wo eine erworbeneHeimat nicht vorliegt und die ursprünglicheHeimat nicht zu ermitteln

ist, wird bis zur Ermittelung der letzterenoder bis zum Erwerbe einer neuenHeimat eineHeimat
angewiesen.

Die Heimat gewährt das Recht des Aufenthaltes und derWohnsitzbegründungin derHeimat=
gemeinde.Letztereist gegebenenfallsauchzur GewährungderArmenunterstützungan ihre Angehörigen
verpflichtet, die Fälle angewiesenerHeimat ausgenommen,in welchendie Unterstützungaus Kreis=
mitteln erfolgt.

In Heimatsachenentscheidendie Polizeibehörden, in zweiter und letzterInstanz die Kreis=
regierungen. Bei nicht festgestellterHeimat ist Ausweisung vor erfolgterEntscheidungunstatthaft.

Die Gesetzgebungvon 1825 erfuhr, ehenoch das ersteJahrzehnt ihres Bestehensabgelaufen
war, eineAnderung im rückläufigenSinne. Durch das Gesetzvom 1.Juli 1834, dieAnsässigmachung
und Verehelichungbetreffend2, wurde das frühere GesetzgleichenBetreffes in einschneidenderWeise
abgeändert. Während letzteres von der Absicht geleitet war, die Ansässigmachung zu erleichtern,
verfolgte dieNovelle das entgegengesetzteZiel. Die Regierung berief sichdabei auf die „beinaheein=
helligenWünschedesLandes“. Auch bei denLandtagsversammlungenvon 1827/28und 1831 waren
Klagen laut geworden, daß durchdie großeZahl von AnsässigmachungenvermögensloserLeute die
Armenlast der Gemeindensichaußerordentlichvermehrthabe. Indessenfand das neueGesetzin der
Abgeordnetenkammerdocheine sehr lebhafte, wenn auch in der Minderheit befindlicheGegnerschaft.

Die Novelle erhöhtedas zur Ansässigmachungauf GrundbesitzerforderlicheMinimum und
begrenztedenBegriff des „auf sonstigeWeisevollständigund nachhaltiggesichertenNahrungsstandes“.
Alle Ansässigmachungen,mit Ausnahme jener durchAnstellungs=oder Konzessionsurkunde,„setzen
einen in RechtskrafterwachsenenBeschluß über das Vorhandenseinder allgemeinenund besonderen
Vorbedingungenvoraus“. Vorher sind die Beteiligten, d. h. dieGemeinde,derArmenpflegschaftsrat,
die gleichmäßigenBewerberum dieselbeGattung derAnsässigkeitund bei Grund=undGerichtsholden
auch die Grund=und Gerichtsherrenzu vernehmen. In den Fällen des „auf sonstigeWeise voll=
ständigund nachhaltig gesichertenNahrungsstandes“habendie Gemeindenregelmäßigdas Recht „des
absolut hinderndenWiderspruches“.

½G. Bl. S. 133: Entw. u. Begründung Verh. d. K. d. Abg. 1834Beil. Bd. VI S. 254 f.
Vgl. im übrigen Repert. S. 9 ff. Das Ges. wird von da ab amtlich als „revid. Ges. über die An=
säsigmachungu. Verehelichung“ angeführt: Döllinger XII S. 101 Anm. bi Vollzugsvorschr.
bei Döllinger XII S. 2

20 Erwaͤhnt mag werden,daß auch das FrankfurterParlament mit demEntw. einesdeutschen
Heimatges.sichbeschäftigte.Vgl. Beil. I zum Prot. der 127.öffentlichenSitzung vom 2. Nov. 1848.
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Die Gesetzeüber Heimat und Ansässigmachungwurden in der Folge20 durcheinige Einzel=
bestimmungengeändertbzw. ergänzt1.

Die Wirkungen der Gesetzgebungvon 1834 waren keineswegserfreuliche2. Indessendrang
erst auf dem Landtage 1859/61eine Bitte an die Krone durch, „Anordnung zu treffen, daß eine
angemesseneErleichterung der Ansässigmachungund Verehelichungauf Lohnerwerb und überhaupt
auf den im § 2 des Ansässigmachungsgesetzesvom 1. September1834 angeführtenIV. Titel der
Ansässigmachungsbegründungin gesetzlicherWeise ermöglichtwerde“332.Der Landtagsabschiedvom
10. November 18614“ sichertediesemWunschedie sorgfältigsteWürdigung" zu.

Das nächsteErgebnis war, daß im Zusammenhangemit der gleichfalls erbetenenGewerbe=
instruktion vom 21. April 18625 eine Ministerialentschließungvom 28. Mai 186278erging, welche
innerhalb desRahmens des bestehendenGesetzesdie bisherigenHärten seinesVollzuges nachTunlich=
keit zu mildern bezweckte.

Die VerbesserungdesRechtesderAnsässigmachungließ sichnur im Zusammenhangemit einer
Neugestaltungdes gesamtenGemeinderechtesdurchführen. Unter den fünf Gesetzentwürsen,welchedie
Staatsregierung im Januar 1867 dem Laudtage vorlegte, befandensich solcheeines Gesetzesüber
Ansässigmachung und Verehelichung und eines Gesetzes über Heimat und Aufenthalt 37. Nachdem
jedochder besondereAusschußder Abgeordnetenkammerfür die Beseitigungdes ganzenBegriffes der
Ansässigmachung sich ausgesprochen hatte, zog die Staatsregierung beide Gesetzentwürfe zu einem
einzigen zusammen's, aus welchemdas Gesetzüber Heimat, Verehelichungund Aufenthalt vom
16. April 1868 hervorging?.

Das neueGesetztrat mit dem 1. September1868 in Wirksamkeit. Dasselbeverfügte, daß
dieHeimatsrechte,welchean diesemTage bereitserworbenwaren, nach den bisherigenBestimmungen
zu beurteilenseien.

Das Gesetzerhielt auch für die Pfalz Geltung, welchebisher in bezugauf das Heimatrecht
ein gesondertesRechtsgebietgebildethatte. DochwurdevollständigeRechtseinheitzwischendenLandes=
teilen diesseitsdes Rheines und der Pfalz nicht hergestellt.—

Die Entwicklung des pfälzischenHeimatrechtesbis zum Gesetzevom 16. April 1868 ist nun
im folgendenzu betrachten.

In der Pfalz bestandbei ihrer Lostrennung von Frankreichein Heimatrechtund eine gesetz=
liche Verpflichtung der Gemeindenzur Armenunterstützungnicht1.

Unterm 9. August 1816 erging eine Verordnung der k. Landesadministration, die Wieder=

31 1. Ges., die Ergänzung des revid. Ges. über Aufässigmachungu. Vereselichungartügiid
derSchullehrer betr., vom 24. Dez. 1849 (G.Bl. S. 45): f. adm. Praxis IV.

S. 32, XI S. 369. 2. Landtagsabsch.vom 25. i 1850 . Bl. S. 225) Abschn.5 ( 37 mit
derachn vom 2. Juli 1850 (R.Bl. S. 611) —kollegiale Veschlußfaffung der Kreisregierungen in
den Fällen des § 8 Abs. I des Heimatges. u. § 9 desrevid. Ansässigmachungsges. 3. Landtagsabsch.
vom 1. Juli 1856(G.Bl. 1855/°56S. 105)Abschn.III § 31 — vorgängigePrüfung desNahrungs=
standes bei Ansässigmachungauf reale oder radizierteVewerbe 4. Landtagsabschvom 10. Nov.
1861 (G.Bl. 1861/62S. 49) Abschn. III § 15 — Aufhebung der Beschränkungenhinsichtlichder
Ansässigmachungu. des Gewerbebetriebesder Juden Vgl. Ed. über die Verhältnisseder jüdischen
aesfeitt, " 10. Juni 1813 (Weber I S. 417) §§ 12, 13, 18; Bl. f. adm. Praxis V

(Brater
1WVgl. E. v. Riedel a. a. O. S. 41 f.; Abg. Frhr. v. Lerchenfeld, Verh. d. K. d. Abg.

185961 Sibn=Ver. 11 S. 331ff.
as Bu rhigh Vndtagevih 1859/61 K. d. Abg.Beil. Bd. VI S. 83ff., Sten.Ber. II

. 328ff. R.R. Beil. Bo. III S. 7ff., Prot. Bd. II S. 288ff.
a Al. III § 20. *“ R.Bl. S. 713.
36Den Bollzug desGes. überAnsässigmachungu. Verehelichungbetr. Abgedr.Handbibliothek

dese L W'eis Suppl. Bd. II, Augsburg 1863,S. 143. Bgl. Bl. f. adm. Praxis XII
25 S. 353

37Verh. d.K. d. Abg. 1866/69,Verh. des bes.Aussch. I S. 44 ff., 52 ff.
„P A. a. O. S. 245ff.
*#G.Bl. 1866/69S. 357. Dazu Landtagsverh.1866/69K. d. Abg. Sten. Ber. I S. 167:

Verh. d. bes.Aussch.Abt. I S. 195, 251, 273, 289, Abt. II S. 83—213, 282, 429,610; Sten.Ber.
III S. 23, 373, 397; K. d. N.N. Beil. vd. III S. 145, 225, 230, Prot. Bd. Iv S. 351, 450. Val.
auch E. v. Niedel a. a. O. S. ö3ff.; Voll. 1# vom 29. Juni 1868 (Weber VII S. 36
Kter=das Ges. s. auch Bl. f. adm.Praris S. 353ff.

4°Ges.Art. 53 Abs.I, VI. Agl. hierherBl. f. adm.Praxis XXIII S. 100. M. E. ist es
anz zweifellos, daß derAusdruck „erworbene Heimatsrechte“ a. a. O. nicht die „erworbene“ im

Fraen#an zur zursprün lichen. Heimat meint, sondernüberhauptdie bereits begründeten Heimats=
Sche. Über Art. 533#af VII/ C. v. Riedel a. a. O. S. 288f.: Bl. f. adm. Praxis XXVIII

S. 47f.
¾Bagl.v.Seydel2.Aufl.II S.54f.
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einführungdesBürgergeldesbetreffend"38.Durch dieseVerordnungwurdeverfügt, daß jeder,welcher
in einerGemeindeseinenWohnsitznehme,verpflichtetsei, das Gemeindebürgerrechtin derselbendurch
BezahlungeinesBürgergeldeszu erwerben.AusnahmenwurdenzugunstenderStaasdiener"#gemacht,
auchErlaß des BürgergeldeswegenArmut oder aus anderenbesonderenRücksichtengestattet. Das
Bürgergeld sollte eine „Eintrittsabgabe“ für die „durch die Aufnahme in eine besondereGemeinde
erlangtenVorteile“ sein.

Die Verordnung ging davon aus, daß durchdieNiederlassung(denWohnsitz)derErwerb des
Bürgerrechtesbzw. des Heimatrechtesin der Gemeindevon selbst“ bewirktwerde. Die Leistung
desBürgergeldes,soweit dasselbeüberhauptgeschuldetwurde, war nicht eineVoraussetzung,sondern
eineFolge desErwerbes jenerRechte". Bezüglich desBegriffes desWohnsitzesmußtebeimMangel
anderweitigerBestimmungangenommenwerden,daß die Verordnung denWohnsitzdes bürgerlichen
Rechtes" im Auge habe.

Die Auslegung der Verordnung vom 9. August 1816 drängt aber, wenn man eine Lückein
dem geschaffenenRechte vermeiden will, noch weiter. Die Verordnung geht davon aus, daß jeder
Pfälzer Heimat und bzw.Bürgerrechtda hat, wo seinWohnsitzist. Eine Verpflichtung, Bürgergeld
zu zahlen, besteht nur bei Wohnsitzänderung. Es muß also außer dem durch Wohnsitzänderung
erworbenenHeimat=und Bürgerrechteaucheine ursprünglicheGemeindeangehörigkeitgeben. Ist es
nun richtig, daß dieVerordnung für dieBegründungdesWohnsitzesdas bürgerlicheRechtentscheiden
läßt, dann muß notwendig das, was das bürgerliche Recht über die Ausdehnung des Wohnsitzes des
Mannes auf die Gattin, des Wohnsitzes der Eltern oder Vormünder auf die Kinder"7 oder Mündel
bestimmt,gleichermaßenfür die Gemeindeangehörigkeitgelten"s.

Die Bestimmungender Verordnung vom 9. August 1816 über das Bürgereinzugsgeldfind
später in gesetzlichemWege geändertworden"". Dagegen blieben die wiederholtenVersuche,ein
Heimatgesetzfür diePfalz zustandezu bringen, ohneErgebnis50, und so wurde erst durchdas Gesetz
vom 16. April 1868 eine befriedigendeRegelung des pfälzischenHeimatrechteserzielt.

Die völlige Rechtsverschiedenheit,welchebis zu dem angegebenenZeitpunktezwischenBayern
diesseitsdes Rheines und derPfalz hinsichtlichdesHeimatrechtesbestand,hatte, was allerdings für
Angehörigeein und desselbenStaates befremdlichwar, die Folge, daß dieAngehörigender Landes=
teile diesseitsdes Rheines in bezugauf Erwerb des Gemeindebürgerrechtesund der Heimat in der
Pfalz als Ausländer zu behandelnwaren, und umgekehrt3t. Da Ausländer in der Pfalz nur mit
GenehmigungderGemeindebehördensichansässigmachenkonnten,soergabsich,wie aucheineständige
Ubung anerkannte,daß Angehörige der siebenälteren Regierungsbezirkedes freien Niederlassungs=
rechtes,welchesin der Pfalz galt, sichdort nicht zu erfreuenhatten5.

"2 Kr. A.Bl. 1816 S. 313; auch bei A. Geib a. a. O. 1 S. 379. Das Bürgergeld (droit
de bourgeoisie), das in den Departementslinks des Rheines erhobenwurde, war durchStaats=
ratsgutachtenvom 4. Juni 1807 (Ouvergier XVI p. 149)als unstatthafterklärt worden.

1#Val. A. Geib a. a. O. I S. 380 Aum.. Code civil art. 106, 107.
vs 50Entsc. d. V.G.H.bs II S. 26, VI S. 118. Uber Bürgeraufnahme Entsch, d. V.G.H.=#

"“ Entsch, d. V.G.H. II S. 29. Anders Bl. f. adm. Praxis II S. 182. Uber den Fort=
bestanddes nach früheren Rechte erworbenenAnspruchesauf Bürgergeld unter der Herrschaftdes
neuenRechts Entsch. d.V.G. H.#sIII S. 629, IX S. 185.

% Codecivil art. 102—109. Anders Bl. f. adm. Praxis II S. 181 l. hierherEntsch.
desV.G.H.sII S. 29,489,III S. 131,IV S. 512,516,VIII.S. 117, . 120,245,275,
XIV S. 361; Bl. f. adm. Praxis XIII S. 33ff.: ferner H. v. Wand a. a. O. S. 110, 112ff.

Über die AnerkennungunehelicherKinder Bl. f. adm. Praxis XXXV S. 48 f.
"8 Vgl. Entsch. d. V.G.H.s II S. 24, IV S. 73, IX S. 120, 275, XII S. 476. — Be=

merkenswertist, daß auchin den preuß.Landesteilenlinks desRheines die BestimmungendesCode
eivil art. 102ff. über den Wohnsitzzu Hilfe genommenwurden, soweitdie Vorschriftendes unten
Anm. 97 erwähntenGes. vom 31. Dez. 1842 nicht ausreichten.

1 Landtagsahsch.vom 17. Nov. 1837(G.Bl. S. 5) Abschn.I, G. Dazu Instr. vom 2. März
1838(Kr.A. Bl. S.104; Chelius 1 S. 2290. Die hierdurch bewirkteErhöhung des Bürgergeldes
schufeine schwereBeeinträchtigungderFreizügigteit.

5° Schon 1884 war ein Entw.ausgearbeitetworden, der abernicht zur Vorlage an den
Landtag gelangte. Die Entw., welche1837 (Verh. der K. d. Abg.Beil. Bd. III S. 363ff. u.
1845/46(Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 95 ff.) eingebrachtwurden,kamennicht zur Erledi unf
Gesetzentw.,welcheim Jahre 1853 über Heimat, Ansässigmachungu. Verehelichungin der r 3
hergestellt worden waren, blieben ruhen. Der Landtagsabsch. vom 10. Nov. 1861 (G. Bl. 1861/62
S. 49) Abschn. III § 17 sagte, einer Bitte der Kammern entsprechend,zu, daß die pfälz. Be=
stimmungenüber Heimat würden durchgesehenwerden. ·

51 Vgl. bierter auchEntsch. des V.G.H##V S. 307, VI S. 194, 258, X S. 120. Bl. f.
adm. Praxis XILI S. 110.

5*Vgl. Bl. f. adm. Praxis XXXV S. 61 ff.; Entsch,des V.G.H. VI S. 194.
v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfaffungsrecht. 35
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Nach dem Eintritte Bayerns in das DeutscheReich wäre die ebenerst geschaffenebayerische
Heimatgesetzgebungvon 1868 wieder beseitigtworden,wennBayern nichtdurchvertragsmäßigeVor=
behaltesichhiergegengesicherthätte.

Die VerfassungendesNorddeutschenBundes und des DeutschenReichesüberwiesenin Art. 4
Ziff. 1 der gemeinsamenGesetzgebungdie Bestimmungenüber Heimats=und Niederlassungsverhält=
nisse. Auf Grund dieserZuständigkeithatte der NorddeutscheBund ein Gesetzüber die Aufhebung
der polizeilichenBeschränkungenderEheschliehungvom 4. Mai 186855und ein GesetzüberdenUnter=
stützungswohnsitzvom 6. Juni 187034 erlassen. Beide Gesetze,von welcheninsbesonderedas letztere
auf einemgrundsätzlichanderenSystemeberuht als das bayerischeHeimatgesetzs, wurden nunmehr
zu Reichsgesetzenerklärt. Der Bündnisvertrag mit Bayern vom 23. November187056 bestimmte
jedoch, daß das Aussichts=und Gesetzgebungsrechtdes Bundes über Heimat=und Niederlassungs=
verhältnisseauf Bayern sich nicht erstreckensolle. Der Vorbehalt diesesbayerischenSonderrechtes
ging sodannauch in Art. 4 Ziff. 1 der Reichsverfassungüber. %

Gleichwohl machteder Eintritt Bayerns in das Reich einzelneAnderungen desHeimatgesetzes
nötig, welchedurchGesetzvom 23. Februar 187257 erfolgten. Weitere Anderungenwurden durch
das Gesetz vom 8. August 187858, dann die Novellen vom 21. April 188435, 17. März 18926° und
17.Juni 18961 sowiedurchdasAusführungsgesetzzumBürgerlichenGesetzbuchArt 154 bewirkt.
Die NeuredaktiondesGesetzes,die infolgedessennotwendigwurde, erfolgtedurchdie Bekanntmachung
vom 30. Juli 189962. Die Fortdauer dieserHeimatrechtsgesetzgebungwird jedochnicht mehr lange
währen. Die k. Staatsregierung hat sichbeim Landtage die Ermächtigungerholt, im Bundesrate
die Einführung des Reichsgesetzesüber den Unterstützungswohnsitzim Königreich Bayern zu be=
antragen", so daß der nächsteSchritt der bayerischenHeimatgesetzgebungdie Einführung desUnter=
stützungswohnsitzessein wird.

2. Die Heimat““. Man verstehtunterHeimat die Zugehörigkeitzu einer
bestimmtenGemeinde5. Die rechtlichenWirkungendieserZugehörigkeitlassensich

5s B.G. Bl. S. 149.
5“ B.G. Bl. S. 360. Geändert durchNov. vom 12. März 1894 (N.G.Bl. S. 259) und durch

Nov. v. 30. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 377), wodurchauch dieEinführung des Gesetzesin Elsaß=
Lothringen erfolgt ist. Vgl. v. Seydels Abhandlung: das Reichs=Armenrecht,Annalen des
TuutschenFeeiche 1877.S. 545ff.; W. Wohler=J. Krech, Kommentar zum U. W.’G., 12. Aufl.,

erlin
55 Vgl. hierüber v. Seydels Erörterungena. a. O. S. 549ff.
56 B.G.Bl. 1871 S. 9; bayer.G.Bl. 1870/71S. 149. Der Vorbehalt findet sichAbschnittIII

§ # des Vertrags, wozu Schlußprot. Ziff. 1 zu vergleichenist.
57Die Abänderung einiger Sstimmungen es Gesetzesvom 16. April 1868 über Heimat

Verehelichungu. Aufenthalt betr. G.Bl. S. 214. Verh. desLandtags 1871/72K. d. Ibg Berl. Bd. 1
S. 505, 529, II S. 211,Sten. Ber. I S. 149, 160, 436; K. d. R. R. Beil. Bd. I S.119, 146,

Prot. Bd. 1 S. 125, 142. Dazu E. v. Riedel a. a. O. S. 58 ff.
sech beicdie Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofesu. daß Verfahren in Verwaltungsrechts=
achen betr.
rn###n , Dekl., betr. die Abänderung des Art. 36 Abs. I des Ges. vom 16. April 1868 (G. u.

5° G. u. V. Bl. S. 51; Verh. d. Landtags 1891/92K. d. Abg.Beil. Bd. XIII S. 318ff.,
685 ff., Sten. Ber. VII S. 21 ff., 310 ff.; K. d. RN.N.Beil. Bd. VII S. 148ff., Prot. Bd. V S. 246ff.
K. d. Abg.Sten. Ber. VIII S. 335f.

61 G. u. V.Bl. S. 297. Vgl. Bl. f. adm. Pr. Bd. XLVI S. 118ff. (v. Seydel).
s2 G. u.V. Bl. S. 470.
68 Beil. z. Verh. d. K. d. Abg. 1912 1 S. 450, 555, II S. 331;Sten. Ber. über d. Verh. d.

K. d. Abg. Bd. IV, 948. DieseErmächtigung wurde sonderborerveisein Gesetzesformerteilt. G.
v. 26.Okt. 1912„zur Abänderung“"der bayer.Heimat=und Armengeetzgebung(G.V.Bl. S. 1083).
Der einzige Artikel diesesGesetzeslautet: „Die Königliche Staatsregierung ist ermächtigt, beim
Bundesrate die Einführung des Teichsgeletenüber den Unterstützungswohnsitzim KönigreichBayern
zubeantragen.“ Mit Nüchar auf die nochschwebendeUngewißheitderEinführung und dievoraus=

schtlicheFortwirkung des bisherigenRechtes hinsichtlichder bis zur Einführung des U.W.G.8 be=
gründeen. Eelzunf wird im folgendendas zurzeit geltendeRecht in bisheriger Ausführlichkeit

argestelltwerden.
Th. Kutzer, das bayer. Heimatrecht mit d. einschläg.Rechte der Verehelichungu. d.

Aufenthalts, system.dargestelltu. durch Beispiele erläutert, München 1905; M. Proebst, das
Gesetzüber Heimat, Verehelichungu. Aufenthalt, München 1900; A. Reger, Handausgabe des
bayer. Ges. über Heimat, Verehelichungu. Aufenthalt, 11. Aufl., Ansbach 1911; v. Riedel,
Kommentar zum ßze über Heimat, Verehelichungund Aufenthalt, 7. Aufl. hrsg. v. M. Proebst,
Müchen1898(RNiedel=Proebst).

*8 Vgl. auchpfälz. G.O. Art. 9: „Gemeindeangehörigerist, wer das Bürgerrechtoder auch
bloß das Heimatrechtin der Gemeindebesitzt.“Das Verhältnis der Heimat kann daher nur gegen=
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ebensowenigdurch eine allgemeineFormel ausdrücken,wie die rechtlichenWirkungen
der Staatsangehörigkeit.DieseWirkungenkönnennur im Zusammenhangemit der
Erörterung jenerRechtsgebietebehandeltwerden, mit welchensie zutage treten66. Als
eineallgemeineund begrifflichnotwendigeFolge derHeimat erscheintnur die, daßden
Gemeindeangehörigender Aufenthalt in der Heimatgemeindeaus polizeilichenGründen
nicht verwehrt werden kann57. Durch diesen letzterenUmstand unterscheidetsichder
Aufenthalt kraft derHeimat vomAufenthaltekraftderFreizügigkeit.Selbstverständlich
kannjedochdas Rechtdes Aufenthaltesin der Heimatgemeindebesonderengesetzlichen
Verpflichtungengegenübernicht geltendgemachtwerden.Wer auf Grund einesprivat=
oder öffentlichrechtlichenVerhältnisses zum Aufenthalte an irgendeinemOrte außerhalb
seinerHeimatgemeindeverpflichtetist, kann sichdieserVerbindlichkeitnicht durchBe=
rufung auf sein Heimatrecht entziehenes.

Von der eigentlichenoderwirklichenHeimat unterscheidetsichdie uneigentliche
odervorläufige5*Heimat. Die letztereist keineHeimat im strengenSinne desWortes;
denn sie begründetkeine Zugehörigkeitzur Gemeinde; wer sie besitzt,ist also nach wie
vor heimatlos70. Die vorläufigeHeimat hat nur die einzigeWirkung, das Aufenthalts=
rechtin der ebenerörtertenWeise7! zu gewähren.In dieserBegrenzungaber ist sie
ein bleibendesRechtsverhältnis. Sie führt die Bezeichnungvorläufiglediglichin Be=
ziehung auf die wirklicheHeimat, da sie nur so lange besteht,als einewirklicheHeimat
mangelt72. Im übrigen finden alle gesetzlichenBestimmungen,durchwelcheRechteoder
Rechtsverhältnissean die Heimat geknüpftwerden, nur auf die eigentlicheHeimat An=
wendung78. DiesemRechtsstandeentsprichtes, wennin der folgendenDarstellungder
Ausdruck Heimat ohne nähereBezeichnungfür die „wirkliche“ Heimat gebrauchtwird.

Als leitenderGedankedes bayerischenHeimatrechteswird öfter der Satz auf=
gestellt, daß jeder Bayer eine Heimat haben müsse. Der Satz lautet in richtigerer
Fassung dahin, daß jeder im Lande wohnendeBayer, der keineeigentlicheHeimat hat,
einevorläufigeHeimat besitzenmüsse. Im übrigensind allerdingsdie Bestimmungen
der bayerischenGesetzgebungso bemessen,daß der Zustand der Heimatlosigkeitmöglichst
vermiedenwird und als Ausnahmezustanderscheint.Man kannes also als die gesetz=
geberischeAbsichtbeiGestaltungunseresHeimatrechtesbezeichnen,daß jederBayer eine
Heimat haben soll. Diese Absicht kommt in der Bestimmung zumAusdrucke, daß kein

#dieHeimat,welcheer besitzt,andersverlierenkann,als durchBesitzeinerneuen
eimat7“.

AllgemeineVoraussetzungdesBesitzeseinerbayerischenHeimat ist derBesitzder
bayerischenStaatsangehörigkeit78. Der Besitz einer anderen neben der bayerischen
Staatsangehörigkeit?“ ist für denBesitzder Heimat unschädlich77.

Wo das Gesetznicht ausdrücklichanders bestimmt,bewirktdas Geschlechtin
bezugauf die Heimatfähigkeit keinenUnterschied.

überder Gemeindeals Ganzem,nicht gesenübereinemBestandteilederselben,z. B. einer Ortschaft,
bestehen.Entsch.d. V.G. H. IV S. 599; Reger a. a. O. S. 2 Anm. 3.

s6sDies gilt insbef. von den armenrechtlichenWirkungen der Heimat.Der Satz in Art. 14
Abs. Ib des Heimatges.ist überdies keineswegsallgemein richtig, sodaß man sagenkönnte, der
Untersthungsanfpr gegen die Heimatgemeindesei notwendige Wirkungder Heimat; Reger,
Armenges., 6. Aufl. S. 18 Anm. 1.

*Ges.Art. 14 Abs.Ia. Dies gilt jur Folgedesbayer.Sonderrechtsruch gegenüberpolizei=
lichenBestimmungen der Reichsges.Vgl. M. E. vom 28. Okt. 1878 (Weber S. 478) Ziff. 10;
Reger a. a. O. S. 65 Anm. 1.

68Val. A. Reger a. a. O. S. 66.
* Art. 16—19 d. Ges.
10Entsch.d. V.G.H.3 XI S. 590, XIII S. 92; Kutzer a. a. O. S. 467.
I1 Jedochmit der Einschränkungnach Art. 19 Abs.II des Ges. ,
anLaiich EntLQ desV.G.H.slS.419,XIS.298;Regera.a.O.S.72Anm-7.
«Kutzera.a..S.467.
74Ges.Art-IZZiss.l.Werd-desbes.Aussch.derK.d.Abg.Abt.IlS-128.Entsch.des

V.G.H.SYS.197s.
IsGes.A-t.10Abs.1,1I,11Abs.111,1v,153iss.2;Eutich.v.V.G.H.siS.237.
7CVgl-oben§37N.50,67.
77Entsch.de3V.G-H.SIIS.582.
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Eine mehrfacheHeimatangehörigkeitist rechtlichunmöglich75.
Die Heimat ist entwedereine selbständigeoder eine unselbständige. Selbständig

ist jene Heimat, deren Bestand nur durch solcheUmständeberührt werden kann, die
für die Person des Heimatinhabers eintreten. Unselbständig ist jene Heimat, deren
Bestand von der Heimat eines anderen abhängig ist78, sonachvon denVeränderungen,
welche letztereerleidet, mit ergriffen wird. Die unselbständigeHeimat hat ihren Grund

fei enbne, Sie ist eineursprünglichefür die Kinder, eineerworbenefür die
efrauen.

Jeder Bayer hat seineursprünglicheHeimat da, wo seinehelicherVater, oder
bei außerehelicherGeburt,wo seineMutter heimatberechtigtist. Den ehelichenKindern
werden die Kinder gleichgestellt,welchenach dem bürgerlichenRechte die Stellung von

ckelichen Kindern haben50,sowiedie vor Inkrafttretendes B.G.B. eingekindschafteten
inder51 82.

Erwirbt ein Staatsangehöriger die Heimat kraft GesetzesdurchErsitzung, so folgen
ihm die ehelichenund die den ehelichengleichgeartetenKinder, ihre Staatsangehörigkeit
vorausgesetzt,nur dann in dieserHeimat,wennsienochkeineHeimat habens.

Erwirbt ein Landesfremdergleichzeitigmit der StaatsangehörigkeiteineHeimat
kraft Verleihung, so teilen die ehelichenund die für ehelichgeachtetenKinder diese
Heimat, wenn stenoch unselbständig38"sind, und wenn sie die bayerischeStaats=
angehörigkeitbesitzen“.

Die unehelichenKinder folgen der Heimat der Mutter auch dann, wenn letztere
durch eine Verehelichung, die keine Legitimation der Kinder bewirkt, ihre Heimat
ändert38. Dagegen folgen die vorehelichenKinder einer Landesfremden, welchedurch
VerehelichungStaatsangehörigkeit und Heimat in Bayern erwirbt, dieser Heimat nur
dann, wenn sie durch die Verehelichunglegitimiert und mithin Bayern werdens7.

Die Ehefrau folgt der Heimat ihres Gatten, außer wenn sie ausnahmsweise
dessenbayerischeStaatsangehörigkeit nicht teilt ss.

v WGesArLlöZisslz Eutsch des V. G. H.s III S. 2f Dieser Grundsatz ist ein un=
bedingter. Einen eigentümlichenFall f.Bl. f. adm. Praxis XXVII S. 334.

1° Uber das Verhältnisbeider Heimatenim Streitfalle Entsch.d. V.G.H.3#VII S. 287.
30 Diese Stellung haben nach B.G.B. die Kinder aus einer nichtigenEhe, sofernnicht beide

Eltern bei Eingehung der Ehe die Nichtigkeit gekannthaben oder die Nichtigkeitauf einemForm=
fehler beruht und die Ehe nicht in das Heiratsregister eingetragenist (§ 1699). Ferner gehören
hierher die durch nachfolgendeEhe legitimierten (§ 1719) sowiediefür ehelicherklärten(&§1723)
und an Kindes Statt angenommenenKinder (§ 1741). Für die Übergangszeitvgl. bes.Reger
a. a. O. S. 4 Anm. 8. -

21 A.G. z. B.G.B. Art. 154. Dieser Vorbehalt gilt jedochnur für Einkindschaftungendurch
bayer.Staatgangehörige und nur für jeneGegenden, in welchenund insoweit in ihnen nachbis=
ErrigemRechte inkindschaftsverträgerechtswirksamabgeschlossenwerdenkonnten. Reger a. a. O.

. nm, 8.
38 lber die Zuständigkeitder Verwaltungsgerichte,auchZwischenfragendes bürgerl. Rechtes

zu entscheiden,vgl. oben§ 85 N. 13 ff., sowie M.E.v. 25. Febr. 1877,die in dieserBeziehungaus=
gesprochen hat, daß für die Verwaltungsbehördenkeine Veranlassung bestehenkann, in Fragen
desZivilrechts, soweit solcheeinenPräsudizialpunkt bei verwaltungsrechtlichenEntscheidungenbilden,
sch mit der von denGerichten als feststehendangenommenenRechtsauffassungin Widerspruchzu
etzen“.Entsch.d. V.G.H. XXIV S. 302, XXVIII S. 35; Reger=Dyroff, Komm. z. V.G. H.G.
S. 368 Anm. 2a.

s8Ges.Art. 11 Abs. IV.
DDiesist nicht im Sinne des Art. 6 Abs. V zu fassen. Gemeint sind solcheKinder, welche,

Kleichviel ob volljährig oder nicht, nochnicht für sichund auf eigeneRechnungleben. Zustimmend
eger, R.G., S. 49 A. 5. AbweichendRiedel-Proebst S. 139 A. 10, Kutzer S. 172.

48%Ges. Art. 10 Abs. II. Es wird Besitz der bayer. Staatsangehörigkeitim Augenblickedes
Heimaterwerbes gefordert.Einerlei ist, ob der ErwerbderStaatsangehörigkeitdurchdas Kind recht=
liche Folge des ErwerbesderStaatsangehbrigteit durch das Fanistenhagme ist, oder ob er selb=
ständigstattgefundenhat. Reger a. a. O. S. 49 Anm. 7.

36Entsch.d. V.G.H.8 VIIIS. 40. Reger S. 3 Anm. 7.
# Ges. Art. 10 Abs. III. Entsch. d. V.G.H.3 V S. 316.
"8 Ges.Art. 3 Abs. II, 4 Abs. 1, 10 Abs. II, 11 Abs. IV. Vgl. oben § 37 N. 37, 8 38

nachN. 22, 69 ff. Selbstverständlichist, daß eine absolut nichtigeEhe ohneEinfluß auf dieHeimat
derFrau ist; Art. 4 Abs. III des Ges. sprichtes ausdrücklichaus. Entsch.d. V.G.H.s XXVIII,
S.
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Eine Ehe, welcheohnedas erforderlicheVerehelichungszeugnis39geschlossenwurde,
hat, solangedie AusstellungdiesesZeugnissesnicht nachträglicherwirkt ist, für die
Ehefrau und die Kinder, welche aus der Ehe entspringenoder durch dieselbeehelich
werden,heimatrechtlich26keineWirkung ?1. EbensobleibendiejenigenEhen heimatrechtlich
wirkungslos, welchenach früherem Rechte ungültig oder bürgerlich ungültig waren?.

Die unselbständigeHeimat kann sichunterUmständenin eineselbständigever=
wandeln. Eine solcheUmwandlung tritt in nachstehendenFällen ein:

1. Die Kinder behalten bei Auflösung des Familienbandes durch den Tod des
Familienhauptesdie letzteHeimat des Vaters bzw. der Mutter als selbständigeur=
sprüngliche Heimat 55.

2. Die Ehefrau behält bei Auflösung der Ehe durch Tod des Gatten oder
Scheidung,fernerbei Aufhebungder ehelichenGemeinschaftnach§ 1575B.G. B. jene
Heimat als selbständige,welcheder Gatte im bezeichnetenAugenblickebesaß"“. War
eine nichtige Ehe seitens der Frau im guten Glauben eingegangenworden, so behält
die Frau jeneHeimat als selbständige,welcheder Mann zur Zeit der Nichtigerklärung
der Ehe besitzt5.

3. Verliert das Familienhaupt die bayerischeStaatsangehörigkeit, so behalten
jeneFamilienglieder,auf welchedieserVerlust sichnicht erstreckt96, die bisherigeun=
selbständigeHeimat als selbständige?.

4. Männer, welchebei AbschlußeinerEhe nochdie unselbständigeursprüngliche
Heimat besitzen,erwerbendurchdie Eheschließung7s jeneHeimat? alsselbständige10.

5. Personen,welchein denunten101zu erörterndenFällen derAnstellungaußer=
halb Bayerns oder in der Gemeinde der bisherigen unselbständigenHeimat noch ihre
ursprünglicheHeimat besitzen,erwerbenmit der AnstellungdieseHeimat als selb=
ständige108.

Zu diesenEntstehungsgründender selbständigenHeimat tretensolchehinzu, durch
welche die selbständigeHeimat unabhängig von der bisherigen unselbständigenHeimat
erworben wird. Diese Fälle sind die nachstehenden:

35 Darüber unten #§231. ·
»D.h.fürdie»wirklicheHeimat«.ÜberdievorläufigeheiinatbeiBerheiratungeines

Bayern mit einer Staatsfremden unten N. 244.
Heimatges.Art. 31 Abs. II. Der nachträglichenErwirkung des Zeugnissesstehtes gleich,

wenn die Voraussetzungwegfällt, derenthalbenes erforderlichwar, d. h. wenn der Ehemann auf=
hört, Angehörigerder Landesteilediesseitsdes Rheines zu sein, indem er eine Heimat in der Pfalz
erwirbt. ZustimmendReges a. a. HO.S. 105 Anm. 10

?# Heimatges.Art. 31 Abs. III.
V8Ges.Art. 1 Abs.1 a. E. A. M. Kutzer a. a. O. S. 74.
" Ges.Art. 4 Abs. I, II.
76Ges. Art. 4 Abs. III. Entsch.d. V.G.H.3 XII S. 1.
* Zyt. oben9 38 bei N. 23 ff.,nachN. 58, 69 ff.

Bl. f. adm.Praxis XXX S. 70; Entsch.d. V.G.S.# V S. 316, XII S. 235. A. M. Kutzer
a. a. O. S. 75 Anm.

11 9 Auch beim Mangel des erforderlichenVerehelichungszeugnisses.Reger a. a. O. S. 10
nm. 2.

* Wenn also infolge eines Irrtums eine andereals die Heimatgemeindedie Erklärung nach
Art. 32 desGes.abgegebenhat, so wird erstereGemeindedadurchnicht zurHeimatgemeindedesEhe=
mannes. Jene Erklärung hatmit dem Heimaterwerbenichts zu chafien. Entsch.d. V.G.H.s II
S. 166. Die Bl. f. adm. PraxisXXX S. 64 mitgeteilteRegierungsentsch.ist falsch.

100Ges. Art. 3 Abs. I. Entsch.d. V.G. H. IV. S. 491. Vgl. hierher auchArt. 12 abl= I
des Ges. Wenn an erstererStelle gesagt ist, daß die Gemeindenin den Fällen des Art. 3 Abs.1
die Erwerbung des Heimatrechtsvon Bezahlungder Heimatgebührabhängig machenkönnen,so ist
dies wörtlich genommenunrichtig. Denn die Verehelichungbewirkt den Erwerb der selbständigen
Heimat ipso ture. Nach der zutreffendenherrschendenMeinung kann auchdie Nichtbezahlungder
nach Art. 3 Abs. I mit Art. 12 zu beanspruchendenHeimatgebührnicht als Einspruchsgrundgem.
Art. 32 geltend gemachtwerden, da dieseGebühr erst mit dem Eheabschlussefällig wird und die
Annahme eines RückstandesnachArt. 32 zur Voraussetzunghat, daß dieLeistung liquid, fällig und
bereits angefordertworden ist. Reger a. a. O. S. 122 Anm. 14. Über die Frage, ob die Aus=
händigung des Verehelichungszeugnissesvon der Bezahlung dieserGebühr abhängig gemachtwerden
kann,siche ebenda.

. 114.
109Ges.Art.2 Abs.III.
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1. Erwerb durchAnstellung108.Diener desStaates, der öffentlichenGlaubens=
gesellschaften0“4,derGemeinden,öffentlichenKörperschaftenundöffentlichenStiftungen102
erwerbendurch definitive106Anstellung 107zu einem bestimmtenAmte oder Dienste 1°8
dieHeimat in jenerGemeinde,in welcherihr Amtssitzist 106. Als definitiveAnstellung
galt nachdemRechtevor Erlaß desBeamtengesetzesvom 6. August1908 jede,welche
demAngestellteneinRechtauf das Amt oderauf denDienerstandgewährte,das ihm
gegenseinen Willen nur durch strafrichterlichesErkenntnis oder im Wege der Dienst=
strafe entzogenwerden konnte110. Nach dem neuenBeamtengesetzesind alle jeneetats=
mäßigenstaatlichenBeamtenals definitivangestelltzu erachten,die Unwiderruflichkeit
im Sinne des Art. 6 des Beamtengesetzeserlangt haben.

Schullehrer111erwerbendie Heimat in der Gemeindedes Schulsitzes,d. h. in
jener Gemeinde, in deren Markung die Schule sich befindet.

Offiziere113,Arzte im Offiziersrangeund obereBeamteder Militärverwaltung
haben ihre Heimat in der Gemeinde ihrer Garnison oder ihres Amtssitzes113.

Ist die Gemeinde der definitiven Anstellung, der Garnison oder des Amtssitzes
nicht in Bayern gelegen,so behaltendiejenigenAngestellten,welcheeineHeimat bereits
haben,diesebei; Angestellte,welcheeineHeimat nochnicht haben,erwerbendieselbe
in derjenigenGemeinde,in welcher die nächsthöherein Bayern befindlicheDienstbehörde
des Angestelltenihren Sitz hat 114.

Die Frage, ob auchPersonenweiblichenGeschlechtesdurchAnstellung eineHeimat
erwerbenkönnen,wird zu bejahensein,da das Gesetzdieselbengrundsätzlich115ebenso
zumHeimaterwerbezuläßtwie die Männer116.

19810% „Art. 2. Dazu Bl. f. adm. Prazis XXXV S. 209 ff., XXXIX. S. 353ff., XIV
k1 f.., 191 ff. und insbes.LIV S. 113f., wo die in Betracht kommendenGattungen von

ri l alpiattt=t. Büsn durchgenommenwerden; W. Krais, Handb. der inneren Ver=
ben u

K. Das Ges. E 48 sirh Dies ist, wie oben angegeben,u verstehen.Vgl. Bl. f.
adm. Praxis VI S. 25, XXXIX S. 354. Sheen der prot. Parrer veeE. vom 4. Febr. 1869
(Weber VIIS. 584). Neger a. a. O. S

10%Über denBegriff der Staats- u iirntn Diener unten § 125.
16 Der definitiven Anstellun seeht jetzt im Bereich des Staatsdienstes die unwiderrufliche

Anstellung i im Sinne desBeamtengestesgelch berüber9. unten § 128, vgl. Bl. Bd. 61 S. 285ff.
Vgl. Ges. vom 26. Okt. 1887, oben8 16ff.

r Erl zhu und Beförderung,sofernSsnet. inbegriffen.
10%Entscheidendist derAmtssitz,nicht derberfbaliche ohnib--hwendig in. daß derAmts⸗

sitz sich in einer bayer. Gemeindebefindet. Verh.d. bef. uuans .452, 453. Bl. f. adm.
Praxis XI S. 219,T# S. 80. XXXV S. 211 Anm. Snses v. B.G.H. JXI . 23.
EbensoReger S. 7 A. 5

l#. eet = der hier in Frage kommendenBeamtenkategorienfiehein Bl. f.
adm. Pr. XLI 192, 219, LIV S. 113 und Kutzer a. a. O. S. 405

111D.h. nur eele Volksschu reri nichtVerweseru. Gehilfen und nichtLehrer an anderen
nterrichsankalen. Bl. f. adm.Praxis XXV S. 251ff., Entsch.d. V.G.H.s IV S. 512; A. Reger

* Siu Offiziere und Sanitätsoffiziere des Beurlaubtenstandesfindet die Vorschrift keine
Anwendung, da siewer einer Garnison ständig ge4# siuch einen AmtssiSitehaben. R.Mil.G.
v. 2.Wai-18, ’§*38.M.E. v. 20. Juni 1907 N.664 adm. Pr. XX S. 366. Kutzer
a. a.

118Ugl. Pn.N# er a. a. O. S. 8. Bl. f. ebu. Varis, XXIX S. 273ff., 290ff., XXXV
S. 270. Entsch. .8 IX S. 132, XII S. 444. S. auch obenN. 109.

114Art. 2 p IIIS. Ges. Reger a. a. O. S. 9
1½Ausnahme in Art. 3 Abs. I. Das B.’G. v. 16. Aug. 1908hat die weiblichenBeamten

auch hinsichtlich der Anstellung und ihrer Widerruflichkeit den männlichen Beamten gleichgestellt.
Eine verheirateteweibliche Beamtin behält jedochdie Heimat ihres Ehemannes, bis dieserstirbt
oder die bayerischeStaatsangehörigkeitverliert, oder bis die Ehe getrenntwird.

116Vgl. die Außerungendesr Bericterstatter Abg. Fischer, Verh. d. bes.Aussch.d. K.
Abg. 185666 Abt. I S. 196. A. M. ist Kutzera. a 390, ferner der 3
hof in seinerEntsch. v. 10. Jan. 1908 N. 108 (CzitiertbesNeger S. 6) und Riedel=Proebst
a. a. O. S. 99 Anm. 19. Letzterermacht geltend,daß Art. 2 „vorwiegendnur die Bestimmungen
des § 4 des Ansässigmachungsges.vom 1. Bunk 1634 reprodauziert,wonach die formale Anfalße
machungeiner Frauenspersonüberhauptnicht statthaftwar“. Gerade deshalbaber, weil das neue
Ges. hinsichtlichder Frauen diesenStandpunkt nicht mehr einnimmt, darf man denArt. 2 nicht so
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Der Zeitpunktdes Heimaterwerbesist in diesenFällen jener, von welchemab
die Anstellung wirkt oder das Definitivumeintritt 117.

2. Mit demBürgerrechtewird auchdasHeimatrechtin derGemeindeerworben118.
Dieser Rechtssatzgilt in derPfalz ausnahmslos115. Für dieLandesteilediesseitsdes
Rheines erleidet er eineAusnahme120bezüglichderjenigenPersonen, welchedas Bürger=
recht in einer Gemeindenur infolgeHausbesitzesoderunter Beibehaltungihres bis=
herigenBürgerrechtesauf denTitel hin erwerben,daß siemit direktenSteuern in der
Gemeindemindestensin demBetrage wie einer der drei höchstbesteuertenEinwohner
angelegtsind 121. SolchePersonenerlangendas Heimatrechtin jenerGemeindean
Stelle ihres bisherigenHeimatrechtesnur dann,wennsiedurcheineErklärung gegen=
über den Verwaltungen beider beteiligter Gemeinden auf das seitherigeHeimatrecht
verzichtenund dasHeimatrechtin derjenigenGemeindeansprechen,wo siezuletztBürger
werden122. Dieses Wahlrechtkann nur bei demErwerbe des neuenBürgerrechtes
geltendgemachtwerden128134. Ferner kanndas BürgerrechtohneHeimatrechteinem
Bewerber verliehen werden, der innerhalb der letztenzwei Jahre vor der Bewerbung
eine Unterstützungerhalten oder um eine solche nachgesuchthat, die sich zwar als
Armenunterstützungim Sinne des Armengesetzesdarstellt, nicht aber im Sinne des
Gesetzes vom 4. April 1910, betreffenddie Einwirkung von Armenunterstützungauf
öffentlicheRechte. Die NichtausübungdieserBefugnis bedarf in Gemeindenmit
städtischerVerfassung der Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten125.

3. Das HeimatrechtkannfernerdurchVerleihungseitensderGemeindeerworben
werden. Diese Verleihung kann entwederin Befriedigung eines gesetzlichenAnspruches
des Heimatsuchersoder infolge einesVertrages zwischenletzteremund der Gemeinde
geschehen.Die Bestimmungenüber die Voraussetzungen,unter welchenein Anspruch
auf Heimatverleihung besteht,gelten nur für die Landesteile diesseits des Rheines un=
beschränkt.In derPfalz findensiebloß dannAnwendung,wennein Angehörigerder
Landesteilerechtsdes Rheines155oderein Landesfremderdie Verleihungder Heimat
in einer pfälzischenGemeindebeansprucht 17.

Einen gesetzlichenAnspruchauf Heimatverleihungkönnensowohl Bayern als
Landesfremde128unter den gleichenVoraussetzungenerlangen. Die Heimatverleihung
wird jedochLandesfremdengegenübererstwirksam, wenn sie die bayerischeStaars=

auglefen, wie RNiedehwill. Das Ges. sagt „Männer" (Art. 3 Abs. 1), wo es auf das männliche
Lesch cht ankommt. ÜbereinstimmendBl. f. adm. Praxis XXXV S. 209 Anm. 1 a. E., XILIV.
S. Wuft und Reger S. 6.

1 S. M.E. vom 4. Febr. 1869 (Weber VII S. 584); Bl. f. adm. Praxis XIV S. 10.
118Ges.Art. 5 Abf. 1. 112Ges.Art. 27.
3 Ges.Art. 5 Abs. II. Eine Verleihung desBürgerrechtesohneHeimatrechtist im übrigen

unmöglich.
121Diesf.G.O. Art. 15. ·
mRieel-Proebsta.a.O.S.108Anm.7sagt,danachderAbsichtdesGesdieAusi

nahmebestimmungnur anwendbarsei, wenn das nachArt, 15 derG.O. erworbeneAügerrecht das
zuletzt erworbenesei. Dagegen mit Recht A. Luthardt, Bl. f. adm. PraxisXIX S. 373 ff.
Das Ges.zwingtnicht, diese Unterscheidungzu machen, und eine zwingende Bestimmungmüßte man
hier verlangen, dafür diefraglicheUnterscheidungkeinsachlicherGrund besteht.Vgl. auchM. Sternau,
die n= Kirchenverwaltungsloahlenusw., Erlangen 1887, S. 8f. EbensoReger a. a. O.

. nm..
123EbensoReger S. 15 A. 4; A. M. Kutzer S. 223 Anm. 30.
124ber die8 r schwierigeFrage, wie Art. 5 Abs. II des Ges. auf den Bürgerrechtserwerb

nach der über augs estimmung desArt. 201 Abs. I der diesf. G.O. anzuwendenist, Bl. f. adm.
Praxis XIX = 07 ff., XX S. 223, XXI S. 12 f (A. Luthardt), 119 ff., 192 (M.E. vom
19.April 1871,WeberVill S. 766),321ff.Riedeh, XXIII S. 122, Cnisch.d.V.G.H.5I
S. 435, IX S. 188. Die durch letztereEntscheidungenzurGeltung gekommeneAnsicht dürfte mit
demWortlaute der gesetzlichenBestimmungenim Einklange stehen. WeitereAngabenbei W. Krais,
Handb. der innerenVerwaltung u#w., 3. Aufl., 1II S. 216.

125Ges. v. 4. April 1910, betr. dieEinwirkung von Armenunterstützungauf öffentlicheRechte
(G.V.Bl.157)Art.2. »» «·»

I««D.h.einStaatsaiigehöriger,derineinerGemeindediesseitsdesRheinesdiewirkliche
oder vorläufige Heimat hat.

12rE9 27 mit Art. 8. ·
MDeutscheioieAuslünder.S.auchEntsch.d.V.G-HslS.237,XS.236.
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angehörigkeiterwerben129.AusländerngegenüberkönnenBeschränkungendesErwerbes
einesHeimatanspruchesim Wegeder Wiedervergeltungverfügt werden. Bestehennämlich
in einemStaate des AuslandesBestimmungen,welchedie Erwerbung des Heimat=
rechtesdortselbstden Angehörigendes bayerischenStaates mehr erschweren,als es in
Bayern nach demHeimatsgesetzeAusländern gegenübergeschieht,so könnendurch könig=
liche Verordnung die Angehörigen eines solchenStaates denselbenBeschränkungenunter=
worfen werden150.

In den hier zu erörterndenFällen wird nicht die Heimat, sondernnur der
Anspruch auf Heimatverleihung kraft Gesetzeserworben.

Verschieden vom Anspruche auf Heimatverleihung ist das Recht zur Erhebung
diesesAnspruches,das nebendemAnspruchsberechtigtenauchder bisherigenHeimat=
gemeindeund bei Personenmit vorläufigerHeimat demk. Fiskus eingeräumtist1681.
Ob sie dieses Recht geltend machenwollen, steht ausschließlichim Ermessender Be=
rechtigten bzw. ihrer gesetzlichenVertreter 132. Erhebt die bisherige Heimatgemeinde
bzw. der k. Fiskus den Anspruch auf Heimatverleihung, sostehtdemHeimatberechtigten
innerhalb einer von der Aufenthaltsgemeindeihm vorzusetzendenAusschlußfrist von
14 Tagen ein Einspruch zu. Diesem ist stattzugeben,wenn die gesetzlichenVoraus=
setzungendes Anspruches nicht vorliegen158,oder wenn die Heimatänderung für den
Betreffendenmit erheblichenNachteilenverbundenwäre18“.

Für das Einspruchsverfahrenselbstgelten folgendeGrundsätze: Die Aufenthalts=
gemeindehat die Heimatgemeindebzw. den k. Fiskus von der Erhebung des Einspruches
in Kenntnis zu setzen. Wird der Anspruch aufrechterhalten, so hat darüber die Ge=
meindeverwaltung der Aufenthaltsgemeinde zubeschließen 185. Erkennt durch diesen
Beschlußdie Aufenthaltsgemeindeden Anspruchder bisherigenHeimatgemeindebzw.
des Fiskus an und verleiht sie dementsprechenddas Heimatrecht,so kannvon dem
Einsprucherhebendennur binnen einer Ausschlußfrist von 14 Tagen der Verwaltungs=
rechtswegbeschrittenwerden188. Wird dagegendemEinspruchstattgegebenund der
Heimatverleihungsanspruchabgelehnt,so bemißt sich das Recht der bisherigen Heimat=
gemeindebzw. des Fiskus auf Beschreitungdes Verwaltungsrechtswegesnach den all=
gemeinrechtlichenGrundsätzenund ist somit formell an keineAntragsfrist gebunden17.

Der Anspruch auf Heimatverleihung kann nur gegenüberder Aufenthaltsgemeinde
erworben werden und ist nach seiner Anmeldung vererblich168.

189Ges.Art.6, 7 mit 10. über die Frage, ob die in der Eigenschaftals Ausländer und als
Stagtzang hirioer zurückgelegtenAufenthaltszeitenzusammengerechnetwerdenkönnen; val. Kabs
9 "7 adm. Pr. 47S. 237. A.A. E. d. V.G.HH.# XXV,181 und Neger a. a. O. S

nm
130Ges.Art. 10 Abs. IV. Zurzit bestehen.derartigeVerordn. nicht.
181Art. 8 des Ges. M. E. v.28. D8 Art.8 gilt nicht für die psälzis nGe⸗

meindenunter sich. Vgl. Art. 27 . eger a. 0. S. 39. Vom Fiskus kann : un.
spruchauchdann erhobenwerden, wenn heimatloseStanlzangehsrige schonvor ihrer Aufnahme in
den 8 Staatsverband den AnspruchaufHeimatverleihung gem.Art. 10 Abs. 1 erlangt haben.

Eutsch „ V.G.H. XXV S. 180. EbensoKutzer a. a. 352undet. auchReger a. a. O.
über die benro derEntscheidungensiehengr d.V. G. P. XX S. 151, XXIV S. 221,

471; dagegenstehtdemk.Fiskus keinAntragsrechthinsichtlichheimatloser * zu,
da diese geinArtllAbsIuIIkrast Geseßes die Heimat erlangen. Vgl. Bl 6 adm. Pr
S. 236. 132Entsch. d. V.G. H.sIII S. 452,IX S

188Maßgebendist der Aitunkt. an welchemder Antragder illrrie natgemeinde der
Aufenthaltgeruu zugeht. l. Reger a a. O. Art. 8 N.

er a. a. de Art. 8 N. 7. die 60# e der Elhuucn der Nachteile unterliegt
demure hert Ermessen. Entsch.d 3 XVIII, 351.

*Der Anspruch der Heimatgemeindeund 9. *9 des Beteiligten sind in einem Be⸗
schlußzuvorbescheiden. Vgl. auchBl. f. adm.Pr. Bd. 47 S

36Art. 8 Abf. V, 23 Ziff. 1 5.2 mit Art. 8 3 * ——= Siehe ferner Bl. f.
adm. Pr. Bd. 47 S. 239.

157EbensoReger a. a. O.Art. 8 N. 13,a. A. Bl. f. adm. Pr. Bd. 47 S. 243.
138Art. 6 Abs. III, 7 *“ I d.Ges. und=zwar auch dann, wenn der Anspruch nicht von

demAnspruchsberechtigtenje *='e von derbisherigeHeimatgemeinde bzw.demFiskus geltend
gemachtwurde. Entsch.d XX S. 28, aber XIV S. 506. Dies trifft auch für denFan
u, wenn eineFra **n * außerehelicherKinder stirbt. Reger a. a. O. S. 3
uum.19,andersV.G.H. X
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Die allgemeinenVoraussetzungendiesesErwerbes sind ununterbrochenerfrei=
williger Aufenthaltin derGemeindewährenddesgesetzlichbestimmtenZeitraumes57
sowie gesetzlicheVolljährigkeit 116%vom Beginne dieses Zeitraumes an.

Das Gesetzverlangt Aufenthalt in derGemeinde,d. i. Wohnsitzim natürlichenWortsinne11.
Die Gemeindemuß derjenigeOrt sein, wo derHeimatsucherals an demMittelpunkte seinerTätigkeit
gewöhnlich persönlichanwesendist. Das äußereKennzeichenhierfür ist regelmäßigder Besitzzeiner
Wohnstätte112. Der Wohnort ist Aufenthaltsort auchdann, wenn er nicht Arbeitsort ist1½3.

Der Aufenthalt muß ferner ein ununterbrochenersein. Als Unterbrechunggilt jedochnicht
eine vorübergehendeEntfernung, bei welcheraus den begleitendenUmständenerhellt, daß nicht
beabsichtigtwar, den Aufenthalt aufzugeben“.

Der Aufenthalt muß ein ununterbrochenfreiwilliger sein. Die positiveFassungdieses- Er=
fordernisseszwingt zu der Folgerung, daß von dessenErfüllung überall da nicht gesprochenwerden
kann, wo die Willensfähigkeit in bezug auf die Bestimmung des Aufenthaltes mangelt15. Die
Freiwilligkeit desAufenthaltes erscheintferner da ausgeschlossen,wo derselbeauf Zwang beruht. Ein
rechtmäßigerZwang liegt vor bei FreiheitsentziehungdurchgerichtlicheHaft 146, wobeijedochkdie
Verbüßung geringfügigerFreiheitsstrafen sowie solcherFreiheitsstrafen, welchean die Stelle un=
einbringlicher Geldstrafengetretensind, nicht inBetracht kommen117:;ferner bei polizeilicherAuf⸗
enthaltsanweisung, bei Aufenthalt in Erfüllung einer gesetzlichenPflicht. wie der Wehrpflicht, bei
Aufenthalt infolge des gesetzlichenBestimmungsrechteseinesGewalthabers1/8. Dagegenistdie. Frei=
willigkeit des Aufenthaltes da nicht ausgeschlossen,wo sich jemand in ein privat=oder öffentlich=
rechtlichesVerpflichtungsverhältnisfreiwillig begebenhat, welchesdieNotwendigkeiteinesbestimmten
Aufenthaltes mit sichbringt oder die Wahl des jeweiligen Aufenthaltes von einemfremdenWillen
abhängig macht. Dies ist z. B. auf dem Gebietedes Privatrechtes bei Privatbedienstetenaller Art
der Fall, auf demGebietedes öffentlichenRechtesbei öffentlichenBeamten und Dienern, Geistlichen,
freiwillig dienendenHeeresangehörigen115.SelbstverständlichkanndieFreiwilligkeit desAufenthaltes
im Sinne des Gesetzesauch dann nicht als aufgehobenerachtetwerden, wenn die Erfüllungzeiner
freiwillig übernommenenVerpflichtung dem sichWeigerndengegenübermittels einesZwangesdurch=
gesetztwird, welchereineNötigung zum Aufenthalte mit sichbringt150.Die Freiwilligkeit desAuf=
enthaltes muß eine ununterbrochenesein. Jedoch ist hier das Erfordernis der Ununterbrochenheit
ebensowenigstrengwörtlich aufzufassenwie hinsichtlichdesAufenthaltes, sodaß dieUnterbrechungen
der Freiwilligkeit in dem gleichenMaße wie Unterbrechungendes Aufenthaltes unschädlichsein

werden 151. Es bedarfkaum der Darlegung, daß die Aufhebung der freien Aufenthaltsbestimmung
auch dann unterbrechendwirkt, wenn dadurchderZwang zum Aufenthalte in einer anderenals der
bisherigen Aufenthaltsgemeindeherbeigeführtwird. Der Mangel derFreiwilligkeit desAufenthaltes
muß von demjenigen,der ihn behauptet,erwiesenwerden.

Der Aufenthalt muß endlich ein erlaubter, d. h. er darf nicht auf Grund einer öffentlich=
rechtlichenBestimmung verbotensein; denn ein rechtswidrigesVerhalten kann für denjenigen,der

125Nach Art. 47 Abs. IV desGes. darf die Aufenthaltszeit nicht eingerechnetwerden,welche
vor dem 1. Sept. 1868 zurückgelegtwurde.

145Volljährigerklärung genügtnicht. §§ 2, 3 B. G.B.
11 Nicht im Sinne des bürgerlichenNechtes. Reger a. a. O. S. B#Wehhit nachbürger=

lichem Rechteist auchohneweim ig persönlicheAnwesenheitmöglich.
144Entsch.d. V.G. 01, XIIIS. 92. Reger a. a. do
178Entsch.d. V. G. ⅛II S. 20. Reger a. a. O.
14 Art. 6 Abs. IV, 7Abs. III d. Ges.
145Dies kann,muß aber nicht bei jeisteskrankender Balb sein. Vgl. Bl. f. adm. Praxis

XNIXS, 16; fernerEntsch.d #. G.H.s XII S. 478, XIX S
" A. (Luthardt, Bl. d. f. adm. Praxis XIX S. n 6 n *,sowie Reger a. a. O.

S. 21 #n 8 wollen zwischenStrafhajt und Untersuchungshaftunterscheiden,wobei mir übersehen
zu sein scheint, daß es sichhier nicht um die UnterbrechungdesAufenthalts, sondernder Frei=
Lic#liskeit des Aufenthalts handelt. ZustimmendKutzer a. a. O. S. 264 Anm. 15; unbestimmt
Entsch,d. V.G.H.#XX S. 66, 100.

1 9 6 Abs. IV. 7 Abs. III d. Ges. über den Begrif ber Geringfügigkeit Entsch.d.
V.G.H.S XIX S. 251, 255, XXXI S. 106. RegerS. 33 M

148Wie bei Ehefrauen. ũberzinstinmend .E. v. 29. Idn * r u. Entsch.d. V. G.H.s III
E. 242. Riedel a. a. O. S. 116 u. Kutzer a. a. O. S. 259 Anm. 8. A. A. Reger a. a. O.

14 Personen, welcheihre Wehrpflicht freiwillig vor dem regelmäßigenZeitpunkte erfüllen,
gehören.icht hierher.

oVgl. zun Vorstehendenv. Seydel in Annalen 1877 S. 576f.
1 Ettich, d. V.G.H.s XXVI S. 330. Reger a. a. O. S. 22; Kutzer a. a. O. S. 262.
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sich dasselbe zuschulden kommen läßt, nicht zur Quelle eines öffentlichrechtlichenAnspruches
werden1•57.

Die Aufenthaltsdauer,welchezur Erwerbung des Anspruchesauf Heimatverleihung
erforderlich ist, ist verschiedenbemessen,je nach den weiteren Erfordernissen, welche
nebendemAufenthaltezu erfüllensind. WährendaberderAufenthaltbis zur Geltend=
machung des Anspruches fortdauern muß, brauchen die sonstigen Erfordernisse des
Anspruchserwerbesbei der Erhebungdes Anspruchesnichtmehrvorzuliegen183. Der
Anspruch auf Heimatverleihung ist, wenn seine Voraussetzungengegebensind, in dem
Augenblickegeboren,wo er der Gemeindegegenübergeltendgemachtwird5“. Er ist
von da an unentziehbar.DemgemäßkönnendiesemAnspruchesolcheVorgängenicht
schaden,welchein der Zeit zwischenseinerErhebung und seinerBefriedigung eintreten158.

Die zumErwerbedesAnspruchesaufHeimatverleihungerforderlicheAufenthalts=
zeit beträgtvier Jahre, wenn derHeimatbewerberfolgendeVoraussetzungenerfüllt hat ½56.

Er muß währenddes genanntenZeitraumesununterbrochenselbständiggewesen
sein. Den Begriff derSelbständigkeitbestimmtdasGesetzverneinenddurchBezeichnung
jener Personen, welchenicht als selbständigzu erachtensind. Es sind dies:

a) entmündigtePersonen;
b) Dienstbotenund Gewerbsgehilfen157, die in die häuslicheGemeinschaftdes

Dienstherrn aufgenommensind168, sowie Kinder, die dem elterlichenHausstande an=
Lgehörenund von demFamilienhaupte unterhalten werden159.

Der Heimatbewerber muß ferner während des vierjährigen Zeitraumesin der
Aufenthaltsgemeinde16°direkteSteuernan denStaat bezahltund seineöffentlichrecht=
lichenVerpflichtungengegendieGemeinde=undArmenkasse161 derAufenthaltsgemeinde
erfüllt haben18. Es ist zureichend,daßdenfraglichenVerpflichtungenfür diebezeichnete
Zeit im Augerblicke der Heimatbewerbunggenügtist 163. Steuern der Ehefrau, sofern
nicht die ehelicheGemeinschaftnach§ 1575 B.G.B. aufgehobenist, und der minder=
E im elterlichen Unterhalte stehendenKinder sind dem Familienhaupte zuzu=
rechnen16“.

182Ein Ausgewiesenerkann dadurch,daß er der Ausweisung unerachtetseinen enthalt in
dr Hemeinde serhett, Anspruchauf Heimatverleihungnicht erwerben. Entsch.d. V. G.H.s V

iss Art. 6Abs. II 7 Abs. II d. G
154Ein früher erklärterVerzicht ie* mwpirksem. l. die ErörterungenEntsch d. V.G. H.z

XI S. 8 auch Bl. f. adm. Praxis I S 378fs 75ff (A. Luthardt). EbensoReger
a. a. O. S. 17 Anm.1. Kutzer a. a. O

=16Entsch.Vö s� II S.151,** 77.
156Ges.Art. 6.
167Vgl. G. v. Kahr, Bayer. Gemeindeordn.für dieLandest. diesf.desRheines 1 S.166f.
168Dies licge-vor, wenn die Dienstbotenvom DienstherrnKost undVohnun ehalten und

seinerhauelichen ucht unterworfensünd. #*#617 B. G.B., Reger a. a. n
rt6bs5isf2f

S 516100Daß dies die Meinungdes Gesist,wirdüberzeugenddargetancntschdVGstlll

mSiIasGefnieintentschiedeiisolcheVerpflichtiingennichtwelcheaufbesonderenpriiiat-
rechtlichenVerhältnissenberuhenundnicht in den öffentlichrechtlichen5 S ziehungen zurGemeinde als
selche wurzeln. Reger a. a. O. . adm. Praris XKX Entsch.d. V.G. 4

622. Ebensowenigsolche n re tlichen Verpflichtungengegenüberder politischen
meinde, die, wie z. B. Gemeindedienste= unpnD 8 eise, d. i. durchJahlung
zu erfüllen sind. nisch. d. V. G.H

162Freiwilligkeit derSee * einl. aus eigenenEritemait nigt erforderlich. siekann
auch unter Mithilfe Dritter geschehen.Entsch.d. V.G.H.S XXV uher a. a. O. S. 287.
Doch darf dabei keineGesetzesumgehungin Frage kommen, u. a. O S 6 A. 18,8 S 39
A. 2, und die Steuerzahlung darf nicht von dritten auf Grund bef. gesetzlicherAnordnunggeleistet

werden. Entsch. d. V.G.S.#8#XX S. 45. Weitere Voraussetzungist aber, daß die Aufenthalts=
emeinde die individuelle eilnahmspflicht des Heimatbewerbers an den Gemeindeumlagen in erkenn=
arer Weise begründetund in AnspruchW**’' hat. Entsch.d. V.G.H.# XI S. 115.

163ZustimmendKutzer a. a. O. S. 289, Entsch.d. V.G.ö XXIU S. 1. A. A. Reger
a. a. O. S. 24 Anm. 13 und Proebst ur -.. O. S. 16, nachdeneneineZahlung, welche erst "
Ablauf der Ersitzfrist für einen in digseFrist fallenden.Steuerrückstanderfolgt, einenachtröglich

Sanierung Lieser Sihfeit nicht=wehr ewirkenkann. EbensoRiedel=Proebst a. a. O. S. 115.
Ar

"t gict in kassenmäßiger
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Der Heimatbewerberdarf endlichwährendder vier Jahre öffentlicheArmen⸗
unterstützung weder beanspruchtnoch erhalten haben165.

Die Aufenthaltszeit, welchezum Erwerbe des Anspruches auf Heimatverleihung
nötig ist, beträgt siebenJahre, wenn der Bewerber, abgesehenvon den allgemeinen
Erfordernissen, lediglichdie weitereVoraussetzungerfüllt, daß er währendjenerZeit
öffentliche Armenunterstützungweder beanspruchtnoch erhalten hat 166.

In allen Fällen der Ersitzungdes Anspruchesauf Heimatverleihungkönnendie
Gemeinden, wenn eineHeimatgebührgeschuldetwird, denHeimaterwerbvon deren
Bezahlung abhängigmachen167.

Die beschlosseneHeimatverleihung auf Grund erhobenenAnsprucheswirkt end=
gültig. Sie kannnachträglichnicht wegenmangelnderVoraussetzungenzurückgezogen
werden, da das Gesetzdie Möglichkeit hierzu nicht eröffnet165.

Die Heimatverleihungauf Grund Vertrages16°mit derGemeindekannnur ein=
treten, wenndemHeimatsuchernicht ein gesetzlichesRecht auf denHeimaterwerbzur
Seitesteht 170. Der Vertrag, für welchenbesondereFörmlichkeitennicht gefordert
sind 11, ist zwischender Gemeindebehörde,in Gemeindenmit Stadtverfassung unter
ZustimmungderGemeindebevollmächtigten,und demHeimatbewerberoderdessengesetz=
lichem Vertreter172abzuschließen.Der BewerberkanneinStaatsangehörigeroderein
Landesfremdersein; letzterenfallswird aber derVertragerstwirksam,wennderFremde
die bayerischeStaatsangehörigkeiterworbenhat. Die obenerörterteBestimmungüber
das Wiedervergeltungsrechtgilt auch hier 178.

Durch Vertrag könnenPersoneneineselbständigeHeimat erlangen,welchenach
gesetzlicherRegel einesolchenicht besitzenwürden17“.
« Die Verleihung kann entweder unbedingt oder unter der Bedingung erfolgen,
daß der Bewerber bestimmteGegenleistungenmacht176. Unstatthaft sind Bedingungen,

% Vgl. G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 179 f. Der Begriff der Armenunterstützungist hier
nicht zu erörtern. Zu bemerkenist, daß jede öffentlicheArmenunterstützungin Betracht kommt,

Li viel, ob sie gerade von der Aufenthaltsgemeinde beanspruchtbzw. gewährt wurde oder nicht.
l. f.adm. Praxis XXVII S. 415f. Die Ausnahmebestimmungendes Gesetzesv. 4. April 1910

(G.V. Bl. S. 157)finden hier keineAnwendung.
166Ges. Art. 7. Den Versuch (Bl. n adm.Prazis XIX S. 174), den Art. 7 des Ges. aus

Art. 6 einschränkendauszulegen, ist verfehlt. Vgl. A. Luthardt a. a. O. S. 176 Anm. . Ebenso
Kutzer a. a. O. S. 292. !ês• Zr

161Ges. Art. 12 Abs. I. Vgl. auch Art. 29 Abs. VIII (für diePfalz), wonach,wenn Fristen=
zahlungen bewilligt werden,der Pawaterwer mit derBejahlung der erstenRate eintritt.

ies Entsch. d. V.G.H.3 VI S. 28, X S. 208, XI S. 115. A. Luthardt, Bl. f. adm.
Praxis XL S. 155ff., XII S. 162ff. Anm. . A. M. Kutzer a. a. O. S. 341; Reger a. a. O.
S. 17 Anm. 2, S. 44 Anm. 2 und derVerwaltungsgerichtshof #itiertbei Reger.

1½%Ges.Art. 9, M.E. v. 28.Dez.1899,Ziff. I. Entsch.d.V.G.HH.sXI S. 123. Überdie
Anwendbarkeitdes Art. 9 Abs. I auf diePfalz C. L. F. Medicus, Gem.Ordn. f. d. Pfalz S. 35f.
Riedel=Proebst a. a. O. S. 134.

170Niedel=Proebst a. a. O. S. 134 Anm. 2. **=
171Wohl aberlihelten die allgemeinenRechtsgrundsätzeüber dieGültigleit derVerträge. Vgl.

Eutsch.des V. G.H.sII S. 166, IV S. 99, V S. 50. Regera. a. O. S. 46, Kutzer a. a. O.

11½8Riedel- Proebst a. a. O. S. 134 Anm. 4. Kutzer a. a. O. S. 426. Entsch.des
V.G. H. IV S. 99.

178Ges. Art. 10 Abs. I1,IV. Vgl. obenN. 130.
14 Ehefrauen, Kinder. r= auchEntsch. d. V. G.H.s II S. 18. Zweifellos bestehtferner

die Möglichkeit, die nach Art. 2 begründetegesetzlicheHeimat durchVertrag zu ändern. Riedel=
Proebst a. a. O. S. 97, 104, 134. «

UIEntschdeöVG.sVS.194(vgl.aiichS.233.JiidieserEntsch.wirdilberzeugeiid
dargetan, daß das Ges. in Art.8 unter den zu erfüllenden m7 nur „Gegenleistungendes
Bewerbers für die Heimatverleihung“ versteht,„nicht aber auchBedingungen,welchemit Leistungen
desBewerbers nicht zusammenhängen".Ist dies richtig, dann wird es nicht möglichsein, durch
Vertrag die Peimatverleihung auf das Familienhaupt zu beschränkenund die gesetzlicheHeimat=
folge derFPem#iienangehörigenauszuschließen.Denn eine derartige „Bedingung“ würde sichnicht
auf eine „GegenleistungdesBewerbers"beziehen.Die LoslösungderHeimat derFamilienangehörigen
von der Heimatdes Familienhaupteswird nur in der #ern bewirkt werden können,daß zuerst
die Famikienangehörigenvertragsmäßig eine selbständige Heimaterwerben. EbensoKutzer a. a. O.
S. 424. Etwas abweichendRiedel=Proebst a. a. O.S. 136 Anm. 4, 5, 8 a. E.
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welchedengutenSitten oderdenGesetzen176zuwiderlaufen.Die Beifügungunzulässiger
Bedingungen macht den Vertrag unwirksam1!1½.Bei bedingter Heimatverleihung tritt
der Heimaterwerb erst mit Erfüllung der Bedingungen ein.

4. Der Heimaterwerb durch einseitigeErtlirung, des Heimatsuchers 178ist nur
nachpfälzischemHeimatrechteund nur für Pfälzer, d.h. für jenemöglich,welchein
einer pfälzischenGemeindedie wirkliche oder vorläufigeHeimat besitzen.Voraussetzung,
dieser Möglichkeit ist Selbständigkeitin demfrüher 19 erörtertenSinne, Volljährigkeit
undNiederlassungr55 in derGemeinde.Der Heimaterwerbist durchhieraufbezügliche
Erklärungen bedingt, welchebeim Bürgermeisteramteder bisherigen und der künftigen
Heimatgemeindeabzugebensind, ferner durchEntrichtung der Heimatgebühr, wenn eine
solchegeschuldetwird 151. Nach Erfüllung dieser Bedingungen182 erfolgt der Erwerb
der neuenHeimat kraft des Gesetzes.

5. Heimaterwerb durch Ersitzungs8 tritt nach vier=bzw. siebenjährigemAuf=
enthalte in einer Gemeinde für heimatloseStaatsangehörige184unter denselbenVor=
aussetzungenein, unter welchensonstder Anspruchauf Heimatverleihungersessenwird ½85.
Jedoch ist der Besitz der Staatsangehörigkeit während der ganzen Ersitzungszeit er=
forderlich186.

Durch denHeimaterwerbkannfür dieGemeindegegenüberdemHeimaterwerber,
abgesehenvondenvertragsmäßigenGegenansprüchen,einegesetzlicheForderungentstehen,
der Anspruch auf Entrichtung der Heimatgebühr. Die Heimatgebühr soll eine Gegen=
leistung für die Vorteile bilden, welche die Heimat gewährt187. Die Bestimmungen
über die Heimatgebühren sind für die Landesteile diesseits des Rheines und für die
Pfalz verschieden.

DiesseitsdesRheines185könnendieGemeindenfür dieFälle desErwerbeseiner
selbständigenHeimat durchEheschließung,dann derVerleihungderHeimat auf Grund
gesetzlichenAnspruches die Verpflichtung zur Bezahlung einer Heimatgebühr einführen.
In denFällen desHeimaterwerbesdurchErsitzung könnendie Gemeinden den auf dem
Heimatrechte beruhendenGenuß an den örtlichen Stiftungen und Gemeindenutzungen
von der Entrichtungder Heimatgebührabhängigmachen15.

116Die Ansicht, daß die Gemeindenin den Fällen des Art. 9 keinehöhere6eHäiatgebüh
fordern können,als im Lhsttetrage der Bürgerrechtsgebühr(Bl. f. adm. Praxis S. 250)
Pro ohne krhal, im Ges. Luthardt a. a. O. S. 522, Kutzer a. a S. 433# Riedel=

robst a. a. O.S. 135, P5. Reger a. a. O. E=. 46. Verh. desbes. 60 Abt. II S. 684.
1n Kutzer a. a. C. S. 432,1 eger a. a. S. 46; Entsch.des V.G.H.3 V. S. 194.
178Ges.Art. 28 Abs. I—III. *5 Obennach N. 156.
180Vgl. oben§ 37 N. 42, 44, dann Reger a. a. O. S. 93.
1812 Ges. sagt: „wenn eine olsß in derGemeindeeingeführtgt und ofern dieseGebühr

nicht ausdrücklichnachgelasen wurde."“ l. auch Entsch, des V.G. H. 1
Vgl. Art. 29Abs. VIII des = worüber obenN. 167.

½ al# „kraft des Gesetzes". be. Entsch,des V.G.H.3 IV S. 491.
14 S. Entsch. des V.G.H.3 XIII S. 92, wo richtig dargelegtwird, daß heimatlos auchder=

jenige ist, der einePeimat angewiesenerhielt, weil leine,wirkliche Heimat nicht zu ermitteln war.
l auch ebendalS59UmitXS198 Zu letzteremErkenntnisseist übrigens zu bemerken,

l nach demgeltendenRechtedie StaatsangehörigkeitdurchAnweisungeiner vorläufigen Heimat
nicht begründetwerdenund ohne Staatsangehörigkeiteine wirklicheHeimat nicht besiehenkann.

Sst nicht darüberhinweg zu kommen,daß Art. 9 Abs. V des Heimatges. frühererFassung auf=
1 en ist. VerchiedeneAns. über die Frage Bl. f. adm. Praxis XX i I1S. 377 (Englert,
greber, IS. kans-c 404ff. Erge ebe ZustimmendKutzera. a. O. S. 383 Anm. 8,

eger a. a.
185Ges.Art. 11 Abs. I, II. Vgl. hierher Bl. f. adm. Praxis XXIII S. 131, wo mit Recht

ausgeführt wird, daß entsprechendder Vorschrift für die Fälleder Art. 6, 7 (vgl. oben Anm. 139)
die ufenthaltszeit nicht zu rechnenist, welchevor dem Inkrafttretender Nov. (27. Februar 1872)
liegt. ÜbereinstimmendEntsch.d .8 IX S. 152.

186Entsch.d. V. G. H.sXI e A. A. Kutzer a. a. O. S. 388 Anm. 14.
187Vgl. obenN. 181.
188Gsl Art. 12, M. E. v. 28. Dez. 1899 Ziff. 4.
189Ges.Art. 11Abf. VI. Nach der Begründung zur Nov. soll in diesenFällen die Erhebung

von Gebührenfür den HeimaterwerbselbstmitNückscht auf##s des Reichsges.über die Freizügig=
keit vom 1. Nov. 1867 nicht statthaft sein. In § 8 O. ist tin Anh#llsrurk. für diese An=
sichtzu finden. Siehe Riedel=Proebst a. a. O. S. #. Anm. 1b.
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Zuständig zur Einführung und Regelung der Heimatgebühren ist in Gemeinden
mit Stadtverfassung der Magistrat mit Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten,in
Landgemeindender Gemeindeausschuß. In letzterenkann jedochdie Zuständigkeit der
Gemeindeversammlung „auf die Regelung der Heimatgebühren durch statutarischen
Beschluß der Gemeindeversammlungausgedehntwerden“1,.

Die Gebühr darf die gesetzlichenHöchstbeträge191, welchenach der Bevölkerung
der Gemeinden abgestuft sind, und im Falle der Verleihung der Heimat auf Grund
gesetzlichenAnspruchesdie Hälfte dieserHöchstbeträgenicht übersteigen.Stellt die
Gemeinde oder der Fiskus den Antrag, so haben sie die Gebühr zu entrichten. Nur
für Landesfremde19 kanndie Gebühr, wennStaatsverträgenicht entgegenstehen,bis
zum Doppelten jener Maximalsätze erhöhtwerden 198.

In derPfalz 1“ sinddieGemeindenzur ErhebungvonHeimatgebührenberechtigt
1. wenn die Heimat mit dem Bürgerrechteerworbenwird 1°5,
2. wenndie Heimat durcheinseitigeErklärung erworbenwird,
3. wenn durch Anstellung eine neue Heimat erworben wird und der Erwerber

entwederdie Teilnahme an den zum Privatvorteile der Gemeindeangehörigenver=
wendetenNutzungen des Gemeindevermögensanspricht oder seit zwei Jahren in der
Gemeinde mit Haus=, Grund= oder Gewerbesteuerangelegt ist 1°6,

4. wenn die Heimat auf Grund gesetzlichen,durchErsitzungerworbenenAn=
spruchesverliehenwird.

Die Erhebung einer Heimatgebühr ist in der Pfalz nur zulässig,wenn ein Tarif
festgestelltund öffentlich bekanntgemachtworden ist. Zuständig zur Feststellungdieses
Tarifes ist in denGemeindenmit städtischerVerfassungderMagistratunterZustimmung
der Gemeindebevollmächtigten½7,in den übrigen Gemeindender Gemeinderat, für dessen
Beschlußdie Genehmigungder vorgesetztenDistriktsverwaltungsbehördeerforderlichist1°6.
In denFällen 1—3 ist der zulässigeHöchstbetragder Heimatgebühr170 Mk., im

160Diesf. G.O. Art. 84, 112 Ziff. 4, 130, 147 Abf. I.
1½180 Mk.in Gemeindenvon mehrals 20000 Einwohnern,60 Mk. bei 5001—20000Ein=

wohnern, 40 Mk. bei 1501—5000Einwohnern, 20 Mk. in den kleinerenGemeinden. Maßgebend
ist die ortsanwesendeBevölkerungnach der letztenVolkszählung. Bl. f. adm.Praxis XXIII S. 191.

192Bei Riedel.= Proebst a. a. O. O.148 Anm. 15 wird gegen A. Luthardt, Bl. f.
adm. Praxis XXI S. 142f., dieAnsicht vertreten,daß die Bestimmungnur Ausländer treffe. Hier=
für wird auf dieErtlärunge desRegierungsvertretersVerh. d. K. d. Abg. 1871/72Sten.Ber. 1IS. 153
Bezug genommen. Diese Erklärungvermag aber an einer Bestimmung des Ges. von 1868 nichts
zu ändern, die überdiesmit Art. 3 der Reichsverf.verträglich ist. Ubrigenssteht es demlandes⸗
fremdenReichsangehörigenfrei, zuerstdie bayer. Staatsangehörigkeitzu erwerbenund dadurchdie
Bestimmung auf sichunanwendbarzu machen.A. M. Kutzer a. a. O. S. 301 Anm. 23 u. Reger
a. a. O. S. 57 Anm. 8. « .

198Ges. Art. 12 Abs. I. Auf das zweifacheder Maximumshälfte braucht man nicht herab=
zugehen,vgl. Reger a. a. O. S. 57 Anm. 8 u. Kutzer a. a. O. S. 301 Anm. 23.

194Ges. Art. 29 Abs. II. çl
155Vgl. hierher pfälz. G.O. Art. 11 Abf. I, Art. 13 u.Reichs Gew.Ordn. § 13. Hiernach

muß derjenige, welcherausschließlichauf Grund der Entrichtung von Gewerbesteuernzu Folge Be=
schlussesdes GemeinderatsgegenseinenWillen das Bürgerrechterwirbt, von derHeimatgeb r frei⸗
elassenwerden. M.E. vom 7. Febr.1878 Nr. 11636. S. auch Bl. f. adm. Praxis XXII S. 325,

III S. 29, XXIV S. 274, XXVI S. 326. Reger a. a. O. S. 97 Anm. 3; Kahr, Gemeinde=
ordnung I, 204ff.; v. Seydel, Gewerbepolizeirecht,Annalen des DeutschenReiches1881, S. 587
Anm. 2. Auf die Frage der Anwendbarkeitdes § 13 Abs. II der G.O. für Bayern ist späterbei
Erörterung desBürgerrechtserwerbesnäher einzugehen.Das bisherigeBürgereinzugsgeldist beseitigt
Gollz Vorfchr= bei A. Geib=Besnard, Handb. f. d. Gemeindebehördender Pfalz, 3. Aufl., 1
S. 401,416), was aber denBestandbereits erworbenerAnsprüchenicht berührt. Riedel=Proebst
a. a. O. S. 211·12Anm. 5, Bl. f. adm. Praxis XIX S. 358fl., Entsch.des V.G.H.s III S. 629.
Das Staatsministerium des Innern hat ausgesprochen(M.E. vom 31. Jan. u. 26. März 1875
Nr. 1217, 2176), daß Ansprüche auf Bürgerzel, die für die Gemeinde bereits vor dem 1. September
1868 begründetworden sind, bestehen bleibenund sichnur nach Art. 29 des Heimatsges.in An=
sprücheauf Heimatgebührumwandeln.

106Art. 29 Abs. II Ziff. 2 desGes. ist durchArt. 13 derpfälz. G.O. nichtaufgehoben.Entsch.
d. V. G. H.sXII S. 245.

19/Pfälzisches Städteverfassungsgesetzv. 15. August 1908 Art. 4, Vollzugsbekanntmachung
v. 18. August 1908 IXN.

198Ges. Art. 29 Abs. V, VI. Dazu M.E. v. 28. Dez. 1899 Ziff. 15.
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Falle 4 nur 85 Mk. io00,Für die Feststellungdes Gebührentarifesinnerhalbdieser
Grenzetrifft das GesetzzwingendeVorschriften200. Für Ausländerkanndie Heimat=
gebühr,soweitnichtStaatsverträgeentgegenstehen,auf dasDoppelteder für Inländer
festgesetztenBeträge201erhöht werden208.

Für dieLandesteilediesseitsdesRheinesunddiePfalz gemeinsamgeltenfolgende
Sätze. Die Heimatgebührkannnur vom selbständigenHeimaterwerber,nicht auchvon
denFamilienangehörigengefordertwerden,welcheseinerHeimatfolgen203. Die Heimat=
gebühr kann von derselbenGemeindegegenüberdemselbenBewerber nur einmal gefordert
werden,also bei WiederverleihungderHeimat dann nicht,wennsiebei frühererVer=
leihung schonbezahlt wurde. In den Landesteilen diesseits des Rheines kann jedoch,
wenn zur Zeit der Wiederverleihung der Heimat die Gebühr höher ist als sie zur Zeit
der früheren Verleihung war, Daraufzahlung des Mehrbetrages verlangt werden20“.
Wurde vom Bewerberan die GemeindebereitseineBürgerrechtsgebührentrichtet,so“
ist die Heimatgebühr als hierdurch mitentrichtet anzusehen205.

Ein Anspruch auf RückersatzbezahlterHeimatgebührenbestehtnur nachpfälzischem
Rechte in zwei Fällen. Bei Wiederaufhebungeiner erworbenenHeimat durch die Ge=
meinde entsteht für letztere die Verpflichtung, die empfangeneHeimatgebühr an den
Zurückgewiesenensoweit zurückzuerstatten,als sienicht zu dessenUnterstützungverwendet
wordenist2065.Wenn einGemeindebürger,welcherseitensder GemeindezumErwerbe
des Bürgerrechtesund Bezahlungder Heimatgebührangehaltenwordenwar, binnen
zwei Jahren nach Erwerb des Bürgerrechtes aus der Gemeinde wegzieht und das
Heimatrechtfür sichund dieFamilienangehörigen,welcheseineHeimat teilten,in einer
anderenGemeindeerwirbt, so hat er Anspruchauf RückersatzderHälfte der bezahlten
Heimatgebühr707. .

Die Gemeindensindberechtigt,im einzelnenFalle gänzlicheoder teilweiseBe⸗
freiung von der Heimatgebühr zu gewähren208.

Unter gewissenVoraussetzungentritt Befreiung von der Heimatgebühr kraft des
Gesetzesein209. DieseBefreiung findet nur für bayerischeStaatsangehörige statt, und

1%Ges.Art.29Abs.II.
100Art. 29 Abs. III,VII, IX. „Innerhalb diesesMaximalbetrages wird dieHeimatgebühr

nach den ducschnittlichen Jahreserträgnissendes Gemeinde=und Stiftungsvermögens, soweit dessen
Renten oderNußungen für öffentliche Zweckeoder zum Privatvorteile derGemeindeangehörigenver=
wendetwerden,in der Art berechnet,daß die Heimatgebührin keinemFalle das ZehnfachedesBe=
trages übersteigendarf, welchersich bei der Teilung der Summe jener Erträgnisse durchdie Zahl
der zur Anteilnahme berechtigtenFamilien ergibt." ,

„Ergeben sichan den Grundlagen der BerechnungwosentlicheAnderungen, welcheeine nach=
haltige Minderung derHeimatgebührenzur Folge hätten,so kanndievorgesetzteBehördeeineRevision

des Lariss anordnen.“
„Wenn in einer Gemeindedie eventuelleAnteilnahme an Stiftungen oder Wohltätigkeits=

anstalten bei Feststellungdes Tarifs in Anschlag gekommenist, so hat ein verhältnismäßiger Teil
der Heimatgebühr in die Kassender betreffendenStiftungen oder Anstalten zu fließen.“

S. auch pfälz. G.O. Art. 25. Dazu H. v. Wand, Gem.Ordn. f. die Pfalz S. 146,
C.MeeeG find. Fade= 47 f. leich j in Art. 12 Abs. 1

ie Bestimmungist also nicht ganz gleichjener in Art. ..
MArLLIAbs .
203Riedel=Proebst a. a. O. S. 147 Anm. 8, Kutzer a. a. O. S. 295.
204Die pfälz. G.O. sagt in Art. 14 Abs. I ausdrücklich,daß Personen,welchedas Heimat=

rechtspäterwiedererwerben,von derHeimatgbühr. befreit sind. Für dieLandesteilediess.desRh.
dagegenwird man aus Art. 12 Abs. II des Ges.u. Art. 23 Abs. III der G.O. nicht mehr folgern
dürfen, als im Texte gesagtist. Vgl. Riedel- Proebst a. a. O.S. 149 Anm. 19b.

0%DieserSa ergibt sichals zwingendeHFolgerung,aus Art. 12 Abs. III desGes. u. Art. 23
Abs. III der diess.G.O. = jedel. Proebst a. a. O.S. 149 Anm. 19b.

206Ges. Art. 28 Abs. V. UberdiesenFall unten N. 226.
207Pfälz. G. O. Art. 15. Dazu H. v. Wand a. a. O. S. 48.
208Für die Gemeindendiess. des Rh. ergibt sichdies aus den Worten des Art. 12 Abs. 1

desGes. „sind berechtigt.. abhängig zu machen".A. M. Kutzer a. a. O. S. 298 Anm 16,
Reger a. a. O. S. 56 Anm. 4, Kahr 1S. 220 Anm. 3 S. 653, 654. Für diePfalz sagtArt. 29
Abs. VIII: „Dem Gemeinderatestehtes frei, die tarifmäßigen Gebührenganz oder teilweisezu er=
lassenoder Fristenzahlungenzu gestatten,in welchemletzterenFalle das Heimatrechtmit Bezahlung
der erstenRate erworbenwird.“ H. v. Wand a. a. O. S. 351.

209Ges. Art. 12 Abs. IV, 29 Abs. X. Entsch.d. V.G.H.s XIII S. 364.
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zwar diesseitsdes Rheinesfür jene,welchedie Heimat auf Grund siebenjährigerEr=
sitzungdes Anspruchesverliehenerhalten 210,in der Pfalz für jene, welchenach sieben=
jährigemAufenthaltedie Heimat in der Gemeindeerwerben711. Die Befreiungvom
der Heimatgebühr kommt diesenPersonen bzw. der Gemeinde oder dem Fiskus als
Antragstellerndannzu,wenndieAnspruchsberechtigtenwährenddesin Art. 7 bezeichneten
Zeitraumes von siebenJahren 213ununterbrochen?!5in der Aufenthaltsgemeinde, wo
sie die Heimat erwerbenwollen, als Dienstboten,Gewerbegehilfen,Fabrikarbeiter oder
Lohnarbeiter?,“sichernährthaben215,zugleichbayerischeStaatsangehörigegewesen?16
und zu einer Freiheitsstrafe richterlich nicht verurteilt worden sind217.

Der Verlust der Heimat ist nur aus nachstehendenGründen möglich:
1. für Frauen infolge der Verehelichungmit einem Heimatlosen?18,
2. infolge des Verlustes der bayerischenStaatsangehörigkeit215,weil derenBesitz

allein die rechtlicheMöglichkeit gewährt, eine bayerischeHeimat zu haben220,
3. durchLostrennungder Heimatgemeindevom bayerischenStaatsgebiete281,
4. durch Untergang der Gemeinde?##,
5. durchErwerb der Heimat in eineranderenbayerischenGemeinde78.

210Nach Art. 7 des bn
„11Durch einseitigeErklärung nach Art. 28 odergemäßArt. 7 des Gef. Art. 53 Abf. V des

Ges. ist auch in den Fällen des Erwerbs nach Art. 28 anzuwenden. Vgl. E. v. Riedel a. a. O.
S. 201 Anm. 26.

D. h. irgend einmal fiebenJahre lang vor derBewerbung. Die gesetzlichenErfordernisse
der Gebührenbefreiungbrauchenz. Z. der Bewerbung nicht mehr zu bestehen,und insbesondere
braucht die siebenjährigeFrist der Art. 12 u. 29 zt mit jener des Art.7 zusammenzufallen.Bgl.
Riedel=Proebst a. a. O. S. 151 Anm. 24b, Entsch, des V.G.H.s III S. 196f., XVIII S. 145,
XIX S. 59. Fürdie hier vertreteneFosie sprichtauch der Umstand,daß andernfalls Art. 7
und 12 Abs. XIV(,zu einer Freiheitsstraferichterlichnicht verurteilt wordensind") kaum in Ein=
klang zu bringen wären. Denn was A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XIX S. 174 Anm.““,
sagt, würde zur Vereinigung beiderGesetzstellenum so weniger ausreichen,als dieAnnahme, Art. 12
habe den Urteilsvollzug im Auge, demWortlaute des Ges. widerspricht. A. A. Reger a. a.O.
S. 59 Anm. 15 und KutzerS. 305 Anm. 5.

:½ Vgl. oben bei Anm. 75; ferner Reger a. a. O. S. 60 Anm. 16; Kutzer a. a. O.
S. 310. Eine nur vorübergehende, sei es freiwillige oder unfreiwillige Einstellung derErwerbs=

beschöftigung, ist unschödlich.A. A. Entsch.d. . XIX S. 39 und Riedel=Proebst a. a. O.
S. 152 Anm.25; Entsch. desV.G.HH. IV S. 116, XI S. 145.

214über die Begriffe Reger a. a. O. S. 60, 61 Anm. 18, 19 u. Kutzer a. a. O. 275, 313.
216Uber die BedeutungdiesesAusdruckeswird Entsch.d. V.G. H. I S. 215 richtig bemerkt:

.Der Ausdruck ernähren bezieht sich ohne Zweifel nur auf die Subsistenzbegründungdurch fort=
gesetztepersönlicheArbeitsleistung in der Aufenthaltsgemetne, welche(nämlich die Arbeitsleistung)
durch die Gebührenfreiheitbelohnt werden soll. Die Ausdrucksweisekann demnachkeine andere
Bedeutungbeaupten, als daß der„Heiratbewerber seineLebsuchtwährendbestimmterHettein ohne
Inanspruchnahmeder oöffentlichen Wohltätigkeit,sohin aus eigenenKräften, bestrittenhabe."Rück=
and mit Ferntlichen Abgaben kann also den Aufpruch auf Gebührenbefreiungnicht ausschließen.
gl. au aih des V.G.H.Ss III S. 660, XVIII S. 77, XIX S. 38, 60.

216Entsch.d. V.G.H.# X S. 36. A. A. Kutzer a. a. O. S. 319.
n Es kommtlediglich auf die Verurteilung an. Erlaß der Strafe beseitigtdie Tatsache

der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe nicht. Reger a. a. O. S. 64 Anm. 21. Andererseits.
wird eine Verurteilung zur Freiheitsstrafe im Sinne desGel. dann nicht vorliegen, wenn eine
— Geldstrafe=in Freiheitsstrafeumgewandeltworden ist. Entsch,des V.G.H.s VIS. 58. Wgl.
auchoben N. 212.

#18Ges. Art. 18 Abs. I; val. Art. 3 b II. Entsch. d. V. G.H.sXXVI S. 76. Reger
a. a. O. S. 70 Anm. 3, 75 Anm. 1a. A. A. Kutzer a. a. O. S. 486 Anm. 4.

:½ Der Erwerb einer anderenStaatsangehörigkeitzur bayerischenhinzu ist ohneEinfluß
auf dieFinat. Über den Fall der Legitimation eines Kindes durchden staatsangehörigkeitslosen.
Vater. l. J. Graßmann, Bl. f. adm. Praxis, Bd. 47 S. 129 fl. ·
länd r20 90 oben N. 75. Entsch, d. V.G.H. XII S. 1 (vermeintlicheEhe mit einemAus=
änderJ.

1 Vgl. Bl. f. adm. Praxis XXIII S. 58. Kutzer a. a. O. S. 443.
28 Heimatberechtigte,welchebei Zerteilung einer Gemeindeunter mehrereGemeindennicht

in der GemeindeWohnsitzhaben,könnenunter Umständenheimatlos werden.
2:5Ges. Art. 15. DazuReger a. a. O. S. 68. Bezüglich derFolgen, welcheVeränderungen

im Bestandeder Gemeindenauf die Heimat haben, kann auf die gründlichen Erörterungen bei
Riedel=Proebst a. a. O. S. 84 ff. verwiesenwerden. Die dort unter b vertreteneAnsicht findet
sich auch in einer M.E. v. 4. Mai 1872 Nr. 4684. S. ferner Entsch.d. V.G. H.s III S. 240, V
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Ein Verzicht auf die Heimat ist also wirkungslos, wennnicht gleichzeitigeine
neueHeimat erworbenwird, wenn aber letzteresder Fall ist, gegenstandslos,da alsdann
der Verlust der früheren Heimat kraft des Gesetzeseintritt 7“.

Eine Wiederaufhebungdes HeimaterwerbesdurchdieGemeinde ist nur in be=
schränktemMaße möglich 225und positiv im Gesetzelediglich für daspfälzische Heimat=
recht vorgesehen226. Wenn nämlich ein Pfälzer das Heimatrecht in einer pfälzischen
Gemeinde durch einsseitigeErklärung erworben hat, so kann binnen Jahresfrist nach
demEintritte diesesHeimaterwerbesdurchdenGemeinderatder neuenHeimatgemeinde
dieWiederaufhebungdes neuenHeimatrechtesbeschlossenwerden,falls derneueHeimat=
angehörigewährendjenerFrist öffentlicheArmenunterstützungangesprochenodererhalten
hat227. Die frühereHeimat lebt dann mit demTage, an welchemderBeschlußrechts=
kräftig gewordenist, von selbstwieder auf 8.

3. Heimatlosigkeit und vorläufige Heimat. Der Zustand der
Heimatlosigkeitbestehtdann, wennjemandkeinenachweislicheHeimat258/oder nach=
weislichkeineHeimat besitzt.

Heimatlose,welchesichim Staatsgebieteaufhalten22, müssenan Stelle derwirk=
lichen einevorläufigeHeimat haben. Eine vorläufigeHeimat könnennichtbloßBayern,
sondern auch Landesfremdebesitzen,letzterenämlich insolange, als deren Wegweisung
aus dem Staatsgebiete nicht möglich ist2282.

Auch die vorläufige Heimat ist in demselbenSinne eine selbständigeoder eine
unselbständigewie die wirkliche Heimat. Die Ehefrau folgt unter gleichenVoraus=
setzungenund in gleicherWeise der vorläufigen wie der wirklichenHeimat des Gatten.
Ebenso gelten für die Heimatfolge der Kinder auch hier dieselbenGrundsätze wie bei
der wirklichenHeimat,mit derEinschränkungjedoch,daßdieHeimatfolgefür diejenigen
Kinder ausgeschlossenist, welcheeinen eigenenHausstand haben, d. h. außerhalb der
eelterlichenFamiliengemeinschaftselbständigund auf eigeneRechnungleben231.

Die Umwandlungder unselbständigenin eine selbständigevorläufigeHeimat voll=
zieht sich für die Frau unter den nämlichenUmständenwie bei der wirklichenHeimat?“s,
für die Kinder durch Tod des Familienhauptes sowie dann, wenn letzteresmit der
Staatsangehörigkeit die angewieseneHeimat verliert und erstererVerlust auf die Kinder
sich nicht erstreckt,endlichdann, wenn die Kinder eineneigenenHausstand begründen238.

Abgesehenvon diesenFällen der Umwandlung tritt der Erwerb einerselbständigen
vorläufigen Heimat entwederdurch Anweisung oder kraft Gesetzesein.

Eine vorläufigeHeimat wird durch die zuständigeBehörde angewiesen,wenn die
Heimat einerin Bayern betretenenPerson nicht ermitteltwerdenkann. Bei Landes=
fremdenhat Heimatanweisungnur zu geschehen,wenn der Fall ihrer Ausweisung
aus demStaatsgebietegegebenwäre, die DurchführungdieserMaßregel aber nicht
möglichists“.

Für die Heimatanweisung,welchebei vorhandenengesetzlichenVoraussetzungen

149,VIII 1, XIV S. 54, XV. . 98; Bl. f. adm.Praxis XI. S. 49—50, XL1II S. S##tn
Hüe S. 213.Bgl. Kutzer a. a. O.S. 59 ff. Kahr a. a. . I S. 102; Neger a. a. O. S.

nm
r* Vgl. obenN. 74.
225Vgl. auch obenN. 168.
2r6 Art. 28 Abs. IV.
227Vgl. Reger a. a. O. S. 93 Anm. 6 und ebenN. 165.

i G-Nrte 29 Abs. V. 5. er a. a. O.
2284Ebenso Entsch. d VGsXIllS 92 Xhll S. 215; Kutzer a. a. O. S. 384;

Riedel-Proebst a. a. O. 112 Reger a. a. O. S. 5
m, 1r Vgl. Ges.Art. 16 * ein Bayernbrtreten 55 Art. 17 Abs. I, dann Art. 16 Abs.

230Ges.Art. 17 Abs. I. Reger a. a. O. S. 73.
uu Ges.Art. 18. Reger a. a. O. S. 75.
268Selbstverständlichist, daß im Falle der absolutenNichtigkeit derEhe die Frau unbedingt

ihre frühere wirkliche oderanzewieseneHeimat behält.
233Ges. Art. 18 Abs Reger a. a. O. S. 75 Anm. 3; A. A. Kutzer a. a. O. S. 488

und Riedel- Proebst a. a. O. S. 182 Anm. 5.
284Ges.Art. 16 Abs. I, 17 Abfs.I.
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erfolgen muß, sind folgendeBestimmungenmaßgebend. Findelkinder ?s5 erhalten die
vorläufige Heimat in jener Gemeinde, in derenMarkung sie gefundenwurden. Gehört
der Platz, wo sie gefundenwurden, keiner Gemeindemarkungan, so ist eine Gemeinde
des Verwaltungsdistriktes, in welchemdas Kind gefundenwurde, als vorläufige Heimat
zu bestimmen236. Landesfremde Personen, welche früher in Bayern heimatberechtigt
waren, erhaltendie vorläufigeHeimat in jener Gemeinde,in welchersie zuletztihre
Heimat hatten237. Alle anderenheimatlosenPersonensindderjenigenGemeindezuzu=
weisen, in welchersie sichwährendder fünf Jahre, die demBeginneder Heimats=
nachforschungen235unmittelbarvorausgehen,zuletztmindestenssechsMonate freiwillig
und ununterbrochen239aufgehalten haben. Fehlt es an einem solchenAufenthalte, so
ist eineGemeindedesVerwaltungsdistriktes,in welchemderHeimatlosezuletztbetreten
wurde, als vorläufige Heimat zu bezeichnen2“.

Die vorläufigeHeimat des Gesetzestritt in denFällen ein, wo derErwerb der
Staatsangehörigkeit ohne Erwerb einer Heimat stattgefundenhat. Der erstereErwerb
ohneden letzterenkann regelmäßig211nur bei Aufnahme landesfremderReichsangehöriger
in den Staatsverband und bei Begründung der Staatsangehörigkeit durch Anstellung
geschehen2"2. Vorläufige Heimatgemeindeist dort die Gemeinde der Niederlassung zur
Zeit der Aufnahme, hier die Gemeindeder Anstellungoder, wennder Ort der An=
stellung nicht in Bayern liegt, die Gemeinde, in welcher die nächsthöhere,in Bayern
befindlicheDienststelleihren Sitz hat?“s.

Hat einAngehörigerderLandesteilerechtsdesRheinesmit einerLandesfremden
die Ehe ohne das erforderlicheVerehelichungszeugnisgeschlossen,so besitzendie Ehefrau
sowiedie ehelichenoderdurchdieEhe ehelichgewordenenKinder dievorläufigeHeimat
in der Heimatgemeindedes Mannes so lange, als die Ausstellung des Zeugnissesnicht
nachträglicherwirkt ist"". Hier ergibt sich also der eigentümlicheFall einer un=
selbständigen,vorläufigenHeimat, die von einer selbständigen,wirklichen Heimat abhängt.
Die dargelegteBestimmunggilt auchfür solcheEhen, welchenachdemfrüherenRechte
als ungültig zu behandelnwaren?“5.

Der Verlust der vorläufigen Heimat tritt für Staatsangehörige ein:
1. durch Ermittlung der wirklichen Heimat,
2. durchErwerb einerwirklichenHeimat“,
3. durch Verlust der bayerischenStaatsangehörigkeit27.
Für Landesfremde geht die vorläufige Heimat verloren, sobald ihre Wegweisung

aus dem Staatsgebiete möglich wird?"8, ferner durch Erwerb der bayerischenStaats=
angehörigkeit215.

2525Uber den Begriff Reger a. a. O. S. 72 Anm. 10. Bgl. auch Code eivil art. 58,
décret concernant les enfants tronvés et abandonnés et les orphelins Pauvres vom 19.Jan.
1811 (Bull. des lois IVe srie, t. 14 p. 82) Art. 2, 5, auch bei A. Geib=Besnard, Handb. für die
Gemeindebehördender Pfalz, 3. Aufl., I S. 481. «

TIEGesArLlSAbLllina WGesArLUAbsIL »
IWDemTagr.anwelchemdieHeiniatderbetressendenPersonvoiiderVehdrdealszweiselhast

erkannt wurde.
23°9Uber diesebeidenBegriffe oben N. 139ff.
240Ges. Art. 16 Abs. IIb, e. E. d. V. G.H.s XIII S. 436.
241Nämlich abgesehenvon demsofort zu erwähnendenFalle bei der Verehelichungund dem

Falle oben § 37 N. 68.
242Vgl. oben § 37 N. 48, 68, 97. Anstellung begründetdie Heimat nur dann, wenn sie

mit Anweisung eines dienstlichen Wohnsitzes verbunden ist. Dies ist bei Ernennung zum Offizier
oder Sanitätsoffizier des beurlaubten Standes nicht der Fall. M.E. v. 20. Juni 1907 N. 6647.

43 Ges.Art. 16 Abs. III, IV.
2“Ges. Art. 31 Abs. II. 245Ges. Art. 31 Abs. III. ·
MGesArLlsAbsLVl.auchEntsch-d.V.G.H.sIVS419,1vorichtigausgesührt

wird, daß unter Ermittelung der Heimatnicht eine „Wiederholung der rechtlichenBeurteilung des=
elben tatsächlichenMateriales“ zu verstehenist, sondern„die Ausmittelung der Heimat infolge der

iederaufnahmeder Heimatsrecherchenauf Grund neuer Tatsachen“. "
241Dies ergibt sich mittelbar aus Art. 17 des Ges. Wird in solchemFalle eine Heimat=

anweisung nötig, so hat sie als eine neuenach Art. 17 zu erfolgen.
:48Ges. Art. 17 Abf. I.
269Denn sie hatten ihre bisherigeangewieseneHeimat nur in ihrer Eigenschaftals Fremde.

v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 36
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4. Verfahren in Heimatsachen. Die Verleihung der Heimat ist Sache
derGemeindebehörden250.Bei vertragsmäßigerHeimatverleihungist jedochinGemeinden
mit StadtverfassungdieZustimmungder Gemeindebevollmächtigtenerforderlich251.

Ein besonderesVerfahrentritt bei derAntragstellungaufHeimatverleihungdurch
die bisherigeHeimatgemeindebzw. den Fiskus ein. Von demAntrag 75 der bisherigen
Heimatgemeindebzw. des Fiskus hat die AufenthaltsgemeindedenAnspruchsberechtigten
zu verständigen55 und ihm zur GeltendmachungseinesEinspruches eine ausschließende
Frist von 14 Tagen zu setzen76". Erhebt letztererEinspruch255, so ist die Heimat=
gemeindebzw. der Fiskus hiervon in Kenntnis zu setzen, und bei Aufrechterhaltung
desselbenhat die AufenthaltsgemeindeBeschluß zu fassen256. Dem Einspruch des Be=
rechtigten muß dabei stattgegebenwerden, wenn die gesetzlichenVoraussetzungendes
Anspruchesnicht vorliegen oder wenn die Heimatänderung für denselbenmit erheblichen
Nachteilenverbundenwäre7567.GegendiesenBeschlußder Aufenthaltsgemeindekann
binnen 14 Tagen nach Eröffnung desselbendie Entscheidungim Verwaltungsrechtsweg
beantragt werden?58.

Die Verhandlungen über die Heimatverleihung sind, wenn es sich um Verleihung
kraft gesetzlichenAnspruches handelt, gebührenfrei,soweit siedurchdie Gemeindebehörde
vorgenommenoder veranlaßt werden25; im übrigen sind sie nach Maßgabe der all=
gemeinenBestimmungengebührenpflichtig260. Für die Verleihungsurkunde selbst wird
zugunstender Gemeindekasseeine Gebühr von 2 Mk. erhoben?51.

Die Ausmittlung der Heimat sowie die Anweisung einer vorläufigen Heimat ist
Amtssache, d. h. sie hat unabhängig von einer Anregung durch die Beteiligten gemäß
amtlicher Verpflichtung der Behörde zu geschehen262. Die betreffendenVerhandlungen
sind daher gebührenfrei?63. Zuständig ist jene Distriktsverwaltungsbehörde — in
Münchendie Polizeidirektion—, in derenBezirkedie Person, um derenHeimat es
sichhandelt, ihren Wohnsitzodermangelssolchenihren Aufenthalthat odergefunden
oder zuletztbetretenwurde. Wo keine dieser Voraussetzungenfür die Begründung der
Zuständigkeit zutrifft, ist jene Distriktsverwaltungsbehördezuständig, in deren Bezirke
die Heimat angesprochenwird 26“.

Werden sie Bayern, so erlangensie entwedergleichzeitigeine wirklicheHeimat oder,soferndiesnicht
der Fall ist, eine vorläufige Heimat kraft des Ges. Uübrigens wird eine Verleihung der Staats=
angeörigkeit an solchePersonenkaum vorkommen. EbensoKutzer a. a. O.S. 494.

es.Art. 22. ?51Ges.Art. 9 Abs. II.
“ ÜberVoraussetzungenund Inhalt diesesAntrags vgl. M.E. v. 28. Dez. 1899 Z. 2.

Entsch.d. V.G. H. XX S. 28, XXIV S. 25 und Reger u. a. O. S. 39, 42.
265 Eine Heimatverleihung ohne vorberige Verständigung des Einstruacheberecht ten wäre

rechtsunwirksam.guu d. V. G.H.s XXV S Ges.Art. 8 Abs. III.
5Erhebt er keinenEinfpruch, so Geiees * vollkommen aue8 Verfahren aus. Entsch.

d. BG, . XIX S. 125, XXIII
266Val. B#- j. adm.Proris keen S. 238 u. M.E. v. 28. Dez. 1899 Ziff. 2 Abf. 3.
½7Reger a. a. O. S. 4
½#8Reger Art. 8 Abf. * 23 b. Ges., Art. 8 Ziff. 26 68 G#ie, =Perderder Erheblichtein

der Nachteile hat der Verwaltungs erichtshofzu ptitsen Entsch ber
die Rechtskraft der Entscheidungen sieheunten S -. Vgl. auch * Sa 55. 68 5 he2

2 Ges.Art. 13, Gebühreneol1—Art. 3Ziff. 3. Die Souche nde bezieht sich auf die
Fälle der Aie 6—8, 12 Abs. III. Sie erstreckt 6 vicht auf Verhandlungen, die der Beteiligte
selbst bei andernBehörden veranlaßt hat und nicht gauf ein allenfalls eintretendes verwaltungs=
eKliches Verfahren. Reger a. a. O. S. 64: Bl. f. adm. Praxis XXX S. 351; Entsch.des

5.#I S. 211(ebensoI1IS. 151,W 657,IV S. 77.
160Insb. in den Fällen desArt. 9. VBal. Verordn., die gebührenpflichtigenAngelegenheiten

erzeiner pst gibehhde untergeordneten Gemeindebehörden betr., vom 20. Sept. 1879 (G. u.
7)

261Art. 212, 229Hebührengel. in der Rassungv. 13. Juli 1910.
263Ges. Art. 20 Abs. I. M.E. v. 28. Dez. 1899 Ziff. 9 u. 13. Reger a. a. O. 77

Aum= 1. Bei Zigeunernbestehen verschärfteVorschriften. M. E. v. 28. M 1899 s-t
S. 111),v. 17.Febr.1905N. 3221.

* Gebührenges.Art. Sif 1 yft. jedochArt. 236. M.E, v. 28. Dez. 1599*= 13. Entsch.
d. V.G.HH.sIII S. 111, bes.S. 117,’We. 92. TIII S. 370, 390, XXX S

264Ges. Art. 20 Abf. 1 Reger a. a. O. S. 79: Bl. f. adm.Praxis S# 21, XXXNIII
S. 141, XXXIV S. 109.

Cocgle



81 10 # Das Heimatrechtund der Unterstützungswohnitz. 563

Streitigkeitenüber denErwerb und denBestandder wirklichenund der vor=
läufigen Heimat sind Verwaltungsrechtssachen260. Zur Entscheidungin ersterInstanz
sind regelmäßig die Distriktsverwaltungsbehörden256zuständig. Die örtliche Zuständig=
keit bemißt sich, sofern der Streit nicht einenAnspruchauf Heimatverleihungzum
Gegenstandehat, nach den eben angegebenenBestimmungenüber die Verwaltungs=
zuständigkeitzur Heimatsermittlung und anweisung257. Ülber bestritteneAnsprücheauf
Heimatverleihung268 sowie über Streitigkeiten wegen Wiederaufhebung der Heimat
erkennt jene Distriktsverwaltungsbehörde, welcheder beklagtenGemeinde vorgesetztist.
Ist in den ersterenFällen die Gemeinde eine unmittelbare Stadt 2%, so hat die vor=
gesetzteKreisregierung, Kammer des Innern, Entscheidungzu erlassen#70.

Der Entscheidung muß die Vernehmung aller Beteiligten vorhergehen271. Als
BeteiligtegeltennachgesetzlicherBestimmung272:

1. Die Gemeinden, denen gegenüberHeimatverhältnisse in Frage kommen?78,
sowie diejenigenGemeinden,welcheden in Art. 8 bezeichnetenAnspruch erhobenhaben,
vertretendurch die Gemeindebehörde?7", bei unmittelbarenStädten, wenn der Magistrat
selbst zu entscheidenhat, durch die Gemeindebevollmächtigten;

2. derFiskus, vertretendurchdasRegierungsfiskalat,beiAnweisungeinervor=
läufigenHeimat275,sowiebei einemvon ihm gestelltenAntrage im Sinne desArt. 8;

3. jene Personen?76,über derenHeimat oderHeimatverleihungsanspruchzu ent=
scheiden,sowie jene, deneneine vorläufige Heimat anzuweisenist 277.

Eben diesen Beteiligten kommt auch das Beschwerderechtzu?78.
Der Rechtszuggeht zu den gewöhnlichenInstanzen279des verwaltungsgericht=

lichen Verfahrens 280.
Hervorzuhebenist, daß, wenn anläßlich der Behandlung einer Streitigkeit über

eine rechtlicheFolge der Heimat letztereselbstin Zweifelkommt,die Heimatfragein
gesondertemVerfahrenzumAustragezu bringenist?1.

» mGes-voin8.Aug-1878Art.8 ZF 26. Reger=Dyroff, Komm. z. V.G.G., S. 244ff.
Über die Frage der Stagtsangehörigleit als Zwischenpunktdes Heimatstreitesoben§ 39 N. 65 a. E.
Reger=Dyroff a. a. O. S. 247 Anm.6. Hinsichtlich der Wirkung der richterlichenEntscheidun
durch welchedie Heimat festgestelltwird, s. diezutreffendenAusführungen Entsch.d. V. G.H.s 1
S. 372 (gegen IV S. 383).

266 Auchdie unmittelbarenMagistrate, abgesehenvomFalle des Art. 24 A#=1, selbstdann,
wenn ihre Gemeindebeteiligt ist. S. auchoben § 88 N. 14 und vgl. Entsch.d. V.G.H. IV S. 192.

7687Gefs.Art. 20 Abl. II. 2esVgl. Bl. f. adm. Praxis XXXVIII S. 61 f.
*8 Der Magistratebeschluß,welcherdenAnspruchauf Heimatverleihungabweist,ist alsoVer=

waltungsbeschluß, nicht verwaltungsgerichtlicheEntscheidung. Ensch. d. V. G.H.s 1 S. 211, IV

270Ges.Art. 23, 24, 28 Abs. V. 271Ges.Art. 20 Abs. III, 23.
2J78Ges.Art. 26. »

xlll g«Zuch bei angewiesenerHeimat. Vgl. die zutreffendenAusführungen Entsch.d. V.G. H.S

: Und zwar nur durchdiese,nicht durchden Armenpflegschaftsrat.Entsch,d. V.G.H.s III
S. 197; f. ferner V S. 294. » ··» -

mundzioarnurindiesenFüllemnichtbeisonstigenHeimatstreitigkeitemEntsch.d.V.G.H.s
III S. 452, bes.S. 458. "

276Nicht auch jene, welcheder Heimat dieserLersenen lediglich folgen, wenn über diese
Heimatfolge kein Streit besteht. Ebenso Kutzer a. a. O.S. 460: Reger a. a. O. S. 90 Anm.11.

A. Entsch.d. V.G.H.# IV S. 508, XVI S. 224. Ebenso sind in demnachArt. 8 eröffneten
verwaltungsgerichtlichenVerfahrendiejenigenPersonen,derenHeimatänderungbeanspruchtwird, nicht
als rechtlichbeteiligt zu erachten,wenn sie gegenden von — bisherigen Heimatgemeindegeltend=
HemachtenAnspruch keinen Einsprucherhobenhaben. Entsch. d. V.G.H. XIX S. 122, XXIII

· 87.Ogienzsåvskkuhera. a. O. S. 249 und Reger a. a. O. S. 90. A. A. Reger=Dyroff
a. a. O. S.: .

MDieAnsprücheausderHeimatkominenhiernichtinBetracht-
IISGes.Art.25,28Abs.V.DazuRegera a-O.S.86.
ngLauchEntschd.V-G·H.sllS.221.
««0Art.25desGes.gilthinsichtlidiesesVersahrensnichtmehr.
VIDiesergibtsichausArtJZdeses.Bestand-dietressendeBemerkiinponA.Liithardt,

Bl. f. adm. Praxis, XXX S. 21f.: „Denn die Heimat ist nicht eine bloß auß jene Ersatzforderung
sichbeziehendeTatsache,für die esgenügt,daß siein denEntscheidungsgründenbeurteiltwird, sondern
sie ist ein selbständiges,nach verschiedenenanderen Seiten hin wirksamesRechtsinstitut (Rechts=

36“
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Keine Polizeibehördedarf Personen, derenHeimat zweifelhaftoder streitig ist,
aus demPolizeibezirkeausweisen,ehe die Heimat solcherPersonenausgemitteltoder
ihnen eine vorläufigeHeimat angewiesenwurde. Ebensowenigdarf einePolizeibehörde
solchePersonen,dieihr voneinerandereninländischenPolizeibehördezugewiesenwurden,
unter dem Vorwande des Mangels der Heimatberechtigungvor desfalls ergangener
Entscheidungwegweisen.ZuwiderhandelndeBeamtehaftenfür alle durchdieZuwider=
handlung entstehendenKosten und Schäden?"3.

Streitigkeiten über Heimatgebühren sind Verwaltungsrechtssachen2538.Die Zu=
ständigkeitzur Entscheidung in erster Instanz richtet sich, wenn sie in Verbindung mit
Heimatanspruchsstreitigkeitensteht,nachdenGrundsätzen,welchefür die Zuständigkeit
zur Entscheidung über bestritteneAnsprüche auf Heimatverleihung maßgebendsind?““.
Selbständige Heimatgebührenstreitigkeitendagegensind nach Art. 163 (93) GemOrdn.
bzw. Art. 8 Ziff. 27 Verw.Ger. Ges. zu behandeln. Demnach ist im letzterenFalle die
der beteiligten Gemeinde vorgesetzteDistriktsverwaltungsbehörde, bei Beteiligung einer
unmittelbaren Stadt die vorgesetzteKreisregierung, Kammer des Innern, zuständig2s
Die Beschwerde geht sodann an den Verwaltungsgerichtshof238. Im ersterenFalle
kann die Berufung an den Verwaltungsgerichtshofnur gegendie Entscheidungder
Kreisregierung,Kammerdes Innern, ergriffenwerden.

Die AusstellungvonHeimatscheinen,d. h. amtlichenBestätigungenüberdenBesitz
der Heimat, ist, soweit nicht auf Grund von Staatsverträgen eine andere Vorschrift
getroffenwird, Sache der Gemeinde=bzw. der Distriktsverwaltungsbehörden?s7. Der
Heimatangehörigehat, wenn nicht gesetzlicheGründe entgegenstehen,ein Recht auf Aus=
stellung des Heimatscheines. Dieselbe darf daher nicht ohne Angabe von Gründen
verweigert oder verzögertwerden258. Im Falle der Zuwiderhandlung kann Aufsichts=
beschwerdeerhobenwerden289. Selbstverständlichist die Ausstellung des Heimatscheines
kein Formalakt, welcher die nicht bestehendeHeimat zu begründenvermöchte.

5. Der Unterstützungswohnsitz?0. Je nach der Erwerbsart des Unter=

daraus gezogenwerdenkann.“ EbensoEntsch.d. V.G.H# V S. 234, VII 182. S. fernerBl.
f. adm. Praris XXXIV S. 109. «

MGesArLLLKuhera.a.O.S.453. Älhnlich schonArt. 28 der Verordn., die Bettler
u. Landstreicherbetr., vom 28. Nov. 1816 (Weber I S. 495). Vgl. auchFreiz. Ges.vom 1. Nov.
1867 § 6 A a6II.

2s8Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 27.
284Reger a. a. O. S. 84 Anm 2.
*55Vgl. Reger=Dyroff a. a. O. S. 253. .
MGesArLZLAbsLM.E.o.28.Dez.18993.10.BeiPersonen,diekeineheimat

besixem ist die frühere Heimatgemeinde, die Distr. V. Beh. des früheren Heimatbezirks zuständig. Val.
M. E.v. 10. Juni 1902 N. 12560. Die Form fürLimatscheine wurde bestimmtdurchM. E. v.
28. Dez. 1899 Ziff. 10 (M.A. Bl. S. 805),Weber XXVIII S. 765. Danach gibt es zwei Arten.
Formular I1ist zum Ausweis über den Besitz der bayerischenStaatsangehörigkeit zum Gebrauche
für den Aufenthalt außerhalb des Reichsgebietsbestimmt und wird von den Distriktsverwaltungs=
behördenzu diesem Zweckeund für die Dauer von 5 Jahren ausgestellt. Formular II dient zum
Ausweis über die Heimatzum Gebraucheinnerhalb des Königsreichs und wird im diesseitigen
Bayern von der Verwaltung der Heimatgemeinde des Gesuchstellers, in den pfälzischen Gemeinden
pon dem betreffendenBürgermeisterausgestellt. Vgl. auchM.E. v. 9. April 1908(M.A. Bl. S. 204).
Überde Gebühr val. Art. 210 Ziff. 1, Geb.Ges.in derFassung v. 13.Juli 1910. Reger=Dyroff
a. a. O.S. 253.

287Ein Verzeichnis der deutschenBehörden, welchebefugt sind, Heimatscheineauszustellen,
sieheWeber XFV S. 11. 5 a 5 55

288Ges.Art. 22 Abs. II. Ein Recht auf Ausstellung desHeimatscheinesbestehtnicht, wenndie
Ausstellung behufs Auswanderung oder für Reisen ins Ausland begehrtwird, der Auswanderung
oder Reise aber rechtlicheGründe entgegenstehen,wie Militärpflicht, Polizeiaufsicht, gerichtliche
Untersuchung.Auch demjenigen,der sichseinerAlimentationspflicht gegenüberAngehörigenzu Lassen
der ArmenpflegedurchVerreisenzu entziehensucht, wird die Ausstellung des Heimatscheinesebenso
verweigertwie die Ausstellung von Reisepapieren. Bgl. Vollz. Bek.vom 9. Mai 1871 N. 4536 zum
R.Paßgesetz,auchMin. Entsch. v. 24. Dez. 1896 N. 22602. «

WDerVerwaltungsrechtsivegistnichteröfsnet.
IWDasGesetzüberdenUiitcrstiitzungswohnsitzv.6.Juni1870(B.G.Bl.60)wurdeabi

geändertdurchdieNovellrnv.12.März1894(R.G.Bl.259)uiid30.Mai1908tR.G·Bl.377).
Die heutige Fassung erhielt es durch die Bekanntmachungdes Reichskanzlersv. 80. Mai 1908

verhältnis), welchesachtskräftig=entschiedensein muß, ehe eine verwoltungsrechtlicheFPeige#un

09 «
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stützungswohnsitzesunterscheidetman einenselbständigenund einenabgeleiteten.Der
selbständigeUnterstützungswohnsitzwird durchAufenthalt erworben, der abgeleitete,d. h.
der auf der Abhängigkeit vom Familienhaupte beruhende,durchVerehelichungund Ab=
stammung. Im einzelnenvollzieht sichder Erwerb des Unterstützungswohnsitzes:

1. durch Aufenthalt. Wer?“ innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach
zurückgelegtemsechzehntenLebensjahre108ein Jahr lang ununterbrochen28 seinenge=
wöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt dadurch in demselbenden Unterstützungs=
wohnsitz?". Dabei kommtes darauf, ob der Aufenthaltbefugtoderunbefugtwar,
nicht weiteran295. Entscheidendist vielmehrregelmäßignur dertatsächlichepersönliche
Aufenthalt2268,der dadurch zum gewöhnlichenwird, daß er als gewollter Mittelpunkt
des Lebens, der persönlichenExistenz, angesehenwerden kann?7.

à) Die einjährige Frist läuft von dem Tage, an welchemder Aufenthalt
begonnenist°32. Wenn auch für den Beginn dieser Frist der Ausdruck der bestimmten
Absicht dauerndenAufenthaltes nicht verlangt wird, so schließtdochdie bestimmteAbsicht
nur vorübergehendenbesuchsweisenAufenthaltes den Fristbeginn aus. Ferner wird
der Aufenthalt nicht begonnendurch Eintritt als Pflegling in eineKranken=,Bewahr=
oder Heilanstalt 2?2. Wo für Gesinde, Arbeitsleute, Wirtschaftsbeamte,Pächter oder
andere Mietsleute 3069der Wechsel des Wohnortes zu bestimmten, durch Gesetz oder
ortsüblichesHerkommenfestgesetztenTerminenstattfindet,gilt derüblicheUmzugstermin
als Anfang des Aufenthaltes, sofern nicht zwischendiesemTermin und demTage, an
welchemder Aufenthalt wirklich beginnt, ein mehr als siebentägigerZeitraum gelegen
hat3°01.Endlich erfolgt, wenn der Aufenthalt unter Umständenbegonnenwird, welche
die Annahme der freien Selbstbestimmungbei der Wahl des Aufenthaltes ausschließen,
der Lauf der einjährigen Frist erst mit dem Tage, an welchemdiese Umständeauf=
gehört haben3°2. Hierher gehört vor allem die Zeit eines Zwangsaufenthaltes im
Gefängnis oder Irrenhause, sowie die Zeit, während welcher jemand durchMaßregeln
der Behörden in der freien Wahl des Aufenthaltes tatsächlichbehindertwar 208. Ferner
die Zeit, währendwelcherjemand, auch ohnedetiniert zu sein, der freien Selbst=
bestimmungdurch Geisteskrankheitberaubt war 3%. —

b) Der Lauf der einjährigen Frist ruht während der Dauer der zuletzt
erwähnten, die freie SelbstbestimmungausschließendenUmstände, wenn dieselbenerst
nachBeginn des Aufenthaltes eingetretensind 305. Ebensoruht der Lauf der einjährigen

(R.G.Bl. 381). Vgl. obenN. 54 ff. Da es ch. zurzeit nochnicht um geltendesRecht in, Bayern
boneke nsollea olgendendie Grundsätzedes Unterstützungswohnsitzrechtesnur in kurzer Ubersicht

argestelltwerden.
251D. h. jederDeutscheim Sinne des § 1U.W. G. Hinsichtlich der Ausländer sieheunten.
:o2 Sog. „armenmündigesAlter“. 23 Vgl. unten N. 328. *#r“§ 10.
2o Rechtsspr.des Bundesamts für das HeimatwefsenH. 22 S. 182.
:#6Andere rechtlicheVerhältnisse,wie der bürgerlich=rechtlicheWohnsitz,die Eintragung in die

Wählerlisten, die polizeil. An- oder Abmeldung usw. sind daherbelanglos.
½l Den Gegensatzzum gewöhnlichenAufenthalt bildet ein bloß besuchsweiser(B.A. H. 21

S. 23;K. 33 S. 9). Ob der eine oder der andereFall vorliegt, ist Sache der tatsächl.Würdigung.
* F 11 Abs. I. Dieser Tag ist stetsmitzuzählen. § 187, 188 Abs. II des B.G.B. finden

auf die BerechnungderFrist keineAnwendung. Vgl. Wohlers=Krech, Das Reichsgesetzüber den
Unterstützungswohnsitz,12. Aufl., § 11 N. le.

299§ 11 Abs. II. Aber durch den mit freier Sebübestimmung.bewirktenEintritt wird der
bereits begonneneLauf der Frist nicht sehemut. Vgl. B.A. 16, 18; 32,7.

300D. f. sowohesolcheLeute,die ihre Dienstevermieten,wie Wohnungsmieter.B. A. 23, 8.
20 § 11 Absf. III. 702§ 12 Abfs.I.
208 3. B. eine Prostituierte, die im Wege polizeilichen Zwangs zwecks Heilung von Syphilis

in einer Krankenanstalt festgehaltenwurde (B.A. 33, 5a), oder eine aus gesundheitspolizeilichen
Gründen auf Grund polizeilicherAnordnung in ihrem Wohnhaus internierte Person (B.A. H. 5
S. 2). Bgl. ferner B.A. H. 24 S. 13 und H. 41 S. 15.

*0“Dagegen gilt die freie Selbstbestimmungund der Erwerb eineseigenenUnterstützungs=
wohnsitzesnicht schondeshalb als ausgeschlossen,weil der Aufenthaltsort aus anderenGründen,
wie wirtschaftlicheUnselbständigkeit,schwereKrankheit usw. unmöglichgeändertwerdenkonnte. Bgl.
ferner Wohlers=Krech § 12 N. 6.

205§ 12 Abf. II. Dabei beginnt das Ruhen mit dem Tage, an welchemder betr. Umstand
eintrat, der Fortlauf der Frist mit demTage, an welchemder betr. Umstandendete. Der Aufent=
halt vor Beginn und nach Ablauf der betr. Umständewird zusammengerechnet.B.A. H. 5 S. 1.
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Frist während der Dauer der von einemArmenverbandegewährtenöffentlichenUnter=
stützung305, vorausgesetztjedoch, daß dieselbeein notwendiger Akt der öffentlichen
Armenpflegewar.

c) Unterbrochen wird der Lauf der einjährigen Fristsor durchund
mit Absendung des von einemArmenverbandegemäß § 5 desFreizügigk.Ges gestellten
Antrages auf Anerkennungder Verpflichtung zur Übernahme einesHilfsbedürftigen 308.
Die Unterbrechunggilt jedochals nicht erfolgt, wenn der Antrag nicht innerhalb zweier
Monate bei der zuständigenSpruchbehördeverfolgt oder wenn er erfolglos geblieben
ist366°.Dagegenliegt eineUnterbrechungauchnicht bei einer freiwilligenEntfernung
vor, wennaus denUmständen,unterwelchensieerfolgt,die Absichterhellt,denAuf=
enthaltbeizubehalten310.

2. Verheiratung. Die Ehefrau teilt vom Zeitpunkte der Eheschließung
ab den Unterstützungswohnsitzdes Mannes 311, und mit ihr ihre sämtlichen un=
ehelichen sowie etwa aus einer früheren Ehe entsprossenen,nicht armenmündigen

Kinder 312. Witwen und geschiedeneEhefrauen518 behalten den bei Auflösung ihrer
Ehe gehabtenUnterstützungswohnsitzals selbständigenso lange, bis sie denselbenent=
weder durch einjährige ununterbrocheneAbwesenheit nach zurückgelegtem16. Lebens=
jahre wieder verloren31 oder einenanderenUnterstützungswohnsitzdurchAufenthalt bzw.
Wiederverheiratungerworbenhaben 315. Als selbständighinsichtlichdes Erwerbes und
Verlustes des Unterstützungswohnsitzesgilt die Ehefrau auch während der Dauer der
Ehe, wenn und solange der Ehemann sie böslich verlassenhat316, ferner wenn und
solange sie während der Dauer der Haft des Ehemannes oder infolge seiner ausdrück=
lichenEinwilligung317oder kraft der nachGesetzihr zustehendenBefugnis 318vom
Ehemann getrennt lebt und ohne dessenBeihilfe ihre Ernährungfindet 319.

3. Abstammung. Eheliche oder den ehelichengesetzlichgleichstehendeKinder
teilen den Unterstützungswohnsitzdes Vaters, bis sie diesenUnterstützungswohnsitzent=
wederdurch einjährigeununterbrocheneAbwesenheitnach zurückgelegtem16. Lebens=
jahre wieder verloren oder einen anderen erworben haben320. Bis zur Erreichung des
armenmündigenAlters besitzendaher die Kinder den abgeleitetenUnterstützungswohnsitz,
von diesemZeitpunkt ab haben sie denselbenals selbständigen,mögen sie auch wirt=

vos§ 14 Abs.I.
u07Vom „Ruhen=unterscheidetsichdie „Unterbrechung“der Frist dadurch, daß bei letzterer

die Frist. den neuembegonnenwerdenmuß.
14 Abs. II. Einemüberführungsantragedesgedtg verpflichtetenArmenverbandes

ist dieseWrihn; nicht ausdrücklichbeigelegt. Nach der Rechtssprechungdes Bundesamts für das
Heimatwesen kommt ihm aber dietno Wirkung zu, wenn er ein bestimmtes und unumwundenes
Anerkenntnisenthielt, und ver vor=2— InterstuhendeArmenverbandvon denRechtsfolgenGebrauch
macht.B. A. 28S. 4

r% § 1 Abs. fir
310§&13. Dies ist asoer der Fallbei gewissenPersonenklassen,die infolge ihres Berufes

u häufigerenEntfernungen von ihrem Wohn=bzw. Gewerbeortegenötigt find, z. B. Lokomotiv=
jor#, ostillons, Schäfer,Maurer, Hausiererusw. Nicht hierher gehörtaberz. B. ein Handlungs=
reisender, der ohne jegliche feste Wohnung am Sitz seines ot uhes ur # Gasthefen einle rt
und dort hie hing sinchreisenderlogiert. Vgl. B. A. H. 15 S 23:

ê

r*ri=e B.A. H. 5 S. 13; H. 6 S. 17: H. 20 S. 19; H. 24 S. 34; H. 26 S. 36.
913Mal= 1564 B.G.B. Die Auflösung der ehel.Gemeinschaftstehtauch in dieserHinsicht

nicht derEhescheidunggleich.
* Dabei kommtdie Zeit, währendwelchervor Auflösung der Ehe der Mann oder die Frau

schon abwahah baw. an einem anderen Orte anwesend war, hier nicht in Betracht. B. A. H.2
11; H. 3 S. 25; H. 4 S. 15; H. 5 S. 30; 8S. 36.

315§ 16. FnsBal. 8 isht nof, II B. G.B.
an DieEinwilligung muß auf eine bleibende, d.h. nicht bloß vorübergehende.sondernbis

auf meiteres, = Trennung der wirtschaftlichenExistenzgerichtetsein. B.A. H. 10 S. 29;
S 15 «

mBqulZözAbslllSMszGVDiesergesetzlichenBesugniszumGetrenntleben
der Frau o gleichzustellendietatsächliche Unmöglichkeit, der Folgepflicht zu genügenund sichmit
demManne wieder zu vereinigen, so z. B. wenn der Mann in einer Irrenanstalt detiniert oder
ausgewandertist usw. Vgl. Wohlers. Krech § 17 N. 6e.

!*Val. hierzu Wshler 3,Krech * 17 N. 7. 520§ 18.
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schaftlichunselbständigoderdurchGeisteskrankheitder freienSelbstbestimmungberaubt
sein31. Auch nachdemTode desVaters behaltendiearmenunmündigenKinder dessen
Unterstützungswohnsttzbei, bis sie ihn selbständigverlieren oder einenanderenerwerben.
lberlebt nämlich die Mutter den Vater, so teilen sie deren Unterstützungswohnsitz##,
seslese wennsiebei derTrennungvomHausstandedesVaters der Muttergefolgt
ind 828.

Bei der Scheidung der Ehe teilen die ehelichenund die diesengesetzlichgleich=
stehendenKinder den UnterstützungswohnsitzderMutter nur dann, wenn der geschiedenen
Mutter die Erziehung der Kinder rechtlich zusteht324.

UnehelicheKinder teilendenUnterstützungswohnsitzder Mutter32.
Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes erfolgt:
1. durch Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohn=

—itze9.386,wobei die rechtlicheNatur desselben,ob selbständigoder abgeleitet,belang=
os ist.

2. durch Abwesenheit. Wer nach zurückgelegtem16. Lebensjahreein Jahr
lang ununterbrochenabwesendwar, verliert damit ipso jure seinen bisherigen Unter=
stützungswohnsitz""7.Dabei geltenhinsichtlichdesBeginnes,desRuhensundderUnter=
brechungdiesereinjährigenFrist derAbwesenheitdie gleichenRegelnwie für dieFrist
der einjährigen Anwesenheitbeim Erwerbe des Unterstützungswohnsitzes328. Eine Aus=
nahme gilt nur für Beamte, indem die Anstellung oder Versetzungeines Geistlichen,
Lehrers, öffentlichenoder Privatbeamtensowie einer nicht bloß zur Erfüllung der
Militärpflicht dienendenMilitärperson nicht als ein die freie Selbstbestimmungbei der
Wahl des Aufenthaltsortes ausschließenderUmstand gilt 37°.

3. durch Verlust der Reichsangehörigkeit. Da mit dem Verluste
der Reichsangehörigkeitdie nach& 1, 2U.W. G. begründetereichsgesetzlicheUnter=
stützungspflichtaufhört, endet damit auch der Unterstützungswohnsitz350.

Landarme sind diejenigenDeutschen,die keinenUnterstützungswohnsitzbesitzen
oder derenUnterstützungswohnsitznicht zu ermitteln ist; ferner diejenigen,die während
verErwerbsfrist ihren gewöhnlichenAufenthalt auf einemausmärkischenGrundstücke
—*

Die Frau, die einen Landarmen heiratet, wird mit ihren ehelichenund unehe=
lichenKindern ebenfalls landarm und verliert den bisherigenUnterstützungswohnsitz382.

Ausländersss erlangendieFähigkeitzumErwerbedesreichsrechtlichenUnter=
stützungswohnsitzeserst mit dem Erwerbe der Reichsangehörigkeit33“.

Durch Verheiratung mit einem Ausländer verliert die Frau mit ihrer Reichs⸗

3„1 Vgl. Wohlerxs⸗Krech? us N. 1.u. 2.
222v hierzu Wohlers= 819N. 1.
ara DieseBestimmung bezieht si nuraufdieden getrennt lebendenEltern gemeinsamen

Kinder. Die einseitigenarenunmündigen Kinder der Mutter teilen ihren Unterstützungswohnsitz
auch dann, wenn sie ihr nicht folgten.

4 8.20. Val. § 163588 B. Daß der Vater etwa htsächlich.die S übernommen
hat, zusschdn nicht. B.A. H. 8 S. 39; H. 14 S. 42; H. 28 . hre ehelichenund un⸗
ehelichen Vorkinder folgen ihr schlechthin. Die Negelvorschrift des 8 8 reift wieder Platz, wenn
bei demTode derGoschebenen.Frau oder bei der senfigenVeendigung ir es Erziehungsrechtesder
Vater noch lebt. B.A. H. 36 S. 27; H. 37 S. 26; H. 39 S

* P 21. Dagegen teilen sie nicht den aad eane der Großmutter, mag auch
de al ee sein und nach demTode ihrer Tochterdas Kind zu sichgenommenhaben.

* 3 6 1 Ziff. 1. *„#f#22 Abs. I Ziff. 2.
* 23—2

„½ § 26. DieseVorschrift schließt jedochnicht aus, daß der Beamte infolge anderweiliger
Hinderungsgründe denumerstühungswohnstitz an seinemAiß e nicht gewinnt. B.A. H.2

30 Der landesgesetzlicheUnterstützungswohnsitznach § 60 Satz2stellt keinenachen 38.
wohnsitz im Sinne des U.W.G. dar.

31Vgl. Wohlers=Krech § 30 N. 6—9.
BA 7n penn sie z. Z. der Verheiratung der öffentlichenArmenpflegeanheimgefallenwar.

358 Die deutschenSchutzgebietesind als Ausland anzusehen.Vgl. Wohlers=Krech S. 4.
384Siehe obenN. 330.
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angehörigkeit zugleich den Unterstützungswohnsitz.Da sich jedoch der Verlust der
Reichsangehörigkeitnicht auf ihre ehelichenund unehelichenVorkinder erstreckt,werden
diesenur landarm55.

§*111. Das Gemeindebürgerrecht. Das Gemeindeediktvon 1818, welchesin dieserBe=
ziehung durch die Novelle von 1834 nicht wesentlichgeändertworden ist, bestimmtüber das Ge=
meindebürgerrechtfolgendes1.

Wirkliche Mitglieder einer Gemeindesind in derRegel? nur diejenigen,welcheim Gemeinde=
bezirkeständigenWohnsitzoderein häuslichesAnwesenhaben und zugleichdarin entwederbesteuerte?
Gründebesitzen“oderbesteuerteGewerbe5ausüben". Gemeindebürger,welchein der GemeindeHaus
und Gründe besitzen,ohne daselbstzu wohnen,müsseneinenVertreter zur Ausübung ihrer Mitglied=
schaftsrechteaufstellen 7.

Als Rechtedes Gemeindebürgersnennt das Edikt dieTeilnahme an denBeratungen und Ab=
stimmungenüber Gemeindeangelegenheitenin den gesetzlichvorgesehenenFällen, das Recht, zu Ge=
meindeämternund Stellen zu wählen und gewählt zu werden,vorausgesetzt,daß die übrigenperfön=
lichenErfordernissegegebensind,das Rechtzur BenützungderGemeindeanstaltenundGemeindegründes.

Die Pflichten der aktiven Gemeindegliederund ihrer Stellvertreter bestehenin derTeilnahme
an den Gemeindeversammlungen,der Übernahmeder Gemeindestellenim Falle einer Wahl, wenn
nichtgesetzlicheBefreiungsgründegeltendgemachtwerdenkönnen,derTragung derGemeindelasten,wie
Gemeindedienste,Umlagen usw.

„Wenn nicht besondereVerträge oderpartikulare Ortsrechteein anderesbestimmen,wird ver=
mutet,daß jedesGemeindegliedvon derZeit seinesEintrittes gleicheGemeinderechtebesitzeund auch
gleicheGemeindelastenzu tragen habe.“?

Während das Gemeindeediktvon 1818 denGegensatzderNichtbürger zu denBürgern nur im
allgemeinenbezeichnete,hat dieNovelle von 1834 die „einemGemeindebezirkeangehörigen,aber mit
Gemeindebürgerrechtnicht begabtenPersonen“ in verschiedeneKlassen eingeteilt10.

Die ersteKlasse bilden die SchutzverwandtenoderPassivbürger,in Städten und Märkten In=
sassen,in LandgemeindenBeisassengenannt. Dies sind solchePersonen,welchein derGemeindeauf
einen anderenTitel hin ansäffig sind, als auf einenderjenigen,diedas aktiveBürgerrechtbegründen,
wie z. B. auf LohnerwerboderStaatsdienst. Die Schutzverwandtenhaben Teil am Genusseder Ge=
meindeanstalten,soweit nicht den Bürgern Vorzugsrechtezukommen,dagegenkeinen Teil an der
Gemeindeverwaltung.Die zweiteKlassesinddieohneAnsässigkeitHeimatberechtigten,diedritte Klasse

z385Vgl. hierzu Wohlers=Krech § 15 N. 4.
Gan 1 Vgl. hierherFr. Chr. K. Schunck, StaatsrechtdesKgrs. Bayern (1) §82, C. Cucumus,
ehrb. desStaatsrechts der konstit.MonarchieBayerns S. 261b. E. v. Moy, StaatsrechtdesKars.

Bayern I, 1 S. 394ff., 403ff.; J. Pözl, Lehrbuchdes bayer.Verf. Rechts, 1. Aufl. 1851, 8§ 93
bis 95; Debes bei Frhrn.von Zu Rhein, Zeitschr. f. Theorie u. Praxis des bayer. Zivil.,
Kriminal= u. öffentl. RechtesIII (1838)S. 114 ff.,Bl. f. adm.Praxis 1 S. 349ff., 354ff., 440ff.,
VII S. 16, 184ff., VIII S. 105ff., 341ff., XLIII S. 29 ff.

2 Ed. § 16 gestattetden Stadtmagistraten, unter Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten
und mit Bestätigungdes Königs, auchnochandereGemeindebewohner„aus besonderenRücksichten
auf das Gemeindewohl“ als Bürger (die Nov. sagt: „als wirklicheoder als Ehrenbürger")aufzu=
nehmen. s Entsch.d. V. G.Hs VIII S. 122.

4 Ed. § 15 erklärt: „Zwischendenvollen und nutzbarenEigentümern, welchenletzterenauch
dieErbpächter gleichzu achtensind, tritt kein Unterschiedein.“ Vgl. Ed. v. 1808 § 6, Entsch d.
V.G.H X S. 108. Das Besitztum der Ehefrau gilt für den Mann. Entsch, des V. G. s IV
S. 355, VIII S. 122, X S. 110.

5 Das Ed. verstehtHerunter die zünftigen, nicht auchdiefreienGewerbe. Entsch.desV.G.H.3
IV S. 376, XII S. 466, XIIIS. 437. A. A. Bl. f. adm.Praxis XVIII S. 4ff., X .804.

s Ed. § 11. § 12 fügt bei: „Darunter sind hiernachauch die bloßenHausbesitzer und die
GewerbsleuteohneGrundvermögenbegriffen,wenn sievon ihrenHäufern oderGewerbendie Steuern
entrichten.“ W über dieseselbsterläuterungsbedürftigeErläuterung die sehr klareErörterung von
K. Brater, Bl. adm. Praxis 1 S. 361 ff.Anm. 2 — Ansässigkeitwar nichtVoraussetzung des
Bürgerrechts. Vgl. die Ausführungen K. Braters a. a. O. I S. 349 ff., VII S. 184 ff. gegen
E. v. Moy a. a. O. I. 1 S. 403 und J. Pözl, Lehrb. desbayer.Verf.Rechts, 1. Aufl. 1851, § 93.

ür Braters Ansicht Entsch.des V.G.H.3 IV S. 139, XIII S. 437. S. auchBl. f. adm.Praxis
X.S. 392ff. — Die 89 11, 12 des Ed. von 1818 entsprechenden §§3, 4 des Ed. von 1808.

Letzteresbezeichnetals Gemeindemitgliederdie „Einwohner, welchein der MarkungbesteuerteGründe
besitzenoder besteuerteGewerbeausüben“.

1 Ed. § 16. unwesentlichgeändertdurchdie Nov.
8 Ed. 88 17, 18(letzterergeändert),26 u. Gemeindewahlordn.vom 5. Aug. 1818. Das Heimat=

recht ist mit demBürgerrechtenicht verbunden. Entsch.d. V.G.H.3 IV S. 489.
Ed. § 19. 1%Ed. § 13. Vgl. Ed. von 1808 §F5.
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§111 Das Gemeindebürgerrecht. "- 569

die Miet= oderInleute, d. h. solche,die ohne Ansäffigkeitin derGemeindewohnen,die vierte Klasse
sidic die Gemeindeforensenoder Ausmärker,die nur in einer dinglichenBeziehung zur Gemeinde
stehen 11.

Der Begriff desGemeindebürgersin derPfalz istbis zur Einführung der Gemeindeordnungvon
1869nie zur völligenKlarheit gekommen.Die französischeGesetzgebungvermochtenach ihrer ganzen
Anlage einen solchenBegriff überhauptnicht zu gestalten.Sie kanntelediglichGemeindeeinwohner,
habitants; citoyen konnteman nur als Franzose sein. Erst die Verordnung vom 9. August 1816.
über das Bürgereinzugsgeldbegründetewieder eine Gemeindeangehörigkeit,die unter dem Gesichts=
punktederHeimat bereitszur Darstellunggekommenist12. Wenn nun auchhierfür nebenderBezeich=
nung Gemeindegliedder AusdruckOrtsbürger üblich wurde, so war damit dochein Bürgerrechtim
Sinne des diesseitigenRechtesnicht gegeben. Denn an jeneMitgliedschaft knüpftesich lediglich das.
Recht der Teilnahme an den Gemeindenutzungen,während das Recht der Teilnahme an der Ge=
meindeverwaltung(Wahlrechtund Wählbarkeit)von besonderenVoraussetzungenabhängig war , die
allerdings im wesentlichenan das Rechtder Landesteilediesseitsdes Rheines sichanschlossen14.

Das Gemeindebürgerrechtist seiner Natur nach ein öffentlichrechtlicherStand
(Status) innerhalb der Gemeinde,der bei gegebenerBefähigung durchVerleihung oder
kraft Gesetzeserworbenwird. Das Bürgerrecht als solchesist ebensowenigwie Staats=
angehörigkeitoderHeimat ein Rechtmit bestimmtzu umschreibendemInhalte, sondern
eine rechtlicheEigenschaftder Person, welchedie oder eineVoraussetzungfür denBestand
gewisserRechteund Pflichten bildet. Man mag im allgemeinensagen,daß demGe=
meindebürgerein, sei es unmittelbarer, sei es mittelbarer Einfluß (Stimmrecht, Wahl=
recht)auf dieWillensbestimmungderGemeindezukommt;aberauchdies ist nichtdurch=
weg und bei allen derFall. Die beidenGemeindeordnungenhabenversucht,dieRechte,
die diesseitigeGemeindeordnunghat es auch unternommen,die Pflichten der Gemeinde=
bürger aufzuzählen18. Indessen sind diese Verzeichnisse sehr ungenau ausgefallen.
WissenschaftlichenWert habensolcheZusammenstellungenso wenig, wie jeneüber Rechte
undPflichtenderStaatsangehörigen.Es ist sachgemäßer,dieeinzelnenRechtswirkungen
des Bürgerrechtesan denjenigenPunktender Darstellungdes Gemeinderechteszu ent=
wickeln,wo dieselbenzutagetreten. · «

Die Bestimmungender beidenGemeindeordnungenüber Erwerb undVerlust des
BürgerrechtessindgrundsätzlichverschiedeneundbedürfendahergesonderterBehandlung.

Das Rechtder Landesteilediesseitsdes Rheines ist folgendes.
Das BürgerrechtkannlediglichdurchausdrücklicheVerleihung16erworbenwerden17.

Die Verleihung geschiehtdurch die Gemeindebehörde. In Gemeinden mit Stadtver=
fassung ist Zustimmung der Gemeindebevollmächtigtenerforderlich, wenn das Bürger=
rechteinerPersonverliehenwerdensoll, welchedaraufkeinengesetzlichenAnspruchhat5.

Das Bürgerrechtkannnur von Personenerworbenwerden,welchediegesetzliche
Befähigung hierzu besitzen.Zu letzterergehörenregelmäßigfolgendeErfordernisse: Besitz

u Über dieGründe dieserEinteilung vgl. M.E. vom 11.Aug. 1834(Döllinger XI S. 244).
15Oben § 110 N. 42. 13 Vgl.oben § 105.
1. Vgl. zum VorstehendenBl. f. adm. Praxis V S. 3|t IX S. 276ff., XVIII S. 302ff.
15Diess. G.O. Art. 19 Abs. II, III, pfälz. G.O. Art. 16.
16Dieser Grundfatz, der dembisherigenGemeinderechteund demRegierungsentw.als Regel

fremd war, wurde auf Edels Antrag der größerenRechteficherheithalber angenommen.Verh. des
bes.Aussch.1 S. 107 und 109, II S. 287 »

1 Diesf. G. O. Art. 10. Eine Ausnahme von dieserRegelbildet die Ubergangsbestimmung
in Art. 201 Abf. I: „Jene Personen, welcheam 1. Juli 1869 die Eigenschafteines wirklichen
Gemeindegliedes(vgl. darüber obenN. 6, Entsch.d. V.G.H##VIII S. 122) besitzen,erwerbenda=
selbstmit diesemTage kraft des Gesetzes(Entsch.d. V.G.H.# III S. 246) das Bürgerrecht,wennbei
denselbendieVoraussetzungendesArt. 11 oder15 zutreffen(Entsch,d. V.G.H.- XII S. 156). Haben
an diesem age mehrere Personen auf Grund des ungeteilten gemeinschaftlichen Eigentums (Entsch.
des V.G.H.3 IV S. 63, IX S. 188) eines Hauses oder Anwesens die Eigenschaft wirklicher Gemeinde=
glieder besessen,soerwirbt nur einer der Miteigentümer, welcher von den Beteiligten der Gemeinde=
verwaltung bezeichnetworden ist, das Bürgerrecht.“ Im letzterenFalle also keiner, wenn die Be=
geichnungnicht bis zum 1.Juli 1869 stattgefundenhat. M.E. vom 23. März und 7. Sept. 1875

r. 2281 und 5445. — Uberdas Verhältnis der Bestimmungzu Art. 5 Abs. II des Heimatsges.
oben § 110 N. 124.

isDiee. G.O. Art. 16. Kahr, Gem.Ordn. I S. 196f. Die Worte „oder welcherein in
Art. 13 6n 1 bezeichneterVersagungsgrundentgegensteht“find überflüssig, weil auchin solchem
Falle der gesetzlicheAnspruch fehlt.

Gocgle



570 3. Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt,3. Hauptstück. 8 111

der bayerischenStaatsangehörigkeit1, männlichesGeschlecht,gesetzlicheVolljährigkeit,
Selbständigkeit,ständigerAufenthalt 26 in der Gemeinde und Veranlagung daselbstmit
direktenSteuern. Der Begriff der Selbständigkeitist in demSinne zu verstehen,in
welchemer für das Heimatrechtbestimmtist 1. Steuernder Ehefrau?sundder minder=
jährigenKinder, die im elterlichenBrote stehen,werdendemFamilienhaupte? zu=
gerechnet?“. «

Die Gemeinden sind befugt, jedemBefähigten das Bürgerrecht auf Ansuchenzu
verleihen25.

Einen Anspruchauf Verleihung des Bürgerrechteshaben alle hierzu26 befähigten
Personen, wenn sie entwederin der Gemeinde beheimatetfind oder seit zwei Jahren?
dort gewohnt?s und während dieser Zeit eine daselbstangelegtedirekteSteuer und die
sie betreffendenGemeindeabgaben? entrichtet haben30. Die Gemeindekann jedochunter
gewissenVoraussetzungen,derenVorhandenseinsieselbstzu ermitteln hat31, das Bürger=
recht gleichwohl versagen. Ob sie das Versagungsrechtgeltendmachenwill, steht in
ihremErmessen.Denn dasVorhandenseinjenerAbweisungsgründeschließtdieFähigkeit
zumBürgerrechtserwerbenicht aus 22. Die Gemeinde ist zur Versagung des Bürger=
rechtesbefugt38:

1. wenn der Bewerber innerhalb der seiner Bewerbung unmittelbar voraus=
gehendenzweiJahre eineUnterstützungausMitteln der öffentlichenArmenpflegenach=
gesuchtoder erhalten hat?“;

2. wenndemBewerberrechtskräftigdie bürgerlichenEhrenrechteaberkanntsind,
für die Dauer diesesVerlustes5;

3. wenn gegenihn rechtskräftig die Zulässigkeitder Stellung unter Polizeiaussicht
oder die Überweisungan die Landespolizeibehörde35 ausgesprochenworden ist, solange
dieseMaßregeln verhängtoder zulässig sind, sowie zwei Jahre lang nachderen Beendi=

19 Vgl. Reichsverf.Art. 3 Abf. III.
20Edel bemerktehierüber (Verh. des bef. Aussch. II S. 243), wohnen sei hier so viel als

ständiger aenthalt Vgl. auch die Erklärungen ebendaS. 451. Entsch.d. V.G.H. X S. 111f.,
XII Serl C v. Kakfon, r 13. 163f. *: Das gEes.füt bei d scied

gl. oben 8 na .. ase."gteiie«ungieene·.
23v. Kahr a. a. O. LS. 168f.
24Diess. G. O. Art. 11 Abs. I-III. Vagl.Verh. d. bes.Aussch.II S. 247 Sp. 2. Art. 11

Abs. III ist eine Umgestaltungvon Art. 165 des Regierungsentw.
10Diess.G.O. Art. 12. Die Gemeindenkönnen hierfürandereGegenleistungenals die gesetz=

lichen (Art. 20) nicht fordern. Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 398.
20In AugenblickederBewechungbzw. Verleihung. Verh. des bes.Aussch.II S. 453 Sp. 1.

Verh.des bes.Aussch.II S. 619 Sp. 1. Bl. f. adm.Praxis XX S. 111f., XXI S. 58f..
28 Vgl. oben§ 110 N. 141. Bl. f. adm. Praxis XIX S. 399f.
:6 v. Kahr a. a. O. I S. 176f.
5° Diesf. G.O. Art. 13 Af I. Art. 11 Abs. III gilt auch hierher. Die ursprüngliche

FassungderersterenBestimmung(vgl. Verh. desbes.Aussch.1 S. 108Sp. 1 mit S. 110f.) läßt ersehen,
daß der gefordertezweijährigeAufenthalt derBewerbung(Verleihung)unmittelbar vorhergehenmuß.
Auch die Zeit vor demInslebentretenderG.O. war einzurechnen. Bl.f. adm.Praxis XX S. 111f.,
XXI S. 58f. VorübergehendeAbwesenheit,die kein Aufgeben des Wohnortes enthält, ist un=
schädlich. Bl. f. adm. Praxis XXVIII S. 94f. Freiwilligkeit des Aufenthaltes verlangt das Ges.
nicht; man darf diesesErfordernis dahernicht mit Medicus S. 52 aus derAnalogie desHeimats=
ges.ergänzen. Ubrigens wird dieFrage keineerheblichetatsächlicheBedeutunghaben.
i 206 So mit RechtMedicus S.53f. u. Wand S. 37 gegenBl. f. adm. Praxis XXV

32Vgl. dagegenArt. c Abs. III des Edelschen Entw., Verh. des bef.=Aussch.I S. 107 und
die ErörterungenII S. 243ff.

33 Diess. G.O. Art. 13 Abf. II.
3“ Vgl. hierher oben § 110 N. 165. Ferner über den Begriff der Armenunterstützungim

Sinne des Art. 13/11beiderG.O., das Gesetzv. 4. April 1910(G.V. Bl.157)betr. die Einwirkung
von Armenunterstützungauf öffentlicheRechte. Die BestimmungendiesesGesetzesfinden hier in der=
welbenWeise “*bypwie bei der Beurteilung der Wahlfähigkeit zu den Landtagswahlen.Bgl.
oben§ 56 N. ·

Willst-EB-§§32ss.Art·13Absllbsügtbei,welcheVeriirteiliingennachfrüherem
Rechteder Aberkennungder —* Ehrenrechtegleichzu achtensind. »

«CR.St-G.B.§538,39,62.GleichstehtgemüßArt.13Abs.llcdiesulüffigkeitderVer-
wahrung in einer Polizeianstalt nach früheremRechte.
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Lgungoder nach dem Erlöschen ihrer Zulässigkeit. Hat der Bewerber innerhalb des
letzterenZeitraumesirgendeinekriminellstrafbareHandlungbegangen,so beginntdie
zweijährigeFrist neuerdingsvomZeitpunkteder verbüßtenodererlassenenStrafe an zu
laufen, sofernnicht dieseStrafe für sichschondenAnspruchauf Bürgerrechtsverleihung
ausschließt7.

Die Abweisungdes Bürgerrechtsbewerberskannfernererfolgen:
4. wenner zur Zeit derBewerbungeinerstrafrechtlichenVerfolgungwegeneiner

Handlung unterliegt, wegen welcherder Verlust der bürgerlichenEhrenrechteoder die
Zulässigkeitder Stellung unter Polizeiaufsichtoder die lÜberweisungan die Landes=
polizeibehörde ausgesprochenwerden kann;

5. wenner dieStraffolgedesVerlusteseinesöffentlichenDienstes35durchrichter=
liches Urteil verwirkthat, und nachBeendigungdes Strafvollzugeszwei Jahre noch
nicht verflossensind383;

6. wenn gegenihn das Entmündigungsverfahreneingeleitetist36;
pedenngegenihn ein gerichtlichesKonkursverfahreneröffnetund nochnichtbe=

endigt ist.
Für die Verleihung des Bürgerrechtes ist das Vorhandensein der Befähigung,

für das Recht auf Verleihung das Vorhandensein der rechtsbegründetenVoraus=
setzungenim Augenblicke der Entscheidung über das Gesuch erforderlich und aus=
reichend4.

Landesfremdekönnen, wenn sie im übrigen jene Voraussetzungenerfüllt haben,
von denendie Befähigung zum Bürgerrechteabhängt“, das Bürgerrecht auf Ansuchen
bedingtverliehenerhaltenund denAnspruchauf bedingteVerleihungdesBürgerrechtes
erwerben. Die Bedingung ist hier wie dort die nachträglicheAufnahme in den bayerischen
Staatsverband. Erst mit ErlangungderStaatsangehörigkeitwird dasBürgerrechtauf
Grund der Verleihung erworben"2.

Die Staatsregierungist berechtigt,für AngehörigesolcherStaaten"3, in welchen
die BürgerrechtserwerbungbayerischerStaatsangehörigerweitergehendenBeschränkungen

*7Art. 13 Abs. ILe sagt: „.under sichvon demZeitpunkte an, wo die verhängteMaßregel
beendigtoder derenZulässigkeiterloschenist, nicht zwei Jahre vor der Bewerbung klaglos verhalten
hat“. Die Fassung ist nicht sehr gelungen. Die Berechnungder Frist wird, wie im Texte an=
genommen,zu geschehenhaben; denndas Gefs.sagt nicht: „sowohl zwei Jahre von dem Zeitpunkt
an usw. als auch zwei Jahre vor der Bewerbung.“ „Klaglos“ kann nicht wohl einsittliches Urteil
bedeuten, zumal die Bestimmung bei solcher Auslegung nahezu ungereimt würde; sondern das Ges.
muß unter klaglosemVerhalten ein solchesmeinen, das den Bewerbernicht in Berührung mit der
Strafrechtspflege bringt. Bloße Polizeiübertretungenwird man wohl auszuschließenhaben. Über
die Fristberechnungbei nicht klaglosem“ Verhalten schweigtdas Gesetz. Die im Texte entwickelte
Auffassungwird, man kannnichtsagenderAbsichtdesGesetzgebers,aberderEntscheidungentsprechen,
die der Gesetzgebergetroffen hätte, wenn er den Fall näher überdacht hätte. Ebenso Kutzer a. a. O.
S. 374 Anm. 14. A. M. ist v. Kahr a. a. O. I S. 184 Anm. 15.

8 R.St. G. B. §8 31, 35, 36. v. Kahr a. a. O. I S. 186f.
36 Der Zusatz zeigt, daß nur strafgerichtliche,nicht auch disziplinargerichtlicheBestrafung

in Betracht kommt.
3„ Wenn die Entmündigung bereits ausgesprochenist, trifft Art. 11 Abs. II zu.
* Dabei verstehtsich von daß das Bürgerrechtverwaltungsrichterlichnicht zuerkannt

werden kann, wenn im Laufe des Verfahrens Anderungeneingetretensind, infolge derennachden
unten Anm. 88 ff. dargelegten Grundsätzen das bereits erworbene Bürgerrecht wieder verloren ginge.
Vgl. Entschl. d. V. G.H.s XI S. 109, 322. v. Kahr a. a. O. I S. 177.

41 Die Frage derVolhährifkeit und gegebenenFalles derEumtündigungbeantwortetsichnach
dem Rechtedes Fremden. Val. Verh.d. bes.Aussch, II S. 243 Sp. 2. Das Gesetzverlangt einen
bestimmtenZustand des bürgerlichenRechts. Dieser Zustand bildet eine Voraussetzungfür denEr=
werb einesöffentlichrechtlichenStandes (Status); dieVoraussetzungist demnachlediglichnachbürger=
lichem Rechte zubeurteilen. Sollte das ausländischeRecht die Volljährigkeit früher eintreten lassen
als das deutsche,so würde ein Ausländer, der nochnicht 21 Jahre alt ist, das Bürgerrechterwerben
können. Vgl. E.G. z. B.B.G. Art. 7 Abf. II.

» EEsistalsonureinebedingteVerleihungdesBürgerrechtesanLandessremdemdglich,
die Fähigkeit zum wirksamenErwerbe des Bürgerrechtesbesitztder Landesfremdenicht.

“8 Auch deutscherStaaten, wie aus Art. 3 Abs. III der Reichsverf.erhellt. Vgl.auchBl.
f. adm. Praxis XXIV S. 276f.
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unterworfen wird, als das bayerischeRecht siekennt, im Verordnungswegedieselben Be⸗
schränkungenfestzusetzen“.

Ausnahmsweisegibt das Gesetzeinen Anspruch auf Bürgerrechtsverleihung auch
da, wo die regelmäßigen Erfordernisse der Befähigung fehlen15. Dieser Anspruch
kommt zu:

1. bayerischenStaatsangehörigen",welchein einer Gemeindeein besteuertes
Wohnhaus besitzenodermit direktenSteuern mindestensin demselbenBetrage wie einer
der drei höchstbesteuertenEinwohner angelegt sind,

2. juristischenPersonen" des Inlandes"“ unter dengleichenVoraussetzungen.
Befindetsichein besteuertesWohnhaus in gemeinschaftlichemBesitze"“mehrerer

natürlicher oder juristischerPersonen, so kann nur eine derselbendie Verleihung des
Bürgerrechtes auf Grund diesesBesitzes306in Anspruch nehmens1.

Der Anspruch natürlicher Personen auf Bürgerrechtsverleihung nach den vor=
erörterten Bestimmungenkann abgelehnt werden, wenn einer jener Gründe vorliegt,
welchegegenüberdemregelmäßigenVerleihungsanspruchegeltendgemachtwerdenkönnen,
jenenAusschlußgrundausgenommen,der aus der Einleitung des Entmündigungsver=
fahrens sich herleitete. Der Anspruch juristischerPersonen kann zurückgewiesen
werden, wenn das Konkursverfahren gegensie eröffnet wurde, solangediesesVerfahren
nicht beendigtist.

Die Gemeindensind in all diesenFällen nur berechtigt,nicht verpflichtet,das
Bürgerrecht zu verweigern58.

Personen, welcheauf Grund der vorerörterten BestimmungenBürger geworden
sind,könnenihr BürgerrechtdurcheinenVertreterausüben,natürlichePersonenjedoch

4 Diess. G.O. Art. 11 Abs. V.
"“5Diess. G.O. Art. 15. Dieser Art. tritt zuerst im Edelschen Vortrage (Abt. I S. 108,

111f.) als Art. g auf, schließlicherhielt er nachverschiedenenUmgestaltungen(vgl. ebendaS. 420,
421, dann 534) als Art. 16 seinejetzigeFassung durchVorschlägederStaatsregierung und Anträge
des Reichsrates Frhrn. v. Schrenk (Verh. der K. d. R.R. Beil. Bd. V S. 550 f., Prot. Bd. VI
S. 264*# u. durchAnträge der Abg. Edel u. Brater (Verh. d. bef.Aussch.II S. 729f.).

¼ v. RKahr I1S. 191ff. u. Kutzer a. a. O. S. 374 Anm. 17 dehnendie Bestimmungauf alle
Reichsangehörigenaus. Die tatsächlicheBedeutungdieserMeinungsverschiedenheitist nichterheblich.

4. Das Gesetztsagt: juristischePersonenund privatrechtlicheVereinigungen. Es meintaber
von den letzterennur jene,die jurist.Persönlichkeitenhaben,so daß also deren besondereErwähnung
hberflussa war. Siehe Verh. Abt. II S. 253, 254, 455 Sp. 1 und v. Seydel 2. Aufl. II,81

"8 Es ist offenbarnur Versehen,daß man bei denjurist. Personennicht hervorhob,siemüßten
demInlande angehören. Nach dem ganzenSystemedes Ges.,das nur Inländern den Erwerb des
Bürgerrechteszugesteht,erscheintes unzulässig, das Vorrecht des Art. 15 anderenals inländischen
jurist. Personen zuzugestehen.Dies um so mehr, als das Zugeständnisjurist. Persönlichkeitselbst
eine Rechtsvergünstigungist und im N#weifelnicht angenommenwerdenkann, daß der Gesetzgeber
da, wo er den jurist. Personen des Privatrechtesausnahmsweiseeinen öffentlichrechtlichenStatus
wie den des Gemeindebürgerseinräumt, auchnichtbayerischenjurist. PersonendiesenVorzug habe
zugestehenwollen. v. Kahr 1 S. 193f. will auchbei denjurist. Personendiejenigendeninländischen
gleichgestelltwissen,welchein einemanderndeutschenBundesstaateihren Sitz haben. Vgl. hierher
oben§ 45 N. 11. Eine Gleichbehandlungder nichtbayerischenreichszugehörigenjuristischenPersonen
läßt sichfür diesenGegenstandaus Art. 3 der Reichsverf.m. C. nicht herleiten;denn derVorgang,
welcherbei ihnen der nachträglichenVerleihung der Staatsangehörigkeitentspräche,wäre ebendie
Verlegung ihres Sitzes nach Bayern,wodurchsie aber dann inlnldit= juristischePersonenwerden.

4 Gemeint ist GemeinschaftnachBe#schtilenoderMiteigentum im Sinne der §§ 741, 1008
29.. E.G. z. B. G.B. Art. 182, Ges., Übergangsvorschriftenzu B.G.B. betr. v. 9. Juni 1899

rt. 42.
6° Die Worte „auf Grund diesesBesitzes“ wurden „zur Vermeidungvon Mißverständnissen

gegenüberden Bestimmungendes Art. 14" jetzt 13) auf Antrag desReichsratesFrhrn. v. Schrenk
eingefügt. Verh. d. K. d. R.R. Beil. Bd. V S. 550.

1 Das Recht steht jedemBesitzerzu, vorausgesetzt,daß es ein anderer nochnicht geltend
gßemachthat. Hiernach entscheidetalso, wenn dieBeteiligten unter sichkeineVereinbaranggeiroffen
*8 der zeitlicheVorrang in derErhebung desAnspruchs. Vgl. Verh. d. R.R. Beil. Bd. VS.549.
nd. Ans. ist v. Kahr I1S. 193, der vorgängigeVereinbarung der Miteigentümer verlangt.

!7 Vgl. Edel, Berh. d. bes.Aussch.II S. 730: „Die Anwendungder Lit. k wäre inkonse=
auuzne,wenn der bereitsunterKuratel StehendedieFähigkeithabe,auf Grund diesesArt. das Bürger=
recht auszuüben“.

55Art. 13 Abs. II „ist befugt“. Vgl. auchVerh. d. K. d. R.R. Prot. Bd. VI S. 266ff.
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bloß dann, wenn sie nicht in der Gemeindewohnen. Frauen, minderjährigeund andere
unselbständigePersonen, dann juristischePersonen können ihre Stimmrechte stets nur
durch einen Vertreter ausüben5“6. Der Vertreter muß bayerischerStaatsangehöriger,
volljährig und selbständigsein55. Er darf keinemder Ausschlußgründedes Artikels 13
Absatz II der Gemeindeordnungunterliegen56.

Der Vollmachtgeberkann den Vertreter nicht mit Wirkung nach außen durch
Aufträge binden57.

Bei Gemeindewahlenkann niemand mehr als eine Stimme, von der eigenen
Stimme abgesehen,als Vertreterabgeben"8.

Der Erwerb des Bürgerrechtes kann nicht bloß Gegenstand eines Anspruches,
sondernunterUmständenaucheinerVerpflichtungdes einzelnensein55. Zur Erwerbung
des Bürgerrechtes sind nämlich nach Aufforderung der Gemeindeverwaltung hierzu
befähigte Personen"° verpflichtet, wenn sie seit fünf Jahren I#!1in der Gemeinde
wohnen#2und seit dieser Zeit dortselbst mit direkten Steuern im jährlichenGesamt=
betragevon 3 fl. (5 Mark 14 Pfg.), in Gemeindenvon mehrals 20000 Einwohnern
von4 fl. (6 Mark 86 Pfg.) angelegt“s sind“.

Der Zwang zum Bürgerrechtserwerbeist ausgeschlossen:
1. gegenüberPersonen, welche sich infolge eines öffentlichenDienstverhältnisses

in der Gemeindeaufhalten5,

44Die letztereBestimmungwurdeauf VorschlagderStaatsregierung(Verh. d.K. d. R.R.Beil.
Bd. V S. 550) eingefügt. Uber derenBedeutungVerh. desbes.Aussch.1I S. 730, wo eine Anderung
beschlossenwurde. Die Vollmacht ist vom Bürger selbst,wenn er dazu fähig ist, andernfalls (z. B.
bei Minderjährigen, Geisteskrankenusw.) von dessengesetzlichemVertreter auszustellen, wenn nicht
Htterer felolt dieAusübung desBürgerrechtesübernehmenkann und will. Vgl. hierherEntsch.des

G.H.e IV.S. .
55 Der Vertreter braucht nicht in der Gemeinde zu wohnen. Verh. des bes.Aussch. II S. 454.

Bgl. hierher auchBl. f. adm. Praxis XXVI S. 313.
56 Diesf. G.O. Art. 15 Nl IVy, V.
57Verh. des bes.Aussch. II S. 701 Sp. 2. 58Diesf. G.O. Art. 182 Abs. IX.
5%Diesf. G.O. Art. 17.
66D. h. im Sinne des Art. 11 Abs. I, III, nicht des Art. 11 Abs. IV mit 14 oder des

Art. 15. Das erstereergibt sich,abgesehenvon dem,was obenAnm. 42 erörtertwurde,daraus, daß
ein Zwang zum Erwerbe derStaatsangehörigkeitnicht besteht.Das letztereergibt sichaus denVer=
handlungen. Vgl. Verh. des bes.Auesch,1 S. 108, 112, II S. 256ff., 455f., 620ff., 701f. Beil.
Bd. V S. 558ff., Prot. Bd. VI S. 269, 288, 310,Sten. Ber. VI S. 81. Vgl. dazu v. Seydel
2. Aufl. II, 82 N. 60.

1 Diess. G.O. Art. 202 bestimmt, daß bei Anrechnung. diesesZeitraumes die vor dem 1. Zut
1869 zurückgelegteZeit nicht in Betracht kommt.— Die Befähigungmuß nicht seit fünf Jahren
bestandenhaben. Vgl. Medicus S. 60, Wand S. 43. ·

09§13Abs.llderR.Gew.crdn.hatan,dieser BestimmuM nichts geändert. Dies ergibt
sich aus Wortlaut und Zweck des angef. § 13. Übereinstimmend M.E.vom 21. Juni u. 7. Sept.
1875 Nr. 3637, 9407; v. Kahr 1 S. 203 f., Bl. f. adm. Praxis XXIV S. 274ff. Verfehlt sind
die Ausführungen ebendaXXIII S. 29 ff.

"*3Entsch,des V.G.H.s IV S. 251 wird hierher richtig ausgeführt, daß Steuerveranlagung
nur vorliege, wenn die Steuerpflicht im gesetzlichvorgeschriebenenElsahrenermittelt, geregeltund
in der amtlichenSteuerliste eingetragenist. Die tatsächlicheTeilnahme an der Entrichtung einer
Steuer, mit welcherein andererangelegtist, genügtnicht.

" Das Gef. sagt „während dieserZeit . . angelegtwaren". In den drei erstenLefungen
des Entw. hieß es „seit" und „angelegt sind“. Die Anderung wurde in der Sitzung des Aussch.
d. K. d. Abg. vom 16. März 1869(Abt. II S. 731) ohneersichtlichenGrund vorgenommen.Offen=
bar liegt nur ein Versehenvor. Das Ges. meint selbstverständlich,daß die fragliche Steueranlage
noch in der angegebenenHöhe fortbestehenmuß, wenn derBürgerrechtserwerbsoll erzwungenwerden
können. Vgl. pfälz. G.O. Art. 13.

"5 Die Absicht des Ges. ist, jedeArt öffentlichenDiensteszu treffen, gleichviel, ob er dem
Staate, einemGemeindeverbande,einer öffentlichenKörperschaftoder öffentlichenStiftung (z.B. dem
GermanischenMuseum, M.E. vom 26. März 1880 Nr. 3435)geleiste. wird. Demnachkann es
nicht dem mindestenZweifel unterliegen, daß auch Staatsdienstbewerber,sofernsie als solchebei
einer Behörde usw. Dienst leisten,unter Art. 17 Abs. II fallen. Vgl. v. Kahr 1 S. 208 Anm. 11.
Dem öffentlichenDienste steht der Dienst einer bffentlichenGlaubensgesellschaftnach Verf.Beil. II
§ 30 gleich. Dagegenfallen nicht unter Art. 17 Abs. II Hofbedienstete,da diesein keinemöffent=
lichen Dienste stehen(a. M. ist eine M.E. vom 5. Okt. 1877 Nr. 5232, vgl. G. v. Kahr I S. 207
Anm. 9), Rechtsanwälte u. Rechtskonzipienten (M.E. vom 16. Dez. 1874 Nr. 12396), Privatbedienstete
aller Art, insbes.jeneder Standesherren. Der Umstand,daß Privatbedienstetefür den öffentlichen
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2. gegenüberPersonen, welche infolge eines früheren öffentlichenDienstverhältnisses
aus eineröffentlichenKasseeinePensionbeziehen“,

dies insolange, als solchePersonen nur mit Einkommensteueroder Kapitalrentensteuer
in der Gemeindeangelegtsind"7. Sind dieselbendagegenauchmit anderendirekten
Steuern (Haus=,Grund=,Gewerbesteuern)angelegt,so kommenfür die Frage ihrer
Verpflichtung zum Erwerbe des Bürgerrechts auch die Kapitalrenten=und Einkommen=
steuer mit in Rechnung“5. Diese Verpflichtung tritt jedochfür sie erst ein, wenn seit
ihrer Veranlagung mit einer anderendirekten Steuer fünf Jahre verflossensind“.

Die Gemeindensind befugt, von jedem neu ausgenommenenGemeindebürger7½0
eine Aufnahmegebührzu erhebenund die Wirksamkeit der Bürgerrechtsverleihungvon
der Bezahlung dieser Gebühr abhängig zu machen71. Eine reichsrechtlicheAusnahme
bestehtfür die Fälle, wo Gewerbsleute im Sinne der Reichsgewerbeordnungvon der
Gemeinde zum Bürgerrechtserwerbegenötigt werden. Solche Personen könnennämlich
nur soweit zur Entrichtung einerAufnahmegebührgezwungenwerden, als ihre Nötigung
zum Bürgerrechtserwerbeauch abgesehenvon ihrer Veranlagung mit Gewerbesteuerein=
treten könnte7.

Die Gebühr darf den gesetzlichenHöchstbetragnicht übersteigen,d. i. nicht 100 fl.
(171 Mark 43 Pfg.) in Gemeindenvon mehr als20 000 Einwohnern,nicht 75 fl.
(128 Mark 57 Pfg.) in Gemeindenvon mehr als 5000—200000 Einwohnern, nicht
50 fl. (85 Mark 71 Pfg.) in Gemeindenvon mehrals 1500—5000Einwohnern,nicht
25 fl. (42 Mark 86 Pfg.) in kleinerenGemeinden738. Für Landesfremde" können, so=

Dienst verpflichtetsind, vgl. z. B. Privat=, Forst=und Jagdschutzbediensteteoder Bedienstetevon
Privateisenbahnen(M.E. vom 30. Okt. 1875 Nr. 10676) begründetkeinenUnterschied.Denn solche

hersonen halten sichnicht „infolge“ eines öffentlichenDienstverhältnissesin derGemeindeauf. Vgl.
unten .

«DieVer.zeigen,daß«mandiePensionistendecjenigeuKlassenhabetressenwolleu,welche
der ersteSatz im Augehat. Hiernach hatalso der zweiteSatz des Art. 17 Abs. II den im Texte
angegebenenSinn, der über den Wortlaut hinausgeht. Denn nach demgewöhnlichengesetzlichen
Sprachgebrauchewäre z. B. bei demAusdrucke„Gemeinde" nicht an Distrikts=u. Kreisgemeinden
zu denken.Es bestehtaber wohl kein innerer Grund,Densionisten, die aus Mitteln einer Distrikts=
oder Kreisgemeindeihren Ruhegehalt empfangen, anders zu behandelnals Staats= oder Orts=
gemeindepensionisten.

Die G.O. Art. 17 Abs. II sagt, solange . nur mit Kapitalrenten oderEinkommensteuer
in der Gemeindeangelegtsind“. Obgleichdas Einkommenstenergesetzv. 14. Aug. 1910 dem Gegen=
standenach mit demEinkommensteuersystemder früherenGesetzgebunggebrochenund an die Stelle
der früherenArbeitsertragsteuerdie allgemeineEinkommensteuergesetzthat, muß dochdie Vorschrift
des Art. 17 Abs. II, da . eine Anderung seither nicht erfahren hat, so ausgelegt werden, daß die
Einkommensteuernach jeweils geltendemRechtezu verstehenist. Die BefreiungvomZwange trifft
also auch diejenigen, welcheEinkommen aus GrundbesitzoderGewerbebetriebzu versteuernhaben.
Für dieseAuslegung sprichtauchder Umstand,daß die EinkommensteuerpflichtdieserPersonenauch
für solchenGrusdbes usw. besteht,der nicht in der Wohnsitzgemeindegelegenist.

ss Beweis das Wort „nur“ in Art. 17 Abs. II. M.E. vom 10. April und 28. Juni 1876
Ar. 3062, 5475. v. Kahr I S. 210 Anm. 15.

59 Entsch.d. V. G.H.s XII S. 472.
10Demnach nicht von jenen, die nachArt. 201 der G.O. das Bürgerrechtkraft Gesetzeser=

werben. M.E. vom 28. Okt. 1870 Nr. 6731, vom 20. Juni 1875 Nr. 5568, vom 5. Febr. 1876
Nr. 13.051. *m d. V.G. H.s III S. 246.

1 Diess. G.O.Art. 20 Abs. I. Entsch d. V.G. H.s VIII S. 77, XIV S. 50.
1½R.Gew.HO.§ 13. M.E. vom 21. Juni und 7. Sept. 1875 Nr. 3637, 9407. Zwangsweise

Bürgerrechtserwerbungauf Grund der Bezahlung von Gewerbesteuernist zweifellos gleichbedeutend
mit Erwerbauf Grund des Gewerbebetriebes.Ein Anspruchauf Gebührenbefreiungbestehtdagegen
nicht, wunn derGewerbsmannauf Grund derBezahlung andererdirekterSteuern zum Bürgerrechts=
erwerbe gezwungen werden kann; ebensowenig bei Bürgerrechtsverleihung auf Ansuchen oder auf er=
hobenenAnspruch. v. Kahr 1 S. 204f.

78 Diess G.O. Art. 20 Abs. II, 203. Die Entsch, d. V.G.H.3 XI S. 561 ist unrichtig.
Nach Art. 203 ist das Ergebnis der letztenVolkszählung maßgebend, Dasselbe kann also
erst von da ab rechtlichwirken, wo es amtlich festgestelltist, nicht zurück. Uberdies kann Art. 203
nur für alle Fälle denselbenSinn haben. Sollte z. B. die AuffassungdesV.G.SUDs auchauf Art. 63
Abs. I der diesf. G.O. anwendbar sein?

1 Das Ges. sagt „Ausländer", was im Munde des Gesetzgebersvon 1869 zwar Tichtbo ern,
nunmehraber soviel wie Nichtdeutschebedeutet.So richtig ein M.E. vom 16.März 1888 Nr.3294
u. v. Kahr 1 S. 221ff. Anders v. Seydel 2. Aufl. II § 162 N. 73.
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weit nicht Staatsverträge entgegenstehen,die Gebührensätzebis zum Doppelten der Be=
träge erhöht werden, die für Inländer festgestelltsind75.

Für Personen, welchemit direkten Steuern nicht höher veranlagt sind, als im
Mindestbetrage,derdieGemeindenzur ErzwingungdesBürgerrechtserwerbesberechtigt,
ermäßigen sich die angegebenenSätze. Es darf von ihnen, wenn sie in der Gemeinde
schonheimatberechtigtsind,nichtmehrals die Hälfte, wennsienicht heimatberechtigt
sind78, nichtmehrals zwei Drittel des regelmäßigengesetzlichenHöchstbetrages er=
hoben werden7s.

Innerhalb der angegebenenGrenzen könnendie Gemeindendie Aufnahmegebühr
nachBelieben festsetzen.Der Anspruch kannjedochnur auf Grund einesöffentlichbekannt=
gegebenenRegulativesgeltendgemachtwerden7°.

Die Beschlußfassungüber Erhebung und Regelung der Aufnahmegebührensteht
in Gemeindenmit Stadtverfassung dem Magistrate unter Zustimmung der Gemeinde=
bevollmächtigten,in den übrigen Gemeindender Gemeindeversammlungzuso.

GesetzlicheBefreiungenvon der Aufnahmegebührbestehenin folgendenFällen:
1. Wer nachVerlust seinesBürgerrechtes in einer Gemeindedasselbein der näm=

lichen Gemeindewieder erwirbt, ist von der Bezahlung der Aufnahmegebührsoweit"!
frei, als er dieseGebührschonfrüheran dieselbeGemeindebezahltund nicht zurück=
erhalten hats?.

2. Wer an dieGemeindebereitsHeimatgebührbezahlt38hat, darf denbezahlten
Betrag an der Bürgeraufnahmegebührabrechnen".

3. Wer an die Gemeinde eineInsassen=oder Beisassengebührbezahltoderdieselbe
nachgelassenerhalten hat, kann den bezahltenoder nachgelassenenBetrag von der Auf=
nahmegebührabziehen“.

Die Gemeindenkönneneine geschuldeteAufnahmegebührganz oder teilweise
nachsehen 556.

Ein gesetzlicherRückersatzanspruchbestehtfür Bürger, welchevon der Gemeinde
zum Bürgerrechtserwerbegezwungenwurden. Wenn ein solcherBürger binnenzwei
Jahren nachErwerb des Bürgerrechteswegziehtund binnen drei Jahren nach demAb=
zugefür sichund dieFamilienangehörigen,welcheseineHeimat teilen,das Heimatrecht

78Diesf. G.O. Art. 20 Abs. III.
. DieseErleichterungkommtauchLandesfremden# gut (vgl. Verh. desbef.Aussch.II S. 459,

Abg. Dr. Brater, dochwird hier nachArt. 20 Abs. III zu rechnenfein.
7 Die Grenze wird vom gesetzlichen, nichtvom tarifmähigenHöchstbetragegebildet. M.E.

vom 7. Aug. 1874Nr. 8603. «
WDiesf.G.-O.Art·28Abs.II.DetAbf.hatteursprünglichnqrdenerssenSatz,denzwecteu

fügtedieSubkommisswnbei.DekersteSatzsprichtvon»gekingbemittelteuPerfonen«.·Daman
offenbareinsah, dies sei zu unbestimmt,setzteman hinzu, daß zu den fering Bemittelten jedenfalls
jene zählen, derenSteuerzahlung den Mindestbetragdes Art. 17 Abs.J nicht übersteigt.Dies gibt
den oben angenommenenSinn. Denn daß die Gemeindenauch andereMinderbemittelte berück=
sichtigenkönnen, folgt aus Art. 20, daß sie es müssen,folgt, trotzdesWortes „darf“ aus Art. 23
Abs. II jetzt nicht mehr, weil das Ermessen der Gemeinde darüber en scheidet,wen sie außer den in
Satz 2 Genanntenals geringbemittel. ansehenwill. Vgl. auchdie Außerungdes Berichterstatters
„Verh. d. bes.Aussch. II S. 703Sp. 2.

1° Dies ist deutlichim Art. 14 desRegierungsentw.gesagt:„DieEchebungvon Aufnahms=
gebühren .. setzt .. einen . ffentlich bekanntgemachtenTarif voraus."“ Dieverschlechterte

Faffung in Art. 23 Abs. 1 des Ges. bezwecktkeineAnderung in diesemPunkte, wie aus den Be=
merkungenEdels zu Art. n seiner Vorschläge(Verh. der bes.Aussch. II S. 113)erhellt. über=
einstimmend Entsch. d. V.G.H.#s VII S. 322; v. Kahr I S. 233 f. Die Gemeinden können
einzelneKlases von Gemeindeangehörigenganz oder teilweisevon der Gebühr frei lassen. Entsch.
d. V.G.H.S XVI S. 73.

86Diesf. G.O. Art. 23 Abs. I, 112 Ziff. 4. ·
»EinetwaigerMehrbetragderfpäterenqeeniiberberfküherenGebührtstalsodaraufzu

zahlen. ss Diesf. G.O. Art. 18 Abs. III mit 21.
83Entsch.d. V.G.H.s X S. 263.
3“ Diesf. G.O. Art. 23 Abf. III, Heimatges.Art. 12 Abs. III.
85Diesf. G.O. Art. 201 Abs. IV. Vgl. Full, Bl. f. adm. Praxis XXI S. 65.
38 Beweis die Worte „sind Gefutzt: von jedem zu erheben“ in Art. 20 Abs. I. Vgl.

auch Verh. d. bef.Aussch.II S. 268. Art.58 der G.O. ist also hier nicht anwendbar. A. A. ist
v. Kahr I S. 220 Anm. 3.
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in einer anderenGemeinde erwirbt, so hat er Anspruch auf Rückersatzder Hälfte der be⸗
zahlten Aufnahmegebühr57.

Der Verlust desBürgerrechtestritt regelmäßigein, sobaldeinederVoraussetzungen
wegfällt,vonwelchendieFähigkeit,eszuerwerben,abhängt38. Ist dieseFähigkeitzwar
nicht mehr vorhanden, bestehen3/ jedochjene Voraussetzungen,unter welchen jemand
trotzmangelnderregelmäßigerBefähigung die Bürgerrechtsverleihungverlangen kann2,
so bleibt das Bürgerrecht gewahrt.

Das Bürgerrecht, welchesauf den oben erwähnten Voraussetzungen,sei es von
Anfang an, sei es zufolgeder vorstehendentwickeltenBestimmung,beruht, geht mit
Wegfall einer dieser Voraussetzungenverloren1. Es bleibt jedochgewahrt, wenn die
allgemeineBefähigung zum Bürgerrechtserwerbe52 vorliegt ?.

Auf das Bürgerrechtkannnicht verzichtetwerden?“.
Eine Anderung des Bürgerrechtesoder Verlust desselbenkann infolge von

Anderungen im Bestandeder Gemeindenund Lostrennung einer Gemeindevon Bayern
in entsprechenderWeiseeintretenwie beimHeimatrechte5.

Nach pfälzischemGemeinderechtegilt der Grundsatz, daß der Pfälzer das Bürger=
recht in seiner Heimatgemeindekraft Gesetzeserwirbt?5. Volljährige und im Sinne
des Heimatgesetzes?'selbständigeMänner, welchein der Gemeindeheimatberechtigt,
wohnhaft?s und mit einer direkten Steuer?“ angelegtsind, sind von Rechts wegen
Bürger100. · «

Personen, welchein einerGemeinde der Landesteile rechtsdes Rheines beheimatet
und nachdiesseitigemRechtezumBürgerrechtserwerbefähig sind,habenin der Pfalz
Anspruch auf BürgerrechtsverleihunggegenEntrichtung der sie treffendenHeimatgebühr

7 Diess. G.O. Art. 21; vgl. pfälz. G.O. Art. 15. Selbstverständlichist, daß eine ganz oder
teilweise zu Unrecht#Wahte Gebühr zurückgefordertwerdenkann. Vgl. Bl. f. adm. Praxis XXVI
S. 397 ff.,XXVII S. 413ff. "

86Also Staatsangehörigkeit,Selbständigkeit,Wohnen in der Gemeinde,Steuerpflicht. Da=
gegentritt der Verlust des Bürgerrechtesin den Fällen des Art. 13 Abs. II nicht ein.

55 Die fraglichen Voraussetzungenbrauchenalso nicht zur ursorünglichenBegründung des
Trterrechtes gedientzu haben. Der zuerstgewählteAusdruck „fortbestehen“wurdedurch„bestehen“
ersetzt. - .
. 90Nach Art. 15. .

»DerStaatsangehörigkcit,deshaquesitze«5,derGleichbesieuerungmitbendreiHbchsts
besteuerten.Das Ges. hat den in den Verh. d. bes.Aussch. II S. 253 Sp. 2 erörtertenBedenken
keiner— getragen. Wegen Unterbrechungin der Steuerveranlagung val. Bl. f. adm. Pr.
Bd. 57S. 385ff. (Oberst.L.G. v. 5. Juli 1907).

?8 Nach Art. 11 Absf.I.
ↄs Diess. G. O. Art. 18 Abs. I, II. Die Fassung beruht auf einemVorschlageder Staats=

regierung(Verh. d. K. d. R.R. Beil. Bd. V S. 561f.), der durch die K. d. Abg. (Verh. d. bes.
Aussch.II S. 731f.) einige Anderungenerfuhr. Daß inAbs. I nur Art. 12—14, nichtauchArt. 17
lngeführt ist, beruht offenbarlediglich auf einerNachlässigkeitin der Fassung. Vgl. Pözl, Lehrb.

bes adttz Verf.RechtesS. 264 Anm. 10. S. auchv. Kahr 1 S. 212f. (wegenArt. 201 Abs.1 der
iess. G.O.).

Dies ergibt sichdaraus, daß das GesetzdenVerzicht nicht unter denVerlustgründennennt.
Vgl. Verh. d. bes.Aussch.1I S. 261f.

25 Vgl. oben§ 110 N. 221. 222. # ·
NVgl.dieErörterungenVerh.d.,bef.Aussch.IlS.683.-
97S.vben§110nachN.156.ÜberKuratelWandS.slgcgenMedicusS.46.
98MedicusS.44f-,demsichWandS.33,lllff.anfchließt,behauptet,dqßderBegriss

des Wohnens nach der pfälz. G.O. ein anderer sei, wie nach der diess. G. O. Wohnen bedeute nach
der pfälz. G.O. nicht den ständigen Aufenthalt, sondern den Wohnsitz (domicile) des Cocde civil.
Wenn aber derselbeGesetzgeberin zwei gleichzeitig erlassenenGef. über denselbenGegenstanddes=
selben Ausdruckes sich bedient, so kann dieser Ausdruck nicht in dem einen Ges. so, in dem andern
anders verstandenwerden. Was „wohnen“ in der diess.G.O. bedeutet,stehtzweifellos fest; esmuß
demnachin der pfälz. G.O. das nämlichebedeuten.Dies wird insbesondereeinleuchtend,wennman
Art. 11 der pfälz. u. 13 der diesf. G. O. ins Auge faßt. ·

os Bezüglich der Anrechnungder Steuern von Familienangehörigen gilt dasselbewie nach
Art. 11 Abs. III der diesf. G.O.

10°Pfälz. G.O. Art. 10. Eine demArt. 12 der diesf. G.O. entsprechendeVorschrift ist nicht
ausgenommen.über die Gründe Verh. d. bef.Aussch.II S. 683 f.
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unter dengleichenVoraussetzungen,unterwelchensiediesenAnspruchnachdiesseitigem
Rechte besitzen101. Das Nämlichegilt für Landesfremde108.

lber die Bürgerrechtsverleihungbeschließtder Gemeinderat108.
Zum Erwerbe des Bürgerrechtes10/“sind nach Beschluß des Gemeinderatesvoll=

jährige und selbständige,in einer anderenbayerischenGemeindeheimatberechtigteMänner
verpflichtet,wennsieseitfünf Jahren1o5in derGemeindewohnenundseitderselbenZeit
dort mit Grund=,Haus= oderGewerbesteuerim Gesamtbetragevon mindestens3 fl.
(5 Mark 14 Pfg.) angelegtsind105.

Der Satz, daß das Bürgerrecht mit Wegfall irgendeiner seiner Voraussetzungen
verloren geht,gilt im pfälzischenGemeinderechtenicht. Das pfälzischeBürgerrecht
erlischtnur mit demVerlustederHeimat107.Die AusübungderRechte,derenVoraus=
setzungderBesitzdesBürgerrechtesist, ruht jedoch:1. wenneinBürgerseinenWohnsitz
in eine andereGemeinde verlegt; 2. wenn er nicht mehrmit einer direktenSteuer in der
Gemeindeangelegtist; 3. wenner nichtmehrselbständigist. Die Befugniszur Aus=
übungjenerRechtetritt kraftGesetzeswiederein, wenndas Hindernis der Ausübung
weggefallenist108.

NachbeidenGemeindeordnungenkönnendieGemeindendas Ehrenbürgerrechtver=
leihen. Das Ehrenbürgerrechtist lediglicheineöffentlicheAuszeichnung105,an welche
sich keine der Wirkungen des Bürgerrechtesknüpft 10. Das Ehrenbürgerrechtkann nur
volljährigenund selbständigenMännern verliehenwerden. Zuständighierzuist dieGe=
meindebehörde,die jedochnachdiesseitigemRechtederZustimmungderGemeindebevoll=
mächtigten bezw.der Gemeindeversammlungbedarf. Zur Verleihung des Ehrenbürger=
rechtes an Ausländer111 ist außerdemdie königlicheBestätigung erforderlich11.

Streitigkeiten, welche den Anspruch auf Verleihung und die Verpflichtung zum
Erwerbe des Bürgerrechtes,dann dessenBesitzund Verlust betreffen,ferner Streitigkeiten
über Bürgeraufnahmegebührensind Verwaltungsrechtssachen. Erste Instanz sind die
Distriktsverwaltungsbehörden,wo unmittelbareStädte beteiligt sind,dieKreisregierungen,
Kammern des Innern. Gegen Entscheidungender Distriktsverwaltungsbehördengeht
die Beschwerdebei Streitigkeiten über das Bürgerrecht an die Kreisregierung, bei
Streitigkeiten über Aufnahmegebührenunmittelbaran den Verwaltungsgerichtshof.
Letzterer ist im übrigendie zweiteoderdritte Instanz über denKreisregierungen113.

1%Pfälz. G.O. Art. 11 Abs. I, II (neueFassung). Val. obenN.26 ff.
10 Pfälz. G.O. Art. 12 (n. F.). Hinsichtlich der Wirksamkeit derVerleihung (Erwerb der

Staatsangehörigkeit)und des Wiedervergeltungsrechtesfinden Geichfalls die oben N.43, 44 er=
örterten BestimmungenAnwendung. 10 Pfälz. G.O. Art.11 Abs. III.
b hnd Bezahlung der Heimatgebühr mit der Ausnahme nach § 13 der R.Gew.O. Val.

oben N. 71.
5%“ Die pfälz. G.O. enthält keineBestimmung, welchedem Art. 202 der diesf. G.O. ent=

praͤ
106Pfaälz.G. O. Art. 13. Vgl. Medicus S. 56 ff., Wand S. 42ff., Entsch.d. V. G. H.s

IX S. 170, wo richtig dargelegtwird, daß der Beginn der Steuerveranla unß entscheidet. Die
ebendaoStengelassenekrau= ob ein Anspruch,der auf Grund der Art. 29, 30 Abs. X des Heimat=
ges.erhoben ist (loben§ 110 N. 178, 211), der Aufforderung nachArt. 13 der G.O. vorgeht, ist
m. E. zu bejahen. Ein Zwang, Bürger zu werden, wird gegenstandslos,sobald derjenige, gegen
welchen er geübt werdensoll, selbstsein gesetzlichesRechtauf Erwerb des Heimatrechtsund damit
desBürgerrechts geltendmacht. *1

107Der Verlust der Staatsangehörigkeitist hierin inbegriffen,da er den Verlust der Heimat
bewirkt. — Verzicht ist auchnachpfälz. Rechtewirkungslos. Vgl. obenN. 94.

108Pfälz. G.O. Art. 14. Medicus S. 63.
10%Vgl. oben § 41 N. 22. Abg. Brater äußerte (Verh. des bes. Aussch.II S. 462),

„das Ehrenbürgerrechtsei eineEhreubeseugung. eineOrdensverleihung
110Vgl. Verh. desbet Aussch. II S. 462, 624; v. Seydel 2.Aufl. II § 162 N. 109.
in Eine M.E. vom 21.April 1890 Nr. 5196, ferner H. v. Wand S. 49, v. Kahr 1

S. 236 vertretenmit Recht dieAnsicht, daß Ausländer hier Nichtdeutschebedeute.A. M. v. Seydel
2.Aufl.1I§ 162N.110.

i1 Diess. G.O. Art. 24, Fä. G.O. Art. 17.
1128Ges. vom 8. Aug. 1878 Art.8 Zif. 26, 27, Art. 9 Abs. I. G. v. Kahr I S. 154.

S. auch Entsch.d. V.G.H. VI S. 269 (ogl. S. 307, XIV S. 198),wo richtig ausgeführtwird,
daß, wenn ein Bürgerrechtsstreitund ein Streit über Aufnahmegebührenverbundensind, die Zu=
ständigkeitsbestimmungenAnwendung finden, die für die erstereSache gelten.

v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 37
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Viertes Hauptstück.

Die Organe der Ortsgemeinden.
§5112. Gestaltung der Gemeindeorgane. Die Hauptorgane der Orts=

gemeinden sind von zweierlei Art: Gemeindebehördenund Gemeindevertretungen.
Gemeindebehördenfind diejenigenOrgane,welchefür dieGemeindenmit Rechtswirkung
nachaußentätig werden1, Gemeindevertretungenjene,welche,ohnenachaußenfür die
Gemeindezu handeln,den Gemeindebehördenbeschränkendhinzutreten.

Auf die Gemeindeverfassungäußertunter Umständenauchdie Bevölkerungszahl
Einfluß. Die Gemeindeordnungen?bestimmen,daß, wo es auf die Seelenzahlankommt,
dasErgebnis" der letztenVolkszählungmaßgebendist5, welchefür dasDeutscheReich
stattgefundenhat.

Die Gemeindeverfassungist nach beiden Gemeindeordnungeneine verschiedene.
Durch Gesetz vom 17. Juni 1896" und das pfälzischeStädteverfassungsgesetzvom
15. August 19087 wurde zwar die Gemeindeverfassungder Pfalz derjenigendes
diesseitigen Bayern in einigen wesentlichenBeziehungen angeglichen, es überwiegt
aber nochimmer das Unterschiedliche,so daß eine getrennteDarstellungfür beide
Landesteileerforderlichist.

In den Landesteilen diesseits des Rheines haben die Gemeindenentwederdie
Stadt=oderdie Landgemeindeverfassungs.

Die StadtverfassungkommtjenenGemeindenzu, welcheStadt=oderMarktrecht
erworbenhabenv. Die Städte teilen sichin unmittelbareStädte, d. h. solche,welcheun=
mittelbar einer Kreisregierung untergeordnetsind, und mittelbare Städte, d. h. solche,
welcheeinemBezirksamteunterstehen.Die Stellung unmittelbarerStädte kommtden=
jenigenGemeindenzu, welcheam 1. Juli 1869 unmittelbarwaren oder es späterin
gesetzmäßigerWeise gewordensind 10. Die Märkte sind stets mittelbar.
ersolEine Anderungin derVerfassungeinerGemeindekannnachfolgendenGrundsätzen

olgen 11.
Die AnnahmederstädtischenVerfassungdurcheineLandgemeinde15erforderteinen

Antrag der Gemeindebehörde,die Zustimmungvon zwei Dritteln der sämtlichenGe=
meindebürger18 und königlicheGenehmigung.

Der Eintritt einerGemeindein die Klasseder unmittelbarenStädte istvon den
gleichenVoraussetzungenbedingt; außerdemmuß der königlichenEntschließung die gut=
achtlicheVernehmungdes Landrates vorhergehen.Dasselbegilt für den Rücktritt
einer unmittelbarenStadt in die Klasse der mittelbarenStädte oder der Landge=
meinden14.

Die mittelbarenStädtesindjederzeitbefugt,Landgemeindeverfassunganzunehmen.

1 Diess. G.O. Art. 84, 130; pfäh. G.O. Art. 54. Mach außen“ beziehtsichct nur auf
die Vertretung gegenüberanderenGemeinden,Behördenusw., sondernauchgegenüber Privatpersonen,
auch Gemeindeangehörigen.

2 Wenn es diec G.O. 111 heißt: „Die Gemeindebevollmächtigtenvertreten die Gemeinde
gegenüberdem Magistrat,“ so hat dies rechtlichenSinn nur, insoferndamit ausgedrücktist, daß sie
nach außen nicht für die Gemeindehandeln können. Der Ausdruck „Gemeindevertretung“ist also
wie lucus a non lucendo gewählt. Vgl. die zutreffendenBemerkungenvon E. Löning, Lehrb.
des deutschenVerw.Rechts,S. 169 Anm. 1.

Diess.G.O. Art. 203; pfälz. G.O. Art. 127. * BVgl.oben § 111 N. 73.
5 „UnterEinrechnung der Zivil= wie der Militärbevölkerung“.
sG. V.Bl. S. 289. 7 G.V. Bl. S. 471.
#Diesf. G.O. Art. 8. * Diess. G.O. Art. 9 Abs. I. Vgl. v. Kahr 1 S. 147f.
10Diess. G.O. Art. 155.
11Diess. G. O. Art. 9. Dazu M.E. vom 9. Nov. 1872(Weber IX S. 565).
1# FürdiesenFall und die übrigen im Art. 9 Abs. V behandeltenFälle gilt dieBestimmung

des bt (Beschlußpflichtder Gemeindebehörde)nicht. Vgl. Verh. d. K. d. R.N. Beil. Bd. V
S. , 545.

13 Also nicht bloßzwei Drittel der in der GemeindeversammlunErschienenen.
14Vgl. unten § 123 N. 28. In den vorerörtertenFällen haben die Gemeindenkein Recht

auf Verfassungsänderung,sondernnur das Recht,daß dieselbenicht ohne ihre Zustimmung erfolgt.
Vgl. Verh. des bef. Aussch.II S. 616ff.
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Es bedarfhierzunur der Zustimmungvon zwei Dritteln derGemeindebürgerund der
Anzeigean die vorgesetzteVerwaltungsbehörde.Ein Antrag auf Annahmeder Land=
gemeindeverfassungdurch eineStadt muß vom Magistrate zur Abstimmunggebracht
werden, wenn er von den Gemeindebevollmächtigtenoder wenigstensdemzehntenTeile
der Gemeindebürger#5gestelltist.

StädteundMärkte,welchein dieKlassederLandgemeindengetretensind,behalten
ihre Wappen16unddieBezeichnungals Stadt oderMarkt. Sie können! beimBeginne
derWahlperiodedie städtischeVerfassungwiederannehmen,wennzweiDrittel derGe=
meindebürgerso beschließen. Ein hierauf gerichteterAntrag muß von der Gemeinde=
behördezur Abstimmung gebrachtwerden, wenn er von wenigstensdem zehntenTeile
der Gemeindebürgergestelltist. Der vorgesetztenVerwaltungsbehördeist lediglichAn=
zeige zu machen. Die Wiederannahmeder städtischenVerfassung während der Wahl=
periode18und derWiedereintrittin dieKlassederunmittelbarenStädtekönnendagegen
nur in der gleichenWeise wie der Neueintritt in die Klasse der mittelbaren oder un=
mittelbaren Städte stattfinden.

Die notwendigenOrgane der Gemeindenmit Stadtverfassung sind der Bürger=
meister und der Magistrat als Verwaltungsbehörden(Gemeindebehörden)und die Ge=
meindebevollmächtigtenals Gemeindevertretung12. Eine unmittelbareBeschlußfassung
durch die Bürgerschaft selbstfindet nur ausnahmsweisestatt6.

Die Zusammensetzungdes Magistrates ist folgende 1. Er muß einen Bürger=
meister und kann in Gemeinden mit 10000 oder weniger Einwohnern nur einen
Bürgermeister haben. In Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern könnenzwei, in
Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern drei Bürgermeister aufgestelltwerden. Die
Bürgermeister könnenbürgerlicheoder rechtskundigesein. Der Magistrat kannferner?22
einen oder mehrererechtskundigeRäte zählen258.UnmittelbareStädte müssenmindestens
ein rechtskundiges Magistratsmitglied, Bürgermeister oder Rat, aufstellen. Der
Magistrat muß endlich aus einer Anzahl bürgerlicherRäte bestehen,und zwar

6—10 in Gemeindenmit weniger als 10000 Einwohnern,
8—12 in Gemeindenmit 10000—19999 Einwohnern,

10—16 in Gemeindenmit 20 000—49 999 Einwohnern,
14—20 in Gemeindenmit größerer Einwohnerzahl?“.

15 Daß auch letztereein Antragtrecht haben sollen, zeigt der Vergleich des Art. 7 Abs. V.
erster Wug mit Art.9 Abs. IV zweiter Lesung.Verh. des bes.Aussch.I S. 414.

½ ÜberWappen und Dienstfiegelvgl. v. Kahr 1 S. 149; Weber XVI S. 401, 463.
17Und zwar gleichviel,ob die Annahme der Landgemeindeverfassungvor oder nachdem Er=

lasse der G.O. stattgefunden hat.Dies will durch die Worte „Annahme und Beibehaltung“ in
A#erse lausgedrückt werden. Vgl. Verh. des bes.Aussch.I S. 104 (Edel zu Art. 7 Abs. 1
es wurfes).

½ Der Entwurf sagte: „Die Wiederaufnahmeder städtischenVerfafsungkann jedocherstmit
der nächstenPahlperiod= in Wirksamkeit treten.“ Die Subkommissionwählte den jetzigenWortlaut
des Art. 9 Abs. II,wohl in der Absicht,klarzustellen,daß die Wiederaufnahmeder städtischenVer=
fassung während der Wahlperiode zwar kein Rechtder Gemeinde, aber nicht unmöglichsein solle.
Vgl. den FallEntsch.d. V.G.H.#sI S. 206. A. M. ist v. Kahr I S. 149 Anm. 5.

19 Diess.G.O.Art. 70. Der Entw. hatte statt der BezeichnungMagistrat „Gemeinderat"
„als Vorsteher und Beamter der Gemeinde“. Man zog jedochvor, die bisherigeBenennungbei=
zubehalten. Verh. d. bes.Aussch.II S. 517. Der Art. erhielt seinejetzigegasins durchdie K.
d. R.R. Beil. Bd. V S.389ff., 598ff.; Prot. Bd. VI S. 507ff. Die häufig gebrauchteBezeichnung
c#ieinverwaltung= bedeutet,wenn fie für ein Gemeindeorganangewendetwird, die Gemeinde=

ehörde.
20 Vgl. außer demschonerwähntenArt. 9 Abs. III, V nochArt. 27,28,35, 153 Abs. VIII

mit Art. 122. —
21Diess. G.O. Art. 71.
:2 Die Worte „im Falle des Bedürfnisses“ in Art. 71 Abs. 1 Ziff. 2 find ebensowie die

Worte „nach Erfordernis“ in Abs. IV eine „Direktive für die Gemeinde“,keine„Handhabe für die
Aussichtsbehörde“,also überflüssig. Dies erhellt aus Art. 73 (geändert t= er Art.66 des
Regierungeentn.durchdie Subkommission)und Art. 75 Abs. II. Vgl. auch Verh.des bes.Aussch.

4nuÜber die Aufstellung von „Rechtskonsulenten“Verh. d. bes.Aussch.11 S. 643 Sp. 2.
24 Art. 71 Abs. 1 w . 3 ist insofern undeutlich, als er für den Abschluß der unteren und

den Beginn der nächsten Klassedie nämlicheBevölkerungsziffersetzt.Daß die Abschlußziffernicht
37
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Dem Magistrate könnensachverständigeRäte für einzelneVerwaltungsbereiche
mit Stimmrechtnur in denGegenständenihresWirkungskreisesangehören.Dies kann
Hirgeiemwesen,Schulwesen,Forstwirtschaft,Gesundheitspflegeund Gesundheitspolizei
geschehen

Gemeinden ohne rechtskundigesMagistratsmitglied sind zur Aufstellung eines
Stadt=oderMarktschreibersverpflichtet,wennnicht der BürgermeistereinePrüfung
bestandenhat, die für denStadt=und Marktschreiberdienstbefähigt25. Der Stadt=
oderMarktschreiber gehört demMagistrate als Mitglied mit beratenderStimme an.

Ülber die Zahl der bürgerlichenMagistratsmitglieder,die Aufstellungund die
ahl rechtskundigerund fachmännischerMagistratsmitgliederund die Aufstellungvon
tadt- und Marktschreibern beschließtinnerhalb der gesetzlichenSchrankender Magistrat

mit Zustimmungder Gemeindebevollmächtigten?.
Zur Verwaltung örtlicherStiftungen und Anstalten sowie zur Besorgungbe=

stimmterGeschäftekönnenauf Beschlußdes Magistrates besondere,demMagistrate
untergeordneteAusschüsseaus Mitgliedern desselbenoder wählbaren Gemeindebürgern
ständig:" odervorübergehendgebildetwerden. Vorsitzenderist der Bürgermeisteroder
ein Magistratsmitglied, das von ihm bezeichnetwird. Der Magistrat kann diese Aus=
schüssejederzeitwiederauflösen?.

Die Gemeindenmit Stadtverfassung sind ferner berechtigt,Verwalter des Stadt=
vermögens(Stadtkämmerer),desStiftungsvermögensund einzelnerGemeindeanstalten,
Bedienstetefür Forst=undBauwesensowiefür die öffentlicheGesundheitspflege,endlich
andere höhereBediensteteaufzustellen3°.

Für Besorgung untergeordneterGeschäfte muß das nötige niedereDienstpersonal
an Gehilfen,Schreibern,Boten, Polizeidienernusw. vorhandensein31.
nen Die Ausscheidungder Bedienstetenin höhereund niedrerestehtden Gemeinden
elbst zu 82.

Über die Aufstellung des höherenDienstpersonalesbeschließt der Magistrat mit
ZustimmungderGemeindebevollmächtigten,überdieZahl desniederenDienstpersonales
der Magistrat allein innerhalb der Grenzen der hierfür bestimmtenMittel s.0

GrößereStädtesollenvomMagistratenachStraßen und Plätzen inDistrikte mit
Distriktsvorstehern eingeteilt werden3.

Die Gemeindevertretungin den Gemeindenmit Stadtverfassungist das Kollegium
derGemeindebevollmächtigten.Dasselbezählt dreimal so viel Mitglieder, als die Zahl
der bürgerlichenMagistratsmitglieder beträgt305. Das Kollegium steht unter Leitung
einesVorstandes und hat einen Schriftführer, die beide seiner Mitte entnommen
werden 36.

mehr zur unteren, sondernzur nachsthöherenKlasse gehörensoll, erhellt aus der Fassun
Regierungsentw.(Art. 65), die der Fschterktatterunberührt ließ, und des Entw. ersterL u
Es heißt dortbis 10000 Seelen, 10000—20000, 20000—50000 Seelen „und von50 000 Seelen
und darüber". Die ohnediesnichtglücklicheFaasfsungdurchdie Wendung „mit größererSeelen=

* induttih zu machen, ist der Subkommission gelungen. Vgl.auch unten § 195
8,2

eb Diesf.5.“ Art. 77 Abs. I mit 172 Abs. II.
26Diess.G.O. Art. 72 Abs.II, III.
*7Diesf. G.O. Art. 73 Abs. I.M. Sternau, Bl. f. adm. Praxis XXXVII S. 270 ff.,

es „Die FunktionsständigerAusschüsseendetscdenfalt“mit Ablauf derWahlperiode, in welcher
fie gebildet wordensind.“ Diess. G.O. Art. 106 Abf.1

29 Diess. G.O. Art. 106 sobs L, III.
�0Diess. G.O. Art. 72 Abs. J. DieseBediensteten unterscheidensichvon jenen des Art. 71

Abs. IV dadurch,daß ihnen keinStimmrecht im Magistrate zukommt. Sie sindMagistratemitglieder
nelenDenn nicht,“ wenn sie etwa Vortrag imMobstrate zu erstattenhaben. vom 19. Mai

r

à1Diesf. G.O. Art. 72 Abs. IV. Bezüglich des ForstpersonalsForstges.vom S#ö5
in der siung v. 4. Juli 1896 Art. 8ff. "2 Verh. d. bes.Aussch.II S. 521 Sp. 2.

38Diesf. G.O. Art. 73. */ Diess. G.O. Art. 120 Abs. 1
ↄ6bDiesf. G.O. Art. 108 Abs. III. 26Diess. G.O. Art. 116 Abf. I.
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HabenOrtschaftenoderBezirkeeiner Gemeindemit Stadtverfassunggesondertes
Gemeinde=oderStiftungsvermögen,so sinddie nötigenAnordnungenüber dessenVer=
waltung, wenn darüber Streit entsteht,durch die Verwaltungsbehörde entsprechendden
Bestimmungenzu treffen,welchefür ländlicheOrtschaftengelten37.

Die notwendigenOrgane der Landgemeinden35 sind der Bürgermeister und der
Gemeindeausschußals Verwaltungsbehördenund die Gemeindeversammlung°.

Der Gemeindeausschußbestehtaus einem Bürgermeister, einem Beigeordneten
und einerAnzahl von Gemeindebevollmächtigten,nämlich

4 in Gemeinden mit weniger als 300 Einwohnern
6 in Gemeindenmit 300—499 Einwohnern,
8 „ » » 500—999 „

10 „ » » 1000—1499 »
12» » » 1500—2999 „
r—*= » » 30004999
24 „ » größerer EinwohnerzahlU

HinsichtlichderBildung besondererAusschüssegilt dasselbewie für dieGemeinden
mit Stadtverfassung“"s.

Als Gehilfendes Bürgermeisterfür die Polizeiverwaltungkönnenin denOrten,
die von dessenWohnsitze entfernt sind, Ortsführer mit Zustimmung der vorgesetzten
Verwaltungsbehörde aufgestellt werden. Diese können dem Gemeindeausschusseent=
nommenwerden"5.

Für das Gemeinde=und örtlicheStiftungsvermögensindVerwalter aufzustellen,
die gleichfallsaus der Mitte des Gemeindeausschussesgenommenwerdenkönnen“.

Dem Bürgermeisterkann überlassenwerden, gegenangemesseneEntschädigungfür
Herstellung der nötigen schriftlichen Arbeiten Sorge zu tragen. Andernfalls ist ein
Gemeindeschreiberaufzustellen,demdie Verpflichtungauferlegtwerdenkann,die Vor=
anschläge über den Gemeinde=und Stiftungshaushalt für die betreffendenVerwalter
herzustellen. Die Gemeinden sind ferner befugt, rechnungsverständigeEinnehmer zur
Besorgung des Kassen=und Rechnungswesensaufzustellen. Außerdem haben die Ge=
meinden das sonst erforderlicheDienstpersonal,insbesonderefür Handhabung der Orts=
polizeiunddesFeld=undForstschutzes,aufzustellen.BenachbarteGemeindenkönnensich
darüber einigen,dieseverschiedenenBedienstetengemeinschaftlichaufzunehmen.Soweit
es fichaber umPolizei=,Feld=undForstschutzpersonalhandelt,ist dieGenehmigungder
vorgesetztenVerwaltungsbehördehierzu erforderlich".

Die Gemeindevertretungin den Landgemeindenist die Versammlung der Gemeinde=
bürger. DieseGemeindeversammlungtritt nur auf BerufungdurchdieGemeindebehörde
zusammenund stehtunter Leitung des Bürgermeisters“.

Bezüglichder OrganederOrtschaftenmit eigenemVermögengeltenfolgendeBe=
stimmungen. Wenn die Vermögensverwaltung nicht der Gemeindebehördeübertragen

*7 Diesf. G.O. Art. 153 Abs. VII. Abs. VIII fügt bei: „Die in Abs. III, IV u. V be=
eichnetenBefuwwisewerdenjedoch,wo es sichum das uipde VermögeneinesstäbtischenBezirks

guntet bausscheht) von den an den Nutzungendieses VermögensteilnehmendenGemeindebürgern
ausgeũ

überderenDienstfiegelWeber XVI S. 401,468.
28 Diess. G. O. Art. 128.
0 Edel, BVerh.d. bes.Aussch.IS. 142, nennt diesenTitel, eine übersetzungdes franzöf.

adjoint undpfälz. Adjunkten, „ein abscheulichesWort“, das er nur nicht beanstande,um keinen
Streit über Worte zuveranlassen.

41 Diess. G.O.Art. 124. Bezüglich der Abgrenzung der Bevölkerungszifferngilt, was oben
N. 24 erörtert ist.

42 Diess. G.O. Art. 145 Abs. VI. *4 Diess. G.O. Art. 139 Abs. II.
4 Diess. G.O. Art. 134 Abs. 1; Entsch.d. V.G.H.# XIII S. 137(keinVerwaltungsrechtsweg

bei Enthebung von einer solchenGeschäftsaufgabe).
28.März 1852

"“#Diess. G.O. Art 129 Abs. IIV, 141 Abs. I, VI, VII; Forstges. vom I8. Aug. 189

in derKslung v. 4. Juli 1896 Art. 8.
iess. G.O. Art. 146, 148.
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ist“), ist erforderlichen Falles ein Pfleger und, sofern die Mehrheit der im Orte
wohnendenwahlberechtigtenBürger"“ es beschließt,ein Ortsausschuß zu wählen, der
mit Einschlußdes Pflegersaus drei bis fünf Bürgern besteht.Wo einOrtsausschuß
nicht eingesetztist, werden dessenBefugnissevon der Ortsversammlung wahrgenommen,
d. h. von der Versammlungder Gemeindebürger,die in der Ortschaftwohnen.

In der Pfalz bestehenebenfalls zwei Formen der Gemeindeverfassung.Die
pfälzischenStädte, denendurch königliche Entschließung die Verfassung der städtischen
Gemeindenrechts des Rheines verliehen wurde, haben abgesehenvon der Einrichtung
der Gemeindeeinnehmereiendie gleiche Organisation wie die Städte diesseits des
Rheinesvo. Die Verleihung dieser Stadtverfassung, mit der auf Ansuchen diejenigen
der Kreisunmittelbarkeit verbundenwerden kann, erfolgt nach freiem Ermessenauf den
Antrag der Gemeindeverwaltuughin. Weitere Voraussetzungendafür sind, daß die
Gemeindebereits den Titel Stadt führt 51, ferner bedürfendie Anträge der Gemeinde=
verwaltung der Zustimmung von zwei Dritteilen der abstimmendenGemeindebürger515,
und im Falle der Verleihungder Kreisunmittelbarkeitist vorher noch der Landrat
einzuvernehmen. Neben diesenGemeindenmit städtischerVerfassung bestehendie Ge=
meindenohne Stadtverfassung, gleichviel ob sie den Namen Stadt führen oder nicht.
Der Name Stadt ist bei letzterenbloßer Titel, der nebstdemWappen jenenGemeinden
zukommt, die ihn bisher führten oder künftig vom Könige verliehen erhalten??. Die
pfälzischenGemeindeorganesind der Bürgermeister,der Gemeinderat und die Gemeinde=
versammlung''#.

Der Gemeinderat bestehtaus einemBürgermeister, einem und in Gemeindenvon
mehr als 2500 Einwohnern zwei Adjunkten und einer Anzahl von Gemeinderäten,

nämlich 6 in Gemeindenvon weniger als 300 Einwohnern,
8 » » mit300—499Einwohnei-n,

10,, » » 500—999 »
12» » „ 1000—1499 »
16,, » „ 1500— 2499 „
20 „ » „ 2500—4999 »
24 „ „ „größerer Einwohnerzahl .

Für die Orte, welchevom Wohnsitzedes Bürgermeistersentfernt sind, könnennach
Beschluß des Gemeinderates mit Genehmigung des vorgesetztenBezirksamtes eigene
Adjunktenaufgestelltwerdens.

Zur Verwaltung örtlicherStiftungen und Anstaltensowie zur Besorgungbe=
stimmter Geschäftekönnenauf Beschluß des Gemeinderatesbesondere,dem Gemeinde=
rate untergeordneteAusschüsseaus Mitgliedern desselbenoder aus wahlfähigenGe=

4 VBgl.oben§ 108 N. 36.
48 Entsch.d. V.G.HS.#V. S. 198.

E iesß. G.O. Art. 153 Abs. IV, V; Entsch.d. V. G.H.s VS. 198, XIII S. 470; Reger

boPfaälzischesStädteverfasungsgesetz v. 15. Aug. 1908 (G.V.Bl. S. 471) Art. 1, 2, und
M. Bek. v. 18. Aug. 1908(G.V. Bl.474). Die Ubertragungbeziehtsichnur auf die Organisations=
bestimmungen,r auf die sonstigenVorschriften, die mit der Verfassung selbstin keinemZu=
sammenhangstehen. Über die Frage, welcheBestimmungenhier in Frage kommen, vgl. M.Bek.

1 Führt sie diesenTitel nochnicht, so kann sie mit demAntrag aufVerleihung, derStadt=
verfassungden Antrag auf Verleihung desselbenverbinden. M. Bek. v. 18. Aug. 1908I.

*72Die Abstimmung erfolgt nicht in der Gemeindeversammlung,sondernnach öffentlicher
Aufforderung schriftlich und zu einem mit ausschließenderFrist im Gemeindehausaufzulegenden
Abstimmungsprotokoll.
18 55½ älz. G.O. Art. 8. Dazu A. Geib, Handb. f. dieGemeindebehördenderPfalz, 3. Aufl.,

i PfälzG..Art.54.
22 Pfälz.G.O.Art. 55. überdieBevölkerungsziffernvgl.obenN.24,41. AndersWand

56Pfälz.G.O.Art.73.
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meindegliederngebildet werden. Den Vorsitz führt der Bürgermeister oder der Adjunkt
oder ein Gemeinderatsmitglied,das vom Bürgermeister bezeichnetwird 56.

Als Organe der gemeindlichenFinanzverwaltungbestehenGemeinde=und Stif=
tungseinnehmer"?.

Die Gemeindeeinnehmereiensind regelmäßigmit den Steuereinnehmereienvereinigt.
Die GemeinderätederjenigenGemeinden,derengewöhnlicheEinkünfte7s nachdemDurch=
schnitteder letztenfünf Jahre derenJahresbetragvon 20000 fl. (34285 Mark
71 Pfg.) übersteigen,habendas Recht, einen besonderenGemeindeeinnehmeraufzustellen.
Von diesemRechtekannda, wo dieVereinigungder Steuer=undGemeindeeinnehmerei
besteht,erstim ErledigungsfalleGebrauchgemachtwerden?.

Dem Bürgermeisterist überlassen,gegenangemesseneEntschädigungfür Herstellung
der nötigen schriftlichen Arbeiten unmittelbar Sorge zu tragen, andernfalls hat der
Gemeinderat einen oder mehrereGemeindeschreiberzu ernennen,die im Gemeinderate,
sofern diesem kein besoldetesMitglied angehört, beratendeStimme haben60. In Ge=
meinden mit mehr als 10000 Einwohnern können für die bürgerlichenBürgermeister
und Adjunkten sowie nebenden bürgerlichenGemeinderätenberufsmäßigebesoldeteGe=
meinderatsmitglieder bestellt werden#1. Die Gemeinden könnenferner zur Besorgung
des Bauwesens eigene fachmännischeBedienstete aufstellen, welchen für Gegenstände
ihres Wirkungskreises beratendeStimme im Gemeinderatezukommt"2. Auch stehtden
Gemeindenfrei, als Gehilfen des Bürgermeistersin den PolizeigeschäftenPolizei=
kommissäreanzustellen63. Die Gemeindenhabenaußerdemdas sonstnotwendigeDienst=
personal aufzustellen". Gesetzlich notwendig ist insbesonderedie Aufstellung der
erforderlichenBedienstetenfür die Handhabungder Ortspolizei, des Feld=und Forst=
schutzes.Bezüglichdieserkönnensich Nachbargemeindenzu gemeinsamerAufstellung
mit bezirksamtlicherGenehmigungvereinigen“.

Bezüglichder Gestaltungder Gemeindevertretunggilt für die pfälzischenGe=
meinden dasselbewie für die Landgemeindendiesseits des Rheines°.

Zur Verwaltungdes gesondertenGemeinde=und Stiftungsvermögensder Ort=
schaftensind, falls diesenicht von der Gemeindebehördegeführtwird "7, „eigeneVerwalter
und, wenn nötig, zwei bis vier Bevollmächtigtezu wählen,welcheunter Leitungdes

mi die Verwaltung nach den allgemeinengesetzlichenVorschriften zu führen
aben“.

Die VerfassungderGemeinden,die zu einerBürgermeistereivereinigtsind,unter=
scheidetsich,wie bereitsfrüherdargelegtwurde#6,von dergewöhnlichenVerfassungder
Landgemeindenbzw.der pfälzischenGemeindendurch die Gemeinsamkeitdes Bürger=
meisters7.

56 Fätt. G.O. Art. 67 Abs. V, VI. Vgl. hierüber Wand S. 425ff.
57Pfäld. —Mnn= Abs. I. Daneben auch besondereRechner oder Erheber. Gemeinde=

rechnungsinstr.8 ..
rl zahtr5 gehörennicht bloß die privatrechtlichen,sondernauchdieIflentlichrechtlichen E in

künftewie Umlagen und Verbrauchsabgaben.Gemeinderechnungsinstr.§ 5 Abs. III.
5° Pfälz. Fo. Art. 65, Gemeinderechnungsinstr.vom 23. Dez. 1879; pfälz. K.A. Bl. 1880

Beil. zuNr. 3 auch bei A. Geib=Besnard a. a. O. I S. 327fi Vai. ierüber Medicus
S. ieh, WandS.408f.

Pfälz.G.O.Art.56a inderF. d.Ges.v.17.Juni1896.
61 a0. G.O. Art. 62 Abs. I in der Fassung des Ges. v. 17. Juni 1896.
" Pfälz. G.O. Art. 62 Abs. II. Das Ges. sagt„größereGemeinden“".Das Eigenschafts=

wort ist, wiil unbestimmt,und weil das Belieben der Gemeindeentscheidet,inhaltslos.
* Pfälz.G.O.Art.72Abs.I.
"“ Pfälg. G.O. Art. 62 Abs. III.
"5 Pfälz. G.O. Art. 75 Abs. I// VIII. Dazu Wand S. 448 ff. Vgl. oben § 108 MN.21.

Entsch.d. R.G.s in StrafsachenX S. 64.34 oben ..
es Pfälz. G.O. Art. 85 Abf. I.
„ Oben § 108 N. 1 ff. #.

Außerdem werdennoch in Art. 152 Abs. I der diesf.,84 Abs. 1 der pfälz. G.O. der für
die BürgermeistereigeschäfteverwendeteGemeindeschreiberund Diener erwähnt.
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§*#113. Besetzungder Gemeindeämter1. Den Gemeindenstehtdas Recht
zu, die Gemeindeämter? zu besetzen. Die Besetzung geschiehtzum Teile durch Er=
nennung,regelmäßigaberdurchWahl.

Durch Ernennungseitensder GemeindebehördenwerdenfolgendeStellen besetzt.
In Gemeindenmit Stadtverfassung ernennt der Magistrat:
1. mit ZustimmungdesGemeindebevollmächtigtendie fachmännischenMagistrats,

mitglieder,
2. nachVernehmungderGemeindebevollmächtigtendieStadt=undMarktschreiber

und die höherenGemeindebediensteten,
3. für sichallein die Mitglieder der besonderenAusschüsse,dieDistriktsvorsteher

und die niederen Gemeindebediensteten.
In den Landgemeindenrechtsdes Rheines ernennt der Gemeindeausschußden Ge=

meindeschreiber,die Gemeindeeinnehmerund die übrigenGemeindebediensteten,die Ver=
walter des Gemeinde=und örtlichenStiftungsvermögensund die Ortsführer. Die
Gemeindeeinnehmerund die Ortsführer bedürfender Bestätigungdes vorgesetztenBe=
zirksamtes“.

In den pfälzischenGemeindenohne Stadtverfassungstehtdie Ernennungdes
Gemeindeschreibersdem Gemeinderat zu5. Der Gemeinderat ernennt die Mitglieder
der besonderenAusschüsse", ferner das gesamteDienstpersonal,dessenAufstellung nicht
einer anderen Behörde zukommt7. Die Polizeikommissäre bedürfen der Bestätigung
des vorgesetztenBezirksamtess.

In denBürgermeistereiendiesseits und jenseits des Rheines ernennt der Bürger=
meisterdenfür dieBürgermeistereigeschäfteverwendetenGemeindeschreiberund Diener7.

Unter GemeindewahlenwerdenjeneWahlenverstanden,welcheunmittelbardurch
die wahlberechtigtenGemeindebürgerodermittelbardurchdieGemeindebevollmächtigten,
die Gemeinderäteoder die vereinigtenGemeindeausschüsseoder Gemeinderäteeiner
Bürgermeistereivorgenommenwerden10.

DurchWahl derGemeindebürgerwerdendieStellenderGemeindebevollmächtigten
in den Gemeindenmit Stadtverfassung, die Stellen der Bürgermeister, Beigeordneten
und Gemeindebevollmächtigtenin denLandgemeinden,endlichdie Stellen der Pfleger
und Ausschußmitglieder in den Ortschaften diesseits des Rheines11, in den pfälzischen
Gemeinden ohne Stadtverfassung die Stellen der Gemeinderäte, dann der Verwalter
und Bevollmächtigten in den Ortschaften besetzt12.

Aus Wahl durch die Gemeindebevollmächtigtengehendie rechtskundigenund
bürgerlichenMagistratsmitgliedereinschließlichder Bürgermeister18, aus Wahl durch
die Gemeinderätedie Bürgermeisterund Adjunktenin denpfälzischenGemeindenohne
Stadtverfassung¼ hervor.

Bei denGemeindewahlentretendie Begriffeder Wahlfähigkeitund Wahlberech=
tigung einerseits,der Wählbarkeitandererseitsauf5.

1 M. Sternau, Die Gemeinde=u. Kirchenverwaltungswahlenusw., Erlangen 1899.
2 Der Ausdruck Gemeindeamt ist hier in dem weiteren Sinne gebraucht, in welchem ihn die

-enrendeen, nicht in dem engerenSinne einer obrigkeitlichen,also mit Amtsgewalt aus=
estattetenStellung.
# 2 Diess. G.O. Art. 85 Abs. I, 106 Abs. I, 120 Abs. II; pfälz. Städteverf.Ges.Art. 2 Abs. 1
mit Ziff. 11 Abs. III der Vollz=Bek.

Diess. G.O. Art. 129, 132 Abs. 1, 134 Abs. I, 139 Abs. II. Für die Forstbediensteten
geltendie BestimmungendesFoorkteiG Vgl. Entsch.d. V.G. H.s I S. 30, II S. 301.

5 Pfälz. G.O. Art. 62 Abs.1 in der F. d. Ges. v. 17. Juni 1896.
6#Pfälz. G.HO.Art. 67 Abs. V.
7 Pfälz. G.O. Art. 64 Abs. I. 65, 72 Abs. I, 75 Abs. III. Vgl. Wand S. 405ff.
#8Pfälz. G.O. Art. 72 Abs. II. Wegen der ForstbedienstetenArt.75 Abs. VI. A. Geib=

Besnard a. a. O. I S. 255; Wand S. 455 ff.; Bl. f. adm. Praxis XIX S. 401f.
* Diesf. G.O. Art. 152 Abs. III; pfälz. G.O. Art. 84 Abs. Al.
1 Diesf. G.O. Art. 178 Abs. I, 198 Abs. II; pfälz. G.O. Art. 106 Abs. I, 123 Abs. II.
11Diesf. G.O. Art. 189 Abs. 1I,197 Abs. I, 199.
1½Pfälz. G.O. Art. 155 Abs. I, 89 Abf. I.
18Deft G.O. Art. 192—195. 1. Pfälz. G.O. Art. 119.
5 Darüber im allgemeinenoben § 56 N. 1f.
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Das Wahlrecht½6ist ein höchstpersönlichesRecht. Es kann nicht Gegenstand
einesRechtsgeschäftesmit einemandern sein. Die eingegangeneVerpflichtung,das
WahlrechtzugunsteneinerbestimmtenPerson auszuüben,ist unwirksam.Wurde diese
VerpflichtunggegenZusicherungeinesVermögensvorteilesübernommen,so bewirktdies
Ungültigkeitder Wahl, soweitsiedie Bestechendenund dieBestochenenbetrifft 17,und
für beide den Verlust des Wahlrechtes und der Wählbarkeit bei der betreffendenWahl.
Die Bestechungist eine strafbareHandlung nach § 109 des Reichs=Strafgesetzbuches18.
Nur soweit sie dies ist, äußert sieFolgen für die Wahl. Daß aber einesolchestrafbare
Handlung vorliegt, stehtnur bei rechtskräftigerstrafrichterlicherVerurteilungwegen
Wahlbestechungfest 1°.

Das Wahlrechtkannregelmäßignur persönlich,nicht durcheinenStellvertreter
ausgeübt werden. Eine Ausnahme macht, wie früher bereitserwähnt 20, das diesseitige
Gemeinderechtfür diejenigen,welchedasBürgerrechtalsHausbesitzeroderHöchstbesteuerte
erworbenhaben 1.

Das Wahlrecht ist, was die unmittelbaren Wahlen anlangt, nur Recht, nicht
Pflicht 22. Bei mittelbarenWahlen erscheintnachdemRechteder Landesteilediesseitsdes
Rheines die Stimmabgabeauchals Verpflichtung, als Erfüllung eineramtlichenObliegen=
heit, die aus derEigenschaftals Mitglied einesgemeindlichenKollegiums sichergibt. Das
KollegiumkanngegenMitglieder,welchedieseVerpflichtungnichterfüllen,einschreiten2.
Nach pfälzischemGemeinderechtebestehtauchfür mittelbareWahlen keineerzwingbare
Pflicht zur Stimmabgabe“.

Eine besondereUntersuchungüber die Voraussetzungender Wahlfähigkeit und
Wahlberechtigung?5 ist nur für die unmittelbaren,nicht für die mittelbarenWahlen
nötig 26.

Wahlfähig kannnur ein Gemeindebürgersein. Doch ist nicht jederGemeinde=
bürger wahlfähig. Von der Wahlfähigkeit sind ausgeschlossen?':

1. Bürger, denen durch rechtskräftigesUrteil die bürgerlichenEhrenrechte ab=
erkanntsind,solangedieserVerlust dauert7s,

2. Bürger, über derenVermögendas Konkursverfahrengerichtlicherklärt ist,
während der Dauer dieses Verfahrens?.,

3. nachpfälzischemRechteBürger, derenBürgerrechtruht90,

16%DerSchut des § 107 desR.St. G.B.s beziehtsichauchhierher. Entsch.d. R.G.s#in Straf=
sachenVII S. 225. .

«Diess.G.O.Art.l75;pülz.G.O.Art.104.Vgl.hiekherauchBl.s.adin.PraxiSXxV1
S.307.Entsch.d.V.G.H.sleS.185.

18Vgl. die bei W. Krais, Handb. der innern Verwaltung, 3. Aufl., III S. 364 angef.
Erkenntnisse.

isFr#s d. V.G.H.s II S. 35, IV S. 39. Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 305ff. (in der
Hauptsacheübereinstimmend);a. M. v. Kahr a. a. O. II S. 197: Wand S. 567 f.; A. Luthardt,
Bl. f. adm. Praxis, XXXI S. 145. S. ferner M. Sternau ebenda XXXVII S. 241 ff., 347 f.
u. derfelbe, Die Gemeinde=u. KirchenverwaltungswahlenS. 24 ff.

111N. 54f. a Diesf.G.O.Art.171Abs.II, pfälz.G.O.Art.101Abs.II.
½2 Vgl.diesf. G.O. Art. 19 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 16.
12Diesf. G.O. Art. 165. Vgl. Verh. des bes.Aussch.1 S. 158 Sp. 2. Abt. II S. 591.

Entsch. d. V.G.H. III S. 528f.. « . ·
4 Art. 95 der pfälz. G.O. bietetkeineHandhabe,die Stimmabgabe zu erzwingen.
26 Die G.O. habenden unschönenAusdruck „Wahlstimmrecht“. «
26 Bei letzterenentscheidetdie Zugehörigkeitzu dem wählenbenKollegium.

Diesf.G.O.Art.170,pfälz.G.O.Art.100. »
18R.St.G.B. § 34 Ziff. 4. — Abf. 1 des Art. 170 der diesf. und des Art. 100 d. pfälz=

29u r (Faasfung geben an, welche Verurteilungenauf Grund des früheren Rechtes gleiche
irkung haben.

* Vgl. oben§ 56 N. 27. Es kann hier nicht von einemRuhen des Wahlrechts die Rede
sein, weil keinesentstehenkann. Demnachist auchdieWählbarkeit zu einemGemeindeamtund das
Verbleiben in seinemsolchenausgeschlossen,da dies die Stimmberechtigungzur Voraussetzunghat.
Ebensov. Kahr a. a. O. II S. 178. A. A. Medicus S. 159 u. in den Bl. f. adm.Praxis XXIII
S. 115f. Vgl. dazuv. Seydel 2. Aufl. II S. 96 N. 29 ***12

55 ,Vgl. oben § 111 bei N. 108. Militärpersonen besitzendie Wahlfähigkeit. § 49 desReichs=
Militärges. v. 2. Mai 1874 beziehtsichnur auf dieWahlfähigkeit zur Reichs=und Landesvertretung,
Art. 173 Abs. IV der diess.,103 Abfs.III der pfälz. G.O. nur auf die Wählbarkeit.
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4. willensunfähigePersonen #1.
Die Wahlberechtigungist an die formelle Voraussetzung des Eintrages in die

gemeindlicheWahlliste gebunden,worüber später noch weiter zu handeln ist. Der
Wahlfähige kann denEintrag in die Liste fordern2338.

Bei Wahlen für ortschaftlicheOrdrganesind nur die Bürger wahlberechtigt,die im
Orte wohnen28.

Die allgemeinen Voraussetzungen der Wählbarkeit sind für die gemeindlichen
Ehrenämter und für die Amter des berufsmäßigenGemeindedienstesverschieden.

u den ersterengehörenin den Landesteilen diesseits des Rheines und in den
pfälzischenGemeindenmit Stadtverfassungdie Amter der bürgerlichenBürgermeister
und Magistratsmitglieder, der Gemeindebevollmächtigten,der Distriktsvorsteher, der
Bürgermeister, Beigeordneten und Mitglieder eines Gemeinde=oder Ortsausschusses,
der Ortsführer und Ortspfleger,endlichder Mitglieder eines von der Gemeindever=
waltung gebildetenbesonderenAusschusses,in den pfälzischenGemeinden ohne Stadt=
verfassungdie Amter der Bürgermeister,der Adjunkten,der Gemeinderäte,der Verwalter
und Bevollmächtigtenin Nebenorten.

Die gleichenBedingungen der Wählbarkeit bestehenfür die etwa zu wählenden
Ersatzmänner3“.

Wählbar zu diesen Amtern sind35 alle wahlberechtigten35 Gemeindebürger77,
welchedas 25. Lebensjahr zurückgelegthaben38, nach diesrheinischemRechte mit Aus=
schluß jener, welchenicht die regelmäßigeBefähigung zum Bürgerrechtserwerbebesitzen3
und derjenigenPersonen, denen die Wählbarkeit aus strafrechtlichenGründen fehlt .
1 Die DistriktsvorstehermüssenEinwohner ihres oder eines anstoßendenDistriktes
ein 41. .

Nach pfälzischemGemeinderechtesind Bürgermeisterund Adjunktenaus der Mitte
des Gemeinderateszu wählen"2.

In Bürgermeistereiensind diesseits des Rheines alle Gemeindebürger,nachpfäl=
zischemRechte alle Gemeinderatsmitgliederdes Bürgermeistereibezirkeszur Bürger=
meisterstellewählbar“.

Die Wählbarkeit zum Ortspfleger oder Mitgliede einesOrtsausschussesdiesseits
des Rheines, dann zum Verwalter oder Bevollmächtigten in denNebenortender Pfalz
ist auf die wählbaren Ortsangehörigen beschränkt“.

1 Entsch,d. V.G. H.s IV S. 379.
*#Weitere Voraussetzungenbestehennicht. Insbs. ist nirgends bestimmt,daß das Wahlrecht

vonder Leistung des Staatsbürger= oder Verfassungseides(vgl. oben § 39 N. 27 ff.) abhängig
sei. UbereigstimmendA. Luthardt, Bl. f. adm.Praxis, XXII S. 68 f., dagegenebendaS. 59 ff.

222 Über die Bedeutungder Eintragung und ihren Ersa sieheunten § 114 N.50 ff.
2 Diesf. G.O. Art. 153 Abs. IV, pfälz. G.O. Art. 85 Abf.I.
34Diess. G.O. Art. 190, 197 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 115Abs. II. Wahlordnung § 32, 35.
35 Diess. G.O. Art. 172 Abs. I, pfälz. G.O. Art. 102.

6 36 Sie müssenalso auch in die Wahlliste eingetragensein oder das oben erwähnteZeugnis
besitzen.Diesf. G.O. Art. 176 Abs. VI, pfälz. G.O. Art. 105 Abs. VI.

Wer infolge strafgerichtlichenUrteils zwar das bisher bekleideteGemeindeamt, nicht aber
die bürgerlichenEhrenrechteverloren hat, behält die Wählbarkeit. Entsch.d. V.G.H.s II S. 40.

eide G.O. fügen bei: „.und in der Gemeindeihren Wohnsitzhaben“". DieseWorte find
aus Art. 164 Abs. 1 des Regierungsentw.stehengeblieben,wo sie gegenüberArt. 9 Ziff. 2 Be=
deutunghatten. In der fchitn Fassung sind fie überflüssig, weil das Erfordernis des Wohnsitzes
sichschonaus demübrigen Inhaltedes Art. ergibt.

35Diess. G.O. Art. 11, vgl. mit Art. 15. Nach den Verh. d. bes.Aussch.II S. 750 wurde
dieserBeisatzgemacht,um die Wählbarkeit derFrauen zu Gemeindeämternauszuschließen".Damit
soll natürlichnichtgesogt.sein, daß die übrigenBürger desArt. 15 wählbar seien.Bei diesen
ergibt sichvielmehr die Nichtwählbarkeitteils als selbstverständlich,teils infolge des eigenshervor=
gehobenenErfordernissesdes Wohnsitzes.

1 R.Str.G.B. 8§ 31, 34 Ziff. 3, auch " 35, 128, 129, 358; Spionageges. v. 3. Juli 1893
#&#6. S. auch diesf. Gem.O. Art. 170 Abs. I; dann 175 (Wahlbestechung).Vgl. O. Meifer,
Bl. f. adm. Praris, Bd. 61 S. 94f.

4Diess. G.O. Art. 120 Abf. II. 4. Pfälz. G.O. Art. 119.
Diess. G.O. Art. 198 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 88 Abs. I, 123 Abf. III.

“ Das ist in Art. 153 1h IV, 199 der diesf., Art. 85 Abf. I der pfälz. G.O. nicht aus=
drücklichgesagt,aber wohl als selbstverständlichanzusehen.
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Die AmterdesberufsmäßigenGemeindedienstes,für welchegesetzlicheBedingungen
der Wählbarkeitvorgeschriebenfind, sindjeneder rechtskundigenund fachmännischen
Mitglieder der Magistrate und der Stadt- und Marktschreiber, in der Pfalz jene der
besonderenGemeindeeinnehmer“.

Die Wählbarkeit zumrechtskundigenoder fachmännischenMagistratsmitgliede setzt
den Besitz oder Erwerb der Staatsangehörigkeit5, das vollendete25. Lebensjahr und
den Besitz der bürgerlichenEhrenrechtevoraus 7. Ausgeschlossensind ferner Personen,
über deren Vermögen das Konkursverfahren gerichtlich erklärt ist, während der Dauer
diesesVerfahrens".

Für rechtskundigeMagistratsmitglieder,BürgermeisteroderRäte ist außerdem
zur Wählbarkeiterforderlich,daß siediePrüfung" für dieAnstellungim Richteramte
oder im Dienste der inneren Staatsverwaltung mit Erfolg bestandenhaben56.

Die Wählbarkeit zum Stadt= oder Marktschreiber,dann zum besonderenGe=
meindeeinnehmerin der Pfalz setzt lediglich den Nachweis der Befähigung für das
Amt voraus 51. Dieser Nachweis muß bei ersterendurcherfolgreichesBestehenentweder
der obengenanntenStaatsprüfung oder einer von der Kreisregierung anzuordnenden
Prüfung für den mittleren Staats= und Gemeindeverwaltungsdiensterbracht sein52.
Bei letzterenist die BefähigunggleichfallsdurcheinePrüfung darzutun58.

Hinsichtlichder sonstigenGemeindebediensteten,welcheteils durchWahl, teils
durchErnennungberufenwerden,stehtes im ErmessenderGemeinden,allgemeineVor=
schriften über die Voraussetzungender Anstellung zu erlassen.

Für eine Anzahl von Gemeindebedienstungenverlangen die Gemeindeordnungen
„möglichsteBerücksichtigung“derMilitäranwärter567.Dies ist derFall hinsichtlichdes
niederen Dienstpersonals in Gemeindenmit Stadtverfassung, der Bedienstetenfür die
Handhabung der Ortspolizei und des Feldschutzesin den Landgemeindendiesseits des
Rheines und in den pfälzischenGemeindenohneStadtverfassung,dann der Bediensteten
für denForstschutzin den letzterenGemeinden55. Die Gemeindenunterliegenindessen
keinerrechtlichenVerpflichtungund daherauchkeinemZwange, die fraglichenStellen
mit Militäranwärtern zu besetzen.Denn darüber, ob die „Berücksichtigung“solcher
Anwärter „möglich“ ist, entscheidendie Gemeinden selbst. Die fraglichen gesetzlichen
Bestimmungen haben daher nur die Bedeutung einesWunsches des Gesetzgebers,wobei
allerdings zugegebenwerden muß, daß die Rolle des Wünschendendem Gesetzgeber
wenig zu Gesichtesteht 56. .

CIFürdiebesonderenVermögensverwalteeriessG.O.Art-87)istwedetBesitzdeSBürger-
ZchtelsgsiöochdieErfüllungbesondererVorbedingungenerforderlich.M.E.vom28.Febr.1870

r.
“ Nach § 9 des Reichsges.vom 1. Juni 1870 ist der Erwerb der StaatsangehörigkeitFolge

der Anstellung oder Bestätigung zu den oben bezeichnetenAmtern, wenn kein Vorbehalt 9each
wird. ##.. oben§ 37 N. 97 ffl.)Durch einen Vorbehalt aber würde die Ernennung wirkungslos.

4 Vgl.obenAnm. 37.
"48Diessf.G.O. Art. 172 Abs. II mit 170. Vgl. obenAnm. 29.
4 „Die Prüfung“ bedeutetselbstverständlichdie bayer. Prüfung.
50Diess. G.O. Art. 172 Abs. II. Nach demWortlaute der Bestimmungfind also Staats=

diener nicht wählbar, welche, ohnedie angegebenePrüfung bestandenzu haben(vgl. z. B. R.Ger.
Verf. Ges. 88 4, 5), angestelltwordenen « ·

51 Befreiung von demgeschlt en Erfordernissedes Bestehenseiner Prüfung ist unzulässig.
M. E. vom 23. Okt. 1876 Nr. II623.

52Diesf. G.O. Art. 77 Abs. I. M.Bek. v. 6. April 1909 (Weber XXXVII S. 207).
5#Pfälz. G.O. Art. 65. Gemeinderechnungsinstr.vom 23.Dez.1879(pfälz.Kr.A.Bl. 1880

Nil. zu un auch bei A. Geib=Besnard, Handb., 1 S. 284= § 2 und dazu ausführlich
and S. .

«R.G.v.31.Mai1906(R-G.Bl.S.593)undM.Bek.v.22.Nov.1885(G.V.Bl.S.669),
— Ar (G.V.Bl. S. 847), 22. Nov. 1899 (G.V.Bl. S. 973) und 30. Sept. 1907 (G.V.Bl.

55 Diesf. G.O. Art. 85 Abs. I, 141 Abs. II. Pfälz. Städteverf. Ges.Art. 2 Abs. I mit
Vollz. Bek. II Abs. III Ziff. 1, pfälz. G.O. Art. 75 Abf. II. ·

5°%In denVerh. d. bes.Aussch.1I S. 645f. hat derStaatsminister desInnern dieMeinung
geäußert,die Aufsichtsbehördekönneeinschreiten,wenn eine Gemeinde„#ystematischund absichtlich
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Von derWählbarkeitzu allenGemeindeämternsinddie Angehörigendes aktiven
Heeresausgeschlossen37. Hierunter sind nicht nur die Personendes Soldatenstandes
begriffen,sondern auch die Militärbeamten und die Zivilbeamten der Militär=
verwaltung, ferner im zeitlichenRuhestande befindlicheOffiziere und Beamte der ge=
nannten Art 58.

Bei einigen Gemeindeämtern, nämlich denen eines Bürgermeisters, eines Bei=
geordnetenoderAdjunktenund einesrechtskundigenoderbürgerlichenMagistratsrates3°,
bildet der BestandgewisseröffentlicherDienstverhältnissezwar keinHindernis der Wähl=
barkeito, wohl aberder Wirksamkeitder Wahl. Der Gewählteist nur dann in der
Lage, das Gemeindeamtanzutreten, wenn er auf sein seitherigesDienstverhältnis ver=
zichtenwill und kann61.

Die Dienstverhältnisse,welcheals unvereinbarmit den obenbezeichnetenGemeinde=
ämtern erklärt sind, sind die eines aktivenStaatsdieners "2, eines öffentlich angestellten
Lehrers, eines besoldetenGemeindebediensteten53, endlicheinesGeistlichen,Religions=
dienersodersonstigenbesoldetenBediensteteneinerGlaubensgeselsschaft“.

Staatsdiener in zeitlichemRuhestandebedürfenzur Übernahmeder in Rede
stehendenGemeindeämterköniglicher Genehmigung“.

Einfluß auf die Fähigkeit,demKollegiumanzugehören66äußertderSatz desGe=
die Militäranwärter außer Betracht lasse. Allein die G.O., so wie fie lauten, gebenfür ein der=
artigesEinschreiten schlechterdingskeine Handhabe.Übereinstimmendmit der hier vertretenenAnsicht
Entsch.d.V.G.H.s IIIS. 367,V S. 27.

I Wahlen, die auf solchebersepen fallen, sind also ungültig.
56Diesf. G.O. Art. 173Abs. IV, pfälz. G.O. Art. 103 Abs. III. Dazu Verh. d. bes.Aussch.

II S. 580f. Diese Bestimmungen knüpfen an das bayer. Wehrverf. Ges. vom 30. Jan. 1868 an.
Vgl. insbef. dessenArt. 1, 21. Die Gültigkeit der Vorschriften der G.O. ist durch § 47 des Reichs=
Militärges. vom 2. Mai 1874 zweifellos nicht berührt worden. Kr. M.E. vom 20. Nov. 1875
Nr. 15886. Bei Anwendung der Bestimmungender G.O. ist davon auszugehen,daß die Begriffe
des aktiven Heeres, aktiven Dienstesund zeitlichenRuhestandes nach dem jetzigen Rechte zu nehmen
sind. (Vgl. auch oben § 56 N. 21 ff.) Dasgleichegilt vom Begriffe des Offiziers. Die nun=
mehr bestehendeScheidung zwischenMilitärbeamten und Zivilbeamten der Militärverwaltung kann
dagegennicht veranlassen,die Geltung der angef.Gesetzesstelleauf ersterezu beschränken,da die Ab=
sicht der G.O. auf beideGattungen von Beamten geht. Die G.O. wollen jeden für das He
geleistetenStaatsdienst treffen. Vgl. übrigens auch M. Sternau, Die Gemeinde=u. Kirchen=
verwaltungswahlen,S. 16 ff.;v. Kahr a. a. O. II S. 188. ·

··59 Att.17:5Abs.1derdiees.G.O.niinnitdieStellender sachmännischenMagistrats=
mitglieder auedrücklichaus. Damit ist aber das Erfordernis dienstlicher Genehmigungzur Annahme
solcherGemeindeämternicht ausgeschlossen.Verh. d. K. d. R.N. Beil. Bd. V S. 629.

6 Entsch.d.V.G.H. IV S. 49. WennArt. 174Abs.II sagt,dieWahlsolcherPersonen
sei durch Art. 173 Abs. 1 „ausgeschlossen", so ist das nur eine ungenauigkeit im Ausdrucke.

1 Diess. G.O. Art. 173 Abs. 1; pfälz. G.O. Art. 103 Abs. I. DieAdvokaten wurden ge=
strichen. Verh. d. bes.Aussch.II S. 581, 665ff.

Hierher gehört der öffentlichrechtlicheStaatsdienst im engerenSinne, gleichviel welcher
Art; nicht dagegendas privatrechtlicheDienstverhältnis zum Staate (Verh. d. bes.Aussch.II S. 667
Sp. 2 Poststallhalter, Expeditoren)und nicht der Staatsdienst, der kraft gesetzlicherVerpflichtung.
oder im Ehrenamte(diess.G.O. Art. 173 Abs. III: Handelsrichter,in der r= G.O. nicht genannt,
weil die Einrichtung damals in der Pfalz nochnicht bestand;vgl. oben § 77N. 77, K 78 N. 8)
geleistetwird. Vgl. v. Seydels Ausführungen Bl. f. adm. Praxis XXXVI S. 285 ff. Ebenso
v. Kahr a. a. O. II S. 185. Vgl. auchunten § 125.

* Vgl. dazu v. Kahr a. a. O. II S. 187und dieBemerkungvon Wand S. 564f. mit Bezug
auf Art. 62 der pfälz. G.O. (Gemeindeschreiber).

Die beiden G.O. sagen: eines Geistlichen“ oder eines „von der Kirche besoldetenBediensteten“.
Das Wort „Beistliche“ wurde auf Antrag der Staatsregserung statt „Kirchendiener“ gesetzt.Verh.
d. bes.Aussch.1IIS. 724 Sp. 1, wo aber die Gxünde der Anderungnicht angegebensind. Zweifellos
sind auch die Religionsdiener u. sonstigenBedienstetender Privatglaubensgesellschaftengemeint, da
auf diesedie Absicht des Ges. gleichmäßigzutrifft und überdiesdie Verf.Urk. denAusdruck„Kirche“
nicht auf die öffentlichenReligionsgesellschaftenbeschränkt.UbereinstimmendWand S. 564. Da
fernerdie G. O. vom Dienstverhältnis ##eines Geistlichen sprechen,so ist klar, daß nicht der
bloße Stand eines Geistlichen (z. B. des kath.Priesters) gemeint ist, sondern die Anstellung im

Kirchen dienste. 65 Diesf. G.O. Art. 173 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 103 Abf. II.
6566Man kann den Menzel dieserFähigkeit indes nicht als Mangel derMählbarkeit anfehen.

Die Wahl, welchegegendiese Vorschriftenverstößt,ist daherdemNichtigkeitsverfahrendes Art. 196.
Abs. II nicht zu unterziehen. A. M. v. Seydel 2. Aufl. S. 100; ferner v. Kahr, Komm. II,
N. 6b Abs. 4 bei Art. 192 der diesf.Gem.O. und O. Meiser in Bl. f. adm.Praxis Bd. 61 S. 96
N. 1. Richtig V.G.H. Bd. 8 S. 171, Bd. 28 S. 93, Bd. 33 S. 189.
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meinderechtes,daß gewissenaheBlutsverwandteund Verschwägertenicht infolgeder
Wahl gleichzeitigMitglieder einer Gemeindebehörde(Magistrat, Gemeindeausschuß,Ge=
meinderat)werdensollen. Dies find nachbeidenGemeindeordnungenVater undSohn,
Brüder "7, Stiefvater und Stiefsohn, Schwiegervaterund Schwiegersohn,nach der dies=
seitigenGemeindeordnungaußerdemOheim und Neffe,wennsieblutsverwandtsind“s.
Würde ein solchesZusammentreffenvon Verwandten oderVerschwägertenin demselben
Kollegium stattfinden,so hat einervon beidenzu weichen.Wer nachzustehenhat, be=
stimmt sich in der Weise, daß die Berufung zum höherenAmte vor demBesitzstande°,
innerhalb der gleichen Amtergattung der Besitzstand70, dann der frühere Wahlgang,
endlichdie höhereStimmenzahlund gegebenenFalles die EntscheidungdesLoosesden
Vorzuggibt 71.

Wo die BerufungzumGemeindeamteaußervongültigerWahl nochvonstaatlicher
Bestätigung abhängt, treten jene Wirkungen erst ein, wenn die Bestätigung erfolgt7s.

Die Wählbarkeit im einzelnenFalle ist ferner für denjenigenausgeschlossen,dem
die staatliche Bestätigung in einemGemeindeamteversagt wurde. Derselbekann bei der
neuenWahl, welcheinfolgedessennötig wird, nicht gewähltwerden75.

Aus der Wahl zu einem Gemeindeamteentstehtfür den Berufenen zunächstein
Recht auf das Amt. DiesesRecht ist im Verwaltungsrechtswegeverfolgbar7/. Eine
Bürgerpflicht,dieBerufungzueinemGemeindeamteanzunehmen,bestehtnachpfälzischem
Gemeinderechtenicht75. Dagegen spricht die diesseitigeGemeindeordnungeine solche
Verpflichtungbezüglichder Ehrenämter76 aus. Die unberechtigteVerweigerungder
Ülbernahmeeines Gemeindeamtes ist an Geld von 45—270 Mark zu Gunsten der
neminse zu strafen77. Die Aburteilung erfolgt durch das zuständigeSchöffen=
gericht7s.

Die Verweigerung ist unberechtigt,wenn ein gesetzlicherEntschuldigungsgrund
nicht geltendgemachtwird odernicht besteht.

Ablehnung ist aus folgendenGründen statthaft7°:
1. wegen erwiesenerkörperlicheroder geistigerUnfähigkeit zum Amte,
2. wegenzurückgelegten60. Lebensjahres,
3. wegen einer Beschäftigung,die eine häufigeoder lang andauerndeAbwesenheit

von der Gemeindemit sichbringt 80,
4. wennder Gewähltein derselbenGemeinde#!das Amt einesBürgermeisters,

9 Auch halbbürtige, Entsch,d. V.G.H.# IV S. 16. Dagegenfallen die vorehelichenSöhne
zweier Ehegatten, weil überhaupt nicht blutsverwandt (Stiefbrüder), nicht unter die Bestimmung.
Shchicti A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XXII S. 160 Anm., dem sichWand S. 592f.
anschließt.

ss Diess. G. O. Art. 192 Abs. III; pfälz. G.O. Art. 117 Abs. IV.
14 dit G.O.Art.195Abf.IV, 197Abs.V, 198Abs.VI; pfläz.G.O.Art.123Abs.VI,

10 Diesf. G. O. Art. 192 Abs. 1III, 195 Abs. V (Bürgermeister und Rechtsräte bilden eine
Kategorie),197 Abf. V pfälz. G.O. Art. 124 Absf.III.

1 Diess. G.O. Art. 192 Abs. IV, 197 Abs. V; pfälz. G.O. Art. 117 Abs. IV, V.
12 Verh. d. K. d. R.R. Beil. Bd. V S. 516.
ie G.O. Art. 78 Abs. III, 126 Abs. IV, 151 Abs. 1; pfälz. G.O. Art. 57 Abs. IV,

7 Entsc d. V.G. S# VI S. 111, 205, XIII S. 155. Reger=Dyroff, Komm. z. V.G.H.G.
S. 270 Anm. 2.

'5 Vgl. pfälz. G.O. Art. 118 Abf. II, 121. 76Des Art. 172 Abs. I.
77 Diess. G.O. Art. 19 Abs. III Ziff. 2, 174 Abs. III mit Ges. vom 8. Nov. 1875, die

Bestimmung von Geldstrafenu. einigen Geldsätzenin derReichswährungbetr. (G. u. V.Bl. S. 665).
Bgl,. hierher Verh. d. bes.Aussch.II S. 580ff. Die Weigerung kann für jedenFall derErwählung
nur einmal bestraft werden. UbereinstimmendBl. f. adm. Praxis S. 175f. u. 229ff. (Lut=
hardt), dagegenebendaS. 225ff.

78Diess. G.O. Art. 174 Abs. III neuerFassun (ogl Verh. d. K. d. Abg 1871/72Beil. Bd. I
S. . nl Ausf. Ges. vom 18. Aug. 1879 zur R.St. Pr. O.Art. 3 Ziff. 2, R.Ger.Verf.Ges.§ 27
Ziff. 1.

79Diesf. G.O. Art. 174 Abs. I, II.
*° Verh. d. K. d.R.N.Beil. Bd. V S. 499f. Zu bemerkenist, daßes „oder“, nicht,und“ heißt.
§1 Das Ges. selbsthebt dies nicht ausdrücklichhervor, meint aber sichernur die Wiederwahl

in derselbenGemeinde. Der letzteAbs. des § 56 des revid. Gem.Ed. (ogl. auchM.E. vom 15 Okt.
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Beigeordneten,Magistratsrates oder Gemeindeausschußmitgliedeswährend voller sechs
Jahre verwaltethatss,

5. wenn der Gewählte im Dienste des Staates 35 oder einer Glaubensgesellschaft
oder als öffentlicherLehrer angestelltund die gleichzeitigeBekleidung seines bisherigen
Amtes und des Gemeindeamtes,zu welchemer gewählt wurde, nicht ohnediesgesetzlich
unzulässigist,

6. Außerdem könnenRechtsanwälte die Wahl zum Bürgermeister, Beigeordneten
oder Magistratsrate ablehnen.

Über das Verfahren in Fällen der Ablehnung wird bei Darstellung des Gemeinde=
wahlverfahrens gehandeltwerden.

Der verschiedeneStandpunkt beider Gemeindeordnungenin bezug auf die An=
nahme von Gemeindeämternbringt auch eine entsprechendeVerschiedenheitder Be=
stimmungenüber die Zulässigkeitder Amtsniederlegungmit sich. Nach pfälzischemRechte
sinddieBürgermeister,Adjunktenund Gemeinderätejederzeitzum Austritte berechtigt.
Bürgermeisterund Adjunkten sind jedochstets, Gemeinderätebei Beschlußunfähigkeitdes
Kollegiumsverpflichtet,das Amt bis zur EinweisungderneuGewähltenfortzuführens“.
Nach diesseitigemRechte sind bürgerlicheMagistratsmitglieder, Gemeindebevollmächtigte
und Gemeindeausschußmitgliederwegen erwiesener' geistigeroder körperlicherDienst=
unfähigkeit, sowie wegen zurückgelegten60. Lebensjahres zum Austritte berechtigt.
Außerdemkannaus triftigen Gründen die nachgesuchteEntlassungbewilligt werden,
und zwar den Mitgliedern der städtischenKollegien durch übereinstimmendenBeschluß
beiderKollegien,den Gemeindeausschußmitgliederndurch Beschlußdes Gemeindeaus=
schussesmit Genehmigungder vorgesetztenVerwaltungsbehördes.

Abgesehenvon den allgemeinendienstrechtlichenBeendigungsgründendes Dienst=
verhältnisses,die hier nicht zu erörtern sind, muß nach beidenGemeindeordnungender
Austritt erfolgen,wenn die Eigenschaften,von welchendie Wählbarkeit abhängt,verloren
geben,sowiewennVerhältnisseeintreten,welchedie FortführungdesAmtes unmöglich
machens7.

Ülberden erhobenengesetzlichenAnspruchauf Austritt und überdie gesetzliche
Notwendigkeitdes Austrittes entscheidetderMagistrat mit ZustimmungderGemeinde=
bevollmächtigten58,derGemeindeausschußoderGemeinderat. GegendieseEntscheidung

1836, Lollinger XI S. 960), an den man bei der jetzigenBestinmung dachte(Verh. d. bes.
Aussch.II S. 667),hat zweifellosnur einesolcheWicderwabi im Auge. Überdieswärenandernfalls in
Art. 174 Ziff. 8 auch die pfal Gemeindeämterdes Adjunkten und Gemeinderateszu nennenge=
wesen. Ebensov. Kahr a. a. O.II S. 193. A. M. ist M. Sternau, Die Gemeinde=u. Kirchen=
verwaltungswahlen,S. 21f. · «

s2 Gleichviel, ob unmittelbar vor der Wahl oder früher. Die Bekleidung des Amtes eines
Gemeindebevollmächtigtenbildet keinenAblehnungsgrund. Bl. f. adm.Praxis XIXS. 384, Entsch.
d. V.G. H.s IV S. 318 f. "8 Auch hier sind die Notare eigensgenannt. Vgl. obenN. 62.

3“ Pfälz. G.O. Art. 58. Bezüglich der Anzeige desAustritts ist dort bestimmt:„Findet der
Austritt eines einzelnenMitgliedes statt, so hat dasselbedem Bürgermeisterund durchdiesendem
GemeinderateAnzeige zumachen. Erfolgt derAustritt einer sogroßenAnzahl, daßderGemeinderat
beschlußunfähigwird, 460ist die vorgefetzteVerwaltungsbehördein Kenntnis zu setzen.Der freiwillige
Rücktritt des Bürgermeisters oder Adjunkten ist dem Gemeinderate und der vorgefetztenVerwaltungs=
behördeanzuzeigen.“ Vgl. hierherauch Bl. f. adm. Praxis XXII S. 199f. ·

SIEntsch.d.V.G-H.ZVIIIS.112(denBeweisl)atd-r Geöuchstellerzu liefern).
ss Diess. G. O. Art. 30 Abs. I, IV, 109 Abs. I, III, 127 Abs. I, IV. In diesenFällen ist,

da es sichum kein Recht auf Austritt handelt, der Verwaltungsrechtswegnicht eröffnet(Entsch.d.
V.G.H.s I S. 394, II S. 510). Aber auch Verwaltungsbeschwerdeist nicht statthaft, da es im
Ermessender Kollegien selbstliegt, ob sie den Austritt bewilligenwollen. Auch der Gemeindeaus=
schußbedarf der Genehmigungder Verwaltungsbehördenur, wenn er dem Gesuchestattgebenwill,
nicht, wenn er es abweist. Ugl. hierher Verh. d. bes.Aussch.II S. 677. ·

S7Diess GOArt.80Abi.1,109Abs.I,127Abs.1l;pfälz.G.O.Art.59· Abß. I. Mit
jenen „Verhältnissen“ ist insbesondereDienstuntauglichkeitgemeint(Verh. d. bes.Aussch.I S. 37);

disziplinäre Eutlassungsgründegehörennicht hierher. Entsch, d. V.G.H.s 1 S. 423. Vgl. auch
Bl. f. adm. Praxis XX S. 195, wo erörtert wird, daß das nachträglicheEntsteheneinerSchwäger=
schaftkeineNotwendigkeitdes Austritts begründet;ferner Entsch.d. V.G.H.## VIIIS. 1609.

5s Wenn die Rollegien nicht übereinstimmenund der Wegdes Art. 114 nicht zum Ziele
führt, so kann die Angelegenheitnicht auf sichberuhen“, sondernder Anspruchauf Austrittoder
die Notwendigkeitdes Austritts wird uls verneint anzusehensein.
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ist Beschwerdean die nächstvorgesetzteVerwaltungsbehörde und von da an den Ver=
waltungsgerichtshof zulässig35.

§*114. Die Gemeindewahlen!. Die Frage, in welcherForm die Gemeinde=
wahlen sich zu vollziehenhaben, wird von denverschiedenstenPrinzipien beherrscht.
Die diesbezüglichenBestimmungengehennicht nur für diePfalz unddasdiesrheinische
Bayern auseinander,auchfür die Landgemeindenund Gemeindenmit Stadtverfassung

besteht eine verschiedenegesetzlicheRegelung. Das wichtigsteUnterscheidungsmerkmal
bildet aber zweifellos die Einwohnerzahl. Während nämlich in den Gemeindenvon
mehr als 4000Einwohnern?auf dieWahlenderGemeindebevollmächtigten,derbürger=
lichen Magistratsräte, der nichtberufsmäßigenAdjunkten der Pfalz sowie der Ersatz=
männer die Grundsätzeder Verhältniswahl mit freien und verbundenenListenAnwendung.
finden, bestehtfür die übrigenGemeindenund Wahlen nochdas reine Mehrheitsprinzip.

Aus dieserMannigfaltigkeit der Prinzipien erklärt es sich, daß nur ganz wenige
Bestimmungen von allgemeiner Gültigkeit sich feststellenlassen. Zu diesen gehören
vornehmlichdie Vorschriftenüberdie Art und Zeit der Wahlen.

Die Gemeindewahlensind teils ordentlicheoderregelmäßige,teils außerordentliche
oder Ergänzungswahlen.

Die ordentlichenGemeindewahlenwerdenin derZeit vom1. Novemberbis zum
15. Dezembereinschließlichabgehalten". AußerordentlicheoderErgänzungswahlenfinden
statt, wenn nach durchgeführtenordentlichenGemeindewahlenim Laufe der Wahlperiode
die Erledigungvon Gemeindeämterneintritt, für welcheErsatzmännerüberhauptnicht
zu wählen oder nicht mehr vorhanden sind.

Die WahlperiodenderordentlichenGemeindewahlensind für dieeinzelnenKlassen.
von Gemeindenverschieden.Sie betragendrei Jahre in den Gemeindenmit Stadt=
verfassung,sechsJahre in denLandgemeindendiesseitsdes Rheines und fünf Jahre
in den pfälzischenGemeindenohne Stadtverfassung.

Die Wahlperioden sind nicht durchwegauch für die Dienstesdauerder Gewählten
bestimmend.Dies ist nur in denLandgemeindendiesseitsdesRheines,denpfälzischen
GemeindenohneStadtverfassung,denOrtschaftenund Bürgermeistereiender Fall.

36Ges.vom 8. Aug. 1878Art. 8 Ziff. 33, 9 Abs. I. Vgl. oben§ 134 Anm. 11, 12; Reger=
Woif, e. z. V. G.H.G., S. 270 ff. Entsch.d. V.G.H. I S. 129, IV S. 8, VI S. 89.

4½ 1 Bgl. R. Piloty, Die bayerischeGemeinderechtsreformim Jahre 1908 (Jahrb. d. öff. N.
I1 S. 475 ff.);Mich. Siegel, Die Proportionalwahl, München 19086 M. Sternau, Die Ge=

meinde=u. Kirchenverwaltungswahlen,2. Aufl., Erlangen 1899; A. v. Sutner, Die Bestimmungen
über das bayer. Gemeindewahlrecht,München 1909. Über die Literatur des Verhältniswahlrechtes
überhaupt, f. insbes.E. Cahn, DasVerhältniswahlsystemin den modernenKultestaaten. Berlin
1909; R. Siegfried, Die Proportionalwahl. Ein Votum zur württemb. Verfassungsreform,
2. Ausg., s. auchBl. f. adm. Praxis Bd 48 S. 226ff. (v. Seydel), Bd. 51 S. 257ff., 52 S. 301
(v. Krazeisen). Die Ergebnisseder erstenin Bayern im Jahre 1908 vorgenommenenVerhältnis=
wahl berichtetausführlic auf Grund M. E. v. 19. Okt. 1908(M. A.Bl. S. 550) die Zeitschr.des
105setieeschen Landesamtes1909 Nr. 3, 4 S. 601ff. Vgl. darüber Ph. Arnold in Annalen

2 Auch in Landgemeindenmit mehr als 4000 Einwohnern. Maßgebendfür die Berechnung
der Einwohnerzahl ist stetsdas Ergebnis der letztenallgemeinenBoltshähln Ein solchesliegt
aber erst dann vor, wenn es vom k. statistischenLandesamt endgültig festgestelltund allgemein
Der# ijt lpndere Verfügung bekannt gemachtwurde. Min. Bek. v. 19. Aug. 1909 (G.V.Bl.

. iff. 1.
s D.i. 1. für alle Wahlen in den Gemeinden, derenEinwohnerzahl 4000 nicht übersteigt;

2. für die Wahlen der Bürgermeisteraller Gemeinden, der Beigeordnetender diesseitigenLand=
Peinden= der rechtskundigenMagistratsmitglieder, der berufsmäßigenbesoldetenAdjunkten und
LWegeinderäteger Pfalz, derOrtspflegerund Ortsausschußmitgliederin Ortschaftenund derpfälzischen

olizeiadjunkten.
Diess. G.O. Art. 176 Abs. I; pfälz. G.O. Art. 105 Abs. I. ·
lIDiesJthQArt176Alis.l;sälz.Stc"idtet)es:s.töjes.921i:t.2,2!3cillz.Bet.lIAbs.lIlZifs.1,

YesiBIOäsASregistAbs.IV, 199; r= G.O. Art. 105Abs.I. A. Luthardt, Bl. f. adm.
r., . .'.

«Diess.G.O.Art.125Al-s.l,151Abs.1,153Abs.IV;pälz.G-O.Art.56Abs.I,83
Abs.l,85Abs-l;psülz.Stüdtevers.Ges.Art.2Abs.l,Vollz.Bek.lAbs.lllZiss.1.
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Für Gemeindenmit Stadtverfassunggilt folgendes:Die Dienstesdauerder rechts=
kundigen Magistratsmitglieder steht mit den Wahlperioden überhaupt nicht im Zu=
sammenhange7. Die nicht rechtskundigenBürgermeister und Magistratsräte werden
auf sechsJahre gewählt, letzterein der Weise, daß alle drei Jahre die Hälfte nach
der sie treffenden Reihenfolge austritt s. Die Gemeindebevollmächtigtenwerden auf
neun Jahre in der Art gewählt, daß je nach drei Jahren das ältesteDrittel aus=
scheidet5. «
ch DieErsatzmännerwerdennutfürdieDaiierderWahlperiodeWgewählLDa

dieseabermit der Dienstesdauerder Gemeindebevollmächtigtenin denstädtischenGe=
meindennicht zusammenfällt, so stehenin diesenGemeindenbis zu 4000 Einwohnern
Ersatzmänner nur dann zur Verfügung, wenn die ausscheidendenGemeindebevollmäch=
tigten der jüngstenWahl entstammen11. In städtischenGemeinden mit mehr als
4000 Einwohnerngilt dieserGrundsatznur für die Magistratsräte,dennin letzteren
können die Gemeindebevollmächtigteneiner früheren Wahlperiode binnen einer Woche
nach Schluß der Wahl beimMagistrat schriftlichoder zuProtokoll ihrenAnschlußan
eine Vorschlagslisteder neuenWahl erklären, so daß die ErsatzmännerdieserListe auch
als ihre Ersatzmännergelten12.

Die Ersatzmänner sind während dieserZeit verpflichtet, ihrer Reihenfolge nach
reinzurücken,wennErledigungenjenerStellen eintreten,für welchesiebedingtgewählt
sind. Ist aber dieseVerpflichtunginnerhalbder Wahlperiodewirksamgeworden,so
habensie ihr Amt für jeneZeitdauerzu versehen,welchediejenigen,an derenStelle
sie treten, noch zu erfüllen gehabt hätten18.

Die Vornahme von Ergänzungswahlen für die Landesteilediesseitsdes Rheines!“
und die pfälzischen Gemeinden mit Stadtverfassung!5 ist in den Fällen der Er=
ledigungvon Gemeindeämtern,für welcheErsatzmännerüberhauptnicht zu wählen
oder nicht mehr vorhanden sind, davon abhängiggemacht,daß dieselbeentwederseitens
einer vorgesetztenVerwaltungsbehördeoder seitensder Gemeindebehördeoderendlich
seitens der Gemeindevertretungoder Gemeindeversammlung1° als notwendig erklärt
wird. Die Notwendigkeit ergibt sichübrigens kraft Gesetzes,wenn ein Kollegium in=
folge von Stellenerledigungen beschlußunfähiggeworden ist, sowie für die erledigte
einzige Stelle eines rechtskundigenMagistratsmitgliedes in unmittelbarenStädten 17.

In denpfälzischenGemeindenohneStadtverfassung,die wenigerals 4000 Ein=
wohnerhaben, ist dieAnordnungeinerErgänzungswahldurchdasBezirksamtgesetzlich
notwendig:

1. bei Erledigungvon Bürgermeister=oderAdjunktenstellen,
2. wennder GemeinderatdurchErledigungenbeschlußunfähiggewordenist und

auch durchEinrückenvonErsatzmännernnicht beschlußfähiggemachtwerdenkann18.
Im übrigentretenbei Erledigungen,wennErsatzmännernicht vorhandensind,

17Diess.G.O.Art.74Abs.II; pfälz.Städteverf.Ges.Art.2 Abs.I, Vollz.Bek.II Abs.III
Diess. G.O. Art. 75Abs. I; pfälz.Städteverf.Ges.Art. 2 Abs.J, Vollz.Bek. II Abs. III Ziff.1.

Abf u JrbbG. Art. 108 Abs. I, II; pfälz. Städteverf.Ges. Art. 2 Abs. I, Vollz.Bek. II
. iff. J.

Abs 1 3er ) bes.Aussch. II S. 669, 725; Bl. f. adm. Pr. Bd. 20 S. 184f. W.O. § 32

11* die städtischenGemeindenunter 4000 Einwohner siehev. Kahr a. a. O. II S. 252.
1nMW.D.§§29,33;Vollz.Bek.3ů 29.
13Diessf.G.O. Art. 187 Abs. I, III; pfälz. G.O. Art. 124 Abs. I, 125.
1 Diesf. G.O. Art. 200. Dazu Verh. des bes.Aussch.1 S. 160.
16Pfälz. Städteverf.Ges.Art. 2 Abs. 1 mit Vollz-Bek. II Abs. III Ziff. 1.
16 Letzteremuß vom Gemeindeausschusseeinberufenwerden, wenn ein Zehnteil der stimm=

berechtigtenGemeindebürgeres verlangt. Diess. G.O. Art. 147 Abs. II, Verh. d. K. d. R.K.
Beil. Bd. V S. 524.

17Diess. G.O. Art. 71 Abs. II; pfälz. Städteverf.Ges.Art. 2 Abs. I mit Vollz.Bek. II
Abf. III 1.
vet ziß T G.O. Art. 58 Abs. V: Min.Bek. v. 19. Aug. 1908, den Vollzug der Wahlordnung

etr., Ziff. 2.
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Ergänzungswahlen nur ein, sofern eine vorgesetzteAufsichtsbehördeoder der Gemeinde=
rat oder die Gemeindeversammlung1 dies als notwendig erklärt20.

Das Wahlverfahren bei den Ergänzungswahlen richtet sich im wesentlichennach
den Bestimmungen,welchefür die ordentlichenGemeindewahlengelten?!, d. h. in den
Gemeinden bis zu 4000 Einwohnern vollziehen sich die Ergänzungswahlen nach den
Grundsätzen des Majoritätswahlrechtes, während in den übrigen Gemeinden für die
Ergänzungswahlen der Gemeindebevollmächtigten,der bürgerlichenMagistratsräte, der
nicht berufsmäßigenGemeinderäte und der nicht berufsmäßigenAdjunkten das Pro=
portionalsystemin Anwendungkommt22. In letztererHinsichtbestehtjedocheineAus=
nahme dahin, daß auch in den Gemeindenmit mehr als 4000 Einwohnern die Wahl
der letzterensichnachdemMajoritätssystemvollzieht,wennnur eineStelle zu besetzen
und die Wahl nichtmit einerregelmäßigenWahl verbundenist238.Endlich ist noch
zu bemerken,daß die ErgänzungswahlenihremBegriffe nach sich auf die Wieder=
besetzungder erledigtenGemeindeämterbeschränken?“.

Die durchErgänzungswahl Gewählten treten, von den rechtskundigenMagistrats=
mitgliedern abgesehen,für die Dienstzeit ein, welchederjenige,den sie ersetzen,noch zu
erfüllen gehabthätte 25.

Die Ordnung der Wahlhandlungen bei den regelmäßigenWahlen ist für die
einzelnen Gattungen von Gemeinden folgende.

In Gemeindenmit Stadtverfassung, die nicht mehr als 4000 Einwohner besitzen.
beginnen die Wahlen mit der Wahl der Gemeindebevollmächtigtendurch die Gemeinde=
bürger 26. Alsdann sind ebenso in gesonderterWahlhandlung Ersatzmänner für die
Gemeindebevollmächtigtenzu wählen. Deren Zahl hat ein Drittel der Zahl der Ge=
meindebevollmächtigtenzu betragen7. Hierauf folgt die Wahl der bürgerlichen
Magistratsräte durch die Gemeindebevollmächtigten"#. Veranlaßtenfalls reihen sich
hieran noch die Wahlen der bürgerlichen und rechtskundigenBürgermeister und der
rechtskundigenMagistratsräte, und zwar in der eben angegebenenReihenfolge und in
der Weise, daß für jede einzelneStelle einegesonderteWahlhandlung stattfindet. Diese
Wahlen geschehengleichfallsdurchdie Gemeindebevollmächtigten2°.

In den Gemeinden mit Stadtverfassung, die mehr als 4000 Einwohner besitzen,

1° Auch hier muß die Gemeindeversammlungberufenwerden,wenn ein Zehnteil derStimm=
berechtigten es fordert.

Val. pfälz. G.O. Art. 124 Abs. II. 71Siehe unten bei N.106ff.
3: Diess. G.O. Art. 200; pfälz. G.O. Art. 124 Abs. IV. Gemeindewahlgesetv. 15. Aug.

1908 Art. 1 Abs. I mit Wahlerbmungv.v. 18. Aug. 1908§ 37 Abs.I u. II.
25Vgl. v. Sutner a. a VII. Bl. f. adm. Pr. LXI S.191 ff. über die Ver=

bindung von Ergänzungswahl und regelnößiger Wahl s. unten N. 191.
Bl.. f. adm. Pr. XX S. 198. Wahlordnung § 37 Abs. IIII. A. A. Medicus S. 282;

Wand S. bohf
25Diess. G.O. Art. 200 Abs. III; pPfälz. Städteverf.Gesp nt. 2 Abs. I mit Vollz.Bek. 11

Abs. III Räf # ; pfälz. G.O. Art. 125. Hie treten nach dem Wortlautdes Gesetzesauch „an die
Kteller dessen,densieersetzen,in derReihenfolgedesKollegiums. Entsch.d.V.G.H.s XIII S. 155.—

ber den Fall der Ersetzungeines rechtskundigenBürgermeistersdurcheinen bürgerlichenBürger=
meisterzutreffend A. Luthardt, Bl. f. adm. Pr., Bd. 38 S. 27 ff.
Abs. i Hieil. G.O. Art. 189 Abs. 1; pfälz.Städtever. Ges. Art. 2 Abs. 1 mit Vollz.Bek. 11

p1#—
Abs. m Zbein. G.O. Art. 190 Abs. 1; pfälz. Städteverf.Ges. Art. 2 Abs. 1 mit Vollz.Bek. II

i
DREI Zi;·ss GOArthAbslpfaletadteveriGesAetLAbinnitBollzBetll

WDiess G.O. Art. 193 Abs. I, 194; pfälz. Städteverf.Ges. Art. 2 Abs. 1mit Vollz.Bek. II
Abs. III Ziff. 1. Die Bevollmächtigten,welche zu Magistratsräten oderBürgermeistern gewählt
nd, haben beiden folgendenWahlen nochmitzuwirken,da sie nachArt. 79 G.O. in diegenannten
mter erst mit der Einweisung eintreten, bis dahin also noch Bevollmächtigte sind. So .

v. 10. Okt. 1854 Nr. 431, ferner Bl. f. adm. Pr. XX S. 185ff., Entsch.d. V.G.H.#1
Andererseils können neugirahile Bevollmächtigte nicht deshalb als ausgeschlossenerachtetErr
weil sie dembisherigen Magistratskollegiumangehören. A. Luthardt, Bl. f. adm. Pr., XXIN
S. 118; Entsch. d. 3.88 H. IV S. 11 und dazu M. Sternau, Die Gemeinde= und Kirchen=

verwaltungswahlen, 2. Aufl., S. lf.
v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfasfungsrecht. 38.
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vollziehen sich die Wahlhandlungen in der gleichenReihenfolge, nur daß hier neben
Ersatzmännern für die Gemeindebevollmächtigtenauch solche für die bürgerlichen
Magistratsräte gewählt werden30. Ferner findet für die Wahl der Ersatzmänner kein
gesonderterWahlgang statt, diesevollzieht sich vielmehrzugleichmit der Wahl der
Gemeindebevollmächtigtenbzw. der bürgerlichenMagistratsräte31. Die Höchstzahlder
ErsatzmännerendlichbeträgtinnerhalbjederVorschlagslistebeieinoderzweigewählten
Kandidaten sechs,bei drei oder vier gewähltenKandidaten neun und bei mehr als vier
gewählten Kandidaten das Doppelte der Zahl der Gewählten#.

In den Landgemeindenmit nicht mehr als 4000 Einwohnern wird die Wahl
der Bürgermeister, der Beigeordneten, der Gemeindebevollmächtigtenund der Ersatz=
männer für letztere in vier gesondertenWahlhandlungen vollzogen. Die Zahl der
Ersatzmänner beträgt die Hälfte der Zahl der Bevollmächtigten33. Das Gesetzsagt
über die Reihenfolge der Wahlhandlungen nichts, sondern deutet nur an, was selbst=
verständlichist: daß die ErsatzmännernachdenBevollmächtigtenzu wählensind. Es
muß also angenommenwerden,daß im übrigeneinebeliebigeReihenfolgeeingehalten
werdenkann". Der Wahlkommissärwird darüberzu bestimmenhaben?.

Das gleiche gilt für die Landgemeindenmit mehr als 4000 Einwohnern, nur
daß auchhier wie in den Städten der gleichenKlasse die Wahl der Gemeindebevoll=
mächtigtenund ihrer Ersatzmänner in einem Wahlakt sich vollzieht. Auch die Höchst=
zahl der Ersatzmännerentsprichtder in denStädten mit mehr als 4000 Einwohnerns“.

In den pfälzischenGemeindenohne Stadtverfassung,die nicht mehr als
4000 Einwohner besitzen,beginnendie ordentlichenWahlen mit der Wahl der Ge=
meinderatsmitglieder und der Ersatzmänner durch die Gemeindebürger in einer und
derselbenWahlhandlung . Die Zahl der Ersatzmänner beträgt ein Drittel der Ge=
meinderatsmitgliedereinschließlichder Bürgermeister und Adjunkten 8. Die Gemeinde=
räte wählensodannaus ihrerMitte in gesondertenWahlhandlungenzuerstdenBürger=
meister,hiernachdenAdjunktenund gegebenenfallsdenzweitenAdjunktensowiedie
Adjunktenfür die Orte, die vom Wohnsitzedes Bürgermeistersentferntsind5.

Die gleichen Verhältnisse bestehenin den pfälzischen Gemeinden ohne Stadt=
verfassung mit mehr als 4000 Einwohnern, nur daß sich hier die Höchstzahl der
Ersatzmännerfür die Gemeinderätenach den gleichenGrundsätzenwie in den dies=
rheinischenGemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern bestimmt½60.Ferner werden

Bet 3 Gmeindewahlgesetv. 15. Aug. 1908 Art. 1 Abs. II mit Wahlordnung § 32 und Vollz.
ek. Ziff. 32. «

« WahlgexeyArt·3Abs.lImitVollz-Vek.3iss.27.
:2 WahlgesetzArt. 3 Abs. II mit Wahlordnung § 27 in der Fassungder k. V. v. 18. Aug.

1911. Um ein übermäßigesAnschwellender entsprechendenZahl und damit eine unnötige Er=
schwerungdes Wahlgeschäftsfür denFall zu vermeiden,daß in einerrechtsrheinischenLandgemeinde
oder in einer pfälzischenGemeindedie städtischeVerfassung eingeführtund infolgedessender ganze
Körper der Gemeindebevollmächtigtenneugewählt wird, bestimmtdie V. v. 18. Aug. 1911 § 27
Abs. II, daß sich dann die Höchstzahlenauf 3, auf 4, und auf / der Zahl der Gewählten ver=
mindern sollen.

35Diessf.G.O. 197 Abs. I, II.
34 Art. 192 Abs. I. Ebensov. Kahr a. a. O. II S. 292 desAegierungsentw. der in erster

Lesungunverändertblieb, sagte: „Die Wahl der Bürgermeisterund der Beigeordneten,sodann die
Wahl der Gemeindebevollmächtigten“.Das war deutlich. Die jetzigeFassung wurde von der Sub=
kommissionaus unbekanntenGründen beliebt. Bl. f. adm. Pr. XX S. 193ff. wird die Ansicht
vertreten,daß die Wortfolge in Art. 197 Abs. I auch für die Zeitfolge der Wahlen maßgebendsei.
Dagegen spricht indessen,was a. a. O. auchanerkanntwird, der Gebrauchdes Wortes „Austritt=
im dritten und vierten Satze des Abs. V. IndessenbeweistAbsatzV nicht mehr, als daß auch
von unten herauf gewählt werdenkann, nicht, daß von unten herauf gewählt werdenmuß.

35 Diesf. G.O. Art. 178 Abs. I.
26Wahlges. Art. 1 Abs. II, 3 Abs. II mit Wahlordnung § 27 in der Fassung d. V. v.

18. Aug. 1911 u. Ziff. 27 d. Vollzugsbekanntmachung.Piloty a. a. O. S. 475 Anm. 2.
Entsch.d. V. G.H.s VI S. 225. ·

«Pfäl·z.G.O-Art.115Abs.lu.Il.EinBriichteilistalsvollesahlzurechnemMedicusis
S. 276; Wand S. 590.

35Pfälz. G.O. Art. 119, 73.
66 Wahlges. Art. 1 Abs. I, 3 Abs. II; Wahlordnung § 27 i. d. F. d. V. v. 18. Aug. 1911,

Vollz. Bek. Ziff. 1 u. 27.
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hier auch für die beiden nicht berufsmäßigenAdjunkten" Ersatzmänner gewählt“2.
Die Wahl der beidenAdjunktenund ihrer Ersatzmännervollziehtsichin einemWahl=
ganges.

In den Gemeinden einer Bürgermeisterei sind zunächstdie Wahlen der Bei=
geordneten, der Bevollmächtigtenund der Ersatzmänner bzw. des Adjunkten, der Ge=
meinderäte und der Ersatzmänner für jedeGemeinde,wie vorstehenddargelegt, zu voll=
ziehen. Nach Vollendung dieserWahlen wird der gemeinsameBürgermeister durch die
vereinigten Gemeindeausschüsseoder Gemeinderätegewählt“.

In Ortschaften sind die Pfleger und Ausschüsse,Verwalter und Bevollmächtigten
unmittelbar von den ortsangehörigenGemeindebürgernzu wählen. Über die Art und
Weise der Wahl schreibtdie diesseitigeGemeindeordnunglediglich vor, daß sie unter
Leitung des Bürgermeisters und Zuziehung des Gemeindeschreibersmittelst mündlicher
oder schriftlicherAbstimmungzu geschehenhabe"5. Die pfälzischeGemeindeordnung
bestimmtnach dieserRichtung überhauptnichts"6. Soweit aber gesetzlicheAnordnungen
nicht bestehen,greift das SelbstverwaltungsrechtPlatz. Die allgemeinenVorschriften
über das Wahlverfahren sind daher hier nicht bindend“.

Die Grundlagefür die VornahmedesWahlgeschäftes"“sbildendieWählerlisten.
Die rechtlicheBedeutung dieser Vorschrift besteht,wie bei den Wählerlisten der Land=
tagswahlen,in der Wirkung einesöffentlichenGlaubensderEintragungen.Wer nicht
eingetragenist, darf regelmäßig nicht zur Wahl zugelassenwerden"22. Ausnahmen be=
stehennur30für diePersonen,welchedurchZeugnisderGemeindebehörde5! demWahl=
ausschußnachgewiesenhaben,daßsiedasWahlrechterstnachAblaufderEinspruchsfrist55
erlangt haben, oder daß ihr Wahlrecht seit Abschluß der Liste durchEntscheidungeiner
höherenInstanz anerkanntworden ist. Wer eingetragenist, hat für das Wahlverfahren
die Vermutung für sich, daß er Gemeindebürgerund Wahlberechtigterist und darf
deshalb regelmäßignicht von der Wahl zurückgewiesenwerden. Auszuschließenvon
der Wahl ist ein Eingetragener jedoch, wenn sein Wahlrecht durch rechtskräftigen
instanziellen Bescheid vor der Wahl verneint worden ist oder wenn bei der Wahl=
handlungselbstsein WahlrechtdurchWahlberechtigte,Mitglieder desWahlausschusses
oder die Gemeindebehördebeanstandetund durch den Wahlausschuß verneint worden
ist, oder wenn nachgewiesenist, daß die Eintragung auf unbefugterAnderung der
Wählerlisteberuht58.

Die Wählerliste ist keineständige, sie bildet die Grundlage nur für die jeweils
nächsteWahl und für die im Fall ihrer VernichtungnötigeNachwahl, nicht dagegen
für etwaigeErgänzungswahlen.Für dieseund für jedeallgemeineneueWahl ist eine

41 Wüh, G.O Art. 55b. Die Polizeiadjunkten1# NebenortenachArt. 73 pfälz. G.O. sind
hierher zu i zuen vgl. Verf. d. K. d. Abg. 1907°08 Beil.468 S. 12. Fußnote und v. Sutner
a. a. O. S. 120.

2 ÜUberdie Höchstzahlderselbenvgl. Wahlordnung § 27, § 34 Abs. VI u. § 36 in der
Faffung der V. v. 18. Aug. 1911.

* Wahlges. Art. 1 Abs. II, Art. 2 Abs. II, Wahlordnung § 35, 36 Vollz.Bek. Wi 35 u. 36.
4" Diessf.G.O. Art. 198 Abs. I, II; pfälz. G.O. Act. 83 Abs. 1, 123 Ab. I, II.
“ Diess. G.O. Art. 199. * Pfalz= G.O. Art. 85 Abf. I.
“ Medicus S. 223 u. Wand S.18 f. glauben, daß für die Pfalz „die Analogie der

GemeinderatswahlenPlatz greifen-, und daß derVerwalter „nachWualogiederbesonderenGemeinde=
einnehmervom Ortsausschusseaufzustellensei“. Für das ersterefehlt diegesetzlicheNotwendigkeit,
die letztereAnnahme widersprichtgeradezudemWortlaut des Art. 85 Abs. I, ganz abgesehendavon,
daß die Einwohner kein gemeindliches Ehrenamtbekleiden.

48Zugleich ist die Wählerliste ein Faktor des Wahlergebnisses.
4 Vgl. Entschd. .. IV S. I7. 66, VII S. 85, X S. 1, 80, XVI S. 318.
5%Entsch.d.V.G.H.SIV S. 19,379.
51 Vgl. Entsch.d. B.G.H.# XV S. 136, XVI S. 318, auchXII S. 398, X S. 9, 79 (nach=

trägliche Anoführungin der Wählerliste). ·
b2 Wer das Wahlrechtwährend der Fiist erlangt, muß die Eintragung durch Einspruch zu

erwirken suchen. Vgl. Entsch. d. V.G. XVI S. 159; v. Kahr a. a. O. II S. 208. Bgl. auch
Entsch.d. V.G.H.s XII S. 398. ·

VsDicssGQArt.176Abs.V1:psälz.63.c«.Akt.103Abs.Vl.Entsch.d.V.G.H.sl
S.336,1VS.14,lö,54,:k79,XS-ll.M.E.v.2«3.Mär·zld76N.887;Bl.f.adm.Pr.
xxS.l78ff-,XXV1S.264. *

38
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neueListe herzustellen56. Die Herstellungder Listen geschiehtim Laufe des Oktober
und spätestensbis Ende dieses Monats?5, in den Gemeinden mit Stadtverfassung
durch die Magistrate im Benehmenmit denGemeindebevollmächtigten36, in den Land=
gemeindendurch die Gemeindeausschüsse,in den pfälzischenGemeinden ohne Stadt=
verfassungdurch die Bürgermeister37. In die Listen sind alle wahlfähigen Gemeinde=
bürger einzutragen58.

Die Listen sind nach vorgängigerBekanntmachung56 zehnTage lang1 auf
demRathauseoder in einer sonstigengeeignetenRäumlichkeitzur Einsicht55der Ge=
meindebürger"3 aufzulegen". Jeder Gemeindebürger ist berechtigt. Einspruch gegen
die Wählerliste wegen jedes in derselbenenthaltenenFehlers zu erheben55. Die Aus=
legungsfristbildet zugleichdieEinspruchsfrist,nachderenAblauf Einspruchnichtmehr
erhobenwerden kann56.

Sind Einsprüche nicht eingekommen,so ist die Liste unverändert, wie sie auf=
gelegt war, abzuschließen57. Sind Einsprüche eingekommen,so sind dieselbenin öffent=
licher Sitzung 5s der Gemeindebehörde(des Magistrates, Gemeindeausschussesoder
Gemeinderates) zu bescheiden. Die Beschlußfassungder Gemeindebehördehat sich auf
die Bescheidungder rechtzeitigerhobenenEinsprüche zu beschränken.Von Amts wegen
dürfen Anderungender Wählerliste nicht mehrvorgenommenwerden66. Werden erhobene

44Vgl. v. Kahr a. a. O. II S. 218ff. Entsch.d. V.G.ö.S XII S. 397. ·
« “ Die G.O. sagen„bis EndeOktober“. Diese Wortemüssenin demobenangegebenenSinne

ausgelegtwerden,da einerseitsdas Ges.nicht beabsichtigenkann, die Listenanfertigung zubeliebiger
Zeit vorher zu gestatten,andererseitsnicht, die Fertigstellunggeradeauf den letzten Oktobervor=
zuschreiben,wodurchdie in Abs. 1 gegebeneWahlzeit beträchtlichverkürzt würde(Abs.IV, V). Vgl.
hierher Bl. f. adm. Praxis XX S. 178. » —

·»D.h.denletzterenmußdieListesetbstzurAiißerungmitgeteiltwerden.Vgl.Bl.s.adtn.
Praxis XX S. 143f.

-57Entsch.d. V.G.H.s XVI S. 160, X S. 78. Nach Art. 176 Abs. III der diesf., Art. 105
Abs. III der pfälz. G.O. find die k. Behörden, Zivilstandsbeamten und Pfarrämter verpflichtet,
Ghierzualle erforderlichenAufschlüssesofort und unentgeltlichzu erteilen“. Die Begründung zu
Art. 168 des Entw. (Verh. des bes.Aussch.1 S. 43) betontdazu, daß die Herstellungder Listen
Sache der Gemeindebehörden sei und daher den k. Behörden keinenfalls angesonnen werden könne.

/ Diess. G.O. Art. 176 Abs. II; pfälz. G.O. Art. 105 Abs. II. Die diesf. G.O. fügt bei:
„unter Angabe der besonderenGründe, welcheder Ausübung des Wahlstimmrechtesoder der Wähl=
barkeit einzelner entgegenstehen“Dieser merkwürdigeund rechtlichbedeutungsloseBeisatz ist auf
ein Versehenzurückzuführen.Art. 169 desReg. Entw. schriebnämlich zwei Listenvor: 1. aller
Wahlstimmberechtiglen. 2. „der höchstbesteuertenzwei Dritteile der Gemeindebürger (der Wählbaren
des Art. 164 ##n II) unter Angabe der besonderen Gründe (vgl. insbes. Art. 16, 160, 166
Abs. IV), welche der Wählbarkeit einzelner entgegenstehen“.Diese für zwei verschiedeneListen
berechnetenBestimmungen wurden dann auf Antrag des Berichterstatters (Verh. des bes.Aussch. 1
S. 158) in eine Bestimmung für die jetzigeWählerliste zusammengeschmolzen,und zwar, wie
der Mangel jeder Erläuterung Seigt. ohne nähere Überlegungder Tragweite der neuen Fassung.
A. A. Bl. f. adm. Pr. XX S. 174, XXVI S. 274; v. Kahr a. a. O. II S. 204 Anm. 6a.

50Zulässig ist auchdieAuflegung mehrerervöllig gleichlautenderListen. Entsch.d. V.G. H.S
VII S. 85.

Entsch,d. V.G.H.# IV S. 42, XV S. 21 und vor demBeginn60 In ortsüblicher Weise.
der Auflegungefeit. XVS. 23.

1 D. i. an zehnGeschäftstagenund innerhalb derselbenzu dengeschäftsüblichenAmtsstunden.
Entsch,d. V.G.H. XV S. 21.
S 16“ Ensichtiichihres ganzenInhaltes für jeden Wahlberechtigten. Entsch,d. V.G.H.3 VII

. , S. 21.
4 In der Regel innerhalb des gemeindlichenWahlortes. Entsch.d. V. G. H.s S. 342.
61 Diess. G.O. Art. 176 Abf. IV; pfälz. G.O. Art. 105 Abs. IV. Entsch.d. V.G.H.3 1

S. 342, VII S. 85, 161, XV S. 18.
" Verh. des bes.Aussch.II S. 668, Abg. Dr. Brater; v. Kahr a. a. O. II S. 208. Entsch.

d.V.G.H.“1S. 377,VII S. 166,XV S. 21.
5%Ubereinstimmendv. Kahr a. a. O. II S. 208 und Entsch.d. V.G.H.# XVI S. 157, dagegen

Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 227.
s tu i= d. V. G.H.s X S. 89, XVI S. 160. Vermerk,daß Einsprüchenicht erhobensind,

empfiehlt sich.
68 Tag und Stunde, sowieBeratungsgegenstandmüssenalso öffentlichbekanntgegebenwerden.

Entsch.d.V.G.H.s1 S. 379.
* ."PUbereinstimmendH. v. Wand S. 572. v. Kahr a. a. O. II S. 208. Nachträgliche
Anderungenvon Amts wegensind wederwährendnoch nach derAuslegungsfrist und wederdurchdie
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Einsprüche als begründeterkannt, so ist die Liste den gefaßtenBeschlüssengemäß zu
berichtigenund sodannabzuschließen70.

Die Gemeindebehördenentscheidenin diesenFällen als Verwaltungsgerichteerster
Instanz 71. Den Beteiligten, d. h. jenen, welche den Einspruch erhobenhaben, und
jenen, hinsichtlichderen eine Bericktigung erfolgt ist, sind die Beschlüssezueröffnen 72.
Gegen dieseBeschlüssekann von den Beteiligten binnen drei Tagen, vom Tage nach
der Zustellung des Beschlussesgerechnet, Beschwerdean die vorgesetzteVerwaltungs.
behörde(Kreisregierung oder Bezirksamt) als Verwaltungsgericht erhoben werden78.
Dritte und letzteInstanz ist stets der Verwaltungsgerichtshof". An diesenkann sich
auch die Gemeinde mit Beschwerdewenden, da sie, wenngleichdie Gemeindebehörde
als Verwaltungsgericht geurteilt hat, doch an der Sache rechtlich als Partei be=
teiligt ist 5. Das Wahlverfahren wird durch die erhobenenBeschwerdennicht auf=
gehalten76.

Die abgeschlosseneListe ist unabänderlich77. Personen, welcheerst nach Ablauf
der Einspruchsfrist wahlfähig geworden sind7s oder deren Wahlrecht nach Abschluß
der Liste im Verwaltungsrechtswegeanerkannt worden ist, werden nicht in der Liste
nachgetragen,sondernerhalten ein Zeugnis von der Gemeindebehördeüber ihr Wahl=
recht7°.

Bei denVerhältniswahlen ist für die unmittelbarenWahlen durchdie Gemeinde=
bürgermit der BekanntmachungüberdieAuflegungderWählerlistenzugleichdieAuf=
forderung zur Einreichung von Vorschlagslisten zu verbinden30. Dieselben sind dann
bei Strafe der Ungültigkeit innerhalb der zehntägigenAuflegungsfrist der Wählerlisten
beim Bürgermeister einzureichens1.

Hinsichtlich des Inhaltes der Vorschlagslisten bestehenabsolute und relative
Mußvorschriften,derenNichtbeachtungdie gänzlichebzw. teilweiseUngültigkeitder
Vorschlagslisten zur Folge hat, sowie bloße Soll= und Kannvorschriften,derenMangel
die Gültigkeit nicht weiter berührt.

Da mit der Wahl der =Gemeindebevollmächtigtenbzw.Gemeinderätezugleichdie
Wahl der Ersatzmänner in einem Wahlgange erfolgt, darf die Vorschlagsliste in Ge=
meinden unter 30000 Einwohnern höchstenszweimal, in den übrigen Gemeinden
höchstenseineinhalbmal so viel Namen enthalten, als Gemeindebevollmächtigtebzw. Ge=

Gemeinde=nochdurchdie Aufsichtsbehördeoder den Wahlausschuß zulässig. Entsch.d. V.G. H. I
S. 378, IV S. 15, 19, 34, VII S. 86, X S. 79, 92, XVI S. 8

1%Entsch.d. V.G. Hs. X S. 89.
:1 Vgl. oben § 88 N. 12. Entsch. d. V.G. H.s IV S. 435, VIII S. 174, XII S. 104.

XVI S. 158, XVII S. 78. A. A. Sternau a. a. O. S. 31 ff., demsich Keger, #o a. a. O.
S. 271 Anm. 4, und Menzinger, Bl. f. adm. Pr., Bd. 53 S. 138 anschließen. Die Bestimmungen
für das venwaliungsrechkiich erfahren in Art. 27 ff. des Ges. vom 8. Aug. 1878 find jedochhier
nicht anwendbar,weil sie nur für die Distriktsverwaltungsbehördengelten.

72Selbstverfändlich jedemnur derjenigeBeschluß,der auf seinenEinspruch hin oderin bezug
auf seinePerson gefaßtwordenist.

12Einreichung oder protokollarischeErklärung erfolgt bei derGemeindebehörde,derenBescheid
——** wird. Entsch.d. V.G.H. XIIS. 108. S. jedochkgl.Dekl. v. 15. Juni 1898 (G.V.Bl.

.S.
14Auch wenn dieDistr. V.Beh. 2. Instanz ist. Entsch.d. V.G.H.3 XII S. 105.
75Entsch.d. V.G.H.# XII S. 104. A. A.E. d. V.G.H.# XXVI. S. 286; v. Kahr

l a. #. II, S. 212 N. 24; Sternau a. a. O. S. 35; Reger=Dyroff a. a. O. S. 272
nm.4 u. 7.

16Diesf. G.O. Art. 176 Absf.V; pfälz.G. O. Art. 105 Abs. V; Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 8
Ziff. 33, Art. 9 Abs. I. Re Ei a. a. O. S. 270 ff.

I7 Entsch.d. V.G.H.# IV S. 30,X S. 89. A. A. v. Kahr a. a. O. II S. 213.
z18Wurden sie währenddesLaufes derEinspruchsfristwahlfähig, so könnensienur auf Grund

erhobenenhiswruches nicht von Amts wegen eingetragenwerden. Ist Einspruch nicht erhoben
worden,so können siedas obenerwähnteZeugnis nichterlangen,das Wahlrechtist verloren. Entsch.
d. V.G.H. X S. 77, XVI S. 157.

77Diess. G.O. Art. 176 Abs. VI; pfälz. G.O. Art. 105 Abs. VI. Entsch.d. V.G.H.b3XII
S. 395, l. gedech XS. 9.

3;V.B.3 3.
: W.S.§ 4 11Ziff.1;V.B.3. 4,11.
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meinderäte zu wählen sinds2. Um bestimmtenKandidaten einen Vorrang zu geben,
kann innerhalb dieserGrenze eine sogenannteHäufung vorgenommenwerden, indem die
Namen der betreffendenKandidaten wiederholt, dochhöchstensdreimal aufgeführtwerden
dürfenss. Ist die zulässigeZahl der Namen überschrittenoder ein Name öfter als
dreimal aufgeführt, so sind im ersterenFalle die überschießendenletztenNamen als
nicht geschriebenzu behandeln. Im letzterenFalle wird vor allem die Häufung auf
das zulässigeMaß reduziert und sodann erst die eventuellüberschießendenletztenNamen
gestrichens“.

Ferner müssendie Vorgeschlagenendeutlichbezeichnetund in erkennbarerReihen=
folge aufgeführt sein; insoweit dies nicht geschehenist, sind die Vorschlagslisten eben=
falls ungültig“.

Eine weitere Forderung an den Inhalt der Vorschlagslisten bestehtdarin, daß
dieselbenin Gemeindenunter 10000 Einwohnern35von mindestenszehn, in denübrigen
Gemeinden von mindestenszwanzig in der Wählerliste eingetragenenPersonen zu unter=
zeichnensind r. Ein Mangel in dieser Richtung macht die Vorschlagsliste absolut
ungültigs8.

Endlich sinddenVorschlagslistendie eigenhändigunterschriebenenZustimmungs=
erklärungen der Vorgeschlagenenbeizufügen3. Soweit dieseZustimmungserklärungen
fehlen oder ein und dieselbePerson ihrer Aufnahme in mehrereVorschlagslisten zu=
gestimmthat, haben die Vorschlagslisten keineGeltung. DieseZustimmungserklärungen
vorgeschlagenerKandidaten können nach Einreichung der Vorschlagslisten nicht mehr
beigebrachtwerden70.

Um einzelne sich nahestehendeParteien und Gruppen in den Stand zu setzen,
überschüssigeoderunzulänglicheStimmenzahlenzu sammelnund sichgegenseitigzuzu=
wenden, können sie ihren Vorschlagslisten die übereinstimmendeschriftlicheErklärung
beifügen,daß die Listen miteinander verbundenseien (verbundeneListen). Diese gelten
dann als einzige Vorschlagsliste?.

Schließlich soll noch auf jederVorschlagslisteeinerder Unterzeichnerals Ver=
trauensmann,ein zweiterals dessenStellvertreterbezeichnetwerden.In Ermangelung
dieserBezeichnunggilt der ersteUnterzeichnerals Vertrauensmannund der zweiteals
sein Stellvertreter ?.

Diese Vorschrift ist wichtig für die Ergänzung der Vorschlagslisten,die nur von
dem Vertrauensmann bzw. seinem Stellvertreter und lediglich innerhalb gewisser
Schranken vorgenommenwerden kann. Bis zum sechstenTage vor der Wahl können
fehlendeUnterschriftenmit Ausnahme der nach § 8 W.O. erforderlichenZustimmungs=
erklärungenbeschafft,die undeutlicheBezeichnungder Vorgeschlagenenoder ihrer Reihen=
folge verbessertund die Verbindung der Vorschlagslisten erklärt werdens.

Nach der Einreichung der Vorschlagslisten und Verbindungserklärungensind die=
selbensofort vom Bürgermeister auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Etwaige Mängel find

s2 W.O. § 6 in derFesiung der V. v. 18.Auz.§ 1911; V.Bek. Ziff. 6. Für den Fall der
Einführung der städt. Verfassung vgl. § 6 Abs. II. enn mit den ordentlichen Wahlen eine Er=
gänzungswahl verbunden ist (sieheoben N. 14 ff.), so darf die Vorschlagslistehöchstens2=bzw.
1½mal so viel Namen enthalten,als Kandidaten zu wählen sind, plus dieZahl der zu wählenden
Ergänzungskandidaten.

"5 W.O. § 6 Abs. III. DieseBestimmung soll das „Listenköpfen“unmöglich machen,denn
sonstkönntenbei geschlossenemEinsteheneiner Partei für eine ise die Gegner durchStimmabgabe
für Nachkandidateneiner Liste den Hauptkandiraten um die Wahlbringen.

W.O.&11Ziff. 3: V.Bek.Z. 11.
" W.O. § 7, II: V.Bek.Ziff.7, 11.
36 Uberdie Berechnungvgl. obenN. 2. # W.O. 8 5; V. B. Ziff. 5.
e:W.O.§&11Ziff.2;V.V.Ziff.11. *“W.S. § 8'Abs.I; V.B. Ziff.8.
s0 W.O. § 8 Abs. II, 11 Ziff. 5; V.B. Ziff. 8 u. 11. M. E. v. 11. Nov. 1908 N.29 406.
21 W.O. § 9; VB. Ziff. 9. Die Verbindungserklärungmuß entwedervor denUnterschriften

derUnterzeichner stehen,oder dieselbemuß von den einzelnen Unterzeichnerneigenhändigunter=
schriebensein.

2 W.O. " 10 Abs. I; V.Bek. Ziff. 10.
W.O.8 10Abs.II, IiI; V.Bek.Ziff.10.
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denVertrauensmännernschriftlichgegenZustellungsnachweisodermündlichzuProtokoll
unter genauerBezeichnungder Beanstandungensowieder Möglichkeitund Frist ihrer
Beseitigungmitzuteilen�.

SämtlichegültigenVorschlagslistenundVerbindungserklärungensindvomBürger=
meister gleichzeitigund spätestensam vierten Tage vor dem Wahltage in ortsüblicher
Weise öffentlichbekanntzugeben,wobeidieBedeutungderVorschlagslistenundeventuell
der Listenverbindungentsprechendzu erläutern ist.

EntsprechendeGrundsätzehinsichtlichder Vorschlagslisten gelten für die Wahlen
der bürgerlichenMagistratsräteund dernichtberufsmäßigenAdjunktenmit ihrenErsatz=
männern. Den verändertenUmständenentsprechendist die Aufforderung zur Einreichung
von Vorschlagslistenmit der Ladung der Gemeindebevollmächtigtenbzw. der Gemeinde=
räte zur Wahlversammlung zu verbinden?. Die Vorschlagslisten, deren jede von
mindestens drei Gemeindebevollmächtigtenbzw. Gemeinderätenunterzeichnetsein muß,
sind dem Wahlkommissär spätestensbei Beginn der Wahl von einem der Unterzeichner
persönlich zu übergeben7. Als Höchstzahlder in einer VorschlagslistezulässigenNamen
gilt für alle Gemeindendas Doppelte der zu besetzendenStellen ?s. Die Stelle eines
Vertrauensmannes vertritt lediglich der Ubergeber,wie auch nachträglicheErgänzungen
der Vorschlagslistenur insoweit zulässig sind, als sie denLauf des Wahlgeschäftesnicht
aufhalten0. Die Veröffentlichungder VorschlagslistengeschiehtdurchmündlicheBekannt=
gLabean die anwesendenWähler und durchAuflegenderselbenim Wahlraumezur
Einsichtder Wähler.

Die Bestimmungenüber dasWahlgeschäftselbstund dessenweitereVorbereitung
sind folgende:

Bei Wahlen rechtskundigerMagistratsmitglieder (Bürgermeister und Räte) bzw.
berufsmäßiger besoldeterGemeinderatsmitgliederhat der Magistrat bzw. der Gemeinde=
rat eine öffentlicheAusschreibung zur Bewerbung zu erlassen. Die Gemeindebevoll=
mächtigtenkönnenjedochim einzelnenFalle beschließen,daß hiervon Umgangzu nehmen
sei. Hateine Ausschreibung stattgefunden,so find die eingekommenenBewerbungen
samt denNachweisen über das Vorhandensein der Vorbedingungen der Wählbarkeit
den Gemeindebevollmächtigtenmindestensdrei Tage vor der Wahl mitzuteilen100.

Im übrigenobliegt die Vorbereitungder Wahlhandlungund die Leitungder=
selbeneinemWahlkommissär161.DessenErnennung erfolgt durchdas vorgesetzteBezirks=
amt 102, in unmittelbaren Städten für Bürgermeisterwahlen durch die Kreisregierung,
für die sonstigenWahlen durch den Bürgermeister,wenn dieser nicht selbstdie Leitung
übernimmt108. Die etwaigen Taggelder und Reisekostender Kommissärebestreitetdie
Staatskasse10“.

Der Wahlkommissär hat alle Vorbereitungen zu treffen, damit die Wahlen un=
aufgehaltenzur rechtenZeit stattfindenkönnen.Die Gemeindeverwaltungenhabenihm
hierbeiauf Verlangenungesäumtdie notwendigeMitwirkung zu leisten. Sie sind ins=

* W.O. " 12; V.Bek. Ziff. 12. ·
«W.O.13;V.Bel.3iff.ls.WederdieErössnungdesPrüsungsergebnissesnochdie

öffentlicheBekanntgabeder Vorschlagslistenund Verbindungserklärungenhat die Bedeutungeiner
instanziellenFeststellung.DerWalausschuß ist daher nichtgebunden,eineveröffentlichteVorschlags=
liste oderVerbindungserklärungebenwegen ihrer Veröffentlichungals gültig zu erachten,dagegen
kommt eine nicht veröffentlichteVorschlagslisteoderVerbindungserklärung für das weitere Wahl=
verfahren überhauptnicht in Betracht.

26W.O. § 34 Abs. 1; § 36 i. d. F. v. 18. Aug. 1911.
*! W.O. § 34 Abs. II, III; § 36 i. d. ö5v. 18. Aug. 1911.
»s W.O. § 34 Abs. VI; § 36 in der Fassung d. V. v. 18. Aug. 1911.
?mW.DO.§ 34 Abs. IV; 5 36 i. d. . v. 18. Aug. 1911.
100Diess. G.O. Art. 177; pfälz. G.O. Art. 105a in der Fassung v. 17. Juni 1896.
10%1Art. 179 Abs. I der diesf., 107 Abs. I der pfälz. G.O. betonendiePflicht „rücksichtsloser

Unbefangenheit.
148Die Beamten desBezirksamts könnenund sollenWahlkommissäresein. Aber auch andere

Personen könnenernannt werden. M.E. v. 12. Okt. 1869 Ziff. 2, v. 10. Okt. 1875(Weber VIII
S. 390, XI S. 60).

40 Diesf. G.O. Art. 178 Abs. I—III: pfälz. G.O. Art. 106 Abf. I, II.
104Diess. G.O. Art. 188 Abs. II; pfälz. G.O. Art. 114 Abs. II.
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besondereverpflichtet,einegeeigneteRäumlichkeit für die Wahl, das erforderlicheDienst⸗
personal und eine genügendeZahl von Formularen für die Protokolle, Stimmlisten,
Wahlzettelund Bekanntmachungenauf ihreKosten105bereitzustellen.

Vor jeder Wahl 10%läßt der Wahlkommissär107rechtzeitig108Ort und Zeit der=
selben und die Zahl der zu Wählenden in der Gemeinde öffentlich bekanntmachen.
Nach diesrheinischemRecht hat sichdie Bekanntmachungauf die Bezeichnungder zu
besetzendenStellen und, sofern es sich nicht um die vollständigeErneuerung eines
Kollegiumshandelt 10%,auch auf die Namen derjenigenzu erstrecken,welcheaus den
zu besetzendenGemeindeämternaustreten110.

Eine persönlicheLadung1½11der Wähler ist nur für jeneWahlen vorgeschrieben,
welchedurch die Gemeindebevollmächtigtenoder die Gemeinderätegeschehen#12.

Als Leiter des Wahlgeschäfteshat der Kommissärfür dieAufrechterhaltungder
Ordnung im Wahlraume zusorgen 116. Ein Recht, unmittelbarenZwang anzuwenden,
hat der Wahlkommissärnicht 14.

Dem Wahlkommissärstehtein Ausschußvon fünfMitgliedern115 zur Seite, den
die Wähler amWahltage 116aus ihrer Mitte ernennen 1168.Derselbe bestehtnur
für das Wahlgeschäft und die Dauer der Wahlhandlung1152. Für die Wahlen durch
die Kollegien, Gemeindebevollmächtigtender Städte und Gemeinderäte der Pfalz ist
stets ein eigenerAusschuß zu wählen. Ein Schreiber kann beigezogenwerden, der jedoch
dadurch nicht Mitglied des Ausschusseswird 120.

Aufgabe des Ausschussesist 121
1. die Unterstützungdes Wahlkommissärs;
2. die Entscheidungüber Anstände, welchesichbei der Wahlhandlung ergeben12;
3. die Prüfung der gemeindlichenZeugnisseüber den nachträglichenErwerb des

Wahlrechtes;

105Diesf. G.O. Art. 188,bfal. G.O. Art. 114 Abs. I. Die Wahlen find für jedeGemeinde
gesondertvorzunehmen. Die Wahlhandlungen sind Pbühreufrei.

108Und für jedeWahlhandlung. GEnicch.d. V.G.H.#XIII S. 129.
107Für Abteilungswahlen (vgl. unten N.128)der Wahlkommissärdes Stimmbezirks. Bgl.

Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 127ff.
108Entsch.d. V.G. H.s 1 S. 234, IV S. 44, X S. 94, XIII S. 128.
109Bl. f. adm. PraxisXX S. 180.
110Diess. G.O. Art.181, pfälz. G. O. Art. 100. Wand S. 581f. Entsch.d. V.G.H.3 IV.

S. 27, X S. 94.
ure 7 Das Erscheinenund Wählen kann in keinerWeise erzwungenwerden. Entsch.d. V. G.H.»

112Diess. G. O. Art. 195 Abs. L, Efäll G.O. Art. 120 Abs. II. Entsch, d. V.G.H.S IV.
S. 28, X S. 94. 11 Diess.G. O. Art. 179 Abs. I, pfälz. G.O. Art.107 Abs. I.

Bedarf es derEntfernung von Ordnungsstörern,so hat dies durchVermittlung derOrts=
polizeibehördezu geschehen.Diesf. G.O. Art. 181 Abs. I, pf. G.O. Art. 109 Abs. I. Ausf.G. z.
R.Str. P.O. Art. 7, 112. Dieser Zwangsanwendung unterliegenauch die Wahlberechtigten. Vgl.
v. Kahr a. a. O. II S. 226 N. 2 Art. 179.

i½ In der Pfalz bestehtder Ausschußaus drei Mitgliedern, wenn die Zahl der bei der be=
treffenden Wahl Stimmberechtigten nicht mehr als 16 beträgt. Pfälz. G.O. Art. 106 Abs. III.

ué Vor Beginn der Wahl.Doch werdensie, wenn ein AusschußmitgliedwährendderWahl
inWegfall kommt,ein neuesMitglied zuernennen haben. Wand S. 577.

Bl. f. adm. Praxis XX S. 187. Entsch. d. V.G. .#sXVI S. 317. Die gesetzwidrige
Zusammensehungist ein Nichtigkeitsgrund. Entsch.d. V.G.H.3s IV S. 42.

118„In welcherForm letztereszugescheden habe, ist im Ges. nicht besondersvorgesehen,
sondern die Entscheidung hierüber ausschließlich den Wählern anheimgegeben. Es wird demnachjede

Form der Ernennung genügen. bezüglich deren Gewißheit besteht, daß dieselbe die Zustimmung der
ehrheit der anwesenden Wählererlangt hat.“ Entsch.d. V.G.H.s IV S. 40.

119Vgl. Entsch,d. V.G.H.3 IV S. 51.
120Diess. G.O. Art. 178 Art IV, V, pfälz. G.O. Art. 106 Abs. III, IV.
121Vgl. insbes.Entsch,d. V.G.H.# XII S. 144.
13 Vgl. hierzu das oben beiN. 48 ff. über dieBedeutungderWählerlisteals „Grundlage der

Wahl“ Gesagte.Wird dieWahlberechtigungeinzelnerPersonen,die unter Vorlage einesZeugnisses
(sieheN. 79) zur Gemeindewahlzugelassenwerdenwollen, mit derBegründung beanstandet,daß die
Bürgerrechtsverleihungsbeschlüsseunwirksam seien,so ist der Wahlausschußbesugt, bei der Ent⸗
scheidungüber das Wahlstimmrecht## er Personen die hae der Gültigkeit derbetr. Gemeinde=
verwaltungsbeschlüssezu würdigen. Entsch.d. V.G.H. II S. 11.
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4. die Beschlußfassungüber die Gültigkeit der abgegebenenStimmen;
5. die Feststellungdes Wahlergebnisses158;
6. die Entscheidungüber Wahlablehnungen nach diesseitigemGemeinderechte1“.
Ein Urteil über die Rechtmäßigkeit und den Bestand der Wahl hat der Wahl=

ausschuß bei den Magistratswahlen nicht zu fällen. Die Wahlprüfung ist nicht seine
Sache. Wohl aber hat er, wenn ein nicht Wählbarer aus der Wahl hervorgegangen
ist, die Ergebnislosigkeitder Wahl festzustellen.Die Nichtigerklärungbleibt auch in
diesemFalle der Aufsichtsbehördevorbehalten15. Dagegen obliegt demWahlausschusse
bei denVerhältniswahlendiePrüfung derWählbarkeitund derZulässigkeitdesAmts=
eintrittes 125a.

Die fortwährendeAnwesenheitaller Ausschußmitgliederwährendder Wahlhandlung
ist nicht notwendig. Dagegen kann eine Beschlußfassungdes Ausschussesnur bei An=
wesenheitaller Mitglieder erfolgen, da das Gesetznicht sagt, daß eine geringereZahl
zur Beschlußfähigkeitgenügt1286.Der Wahlausschuß faßt seineBeschlüssemit Stimmen=
mehrheit. Der Wahlkommissärhat beiStimmengleichheitdenStichentscheid,sonstaber
kein Stimmrecht. Soweit BeschwerdengegendieseBeschlüssestatthaft sind, haben die=
selbenkeineaufschiebendeWirkung127.

Die Wahlhandlung findet regelmäßig für die ganze Gemeinde einheitlich statt.
Die Bildung vonWahlbezirkenist für dieVornahmevonVerhältniswahlenunzulässig188,
was jedochdie Bildung von kleinerenAbstimmungsbezirkenin den diesrheinischenGe=
meinden mit Städteverfassungund in den Gemeindender Pfalz (sog.Abteilungswahlen)
nichtausschließt.Letztereswird sichfür dieVerhältniswahlenbesondersdort empfehlen,
wo eine größere Zahl von Stellen zu besetzenist und daher die Stimmenzählung sich
schwierigergestaltet12°.

Die Wahlhandlung ist für die Beteiligten150 öffentlich181. Mündliche Erörte=
rungen unter den Wählern sind während der Wahlhandlung im Wahlraume nicht
zulässig1s8.

Ülber die Wahlhandlung ist Protokoll, über die Stimmabgabe Verzeichnis, über
das AbstimmungsergebnisListe und Gegenlistezu führen188. Dieselben sind öffentliche
Urkunden, deren Einträge bis zum Beweise des Gegenteiles als wahr gelten½“.

133Vgl. zum Vorstehendendiess.G.O. Art. 180 Abs. 1Imit 176 Abs. VI, 182, Abs. II, 183.
Abs. I, III, 184 Abs. II; pfälz. G.O. Art. 108 Abs. I mit 105 Abs. VI, 110 Abs. II, 111 Abf. I,
III, 116 Abs. IV.

14 Wo ein Beschlußdes Wahlausschusseserforderlichist, kann er durcheine Verfügung des
Wahlkommissärsnicht ersetztwerden. Enisch. d. V.G.H.S XII S. 144.

135So richtig v. Kahr a. a. O. II S. 241ff. und Th. Pfülf in Bl. f. adm. Pr. Bd. 50
S. 156. Vagl.Entsch.d. V.G.H.3 IV S. 50, XV S. 81, anders X S. 4.

135a S. unten N. 150.
125So vollkommenrichtig A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 308 Anm. A.M.

sind die Erörterungen ebendaS. 307f. u. Wand S. 577f. Für die von Wand behaupteteAn=
wendbarkeitdes § 42 derR.Z.Pr.O. fehlt jedergesetzlicheAnhalt. Vgl. hierher auchM. Sternau,
Die Gemeinde=undKirchenverwaltungzwahlen. S. 55 f.

17 Diess. G.O. Art. 180 Abs. I, II, pfälz. G. O. Art. 108 Abs. I, II.
128W.G. Art. 3 Abs. II, Wahl V.O. v. 18. Aug. 1908 § 2. Art. 189 Abs. II, 200 Abs. II

der diesf.Gem.O., wo nur für Städte praktischeineWahl pach Bezirken für zulässigerklärt ist, ist
damit gegenstandslosgeworden. Uber eine Ergänzungswahl für eine Stelle, die nicht mit einer
allgemeinenWahl zusammenfällt, s. für die UbergangszeitBl. f. adm. Pr. Bd. 61 S. 191.

129 Dagegen ist eine Trennung des Wahlausschusses in mehrere Abteilungen unzulässig.
Entsch. d. V. 5 XVI S. 292. Diess. G.O. Art. 189 Abs. III; pfälz. G.O. Art. 115a in der

Fassung. des Ges. v. 17. Juni 1896. ·
«0D.h.fürdie1enigen,diezurpersöiilichenTeilnahineander Wahlhandlung berechtigtsind.

Demnach haben Frauen kein Recht, zu erscheinen. Vgl. auch Bl. f. adm. Praxis XXVI S.313.
181Verh. d. bes.Aussch. II S. 594. Diess. G.O. Art. 189 Abs. III. Entsch.d. V. G.H.s

XXII S. 32.
133Diess. G.O. Art. 179 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 107 Abs. II.
iss Nähere Vorschriften über die Art der Führung in Art. 183 Abs. I, II, 182 Abs. V der

diesf., 111 Abs. I, II, 110 Abs. V der pfälz. G. O. M. Sternau, Die Gemeinde=u. Kirchen=
verwaltungswahlen S. 77 f. ·

134Vgl.oben§57nachN.7d
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Im Falle einer Unterbrechungder Wahlhandlungi85 sind die Wahlakten in
Gegenwart des Wahlausschusseszu versiegelnund ebensovor Fortsetzungdes Geschäftes
wieder zu entsiegeln86.

Die Wählerliste bildet die urkundlicheGrundlage der Wahl in dem oben dar=
gelegtenSinn 137. Sie muß am Wahltage in einem Raume, der durch vorgängige
Bekanntmachungbezeichnetist, für die Wähler einzusehensein188. Die Wählerlisten
müssenfernerdemWahlausschussezur Verfügungstehen15°.

Bei allen Wahlen, welchedurch die Gemeindebürger, sowie bei jenen, welche
durch die Gemeinderäte in der Pfalz vorgenommenwerden, hat der Wahlkommissär
vor Beginn der AbstimmungeineFrist hierfür festzustellenund öffentlichbekanntzu
geben140.

Die Abstimmung ist geheim141und geschiehtdurchWahlzettel von weißemPapier
und gleicher Größe, welchemit dem Gemeindesiegelabgestempeltsind1¼2.Die Wahl=
zettel werden vor dem Wahltage zur Ausfüllung an die Wähler verteilt 113. Nur die
amtlich ausgegebenenZettel sindgültig 1“. Die Zettel dürfen mit keinem äußeren
Zeichenversehensein1/t5.Die WahlzettelmüssendenGewähltendeutlich1"4bezeichnen.
Sie sind ungültig (nichtig), wenn sie nicht abgestempeltsind, wenn sie keinenoder in=
soweit sie keinen lesbaren Namen enthalten, ferner insoweit die Person oder Reihen=
folgeeinesGewähltennicht unzweifelhaftzu erkennenist. Die Wahlzettelsollensoviel
Namen enthalten, als Personen zu wählen sind147. Sie sind jedochgültig, wenn sie
wenigerNamen enthalten. Sind zu viel Namen verzeichnet,so werden, von dem zuletzt
aufgeführtenNamen beginnend, nach rückwärts so viel Namen als nicht geschrieben
behandelt,bis nur mehr die zu wählende Zahl von Personen übrigbleibt118. Nichtig
sind auchdiemehreren,etwavomselbenWählerabgegebenenWahlzettel45, desgleichen
Stimmzettel,welchezweifellosdieUnterschriftdesWählers tragen. Bei denVerhältnis=

135Vgl. Verh. d. bes.Aussch.II S. 668. (An Sonn= und Feiertagen soll dieWahlhandlung
in der Regel ruhen.)

156Diesf. G.O. Art. 180 Abs. III, pfälz. G.O. Art. 108 Abs. III. Entsch.d. V.G.H.# VI
83. 1 Dgl. obenN. 58f.

e h Diess. G.O. Art. 176 Abs. VII, pfälz. G.O. Art. 105 Abs. VII. Entsch. d. V. G.H.«

189Diess. G. O. Art. 176 Abs. VI, 182 Abs. II, V; pfälz. G. O. Art. 105 Abs. VI, 110
Abs. II, V. Entsch.d. V.G. H.sX S. 172.

14 Diesf. G.O. Art. 184 Abs. J; pfälz. G. O. Art. 116 Abs. I, 120 Abs. I. Das Wort zu=
vor“ist nur in der letztangeführtenStelle enthalten;es fehlt in den beidenandern Artikeln, trotz=
dem es in Art. 177 des Regierungsentw.stand. Dies rührt daher,daß das Wort bei Umgestaltung
des Art. dem Berichterstatterdes Aussch. d. K. d Abg. in der Feder gebliebenoder von ihm für
überflüssigerachtetworden ist. Bekanntgabevor Beginn der Abstimmung ist nachder Absicht des
Ges.sowohlerforderlichals genügend.S. hierzuEntsch.d. V.G. S# S. 231, IV S. 3, XIII S. 130.
BG.h 1. benseleen Sinne wic bei den Landtagswahlen. Vgl. oben§ 57 N. 79. Entsch.d.

148Diesf. G.O. Art. 182, pfälz. G.O. Act. 110. In der Fassung des Gesetzesv. 17. Juni
1896. Kahr a. a. O. II S. 235ff.

148Die Verteilung hat durchden Wahlkommissäroder nach dessenAuftrage im Wahlraume
selbst (oll. diesf. G.O. Art. 189 Abs. III) zu geschehen.

174Entsch,d. V.G. H. IV S. 35, A. Luthardt, Bl. f. adm.Praxis, XXVI S. 310 Anm.
Vagl. auchebendaXX S. 181.

145Val. oben § 57 N. 87.
1/6Vgl. hierher oben § 57 N. 94, 95, Entsch. d. V.G.HS.#VII S. 8, X S. 122, XVI

S. 208, XXVII S. 59, k. Deklaration v. 17. Juni 1896 (G.V.Bl. S. 295). ÜberZweifel entscheidet
der Wahlausschuß. Korrekturendarf er nicht vornehmen.Entsch.d. V.G.=U#VI S. 58f., 130, VII
S. 10,XVI S. 210. Es ist selbstverständlich,daß, wenndie BezeichnungdesGewähltenklar ist, nicht
Keiter gefragt werdendarf, ob die Absicht desWählers auf dieWahl desBezeichnetengerichtetwar.

ber einen fast unglaublichenFall entgegengesetzterSachbehandlungEntsch.d. BV.G.H.SVI S. 121.
1“1Auch bei der Verhältniswahl sind dieNamen der zu Wählendenauf dem Wahlzettelauf=

zuführen. Die bloße Verweisungauf die Liste genügtnicht.
1“8Das Ges. sagt: „so sind zur Herstellungder vorgeschriebenenZahl die zuletztbezeichneten

Namen außer Ansatzzu lassen“".Hieraus folgt, daß derAbstrich ohneRücksichtdarauf zu geschehen
hat, ob die übrig bleibenden Personen wählbar sind oder nicht.

14 Diesf. G.O. Art. 182 Abs. VII, IX, pfälz. G.O. Art. 110 Abs. VII, IX. Vgl. W.O.
v. 18. Aug. 1908 § 16 und Vollz. Bekm. v. 19. Aug. 1908zur W.O. Ziff. 16.
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wahlen sinddie auf einenNichtwählbarenfallendenStimmen,sofernsienur nachdem
Vorhergesagten gültig sind, zwar im Verfahren der Verteilung der Stellen auf die
Liften zu zählen, im Verfahren der Zuweisung der Stellen an die einzelnenKandidaten
dagegen werden sie als ungültig behandeltund sind die nichtwählbarenKandidaten zu
übergehen½6.

Bei denübrigenWahlen sindWahlzettelohneweiteresungültig, soweitsieauf
Namen von nicht Wählbarenlauten 151.

Für die Stimmzettel bei den Verhältniswahlen gilt außerdemnoch folgendes:
Bei der Ausfüllung des Wahlzettels sind die Wähler nicht an die Listenvorschläge
Lebunden, es stehtvielmehr jedem frei, ganzbeliebigdavon abzuweichenund die Namen
verschiedenerListen oder sogar von Personen, die auf keiner Liste stehen, auf seinem
Stimmzettel zu benennen(System der freien Listen)152. Die Höchstzahl der in den
Stimmzettel aufnehmbarenNamen richtet sichnachder für die Vorschlagslistenzulässigen
Höchstzahl, ebensoist für die Stimmzettel die Stimmenhäufung bis zur dreifachenBe=
nennungzulässig 153. Dementsprechendsind auch die Stimmzettel insoweitungültig, als
sie nach Erschöpfung der zulässigenZahl von Namen noch weitere Namen enthalten
oder soweit ein Name öfter als dreimal aufgeführtist 157. Für die Stimmenreduktion
gelten dabei dieselbenGrundsätzewie bei den Vorschlagslisten155.

Von der formellen Ungültigkeit des Wahlzettels ist die Ungültigkeit der Ab=

150G.W.G. Art. 2 Ziff. 4 lit. a ordnet für die Stellenverteilung an, daß die Stellen auf
die Listen nach demVerhältnis der auf sie (die Listen und Wilden) gefallenen“ Stimmen zu ver=
teilen sind, und daß dabei die Gesamtzahlder „gültigen" Stimmen in Betracht kommt. Daß nur
die hültigen Stimmen zu zählen sind, ist auch in §§ 17, 19, der W.O. v. 18. Aug. 1908 § 17
Abs. I, IV ausbrhdlich gesagt. Vgl. auchVollh Beim. Ziff. 17 Abs. II. Die letztereVorschrift
lautet: „Die Wählbarkeit ist bei der Stimmenzäh ung (& 17) nicht zu prüfen. Sie kommt erst bei
der Stellenverteilung (5W22, 25, 27) in Betracht. Essind daherauch die Stimmen mitzuzählen,
die auf anscheinendoder zweifellos nicht wählbarePersonen lauten. Das1eich= gilt von Stimmen,
die auf verstorbene Personen lauten sollen.“ Über die Ungültigkeit der Vorschlagslistenbestimmt
ausschließend§ 11 der W.O. Die Ungültigkeit der Vorschlagslisteübt auf die Gültigkeit der auf
ListenkandidatenlautendenWahlzettel keinenEinfluß. · · ·

UberdieStellenzuiveisungandieeinelnenKandidatenbestinimendie§§22ss.derW.O.
In §§ 22, 25, 27 ist ausdrücklichgesagt, daß eine Zuweisung nur an wählbare Kandidaten statt=
finde, die nicht wählbaren also zu übergehen find. Damit steht für die Verhältniswahlen außer
Zweifel, daß demWahlausschuß diePräfan der Wählbarkeit obliegt, und daß die auf nichtwähl=
bare Kandidaten fallendenWahlzettel hinsichtlichihrer Hauptwirkung, der Stellenzuweisung, un=
gültig sind. Vgl. O. Meifer in Bl. f. adm. Pr. Bd. 61 S. 94 ff., insbes.S. 116ff.

151Für diesevon v. Seydel schonin den früheren Austagen (2. Aufl. Bd. 2 S. 112)dargelegte
Ansicht habensichauchLindner- v. Hauck, Erl. 1 bayer.G.O. N. 421f. Art. 182 N. 9 (3.Aufl.)
und Sternau, Die Gemeinde= und Kirchenverwa zungwahlen in der 1. Aufl. 1887, 58 N. 4A,
S. 81 N. 10a u. b zu Art. 182 ausgesprochen.A. M.Kahr a. a. O. II S. Ai N. 16 zu
Art. 182. Für v. Seydels Ansicht vgl. V.G.H. Bd. 10 S. 1, dagegen die bei Kahr a. a. O.
S. 243 zitierten Entscheidungen. Für v. Kahrs Ansicht ha sich teilweise auch Sternau in der
2. Aufl. der angeführtenSchrift (1899) bei Art. 183 Abs. III N. 10 und Art. 184N. 13 aus=
esprochen. Vgl. auch O. Meiser in Bl. f. adm. Pr. Bd. 61 S. 94 ff. Richtig ist, daß G.O. in
rt. 182 (110)dieNichtwählbarkeitunter denUngültigkeitsgründenderWahlezettelnichtausdrücklich

##annt, ist. Sie folgt aber aus demMangel der Wählbar eit von selbst. Aus Art. 196 Abs. III,
V, worauf v. Kahr sichhauptsächlichstützt,ist nichts hinsichtlichderGültigkeit derStimmzettel zu

felzern, denn hier ist nur von der Behandlung nichtigerWahlen und den Folgen der Nichtig=
erklärung (Neuwahl) die Rede. Die Absicht, Minderheitswahlen hintanzuhalten, ist im Gesetznicht
um Ausdruck çelangt. Es ist Sache der Mehrheiten, sie durch die Wahl Wählbarer zu verhüten.

enn in anderenGesetzendieUngültigkeit der auf Nichtwählbare lautendenWahlzettel ausdrücklich
ausgesprochen ist, wie im L.T.W.G. v. 9. April 1906 Art. 21 3. 7, desgl. in den früheren L.T.=

W. G., in der G. W.O. v. 5. Aug. 1818Art. 54 Abs. II 3. 8, demWahlRegl. f. d.R.T. v. 28.Mai
1870 § 19 3. 4, so kommt eben hier das allgemeine Prinzip deutlicher zumAusdruck als in den
b. G O. Die Wahlordnung zum neuenG.W.“.# hat diesenMangel derG.O. deutlichgenuggehoben.
Beachtenswertist besonders,daß die W.O. in § 16 Abs. II hinschlth, der Ungültigkeit der Wahl=
Ktel ausdrücklichauf Art. 182 (110) Abs. VII, IX der G.O. verweist und in der gleichzeitigen
ollz. Bekm. die Nichtzählung der auf Nichtwählbare lautendenStimmen bei der Stellenzuweisung

ausdrücklichangeordnetist.
152W.G. Art. 3 Abs. II, W.G. § 14 V.Bek. Ziff. 14.
1 W.G. Art. 3 Abs. II, W.O. § 15 in d. Fassungv. 18. August 1911, V.Bek. Ziff. 15.
½“W. G. Art. 3 Abs. II. W.O. § 16 V.Bek. Ziff. 16.
155Siehe oben bei N. 84.
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stimmungzu unterscheiden.Ungültig ist die Abstimmungeinesnicht Wahlberechtigten.
Ferner hat die Abgabe mehrererWahlzettel durch denselbenWähler, von den Fällen
der zulässigenStellvertretungabgesehen166,die Ungültigkeitsämtlichervon ihm ab=
gegebenenWahlzettel zur Folge.

Die Abstimmungvollzieht sich in nachstehenderWeise. Der Wähler 157hat seinen
Wahlzettelunter AngabeseinesNamensund, wo nötig, seinerWohnungdemWahl=
kommissärzu überreichen. Der Wahlkommissär darf den Zettel erst annehmen,wenn
der Name des Wählers in der Liste aufgefundenoder seineWahlberechtigungauf Grund
gemeindlichenZeugnisses18 vom Wahlausschusseausdrücklich anerkannt ist. Etwaige
Zweifel über die Wahlberechtigungentscheidetder Ausschuß. Der Wahlzettel muß so
zusammengelegtsein, daß die darauf verzeichnetenNamen verdecktsind. Wahlzettel,
welchehiergegenoder gegensonstigeFormvorschriftenverstoßen,hat der Wahlkommissär
zurückzuweisen.Das gleiche hat bei gesetzwidrigerAbgabe mehrerer Wahlzettel durch
denselbenWähler zugeschehen.Auch hier entscheidetüberAnständederAusschuß.Die
zur Annahme geeignetenZettel werdenvom Wahlkommissär in ein bereitstehendesGefäß
gelegt und dürfen erst nachSchluß der Abstimmungeröffnetwerden. Die Stimmabgabe
wird in der Wählerliste und einem besonderenVerzeichnissevermerkt159.

Die VorschriftenüberdieBeteiligung150,die zu einergültigenWahl erforderlich
ist, sind verschieden,je nachdemdie Wahlen unmittelbar durch die Gemeindebürger
vorzunehmensindodernicht. In letzterenFällen ist es die gesetzlicheRegel, daß zur
gültigen Wahl die Abstimmung von mindestens zwei Dritteln der Wahlberechtigten
erforderlich ist.

DieseRegel ist eine ausnahmslosefür die Wahlen durch die Gemeindebevoll=
mächtigtenin denGemeindenmit Stadtverfassung161. Die Beteiligungder erforder=
lichenWählerzahlist nötigenfallsim Disziplinarwegezuerzielen 1.

Bei den Wahlen durch die vereinigten Gemeindeausschüssein Bürgermeistereien
diesseitsdesRheineskönnen,wenndieWahl zweimaldurchNichterscheinendererforder=
lichenWählerzahl vereitelt wurde, bei der dritten Wahl die ErschienenenohneRücksicht
auf ihre Zahl einegültigeWahl vornehmen165.

Bei Wahlen durchGemeinderäteodervereinigteGemeinderätederPfalz hat der
Wahlkommissär,wenn mit Ablauf der Abstimmungsfristnicht die erforderlicheZahl von
Wählern gestimmt hat, eine weitere Frist zur Stimmabgabe festzusetzenund die nicht
Erschienenenschriftlich vorladen zu lassen. Bleibt dieseLadung erfolglos, so ist die
Abstimmungzu schließenund die Wahl ohneRücksichtauf die Zahl der abgegebenen
Stimmengültig 164.

Für die Wahlen, welcheunmittelbar von den Gemeindebürgernvorzunehmensind,
ist folgendesvorgeschrieben.Die Wahlhandlungist zu schließen,wenn mit Ablauf der
Abstimmungsfrist165 mehr als die Hälfte der Wahlberechtigtenabgestimmthat166. Im

166Vgl. oben § 113 N. 21 ff.
157„Persönlich". Eine Ausnahme findet bei Stellvertretung nachArt. 182 Abs. IX derdiess.

G.O. statt. Vgl. vor. N. 158Vgl. oben N. 137.
159S. das Nähere in Art. 182, bzw. 110 Abs. V mit 183, bzw. 111 Abs. II.
146Beteiligung ist Abgabe einesStimmzettels,Feichviel ob gültig oder ungültig, beschrieben

oder unbeschrieben.M.E. vom 23. März 1876Nr. 2230.
161 Diess.G.O. Art. 195 Absf.II.

162 Diess. G.O. Art. 165. Vgl. oben § 113 N. 23. Dem Wahlkommissär kommt ein
Diseiplinarstrafrecht nicht zu, da jede gesetzlicheGrundlage hierfür fehlt. Der Bürgermeister als
Wahlkommissär kann den Art. 99 Abs. 11der diesf. G.O. nicht zu Hilfe nehmen. Denner ist
zwar, weil Bürgermeister,Wahlkommissär,aber er ist als Wahlkommissärnicht Bürgermeister. Vgl.
denFall. Entsch.d.V.G.H.sIII S. 325.

168Diesf. G.O. Art. 198 Abs. III.
164Pfälz. G.O. Art. 120 Abs. I, II, 123 Abs. II.
165Das Ges. sagt „innerhalb der . .. Frist“, während der Entw. Art. 177 mit Ablauf

der . .. Frist“ hatte. Letzteresist autschiedendie Meinung des Ges. Die jetdigemißverständliche
Fassung (vgl. Bl. f. adm. Praxis XXVI S. 312) rührt vom Berichterstatter desbef. Aussch. her.
S. auchEntsch.d. V.G.H.# X S. 70.

166Hierbei werdennur die abgegebenenund angenommenenStimmzettel gerechnet,nicht die
Zahl der erschienenenWähler.
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entgegengesetztenFalle hat der Wahlkommissär eine weitere Frist zur Stimmabgabe167
festzusetzenund öffentlich bekanntzu machen1698.Nach Ablauf dieser zweitenFrist wird
die Wahlhandlung ohneRücksichtauf die Zahl der abgegebenenStimmen geschlossen.

Der Schluß der Abstimmung ist vom Wahlkommissär auszusprechen.Der Wahl=
kommissär muß jedoch bei den unmittelbaren Wahlen und bei den Wahlen durch die
Gemeinderäte vor jedem Schlussedie etwa anwesendenWähler, welchenoch nicht ab=
gestimmt haben, unter Gewährung einer kurzenFrist hierzu auffordern166. Nach aus=
gesprochenemSchlusse ist niemand mehr zur Abgabe einesWahlzettels zuzulassen170.

An die Abstimmung reiht sichdie Ermittlung des Wahlergebnisses171, ein Ver=
fahren, bei dem der Unterschied zwischenMehrheits= und Verhältniswahl besonders
deutlichzutagetritt. Vor allemwerdendieWahlzettelvomWahlkommissärodereinem
Ausschußmitgliede unter Angabe der Nummer öffentlich verlesen und die Gültigkeit
derselben nach Form und Inhalt durch den Ausschußgeprüft 178. Die gültigen Ab=
stimmungen sind in die beiden Stimmlisten einzutragen.

Bei den Mehrheitswahlen werden sodann die einzelnengültigen Stimmen für
jeden Kandidaten gesondertzusammengezählt,und es entscheidetbei denBürgermeister=
wahlen sowie bei den Wahlen der Magistratsräteund der pfälzischenAdjunktendie
absolute Stimmenmehrheit173, während bei allen übrigen Gemeindewahlendie relative
Mehrheit genügt 17“.

Wo dieWahl auf eineMehrheit vonStellen gleichzeitigsichbezieht,bemißtsich
bei den Mehrheitswahlen die Reihenfolge derjenigen, die in derselbenWahl oder in
demselbenWahlgange gewählt sind, nachder Zahl der erhaltenenStimmen 175. Werden
mehrerePersonenmit gleicherStimmenzahlgewählt, so richtet sichdie Reihenfolge
unter ihnen nach demLebensalter, wenn die vorschriftsmäßigeZahl durch den Eintritt
aller nicht überschrittenwird. Im entgegengesetztenFalle entscheidetdas Los 116.Finden
mehrere Wahlgänge statt112,so gebührt dem früher Gewählten der Vorrang.

Die Bestimmungen über die Reihenfolge gelten auch für die Ersatzmänner,
jedochin denLandgemeindendiesseitsdes Rheines und in der Pfalz mit folgender
Maßgabe. Personen, welchezum Amte eines Gemeindebevollmächtigtenoder einesGe=
meinderatesgewähltund durchVerwandtschafts=oderSchwägerschaftsverhältnissevom
Eintritte abgehalten wurden!78, gehen den Ersatzmännernvor, wenn im Laufe der

161Es handelt sich also um eineFortsetzung der begonnenenAbstimmung. Vgl. Verh. d.
bes.Aussch.II S. 588 f. (v. Münchu. AusschußvorstandDr.Pözl). Bei Abstimmungsbezirken
gem. Art. 189 Abs. III G.O. kommt für die Frage, ob mehr als dieHälte der Wahlberechtigten
abgestimmthat, der Abstimmungsbezirk,nicht die ganzeGemeindein Betrachtund findet demnach
die Feststellungdes Verhältnisses zwischenWahlberechtigtenund Abstimmendendurchden Wahl=
ausschuß des Stimmbezirkes statt. VBgl. M.E. v. 4. Nov. 1908 Nr. 28 846 und Entsch. d. V. G. H.s
v. 31. März 1910. EbensoBl. f. adm. Pr. LX S. 127f. A. M. ebendaBd. LXI S. 191f.

168Entsch.d. V.G.H. IV S. 3. ·
!«IDiess-G.O.Art.ls4Abs.l;psälz.G-O.Art.116Abs.lll,120Abi.111,123Abs.ll.
170Letzteresist nicht für alle Wahlen vom Ges. ausdrücklichbestimmt(vgl. vor. N.), aber fur

alle selbstverständlich. 4
171Diess. G.O. Art. 183 Abs. III, 184 Abfs.1I;pfälz. G.O. Art. 111 Abs. III, 116 Abs. I|

120Abs= IV, 123 Abfs.II.
172Diess. G.O. Art. 183; pfälz. G O. Art. 111.
i½ Diesf. G.O. Art. 195 Abs. I, 198 Abs. II, III; pfälz. G.O. Art. 119, 123 Abs. II.
174Diess. G.O. Art. 184 Abs. I, III; pfälz. G.O. Art. 116 Abs. I, II, 117 Abs. I.
1½Wo°Mitglieder und Ersatzmännerin einem Wahlgange gewählt werden,sind zuerstdie

gewähltenMitglieder festzustellen.Pfälz. G.O. Art. 115, Entsch.d. V. G.H.s VI S. 255.
1½8Diesf. G.O. Art. 184 Abs. III, 187 Abs. II, 190 Abs. II, 192 Abs. II; pfälz. G.O.

Art. 117 Abs. II, III. Dazu Bl. f. adm. Praxis XX S. 182. Wie dort für dasdiesf. Gemeinde=
recht richtig ausgeführt wird, kann die Notwendigkeit der Losung dadurch nicht beseitigtwerden,
daß ein Gewählter zurücktritt oder einen Ablehnungsgrund geltend macht. Denn ersteres ist nicht

stattheft. letztereskann nurgeschehen,wenn eine Wahl vorliegt, d. h. wenn das Los den Ablehnen=
nengetroffenhat. Für das pfälz. Recht ergibt sichaus demletzterenGrunde das nämliche. Erst

wenn das Los entschiedenhat, ist ein Recht vorhanden, das abgelehntwerden kann. Für die
Losung ist jedeForm zulässig,welchedieEntscheidung ausschließlichdem Spiele des Zufalles über=
läßt. Entsch. d. V.G.H.S IV S. 53. Das Wahlgeschäftist erst nach erfolgter Lofung beendet.
Entsch,d. V.G. H.s XII S. 189.

##Diess. G.O. Art. 192 Abs. II. 178Vgl. oben§ 113 N. 66 ff.
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Wahlperiode eine Stelle sich erledigt und das Hindernis ihres Eintrittes inzwischen
weggefallenist 177.

Bei denVerhältniswahlengliedertsichdie Ermittlung desWahlergebnissesnach
der Hagenbach=BischoffschenMethode in ein dreifachesVerfahren der Stimmzählung,
der Stellverteilung und der Stellzuweisung180.

EntsprechenddemPrinzip, daß bei denVerhältniswahlen die abgegebenenStimmen
in erster Linie nicht sogleichdem einzelnenKandidaten zugute kommensollen, sondern
vielmehr zunächstder Vorschlagsliste, als der Repräsentantin einer gewissenWähler=
gruppe, ist vor allem festzustellen,wie viele Einzelstimmen für die einzelnenListen ab=
gegebenwurden161. Kandidaten, die gültige Stimmen erhalten haben, ohne auf einer
Vorschlagslistezu stehen,geltenals eineselbständigeListe182,wie andererseitsverbundene
Listen bei der Stimmzählung nur als Einzelliste zu behandelnsind 188.

Für die Stellenverteilung an die einzelnenListen ist sodann der Grundsatz maß=
gebend,daß von den zu vergebendenStellen jederListe so viel zugeteilt werden sollen,
als dem Verhältnis der auf die einzelnenListen entfallendenStimmen entspricht. Zu
diesem Zweckewird die Summealler gültigenStimmendurchdie Gesamtzahlder zu
vergebendenStellen plus 1 dividiert 181. Der so erhalteneQuotient, der im Falle von
Bruchteilen auf die nächsteganzeZahl aufgerundetwird, bildet den Wahldivisor, mit
dem die Stimmenzahl der einzelnenVorschlagslisten zu teilen ist, um die Zahl der
Stellen zu erhalten, die den einzelnenListen zuzuweisensind185.

Bei diesemVerfahren kann sich ergeben,daß einerVorschlagslisteauchBruchteile
von Stellen zukommen;da nun dieseBruchteile bei der Verteilung außer acht bleiben,
kommtes des öfterenvor, daß nicht sämtlicheStellen besetztwerden.In diesemFalle
greift ein besonderesRestverteilungsverfahrenPlatz, bei dem immer der größte Rest=
verteilungsquotient für die Zuteilung einer noch zu besetzendenStelle maßgebendist.
Letztererwird gefunden,indem man bei der erstennoch zu besetzendenStelle die
Stimmenzahlder einzelnenVorschlagslistenmit der Zahl der ihr bereitszugeteilten
Stellen plus 1 dividiert. Die Liste mit dem größten Quotienten erhält dann die
fragliche Stelle. Ist noch eine weitere Stelle zu vergeben, so wird die Stimmenzahl
derListe,welchedengrößtenRestverteilungsquotientenhatte,durchdieum 1 vermehrte
Zahl der ihr jetzt im ganzen zugewiesenenStellen geteilt. Dieser Quotient ist dann
mit den übrigen Quotienten, die sich für die anderen Listen bei dem erstenRest=

u Diesf.G.L. Art.197Abs.V.,pfalz.G.O.Art.117Abs.VI. Entsch.d.V.G.H.8VI
S. 255.

180Vgl. Beil. 454 d. Verh. d. K. d. Abg. 1908, Bd. III S. 739f. II, sowieden Bericht
des AbgeordnetenDr. Quidde v. 29. Dez. 1907 zum Antrag Schmid=München XI (S. 11ff.).

561W.G. Art. 2 Ziff. 4, W.O. § 17f. Da es bei dem Verfahren der Stimmzählung auf
die Wählbarkeit der einzelnenKandidaten nochgar nicht ankommt,sind hier auchdieStimmen mit=
zuzählen,die auf eine offenbarnicht wählbare oder inzwischenverstorbenePerson lauten.

1832W.O. § 17 Abs. IV. 138Siehe oben bei N. 91.
½.W.O.§ 19Abf.I.
185W.O. 5 19 Abs. II. Vollz.Bek. Ziff. 19I. Z. B. Es sind20 Gememeindebevollmächtigte

zu wählen. Die gültigen Stimmen verteilen sich:
Vorschlagslist ....... 243809

. B.......................... 165 301
ein Einzelkandidat,der auf keinerVorschlagelistesthtt 980
mehreresolcheKandidaten mit geringerenStimmen zusammen 100

· GesamtzahldergültigenStiniinen:410190·
DieseZahl wird durchdie um 1 vermehrteZahl der zu wählendenGemeindebevollmächtigten

eteilt:
# 410190:(20+ 1)= 19532,8.

Der Quotient wird auf die nächsteganze Zahl aufgerundetund ergibt dann 19533. ·
Mit diesemQuotienten werden die Stimmenzahlen der einzelnenVorschlagslistender Reihe

nochgeteilt. Jeder Vorschlagslistewerdenso viele Stellen zugewiesen,als dieseTeilung ergibt.
Es erhaltendaher:
Vorschlagsliste 4444 243809: 19533—=12 Stellen

9 sess„ 165 301:19 533— 8 „
der höchstbedachteEinzelkandidt 980: 19533— 0 „

insgesamt: 20 Stellen.
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verteilungsverfahren ergaben, zu vergleichenund der Liste, welchenunmehr dengrößten
Quotientenhat, die nochübrigeStelle zuzuteilen.Nötigenfallswird diesesVerfahren
in der gleichenWeise fortgesetzt,bis sämtlicheStellen besetztsind186.

Bei verbundenenListen wird für die Stellverteilung zuerstdie Gesamtzahl der
Stellen bestimmt,welcheauf sie als einheitlicheListe entfallen. Sodann erfolgt die Ver=
teilung dieserGesamtzahlunter die Einzellisten nach den obenerörtertenBestimmungen,
als wären siegetrennte 187.

Erst wenn feststeht,wievieleStellen jedereinzelnenListe zukommen,erfolgtdie
Stellzuweisung an die einzelnenKandidaten der betreffendenListe. Zu diesemBehufe
ist festzustellen,wievieleStimmenauf jedeneinzelnenKandidatengefallensind, wobei
auch die Voraussetzungender Wählbarkeit der Prüfung unterliegen. Die Stellen fallen
den Kandidaten mit den höchstenStimmenzahlen zu. Reicht die verfügbareZahl der
Stellen bei gleicher Stimmenzahl mehrererKandidaten nicht aus, so entscheidetdas.

Los 158. Ebensoist dieHöhederStimmenzahlauchfür dieReihenfolgederGewählten
maßgebend,wobei unter mehrerenGewählten von gleicherStimmenzahl das Lebensalter
entscheidet155.

! W.O. §.20, Vollz.Bekm. Ziff. 20 I. Z. B. Es sind 20 Gemeindebevollmächtigtezu.
wählen. Die gültigen Stimmen verteilensichwie folgt:

Vorschlagsliste3 .......................... 280858
rich g........................· 231332

5 .......................... 192574
D.......-...·.............· 11.334

einEinzelkandidat, der auf keinerVorschlagslistestct. 100
mehreresolcheKandidaten mit geringeren Stimmenzahlenzusammen 52

Gesamtzahlder gültigen Stimmen: 716 250
DieseZahl wird durchdieum1twernehr ahl derzu wählendenGemeindebevollmächtigtengeteilt:

716 250:(20+ 10—34 107,1.
Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet— 34 108.
Es erhaltendaher:
Vorschlagsliste 280858:34 108= 8 Stellen

" 43sesk„ 231332: 34 108= 6 „
„ 65 ................ 192574:34 108= 5 „

................ 11884:34108-0»
der höchstbedachteEinzeltandidat.........· 100:34108-0»

chch· insgesamt: 19 Stellen.
Da hiernach nicht sämtlicheStellen besetztsind, wird die Stimmenzahl jederVorschlagsliste

durchdie um 1 vermehrtebuntüche=ihr zugewiesenenStellen geteilt.
Vorschlagsliste 3 ................ 280858(8-l-1)—31206«Xv

·................ 231332(6-s-1)—33047sli
„ 5 ............... 192574:(5-s-1)=82095«Xa

D................ 11334: (64. 1— 1 6
derhöchstbedachte————2 100:(0 + 1)—

*. VorschlagslisteB, bei der sich hierbei der größteQuotient ergibt, wird die 20. Stelle
zugewiesen

167W.O. 8 25 mit Vollz. Bekm.Ziff. 25.
158W.O. wo“25 Abs. II. ÜUberdie Art der Lofung bestimmenWahlkommissär und Wahl=

ausschuß. # ntsch. d.#ae .s IV S. 3.
§*26 mit Ziff. d. Vollz.Bek. Z. B. Es wurden zugeteilt der Vorschlagsliste:

* B: 3 Stellen C: 1 Stelle
Kandidaten Stimmen Kandidaten Stimmen Kandidaten Stimmen.

110 ... 625 I„ 429 T... . . . .. 156
E.. . . .... 429 M.. . . . .. 326 U ... . . ... 156
P......·. 418 V+N. 319 W 107

GG . ... 406 0......·. 186 W. 99
H.. . . . ... 215 P....... 161 X 56.
l.....·.. 215 Q... . . .. 161 X .... . ... 52
K . .. . . ... 196 R.. . . . . .. 155

SS 101
Hiernachfind als Gemeindebevollmächtigtegewählt von der Vorschlagslißee

: die Kandidadenn , E, F,
............... L,M,d.

jenachder Entscheidungdes Loses der Kandidat. . T oder U.
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Die Frage, wie zu verfahrensei, wennmit der allgemeinenGemeindewahlzugleich
Ergänzungswahlen vorzunehmensind, hat keine gesetzlicheRegelung erhalten. Zunächst
ist festzustellen,daßdie beidenWahlen in gemeinsamerWahlhandlung vorgenommenwerden
können.Die Ermittlung desWahlergebnisseserfolgtgetrennt.Der Tendenzdes baye=
rischen Verhältniswahlrechtes entspricht in diesemFalle am bestenfolgendeLösung:
Juett ist das Wahlergebniszu ermitteln,das sichohneErgänzungsmännerberechnet.
Mit den hiernach gewähltenKandidaten werden die ordentlicherledigtenStellen besetzt.
Sodann ist das Wahlergebnis der gesamtenWahlhandlung zu ermitteln, das sichunter
Hereinziehungder Ergänzungsmännerberechnet.Mit den hiernachund nicht schon
nach der vorigen BerechnunggewähltenKandidatenwerdendie Ergänzungsstellen
besetzt190.

Das Ergebnis jederWahl wird denanwesendenWählern verkündigt1°1.
Mit der Feststellungdes Wahlergebnissesliegt für die gültig Gewähltendie

Rechtswirkung der Berufung zu dem Gemeindeamtevor. Diese Berufung ist entweder
eine unbedingtezum unmittelbaren Eintritte in das Amt oder eine bedingtezum Ein=
tritte in das Amt als Ersatzmann für einen unmittelbar Berufenen oder für einen
während der Wahlperiode wegfallendenAmtsinhaber.

In allen Fällen unmittelbareroderbedingterBerufung zu einemgemeindlichen
EhrenamteerwächstdemGewähltendie Pflicht, sichüberAnnahmeoderAblehnung
der Wahl zu erklären. Zu diesemBehufe werden die Gewählten sofort nachder Wahl
vor denWahlausschußgeladen172,sofernnicht bezüglicheinzelnerbekanntist, daß sie
nicht erscheinenkönnen. Können die Gewählten nicht erscheinenodererschienensienicht,
trotzdemsie es konnten,oder erschienensie zwar, jedochohne einegenügendeErklärung
abzugeben,so sind sie von der Gemeindebehördeaufzufordern, sichschriftlich zu erklären.

Die rechtlicheStellung des Gewählten hinsichtlichseinerErklärung ist nachbeiden
Gemeindeordnungeneine verschiedene.Nach pfälzischemRechte ist, da dasselbeeine
Verpflichtung zur Annahme der Wahl nicht kennt,mit der ablehnendenErklärung des
Gewählten sofort entschieden,daß die Wahl ihm gegenübernicht wirksam wird 18.
Anders nach diesseitigemRechte. Erklärt der Gewähltedie Annahmeder Wahl “,
so stehtdamit zwischen ihm und der Gemeinde die Verpflichtung zur Übernahmedes
Gemeindeamtesfest155. Der Gewählte kann von nun an nicht mehrAblehnungsgründe,
sondernlediglich Austrittsgründe geltendmachen. Selbstverständlichhat die Annahme=
#erklärungnur Wirkung hinsichtlichdesjenigenAmtes, auf welchessichdie Wahl bezog1.

Die Reihenfolgeder norwähltenGemeindebevollmächtigtenist folgende;
1....... 625 Stimmen)
2 II. (429 „ „50 Jahre alt)
3. E.. (49 „ „ 40 „ „ )
4 . (48 „ )5. 6 (406 )
6. . 326 „ )
7. W. (319 „ )
8. T oder U (156. ... „ ).

190Es ist jedochjedesVerfahren als zulässig zu erachten,welchesden Willen der Wähler
zum Ausdruckbringt, ohnegegeneine ausdrückliche Rechtsvorschriftzu verstoßen.Demnachist auch
die Ausscheidungdurchdas Losnicht zu beanstanden.Vgl. M.E. v. 18.Okt. 1911 Nr. 3008a und
Ertsch ¾ 35. XXXIV S. 7ff. Vgl. ferner über dieseFrage Bl. f. adm. Pr. LXI S. 196
und G.Z. .

MDieSsG.O.Art.184Abs.ll;psålz.G.O.Art.112,116Abs.lv«120Abs.lV,123
Abs. II. In den übrigen Fällen ergibt sichdieseEröffnung nach demfolgendenvon selbst. Die
pf. G.O. schreibtnicht ausdrücklichvor, daß dieBekammtabe vor den anwesendenWählern mündlich
zu erfolgen habe. Doch ist dieseForm der Bekanntgabeauch in der Pfalz üblich. Wo es nicht
#Hsschieht,bedarf es, um die Frist der Wahlbeschwerdenin Gang. zu setzen,einer andern öffentlichen

ekanntgabe.Entsch.d. V.G.H.3 I S. 234, IV S. 3, 53, X S.10.
192Dies, G.O. Art. 191 Abs. I, 192 Abs. V, 193, 197 Abs. III, 198 Abs. VII; pfälz. G.O.

Art. 118 Abs. I,121, 123 Abf. II.
153Pälz. G.O. Art. 18 Abs. I, 121. 7 Entsch.d. V.G. H.3 VIII S. 112.
195Vorausgesetztnatürlich, daß die Wahl nicht umgestoßenoder die etwa erforderlicheBe=

stätigung nicht versagtwird.
1#6Wer die Wahlzum Bevollmächtigtenangenommenhat, kann immer nochdieWahl zum

Magistratsrate ablehnen. Entsch,d. V.G.H.s IV S. 315.
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Bringt derGewählteeinengesetzlichenAblehnungsgrund197vor, sowird eineEnt=
scheidungdarübernötig,obdieAblehnunggerechtfertigtist. HierzuistderWahlausschuß
zuständig, bei dessenbezüglichenVerhandlungen jeder Gemeindebürgergegenwärtigsein
kann. Wird die Wahlablehnungnochwährendder Wahl geltendgemacht,so ist die
Entscheidung sofort zu treffen; erfolgt die ablehnendeErklärung dagegen nach ge=
schlossenerWahl, so ist derWahlausschußauf VeranlassungderGemeindebehördedurch
den Wahlkommissäreinzuberufen128.

Da die Erklärung notwendig ist, um Gewißheit über die Wirksamkeit der Wahl
zu schaffen,so muß die Gemeindebehörde15 berechtigtsein, demGewählten,der sich
nicht bei währenderWahl erklärthat, eineFrist hierfür zu setzen,die vomEmpfange
der Aufforderung an läuft. Die Gemeindebehördekann mit der VorsteckungdieserFrist
nicht die Androhung verbinden, daß bei deren unbenutztemAblaufe die Wahl als an=
genommenerachtetwerdenwürde. Für das pfälzischeRechtistdies sofort klar. Denn

nach diesemgibt es keinePflicht zur Annahmeder Wahl, sondernnur zur Abgabe
einer Erklärung, ob man annehmeodernicht. Wird letztererPflicht nicht genügt,so
kann mit Verhängung von Ungehorsamsstrafenvorgegangenwerden300. Ein unmittel=
barer Zwang zur Erklärungsabgabeaber ist der Natur derDinge nachnichtmöglich.
Sicher aber ist, daß in der VerweigerungjederErklärung auchdie Verweigerungder
Amtsübernahme liegt. Es darf also sowohl sofort bei Vorsteckungder Frist aus=
gesprochenwerden, daß Schweigen als Ablehnung angesehenwürde, als auch darf nach
durchgeführtemUngehorsamsverfahrendieseAblehnungals vorliegendangenommenwerden.
Auch nach diesseitigemRechte kann bei Vorsetzungder Frist zur Erklärung nicht mit
der Rechtsvermutungder Annahme der Wahl gedroht werden. Denn das Schweigen
ist, wenn das Gesetznicht ausdrücklicheine solcheVermutung zuläßt, keine Annahme=
erklärung201. Wohl aber kann auch hier gesagtwerden, daß das Schweigen als Ab=
lehnungangesehenwerdenwürde. Denn dies ist keineRechtsvermutung,sonderneine
naturgemäßeAuslegungdesVerhaltensdesGewählten. Wer, befragt,ob erdieWahl
annehme,nicht sagt, daß er sieannehme,erklärt damit, daß er nicht annimmt. Nicht=
annahme ohne Vorbringung eines Entschuldigungsgrundes ist aber nach diesseitigem
Gemeinderechteeine strafbare Handlung bzw. Unterlassung. Hier kann demnachkein
Ungehorsamsverfahren2%,sondernnur einStrafverfahreneintreten.Mit derBestrafung
ist die Ablehnunggesühnt. Ein weitererZwang findetnicht statt. Es bewendetbei
der Weigerung.

Eine bedingteAnnahmeoderAblehnungist unzulässig208.
Wie aus den bisherigenDarlegungen sich ergibt, kann schoninnerhalb desZeit=

raumes selbst,in welchemdas gesamteWahlgeschäftsichvollzieht, einean sichordnungs=
mäßigeWahl dadurchunwirksamwerden,daß dieBerufungdesGewähltenzumAmte
hinfällig wird. Dies kanneintreten:

1. wegenverwandtschaftlicheroderschwägerschaftlicherBeziehungendesGewählten
zu anderen Gewählten oder Amtsinhabern,

2. wegen Ablehnung der Wahl “.
Bei denStellen, für welcheErsatzmännergewähltwerden,hat dies lediglichdas

197Diesf. G.O. Art. 191 Abs. II, III, 197 Abs. IV, 198 Abs. VII. EbensoKahr a. a. O.
16 Vgl. oben§ 113 N. 79 ff.

I1 S. 265 Anm. 7. M.Sternau, Die Gemeinde=u. Kirchenverwaltungswahlen,S. 101ff. Anders
Entsch.d. V.G. H. IV S. 28, 49, 8315. Bgl. hierzu v. Seydel 2. Aufl. 1I, 115.

1%Dem WahlkommissärstehenkeineZwangsmittel zu. Entsch.d. V.G.H.3 IV S. 317.
#%oPfälz. G.O. Art. 77 mit Art. 5 der Nov. u. Pol. Str.G. B.Art. 21 Abs. IIIII.
70. Vgl. Entsch, d. V.G.H.3 IV S. 317, derenGedankengangallerdings ein völlig anderer

ist, aber dochin diesemPunkte1 obigerAuffassungnähert. Wand, Pfälz. G.O., 2. Aufl., S. 594;
v. Kahr a. a. O. II S. 263 f. » ·

WP.Str.G-B.Art.21Abs.l(,zuinVollzugevonGes·derenUbertretungnichtinitStrase
bedrohtist«).AusdiesenArt.verweisendieArt.99,l43der biesf. G.O.

203Entsch,d. V.G. UD.##VIII S. 114. In beiden Fällen ist die Bedingung als nicht bei=
gefügtanzusehen.Bedingte Annahme ist Annahme, bedingteAblehnung istAblehnung ·

204Ein dritter Grund war vor derEinführung der Verhältniswahl mehrfache Wahlbei der
Wahl nachWahlbezirken,vgl. dazu obenN. 128. ·

o.Seyvei-Piioio,øqyekiichesgeriassungskechi. 39
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sofortige Einrücken der letzteren in die erledigtenPlätze zurFolge= wobei die früher
schon erörterte Ordnung zu beobachtenist205. Eine weitere Wahl für Ersatzmänner=
stellen,welchedurchNachrückenerledigtwordensind,findetnichtstatt; ebensowenigeine
weitere Wahl für Hauptstellen, welchewegen ungenügenderZahl von Ersatzmännern
frei gebliebensind. Für solcheFälle sind vielmehr die Bestimmungenüber Ergänzungs=
wahlen anzuwenden206. Bei Stellen, für welcheErsatzmännernicht gewählt werden,
ist in den angegebenenFällen soforteineneueWahlhandlungvorzunehmen207.

Die Berufung zu einemGemeindeamtekann auch nach Abschlußder Wahlen
hinfällig werden. Dies kann infolge versagter oder erteilter staatlicher Bestätigung
einer Wahl eintreten. Die Versagung der Bestätigung macht, abgesehenvon der Wahl
der pfälzischenAdjunktenim Verhältniswahlverfahren,dieVornahmeeinerneuenWahl
erforderlich208. Die Erteilung der Bestätigung27½°erzeugtunterUmständendie Not=
wendigkeit, den Bestätigten in seinembisherigen Gemeindeamtezu ersetzen. Dies ge=
schieht,wo tunlich,durchNachrückendesErsatzmannes,sonstdurchneueWahl210.Die
Bestätigung kann ferner, falls der Bestätigte mit einem zu einem anderen Gemeinde=
amteGewähltenin der früher bereitserörtertenWeiseverwandtoderverschwägertist.
densbchi diesesletzterenund damit Eintritt des ErsatzmannesoderNeuwahlver=
anlassen211.

Nach beendetenWahlen hat derWahlkommissärdieNamendergültigGewählten
und die Stellen, für welchesie gewählt wurden, öffentlich bekanntzu machenund die
Wahlakten?11der vorgesetztenVerwaltungsbehördevorzulegen212. Das Ergebnis der
Wahlen tritt hiermit in das Stadium der Prüfung aus demStandpunkte der Staats=
verwaltung, der Staatsaufsicht und veranlaßtenfalls der Verwaltungsrechtspflege.

*115. Die Prüfung der Gemeinbewahlen. Mit Rücksichtauf die den
GemeindenübertrageneBesorgungstaatlicherGeschäfteist für einige wichtigereGe=
meindeämterdas Erfordernis staatlicher Bestätigung der Gewählten aufgestellt1. Der
Bestätigung bedürfen? alle Bürgermeister, ferner die rechtskundigenMagistratsräte in
denGemeindenmit Stadtverfassung3, die Beigeordnetenin denLandgemeindenund
die Adjunktenin denGemeindender Pfalz.

Bei BestätigungoderNichtbestätigunghandeltes sichum einenAkt des freien
Ermessens der Verwaltung. Die zuständige Behörde unterliegt nur der formellen

v105Diess. G.O. Art. 190 Abl. II, 191 Abs. II, 197 Abs. IV, 198 Abs. VII; pfälz. G.O.
Art. 118 Abs. 1I. M.Bek. v. 19. Aug.1908 Ziff. 2. — Art. 187 Abs. III der diesf. G.O. (Eni=
G ridunf durch das Los) gilt nur für Erledigungen im Laufe derWahlperiode. Entsch.d. V.G. H.b

20 Bl. f. adm. Praxis XX S. 198f. Vgl. auch obenN. 14f.
107Diess. G.O. Art. 192 Abs. III—VI, 193 Abs. II, 195 Abs. V, 197 Abs. IV, V, 198

Abs.VII; pfälz.G.O.Art. 121,123Abs.II.
208Diess. G.O. Art. 78 Abs. III, 126 Abf. III, 151 Abs. 1; pfälz. G.O. Art. 57 Abs. IV.

mitZiff.2 d.M.Bek.v. 19.Aug.1908,83Abs..
1½Daß die nachstehenderörtertenWirkungen nicht mit der Wahl, sondernerstmit der Be=

stätigung eintreten,ist an sichselbstverständlichund überdiesin denVerh. d. K. d.R.R. Beil. Bd. V
S. 516 ausdrücklichbetont.

32°Diesf. G.O. Art. 195 Abs. III. M.Bek. v. 19. Aug. 1908 Ziff. 2, 198 Abs. IV, V.
Entsch.d. V. G.H.s X S. 57.

211Diess. G.O. Art. 195 — IV, 197 Abs. V, 198 Abs. VI; pfälz. G.O. Art. 128Abs. VI.
212Anderungenan ihrem wesentlichenJut insbes.an Stimmzetteln, Protokoll, Listenvor=

zunehmen,ist unzulässig. Entsch.d. V.G.H. XVI S. 296.
z15 Diess. G.O. Art. 185, 196 Abs. 1, 197 Abs. VI, 198 Abs. VII:; pfälz. G.O. Art. 112,

122 Abs. I, 123 Abs. VII. Art. 122 der pfälz. G.O. gilt, trotzdemer im AbschnitteII unter .B
Wahl der Bürgermeisteru. Adjunkten“ steht,zweifellos auch für die Gemeinderatswahlen.Für die
Wahlen in OrtschaftenschreibtArt. 199 der diess. G.O. nur -Angeiger=an die vorgesetzteVer=
waltungsbehördevor, eine Bestimmung,die in Art. 85 der pfälz. G.O. fehlt.
(§115|]1 Darüber insbef. die Begründung zu Art. 71 des Regierungsentw.,Verh. d. bes.Aussch.1
S. 37 Sp. 1 und Verh. d. K. d. R.R. Beil. Bd. V S. 399f.

2 Vgl.zum Folgendendiesf. G.O. Art. 78 Abf. I, 11, Art. 126 Abs. I, II, 151Abs. I, 196
Abs. II; za G.O. Art. 57 Abs. I, II, 88 Abs. I.

Die Bestätigung ist auchbeiderWiederwahlnachArt. 74 Abs. II derdiesf.G.O. erforderlich.
M. E. vom 2. Dez. 1874 Nr. 13705. « (
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Beschränkung,daß sie im Falle der Nichtbestätigungdie Gründe hierfür angeben
muß"“.

Zuständig ist für die unmittelbaren Städte das Staatsministerium des Innern,
für die übrigen Gemeindenmit Stadtverfassung,dann für die Gemeindenund Bürger=
meistereienin der Pfalz die Kreisregierung, Kammer des Innern, für die Landgemeinden
und Bürgermeistereiendiesseitsdes Rheines das Bezirksamt. Die Entscheidungdes
Ministeriums ist eine endgültige. In den übrigen Fällen kann, wenn die Bestätigung
versagt worden ist, Verwaltungsbeschwerde'zur nächsthöherenVerwaltungsstelle und,
falls letzteredie Kreisregierung ist, auch noch zum Ministerium als letzteInstanz er=
hoben werden. Hierzu werdender nicht Bestätigtesowohlals die gemeindlichenKollegien
befugtsein,unbeschadetdesRechtesderhöherenStelle, auchauf anderweitigeAnregung
hin oder von Amts wegenzugunstendes Gewählten einzugreifen.

Sämtliche Gemeindewahlen unterliegen einer staatsaufsichtlichenPrüfung in
bezug auf ihre Rechtsgültigkeit". Eine Prüfung der Wählbarkeit findet zwar schon
durch den Wahlausschuß bei Gelegenheit der Prüfung der Gültigkeit der Wahlzettel
statt. Der Wahlausschuß kann aber immer nur die Ungültigkeit der Wahlzettel und
im Gefolge auch die Erfolglosigkeit einer Wahl aussprechen. Dagegen kann er nicht
die Nichtigkeit einer Wahl feststellen.Dies bleibt stetsder Aufsichtsbehördevorbehalten.
Diese amtliche Prüfung ist auf folgendeFragen beschränkt:

1. ob die Gewählten wählbar sinds,
2. ob bei der Wahl die erforderlicheWählerzahl?abgestimmthat,
3. ob die Gewähltendie erforderlicheStimmenzahl10erhaltenhaben.
Ist eine dieser Fragen zu verneinen,so ist die Wahl nichtig. Dies ist durcheine

mit Gründen verseheneverwaltungsgerichtlicheEntscheidungauszusprechen.
In den Fällen, in welchenBestätigung notwendig ist, hat die staatsaussichtliche

Prüfung vorauszugehen.Zuständigzu dieserPrüfung und zur verwaltungsgericht=
lichenEntscheidungist stetsdieVerwaltungsbehörde,welchederGemeindezunächstvor=

etztist 11.
ses Da es sichbeimMangel der Wählbarkeit odergenügenderWähler- oderStimmen⸗
zahl um einegesetzlicheNichtigkeit der Wahl handelt, so kanndie Vernichtungder Wahl

Der Berichterstatterder K. derAbg. wollteVersagungderBestätigung nur wegenMangels
einer gesetlich erforderlichenEigenschaftoder der Befähigung zum Amte zulassen. Lert. d. bes.
Aussch.1 S. 128, II S. 522. Die K. d. R.R. ging daraufnicht ein. Vgl.auch Bl. f. adm.
Praxis XX S. 26 ff.

5 Entsch.d. V.G.HII S. 44.
° Diesf. G.O. Art. 196 Abs. II—IV, 197 Abs. VI, 198 Abs. VII; pfälz. G.O. Art. 122

Abs. IIIII, 123 Abs. VII. Dazu Bl. f. adm. Praxis XXS. 29 ff.
7 Das letztereist jedochnicht etwa schondann gegeben,wenn es durchNichtigerklärungvon

Wahlzetteln zu einer sog.Minderheitswahl kommt, d. h. wenn die Mehrheit der Wahlzetteletwa
für nichtig erklärt wurde, sondernimmer erst dann, wenndurch die Wahl infolge der Nichtigkeit
#en cberetten oderNichtabgabevon solchendie zu besetzendenStellennicht oder nicht vollständig
esetztworden sind.

n 5 7 auch der Fall der Bestechung(oben§ 118N. 17ff.) zu berücksichtigen.Vgl. Entsch.
. V.G.H.sII S. 35.

* Die Prüfung erstrecktsichnur auf die Zahl,nicht darauf, ob die zugelassenenWähler auch
wirklich wahlberechtigtwaren. Entsch.d. — fVe. 30.

10Auch hier erstrecktsichdie Prüfung nur auf die Vabl nicht darauf, ob die Stimmzettel
mit Recht als gültig behandeltwurden. Entsch.d. t 1 S. 58. Die Prüfung umfaßtdemnach

Ficberhltniwagzen. sowohldieStimmzählung als auchdieStellverteilungund die Stellzuweisung.
gl. . .

11Ebenso Kahr a. a. O. II S. 274 Anm. GCa. A. M. eine M.E. vom 17. März 1881
Nr. 4412 (München) bezüglich der Wahlen jener Gemeindebeamten,welchehöherer Bestätigung
bedürfen. Nach der pfälz. G.O. Art. 122 Abf. I ist es völlig zweifellos, daß zur Wahlprüfung
stets die brttett Verwaltungsbehörde,d. h. das Bezirksamt zuständigist. (Vgl. Wand S. 597f.)
Es ist daheran sichschonhöchstunwahrscheinlich,daß die diess G.O. in Art. 196 Abs. I, II einen
anderenStandpunkt habe einnehmenwollen. Und in der Tat ist dies auch nicht der Fall. Den
näherenNachweis hierfür hat v. Seydel aus der ziemlichverworrenenEntstehungsgeschichtedes
Art. in den Bl. f. adm. Praxis XXXVI S. 289ff. (Die Zuständigkeitzur Prüfung derGemeinde=
wahlen)erbracht. *7
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vonAmts wegenin diesenFällen jederzeitausgesprochenwerden,sobaldderNichtigkeits⸗
grund zur Kenntnis der Behörde kommt12.

Gegen die Entscheidungerster Instanz könnendiejenigen,deren Wahl vernichtet
wurde18,BeschwerdezumVerwaltungsgerichtshofeerheben14.Da derVerwaltungsgerichts=
hof nicht wie die untereInstanz als VerwaltungsbehördeNichtigkeitsgründeaufsichtlich
aufgreifen und sodann darüber verwaltungsgerichtlichentscheidenkann, so ist derselbe
daraufbeschränttüberdieGültigkeitderWahlensoweit zu entscheiden,als siein Streit
gezogenist 1.

Die Aufsichtsbehördehat, wenn sie als Verwaltungsgericht erster Instanz eine
Wahl vernichtet,zugleichdieVornahmeeinerneuenWahl anzuordnen1½6.DieseAnord=
nung erfolgt „vorbehaltlich der Beschwerde“17. Die neue Wahl darf daher nicht eher
stattfinden,als bis durchAblauf derBeschwerdefristoderEntscheidungdesVerwaltungs=
gerichtshofesüberetwa erhobeneBeschwerdendie Vernichtungder früherenWahl end=
gültig feststeht.

Die GemeindewahlenkönnenauchabgesehenvonjenenStreitsachen,diedurchauf=
sichtlichesEingreifen veranlaßt werden, den Stoff verwaltungsrechtlicherStreitigkeiten
bilden18. Jeder Gemeindebürger19 kannnämlichdenVerwaltungsrechtswegbetreten:

1. zumZweckederWahlanfechtung„wegenVerletzungwesentlichervorgeschriebener
Förmlichkeiten bei der Wahlhandlung“,

2. wegenrechtswidrigerpersönlicherBenachteiligungdurch das Verfahrenoder
die BeschlüsseeinesWahlkommissärsoderWahlausschusses,

3. nach diesseitigemGemeinderechtewegen gesetzwidrigerAnerkennungvon Ab=
lehnungsgründen2.

Im einzelnenist hierüberfolgendeszu bemerken.
Die WahlanfechtungsklagewegenVerletzungvon Förmlichkeitenist eine actio

popularis. Sie stehtjedemGemeindebürgerohneRücksichtdaraufzu, obdieVerletzung
ihn persönlichbenachteiligthat. Die Klagekannnur wegenVerletzungvorgeschriebener
Förmlichkeiten, das heißt Vorschriftenüber das Wahlverfahren,nicht wegen
materiellerRechtsverletzungenerhobenwerden21. Das Gesetzsagtferner,daßessichum
Verletzung „wesentlicher“ Förmlichkeiten handeln müsse. Indessen wird nirgends
erläutert, welcheFörmlichkeiten als wesentlichebetrachtetwerden sollen. Es ist ferner
kaumglaublich,daß der Gesetzgeberbeabsichtigthabe,demErmessenderentscheidenden
Behörden zu überlassen,ob sie diese oder jeneFörmlichkeit als einewesentlicheansehen
wollenodernicht. Hiernachdarf manwohl als zweifelloserachten,daßderGesetzgeber
sich im Ausdrucke vergriffen hat. Er wollte offenbar den Gesichtspunktaufstellen,der

11Entsch,d. V.G. H. IV S. 54. Auch die ergebnisloseist eine nichtigeWahl und muß
Neuwahl Hachwohh zur Folgehaben.

Nicht auchder Wahlkommissär.Entsch.d. *d IV S. 27.
14Ges.vom8. Aug. 1878Art. 8Ziff.ich. Art. 9 Abf.1;Lassc. d. V.G.H. IV S. 57f.
15Entsch.d. V.G.H.8 IV S. 65; f. dagegen.I S. 345 unter
1½6Es kann im Wahlvernichtun sverfahren in keinemFalle i den durchWahlvernichtung

ausfallendenKandidaten ein andererals gewählt erklärt werden.
1 Diesf. G.O. Art. 196 Abs. II; Hahz. G.O. Art. 122 a. II.
18Diess. G.O. Art. 196 Abs. V, 197 Abs.VI, 198* VII; pfälz. G.O. Art. 122Abs. IV,

128 Abs. VII, GemeindewahGgesebv. 15. Aug.1908 Art. 4
1 Nur'f für schperien 4. nicht auch ür andere.Entsch. db.V.G. H. IV S. 12.—9— hierher

auch ebendaX S. 122, S. 18. Der Wahlkommissärals solcherist kein rchtlich eteiligter
bei Wahrie, aüsoni der Wahlausschuß,die Gemeindebehörde.Entsch.d. V.G.6##
S. 27, 8. Vgl. auch die Bemerkungenvon M. Sternau, Die Gemeinde=u rchen⸗
verwaltungswahlen, SS. 125f. Ferner die sctsprechungdes reentgonB über die

Legitimation zur Wahlanfechtungu. Wahlbeschwerdebei Re er- hroff a. a. O. S. 273 Anm. 7.
*Diess. G.O. Art. 196 Abs.V; pfälz. G.O. Art. 122 Abs. IV in der Fassung # Art. 4

des Gemeindewahlgesetzes.Diefraglichen Bestimmungensind ein Werk, und zwar ein sehr miß=
ücte Werk der Subkommission, über deren Beweggründezudemalle Nachrichtenfehlen. Die
eschränkungdes Beschwerderechtesin den Fällen, wilche oben unter Ziff. 2 angegebenfind, gegen=

über dem undeschränktenBeschwerderechte=“in Ziff. 1 hat keinenSinn undgführt zu verschiedener
Behandlung gleichartiger Fälle.Vgl. v. Kahr a. a. O. II S. 280 Anm. 1

11Entsch.r V . # IV. zo 65 VI S. 56. Vgl. v. Kahr a. a. 5 Ie. 281; Piloty
a. a. O. S. 483 Ziff. 12.
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auchbei der Prüfung der Abgeordnetenwahlenmaßgebendist23, nämlich daß eineWahl=
vernichtungnur wegensolcherVerletzungenvonFörmlichkeiteneinzutretenhat, dieauf
das Wahlergebnis einen wesentlichenEinfluß gehabthaben konntenund dasselbedaher
zweifelhaft machen28.

Die Wahlanfechtungsklagekann endlich nur wegenVerletzungvon Förmlichkeiten
beider Wahlhandlung erhoben werden. Was unterWahlhandlungzuverstehenist,
ist sowohl sprachlich " als auchnachdenBestimmungender Gemeindeordnungenselbst?5
zweifellos. Die Wahlhandlungist derjenigeTeil desWahlgeschäftes,der auf dieWahl=
vorbereitungfolgt, jeneralso, auf welchendas Wahlprotokollsichbezieht.

Die zweiteGattung zulässigerWahlbeschwerden(Wahlbeschwerdeni. e. S.) hat
eine gesetzwidrigepersönliche Benachteiligung des Beschwerdeführerszur Voraus=
setzung. Hiernach ergibt sich gegenüberden Fällen der erstenGattung ein doppelter
Unterschied.

Die Beschwerdekann wegenjederArt von Gesetzwidrigkeiterhobenwerden, dem=
nach auchwegenmateriellerRechtsverletzungen?7,sowohlbei derWahlhandlungselbst,
als auchbei der Wahlvorbereitung,die Fälle ausgenommen,für welchedas Listen=
einspruchsverfahreneröffnet ist, ferner wegenunrichtigerAnwendung der Bestimmungen
gegendas ZusammentreffenVerwandteroderVerschwägerterin denGemeindekollegien6.

Die Beschwerdekann aber andererseitsnur erhobenwerden, wenn die geschehene
Gesetzwidrigkeitden Beschwerdeführerbenachteiligthat22. Ein solche Benachteiligung
liegt insbesonderevor, wenn der Beschwerdeführervon der Ausübung desWahlrechtes
ausgeschlossenworden ist30, ferner dann, wenn und soweitals das Wahlergebnis durch
vorgefallene Rechtsverletzungenmöglicher Weise zu seinen Ungunstenbeeinflußt worden
ist331,endlichauchbei ZurückweisungeinerWahlablehnung.Bei den Verhältswahlen

:2 Vgl. oben§ 58 nachN. 24.
:8 So auch die RechtbKrschungdesV. G.H. Gutsch I S. 372, IV S. 1, 12. 40, 42, 44,

VI S. 183, X S. 10, 70, S. 55, XII S. 143, 189, XIIIS. 127, XV S. 136, XVII S. 184.
Eine M. E. vom 27. Juni 1876 Nr. 6684 geht mit Recht von dem Grundsatzeaus, daß, wenn auf
Anfechtungsklagehin eine Wahl vernichtetwurde, der Kläger nicht deshalbsichbeschwerenkönne,
weil nicht alle vorgebrachtenAnfechtungsgründegewürdigt und als begründetanerkannt worden
sind. Denn es ist nicht Aufgabe der entscheidendenInstanzen, demKläger theoretischeFragen in

beliebiger Zahl zubeantworten. Vgl. ferner v. Kahr a. a. O. II S. 282.
(Val. oben § 57 nachN. 51. ·

IIDiegLGQArt.13Abs.I;psälz.G.O.Olrt.lUAl-s.l.Estoniniennichtnurdie
durchdas Gesetzselbst,sondernbei Verhältniswahlen nunmehr auchdieBestimmungenderGemeinde=
wahlordnung und der nachn 38 derselbenerlassenen„näherenAnweifungen“ in Betracht. ·

WMitdieserAnfichstehendieEntsch.desV.G.-H.81S.372,1VS.65scheinbari·in
Widerspruche. An letztererStelle wird ausgeführt, daß der zberschtift Eintrag einer Person in
die Wählerliste an sich keine Verletzung einer wesentlichenFörmlichkeit im Sinne des Art. 196
Abs. V der diesf. G.O. bilde. Nur auspahmsweisekönnedies der Fall sein, wenn die Möglichkeit
einer rechtzeitigenReklamation gegen die Wählerliste infolge der Verletzung einer wesentichen
Färmlichtet im Wahlvorverfahren überhaupt ausgeschlossenwar, und demzufolgeeine gesetzwidrig
ergestellteWählerliste die Grundlage der Wahl gbildet at“. Hiertritt der rechtlichentscheidende

Unsscändnicht klar hervor.Beide G.O.(Art. 176 Abs. VI,VII bzw. 105 Abs. VI, VII) fordern,
daß die Wählerlisted. h. nicht eine beliebig, sonderneine gesetzmäßighergestellteWählerliste bei der
Wahl aufliegt und deren Grundlage bildet. Dies ist zweifellos eine gesetzlichvorgeschriebene
Förmlichkeit beider Wahlhandlung. Dieser Förmlichkeit ist nicht genügt, wenn die vorliegende
Wähler istenicht gesetzmäßighergestelltist. In solchemFalle kann also Art. 196 Abs. V bzw. 122
Abs. IV angerufen werden, weil eine Förmlichkeit bei der Wahlhandlung, nicht aber, weil eine
Ehemlichteit imWahlvorverfahren verletztist. Ahnlich nunmehr Entsch. d. V.G.H.= XVE. 18.

tsch.d. V.G.H# VIS. 270 wird bezüglicheines anderenFalles der ebenangegebeneWeg der
Beweisführun eingeschlagen.

on . des V. G.H. VI S. 129f.
Erntsch, d. V.G.H3 VI S. 205. Wird in dem letzterenFalle der Beschwerdestattgegeben,

so ist wederWahlvernichtun auszuspachen,nochNeuwahl anzuordnen,sondernnur zu ennchiden,
daß der betreffendeVerwandte die Stelle nicht erhalten habe, und es ist der Kandidat mit der

nächsthöchsten timmenzahl als gewählt zu erklären. l, Entsch,d. V.G.H.3 Bd. 38 S. 189.
:35PEntsch.d. V.G.H.3 X S. 89. 20 Entsch.d. V.G.H. 1 S. 231.
21 Entsch. d. V.G.H. 1 S. 336 (ungenaueUberschrift),XII S. 189, 469, XIII S. 128.

Richt aber dann, wenn es sich nicht um seineWahl, sondernnur darum handelt, daß andere
Perfonen,als er wünschte,gewählt wurden. Entsch.d. V.G.H. IV S. 21.
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liegt eine persönlicheBenachteiligungnicht nur dann vor, wenndie Stellzuweisung,
sondernauchdann,wenndie StimmzählungoderdieStellzuweisungunrichtigerfolgt,
odereineVorschlagslistezu Unrechtzurückgewiesenwordenist.

Die Gesetzwidrigkeitmuß vom Wahlkommissäreoder vom Wahlausschussebe=
gangen sein; Handlungen anderer amtlicher Organe können keine Wahlbeschwerde
begründen32.

Zu bemerkenist endlich, daß nicht bloß solcheGesetzwidrigkeitenBeschwerdebe=
gründenkönnen,welchein Beschlüssender Wahlorgane enthaltensind,sondernauchsolche,
welchebeimVerfahren vorgefallensind, ohne währenddesselbeneine Beanstandung
gefundenoder den Gegenstandeiner Entscheidunggebildet zu haben.

Zur BetretungdesVerwaltungsrechtswegesin denerörtertenFällen ist eineAus=
schlußfrist33von 14 Tagen eröffnet, die vom Tage nach der Bekanntmachungdes Wahl=
ergebnisses3" läuft 360.Da die Wahlanfechtungsklageund die Wahlbeschwerdenicht im
allgemeinen,sondernnur auf bestimmtbezeichneteAnfechtungs- oder Beschwerdegründe
hin erhobenwerden können,so ergibt sich,daß nachAblauf der Ausschlußfrist neueAn=
fechtungs=oderBeschwerdegründenichtmehrnachgebrachtwerdenkönnen36.

Die Klage oderBeschwerdeist bei der Verwaltungsbehördeeinzureichen,welche
der Gemeinde unmittelbar vorgesetztist, und von dieserals Verwaltungsgericht in erster
Instanz zu bescheiden37. Zweite und letzteInstanz ist der Verwaltungsgerichtshof3.

Die Wahlvernichtung, die im Verwaltungsrechtswegeausgesprochenworden ist,
erstrecktihre Wirkung nur auf jeneWahlen, die denGegenstandder Anfechtungoder
Beschwerdegebildethaben39. Dabei findbeiderVerhältniswahlfolgendedreiMöglich=
keiten gegeben:

1. die Vernichtungerstrecktsichauf das ganzeWahlverfahrenz. B. wegenfor=
mellerVerstößebei Herstellungder Wählerliste.In diesemFalle ist das ganzeWahl=
verfahren zu erneuern;

2. die Vernichtungerstrecktsichnicht auf dieHerstellungderWählerlisten,wohl
aber auf das Verfahren bei der Einreichung der Vorschlagslisten. Dann ist das Wahl=
verfahrennur von diesemVerfahrensabschnittean zu wiederholenund der Bürger=
meisterhat unter BestimmungeinerangemessenenFrist zur erneutenEinreichungvon
Vorschlagslisten aufzufordern;

3. die Vernichtung erstrecktsichweder auf die Herstellung der Wählerliste noch
auf das Verfahrenbei der Einreichungvon Vorschlagslisten.Bei dieserSachlageer=
folgt die Nachwahl auf Grund der vorhandenenWählerliste und der etwa eingereichten
gültigen Vorschlagslisten5.

Die wahlvernichtendeEntscheidungwirkt nicht zurück,d. h. die in ihr Amt ein=
gewiesenenGewählten üben bis zur Vernichtung der Wahl von Rechts wegenihre amt=
lichen Befugnisseaus41.

a Entsch,d. V.G.H.# IV S. 40.
*/8Entsch,d. V.G.H.8 IV S. 13 wird dieseFrist mit Recht als „naturgemäßunerstreckliche=

bezeichnet.UbereinstimmendM.E. vom 10. Juni 1876Nr. 3485.
3“ Gemeint ist nicht die Bekanntmachungan die anwesendenWähler, sonderndie „Uöffentliche“

BekanntmachungnachArt. 185 der diess., 112 der pfälz. G. O. Vor dieserBekanntmachungkann
die Ausschlußfrist nicht zu laufen beginnen. Entsch,des V.G.H. IV S. 52, X S. 10. Dagegen
kann natürlich die Wahl uch vor jenerBekanntmachungschonangegriffenwerden.— Vgl. hierher

auchEusschd.enon o“ Wahlhandlungbzw.Bekanntmachunggesondert.Entsch.d. nd zwar für jede gesonderte Wahlhandlung bzw. Bekanntmachunggesondert. Ent
V.G.H. XI S. 77. ·

«Entsch.d.V.G.H·SIIS.35,lVS.3,5,xS.78.Vgl.auchM.Sternaii,Die
Gemeinde-undKirchenverwaltungswahlen,S.129ss.

«’BeiWahlenineinerunniittelbarenStadtistsonachdieKreisregierungK.d.J.,zii-
ständig.Entsch.d.V-G.H.sl"IS.121.

·s«Ges.voin8.Aug.1878Art.8 Zifhss u. Art. 9. Für Gemeindewahlstreitigkeitenbesteht
keineGebührenfreiheit. Entsch.d. 38 IV S. 15f. 47Entsch.d. V.G.H.# IV. S. ö, 48.

*° W.O.§ 31 mit Vollz.Bek. Ziff. 31. Vgl. ferner Entsch.d. V.G.H.# Bd.33 S. 201.
11Das ist vom Ges. in denWorten ausgedrückt:„DieseBeschwerden habenkeineaufschiehere

Wirkung." gl. v. Kahr a. a. O. II S. 289Anm. 21a; Wand S. 604f.; dann Entsch.d. V.G.H.3
IV S. 472, XII S. 395.
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8 116. Geschästsgang der Gemeindeorgane. Hinsichtlichdes Geschäfts=
ganges der gemeindlichenKollegien (Magistrate, Gemeindebevollmächtigte,Gemeinde=
ausschüsse,Gemeinderäte) gelten folgendeGrundsätze. Die Gemeinden sind entweder
zur Führung eineseigenenWappens berechtigt,odersiehabenein Dienstsiegelzu führen1.

JedesKollegiumhat dasRecht,soweitgesetzlicheVorschriftennicht bestehenoder
entgegenstehen,seinenformellenGeschäftsgangdurcheineGeschäftsordnungzu regeln2.

Die Kollegien erledigen ihre Geschäftein Sitzungen3. Die Sitzungen sind regel=
mäßig öffentlich“. Das Kollegium kann jedochmit Rücksichtauf das Staats= oderGe=
meindewohl oder auf beachtenswertePrivatinteressen? im einzelnenFalle die Offent=
lichkeit der Beratung oder Abstimmungausschließen.Darüber, ob dies geschehen
solle, ist stetsin geheimerSitzungzu entscheiden.Wo jedochdasGesetzfür bestimmte
Fälle ausdrücklichOffentlichkeitvorschreibt,darf dieselbeniemals ausgeschlossenwerden.

Die Verhandlungen werden durch den Vorstand anberaumt' und geleitet. Dies
ist regelmäßig der Bürgermeister und dessengesetzlicherStellvertreter, im Kollegium der
Gemeindebevollmächtigtenein jährlich zu wählender Vorstand oder dessengeschäfts=
ordnungsmäßiger Stellvertreter 5. Der Vorstand der Gemeindebevollmächtigtenmuß
eineSitzung veranstalten,wennmindestensder vierte Teil der Mitglieder oder der
Magistrat es beantragt?. Der Vorsitzendehat insbesonderedie Ordnung in der Ver=
sammlungzuhandhaben.Er ist verpflichtet,denZuhörernZeichendesBeifalls oderder
Mißbilligung nicht zu gestattenund nötigenfalls jedenderselben,der die Ruhe der
kusn stört, aus dem Sitzungssaale wegzuweisenund nach Umständen abführen zu

assen1°.
Zur GültigkeiteinesKollegialbeschlussesist folgendeserforderlich1. Alle im Ge=

meindebezirkeanwesendenMitglieder müssenzur Sitzung geladenworden sein12. Für
die städtischenKollegien diesseits des Rheines können die Sitzungstage auch ein für
allemal voraus bestimmtwerden. Ferner muß mehr als die Hälfte der gesetzlichen15
Mitgliederzahl!“ an der Beratung und Abstimmungteilgenommenhaben. Endlich

116] 1 Bekm. v. 20. Nov. 1883 (Weber XVI S. 401). Dazu Bekm. v. 23. Febr. 1884 über die
erwendungenvon Siegelmarken (Weber XVI 5. 468), für dieFrale. unmittelb. Städte Bekm.

v. 18. Aug. 1908 Ziff. III (G.V.Bl. S. 4741 Überden unmittelbaren Bezug der Siegel vom
Hauptmünzamte Bekm. v. 21. Nov. 1904 N. 25016.

* Diess. G.O. Art. 107 Abs. I, 119, 145 Abs. VIII; pfälz. G.O. Art. 78 Abs. X.
2 Die Kollegien als solchehabendas Recht, sichvom BürgermeisterfachdienlicheAufschlüsse

und Akteneinsichtin denGegenständenihrer Beschlußzuständigkeitgewährenzulassen. Der Bürger=
meisterhat jedochdiesenAnforderungennur soweit nachzukommen,als dadurchnicht in die besonderen,
dem BürgermeistervorbehaltenenGeschäftedes übertragenenWirkungskreisesEinblick gefordertwird.
Bekm. v. 5. Okt. 1910 N. 3065 d./6. “

VBgl.hierüber Entsch.d. V.G.H.s 1 S. 372. Uber Protokollführung diesf. G.O. Art. 145
Ith III (Gemmenderusfuß), pfälz. G.O. Art. 78 Abf. III (Gemeinderat)und dazu Entsch. d.
V.G.U# VII S. 295. JedemGemeindebürgerstehtdas Recht zu, Einsicht von dem fortlaufenden
Protokolle zu nehmen,welchesüber die Beschlüssezu führen ist.

* Das Ges. sagt: soweit nicht . berechtigte Ansprücheeinzelnerentgegenstehen“,während
der Entw. von Rücksichtenauf die InteressenEinzelner s#rach, etztere hat einen guten
Sinn, erstere,die von derSubkommissionbeliebtwurde,nicht. Dennvon RechtsansprüchenEinzelner
auf Verhandlung in geh.Sitzung kann keineRede sein.
vr vnd iest G.O. Art. 105 Abs. I-III, 117 Abs. J, 145 Abs. VI; pfaälz.G. O. Art. 78 Abs.

1 Bei den städtischenKollegien können die Sitzungstage ständig vorausbestimmtwerden.
Diesf. G.O. Art. 102 Abs. II Ziff. 1, 117 Abs. II Ziff. 1.

#Diesf. G.O. Art. 101 Abs. I, 116 Abs. I, 131Abs. I, 145Abs. I, 150; pfälz. G.O. Art. 68
Abs. I, 78 Abs. I, 82.

Diesf. G.O. Art. 116 Abs. V.
10Diess. G.O. Art. 105 Abs. IV, 117 Abs. I, 145 Abs. VI; pfälz. G.O. Art. 78 Abs. IX.
u Diess. G.O. Art. 102 Abs. II, V. VI, 117 Abs. IIIIV, 145 Abs. II u. III; pfälz. G.O.

Art. 78 Abs. II, III. · ·
UDiess-G.O.Art.102Abs.ll,117Abs.11sagen,besonderseingeladen«,diess.G.O·Art.

145Abs.llundpsülz.G.O.Art.78Abs.l·l«gehdriggel·aden«.·
is Die fachmännischenVagistrgtomitalieder zählen nicht mit.
14Entsch.d. V.G.H.b3X S.80.
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muß absoluteStimmenmehrheitder Abstimmendenvorliegen15. Bei Stimmengleichheit
entscheidetdie Stimme des Vorsitzenden.

Wo in Bürgermeistereienausnahmsweisedie Gemeindeausschüsseoder Gemeinde=
räte der vereinigten Gemeinden gemeinsamzu beschließenhaben16, ist zur Beschluß=
fähigkeitnötig, daß mehr als die Hälfte der gesetzlichenMitgliederzahl einesjeden
Kollegiumsan BeratungundAbstimmungsichbeteiligthat, zurBeschlußfassungabsolute
Stimmenmehrheit sämtlicher Abstimmenden ½r.

Die Teilnahme an der Abstimmung ist regelmäßigPflicht des Kollegialmitgliedes.
Stimmenthaltung ist untersagt. Nach diesseitigem Gemeinderechtekann gegen Mit=
glieder,welchedie Abstimmungverweigern,eingeschrittenwerden; nach pfälzischem
GemeinderechtesindsolchemittelbareZwangsmittelnicht gegeben18. Mitglieder, welche
sich trotz des gesetzlichenVerbotes der Abstimmung enthalten, kommen zwar bei Be=
rechnungder Beschlußfähigkeitsziffer,nicht dagegenbei Berechnungder absolutenMehr=
heit in Anschlag.

AusnahmsweisesinddieKollegialmitgliedervon derTeilnahmean der Beratung
und Abstimmung ausgeschlossen,wenn es sich um Angelegenheitenhandelt, „wodurch
ihr Privatinteresse1 unmittelbar berührt2° wird“21. Mit diesenletzterenWorten kann
der Gesetzgebernichtalle Fälle unmittelbarerBeteiligung des Einzelinteressesmeinen.
Man wird vielmehr jene Fälle ausscheidenmüssen, wo die Interessenbeteiligungfür
alle Gemeindebürgereine gleichmäßigeist, und nur an jene zu denkenhaben, wo das
Interesse Einzelner als Sonderinteressevon dem der Allgemeinheitsich abhebt22. Nach
gesetzlicherBestimmung findet außerdemdie erörterteVorschrift keineAnwendung, wenn

15Für die BeschlußfassungderGemeindekollegienund derGemeindeversammlungenist absolute
Mehrheit erforderlich. Dies gilt auch für zh" und Gemeindebevollmächtigke;denn eine

relative Detrheit bildet nicht „die Mehrheit der Abstimmenden".Auch bestehtkein innerer Grund
für die Annahme, daß derGesetzzeberhier einen Unterschied habemachenwollen. Bei den Ge=
meindekollegienist die absolute Mehrheitnach der Zahl der Abstimmenden,bei den Gemeinde=
versammlungennach der Zahl der Anwesendenzu berechnen. Das erste ist im Ges. für die
Magistrate und Gemeindebevollmächtigtenausdrücklich gesagt und daher auch für die übrigen
Gemeindekollegienals gewollt anzunehmen. Denn es hätte wohl der Hervorhebungbedurft, wenn
die absoluteStimmenmehrheitnicht nach derZahl der abgegebenenStimmen, sondernnachderZahl
derAnwesendenberechnetwerdensoll. Dies um somehr,als esbezüglich derGemeindeversammlungen
in der Tat geschehenist. Bei Art. 118 Abs. IIIder diesf. G. O.muß man wohl oder übel den

Wortlaut gelten lassen.
16%Uber den Erlaßorts oligeilicher Vorschriften.
17Diess. G.O. Art. 150 Abs. V;pfälz. G.O. Art. 82 Abs. V.
18Diess. G.O. Art. 165; Medicus S. 207; Wand S. 484.
1 Privatinteresse ist nicht gleichbedeutendmit privatrechtlichemInteresse, sondernbedeutet

bersönlichesSonderinteresse.Entsch. d. V.G.H.3 X S. 188. Unter Privatinteresse ist insbes. das
Vermög nsinteresseund daher auch das gewerblicheIntersseu verstehen.Beispiele bieten: M.E.
vom 26. Juni 1879 Nr. 7177 (Bl. f. adm. Praxis X S. 398 ff.) und andererseits M.E.
vom 29. Febr.1884 Nr. 15487 (Kollegialmitglieder,welcheauf denGemeindeverbandsichgründende
Sonderansprücheauf die Nutzungendes Gemeindevermögenserheben, find von der Beratung und
Beschlußfassungdarüber ausgeschlossen,wie die Gemeindegegen die erhobenenAnsprüche der
Nutzungsberechtigtenzu vertretenist). M.E. vom 12. Juli 1 Nr. 4089 (das Staatsmin. des
Jern habe stetsan der Auffassungfestgehalten,daß Bierbrauer und Wirte an derBeratung und

Ischlußfassungüber Einführung oderForterhebungdesBier= oderMalzen chlages nichtteilnehmen
können). Aufdem gleichen Standpunkte steht Entsch,desV.G. H.= 267 (Beteiligung der
Bäcker und Mehlhändler bei Brot= u. Mehlaufschlag).

20 Sehr gute Ausführungen hierüber Entsch.d. V.G.H.8 X S. 1983ff.
· : Diesf. G.O. Art. 103 Abs. I, 118 Abs. I, 145 Abs. IV; pfälz. G.O. Art. 78 Abf. IV.
Die beiden erstenArt. haben die Ausdrucksweise,die oben im Texte wiedergegchenist; die beiden
leßtensan „Wer bei einer Angelegenheitaus einemPrivatinteressepersönlichunmittelbar be=
eiligt ist.“

22Die Bestimmungenin Art. 27 Abs. II der diesf., Art. 20 Abs. II der pfälz. G.O. eni=
Halten also keineAusnahme von demoben dargelegtenGrundsatze,sondernnur eine Folgerung,die
ch bei dessenrichtiger Auslegungergibt. Vgl. bezüglichletztererVerh. des bes.Aussch.I S. 138,

1I S. 544, 653; Verh. d. K. d. R.N.Beil. Bd.V S. 610 ff. Bemerkenswertist, daß in Art. 99
des Regierungsentw. derletzteAbsatzbestrichen.wurde, welcherlautete: „VorstehenderArtikel findet
insbesondereauch Anwendunz, wenn dieGemeindeals Korporation mit den Interessender jeweils
lebendenGemeindebürgerin Widerspruchgerät.“ Die Interessender kommendenGeschlechterfinden
nunmehr in den Bestimmungenüber die StaatsauffichtBerückfichtigung.
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es sichum Verteilung gemeindlichenGrundstockvermögenszu Eigentum oder Nutz=
nießung oder um Einziehung von Gemeindenutzungenhandelts.

Die Verfügungdes Ausschlussesvon der Beratung und Abstimmungstehtdem
geschäftsleitendenVorstandezu. Sie kannauchvon Aufsichtswegenerfolgen“.

Als Folge des gesetzlichenAusschlusses einzelnerMitglieder von der Beratung
und Abstimmung kann sichdie BeschlußunfähigkeitdesKollegiums ergeben. Das Gesetz
Eistt in bezugauf solcheFälle für die verschiedenenKollegienin verschiedenerWeise

orsorge. ·
Wird ein Magistrat in einer Sache beschlußunfähig,in welcher er als Polizei=

oderDistriktsverwaltungsbehörde25zu entscheidenhat, so ist dieSachedurchdievor=
gesetzteKreisregierungan eine anderePolizei= oder Distriktsverwaltungsbehördezu
verweisen. In den übrigen Angelegenheitenhaben die Gemeindebevollmächtigtenfür
den besonderenFall so vieleunbeteiligteMitglieder in denMagistrat abzuordnen,als
zur ErzielungderBeschlußfähigkeiterforderlichsind. Wird auchauf diesemWegedie
Beschlußfähigkeitnicht erreicht, so hat die vorgesetzteVerwaltungsbehördedie Verfügung
zu treffen, welche im Interesse der Gemeindenötig ist?7.

Bei Beschlußunfähigkeitdes Kollegiums der Gemeindebevollmächtigtenhat der
Bürgermeisterso viele unbeteiligteErsatzmännernach der gesetzlichenReihenfolgefür
den besonderenFall einzuberufen, als zur Beschlußfähigkeit der Versammlung nötig
sind. Kann auchauf dieseWeiseeinebeschlußfähigeVersammlungnichtgebildetwerden,
so sind die unbeteiligten Mitglieder der beidenGemeindekollegienzu einer Ver=
sammlung zu vereinigen. In dieser wird durch absolute Stimmenmehrheit der An=
wesenden?5 Beschlußgefaßt. Bei Stimmengleichheitgibt der Vorsitzende?den Stich=
entscheid7°.

Bei Beschlußunfähigkeitder Gemeindeausschüsseund Gemeinderäte geht die be=
treffende Angelegenheitzur Beschlußfassungan die Gemeindeversammlung1.

Die bishererörtertenBestimmungensindzunächstnur auf jeneFälle derBeschluß=
unfähigkeitberechnet,welchedurch gesetzlicheBehinderungvon Mitgliedern erzeugt
werden. Die Beschlußunfähigkeitkann aber auchdurchandere,nicht zu beseitigendeVer=
hältnisseherbeigeführtwerden32. Der Gesetzgeberhatjedochnur bezüglichderMagistrate
Anordnungdahin getroffen,daß in solchenFällen zeitlicherBeschlußunfähigkeitebenso
wie in denersterwähntenFällen zu verfahrensei, wenn „unverschieblicheBeratungs=
gegenständevorliegen“368.Indessenliegt eine völlig zwingendeAnalogie dafür vor,
dieseunentbehrlicheVorschrift auchauf die übrigen Gemeindekollegienanzuwenden. Dies

Diesf. G.O. Art. 27 Abs. II mit Art. 27 Abs. J, 28, 35; pfälz. G.O. Art. 20 Abs. I1
mit Art. 20 Abf. I, 21. Die Bestimmung in Art. 27 Abs. II der diesf. G. O. wurde vom Reichs=

'zt Gezen. u Franckenstein beantragt. Vgl. die Erörterungen Verh. d. K. d. N.R. Prot.Bd.

3 Vgl. A. Luthardt, Bl. f. adm.Praxis, XXXIX S. 225ff.
25Bezüglich der Verwaltungsrechtspfleges. oben § 84 N.90 ff. Darüber, daß ein Magistrat

von der Tätigkeit als VerwaltungsgerichtoderDistriktsverwaltungsbehördedurch eteiligungder
Gemeindean einer Sache nicht ausgeschlossenwixd, Entsch.des V. G.H.s II S. 667, IV S. 190.

26 Das Gef. sagt: „zu beschließenhat“. UÜber den Sinn der Bestimmung bemerkte der Be=
richterstatterder K. d. Abg. (Verh. des bes.Aussch.I S. 138gl „Es verstehtsich übrigens von

„, daß eine solcheVerweisung nur in einzelnenzur Verhandlung und Entscheidungbereiften
awaltungsfachenstattfindenkann, daß aber niemals eine solcheVerweisungzulässig ist, wenn es

sichum Erlassung ortspolizeilicherVorschriftenoder um BeschlußfassungenüberpolizeilicheAnstallen
und EinrichtungenWondet

„ Diesf. G.O. Art. 1083Abs. II, III; Entsch.d. V. G.H.s XIII S. 246.
28Vgl. oben N. 15.
:3#Der Bürgermeisteroder dessenStellvertreter. Diesf. G.O. Art. 114 Abs. II.
1° Diesf. G.O. Art. 118 Abs. II, 1II. Vgl. hierher * des bes.Aussch.II S. 532f.

Diess. G.O. Art. 145 Abs. V; pfälz. G.O. Art. 78 Abs. V.
#8Einen Fall, in welchemein Stadtmagistrat mit sichselbstals Gemeindebehördeund als

Stiftungsverwaltungsbehördeein Rechtsgescheftnotariell abzuschließenHa, behandeltedas Staats=
ministerium durchAufsichts-Entschl.v. 22.März 1904 N. 5315 mit Rechtals einen Fall von Be=
schluunfähigkeit nachd. Gem.O. Art. 103 Abs. IV.

Diesf. G.O. Art. 103 Abs. IV.
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um so mehr, als alle Anzeichendafür sprechen,daß man es nicht mit einer Absicht,
sondernmit einem Übersehendes Gesetzgeberszu tun hat.

Für die Gemeindenmit Stadtverfassunggeltennoch folgendebesondereBe=
stimmungen.

Beide Kollegien sind befugt,Sachverständigemündlichoder schriftlichzu ver=
nehmen. Die etwaigenKosten bestreitetdie Gemeindekasse“.

Beide Kollegienkönnenzur Vorbereitungvon BeratungsgegenständenAusschüsse
aus ihrer Mitte bildens5. «

Wenn Magistrat und Gemeindebevollmächtigtesichhierübereinigen,könnenzum
selbenZweckeauchgemeinschaftlicheAusschüssegebildetwerden,zuwelchenjedesKollegium
eine bestimmteAnzahl von Mitgliedern abordnet86.

Bei gleicherÜbereinstimmung37 können in Städten von 10 000 und mehr Ein=
wohnern Senate des Magistrats gebildet werden. Deren Besetzung erfolgt durch
Magistratsbeschluß.Den Senaten könnenGeschäftsgegenständezur selbständigenEr=
ledigung überwiesenwerden. Die Zuständigkeit der Senate ist jedochgesetzlichbezüglich
aller Magistratsbeschlüsseausgeschlossen,welche der Zustimmung der Gemeindebevoll=
mächtigten,der Bürgerschaft oder der Staatsaufsichtsbehördebedürfen“.

Die Verhandlungen der Senate sind in gleicherWeise öffentlich wie jene der
Vollversammlung39. Die Senate sindmit fünf Mitgliedern beschlußfähig. Im übrigen
gilt bezüglich der Erfordernisse rechtswirksamerBeschlußfassungentsprechenddasselbe
wie für den Magistrat selbst.

Hinsichtlichder geschäftlichenBeziehungenzwischenbeidenKollegien ist nach=
stehendeszu bemerken.

eide Kollegiensteheneinanderje innerhalbihres Wirkungskreisesgleichberechtigt
gegenüber.

Die Gemeindebevollmächtigtenhaben in den Angelegenheiten,bei welchensie zur
Mitwirkung berufensind, das Recht selbständigerAntragstellung,in den Angelegenheiten,
welcheder alleinigen Zuständigkeit des Magistrates überwiesensind, das Recht der An=
regung. Der Magistrat ist verpflichtet,hierüberBeschluß zu fassenund schriftlichenBe=
scheidzu erteilen"1. 4

Der Magistrat hat das Recht, zu den Sitzungen der Gemeindebevollmächtigten
Mitglieder aus seiner Mitte abzuordnen,und die Gemeindebevollmächtigtenhaben das
Recht,solcheAbordnungzufordern. Die magistratischenVertretermüssenaufVerlangen
jederzeitzum Worte zugelassenwerden“.

Der Magistrat ist verpflichtet,den Gemeindebevollmächtigtenfür die Zwecke
ibrerVeratungen die nötigeAkteneinsichtzu gewährenund jedesonstigeAuskunft zu
geben "5.

In denjenigenFällen, in welchender Magistrat der Zustimmung der Gemeinde=
bevollmächtigtenbedarf, kann die Notwendigkeit einer gemeinsamenSitzung beider

3. Diess. G.O. Art. 104, 116 Abs. VI.
"5 Diess. G.O. Art. 119 sagt dies für die Gemeindebevollmächtigtenausdrücklich. Der

Magistrat wird dies nach Art. 107 Abs. I beschließenkönnen. Die „besonderenAusschüsse“des
Art. 106 find selbständigeOrgane. Sie habenGeschäftsangelegenheitennicht bloß vorzubereiten,
sondernzu erledigenund werden demnach,wenn sie auchdemMagistrate dienstlichuntergeordnet
sind, doch nach außen als Organe der Gemeinde tätig.

36 Diess. G.O. Art. 106 Abs. V (sog.Kumulativausschüfse).
27Diess. G.O. Art. 107 Abs. I. 38Diess. G.O. Art. 102 Abs. III, IV.
35Diesf. G.O. Art. 105.
( Diess. G.O. Art. 102 Abs. III, IV. Auch Abs. VI (Verpflichtung zur Stimmabgabe)

gilt für die Senate.
41 Diess. G.O. Art. 115 Abs. I. Eine Bescheidpflichtbestehtnicht gegenüberden einzelnen

Mitgliedern desKollegiums, sondernnur gegenüberdemKollegium als ilchee Das einzelneMit=
glied hat also seineAnträge im Kollegium zu stellenund nicht beimMagistrat anzubringen. Bekm.
v. 11. Nov. 1910 N. 3277/5.

Diess. G.O. Art. 116 Abs. III, IV. ·
«Dcess.G.O-Art.llöAbs.lI.DieBerpflichtungbestehtnurgegenüberdemaollegmm

alssolchem,nichtgegenüberdeueinzelnenMitgliedern.Bekm.v.27.Dez.1906N.27225.
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Kollegien eintreten". Dies muß dann geschehen,wenn der Beschluß der Gemeinde=
bevollmächtigtenvon demBeschlussedesMagistratesabweichtundderMagistratseiner=
seits den Gemeindebevollmächtigtennicht beitretenzu könnenglaubt"5. Der Zeitpunkt der
gemeinsamenSitzung ist durch Benehmen der Vorstände beider Kollegien, nötigenfalls
einseitigdurchdenMagistrat"“ zu bestimmen.Die Kollegiensind, jedes durchseinen
Vorstand"!, zur Sitzung zu laden"s. Sie sind bei solchengemeinschaftlichenSitzungen
nicht zu einem Körper verschmolzen.Der streitigeGegenstandwird zwar gemeinsam
beraten, und hierbei gebührt dem Bürgermeister oder dessenStellvertreter der Vorsitz.
Dagegen stimmen beide Kollegien gesondertunter der Leitung ihres Vorstandes ab.
Führen die beiderseitigenBeschlüssezu keiner Vereinbarung, so hat die Sache auf sich
zu beruhen". Eine Ausnahme tritt bei Meinungsverschiedenheitenüber den Voranschlag
des Gemeindebudgetsund über die Genehmigung oder Nichtgenehmigungvon Rech=
nungen ein. Hier entscheidetnach gemeinsamerBeratung der Beschluß der Gemeinde=
bevollmächtigten50.

Für dieGemeindenmit Landgemeindeverfassungundfür diepfälzischenGemeinden
ohne Stadtverfassung gelten gleichmäßigfolgendebesondereBestimmungen, welche sich
auf die Beratung und Beschlußfassungder Gemeindebehördeüber Einführung oder
Erhöhungvon UmlagensowieüberUnternehmungenundEinrichtungenbeziehen,durch
welche eine derartige Umlagenerhebungnotwendig wird. Wird nämlich mehr als ein
Drittel sämtlicher in der Gemeinde angelegtenund für die betreffendeUmlage in Be=
tracht kommendendirekten Steuern von fünf oder weniger natürlichen oder juristischen
Personen gezahlt, so müssendieselben,wenn sie nicht ohnehinMitglieder desGemeinde=
ausschussesoder Gemeinderatessind, zur Teilnahme an dessenBeratung und Beschluß=
fassung geladenwerden. Die Ladung hat an dieseHöchstbesteuertenoder derengesetz=
liche Vertreter persönlichoder, falls sieBevollmächtigte?#aufzustellenhaben, an letztere
zu ergehen. Ist der Aufforderung der Gemeindebehördeunerachtetein Bevollmächtigter
nicht aufgestellt worden, so kann die Ladung durch öffentliche Anheftung am Ge=
meindehausebewirkt werden. Die genannten Hoöchstbesteuertenoder deren gesetzliche
Vertreter könnensichim GemeindeausschusseoderGemeinderatedurchBevollmächtigte

“ Diess. G.O. Art. 114,115 Abs. I. In diesengemeinsamenSitzungenhabendie Magistrats=
mitglieder auch auf Vorbringen einzelnerGemeindebevollmächtigter,wenn es den Verhandlungs=
gegenstandbetrifft, zu erwidern.

Eine nochmaligeZuleitung seinesabweichendenBeschlussesan das Kollegium derGemeinde=
bevollmächtigtenist demMagistrat nicht verwehrt. Bekm. v. 19. Juni 1908 N. 16041.

Diess. G.O. Art. 116 Abs. V. «
4Der Vorstand derGemeindebevollmächtigtenist aber verpflichtet,dies zu tun. Er ist hierzu

nötigenfalls durch die Aufsichtsbehördenach Art. 21 des P.Str. G. B.s zu zwingen. Val. Bl. f.
adm. Praxis XXXIV. S. 120ff. "1

48 So richtig M.E. vom 28. Juni 1875 Nr. 5588. Ein arg. e contrario ist aus Art. 118
Abs. III der diess.G. O. zu entnehmen.Dort, wo beideKollegien einen Körper bilden, übt der
Bürgermeisterallein alle Rechtedes Vorstandes.

1 Das Gefs.fügt bei: „unbeschadetderBejugnis dervorgesestenVerwaltungsbehörde, die
nötigen Verfügungen zu treffen, wenn infolge des Aufschubeseine EinschreitunggemäßArt. 157
veranlaßt ist.“ Selbstverständlich ist auch, daß die Kollegien jederzeit auf die Sache zurücklommen
können. Bl. f. adm. PraxisXXXIV S. 92 ff. !§ê½m ·

Art. 114 Abs. I enthält den Satz:; „Erfolgt hierbei keineVereinigung, liegt jedocheine teil=
weiseZustimmung derGemeindebevollmächtigtenvor, so ist derenBefäl maßgebend,wenn nicht
der Magistrat seinen Antrag zurückzieht.“ Die hervorgehobenenWorte fehlten in der
Fung des Art. 109 des Entw., wie sie von Edel beantragt war. Der logischeWidersinn des

atzeswurde dadurchbeseitigt, daß man ihm überhauptden Sinn nahm. Denn so, wie er jetzt
lautet, besagt er nichts anderes,als daß, wenn bei nicht übereinstimmendenBeschlüssenbeider
Kollegien der Magistrat nachgibt.Ubereinstimmungvorliegt, wenn nicht, dann nicht. Dazu hätte
es keinesAusspruchesdes Gesetzgebersbedurft. Auch dadurchkann man dem Satze keinenSinn
retten, daß man annimmt, er sprecheein qui tacet consentire videtur aus. Denn eines aber=
maligen Magistratsbeschlussesüber die Sache bedarfes in jenen Fällen stets, schondeshalb, weil
geprüftwerdenmuß, ob eine „teilweise“Zustimmung vorliegt, und entschiedenwerdenmuß, wie

E der Magistrat hierzu stellt.
50Diesf. G.O. Art.88 Abs. V, 89 Abs. V. ·
UDiessinddieBevollmächtigtennachArt.2-3berdie-äs»18derpfülz.G.O.(,,zurErfüllung

seinerVerpflichtungengegendie Gemeinde').
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vertretenlassen.Frauen müssensichsolcherVertretungbedienen.Die Vertretermüssen
nach diesseitigemRechtedie Eigenschaftenbesitzen,welchefür den Vertreter eines
Gemeindebürgers gemäß Artikel 15 der Gemeindeordnung5° notwendig sind. Nach
pfälzischemRechte müssensie zur Ausübung des Bürgerrechtesbefugt sein54.

Alle Ausfertigungen der gemeindlichenKollegien ergehenmit der Unterschrift des
geschäftsleitendenVorstandes5“#.Für die Landgemeindendiesseitsdes Rheines ist bei
Urkunden,welcheeineVerpflichtungderGemeindebegründen,nebstdemnochdie Unter=
schrift zweier Mitglieder des Gemeindeausschusseserforderlich".

Außer den Beschlüssender gemeindlichenKollegien kommenin den gesetzlichvor=
geschriebenenFällen für die Willensbestimmungder Gemeindeauchdie Beschlüsseder
Gemeindebürgerin Betracht.

In Gemeindenmit Stadtverfassungtritt die Notwendigkeitvon Gemeinde=
beschlüssenin derForm auf, daßgewisseWillensaktederGemeindenur mit Zustimmung
einer gesetzlichfestgestelltenAnzahl von Gemeindebürgernvorgenommenwerden können““.
In solchenFällen ist nach öffentlicher Bekanntmachungdes Antrages schriftlich zu
Protokoll abzustimmen. Dieses Protokoll ist innerhalb einer Ausschlußfrist zur Auf=
nahme der Unterschriftenderjenigenaufzulegen,welchefür den Antrag stimmen. Die
Auflegung geschiehtim Gemeindehause. In Städten mit Distriktseinteilung kann sie
auch distriktsweisestattfinden, wofür alsdann vom Magistrate Räumlichkeiten zu be=
stimmensind. Ist nachAblauf der Frist die erforderlicheAnzahl von Zustimmungen57
nicht erreicht, so gilt der Antrag als abgelehnts.

In den Landgemeindendiesseits des Rheines und in den pfälzischenGemeinden
ohne Stadtverfassung sind die Gemeindebürgerzur Beratung und Beschlußfassungin
Gemeindeversammlungenberufen. Die Gemeindeversammlungkann nur nach Beschluß
der Gemeindebehördeauf Einberufung durch den Bürgermeister5 zusammentreten=
und gültige Beschlüsselediglich dann fassen,wenn die stimmberechtigtenBürger entweder
in gehöriger Form geladen oder sämtlich anwesend sind1. Nach diesseitigem Ge=
meinderechte32 muß die Gemeindeversammlungvon der Gemeindebehördezur Beratung
und Beschlußfassungberufen werden, wenn ein Zehnteil der stimmberechtigtenBürger
einen Antrag stellt, der sich innerhalb der Zuständigkeitder Gemeindeversammlung
bewegt. Nach pfälzischemGemeinderechte" gilt dies nur für Anträge auf Vornahme
von Ergänzungswahlen.

Die Gemeindebehördehat der GemeindeversammlungbestimmteAnträgezur Be=
ratung und Beschlußfassungzu unterbreiten“.

Der Bürgermeisterhat die Versammlungzu leitenund die Beschlußfassungvor=
zubereiten655.Gegen ungebührlicheStörungen und nach diesseitigemGemeinderechte

52Vagl.oben§ 111 N.55f.
58 Uml. Ges. v. 14. Aug. 1910 Art. 30, 31. "
34Diess. G.O.Art. 101 Abs. III (Magistrat), 145Abs. VII (Gemeindeausschuß).Im übrigen

ist der Satz wohl als ein selbstverständlicheranzusehen.
55Diess. G.O. Art. 145 Abs. VII.
56 Diess. G.O. Art. 9 Abs. III, V (vgl. oben § 112 N. 11ff.), Art. 27 Abs. I, 28, 35, 153

Abs. Wl#. nt ;t hierzu blälz. tädteverf. Ges.Art. 5 al, 1| “ findet nichtsatt. ##
usschlußvon der immung wegen persönlicherBeteiligung findetni . .

dicss.G.O.Art.27Al-s.ll. ggp aung 8
58Diess. G.O. Art. 122.
5° Nach Art. 148 der diesf. G. O. kann der Bürgermeisterzu der Versammlungunter An=

drohung einer Geldstrafebis zu 1 Mk. 80 vig (Ges.vom 8. November1875 Art. 1, G.u. V. Bl.
S. 665) laden. Die von ihm ausgesprochene Strafeverfällt der Armenkasse.

66 Bgl. die ErörterungenVerh. d. K. d. Abg. Sten. Ber. V S. 90 f. ·
1 Diess. G.O. Art. 146Abs. 1; pfälz. G.O. Art. 79 Abs. I. Diesf. des Rh. ist Ein=

berufung „in herkömmlicherWeise" gefordert,in der Pfalz Einberufung unter Angabe des Zweckes
mittels derSchelle und Anschlagesam Gemeindehause,letztereswenigstensdrei Tage lang vor dem
Zusammentritte.

68 Diess. G.O. Art. 147 Abs. II.
8 Pfälz. G.O. Art. 124 Abf. II.
"4 Diess. G.O. Art. 146 Abs. II; pfälz. G.O. Art. 79 Abs. II.
"8 Diesf. G.O. Art. 181 Abs.VI.C 148; pfälz. G.O. Art. 68 Abfs.VI, 80.
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auch gegenunzeitigesWeggehenaus der Versammlungkanner durchVerhängungvon
Geldstrafen bis zu 1 Mark 80 Pfg. einschreiten"“.

Nach pfälzischemGemeinderechtekann in größerenGemeindenauf Anordnung des
Gemeinderates die Gemeindeversammlungderart abgehaltenwerden, daß die Beratung
und Abstimmung gleichzeitigin mehrerenRäumlichkeiten stattfindet. In solchemFalle
ist für jedeRäumlichkeit ein Bezirk zu bestimmen. Die Gemeindebürgersind dann nur
in dem Bezirke, in welchemsiewohnen, stimmberechtigt.Für jedeRäumlichkeit hat der
Gemeinderat ein Verzeichnis der dort stimmberechtigtenBürger zu fertigenund auflegen
zu lassen. Er hat ferner für jeden einzelnenBezirk ein Gemeinderatsmitglied zu be=
zeichnen,welchesdie Befugnissedes Vorsitzendenauszuübenhat7.

Zur Fassung eines gültigen Beschlussesder Gemeindeversammlungist regelmäßig
absolute Stimmenmehrheits der Anwesendenerforderlich und ausreichend. Die dies=
seitige Gemeindeordnungverlangt außerdemzur Beschlußfähigkeitdie Anwesenheitvon
mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten,währenddie pfälzischeGemeindeordnung
eine Beschlußfähigkeitsziffernicht kennt“.

Nur Gemeindebürgerhaben in der GemeindeversammlungStimme, und jeder hat
nur eine Stimme. Diese letzterenSätze gelten für das pfälzischeGemeinderechtaus=
nahmslos. Nach diesseitigemRechte dagegenerleiden sieAusnahmen hinsichtlichsolcher
Beschlußfassungen,welche sich auf Einführung neuer oder Erhöhung bestehenderGe=
meindeumlagenoder auf Unternehmungenund Einrichtungen beziehen,durch welcheeine
derartige Umlagenerhebungerforderlichwird. Wird nämlichmehr als ein Drittel sämt=
licher in der Gemeinde angelegtendirektenStaatssteuern, welchebei der fraglichenUm=
lagenerhebungin Berechnungkommen, von fünf oder weniger natürlichen oder juristi=
schen Personen gezahlt, so ist jede dieserPersonen, auchwenn siedas Bürgerrecht nicht
besitzt,in derGemeindeversammlungstimmberechtigt.Sie kannbzw.muß ihr Stimm=
recht in der Gemeindeversammlungebensowie im Gemeindeausschusse70 durch Bevoll=
mächtigteausüben?!. Bei den fraglichenBeschlußfassungenbemißt sich ferner die
Stimmenzahl der einzelnen Stimmberechtigtennach dem Gesamtbetrageder direkten
Steuern, mit welchemsie im gegebenenFalle72 umlagenpflichtigsind. Jeder ange=
brochene Betrag von 25 Mark der Steuersumme, die für die Gemeindeumlagenin
Ansatz kommt, verleiht eine Stimme 78. Die Stimmenzahl eines Einzelnen darf jedoch
ein Drittel derZahl sämtlicherin der GemeindestimmberechtigtenPersonennichtüber=
steigen.Bei dieserArt derStimmenberechnungist die Gemeindeversammlungbeschluß=
fähig, wennmehrals dieHälftederdurchdieStimmberechtigtenabzugebendenStimmen
vertreten ist ½.

Die einfacheMehrheit ist zur gültigen Beschlußfassungda ungenügend,wo die

66 Diess. G.O. Art. 148;Hüäl= G.O. Art. 80. Diese Strafgelder fließen in die Armenkasse.
er Fät G.S.Art.80Abs.III.
68 BeiStimmengleichheitfindet kein Stichentscheidstatt, sondernder Antrag gilt als ver=

worfen. Medicus S. 218; Wand S. 496.
"°Diess.G.O.Art.149Abs.I; pfälz.G.,O.Art.81Abf.I.
70Vgl. obenN. 51—53. 1 Uml.Ges. v. 14. Aug. 1910 Art. 30, 31.
72Verh. d. K. d. R.R. Beil. Bd. V S. 370. 1 alehh, Art. 80 Ziff. 3.

Diesf. G.O. Art. 149 Abs. I, dessenFaffung vollständig verunglücktist. Es heißtdort:
„wenn mehr als die Hälfteder Stimmberechtigtenerschienenoder mehr als die Hälfte der durch
die GemeindebürgerschaftabzugebendenStimmen vertretenist“. Dies klingt, als ob überhauptdas
eine oder das anderezur Beschlußfähigkeitgenüge. Indessen lehrt die Entstehungsgeschichte,daß
man die Bestimmung nicht so gemeinthat, wie sie denn auch, so aufgefaßt, sinnlos wäre. Die
Worte „oder mehr vertreten ist“ wurden nachAntrag des Deuchtrsthbter der K. d. R.N. „in
bezugauf die bei Art. 47 vorgeschlageneAusteilung des Stimmrechtes“beigefügt. Sie beziehensich
eis nur auf die Fälle der Abstimmung nachArt. 47, wie die vorhergehendenWorte nur auf die
übrigenFälle. Verh.d. K. d. R.RN.Beil. Bd.V S. 473,621.

Ein Versehenliegt ferner darin vor, daß das Ges. von den durchdie „Gemeindebürgerschaft"
abzugebendenStimmen spricht. Der Berichterstatterder K. d. R.N. hatte hierbei den von ihm
beantragtenArt. 47a im Auge (a. a. O. Beil. Bd. V S. 363f.). In der Folgeblieb dann außer
acht ½vnach Art. 47, wie er durch die Kammern gestaltetwurde, auch NichtbürgerStimmrecht
in der Gemeindeversammlunghaben können. Hiernach ist wohl zweifellos, daß die Stimmen der
Nichtbürger bei der Berechnungder Beschlußfähigkeitsziffermitzuzählensind.
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Gemeindeordnungenfür einzelneBeschlüssedie Zustimmung einer bestimmtenAnzahl
von Gemeindebürgernfordern. Diese Zahl beträgt in einigen Fällen zwei Drittel, in
anderendrei Viertel. Wo die Zustimmung von drei Vierteln der Bürger notwendig
ist, muß auf seiten der Zustimmendenaußerdemein bestimmtesVerhältnis der Grund=
steuerzahlungbestehen75. Auf alle dieseAusnahmefälle ist am betreffendenOrte näher
einzugehen.

Das Stimmrecht in der Gemeindeversammlungist wegenBeteiligung an einer
Sache mit persönlichenSonderinteressenunter den nämlichen Voraussetzungenaus=
geschlossenwie das Stimmrecht in den Gemeindekollegien76. Ist infolgedessenmindestens
die Hälfte der Gemeindebürgerzur Teilnahme an der Beschlußfassungunfähig, so ent=
scheidetnach Vernehmung der Beteiligten wie der Unbeteiligten die vorgesetzteVer=
waltungsbehörde.Letzterekann,wennerforderlich,einenRechtsanwaltzur Vertretung
der Gemeindeinteressenaufstellen7.

Verlust der bürgerlichenEhrenrechteschließtwährend der Dauer diesesVerlustes
von der Teilnahme an der Gemeindeversammlungaus78.

gi= Abstimmungkann mündlichoder schriftlicherfolgen. Sie muß schriftlich
geschehen:

1. nach beidenGemeindeordnungendann, wenn zur Beschlußfassungein gewisses
Verhältnis der Steuerzahlung auf seiten der Zustimmendenerforderlich ist,

2. nach der diesseitigenGemeindeordnung,wenn für die Stimmenzahl die Größe
desStcuerbetragesmaßgibt,

3. nach der pfälzischenGemeindeordnung,wenn die Abstimmung in mehreren
Räumlichkeitenstattfindet.

LetztenFalles hat der GemeinderatdenBeschlußderGesamtgemeindein öffent=
licherSitzungfestzustellen°.

Ülberdie Verhandlungist ein Protokoll aufzunehmen,welchesdieZahl der An=
wesendensowie das Abstimmungsergebnisfeststelltund vom Bürgermeisteroder dessen
Vertreter, vom Protokollführer und von zwei Gemeindebürgernunterschriebenwird. Bei
schriftlicher Abstimmung sinddie Stimmen für und gegenden Antrag durchUnterschrift
der einzelnenGemeindebürgerin das Protokoll aufzunehmenso.

Auf den Geschäftsgangder Ortsversammlungenfinden die für die Gemeindever=
sammlungengeltendenVorschriften entsprechendeAnwendungs1.

* 117. Zuständigkeit der Gemeindeorgane1. Der Bürgermeisterodererste
Bürgermeister nimmt in der Gemeinde eine doppelteStellung ein. Er ist einerseits
Vorstand der kollegialenGemeindebehörde,des Magistrats, Gemeindeausschussesoder
Gemeinderates, andererseits selbständigeGemeindebehörde2. Die Obliegenheiten des

75 Diesf. G.O. Art. 4 Abs. III, 9 Abs. III, V, 153 Abs. IX (/8), Art. 27, 28, 35 (3.0);
pfälz. G.O. Art. 4 Abs. III (7/4),Art. 20 Abs. I, 21 GJ/).

s Vgl. obenN. 19ff.
7 Diesf. G.O. Art. 145 Abs. V; pfälz. G.O. Art. 78 Abs. V. Die Stellung dieser Be=

stimmungen,die vom Berichterstatterder K. d. Abg. veranlaßt sind, im Ges. könntezu derMeinung
weranlassen.als ob sie nur für die Fälle Anwendung zufinden hätten, wo eine Sache wegenBe=
schlußunfähigkeitdes GemeinderatesoderGemeindeausschussesan dieGemeindeversammlunggelangt.
Indessen wird man dieseAnsicht verwerfenmüssen,da der Gesetzgebereinen solchenVe egen
digFolgerichtigleit unmöglichgewollt haben kann. EbensoWand S. 496 u. M.E. vom 24. Jan.
1 r. .

’sR.St.G.B.534Ziff.4;Bl.f·adm.PraxisXxXS.105;G.v.KahrlS.215f.
IVDiesLQQArL149Abf.11,lll;pfälz.G.O.Art.81Abf.ll,lll.
s0 Diess. G.O. Art. 149 Abs. II; wiäl4. G.O. Art. 81 Abs. II.
s1 Vgl. insbes. diess.G.O. Art. 47 Abs. VIII. S. auch Entsch.d. V.G. H.s XIII S. 246.

#l117|]1 Vgl. J. Henle, Handb. d. inneren Verwaltung usw., S. 3 ff. Es ist im folgendennur
eine Darstellung der rechtlichenGrundsätzeder Zuständigkeitsverteilung,nicht aber ein Verzeichnis
der einzelnenZuständigkeitenzu geben. Hierüber vgl. oben§ 107. Von den rechtlichenGrund=
sätzendes Gemeindedienstrechteswird unten im Zusammenhangedes Rechtsdes öffentlichenDienstes
gehandeltwerden. Vgl. 58 125ff.

2 Daher die in der Pfalz gebräuchlicheBezeichnung„Bürgermeisteramt“". Vgl. A. Geib=
Besnard, Handb. für die Gemeindebehörden der Pfalz, 3. Aufl., I S. 281 Anm. . Entsch. d. o.
G.H.s für Bayern in Gegenständendes Strafrechts usw. V S. 442, VI S. 189.
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BürgermeistersnachbeidenRichtungenwerdenim Falle seinerVerhinderungs oderder
Erledigung des Amtes durch den gesetzlichenVertreter wahrgenommen.Zu dieserVer=
tretung sind in Gemeindenmit Stadtverfassung zunächstdie etwa vorhandenenübrigen
Bürgermeister nach ihrem Range berufen, in deren Ermangelung oder Verhinderung
die rechtskundigenMagistratsräte nach demDienstalter,in derenErmangelungoder
Verhinderung die bürgerlichenMagistratsräte nach dem Dienstalter und der Reihen=
folge ihrer Wahl"“. In Landgemeindenwird der Bürgermeister zunächstdurch den
Beigeordneten,nötigenfallsdurchdie GemeindebevollmächtigtennachdemDienstalter
und der Reihenfolgeder Wahl vertreten5. In denpfälzischenGemeindenohneStadt=
verfassung gebührt die Stellvertretung des Bürgermeisters dem Adjunkten, wo deren
zwei sind, zunächstdemerstenAdjunkten. Kann die Stellvertretung durchdenAdjunkten
nicht stattfinden,so hat der Gemeinderateines seinerMitglieder hierfür zu bezeichnen.
Diese Bezeichnungkannständigoderfür deneinzelnenFall erfolgen7.

Dem Bürgermeister als dem Vorstande der kollegialen Gemeindebehördesteht die
Geschäftsverteilung und der Vorsitz in den Sitzungen zu. Er ist ferner das Vollzugs=
organ des Kollegiums?.

Abgesehenvon dieser letzterenTätigkeit ist der selbständigeWirkungskreis des
Bürgermeisters für die Gemeindenmit Stadtverfassung und für die übrigen Gemeinden
verschiedenbestimmt. v

In den Gemeindenmit Stadtverfassung soll demBürgermeister sowohl auf dem
Gebiete der eigentlichenGemeindeverwaltungwie auf jenemder übertragenenVerwaltung
die selbständigeErledigung 10 jener Geschäftezukommen,welche,wie das Gesetzsichaus=
drückt,„sichzur kollegialenBehandlungnicht eignen"11. Das Gesetzsagt jedochnicht,
welchesdieseGegenständesind, noch in welcherWeise dies etwazu bestimmenist 12.

2 Der Bürgermeisterkann außer den Fällen der Behinderung seinemStellvertreter die selb=
ständigeGeschäftsleitungnicht übertragen. B# Gutsch. d. o. G.H. vom 6. Nov. 1875, Amtsbl.
des Staatsm. d. J. 1875 S. 672; Wand S. f.

Diess. G.O. Art. 101. 5 Diess. G.O. Art. 145 Abs. I, 125 Abs. III.
* Pfälz. G.O. Art. 54, 78 Abs. 1I, 56 Abs. III. „Von dieserStellvertretung ist der vor=

gesetztenDistriktsverwaltungsbehördeund dem Landgerichte(Amtsgerichte)Anzeige zu erstatten.“
Hierüber Wand S. 335f.

* Wand S. 385. Bgl. übrigens Bl. f. adm. Praxis XXII S. 289ff.
8 Zustellungen,die an ihn gemachtsind, geltenals demKollegium bzw.derGemeindegemacht.

Entsch.d. V.G.H. I S. 85.
Diess. G.O. Art. 94, 96, 101 Abs. I, 131, 145 Abs. I; pfälz. G.O. Art. 54, 63, 78 Abfl.I.

In Art. 131 der diesf.G.O. (für die Landgemeinden)und Art. 63 der pfälz.G.O. sind eineAnzahl
einzelner Obliegenheitendes Bürgermeistersaufgeführt. (Vgl. Bl. f. adm. PraxisXXXV. S. 56 ff.,
314 l Nicht unbedenklich ist es, wenn Entsch, d. V.G.H.# II S. 566 f. (ogl. auch A. Luthardt
Bl. f.adm. Praxis, XXXVIII S. 296ff.) daraus, daß der BürgermeisternachArt. 131 Abs. VI
der diess.G.O. die Beschlüssedes Gemeindeausschussesund der Gemeindeversammlungzu vollziehen
hat, gefolgertwird, die Erklärungen desBürgermeistersseienauchdann für dieGemeindewirksam,
wenn sie mit den gefaßtenBeschlüssenim Widerspruchestünden. !ê½m2

10Entweder zersönliche oder „unter seinerLeitung durchandereMagistratsmitglieder oder
durchhöhereGemeindebedienstete“.Diesf. G.,O. Art. 94. Vgl. auchArt. 121, wonachdie Distrikts=
vorsteher„in polizeilichenAngelegenheitenim Falle augenblicklichenBedürfnissesstatt des Bürger=
meisterszu handeln haben.

11Diesf. G.O. Art. 94, 96 Abs. II, 101 Abf. I.
1 Der Regierungsentw.derG.O., der die „Polizei“ demBürgermeisterpersönlichübertragen

wollte, enthielt keineentsprechendeVerfügung. Der Berichterstatterd. K. d. Abg., welchersichdafür
. die Polizei demGemeinderatezuÜberweisen,beantragtedenArt. 88, jetzt94, in welchem

es hieß:Der Bürgermeisterist befugt, Geschäfte,für die eine kollegialeBeratung ihrer Natur nach
nicht zulässigist, insbesonderedringlicheVerfügungen,selbstzu erledigenoderhierzuandereGemeinde=
ratsmitglieder unter seiner Leitung zu verwenden“. (Verh. d. 14 Aussch.1 S. 136.) Bei den
Ausschußberatungen regte der Vertreter des Ministeriums an, den Grundsatz des Art. 88, daß nämlich
der Bürgermeister„alle Geschäfte,die sichnicht zur kollegialenBeratung eigneten,sowieProvisorien
usw. zu erledigenhabe“, auchauf die dtennhen des Art. 92, jetzt96, anzuwenden,was durch
Beifügung des Abs. II geschah.Die Subkommissiongab dann demArt. 88 (92)dieFassung,welche
Art. 94 nunmehr hat. Ebenso gab sie in Art. 97 (99 zweiter Lesung), jetzt101 demAbs. I seine
jetzigeFassung, wonach diact von der Erlediung der für kollegiale Beratung nicht geeigneten
Gegenstände"die Rede ist. Uberdie Bedeutung dieserRedewendung,die in Art. 94 u. 101 sachlich
zbhliche VerschiedenheitendesWortlautes aufweist,scheintman nähereErwägungennichtangestellt
zu haben. -
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Selbstverständlichist, daß eineGeschäftsbehandlungim Bureauwegeda nicht statthaben
kann, wo gesetzlichkollegiale Beschlußfassungausdrücklichgefordert ist 18,und da statt=
habendarf, wo sie in ausdrücklichergesetzlicherBestimmungbegründetist11. Im
übrigenwird es zunächstin der Zuständigkeitdes Magistratesliegen,durch die Ge=
schäftsordnungdie Gegenständezu bezeichnen,welchebureaumäßigerledigtwerden
können15. Ob eine schleunigeVerfügung wegenGefahr auf Verzug vom Bürgermeister
zu treffen ist, wird letztererselbstnach pflichtmäßigemErmessenzu entscheidenhaben.
Bei GegenständendesübertragenenWirkungskreisesendlichwird denvorgesetztenStaats=
behördendasRechtnichtbestrittenwerdenkönnen,da, wodasGesetznichtentgegensteht,
aus Gründen desöffentlichenInteressesanzuordnen,daß eineAngelegenheitnichtkollegial.
sonderndurchdenBürgermeisterim Bureauwegebehandeltwerde.

In denLandgemeindendiesseitsdes Rheines und in denpfälzischenGemeinden
ohne Stadtverfassung ist der Bürgermeister die Ortspolizeibehörde16und hat außerdem
eine Reihe einzelnerObliegenheiten in bezug auf die eigentlichenGemeindeangelegen=
heiten11. In den Orten, welche vom Wohnsitze des Bürgermeisters entfernt sind,
kann mit Zustimmungdes vorgesetztenBezirksamtesein Gehilfe des Bürgermeisters
für die Polizeiverwaltung aufgestelltwerden, der die Aufträge des Bürgermeisters zu
vollziehenund in dringlichenFällen statt desselbenzu handelnhat. Diesseits des
Rheines ist hierzu ein im Orte wohnendesGemeindeausschußmitglied,in dessenEr=
mangelung ein besondererOrtsführer, in der Pfalz ein eigenerAdjunkt zu bestellens.

Zum Erlasse ortspolizeilicher Vorschriften ist stets nur die kollegiale Gemeinde=
behördezuständig, ebensozur Beschlußfassungüber polizeiliche Einrichtungen und An=
stalten, welcheKosten für die Gemeindeverursachen1°.

Il bezugauf die Vermögensverwaltungder Ortschaftenhat der Bürgermeister
das Rechtder Aufsichtund Leitung20.

BesondereBestimmungengeltennoch bezüglichdes gemeinsamenBürgermeisters
der GemeindeneinerBürgermeisterei.

Nach diesseitigemGemeinderechte21 ist er die Ortspolizeibehörde für die ganze
Bürgermeisterei.In der GemeindeseinesWohnorteshat er alle gesetzlichenObliegen=
heiten eines Bürgermeisters zu erfüllen.

In denübrigen Gemeindenist er berechtigte#a, alle nicht polizeilichenGeschäfte
desBürgermeistersvorzunehmen,sofern nicht die GemeindeseinesWohnortes bei einer
Angelegenheit „im entgegengesetztenInteresse“ beteiligt ist22.

Er ist verpflichtet, dieBeratungundBeschlußfassungder Gemeindeausschüsse
zu leiten, wenn es sich handelt

1. um Erlaß ortspolizeilicherVorschriften,

13Vgl. z. B. diesf. G.O. Art. 102 Abs. III, 164.
1. Vgl. z. B. diess.G.O. Art. 164 Abs. II, IV.
15Diess. G.O. Art. 107 Abs. I.
16Diess.G.O. Art. 138 Abs. I, dazu Art. 139 Abs. I: „Der Beigeordneteund die Gemeinde=

bevollmächtigtensind verpflichtet,sic, nachAnorhnusg, desBürgermeisterszuboligeilichenGeschäften
verwendenzu lassen"“.Pfälz. G.O. Art.71 Abs. I. ÜberdieWorte „vorbehaltlich der Adjunkten
durchden Strafprozeß zugewiesenenkonkurrierendenMitwirkung“ Wand S. 442f. Überdie Auf,

llung von Polizeikommissärenpfälz. G.O. Art. 72 und oben § 163 Anm. 58. Zu Art. 138 Abs.V
Jerdiesf., Art. 71 Abs. V der pfälz. G. O. Entsch.d. V. G.H.s XIII S. 470.

1 Diesf. G.O. Art. 131; pfälz. G.O. Art. 63. Wand S. 401ff.
me 1 diesl= G.O. Art. 139 Abs. II; pfälz. G.O. Art. 739. Bgl. hierher Entsch. d. V.G.H.

16Diess. G.O. Art. 140; pfälz. G.O. Art. 74.
2 Diess. G.O. Art. 153Abs. VI: „Der Bürgermeister hat das Recht der Leitung und Be=

auffichtigung der Verwaltung jeder einzelnenOrtschaft; er kann in jedemOrtsausschusseund in
jederOrtsversammlung denVorsitzführenund soll die Beratung überdieFeststellungder Voranschläge
und Rechnungenleiten.“ Pfälz.G.O. Art. 85 Abfs.I.

21Vgl. hierher Verh. des bes.Aussch.II S. 559ff.
215Dieser Berechtigung entspricht selbstverständlichauch eineVerpflichtung in allen An=

selegenheiten die ihrer Natur nach nicht kollegial erledigt werdenkönnen; z. B. Einberufungder
ollegialen Gemeindebehörde,Vollzug ihrer Beschlüsse.

2 Zusatzder Subkommission.
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2. um polizeilicheEinrichtungenund Anstalten,mit welchenKostenfür die Ge=
meindenverknüpftsind,

3. um Feststellungder Voranschläge und Rechnungen.
Außerdem ist er verpflichtet,die Kassaführungzu beausfsichtigen.
Bei der Beschlußfassungin eigentlichenGemeindeangelegenheitenhat er nur dann

eine Stimme, wenn Stimmengleichheitvorliegt25.
Bei Verhinderung des Bürgermeisters wird derselbe in polizeilichen Angelegen=

heiten für den ganzenBürgermeistereibezirkdurchden Stellvertreter ersetzt,der in seiner
Wohnsitzgemeindezuständigist. In den übrigenGemeindeangelegenheitenbemißtsich
für jede einzelneGemeindedie Stellvertretung nach den oben dargelegtenallgemeinen
Bestimmungen.Der hiernachberufeneVertreterhat in dringendenFällen auchin Polizei=
sachenstatt des Bürgermeisters zu handeln, außerdemdessenAufträge zu vollziehen,die
notwendigen Anzeigen an denselbenzu machenund die Beseitigung gesetzwidrigerZu=
stände in der Gemeinde zu veranlassen?".

Nach pfälzischemGemeinderechteübt der Bürgermeisterin sämtlichenGemeinden
der Bürgermeisterei alle BefugnisseseinesAmtes aus. Er ist jedochbefugt, in den Ge=
meindenaußerhalbseinesWohnortesdie Handhabungder Polizei und die Besorgung
einzelner Angelegenheitendem Adjunkten zu übertragen. Der gesetzlicheVertreter des
Bürgermeistersin der GemeindeseinesWohnortesist auch dessenVertreter in den
Angelegenheitendes Bürgermeistereibezirkes?5.

Die kollegialeGemeindebehörde26 (Magistrat, Gemeindeausschuß,Gemeinderat)?27
ist dasjenige gemeindlicheOrgan, welchesinnerhalb des gesamtenWirkungskreises der
Gemeinde die Vermutung der Zuständigkeit für sich hat. Die Zuständigkeit eines
anderen Organes ist nur da begründet, wo sich eine ausdrücklicheBestimmung hierfür
anführen läßt. Es ist insbesondereunstatthaft, daß die Gemeindebehördesicheiner An=
gelegenheit,die gesetzlichin ihreZuständigkeitgehört,zugunstender Gemeindevertretung
entäußert28.

Die kollegiale Gemeindebehördeist Vertreterin der Gemeinde nach außen in
bürgerlich=und öffentlichrechtlicherBeziehung292.Sie ist das regelmäßige3°Organ für
die SelbstgesetzgebungderGemeinde31. Sie führt denGemeindehaushaltundverwaltet
das Vermögen der Gemeinde und der örtlichen Stiftungens#2.

Die kollegialeGemeindebehördeist in denGemeindenmit Stadtverfassungdie
Ortspolizeibehörde3.

Die kollegiale Gemeindebehördenimmt nach Maßgabe der bestehendenBestim=
mungenan der Armenpflege,demKirchen=und SchulwesenAnteil 34.

Sowohl der Bürgermeister als die kollegiale Gemeindebehördehaben das Recht

½ Diess. G.O. Art. 150 Abs. II, III. 4 Diess. G.O. Art. 151 Abf. II.
„5 Pfälz. G.O. Art. 82 Abs. II, III, 83 Abs. II.
26 In der GesetzesspracheauchGemeindeverwaltunggenannt. ·
NBeaufttateOtganediefchollegienunddenelen unteksorduet nd die besonderenAus⸗

schüffe. Diess. Art. 106 Abs. III, 145 Abs. VI; pfälz. G. O.Art. 67Abs. VI. Vgl. oben
*P112 N. 28, 42 und nach 55. In Stadtgemeinden haben die Distriktsvorsteher „den Magistrat in
der Ausübung seinerBefugnisseinnerhalb ihres Distriktes zu unterstützen“.Diesf. G.O. Art.121.

28An einer gutachtlichenEinvernehmungder letzterenist dieGemeindebehördenatürlich nicht
gehindert. Vgl. hierherBl. f. adm. Praxis IX S. 119ff.

29Diess. G.O.Art. 84, 123, 130; pfälz. G.O. Art. 54. Entsch. d. V.G.H. I. S. 417,
O Gasich 2n gilt auchfür die Gegenstände,bei welcheneineMitwirkung derGemeindevertretung

attzufinden hat.
* Vgl. diess.G.O. Art. 147 Abs. I (statutarischerBeschlußderGemeindeversommlung.

1 Diess. G.O. Art. 84, 130 (statutarischeBestimmungen);diesf. G.O. Art. 92 Abs. 1, 140
Ebfl.Jäisfel! G.O. Art. 74 Abs. I, Pol. St.G. B. vom 26. Dez.1871 Art. 3 Abf. I (ortspolizeiliche

orschriften).
2 Diesf. G.O. Art. 86 Abs. I, 133 Abs. I, 134 Abs. I; pfälz. G.O. Art. 66, 67 Abf. I.

Bei Vornahme von Rechtsgeschäften,z. B. Verträgen über Grundstücke,zwischenGemeindeund
Stiftung t nachArt. 103 diesf. Gem.O. zu verfahren. · « «·

«iesf.G-O.Art.92,94·DerRegierungsentmwollteauchmdenStädtcndtePoltzeki
verwaltung dem Bürgermeister übertragen.

24 Dre G.O. Art. 91, 137; pfälz. G.O. Art. 70.
v. Seydel=Pilotoy, BayerischesVerfasfungsrecht. 40
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desZwangsvollzugesnachArtikel 21 und22 desPolizeistrafgesetzbuchesbezüglichsolcher
Verfügungen,welchesie in ihrerZuständigkeitzumVollzugevonGesetzenund Verord=
nungen an bestimmtePersonen erlassenund dieseneröffnethaben, wenn die Übertretung
dieser Vorschriften nicht ohnediesmit Strafe bedroht ist55.

Den Gemeindevertretungen(Kollegiumder Gemeindebevollmächtigten,Gemeinde=
versammlung)stehennur diejenigenBefugnissezu, welche ihnen gesetzlichausdrücklich
zugeschriebensind. Diese Befugnisse,die hiernachnur aufgezählt, nicht nacheinemall=
gemeinenGrundsatze bestimmtwerden können,sind von zweierlei Art. Die Gemeinde=
vertretungenhabenentwederein Rechtder Mitwirkung bei denWillensaktender Ge=
meindebehördenin derWeise,daßderBeschlußderGemeindebehördenur mitZustimmung
der Gemeindevertretungwirksam wird, oder es ist der einseitigeBeschluß der Gemeinde=
vertretung entscheidendund daher für die Gemeindebehördebindend. Immer aber ist
der Beschlußder GemeindevertretungeineWillensäußerunggegenüberder Gemeinde=
behörde.Ein Verzeichnis der Befugnisseder Gemeindevertretungenan dieser Stelle zu
geben,hättekeinenwissenschaftlichenWert.

Die Ortsversammlung beschließtnachder diesseitigenGemeindeordnungals Organ
der Ortsgemeindeüber die der Ortschaft aufzulegendenGemeindeumlagen36; als Organ
der Ortschaft hat sie nach beidenGemeindeordnungenlediglichBefugnissehinsichtlichder
Verwaltung des örtlichen Gemeinde=und Stiftungsvermögens. Die Ortsversammlung
hat in dieser Richtung nach diesseitigemGemeinderechteeine allgemeineZuständigkeit
dann, wenndie VermögensverwaltungwederdemGemeindeausschussenocheinembe=
sonderenOrtsausschusseübertragenist 37. Hat eine solcheÜbertragungstattgefunden,
so hat die Ortsversammlung nur die ihr gesetzlichausdrücklichbeigelegtenBefugnisse.
Letzteresgilt nachpfälzischemGemeinderechteunbedingts.

Zweiter Abschnitt.

Die Distriktsgemeinden.
* 118. Geschichtliche Entwicklung der Distriktsgemeinden. Die erstenAnfänge einer

Gesetzgebung!über die Bildung von Distriktsgemeindentreten im zweitenJahrzehnte des 19.Jahr=
hunderts zutage?2.Es handelte sich dabei zunächstnur um die Vereinigung einer Mehrzahl von
Ortsgemeindenfür einzelne gemeinsameZwecke, die lediglich nachMaßgabe des Bedürfnissesein=
treten sollte,nicht um eine gesetzlichnotwendigeGliederung des Landes in Distriktsverbände.

Die Verordnung vom 6. Februar 1812" verfügte, daß zur Einrichtung und Unterhaltung
von Armenanstalten, Anschaffungund Unterhaltung kostbarerFeuerlöschmaschinen,Herstellungund
Unterhaltung von Vizinalstraßen, Brücken=und Flußbauten größereBezirke zu bilden seien,wenn
jeneBedürfnissedas gemeinsameInteressemehrererGemeindenberührenoder derenBefriedigungdie
Kräfte der einzelnenGemeindeübersteige".Die Bezirke solltenregelmäßignachGerichtssprengeln,bei

"5 Diess. G.O. Art. 99, 143; pfälz. G.O. Art. 77. Vgl. unten § 216 N. 24.
„6 Vgl. Uml.G. Art. 29, 37 Abs. I. Vgl. 2. Aufl. II § 156 N. 17.
: Diess.G.O. Art. 153Abs. V. Entsch.d. 9. III S. 18.
28Vgl. diesf.G.O. Art. 23 Abs.I, 27 Abs. VI, 31Abs.III, 47 Abs. I, 67 Abs. I, 153;

pfälz. G.O. Art. 20 Abs. VI, 85.
(X118|1 Eine Beitragsleistung größererBezirke für gemeinschaftlicheZweckekam schonfrüher vor.
„Damals aber richtetesich,wie überhaupt,6 auch in der Materie der Konkurrenz, alles nach Ver=
trägen und Herkommenund, wo diese s#hniegen.nach dem den ganzen Gang der Verwaltung
bestimmendenund durchseineStabilität tief in dieGewohnheitverwebtenAmtsverbande. Als später
dieserinfolge derSäkularisation und derverändertenBestim#eiungenüberHofmarkenund gutsherrliche
Gerichtsbarkeitzerfallenwar, und dieneueTerritorialeinteilung vermögemehrfacher,raschaufeinander=
gefolgterOrganisationen nicht Wurzel zu schlagenvermochte,verlor auch die Materieder Distrikts=
umlagen ihren früherenRechtsboden. Die Staatsregierung sah sichdaher genötigt,den Gegenstand
durch eine eigeneVerordnung vom 6. Febr. 1812 neu zu regeln. Der Geist dieserNeuerungwar
der .. der Zentralisation.“ Staatsminister Fürst v. Oettingen=Wallerstein, Verh. d. K. d.
Abg. 1834,Beil. Bd. I S. 332f. 6

» Vgl. zum FolgendenE. v. Moy, Staatsrecht des Kars. Bayern I, 2 S. 52ff.
à Die besonderenUmlagen für die Gemeindebedürfnissebetr.(R.Bl. S. 324).
Verordn. Art. 11.
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Wasser=,Brücken=und StraßenbautennachdemHerkommenund sonstigenrechtlichenVerhältnissen
oder nach demUmfangedes gemeinschaftlichenInteressesgebildetwerdenö. Beitragspflichtig sollten
alle mit Häusern, GrundstückenoderGewerben im Bezirke ansässigennatürlichen und juristischen
Personen sein. Die Umlagenerhebungbedurfte ministerieller Genehmigung. Durch Verordnung
vom 12.Mai 1815 wurde sodannbestimmt,daß bei Vereinigung mehrererGemeindenzur Beitrags=
leistung für gemeinsameZweckedieGemeindenaus ihrer Mitte Vertreter zu bestellenhätten. Letztere
sollten die Beitragsanteile der einzelnenGemeindenvereinnahmen,verwendenund verrechnen.

Der Name Distriktsgemeindeerscheintzuerstin § 7 des Gemeindeediktesvom 17. Mai 1818.
Das Edikt behielt dem Könige das Recht vor, für gemeinsameZweckemehrerenahegelegeneGe=
meinden in eine Distriktsgemeinde zu vereinigen. Als solche Zwecke wurden beispielsweise außer den
oben genanntendieUnterhaltung derLandärzte und Hebammen,dann die Aufbringung derMilitär=
lasten bezeichnet,danebenaber allgemein „mancheähnlichepolizeiliche und sonstigepolitischeund
finanzielle Zweckein der Verwaltung des Staates“, welche„ohne eine Vereinigung mehrererGe=
meinden entwedergar nicht oder nur unvollkommenerreichtwerdenkönnen“.

Eine festereBegrenzung und genauereAusgestaltung erhielt die Einrichtung der Distrikts=
gemeindennach Erlaß der Verfassungsurkunde.

Das Gesetzvom 22. Juli 1819, die Umlagen für Gemeindebedürfnissebetr.7, nennt folgende
ZweckederDistriktsgemeinden:„Herstellungund UnterhaltungwichtigerVizinalstraßen“", „Ufer=und
Wasserbauten,wenn sie den Gemeindenobliegenund durchdie Bezirke mehrererKommunengehen“,
„AnschaffungkostspieligerFeuerlöschmaschinen“,„Unterhaltung derHebammen“', „Armenpflegedurch
zweckmäßige Anstalten" 10. Dazu kommen die Kriegslasten, die nach dem Gesetzevom 22. Juli 181911
teilweise den Distrikten überbürdet waren. Soweit zur Bestreitung der Bedürfnisse der Distrikts=
gemeindenaußer Gemeindedienstenoder Fronen Beiträge an Geld oderNaturalien erforderlichsind,
sollen Distriktsumlagennachdem gleichenMaßstabe wie dieGemeindenmlagenzulässig sein und die
Beiträge der einzelnenGemeindendurchOrtsumlagen aufgebrachtwerden12. Die Anordnung der
DistriktsumlagengeschiehtdurchdieKreisregierungunter Mitwirkung derDistriktsgemeinden,worüber
ein besonderesGesetzbestimmensoll 18. Ein Distriktskassiererist auf drei Jahre zu wählen. Die
Diftriktsumlagenrechnungensind am Distriktshauptortezur Einsicht undErinnerungsabgabefür die
Distriktsgemeindegliederaufzulegenund sodannzu prüfen“.

Das vorbehalteneergänzendeGesetzerging unterm 11. September182515. Hiernach kann die
Bildung einer Distriktsgemeinde(eines „Konkurrenzdistriktes“)und die Erhebung einer Distrikts=
umlage sowohl von den beteiligtenGemeinden als auchvon Amts wegenbeantragtwerden. Die
„förmliche Einleitung"“ zu einer Distriktsumlage durcheine untergeordnetePolizeibehördebedarfder
Genehmigung der Kreisstelle. Organ des Verbandes ist die Distriktsversammlung,zusammengesetzt
aus Vertretern der beteiligten Gemeinden, den beteiligten Grund=, Zehnt= und Gutsherren oder deren
Vertretern, denjenigenPersonen, welche „einen ausgezeichnetgroßen Anteil an den Beiträgen oder
Leistungen zu nehmenoder ein besonderesInteresse dabei haben16, endlichgegebenenfallseinem
Vertreter des Staatsärars. Die Versammlung ist bei Anwesenheitvon zwei Dritteln beschlußfähig.
Die Geschäftsleitungsteht dem Vorstande des Gerichtssprengels,bei Versammlungen, an welchen
mehrereGerichtsbezirkeAnteil nehmen, dem von der Kreisregierung ernanntenBeamten zu. Die
Versammlung beschließtüber die Umlagenerhebungvorbehaltlichder Entscheidungdurchdie Kreis=
regierung. Letzteresoll nur „über die eigentlichenRechtsfragen“befinden. „Die Entscheidungüber
die wirtschaftlichenFragen hingegen,beschränktauf dieArt derAusführung und derZahlung, sowie
die Ausmittlung des Beitragsmaßstabes,ist der Bewilligung der Gemeindenanheimgegeben.“Bei

5 Verordn. Art. 23, 24.
6 Verordn.Art. 15ff., 38. über diebezirksweiseAufbringung derKriegslastens.Regulativ vom

23.Febr.1500 . 391).
7G. Bl. S. 83. Dazu Landtagsabsch.vom 22. Juli 1819(G.3 S. 31) Abschn.I, B und

Repert. über die Landtagsverh.1819 S. 246 . Vgl. oben§ 104 N.
* Wegen des „Kommerzialstraßenbaues“val. Lesz14 XVI kar Verordn, die Konkurrenzen

zum Straßenbaubetr., vom 6. April 1818(G.Bl. S.
?28 l. dazu Landta sabsch.vom = Dez. 18312 vi. S. 57) Abschn.III Ziff. 28, 29.

ngef.Ges.Art. VII, X Abs.1
„Verordnung“ über 6 eluntn, bel Kriegslasten(G.Bl. S. 261).

12 Art. VI Ges.Art. Abfl. IV, VII.
14Ges.Art Abs. II, kuu. XII.
15Ges.überdie Behardlun derDitrittsumlagen 8 Bl. S. 87). Dazu Kandagsabsch.vom

T. (G.Bl. S. 9) Abschn.I, K. S. auchVerhd 4K. d. Abg. 1825,Prot.Bd. III 220,
II S. 200 k“ 305ff., —— Xill S. 10; Beil. Bd. Til S. 130f.., 211f. VIII S. 387,aünrt

IX S. 57. Döllinger S. 1156ff. Vgl. E. v. Moy, Staaterechtdes K Bayern I, 2.S.
55ff., 58 ff.; Abg. von Steinsdorf= Verth 2d. K. d. Abg. 1851/52 Beil.Bd.## S. 164f.

16Letere sind aber nur bezüglichdesGegenstandes hiehen, der sie betrifft.
40“
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einstimmigemWiderspruchederDistriktsversammlungkann eineDistriktsumlagenichterhobenwerden.
„wenn eine solcheauf den Antrag der öffentlichenBehörden nur wegenüberwiegendenVorteils in
demFalle, wo derZweckauf andereArt erreichtwird, eingeleitetwerdensoll.“ Für Zwecke,„welche
nicht vom Gesetzeodervon der Notwendigkeitgebotensind, sondernbloß den NutzenderGemeinden
betreffen“,ist der Höchstbetragder Umlage auf fünf vom Hundert der jährlichenSteuersummefest=
gesetzt,über welchen„sich in keinemJahre der Betrag der Distriktsumlagenerhebendarf’ Gegen
die EntscheidungderRegierung stehtdenBeteiligten dieBeschwerdeoffen,und zwar, „wenn derFall
rein administrativ ist“, an das Staatsministerium desInnern, wenn er administrativ=kontentiösist,
an die Staatsratskommission 17.

Der dargelegteRechtszustandwar ein sehrunzulänglicher. Die gesetzlichenBestimmungenüber
die Befriedigung der Distriktsbedürfnissekonnten, wie später die Staatsregierung selbstäußerte5,
ihre Aufgabe nur unvollkommenlösen, „da sie von derkorporativenEigenschaftderDistriktsgemeinde
nicht ausgingen, nur eine untergeordneteTeilnahme der Distriktsbewohneran der Besorgung der
gemeinschaftlichenAngelegenheitengestatteten,keine regelmäßigeVertretung der Distriktsgemeinden
gewährten,ein sehr schwerfälligesund verzögerlichesVerfahren notwendigmachtenund in bezugauf
Distriktslasten und die Aufbringung der nötigen Mittel unzureichendeBestimmungenenthielten“.
Jene älterenDistriktsgemeindenwareneben,ihresNamensungeachtet,keineGemeindeverbände,sondern
Gesellschaften von Gemeinden für bestimmte einzelne Zwecke. Sie konnten von den Staatsbehörden
nachErmessengebildet,umgebildetund aufgelöstwerden19. AußerdemerstrecktesichdieGeltung der
erwähntenGesetzesbestimmungennicht auf die Pfalz, welchehiernachder Einrichtung von Distrikts=
verbänden gänzlich entbehrte20. Der Landtag stellte zwar im Jahre 1825 den Antrag an die Krone.
v„daßfür denRheinkreis einegesetzliche,denehemaligenArrondissementsratsurrogierendeEinrichtung
nachAnalogie des über Distriktsumlagen in den siebenälteren Kreisen erlassenenGesetzeshergestellt
werdenmöge“; allein die näherePrüfung, welchediesemAntrage durchden Landtagsabschiedvom
11. September18254 zugesichertwurde,führte zu keinemErgebnisse.

Der Landtag 1831 äußerte den Wunsch, es möge eine Durchsichtder Gemeindegesetzgebung
vorgenommenwerden?s. Aus diesemAnlasse brachtedie Staatsregierung im Jahre 1834 einen
Gesetzentwurfüber „die Art und Weise der Beiwirkung derDistriktsgemeindenzu Distriktsumlagen“
bei der Ständeversammlungein 23. Der Entwurf, der nur für die LandesteilediesseitsdesRheines
bestimmtwar, hielt an denGrundlagenderfrüherenGesetzgebungfestund erstrebtenur Verbesserungen
im einzelnen.Er blieb unerledigt#. Nach wiederholtenBitten des Landtages und Zusagen der
Krone, eine Anderung der Gesetzgebungüber die Distriktsgemeindenvorzunehmen, wurde dem
Landtage 1850 zusammenmit Gesetzentwürfenüber die Gemeindeordnungund über die Kreisräte

17Vgl. über letztereoben§ 68 N. 10.
18Verh. d. K. d. Abg. 1851/52Beil. Bd. II S. 564.
1° Abg. v. Steinsdorf a. a. O.Beil. Bd. III S. 165. K. Brater bei C. F. Dollmann,

Gesetzgebungdes Kgrs. Bayern usw., T. II Bd. I, Erlangen 1855,S. 35.
10 Das Ges. vom 11. Frimaire VII (loi qui détermine le mode administratif des recettes

et dépenses départementales, municipales et crommunales,Bull. des lois 2e série, e partie.
ler sém. VII no247) nannte unter den dépenses de la république in Art. 1Ziff. 3 auch diedé=
Penses municipales, quant aux cantons composés de plusleurs communes, qul sont supportées
par les différentes communes formant l'arrondissement du canton“, und es bestimmtein Art. IX
überdie recettes municipales für solcheKantone. Das Ges.vom28. liviose VIII (oi concernant
Ia division du territoire de la République ct P’administration, Bull. deslois 3e série t. ler
no 17) teilte Frankreichin Departementsund arrondissements communaux (Art. 1). An derSpitze
der letzterenstandenein sous-préfet und ein conseil d’arrondissement von 11 Mitgliedern (Art.

III—X), biesämtlich das Staatsoberhaupt ernannte(Art. XVIII). Das Arrondissementist ein
Verwaltungsbezirk,keineKörperschaft. S. auchGes. vom 16. Thermidor X Art. 28. gl. hierher
A. Batbie, traité théorique et pratique de droit public et administratif. 2eSd., Paris 1885.
III p. 401 sv., F. Chr. K. Schunck, Staatsrecht des Kgrs. Bayern (I) § 119, und über dieEin=
führung jener Bestimmungen in der Pfalz A. Geib- Besnard, Handb. für die Gemeindebehörden
der Pfalz, 3. Aufl., 1 S. 2. Die conseils d'arrondissement waren schonmehrereJahre vor der
Lostrennung der Pfalz von Frankreich nicht mehr einberufen worden und kamen infolgedessen
außer Ubung. Geib. Besnard a. a. O. S. 189f.

G.Bl. S. 9. Abschn.I, K Ziff 2.
22 Vgl. insbes.Verh. d. K. d. Abg. 1831Beil. Bd.XII, Beil. LXX,, dann Landtagsabsch.

vom 29. Dez. 1831(G.Bl. S. 57) Abschn.III Ziff. 43.
:Berh. d. K. d. Abg. 1834Beil. Bd. 1 S. 332ff., 340ff. VI S. 1f.

.“ Bezüglich der Pfalz vgl. Ges. vom 17. Nov. 1887,das Gemeindeumlagenwesenim Rhein=
kreise betr. (G. Bl. S. 145), Art. II.

16%S. Repert. über die Landtagsverh.1845/46S. 98 und Landtagsabsch.vom 23. Mai 1846
(G.Bl. S. 3) bsch III § 37, dannRepert.1848 S. 83 (u.d. W.Ständeversammlungneue,künftige)
und Landtagsabsch,vom 4. Juni 1848(G.Bl. S. 41) Abschn.1 § 9 Ziff. 2.
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auch der Entwurf eines Gesetzesüber dieDistriktsräte unterbreitet282.Die Entwürfe, welchesämtlich
nur auf Bayern diesseits des Rheines berechnetwaren, kamen in den Kammern nicht mehr zur
Beratung. In demGesetzentwurfeüber die Distriktsräte werdendie Distriktsgemeinden,welcheje
für denAmtsbezirk einer Distriktspolizeibehördebestehensollen, zum erstenMale als Körperschaften
aufgefaßt. Ihre Organe sind Distriktsrat und Distriktsausschuß. Letztererhat u. a. auch in allen
Ortsgemeindeangelegenheiten,bei welchendie Gemeindeordnunges bestimmt,zu beschließen.

Dieser Gedankeist in der späterenGesetzgebungwiederverschwunden.Dies rührt daher,daß
die neuen,demLandtage1851/52gemachtenVorlagen auf dieDistrikts=und Landrätesichbeschränkten.
Der zweiteEntwurf eines Distriktsratsgesetzesschloß sich im übrigen ziemlicheng an seinenVor=
gänger an. Aus diesemEntwurfe ist dasGesetzvom 28.Mai 1852, dieDistriktsräte betr.27,hervor=
gegangen,welchesfür das ganzeKönigreich gilt.

DiesesGesetzhat seithernur einige Anderungendurchdas Gesetzvom 8. August 1878 sowie
durch denLandtagsabschiedvom 10.Juni 1899, das pfälzischeStädteverfassungsgesetzvom 15.August
1908 und das Umlagengesetzvom 14. August 1910 erfahren8. WeitergreifendenUmgestaltungs=
versuchengegenüberhat es standzuhaltenvermocht.

#§*#119. RechtlicheStellung der Distriktsgemeinden. Die Distriktsgemeinden
sind wirklicheGemeindeverbändehöhererOrdnungmit körperschaftlichenRechten1. Sie
sind, gleich den Ortsgemeinden, gesetzlichnotwendigeVerbände, in welcheder Staat
—seine Angehörigen und sein Gebiet — sich gliedert. Nur die unmittelbarenStädte
im diesseitigenBayern sind vom Distriktsgemeindeverbandeausgeschlossen2, während
die Verleihung der Kreisunmittelbarkeit an die pfälzischenStädte unter Aufrechterhaltung
des Distriktsverbandes erfolgt5.

ber die Einteilung des Landes in Distriktsgemeindenbestimmtdas Gesetz,daß
diesseitsdes RheinesjederAmtsbezirkeinerDistriktsverwaltungsbehörde,in derPfalz
jeder Kanton" eineDistriktsgemeindebilde'. Davon bestehtjedochdie Ausnahme, daß
bei der infolge einer Amtsorganisation vorgenommenenVereinigung mehrererLand=
gerichtsbezirkein einenVerwaltungsdistriktjederdieserBezirke als Distriktsgemeinde
mit besondererVertretung fortbestehenkann.

Die Distriktsgemeinden,welcheim Vollzuge desDistriktsratsgesetzesgebildet sind,
sollen ebenauchdann aufrechterhaltenwerdenkönnen,wenn spätergrößereVerwaltungs=
distrikte aus mehreren Landgerichtssprengelngebildet werden. Es handelt sich also
hierbei darum, die Möglichkeitzu eröffnen,Distriktsverbände,welchesichbereitsein=
gelebthaben,in ihremBestandezu bewahren.

Dagegendarf das GebieteinerDistriktsgemeindekeinenfallsüber mehrereVer=
waltungsdistrikte sich erstrecken,gleichviel ob ein Verwaltungsdistrikt nur eine oder
mehrereDistriktsgemeindenbildet.

2:6Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. III S. 689ff., 696f., 702ff.
7 G. Bl. S. 245. S. dazu Landtagsverh.1851/52K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 557ff., 563 ff.

(Entw. und Begründung, III S. 164 ff., Sten. Ber. III S. 17 ff.; K. d. N.R. Beil. Bd. IV S. 184 ff.,
Prot. Bd. IV S.63 ff.;K. d. Abg.Beil. Bd. III S. 509 ff.,Sten.Ber. IV S. 12ff.; K. d. R.R.
Beil. Bd. IV S. 433 ff.,Prot. Bd. IV S. 439ff.; K. d. Abg.Beil. Bd. IV S. 69 ff., Sten.Ber. IV
108. Sitzung S. 305ff. (die Seiten find von der 107. Sitzung an nach S. 352 falschbeziffert);K.
d. R.R. Beil.Bd. IV S. 533f., Prot. Bd. IV S.608 ff.; K. d. Abg.Beil. Bd. IV S. 133f., Sten.Ber.
IV . 454 ff., 473 ff. (Gesamtbeschluß.)Vgl. ferner M.E. vom 10. Juni 1852, den Vollzug der
Ges. über die Distrikts= u. Landräte betr. (Weber IV S. 476). Kommentar von K. Brater bei
C. F. Dollmann, Gesetzgebungdes Kgrs. Bayern usw., T. II Bd. 1. Erlangen 1855, S.35 ff.
W. Lermann, Die bayer. Distriktsgemeindeordnungusw.,München 1895.

6 G. u. V.Bl. 1878 S. 369, 1899S. 320, 1908 S. 471, 1910 S. 581.
§*1191]2Ges.Art. 1 Abs. I. 2Ges. Art. 835Abs. J.

* Pfälz. Städteversessungsgee v. 15. Aug, 1908 (G.V.Bl. S. 471) Art. 3, Vollzugsbekannt=
nachung v 18. Aug. 1 (G.V. Bl. S. 474) IV;vgl. Piloty im Jahrbuch d. öffentl. Rechts

vVogloben § 118 N. 20. In der Begründung(Beil. Bd. II S.ö64) wird die Bestimmung,
welchefür diePfalz getroffenist, damit gerechtfertigt,daß derUmfangeines Landkommissariats(eetzt
Bezirksamts, vgl. oben § 82 N.4) zu bedeutendsei; auchseiendie Distriktslastenzum Teile schon
als Kantonslasten ausgeschieden.

5Ges. Art. 1 Abf. I.
4.Bgl. Begründung zu Art. 1, Beil. Bd. II S. 564; Sten.Ber. III S. 35 (Berichterstatter

v. Steinsdorf). Mit dieserAbsicht des Gesetzeswürde es nicht im Einklang stehen,wenn man

Google
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Hieraus ergibt sich für die Umbildung bestehenderDistriktsgemeindenfolgendes.
Die Lostrennungvon BestandteileneinesVerwaltungsdistrikteshat von selbstderen
Ausscheiden aus dem bisherigen Distriktsgemeindeverbandezur Folge. Die Zuteilung
neuerBestandteile zu einemVerwaltungsdistrikte bewirkt von selbstderenZuwachs zur
entsprechendenDistriktsgemeinde, wenn der Verwaltungsdistrikt nur einen Gemeinde=
verband bildet. Zählt er mehrere, so ist, da das Gesetzhierüber nichts vorsieht, die
Zuteilung nachZweckmäßigkeitsrücksichten,insbesondereunter Beachtung des räumlichen
Zusammenhanges,vorzunehmen8. Findet eineZerteilungdes GebieteseinerDistrikts=
gemeindeunter mehrereVerwaltungsdistrikte statt, so ist es Tatfrage, ob einer der
Teile noch als Fortsetzungdes bisherigen Verbandes angesehenwerden kann, d. h. ob
er als Distriktsgemeindenoch leistungs=und daher lebensfähig bleibt. Unbedingt aus=
geschlossenerscheintnachdemGesetze?nur, daß aus einerbisherigenDistriktsgemeinde
mehrere geschaffenwerden. Denn das Gesetzwill Ausnahmen von der regelmäßigen
Distriktsgemeindebildunglediglich zur Aufrechterhaltung bestehenderDistriktsgemeinden,
aber nicht zum Zweckeder Errichtung neuer Distriktsgemeindengestatten10.

lber die Zuständigkeitsverhältnissein bezug auf Umbildung bestehenderDistrikts=
gemeindenbestimmtdas Gesetznichts. Derartige Vorschriften sind auch insoweit über=
flüssig, als die Umbildung gesetzlichnotwendigeFolge einerAnderung der Verwaltungs=
distrikte ist 1u. Die Vereinigung mehrererDistriktsgemeindeneinesVerwaltungsdistriktes
ferner soll nach der Absicht des Gesetzes12nur mit Ubereinstimmungder betreffenden
Gemeinden, d. h. ihrer Distriktsräte, geschehenkönnen, wenn diese vorliegt, aber auch
geschehenmüssen18. Das gleichegilt für den Austritt einer kreisunmittelbarenpfälzischen
Stadt aus demDistriktsverband,nur daß in diesemFalle als BeteiligtedieMitglieder
des DistriktsratesunterAusschlußder ausscheidendenStadt in Frage kommen/. Die
hiernach noch verbleibendenFälle sind jene, wo infolge einer Anderung in der Bildung
der Verwaltungsdistrikte zwar gesetzlichfeststeht, daß eine Anderung in der Bildung
von Distriktsgemeindeneintreten muß, aber nicht feststeht,welcheAnderung einzutreten
hat. Sicher ist, daßessichhierbeinichtumVerwaltungsrechtssachenhandelt158.Ebenso
ist zweifellos.daß das Gesetzfür solcheFälle denDistriktsgemeindeneineentscheidende
Stimme nichthat einräumenkönnennochwollen,da es einMittel nicht an dieHand
gibt, etwaigeMeinungsverschiedenheitender beteiligtenGemeindeverbändeauszugleichen.
Hiernach erübrigt nur, derartige Umbildungen von Distriktsgemeindenals Angelegen=
heiten der Staatsverwaltung zu erklären. Da hierdurch die Rechte der beteiligten
Distriktsgemeindenberührt werden, so werden die Distriktsräte 16darüber zu hören sein.
Die Entscheidungwird in erster Instanz durch die vorgesetzteKreisregierung, Kammer
des Innern 7, in zweiter und letzterInstanz durch das Staatsministerium des Innern
zu treffen sein.

Das GesetzbezeichnetdieDistriktsgemeindenals „Korporationen“. Es will damit

die erwähnteAusnahme dahin auffassenwollte, daß das Gebiet der Distriktsgemeinden,sofernees
mit demVerwaltungsdistriktenicht zusammenfällt,jedenfallsmit dem Bezirke einesUntergerichts—
also früher eines Landgerichts,jetzteines Amtsgerichts — sichdeckenmüsse. überdies wäre, da die
fragliche Gesetzesvorschriftdie vollzogeneTrennung derRechtspflegeund derVerwaltung in unterster
Instanz vor Augen hat, kein vernünftiger Grund für die Forderung denkbar,daß das Gebiet von
Distriktsgemeindendurch die Bildung der Untergerichtsfprengelsolle beeinflußtwerden. Vgl. auch
M. E. v. 5.Zuli 1879 Nr. 9085a u. b, den Bestand der Distriktsgemeindenund Distriktsräte betr.
(Weber, XIII S. 74 und Bl. f. adm. Pr. XIV S. 321 Anm. 1).

7 Val. M.E. v. 2. April 1908(Weber, XXXVI S. 12).
8 M.E. vom 5. Juli 1879 Nr. 9085a Ziff. 4. ?! Art. 1 Absf. II.
1%So auchdie M.E. vom 5. Juli 1879 Ziff. 3.
11Vgl. darüber oben § 82 N. 10. 12Sten. Ber. III S. 35.
15Ges. Art. 11. EbensoK. Brater a. a. O. S. 39, der jedochinfolge seinerAuffassung des

Art. 16a des Gef. (worüberunten N. 35) Schwierigkeitenzu überwindenhat.
14Pfälz. Städteverf.Ges.v. 15. Aug. 1908 Art. 3,Vollz. Bek. v. 18.Aug. 1908; VII. Verh.

d. K. d. Abg. 1907/08,Sten. Ber. Bd. V S. 1032. Piloty a. a. O. S. 474.
158Vgl. Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 11; dazu W. Krais, Kommentar, S. 151.
16Entsprechenddem obenN. 13 behandeltenFalle.
: Als allgemeineersteInstanz in Distriktsgemeindeangelegenheiten.Vgl. Ges.Art. 23 Abs.I.

And. Ans. W. Lermann, Distriktsgemeindeordnung,S. 30.
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ausdrücken,daß sie keinebloßenGesellschaften,sondernwahre Gemeinden15 mit Rechts=
persönlichkeitseien. Die BedeutungdiesesRechtssatzesist eineöffentlichrechtliche,in=
soferner dieDistriktsgemeindenals Gemeindeverbändebezeichnet,einebürgerlichrechtliche,
insofern er ihnen die Eigenschaft juristischerPersonen zuschreibt15.

Das Gesetzhat unterlassen,zu sagen,wer die Mitglieder der Distriktsgemeinden
sind. Über die Lösung dieser Frage herrschtMeinungsverschiedenheit20. Nach dem
geschichtlichenUrsprunge der Distriktsgemeinden, die eine Weiterbildung der früheren
Gemeindegesellschaftensind, sowie nach den Außerungen in den Begründungen zu den
Entwürfen von 185021 und 1851/5222 ist es nicht zweifelhaft, daß der Gesetz=
geber sich als Mitglieder des Distriktsgemeindeverbandesdie Ortsgemeinden und die
Eigentümer der zu keinerOrtsgemeindegehörigenMarkungen dachte. Da übrigens die
Ortsgemeinden nichts anderes sind als die Gesamtheit der Gemeindeangehörigen,so
kann man auch sagen, daß die Ortsgemeindeangehörigenals solchezugleichDistrikts=
gemeindeangehörigeseien. Eine besondere,von der Ortsgemeindeangehörigkeitrechtlich
losgelösteDistriktsgemeindeangehörigkeitdes Einzelnen gibt es indessennicht.

Der eigeneWirkungskreisderDistriktsgemeindenist ein vermögensrechtlicherund
ein öffentlichrechtlicher.

Die Distriktsgemeinden sind als Körperschaften Subjekte des privatrechtlichen
Verkehrs. Sie führen ferner einen eigenenHaushalt .

HinsichtlichderVerwaltungstätigkeitderDistriktsgemeindenist vor allemhervor=
zuheben, daß dieselbendurch ihre Organe, Distriktsrat und Distriktsausschuß, keine
obrigkeitlicheoderAmtsgewaltinnerhalbdes Gemeindebezirkesausüben. Ihre Organe
sind in ihremeigentlichenWirkungskreiselediglichmit der Verwaltungder Gemeinde=
angelegenheitenbefaßt. Eine gesetzlicheAbgrenzung dieser letzterenbestehtnicht25. In=
dessenergibt es sich von selbst,daß die Distriktsgemeindennicht in Gebiete übergreifen
können,welchedem Staate oder anderenGemeindeverbändenzugehören.Bezüglich
gewisserVerwaltungstätigkeiten der Distriktsgemeindenist gesetzlichteils festgestellt,daß
sie notwendig, teils außerZweifel gestellt,daß siezulässig sind. Dabei ist jedochdarauf
hinzuweisen,daß nicht alles, was Distriktslast ist, dadurchzum Gegenstandeder distrikts=
gemeindlichenVerwaltungwird. Den DistriktsgemeindenkönnenLastenauchfür Zwecke
auferlegtsein, die nicht im Bereicheihrer eigenenVerwaltungliegen. Die Distrikts=
gemeindenkönnensodann, innerhalb der oben angegebenenGrenzen, denUmkreis ihrer
Verwaltungstätigkeit über das gesetzlichNotwendige hinaus erweitern. Einem Zwange
können sie in dieser Beziehung nicht unterliegen. Hat aber eine solcheErweiterung in

15 A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XXVII S. 17 Anm. 1, will die Distriktsgemeinden
nicht als Gemeinden im hgentlichenSinne anerkennen. · »

IVUberdiepkivatrechtlichcaftungderDiftkittsgemeindefürihteverfassungsmäßtgenVertreter
vgl. Ztschr. f. Rpfl. i. B. 1910 S. 296.

2�oVerfehlt ist die Ansicht K. Braters (a. a. O. S. 37 f., Bl. f. adm. Praxis V S. 156 ff.),
daß Mitglieder der Distriktsgemeindedie Ortsgemeindenund die höchstbesteuertenGrundbesitzerdes
Distrikts seien. Denn letzterefind, sofernsie nicht außerhalbdes Ortsgemeindeverbandesstehen,in
ersterenschonenthalten,geradeso wie die Kategorien des Art. 2c und d. Für die Besitzernicht
gemeindeangehörigerMarkungen bliebe überdies eine Lücke. Art. 23 Abs. IV beweist nichts.
v. Pöz#l, Lehrb. des bayer. Verf.Rechtes, S. 331 Anm. 5 äußert sich etwas unklar. A. Luthardt,
Bl. f. adm. Praxis, XXVII S. 18f. meint. daß sowohl dieOrtssemeinden als die einzelnenMit=
lieder der Distriktsgemeindeseien. (Agl. auch denselbenebendaXIV S. 328.) P. v. Roth, Bayer.

Rotlrecht, 2. Aufl., I S. 283 Anm. 3 hält dieGemeindehürgerderOrtsgemeindennebstdenEigen=
tümern der nicht im OrtsgemeindeverbandestehendenWaldungen usw. für die Mitglieder des
Distriktsgemeindeverbandes.Mit der im Text vertretenenAnsicht stimmt überein W. Lermann,
Bayer. Distriktsgemeindeordnung,S. 25 f.

21Beil. Bd. III S. 702.
22Beil. Bd. II S. 564 (ogl. auch S. 567), wo gesagtist, daß die Vereinigung sämtlicher

OrtsgemeindeneinesVerwaltungsdistriktesdieDistriktsgemeindebildet". S. auchdieoberstrichterliche
Entsch. R.Bl. 1867 S. 848, dann Entsch,des V.G.H.s II S. 92f.; M.E. vom 6. Dez. 1864, Bl.
f. adm. Praxis XVIII S. 204.

Darüber das Nähere im Finanzrechte,unten I§ 206—208.
2“ Uber dieVehordeneigenschaftderselbensieheEntsch.d. R.G. in St. S. XI. S. 161; Bl. f.

adm. Pr. LVII S. 347.
3 Val. Ges. Art. 11 am Anf.
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bleibenderWeise stattgefunden,so wird die betreffendeVerwaltungstätigkeitzu einer
rechtlich notwendigen?6.

ber denUmfang der Distriktsgemeindeverwaltungist im einzelnenfolgendes?
zu bemerken.

Die Distriktsstraßen sind nicht im eigentlichenSinne des Wortes Verwaltungs=
einrichtungen der Distriktsgemeinden. Ihre Anlegung und Unterhaltung bildet eine
gesetzlicheDistriktslast?s, aber die Bestimmungenüber die Art ihrer Anlage und Be=
nutzungwerdenvom Staate und dessenOrganen getroffen.Die nähereErörterung
über diesen Gegenstandgehört in die Darstellung des Verwaltungsrechtes?“.

Den Distriktsgemeindenobliegt ferner kraft Gesetzesdie Beschaffungund Er=
haltung der zum gemeinsamenGebrauche bestimmtenFeuerlöschmaschinen39; an der
Handhabungder FeuerpolizeihabensiekeinenAnteil.

Die DistriktsgemeindenkönnenDistriktstierärzte aufstellen31,die aber als Distrikts=
gemeindebedienstetekeineobrigkeitlichenBefugnissehaben.

Die Distriktsgemeindensind berechtigt, für den Distrikt Armenhäuser, Beschäf=
tigungsanstalten, Armenkolonien,Krankenhäuserund Erziehungsanstaltenfür verwahr=
tüteWinder zu errichten,fernerSpar=und Vorschußkassenund ähnlicheAnstaltenzu
gründen s2.

Die Distriktsgemeindenhabenein Recht selbständigerVerwaltung nur in be=
schränktemMaße. Sie stehenin denwichtigstenBeziehungenunterStaatskuratel,im
übrigen unter Staatsaufsicht. Die Grenzen der einen und der anderen staatlichenBe=
fugnis lassen sich nur nach einem formellen Gesichtspunkteangeben. Die Beschlüsse,
welcheder Distriktsrat faßt, bedürfenin der Regel zu ihrer Rechtsgültigkeitder Ge=
nehmigung der vorgesetztenKreisregierung, Kammer des Innerns. Beschlüssedes
Distriktsausschussesdagegenbedürfen solcherBestätigungnicht; sie könnennur, wenn sie
GesetzenoderVerordnungenzuwiderlaufen,durchdieRegierungaufsichtlichaußerKraft
gesetztwerden31. Hieraus erhellt, daß die Ausscheidungder Zuständigkeitender beiden
genanntenDistriktsorganezugleichfür dieAusscheidungderGebieteunfreierund freier
Selbstverwaltungder Distriktsgemeindenmaßgibt. BezüglichdieserAusscheidungaber
gilt im allgemeinender Grundsatz, daß alle Angelegenheitender Distriktsgemeindezur
Zuständigkeitdes Distriktsrates gehören,welchenicht durch ausdrücklicheGesetzes=
vorschriftdemDistriktsausschussezugewiesensind 35. Der letztereist das Organ der

26Ges.Art. 27 #bl La.
In Art. 27 Abs. Ib Ziff. 6 d. Ges. (-Kostendes Unterrichts der Schülerinnender Ent=

bindungskunst")handelt es sich zweifellos nur um eine Distriktslast. Überdas Verhältnis zu
Gw.O. § 30 Abs. II: vgl. Bl. f.adm. Pr. XXXVII S. 223.

28Ges.Art. 27 Abs. Ib Ziff.4 u. Art. 28 nachder Fassungdes Ges. vom 8. Aug. 1878.
29Unten § 255 N.36 ff. d5°Ges.Art. 27 Abs. Ib Ziff. 5.
1 Die Unterhaltsbeiträge fürdieselben bilden dann eine Distriktslast nachArt. 27 Abf. 1b

gi * D f. adm. Praxis XXVIII S. 204 u. W. Krais, Handb. derinneren Verw.,
Aufl., II S. 93.

32 Ges., die öffentl. Armen=u. #rankenpflegebetr., vom 29. April 1869 Art. 38 Ziff. 4, 5,
Art. 39 Abs. I. Vgl. auchEntsch.d. V.G.H.s XlII S. 294, XIV S. 26. Das Nähere über diese
Anstalten gehörtin das Verwaltungsrecht. Vgl. § 233.

33Ges.Art. 23. Die Begründung zu Art. 19 des Entw. fagt, bei Bescheidungder Distrikts=
ratsverhandlungen werde stets von dem Grundsatze auszugehen Kin, „daß der Distriktsgemeinde
innerhalb der esetilichenGrenzen freie Bewegung zu lassenund die Staatsaufsicht darauf zu be=
schränkenist, da Verletzungder GesetzeundLerordnungen und Beschädigungder Distriktsgemeinden
zu verhüten sind“. (Beil. Bd. II S. 566.) Dies ist allerdings eine sehrbeachtenswerteAnleitung,
in welchemSinne dieRegierungenihre Befugnis handhabenuouen. Eine gesetzliche Beschränkung
der Regierungen liegt aber nicht vor. Zudem ist das, was die Begründung Staatsaufsicht nennt,
in dem letztenPunkte (Beschädigungder Distriktsgemeindenzu verhüten)wirklicheKuratel. (VBal.
dagegenArt. 17.) Der Kuratelstandpunktprägt sichauchdarin scharfaus, daß alle Distriktsrats=
vethandlungen der Bescheidungdurch die Kreisstelle bedürfen. A. A. Lermann a. a. O. S. 27,

34Ges.Art. 17.
5°Nach Art. 11 (Eingangsworte)gehörenalle Distriktsgemeindeangelegenheitenzum Wirkungs=

kreisedes Distriktsrates, mit der aus Art. 16 sich ergebendenEinschränkung, daß diejenigenAn=
gelegenheitenzum Wirkungskreisedes Distriktsrates nicht gehören,die dem ifteiktsaneschusfeüber
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Distriktsgemeindefür die Führung der laufendenVerwaltung, insbesondereder Ver=
mögensverwaltung. Er kann bei Gefahr auf Verzug statt des Distriktsrates die zur
Abwehr erheblicherNachteile erforderlichenLeistungen beschließen368. Er hat ferner
— Gegenstände vorzuberatenund vorzubereiten,welchean denDistriktsrat zu bringen
iind 87.

Die Beschlußfassungüber Einrichtungen und Anstalten, welchenicht schongesetzlich.
erforderlichsind, stehtdemDistriktsratezu. Seine bezüglichenBeschlüsseunterliegen
der Genehmigungder Kreisregierung?s. EinrichtungenundAnstalten,welchein dieser
Weise als dauernde ins Leben gerufenworden sind, könnenvon der Distriktsgemeinde
nicht einseitig, sondern nur mit Zustimmung der Kreisregierung3° wieder aufgehoben
werden.

Die Verwaltung aller Distriktsanstalten geschiehtnach den vom Distriktsrate
vorgeschlagenenoder geprüften und von der Kreisregierung genehmigtenOrdnungen11.
Die Aussichtüberdie Distriktsanstaltenführt der Distriktsausschuß“.

Bei Distriktsanstalten, welchemehrerenDistriktsgemeindenoder solchenund un=
mittelbaren Städten gemeinsamsind, muß, mangels gesetzlicherRegelung, bei deren
Errichtung das Erforderlichehinsichtlichihrer Verwaltung und Beaufsichtigungunter
den Beteiligten mit Genehmigungder Kreisregierung vereinbart werden.

StreitigkeitenüberAnsprüchevonGemeindenan Distriktsanstaltenausbesonderem
öffentlichrechtlichemTitel werdenim Verwaltungsrechtswegeentschieden#38.Streitig=
keiten, welche bei Anderungen im Bestande von Distriktsgemeinden über die Rechte
und Pflichtenin bezugauf Distriktsanstaltenentstehen,werdenim gleichenVerfahren
erledigt, wie es für VermögensauseinandersetzungenmangelsgütlicherEinigung vor=
geschriebenist“.

Der Distriktsrat ist befugt, von denRechnungenjenerDistriktsstiftungen"5, welche

wiesen find. Das mit „insbesondere“in Art. 11 eingeleiteteVerzeichnis der Zuständigkeitendes.
Distriktsrates ist kein erschöpfendes.Nun sagt aber Art. 16 unter lit. a: „Der Distriktsausschuß.
hat die Verwaltung des Vermögens der Distriktsgemeindezu leiten und die Distriktsgemeindein
jenen Fällen zu vertreten, welchenicht zur Zuständigkeitdes Distriktsrates verwiesensind.“ Der
Sinn dieserVorschrift ist der, daß die Vermögensverwaltungund die zivilrechtlicheVertretung der
Distriktsgemeindedem Ausschussein allen Fällen außer jenendes Art. 114 u. e obliegt. Anders
Brater in den Verh. der K. d. Abg.Beil. Bd. III S. 69. Bgl. dagegendie ausführlicheBe=

Hründung bei v. Seydel 2. Aufl. II K 170 N. 32. Für die hier und von v. Seydel vertretene
nsichtauchBl. f. adm. Praxis XX S. 84, LVI1 S. 315f.

36Gef. Art. 25. Vgl. darüber unten § 208 M. 18.
* Ges. Art. 164. K. Brater a. a. O. S. 69 bemerktdazu:; „Aus dieserVorschrift folgt,

daß auchdie Mitteilungen und Vorschläge,die von der Staatsbehördean den Distriktsrat gebracht
werdensollen, zuvor durch die Händedes Ausschussesgehen, sobald sie ihrer Beschaffenheitnach
geeignetfind, eine Diskussion im Plenumherbeizuführen.“

* W. 1be3 st dieAufhebungjederzeiterfolgenk selbstverständlichaß mit dieser Zustimmungdie Aufhebungjederzeiterfolgen kann, ist selbstverständlich.
Vgl. Sten. Ber. 1II S. 114—120. M.E. v. 23. März 1878Nr. uan

Ges. Art. 27a, b Ziff. 3, Art. 29. Entsch. d. V.G.H.S XIV S. 26. Wgl. oben N. 26.
Aufhebung einer Distriktsanstalt g#en den Willen des Distriktsrates ist unzulässig. Sten. Ber. III
S. 71; K.Brater a. a. O. S. 60f.

41Ges.Art. 11f. Verh. der K.d. Abg.Beil. Bd. III S. 511. K. Brater a. a. O. S. 61.
Was Brater hier bezüglichder gesetzlichnicht notwendigenAnstalten bemerkt, ist nicht völlig zu=
treffend. Der Distriktsrat mag allerdings die Mittel hierfür verweigern, wenn die Kreisregierung.
die von ihm gewollte„Ordnung"“nicht aunimmt. Aber er kann die gesetzlicheBefugnis der Kreis=
7Pierung. dieß=„Ordnung" nachVernehmungdesDistriktsrates beliebig festzustellen,nicht durcheine
„Bedingung“ beseitigen. Die Kreisregierung kann also die „Ordnungen“ solcher Anstalten später
ändern, selbstwenn der Distriktsrat nicht einverstandenist.

42 Daraus ergibt sich,daß die Verwaltung der Distriktsanstalt keinerStaatskuratel, sondern
nur der Staatsaufsicht unterliegt. HandelsM.E. vom 6. April 1866 Nr. 1000(Distriktssparkassen).

"8 Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 23. Darüber unten § 206 N. 5ff.
"5 Das Ges. sagt: „von den .. Distriktsstiftungen“. Vgl. jedochEntw. von 1850 Art. 78

und Landratsges.Art. 13ch,wo nur von Rechnungendie Rede ist. Die iehige Fassung ist, wie
K. Brater a. a. O. S. 62 richtig vermutet, durch einen Druckfehler in Art. 7h des zweiten Entw.
entstanden, wo es heißt: „von den Rechnungen aller Distriktsanstalten und den (statt „der“) der
Verwaltung einer Religionsgesellschaftnicht unterliegendenDistriktsstiftungenEinsicht zu nehmen“.
Der Entw., welcherdemKönige mit Antrag vom 24. März 1851 vorgelegtwurde,hat „der“.
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nicht der Verwaltung einerGlaubensgesellschaftunterstehen,Einsichtzu nehmenund
Anträgezur WahrungderInteressendesDistrikteszustellen". Distriktsstiftungenfind
solche mit juristischerPersönlichkeit ausgestatteteVermögen für gemeinnützigeZwecke,
deren Bestimmung einerseits nicht eine rein örtliche ist, andererseits nicht über das
Gebiet der Distriktsgemeindehinausreicht"7v. Selbstverständlichist, daß der Distriktsrat
in seinenAnträgen nicht über die Grenzen dessengehendarf, was die staatlicheVer=
waltung zu gewährenrechtlich in der Lage ist“s.

Der Distriktsrat hat ferner das Recht, über denZustand des Distriktes und über
etwa wahrgenommeneGebrechender Verwaltung desselbensich zu äußern, sowiehierauf
bezüglicheAnträge zu stellenund Beschwerdenzu führen"?. Andererseitsist er auch
verpflichtet, auf Verlangen der Kreisregierung Gutachten über Gegenständeabzugeben,
welche die Verwaltung und die Wohlfahrt des Distriktes betreffen50.

Dem Distriktsratesind die distriktspolizeilichenVorschriften,welcheeine fort=
dauernd geltendeAnordnung enthalten, bei seiner nächstenVersammlung mitzuteilen.
Er kann gegendieselbenVerwaltungsbeschwerdeergreifen?1.

Den Organen der Distriktsgemeindensind endlichdurch eineReihe gesetzlicher
und verordnungsmäßigerBestimmungen,die an ihremOrte zu erwähnensein werden,
einzelneObliegenheitenauf demGebieteder staatlichenVerwaltungübertragen32.

§ 120. Der Distriktsrat. Der Distriktsrat besteht1:
1. ausdenVertreternsämtlicherzuderDistriktsgemeindegehörigenOrtsgemeinden.

Auf 2000 Einwohner trifft ein Vertreter und wenigstenseiner auf jede Gemeinde.
Ergibt sich bei der Berechnung ein Restbetrag von mehr als 1000 Einwohnern, so
trifft auf diesennochein weitererVertreter?2.Die Vertreter der Gemeindenwerden
aus den Gemeindebürgern3 gewählt, in Gemeindenmit magistratischerVerfassungvon
den zu einem Wahlkörper vereinigten Gemeindekollegien,in Landgemeindenvom Ge=
meindeausschusse,in pfälzischenGemeindenvom Gemeinderate.

2. Mitglieder des Distriktsrates sind ferner die Eigentümer" desjenigenGrund=

6 Ges. Art. 11h.
“ Vgl. Landratsges.Art. 15c; fernerK. Brater a. a. O. S. 61 f. und Bl. f. adm.Praxis V.

S. 144; dann Bl. f. adm. Praxis XVII S. 1f.; v. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts.S. 341
Anm. 3, und unten § 214 N. 10. Zu bemerkenist übrigens gegenBratsrr und v. Pözl, daß
auf den Sitz der Stiftung nichts ankommt, sondern alles auf deren Zweck.— Uber Stiftungen unter

wutsherrlicher Verwaltung vgl. § 43 N. 87 Ziff. 3; Bl. f. adm.Praxis XVII S. 3ff. An letzterem
frte wird erörtert, was auch zeisellos richtig ist, daß solcheStiftungen, wenn sie Distrikts=

stiftungensind,gleichfalls unter Art. 11h des Ges. fallen.
*8 K. Brater a. a. O. S. 62. 47Ges. Art. 11i.
50Ges.Art. 11g. 51Pol. Str. G.B. Art. 6 Abs. II, 14 Abs. II.
52 Vgl. die Angaben bei W. Krais, Handb. der innerenVerwaltung usw., 8. Aufl., J

S. 169, 175; dann bei W. Lermann, Distriktsgemeindeordnung,S. 67ff., 87f.
(#120] 1 Die Art. 2—7 desGes. find an Stelle derArt. 2, 3 desEntw. getreten. Die jetzigeFassung
rührt vom Abg. v. Steinsdorf her und führte nach langwierigen Meinungsverschiedenheiten

Gischen beidenKammern eine Vereinbarungberbei. Vgl. Sten. Ber. IV S. 312, Prot.Bd. IV
608—618. über abgelehntePetitionen um besondereVertretungvon Hawel Industrie u. Ge=

werbe im DistriktsrateVerh. d. Abg. 1885Sten.Ber. III S. 596ff. S. auch die in 2. Aufl. II 8 169
Anm. 29 erwähnten Verhandlungen von 1868.

2Ges. Art. 2 Abf. In, Abs. II. Das Ges. sagt nicht, welcherZeitpunkt für die Einwohner=
zahl maßgibt. Naturgemäß wird die letzteamtlicheFeststellungder Bevölkerungentscheidensein.
Dementsprechendsagt die Wahlinstr.vom 10. Juni 1852 § 2 Abs. III,, es könne ie jedesmal
letzteVolkszählung ##grundegelegt werden. Findet sicheine Gemeindehierdurchbenachteiligt,so
hat der betreffende MagistratoderGemeindeausschuß,in der Pfalz der Bürgermeisterauf Grund
Gemeinderatsbeschlusses,dieseswenigstens8 Tage vor Vornahme derWahl der vorgesetztenDistrikts=
verwaltungsbehördeanzufeigen damit die Bevölkerung durch besondereZählung festgestelltwerde.
Nach der Wahlfindet beiderVerwaltungsbehördekeineReklamationmehr statt.“ Vgl. hierherauch
K. Brater, Kommentar, S. 40. Maßgebend ist nicht die ortsanwesende,sondern die Wohn=
bevölkerung. Bl. f. adm. Praxis XXXII S. 354 ff.

* Vgl. M.E. vom 19. Dez. 1869 Nr. 14730, Weber IV S. 480 Anm. 2. Bl. f. adm.
Furis XII S. 363. Über das frühereRechtBrater a. a. O. S. 43 u. Bl. f. adm.Praxis V
S. 33 ff.

Hierzu kann möglicherweiseauch der König gehören,jedochnicht bezüglichder zur Zivil=
liste gehörigenRealitäten“, da dieseStaatseigentum sind. Val. * § 17 K 12ff. Der Privat=
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besitzes,von welchemdie höchsteGrundsteuerim Distrikte" entrichtetwird, mit einem
AchtelderZahl derGemeindevertreter#. Ergibt sichbeidieserBerechnungeinBruchteil
von der Hälfte oder mehr, so gilt er als voll'. Für Minderjährige und für Personen
unter Vormundschafts, dann für inländischeStiftungen und inländischeGemeinden?und
andere Körperschaften sind die gesetzlichenVertreter zur Teilnahme am Distriktsrate
berechtigt10. Ist ein Grundbesitz im ungeteiltenEigentume mehrerer, so könnendiese
nur einen aus ihrer Mitte in den Distriktsrat entsenden11. Es genügt alsdann, daß
dieser eine die persönlichenErfordernisse der Mitgliedschaft erfüllt .

Die Personalisten und deren gesetzlicheVertreter könnenBevollmächtigte in den
Distriktsrat abordnen15; sie müssendies tun, wenn sieweiblichenGeschlechtessindoder
das Alter noch nicht erreicht haben, das zum Eintritte erforderlich ist1. Diese Be=
vollmächtigtendürfen nicht bereits aus einemanderenRechtstiteldemDistriktsrate
angehören15. Sie müssenseit mindestenssechsJahren staatsangehörigund im König=
reiche durch denBesitz besteuerterGründe, Renten oderRechteoderdurchAusübung be=
steuerterGewerbe oder durchBekleidung eines öffentlichenAmtes ansässigsein16. Der
Bevollmächtigte ist in seiner Tätigkeit als Distriktsrat vom Vollmachtgeberunabhängig;
er kann sichauf erhalteneAufträgenicht beziehen'7.

3.Der Distriktsrat bestehtweiter aus Vertretern der fünfzig Grundbesitzer des
Distriktes, welchenächstden Personalisten höchstbesteuertfind 18. Die Zahl dieserVer=
treter beträgteinViertel derZahl derGemeindevertreter.Auchhierwird einBruchteil

grundbesitz des Königs ist steuerfrei (vgl. oben § 18), derselbekann also nur dann in Betracht kommen,
wenn der König tatsächlichvon demselbenStaaissteuernbezahlt (vugl.2. Aufl. I § 55 N. 15). Von
einiger Unsicherheit über den Rechtsstand zeugt die M.E. vom 2. Okt. 1852 (Weber IV S. 529
Anm. ). Inhaltlich derfelbenhat der König „die Vertretung der zur Zivilliste gehörigenReali=
täten im Distriktsrate durch die Vertreter des Staatsärars unter ausdrücklicherWahrung aller der
Krone zustehendenRechteund Freiheiten“ zwar genehmigt, sich dagegenbezüglichder Vertretung
seiner etbriunen Entschließungvorbekalten.

5 Wahlinstr. & 16 Abs. 1; dazu Bl. f. adm. Praris XXVII S. 257 ff.
#Gef.Art. 2 Abs. I b. Entsch.des V. G.H.s III S. 126.

r Lelert. 2 Abs. II. Über denFall desVorhandenseinsmehrererGleichbesteuerterK. Brater
a. a. O. S. 41.

K. tel sagt nur „Minderjährige“. S. für die ausdehnendeAuslegung K. Brater
a. a. O.S. 45.

* M. E. vom 29.Dez. 1855Nr. 4243u. 7. Juli 1858 Nr. 12866 (Weber IV S. 406 Anm. 8),
dann vom 16. u. 23. April 1870 Nr. 3604, 3787 haben ausgesprochen,eine distriktsangehörige
Gemeinde könnenicht nochmalsals GrundbesitzerinnachArt. 2 b desGes. im Distriktsratevertreten
sein. Dafür auchBl. 1 adm. Praxis II S. 312. DagegenK. Brater a. a. O. S. 45f. u. Bl.
. adm. PraxisII S. 316ff., dann Entsch. d. V.G.H.8 S. 90. In der angef.Entsch.ist die

huichtig it jenerAnsicht, die dem klarenWortlaute desGes. widerspricht,mit schlagendenGründen
argetan.

getanGes.Art. 4 Abs. II.
11Ges.Art. 10 Abs. 11. K. Brater a. a. O. S. 41f.
12Insbes. auchdie Staatsan ehorigleit besitzt. Entsch,des V.G.H.# V S. 31.
18Ges. Art. 2 Abs.Ib, 4abt , II, 10 Abs. II.

- 14Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. IV S. 73, Wahlinstr. 8 16 Abs. IV, K. Brater a. a. O.
S. 45. Ausgeschlossene (Wahlinstr. 8 16 Abs. V) können selbstverständlichauchkeineBevoll⸗
mächtigten ernennen.

5Ges.Art. 13 Abs. IV. K. Brater a. a. O. S. 46. »
ICGef.Art.4Abf.llIsagt,sie»müenbayer.Staatsbürgerfein«.Uberdiefetvunderliche

BestimmungVerh.d.K.d-Abg.Beil-Bd.1’S.72f.DurchdieangeführtenWorteverweistdas
Ges. aufVerf. Urk. Tit. IV § 3 u. Beil. 1 § 8, worüber oben§§ 40, 52 N. 13. Da alle Distrikts=
ratsmitglieder dreißig Jahre alt sein müssen,so bleiben für dieBepollmöchtigten die oben an=
gegebenenbesonderenErfordernisseübrig. S. hierüber Bl. f. adm. Praxis I S. 6ff., 401ff., II
S. 94 ff., IV S. 290ff., V S. 247ff., 273ff., VII S. 54 ff., VIII S. 287f.

17Ges.Art. 4 Abs. III. Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. IV S. 73.
18Nur die Grundsteuerhat in Berechnungzu kommen.Ges.Art. 5. Da das Wahlrecht zum

Distriktsrat ein ungeteiltesist könnenzur Vertretung eines gemeinschaftlichenGrundbesitzesnicht bie
sämtlichenhieran Beteiligten zugelassenwerden, jondern die Miteigentümer müssensich über die
Aufstellung eines aus ihrer Mitte hierfür abzuordnendenTeilhabers ieer Reichsgemeinschafteinigen.
Es müßte denn sein, daß, wie z. B. bei der allgemeinenGütergemeinschaft,einer derMiteigentümer
überhaupt als gesetzlicherVerwalter und Vertreter des Gesamtguts in Betracht kommt. Ebenso
M. E. v. 10. April 1904 Nr. 25133.
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von der Hälfte oder mehr als voll gerechnet19. Die Vertreter sind von den bezeichneten
Grundeigentümernaus ihrerMitte 20zu wählen. Daraus ergibtsich,zumalesandern=
falls an Bestimmungenüber die persönlichenVoraussetzungender Wahlberechtigung
fehlen würde, daß nur jeneGrundbesitzerdemWahlkollegium angehörenkönnen,welche
zugleichwählbarsind1. Die Wahl findetin persönlichemZusammentrittederWähler
statt; Bevollmächtigungist unzulässig.

4. Wenn das Staatsärar an denDistriktsumlagenbeteiligtist, so gehört auch
ein VertreterdesselbendemDistriktsratean?s.

Zu diesen regelmäßigenMitgliedern des Distriktsrates kommenbei Beratungen
über Angelegenheitender Distriktsarmenpflege2" nochhinzu

5. die Bezirksärzte,
6. zwei selbständigePfarrer des Distriktes,welcheam BeginnejederDistrikts=

ratswahlperiode und auf deren Dauer von dem neugebildetenDistriktsausschussenach
Stimmenmehrheit gewählt werden.

Bei Verhinderung dieserMitglieder könnenErsatzleute zugezogenwerden.
Niemand kann gleichzeitigauf mehrereRechtstitel hin Distriktsratsmitgliedsein.

Fallen mehrereBerufstitel in derselbenPersonzusammen,so geht die gesetzlicheBe=
rufung der Berufung durch Wahl oder Ernennung vor, im übrigen hat der Berufene
die Auswahl?5. .

Allgemeine Erfordernisse für die Mitgliedschaft im Distriktsrate sind Willens=
fähigkeit,männlichesGeschlecht,Staatsangehörigkeit26, vollendetesdreißigstesLebens=

19Ges.Art. 2 Abs. le, II. Über den Fall des VorhandenseinsmehrererGleichbesteuerter
K. Brater a. a. O. S. 41. Brater S. 47 u. Bl. f. adm. Praxis V S.204ff. erklärt sichgegen
die Auffassungder Wahlinstr. § 17, daß „anstatt der nicht qualifizierten die nächststehendenhöchst=
besteuertenGrundbesitzerbis zur Erfüllung der gesetzlichenZahl zu berufen“ seien. Dies wird aber
nach Analogie der Fälle des Art. 2 b dochwohl der Absicht des Gesetzesentsprechen.Denn wenn
die Klasse c ein Viertel der Klasse a betragenmuß, dann muß auch die Kopftahl des Wahl=
belegiume, aus dem diesesViertel hervorachen.soll, eine gesetzlichfestesein. Vgk.übrigens auch
W. Lermann, Distriktsgemeindeordnung,S. 49f.

g 4 aus der Mitteder Wahlberechtigten,nicht der zur Wahl Erschienenen.Brater
a. a. O. S. 48.

# So richtig Wahlinstrukt. § 17; anders K. Brater a. a. O. S. 47 u. Bl. f. adm.Praxis
V S. 202. Wenn aber die Wahlinstr. auch den BesitzdesStaatsbürgerrechtsfordert, so fehlt hier=
für jederAnhalt im Ges. Vgl. die )l treffendenAusführungen Braters a. a. O. S. 51f.

23K. Bxater a. a. O.S. 47. Jurist. Personenfind damit ausgeschlossen.
22Das Arar kann nicht zu den Personalistennach Art. 2 Abs. I b gehören.— Ges.Art. 2

Abs. I d. 31 Abs. II, Wahlinstr. § 18, M.E. vom 3. Juli und 3. Aug. 1852 (Weber IV S. 528,
529 Anm. '). Bl. f. adm. Praxis VIII S. 158ff.

2. Gesetz,die öffentliche Armen= u.Krankenftege betr., vom 29. April 1869 Art. 40 Abfs.II.
26Die Kammerverh.sprechenallerdings. Hir ie obenvertretene esccht Vgl. K. Brater

a. a. O. S. 56 f. und Bl. f. adm. Praxis S. 359 Anm. 10. Indessenhandelt es sichhier
um einen jener Fälle von Unklarheit der Gedanken,wie sie bei der Beratung des Ges. zahlreich

lewoeteten sind. Man hat das Ges.,das man machte,selbstnicht richtig verstanden.Folgendes
ist zu erwägen:

1. Art. 2 des Ges. stellt ein gewissesZahlenverhältnis der einzelnenMitgliederklassenfest.
Da jedesMitglied auf alle Fälle nur eine Stimme hat, so würde die gesetzlicheZusammensetzung
des Distriktsratesverändert,wenn jemandals Angehöriger zweierKlassenDistriktsratsmitglied wäre.

2. Das Ges. bringt den Grundsatz,daß niemand aaufmehrfachenTitel hin dem Distriktsrate
angehörenkönne,selbstin zwei Fällen zum Ausdrucke:in Art. 5 im Verhältnisseder beidenKlassen
b u. c des Art. 2, dann in Art. 13 Abs. IV bezüglichderBevollmächtigunginnerhalbdesDistrikts=
rates. Wenn es unstatthaft ist, daß ein Mitglied der Klasse b zu seinem olrchtigen sich ein
Mitglied der Klassea wähle, so muß es mindestensebensounstatthaftsein, daß es selberMitglied
in beidenKlassenzugleichsei.

Eine M.E. vom 16. Juni 1859 Nr. 7492 sprichtaus, daß es den Angehörigender Klasseb.
des Art. 2 nicht verwehrtsei, einen gemeinschaftlichenBevollmächtigtenaufzustellen,und daß dieser
alsdann so viel Stimmen führe, als er Personenvertrete. DieseAnsicht ist nicht richtig. Nach
Art. 4 Abs. 1III kann ein Bevollmächtigter sich nicht auf erhaltene Aufträge beziehen. Er stimmt
also als Mitglied auf seinenKopf, könntedemnachseinesämtlichenStimmen nur einheitlichabgeben.
Das Ges. will aber nicht (ogl. Art. 10 Abs. II, 13 Abs. IV), daß ein Mitglied mehrere Stimmen

habe. ÜbereinstimmendK. Brater a. a. O. S. 46; A. Luthardt, Bl. f. adm.Praxis XXXVIII
S. 322

P#Bgl. Verf-Beil.1 §16,Ges.Art.4 Abs.I. DazuK.Brater a.a.O.S.52u.oben§45.
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jahr 27, Besitzder bürgerlichenEhrenrechte25und, was die unterZiffer 1—3 aufgeführten
Mitzgliederklassenanlangt, NichtvorhandenseinsolcherUmstände,welchevon der Wähl.
barkeit zur Gemeindevertretungausschließen22. Die Beamtender vorgesetztenDistrikts=
verwaltungsbehördesind nicht zum Distriktsrate wählbar 80.

Die Wahlen zum Distriktsratesindteils allgemeine,d. h. solche,welchefür alle
durch Wahl zu besenendenStellen vorgenommenwerden, teils besonderefür einzelne
Stellen. AllgemeineWahlen tretenbei Ablauf der Wahlperiode(ordentlicheWahlen)
und Auflösung des Distriktsrates (außerordentlicheWahlen) ein21. Besondere Wahlen
findenstatt,wenneineWahl abgelehntoderfür ungültigerklärtwird, fernerwennein
einzelnes Mitglied infolge Todes, Rücktritts oder Verlustes der Mitgliedschaft kraft
Gesetzesausscheidet5.

Für die allgemeinenWahlen geltenfolgendeBestimmungen.Die Wahlen sind
alle drei Jahre, vom ZeitpunktederVollendung38der letztenallgemeinenWahlen ge=
rechnet,zu erneuern31. Innerhalb der Wahlperiode kannder König die Erneuerungdes
Distriktsrates (Auflösung) verfügen. In diesemFalle müssenbinnenachtWochenNeu=
wahlen stattfinden. Der Zeitpunkt der nächstenordentlichenWahl wird dadurch nicht
verschoben,da die Neuwahl nur für denRest der Wahlperiodeerfolgt 35. Die be=
sonderenWahlen sindsofortnacheingetretenerNotwendigkeitderselbenzuveranlassen36.

Die Wahltage werden von der Distriktsverwaltungsbehörde,Stunde und Ort der
Wahl bei denWahlenderGemeindevertreterdurchdenBürgermeister,bei denWahlen
der Grundbesitzvertreterdurchdie Distriktsverwaltungsbehördeanberaumt?.

Die LeitungdesWahlgeschäftesobliegtbeidengemeindlichenWahlendemBürger=
meister, dem in Gemeindenmit Stadtverfassungdas an LebensjahrenältesteMagistrats=
mitglied und der Vorstand der Gemeindebevollmächtigten,in denpfälzischenGemeinden
das an Lebensjahrenältesteund jüngsteGemeinderatsmitglied als Beisitzer zur Seite
find 35. Die Grundbesitzerwahlenleitet ein Beamter der Distriktsverwaltungsbehörde
unter Zuziehung zweier Beisitzer, die aus der Mitte der Wähler ausgelostwerden°.
Ülber den Gang des Wahlgeschäftesbestimmtdie Wahlanweisung" das Nähere. Die

::Ges. Art. 7 Abs. I. K. Brater a. a. O. S. 49 glaubt, daß das 30. Lebensjahrbei den
gewähltenMitgliedern erst mit demBeginne derDistriktsratsversammlungvollendetzu seinbrauche.
ch halte dieseAnsicht nicht für zutreffend,weil ichBraters Meinung nicht zu teilenvermag,daß

die EigenschaftalsDistrilterat mitlie erst mit derVersammlung des Distriktsrates ihren Anfang
nehme. Dieselbe ist vielmehr m. E.mit der geschehenenWahl begründet,ebensowie z. B. beim
Abgeordneten. Das Ges. kann es unm# lich von dem ungewissen Zeitpunkteder Einberufung des
Distriktsrates abhängig machenwollen, ob eine Wahl wirksam wird oder nicht.

28R.St.G.B. F 34 Ziff.4.
2?Ges Art. 7 Abs. II:„Was von der Wahl derGemeindevertretungausschließt,schließtauch

von der Wahl (Art. 3 und 5) und demEintritte in den Distriktsrat (Art.4) aus.“ Dazu diess.
G.O. Art. 172 mit 170, 173 Abs. IV, 175, pfälz. G. O. Art. 102 mit 100, 103 Abs. III, 104. Val.
K. Brater a. a. O. S. 50 ff.,Bl. f. adm. Praxis III S. 26, XXXII S. 375 f., Entsch. des V. G. H.
III S. 133. An letzterem Ortewird richtig ausgeführt, daß Art. 7 Abs. 1I des Ges. „nicht die
positiven Erfordernisseder G.O., sondernnur die negativenAusschließungsgründeauf denDistrikts=
rat für anwendbar erklären will“. „Die positiven Erfordernisseeines Ortsbürgers (wirklichen
Gemeindeglieds)verlangt das Distriktsratsgesetzin Art. 3 nur für die Vertreter der Gemeindenim
Distriktsrate und erkenntdamit an, daß dieseErfordernissefür die übrigen Distriktsratsmitglieder,
namentlich für die Großgrundbesitzer des Art. 2 b, nicht verlangt werden.“ Des weiteren wird an=
t#unehmensein, daß das Ges. nur die allgemeinenAusschließungsgründe,nicht jeneim Auge hat,

ie nur für bestimmte Gemeindeämter bestehen.
v0 Ges.Art. 6 Abs. II, vgl. Art. 12 Abf. I. :à1Ges.Art. 9 Abs. III, 12 Abs. V.
32Ges.Art. 9 Abs. I.
* So wird wohl, da kein einheitlicherWahltag besteht,zu entscheidensein. Vgl. auchoben

8 101.
*"Ges. Art. 8 Abs. III, Wahlinstr. § 4. Vgl. zu letztererBestimmungVerh. d. K. d. Abg.

1875/76Sten. Ber. I S. 411.
"5Ges. Art. 12 Abs. V. VI. Pözl, Lehrb. d.bayer. Verf.Rechtes,S. 337 Anm. 6 sagt, es

freg: sich,ob auchdann, wenn derKönig sämtlicheDistriktzräte desLandesauflöse,die Bestimmung
es Art. 12 Abs. IV gelte. Die *7—e ist zu bejahen,da das Ges. keinenUnterschiedmacht.

Wahlinstr.§ 19Abs.III, IV. ir Wahlinstr.385, 13,14,17Abs.V.
28 Wahlinstr. §§ 6, 13, 14. *5Wahlinstr. § 17 Abs. V.

Wahlinstr. 88 6 ff., 17 Abs. V.
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Wahl ist geheim1. Zur Vornahme einer gültigen Wahl ist die Abstimmung von
zwei Dritteln der Wahlberechtigtenerforderlich"?. Eine gesetzlicheVerpflichtungzur
Teilnahme an der Wahl bestehtjedochnicht"5. Zum Zustandekommender Wahl ist
die absoluteMehrheit der Abstimmendennotwendig“. Sind mehrere Personen mit
gleichviel Stimmen gewählt, und ist dadurch die Zahl der zu wählendenDistriktsrats=
mitglieder überschritten,so ist die Wahl fortzusetzen,bis ein Kandidat die größere
Stimmenzahl erhalten hat"5. Die Erklärung des Gewählten über die Annahme der

Wahl ist tunlichst sofort zu erholen.
Die Wahl begründetfür dieGewähltendiePflicht, sichdenObliegenheiteneines

Distriktsratsmitgliedeszu unterziehen.Die Ablehnungder Wahl und der Rücktritt
von der Mitgliedschaft ist nur statthaft:

1. wegenzurückgelegten60. Lebensjahres,
2. wegen geistigeroder körperlicherUnfähigkeit"7,
3. bei mehrfacherBerufung in demselbenDistrikte oder in verschiedenenDistrikten

derart, daß der Gewähltefür die Annahmeeinerder mehrerenBerufungensichent=
scheidenkann“s,

4. wenn der Gewählte schoneinmal die Stelle einesDistriktsrates"““ sechsJahre
lang ununterbrochenbekleidethat55.

In all diesenFällen entscheidetder Distriktsrat endgültigüber das Vorhandensein
des Ablehnungs=oder Austrittsgrundes 51.

Auch jene Mitglieder, die nicht durch Wahl dem Distriktsrate angehören, sind
zur Erfüllung ihrerObliegenheitenrechtlichverpflichtet.Da sievertretbarsind,bedarf
es für sie keines Ablehnungs=oder Austrittsrechtes52.

Die Prüfung der Frage, ob jemand die Berechtigung besitzt,dem Distriktsrate
als Mitglied anzugehören,findet für die einzelnen Mitgliederklassen in verschiedener
Weise statt.

Über die Legitimation der gewählten Mitglieder entscheidetder Distriktsrat,
welchemzudiesemBehufedieWahlaktendurchdas Bezirksamtzuzustellensind. Er kann
die Legitimation sowohlbei Wahlanfechtungvon außen, als auch aus eigenerBewegung
aberkennen55. Das Gesetzsagtnicht, wemdas Recht der Wahlanfechtung zusteht. In=
dessenwird dieses Recht zweifellos nur jenen, welchezu der betreffendenWahl wahl=
berechtigtsind, sowieder Kreisregierung3" zukommen. Das Prüfungsrecht des Distrikts=
rates erstrecktsich auf alle tatsächlichenund rechtlichen Umstände, welche für die
Legitimationmaßgebendsind55. Ist dieAnerkennungderLegitimationerfolgt,so kann
die Gültigkeit derWahlhandlung nicht mehr angestrittenwerden.

lber die Berechtigung der Personalisten zur Distriktsratsmitgliedschaft wird im

41 e Art. 3, 5, Abs. II, Wahlinstr. §8 7, in derFafiun der M. B. v. 28. Juni 1902
(M.A. Bl. S. 258, WeberntXXNIIS. 26), 13 Abs. III, 14 Abs. II, 17 Abs. V.

4 Ges.Art. 6 Abs.I
13 Wahlinstr. § 10versucht, diesebedenklicheLückedesGel. auszufüllen, und sagt, daß die

AusgebliebenengegebenenFalles die Kostenzu tragen haben, wen auf dieverlängerte Wohl er⸗
laufen sind. Eine solche, Vorschriftkann aber angesichtsTit. n! 33 det Verf. Urk. nicht durch
M. E. erlassen werden. Ubereinstimmend K. Brater a. a. O. S 4.A. W. Lermann,
Distriktsgemeindeordnung,

4 Ges.Art. 6 n=
"5 Wahlinstr. § 9 Äbs. IIgrin hier das Los entscheidenlassen,eine Bestimmung,für welche

die gesetzlicheGrundlage fehlt. Daee mit RechtK. Brater a. a. O. S. 49. Eshandelt sich
aber hier um keineStichwahl, wie Brater guacht. scheint.

Wahlinstr. § 8. 4 Ges.Art. 8 Abs. I a, b
"8 K. Brater a. a. O. S. 53 . Vgl. im übrigen obenN. 25.
4° Das Ges. unterscheidetnicht, ob als gewähltesodernicht gewähltesMitglied.
50Ges.Art. 8 AbKlv# 51Ges.Art. 8 Abs.1
2 Ges.Art.14. 5. raee“ a. O. S. 33. »
63Gef. Art. 10 Ab. 7 K. Brater a. a. O. S. 55 f. und Bl. f. adm. Praxis III S. 25

Anm. 56 M.C. vom 21. Juli 1852 Nr. 11946.
"6)Hierbei wird dasjenigeeutsprechendanwendbarsein, was oben§ 58 tver den Gegenstand

ver Legitimationsprüfungdurchdie K. d. Abg. erörtertist. Vgl. auchBl. f. adm.Praxis 111
S. 79 ff., VIII S. 160 Anm.
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Verwaltungsrechtswegeentschieden56. Wer den Verwaltungsrechtsstreit anregenkann,
ist gesetzlichnicht ausdrücklichbestimmt. Die rechtlicheBeteiligung an der Sache wird
maßgebendsein. Rechtlichbeteiligt aber sind derjenige,um dessenMitgliedschaft es sich.
handelt,sowiederjenige,welcheran Stelle einesandernzur Mitgliedschaftberufenzu
sein behauptet, endlich der Distriktsrat, namens desselbender Distriktsausschuß?.
Der Distriktsrat muß in allen Fällen über die Sache gehörtwerden58. Die Entscheidung
stehtin ersterInstanz der Kreisregierung,Kammerdes Innern? in zweiterInstanz
dem Verwaltungsgerichtshofezu. Im gleichenWegeist im Streitfalle überdie Teil=
nahmeberechtigungdes gesetzlichenVertreters oder Bevollmächtigten eines Personalisten
zu erkennen56.

Über die TeilnahmeberechtigungdesArars wird im Verwaltungswegeentschieden.
Der Distriktsrathat lediglichdasRecht,die gehörigeBevollmächtigungdesärarialischem
Vertreters zuprüfen51.

lber die Teilnahmeberechtigungjener Mitglieder, welche dem Distriktsrate nur
bei BeratungderArmenpflegeangelegenheitenhinzutreten,ist gleichfallsim Verwaltungs=
wege zu befinden“#.

Das Gesetzgibt keinenAufschlußdarüber, von wann an die Aberkennungder
Eigenschaft eines Distriktsratsmitgliedes wirkt. Es läge nahe, zu sagen,daß dieseAb=
erkennung auch auf die Vergangenheit sich erstreckt,also die ganze Mitwirkung des
Betreffendenbei der Tätigkeitdes Distriktsratesungültigmacht. Allein das kannder
Gesetzgebernicht gewollt haben, da er damit die Gültigkeit der Beschlüsse,welchedie
distriktsgemeindlichenOrgane fassen, dem Zufalle preisgeben würde, und da er die
Distriktsräte geradebei der Wahlprüfung zwingt, Beschlüssezu fassen, noch ehe die
Legitimation der Mitglieder feststeht. Nach dem Gesetze"#obliegt der Distriktsverwal=
tungsbehördedie Einberufung der Distriktsratsmitglieder. Es wird daher anzunehmen
sein, daß derjenige,welcher durch ein Einberufungsschreibensich ausweist, so langeals
Mitglied gilt, bis ihm dieseEigenschaft aberkannt wird“.

Der Verlust der Eigenschaft als Distriktsratsmitglied kann nach Anerkennung
der Legitimation aus folgendenGründen eintreten. Die gewähltenMitglieder verlieren55
ihre Eigenschaft durch Ablauf der Wahlperiodes, durchAuflösung des Distriktsrates "7
und durch Verzicht in den gesetzlichzulässigenFällen 63. Jene Mitglieder, welchedem
Distriktsrate als gesetzlicheVertreter oder Bevollmächtigte eines andern oder zufolge
ihres Amtes angehören, verlieren mit dieserEigenschaft auch jene eines Distriktsrats=

* Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 21.
57 Ges.Art. 11 Abf. I, 23 Abs. IV. ater a. a. O.
*8Ges.Art. 11 Abs. I, Brater a. a. O.S. 55, Entsch.d. H.
59Dies ergibt sichaus Art. 23 des Ges. de l. Brater a.

Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofesufw.,S.No, Entsch.d. 6. III S. 126, 262. Be=
denken äußert W. Lermann, Lhate ufrd un S. 58 An , dem sich KegerLrafs,

——“2 4. Aufl. S. 239 und Menzinger in denBl. f. adm.Pr. Bd. 56 S. 137f.
anschließen

5 Dies erhellt klar aus dem Vergleichedes Wortlautes des Art. 8 Ziff.21 des Ges.vom
8. Aug. 1878 mit demWortlaute des Art. 2 b des Disteittgratsgeh Vgl. W. Krais, Ges. vom
8. ug 1878 usw. S. 85, 830. K. Brater a. a. S. 55f. bemerktrichtig, dieLegitimation
eines Bevollmächtigtentönne auf dreifacheArt beanstandetwerden,nämlich inbezug auf die Befug=
nis des Vollmachtgebers zur Vollmachterteilung, auf die perfönliche Befähigung des Bevollmächtigten
und auf die Echtheitder Vollmachtsurkunde.Nur auf letzterenPunkt belueresichnach Art. 10 des
Ges. dieZuständigkeitdesDistriktsrates. Diese letztereFrage wird schwerlichzu einemVerwaltungs=
rechtsstreiteAnlaß geben. Die beidenersterenFragen aber demVerwaltungsrechtswegezu entziehen,
dazu besteht weder im Wortlaute des Ges. ein Anhalt cuoch auch ein innerer Grund.

6#1Ges.Art. 10 Abs. I. 23. K. Brater a. a. . 56. Unricgtig und wohl auf Versehen
beruhendder Vortrag desBerichterstatters der K. d. R.N. Beil.Bd. 1 193 (6 10 des Vortr.).

2 M. E. vom 11. Juli 1876 Nr. 7713.
ss Art. 12 Abs. III.
44 Ugl. die ausdrücklicheBestimmungfür die Landtagsabgeordneten,oben § 57 N. 125.
6#ete Rücksicht auf denr". ihres Eintrittes.
* Hes Nrt. 3. 3 6 Abl. 7 III.
"1 Ges.Art. 12 Abs.V
8 Ges.Art. 8 Abs. I, i

S. 55.
V.G. H. II 265.
a. O.; G. 17 Ges. über die
V.G.H.
m. 4
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mitgliedes10. Alle Mitglieder des Distriktsrates verlieren ihr Mitgliedschaftsrecht,
sobald eine jener Voraussetzungenwegfällt, welchezur Erlangung der Mitgliedschaft
gesetzlichnotwendigsind 70. Der Verlust tritt gegebenenfallsvon selbst ein. Im
Zweifel erfolgt dieEntscheidung der Frage, ob jemand die Mitgliedschaft verloren
hat, in demselbenVerfahren, in welchemüber seineBerechtigungzumEintritte zu er=
kennenist 7!.

Hinsichtlich der rechtlichenStellung der Distriktsratsmitglieder ist folgendes zu
bemerken.Das Mitgliedschaftsrechtist, wenn es auch unter Umständenauf Vertretung
oder Vollmacht beruhenkann, streng persönlich. Ubertragung des Stimmrechtes ist
nicht gestattet2. Niemand kann zwei Stimmenführen 73, niemand auf erhalteneAuf=
träge sichbeziehen7". Die Mitgliedschaft erzeugtnicht bloß ein Recht, sondernauchdie
Pflicht, als Mitglied tätig zu sein. Diese Verpflichtung umfaßt nicht bloß die Tätig=
keit im Distriktsrate selbst, sondernauch jene im Distriktsausschusse5. Der Austritt
aus letzteremist aber mit Zustimmung des Distriktsrates zulässig. Die Distriktsrats=
und Distriktsausschußmitgliedersind verbunden, bei den angesagtenVersammlungen
zu erscheinen. Über die Zulänglichkeit und Zulässigkeit von Entschuldigungsgründen
entscheidetdie Stimmenmehrheitder Erschienenenendgültig. Mitglieder, welche ohne
genügendeEntschuldigungausgebliebensindodernicht rechtzeitigsich entschuldigthaben,
sind, wenn infolgedessendie Versammlung beschlußunfähigwurde, zur Tragung der
Kosten der vereiteltenSitzung und zur Entschädigungder erschienenenMitglieder ver=
pflichtet. Die Feststellungdeshiernachzu leistendenBetragesgeschiehtdurchdieDistrikts=
verwaltungsbehörde70. Gegen diesenBescheidist nur Verwaltungsbeschwerdemöglich,
die sichlediglich gegendie Höhe der festgesetztenLeistungrichtenkann. Die Eintreibung
der letzterenwird im Verwaltungswegebewirkt.

In bezugauf die Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft stehenalle Mit=
glieder sichgleich 7, vorbehaltlich der Beschränkungenfür jene Mitglieder, die dem
Distriktsrate nur bei Behandlung der Armenpflegeangelegenheitenhinzutreten.

Die Mitglieder des Distriktsrates leisten ihren Dienst unentgeltlich's. Den
Mitgliedern des Distriktsausschusses,sowie einem zum Kassier gewählten Mitgliede
könnenjedochvom Distriktsrate mit Genehmigungder Kreisregierung angemesseneVer=
gütungenaus Distriktsmitteln bewilligt werden?.

" Ugl. RN.Brater, Bl. f. adm. Praxis VIII, S. 160 Anm. . Was dort betreffs der
gesssisfkahle. gesagt ist, ist nicht richtig. In dasWahlkollegium kann nur eintreten, wer bereits
als Distriktsrat anerkannt ist. Vgl. unten § 175 Anm. 21.

10 Das Gef. spricht diesen Fiiitsssstächrichen Satz nur bezüglich der gewählten Mitglieder in
Art. 8 Abs. III aus. Vgl. K. Brater a. a. S. 54. Erhck. d. V. G.H.s III S. 262. Als
Wegfall einer gesetzlichen seh ist es id= anzusehen, wenn dieEusd 7 deren Vertreter
ein Mitglied ist, aufhört, zu bestehenoder derDistriktsgemeinde anzugehören. Geht eine Gemeinde
in einen andern Distriktsverband über, so können ihre Vertreter nicht in den Distriktsrat dieses
Verbandes eintreten; denn hierfür sind sie nicht gewählt. Es ist Neuwahl nötig.

I!1Vgl. auchEntsch. des V.G.H.=sIII S. 262.
2 #r .Art. 13 Abs. IV. 73 Ges.Art. 10 Abfs. II.
11Ges.Art. 4 Abs. III. Was dort von den Bevollmächtigtender Personalisten gesagtist,

gilt um so mehr für die übrigen Mitglieder.
75DUgl.die zutreffendenAusführungenvon K. Brater a. a. O. S. 73. Eine Verpflichtung

%ibe Kassierstelle bestehtnicht, da der Kassier als solcher nicht Distriktsratsmitglied ist.
gl. ebenda

76Ges.Art. 14, 18.
7 Jusbesf. auch der Vertreter des Arars; denn dasGes. macht für diesen keine Ausnahme.

Die Beschränkung in Art. 2 d des Ges. bezieht sich nur auf die Voraussetzungen der Mitgliedschaft,
nicht auf dieBeteiligung an denVergüchehe undGeschäftendesDistriktsrates. Vgl. K.Brater
*&E#2 42, Bl. f. adm. Praxis III S. 15 f., VII S. 156ff. M E. vom 19. Mai 1876 (Weber

S -".
73DieserpagiltnuriniVerhältnissezurDistriktsgemeindeUglArthAbs II). Mit=

glieder, welche in E 5nv einer Amtspflicht bei den Sitzungen zu erscheinenhaben, wie die Vertreter
des Arars oder die Bezirksärzte, haben Anspruch aufEntshäbinung nach Dienstrecht. Vgl. hin=
sichtlichder BezirksärzteBl. f. adm.Praxis XXV S. 277f. (M.E. vom20.Jan. 1873Nr. 16807),
sowie hinsichtlich der Pfarrer Bl. f. adm. Pr. Bd. 58 S. 263. M. E. steht aber auch nichts im Wege,
daß die Grundbesitzer oder die r ihren Vertretern Eahschadianngen bewilligen.

79Ges.Art. 26 mit 23. K. Brater a. a. O. S. 81.

— — * riginalf
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Die Mitglieder desDistriktsausschusseswerdendurchdenVorstandfür ihr Amt
verpflichtet80. -

Distriktsrat und Distriktsausschußsind Behördenim Sinne desReichsstrafgesetz=
buches#1.

Der Distriktsrat kann sichaus eigenerMacht wederversammelnnochversammelt
bleiben. Er tritt nur auf Einberufung durch die Distriktsverwaltungsbehörde zusammen.
Die Einberufung geschiehtdurch schriftlicheLadung der einzelnenMitglieder 32 tunlichst
14 Tage vor der Sitzung. Ort, Tag und Stunde des Zusammentritts, sowie die
Beratungsgegenständesind anzugeben, das Protokoll über die der Beschlußfassung
des Distriktsrats unterliegendenAusschußbeschlüsseist auf Wunsch etwa eine Woche
vorherzur Einsichtder Distriktsmitgliederbeim Bezirksamt aufzulegen83. Die Ein=
berufung muß mindestens einmal im Jahre erfolgen. Bei dringender Veranlassung
kannder Distriktsrat auchzu außerordentlichenSitzungenberufenwerden; dies muß
geschehen,wenn der Distriktsausschußzur AbwendungdringenderGefahrenoder erheb=
licher NachteileLeistungenvorbehaltlichder Genehmigungdes Distriktsrates bewilligt
hat und die Einberufungeiner außerordentlichenVersammlungdes letzterenvonwenig=
stensder Hälfte der Ausschußmitgliederbeantragtwirds“.

Die Schließung des Distriktsrates geschiehtdurch den vorsitzendenDistrikts=
verwaltungsbeamten.Nach erklärtemSchlussedarf der Distriktsrat nicht mehr ver=
sammelt bleiben. Die gleicheWirkung tritt ein, wenn etwa während einer Ver=
sammiungdes Distriktsrates der König die Auflösung verfügtoder die Wahlperiode
abläuft".

Die gesetzlichenBestimmungenüber die innere Verfassung und den Geschäftsgang
des Distriktsrates sind folgende.

Vorsitz und Geschäftsleitung im Distriktsrate steht dem Vorstande des Bezirks=
amtes oderdessenStellvertreterzus. Der vorsitzendeBeamteist jedochnichtMitglied
des Distriktsrates 7. Er hat zwar das Recht der Meinungsäußerungund Antrag=
stellung,ein Stimmrechtaber nur da, wo das Gesetzihm ein solchesausdrücklichzu=
spricht88. Wenn der Distriktsrat in Beratung darüber tritt, ob über den Zustand
des Distrikts und über Gebrechen der Distriktsverwaltung Außerungen abzugeben
seien,hat der Vorstand den Vorsitz an das vom Distriktsrate zu bestimmendeMit=
ylied abzugebenund der Teilnahme an den betreffendenVerhandlungensich zu ent=
halten 35.

Die Sitzungendes Distriktsrates sind regelmäßigöffentlich. Der Distriktsrat
kann jedochAusschlußderOffentlichkeitbeschließen,wennaus derselbenfür denStaat,
eine Gemeindeoder einzelnePersonenein Nachteil droht. Über den Ausschlußder
Offentlichkeitwird in geheimerSitzung beratenund entschiedenv0.

Gegenstandder Beratung des Distriktsratesist alles, was in seinenWirkungs=
kreis gehört. Er ist bei seinen außerordentlichenSitzungen nicht auf die Vorlagen des

90Ges.Art. 15 Abs. III.
#81R.Str. G.B. § 114. Vgl. Bl. f. adm.Pr. Bd.57 S. 347ff. (Urteil d.R.G.#v. 15.April 1907.)
38 Selbstverständlichkönnen bereits legitimierte Mitglieder auch dann erscheinen,wenn sie

etwa nicht geladenwurden. K. Brater a. a. O. S. 63f.
88Ges.Art. 12 Abs. III, IV. M.E. vom 30. Jan. 1879 (Weber XII S. 571). M.E. v.

16. Aug. 1908, (Weber VI S. 350). Dazu W. Krais, Handbuch der inneren Verwaltung,
3. Aufl., 1 S. 174.

4 Ges.Art.12Ab. 1,II, 25Abs.II. sbGes.Art.12Abs.IV, V.
8s6Ges.Art. 12 Abfs.I.

· 87Ges.Art.2,6Abs.Il.K.Bratera.a.O.S.63.BedenkenäußertW-Lerniann,
Distriktsgemeindeordnung,S. 90.

38Ges.Art. 13 Abs. III.
#89Ges.Art. 13 Abs. V. Vgl. K. Brater a. a. O. S. 65. Brater spricht hier auch von

„Gesetzendes öffentlichenAnstandes“, die es dem Vorstandeverbieten, im Falle unmittelbarer per=
önlicher Beteiligung an einer Sache bei der Verhandlung mitzuwirken. Das staatlicheGesetzwird

indessen die Beobachtung jener „Anstandsgesetze“dem Vorstande nur dann gestatten,wenn er sich
Durch einen andern Distriktsverwaltungsbeamten vertreten lassen kann.

5°Ges. Art. 22. K. Brater a. a. O. S. 77.
o. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 41
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Distriktsausschusses?" beschränkt. Nur bei außerordentlichenSitzungen kann er ledig=
lich über diejenigenGegenständeberaten,wegenwelcherdie Sitzunganberaumtwurde“.

Zur Beschlußfähigkeitdes Distriktsratesvs ist Anwesenheitvon wenigstenszwei
Dritteln der Mitglieder erforderlich"1. Nur für die Entscheidungüber die Entschuldi=
gungender ausgebliebenenMitglieder ist keineBeschlußfähigkeitsziffervorgeschrieben“s.
Bei Beschlußfassungüber die Distriktsrechnung sind die Mitglieder des Distriktsaus=
schussesvon der Teilnahmean der Abstimmung,nicht abervon derAnrechnungan die
Beschlußfähigkeitsziffer ausgeschlossen.

Die Beschlüssedes Distriktsrateswerdennach Stimmenmehrheitgefaßt. Jedes
Mitglied hat nur eine Stimme??#?.Regelmäßig genügt relative Stimmenmehrheit“.
Bei den Wahlen der Ausschußmitglieder und des Kassiers wird absolute Stimmen=
mehrheitgefordert6. Bei Stimmengleichheithat der Vorstandden Stichentscheid10½0.

Es ist schon früher 101erwähnt worden, daß, soweit die Willensäußerungen der
Distriktsgemeinde durch den Distriktsrat erfolgen, die Gemeinde der Staatskuratel
unterliegt, die durch die Kreisstelle ausgeübt wird. Daher müssendie Verhandlungen
des Distriktsrates durch das Bezirksamt der vorgesetztenKreisregierung, Kammer
des Innern, unterbreitetund von dieser in kollegialerBeratung alsbald beschieden
werden102.

Die Bescheidungder Kreisstelleerstrecktsichnichtauf alle Beschlüssedes Distrikts=
rates. Wenn der Distriktsrat innerhalbder Grenzenseinesgesetzlichnicht gebundenen
Ermessens einenAntrag, gleichviel von wem gestellt, abgelehnt hat, ist dieser Beschluß
sofort endgültig. Er unterliegtkeinerBescheidungdurchdie Kreisregierungund daher
auch keiner Anfechtung.

Die in allen übrigenFällen erforderlicheBescheidungder Distriktsratsbeschlüsse
durchdie Kreisregierung hat je nachdemWesen des Gegenstandeseine verschiedenerecht.
liche Natur.

Soweit es sichum Beschlüssehandelt,bei welchendie Erfüllung gesetzlicherVer=
pflichtungender Distriktsgemeindeund ihrer Mitglieder in Frage steht, hat die Be=
scheidungder Kreisstelledie Natur einer rechtlichenEntscheidung.Daraus ergibt sich,
daß in diesenFällen dieKreisregierungauchandersentscheidenkann,als derDistrikts=
rat beschlossenhat. Sie kann dem Beschlusse des Distriktsrates entgegen die Ver=
pflichtungderDistriktsgemeindeaussprechen,eineLeistungals einegesetzlichnotwendige
zuübernehmen108.

Es ist selbstverständlich,daß Entscheidungen,welchedie Kreisregierungbei Be
scheidungder Distriktsratsverhandlungentrifft, lediglichfür die Distriktsgemeindeund
ihre Mitglieder als solchewirken,daßaberauf diesemWegeRechtsstreitigkeitenzwischen
der Distriktsgemeinde und Dritten nicht ausgetragen werdenkönnen10“.

21Ges.Art. 12 Abs. III, 16 d.
2 Ges.Art. 12 Abs. II. K. Brater a. a. O. S. 63.
?8 K. Brater a. a. O. S. 67 will die Bestimmungen über Beschlüsse in Art. 13 nicht auf

„Wahlhandlungen“ angewendetwissen. Es ist nicht abzusehen,warum. Auch eine Wahl ist ein
Beschluß und erfordert daher eine beschlußfähige Versammlung.

¾Ges. Art. 13 Abs. I. Bl. f. adm. Praris III S. 95 f.
5%Ges.Art. 14 Abf. II. Wahlinstr. 13 Abf.III, l- obenbei N. 76.
6 GesArt. 21 Abfs.II. Büee a. a. O.

Bgl. Ges.Art. 10 Abf. *s K. Brater a. S. 56f.
5.PBegründung zu Art. 9 des Ges. Beil. Bd. 1 .565.
*Ges. Art. 13 Abs. II, 15 Abs. I, 20 Abs. J.

1%Ges.Art. 13 Abf. III. 10%1F 119 bei N. 33.
102Ges.Art. 23 Abs. I. Weber VIII S. 393, XII S. 291, XVIII S. 311 (M.E. vo#n

24. März 1887. Dazu W. Krais, Handb. der inneren Verwattung. 23. Aufl., 1 S. 174, A. Gerd==
Bes nard, Handb. für die Gemeindebehördender Pfalz, 3. Aufl S. 199. Lermann a. a. D.

27, 1000,10.1unterscheidet nochmals mit der herrschendenMeinung zwischen Staatsaufsichtsrecht und
Schutzgewall.dochhandelt es sichdabei imgroßenund ganzenum einenbloßenWortstreit; denn das.
was hier die positive Kuratel genannt wird, ist im allgemeinen das, was Lermann Staateaufsit
nennt, und was hier als negative Kuratel bezeichnetist fiitztLermannalleinalsttiiraielaui

103Dabei kann die Kreisregierung nötigenfalls diereiorderlichenUmlagen anordnen. (es.
Art. 29 Abf. II. 1°1Cntsch.d. V.G H.=# 116.

Gocgle



8 120 Der Distriktsrat. 643

Sofern es sichum anderweitigeBeschlüssepositivenInhaltes handelt,hatderen
Bescheidungdurch die Kreisregierung die Natur einer kuratelamtlichenWürdigung. Die
Kreisregierung kann hier die Bestätigung erteilen oder versagen,sie kann aber niemals
an die Stelle des Distriktsratsbeschlusseseine andere Verfügung setzen105.

Wo dieBeschlüssedesDistriktsratesnur Wünsche,Anregungen,Gutachtenu. dgl.
enthalten,hat derenBescheidunglediglichdie Natur einer Erwiderung.

Die Entschließungder Kreisregierungüber die Distriktsratsverhandlungenwird
jedem Mitgliede der Distriktsgemeinde106und jedem Mitgliede des Distriktsrates durch
das Bezirksamteröffnet 107. In den Fällen, in welcheneinemDistriktsratsbeschlusse
die Genehmigungversagtwird, ist eineAusfertigungder Regierungsentschließungauch
dem Distriktsausschussezu Handen seines Vorstandes zuzustellen108.

Die Entschließungder Kreisregierungist durchBeschwerdeanfechtbar108. Das
Beschwerderechtstehtzu:

1. den Mitgliedern der Distriktsgemeinde110,

1% Bgl. zum Vorstehendendie sehrklareAuseinandersetzungdesBerichterstattersv. Steins=
dorf zu Art. 19 des Entw.,Beil. Bd. III S. 171, dann die Verh. Sten. Ber.III S. 116—118;
ferner K. Brater a. a. O. S. 77 f. u. Bl. f. adm. Praxis VIII S. 13ff.

108Das Ges. nennt nur die „beteiligten Gemeinden"“. Das sind, wie die M.E. vom 5. Okt.
1882 (Weber XVI S. 31) Ziff. 3 richtig sagt, alle zur DistriktsgemeindegehörigenGemeinden.
Die Eigentümer gesonderterMarkungen aber find offenbarnur berseten. Art. 19 Abs. II desEntw.
brauchte sie nicht zu nennen,da sie nach Art. 2 b desselbenals solcheDistriktsratsmitgliederwaren.
Man hat in der Folge vergessen,der in letztererBeziehung eingetretenenAnderung im Art. 19 (jetzt
28) Rechnung zu tragen.

10Ges. Art. 23 Abs. II.
108M.E. vom 5. Okt. 1882 Ziff. 1. Vgl. Entsch. d. V.G.H. III S. 381. A. Geib==

Besnard, Handb. für die Gemeindebehördender Pfalz,3. Aufl., 1 S.200.
10%Art. 23 Abs. III des Ges., der mit Abs. IV im Widerspruchesichbefindet,ist nur infolge

eines Versehensstehen8eblieben. Val. darüber ausführlich K. Brater a. a. O. S. 78 ff., M. E.
vom 2. Dez. 1865 (Weber IV S. 410 Anm. 15)Ziff. 6.

110 Der Gesetzentw.gab in Art. 19 Abf. IV das Berufungsrecht„jeder beteiligtenGemeinde
und jedemder in Art. 2 lit. b bezeichnetenMitglieder des Distriktsrates“. Mit letzteremHinweise
waren nach dem Entw. die Eigentümer gesonderterMarkungen bzw. derenBevollmächtigtegemeint.
Der Aussch.d. K. d. Abg. beließ es in PHiesenBeziehungenbeim Entw. Im Berichte(Beil. Bd. III
S. 172)wird ausgeführt,das Berufungsrechtkönnenur denjenigeneingeräumtwerden,„deneneine
Persönlichkeit (physischeoder moralische)zukommt, also den Gemeindenund den bezeichnetenEigen=
tümern des zu einerGemeindemarkungnicht angehörigenGrundbesitzes,welchemit einerVirilstimme
persönlichoder durchBevollmächtigte im Distriktsrate sitzen“. Die K. d. R.N. ändertedie Fassung
des Art. 2, indem sie als lit. c die sechsGroßgrundbesitzerdesDistrikts einschobund lit. c desEntw.
(Arar) als lit. e an den Schluß setzte(Prot. Bd. IV S. 196). In Art. 19 Abs. IV wurde dem ent=
sprechend „Art. 2 lit. b u. e“ angeführt (ebenda S. 198). Die K. d. Abg. wies beide Anderungen
urück. Beil. Bd. III S. 509, Sten. Ber. IV S. 22, 24). Die K. d. R.R. schlug nun eine neue

gant vor, wonach Art. 2 b (als Ersatz von lit. b und c nach der früherenFassung der K. d.
.R.) den Großgrundbesitzbegriff, „gleichviel ob derselbeeiner Gemeindemarkungzugeteilt ist oder

nicht“. Sie beschloßferner, von der diesseitigenModifikation zu Art. 19 infolge der Anträge zu
Art. 2 Umgang zu nehmen"“.(Prot. Bd. IV S. 470f.) Die K. d. Abg. lehnte jenenVorschlag ab
und beantragte für Art. 2 b die Fassung, welche jetzt das Ges. aufweist(Sten.Ber. IV S. 312).
Art. 19 Abs. IV kam wederhier noch in der anderenKammer nochmals zur Erörterung. ·

Es war nötig, über diesen Gang der Verh. ausführlich zu berichten, da hieraus klar wird,
wie bei demHin= und Herschiebendes jetzigenArt. 23 zwischenbeidenKammern das Berufungs=
recht der BesitzergesonderterMarkungen unbemerktunter den Tisch fiel.

Die wörtliche Auslegung des Kr. 23 Abs. IV in dem Sinne, daß nur die Gemeindenund
die Personalisten, nicht dagegendie zu letzterennicht gehörigenEigentümer gesonderterMarkungen
ein Berufungsrechthaben, würde aber eine so außergewöhnlicheUngereimtheitenthalten, daß man
sie verwerfenmuß. Es kann nicht dieAbsicht desGes. gewesensein, z. B. in denFällen derArt. 31,
Z2 den Eigentümern gesonderterMarkungen das Beschwerderechtzu versagen.Es handeltsich offen=
bar nur um eine Unklarheit der Gedanken,die durch die Kammerverh.allmählich entstandenist.

Hiernach ist (mit v. Seydel) eine ausdehnendeAuslegung desGes.in folgenderArt notwendig.
Der Gesetzgeberwill in Art. 23 Abs. IV denMitgliedern derDistriktsgemeindeund denPersonalisten
des Distriktsrates das Berufungsrecht einräumen. Er hat dabei, da außer den Gemeinden auch die
Eigentümer gesonderterMarkungen Mitglieder des Distriktsgemeindeverbandessind eine zu enge
Fassung gewählt, indem er nur die Gemeindennennt. Die wirkliche Absicht desGes.erstrecktsich
aber nicht bloß auf letztere,sondernauchauf erstere,die andernfalls, sofernsie nicht Personalisten
sind, in Umlagenfachen rechtlos wären. Der Vertreter des Arars als solcher hat kein Beschwerde=
recht. Das Arar aber hat Beschwerderecht,wenn es Eigentümer einer gesondertenMarkung ist.

41“
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2. den Personalisten des Distriktsrates,
3. demDistriktsausschusseso weit, als Beschlüssedes Distriktsrates von der Kreis=

regierung nicht bestätigtwordensind 111.
Die Beschwerdeist eine verwaltungsrechtlicheBeschwerde,soferndurchsie eine

Entscheidungder Kreisregierung über Auferlegung und Verteilung von Distriktslasten
als rechtsverletzendangefochtenwird 112. Solche Beschwerdensind an denVerwaltungs=
gerichtshof zu richten1138.Für derenErhebung und Behandlunggeltendie Bestimmungen
des verwaltungsrechtlichenVerfahrens½4. In allen übrigenFällen ist die Beschwerde
Verwaltungsbeschwerde116und an das Staatsministerium desInnern zu richten, welches
in letzterInstanz entscheidet#6. Die Beschwerdeist innerhalb einer Norfrist von
14 Tagen, gerechnetvon demTage, welcherder Eröffnung der beschwerendenEnt=
schließung17 folgt, beim Bezirksamte einzureichenoder zu Protokoll zugeben ½18.
gu Beschwerdenkommt aufschiebendeWirkung nicht zu, wenn Gefahr auf Verzug

eht 1.
BesondereVorschriftengeltenfür jeneFälle, wo eineDistriktslastdasInteresse

mehrerer Distriktsgemeinden oder von Distriktsgemeinden und unmittelbaren Städten
berührt130. Solche Angelegenheitensind zunächst von den Organen der beteiligten

A. M. sind die M. E. vom 16. Okt. 1858 (Weber V S. 119) u. 8. Juli 1861 Nr. 12421
(J. Hock, Handb. der ges.Finanzverwaltung im Kgr. Bayern III S. 268 Anm. 30), dann Entsch.
d.V.G.H.S VI S. 219. LetztereEntscheidungnimmt einen schwerverständlichenStandpunkt ein.
Sie hält sich bei Art. 23 Abf. IV ohne weitere Erörterung an den Wortlaut und bestreitet dem
zufolge grundsätzlichdem Arare als Eigentümer ausgemarkterLiegenschaftendas Beschwerderecht
nach der angef. wpersenärun. Sie behauptetaber eine Ausnahme für denFall, daß es sich
um Auflegung von Präzipualleistungenhandelt. Die Begründung indessen,die für dieseAusnahme
geltendHema=t wird, ist derartig, daß mit derselbenauchdie aufgestellteRegel umgeworfenwerden
kann. „Solchen direktBetroffenen“,sagtnämlichdieEntsch.,„kann, da sie ja außerdem bezüg=
lich etwaiger ungesetzlicher Auflagen völlig schutzlos wären, die Befugnis zur Be.
ichwerdeerhebungnichtabgesprochenwerden.“ Nunmehr hat eine Plenarentsch.,Entsch.d. V.G. 5#

1 S. 8, den früheren Standpunktverlassenund ist zu folgendemErgebnissegelangt. Einerseits
wird mit Berufung auf den Wortlaut des Ges., der mit dessenAbsicht übereinstimme,den Eigen=
tümern ausmärkischer Besitzungenals solchendas Beschwerderechtabgesprochen;andererseitswird
gegenden Wortlaut des Ges. demStaatsärare ein Beschwerderechtdann eingeräumt,wenn es, fals
es nicht das Staatsärar wäre, Personalist sein würde. Auch diese Auslegung tut dem Ges. mehr

wang an als die oben dargelegte. Vgl. über dieFrge auchBl. f. adm. Praxis VIII S. 11ff
. Lermann, Distiiktsgemeindeorpnung,S. 113ff., 174 f.

1I1 Ges.Art. 23 Abs. IV. Der Vorstand hat daher bei Eintreffen einer Regierungsentschl.
solchen Inhalts den Ausschuß zur Beschlußfassung darüber einzuberufen, ob Beschwerde erhoben
werdenwolle. ME. vom 5. Okt. 1882 Ziff.2.

112Vgl. über die AusscheidungdieserGruppe von Beschwerdesachenals Beispiele Entsch.d.
V.G.H.s I S. 389, II S. 633, III S. 704, IV S. 496 und die weiterenEntscheidungenbei Reger=
Dyroff, Komm, zum V.G.H G., S. 309.

us Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 10 Ziff. 1: „Verfügungen in Distriktsangelegenheiten,wenn
wegenAuferlegunggesetzlichnichtbegründeterLastenoderwegengesetzwidrigerVerteilung derDistrikts=
lasten Beschwerde geführt wird“. Dazu W. Krais, Ges. vom 8. Aug.1878 u#w. S. 121 ff., 364f.,
Reger=Dyroff a. a. O. S. 309ff. Zweifellos ist, daß Art. 10Ziff. 1 sichnur auf Entscheidungen

der Regierungen.K. d. J., nach demDistriktsratsges.bezieht.Entsch.d. V.G. H. III S. 464.
“ Entsch. d. V.G.H.s III S. 299, wo insbes. ausgeführt wird, daß Art. 38 Abs. I des

Distriktsratsges.hier nicht anwendbar ist.
115Damit soll nicht gesagtsein, daß es sich in den übrigen Fällen niemals umVerletzung

öffentlicherRechteder Distriktsgemeindenhandeln könne. Das Ges. vom 8. Aug. 1878 hat ebenin
Art. 10 Ziff. 1 (ogl. dagegenZiff. 2), kaum mit zureichendemGrunde, denRechtsschutzderDistrikts=
Peinden auf die Fälle der „AuferlegunggesetzlichnichtbegründeterLasten“ und der „gesetzwidrigen

erteilung der Distriktslasten“ beschränkt.Vgl. auch Entsch.d. V.G.H. XII S. 299.
116Ges. Art. 23 Abs. IV, 38 Abs. II.
17 Beim Distriktsausschusseentscheidetdie Eröffnung an dessenVorstand. So auchM.E.

vom 5. Okt. 1882 Ziff. 2.
18 Ges.Art. 38 Abs. I. Art. 23 Abs. V fügt unter teilweiserWiederholung des im Art. 38

Gesagtenbei: „Die Beschwerdeausführungist bei der Distriktsverwaltungsbehördeeinzureichenund
von dieserungesäumtmit den Verhandlungen einzubefördern.“

11mGes. Art. 24. Ob dies der Fall ist, entscheidetdie Kreisregierung vorbehaltlichetwaiger
andererVerfügungendes Ministeriums. Die Geltung desArt. 24 erstrecktsichauf die verwaltungs=
rechtlichenBeschwerdennicht. Vgl. wegenletztereroben§ 94.

120Ges. Art. 34, 35 Abs. II. Vgl. unten § 208N. 11, 12; W. Lermann a. a. O. S. 17 f.
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GemeindengesondertnachdenbestehendenBestimmungenzu behandelnund erledigen
sich ohne weiteres Verfahren, wenn Übereinstimmungin den Beschlüssender beteiligten
Distriktsräte bzw. Gemeindekollegienerzielt wird. Gelingt dies nicht, so ist eine
gemeinschaftlicheVersammlung der Distriktsausschüsseder beteiligten Distrikte anzu=
beraumen. Bei Beteiligung unmittelbarer Städte sind je zwei Mitglieder des Magi=
strates und desKollegiums der Gemeindebevollmächtigtenzur Versammlungabzuordnen,
die mangels anderweitiger Bestimmung im Gesetzevon jedemKollegium für sich zu
wählen sein werden. Die Leitung der Versammlung steht einem Verwaltungsbeamten
zu, welchervon der Kreisregierung zu ernennenist. Gehören die beteiligten Distrikts=
bzw. StadtgemeindenverschiedenenRegierungsbezirkenan, so wird durch das zuständige
Staatministerium der Regierung bezeichnet,welche den Vorsitzenden zu ernennenhat.
Die Verhandlungen sind gemeinschaftlich,die Abstimmung geschiehtfür jedeGemeinde=
vertretunggetrennt.DieseAbstimmungstelltdie Willenserklärungder vertretenenGe=
meinden dar und bedarf, auchsoweit Stadtgemeindenin Frage kommen,keinerweiteren
Genehmigungseitensder Gemeinde121. Zur Beschlußfassunggenügtrelative Mehr=
heit ½25;bei Stimmengleichheitmuß, da Stichentscheidhier unmöglichist, die Zustimmung
als verweigert gelten.

Die Verhandlungen werden von derjenigenKreisregierung beschieden,welcheden
Vorsitzendenernannt hat. Dabei ist anzunehmen,daß eine etwa beteiligteunmittelbare
Stadt hier gleich einerDistriktsgemeindezu behandelnist. Im allgemeinensind für die
Bescheidungder Verhandlungendurch die KreisregierungdieselbenVorschriftenmaß=
gebend,welchefür die Bescheidungvon Distriktsratsverhandlungengelten 1½3.Der
Regierungsbescheidkannin der nämlichenWeiseangefochtenwerden,wie Regierungs=
bescheideüber Distriktsratsverhandlungen.

§*121. Der Distriktsausschuß und die Distriktsgemeindebediensteten.
Der Distriktsrat wählt! aus seinerMitte einenAusschußvon vier bis sechsMit=
gliedern nebst ebensovielen Ersatzmännern. Vater und Sohn, Bruder, Oheim und
Neffe, Stiefvater und Stiefsohn,FrauenbruderundSchwestermanndürfennichtzugleich
Mitglieder des Ausschussessein2. EntstehteineVerschwägerungnachgeschehenerWahl,
so wird der Distriktsrat zu bestimmenhaben,welcherder Beteiligtenaus demAus=
schussezu scheidenhats. »·«

Für die Angelegenheitender Distriktsarmenpflege treten dem Distriktsausschusse
die nämlichen Mitglieder hinzu, durch welchein solchenFällen der Distriktsrat ver=
stärkt wird 4. -

Der Dienst der Mitglieder des Distriktsausschussesdauert, abgesehenvon den
ällen des persönlichenVerlustesder Distriktsratsmitgliedschaftund des bewilligten

ittes,solangewiederDienstdeswählendenDistriktsrates0. Im FallederAuflösung“

111K. Brater a. a. O. S. 92.
122Vgl. obenN. 98. 12 Vgl. unten § 208 N. 11, 12.

(§121)1 Vgl. oben§ 120 N. 99. Die Bestimmung über die Art der Vornahme der Wahl steht,
da das Ges. hierübernichts enthält, dem Distriktsrate zu. Vgl. K. Brater a. a. O. S. 67.

*Ges.Art. 15 Abs. I, II. Der Wortlaut der Bestimmungtrifft auf den Vorstand nicht zu,
da dieser nicht Mitglied ist. Man wird dieselbealso nicht mit Berufung auf die Absicht des Ges.
ausdehnendürfen, wie K. Brater a. a. O. S. 68 tut.

* Da das Ges. schweigt,so erübrigt m. E. nur das obenangegebeneVerfahren. Brater
a. a. O. S. 68 u. W. Lermann a. a. O. S. 80, wollen denjenigen ausscheiden lassen, der mit
eringererStimmenzahl gewählt ist. Aber abgesehendavon, daß dieserAusweis möglicherweisever=

* en sein kann, ist derselbe immerhin willkürlich. Das Naturgemäße ist, daß, wer über den Ein⸗
tritt in den Ausschußbestimmt,auchüber den Austritt entscheidet.

* UVgl.oben§ 120 N. 24.
5Ges. Art. 15 Abs. I.
* Und zwar nur im Falle derAuflösung, nicht im Falle desAblaufes derWahlperiode. Eine

ausdehnende Auslegung ist unzulässig, da vom Gesetzgeberangenommen werden muß, er habe seine
Worte mit Bedachtgewählt. Dies ist um so mehr zu vermuten, als in der Tat nur bei der Auf=
lösung eine Vertretungslosigkeit der Distriktsgemeinde eintreten muß, wenn keineVorkehrung im Ges.
etroffenist. Bei rechtzeitigerVornahme der regelmäßigenDistriktsratswahlen dagegenist stetsdie
inberufung des Distriktsrates im Bedarfsfalle möglich.

Gocgle



646 3.Buch,1.Teil,2.Abschnitt. *l121

desDistriktsrateshat jebochderAusschußseineVerrichtungenfortzusetzen,bis derneu=
gebildeteDistriktsrat einenneuenAusschußbestellthat7.

AuchderDistriktsausschußkannsichnur aufEinberufungdesDistriktsverwaltungs=
beamtenversammeln. Die Einberufung muß jedocherfolgen, wenn wenigstensdie Hälfte
der Ausschußmitgliederdarauf anträgt s.

Vorstand des Ausschussesist der Vorstand des Bezirksamtes, bei dessenVer=
hinderungsein Stellvertreter. Der Vorstand ist nichtMitglied des Ausschusses10.
Er hat sonachim AusschussedieselbeStellung wie im Distriktsrate11. Der Bezirks=
amtmann ist zwar als solcherVorstand des Distriktsausschusses;aber er ist als Vorstand
des Distriktsausschussesnicht Bezirksamtmann. Die Distriktsgemeindewird nach außen
nur vom Ausschusseund dessenVorstande, nicht vom Bezirksamte vertreten12.

Zur Beschlußfähigkeitdes Ausschussesist, je nachdemderselbevier odermehr Mit=
gliederzählt, die Anwesenheitvon drei odervier Mitgliedern erforderlich182.Bei Ent=
scheidung über die Entschuldigung Ausgebliebener tritt die bereits erwähnte Aus=
nahme ein1“.

Die Beschlüssewerdenmit relativerMehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheitgibt
der Vorstand den Stichentscheid. Glaubt der Vorstand, daß ein Beschlußdes Ausschusses
den Gesetzenoder königlichenVerordnungen zuwiderlaufe, so ist er berechtigtund ver=
pflichtet, den Vollzug des Beschlussesauszusetzenund die Verhandlungen binnen acht
Tagen 15der Kreisregierung vorzulegen. Letztereentscheidetalsbald nachkollegialerBe=
ratung darüber, ob der beanstandeteBeschlußaufrechtzuerhaltenoderaufzuhebensei.
Letzterenfallsmuß die Entscheidung mit Gründen versehenund die Sache zu neuer
Beschlußfassungan den Ausschußzurückverwiesenwerden16.Das Gesetzhat demDistrikts=
ausschusseeinRechtderBeschwerdegegendenRegierungsbescheidnichteingeräumt.Doch
wird der Ausschuß immerhin das oberaufsichtlicheEingreifen17 des Staatsministeriums
des Innern anrufenkönnen.

Für die Zwecke der Distriktsverwaltung können Gemeindebediensteteaufgestellt
werden. Gesetzlichnotwendigist das Amt einesDistriktskassierers,dessenGeschäftsauf=
gabe in der Erhebung, Verwendung und Verrechnung des Einkommens der Distrikts=
gemeindebesteht.Der Distriktskassiererwird vomDistriktsratemit absoluterStimmen=

7 Ges.Art. 19. sGes.Art. 18.
Ges.Art. 15 Abs. IV. 1%K. Brater a. a. O. S. 71.

11 Vgl. oben§ 120 N. 86 ff. K. Brater a. a. O. S. 71.
1#Im Ges. ist die Distriktsverwaltungsbehördenirgends als Organ der Distriktsgemeinde

enannt. Es ist lediglich der Distriktsverwaltungsbeamtezum VorstandedesDistriktsrates und des
istriktsausschusseserklärt. „LetztereStellung ist nicht ein integrierenderBestandteil der ersteren,

sondern sie ist demBezirksamtmannevom 69. nur aus Zweckmäßigkeitsgründenübertragen, und
es müssendaher beide Stellungenauseinandergehaltenwerden.“ (Entsch.des V.G. P.ösIII S. 388.)
Daraus ergibt sich, daß, wer mit der Distriktsgemeinde in geschäftlicheBeziehung zu treten hat, sich
an den Distriktsausschußoder den Vorstand, nicht an das Bezirksamt zu wendenhat, und daß,
wenn etwas Namens der Distriktsgemeindenach außenhin zu geschehenhat, dies durch den
Ausschußbzw. dessenVorstand, nicht durchdas Bezirksamt zu Aschchenhat. Es ist also z. B. salsch
und steht im geradenWiderspruchemit Art. 16a des Ges., wenn K. Brater a. a. O. S. 69 be=
hauptet, daß ErklärungendesDistriktsausschussesbei Gericht von der Distriktsverwaltungsbehörde
auszufertigen seien. Sie sind vielmehr vom Vorstande des Distriktsausschusses auszufertigen. Einen
Ansatz zur richtigenAuffassung der Sache scheintdie obenangef.Entsch.des V.G.H. (dazuM.C.
vom 5. Okt. 1882Ziff. 1) zu enthalten,welcheausführt, daß die Zustellung einerRegierungsentschl.
an den Bezirksamtmann keineZustellung an den Vorstand des Distriktsausschusses sei. Das Bezi
amt als solchestritt nur in Tätigkeit, wenn im Zusammenhangemit Beschlüssender distrikts=
emeindlichenOrgane Akteder Staatsgewalt nötig werden. Es handelt dann aber auchnichtals
ertreter der Distriktsgemeinde,sondern als Staatsbehörde. Soweit danach die gesetzlichenVer=

tretungsrechtedes Distriktsausschussesbestehen,könnendieselbenauch nicht durchden Distriktsrat
besorgtoder etwa einemDritten, dem Bezirksamtmann, übertragenwerden. Vagl.W. Lermann
a. a. O. § 19 Anm. 6 Abs. II; Beschl.desOberlandesgerichtsMünchen in Sammlung von Entsch.
in Gegenst.des Ziv. Rechts usw. Bd. 14 S. 633; f. auchBl. f. adm. Pr. Bd. 44 S. 331 ff. und
L. Gyßling in Bl. f. adm. Pr. Bd. 56 S. 313ff.

11GGur= 17 Abs. I. Der Vorstand zählt selbstverständlichnicht mit.
14Ges. Art. 18 mit 14. Vgl. oben § 120 N. 76.
15Vom Tage nachFesfun des Beschlussesgerechnet. 16Ges.Art. 17.
17Vgl. oben§ 80 N. 197/
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mehrheitgewählt18s.Bei unvorhergesehenerErledigung1 der Stelle ist dieselbevom
Distriktsausschussewiederzubesetzen,vorbehaltlichjedochder Bestätigungdurch den
Distriktsrat bei dessennächsterVersammlung20. Diese Ernennungen unterliegenkeiner
Regierungsgenehmigung21. Über die AufstellungsonstigerDistriktsgemeindebediensteter
beschließtder Distriktsrat nach Maßgabe des Bedürfnisses und der bestehendenrecht=
lichen Verpflichtungenzum Unterhaltevon Distriktsanstalten?#.

Dritter Abschnitt.
Die Kreisgemeinden.

5 122. GeschichtlicheEntwicklung der Kreisgemeinden. Der ersteKeim der Entwicklung
der Kreisgemeindenliegt in der Einrichtung der Kreisvertretungen, welchenach französischemVor=
bilde in Bayern Eingang fand.

Die Kreisversammlungenund Kreisdeputationender Verfassungvom 1.Mai 1808 find nicht
ins Leben getreten. Die Verfassungsurkundevon 1818 gedenktder Kreisvertretungen überhaupt
nicht, obgleichderenEinführung ursprünglichbeabsichtigtgewesenwar7.

Das Gesetzüber die Gemeindeumlagenvom 22. Juli 18198enthielt einige höchstungenügende
Bestimmungen über Kreisumlagen. Solche sollten erhobenwerdenkönnen,wenn ein „umfassendes
Bedürfnis aller GemeindeneinesKreises““ durchBeiträge zu deckensei. sernerzur Aufbringung von
Heerlasten, „insoweit der Staat das Ganze nicht zu übernehmenhat“ 5. Die Anordnung von Kreis=
umlagen wurde „der AllerhöchstenStelle unter Beiziehung sämtlicherBezirksgemeindendesKreifes“
vorbehalten. Uber die Art und Weise dieserBeiwirkung der „Kreisgemeinden“sollte ein besonderes
Gesetzergehen#. „Für die Kassengeschäftein Beziehung auf Kreisumlagen wird bei ihrer ersten
Anordnung geeigneteFürsorge getroffen; auch soll der für eine solcheUmlage aufzustellendeKassier
von den Gemeindendes Kreises gewählt werden7.“ Die Prüfung der Kreisumlagenrechnungenob=
liegt den Kreisregierungen. Die Rechnungensind nach erfolgterPrüfung durchdieKreisintelligenz=
blätter zu veröffentlichen.

Der Nheinkreis hatte bei seinemübergangean Vayern diefranzösischeEinrichtung desGeneral=
rates (conseil général du département) mitgebracht. Die Generalräte der Departementswaren
durch das Gesetzvom 28. Pluviöse VIII7 an Stelle dergewähltenadministrations de département

18Ges. Art. 20 Abs. I. Vgl. oben§ 120 N. 99.
½ Vgl. dazu K. Brater a. a. O. S. 74f.
10Ges. Art. 16 g8. Der Ausschuß kann den Kassierer vorläufig des Dienstes entheben.

Ges. Art. 25 Abs. I.
*!1K. Brater a. a. O. S. 67. Der Kassiererkann E* seinegEutlessungnehmenund

erhalten=Segründung zu Art. 16 desEntw.; Beil. Bd. II S. 565, Sten.Ber.III S. 193. K. Brater
a. a. O. S. 74.

::„éGes.Art. 11f. Ipl. über Bauschaffneru. Techniker,Bl. adm.Praxis VI S. 1291 157ff.,
XVIII S. 129 f., XXVII S. 209ff.; Reger, XIV S. 306. Entsch.d. V. G.H.s VIII S. 301,
XV S. 208, XVI S. 197, XXI S. 96, V S. 9.

3122]1Bar= oben § 8 N. 37, 2. Aufl. I § 30 N. 15, 16. Nach Tit. 3 IV derKonstit. bringt die
reisdeputation „1. die zur Bestreitung der Lokalausgabennötigen Auflagen in Vorschlag, welche

Lrlondert in den jährlichen Finanzetat ausgenommen, von den Rent= u. Steuerbeamten mit den
uflagen des Reichs erhobenund ausschließlichzu dem Zwecke, wozu fie bestimmtfind, verwendet

werdenmüssen;2. läßt sie die die Verbesserungendes Zustandesdes Kreises betreffendenVorschläge
und Wünschedurchdas Ministerium des Innern an den König gelangen“.

2 Vgl. oben § 8 N. 49. Die Verordn. vom 2. Febr. 1817, die Bildung u. Einrichtung
der oberstenStellen des Staates betr. (R.Bl. S. 49), hatte in Ziff. VIII ausgesprochen,daß zur
Begründung einer Repräsentation, welchedas Vertrauen des Volkesund die Kraft der Regierung
in sich zu vereinen geeignet sei, alljährlich in den Kreisen ein Landrat zusammenberufen und über
die durchdenStaatsrat ihm vorzulegendenGegenständederGesetzgebungund Belegung(Bestenerung
mit seinemGutachten vernommenwerden“ solle. Vgl. auch Staatsratsinstr. vom 3. Mai 181
K. Bl. S. 425) Tit. II A Ziff. 7.

Gef.Bl. S. 83.
Als Beispiele werdengenannt „die Exigenz eines Gebär-, Findlings-oder Irrenhauses“.
5Ges. Art. VIII. Wegen des „Kommerzialstraßenbaues"s. Art.XVI und Verordn., die

Konkurrenzenzum Straßenbau betr., vom 6. April 1818 (Ges.Bl. S. 40).
6 Ges.Art.IX Abs.VI. VII. E=
s GesArt. XII Abs. IV.

Loi coneernant la division du territoire de la République et l’administration (Bull.
des lois 3e série t. no 17).
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getreten,welcheman zu Anfang der Revolution geschaffenhatte10. Die Generalräte zählten je nach
der Größe des Departements24, 20 oder 16 Mitglieder, welchedas Staatsoberhaupt ernannte11.
Sie waren jährlich auf höchstens14 Tage durch die Regierung einberufen.

Die Aufgaben des Generalrates waren folgende:
1. die Verteilungder vom gesetzgebendenKörper genehmigtenund auf dieDepartementsum=

gelegten direkten Steuern (Steuerprinzipale) : unter die arrondissements communaux des De=
partements;

2. die Entscheidungüber die Beschwerden(demandes en réduction) derArrondissementsräte
und Gemeindengegendie Unterverteilung der Steuern;

3. die Bestimmung der Departementsausgabenund die Festsetzungder zu deren Deckung er=
forderlichen Steuerbeischläge(centimes additionels) innerhalb der gesetzlichenGrenzen;

4. die Abhör der Rechnungslegungdes Präfekten über die Verwendung der Steuerbeischläge,
5. die Meinungsäußerung über den Zustand und die Bedürfnisse der Departements2.
Wie aus dem Gesagtenhervorgeht, war der Generalrat, wenn nicht der Form, so doch dem

Wesen nach, ein Organ der staatlichenFinanzverwaltung, zumal auch die Departementallasten, zu
derenBestreitung die Steuerbeischlägeerhobenwurden, überwiegend solcheEinrichtungen betrafen,
die ihrer Natur nach Staats=, nicht Gemeindeeinrichtungenfind““.

Die Departementsselbstwaren zwar juristischePersonen des bürgerlichenRechtes,aber keine
Gemeinden15.

Der Gemeinderat änderte beim Anschlusseder Pfalz an Bayern lediglich seine Bezeichnung
in Landrat. Auf Grund der Verordnung vom 24. September 181616 trat das Wahlkollegium am

10Ges.vom 22. Dez. 1789. Vgl. A. Batbie, traité théorique et pratique de droit
ublic et adm., 2. éd., Paris 1885, vol. III p.358 sv. über die früherendurch Necker ge=

5n genenadministrations provinciales(1779) denVortrag desAbg.Frhrn. v. Closen, Verh.
4. K.d. Abg. 1827/28,Beil.Bd. VII S. 16ff.

11Und zwar sollte dies nach dem Senatskonsulte vom 16. Thermidor X (Bull. des lois
Ze série, t. 6 p. 535) Art. 30 aus einer Vorschlagsliste von doppelterZabl Eschehen, welchedie
Wählerkollegien der Departements aufzustellen hatten. Vgl. übrigens deGérando instit. d==
droit adm., t. 1 no 168 art. 453. Die Ernennung sollte nach dem Ges. vom 28. Pluviöse VIII
auf drei Jahre geschehen,während Art. 30 des Senatuskonfults vom 16. Thermidor X bestimmte:
„Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cind ans-.

12Grundsteuer,Personal=u. Mobiliarsteuer, Fenster=u. Türensteuer,Patent=(Gewerb=steuer,
Bergwerkssteuer. -

18 Ges. vom 28. Pluviöse VIII Art. 6. Die Instr. vom 16. Ventöse IX bemerkt hierzu:
„Dans les quatres premiers articles les conseilsgénéraux sont investis de fonetionsadmini-
stratifs. Le cinquièeme donne à leurs rapports avec le gouvernement un caractèére de
représentation départementale.“

14Dies hängt eng mit demfranzil= Finanzssteme zusammen. Man unterschieddrei Klafsen
öffentlicher Ausgaben: die dépenses génsrales (allg. Staatsaufwand), départementales und
municipales, jede mit eigenenFonds. Der leitendeGedankebei der Trennung der dépenses
éGnéralesund départementales war die UnterscheidungzwischendenallgemeinenStaatsbedürfnissen.
4kh. jenen, welchefür den ganzen Staat als solchenbestehen,und den besonderenBedürfnissen.

welche entwedereinzelnen Landesteilen eigen find oder überall in den einzelnen Landesteilen sich
wiederholen. (Abg. Heintz, Verh. d. K. d. Abg. 1846, Prot. Bl. VIII S. 89.) Der allg. Staats=
aufwand umfaßte im wesentlichenHof u. Heer,Ministerien, Senat u. gesetzgebendeKörper, Zentral=
stellenu. Zentralanstalten, einen Teil der Straßen. Zur Deckungdientendas Prinzipale der direkten
Steuern ohne = (Erhebungskosten.Nachlässe, Ausfälle usw. trafen die Departements), die
indirekten Steuern, dieErträgnisse der Domänen, Regalien, Monopole usw. Der Aufwand der
Departements begriff hauptsächlichin sich den Bedarf für die Präfekturen u. Unterpräfekturen, die
Appellhöfeu. die unterenGerichte,dann denUnterhalt derGebäudefür dieseBehörden,die Gefängniße.
das Zentralarmenhaus des Departements, die Departementalkompagnie u. den Unterhalt der Gen=s=
darmerie, den Unterhalt eines Teiles der Straßen, die Steuerbeamten u. Einnehmer, die Herstellung
der Grundsteuerkataster, die Departementsschulen u. andere Zentralanstalten der Departemente,
die Beiträge für gemeinschaftlicheAnstalten mehrerer Departements. Zur Deckung dienten die
centimes additionels.

15 Vgl. A. Batbie, traité etc., vol. V p. 40 sv.
16Die Zusammenberufung des Provinzial-, ehemals Departementalwahlkollegiums betr.

(Amtsbl. des Rheinkreises1816 Nr. 20 S. 329). Eine k. Entschl. vom 7. Sept. gl. Is. an die Hof=
kommissionzu Speyer hatte bemerkt,daß „dieserDepartementalrat zunächstbillig ein Surrogat der
Landstände oder der Landespräsentation,nach welcherdermal das Verlangen so allgemein sich aus=
spreche,sein werde“. Nach dem Gutachten der Hofkommissionbeschloßman, „sich bei dem Landrate
anfangs genau an jenes zu halten, was ihm nach den französ. Ges.zuständig sei“. Vgl. k. Entschl.
vom 15. Okt. 1820 (Amtsbl. Nr. 23). In der Folge wurde jedochder Landrat auch über andere
Gegenständeeinvernommen, insbes. über die Wiedereinführung einiger indirekter Steuern, nachdem
letzterevon den verbündetenMächten in den Jahren 1813 u. 1814 abgeschafftworden waren.
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25. Oktober gleichenJahres in Kaiserslautern zur Wahl von 40 Landratskandidatenzusammen
aus welchender König durchEntschließungvom 11. folgendenMonats die 20 Landratsmitglied#er
ernannte 1½.

In der Folge wurde mit Hinblick auf die inzwischenerlasseneVerfassungsurkundedurchVer=
ordnung vom 3. Juli 18205 die Landratswahl den vereinigtenWahlmännern für die Wahl der
Landtagsabgeordnetenaus der Klasse der Städte und Landeigentümerübertragen. Die Wahlhand=
lung hatte am Sitze der Kreisregierung nach Beilage X Titel I §§ 37 und 43 der Verfassungs=
urkunde zu geschehen½. Die Landratsverhandlungenwurden durchdenKönig nachVernehmungdes
Staatsrates verbeschieden20.

Schon beim erstenZusammentritte der Ständeversammlungim Jahre 1819 wurde von der
Zweiten Kammer beschlossen,vom Könige die Einführung der Landräte nach pfälzischemMuster
auch für die Regierungsbezirkediesseits des Rheines zu erbitten. Die Erste Kammer stimmteaus
Zuständigkeitsbedenkennicht bei#i. Die gegebeneAnregung ging jedochnicht verloren. Der König
beauftragte unterm 20.Januar 1821 den Staatsminister Freiherrn von Zentner, Bestimmungen
über die Einführung von Landräten im diesseitigenBayern auszuarbeiten. Denselbenmüssejedoch
eine solcheStellung gegebenwerden,daß „fie nicht als eine ständische,sondernals eineRegierungs=
anstalt und als eineErgänzungderGemeindeverfassungerscheinen“.Auch seiensie „in ihrer Organi=
sation und ihren Attributionen“ soeinzurichten,daß ihre Einführung vomKönige „unmittelbar ohne
Mitwirkung der Stände ausgehen“könne. Da der König an diesemletzterenGedankenfesthielt,so=
waren damit der Zuständigkeitder zu schaffendenLandräte die engstenGrenzen gezogen.

Nach langenErwägungen erschienendlichgleichzeitigmit derEinberufungderzweitenStände=
versammlung eineVerordnung vom 1. Januar 1822 über dieEinführung derLandräte in sämtlichen
Kreisen des Königreichess. Die Verordnung, welcheden pfälzischenLandrat „in seinerbisherigen
Verfassung“ aufrechterhielt,trug im übrigen den Stempel völliger Unzulänglichkeitan sich.

Der Landrat, so sagt die Verordnung, erscheint„in allen seinenBeziehungenals eine die
Regierung aufklärendeund beratendeAnstalt". Demgemäßsoll er lediglich berechtigtund berufen
sein, Gutachtenzu erstattenund Wünscheund Anträge im Falle wahrgenommenerGebrechenin der
Verwaltung vorzubringen. Er soll 20 Mitglieder zählen, die, ähnlichwie in derPfalzss, aus Wahl
und königlicherErnennung hervorgehen.Die Wahlwperiodeist sechsjährig. Die Versammlungdes
Landrates erfolgt jährlich einmal. Präsident ist ein vom Könige ernannter Staatsrat oder anderer
höhererStaatsbeamter. Den Landratsabschiederläßt der König nach Vortrag im Staatsrate.

Es konnte nicht fehlen, daß die erlasseneVerordnung beim Landtagedes Jahres 1822 eine
abfällige Kritik erfuhr. Auf Antrag desAbgeordnetenvon Hornthal, der bemerkte,daß dienach
der jüngstenVerordnung gegebenenLandräte demVolke keinenVorteil bringen würden, beschloßdie
Zweite Kammer, den König um Vorlage eines Gesetzesüber allgemeineEinführung der Landräte
zu bitten. Dabei solle aber auf die zwischendemRheinkreiseund den übrigen Kreisen bestehende
Verschiedenheitder Verhältnisseund EinrichtungenRücksichtgenommenwerden20. Da die Kammer

3 uzt 2§s82. über den Wegfall der conseils d’arrondissement oben8 118 N. 20.
. Bl. Nr. 12.

1PEine Darstellung der rechtlichenVerhältnisse des pfälz. Landrates findet sichbei F. Chr.
K. Schunk. Staatsrecht des Kgrs. Bayern (I), §§ 118—123(nur auf Jusammensetzungund Wahl
bezüglich);C. Cucumus, Lehrb. der Staatsrechts des konstit.MonarchieBayerns, S. 298 ff. Vgl.
auch die Rede des Abg. Köster,. Verh. d. K. d. Abg. 1819, IV S. 293ff. u. den Aufsatz „über
die Zusammensetzung,denWirkungskreis undGeschäftegang des Landrates im Ab-inkreier in der
Bayer. Wochenschrift1821/22Nr. 2. Überdie weitereEntwicklung der Generalräte in Frankreich
A. Batbie, traité etc., vol. III p. 3568—362,312—351.

20Staatsratinstr. vom 9. Jan. 1821(N. u. Intell. Bl. S. 49) Tit. 2 § 7 Ziff.6.
21 Verh. d. K. d. Abg. 1819 Bd. III S. 460 ff., IV S. 189 ff., 267 ff., 348 ff.,V S. 3, 98 ff.,

XI S.329ff., 402; K. d. R.N.S. 45 ff.,68ff.
:8 R. u. Intell. Bl. S. 9. Im Eingange der Verordn. wird als deren Absicht angegeben,

edie zerstreutenKenntnisse und Erfahrungen über die wichtigstenElemente desstaatsbürgerlichen
ustane aus der Mitte der Staatsbürger selbstzu schöpfenund unsererRegierung dadurchin

ihren Anordnungen in Beziehungauf dieselbe(7)mehr Sicherheit und Festigkeitzu verschaffen"“.
a8Gleichwie in der Pfalz nach der Verordn. vom 3. Juli 1820, sollten auchdiesf. des Rh.

die Landtagsmitgliedernicht wählbar sein. Man wollte dadurchverhüten,daß die Landräte sichzu
„Provinzialständen“ entwickeln. Dies war ein Nachklang jener Besorgnisseum die Staatseinheit,

wief sie bei den Verfassungsberatungenin der Konferenzsitzungvom 13. März 1818 zutage ge=
reten waren.

Eine Verpflichtung, die Ernennung anzunehmen,konnte natürlich durchVerordn. nicht
ausgesprochenwerden. Eine „nicht begründete Ablehnung"(nachVerf. Beil. X Abschn.II §44)
eute aber „durch das allg. R. u.Intell. Bl. und das besondereKreis=Intell.Bl. bekanntgemacht
werden“.

25 Im besonderenwurde nocherbeten,„daß auf gefetzlichemWege mit Beirat derStände des
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der Reichsräteauf die Mitteilung dieserBeschlüssekeineRückäußerungabgab, so kam ein Gesamt⸗
beschlußdes Landtageshierübernicht zustande26. Die stattgehabtenVerhandlungenhatten indessen
zur Folge, daß durch königlicheEntschließungvom 20. Juni 182227der Vollzug der Verordnung
vom 1. Januar gleichen Jahres einstweilen eingestellt wurde. Der König bemerkte, daß er sich durch
die in beidenKammern geäußertenWünschebewogenfinde, „demInstitute derLandräte in Beziehung
auf Wahlart und Wirkungskreis eine andereEinrichtung zu geben“.

Ein Gesetzentwurfüber die Landräte, der das pfälzischeRecht unberührt ließ, gelangte1825
an die Stände. Da der Entwurf in der Tat demLandrate einen sehr erheblichenWirkungskreis in
bezugauf Steuer=und UmlagenwesensowieRechnungsprüfungeinräumte,auchdieZusammensetzung
der Kreisvertretung ziemlich befriedigendgestaltete,so wurde er von der Abgeordnetenkammerdurch
„Akklamation“ angenommen. Die Kammer der Reichsräte fordertejedochAnderungen, die für die
Zweite Kammer zum Teile unannehmbarwaren's. Infolgedessenscheitertedie Vorlage.

Ein besseresErgebnis erzielte die Staatsregierung bei der Ständeversammlungvon 1827/28
durch eine neueGesetzesvorlage20,aus welcherdas Gesetzvom 15.August 1828, die Einführung der
Landräte betr.21, hervorging. Die Geltung diesesGesetzeswurde auch auf die Pfalz erstreckt.Ein
weiterer Gesetzentwurfdagegenüber die „Ausscheidungder allgemeinenStaatsausgaben von den
Ausgaben der einzelnenRegierungsbezirkeund dieBildung der den letzterenzuzuwendendenFonds“
erhielt infolge der Anderungen, die von den Kammern hierzu beschlossenwurden32, die königliche
Genehmigungnichtss. «

Das Landratsgesetzvom 15. August 1828 erlitt in den späterenJahren einige Anderungen
im einzelnen3.

Über die Ausscheidungder Staats= und Kreislasten wurde zunächstfür die dritte Finanz=
periodedurchdas Finanzgesetzvom 28.Dezember183135Bestimmunggetroffen,bis durch dasGesetz
vom 17. November 183735eine dauerndeRegelung erfolgte.
« Die Gesetzgebungüber die Einrichtung und dieZuständigkeitderKreisvertretungenwar hier=

mit zu einemvorläufigen Abschlussegelangt. Es soll nunmehr in Kürze gezeigtwerden, wie sich
der Rechtsstandhiernachdarstellte#7. »

Der Gedanke,dieRegierungsbezirkezu Kreisgemeinden,denLandrat zu einemGemeindeorgane
zu gestalten, lag dem Gesetzvom 15. August 1828 völlig fern. Jene ganzeGesetzgebunghingzu
sehrvon demfranzösisch=pfälzischenVorbilde ab, als daß fie in einederartigeRichtung hättegeraten
können. Die Eingangsworte des genanntenGesetzesbezeichnendenn auch als denZweckderEin=
führung der Landräte lediglich die „Vereinfachungder inneren Verwaltung“ und die „größereBe=
festigungeines geordnetenStaatshaushaltes“.

Reichesvon drei zu drei Jahren eineSteuerquotebestimmtwerde,innerhalb welcherdas Maximum
der Kreisumlage für jedesJahr von den Landrätenbewillizt werdendarf"“. Weitere Wünschebe=
trafen dieUnverantwortlichkeitderLandratsmitglieder,dann dieBekanntmachungderVerhandlungen
und der — Rechnungen. Vgl. hierherVerh. d. K. d. Abg. 1822Beil. Bd. IV S. 237ff.

Prot. Bd. VI 3ff., 283ff., 294f.
26Die Verordn. hatte übrigens auch in der K. d. R.R. Gegner gefunden.Die adeligen

Grundbesitzerglaubten nämlich durchihre Nichtberücksichtigungbei der SErmanienn Land=
rates beschwertzu sein. Dies wohl deshalb, weil man eine künftigeAusdehnung derWirksankeit
des Landrates, insbes.in bezugauf die Besteuerung.vorausfah. «-

27R. u. Intell. Bl. S. 641.
* Vgl. die ZusammenstellungVerh. d. K. d. Abg. 1825Beil. Bd. VIII S. 212ff.
29Die Verh. find nachgewiesenRepert. 1825 S. 222ff.
L 3 über die Verh. Repert. 1827/28S. 223ff.
31G. Bl.S. 49. Dn Landtagsabsch.vom gl. T. (G.Bl. S. 17) Abschn.I G.
½ Bgl. Repert. S. 210. Alle Lasten inbeuug auf Rechtspflege und Staatsverwaltung wurden

als Kreislasten gestrichen.Die von der K. d. Abg.damalsbeschloffen Ausscheidungwurde das
Vorbild für den Gesetzentw.von 1845.

zs Angef. Landtagsabsch.Abschn.I HI. Vgl. 2. Aufl. II § 222 N. 42.
" Landtagsabsch,vom 29. Dez. 1831(G.Vl. 1831/32S. 57) Abschn.III. Ziff. 16 (vgl. auch

Landtagsabsch,vom 1. Juli 1834— G.Bl.S. 5— Abschn.III Ziff. 8); Ges.,einige Abänderungen
des Gaet vom 15. Aug. 1828 usw. betr., vom 17. Nov. 1837 (Ges.Bl. S. 129) u. dazu Landta Folsch
vom gl. T. (G.Bl. S. 5) Abschn.I E. Repert. über die Landtagsverh.1837 S. 380ff. S. auch
Landtagsabsch.vom 25. Aug. 1843 (G.Bl. S. 33) Abschn.IV § 31 u. Repert. über die Landtags=
verh. 1843 S. 104ff. 35 §§ 19ff. (G.Bl. 1831/32S. 121). Dies war eine Art Probe.

356Die AusscheidungderKreislasten von denStaatslasten u. dieBildung derKreisfondsbetr.
(G.Bl. S. 165). Dazu Repert.über die Landtagwerh. 1837 S. 346ff. S. auch Landtagsabsch.
vom 25. Aug. 1843(G. Bl. S. 33) Abschn.II § 31.

37 Vgl. hierherE. v. Moy, Staatsrecht desKgrs. Bayern, I, 2 S. 64ff. Eine Vergleichung
des neuenGes.mit dempfälz. Rechtes. im Vortrage desAbg. Heffner, Verh. d. K. d. Abg. 1827/28

Beil. Bd. VII S. 3f..
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In bezugauf dieZusammensetzungderLandräte wurde das französischeMuster verlassenund
die Klasseneinteilungder Abgeordnetenkammerzugrunde gelegt28. Dem französischenRechte war
dagegendie Bestimmungentnommen,daß bei allen durchWahl zu besetzendenStellen demKönige
das Recht der Ernennung aus der doppeltenZahl gewählterKandidatenzustehe".

Jeder Landrat einesRegierungsbezirkessollte 24 gewählteMitglieder 10zählen, die sichnach
demselbenZahlenverhältnissewie in der ZweitenKammer unter die vier, in der Pfalz drei Klassen
der Grundbesitzermit und ohneGerichtsbarkeit, der Pfarrgeistlichen und der Städte und Märkte
verteilten #1.Die ursprünglichenVorschriften über das Wahlverfahren wurden später vereinfacht.
Die Wahlperiode war sechsjährig, vorbehaltlich des königlichenAuflösungsrechtes“s. Zu jenen
24 Mitgliedern kamen gegebenenfallsnoch zwei Vertreter der im Regierungsbezirkebegüterten
Standesherren und erblichenReichsräte und für jededer drei Universitätenein Vertreter in jenem
Regierungsbezirke,wo die Hauptmasseihres Grundbesitzeslag“s.

Mitglieder der Abgeordnetenkammerkonntennicht Landratsmitglieder sein“.
Den Landräten wurde das Rechteingeräumt,ihren Präsidenten,ihren Sekretärund Ausschüsse

zu wählen#6. Die jährlichenVersammlungensollten regelmäßignicht über 14 Tage dauern“.
Dem Wirkungskreiseder Landräte war überwiesen"!:
1. Die Verteilung der im Rheinkreise gesetzlichbestehendenoder der dortselbst oder in anderen

Kreisen"s noch einzuführendenRepartitionssteuernunter die Steuergemeindenund die Bescheidung
bezüglicherEinsprüche,vorbehaltlichder Beschwerdean den Staatsrat;

2. die Prüfung des jährlichen Voranschlagesaller vom Regierungsbezirkezu tragendennot=
wendigen und nützlichenAusgaben, der Antrag auf Feststellungder hierzu erforderlichenKreis=
umlagen"“" und die Verteilung der genehmigtenUmlagen mit Vorbehalt der Beschwerdean den
Staatsrat. Der zulässigeHöchstbetragder Kreisumlagen wurde,für jedenRegierungsbezirkund für
die notwendigenund freiwilligen Ausgaben gesondert,durchden König mit ständischerZustimmung
von drei zu drei Jahren festgesetzt50.

Den Landräten stand ferner zu
3. die Prüfung der Rechnungenüber Erhebung und Verwendungder Umlagen und über die

Verwaltung sonstigerKreissonds, dann dieBeschwerdeführungbei den zuständigenStaatsministerien
gegen die hierfür und für die Einhaltung des Kreisetats verantwortlicheKreisstelle;

4. die Außerung über den Zustand des Regierungsbezirkesund über Verwaltungsgebrechen
sowie die Einbringung von Anträgen zur Abhilfe und Verbesserung;

5. die Erstattung von Gutachtenauf königlicheAufforderung.
Die Nachahmung des franzöfischenRechtes in diesenZuständigkeitsbestimmungenist un=

verkennbar.
Noch mehr tritt dieselbebei der Kreislastenausschreibunghervor, welcheim Vollzuge des § 3

des Gesetzesvom 15.August 1828 durchdas Gesetzvom 17.November1887 vorgenommenwurde.
Die in letzteremGesetzeden Kreisen überwiesenenLasten entsprechenziemlich genau den

dépenses départementales des franzoͤsischenRechtes. Dies sind folgende21:

es Val. oben§ 5 1%Ges. von 1828 §§ 5, 15—17.
4 Es waren also s Kandidaten zu wählen, aus denenderKönig 24 als Landrätebezeichnete,

während die übrigen Ersatzmännerwaren.
Grundbesitzerin derPfalz: 15, diesf.desRheins 3 mit, 12 ohneGerichtsbarkeit;3 Pfarrer;

6 Vertreter der Städte u.Märkte.
“2 Ges. von 1828 12—15, 22; Landtagsabsch.von 1831; Nov. von 1837 Art. IIIII,

UIl. „die Novelle Art. bewilligte diefen Mitgliedern diehalben Taggelder u. Reisekostender
eordneten.

georh Ges. von 1828 §§ 6, 7, 16, 17; ferner § 20 mit Nov. von 1837 Art. VII. Nach § 9
sollten auch die beidenErzbischöfe und der in die K. d. R.R. berufeneBischof, sobald ihre Stühle
mit Grundvermögenausgestattetsein würden, in demLandrate jenesNesierungebesirtes Sitz u.
Stimme haben, in welchemder grbtenTeil diesesBesitzesgelegenwäre. DieangegebeneVoraus=

setzungtrat jedochnicht ein. Vgl.
4 K#0l. von 1828§ 11.

ber den go Ges. von 1828 §§ 25—28, 29 Abs. II, III.
4 Ges. von 1828 Art. 2

Ges. von 18288
"8 Istuedn oͤr zher nicht zur Anwendung gekommen.

Vgl. hierher die oben1—93 3iffa l erwähnte Beschwerdedes Magistrates Nürnberg und
K. Brater, Bil. f. adm. Praxis, I

* Die Bestimmungistbem l. l hie nachgebildet.Vgl. dazu Nov. von 1837Art. VI.
51Ges. von 1837 Art. IV azu die Einschränkungenin Art. VI (Staatslasten sind:

Mehrbezüge,Pensionenu. n—me•fee derStaatsdiener,die AusgabenaufAmtsausantwortungen
u. außerordentliche Antzuntersuchungen, auf Beaufsichtigung u. Vermarkung der Grenzen, die Kosten
der Heeresaushebung);ferner Art
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1. der Gesamtaufwand für die Gerichte von den Appellationsgerichten an abwärts, mit Aus=
nahmeder Beamten der Staatsprokuratur in der Pfalz, dann für die Landgerichtedamaliger und
künftiger Gestalt und für die Landkommissariate;

2. der Aufwand für Volksschulen, Schullehrerseminarien?, Lateinschulen,Gymnasien und
Lyzeen,polhtechnische,landwirtschaftlicheund gewerblicheSchulen;

3. der Aufwand für das Gesundheitspersonaldes äußeren Dienstes und für Kreisirren=
anstalten 55;

4. der Aufwand für Kreisarmenanstalten5 und für Verschaffungund Verpflegung der
Heimatlosen"“;

5. vier Fünfteile der zur Unterstützungvon Landwirtschaft und Gewerbebestimmtenall=
gemeinenFonds;

6. der Aufwand für die Bauverwaltung und Bauunterhaltung im Regierungsbezirkeinner=
halb gesetzlichbestimmterGrenzen, insbesonderemit Ausschluß der Neubauten5°;

7. der Aufwand für den Landrat;
8. die Vereinnahmungsgebührenfür Erhebung der Kreisumlagen durch die Rent- und

Steuerämter7.
Die Landräte könnenaußerdemauch nochandereAnstalten und Lasten, welchesie für not=

wendig oder nützlicherachten5s, zur Ubernahmeauf den Kreis beantragen.
Diesen Lastenstehenals Deckungsmittelgegenüber“.:
1. für die gesetzlichnotwendigenAusgaben die besonderenBeiträge des Staates und derGe=

meinden,die Benutzungder im StaatseigentumestehendenGebäudefür dieüberwiesenenDienstzwecke
und dieErträge aus Dienstwohnungenund Dienstgründen,diebudgetmäßigen„Nettoaverfalzuschüsfe“
aus der Staatskasse10,die Kreisumlage zu notwendigenZwecken,

2. für freiwillige Ausgaben die hierzu bestimmteKreisumlage.
Der Gesamtbetragaller notwendigenKreisausgaben, dann die Größe und Verteilung der

staatlichen Aversalzuschüssean die Kreisfonds wird für jedeFinanzperiodedurchdas Staatsbudget
estgesetzt1. "

„Der Landrat handelt in allen seinenBeziehungennur auf vorgängigeAufforderung und
unter Mitwirkung derRegierung.“ „Alle Handlungen desLandrates mit Ausnahme derBescheidung
von Steuerreklamationen,dann der Verteilung der Kreisumlagen, erfordern die königlicheGe=
nehmigung,und er kann wederaus eigenerErmächtigungetwas anordnennocheiner vollziehenden
Stelle Aufträgeerteilen 66.“ „Die königlichenEntschließungenauf die Verhandlungen jedesLand=
rates werdennachvorgängigerBeratung der Ministerien und nachVernehmungdesStaatsrates in
einemLandratsabschiedezusammengefaßt,welcheröffentlichbekanntgemachtwird ss.“

So sehrman anerkennenmuß, daß die Einrichtung der Landräte, wie sie durchdie Gesetz=
gebungder Jahre 1828 bis 1837 geschaffenworden war, einen wesentlichenFortschritt für die staat=
liche Verwaltung bedeutete,so läßt sich doch auf der anderen Seite nicht in Abrede stellen, daß jene
Einrichtung auchdie erheblichstenMängel aufwies. DieseGebrechenwaren hauptsächlichdurchden
Anschlußan das französischeRechthervorgerufen.Das halb französische,halbdeutscheRechtsgebilde,
das auf dieseWeise entstandenwar, wollte sichin den Bau einer deutschenStaatsverwaltung nicht
rechteinfügen.

Man mag davon absehen,daß den Kreisen die Eigenschaftvon Gemeindeverbändenversagt

#2Dazu Landtagsabsch,vom 25. Aug. 1848(G.Bl. S. 33) Abschn.IV § 18.
53 Dazu angef.Landtagsabsch.Absch.IV § 19.
5. Dazu angef.Landtagsabsch.Absch.IV F 19.
55 Ges. von 1837 Art. IV d, Heimatges.vom 11. Sept. 1825 § 5 Abs. II Ziff. 1. Dazu

noch die besonderen Kreisarmenlasten der Pa# in Art. IV c. Das dort erwähnte Ges. vom
29. Nivöse XIII wurde durchGes. vom 15. April 1840 (G.Bl. S. 65) aufgehoben. Es betrafdie
Erziehung von Söhnen jener Familien, welche sieben Kinder haben.

56 Ges. von 1837 Art. 1 Ziff. 5 mit Art. II, III.
57 Dazu vgl. für die Pfalz angef.Ges.Art. IV b, c. ,
56Innerhalb des gesetzlichen Höchstbetragesder ihnen bewilligten Kreisumlagen oder der

Ersparnisseaus solchen. A#zei.Ges.Art. V.
5° Angef. Ges.Art. IX. -
50 Dazu für die Pfalz die „Surrogifrung des Nettoertragesder halben Tür= u. Fenstersteuer

aus der Staatskasse“. Vgl. ferner Art. XI, XIII. Das Finanzges.vom 28. Dez. 1831 hattezur
Dotation der überwiesenen Staatslasten den Kreisen hauptsächlich Anteile an den direkten Steuern
(gesondertfür die sechsälteren Kreise, den Untermainkreisund den Rheinkreis hestimmt)überlassen,
wodurcheine doppelteBuchführung für die Rentämter entstand. Dazu kamen Ararialzuschüsse,die
für jeden Kreis besonders festgesetztwaren.

oi Angef.Ges.Art. VIII,XII. "1 Ges. von 1828 § 24 Abs. I, II Ziff. 3.
68 Ges. von 1828 § 29 Abf. I.
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blieb. Immerhin hätte aber den Landräten ein etwas reichlicheresMaß von Unabhängigkeit in
eigentlichen Kreisangelegenheitenzugemessenwerden können. Fast noch schwerwiegenderwar der
Fehler, daß man im Kreislastenausscheidungsgesetzeden Landräten und den Kreisen eine Reihe von
Aufgaben und Lastenaufgebürdethatte, dieallgemeinstaatlicherNatur waren und außerZusammen=
hang mit den besonderenKreisinteressenstanden"#. Dies hatte, abgesehenvon anderenMißständen,
eine nutzloseVerwicklung der staatlichenFinanzverwaltung zur Folges.

Das Gesetzüber die Ausscheidungder Kreislasten von 1837 bildete denn auchzunächstden
Gegenstand von Angriffen 7. Der Landtag des Jahres 1843 richtetean die Krone die Bitte, das
eben genannte Gesetz?seiner Umarbeitung unterstellenund deren Ergebnis der nächstenStände=
versammlung vorlegenzu lassen". Der Abschiedfür dieStändeversammlungvom25.August 18481/
sagte diesemWunscheErfüllung zu. Das gegebeneVersprechenaber wurde bei demLandtagevon
1845/46 durchVorlage des erbetenenGesetzentwurfeseingelöst,aus welchemEntwurfe das Gesetzvom
23. Mai 1846 hervorging. Dieses Gesetz,durchwelchesdie oben erörtertenMißstände im wesent=
lichen beseitigtwurden, ist in der Hauptsachenoch geltendesRecht7„. Es trat mit dem 1. Oktober
1849 in Kraft ½.

Den Anstoß zu weiterenUmgestaltungen,durchwelcheendlichdieRegierungsbezirkedie recht=
liche Eigenschaftvon Kreisgemeindenerlangten, gab die Anderung, welchedie Zusammensetzungder
Kammer der Abgeordnetendurch das Gesetzvom 4. Juni 1848 erlitt :. Mit Beseitigung der
Klasseneinteilung in derZweiten Kammer war auchdie daran anknüpfendeEinteilung derLandräte
nicht mehr haltbar. EntsprechendderBitte desLandtagesund derZusage im Abschiedvom4. Juni
184875 wurde denKammern im Jahre 1850 zugleichmit Gesetzentwürfenüber dieGemeindeordnung
und über dieDistriktsräte derEntwurf einesGesetzesüber dieKreisräte vorgelegt768.DieserEntwurf
blieb gleich den beiden anderenunerledigt. Er war zunächstnur für die Landesteilediesseitsdes
Nheines bestimmt.

An die Spitze wurde der Satz gestellt, daß jederRegierungsbezirkeine Kreisgemeindebilde.
Deren Organe sollten der Kreisrat, aus Vertretern derDistriktsgemeindenund unmittelbarenStädte
bestehend,und der Kreisausschußsein. Letzteremwaren auch, was späterwiederaufgegebenwurde,
entscheidendeund begutachtendeObliegenheitenin SachenderOrts=und Distriktsgemeindenzugedacht.
Den neu zu schaffendenGemeindeorganensollte eine, wenn auchnicht unerheblichbeschränkte,doch
immerhin bedeutendgrößereSelbständigkeitwie den bisherigenLandräten zukommen.

Ein umgearbeiteterEntwurf, der an den Landtag 1851/52gelangte,führte zu dem nunmehr,

SchenMan sprachmit Rücksichtdarauf von denGrundsäßzender „formellen“und der „materiellen“
usscheidung.

ss Durch die Art. IX, XI des Ges. wurden übermähßigeAnsprüchean dieStaatskassehervor=
gerufen. Letzteresollte alle und jedeSteigerung der durchKreisfonds nicht gesichertenAusgaben
decken. Dagegen kamenden Kreisen die Erübrigungen zugute, die am Ehhluss der Finanzperiode
an den Kreisfonds sich ergaben. Letztereaber bestanden,soweit sie notwendigeZweckebetrafen,
größtenteils aus den staatlichenAversalzuschüssen.

66#Vgl. auchVerh. d. K. d. Abg. 1846Beil. Bd. I S. 14 f., 16.
"1 Eine Würdigung des Ges. im einzelnens. im Vortrage des Abg. Ruland, Verh. d. K.

d. Abg. 1846,Beil. Bd. IV S. 293ff. ·
«»Alsseinein3weckenichtentsprcchend',·fügtedcheschlußderK.d.Abg.bei.Mecha-

urteilungwurdejedochvon derK. d. R.R. beseitigt.
os Vgl. über die Verh. Repert. 1843 S. 12.
70 G.Bl. S. 33 Absch.IV. § 17. ·· ·
71 Die AusscheidungderKreislasten von denStaatslasten u. dieBildunß derKreiefondsbetr.

(G.Bl. 1846 S. 45). Dazu Verh. d. K. d. Abg.Beil. Bd. I S. 7ff. (Entw.), IV S. 258 ff.,Prot.=
Bd. VIII S. 34 ff.; Verl. d. K. d. R.K. Beil. Bd. VII S. 209ff., Prot. Bd. V S. 165 ff.,278f.

72Die Bestimmungenin. Art. II (pfälz. Kreislasten)Ziff. 2 u. 9 find —letztere durchdas
Uferschutzges.vom 28. Mai 1852 (G.Bl. S. 577, nunmehr Waseerese v. 23. März 1907)— in=
zwischengegenstandslosgeworden:aufgehobensind Art. II Ziff. 5, 6, 7, 10, 11; vgl. Ges. vom
10. März1890 (Ges. u. V. Bl. S. 103), Absch. für den Landrat der Pfalz vom 24. Sept. 1854

Abschn. # Ziff. 11 (R.Bl. S. 873), Einquartierungsges.vom 25. Juli 1850(G.Bl. S. 281),Land=
tagsabsch.vom 1. Juli 1856(G.B. 1855/56S. 105)Abschn.III § 5. Art. VI Ziff. 5 (vgl. auch
Art. 1 Ziff. 8) über die FestfetzungeinesHochstbetrag derKreisumlagen für dieFinanzperiode(also
für 6, nicht, wie bisher, für 3 Jahre) ist durchArt. 37des Landratsges.vom 28.Mai 1852 befeitigs
worden. Art. XI——XIII enthalten übergangsbestimmungen,Art. XIV ist bedeutungslos.

!# Aufgehobenwurden: das Ausscheidungsges.vom 17. Nov. 1837, § 2 Ziff. 2 des Land=
ratsges. vom 15.Aug. 1828,Art. VI der Nov. hierzu vom 17.Nov. 1837, § 5 Ziff. 1 desHeimatges.
vom 11. Sept. 1825.

Bgl. oben§ 55.
G.Bl. S. 41. Abschn.1 § 9Ziff. 2. 4

76 Verh. d. K. d. Abg. 1850Beil. Bd. III S. 692ff.
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und zwar für das ganzeKönigreich,geltendenGesetze,die Landräte betreffend,vom 28.Mai 185277.
Dieses Gesetzhat, wie das gleichzeitigerlasseneDistriktsratsgesetz,durchdas Gesetzvom 8. August
1878 sowiedurchdenLandtagsabschiedvom 19.Mai 1881,das pfälzischeStädteverfassungsgesetzvom
15. August 1908 und das Umlagengesetzvom 14. August 191078 einige Anderungen erlitten.
Sonstige Umgestaltungsversuchefind ohneErgebnis geblieben½.

* 123. Die rechtlicheStellung der Kreisgemeinden. Die Kreisgemeinden
sind die GemeindeverbändehöchsterOrdnung. Jeder Regierungsbezirkbildet zugleich
eineKreisgemeinde!.Anderungenim Umfangedes Regierungsbezirkesergreifenvon
selbstauch die Kreisgemeinde. Doch sind die Vertretungsorgane der letzteren,d. i. der
Landrat und, wenndiesernicht versammeltist, dringendenfallsder Landratsausschuß,
gutachtlichübersolcheAnderungenzu hören2.

Die Kreisgemeindensind in öffentlichrechtlicherBeziehungGemeindeverbände,in
bürgerlichrechtlicherHinsicht juristischePersonen=.

Mitglieder der Kreisgemeinde sind die Distriktsgemeinden und unmittelbaren
Städte des Regierungsbezirkes".Das Verhältnis dieserMitglieder zur Kreisgemeinde
entsprichtjenem der Distriktsgemeindemitgliederzur Distriktsgemeinde.

Dagegenist die VerfassungderKreisgemeindenvon jenerder übrigenGemeinde=
verbände so sehrverschieden,daß man denersterensogardie Eigenschaftvon Gemeinden
ganz abgesprochenund sie lediglich als Verwaltungsbezirke erklärt hat. Das letztere
ist jedenfalls unrichtig. Bezüglich des erstenTeiles der Behauptung wird entscheidend
sein, ob man den Begriff der Gemeinde in einem engeren oder weiteren Sinne faßt.
Dem Muster der Ortsgemeindeentsprichtdie Kreisgemeindeallerdings nicht. Aber
immerhin sinddie Kreisgemeindengesonderte,demStaate eingegliederteVerbände, denen
bestimmteöffentlichrechtlicheAufgaben zugewiesensind.

Der Inhaber der öffentlichenGewalt in der Kreisgemeindeist der König als
Träger derStaatsgewalt. Der König ist nicht bloßesOrgan derKreisgemeinde,er ist
deren Herr. Die aus Wahl hervorgegangenenkreisgemeindlichenOrgane — Landrat
und Landratsausschuß— könnenebensowenigwie der Landtag über den Staat einen
Willen über die Kreisgemeinde äußern#. Nur der König und in dessenNamen die
Staatsbehörden könnendies tun. Die Vertretungsorgane der Kreisgemeindestehendem
Könige lediglich beratendund beschränkendbei Ausübung seiner Gewalt über die Ge=
meinde zur Seite, ähnlich wie der Landtag bei Ausübung der Staatsgewalt. Es ist
vielleicht kein ganz unzutreffenderVergleich, wenn man die Ortsgemeindeeine republi=
kanisch,die KreisgemeindeeinemonarchischverfaßteGemeindenennt.

77G.Bl. S. 269. S. dazu Landtagsverh.1851/52K. d. Abg.Beil. Bd. II S. 560 ff.,567f.
(Entw. u. Begründung),III S. 166ff., 173ff., Sten.Ber. III S. 17 ff.,125# K. d. R.R.Beil. Bd.
IV S. 184 f.,212ff., Prot. Bd. IV S. 63 ff., 137ff.; K. d. Abg. Beil. Bd.III S.513ff., Sten.Ber. IV.
S. 28 ff.; K.d. R.R. Beil. Bd. IV S. 442ff., Prot. Bd. IV S. 463ff.; K. d. Abg.Beil. Bd. IV.
S. 74 f., 77f., Sten. Ber. IV 108. Sitzung S. 321 f. (die Seiten sind von der 107.Sibung an
nach S. 352 falsch beziffert);K. d. R.N. Beil. Bd. IV S. 533f., Prot.Bd. IV S. 633di . d.
Abg.Beil. Bd. IV S. 133f., Sten.Ber. IV S. 475f. (Gesamtbeschluß).— Vgl. ferner M.E.vom
10. Juni 1852, den Vollzug der Gesetzeüber die Distrikts=u. Landräte betr. (Weber, IV S. 4764.
Kommentarvon K. Brater bei C. F. Dollmann, Gesetzgebungdes Kgrs. Bayern, T. II
Bd. I, Erlangen 1855, S. 99 f..

18 Ges. u. V. Bl. 1878 S. 369, 1881 S. 437, 1908 S. 471, 1910 S. 581.
7PBeachtenswerteVorschlägezur Abänderungdes Gesetzes,insbesonderebinichtich der Zu=

sammensetzungder Landräte und der Einführung eines Verwaltungsrechtsschutzes,machtv. Seydel
in den Bl. f. adm. Pr. Bd. 48 S. 113ff.
(§128]1 Ges.Art. 1. 2Ges.Art. 15k, 33a. Vgl. oben§ 81 N. 11.

Ges.Art. 1 „Korporation“.
4 Begründung zum Entw. Verh, der K. d. Abg. 1851/52Beil. Bd. II S. 567.
5 So K. Brater, Bl. f. adm. Praxis,V S. 126ff. Vgl. übrigens auchdessenKommentar

zum Landratsges. S. 99 ff. u. Pözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechtes, S. 350. Vgl. ferner
A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XXVII S. 17 Anm. 1, S. 18 Anm. 2, XXXVII S. 271,
welchermit Rücksichtan die VerschiedenheitzwischenOrtsgemeindeeinerseits, Distrikts=u. Kreis=
gemeindeanderseitsdie BezeichnungDistrikts=und Kreisverband wünscht.
» SDerLandratistnicht»Vorstand«derKreisgenieiiidr.Vgl.dieinvor.Noteerwähnten
Außerungenvon Brater u. Pözl.
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Der Wirkungskreis der kreisgemeindlichenVertretungsorganebestimmtsichnach
folgendenGrundsätzen.Sie habennur diejenigenRechte,welchedas Gesetzihnen aus=
drücklichzuschreibt7. Bei Vergleichder Zuständigkeitendes Landratesund des Land=
ratsausschussesergibt sich,daßerstererdas regelmäßigzuständigeOrgan ist. In einigen
Angelegenheiten, deren später zu gedenkensein wird, kann der Landratsausschuß den
Landrat dringendenfalls vertreten. Abgesehenvon diesenFällen gesetzlicherVertretungs=
befugnis hat die Ubunganerkannt, daß der Landrat den Ausschußmit königlicher
Genehmigungermächtigenkann,Beschlüssenamensdes Landrateszu fassen. Dies er=
scheintinsofernangängig,als hiermit der Landrat im voraus denBeschlußdes Aus=
schusseszu demseinigenerklärt. Der Ausschußmuß demLandrate bei dessenJahres=
sitzungüber seineGeschäftsführungberichten.

Aus dem Umstande, daß der Träger der Staatsgewalt Träger der öffentlichen
Gewalt in der Kreisgemeinde ist, erklärt es sich, daß die Begriffe der Staatsaussicht
und der Staatskuratel für die Kreisgemeindegegenstandslossind. Wenn der König
Landratsbeschlüssebescheidet,übt er wederAufsichtnochKuratel, sondernseineGewalt
über die Gemeinde.

Der Schwerpunktder Bedeutungder Kreisgemeindeliegt in der Führung eines.
gesondertenHaushaltes. Auf diesemGebiete sind die Rechteder Kreisvertretungam
weitestenbemessen.Der Haushalt der Kreisgemeinden fällt mit jenemdes Staates nicht
zusammen; er bleibt, wenn auch von Staatsbehörden geführt, doch ein gesonderter.

Anders liegt die Sache auf demGebieteder eigentlichenVerwaltungstätigkeit.
Hier schwindendie Grenzenstaatlicherund kreisgemeindlicherVerwaltung völlig. Es
gibt zwar einegesetzlicheAusscheidungvon Staats=undKreislasten, aber keinegesetz=
liche Ausscheidung von Staats= undKreisgemeinde verwaltung 1..

7Ges.Art. 15, 33.
8 Darüber, ob Dringlichkeit vorliegt, kann derAusschuß selbständigurteilen. Vgl. Sten.Ber.

III S. 151; K. Brater a. a. O. S. 140.
? Ges.Art. 33 d.

10 Dies erklärt sich aus dem Gange der geschichtlichenEntwicklung. Bis zum Gesetzevom
28. Mai 1852 war derRegierungsbezirkebensowenig.wie das französischeDepartementein Gemeinde=
verband. Er war, soweit der Wirkungskreis der Landräte in Betracht kam, ein Steuerbezirk zur
Aufbringung der Deckungsmittel für gewisseöffentlicheLasten, genau ebensowie das Departement.
Das Gesetzvom 23. Mai 1846 konntenach der ganzenLage der damaligen Gesetzgebungnur aus=
scheiden,welcherAufwand künftig dem Staate, welcher den Kreisen, d. h. den Steuerpflichtigen in
denselben,zur Last fallen solle. Uber diesefinanzielle Wirkung hinaus aber konnte das Gesetznicht
reichen. Es konnte eine Grenze zwischenStaats= und Kreisgemeindeverwaltungaus dem einfachen
Grunde nicht ziehen,weil Kreisgemeindenund daherauchKreisgemeindeverwaltungennichtbestanden.
Daher konnte auch der Ausdruck Kreisanstalt im Munde des Gesetzgebersvon 1846 nur eine
finanzielle Bedeutung haben; er konnte nicht eine Anstalt des Kreises, sondern nur eine Anstalt
bezeichnen,derenKosten im Kreise aufzubringen sind. Die Verwaltung desKreises und damit auch
der Kreisanstalten war Staatsverwaltung. Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1846Prot. Bd. III S. 140f.
Abg. Scholler: „Darum, weil die Gymnasien, Lyzeen, Lateinschulen,Schullehrerseminarienusw.
Kreislasten bleiben und also der nächstenRespizienz derLandräteunterworfenbleiben sollten, werden
sie keineswegsder Leitung der oberstenStaatsbehörden entzogen.. Damit ist . der Staats=
regierung durchaus nichts benommenvon ihrem Rechteder Leitung dieserAnstalten . . .“ Auch der
Gegensatz zwischenmaterieller und formeller Ausscheidung, womit man damals den Unterschied
zwischendem neugeschaffenenund dem früheren Rechtebezeichnete,enthielt in der Tat weiter nichts
als den Ausdruck eines leitenden gesetzgeberischenGedankens für die Lastenzuweisung. So wenig
vor dem Jahre 1846 den Appellations= und Untergerichtendeshalb die Eigenschaft von Staats=
behörden abzusprechen war, weil ihr Bedarf im Kreisbudget ausgeworfen wurde, ebensowenig haben
nach demJahre 1846 diejenigenAnstalten, Schulen u. dgl., welcheauf dem VoranschlagederRreise
verblieben, aufgehört staatlicheVerwaltungseinrichtungenzu sein. ·

Soll es also nunmehr eine eigentlicheKreisgemeindeverwaltunggeben,so müßtederNachweis
dafür erbrachtwerdenkönnen,daß eine solchedurch das Gesetzvom 28. Mai 1852 geschaffenworden
sei. Indessen weist dieses Gesetz keine einzige Bestimmung auf, welche dahin gedeutet werden könnte,
daß daeselbeeine Kreisgemeindeverwaltung,abgesehenvon derFinanzverwaltung, ins Lebengerufen
habe. Man könnte vielleicht versucht sein zu sagen, daß durch die Erhebung der Regierungsbezirke
zu Kreisgemeindendie bisherigenKreislasten zu GegenständenderKreisgemeindeverwaltunggeworden
seien. Aber die Willkürlichkeit dieserAnnahme liegt auf der Hand. Der Rechtssatz:Du hast für
etwas zu zahlen, ist nicht geichbedeutendmit dem Rechtssatze:Du hast über etwas zu bestimmen,
etwas zu verwalten. Die Unhaltbarkeit jenes Gedankenswird sofort einleuchtend,wenn man sich
vorstellt, daß etwa die Gerichte auf der Rechnungder Kreisgemeindenstehengebliebenwären.
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Die sogenanntenKreisanstaltensinddaherim verwaltungsrechtlichenSinne Staats=
anstalten. DementsprechendführendieselbenauchdieBezeichnungköniglich. Es ist nur
eineFolgerung des aufgestelltenSatzes,daß die Beamten,die für solcheAnfstaltener=
nannt sind, wenn auch ihre Besoldungsansprüchegegendie Kreisgemeindegehen, doch
im Staatsdienstestehen. Daraus ergibt sichihre staatlicheErnennung11 und die Be=
zeichnungderselbenals königlicheBeamte12.

Die RechtederkreisgemeindlichenVertretungsorganein bezugauf dieVerwaltung,
die aus Kreismitteln geführtwird, sind äußerstbeschränkte.Das erheblichsteRecht iß
dies, daß Anstalten,welchemit Zustimmungdes Landrates aus Kreismitteln errichter
wordensind,nur mit ZustimmungdesLandrates wiederaufgehobenwerdenkönnen1.
Der Landrat hat fernerdas Recht, über die „Instruktionenund Ordnungen“ solcher
Anstalten gutachtlich gehört zu werden. Der Landrat kann entweder selbst einen Ent=
wurf vorschlagenoder über einenseinerPrüfung unterbreitetenEntwurf sichäußern1.
Die Beschlüssedes Landrates sind jedochnicht bindend; die Entscheidungsteht beim
Könige!5. Der Landrat hat das Recht derEinsicht undPrüfung derPläne über Bau=
werke, welcheauf Kostender Kreisgemeindeaufzuführensind16. In unverschieblichen
Jällen kann hierbeider Landrat durchden Landratsausschußvertretenwerden17.

Der Landratsausschußist befugt,in bezugauf dieVerwaltungderEinrichtungen
und Anstalten, die aus Kreismitteln entstehenoder unterhalten werden, die ihm sach=
dienlichscheinendenAnträge zu stellenund zu diesemZweckevon denselbenpersönlich
Einsicht zu nehmens.

Die Vertretungsorganeder Kreisgemeindenhaben ferner bezüglichder Kreis=
stiftungen,welchenicht der Verwaltung einer Glaubensgesellschaftunterliegen,ähnliche
Rechtewie die Distriktsräte hinsichtlichderDistriktsstiftungen1½.UnterKreisstiftungen

Wollte man aber, in Anknüpfung an den älteren Gedankender materiellen und formellen
Ausscheidung, eine Trennung staatlicher und kreisgemeindlicherVerwaltungsaufgaben nach den
Gesichtspunkteversuchen,ob eine Verwaltungseinrichtung allgemeinenstaatlichenoder provinziellen

weckendient, so müßte man hiermit gleichfalls scheitern. Denn auch die allgemeinen staatlichen
(Einrichtungen lösen sich schließlich vielfach in örtliche Wirkungen auf, und es wäre wohl schwer.
einen Grund anzugeben, warum z. B. die eine Realschule eine ortsgemeindliche, die andere eine
kreisgemeindliche,die dritte eine staatlicheEinrichtung mit Rücksichtauf ihren Zweck sein solle. Tas
rechtlicheKennzeichenfür die staatlichenund gemeindlichenVerwaltungseinrichtungenwird schließlich
immer nur das sein können, welchesdie für dieseEinrichtungen bestimmendeöffentlicheGewalt ist.
also der Ausspruch des Gesetzes. Da ein solcherAusspruch fehlt, welcherbestimmteEinrichtungen
als Verwaltungsangelegenheitender Kreisgemeindenerklärt, so bleibt es überhaupt unmöglich, den
Begriff einer selbständigenKreisgemeindeverwaltung zu gestalten. Am deutlichstenzeigt sich diee
Unmöglichkeitda, wo Verwaltungseinrichtungen, die auf Kreisgemeindekostenerhalten werden, Be=
standteile eines allgemeinenstaatlichenOrganismus sind und ihre Verfassung durch einheitliche Be=
stimmungen für das ganzeStaatsgebiet geregelt ist. So ist z. B. die Einrichtung der Krots=
schulinspektorenaus Kreismittelngeschaffenworden; sie ist also finanziell eine Kreiseinrichtung.
Lzichmohl find dieseInspektoren keine kreisgemeindlichenOrgane, sondernOrgane der staatlichen.
Schulaufsicht.

11 Vgl. hierher die Erörterungen im Landrate von Unterfranken, Unterfr. Kr. A. Bl. 1871
S. 343 ff., 406. S. auch Absch. für den Landrat von Oberbayern vom 24. März 1883 (G. u. V.Bl.
S. 251) Abschn. IV Ziff. 23 und vom 5. Mai 1884 (G. u. V. Bl. S. 223) Abschn. IV. Zifl. 5:
Absch. für den Landrat von Niederbayern vom 17. März 1883 (G. u. V. Bl. S. 229) Abschn. IV
Ziff. 4. Agl. auch unten § 125.

12Vgl. zum Vorstehendenv. Seydels Rechtsgutachten„Die Rechtsverhältnisseder Nral=
schule zu Neumarkt i. d. Oberpf.“, Bl. f. adm. Praxis XXXVI S. 65 ff. Vgl.hierzu Beamtengeies
v. 16. Aug. 1908 Art. 188, 189 und unten §§ 125, 128.

18Ausscheidungsges.vom 23. Mai 1846 Art. IV. DerGes. Entw. (Art. VI) sprach nur von
„Vernehmung"“ des Landrates. Die Fassungwurde von der K. d. Abg. geändert. Vgl. Verh. Beil.
Bd. IV S. 342, 617; Prot. Bd. VIII S. 316 (Staatsminister v. Abel).

14Landratsges. Art. 15e; Schulbedarfsgesetzv. 28. Juli 1902 Art. 18 Abs. III.
15Ges.Art. 28 Abs. II. Gegen die Ansicht K. Braters a. a. O. S. 120, 121, daß der

Landrat bei Willigung der Mittel für gesetzlichnicht notwendigeAnstalten die Annahme bestimmter
Instruktionen zur „Bedingung“ machenkönne,vgl. oben § 119 N. 41.

16Ges.Art. 15i1 „Gebäude, Straßen u. sonstigeBauwerke.“
17Ges. Art. 33 a. Vgl. oben N. 8.
15 Landratsges.Art. 33c. Dazu K. Brater a. a. O. S. 141f.
19Agl. oben § 119 N. 45 f.
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find solche zu verstehen, deren Bestimmung einerseits über mehr als eine Distrikts=
gemeindesich erstreckt,andererseitsnicht über den Regierungsbezirkhinausreicht. Der
Landrat ist befugt, von den RechnungensolcherStiftungen Einsicht zu nehmen. Auf
Grund dieser Einsicht kann sowohl der Landrat selbstals der Landratsausschuß An=
träge zur Wahrung der Interessender Kreisgemeindein bezugauf die Verwaltung
solcherStiftungenstellen20.

Der Landrat hat dasRecht ?1, über denZustand des Regierungsbezirkesund
über etwa wahrgenommeneGebrechender Verwaltung sich zu äußern und hierauf
bezüglicheAnträge zur Abhilfe und Verbesserungzu stellen22. DiesesPetitionsrecht
des Landrates ist nicht auf die Gegenständeseines Wirkungskreises beschränkt253. Es
beziehtsichauf alles, was irgendwiedenZustanddesRegierungsbezirkesberührtoder
Gebrechenin dessenVerwaltung erzeugt. Das Petitionsrecht ist nur insofern begrenzt,
als es lediglichVerhältnisseim Regierungsbezirkezur Erörterungbringenkann. Es
wird aber dadurch nicht ausgeschlossen,daß dieseVerhälmisse mit Ursachenim Zu=
sammenhangestehen,die rechtlichoder tatsächlichüber denräumlichenUmkreis des
Regierungsbezirkeshinausreichen.Glaubt also z. B. der Landrat, daß Mißständeim
Regierungsbezirkedurch die Gestaltung der staatlichenGesetzgebungverursachtsind oder
durch die staatlicheGesetzgebungbehobenwerden können, so wird er zweifellos befugt
sein, hierauseinenAnlaß zu WünschenoderAnträgenzu entnehmen.Die Zuständig=
keit des Landrates zu einerPetition kann nicht deswegenbeanstandetwerden, weil
dieselbe das Interesse des ganzenLandes berührt; zur Begründung der Zuständigkeit
genügt, daß die Bitte auch das Interesse des Regierungsbezirkesberührt“.

Der Landrat ist ferner befugt, BeschwerdegegenbestimmteStaatsdiener zu führen,
wenn er dieselbemit den sie begründendenbestimmtenTatsachen zu belegenvermag?5.

Der Landrat und ebensodessenAusschuß sind andererseitsverpflichtet,ihr Gut=
achten in allen Fällen abzugeben,wo dasselbenach gesetzlicherBestimmung erforderlich
ist25 oder von dem Könige oder der Staatsregierung verlangt wird. Auch hat der
Landrat auf Veranlassung der Kreisregierung über Verwaltungsangelegenheitendes
Regierungsbezirkesgutachtlichsichzu äußern?.

Der Kreisgemeindevertretungsind außerdem durch eine Reihe besondererBe=
stimmungeneinzelneObliegenheitenübertragen, die größtenteils im Gebiete der staat=
lichen Verwaltung liegen und an ihrem Orte zu erwähnen sinds.

§*124. Der Landrat und der Landratsausschuß. Der Landrat besteht
1. aus den Abgeordneten der Distriktsgemeinden des Regierungsbezirkes,wobei

jedochdie kreisunmittelbarenpfälzischenStädteauchbeiAufrechterhaltungdesDistrikts=
verbandes ausscheiden!. Auf zwei Distriktsgemeindentrifft ein Abgeordneter. Ist die

ahl der Distriktsgemeinden eine ungerade, so erhält eine derselben, die durch die
eisregierung zu bestimmenist, einen Abgeordnetenfür sich?.

1%Ges. Art. 15e, 33c. Uber die GrenzendiesesAntragsrechtsoben§ 119 N. 48.
1 Eine erzwingbarePflicht — vgl. K. Brater a. a. O. S. 122 —ist dies wohl nicht.
:8Ges. Art. 151 Abf. I.
22Vgl. Verh d. K. d. Abg. 1846 Prot. Bd. VIII S. 142f. (Abg. d v. Closen).
:4 Vgl. K. Brater a. a. O. S. 122f. Die Landratsabschiedeweisen keine folgerichtige

Haltung in der Frage auf. So ist z. B. bei Wünschender Landräte inbesug auf die lesehgebun
und allg. Verordnungenin vielen Fällen dieZuständigkeitunbeanstandetgeblieben,in nicht minder
ehtrei en, besondersneuerenFällen wurden derartigeAnträgemit Stillschweigen übergangen. Über

rartige Beispiele siehev. Seydel 2. Aufl. II S. 170 N. 26.
*Ges.Art.151Abs.II. Vgl.Art.29Abs.III. S. auchunten§ 124N. 98.
*#Bgl. insbes.Ges.Art. 15k, 33a über Anderungen im Umfange eines Regierungsbezirkes

oder Verwaltungsdistrikts. S. oben § 81 N. 11 mit § 123 N. 10, 3 82 N. 10. Ferner diesf. G.O.
vom 28. April 1869 Art. 9 Abs. V über die Einreihung von Städten in die Klasse der unmittel=
baren Städte und über den Rücktritt aus dieserKlasse. S. oben § 112 N. 14.

2 Ges.Art.15m.33b. "„ "„ «
«UAcmeinerBocbehaltinAri.15udesGef.Vgl.dteAngabenbecTQKratS,Handb.

der inneren Verwaltung usw., 3. Aufl., 1 S. 178f.
(§ 124) 1 gäh. Städteverf. Ges. Art. 8 Abs. II zif 1 und Vollz=Bek. VIII.

2 Ges. Art.2 a, 3; Wahlinstr. § 22 Abs. I.:
v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 42
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2. Mitglieder des Landrates sind ferner die Abgeordneten der unmittelbaren
Städte des Regierungsbezirkes.Städte mit 30000 und wenigerEinwohnernhaben
einen, Städte mit mehr als 30 000 bis zu 60 000 Einwohnern zweiAbgeordnete. Städte
von mehr als 60 000 Seelen erhalten für je 20000 Seelen mehr einen weitern Abge=
ordneten. Ergibt sich bei der Berechnungein Restbetragvon mehrals 10000 Ein=
wohnern, so trifft auf diesen gleichfalls noch ein Abgeordneter.

3. Dem Landrate gehörenweiter als Mitglieder AbgeordnetederjenigenGrund=
eigentümeran, welchenach dem Steuerdefinitivum mit einem Grundsteuersimplumvon
mindestens25fl.“ belegtsindunddasselbeauchwirklichentrichten#. Ihre Zahl beträgt
ein Viertel der Zahl der Distriktsgemeindevertreter.Ein Bruchteilvon derHälfte und
mehr wird hierbei als voll gerechnet7.

Ist ein Grundbesitzim ungeteiltenMiteigentume mehrerer,so kann er zwar bei
genügenderGesamtgrößeeineGrundlageder Wahlberechtigungabgeben.Das Wahl=
rechtkann jedochselbstverständlichnur von einembefähigtenMiteigentümergeltend
gemachtwerden. Bei Familienfideikommissenhat stets der Fideikommißinhaber das
Wahlrecht.

Nur jenerGrundbesitzkommtin Betracht,welcherim EigentumenatürlicherPer=
sonen sich befindet10.

4. Im Landratesindaußerdemdie wirklichenselbständigenPfarrer11 des Re=
gierungsbezirkesmit dreiMitgliedern vertreten.Das Anteilsverhältnisderkatholischen
und der protestantischenPfarrer wird von der Kreisregierung nach demZahlenverhält=
nisseder Pfarreien beider Glaubensgesellschaftenbestimmt!2. Hiernach treffen auf die

6 isogitt auch für die Städte, welchedie Grenze von 700000überschreiten,ohnedie Seelen=
zahl von 80 zu erreichen. » ·

«Ges.Art.2b,4, Wahlinxr. §29«Abs·l(tnderassungnnßglücktk Pfåkk Städteverf.Ges.
Art. 3; M. Bek. v. 18. Aug. 1908 über die pfälzischeStädteverfassungII Abs. III Ziff. 4. Wegen
derBercchnungder Einwohnerzahl Wahlinstr. § 29 Abs. II mit § 2 und oben § 120 N. 2.
Während der WahlperiodewegenVermehrung oder Minderung derVerolkerung Nachwahlen an=
zuordnen, ist nicht zulässig. So richtig schonv. Seydel in 2. Aufl. II S. 171 N. 3, und mit
ausführlicher und zutreffenderBegründung W. Prückner in Bl. f. adm. Pr. Bd. 47 S. 144f.
Der materielleAnspruchauf die der Bevölterungszahl entsprechendeZahl von Vertretern ist formell
auf die zur Zeit der ordentlichenWahl durchZählung festgestellteBevölkerungszahlgegründet.

5 Eine M.E. vom 11. Febr. 1858 Nr. 6861 bhardaher mit Recht ausgesprochen,daß die
Steuerbeischlägenicht in Betracht zu Sichen seien. Das GrundeigentumderEhefrau kann nicht an=
gerechnetwerden. A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis, XXXVIII S. 323.

6 Verh. d. K. d. Abg. 1851/52 Sten.Ber. IV S. 321f.
7Ges.Art. 2c, 5 Absf.I, III.
* M.E. vom 21. Juli 1852 (Weber IV S. 530); dagegenBl. f. adm. Praxis II S. 320ff.

Vgl. auch K. Brater a. a. O. S. 106. Es handelt sichhier um keineAusübung desWahlrechtes
durch einen „Vertreter“. Jeder Miteigentümer eines ungeteiltenGrundbesitzesist Eigentümer des=
selbenund erfüllt daher das Erfordernis des Ges. Aber da für einen Besitznur eine Stimme
geführtwerdenkann(val. auchDistriktsratsges.Art. 10Abs.1), sokannvon mehrerenMiteigentümern
nur einer zur Wahl Jugelassen werden. Sache der Miteigentümer ist es, zu vereinbaren, wer das
Wahlrecht ausübensoll. Derjenige aber, der es ausübt, handeltnicht als Vertreter, sondernaus
eigenemRechte. Deswegen ist auch die in Bl. f.adm. PraxisXXXII S. 379f. verteidigteAn=
sicht,daß alle Miteigentümer die Wahlfähigkeit besitzenmüssen,unrichtig.

*iBl. f. adm. Praxis XXXII S. 378.
10Vat Ges.Art. 5 Abs. II, dann oben § 120 Anm. 4ff. Die Bestimmung des Art. 2b

mit 4 Abs. II des Distriktsratsges. ist eine Ausnahmebestimmungund beweistdaher nicht für,
sondern gegen die WahlberechtigungjuristischerNeone in dem hier erörtertenFalle. Uber=
Zulinend M. E. vom 29. Juli 1852(Weber IV S. 485 Anm. 9), Bl. f. adm. Praxis XXXII

11Die Einschränkungin § 12 Ziff. II des Landratsges.vom 15, Aug. 1828 (vgl. Verf.Beil.
X Tit. 1 § 8c), „welcheihre Pfarrei selbstversehen“,ist weggefallen.Über denBegriff „wirklicher
HübständigerPfarrer“ vgl. Verordn. vom 30. Nov. 1818,die Vornahmeder Wahl derAbg.in die
I. Kammer der Ständeversammlungbetr. (G.Bl. S. 629). M.E. vom 6. Nov. 1824, Vor rreitung

zur nächstenStändewahl betr.; K. Entschl. vom 27. Nov. 1824, die prot. Diakonen betr.; M.E.
vom 26. Dez. 1830, die Wahl der Abg, zur Ständeversammlung u. zum Landrate aus der Klasse
der Geistlichenbetr., unter a (Weber S. 486 Anm. 11, II S. 221); Bl. f. adm.Praxis X
S. 387. Uber das Wahlrecht der Dompfarrer 9 M.E. v. 24. Sept. 1909 N. 26843.

12Ges.Art. 24, 6 Abs. I. Nach dem Wortlautedes Ges. find kombinierte, mit einem
Pfarrer besetztePfarreien jedefür sichzu zählen.
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Pfarrer derjenigenGlaubensgesellschaft,welchediegrößereZahl vonPfarreienhat, zwei
Abgeordnete,der dritte Abgeordnetegehörtder Minderheit5.

5. Hat im RegierungsbezirkeeineUniversität ihren Sitz, so gehörteinAbgeordneter
derselbendemLandratean1“.

d Außer den Landratsmitgliedern müssenErsatzmänner in gleicher Zahl gewählt
werden15.

AllgemeineErfordernissefür die WahlfähigkeitundWählbarkeit16 zuLandräten
und Ersatzmännernsind Willensfähigkeit 17,männlichesGeschlecht18,Staatsangehörigkeit,
vollendetesdreißigstesLebensjahr1 und Besitz der bürgerlichenEhrenrechte20.

Wählbar als Abgeordneteder Distriktsgemeindenund unmittelbarenStädte sind
dieGemeindebürgerdesWahlbezirkes,welchezumDistriktsratewählbarsind21. Wahl=
berechtigtsinddieMitglieder der betreffendenDistriktsräte22oderGemeindekollegien28.
Gehört jemand zweien zur Wahl vereinigtenDistriktsräten als Mitglied an, so hat er
doppeltesStimmrecht, da er in zwei verschiedenenrechtlichenEigenschaftenan der Wahl
teilnimmt?“.

Wahlberechtigtund wählbarbei derKlassederGrundbesitzersindjene,welcheseit
sechsJahren die Staatsangehörigkeit besitzen?5, und bei welchenkeiner jenerUmstände
vorliegt,die von der Wählbarkeitzur Gemeindevertretungausschließen26. Die Wahl=
berechtigungundWählbarkeitkannin mehrerenKreisgemeindenzugleichgegebensein?27,inner=
halb einer Kreisgemeindedagegenkanndie Wahlberechtigungnur in einemWahlbezirke?s

13 Vgl. K. Entschließung auf die Generalsynode 1897 v. 15. Mai 1899 (K. M. Bl. S. 217).
Nur jene Minderheitist nicht zuberücksichtigen,die nachArt. 8 Abs. IV desGes. keineWahl vor=
nehmenkann. Die Pfarrer dieserMinderheit find dann von derMitwirkung bei derWahl gänzlich
zu entbinden,wie auchdie nach§ 42 der Instruktion über die Wahlen der Distrikts=undLandräte
borsunehmendeAufforderung im gegebenenFalle zu unterlassenist. Vgl. hierzu M.E. v. 22. Febr.

14Ges. Art. 2e.
15Ges.Art. 3—6. In Art. 7 (Universitäten)ist der Ersatzmann ** Wenn § 50 der

Wahlinstr. gleichwohlauch hier die Wahleines Ersatzmannesvorschreibt, soist dies nur deshalb
angängig,weil aus Art. 11 deutlicherhellt, daß das Ges. für alle LandratsmitgliederErsatzmänner
gewählt wissen will. Über einen abgelehntenAntrag Keßler auf Beseitigungder Ersatzmänner=
wahlenRepert. über die Landtagsverh.1881/82S. 49.

16Zugehörigkeit zum Landtage ist kein Ausschließungsgrund,wie aus Art. 9 des Ges. klar
bervorzeht. Ver. W#e#ö.vom 31. Juli 1852 Ziff. 1 (Weber IV S. 530); K. Brater d. a. O.
. 11Knd in den Bl. f. adm. Praxis V S. 139; Pözl, Lehrb. des bayer.Verf Rechts, S. 355

nm. 5.
1 Bl. f. adm. Praxis XXXII S. 376f.
18M.E. vom 11. März 1870 Nr. 2485. Vgl. auch K. Brater a. a. O. S. 110; Bl. f.

adm.Praxis XXXII S. 373 ff.
16Ges.Art. 8 Abs. III. Dazu oben§ 120 N. 27.
20 N.St. G. B. § 34 Ziff. 4. k%

660 Ges. Art. 8 Abs.1. Vgl. hierher oben § 120 N. 3, 29; Bl. f. adm. Praxis XXXII

Selbstverständlichauch der Vertreter des Arars. K. Brater a. a. O. S. 104; r**
adm.Praxis VIII S. 138, XVIII S. 321f.; M.E. vom 19. Mai 1876 (Weber IV S.
Anm. 6). Wahlberechtigt sind aber nur die Mitglieder des Distriktsrates. Bevollmächtigte
sinddaherbloß dann wahlberechtigt,wenn sie bereits als Mitglieder in denDistriktsrat eingetreten
sind. Die Aufstellung von Bevollmächtigtenad hoc für die Landratswahl ist sonachunstatthaft.
Diesngitt auch für die Vertreter des Arars. A. M. Bl. f. adm. Praxis VIII S. 158 ff.Vgl. oben
* ..

I·Gef.Art.3,4Abf.I.
:. Bl. f. adm. Praxis XXXII S. 357 ff.
25 Vgl. oben§ 120 N. 16.
16%Ges.Art. 8 Abs. II. Vgl. oben § 120 N. 29. Besitz des Gemeindebürgerrechtesist da=

nnicht erforderlich.M. E. vom 28. Febr. 1882; A. Luthardt, Bl. f. adm.Praxis XXXVIII
3223.
*7K. Brater a. a. O. S. 107; Bl. f. adm. Praxis XXXII S. 369f.
28Und wwor in demjenigen,wo derGrundbefitzerdie höchsteGrundsteuerzahlt. Bl. f. adm.

Praxis XXXII S. 371f., XXXVIII S.325 ff. (A. Luthardt a M.) K. Brater a. a. O.
S. 107. Die M.E. vom 31. Juli 1852 Ziff. 2 (Weber IV S. 530) entscheidetrichtig, daß ein
Grundbesitzerstets nur eine Stimme führen könne. Die beigefügteBegründung ist jedochun=
hwere

42

Google



660 3.Buch,1.Teil,3.Abschnitt. 8 124

bestehen,die Wählbarkeitabernur in demWahlbezirke,welchemderGrundbesitzeran⸗
gehört292

In der Klasseder Pfarrer kommtdie Wahlberechtigungund Wählbarkeitunter
allenUmständennur jenenPfarrern zu, dieihrenPfarrsitzimRegierungsbezirkehaben3°.
Die Ausschließungsgründeder Gemeindeordnungsind auf die Pfarrer nicht anwendbar31.

Bei der Wahl der Abgeordnetender Universitätensind nur die ordentlichen
Professoren wahlberechtigtund wählbar 32. Die Ausschließungsgründeder Gemeinde=
ordnung greifen auch hier nicht Platzss.=

Das Wahleechtist durchwegstrengpersönlich,Stellvertretung daherunstatthafts.
Bei den drei letztgenanntenKlassen ist Erscheinenzur Wahl keinErfordernis der Wähl=

arkeit55.
Die Wahlen zum Landratesind in demselbenSinne allgemeineund besondere

und die ersterenordentlicheundaußerordentliche,wie die Wahlen zum Distriktsrate.
BesondereWahlen finden jedochbei eintretenderErledigung einerLandratsstellenur
dann statt, wenn keinErsatzmann mehr vorhandenist 37. Die allgemeinenWahlen find
alle sechsJahre, vom Zeitpunkte der Vollendungs§ der letzten allgemeinen Wahlen
gerechnetvorzunehmen,und zwar nach vollzogenenDistriktsratswahlen32. Innerhalb
der Wahlperiodekannder König die Erneuerungder Landräte (Auflösung)für alle
oder einzelneKreisgemeindenverfügen. In diesemFalle müssenbinnen zwei Monaten
Neuwahlen stattfinden. Der Zeitpunkt der nächstenordentlichenWahl erleidet dadurch
keineAnderung,da die Neuwahl nur für denRest der Wahlperiodeerfolgt0. Not=
wendigwerdendebesondereWahlen sindsoforteinzuleiten.

Bei allen Wahlen ist zur Gültigkeit Abstimmung von zwei Dritteln der Wahl=
berechtigtenund absoluteStimmenmehrheiterforderlich.Landräte und Ersatzmänner
werdenin gesondertenWahlhandlungengewählt. Die Wahlen geschehenin derselben
Weise,wie jeneder gemeindlichenDistriktsratsvertreter"1.

Im übrigen sind die Bestimmungenüber Wahlvorbereitung und Wahlverfahren
für die einzelnenKlassen der Landratsmitglieder verschieden.

Für die Klasseder Abgeordnetender Distriktsgemeindenbildenregelmäßigzwei
Distriktsräte, ausnahmsweiseeiner,das Wahlkollegium. Die Kreisregierunghat zu=
nächstüber die Vereinigungder Distriktsrätezu Wahlkollegienzu bestimmen,sodann
die zur WahlleitungberufenenVerwaltungsbeamtenzu ernennenund Tag“ undOrt
der Wahl festzusetzen.All dies ist durch das Kreisamtsblatt bekanntzugeben.Die

2°0Dies folgt aus dem Wortlaute des Art. 5 Abs. II des ol. Auch die Analogie des
Art. 6 Abs. V sprichtdafür. Vgl. Bl. f. adm. Praxis XII S. 370 f. A. A. Brater a. a. O.

10 Sicher unrichtig ist die AuffassunginNistP 2 der M.E. vom 11. Juli 1852 (Weber IV
S. 529). Bgl. auch Bl. f. adm. Praxis XXXII S. 385ff. Es istselbstverständlichund erhellt
überdies aus Art. 6 Abs. I des Ges., daß nur Pfarrer, welchedemRegierungsbezirkeangehören,
an der Wahlmänner=u. Landratswahl für diesenRegierungsbezirkteilnehmenund hierbei gewählt
werdenkönnen. Der Dekanatsbezirkist Wahlbezirk innerhalb des Regierungsbezirkes.Die Ent=
cheidungin der angef.M.E. ist ein weiteresBeispiel für die damalige Neigung der Verwaltung,
ch an Stelledes Gesetzgeberszu aefl=Bogl. übrigens unten N. 43.

# K. Brater a. a. O. S. 110;Bl. f. adm. Praxis XXXII S. 388.
32Ges.Art. 7. z3 Vgl. N. 30.
4 9— insbes. wegen der Erchzrundbeihzer Bl. f. adm. Praxis II S. 322f., XXXII

S. 372"fö E. vom 8. Febr.1865 Nr. 4480. çl
35 So richtig K. Brater a. a. O. S. 107, 108, 109. Die Worte „aus ihrer Mitte“ in

Art. 5—7 behiehenich auf die Wahlberechtigten,nicht auf die Erschienenen.
26Vgl. oben§ 120N. 31.

. Leu. 11. Die besondereWahl erstrecktsichauf Landräteund Ersatzmänner.K. Brater
a. a. O. S. 113.

38Vgl. oben § 120 N. 33. 3°Ges.Art. 12 Abf. I, II.
0 Ges.Art. 18 Abs. IIL- V.
41Ges.Art. 8arb IV, 3—7; Wahlinstr. 88 26, 32, 40, 44, 47, 50. Vgl. außerdemoben

120.N. 38 ff. Auch hierversuchtdie Wahlinstr. ohne gesetzlicheGrundlage, einen Jwaus zum
scheinen(Kostenersatzbei vereitelterWahl) geltend machen. Dagegenmit Recht K.Brater

a. a. O. S. 110f.; andererAns. ist A. Luthardt, Bl.f. adm.Praxis, XXXVIII S. 327f.
"“ Regelmäßigsoll derselbeTag für den ganzenRegierungsbezirkfestgesetztwerden.
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Distriktsverwaltungsbehördenhabensodannvon denGemeindendie gemeindlichenWähler⸗
listen zu erholenund nebsteinemVerzeichnisseder DistriktsratsmitgliederdemWahl=
kommissärezu übersenden. Letzterer lädt die Distriktsratsmitglieder zur Wahl unter
Angabe von Ort und Zeit derselben. Die gemeindlichenWählerlisten liegen einenTag
vor der Wahl und währendder Wahl zur Einsicht der Wähler aus. Der Wahlkommissär
leitet dieWahl unterZuziehungzweierBeisitzer,dieausderMitte derWählerausgeloft
werden s.

Bei den Wahlender unmittelbarenStädte bestehtdas Wahlkollegiumaus den
vereinigtenbeidenGemeindekollegien.Die Kreisregierunghat den Bürgermeisterzur
Vornahme der Wahl anzuweisenund ihm dabei die Zahl der Vertreter, welcheauf die
Stadt treffen, bekanntzugeben. Der Bürgermeister veranlaßt erforderlichenfalls die
Berichtigung der Wählerlisten, bestimmtZeit und Ort der Wahl und lädt die Wähler.
Er leitet dieWahl unterZuziehungdes an LebensjahrenältestenMagistratsmitgliedes
und desVorstandesderGemeindebevollmächtigten.Die Form derWahl ist dieselbewie
bei der erstenKlasse. Die Wahl geschiehtgesondertje für alle zu wählendenLandräte
und Ersatzmänner"“.

Bei denGrundbesitzerwahlen hat die Kreisregierung nach Feststellungder Wahl=
berechtigten"höchstensvier Wahlbezirkezu bildenunddenselbendieentsprechendeZahl
von Vertreternzuzuweisen.Die Wahlbezirkseinteilung,die WählerlistejedesBezirkes,
dann Ort und Zeit der Wahl sind durch das Kreisamtsblatt bekanntzugeben.Die
Kreisregierung bestimmteinenVerwaltungsbeamtenzum Leiter der Wahl, welchemzwei
aus der Mitte der Wähler ausgelosteBeisitzerzur Seite find. Die Wählerliste muß am
Wahltage zur Einsichtder Wähler aufliegen“.

Die Wahl der Pfarrer" ist eine mittelbare. Zuerstwerdenvon denwahlberech=
tigten Pfarrern aus ihrer Mitte Wahlmännerund von letzterensodanndie Landräte
und Ersatzmännergewählt. Die Wahlen sind für Katholikenund Protestantengetrennt.
Treffen auf die Pfarrer einer GlaubensgesellschaftmehrereLandräte, so werdenvon der
Kreisregierung so viel Landratswahlbezirke gebildet, als Vertreter zu wählen find;
andernfalls bildet der Regierungsbezirkden Wahlbezirk. Die Kreisregierung hat die
Zahl der Abgeordneten,die auf jedeGlaubensgesellschafttreffen,und die Wahlbezirksein=
teilung durch das Kreisamtsblatt bekanntzugeben.Hiermit ist die Aufforderung zur
VornahmederUrwahlenzu verbinden.Die gesetzlichenUrwahlbezirkesinddieDekanats=
bezirke“s. Die Bestimmungvon Ort und Zeit der Urwahl und die Ladung der Urwähler
geschieht durch denDekan. Zur Leitung des Wahlgeschäfteswerdenein Vorsitzenderund
zwei Beisitzer durch das Los bestimmt. Schriftführer ist das jüngste Mitglied der
Urwählerversammlung. Auf jedes Dekanat trifft ein Wahlmann. Da nach gesetzlicher
Vorschrift““ zur Gültigkeit jederWahl dieAbstimmungvonzweiDritteilen derWähler
erforderlich ist, so ist eineWahl nur möglich, wenn mindestensdrei Urwähler vorhanden
sind. Zählt das Dekanatüberhauptnicht so viel Urwähler, oder könnennicht mindestens
drei erscheinen,so ruht das Wahlrecht0. Nach vollendeterWahl sendetderDekandie
WahlaktennebsteinemWählerverzeichnissean die Kreisregierung.DiesebestimmtZeit
und Ort der Landratswahl und überträgt einem Dekane die Wahlvorbereitung. Der=

8 Ges.Art. 3; Wahlinstr. tm 4 Ges.Art. 4; Wahlinstr. §§ 30—32.
(Web *5Dber ausführlich Wa linftr. o 35—87. Vgl. auchM.E. vom 11. Juli 1852 Ziff. 1

eber
Ges.Art. 5 . II; Wahlinstr. 88 38—40.

4 Der Entwurf Art. 2d wollte Wahl durch die Ordinariate und Konsistorien.
“ Gehört ein Dekanatsbezirkzwei Regierungsbezirkenan, so ist er, je für die Pfarreien, die

im einen oder anderen Kreise ihren Sitz haben, Urwahlbezirk.Dies ist, nachdemdas Ges. des
*o nicht gedenkt,die einzig mögliche Entseidung. Anders die Bestimmungender M. E. vom
1 ali 1852 Ziff. 2, 3 u. diedaran anknüpfendenAusführungen Bl. f. adm. Praxis XXXII

“. Art. 8
50 Die An I auch zwei Urwähler wählen können, wird Bl. f. adm. Praxis II

S. 319f., XXXI J 388 vertreten. (Sogar Entscheidungdurch das Los soll sthafk sein!)
Hiac r aber noch die Frage zu losen, wie zu verfahrenist, wenn nur ein Urwähler zur

erfügung steht
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selbeerhält ein Verzeichnisder Pfarrer des Wahlbezirkes,das am Wahltagefür die
Wahlmänneraufzulegenist. Bei der Wahlmännerversammlungwerdenunter Leitung
des aufgestelltenDekans ein Vorsitzenderund ein Schriftführer durch Wahl oder Los,
zwei Beisitzerdurchdas Los bestimmt51.

Die Wahl der Abgeordnetender Universitätenerfolgt auf Veranlassungder Kreis=
regierung.Der RektoroderProrektorbestimmtOrt undZeit derWahl, lädt dieWähler
undleitetdasWahlgeschäftmitZuziehungzweierBeisitzer,dieausderWahlversammlung
ausgelostwerden52.

NachvollzogenerWahl habendieWahlvorständedasErgebnis derKreisregierung
vorzulegen66. DieseerstattethiervonAnzeigean dasStaatsministeriumdesInnern und
machtdasVerzeichnisder gewähltenLandräteundErsatzmännerdurchdasKreisamts=
blatt bekannt.

Die Wahl begründetfür denGewählteneinePflicht zumEintritte in denLand=
rat. Die Ablehnungder Wahl und der Austritt aus demLandrate sind nur aus
denselbenGründen statthaft, aus welchenWahlablehnungund Austritt nach dem
Distriktsratsgesetze zulässig sind56. Außerdem hat ein Landtagsmitglied, das zum
Landrate gewählt ist, das Recht, für die eine oder die andere Mitgliedschaft sichzu
entscheiden56. Enthebungsgesuchesind beimLandrate anzubringen,der darüberend=

gültig befindet57. Es gibt indessenkeinMittel, die Erfüllung der Pflichten einesLand=
rates zu erzwingen58.

Der Landrat entscheidetendgültigüberdie Legitimationder Gewählten"?. Die
Wahlaktensind ihm daherbei seinemZusammentritteoderbeimEintritte einesneuen
Mitgliedes auszuhändigen60. In bezugauf Wahlanfechtungen,UmfangdesPrüfungs=
rechtesundWirkungderAnerkennung.oderAberkennungderMitgliedschaftgilt dasselbe
wie beim Distriktsrate61.

Der Verlust derEigenschaft als Landratsmitgliedkann nachAnerkennungder
Legitimationteils allgemein,teils für das einzelneMitglied aus besonderenGründen
eintreten. AllgemeineErlöschungsgründesindAblauf derWahlperiode52undAuflösung
des Landrates“"s. BesondereErlöschungsgründesind Verzicht in dengesetzlichzulässigen
Fällen ", Eintritt in denLandtag"5 und Wegfall einerjenerVoraussetzungen,welche
zur Erlangungder Mitgliedschaftgesetzlicherforderlichsind"s. Der Verluft tritt in den

l Ges.Art. 6; Wahlinstr. §§ 42—47.
58 Ges.Art. 72 Wahlinstr. 8§ 49, 50.
58sWahlinstr. §§ 28, 33, 41,48, 51.
5“ Ges.Art. 13;Weilinh. * 52. über die Kosten der Landratswahl M.E. vom 14. Okt.

1852 (Weber IV S
55 Ges.Art. 5 t I. Vgl. oben§ 120 N. 47ff. AuchmehrfacheWahl bildet einenAb=

lehnungsgrund,was im Ges. nicht ausdrücklicherwähnt ist. K. Brater a. a. O. S. 112.
56Ges.Art. 9. Die bei K. Brater a. a. O. S. 111f. u. Bl. f. adm. Praxis V. S. 139f.

erörterteSchwierigkeit.bestehte#K. ucht meßr, da denMitliedern beiderKammern der Austritt
federzeittisteht Vgl. obens

es AtthAbf
K. Brater a.a. O. S. 112, 134 und Bl. f. adm.Praxis V S. 142f. A. M. ist Pözl,

Lehrb. vesbayr. Verf. RNechs,S. 364Anm. 3, aus ungenügendenGründen. Von binerhrivat.
rechtlichenSchadensersatzklagekann übrigensie eine Rede sein. Vgl. auch oben§ 60

55Die Kreisre ferungtann also dieseEntscheidungnicht vorwegnehmen.Wer von = Dahl⸗
kommissionals gewählt erklärt ist, gilt vorläufig als Landratsmitglied, bis ihm der Landrat diese

Eigenschafthwei Anders M.E. vom 28. Sept. 1852(Döllinger XXI S. 404).
t

e Vgl. oben§ 120 N. 54 f. Wenn K. Brater a. a. O. S. 114 meint, daß nachArt. 29
des Ges. Wählonsechtungennicht an den Landrat selbstgerichtetwerden dürfen. so ist dies irrig.
Denn das Ges. verbietet nur, daß der Landrat mit Körperschaften und Privaten in Geschäftsberührung
tritt, aber es verbietetniemandem,an den Landrat zu schreiben.Vgl. unten Anm. 97.

" Ohne Rücksichtauf den Zeitpunkt 8 „Entrittes deseinzelnen Mitgliedes.
6#8Ges.Art. 12 mit 11, Art. 19 Abs. II Ges. Art. 10.
" Ges.Art. 9 Abf. II.
56Ges.Art. 10 ubl III. „Verlust der dieWählbarkeit bedingendenEigenschaften"“.Aber

auch der Fall zählt hierher, wenn eine der Distriktsgemeindenoder die Stadt, für welchejemand
Landratsmitglied ist, aufhört zu bestehenoder derKreisgemeindeanzugehören. Boal.Repert.über
die Kammerverh 1881/82S. 49 (Interpellation u. Antrag Keßler).
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letzterenFällen von selbstein. EntstehenhierüberZweifel oderStreitigkeiten,so ent=
scheidetderLandrat“.

Bei Erledigung der Stelle 8 eines Landrates tritt dessenErsatzmann auf die
Dienstesdauerein, welcheder ausgeschiedenenoch zu erfüllengehabthätte. Mangels
einesErsatzmanneserfolgtbesondereWahl.

Die rechtlicheStellung der Landratsmitgliederentsprichtim allgemeinenjener
der Distriktsratsmitglieder.

Auch das Recht des Landratsmitgliedes ist streng persönlich, eine Übertragung
der Stimme und die Erholung oderAnnahmevonAufträgenin bezugauf dieStimm=
führung ist nicht gestattet0. Das Landratsmitglied ist verpflichtet, seinen Obliegen=
heiten sowohl im Landrate selbstals auch, wenn es dazu berufen wird, im Ausschusse71
nachzukommenund dabei das Interesseder Kreisgemeinde,nicht bloß seinesWahlbezirkes
oder seinerWähler wahrzunehmen78. Die Erfüllung dieserVerpflichtungenist vonden
Landratsmitgliedern eidlich zu geloben738.Dagegensind, wie bereitserwähnt, gesetzliche
Mittel zur Erzwingung der Pflichterfüllungnichtgegeben.Nur auf Mitglieder des
Landratsausschussesfinden,wenndurchihr NichterscheinenBeschlußunfähigkeitbewirkt
wird, die gleichenBestimmungenAnwendung, wie siein solchemFalle für die Distrikts=
ratsmitglieder gelten. Jedoch wird hier die Feststellungdes zu leistendenKostenersatzes
durch die Kreisregierung, Kammer des Innern, zu geschehenhaben“.

Mitglieder des Landrates,welchenicht am Sitze der Versammlungwohnen,
erhalten für deren Dauer unter Einrechnung des vorausgehendenund nachfolgenden
Tages aus Kreismitteln ein Taggeld von fünf Mark75 und eineReisekostenentschädigung
von 25 Pfennig für jedenKilometerder Hin=und Rückreise768.Den Mitgliedern des
Landratsausschusses77kann vom Landrate eine angemesseneEntschädigung aus Kreis=
mitteln bewilligt werden7s.

Der Landrat kann sich aus eigenerBefugnis weder versammelnnoch versammelt
bleiben. Die EinberufungdesselbengeschiehtnachAnordnung desKönigs durch die
Kreisregierung.Dabei sindOrt undZeit derVersammlungzu bestimmen7“. Die Ein=
berufung des Landrates muß mindestenseinmal jährlich erfolgen. Der König kann
jedochdie Landräte auch zu außerordentlichenSitzungenversammeln30. Die Land=

7Dies ergibt sich als netwendigeFelgerung aus Art. 18 des Ges. Vgl. die in Anm. 66
erwähntenKammerverh.und oben§ 59 beiN. 22, 23. «

UDieWorte»beieintretenderErledigiingderStelleeinesLaiidrateS«inArt.11Abf.l
beziehensichm. E. nicht auf jeneFülle, wo der Landrat nach Art. 18 des Ges. die Gültigkeit der

ahl z. B. wegenMangels der Wählbarkeitverneint hat.Hier ist vielmehr eine neueWahl vor=
zunehmen. Art. 11 hat nämlich nach seinemganzen Zusammenhangeoffenbar nur die Fälle des
vorhergehendenArt. 10, nicht jene des Art. 13 im Auge. Gegendie hier vertreteneAnsicht M.E.
vom 28.Sept. 1852(Döllinger XXI S. 404), welcheallerdings nicht zur Entscheidungder hier
erörtertenFrageergangenist. .

Ges. Art. I1. Bei einerMehrheit von Ersatzmännernwird für dieReihenfolgedie Stimmen=
zahl, bei echer Stimmenzahl das Lebensalterentscheidendsein.

70Ges. Art.25 Abs. III, 30 Abs. I. Sachlich übereinstimmendK. Brater a. a. O. S. 138.
11Vgl. Ges.Art. 35 Abs. IV; K. Brater a. a. O. S.144; ferner oben§ 120 N. 75.
72Ges.Art. 30 Abs. II.
*#Ges. Art. 21 Abs. IIIV. Der Eid wird, und zwar auch von den während der Ver=

lemmlung eintretendenMitgliedern (M.E. vom 17. Okt. 1852 Nr. 17129 u. 14. Juni 1858
. 13314), in die Händedes Regierungspräfidentenoder k. Kommissärs geleistet. Vgl. hierher

K. Brater a. a. O. 130f. Die Erörterungendaselbstunter zif. 1 findnunmehrgegenstandslos;
s. oben§ 41 N. 12. ÜberEidesverweigerungvgl. oben § 60 N.

7Ges.Art. 35 Abs. IV. Agl. oben§ 120 N. 76.
15Bgl. K. Brater a. a. O. S. 134.
16 Art. 14 des Gef. in der Fassung des § 40 des Landtagsabsch.vom 19. Mai 1881. Dazu

Landtagsverh.1877/81K. d. Abg.Beil. Bd. XII Abt. 1 S. 455, Sten.Ber. V S. 618ff.; K. d. R.R.
Beil. Bd. JII S. 1804f., Prot. Bd. III S. 2213ff. Über Revision, Anweisung u. VerrechnungM. E.
vom 6. Dez. 1862 Nr. 16248 u. 17. Jan. 1863 Nr. 4119.

#7Auch jenen,die am Sitze der Versammlungwohnen. K. Brater a. a. O. S. 139.
78Ges.Art. 32. Vgl. hierzuM.E. v. 18.Aug. 1910N. 47276. « ·
"Ges.Att.20Abs.I.EinebesondereLadiingdereinzelnenMitgliederistvomGef.nicht

vo rieben.
weich=Ges.Art. 19 Abs. I, III.
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ratsversammlungsoll regelmäßignichtüber 14 Tage dauern. Der Landrat darf über
dieseZeit nur versammeltbleiben, wenn der König die Verlängerungder Versammlung
verfügt. Dem Königestehtaußerdemdas Rechtzu, denLandrat jederzeitzu vertagen
oder aufzulösen31. Eröffnung und Schluß der Versammlungwird durch den Vor=
standderKreisregierung32odereinenvomKönigebesondersernanntenKommissärvor=
genommens.

Die gesetzlichenVorschriften3“ überVerfassungundGeschäftsgangdes Landrates
sind folgende.

NachEröffnungderVersammlungwerdenunterLeitungdesAlterspräsidentenfür
die Dauer der Versammlungein Präsidentund ein Sekretärmit absoluterStimmen=
mehrheitgewählt35. Der Präsidentleitet die Verhandlungen,eröffnetund schließtdie
Sitzungenund handhabtdieOrdnung. Er kannZuhörer,welcheöffentlicheZeichendes
Beifalles oderderMißbilligung gebenoderUnruheverursachen,aus demSitzungssaale
entfernenlassen38. Dem Präsidentenund Sekretärestehtdie Aufnahme der erforderlichen
Schreiber für die Dauer der Versammlung zusv. Die Geschäftskostenwerdeninnerhalb
des Voranschlags aus Kreismitteln bestritten88. Präsident und Sekretär verfügen hier=
über. Sie sind hierfür nur dem Landrate verantwortlich#.

Der Landrat ist berechtigt,aus seinerMitte Ausschüssezu bildenvo.
Die Sitzungen des Landrates sind regelmäßig öffentlich. Es stehtihm jedochfrei,

ausnahmsweisein geheimerSitzung zu beratenund zu beschließen.Auf Verlangen
einesDrittels der anwesendenMitglieder muß dies geschehen91. Über die Landrats=
verhandlungenwird ein Protokoll geführt und nachgeschlossenerVersammlungdurch
dasKreisamtsblattveröffentlicht.Die Protokolleder geheimenSitzungenfindvonder
Veröffentlichung ausgeschlossen?.

Gegenstandder Verhandlungen des Landrates ist alles, was in seinenWirkungs=
kreis gehört. Er ist dabei nicht auf die Regierungsvorlagenbeschränkt. Letzterewerden
ihm von den königlichenKommissärenbeiEröffnungderVersammlung,veranlaßtenfalls
auchspäterübergeben?.

Die nötigen Aufschlüsse werden dem Landrate durch Mitglieder der Kreis=
regierung erteilt. Diese Kommissärehaben das Recht und auf Verlangen des Land=
sas die Pflicht, dessenSitzungenbeizuwohnen.Sie könnenjederzeitdas Wort er⸗
greifen?“.

Der Landrat ist berechtigt,Sachverständigeeinzuvernehmen.Verursachtdies
Auslagen, so ist hierzu Beschluß einer Zweidrittelmehrheit nötig. Die Auslagen sind
aus denMitteln für Geschäftskosten(Regie)des Landrateszu decken55.

1 Ges.Art. 19 Abs. II, III, 20 Abs. II.
#82Durch denRegierungs rafidentenund bei dessenVerhinderung durch den Direktor der

Kammer des Innern. Vgl. oben § 81 N. 18. In mehrerenM. E. so vom 18. Jan. 187
R 516, vom 4. Nov. 1885 Nr. 14668)n au — daß es in solchemFalle einerbesunderen

f. Ermächtigungfür den –b * : nicht bedarf
38 Ges.Art. 21 A

Soweit diesei# lassen, kann der Landrat sichselbsteine Geschäftsordnunggeben.
K. Brater a. a. O. S. 1

* 8 .Art. 24 Abs.* über derenVertretung imdFaall derBehinderung bestimmtderLand=
rat. nm. 84; M.E. no 14. Jan. 1886 Nr.

* Ges.Art. 24 Abs. K. Brater a. a.O. 2 113.
e Ges.Art. 26 Abs. I. Die Schreiber find zu verpflichten. Einen Boten stellt die Kreis=

regierun
##e16Art. 26 Abs. II; M.E. v. 17. Aug. 1874 Nr. 4757 . 1

30Nicht die Rechnun=srevision. M. E. vom 17.Suzns 1874 r. 4757 Ziff. II.
90Ges.Art. 24 Abs. I; K. Brater a. a. 9
21Ges.Art. 23; niies a. O. S. 132
°2 Näheres in Ari. 27 Abs. I, II des Ges. Dazu K. Brater a. a. O. S. 135 f. und die

M. E. bei Weber IV S. 552f.
238Ges.Art. 22 Abf. I.
"4 Ges.Art. 22 Abs. II und III. Al. auchM.E. vom 6. März 1873 (Weber IX S. 710)

über die Beteiligung der gisse der Regierungsfinanzkammern.
1r. s ?5 Ges.Art. 29 Abs.I, II; K. Brater a. a. O. S. 137 und wegender Geschäftskostenoben
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Im übrigen ist der Landrat hinsichtlichseinesVerkehrs nach außengesetzlich
beschränkt.Der Landrat darf keineAnweisungeneinholenoder annehmen,keineöffent=
lichenBekanntmachungenerlassenund Abordnungenwederentsendennochempfangen.
Er darf auchabgesehenhiervonmit einzelnenKörperschaftenoderPrivatpersonennichtin
Geschäftsberührungtreten7. Ferner ist ihm der Verkehrmit den Landrätenanderer
Kreisgemeindenverboten. Seine geschäftlichenBeziehungenbeschränkensichregelmäßig
auf das Benehmenmit derKreisregierungseinesRegierungsbezirkes.Nur Beschwerden,
welcheer gegenStaatsdienervorzubringenhat, kann er unmittelbaran das Staats=
ministeriumdes Innern richtenvs.

Zur Beschlußfähigkeit des Landrates ist die Anwesenheit von wenigstens zwei
Dritteln der Mitglieder erforderlich.Die Beschlüssewerdenmit Stimmenmehrheitge=
faßt. RegelmäßiggenügtrelativeMehrheit?. Nur zur Wahl desPräsidentenunddes
Sekretärs sowie der Mitglieder des Landratsausschussesist absoluteMehrheit vom
Gesetzegefordert100. Der Präsident hat lediglich bei Stimmengleichheit seine Stimme
abzugeben,welchesodannentscheidet101.

Die Verhandlungen des Landrates müssenalsbald nach geschlossenerVersamm=
lung zur Erholung der königlichenEntschließungendem Staatsministerium des Innern
vorgelegt werden. Dieses Ministerium erstattet im Benehmen mit den übrigen sachlich
beteiligtenMinisterien Bericht an denKönig. Die königlichenEntschließungenhierauf
werdenin einenLandratsabschiedzusammengefaßt,welcherunter der Unterschriftdes
Königs und Gegenzeichnungder beteiligtenStaatsminister ergeht. Der Landrats=
abschiedwird durchdas Gesetz=und Verordnungsblattund durch das Kreisamtsblatt
verkündet102.

Der Landratsabschiedist kein bloßerKuratelbescheidgegenüberdem Landrate.
Er enthältdie staatsrechtlichunanfechtbarenWillenserklärungendesKönigs für dieKreis=
gemeinde.Allerdings ist derKönig, wenner seinenWillen mit Wirkung für dieKreis=
gemeindeausspricht,in gewisserWeise an dieBeschlüssedesLandratesgebunden,ähn=
lich wie er da, wo er seinenWillen mit Wirkung für den Staat ausspricht,an die
Beschlüssedes Landtagesnach den Rechtssätzender Verfassungin bestimmtenFällen
gebundenist. Aber dieRechtsfrage,wie weit dieseGebundenheitin jedemFalle reicht,
entscheidetin Zweifelsfällen der König selbst endgültig. Sein Ausspruch bildet formales
Recht. Im einzelnenergebensich hiernachfolgendeSätze.

Soweit der Landrat innerhalb der Grenzen seinesgesetzlichnicht gebundenen
ErmessensAnträge abgelehnthat, darf der König derenGenehmigungim Landrats=
abschiedenichtaussprechen.Der König entscheidetaberendgültigdarüber,obeineFrage
des freien Ermessensdes Landratesvorliegt.

Bei Beschlüssendes Landrates, die auf die Erfüllung gesetzlicherVerpflichtungen
derKreisgemeindesichbeziehen,hat derKönigdas Recht,zu prüfen,obdurchdiegefaßten
Beschlüsseden gesetzlichenVerbindlichkeitengenügtist. Gelangt er dazu, dies zu ver=
neinen,soist er an dieBeschlüssedesLandratesnicht gebunden.Er kannmit Rechts=
wirkung für die Kreisgemeinde dasjenige verfügen, was er für Rechtens hält. Solche
Verfügungensind Willenserklärungenfür die Kreisgemeinde,niemals Entscheidungen
gegenüberDritten.

56Ges.Art. 30 Abs. I.
297Dies besagt nicht mehr, als daß der Landrat an Körperschaftenund Private keineZu=

schriften oder Bescheideergehenlassenkann. Dagegenist es niemandemverboten, an den Landrat
Eingaben, esche u. dgl. zu richten. Dadurch, daß derLandrat von solchenSchriftstückenKenntnis
oder aus denselbenAnlaß zu Beschlüssennimmt, tritt er in keine „Geschäftsberührung“mit den
Urhebern der Eingaben. Vgl. oben N. 61 und § 50 N. 32. A. M. ist K. Brater a. a. O.
S. 136, 137. Auch die Übung ist eher gegendiehier vertreteneAnsicht.

98Ges. Art. 29Abs. I, III. Vgl. oben § 123 N. 25.
56 K. Brater a. a. O. S. 133,134. Begründung zu Art. 9 desDistriktsratsges.Beil. Bd. 11

100Ges. Art. 24 Abs. I, 31 Abf. I.
101Gefir. 25 Abs. I, II. Diese Vorschrift ist mit Recht schonvielfach angefochtenworden.
102Ges.Art. 28.
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AnderweitigenLandratsbeschlüssenpositiverNatur gegenüberwaltet das freie
Ermessendes Königs. Er kann ihnen nach Belieben die Genehmigung erteilen oder
versagen.Nur wennersteresder Fall ist, liegt einerechtswirksameWillenserklärung
für die Kreisgemeindevor.

Der Landratsabschiedhat lediglichdie Natur einer Erwiderung,wo er über
Wünsche,Anregungen,Gutachtenusw. des Landratessichäußert.

Die VerhandlungensämtlicherLandräte105sollen auchdemLandtagemitgeteilt
werden10“.

In einemFalle, der späternochnäherzu erörternseinwird 105,ist für Hand=
lungenderKreisgemeindeverwaltungeineErmächtigungim WegedesformellenGesetzes,
sonachdie Zustimmungdes Landtageserforderlich.

Der Landratwählt 06 aus seiner Mitte einen Ausschuß von sechsMitgliedern
und ebensoviele Ersatzmänner für diese107. Die Bestimmungendes Distriktsratsgesetzes
gegendas Zusammentreffennaher Verwandter und Verschwägerterim Ausschussegelten
auchhier1o8. Der Ausschußwird alle drei Jahre erneuert100. Im Falle derAuf=
lösung110desLandrateshat derAusschußseineVerrichtungenfortzusetzen,bis derneu
gewählte Landrat einen neuenAusschuß bestellt hat 211.

Der Landratsausschußkannsichnur auf Einberufungdurchdie Kreisregierung
versammeln.Die Einberufungmuß jedocherfolgen,wenn wenigstensdrei Ausschuß=
mitgliederdarauf antragen. Versammlungsortist regelmäßigdie Kreishauptstadt11s.

Der Landratsausschußwählt aus seinerMitte einenVorstandundeinenSekretär.
Er hat von diesenWahlen der KreisregierungAnzeigezumachen118.

Über den Geschäftsgangsind nur wenige gesetzlicheVorschriften gegeben114. Es
ist bestimmt,daß auchder Ausschußnur mit der Regierung in Geschäftsberührungtreten
und nur an dieseAnträge stellenund Gutachten abgebenkann. Hiervon bestehenzwei
Ausnahmen. Der Ausschuß hat das Recht, von denAnstalten und Einrichtungen,die
aus Kreismittelnunterhaltenwerden,persönlichEinsichtzu nehmen. Es ist fernerbe=
fugt, wenn die Kreisregierung seinen Anträgen keineFolge gibt, bei dem zuständigen
Staatsministerium unmittelbar Beschwerdeeinzureichen11.

Der Ausschußkannnur beratenund beschließen,wennzweiDrittel seinerMit=
gliederanwesendsind. Er faßt seineBeschlüssemit absoluterStimmenmehrheit.Der
Vorstand hat stets mitzustimmenund gibt bei Stimmengleichheitden Stichentscheid116.

Die Beschlüssedes Landratsausschussesbedürfenin der Regel keiner königlichen
Genehmigung,dies schondeshalbnicht,weil dieselbenregelmäßigihremInhalte nach
nicht von derArt sind,daß einesolcheGenehmigungveranlaßtist 117. Die königliche
Genehmigungist nur da erforderlich,wo der Landratsausschußausnahmsweisean
Stelle des Landrates einen Beschluß faßt, der, wenn vom Landrate selbstherrührend,
nur durchdie GenehmigungdesKönigs rechtswirksamwerdenkönnte118.

10 Vgl. K. Brater a. a. O. S. 136.
1%Ges.Art. 27 Abs. III; Ausscheidungsges.vom 23. Mai 1846 Art. VI Abs. III. Vgl.

darüber die Bemerkungdes Abg. Fürsten v. Oettingen=Wallerstein, Verh. d. K. d. Abg.
1849/50Sten. Ber. IV S. 136 Sp. 1.

10 Bei Aufnahme von Kreisanlehen. Ges.Art. 15f. Vgl. unten § 210 N. 5.
1065Vgl. obenN. 100. »

« ben Hefeurt 31. Abt, 1 1# übrr die Axt dr Vornahne der Wahl bestimmtder Landrat.
Bal obe 1 und K. Bratera. a. O. S. .

108Ges. Art. 31 Abs. III. Vgl. oben§ 121 N. 2, 3. 1%Ges. Art. 31 abf II.
110Vgl. die auch hier anwendbarenAusführungen oben § 121 N. 7 und Bl. f. adm.

Praxis XL S. 26 ff.
u Ges.Art. 36. 111Ges.Art. 34 Abs. I und II.

t 3Kcolnldengent PflichtfürdieN durchKommifnsbes. eht weder ein Rechtnocheine Pflichtfür die Regierung, durch Kommissäre
vertretenzu sein. K. Brater a. a. O. S. sachse

116Ges.Art. 34 Abs. III, Art. 33c.
1½Ges.Art. 35 Abs. IIIII; K. Brater a. a. O. S. 143.
zn K. Brater a. a. O. S. 140, 143.
18Ges.Art. 33a mit 15h. A. M. ist K. Brater a. a. O. S. 143. Wenn es aber im

Google
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Zweiter Teil.

Das Recht des öffentlichen Dienstes.
§5125. Die rechtlicheNatur und geschichtlicheEntwicklung des öffentlichen

Dienstes in Bayern und der Begriff des Beamten. Dem Wortsinnenach ist
öffentlicherDienst jeder,welchereinemöffentlichenGemeinwesen,demStaate odereinem

Ges. an der erstangef.Stelle heißt, daß der Ausschuß den Landrat, wenn er nicht verfammelt ist,
dringlichen Falles in den Angelegenheitendes Art. 15 .—k zu „vertreten“ hat, so ist dochwohl
klar, daß der Vertreter nicht mehr Recht haben kann als der Vertretene. Wo der Ausschuß kraft
besondererErmöchtigung an Stelle des Landrates tritt (vgl. oben § 123 bei N. 8), ist das oben
Gesagtevollends selbstverständlich.
(§125)1 Die nicht auf den Staatsdienst im eigentlichen Sinn beschränkteDarstellung, welche
v. Seydel in den früheren Auflagen dem Recht des öffentlichenDienstes gewidmethat, soll im

Folgenden, so weit es irgend angeht, als Grundlage der erneutenDarstellung dienen. Es soll ins=
esondere beibehalten werden die Zusammenfassung des Staats und Gemeindedienstes, der Ausschluß

des lchsteamtenrrcht und die systematischeAnordnung diesesTeils; es soll auchbeibehaltenwerden
die Beschränkungauf den berufsmäßigen Dienst, und es bleiben deshalb außer Betrachtung die
nur vorübergehendenodergelegentlichen Ehrenamtsdienste,welchenebendemberufsmäßigenöffentlichen
Dienst bei Gerichtenund Verwaltungsbehörden,in Staat und Gemeindekraft gerpüchenPflichttitels
vorkommen. Es ist jedochzu bemerken,daß der Begriff des öffentlichenDienstes selbstin dieservon
v. Seydel übernommenen Einschränkung neuerdings einen umfassenderenInhalt bekommen hat. Außer
in denGemeindenwird öffentlicherberufsmäßigerDienst auch in anderenöffentlichenKörperschaften,
so namentlich in denKörperschaften,denendieArbeiterversicherungals Trägern zugeteiltist, geleistet,
und auch dieser öffentlicheDienst hat neuerdingsdurch die Reichversicherungsordnungeingehendere
gesetzlicheRegelung erfahren. Dieses Dienstrechtund das Dienstrechtder öffentlichenKörperschaften
überhaupt m. A. des Gemeindedienstrechtesbleibe hier ausgeschaltetund der Darstellung derjenigen
Teile desVerwaltungsrechtes,in welchemsolcheKörperschaftenihre besonderenAufgaben zu erfüllen
haben, vorbehalten. Es soll aber hier ausdrücklichbemerktsein, daß es nur systematische,also nicht
innerste Gründe der Natur des Rechtes sind, welchezur Beibehaltung der von v. Seydel über=
nommenenEinschränkungbestimmten. «

Weiter ist zu diesemTeil zu bemerken,daß er ähnlich wie das Landtagswahlrecht, infolge
der neuerenGesetzgebung,insbesonderedurch das Beamtengesetzvom 16. August 1908 eine völlige
Umarbeitung im einzelnen nötig machte. Eine Verlegenheit entstand durch die beabsichtigteNeu=
regelung des Gemeindedienstrechtes.Das Schicksal des in Vorbereitung befindlichenEntwurfes der
Staatsregierung ist noch ein so ungewisses, daß einstweilendie Darstellung des geltendenRechtes
beibehaltenwerdenmuß.

Endlich ist voraus zu bemerken,daß seitErscheinender 2. Auflage diesesWerkesdie Literatur
gerade den öffentlichenDienst Betrachtungenunterzogenhat, welchein der neuenAuflage nicht un=

erücksichtigtbleiben durften. Es ist insbesonderevon Otto Mayers DeutschesVerwaltungsrecht,
Rd. II, der im gleichenJahre (1896)wie v. Seydels 2. Aufl. erschien,eineFülle von Anregungen
zu allgemeinen Betrachtungen über das Recht des öffentlichenDienstes ausgegangen, denen eine
neuere Schule mit mehr oder minder großem Geschickund Gewinn gefolgt ist. An Verirrungen
hat es dabei freilich nicht gefehlt. Als eine solchemuß es angesehenwerden, wenn F. Fleiner
in seinenInstitutionen des deutschenVerwaltungsrechtes (Tübingen 1911), S. 141 zu dem Satze
kommt: „Für das besondereGewaltverhältnis ist es unerheblich,ob es mit oder ohne Piastimmung
des Bürgers zustande kommt; man denke einerseits an das Beamtenverhältnis, andrerseits an den
Eintrttt in das Heer oder das Zuchthaus=. Man möchtegeneigtsein, obgleichdie Sache an sich
dazu nicht angetan ist, schonin derZusammenstellungderGewaltverhältnissein Heer und Zuchthaus,
mehr noch in derjenigenvon Beamtemund Zuchthäusler einenScherz zu suchen,wennnicht Fleiner
fortführe: „Gleichgültig ist ferner, zu welchem Zweckedas besondereGewaltverhältnis begründet
wird: ob der Eintretende verpflichtet werden soll,für den Staat tätig zu werden(Beamter)oder
aber eine staatlicheTätigkeit (Erziehung, Strafe, Uberwachung)an sich selbstvollziehen zu lassen“.

ch meine, wenn der Begriff des „besonderenGewaltverhältnisses“sich geeignet erweisensollte, solche
Usammen=und Gleichstellungenzu erzielen, dürfte es höchsteZeit sein, diesenBegriff selbsteiner

Revifion zu unterziehen. Für Fleiners „besonderesGewaltverhältnis“ gab wohl OttoMayers
„Verwaltungsakt auf Unterwerfung“ (a. a. O. S. 220ff.) den Anstoß; eswäreaber durchaus un=
begründet, OttoMayer für das verantwortlich zu machen, was hier aus seinerLehre erwuchs.
Feinern Charakteristik des öffentlichenDienstes ist in der Tat ein warnendesBeispiel dafür, wie
man durch ein Ubermaß der Betonung einzelner übereinstimmenderoder verwandterFormelemente
an grundverschiedenenVerhältnissen zur völligen Verkennung des stets durch den Zweckbestimmten
Wesens der Sachegelangenkann. Der Begriff desöffentlichen Dienstesist hier so sehrentstellt,wie
es sichärger wohl nicht ausfinnen ließe. Lochschmlehre, Minister, Schulkind und Zuchthäusler —
alle im gleichen„besonderenGewaltverhältnis“! .
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Gemeindeverbande,geleistetwird. Staats= und Gemeindedienstunter gemeinsameGe=
sichtspunktezu bringen, ist zwar nicht allgemein üblich, aber sachgemäß2. Denn die
grundsätzlichenFragen sindhier wie dort dieselben,und was an Abweichungenin der
Gestaltung der Verhältnisse zutage tritt, wird durch Vergleichung lehrreich.

Der öffentlicheDiensthat seinenGrund in derNotwendigkeit,demGemeinwesen
jenemenschlichenArbeitskräftezu verschaffen,welchefür ErreichungseinerZweckeer=
forderlichsind. DieseNotwendigkeitbedarfkeinesNachweises.Sie bestehtabernicht
nur tatsächlich;siebestehtin einemsehrausgedehntenMaße auchrechtlichüberallda,
wo das öffentlicheRechtdenBestandvon Behördenerheischt.

Offentliche Dienste können an sich aus zweierlei RücksichtenBedürfnis werden:
mit Rücksicht auf ihren Vermögenswert als Beiträge zu dem Aufwande des Gemein=
wesensund mit Rücksichtauf die unmittelbareVerwirklichungder Aufgabendes
Gemeinwesens. Nur Dienste letztererArt fallen in den Umkreis der gegenwärtigen
Betrachtungen;jeneersterendagegengehörendemFinanzrechtezu. Denn die Pflicht
zu Hand=und Spanndienstenfür BedürfnissedesHeeresoderderGemeindeist ihrem
Wesen nach keine andere als die Steuer=oderUmlagenpflicht. In dieserEinschränkung
ist also öffentlicherDienst diejenigepersönlicheTätigkeit, welchezur unmittelbarenVer=
wirklichungs staatlicher oder gemeindlicherAufgaben entfaltet wird “.

Für die rechtlicheGestaltungdes öffentlichenDienstessindzweiUnterscheidungen
von erheblichemBelange, deren eine sich auf das Maß, deren andere sich auf den
Rechtsgrundder Dienstleistungbezieht.

Der öffentlicheDienst kann entweder nur beschränkteund gemesseneLeistungen
zum Gegenstandehaben oder aber nicht gezählteund gemesseneLeistungen, sei es mit,
sei es ohne Beifügung eines zeitlichen Endpunktes. Der öffentlicheDienst kann mit
anderenWorten entwederauf einerEinzelverpflichtungoderauf einemdauerndenDienst=
verhältnisse beruhen. Es ist klar, daß Gesetzgebungund Wissenschaft gleichmäßige
Rechtsgrundsätzedes Dienstrechtesin erheblicheremUmfangenur für die letzterenDienst=
verhältnisseentwickelnwerden3. Ferner ist einleuchtend,daß die rechtlicheGestaltung
bleibenderDienstverhältnisseeine andereseinwird wie jenedes Einzeldienstes.Der
letzterewird sein Gepräge vorzugsweisedurch denGegenstanderhalten, auf den er sich
bezieht. Im Zusammenhangemit der DarstellungdiesesGegenstandeswerdendenn
auch die RechtsverhältnissesolcherEinzeldienste, wie der Dienste des Schöffen, Ge=
schworenen,Steuerausschußmitgliedes,am passendstenzu behandelnsein. In den Rahmen
einerDarstellungdesöffentlichenDienstrechtesim allgemeinenlassensiesichnichteinfügen.
Wenn also im weiteren Verlaufe von öffentlichemDienste und Dienstverhältnissedie
Rede ist, so ist dies nur von dauerndenDienstverhältnissenzu verstehen.

: So auchG. Meyer=G. Anschütz, Lehrb. des deutschenStaatsrechtes, 6. Aufl., S. 503
Anm. 6. Richtig ist hier dargelegt,daß dieGemeindennur in einemunmittelbarenUnterordnungs=

verhältnis zum betr. Staat, nicht aber zum Reich sichbefinden,daherauchdie Dienstgewaltgegen=
über den Gemeindebedienstetenimmer Staatsgewalt ist. Dagegen ist es für die Bezeichnungdes
Dienstverhältnisses nicht zutreffend, wenn man die Gemeindebedienstetenmittelbare Staatsdiener nennt.
Die GemeindenbesorgenteilweiseGeschäftefür den Staat durch ihre Bediensteten:aber daraus
ersibt. sich für letzterekein mittelbares Dienstverhältnis zum Staate. Als eine besondereKategorie
stellt in scharfsinnigerAbhandlung H. Triepel, Staatsdienst und staatlich gebundenerBeruf,
Leipzig 1911, die Berufe des Rechtsanwaltes,Patentanwaltes, Privatdozenten(, Aztes u. anderer
unterdem Begriffe „staatlich gebundenerBeruf“ dem eigentlichenStaatsdienst als Lebensberuf
gegenüber.

Nicht „unmittelbar zurVerwirklichung“. Denn auch die Hilfstätigkeiten find inbegriffen.
Die strafrechtlichen Begriffedes öffentlichenAmtes und des Beamten e. *

3599find für diestaatsrechtlichenBegriffsbestimmungennichtmaßgebend;vielmehr hatdas Umgekehrte
als Regel zu gelten,d. h. immer dann, wenn die einzelneStrafrechtsnormnicht einen anderenalz
den staatsrechtlichenBegriff als den gewolltenerkennenläßt.

* . jedochdie beachtenswerkenAusführungen O. Mayers über Ehrenämtera. a. O. I1
S. 202ff. Nicht zutreffendist es, wenn O. Mayer (S. 209)annimmt, daß dieBemühungfreiwillig

übernehmenderEhrenamtsdienstenur zulässig sei, soweit das Gesetzsie erlaube. In zunehmendem
aße werden solche Dienste allenthalben ohne gesetzlicheErlaubnis in Anspruch und Empfang ge=

nommen. Man denkenur an diezahlreichenBeratungskommissionenSachverständigerin Ministerien
und anderenBehörden(z. B. die Schulkommissionen,Ankaufsjurys usw.).
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Der Rechtsgrund,aus welchemöffentlicherDienst geleistetwird, ist nicht not=
wendigimmerderselbe.

Der Herrscher kann, um sich und den Gemeindeverbändendie Dienstleistungenzu
verschaffen,derensie bedürfen,als Gesetzgeberauftreten. Er kann öffentlicheDienst=
verhältnissezum GegenstandegesetzlicherVerpflichtungenmachen,denender Einzelne
unter bestimmtenVoraussetzungenals Staats= oder Gemeindeangehörigerunterliegt.
Der Gesetzgebertut dies auch in weitestemUmfange. Der Heeresdienstruht auf der
Grundlage gesetzlicherDienstpflicht#; derGemeindediensterhält nachdemRechteunserer
diesseitigenLandesteiledie benötigtenArbeitskräftein erheblichemMaße aus demTitel
der Bürgerpflicht. In all diesenFällen ist es ohneweiteresklar, daß man es mit
Verhältnissen des öffentlichenRechtes zu tun hat. Denn es handelt sich um Pflichten,
auferlegt im öffentlichenInteresseund gegründetauf die Unterworfenheitunter die
öffentlicheGewalt. Was aus solchenDienstverhältnissenfür denDienendenan Rechten
entsteht,gehörtentwederder Gestaltungsformder Verpflichtungan oder ist Folge der
Verpflichtung. Es wird dahergleichfallsvom öffentlichenRechtebeherrscht.

Ein allgemeinerRechtssatz,wonachjederUntertan auf Anfordernverbundenwäre,
in jedeArt öffentlichenDienstverhältnisseseinzutreten,bestehtnicht7. Ein solcherSatz
wäre rechtlich möglich, aber tatsächlichungereimt. Der Gesetzgeberbeschränktsich, wie
in anderenDingen oft, so auch hier. Soweit nun aber einegesetzlichePflicht zu öffent=
lichemDienstenicht vorliegt, tritt derEinzelnedemTräger deröffentlichenGewalt, der
um seineDienstewirbt, oder dem er seineDiensteanbietet,als selbständigeRechts=
persönlichkeit gegenüber. Die Dienstpflicht, die nicht kraft Gesetzesbesteht,kann anders
nicht begründetwerden als durch Willensübereinstimmungdessen,der Dienst leisten, und
dessen,demDienst geleistetwerdensoll. Ein Rechtsgeschäftaber, zwischenzweiRechts=
persönlichkeitenzu dem Zweckeund mit der Wirkung geschlossen,daß einseitigoder
beiderseitigRechteund Pflichten entstehen,hat man, solangees eineRechtswissenschaft
gibt, Vertrag genannt. Mag der eine so hoch, der andere so nieder gestellt sein wie
immer, sofern beide Teile in bezug auf dieses Geschäft frei in ihrem Tun und Lassen
waren, sind sie Vertragsteile und als solchesich gleich r. Die einzigmöglicheBe=
gründungsformfür das öffentlicheDienstverhältnisda, wo einegesetzlicheVerpflichtung
zu dessen Übernahmemangelt,ist also der Vertrag.

An der Erkenntnis diesesStandes der Dinge hat es schonin früheren Zeiten nicht gefehlt.
Die Frage der Entlaßbarkeit der Beamten durch den Landesherrn war es, die zu Untersuchungen
über das Wesen desStaatsdienstverhältnissesdenAnstoß gab. Man erkanntedenVertrag, aberman
wußte doch,wenn man auch das Walten des öffentlichenRechtesnicht ganz zu verkennenvermochte,
den Vertrag nur mit Namen zu taufen, die das bürgerlicheRecht an die Hand gab: mandatum.
Precarium, locatio conductio operarum, contractus innominatus, pririlegium. Den Schluß
dieser Reihe bildet ein Versuch, den Staatsdienstvertrag als einen Vertrag eigenerArt zu erklären.

Die ersteentschiedeneVertretung der öffentlichrechtlichenNatur desStaatsdienstes, wie sievon
Gönner? ausging, war zugleicheineVerwerfung derVertragsnatur desStaatsdienstes10. Gönner
und anderenach ihm glaubten, derVertrag sei eine Form desRechtsverkehrs,die ausschließlichdem

Dies trifft in diesemund anderenrechtsverwandtenVerhältnissenzu, auch wenn es noch
eines besonderenVerwaltungsaktes (Aushebung,Auslosung, Einberufung) bedarf, um die bestehende
Pflicht liguid zu machen. Anders O. Mayer a. a. O. S. 203 ff.

!7Vgl. H.Rehm, Annalen des DeutschenReiches 1885, S. 123f.
* Vgl. H.Nehm. Annalen desDeutschenReiches1885,S. 120f. S. andererseitsC. Bornhak,

Preuß. Staatsrecht, 1IIS. 28f., mit ganz bedenklicherBeweisführung. Zum Begriffe desVertrages
gehöre,daß der Vertrag beideTeile binde. Der Staat aber könne „leden Augenblick alle sog.Ver=
pflichtungen, die er dem Beamten gegenüber eingegangen ist, kassieren, allerdings eventuell nur in der

Form des Gesetzes“. In der Form des Gesetzes kann der Staat alles kassieren“, und zwar nicht
loß seine Verträge, sondern auch die Verträge anderer. « «

* Der Staatsdienst aus dem Gesichtspunktdes Rechts u. der Nationalökonomie betrachtet,
Landshut 1808.

10Man hat aber trotz Gönner z. Z. desErlasses derVerf. Urk. an dieserletzternAuffassung
festgehalten. So sprachKrenner in der Konferenzsitzungvom 9. Mai 1818 von dem „Kontrakt,
der durcheine Anstellung zwischendem Staate und dem Individuum eingegangenwerde“. Und die
Verordn. über die Amtsbürgschaftenvom 19. Febr. 1819 (Weber I S. 748) sagt im Eingange,
die Amtsbürgschaftsei „der Natur des Dienstvertragesganz angemessen“.
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bürgerlichenRechteeigensei. Gönner blieb dabei folgerichtig, indem er die Dienstpflichtals Unter=
tanenpflicht erklärte. DieseFolgerichtigkeit kannman jenen späterenSchriftstellernnicht nachrühmen,
die eine Untertanenpflicht leugneten, gleichwohl aber einen einseitigen Begründungsakt für den
Staatsdienst annahmen.

Die neuereEntwicklung unsererWissenschafthat zu der Erkenntnis geführt, daß öffentlich=
rechtlicheund Vertragsnatur eines Verhältnisses sichgegenseitignicht ausschließen. Hiernach ergibt
sich für das öffentlicheDienstverhältnis die Möglichkeit, daß es auf Vertrag und auf öffentlichem
Rechtezugleichberuhe11.

Bis hierherwurdenv. Seydels Darlegungenunverändertwiedergegeben.Im
Folgendenwird davon abgewichen.Auf folgendeGesichtspunktedürfte es für die Be=
urteilungder rechtlichenNatur des berufsmäßigenStaatsdienstesvor allemankommen.
Außer Zweifel steht, daß das Verhältnis in seinemganzenUmfangedemöffentlichen
Rechte angehöre12. Schon hier ist jedocheinzuhalten. Auch Staat und Gemeinde
schließenüberDienste,die siefür ihreZweckebrauchen,bürgerlichrechtlicheDienstverträge
ab, und es ist nicht zu leugnen,daß es Dienstegibt, die ebensogutin der Form des
öffentlichen,berufsmäßigenwie des bürgerlichrechtlichenDienstverhältnissesgeleistetund
empfangenwerdenkönnen.Es frägt sichdaher zunächst,ob Staat und Gemeindeals
Dienstherrenin der Wahl der einen oder anderenRechtsformfrei sind. Zweifellos
kann die BestellunggewisserBeamter, wie der Minister, Richter und gewisserVer=
waltungsbeamter,in Form des bürgerlichrechtlichenDienstvertragesnicht erfolgen.
Ebensozweifellosaber ist, daßbeianderenAngestellten,wie beiHausdienern,Kutschern
uUsw.,der öffentlicheStaats=und Gemeindedienstdie passendeForm nicht ist. Aber
wo ist die Grenze? Man ist versucht,anzunehmen,daß Staat und Gemeindedas
öffentlicheDienstverhältnisfür alle Dienste,in welchendie Staatsgewalt zur Ausübung
gelangt,zu wählen haben,zu allen sonstigenDienstenaber des bürgerlichenVertrages
sichbedienenkönnen. Ein Rechtssatz,derdiesesachgemäßeScheidunganordnete,besteht
nicht. Damit ist aber eine gewisseWillkür unvermeidlichgeworden. Als positives
Recht kann nur festgestelltwerden,daß dieNormen des öffentlichenDienstrechtesselbsft
dafür maßgeben,auf welcheDienstgattungensie Anwendungzu findenhaben18. Für
den bürgerlichen Vertrag bleibt also nur der Raum, der ihm darnach übriggelassen
wird. Die Tendenz der neueren Gesetzgebunggeht dahin, die öffentlicheForm des
Dienstesweit über das durch die Natur des Dienstes gegebeneMaß hinaus auszu=
dehnen. Die Form, in der dies geschieht,ist die, daß durchGesetzund gemäßgesetz=
licherErmächtigungim Verordnungswege,nämlichdurchdieGehaltsordnungund durch

1 Uber die Frage, ob dernicht auf gesetzlichemBerufungstitel beruhendeöffentlicheDienst durch
Vertrag oder durch einen einseitigen„Verwaltungakt auf Unterwerfung“ begründetwerde,gehen die

Meinungen noch immer auseinander.
ber die GeschichtederMeinungen berichtetH. Rehmin seinerSchrift: „Die rechtlicheNatur

des Staatsdienstes nach DeutschemStaatsrecht". Annalen des D. R.s 1884 S. 565 ff. Derselbe
ebenda1885 S. 140. Die neuereLiteratur s. bei G. Meyer=G. Anschütz, Lehrb. d. D. St.N.3,
6. Aufl., S. 500 N. 16 und 18. Von den dort in N. 16 angeführtenSchriftstellern wird mit teil=
weiseverschiedenerBegründung übereinstimmendeinVertrag 18 Grundlage einesgesetzlichgeregelten
Gewaltverhältnisses angenommen. Der entgegenstehendenAnsicht, die eine einseitige Begründung
durchVerwaltungsverfügung annimmt, hat sicheine großeAnzahlvon Schriftstellern (s.G. Meyer=
Anschütz a. a. O. N. 18), insbesondereOtto Mayer a. a. O. I S. 98, II S. 220ff. und im
Arch. f. öff. Recht. Bd. 3 S. 42; F. Fleiner a. a. O. und neuerdingsK. Kormann, System
der rechtsgeschäftlichenStaatsakte, S. 37, der hinsichtlichder Rechtsgrundlagedie Beamtenernennung
der Naturalisation gleichstellt,angeschlossen.

12 Gegen die Annahme eines staatsrechtlich=privatrechtlichgemischtenVerhältnisses, wonach
die Pflichten dem öffentlichen die Rechte dem bürgerlichen Rechte angehörensollen, was Nehm
(Annalen 1885 S. 89 ff., 113 ff.) vertritt, macht v. Seydel, 2. Aufl., 1 S.185 mit Recht geltend,
daß solche Zerreißungdes einheitlichen Verhältnisses in der Gesamtbeurteilung nicht angehe, da
Rechteund Pflichtengegenseitigbedingt seien. Es ist beizufügen,daß die Verweisung der Gehalts=
ansprücheauf denZivilrechtsweg an ihrer öffentlichrechtlichenNatur nichts zu ändernvermag; denn
nicht der Weg der Rechtsverfolgungbestimmtdie Natur des Anspruchs, sondernnach dieserNatur
hat sich,wenn tunlich, die Anweisung der Art des Rechtswegeszu richten.

is Dies ist es, was v. Seydel, 2. Aufl., S. 185f. etwas umständlicherdartut, wenn er
sagt, das Kennzeichen des öffentlichrechtlichenDienstverhältnisseskönne weder in dem Rechts=
subjekte, dem geleistetwird, noch in der Art der Dienste, die geleistetwerden, sondernnur darin
liegen, daß das öffentlicheRechtaus öffentlichemInteressein denVertragsinhalt bestimmendeingreife.
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ausdehnendeVerordnungen, der Umkreis der Beamtengruppen,welchedem öffentlichen
Dienstrecht unterliegen sollen, bestimmtwird. Eine Folge dieser Ausdehnung ist es,
daß Pflichten und Rechte und Verfahrensformen auf DienstverhältnisseAnwendung zu
finden haben, denen an sich in den Formen des bürgerlichenVertrages vollkommen
Genüge geleistetwerden könnte. Eine weitereFolge ist die, daß der Stand der öffent=
lichen Diener sichmit dem, was demöffentlichenDiensteallein entspricht,nur ihm
gemäß ist, keineswegsmehr deckt.

Erblickt man denKern des öffentlichenDienstesdarin, daß durchihn vor allem
das nur demStaate zukommendeimperium zurAusübunggelangeoder,andersaus=
gedrückt, daß der Herrscher vor allem die von ihm innegehabteStaatsgewalt durch
öffentliche Diener ausübe, so wird durch die Ausdehnung der Form diesesDienstes
auf rein technische,wirtschaftlicheundbeliebigeniedereLeistungeneineinheitlichesRecht

Lninnnr Verschiedenes,ein einheitlicherStand für innerlichverschiedeneBerufe
geschaffen.

Nichtsdestowenigerbleibt jenerKern (das imperium) das bestimmendeElement
für die Rechtsnaturdes ganzenDienstes. Die gleichmäßigeRechtsform,welcheden
Dienst der Amtsschreiber,Boten und Diener und denjenigender Minister, Hochschul=
lehrer und Richter umspannt,erhält ihr Geprägeals öffentlicherDienstnicht von den
niedersten,sondernvon denhöchstenInteressenher,denendurchdieseForm entsprochen
werdensoll.

Welchesist nun die Natur diesesDienstverhältnisses?
BezeichnendeMerkmale desselbensind¼, daß Eintritt und Austritt freie Willens=

akte desDieners sind,daß derEintritt durcheinedasDienstverhältnisperfektmachende
Verwaltungsverfügungdes Dienstherrn,desHerrschersoder der von ihm dazu er=
mächtigten Behörde ergänzt wird, daß die Form dieser Verfügung durch Gesetz, die
Voraussetzungenihrer Zulässigkeit durchGesetzund Verordnung und der ganze Inhalt
des Dienstverhältnissesan wechselseitigenRechtenund Pflichtenebenfallseinseitigvon
Staats wegen durchGesetzund Verordnung bestimmtsind. Bezeichnendist ferner, daß
Herr und Diener bei Begründungdes Dienstverhältnissessich nicht als gleichartige
Rechtssubjekte,daß vielmehrder für denStaat handelndeHerrscherund ein Untertan
des eigenenoder eines anderenStaates als Privatmann einandergegenüberstehen.Be=
zeichnendist endlich, daß für diesenjenem gegenüberein Unterordnungsverhältnis be=
gründet wird, in welchemdie Rechtspersönlichkeitdes Dieners zwar grundsätzlichbestehen
bleibt, aber Einschränkungenim dienstlichenInteresse von solcherArt und in solchem
Grade erfährt, wie es in bürgerlichenDienstverhältnissennicht vorkommt,daß ins=
besondereeine nur durch das GesetzbeschränkteDienstgewalt des Herrschersbesteht 16.

v. Seydel# hält angesichtsdieserMerkmaledesnormalenöffentlichenDienst=
verhältnissesdaran fest, daß das ganze Verhältnis ein Vertragsverhältnis sei. Es ist
„ein Vertrag zwischenWerrscher undGemeindeeinerseitsund einemPrivaten anderer=
seits, wodurchnach MaßgabeöffentlichrechtlicherBestimmungenein Dienstverhältnis
begründetwird, dessenInhalt an RechtenundPflichtennichtnachfreiembeiderseitigem
Belieben,sondernganzoderteilweisenachzwingendemRechtesichgestaltet“.

Es wird also nach v. Seydel das Dienstverhältnisnicht nur durchVertrag
begründet, sondern es besteht auch, trotzdemsein Inhalt ganz oder teilweisedurch
zwingendesRecht gestaltetist, als Vertragsrecht bis zu seiner Beendigung. Beides ist
voneinandergetrennt zu halten, mit beidenAufstellungenbegegnetv. Seydels Lehre
verschiedenenGegnern. In beidenAufstellungenschließeich michv. Seydel an und
zwar aus folgendenGründen.

Der Vorgang der Begründung des Dienstverhältnissesist durchaus derjenige

1#Was hier vom Staate Aiet ist, gilt analog auchvon derGemeindeund von jederKörper=
schaftdes öffentlichenRechtesüberhaupt. « «

UVgLdiescharfsinnigeUnterfiichungH.Nebras-DerBeamtenbegriffdethtretlichen
GefekbuchsundieiiierNebengefetzeinAnnalen1900,S.368: ferner E. Eckstein, Der Beamten=
begriff im privaten und öffentlichenRecht, Arch. d. ö. R.3SBd. 27 S. 487.

16Und ähnlich die übrigen Anhänger der Vertragstheorie.
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des Vertrages. Zwei Rechtssubjektesuchensich, um sich über ein Rechtsverhältnis von
bestimmtemInhalt an wechselseitigenRechten und Pflichten zu einigen. Darin liegt
schonein wesentlicherUnterschiedim Vergleichemit derNaturalisationoderden staat=
lichen Konzessionen,wobei der Staat niemals der Suchende, sondern immer nur der
Verleihende ist. Der Staat braucht Diener. Deshalb gehenvon ihm die Offerten
aus, die er in GestaltderAnstellungsbedingungenkundgibt. Der künftigeDienerdrückt
seinenVertragswillendurchfreieUnterwerfungunter dieseBedingungenaus. Daß die
Vertragserklärung auf seiten des Staates ein Verwaltungsakt ist, steht dem nicht ent=
gegen. Es ist kein Grund einzusehen,weshalbder Vertragswille sichnicht auchin Form
der Verfügung sollte äußern können. Daß die Verfügung wirkungslos ist, wenn ihr kein
Erbieten vorausgegangenoder wenn mangels eines solchenkeine Annahme gefolgt ist,
entspricht ebenfalls der Vertragsnatur. Es gibt keine „gesteigerteUntertanenpflicht“
des Inhaltes, sichgegenoderohneseinenWillen anstellenzu lassen. Daß Verträge
nur zwischengleichartigenSubjektengeschlossenwerdenkönnen, ist unerweislichund
entsprichtnicht demUmstande,daß das so gearteteSubjekt das anders geartetebraucht
und sucht. Es genügt, daß auch dieses Rechtspersönlichkeitist, daß sie über ihre ge=
brauchtenund gesuchtenDienfte frei zu verfügen hat und anders als durch Vertrag
wohl gar nicht rechtswirksamverfügenkann. Daß die zur Entstehunggelangenden
Pflichten und Rechte dem Inhalte nach schon vor dem Vertragsabschlussefestgelegt
sind, hindert nicht denVertrag. Ein solcherkann auchüber festgelegteObjektege=
schlossenwerden. So können z. B. Staaten Zollverträge über gesetzlichfestgelegte

isaschteße so wird ferner der Arztvertrag vielfach über den festgelegtenTarif
geschlossen.

Ist also die Begründung die vertragsmäßige, so ist ohne weiteres auch der
Bestand der vertragsmäßige. Dafür spricht nicht nur, worauf v. Seydel ent=
scheidendesGewichtlegt, derUmstand,daß der Staatsdienerjederzeitaus demDienste
scheidenkann, sondernmehr noch der Umstand, daß er trotz der Intensität des berufs=
mäßigenDienstesdochauchim DiensteRechtspersönlichkeitbleibt. Die übernommenen
Pflichten des Dieners, Dienstpflicht, Treuepflicht, Gehorsamspflichtund Rechts=
beschränkungen,sind, obgleichdie Hauptpflicht,die Dienstpflicht,einenveränderlichen
Inhalt hat, doch gemessene,nämlich durch das Gesetzund, im Rahmen des Gesetzes,
durchVerordnung und andereDienstvorschriftenbegrenztePflichten. Die Rechtsordnung
hört nicht auf, wo das Dienstverhältnis beginnt, sondern sie setztsich in demselbenfort
und durch dasselbe durch. v. Seydel hat also recht, wenn er die Theorie vom
Gewaltrechteablehnt17. Es entstehtdurchden StaatsdienstkeinGewaltrechtpraeter
oder extra legem, sondernes nimmt nur die verfassungsmäßigeStaatsgewaltdie
Form der rechtlichbestimmtenDienstgewaltan, die man gar nichtmit v. Seydel
durchwegals richterlichezu erklärenbraucht,um ihr die nachder Verfassungohnehin
schongesetzlichbestimmteBegrenzungzu geben1s.

Aus der Vertragsnatur des Staatsdienstes dürfen selbstverständlichkeineSchlüsse
gezogenwerden, welchedemgesetzlichenInhalt desVerhältnisseszuwiderlaufen.So
wäre es verfehlt, wollte etwa dieserInhalt als dispositivesRechtoderdas Dienst=
strafrechtals Konventionalstrafrechtbeurteilt oder ähnlich Verkehrtes daraus abgeleitet
werden. Die praktischeBedeutung der beiden Streitfragen: Vertrag oder einseitiger
Verwaltungsakt1½, Rechtsverhältnis oder Gewaltverhältnis, ist durch die gesetzliche
Regelung des rechtlichen Inhaltes des öffentlichen Dienstverhältnisseserheblich ein=
geschränkt,aber keineswegsvernichtet.Bei derAuslegungderVorschriftendesGesetzes

11 Vgl. F. Herzfelder, Gewalt und Recht, München 1890; M. Reindl a. a. O. S. 9,
11 schließtsichder Vertragtheoriean, nimmt aber dochein „Gewaltverhältnis“ an. Dies mit Recht,
nur handeltes sichum ein rechtlichbestimmtesdienstrechtlichesGewaltverhältnis. «

«IsJiiv.SehdelsAuseinanderfehungmitLabanddürftedemMeinun sygenfatz die
Spitze dadurchgenommensein,daß Laband in der neuesten5. Aufl. Bd. 1 S. Wht 2 erklärt,
daßer weit davonentferntist, das Beamtenverhältnisder Gegenwartmit der Vasallität oder
Ministerialität zu identifizieren. Vgl. auchH. Rosin, Souveränität, Staat, Gemeinde,Selbst=
verwaltung in den Annalen d. D. R.s1883, S. 299; * Rehm, ebenda1885,S. 146ff.

10 Sodie Motive zum bayer.B. G. Art. 5 S. 86.
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macht es immerhin einen Unterschied, ob der Staatsdiener als Vertragspartei und
Rechtssubjektim Dienstverhältnisoder schlechthinals dasObjektderDienstgewaltdes
Herrschers in Betracht kommt. Bei zahlreichenEinzelfragen über die Rechtsgrenze,
welchein diesemVerhältnis zwischenHerr und Diener hindurchgehtund den Diener
selbstgleichsamin zwei Rechtspersönlichkeiten,denStaatsbürgerund denStaatsdiener,
zerlegt,wird man den richtigenVerlauf dieserGrenze eher finden, wenn man auch im
Staatsdienernochein über sichverfügendesRechtssubjekterblickt, als wennman ihn
nur als einen „gewaltunterworfenen“ Willen geltenläßt 2°.

Der öffentlicheDienst kann also nach demBisherigen entwederkraft Gesetzes
oderkraft bürgerlichrechtlichenVertrags21oder kraft öffentlichrechtlichenVertrags ge=
leistetwerden. Die Rechteund Pflichten,welcheaus diesemVerhältnissesichergeben,
können,gleichvielaus welchemRechtsgrundees hervorgegangenist, in größeremoder
geringeremUmfangedieselbensein. Wesentlichist demBegriffe desöffentlichenDienst=
verhältnissesnur das eine,daß es gegenüberdemStaate odereinemGemeindeverbande
als ein öffentlichrechtlichesVerhältnis besteht22. Im übrigenweistdieGestaltungdes
Staats=undGemeindedienstesdie größtenVerschiedenheitenauf. Für denBegriff fällt
es nicht in das Gewicht,ob das Verhältnis auf kürzereoderlängereDauer begründet
ist, ob die öffentlicheDienstleistungeine berufsmäßige ist oder nicht, ob sie gegenoder
ohne Entgelt erfolgt28, ob sie auf höhereoder niedere Dienste#, auf die Ausübung
einer Amtsgewalt25 oder auf Wahrnehmung sonstiger Geschäfte sich bezieht26; un=
wesentlichist ferner, ob demBeamten überhaupt ein Amt übertragen ist oder nicht und
ob er tatsächlichDienste leistet, sowie ob er etwa nur zu seinerAusbildung beschäftigt
ist und in welcher Form das Dienstverhältnis begründetwird; auch das Geschlecht
desBeamtenmachtkeinenUnterschied27.

70 Vgl. R. Piloty, Das Recht der Meinungsäußerung im Bereich desbaverischenStaats=
dienstes. Ein Rechtsgutachten.In den bayerischenVerkehrsblättern Igg. 1911,N. 38, 40, 41 42.

2 Der durch bürgerlichrechtlichenVertrag bestellteDiener ist nicht Beamter im rechtlichen
Sinne des Wortes. Sein Dienstverhältnis ist nach den Grundsätzendes B.G.B. zu beurteilen.
Es ist aber möglich, daß das bürgerliche in das öffentlicheVerhältnis umgewandeltwird. Dies
kann aber ebennur dadurchgeschehen,daß der Beamte oder die ganzeBeamtengruppe,der er an=
gehört durch einen Akt der Gesetzgebungoder gesetzmäßigenAnordnung in das öffentlicheDienst=
verhältnis versetztwird. Auch in dieserUmwandlung liegt keine„Unterwerfung". Sie geht aller=
dings ohneZutun desBeamten vor sich,kann aber ihre Wirkungen nichtgegenseinenWillen äußern.
Auf Dienstverhältnisse,welchekraft Gesetzeszu leistensind (z.B. im Ehrenamte),könnenGrundsätze
des vertragsmäßigenRechtesnur durch Gesetzübertragenwerden.

*2 Vgl. auch W. Krais, Bl. f. adm. Praxis. XXXIII S. 49f.
2:3So schonFeuerbach, Anm. zum Strafgesetzb.f. d. Kgr. Bayern, München 1814, III

S. 145: vgl. P. Laband, Staatsrecht d. D. N.s, 5. Aufl., S. 435. ·
« f«DerGriinkisatzdei:titechtsgleichheitinnerhalbdesBeiimtentiimshatjichschwer,langfeimiind

nie vollständig durchgerungen.Innerhalb derständischenOrdnunggehörtendiehöherenStelleninhaber
z den privilegierten Ständen. Die Pragmatik vom 1. Jan. 1805 brachzwar grundsätzlichmit diesem
System,aber schondieKonstitution vom 1. Mai 1808 versuchtees, in Tit. 35 VII ein Sonderrecht
der höherenBeamten anzubahnen. Die Verfassungsurkundev. 1818 ließ davon jedochnur einen
verschwindendenRest in dem Pensionsrechtder „unversorgten“HinterbliebenenhöhererStaatsdiener
bestehenund setzteim übrigen die volle Rechtsgleichheitfür alle „pragmatischen“Beamten durch.
DasB. G. v. 16.Aug. 1908 ging nochweiter, indem es das gleicheRecht auf alle Beamte erstreckte.
Ein eigentlichesAusnahmerechthaben in der bestehendenOrdnung nur dieMinister, indem die be=
sonderen „Garantien“, welche in dem besonderen Disziplinarrecht der Minister als ein erhöhter
Rechtsschutzder Gesamtheit gedachtwaren, durch die praktischeUnanwendbarkeitdiesesRechtesin
einen besonderenVechtsschußder Minister ausschlugen.— UngleichesRecht, wo es bestand,hattewohl
stetsdie Absicht, höherem RanghöheresRechtzu sichern,schlugabermeistdahin aus, daß denhöheren
Rechtendie höherenPflichten in der Praxis der Ausübungdie Wage nicht hielten.

2 Von diesenRegierungsbeamtenallein will v. Pözl, Lehrb. d. bayer. Verf.R.3, S. 466ff.,
geltenlassen, daß sie Staatsdiener sind, anderen kann nach ihm die Stellung durch Gesetzein=
geräumt werden. Mit Rechtläßt v. Seydel diese„Begriffsentwicklungen"nicht gelten. Immerhin
ist nicht zu leugnen, daß die volle Gleichstellung aller Beamten in manchenBeziehungen zu
Ungereimtheitenführt. Der Begriff des Regierungsbeamtenist als rechtlicheKategorie völlig ver=
schwunden,während die Berufsgruppen des Richteramtes, des Lehramtes, des Finanz=, Verkehrs=
und besondersdes Heeresdienstesvon gewissenbesonderenMerkmalen hier und dort nochsich von=
einander abheben.

26 Anders v. Pözl a. a. O. S. 466f.
*7 Val. M. Reindl a. a. O. S. 9.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht 43
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Der öffentlicheStaatsdienst scheidetsich seiner gesetzlichenRegelung nach vor
allemin diezweigroßenGruppenderStaatsdienste,dieim BereichederHeerverwaltung,
und jener, die in denübrigenGebietender Staatstätigkeit(Zivilstaatsdienst)geleistet
werden. Mit dem Heeresstaatsdienstebeschäftigt sich die folgendeDarstellung nicht.
Das Recht desHeeresstaatsdiensteshat sichnach den Bedürfnissen der Heeresverfassung
in völlig gesonderterWeise gestaltet und kann nur im Zusammenhangemit letzterer
zum Verständnissegebrachtwerden. Das Recht desHeeresstaatsdienstesist überdies
nunmehr überwiegenddurch Reichsgesetzgebunggeregelt.

Was denbürgerlichenStaatsdienstanlangt,aufwelchenallein im engerenSinne
die AusdrückeStaatsdienst und Staatsdiener gewöhnlichangewandt werden, so ist der=
selbeteils Reichs=,teils Landesstaatsdienst28. Der ersterebleibtvonunsererDarstellung
gleichfalls ausgeschlossen.Die oben entwickeltenGrundsätze von der rechtlichenNatur
des vertragsmäßigen,öffentlichenStaatsdienstessinddiejenigen,welchein den Regeln
des in Bayern seit Beginn des 19. Jahrhunderts geltendenRechtes zum Ausdruck
gelangtsind.

DiesesRecht war zuerstin einerAnzahl seit Beginn der Regierungdes Kur=
fürstenMaximilian IV. Josef erlassenerVerordnungenin derAnlage vorhanden?und
wurde dann in der bekannten, für die Geschichtedes deutschenStaatsdienstrechtes
denkwürdigen„Hauptlandespragmatik über die Dienstverhältnisseder Staatsdiener vor=
züglich in Beziehung auf ihren Stand und Gehalt“ vom 1. Januar 1805 zusammen=
fassend normiert35. Das Gesetz enthielt hauptsächlich ein festes und gleichmäßiges
Gehalts= und Pensionsrecht für denganzenStaatsdienerstand, der vom Einzelnen durch
das Anstellungsreskripterworbenwerdensollte. Nicht alle öffentlichenDiener genossen
darnach das volle Beamtenrecht. Einschränkungen des Kreises der Berechtigten und
der Leistungen fanden bald nachher nicht nur aus Gründen der Sparsamkeit statt“1,
bis die Verfassungsurkundevom 26. Mai 1818 in ihrer neunten Beilage, dem sog.
Staatsdieneredikt 3?, wieder auf das Edikt von 1805 zurückgreifend, eine einheitliche
Regelung des ganzen Staatsdienerrechtes für alle „pragmatischenBeamten“ und teil=
weise auch für alle sonstigenöffentlichenDiener brachte.

Richter und Verwaltungsbeamte jeder Art erhielten so ein Dienstrecht, welches auf der Grund=
lage derAuffassungdesStaatsdienerverhältnissesals einesöffentlichrechtlichenzweiHauptforderungen
befriedigte.Es wurde demStaatsdienst das Geprägeeinervon Anwartschaftenund sonstigenprivat=
rechtlichenVorstellungenfreienKarriere desVerdienstesund derTüchtigkeitgegeben,und dieRechts=

6 über die Stellung der bayer.Rechtsprechung zu der Frage nach der rechtlichen Natur dieses
Staatsdienstes vgl. H. Becher, Das rechtsrhein.bayer. Landeszivilrecht usw., München1894,

übberdie Säuberung desStaatsdienstesvon Anwartschaften,Adjunktionenund Erbpflegen
s. V.O. v. 21. Febr. 1799 (Int. Bl. S. 149),v.11. April 1803 (R.Bl. S. 241),auchFideikommiß=
pragmatik von 1804 § 9(N.Bl. 1805S. 169). über dieVoraussetzungenund Zulassun isbedingungen
Sgingen mehrereAnordnungen: V.O. v. 23. April 1799 (Int. Bl. S. 328), s. auch R.Bl. 1802
S. 262, 1804 S. 231 und 1807 S. 1041. Dann V.O. v. 25. Juni 1799 (Int. Bl. S. 483) und
v. 14. Aug. 1803(R.Bl. S. 657),dieVorbereitungspraxis, denAkzeß,Qualifikation und Beförderung
betr., die V.O. v. 20. Sept. 1809 (N.Bl. S. 1737) u. v. 21. März 1812(R. Bl. S. 541) über den
Staatskonkurs und NeuregelungdurchV.O. v. 16. Dsember.1817 (N.Bl. S. 1011,vgl. auch 1814
S. 1009 und 1816S. 467) und für den Justizdienst V.O. v. 24. Jan. 1815(N.Bl. S. 65). An=
sätzezu einemDisziplinarrecht in V.O. v. 23. April 1799(Int. Bl. S. 329) und Entschl.v. 28.Dez.
1801(G. K. Mayrs Sammlung 1802, II S. 24). Uber Gehaltsrecht, Umzugskostenund Reise=
Pebührens. Int. Bl. 1799 S. 437; Neub. R.Bl. 1803 S. 463; R.Bl. 1802 S. 254, 1803 S. 416,

„,886f., 1804 S. 261, 939; 1806 S. 6, 1809 S. 937 (1817S. 835, 859). —
«0R·Bl.S.«225,242.Vgl.obeii§9S.:’-lf.DaßdieBestimniuiigendespreußifchen

Landrechtes T. II Tit. 10 auf das Edikt ohne Einfluß gewesenseien, ist kaum anzunehmen, bedürfte
aber erst des Nachweises. Das Pensionsregulativ für Witwenund Waisen, welches das Edikt ent=
hielt, blieb nach der neuntenBeil. zur Verf.Urk. § 28 bis zum HBeamtenzetvom 16. Aug. 1908
in Geltung. Als Ergänzung des Ediktes erging eine V. O. v. 16. Dez. 1806 über die dienstlliche
Bewilliga ,ber (Bereherichung (für pragmatischeStaatsdiener). Für nicht pragmatischeSt.D. f.

.Bl. . 817. «
Besonders durch die V.O. v. 8. Juni 1807 (R. Bl. S. 1105, 1341) und Konstitution v.

1. Mai 1808 Tit. 3 § 7 undVollz. Bestimmungenfür Hochschulprofessoren(R.Bl. 1810S. 689)und
allgemeineV.O. v. 28. Nov. 1812 (R.Bl. S. 761).

3* In der Pfalz eingeführtdurchBekm. v. 28. Juni 1818 (Weber I S. 712).
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normen des Ediktes bildeten eine Ordnung, die gleichmäßigden Interessendes Staates und der
Diener gerechtwurde. Dem dienstlichenInteresse galten vor allem die Regeln über Anstellung,
Versetzung,Pflichten, Aufsicht und Disziplinarrecht, während der Grundsatz der Unwiderruflichkeit
derAnstellung und die GehaltsregelndemInteresseder Diener in derWeise entsprechensollten und
konnten,daß unter den Beamten wenigstensdie pragmatischeneine standesgemäßdotierteund ver=
sorgteKlasse bildeten. Der Staatsdienst wurde auf dieseWeise zur hervorragendstenSchule des
Staatsbürgertums. Der engeinnereZusammenhangderDienstordnungmit derAmterordnungund
dieUngleichheitdesDienstesin den verschiedenenDienstzweigenund Dienststufenmußten indes schon
bald die Erwartung begründen, daß die Regeln der Verfassungsurkundenicht für alle Zeit dem
lebendigenBedürfnis entsprechenwerden. Für die alte Amterordnunggenügtedas Dienstrechtder
Verf.Urk. Dochbrachteschonbald die konstitutionelleAusprägung derMinisterstellungeinenwesentlich
neuenEinschlag. Durch dasMin.Ver. Gesetzvom 4. Juni 1848 wurde die Verantwortlichkeitdieser
höchstenBeamten derVerwaltung desStaates auf eine so besondereWeise geregelt,daßdie Minister
sichals eine besondereKlasse von Beamten aus derMasse derselbenheraushoben.In den siebziger
Jahren schärftesodanndie Reichsjustizgesetzgebung(G.V.G.) die Anforderungenan die Unabhängig=
keitderRichter derart, daß allenthalbendas alte Recht,namentlichin seinerRegelungdesDisziplinar=
rechtesfür die Richter als ungenügenderkanntwurde. Ungefähr gleichzeitigmit der Neuregelung
des Richterdisziplinarrechtesdurch Gesetzvom 26. März 18813 erfolgte auch eine Revision und
Neuordnungdes Disziplinarrechtesfür die übrigen Beamten im b. Ausf.Gesetzzur R.St. P. O. vom
18. August 1879. Die Militärgesetzgebungdes Reiches brachte teilweise für die Militärbeamten
(Penfionsrecht),späterauchfür die Militärjustizbeamten (Disziplinarrecht)ein Sonderrecht, welches
von demjenigendes Staatsdienerediktesabzweigte, und endlich wuchs mit der Ausdehnung des
staatlichenVerkehrswesensein Dienstzweigvon solcherBedeutung,Eigentümlichkeitund Ausdehnung
heran,daß namentlichfür dessenzahlreichesunteresPersonal die rechtlicheOrdnung desDiensteseine
dringendeAufgabe wurde, der indes erst durchdieV.O. vom26. Juni 1894einigermaßenentsprochen
wurde. Hier nun war der Punkt erreicht, an demdie allmählicheZersplitterung des Dienstrechtes
nicht nur die Übersichtlichkeit,sondernauch die notwendigeEinheit ernstlich zu bedrohenbegann.
Dazu kam, daß das Fürsorgerechtder in Betrieben desStaates beschäftigtenBeamten für Betriebs=
unfälle ähnlich wie das Pensionsrechtder Militärbeamten von Reichs wegeneinen Anstoß zu be=
sondererRegelung erfahrenhatte, daß mit der UÜbernahmeder pfälzischenEisenbahnen(1908)dem
Bestandan staatlichenVerkehrsbeamtenein erheblicherZuwachs zuteil wurde, und daß endlichdie
Gehaltsordnung,die Höhe der Gehälter und die Grundsätzedes Vorrückensin höhereGehaltsstufen
längstdurchausnicht mehr den billigen Anforderungenan standesgemäßeLebenshaltungder meisten
Beamtenentsprachen.

Somit war die Neuregelungdes RechtesdesStaatsdienstesin der Tat eine der dringlichsten
Aufgabender bayerischenGesetzgebunggeworden. Die Dringlichkeit wurde ganzbesondersdurchzwei
Umständeerhöht. Die Ungleichmäßigkeitder rechtlichenBehandlung der verschiedenenDienstgruppen
entsprachnicht mehr den wirklichendienstlichenund sozialen Verhältnissen, und mancheLückeund
Unsicherheitim Recht erschwertedie Leitung des Dienstes.

Den äußerenAnstoß zur Neuregelung des Rechtes des Staatsdienstes gab die Reichsgesetz=
gebung. 4

Durch das R.G. vom 17. Mai 19078 hat das ReichsbeamtenrechtzahlreicheAnderungen
namentlichin bezug auf das Gehalts- und Penfionsrecht erfahren. Wenn auch diesesGesetzdas
Nechtdes Staatsdienstes und der Landesbeamtennicht unmittelbar berührt, so gab es doch den
Staaten die Anregung zur Revision des Landesrechtesin der Richtung, daß die Bezugsrechteder
Staatsbeamtenhinter denjenigender Reichsbeamtennicht zurückbleibensollten. Ahnlich wirkte das
neueUnfallfürsorgegesetzdes Reichesvom 18. Juni 190125,welchesin § 14 der Landesgesetzgebung
sogar eine ausdrücklicheAnregung zu gleichartiger Regelung des Fürforgerechtesder Staats=
beamtengab#?.

Es erging7 das Beamtengesetzvom 16. August19088. Dasselbeersetztfür

2 G.V. Bl. S. 183; dazu M. Th. Mayer kommentierteAusgabe, Nördlingen 1881.
34R.G. Bl. S. 201, 345. *5R.G.Bl. S. 211.
„ Daneben hatten schonvorher die beiden Reichsmilitärpensionsgesetzevom 31. Mai 1906

(R.G.Bl. S. 565, 593)das PenfionsrechtderOffiziere.Beamtenund Unteroffiziereauchdesbayerischen
Kontingenteseiner neuenRegelung im Einklang mit demReichsrechtezugeführtundwar einegleiche
Übereinstimmungdes bayerischenRechtesmit demjenigendes Reichs auch inbezug auf dieMilitär=
justizbeamtengemäßden beidenReichsgesetzenvom 1.Dezember1898,der Militärstrafprozeßordnung
unddemMilitärrichter=Disziplinargesetz(R.G.Bl. S. 1189,1297) hergestelltworden.

1 Materialien: Dem Entwurf ging eine Denkschrift vom 20. Febr. 1908 voraus: Verh.
d. K. d. Abg. 1907/08Beil. Bd. II N. 262 S. 269. Entwurf mit MotivenBeil. Bbd.III N. 374
S. 1: Aussch.Ber.Beil. Bd. III N. 533 S. 1089, IV N. 546 S. 22. Beschlüssed. K. d. Abg.

437
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alle unter seinenBeamtenbegriff fallenden Diener des Staates das bisherige Recht.
Ausgenommen sind von seiner Geltung grundsätzlichauch nicht die Minister und die
Richter,dochbleibt derenDisziplinarrechtnachwie vor einbesonderes,und geltenfür
Minister auch fernerhindie beidenGesetzevom 4. Juni 1848 und vom 30. März
185039. Für das Disziplinarrechtund einigesonstigedienstrechtlicheBeziehungender
Richter, derMitglieder desVerwaltungsgerichtshofesund des oberstenRechnungshofes
gibt dasBeamtengesetzeinigeSondervorschriften,zugleichwurdedas Richterdisziplinar=
gesetzvom 26. März 1881 zwar aufrechterhalten, in vielen Bestimmungen aber ab=
geändertund die Staatsregierungermächtigt,das abgeänderteGesetzmit neuemText
zu verkünden,was auch geschah#.

Das Beamtengesetzerfuhr einigeErgänzungen und Abänderungendurch das Aus=
führungsgesetzvom 2. November 1912 zur Reichsversicherungsordnung"1. Die Er=

Beil. Bd. IV N. 543 S. 7, N. 621 S. 400, N. 635 S. 410, N. 637 S. 411. Plenarberstun
Sten. Ber. Bd. VI N. 167 S. 220.— Gesamtbeschl.d. K. d. Abg.: Verh. d. K. d. R.R. Beil. Bd. III
N. 618 S. 82; Zusammenstellungmit demEntw.Beil. Bd. III N. 618 S. 83. Anträge der RN.N.
Dr. v. Schanz, N. 666S. 238, Dr. Frh.v. Soden= rannhofen und Haas, N. 672 S. 241.
Dr. Frh. v. Hertling, N. 673 S. 242. Aussch.Prot.Beil. Bd. III N. 701 u. 702S. 296ff., 318f.
Husemmenstellungder AnderungenN. 703 S. 325. Plenarberatung:Sten. Ber. d. K. d. R.N. Bd.1

21 S. 563. Beschl. d. K. d. R.R. Beil. Bd. III N. 760 S. 400. — Rückäußerungder K. d.
Abg. Verh.d.K. d.R.R. Beil.Bd. III N. 775S. 428. Plenarber.:Sten.Ber. d. K. d. R.R.Bd.1

2. 5° 50 Beschl. d. K. d. R.RN.Beil. Bd. III N. 778 S. 434. Ges.Beschl.Beil. Bd. III Beil.

38G.V. Bl. S. 581. In Kraft getretensamt Gehaltsordnung am 1. Jan. 1909(Art. 2071
Ob das BeamtengesetzVerfassungsge e sei, ist bestritten. Ich habe michdafür an verschiedenen
Orten ausgesprochen.Bol l. f. R. A. Igg.73 S. 878ff. Jahrb. des öff. R.sBd. 3 S. 221.
Bayer. Verkehrsblätter 1911 N. 42. A. M. ist M. Reindl, Kommentar zum bayerischen Beamiten=
esetz,München, Berlin 1909, S. 5f., der nur den auf das Ministerverantwortlichkeitsgesetz und das

Kegrschalsgeset bezüglichenBestimmungender Art. 221 und 225 des B.G.s verfassungsgesetzliche
Eigenschaft zuspricht, weil durch sie jenen fortbestehendenGesetzennur ein teilweise anderer Inhalt
gegebenworden sei, während im übrigen mit demB.G. für alle Beamte ein ganz neuesRechtals
#er für die aufgehobenenBestimmungender Beil. IX geschaffenwordensei, und weil Regierung
und Landtag einig gewesenseien,daß keinVerfasungszeset geschaffenwerdensollte. Ich kann dem
nichtzustimmen.Die Einigung zwischenRegierungund Landtagkönntenur aus einzelnenAußerungen
vermutetwerden. Ein Beschluß ist nicht gefaßtworden. Auch regelt das B. G. nicht nur dasRecht
der Beamten neu, sondernes bestimmtauchüber die Rechtedes Königs in bezugauf denStaats=
dienst, gibt also auch der Verf.Urk. damit einen teilweise neuenInhalt. Die Ansicht Reindls
findet jetzt eine Stütze in den Ausführungen der. Motive des A.G. zur R.Verf.O., durch welchesGesetz
einige Bestimmungen des B.G.s (Art. 53—56) Anderungen auf gewöhnlichem Wege erfahren haben.

Sten. Ber. d. K. d. Abg. 1912 Beil. 266 Bd. II N. 266 S. 199. UberVerfassungsesetz überhaupt
Seunten §47. Einen Bestandteil des B.G.s bilden die als Anlagen 1 bis IV beigegebenen

eamtenverzeichnisse,aus denensichdie Gruppierung nachunwiderruflichenund widerruflichen(in
3 bzw. 10 Jahren) Beamten ergibt. Vgl. B.G. Art. 6, 186 Abs. I, 188 Abs. I, 194Abs. 1I).Uber
die Abänderung der Verzeichnissef. Piloty im Jahrb. d. ö. R.s Bd. 3 S. 223.

Keinen formellenBestandteil des B.G.s bildet trotz nahen sachlichenZusammenhangs(ogl.
Jahrb. d. ö. R.s Bd. 3 S. 223) die Gehaltsordnung. Anderungen an der mit demLandtag
„vereinbarten“Ges.O. könnenohnedessenEinvernehmungnicht tatsächlichstattfinden. Vgl. Bl. f.
adm.Pr. Bd. 60S. 345.

DasB. G. enthält zahlreicheVerweisungenauf denVerordnungsweg und ermächtigtzumTell
u Rechtsverordnungen(Art.l,189,191,210Abs.1ll,dann2,,6,7,8,9,39Ads.111,52

Abs U«,17,28?lbs«.V211Abs.l)zuniTeilziiaussührendenVexivaltunsverardiiungenGtktMt
ber die unterschiedlicheBedeutungs. Jahrb. a. a. O. S. 226. Uber die Aufhebungund Anderung

früherer Gesetzes. B.G. Art.20. vgl. Jahrb. a. a. O. S. 227 N. 1.
*#Agl. oben §§ 72ff.
* B.G. Art. 183, 184, 224 Ziff. 38. G.V. Bl. S. 1007. Außer dieserMaßregel desVoll=

zugesergingendienstlicheund organischeVerordnungenund EntschließungenderMinisterien, welche
an den einschlägigenStellen berücksichtigtfind. Die wichtt sten sind die V.O. v. 6. Sept. 1908,
die Gehaltsverhältnisse der etatsm. Staatsbeamten betr. (G.V.Bl. S. 631), ergänzt durch V.O. v.
31. Aug. 1910(G.V.Bl. S. 796) und V.O. v. 2. Dez. 1912 (G.V.Bl. S. 1237), durch welchedie
bisherigenGehaltsordnungenv. 11. Juni 1892(G.V.Bl. S. 209) und v. 26. Juni 1894(G.V.Bl.
S. 321) ersetztwurden; die V.O. v. 10. Dez. 1908,den Vollzug des B.G. betr. (G.V.Bl. S. 1041).
die V.O. v. gl.T., die Einrichtung der Behörden und Benennung der Beamten der Zivilstaats=
verwaltung betr.(G.V. Bl. S. 1051), und die V.O. v. 23. Dez. 1908, die Rangverhältnifseder
Beamten betr.(G. . Bl. S. 1211):ergänzt durchV.O. v. 31. Aug. 1910 (G.V.Bl. S. 796).

"1 G.V. Bl. S. 1135. Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1912 Beil.Bd. II N. 266 S. 178ff. (Ent=
wurf und Begründung).
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gänzungen beziehensich auf die Kranken=und Invalidenversorgung derjenigenim Dienste
oder in Betriebendes Staates beschäftigtenPersonen, welchedurchdieseVersorgung
von dem gesetzlichenVersicherungszwangzu befreiensind". Hiervon wird untenim
Anschluß an die im BeamtengesetzgeregeltendienstlichenBezüge der Beamten ge=
handelt"3#.Die in dasBeamtengesetzeinschlägigenVorschriftendesAusführungsgesetzes
sind am 2. November 1912 in Kraft getreten“.

Das Beamtengesetzhat an Stelle des Begriffes des „pragmatischenBeamten“
den Begriff des „Beamtenim Sinne desBeamtengesetzesgesetzt".Damit ist abernicht
gesagt,daß nur derjenigeBeamterdesStaates ist, der es im Sinne desBeamtengesetzesist.

Man muß jetzt davon ausgehen, daß die Begriffe „öffentlicher Diener“ und
„Beamter“ gleichbedeutendsind15.

Das Beamtengesetzkennt einen besonderenBegriff des „öffentlichen Dieners“
nicht 16. Es erstrecktseineWirksamkeit auf alle Beamte im Sinne des obendargelegten

4 A.G. z. R.V.O. Art. 49, 51 Abs. I, 52 Satz 1. DieseVorschriftenstehenin Beziehung
zu R.V.O. § 169 (Krankenversicherung),§ 1234 Abs.I (Invalidenversicherung)und Versicherungs=
gesetzfür Angestellte v. 20. Dez. 1911 § 9 (Angestelltenversicherung). ·

·«Abgeåndertistinsbes.B.G.Art-206durch?t·G.z.R.B.O-Art.58.Weitere Anderungen
bestimmendie Art. 54—56. Diese und die sonstigenAnderungen, welchedas bisherigeRecht durch
dasA.G. 3. R.V.O. erfahren hat, sind an der betrefsendenStelle diesesSystems berücksichtigt
worden.

A. G. Art. 68. « «
»Ehe-VerwirrungderBegrisseentstandehenialSdadurch,daßdasStaatsdienerediktder

Verfassungsurkunde neben den pragmatischen Beamten eineKategoiie „öffentlicher Diener“ anführte
und für fie gewisse Dienstrechte feftsetzte,9. Beil. §§10 ff., dazu Auszf.G.zur R.St. Pr.O. Art. 112,
ohnedochzu sagen,wer darunter zu verstehensei. In der Praxis gelang es nicht, dieseKategorie
feft abzugrenzen.Man rechnetezu denöffentlichenDienern bald diese,bald jeneGruppen. v. Seydel
zählte zu ihnen nur dieNotare, dieHypothekenbewahrerund die Gerichtsvollzieher.Das Deenstecht
der Notare ist nunmehr durchdas Notariatsgese v. 9. Juni 1899 geregelt,sie sind als „öffentliche
Beamte" erklärt. Not.Ges. Art. 8. Die Gerichtsvollzieherfind als Beamte im Sinne desBeamten=
gesetzeserklärt worden. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 15, der meine irrigen Ausführungen in
Bl. f. R.A. Bd. 73 S. 915 und Jahrb. d. ö. R.s Bd. III S. 231 richtigstellt. Die Ger. Vollz.O.
v. 16. Dez. 1899 reihtedieselbenin § 4 unter dienichtpragn. Beamten derV.O. v. 26. Juni 1894
ein. Damit und durch ihre Einreihung in die Gehaltsordnungfind sie zu Beamten im Sinne
desB.G.Pemacht worden. Fürdie Hypothekenbewahrerbestimmtdasnberuneeen, zumB. G.B.
in Art. 148, daß ihre dienstlichenVerhältnisse durch das Staatsministerium der Justizgeregelt
werdenkönnen.

“ Damit ist aber nicht gesagt, daß er überhauptnicht mehr existiert. Vielmehr umfaßt er
alle Beamte, nicht nur diejenigen,welchees im Sinne desB. G. find, sondernauch allen anderen,
derenDienstverhältnis ein öffentlichesund durch Vertrag begründetesist. Darunter fallen also
insbesonderedie Notare, die Schullehrer, die Gemeindebeamtenund Beamten anderer öffentlicher
Körperschaftenund Stiftungen. Es gehörendaßn auch die im vertragsmäßigenEhrendiensteohne
BesoldungbestelltenPersonen, und zwar auch dann,wenn ihr Dienst nur im Nebenamteneben
einem anderen Hauptberuf eleistet wird. Deshalb sind öffentliche Diener auch die Geistlichen,
welchezur Erteilung desReligionsunterrichtesan denöffentlichenStaatsschulenoderzur Aussicht
über diese Schulen (Ortsschulinspektoren, Distriktsschulinspektoren) bestellt find. Daß für sie die
ÜbernahmesolcherDienstedes Staats kirchlichePflicht ist, hindert die Vertragsnatur ihres Staats=
dienstesebensowenigwie die Bindung, die der Staat etwa in bezug auf ihre Auswahl im Ver=
ordnungswegesich auferlegt. Sie find alle öffentlicheDiener — Beamte, und zwar des Staates,
wenn der Dienst dem Staat, der Gemeinde, wenn der Dienst der Gemeinde geleistetwird. Ob das
eineoder anderederFall ist, hängt nur davonab, wessenGeschäft,Anstalt, Einrichtungdurchdiesen
Dienstbesorgtwird. Darna ind insbesonderenicht nur die Schullehrer, sondernauchdie an den
SchulendesStaats tätigen Religionslehrerund SchulinspektorenBeamtedesStaats, denndieVolks=
schuleist eine Anstalt des Staats.

Das Beamtengesetzbringt die Auerkennung.daß esBeamte desStaates gibt,die nicht unter
das B.G. fallen, unter anderemdadurchzum Ausdruck,daß in Art. 220 heregesethlicheund
andereVorschriftennur insoweit aufgehobensind, als sie sichauf Beamte im Sinne des B.G.#be=
ziehen.Damit ist also auchdie 9.Verf. Beil. (Art. 220 Abs. II Z.3) unberührt geblieben,insoweit
sie sich auf öffentliche Diener, die nicht Beamte im Sinne des B.G.s find, erstreckt. Darunter fallen
alle oben genannten Kategorien m. A. der Notare, für die das Not. Ges. besondere Anordnungen

gebracht J— Vgl. wegen der Schullehrer Piloty im Arch. f. öff. R. Bd. 28 S. 479. Reindl
u.a.O. S.15 nenntsie„nur mittelbareStaatsdiener“, sagtabernicht, was das bedeute.Gemeinde-,
Korporations=,StiftungsbeamtebehaltendieseEigenschaftauchdann,wennihnenRechteund Pflichten
von Staatsbeamten zugeteilt werden. Vgl. Reichsversicherungsordnung§ 359 Abs. IV.
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Begriffesdes vertragsmäßigen"“öffentlichen" Dienstes,welcheauf Grund einerEnt=
schließung desKönigs odereinervomKönig ermächtigten3%Behördein einemDienst=
verhältnisse zum Staate 51 sich befinden und entweder einer in der Gehaltsordnung
aufgeführtenBeamtenklasseangehörenoderdurchAnordnungder Staatsregierungals
Beamteim Sinne des Gesetzeserklärt sind52.

Nach demletztenMerkmal verlangtdas GesetzaußerdemDienstverhältniszum
Staat und der BestellungdurchEntschließungdesKönigs oderder ermächtigtenBe=
hörde noch einen bestimmtenStaatsakt, durchwelchender Beamteunter das Gesetz
gestellt wird. Dieser Staatsakt kann entweder ein Gesetz, das Beamtengesetzselbst
oder ein anderesGesetzsein oder es kanndie Gehaltsordnungodersonsteine „An=
ordnungderStaatsregierung“sein58. Die Regelbildet dieAufführungderbetreffenden
Kategorien in der Gehaltsordnung5“.

Das Gesetzbehandeltdie in der Gehaltsordnung aufgeführten95Beamten, welche
mit Ernennungsurkundeangestelltsind56,ohneUnterschied,ob ihneneinebudgetmäßige
oderüberhaupteineAmtsstelleübertragenist odernicht57, als einebesondereGruppe
und bezeichnetsie als etatsmäßige Beamte oder Beamte im Sinne des Art. 2
des B.G.s. Auch siesind Beamteim Sinne des Art. 1, nur sindsieaußerdemauch
Beamte im Sinne des Art. 2. Alle etatmäßigenBeamtenführenzum Amtstiteldie
Bezeichnung„Königlich“58.

Beamtenur im Sinne desArt. 1 (nichtetatmäßigeBeamte) sinddie durchEnt=

47 Es findet demnachauf die kraft Gesetzeszum Dienst berufenenBeamten (Schöffen,Ge=
schworenen, Steuerausschuhmitglieder u#w.)keine Anwendung.

"“8Es findet demnach keineAnwendung auf die im privatrechtlichenDienstverhältnis zum
Staat befindlichenPersonen. ·

«DieseEntschließungistdieVerfügung,durchwelchederAnstellendedenVertragsivillendes
Staates erklärt.

5°0Die Ermächtigungerfolgt im Verordnungswege. Voll.V.O. v. 10. Dez. 1908 § 2.
51Entscheidendist also, daß der Dienst dem Staat geleistetwerde, nicht daß die hen

aus der Kassedes Staats erfolge. Daß derHofdienstkeinStaatsdienst ist. s. oben§ 15 nachN. 17.
Beamte im Sinne desB. G.s sindauch die Beamten der Militärverwaltung (Militärbeamte und

Zwilbeamte der Militärverwaltung), nicht aber die übrigen Personen des Soldatenstandes(B.6.
rt. 192ff.; R. Mil.G. v. 2. Mai 1874§ 38. Vagl.M. Reindl a. a. O. S. 10)und die Gendarmerie=

offiziere (B. G. Art. 204).
52 B.G. Art. 1.
* DasB. G. hat selbst unter dem Titel „BesondereVorschriften für einzelneKlassenvon

Beamten“ im XlI. Abschnitt gewisseKategorien ganz oder teilweiseunter das B.G. gestellt,nämlich
die Staatsminister (Art. 182),die Richter der ordentlichenGerichteund desVerwaltungsgerichtshofs
(Art. 183),die Mitglieder des oberstenRechnungshofes(Art. 184), die Landtagsbeamten(Art. 185,
die Beamten der Versicherungskammer und des Wasserversorgungsbureaus (Art. 186), die Hochschul=
rofessoren(Art. 187), die Beamten der aus Kreisfonds unterhaltenenMittelschulen(Art. 188),die
eamten der Militärverwaltung (Art. 192), die Militärgeistlichen (Art. 203),die Gendarmerie=

mannschaften (Art. 204 Abs. II), die Eichmeister und die Steuer= und Gemeindeeinnehmer der Pfalz
(Art. 205). Für einige dieserund andererKategorien sind zum Vollzuge des B.G. besondereVer=
ordnungenerlassenworden; so für die Beamten derMil. Verw., Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 8520,
21 (G.V. Bl. S. 1049), die Bankbeamten V.O. v. 10. dien 1908 (G.BV.Bl. S. 1064), die Gendarmerie
und die Münchner Schutzmannschaften, V.O. v. 21. Dez. 1908 (G.V.Bl. S. 1189, 1204), die Beamten
der Versicherungsanstalten,V.O. v. 21. Dez. 1908(G.B.Bl. S. 1158), die B. der pfälz. Bahnen
(G.V.Bl. 1908 S. 1270)usw. Uber die Beamten im Staatsrat vgl. Bl. f. R.A. Bd. 73 S. 915.

“ Dieselbeist nicht formeller Bestandteil des B.G.s, sondernVerordnung und kann deshalb
auch im Wege der Verordnung abgeändertwerden. BVgl.obenN. 38. Spätere Einreihung in die
Gehaltsordnung ist nur auf diesemWege möglich, vgl. V.O. v. 31. Aug. 1910 (G.V.Bl.S. 790),
während sonstigeEinordnung unter das B.G. nachVollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 Art. 1 durchdie
Ministerien „im gegenseitigenBenehmen"zu erfolgenhat. Vgl. Bekm. v. 8. Juni 1909 (G.V.Bl.
S. 386). Kr. M. Bekm. v. 5. März 1909(Weber XXVII S. 133, 136). «

FsTersaktischeBezugeinerBesoldiingistfürdenVegrissdesetatniüßienBeainteniiicht
wesentlich,wohl aber ist es dieTVezel,daß deretatmäßigeBeamtedenAnspruchauf gehaltsordnungs=
mäßige Besoldunghat. Richtig Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 347 gegenM. Reindl g. a. O. S. 13
#n2 und v. Seydel 2. Aufl. 2. Bd. S. 196.

56 B.G. Art. 2, 5 Abf. I.
57Anders im Reich (N.B.G. § 7 Abs. I, § 37). Val. Reindl a. a. O. S. 13 (b); Bl. f.

adm. Pr. Bd. 60 S. 342.
58Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 § 2 Abs. III.
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schließung des Königs oder einer vom König ermächtigtenBehörde zum Staatsdienst
ernanntenBeamten,welchezwar in der Gehaltsordnungstehen,abernicht durchEr=
nennungsurkundebestellt sind3°, und diejenigen, welchenicht in der Gehaltsordnung
stehen,aber durchbesondereAnordnungdemBeamtengesetzunterstellt36und denetat=
mäßigen nicht ausdrücklichgleichgestelltoderunmittelbar als solcheerklärt sind31. Ge=
wisse BestimmungendesB. G.8, insbesonderediejenigenüber Pensionsrechte,finden nur
auf die etatmäßigenBeamten Anwendung"2. Zur Einführung des Beamtengesetzes
wurden alle am 1. Januar 1909 im Dienst befindlichenBeamten und Bediensteten,
die vorher in pragmatischer oder nicht pragmatischerstatutsmäßigerEigenschaft an=
gestellt waren und nunmehr in eine Klasse der Gehaltsordnung übergeleitetwurden,
als etatmäßige Beamte im Sinne des Beamtengesetzeserklärt3.

GewisseBestimmungendes B.G.8, insbesonderediejenigenüber die allgemeinen
Beamtenpflichten, finden zum Teil auch auf PersonenAnwendung, die überhaupt keine
Beamte sind (Staatsdienstaspiranten)“, und auf solche, die zwar Beamte, aber nicht
Beamte im Sinne des Art. 1 oder 2 desB. G.s sind, sondernnur mit denVer=
richtungen solcherBeamter dauernd odervorübergehendbetraut sind (Funktionäre)".

Sodann bestehtauch ein Unterschied im Dienstrechteder unwiderruflichen und
der widerruflichenBeamten, d. h. zwischendenjenigenBeamten, welchejederzeitaus
beliebigenGründenentlassenwerdenkönnen,und denjenigen,derenEntlassungnur aus
gesetzlichbestimmtenGründen und in bestimmtemVerfahren gegenihren Willen erfolgen
kann. Über die BedeutungdiesesUnterschiedeswird untengehandeltwerden.

Endlich ist zu bemerken, daß das Recht des Beamtengesetzeszwar im ganzen
ein einheitliches für alle Beamten ohne Unterschieddes Ranges und des besonderen
Berufes ist. Doch bestehendavon Ausnahmen mannigfaltiger Art für bestimmteBeamten=
gruppen, so namentlich für die Minister #6, die Richter und ihnen Gleichgestellten"7
und die Militärbeamten?"s sowie in Einzelheiten auch für andere Gruppen“.

Auch die Notare sindöffentlicheBeamte,denndieNotariatesindEinrichtungen
des Staates. Ihre Geschäftsführung ist eine öffentliche, sie sind berufen, öffentliche
Gewalt auszuüben,die ihnenvomStaateaufgetragenist. Deshalb ist auchihr Dienst=
recht im Notariatsgesetzevom 9. Juni 189970 analog demjenigendes Beamtengesetzes
geregelt;dochbestehenfür siemannigfacheBesonderheiten,die in der folgendenDar=
stellung berücksichtigtwerden. Die bedeutsamsteunter diesenBesonderheitenbesteht

5° Man gibt ihnendieirreführendeBezeichnung:außeretatmäßigeBeamte,was nichtbesagensoll,
daß für fie etatmäßigeMittel nicht vorhandenfind. Vgl. Reindl a. a. O. S. 14. Ihre Ernennung
erfolgt formlos, aber dochin bestimmterWeise. V.O. v. 10.Dez. 1908§ 2; Min Entschl. v. 17.Febr.
1909 N. 5341. Vgl. Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 343 N. 2.

60 Vgl. z. b. B.G. Art. 205 (Eichmeisterusw.).
Vgl. B.G. Art. 186, 188, 189, 190, 191, 193, 203. Militärbeamte (Art. 193)gelten als

etatmäßigenachAnalogie des Reichsrechtesnur, wenn sie eine etatmäßigeStelle bekleiden. «
MJhreUbeiileitungindieetatmåßigeStellungerfolgtdurchbesondereYersügiing,iiielihein

der Praxis ungenau als „Ernennung“ bezeichnetwird. Es wird hierdurch nicht erst das Dienst=
verhältnis begründet, sonderndembereits begründetennur die besondereQualität des etatmäßigen
verliehen. Ungenau Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 343.

es B.G. Art. 208 Abs. I. Das gleichegeschahhinsichtlicheiniger Beamter durchbefondere
Vorschrift. Art. 208 Abs. II bis IV.

6 In Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 343 sind sie als Beamte bezeichnet;fie find es aber weder
im Sinn des Art. 1 nochim Sinn des Art. 2. «

«B.G.Art.25.Reindla.a.O.S.14nenntfieBeamteiinweitestenSinnundrechnet
sieziiden.nichtetatinüßigen«Beamten.

«B.G.Art.182. «B.G.Art.183,184. ««B.G.192ss·
" Landtagsbeamte:Art. 185; Beamte der Versicherungskammerund des Wasserversorgungs=

bureaus Art. 186; HochschulprofessorenArt. 187, 217; Kreisbeamte Art. 188f.; Militärgeistliche
Art. 203; EichmeisterArt. 205; Beamtederk.Bank Art. 191; FachschulbeamteArt. 190:;Gendarmerie=
mannschaftenArt. 204 Abf.Il: weiblicheBeamteArt. 206.; Staatsdienstaspirantenund Funktionäre
Art. 25,165, 168. Die Besonderheiten,welchefür dieseGruppen gelten, findam betreffendenOrte
diesesSystems berücksichtigt.

10 G.V. Bl. Beil. N.28 v. 12. Juni 1899 S. 137 Art. 1 Abs. 1 Satz 2, aufgeh.durchGes.
überdasNachlaßwesenv.9.Aug.1902(G.V.Bl.S. 463).ÜberdieDienstverhältnissedesnicht=
juristischenNotariatspersonals s. Bekm. v. 16. Okt. 1909. Just. M.Bl. S. 411. Eine Sammlung
aller auf das bayerischeNotariat bezüglichenVorschriftenv. H. Klein, 2. Aufl., München 1912.
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darin, daß ihr dienstlichesEinkommennicht aus der Staatskassezu entrichtenist, und
daß sie auf Gehalt, Pension und HinterbliebenenbezügekeinenAnspruch haben. Ihr
dienstliches Einkommen bestehtvielmehr im wesentlichenin den gesetzlichgeregelten
Gebühren71.

Das Rechtdes örtlichenGemeindedienstesist wesentlichin denbeidenGemeinde=
ordnungen enthalten. Teilweise ist das Recht des Staatsdienstes auf den örtlichen
Gemeindedienstübertragen. Die spätereGesetzgebunghat ferner eine Mehrzahl dienst=
strafrechtlicherBestimmungenfür den Ortsgemeindedienstgetroffen.

Für die höheren Gemeindeverbändebesteht keine zusammenfassendegesetzliche
Regelung des Dienstrechtes. Eine solchewäre nur für dieDistriktsgemeinden möglich,
nicht dagegenfür die Kreisgemeinden. Denn letzterehaben, wie bereits früher72gezeigt
worden ist, keine eigeneVerwaltung und könnendaher keine Bedienstetenhaben. Es
gibt nur eine auf Kreiskostengeführte Staatsverwaltung. Allerdings wird der miß=
verständlicheAusdruckKreisbeamtegebraucht.Allein derselbebesagtnichtmehr,als daß
die vermögensrechtlichenAnsprüchesolcherBeamten gegendie Kreisgemeindegehen. Diese
Beamten sind und heißen dessenungeachtetköniglicheBeamte, d. h. Staatsbeamte73.

Erster Abschnitt.
Begründung, Bestand und Beendigung des öffentlichen

Dienstverhältnisses.
#§*126. Das Ernennungs= und Anstellungsrecht. Das RechtderBerufung

zum öffentlichenDienste und der Besetzungder Stellen in demselbensteht für den
StaatsdienstregelmäßigdemKönige!, für den Gemeindedienstden Gemeindenzu.

Diese un daher auchbefugt, die Rechtsgeschäfteabzuschließen,welchezu diesemBehufe
nötig sind.

Dabei gilt als Grundsatz, daß die Auswahl der Personen für den Dienstherrn
einefreie ist2, soweitnicht ausdrücklichegesetzlicheBeschränkungenbestehen.DieseBe=
schränkungensind,sovieldieGemeindenanlangt,im erstenTeile diesesBucheserörtert
worden und daher unten nur noch bezüglichdes Staatsdienstes darzustellen.

Als weitereallgemeineGrundsätzeerscheinennochdie, daß die Berufungzum
öffentlichenDienste niemals Gegenstand eines Rechtsanspruchesist , sowie daß eine
Pflicht, dieserBerufungFolge zu leisten, nur da begründetist, wo ein Gesetzdies
bestimmt“.

Eine Pflicht zumEintritte in ein öffentlichesDienstverhältnis,das nichteinzelne
Dienstleistungen, sondern nicht gezählte und gemesseneDienste zum Gegenstandehat,
bestehtin umfassenderWeise nur für denGemeindedienst. Hiervon wurde bereits früher
gehandelt45*v7denStaatsdienstdagegenbestehteinesolchePflicht, abgesehenvonder

n Rote0% Art. 48ff.

½ d# Fur. 188, 189. Die Beamten der hier aufgeführtenMittelschulen sind etatmäßige
Beamte in Sinne desB. G.s, die übrigen Kreisbeamten können durch kal. Entschließungdazu
erklärt werden.
18126 Vgl. unten § 127.

*Für die GerichtebestimmtR.G.V.G. § 15 Abs. II ausdrücklich: „Präsentationen für An=
stellungenbei denGerichtenfinden nicht statt.“ Eine sachlicheBeschränkungist esnicht, wennArt. 3
Abs. II des Ges. vom 8. Aug. 1878 verlangt, daß vor Besetzungvon RatsstellenbeimVerwaltungs=
gerichtshofeletzterer„mit seinemgutachtlichenVorschlag“ gehörtwerde. Vgl. oben§84 N. 35.

Dies gilt für jedenöffentlichenschem. nicht nur 1 den berufsmäßigen.Die Verfaffungs
urkundeurrbieiet die Anwartschaften.Tit. # 5 Abs. IV. Auch die Vorschrift des Protestanten=
ediktes§ 6 ist nicht so auszulegen, als ob die Distriktsdekaneeinen Anspruchauf die Stellen der
DZistritteschulinspeltorenhätten. Vai. Piloty, Das Recht der Vorteschularkfite, Tübingen 1911,

BVol. oben§ 125 N. 7.
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Wehrpflicht,die hier nicht in Betrachtkommt,nirgends,nicht einmal für denberufs=
mäßigenHeeresdienst5.

Bezüglichder Vorbedingungenfür die Zulassungzum öffentlichenDienstegelten
zwei verfassungsrechtlicheSätze 0. Die Reichsverfassung?7verlangt, daß der nicht staats=
angehörige Deutsche in jedemBundesstaate zu öffentlichenAmtern „unter denselben
Voraussetzungenwie der Einheimischezuzulassen“sei. Die bayerischeVerfassungs sagt,
daß „jederBayer ohneUnterschied“zu allen Zivil= und Militärämtern gelangenkönne.
Beide Bestimmungen wollen nicht mehr ausdrücken, als daß durch die Vorschriften
über die Zulassungzum öffentlichenDienstedie RechtsgleichheitzwischendenReichs=
und Staatsangehörigennichtverletztwerdendarf.

Über die Vorbedingungen,welchevon jenen zu erfüllen sind, die in den berufs=
mäßigen Staatsdienst eintreten wollen, bestehen,für die einzelnenZweige des Staats=
dienstesgesondert,Bestimmungenin großerZahl. DieseBestimmungensindvonzweierlei
rechtlicherNatur. Sie sind entwederVerwaltungs=oderRechtsvorschriften.

Die Verwaltungsvorschriften, welchevom Herrscher allein oder von Behörden in
dessenNamen ausgehen, enthalten keine Rechtssätzeüber die Voraussetzungender Er=
nennung. Sie besagengegenüberden Bewerbern um Ernennung nicht mehr, als daß
eine Aussicht auf Ernennung ihnen nur dann eröffnet sei, wenn sie diese oder jene
Vorbedingungen erfüllen. Aber so wenig die Erfüllung solcherVorbedingungeneinen
Rechtsanspruchauf Ernennunggibt, ebensowenigbildet derenNichterfüllungein recht=
liches Hindernis der Ernennung. Der Herrscher selbstist durch derartigeVerwaltungs=
vorschriftennicht gebunden".Nur soweitErnennungsrechtean Behördenübertragen
sind,bestehtfür diesediedienstlicheVerpflichtung,nachjenenVorschriftensichzu richten.
Es ist nicht Aufgabe einer Darstellung des Staatsrechtes, über die Einzelheiten dieser
nachden BedürfnissenwechselndenVerwaltungsbestimmungensichzuverbreiten10. Nur
so viel ist zu bemerken,daß der Inhalt derartigerVorschriften,wenn auchim all=
gemeinenfreigegeben,doch insoweit beschränktist, als er nicht gesetzlichenAnordnungen
zuwiderlaufendarf.

Die Verwaltungsvorschriften über die Voraussetzungender Ernennung sind zum
Teil nicht in derForm derVerordnung,sondernin Gesetzesformerlassen.DieseForm
der Regelung hat die Wirkung, daß der Herrscher bei Ausübung der Regierungsgewalt
an solcheVorschriften gebunden ist, daß er von deren Einhaltung nicht wie bei ver=
ordnungsmäßigen Bestimmungen nach Belieben absehenkann. Die Frage aber, ob
Anordnungen über die Anstellung, die in Gesetzesformergangen sind, sachlichVer=
waltungs= oder Gesetzesvorschriftenenthalten, beantwortet sich nach folgendenMerk=
malen. Verwaltungsvorschriften in Gesetzesform sind solche, welche lediglich die
Regierungstätigkeit zu bestimmenbezwecken.Sie besagen, daß das Ernennungsrecht
in gewisserWeise geübt oder nicht geübt werden solle; sie begründenministerielleVer=
antwortlichkeit,wenn dementgegengehandeltwird. Aber die Ernennungselbstbleibt

rech tsbeständig, auch wenn sie nicht hätte erfolgen sollen. Dies gilt auchvon den Ver=
waltungsvorschriften in Gesetzesform,welchebestimmtePersonen als geeignet, andere
als ungeeignet zur Ernennung erklären. Rechtsvorschriften in Gesetzesformsind
dagegenjene,welchedenZweckhaben,gewissePersonenvon allen odervonbestimmten

#Auch für dieBerufung zum Orts, oderDistriktsschulinspektorist solchePflicht nichtals Rechts=
pflicht begründet. e ——— ih #wiegbeim(Geschworenen=und Schöffendienst
u. a. m., liegtebenkeinvertragsmäßigesöffentlichesDienstverhältnisvor. « «

Diese Sätze geltennicht nur für den berufsmäßigen,sondernfür jeden öffentlichenDienst.
7 Reichsverf.Art. 3 Abs. I. Vgl. dazu v. Seydels Bemerkungenin Annalen desDeutschen

Reiches 1876 S. 168 f. ,
sVerf. Urk. Tit. IV §&5. über Tit. IV § 4 oben§ 37 N. 97.
*eD. h. er kann im einzelnenFalle davon dispensieren. "
16Bezüglich der Vorbedingungen für den höhern Justiz= und Verwaltungsdienst gt

V.O. v. 4. Juli 1899 (G V. Bl. S. 367), dazu Abänderungen in V. O. v. 20. Mai 1904 (G. V. Bl.
S. 161), v. 2. März 1910 (G.V. Bl. S. 103) und vom 18. Oktober 1910 (G.V. Bl. S. 1003). S.
auchV.O. v. 13. April 1910 über den Dienst der Anstellunßsbewerber(G.V.Bl. S. 169). Eine
Zusammenstellungder wichtigerenVorschriftenbei W. Reindl, Kommentar z. B.G., S. 21.
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Amtern auszuschließen,siezur Ernennunguntauglich (S unfähig)zu machen.Er=
nennungen,welcheeiner solchenVorschriftzuwiderlaufen,sindnichtig. Es wird auf
dieAbsichtankommen,die derGesetzgebermit seinerAnordnungverfolgte,alsodarauf,
ob die Ernennung bestimmterPersonen nicht erfolgen soll oder nicht erfolgen kann!½11.
Das Beamtengesetzverlangtim Sinne der Sollvorschrift,daß zum etatmäßigen1½Be=
amten nur ernannt werden darf, wer die deutscheReichsangehörigkeit15 besitztoder
mit der Ernennung erwirbt 14. Anstellbar sind unter derselben Voraussetzung auch
weiblichePersonen15. Das Beamtengesetzverlangtfür etatmäßigeBeamteferner,daß
sie das 21. Lebensjahr vollendet16 und die Militärpflicht und im Falle der Aushebung
die aktive Dienstpflicht erfüllt haben17. Besondere, positive Voraussetzungender Er=
nennungsfähigkeitsind für Richter durchReichsgesetz18, für Notare und Gemeindebeamte
durch Landesgesetz! aufgestellt. Beschränkungenerwachsendem Amterbesetzungsrechte
auchdurchdieVerbotederAmterhäufung20. Das religiöseBekenntnisdarf als Element
der Befähigungzur BekleidungöffentlicherAmter nichtgelten?21.

Als Beschränkungendes staatlichenAmterbesetzungsrechteskommenauch Vor=
schlags=und Benennungs=oderPräsentationsrechteauf Lehrstellenan Volksschulen?:

1 Die Absicht des Gesetzgebersliegt regelmäßigklar, wenn er ausdrücklichvon Unfähigkeit
ß richt. So N.Str.G. B. § 31, 34—36, 319,358. Die Ernennung der nach Strafrecht unfähigen
Er ist nichtig. So richtig auchK. Kormann, System der rechtsgeschäftlichenStaatsakte,

239. Klar liegt die Sache auch,wenn der Gesetzgebersagt, die Ernennung soll nicht erfolgen.
So BeamtengesetzArt. 3. In folchenFällen ist die Ernennung nicht nichtig, sondernnur anfecht=
bar, d. h. widerruflich. Vgl. O. Mayer, DeutschesVerw.N., 1 S. 99; K. Kormann a. a. O.
S. 218, 228: M. Reindl, Kommentar, S. 19ff. Die Vorschriften, welche bestimmtepofttive
Qualifikationen für bestimmteAmter fordern, sind durchwegalsSoll=Vorschriften anzusehen.So
insbes. R.G.V G. 8§ 2ff., 113, Art. 5 des b. Ausf.G. hierzu v. 23. Febr. 1879; Art. 3 Abs. 1 des
b. Ges. v. 8. Aug. 1878. Not.Ges. Art. 9. Vgl. auchJ. W. v. Planck, Lehrbuchdes Deutschen
iwilperagberchten I S. 113ff. und v. Seydel 2. Aufl. II S. 193 N. 9. Diese gesetzlichenVor=

riftenstehen ihrer Natur als VerwaltungsvorschriftennachdenverordnungsmäßigenQualifikationen
durchaus gleich. Die Widerruflichkeit der Ernennung einer ungeeignetenPerson bestehtübrigens
nur so lange, als die Person ungeeignetbleibt.

u über die Anstellungenvon Ausländern als nicht etatmäßigeBeamte f. unten.
« 18Der Besitzder bayerischenStaatsangehörigkeitist also nicht verlangt. Es Leuägtgder Besitz
irgendeiner deutschenStaatsangehörigeit oder auch der Reichsangehörigkeitkraft Verleihungnach
S ugebietegeseh 9. S. R.Verf. Art. 3 Abs. I.

* B.G. Art.3 Z. 1. Da die Ernennung dieseWirkung nachStaatsang.G. § 9 Abs. I nur
hat, wenn sie vom König, Ministerium oder höhererVerwaltungsbehördeausgeht(vgl. oben § 38
N. 111), so können durch die unteren Verwaltungsbehörden nur solche Personen ernannt werden,
welchedie Reichsangehörigkeitschonbesitzen.Vgl. M.Reindl a. a. O. S. 17. ««

! DurchVerheiratung mit einemAusländer verliert dieBeamtezwar ihre Staatsangehörigkeit
(St. Ang.G. F. 13 Z. 5), endigt aber ihre Beamteneigenschaftnicht von selbst.Ihre Ernennungkann
nur 9e1 St Art. 206 Z. 1 u. 8 Abs. II in diesemFalle widerrufenwerden. Vgl. M. Reindl
a. a. O. S. 17.

1½B.G. Art. 3 Ziff. 2. Frühere Volljährigkeitserklärunggenügtnicht. Die Regel gilt auch
für weiblicheBeamte. Für Beamte, die nicht als etatmäßigeernannt werdensollen,kanndas gleiche
Erfordernis durchVerordnung verlangt werden. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 18 N. 2.

B. G. Art. 3 Z. 3, Wehr.O. 58 22, 28 Ziff. 3, 4, § 43 Ziff. 1, § 73 Ziff. 5. Kommt
es nicht zurAushebung,so entstehtdieErnennbarkeitmit der anderweitigenEntscheidungderErsatz=
hehörde (Zurückstellung,Uberweisungzum Landsturm,1.Aufg, oderzur Ersatzreserve,Ausmusterung!.
Über die Einrechnungder Zeit der aus militärischenGründen erfolgtenErnennungeverzögerungbei
Berecknung des Gehalts und der pensionsfähigenDienstzeits. B.G. Art. 28 Abs. VIIund Art. 58
Abs. I. WererstnachseinerErnennung als VBenmierseineraktivenDienstpflicht genügt,hat keinen
Anspruch darauf, daß ihm seineBeamtenstelleoffengehaltenwerde. M. Reindl a. a. O. S. 19
N. 1,vgl. R.Mil. G. v. 2. Mai 1874 8 66.

18R.G.V. G. § 2 bis 5.
112.1Teot.Gel rt. 9; über die einschlägigenBestimmungender Gemeindeordnungenf. oben

2° B.G. Art. 26 Abs. IV: „Keinem Beamten könnenFleichzeitig mehrereAmtsstellen im
auptamteübertragenwerden."“Vagl.Not. Ges. Art. 12. R.G.V.G. § 152 (Staatsanwälte). Verw.=

ArB . Art. 2, 53. Vollz. V.O. v. 31. Aug. 1879 §§ 4, 8. Für Ortsgemeindebeamteoben § 113

B.G. v. 3. Juli 1869 betr. dieGleichberechtigungderKonfessionenin bürgerl. und staats=
bürgerl. Beziehung(B.G.Bl. S. 292).

22 Vgl. Verf. Beil. VI § 21. SchulbedarfsgesetzArt. 21, 22.
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und anderenUnterrichtsanstaltenvor. Streitigkeitenüber solcheRechtesind Ver=
waltungsrechtssachen?s.

* 127. Begründung der öffentlichenDienstverhältnisse. Auf dieBegründung
einesöffentlichenDienstverhältnissesdurchVertrag: sind, sofernnicht das öffentliche
Dienstrechtanders bestimmt?,die Rechtsgrundsätzeanwendbar,welchesichaus dem
Wesender Verträgeüber derenGültigkeit ergeben2.

In der Ernennungsentschließung", d. h. jenerEntschließung,durchwelcheder
Dienstherr seinenVertragswillen kundgibt, verbinden sich regelmäßig zwei Willensakte:
die Berufung zum Staatsdienstverhältnisse und die Amtsübertragung, d. i. die Be=
rufung zu einer bestimmtenDienstleistung,„Anstellung“. Wir habenhier nur den ersteren
Willensakt zu betrachten.

Eine Entschließungist es immer,wodurchvonseitendesDienstherrnderVertrags=
wille zumAusdruckgebrachtwird, mag nun derDienst demStaat oderderGemeinde
zu leistensein, mag die Entschließungausgehenvom König oder von einerBehörde,
mag sie schriftlich oder mündlich erfolgen. Bei Ernennung etatmäßiger Beamter des
Staates hat die Entschließungschriftlichzu erfolgenö. Das Gesetzverlangtdie Aus=
stellungeinerUrkundeoderals Ersatzdafürdieamtliches Ausschreibung7. BeideForm=
erfordernissestehendemErnennendenzur freienWahl undfindgleichwertig;dieUrkunde
muß, umrechtswirksamzu sein,vom zuständigenErnennungsorganausgehensund den
zu Ernennendenrichtig bezeichnen.Als wesentlichenInhalt bezeichnetdas Gesetzzwei
Dinge, nämlich die Angabe des Zeitpunktes?, von dem an die Ernennung wirksam
wird, und die Angabe, daß die Ernennung in etatmäßiger Eigenschaft erfolge. Das
Fehlen dieserAngaben kann verschiedeneWirkung haben. Fehlt die letztereAngabe

*8 Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 39. Näheres bei W. Krais, Kommentar,
S. 110ff.,354.
(§1271]1 Dasselbegilt für die weitereEntwicklung des Dienstverhältnisses,z. B. für Beförderungen,

ersetzungenusw.
2 Vgl. * Rehm, Annalen des DeutschenReichs 1885, S 139. Was übrigens Rehms

Bemerkungen über den Irrtum hinsichtlichder „vorgeschriebenenEigenschaften“anlangt, so treffen
diesenur für die Fällezu und finden vorbehaltlich straf=oderdisziplinargerichtlicherVerfolgung An=
wendung, wo es sichum Betrug seitensdes Angestellten,z. B. Vorspiegelungeiner in Wirklichkeit
nicht erfolgten Empfehlung als „Nachfolger“ oder um gesetzlicheUnfähigkeit desselbenhandelt.
Sonstiger Irrtumüber die Voraussetzungenbegründetein Recht der Anfechtung(Widerruf).

#*Die Gegner der Auffassung vom Vertrag kommenim Grunde zum gleichenErgebnis, so=
weit sie wie K. Kormann a. a. O. tut, den Verwaltungsakt als Rechtsgeschäfterklären. Die
leicheAuffassung liegt auch W. Jellineks Lehre vom fehlerhaftenStaatsakt zugrunde. S. auch

Freitin Ler Das neuebayer. Beamtenrechtin Zeitschr. f. Rechtspfl. in Bayern 1908, S. 367.
DieVerfassungsurkundebedientesich,dem gemeinenSprachgebrauchfolgend,desAusdruckes

„Anstellung“ für den Verwaltungsakt, durch welchen das Staatsdienstverhältnis begründet wird.
Das Beamtengesetzhat sich,H. Rehm a. a. O. S. 161 folgend,des AusdruckesAnstellungenthalten
und spricht von „Ernennung". Bgl. Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 341. Es wird abzuwartensein,
ob damit der Ausdruck Anstellung völlig aus dem Gebrauche kommen wird. DasB. G. selbst behält
ihn bei der „Wiederanstellung"“(Art. 5 u. a.) bei. Der Ausdruck„Ernennung“ ist nun zwar für die
Bezeichnungder erstenBerufung deshalb kein ganz geeigneterAusdruck,weil Ernennung, wenigstens
nach bisherigem Sprachgebrauch,auch bei Versetzungenund Beförderungengebrauchtwird. Es
empfiehlt sich nun, wenn doch einmal der Ausdruck „Ernennung“ für bie Begründung des
Dienstverhältnissesgebraucht ist, für jedeArt Ubertragung von Amtern und Diensten den
Ausdruck „Anstellung“ zu verwenden. Eine Anstellung verbindet sich in der Regel sofort mit der

Ernennung. indem der Ernannte zugeich bei einer bestimmtenStelle angestelltwird.
* B.G.Art. 5. Für Notare ist diesnicht vorgeschrieben.
6 D. i. im betreffendenAmtsblatt.

Art. 5 Abs. III. Die Ernennungsurkundegenügt. Ausschreibungkann sie nur ersetzen.
Ein allgemeines Erfordernis ist die Ausschreibungnicht. Vgl. M.Reindl a. a. O. S. 32.

Daß derErnennendesie selbstunterzeichne,ist üblich, beiErnennungendurchBehördenauch
notwendig. Ernennungen, welchevom König ausgehen,werdenfür BeamtederGehaltsklassen1 bis 7
vom König selbst,bei Beamten der Gehaltsklassen8 bis 13 vom Ministerium unter Erwähnung der
königlichenEntschließungausgefertigt. « «

* Der Zeitpunkt kann derjenigedes Ausstellungstagesoder ein späterer sein. Die Angabe
eines früherenZeitpunktes ist an sichein Unsinn und kannBedentungnur haben,wenn einemetwa
tatsächlichschonbestehendenDienstverhältnis nachträglich die Bedeutung eines rechtlichengegeben
werdensoll, oder wenn eine früher beabsichtigteErnennung erst später ausführbar wird.
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oder fehlenbeideAngaben, so ist die Ernennungnicht nichtig, vielmehrfehlt dann
demErnanntennur die Eigenschaftder Etatmäßigkeit.Ist dagegendieEtatmäßigkeit
angegeben,fehlt aber dieAngabedesZeitpunktes,so ist dieErnennungnichtig10. Die
WirksamkeitbedeutetdenBeginn von Pflichtenund Rechtenauf beidenSeiten.

Auch bei nicht etatmäßigenBeamten erfolgt die Ernennung regelmäßig durch
schriftlicheUrkunde,und kannals ZeitpunktderWirksamkeitein andererals derAus=
stellungstagbestimmtwerden. Notwendig ist ferner bei jeder Ernennung, daß sie zum
Dienstedes Staates (der Gemeinde)erfolge. Dagegenist nichtnotwendig,daß die
Dienststelleoder der Dienstzweig bezeichnetoder der Gehalt angegebenwerde11.

Die Ernennung bedarf als Vertragserklärung der Annahme seitens des Er=
nannten12. DieseAnnahmeist ohneweitereskeinePflicht des Beamten. In seinem
Gesuch um Ernennung kann der zu Ernennende sich zur Annahme verpflichten, er
brauchtes aber nicht zu tun. Die Ernennungsurkundeist ihm auszuhändigen5, in
der widerspruchslosenAnnahme oder in dem Nichterfolgen eines Widerspruches gegen
die Ausschreibungliegt der Abschlußdes Begründungsgeschäftes.

Von diesemZeitpunkte an entstehengewisseWirkungen, indem die Ernennung
fortan nicht ohne weiteres zurückgenommenwerden kann. Die vollen Wirkungen des
Vertrages, d. i. der Pflichten und Rechtedes Beamten, tretenaberzu dem in der
UrkundebezeichnetenZeitpunkteein. Liegt dieserZeitpunktvor demjenigender Aus=
händigung, so entstehenmit jenem schon die Rechte des Beamten, nicht auch die
Pflichten. Ist keinZeitpunktangegeben,so beginnendieRechtedesBeamtenmit dem
Zeitpunkte der Ausfertigung, die Pflichten mit demjenigender Aushändigung “.

Nach der Verfassungsurkundeist die Ernennung der Beamten des Staates ein=
RechtdesKönigs15. DasselbeunterliegtdenallgemeinenverfassungsrechtlichenGrund=
sätzenund Beschränkungen16. Die Ernennung der etatmäßigenBeamten, die einehöhere
wissenschaftliche,technischeoderkünstlerischeBerufsbildungnachzuweisenhaben,soll auch
nach demBeamtengesetzin der Regel durch den König erfolgen. Der König kann
jedochim Verordnungswegedarüber Bestimmungtreffen, welcheBeamte hierunter
fallen, ob auchweitereetatmäßigeBeamteseinerErnennungbedürfenund welcheBe=
hörden die nicht vom König selbstzu berufendenBeamten zu ernennenhaben17. Die

16%Im Ergebnis übereinstimmendM. Reindl a. a. O. S. 28 N. 2.
11 S. jedochB.G. Art. 26 Abf. II, III.
12Uuders die Motive S. 86, wogegenmit RechtM. Reindl a. a. O. S. 30ff.
18 ÜberdieFormder Zustellung, die durchpersönlicheÜbergabeoder durch diePost geschehen

kann, bestehenkeineVorschriften.
1. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. II S. 195. S. ferner Rehm a. a. O. S. 141f.
1 Dies folgt aus seinerStellung als Cberhaytt des Staats nachTit. II § 1 der Leffute,

Für das bisherigeRecht, vgl. G.Verf. Beil.§ 1, V.O.v. 24. Juni 1894, § 2. Der König ist der
ienstherrim Beamtenverhältnis auch gegenüberden nicht von ihm selbsternanntenBeamten.

16Min. V.G. Art. 4,Verf. Urk. Tit. II § 17 (Regentschaft). «
"B.G.Art.4.DurchVerardnungkanndieErnennungauchhinsichtlichsolcherBeamter,

welchebisher nach gesetzlicherVorschrift durchden König zu ernennenwaren, an Behörden über=
tragen werden. B.G. Art. 220 Abs. I. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 22 N. 2. Die Ernennung
der Richter, Staatsanwälte und Gerichtsschreiberhat nachSeleglicherVorschrift (A.G. zumG.V. G.
Art. 1, 52, 60 mit B. G. Art. 222 Abs. II; vgl. B.G. Art. 120Abs. II, 124Abs. II, R.D.G. Art. 17
Abs. V. V. G. H.G. Art. 5 Abs. III, ebenso wie diejenige der Notare (Not. Ges. Art. 8 Abs. 11) durch
den König zu geschehen.Im übrigen gibt § 2 derVollz. V.O. v. 10.Dez.1908 für die etatmäßigen,
in der Gehaltsordnung vom 6. Sept. 1908 aufgeführtenBeamten die Regel. Darnach sind die
Beamten der Gehaltsklassen 1 bis 13 durch den König, die übrigen entmaßien Beamten durch das
betreffendeMinisterium oder die von ihm bezeichneteBehördezu ernennen. ÜberdieVerteilung des
Ernennungsrechtesinnerhalb der verschiedenenAesserts vgl. M. Reindl a. a. O. S. 23 N. 3. Nach
§W19 der Vollz.V.O. v. 10. Dez. 1908 findet die Bestimmungdes § 2 auf die etatmäßigen, in der
Geh.O. v. 6. Sept. 1908 nicht aufgeführtenetatmäßigenBeamten entsprechendAnwendung,so für
die Beamten der Versicherungskammer V.O. v. 21. Dez. 1908 (G.V.Bl. S. 1150), für die Beamten
des Wasserversorgungsbureaus V.O. v. 21. Dez. 1908 (G.B.Bl. S. 1155), für die Kreisschulinspektoren
V.O. v. 26. Dez. 1908(G.V.Bl. S. 1247),die KreismittelschulbeamtenB.G. Art. 188 Abs. IV, die
Beamten der k. Bank, V.O. v. 10. Dez. 1908 (G.V.Bl. S. 1064). Näheres auchHinsichtlich der
Militärbeamten und der Gendarmerieoffizieres. bei M. Reindl a. a. O. S. 26 N. 6. Für die
Beamten im Sinne des B.G. Art. 1, welche nicht etatmäßig sind, haben dieWinisterien ie Be⸗
stimmungenüber die Ernennung zu treffen. Vollz.V.O. v. 10.Dez. 1908 8 1. Überdie Ernennung
der Not. Verweserf. Not.G. Art. 100.

Gocgle



§127 Begründung der öffentlichenDienstverhältnisse. 685

vom König selbstausgehendenErnennungen bedürfender Gegenzeichnungder Minister.
Soweit die Ernennung durchBehörden erfolgt, gehört es zu deren höchstendienstlichen
Obliegenheiten,andere als dienstlicheRücksichtenbei der Auswahl nicht walten zu lassen.

Der Dienstvertrag, dessenInhalt, soweit er vereinbart ist, in der Ernennungs
entschließungniedergelegt ist, empfängt seinen Inhalt im übrigen durch das Gesetz.
Die Ernennungsentschließungkann demnachnichts enthalten, was dem Gesetzentgegen
ist oder seinenzwingendenVorschriften nicht entspricht. Nur soweit das Gesetz,was
in bezug auf die Rechte der Beamten zum Teil zutrifft, ein Ermessenoffen läßt oder
nur dispositivesRecht setzt,kann die Entschließung verfügenund könnenbindendeVer=
einbarungen vorausgehen. Was davon in die Entschließung nicht aufgenommenist,
bindet nicht. UnzulässigeBeisätze sind als nicht geschriebenanzusehen15.

Das Dienstverhältnis ist kein unlösbares, aber die Befugnis der Auflösung ist
nur einseitig, nämlich für den Beamten, eine freie. Der Dienstherr dagegenkann die
Ernennung nicht beliebig, sondern nur nach den gesetzlichenRegeln zurücknehmen.

Die Aufnahme in den Staatsdienst erfolgt entweder in widerruflicher oder in
unwiderflicher Weise. Man unterscheidetdarnach widerrufliche und unwiderrufliche
eamte12.

Das Widerrufsrechtist zwar nachseinerallgemeinenNatur nichtsanderesals
ein Kündigungsrecht, es hat aber nach dem Beamtengesetzinsofern eine weitergehende
Bedeutung, als die Rechte der im Stande der Widerruflichkeit befindlichenBeamten
wesentlich gemindertere sind als diejenigen der unwiderruflichen; jene sind Beamte
minderen Rechtes. Es gilt hierbei als Leitsatz, daß auf unwiderrufliche Beamte alle
Rechtssätzedes BeamtengesetzesAnwendung finden, soweit nicht ausdrücklichanderes
angeordnet ist. Ein weiterer Leitsatz ist der, daß das Dienstverhältnis der nichtetat=
mäßigen Beamten dauernd widerruflich ist20, woraus weiter folgt, daß die nur auf
etatmäßigeBeamte bezüglichenVorschriften des Beamtengesetzesauf widerrufliche Be=
amte keine Anwendung finden. »

Die Unwiderruflichkeitgibt zwar demBeamtennur ein Recht auf denBestand
des Dienstverhältnisses,nicht aber auf Verbleiben in einem bestimmtenAmte oder auf
Berufung zu einemsolchen;da jedochauchdie Beendigungder Aktivität unter Er=
haltung des Dienstverhältnisses(Versetzung in den Ruhestand) nicht in das freie Be=
lieben des Dienstherrn gestellt ist, Aktivität aber ohne Amtsführung nicht möglich ist,
so begründet die Unwiderruflichkeit doch für die Dienstleitung eine Pflicht zur Ver=
wendung und somit für den aktiven Beamten eine Anwartschaft auf Verwendung
in irgendeiner Dienststelledes Dienstzweiges,dem der Beamte angehört1.

Das Beamtengesetzerklärt als dauernd widerruflich nur die nicht etatmäßigen
Beamten?? und spricht den etatmäßigenBeamten eine Unwiderruflichkeit zu, die ent=
weder sogleichmit der Ernennung oder nach einer bestimmtenetatmäßigenDienstzeit?8

15 Vgl. v. Seydel a. a. O. II S. 197 N. 23. «
IVDerUnterschiedistimwesentlichenderselbewienachfrüheremRecht,pelesbeiNits

richternein Provisorium (von3 Jahren) und ein Definitivum unterschied.9. Verf.Beil. 88 2, 4. Nicht⸗
pragmatischeBeamte konntenstetsnur widerruflich angestelltwerden. V.O. v. 26. Juni 1894 F8.

20B. G. Art. 6 Abf. V.
1 Durch das Beamtengesetzist somit der GrundfatzderWiderruflichkeitderDienstleistungso,

wie ihn § 19 der 9. Verf.Beil. für nichtrichterlichepragmatischeBeamte formuliert hatte, beseitigt.
Mit Widerruflichkeit der Dienstleistungwürde sich ein Anspruch auf Verwendungnicht vertragen.
Die Unwiderruflichkeitäüft also jetztdenBeamtenvor Entlassungaus „administrativenErwägungen“
( 19 Abf. II I. c.), die sichnicht auf einen der gesetzlichenGründe des B.G. Art. 48 (Alter, Un=
fähigkeit, Unwürdigkeit) stützenkönnen. Einen Widerruf wegenUnbrauchbarkeitkennt das Gesetz
nicht, was m. E. ein zu bedenkenderMangel ist. Die Pflicht zur Verwendungbestehtallerdings
nur mit derVoraussetzungder dienstlichenVerwendbarkeit;d. h. von der Verwendungeines aktiven
Beamten kann nur aus dienstlichenGründen abgesehenwerden. Dies ergibt sichauchaus budget=
rechtlichenGründen, da das bayerischeBudgetrechtSinekuren nicht kennt. «

22 Die im B.G. Art. 206 Abs. J 4 1 angeordneteWiderruflichkeitverheirateterBeamtinnen
ist durchdasA.G. 3.R.V.O. Art. 53 beseitigtworden. «

* Es wird die ganze etatmäßigeDienstzeitgerechnet.Versetzungenund Beförderungensind
ohne Einfluß auf den Lauf der Frist. Eine provisorische Beförderung, wie sie in § 3 der 9. Verf.Beil.
vorgesehenwar, gibt es nach demB.G. nicht. Val. M. Reindl a. a. O. S. 38 N. 8. Beamten,
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von selbst, d. i. ohne besondereVerfügung, eintritt. Für diesenZweck sind die etat=
mäßigen Beamten durch das Gesetz?“ in Gruppen geteilt.

Sofort unwiderruflichsind die Richter einschließlichder Militärjustizbeamten“,
die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofesund des oberstenRechnungshofes,die
ständigenMitglieder des Landesversicherungsamtes,die Direktoren der Oberversicherungs=
ämter,desgleichendie Notare76.

Die Widerruflichkeit verwandelt sich in Unwiderruflichkeit bei den Beamten des
in Anlage I unter B gegebenenVerzeichnissesnach drei Jahren?", bei den übrigen
Beamtender Gehaltsordnungvom 6. September1908 nach zehnJahren?s und bei
den nach demErlaß der Gehaltsordnung in dieselbeaufgenommenenoder aufzunehmen=
den etatmäßigenBeamten nach einer durchVerordnung? zu bestimmendenZeit. Für
einige Beamtengruppen trifft das Gesetz besondersBestimmung über die Dauer der
Widerruflichkeit3° oderüberläßtsolcheBestimmungdemVerordnungsweges1 oderdem
Wegeder Einzelverfügung3738.

Die UnwiderruflichkeitkannwiderruflichenBeamtenvor Ablauf derregelmäßigen
Hett derWiderruflichkeitundzwar auchsogleichmit derErnennungverliehenwerden“.

iese Verleihung kann aber regelmäßig nur durch Einzelverfügung55 des Königs oder
der von ihm ermächtigtenBehörde3° und nur „aus besonderenGründen“ geschehen“.
Eine VerlängerungdesZeitraumesderWiderruflichkeitist nichtzulässig.Für Militär=

welchewährend der Widerruflichkeit aus der Klasse der eönjährigenin die Klasse der dreijährigen
Widerruflichkeit einrückenoder zemsgekehrt.wird die vorher zurückgelegteetatmäßigeDienstzeit ein=
gerechnet. UberAnfangs=und Endtermin f. B.G.B. §#§187, 188.

:. Das Beamtengesetzund die als Bestandteil desfelben geltendeAnlage I.
:5Mil. Str. G.O. v. 1. Dez. 1908 §§ 81, 94. Val. M. Reindl a. a. O. S. 37 N. 7 lit. g.
26B.G. Art. 6 Abs. I, Anl. I lit. A; dazu A.G. z. R.V.H. Art. 54, N.V.O. § 69 Abf. III,

NotGes. Art. 8.
#B.G. Art. 6 Abf. II. « WB.G.Art.6Abs-lll.
«9B.G.Art.6Abs.IV.Vgl.VO-v.10.Dez.1908§21iindVO.v.28.Febr.1911

Ziff. IV (G.V. Bl. S. 149).
30 So für die Beamten der aus Kreisfonds unterhaltenenMittelschulen f. Art. 188 Abs. I

und Anlage III; für die Beamten der Militärverwaltung s. Art. 194 und Anlage IV:; für die
Militärgeistlichen s. Art. 208 Abs. II; für die Eichmeister und die Steuer= und Gemeindeeinnehmer
der Pfalz f. Art. 205 Abs. I. Die Gendarmerieoffizieresind aus Versehenin die Anlage 1 B auf=
genommenworden. Da sie gem. Art. 204 Abs. I nicht Beamte im Sinne des B.G.8 find,so ist
ihre Auszählung als nicht erfolgt anzusehen.So richtigM. Reindl a. a. O. S. 37 N. 7 1. Wegen
derverheirateten Beamtinnen vgl. obenN. 22.

1 So für die Beamten derBerlicherungssammerund des Wasserversorgungsbureaus.B.GG.
Art. 186, Art 6 Absf.IV. Vagl.Anl. 1 A und B, dazu V.O. v. 21. Dez. 1908 § 5 Abs. 1; ferner
für die Beamten der KreisgemeindenB.G. Art. 189 u. V O. v. 26. Dez. 1908 §§83, 4; für die
Beamten der k. Bank B.G. Art 191, V.O. v. 10. Dez. 1908 4 und Anl. II dazu.

3#So für die Beamten der Fachschulen.B. G. Art. 190.
zs Einer besonderenArt von Widerruflichkeit unterliegendie Minister. Ihre Widerruflichkeit

hat einen anderenSinn als diejenigeder widerruflichenBeamten des Beamtengesetzes.Darin aber
ommt sie dieser gleich, daß sie jederzeit„aus eigenemAntriebe des Monarchen"“ihrer Stelle ent=

hobenwerdenkönnen.Min. Ver. G. v. 4. Juni 1848 Art. III Abs. II, dazu B.G. Art. 182, 221.
Vgl. Bl. f. R.A. Bd. 73 S. 920 und Jahrb. d. öff. R.s Bd. III S. 244f. Gegen meine dort
geäußerteAnsicht, daß Art. 9 des B.G. auf Minister nur mit derEinschränkungAnwendung findet,
wonach ihnen auch ohne ihr Ansucheneine Stelle niederenRanges übertragenwerdenkann, vgl.
M. Reindl a. a. O. S. 36 N. 2. Ich halte meineAnsicht aufrecht,weil nachB.G. Art. 182 der
Art. 9 des B.G.s auf Minister nur Anwendung findet, soweit sichnicht aus demMin, Ver.G. ein
anderes ergibt. Da aber Art. III Abs. II diesesGesetzesnur von „Enthebung“ spricht, die Ent=

bebung aber sowohl durchEntlassung als auchdurchVersetzungerfolgenkann, so ergibt sicheben
für Ministeraus Art. III Abs. II I. c. ein anderesals aus § 9 des B.G.3., PraktischeBedeutun
hat dieKontroversenicht, denn das Recht,seineEntlassung als Minister zu nehmen,wird manauch
demohnePt AnsuchenversetztenMinister wohl nichtLeKreiten.können.

. Ar
*5Vgl. M Reindl a. a. O. S. 43 N. 4.
46Die Verfügung stehtdem König für die von ihm ernanntenBeamten zu, für die übrigen

Beamten demMinisterium des betr.Ressortsim Benehmenmit demFinanzministerium. Vollz.V.O.
v. 10.Dez.1908 F3. »

«UberdieEinrechnungsrüherexDienstzeitbeiderUberleitungdervordein1.Januar1909
ernanntenBeamtens.B.G.Art.209.UberdieUnividerruslichkeitderBeaintenderpsälzischenEisens
bahnens. B. G. Art. 210.
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anwärter 35 kann die Dauer der Widerruflichkeit allgemein dadurch abgekürztwerden,
daß durchVerordnung ein Teil ihrer Militärdienstzeit 35 auf die Zeit der Widerruflich=
keit als anrechenbarerklärt wird. Diese Vergünstigung darf aber nur solchenMilitär=
anwärtern,welchewenigstensachtJahre Militärdienstzeitaufzuweisenhaben,gewährt
werdeno.

Die geminderteSicherstellung des widerruflichenBeamten äußert sichdarin, daß
er jederzeitdurch freie Verfügung des Königs, der Verwaltungsbehörde" aus Gründen
des Verwaltungsermessensoder zur Strafe entlassen", auf eine andere auch eine
niedrereals die letztinnegehabteStelle seinerAusbildungsart13oderohneAnspruchauf
Wartegeld in den einstweiligenRuhestand"“ versetztwerden kann, ferner darin, daß
er wederauf Versetzungin denRuhestandnochauf RuhegehalteinenRechtsanspruch
hat", und daß für seineHinterbliebenenRechtsansprücheauf Witwen=oderWaisen=
gehalt regelmäßig nicht bestehen6. Auch bewirkt die Anstellung, solange sieeinewider=
rufliche ist, nicht denmit der unwiderruflichenAnstellungenverbundenenHeimaterwerb.".

Die Grundsätzedes Beamtengesetzesüber Disziplinarstrafrechtund Dissziplinar=
verfahren finden, entsprechendder Freiheit des Widerrufs auch als Strafe, auf wider=
rufliche Beamten keineAnwendung, dagegenunterliegen letztereder dienstlichenAufsicht
und dem Ordnungsstrafrechtder vorgesetztenBehörden“.

Das UnfallfürsorgerechtdesBeamtengesetzeserstrecktsichauchauf die widerruf=
lichenBeamten°.

Die Geltendmachungdes Widerrufes ist an eine bestimmteForm nicht gebunden,
dochbedarfes einerEntschließung,die demBeamtenzueröffnenoderzuzustellenist56.

Die Beamten und Bedienstetender Ortsgemeindenleistenihre Diensteteils im
Ehrenamte,das entwedergemäßgesetzlicherVerpflichtungoderzufolgefreiwilligerÜber=
nahme von ihnen versehenwird, teils berufsmäßig kraft einesDienstvertrages zwischen
ihnen und der Gemeinde. Der Inhalt solcherDienstverträge kann nur soweit durch
freies Übereinkommenbestimmtwerden,als nichtgesetzlichzwingendeVorschriftenbe=
stehen51. In letztererBeziehungist folgendeszu bemerken.

Die rechtskundigenBürgermeisterund rechtskundigenMagistratsräte der Gemeinden

as Das sindInhaber desZivilversorgungsscheines.über dessenAusstellungs.Manusch=Vers.G.
31. Mai 1906 8§ 15, 16 S. 593),Bekm.v. 30. Sept. 19078§ 1, 4ff. (G.V.Bl. S. 685f.).

i M. Reindl a. a. O.S. 4
P Die Bollz.V.O. v. 10. 2ch hos 83 Abs. III ordnet an, daß regelmäßigdieHälfte dieser

Dienstzeit bis zu höchstens6 Jahren anzurechnenist. Eine Herabsetzungder anrechenbarenZeit
unter diefe,Hälfte ist zulässig, wo die Rücksicht auf Zivilanwärter es gebietet.

o Uber die „ehemaligen“Militäranwärter aus der Zeit vordem Inkrafttreten des B.G.s
vgl. die zutreffendenBemerkungenbei M. Reindl a. a. O. S. 182 N. 2

* Das Widerrufsrecht wird durch die ernennendeSteue ausenbt. G. Art. 8 Abf. II.
Vgl. Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908§ 2. M. Reindl a. a. 50 z

B. G. Art. 8 Abs. II. “ B.G. Art. 8 Abkf.I
“ B. G. Art. 46. Die Vorschrift gestattetentsprechendeAnwendung, verlangt fie aber nicht.

Damit ist zweierlei ermöglicht,es kanndurch Verordnung allgemeinoder durchVertra im Einzel=
falle ein Anspruchauf Wartegeld, aber immer nur für die Dauer desfreilösbarenRuhgandverhült.
nissesgewährt werden.

“5 B.G. Art. 68. Ruhegehalt kann nur in widerruflicherWeise nachden gesetzlichenSätzen
gewährt werden.

4 B.G. Art. 87.
eim.Ges. Art. 2 Abs. I. Den befinitiv angestellten“Beamten entsprechenjetztdie un=

widerruft en. Dies gilt m. E. auch für die „Loberen Militärbeamten“.Sie sind in Art. 2 Abf. I
I. c., wie der Zusammenhangeuist. r nur mit Rücksichtauf denbesondeen Ort des Heimaterwerbs

besondersaufgefhrt. Anders Entsch. Bd. 12 S. 447 und M. Reindl a. a. O. S. 41
N 3, der jedochde lege ferenda mit Rücksichtauf #. Art. 194M#ietn .. mit den

übrigen Staatsbeamten uifil. Die sich verheiratendeschonunwiderruflich gewordeneBeamtin
erwirbt, wenn fie einen in Bayern beheimatetenMann heiratetdessenHeimat, Fhait aber ihre
Heimat, bei, wenn sie einenHeimatlosen heiratet. Val. M. Reindl a. a. O. S. 41

48B.’G. Art. 105ff. lüberschrih,und Art. 164.
4B. G. Art. 89 ff, insbes.89Abf. I.
50B.G. Art. 8 Abs. II mit 20l 1 Abs. I. Über dieWirkungen der Entlassung auf die

Rechtedes Beamten und seinerHinterbliebenenf. unten 8§ 137,
ö1Eine UbergangsbestimmungzugunstenerworbenerNechte f in Art. 204 der diess.G.O.
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mit Stadtverfassungkönnenzunächstnur auf drei Jahre berufenwerden, und findet
für diespätereZeit dasDienstrechtdesBeamtengesetzesaufsieentsprechendeAnwendungs.
Werden sie bei der vorzunehmendenNeuwahl zu derselbenStelle wieder gewählt und
hierauf bestätigt, so wird ihre Anstellung eine definitive im Sinne des Staatsdiener=
rechtes;sieunterliegenbis zu diesemZeitpunktdemGemeindedienstrechte.Der Eintritt
dieser Wirkung (des „Definitivums“) kann jedochdurch besonderenDienstvertrag aus=
geschlossenwerden. Bei den berufsmäßigenGemeinderatsmitgliedernin der Pfalz tritt
im gleichenFalle stets Dienstvertrag ein58.

FachmännischeMagistratsmitgliederwerdenwiderruflichangestellt;doch kann
durch Dienstvertrag auch anders bestimmtwerden5"4.Das Dienstverhältnis der übrigen
städtischenBedienstetenist gleichfalls regelmäßig widerruflich. Einzelnen5 Gemeinde=
bedienstetenkann aber ständigeAnstellung mit Pensionsrechten5“ gewährt werden57.

Bei der Regelung der Rechtsverhältnisseder Gemeindebeamtenund Sbediensteten,
soweit dieselbenicht gesetzlicherfolgt ist, bedarf der Magistrat in weitemUmfange der
Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten.Dies ist der Fall bei Feststellungder Be=
soldungen, Funktionsbezüge und Entschädigungen der Magistratsmitglieder und der
Besoldungen des höherenDienstpersonals,bei Abschluß von Dienstverträgen5“ und Fest=
setzungvon Amtsbürgschaften,bei Verleihung von Pensionsrechtenund Pensionen an
Magistratsmitglieder und höhereBedienstete, bei Bewilligung außerordentlicherVer=
gütungen, Unterstützungenund Nachlässe an solchePersonen, endlich bei Verleihung
von Pensionsrechtenund Pensionenan niedereBedienstete".

Die Gemeindebedienstetender Landgemeindendiesseits des Rheines und der
pfälzischenGemeinden mit Ausnahme der unmittelbaren Städte werden widerruflich
angestellt61. Die Anstellungmuß durch ordnungsmäßigenBeschlußerfolgen#2. In
der Pfalz können die Gemeindeschreiberdurch Dienstvertrag vom Gemeinderat auf=
genommenwerden58. Die RegelungderRechtsverhältnissederGemeindebeamten,welche

5: Diesf. G.O. Art. 74 Abs. II; pfälz. StädteVerf.G. v. 15.Aug. 1908Art. 2 Abs. 1 (G.V.Bl.
S. 471). Die Worte: „analog in die Berhältnift= und Rechte der im Verwaltungsdienst desinitiv
angestellten Staatsdiener" wollen ausdrücken, daß auf sie das jeweils geltende Beamtenrechtdes
Staats Anwendung finde, soweit nicht besondereVerhältnisse des GemeinderechtsFutgegenstehen.
Vgl. unten § 137 N. 216 und § 141 N. 260. v. Seydel vertrat a. a. O. II S. 197 N.30 die
Ansicht, daß dieseGemeindebeamtendem Staatsdienerrechtschonvon ihrer erstenWahl an unter=
liegen, und zwar bis zur Wiederwahl nach drei Jahren als provisorische(widerrufliche)Beamte.
Dagegen macht G. v. Kahr 1 S. 734f. mit Recht geltend, daß dieseAnsicht demWortlaut des
Art. 74Abs. 1 nicht entsprecheund auch mit Art. 81 Abs. II nicht wohlvereinbarsei. Dies ist
richtig, denn wenn die Stellung jenerBeamten in den erstendrei Jahrendiejenigewiderruflicher
Staatsdiener sein sollte,hätte Art. 81 Abs. II desWiderrufsrechtesgedenkenmüssen.Das Beamten=
gesetzist auchfür dieseBeamten an die Stelle der 9.Verf. Beil. getreten.

bs Pfälz. G.B. Art. 56 a Abs. II. 34 Diess. G.O. Art. 76.
55Also nach Würdigung des einzelnenFalles. Vgl. Verh. d. bef.Aussch.I S. 127f. (Edel:

„einzelnen“,Steinsdorf „den“ Gemeindebediensteten).
“ Das Ges. sagt: „unwiderruflicheAnstellung u. Pensionsansprüche".„Die dienstlicheVer=

wendungist indessennie unwiderruflich. ÜUberdenSinn desAusdruckesvgl. dieAußerung Braters,
Verh. d. bes. Aussch. 1 S. 539 Sp. 1, „unter Verleihung von Pensionsrechten versteheer den Fall,
der l Herrn Ref. mit den Worten Verleihung unwiderruflicherDienstes- u. Pensionsrechtege=
meint sei“.

1 Diess. G.O. Art. 77 —mm Ml. Sammlung von Entsch. des o. L.G.3 Bayern in
Gegenständendes Zivilrechts usw. XIV S. 7 lauch Bl. f. adm. Praxis X LIII S. 188).

58 D. h. solchermit individuellem Inhalte.
½5 Abg. Brater bemerkteVerh. d. bes.Aussch.II S. 539 Sp. 1, der Zusatz,und Pensionen“

beziehesichauf den Fall, „wo erst im Momente der Entlassung die beidenKollegien über die Be=
willigung einer Penston Beschluß zu fassenhätten, weil dem Entlassenenein Pensionsrechtfrüher
nicht eingeräumtworden sei“.

5° Diesf. G.O. Art. 112 Ziff. 3, 77 Abs. III, 87 Abs. IV. Vgl. die Erörterungen Verh. d.
bes.Aussch. I S. 537ff.

1 Diesf. G.O. Art. 132 Abs. I, 141 Abs. 1I,pfälz. G.O. Art. 64 Abs. I, 75 Abs. J.
"8 So hat z. B. der Volksschullehrernicht ohne weiteresauch alsGemeindeschreibertätig zu

werden. Auch in den Gemeinden, in welchendie Funktionen eines Gemeindeschreibersregelmäßig
vom Lehrerbrsorgt werden,bedarf es in jedemeinzelnenFalle einer besonderenBestellung. Bekm.
v. 7. Okt. 1911 N.3054 b7.

" Pfälz. G O. Art. 62 Abf. I.
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im Ehrenamtedienen, und der berufsmäßigenBedienstetenstehtinnerhalb der gesetzlichen
SchrankendemGemeindeausschusseoderGemeinderatezu“.

Über die Bezüge des Bürgermeisters und der gemeinschaftlichenBedienstetenin
den Bürgermeistereienbeschließendie vereinigtenGemeindeausschüsseoderGemeinderäte
in der Regel auf die Dauer einer Wahlperiode".

Vorgängige Genehmigungder vorgesetztenVerwaltungsbehördeist nötig bei Über=
schreitung des Voranschlages durch Gewährung außerordentlicherVergütungen oder
durch Geschenkean Mitglieder der Gemeindeverwaltung,Gemeindebevollmächtigteoder
Bedienstete,dann bei Gewährungvon Nachlässenan solchePersonens.

* 128. Anustellung,Versetzung,Beförderung. Die Aufnahmein einöffent=
liches Dienstverhältnis kann immer nur zu dem Zweck wirklicher Dienstleistung ge=
schehen1. Der Staatsdienst ist durchaus nur ein Arbeitsverhältnis. Die Aufnahme
kann entwedernur zur Versehung eines bestimmteneinzelnenAmtes oder zur Versehung
irgendeines Amtes einer bestimmtenArt, eines bestimmtenDienstzweiges, geschehen.
Zeitlich fällt mit der Aufnahme in das Dienstverhältnis (Ernennung) die Anweisung
einer Dienstesstelle(Anstellung)regelmäßigzusammen?.Rechtlichsind beideHand=
lungen verschieden3s,und zwar auch dann, wenn die zweite als Folge der erstenein=
treten muß". Die Unterscheidungliegt klar zutage, wo nach Aufnahmein das
Dienstverhältnisdie dienstlicheVerwendungwechselt.

Die Anweisung einer Dienstesstellehat eine doppelteTragweite. Die Anstellung
enthält gegenüberdemDiener die Verfügung über dessenArbeitskraft nachMaßgabe der
gesetzlich bestehendenoder vertragsmäßig übernommenenVerpflichtungen. Sie enthält
gegenüberjedemDritten die Vollmacht für den Diener, die Geschäfteder zugewiesenen
Dienstesstellezu versehen.Der Inhalt dieserVollmachtbemißtsichnachderNatur des
Amtes. Ist mit dem Amte die Ausübung obrigkeitlicherBefugnisseoder einesAnord=
nungsrechtes gegenüberdienstlichUntergebenenverbunden,so enthält die Vollmacht die
ÜbertragungeinerAmts=oderDienstgewalt.Die dienstlicheTätigkeit,im Verhältnisse
nach innen, zum DienstherrnPflicht, erscheinthier nachaußen als Recht, als Anspruch
auf Gehorsam. Allerdings hat dieser Anspruch seinen Grund nicht in einem eigenen
Rechtedes Dieners, sondernim Rechtedes Dienstherrn.Dies trifft auf alleFälle zu,
sowohl dann, wenn der Diener nur ein Recht aus der Vertretung, wie nicht minder dann,
wenn der Diener auchein Rechtauf die Vertretungdes Dienstherrnhat.

Die Amtsvollmachtist eineeinseitigeVerfügungdes Dienstherrn. Sie hat das
BesteheneinesöffentlichrechtlichenDienstverhältnissesregelmäßigzur notwendigenVor=
aussetzung5. .

«Diesf.G.O.Art.129,132,134Abf.lv,141;pfälz.G.O.Art.56Abs.Il,62,64,65,75.
«"Diess.G.O.Art.152,pfälz.G.O.Art.84·Eine,Reuiiineration«fürdengemeinfaft-

lichenBürgermeistertenntübrigensnurdiediess.G.O.,diepfålz.G-O.lediglicheintttegieaveruim
«Diksi.G.O.eik-.issZiss.8,psaiz.G.O.Aki.9iZiss-8.

Esle 1 Diese von v. Seydel 2. Aufl. II S. 199 vertreteneAnsicht ist auch heutenochrichtig.
M. Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 345, wo übersehenist, daß v. Seydel an dieserStelle nicht

den Beamtenbegriff, sondernden Zweck der Ernennung erörtert. Daß man Beamter sein kann,
ohne einebestem Stelle innezuhaben,ist richtig. Richtig ist aber auch,daß Ernennungennur
zu dem Zweckder bertragung von Stellen erfolgensollen.

* Vgl. oben § 127 a. A.
gl. hierherP. Laband, StaatsrechtdesDeutschenReiches,5.Aufl., I S. 429,515;

H. Rehm, Annalen des DeutschenReiches1885, S. 160ff.; Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 344f.
Die vorhandenenStaatsdienerin denvorhandenenAmternundStellennachMöglichteit

wirklichzu verwenden,ist eineRechtspflicht,derenErfüllung derStatsleitunf obliegt. Vgl. 5 127N. 21.
5*Die gegenteiligeAnsicht widersprichtgeradezmdemHauptgedantendes öffentlichenDienst=

rechtes. Alle Besonderheiten,verschärftenPflichten und besondersgesichertenRechtederStaatsdiener
find nur um deswillen gesetzt,damit die Amtsvollmacht in sichereHände gelange. Es erscheintdes=

alb als dem Sinn des Beamtenrechteswidersprechend,die ÜUbertragungvon Amtsvollmachtenzu
obrigkeitlichenBefugnissenund Anordnungsrechtenauch solchenPersonenzu übertragen,welcheZun
Staat nur in einem bürerlichrechtlichenoder etwa gar in keinemDienstverhältnis stehen. Zum
mindestenbedarfes dazu besonderergesetzlicherErnachsigun, wie siez. B. durchdasForstgesetzv.

mWl 10 Juli 1896 Art. 115 Z.1 (G.V.Bl. 18968. 325) gegebenist. Anders v. Seydel
. Aufl. ..

v. Seydel-⸗Piloty, Bayerisches Verfafsungsrecht. 44
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Wo das Dienstverhältnis des öffentlichenDieners sich nicht in der Beziehung auf
einbestimmtesAmt erschöpft,kannVersetzungdesDienersstattfinden58. Die Versetzung
ist in ihrer Rechtswirkungnachinnenund nachaußeneineAnstellung##.Sie enthält
aber nicht den Abschluß eines neuenDienstvertrages, und ihre Wirkung ist, von den
inen zu erörternden Ausnahmen abgesehen,von der Zustimmung des Dieners un=
abhängig7.

Schon nachbisherigemRecht galt der Satz, daß die Versetzungeines Beamten
als dienstlicheMaßregel einerseits geboten ist, sobald das Interesse des Dienstes sie
fordert, andererseitsaber doch nur innerhalb der gesetzlichgezogenenSchrankenerfolgen
darf. Die Schranken,welchedas Gesetzzieht, sind zwar mittelbarauchim dienst=
lichen, unmittelbar aber im Interesse des Beamten gesetzte.

Das Beamtengesetzhat einige bei Auslegung des früherenRechtess aufgetauchte
Zweifel durch klare Bestimmungen beseitigt?. Für Richter gilt einiges Besondere,
wovonuntengehandeltwird.

Gemeinsamgilt jetzt für widerruflicheund unwiderruflicheBeamte,daß eine
Versetzungnur zulässig ist auf eine Stelle innerhalb der Dienstgattung, welchederBe=
rufsausbildungdes Beamtenentspricht. Daß es innerhalb des Staatsdienstesver=
schiedeneBerufsartengibt, ist damit, entsprechendden für dieselbenbestehendenver
schiedenenVerwaltungsvorschriftenüber die Zulassungsbedingungen,auch rechtlich
bedeutsam.Vor allem kommendabei die verschiedenenDienstgattungendes Richter=
berufs,des Lehrberufs,des Berufes derRegierungs (höherenVerwaltungs=)Beamten
und innerhalb dieses wieder des inneren, des Finanz= und des Verkehrsdienstesin
Betracht. Dabei kommenfür die Frage der Versetzbarkeitnicht nur die erfüllten
Zulassungsbedingungen,sondernes kommtauchdie bisherigeVerwendungin Betracht10°.

iese Schranke der Versetzungsfreiheitbestehtnicht nur, wenn der Beamte in die Ver=
setzungin den fremdenBerufszweignicht einwilligt, sondernauchwenner einwilligt;
nur wird im letzten Falle durch die unerlaubte Versetzungkein Recht des Beamten
verletzt.

Im übrigenist zwischenwiderruflichenund unwiderruflichenBeamtenzu unter=
scheiden.Nur für die letzterenBeamtengilt, daß sieohneihr Ansuchennur in etat=
mäßigerWeiseund nur ohneZurücksetzungim Rang und ohneSchmälerungdes Ge=
haltesversetztwerdendürfen11. Unter Rang ist derRang der Stelle, wie er sichaus
der jeweils bestehendenRangordnung! ergibt, unter Gehalt der nach der Gehalts=

ba Auch Notare sind versetzbar.Not.G. Art. 8 Abf. II.
6 Vgl. oben§ 127 nachN. 4.
1 Vgl. auch Entsch.d. V.G. H.s XIII S. 530.
8 Die demArt. 1 der Staatsdienerpragmatikvon 1805 nachgebildeteVorschrift des *—

Abs. I der 9. Verf.Beil. gestattetedie aus administrativenoderorgenischenGründen gebotene Ver=
setzungauch gegenden Willendes zu Versetzenden,„wenn damit keineZurücksetzungin Beziehung
auf dieKiensteklass oder auf den ständigenGehalt verbunden“war. Eine ungewollteVersetzung
konnte also nur erfolgen, wenn damit wedereine Zurücksetzungim Range nocheine Schmälerung
des Gehaltes verknüpft war; sie konnte aber auch nur innerhalb der Beamtenberufsarterfolgen,
der der Beamte nach seiner Vorbildung und Ernennung (ersten Anstellung) anghörte, Diese von
der Staatspraxis nicht immer geübteAuslegung hat v. Seydel 2. Aufl. II S.200f. aus dem
für das Dienstverhältnis belangreichenVertragswillen und unter Hinweis auf die Vorschrift des
dem Art. XX derPragmatik von 1805 nachgebildeten,dieWiederanstellungdes in deneinstweiligen
Ruhestand versetztenBeamten betreffenden§ 27 Abs. II der 9. Verf.Beil. als die richtige über=
zu end nachgewiefen;nur hat v. Seydel unter „Dienstklasse“(J Dienstkategorie)nicht ganzmit

Sint nur die Gattung der Dienstleistungverstanden. Es war darunter auch der Nang begriffen.
Man mußte lesen„entsprechendeDienstgattungund gleicherRang der Stelle“.

?B. G. Art. 9 (für unwiderruflicheB.), Art. 8 (für widerruflicheBeamte)i.
10Denn auch dieseträgt zur „besonderenFochausbildung“ bei. Vgl. Motive zum B.G.

S. 92; v. Seydel 2. Aufl. S. 201; M. Reindl a. a. O. S. 54 N. 3 lit. bö;Piloty im Handb.
d. öff. R.s III S. 244 u. 239. Man darf jedochin der Auffassung der Rechtsschrankenicht zu
weit gehen. Ein gewissesMaß von „Einarbeiten“ ist demBeamten auchbei Versetzungenzuzumuten,
und wenn eine Versetzungaus Gründen der Ausbildung sichnicht empfiehlt,so ist sie deshalbnoch
nicht echtswideig. « «

"O.V·.Art.9Abs·I;RichterDifz.G.Art.65Abf-II.
UV.O·v.23.Dez.1908(G.V.BI.S.1211).
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e und dem Dienstvertrag zukommendeund tatsächlich bezogeneGehalt 18 zu
verstehen.

Der Sinn der das VersetzungsrechtbeschränkendenBestimmungen ist der, daß
die Versetzung, außer wenn sie zur Strafe und deshalb bei unwiderruflichen Beamten
im Disziplinarverfahren erfolgt, nichts weiter als eine dienstlicheZweckmaßregelsein
soll. Es soll nicht in der Form der Versetzungheimlicherweiseeine Strafe oder
auch nur eineZurechtweisungerfolgen, noch weniger sollenVersetzungenstattfinden,um
persönlicherGunst oder Ungunst greifbaren Ausdruck zu geben. Damit ist aber nicht
ausgeschlossen,daß Wünscheder Beteiligten, soweit als möglich, berücksichtigtwerden.
Vereinbarungen,welchein dieserRichtung getroffenwerden,sind aber nicht rechts=
verbindlich!"“.

Der Umkreis der Versetzungemöglichkeitenverengert sich natürlich bei den höheren
Stellen und bei denjenigen,die ein mehrindividuellesGeprägehaben5.

Der Versetzungsgrundist im übrigendemErmessender verfügendenStelle über=
lassen16.

Der Beamte hat im Falle der ungewolltenVersetzungAnspruch auf Gewährung
der Umzugskosten17, der widerrufliche Beamte jedochnur dann, wenn die Anderung
nicht durchseineigenesVerhaltenverschuldetwurde18,der unwiderruflichenur dann,
wenn es sichnicht um Strafversetzungim Disziplinarverfahrenhandelt 1°.

18Wobei jedochauch die Aussichtenauf Gehaltsvorrückungen,nicht dagegendie Aufwand=
autschädigungen,T#ügeaus Nebenstellenoder NebenfunktioneninBetracht kommen.B. G. Art. 26,
27 Abs. II. Für Militärbeamtevgl. M. Reindl a. a. O. S. 55 N. 3. Ausnahmsweisehaben
Verkehrsbeamtebei Versetzungenaus einemZweig desVerkehrsdienstesin einenanderenoder wenn
die Versetzung erfolgt, weil sie dem bisherigenDienst nicht mehr gewachsensind, eine Gehalts=
minderung entsprechendderGehaltsordnun 5 gefallenzu lassen,soferndamit eineRangminderung
nicht verbunden ist. B.G. Art. 30 Abs. VI. ç
us 10tVgl. dazu C. Arends, Sammlung interessanterErkenntnisseusw., Nördlingen 1898,

.1.
15Besonders beschäftigteman sich bei den Verhandlungen zum B.G. mit den Hochschul=

professoren. Ihre dienstlicheStellung ist in mehrfacherHinsccheeine besondere.B. G. Art. 187.
Sowohl das bei ihnen in Betracht kommendekorporative orschlagercht und Berufungswesenals
auch der Umstand, daß sie eine „höherewissenschaftliche,technischeund künstlerischeBerufsbildung“
nicht nur selbst besitzenmüssen,sonderndaß nur durchsie eine solchefür anderePersonenberufs=
mäßig vermittelt werden soll und kann, bringen es mit sich,daß sie auchbei Versetzungenanders
zu behandelnsind als andereBeamte. Die Versetzbarkeitbestehtgrundsätzlichwie bei anderenBe=
amten. Art. 9 desB. G.s findet auchauf sie Anwendung. Doch wird eine Versetzungin eine mit
VorschlagsrechtausgestatteteFakultät nicht stattfindenkönnen, ohne daß der Fakultät Gelegenheit
zur Außerung gegebenwar. Aus der Berufung eines auswärtigen Gelehrtenan eine bayerische
Universität folgt nicht seineUnversetzbarkeitinnrßalb der Landesuniversitäten,selbstwenn solches
in den Verhandlungenausgemachtwurde. Dagegenist die Versetzungvon einer Art Hochschulean
eine andere, z. B. von einer Universität an einPolgtechnitum und umgekehrt,gegenden Willen
des Betreffendennicht zulässig. Wohl aber würde die Versetzungder besserenKraft an die Stelle
des größerenWirkungskreisesim dienstlichenInteresseauch dann gerechtfertigtund sogargeboten
sein,wenn damit die geringereKraft gegenihren Willen auf eineStelle von geringeremWirkungs=
kreise versetztwerden sollte. «

Man kann nicht behaupten,daß die Verhandlungen des Landtags über diesenGegenstand
ein besonderesVerständnis für die eigenartigenBedürfnissediesesBerufes gezeigthaben. Wil.

Sten. Ber. der K. d. Abg. 1908 Bd. VI S. 250, 699ff.; Beil. Bd. IV S. 405:Aussch.Ber. S. 72,
75; Verh. der K. d. R.N.Sten. Ber. Bd. 1 S. 566 ff.,603ff.; Beil. Bd. III S. 238, 242, 308,
316ff., 428ff. 434. Vgl. M. Reindl a. a.O. S. 57 N. 10. ** « ·

ICUbertunlicheRücksichtnahmeaufdieüblichenWohnungstiindigungsfristens.Min.Betm.
v. 20. Nov. 1902 § 16 (Weber XXXII S. 180 « Z **

17 B.G. Art. 8 Abs. I, 9 Abs. 1;Richter Diszip.G. Art. 65 Abs. II. Maßgebend ist die
jeweils geltendeUmzugsgebührenordnung.S. V.O. v. 20.Nov. 1902(G.V.Bl. S. 709);Vollz. V.O.
v. 10. . 1908 sF4. Fü#=niedereVerkehrsbeamte§ 4 Abl. VIII dieserV.O. und Umz.Geb.Neg.
v. 15. Juli 1870 §§5ff. (Verordn. und Anz.Bl. f. d. Verk Anst.S. 3907).

½ Die Entscheidungdarüber,ob dies der Fall seioder nicht, kann nur im Verwaltungswege
getroffenwerden.Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 48 N.6. ««««

»AuchbeinnwiderruflichenBeamtenwirddieFragederVerfebarkeit, einfchlieklichder
Umzugsgebühren,im Verwaltungsverfahrenentschieden.B.G. Art. 178 Ziff.1, 176 Abs. II. Für
aen Ktreit über unbefugteGehaltsschmälerungjedochsteht der Rechtswegoffen. B.G. Art. 176

s. J.
44
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Besonderesgilt für dieVersetzungvonRichternund ihnengleichgestellteBeamte7.
Richter könnenwider ihren Willen nur kraft richterlicherEntscheidungund nur aus
denGründenund in denFormen,welchedieGesetzebestimmen,an eineandereStellen
versetztwerden. Bei einer „Veränderungin der Organisationder Gerichteoderihrer
Bezirke“:22könnenunfreiwilligeVersetzungenan ein anderesGericht unter Belassung
des vollen Gehaltes durch dieLandesjustizverwaltung verfügt werden. An diesereichs=

rechtlichenBestimmungenschließensichjenedesRichterdisziplinargesetzesvom26.März.
188128 an.

Soweit letztereauf dieStrafversetzungsichbeziehen,sinddieselbenbeiDarstellung
des Dienststrafrechteszu erörtern. Im übrigenläßt das LandesrechtunfreiwilligeVer=
setzungeinesRichters zu:

1. wenn ohne dessenVerschuldenUmständegegebensind, vermöge welcherseine
amtlicheVitsamteit auf der bisherigenStelle in nicht bloß vorübergehenderWeise
gestörtist

2. wenn dieseUmständezwar nicht unverschuldetesind, eineVerfolgung im Dienst=
strafwegeaberdurchVerjährungausgeschlossenist,

3. wennUmständeder in Ziffer 1 bezeichnetenArt zwar nicht ohneVerschulden
des Richters gegebensind, das Verschuldenaber nicht derart ist, daß Strafversetzung
angemessenist.

Mit der Versetzungdarf keine Zurücksetzungin bezugauf die Dienstesklasseoder
auf den Gehalt verbundensein?". Die Umzugskostensind zu ersetzen. Die Maßregel
ist unanwendbar auf denPräsidenten und die Senatspräsidentendes oberstenLandes=
gestchtes25,auf die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofesund des oberstenRechnungs=
ofes254.

Die Versetzungkannin denobenunterZiffer 1 und 2 angegebenenFällennur
erfolgen,wenn deren Zulässigkeitdurch Plenarbeschlußdes Oberlandesgerichtes,in
dessenSprengel der Richter seinendienstlichenWohnsitzhat, anerkanntist. Handelt
es sich um einen Oberlandesgerichtspräsidentenoder einen Rat des oberstenLandes=
gerichtes,so ist einPlenarbeschluß des letzterenGerichtshofes erforderlich26. Überdie
Zulässigkeitder Versetzungim Falle derZiff. 3 hat dasDisziplinargerichtunabhängig
von der Entscheidungüberdie Strafe zu erkennen?.

Notare könnennur im Falle derVeränderungder OrganisationoderderBezirke
der Notariate im Dienstwege,sonstaber nur wie Richter kraft richterlichenErkennt=
nissesoder im Dienststrafwegeversetztwerden?.

Die Versetzungin ihrem ursprünglichenSinn ist eine solche von Ort zu Ort,
d. i. von einem Amte zu einem andern Amte mit anderemAmtssitze. Es ist aber
zwischenmehrerenAmtern gleichenAmtssitzes auch Versetzungam selbenOrte möglich
und geltenauchin diesenFällen die dargelegtenGrundsätze,nur daß Umzugsgebühren
alsdann nicht in Betrachtkommen.

Für die Wiederanstellung gelten dieselben Grundsätze wie für die Ernennung
bzw.Anstellung.Doch machtes einenUnterschied,ob derBeamtesichnochim Dienst=
verhältnis befindetodernicht22. Nur im erstenFalle, also wennder Beamtesichim

20G.V.G. § 8: Einf.G. z. G.V.G. § 21 3 B.G. Art. 183Abs.I, 184
Abs. I

in Richterdienste. u Richterdifzi linarges. Art. 76.
nmehr nachderauf Grund desur. 3 88 des B.G.serfolgtenNeuredaktionv.

5. r. 7. (G.V.Bl.S.
4 R.D.G. Art. 65 rP 4 2 und Art. 8 Abs. II Satz 2. Dazu M. Th. Mayer, Das

bayer. Aiiplinargel, ususw.*&W0
i

WRDGArt Abs. II; B.G. Art. 188 Abs. I, 184 Abfs.1
26R.D.G. Art. 66—70,woselbstdasVerfahrennähergeregeltist. ÜlberdieKostenArt.77.

R.D.G. Art. 8 Abf. II 1at 2 (neu).
28Not. Ges. Art. 8 Abf. 86ff. Da Kaisenberg=Dennler, Komm.z. Not.Ges,

# S. 50f. über die Sebl 165., es bisherigenRechtsf. V.O. v. 6.SEal. 1880N2

F. S. B. G. Art. 4 Abs. III, 5 Abs. IV, 42, 64.
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einstweiligenRuhestandebefand,liegteigentlicheWiederanstellungvor; im anderenFalle
dagegen, wenn das Dienstverhältnis selbst gelöst war 30, handelt es sich um Neuer=
nennung (Wiederernennung)31. Eine solchekannbei ehemalsunwiderruflichgewesenen
Beamten nur stattfinden,wenndie Lösungdes Dienstverhältnissesentwederauf Nach=
sucheindes Beamten(Art. 10) oderwegenDienstunfähigkeitdurchVersetzungin den
zeitlichen oder dauerndenRuhestand erfolgt war, und der Beamte seineDienstfähigkeit
wieder erlangt,das 65. Lebensjahrabernochnichtüberschrittenhat. Die Neuernennung
kann alsdann nur unterdenselbenVoraussetzungenwie eine Versetzungstattfindens8.
Die Annahme der Wiederernennung ist keine dienstlichePflicht des aus dem Dienst
geschiedenenBeamten, er verliert nur, wenn er bei wiedererlangterDienstfähigkeitdie
Wiederernennung zu geeigneterStelle (Art. 9 Abs. II) ablehnt, seinen Anspruch auf
Ruhegehalts8.

Die früher bestehendenAmtsbürgschaften, die mit der Ernennung zu gewissen
Amtern zu leistenwaren,sind für den Staatsdienstbeseitigtworden34.

BeförderungeinesStaatsdienersist Verleihung eines höherenstaatsdienerlichen
Ranges und der damit verbundenenRechte durchVersetzungin eine höhereBeamten=
klassess. Die Beamtenklassensind in der Gehaltsordnung gebildet, ihr Rang jedoch
bestimmt sichnach der Rangordnung36. In beidenOrdnungen sind die Stellen klassi=
fiziert, und zwar so, daß in den meistenFällen höhereGehaltsklassenauch höheren
Rangklassen entsprechen. Aber nicht immer ist es so. Stellen derselben Gehalts=
klasse können verschiedenenRangklassen,Stellen derselbenRangklasseverschiedenen
Gehaltsklassenzugehören.Eine Beförderungist es also auch,wenneinBeamterinner=
halb der Gehaltsklasse,der er angehört, zu einer Stelle versetztwird, die einer höheren
Rangklasseangehört. KeineBeförderungdagegenist es, wenner in einehöhereGe=
haltsklasse, aber zu einer Stelle versetztwird, die keinen höheren Rang hat als seine
bisherige. Dabei ist weiternochzu beachten,daß für die Beförderungnur der Rang
der Stelle, nicht der persönlicheRang #37in Betracht kommt. Auch ist eineErnennung
zu einer Stelle der Rangordnung, der kein besonderesStaatsamt entspricht,keineBe=
förderung38. Beförderungkann mit Versetzungverbundensein, kann aber auchim

30 Sei es wegenWiderrufs (Art. 8 Abs. II) oder infolge des disiplinarerichtlichen Urteils
(Art. 9 Abs. II) oder infolge nachgesuchterEntlassung (Art. 10), oder wenn der Beamtein zeitlichen
oder dauerndenRuhestandbersetztwar.

21 Val. M. Reindl a. a. O. S. 217 N. 1.
3:2B.G. Art. 64 Für Richter¾1Art. 183 Abs. II Z. 6 Abs. II.
33 Bgl. hierüber unten § 137 N.128.
*/ V.O. v. 19. Febr. 1819 (Weber I S. 748), aufgehobendurch V.O. v. 11. Dez. 1898

(G.V. Bl. S. 603). Durch private Urkunden und VereinbarungenkönnenAmtsbürgschaftenbestellt
werden. Min. Bekm. v. 12. Dez. 1898 (G.V.=Bl.S. 604). Über das frühere Recht f. ausführlich
v. Seydel 2. Aufl. II S. 205ff. Auch das neueNotariatsgesetzvon 1899 enthält keine Vor=
schriften über Amtsbürgschaftenmehr. Uber das frühereRecht2. Aufl. II S. 211. «

35 Nach früherem Recht bedeuteteBeförderun die Ernennung zu einemAmt, mit demein
höhererRang verbundenist. Vgl. 2. Aufl. 1 S. 447, 11 S. 202; Bl. f. adm. Pr. Bd. 47 S. 126.
V’gl. M. Reindl a. a. O. S. 24. Nunmehr bedeutetdie Beförderung zwar auch eine etatmäßigeEr=
nennung, nicht notwendigaber die Ubertragungeines Amtes höherenRanges oder überhaupteines
neuen Amtes,sonderndie Versetzungauf eine Stelle einer höherenBeamtenklasse, gleichvielob das
Amt, welches dieser Stelle entspricht, wirklich verliehen wird oder nicht. Zukreffend ist daher in
Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 354 Beförderung definiert als „die in der Formdes Art. 5 B. G. fi
vollziehende Uberführungeines Beamten in eine Beamtenklasseder Gehaltsordnung, diesich na
der Rangordnung als höhereBeamtenklassedarstellt". Damit bestehtalso ein Unterschiedzwischen
Stelle und Amt. Stelle ist der Platz, den ein Amt der Gehaltsordnung in der Rangordnung ein=
nimmt, Amt dagegenist ein Glied der Behördenorganisation. Für den Rang des Beamten kommt
es auf denRang der Stelle an, nicht darauf, welchesAmt er tatsächlichinnehat, und ob er ein
solchesüberhaut innehat. ««

»DieehaltsklassealleingibtüberdenRangkeineAustunft,ebensoistdieHöhedesGes
haltes ohneEinfluß auf denRang. «

sDieslkerleihungdesTitelsundRangeseinesRegierungsrateswirdzurBeförderungerst
durch die nachfolgendeErnennung zum Regierungsrat, d. h. durchVerleihung der Stelle eines
solchen. Dergei nliche Rang ist nur eine useihmen,, keineBeförderung « «

J- ä« .Geheinirat,eheimerHofrat,Hofrat,Oberstudienrat.Die« erleihungdieserRang=
fenen r ine Beförderung,weil ihnen keineStellen der Gehaltsklassen,keineeigene Beamtenklasse
entspri
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selbenAmte erfolgen. Wie es keinRecht auf Anstellunggibt, so gibt es auchkein
Recht auf Beförderung. Wie aber die Ernennung zum Zweck der Anstellung zur
wirklichen Dienstleistungerfolgt, so ergibt sich auch aus diesemDienst eine tatsächliche
Anwartschaftauf Beförderungo.

Die Beförderungen unwiderruflicherStaatsdiener sind sofort unwiderruflich1°.
Nach geltendemRechtekann eine BeförderungunwiderruflicherBeamterauch

mit Zustimmung des Beamten nicht in nur vorläufiger Weise stattfinden#1. Beförde=
rungen widerruflicherBeamter könnenjederzeitrückgängiggemachtwerden"#2.Ver=
setzungenund Beförderungengehenvon demzur ErnennungberufenenOrgan aus und
haben bei etatmäßigenBeamten in denselbenFormen und mit denselbenwesentlichen
Angabenzu erfolgenwie Ernennungen“s.

In denGemeindeordnungenistAmtsbürgschaftvorgeschriebendiesseitsdesRheines
für die Verwalter des Gemeinde=und örtlichen Stiftungsvermögens“, für die Ge=
meinde=und Stiftungseinnehmer in den Landgemeinden"“ und für die Ortspfleger“":;
jenseitsdes Rheines für die Steuer=und Gemeindeeinnehmer,die besonderenGemeinde=
und Stiftungseinnehmer"7 und die Verwalter des gesondertenGemeinde=und Stiftungs=
vermögens der Nebenorte"#. Eine Dienst=bzw. Bürgerpflicht zur Bürgschaftsstellung
bestehthier ebensowenigwie beimStaatsdienste.

Diesseitsdes Rheinesbestimmtüberdie Höhe der BürgschaftssummederVer=
walter in Gemeindenmit Stadtverfassungder Magistrat mit Zustimmung der Gemeinde=
bevollmächtigten,in Landgemeindenund OrtschaftenderGemeindeoderOrtsausschuß.
Durch Beschlüsseder genanntenKollegien kann in einzelnenFällen von der Bürgschafts=
leistung abgesehenwerden, wenn die Verwalter Magistrats=, Gemeinde=oder Ortsaus=
schußmitgliedersind"#. Im übrigen bestehenkeineallgemeinenVorschriftenzur Regelung
des Bürgschaftswesensin dendiesseitigenGemeinden50. Für diePfalz ist das Amts=
bürgschaftswesendurchVerordnunggeregelt51.

Bezüglichder Distriktskassierebleibt es demBeschlusseder Distriktsräteanheim=
gegeben,ob und welcheAmtsbürgschaftvon denselbenzu leistenist58.

§5129. Beendigung des Dienstesund des Dienstverhältnisses. Beendigung
des Dienstesund Beendigungdes Dienstverhältnissesist zweierlei. Aus mannigfachentat=
sächlichenundrechtlichenGründenkannderDienstverlassen,unterbrochen,eingestelltoder
beendigtwerden,ohnedaßdadurchderBestanddesDienstverhältnissesselbstberührtwürde.
Die Endigung des Dienstes kann auch ein Grund der Beendigung des Dienstverhält=
nissesseinund mit dieserder Zeit nachund in denWirkungenzusammenfallen,sie
muß es aber nicht. Die Beendigung des Dienstverhältnissesaber bewirkt stets auch

3mVgl. Jahrb. d. öff. Rechts Bd. III S. 247.
4 Anders im früheren Recht.Verf. Beil. IX § 3; Kal. Entschl. v. 23. Juni 1864 § 5:

v. Sendel. z * 203 ff. (Arlenn höherenSielle ist nochkeineBesörd 8
ine bloßeBerufungzur Versehungeiner höherenStelleist noch keine Beförderung.Vgl.

B.G. Art. 27Abs.II. s a. Bo
4 B. G. Art. 4 Abs. III; Vollz.V.O. v. 10. Dez. 1908 § 2 Abs. II. Rückt ein nicht vom

König ernannter Beamter erst durch die Beförderung in eine der 13 höchstenKlassen auf, sokann
die Beförderungnur vom König verfügt werden.

B.G. Art. 5 Abs. IV.
4 Diess. G.O. Art. 87 Abs. IV, 134 Abs. IV.

Diesf. G.O. Art. 129 Abs. III.
Vgl. die #berungen von Krieg, Bl. f. adm. Praxis XXXIV S. 289ff.

*7 Pfälz. G.O. Art. 65, 67 Abs. IV.
48 Pfälz. G.O. Art. 85 * 1 „nach denallgemeinen gesetzlichenVorschriften“.
° Diess. G.O. Art. 87 Abs. IV, 134 Abs. IV. «
WUntcrder-HerrschaftdesGem.Ed.swardieBerordii.von1819aufdiclebenslänglichaii-

gestelltenStiftungs= oderGemeindeverwalter,Administratoren,Kassiere, Okonomenusw. ausgedehnt.
(Vollz. Vorschr.zum Gem.Ed. vom 31. Okt. 1837 § 135: Weber III S. 149.) Dasselbe geschah
bezüglichder Verordn. von 1851 durchM.E. vom 28. Juni 1855 (Weber IV S. 714,

51 Pfälz. G. O. Art. 67 Abs. IV; Verordn. vom 5. Nov. 1869 (Weber V S. 423)
Gemeinderechnungsinstr.§§ 9 ff. (A. Geib, Handb.usw., I S. 283ff.); Verordn. vom 16. Nov
1876 § 1. Dazu Wand, Gem.Ordn. f. die Pfalz, S. 421.

52 Ges. vom 28. Mai 1852,die Distriktsräte betr., Art. 20 Abf. II.
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das Ende der rechtlichenFähigkeitzur Dienstleistung.Wird über denZeitpunkthin=
aus, mit welchemdasDienstverhältnisendigensoll, tatsächlichnochDienstgeleistet,so“
fehlt dieserDienstleistungentwederjederechtlicheBedeutung,odersiebewirkteineVer=
längerungdes Dienstverhältnisses.Ob das eineoderandereder Fall sei, hängtvon
den Umständenab, nämlich davon, ob die nachträglicheDienstleistungeineerlaubte
ist odernicht.

Von den Gründen der Endigung des Dienstes bei Fortbestand des Dienst=
verhältnisses ist nicht hier, sondern bei Erörterung der Dienstpflicht zu handeln.
Diese Gründesind entwederrechtmäßigeund berührendann denBestanddes Dienst=
verhältnisses nicht, oder sie find nicht rechtmäßigeund stelleneineVerletzungder Dienst=
pflicht dar. Ihre Wirkung auf den Bestand des Dienstverhältnisses ist im letzteren
Fall eine dienststrafrechtliche,wovon ebenfallsspäterzu handelnist. Auch die Ein=
wirkung der Beendigung des Dienstes auf den Gehalt und die sonstigen vermögens=
rechtlichenWirkungenderselbensindspäterzu erörtern.

Die Beendigung des Dienstverhältnisses selbst tritt entweder durch
Tod oderals ErgebniseinesstrafgerichtlichenVerfahrensoderdurcheinendienstlichen
Verwaltungs oderGerichtsaktein.

Der Tod des Beamtenbeendigtzwar das Dienstverhältnisselbstohneweiteres,
nicht aber auchalle vermögensrechtlichenWirkungendesDienstverhältnisses.Der Tod
des Dienstherrn ist, wenn dieser der regierendeKönig gewesenist, ohne Einfluß auf
den Fortbestand der von ihm oder seinen Vorgängern begründetenDienstverhältnisse.
Das gleichegilt auchim Falle des Todes des Regenten,wenn damit nicht auchdie
Regentschaft endigt. Über die Rechte des nach einer Regentschaftdie Regierung an=
tretendenKönigs in bezugauf die währendder RegentschaftbegründetenDienstver=
hältnissewurdeoben!gehandelt. Ein strafgerichtlichesVerfahren,welchesmit einem
Urteil endigt,durchwelchesein Beamterzum Verlust des Amtes oder der Fähigkeit
der Bekleidung öffentlicherAmter verurteilt wird, löst stets das bestehendeDienstver=
hältnis auf?.

Die eigentlichdienstlichenEndigungsgründehabenals der Ernennungentgegen=
gesetzteAkte stets die Wirkung, daß das Dienstverhältnis selbst gelöst und dadurch
mittelbar auch der Dienst beendigt wird. Im übrigen aber sind sie nach Voraus=
setzung,Art und Wirkung verschieden.Die Lösung des Dienstverhältnisseserfolgt ent=
wedermit demWillen oder gegendenWillen des Beamten,durch den Dienstherrn
selbst oder durch die zuständigeVerwaltungsbehörde oder das zuständige Disziplinar=
gericht. Die Lösung geschiehtdurch Entlassung, die entwederdie Form einer dienst=
lichen Verfügung oder eines dienst=oder disziplinargerichtlichenUrteils hat.

Die Entlassungdurch dienstlicheVerfügungist entwederWiderruf oder Ent=
lassungauf Ansuchendes BeamtenoderVersetzungin denRuhestand. Die Entlassung
durch gerichtlichesUrteil erfolgt entwederzum Zweck der Versetzungin den Ruhestand
als rein dienstlicheMaßregel oderzur Strafe.

Vom Widerrufsrechtewurdeschonoben gehandelt.Von den vermögensrecht=
lichen Wirkungen der verschiedenenFormen der Entlassungist später zu handeln.
Auch die Entlassung zur Strafe ist später zu würdigen.

Es find somithier nur die rechtlichenGrundsätzeder Entlassungauf Ansuchen
und der Versetzungin denRuhestandzu erörtern.

Die Entlassungauf Ansuchenist GegenstandeinesAnspruches,welchenjeder
Beamte,ohneUnterschiedob er etatmäßigist odernicht,ob er widerruflichoder un=
widerruflich ernannt,und ob er Richter, Nichtrichter,Zivil= oderMilitärbeamter"
ist oder einer der besonderenGruppen des Beamtengesetzesangehört, jederzeitwährend
des Bestandesdes Dienstverhältnisses,also sowohlim Stande der Aktivität als auch
im einstweiligenRuhestande,desgleichenwährendder vorläufigenEnthebungvom Dienste

1 K N. 16ff.
2R. Str. G. B.5 31, § 34 Z. 3, § 35 Abf. II.
„ S. J 127N. 19 f.
4 Für Militärbeamte vgl. jedochB.G. Art. 195 Abf. I.
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und während des Laufes eines disziplinargerichtlichenVerfahrens geltend machen
kann. Wie es keineRechtspflichtzum Eintritt in den berufsmäßigenStaatsdienst
gibt, so gibt es auch keine Rechtspflicht zum Verbleiben in demselben. Der Anspruch
muß aber, wie das bei Ansprüchendes öffentlichenRechtesdie Regel bildet, in der
Form des Gesuches, das schriftlich oder mündlich vorgebracht werden kann, erhoben
werden. Der Rechtswegist nicht eröffnet. Gründe brauchennicht angegebenzu
werden. Zuständigzur Entlassungsverfügungist das Anstellungsorgan"oder die die
Aufnahmein den Dienst verfügendeBehörde. Auch die Entlassungist regelmäßigan
keinebestimmteForm gebunden,dochbedarfsie, wenn sie vom König ausgeht, der
Schriftform und der ministeriellenGegenzeichnung.

Die Entlassung ist regelmäßig sofort zu verfügen und kann deshalb auch nicht
auf einen bestimmtenTermin erbeten werden; es bestehtin der Regel keine
Kündigungsfrist. Sie kann aber auf einen bestimmtenspäterenZeitpunkt ver=
fügt werden. Von der Regel der sofortigenWirksamkeitder Entlassung bestehen
Ausnahmen. Das Gesetzselbstverlangt entsprechendenAufschub, solangedies mit
Rücksichtauf die Fürsorge für anderweitigeWahrnehmungder Dienstgeschäftenot=
wendig ists, oder der Beamtein selbstverschuldeterWeise im Geschäftsrückstandesich
befindet?, oder über eine ihm anvertraute Verwaltung öffentlichen Vermögens Rechen=
schaftnochnicht abgelegthat1o. Der Aufschubkann im letztenFalle bis zur Rechen=
schaftslegung,in den beidenerstenFällen bis zu höchstensvier Monaten stattfinden.

Weitere Ausnahmen,insbesondereeinelängereKündigungsfrist,könnenbei der
Ernennung ausbedungenwerden11. Auch eine kürzereFrist als die viermonatliche
kann vereinbart werden. Entlassungvor Rechenschaftslegungkann aber nicht verein=
bart werden.

Die Entlassungauf AnsuchenbewirktkraftGesetzesregelmäßigdenVerlust aller
aus dem Dienstverhältnis entspringenden Rechte12 und das Ende aller Pflichten .

Besonderesgilt für Minister. Sie sind auf Ansuchenjederzeitsofort zu ent=
lassen, und zwar mit demregelmäßigenoder bis zum gesetzlichenHöchstbetrageer=
höhbarenRuhegehalte14. «

Auch die Versetzungdes Beamten in den zeitlichenoder dauerndenRuhestand
ist eine Entlassung15,eineLösungdesDienstverhältnisses.Sie unterscheidetsichdarin
wesentlichvon der Versetzungin den einstweiligenRuhestand, welchedas Dienst=
verhältnis trotz der mit ihr verfügtenEinstellung des Dienstes nicht berührt. Die
rechtlichenVerhältnissederBeamtendiesesdienstlichenZustandessind zwar denjenigen
der Beamtendes zeitlichenund des dauerndenRuhestandesin manchenwesentlichen
Beziehungengleichoderverwandt,indemgewissePflichtenfür beideArtendesRuhestandes

5B. G. Art. 10, dergegenüberdembisherigen Rechtenichts wesentlichesNeuesanordnet. Vgl.
fürfrüher9.Verf.Beil.12 A, § 24;V.O.v. 26.Juni 1894§ 8.

Art. 10 Abs. III. Vgl. oben § 128.
7!BVgl.oben § 127 N. 5; § 72 N. 27 f.
* Wird das Gesuch um Entlassung während des Laufes eines disziplinargerichtlichenVer=

fahrens,gestellt. so bildet die Rücksichtauf die Versehungdes Amtes keinenGrund des Aufschubs.
G. Art. 114.

? Val. B.G. Art. 104.
1%B.G. Art. 10 Abf. I.
u Das Gesetzsagt: „bestimmt“; das bedeutetaber nach„Vereinbarung", was daraus hervor=

geht, daß es nur bei derErnennung, nicht auchspäteralso auchnicht bei VersezungoderBeförderung
obestimmt“ werdenkann. Vgl, M. Reindl a. a. O. S. 60 N. 6.

12 Art. 10 Abs. IV. Uber die widerrufliche Belassung des Titels und der Dienstabzeichen
s. wunten,EB7 benUntergang desAnspruchs auf Diensteinkommen,Pension, Witwen und Waisen=
ge gl. 88 7, 138.

is Es bleibt nur die Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnissesund die Pflicht zurErsatz=
leistung für Schäden bestehen.B.G. Art. 14, 13. ¾ Nuicht#. Min.Verantw.G.v.4.Juni 1848,B.G.Art.182,2211I3. 2,Art.52Abs.II.

« 15Es ist jedochzu beachten,daß das GesetzdenAusdruck„Entlassung hier durch denmilder
klingendenAusdruck „Versetzung“ ersetztund von Entlassung nur spricht bei Geltendmachungdes
Widerrufsrechtes,bei Lösung des Dienstverhältnissesauf Ansuchen(Art. 10) und bei Entlassungzur
Strase(Art.106. Agl.auchArt.43Z. 2 und3,89Abf.II.
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gleichmäßig, freilich nur „#entsprechend“fortbestehen16, und indem in beidenFällen der
Gehalt in gekürztemUmfange, dort als Wartegeld, hier als Ruhegehalt fortzuentrichten
ist und denHinterbliebenenbeiderGruppen eineFürsorgenach demMaße des ge=
kürzten Gehalteszusteht. Es bestehtaber vor allem der Unterschied, daß nur der in
den einstweiligen RuhestandversetzteBeamtedienstlichverpflichtetist, sichwiederver=
wendenzulassen 17,währendfür die Beamtendes zeitlichenoder dauerndenRuhe=
standes nur die Möglichkeit der Wiederanstellung besteht!". Aus diesemUnterschied
ergibt sich auch, daß das Wartegeld höher ist als die Pension, und daß die ver=
bleibenden Pflichten im einstweiligen Ruhestande weitergehendesind wenigstens als
diejenigen des dauerndenRuhestandes. Der Ruhestand als einstweiliger ist ein Stand
des Ruhens der Dienstpflichtinnerhalbdes Dienstverhältnisses,der Ruhestandals
zeitlicher oder dauernder ist ein Stand außerhalb des Dienstverhältnisses. Die Gründe
der Entlassungzum Ruhestande½ find andereals diejenigender Versetzungin den
einstweiligenRuhestand. Von diesemist daherhier nichtweiter zu handeln20. Der
zeitlicheund der dauerndeRuhestandnehmendemBeamten die Beamteneigenschaft.Auch
soweit er noch Pflichten oder Rechte aus dem Dienstverhältnis hat, hat er sie nicht
mehr, weil er Beamterist, sondernweil er es war. Da er abersolcheRechtenoch
hat, so kann er regelmäßig nicht gleichzeitigdem Ruhestande und der Aktivität an=
gehören, er verliert deshalb im Falle der Wiederanstellung, auch wenn sie in einem
anderenals demfrüherenDienstzweigerfolgt,regelmäßigseineRechteaus demRuhe=
stande. Dies ist durch das Beamtengesetzausdrücklichangeordnet21, freilich nur eben
für den Fall der Wiederanstellung zu solcherStelle, die seiner früheren dienstlichen
Stellung nach Rang und Gehalt und nach der beruflichenVorbildung des Beamten
entspricht. Der Beamte scheidetin diesemFalle aus dem Ruhestandevöllig aus und
verliert deshalbseinenRuhegehaltsanspruch?#.

Im übrigengilt für die dienstlicheMaßnahmeder Versetzungin denRuhestand
folgendes?s:

Auf Versetzungin denzeitlichenoder dauerndenRuhestandhat der unwider=
ruflicheBeamte, gleichviel ob er sich in der Aktivität oder im einstweiligenRuhe=
standebefindet,einengerichtlichnicht verfolgbarenAnspruch,wenner entwederdas

16 B. G. Art. 24. 11B. G. Art. 42.
16 BW. Art. 64. Zur Auslegung des Art. 64 ist folgendes zu bemerken.Wohl ist hier

ebenso wie in Art. 42 bestimmt, daß der Beamte „wieder zur Dienstleistungberufen werden kann“.
Der Sinn dieser Berufbarkeit ist aber nach Art. 64 ein anderer als nach Art. 42. Dort ist das
Dienstverhältnis schongelöst, hier nicht. ährendalso nachArt. 42 die Pflicht, sichwiederver=
wenden zu lassen, aus demFortbestandedes Dienstverhältnissesabgeleitetwerdenkann und muß,
fehlt es in den Fällen des Art. 64 an solchemRechtsgrunde. DieWäzerung derFolzeleistung ist
also nur in den Fällen des Art. 42 ein Dienstvergehen,währenddie Weigerung nach Art.64 nur
die Wirkung hat, daß der Beamte, der seineDienstfähigkeitwiedererlangt hatund sichnicht wieder
verwendenlassenwill, seinenAnspruchauf Ruhegehaltverliert. Er befindetsichgenau in derselben
Rechtslage wie ein Beamter, der gem. Art. 10 das Dienstverhältnis freiwillig löst. Eine andere
Auslegung gibtM. Reindl a. a. O. S. 333f. dem Art. 64. Er nimmt (S. 334 N. 5) eine
dienstlichePflicht zur Wiederannahmeeiner geeigneten(Art. 9 Abs. II) Stelle und bei Weigerung
ein Dienstvergehen an. Das geht aber über das, was die Motive, die (S. 149) nur von Verlust
des Ruhegehaltesreden, beabsichtigen,hinaus und ist auch aus Art. 64 selbstnicht abzulesen. Die
Vorschrift ist allerdings demwürttembergischenund badischenBeamtenecchtenachgebildet,aber nicht
vollständig, denn sowohl das württembergischeals auchdas badischeB.G. ordnenausdrücklichan,
daß der Beamte verbundenist, der WiederanstellungFolge zu leisten. Württemb. B.G. v. 28. Juni
1876 /1. Aug. 1907./23. Juli 1910 Art. 26 Abs. III, bad. B.G. v. 1. Juli 1908 § 49 Abs. III.
Weder dieseausdrücklicheAnordnung nochdie daselbstgesetztedrei monatlicheFrist ist in das bayer.
B. G. übernommenworden. Wäre die Ansicht M. Reindls richtig, so könnteman bei Versetzung
in den Ruhestandnicht mehr, wie auch R. tut, von einer Lösung des Dienstverhältnissesreden.

1 Das Gesetz gebrauchtin Anlehnung an das Reichsrechtdie Ausdrücke „Ruhestand mit
Ruhegehalt“ und „Rubestandmit Wartegeld“, letztereshieß früher „Stellung zur Verfügung“.

1%S. hierüberhinsichtlichder Pflichten unten §§ 130ff. und hinsichtlichder Rechte§§ 185ff.
�1B.G. Art. 65 Z. 1, vgl. Art. 48 Z. 1. Es galt auchschonnach früherem Rechte.Vgl.

2. Aufl. II S. 249 N. 13.
22 Bei unbesoldeterWiederverwendungoderbei WiederverwendungentlassenerBeamter, die

keinenAugehat ezogen,findet Art. 65 Z.1 keineAnwendung.
3#Abschnitt IV des B.G.s. Auf Militärbeamtefindet dieserAbschnitt keineAnwendung.
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65. Lebensjahr " vollendet hat, wobei es dann auf die Zahl der zurückgelegten
Dienstjahre ebensowenigankommt wie auf den Stand seiner Dienstfähigkeit, oder
wenner infolgeeineskörperlichenGebrechensoder Schwächeseiner körperlichenoder
geistigenKräfte? zur Erfüllung seinerAmtspflichtenim innegehabtenAmte oder in
solchenAmtern, auf die er sich eine Versetzunggefallen lassen müßte26, unfähig ge=
wordenist27. Ein gleicherAnspruchstehtferner jedemwiderruflichenoderunwider=
ruflichenBeamtenzu, wenner in AusübungseinesDiensteseinenUnfall erleidetund
infolgedesselbendauernddienstunfähiggewordenist2s2.Dabei machtes für dieFrage
der Versetzung in den Ruhestand keinen Unterschied, ob der Unfall in einem der
reichsgesetzlichenUnfallversicherungunterliegendenoder in einem anderenBetriebe, oder
ob er überhaupt in einem Betriebe sich ereignet hat. Es kommt nur darauf an, daß
er im Dienst, das heißtbei AusübungeinerdienstlichenBeschäftigung2° sichereignet
hat, daß ferner der Dienst die wesentlicheUrsachedes Unfalles und die Dienst=
unfähigkeit die Folge des Unfalles (Dienstunfall) gewesenist 30. Unfälle, die im einst=
weiligen,zeitlichenoderdauerndenRuhestandesichereignen,gehörennicht hierher.

« «24.JmfrüherenRechtebildetedasvollendete70.Lebensjahroderdaszurückgelegte40.Dienft-
sahrdieVoraussetzungdesAnspruchs9.Berf.Beil.§221it.BbisD. «

26Esgeni'igtz·B.dieTatseiche,daßderBeamtedurchseiueLeiftungenoderEitichtleiftiingen
dartut, daß er dem Amte, das er innehat oder das ihm übertragenwerdenkann, nicht mehr ge=
wachsenist, auchwenn der Nachweis erbrachtwerdenkann, daß er ihm niemals gewachsenwar.

76 B.G. Art. 9 Abs. 1, Art. 42.
Art. 47 hochschulrrufferen können statt der Versetzungin den Ruhestandwegenvoll=

endeten65. Lebensjahresim Dienstebelassen,aber von der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor=
lesungenentbundenwerden.B. G. Art. 187 Abs. III. «· «

28 Der Dienstunfall ist, wenn er völlige Dienstunfähigkeitzur Folge * nicht nur ein Ent=
lassungs=sondern auch einPensionsgrund. Das bahyerischeRecht schließt sichmit seinenhierauf

bezüglichen Vorschrifteneng an das Reichsrechtan.
as Reichsgesetzvom 18. Juni 1901,betr. die Unfallfürsorgefür Beamte und für Personen

des Soldatenstandes,hat zwar eine der UnfallversicherunganalogeFürsorge nur für Reichsbeamte
und Personendes Soldatenstandesgeregelt.Auch schließtdie Reichsversicherungsordnungaus ihrem
Geltungsbereichedie Beamten, welche in Betriebsverwaltungen der Bundesstaaten mit festem
Gehalt und Pensionsansprüchenangestelltsind, aus. Gew U. § 7, lw. U.V.G. § 6, Bau=-G.
§ 1, See=U.V.G. § 1 Abs. II und jetzt R.Verf. O. v. 19. Juli 1911 § 554 Abfs.1 Z. 4, 5,
Abs. II, 929 ö 3, 1064 3.3. Zudemunterliegen nach denneeichsmtlitärpenstonsaeserenvom
31. Mai 1906 858§77 Abs. II Ziff. 2 bzw. 76 Abs. II Ziff. 2 Offiziere, Sanitätsoffiziere und deren
Hinterbliebene, sowiedieMilitärpersonen derUnterklassenund derenHinterbliebeneseit 1. Juli 1906
allgemein demFürsorgerechtdieserMeichemilitärdensionsgesete.

Das Reichsgesetzvom 18.Juni 1901 weist aber in § 14, wie früher das R.G. vom 15. März
1866 in § 12 getan hatte, die Staaten an, für ihre Beamten eine der Pichsgasstlichen
mindestens gleichkommende Fürsorge einzuführen. Dieser AnweisungFolge zu leisten, find
die Staaten rechtlich zwarnicht verpflichtet. Dennochfolgten sie ihr, wenn auchnichtüberall gleich=
mäßig und für alle Staatsbeamten. In Bayern war das vor Erlaß des B.G.3 nur für die nicht=
pragmatischenstatusmäßigenBeamtenleschehen,währenddie übrigen Beamten keinederartige Für=
sorge besaßen. Die Beseitigung des Unterschiedeszwischenpragmatischenund nichtpragmatischen
Beamten, welchedem B. G. zugrundeliegt, führte dazu, auch hinsichtlichder Unfallfürsorge gleiches
Rechtzu schaffen.Im VI. EchuittdesB.G. findensichnun einheitlicheNormenfür alleBeamten
imSinne des B.G. (Art. 89), einschließlichsogar derMinister (Art. 182)und derRichter (Art. 183),
und der nichtetatmäßigenBeamten im Sinne des Art. 1 desB.G.3., dochausschließlichder Militär=
beamten(Art. 192),und der Personendes Art. 25.

36Dazu werden nachAnalogie der Unfallversicherungbei Beamten, die in Betrieben des
Staates beschäftigtsind, auchdie häuslichenund anderenDienstegerechnet,welchederBeamteneben
der Betriebsbeschäftigungzu leistenhat. Dies selbstverständlichnur, soweit solche gbkranziehung
eine erlaubte ist, B.G. Art.91. Hofdienstewerdenwohl nicht hierunter zu rechnen sein. Dies ist
besondershervorzuheben,da Art. 91 auchauf Dienstunfälle, die keineBetriebsunfälle find, anzu=
wendenist.

20B. G. Art. 89, 101. Art. 89 Abs. I sprichtzwar ausdrücklichnur vom „Betriebsunfall
als Ursache. rt. 89 Abs. 1 wird aber durch Art. 101 Abs. I ergänzt, und zwar so, daß darnach
jederUnfall in einemDienstzweigeinemBetriebsunfall als Grund derVersetzungin denRuhestand
und des Pensionsanspruchsgleichgestelltist. Nur insofern machtes einen Unterschied,ob der Unfall

= unfall ist. alsenr bei diensunfällen ae. 7 101 Abs 11nd r; 5 des
aftpflichtgesetzesetwaige weitergehende Ansprücheaus dem Haftpflichtgesetzein Betracht kommen.

*. Mtie B e #. 95 ff. 1 den Begriff des Unfalls val. zuie Handb. derUnf.Verf.,
. Aufl., 1. Bd.S. . .
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Die Versetzungin den Ruhestandtritt in keinemdieserFälle kraftGesetzesein.
Wird der Anspruch nicht erhoben, so kann die Versetzung in den Ruhestand auch
gegenden Willen des Beamten, und zwar bei widerruflichenBeamtenin jedemFall
von Dienstunfähigkeitohne Unterschieddes Grundes 31, bei unwiderruflichen Beamten
nur aus denobenangeführtenGründen35und außerdemwegenbestimmterUmstände,
nämlichdann erfolgen,wenn vermögesolcherUmständedie amtlicheWirksamkeitdes
Beamtenauchauf eineranderenihm übertragbarenStelle nicht bloß vorübergehend
gestört wäre. Im letzterenFall besteht jedoch ein Unterschied zwischen richterlichen
und anderenunwiderruflichen Beamten. Bei Richtern ist die Versetzungin denRuhe=
stand wegensolcherUmständezulässig, wenn dieselbenohne Verschuldendes Beamten
eingetretensind und bei Verschuldendann, wenn ein Disziplinarverfahren wegen Ver=
jährung ausgeschlossenistss, bei anderen unwiderruflichen Beamten nur im letzteren
Falles“. Minister können jederzeit auch aus politischen Gründen in den Ruhestand
versetztwerden35.

Ist bei unwiderruflichenBeamten ein Grund gegeben,aus welchemdie Ver=
setzungin den Ruhestand erfolgen kann, so muß siedann erfolgen, wenn dieserGrund
derartig ist, daß das Verbleiben im Dienste diesemnachteilig sein würde, ein anderes
Mittel der VermeidungsolcherNachteile aber nicht zur Verfügung steht5. Für
Richter ist dies ausdrücklichangeordnet,wennnachVollendungdes 65. Lebensjahres
die Versetzungin den Ruhestand im Interesse der Rechtspflegeliegt, oder wenn einer
der anderenobenangeführtenGründe, aus welchemdie Maßregel ergriffenwerden
kann,vorliegt37.

Erfolgt die Versetzungin den Ruhestand wegen hohen Lebensalters oder wegen
verschuldeterUmständeoder endlichwegendauernder, durch Dienstunfall erlittener
Dienstunfähigkeit38, so kann sie nur als dauerndeMaßregel verfügt werden(Ver=
setzungin den dauerndenRuhestand). Erfolgt sie dagegenwegen Gebrechlichkeit
oder Schwäche, so ist sie, wenn der Wiedereintritt der Dienstfähigkeit nicht aus=
geschlossenist, zunächst nur auf die voraussichtlicheDauer der Dienstunfähigkeit zu
verfügen(Versetzungin den zeitlichenRuhestand)7.

Die zeitlicheVersetzungin denRuhestandkann entwederauf bestimmteZeit
oder auf die Dauer des Grundes verfügt werden. Gegebenenfalls verwandelt sie
sich, wenn nichts weiter verfügt wird, in eine dauernde. Im erstenFalle aber hat
mit Ablauf der festgesetztenge eineerneutePrüfung derDienstfähigkeitstattzufinden.
Wiederberufungzur Dienstleistungkannaus beidenArten des Ruhestandesunterden=
selben Voraussetzungennämlich nur dann erfolgen, wenn der Beamte seine Dienst=
fähigkeitwiedervollständigerlangt und das 65. Lebensjahrnoch nicht überschritten
hat. Die Wiederberufungist eineNeuernennung.Es sinddabeidie Grundsätzeüber
VersetzungunwiderruflicherBeamteranzuwenden.

Für die Entlassungaus demDienstverhältnismachtes ferner keinenUnter=

1 B. G. Art. 68 mit 8 Abs. II.
*#B.G. Art. 48 Z. 1 u. 2. N.Disz.G. Art 71 Z. 1. Über das frühereRechtder Pensio=

nierung aus „administrativen Erwägungen" s. 9. Verf.Beil. § 19, B.O. v. 26. Juni 1896,5822ff.
58R.Disz.G. Art 71 Z. 2 mit Art. 65 Abs. I Z. 1, 2, in Art. 85 Abs. III; B.G. Art. 183

Abs. I, Art. 184.
* B. G. Art. 48 3. 3.
76Min.V.G. v. 4. Juni 1848 Art. III Abs. II, B.G. Art. 221 Z.II.
2#6Wenn also bei Krankheit die Dienstunfähigkeitüber 26 Wochen anhält (B.G. Art. 35

Abs. II), mit Urlaub nicht geholfen werden kann, Versetzung in der nach Art. 9 Abs. 1 zulässigen
Weise untunlich und Veresung in den einstweiligenRuhestandunangebrachtist. Daß in solchen
Fäwer. mWicht durch örderunggeholfenwerdenkann, ist zwar selbstverständlich,bedarf aber
o r Feststellung.

27R. Disz.G. Art. 71, 85 Abs. III, B.G. Art. 183 Abs. I, 184.
38 Das Gesetzsrricht in Art. 89 nur von „Entlassung“. Auf Art. 49 ist in Abschnitt VI

insbes. auch in Art. 98nicht Bezug genommen.Wiederanstellungist nach Wegfall der Dienst=
znsähigkeit.gemöß Art 95 Abs. II nicht ausgeschlossen.

4G. Art
*° B.G. Art. 64 mit 9 Abs. I. Vgl. obenbei N. 18. Auf Beamte,die wegenUnfalles ent=

lassenwurden,findet Art. 64 analog Anwendung
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schied,ob an seinerGebrechlichkeitoderSchwächeoder an demUnfall den Beamten
ein Verschuldentrifft. Der Grund der Entlassungist die Dienstunfähigkeit,nicht
derenUrsache. Dagegenkann das VerschuldeneinenEinfluß auf denBestanddes
Ruhegehaltsanspruchesausüben1.

Die Versetzungin den Ruhestand wird durch das Ernennungsorgan verfügt“.
Die Verfügungkannabernicht in allen Fällen, wenndie gesetzlichenGründe als ge=
gebenerachtetwerden, ohne weiteres erfolgen.

Erfolgt die Versetzungin den Ruhestandauf Ansuchendes Beamtenoder mit
dessenausdrücklicherklärterEinwilligung, so genügteinfachedienstlicheVerfügungin
schriftlicherForm. Es hat aber sowohlin diesenFällen als auchdann, wenn die
Maßregel ohneEinwilligung oderAnsuchenoderauchgegendenausdrücklicherklärten
Willen des Beamten wegenDienstunfähigkeit erfolgensoll, bei unwiderruflichen
Beamten der Fall der Dienstunfähigkeit vorher amtlich festgestelltzu werden. Dazu
genügtin der Regel die Erklärung der demBeamtenunmittelbarvorgesetztenDienst=
behörde“, daß sie nach pflichtgemäßemErmessendie Voraussetzungenfür die Ver=
setzungin denRuhestandfür gegebenerachte. DieseBehördehat sich zu ihrer Be=
urteilung des Falles aller erlaubten Auskünfte, insbesondereder eigenenWahrnehmung
und des amtsärztlichenZeugnisseszu bedienen#5. Das zur Verfügungder Versetzung
in denRuhestandzuständigeOrgan kann von dieserInstruktion nicht absehen,darf
aber nachLage des Falles weitereals die erbrachtenBeweisefordern oder auch die

**# Beweise entgegender Erklärung der Instruktionsbehörde für ausreichend
erachten.

Soll die Versetzungin den Ruhestand ohne Ansuchendes Beamten erfolgen, so
genügt die dargelegteArt der Feststellungder Dienstunfähigkeitnicht, sondern es hat
außerdemein Verfahren stattzufinden, welchesdazu bestimmtist, dem Beamten oder
seinemVertreter zur Wahrung der Rechte und Interessen des Beamten die Gelegen=
heit mündlicher Verhandlung zu geben". Ein solchesVerfahren bestandim früheren
Rechtenur für Richter"' und wurde durch das Beamtengesetzin Nachbildungjenes
Richterrechtesauchfür die übrigenunwiderruflichenBeamteneingerichtet"s,doch mit
einigenAbweichungen.Formell geltennun für die richterlichenBeamtendie ein=
schlägigen Bestimmungen des Richterdisziplinargesetzes" für die übrigen Beamten
dagegendiejenigendes Beamtengesetzes,sachlichstimmenbeideVerfahren im wesent=
lichenunter sichüberein.

Das Enthebungsverfahrenist nicht nur im Falle der Dienstunfähigkeit, sondern
auchim Fall dergestörtenWirksamkeitanzuwenden,wennder Beamtenicht um Ent=
lassung nachsuchtund die Entlassung dennochverfügt werden soll oder muß.

Dem Beamtenist durchschriftlicheund begründeteVerfügungdiesesVorhaben

41Lier#on ist unten zu handeln. Auch bei Richtern B.G. Art. 183 Abs. 1, 184. Bei
widerrufli eenBeamten dagegenkann dasselbegeschehen.Auf Minister findet gem.M.Verantw.G.
Art. III Abs. II und B.G. Art.182 das FolgendekeineAnwendung.

7 B.G. Art. 69 mit Art. 4 Vollz-V.O. v. 10. Dez. 1908 § 2. Vgl. oben § 127.
48 Das Verfahren soll auch angewendetwerden, wenn widerruflicheBeamte gem.Art. 68

wegenDienstunfähigkeitin den Ruhestandversetztwerden sollen. M. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 5
u II (G.. Bl. S. 781).

4 Als solchegilt für die bei einerZentralstelle,Mittelstelle oderäußerenBehördeangestellten
Beamten der Vorstand derStelle oder Behörde,für dieseVorständeselbstdie der Behörde dienstlich
vorgesetzteStelle. Min. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 2 Abf. II. !rärçvrBeamte des einstweiligenRuhe=
standesist die lezzworgesehteBehördezuständig,a. a. O. § 2 Abs. III.
s a#r' B. Art.50. Näheres in der zitierten Min. Bekm.§ 2. Vgl. M. Reindl a. a. O.

“#DiesesEnthebungsverfahrenhat auch bei unfreiwilliger Versetzungaus demeinstweiligenin
den zeitlichenoder dauernden aheen stattzufinden. kn

4I R.Dissz.G. v. 26. März 1881 Art. 72 ff.mit 65 bis 70.
48 Ausgenommenfind die Minister gem.M.V. G. Art. III Abs. II mit B.G. Art. 182 und

die Militärbeamten, auf welchletzteredas MilitärdienstrechtAnwendungfindet.
R.Disz.G. Art. 72 ff. B.G.Art. 51. Nicht anwendbarauf Militärbeamte und Minister,

auch nicht auf widerruflicheBeamte.
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anzukündigen30. Ist eine Verständigung mit dem Beamten selbst nicht möglich, so
hat mit seinemgesetzlichenVertreter, oder wenn ein solchernicht vorhanden ist, mit
dem eigens zu bestellendenVertreter (Pfleger) verhandeltzu werden5!. Fügt der
Beamte sichderEröffnung nicht, erhebt er vielmehr in bestimmterFrist Einwendungen,
oder ist für ihn ein gesetzlicheroder bestellterVertreter (Pfleger) vorhanden, so ist zu
beschließen, ob von der Versetzungin den Ruhestand abzusehenoder das Verfahren
fortzusetzensei. Im ersterenFalle ist dies dem Beamten durchEntschließung zu er=
öffnen. Im letzterenFalle hat ein Ermittelungsverfahrenmit den nötigenBeweis=
erhebungenstattzufinden. Über das Ergebnis der Erhebungen ist der Beamte, wenn
tunlich, selbstzu unterrichten und erhält er dadurch Gelegenheit, sich zu äußern; ist
ein gesetzlicheroderein bestellterVertretervorhanden,so ist dieserzu hören52. Nach
Schluß derErmittelungsverhandlungenist zu erkennen,ob dieVersetzungin denRuhe=
standzulässigsei und ist danachzu verfügen.

Im einzelnenist dasVerfahrenbeiRichternundNichtrichtern einverschiedenes;
Richtern gegenüberist nur die Einleitung des Verfahrens demJustizministeriumvor=
behalten38, währendim übrigendas Verfahren ein gerichtlichesist #; auch ist das
Verfahren“ bei Richtern teilweise ein verschiedenes,wenn es sich um den Fall des
Alters oderder Gebrechlichkeitoder Schwäche,oder wenn es sich um denFall der
gestörtenWirksamkeithandelt. Im letzterenFalle findetdasselbeVerfahrenstattwie
bei unfreiwilliger Versetzungauf eine andereStelle"5. Das Schlußerkenntnisüber
die Zulässigkeit der Versetzung in den Ruhestand ist entweder durch das zuständige
Oberlandesgericht oder durch Plenarbeschlußdes OberstenLandesgerichteszu fällen 56.
Das Weitereist durchdas Justizministeriumzu veranlassen?.

Bei nichtrichterlichen Beamtenwird das Verfahren durch die zuständige, vor=
gesetzteDienstbehördeoder die zur Maßregel der Versetzung in den Ruhestand er=
mächtigteStelle eingeleitet8. Das Verfahrenspielt sich alsdann unter Leitung des
Ministeriums vor denVerwaltungsbehördenab. Das Schlußerkenntnisüberdie Zu=
lässigkeitsfrage ist durch die zur Versetzung in den Ruhestand zuständigeStelle zu
fällen. Gegen diesesErkenntnis ist binnen ausschließenderFrist von zwei Wochen
BeschwerdezumMinisterium und, wenndiesesselbstdas Erkenntnisgefällt hat, zum
Staatsrat zulässig. Der Staatsrat beschließtals erkennendeStelle58. Der Rechts=
weg gegendas endgültige Zulässigkeitserkenntnisist ausgeschlossen5°.

Einige Unterschiedebestehenfür Richter und Nichtrichter auch hinsichtlich der
Formender Geltendmachungihres Einwendungsrechtes61.

Außer der Beendigung des Dienstverhältnissesdurch Versetzung in den Ruhe=
stand gibt es nur eine Form dienstrechtlicherBeendigunggegenden Willen des
Beamten, nämlich die Entlassungzur Strafe auf Grund dissziplinargerichtlichenEr=
kenntnisses. Hiervon ist unten zu handeln.

Die Notare"skönnennur durchStraf=oderDienststraferkenntnis,letztereauchauf
Grund gerichtlicherEntscheidungwegenDienstunfähigkeitihres Amtes wider Willen
entsetztwerden. Sie selbstkönnenjederzeit ihre Entlassung verlangen68.

ärt 3825 I#.N.Dis.G.Art.72Abs.IV.
.Art.51Abs.1V,V, R.Dis.G. Art.73,74,75mit66f.
i8n.G.Art.71Abs=#r73WeI.Art.5bntt66und67Ab.II.
is#VG. Art.Lf. B.G.-Art.183Abs.1,
3.G. Art.
G. Art. 3 Abs. I 75, 67 Abs. II.

isz.G. Art. 70.
.Art. 51 Abs. I, 69.

8. z 38.O. über den Staatsrat v. 3. Aug. 1879 §§ 7 B, 13 Abf. II.
r

«VlBGArt51 IV und V Sah2 mitR. Disz.G. Art. 74 und 75 mit 68.
e⸗ Nét. Ges. Art. 8 Abs=
" Notariatsges.Art."l A— II, 70 Abs. II Z. 4, Art. 71, 72,1 .l Bezüglich derHypotheken=

bewahrer s. Verordn. vom 16. Mai1880 82 Abs. iir. 16 Abs.II „Ges. vom 21. VentöseVII
Art. 14 (gleicheVerpflichtung wie bei den Notaren).

B.G. Art. 51 *) I. R.Disz.G. Art. 72 Abs.1. 75 mit 66.
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Die Grundsätze,welchebezüglichder AuflösungdesDienstverhältnissesim Orts=
gemeindedienstegelten,sind verschieden,je nachdemes sichumDienste,die der Bürger
als solcherleistet, oder um berufsmäßigenDienst handelt.

Die ersterenDienstverhältnisseerreichen durch Ablauf der Wahlperiode"“",Ver=
lust der Wählbarkeit und Austritt ihr Ende. Hierüber ist bereits oben das Erforder=
liche erörtert worden65.

Die Auflösung der widerruflichenDienstverhältnisseferner bedarf im allgemeinen
keiner näheren Darlegung. Nur bezüglichder Ortspolizeidiener" in den Land=
gemeindendiesseits des Rheins und in den Gemeinden der Pfalz sind einige Be=
merkungenveranlaßt. Beide Gemeindeordnungenstellen die Verpflichtung der Ge=
meindenfest, solcheDiener „im Falle erwiesenerUntauglichkeitoderUnzuverlässigkeit
vom Dienste zu entfernen“. Daher kann deren Entlassungstaatsaufsichtlicher=
zwungen werden68. Dagegen ist eine Einmischung der Staatsaufsicht dann, wenn die
Gemeindeaus eigenerBewegungeinensolchenDiener entläßt, nach diesseitigemGe=
meinderechtenicht zulässig. Einen anderen Standpunkt nimmt die pfälzische Ge=
meindeordnungein. Nach dieser können die bezeichnetenDiener vom Gemeinderate
„vorbehaltlichder Beschwerdeführungjederzeitentlassenwerden"6". Durch dieseBe=
stimmungwill im Interesseder Handhabungdes PolizeidienstesdemBedienstetenein
Schutz gegenwillkürliche Entlassung gewährt werden, die unter Umständengerade in
der gewissenhaftenPflichterfüllung des Bedienstetenihren, wenn auchunausgesprochenen
Grund habenkann0. Durch die fraglicheBeschwerdeverfolgtder Diener nichtsein
Recht. Im VerhältnissezumDiener ist die Widerruflichkeitdes Diensteseine un=
beschränkte. Aber der Diener kann gegenseine Entlassung die Staatsaufsicht anrufen,
welchenur darüber befindet,ob das öffentlicheInteresseverletztist. Der Rechts=
inhalt jenes Satzes ist also der, daß die Entlassung eines Polizeidieners wider dessen
Willen aufsichtlichverhindertwerden kann, wenn dies nachdemErmessender Ausfsichts=
behördeim Interesseder Polizeiverwaltungliegt.

Wo ein Gemeindedienstverhältnisauf besonderemVertrage beruht, ist dieser auch
für die Auflösung des Verhältnisses maßgebend.

GesetzlicheBestimmungenbestehennur für den berufsmäßigenGemeindedienstin
Gemeinden mit Stadtverfassung. „Rechtskundige und technischeMagistratsmitglieder
könnenjederzeit ihre Stellen niederlegen,womit alle Ansprücheauf Gehalt und Penfion
erlöschen.“ Dieser Rechtssatz kann weder durch Vertrag noch durch Statut beseitigt
werden. RechtskundigeMagistratsmitglieder ohne „definitiveAnstellung“ verlieren mit
der Wählbarkeit zu Gemeindeämtern7 ihr Amt'8. Im übrigen gelten für die Auf=
lösungdes DienstverhältnissesrechtskundigerMagistratsmitglieder,mangelsbesonderer
Dienstverträge,die Vorschriften des Beamtengesetzes?“.

Die Versetzungder Gemeindebeamtenin den Ruhestanderfolgt durch den
Magistrat ohneMitwirkung derGemeindebevollmächtigten75. Dies gilt auchbezüglich
unwiderruflicherMagistratsmitglieder und höhererGemeindebediensteter,wenn die Ver=
setzungin den Ruhestand auf Ansuchenentwederwegenvollendeten76 70. Lebensjahres

¾ Diesf. G.O. Art. 186, pfälz. G.O. Art. 113. Bis die neu Gewählten in ihr Amt ein=
gewiesenfind. habenbdie Austretendenihre Funktion fortzusetzen.

en 3.
66 Jene für Feldschutzund, was die Pfalz anlangt, auch jenefür Forstschutzinbegriffen.
61 Diess. G.O. Art. 141 Abs. I, pfälz. G.O. . 75 Abf. I. Vorstchut 6
58 Verh. d. bef. Aussch, d. K. d. Abg. 1867/69Abt. II S. 555. Das gleicheist dann der

Fal, wenn das Gesetzzwarnicht die Entlassung aus bestimmtenGründen verlangt, aber die Zu=
assungzum Dienst an bestimmteVoraussetzungenknüpft und dieseVoraussetzungenschonvor der

Anstellung fehlten oder nachher wegfallen.
es Pfälz. G.O. Art. 75 . III. 17%H. v. Wand a. a. O. S. 453.

G.O. Art. 81 Abs. I, vgl. B.G. Art. 10.
72 Diesf. G.O. Art. 172.
12 Diess. G.O. Art. 81 Abs. II. 74Diess. G.O. Art. 74 Abs. II.
½°5Vgl.Verh.desbef.Aussch.d.K. d.Abg.1867/69Abs.II S. 537f.
½Nicht „erreichten",wie es bei v. Seydel 2. Aufl. II S. 303 heißt. Die Korrektur rührt

nochvon v. Seydels Hand her.
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oder wegen nachgewiesenerDienstuntauglichkeit stattfindet77. Soll dagegen die Ver=
setzungin den Ruhestand aus irgendeinemanderen Grunde verfügt werden, so kann
dies nur entwederauf Grund einstimmiger758BeschlüssebeiderGemeindekollegienoder
auf Grund eines Magistratsbeschlussesgeschehen,der die Genehmigung7“ der vor=
gesetztenVerwaltungsbehördeerhalten hat.

Die Rechtsansprücheder öffentlichenDiener, welchehinsichtlich der Beendigung
des öffentlichenDienstes bestehen,genießenrechtlichenSchutz, der allerdings gerichtlich
nur insoweitverfolgtwerdenkann,als vermögensrechtlicheAnsprüchein Fragekommen.

Zweiter Abschnitt.
Die Pflichten der öffentlichen Diener 1.

§*130. Die Dienstleistung. Eine allgemeinegesetzlicheAnordnung, welche
eine gewisseForm der Übernahme des Amtes und der Einweisung in dasselbe not=
wendigmachenwürde,bestehtfür den Staatsdienstnicht. Es istSacheder Dienstes=
vorschriften, hierüber zu bestimmen. Die Pfflicht zur Dienstleistung beginnt für den
Staatsdienermit demTage, von welcheman er zu einer Stelle ernanntist.

Einer alten lberlieferungentsprechend,ist der Beamte aus Anlaß der Amts=
übernahme zur Leistung des Diensteides? verpflichtet. Diese Pflicht ist nunmehr auch
in das Beamtengesetzaufgenommenworden8. Diese Eidesleistung steht nicht mit der
Begründungdes Staatsdienstverhältnissesals solchen,sondernmit der Dienstesüber=
nahme im Zusammenhange. Zwar verbindet sie sich regelmäßig nur mit der ersten
Anstellung, also mit dem Eintritte in den Staatsdienst, der geleisteteEid verpflichtet
aber auch für alle Amter, die dem Beamten später übertragen werden". Die Ver=
pflichtung erfolgt auf die „getreueErfüllung seiner Obliegenheiten 5.

Diesf. G.O. Art. 159 Abs. 1 Z. 9. Für obige Auslegung der nie khang zweifelfreien
Flung der Vorschrift vgl.2. Aufl. II S. 303 N. 37, Bl. f. adm. Pr. XIII S. 128 N.1.

4lv. Kahr, GemOrd., II S. 91. Hieran ist durch das B.G. nichts geändert worden.
78Diesf. G.O. Art. 159Abs. II Z. 9. „UbereinstimmendeMehrheitsbef use beiderKollegien

genügen nicht. So nach dem klaren Wortlaut. Vgl. auch Entsch, des BG.H.s IV S. 363.
G. v. Kahr II S. 92. Anders Bl. f. adm. Pr. Bd. XXXIII S. 122.

7° Uber die Bedeutungder Genehmigungval. oben § 107 N. 26 ff.
(* 130| : Uber das Verhältnis der Pflichten der öffentlichenDiener zu ihrenRechtenim allgemeinen.
vg iloty im Jahrb. d. ö. R.s III S. 259 und in den „bayerischenVerkehrsblättern"
XXVII. Igg. 1911 Nr. 38, 40, 41, 42, S. 365ff., wo insbesonderedie Grenzen des Rechtesder
Meinung ##ng untersuchtsind und gezeigtwird, daß die auch den Beamten zustehendensog.
politischenRechte,das Wahl und Stimmrecht und die Freiheiten in bezugauf Presse,Vereine un
immlung durchdas Dienstverhältnis in bestimmtemMaße und nachbestimmtenNormen ein=
geschränkt sind.

: B.G. Art. 23. Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 § 8.
: Bis zumErlaß desB.G. hattederBeamteregelmäßigdrei Eide zu schwören,denVerfassungs=

eid gem.Verf.Urk. Tit. X § 3, den Vereinseid gem.V.O. v. 15. März 1850(N.Bl. S. 241) und
den eigentlichenDiensteid,worüber dieBestimmungenfür pragmatischeBeamte in verschiedenenVor=
schriftenfür die verschiedenenDienstzweigefür die nichtpragmatischenBeamtenin d. V.O. v. 26. Juni
1894 § 4 gegebenwaren. «

* B.G. Art. 23 Abs. II. Eine Wiederholung des Eides ist daherbei Versetzungenund Be=
förderungennicht erforderlich. Wohl aber ist eine neueBeeidigung vorzunehmen,wenn ein anderer
Eid als derfrüher geleistetezu leistenist, sowie bei Wiederernennungen.Vgl. oben§ 128 N.29ff.
und M. Reindl a. a. O. S. 145.

* Die Formel des Eides ist in § 8 der Vollz.V.O. vorgeschrieben,und zwar so, daß der
Diensteid mit demVerfassungseid zusammenodergetrenntdavon geleistetwerdenkann. Den
Eid haben nicht nur die r odersonstigenBeamtenimSinne des B.G.3 Art. 1 und 182ff.
sondern auch die Aspiranten und Funktionäre des Art. 25 zu leisten. Uber den Eidder Richter und
GerichtsschreiberbestimmtA.G. z.G. V.G, Art. 2 bis 4, 61 Abs. 1 Besonderes. UberEid und Eides=
leistung der Notare Not.Ges. Art. 10. Uber den Eid der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes
bestimmt § 16 der V.O. v. 31. Aug. 1879 (Weber XIII S. 349) und über die Sekretäre und das
UnterpersonaldiesesGerichtshofs§ 17 l. c. Das B.G. hebt alle früherenVorschriftenüber Eides=
leistung der Beamten auf. Aufgehobenist insbes. der sog.Vereinseid der V.O. kwv.15. März

0. Über dessenformelle Fortgeltung und UngereimtheitgegenüberdenBestimmungendesReichs=
vereinsgesetzeshinsichtlichder öffentlichenDiener (Geistlichen, Schullehrerusw. Hedenbacher in
Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 377. Nicht aufgehobensinddieBestimmungenderVerf Urk. Tit. X § 3
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Wo das Gesetzzur lbernahme gewisserAmter die Ableistung eines Diensteides
verlangt, da ist die Erfüllung dieses Gebotes objektiveVoraussetzung der amtlichen
Tätigkeit s. Handlungen des nicht vereidigtenBeamten sind hier keine gültigen Amts=
handlungen. Wo hingegendas ErfordernisdesDiensteidesallein auf denDienst=
vorschriftenberuht,da ist dessenLeistungnur einePflicht des Bedienstetengegenüber
demDienstherrn,die deshalbauchnachträglich,d. i. nachdemDienstantritt, erfüllt
werden kanns. «

Mit dem Diensteidezusammenhaben alle Staatsdiener bei ihrem Eintritte
in denStaatsdienst nachverfassungsrechtlicherVorschrift den Verfassungseidzu leisten?,
sofern dies nicht bereits früher geschehenist0. Die Abnahme des Diensteides erfolgt
regelmäßig durch den Vorstand der Stelle, bei welcherdie ersteAnstellung stattfindet1..
Die rechtlicheBedeutung des Eides ist die eines persönlichenGelöbnisses der Pflicht=
erfüllung. Man braucht nicht auf die geschichtlicheBedeutungdes Eides zurück=
zugreifen, um doch anerkennenzu können, daß dieses Gelöbnis auch rechtlichnicht be=
deutungslos ist 12. «

Im Bereiche des Gemeindedienstesbestehenfür die Ortsgemeinden gesetzliche
Bestimmungenüber die Art der Amtsübernahme.

Die Verbindlichkeit zur Versehung der Dienstgeschäftewird regelmäßig durch die
Verpflichtung!s und Einweisung formell begründet11. Verpflichtung und Einweisung

über den Verfassungseid und die geselichen Bestimmungendes A.G. z. G V.G. für Nichter und
Gerichtsschreiber.Vgl. B.G. Art. 222 Abs. II. Als aufrechterhaltenist aber wohl auch§ 16 der
V.O. v. 31. Aug. 1879 anzufehen,denn der besonderedemRichtereidnachgebildeteEid der Mit=
lieder desV.G.H.= hängt untrennbar mit ihrer sonstigenGleichstellungmit denRichten zusammen.
.G.H.G. Art. 2, 3. Dem stehenauchArt. 23 Abf. III und Art. 188 Abs.1 des B.G.S nicht ent=

gegeu.A. M. M. Reindl a. a. O. S. 143 N. 3 lit. e. Ferner bleiben in Geltung die besonderen
reichsrechtlichenVorschriftenüber Eidesleistungz. B. für Mitglieder der ArbeiterschiedsgerichteKais.
V.O. v. 22. Nov. 1900 § 1 (RN.G.Bl. S. 1017) und die besonderen reichsrechtlichen Bestimmungen
für Eisenbahnbeamte.Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 144 lit. e.

65Dadurch wird hier die Eidesmündigkeit— Art. 21 des Ausf.Ges. z. R.Z.P.=u. Z.O. vom
23. Febr. 1879 — zum Erfordernisseder Anstellung, währendsonstbei Eidesunmündigkeitauf den

Sid-grichte. werdenkann. Vgl. z. B. J. Hock, Handb. der ges.Finanzverw. im Kgr. Bayern 1
4. 509.

7B. G. Art. 28 Abs. III. So nach B.G. Art. 135, ferner nach Ausf.Ges. vom 23. Febr.
1879 zum N.G V.Ges. Art. 2—4 und 61 Abs. 1 (Amtseid der Richter und Gerichtsschreiber)Für
die Mitglieder desVerwaltungsgerichtehofeswird nach § 16 der Verordn. vom 31.Aug. 1879 das=
selbezu geltenhaben,A.M. M.Reindl a. a. O. S. 145f. N. 5, der auch m.E. mit Unrechtan=
nimmt, daß richterliche Handlungen unbeeidigter Richter nur „unter Umständen“ ungültig seien.
Der Umstand,daß die Funktionen der Richter reichsgesetzlichgeregelt,die Eidesleistungaber landes=

gesehlich normiert ist, kann wohl nicht entscheiden.Welche „Umstände"Reindl im Auge hat, ist
nicht ersichtlich.Anders jetztbei Notaren, da Art. 10 des Not.Ges.deutlichnur eineSollvorschrift ist.

8 Val. B. G. Art. 33.
!„Verf. Urk. Tit. X § 3. Bgl. oben§ 39 N. 25 a. E.

4%Vgl. oben§ 39 N. 24 ff.
11 BesondereVorschriften für Richter und GerichtsschreiberA.G. z. G.V.G. Art. 3. Bgl.

M. Reindl a. a. O. S. 144 N. 3. Die ableistung, des Amtseidesder Notare ersolgt in öffent=
licher Sitzung des Landgerichts. Not.Ges. Art. 10 Abs. II: Gesch.O.f. d. Notariate § 2.Über die
Leistung des Amtseides der Not.Verwesers. Not.G. Art. 105; Gesch.O.§ 307.

.Es ist also nicht nötig, ein demalten Vasallitätsverhältnis analogesVerhältnis zukon=
struieren,um dennocheineTreupflichtdesBeamtengeltenzu lassen.Man wird in der Tatder
Gesamtpflicht des Beamten nicht gerecht,wenn man die Dienstpflichtnur als Arbeitspflicht auf=
faßt. Es sind mit ihr auchgewisseEnthaltungspflichtenverbunden,die allerdings nur in Beziehung
auf die Dienstpflicht bestehen,die aber doch in der Arbeit selbstund allein nichtgeleistet werden.
Diese Enthaltungen beruhenauf der gelobtenTreue. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 145f. N. 5,
der der herrschendenLehre folgend,eine „besondereTreupflicht“ nicht gelten lassenwill.

15 Die Verpflichtung erfolgt durchAbnahme des Eides, worin dieM#issenhafte Erfüllung
der Dienstobliegenheitengelobt wird. M.E. vom 12. Okt. 1869(Weber VIIIS. 390) Ziff. 7 u.
plal R.E. vom 29. Okt. 1898 bei Geib⸗Besnard, Handb. f. d. Gemeindebeh.d.Pfalz. 3. Aufl.

S. 276; für die Gemeindeeinnehmervgl. Gem.Rechn.Instr. v. 17. Juni 1869 § 24 (Geib=
Besnard a. a. O. S. 326). Einen „Vereinseid“ kann die Gemeinde ihren berufsmäßigen Be=
dienstetenim Dienstvertragauferlegen,soweit dadurchdie Vorschriftendes Reichsvereinsgesetzesnicht
verletzt werden. Den ehrenamtlichenGemeindebedienstetenkann ein solcherEid nicht abgenommen
werden. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. II S. 214 N. 9

14Vgl. diesf. G.O. Art. 186, pfälz. G.O. Art. 113.
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sind zugleichauchVoraussetzungfür das Rechtzur AusübungdesAmtes15. Nur die
Gemeindebevollmächtigtenin den Gemeindenmit Stadtverfassung,die keinGemeinde=
amt im eigentlichenSinne bekleiden,treten nach beendeterWahl sofort und ohne
weiteres in ihre Stellen ein 16.

Der Dienstantritt bestimmtsich im übrigen für jene Gemeindebeamten,die aus
ordentlichen Gemeindewahlenhervorgehen,nach demBeginne der Wahlperiode1 in der
Weise, daß er frühernicht erfolgenkann. Wo eineWahl der Bestätigungbedarf,
muß letztere dem Dienstantritte vorhergehen. Für Ersatzmänner entstehtdie Ver=
bindlichkeitzum Dienstantrittedurchdie Einberufungim Falle einerErledigung. Die
Einberufung, von welcher der vorgesetztenVerwaltungsbehördeAnzeige zu erstattenist,
erfolgt durch den Bürgermeister. Sie richtet sich nach der Reihenfolge der Ersatz=
männer18. Sind mehrereStellen gleichzeitigerledigt,so entscheidetdas Los darüber,
an wessenStelle jeder einberufeneErsatzmann zu treten hat19. Für die übrigen Fälle
bedarf es bezüglichdes Zeitpunktesdes DienstantritteskeinerweiterenDarlegungen.

In Gemeindenmit Stadtverfassunggeschiehtdie Verpflichtungund Einweisung
der Bürgermeister in Gegenwart beider Gemeindekollegiendurch einen Kommissär der
vorgesetztenKreisregierung oder durch die unmittelbar vorgesetzteVerwaltungsbehörde.
Die übrigen Magistratsmitglieder und Gemeindebeamtensowie das Unterpersonal
werden vom Bürgermeister verpflichtet und eingewiesen29. In den Landgemeinden
diesseits des Rheins erfolgt die Verpflichtung und Einweisung der Bürgermeister und
Beigeordneten durch die vorgesetzteDistriktsverwaltungsbehörde, jene der Gemeinde=
bevollmächtigtendurchdenBürgermeister?7. Die Gemeindediener,welchezur Hand=
habung der Ortspolizei und des Feldschutzesbestellt sind, sind von der vorgesetzten
Distriktsverwaltungsbehördezu verpflichten22. Das Entsprechendegilt in der Pfalz
für die Bürgermeisterund Adjunkten,die Gemeinderäte,die Polizeikommissäre,Orts=
polizeidiener und Feldhüter7.

Die Pflicht des Dieners zur Dienstleistung" bestehtin derVerbindlichkeit,inner=
halb der gesetzlichenoder besonders vereinbartenGrenzen?5 seiner Obliegenheiten die
aufgetragenenGeschäftegewissenhaftzu besorgen26. DiesePflicht zur Arbeitsleistung
ist keinegemessene,sondern geht auf Einsetzungder vollen Arbeitskraft zur Erledigung
der jeweiligen Gesamtaufgabe der Dienstesstelle7. Der einzelne Beamte wird stets

rv s 3 Anders Urt. des Reichsger,vom 1. Febr. 1884, bei Reger III S. 306; vgl. auch ebenda

16Diesf. G.O. Art. 191 Abs. IV. A. Luthardt, Bl. b adm. Praxis XXXVIII S. 22s.
u Diesf. G.O. Art. 205 Abs. II. pfälz. G.O. Art. 128. A.Luthardt, Bl. f. adm.Praxis

XXIX S. 117f., XXXVIII S. 20 ff., Entsch, d. V.G.HH.#sVI S. 111. Dagegen Bl. f. adm.
Praxis XXIX S. 113ff., XXXVIII S. 17 ff.

18Vgl. oben§ 114 N. 10 ff.
1PDiesf. G.O. Art. 187. Vgl. hierherFih= d. V.G.H##sVI S. 111. Dort wird auchaus=

Kikhrt, daß Streitigkeiten über das Eintrittsrecht der ErsatzmännerVerwaltungsrechtssachennach
rt. 8 Ziff. 33 des Ges. vom 8. Aug. 1878 seien. Der Wortlaut des Ges. sprichtallerdings nicht

dafür, wohl aber eine starkeAnalogie.
20 Diess. G.O. Art. 79. Pfalz, Städte Verf.G. Art. 2.
u Diesf. G.O. Art. 126 Abs. I,III.
*2 Diess. G.O. Art. 141 Abs. III. Dazu Entsch.desNeicheger in StraffachenIX S. 409.

Wegen des ForstschutzpersonalsForstzef vom 4. Juli 1896(G.V.Bl. S. 325) Art. 13.
#Pfälz. G.O. Art. 57 Abs. I,III, 72 Abs. II, 75 Abs. IV.

„ Bgl. hierherP. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,5. Aufl., I S.456f.
z:nFür Vereinbarungen bleibt freilich nur ein beschränkterRaum. Die gesetzlichenAmts=

obliegenheitenbilden, soweit sie mit einer bestimmtenStelle verbundensind, überhauptkeinenRaum
zu Vereinbarungen.Das gleichegilt von den Obliegenheiten,welchedurchVerordnung an ein
bestimmtes Amt gebunden sind, sofern nicht anderes vorbehalten ist. Auch was im Rahmen gefetz=
licher und verordnungsmäßigerVorschriftennochoffenist, bleibt zur näherenBestimmungdenDienst=
vorschriften vorbehalten. B.G. Art. 11, 230.

½6B.G. Art. 11. Dahin gehört auchfür jeneStaatsdiener, welchedazu aufgestelltsind, dem
Publikum Dienste zu leisten, die Verpflichtung, dieseDienstenicht ohnerechtfertigendenGrund zu

verweigern. Ausdrücklich hervorgehoben:Notariatsges.Art. 14. «
Das B.G. enthält sichüberhauptjederBestimmungüber den Inhalt derAmtspflicht. Es

v. Seudel-Piloty, Bayerisches Verfaffungsrecht. 45
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nur zu einerbestimmtenStelle als VorstandoderKollegialmitgliedoderNebenbeamter
eines bestimmtenAmtes berufen. Mehrere Amtsstellen dürfen einem Beamten nicht
gleichzeitigim Hauptamteübertragen werden28. Dagegen ist es, von bestimmtenge=
setzlichenAusnahmen abgesehen?, erlaubt, einem Beamten Nebenämter3° und Neben=
geschäftezu übertragenund ist alsdannderBeamte,wenndas NebenamtoderNeben=
geschäft seiner Berufsbildung und dienstlichen Stellung entspricht, zur Übernahme
auch verpflichtet31. WelcheGeschäftejeweils zu einer Stelle gehörenund welche
mit ihr im Hauptamte oder als Nebenamt oder Nebengeschäftverbunden sein sollen,
darüber bestimmen, soweit nicht gesetzlicheVorschriften zwingendes Recht enthalten,
die Dienstvorschriften33. Was in denDienstvorschriftenüberdenInhalt der Dienst=
pflicht bestimmt ist, kann wohl die Bedeutung haben, gewisseLeistungen besonders
hervorzuheben,Anleitungenzu geben,die Grenze der Anforderungennach unten zu
bezeichnen;dagegenhabenderartigeVerfügungennicht denSinn, einesolcheGrenze
nach oben zu ziehen38. Dies gilt nicht nur äußerlich für die Arbeitsmenge, sondern
auch innerlich für die Arbeitsgüte. Die Pflicht des Dieners geht auf Anwendung
höchsterSorgfalt, worin vor allem die Pflicht zu gesetzmäßigerAmtsführung ent=
haltenist3#. Diese letztereVerbindlichkeitist einegleichmäßige,mag der öffentliche
Dienst als Beruf oder in Erfüllung einer allgemeinenBürgerpflicht geleistetwerden55,
währendselbstverständlichin letzteremFalle der ArbeitsumfangeinenaturgemäßeBe=
schränkungerleidetund eineHingabeder ganzenArbeitskraft nicht gefordertwerden
kann. DieserpositiveGehalt der Dienstpflichthat auchdennegativenSinn, daß der
Beamteim Amte und in bezugauf das Amt, also auchaußerAmt, alles zu unter=
lassenhat, was ihm entwederausdrücklichverbotenist (Amtsdelikte,dienstlicheBe=
schränkungen)oder sein Amt oder den Dienstherrn schädigenwürde. Dies ist in der
Forderungder „gewissenhaften“Erfüllung der Dienstpflichtenthaltenund bildet den
Inhalt der Treupflicht56.

regelt nur i Bestehenund ihr Maß und erhebtdamit den obiektiv vorhandenenAntsinhalt zum
subjektiven Pflichtinhalt. . Piloty in den bayer. Verkehrsblättern1911 S. 390. Vgl.auch
Zeitschr.f. Gesetzgebungu. Rechtspflegedes Kgrs. Bayern, Erlangen 1860,VII S. 132.

"8 B.G. Art. 26 Abs. IV. Die Vorschrift ist hauptsächlichvon gehaltsrechtlicherBedeutung.
29 Ausnahmen ergeben sichaus der Trennung von Justiz und Verwaltung. Vgl. § 4 E.G. z.

G.V.G. Richtern dürfen andereGeschäftederVerwaltung als solchederJustizverwaltung nicht über=
tragen werden. Teilweise abweichendM. Reindl a. a. O. S. 119 N. 3. S. ferner G.V.G.
*152 (Staatsanwälte); Verw.G.G. v. 8. Aug. 1878 Art. 2 Abs. II, welcheBestimmungdurchB. G.
Art. 19 nicht berührt worden ist. So richtig M. Reindl a. a. O. S. 119 N. 4.

1%Stellen, die im Sinne der DienstordnungHauptstellensind, sollen regelmäßigauch nicht
als Nebenämter übertragen werden. Dies bedeutet aber kein absolutes rechtliches Verbot der Amter=
häufung. Unzulässigwäre z. B. die Verbindung zweier Stellen, wodurchein Beamter sein eigener
Vorgesetzterwürde, oder wo sonstdas Recht getrennteBesetzungfordert.

1 B. G. Art. 19. 22 B.G. Art. 26 Abs. III.
z UbereinstimmendPözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts S. 485 Anm. 2. Dies darf jedoch

nicht dahin ausgelegtwerden,daß derBeamtedieseinerStaatsvollmacht undZuständigkeitgezogenen
Scht dah etwa unter Berufung auf die UngemessenheitseinerAmtspflicht überschreite.

34 Ugl. für die StaatsdienerVerf. Urk. Tit. X §8 3 u. 4.
Dies kommt auch in einer Reihe von Bestimmungender Gemeindeordnungenzur An=

erkennung.Vgl.diesf.G.. Art.62Abs.III,86Abs.II, 7 Abs.III,88Abs.IX, 138Abf.II,
134 Abs. 1II, 135 Abs. VI, 153 Abf. V; pfälz. G.O. Art. 46 Abs. III, 67 Abs. III, 85 Abf. 1.

16 v. Seydel a. a. O. II S. 221: „Eine besondereTreupflicht des öffentlichenDieners läßt
sichals staatsrechtlicherBegriff nicht fassen.Die „Treue“"ist nichts anderesals eine Ausdrucksform
der allgemeinen Dienstpflicht, den Dienst im Interesse des Dienstherrn zu versehen, also vor allem
nicht zu dessenSchaden.“ Selbstverständlichist unter „Interessedes Dienstherrn"nicht dessenper=
sönliches,sonderndas von ihm vertretenestaatlicheInteressezu verstehen.Daß der Streik und jede

##4 Aufforderung dazu eine Verletzungder Dienstpflichtist, ist selbstverständlich,aberauchsonstige
ußerungen,auchpolitischeAußerungenkönnenPflichtverletzungendarstellen. Vgl. Piloty in den

bayer.Verk. Bl. S. 367, 390, wo insbesonderedie Grenze zwischender Dienstpflichtund der Aus=
übung der politischenRechteeingehenduntersuchtist. KundgebungenirgendwelcherArt, welchegegen
die Grundlagen derVerfassunggerichtetfind, könnenmit derDienstpflichtauchdann nichtvereinbar
sein, wenn sie in Ausübung politischerRechtestattfinden;denn das innegehabteAmt ruht selbstauf
der Verfassung. Die Auffassung, daß solch politisches Verhalten dem Gebot „achtungswürdigen Ver=
haltens“ widerspreche,halte ich ohne weiteresnicht für richtig. Man kannauchin achtungswürdiger
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Aus der Verpflichtungdes Dieners zur Dienstleistungfolgt auchdessenPflicht,
seinen Wohnsitz derart zu nehmen,daß die Erfüllung seiner dienstlichenObliegenheiten
gefichertist (Residenzpflicht).Ob der WohnsitzdieserAnforderungentspricht,ist eine
Tatfrage, überwelchedie vorgesetztenDienstesstellenim Zweifel entscheiden37.

Besonderesgilt für dieRichter und dieStaatsanwältebei den bürgerlichenund
Strafgerichten368.DiesemüssenamOrte desGerichtes,bei welchemsieangestelltsind,
ihren Wohnsitznehmen. Inwieweit benachbarteOrte im Sinne dieserVorschrift als
ein Ort anzusehenfind, bestimmtdas Staatsministerium der Justiz. Gleiches gilt für
die Gerichtsvollzieher22. Den Notaren ist gesetzlichuntersagt, außerhalb des ihnen
angewiesenen Amtssitzes zu wohnen. In Städten von mehr als 100 000 Einwohnern
kann ihnen auferlegtwerden,in einembestimmtenStadtteil Wohnungzu nehmen1°.

Da der Amtssitzmit demWohrsitz“! im Gemeindebezirksich regelmäßignicht
zu deckenbraucht", so sind im Falle der Verschiedenheitdie rechtlichenWirkungen
des Wohnsitzesregelmäßig mit diesem und nicht mit dem Amtssitz verbunden. Aus=
nahmen sind im öffentlichen Rechte durch einzelne Gesetzebesonders angeordnet“.

Die gesetzlichenBeschränkungender Wohnsitzwahlbeschränkennur die Aufenthalts=
freiheit, das Aufenthaltsrecht der Beamten beurteilt sich im übrigen nach den all=
gemeinenVorschriftendes Freizügigkeitsgesetzes,die durchDienstvorschriftennur ein=
geschränktwerdenkönnen,soweitdie Erfüllung der Dienstpflichtes erheischt.

Auch das Dienstrechtfür die Ortsgemeindebeamtenhat einschlägigegesetzliche
Vorschriften. Im allgemeinenist allerdings der Wohnsitzin der Gemeindefür die
gewähltenGemeindebeamtenoderVertreterVoraussetzungder Wählbarkeit und daher
auch der Beibehaltung ihrer Stellung“. Eine besonderedienstrechtlicheBestimmung
über die Wohnsitznahmein der Gemeindewar daher nur“ für die rechtskundigen
Bürgermeister und Magistratsräte notwendig, da für dieseBeamten jenesErfordernis
der Wählbarkeitnicht besteht.

Außer der Wohnsitzpflichtbringt die Pflicht zur Dienstleistung auch die Pflicht
zur Anwesenheit beimAmte (Präsenzpflicht) mit sich. Deren Inhalt bemißt sich,soweit

Weise gegendie Verfassung sich auflehnen und damit ein Dienstvergehenbegehen. Doch ist an
nicht e Kritik der Grundlagender Verfassung eine Auflehnung. WissenschaftlicheW1 z4 z4
Verfa zanetann sogar Amtspflicht sein.

B. G. Art. 21, in welchenobige Sätze v. Seydels wörtlich übernommenwurden. Die
Bestimmung gilt für alle Beamte im Sinne des Art. 1 und 2, 182ff. und die Aspiranten und

unktionäre des Art. 25 während der Aktivität, nicht dagegenfür die im Ruhestandbefindlichen
eamten. Wegen Wartegeldbezugs s. jedoch Art. 44 A#t. .Waährend des Urlaubs und der vor⸗

läufigen Dienstenthebungruht diesePflicht uud besteht freieWohnsitzwahl,sofernnicht im einzelnen
Fall anders bestimmt oder verzjügt ist.

58sAusf.Ges. z. R.G.V.G. vom 23.Fer. 1879 Art. 6, 53; M.E. vom 11.Sept. 1879(Weber
XIII S. 486). B. G. Art. 183 Abs. I, 222 Abs. II. »

ZVGerichtsvollzOrdnvom16.Tez.1899(G.V·BI.S·1015).Uber»dieForteltiing
M·Reindla.a.c.S.12«4N-2.DafelbstauchüberdieEienbahnbeamtemUberdenohnfitz
derDisttiktsfchiilinspektorens.MEv.24.Juli183331ff-V(eberIIS.697),vgl.Piloty,
Das Recht der Volksschulaufsichtin Bayern, S. 108.

4 Notariatsges.Art. 11. Über Geschäftstätigkeitder Notare außerhalbdes Amtssitzesvgl.
Art. 18, W auch6 Abs. V.

4 Überdenselbenbestimmtmit Wirateit auchfür das öffentlicheRecht,sofernnicht aus=
drücksschanderesbestimmtist, das B.G.B. § 7. AbweichendDoppelbest.G. v. 22. März1899 § 1
Abs. II.

Eine Ausnahme bestimmtfür Militärbeamte B.G.B. J 9.
48 So für den HeimaterwerbHeim.G. Art. 2, für die direkte BesteuerungEink. St.G. v.

14. Aug. 1910 Art. 1 Abs. II, b Umlagengesetzv. 14. Aug. 1910 Art. 3 Abs. II. R.Dopp.Best.G.
v. 22. März1909 § 2 Abs. I, III, für denBürgerrechtserwerbdiess.Gem.O. Art. 17, für die Be=
feeinng. von gemeindlicherHanddienstpflichtdiess. Gem.O. Art. 50 Abs. II. Vgl. M.Reindl
a. a. O.S. 125 N. 8.

4 Diessf.G O. Art. 172 Abs. I, pfälz. G. O. Art. 102.
Diesf. G.O. Art. 75 Abs. II enthält eine solcheauchfür die bürgerlichenBürgermeister

und Magistratsräte. DieseVorscheist war überflüssigund darf nicht dahin mißverstandenwerden,
als enthalte sie ein Verbot der Auswanderungaus der Gemeindefür die Amtsdauer.

“ Nach diess.G.O. Art. 172 Abs. II.
45“
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gesetzlicheBestimmungennicht getroffensind““, nach den Dienstvorschriften. Im
allgemeinenbestehtdiesePflicht in derVerbindlichkeitzur Einhaltungder angeordneten
Gefchäftsstundenund zur AnwesenheitamDienst-oderWohnorte. Diese letztereVer=
bindlichkeit ist indessen, soweit sie nicht durch besondereBestimmungen näher um=
schriebenist, mit derjenigenEinschränkung zu verstehen, die aus dem Grunde ihres
Bestandes,dem dienstlichenInteresse, sich ergibt. Zulässig ist jedenfallseine Ab=
wesenheitaußerhalb der Geschäftszeit,die nach menschlicherVoraussicht das dienstliche

nteressenicht gefährdet,bei welcherinsbesonderefür Vertretung gesorgtund die
öglichkeitder Rückkehr im Bedarfsfalle gesichertist. Wer unbefugt, d. i. ohne Ur=

laub oder mit lberschreitung des Urlaubes und schuldhaft vom Amte fernbleibt, macht
sich nicht nur eines Dienstvergehensschuldig, sondern verliert auch für dieseZeit den
Anspruch auf Diensteinkommen. Die Einziehung des Diensteinkommensist durch die
urlauberteilendeBehörde besonders zu verfügen. Gegen die Verfügung kann binnen
zwei WochenBeschwerdeerhobenwerden. Über dieselbeist im Dienstwegzu ent=
scheiden".

§*#131. Enthebung von der Dienstleistung. Da der BeamtekeinRechtam
Amte hat, so kann seineDienstleistungauch ohne oder gegenseinen Willen eingestellt

werden. —
EinstellungderDienstleistungkommtvor entwederals ordnungsmäßigzugelassene

Ausnahmenvon derPräsenzpflichtoderals regelmäßige,durchdieDienstordnungselbst
gegebenePausenwiedienstfreieZeit, Ferien,Sonntagsruhe,oderendlichin verschiedenen
ordnungsmäßigenFormen der Einzelenthebung,nämlichals Enthebungvon einzelnen
Dienstgeschäften,als Dienstbefreiungund Urlaub, als vorläufige Dienstenthebungund
als einstweiligeVersetzungin den Ruhestand. Alle dieseUnterbrechungenhaben dienst=
rechtlichen,nicht nur tatsächlichenCharakter. Während jene Pausen ein regelmäßiges
allgemeines Ruhen der Geschäfte überhaupt bedeuten, sind diese Enthebungsformen
dienstlicheMaßnahmen, die zwar auch nach allgemeinenGrundsätzen, aber immer nur
für den einzelnenBeamten und regelmäßig nur kraft besondererVerfügung, ausnahms=
weise auch kraft Gesetzeseintreten, ohne daß damit eine Amtsunterbrechung sich zu
verbindenhätte.

Eine allgemeineFerienordnunggibt es nicht. Ferien kommennur im Gerichts=
dienst als ein teilweises Ruhen der Rechtsprechung und im Schuldienst vor. Die
GerichtsferienbedeutenkeineallgemeineBeurlaubungdes Gerichtspersonals,während
die Schulferien sowohl eine Unterbrechungdes Unterrichtsgeschäftesals auch eine all=
gemeineBeurlaubung des Lehrpersonals bedeuten32.Die Verwaltung kennt sonst keine

17B. G. Art. 22 Abs. III. Notariatsges.Art. 18, 19; diesf. G.O. Art. 164 Abs. 1, pfälz.
G.O. Art. 56a, Abs. II 94, worüber unten.

Solche besteheninsbes.für dieäußerenBehördenderverschiedenenDienstzweigein derWeise,
daß ein äußerstes zeitlichesoder räumlichesMaß für Entfernung vom Amtssitz ohneUrlaub an=
geordnetist. Für Justizbehörden:V.O. v. 8. Juni 1904 § 1 (G.V.Bl. S. 167), für Gerichtsvoll=
zieher: Ger-Vollz.O. v. 16. Dez. 1899 (G.V.Bl. S. 1015), für die Bezirksämter: V.O. v. 21. Dez.
1 8 Abs. V. § 10 Abs. II (G.V.Bl. S. 1121), für die Rentämter:Gesch.Anw. v. 4. Juni
1908§ 22 Abs. I (F.M. Bl. S. 248, Weber XXXII, S. 5060),für die Verkehrsbeamten:Allg. Dienst=
vorschr.v. 1. Juni 1885 3 15. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 127 N. 1. Für Notare f. Gesch.O.
für die Notariate v. 24. Dez. 1899 § 293 (J.M. Bl. S. 591).

Der Rechtswegist ausgeschlossen.B.G. Art. 22 Abs. III, IV. 178 Ziff. 1, 3, 6, R.D.G.
Art. 9. Vgl. dazu M. Reindl a. a. O. S. 139 N. 8. Die Einziehung ist keineStrafe und zwar
auchnicht bei Richtern, Mitgliedern des Verwaltungsgerichtshofesund des oberstenRechnungshofes,
obgleichsie bei diesenim Disziplinarverfahrenbeschleifen wird. Richterdisz.G. Art. 9, 63, 85, B.G.
*—d I, 184 Abs. I. A. M. M. Th. Mayer, Richter Disz.G. S. 59; M. Reindl a. a. C.

131|1 Vgl. oben§ 127 N. 21.
6 1 6###L sH ff.2.B.G. Art. 22 Abs.II, „der Feriengenußist demUrlaub gleichzuachten“.Min. Bekm.v.Wfsmsee gleichzuach
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Die Grundsätze für Sonntagsruhe sind von der Staatsregierung aufzustellen".
Die Einzelenthebungenfindenaus verschiedenenGründen und mit verschiedenen

Wirkungen statt.
1. Die Enthebungvon einzelnenDienstgeschäftenerfolgtentwederim dienstlichen

Interesse oderim Interessedes Beamtenund entwedernach gesetzlichenVorschriften
des Verfahrens5 oder nach dienstlichenGrundsätzen und nach Maßgabe der Bestim=
mungen über die Geschäftsverteilung. Als allgemeinerdienstlicherGrundsatz hat zu
gelfen, daß ein Beamter, sei es auf seinen Antrag oder von Amts wegen von den=
jenigen Geschäften,an denener persönlichbeteiligt ist, zu enthebenist?. Auf den
Gehaltsbezughat solcheEnthebungkeinenEinfluß.

2. Dienstbefreiung hat einzutreten, wenn Dienstleistung aus unverschuldeten
Gründen (Krankheit) unmöglich ist. Krankheit entschuldigtvon selbstund ist nur an=
zuzeigen, auf Verlangen auch durch ärztliches Zeugnis zu belegen2. Dienstfreiheit ist
zur AbleistungmilitärischerPflichtübungenzu gewähren. Auch hierzu bestehtAn=
zeigepflicht?. Im übrigen kann etatmäßigenBeamten aus dringendenGründen Dienst=
freiheit bis zu einer Woche ohne Anrechnung auf den Urlaub gewährt werden10.

3. Der Urlaub. Das Beamtengesetz! bestimmt, daß Urlaub in angemessenem
Umfang jedemetatmäßigen12 Beamtenalljährlichbewilligt werdensoll, soweit nicht
außergewöhnlicheVerhältnisse entgegenstehen.Es bestehtzwar kein Recht darauf, aber
eine Regel darüber, wodurchdie erteilendeBehördeverpflichtetist. Im Falle der
Versagung oder Zurücknahmekann Beschwerdeerhobenwerden. Die Urlaubsdauer ist
als Regel für die verschiedenenKlassen der Gehaltsordnung auf fünf Tage bis zu
sechsWochenfestgesetzt!8.Zuständigzur Erteilung ist der Amtsvorstandbzw. die
vorgesetzteBehörde. Bei Urlaub über sechsWochen ist immer die Genehmigungdes
Ministeriums erforderlich . Beamte als Landtagsabgeordnetehaben Anspruch auf
Erteilung des Urlaubs für die Dauer der Versammlung,als Reichstagsabgeordnete
bedürfen sie gar keinesUrlaubes 15. Während der regelmäßigenUrlaubszeit ist der
Gehalt fortzuentrichten,etatmäßigeBeamte habenAnspruchdarauf6. Für Stell=
vertretunghat die erteilendeBehördezu sorgen;die Kostender Stellvertretungträgt
der Staat auch bei unbefugtemFernbleiben17.

lber das Urlaubswesen und die Amtsverwesung bei den Notariaten bestehen
besondereVorschriften15.

GesetzlicheVorschriftenbestehenfernerfür die Ortsgemeinden.

* B.G. Art. 22 Abs. I. Min. Bek. v. 14. Juli 1909 & 1. An Sonn= und Feiertagensind
nur die „uUnverschieblichenGeschäfte“zu erledigen. S. auch Bekm. desJust. M. v. 15. Jan. 1909
(J. M.Bl. S. 85).

* Z.B. Ausschlußoder Ablehnung von Richtern s. die Prozeßgesetze.
* Z.B. zum ZweckederEntlastung desBeamten oder der besserenErledigung,desGeschäftes.

ImNot.Ges.Art. 15 ist dies ausdrücklichund näher geregelt. Das B.G. enthält keine
Bestimmung: esgilt aber für seinenBereichdasselbe. FürGemeindekollegiens. diess.Gem.O. Art. 108,
8— 6 Ortsschulbehörden Min. Bekm. v. 29. Nov. 1897 Ziff. 5 (G. V. Bl.S. 370, Weber XXV.

5Min. Bekm. v. 14. Juli 1909 § 4. Ebenda über die Genehmigungsbedürftigkeitvon Er=
holungsreisenund überAnrechnunglängerer Krankheitszeit auf denUrlaub nachErmessender vor=
gesetztenBehörde. Uberdie Bezugsrechtewährendder Krankheit s. unten § 136.

? Näheres Bekm. v. 14. Juli 1909 § 9.
16 Bekm. v. 14. Juli 1909 § 4.
11B.G. Art. 22 Abs. II.
12für nichtetatmäßigeBeamte s. Bekm. v. 14. Juli 1909 § 13.
13 Bekm.v. 14. Juli 1909 § 3. ««
«Betin.v.l4.Julil909§11.iireinieBeanitengruppenbestehenbefondereVochriften,

so für Verkehrsbeamte,Militärbeamte, Mannschaftender Gendarmerieund Schutzmannschaft,dann
für Staatsdienstaspirantenund Funktionäre. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 132ff. 135.

½ LandtagsW.G. Art. 35;ReichsVerf. Art. 21.
16B. G. Art.35. Bekm. v. 14. Juli 1909 §. 13.
1½Bekm.v. 14.Juli 1909§ 12Abs.VI. überdiesonstigenFolgendesunbefugtenFern=

bleibens s. oben § 130 und unten§ 141.
18Not.Ges. Art. 95 ff. Gesch.Ordn. für d. Notariate v. 24. Dez. 1899 §§ 299ff., 299ff.

(J.M. Bl. S. 591).
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Nach der diesseitigenGemeindeordnung1°darf der geschäftsleitendeVorstand, nach
der pfälzischenGemeindeordnung2 der besoldete geschäftsleitendeVorstand der Ge=
meindeverwaltungsichüber Nacht nur nach Verständigung seines Stellvertreters und
bei einerAbwesenheitvon mehr als achtTagennur mit Genehmigung(Urlaub) des
Magistratesbzw. Gemeindeausschussesund der vorgesetztenAufsichtsbehördeaus dem
Gemeindebezirkeentfernen?!. Das gleichewird selbstverständlichauchfür Einstellung
der DienstestätigkeitohneEntfernungvomOrte gelten.

Zur Urlaubserteilungan Mitglieder des Magistrates und höhereGemeinde=
bediensteteoderan Mitglieder desGemeindeausschussesoderan besoldeteGemeinderats=
mitgliederist der Bürgermeisterallein zuständig,wenndie Dauer des Urlaubes nicht
mehr als 14 Tage beträgt. Anderenfalls ist Zustimmung des Kollegiums notwendig.
Zur Urlaubserteilungan das niederePersonal ist der Bürgermeisterallein befugt?.

WegenungerechtfertigterVerweigerungdesUrlaubeskönnendieBeteiligtennach
diesseitigemGemeinderechteVerwaltungsbeschwerdebei den Aufsichtsbehördenerheben?.

Das pfälzischeGemeinderechtlegt wederdemBürgermeisternoch den übrigen
Mitgliedern des Gemeinderates,wennsienicht besoldetsind, die Verpflichtungauf,
bei Entfernung vom Dienste Urlaub zu erwirken. Nur hat der geschäftsleitendeVor=
standder Gemeindeverwaltung,wenner sichaus demGemeindebezirkeentfernt,seinen
Stellvertreterhiervonin Kenntnis zu setzen.Dauert die Abwesenheitmehr als acht
Tage, so ist auch dem Gemeinderateund der vorgesetztenDistriktsverwaltungsbehörde
Anzeige darüber zu machen?5.

Es bestehtindessenfür die Gemeinderatsmitglieder,ebensowie diesseits des
Rheins für die Mitglieder der Magistrate, Bevollmächrigtenkollegien,Gemeinde=und
Ortsausschüsse,die Verpflichtungzur Teilnahmean den Sitzungen?“ und zur Ent=
schuldigungdes Nichterscheinens.Die Folgen der VerletzungdieserVerpflichtungen
sind in beiden Gemeindeordnungenverschiedenbestimmt.

Diesseits des Rheins sind die gemeindlichenKollegien befugt, gegenMitglieder,
welcheohne zureichendenEntschuldigungsgrunddie Sitzungen versäumenoder als
Stimmberechtigtesichder Abstimmungenthalten,„Ordnungsstrafen“27bis zu 45 Marks
zum Besten der Armenkassezu verhängen. Nach fruchtloser mehrmaliger Bestrafung
und vorgängigerAndrohungkannsolchenMitgliedern durchBeschlußdes Kollegiums
die Mitgliedschaft aberkanntwerden. Gegen derartige BeschlüssestehtdemBeteiligten
nur Einspruch binnen achtTagen nach der Zustellung zu, über welchendas Kollegium
in einer der nächstenSitzungenzu beschließenhat. Auf rechtskundigeund fachmännische
Magistratsmitglieder finden dieseBestimmungenkeine Anwendung?s.

Nach pfälzischem Rechte können nichtbesoldeteGemeinderatsmitglieder, welche
ohne hinlänglichen35 Entschuldigungsgrundin drei aufeinanderfolgendenSitzungen
nicht erscheinen,durchBeschlußdes Gemeinderatesihrer Mitgliedschaftals verlustig
erklärtwerden31. GegendiesenBeschlußkannder BetroffeneinnerhalbeinerNotfrist

19Art. 164 Abf. I.
1%Art. 94 Abs. II. .21Diesf. G.O. Art. 164 Abs. I.
52 Für VersehungdesDiensteswährenddesUrlaubs hat, soweit das Ges. nicht maßgibt, das

Kollegium das Nötige vorzukehren.
22 Diesf. G.O. Art. 164 Abs. II—IV, pfälz. G.O. Art. 94 Abs. II.
24 Diess. G.O. Art. 164 Abs. V. Vgl. dazu dieErörterungenVerh. d. bes.Aussch.II S. 660

(Staatsminister des Innern: „an die vorgesetzteDisziplinarbehörde“'). G. v. Kahr, Gemeinde=
ordnung, II S. 138.

*5Pfälz. G.O. Art. 94 Abf. I.
16 Darüber auch oben§ 116 nachN. 17.

der ua Edel (Verh. d. bes.Aussch.1 S. 153) sprichthier von einer„häuslichenDisziplinargewalt"“
er ollegien.

28 Ges. vom 8. Nov. 1875 (G. u. V. Bl. S. 665) Art. 1.,
Diesf. G.O. Art. 165. Entsch.d. rt VI S. 80. über die Beschlußfähigkeitin solchen

Fällen A. Luthardt, Bl. f. adm. Praxis XXXIX, S. 257ff., und dagegen ftehr.v. Pöl=
nit, Das Selbstverwaltungsrechtder Gemeindenusw., Bamberg 1890, S. 92 Anm. 293, dann
G. v. Kahr, GemeindeordnungII, S. 155.

5%Das Gien, sagt umpassenderweise„legalem"“.
31Pfälz. G.O. Art. 95.
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von 14 Tagen Beschwerdean das vorgesetzteBezirksamterheben,welchesin letzter
Instanz entscheidet.

Eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist in den erörterten Fällen
nachdiesseitigemwie nach pfälzischemRechtenicht statthaft, da es sich bei solchen
Entscheidungenum Aufrechterhaltungder Dienstordnunghandelt s8.

Während die allgemeinenDienstpausen,die sichaus derOrdnungderGeschäfts=
stunden,aus Ferien und Sonntagsruheergebenund die Einzelenthebungen,die bisher
erörtert wurden, insbesondereder Urlaub in erster Linie um des Beamten willen als
Einrichtungen der Entlastung und Erholung bestimmt sind, dem Dienste aber nur
mittelbar zugute kommen, ist umgekehrt bei den beidenMaßnahmen der vorläufigen
Dienstenthebungund der einstweiligenVersetzungin den Ruhestanddas dienstliche
Interesse das unmittelbareund meistallein entscheidende.Durch beideMaßnahmen
wird der Dienst unterbrochen, während das Dienstverhältnis fortbesteht. Der Staat
kannmitunter einenDiener nicht brauchen,ohnedochGrund zu haben,das Dienst=
verhältnis selbst zu lösen. Es bestehtzwar die Aussicht auf Möglichkeit und Be=
dürfnis der Wiederverwendungund dementsprechendauch eine bedingtePflicht der
Wiederaufnahme des Dienstes; zunächstaber bestehtfür den Staat das Interesse, des
Dieners sich zu entledigen,ihn vom Dienstezu entheben,weshalbdenn auch beide
Maßnahmen regelmäßig gegenden Willen des Dieners angewendetwerden. Grundlos
soll das freilichnicht geschehen,aber in ihren Gründen ist die verfügendeBehörde
rechtlich nur gebunden,wenn das Gesetzaus bestimmtenGründen die Enthebung ver=
langt oder gar von selbsteintreten läßt, oder wenn es die Enthebung, was bei be=
stimmten Beamtengruppen(Richtern und ihnen Gleichgestellten,Notaren) der Fall ist,
nur aus bestimmtenGründen und in bestimmtemVerfahren gestattet.

Die vorläufigeDienstenthebungist, wenn sie frei verfügt wird, eine unfreiwillige
Beurlaubung. Die Verfassungsurkundegestattetesie allgemein in der Form des Wider=
rufs der Dienstleistung und des Dienstgehaltes3. Das Beamtengesetzbestimmt nun=
mehrvorbehaltlichder für Richter bestehendenbesonderenVorschriften,daß der un=
widerruflicheBeamtejederzeitunter Wahrung aller seinerRechteseinesDienstesvor=
läufig enthobenwerdenkönne55.

DieselbeEnthebungsfreiheitbestehtfür denGemeindedienstals Regel.
Anders verhältes sichdann,wennder Diener ein Rechtauf Dienstleistunghat.

Dies ist der Fall bei Richtern einschließlichder Handelsrichterund der Mitglieder
des Verwaltungsgerichtshofsund des oberstenRechnungshofes,dann bei Notaren und
bei denjenigenGemeindebediensteten,welcheauf Grund von Wahlen ihren Dienst im
Ehrenamteleisten. Ihre Enthebungvon der Dienstleistungkannnicht nachBelieben,
sondernnur dann stattfinden,wenneinegesetzlicheBestimmunghierzuermächtigtoder
zwingt.

Die kraft Gesetzeseintretendeoderkraft ausdrücklichergesetzlicherErmächtigung
verfügtevorläufigeDienstenthebungist keineBeurlaubung,sonderneinebesonderedienst=
licheMaßregel und hat Gehaltskürzungzur Folge36.

Kraft Gesetzestritt sie mit der Wirkung einer Gehaltskürzung eins7;
1. bei unwiderruflichenundwiderruflichennichtrichterlichenBeamtens#,wennein

½#Pfälz. G.O. Art. 93. Das Bezirksamt kann zufolge Abs. III den Beschlußnur aufheben,
wenn die gesehlichenVoraussetzungender Maßregel — dreimaliges Ausbleiben und Unentschuldbar=

eit — mongeln.
7. A### #inmend W. Krais, Ges. vom 8. Aug. 1878 S. 344 f. 6
“ 9. Verf.Beil. § 19 Abs. I: „Suspenfion aus administrativenErwägungen“.

38 B.G. Art. 170.
» USoauchfürdierechtstundigenMagistratsrütr.WasG-v.KahrlIS·168«Anm.22
gegenv. Seydel 2. Aufl. II S. 219 einwendet,erklärtev. Seydel selbstnochhandschriftlichund
zwar mit Recht als zutreffend(s. Manufkript). « " «

7Hieriibers.unten....SinbehaltungeinesGehaltsdrittels.B.G.Art.l74,R.Disz.G.
Art. 81.

cbterlicheMilitärbeamte vgl. B. G. Art. 202, disgGest f. Mil. Just. Beamtev. 1. Dez.8 Für ri
1898§ 30 (N.G.Bl. S. 1297). Für HandelsrichterR.Disz.G. Art. 84.
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richterlicherHaftbefehlerlassenist, bei Richtern,wenn im gerichtlichenStrafverfahren
die Untersuchungshafteingetretenists;

2. bei allen Beamten, wenn wegeneinesVerbrechensoder solchenVergehens,
das den Verlust des Amtes zur Folge haben kann, die Eröffnung des Haupt=
verfahrens0 beschlossenist1;

3. bei allen Beamten, wenn im Disziplinarverfahrenein noch nicht rechts=
kräftiges Urteil ergangenist, das auf Dienstentlassunglautet“;

4. wenn eine Gefängnisstrafebei Richtern, wenn eine andereFreiheitsstrafe
als Haft (also Gefängnis= oder Festungshaft) wegen eines Verbrechens oder Ver=
gehenszuerkanntwurdeund angetretenwird“s.

Mit der Folge der Gehaltskürzung kann ferner die vorläufige Dienstenthebung
nur verhängtwerden:

1. bei nichtrichterlichenBeamten, solange ein strafgerichtlichesoder disziplinäres
Verfahren eingeleitetist, oder Festungshaft oderHaft vollstrecktwird; die Verhängung
erfolgt durch die Dienstbehörde"“;

2. bei Richtern, wenn ein Disziplinarverfahrenanhängig ist, bei dem Ver=
urteilung zur Strafversetzungoder Dienstentlassungin Aussicht steht, oder wenn Vor=
untersuchungwegenVerbrechensoder Vergehensoder Hauptverfahrenwegen eines
Vergehens,das denVerlust des Amtes nicht zur Folge habenkann, eröffnet ist;
ferner wenn das Konkursverfahren eröffnet oder Entmündigungsverfahren eingeleitet
ist oderder Richter entmündigtoderunter vorläufigeVormundschaftgestelltist, end=
lich, wenn eine Entscheidung ergangen ist, daß der Richter auf eine andere Stelle
versetztwerdenkannoderdasVerfahrenwegenVersetzungin denRuhestandeingeleitet
ist; die Verhängung erfolgt von Amts wegen oder auf Antrag des Staatsanwalts
durch die Disziplinarkammer"“. «

Die Dienstenthebungdauert regelmäßig bis zum Ablaufe des zehntenTages nach
Beendigungder Freiheitsentziehung. Bis dorthin dauert auchdie wegenStrafverfahrens
eingetreteneDienstenthebungfort, wenn das rechtskräftigeStrafurteil auf Freiheits⸗
strafe ohne Amtsverlust lautet".

Die vorläufige Enthebung eines Notars erfolgt entweder kraft Gesetzes oder
aus den gesetzlichenGründen durch die Disziplinarkammer oder in bestimmtenFällen
durchdas Justizministerium.Die Vorschriftenentsprechendenjenigen,die für Richter
gelten, doch tritt bei Konkurs=und Entmündigungsverfahrenund für die Dauer der
Entmündigung oder vorläufigen Vormundschaft die Enthebung kraft Gesetzes ein.
Gegen die Entscheidung der Disziplinarkammer, nicht auch gegendie Verfügung des
JustizministeriumskannBeschwerdezumDisziplinarhoferhobenwerden7.

Die einstweiligeVersetzung in den Ruhestand, früher sogenannteStellung zur
Verfügung "s, gleicht der vorläufigen Dienstenthebungdarin, daß es sich bei ihr nur
um eineEnthebungvom Amte und nicht um eineAuflösung des Dienstverhältnisses
handelt"“und darin, daß Wiederverwendungin Aussichtsteht30. Dagegenbestehtder

35#B.G. Art. 171 Z. 1, R.Disz.G. Art. 78 Z.1. B.G. Art. 183 Abs. I, 184 Abs. I, 192.
0 Auflageverfügun im militärzerichtlichen erfahren.Mil. Str. G.O.8 250, vgl. auch§ 174.
41 B.G. Art.171B= 2, R.Disz.G. Art. 783. 2.
2 B. G. Art. 171 3.3, R.Disz.G. Art. 78 Z. 3.
13B. G. Art. 171 Z. 4, R.Disz.G. Art. 78 Z.4. Zuchthausstrafekommtnicht in Betracht.

N.Str. G.B. 8 31.
4 B. G.Art. 172.

hof A Dih .6. Art. 79, 84; B.G. Art. 183 Abs. I, 184 Abs. 1. Beschwerdezum Disziplinar=
of Art. 83.

4 B.G. Art. 173, 3 ild.G Art. 80 Abs.1, II. Für Gemeindebedienstetef. Ausf.G. zur
R. St. P.O. Art. 111, 112 Abs. I, 50 Z. 1, 2, 4, 61; B. G. Art. 223. Da das B.G. auf siekeine
Anwendung findet, so bleiben für sie die Bestimmungendes Ausf.Ges. zur R.Str. P.O. in Geltung.

4 Not. Ges. Art. 91 ff. für Notariatsverweser Art.116.
B.’G.Art. 38, früher G.Verf. Beil. §819. Die neueBezeichnungist ebensowie die Be=

eichnungdes verbleibendenGehaltsteiles als Wartegeld vom Reichsbeamtengesetzv. 31. März 1873
24 ff. übernommenworden.

4P Es ist ein Ruhestandim Dienstverhältnis.
50B.G. Art. 42.
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Unterschied,daß die Wiedereinsetzungin denDienstbei vorläufigerDienstenthebungge⸗
schehenmuß, bei einstweiligerVersetzungin den Ruhestand aber nur geschehenkann,
wenn der Grund der Maßregel nicht mehr besteht. Da das Dienstverhältnis bei
diesem Ruhestande fortdauert, so bleibt das Pflichtenrecht auf diese Beamten an=
wendbar, soweites nicht unmittelbarodermittelbar geradedie Dienstpflichtbetrifft.
Es besteht danach fort die Pflicht zu achtungswürdigem Verhalten, zur Amts=
verschwiegenheit,zur Eheanzeigebzw. Ehebewilligung und zur Erlaubniseinholung hin=
sichtlich fremderTitel usw. Es entfällt dagegendie eigentlicheDienstpflichtsamt
Residenz=und Präsenzpflicht, und es finden keine Anwendung die Bestimmungen über
Urlaub, Sonntagsruhe, Ferien, über verboteneNebenämter und Nebenbeschäftigungund
die Beschränkungender Gutachter=und der Vereinsfreiheit 1. Der Fortbestand des
Dienstverhältnissesbringt es fernermit sich,daß die Gründe und Formen der Auflösung
derselben und die Grundsätze des Disziplinarstrafrechtes auch auf den Beamten im
einstweiligenRuhestandeAnwendungfinden"?.

Die einstweiligeVersetzung in den Ruhestand bildet nie den Gegenstand eines
Anspruches und tritt nie kraft Gesetzesein. Sie kann von Amts wegen durch die
zur ErnennungzuständigeStelle und gegenunwiderruflicheBeamte nur aus gesetz=
lichen Gründen verfügt werden. Die ausschließlichengesetzlichenGründe sind Un=
verwendbarkeit wegen Anderung in der Organisation der Behörden oder ihrer Be=
zirke35, ferner, wenn ohne Verschulden des Beamten Umstände“ vorliegen, durch
welcheseine amtlicheWirksamkeitauch auf eineranderenStelle nicht nur vorüber=
gehendgestört55wäre, eineVersetzungalso nicht als möglicherscheint.

Auf richterliche Beamte findet die Maßregel der einstweiligenVersetzungin den
Ruhestandnur Anwendung,wennessichumAnderungenin derOrganisationhandelt?.

Auf widerruflicheBeamte findet die Maßregel „entsprechende“Anwendung"?, der
zuständigenDienstbehördestehtes also zur Wahl, ob siegegebenenfalls(Art. 38) den
Beamten in den einstweiligenRuhestand versetzenoder entlassenwill (Art. 8 Abs. II).
Der in deneinstweiligenRuhestandversetzteBeamtekannauchzu einerStelle niederen
Ranges oderGehaltes wiederverwendetwerden?s. Das Dienstverhältnisbleibt auch
im einstweiligenRuhestand ein widerrufliches, der Fristlauf für den Erwerb der Un=
widerruflichkeit ruht so lange?°.

Die einstweiligeVersetzungin den Ruhestandgleichtauchdarin der vorläufigen
Dienstenthebung, daß Gehaltskürzung eintritt. Der Beamte erhält nicht Pension,
sondern als einen Teil des Aktivitätsgehaltes das Wartegeld5.

Die Wiederverwendungdes in den einstweiligenRuhestandversetztenBeamten

ö1 B. G. Art. 24 Abs. I. «
UFürunwiderruflicheBeamteV.G.Art.10,52Abs.111,54,1143.1.Art.1083i.2,

166; für widerruflicheBeamieArt. 8 Abs. II; füt alle BeamteR. St. G.B. 8881ff., B. G. Art. 48 Z.8.
# B.G.Art.38,G.V.G.3 8 Abs.II, B.G.5 183,184,192,202.TieEinziehungoder

26 —* des Ichirks eineseinzelnenAmtesfindkeineausreichendenGründe. Val. M. Reindl a.a. O.
.2 1 zu lit. a.

“ WelcheUmständein Betracht kommenund ob Störung vorliege, ist.Tatfrage; entscheidend
kannnurdadienktliche Juterefseund könnennur wirklichenichtauchbloßvermeintliche Störungensein.

gl. oben §128.
56 Das R.Disz.G. kennt die Maßregel nscht und schließt sie damit für andereFälle aus.

Val. B.G. Art. 183 Abs. 1, 184. Im Falleder Anderungder Gerichtsorganisationkann nur Ent=
fernung aus dem Amte mit vollem Gehaltoder Versetzungdurch die Landesjustizverwaltung
erfolgen. G.V.G. § 8 Abs. III. In diesemFalle finden daherdie Bestimmungender Art. 39 ff.,
abgesehenjedochvon der Gehaltskürzung(Wartegeld) auch auf Richter Anwendung, insbesondere
ist Art. 42 anwendbar. Im Fallder gestörten Wirksamkeitfindet, wenn fie nicht verschuldetist,
Versetzungin den Ruhestand(R.Disz.G. Art.71 3. 2 mit Art. 65 Z. 1) sonstdisziplinargerichtliche

Ve olyng statt
57B. G. Art. 46.
5.B. G. Art. 8 Abs. I mit Art. 42, 46.
*7 Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 276f.
50 Hierüberf. unten § 137. Für Richter tritt in demFall derNuhestandpverehung wegen

störender Umständeebenfallsdie Gehaltskürzungwie beimWartegeld der nichtrichterlichen Beamten,
nämlich um ein Viertel des pensionsfähigen Diensteinkommens ein. B.G. Art. 183 Abs. II Z. 6,
(ogl. Motive S. 124).
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ist ein Recht des Dienstherrn. d ihrer Verfügung ist die Ernennungsstelle zu⸗
ständig#l. Der Beamte ist zur Folgeleistungdienstlichverpflichtet,wenn die an⸗
gesonneneArt der Verwendung den Voraussetzungenentspricht, welchebei einer Ver=
setzungbestehen(Berufsausbildung, Rang, Gehalt) 62. Leistet er Folge, so tritt der
Gehalt an dieStelle des wegfallendenWartegeldes#, leisteter nichtFolge, so verliert
er das Wartegeld, ohne den Gehaltsanspruch zu erwerben#", und kann er dienftstraf=
rechtlichverfolgtwerden.

Die dargelegtenGrundsätzedes Beamtengesetzes75über die Stellung zur Verfügung
und dieWiederverwendungfindenauch auf die definitivenBürgermeisterundMagistrats=
räte der Gemeindenmit Stadtverfassung Anwendung.

*l 132. Dienstgeheimnis, dienstlicher Gehorsam und außerdienstliches
Verhalten. Die Pflicht zur Wahrung des Dienstgeheimnissesist als eine staats=
rechtlicheVerbindlichkeitdes öffentlichenDieners besondersangeordnet.Diese Pflicht
überdauert naturgemäß den Bestand des Dienstverhältnisses;denn sie hat ihren Grund
darin, daß Dinge, welcheder öffentlicheDiener zufolge dieserseinerEigenschafterfährt,
also das im Dienste erworbeneWissen hiervon, nicht zur freien persönlichenVerfügung
desselbenstehen1.

Der allgemeineRechtssatz lautet: „Der Beamte hat über die vermöge seines
Amtes ihm bekannt gewordenenAngelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur
nach erforderlich oder von seinen Vorgesetztenvorgeschriebenist, Verschwiegenheit zu
beobachten, auch nachdem das Dienstverhältnis aufgelöst ist“ ?2. Dieser allgemeine
Rechtssatz erfährt für besondereArten von Geheimnissen noch besonderestrengere
Ausprägung teils in dem Sinne der strengerenStraffolgen, teils auch in dem Sinne,
daß eine Entbindung von der Geheimnispflicht ausgeschlossenoder nur beschränkt
zulässigist?. DiesebesonderenRechtssätzewerdendurchdas allgemeineBeamtenrecht
nicht berührt.
· Das Dienstgeheimnisist nicht nur ein Schweiggebot,sondernumfaßtauch die
Gewährung von Einblick in Urkunden, Bücher, Vorräte usw., die nur Gegenstand

oi B.G. Art. 42, Art. 4 Abs. III.
"* B.G. Art. 42 mit 9 Abs. I. Nur der Gehalt, nicht auch etwaigesNebeneinkommender

früherenStelle ist maßgebend.
s�B. G. Art. 43 8 1.
"“B. G. Art. 22 Abs.III, 43 3. 1.
o5Notare könnennicht in den einstweiligenRuhestandversetztwerden.
" Diesf. G.O. Art. 74 Abs. II. Gegen v. Seydel 2. Aufl. II S. 221 N. 38 richtig

G. v. Kahr II S. 168 Anm. 22 (Bemerkungvon v. Seydels Hand).
G3 Vgl. dazu Piloty im Jahrb. d. öff. R.s III S. 263 und in den bayer.Verk. Bl. 1911

: B.G. Art. 14, dazu Ausf Ges. z. R.St. P.O. vom 18.Aug. 1879, 106 Abs. I und Art. 112,
wonachdieBestimmungauchfür denDienstderGemeinden,öffentlichenKörperschaftenu. Stiftungen,

git, und gem.B.G. Art. 223 Abf. II auch in Geltung gebliebenist. Für Notare jetztNriee
rt. 21. Die Befugnis der Aufsicht innerhalb des Na#u#es der GesetzeWeisungenzu erlassen“,

enthält auch das Recht, Verschwiegenheithinsichtlich bestimmterGeschäftebesondersaufzuerlegen.
Art. 14 des B.G. bindet alle Beamte im Sinne desB.G.s Art. 1, 2, einschließlichderFoisonendes
Art. 25, und zwar auchim Ruhestandeund nachAuflösung des Dienstverhältnises.

3 Vgl. z. B. R.G.V.G. 200 (Schöffenu. Geschworene),und die Steuergesetze:Eink.St.G. v.
14. Aug. 1910 Art. 43, 58 Abs. I, 61 Abs. VI. 79 (G.V.Bl. S. 493); Gew.St.G. v. gl.D. Art. 20
Abs. I, 22 Abs. II, 28 (G.V.Bl. S. 535); Kap. R.St.G. Art. 16, 18 Abf. II, 21 Abs. III.

* So für StaatsgeheimnisseR.Str. G. B. 88 92 Z. 1, 353a, für Post-, Telegraphen- und
TelephongeheimnisseR.Str. G. B. I§ 354, 355, R.PostG. v. 28. Okt. 1871 § 5 (R.G.Bl. S. 347),
R.Tel.G. v. 6. April 1892 § 8 (NR.G.Bl. S. 467), für anvertrautePrivatgeheimnisseR.Str.G. B.
§*#300. BesondereVorschriftenbestehenauch für die Steuerbeamtennachden Steuergesetzen.für die
Bankbeamten,für die Eisenbahnbeamten. DieGeheimhaltungist hiernachnicht nur im öffentlichen
Interessegeboten,sondernbildet zum Teil auchein Rechtdesen, der der BehördeSachen oderTat=
sachenanvertraut und zwar insbesonderedann, wenn er dazu wie gegenüberden Steuerbehörden
verpflichtetist. Beim Briefgeheimnis bestehtnicht nur ein Schweiggebot sonderndas weitergehende
Verbot der Kenntnisnahme. Kein Bruch des Amtsgeheimnisseswohl aber Verletzung der Amts=
pflicht ist es, wenn der Postbeamtesich beioffenen Sendungen(Geitungen, Drucksachen,Geschäfts=
papieren, Postkartenusw.)der Lektürestatt der Beförderunghingibt.
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amtlichenWissensseinsollen5. Das Schweiggebotumfaßtdas eigeneamtlicheund
das durchanderevermitteltefremdamtlicheWissendes Beamten. Verrat ist auchdie
Weiterverbreitung,und zwar nicht nur die öffentliche,sondernauchdie private, auch
unter Beamtens. Nicht alles amtlicheWissenfällt darunter,insbesonderenicht,was
schonamtlichveröffentlichtist. Was zu veröffentlichenist, ist regelmäßigbis dahin
Amtsgeheimnis. Der Bekanntgabe ist regelmäßig alles entzogen, was seiner Natur
nach geheimzuhaltenist. Zunächstbefindetdarüber jeder Beamte selbst,es gehört aber
darunter in der Regel alles, was nicht demGegenstandenach’ odernachVorschrift
zur Bekanntgabebestimmtoder freigegebenist, also auch dasjenige, aus dessenBe=
kanntgabeein Nachteil unmittelbarnicht zu erwarten ist. Was schonallgemeinbe=
kannt ist, kann „natürlich“,selbstwennes nicht bekanntseinsollte, nicht mehrver=
schwiegen werden. Geheim zu halten find alle „Angelegenheiten“,also nicht nur Tat=
sachen, sondern auch Anweisungen, Dienstbefehle, Qualifikationen usw., wenn es der
Natur des Gegenstandesentspricht.

Was seinerNatur nachgeheimzuhaltensei, kannallgemeinnichtim Verordnungs=
wege bestimmtwerden. Es entscheidetdarüber im Aufsichtswege das dienstliche, im
DisziplinarwegeoderStrafverfahrendas richterlicheErmessen.Da indesdie Grenze
mitunter unsicher sein kann, gestattet das Gesetz den Vorgesetzten, hinsichtlich be=
stimmter einzelner Angelegenheitenoder ganzer Kategorien noch nicht bekannter oder
bekanntzugebenderAngelegenheitenein besonderesVerbot zu setzen. Die Übertretung
desselbenist nicht nur Bruch des Amtsgeheimnisses,sondernauch Gehorsamsverletzung.

Das Amtsgeheimnisbeschränktauch das Recht der politischenMeinungsäußerung,
insbesondereauch der Beamtenals Abgeordneters oderMitglieder der Kammer der
Reichsräte.

Die Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnissesbindet auchMinister gegenüber
dem Landtag? und ist für alle Beamte die höheregegenüberder Pflicht zur Ablegung
gerichtlichenZeugnissesoder zur Aussage oder Gutachtenerstattungals Sachverständiger
vor Gericht16. Es bedarfdeshalbder Genehmigungder vorgesetztenoderzuletztvor=
gesetztgewesenenBehördezu solcherVernehmlassung.Auch zur ErhebungderPrivat=
klage wegenBeleidigungim Dienst ist Genehmigungerforderlich,wenn ein Amts=
geheimnis in Frage ist 1. Dagegen hat der Beamte als Beklagter oder Angeklagter
vor Gerichtdas Recht,die zur Wahrungseiner Interessenund im Rahmender Ver=
teidigungerforderlichenMitteilungenzumachen,auchwennsiedasAmtsgeheimnislösen.

Etwas anderesals die Preisgabedes Amtswissensist die Verwertungdes im
Amte angewandten Fachwissens zu anderen als amtlichen Zwecken. Solche Ver=
wertung kann sichdarstellen entwederals Nebenbeschäftigungoder als ordnungsmäßige
Berufsbetätigung.Das Amt ist entwederQuelle oderEmpfängerder Früchtesolchen
Fachwissens.Wo das Amt selbstdie Quelle ist, da kann ein Verbot anderweitiger
Verwertung im Interesse des Amtes liegen, wo das Amt selbst nur Empfänger der

5 2 B. die persönlichendienstrechtlichenVerhältnisseder Beamten.
* AuchunicheigeMitteilungen find verboten. WVgl.Entsch.d. ob.G.H.s in Straff. III S. 434.
7!Nahe daran grenzt die verboteneEntgegennahmevon Mitteilungen oder Befragung über

Dinge, die das Amt nichts angehen. Auch hierin kann eine Verletzung der Dienstpflicht (Amts=
überchreitung liegen, eine Verletzung des Schweiggebotesliegt jedocherst in der Mitteilungso

gewonneng kenntmite sie best doch Bes k der Verfol R.Str. G. B. 8 11n bezugauf fiebesteht jedocheine Beschränkungin der Verfolgung. R.Str. G.B.
R. Verf. Art. 30, EL Tit. ful § 27. Bgl. Reindl a. a. O. S. 8 N. 8.

? Dies erfährtdurchdas InformationsrechtdesLandtagseineauf GegenständeseinesWirkungs⸗
kreisesbeschränkteAusnahme.

10R. Ziv. Pr. O. 88 376, 388 Ziff. 5, 385 Abs. II, 402, 407, 408;R. Str. Pr. O. 3§ 53, 72,
75, 76;R.Mil. G.O. §§ 189, 208, 212; Verw.G.H.G. v. 8. Aug. 1878Art. 20 Abs. VI: Freiw.G.G.
§515, A.G. z. B.G.B. Art. 129; Gew.G.G. § 26; Kaufm.G.G. 4 16; R.Vers.O. § 141: Kais. V.O.
v. 19. Okt. 1900 § 39 (R.G.Bl. S. 983);Richter Disz.G. Art. 27 Abs. II; B.G. Art. 131 Abs. II.

u Richtig M. Reindl a. a. O. S. 89 N. 6. Die Nichterhebungeiner Privatklage kann
einembeleidigtenBeamten dienstlichnichtleichtzum Vorwurfe gemachtwerden,da unfereprozessualen
Einrichtungen im Zusammenhaltemit bestehendensonstigen Verhältnisseneinen ausreichendenSchutz
gegenüber Beleidigungenusw. nicht bieten.
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Wissensfrüchteist, da kann eine außeramtlicheWissensverwertungnur unter dem Ge=
sichtspunktder verbotenenNebenbeschäftigungin Betracht kommen. Das Beamtengesetz,
darin dem Reichsbeamtengesetzfolgend12, gestattetBeamten18 als Sachverständigen
die Abgabe außergerichtlicherGutachten nur mit Erlaubnis der vorgesetztenBehörde.
DieseErlaubnis kann auch allgemeinund mit Einschränkungen,die im dienstlichen
Interesse gebotenerscheinen,in widerruflicher Weise erteilt werden. Auf wissenschaft=
licheArbeitenfindetdieVorschriftnur unterdemGesichtspunktederverbotenenNeben=
beschäftigung,auf wissenschaftlicheArbeiten von Hochschullehrernfindet sie überhaupt
keineAnwendung1“.

Dem öffentlichenDiener obegt die Pflicht, dienstlichenGehorsamzuleisten 15.
Diese Pflicht ergibt sich aus der Über=und Unterordnung, worauf die Einrichtung
des öffentlichenDienstes beruht.

Der Gehorsam gegenüberder Rechtsordnung ist eine allgemeineUntertanenpflicht,
die im Verfassungseidebeschworenwird 16. Er ist also nicht Gegenstand einer be=
sonderenBeamtenpflicht.Die Pflicht zur Anwendungdes Rechtesaber bildet einen
Teil der Dienstpflicht und ist deshalb ebenfalls nicht notwendigerweiseGegenstand
einer besonderendienstlichenGehorsamspflicht.Da jedochdie Vollziehungund An=
wendung des Rechtes als Dienstgeschäfteinem Behördensystemanvertraut ist, in
welchemdas Verhältnis der Über= und Unterordnung besteht, kann auch dieses Ge=
schäfteinenGegenstanddesDienstbefehlesbilden. Die besonderedienstlicheGehorsams=
pflicht bestehteben in der Pflicht des Gehorsams gegen den Dienstbefehl, d. h. gegen
eineWeisungdesVorgesetzten,durchwelchediedienstlicheTätigkeitdesUntergebenenbe=
stimmt wird. Der dienstliche Gehorsam ist daher keine persönlicheUnterwürfigkeit
des untergebenenDieners unter den vorgesetztenDiener. Die Dienstgewalt ist ebenso=
wenigein eigenesRechtdes Vorgesetzten,wie die Amtsgewalt,die derBeamtegegen=
über den Amtsuntergebenenübt, ein eigenesRecht des Beamten ist. Der Gehorsam
wird hier wie dort rechtlichdem geschuldetund geleistet, von dem die Dienst= oder
Amtsgewalt sich herschreibt.

Hiernachscheidenaus demBegriffedes Dienstbefehlesund damit aus demUm=
kreiseder gegenüberstehendenGehorsamspflichtalle diejenigenWeisungender Vor=
gesetztenaus, welcheaußerhalbdes Gebietesder dienstlichenVerpflichtungenliegen 17.

Aber auchinnerhalbdiesesGebietesist nicht jederBefehl der höherenBehörde
oderdes höherenBeamtenan die niedrereBehördeoder denniedrerenBeamtenein
Dienstbefehl. Er ist Dienstbefehlnur dann, wenn der Befehlendezuständig18 ist, die
Anordnungzu erlassen,wennder, dembefohlenwird, zuständigist, die Anordnungzu

18R.B.G.§ 12Abf.I.
196Die Vorschrift findet auf Beamte im einstweiligen,zeitlichenoderdauerndenRuhestandund

auf Personen des Art. 25 keine Anwendung. B G.Art. 25, 24 Abf. 1.
14r* Piloty in den b. Verkehrsblättern 1911 N. 41 S. 397. Zum Teil abweichend

M. Reindl a. a. O. S. 91ff.
156BG. Art. 12. Vgl. hierherinsbes.P. Laband, StaatsrechtdesDeutschenReiches,5. Aufl.,

1 S. 460 ff.; Otto Mayer, DeutschesVerw.Recht, II S. 236 ff., dann C. Bornhak, Preuß.
Staatsrecht, II S. 49 ff.; O. v. Sarwey, Staatsrecht des Kars. Württemberg, II S. 288 ff.;
F. W. Freund, Die VerantwortlichkeitderBeamten für dieGesetzmäßigkeitihrer Amtshandlungen,
Archiv f. öff. Recht, 1 S. 108ff.; Fr. van Calker, Die strafrechtlicheVerantwortlichkeitfür auf
Befehl begangeneHandlungen usw.,München u. Leipzig 1891, S. 39 ff.; P. Bauer, Die rechtlichen
Grenzen der Gehorsamspflichtund die Verantwortlichkeitfür auf Befehl begangeneHandlung. An=
nalen des D. R.s 1902,S. 887ff.; Gg. Meyer=G. Anschütz, Lehrbuchdes5. St.N.S. 6. Aufl.,
S. 513" und die daselbstS. 514 N. 13 Zitierten. fterrer M.Reindl a. a. O. S. 71 ff.

½Verf. Urk. Tit. X § 3. Bgl. oben& 39 N. 23ff.
17Dahin gehörenvor allem auchBefehle, eine strafbareHandlung, zu begehen.Entsch.des

Neichsgerichts in StrafsachenVI S. 439. Bgl. DeutscheJur. Ztg.1908 S.140. Motive zum B.G.
S. 95. Dazu auch Str. G.B.v. 1813 I Art. 122, Code pénal Art. 114. Str. G.B. v. 10. Nov.
1861 Art. 71. S. v. Seyde! 2. Aufl. I S. 223 N. 11.

18Ortlich und sa ich Kein Dienstbefehlist also z. B. eineWeisung desVorgesetztenan den
Richter, die eine unzulässige Einmischungin dieRechtsprechungenthält. Das B.G. Art. 12 Abs. III:
eed dienstlicheGehorsamspflichtgilt für Beamte so weit nicht, als sie die richterlicheGewalt

ausüben“.
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vollziehen, endlich, wo eine bestimmteForm der Anordnung vorgeschriebenist, wenn
der Befehl in der vorgeschriebenenForm erteilt ist. All diessindkeineBeschränkungen
des BegriffesDienstbefehl,sondernnur EntwicklungendiesesBegriffes. Denn es ist
an sich klar, daß ein Befehl, der außerhalb des amtlichen Wirkungskreises eines der
beiden Teile liegt, kein Dienstbefehl, und ein Befehl, der nicht in der Form erlassen
ist, die zu seiner Gültigkeit erfordert wird, rechtlich überhaupt kein Befehl, weil mit
Nichtigkeit behaftetist1. »

In diesemformellenSinne hat sonachderjenige,dem ein Befehl als Dienst=
befehl erteiltwird, das Rechtund die Pflicht, zu prüfen,ob ein Dienstbefehlwirklich
vorliegt. Dabei versteht es sich aber von selbst, daß, wo eine Behörde durch die
Rechtsordnungzur Entscheidungüberdie Zuständigkeitberufenist, dieseEntscheidung
formelle Gewißheit über die Zuständigkeitsfrageschafftund daher eine weiterePrüfung
dieser Frage weder notwendig noch überhaupt zulässig ist.

Das vorstehendDargelegte findet entsprechendeAnwendung auch auf diejenigen
Dienstbefehle,die vom Könige selbstausgehen, soweit formell gesetzlicheBestimmungen
über Zuständigkeitund über die Art der Befehlein Frage kommen.Der König kann
gesetzlicheBestimmungenüber die Zuständigkeitnur im Gesetzeswegeändern. Seine
Befehle sind nur rechtswirksam,wenn sie in der gesetzlichenForm, d. h. unter Gegen=
zeichnungder beteiligtenStaatsminister,erlassensind20.

Soweit nach dem bisher Gesagten der Dienstbefehl formell wirklich Dienstbefehl
ist, ist die dienstlicheGehorsamspflichteine unbedingte. Der Diener darf bezüglichdes
sachlichen Inhaltes des wirklichen Dienstbefehles niemals seine persönliche Rechts=
überzeugungüber die Gehorsamspflicht stellen?1.

Der Zwang der dienstlichenGehorsamspflichtist ein Rechtssatz,der, auchwo er
nicht ausdrücklich ausgesprochenist, aus dem Systeme der Behördeneinrichtung von

½ Vgl. insbes.Laband a. a. O. S. 462. M. E. Meyer in derFestschriftfür P. Laband
Bd 1 S. 139ff. Otto Mayer, DeutschesVerwaltungsrecht,II S. 239, P. Bauer in Annalen
1902S. 836ff.“ 20Darüberüben 72. « ««
« sITiefeangefiihrtenSilisieinSehdelssollenhierimTexteftehenbleiben.DuchistdieAnficht

nichtunbestrittenundauchnichtunbedentlich.G.Meyer,Lehrb.d.D.St.R.s·,3.Aufl.S.427
estandsogarein RechtderGehorsamsverweigerungauchgegenüberVerfügungenzu, „welchedemklaren

ortlaut eines Gesetzeswidersprechen“.Auch in die neuerenAuflagen ist dieserSatz übergegangen.
G. Anschütz hat sich aber derselbennicht angeschlossen.Vgl. 6. Aufl. a. a. O. S. 515 N. 13.
Dazu O. Mayer, D. V.N., II S. 237 N. 10. S. auch besondersdie nähereBegründung des oben
aufgestelltenSatzes bei v. Seydel 2. Aufl. II S. 224. DieseBegründung läuft im wesentlichen
darauf hinaus, daß in der Verwaltung auch der Gesetzesvollzug von dem Gedanken beherrscht ist,
wonach die Rechtsauslegungder Unterbehördedurch iene der Oberbehördeberichtigtwerdenkann,
nicht aber umgekehrt, was auch für das Verhältnis des Vorstandes einer Behörde zum Nebenbeamten
gelte. v. Seydel verwirft auch die Ansicht, daß gegenüber sachlich rechtswidrigen Dienstbefehlen
eine Pflicht der Gegenvorstellung des üntergebenen bestehe. Dagegen behauptet E. Löning, Lehr.
buch des D. Verwaltungsrechts,S. 122 N.5 eine allgemeinePflicht derBeamten,Dienbeshe auf
ihre Gesetzmäßigkeitzu prüfen. Das b. B.G. enthält sicheinerausdrücklichenEntscheidungderFrage,
stellt sichaber dadurchauf denStandpunkt der herrschendenLehre,daß in Art. 12 Abs.1 die dienst=
liche Verantwortung des in Vollzug einesDienstbefehlshandelndenBeamten demanordnendenVor=
gesetztenausdrücklichzugesprochenist. Damit entfällt auch jedePflicht derGegenvorstellung.Gleich=
wohl bleibt dieFrage offen,ob derUngehorsamgegeneinen materiellrechtswidrigenDienstbefehlein
Dienstvergehensei. Man mag sich im allgemeinendamit beruhigen, daß bei reinen Auslegungs=
fragen, die Auslegung der vorgesetztenBehördenvorgehe, und diaßder Gehorsamauch gegeneinen
techtswidrigenDienstbefehldie wenstrechtlich=Verfolgung. des Gehorsamenausschließe. an wird
sich aber auchweiter darüber beruhigendürfen, daß der Ungehorsamgegenübereinemoffenbarrechts=
widrigen Dienstbefehlnicht leicht eine dienstrechtlicheVerfolgung und nochwenigereineditziplinar.

nerichtliche Verurteilung nach sichziehenwird. Um ein Beispiel zu setzen:Würde einem Vollzugs=
eamtender Dienstbefehlgegeben,eine Konzessionzu erteilen in einemFalle, in demdas Gesetzes

verbietet, oder würde der Dienstbefehldie Verhängung einer Strase, die das Gesetznicht kenntver=
langen, so würde ein Disziplinargericht wohl schwerlicheine „schuldhafte“VerletzungeinerBeamten=

bfl t annehmen,wenn der Beamte den rechtswidrigenBefehl nicht ausgeführthätte. Der Beamte,
m ein offenbarSchtswidrige Tun befohlenwird, ist berechtigt,anzunehmen,daß der 5

nicht rechtsverbindlichund daherauch nicht dienstverbindlichsei. DiegegenteiligeAnsicht rührt von
einer Unterschätzungder verbindlichenKraft desVerwaltungsrechtssatzesher, sie erinnert an die Zeit
der alten Polizeigesetzgebungund hat volle Berechtigungnur im Bereich des Militärdienstes. Vgl.
Mil.Str. G.B. v. 20. Juni1872 89§92, 153.
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selbstsichergibt. Inwieweit dieserRechtssatzbezüglichder Staatsministereine Ande=
rung erleidet, ist in anderemZusammenhangebereits dargelegtworden22. Für einzelne
ZweigedesStaatsdienstesgestattetdasBeamtengesetz,mit Rücksichtauf ihre besondere
Natur in den DienstvorschriftenAusnahmen von der „unbedingten“ Gehorsamspflicht
anzuordnen28. Richter unterliegender dienstlichenGehorsamspflichtnicht im Bereiche
ihrer rechtsprechendenTätigkeit, wohl aber in Gegenständender Justizverwaltung.

Der Staats= und Gemeindedienstbringt für den Bedienstetenauch die Ver=
pflichtung mit sich, innerhalb und außerhalb des Dienstes ein Verhalten zu vermeiden,
durch welchesdie Achtung, die sein Beruf erfordert, geschädigtwürde25. Der Grund
dieser Verpflichtung ist nicht eine besondereoder höhereStandesehre, von welcher das
Recht nichts weiß, sonderndas dienstlicheInteresse. Das letztere aber ist hier aus
einem doppeltenGrunde beteiligt, einmal deshalb, weil durch die Mißachtung, welche
einBediensteterpersönlichsichzuzieht,auchseinamtlichesAnsehengemindertoder ver=
nichtet wird, sodann deshalb, weil durch ein Verhalten, das gegenEhre und Sitte
läuft, die Zuverlässigkeit des Bedienstetenin Frage gestelltwird 26. „Ein Verhalten,
das bei einemanständigenMenschentadelnswert,ist für denöffentlichenDienstrechts=
widrig. Es ist nicht zu übersehen, daß die Pflicht, sich achtungswert zu benehmen,
sich auch so weit erstreckt,als etwa ein Teil der Dienstbezügein Gebührenbezügen
besteht. Denn auch dies ist kein Privateinkommen?.“

§*133. Rechtsbeschränkungender öffentlichen Diener. Der Staatsdiener
unterliegt im Interesse der Sicherung voller Pflichterfüllung einer Mehrzahl von Be=
schränkungenin bezugauf die Freiheit desHandelns, welcheim allgemeinenauch ihm
gleich jedem anderen Staatsangehörigen zukommt!. Hiernach kann ihm an sich Er=
laubtesnachDienstrechtverbotensein.

Die wichtigstenBestimmungen sind jene, welchesich auf die Übernahmeaußer=
dienstlicher Nebengeschäftebeziehen?. Die Vorschriften des Beamtengesetzesweichen
vom bisherigenRechtein einigenBeziehungenabs. Da es sichhierbeidurchwegum
rechtlicheBeschränkungenhandelt,so könnendie gesetzlichenBestimmungendurchDienst=
vorschriftennichterweitert,authentischausgelegtoderaufgehobenwerden“.

22Oben §§ 71ff.
22B.G. Art. 12 Abs. II, vgl. Motive S. 96. Man dachteinsbesonderean den Eisenbahn=

dienst(ogl. dazu M. Reindl a. a. O. S. 75 N. 4), in demmitunter die Befolgung eines recht=
mäßigenDienstbefehleserheblichenSchadenanrichtenkann.

34B.G. Art. 12 Abs.III. Vgl. obenN. 18.
25B. G. Art. 11. Mot. S. 95, R.Disz.G. Art. 1 Z. 2. Not. Ges. Art. 67, 68(. durch sein

Verhalten gegendie Ehre und Würde desStandes verstößt").Diess.Gem.O.Art. 167, pfälz. Gem.O.
Art. 97. Vgl.auch 9.Verf. Beil. § 11. Das achtungverletzendeVerhalten setztzweierlei voraus,
einmal, daß der Beamie durchTun oder UnterlassengegenSitte oder Ehre verstößtund sodann,
daß er eben dadurchan Achtung bei denen, auf derenAchtung es ankommmt,einbüßt. Wer sich
tadellos verhält, istachtungwürdig, auch wenn ihm die Achtung versagtwird. Unter Umständen
kann das achtungswürdigeVerhalten geradein tapfererAbwehr oder auchNichtbeachtungbös=oder
mutwilliger Versucheder Entziehung verdienterAchtung bestehen.

* Vgl. hierherdie Ausführungen von P. Laband a. a. O. 1 S. 465, M. Reindl a. a. O.
S. 65 ff. Uber die Verletzungdes Gebotes durch politischeMeinungsäußerungenvgl. Piloty in
d. bayer. Verkehrsblättern1911N. 42 S. 410f.

2 Die mit „ angeführten Sätzerührenvon v. Seydels Hand her.— Daf dieBerufsachtun
auchdurchdieArt derAusübung derpolitischenRechte“verletztwerdenkann,unterliegtkeinemZweife
Ebensowenigaber ist es zweifelhaft, daß dem Beamten durchsein ösfentlichesDienstverhältnis die
politischenRechtenicht entzogenoder verkürztwerdenkönnen. Bgl. hierzu dieVerhandlungenzum
Richterdisziplinargesetzinsbes.dieVerh. d.K. d. Ag. 1880, Sten. Ber.Bd. V S. 20 ff., Verh. d. K. d.
R.N. 1881; Aussch. Ber.S. 7 undProt. Bd. S. 1770f. S. auchbayer.Verkehrsblätter1911S. 365ff.
(§13311Vgl. bayer. Verkehrsblätter1911 N. 38 S. 365ff.

2 Vgl. bayer. Verkehrsblättern1911 N.38 ff.; ferner für Reich und Preußen A. Vogels im
Archiv d. ö. R.s Bd. 29 (1912) S. 501 ff.

*B. G. Art. 16, 17, 18. Vgl. N.Gew.O. 8 12 Abs. II; BergG. v. 20.Mär) 1860 Art. 229
(G.V. Bl. v. 1900 S. 775). Uber das frühere Rechtvgl. Döllinger XVII S. 7 fo Pragmatik
v. 1805 Art. XVI: 9. Verf.Beil. § 21. Kal.Dekl. v. 24. Aug. 1818 (Weber 1 S. 718);k. V.O.
v. 10. März 1868 (Reg.Bl. S. 449); Landt.Absch.v. 28. Apr. 1872 § 51 (G.Bl. S. 264). V.O. v.
26. Juni 1894 §F7. * Vgl. bayer.Verk. Bl. 1911 N. 40 S. 39.
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133 RechtsbeschränkungenderöffentlichenDiener. J19V
Das GesetzenthältzumTeil unmittelbareVerbote5, zumTeil fordertes dienst=

liche Erlaubnis, zum Teil endlichnur Anzeige.
Ein allgemeines,für alleBeamtenim Sinne desBeamtengesetzes"gültiges,aller=

dings nur relatives Verbot enthält Art. 18 Abs. 1Ides Beamtengesetzes,der bestimmt:
„Der Beamte darf ein Nebenamtoderein Nebengeschäftnur übernehmen,soweitdies
mit der gewissenhaftenErfüllung seinerPflichtenund mit der Achtung,die seinBeruf
erfordert, vereinbar ist.“ Das Verbot wirkt unmittelbar, es bedarf keiner besonderen,
verbietenden Verfügung im Einzelfalle. Es ist darnach jede dienstschädlicheNeben=
beschäftigung? verboten. Entscheidendist die Art der Beschäftigungselbst, nur wenn
dadurch das Achtungsgebotverletztwirds; auf das Maß dagegenkommtes insoweit
an, als keineanständigeBeschäftigungverbotenist, wennnur nicht durchihre Aus=
dehnung der Dienst, d. i. dessengewissenhafteErfüllung, leidet?. Soweit eineBerufung
zu Amtern oderGeschäftendurchGesetzerfolgt, ist für BeamteentwedereineAus=
nahme bestimmt,oder es ist ihnen ein Ablehnungsrechteingeräumt, von dem sie, wenn
derDienst eserfordert,Gebrauchmachenmüssen10. Für Beamte,welcheals Reichstags=
oderLandtagsbeamtegewähltwerden,bestehtzwar keineAnnahmepflicht,aber es kann
ihnen die Annahmeauchnicht untersagtwerden,da ihnenderUrlaub nichtverweigert
werdenkann #½1.

SwoschendemErfordernis der Anzeigeund der Erlaubnis bestehtder rechtliche
Unterschied,daß die Übernahmeohne die erforderlicheErlaubnis ein Dienstvergehen
bildet, während bei Anzeigepflichtein Dienstvergehennur vorliegt, wenn entwederdie
Anzeige unterbleibt oder das auf Anzeige hin etwa verfügte Verbot übertretenwird.
Anzeige genügt im allgemeinenbei Übernahmenicht entlohnterNebenbeschäftigung;Er=
laubnis ist regelmäßignur bei solchenBeschäftigungenerforderlich,die demBeamten
einen wirtschaftlichenGewinn bringen. Die Beschäftigung ist zu verbieten bzw. nicht
zu erlauben, wenn sie dienstschädlichim Sinne des Art. 18 Abs. 1 ist. In bestimmten
Fällen muß die Erlaubnis auch ohnediesversagt werden.

Anzeigepflicht!? gegenüberder vorgesetztenDienstbehördebestehtbei Übernahme

5 Was unmittelbar verbotenist, kann auch nicht Gegenstandder Erlaubnis oder gar nach
Art. 19 des B.G.s einer dienstlichenPflicht sein.

" Auch für die Personendes Art. 25.
! Das Gesetznennt zwarnur „Amt“ und „Geschäft“,beidesaber find ebenBeschäftigungen,

mögenfie auf Anstellung, Wahloder sonstigerBerufung zu dauernderDienstleistungim öffentlichen
oder im Privatdienst beruhen oder vom Beamten selbst „unternommen" sein, mögen sie sich im letzteren
Lalle als Gewerbebetriebdarstellen oder nicht. Doch ist nicht iede einmalige oder gelegentliche
Beschäftigung, sondern nur eine mit kundgegebenerWiederholungspflicht entfaltete Beschäftigunghierher
zu rechnen. Die Beschäftigungist Nebenamt, wenn ein bestimmtbegrenzterKreis von Geschäften
durchErnennung oder Wahl nicht nur vorübergehendübertragenwird; fie ist Nebengeschäft,wenn
sie selbständigoder formlos oder auchauf Grund Vertrages übernommenwird und eine nicht nur
gelegentliche,sonderneine sichwiederholendeVerfolgung eines bestimmtengeschäftlichenZieles dar=
stellt. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 108 N. 4.

*s3. B. das Halten eines Schmutzblattesmit gewerbsmäßigemVerleumdungsbetriebe,auch
wenn damit angeblicheine „politische“Arbeit geleistetwerdensoll.

Eine Aufzählung von NebenämternundNebrngeschften, wie M. Reindl a. a. O. S. 109f.
sie gibt,ist zwar instruktiv, aber rechtlichwertlos, schondeshalb,weil sie nicht erschöpfendist, aber
auchdeshalb,weil siekeinerleiAufschlußdarübergibt, inwieweit durchdieaufgeführtenBeschäftigungen
etwa das dienstlicheInteresseberührt wird. Das Nebengeschäftbraucht,um verbotenzu sein, nicht
auf Erwerb gerichtetzu sein. Vgl. jedochM. Reindl a. a. O. S. 110f.

10 Schöffenamt: G.V.G. § 34 Abfs. I Z. 1, 4, 5, 6 und Abs. II; Geschworenenamt: G.V.G. § 85
Abs. II, bayer. A.G. z. G.V.G. v. 23. Febr. 1879,B. G. Art. 222 Abs. 1 3. 1. Vollz. V.O. v.
10. Dez. 1908 §#§15, 20 Abs. V. Vgl. auch R.Vers. O. v. 19. Juli 1911 (N.G.Bl. S. 839). Nach
W13 Abs. 11 der R.V.O. sind zu Ehrenämtern der Arb.Vers. nicht wählbar nur die Mitglieder
einer Behörde, welcheAufsichtsbefugnisseüber einen Versicherungsträgerhat. Ein Ablehnungsrecht
stehtBeamten jedochaus Art. 18 Abs.I B.G. so weit zu, als sie hiernachabzulehnenverpflichtet
sind. Vgl. Bl. f. R.A.

R.Verf. Art. 21. Landt.W.G. Art. 35 Abs. I. Vgl. oben§ 131N. 15. A. M. Reindl
a. u. O. S. 110 N. 1. »

14B.G. Art. 18 Abs. II. Die Anzeige hat spätestensmit der Ubernahmezu erfolgen. Vgl.
M. Reindl a. a. O. S. 111 N. 5. -
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1. einesmit Entlohnungnicht verbundenenNebenamtes18 im DienstedesReichesoder
eines anderenBundesstaates,ferner 2. einer ehrenamtlichenStellung in denVer=
waltungsorganen einer Gemeinde, Anstalt, Stiftung, Kasse. Religions= oder Kirchen=
gesellschaft,ErwerbsgesellschaftoderGenossenschaft!“,endlich3. desAmtes einesSchieds=
richters, Testamentsvollstreckers,Vormundes, Pflegers, Beistandes oder einer anderen
Verwaltung fremder Angelegenheiten. Die Aufzählung ist zwar eineausschließende
so daß die Anzeigepflicht formell die Ausnahme bleibt, materiell aber enthält sie fast
alle unbesoldetenund ehrenamtlichenAmter, Stellen und ständigenFunktionen, die in der
Verwaltungvon Verbändendes öffentlichenund des bürgerlichenRechtesoder in der
Verwaltung fremder Angelegenheitenüberhaupt vorkommen. Ausgenommensind nur
die nicht aufgeführtenöffentlichenKorporationen, z. B. diejenigender Arbeiterversiche=
rung, Innungen, Knappschaften; doch gehörenauch die Kassenstellendieser Verbände
hierher. AusgenommensindfernerdieGesellschaftenundVereineim Sinne desB.G.B.,
sofern sie nicht als „Erwerbsgesellschaften“anzusehensind15. Ausgenommensind ferner
dieStellen in denjenigenOrganender unter 2 angeführtenVerbände,welchenicht als
Verwaltungs=, sondern nur als Vertretungsorgane bestellt sind, und ausgenommensind
endlich die nur gelegentlichenBesorgungenfremder Geschäfte.

Erlaubnis 16der vorgesetztenDienstbehördeist erforderlich 1. zum Betrieb eines
Gewerbesim Sinne der Reichsgewerbeordnung17,und zwar auchdann, wennes von
der Ehefrau oder einer anderen dem Hausstande des Beamten angehörendenPerson
betrieben wird; 2. zur Übernahme eines Nebenamtesoder Nebengeschäftes18, womit
eineEntlohnungverbundenist; 3. zur Beteiligungan derErrichtungeinerauf Gewinn
gerichtetenGesellschaftals Gründer oder zum Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat
oderVerwaltungsrateinersolchenGesellschaft.Genossenschaften,derenTätigkeit auf
den Kreis ihrer Mitglieder beschränktist. gelten nicht als auf Gewinn gerichteteGe=
sellschaften 0. Ist in den Fällen der Ziffer 3 mit der Tätigkeit unmittelbar oder
mittelbar ein Gewinn oder eine Entlohnung verbunden20, so muß die Erlaubnis ver=
sagt werden?!.

Die Erteilung der Erlaubnis kanngenerellerfolgen. Die erteilteErlaubnis ist
widerruflich ? und ist zu widerrufen, wenn der Beamte von ihr in dienstschädlicher
Weise Gebrauch macht. Auch ohne Widerruf kann die formell erlaubte Beschäftigung
durch die Art des Gebrauches gegenArt. 18 Abs. I verstoßen.

Gegeneinendie Nebenbeschäftigungverbietendenoder die Erlaubnis verweigernden
Bescheidkann die Dienstbeschwerdeerhobenwerden. Die Beschwerdehat keineauf=
schiebendeWirkung.

Die dargelegtenallgemeinenGrundsätzedesBeamtengesetzesgeltenfür alleaktiven
Beamtenim Sinne des Gesetzes,nicht dagegenfür die Personendes Art. 25238.Da=
neben bestehenbesondereVorschriften für bestimmteBeamtenkategorienin bezugauf

1 Der Begriff Nebenamt ist in Abs. II derselbe wie in Abs. I und Abs. III Z. 3. S. oben
N. 7. In all desenboffällen handelt es sichnicht um Neben geschäfte,sondernum Nebenämter.

17Genossenschaftenfallen unter das esetz auchwenn sielüneircctich geregelt füad=Wase=
88 v. 23. ½ 1907 Art. 110ff. (G.V.Bl. 157). Fischereigesetzv. 15. Aug.1908Art. 87ff.

ö05sdai M. Reindl a. a. O. S. 112 N. 3. Au di Kassenstellendieser Vereine find
anzeigefrei. 15 2 G. Art. 18 Abs.

7 R.Gew.O. 91. 6, 12 Abs. II. DazuLandmann, In zur Gew.O., 6. Aufl. Einl.
S. 27ff. M. Reindl a. a. O. S. 114. 26 Erlaubmefreihri derLandwirtschaftLagerühe Handel
und Gewerbe ist ein Privileg, welchessich namentlich für die unteren Beamtenk

wirklichen VerhältnissenderdeutschenWirtschaftsprdnungvielfachschlechtverträgt.
* OhneUnterschie, in wessenDienst die Übernahmeerfolgt.

16R.G. v. a#i1889 nach Bekm. v. 20. Mai 1898(N.G.Bl. S. 810).
teil swerheentist auchbei Tantiemebezug,nicht aber bei bloßemDividendebezugfür Gesellschafts=

anteile der
21 — ilt auch dann, wenn der Staat selbstan derGesuschafteigin Interessehat. Das

Gegenteil s eicht. selbsrenänüch A. M. Reindl a. a. O. S. 1

S. A 4 s " liehnn finden die Vorschriften des B.G. Art. 18 teine Anwendung.
r

assenmit den
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bestimmte Arten von Nebenbeschäftigungen.Staatsbeamte dürfen gewisseGemeinde=
ämter in der Aktivität überhaupt nicht und im einstweiligenoder zeitlichenRuhestande
nur mit GenehmigungdesKönigs übernehmen". Gleichesgalt bis zum Erlaß der
Kirchengemeindeordnunghinsichtlich der Kirchenverwaltungsstellen75. Es bestehtjetzt
kein gesetzlichesVerbot der Übernahme solcher Stellen, wohl aber ein Ablehnungs=
rechts. Militärbeamte und Zivilbeamteder Militärverwaltung bedürfenzur llber=
nahme einerVormundschaft, Militärbeamteauch zur Übernahme einer Stelle in der
Verwaltung oder Vertretung der politischenoder Kirchengemeindender Erlaubnis der
vorgesetztenStelle 5. Beamte des Oberbergamtesund der Berginspektion könnenin
ihrem Verwaltungsbezirke keine Bergwerke oder Kuxe durch Mutungerwerben; zu Er=
werbungendurchandereRechtsgeschäfteunterLebendenist Genehmigungdes Staats=
ministeriums erforderlich7. Beamten der K. Bank sind gewisseBank= und Handels=
geschäfteverboten282.BesondereBeschränkungenkönnenauchin Dienstvorschriftenent=
halten sein, wenn sie sich im Rahmen des allgemeinenVerbotes des Art. 18 Abs. 1
halten; ob sie sich in diesemRahmen halten, unterliegt im disziplinargerichtlichenVer=
fahren der richterlichenWürdigung.

Den Notaren sindgewisseGeschäftegesetzlichverboten30.
Die Bestimmungendes Beamtengesetzesfinden auch auf die unwiderruflichen

Gemeindediener,welchedemB.G. unterliegen37, Anwendung. Berufsmäßigen sonstigen
Gemeindebedienstetenkönnen durch Dienstvertrag ähnliche Beschränkungenauferlegt
werden. DagegenkönnenGemeindebeamte,welcheim Ehrenamtedienen,wederdiesen
noch anderweitigenBeschränkungenähnlicher Art unterworfen werden72.

Zur Teilnahme an erlaubten Vereinen sind Beamte grundsätzlichnach der all=
gemeinenRegel berechtigt38. Ausnahmen davon bestandenschonnachfrüheremRechtes“.
Das Beamtengesetz5 verbietet3 jedem Beamtens' „die Teilnahme3s an einem

2"4Diess. Gem.O. Art. 173; pfälz. Städte V.G. Art. 2; pfälz. Gem.O. Art. 103.
„5 Instr. v. 25. Aug. 1869 Art. 4 (Weber VIII S. 267).
15aKirch. Gem.O. v. 24. Sept. 1912 Art. 45 Ziff. 5. Dieses AblehnungsrechtschließtDienst=

vorschriften über Annahmeverbotoder Erlaubnispflicht selbstverständlichnicht aus. Die in voriger
Note angeführte Vorschrift hat jedoch formell keine Geltung mehr.

176N.Mil.G. 8§ 41, 47. B.G. Art. 196 Abs. II. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 798 N. 4.
27BergG. v. 13. Aug. 1910 Art. 252 (G.BV.Bl. S. 815).
:8 B.G. Art. 191: V.O. v. 10.Dez. 1908 § 1; V.O. v. 13.Dez.1878§ 22 (G.V.Bl. S. 489).
: Nicht mehr gültig sind danach die Beschränkungen in bezug auf Grunderwerb für die Be=

amten des äußeren Dienstes, welchedurch die k. Erkl. v. 24. Aug. 1818 (Weber I S. 718) zur
9.Berf. Beil. § 21 Abs. 1I angeordnetwaren. Vgl. B.G. Art. 220 Abf. II 3. 3. Aufzehoben ist
auch das Jagopochtungsorrbot der Min. Entschl. v. 3. Jan. 1803 (J.M.Bl. S. 11) in seiner Allgemein=
heit. Val. M.Reindl a. a. O. S. 117 N. 1. 20Not.-Ges.Art. 68.

31Diess. Gem.O. Art. 74 Abs. II; pfälz. St. V.G. Art. 2.
9 * f. adm. Praxis XXXI S. 251 ff. H. v. Wand, Gem. Ordn. f. d. Pfalz,

2. Aufl., S. .
as R.Ver. G. v. 19. April 1908 8 1, 2 (R.G.Bl. S. 151). Val. dazu Piloty in den b.

Verk.Bl. 1911A. 42S. 409. WVgl,auchR.Str.G.B.§§128.129.
23"Das frühereRechtging davon aus, daß aus dienstlichenGründenBeamten die Teilnahme

an bestimmten Vereinen verboten werden könne, doch mußte das Verbot allgemein, d. i. durch die
Dienst=oderDisziplinarvorschriften,ausgesprochensein. So war dieBeteiligung an Freimaurerlogen
und auswärtigen Vereinen schonvor dem b. V.G. v. 26. Feb. 1850 (G.Bl. S. 53) verboten. Dieses
Gesetzließ nachArt. 28 die „Disziplinarvorschriften“unberührt, woraus erhellt, daß unterDisziplinar=
vorschriftenDienstvorschriftenverstandenwaren. Durch V.O. v. 15. Mai 1850 (R.Bl. S. 241)
wurde dem Diensteid der sog.Bereinseid angefügt, wonach der Beamte versprechenmußte, keinem
nicht angezeigten oder geschlossenenoder jeweils verbotenen Verein anzugehören. Eine Min. Entschl.
v. 18. April1850 (Weber IV S. 1053)untersagteBeamten der afsict und des Vollzugs die
Teilnahme an Vereinen ihres Amtsbezirks. k%

35Art. 16. Die Vorschrift steht in sachlichemZufammenhangmit den Gebotender Dienst=
pflicht und des Verhaltens in Art. 11. Art. 16 ist aber als Spezialvorschriftso auszulegen, daß
Beschränkungendes Beamten in der Vereinsfreiheit nur aus Art. 16 abgeleitetwerdenkönnen.

36 Es bedarf also nicht erst einer verbietenden Verfügung.
7 Auch den Personen des Art. 25, nicht dagegenden Beamten im einstw., zeitl, oder dauernden

Ruhestande.B.G. Art. 24. Militärbeamten ist zudemdie Teilnahme an allen politischenVereinen
N. il8 49 Abs. II und nachB.G. Art. 196 Abs. 1 verboten.

„8 Nichtnur die Mitgliedschaftoder Vorstandschaft,sondernjedeTeilnahme, also auchden
v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 46
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Vereine3°,dessenZweckeoderBestrebungen"denstaatlichenoderdienstlichenInteressen
zuwiderlaufen“.Ein Widerspruchmit denstaatlichenInteressenkannsichnur ausZweck
und BestrebungendesVereins selbstergebenund liegt vor, wenndieselbendenGrundlagen
der Verfassung oder allgemeinenZwecken"“!des Staates zuwiderlaufen. Ein Wider=
spruch mit den dienstlichenInteressen liegt nicht nur dann vor, wenn der Verein
überhauptdienstschädlicheInteressenverfolgt, sondernauchdann, wennnur die Teilnahme
geradedes bestimmtenBeamtenan einembestimmtenVereinedienstschädlichist“s.

Welche Vereine demnachfür Beamte als verboten zu gelten haben, kann durch
Dienstvorschriftenzwar allgemeinund mit Bezug auf bestimmteVereine angeordnet
werden,denDisziplinargerichtenbleibtabervorbehalten,hierüberim einzelnenDisziplinar=
fall zu befinden.

Notare sind hinsichtlichder Vereinsfreiheitwie Beamte zu behandeln"#5.Für
GemeindebeamtebestehtkeineallgemeineEinschränkungder Vereinsfreiheit. Auf die
dem BeamtengesetzunterliegendenGemeindebeamtenfinden die vorstehendenGrundsätze
Anwendung.

Zu Eheschließungenvon Beamtenwar nachfrüheremVerordnungsrechtregelmäßig
dienstlicheBewilligungverlangt“. Das Beamtengesetzfordertregelmäßignur Anzeige
der beabsichtigtenEheschließung/5. Die Anzeigemuß rechtzeitig,d. h. so langevor der
Eheschließunggeschehen,daß die etwa erforderlichendienstlichenMaßnahmen getroffen
werden können". Durch Verordnung kann für bestimmteKlassen von Beamten dienst=
liche Erlaubnis verlangt werden"7. Die schuldhafteUnterlassungdes Gesuchesum
Erlaubnis und die Verehelichung ohne die vorgeschriebeneErlaubnis sind Dienst=
vergehen"#. Der Standesbeamte hat die Eheschließung zu verweigern, wenn die

Besuch der Vereinsversammlungen. Sonstiger Versammlungsbesuch kann nur etwa als Verletzung
der Treupflicht oder des VerhaltensgebotesnachArt. 11 in Betracht kommen.

5 Uber den Begriff vgl. M. Reindl a. a. O. S. 95 f. Das Verbot erstrecktsichauf politische
und nichtpolitischeVereine.

° Es kommt also nicht nur auf den statutarischenZweck sondernauch auf die tatsächlichen
Bestrebungenan.

" Inb.Verk. Bl. 1911 S. 409 ist der Begriff der „staatlichenInteressen“ wohl etwas zu
eng gefaßt. Die ens Fassung („Interessean der Erhaltung der Grundlagen der Verfassung“)
trifft für bolitische ereinezu. "

«.Reindla.a.O-S.97sf. luctt aus dem Wortlaut des Art. 16 nachzuweisen,daß
derselbedie letzterenFälle nicht decke,und daßauf dieselbendeshalb Art. 11 anzuwendensei. Dem
steht indes das oben N. 35 Gefagte entgegen. Auch entstehtnach der oben im Text gegebenen
Auslegung keine Lücke, denn das „dienstliche Interesse“ im Sinne des Art. 16 weist mit dem Worte
„Dienst“ auf die subjektiveBeziehung des Beamten zum Dienste hin. Dies ist offenbarauch die
allerdings nicht widerspruchsloskundgegebeneAbsicht des Gesetzgebers.Nach Reindls Auslegung
ergäbe sichzudemeine nicht gewollte verschiedenartigeBehandlung der Fälledes Art. 16 undder
Fälle des Art. 11 im Verfahren, indem nur auf die ersterenArt. 118 Satz2 Anwendung findet.
Vgl. auchRein dl in Annalen 1912 S. 1f. «

«DasNot.G.enthältkemeBestimmnng.Vgl.KaisenbergsDennlcr,"Komm.z.Not.G.,
Art. 8 N. 2 S. 51.

“ V.O. v. 28. Aug. 1868 § 1 (Reg.Bl. S. 1653); V.O. v. 26. Juni 1894 § 6. Bei nicht
statutsmäßigen, widerruflichenBeamten genügteAnzeige. Min.Bek. v. 20. Aug. 1868 (Reg.Bl.
S. 1609). Auch auf die Zivilbeamten der Militärverwaltung (Art. 196 Abs. II).

B.G. Art. 17 Abs. I. Die Vorschrift findet auf alle Beamte im Sinne desB. G.s Art. 1,
2, Art. 182ff. und auf die Personendes Art. 25 Anwendung. Aussenommensind nur die dauernd
in den Ruhestand verschten.Beamten (Art. 24 Abf. II) und die Militärbeamteni. e. S., letztere

weil t ihre EheschließungdienstlicheBewilligung erforderlichist. R. Mil. G. § 40, B.G. Art. 196

Val. M. Reindl a. a. O. S. 103. Die schuldhaftenterlassung oderVerspätungderAn=
zeigeist ein Dienstvergehen.Schließung derEhe trotzdienstlicherMißbilligung ist keinDienstvergehen.

47 B.G. Art. 17 Abs. II. Dies ist geschehendurchVollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 § 3 für
weibliche Beamte, für Aufseher der Strafanstalten und Gerichtsgefängnisse, der staatlichen Erziehungs=
anstalten, zu denen die Hochschulen, die nur Lehr= und nicht Erziehungsanstalten sind, nicht zu
rechnensind, dann der Arbeitshäuser,für Forstassistentenund Grenzaufseher;durchV.O. v. 21. Dez.
1908 § 18 (G.V.Bl. S. 1189)für MannschaftenderGendarmerie;durchV.O. v. 21. Dez. 1908 § 9
(G.V. Bl. S. 1204)für dieMannschaftender MünchenerSchutzmannschaft.

"“8Verlust des Pensionsanspruchesfür Witwen und Kindertrifft nicht ein. ## Motive
S. 164 zuB.G. Art. 81. ÜberdasfrühereRechts.Pragmatikv. 1.Jan. 1805Art.XXIV/23
lit. b; V.O.v. 26. Juni 1894 §F33.
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erforderlicheErlaubnisnichtvorliegt49.DieErlaubnisdarfnurverweigertwerden,
wenndienstlicheBedenkengegendieEheschließungbestehensoDiezurEntgegennahine
der Anzeige oder zur Erteilung der Erlaubnis zuständigeBehörde wird durchdie Dienst=
vorschriften bestimmt51. Anzeige genügt bei der Verehelichungvon Notaren "#2.

Für Gemeindebeamtekönnendurch DienstvertragähnlicheVerpflichtungenbe=
gründet werden.

Einer Erlaubnis bedürfenBeamte58endlichzur AnnahmegewisserAuszeichnungen
und Bezüge5“". Der Erlaubnis des Königs oder der von ihm ermächtigtenBehörde55
bedarf es zur Annahmevon Titeln, Ehrenzeichen,Gehalten, Belohnungenund Ge=
schenken,wenn dieselbendemBeamten von außerbayerischenRegentenoder Regierungen
angebotenwerden9%. Der Erlaubnis der Dienstbehördebedarf es zur Annahmevon

m=in bezugauf das Amt, gleichgültigvon welcherSeite das Anerbietener=
57

§ 134. Die vermögensrechtlicheHaftung der Beamten gegenüber dem
Staat und der Gemeinde wegen Verletzung der Amtspflicht!. Schuldhafte
SchädigungdesStaats=oderGemeindevermögensist einHaftungsgrundfür jedermann?,
nicht nur für den Beamten; für diesenaber bestehtdem Staat gegenüberein Grund
der Schadenshaftung mehr, und zwar in besonderemGrade und in besondererArt des=
halb, weil er als Beamter die Interessen des Staates (Gemeinde) zu wahren aus
besonderemRechtsgrundeund in besonderemMaße berufen ist.

Liegt der Haftungsgrund außerhalb der dienstlichenSphäre, so haftet der Beamte
wie jeder andere, und er haftet dem Staat wie jedemanderen nach den allgemeinen
Grundsätzen des bürgerlichenRechtes, sei es aus Vertrag oder unerlaubter Handlung.
Ebenso findendie allgemeinenGrundsätzedes bürgerlichenRechtesauf dieunmittelbare
Haftung gegenüberDritten Anwendung, welcheentsteht,wenn der Beamte unter Ver=
letzung seiner Dienstpflicht dritte Personen am Vermögen schädigtS. Doch spielt in
diesen Fällen das Dienstverhältnis möglicherweisein vierfacherHinsicht herein, indem
die Handlung zugleichein dienstlichzu ahndendesDienstvergehensein kann", indem
ferner unter bestimmtenVoraussetzungender Staat (Gemeinde) dem Dritten für den
Beamten und an dessenStelle haftet5, indem ferner der Beamte dem Staat (der
Gemeinde)ersatzpflichtigwird, wennder Staat selbstfür denvom Beamtenangerich=

4B. G.B. § 1315 Abfs.
5%B.G. Art. 17 Ab'. III. Wegen Verweigerung kann Beschwerdeim Dienstwegeerhoben

werden. Aus demGrunde, weil dieEhe eine gemischtewäre, darf dieErlaubnis nichtversagtwerden.
51 VBgl.M. Reindl. a. a. O. S. 104 N. 5.
52 29½ Not.Ges. enthält keine Bestimmung. Für die Annahme des Erfordernisses der Er=

laubnis bestehtkein Grund. Anders Sisenherg=Dennler, Kom. zu Not.G., Art. 8 N. 2. Für
Not.Hepilsen val. Veln. v. 1. Mai 1901 § 1

5“ Und zwar alle Beamte im Sinne des B.G.s einschließlich der Beamten im Ruhestande
undder Personendes Art. 25.

a8255. Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 § 7; für den Verkehrsdienstvgl. M. Reindl a. a. O.
l

UVl VethrthtIVsMAbslIlBetl 10 Ziff. 2; R.Str.G.B. § 360Z. 8,
#*s331. 2Ss Vorschrift bindet auchdie imReichsdienstbess 17 Beamten,solangesie bayerische
Staatsangehörige sind. Gemeindebeamteunterliegenderselben Pflichtals bayerischeStaatsanehörige,

g Sazz RNtrr .G.B. § 331. Uber die „üblichen“Weihnachtsgeschenkeu. dgl. vgl. M. Rein
a. a. 18

18134 WegendsesssrüherbenRechtesvgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 605ff. und unten N. 8.

3 3 8 2. * 839. S 839Abs. I sprichtvon einerVerletzungder demBeamten„einem Dritten
gegenüberobliegendenAmtspflicht“. Der Dritte ist hier nicht eigentlichdas der Amtspflicht gegen=
überstehendeberechtigteSubjekt, diesesist vielmehr der Staat. Der Dritte ist nur das Rechtssubjekt,
an dem die Amtspflicht zu erfüllen ist, und demgegenübereineRechtspflicht,nämlich zum Schadens=
ersatz,durchdie Jrlefung der nnn entsteht.

Hierüber entscheidetausschließli das Necht,des öffentlichenDienstes.
5 E.G.z. B.G.B. Art v. 22.Mai 1910, betr. die Haftung des Reichs für seine

Beamten § 1 (NR.G.Bl. S. * un 9. sn GesetzezumB. G. B., insbef.b. . G. z. B.G. B.
Art. 60, 61.

46*
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tetenSchadenErsatzgeleistethat und somitmittelbardurchdenBeamtenzu Schaden
gekommenist, viertensendlichindemeinunmittelbarerVermögensschadenfür denStaat
(Gemeinde) aus dem pflichtwidrigen Verhalten des Beamten entspringenkann.

Die Ersatzpflicht desBeamten, welchein solchenFällen unmittelbarerodermittel=
barer Vermögensschädigungdes Staates oderder Gemeindeaus pflichtwidrigemVer=
halten des Beamten diesengegenüberentsteht, ist früher schlechthinnach Grundsätzen
des Zivilrechtesbeurteiltworden. Eine solcheErsatzpflichtbestandin unsicherenUm=
rissen schonnach früherem gemeinem?'und partikularem Rechtes; sie bestehtauch nach
geltendemRechte?. Mit Rücksichtaber auf die öffentlichrechtlicheNatur sowohldes
Dienstverhältnissesselbstals auch der Amtspflicht hat nun das Einführungsgesetzzum
B.G.B. die landesrechtlichenBestimmungenüber die vermögensrechtlichenVerbindlich=
keiten60der Beamten1 gegenüberdemStaate (denGemeinden),soweit sie aus
dem Amts= oder Dienstverhältnis entspringen, für unberührterklärt 12.
Mag man schonin diesenVorbehalteneinenAusdruckdes Gedankenserblicken,daß
diese ErsatzansprücheselbstöffentlichrechtlicherNatur seien, jedenfalls blieb es darnach
der Landesgesetzgebungüberlassen, die Bestimmungendarüber dem öffentlichenDienst=
rechte,insbesonderealso denBeamtengesetzen,einzureihen.

Für den Staatsdienst in Bayern ist das teilweise geschehen.Das Beamtengesetz
stellt für alle Beamte im Sinne desB. G.# den in dieser Allgemeinheit bisher nicht
normierten Grundsatz auf 15:

„Verletzt ein Beamter vorsätzlichoder fahrlässig seine Amtspflicht, so haftet er
demStaate für dendaraus entstehendenSchaden.“

Daß in diesemRechtssatzekein neuer oder dem öffentlichenDienstrechteallein
eigentümlicherRechtsgedankezumAusdruckgebrachtist, ist klar. Es ist ja im Grunde
nur der im § 839 Abs. I des B.G.B. ausgesprocheneHaftungsgedanke,wonach Ersatz
zu fordern ist, wenn ein Rechtssubjektein anderes Rechtssubjektan seinemVermögen
schuldhaft und widerrechtlich schädigt. Die ursprünglich zivilrechtlicheHerkunft dieser
Beamtenhaftung liegt schondeshalb nahe, weil es sich um Ausgleich von Vermögens=
schädenhandelt; sie prägt sich auch noch darin aus, daß gleichartigesVerschulden hier
und dort den Haftgrund bildet: Vorsatz und Fahrlässigkeit. Weiter ist auch noch der
Rechtswegvor denZivilgerichteneröffnet". Aber schondie ganzeigenartigeWeise,
wie dieses geschieht,zeigt an, daß dem Ersatzanspruchdes Staates eben mit Rücksicht
auf den besonderenGrund der Haftung, die Dienstpflicht, ein anderer als der zivil=

* R.G. v. 22. Mai 1910 § 2; b. BeamtengesetzArt. 13; A.G. z. B.G. B. Art. 60 Abs. IV,
61; B.G. Art. 226.

7 Val. Windscheid, Pandekten,5. Aufl., Bd. 2 S. 448; Gönner, Der Staatsdienst, 1808.
S. 212, Mot. z. B.G. S. 97; P. Laband, Staatsrecht des D. Reichs, 5. Aufl., 1. Bd. S. 474ff.

8 Vgl. für Bayern insbes. Kreittmayr, Anm. z.b. Landrecht, Teil V, c. 24 Fdn
v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 605ff., II S. 273. Es kamen semenvereinzelteBestimmungenin Be⸗
tracht, die zum Teil das materielle Haftungsrecht betrafen, wie Preuß. Land R. T. Tit. X
z8 88, 89; Min.Verantw.G. v. 4. Juni 1848 Art. XIII 3. 2; Heimatges.Art. 21 Abs. III; A.G.
z. B.G.=B. Art. 60 Abf. 1V., zum Teil auf das Verfahren sichbezogen;vgl. insb. Hofratsordnung
v. 2. Juni 1750 und 16.Aug. 1779 Art. 3 § 8; bayer.Ger.O. v. 1753Kap. 1 § 12 N. 8. Auch
DienstvorschriftentrafenBestimmungen,z. B. d. Allg. Dienstvorschr.f. d. Verkehrsbeamtenv. 1. Juni
1885 § 30 Z. 1 Abs. I; desgl. Vorschriftenüber Amtsbürgschaften.

? Val. hierzu insbes. J. R. v. Schelhorn, Die Amtshaftpflicht gegenüberDritten nach
deutschemund bayerischemRecht in Annalen 1906, S. 439 (woselbstWiteic Literaturnachweise,
S. 525, 606, 662. Gg. Hösch, Die Schadenshaftungder Beamten gegenüberdem Staat, ihre
rechtlicheNatur und ihre Regelung im bayer Beamtenrechte,1913 (Würzburger Dissertation).

10Ebensowie über die vermögensrechtlichenAnsprüche.
11 Wie auch der Geistlichen und der Lehrer der öffentlichen Unterrichtsanstalten.
12E.G. z. B.G.B. Art. 80 Abs. I. In gleicherWeise bliebendie landesrechtlichenVorschriften

über dieHaftung desStaats (derGemeinden)für die in Ausübung öffentlicherGewalt durchBeamte
Dritten zugefügtenSchädenund die landesrechtlichenVorschriftenüberdieAusschließungderunmittel=
baren Haftung der Beamten selbstden geschädigtenDritten gegenüberunberührt. E.G. z. B.G.B.
Art. 77. HierüberNäheres oben § 86.

13 B.G.Art. 13 Abf. I. 14B. G. Art. 180 Abf. I.
15Vgl. v. Seydel 2. Aufl. I S. 605ff.
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durchdas Gesetzvertauscht.Nicht der anspruchberechtigteStaat, sondernder haftende
Beamte hat zu klagen. Der Staat hilft sichbesserals durchKlage, indemer sich
durchGesetzselbstermächtigt,gegenden haftendenBeamteneinenaußergerichtlichen
Vollstreckungstiteldurcheinfachen,mit Gründen zuversehenden,dienstlichenVerwaltungs=
beschlußsichzuverschaffen16. Dagegengibt erdanndemBeamtenmit einjährigerAus=
schlußfrist— die Klage.

Nur die höhere, öffentlichrechtlicheSphäre, der der Anspruch angehört, erklärt
und rechtfertigtdiesenwunderlichenRollentausch.Und nochmehr. Es geht in be=
stimmtenFällen ein nochwunderlichererWandel vor sich. Dies trifft zu, wennder
unmittelbar Geschädigtenicht der Staat, sondern ein Dritter ist, den der Beamte durch
Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichenGewalt am Vermögen geschädigthat, und
wenn der Staat nunmehr gegenden Beamten nach Art. 13 desB.G.s Regreß nimmt.
Während der Staat nämlich in jenemRollentauschseineHerrenstellunggegenüber
demBeamten durch das unmittelbareZugriffsrecht der Vollstreckunggeltend macht, tut
er dasselbe demgeschädigtenDritten gegenüberdadurch, daß er diesemin dengenannten
Fällen den Ersatzanspruchgegenden Beamtenüberhauptentzieht und dafür seineeigene
Haftung einsetzt1. Er macht sich selbstzum Geschädigten,indemer als Selbsthaftender
denBeamten decktund nach „außen“ dessenSchuld auf sich nimmt. Dies wirft helles
Licht auf die Natur seines eigenenErsatzanspruchs gegenden Beamten. Es ist nur
die öffentlicheNatur des Dienstverhältnissesund der verletztenAmtspflicht, welchediese
Staatshaftung erklärt, und welchesich auchdemRegreßanspruchdes Staates gegenden
Beamtenmitteilt. Man wird dieseöffentlichrechtlicheNatur allen aus demArt. 13
des B.G. entspringendenAnsprüchendes Staates, also nicht nur den aus mittelbarer,
sondernauchdenaus unmittelbarerSchädigungdes Fiskus hervorgehendenund nicht
nur den durch schuldhafteAusübung öffentlicherGewalt, sondernauchdendurch schuld=
hafte wirtschaftlicheoder technischeGeschäftsführungdes BeamtenbegründetenAn=
sprüchenzuerkennenmüssen,dennbei allenAnsprüchenaus Art. 1: ist esdieöffentlich=
rechtlicheNatur desDienstverhältnissesund derverletztenAmtspflicht, welchedenbesonderen
Haftungsgrundbildet 15. Freilich darf nicht übersehenwerden, daß die Haftung nur
bei Verschulden des Beamten und nur dann entsteht,wenn ein wirklicher Vermögens=
schadenfür den Staat gegebenist. Da diese Anspruchsvoraussetzungenihrer Art nach
bürgerlichrechtlichenHaftungsvoraussetzungendurchaus entsprechen,so könnensie, ohne
die Natur des Ansprucheszu bestimmen,dem bürgerlichenRechteauch entnommen
werden, was denn auch zumTeil ausdrücklichangeordnetist12, zum Teil aus dem
Schweigendes B.G.8 sichergibt.

Die gleiche öffentlichrechtlicheNatur hat auch die vermögensrechtlicheHaftung
derjenigenGemeindebeamten,welchezur Gemeinde in einemöffentlichenDienstverhältnis
stehenund die GemeindedurchVerletzungihrer Amtspflichtschädigen20. Anders und
rein nach bürgerlichrechtlichenGrundsätzen sind die Haftungen derjenigenBeamten zu
beurteilen,welche in einem bürgerlichrechtlichenVertragsverhältnis zu Staat oder Ge=
meindestehen.

r einzelnengelten für den öffentlichenStaatsdienst folgendeGrundsätze
er Haftung unterliegenalle etatmäßigenund nicht etatmäßigenBeamtenim

Sinne des Beamtengesetzes! sowiedie Personendes Art. 25 und diejenigenPersonen
desSoldatenstandes,welche in Ausübung administrativer Obliegenheitenund Befugnisse
einen Schaden verursachen?:, sämtlicheüber die Dauer der Aktivität und des Dienst=
verhältnisseshinaus, sowie ihre Erben.

16B.G. Art. 179.
11E.G.z. B.G.B. Art. 77: A.G. z. B.G. B. Art. 60. So jetzt ach=dasPeichsrecht nach

N.G. v. 22. *— 1910, Grundbu * #512. Vgl. Laband a. a. O. S. 479f.
16Vgl. v. Seydel 2. Aufl. N. 67.
15. Kshüh es d 1 *— 13 Abs. II mit B. G.B. 88 827, 880, 840 Abs. J,

tb V .. Art. 60 Abs. IV, in der Fassung des B.G. Art. 226.
„„ B.G. Art. 182 (Minister), ** 192, 203, 204Abs. II, 205.
22B. G. Art. Der Abs. I, 204 M s

852 Abs
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Die Ersatzpflicht bestehtfür den Schaden, welchender Staat erlitten hat. War
der unmittelbarGeschädigteein Dritter, so ist demStaat vomBeamtenauchalles zu
ersetzen,was der Staat diesemDritten aus diesemGrunde zu leisten hatte258und ge=
leistethat. Sowohl in diesemFalle mittelbarerSchädigungals auch im Falle un=
mittelbarer Schädigung bestimmensichUmfang und Art des zu ersetzendenSchadens
nach bürgerlichemRecht?". Der Beamte kann nicht beanspruchen,daß der Staat sich
zunächstan die etwa bereichertenPersonen wende, hat aber nur zu ersetzen,was dem
Siaat ziuchAbzugder etwadurchDritte erfolgtenSchadenserstattungan Schadennoch
verblieb 26.

Das VerschuldendesBeamtenmuß in einervorsätzlichenoderfahrlässigenVer=
letzung der Amtspflicht (Handlung oder Unterlassung)gelegensein, während es nicht
darauf ankommt,ob er denStaat schädigenwollte odernicht. Die Begriffe Vorsatz
und Fahrlässigkeit?“ sind daher, obgleichdem bürgerlichenRecht entnommen,hier doch
nur in ihrer Beziehung zur Amtspflicht zu verstehen. Hat der Beamte „im Zustande
der Bewußtlosigkeitoder in einemdie freie WillensbestimmungausschließendenZustande“
den Schadenzugefügt,so hafteter nicht7. Er haftetaber, wenner sichin solchen
Zustand durch geistigeGetränkeoder ähnlicheMittel schuldhaftversetzthat22. Der
Schadenmuß durchdieschuldhaftePflichtverletzungverursachtsein. MehrereSchuldige
haften solidarisch,wenn siedieselbeschädigendeHandlung in vorsätzlicheroder fahr=
lässigerVerletzung der Amtspflicht verschuldethaben290.Dies gilt auch bei gemeinsamem
Verschulden von Vorgesetztenund Untergebenenund für die Haftung der schuldigen
Mitglieder einesKollegiums30.

Der Ersatzanspruchdes Staates gegenden Beamten verjährt in 30 Jahren von
der Begehung der Handlung an. Hat jedocheine zur Geltendmachungdes Anspruches
zuständigeBehördesowohl von demSchadenals auch von der Person des ersatz=
pflichtigenBeamtenKenntnis erhalten,so verjährtder Anspruchin drei Jahren vom
ZeitpunktdieserKenntniss: an, sofernnichtdie 30jährigeVerjährungschonvor Ab=
lauf dieser drei Jahre beendigtist 52.

Gegenden Ersatzanspruchdes Staates findetAufrechnungstatt33.
Der Ersatzanspruchkann zwar nur während der Aktivität des Beamten entstehen

und entstehtin dieser Zeit auch dann, wenn der Schaden etwa erst später entstanden
oder entdecktworden ist, sofern nur die Pflichtverletzung,die die Ursachedes Schadens
war, in die Zeit der Aktivität fällt. Die Geltendmachungdes Ansprucheskann auch
während des Ruhestandesund nach der Entlassung des Beamten stattfinden. Auf die
Erben geht die Ersatzpflicht nur dann über, wenn der Geschädigtenicht oder nicht
unmittelbar der Staat ist3“.

:3 A.G. z. B.G.B. Art. 60 Abs. 1 mitB. G.B. § 839. B. G.B. § 249.
*5Vgll. Henle=Schneider, Komm. zum A.G. z. B.G.B., 2. Aufl., Art. 60 N. 81

M. Reindl a. a. O. S. 81 N. 6.
26B. G. B8276a. I1S. 2:;,Außerachtlassungder im VerkehrerforderlichenSorgfalt“. Man

wird hier statt „im Verkehr“ zu setzenhaben „im Dienst“.
MWohlaber demBeschädigten gegenüberder Staat. A.G. z. B.G.B. Art. 61 s I.

28B. G.B. 8 827 mit B. G. Art. I3Abs. II „entsprechend“.Vom Beamtenkann in besonderem
Maße verlangt werden,daß er solcheZuständemeide.

29 B.G.B.& 830, 835 Abs. III, & 840 Abs. I; B.G. Art. 13 Abs. II. Vgl. auchB. G.B.
§3§421, 426; M. Reindl a. a. O. S. 81f.

?o Bgl. M. Reindl a. a. O. S. 82 N. 4. "
71Bei mittelbarer Schädigungdes Staates von der Anerkennungoder rechtskräftigenFest=

setzungder Ersatzpflichtdes Staates an. B.G. Art. 13 Abs. III S. 2.
*2B.G. Art. 13 Abs. III mitB. G.B. § 852 Abs. 1; A.G. z. B.G. B. Art. 60 Abs. IV S2.
3I A.G. z. B.G. B. Art. 12 Abs. I. Der Staatkann also alle vermögensrechtlichenAnsprüche,

welche dem Beamten gegen den Staat zustehen, soweit sie fällig find, in Aufrechnung bringen.
Die Aufrechnung kann schon vor der Geltendmachung des Ersatzanspruchs durchVerwaltungsbef luß
stattfinden, sie kann durch den Verwaltungsbeschlußgeschehenoder aucherst im gerichtlichen Ver=
fahren geltendgemachtwerden. "

B.G. Art. 13 ist eineSondervorschriftgegenüberdenGrundsätzendesB.G.B. überDelikts=
obligationen. Eine Erbenhaftung ist nicht angeordnet.Einesolche kann deshalbnur in den Fällen
angenommen werden, in welchen der Grund des Anspruches selbst im bürgerlichen Rechte liegt, also
nur dann, wenn der unmittelbar Geschädigteein Dritter war.
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» Das Verfahrender Geltendmachungdes Ersatzanspruchesist das Verwaltungs=
verfahren mit Vorbehalt des Rechtsweges35. Es gilt das gleicheVerfahren gegenalle
Beamten ohneUnterschied,ob sie bei Ausübung obrigkeitlicherFunktionen oder anderer
AmtshandlungenfehltenundohneUnterschied,obnachdenfrüher35dargelegtenGrund=
sätzeneineverwaltungsgerichtlicheVorentscheidungveranlaßtist odernicht. Das Ver=
fahren findet auch gegendie Personen des Art. 25 Anwendung7.

Die Verfolgung des Anspruches ist dem Ermessender zuständigenVerwaltungs=
behörde überlassen33. Das Recht setzt diesem Ermessen keine Schranken nach der
Richtung desVerzichtes,was jedochnicht ausschließt,daß unterUmständendieUnter=
lassung der Rechtsverfolgung ein Dienstvergehensein kann.

Der Bescheidder Verwaltungsbehördehat die Feststellungder Pflicht undHöhe
der Ersatzleistung zum Gegenstand. Er hat sich, insoweit ein Vorbescheidzu erlassen
ist, hinsichtlichder WürdigungderSchuldfragenan diesenzu halten. Die Feststellung
selbsterfolgtnichtnachErwägungenderZweckmäßigkeit,sondernnachGrundsätzendes
Rechtes, also im verwaltungsgerichtlichenGeiste und mit denmateriellenWirkungen
eines gerichtlichenErkenntnisses.

Dieser Haftungsbescheidist mit Gründen zu versehenund dem Beamten unter
Belehrungüber das ihm zustehendeBeschwerderechtzu eröffnen3°. Binnen einerFrist
von zwei Wochenkannder BeamteBeschwerdeim Instanzenzugerheben°.

Die Unterlassungoder Verspätung der Beschwerde bewirkt, daß der Haftungs=
bescheidbedingtrechtskräftigund damit vollstreckbarwird. Die gleicheWirkung knüpft
sichunmittelbaran denHaftungsbescheidderletztenVerwaltungsinstanz“"1.Der Bescheid
jeder Unterinstanz kann vor Eintritt der gesetzlichenVollstreckbarkeitfür vorläufig voll=
streckbarerklärt werden, wenn zu befürchtenist, daß der Beamte sein Vermögen der
Verwendung zum Schadensersatzentziehenwerde, oderwenn sonstdurchdie Verschiebung
der Vollstreckungfür denStaat ein schwerzu ersetzenderNachteil entstehenwürde.
Der Beamte kann die vorläufigeVollstreckungdurch Sicherheitsleistungoder durch
Hinterlegungvon sichabwenden“.

Gegen den vollstreckbarenHaftungsbescheidkann der Beamte binnen einer aus=
schließendenFrist von einem Jahre den Rechtsweg durch Klage vor dem Zivilgericht
betreten". Eine Klageerhebung vor Erlaß des Haftungsbescheidesist unzulässig"“.
Auf diese Klage finden die Beschränkungen,welche das Beamtengesetzder Rechts=

Vor Erlaß desBeamtengesetzeswurde, allerdings mit Beschränkungauf gewisseBeamten=
kreise, nach denselbenGrundsätzenverfahren, wie sie jetzt in schärferen, demReichsbeamtengesetz
# 134ff. nachrreichnetenUmrissendurchdas Beamtengesetzfestgelegtsind. Vgl. für das bisherige

cht 2. Aufl. I S. 605 ff.
3#Vgl. oben § 86 bei N.45 ff. 7 B. G. Art. 181.
*8B.G. Art. 179 Abs. I. Die Bestimmung der zuständigenBehörde erfolgt durch die

Ministerien je für ihre Ressorts. Ist keineandereBehörde bestimmt, so ist das Ministerium selbst
zuständig.

*7rB.G. Art. 179 Abs. II. Auf Verlangen ist demBeamten eine Abschrift zu behändigen.
"%B. G. Art. 179 Abs. III.
41 B.G. Art. 179 Abs. III; b. A.G. z. R.Z.Pr. O. und K.O. Art. 6, 7.
*B. G. Art. 179 Abs. IV.
"*B. G. Art. 180 Abs. I, II. Wegen der BerechnungderFä B. G.B. 8 203, 206, 207.

. ersuftändigleit des LandgerichtesohneRücksichtauf die Höheder Streitsumme b. A.G. z.
4G. V. G. Art. 26.

4 Dies ergibt sichaus denBestimmungenderArt. 179, 180 unmittelbar. Es stehtdemauch
nicht § 11 Abs.1 des E.G. z. G.V.G. entgegen. Der Haftungsbescheidder Dienstbehördeist nicht
als eine nach dieserJorscheit unzuläsige, besondereVoraussetzungder zivilrechtlichenVerfolgung
anzusehen, denn unter diesen verbotenen Voraussetzungen sind nur solche zu verstehen, welche ge=
schädigtenDritten die —n des Haftungsansprucheserschwerenoder unmöglichmachen. Dem
Staat selbstwollte durch § 11 Abs. 1 für die Art der Verfolgung seinerRechtsansprüchegegenden
Beamten keineVorschrift gemachtwerden. Für ihn bedeutetderbßaionsvesser keineBeschränkung
desRechtsweges.Er kann auf denErlaß desfelbenverzichtenund dieKlage beimZivilgericht erheben,
wie er auch durch Aufrechnung seinen Ersatzanspruchgegenden etwa seine vermögensrechtlichen
Ansprüchegegenden Staat oarsolgendenBeamten geltendmachenkann. Für den Beamten aber ist
ein Grund zur Klage überhaupt erstgehebben wenn der Staat durchdenHaftungsbescheidseinen
Habaspruhbehauptet hat. Vgl. das Erk.desKomp.Konfl.G.H.s v. 17.Nov. 1908(G.V.Bl. 1909
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verfolgungder vermögensrechtlichenAnsprücheder Beamten gesetzthat, keineAnwendung.
Es hat insbesonderenicht erst noch einmal eine Anrufung der vorgesetztenStelle um
Abhilfebescheidstattzufinden“s.Auch findendie Bestimmungendes Art. 178 desBe=
amtengesetzesüber die Bindung des Gerichtes durch Bescheideder Dienstbehördenkeine
Anwendung. Soweit Vorentscheidungdes Verwaltungsgerichtshofesnach den oben
dargelegtenGrundsätzen“ erforderlich ist und stattgefundenhat, ist die Entscheidung
für das Zivilgerichtbindend. So liegt es in denFällen, in welchenderStaat, nach=
dem er von einemgeschädigtenDritten unmittelbarin Anspruchgenommenwar und
daraufhinEntschädigunggeleistethatte,nunmehrgemäßArt. 80 des E.G. z. B.G.B.
und Art. 13 des BeamtengesetzesdenBeamtenim Regreßwegein Anspruchnimmt"7.

Der angefochteneHaftungsbescheidhat nicht die Wirkung einer verwaltungsgericht=
lichenVorentscheidung.Liegt einesolchenichtvor, so ist das Gericht hinsichtlichder
Würdigung des dienstlichenVerschuldensan den Haftungsbefehl ebensoweniggebunden
wie hinsichtlichder Schadensfrage"?#. Das Gericht beurteilt also nicht selbständigdie
Frage, ob eine Verletzung der Amtspflicht vorlag, wohl aber die Frage, ob aus dem
Verschuldenein Schadenund in welcherHöhe ein solcherentstandensei. Da der
Haftungsbescheidder Verwaltungsbehörde mit der Erhebung der Klage seine bedingte
Rechtskraftverliert und sichin eineParteierklärungdesBeklagtenumwandelt,sowird
nach den allgemeinenGrundsätzenüber die Streitbefangenheitdurch die Klageerhebung
auch die Vollstreckbarkeitjenes Bescheidesaufgehoben“s.

Notare und Notariatsverweser haften für den durch eine Amtshandlung einem
Dritten zugefügtenSchadendemGeschädigtennach§ 839 desB.G.B. Für dieAmts=
handlungeneinesaufVorschlagdesNotars bestelltenVerwesershaftetgesamtverbindlich
mit diesem auch der Notar ". Ist die Schädigung unter Verletzung der Amtspflicht
erfolgt, so trifft, ausgenommenden Fall, wenn der Notar als Testamentsvollstrecker
gehandelthat, die unmittelbare Schadenshaftungden Staat wie bei den Beamten im
Sinne des Beamtengesetzes.Alsdann obliegt demNotar oderNotariatsverweserdie
Ersatzpflicht gegenüberdemStaate vo. Der Staat kann auch gegenüberdem Notar
(Notariatsverweser) seinen Ersatzanspruchdurch dienstaufsichtlicheVerfügung geltend
machen.Bei der außerordentlichenGestalt jedoch,welchedasBeamtengesetzdemErsatz=
zuweisungsrechtgegebenhat, wird man mangelsausdrücklicherVorschriftwederdie
VollstreckbarkeitdieserVerfügungnochauchdenRollentauschim Zivilprozeß, welchen
das BeamtengesetzgegenüberBeamten angeordnethat, auf Notare übertragen dürfen.
Will also der Staat sichgegenüberdemNorar für seinenErsatzansprucheinenvoll=
streckbarenTitel verschaffen,so hat er dies im Rechtswegvor den bürgerlichenGe=
richtenzu tun.

Der GrundsatzderSchadenshaftungdes öffentlichenDieners gegenüberdemVer=
band ist nunmehr als ein allgemeinerGrundsatz des öffentlichenDienstrechtesanzusehen.
Er gilt auch im Verhältnis zwischenden Gemeindenund ihren öffentlichenDienern.
Für die öffentlichenDiener der politischenOrtsgemeindenist er in denbeidenGe=
meindeordnungenin wörtlichgleichlautendenBestimmungenausgesprochen?!:

„Die Haftungsverbindlichkeit der Gemeindebeamtenund Gemeindebediensteten
wegenNichterfüllungoderüberschreitungihrer gesetzlichenDienstesobliegenheitengegen=
über der Gemeinde wird durch die vorgesetzteVerwaltungsbehörde vorbehaltlich der

B.G. Art. 180 Abs. III; b. A.G. zurR. 3.Pr.O. u. K.O. Art. 2. Vgl. B. G. Art. 177.
Die kuhtes der Erhebung derelage ist auchnicht davon abhängig, ob der Beamte den Ersatz
oder dieSicherheitsleistungGahlt Et

“ DBgl.oben § 86 nachN Bgl. hierzu oben N. 6.
v#aSo richtig M. kech W a. O. S. 749ff., woauc mit Rechtgefagtist, daß das Ge=

richt mit der Peüfünggder formellenr des aftungsbescheidessich nicht abzugebenhat.
Demnach kann mit der formellenUnrichtigkeitdesHaAunget=escheidesauch keineEinrede gegendie
Klage krgründetwerden.

Das B.G. bestimmthierüber nichts. Eine Pflicht zur Nüshgebe=der Sicherheitsleistung
oder zur Kerausgabe“abede nurch die Vollstreckungbereitscheis poene Seacheniß nicht anzunehmen.

ot.G Not. Ges.Art.126 Abs.
51dieef balr r 1K#4. 158; pfälz.Gem.. Art. 90. Bgl. he 1 Le vdel 2. Aufl. 1

S. 608ff.; vgl. auchM. Siegel in Bl. f. adm. Pr. Bd. 59 S. 272ff.
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Beschwerdeführungfestgestellt.Die Betretungdes Zivilrechtswegesist durchdie Ent=
scheidung der Verwaltungsbehördennicht ausgeschlossen,hat jedochkeine aufschiebende

irkung.“
Die FassungdieserVorschriftdrückteinegewisseUnsicherheitin derBeurteilung

derHaftungsfrageunddergerichtlichenVerfolgbarkeitdesAnspruchesaus. Die Haftung
selbst ist hier nicht geregelt,sondernoffenbarals zivilrechtlichegedachtund voraus=
gesetzt32. Der Schwerpunkt liegt in demFeststellungsrechtder vorgesetztenVerwaltungs=
behörde und darin, daß der ebenfalls nicht geregelten,sondern vorausgesetztengericht=
lichen Zuständigkeit die „aufschiebendeWirkung“ abgesprochenwird. Da indes die
öffentliche Natur des Gemeindedienstesebenso unzweifelhaft ist wie die des Staats=
dienstes, so ist als Grundsatz des materiellenHaftungsrechtesderselbeSatz für geltend
zu nehmen,dendas B.G. für denStaatsdienstformulierthat33. Im übrigenrichtet
sichder AnspruchnachUmfangundModalitäten ebensowie für denStaatsdienstnach
B. G. B. Handelt es sich um einen Rückgriffsanspruchder Gemeinde, so ist nunmehr
die Haftung der Gemeindebeamtendurch das A.G. z. B. G. B. Art. 60 Abs. IV außer
Frage gestellt6“.Die Ausschließungder aufschiebendenWirkung der Klage verleiht
schon jetzt der Feststellung des Ersatzanspruchesdurch die vorgesetzteVerwaltungs=
behörde dieselbeBedeutung, welcheden vollstreckbarendienstaufsichtlichenVerfügungen
des Beamtengesetzeszukommt?“. Daß die Zulässigkeit des Zivilrechtsweges, für die
es bisher noch an der ausdrücklichengesetzlichenVorschrift fehlt, bestehe,ist durch die
Rechtsprechungangenommen?'“.Uber dieselbewird voraussichtlichdas in Vorbereitung
befindlicheGemeindebeamtengesetzAusdrücklichesbestimmen. Einstweilen kann die Klage
sowohl von der Gemeindeals auch von dem durchAufsichtsverfügungin Anspruch
genommenenBeamten beim Gerichte erhobenwerden?7.

Auf die den unwiderruflichenStaatsbeamtengleichgestelltenGemeindebeamten
findendie VorschriftendesB.G. Art. 13 und179ff. unmittelbar,dochsoAnwendung,
daß der Staat den der Gemeinde zugefügtenSchaden für diese im Verfahren des
Art. 179 ff. geltendzu machenhat.

Wegender Haftung der Gemeindebedienstetender höherenGemeindeverbändeist
man auf die Analogie des Ortsgemeinderechtesangewiesen.

Dritter Abschnitt.
Die NRechteder öffentlichen Diener.

* 135. Ehrenrechteund Ansprücheauf Ersatzleistungen. 1. Ehrenrechte.
Die Rechte, welche aus dem Staats= und Gemeindedienstefür den Bedienstetensich
ergebenkönnenund regelmäßigsichergeben,sindvon zweierleiArt: Ehrenrechteund
Vermögensrechte1.

5#Me jedochdiesf. Gem.O. Art. 62, 87 Abs. III, 86 Abs. II, 88 Abs. IX, 133 Abs. II,
134 Abs. III, 135 Absf. VIund die entsprechendenVorschriftender pfälz. Gem.O.

s3 Vgl. auch G. v. Kahr, Komm. zur diess.Gem.O., Bd. II S. 70; W. Krais, Bl. f.
adm. Pr., Ad. 33 S. 60.

5“.AlgsemeineGrundsätze,insbes.über Gesamthaftung,primäre und subsidiäreHaftung, ent=
wickelt die M.E.v. 23. Mai 1904 N. 10716 und die M.E. v. 9. März 1900 N. 14223. Wogtn

Verweisung der Erbenhaftung an die Zivilgerichte vgl. M.E. v. 5. und 20. Juli 1896 N. 5011
u 5.
Veil resi u. 179. Vgl. Erk. des Komp.Konfl.G. H#sv. 17. Nov. 1908 (G.V.Bl. 1909

il. ...
HER.B1.1872S.2600:G.V.Bl.1879Anh-S.7.W-KraisinBLfadnLPr.BbZZ

S.155N».,100;a.M.v.Seydel2.Aufl.lS·608s.
UUberdieVotentscheidungs.oben§86.

NZZJ 1 Ein subjektivesRecht am Amte oder auf Zuweisung eines bestimmtenDienstes hat der
mte nicht. Vgl. oben § 127 bei N. 21. S. auch Jahrb. d. öff. R.S Bd. III S. 296. gl.

P. Laband, Staatsrecht des D. Reichs, 5. Aufl., 1. Bd. S. 495. A. M. O. Mayer, D. Ver=
waltungsrecht, II S. 225ff. und die bei Laband a. a. O. N. 2 Zitierten. Dagegen hatder
Beamteein Recht auf Einräumung der für denDienst bestimmtenRäume, Einrichtungen und Akten
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Zu denEhrenrechtenzählendie Führungdes dienstlichenTitels und derDienst=
rang, die beideentwederdurchdas Amt oderpersönlichverliehenseinkönnen,ferner
der Gebrauch der äußerenAbzeichendes Dienstes, wie der Amtskleidung u. dergl. Für
den Staatsdienstbestimmtüber all dies der König. Während über denRang der
Staatsbeamten bisher einheitlicheVorschriften fehlten, sind solchenunmehr für den
gesamtenZivilstaatsdienstin der Verordnungvom 23. Dezember1908, die Rang=
verhältnisseder Beamten betr.2, und in der angefügtenRangordnung enthalten. Das
B. G. selbst bestimmt nur gelegentlichüber den Verlust und die Wiedererlangung des
Ranges3. Darnach ist zu unterscheidenzwischen dem Rang der Amtsstelle, welche
für das Verhältnis der dienstlichenÜber=und Unterordnung und der Gleichordnung
regelmäßig" entscheidendist, und dem persönlichenRang der Beamten, der als eine
gradweiseAuszeichnunggilt und bei öffentlichenGelegenheitenzu beachtenist5. Für
den Rang der Stellen sind in der Rangordnung Klassen und innerhalb der Klassen
Abteilungen"gebildet. Der persönlicheRang fällt in der Regel' mit demRang der
Stelle zusammen; innerhalb der Klassen und Abteilungen entscheidetdas Dienstalter,
bei gleichemDienstalterdas Lebensalter.

Den Titel gibt in der Regel das Amts. Doch gibt es auch Titel, denen keine
Stelle entspricht,die aberdennocheinenRang gewähren.

Auf den zukommendenoder verliehenenTitel und Rang hat der Beamte ein
Recht, d. h. er darf den Titel führen und kann Titel und Rang nur kraft straf=oder
disziplinargerichtlichenUrteils verlierenv.

Mit dem freiwilligen Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis geht dieses Recht
unter, wenn nicht die Weiterführung des Titels gestattetwird, was widerruflich ge=
schehenkann10. Das gleichegilt von denDienstesabzeichen11. Titel und Rang bleiben
demBeamtenregelmäßigauch im Ruhestande12. Doch ist dembisherigenTitel der
Beisatz„außerDienst“ anzufügen18. Das WeitertragenderAbzeichenbedarfbesonderer
Erlaubnis, die jederzeitwiderruflichist . BeamteohneAmtsstellehabenden Rang
der Beamtenklasseder Gehaltsordnung,der sie zugehören,und zwar nachMaßgabe
des Ranges dieser Klasse in der Rangordnung15.

und auf Inanfpruchnahmedes Hilfspersonals der zugewiesenenStelle. Die Nichtgewährungdieser
Dinge kann für den Beamteneine Einrede gegendievon ihm geforderteDienstleistungbegründen.
Auch wird man wohl einen dienstlichenAnspruch auf Schutz in der rechtmäßigenAusübung des
Amtes anerkennenmüssen. Jedenfalls bestehteine dienstliche flicht, diesen aut u gewähren für
die vorgesetztenStellen. Vgl. P. Laband a. a. O. Andersv. Seydel 2. Aufl. II S. 229 N. 1.
sher un besonderenRrofregtlichen Schutzs. R Str. G. B. §§ 113 (Widerstand),114(Nötigung), 196

eleidigung).
7 G.V. Bl. S. 1211. Dazu Ergänzungen in der V.O. v. 28. Febr. 1911 Ziff. IV (G.V. Bl.

S. 149)und in der V.O. v. 2. Dez. 1912(G.V. Bl. S. 1237). Für denHofrang bestehenbesondere
Vorschriften. V.O. Art. 6. Ebensofür den Militärstaatsdienst.

* B. Art. 9 Abs. I, 10, 109 Abs. I, 42, 64 Abs. I.
4 In derselbenBehördegeht der dienstlichÜübergeordneteund der mit Dienstaufsichtund Ge=

schäftsleitungbetrauteBeamte vor (V.O. Art. 4).
5 Val. Bl. f. adm. Pr. Bd. 60 S. 349.
6 Val. Bl. 1 adm. Pr. Bd. 60 S. 352. ! Ausnahmen V.O. Art. 3, 4.
##Er richtet sich nach den Bezeichnungen der Stellen in der Rangordnung. S. auch V.O.

v. 10. dz 1908 insb. § 30 (G.V.Bl. S. 1051). .
ViesgiltwährenddesBestandesdesDienstverhåltnissesauchfütwiderruflicheBeaintr.

Val. B.G. Art. 110, *. Art. 109 Abs. I 3. 2 (Strafversetzung mit Rangmind=rung, Die vor=
läufige Dienstenthebung hatkeinenEinfluß auf Titel und r*. B. G. Art.170, 174. Dienstes=
abzeichendürfen so lange nicht getragenwerden. 10 B.G.Art. 10 Abs. IV.

u Amtskleidung und Abzeichen. Hierüber bestehenbesondereVorschriftenund könnensolche
auch für weibliche Beamte erlassen werden. 4

1„ B.G. Art. 70, für widerruflicheBeamte allerdings nur in widerruflicherWeise(Abs. Ih,
während unwiderruflichenBeamten auch im RuhestandeTitel und Rang nur durch straf=oder
disziplinargerichtlichesUrteil entzogenwerdenkönnen.

18Über den Nangv l. V.O. v. 23. Dez. 1908 Art. 5.
14B. G. Art. 70 Abs.I, II. Die Erlaubnis ist den Beamten der Klassen 1—13 der Geh.O.

allgemein erteilt. Vollz.V.O. § 18.
15 Bgt Bl. f. adm.Pr. Bd. 60 S. 350, wo auch das Verhältnis der Titel, die ohne Amts=

stelleeinen Rangverleihen,richtig gekennzeichnetist.
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Auch das OrtsgemeinderechtkenntverschiedenbemesseneEhrenrechteder Träger
von Gemeindeämtern16.

2. Ansprüche auf Ersatzleistungen. Ein allgemeiner Rechtssatz des
öffentlichen Dienstrechtes ist der, daß der Bedienstete gegenüber dem Dienstherrn
(Staat, Gemeinde) Anspruch auf Vergütung der notwendigen dienstlichenAuslagen
hat17. DieserRechtssatzgilt, gleichvielob der öffentlicheDienst berufsmäßigoderim
Ehrenamtegeleistetwird. Er ist nur da nichtanwendbar,wo eineausdrücklichegesetz=
liche Bestimmung seine Geltung ausschließt oder den Bedienstetenmit seinen Ersatz=
forderungen unmittelbar an die Parteien weist, durch die seine dienstlicheTätigkeit
veranlaßtwordenist 18.

Im folgendensollendiejenigenBestimmungenzur Darstellungkommen,welche
für den berufsmäßigenZiovilstaatsdienstgelten•2.

Die ErsatzleistungensindentwederAufwandentschädigungenoderUmzugsgebühren.
Zu den ersterengehören:

1. Abfindungenfür gewisseregelmäßigwiederkehrendedienstlicheAufwendungen20.
Diese werden dem Staatsdiener persönlichausgeworfen, und er hat daher regelmäßig
keineRechnungdarüberzu legen1. Sie sindentwederständige(Pauschsummen)oder
unständigewie z. B. Einnahmeanteile.

2. Repräsentationsgelderwerden solchenStaatsdienern gegeben, welchezufolge
ihrer Stellung im Interesse des Dienstes einen besonderengesellschaftlichenAufwand
zu machenhaben, wie die Staatsminister25, die Regierungspräsidenten23, die diploma=
tischen Vertreter.

16Diess. G.O. Art. 83, 85 Abs. II, 110 Abs. II, 120 Abs. II, 128, 129 Abs. V. Dazu für
Magistratsmitglieder V. O. vom 4. Aug. 1869 (R.Bl. S. 1457), M.E. vom 21. Dez. 1869 u.

28.Freer. 1870(Weber VIII S. 245, 503),Bekm. v. 12. März 1903(M. A.Bl. d. J. S.103),v.
6. April 1903 Nr. 8282, u. v. 30. Juni 1905Nr. 13.599(Ratsassessoren):Pfälz. G.O. Art. 61, 62
Abs. IV. Dazu V. O. vom 4. Aug. 1869 (pfälz. Kr. A. Bl. S. 1841, auch bei A. Geib=
C. v. Besnard, Handb., 3. Aufl. S. 278f), Min. Bek. vom 21. Juli 1877 (G. u. V.Bl. S. 389).
Andere als dieverordnungsmäßigenDienstabzeichenkönnennichteingeführtwerden, für dieGemeinde=
bevollmächtigten in Gemeinden mit Stadtverfassung überhaupt keine Dienst Hchen. . (Sie sind keine
Gemeindebeamtenim eigentlichenSinne.) M.E. vom 31. Mai 1882 Nr. 7407. Uber die Dienst=
kleidung und Auszeichnung der polizeilichenGemeindebedienstetenV.O. vom 12. Mai 1888 (G. u.
V.Bl. S. 453). Uber die Uniform der städtischenBezirksinspektorenin München Bekm. v. 12.Okt.
1900 Nr. 12342 (Inneres). Uber die Uniform der sühihen Fererrütt etbeant und des

Forstichutzersonale s.Bekm. v. 12.März 1903 und v. 6. April 1903. UÜberdasTragen derUniform
urch städtischeBürgermeisterund Magistratsräte in der Eigenschaftals Standesbeamter:Bekm. v.

13. Sept. 1903 Nr. 19829 (Inneres). Stadtwappen alsEmbten für die DienstmützeBekm. v.
3. Jan. 1904 Nr. 26492 (Inneres);Polizeihauptmann und Polizeileutnant Allerh. Entschl. v.
21. Dez. 1890 u. v. 22. April 1905 Nr. 8387 Inneres): V.O. v. 21. April 1911; Bekm.v. 11.Juli
1911 Nr.3055b, 13, v. 23. Sept. 1911 Nr. 3055b, 15.

1 DasB. G. Art. 27 Abs. IV. 176 nimmt auf diesenRechtssatzals einenbestehendenBezug,
ohne ihn ausdrücklichzu formulieren. Es ist damit, soweit nicht besonderegesetzlicheBestimmungen
bestehen(z. B. R.Verf. O. 88 21, 54, 76, 96, 107 Abs. I), auf den Weg der Verordnung verwiesen.
Die auf diesemWege nach Art und Umfang geregeltenLeistungen bilden nicht etwa nur den
GegenstandwiderruflicherZuwendungen,sondernsind Gegenstandvon öffentlichenRechtsansprüchen,
und zwar auch insoweit, als der Rechtswegverschlossenist. Vgl. B.G. Art. 176 Abs. II. Jener
Rechtssatzgilt auch im Bereichedes Gemeindedienstrechtes.Er kommt in einer Reihe von Be=

stimmungen beider Gem.Ordn. zum Ausdrucke, giltaber als selbstverständlichauch für jeneBe=
ienstete, bezüglich welcher eine besondereVoschrift feblte Vgl. diesf. G.O. Art. 75 Abs.III

(bürgerliche Bürgermeisterund Magistratsräte), 106 Abs.II (Mitglieder von Verwaltungsausschüsfsen,
110 Abf. 1 (Gemeindebevollmächtigtein den Städten), 125 Abs. I1 (Bürgermeisterin den Land=
gemeinden),152 Abs. I (Bürgermeisterder Bürgermeistereien):r*r G.O. Art. 56 Abs. II (Bürger=
meister,Adjunkten,Gemeinderäte),84 Abs. 1 (Bürgermeisterder Bürgermeistereien).

ie dies bei Notaren und teilweise bei den Gerichtsvollziehern der Fall ist. *
1 Das Folgende gilt für alle Beamten im Sinn des B.G.s Art. 1, 2, 182 (Minister)

183—191, 204 Abs. II und auch für die Gendarmerieoffizieregem.Art. 204 Abs. 1, nicht dagegen
für die Militärbeamten gem. Art. 192ff. Für die Militärgeistlichen richten sich die Ansprüche
auf Ersatzleistungnach demB.G., denn die Ausnahmevorschriftdes Art. 203 Abs. III beziehtsich
nur auf die„Besoldungen".

B. für die Bureaubedürfnisse(Schreibaversen).
21 Vgl.über den früher gebräuchlichenAusdruckFunktionsnebenbezüges. 2. Aufl. II § 188

N. 18. :2 Vgl. oben § 72 N. 19. 23Vgl. Geh.O.Kl. 1, 3.
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3. Die Staatsdiener" habenEntschädigungfür denAufwand zu beanspruchen,
welcherdurch die VornahmeauswärtigerDienstgeschäfteerwächst25. Die regelmäßig
anzuwendendenGrundsätze sind die folgenden26.

Da der Anspruch nur auf Ersatz geht, so hat er nie die Natur eines Gehalts=
teiles, und zwar selbstdann nicht,wenner infolgeder normiertenHöhe die wirkliche
Auslage übersteigt?7.

Der Anspruchrichtetsichim allgemeinengegendenjenigen,der für den Bedarf
der Stelle aufzukommenhat, welcheder Staatsdiener versieht,also gegenden Fiskus,
die Kreisgemeinde28 usw. Die Frage, ob ein Dritter ersatzpflichtig ist, berührt den
Staatsdienernicht7°.

Die Entschädigungbestehtregelmäßig in Taggeldern und Ersatz der Reisekosten.
Einzelnen Staatsdienergattungenkönnenan Stelle beider Leistungenoder nur der
letzterenPauschalsummen für auswärtige Dienstgeschäfteinnerhalb des Amtsbezirkes
gewährtwerden80.

Ferner kann ausnahmsweise für Dienstreisen, welcheunvermeidlich mit einem
außergewöhnlichenAufwande verbundensind, statt der TaggelderAufrechnungder
baren Auslagen bewilligt werden31. Die Staatsminister erhalten stets ihre Bar=
auslagen ersetzt.

Unter Dienstgeschäftwird hier ein Geschäftverstanden,das durchallgemeineVorschriftenoder
besonderenDienstauftrag22 veranlaßt war. Auswärtiges Dienstgeschäftist ein Geschäft,das außer=
halb des Amtssitzes,mindestens3 km entfernt von demselben,vorzunehmenist. Bei Staatsdienern,
derenregelmäßigeAufgabe in Dienstleistungeninnerhalb eines bestimmtenBezirkesbesteht38, gelten
dieseDienstleistungen als auswärtige Dienstgeschäfte nur dann, wenn sie außerhalb des Dienstbezirkes
zu besforgensind“.

Der Entschädigungsanspruchbestehtnur für jenenAufwand, der zum zwecknäßigenVollzuge
des Dienstgeschäftesnotwendig war, also nur für die wirklich erforderlicheZeit 25und für die be=
nötigten und zulässigenBeförderungsmittelte.

Die Taggelderwerdenauf solange bewilligt, als das DienstgeschäfteinschließlichderReisezeit
auswärtsdauert 31.

Die Höhe der Taggelder bemißt sich für die etatmäßigenBeamten in fiebenAbstufungen?

Der Grundset gilt für alle Staatsbeamten im S. des Beamtengesetzeseinschließlichder
Personendes Art. 25.

Maßgebendfind die Verordnungen,die Aufrechnungder Taggelderu. Reisekostenbei aus=
wärtigen kwei der Beamten u. Bedienstetendes Zivilstaatsdienstesbetr., vom 11.*
1875 (G. u. V.Bl. S. 105) u. 13. Juli 1892 (G. u. V. Bl. S. 485) mit den durch § 1n
Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 angeordnetenAnderungen. Über das ältere Recht vgl. 2. Aufl. II
S. 230 N. 5. Dazu desondere orschrifteninsb. in F. M. Bek. vom 2. März 1875 (Weber X
S. 627) u. Amtebl. Staatemwin. d. Innern 1891 S. 265. Fürden, VerkehrsdienstV.O. v.
25. März 1907 dae 5 7 Bekm. v. 30. März 1907 (G.V.Bl. 231); dazu M. Bek. v.
2. Juni 1909 (Verk.M. Bl. S. 53 für Eisenbahnen)u. v. 31. Dez. 1908waihn v S. 509 für
Post), ferner M.Bekm. v. 3.April 1911 (Verk.M.Bl. S. 97f.Eistuo) undM. Bekm. v. 31. Mai
1911 (Verk.M.Bl. S. 195f. Post). über= Fahrgelder Materialesspakungedränien und Auslands
zulagen vgl. M Reindl a. a. O. S. 175.Für den Dienst der Gendarmerieund der Münchener
Schupmenschaft. 7 Vollz.V.O. v. 10. 8* 116 11 Abs.V;: V.O. v. 21. Dez. 1908 (Gendarmerie)

V.O. chhfnemicho Abs. 1I 3. 1:V.O. v. 2. Aug. 1904 § 21 (G.V.Bl.
*—— d P Reindl a. a. O. S. 175 N. 7und IJ. Hock, Handb. der Finanzverw.,

26Sie finden auf alle Beamte, für die nicht besondereVorschriftenbestehen,entwederun=
mittelbar oder analog Anwendung.“

21M. Reindl a. a. O. S.
28 Vgl. B. G. Art. 188 Abs. #, 189 Absf.
2 auch „Bek. vom 2.März 1875 if- VI Abs. II.
10B.D. vom 11.Febr. 18758§ 2, 8.
31V.O. v 1875 7 65 ist das Ministerium, in dessenGeschäftskreisdas vor=

genommeneDienstgeschäftfällt,igreih mit demFinanzministerium.
38Hierzu gehörtauch die vorübergehendeBerufung zu einerLienstesverwesungoderGeschäfts=

aushilfe. Doch geltenhierfür einige besondereBestimmungennach§ 4 der V.O
Undberen. “]“]“ iem daher hierfür =. find.

* 3. = ek.Ziff. 1. O. 5 16Abs. IL,II.
26 VB.O.8§ 1Iff. 57 38 §58 Abs. I; Bek. Ziff. VII.
* Die Staatsminister sind gemäß§ 9 Abs. V der v O. nichteingereihl.
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(von 19 bis 3 Marh nachder gehaltsordnungsmäßigenKlasseneinteilungder Staatsdiener79. Für
die Einreihung in dieTaggelderklassenentscheidetnur das Dienstverhältnis,nicht deretwaverliehene
höhereRang oderGehalt 0. Für Dienstgeschäfte,welcheinnerhalb eines Kalendertages bei einer
Abwesenheitvon nicht mehr als sechsStunden vollzogenwerden,wird nur halbesTaggeld gezahlt.
Das gleichegeschiehtbezüglichdes Anfangs=und Schlußtages einer mehr als eintägigenDienstreise,
wenn dieReise erst nachmittagsangetretenoder schonvormittags vollendetwurde#1.Bei Geschäften
außer Landes"#können,wenn nichtVergütung derBarauslagen eintritt, dieTaggelder entsprechend,
regelmäßigaber nicht über 30 Mark, erhöht werden“s.

An Reisekostenwerdennur die wirklich erwachsenenAusgaben für die Personen=und Gepäck=
beförderungersetzt“. Wo es ohneNachteil für denReisezweckgeschehenkann, sindEisenbahnenund
Dampfbootezu benutzen". AusnahmsweisewerdenReisegebührenohneRücksichtauf dentatsächlichen
Aufwand gewährt. Dies geschiehtbei denBedienstetender letztenTaggelderklasse,welcheein Weggeld
von 10 Pfennig für den zurückgelegtenKilometer erhalten. Ferner dürfen Beamte, welcheeigenes
Fuhrwerk(auchAutomobil) benutzthaben", dieKostenaufrechnen,dieanderenfallserwachsenwären"7.

Die Taggelder und Reisekostenwerdennachträglichbezahlt. Vorschüssewerdennur bei vor=
ausfichtlichmehrwöchigerDauer des Geschäftesgegeben“5.

Die Grundsätzeüber dieVergütungvonUmzugskostensindzumTeil im Beamten=
gesetz, zum Teil durch Verordnung geregelt. Für die etatmäßigenBeamten gilt die
Verordnung vom 20. November 1902“, welche an die Stelle der Verordnung vom
16. August 18175° getreten ist. Für gewisseKlassen von Beamten gelten besondere
Vorschriften51.

Der Staatsdiener7 hat regelmäßigAnspruchauf Vergütungder Umzugskosten
bei Versetzung auf ein Amt mit anderem als dem bisherigen Amtssitz55, ferner bei
der Versetzung in den einstweiligen, zeitlichen oder dauerndenRuhestand, wenn der
Beamte seinendienstlichenWohnsitzaußerhalbdesKönigreichs hatte und seinenWohnsitz
innerhalb des Königreichs wählt 56. Ein Anspruch bestehtnicht, wenn die Versetzung

3 Vollz.V.O. v. 10. Dez. 1908§ 11 Abs. II: Kl. 2—5: 19 Mk.; Kl. 6 u. 7: 14 Mk.;
Kl. 8 u. 9: 11 Mk.; Kl. 10—15: 9 Mk.; Kl. 16 u. 17: 7 Mk.; Kl. 18—23 und Kl. 26: 6 Mk.;
Kl. 24, 25, 27—30: 8 *

1 V.O §8 6,7: Bek. iff. V, VI;f1. hV v. 10. Dez. 1908 § 11 Abs. II.
4 .. #r Abf. II, I Bel. Ziff
“. Nicht Wst fält das DurchreisenfremdenGebietesanläßlich von Dienstgeschäftenim

Inlande, ferner nicht die Tätigkeit in fremdenGebietsteilen, die zum Geschäftsbezirkedes Staats=
dienersvzegren.

9; Zuständigkeitwie obenN. 31 angegeben.
1 38 8 10; Ber-Zis W1
. über das Nähere V. z 18 11 (Fahrklassenach demRange),12 (Gefährteakkordin den

Amts- u eschezren 110Akkordsummestatt der Reisevergütung*d 12 (Begleiter von Kom=
aa Dazu Be X, X. Agl. auchJ. Hock a. a. O. III f

Sofern sie nicht — eine Pauschsummebeziehen. #½½V.0. §§818, 14.
ur . 8 aet. Ziff. XV. über Liquidierung, Prüfung, Festsetzungu. Einweisung J. Hock a. a. O.

1 os T7oo;kem Vollz.V.O. v. 10.Dez. 1908 § 4. Vgl. Fin. Min. Bekm. v. 20.Nov.
1902 (Weber XXXII ẽ

boR. Bl. S. 835. ül, das frühere Recht vgl. v. Seydel a. a. O. II S. 231ff., insb.
S. 232 N. 29, 32. Die V.O. v. 16. Ag. 1817 war durch§ 20 der 9. Verf.Beil. alsBestendteil

der Verfassungsurkundeerklärt. Durch § 14desFinanzgesetes v. 10. Aug. 1902(G.V.Bl. S. 433)
wurde im Hinblick auf die zu erlassendeV.O. v. 20. Nov.1902 in der Form desVerfassungs=
änderungsgesetzesdieser Bann gelöst. Durch Art. 27 Abs. IV desB. G. ist u.a. auch auf diese
d Hinfewisen=Das gleichegeschahdann „bis auft neiteres=durchVoul .0. v. 10.Dez.
1908 V.O. v. 20. Nov. 1902 §s19 MAbs.I

54 an nichtetmößiee Jeamte=s. Vollz.V.O. v. 10. 1. 1908 § 4 Abs. VII; für Vertehrs
beamte der Gehaltsklassen 16—30 ebenda§ 4 Abs. VIII; vgl. M. Reindl a. a.O. 7 N. 4;
für die GendarmerieVollz. V.O.§ 4 Abs. 1Xund die bei M. Reindl a. a. O. S. 78. 1 httierte
Min. Entschl. v. 10. Junk 1897; für das Gesandtschaftspersonal s. V.O. v. 20. Nov. 1902 §20

für Militärbeamte gelten die Verschriften desReichs Mil. Bes.Gesetzesv. 15. Juli 1909vol.
Reindl a. a. O. S. 166 9 u. S. 791 Bem. vor Art. 194.

52Notare habenkeinen.prun auf GErah der Umzugskostenbei Versetzung.
„2 B.G. Art. 8 Abs. I, 9 Abs. I: R.Disz.G. Art. 8 Abs. II, 65 Abs. II. über die Un=

ulässigkeitder VersetzungderMitglieder des chpewer3 tshofs lund des oberstenRechnungs=
bofesseg* derenWillen vgl. R.Disz.G. Art. 85; B.G. Art.184 Abs. I. Vgl. oben§ 128.

B.G. Art. 39 Abs. III, 52 Abs. IV.
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auf AnsuchendesBeamten55oderzur Strafe56oderbeiwiderruflichenBeamtenwegen
Vesschuldens57 erfolgt, ferner nicht bei Neuernennung55 oder bei Entlassung zur
Strafe 5°.

Andere Gründe der Entziehungdes Anspruchesgibt es nicht. Insbesondere
bildet es bei unwiderruflichenBeamtenkeinenGrund der Entziehung,wenndie un=
erbeteneVersetzungdurchVerhalten oder persönlicheVerhältnissedes Beamtenverursacht
isto. Der Versagungsgrund ist in der Versetzungsentschließunganzugeben1. Eine
Anrechnungder Umzugsgebührenauf die mit der Versetzungetwa verbundeneGehalts=
mehrung findet nicht statt52.

Die Umzugskostenfallen der Kasse zur Last, aus welcher der Beamte auf der
neuenStelle zu besoldenist 8.

Die Umzugskostenwurdennach früheremRecht als GebührennachProzenten
des bisherigen Hauptgeldbezuges,ferner nach der Entfernung des neuen vom alten
Wohnsitze und nach dem Familienstande berechnet. Nach dem geltendenRechte wird
der wirkliche Aufwand vergütet, und zwar in drei Bestandteilen. Es wird regelmäßig
gewährt: 1. Reisekostenersatz,2. Taggeld, 3. Mietzins= oder Mietwertsentschädigung.
Im einzelnengilt hierzu folgendes"“:

Als Reisekostenersatzwerden erstattet: 1. die Kosten der Reise"5 des Beamten
und der PersonenseinesHausstandesvom bisherigenzum neuenWohnsitz, 2. die
Kostender BeförderungdesHausratesvon der bisherigenzur neuenWohnung“é.

Das Taggeld wird für die erforderlicheReisezeitnachder bisherigenDienststellung
des Beamten bemessenI7. Als Mietzinsentschädigungwird der Mietzins, welchender
Beamte nachder Versetzungfür die bisherigeWohnung zu entrichtenhat, für bestimmte
Zeit s und im Höchstbetragevon zwanzigProzentdesmit der bisherigenStelle ver=
bundenenAnfangsgehaltes vergütet7. Mietwertentschädigungwird dem Beamten, der
bisher sein eigenesHaus bewohnteund dasselbeinfolge der Versetzungunverkauft und
unvermietetverläßt, für höchstensdrei Monate und im selbenHöchstbetragevon zwanzig
Prozent vergütet70.

55 V.O. v. 20. Nov. 1902 § 2 Z. 2. Als „Ansuchen“ gilt esnicht, wenn der Beamte auf
Aufforderung zur Versetzungsichbereit erklärt, oder wenn er—8 allgemeinum eine andere, seiner
Vorbildung und Qualifikation entsprechendeStelle mit höheremAnfangsgehalt als dem zuletzt
bezogenenGehalt bewirbt, ohnedabei bestimmteWünschehinsichtlichdeskünftigenDienstortes,durch
sit die Auswahl beschränktwürde, zu äußern. V.O. v. 20. Nov. 1 84; Min. Bekm. v.
20. Nov.1902 1 2. Vgl. 2. Aufl. II S. 233f. N. 38.

*6B. G. Art. 109 Abs. IV; R.Disz.G. Art. 7 Abs. IV.
!7 B.G. Art. 8 Abs. I.
58Bei Wiederanstellungvon Beamten aus dem Ruhestandekann Vergütung stattfinden.

V.O.v.20.Nov.1902§ 14.
56 V.O. v. 20. Nov. 1902 § 2 3. 1. »
so Nach früheremRecht war in diesenFällen der Anspruchausgeschlossen.Vgl. 2. Aufl. II

S. 234. Auch die V.O. v. 20. Nov. 1 nannte nochdas „VerschuldendesBersebien. als Aus=
schlußgrund. Durch Vollz.V.O. v. 10. Dez. 1908 § 4 Abs. III ist dieserGrund gestrichenund
gelten demnachnur nochdiegeseblichenEntziehungsgründe.

61Min. Bek. v. 20. Nov. 1902 §FZ. · .
S ZZLLPlimeszetzm v. 20. Nov. 1902 Z. 1 Abs. II. Über das frühere Recht vgl. 2. Aufl. 11

. ei Ziff.3.
62 Staatskafse,Kreisgemeinde. VO. v. 20. Nov. 1902 6 6—12.
65 Es gelten die für DienstreisenmaßgebendenSätze. Min. Bekm. v. 20. Nov. 1902 § 4

Mbl. II—IV, V.O. v. 11. Febr. 1875, §§ 10—12;Min. Bekm. v. 2. März 1875 Ziff. VIII Abs. 1.
Vgl. oben § 45. Auf Verlangen wird Vorschuß gewährt. V.O. § 17;Min. Bekm.Z. 21—23.

66Min.Bekm.v. 20.Nov.1902Ziff. 6, 7.überdieKostenliquidationZiff. 8, 9, 18 f.
5 V.O. v. 20. Nov. 1902 § 6 Z. 2; Min.Bek. v. 20. Nov. 1902 Z. 5; V.O. v. 11. Febr.

1875 §§ 6—8; Min.Bekm. v. 2. März 1875 Ziff. W—VII.
ss Nämlich höchstensfür ein oder zwei Kalendervierteljahre,je nachdemdie amtlicheMit=

teilung von der VersetzungdemBeamten währendder erstendrei Tage eines Kalendervierteljahres
oder späterzugegangenist. V.O. v. 20. Nov. 1902 3. 9 Abs. II; Min.Bekm. 10.

6%V.O. v. 20. Nov. 1902 § 6 3. 3, § 9. Die Entschädigungfällt weg,wenn dieWohnung
iinwichenanderweit vermietetwird odervermietetwerdenkonnte. in.Bekm.Ziff. 10ff.; B.G.B.

1°9V.O. v. 20. Nov. 1902 § 10:;Min. Bekm. Z. 13. Uber Liquidierung der Mietzins= und
Mietwertentschädigungs. Min. Bekm.Z. 14, 15, 18ff.
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* 136 Das GehaltsrechtderBeamten. 155
Auf dieseregelmäßigenErsatzleistungenstehtdemBeamtenein Rechtsanspruch

zu 71. Daneben kann sonstigerAufwand ersetztwerden, wenn derselbedurch die Ver=
setzung verursachtist, und der Beamte durch die VersetzungwederRangerhöhung noch
GehaltsmehrungnochVerbesserungderPensionsverhältnisseerfährt.SolcheEntschädigung
darf jedochfür Beamtemit eigenerHaushaltungvier Prozent, für Beamteohneeigene
Haushaltung zwei Prozent des bisherigen pensionsfähigenGehaltes nicht übersteigen7s.
Bei außergewöhnlichenund besondersberücksichtigungswertenVerhältnissenkannauch
bei Versetzungauf Ansuchenein Beitrag geleistetwerden78.

Bei Versetzung auf außerhalb Bayern gelegeneDienstorte oder von dort nach
Bayern kann statt des Ersatzes des wirklichen Aufwandes auch eine den Umständen
entsprechendePauschsummegewährtwerden7/. GrenzortejenseitsderbayerischenLand=
grenze gelten als im Inland gelegen.

Zuständig zur Einweisung der Gebühren ist in der Regel die Rechnungsstelle,
welche der Kasse vorgesetztist, die den mit der neuenStelle verbundenenGehaltsbezug
zu bezahlenundzu verrechnenhat75.GegendenBescheidistBeschwerdebeimMinisterium
zulässig“.

* 136. Das Gehaltsrecht! der Beamten ?. Im Gegensatzzu den Ent=
schädigungenfür dienstlichenAufwand ist Gehalt Entgelt für die Dienstleistung9. Er

I1 Derselbekann allerdings regelmäßignicht im Rechtswegeverfolgt werden. B.G. Art. 176
Abs. II. l. unten § 142.

72V.O. v. 20. Nov. 1902 § 12; Min.Bekm. Z. 17.
73Mit Genehmigungdes Ressortministeriumsund des Finanzministeriums. V.O. . 13.
7“ Durch das Ressortministeriumim Benehmen mit demFinanzministerium. Dasselbegilt

auch für bayerischeBeamte, welcheim DienstedesReichs odereinesanderenBundesstaatesverwendet
werden, soweit der Ersatzder Kosten* aus der KassedesReichs oder des anderenBundesstaates
geleistetwird. V.O. v. 20. Nov. 1902 § 15.
4 *6Min. Bekm. v. 20. Nov. 1902 3. 18, 19 (tunlichsteBeschleunigungund Vermeidung
formeller Beanstandung).

16Min. Bekm. Z. 20.
(§136) 1 Das bei v. Seydel 2. Aufl. II S. 237ff., 258 ff. dargestelltefrühereGehaltsrechtwar
ein verschiedenesfür die pragmatischenund die nichtpragmatischenstatutsmäßigenBeamten. Jenes
war in der 9.Verf. Beil. §§ 5 ff., diesesin der V.O. v. 26. Juni 1894 (G.V. Bl. S. 321)6erselt
Die Gehälter derpragmatischenBeamtenwarenzuletztim Gehaltsregulativ v. 11.Juni 1892(G.BV.Bl.
S. 209), diejenigen der nichtpragmatischen Beamten in dem der V.O. v. 26. Juni 1894beigegebenen
Gehaltsregulativ geregelt. Für alle Beamte wurden in der V.O. v. 11.Aug. 1904(G.B.Bl. S. 336)
nicht pensionsfähige,außerordentlicheZulagen angeordnet. Das Beamtengesetzmit dem ihm bei=
gegebenenGehaltsregulativ v. 6. Sept. 1908 (G.V.Bl. S. 681) nebstAnderungenund Zusätzender
V.O. v. 28. Febr. 1911(G.V.Bl. S. 149) brachte zunächsteine nicht unerheblicheallgemeineAuf=
besserung, wodurchdie Gehaltsverhältnisseder bayerischenBeamten denjenigendes Reichs und
der anderen deutschenStaaten angeglichenwurden zudemaber aucheinheitlicheund zum Teil neue
Grundsätzefür das Gehaltsrechtaller Beamten. Überdas frühereRechtund die früherengehalte
verhältnisseberichtetausführlich die Denkschrift zur Frage derNeuregelungder Dienst=,Gehalts=
und Pensionsverhältnisseder Staatsbeamtenund Staatsbedienstetenv. 20.Febr. 1908(Verh. d. K.
d. Abg. 1908 2.Beil. Bd. S. 269 N. 262). Das wesentlichNeue des Systems der neuenGehalts=
ordnung ist, daß im Gehalt nicht mehr wie früherverschiedeneBestandteileunterschiedenwerden,und
daß die verschiedenartigenZulagen fast völlig in Wegfall gekommenfind, der einheitlicheGehalt
vielmehr in der Regel auch dieeinzigeGrundlage der Pensieasderechnungbildet.

2 Den Vorschriften des BeamtengesetzesüberGehaltsrecht, Wartegeld, Ruhegehalt, Unfall=
fürsorge und Hinterbliebenenfürsorgeunterliegen regelmäßig alle Beamten, auf welchedas B.G.
überhaupt Anwendung findet (Art. 1, 2, 182, 183, 184, 185—191), also auch die Minister, die
richterlichenBeamten und die Gendarmeriemannschaften(Art. 204), nach besondererVorschrift auch
dieGendarmerieoffiziere,obgleichsie nicht Beamte im Sinne des B.G.3 find (Art. 204 Abs. 1), nicht
dagegendie Militärbeamten und Militärgeistlichen. B.G. Art. 192, 203 Abs. III. "

* Die Begriffe Gehalt und Diensteinkommendeckensichkeineswegs.Gehalt ist zum Teil ein
engerer,zum Teil ein weitererBegriff als Diensteinkommen.Während nämlichdas Diensteinkommen
nur das EinkommendesBeamten selbstwährendder Aktivität ist, diesesEinkommenaber in seinem
ganzenUmfang umfaßt, soweit der Dienst oder das Dienstverhältnis den Grund derfelbenbilden,

ist Peball war nur der festeBezug, welchenderBeamte für seineDienstleistungerhält, essetztsich
aber dieser TeildesEinkommensüber dieAktivität undsogarüberdenBestanddesDienstverhältnisses
und, wenn der Beamte Hinterbliebene hinterläßt, auch über seinenTod hinaus in andererForm
und in gekürzterHöhe fort. Auch Wartegelder, Ruhegehalt, Unfallfürsorge und Hinterbliebenen=
fürsorge sind Gehalt und bilden denGegenstandeines wenn auchbedingten und betagtenRechts=
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bildet den regelmäßigenHauptbestandteildes Diensteinkommensdes Beamten, in welch
letzteremauchNebenbezüge,insbesonderedie vorher erörtertenAufwandentschädigungen,
inbegriffen sind.

Es ist demBegriffe des öffentlichenDienstes und auch jenem des berufsmäßigen
öffentlichenDienstesnichtwesentlich,daß derselbemit einemGehalteals Gegenleistung
an den Diener verbundensei, oder daß die Entlohnung des Bedienstetenausschließlich
in der Form des Gehaltes erfolge. Für den Staatsdienst bildet es indessendie Regel,
daß die Dienste entgeltlichverrichtet werden, und daß diesesEntgelt in Gehalt besteht.
Die Gehaltsansprüchegehennicht notwendig gegendie Staatskasse. Die Verpflichtung
zur Gehaltszahlung kann auch anderen Rechtssubjektenobliegen“.

Daß der Gehalt, der aus dem öffentlichen,berufsmäßigenDienstverhältnis zu
leisten ist, mit der Dienstmieteentschädigungdes bürgerlichenRechtes nicht wesensgleich
ist, wird allgemein anerkannt. Er ist wie das Verhältnis, dem er entspringt, öffent=
licher Natur, und der Anspruch auf Gehalt ist ein öffentlichrechtlicher",obgleicher im
Streitfalle vor denbürgerlichenGerichtengeltendzu machenist". Nach verbreiteter
Lehre wird der Gehalt als Unterhaltrenteaufgefaßt?. Das Wesentlichescheint zu sein,
daß der Grund des Gehaltes nicht nur die tatsächlicheDienstleistungund ihr Wert,
sondern auch die vollständige und berufsmäßigeHingabe der ganzen Arbeitskraft ist,
und daß in der Gehaltsabstufung sich eine den bürgerlichenDienst=und Unterhalts=
verhältnissen fremde Rangordnung wenn auch nicht genau, so doch in weitgehendem
Maße widerspiegelt.

Der Gehalt ist Gegenstandeines Rechtsanspruches?,auf welchender etatmäßige
Beamte1°nichtverzichtenkann163.Daß auf denselbendieGrundsätzedesbürgerlichen
Rechtes keineAnwendung finden, folgt schonaus seiner öffentlichrechtlichenNatur, gilt
aber nicht nur von denGrundsätzendes bürgerlichenRechtesüberDienstmieterecht,
sondern regelmäßig auch von denjenigenüber Unterhaltspflicht11. Doch bestehenden
letzterenentsprechendeEinschränkungen für den Gehaltsanspruch hinsichtlichder Pfän=
dung1½2,Übertragung, Verpfändung18 und Aufrechnung". Diese sind bis zum jähr=
lichen Gehaltsbetrage von 1500 Mk. ausgeschlossen,hinsichtlich höherer Beträge nur

anspruchsder Beamten selbst. Vgl. Entsch.d. R.G.s in Ziv. S. Bd. 38 S. 322;Seuff. Arch. Bd. 36
S. 37. v. Seydel 2. Aufl. II S. 251 N. 3; M. Reindl a. a. O. S. 358. Man könntedes=
halb währenddes Bestandesder Aktivität denjenigenTeil des gesamtenDiensteinkommens.welcher
dieGrundlage des künftigenPensionsrechtesbilder (pensionsfähigesDiensteinkommen),als denGehalt
der Aktivität bezeichnen, wenn nicht kraft besonderer Vorschrift für einen Teil der Penfionsrechte
(die Unfallfürsorge)eine vompensionsfähigen DiensteinkommenabweichendeBerechnungsgrundlage
angeordnetwäre. Auch wird der Begriff des Gehaltes in engeremSinne vom Gesetzeselbststellen=
weiseso verstanden,daß damit nur der gehaltsordnungsmäßigeHauptgeldbezugbezeichnetwird.

4 Bgl. oben § 125 N. 73.
5 Val. v. Seydel 2. Aufl. II S. 238.
s B.G. Art. 176 Abs. I. Vgl. P. Laband, Staatsrecht d. D. R.s., 5. Aufl., S. 500;

M. Reindl a. a. O. S. 157 N. 3; Piloty im Jahrb. des öff. R.s III S. 298f.
7 So insbesonderebei Laband a. a. O.; Rehm, Annalen, 1885 S. 88;Gg. Meyer=

G. Anschütz, Lehrb. d. d. St.R.s, 6. Aufl., S. 529f.; Gg. Jellinek, System, 2. Aufl., S. 182
u. a. m., denen sich auch M. Reindl a. a. O. S. 157 anschließt. v. Seydel, 2. Aufl., II

5 eoeeht.darin eine „scharferechtlicheBegriffsbestimmung“. EbensoO. Mayer, D. Verw.N.,

#8sUber das Element des Wertäquivalentess. Piloty im Jahrbuch a. a. O.
2 Dies giltauch insoweit, als die gerichtlicheVerfolgung gem.Art. 178mit 176beschränktist.
10Wie früherder pragmatischeBeamte. Bgl. v. Seydel 2. Aufl. II S. 240 f.
108Der Staat hat nicht nur ein Interessedaran, dd der Beamte einen bestimmtenGehalt

angebotenerhalte, sondern daß er denselbenauch beziehe. Es ist für die Gleichförmigkeit des
Huste zasenteich daß nicht der Eine für seineDienstegelohnt werde,der Andere aber demStaat
eine Dienste schenke.

11E.G. z. B.G. B. Art. 80. Mit Recht stellt M. Reindl a. a. O. S. 157ff. eine Reihe
von Rechtssätzendes Dienstmieterechteszusammen,die auf den Gehaltsanspruchnicht übertragbar
sind. Ebenso gilt aber auch, daß der Herudsah des Alimentenrechtes,wonach das Unterhalts=
bedürfnis auf die HöhedesAnspruchsvon Einfluß ist, hier keineAnwendungfindet.

18Ziv. Pr.O. § 850 Abs. I Z. 8 und Abs.II.
13B.G. B. 400, 1274 Abs. II. Vgl. § 411.
11B. G. B. 394. E.G. z. B.G.B. Art. 81; b. Ausf.G. z. B.G.B. Art. 12.
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bis zum dritten Teil zulässig. Aufrechnung gegenAnsprüchedes Staates auf Geld=
leistungen des Beamten aus dem Dienstverhältnis oder dem Gehalte (Steuern, Straf=
gelder, Entschädigungen)sindunbeschränktzulässig8.

Der Anspruch richtet sich ebensowie derjenigeauf Ersatzleistunggegendenjenigen,
der für denBedarf derStelle aufzukommenhat, welchederStaatsdienerversieht,also
regelmäßig gegen den Fiskus. Dieser Grundsatz gilt als Regel für alle etatmäßigen
Beamten des Zivil= und Militärstaatsdienstes.

Unter den sog. Kreisbeamten ist zu unterscheiden.
Die Regel ist, daß die im DienstederKreisgemeindetätigenBeamtenausKreis=

mitteln zu besoldensind. DieseRegel gilt insbesondereauch für die Beamtender=
jenigenAnstalten,welcheausKreismittelnzu unterhaltensind. Sie gilt nicht nur für
die Gehalts=und Ruhegehaltsansprücheder Beamtenselbst,sondernauchfür die ver=
mögensrechtlichenAnsprüche ihrer Hinterbliebenen. Sie gilt endlich auch für diejenigen
Kreisbeamten, welcheentwederdurch Gesetz oder durch königlicheEntschließung unter
die Wirksamkeit der für etatmäßige Beamte des Staates geltendenVorschriften des
Beamtengesetzesgestelltsind16.

Von dieserRegel bestehenaber Ausnahmen, indem für die Beamten gewisseraus
Kreisfonds unterhaltenerMittelschulen,nämlich der Oberrealschulen,Progymnasien,
Realschulen, Lateinschulen, landwirtschaftlichenMittelschulen und Kreisackerbauschulen,
eine Abteilung getroffenund ein Teil der vermögensrechtlichenAnsprücheauf denStaat
übernommenworden ist. Dies ist der Fall hinsichtlichder Ansprücheauf Wartegeld,
Ruhegehalt,Hinterbliebenenversorgungund Unfallfürsorgesowieder Umzugskostenund
Stellvertretungskosten.Die übrigenAnsprüche,also insbesonderedie Ansprücheauf
Gehalt und auf andereErsatzleistungenals Umzugskosten,richtensichauchbei diesen
Beamten gegendie Kreisgemeinde17.

GegendenStaat richtensichnachbesondererVorschrift auchdieAnsprücheder=
jenigen aus Stiftungsmitteln besoldetenBeamten, auf welche durch königlicheEnt=
schließungdie Vorschriftendes Beamtengesetzesfür anwendbarerklärt sind. Die be=
teiligten Stiftungen haben dem Staat für diese Aufwendungenvollen Ersatz zu
eisten18.

Der Rechtsanspruchdes Beamten1° auf Gehalt ist nicht nur demBestandenach,
sondernin derRegel auchderHöhe nachdurchGesetzbestimmt.DieserSatz und das
Folgende gilt nur von den etatmäßigenBeamten im Sinne des Art. 2 des Beamten=
gesetzes29 und von den nach dem Beamtengesetzselbst ihnen gleichgestelltenBeamten21.
Das Beamtengesetzselbstregelt allerdings den Gehaltsanspruch nur demBestande,nicht
auch derHöhe nach,esverweistaberhinsichtlichderHöheausdrücklichauf dieGehalts=

15Ein Zurückbehaltungsrechtnach B.G.B. 4 273 bestehtjedenfallsso weit, als aufgerechnet
werden kann. WeitergehendesZurückbehaltungsrechtkönnte wohl nur für den Staat in Betracht
kommen,ist aber auchfür ihn nicht anzunehmen.Vgl. die bei M. Reindl a. a. O. S. 159 N. 1
ziterten Entscheidungenund Schriftsteller.

16B.G. Art. 188, insbes.Abs. II, III, 189, insbes.Abs. II.
17Ausnahmsweiserichtensichbei BeamtenderKreisbaugewerkschuleKaiserslauternundder

Kreisackerhauschulenalle vermögensrechtlichenAnsprüchegegendie NRreisgemeinde.B.G. Art. 188
Abs. II. Uber dieBauschbeträge,welchevon denDistrikten und Städten des Kreises zu leistenfind,
s. B.G. Art. 188 Abs. V.

18B.G. Art. 189 Abf. I, II.
15Hiervon handelt der Abschn.III des B.G.s, der jedochnachB.G. Art. 192 aufMilitär=

beamteund ebensoauf Militärgeistliche keineAnwendung findet. Ihr Besoldungsrechtist in diesem
Zusammenhangenicht darzustellen. *2 ·

20 Das gleichegalt früheremRechtevon den pragmatischen,seit V.O. v. 26. Juni 1894
auch von den nichtpragmatischenstatusmäßigenBeamten. Jet ergibt sich jener Satz aus dem
Begriff des etatmäßigenBeamten (B.G. Art. 2); ferner aus Art. 27 Abs. II, wonachder Gehalt
in die Anstellungsurkundeaufzunehmenist und aus Art. 28 Abs. I, wonachZuweisung des gehalts=
ordnungsmäßigenAnfangsgehalteserfolgenmuß.

1 B. G. Art. 183—188, 204—206. Auf Gendarmerieoffizierefinden die Vors risten des
—= desB.G.s Anwendung,obgleichsienichtBeamteim Sinne desB.G.s sind. B.G. Art.204

v. Seydel=Piloty, BagyerischesVerfassungsrecht. 47

Gocgle



738 3.Buch,2.Teil,3.Abschnitt. 136

ordnung22.Die GehaltsordnungergänztdasGesetzim Sinne einerRechtsverordnung23.
Der Beamte hat nach dem GesetzAnspruch auf Zuweisung des Gehaltes seinerStelle
in der Höhe der durchdie Gehaltsordnung erfolgtenFestsetzung.Unter Gehaltsordnung
ist die jeweils, nicht die zur Zeit der Anstellung geltendezu verstehen; zurzeit ist es
die Gehaltsordnung vom 6. September 1908 nebst ihren Anderungen und Zusätzen.

Der Anspruch auf Zuweisung kann allerdings nicht von allen Beamten, sondern
nur von Richtern gleich dem Anspruch auf den zugewiesenenGehalt selbst im Zivil=
rechtswege25 geltend gemachtwerden. Es steht den nichtrichterlichenBeamten hierzu
unmittelbar nur der Dienstweg zur Verfügung26.

Die Rechtsnaturder Zuweisungist diejenigeder Erfüllung des bereitsmit der
Anstellung oder Beförderung entstandenenAnspruchs durch Erhebungsvollmacht?7.

Es ist demnachzu unterscheidenzwischender Anordnungdes Bestandesdes
Gehaltsanspruches,welchedurch das Beamtengesetzerfolgt ist, der Festsetzungder
Gehaltshöhe, welche allgemein durch die Gehaltsordnung so erfolgt ist, daß mit be=
stimmten Stellen Gehälter von bestimmterHöhe verbunden sind, und der Zuweisung
des Gehaltes, welcher mit der Anstellung, Versetzung, Beförderung regelmäßig durch
das die Anstellung, Versetzung,Beförderung verfügendeOrgan 2s und zwar regelmäßig
so zu verbinden ist, daß dem Beamten der seiner Stelle entsprechendeund in der
Gehaltsordnung festgesetzteGehalt zuzuweisen ist. Damit ist endlich auch noch eine
allgemeineoderbesondereAnweisungan die zur AuszahlungzuständigeKassezu ver=
inden.

Die Festsetzungin derGehaltsordnungbindetregelmäßignachzweiSeiten. Der
Gehalt darf nicht höher und auchnicht niedriger zugewiesenwerden, als in der Gehalts=
ordnung für die betreffendeStelle angegebenist, nicht höher, denn die Gehaltsordnung
ist durch das Beamtengesetzselbstund zudemdurch die budgetrechtlichenBewilligungen,
für welchedie Gehaltsordnungein Motiv bildet, zur rechtlichbindendenRichtschnur
erhoben,auch nicht niedriger, denn der Beamte hat durch die Anstellung zu einer be=
stimmtenStelle aus demBeamtengesetzedenRechtsanspruchauf den Gehalt in der
gehaltsordnungsmäßigenHöhe. Soll also eine Ersparung oder eine Aufbesserungan
Gehälternstattfinden,so kannes regelmäßignur durchAnderungderGehaltsordnung
geschehen.Nur in den gesetzlichbestimmtenFällen kann ausnahmsweisedavon ab=
gewichenwerden, und zwar nach beiden Seiten, durch Zuweisung eines höherenoder
eines niedererenGehaltes, als der Stelle nach der Gehaltsordnung entspricht?.

* Von dieser regelmäßigen,die Gehaltshöhe bestimmendenOrdnung bestehenAus=
nahmen.

2:2B.G. Art. 26 Abs. I. Eine gesetzlicheAngleichung,ist für die Beamten der aus Kreisfonds
unterhaltenenMittelschulen vorgesehenin Art. 188 Abs. IV. Für andereaus Kreismitteln zu be=
*d. Beamte kann ein Mindestmaß durch kal. Entschließung angeordnetwerden. Art. 189

28Nicht, wie v. Seydel 2. Aufl. II S. 240 nach bisherigemRechterichtig angenommen
hatte, in Sinzerer bloßen Verwaltungsvorschrift.Vgl. diezutreffendenAusführungenM. Reindls
a. a. O.S. .

F«Z.B.sürdieKreisschulinspeltorenV.O.v.26.Dez.1908§2Abs.I(G.V.Bl.S.1247).
Auch die „besonderenGehaltsordnungen“, welchefür den Beamten der Versicherungskammerdurch
V.O. v. 21. Dez. 1908 (G.V.Bl. S. 1150 Anl.) und des WasserversorgungsbureausdurchV.O. v.
gl. D. (G.V. Bl. S 1155 Anl.) erlassenworden find, sind nur ZusätzezurGehaltsordnung. Val.
6. gt 186. Eine der Gehaltsordnung entsprechendeRegelung ist vorgesehenin B. G. Art.1

26B.G. Art. 178 Abs. 1 Z. 5. Für Richter f. G.V.G. § 9: V. Ger. P.G v. 8. Aug. 1878
Art. 2, auchB.G. Art. 184. « «

«ennderDienstivegversat,inichtnurwieM.Reindla.a.O.S.162anninnnt,
AnspruchaufSchadensersatzausB..V839Abs.IundA.G.z-B.G.V.Art.60undMinistees
anklage,sondernauchVerfassungsbeschwerdezuläfsig. «

NVgl.PilotyimJahrt-.d.ö.R.sIS.299.DieZiiweisunghatregelmäßigdellaratorischr.
zischtIloiliFitutive Bedeutung. M. Reindl a. a. O. S. 162 N. 4, 163 N. 6; Ausn.Art. 27

„8B.G.Art. 4, 5; Vollz.V.O.v. 10.Dez.190888§9, 19.
29Für die Uberleitung finden sich besondereVorschriften in Art. 211, 217 (Hochschul=

professoren)und in der Vollz. V.O.v. 6. Sept. 1908 § 4 Abs. 42 g 5.
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Für die Beurteilung dieser Ausnahmen ist zunächstder Grundsatz bestimmend,
daß mehrereStellen demselbenBeamtennicht zugleich im Hauptamte übertragenwerden
können30. Der Beamte kann darnach immer nur einen Gehalt beanspruchenund
erhalten. Es gilt ferner der Satz, daß für die Gehaltsbemessungdie im Hauptamt
übertrageneStelle maßgebend ist. Was zum Hauptamt gehört, ist entweder durch
Gesetzoder durchDienstvorschriftbestimmt.Daran kannauchdurchVertrag nichts
geändertwerden; auch ist es regelmäßigunzulässig,daß für einzelneim Hauptamte
enthalteneGeschäftebesondereVergütunggewährtwird.

Mehrungen am Gehalte sind ausnahmsweiseund ausschließlich31 zulässig in
folgendenFällen:

1. als „höhererGehalt“, soweitdienstlicheRücksichtenesgebotenerscheinenlassen52;
2. als Verweserzulage, wenn der Beamte ohne Beförderung nur zur Versehung

einer höheren als seiner bisherigen Stelle berufen wird 38;
3. als „weitereVergütung“für die im HauptamtübertragenenGeschäfte,wenn

die Gehaltsordnunges ausdrücklichvorsieht,oderwenndie DienstleistungdesBeamten
in außergewöhnlicherWeise über das normale Maß hinausgeht3“";

4. als besondereVergütung, wenn dem Beamten zu seinem Hauptamteein mit
diesemnicht unmittelbarzusammenhängendes35 Nebenamtoder Nebengeschäftüber=
tragen wird, oder wenn dadurchder Beamte in besonderemMaße in Anspruchge=
nommenwird?.

Der „höhereGehalt“ (Ziff. 1) ist nicht zu verwechselnmit denregelmäßigen,
nachAltersstufenstattfindendenGehaltserhöhungen.DiesewerdendemBeamtenmit
höheremGehalt nebenhernochzuteil, und zwar nachden Grundsätzennicht der Gehalts=
klasse,der er seinemhöherenGehalt nach,sondernderjenigen,der er seinerStelle nach
angehört. Nur dienstlicheRücksichtendürfen entscheiden37. Die Erhöhung wird durch
den König verfügt35. Eine gesetzlicheHöchstgrenzebestehtnicht se. Die Erhöhung
kann nicht nur bei Anstellung oder Beförderung, sondern jederzeit eintreten.

Die Verweserzulage(Ziff. 2) kann nur so lange gewährtwerden, als der Beamte
zu der von ihm versehenenStelle nicht befördertwird0. DieseuneigentlicheBeförde=
rung mit Zulage kann für die vom König ernannten Beamten nur vom König, für
die übrigenBeamtennur vom zuständigenMinisterium verfügtwerden"##.Auf Richter
findetdie Maßregel keineAnwendung"7.

20 B.G. Art. 26 Abs. IV Satz 1.
Das Beamtengesetzräumt mit den früheren„Remunerationen“und „Gratifikationen“ auf.

Die einschlägigenBestimmungender V.O. v. 23. April 1806 (R. Bl. S. 259) und des § 19 des
Landtagsabschiedesv. 28. April 1872(G.Bl. 1871/72S. 238) find durchB.G. Art. 220 Abs. III
Z. 1 u. 3 ausdrücklichaufgehobenworden. Vgl. für früher v. Seydel 2. Aufl. II S. 247f.

„ B. G. Art.27Abf.I.
*8 B.G. Art. 27 Abs. II. Die Verpflichtung, sich in solcherWeise in hohererStelle ver=

wendenzu lassen,ist in der Dienstpflichtenthalten. Vgl. M. Reindl a. a. O. S.170 N. 3.
34B. G. Art. 27 Abs. III. Wegen Uberleitungdermit höheremGehalt vor dem 1. Jan.

1909ernanntenBeamten s.B. G. Art. 211 Abf. II.
5 Wenn garkein Zusgmmenhangbesteht,ist der Beamte zur Üübernahmenicht verpflichtet,

Thait aber bei rnlige Übernahme keine Vergütung. Beispiele bei M.Reindl a. a. O.

2sB. G. Art. 26 Abs. V. Andere als die aufgeführtenZuwendungendürfen Beamten aus
Anlaß des Dienstes nicht gemachtwerden. Bgl. auch Verf.Urk. Tit. VII §818. Das schließtaber
Lict in sh, daß die Beamteneigenschafthindere, Geschenkeaus der Staatskassezu erhalten,sesen
dieselbenkeineBeziehungauf denDienst haben und nicht gegenbestimmtegesetzlicheVerboteverstoßen,
und sofernbise Schenkungennicht gegn die Gundsae des Budgetrechtesverstoßen.

37 Z. B.bei Berufungen oder Ablehnungvon olchen.
as DerMinister ist verpflichtet, dem Königzu
35 Ausnahmefür die Überleitung B.G. Art. 211 Abs. II (12000 Mk.).
4%Es kann aber auchPleichseitig mit Beförderung solcheZulage verliehen werden, wenn

z.B. ein Negierungeratunter Beförderungzum Oberregierungsratals Ministerialrat verwendetwird.
*1 Vollz.V.O. v. 10. Dez. 1908 § 10. Die Vorrückungen in den Alterstufen erfolgen nach

denSätzen der Klasse,der der Beamte angehört,nicht derjenigen,die er verfieht.
“ Richterstellendürfen nicht durchVerweser besetztwerden. Das gleiche giltvon denStellen

am Verwaltungsgerichtshofund oberstenRechnungshof. B.G. Art. 183 Abs. II Z. 1, 184. Aus=
47

erichten,wenn solcheRücksichtenvorliegen.
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Weitere Vergütungen(Ziff. 3) für die Hauptamttätigkeit siehtdie Gehaltsordnung
in Gewährung freier Dienstwohnungoder Wohnungsentschädigung“sowie in der
Anerkennungvon Gebühren"“ oder von Repräsentationsgeldernvor. Für die Ver=
gütung wegenaußergewöhnlichenMaßes von Arbeitsleistung bestehtkeineHöchstgrenze"*.

Die besonderenVergütungen(Ziff. 4) für Nebengeschäfteund Nebenämtersind
nicht mit den pensionsfähigenNebenbezügen,welche die Gehaltsordnung manchenBe=
amtengruppenzuweist, zu verwechseln“.

Eine ausnahmsweiseeinmaligeGehaltserhöhungergab sichbei der Uberleitung
für die Beamten,welchenachden früherenVorschrifteneinenhöherenGehalt bezogen
giten als nach dem neuenRecht. Sie erhieltendenMehrbetrag als „persönliche

ulage“"7.
Auf diese Mehrungen bestehtein Rechtsanspruchnur, soweit sie durch Gesetz,

Gehaltsordnung oder sonstigeVerordnung auch der Höhe nach angeordnetsind. Im
übrigen entstehtder Ansprucherstdurchdie zuweisendeVerfügung. Die Gehaltserhöhung
und Verweserzulageteilendie Unwiderruflichkeitdes Gehaltes. Dasselbegilt von den
gehaltsordnungsmäßigen„weiteren Vergütungen“". Die weiteren Vergütungen wegen
außergewöhnlicherArbeitsleistung und die besonderenVergütungen sind widerruflich.

Minderungenam regelmäßigenGehalt der innegehabtenStelle kommennur bei
erstenErnennungenoderWiederernennungenund bei Vorrückungen"“vor.

Die Ernennungkann, „soweit die Verhältnissees angezeigterscheinenlassen“,
„zunächst“"“mit einemgeringerenals dem gehaltsordnungsmäßigenAnfangsgehalt
erfolgen50e. Die Minderung wird durch das Anstellungsorgan verfügt, bei den nicht
vom König ernanntenBeamtendurch das Ministerium51. Bei Richtern und ihnen
gleichgestelltenBeamtenist Minderung unzulässig#2. Die Vorrückungenbestimmensich

nahmehinsichtlichder Vorständeder Amtsgerichteund ihrer Abteilungen vgl. V. O. v. 16.Dez. 1908
(G.V. Bl. S. 1113). Der den Minister vertretendeMinisterialdirektor oder Ministerialraterhält nach
der Geh.O. (Kl. 4 bzw. 5) eine nicht pensionsfähigeZulage von 2400 bzw. 1200 Mk. Vgl. auch
Geh.O. Kl. 7 (Lyzealprofessoren). ·

«DiesistderFallbeiMinistern(Kl.I), Regierungdspräsidenten(Kl. 3), Bezirkskommissären
und Sicherheitskommissärender Polizeidirektion München (Kl. 16). * "

So find nachderGeh.O. für dieBezirksärzte,denZentralimpfarzt und die Bezirkstierärzte
(Kl. 12) die verordnungsmäßigenGebührenvorbehalten. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 173 N.2.
Daneben bestehenauch die gesetzlichenGebühren der Gerichtsvollzieher und die ebenfalls gesetzlich
(B.G. Art. 187 Abs. 1) anerkanntenKollegiengelderundPromotionsgebührenderHochschulprofessoren
als nicht pensionsfähige Vergütungen.
bierh *5hwenbungen für Aufwände in Anstalts=,Instituts=und ähnlichenVerwaltungensindnicht
ierherzurechnen. «

tsSolchesindinsbesonderegewissenVerlehrsbeamtenalsfesteGehaltsteilezugewiesenin
Geh-Kl.19,20,21,22,24,25,27,desgleichendenSteuerbotenundRentamtsdienernin«skl.25.
Ülber die Behandlung der Nebenbezügevon Beamten der Hochschulverwaltungals „perfönlicheZu=
lagen“ B.G. Art. 211 Abs. VII. “

* B. B. Art. 211 Abs. III bis VI. Uber die Abgleichung bei schwankendenBezügen
Art. 211 Abs. IV. Eine weitereAusnahme ergibt sichbei der UberleitungderBeamtenderSchieds=
gerichtein den Dienst der Oberversicherungsämternach der R.V. O. Für sie werdengem.Art. 55,
56 des A.G. z. R.V.O. dieGehalte Ruhegehalteund Hinterbliebenenansprücheunter entsprechender
Anwendung der Überleitungsbestimmungendes B.G.s Art.209, 211, 213, 214 besondersbestimmt.

48 Hiervonunten bei N. 87 ff. s
««DieseForinderGehaltserparungdarsselbstverständlichnichtzurRegelwerdeinDie-Ver-

hältnisse“, welchesie „angezeigt erscheinenlassen“, können immer nur ausnahmsweisesein. Sie
könnenz. B. bei notwendigen,aber nicht etatmäßigenStellen oderBesetzungensichergeben.Es ist
zu beachten,daß auch die Beamten, welchezu nicht etatmäßigenStellen berufenwerden,etatmäßige
Beamte sind. Wenn z. B. für ein Amtsgericht nur zwei Amtsrichterstellenetatmäßigvorgesehensind,

so ist zwar die Stelle eines dritten Amtsrichters nicht ctatmößig.der dennochernanntedritte Amts=
richter aber ist etatmäßigerBeamter im Sinne desB. G. Art. 2 so gut wie die beidenersten. Vgl.
Jahrb. d. öff. R.s III S. 303. » »
« 50B.G. Art. 27 Abs. II. Auch für die Ubergangszeitund die Uberleitung der Beamten in

die neueGehaltsordnung galt der Grundsatz, daß hierbei eineGchalteminderungke elmäßignicht
eintretensollte. Es fanden aberauch die Bestimmungendes Art. 27 Abs. 1 und II für dieseUber=
leitung entsprechendeAnwendung. Uber die Berechnungdes Grundgehaltesbei der Uberleitung s.

B. G. Art. 211. V.O. v. 6. Sept. 1908 §§ 4, 5 (G.V.Bl. S. 681).
uVollz.V.O.v. 10.Dez.1908§ 10.
52 B.G. Art. 183 Abs. II 3Z. 1 Art. 184.
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bei Windergehalt nicht nach der Klasse des Gehaltes, sondern nach derjenigen der
telle58.

Der Gehalt, mit welchem ein Beamter zum erstenmalangestelltwird, ist sein
Anfangsgehalt, mag er der gehaltsordnungsmäßigeoder ein erhöhteroder ein geminderter
sein. Das Aufrücken von Klasse zu Klasse durch Beförderung bringt die gehalts=
ordnungsmäßigeGehaltserhöhungvon selbstmit sich, d. h. es entstehtmit der Be=
förderung der Anspruch auf Zuweisung des Gehaltes der höherenKlasse. Dabei kann
auch Zuweisung erhöhtenGehaltes im vorhin erörtertenSinne wie bei ersterAnstellung,
nicht aber Gehaltsminderung verfügt werden.

Die Gehaltsordnung ist in 30 Gehaltsklasseneingeteilt. Der Gehalt ist in den
Klassen 1 bis4 ein fester, in denKlassen 5 bis 30 ein nach dreijährigen Altersstufen
steigender567.In den höherenKlassen (5 bis 13) bestehenregelmäßig 6 Altersstufen,
so daß die höchsteStufe der Klasse regelmäßig mit dem beginnenden16. Dienstjahr
erreicht ist. In der 10. Klasse bestehen10 Altersstufen, in der 12. deren 7, so daß
in der 10. Klasse die höchsteStufe mit beginnendem28., in der 12. Klasse mit be=
ginnendem 19. Dienstjahr erreicht ist. In den niederenKlassen (14 bis 30) bestehen
regelmäßig 7 Altersstufen, so daß in jeder dieser Klassen die höchsteStufe mit dem
beginnenden19. Dienstjahr erreicht ist. In der 15. Klasse, die 9 Altersstufen hat,
ist die höchsteStufe mit beginnendem25. Dienstjahr erreicht5.

Mit denAltersstufeninnerhalb der Klassensteigendie Gehälter in regelmäßig
gleichen36 Beträgenvon 100 bis 600 Mk., und zwar in Klasse5 um je 600 Mk., in
den Klassen6 bis 12 um je 500 Mk., in Klasse138um400 Mk., in denKlassen14
bis 17 um je 300 Mk., in denKlassen18 bis 21, 23, 26 um je 150 Mk., in den
Klassen 22, 24, 25, 27 bis 30 um je 100 Mk. “.

Die Grundsätze,welchefür das Einrücken (Aufrücken,Überführung)in eine
Klasse gelten, und die für das Vorrücken innerhalb einer Klasse geltendenGrund=
sätzesind verschiedene.

1. Vom Einrücken. Das Einrücken in eine Klasse wird entweder mit der
erstenErnennung,Wiederernennung,WiederanstellungoderdurchVersetzungoderBe=
förderung bewirkt, und die betreffendeEntschließung ist durch das Anstellungsorgan zu
erlassen. Ein Rechtsanspruchauf jene dienstlichenMaßnahmenbestehtnicht, wohl
aber bestehtein Anspruchauf Gehaltszuweisungder Klasse, in die man eingerücktist.
Dieser Anspruchist allerdingsnur für Richter und ihnengleichgestellteBeamtezivil=
rechtlich verfolgbar58.

Die untersteGehaltsstufe jeder Klasse bildet deren Grundgehalt und zugleich in
der Regel den Anfangsgehalt des Beamten. Bei erstmaligerErnennung ist stetszunächst
der Grundgehaltder Klasseanzuweisen,wennnicht in denobenerörtertenAusnahme=
fällen ein höhereroderniedererGehalt gewährtwird5°.

War ein widerruflicherBeamter durch Widerruf0 oder ein unwiderruflicher
Beamterauf seinAnsuchen"!aus demDienstegeschieden,undwird einsolcherBeamter
als etatmäßigerBeamterin derselbenoderin einerniedererenKlasse,als derer zuletzt
angehört hatte, wieder ernannt, so kann ihm zwar regelmäßig nicht die Fn4 in der
er sich außer Dienst befand, wohl aber die vor Lösung des Dienstverhältusssesin
etatmäßigerEigenschaftzurückgelegteDienstzeitganzoderteilweisesoangerechnetwerden,

568Richtig M. Reindl a. a. O. S. 171 N. 5. **
5“ Ausnahmsweise ist der Betrag der letztenStufe je ein geringererin Klassen6, 7, 8, 9

10, 11, 13. In Klasse 30 ist ausnahmsweise der Gehalt der ersten Stufen ein geringerer.
a Besonderheitenfind für einzelne Beamte und Beamtengruppenin Klasse 6, 11, 14, 17

angeordnet.
56Das System derDienstaltersstufenbestandschonnachbisherigemRecht. V.O. v. 11. Juni

182 85,1fl.. V.O. v. 26.Juni 15945. 9, 11.
7!Von diesenStufenleitern find einzelneAusnahmen in der G.O. angeordnet.

58B.G. Art. 183 Abs. II; G.V.G. § 9.
55 B. G. Art. 28 Abs. I.
60B.G.Art.8 Abs.II: vgl.oben§ 127N. 19ff.,§ 129N. 3.
81 B.G. Art. 10; vgl. oben § 129 nach N. 3.
*2 Außer in den Fällen des Art. 28 Abs. VI.
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daß er statt des Grundgehaltes der Klasse, in der er neu angestelltwird, den seinem
angerechnetenDienstalterentsprechendenGehalt als Anfangsgehalterhält 63.SolcheHöher=
besoldungist jedochnicht zulässig,wenn ehemalsdas Ausscheidendes Beamten durcheine
VerletzungseinerdienstlichenPflichtenveranlaßtwar#1.SoweithiernachAnrechnungzu=
lässig ist, kann sie dem Beamten im Falle der Entlassuung auf Ansuchen schonmit
der Entlassungsverfügung zugesichertwerden55. Anders ist bei Wiederanstellung
von Beamten des einstweiligenRuhestandeszu verfahren. Sie sind in bezugauf den
Gehalt zu behandeln,als wären sie nie aus dem Dienste geschieden. Sie haben den
Gehalt der letztinnegehabtenStelle zu beanspruchen"6, und es soll ihnen bei Anweisung
der Dienstaltersstufedie Zeit des Ruhestandesganz oder teilweiseangerechnetwerden“7,
wenn nicht besondereGründe dagegensprechen.

Es ergibt sichhiernach, daß der Anfangsgehalt, mit welchemein Beamter bei
der erstenErnennung, Wiederernennungoder Wiederanstellung in eine Klasse einrückt,
ein höherer sein kann als der Grundgehalt der Klasse. Der Beamte gelangt dadurch
sofort in eine höhereDienstaltersstufeder Klasse, in welcheer einrückt.

Eine gleichartigeAnrechnungfrühererDienstzeitbei der erstenetatmäßigenEr=
nennungfindetauchin folgendenweiterenFällen statt.

Es ist einzurechnendie Probezeit oder probeweiseDienstleistungder Militär=
anwärtermit Zivilversorgungsscheinund der Inhaber von Anstellungsscheinen,wenn
die Dauer der Probe nicht über die regelmäßigeZeit hinausgeht und der Dienst im
Amte der etatmäßigenAnstellungoder in einemAmt gleicherArt geleistetwurde“.

DurchVerordnungkannfernerfür Militäranwärter mit Zivilversorgungsschein"
die AnrechnungeinesTeiles der Militärdienstzeitvorgeschriebenwerden70. Eine Be=
nachteiligung der Beamten der gleichen Klasse, welche aus Zivilbewerbern ernannt
wurden, darf hierdurch nicht eintreten. Nach der zum Vollzug dieser Vorschrift er=
lassenenVerordnung vom 28. Dezember1910 sind auf das Besoldungsdienstalterbei
der erstenetatmäßigenAnstellunganzurechnen:a) 1 bis 3 Jahre, wennder Militär=
anwärter wenigstens 9 Jahre im Heer oder in der Marine gedient hat und diese
Dienstzeit mit einer nachfolgendenZivildienstzeit zusammen12 Jahre übersteigt,b) nur
ein Jahr, wennletzteresnichtderFall ist, c) dieganzenachdemvollendeten8.Militär=
dienstjahrezurückgelegteMilitär= oderMarinedienstzeit, wennder Militäranwärter mehr
als 8, aberwenigerals 9 Jahre im Heer oder in derMarine zurückgelegthat. Die
vor vollendetem17.LebensjahrzurückgelegteMilitär= oderMarinedienstzeitbleibt un=
berücksichtigt71.

Endlich kann's auch eineDienstzeiteingerechnetwerden, die in anderemals
etatmäßigem bayerischemStaatsdienst verbracht wurde. Es dürfen aber nur die im
GesetzausdrücklichangeführtenDienstverhältnisseberücksichtigtwerden78s,nämlichder

s B.G. Art. 29 Abf. II. Dies findet in Fällen der Dienstentlassungzur Strafe nach B.G.
Art. 108 = 2, Art. 110 keineAnwendung. Buständigkeit in Vollz. V.O. v. 10. Dez. 1908 § 12.

6. Alsoauch nicht in den Fällen des B.G. Art. 114.
ob Dies At auch bei widerruflichen Beamten, wenn fie auf Ansuchenentlassenwerden.

Vgl. R. Reindl a. a. O. S. 193. Aus der Zusicherungentspringtein durchdie Wiederernennung
bedingterAnspruchauf Anrechnung. Art. 27 Abs. II ist dann nicht anwendbar.

56B.G. Art. 42 mit 9 Abs. I. Vgl. oben§ 128 N. 32 ff. Auch Beförderungkann mit der
Wiederanstellungverbundenwerden.

"7 B.G. Art.29 Abf. I. ss B.G. Art. 28 Abs. IV.
5°Aber nur für solche,die es nachdemInkrafttretendesB.G.s wurden.Vgl. M. Reindl

a. a. O. S. 184 N. 2.
10B.G. Art. 28 Abs. V. Dieser Grundsatz galt schonfrüher im Reich, in Preußen und

anderen Bundesstaaten. Bgl. iett R.Besoldungsges.v. 15. Juli 1909 §§ 7, 8, 40, 48 (R.G.Bl.
8 z3 E=.43 die maßgebendeV.O. v. 28. Dez. 1910 (G.V.Bl. S. 1199 u. Bekm. v. gl. D.

I1 V.O. v. 28. Dez. 1910 § 1. über die Gehaltbemessungs. § 2 der V.O.
72 Dabei entscheigetinnerhalb der gesetzlichenSchranken das Ermessendes Königs bzw.

Ministeriums. Vollz. V.O.8 12.
18B.G. Art. 28 Abf. VI. Die in der Vorbereitungerit oder als Funktionär im Sinne des

B.G. Art. 25 oder als besoldeter,aber nicht Fbetnfier. eamterim Sinne desB. G. Art. 1 ver=
brachte Zeit ist nicht einzurechnen. Andere Grundsätzegelten für die Berechnungder „pensions=
fähigen Dienstzeit“ nach B.G. Art. 54, 56. Hierüber s. unten § 137 bei N. 22ff.
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Dienst als Angestellter im Reich oder in einem anderen Bundesstaat als Bayern?",
ferner der Dienst eines Beamten des Staates, der nicht aus der Staatskasse besoldet
und nicht etatmäßiger Beamter ist75, sodann sonstiger öffentlicher Dienst im Ver=
hältnis zu einerGlaubensgesellschaft,Gemeinde,Stiftung oderzur Volksschule78. Es
kann fernerauchdieZeit festerBerufstätigkeitaußerhalbdes öffentlichenDienstesein=
gerechnetwerden, wenn die Tätigkeit für die berufliche Tätigkeit als Beamter förder=
lich war 77, desgleichendie Zeit, um welche die Ernennung sich aus militärischen
Gründen verzögert, wenn der Grund der Verzögerung Ableistung der aktiven Dienst=
pflicht, Zurückstellungwegen zeitlicher Untauglichkeitoder Nichteinstellung wegen Über=
zähligkeit ist?s.

Auch bei Beförderungen oder sonstigenVersetzungenaus einer Klasse in eine
anderegilt die Regel, daß der BeförderteoderVersetztezunächstden Grundgehalt
der Klasse, in die er gelangt, erhält. Daneben aber bestehtdie andere Regel, daß die
Beförderungin keinemFall, die Versetzungnur bei widerruflichenBeamtenoderwenn
sie zur Strafe erfolgt, eine Gehaltsmindcrung bedeutendarf7.

Damit hängendann auch die Grundsätzeüber das Vorrückenvon Altersstufe
zu Altersstufe innerhalb einer Klasse zusammen. Die Regel ist dabei, daß der Beamte
innerhalb seiner Klasse in den dreijährigen Stufen von der erstenbis zur letztenauf=
rückt. Von dieser Regel bestehenaber Ausnahmen teils zugunstendes Beamten, teils
zu seinen Ungunsten. Zu seinen Gunsten kann es sich ergeben, daß der Beamte, der
in eine höhereKlasse aufsteigt, sogleichin eine höhereAltersstufe gelangt und dann
von hier aus regelmäßig vorrückt oder auch, daß ihm beim erstenVorrücken in der
neuen Klasse noch eine Dienstzeit angerechnetwird, die er schon in der früheren
Klasse zurückgelegthat.

Diese Grundsätze des neuen Beamtengesetzeserklären sich aus dem System der
Gehaltsordnung .

Die Gehaltsklassender Gehaltsordnung schließennämlich nicht etwa so aneinander,
daß der Grundgehalt der höherenKlasse ein höherer wäre als der Höchstgehalt der
nächst niedereren,mancheKlassen haben vielmehr gleicheGrundgehaltes1 und nur wenig
oder gar nichts5verschiedeneHöchstgehalte;anderehabennur verschiedeneGrundgehalte,
aber gleiche Höchstgehalte3, und in den meistenFällen wird der Hoöchstgehaltder
niederen Klasse erst in höherer Altersstufe einer höherenKlasse erreicht. Wenn also
das Aufsteigen aus einer niederenKlasse in eine höhere eine zulässigeVersetzungoder
gar Beförderung sein soll, dann muß dem aufsteigendenBeamten mindestensder schon
in der niedererenKlasse verdiente Gehalt bleiben. Das Gesetzordnet deshalb an, daß
der aufsteigendeBeamte den Grundgehalt der höherenKlasse nur dann erhält, wenn
er bisher einengeringerenoderebensohohenGehalt hatte,als dieserGrundgehaltbe=

““ Sofern das Dienstverhältnis, wenn es ein bayerischeswäre, anzurechnenwäre. B.G.
Art. 28 Abs. VI 3. 1, 2. 2# vorige N.

78 B.G. Art. 28 Abs. VI3. 3; val. Art. 189,205. AuchNotare gehörenhierher. Not.Ges.
Art. 8 Abs. I, 48 Abs. I.

1½.B.G. Art. 28 Abs. VI Z. 4. Private Dienstverhältnissewerden nicht berückfichtigt.
Anders Art. 56 3Z.5.

u.k B.G. Art. 28 Absf.VI 3. 5. Z. B. als Arzt, Hebamme, Techniker,Ingenieur, Rechts=
anwa

176B.G. Art. 28 Abs. VII. WehrOrdn. v. 29. Sept. 190488 5, 6. 8, 14, 28, 29,31, 34, 110.
! Von der Versetzungwiderru “* Beamter und der StrafversetzungunwiderruflicherBe=

amter auf eine Stelle einer niedrerenGehaltsklasseist unten besonderszu handeln.
« »Sieh-wennachV.O.»v.6.Sept.1908§4Abs.IIIZiss.5auchausdieUberleitiingin

dieneueGeh.O.Anivendung.UberdieAnwendiingderSperrenach§4Abs.ll13.71.o·vgl.
M. Reindl a. a. O. S. ff.
· «Z.B.Klasse29und30,Wund25,Klasse26batsogareinenniedrerenGrundgehaltals

dieKlassen 27 und 28; Klasse23 einen niedrerenals Klasse 24, Klasse 17 einenniedrerenals Klasse
18, 19 und 20, Klasse 12 einen erheblich niedreren als Klasse 13.

s2 So hatdie niedrereKlasse13 einen weit höherenGrundgehalt (4200)als Klasse 12 (3000)
und gleichen Höchstgehaltwie diese (6000). Der Vorzug der Klasse 12 besteht nur in den höheren
Stufensätzen(500 gegen400 und 200).

83 So die Klassen11, 12.
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trägts". Hat er dagegenschoneinen höherenGehalt in der niedererenKlasse erdient,
so rückt er beim Aufsteigen sogleich in den Gehalt derjenigenAltersstufe ein, welche
seinembisherigenGehalt entspricht*, und ist ein entsprechenderGehalt in dieserKlasse
nicht enthalten,so rückter in die Altersstufemit demnächsthöherenGehalt ein?.
All dies bedeutetkein Vorrücken innerhalb der Klasse, sondernist nur die Folge seines
Aufsteigens in die höhereGehaltsklasse. Es ist ein Einrücken, kein Vorrücken.

2. Vom Vorrücken. Für das Vorrücken innerhalb der Klasse(Dienstalters=
zulagen) gelten folgendeSätze37:

Die gesetzlichenDienstalterszulagenbildenregelmäßigdenGegenstandeinesRechts=
anspruchsss, der indes nur für Richter und ihnen gleichgestellteBeamte zivilgericht=
lich 3s, sonstnur im Verwaltungswegeverfolgbarist. Der Anspruchist bei nicht=
richterlichenBeamtenausgeschlossen,wenn die Dienstleistungdes Beamtennicht be=
friedigte oder sein Verhalten nicht tadelfrei war 0.

Ein Vorrückenfindetstetsvon drei zu dreiJahren bis zur letztenStufestatt ?1.
In dieseZeit wird regelmäßignur die Zeit eingerechnet,die der Beamte in etat=
mäßigerEigenschaftin der gleichenKlassezugebrachthat(Besoldungsdienstalter).Aus=
nahmsweisewird jedochauchdie Zeit eingerechnet,die er vor demEinrückenin die
neueKlasse in einer niedererenoder in einer höherenKlasse zugebrachthat. Das erste
ist der Fall, wenn der Beamte aus der früheren Klasse in die neue mit einem den
Grundgehalt der neuenKlasse übersteigendenoder ihm gleichkommendenGehalt einrückt.
Es wird ihm dann bis zu höchstensdrei Jahren auch die Zeit eingerechnet,die er
seit demletztenVorrückenin der früherenKlassein dieserKlassenochverbrachthat2.
Der andere Fall, daß nämlich der Beamte aus einer höherenKlasse in eine niederere
versetztwird, kannbei widerruflichenBeamtenjederzeit,bei unwiderruflichennur zur
Strafe (Degradation) eintreten. Es wird bei diesen Zurückversetzungenselbst dem
Beamten die nach der Ernennung oder dem letztenVorrücken in der höherenKlasse
noch zurückgelegteDienstzeit in der neuen, niedrerenKlasse angerechnetV28.Wird der
Beamteaber nachdieserZurückversetzungwiederin einehöhereKlasseversetzt,so ist
es demVersetzungsorganüberlassen,zu bestimmen,ob und inwieweit demBeamten
die in der früherenniedereren“ KlasseverbrachteDienstzeitfür dasVorrückenin der
neuen höherenKlasse in Anrechnung zu bringen ist?5. Ebenso ist zu verfahren, wenn
der Beamte in bezugauf die Beförderung zeitweiseübergangenwar ?5.

Besonderesgilt bei Versetzungenvon Verkehrsbeamtenaus einemDienstzweig
in einenanderen. Es kann für bestimmteGruppendurch die Etats Erhöhung oder
Kürzung des Gehaltes um einen bestimmtenBetrag angeordnetwerden. Bei Nachlaß

84B. G. Art. 28 abl- 1 und Art. 30 Abf. II.
"5 B.G. Art, 30 Abs. I. 56B.G. Art. 30 Abs. III Satz 1.
81 Fürdie Uberleitung vgl. B.G. Art. 211.
88 ZutreffendM. Reindl gegendie Motive (S. 111).
85 B.G.Art. 183 Abf. II 2, Art. 184.
v%0B.G. Art. 28 Abfs.II.

#ur Für die Uberleitung und die hierbei angeordneteSperre f. V.O. v. 6. Sept. 1908 F 4

?2B. G. Art. 30 Abs. I Satz 2 und Abs. II. Bezog z. B. der Beamte einen Gehalt von
3000Mk., mit demer in dieentsprechendeAltersstufeder höherenKlasse einrückt,schonseit 2 Jahren,
so het er in dieserAltersstuf=nur noch 1 Jahr zu verbleiben und rücktdann nach der Regel
in derneuenKlasse vor. Ebenso ist die in der früherenKlasse abgedienteZeit bis zu 3 Jahren
einzurechnen,wenn der Beamte in der früherenKlasse nachVollendung der 3 Jahre einenb#oher

Gedalt erhalten hätte, als er in der neuenKlasse zu dieserZeit bezieht. Er rücktdannnachAblauf
dieser 3 Jahre in der neuen Klasse um eine Altersstufe vor, obgleich er in dieser Klasse noch keine
3 Jahre sichbefindet. Dies kann nicht nur dann der Fall sein, wenn der Beamte mit einem den
Grundgehalt der neuenKlasse übersteigenden,sondern auch dann, wenn er mit einem geringeren
Gehalt in dieseKlasseeingerücktist. B.G.Art. 30 Abs. III Satz 2 und Abs. IV. Bgl. die Bei=
spiele bei M. Reindl a. a. O. S. 196f.

28 B.G. Art. 28 Abs. III „oder in einer höherenKlasse“.
2 Vgl. M. Reindl a.a. O. S. 199. “
26 B.G. Art. 30 Abs.V. Uber denBegriff derUbergehungs.M. Reindl a. a. O. S. 197

Ugl. auch dessenBeispiele S. 199ff.
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der Dienstfähigkeitkönnendurch die StaatsregierungbesondereBestimmungenüber
Bemessungdes Gehalts und Vorrückungengetroffenwerden?s.

Jede Dienstalterszulagebedarf besondererGewährung. Hierzu ist zuständig das
dem Beamten vorgesetzteStaatsministerium oder die von diesemermächtigteBehördev.
Das Vorrücken geht also keinesfalls von selbst,sondern erst durch die zuweisendeVer=
fügung vor sich. Auf dieseaber habenRichter und ihnengleichgestellteBeamteeinen
zivilgerichtlichklagbaren,die übrigenBeamteneinennur im Dienstwegeverfolgbaren
Anspruchvs.

NichtrichterlichenBeamten fehlt ferner der Anspruch, wenn die dienstlichen
Leistungen oder das dienstlicheoder außerdienstlicheVerhalten des Beamten zu Be=
anstandungAnlaß gegebenhaben??. In diesenFällen kanndie Zuweisungder 34
lage versagt werden. Zur Versagung ist das Staatsministerium oder die zur Er=
nennung des Beamten ermächtigte sonstigeBehördezuständig 1/0. Die Versagung ist
im Erfolg eineVermögensstrafe701,die im Dienstverfahrenverhängtwird. Mit Rück=
sicht auf dieseEigenschaft sind die Gründe schriftlichzu eröffnen102,und bestehtein Be=
schwerderecht.

Die Versagung(Sperre) kannsichimmernur auf die nächsteebenfällige Zu=
lage erstrecken.Sie kann für den ganzenBetrag oderfür einenTeil desselbenoder
so verfügt werden, daß die nächste Zulageauf bestimmteZeit hinausgeschobenoder
nur widerruflich gewährtwird 103. Durchdie Versagung bleiben die weiteren Vor=
rückungenregelmäßig unberührt, d. h. es tritt, sobald die aufgehobeneZulage gewährt
wird, wieder das regelmäßigeVorrückungssystemder Klasse in Wirksamkeit; es ist also
die nächsteZulage im vollen Betrag, unwiderruflich und erst nach drei Jahren zu ge=
währen. Durch letztereswirkt die Maßregel als Strafe weiter. Es ist deshalb,
sobald die aufgeschobeneZulage bewilligt wird, gleichzeitig zu verfügen, ob und
inwieweit durch dieMaßregel die späterenVorrückungen mit hinausgeschobenwerden
sollen104. Dabei kann eine Verlängerung der dreijährigen Frist überhaupt nicht, eine
Abkürzung aberhöchstensum dieZeit desstrafweisenAufschubsundbis zueinemMonat 105
verfügtwerden. Die Maßregel kanndurchbesondereVerfügungin der fortdauernden
Altersstufeaus neuemAnlaß abgeändert,verlängertund abgekürztund in denfolgen=
den Altersstufen aus neuemAnlaß wiederholt werden. Die vorenthalteneZulage kann
nachträglich aus besonderenGründen ganz oder zumTeil bewilligt und zur vollen oder
teilweisenNachzahlung angewiesenwerden106.

GegenalleeineVersagungaussprechende,änderndeoderverlängerndeVerfügungen
kann der Beamte Beschwerdeerheben. Über dieselbeentscheidetdas Ministerium oder,
wenn dieses die Versagung verfügt hat, derStaatsrat 107.

Der Gehalt des Beamten ist regelmäßigin seinemganzenUmfangin Haupt=
und Nebenbezügenund Zulagen reiner Geldgehalt108. Das Beamtengesetzkenntnur

66B. G. Art. 30 Abf. V1. Näheres bei Reindl a. a. O. S.
? B.G. Art. 33 abl. Difs gilt auch für Richter und Hüff=Beichsestelte Beamte.

Lol, 199. Art. 183 Abs. II Z. 3. Über die zuständigenBehörden vagl. Reindl a. a. O.

1. * B.G. Art. 178 Abs. I Z. 5
* . Art. 28 Abs. II, 31, der auf richterlicheBeamte keine Anwendung findet. B.G.

Art. 183 Abs. II Z. 3.
10°B.G. Art. 33 Abf. II.
101Zugleich ist f#bieSKundgebungeinerOQualifikation. 38 r* f RAJgg1912.8ss.,

JahrbdösBd ;M. Reindl a. a. O. S. 2
102B. G. Art. 31 r5h l Sa 2.
103 B. G. Art. 31 Abs. J r** 104 B.G. Art. 31 Abs. II Satz l
103 Vgl. B.G. Art. 34 Abs. II. 106B. G. Art. 31 Abs. II Satz 2,
107B.. Art. 33 Abs. II Sat 2. AufschiebendeWirkung kommtder Beschwerdenicht zu. Eine

Frist ist nicht vorwEuschrieben=DieEinlegung hat! wenn die Beschwerdezum Staatsrat geht, bei
Beiem (V.O. v. 3. Aug.1879 8). sonst.beim Ministeriumoder derversagendenBehördezuerfolgen.
Vagl.M. Reindl a. a. O. S. 2157

1½6Die Umwandlung der Getdleistunen, auchder Nebenbezüge,in Sachleistungenist nicht
nur icht vorgesehen,sondernauchnicht zuläfig. und zwar auch nicht mit ZustimmungdesBezugs=

erechtigten.
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eine Art von Sachleistung,nämlichDienstwohnung,Dienstzimmerund Dienstgründe,wo=
von untengehandeltwird.

Für denBeginn des Hauptgehaltesist der in der Ernennungs=,Wiederernennungs==,
Wiederanstellungs=,Versetzungs=oderBeförderungsurkundeangegebeneund anzugebende
Zeitpunkt entscheidend105. Der Zeitpunkt muß nicht notwendig auf den erstenTag
eines Monats festgesetztwerden. Ein höherer Gehalt kann auch später zugewiesen
werden. Für Nebenbezügedie in der Gehaltsordnung aufgeführt sind, bildet der Zeit=
punkt,für denderHauptgehaltangewiesenist, denFälligkeitstermin;für andreNeben=
bezüge11°fehlt es an einem gesetzlichenTermingebot111.

Die Dienstalterszulagensindauf denerstenTag desMonats, in welchendieVor=
rückungfällt, zuzuweisen. Von diesemTag an werden die Allersstufen berechnet.

Der Gehalt samt gehaltsordnungsmäßigenNebenbezügenund Dienstalterszulagen
ist monatlich vorauszuzahlen112.

Da der Gehalt Entgelt für Dienstleistung ist, so ist er regelmäßig nicht oder
doch nicht voll zu leisten,wenn die Dienstleistungausgesetztwird; da der Gehalt aber
zugleich die Natur einer Unterhaltsrente hat, so wird er in bestimmtenFällen der
Diensteseinstellungdennochgeleistet. Das Gesetzbestimmt,wann Entziehungoder
Kürzung des Gehaltes einzutretenhat und wann nicht.

Aussetzungfindet statt, solangeder Beamte sichunbefugt vom Dienste fern=
hält. Die Aussetzungist nachTagen entsprechendder Dauer des Fernbleibenszu
bemessenund durch die zur Beurlaubung zuständigeBehörde zu verfügen. Gegen diese
Verfügung kann binnen zwei Wochen seit dem Tag derEröffnung 113Beschwerde„im
Instanzenzuge“erhobenwerden114.

Kürzung des Gesamtgehaltesum ein Drittel tritt ein, wennder Beamtekraft
Gesetzesoder aus dengesetzlichenGründen115vorläufig vom Dienste enthoben
wird'16. In Fällen der Not des Beamten kann die Kürzung auf einen kleineren
Teil beschränktwerden. Die Kürzung unterbleibtin besonderenAusnahmsvfällen117.
Der einbehalteneGehaltsteil ist zu gesetzlichbestimmtenZwecken118zu verwenden,der
nicht verbrauchteTeil ist dem Beamten nachzuzahlen,wenn das Verfahren nicht zum
Verluste des Amtes führt. Ist dies jedochder Fall, so ist dieser Teil Beamtenwohl=
fahrtseinrichtungenzuzuwenden.

Solange die Gehaltskürzungwegenvorläufiger Dienstenthebungdauert, bleibt auch
das Vorrücken in den Dienstaltersstufen ausgesetzt. Dasselbe ist der Fall auch ohne
Dienstenthebung,solangegegendenBeamtenein Dienststrafverfahren11 oderwegen
Verbrechens oder Vergehens eine Voruntersuchung oder ein Hauptverfahren anhängig
ist10. Dies gilt auch für Richter mit der Wirkung, daß für dieseZeit ihr zivil=

10 B.G. Art. 5 Abs. I, 84 Abs. I. Es entscheidetalso nicht wie nachR.B.G. J 4 Abs. II
güpuntt desAmtsantrittes. Bei schuldhaftemHinausschiebendesAmtsantrittes s. B.G.Art. 22

1½B. G. Art. 26 Abs. VI.
111Sie sind regelmäßignachträglichzu leisten,wenn nicht anderesverfügt wurde, und zwar

auch nachAuflösung des Dienstverhältniffes. ·
««V.G.Art.349lbs.lll.DerEntwurfhatteoiertelsührigeVorauszahliiiigvorgesebeii.

Vgl.MotiveS-1l7.Vgl·auchR-V.G.§5Abs.l«preiiß. Gek v. 7. März 1908 § 1 (G.S.
S. 35);württb.B.G.v.28.Juni 1876/1.Aug.1907Art.12Abs.II.

113B.G.B. § 187 Abs. II. Der Tag der Eröffnung ist einzurechnen.
114B.G. Art. 22 Abs. III, 1V. Geht die Verfügung vom Ministerium aus, so wird Be=

schwerdezum Staatsrat nachAnalogie des Art. 33 Abs. II zulässigsein.
1158Des B.G.s Art. 172 bzw. R.Disz.G.s Art. 78, 79 Z. 1, 2.
116B.G. Art. 174, 175. Gilt auch für richterlicheBeamte. R.Disz.G. Art. 81, 82.
111B.G. Art. 174 Abs. IV; R.Disz.G. Art. 81 Abs. IV., V: wenn die Vollstreckungeiner

Freiheitsstrafe ohne Schuld des Verurteilten aufgehalten oder unterbrochenwird, sowie in der
10tägigen Zusatzfrist des Art. 173 Abs. I, II, wenn nicht vor derenAblauf die vorläufige Ent=
hebung vom Dienste verfügt wird. « «

mlkostendesVerahrens,Geldstrafe,Stellvertretungslosten.V.G.Art.l75:R.Disz.G.
Art. 82. Stellvertretungskosten,die durchdeneinbehaltenenTeil des Gehalts nicht gedecktwerden
können,fallen der Staatskassezur Last.

116Ordnungs=oder Disziplinarstrafverfahren. B.G. Art. 117, 129 Abs. I.
120B.G. Art. 32.
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gerichtlich verfolgbarer Anspruch auf Vorrückung wegfällt. Für Richter gilt ferner
noch folgendesBesondere131. ZwischendemAbschlußeinesStrafverfahrens, welches
den Verlust des Amtes nicht zur Folge hatte, und der Einleitung einesDisziplinar=
verfahrens,wenndiesebinnenzweiWochenseit jenemAbschlußerfolgt,bleibtdieVor=
rückung ausgesetzt.Wird gegeneinenRichter ein anderesStrafverfahrenals Vor=
untersuchung oderHauptverfahren wegenVerbrechensoder Vergehens152 eingeleitet,so=
kann für dessenDauer die Vorrückung ausgesetztwerden1°8.

Die Aussetzung der Vorrückungen tritt in all diesenFällen von selbstein und
bedarf keiner besonderenVerfügung oder schriftlichenBegründung124. Doch ist die Aus=
setzung nur eine einstweilige. Hat das Strafverfahren nicht den Verlust des Amtes,
das Disziplinarverfahrennicht die Entlassungzur Folge, so ist die ausgesetzteVor=
rückung nachträglichzu gewährenund hat Nachzahlungstattzufinden,wennnicht ein
Versagungsgrunddes Art. 31 vorlag. Tritt jedochAmtsverlustoder, bei Richtern,
disziplinargerichtlicheAberkennungdesAnspruchsauf Vorrückungein125,sofindetNach=
zahlung der einbehaltenenBeträge nicht statt126.

Der Gehalt ist ferner bei etatmäßigenBeamten um denBetrag der Unfall=
rente zu kürzen, denein Beamteretwa auf Grund der Unfallversicherungsgesetze1½
aus der Staatskasse18bezieht1292.Die Vorschrift ist zwingend,die Kürzung kann
also nicht erlassenwerden. Die Kürzung hält aber nur an, solangedie Unfallrente
geleistetwird 188. Die Vorschrift kann praktischeBedeutungnur erlangenbei Un=
fällen, die aus der Zeit vor der Begründung des Dienstverhältnissessichereignethaben,
oder bei Unfällen aus der Zeit des Dienstes, die keine Dienstunfälle sind151.

Daß derBeamtewährenddes regelmäßigen Urlaubes Anspruchauf Fort=
leistungseinesvollen Gehalteshat, wurdeoben152schongesagt1588.Das gleichegilt
für die Zeit der Abwesenheit zur Erfüllung eines Mandates als Reichstags= oder
Landtagsabgeordneter131. lber die zet des regelmäßigenUrlaubes hinaus und für
die Zeit, in welcher Reichstag oder Landtagnicht versammelt sind, bestehtkein An=
spruchauf Gehalt. Der Gehalt kannfür dieseZeit der Beurlaubungganzoder teil=
weise eingezogenwerden. Es bedarf dazu jedochbesondererVerfügung, die vom König
bzw. demzuständigenMinisteriumnachErmessenzu erlassenist135. Solange derGe=
halt ganz eingezogenbleibt, findetauchkeinVorrückenim Dienstalterund keineZu=
lagestatt 186.

Der volle Gehaltsanspruchbestehtauch für die Zeit einerKrankheit, wenn
die durchdieselbebewirkteDienstenthaltungnicht längerals 26 Wochenununterbrochen

121B. G. Art. 183 Abs. II 3. 4, Art. 184.
» MthaeinErinittlungsoerfahrennachStr.Pr-O.§158obereinVersahrenivegen
Ubertretung.

122#en Rücksichtauf R.Disz.G. Art. 12 Abs. I, der solangedie Einleitung des Disziplinar=
verfahrens verbietet. Val. M. Reindl a. a. O. S. 212 N. 2b.

4 Art. 31 Abs. I und Art. 33 Abs. II finden keine Anwendung, was indes die Dienst=
beschwerdenict ausschließt.

135R.Disz.G. Art. 7 Abs. I 3. 3. 126B.G. Art. 183 Abs. II 3. 4 S 3.
1#7Unf.Verf. Gesetzev. 30. Juni 1900(N.G.Bl. S. 335, 347, 373, 585, 641, 698), auf die

R.V.O. geht die Wirksamkeitder Bestimmungvon selbstüber.
12#Nicht auchvon einer Berufsgenossenschaft.
129B.G. Art. 36. Auf sonftigeErsatzansprüchedes Beamtenfindet diesesAbzugsrechtkeine

Anwendung. Vgl. auchB.G. Art. 39 Abs. 1V,60 Abs. I, 74 Abs. III.
130 Eshandelt sichin der Regel um Rentenansprücheaus derZeit vor derAnstellung. Für

Unfallentschädigungenaus demDienstef. unten. B.G. Art. 89 ff. Im Falle der Wiederanstellung
*il Unfallpestaniise endigt dessenPensionsanspruch. S. B.G. Art. 95 Abs. II mit Art. II 65

iff. 1 un ..
MürDienstunsüllesV.G.Art.89,101.Vgl.unten§ls7beiN.185ss.
III§131N.11ff.AuchdieVorrückungenerleidenleineUnterbrechung.
in B.G. Art. 35 Abf. I.
1 Art. 35 Abs. I: „und für die Zeit der Abwesenheit, für die der Beamte eines Urlaubs

nicht bedarf oder der Urlaub nicht verweigertwerdenkann. Landt.W.G. Art. 35, R.Verf. Art. 21.
228 N. Nin. Betm. v. 14. Juli 1909 § 11 (G.V. Bl. S. 427); vgl. M. Reindl a. a. O.

136Dies ist nicht ausdrücklichgesagt, folgt aber aus der Natur der Zulage als Gehaltsteil.
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dauert. Entscheidendist nicht dieDauer derKrankheit,sonderndie Dauer der Dienst=
enthaltungwegenKrankheit. Wird indes der Dienst bei FortdauerderKrankheitnur
vorübergehendaufgenommen,so wird die neueDienstunterbrechungder früheren hinzu=

gerechnet137. Bei längerdauernderDienstenthaltungwegenKrankheitkannvom Ab=
lauf der 26 Wochenan verfahrenwerdenwie bei einerBeurlaubungüber die regel=
mäßige Dauer des Urlaubs hinaus188. Es bedarf jedoch,wenn der Gehalt fortbezahlt
werden soll, auf alle Fälle einer Verfügung, und zwar ist die Genehmigung des
Ministeriums oder der von ihm ermächtigtenBehörde nötig, wenn der Gehalt un=
verkürzt fortbezahltoder die Fortleistungder Stellvertreterkostenauf die Staatskasse
übernommenwerdensoll. Versetzungin deneinstweiligen,zeitlichenoderdauerndenRuhe=
standund vorläufigeDienstenthebungkann,wenndie gesetzlichenVoraussetzungenvor=
liegen135,auchwährendder ersten26 Wochenstattfinden,dochist auchin diesenFällen
dem Beamten bis zum Ablauf der ersten 26 Wochen der Krankheit der Gehalt un=
verkürzt zu leisten11°.

Über die Gehaltskürzung, welchebei Versetzungin den einstweiligenRuhestand
mit Wartegeld141eintritt, ist untenzu handeln.

Für den Fall der Erkrankung kommenbei denjenigenBeamten, welchegrund=
sätzlichder Versicherungspflichtnachder Reichsversicherungsordnungunterliegen, folgende
besondereVorschriften in Betracht.

Die R.V.O. erklärt als versicherungsfreidie in Betrieben oder im Dienste des
Reichs,einesBundesstaates,einesGemeindeverbandesodereinesVersicherungsträgers
Beschäftigten112, wenn ihnen gegen ihren Arbeitgeber ein Anspruch mindestensent=
wederauf Krankenhilfein HöheundDauer derRegelleistungenderKrankenkassenoder
für die gleicheZeit auf Gehalt, Ruhegeld, Wartegeld oder ähnlicheBezüge im andert=
halbfachenBetrage des Krankengeldesgewährleistetist1"5.

Das bayerischeAusführungsgesetzzur R.V.O. ¼ erfüllt für diein Betriebenoder
im Dienste des bayerischenStaates mit höchstens2500 Mk. Jahreseinkommen be=
schäftigtenPersonen diese Voraussetzungder Versicherungsfreiheitdadurch, daß es die
Staatsregierungermächtigt,diesenPersonenfür die Dauer jenerRegelleistungen15
einenBarbezugim 1½ fachenBetrag des Krankengeldeszuzusichern.

Die Zusicherung kann allgemein oder für bestimmteGruppen von Beschäftigten,
durch Verordnung oder auch durch den Dienstvertrag erfolgen, sie kann sowohl den
im Arbeitsverhältnis nach privatem Dienstvertrag1½ stehendenals auch den Beamten
im Sinne des Beamtengesetzesgegebenwerden.

Auf denBezugwird der Betrag angerechnet,der demBeamtenfür die gleiche
Zeit als Diensteinkommen,Wartegeld, Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag zukommt.

An Stelle diesesKrankengeldbezugeskannKrankenhilfein Höheund Dauer der

157So richtig M. Reindl a. a. O. S. 229 oben.
6 * B.G. Art. 35 Abs. II. A. M. M. Reindl a. a. O. S. 229ff., dochohne hinreichenden

rund.
155B.G. Art. 38,48, 49.
140So M. Reindl a. a. O. S. 225ff.,231f., derdenKrankenfürsorgecharakterdiesesGehalts=

anspruchesaus derAbsicht und derErestehunßsgeichichtedesArt. 35 richtig dartut und dieUnrichtig=
keit der dem Art. 35 Abs. II in § 19 Abs. II der Min.Bekm. v. 22. Okt. 1909 (G.V.Bl. S. 781)
gegebenenAuslegung treffendnachweist. Die in dem8.½ Abs. II I. c. vertreteneAuffassunghat
allerdings in den Motivenzum A.G. z. R.V.O. (zu Art.49) eine Bestätigung2gejunden. Vgl.
Kr. Vers.G. § 3; R.Vers.O. § 169. Vgl. Piloty im Arch. d. ö. R.s Bd. 29 S.225ff.

141Vgl. oben§ 131 N. 60.
14 Vgl. Anleitung des R.V.A.# über den Kreis der nach der R.V.O. gegenInv. und

Krankheit versichertenPersonenvom 26. April 1912 S. 27 Ziff. 21.
1½N.V.O§ 169mit§8179,182.
14 MA.G. Art. 49.

3.1 Negelmaßig 26 Wochen (N.V.O. § 183), nach Statut bis zu 1 Jahr (N.V.O. § 187
.l und 2).

146Auf die gewöhnlichenArbeiter soll sichdie Vorschrift nach denMotiven zu Art. 49 des
A. G.s nicht erstrecken.
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Regelleistungen derKrankenkasse1/7gewährtwerden. Die dienstlichenBezügewerdenals=
dann nur auf die Barleistungen(Krankengeldals Nebenbezug)angerechnet.

Die Berechnung des Krankengeldes findet nach den Sätzen derjenigenKranken=
kasse statt, der der Beschäftigte nach Ort und Art seiner Beschäftigung zugehören
würde, wenn er nicht versicherungsfreiwäre.

Der zugesicherteBezugbildetdenGegenstandeinesgerichtlichverfolgbarenRechts=
anspruches/53.—

NebendemGeldgehalt kommenals SachleistungenDienstwohnung,Dienstzimmer,
Dienstgründevor11°.

Das Beamtengesetzhat in dieserHinsicht das bisherigeRecht150mit stärkerer
Betonung der öffentlichrechtlichenNatur dieser Darbietung im wesentlichenüber=
nommen151. Vor allem blieb es bei den beidenFormender Darbietung, der ent=
schädigunp freien Dienstwohnungund der Dienstwohnungmit Entschädigungspflichtdes

heamten1562.
EntschädigungsfreieDienstwohnungensind nur den in der Gehaltsordnung be=

stimmten Beamtengruppenanzuweisen,nämlich den Staatsministern, Regierungs=
präsidentenunddenBezirks=undSicherheitskommissärenderPolizeidirektionMünchen165.
Anderen Beamten kann eineDienstwohnung15“ nur gegenMietentschädigungangewiesen
werden. Ob dies geschehensoll, steht im Ermessendes Anstellungsorganes,soweitnicht
durch allgemeineAnordnung (Verordnung, Ministerialentschließung) die Anweisung für
ganze Beamtengruppen erfolgt ist 155. Die Dienstwohnung ist dann ein Zubehör der
Stelle. Abgesehenvon denRegeln über die Mietentschädigungspflichtdes Beamten
sind die Grundsätze für beide Arten von Dienstwohnungenund für Dienstzimmerdie
gleichen. Aus der Anweisung ergibt sich für den Beamten ein Nutzungsrecht,welches
einenBestandteildesGehaltsanspruchsbildet,und welchemeineNutzungspflichtgegen=
übersteht. DieseNutzungspflichthindert denBeamtenrechtlichzwar nicht, nebenher
auch noch eine andere Wohnung zu mieten und zu benutzen,sie schließt aber doch eine
Wohnpflicht des Inhalts in sich, daß der Beamte in der Dienstwohnungdienstlichnach
Bedarf erreichbar sein, in manchenStellen auch repräsentierenmuß 156. Darin liegt
das Eigentümliche der Einrichtung und ihre Verwandtschaft mit der Präsenzpflicht,und
da hierdurch einem dienstlichenInteresse entsprochenwird, so ist das Verhältnis dem
Geltungsbereichder bürgerlichrechtlichenMiete in derHauptsacheentrücktund wie die

141A.G. Art. 49 Abs. III; R. V. O. 179 bis 194. Da dieN.V.O. denBegriff derWochen=
hilfe dem der Krankenhilfe gegenüberstellte,ist auchim Sinne des Art. 49 Abs. III Wochenhilfefür

weibliche Beamte nicht als mitbegriffenzu verstehen.
"8 A.G. Art. 51 Satz 1; B. G. Art. 177.

1½Dagegenfehlt dembayerischenRecht die Einrichtung desWohnungsgeldzuschusses,wie sie
nachR.B.G. 9§28 ff. als regelmä g BestandteildesDiensteinkommensbesteht.Die Dienstwohnung
ist auch im R.B.G.vorgesehen(N. B.G.§ 34, kaiserl. Erl. v. 16. Febr. 1903, R.Zentr. Bl. S. 63).
Wo sie oder für sie eineEntschädigun #ewähr wird, da fällt der Wohnungsgeldzuschußweg.

190Vgl. für pragm. Beamte V.O.v. 21. Dez. 1879(G.V. Bl. S. 1547), v. 11. Juni 1892
§§ 8, 9. Für Forstbeamte V.O. v. 19. Febr. 1885 § 31 (G.V. Bl. S. 44).

15 B.G. Art. 37. Für nichtetatmäßigeBeamte vgl. Bekm. v. 28. Juni 1909 Abschn.II
“ 4— Gin.M.al. S. 515); für nichtetatm.VerkehrsbeamteBekm.v. 19.Dez. 1908 (Verk.M.Bl.

isenb. S. .
152Danebenkam es schonfrüher gelegentlichund kommtes jetzthäufigervor, daß derStaat

ihm gehörigeoderaucktigens für diesenZweckgebauteMiethäuser FrinenBeamten oder bestimmten
Beamtengruppenzur Mieteanbietet. Hier liegt ein rein bürgerlichrechtlichesMietsverhältnis vor
(B.G.B. § 535 ff.). Die Bestimmungenüber die Mietzinse für solcheMietwohnungen des Staats
(Bekm.v. 283.Juni 1909 IV. Abschn.;Fin. M.Bl. S. 515v. 26. Sept. 1908II. Abschn.;Verk.M.Bl.
S. 325, 495) haben nur die Bedeutungeiner fiskalischenVertragsofferte.

168Geh.O. Kl. 1, 3, 16. Im Verordnungswegekann das gleicheauchfür andereGruppen
vorgeschriebenwerden. Eine solcheAnordnung bedeutetaberstetseineAnderung derGehaltsordnung.
Jn Ermangelung einer geeignetenWohnung ist dengenanntenBeamteneineentsprechendeWohnungs=
entschädigungzu gewähren,die für Minister auf 5000 Mk. festgesetztist.
« 154Oder ein Dienstzimmerals Wohnung. Art. 37 50 VI. Nicht zu verwechselnmit den

eigentlichenAmtsräumen. «
MDiirchsolcheVerordnungentstehtfürdeneinzelnentllechtsanspruaus ZuweisunJ «
156Art. 37 Abs. III, wo nur „Benützung“, abernichtausschließliche Benützungangeordnetist.
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Dienstpflichtund das GehaltsrechtöffentlichrechtlicherNatur 157. Dementsprechend
gibt das Gesetzzum Teil selbstdie nähereOrdnung des Verhältnisses zwischenStaat
und Beamten, zum Teil verweistes auf die von der Staatsregierungerlassenenoder
zu erlassendenVorschriften158.

Mit dieserRegelungundVerweisungistnunabernichtausgeschlossen,daßneben=
her zwischenStaat und Beamtemauch ein Vertrag überUmfang und Art der Be=
nutzungabgeschlossenwerde150. SolcherVertrag ist dann nachbürgerlichemRecht zu
beurteilen. Er kann nichts dem Gesetz oder den Vorschriften Zuwiderlaufendes ent=
halten. Soweit weder Gesetzund Vorschrift nochVertrag etwas bestimmen,finden die
Regeln des Bürgerlichen GesetzbuchsAnwendung10.

Das Gesetzhat nun freilich so eingreifendgeregelt,daß vom Wesender Miete
hier nur noch ein schwacherSchatten übrigbleibt. Dem Verbot der Annahme=und
Nutzungsweigerungentsprichtdas Fehlen eines Kündigungsrechtesauf seiten des
Mieters 11. Die Kündigungvon seitendesStaats bestehtentwederin derAnweisung
eineranderenDienstwohnung,oder sieerfolgtdurcheinfacheEntziehungder Wohnung,
in welchemFalle jedocheine angemessene„Kündigungsfrist“festzusetzenist168. Das
Ausscheiden½3aus der Stelle, mit der die Dienstwohnungverbundenist, verpflichtet
denBeamtenzur Räumungder Wohnung,wobeiwiederumeineangemesseneFrist zu
bestimmenist 16“.

Vor allem aber fehlt es an einem vereinbarenWertersatz für das Nutzungsrecht.
Dieser Wertersatz liegt bei den freien Dienstwohnungenin der Dienstleistung, bei ent=
geltlichenDienstwohnungenin einer Entschädigung,die zwar nichtals Mietzins, wohl
aber als „Mietentschädigung“bezeichnetist. Sie ist ein nachdemMietwert zu be=
messenderGehaltsabzugund ist einseitigdurchdie zuständigeDienstbehördefestzusetzen165.

Das Gesetz selbst stellt einige allgemeineRegeln über die Bemessungder Höhe
der Mietentschädigung auf. Nach dem Gesetze ist nicht nur der wirkliche Wert der
Wohnung nach ihrer Größe und Beschaffenheitund nach den am Wohnsitzedes Be=

ssie frühereBeurteilung vgl. v. Seydel 2. Aufl. II S. 241 N. 19. M. Reindl
a. a. O. S. .
« 168DieseVorschriftenkönnenalche sein, die nur für den Staat bindendfind oder auchnur

eine dienstlicheGebundenheit(Verwaltungsverordnung)erzeugen. Solcher Art sind die Vorschriften
über die Benützung und Unterhaltung der Staatsgebäude, welchein der V.O. v. 28. Febr. 1851
(N.Bl. S. 161)enthaltensind. Es könnenaber auchVorschriftenüber das Petlüche Verhältnis
zwischenStaat und Beamten erlassenwerden,durchwelchebeiderseitsRechteund Pflichtenbegründet
werden. Solcher Art find die BestimmungenderMin. Bekm. v. 28. Juni 1909(Fin. M.Bl. S. 515).

159Vereinbarungenkönnen z.B. darüber getroffenwerden, daß ein Teil der Wohnung un=
benutztzu bleiben habe oder daß dieWohnung zu bestimmtenZeiten nicht benutztzuwerdenbrauche
oder über Weitervermietung, oder über die auf die Wohnungzu machendenAuswendungen. Die
Auffassungder Motive (S. 120),wonachdas Verhältnis ein rein öffentlichrechtlichesseinsolle, kann
dochnicht die gewesensein, daß der Vertrag völlig ausgeschlossenwerden sollte, denn sonsthätte
das Gesetzfür alle nicht durchVorschrift geregeltenFragen ein Verfügungsrechtder vorgesetzten
Stelle begründenmüssen, was jedochnicht geschehenist.

160Dies anerkenntauchM. Reindl a. a. O. S. 250: „Es ist auch allgemeinanerkannt,
daß da, wo befondereVorschriften des öffentlichenRechtesfehlen, soweit es mit der Natur eines
öffentlichrechtlichenVerhältnissesvereinbartist, dieBestimmungendesbürgerlichenRechtesentsprechende
Anwendungzu finden haben.“ Reindl verwertetdiesenGrundsatzallerdings nur für die dem
Beamten schädlichenFolgen derBenußung. und die daraus entspringendeErsafpflicht des Staates,
nicht aber auch für die Annahme eines Rechtesdes Vertrags innerhalb der Normendes Art. 37.

161Art. 37 Abs. III.
162Art. 37 Abs. IV. Was hierüber „festgesetzt"wird, ist der Vereinbarung entzogen. «
168Dies gilt nur für die Fälle endgültigenAusscheidens,also bei Versetzung, r* in

den einstweiligen, zeitlichen oder dauerndenRuhestand, Entlassung oder freiwilligem Ausscheiden,
nicht dagegenfür die Dauer einesUrlaubs, einer Krankheitoder vorläufigenDienstenthebung.Doch
kann auch in diesen Fälleneine andereDienstwohnung(Abs. IV: „jederzeit“)angewiesenwerden.

14“Art. 37 Abs. V. Das Gesetzsagt hier „bestimmen?statt wie in Abs. IV festfetzen“.
Damit ist aucheiner vertragsmäßigenBestimmungRaum gelassen.

165Art. 37 Abs. I. Das Gesetzermächtigt, ohne ausdrücklichauf den Verordnungswegzu
verweisen,die zuständige Behörde“ zur Pebehung. Eine verordnunzemäßige Regelung ist weder
in den „Vorschriften“, auf welcheArt. 37 Abs. VIII derweist noch in den Vorschriften,die nach
Art. 230 von denMinisterien zu erlassenfind, vorbehalten. DieVollz. V.O. v. 10. Dez.1908enthält
denn auch hierüberkeineBestimmungen.
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amten für Wohnungen derselbenArt üblichen Mietzinsen, sondern auch der Wert, den
die Wohnung für den Beamten hat, zu berücksichtigen,und darf die Entschädigungzwei
Drittel des wirklichenWertes nichtübersteigen1°6.

Die Festsetzungim einzelnenFall obliegtden zuständigenBehörden. Grundsätze
über die Ermittelungder Mietwerte, überdie Anwendungder gesetzlichenRegelnder
Bemessung, über die Höhe selbstund über die Zuständigkeit der Behörden sind von den.
Ministerien aufzustellenund aufgestelltworden107.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Mietentschädigungbeginnt mit demZeit=
punkt, von deman dieÜbertragungderAmtsstellewirksamwird, undwenndieDienst=
wohnung erst später beziehbarwird, mit diesemZeitpunkt 168;sie erlischtmit demZeit=
punkt der Räumung. —

Der Anspruch auf Zuweisung des gesetz=und gehaltsordnungsmäßigenGehaltes
samt Zulagenund der verordnungsmäßigangeordnetenDienstwohnung(Dienstzimmers)
kann von den bürgerlichenGerichten geltend gemachtwerden, über die Höhe des Ge=
haltes und der Mietentschädigungaber haben die Gerichte entsprechendden ergangenen
dienstlichenVerfügungen zu entscheiden16°.

Durch Abschluß von Pachtverträgen kann Beamten auch die Benutzung von
Gärten und anderenGrundstückengegeneinendemNutzwertund denörtlichenVer=
hältnissen entsprechendenPachtzins überlassenwerden 110. Ein Rechtsanspruch auf
solcheÜberlassungbestehtebensowenigwie einePflicht zum Vertragsabschluß171.

Der Anspruchauf Gehalt und Dienstwohnung(Dienstzimmer)endigtregelmäßig
mit der Endigung des Dienstverhältnisses oder der Dienstleistung172. Durch die
Endigung des Dienstverhältnisseshört der Gehaltanspruch in seiner dargestelltenForm
zu bestehenauf, gleichviel aus welchemGrunde das Dienstverhältnis endigt, sei es
also durch Tod, freiwilliges Ausscheiden, Entlassung aus dem Stande der Wider=
ruflichkeit, Entlassungdurch Disziplinarurteil oder infolge strafgerichtlichenUrteils.
Die Regel ist, daß der Anspruchgleichzeitigmit demDienstverhältnisendigt. Davon
bestehenjedochfolgendeAusnahmen.

Endigt dieDienstleistungschonfrüher,so endigtregelmäßigderGehaltsanspruch
mit dem Ende der Dienstleistung172. Davon bestehenaber wieder Ausnahmen für die
Fälle, in welchender DienstwegenKrankheit,Urlaub odervorläufigerDienstenthebung
schon vor dem Ende des Dienstverhältnisseseingestellt wurde17". In diesen Fällen
endigt der Gehaltsanspruch erst mit dem Ende des Dienstverhältnisses175.

Eine weitere Ausnahme von der Regel, daß mit dem Ende des Dienstverhält=
nisses auch der Gehaltsanspruch endige,bestehtdann, wenn über das Dienstverhältnis

% Art. 37 Abs. I.
16%Für denZwiilstaat dien mit Ausnahme des Verkehrsdienstesist die Min. Bekm. v.

28. Juni 1909 (Fin. Min. Bl. S. 515), für den Verkehrsdienst Verk. Min. Bekm. v. 26. Sept. 1908
(M. Bl. S. 325, 495) ergangen. Zuständig für die Festsetzungsind nach jener Entschließung
Abschn.VI 3. 2 regelmäßigdie Kreisregierungen,K. d. Finanzen im Benehmenmit denKammern
des Innern und befonderen Behörden, vorbehaltlich Beschwerde#m Staatsministerium der Finanzen,
für den VerkehrsdienstnachBekm. v. 26. Sept. 1908 Abschn.V vorläufig die Eisenbahndirektionen
und die Obervostdirektionen,endgültig das Verkehrsministerium.

1%8Art. 37 Abs. II. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichenBeziehung kommt es nicht an
(Mot. S. 121). Der Mietentschädigungsabzugam Gehalte erfolgt im voraus und in monatlichen
oder vierteljährlichenTeilbeträgen. Bekm. v. 28. Juni 1909 Abschn.V Z. 4.

169 B.G.Art. 176, 178 Z. 7. Vgl. unten § 142.
170Art. 37 Abf. VII.

« I7ISorichtigM.Reindla.a.O.S.247.Hinsichtlichder heb⸗ der Entschädigungist
jedochdie behördlicheFestsehungfür die Gerichtebindend. B.G. Art. 178 3. 7.

„ B.G. Art. 34Abfs. V. ·
178Stellt also der nach Art. 8 Abs. II für den 1. August entlassenewiderruflicheoder der

nachGesuchauf Grund desArt. 10 für den 1. August entlasseneBeamte schonam 1. Juli denDienst
ein, so endigt sein Anspruchauf Gehalt mit diesemTage. Das zuviel Bezahlte ist zurückzuerstatten.
Bgl. Art. 62Abs.III, 174Abs.II. ·

I«Art.34Abs.lV.Schlußistungenau.Vgl.M.Reindla-a·O«.«S.219.
mBeiKranlheihwennderAustrittausdeinDienstnichtvorhersreiwilligerfolgt,sogar

erstnachAblauf der 26 Wochenseit Beginn der Krankheit. Vgl. obennachR. 186.
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hinaus Dienst geleistetwird. Geschieht dies auf Entlassung eines widerruflichen oder
wenn auf Ansuchendie EntlassungeinesunwiderruflichenBeamtenerfolgt, so endigt
der Gehaltsansprucherstmit dem Ende der Dienstleistung7°.

Im Fall desTodes177erlischtderGehaltsansprucherstmit Ablauf desMonats,
in demder Tod erfolgtist 178.

Endigt die DienstleistungohneEndigung des Dienstverhältnisses(Fall der Ver=
setzungin den einstweiligen,zeitlichenoder dauerndenRuhestand),so erlischtder An=
spruchauf den Gehalt erstmit demBeginn desAnspruchsauf Wartegeld,Ruhegehalt
oder Unfallrente17°.

Eine Besonderheit ist die Belassung des erdienten Gehaltes, welche Professoren
der Universitätenund der TechnischenHochschulezusteht,wenn siedas 65. Lebensjahr
vollendet haben und auf Ansuchenvon der Verpflichtungzur Abhaltung von Vor=
lesungenbefreit werden. Als erdientist der Gehalt in demUmfanganzusehen,wie
er samt Vorrückungenzur Zeit der Befreiung nachderGehaltsordnungund den etwa
zugebilligten Erhöhungen sich berechnet. Hier liegt vor eine teilweise Einstellung der
Dienstleistung ohne Auflösung des Dienstverhältnisses und ohne Versetzung in den
Ruhestand.

Als Form der Entlohnung der Staatsdiener kommtauchdie Einräumung von
Gebührenforderungengegendiejenigenvor, welchedie DienstedesStaatsdienersin An=
spruchnehmen.Der GebührenbezugkannentwedernebeneinemGehaltebewilligtsein80
oder ausschließlich das Diensteinkommen bilden. Solche Gebühren sind kein privat=
rechtlichesEntgelt für private Dienstleistungen,sondernöffentlicheAbgaben für die
Beanspruchungeiner amtlichenTätigkeit. Ob der Staat die Gebühr in die eigene
Kasse nimmt, oder ob er sie seinemDiener zuweist,machtkeinenUnterschiedin deren
rechtlicherNatur, auchdann nicht, wenn der Diener selbst,nicht der Dienstherr In=
haber des Anspruchesist181. Solche Gebührenbezügesind z. B. die mit Lehrämtern
verbundenenBezügevonUnterrichtsgeldern182;ferner dieGebührenderNotare, welche

ne Art. 8 Abs. II, Art. 10 mit Art. 34 Abs. IV.
17 Für den Fall der Verschollenheitfehlt es an einer Bestimmung über die Endigung des

Gehaltsanspruches. Hiergilt, daß derGehaltsanspruchmit der Dienstleistungendigt. Das Dienst=
verhältnis selbstwird erst mit der Todeserklärung beendigt,wenn nicht bei widerruflichen Beamten
schonvorher der Widerruf stattfindet.

1½Das gleiche gilt auch hinsichtlich der Dienstwohnung, und zwar auch dann, wenn der
wte uisn Angehörige, die bei ihm wohnten, stirbt. Über den Sterbegehalt vgl. Art. 72 und
unten§ 138.

1½Art. 34 Abs. IV mit Art. 40, 62 Abs. I, 95 Abs. I.
180Wo er nebeneinem Pragmatischen.Gehalte besteht,bildet er keinenBesoldungsnebenbezug

im Sinne des B.G.s Art. 26 Abs. V, weil Gebühren keineBesoldung, sondernErsatz für Besoldung
sind. Ebensowenig können sie aber auch als Funktionsnebenbezügeangesehenwerden. Sie bilden
ein selbständigesDiensteinkommeneigenerArt.

181Aus dieseröffentlichrechtlichenNatur des Anspruches erklärt es sich, daß der Dienstherr
sogar das Rechthat, den Verzicht auf den Anspruch seinemDiener zu verbieten. Vgl. Universitäts=
satzungenvom 22. Febr. 1891(Weber XX S. 332)§ 76 Abf. II.

132Das BeamtengesetzArt. 187, 217 bestimmtdarüber Besonderes. Das B.G. wäre wegen
der Erregungender Abgeordnetenkammerüber die Kollegiengelderfast zu Fall gekommen.Wgl.
M. Reindl a. a. O. Einleitung. Das Gesetzsichertden Hochschullehrernaußer ihrem Gehalte die
Kollegiengelder und die Promotionsgebüren nach „den jeweils bestehendenVorschriften“ zu. Sie
haben also hierauf einen Rechtsanspruchwie auf den Gehalt. Doch kann (Art. 187 Abs. II) bin=
sichtlich der Kollegiengelder durch Verordnung bestimmtwerden, daß, soweit die Einnahmen eines
Hochschulprofessorsaus KollegiengelderneinenbestimmtenjährlichenHöchstbetragübersteigen,von dem
Mehrbetrage demHochschulprofessornur die Hälfte verbleibt, die andereHälfte aber einem bei den
einzelnen Hochschulenzu bildendenFonds zuzufließen hat. Uber diesenFonds hat das Staats=
ministerium Näheres anzuordnen. Die Zweckedes Fonds aber sind durch das Gesetzselbstbestimmt,
nämlich sachliche und bauliche Bedürfnisse der Hochschule, Erteilung befoldeter Lehraufträge für
Privatdozenten und Gewährung von Beihilfen an etwa bestehendeWitwen- und Waisenkassen.Die
Vollz. V.O. v. 21. Nov. 1908 (G. V. Bl. S. 989) hat in & 1 den unverkürzt auszuzahlendenHöchst=
betrag der Kollegiengelder auf 6000 Mk. festgesetztund den vor dem 1. Jannar 1909 angestellten
Professorendie Wahl zwischenden neuenund denbisherigenBezugrechtenmit Fristsetzungüberlaßsen,
zugleich auch in Bezug auf diejenigen Professoren, welchesich für die neuen Bezugsrechteent=
schieden,eine künftige Herabsetzungder Teilungsgrenze(halb und halb) untersagt.
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Staatsdiener ausschließlichauf Gebührenbezügeangewiesensind183,und die Gebühren
der Gerichtsvollzieher8“.

Hinsichtlichder Besoldungsverhältnisseim Gemeindediensteweistdas Rechtder
Ortsgemeinden eine große Mannigfaltigkeit der Bestimmungenauf. Die Gewährung
von Gehalt ist gesetzlichteils geboten,teils gestattet,teils verboten185.

In den Gemeindenmit Stadtverfassungist den rechtskundigenBürgermeistern
und Magistratsräten eine „angemesseneBesoldung“ zu gewähren186. Die nicht rechts=
kundigen Bürgermeister können für die Dauer ihrer Amtsführung einen „Funktions=
gehalt“, die nicht rechtskundigenMagistratsräte eine „verhältnismäßigeEntschädigung"“
erhalten 187. FachmännischenMagistratsmitgliedern kann eine „Besoldung“ oder „ver=
hältnismäßige Entschädigung“ bewilligt werden188. Die sonstigenGemeindebediensteten
beziehen „angemesseneBesoldungen oder Funktionsbezüge'13°, die Verwalter des Ge=
meinde=und örtlichen Stiftungsvermögens „Gehalt“ oder „Entschädigung“199. Da=
gegen ist für die Mitglieder besondererAusschüsse161,die Distriktsvorsteher12 und
die Gemeindebevollmächtigten18 Unentgeltlichkeit der Dienstleistung gesetzlich vor=
geschrieben.

In den Landgemeindendiesseits des Rheines hat der Bürgermeister einen „an=
gemessenenFunktionsbezug“ und gegebenenfalls „angemesseneEntschädigung“ für
Herstellungder nötigenschriftlichenArbeitenzu bekommen14. Die Beigeordnetenund
Gemeindebevollmächtigtenversehenihre Stellen unentgeltlich. Nur für die Verwaltung
von Gemeinde=und Stiftungskassenund „außerordentlicheDienstleistungen“kann ihnen

183Not. Ges. Art. 48. Der Notar beziehtkeinenGehalt, sondernGebühren, über welchedie
V.O. v. 28. Dez. 1899(G.V.Bl. S. 1183) und für Grundbuchsachendie V.O. v. 28. Juli 1900
(G.V. Bl. S. 741) Bestimmungtreffen. Notare, derenreines Diensteinkommendie Höhe der Bezüge
eines Amtsrichters nach der entsprechendenDienstaltersstufe nicht erreicht, kann bis zu deren Höhe
ein Zuschußaus derStaatskassebewilligt werden. HinsichtlichderNotariatsverwesergilt verschiedenes,
wenn sie ein besetztesoderein unbesetztesNotariat versehen,und wenn sie keineGerichtsbeamtesind,
oder wenn sie es find. Der Verweserdes besetztenNotariats ist vom Notar zu besolden,dochnur
wenn er nicht Gerichtsbeamter ist; ist er Gerichtsbeamter, so kann ihm aus der Staatskasse eine
angemesseneVergütung bewilligt werden; demNotar kann auferlegtwerden,dem Staat die Stell=
vertretungskostenzu vergüten. Der Verweserdes unbesetztenNotariats führt, wenn er nichtGerichts=
beamter ist, die Geschäfte entweder auf eigeneRechnung oder nach Anordnung des Justizministeriums
auf Staatskostenmit festemBezug bis zum AnfangsgehalteinesAmtsrichters; ist er Gerichtsbeamter,
so führt er die Geschäfteauf Kosten des Staats und kann ihm bei längerer Geschäftsführung
angemesseneVergütung bewilligt werden.Alot.Gel. Art. 111—113.

184Sie beziehenneben ihrem Gehalt (Geh.O. Kl. 21, 25) Gebühren nach Gerichtsvollz.O.
v. 16. Dez. 1899 §§ 20 ff. (G.V.Bl. S. 1015); vgl. V.O. v. 26. Juni 1894 Anl. B § 4 (G.V.Bl.
S. 321); ferner nach Reichs.Geb.O.für Gerichtsvollzieherv. 4. Juni 1878(R.G.Bl. S. 166); ge=
ändert und neu veröffentlichtdurchBekm. v. 20. Mai 1898 (R.G.Bl. S. 369, 683); Ssßämndurch
bayer. V.O. v. 16. Dez. 1899(G.V.Bl. S. 1028) mit V.O. v. 26. Juni 1908 (G.V.Bl. S.345);
ferner hinsichtlich der Zwangsvollstreckungin das unbewegl. Vermögen V.O. v. 6. Sept. 1879
(G.V. Bl. S. 1105) mit V.O. v. 15. Juli 1881 (G.V.Bl. S. 821). S. auch bayer. Gebührengesetz
Art. 196—200und hinsichtlichder TaggelderBekm. v. 25. Mai 1904(Fin. M.Bl. S. 75).

188Die Staatsaufsicht kann, soweitGeboteund Verbote in Betracht kommen,zwingendein=
schreiten,soweitaber dem Ermefsender GemeindeSpielraum gelassenist, nur empfehlendeAufträge
geben. Infolge der mit dem B.G. verbundenenGehaltsaufbesserungderStaatsbeamtenist auchden
Gemeindendie Durchführungallgemeinerund besondererAufbesserungender Gehalte der Gemeinde=
beamten durch die Staatsaufsicht aufgetragen worden. Vgl. Bekm. v. 6. Nov. 1908 N. 28659, neu
in Erinnerung gebracht durchBekm. v. 4. März 1910 N. 3094/14;auchv. 13. Febr. 1908 N. 1953
und 18. Aug. 1908 N.22 891(Gemeindeund Stiftungswaldhüter); v. 4. u. 5. Juni 1908 (zitiert
in der Bekm. v. 6. Nov. 1908)hinsichtlichderStadt=und Marktschreiber,Polizeisoldatenund Schutz=
männer und der pfälz. Verufegemrindeschreiber. ·

18«Diess.G-O.Art.74Abs.l.-DieWorte-angeniesseii«, zverhältniemäßig sind ohne
rechtlicheBedeutung;denn darüber,was angemessenoderverhältnismäßig ist, befindet dieGemeinde.
Val. Verh. d. bes. Aussch.Abt. II S. 519f., wo Abg. Brater großeMühehatte, für eine an sich
sehr klare grag Verständnis zu finden.

18 Diess.G.O.Art.75Abs.III. 168Diesf.G.O.Art.76.
180Diesf.G.O.Art.77Abf.II. 16°Diesf.G.O.Art.87Abs.IV.
iu#Diesf.G.O.Art.106Ab. II. 1: Diesf.G.O.Art.120Abs.II.
198Diesf. G.O. Art. 110 Abs. I. .
I«Diess.G.O-Art.125Abs.ll,l29Abs.Il.EbensoerhältderBürgermeistereine

Bürgermeistereieine.Remuneration«.Art.152Abs-I.
v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 48
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„Entschädigung“ zugebilligt werden1½5.Die Gemeindeschreiberund sonstigenGemeinde=
bedienstetenerhalten einen „Funktionsgehalt“ 1286.Bezüglich der Gemeindediener für
Ortspolizei und Feldschutzwird vomGesetzeausdrücklichhervorgehoben,daß denselben
„zur Sicherungihrer SubsistenzgenügendeBezüge“zu gewährensind!, so daß also
ein aufsichtlichesEingreifen wegen Unzulänglichkeitder Bezüge statthaftist 158.

Nach pfälzischemGemeinderechtehabenBürgermeister,AdjunktenundGemeinde=
räte ihreStellen unentgeltlichzu versehen.Den Gemeinderätender „größeren“Städte
steht jedochfrei, demBürgermeister je auf ein Jahr einenBetrag als „Repräsentations=
gebühr“zu bewilligen1% Da das Gesetznicht sagt, was einegrößereStadt sei200,
so wird es im Ermessendes betreffendenGemeinderatesliegen,ob er seineStadt als
eine größere ansehenwill. Ferner kann dem Bürgermeister, wenn er die Besorgung
der nötigen schriftlichenArbeiten übernimmt, hierfür eine angemesseneEntschädigung
bewilligt werden201. Gehalt oder „Entschädigung“ beziehendieVerwalter des Stiftungs=
vermögens202. Die Einnehmer der kombiniertenEinnehmereienhaben keinenGehalt,
sondern lediglichHebgebühren;die besonderenGemeindeeinnehmerdagegenkönnen einen
Gehalt empfangen, der nicht „hinter den im allgemeinenfür die Gemeindeeinnehmer
bestimmtenHebgebührenzurückbleibendarf 205. Das übrige gemeindlicheDienstpersonal
bezieht Funktionsgehalte70", wobei bezüglichder Höhe der Bezüge für das Ortspolizei=,
Feld= und Waldschutzpersonaldasselbegilt wie in den diesseitigenLandgemeinden205.

5137. VermögensrechtlicheWirkungen der Beendigung des Dienstes
und des Dienstverhältnisses. Die Wirkungen, welcheein Aussetzendes Dienstes
bei Urlaub, Krankheit, Fernbleiben vom Dienste, also bei innebehaltenerStelle, äußert,
wurden oben im Zusammenhangmit diesenDienstunterbrechungenschonerörtert1.
Auch von der Wirkung der vorläufigenDienstenthebungauf den Gehalt wurde früher?
gehandelt. Es sind hier demnach nur noch die vermögensrechtlichenWirkungen der
verschiedenenFormen der Versetzungin denRuhestandzu erörtern.

Während das bisherige Recht dem pragmatischenBeamten im Ruhestandestets
einen durchweggleichartigenAnspruch auf Pension gewährteund die Pension in dem
unentziehbarenTeil der Besoldungsbezüge(Standesgehalt) bestand38,hat das Beamten=
gesetzdas Pensionsrecht auf neue, zum großen Teil vom Reichsrechtherübergenommene
Grundlagen aufgebaut und unterscheidetdemnachdrei Arten von Pensionen, die sowohl
Aenrnde als auchder Höhe und der Art der Berechnungnach verschiedenfind,
nämli

1. das Wartegeld des in den vorläufigen Ruhestand versetztenBeamten",
2. den Ruhegehalt des in den zeitlichen oder dauernden Ruhestand ver=

setztenBeamten5,
3. die Unfallrente des durch Dienstunfall dienstunfähiggewordenenund in

den Ruhestand entlassenenBeamten.

195Diess. G.O. Art. 125 Abs. II.
196Diesf. G.O. Art. 132 Abs. I. Dau Art. 129 Abs. I, III .angemesseneBesoldung“ der

Gemeindeschreiberund Hemeindeeinnehmer. bensoin denBürstermeistereienGemeindeschreiberund
Diener Art. 152 Abs.1

127Diesf. G.O. Art. 141 Abs.J
1%Gegen G. v. Kahr LS. 925 Anm. 6 ist zu bemerken,da* wenn obige Folgerung aus

dem Wortlate des Gesetzessichergibt, nicht dagegenin Betracht kommt,was im Abgeordneten=
ausschußgesagtwurde, zumal, wenn, wie anzunehmenist, jeneFolgerung durchsachlicheErwägungen

gestützt.wird ton v. Seydels Hand).
Pfälz. G.O. Art. 56 Abs. II. »

200Ul= H. v. Wand, Gem.grdu.! 2. Aufl.,
�onPfälz.G. O. Art. 62 Abs.1, 64 6 55 r % Art. 64 Abs. III.
z Pfhe183. Art. 65 Abs. H. v. a. a. O. S. 419
204Pälz. G.O. Art. 64 Abs. 1, l 172 Abs I BezüglichderBürgermeistereienArt. 84 Abf. I.
105Pfälz. G.O. Art. 75 Abs.1

(§137) 1 Vgl. " 131. 2 Vgl. § 181 N.37 ff.
Vgl. 2. Aufl. II S. 242ff., 248f. G. herf.Beil. §§ 6—8,20 ff.; G. V.G. § 8Abs. III;

Verw.’G.G. Ar. 2 Abs. 1. r, ie nichtpragmatischenBeamten f. V.O. v26. Juni 1894.
zZal. oben 131 N. 5 Vgl. oben § 129 N. *
Vgl. oben§ 129 N. 9.
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Die GewährungdieserLeistungenberuhtauf demGedanken,daß der Staat für
den Unterhalt derjenigen,die den Staatsdienst als Beruf ergriffen haben, auch dann
aufzukommen hat, wenn er ihrer Dienste aus eigenemInteresse und eigener Ent=
schließung sichnicht mehr bedient oder ihre Leistungskraft aufgebrauchthat7.

Es kommt ein zweiter Gedanke hinzu. Das Dienstverhältnis selbst ist ein
Arbeitsverhältnis, der Ruhestand ist deshalb ein vom Dienstverhältnis abgesondertes
Verhältnis. Dies kommtin denBezeichnungendes neuenBeamtengesetzesnichtmehr
so klar zum Ausdruck wie im früheren bayrischenRechte. Das Verhältnis des einst=
weiligen Ruhestandes, früher Stellung zur Verfügung genannt, ist tatsächlichRuhe=
stand, rechtlich aber liegt es innerhalb des Dienstverhältnisses, während der Eintritt
in den zeitlichen oder dauernden Ruhestand und in die Unfallrente die Auflösung
des Dienstverhältnissesmit sichbringt. In den Gehaltswirkungenstehensich jedoch
beide Arten von Ruhestand,der uneigentlicheeinstweiligeund der eigentlichezeitliche
oder dauernde, sehr nahe. Der Beamte erhält hier und dort gekürztenGehalt ohne
Dienstleistung. Übereinstimmendist also der völlige Abbruch der Dienstleistung und
der gekürzteGehalt. Dieser ist daher in allen Fällen nicht Ausdruck einer geminderten
Leistung, sondernGehalt trotz eingestellterLeistung. Der innere Grund dieserPensions=
leistungenist in allen Fällen der, daß der Staat die Arbeitskräftedes Beamtenin
der Aktivität ganz in Anspruch genommenund verbraucht hat; im einstweiligenRuhe=
stande kommtjedochdazu, daß der Staat dies voraussichtlichnicht für die ganze
Lebenszeitdes Beamtengetan hat, und daß der Beamte ihm deshalbauchferner
noch zur Verfügung steht.

Endlich kommtnoch ein weiteres in Betracht. Im Stande der Aktivität be=
soldet der Staat den Beamten nach festenGehaltsregeln,in denender Wert der
Dienstleistungnicht das einzigeMaß derGehaltshöhebildet. Der Gehalt desBeamten
bleibt der gleiche,nachAltersstufenwachsende,auchwennder Wert derDienstleistung
etwa infolge zunehmenderGebrechlichkeitoderSchwächeabnimmt. Es bestehteine
Präsumtion zunehmendenArbeitswertes bis zur Entlassung. Die einzige Ausnahme
von dieserPräsumtion bestehtim VerkehrsdienstnachdenobenerörtertenBestimmungen
des Art. 30 Abs. VI des Beamtengesetzes.Es gibt also keineteilweisePensionierung
etwa nach dem Maße der eingebüßtenArbeitskraft. Umgekehrtbedeutetaber auch im
Ruheftande die Pension nicht eine Vergütung für das Maß der eingebüßtenArbeits=
kraft, sondernwird sie ebenfallsnachfestenRegelnund nach gleichenSätzen unter
derAnnahmevöllig eingebüßterArbeitskraftgewährt". Das Gesetzverstärktjeneerste
Annahme durch das Verbot jeder dienstschädlichenNebenbeschäftigung(Art. 18),
es hebt aber für den Ruhestand dieses Verbot völlig auf und verbietet nicht einmal
eine besoldeteVerwendungdes Beamtenim RuhestandedurchdenStaat 10.

Wie die ErschleichungeinesAmtes durchBetrug, wenn sie währenddes Be=
standes des Dienstverhältnisseserfolgt, ein Dienstvergehenbildet 11, so ist auch die Er=
schleichungder PensiondurchBetrug ein Dienstvergehen.In beidenFällen hat Ent=
lassung ohne Pension zu erfolgen. Das gleichegilt hinsichtlichder Unfallrente, wenn
der VerletztedenUnfall vorsätzlichoderdurchein VerschuldenbestimmterArt herbei=
geführt hat 72.

Daß auchaus dem einstweiligen(uneigentlichen)Ruhestandeine Versetzungin
denzeitlichenoder dauernden(eigentlichen)Ruhestanderfolgenkann, ist vermögens=

1 2. Aufl. II S. 248f. Vgl. oben§ 136 N. 7ff.
s Man wird behauptendürsen,daß ein Gehaltsrechtum so bessersei, je mehresdahin führt,

daß dieseAnnahme der Wirklichkeit entspreche,denn der Staat hat das stärksteInteressean dem
Wachstum der ArbeitskraftseinerbesoldetenDiener.

* Man wird behauptendürfen,daß ein Penfionsrechtum so bessersei, je mehresdazuführt,
daß dieseAnnahme der Wirklichkeit entspreche,denn der Staat hat kein beachtenswertesInteresse
an arbeitsfähigenPensionisten.

15B.G.Art.44Z. 3,Art.66Z. 2.
11Vgl. unten § 141.
12 B.G. Art. 96. Vgl. Näheres unten N. 140ff.

48“
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rechtlichvon Bedeutung18. DieseVersetzunghat denUntergangdes Wartegeldesmit
demBeginn des Ruhegehaltsbezugeszur Folge.

Auf die Pension (Wartegeld, Ruhegehalt, Unfallrente) bestehtein gerichtlich ver=
folgbarerRechtsanspruch11. Der Anspruchrichtetsichin der Regel gegendenjenigen,
der zur Gehaltsleistungverpflichtetist15,also gegenFiskus oderKreisgemeinde16.

Die Maßnahmender Versetzungin denRuhestand(eigentlichenoder uneigent=
lichen)findenregelmäßigund zunächstnur auf unwiderruflicheBeamteAnwendung1.
Doch ist der Anspruch auf Unfallrente auch dem widerruflichen (etatmäßigenund nicht=
etatmäßigen) Beamten in unwiderruflicher Weise gegeben15 und können die Be=
stimmungenüber vorläufigen, zeitlichenund dauerndenRuhestand, also auch diejenigen
über WartegeldundRuhegehalt,auchauf widerruflicheetatmäßigeBeamteentsprechend
ihrem widerruflichenVerhältnis angewendetwerden1. Diese nur „entsprechende“An=
wendungbedeutet,daß etatmäßigewiderruflicheBeamtekeinenRechtsanspruchauf das
Wartegeld oder den Ruhegehalt haben, und daß sie auch im Ruhestandewiderruflich
bleiben, d. h. mit Penfionsverlust jederzeit aus Ermessensgründenentlassenwerden
können20. Auch darauf, daß die ihm bewilligte Pension von bestimmterHöhe sei,
kann demnachder widerruflicheBeamte keinenRechtsanspruchhaben. Bindend ist nur,
daß ihm keinhöheresWartegeldund keinehöherePensiongewährtwerdendarf, als
wenn er unwiderruflich wäre.

Die Beschränkungen,denen der Anspruch auf Gehalt hinsichtlichder Abtretung,
Pfändung und Verpfändung unterliegt?1, finden auch auf die Ansprüche auf Warte=
geld,Ruhegehaltund UnfallfürsorgeAnwendung.

Die Grundsätze über die Berechnung der Pension sind nur zum Teil über=
einstimmendebei Wartegeld, Ruhegehalt und Unfallrente, zum Teil find sie verschieden.
neenschtngenist insbesonderedie Höheder Pension, gemeinsamdie Unterlageder Be=
rechnung.

Für die Berechnung der Pension gilt nämlich gemeinsam, daß das Dienst=
einkommen zugrunde gelegt wird; während aber bei Wartegeld und Ruhegehalt und
ebenso bei Berechnung des Witwen= und Waisengeldes nur das persönliche Dienst=
einkommendes Beamten in Betracht kommt und die Grundsätze darüber, was als
pensionsfähigesDiensteinkommenzu gelten habe, die gleichensind, gilt für die Unfall=
renten in beidenBeziehungenAbweichendes.

Als pensionsfähiges Diensteinkommen gilt bei Wartegeld, Ruhegehalt,
Witwen=undWaisengeldder zuletzt?2bezogeneGehalt, magergenaunachderGehalts=
ordnungoderentsprechenddenobendargelegtenGrundsätzenin erhöhtemoderverkürztem
Umfangss entrichtetworden sein, und mag der Beamte den Gehalt gänz in Geld oder
teilweiseals DienstwohnungoderDienstzimmerbezogenhaben?". Freie Dienstwohnungen,
welchenach der Gehaltsordnung zur Verfügung zu stellensind, sowieder etwaigeGeld=

18Ob dieseVersetzungvom Beamten beantragt wurde oder nicht, ist hierbei belanglos.
1“ G.V.G. § 8: B.G.Art. 176; vorbehaltlich der Vorschriften in Art. 178 Z. 2, 8. Val.

oben § 136 N. 10a (Verzicht).
15AusnahmeB. G. Art. 188 Abs. III. 16Vgl. Art. 188, 189.
17Vgl. oben§ 129.
15B.G. Art. 89 ff.; vgl. Art. 96 Abs. 1 Satz 2. 1 B. G. Art. 46, 68.
1½Fraglich mag es sein, ob im VerordnungswegeauchwiderruflichenBeamten ein Rechts=

anspruchaufPenfon verliehenwerdenkann, obal8t für ganzeKategorien solcherBeamter eine kr
den einzelnen Beamten nicht entziehbareAussicht auf Pensioneingeführt werden kann. Ich
der Ansicht, daß solcheAnordnung mit demWesender Widerruflichkeitim Widerspruchsichbefände,
daß daher selbstdurchdie budgetrechtlicheBewilligung der erforderlichenMittel ein Rechtsanspruch
des einzelnen nicht begründetwürde. Die Regierung dürfte jedochfür solchenZweck,bewilligte
Mittel nicht anderweitig verwenden,und dem Beamtenkönntedie verordnungsmäßigin Aussicht
gestelltePension nur durchGeltendmachungdes Widerrufs, also durchEntlassung,entzogenwerden.

. Vgl. oben§ 136N. 12f.
*:2Das ist zu dem Zeitpunkt, für welchen die Maßregel verfügt ist. Vgl. M. Reindl

-#.a.O. S. 330N. 1. 4
2 Die Abzüge infolge, der „Sperre“ bei der Uberleitung werden nicht auchvom pensions=

fähigen Diensteinkommena aczogen B.G. Art. 211 Abs. VIII; V.O. v. Sept. 1908 § 4 Ziff. 7.
24 B.G. Art. 29 Abs. II, Art. 52, 74, 75.

in
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ersatz für solche25,bleibenaußerAnschlag. Nebenbezügesindnur einzurechnen,soweit
sie in derGehaltsordnung ausdrücklich als pensionsfähigerklärt sind, nicht dagegen
sonstigeNebenbezügeoderZulagen26. Nicht als Nebenbezüge,sondernals pensions=
fähige Gehaltsteile sind die Zulagen zum Gehalte und diejenigen Nebenbezügeanzu=
sehen, hinsichtlichderendas Gesetzselbstdie Einrechnungin den Gehalt anordnet?.
Aufwandentschädigungenwerden nicht eingerechnet.Einzurechnenist bei gegebenerVor=
aussetzung25 auch der Teilbetrag der nächstenDienstalterszulage, welcher der zwischen
dem letztenZulageterminund demZeitpunkt,für welchendas Ende des Dienstesver=
fügt ist?“, liegendenZeit entspricht. Dabei sind nur volleDienstmonate anzurechnen3°.

Bei Unfallrenten wird als Diensteinkommenebenfalls in der Regel das persön=
liche Diensteinkommendes Beamten,welcheser zuletztbezog,zugrundegelegt;um der
Übereinstimmung mit dem Reichsrechte willen wird jedochdas Diensteinkommenhier
anders als im gewöhnlichenRuhestandeberechnet31. Es geltennicht nur der gesetz=
und gehaltsordnungsmäßigeGehalt 32 nebst den durch die Gehaltsordnung dazu er=
klärtenNebenbezügenals pensionsfähig,sonderneswerdenauchanderefeststehendeNeben=
bezüge, wie persönlicheZulagen mit ihrem vollen Betrag 38 und freie Dienstwohnungen
mit ihrem festgesetzten38“Werte und endlichEinkommensbestandteileschwankenderHöhe,
welchedurchdie Etats als pensionsfähigerklärt sind,eingerechnet35.

Dienstaufwandentschädigungen,wie Schreibaversen,Repräsentationsgelder,Umzugs=
gebühren, Taggelder,widerruflicheGewinnanteile,außerordentlicheRemunerationen36
und die Ortszulagen der Auslandsbeamten des Verkehrsdienstes37 sind auch hier nicht
einzurechnen.

In Anlehnungan dasReichsunfallfürsorgegesetzv. 13.Juni 1001 §&4 und das
Gewerbeunfallversicherungsgesetz§*10 Abs. II und IV gewährt das Beamtengesetzdem
verunglücktenBeamten ein gesetzlichesMinimum, indem es als das untersteansetzbare
Diensteinkommen den dreihundertfachenBetrag des für den Beschäftigungsort fest=
gesetztenortsüblichen Taglohnes gewöhnlichererwachsenerTagarbeiter festsetzt35. Eine
Erhöhung hat für die unter diesemMinimum besoldetenBeamteneinzutreten, wenn
jener Ortslohn hinter dem Betriebsdurchschnittslohn zurückbleibt . In jedemdieser
Fälle ist aber der denBetrag von 1500 Mk. übersteigendeBetrag des Orts=oder
Betriebsdurchschnittslohnesnur zu einemDrittel in Anrechnungzu bringen. Bei Be=
amten, welcheohnePensionsberechtigungangestelltsind, ist mindestensdas niedrigste
DiensteinkommenderjenigenStellen, in denensolcheBeamtenachdenbestehendenGrund=
säten zuerstmit Pensionsberechtigungangestelltwerdenkönnen,derBerechnungzugrunde
zu legen o.

Vgl. oben§ 136 N. 153. “ Art. 39 lk II mit Art. 26 Abs. V, 27 Abs. II.
*7 Dies ist insbesondere der Fall bei den einer Gehaltserhöhung im Sinne des Art. 27 Abfs.1

durchaus gleichstehendenhöherenGehältern des Art. 211 Abs. II und bei den persönlichenZulagen
des Art.211 Abf. VII, soweit dieselbenals „Mehrbetrag des Gehaltes“ bereits anzurechnenfind.
Es ist dagcgennicht der Fall bei den persönlichenZulagen des Art. 211 Abs. III und des § 5 der

Geh. V.O. Sept. 1908. Uber die Nichtwirkung der Sperre hinsichtlich der Pensionenusw.
s. Art. r F VIII.

wenn nicht gem.Art. 28 Abs. II und 31 ein Grund der Versaagung.besteht.
752Vich des na rt. 40, 62 Afl= I1sichbestimmendenZäitpunktesdes BeginnesdesWarte=

geld= bew.inhegehalt ezuges. Vgl. Mu.Reindl a. a. O.S. 34
Art. 39 0 II S. 3. Bg.l. M. Reindl a. a. 7* 7 be

9 38 Art. 92.
22 DieDienstalterszulagenteil. des Art. 39 Abs. II sind hier nicht einzurechnen.Zutreffend

M. Reindl a. a. O. S. 454 N. 2a.
3 „Soweit nicht in den Etats eine anderweitige stnmung getroffenist“ Art. 92 Z. 1.
* Durch die Geh.O. oder durchVerwaltungsvorschrift.
*5#Da4 gehören3.B. die Fahrgelder und Materialersparnisprämienim Verkehrsdienst,gict

en die ollegiengelderund PromotionsgebührenderHechschulprofessoren(B.G. Art. 187Abf.1
7, 11). N#er über dieBerechnung der Höhe Art. 92 Z. 2

A 27 Abs. V !1Val. M. Reindl a. aO. S. 459.
6 . Art. 93;Kr. V.#. 58; jetztN. WrO. 88 149ff vie gesonderteFrtstellung für

männliche unund hn Akbeiter ist auch für männlicheund weiblicheBeamte maßgebend.

0 Het. 3 K0. 1Insemungen de lege ferenda bei M. Reindl a. a. O. S. 463.
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Für die Berechnungder Hinterbliebenenrentenbei Dienstunfällenvon Beamten
ist endlichnochdie Sonderbestimmunggegeben,daß die aus Anlaß einesfrüherenUn=
falls bei Lebzeitendes VerunglücktenbezogeneRente oderder aus diesemAnlasse be=
zogeneRuhegehalt dem Diensteinkommenbis zur Höhe des der früherenEntschädigung
zugrunde gelegtenJahresarbeitsverdienstes oder Diensteinkommenshinzuzurechnen ist,
wenndas der BerechnungderHinterbliebenenrentenachderRegel zugrundezu legende
Diensteinkommeninfolgejenesfrüher erlittenenund nachdenVorschriftender Unfall=
versicherungoder der UnfallfürsorgeentschädigtenUnfalles geringerist als der vor
diesemfrüherenUnfall bezogeneLohn oder das vor diesemUnfall bezogeneDienst=
einkommen.

ÜlberHöhe, Beginn, Verfügung,Festsetzung,Kürzung,Auszahlung,Ruhen und
Erlöschen der Pensionsansprüchegelten folgendeGrundsätze.

1. Das Wartegeld beträgtdrei Viertel desmaßgebendenDiensteinkommens“.
Es ist einefesteGröße, zuderauchkeineAlterszulagengewährtwerden½. Der Jahres=
betragist nachobenso aufzurunden,daß beiTeilung durchdreisichvolleMarkbeträge
ergeben". Der Wartegeldbezug beginnt, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt für die
Wirksamkeit der Versetzungverfügt ist, mit demAblauf des Vierteljahres, das auf den
Monat folgt, in welchemdie einstweiligeVersetzungin den Ruhestand dem Beamten
bekanntgegeben" wurde. Ist ein späterer Zeitpunkt für die Wirksamkeit der Ver=
setzungverfügt, so beginnt mit ihm der Wartegeldbezug.

Bis zum Beginn des Wartegeldbezugesbezieht der Beamte den reinen Gehalt
der Aktivität ohne Nebenbezügeund Aufwandsentschädigungen“.

Die Verfügung der Maßregel erfolgt durch das Anstellungsorgan", die nach=
folgendeFestsetzungdes Wartegeldes aber durch das zuständigeStaatsministerium im
Benehmenmit demFinanzministerium oder durch die von diesenMinisterien ermächtigte
untergebeneBehörde“.

BeziehtderWartegeldempfängerauf Grund derUnfallversicherungsgesetze(R.V.O.)
eineRente aus der Staatskasse oder aus einer aktivenVerwendungim Staatsdienst oder
einem sonstigenöffentlichenDienst““ ein Einkommen, so wird das Wartegeld gekürzt,
und zwar im erstenFall um denganzenBetrag der Rente30,im anderenFall nur
um denBetrag, um welchendiesesEinkommenmit demWartegeldzusammendenGe=
halts1 übersteigt,den der Beamte vor seiner einstweiligenVersetzungin den Ruhestand
bezogenhattes?.

Die Auszahlungdes Wartegeldeshat, wie beimGehalt, monatlichund im vor=
aus zu erfolgen58.

#n 60 #. 94. Vgl. R.Unf Fürs.G. v. 18. Juni 1901 § 5; Gew.Unf.V.G. § 15 Absf.II:
ers. O. .

42Richterbieheii,wennsieausGrüiidenderOrganisationindeneinstw.Ruhestandoersth
sind (vgl. oben§ 131 N. 8 den vollen Gehalt. G.V.G. § 8 Absf.III.

*B. G. Art.39 Abfk. 1. 4B. G. Art. 71 Abs. II.
45 Entscheidendist die amtliche„Bekanntgabe“,nicht die möglicherweiseerstnachfolgendeVer=

fügung selbst.
“ B. G. Art. 40.
4 B. G. Art. 69; Vollz.V.O. v. 10. Dez. 1908 § 2; vgl. oben § 127 N. 15b.
“ Hierzu M.Bekm. v. 22.Okt. 1909 § 21 (G.V. Bl. S. 781) und für dieVerkehrsverwaltung

M. Bekm. v. 16. Febr. 1909(Zuständigkeitsordnung).Vgll. M. Reindl a. a. O. S. 355ff.
Staats=, Reichs=,Gemeinde-,Korporations=, Schul=, Kirchendienst. Ein durch privat=

rechtlichenDienstvertrag übernommenerDienst, auch wenn er demStaat geleistetwird, ist nicht
hierherzurechnen,ebensowenigHofdienst. A. M. Reindl a. a. O. S. 2726 und S. 342. Gleich=
gültig ist dabei, ob jenesDienstverhältnis vor oder nach der Versetzungin den einstweiligenRuhe=

stand begründet wurde. So ritis Reindl a. a. O. S. 272 und S. 342f.
56B. G. Art. 39 Abs. III. «
NMaßgebcndiftderGehalteinschließlichderpensionsfähigenNebenbeziie,dienachder

Gehaltsordnung demGehalte zugerechnetwerden. Dienstalterszulagenaus der Wartezeitkommen
nicht in Betracht,ebensowenigauchdie Teilbeträgedes Art. 39 Abs. II. A. M. Reindl a. a. O.
S. 273, der m. E. ohneGrund auchdie pensionsfähigenNebenbezügeausschließt.

Art. 44 3. 3. Eine aus früheremDiensteetwa bezogene Pensionkommtbeim Wartegeld
ebensownigwie beimHehalte in Abzug oderAnrechnung. Vgl. dagegenfür denRuhegehaltArt. 59.

G. Art. 41.
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Der Anspruch auf Wartegeld ruht, solangeder Beamteder Reichsangehörigkeit?“
verlustig ist, es sei denn, daß er dieselbeschonvor der Versetzungin den einstweiligen
Ruhestand nicht besessenhatte, ferner, wenn der Beamte ohne Erlaubnis der zu=
ständigen Behörde5 seinenWohnsitz's außerhalb des DeutschenReiches nimmt, bis
zur Rückverlegungdes Wohnsitzesoder bis zur nachträglichenGenehmigungder Ver=
hegung'.

Der AnspruchaufWartegelderlischtmit der den Vorschriftendes Art. 42 ent=
sprechendenWiederanstellungim bayerischenStaatsdienst, ferner mit der Versetzungin
den zeitlichenoderdauerndenRuhestand55, der Dienstentlassungauf Ansuchen5° oder
kraft Widerrufs 66 oder zurStrafe "1, mit der Auflösung des Dienstverhältnissesals
Wirkung einesstrafgerichtlichenErkenntnisses52odermit demTode68.

Im Falle des Ruhens oder der Kürzung ist der Wartegeldbezughinsichtlichdes
vollen Betrags bzw. einbehaltenenTeils mit Beginn des Monats, in welchemdas die
Wiedergewährung bedingendeEreignis eingetretenist, wieder zu gewähren"“.

Das Wartegeldist im Falle desRuhens,der Kürzungoder desErlöschensnoch
bis zum Ende des Monats, in welchemder Grund der Einziehung sich ergebenhat,
voll zu entrichten65. Ergibt sichder Grund jedocham ErstendesMonats, so ist das
Wartegeld nur im Falle des Todes des Beamten für diesenMonat nochzu entrichten"“,
in den übrigenFällen aber einzuziehen.Zu viel bezahlteBeträge sind zurückzuerstatten
oder aufzurechnen"7.

2. Der Ruhegehalt ist im zeitlichenund im dauerndenRuhestandeder gleiche
und bildet zugleich die Mindestpension der Unfallrentner53s. Er ist ein vom Beginn
bis zum Ende mit denDienstjahrenbis zumHöchstbetragevon drei Vierteilen (75%%)
des maßgebendenDiensteinkommenswachsenderGeldbezug.

Von diesemDiensteinkommenerhält derBerechtigteim erstenDienstjahrzehnt35%,
im zweitenDienstjahrzehntdiesenBetrag und außerdemfür jedesDienstjahr diesesJahr=
zehntes weitere 2 %, vom 21. Dienstjahre an außerdemfür jedes weitere Dienstjahr
1 %. Diese Beträge sind für alle unwiderruflichenBeamten einschließlichder Richter, die
nach früheremRechte ihren vollen Gehalt als Pension zu beanspruchenhatten, dieselben.
Ministern kann ein höhererBetrag bis zumHöchstbetragevon 75% durch den König
bewilligt werden696.Widerrufliche etatmäßigeBeamte können, ohne einen Anspruch
darauf zu haben,wie unwiderruflichebehandeltwerden,dieihnenzugesprochenePenfion
ist aber jederzeitwiderruflich70. Für die vor dem2. Januar 1909 pensioniertenBe=
amten richten sich die Pensionsansprüchenach dem bisherigenRechte 71. Andrerseits
erhalten diejenigenBeamten, welchevor dem 1. Januar 1909 im aktiven Dienst sich
befandenund nachher in den Ruhestand versetztwerden, den Ruhegehalt nach denBe=
stimmungendes früherenRechteszugewiesen,wenn sichdanachein höhererBetrag

*“ Der Verlust der bayer. Staatsangehbdrigkeitbei Fortbestand oder gleichzeitigemErwerb
einer anderendeutschenStaatsangehörigkeit bewirktkein Ruhen. ·

55Min. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 21 Z. 5, 6 (R.V.Bl. S. 781), fürden Verkehrsdienst
M.Bekm.v.16. Febr.1909§ 1Abs.II Z.21,8 8 Abs.II Z. 20(G.B.Bl. S. 175). «

ONgich rl oß Aufenthalt. Es bestehtkein ErfordernisderReiseerlaubnis. Vgl. M. Reindl

5 B. G. Art. 44 3 1, 2.
58 Art. 47—49; R.Disz.G. Art. 71. ·
5«Art.10.Vgl.oben§129. «Art.8Abs.II.Vgl-oben§l27N.19sf.
«Art.108,110;R.Dis·G.Art.7Z.l.Vl.untenl41.
«R«Str.G.B. 31, 33,34 3. 3, 35 Abs. II. Vgl. oben§ 129.
" B. G. Art. 43. "*.B.G. Art. 45 Abs. II; val. Art. 65 Abs. II.
obAlso auch,wenn für diesenMonat dem BeamtenandereEinkommensbezügezufließen.
“ Uber den Sterb cäheltvgl. Art. 72 Abf. I.
e Art. 45 Abf. I. III; vgl. Art. 67 Abs. I, III.
"#,B. G. Art. 52, 89 Abs. V.
M.Ver. G. Art. III; B.G. Art. 221. 10B.G. Art. 68. «
"B.G.Art.212Abs.I.itrdieUberleitungs.Art.«208mit213Abs.l.Aufdie

vor dem 1. Januar 1909 angestelltenBeamten finden die Vorschriften des früherenRechtesAn=
wendungnur, soweitsie günstigersind. Für Hochschulprofessoren,diesichder neuenOrdnung nicht
unterworfenhaben, s. Art. 217.

a. a.
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berechnetals nach dem Beamtengesetz.Bei Berechnung des Ruhegehaltes nach den
früherenBestimmungenist das Diensteinkommenzugrundezu legen, das der Beamte
bezogenhätte, wenn er sich zur Zeit der Versetzungin den Ruhestand noch in der vor
dem 1. Januar 1909 innegehabtenDienststellebefundenhätte7.

Ausführliche Vorschriften bestehenfür die Berechnungder maßgebendenpensions=
fähigen Dienstzeit. Dieselben deckensichnur teilweise mit den für die Gehalts=
vorrückungenin der Aktivität (Besoldungsdienstalter)geltendenRegeln7#a. Der leitende
Gedanke für die Berechnungder pensionsfähigenDienstzeit ist der, daß in dieseZeit
nicht nur die Dauer der eigentlichenAmtstätigkeit im berufsmäßigenbayerischenStaats=
dienst,sondernauchsonstigeim öffentlichenDienst oder in der unmittelbarenVorbereitung
dazu verbrachteZeiträume hereingerechnetwerden sollen. Im einzelnenist folgendes
bestimmt78.

Der Beginn der pensionsfähigenDienstzeitist in der Regel der Tag der ersten
Vereidigung oder der etwaige frühere nachweisbareDienstantritt als Beamter im Sinne
des Art. 1, also auch wenn die ersteAnstellung in nichtetatmäßigerWeise erfolgt.
Liegen jedochdieseZeitpunkte vor der Vollendung des 21. Lebensjahres, so wird die
vor diesemZeitpunkt verflosseneDienstzeit, ausgenommenden Militärdienst im Kriege,
nicht eingerechnet7“.

Als Ende der pensionsfähigenDienstzeitwird derTag gerechnet,für welchendie
Versetzungin den Ruhestand verfügt ist7s.

Die Pension wird nach der Dauer dieserFrist in der gesetzlichenHöhe erdient.
Die Frist gleichtalso der ErsitzungeinesRechtes, in ihren Lauf sindbestimmteBe=
schäftigungszeiteneinzurechnen,andere nicht, sie kann ruhen und unterbrochenwerden.

In die Beamtendienstzeitsind ohne weiteres auch die Zeiten des Urlaubs, der
Krankheit,des Fernbleibensvom Amte, des einstweiligenRuhestandes76und der vor=
läufigen Dienstenthebung77, regelmäßig auch die Zeit der Verbüßung einer Freiheits=
strafe'8 einzurechnen. Liegt ein Ruhen inmitten, so wird zwar die Zeit des Ruhens
selbstnicht eingerechnet,wohl aberdie vorher liegendeBeamtendienstzeit.Der Frist=
zac Furit während des zeitlichenund dauerndenRuhestandes, wenn Wiederernennung
nachfolgt.

Liegt eine Unterbrechungvor, so ist später, wenn durch Wiederanstellungeine
neueFrist zu laufenbeginnt, die vor der UnterbrechungliegendeZeit in diesenLauf
nicht einzurechnen.SolcheUnterbrechungwird durchWiderruf nachArt. 8 Abs. II
oder Entlassung auf Ansuchennach Art. 10 (114) sowie durch Entlassung zur Strafe
kraft strafgerichtlichenoder disziplinargerichtlichenErkenntnisses7 bewirkt. Ausnahms=
weisekannnachWiederanstellungin etatmäßigerEigenschaftdie vor einerEntlassung
durchWiderrusoderauf AnsuchenliegendeZivildienstzeitganzoderteilweiseangerechnet
werden,wennjenesAusscheidennichtdurchVerletzungdienstlicherPflichtenveranlaßt
warso, und kann ferner solcheAnrechnungdem Beamten, dessenDienstverhältnis auf
Ansuchengelöstwird, sogarbei derEntlassungschonzugesichertwerden31. Es bedarf
solcheAnrechnung besondererGenehmigungdurch das vorgesetzteMinisterium #8.

WelcheZeiten anderenDienstes als desjenigen,welchender Beamte im Sinne des

72B. G. Art. 213 Abs. I. Für Hochschuwgee vgl. Art. 187 Abs. II und 217.
72 Bgl. oben § 136 # Bochichulp 53——3—59. "6a
# 38 urt z3 3. 2 *n b. DasR. B.G. 7 sett das 18. Lebensjahrals Grenze.

r
’«Art543 l "Art.l70ss.
mAusnahmenbestehennachArtZZAbIvuVelmtioin22let1909lsfiirdie

ährend. der Militärdienstzeit erlitteneFestungshaft von einemSehr und länger. R.Off.Pens.G.
1. Mai 1906 9 18,45, 54, 62, 70; Mannsch.Penf.G. v. gl. D. 8§ 8, 49, 55, 63, 66. Dgl.

Reindl a. a. O. S 312 f.
7°B. G.Art. 1083. 2, 110R. Str. G.B. 88 31, 33, 35, 36, 81, 83, 84, 87—90, 94, 95.
s0 Und wenn es nict etwa gem.Art. 114 und zu * Ju rrfolgte, um derEntlassung

zurStreafen* entgehen.Vgl. auch Bekm.v. 22. Okt. 1909§1
5 durch denKönig, wenn von ihm die Vnn verfügt wird, sonstdurchdas

in khen 5 I a. a. O. S. 320.
2Bekm. v. 22. Okt. 1909 8 8 Abs. II (G.V.Bl. S. 781).
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BeamtengesetzesArt. 1 zurücklegt,in die Beamtendienstzeiteinzurechnenfind, bestimmt
das Beamtengesetzin ausschließenderWeise#s8so, daß bestimmteDienstarteneingerechnet
kesen müssen, und außerdemnur die weiter angegebeneneingerechnetwerden

en.
Der Beamtehat Anspruch auf Anrechnungder Zeit, währendwelcherer im

Dienste des Reichs als Beamteroderim Vorbereitungsdienstverwendetwar“, des=
gleichenauf Anrechnungder Zeit, die er als anstellungsberechtigteehemaligeMilitär=
person““ auf einer Amtsstelle zunächstauf Probe oder zur probeweisenDienstleistung
verwendet war, wenn ihm diese oder eine Stelle gleicher Art später in etatmäßiger
Weise übertragenworden ist35, sodann auf Anrechnung der Zeit, die er als Staats=
dienstaspirant in dem für den etatmäßigenStaatsdienst angeordnetenoder zugelassenens7
Vorbereitungsdienst verbracht hat8, endlich auf Anrechnung der nach vollendetem
21. Lebensjahr zurückgelegtenZeit des aktivenMilitärdienstes " im deutschenHeer oder
in der KaiserlichenMarine oder bei den KaiserlichenSchutztruppensowie auch die
Zeit eines früherenaktivenMilitärdienstes in einemzum DeutschenReich gehörigen
Bundesstaate20. Kriegsjahrezählendoppelt?. DoppelteAnrechnungwird auchfür
Militärdienst auf längerenSeereisenund in Schutzgebietengestattet?2. Auch die Zeit
der Kriegsgefangenschaftist anrechenbarv3.

Für mancheDienstartenist die Anrechnungerlaubt, und kann siedemgemäßdurch
Dienstvorschriftenallgemeinoder durch besondreVerfügung im einzelnenFalle an=
geordnet werden?“. Die volle oder teilweiseAnrechnung kann im Einzelfalle auchschon
bei der Ernennungzugesichertwerden, woraus demBeamtenein Rechtsanspruchaufs
Anrechnung erwächst?. Für einen großen Teil dieser Beschäftigungsarten sind all=
gemeine Anrechnungsvorschriftenin der mehrfach zitierten Min. Bekanntmachungvom
22. Okt. 1909½6erlassenworden.

Anrechenbar ist demnachder Dienst in einemanderendeutschenBundesstaateoder

38Für die vor dem 1. Jan. 1909 ernannten, nachherin den RuhestandversetztenBeamten
vgl. #% Artr 213 Abs. II mit Art. 208; Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 9. Näheres bei M. Reindl
a. a. O. S. .

««B.G.rt.54.2.Vgl.R.B.G.§463.2.Vgl.auchB.G-Art.282tbs.VlZ.l.
Der Dienst in Elsaß=Lothringenist in diesemZusammenhangals Reichsdienstanzusehen. «

VIJnhaberdesiviversorgungsscheines,desAnstelluiisscheinesodersonstnaewieseiier
Anstellungsberechtigung.Vgl. Bekm. v. 30. Sept. 1907 § 10 *¾jê6. 7 (G.V. Bl. S. 685),Bekm.
v. 22. Okt. 1909 § 10 Abs. II Abschn.II 3. 1. Näheres bei M.Reindl a. a. O. S. 305 N. 4.

seB.G. Art. 54 3. 3, vgl. Art. 28 Abf. II. „
am * B.G.Art.58;Bekm.v.22.Okt.1909§ 16.Für dieübergangszeitvgl.B.G.Art.213

8 B.G. Art. 54 Z. 4. Dazu Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 10 Abs. II Abschn.III Ziff.2—10.
Auch die Vorbereitungszeitfür eine Stelle, die der Betreffendespäter wegenBerufswechselsnicht
erhielt, ist nachdemeine Einschränkungnicht enthaltendenWortlaut des Art.54 3Z.4 einzurechnen.
Vgl. im Gegensatzdazu die Ziff. 3 des Art. 54. A. M. Reindl a. a. O. S. 307.

* Vgl. R.Mil.G. v. 2. Mai1874 §§ 38, 56 (R.G.Bl. S. 55); Bekm. v. 22. Okt. 1909§ 11.
Gendarmeriedienstist nicht Militär-, sondern Zivildienst,fällt daher unter Art. 53, nicht Art. 55.
Vgl. B.G. Art. Abs. II; Bekm. v. 22. Okt. 1909§ 9 Abs. VII. «

«0B.G.Art.55.Vgl.R.V.G-§§47,49,«.Dazu hinsichtlich der Militäranwärter
R. Mannsch.Vers.G. v. 31. Mai 190688 23, 76 Abs. III (R.G.Bl. S. 593). «

mB.G.Art.55Al-s.ll.WasalssiriegKriegszeitundwerals Kriegsteilnehmer zuchten
habe, bestimmt sichnach den für Reichsbeamte geltendenVorschriften. Art. 55 Abs. III, R.B.G.
*549. Fürdie Kriegszeitenvor demR.B.G. e der König BestimmungüberAnrechnung. BVgl.
auch Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 12 Abs. III u. VI.Für die Feldzüge 1866 und 1870/71vgl. die
in der Anlage zur Bekm. v. 22. Okt. 1909 (G.V. Bl.S. 825ff.) und bei M. Reindl a. a. O.
S. 311 zitierten Erlasse. «

VDEinRechtsanfpruchdarausbestehtnachdemWortlautdesArt.55Abs.lllnicht,da
volcheReisen usw. kein Krieg find. #Ale jedochR.B.G. § 51 undR. Off.Pens.G. v. 31. Mai 1906
§§& 58,69: Mannsch.Pens.G. v. 31. Mai1906 §§ 53, 65. Dazu Reindl a. a. O. S. 312 N. 4.

* Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 313.
4 B.G. Art. 56 Abf. I. . « «
Usuständigzur Zusicheruiässistdas betr.Staatsministerium im Benehmenmit demFinanz=

ministerium. Bekm. v. 22. Okt. 1909§ 14. « «
» 9«G.V.Bl.S.781.Vgl-dauBelm-v.19.Juni,2.und8.Jiili1910(Fiii.M.Bl.S.149;
Auß. u. Inn. M. Bl. S. 486; Kr. M.Bl. S. 295).
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in einemdemDeutschenReich nicht angehörigenStaat?' und derDienst als nichtaus
der StaatskassebesoldeterBeamter des bayerischenStaats?s. Auch sonstigerDienst
in Bayern kann angerechnetwerden, wenn er ein öffentlicher? oder ein für die beruf=
liche Ausbildungals Beamterförderlicher10°war. Privatdienstkannnur angerechnet
werden, wenn er dem bayerischenStaat odereinembayerischenStaatsbeamten in dessen
öffentlichemDienst und mit Aussicht auf dauerndeVerwendung geleistetwurde, wenn
er ferner ständig und hauptsächlichin Dienstverrichtungen,wie sie einem Beamten zu=
stehenkönnen,bestand,und wenn er endlichzur Ernennung als Beamter geführthat 101.

Nach diesenGrundsätzenüberdie pensionsfähigeDienstzeitist dieBerechnungder
Höhe des Ruhegehaltesvorzunehmen.Ein Verzicht auf denPensionsanspruchselbst
ist rechtlichebensounzulässigwie auf den Gehalt. Doch kannauf die Erhebungder
Pension tatsächlich verzichtet werden, während ein gleiches in bezugauf den Gehalt
mit demDienstverhältnis nicht vereinbar wäre. Eine Abweichungvon der regelmäßigen
Höhe des Ruhegehaltesnach oben oder unten ist außer in den angegebenenFällen nicht
zulässig,insbesondereübendie sonstigenEinkünfte desBeamtenregelmäßigkeinenEinfluß.

Ausnahmsweiseist der Ruhegehaltin folgendenbesonderenFällen zu kürzen.
Bezieht der Beamte im Ruhestande auf Grund der Unfallversicherungsgesetze(jetzt
R.V.O.) eine Rente aus der Staatskasse, so wird der Ruhegehalt für die Dauer
diesesRentenbezugsum denBetrag der Rente wie beimGehalt=undWartegeldbezug,
dochmit demUnterschiedegekürzt,daß von dieserKürzungin besonderenFällen durch

Verücung des vorgesetztenStaatsministeriums ganz oder teilweise abgesehenwerden
ann 102.

BeamtenderBergwerks=,Hütten=undSalinenverwaltungdesStaats, welcheder
Knappschaftskasseangehören103,und für welcheder Staat als WerkbesitzerBeiträge in
der Höhe der Mitgliederbeiträgegeleistethat104, ist entsprechendder Dauer dieser
Beitragsleistung105 die Hälfte des Bezugs aus der Knappschaftskasseauf den Ruhe=
gehalt anzurechnen108.

Ein weitererbesonderszu behandelnderAbzugsfall liegt vor, wennder Ruhe=
gehaltberechtigteaus einem früheren Dienstverhältnis nebendem Anspruch auf Ruhe=
gehalt des bayerischenStaats einen Anspruch auf Wartegeld, Ruhegehalt oder auf
einenähnlichenBezuggegenüberdemReich,einemanderendeutschenodernichtdeutschen

? Art. 56 3. 1. Wl. R.B.G. § 52 Z. 2. Elfaß=Lothringengilt in diesemZusammenhange
nicht als „Bundesstaat“. l. obenN. 84.

?5G.Art. 56 Z. 2. DieMin.Bek.v. 22. Okt.1909§ 14Abs.II Abschn.I erklärtfür an=
rechenbarden Dienst als Notar, Steuer=und Gemeindeeinnehmerder Pfalz, Eichmeister,staatlich
verwalteterStiftungsbeamter, Gerichtsvollzieherund ständigerVerweserdes Gerichtsvollzieheramtes

er Ordnung.
* Art. 56 Z. 3. Die Bekm. v. 22. Okt. 1909§ 14Abs. II Abschn.II nennt „vor allem den

Kirchendienst,den öffentlichenVolksschuldienst,Gemeindedienstund Stiftungedienst, verlangt jedoch
besondereGenehmigungdes vorgesetztenMinisteriums; bei Kirchen=und Schuldienst bedarf es der

besonderen Genehmigungnur, wenn dieserDienst dem späterenDienst als Beamtennicht „gleich=
artig“ war.

10%Art. 56 Z. 4. Die Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 14 Abs. II Abschn.III anerkenntgrund=
sätzlich die Dienste der Rechtsanwälte und Rechtskonzipienten,dann für die amtlichenArzte und
Tierärzte ihre praktischeund wissenschaftlicheTätigkeit nachAblegung der Staatsprüfung und für
den Post=und Telegraphendienstdie ehemaligeVerwendungals Privatpostbriefträger. Im übrigen
wird besondereGenehmigungverlangt.

%1Art. 56 3. 5; vgl. R.B.G. § 52 Z. 4. Die Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 14 Abs. I
Absch.IV führt eine Reihe solcherDienstverhältnisseauf und erteilt die Genehmigungallgemein.
Dabei sind insbesonderedie im früherenRechtebei den Gerichtsvollziehern, Hypothekenämternder
Pfalz, bei den Rentamtmännern und Bezirksgeometern regelmäßigen Privat ienstverhältnisse und
zahlreiche Dienstverhältnisse des Verkehrsdienstes als anrechenbar allgemein genehmigt. «

Für das Lehrpersonal der staatlichenMittelschulen und des landwirtschaftlichenLehrdienstes
vgl. die zitierte Bekm. 5 14 Abs. II Abschn.V. Über die Einrechnungder früherenDienstzeitder

eamtenverstaatlichterPrivatbahnen s. Bekm. § 17.
4 n B. G. Art. 60 Abs. I. Vgl. Art. 36, 39 Abs. IV und oben § 136 N. 127ff. und § 137

48.
108Berg.G. v. 1. Sept. 19109 224 Abs. II. 10 Berg.G. 8§§231, 232.
1%6A. M.Reindl a. a. O. S.328 N. 2 Abfs.II. 1%B.G. Art. 60 Abf. II.
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Staat, einerGemeinde,Religions=oderKirchengesellschaftodersonstigenKörperschaft,
Stiftung oder Anstalt des öffentlichenRechteshat und dieserAnspruchdurchden
Ruhegehaltsanspruchgegenden bayerischenStaat nicht untergeht. In solchemFalle
wird die Gefamtdienstzeitaus allen pensionsfähigenDienstverhältnissendes Beamten
zugrundegelegt107, hierfür sodanndie Höhedes Ruhegehaltesnachdendargelegten
Vorschriften desBeamtengesetzesberechnetund davon der Betrag des im früherenDienst=
verhältnis erworbenenBezugs abgezogen108.

Ein besondrerAbzugsfall hat bei Beamteneinzutreten,die Mitglieder einer Kreis=
pensionsanstalt für dienstunfähigeLehrpersonen sind105. Ihnen wird der Ruhegehalt
aus dem Beamtengesetzungekürzt, die Anstaltspension aber nur in dem Betrag, um
welchensiejenenRuhegehaltübersteigt,gewährt110.

Der Betrag desRuhegehaltesist, wie derjenigedes Wartegeldes111, nachoben
so abzurunden,daß bei Teilung durch drei volle Markbeträge sich ergeben112.

Der AnspruchaufRuhegehaltbeginnt regelmäßigmit demZeitpunkt,für welchen
die Versetzungin den Ruhestand verfügt ist, bei fortgesetzterDienstleistungmit deren
Ende und, wenn diese Zeitpunkte nicht auf den Ersten eines Monats fallen, mit dem
Ersten des nächstenMonats. Mit diesemZeitpunkt endigt der Gehalts= bzw. Warte=
geldanspruch118. Zuviel bezahlteGehaltsbeträge sind zu erstattenoderaufzurechnen114.

Die AuszahlungdesRuhegehalteshat, wie bei Gehalt und Wartegeld,monatlichund
im voraus zuerfolgen 1½.

Die Verfügungder Maßregel der Versetzungin den zeitlichenund dauernden
Ruhestand erfolgt durchdas Anstellungsorgan116,die nachfolgendeFestsetzungdes Ruhe=
gehaltesaber durchdas zuständigeStaatsministeriumim Benehmenmit demFinanz=
ministerium oder durch die von diesenMinisterien ermächtigteuntergebeneBehörde117.

Der Anspruch auf Ruhegehalt ruht wie derjenigeauf Wartegeld, falls der Be=
amte die Reichsangehörigkeitvor der Versetzungin den Ruhestand besaß, solange er
derselben verlustig ist, nicht dagegen bei Verlegung des Wohnsitzesins Ausland 118.
Ein Ruhen bzw. eineKürzungtritt fernerwie beimWartegeldbezuge117ein, solange
der Beamte aus der Verwendung'26 in demReichs=,Staats= odereinemsonstigen
öffentlichenDienst121ein Einkommen bezieht, welchesmit dem Ruhegehalt zusammen
den Betrag des vor der Versetzung in den Ruhestand bezogenenGehaltes übersteigt.

st jenes Einkommen allein schonso hoch oder höher als dieser Gehalt, so ruht der
uhegehalt in seinemganzenBetrag, ist dagegenjenesEinkommen niedriger, so erhält

der Beamte an Ruhegehaltnur die DifferenzzwischenjenemEinkommenund dem
früher bezogenenGehalt. Um den Betrag späterer Mehrung oder Minderung jenes
Einkommens mindert bzw. erhöht sichdiese Differenz.

Hat der Beamte aus solcherVerwendung neben dem Ruhegehalt als Beamter
einen neuenRuhegehalt,ein Wartegeldoder sonstigenähnlichenBezugverdient, so

107Also auch dann, wenn jenefrühereDienstzeitnachden obendargelegtenGrundsätzenin
diepenfionJähige 2Dinstelt nicht einzurechnenwäre.

9; vgl. R.B.G.. 58, 59. Es wird also m. a. W. demBeamten die frühere
Penfion. entzogen,* der Staat sich seinePension um den Betrag iener,Tenfion erspart.

gu#ogengArt. 61: Schulgeldbed.G. v. 28. Juli 1902 Art. 18 .l II!
½nEine Kürzung des iner=erwitweten Beamtin ordneteB.G. Art. 206Abf. 1

3. 3 an. AufgehobendurchA.G. z. R.V.O. 1
111Vgl. obenbei N.44 02. Art. 71 Abfs.II.
1132. Art. 62 = I. II. Val. Art. 3 abll ** 43 3. 2.
114B.G. Art. 62 Abs. III. Vgl. Art. 45 Abs.II.
118B. G. Art. 63. 116B.G. Art. bo. Vgl. obenN. 47.
1u Art. 71. Vgl. obenN. 48. FürJustizbeamteBekm. v. 24. März 1909(J. M.Bl. S. 172.)
116sB.G. Art. 66Z. 1. Vgl. obenN. 54ff. Das frühereRecht, Velchesfür denKenion=

bezugim AuslandeGenchmigung verlan 6. auchfür die vor dem1.Januar 1909 pensionierten
#in nichtmehr G. Art. 212 II. Überdas frühereRechtvgl. v. Seydel 2. Aufl.

r= Art. 66Z. 2 Satz 1. Vgl. Art. 44 Z. 3 und obenN.4
12°Nicht. iederanstellung im Sinne desUtt. 64. In dbbneftFalle erlischtvielmehr der

Penfionsan , nach Art. 65 Z. 1. S. unten N.127ff.
obenN. 51, 52. Das dort Gesagte1 auchhier.
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wird ihm der ursprünglicheRuhegehalt nur bis zur Erreichung des Gesamtpensions=
betrages gewährt, der sich ergibt, wenn der Berechnungzugrundegelegt wird:

a) das dem ursprünglichen Ruhegehalt zugrunde gelegtepensionsfähigeDienst=
einkommen122;

b) die gesamteDienstzeit128,welchederBeamtein denbeidenDienstverhältnissen
vor und nach seiner erstmaligenVersetzungin den Ruhestand1½4zurückgelegthat 135.

Im Fall der Verheiratung im Ruhestande kann weiblichen Beamten auf ihren
Antrag eine einmaligeAbfindung bis zum fünffachenBetrag des Ruhegehaltesgewährt
werden126. Die Ansprücheder Kinder auf Waisengeldwerdenhierdurchnicht berührt.

Der Anspruch auf Ruhegehalt erlischt außer dem ebengenanntenFall der Ab=
findung durch Wiederanstellung,zur Strafe oder durch den Tod 17.

Die WiederanstellungbeendigtdenAnspruch,wennsiegemäßArt. 64 in einer
den VersetzungsgrundsätzenentsprechendenWeise erfolgt18. Zur Strafe erlischt der
Anspruch entwederdurch disziplinargerichtlichesErkenntnis 16%oder durch ein im straf=
gerichtlichenVerfahren ergangenesUrteil, wenn die im Urteil ausgesprocheneStrafe
gegenden Beamten im Dienst denVerlust des Amtes kraft Gesetzeszur Folge gehabt
hätte80. In beidenFällen kommtes nicht darauf an, ob die strafbareHandlung
oder das Dienstvergehenin der Aktivität oder im Ruhestandebegangenworden ist und
tritt die Folge des Anspruchverlusteserst mit der Rechtskraft des Erkenntnissesein ½51.

Widerrufliche Beamte des Ruhestandes haben keinen Rechtsanspruch auf Be=
lassung des nur widerruflich gewährbarenRuhegehaltes. Durch Geltendmachungdes
Widerrufs kannihnendaherder gewährteRuhegehaltjederzeitentzogenwerden15.

Wie beimWartegeldist auchbeimRuhegehalteim Falle des Ruhens oderder
Kürzung derBezug hinsichtlichdes ganzenBetrags bzw. einbehaltenenTeils mit Beginn
desMonats, in welchemdas dieWiedergewährungbedingendeEreignis eingetretenist,
wieder zugewähren158.

Auch ist der Ruhegehalt im Falle des Ruhens, der Kürzung oder des Erlöschens
noch bis zum Ende des Monats, in welchemder Grund der Einziehung sich ergeben
hat, voll zu entrichten. Ergibt sichder Grund jedocham Erstendes Monats, so ist
der Ruhegehalt nur im Falle des Todes des Beamten noch für diesenMonat zu ent=
richten,in denübrigenFällen aber einzuziehen.Zu viel bezahlteBeträgesindzurück=
zuerstattenoderaufzurechnen16".

3. Die Unfallpension bestehtzunächstin einer Geldrente155und wird im Fall
der Körperverletzungdurch einenAnspruchauf Ersatz der KostendesHeilverfahrens

122ggt über dessenBerechnungobenN.22 ff.
18 UberderenBerechnungf. obenN. 79ff.
134Die vor der Versetzungin den RuhestandzurückgelegteDienstzeitkann dabei nur einmal

angerechnetwerden.
°B. G. Art. 66Z. 2 Satz 2. Der Lürzungsfalh borrespondiet mit demoben dargelegten

des Art.65 Vgl. das Lispiel bei M. Reindl O.S. 34
B. G. Art.206 Abs. III. Die AnordnungedesB.G. "r. 206 Abs. I 3. 2, 3, wonach

deranfpr auf Ruhegehalt für verheirateteweiblicheBeamte während desBestandes ihrer Ehe
zuruheneheatte. hunrd A.G. z. R.V.O. Art. 53 aufgehobenworden.

r
½ In anderen zällen se besoliete Verwendungim Ruhestandnur ein Ruhen desRuhe=

gehaltsanspruchsLem. u 2. S. oben N. 119.
65*v.E mitArt. ios, 110 und 167 Abs. I, III; R.Disz.G. Art. 10 Abs. III.

180S §§ 31, 32, 33, dann 88 128, 129,358 mit 8vs Abs. II. In den Fällen,
in welchender Verlust des bekleidetenAmtes alsNebenstrafebesondersausgesprochenwerdenkann
(Str.G.B. 8§ 81, 88, 84, 87—90, 94, 95), tritt derAmtsverlustnichtals gese “s olgederStrafe,

sondern als Strafe s ein. Es kann deshalb, da der Beamte im RuhestandaS fnt innehat,
ieseStrafe gegenihn gar nicht ausgesprochenwerden. Soll also einemBeamten in solchemFall

der Nuwegeheltem— 5 3%bedarfteses einesnachfolgenden2.#öginarerittce Verfahrens.
G. unte

Art 8 38. Et. *55 „„-K II, 86l.Net= 45 Abs. II. uoer auch für widerrufliche Beamte.
rt.

½“B.G. Art. 67 Abs. 1, III, vgl. Art. 45 Abs.I, III. Gilt auchfür widerrufliche Beamte.

iab Art. 89 Abs. IIV.
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ergänzt185. Im Fall des Todes kommendenHinterbliebenenAnsprüchezu. All diese
Ansprüche sind den allgemeinenRuhegehalts=und Hinterbliebenenfürsorgeansprüchendes
Beamtenrechtesangeglichen,zugleichaber hinsichtlichihrer Höheund ihres Bestandes
durch das Unfallversicherungsrechtund das Beamtenfürsorgerechtdes Reichs mitbestimmt.
Der Gesetzgeberhat sich der reichsgesetzlichenOrdnung wie einem Normalrechte mit
der Absicht, eine mindestens gleichwertigeFürsorge zu schaffen, im wesentlichenan=
gepaßt137. Das Beamtengesetzhat für dieses Sonderpensionsrechtals Regel den Satz
aufgestellt, daß die Unfallfürsorge für Beamte und Hinterbliebene an die Stelle des
Ruhegehaltes und des Witwen= und Waisengeldes trete, mit dem Vorbehalte, daß die
allgemeinenPensionsbezügestets nebenherzu berechnensind, und daß ihre Höhe maß=
gebend ist, wenn sie im einzelnenFalle sich höher berechnenals die Unfallpension85.
Auch findendie allgemeinenPensionsvorschriftenauf dieseSonderpensionenAnwendung,
soweit nicht im einzelnen anderes angeordnet ist 142. Ein allgemeiner Unterschied
zwischendemUnfallfürsorgerechteund dem allgemeinenPensionsrechteist der, daß nur
jenes auch auf widerruflicheBeamte in demSinne Anwendung findet, daß für sie und
ihreHinterbliebenendie PensionGegenstandvonRechtsansprüchenist. Der Staat kann
sich also ihnen gegenübernach Eintritt des Unfalles der Fürsorgepflicht durchGeltend=
machung des Widerrufsrechtes nicht mehr entziehen.

Ein weitererallgemeinerUnterschiedbestehtin demEinwirken des Verschuldens
auf denBestanddes Anspruchesauf Unfallfürsorge. Ein solcherAnspruchist weder
für den Beamten selbst noch für seineHinterbliebenen vorhanden, wenn der Beamte
den Unfall in bestimmterWeise selbst herbeigeführthat. Dabei genügt aber analog
demUnfallversicherungsrechtnichtetwa jedeskonkurrierendeVerschuldenund ouchnicht
jeder Verschuldensgrad.Der Anspruchentfällt nur bei vorsätzlicherHerbeiführung11
und bei solchemVerhalten, welchesentwederzur dienstlichenEntlassungdurchdisziplinar=
gerichtliches Erkenntnis 1 oder bei Beamten im Ruhestandezur disziplinargerichtlichen
Aberkennung des Titels und Ruhegehaltsanspruchs11 oder im strafgerichtlichenVer=
fahren zum Verlust der öffentlichenDienstfähigkeitals Straffolge 1“ geführt hat. Um
den Anspruch auszuschließen,braucht die Vorsätzlichkeitder Herbeiführung des Unfalls
nicht im disziplinar=oder strafgerichtlichenVerfahren festgestelltworden zu sein. Ein
ergangenesstraf=oder disziplinargerichtlichesUrteil bindet das Zivilgericht.

Außer im Falle des Vorsatzes genügt die im DienstwegeerfolgendeFeststellung
eines Verschuldensnicht, um denAnspruchauszuschließen.DieseSicherungdes An=
spruchs ist auch den widerruflichen Beamten gewährt. Trifft einen solchenein Dienst=
unfall, der ihn dienstunfähigmacht, sodarf aucher, abgesehenvom Falle des Vorsatzes,
mit der Wirkung des Verlustes des Anspruches auf Unfallfürsorge nicht durch bloßen
Widerruf, sondern nur durch disziplinargerichtlichesErkenntnis oder auf Grund straf=
gerichtlichenUrteils entlassenwerden1“.

Ist das Verfahren wegenTodes oderAbwesenheitdes Betroffenenoder aus
einem anderen in seinerPerson gelegenenGrunde170 nicht durchführbar, so kannwegen

148Art. 89 Abs. V.
157Vgl. obenN. 38 ff. Im einzelnenist er nochüberdas nachReichsrechtGewährtehinaus=

gegangen.
1238B.G. Art. 89 Abs. V. 90 Abl, III, 98 Abs. II. Der Bezug selbstbleibt aber Unfall=

fü orst⸗ auch wenn er nach den Grundsätzender allgemeinenPenfion berechnetist. In Art. 98
70 . Illist dasallerdingsnichtsoklarzuinAusdruckgelomnienwieinArt.89Ab7.VundArt.90

10B.G.Art.98Abs-I.
I«0·B.G.«Art.96Abs-I.Vgl.R-Unf.Fürs.G.§7.EbensodieUns-Ver.Gesese,R.Vers.O.

§§ 556 f. über dieEinwirkung desVorsatzesauf denUnfall vgl. Piloty, Reichs=Unfallversicherungs=
recht, Bd.1 S. 189; Rosin, Arbeiterversicherungsrecht,Bd. 1 S. 277. andb. derUnf. Vers.,
3. Aufl., Bd. 1 S. 252f.

141 B. G. Art. 1nst
142B. G. Art. 167 Abs.III.
1½Str.G.B. §§ 31 f. Vgl. obenN. 79.
14B.G.Art.96Abs.I Say2.
1°5Vgl. B.G. 138 Abs. III; N. tr. Pr. O. 8§203.
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Verschuldens der Anspruch auch ohne vorausgehendesErkenntnis ganz oder teilweise
abgelehntwerden16.

Der Anspruch auf Unfallfürsorge des Beamten selbstentstehtgleich demjenigen
auf Ruhegehalt nicht unmittelbar aus demEreignis selbstoderseinenschädlichenFolgen,
also nicht aus dem die DienstunfähigkeitbewirkendenUnfall, sondern aus der infolge
dieser Dienstunfähigkeit verfügten Entlassung (Versetzungin den Ruhestand)141. Für
dieEntstehungdesAnspruchesist dahergrundsätzlichnichteinabsolutbestimmterGrad
oder eine absoluteDauer der Beschränkungder Arbeitsfähigkeitmaßgebend.Grad
und Dauer der Beschränkungmüssenvielmehr derart sein, daß der Beamte nicht mehr
als diensttauglichfür seinen Beamtenberuf erscheine. Ist dies nicht der Fall, so darf
die Versetzungin den Ruhestand nicht erfolgen; ist es der Fall, so muß sie erfolgen,
und hat derBeamteeinenAnspruchdarauf. Da nun dieWürdigungder Tauglichkeit
Ermessensfrageist, so bedarf es in jedemFall einer Schätzungder Unfallfolgen im
Vergleichemit denAnforderungendes Amtes. Der Beamte kann schonfür dienst=
unfähig gelten, wenn er auch noch nicht völlig erwerbsunfähig ist. Er ist als dienst=
unfähig nur anzusehen, wenn der Zustand voraussichtlich über die Zeit eines regel=
mäßigen Urlaubs oder über 26 WochenKrankheitszeit hinaus 1" anhält "°.

Der Fürsorgeanspruchsteht allen Beamten im Sinne des Beamtengesetzes(Art. 1,
2, 208) zu150,wenn der Dienstunfall sichwährend des Bestandes diesesDienstverhält=
nisses ereignete,mag dies vor odernachdemInkrafttreten des Beamtengesetzesgeschehen
sein, sofernnur die Versetzungin denRuhestanderst nachdiesemZeitpunkt erfolgt ist151.

Der durch DienstunfallVerletztehat im RuhestandeAnspruchauf zweierlei
Leistungen,auf Renteund auf Heilkostenersatz.

a) Die Rente ist regelmäßig eine volle und bestehtin einemfesten,von der Dauer
der vorausgegangenenDienstzeit unabhängigenBezug. Da es nämlich im Beamten=
recht keineteilweise Dienstunfähigkeitgibt, der Beamte vielmehr nur dienstfähig oder
dienstunfähig sein kann, so gibt es auch keine teilweise Versetzungin den Ruhestand
wegenBetriebsunfallsfolgen.Wird der Beamtenicht in den Ruhestandversetzt,so
behält er seinenvollenGehalt. Wird er wegender Unfallfolgenin denRuhestand
versetzt,so geschiehtdas stets mit der vollenRente 152.

Die volleRente beträgtstetszweiDrittel (66/8%) des maßgebendenjährlichen
Diensteinkommens158,mindestensaber denBetrag, dender Beamte nachdenallgemeinen
Grundsätzenüber Ruhegehalt zu beanspruchenhätte54. Maßgebendist der Stand dieses
Einkommens zur Zeit der Versetzungin den Ruhestand. Es kann nun aber der ver=
unglückteBeamte auch aus anderemGrunde entlassenwerden155. In solchemFalle

1½6B.G. Art. 96 Abs. II. Die Verfolgung des Anspruchs im zivilgerichtlichenVerfahren
nach B.G. Art. 176 ist aber durchsolcheAblehnung nicht ausgeschlossen.

141Vgl. Jahrb. d. ö. R.3sIII S. 321 a. E. M. Reindl a. a. O. S. 427 N. 5. Anders
nur dann, wenn die Unfallfolgen erst nach der Entlassung oder Versetzungin den Ruhestand
hervortreten.

148B.G.Art.35.
14 Dies ist der Begriff der „dauerndenDienstunfähigkeit" im Sinne des Art. 89 Abf. I.

Ob bei Aussicht auf spätere WiedergenesungauchVersetzungin den zeitlichenzulässigsei, ist aus
dem Wortlaute des Art. 89 nicht zu entnehmen,ist aber trotz des Mangelseiner Verweisung auf

Art. 49 in Art. 98 Abs. I anzunehmen. Vgl. Motive S. 172.
150Für die vor dem 1. Jan. 1909 ernannten und nachher in den RuhestandversetztenBe=

amtenl B.G. Art. 213 Abs. I. Für dieBeamtenderehemalspfälz. Eisenbahnenvgl. B.G. Art.210
Abs. III,Bekm. v. 30.Dez. 1908(G.V.Bl. S. 1270). Für Hochschulprofessorenvgl. Art. 217Abs. J.

151Personen,welcheeinenDienstunfall in einemanderenDienstverhältnis erlitten habenund
erst späterBeamte im Sinn des B.G.sSwurden, haben im Fall der Versetzungin denRuhestand
nur Anspruch auf den gewöhnlichenRuhegehalt (Art. 52 ff.) und außerdemauf Unfallrente nach
Maßgabe des Unfallversicherungerechtes.Vgl. aberB. G. Art. 60 Abf. I.

153Uber die NotwendigkeiteinerFeststellungund einesEnthebungsverfahrensf. Art. 50, 51;
vgl. oben§ 129 N. 43;ff.

1½8Art. 89 Abs. I. Vgl. wegendes Diensteinkommensoben § 136 und § 187 N.22 ff.
195“ Da die gewöhnlichePension (Ruhegehalt),eine von 35% bis 75% wachsendeist, so ist

sie in den meistenFällen niedriger als die Mgallrente
155Widerruf nachArt. 8 Abs. II, disziplinäre oder strafweiseEntlassung.
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gibt ihm das Gesetzin der Regel keinenAnspruch auf gewöhnlichePension; dafür hat
er dann Anspruch auf Unfallrente, ausgenommennur den Fall, wenn er das Dienst⸗
verhältnis selbstfreiwillig gelösthat 6.

Von diesemFalle abgesehen,bemißt sich die Höhe der Rente des verunglückten
und entlassenenBeamten nach dem Maße der Einbuße an Erwerbsfähigkeit. Ist sie
völlig zerstört, so erhält der Beamte die volle Rente, ist sie nur teilweise zerstört, so
erhält er einen diesemTeil entsprechendenTeil der vollenRente 157.

Bei Dienstunfähigkeitodervölliger Erwerbsunfähigkeitist dieRentezu erhöhen,
und zwar höchstensbis zum vollen Betrage des Diensteinkommens,wenn der Verletzte
durch denUnfall derart hilflos gewordenist, daß er ohne fremdeWartung und Pflege
nicht bestehenkann1557.Der Verletzte hat Anspruch auf eine dem Grade der Hilflofig=
keit entsprechendeErhöhung seiner Rente.

Bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit kann die Teilrente bis zur Vollrente erhöht
werhen, wenn und solangeder Verletzte aus Anlaß des Unfalls unverschuldetarbeits=
los ist 159.

b) Der Anspruch auf Heilkostenersatzbestimmtsich im einzelnennachdemUnfall=
versicherungsrechte.Das Beamtengesetzselbstbestimmtnur, daß dem Verletzten außer=
dem, d. i. außer der Rentenleistung,auch noch die KostendesHeilverfahrens zu ersetzen
sind. Dabei ist zu beachten,daß der Beamte nur Anspruch auf Kostenersatzhat. Es
ist ihm also nicht die unmittelbare Heilbehandlung durch Anweisung eines bestimmten
Arztes oderdurchUnterbringungin einerHeilanftalt zu gewähren,sondernes ist dem
Beamten zu überlassen, daß er sich solcheBehandlung selbstverschaffeund die Kosten
zum Ersatzliquidiere 160. Unter den Leistungendes Heilverfahrens sind diejenigendes
Unfallversicherungsrechteszu verstehen 61. Danach sind die Kosten der Kranken=
behandlung,gerechnetvom Zeitpunktdes Unfalles bzw. des Hervortretensder Unfall=
folgen,zu ersetzen,und zwar ohneRücksichtdarauf, ob dieseKostenvor odernachder
Versetzung in den Ruhestand erwachsensind 162. Die Krankenbehandlungumfaßt ärzt=
liche Behandlung165 und Versorgung mit Arznei, anderen Heilmitteln sowie mit den
Hilfsmitteln, die erforderlichsind, um den Erfolg des Heilverfahrenszu sichernoder
die Folgen der Verletzung zu erleichtern1“. Bei aufgewendetenHeil= und Hilfsmitteln
erfolgt die Entschädigungfür das nachobjektivemErmessenzur Heilung Erforderliche165.
Als Hilfsmittel kommenKrücken,Stützapparate,künstlicheGlieder, Bruchbänder,Brillen,
Korsetts, Fahrstühle u. a. m. inBetracht 166, sofern dieselbenheildienlich oder not=
wendig sind. Die Entschädigung kann bei fortdauerndenAufwendungen auch raten=
weise, aber nicht als Rente geleistetwerden167. Schuldhaftes Verhalten oder Unter=

166Art. 10. Solch freiwillige Lösung liegt dann nicht vor, wenn er mit der Entlassung
auch die,Unfellient=nechsucht,

vell . Vgl. R.Fürf. G. § 00. Gew. Unf.V.G. § 9 Abf. V: R.Versf.O. .
. 8 Abs. III. Vgl. R.Unf.Fürs. G. 5 1 Abs. III zu.0. §*9 Abf. 2

3 VerseH. §560. Über denBegriff der Hilflosigkeit vgl. Handb.d 3. Aufl. I. Bd. S. 267.
M. Reindl a. a. O. S. 432

159Art. 89 Abs. IV. Vgl. R. Unf.Fürf. G. § 1 Abs. IV; Gew.U. V.G. § 9 Abs. V;
R.Vers.O. 8 562.

1%Vgl. Piloty: Unfallverficherungsgesetze,3. l. 1908 S. 92.
161DasB. G. Art. 89 Abs. VI verweistauf Gew. 1.V.G. §*9 Abs. I Z. 1. An die Stelle

dieserBestimmung rückt vom bep##r ihres Inkrafttretens die Vorschrift des § 558 Z. 1 der
R.Vers.O. ein. Vgl.E.G. zur N.V.O.Art. 104.

16%AndersR. Unf. 5crur. &1 Abs. VI. Val, Motive zumB.G. S. 172f.
½ In der Wohnung oder im Krankenhause.überBehandlung durch Te, als approbierte

Arzte und n3je t RVersO 55122123

v Piloty a. a. S. 93. Als Heilmittelkommen selbftverständlichallgemeine
Erholungs=, Bildungs-, reieru usw. nichtin Betracht. Die gewöhnlichenVerpflegungs=,
sie WBohnungsnund KKhiensskesee sind nicht zu ersetzen.

Handb. d 260 N. , einschließlichderKosteneinerInstandhaltung
ud wenn * nicht durch Schuld des Verletzten selbst verursacht find; a. a. O.

16%1A. M. Reindl a. a.O. S. 438.
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lassungen168desVerletzten,wodurch seinZustand verschlimmertwurde, mindern seinen
Ersatzanspruchund schließenihn unter Umständenaus. Im Todesfall geht der An=
spruch auf die Erben über1°.

Gelten nach dem Bisherigen über Grund, Art und Höhe der Unfallfürsorge
(Rente und Heilkostenersatz)besondere,vom Rechtedes RuhegehaltesabweichendeGrund=
sätze, so finden im übrigen die Grundsätzedes Ruhegehaltsrechtesauch hier nur mit
einzelnenAbweichungenAnwendung17°.

Was oben vom Verzicht auf den Gehalt gesagtwurde171, gilt auch hier; doch
fidet Heilkostenersatzüberhaupt nur statt, sofern der Anspruch darauf geltendgemacht
wird. -

Die gesetzlichenFürsorgeleistungensind, wie beimRuhegehalt, nachobenund unten
bindend,soweitnichtKürzungenausdrücklichvorgeschriebensind.

Die oben dargelegtenGrundsätze über ausnahmsweiseKürzung!75 finden auch
auf die Unfallrenten178, nicht aber auf den HeilkostenersatzAnwendung. Einer be=
sonderenRegel unterliegendie Unfallfürsorgeansprüchederjenigennichtetatmäßigen

Beamten 17", welcheals versichertePersonen der Krankenversicherungauf Grund gesetz=
lichenoderstatutarischenVersicherungszwangesAnsprüchegegeneineKrankenkassehaben.
Es ist hinsichtlichsolcherBeamter zu unterscheidenzwischendenLeistungenwährend
der ersten 13 Wochen nach dem Unfall und den Leistungender späterenZeit. Die
ersterensollen im wesentlicheneine Last der Krankenkasse,die letztereneine Fürsorge=
last des Staates sein. Deshalb wird die Staatsfürsorge (Rente und Heilkostenersatz)
um das gekürzt,was der Beamte aus der Krankenkassewährend der ersten13 Wochen
erhält. Für die Zeit vomBeginn der 14. Wochean gehtdagegender Anspruchdes
Beamten auf Staatsfürsorge auf die Krankenkassein demBetrag der von ihr geleisteten
Krankenunterstützungüber. Das gleichegilt vom Sterbegelde. Sowohl bei jenerKürzung
als auch bei diesemRechtsübergangwird als Wert der ärztlichen Hilfe, der Arznei
und anderenHeilmittel die Hälfte des gesetzlichenMindestbetragesdes Krankengeldes
angesetzt,während die Auslagen für die Hilfsmittel besonderszu verrechnensind 178.

Die Abrundungsregeldes Art. 7!1Abs. II gilt auchhier.
Der Anspruch auf Unfallrente beginnt regelmäßig wie derjenigeauf Ruhegehalt

mit dem Zeitpunkt der Versetzungin den Ruhestand (Art. 89 Abs. I) oder der Ent=
lassung(Art. 89 Abs. II), mit welchemZeitpunktin der Regel das Diensteinkommen

wegfällt 176. Fallen dieseZeitpunkte in denLauf einesMonats, so ist der Gehalt noch
bis zu Ende desselbenzu entrichten und beginnt die Unfallrente mit dem Ersten des
nächstenMonats 177.Der Heilkostenersatzund bei unbesoldetenBeamten auchderRenten=
anspruchbeginnenmit den Unfallsfolgen.

168 Der Standpunkt des R.V.A.#8,wonachder Verletztezur Duldung von Operationen nicht
verpflichtetsei(Handb.d. . V. S. 313N. 4), ist in dieserAllgemeinheitbei demheutigenStande
der Chirurgienicht zu halten. Jedenfalls treffenden VerletztendieKosten,die aus derUnterlaffung
einer relativ nicht gefährlichen, nach ärztlichem Urteil notwendigenOperation entstandensind.
Relativ nicht gefährlich ist die Operation, die minder gefährlich ist als ihre Unterlassung.

16%Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 438.
110B.G. Art. 98 Abs. I. im Vgl. oben§ 136 N. 10 a und obenN. 14.
172 B. G. Art. 59, 60, 61. Vgl. oben bei N. 102 Von Art. 59 und 60 nimmt M. Reindl

a. a. O. S. 330 und 478 m. E. mit Unrechtan, daß dieseBestimmungenauf die FälledesArt. 98
keine Anwendung finden. Art. 98 Abs. I nimmt auch auf dieseBestimmungen Bezug.Daß im

N.Fürs Gel 7 8 der Unfallversicherungsrentennicht angeordnetist, schließtm. E. diesenAb=
zug na .G. nicht aus.

4 Und zwar auchauf die Teilrenten des Art. 89 Abs. II Ziff. 2.
“ EtatmäßigeBeamte kommendeshalb nicht in Betracht, weil siedemKrankenversicherungs=

zwang nicht unterliegen, da sie gem. Art. 35 Abf. I1 des B.G.s für die Zeit der gesetzlichen
Bericherungsleistungenden vollen Gehalt beziehen.Kr. V.G. § 3; R.Vers.O. § 169.

175B. G. Art. 95 Abs. IV; Kr. V.G. §§ 1, 2, 6, 27; R.Vers.O. 8§ 165ff., 179ff., 201.
Vgl. R. Unf.Fürf. G. § 6 Abs. 11. «

1"B.G.Art.95Abs.lmitArt.62.BeinichtetatmäßigenBeamtenistderZeitpunkt
besonders zu bestimmen, da bei ihnen eine Versetzung in den Ruhestand nicht stattfindet. Vgl.

M.Neandie di —M' 3 b ckrt. . mit 9 s. I. Zuviel gezahlteGehaltsbeträgesind zurückzuerstatten
oder aufzurechnen.Art. 62 Abs. III. gezah v s

Google



8 137 VermögensrechtlicheWirkungen derBeendigungdesDienstesu. desDienstverhältnisses. 769

Die Auszahlung der Unfallrente erfolgt wie diejenigedes Gehaltes, Wartegeldes
und Ruhegehaltesmonatlichund im voraus175,die Erstattungdes Heilkostenersatzes
geschiehtauf Liquidation.

Hinsichtlich der Zuständigkeit zur Verfügung der Maßregeln der Versetzungin
den Ruhestandund Entlassungund hinsichtlichder Festsetzungder Fürsorgeansprüche
gilt das oben17°Gesagte, doch sind mit Rücksichtauf die besondereUrsachedieserAn=
sprücheeinige besondere,die Geltendmachungder Ansprüche betreffendeGrundsätze vom
Unfallversicherungsrechteherübergenommenworden 150. Die Feststellungder Fürsorge=
ansprücheder Beamten hat danach grundsätzlichvon Amts wegen zu erfolgen. Unter=
bleibt diese Feststellung, so hat der Verletzte das selbstverständlicheRecht der „An=
meldung“ seinesAnspruches.Aus zwei Gründen ist jedochdiesesAnmeldungsrecht
vom Gesetzeausdrücklichangeordnet,einmal nämlich, weil dadurchdie gerichtliche
Geltendmachung des Anspruchs von der vorausgehendenfruchtlosen Anmeldung ab=
hängig gemacht und sodann weil der Anmeldung eine gesetzlicheFrist gesetztwerden
sollte. Die Anmeldung hat regelmäßig binnen zwei Jahren seit demUnfall !51 bei der
unmittelbar vorgesetztenDienstbehörde oder bei der unteren Verwaltungsbehörde des
Wohnsitzeszugeschehen1/2.

Eine spätereAnmeldungist zuzulassen,wennzugleichglaubhaftbescheinigtwird 158,
daß eine denAnspruch begründendeUnfallsfolge erst später bemerkbargewordenist 734,
oder daß der Berechtigte von der Verfolgung seinesAnspruchs durch außerhalb seines
Willen liegendeVerhältnisse abgehaltenwar. Auch mit diesemNachweiseist die spätere
Anmeldungnur binnen drei Monaten nachHervortretender Unfallfolgenodernach
Wegfall des Anmeldungshindernisseszuzulassen155.

In allen Fällen ist nachAnalogie der Unfallversicherungauf Veranlassungder
nächstvorgesetztenDienstbehördejeder Dienstunfall eines Beamten sofort nach Bekannt=
werden unter Beiziehung der Beteiligten oder ihrer Vertreter zu untersuchen16.

VerspätungundVersäumnisderNachholungderAnmeldunghabendieWirkung,
daß der Anspruchdes Verletztenund seiner etwaigenHinterbliebenenausgeschlossen,
nicht aber die Leistung verbotenist 157.

Was das Beamtengesetzüber das Ruhen des Anspruchs auf Ruhegehalt an=
ordnet,findetauchauf denAnspruchauf UnfallfürsorgeAnwendung#ss, dochmit der
Abweichung, daß durch anderweitigesdienstlichesEinkommen oder anderweitigePension
nur die Unfallrente, nicht aber auch der Heilkostenersatzanspruchberührtwird 15°.
Bei weiblichenBeamten hat die Ehe auch hier keinenEinfluß auf den Bestand des
Ruhegehaltsanspruchs100.

Der Fürsorgeanspruchdes Verletztenerlischt im Todesfalle mit dem Ablauf
des Sterbemonats und außerdemmit Ablauf des Monats, in dem „die der Bewilliguug
zugrunde liegendenVoraussetzungen ihr Ende erreicht haben“191. Danach fällt der

ze Art. 63 mit 98 Abf. I.
1½Vgl. N. 116ff. B. G. Art. 69, 71 mit 98 Abs. 1; Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 21.
1½B. G. Art. 97. Vgl. R.Unf.Fürs.G. 8 8; Gew.U.Verf.G. § 72; R.V.O. 88 1552f.
181Mag in dieserZeit die Versetzungin den Ruhestanderfolgt sein oder nicht.

u Sen 1 a 0 durchwelchendieTatsacheglaubwürdigdarget ds genügt jede Art Nachweis,durchwelchen die Tatsacheglaubwürdig dargetanwird.
13 Handb. d. Unf.V. 8. Aufl. S. 486f.
iss Art. 97 Abs. II. 185Art. 97 Abs. III.
1837M. Reindl a. a. O. S. 477 nimmt an, daß die FeststellungsklagenachR. Z.Pr.O.8 256

ur Erhaltung desFürsorgeanspruchsausgeschlossensei, da es am becstlichen.Interessefehle. Ein
salchen scheint mir iedochLegeben zu sein, wenn eine der Fragen bestritten ist, wann die Unfallsfolgen
bemerkbargewordensind, ob es sichum Unfallsfolgen handekt,ob ein die VerspätungderAnmeldung
entschuldigendesVerhältnis vorlag und wann dasselbeetwa wegfiel.

158 B.G. Art. 66 mit Art. 98 Abf. I.
189Dies folgt daraus, daß derHeilkostenersatzkeinenBestandteil der als Ersatz des Rube=

gehaltes dienenden Rente bildet, sondern eine besondereLeistung ist. «
1%Dies galt für Unfallpensionistinnenschon nach der ursprünglichenFellung des B.G.

Art. 206 Abs. I und II Satz 1 und Hiit seit der Neufassungdes Art. 206 durchA.G. z. R.V.O.
für alle Pensionistinnen. Vgl. obenN. 126.

½1B. G. Art. 95 Abs. II.
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 49
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Heilkostenersatzanspruchhinweg, sobald oder solangeHeilkostennicht mehr erwachsen.
Außerdemfällt jeder Fürsorgeanspruchmit einer den gesetzlichenVorschriften ent⸗
sprechendenWiederanstellung1°½hinweg. Findet Wiederanstellungtrotzwiedererlangter
Dienstfähigkeitnicht statt, so bestehtder Fürsorgeanspruchfort, obgleichseinmittelbarer
Grund weggefallenist, denn die unmittelbare Voraussetzungdes Anspruchs, die Ent=
lassung, hat ihr Ende nicht erreicht.

Der Ansprucherlischtauch, wennein Ausschließungsgrund(Vorsatz, strafbares
Verschulden)1½8nachträglichsicheinstelltoderherausstellt.

Der Anspruchauf Rentekannsichnachträglichauchändern,erhöhenodermindern,
indem Hilflosigkeit oder unverschuldeteArbeitslosigkeit zur Beschränkungder Erwerbs=
fähigkeit hinzukommtoder, wenn ursprünglich vorhanden, später hinwegfällt, oder in=
dem der Grad der Beschränkungder Erwerbsfähigkeit sinkt oder steigt. Hat der aus
anderemGrunde entlasseneBeamte wegenUnfalls anfangs eineTeilrente bezogen,und
ist seineErwerbsfähigkeit später wieder völlig hergestelltworden, so ist ihm auch ohne
Wiederanstellungdie Rente ganzzu entziehen.

Über den Zeitpunkt der Wirksamkeitder Einziehung, Kürzung und Wieder=
gewährunggilt dasselbewie beimRuhegehalt5“.

BesondererBetrachtungbedarf noch das Verhältnis zwischenden aus dem
BeamtengesetzentspringendenAnsprüchen der Beamten auf Unfallfürsorge und den
sonstigenaus anderenRechtsquellenfür dieselbenBeamtenund aus demselbenoder
gleichartigemGrunde entspringendenAnsprüchen.

Bei RegelungdieserVerhältnissezusammentreffenderAnsprücheausgleichemoder
gleichartigemGrunde hat sichdes Landesrechtan das Reichsrechtanzulehnengehabt.
Das Reichsunfallfürsorgegesetzvom 18. Juni 1901 trifft in den §§ 10 bis 14 Be=
stimmungen,welchezwar in ersterLinie für ReichsbeamteGeltung haben,für Staats=
beamteaber zumTeil ebenfallsunmittelbargelten,zum größerenTeil aberdurchdas
LandesfürsorgerechttreueNachbildung,teilweiseauchErgänzunggefundenhaben.

Die gesetzgeberischeAbsicht ist dabei eine dreifache,nämlich:
1. Das LandesfürsorgerechtdesBeamtengesetzesbildet für die betreffendenBeamten=

kreisedes Staats das besondereund deshalb vorgehendeRecht, so daß die landesrecht=
lichen Ansprüche in keinemFalle durchAnsprüche anderer Art verkürzt oder vernichtet
werden. Wo also einAusweichenstattzufindenhat, da weichtnichtdasLandesfürsorge=
recht,sonderndas andereRechtaus, und zwar auchdann,wenndiesesandereRecht
Reichsrechtist.

2. DanebenbleibenauchAnsprücheandererArt regelmäßigunberührt. Es soll
aber vermieden werden, daß der durch Unfall verletzteBeamte durch das Fürsorge=
und Entschädigungsrechtbessergestellt werde, als er stände, wenn er keinenUnfall
erlitten hätte. Andere Ansprüche neben den Fürsorgeansprüchendes Beamtengesetzes
mußten daher zum Teil entwederaufgehobenoder gekürzt werden.

3. Es wurdeendlichfür dieFälle fortbestehenderKonkurrenzderEntschädigungs=
und FürsorgepflichtmehrererPflichtiger durchRechtsübergangder betreffendenEnt=
schädigungsforderungauf denStaat einAusgleichdanngeschaffen,wenn einPflichtiger
geleistethat, wo ein andererPflichtiger zu leistengehabthätte.

Im einzelnensinddiesegesetzgeberischenAbsichtendurchfolgendeRechtssätzeer=
füllt 165: Bayerische Beamte im Sinne des Beamtengesetzes1058können gegen den
bayerischen Staat wegen einesDienstunfalles15“ weitere als die im Beamtengesetz
ihnen gewährtenAnsprüchewegenVerletzung ihrer körperlichenIntegrität nicht geltend
machen198.Dabei machtes keinenUnterschied,ob solchweitereAnsprücheauf Reichs=

192Hür ehemalsunwiderruflicheBeamte Art. 64 mit 9 Abf. I.
193 B.G.Art. 96. 154B.G. Art. 67, 98 Abs. I. Vgl. oben N. 133ff.
155Vgl. zum Folgendeninsbes.M. Reindl a. a. O. S. 479ff.
1°6Etatmäßige und nicht=etatmäßige,widerruflicheund unwiderrufliche.
191Ansprüche aus anderen als Dienstunfällen bleiben unberührt. Dienstunfälle, welche sich

vor dem 1. Jan. 1909 ereignethaben, find nur hinsichtlichdernachdiesemZeitpunkt hervortretenden
Folge hierhergeborig

168B.G. Art. 99 mit R. Unf.Fürs. G. 8 10 Abs. I, 12 Abs. II und § 14.
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oder Landesrechtberuhen,und ob der Beamteim gegebenenFall aus demBeamten=
gesetzeinen Anspruchauf RuhegehaltoderRentehat odernicht. Unter die demnach
ausgeschlossenen,weiterenAnsprüchedes Reichsrechtesfallen insbesonderealle Ansprüche
aus dem bürgerlichenGesetzbuch1°, demHaftpflichtgesetz,demAutomobilgesetzund aus
den Arbeiterversicherungsgesetzen;unter die ausgeschlossenenAnsprüchedes bayerischen
Landesrechtes fallen insbesonderedie Ansprüche wegenBeamtenhaftung200.

Dieser AusschlußweitererAnsprüchegilt grundsätzlichnicht nur für die in ver=
sicherungspflichtigenBetrieben beschäftigtenBeamten und für die in solchenBetrieben
erlittenenUnfälle, sondernauch für andereDienstunfälleund für andereals die in
solchenBetrieben beschäftigtenBeamten. Für letzterebestehtjedocheineAusnahme hin=
sichtlichder aus dem HaftpflichtgesetzeentspringendenAnsprüche. Dieselbenbleiben
unberührt, gehenaber im Betrag des nach dem BeamtengesetzzustehendenRuhegehalts
oder Unfallfürsorgeanspruchs auf den bayerischenStaat über201.

Ein gleicherAusschlußweitererAnsprücheaus Reichs=undLandesrechtundzwar
einschließlich der Ansprüche aus dem Haftpflichtgesetzist nur für diejenigenbayerischen
Beamten,welchein unfallversicherungspflichtigenBetriebenbeschäftigtsindund für die
Unfälle, welche sich in solchenBetrieben ereignen, angeordnet,wenn der Anspruch sich
gegen einen anderen deutschen Staat oder gegen das Reichrichtet 202.
Auf Ansprüche aus Dienstunfällen andererals in solchenBetrieben beschäftigterBeamter
findetdieserAusschlußkeineAnwendung208.

Bei weiterenAnsprüchenbayerischerBeamter,welche sich gegen Dritte, d. i.
nicht gegen den bayerischen oder einen anderen deutschen Staat oder
das Reichrichten, gilt zwar die Regel, daß sieunberührtbleiben20". Von dieser
Regel bestehenaber folgendeAusnahmen. Allgemein gilt die Einschränkung, daß solche,
gegenDritte bestehendenAnsprüche in der Höhe der dem Entschädigungsberechtigten
gegenüber dem bayerischen Staat zustehendenAnspruchbeträge(Gehalt, Ruhegehalt,
Wartegeld, Unfallfürsorge) auf den bayerischenStaat kraft Gesetzesübergehen205. Der
Zeitpunkt diesesRechtsübergangsist derjenigeder Geltendmachungdes Anspruches
gegenden Staat. ·

Besondersverhältes sichmit den Entschädigungsansprüchen,welchesichrichten
1. gegendie Betriebsverwaltungen, in deren Bereich der Unfall sich ereignet hat, und
2. gegendie Betriebsbeamten(Betriebsleiter,BevollmächtigtenoderRepräsentanten,
Betriebs=oderArbeitsaufseher)solcherVerwaltungen. Ansprücheder erstenArt be=
stehenüberhauptnichtmehrzu Recht; siesinddurchdas Beamtenfürsorgerechtvöllig
konsumiert206. Ansprücheder zweitenArt aber könnennur noch geltendgemacht
werden, wenn durch strafgerichtlichesUrteil festgestelltist, daß der in Anspruch Ge=
nommenedenUnfall vorsätzlichherbeigeführthat207.Und auchin diesembeschränkten
Umfange gehen Entschädigungsansprüchedieser Art auf den bayerischenStaat im
Betrage der von diesemzu leistendenUnfallrente oder des Ruhegehaltesüber, so daß
derBeamteselbstnur dendiesenBetrag übersteigendenBetrag seinesEntschädigungs=
anspruchesgeltendmachenkann20s. «

M.B.B.G.B.§§823ss. MA.G.3.B.G.B.Art.59bissl.«
WH.G.Art.lOIAbf-I,Haftpfl.G·§5;dazuR.Unf.Fürs.G.12Abf.1nut§·l4und

B.G.Art.100Abi.l. «0«R.Unf.Fürf.G.§§1Abi.11,14.
WAG.Att.101sbf.lschließtfürdiehiergenqnntenBeamtenweitereAnsptüchenur

gegenden bayerischenStaat aus.
2c4R. Unf.Fürs.G. 88 10, 12, 14; B.G. § 100. - »
mDiesisthinsichtlichteichsgeselicherAnsprüchedurchR-Unf.Füks-G.§12Ybi.·lllnnt

214 auch mitWirtung für Bayern und für bayerischeBeamte angeordnet. Das gleicheist durch
2D8 Art= 100 Abs. III und für die Beamten des Art. 101 Abs.I durch Art. 101 Abs. II an=
geordnet.

5%Dies ordnet das R.Unf. Fürs.G. in § 10 Abs. I ersterHalbsat mit einer nach B.G.
Art. 100 Abs. I auchfür Bayern allgemeinenGültigkeit an. Damit deckt sichdas in B.G. Art. 99
Angeordnete. Vgl. obenN. 198.

107Raft 48 * 10 Abs. 12. Halysat= «
«0«R.Un.ü.G-§10Abf.ll;B..Art.100Abs.Il,101Abf·1l.Vgl.daan.Re1ndl

a. a. O. S. 486 N.4, 494 N. 8.
49*
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Von denFürsorgeansprüchenderHinterbliebenender durchDienstunfallgetöteten
Beamten ist unten zu handeln.

Auf dasPensionsrechtderjenigenBeamten,welchenachderArt ihrerBeschäftigung
und der Höhe ihres dienstlichenEinkommenszu den nachder Reichsversicherungsordnung
gegenInvalidität odernachdemVersicherungsgesetzfür AngestelltegegenDienstunfähig=
keit keslhertenPersonengehören,übt das sozialeVersicherungsrechtin folgenderWeise
Einfluß.

n". Das Reichsrechterstrecktdie Invalidenversicherungauf Angestelltemit regel=
mäßigemJahresarbeitsverdienstbis zu 2000 Mk. 05, die VersicherungwegenBerufs=
unfähigkeitauf Angestelltemit Jahresarbeitsverdienstbis zu 5000 Mk.; es befreit
jedoch von diesemVersicherungszwangunter reichsgesetzlichbestimmtenVoraussetzungen
die in Betriebenoder im DienstegewisseröffentlicherVerbände, darunter auchder
Bundesstaaten,beschäftigtenPersonen. Die VoraussetzungdieserBefreiungist für die
Invalidenversicherung,daß diesenPersoneneineAnwartschaftauf Ruhegeldim Mindest=
betrage der Invalidenrente nach den Sätzen der erstenLohnklassesowie auf Witwen=
rente nach den Sätzen der gleichenLohnklasseund auf Waisenrente gewährleistetist 210.
Für die Angestelltenversicherungbestehtdie Voraussetzungder Befreiung darin, daß den
BeschäftigtenAnwartschaftauf Ruhegeldund Hinterbliebenenrentenim Mindestbetrage
nach den Sätzen einer vom Bundesrat festzusetzendenGehaltsklassegewährleistetist 271.

Das bayerischeRechtgehtdarauf aus, nicht nur alleBeamtensondernüberhaupt
alle Personen, welchein Betrieben oder im Dienste des Staates beschäftigtsind, von
beiden Arten reichsrechtlicherVersicherung durch Erfüllung dieser Voraussetzungenzu
befreienund ermächtigt zu diesemZweck die Staatsregierung, diesenPersonen die nach
jenen Reichsgesetzenihnen zukommendenLeistungen zuzusichern212. Die Zausicherung
kann allgemein durch Verordnung oder auch durch den Dienstvertrag geschehenund
begründet,wenn sie geschehenist, einen gerichtlich verfolgbaren Rechtsanspruch215.

Die Pensionsansprücheder auf solcheWeise von der Versicherungspflichtder
Invalidenversicherung und der Angestelltenversicherungbefreiten Beamten richten sich
nach den zugesichertenreichsgesetzlichenSätzen, wenn ihre Pensionierungaus demreichs=
gesetzlichnäher bestimmtenGrunde der Invalidität oder Berufsunfähigkeit erfolgt ist.

Neben der gesetzlichenOrdnung des Pensionswesens der Staatsbeamten ist die
Bildung von Pensions=und Unterstützungsvereinennicht ausgeschlossen?1“.

Notare haben keinen gesetzlichenPensionsanspruch gegen den Staat. Dagegen
kann ihnen die Mitgliedschaft bei bestehendenöffentlichenVereinen und Anstalten, welche
die Versorgung der Notare und ihrer Hinterbliebenen zum Zweck haben, durch Ver=
ordnungzur Pflicht gemachtwerden215.

Im Gemeindedienstbestehtein Anspruch auf Ruhegehalt für jene Bediensteten

20%%R.BV.O.8 1126 Absf.II.
#o R.V.O. 8 1234 Abs. I mit §§ 1245, 1284f.
*11V.G. f. Angest.§ 9 mit §§ 16, 55 ff.
u2 A.G. z. R. V. O. v. 2. Nov. 1912Art. 51 Abs. 1. Die Gewährleistungim Sinne desReichs=

chus liegt nochnicht in dieserErmächtigung, sondernerst in der auf Grund derselbenerfolgten
uUsicherung.

sicht etz Rsl Sa# 1. Bgl. wegendergleichartigenBefreiung von derKrankenversicherungs.
pflicht oben N. . ,

214EsbeftehtkeinallgemeinekVekeindiefeeArtükdiebqyetifchenBeamtem über die
Satungen des Pens.=und Unterst.V. derKanzlistenbei den bayer.Justizbehördens. Bekm.v. 11.Juli
1891 (J.M. Bl. S. 133) u. 8. Juli 1902 (J. M.Bl. S. 679). Satungsänderungen bei Glock und
Schiedermair, Das im Kgr. Bayern geltendeReichs=und LandrechtN. 832.

*15Not.Ges. Art. 127. Dazu V.O. v. 5. Aug. 1900(G.V.Bl. S. 1017)u. v. 1. Febr.1902
(G.. Bl. S. 27). Es bestehtdanach ein Pensionsverein für die bayer.Notare und einsolcher für
deren Witwen und Waisen und hinsichtlichbeider Zwangemitgliooschaftfür alle b. Notare. Über
das PensionierungsverfahrenBekm. v. 3. Febr. 1902 (J. M.Bl. S.302).Satungen desPens.V.3 f. d.
Notare v. 22. Dez. 1901 (G.V.Bl. S. 29), des Pens.V.s f. d. Witwen und Waisender b. Notare
(G.V. Bl. 1902 S. 42). Über die GebührentankiemenBekm. v. 2. Febr. 1902 (G.V. Bl. S. 57),
derenrechnerischeBehandlung Bekm. v. 2. Febr.1902(J. M.Bl. S. 295).Abgedr.bei H. Kaisen=

berg#und W. Dennler, Komm.z. Not. Ges.,1907 S.316ff; für die Not. Gehilfen s. Not.Ges.
rt. 129.
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der Ortsgemeindenmit Stadtverfassung,welchewie unwiderruflicheStaatsbeamtezu
behandelnsind 216. Dieselbensind auchin dieserRichtungund in allen Beziehungen
also auch hinsichtlichder Unfallfürsorge, nachAnalogie des Beamtengesetzeszu behandeln.
Die Ortsgemeindenmit Stadtverfassungkönnenauchihren sonstigenberufsmäßigenBe=
diensteten allgemein oder einzeln Ruhegehaltsansprücheeinräumen217. Die Gemeinden
und höheren Gemeindeverbändesind jedochverpflichtet,denjenigenihrer Beamten, die
nach dem Reichsversicherungsgesetzfür Angestellteversicherungspflichtigsind, zumZweck
der Befreiung von dieserPflicht die Anwartschaft zu gewährleisten,welchein § 9 dieses
Gesetzesbezeichnetist. Diese Verpflichtung bestehtnicht, wenn die Gemeinde oder der
höhere Gemeindeverbandfür denBeamten Beiträge zu einerVersicherungsunternehmung
entrichtet oder demBeamten solcheBeiträge ersetzt. Das Staatsministerum des Innern
kann aus wichtigen Gründen weitere Ausnahmen zulassen?218.

§*s138. VermögensrechtlicheAnsprüche der Hinterbliebenen öffentlicher
Diener 1. Die Leistungen des Staates bzw. der Gemeinden an die Hinterbliebenen
verstorbeneröffentlicherDiener sind ebensowie die Gehalts= und Ruhegehaltsleistungen
öffentlichrechtlicherNatur, denn sie haben ihren Grund in dem öffentlichenDienst=
verhältnis, in welchemdas Familienhaupt sich befundenhatte.

Auch sind im Bereichdes StaatsdienstesdieseLeistungenregelmäßigGegenstand
von Rechtsansprüchen?,und ist derenAbtretung,Pfändung, Verpfändungund Auf=
rechnungdenselbenBeschränkungenunterworfen,welchefür die Abtretungusw. der
Gehaltsansprüchegelten7.

Der AusdruckHinterbliebenenfürsorgedecktzwei Gruppen von Fürsorgerechten,
nämlich das allgemeine für gewöhnlicheSterbefälle und das besonderefür Sterbefälle
als Folgen von Dienstunfällen. Jenes schließtsichdenRegelnüber die gewöhnlichen
Ruhegehälter,diesesden Grundsätzendes Unfallfürsorgerechtesder Beamtenan. Die

7½ Diess. G.O. Art. 74 Abs. II, „sofernenicht durch besondereDienstverträgeeine andere
Bestimmung getroffenist“. Daß hier das jeweils geltendeStaatsdienerrechtder „im Verwaltungs=
dienste definitiv angestelltenStaatsdiener“ analog anzuwendensei, ergibt sichaus dem Wortlaute
des Art. 74 Abs. II und entsprichtauch dem Sinn und derAbsicht desGesetzes.Hieran wird auch
dadurchnichts geändert,daß das B.G. unmittelbar nur auf Beamte desB.G. Art. 1,2 Anwendung
findet und in Art.220 für andereBeamteund öffentlicheBedienstetedie9. Verf.Beilage nichtaufhebt;
denn auf welcheandereBeamte das Beamtengesetzanalog anzuwendensei, darüber bestimmtnicht
das Beamtengesetzselbst,sonderndas Gesetz,demjeneanderen Beamtenunterstehen.Für Gemeinde=
beamte kommt es also bis zum Erlaß eines Gemeindebeamtengesetzesauf Sinn und Absicht der
Gemeindeordnungenan. Insoweit sichnun dieBestimmungendes Beamtengesetzesauf diedefinitiven
Gemeindebeamtennicht unmittelbarübertragen lassen,habendie GemeindendurchStatut und soweit
die Aussichtsbehördenin Betracht kommen,Vollzugsverordnungendas Erforderlichezu bestimmen.

*7 Diess. G.O. Art. 76, 77 Abs. III; pfälz. St. V.G. Art. 2.
218A.G. z. NR.V.O. v. 2. Nov. 1912 Art. 57. Für gewisseKategorien von Gemeinde=

bediensteten,so für Stadt= und Marktschreiber,für Polizeisoldatenund Schutzmänner,sindPensions=
vereinegegründetworden. Die Staatsaussichtwies dieGemeindenan, solcheVereinedurchZuschüsse
sowieauch dadurchzu fördern, daß der Beitritt als Anstellungsbedingungempfohlenwurde. Auch
Staatszuschüssekommenvor. Vgl. M.E. v. 9. Mai 1903 N. 10569 v. 5. Juni 1908 N. 15208,
v. 5. April 1910 N. 3099/13.
F4138]1 Das Recht der Hinterbliebenenfürsorgewar in Bayern vor dem Erlaß des Beamtengesetzes
ür pragmatischeBeamte in der 9.Verf. Beil. § 28 und Art. XXIV 8§8 23b derHauptlandes=
pragm. v. 1. Jan. 1805, und § 13 derV.O. v. 11.Juni 1892 (G.V. Bl.S. 209) und für die nicht=
pragmatischenstatusmäßigenBeamten in 88 20 W= IV, 30 ff. derV.O. v. 26. Juni 1891(G.V.Bl.
S. 321) geregelt. Uber dieses frühere Recht vgl. v. Seydel 2. Aufl. II S. 251 ff. Auf die
Fortgeltung desselbenfür die Hinterbliebenen der vor dem 1. Jon. 1909 angestellten Beamtenist
unten bei den einschlägigenVorschriftendes B.G.s hingewiesen.

VBgl.oben § 136 N. 9. Keinen Rechtsanspruchhabendie in Art. 72 Abs. II aufgeführten
sernenVerwandten in bezug auf den Sterbegehalt. Vgl. auchhinsichtlichder Unterhaltsbeiträge
Art. 88. Für Gemeindebedienstetebestehenzurzeit gesetzlicheFärsorgeanspeüchevonHinterbliebenennur
insoweit solcheBedienstetedem Staatsdienerrechteunterstehen. Diess. Gem.O. Art. 74 Abs. II;
pfälz. St. V.G.Art. 2. Im übrigen können die Gemeinden durch Statut solcheAnsprücheim
Zusammenhangmit ihren Gehaltsordnungenbegründen=

Bgl. obenS. 136N. 12ff. B.G. Art. 72Abs. IV; A.G. z. B G.B. Art. 12 Abs. II Satz 2;
iher. * 851; B.G.B. § 394. Vererbung ist nicht ausgeschlossen,soweit es sich um Rechts=

ansprüchehandelt.
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OrdnungbeiderFürsorgerechteist zumTeil eineübereinstimmende,in wesentlichenBe=
ziehungenaber eineverschiedenartige.

I. Das allgemeine Hinterbliebenenfürsorgerecht für gewöhn=
liche Sterbefälle. Die Hinterbliebenen etatmäßigerBeamter erhalten, wenn der
Beamte in der Aktivität, im einstweiligen,zeitlichenoderdauerndenRuhestandestirbt“,
den Sterbegehalt und Witwen= und Weisengeld.

Anspruchsberechtigte Hinterbliebenesind nicht die Erben schlechthins,
sondernals HinterbliebenemännlicherBeamter die Witwes, die ehelichen?und die
legitimierten s Kinder? des Verstorbenen,als Hinterbliebene weiblicherBeamter die ehe=
lichen,die durchnachfolgendeEhe legitimiertenKinder10und die unehelichenKinder11
der Verstorbenen12, und zwar in allen Fällen ohneRücksichtdarauf, ob sieauchdie
Erben sind18.

Für denAnspruchauf Sterbegeldmachtes keinenUnterschied,ob diesePersonen
versorgt, verheiratet, volljährig sind oder nicht4.

Andereals dieGenanntenkönnenWitwen=oderWaisengeldnichterhalten. Auch
der Sterbegehaltkann, wennsolcheHinterbliebenevorhandensindoderauchnur eine
solchePerson vorhanden ist, an anderePersonen als an diesenicht verabfolgt werden.
Sind dagegensolcheanspruchsberechtigteHinterbliebeneüberhauptnicht vorhanden,so
kann der Sterbegehalt unter bestimmtenVoraussetzungenanderen beteiligtenPersonen
ganz oder teilweisegewährtwerden. Als BeteiligtehabenAnwartschaftdie Eltern,
Großeltern, Geschwister,Geschwisterkinder,Enkel, Adoptiv=,Stief=und Pflegekinder,
sie alle aber nur, wenn siebedürftig sind und der Verstorbeneihr Ernährer war. Auch
ohnedieseVoraussetzungengeltendieseoderauchanderePersonenals Beteiligte,wenn
der Nachlaß nicht ausreicht, die von ihnen bestrittenenKosten der letztenKrankheit und
der Beerdigung zu decken15. Beteiligte sind nur persönlich76 und auf ihren Antrag
zu berücksichtigen1.

Sterbegehaltist den Hinterbliebenenund Beteiligten zu gewähren,wenn der

Entscheidendist für dieBeurteilung derFrage, in welchemDienststandederBeamtegestorben
ist, außerdemZeitpunkt desTodesderZeitpunkt der Wirksamkeit,nichtdesErlassesderEntschließung,
durch welcheder Beamtein denRuhestandversetzt,wiederin denDienstberufenoderwiederangestellt
worden ist. Im Fall der Verschollenheitgilt der durch die Todeserklärun fettgesetteTag als

Todestag=der Monat, in welchendieserTag fällt, als Sterbemonat.B.0 §* 18. Vgl. jedoch
G. Art. 80.

* So hinsichtlichdes Sterbegehaltesnach früheremRechte.
Witwe ist die zur Zeit des Todes des Beamten mit diesemin rechtsgültigerEhe lebende

Frau. Als solchegilt auch die Füau. welche nach aufgehobenerund wiederhergestellterehelicher
emeinschaftvon derWiederherstellungan bis zum TodedesBeamtenmit diesemgelebthat (B.G. B.

§*1587), nicht dagegendie gleichvielausween VerschuldengeschiedeneFrau (B.G.B. §§ 1564ff.,
nochauchdiejenige, derenehelicheGemeinschaftmit demBeamtengem.B. G.B. § 1575 Abs. I auf=
Phoben und nicht wiederhergestelltund bis zum Tode desBeamten fortgesetztwar (B.G.B. § 1586).

#gl.Motive S. 164; M. Reindl a. a. O. S. 360 f.; v. Seydel 2. Aufl. II S. 252 N. 10.
7 Denen die aus formrichtig geschlossenerPutativehe stammendenKinder gleichstehen.B.G.B.

§51699. Reindl a. a. O. S. 361 N. 2.
#8B. G.B. §§ 1719, 1723; E.G. z. B.G. B. Art. 209.

Nicht dagegendieStiefkinder, die an Kindes Statt angenommen,die unehelichenoder nach
früheremRechteadoptierten, arrogierten odereingekindschaftetenKinder (A.G. z. B.G. B. Art. 209
Abs. II), auchnicht die Enkel. «

46Nicht auchdie durchVerfügung der Staatsgewalt gem.B. G.B. § 1723 legitimierten, da
nach B.G. B. § 1723 Abs. 1 nur der Vater, nicht auch die Mutter den Antragauf Legitimation
stellenkann. l. Reindl a. a. O. S. 361 N. 6.

1 B.G. Art. 206 Abs. I Z. 1, 2 nachder Fassung des A.G. z. R.V.O. Art. 53.
18Nicht auchihr Witwer.
13B.G. Art. 72 Abs. I, Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 22.
1#4Der Anspruchauf Waisengeld erlischt mit Eintritt der Volljährigkeit, der Anspruch auf

Witwen= oder Waisengeld mit derVerheiratung. B. G. Art. 85. Vgl auch Art. 88 und unten
nach N. 98. Der Anbruchauf Sterbegehalt bestehtauch für diejenigenWitwen und Waisen,
welchekeinenAnspruchauf Witwen=oder Waisengeldhaben.

15B.G. Art. 72 Abs. II, Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 23.
16Ihre Anwartschaft ist nichtverkeblich.
17Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 23 Abs. IV.
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VerstorbeneetatmäßigerBeamter18war, ohneUnterschied,ob er unwiderruflichoder
widerruflich war und ober, wenn er im Ruhestandestarb, Anspruch auf Wartegeld
oder Ruhegehalt hatte oder nicht. Auch macht es für die anspruchsberechtigtenHinter=
bliebenen keinenUnterschied,ob der Tod durchDienstunfall verursachtwar odernicht15,
und wann die Ehe geschlossenbzw. die Kinder geborenoder legitimiert worden sind20.

Auf Witwen= und Waisengeld haben die Hinterbliebenen sowohl der unwider=
ruflichen als auchder widerruflichenBeamten?: Anspruch:2, wennder Beamte im Ruhe=
stand mit Bezug von Wartegeld oder Ruhegehalt stirbt. Stirbt der Beamte in der
Aktivität, so macht es einenUnterschied,wenn der Beamte zur Zeit desTodes unwider=
ruflich oder widerruflichwar. War er unwiderruflich,so habendie Hinterbliebenen
Ansprüche, wenn der Beamte, falls er zur Zeit des Todes in den Ruhestand versetzt
worden wäre, einen Anspruch auf Ruhegehalt gehabt hätte. Dies ist stets der Fall,
und zwar auch dann, wenn der Beamte zu dieserZeit desDienstes vorläufig enthoben
war 78. War dagegender Beamte zur Zeit des Todes noch widerruflich, so habendie
Hinterbliebenen einen Anspruch nur dann, wenn dem Beamten, falls er zur Zeit des
Todes in denRuhestand versetztworden wäre, Ruhegehalt zugewiesenworden wäre?“.

Eine AnwartschaftaufWitwen=oderWaisengeldgibt es nicht; wer keinenAn=
spruch darauf hat, dem kann auch kein Witwen= oder Waisengeld gewährt werden.

Starb der BeamteinfolgeDienstunfalles,so habendieHinterbliebenenstetsAn=
sprüche, mag der Verstorbeneunwiderruflich oder widerruflich gewesensein; doch be=
rechnensichin diesemFalle die Ansprücheder Hinterbliebenenin der Regel nachden
unten darzustellendenbesonderenGrundsätzen?.

Hinterbliebeneaus einererstim dauerndenRuhestande2 geschlossenenEhe eines
unwiderruflichen oder widerruflichen, etatmäßigenBeamten, desgleichendie erst im
dauernden Ruhestandelegitimierten Kinder eines solchenBeamten haben Anspruch auf
Witwen= oder Waisengeld nur dann, wenn der Beamte später wiederangestelltworden
ist und dann in der Aktivität oder dem späterenRuhestandestarb?.

Ob die Ehe, aus der die Hinterbliebenen stammen,mit oder ohne die etwa vor=
geschriebeneGenehmigunggeschlossen,und ob sie vorschriftsmäßig angezeigtwurde, hat
auf die Ansprücheauf Sterbegeld, Witwen= und Waisengeld keinenEinfluß s.

Die Hinterbliebenen nichtetatmäßigerBeamter haben wederAnspruch auf Sterbe=
gehalt nochauf Witwen=oderWaisengeld,wohl aber bei Dienstunfällenauf Hinter=
bliebenenrenten?°.

18Auch wenn die Versetzungin denRuhestandvor dem 1.Jan. 1909 grfolge nicht dagegen
wenn der Beamte schonvor diesemZeitpunkt gestorbenwar. B.G. Art. 212 Abs.II; Bekm. v.
22. Okt. 1909 § 26 Abf. II. 19Art. 72 Abs. I mit Art. 90 Abs. I 3. I.

10 B.G. Art. 81 findet beim SterbegehaltkeineAnwendung,
:1 B.G. Art. 73; A.G. z. R.Vers.O. Art. 53. Nach dem B.G.Art. 206 Abs. IZ. 4 hatten

hinterbliebene Waise von Beamtinnen keinen Anspruch auf Waisengeld. Durch Art. 53 des A.G.
z. R.Vers.O. ist ihnen ein solcherAnspruchverliehenworden. Vgl. unten N. 30.

½ Bgl. die Übergangsbestimmungenim B.G. Art. 208, 214, 215 und 212 Abs. I.
:2 B. G. Art. 73. ar ein Urteil auf Entlassungim disziplinar= oder strafgerichtlichen

Verfahren bereits rechtskräftigerlassen, so starb er nicht in der Aktivität. Für Minister vol.
M.Ver.G. Art. 1; B.G. Art. 221 Z. 1.

:4 B.G. Art. 87. Das Gesetzsagt: „Wenn ihm nachArt. 68 ein Ruhegehalthätte gewährt
werdenkönnen, falls er im ZeitpunkteseinesTodes in den Ruhestandversetztworden wäre."“ Da
dies im Fall der Dienstunfähigkeitstets geschehenkann (Art. 68), der Fall der Dienstunfähigkeit
aber hier nicht in Betracht kommenkann, so kann der Sinn der Vorschrift des Art. 87 nur wie
oben im Text gedeutetwerden. Die Dienstbehördehat also einen für dieGerichtebindendenBescheid
(Art. 178 Z. 9) zu erlassen,ob demVerstorbenenRuhegehaltzugewiesen worden wäre. So
richtig Reindl a. a. O. S. 412. » ,

9«B.G.Art.90.Ausnahme:Att.90Abf-Ill.
26Den Hinterbliebenenaus Ehen, welcheim einstweiligenoderzeitlichenRuhestandegeschlossen

wurden, stehendieselbenAnsprüchezu wie denHinterbliebenenaus Ehen, welchevor oderwährend
der Aktivität geschlossenwurden. "

B. G. Art. 81, 87 mit 64, 68. Bei Dienstunfällenvgl. Art. 98 Abs. I, 90 Abs. IV. über
das frühere Rechtvgl. Reindl a. a. O. S. 393.

Anders nachfrüheremRecht. Vgll. Reindl a. a. O.
20Nrt.72,73,37,90Abs.1Z. 2.
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Ehelicheoder durchnachfolgendeEhe legitimierteKinder einerBeamtin haben
Anspruch auf Waisengeld regelmäßig nur, wenn ihr Vater nicht mehr lebt, ausnahms=
weise jedochauch bei dessenLebzeiten,wenn derselbeerwerbsunfähig ist und die Mutter
denLebensunterhaltder Familie ganz oderüberwiegendaus ihremDiensteinkommen
bestritten hat, oder wenn sich der Vater ohne gesetzlichenGrund von der häuslichen
Gemeinschaftferngehaltenund seinerväterlichenUnterhaltspflichtentzogenhat20.

Den GegenstanddesAnspruchsundderAnwartschaftauf Sterbegehalt bildet
nichteigentlichderGehalt(Wartegeld,Ruhegehalt)desBeamten.SoweitdieseBezügenach
dem Tode des Beamten noch fortzuleistensind 31, gelten sie vielmehr als Ansprüche des
Beamten, welcheals Teile des Nachlassesauf dessenErben übergehen.Der Sterbe=
gehalt ist dagegenein besondererZuschuß an die Hinterbliebenenaus Anlaß des Sterbe=
falles. Er führt die Bezeichnung„Gehalt“ nur, weil er nachdiesemberechnetwird
und beträgt das Dreifacheeiner Monatsrate diesesGehaltes (Wartegeldes,Ruhe=
gehaltes), also den Gehaltsbetrag des auf den Sterbemonat folgendenVierteljahres.
Dabei wird der zur Zeit des Todes bezogenes?Betrag des gehaltsordnungsmäßigen
Bezuges35ohneNebenbezüge3/",aberauchohnedie zu dieserZeit etwavorgenommenen
Kürzungen"5 zugrundegelegt 36.

Der Sterbegehalt ist in einer Summe und im voraus, bei Ansprüchen im vollen
Betrag, bei bloßer Anwartschaft „ganz oder teilweise“ zu entrichten,doch sind die etwa
vom Beamten selbstschonvorauserhobenenBezüge abzuziehen37. Im übrigen sind die
Vorschriftendarüber, an wen der Sterbegehaltzu entrichtenund wie er unter die
mehreren berechtigtenoder Anwärter zu verteilen ist, in einer auch die Empfänger
indd und den RechtswegausschließendenWeise durch die Staatsregierungzu
erlassen38. .

Gegenstanddes Anspruchs auf Witwen= oderWaisengeld sind Renten, die als
Gehaltsteile vom Ruhegehalt des verstorbenenBeamten zu berechnenund denHinter=
bliebenenzu entrichtensind. Die Berechnungerfolgt bei unwiderruflichenBeamten
nach dem Ruhegehalt, „zu dessenBezug der verstorbeneBeamte berechtigtgewesenist
oder berechtigtgewesensein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt

½60 B. G. Art. 206 Abs. I Ziff. 2 Satz 1 und 3 nach der Fassung desA. G3.B. G.B. Art. 53.
Die Vorschrift bezwecktinsbesonderedie Befreiung auchderBeamtinnen von der Versicherungspflicht
bei der InvalidenversicherunggemäßR.V.O. § 1234 Abs. 1 und bei der Angestelltenversicherung
gemäßV.G. f. Angest.§ 9. M. auchA.G. z. R.V.O. v. 2. Nov. 1912 Art. 49, 51. Das A.G.
5 lehnt sich in diesen Bestimmungendes Art. 53 an R.V.O. §§ 1259, 1260, 1261 und
V.G. f. Angest.8 29, 30, 31 an. Die VicherechllichenLeistungenbleibenhinter denlandesrechtlichen
insofern zurück, als das bayerische Recht den Waisengeldanspruch bis zum vollendeten 21. Lebensjahr
gewährt(B.G. Art. 85), währenddie reichsrechtlichenLeistungennur bis zum vollendeten15. bzw.
18. Lebensjahr gewährt werden. Vgl. R.V.O. 8§ 1259 bis 1261; V.G. f. Angest.§8 29, 30, 31.

B. G.Art. 34 Abs. IV, 40, 62.
338Anzurechnensind nur die zu dieser Zeit bereits wirksamen etwaigen Mehrungen und

Minderungen als Folgen von Versetzungen,Beförderungen,Gehaltsverrückungen,Wiederanstellungen,
Versetzungenin den Ruhestand.

3 Stirbt der Beamte im einstw. Ruhestande während des Bezuges des Aktivitätsgehaltes, so
ist dieser zugrunde zu legen. B.G Art. 40. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 24 Abs. VI. Stirbt er
während vorläufiger Dienstenthebung,so ist der unverkürzteGehalt zugrunde zu legen. B. G.
Art. 174 Abs. I. Ist das Dienstverhältnis zur Zeit des Todes aädongelst (B.G. Art. 8 Abs. II,
43 Z. 3, 65 Z. 2, 108 3. 2, 110 Abf. I, 167 Abs. III), so bestehtüberhauptkein Anspruchoder
Anwartschaftauf Sterbegehalt. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 24 Abs. IV, V.

3 Auch ohne Einrechnung der „pensionsfähigen“Nebenbezüge.Doch sind anzurechnendie
sog. persönlichenZulagen des B.G. Art. 211 Abs. III und die besonderenZulagen des § 5 der
V.O. v. 6. Sept. 1908. S. Bekm. v. 22. Okt. 1909§ 24 Abs. III.

55Vgl. B.G. Art. 35 Abs. II, III, 36, 39 Abs. IV, 44 3. 3, 59, 60, 66 Z. 2, 147. Vgl.
auch oben8 136 nachN. 114.

? B.G.Art. 72 Abs. J. Dazu Bekm. v. 22. Oklt. 1909 8 24 und die berechtigtenBedenken
Reindls a. a. O. S. 362 N. 4 zu § 24 Abs. II S. 2 der zit. Bekm.

37Art. 72 Abs. I, II; Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 25 Abs. II. «
38 Art. 72 Abs. III, dazu die ausführlichen Vorschriftender Bekm. v. 22. Okt. 1909 §§ 22,

* and iichtlich der Hinterbliebenen der vor dem 1. Jan. 1909 in den Ruhestandversetzten
eamten .
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worden wäre“ 39. Nach dem wirklichen Ruhegehalt ist die Berechnung vorzunehmen,
wenn der Beamte im zeitlichenoder dauerndenRuhestandegestorbenist. Es ist ohne=
Rücksichtauf die Ursachedes Todes, also insbesondereauchohneRücksichtdarauf,ob
der Tod durch den Beamten verschuldetoder durch Dienstunfall eingetretenist, der
Ruhegehalt, auf welchender Beamte Anspruch hatte, mochtees der gewöhnlicheRuhe=
gehalt aus Art. 52 oderdie Unfallrente"“aus Art. 892 sein, zugrundezu legen.
Starb der Beamte in der Aktivität, so ist der Ruhegehalt nach Art. 52 zu berechnen,
wenn kein Dienstunfall, nach Art. 89, wenn ein Dienstunfall die Ursachedes Todes.
war 13. Starb der Beamte im einstweiligenRuhestande, so ist der Ruhegehalt stets
nach Art. 52 zu berechnen.

Die Höhe"“ desWitwengeldesbeträgtregelmäßigundjährlich10% diesesRuhe=
gehaltes. Das Waisengeldwird bei Waisen männlicherBeamter nachdemWitwengeld!"5
bemessen.Die Höhe des Waisengeldes für jedesKind, dessenleiblicheMutter noch lebt
und zur Zeit des Todes des Beamten zumBezugvonWitwengeldberechtigtwar"7
(einfache Waise), beträgt ein Fünftel des Witwengeldes; für jedes Kind, dessen
leibliche Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten"“ zumBezuge
von Witwengeld nicht berechtigtwar" (Doppelwaise), beträgt es ein Drittel des
Witwengeldes. EtwaigeKürzungen,denendas Witwengeldunterliegt, sindbei Be=
rechnung des Waisengeldesnicht zu berücksichtigen“.

*#B. G. Art. 74. Bei Hinterhliebenen der vor dem 1. Jan. 1909angestelltenBeamten ist
auch der Ruhegehaltzu ermitteln, welchender Beamte zuletztbezogenhätte, wenn er bis zu seiner
Versetzung in den Ruhestand oder seinemTod in der vor dem I1.Jan. 1909 zuletzt innegehabten
Dienstesstelleweitergedienthätte,und ist das Witwen=undWaisengeldauchnachdiesemRuhegehalt
nach den Vorschriften des bisherigenRechteszu berechnen.Ist der also berechneteBetrag höher
als der nach den Vorschriften des Beamtengesetzessich berechnendeBetrag, so ist jener zu leisten.

B. G. Art. 214 Abs. I.
46 Vgl. § 137 N. 5,68ff.
44 Heilkostenersatzaus Art. 89 Abs. VI ist nicht eingurcchnen.
4 Bgl.oben§ 137 N. 6, 135ff. 18 S.jedochArt. 89 Abs. V.
4 Art. 74 Abs. I. 75; nachgebildetdemN. Beamtrn.Piuklerbl.G. v. 17. Mai 1907 §#82, 3

(R.G. Bl. S. 2087. Das früherebayer. Recht findet nochAnwendung auf die Witwen und Waisen
der Beamten, welchevor dem 1. Jan. 1909 angestelltwordensind, sofernes unter Zugrundelegung.
des oben bezeichnetenRuhegehaltes für sie günstiger ist. B.G. Art. 214 Abs. I bis III. Die
Witwenpension betrug nachArt. XXIV der H.L.Pr. §§ 2, 3 regelmäßig½ desAktivitäts- bzw.
Ruhegehalts und konntebei gänzlicherInvalidität um dieHälfte erhöhtwerden,bei nichtpragmatischen
Beamten betrug sie nach § 31 der V.O. v. 26. Juni 1894 ½/desRuhegehaltes. Die Waisenpension
betrug nachArt. XXIV derH. L.Pr. § 4 und nach V.O. v. 26. Juni 1894 § 32 regelmäßig / der
Witwenpension bei einfachen, 3/10bei Doppelwaisen. Die Leistungerfolgte nachArt. XXIV § S L.
regelmäßig nur bis zum vollendeten20. Lebensjahroder bis zu deretwaigenfrüherenVersorgung
und konnte gem.§§ 11, 12 l. c. bei Invalidität erhöht werden. Uber den Begriff „Versorgung“
vgl. v. Seydel 2. Aufl. S. 253ff., 267ff. Erk. d. Ob.G.HS#Bd. 14 S. 673ff. Auch Privat=
einkommenaus Vermögen oder Erwerbstätigkeit gilt als Versorgung, wenn die Bezüge zum an=
gemessenenLebensunterhalt ausreichen. — Ist im einzelnen Falle der Bezug einmal nach den
Bestimmungen des Beamtengesetzesangewiesenworden, so kann in einem späteren Zeitpunkt die
Anwendung der früherenVorschriften nicht mehr in Anspruch genommenwerden. Ob auchdas
Umgekehrtegelte, ist jraglich. Man wird sich auch für die Weiteranwendung der Vorschriften
des früheren, im einzelnenFall einmal angewendetenRechts entscheidenmüssen,denn es erfolgt die
Anwendung des früheren Rechtes nur, wenn es für den Berechtigten im ganzen günstiger ist; der
Berechtigtemuß es sichdeshalb auchgefallenlassen,wenn ihm eineeinzelneBestimmungdesfrüheren
Rechtes ungünstiger ist als die entsprechendeVorschrift des neuenRechtes. Es gilt daher für die
Waisenrenten nach früheremRecht auch die ungünstigeRegel, daß sie schonmit Vollendung des
20. Lebensjahresendigt (H.L.Pr. Art. XXIV § 8; vgl. B.G. Art. 85 Z. 2. So richtig M. Reindl
a. a. O. S. 400 N. 6. Es kann dann aber auchnicht für das 21. Lebensjahreine Rente nachdem
neuenRecht in Anspruchgenommenwerden. Dem stehtauchB.G. Art. 216 Abs. I nicht entgegen.
A. M. Reindl a. a. O. S. 467f. N. 2.
v. 2 aach Aufrundung gemäß B.G. Art. 83 Abs. II. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 381

2 a. E.
8 NachträglicherWegfall der Berechtigungendigt nicht den Anspruchauf Waisengeld.
* Auch wenn der Anspruch auf Witwengeld ruhte. »
« Z B. weil die Ehe geschieden(BG.B. § 1564) oder die ehelicheGemeinschaftaufgelöst

war (B.G. B.§§ 1575, 1586). Doppelwaisen kommendaher auch.dann in Betracht, wenn eine
Witwe des Beamten, die nicht ihre leiblicheMutter ist, infolge desTodes des BeamtenWitwen=
geld erhält. B. G. Art. 74 Abs. III, 77 Abs.III, 79.
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Da der Höchstbetragdes gewöhnlichenRuhegehaltes75% des pensionsfähigen
Diensteinkommensist30, so ist der Höchstbetragdes Witwengeldes 40 % von 75% —
30% diesesEinkommens. Ein höhererBetrag als jene75%%darf bei Berechnung
desWitwengeldesin keinemFalle, also auchdann nicht zugrundegelegtwerden,wenn
der Tod des BeamtenFolge einesDienstunfalleswar und der Beamteetwawegen
HilflosigkeiteinehöhereUnfallrenteals jene75% bezogenhatte1. Das gleichegilt
für die Berechnungdes Waisengeldesfür die Waisenvon Beamtinnen52.

Der Mindestbetragdes Witwengeldesist 300 Mk.53 Der Mindestbetrageines
Waisengeldesfür DoppelwaisenmännlicherBeamterist demnach100Mk., für einfache
Waisen männlicherBeamter 60 Mk.5“. Der Mindestbetragdes Waisengeldesweib=
licher Beamter ist 90 Mk.55 Ist beim Tod widerruflicherBeamter Witwen=und
WaisengeldnachdenobendargelegtenGrundsätzenzuentrichten,so ist der vollegesetz=
liche Ruhegehalt56 auch dann der Berechnung zugrunde zu legen, wenn etwa dem
Beamten nur ein geringerer Ruhegehalt bewilligt war 57.

Kürzungen des Anspruchs auf Witwen=und Waisengeld sind nur in den gesetzlich
bestimmtenFällen zulässig.Das GesetzunterscheidetdenFall derGesamtkürzung,der
sichauf alle derartigenausdemselbenSterbefall entspringendenAnsprücheerstreckt,und
die Einzelkürzungen,denennur der einzelneAnsprucheines einzelnenBerechtigten
unterliegt.

Für denFall der Gesamtkürzunggilt folgendes. Es ist in keinemFalle den
Hinterbliebenenzusammenmehr zu gewähren,als der verstorbeneBeamtean Ruhe=
gehalt bezogenhat oder im Falleder Versetzungin denRuhestand bezogenhätte. Als
Ruhegehalt darf dabei in keinemFalle mehr als 75% des pensionsfähigenDienst=
einkommensangerechnetwerden558.Mürde sichhierbei beimAnsatzder regelmäßigen
Einzelbeträgeein höhererGesamtbetragergeben,so sind die einzelnenBeträge? im
gleichenVerhältnis und soweit zu kürzen,daß ihr GesamtbetragdemzulässigenHöchst=
betrag gleichkommt0. Nach Erlöschen eines Einzelanspruches oder wenn ein solcher
deshalb ruht, weil der Berechtigte die Reichsangehörigkeitverloren hat, erhöhen sich
die Ansprücheder übrigenBerechtigtenvom Beginn des nächstenMonats ab bis zu
ihrer regelmäßigenHöhe,dochstetsund im gleichenVerhältnis nur bis zumzulässigen
Gesamthöchstbetrages1.

Bei WaisenweiblicherBeamterwird das WaisengeldnachdemRuhegehaltbe=
rechnet,zu dessenBezugdieMutter berechtigtgewesenist oderberechtigtgewesenwäre,
wennsieam Todestagin denRuhestandgetretenwäre. Es beträgt12% hiervon*2.
« Einzelkürzungenfindenin folgendenFällen statt:

1. wenn Witwen oder Waisen auf Grund der Unfallversicherungsgesetzeeine
Witwen= oder Kinderrente aus der Staatskasse beziehen;

2. wennfür Hinterbliebeneder BeamtenderBergwerks=,Hütten=undSalinen=
verwaltung der Staat als WerkbesitzerBeiträge in der Höhe der Mitgliederbeiträge
zur Knappschaftskassegeleistethat;

3. wenndie Witwe um mehrals 15 Jahre jüngerwar als der Beamte.
50B. G. Art. 39 Abs. II. Vgl. oben§8137nach N. 68.
|5 r= Abs. 1 mit 89 Abs. III und 90 Abs. III. Val. Mot. S. 159. M. Reindl a. a. O.

55B.G. Art. 206 Abs. II in derFassung des A.G. z. R.V.O. Art. 53.
53 Art. 74 Abs. II. Minderung ann sichim Fall der Gesamtkürzungdes Art. 76 ergeben.

S. unten bei N. 58. Vgl. auch Art. 90 Abs. I Z. 2à. "
4“ In der Unfallfürsorge 160 M. Vgl. Art. 90 Abs. 1 " 2 a. Der Waisengeldbetragist

als Unfallrente auch beiDienstunfällen zu gewähren, wenn er sichhöher berechnetals die Unfall=
waisenrenteaus Art. 90 WI, Z. 2 a. Bgl. Art. 90 Abs. III.

* B.G. Art. 206 Abs. I 3. 2 Satz 2; A.G. z. R.V.O. Art. 53.
56Wie er sichnach B.G. Art. 52 ff. oder 89 berechnet.Vgll. M. Reindl a. a. O. S. 414.
57 B.G. Art. 87 Abs. II mit Art. 68. '
CsArt.76Abs.lmitArt·74Abf.lS.2undArt.89Abf.ll.
56oDas Witwengeld kann in solchemFall auch unter den regelmäßigenMindestbetragvon

300 zu stehenkommen. Vgl. Art. 74 Abs. II.
50 Art. 76 Abs. II. 61 Art. 76 Abs. III mit 81 Abf. 1 ¾=1.
62 B.G. Art. 206 Abs. I Ziff. 2 Satz 2 in der Fassungdes A.G. z. R. B.O. Art. 53.
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Im erstenFalle ist das Witwengeldum denganzenBetrag der Witwenrente,
das Waisengeldum denganzenBetrag der Kinderrentefür die Dauer dieserRenten⸗
bezügezu kürzen8. Im zweitenFalle wird auf das Witwen=oderWaisengelddie
Hälfte des Bezugs aus der Knappschaftskasse,solangedieserBezug dauert, angerechnet“.
Im dritten Falle wird zunächstfür jedes angefangeneJahr des Altersunterschiedes
vom 16.bis zum25. Jahr einZwanzigstelvomWitwengelde,also höchstensdieHälfte
desselben, abgezogen;sodann wird nach fünfjähriger Dauer der Ehe für jedes an=
gefangeneweitereJahr demgekürztenBetrageein Zehnteldes regelmäßigenWitwen=
geldes solangehinzugefügt,bis der volleBetrag desWitwengeldeserreichtistsb. Im
dritten Falle darf das gekürzteWitwengeldnicht unter 300 Mk. heruntergehen"6.

Das Verhältnis dieserEinzelkürzungenzur Gesamtkürzungist ein verschiedenes.
Im erstenund zweitenFalle ist die Einzelkürzungzuvor vorzunehmen,und werden
demnach in den zulässigenGesamthöchstbetragdie gekürztenEinzelbezügeeingerechnet.
Liegt dagegender Fall der jungenWitwe und zugleichAnlaß zur Gesamtkürzungvor,
so ist zuerst die Gesamtkürzungvorzunehmen. Alsdann ist erstdas Witwengeld, sofern
es nicht schon nach der Gesamtkürzungauf 300 Mk. oder weniger zu stehenkommt,
in der dargelegtenWeise zu kürzen, und sind dafür die Waisengelder um den vom
Witwengeld abgezogenenBetrag, höchstensjedochso weit zu erhöhen,daß dadurchder
zulässige Gesamthöchstbetragnicht überschrittenwird7.

Doppelwaisen, welche Ansprüche auf Waisengeld von beidenEltern her haben,
weil Vater und Mutter Beamte waren, erhalten beide Bezüge unverkürzt".

Auf Witwen=und Waisengeldansprüchefinden die oben5° für den Ruhegehalt
dargelegtenGrundsätzeüberAbrundung,Beginn, Auszahlung,Feststellung,Ruhen, Er=
löschen und Wiedergewährung mit einigen BesonderheitenAnwendung. Aufrundung
der Jahresbeträge hat auch bei dem Witwen= und Waisengelde so zu geschehen,daß
bei Teilung durch drei volle Markbeträge sich ergeben. Vor der Berechnung ist erst
der Ruhegehalt,aus dem die Berechnungdes Witwengeldes,dann das Witwengeld,
aus dem die Berechnungder Weisengeldererfolgt, aufzurunden.Sind Kürzungen
vorzunehmen, so findet die Aufrundung erst nach der Kürzungstatt 7°.

Der Anspruchauf Witwen=und Waisengeldbeginntmit Ablauf der Zeit, für
welche der Sterbegehalt entrichtetwurde71, für eheliche72Waisen, die erst nachAblauf
dieser Zeit geborenwurden, mit Beginn des Monats der Geburt's. Der Waisengeld=
anspruch solcherehelicheroder legitimierterKinder einerverstorbenenBeamtin, deren
Vater zur Zeit desTodes derMutter nochlebt, beginnterstmit Beginn desMonats,
in dem der Vater gestorbenoder erwerbsunfähig geworden ist oder ohne gesetzlichen

l, der häuslichenGemeinschaftsichentferntund seinerUnterhaltspflichtent=
zogen hat?“.

DieseGrundsätzegeltenauch für denFall der Verschollenheitdes Beamten76.
Da jedochein bestimmterZeitpunkt des Todes in solchemFalle regelmäßig erst durch
die mitunter spät erfolgendeTodeserklärung7“6festgesetztwird, so gestattetdas Gesetz
unter bestimmtenVoraussetzungenvorläufige und widerrufliche Gewährung schon in
einem durch die anweisendeBehörde früher zu bestimmendenZeitpunkt'7 an solche

6 Art. 74 Abs. III. “ Art. 79.
"“#B. G. Art. 77, dem 6 des R.Beamten=Hinterbl.G. v. 17. Mai 1907 nachgebildet.
ss B. G. Art. 77 Abs. II.
„ B.G. Art. 78, dem§ 7 desR. Beamten⸗Hinterbl.G.v. 17.Mai 1907nachgebildet.

S 206“ Vgl. Begründung zu Art. 53 des A.G. z. R.V.O.; Sten. Ber. der Abg.K.Beil. Bd. II

6% 8 nach N. 41. 57°%B. G. Art. 83 Abs. II. Val. Art. 71 Abs. II.
1 B. G. Art. 82, mit 72. 72VBal.B.G.B. §§ 1592, 1593. 75B.G. Art. 83.
74B. G. Art. 206 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 4 und 5.
½ 2% Berriff der Verschollenheitist der bürgerlichrechtliche.Vgl. obenN. 4.

Bgl. M. Reindl a. a. O. S. 392 N. 3. Maßgebendist in diesem Falle,wenn der Be=
amte zu dieserZeit nicht schonRuhegehalt bezog, also im Fall der Verschollenheitwährend der
Aktivität oder des einstweiligenRuhestandesder Ruhegehalt, den er erhalten hätte, wenn er zur
Zeit der vorläufigen GewährungdesWitwen=oderWaisengeldesin Ruhestandversetztwordenwäre.
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Hinterbliebene,welcheim Falle des Todes einenAnspruchauf Witwen=oderWaisen=
rentehabenwürden. Vorausgesetztist, daß derBeamtetatsächlichverschollenund daß
er nach hoher Wahrscheinlichkeitgestorbenist 78. Die Zuweisung kann zwar beliebig
bis zur Todeserklärungwiderrusenwerden, die geleistetenBeträge bleibenaber un=
entziehbarund unaufrechenbar,auchwenndurchdie nachfolgendeTodeserklärungein
späterer Todestag festgesetztwird.

Auch die Witwen= und Waisengelder sind im voraus und monatlich zu ent=
richten7°.

Die Festsetzungdes Witwen=und Waisengeldeserfolgt durch die zuständigen
Staatsministerien im Benehmen mit dem Finanzministerium. Durch sie ist auch zu
bestimmen,an wensodie Auszahlungstattzufindenhat. Sie könnenihre Befugnis
eineruntergebenenBehördeübertragen81. Die Festsetzungist im Zivilrechtswegever=
folgbar und anfechtbars2.

Die AnsprücheaufWitwen=undWaisengeldruhenunterdengesetzlichbestimmten
Voraussetzungenganz oder teilweise. Die Gründe des Ruhens entsprechenden oben
erörtertenGründen, aus welchender Ruhegehaltruht33. Ein Ruhen tritt entweder
wegenMangels der Reichsangehörigkeitoder wegeneineszusammentreffendenDienst=
einkommensoder wegenDoppelversorgungein".

u diesenGründen des Ruhens ist im einzelnenfolgendes zu bemerken.
er AnspruchderHinterbliebenenruht gleichdemjenigendesBeamtenauf Ruhe=

gehaltoderWartegeld,solangesiedieReichsangehörigkeitnichtbesitzen*#,nichtdagegen
bei Verlegung des Wohnsitzesins Ausland.

Ein zusammentreffendesDiensteinkommenwird angenommen,wenn ein solchesvon
einemHinterbliebenenaus seinerStellung als Beamtemim Sinne desBeamtengesetzesoder
aus einemanderenöffentlichenDienst bezogenwird7. ÜbersteigtsolchesEinkommen
bei einer Witwe den Jahresbetrag von 2000 Mk. oder bei einer Waise den Jahres=
betrag von 1000 Mk., so ist das Witwen=bzw. Waisengeldum den jeneBeträge
übersteigendenBetrag jenesEinkommenszu kürzen. Sind die übersteigendenBeträge
jenes Einkommens höher als das Witwen= bzw. Waisengeld, so fallen dieseBezüge
völlig hinweg.

Doppelversorgungkann aus zweierlei Gründen vorkommen,entwedernämlich so,
daß die Witwe oder Waise nebendem Hinterbliebenenanspruchaus demBeamtengesetz
noch einen Hinterbliebenenanspruch"aus einer anderen Verwendung des ver=
storbenen Beamten im öffentlichenDienst“ hat0 oder so, daß eineWitwe? aus
einemeigenen, gleichvielwann begründetenDienstverhältnisim öffentlichenDienst

bachtdenen Auflösung einePension oder ähnlicheVersorgung neben ihrem Witwengelde
bezieht 2.

78B.G. Art. 80; B.G. B. 88 13, 17.
75Art. 84; val. Art. 34, 41, 63.
s0 D. i. ob an den Berechtigtenselbst oder seinen gesetzlichenVertreter. B. G.B. 8§81684

Abs. I 3. 1, 1687, 1773. Val. M. Reindl a. a. O. S. 396. Vgl. auch B. G. Art. 71.
# B. Art. 83 Abs. I. Bekm.v. 22. Okt. 1909 § 21 (G.V.Bl. S. 781) und für die Verkehrs=

beamtenZust. V.O. v. 16. Febr. 1909(G.V.Bl. S. 175).
83B.G. Art. 176 mit 178.
58 B.G. Art. 66. gl. oben § 137 nachN. 117. *7“B. G. Art. 86.
*5 B.G. Art. 86 Abs. I. Z. 1. Das Gesetzsagt zwar wie in Art. 66 Z. 1: „wenn der

Berechtigtedie d. Reichsangehörigkeitverliert“; es bestehtaber kein Grund, die Hinterbliebenen,
welchedie Reichsangehörigkeitschonvor dem Tod des Beamten verloren oder nie befessenhaben,
anders zu behandeln. uch in diesenFällen ruht die Berechtigungnur.

56Gleichviel ob dieserDienst in Bayern oder außerhalb Bayerns geleistetwird.
4 "7 B. G. Art. 86 Abs. 1 3. 3 Satz 1, nachgebildetdem § 15 3. 3 u. § 16 des R.Beamten=

hinterbl.G. v. 17. Mai 1907. Vgl. auch B.G. Art. (6 3. 2 Satz 1. M. Reindl a. a. O. S. 405.
85Art. 86 Abs. I Z. 2 „eine Versorgungzusteht“.
3°%A. a. O.: „im Staats= oder einemsonstigenöffentlichenDienst"“.
(c B.G. Art. 86 Abs. 1 Z. 2.
%Waisen kommenhierbei nicht in Betracht (Art. 86 Abs. I Z. 3 Satz 2). Ihr Waisengeld

erlischt mit Eintritt der Volljährigkeit. Art. 85 Z. 2.
22Das Gesetz(Art. 86 Abs. I Z. 3 Satz 2) sagt: „erdient". Der Ausdruck ist hier gleich=
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Im erstenFalle 7s ist analogdemFall derDoppelversorgungeinesBeamtenim
Ruhestandezu verfahren?". Es ist für jedesanspruchsberechtigteHinterbliebeneder=
jenige Gesamtbezugzu ermitteln, der ihm zustünde,wenn der verstorbeneBeamte
doppeltePension zu beziehengehabthätte, und wenndiesePensionengemäßArt. 66
Ziff. 2 Satz 2 als Gesamtpensionunter Zugrundelegung seiner Gesamtdienstzeitnach
dem seinem früher bezogenenRuhegehalte zugrunde gelegten pensionsfähigenDienst=
einkommenberechnetwird. Es wird alsdann dem Hinterbliebenendas Witwen=
oder Waisengeldso weit gekürzt,daß dasselbemit demihm schonzustehendenander=

weitigen Versorgungsbetrag zusammen dem also ermittelten Gesamtbezug gleich=
ommt .

Handelt es sich dagegen um das Witwengeld einer Witwe, die nebenheraus
eigenemDienstverhältnis einenVersorgungsanspruchhat, so ist verschiedenzu verfahren,
je nachdemsiediesenVersorgungsanspruchals Beamtin im Sinne desBeamtengesetzes
oder aus einem anderen öffentlichenDienstverhältnis hat. Im erstenFalle bleibt ihr
sowohl das Witwengeld als auch der Ruhegehaltunverkürztv. Im anderenFalle
bleibt der Versorgungsanspruchstets unverkürzt, dagegenwird das Witwengeld, wenn
jener Versorgungsanspruchhöher ist als 1500 Mk., um den dieseSumme übersteigenden
Betrag jenesVersorgungsanspruchesgekürzt?".

Hinsichtlichdes Zeitpunktesund der Wirkung der Einziehung und Wieder=
gewährunggeltendie obendargelegtenGrundsätze.

Die Ansprüche auf Witwen= und Waisengeld erlöschen kraft Gesetzesdurch den
Tod. Der Anspruchauf WitwengelderlischtaußerdemdurchWiederverheiratung,der
Anspruch auf Waisengeld durch Verheiratung und Vollendung des 21. Lebensjahres?s.
In all diesenFällen endigt der Anspruchmit Ablauf des Monats, in demdas be=
treffende Ereignis eintritt?. Mit dem Tode der Witwe oder sonstigen leiblichen
Mutter werden die bezugsberechtigtenWaisen zu Doppelwaisen, und erhöhtsichdemnach
ihr Anspruchvon ½ auf ⅛.

Außer dendargelegtenAnsprüchenderHinterbliebenenauf Sterbegehalt,Witwen=
und Waisengeld kennt das Beamtengesetznebenden fakultativenLeistungenvon Sterbe=
gehalt an Beteiligte (Art. 72 Abs. II) und den vorläufigen und widerruflichenLeistungen
von Witwen= und Waisengeld an die Angehörigen Verschollener (Art. 80) nur noch
zwei Arten fakultativer Leistungen, die Witwenbeihilfe und die Unterhaltsbeiträge an
volljährige Waisen.

Witwenbeihilfe kann auf AnsucheneinerWitwe im Falle ihrer Wiederverheiratung
und des damit verbundenenVerlustesdes Anspruchesauf Witwengeldeinmalig im

bedeutendmit „bezieht“ und umfaßt deshalb auch die Fälle, in denensolchePension schonvor der
Entstehung des Anspruchs auf Witwengeld entstandenist.

78 DieserFall ist nicht zu verwechselnmit demanderen,wennderBeamte nachetwaerfolgter
Wiederanstellung als Beamter (Art. 64) in der Aktivität oder imzweiten Ruhestandestirbt. In
diesemFalle werdendieHinterbliebenenbezige einfachaus demletzten Ruhegehalteberechnet.Treffend
M. Reindl a. a. O. S.403.

* Bal. B. G. Art. 66 2 Satz 2 und oben §137 N. 120ff. Vgl. auch § 15 des
R. Beamten=Pinterbl-G.# v. 17. Mai1907, demdie Vorschrift nachgebildetist.

?6#.B.G. Art. 86 Abs. I 3. 2 mit Art. 66 Ziff. 2 Satz 2.
? B. G. Art. 206 Abs. 1 Z. 3 und Abf. II, ausgehobendurchA.G. z. . O. Art. 53.
7 B.G. Art. 86 Abs. I. Z. 3 Satz 2. Bgl. M. Reindl a. a. O. 407ff. Reindls

Auregung. einerAnderung desGesetzesist durchdas A.G. z. R.V.O. — * worden. Unrichtig
meine #. Prchnung.imJadeb. dd. öff. R.s Bd. III S. 55 Abs. II.

?8 B. G. Art. 86 Abs. II mit 67. Vgl. oben § 137 N. sa
7 B.G. Art. 85. FürKinterbliebene der vor dem 1. Jan. 1909 verstorbenenund derjenigen

vor diesemZeitpunkt in den RuhestandversetztenBeamten, welchespätersterben,ohne nach dem
Beamtengesetz wiederanßeTelt, worden zu sein, endlich für die Hinterbliebenen der in das etatmäßige

me des # übergeleitetenBeamten, denen nach Art. 214 Abs. I, II der höhere
700. früherenRechtesangewiesenwurde, geltendiemNu desfrüherenRechtes auchLnschlis
vdrr rlöschens(20. Lebensjahr, frühereVersorgung). B. G. Art 212 Abs. II mit 208, 214Abs

; dazu Hauptlandespragmatik von 1805 Art.XXIV § 8;V.O. v. 26. Juni 1894 § 38.
. Seydel 2. Aufl. II S.233ff.
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Betrage von höchstensdem Fünffachen ihres unverkürztenWitwengeldanspruchesdurch
die zur Festsetzungdes Witwengeldes zuständigeStelle gewährt werden100.

Unterhaltsbeiträgekönnendurchdas zuständigeStaatsministeriumim Benehmen
mit demFinanzministerium101den hinterbliebenen,volljährigen102und ledigen, ehelichen
und legitimierten Kindern eines etatmäßigen, unwiderruflichen oder widerruflichen Be=
amtengewährtwerden103.SolcheBeiträgedürfenjedochnur im Falle der Erwerbs=
unfähigkeit und Bedürftigkeit, ferner als fortlaufende Unterstützungen10“"und nur bis
zur Höhe des Waisengeldes, das sich bei Anwendung der Vorschriften des Beamten=
gesetzesberechnet105, gewährt werden. Bedürftigkeit ist nicht anzunehmen,wenn die
betreffendePerson eigenesVermögen, Einkünfte, Unterstützungenoder sonstigeBezüge
in ausreichenderHöhe tatsächlichhat. Bei der Würdigung der Erwerbsfähigkeitist
von dem allgemeinen Begriff im Sinne des Arbeiterversicherungsrechtesauszugehen.
Es darf also nicht die Fähigkeit zum Erwerb in der einer bestimmtenKlasse, etwa
dem Beamtenstande,angemessenenHöhe den Ausgangspunkt bilden.

Für die Übergangszeit gilt noch folgendes. Für die Kinder solcherBeamter,
die schonvor dem 1. Januar 1909 in pragmatischerEigenschaft ernannt waren und
in das etatmäßigeDienstverhältnis des Beamtengesetzesübergeleitetwurden106,besteht
Anspruch auf Fortbezug der Unterhaltsbeiträge über das vollendete 21. Lebensjahr
hinaus nachdemfrüherenRechte,und zwar auchdann, wennsieschonnachdemBe=
amtengesetzWaisengeld bis zum vollendeten21. Lebensjahrebezogenhaben107. Darnach
sind für Hinterbliebene solcher Beamter drei Fälle von Unterhaltsbeiträgen früheren
Rechtesfür die Übergangszeitzu berücksichtigen,nämlichdie Versorgungsrente105,die
Gebrechlichkeitsrente1069unddieaugenblicklicheUnterstützungals einmaligeAbfertigung110.

1. Die Versorgungsrente wird bis zum Tode oder zum Zeitpunkte der früherenVer=
sorgung111an die Hinterbliebenen(Söhne und Töchter) gewisserhöhererStaatsdiener entrichtet.
DieseVorzugsstellungist, wie bisher, auch für die Übergangszeiteingeräumtden Staatsministern,
Ministerialreferenten112,Kollegialpräsidenten,Kollegialdirektorenund denjenigenKollegialräten112,
welcheentwedereine ununterbrochene25 jährige Dienstzeit als Kollegialräte oder eine 40 jährige

10%B.G. Art. 74 Abs. IV, 83 Abs. I. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 377; vgl. auch
Gew. Unf.V.G. § 16 Abs. II; R.Verf.O. 8 589.

161B.G. Art. 88 Abs. II; nicht auchdurchuntergebeneBehörden.
108Mag die Volljährigkeit schonvor demTode desBeamten oder erst spätereingetretensein.
708B. G. Art. 88 Abs. I.
104Bis zum etwaigenEintritt der Erwerbsfähigkeitoder demWegfall der Bedürftigkeit, der

Verehelichungoder demTod. Widerruf ist auchaus anderenGründen zulässig.
Art. 75, abzüglichder Kürzungen nachArt. 76, nicht auchder Kürzungen nach Art. 74

Abs. III. Auch Kinder weiblicherBeamter könnensolcheBeiträge erhalten,dennes ist nicht voraus=
gesetzt,daß die Waise Anspruch auf Waisengeldhabe. Vgl. Art. 206 Abs. I Z. 4.

106B.G. Art. 208.
107B.G. Art. 214 Abs. IV, 215. Kauptlandespragmatit von 1805 Art. XXIV §§ 9—13,

17;Landt. Absch.v. 29. ###1831 Abschn. III § 78 (G.Bl. S. 57).
108H.L. Pr. Art. XXIV " 9.
10 H.L.Pr. Art. XXIV 5510—13. 110H.L. Pr. Art. XXIV § 17.
111Über den Begriff s. oben N. 44.
zs Hierzu gehörenaußer den Ministerialdirektoren und Ministerialräten auchdie sonstigen

zum unmittelbarenReferatdiensteim Ministerium bestelltenMinisterialbeamten,nichtdagegenBeamte,
welcheals VorständeandererBehördennur mittelbar, d. h. durchdie Vermittelung der Ministerial=
direktoren oder Räte, referieren.

# Wer unter diesenKategorien zu verstehensei, war unklar geworden, seitdemdie früher
regelmäßigkollegialeForm derOrganisation derMittelstellen nicht mehr allgemeinfestgehaltenwar.
BVhl.v. Seydel 2. Aufl. II S. 256f. In derPraxis half manech dadurch,daß im Verordnungs=

wege für einzelneBeamtengruppenbestimmtwurde, daß sie die Rechteeines Kollegialdirektors oder
Kollegialrates haben. Vgl. V.O. v. 23. Aug. 1879 § 6 (G.V. Bl. S. 1043), v. 22. Mai 1890
(G.V.Bl. S. 298),v. 1. Juli 1890(G.V.Bl. S. 503),v. 9. Aug. 1904(G.V.Bl. S. 335). Bezeichnend
für die Richtung, in welcherdieseAnordnungen sichbewegten,ist namentlichdie letzteVerordnung,
durch welchewederan der Form des kollegialenDienstesnochauch an der Rücksichtauf den Rang
festgehaltenwurde, sondern mit Ubergehungder ranghöherenund einer kollegialen Organisation
angehörigenHochschulprofessorendenKonrektorengewisserMittelschulendie Rechtevon Koslegialräten
eingeräumtwurden. Daß VerordnungenfolcherArt auch jetztnochbis zum Ablauf derUbergangs=
beit erlassenwerdenkönnen,unterliegt keinenanderenBedenkenals denjenigen,die ihremErlaß etwa
isher entgegengehaltenwerdenkonnten. · -
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Dienstzeit als Staatsdiener im aktivenDiensteverbrachtoder im aktivenDienstedas 70. Lebensjahr
vollendet haben. Bei denKollegialräten, welchedas Dienst=oderLebensaltervollendethaben,macht
es keinenUnterschied,ob sie alsdann in derAktivität oder im Ruhestandegestorbensind; auchmacht
es keinenUnterschied,ob sie das Dienst=oderLebensaltervor oder nach dem 1. Jannar 1909 in der
Aktivität vollendet haben . Wer vor dem 1. Januar 1909 sichin der Stellung eines Kollegial=
rates befand, ist in Hinsicht auf die UnterhaltsbeiträgeseinerWaisen als solcherauch zu behandeln,
wenn er später in die Stelle eines Kollegialdirektors, Kollegialpräsidenten oder Ministerialreferenten
aufrückt. Das Beamtengesetzgeht aber für dieKollegialräte insofern über das vom früherenRechte.
Gewährte hinaus, als für die Ubergangszeit,d. h. bis zumAussterbender vor dem 1. Januar 1909
ernannten „Kollegialräte“", die Vorzüge des früherenRechtes auch denjenigen„Kollegialräten“ zu=
gestandensind, welchevor Abdienung der 25- bzw. 40jährigen Dienstzeit oder vor erreichtem
70. Lebensjahre in den Ruhestandversetztwerden, wenn sie nur im Ruhestandenoch70 Jahre alt
werdenoder so lange leben,daß sie das 25. bzw.40. Dienstjahr erfällt hätten,wenn sienichtvorher=
in den Ruhestandversetztworden wären115.

Die Bemessungder Unterhaltsbeiträgeerfolgt für die Waisen all dieserBeamten nicht nach.
ihrem zuletzt bezogenenGehalt bzw.Ruhegehalt,sondernnachdem Gehalt bzw.Ruhegehalt,welcher
sich bei Fortgeltung des früheren Rechtes bis zu ihrer Versetzungin denRuhestand bzw. bis zu
ihrem Ableben für sie berechnethätte. Aus dem so ermitteltenGehalt bzw. Ruhegehaltwird dann
das Witwengeld und hieraus das Waisengeld nach den Bestimmungen des Beamtengesetzesals.
Grundlage des Unterhaltsbeitragesberechnet116.

Der wesentlicheUnterschiedzwischendiesemSonderrechtder höherenBeamtengruppeund dem
allgemeinenRecht der Unterhaltsbeiträgebestehtdarin, daß nur die Waisen jener Beamten einen
Rechtsanspruch auf solchenBeitrag haben. Weiter bestehtder wohl nicht erheblicheUnterschied,
daß ihnen dieserAnspruch nicht erst bei „Erwerbsunfähigkeitund Dürftigkeit“, sondernauchschon.
dann zu gewährenist, wenn sie als „unversorgt“ anzusehenfind.

2. Die Gebrechlichkeitsrente wird für die Dauer der Gebrechlichkeitden Kindern 11
aller ½8 vor dem 1. Januar 1909 in pragmatischer Eigenschaft ernannten Beamten nach bisherigem
Recht gewährt'7. Es bestehtein Rechtsanspruch.Der Anspruch ist nicht von Amts wegen,sondern
nur auf Ansuchen zu erfüllen10. Er geht auf den halben, ganzen oder 1½fachenBetrag des.
Unterhaltsbeitrages,je nachdemdieErwerbsunfähigkeitnur eine teilweise,einevolle, sei es dauernde
odervorübergehendeoder einemit Hilflosigkeit gepaartevollständigeErwerbsunfähigkeitist121. Stets.
ist Dürftigkeit Voraussetzung des Auspruchs, und fällt derselbenicht nur mit wiedererlangter Erwerbs=
fähigkeit, sondernauch bei eingetreteneranderweitigerVersorgung hinweg.

3. Auf augenblickliche Unterstützung bestehtein Rechtsanspruchfür unversorgte,voll=
jährige Kinder aller1 vor dem 1. Januar 1909 in pragmatischerEigenschafternanntenBeamten,
wenndiesenKindern nicht nachobigenGrundsätzeneineVorzugs=oderGebrechlichkeitsrentezusteht 128.

II. Das besondere Hinterbliebenenfürsorgerecht bei Sterbe=
fällen als Folgen von Dienstunfällen. Das oben7½über die Unfall=
pensionenim allgemeinenund über ihr Verhältnis zu denallgemeinenPensionsansprüchen
Gesagte findet auch für die Hinterbliebenenansprüchebei Dienstunfällen Anwendung.

Das Gesetzgewährt nach dem Vorbilde desReichsrechtes125 denHinterbliebenen
der durchDienstunfall getötetenBeamten Sterbegehalt, Sterbegeldund Renten 126. Die
Nachbildungdes Reichsrechtesist eineziemlichgetreue,dochgehendie Leistungendes
bayerischenRechtes zum Teil über diejenigendes Reichsrechteshinaus.

ac 1unk5# rt. 36 W b in i r XXIV 8 9;Landt. Absch. v. 29. Dez. 1831
Abschn. . . dazu 2. Aufl. . ·

116B. G. 215 Abs. IV. uis B. G. Art. 215 Abs. III.
zIu Mögen sie das 20. Lebensjahrschonvollendethabenodernicht.

118 Auch der vorhin genanntenhöherenBeamtengruppen. Die Kindervormals nicht prag=
matischerBeamter habenkeinenRechtsanspruchdarauf. V.O. v. 26. Juni 1894 § 41.

ueB. Art.214Abs.IV.H. L.Pr. Art.XXIV § 10—13.
120Er geht daher nur auf das vom ZeitpunktderEthebungdesAnspruchesab zu Gewährende.

So war wenigstensdie bisherigePraxis. Vgl. 2. Aufl. II S. 258N. 50. "
1 Dasein und Grad derErwerbeunfähhigkeitmüssenerwiesensein. Näheres in den etwas

unbeholfenenBestimmungenderH.L#Pr. Art. XXIV§§ 11—13. Vgl. 2. Aufl. II S. 258.
122Vgl. obenN. 107. »
II«H.L.Pr.§17·DieVokschxjftistdnrchdasB.G.zwatnichtausdrücklich,abermtttelbar

durch — I, II für die Übergangszeitaufrechterhalten. Vgl. 2. Aufl. II S. 255f.

19R. Beamtenfürsorgegesetzv. 18.Juni 19018§ 2ff. (N.G.Bl. S. 211)0.
126B.G. Art. 90 mit 72, 73.
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Voraussetzung für die Anwendung des besonderenFürsorgerechtes ist, daß der
Beamte, um dessenHinterbliebene es sichhandelt, durchBetriebs=odersonstigenDienst=
unfall in der Aktivität oder an denFolgen desUnfalles 127im einstweiligen,dauernden
oder zeitlichen Ruhestande, oder auch nach der Entlassung aus dem Dienste gestorben
ist. Der Vorsatz oder die Bestrafung, welche den Anspruch auf Unfallrente des
Beamtenselbstausschließt,schließtim Todesfalle auch den Hinterbliebenenanspruch

aus 128.

Der Umkreisder fürsorgeberechtigtenPersonen ist sowohlhinsichtlichdesKreises
der Beamten, deren Hinterbliebene in Betracht kommen,als auch hinsichtlich der als
HinterbliebenegeltendenPersonenein erheblichweitererals bei derallgemeinenHinter=
bliebenenfürsorge.

Es sind anspruchsberechtigtdie Hinterbliebenen der etatmäßigenunwiderruflichen
und widerruflichenund der nichtetatmäßigenBeamten1½.

Als Hinterbliebene gelten die Witwe 130,die Kinder, die Verwandten in gerader
aufsteigenderLinie 151und die elternlosenEnkel 15/8.Der Anspruch der Witwe ist aus=
HLeschlossen,wenn ihre Ehe mit dem Beamten erst nach dem Unfall geschlossenworden
ist 1338.Außer den ehelichenund legitimierten Kindern zählen zu den anspruchsberech=
tigten Kindern auch die an Kindesstatt angenommenenoder nach früherem Recht
adoptierten, arrogierten oder eingekindschaftetenKinder 18" und die unehelichenKinder
von Beamtinnen155, sämtlich ohne Unterschied,ob sie vor oder nach dem Unfall oder
Tod des Beamten135geborensind; ehelicheKinder jedochdann nicht, wennsie aus
einer erst nachder Versetzungin den RuhestandgeschlossenenEhe stammen.

Aszendentenund Enkel habenAnsprüchenur, wenn der Verstorbeneihren Lebens=
unterhaltzur Zeit desUnfalles187tatsächlich135ganzoderteilweisebestrittenhat, und
wenn sie zudem bedürftig sind, d. i. wenn sie das zum Lebensunterhalt Unentbehrliche
nicht aus eigenenoder in rechtlichgesicherterWeise aus fremden,privatenMitteln
Sblten. Für Witwen und Kinder bilden dieseUmständekeineVoraussetzungender
Ansprüche

Ist der Tod des Beamten nicht die Folge eines Dienstunfalles gewesen,so haben
nur die Hinterbliebenenim Sinne des allgemeinenPensionsrechtesLeistungenzu be=
anspruchen,und zwar nachden obendargelegtenGrundsätzen“.

War dagegender Tod desBeamtenFolge einesDienstunfalles,so kommtregel=
mäßig das besondereUnfallpensionsrecht, das allgemeine aber nur ausnahmsweise,
nämlich für den Sterbegehalt, außerdem für die einzelnen Witwen, ehelichenund

127Entscheidendist also nicht, ob der Beamte selbstRente bezogenhat, sondern nur der
ursaͤchlichegwan menhansvon Tod und Unfall.

Art. 96. Vgl. oben§ 137 bei N. 144.
1# Art. 90 mit 89, 101.
180Vgl. oben 8 138 N. 6.
191AbbßerdenEltern, Großeltern usw. auchdie Adoptiveltern (B.G.B. §§ 1757, # und

die uurhelscheMutte. Knicht dagegenStief=, Pflege=und Schwiegereltern. Vgl. Handb. d.U.V.
u S

82Su die eane Kinder uer abarsterbeneehelichenBeamtentochter.Vgl. M. Reindl
a. a. O. 442 N. 2

152. G. Art. 90 Abf. ur ud Pn, s. unten N. 152 und nachN. 172.
1T4B. G.B. § 1741; E.G. z. B.G.B. Art. 209. Handb.d. U. V. Bd. 1 S. 293N. 2, nicht

dagegendie Stief., Pflege=und ihwgrinmr.
1 Dies gem.B.G. B. § 1705. Daß dieselbenin B.G. Art. 90 ebensowie im N.Fürs.G. 852

nicht ausdrückli henannt wurden, hat seinenGrund wohl nur darin, weil die Kontroverse,ob
unehelicheKinder im Verhältnis zu ihrer leiblichenMutter wie ehelichezu behandelnfind, durch
B.G. B. § 1705 undGew. U.V.G. § 16 bh IV im bejahendenSinn als entschiedenzu betrachten
ist. A. Reindla. a.O. S. 441N.2

% S. fedoch B. G. B. § 1593.
“ Sel. eino "se = 4 7a.

enn* ohnerechtliche erbstiichtung.
139Vgl. M. Reindl a. a.O. S. 446 N. 76.
140— obennachN. 17. 2, gilt auchdann, wenn der Beamte Unfallrente bezog. Doch

findet in diesemFall die,Berechnungdes Witwen- und WaisengeldesnachjenerRente statt. Vgl.
Reindl a. a. O. S. 373,442fs.
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legitimierten Kinder dann zur Anwendung, wenn nach diesemRechte sich für sie111
höhereBezügeberechnenals nachdemUnfallfürsorgerecht!“.

Hiernach ist Sterbegehalt nach den oben dargelegtenGrundsätzen an die
anspruchsberechtigtenWitwen, ehelichenund legitimiertenKinder auchdann zu ent=
richten, wenn ein etatmäßigerBeamter infolgeDienstunfallesstarb 18. In diesem
Falle habendieseHinterbliebenenkeinenAnspruchauf Sterbegeld. Erhalten andere
als jeneanspruchsberechtigtenPersonenals BeteiligteeinenSterbegehaltoderSterbe=
gehaltsteil, so bestehtdanebenfür sie, wenn sie zu den Hinterbliebenen im Sinne des
Fürsorgerechtesgehören,ein Anspruchauf Sterbegeld,dochkürzt sichdieserAnspruch
um den empfangenenSterbegehalt.

Anspruchberechtigtin bezugauf das Sterbegeld sind, von den Sterbegehalt=
berechtigtenabgesehen!“, alle Hinterbliebenen im Sinne des Art. 90 Abs. 1 zusammen.
Der Sterbegehaltbesteht,wennder Beamtein der Aktivität starb, im einmonatlichen
Betrag desDiensteinkommens,wenner im Ruhestandestarb,im einmonatlichenBetrag
des zuletzt bezogenenRuhegehaltes175,in jedemFalle aber mindestensin 50 Mk. für
alle Berechtigten zusammen1/8. Es wird für den auf den Sterbemonat folgenden
Monat (Sterbenachmonat)entrichtet. BeziehenHinterbliebeneSterbegeldaus der
gesetzlichenoder statutarischenKrankenversicherungdes Verstorbenen,so ist das nach
dem Beamtengesetzzu leistendeSterbegeldum denBetrag jenesSterbegeldeszu kürzen
und der Krankenkasseder von ihr bezahlteBetrag aus der Staatskassezu ersetzen“7.

Die UnfallhinterbliebenenrentensindWitwen=,Kinder=,Aszendenten=oderEnkel=
renten. Nur für die beiden erstenkommt dieDoppelberechnung nach den allgemeinen
und den besonderenBestimmungenund der Vorzug der höherenBezüge inBetracht 1“.

Jede dieser Renten beträgt 20 0%des letztenJahresdiensteinkommens". Das
DiensteinkommenderAktivität ist zugrundezu legen,auchwennderBeamteim Ruhe=
standestirbt 150.

Die Witwen=und Kinderrentensind Individualrenten, die im obigenBetrag
jedemeinzelnenBezugsberechtigtenpersönlichzustehen.Die Witwenrentebeträgtmindestens
300 Mk., die Kindesrente mindestens 160 Mk. Eine absolute Höchstgrenzebesteht
weder bei den Witwen= noch bei den Waisenrenten151. Bei „inmitte“ liegendenbe=
sonderenVerhältnissenkann auchder Witwe aus einernachdemUnfall geschlossenen
Ehe eineWitwenrentezugebilligtwerden1562.Die Kindesrenteist bei einfachenund
Doppelwaisendie gleiche.

Die Aszendenten=und Enkelrenten sind Gesamtrenten, d. h. es haben alle
Aszendentenund alle Enkel zusammennur je eineRente in obigem(N. 149) Betrage zu
beziehen,wobei Aszendenten=und Enkelrente nebeneinanderbestehenkönnen, innerhalb

141Sinzeln genommen. Bgl. Reindl a. a. O. S. 449.
142B.’G. Art. 90 Abs. III. Auch die soberechnetenhöherenBezügegeltenals Unfallfürsorge.
16 Art. 90 Abs. 1 3. 1 mit Art. 72 Abs.J.
1“ Also nurHinterdliebene nicht WtatmäßigerBeamter und solcheHinterbliebeneetatmäßiger

Beamter, welchekeinen rbbekhaltanspeuch nachArt. 72 Abs. I haben.
“5 B. G. Art. 90 Abs 2

140ÜberAuszahlung 8 Verteilung gilt das oben . den Sterbegehalt Gesagte. Val.
bei N. 37. Bekm. v. 22. Okt. 1909 §§ 22, 25 (G.V.Bl. S

167B.G. Art. 95 Abs. IV.
sich 148Art. 90 Abs. III mit 74, 75. Dabei sind die Kürzungen nachArt. 76 mit zu berück=
sichtige

5 8 36 get 90 Abs. 1 Z. 2a mit 92. Vgl. für die BerechnungdesDiensteinkommensoben
l 137beie

150Nach demVorbilde des R.Fürf. G.3a. a. O.
151Das bayerischeRecht leistet demnachmehr als das Reichsrecht. Das R.Fürf.G 4%½

Abs. I lit. a. seFoee itwen die Untergrenzevon 216Mk. und eine Höchstgrenzevon 3000 Mk.,
für Kinder eine Untergrenzevon 160Mk. und eineHöchstgrenzevon 1600Mk. Vgl. N.Fürf. G. 5 14.

162Da ein Rechtsansfpruchhierauf in diesemFall nicht besteht,so kann die freiwillig zu.
gewendeteWitwenrente arch ErringeremBetrage, keinesfallsaber in höheremBetrag zugewendet
Re#eé Val. dagegenR.Fürf. G. § 2 Abs. IV; Gew. U.V. G. 8§16 Abs. III u. .W#V. 8 590

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 50
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der Aszendentenrenteaber etwa vorhandene Eltern 155 die etwa vorhandenenGroß=
eltern, solange sie als Bezugsberechtigtenebeneinanderstehen,ausschließen. Für jede
Aszendenten=und Enkelrente bestehteineUntergrenzevon 160 Mk. und eineObergrenze
von 1600 Mk. 16“.

Die Rentendürfen,soweitsieGegenstandvon Ansprüchensind,in höheremals
demgesetzlichenBetragenicht zugebilligtwerden. Ihre Gewährungfindetvon Amts
wegenstatt. Was überVerzichtauf Ruhegehaltobengesagtwurde,gilt auchhier55.

ÜlberKürzung der Hinterbliebenenunfallrententrifft das GesetzbesondereBe=
stimmungen. Das Gesetz kennt für sie nur den Fall der Gesamtkürzung, die jedoch
hier nicht einereineKürzung,sondernzum Teil aucheineAusschließungist156.

Die Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen 60 % des maßgebendenDienst=
einkommensdes Beamten nicht übersteigen. Dabei gehen die Witwen= und Kinder=
renten den Aszendenten=und Enkelrenten so vor, daß diesebeidenausfallen, wenn jene
beiden zusammenden Gesamthöchstbetragschonerreichenoder übersteigen157. Die
AszendentenrentegehtderEnkelrentesovor, daßdieseausfällt, wenn jenemit Witwen=
oderKinderrentenzusammendenGesamthöchstbetragschonerreichenoderübersteigen½38.
Scheiden hinterher vorgehendeBerechtigte aus, so rückendie Ausgefallenen ein, und
zwar zuerstdie Aszendenten,dann die Enkel. Übersteigenschondie Witwen=und
Kinderrenten den Gesamthöchstbetrag157, so sind ihre Renten in gleichemVerhältnis
bis zum Gesamthöchstbetragzu kürzen. Scheidetin diesemFalle hinterherein Kind
oderdieWitwe oderscheidenmehrereKinder aus, so erhöhensichumdenausfallenden
Rententeil oder die ausfallendenRententeiledie Renten der Ubrigen bis zu ihrem
vollenBetrag von 20 6%%und bis zum Gesamthöchstbetrag.Wird dann diesernicht
erreicht,so rückendie etwa ausgefallenenAszendentenund Enkel wiederdieserReihen=
folge nach ein. Das Einrücken und die Erhöhung erfolgen stets von dem auf das Aus=
scheidenfolgendenMonat an.

Auch dieseKürzungensind von demGrundsatzebeherrscht,daß jedesHinter=
bliebene im Sinne des Art. 73 jedenfalls mindestens so viel Rente zu erhalten hat,
als ihm nach den Bestimmungenüber Witwen= und Waisengeld zukommen, und daß
darnacheineKürzungder einzelnenRente nur einzutretenhat, wennauchdie für sie
günstigereHöchstgrenzemit den anderenRentenzusammen1°60überschrittenist1.

Über die Aufrundung gilt für die Hinterbliebenenrentendasselbewie für Witwen=
und Waisengeld102.

Die Rentenbezügebeginnen, wenn Sterbegehalt zu leisten ist½66,mit Ablauf
des auf den SterbemonatfolgendenVierteljahres,wennSterbegeld zu leistenist1½,
mit demEnde des Monats des Sterbegeldbezuges(Sterbenachmonat)1°5.

158Auch wenn nur der Vater oder nur die Mutter nocham Leben i
32 * 88. Art. 90 Abs. I Z. 2 b und c. DieselbenGrenzen setztdasR. Fürs.G. in § 2 Abs. I

. 2b und e.
155Der Beamte kann nicht auf denAnspruch,wohl aber der Hinterbliebeneauf die Geltend=

machungverzichten. · ·
IV.G.Art.90Abf.Il.Vgl.R-Fürs.G.§2Abf.Il.Dieobenfürdieallemeinen

Witwen=und WaisenrentendargelegtenFälle der Einzelkürzung nachB.G. Art. 74 Abs. III, 77, 79.
finden hier keineAnwendung. Art.98 Abs. 1 nimmt zwar dieseBestimmungenvon derAnwendung
auf die Unfallfürsorge nicht ausdrücklichaus. Es ist aber anzunehmen,daß Art. 90 Abs. II das
Kürzungsrecht ausschließendregein wollte. Vgl. auch M. Reindl a. a. O. S. 478 N. 3, wo
allerdings der Kürzungsfall des Art. 74 Abs. IIInicht erwähnt ist. ·

I7WennalsociiieWitioensundzweiodermehrKinderrentenoderioenndreioderniehr
Kinderrentenzu leistensind.

168Wenn also nebender Aszendentenrentezwei Kinderrenten oder eine Kinder= und eine
Witwenrente zu leisten ist.

150Wenn eine Witwen= und mehr als zwei Kinderrenten oder wenn mehr als drei Kinder=
renten zusammentreffen.

160Der Betrag des Ruhegehalts nachArt. 76 Abs. I oder die 60% des Diensteinkommens
nach Art. 90 Abs. II.

161Vgl. die Beispiele bei M. Reindl a. a. O. S. 449ff.
162B.G. Art. 83 Abs. II, 98 Abs. I. 163B.G. Art. 72 Abf. I.
16,B.G.Art.90Abs.I Z. 1.
165B.G. Art. 95 Abs. I mit 98 Abs. I und die übergangsbestimmungin Art. 216 Abf. I.
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Ülber die monatsweiseVorauszahlung gilt auch hier das obenGesagte 166.
Auch hinsichtlichder Festsetzungder Rentenansprücheund der Zuständigkeitzur

Festsetzunggilt das obenGesagte ½7; doch ist hier vor der Festsetzungauch eine ein=
gehendeUntersuchungdes ursächlichenZusammenhangeszwischenUnfall und Tod von
Amts wegenvorzunehmen.Dabei kann, wennder Tod erstspäter, etwa im Ruhe=
stande,eingetretenist, die Zuweisungder Hinterbliebenenrentennicht auf die bloße
Feststellungder Tatsachendes Dienstunfalles gegründetwerden, es müssenvielmehrdessen
spätereFolgen in ihrer ganzenEntwicklungbis zum Tode berücksichtigtwerden. Die
Hinterbliebenenansprüchesind nach denselbenGrundsätzenbinnen zwei Jahren seit der
Fälligkeit anzumeldenwie die Unfallrentenansprücheder Beamten168.

Für das Ruhen der AnsprüchegeltendieselbenRegelnwie für die Ansprüche
auf Witwen= und Waisengeld16°. Dasselbe gilt von den Grundsätzen über Wieder=
gewährung ruhender Leistungen.

Der Anspruch auf Hinterbliebenenrenteerlischt für alle Berechtigten mit der
Verheiratungund mit demTode. Außerdemerlischtder Anspruchauf Kinderrente
mit der Vollendung des 21. Lebensjahres170, auf Aszendenten=und Enkelrente mit
Wegfall der Bedürftigkeitund die Enkelrenteaußerdemauch mit Vollendung des
18. Lebensjahres171. In allen Fällen endigtder Anspruchmit Ablauf des Monats,
in welchemdas die EndigungbegründendeEreignis eintritt. .

Einer Witwe, welchesichwiederverheiratet,kann aus diesemAnlaß auf ihr
Ansuchen eine einmalige Beihilfe bis zum fünffachen Jahresbetrage der Witwenrente
gewährtwerden 178.

Neben dem Fürsorgerecht,welches also das Beamtengesetzfür die Hinterbliebenen
der Staatsbeamten für gewöhnlicheSterbefälle und für die Sterbefälle, welcheUnfall=
folgensind, als Bestandteildes öffentlichenRechtsdes Dienstesgeregelthat, bestehen
noch andereUnterstützungseinrichtungenfür Angehörige und Hinterbliebene von Staats=
beamten,welchezum Teil freiwillige Darbietungen des Staates aus dafür bestimmten
Mitteln sind78, zum Teil auf der Grundlage der Selbsthilfe beruhen. In letzterHinsicht
kam es nach jahrzehntelangenvergeblichenBemühungen,welcheauf die Errichtung
einer staatlichenWitwen=und Waisenpensionsanstaltnach Maßgabe des § 28 der
9. Verfassungsbeilagegerichtetwaren174,endlichauf Grund des § 10 des Landtags=
abschiedesvom 10. Juli 1865 175zur Gründung des allgemeinenUnterstützungsvereins
für die Hinterlassenen der k. bayerischenStaatsdiener und der damit verbundenen
Töchterkasse.Dem Verein wurden ein vorhandenerGründungsfonds, der Jahresertrag
der geheimenRats= und Kanzleitaxen176und die von früher her schon zu leistenden
Witwen= und Waisenfondsbeiträgezugewiesen177. Die Vereinssatzungenwurden durch
Verordnung vom 31. August 1865verkündigt !'8s. Bis zum 1. Januar 1900 flossen
diesemVerein nebenseinensatzungsmäßigenMitgliederbeiträgenauch noch die von
früher herangeordnetenWitwen=undWaisenfondsbeiträgederBeamtenundöffentlichen

166B.G. Art. 84 mit 98 Abs. 1 u. 216 Abs. 1. Vgl. oben § 136 N. 112, § 137 N. 178.
161B. G. Art. 83 mit 97 und 98 Abf. I. 168Vgl. oben§ 187 N. 181.
16%B.G. Art. 86 Abf. I 3. 1—3 und Abfs.II; Art. 98 Abs. I. Vgl. obennachN. 82.
170 Für die hinterbliebenen Kinder der vor dem 1. Jan. 1909 angestellten Beamten, auf

welchedas frühereRecht derH.L.Pr. v. 1805Art. XXIV Anwendungfindet(oll. obenbeiN. 106ff.),
endigt der Pensionsanspruchmit dem vollendeten20. Lebensjahr gem. § 8 l. c. M. Reindl
a. a. O. S. 467 N. 2 macht mit Recht geltend, daß Art. 216 Abs. I nur auf das Verfahren
der Einziehung, nicht auch auf die Dauer des Rentenanspruchszu beziehensei. Dagegen ist
Reindl darin nicht zuzustimmen,daß für dieseKinder währenddes 21. Lebensjahresnoch eine
Rente nach den Fürsorgebestimmungendes Art. 90 zu leistensei.

171B.G. Art.95 Abs. III mit 90 Abf. I.
172B.G. Art. 90 Abs. V; vgl. Art. 74 Abf. IV und obenN. 100.
In Vgl. Glock und Schiedermair, Das im Kgr. Bayern geltendeReichs=und Landes=

recht,N. 474—478.
1##Hirrüber vgl. v. Seydel 2. Aufl. II S. 263ff.
1s G.Bl.186365 S. 105,Abschn.1 § 10.
us Später in Wegfall gekommen.Über die gegenwärtigenFondsbeständef. Satzungen§ 10.
17! Spätere Zuwendungendt Glock und Schtedermat a. a. O. N. 483, 484.
is N.Bl. S. 977. Weber VIS. 508.

50“
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Diener1° zu. Durch das Finanzgesetzvom 30. Juni 1900159§ 17 wurdendiese
Fondsbeiträge aufgehobenund wurden dafür regelmäßigeund entsprechendeZuschüsse
aus der Staatskasse angeordnet. Für die Staatsdiener, welche die satzungsmäßigen
Eigenschaftenbesitzen,wurde durch Finanzgesetzvom 21. April 1884 § 14181für den
UnterstützungsvereinunddurchFinanzgesetzvom27. März 1888 § 201 für dieTöchter=
kasseder Eintrittszwangbegründet158. Die ursprünglichenSatzungenwurdenvielfach
geändert184, zuletzt im Gefolge des Beamtengesetzesnach Bekanntmachungvom
30. Dezember1908185. Der Verein ist vom 1. Januar 1909 an für den Eintritt
neuerordentlicherMitglieder gesperrtworden (Satzungen§ 2). Der Verein steht unter
Aufsicht der Staatsregierung und wird von einem Verwaltungsrat geleitet, dessen
Vorstand und stellvertretenderVorstand vom König aus der Zahl der in München
wohnendenhöherenStaatsbeamten ernanntwerden186.

Für die HinterbliebenenderjenigenBeamten, welchedurchZusicherunggleich=
wertiger Unterstützungsansprüchevon der Versicherungspflichtder Invalidenversicherung
nach der Reichsversicherungsordnungund der Berufsunfähigkeitsversicherungnach dem
Versicherungsgesetzfür Angestellte auf Grund des Ausführungsgesetzeszur Reichs=
versicherungsordnungbefreitworden sind, richten sichdie Ansprücheauf Hinterbliebenen=
fürsorge hinsichtlich ihrer Höhe und Berechnung nach den zugesichertenSätzen des
Reichsrechtes157.

Über die Hinterbliebenenfürsorgeder Notare und Gemeindebeamtenist das oben
Gesagtezuvergleichen158.

Für HinterbliebenesolcherGemeindebeamter,die von der Versicherungspflicht
nach demVersicherungsgesetzfür Angestelltebefreit sind, richten sichdie Ansprüchenach
den diesenBeamtendurchdieGemeindegewährleistetenSätzendesVersicherungsgesetzes
für Angestellte18°.

Vierter Abschnitt.
Die Folgen der Verletzung von Pflichten und Rechten

öffentlicher Diener.
§5139. RechtlicheNatur des Dienststrafrechtes!. Uber die rechtlicheNatur

des Dienststrafrechtesist eine Übereinstimmungder wissenschaftlichenMeinungen noch
keineswegserzielt.

Die Dienststrafe, so wird vielfach ausgeführt, tritt wegenVerletzung der Dienst=
pflicht ein. Diese Verletzung enthält eine Schädigung der öffentlichenInteressen; sie
berührtdenStaat dahernäherals irgendwelchegewöhnlicheRechtsverletzung.So straft
er sie denn2. Von diesemGedankengangeaus liegt es nahe, in dem Dienststrafrechte

17 über diebst, der Pfarrer s. Fin.G. v. 29. Maie 186 21 (G.V.Bl. S. 205).
150G.V. B ollz.Best.v. 20.Sept. 120 Fu .Bl. S. 40
181G.V. Sr 195.
½ Vgl. V###tv.1. April 1888;G. V. Bl. S. 29.
184Die einzelnenAnderungen bei Glock und Schiedermair a. a. O. N. 485 und Voll=

zugsbestimmungenN.486—489.
35 G.V. Bl. S. 1253. Mit beigefügten„Revidierten Satungen Für die Hinterbliebenen

von Offizieren, Sanitätsoffizieren und oberen Beamten des k. Herres besteht ein analoger
nterstützungsverein.

o Laungen &e884, 34
187A.G. z. R.V.DO.v. 2. Nov. 1912 Art. 51 Abf. I.
138§ 137 N. 215f..
189A.G. z. R.V.O. Art. 57 mit V.G. f. Angest.§9.

(§139)1 Aus der Literatur s. P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs 5. Aufl., Bd. 1
S. 484; Gg. Jellinek, System der subjektivenöff. Rechte,2. Aufl. 1905,S. 214 f.; Labes in
den Annalch des D. R.s 1889 S. 213ff.; Wörner, Disziplinarrecht in Bayern, s. 12ff. und
die Kommentarezum Reichsbeamtengesetzvon A. Schulze, Perels=Schilling,Brand, Pieper7 8 72
des R. B. G.s. S. auchAri. Disziplin E Rheinbaben)in v. Stengel= 3r# örterb.
des Staats- und Verwaltungsrechts,1

2 Bgal. die Literaturangaben bei Mela Staatsrecht des DeutschenReiches, 5. Aufl.,
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nichts andereszu erblickenals einenAnhang zu demTitel des Strafgesetzbuchesüber
die Amtsverbrechen.DieseBetrachtungsweisescheintin dem Umstandeeine weitere
Rechtfertigungzu finden, daß in der Tat der Prägestempeldes Gesetzgebersdarüber
entscheidet,ob eine Verletzungder Dienstpflichtden peinlich strafbarenHandlungen
zugehörtoder nur ein Dienstvergehenbildet2. Indessenist diesesVorbringen doch
nicht beweiskräftig.Es gibt ebensowenigeine„Grenze“zwischenpeinlichemStrafrechte
und Dienststrafrechtewie zwischenpeinlich strafbarenund bürgerlichenRechtsverletzungen.
Der Grund hierfür liegt einfachdarin, daßbeideRechtsgebieteeinanderüberhauptnicht
einschränken.Geradeso wie der Diebstahlnicht aufhört,eineEigentumsverletzungzu
sein, wenner öffentlichgestraftwird, bestehtdieVerletzungderDienstpflichtals solche
unabhängigdavon,ob sieaucheinepeinlichstrafbareHandlungbildetodernicht.

Eine Reihe von Erscheinungen,welchedie GestaltungdesDienststrafrechtesauf=
weist, bleiben unerklärlich, wenn man letzteresals einen Bestandteil des allgemeinen
Strafrechtesauffaßt. Unerklärtbleibt,daß die nämlicheHandlungpeinlichunddienst=
lich gestraft werden kann, unerklärt, daß die Verjährung der Strafverfolgung ein=
getreten,dieVerfolgungim Dienststrafwegenochstatthaftseinkann". Vor allem aber
ift das System der Dienststrafenund die Einleitung des Dienststrafverfahrensnach
anderenGesichtspunktengeregeltals jenen,die im Strafrechteleitendsind. Nicht um
die Forderungen der strafendenGerechtigkeit handelt es sich hier, sondern um Be=
friedigung des dienstlichenInteresses, das durch die Pflichtverletzung geschädigtist5.
Daraus erklärt es sich, daß die Dienststrafe vielfach wuchtiger trifft, als es sichnach
jenemMaßstabe innerlich rechtfertigenwürde, den das eigentlicheStrafrechtan die
strafbarenHandlungenanlegt.

Eine andereAnschauunggehtdahin, dasDienststrafrechtals AusflußderGewalt
des Dienstherrn über den Diener zu betrachten#. Die Dienststrafe ersetztedemDienst=
herrn die Vertragsklage auf Leistung, welcheKlage ihn nicht zum Ziele führen würde.
Die Dienststrafe erscheint also nach dieser Auffassung als ein Mittel der Selbsthilfe,
wodurchderDienstherrsichseinRechtverschafft.DieseErklärungdesDienststrafrechtes
müßte eigentlichfolgerichtigzu derForderungführen,daß überDienststrafenstetsder=
jenige erkenne,der die Dienstgewalt ausübt, der dienstlicheVorgesetzte. Denn ist dies
nicht der Fall, muß wegender Verletzung der Dienstpflichtvor einemDienststrafgerichte
geklagtwerden,dann tritt ebenderZwang nicht an Stelle derKlage, sonderner kann
erst auf Grund des Sieges im Rechtsstreite eintreten. Es würde ferner von dieser
Auffassung aus schwer zu rechtfertigen sein, daß auch nach Beendigung des Dienst=
verhältnisses,also nachdemAufhörender Dienstgewalt,ein Einschreitenim Wegeder
Dienststrafewenigstensteilweisevon der Gesetzgebungzugelassenwird.

Auch diese Art der Erklärung des Dienststrafrechtesist nicht frei von Bedenken.
Die folgendenBetrachtungensollen dies näher darlegen.

Es macht im GrundsatzekeinenUnterschiedfür den Inhalt der öffentlichen
Dienstpflicht, auf welcheWeise dieselbeentstandenist, ob sie auf einem unmittelbaren
gesetzlichenTitel oderauf vertragsmäßigerUbernahmeberuht. Die Pflicht gehtallemal
nicht weiter als dahin, die geschuldetenDienste zu leisten. Daß diese Dienste nach
Maßgabe der erteiltenBefehle zu leistensind, ist keineBesonderheitdes öffentlichen

I1S. 484 Anm. 1, u. E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.Rechtes,S. 127 Anm. 5, insbef.:
##merrkunzenzumSt. G.B. f. d. Kgr. Bayern. Nach den Prot. des k. geh.Rats, München 1814,
III S. 134ff. (Feuerbach.) S. auch E. Mayer, Die Kirchenhoheitsrechtedes Königs von
Bayern, S. 198f.; R. Piloty, Jahrb. d. ö. R.s, Bd. III S. 273ff.

* Hieraufmachtauch7 Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechtes1 S. 329 aufmerksam.
Hieraufweist au . Laband a. a. O. zutreffendhin. DagegenG. Meyer, Annalen

desDeutschenReiches1876,S. 675f. Auchdas Umgekehrtekann vorkommen.
5 * Begründung zu Art. 2 und 9 des Richterdisziplinargef.(Verh. d. K. d. Abg. 1879

Beil. Bd. IX S. 588):Der Zweckder Disziplinarstrafen bestehtin der AufrechthaltungderDienst=
ordnung und in der Reinigung des Amtes von unwürdigen Mitgliedern“. S. 591: „Verzichtet der
Richter auf alle seineaus seinemAmte Hließenoen.Rechteund Ansprüche.., so bestehtzur Durch=
führung des Disziplinarverfahrens kein dienstliches Interesse mehr.“

* Dgl. oben § 125.
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Dienstes;dies kommtauchin anderenDienstverhältnissenvor. Befehl und Gehorsam
sind Anspruchund Erfüllung, nicht mehrund nicht weniger. Ein besonderesGewalt=
verhältnis läßt sich hieraus nicht gestalten. Es handelt sich um die allgemeineGewalt
dessen,der ein Recht hat, gegenden,der einePflicht hat. Mehr aberals Berechtigung
und Verpflichtungvermag das Gesetzüberhauptnicht zu gebenund aufzulegen. Der
Grad des Rechtes und der Pflicht kann durchkeinenBeisatzverstärktwerden, nur
das Maß beider kann verschiedenbestimmtsein. Die Dienstgewaltwürde die Ver=
neinung der selbständigenRechtspersönlichkeitdes Dieners enthalten, wenn sieden Sinn
hätte, daß der Dienstherrals solchersein behauptetesRecht mit einseitigemZwange
— sei es durch Strafe oder sonstwie — dem Diener gegenüber durchführen könne,
wenn der diesRechtbestreitendeDiener nichtAnspruchdarauf hätte,eineEntscheidung
nach Grundsätzender Rechtsprechungzu erhalten.

An der Richtigkeit der Ableitung des Dienststrafrechtesaus der Dienstgewalt
müssen, von inneren Gründen abgesehen,auch Umstände Zweifel erregen, auf welche
obenschon?'hingewiesenwurde. Das Dienststrafrechtbeschränktsichnicht auf öffentlich=
rechtlicheDienstverhältnisse.Seine Ausübung ferner gegenüberGemeindebediensteten

liegt überwiegendnicht in den Händen der Organe des Dienstherrn. Nach den Ge=
meindeordnungengehörtdie dienstlicheEinschreitunggegenGemeindebedienstetenicht zu
den eigentlichenGemeindeangelegenheiten.Die Staatsbehördensind teils schonim
ersten, teils im höherenRechtszugezur Entscheidung in Dienststrafsachenzuständig. Für
dieseFälle erweistsichdie Erklärung desDienststrafrechtesaus derGewalt desDienst=
herrn offenbarals unzulänglich.

Nach alledemwird der Versuch sich rechtfertigen,andereWegeals die bisher
betreteneneinzuschlagen,um zu einerwissenschaftlichenBegründungdesDienststrafrechtes
zu gelangen.

Die Frage, ob ein Staats=oder GemeindebediensteterseineDienstpflichtverletzt
hat oder nicht, ist zweifelloseine Rechtsfrage.Das Ermessenkann hierbei eineRolle.
spielen;aber diesesErmessenist ein richterliches,keinwillkürliches. Aus derBejahung
der Frage des dienstlichenVerschuldenskönnensich für den öffentlichenBediensteten
RechtsfolgenverschiedenerArt ergeben. Er haftet demStaate für den Vermögens=
schaden,dener ihm etwa durchVerletzungderDienstpflichtzufügte#. Aber nicht bloß
dies; er verwirkt durchsolchePflichtverletzungauchBuße, dieDienststrafe.Die Dienst=
strafe läßt sichnicht aus irgendwelcherStrafrechtstheorieerklären. Wo in derPflicht=
verletzungder Rechtsbruchan sichgestraftwerdenwill, da ist ihr unter nähererUm=
schreibungdes Tatbestandesein Platz im Strafgesetzbucheanzuweisen.Der Gesetzgeber
kann in dieserZuweisungsehrweit gehen,so weit sogar,daß für das Dienststrafrecht
fast keinRaum mehr bleibt. Das mag dann falscheGesetzgebungsein, aberGesetzist
es doch. Gleichviel nun wie die Grenzegezogenwurde,jedenfallsist, wie schonoben
bemerkt,innerhalb des Gebietes des Dienststrafrechtesder gesetzgeberischeZwecknicht
die AufrechterhaltungderRechtsordnungals solcher,sondernderSchutzder Interessen
des öffentlichenDienstes2. Weil derSchaden,der aus derVerletzungderDienstpflicht
erwächst,regelmäßignicht gezählt, gewogenoder gemessenwerden, weil die künftige
Pflichterfüllungnicht im Wege unmittelbarenZwanges erzieltwerden kann, läßt der
Gesetzgeberteils an die Stelle, teils an die Seite des Anspruchesauf Ersatz oderdes
Zwanges zur Leistungdes Geschuldetenden Anspruchauf Buße treten10. Die Buße
verfolgt das doppelteZiel, Genugtuungfür das verletzteRecht und Sicherunggegen
künftigeVerletzungzu erlangen. Die Buße ist also Inhalt eines Rechtsanspruches
gegenüberdemjenigen,der die Dienstpflichtverletzthat. Dieser Rechtsanspruchist
lediglichRechtsanspruch;seineGeltendmachungstehtmithin zur freienVerfügungseines
Inhabers. Ob ein Verbrechenvor demStrafrichter verfolgtwerden soll odernicht,
ist keine Frage des Ermessens;ob wegenVerletzungder Dienstpflichteingeschritten

*. 125. » SVgl.darüber§13»4.
9EinegewisseAhnlichteitmitdcmPolizeiftrafrcchteläßtsichnichtverkenneii.
IVDiesioirdfehrrichtigvonP.Labanda.a.-O.lS.486heroorgehoben.
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werden soll, hängt davon ab, ob derjenige,welcher das öffentlicheInteresse nachdieser
Richtung wahrzunehmenhat, es in diesemInteresse gelegenfindet, mit der Rechts=
verfolgung vorzugehen11. Ist nun nach alledem anzuerkennen,daß der Anspruch auf
Dienststrafeein Rechtsanspruchist, dann wird folgerichtigauchzugegebenwerdenmüssen,
daß die Entscheidungdarüber, ob der Anspruchbestehtodernicht, ihremWesennach
eine richterlicheEntscheidungist. Das Recht,überdieseFrage zu befinden,kannhier=
nach aus der Dienstgewaltebensowenigabgeleitetwerdenwie etwa aus der Amts=
gewalt des Verwaltungsbeamtendas Recht der Verwaltungsrechtsprechungoder der
Verhängung von Polizeistrafen. Die Dienstgewalt als das Recht, zu befehlen und
Gehorsam gegenden Befehl zu fordern, ist ein Ausfluß des allgemeinenRechtes, Er=
füllung der Dienstpflicht zu verlangen. Aus diesemRechte, zu fordern, aber ergibt sich
nicht das Recht, zu entscheiden,ob der Forderung genügt oder ob wegenNichterfüllung
der Forderung Dienststrafeverwirkt sei. Um es mit einem Satze zu sagen: nicht auf
die Dienstgewalt des Dienstherrn, sondern nur auf die richterlicheGewalt desHerrschers
kann das Recht gestütztwerden, über die dienstlicheVerfehlung des öffentlichenDieners
zu erkennenund gegebenenfallsdie hierfür geschuldeteBuße auszusprechen.

Man wird nunallerdingsdiesemSatzeentgegenhalten,daß tatsächlichdieHand=
habung der „Dienstgewalt“ und des Dienststrafrechtesvielfach in den Händen der
Dienstesvorgesetztenvereinigt sind. Diesem Einwande gegenüberist es nicht nötig,
darauf hinzuweisen,daß die Entwicklungdes neuerenRechtesbereits in erheblichem
Maße das Dienststrafrechtden Vorgesetztengenommenund ebensowie auf anderen
Gebieten die Trennung der Aufgaben der Verwaltung und der Rechtsprechungdurch=
geführt hat. Dies wäre, das ist zuzugeben,nur ein halber Beweis. Aber jener ganze
Einwand trifft denKern der Sachenicht. Die Art und Weise, wie der Staat die
verschiedenenöffentlichenAufgaben an seineBehördenverteilt, ändertnichts an der
innerenNatur dieserAufgaben. Die EntscheidungeinesRechtsstreitesbleibt Richter=
spruch auch dann, wenn die entscheidendeBehörde außerdem Verwaltungsgeschäfte
wahrzunehmenhat 12. Die Behörde, welcheeine Dienftstrafe verhängt, richtet, auch
wenn sie im übrigen Verwaltungsbehörde ist.

Die Zuteilung der mannigfachenöffentlichenAufgaben an die Behörden geschiehtnachRück=
sichten der Zweckmäßigkeit. Solche Rücksichtenmögen es manchmalgebieten, innerlich verschiedene
Aufgaben der nämlichenBehörde anzuvertrauen. Man soll dies nicht ohne triftigen Grund tun,
insbesonderewenn es sichum die Rechtsprechungin Fällen handelt, in denendie richtendeBehörde
zugleich eine Partei vertritt. Aber es kann geschehenund es soll geschehen,wo die Gründe des
öffentlichenInteressesschwererwiegenals theoretischeBedenken.Allein das Bewußtsein der inneren
Verschiedenheitihrer Aufgaben muß in solchenFällen in der Behörde lebendigbleiben,und darum
ist es nicht ohne tatsächlichenWert, dieseVerschiedenheitzu betonen. Der Vorgesetzteeines öffent=
lichen Dieners wird sein Amt anders und richtiger auffassen,wenn er, im Begriffe, eineDienststrafe
zu verhängen,sichbewußt bleibt, daß er in diesemAugenblickenichtVorgesetzter,sondernRichter ist.

Die Schwierigkeit, mit welcherinsbesonderedie Verwaltung in die neuereRechtsentwicklung
sich findet, die auf selbständigeGestaltungderDienststrafgerichtsbarkeithingeht,erinnerteinigermaßen
an die Abneigung, welchedie Verwaltung gegendie Trennung von der Polizeistrafgerichtsbarkeit
und der Verwaltungsgerichtsbarkeitempfandund zum Teil nochempfindet. Einer besonnenenAuf=
fassungderVerhältnissewird es übrigens auchnie beifallen, hier eine völlige Sonderung derRecht=
sprechungzu verlangen. Es genügt,auf die BedürfnissederHeeresverfassunghinzuweisen18,um die
Ungereimtheit einer solchenForderung einzusehen. Aber so viel wird man vom wissenschaftlichen
Standpunkte aus festhaltenmüssen,daß die Handhabung der Dienststrafgerichtsbarkeitihrem Wesen
nach eine richterlicheAufgabe ist, und daß sie, wo dies möglich ist, von Gerichten, wo dies nicht
tunlich ist, in richterlichemGeiste erfüllt werdensoll.

Aus demDargelegtenergibt sichauch,daß keingrundsätzlichesHindernisbesteht,
ein Dienststrafrechtfür alle Arten staatlicherund gemeindlicherDienstverhältnisseein=
zuführen. Das Dienststrafrecht beschränktsich, wie auch das bayerischeRecht zeigt,
keineswegsauf diejenigen,die im vertragsmäßigenöffentlichrechtlichenDienstverhältnisse

11Val. B.G. Art. 129 undAussies. 5 N-St. V.. Art. 113.
12Mal=oben§ 80 bei N. W74
13Jetzt auch der Arbeiterversi bFSte
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stehen. Es umfaßt auch solche, deren Dienstverhältnis auf gesetzlicherVerpflichtung
oder auf bürgerlichrechtlichemVertrage beruht. Die Unterwerfung unter das Dienst=
strafrechtist kein gesetzlichfestgelegterInhalt desDienstvertrages, sonderneinegesetzliche
Folge des, gleichviel wie, begründetenDienstverhältnisseszu Staat oder Gemeinde.

§*140. GeschichtlicheEntwicklung des Dienststrafrechtes. Die Ausbildung einesbesonderen
Dienststrafrechtesfür dieStaatsdiener fällt in eineverhältnismäßig späteZeit. Dies hängt mit dem
Gange derEntwicklung desStaatsdienerrechtesüberhauptzusammen. Solange derBeamte als will=
kürlich entlaßbar galt?, genügtees, in die StrafgesetzediejenigenVerfehlungen,derenSchwerepein=
liche Strafe zu fordern schien, als Amtsverbrechenoder Amtsvergehenaufzunehmen. Im übrigen
fand der Dienstherr den allerwirksamstenSchutz gegenPflichtvergessenheit,Nachlässigkeitoder Un=
sittlichkeitseinerDiener in der eigenen,durchkeinGesetzeingeschränktenWillkür. In derEntlassung
hatte er jederzeitein Mittel derSelbsthilfe an der Hand; der Hilfe derGerichtebedurfteer nichts.

DieseRechtslageänderte sich mit der Staatsdienerpragmatik vom 1. Januar 1805 in ihr
geradesGegenteil. Die Pragmatik stelltedenStand und denStandesgehalt desStaatsdieners unter
gesetzlicheGewährleistungund bestimmte,daß „der Verlust des dienerschaftlichenStandes (Kassation)"
nur „aus derKraft desUrteilssprucheseinesJustizkollegiums erfolgen“ könne". Die Wirkung dieser
neuenRegelung des staatsdienerlichenVerhältnisseswar die, daß, wenn früher der Diener gegenüber
derWillkür desHerrn keinenSchutz besessenhatte,nunmehrderHerr gegenüberdemDiener wehrlos
dastands.

Das Strafgesetzbuchvon 1813“, dessenVerfasserFeuerbach war, bemühtesich,diesemMangel
abzuhelfen,indem es nicht nur in umfassendemMaße dieAmtsverbrechenund Amtsvergehenregelte,
sondernauch BestimmungendienststrafrechtlicherArt in sichaufnahm. Seine Vorschriftenerstreckten
sich auf Staatsbeamte und öffentlicheDiener jederArt. Sie umfaßten das Dienststrafrechtjedoch
nur für die Fälle fortgesetzteroder wiederholterDienstvergehenund überließen die Grundsätzefür
die Behandlung der eigentlichenDisziplinarfälle, d. i. der „ungenannten und keines besonderen
Namens fähigen übertretungen“ einem zu erlassenden„Supplementgesetz“,welchesjedoch zunächst
nicht erlassenwurde.

Die Verfassungsurkundesah es in der 9. Beilage nicht darauf ab, ein vollständigesStrafrecht
der Beamten zu geben,sondernließ das peinlicheStrafrecht derBeamten, wie es im Strafgesetzbuch
von 1813 geregeltwar, im wesentlichenunverändertbestehenund beschränktesichdarauf, dasselbe
durchein allerdings sehr lückenhaftesDisziplinarrecht zu ergänzen.

Der Gedankean besondereDisziplinargerichtewar nochnicht erwacht. Wohl aber wurde die
„Stellung vor Gericht“, d. i. vor das allgemeineStrafgericht, in schwererenDisziplinarfällen (bei
fortgesetztenund bei wiederholtenVerfehlungen)vom Strafgesetzbuchübernommen,und wurde die
Verhängung der Kassation und Dimission ausschließlichdem gerichtlichenErkenntnis vorbehalten7.
Für das eigentlicheDisziplinarverfahren bei den vorgesetztenBehörden,insbesonderedenMinisterien,
wurden die Strafen und das Verfahren, letzteressehr unzweckmäßig,geregelts. Während die
9. Verfassungsbeilagesonst nur für pragmatischeStaatsbeamteBestimmungentraf, erstrecktesich
ihr Disziplinarrecht nach dem Vorbilde des Strafgesetzbuchesvon 1813 auf alle „Staatsbeamten
und öffentlichen Diener"?.

Das auf solcheWeise geschaffeneRecht erwies sich als ein höchstungenügendes.Denn wo

(§140]1 Die ausführlicheDarstellung der geschichtlichenEntwicklung des Dienststrafrechtes,welche
v. Seydel in der 2.Auflage diesesWerkes Bd. II S. 275ff. gegebenhat, war zum Verständnis
des vor demBeamtengesetzebestehenden,äußerst unbefriedigendenRechtszustandeswertvoll, sie ist
aber zum Verständnis des nach dem BeamtengesetzegeltendenRechtes nicht mehr von erheblichem
Belang und soll deshalb im folgendennur im Auszuge wiedergegebenwerden. Für den Spezial=
forscher,insbesonderedenRechtshistoriker,wird indes auchkünftig jeneausführlicheDarstellungnoch
manchenwichtigenAufschluß oderHinweis gebenkönnen.

2 Val. 2. Aufl. Bd. 1 § 25 N. 60.
#So nach heutigemRecht gegenüberwiderruflichenBeamten.
* Pragmatik Art. VIIl.
5Uberdie Kritik, welcheFeuerbach an diesemNcchteustandeübte, vgl. v. Seydel 2. Aufl.

II S. 275. Uber dieAnderung durchdie Konstitutionvon 1808 vgl. ebendaN. 4.
" Str.G. B. Teil 1 Art. 352—366, 438—459. Sber denPersonenkreisvgl. Anmerkungenzum

Str. G. B. Bd. III S. 139ff.; Entsch.d. R.Ger.Str. S. XII S. 262.
7G.Verf. Beil. 88 9, 10, 11. "Verf. Beil. §§ 12—15.
Vagl. G. v. Kahr, Gemeindeordnung,II S. 145; R. Piloty im Archiv f. öäßR. Bd. 23

S. 479ff. Nicht im Einklange mit der Verfassung steht die k.Entschl. v. 22. Okt. 1819(Döll.
Bd. 9 S. 1256; Weber II S.31). Vgl. darüber auch v. Seydel 2. Aufl. II S. 278 N. 28;
danndiess. Gem.O. v. 29. April 1869 Art.167 Abs. I; dazu G. v. Kahr a. a. O. II S. 146;
Verh. d. K. d. Abg. 1895/96VIII S. 827.
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gegenpflichtvergesseneStaatsdienernichtunmittelbarauf Grund desStrafgesetzbuchesvorgegangen
werden konnte,war der Weg des Einschreitens,wie ihn die Verfassungsurkundevorzeichnete,von so
unendlicher Länge, daß er niemals zum Ziele führte. Man mußte den unwürdigen Staatsdiener in
den „unverdienten Ruhestand“ versetzen10. Am wehrlosesten war der Staat gegenüber den Richtern.

Veranlaßt durchdie späterwieder beseitigteBestimmungdesGrundlagengesetzesvom 4. Juni
1848 über die Unentfernbarkeit der Nichter 11 unterbreitete die Regierung im Jahre 1849 dem Land=
tage einen Gesetzentwurf,betreffenddie Dienstverhältnisseder gerichtlichenBeamten,d. h. derRichter,
Gerichtsschreiber,Kanzlei=und anderenniederenBedienstetenund Staatsanwälte 18.

Der Entwurf war der ersteVersucheines besonderenDisziplinargesetzesfür richterlicheBeamte
in Bayern. Er wurde nur von der Kammer der Reichsräte durchberaten, welche die Vorlage eines
Gesetzentwurfes„über ähnlicheDisziplinarvorschriftenfür sämtlicheBeamte des Landes“ erbat. ·

DiesemWunscheentsprechendbrachtedie Staatsregierung im Jahre 1851 den Entwurf eines
Disziplinargesetzes„bezüglichder Staatsdiener“ beim Landtageein 15.

Der Entwurf sah besondereDisziplinargerichte vor und unterschiedzwischenOrdnungs- und
Disziplinarstrafen (Verweis, Geldbuße,Strafversetzung,Haus- und Zivilarrest, Suspensionund Ent=
lassung). Er scheitertedaran, daß er in der Abgeordnetenkammerdie zu Verfassungsänderungen
erforderlicheMehrheit nicht fand.

Im Jahre 1853 versuchtees die Regierung mit einem neuenVorschlageeines Disziplinar-=
gesetzes. Der Entwurf ist wesentlicheinfacherals die früheren und nähert sich in den Haupt=
bestimmungendem heutegeltendenRecht: die Strafversetzungist aus der Reihe der Dienststrafen
gestrichen;es wird eineEinzelaufzählung der Fälle, in welchenauf Entlassung erkanntwerdenmuß
oder kann, unternommen;auf Suspensionvom Diensteund Gehalte über die Dauer eines Monats
und auf Dienstentlassungkann nur von den Disziplinarhöfen erkannt werden; am Sitze jedes
Appellationsgerichteswird ein Disziplinarhof, am Sitze desoberstenGerichtshofesein Oberdisziplinar=
bof gebildet; je nachdemder AngeschuldigteRichter ist oder nicht, bestehendie Disziplinarhöfe nur
aus Richtern oder aus Richtern und vom Könige auf drei Jahre ernanntenBeamten(Verwaltungs=
beamten). Dieser Entwurf kam beim Landtage überhauptnicht zur Beratung.

Nach so viel vergeblichenVersuchenihrer Lösungverschwanddie ganzeGesetzgebungsfragenun
völlig von der Tagesordnung. Bei der Neugestaltung des Strafrechtes durch das Strafgesetzbuch
vom 10. November 1861 blieb man der überlieferung treu, die Verletzungender Amtspflichten in
möglichst ausgedehntemMaße unter das Strafgesetzzu stellen#. Das 24. Hauptstückder zweiten
Abteilung handelt von der „Verletzung besonderer Berufspflichten". Mit peinlichen Strafen werden
hier bedroht:die Verletzungder Dienstpflicht im allgemeinen,„um dadurcheinemanderenSchaden
zuzufügen oder sichoder einemDritten einen rechtswidrigenVorteil zu verschaffen,dann die Ver=
letzungverschiedenerbesondererDienstpflichten,fernerVerletzungderAmtsverschwiegenheit,insbesondere
des Postgeheimnisses,Bestechung,Mißbrauch des Amtes oder der Amtsgewalt zur Fälschung oder
Unterdrückungvon Urkunden,zur Nötigung, Bedrückung,ErpressungoderParteilichkeit, Mißbrauch
der Straf- undPolizeigewalt, Verkürzung öffentlicherGefälle und Amtsuntreue16. An andererStelle
wird nochvon der Strafbarkeit solcherBeamten und „höffentlicherDiener“ gehandelt, welcheunter
Verletzung ihrer DienstpflichtstrafbareHandlungen zu verhindernoderanzuzeigenunterlassenhaben17.
Für gewissegemeineVergehender Staatsdiener wird Amtsverlust als Straffolge angedroht 58.Im
Anschlussean die 9. Verfassungsbeilageist bestimmt : „Ein Beamter, welcherwegen pflicht=
oder ehrwidrigen Benehmensvo, wegenFahrlässigkeit,Unfleiß, LeichtsinnoderUnsittlichkeit

10 Verh. d. K. d. Abg. 1853/54Beil. Bd. I S. 38.
1 Vgl. oben§ 77 N. 4 und nochN. 44. »
12Entwurf Verh. d. K. d. R.R. 1849Beil. Bd. III S. 155ff.; Vortrag hierüber ebenda

1849/50Beil. Bd. II S. 3ff. S. im übrigen Repert. 1849/50S. 16. Für den Entw. wurden be=
nützt die französ. Ges. vom 20. April1810(sur Porganisation de ordre judiciaire et l’admi=
nistration de la justice, chap. VII de la discipline) u. 16. Juni 1824 (concernant Padmission

la retraite des juges atteints d’infirmités graves et permanentes), dann das preuß. Ges.
vom 29. März 1844, das gerichtlicheu. Disziplinarstrafverfahren gegenBeamte betr. Sämtlich,
soweit einschlägig,abgedr.a. a. O. 1849/50Beil. Bd. III S. 160ff. .

18Entw.Verh. d. K. d. R.R. 1851/52Beil Bd. III S. 51 f. Vorträge hierüber ebenda
S. 245ff. u. K. d. Abg.Beil. Bd. IV S. 105ff. S. im übrigen Repert. S. 60 f.

1 Verh. d. K. d. Abg. 1853/55Beil. Bd. I S. 34f.
15Art. 398 sagt ferner: „In allen Fällen, in welchennachden Bestimmungendes gegen=

wärtigen Gesetzbuchesder Verlust des Dienstesverhängt wird, ist zugleichderVerlust der von dem=
Telbenabhängenden20er aus dem früheren BesitzedesselbenherrührendenRechteauszusprechen.“

. urt...
7#Art. 364ff. u Art. 63, 64. 18Art. 393, 394.
12Art. 395.
20 Diese Worte fehlen im Art. 439 T. I des St.G.B.s von 1813.

Cocgle



794 3. Buch, 2. Teil, 4. Abschnitt. * 140

bereits dreimalige Disziplinarbestrafungerlitten hat, soll, wenn er sich neuerdings einer Pflicht=
verletzungsolcherArt schuldigmacht, mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraftwerden, womit
der Verlust des Dienstesals Straffolge zu verbindenist ?#.“ Bemerkenswertist ferner, daß die er=
örterten Bestimmungenteils vollständig, teils, soweit möglich, nicht bloß auf pragmatischeStaats=
diener Anwendung finden sollen, sondernauf alle Beamten und öffentlicheDiener des Staates, der
Gemeinden, der öffentlichenKörperschaftenund Stiftungen, ferner auf alle, welchemit den Ver=
richtungen eines solchenBeamten oder öffentlichenDieners vorübergehendoder ständig betraut und
hierfür in öffentlichePflicht genommensind, endlichauf Staatsbürger, welchezu einer öffentlichen
Dienstobliegenheitberufensind, und auf Schiedsrichter2.

Die Ubelständedes bisherigenDienstrechteswurdendurchdas Strafgesetzbuchvon 1861 nicht
beseitigtund konntenauchüberhaupt im Wege derStrafgesetzgebungnichtgeheiltwerden. Der Land=
tag richtetedaher im Jahre 1868 die Bitte an die Krone, „ein Disziplinargesetzin Beziehung auf
die 9. Verfassungsbeilage“vorlegenlassenzu wollen732.Der Landtagsabschiedvom 29. April 1869“
beauftragtedenn auch die Staatsministerien, „die Einleitung zur Ausarbeitung eines bezüglichen
Gesetzentwurfesalsbald eintretenzu lassen“.

Nicht langedarauf aber ergab sichinfolge derEinführung desReichsstrafgesetzbuchesein neuer
Notstand. Das Reichsstrafgesetzbuchzog, entsprechendderGestaltungdesDienstrechtesin Norddeutsch=
land, insbesonderein Preußen, die Grenzen der peinlichenBestrafung rechtswidrigerHandlungen
von Beamten bedeutendenger als das Strafgesetzbuchvon 1861250.Die Ausfüllung der dadurch
entstandenenLückenim Wege der Landesstrafgesetzgebungwar unstatthaft. Man half sichdaher fürs
erste dadurch, daß man in das Vollzugsgesetzvom 26. Dezember1871 zum Strafgesetzbuche26 als
siebentenAbschnitt „Disziplinarbestimmungen“aufnahm27. Es wurden im allgemeinendiejenigen
Dienstverfehlungen,welchenicht mehr, wie bisher, unterpeinlicheStrafe gestelltwaren, mit Dienst=
strafen bedroht. Dies hatte, von den Fällen der Dienstentsetzungabgesehen,eine Milderung der
Strafen zur Folge. Die Behandlung und Aburteilung der neugeschaffenenDienstvergehenwurde
den Gerichten „in dem für VergehenvorgeschriebenenVerfahren“ Überwiesen,die Einschreitung an
den Antrag der vorgesetztenDienstesstellegebunden28. Mit alledemwaren zwar neueSchäden ab=
gewendet,die bestehendenSchäden aber nicht beseitigt.

Einige Jahre späterwar es abermalsdieReichsgesetzgebung,welchedazunötigte, eineAnderung
des Dienststrafrechtesins Auge zu fassen. Das Reichsgerichtsverfassungsgesetzund das Einführungs=
gesetzhierzu enthalten Bestimmungen, denen gegenüberwenigstensfür die Richter das bayerische
Dienstrechtnicht vollinhaltlich aufrecht bleiben konnte. Nach § 8 des Gerichtsverfassungsgesetzes
könnenRichter wider ihren Willen nur kraft Richterspruchesaus gesetzlichenGründen und in gesetz=
lichenFormen desAmtes enthobenoder auf eine andereStelle oder in denRuhestandversetztwerden.
Nach § 13 des Einführungsgesetzestritt der eben erwähnte § 8 in jenenStaaten, wo die dort
gefordertenGesetzesvorschriftenmangeln, „nur gleichzeitigmit der landesgesetzlichenRegelung der
Disziplinarverhältnisse der Richter in Wirksamkeit“?5. Zu diesenStaaten gehörteauch Bayern.
Denn wenngleichnach dem damaligenRechtedie Entlassung des Richters im Wege der Dienststrafe
nur durchRichtersprucherfolgenkonnte30, so war doch dessen„Dimission“ sowie die Versetzungin
den Ruhestandoder auf eine andereStelle im Verwaltungswegemöglichs#.

Unter solchenUmständen lag für die Staatsregierung der Gedankenahe, eine vollständige
Neuregelung des Dienststrafrechteszu versuchen.Dies geschahdurcheinen im Jahre 1879 bei der
Kammer (ber Abgeordneteneingebrachten„Entwurf eines Gesetzes,die Disziplin der k. Staats=
eamten betr.“32.

21 Die Strafe der Degradation (Verf.Beil. IX § 10) fiel hiermit weg, wobei es auch in der
Folge bis zumBeamtengesesverblieb. 22 Art. 396, 397.

23 Verh.von 1866/69K. d. R.R. Prot. Bd. V S. 425ff.; K. d. Abg. Sten.Ber. IV S. 342f.
24 § 39. G.Bl. 1866,69S. 828.
1½5N.St.G. B. Art. 331—359. DasR. St. G.B. bot keinenErfatz für die Art. 63, 64, 364,

365, 388 (mit Art. 1 des Ges. vom 28. Mai 1870),393, 395, 396 des St.G.B.s von 1861.
„ * 1871/72 Fel

gl. auch angef.Ges. Art. 3 Ziff.1 und 64. Vgl. hierherdie Begründung, Verh. des
Gesetzgebungsaussch,der K. d. Abg 5 1 S. 76f. al. hierh s s h

28 Angef. Ges.Art. 161, 162.
*#Uber die BedeutungdieserBestimmungvgl. denVortrag desReichsratesDr. v. Neumayr,

Verh. d. K. d. R.N. 187781, Beil. Bd. III S. 1597f.
10Verf. Beil. IX 8§ 10ff.; Ausf.Ges. vom 26. Dez. 1871 Art. 162 Abs. I, II.
1 Berf. Beil. 58 19, 20, 23.
½38Verh. d. K. d. Abg. 1878/79Beil. Bd. IV S. 767ff. Wie die Begründung angibt, sind

bei Abfassung des Entw. außer den Entw. von 1851 u. 1853 hauptsächlichdas Reichsbeamtenges.,
dann die preuß. Ges. vom 7. Mai 1851 (Ges.Samml. S. 218) u. 21. Juli 1852(Ges.Samml.S. 4
sowie das württ. Ges. vom 28. Juni 1876 (R.Bl. S. 211) in Betracht gezogenworden.
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Der Entwurf bezogsich,abgesehenvon den Staatsministern, auf alle pragmatischenStaats=
diener, einschließlichjener,die aus Mitteln derKreisgemeindenoderunmittelbarerStiftungen befoldet
werden,auf eineReihe ständigerBediensteterdesStaates, endlichauf jeneBeamten und Bediensteten
der Ortsgemeinden, deren Disziplin zufolge der Gemeindeordnungennach den Bestimmungenfür
Staatsdiener des Verwaltungsdienstessich bemißt3. Der Entwurf begnügtesichdamit, im all=
gemeinendie Verletzung der Dienstpflichtenals Dienstvergehenzu bezeichnen.Die regelmäßigent=
scheidendenDienststrafgerichte— DisgiplinarkammernundDisziplinarhof— solltenfür die einzelnen
Dienstzweigeverschiedenzusammengesetztsein.

Der Entwurf war der erstesorgfältiger durchdachteVersuch, eine schwierigegesetzgeberische
Aufgabe zu lösen. Aber er gabdochauchzu mannigfachenBedenkenAnlaß. Insbesonderevermochte
er sichnicht zu dem Entschlussezu erheben,das Dienststrafverfahrendurchwegals das, was es ist,
als einen Rechtsstreitzu behandeln.

Die Staatsregierung zog den Entwurf, da dessenAnnahme durchden Landtag nicht zu er=
warten wars“, wieder zurück und legte im Dezemberdes nämlichenJahres einen neuenEntwurf
eines Disziplinargesetzesmit Beschränkungauf die richterlichenBeamten vor?. Dieser führte zu
dem Gesetzevom 26. März 18817.

Schon früher, nach Einbringung des erstenEntwurfes eines Disziplinargesetzes,hatte die
Staatsregierung mit der Wahrscheinlichkeitgerechnet,daß bis zum 1. Oktober 1879, demTage der
Einführung der Reichsjustizgesetze,ein Disziplinargesetznicht vereinbart sein werde. Daher wurde
der Abgeordnetenkammereine Gesetzesvorlagegemacht,wonachdie Disziplinarstrafbestimmungender
Art. 151—165 des Gesetzesvom 26. Dezember1871 mit einigen Anderungen in das zu erlassende
Ausführungsgesetzzur Strafprozeßordnung übergehensollten. Die Kammern pflichtetendem Vor=
schlagemit mehrerenweiterenAbänderungenbei. Auf dieseWeise entstandder sechsteAbschnitt des
genannten Ausführungsgesetzesvom 18.August 1879. Da ein allgemeinesDisziplinargesetzzunächst
nicht zustandekam, so blieb jener Abschnitt des Ausführungsgesetzesin Kraft. Nur wurde er hin=
fichtlich seinerAnwendung auf die Richter durchdas Gesetzvom 26. März 1881 dem neuenRichter=
disziplinarrechteangepaßt.

Das Ergebnis dieserganzenRechtsentwicklungwar keinerfreuliches. Zwei SystemedesDienst=
strafrechtesvon völliger Verschiedenheitstandenunvermittelt nebeneinander:das System der 9. Ver=
fassungsbeilageund das preußisch=reichsrechtlicheSystem des Gesetzesvon 1881. Hierzu kam noch,
daß das erstereSystem sich einemanderenStrafrechteanbequemenmußte als jeneswar, von welchem
man bei seinerBegründung ausgegangenwar. Das Beamtengesetzvon 1908 hob diesenDualismus
auf und brachteein in allem wesentlicheneinheitlichesDisziplinarrecht für alle Beamten im Sinne
des Beamtengesetzes37. Für die Richter blieb zwar das Gesetzvom 26. März 1881(N.D.G.) in
Geltung, docherfuhr es durch das BeamtengesetzzahlreicheAnderungen?sund auf Grund derselben
eine Neuausgabe seines veränderten Textes 32. Das A.G. zur R. Str. Pr. O. VI. Abschnitt (Disziplinar-
strafbestimmungen)ist für Beamte im Sinne desBeamtengesetzesbis auf dieVorschrift desArt. 113
Abs. I, welchedas Antragsrecht der dem Beamten nächstvorgesetztenBehörde regelt, völlig außer
Kraft getretenund ersetztdurchdas Gesetzvom 26. März 1881 und durchdas Beamtengesetz.Auf
Gemeindebeamte finden die disziplinarrechtlichenBestimmungendesBeamtengesetzesAnwendung
nur insoweit, als jene Beamte als Staatsbeamte zu behandeln sind tc. Im übrigen gelten für sie nach
wie vor die Vorschriftender Gemeindeordnungenund desAusführungsgesetzeszur Reichsstrafprozeß=
ordnung vom 18. August 1879"/1. Für öffentliche Diener, welchenicht unter das Beamten=
gesetzfallen und für welchebesonderegesetzlicheBestimmungennicht erlassensind“, finden ebenfalls

38Entw. Art. 1, 144, 147.
Aberdie Ausschußverh.berichtetin Kürze Abg M. Th. Mayer in seinerHandausg. des

Disziplinarges. vom 26. März 1881,Nördlingen 1881, S.10.
26 WK d. K. d. Abg. 1878·79 Beil. Bd.IX S. Soft
36G. u. V.Bl. S. 183. B. G. Abschn. VIIlit. B und C Art. 105—169.
28 B. G. Art. 224. DasR. D.G. findet mit einigen Besonderheitenauch auf Handelsrichter

(R.D.G. Art. 84), dann auf die richterlichenMitglieder desVerwaltungsgerichtshofs(R.D.G. Art. 85)
und dieMitzlieder des obersten Rechnungshofes (B.G. Art. 184) Anwendung.

* B.’G.Art. 224 Z. 38. Die neueTextierung erfolgtedurchdas Staatsministerium derJustiz
im Einverständnis mit den Staatsministerien des Innern und der Finanzen mit Bekm. v. 5. Dez.
1908 (G.V.Bl. S. 1007). ·

«Dieös.Geni.O.Art.167;vgl.hierzuunten§141S·828N.260unddasoben§137
N. 216 Ge azer

"41 B.G.Art. 223. Es kommennur nochgem.Art. 112 die Art. 103—106, 108—111, 113
Abs. 1 und 114 in Betracht. Die übrigenBestimmungensindausgehoben.A.G. z. B.G. B. Art. 168;
B.G. Art. 223 Abf. I. «

49DuzugeöreninsbesondercdieLehrerderdfjentlichenVolksfchiilemdieBeamteniind
Diener öffentlicherKorporationen und Stiftungen, die Diener der öffentlichenGlaubensgesellschaften
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die Vorschriftendes Ausführungsgesetzeszur R.Str. Pr. O. und, wie bisher, diejenigenderVerf. Urk.
9. Beilage Anwendung"3. Die Minister unterstehennichtdendisziplinarrechtlichenVorschriftendes
Beamtengesetzes,sondernnach wie vor demMinisterverantwortlichkeitsgesetzvom 4. Juni 1848. Da=
gegenfindenauf Militärbeamte, mit Ausnahmederrichterlichen“,dieVorschriftendesBeamten=
gesetzesAbschnittVII mit einigenBesonderheitenAnwendung":. Gendarmerieoffiziere unter=
stehen,wie die richterlichen Militärbeamten, den militär-rechtlichenDisziplinarvorschriften““,
während für Gendarmeriemannschaften das Dienststrasrechtim Verordnungswegezu regeln
ist . Für die Notare enthält das Notariatsgesetzvom 9. Juni 1899 auchdas Disziplinarrecht"“.

Das Disziplinarrecht des Beamtengesetzesfindet auf den ihm unterstelltenBeamtenkreisnur
im Stande der Unwiderruflichkeitund der Aktivität volle Anwendung, währendauf die widerruf=
lichenBeamten,Beamten im einstweiligen,zeitlichenund dauerndenRuhestandeund auf diePersonen
des Art. 25, wie im folgendengezeigtwerdenwird, nur einzelneBestimmungenAnwendung finden.

§ 141. Das geltendeDienststrafrecht. Vorbemerkung. Das in Bayern
geltende2 tdes öffentlichenDienstesist nachdemim vorigenParagraphen
Ausgeführten auch heutenoch keineswegsein einheitliches.

Im folgendenbleibt von der Darstellungnichtnur das für die Reichsbeamten
geltendeReichsrecht, sondernauch das Disziplinarrecht derjenigenLandesbeamtenaus=
geschieden,welches Reichsrecht ist. Dies ist der Fall bei dem Disziplinarrecht der
Offiziere, richterlichenMilitärbeamten und Gendarmerieoffiziere.Hinsichtlich des
Disziplinarrechtesder Minister ist auf früherDargelegteszu verweisen1.

Das Rechtder richterlichenHoilbermtenund der nichtrichterlichenBeamtenim
Sinne des Beamtengesetzesläßt sich nunmehr trotz der teilweise verschiedenenRechts=
quellen gemeinsamdarstellen,was im folgendengeschehensoll. Dabei findet auch das
Disziplinarrecht der Notare und der demBeamtengesetznicht unterstehendenöffentlichen
Beamten undDiener, und insbesonderedasjenigederGemeindebeamtenBerücksichtigung12.

Auf alle Beamten findet jeweils dasjenige GesetzAnwendung, dem sie zur Zeit
der Verfolgung unterstehen,nicht dasjenige, dem sie zur Zeit der Begehung in einem
früheren Dienstverhältnis unterstanden7.

jedochnur, soweitsie staatlicheDiensteim Auftrag leisten. Auch die Hofbeamtenwerdentatsächlich
hierhergerechnet,obgleichsiePrivatbeamte desKönigs sind. OffentlicheDiener unterliegendemA.G.
auch,soweit ihr Dienst 4n ehrenamtlicherist oder nur vorübergehendgeleistetwird und ohneUnter=
schied,ob fie Diensteidgeleistethabenoder nicht. Auf GerichtsvollzieherundNotare findet das A.G.
keineAnwendung mehr. Jene unterstehendemB.G., diesedemNot.Ges. Vgl. auchA.G. z. B.G.B.
Art.

P B. G. Art. 223 undArt. 220„ 1 und Abs. II Z. 3; A.G. z tru. Art. 112.
4B. G. Art. 202. B. G.Art. 192ff., insb. 195 Abs II, III,
18B. G. Art. 204 Abs. I. Auf die Gendarmerieoffiziere finden. bIleal

die Disziplinarstrafordnung für das Heer v. 12. de 1872 (vgl. E.G. z. M. Str. G.O. v. 1. Dez.
1898 § 18 Abs. 1) und die V. O. v. 31. Aug. 1874, dieEhrengrrichieder Offiziere betr., mit Er=
hänzung v Sept. 1907(M.V. Bl. S. 385).

uf die richterlichen Militärbeamten Bayerns findet gem.B.G. Art. 202 das R.G.
v. 1. Dez. 1898, betr. die Dienstvergehender richterlichenMilitärjustizbeamten usw., Anwendung.
Sie unterstehen jedoch einschließlich der Mitglieder des bayerischen Senates beim N.Mil. Gericht der
bayerischen Disziplinargerichtsbarkeit, welche für sie bei einem besonderen Disziplinarhof, dem
beim Disziplinarhof für richterlicherigen srichteten „disziplinar of für Militär=
jastigbeamte ausgeübtwird. R.G. v. 1. Dez. 1898§ 38; R.G. v. 9. März1899 § 3;b. Ausf.G.
v79 (. S in0 nzu den R.Mil. Justizgesetzenud 1 (G.. Bl. S. 005 mit Abänd.G. v.,24. März

4 B. G. #½" Abs. II# V.O. v. 21. Dez. 1908 §§34 ff. (G.V.Bl. S. 1189).
458Not.Ges. Art. un=

( 141 2 oben9
Das B. hat #1Art. 220 Abs. I und # 2 das echt der 9. Verf.Beil. auch hin=

sichtlich er disziplinarrechtlichenBestimmungennur für diejenigenBeamten, welche Beamte im
Sinne des Beamtengesetzes sind, aufgehoben.Für andere Beamte,auf welchedie 9. Verf.Beil.
bisher Anwendungfand, bleibt es alfo bei der der 9. Verf.Beil., sofernnicht auch auf
sie das B.G. nach anderenBestimmungenanzuwendenist. Dies ! hinsi der definitiven
GemeindebeamtengemdieschmOArthbslundpsülzGemOArt97AbsIderFa
Hierüber vgl. unten bei N.259ff.

2B. G. Art. 112 Abs. I; R.D.G. Art. 87 Abs. I; Not.Ges. Art. 77 Abs. I. Ist das —
gehenverfverjährt, so findet überhaupt keineaAlderfolgung mehr statt. Vgl. B.G. Art. 118 Abs.J

G. Art. 2 Abs.1; Not.Ges. Art. 75Abf.
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I. Das Dienstvergehen. Der Begriff des Dienstvergehensist der Zentral=
begriff des ganzenDienststrafrechtes.Dienstvergehenist jede schuldhafteVerletzung der
Beamtendienstpflicht ohneUnterschied,ob der Beamte unwiderruflich oder widerruflich,
etatmäßigodernicht etatmäßigist oderob es einePerson des Art. 25 desB.G.# ist.
Strafbar ist grundsätzlichjedesDienstoergehen.Das Dienststrafrechtumfaßt alle Dienst=
vergehen, aber auch nur dieseund zwar ohneUnterschied,ob sieleicht oderschwersind.
Kommt auch der Unterschiedvon schwerund leicht für die BeamtendesB. G.3sein=
schließlichderRichter bei der gesetzlichenBestimmungdesVergehensbegriffesnicht zum
Ausdruck, so begegneter doch bei der Strafe und im Verfahren. Die Verschiedenheit
der Strafgattungen und des anzuwendendenVerfahrens wirkt also auf den Vergehens=
begriff selbstzurück. Es umfaßt demnachdas Dienststrafrechtzwei Deliktsgruppen, die
leichten und die schweren,und es gliedert sich in ein Ordnungsstrafrechtund ein
Dissziplinarstrafrecht.

Eines DienstvergehensmachtsichnachdemGesetzeschuldig, „ein Beamter, der die
ihhm obliegendenPflichten schuldhaftverletzt"s.

Vom Vergehen oder Verbrechendes gemeinenStrafrechtes unterscheidetsich das
Dienstvergehendarin, daß hier das im Staatsdienst gewahrteInteresse des Staats an
der Pflichterfüllung das geschützte„Rechtsgut“ bildet. Die schuldhafteVerletzungdieser
Pflichterfüllung allein genügt, um denTatbestand des Dienstvergehenszu erfüllen. Auf
die Formulierung besondererTatbestände ist im Gegensatzzum früheren Recht ver=
zichtet". Damit ist aberder Beamtenichtmit seinerganzenLebensführungunter die
Dienststrafgewalt des Staates versetzt. Alle möglicherweisesehr verschiedenenTat=
beständevon Dienstvergehenliegen vielmehr durchaus nur in der rechtlich bestimmtab=
gegrenztenSphäre der dienstlichenPflichten. Die ErkenntnisdieserGrenzenist Gegen=
stand richterlichen Ermessens. Ein engererTatbestand ergibt sich für jedes Dienst=
vergehen als Voraussetzungder Strafbarkeit trotz des Mangels einer gesetzlichenHer=
vorhebung aus folgendem. Es muß stets eine bestimmtePflicht verletzt sein. Dar=
nach gibt es außer der Verletzung der Amts= und Gehorsamspflicht, der Pflicht der
Amtsverschwiegenheit,derWahrungeinesachtungswürdigenVerhaltens?und derEin=
haltung der demBeamtenausdrücklichauferlegtenBeschränkungenkeineweitereMöglich=
keit von Tatbeständen dienstlicher Vergehen. Für die Amts= und Gehorsamspflicht
kommenaußer den Normen der Gesetzeund Rechtsordnungenauchdie als Verwaltungs=
verordnungen bestehendenDienstvorschriftenund Einzelverfügungenin Betracht. Ihre
Nichtbefolgung ist formell regelmäßig Dienstvergehen. Ebenso ist aber auch der Erlaß
von Vorschriften oder Einzelverfügungen durch Vorgesetztedann ein Dienstvergehen,
wenn dadurcheineRechtsnormoderVorschrifthöherenRangs verletztwird. Bei Ver=
letzungenvon Rechtsnormen ist ein Dienstvergehennicht nur dann anzunehmen, wenn
ein besonderesInteressedes Staats verletztist, sondernauchdann, wenneinezum
Schutz von Rechten des Untertanen bestehendeNorm verletzt ist. Die Möglichkeit des
Rechtswegs,welchediesemetwaeröffnetist, schließtdenCharakterdesDienstvergehens
und dessendienstlicheVerfolgung bei schuldhafterVerletzung nicht aus.

Die Pflichtverletzungmuß eineschuldhaftesein. Das dienstlicheVerschuldenist

2B. G. Art. 105. R.D.G. Art. 1: „Ein Richter, welcher1. die ihm durchseinAmt auferlegten
Pflichten schuldhafterweiseverletzt, oder 2. sichdurch sein Verhalten in oder außer dem Amte der
Achtung, die sein Beruf erfordert, unwürdig zeigt ...“ Not. Ges. Art. 67: „Der Notar, der die
ihm durchsein Amt Auerleten Nä# tenschlbhit. verletztoder durchseinVerhalten in oderaußer
dem Amte gegendie Ehre und Würdedes Standes verstößt ... Der Sinn ist hier überall der=
elbe. Auch Art.105 des B.G. rechnetzu denPflichten, derenVerletzungein Dienstvergehenist, die
flicht zur Wahrung eines achtungswürdigenVerhaltens. Vgl. B.G. Art. 11, 2. Halbsatz.

1A. G. z.R.Str. Pr.O. Art. 103ff. Die Bestimmungenfindenjetztgem.Art. 112mit B.G. Art. 228
nur nochfür diejenigenGemeindebeamtenund öffentlichenDiener, die demBeamtengesetznichtunter=
stehen,Anwendung und habenpraktischdeshalbeineerheblicheBedeutungnichtmehr, weil die meisten
der in Art. 103 ff.formulierten Tatbeständenur von solchenDienern erfüllt werdenkönnen,welche
dem Beamtengesetzunterstehen.

5 Wann immer ein Verstoß gegendie Ehre und Würde des Standes anzunehmensei, ist für
Notare im Not.Ges. Art. 68 aufzählend gesagt.Für andereBeamte ist geradedieserTatbestand
gar nicht näher umschriebenund wohl auc nicht bestimmtumschreibbar.
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dem strafrechtlichenkeineswegsgleich, es bestehtschonin der Nichtachtung jenes be⸗
sonderenGrades von Achtsamkeit,welchermit der geschuldetengewissenhaftenPflicht=
erfüllung verlangt ist. Doch genügt nicht jede objektiveOrdnungswidrigkeit. Ferner
muß irgendeinSchadenvorliegen,damit einePflicht als verletztanzusehensei. Der
Schaden braucht aber kein in Geldwert schätzbarerzu sein, er kann auch, wie bei
Gehorsamsverletzungin der Schädigung der Autorität bestehenoder wie bei Verletzung
des achtungswürdigenVerhaltens ein rein idealer sein Entsteht bei Vollzug eines
pflichtwidrigen Dienstbefehls ein Schaden, so trifft die dienstlicheVerantwortung den
anordnendenVorgesetztenund ist der Vollzug selbstdann keinDienstvergehen,wenn die
Vollzugshandlung den Tatbestand eines strafrechtlichenVergehens bildeté.

Das Dienstvergehenkann zugleichTatbestand im Sinne des allgemeinenStraf=
rechtes sein. Die Beurteilung eines bestimmtenVerhaltens ist aber vom Standpunkt
beider Rechtsordnungenstets eine verschiedene.Ist ein dienstlichesVerhalten des Be=
amtenDeliktstatbestandim Sinne desStrafgesetzbuchsoderder strafrechtlichenNeben=
gesetze,ist es insbesondereBeamtendelikt,so wird in der Regel auchein Dienstvergehen
vorliegen. Daß dem nicht so sei, ist aber nicht völlig ausgeschlossen.Auch können
Delikte im Sinne des Strafgesetzbuchs,welchemit den dienstlichenVerhältnissen des
Beamten unmittelbar nicht zusammenhängen,doch unter dem Gesichtspunkteder Ver=
letzungdes achtungswürdigenVerhaltens den Tatbestandvon Dienstvergehenbilden.

Die Verschiedenheitder beidenstrafrechtlichenSphären bringt es mit sich, daß
die Grundsätze des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchsauf das Dienststrafrecht
unmittelbar und formell keine Anwendung finden; eine sinngemäßeund entsprechende
Anwendung ist aber damit nicht ausgeschlossen,besonderswenn es sichum die Begriffe
der Zurechnungsfähigkeit, der Teilnahme, des Versuchs, der Notwehr und des Not=
standeshandelt.

Ein weiterer wesentlicherUnterschied zwischender dienfststrafrechtlichenund der
allgemein strafrechtlichenBeurteilung der Vergehen ist darin gelegen, daß der Straf=
richter in der Regel ein ihm unbekanntesund außerdemProzeß völlig gleichgültiges
Individuum vor sich hat. Er hat daher in der Regel auch nur über die Straftat und
nicht zugleich auch über die Person zu urteilen. Das allgemeineVerhalten und die
Gesamtqualifikationder Person des Angeklagtenkommt für ihn nur so weit in Betracht,
als daraus etwa Aufschlüsseüber die etwa zweifelhafteFrage, ob dem Angeklagten
eine nicht voll bewieseneTat zuzutrauensei oder nicht, gezogenwerdenkönnenund außer=
dem bei der Strafzumessung(Straflisten).

Im Dienststrafverfahrendagegenhandelt es sichum Personen, welcheder Dienst=
leitung bekannt sind und die in der Regel schon vor Eintritt in den Dienst einen
Befähigungsnachweisgeliefert haben, während des Dienstes unter Aufsicht standenund
eine fortlaufendeQualifikation erfuhren. Es ist dahernichtnur die Zahl und Art
der dienstlichenBestrafungenvon Einfluß auf dieseQualifikation, sondernauchum=
gekehrt. Das B. G. verlangt deshalb ausdrücklich für die Wahl der Strafart und
demnachauch des Verfahrens in jedemStraffall Rücksichtauf die gesamteFührung
des Beschuldigten7.

Ein weiterer Unterschiedergibt sich daraus, daß das ganze dienstlicheStrafrecht
materiell und formell und vom Beginn seinerAnwendungim einzelnenFall bis zur
Wirkung der Strafe ein dienstlichesInternum bildet. Das gerichtlicheVerfahrenin
Disziplinarfällenändertdaran nichts, dennauchdie Dissziplinargerichtesindkeineall=
gemeinen,sondernebenDienstgerichte.Aus dieserBesonderheitaberergibt sichfür die
Strafverfolgung der Mangel des Legalitätsprinzips. Es bestehtkeinVerfolgungszwang.
Die Dienstvergehengleichenden Antragsdelikten. Antragsberechtigtist der Staat, ver=
treten durch die zuständigeDienstbehörde8s.Daraus folgt allgemein für Ordnungs=
und Disziplinarbestrafung,daß das dienstlicheErmessendieAnwendungderOrdnungs=

*B. G. Art. 12 Abs. I. Das Vergehen kann aber auch in solchenFällen nach den Be=
stimmungendesStr GBs den Verlust des Amtes nachsichziehen.

*A.G.z.R.St.Pr.O.Art.115;B.G.Art.129.
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strafe wie die Einleitung des Disziplinarverfahrens bestimmt. Völlig frei ist dieses
Ermessenallerdings nicht. Die Anwendung der Dienststrafenim gegebenenFall bzw.
die Einleitung des Verfahrens ist ebensogutDienstpflicht wie jede andere dienstliche
Handlung, und ihre schuldhafteVerletzung ist selbstein Dienstvergehen. Andere als
dienstlicheRücksichtendürfenwederdieAnwendungnochdieNichtanwendungbestimmen.

Die dienstlicheNatur desStrafrechtsbringt es auchmit sich,daß in Fällen der
Verfolgung von Beamten im gemeinenStrafprozesse frühere Dienststrafenregelmäßig
* Berücksichtigungfinden. Eine Ausnahme wird für die Beamtendeliktezu gelten
aben.

Der Natur des Dienstvergehensentsprichtes endlich auch, daß die Entlassung
aus demDienstverhältnis das schlimmsteStrafübel ist, welchesim Dienstverfahrenver=
hängt werden kann. Damit hängenauch noch folgendebeide Sätze zusammen.

1. Gegen solcheBeamte, die des Dienstes bereits infolge strafgerichtlichenVer=
fahrens verlustig gewordensind, ist ein Disziplinarverfahren, auch wenn der schwerste
Grund dazu vorhanden wäre, überflüssig. Es ist deshalb zu unterlassen,wenn es noch
nicht begonnenhat, und einzustellen,wenndas strafgerichtlicheUrteil währendschweben=
den Disziplinarverfahrens rechtskräftigwird '. ’

2. Der zu verfolgendeBeamte kann das Verfahren durch freiwilligen Verzicht
auf seine dienstlicheStellung und alle daraus sich ergebendenRechte für sichund seine
etwaigen Hinterbliebenenvon sich abwenden. Ein schwebendesDisziplinarverfahren ist
auf also begründetesAnsuchen hin einzustellen, wenn der Beamte sich nicht in ver=
schuldetemRückstandeoder in Rechenschaftspflichtbefindet10. Auch ein noch nicht ein=
geleitetesDisziplinarverfahren kann dadurch unter denselbenVoraussetzungenund mit
derselbenBegründungabgewendetwerden11. Beides gilt auch, wennein Bruch des
Amtsgeheimnissesden Gegenstandder Verfolgung bildet, als Regel. Doch kann in
diesemFalle die Einleitung des Verfahrenstrotz nachgesuchterund verfügterEnt=
lassung erfolgen, wenn ein besonderesdienstlichesInteresse daran besteht18.

Im Wesen des Dienstvergehensliegt es ferner enthalten,daß es regelmäßig nur
in einemVerhalten während der Dauer des aktiven Dienstes gefundenwerden kann18.
Davon bestehenaberAusnahmen:

1. Aus der Zeit vor Begründung des Staatsdienstverhältnisseskann zwar ein
Dienstvergehenniemals hergeleitetwerden14. Bestrafung aber kann stattfinden, wenn
jemandvor seinemEintritt in denStaatsdienstzu einerZeit, in der er wederStaats=
beamternochöffentlicherDiener oderGemeindebeamterwar, sicheineTat zuschulden
kommenließ, die im Staatsdienst begangen,ein schweresDienstvergehengebildet hätte.
Es sindnur Strafversetzungund Dienstentlassungzulässig,nicht auchOrdnungsstrafen15.

2. Beamte im einstweiligen,zeitlichenoder dauerndenRuhestand unterliegendem
Dienststrafrechtemit gewissenBeschränkungenund mit Besonderheitenhinsichtlichder
Strafarten und ihrer Wirkungen16.

Bei einstweiligin denRuhestandversetztenBeamtenist zwar eineVerletzungder
Amtspflicht nicht möglich, wohl aber eineVerletzung der Gehorsamspflichtund gewisser

*eR. Str. G.B. 85 31, 32,33,35, 81,83, 84,87—91,94, 95, 128,129,331,889—341,352—355,
357, 358. Vgl. Motive zu Art. 110 und 116 des B.G. Wo das Str.G.B. den Verlust des Amtes
als Straffolge ausspricht,ist dieserVerlust eine dienstrechtlicheWirkung desstrafgerichtlichenUrteils,
welchebesondererBestätigung durch dienstlicheVerfügung nicht bedarf und nicht nur im Verlust
des zuletztinnegehabtenAmtes, sondernin völliger Auflösung des Dienstverhältnifsesbesteht. Die
Wiederanstellungallerdings zuaudereng,Dienst ist nur ausgeschlossen,wo mit der Strafe auchdie
Unfähigreit zur Bekleidung5 cgtlihe mter verbundenist.

°"B. G. Art. 114, R.D.G. Art.11. 11B.G. Art. 10.
12Vgl. B.G. Art. 14.

s 282 Bzt. für das OrtsgemeinderechtBl. f. adm. Pr. XVI S. 37 ff.; v. Seydel 2. Aufl. II

14Anders wenn der nunmehrigeBeamte im Sinn desArt. 1 infrüherem bffentlichenDienst=
verhältnis als Notar oder öffentlicherDiener oder auchals Richter anderenDienststrafvorschriften
unterstand. Vgl. Art. 112 I. ,

15B. G. Art. 112 Abs. II; R.D.G. Art. 87 Abs. II.
16Vgl. oben § 129 bei N. 15ff.; § 131 N. 48ff.
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Rechtsbeschränkungendes Staatsdienerstandes, insbesondereder Pflicht der Amts=
verschwiegenheit17. Bei zeitlichund dauerndin denRuhestandVersetztenbestehtauch
keineGehorsamspflichtmehr18,sondernnur nochdiePflicht, diefortbestehendenRechts=
beschränkungenzu beobachten1°.

Dementsprechendvermindern sichdie Möglichkeiten der Tatbeständevon Dienst=
vergehen, die während des Ruhestandes begangenwerden können. Es kommtdazu,
daß gegenBeamte im Ruhestandeauch nicht alle Strafen verhängtwerdenkönnen,und
daß außerim Falle desBruchesdes Amtsgeheimnisses,in welchemauchbei leichten
Fällen eingeschrittenwerdenkann,ein Einschreitennur zulässigist, wenndas Dienst=
vergehenso schwerist, daß es, von einemaktivenBeamtenbegangen,dessenEntlassung
begründenwürde. Nur unter denselbenVoraussetzungenkönnen ferner Beamte im
zeitlichen und dauerndenRuhestandeauch wegender in der Aktivität begangenenund
noch nicht verjährten Dienstvergehenverfolgt und bestraftwerden20.

3. Aspiranten und Funktionäreim Sinne des Art. 25 unterliegennur dem
Ordnungsstrafrecht1.

4. Ausnahmsweisekann gegenBeamte jeder Art, die in einemaktivenDienst=
verhältnissegestandenhaben, einschließlichder Aspiranten und Funktionäre, nach Auf=
lösung des Dienstverhältnisses?s ein Disziplinarverfahren wegenVerletzung
der Pflicht der Amtsverschwiegenheiteröffnetwerden28.

II. Dienst= und Zwangsmittel der Dienstaufsicht. Eine wichtige Be=
sonderheit des Dienststrafrechtesist endlich seine Subsidiarität. Es unterbleibt seine
Anwendung nicht nur dann, wenn dieselbewegenfreiwilliger Auflösung des Dienst=
verhältnissesdurch den Beamten oder, bei widerruflichenBeamten, dadurch überflüssig
wird, daß vom Rechte des Widerrufs Gebrauch gemachtwird, oder, endlich dann,
wenn aus allgemeinen oder besonderendienstlichenErwägungen von der Verfolgung
abgesehenwird, sondern es ist auch dann nicht dienststrafrechtlicheinzuschreiten,wenn
der erstrebteErfolg mit Mitteln der Dienstaufsicht erreicht werden kann.

Das allgemeineStrafrechtkenntsolcheMittel nicht,siesindnur demöffentlichen
Dienst eigentümlichund stehensowohl innerhalb des Staatsdienstes als auch im Ver=
hältnis der Staatsaufsicht zu denöffentlichenKörperschaften,insbesonderedenGemeinden
zur Verfügung.

Für den Staatsdienst sind außer den dienstordnendenallgemeinenVorschriften?"
auch noch einige besondereMittel zur Verfügung gestellt,welcheim ganzenden Zweck
haben, den ordnungsgemäßenFortgang des Staatsdienstes in allen Teilen durchUrteile
über die Person des Dieners und Einwirkungen auf sein dienstlichesVerhalten zu
sichern. Sie findenAnwendungauf alle Staatsbeamten?5 ohneUnterschiedob un=
widerruflichoderwiderruflich,etatmäßigodernichtetatmäßig,nur nichtaufMinister.
Ein neutralesDienstmittelbilden die Qualifikationslisten, Lob und Tadel in
sich schließend. Das Lob reift von hier aus zu Beförderungenund Auszeichnungen
heran, der Tadel verdichtetsich zu Maßregelungen und Strafen. Vorschriften über die
Qualifikation der Beamten wurden schonfrüher von der Staatsregierung erlassen,das
Beamtengesetzregelt diese Übung26. Daß Qualifikationen stattfinden, ist ein dienst=

17B. G. Art. 24, 166. Vgl. oben§ 132.
18Vgl. oben§ 129 S. 697. B. G. Art. 24, 167.
½B. G. Art. 167 Abs. III, 113.
20B.G. Art. 167 Abs. I, II, III; R.D.G. Art. 10; Not.Ges. Art. 76 Abf. I.
41B.G. Art. 165. Die schließt jedochnur ein eigentlichesDisziplinarverfahren gegensie

aus, währendsie, da sie keinRecht auf Dienstleistunghaben,wie biderrussch Beamte jederzeitauch
ausdisziplinären Gründen aus demDiensteentlassenwerdenkönnen.

2 B.G. Art. 8 Abf. II, Art. 9 Abs. II, 10, 108 Z. 2. Vgl. oben§ 129.
:½#B.G. Art. 168; R.D.G. Art. 86 Abs. I. Qber dieStrase s. unten N. 49.
“Die mannigfaltigenPflichten der Einsichtgestattung,Vorzeigung, Berichterstattung,Auf=

schlußerteilung,Rechnungslegungusw. finden für dievorliegendenDienstzweigein besonderenDienst=
ordnungenihre Regelung. Vgl.z. B. auchNot.G. Art. 65f. UÜberdieZuständigleit zur andßebung
der Dienstaufsicht gegenüber den Beamten des Landtags bestimmt das B.G. Art.185 Abs. V, V.

#5Auch auf die Personendes Art. 25 desB. G.8.
26B.G. Art. 102, 230. Die bestehendenVorschriftenfür die Justizverwaltungs.J. M.Bl. 1883
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lichesBedürfnis, einegesetzlicheNotwendigkeitbestehtnicht. Wenn sie abererfolgen,
haben sie in der vorgeschriebenenWeise in Listen oderBerichten zu geschehen.

Neu ist, daß der Beamteein Rechtauf AuskunftüberdenwesentlichenInhalt
der Einträge und Berichte"7’ hat, und daß ihm gegendie Einträge ein Beschwerderecht
zu den höherenStellen zusteht. Gegen die von denMinisterien geführtenListenwird die
Beschwerdezum Staatsrat nachAnalogie der Beschwerdeüber disziplinäre Verfügungen
nicht abzulehnensein?s2.Das Auskunftsrechtist wederzeitlichnochdurchBedingungen
beschränkt. Die Führung geheimer Qualifikationslisten neben den offiziellen ist un=
erlaubt und bildet ein Dienstvergehen.

Ferner kann jeder Vorgesetzteseinen Untergebenenim Bereich seiner eigenenZu=
ständigkeit und in bezug auf den Dienst mündlich oder schriftlich Ermahnungen
und Warnungen erteilen. Dies ist schonin der Natur und Ordnung des Staats=
dienstes begründet. Nachteile, über deren Zufügung der Vorgesetztenicht selbst zu be=
stimmenhat, kann er auchnicht androhen. Leistungen,überderenInhalt er nicht
verfügen kann, dürfen auch im Wege der Mahnung nicht gefordertwerden35. Wer
als Vorgesetztergilt, das ergibt sich zum Teil aus der bestehendenAmterordnung, zum
Teil, namentlichfür das Verhältnis innerhalb eines Amtes, ist es durchDienstvorschriften
zu bestimmen21. GegendieMaßregel ist Beschwerdean dievorgesetzteBehördezulässig.

Nur für Richter ist das ausdrücklichangeordnet32 und zwar ist dem Ehrgefühl
des Richters ein besondererSchutz durch folgendes Verfahren gewährt. Es bestehen
drei Möglichkeiten:1. Dienstbeschwerdedes Richters, 2. Antrag des Richters an die
Disziplinarkammer auf Entscheidungdarüber, ob ihm ein Dienstvergehenzur Last falle,
3. Antrag der Auffichtsbehördeauf gleicheEntscheidung,bevordie Ermahnungoder
Warnung ergeht. Die beiden erstenMittel sind dem Beamten derart zur Wahl ge=
stellt, daß der Gebrauchdes einendas andereausschließt.

Der Fall wird vor der Disziplinarkammerals ein dienstgerichtlichesnichtkon=
tradiktorischesFeststellungsverfahrenbehandelt. Sie hat, ohne an die Verfahrens=
vorschriften für Disziplinarsachengebundenzu sein, durcheinfachenBeschlußzu erkennen,
ob ein Dienstvergehenvorliegt oder nicht und kannzu dreierlei Entscheidungengelangen.
Liegt keinDienstvergehenvor, so ist, wennder Richter den Antrag gestellthat, die
VerfügungderAufsichtsbehördeaufzuheben,wenndagegendieAufsichtsbehördedieVor=
entscheidungbeantragthat, dasNichtvorliegeneinesDienstvergehensfestzustellen.Liegt
ein Dienstvergehenvor, soist diesfestzustellen,undwennderRichterdieVorentscheidung
beantragt hat, dieser Antrag zurückzuweisen.Liegt ein Dienstvergehenvor und erweist
sich entwederdie schriftlich schonerteilte Ermahnung oderWarnung als erfolglos, oder
erscheintsolcheMaßregel derDisziplinarkammerwegenderSchweredesDienstvergehens
als unzureichend,so ist das Disziplinarverfahren einzuleiten.

S. 293, 1886 S. 76, 1905 S. 781; für das Innere: Inn.M. Bl. 1901 S. 351, 1908 S. 255, 1910
S. 351; für den Kultus: K.M. Bl. 1910 S. 1; für die inanzerwaltung, F. M. Bl. 1878 S. 215;
für die Mrrlehrsverwaltung: V.O. u.Anz. Bl. 1887 S. 329; V.M. Bl. Eisenb.1907 S. 15, Post
1907 S. 1; Zust.V.O. v. 16.Febr. 1909 § 1 Abs. II Z. 28, § 8 Abs. II Z. 27; § 2 3.13,§ 4
Abs. II Z. 2, § 5 Abs. II Z. 7, § 9 3. 12, § 10 Abf. It Z. 2 (G.V.Bl. 175). Val. Reindl
a. a. O. S. 498 N. 2.

:7 Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 499 N. 3. «
«sA-M.Reindla.a.O-S.500N.4.DasAnsknnstsrechtwiirdemitdeiiiBeswerde-

rechtverbunden, um eine Kontrolle der objektivenFührung zu gewähren. Kontrolle hat aber nur
Wert, wenn sie gegenüberder unmittelbar führendenStelle geübt wird.

½#Die Warnung ist bei Notaren als Ordnungsstrafe behandelt. Not. Ges. Art. 70 Abf. I.
70 So kann in die RechtsprechungderGerichteentsprechendB.G. Art. 12 Abs. III auchnicht

mahnendeingegriffenwerden. Damit ist aber nichtauszsschlossen,bei Haumseliget auchRichtern
Ermahnungen zuerteilen. Es finden aber statt B.GG.Art. 1083die besonderen Bestimmungendes
R.D. G. Art. 3 ff. Anwendung.B. G. Art. 183 Abs. II Z. 7.

3uB.G. Art. 103 Abs. II, 183 Abs. II 3. 7; R.D. G. Art. 3. DasNot. Ges. Art. 64 Abf. 1
spricht nur von „Weisungen“, worin auch „Ermahnungen und Warnungen“ enthalten sind. Zur
Ausführung des Art. 103 Abs. II erging die Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 1 (G.V.Bl. S. 737). Be=
sondereVollz.Vorschr. für Verkehrs-und Milit.=Verw. s. bei Reindl a. a. O. S. 502.

#*#Daß das BeschwerderechtauchnichtrichterlichenBeamten zustehe,fürt Reindl a. a. O.
S. 502 N. 4 mit Recht aus. Vgl. R. Piloty im Jahrb. d. ö. R.s Bd. III S. 271f.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfafsungsrecht. 51
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Gegen den Beschluß der Disziplinarkammer steht in jedemFall dem Staats=

anwalt und dem Richter die Beschwerdezum Disziplinarhof zuss.
Als Zwangsmittel stehen Wartboten, Geschäftsaushilfe und Zwangsgeld=

strafen, gegen Richter, Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes und des obersten
Rechnungshofes,BeamtederJustizverwaltungundNotarenur letzterezur Verfügung34.
Der Wartbote kann nur für einzelnebestimmteAmtsgeschäfte, für deren Erledigung.
eineFrist gesetztist, abgesendetwerden. Geschäftsaushilfekannzur Erledigungrück=
ständigerAmtsgeschäfteeinem säumigenBeamten beigegebenwerden. Die Kostenbeider
Maßregeln fallen dem Beamten zur Last. Eine andere Form der Zwangsausführung
(vgl. Pol. Str. G.B. Art. 20, 21) ist nicht zulässig. Zwangsgeldstrafen könnenaus dem
gleichenAnlaß nur im Höchstbetragssvon 50 Mk., gegenRichter im Fall der Ver=
zögerungder Rechtspflegeim Höchstbetragvon 100 Mk. 36 verhängtwerden. Die
Strafe kann aus gleichem oder verschiedenemAnlaß gegen denselbenBeamten nach
Bedarf wiederholt werden. Der Vollzug der Strafe hat womöglich durchAufrechnung
amDienstbezugverwirklichtzuwerdens7.Die StrafgeldersindWohlfahrtseinrichtungen
für die Beamten zuzuwenden58.

Das Recht dieser Zwangsmittel steht nicht jedemVorgesetzten,sondernnur vor=
gesetzten„Dienstbehörden“zus?. Gegen jededieserMaßregelnist Beschwerdean die
nächstvorgesetzteBehördezulässig.

Als Buße für ungenügendeLeistungodernicht entsprechendes,dienstlichesoder
außerdienstlichesVerhalten ist noch die Gehaltssperre vorgesehen.Von ihr wurde
oben gehandelt103.

III. Die Dienststrafen. Währendder Begriff des Dienstvergehensfür alle
Beamten der gleiche ist, bestehenUnterschiedein den anzuwendendenStrafarten für
verschiedeneBeamtengruppen,und innerhalb derselbenfür Beamte des unwiderruflichen
und des widerruflichenStandes sowiefür BeamtederAktivität und desRuhestandes.
Durchgängig ist der Unterschiedvon Ordnungs=und Disziplinarstrafen als leichte und
schwereStrafen. Für Richter ist allerdingsdieserUnterschiedformell aufgehoben,in=
dem für sie alle Dienststrafenals Disziplinarstrafen bezeichnetsind und gleichmäßig in
gerichtlichemVerfahren verhängt werden/1.

Als Dienststrafen bestehen" Verweis, Geldstrafe, Strafversetzung und Dienst=
entlassung#3. Für nichtrichterlicheBeamte geltenVerweis und Geldstrafeals Ordnungs=
strafen,Strafversetzungund Dienstentlassungals Disziplinarstrafen.Auf widerrufliche
Beamte und Personen des Art. 25 B.G. können nur jene angewendetwerden“.
Gegen unwiderruflicheBeamte im zeitlichenoder dauerndenRuhestandekann auf Ver=

m8R.D.G. Art. 4—6. Vgl. Ausf.Ges. z. G.V. G. v. 23. Febr. 1879Art. 69, 70. Ermahnungen
und Warnungen gegenRichter tragen hiernachdas äußereSchutzgeprägevon Dienststrafen,sind es
aber demW# nachebensowenigwie bei anderenBeamten. JenebesonderenVorschriftenwollen
nicht ausdrücken,daß der Richter eine andereEhre habe als andereBeamte, sondern fiewollen der

NechtspslegeeinenbesonderenSchutzvor Einwirkungen der Aufsicht gewähren.
24B. G. Art. 104; A.G. z. G.V.G. Art. 71—74; B.G. Art.222 Abs. I Z. 11; Verw.G.G.

Art. 5 Abs. 1; Vollz.V.O. 16-G. v. 31. Aug. 1879 § 14;B. G. Art. 184.
35 Not.Ges.Art. 64 Abs.II, 66 Abf. II. »
«0A.G·z·G.V.G.Art.73Abs.ll.
»B.G.Art.163Abs.11;Auss.G-z.B-G.B.Art.12Abs.l.JstAusrechniiniiiitiinlich,

soersolgtderVollziignachArt.7Abs.ldesAusf-G.z.Z.Pr.D.u.K.O.Überdas Dersahren s.
Belm.v.22.0lt.l909§19Abs.lll.

«Vgl.M.Belm.i-.22·Ott.1909S3(G.V.B1.S.787).
ssM.Veim.i-.22.Dit.1909§2(G.V.B1.S.737).
«0Vgl.M.Reindla.a.O.S.-504N.6.A.G.z.G.V.G.Art.72(nichtrichterlicheJustiz-

beainte),Art·73,74mitZ.Pr.O. 577 (Richter).
40 Vgl. § 136 bei N. 108ff.
" R.D.G. Art. 7. Sachlich ist jedochauchbei Richtern der Unterschiedvon schwerenund

leichtenStrafen gegeben.
". Die früher bestehendenund anderwärts noch vorkommenden Stefen des Arrestes oder der

Strafpensionierungsind in demgeltendenbaherischenStaatsdienerrechtnicht enthalten.
15B.G. Art. 107, 108; R.D.G. Art. 7;Not. Ges. Art. 70.
4B. G. Art. 164, 165, 166 Abs. II.
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weis oder Geldstrafe nur wegen Verletzung der Pflicht der Amtsverschwiegenheiter=
kannt werden"“a. Für Notare kommtnebendemVerweis auch die Warnung als
Dienststrafe vor und gelten Warnung und Geldstrafe bis zu 50 Mk. als Ordnungs=
strafe, Verweis, Geldstrafe von über 50 bis 3000 Mk., Strafversetzungund Dienst=
entlassungals Disziplinarstrafen.Die Geldstrafeder nichtrichterlichenBeamtenund
der Richter wird verhängt als Entziehung eines Gehaltsteiles, und zwar für alle regel=
mäßig im Betrage bis zu einer einmonatlichenGehalts= bzw. Ruhegehaltsrate5, für
Richter außerdem als höhereGeldstrafe in der Form der Entziehung des Anspruchs
auf Vorrückung im Gehalt auf die Dauer von höchstensdrei Jahren. Bei Notaren,
die keinenGehalt beziehen,ist die Geldstrafeabsolutbis zu 3000 Mk. bestimmt.

Vom Gehalt ist die Monatsrate bei aktivenBeamtenzu berechnen.Dabei gilt
als Gehalt der gehaltsordnungsmäßigeGeldbezug"5.Bei Beamtenim Ruhestandewird
die Rate vom Wartegeld bzw. Ruhegehalt berechnet"". Bei nichtetatmäßigenBeamten
und Personen des Art. 25, welche beideKategorien keinenGehalt beziehen, ist der
Höchstbetragauf 100 Mk. festgesetzt"".Bei den aus demDienstausgeschiedenenehe=
maligen Beamten ist der Höchstbetragauf 600 Mk. festgesetzt"“. Diese Geldstrafe ist
stets im Disziplinarverfahren zu verhängen50.

Ist über mehrereDienstvergehenim gleichenVerfahren zu entscheiden,so darf
der gesetzlicheHöchstbetragnicht überschrittenwerden51.

Wie die Zwangsstrafenfließenauchdie Geldstrafen,bei Richternauchnur die
RatenstrafeWohlfahrtseinrichtungenfür die Beamtenzuss.

Umwandlung der uneinbringlichenGeldstrafen in Freiheitsstrafen ist überall aus=
geschlossen?s.

Bei Erkenntnisauf VorrückungsstrafegegenRichter ist zugleichzubestimmen,ob
und=inwieweit dadurchder Zeitpunkt für die späterenVorrückungenhinausgeschoben
wird“.

Die Strafversetzung"5 kommtbei nichtrichterlichenBeamtenin drei Formenund
Graden, bei Richtern in zwei Formen und bei Notaren nur in einer Form, bei Handels=
richtern56,MitgliederndesVerwaltungsgerichtshofesunddesoberstenRechnungshofes?"“
überhaupt nicht vor.

Bei allen Beamten kann sie stattfinden als einfache Strafversetzung auf eine
Amtsstelle von gleichemRang und gleichemGehalt 57. Bei nichtrichterlichenBeamten
und bei Richternkann in diesemFalle mit derVersetzungeineGeldstrafebis höchstens
zum dritten Teil des letztbezogenenJahresgehaltes verbundenwerden5s. Endlich kann
die StrafversetzungnichtrichterlicherBeamter auchauf eineAmtsstellemit geringerem

½B.’ G. Art. 167 Abs. II. Kommt bei ihnen ein anderes Vergehen in Frage, so ist nur
Aberkennung des Titels, der Dienstabzeichen,des Ruhegehaltsund der Hinterbliebenenversorgung
möglich. Art. 167 Abs. III.

"“5Bei HandelsrichternGeldstrafebis zu 300 Mk. R.D.G. Art. 84 Z. 2.
“6 Auch der etwa zugewiesene„höhereGehalt“, nicht aber das sonstigeDiensteinkommen,

insbesonderenicht das sog.pensionsfähigeDiensteinkommenund dieNebenbezüce Anders nur für
Militärbeamte Gem. B.G. Art. 198 Abs. I. Richtig M. Reindl a. a. O. S.511.

4 B. G. Art. 166, 167 Abs. II, IV.
“8B. G. Art. 1, 25, 164, 165.

B. G. Art. 168 mit 14 (Bruch des AmtsgeheimnissesnachaufgelöstemDienstverhältnis);
für Notare: A.G. z. R.Str. Pr. O. Art. 106 mit Not.Ges. Art. 76 Abs. IV.

50 B. G. Art. 168; Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 6 Abs. V.
51 B.G. Art. 107 Abs. II; R.D.G. Art. 7 Abs. II Satz 1.
b*B.G. Art. 107 Abs. III; N.D.G. Art. 7 Abs. II Saß 2; Min. Bekm. v. 22. Okt. 1909N3.
58 B.G. Art. 163 Abs. IV; R.D.G. Art. 64 Abs. II S. 3. Dasselbegilt auch bei Notaren,

obgleich es im Not.Ges. (vgl. Art. 82) nicht ausdrücklichangeordnetist. Vgl. Kaysenberg=
Dennler, Komm. z. Not.Ges., S. 231. »

«R.T.G.Art.7Abs.lll. 55 Uber den Begriff f. oben§ 128.
56R.D.G. Art. 84, 85 Abs. II; B.G. Art. 183 Absf.I, 184.
57B.G. Art. 109 Abs. 1 7 1; N.D.G. Art. 7 Abs. I Z. 4 und Ibs IV; Not.G. Art. 70

Abs. II Z. 3. Die Notariate haben ieinen Rang, die Einkünfte aber sind sehrverschieden,so daß
die faktischeSchwerederStrafe erheblichvon den Einkünften des angewiesenenNotariates abhängt.

568B.G.Art.109Abs.II; R.D.G.Art.7 Abs.IV.
517
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Rang undgeringeremGehalterfolgen(Degradation),wobeijedochdieGehaltsminderung
nichtmehrals den fünftenTeil des zuletztbezogenenJahresgehaltesausmachendarf?".
Als Gehalt kommt in allen Fällen nur der gehaltsordnungsmäßigeGehalt, nicht das
pensionsfähigeDiensteinkommen(Zulagen, Nebenbezügeusw.) in Betrachtse.

Gleicher Gehalt ist bei einfacherStrafversetzungso zu verstehen,daß keinesfalls
ein niedrerer,geringererGehalt, bei Degradation ist er so zu verstehen,daß keinesfalls ein
höherer Gehalt zugewiesenwerden darf “1.

Auf Gleichheit des Gehalts bestehtbei einfacherStrafversetzung ein gerichtlich
verfolgbarerRechtsanspruch,desgleichenauf Nichtüberschreitendes Höchstbetragsder
Nebengeldstrafeund, bei Degration, des Höchstbetragesder Gehaltsminderung5.

Bei aller Strafversetzungfällt der Anspruchauf Ersatzder Umzugskostenhin=
weg6#8.

Ist bei nichtrichterlichenBeamten des einstweiligenRuhestandesein Fall gegeben,
in welchemOrdnungsstrafe zu milde, Entlassung aber zu hart wäre, Strafversetzung
also angezeigtwäre, so ist, da StrafversetzunggegensolcheBeamte nicht anwendbar
ist, an ihrerStatt auf Minderung desWartegeldesum höchstensden fünftenTeil für
die ganzeZeit oderfür einenTeil der Zeit des Ruhestandeszu erkennen“.

Durch das Urteil des Disziplinargerichtesist auf Strafversetzung,unter Angabe
derArt derselben,nur zu erkennen, der Vollzug desUrteils stehtderjenigenStelle
(König, Ministerium)zu, durchwelcheVersetzungenüberhauptvorzunehmensind.

Die Dienstentlassung ist die schwersteDienststrafe(5. Entlassen kann wegen
schwererDienstvergehenjeder Beamte werden, auch ist die Entlassung, wenn sie aus
diesemGrunde geschieht, immer materiell eine Strafe. Wo jedochdie Auflösung des
Dienstverhältnisses durch den Dienstherrn oder die ermächtigteBehörde ohne Angabe
des Grundes erfolgen kann, wie es bei Ministern und widerruflichenBeamten der Fall
ist, wird die Entlassungformell nicht als Strafe behandelt. Es geschiehtdies viel=
mehrnur, wo siedurchgerichtlichesErkenntnisauszusprechenist. Dies kannbeiallen
Beamtendurchstrafgerichtliches,bei unwiderruflichenBeamtenauchdurchdisziplinar=
gerichtlichesUrteil geschehen5. In beidenFällen ist Entlassung die unmittelbareFolge
des rechtskräftigenUrteils 7. Als Folge des strafgerichtlichenUrteils tritt siebei allen
Beamtenein, wenn die Verurteilung erfolgt ist zur Zuchthausstrafeoder zur Ab=
erkennungder bürgerlichenEhrenrechteoderwennin denvomStrafgesetzbuchgeregelten
Fällen die Fähigkeit zur BekleidungöffentlicherAmter aberkanntwordenists. Sie
ist auch in diesenFällen Dienststrafe, nur ist sie es nicht ausschließlich, sondern als

5PB. G. Art. 109 Abs. 1 Z. 2, Abs. III.
60 Eine Ausnahme machendie Militärbeamten auchhier. B.G. Art. 198 Abf. I.
81 Daß im ersterenFall ein höhererGehalt zugewiesenwerde, ist nicht ausgeschlossenund

unter Umständenunvermeidlich. In solchenFällen wird aber, um denStrascharakterderMaßregel
aufrechtzuerhalten,eine ausgleichendeGeldstrafe in Verbindung treten müssen. Vgl. M. Reindl
a. a. O. S. 514 N. 2. Im Fall derDegradation ist GleichbleibendesGehaltes nichtausgeschlossen;
Strafe bleibt sie wegen der Rangminderung doch. Die Degradation braucht nicht notwendigzum
Aufangsgehalt der neuenStelle zu erfolgen. Es beginnt aber mit der DegradationAls eine neue
Alterszul 2 und ist die in dervorigen Stelle zurückgelegteZeit * einzurechnen.

6#B. G. Art. 176 mit 178 Z. 5. I. M. Reindl a. a. O. S. 517.
63 B.G. Art. 109 Abf. IV; R.D.G. Art.7 Abs. IV. Vgl. oben § 128 N. 17 ff.
84 B.G. Art. 166 Abf. I.
"8B. G. Art. 108 Z. 2, 110; R.D.G. Art. 7 Abfs.1 Z. 4 und Abs. V und VI; Not.Ges.

Art. 70 Abs. II Z. 4.
#8Ausnahmsweise hat auch bei widerruflichen Beamten die Entlassung durch disziplinav⸗

K#richtlichesUrteil ausgesprochenzu werden, wenn durch die Entisfsung auch der Anspruchauf
kinfallfürforgeverwirkt werden soll. B.G. Art. 96 Abs. I S. 2. er die Mitteilungspflichtin

diesemFalle s. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 6 Abs. II S. 2.
Auch im Fall der vorher verfügtenvorläufigen Dienstenthebungtritt die Wirkung erft

mit der Rechtskraftdes Urteils ein. Val. B.G. Art. 171ff.
55 R.Str. G.B. §§ 31, 32, 33, 34, 35, 49a, 81, 83, 84, 87, 90, 94, 95, 108, 109, 128, 129,

133, 142, 143, 150, 160, 161, 164, 168, 173, 175, 180, 181, 181, 183, 248, 256, 262, 263, 266,
220 22 289, 294, 302, 302 à-e, 304, 319, 329, 331, 333, 339, 340, 341, 350, 352—355,
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Nebenstrafe oder strafrechtlicheNebenwirkung einer gemeinen Strafe. Reine Dienst=
strafe ist sie nur, wenn sie durch disziplinargerichtlichesUrteil verhängt wird.

Regelmäßig bewirkt die DienstentlassungdenVerlust aller Rechteaus demStaats=
dienft: Titel, Dienstabzeichen. DiensteinkommenjederArt, Ruhegehalt,Wartegeldund
Hinterbliebenenversorgung. Die Ansprüche aus der Unfallfürsorge gehen nur unter,
wenn der Dienstunfall durch das mit Entlassung bestrafteDienstvergehenverursacht
wurde, und wenn bei disziplinargerichtlicherEntlassung festgestelltwurde, daß die Ent=
lassungdeshalberfolgt ist70. Die Fähigkeitzur Wiederanstellunggehtwohl bei straf=
gerichtlicher,nicht aberauchbei disziplinargerichtlicherEntlassungverloren71.

Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgunggehen im Fall der Entlassung regel=
mäßig völlig unter. AusnahmsweisekönnendieseBezüge als zivilgerichtlichverfolgbare
Rechtsansprüche72 oder als widerruflicheZuwendungenaufrechterhaltenbleiben, ersteres
wenn „besondereUmständeeine mildere Beurteilung“ zulassen, letztereswenn „berück=
sichtigenswerteUmstände“ vorliegen 38.Ein Rechtsanspruch kann nur durch das dis=
ziplinargerichtlicheErkenntnis?" zugesprochenwerden, einewiderruflicheZuwendung nur
durchEntschließungdesKönigs, dies kannjedoch sowohlin Fällen strafgerichtlicherals
in Fällen disziplinargerichtlicherEntlassungs, geschehen.

Das Gericht kann aussprechen,daß demBeamtenvom ZeitpunktseinerEnt=
lassungan auf Lebenszeitoder auf bestimmteZeit ein Teil 7° des Ruhegehalts?"zu
gewährensei, dener anzusprechenhätte, wenner im Zeitpunktder Entlassung, also
des Eintrittes der Rechtskraft, in den Ruhestand versetztwürde. Es kann ferner in
Verbindung damit oderauchallein 78 aussprechen,daß der etwaigekünftigeVersorgungs=
anspruch'' der Hinterbliebenen3° des Entlassenen ganz oder teilweise, mit oder ohne
Zeitbeschränkung,vorbehalten werde. Hierbei ist die Annahme zugrunde zu legen, daß
der Beamte mit der Rechtskraft des Disziplinarurteils in Ruhestand getretensei. Ist
demBeamtenein Teil der Pensionbelassen,so sinddie Hinterbliebenenansprüchenach
diesem Teil, sonst sind sie nach der ganzen zutreffendenPension zu berechnen21. Im

“ Die Weiterführung von Titel und Abzeichenkann auchnichtdurchbesonderedienstlicheVer=
fügung gestattetwerden. Auf Orden und EhrenzeichenerstrecktsichdieWirkung nur bei Aberkennung
der bürgerlichenEhrenrechteund Zuchthausstrafe. Für Notare s. Not.Ges. Art. 73

1%B.G. Art. 96 Abs. I Satz 1 und Abs. II. Vgl. M. Reindl a. a. O. S. 471f. 521.
11Dort bedarf es zurWiederanstellung vorausgehenderBegnadigung, hier dagegenscheint

mir dies nicht erforderlich zu sein, da das Gesetzdie irlung des Verustes der Anstellbarkeitan
die Entlassung nicht knüpft. Vgl. Jahrb. des 5. R.# Bd. III S. 276. A.M. Reindl a. a. O.
555danuenscarochnungder früherenDienstzeitoder der dienstlosenZeit ist für den Wiederangestellten
nicht zulässig.

72B.G. Art. 175 Abs. I. An der Natur des Rechtsansprucheswird dadurch,daß das Gesetz
ihn als „Unterhaltsbeitrag“ bezeichnet,nichts geändert.

73 B.G. Art. 110 Abs. II, III; N.D.G. Art. 7 Abs. V, VI. Im erstenFall könnennur
solcheUmstände, welchefür dieTeurteilung. des Dienstvergehens in Betracht kommen, nicht
auch Familien- und andere nichtdienstlicheVerhältnisse, berücksichtigtwerden. Eine andere Aus=

l##ung findet im GesetzkeinerleiHalt, Überfiehtden Gegensatzzwischenden Fällen des Abs. II und
und würde leicht zur Willkür führen und die BedeutungderStrafewesentlich abschwächen.Es

ist nicht einzusehen,inwiesern etwa das VorhandenseinunerwachsenerKinder die mildereBeurteilung
eines Dienstvergehensrechtfertigensollte. Richtig Perels und Spilling, Komm. 5 R.B
S. 163: A. Schulze, Komm. z. R.B.G., § 76 S. 282; a. M. Reindl a. a. O. S. 523und die

dort AtiertenHtenntisse desDisz.G.H.S v. 4. Febr. 1908 und 11.Okt. 1911 und desR.Disz.G.H.3
v. 4. r. .

t« Nicht auchdurchstrasgerichtlich Erkenntnis.
½ Vgl. Reindl a. a. O. S. 528.
78 DieBestimmung der 2 des Teiles ist dem aeichtüberlassen. «
«berdieBerechniing.rt.28Abs.lI,82,39Ab·IIundoben§187·Vgl·Reindl

a. a. O. S. 523.
75 Richtig Reindl a. a. O. S. 525.
79Wie er sichnach Art. 73 ff. berechnet.Vgl. oben § 138.
eo Vgl. Art. 73. Und zwar wohl nur allen; es hätte sonst gesagtwerden müssen: „oder

einem Teil derselben“. A. M. Reindl a. a. O. S. 526f. und Wörner a. a. O. S. 36.
"* Wer als anspruchsberechtigerHinterbliebener in Betracht kommt, kann natürlich erst zur

Zeit des Todes des Beamten festgestelltwerden. Vgl. Reindl a. a. O. S. 525.
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erstenFall ist den Hinterbliebenenstets der regelmäßigeSterbegehalt, wie er sich nach
dem Pensionsteil berechnet,zu leistens2.

Eine nachträglicheEntziehung der zuerkanntenBezüge aus dienstlichenGründen
ist nichtmöglichs8.

Die widerruflichenZuwendungen desKönigs auf demGnadenwegekönnennur
stattfinden,wenndas GerichtdemEntlassenenbzw. seinenHinterbliebenenkeineUnter=
haltsbeiträge zuerkannt hat. Die Zuwendung an den Beamten selbstkann sofort nach
der Entlassungoderauchspäter,an die Hinterbliebenenaber erstnachdemTode des
entlassenenBeamtenerfolgen. Statt an denBeamtenselbstkanndieZuwendungauch
an seine„Familie“ geschehen5. Die Zuwendung„soll in derRegel“35dieHälfte des
regelmäßigenBezugesnichtübersteigen.Dabei wird der Zeitpunktder Entlassungals
Zeitpunkt der VersetzungdesBeamten in denRuhestand bzw. als Zeitpunkt des Todes
angesehens7.

Die Wahl unter den Dienststrafen ist der Regel nach den erkennendenBe=
hördenundGerichtenüberlassen.DochgeltenfolgendeallgemeineundbesondereSätze.

Es soll vor allem die größere oder geringereErheblichkeit des Dienstvergehens
entscheiden.Die gesetzlicheReihenfolgeentsprichtdenStrafgraden. Bei der Auswahl
kommenalle objektivenund subjekrivenMerkmalein Betracht,das Maß und die Art
der Schädigungdes Staats=und des Dienstinteresses,der Grad desVerschuldens,die
Umstände des Falles. Auch ist auf die gesamteFührung des Beamten „besondere“
Rücksichtzu nehmens8. LiegenmehrereDienstvergehenvor, so ist die gleichzeitigeVer=
hängung mehrererStrafarten grundsätzlichnicht ausgeschlossen35, doch verbietet sie sich
zum Teil durch die Strafwirkungen und zum Teil durch das Verfahren. Mit der
Entlassung läßt sich keine Versetzung, wohl auch kein Verweis verbinden, wohl aber
schließen Versetzung und Verweis sich nicht aus. Wo jedoch das Verfahren für
Ordnungsstrafen und Disziplinarstrafen ein verschiedenesist, da ist nur entweder die
eineoderdie andereStrafart verwendbar.

Für Richter und Notare bestehennoch besondereVorschriften darüber, wann auf
VersetzungoderDienstentlassungzu erkennenist. Auf Versetzungist zu erkennen,wenn
die Wirksamkeit im bisherigenAmte durchverschuldeteUmständein nicht nur vorüber=
gehenderWeise gestört istV38.Auf Entlassung ist zu erkennen,wenn der Richter (Notar)

„: B.G. Art. 72. über Beginn und Ende des Hinterbliebenenanspruchss. Art. 82, 85 Z. 1,
2, Art. 86 mit 67. Vgl. oben § 138.

33Da der entlasseneBeamte nur nochwegenBruch des Amtsgeheimnissesund deshalb nur
mit der Geldstrafsedes B.G.Art. 168 (R.D.G. Art. 86 Abs. D bestraftwerdenkann.

*“ Weder die Leistungenaus Art. 110Abs. II noch diejenigenaus Abs. III find als Armen=
pflegeanzusehen.ÜUberdas Verhältnis zur öff. Armenpflegevgl. Heim.Ges.Art. 14 Abs. II.

"5 Als Familie gilt der Kreis von Blutsverwandten, deren Unterhaltder Beamte tatsächlich
und überwiegendbestreitetoder zu bestreitenhätte. Reindl a. a. O. S. 527 rechnetnur die Ehe=
frau und die alimentationsberechtigtenKinder hierzu. «

ss Das „soll in der Regel“ schließt die Rechtsgültigkeiteiner höherenZuwendung bis zum
vollen Betrag der Pension, des Witwen- und Waisengeldesnicht aus. «

NDochbestimmtsicherstiiuchdeinZeitpunlteswirklichenTodes,weralsHinterbliebener
(Art. 73) anzusehenist.

35 B.G. Art. 111; Not.G. Art. 69, 70 Abs. III. Für Richter fehlt die Anordnung. Selbst=
verständlichist, daß auchhier nur diedienstlicheFührung, das außerdienstlicheVerhalten nur, soweit
es die Berufsachtungberührt, in Betracht kommen. Die religiöseGefinnung, der politischeStand=
punkt und die gesellschaftlichenGepflogenheitendürfen weiter nichtbereingrzogenwerden. Art. 111
will nicht der Schnüffelei,Streberei und AngebereiVorschubleisten. Diese Art„besonderer"Rück=

sichtnahme würde den Staat selbstmehr schädigenals sie derHercchtigtelt dienenkönnte.
? Bei Notaren ist ausdrücklichnur untersagt, nebender Dienstentlassungnocheine andere

Strafe zu verhängen. ***½
7° Bei nichtrichterlichenBeamten kann eine Ordnungsstrafe mit der Versetzungbei Dienst=

vergeheninbezug auf das Vereinsleben deshalb verbundenwerden, weil für beide Strafen die
Disziplinargerichtezuständigsind. B.G. Art. 118.

!4Not. Ges. Art. 74 Z. 1: „wenn ein Notar die Achtung oder das Vertrauen der
Bevollerung desNotariatsbezirks verlorenhat, sodaß er in diesemBezirk nichtbelassenwerdenkann“.

*2 R.D.G.Art. 8 Al. 1 S. 2. Ist das Verschuldennicht schwerPeuug. um für sich die
Strafversetzungzu rechtfertigen,so findet einfacheDienstversetzungstatt. Vgl.oben § 128. Für
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durchgrobeVerletzungderAmtspflichtoderdurchunsittlichesoderdieAchtung,welche
der Beruf erfordert, entziehendesHandeln oder Verhalten?s eines Dienstvergehensvon
solcherSchweresich schuldiggemachthat, daß er ohneoffenbarenNachteil für das
Richteramt?“ nicht länger im Amte belassenwerdenkann?"a. Diese Entlassungsgründe
sind ohne weiteres auch auf nichtrichterlicheBeamte anzuwenden,obgleichsie für diese
nicht ausdrücklich als zwingend erklärt sind. Weiter kann gegenRichter und Notare
auf Entlassung erkannt werden5, wenn der Tatbestand eines der Artikel 103 bis 105
und 109, bei Notaren auch des Art. 106 des Ausführungsgesetzeszur Reichsstraf=
prozeßordnung? oder nach vorgängiger dreimaliger Disziplinarbestrafung ein neues
Dienstvergehenvorliegt?'. Auch für nichtrichterlicheBeamtekönnendies Entlassungs=
gründe sein.

Liegt gegenBeamte im zeitlichen oder dauerndenRuhestandeoder gegen einen
desDienstesenthobenenNotar ein dieEntlassungrechtfertigendesDienstvergehenvor“,

Notare ist nochausdrücklichVersetzungverlangt, wennGeldstrafeungenügend,Entlassung aber nicht
veranlaßt ist. Versetzung kann also auch stattfinden, wenn jener Vertrauensverluft nicht eingetreten ist.

* Die Formulierung der Entlassungsgründeist, wie die Kammerverhandlungenüber das
N.D.G. v. 1881 zeigen, auf Ausschußanträge hin zustande Felommen. Der Entwurf enthielt g
jeder Einschränkungdes Ermessensder Disziplinargerichte. Verh.d. K. d. Abg. 1879Beil. Bd. IX
S. 590 (Motive). Der Ausschußder K. d. Abg. beantragteals Entlassungsgrund„unsittlichesoder
entehrendes Handeln oder Verhalten“ zu setzen. Verh. d. K. d. Abg. 1880Beil. Bd. X S. 197 ff.
Das Plenum stimmte diesem Antrag zu. Sten. Ber. Bd. V S. 24 f. In der K. d. R.N. regte
der Referent Dr. v. Neumayr eine Fassung an. aus welcher diejenige des Gesetzesbernorging.

Aussch. Ber. S. 13: Verh. d. K. d. R.N.1881Prot. Bd. I S.1779ff.; vgl. Verh. d. K. d. Abg.
1881;Sten. Ber. Bd. V S. 137ff.; Verh. d. K. d. R.N. 1881 Prot.Bd. I S. 1887ff. und den
ausführlichen Bericht über die ausgedehnten Verhandlungen bei K. Th. Mayer, Das b. Disz.G.
für richterliche Beamte, 1881 S. 43 ff. Die Fassung des Gesetzesvon 1881 ist nach dem B.G. von
1908 beibehaltenworden, nachdem sieschonvorher in das Not.Ges.v. 1899 übernommenworden
war. — Grobe Verletzung der Amtspflicht ist jedes schwereDienstvergehen. „Unsittlich= ist nach den
Verhandlungen als verstoßendgegendie Strafvorschriften über Sittlichkeitsvergehenzu verstehen.
.Achtung-entziehend“trifft mit B.G. Art. 11 zusammen. Das Entscheidendeist, daß die Schwere
=Vergehens so sein muß, daß der Nachteil des Verbleibens des Beamten im Dienst für diesen

offenbar ist.
Bei Notaren: „ohne offenbarenNachteil für die Würde des Standes oder ohne schwere

Gefährdung der Interessender Rechtsuchenden“.
##R.D.G. Art. 8 Abs. III; Not.Ges. Art. 71.
?5 Die Vorschrift will sagen, daß aus anderenGründen Entlassung nicht stattfindendarf,

es sei denn, daß es sichum eine grobePflichtverletzungim Sinne des Art. 8 Abs. III handelt und
entlassen werden muß.

56R.D.G. Art. 8 Abs. IV 3. 1: Not.Ges. Art. 72 Z. 1. DieseTatbeständesind: Vorsätzliche
Zuwiderhandlung gegendie Dienstpflicht,um dadurcheinem andern zu schadenoder sichoder einem

ritten einen Vorteil zu verschaffen(Art. 105, vgl. Str. G.B. v. 1861 Art. 364); vorsätzlicheVer=
letzungderPflicht zur Verhinderung einer bevorstehendenoderJur Anzeigeeiner verübtenstrafbaren
Handlung, wennletzteredenTatbestandeinesVerbrechens,eines VergehensodereinerZuwiderhandlung
#eegendie gefetzlichenVorschriftenüberErhebungundSicherungöffentlicherAbgabenoderGefälle bildet.

F= Falle derNichtbehinderungist zur Strafbarkeit nocherforderlich,daß derBeamte von derbevor=
stehendenHandlung eineglaubhafteKenntnis erlangt hatte, und daßdie Hoandlunßwirklich aus9geführt
oder doch ein strafbarerVersuch derselbengemachtwurde (Art. 103, 104; vgl. Str. G.B. v. 1861
Art. 63, 64). Auch dann kann auf Entlassung erkannt werden, wenn der Beamtebei Ausübung
seines Dienstes oder unter Mißbrauch seines Dienstverhältnisses eine strafbare Tat verübt hat, die kein
HerbrechenoderVergehenim Amte bildet, und wenner deshalbzu einerGefängnisstrafevon mehrals
einem Jahreverurteilt worden ist, ohne daß dieseVerurteilung denVerlust derFähigkeit, öffentliche
Amter zu bekleiden,schonnach dem Strafgesetzzur Folge hat (Art. 109: vgl.St.G. B. v. 1861
Art. 393). Bei Notaren ist die Entlassung auch wegen Bruches des Dienstgeheimnisses stets zulässig
(Art. 106), währendbei Richtern dies ein Entlassungsgrundnur ist, wenn darin eine grobe Ver=
letzung der Amtepflicht enthalten ist (B.G. Art. 14 mit R.D.G. Art. 8 Abs. III).

"7 R.D.G. Art. 8 Abs. I 3. 2: Not.Ges. Art. 72 Z. 2. Die Vorschrift ist aus derVerf. Urk.
9. Beil. r 10—12 herübergenommen, dochmit dem Unterschiede,daß nicht beliebige Strafen, sondern
gerichtlich erkannte Disziplinarstrafen vorausgehen müssen.

?„8Bei Staatsministern, welchesich im Ruhestandeeines Dienstvergehensschuldig machen,
das nicht nachMin. Ver.G. zu verfolgenist. kann die Entziehung der Rechteaus dem Staatsdienst
durch den König erfolgen. Die Staatsminister haben kein höheresRecht auf ihre Diensttitel usw.
als andere Beamte. Da ihre Entlassung demKönig jederzeitfreisteht, so kann er auch über die
aus dem Dienst entspringendenRechtederMinister verfügen. Eine disziplinargerichtlicheEntziehung
gibt es für sie nicht. B.G. Art. 182.
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so ist, da solcheBeamte nicht entlassenwerden können, auf Verlust des Titels, der
Abzeichen,des Ruhegehaltes und der Hinterbliebenenversorgungzu erkennen. Die Be=
lassungvon Pensionsteilendurch gerichtlichesErkenntnis oder Gnadenverfügungdes
Königs ist auchhier zulässig.

Alle Dienstvergehensind der Verjährung unterworfen. Die Verjährung der
Strafverfolgungfindet bei allen Vergehenregelmäßigin fünf Jahrenstatt 100. Diese
Frist findet auchAnwendung, wenn die Pflichtverletzungzugleichgegendie Bestimmungen
des Strafgesetzbuchsoder ein anderesStrafgesetzverstößtund nach diesendie Ver=
jährungin fünf Jahren oderin kürzererZeit eintritt161. Verjährt jedochdie Straf=
verfolgung nach den Strafgesetzenin längerer Zeit, so ist dieseZeit auchfür die dienst=
rechtliche Verjährung maßgebend102. Ein bestimmter Zeitpunkt des Verjährungs=
beginnes ist nur bei bestimmt abgegrenztenVorwurfstatsachen gegeben. Bei fort=
geiehtenDienstvergehenbeginntdieVerjährungmit demEnde des pflichtwidrigenVer=
altens 108.

Die Verjährung wird unterbrochendurchjedeHandlungdes Strafrichters oder
des Disziplinarrichters,die wegender begangenenTat gegendenTäter gerichtetist 1076.
Das gleichegilt bei nichtrichterlichenBeamtenauchvon denHandlungendes Unter=
suchungsbeamtenund des ersuchtenGerichts 105, nicht jedochvon den Vorerhebungen,
MahnungenundWarnungenderAufsichtsbehördenundvondenHandlungendesStaats=
anwaltes. Nach der Unterbrechung706beginnt eine neue Verjährung 10/. Eine Ver=
jährung der Strafvollstreckung gibt es im Dienststrafrechtnicht.

Das BegnadigungsrechtdesKönigs erstrecktsichgrundsätzlichauchauf dasDienst=
strafrechtos. Das Feld der Anwendungist aber kein erhebliches.In bezugauf den
Verweis verbietet es sichdurch die Natur der Strafe. Bei Geldstrafe ist Erlaß oder
Minderung desBetragesmöglich. Strafversetzungwird erlassenoderauf diemilderen
Grade zurückgeführtwerden können. Bei der Entlassung ist Begnadigung möglich,
wennsieals Folge einesstrafgerichtlichenUrteils eintritt oderdurchdisziplinargericht=
lichesUrteil ausgesprochenwird. Eine Milderung derWirkungen in bezugauf den
Ruhegehalt und dieHinterbliebenenversorgung kann jedochnur in den vom Gesetzaus=
drücklichzugelassenenFällen und in dem vom GesetzausdrücklichzugelassenenMaße

76B.G. Art. 167 Abs. III; K.D.G. Art. 10 Abs. III. Bei Notaren kommtnur Aberkennung
des Titels und der Ehrentitel inBetracht und auchdies nur, wenn der Notar nicht vorher schon
hierauf ½ hat. Not.G. Art. 76. Agl. oben§§ 129, 135.

G. Art. 113 Abs. I; R.D.G. Art. 2; Not.Ges. Art. 75 (früher 2 Jahre). über die
erledigteStreitsage der Verjährung onwdienereie nichtrichterlicherBeamterbach früherem
Recht vgl.v. Seydel 2. Aufl. II S. 283 N. 16; G. v. Kahr, Komm. z. Gem.O.,II S. 142;
ve anb x .M her a.k. S. S. 2528ff.

101R.Str.G.B. § 67 Abs. II, III: 5 Jahre bei Vergehen, die im Höchstbetragemit einer
en alz dreimonatlichenGefängnisstrafe bedrohtfind, 3 Jahrebei anderenVergehen,3 Monate
ei rreiingen

IBGAktllsAbslSahRDGArtLAbsIS2JaiNotGesfehltdie
entsprechendeVorschrisa Man wird jds rdeshalb nicht annehmendürfen, daßsie hier nicht gelte.
Sie fehlte auch im R.D.G.v. 1881. fic Fehlen ist also im Not.Ges. von 1 50 nicht als eine
beabsichtigteUnterlassungzu deuten.— DieHinausschiebungder dienstrechtlichenVerjährungsfrist
tritt nicht nur ein, wenn das Strafgesetzsete längereVerjährungessrist Eugeitt hat (N.Str. G.B.
§ 67 Absf.I, condern auch = wennfie sich 0 Ruhen gem. tr G.B verlängert.

108Vgl.Jahrbuch d. ö. R.s Bd. III
10488 Art. 113 Nös. IL; N29. 4. 3 — II; Not.Ges. Art. 75 Abs. II. Vgl. auch

NR.D.G.Art. 5 u. 6. Vgl. SSt.G.B. *68.
105B.G. Art. 1#46Abs. II, VII.

Verf * D. i. nachderunterbrechendenHandlung und demAbschlußdesdurchsieetwaeingeleiteten
erfahrens.

10%über dieEinwieken der righrng auf das Recht derBersetung und der Versetzung
in denRu estand v rt. 48 G. Art. 65 Abs. J 71

erf.Urk. it Vlll §4erKöinglanninstrafretli enue z erteilen, die
Strafe micbel oder erlassen k Daß dieser Grundsatzauch für Dienstsa n gilt ist nicht
wweifelhaft und wird nochdurchdie Ausnahme bestätigt,welchedas Min.Ver.Ges. 4. Juni 1848

rt. 12 hinsichtlichder durchden S#taatsgerichtehofverurteiltenMinister anordnet.# oben§ 74
N. 36, s. auchM. Reindl a. a. O. S. 521 N.

Gocgle



8 141 Das geltendeDienststrafrecht. 809

stattfinden106°.Dadurch endlich daß das Legalitätsprinzip im Dienststrafrechtenicht
gilt, mindertsichdie Bedeutungdes Begnadigungsrechtesinsofern,als in denFällen,
in welchenGnade angebrachtist, unter UmständenschondieVerfolgung unterbleibenkann.

IV. Verhältnis zwischen Dienststrafrecht und Strafrecht im Ver=
fahren. Wie der Standpunkt, von welchemaus das gleicheVerhalten des Beamten
nachStrafrecht und nachDienststrafrechtzu beurteilenist, ein grundverschiedenerist,
so sind auch die erkennendenBehördenund Gerichte hier und dort verschiedeneund
gehendie Verfolgungen und das Verfahren getrennt voneinandervor sich und zwar so,
daß sie regelmäßig einander weder hemmennoch ausschließenoder bestimmen. Von
dieser Regel bestehenAusnahmen. Die Beamteneigenschaftdes Täters und der Zu=
sammenhangder Tat mit dem Amte sind nicht gleichgültig für die strafgerichtliche
Würdigung der Tat; sie können insbesondereZumessungsgründebilden, aber sie üben
keinen Einfluß auf den Gang des strafgerichtlichenVerfahrens.

Steht die strofgerichtlicheVerfolgung einesBeamten in Frage, so unterliegt seine
Tat dem ungehemmtenVerfahrenund der freienWürdigungdurchdas Strafgericht.
Es bedarf selbstbei Verbrechenund Vergehen im Amte nicht ersteinerVorentscheidung
der DienstbehördeoderdesDisziplinargerichtesüberdieFrage,obeineAmtspflichtverletzt

wurde 110und, wennein solcherAusspruchvorliegt, so ist er für die strafgerichtliche
Beurteilung nur insofernbindend, als das Gerichtdas Dienstvergehenim Sinne des
Dienstrechtesals festgestelltanzunehmenhat. Darnach bestehtkeinePflicht, ein Straf=
verfahren gegeneinenBeamtendeshalbaufzuschiebenodereinzustellen,weil etwaein
Dienststrafverfahrenwegender gleichenAnschuldigunggegenihn eingeleitetwordenist
oder zur Freisprechungdes Beamten geführt hat 111.

Umgekehrtübt das strafgerichtlicheVerfahren Einfluß auf das Dienststrafverfahren.
Es ist zu unterscheidenzwischendenWirkungenderEinleitungunddenjenigendesAus=
gangesdes strafgerichtlichenVerfahrens.

Daschon die bloßeTatsachederMöglichkeiteinerstrafgerichtlichenVerurteilung
des Beamten dienstlichnicht gleichgültigist und der Ausgang eines Strafprozesses
möglicherweise auch dienststrafrechtlicheBedeutung haben kann, so ist allgemein an=
geordnet, daß ein Dienststrafverfahren weder eingeleitet noch fortgesetztwerden darf,
wenn es sichin demselbennur oderauchum solcheTatsachenhandelt, wegenderen,
allein oder in Verbindung mit anderenTatsachen, in einem strafgerichtlichenVerfahren
der Staatsanwalt die öffentlicheKlage erhobenhat oder in einemmilitärgerichtlichen
Verfahren die Anklage verfügt wordenist 12. Auf die Art der Tat oder des Straf=
antrages kommtesnichtan. JedesDienststrafverfahren,ohneUnterschiedobOrdnungs=
oder Dissziplinarstrafverfahren,ist aufzuschiebenoder einzustellen,bis das Strafverfahren
im strafprozessualenSinne beendigtist 118.

Hat das Strafgericht denBeamten freigesprochen,so kanneinedienstrechtliche
Verfolgung nicht mehr auf die Behauptung der Straftat, von der freigesprochenwurde,
gegründetwerden;vielmehrkannwegender Tatsachen,die im StrafverfahrenGegen=

10%B.G. Art. 110 Abs. III; R.D.G. Art. 7 Abs. VI. Vgl. oben§§ 137, 138. Das Be=
gnadigungsrechthat dadurcheine gesetzlicheEinschränkungerfahren. «

110Eine solchebindendeVorentscheidungwürde wohl ebensogerechtfertigtsein, wie sie bei
Schadensrrsatzlagen vor denbürgerlichenGerichtendurchdaspofitiveRechtanerkannt ist. Verw.G.H.G.
Art. 7. Vgl. oben§ 86. Das Reichsrechtsteht übrigens derlandesrechtlichen Einführung einer
solchen Ordnung entgegen,indem § 6 des E.G. z. R.Str. Pr. O. in dieser RichtungkeinenVorbehalt
macht.

1!1 Dagegen kann unter dem Gesichtspunkteder Vorbereitung des Verfahrens diesesbis zur
Erledigung des Dienststrafverfahrenshinausgeschobenwerden;doch ist auchdiesnur zulässig,solange
nicht die öffentlicheAnklage durchdenStaatsanwalt erhobenist. AussetzungderHotmiverfundlang
wie sie zum Zweckder Erledigung eines Zivilprozesses nachR.Str. Pr. O. 3 261 oder zum Zweck
einer Ergänzung der Vorbereitung derAnklageoderderVerteidigungnachR.St. Pr. O. § 264 Abs. IV
Ugelassenist, verbietetsichdurchdieVorschrift des B.G.s Art. 115Abs. I; R.D.G. Art. 12 Abs. 1;

K.Oel Art. 78 Abs. I.
in B. G. Art. 115 Abs. I; R.D.G. Art. 12 Abs. I; Not.Ges. Art. 78 Abs. I. «
mDer Beendilglnnägeich ilt die vorläufigeEinstellungwegenAbwesenheitdesBeschuldigten.

B. G. Art. 115 Abs. II; R.D.G. Art.12 Abs. II; Not.Ges. Art. 78Abs. II.
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stand der Aburteilung waren, ein Dienststrafverfahrennur noch insofernstattfinden,als
dieseTatsachenfür sichallein, d. i. ohneihreBeziehungzudemgesetzlichenTatbestande
der strafbaren Handlung, auf welche das Strafverfahren sich erstreckte,ein Dienst=
vergehenenthalten 114. Die Freisprechung, welcheim Strafverfahren nur wegen Ver=
jährung erfolgt, schließt dann, wenn die Verjährung nicht auch nach Dienststrafrecht
eingetretenist, die Einleitung oderFortsetzungdes Dienststrafverfahrensnichtaus7½.

Ist im Strafverfahren eine Verurteilung erfolgt, welcheden Verlust des Amtes
zur Folge hat, so hat es dabeiseinBewenden11½6.Ein Dienststrafverfahrenist als=
dann nichtmehreinzuleitenund, wennes etwavor Beginn des Strafverfahrensein=
geleitet war, nicht mehr fortzusetzen.

Hatte die Verurteilung im Strafverfahren nicht jeneWirkung, so kann vom Ein=
tritt der Rechtskraft des strafgerichtlichenUrteils an das Dienststrafverfahreneingeleitet
oder fortgesetztwerden. Für die in diesemVerfahren erkennendenBehörden und Ge=
richte ist alsdanndie strafgerichtlicheBeurteilungdesFalles nur insofernbindend,als
der Tatbestanddes strafrechtlichenDeliktes und die Bestrafungals feststehendanzu=
nehmen sind. Die dienstrechtlicheBeurteilung der Tatsachen aber ist im übrigen eine
selbständige17.

Mit Rücksichtauf das dienstlicheInteresseund dieHandhabungdesDienststraf=
rechtes ist den unmittelbar vorgesetztenoder zuletzt unmittelbar vorgesetztgewesenen
Behörden des Beamten von der Einleitung, dem Fortgang und Ausgang des straf=
gerihen Verfahrens durch den Staatsanwalt bzw. Amtsanwalt Mitteilung zu
machen118.

V. Das Verhältnis zwischen Ordnungsstrafen und Disziplinar=
strafverfahren. Während es gegenRichter nur eine Art des Strafverfahrens gibt,
nämlich das Disziplinarstrafverfahrenvor denDisziplinargerichten,welcheszur Ver=
hängung aller Strafarten bei schwerenund leichtenDienstvergehengleichmäßiganzu=
wenden ist, hat gegennichtrichterlicheBeamte und gegenNotare regelmäßig ein ver=
schiedenesVerfahren vor verschiedenenBehörden bzw. Gerichten stattzufinden,je nach=
demOrdnungsstrafenoderDisziplinarstrafenzu verhängensind.

Das OrdnungsstrafverfahrengegennichtrichterlicheBeamte wird regelmäßig von
den vorgesetztenDienstbehördenund Beamten gehandhabt. Ist also nachAnsicht dieser
Behördenund Beamtender Fall ein so leichter, daß StrafversetzungoderEntlassung
nicht in Betrachtkommen,so erkennensievon sichaus überdieOrdnungsstrafe.Eine
Ausnahmebestehtnur hinsichtlichderDienstvergehenausdemVereinsrechtderBeamten.
Alle Verfehlungen der Beamten gegendie ihnen hinsichtlichder Teilnahme an Vereinen
auferlegtenBeschränkungensind im Disziplinarverfahren zu beurteilen, auch wenn nur
eineOrdnungsstrafeverhängtwerdensoll11½.Eine weitereAusnahmevon jenerRegel
ergibt sichdann, wenn im Disziplinarverfahren sichherausstellt,daß nur eineOrdnungs=
strafe zu verhängensei. In diesemFalle hat das Disziplinargerichtselbstsofort auf
die Ordnungsstrafezuerkennen120.

Im Verhältnis beider Verfahrensarten zueinander hat es einerseits als Regel
zu gelten, daß sie einander so ausschließen,daß nur das eine oder das andere, nicht
aber beide zugleichoder nacheinanderauf denselbenFall anzuwendensind, anderer=
seits kann aber doch eine ursprünglich mildere Beurteilung eines Falles, welchezur

! B.G. Art. 116 Abs. I; N.D.G. Art. 13 All. 1; Not.Ges. Art. 79 Abf. I.
uesB.G.Art.116Abs.II; R.D.G.Art.13Abs.II; Not.Ges.Art.79Abs.II.
116Ugl. obenbei N. 68.
in B. G. Art. 116 Abs. III; N.D.G. Art. 13 Abs. III; Not.Ges.Art. 79 Abs. III (sinngleich).

* Grundsatzne bis in idem gilt also nicht im Verhältnis zwischenStraf. undDienstversehren.
ber die Pflicht der zuständigenBehörde sichschlüssigzu machen, ob ein Dienftstrafverfahrenein=

zuleiten sei, s. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 12.
118Bekm. v. 22. Okt. 1909 §#§810 Abs. I, III, 11 Abs. I, IV. Im militärgerichtlichen

Verfahren obliegen die Mitteilungen dem Gerichtsherrn. Uber die weiterenBenachrichtigungenf.
§*v10 Abs. II, § 11 Abs. III und § 14 Abf. I lit. a und Abs. II, III der Bekm.

1150B. G. Art. 118 Satz 2 mit Art. 16.
120B.G. Art. 148 Abs. II.
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Anwendung des Ordnungsstrafverfahrensgeführt hat, nicht ausschließen,daß einenach=
träglich eintretendestrengereBeurteilung die Anwendung des Disziplinarverfahrens für
den gleichenFall herbeiführe. Hat disziplinares Verfahren stattgefundenund zur dis=
ziplinären Freisprechunggeführt, so kann nachträglich eine Ordnungsstrafe wegendes=
selben Tatbestandesauch im Ordnungsstrafverfahrennicht mehr verfügt werden. Hat
im disziplinären Verfahren Verurteilung zu Strafversetzungoder Entlassung geführt, so
ist keine Ordnungsstrafe mehr zu verfügen. Ist ein Ordnungsstrafverfahreneingeleitet,
aber noch nicht zu Ende geführt und alsdann wegen derselbenTat das disziplinäre
Verfahren beantragt oder schoneingeleitetworden11, so ist das Ordnungsstrafverfahren
einzustellen. Ist eineOrdnungsstrafe zu dieserZeit schonverfügt aber noch nicht voll=
streckt,so tritt der Bescheidmit der Einleitung des Disziplinarverfahrens außer Kraft37.
Ist der Bescheid schon vollstreckt, so hat es dabei sein Bewenden und wird dadurch
das Disziplinarverfahren nicht aufgehalten.

Das Ordnungsstrafverfahren gegen Notare ist in erster Instanz den Ziodil=
kammernder Landgerichte, in zweiterdenDisziplinarkammern für Richter als Notariats=
disziplinarkammernzuübertragen128.

Für das disziplinargerichtlicheVerfahren sind allgemein Disziplinargerichte mit
zweifachemInstanzenzug eingerichtet1#2¼,und zwar Disziplinarkammern als ersteIn=
stanzen,ein Disziplinarhof als zweite Instanz. Diese Gerichte sind als besondereGe=
richte je für nichtrichterlicheBeamte und für Richter eingesetztund für beideBeamten=
gruppen verschiedenzusammengesetzt.Die Disziplinarkammern für Richter sind zugleich
Notariatsdisziplinarkammern. Der Disziplinarhof für Richter ist zugleich Notariats==
disziplinarhof.

VI. Das Ordnungsstrafverfahren. 1. Für nichtrichterliche Be=
amtens. Das Ordnungsstrafverfahren ist dem Gegenstandenach eine richterliche
Funktion, der Form nachein Verwaltungsverfahren.

Die Bestimmungen über die Zuständigkeit der Behörden und Beamten find von
der Staatsregierung zu erlassen128. Zuständig zur Verhängung der Strafe ist ent=
weder die der Behörde, welcher der Beamte vorsteht oder angehört, nächstvorgesetzte
Behörde oder der Vorstand der Behörde, welcherder Beamte angehört, oder beiwelcher
er Dienst tut 17. Zuständig zur Entscheidung der Beschwerde ist stets die der er=
kennendenBehörde nächstvorgesetzteBehörde, und wenn die Strafverfügung von einem

111B. G. Art. 129 Abf. I.
13 Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 4 Abs. III. Hier ist zwischenVerfügung und Vollstreckung

der Ordnungsstrafe zwar nicht unterschieden,vielmehr allgemein angeordnet, daß der Ordnungs=
strafbescheidaußer Kraft trete. Ein vollstreckterBescheidkann aber nicht mehr außer Kraft treten,
weil er durchdie VollstreckungseineKraft schonverloren hat.

128Not.Ges. Art. 80 Abs. I, 81 Abf. II. «
mB.G.Art.118ss.;kli.JiJ.(lst.Illrt.14ff.:2’tlot.Ges.Art.83ff.S.hieei’ibei:«unten«Ziff.1V.
125Das Folgende gilt nicht nur für unwiderrufliche, sondernauch für widerrufliche, für

etatmäßige undzucietatnkäßige, aktive und im einstweiligenRuhestandbefindlicheBeamte, sowie
für die Personen des Art. 25. B.G. Art. 164, 165, 166 Abf. II. Auf unwiderrufliche und
widerrufliche Beamte des zeitlichenund des dauerndenRuhestandesfindet das Verfahren nur An=
wendung, wenn Ordnungsstrafe wegenBruches des Amtsgeheimnissesverhängt werdensoll. B. G.
Art. 167 Abs. I, II, IV. Auf Personen,die aus demDienstenachArt. 8 Abs. II, 9 Abs. II, 10,

109 Hil= 2 ausgeschiedensind, findet ein Ordnungsstrafverfahrenniemals Anwendung. B.G.
rt. .

MB.G.A:t-ll7Abs-lv.DurchdieV.D.v.10.Dez.l«908§§16—18(G.V.Bl.S-1041)
unddieBelni-v.22.0tt.1909§§4ff.(G.B.Bl.S·737)sinddieGru-idfäheüberdieZuständigi
keit zurVerhängung derStrafe und zurEntscheidung über die Beschwerdeaufgestelltworden. Eine
übecsich der zuständigenStellen ist der Bekm. als Anlage l beigegeben(G.V. Bl.S. 755ff.)

!#:Gegenüber Vorständen von Zentralstellen, Mittelstellen, äußerenBehörden und Einzel=
beamten ist stets die nächstvorgesetzteBehördezuständig. Das gleichegilt gegenüberallen Beamten
der Gehaltsklassen1—13 bei allen Ordnungsstrafen,gegenüberallen übrigen Beamten dann,wenn
eine Geldstrafevon über 30 Mk. verfügt werdensoll. Imübrigen ist derVorstand derbetreffenden
Behörde zuständig. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gehaltsklassebestimmt sich für den
einzelnen Beamten nicht nach der Höheseines wirklichen Gehaltes, sondern nach der Jasehörigteit
der Stelle, die er innehat. Näheres in der V.O. v. 10. Dez. 1908 § 16. Den einzelnen Ministerien
ist vorbehalten,für ihre Ressortsanderesanzuordnen.
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Minister erlassenwurde, der Staatsrat 128. Bei den in RuhestandbefindlichenBeamten
bemißtsichdieZuständigkeitnachder letztenDienstesstellungdeszuBestrafenden.Der
nächsthöherenBehörde ist von der Einleitung und Beendigung des Ordnungsstraf=
verfahrens alsbald Mitteilung zumachen129. Dieselbe kann der zunächstzuständigen
BehördeWeisungen gebenoder die Sache an sich ziehenund selbstentscheiden130. Hat
die zunächstzuständigeBehörde in der Sache schon entschieden,so kann die nächst=
höhereBehörde die Sache nur dann an sich ziehen, wenn binnen zwei Wochen nach
demTage, an welchemsie von demAusgangdes VerfahrensKenntnis erlangthat,
den Beschuldigteneröffnetworden ist, daß die höhereBehörde das Verfahren an sich
ziehe151.

Die Ordnungsstrafekann für denFall einer bestimmtbezeichnetenVerfehlung.
angedrohtwerden. Die Androhung kann auch hinsichtlichder vereinsrechtlichenDienft=
vergehen nur von der zur Verhängung der Ordnungsstrafen regelmäßig zuständigen
Dienstbehördeausgehen.

Ist Androhung vorausgegangen,so kann die Strafe für das begangeneVergehen
verhängtwerden,auchohnedaß demBeamtenGelegenheitgegebenwar, sichzu äußern12.

Ist keine Androhung vorausgegangen,so ist dem Beamten vor der Verhängung
der Strafe Gelegenheitzur mündlichenoder schriftlichenAußerung zu geben168.

Die Verhängung der Ordnungsstrafe erfolgt unter Angabe der Gründe und unter
Belehrungüberdas BeschwerderechtdurchschriftlicheVerfügungoderzuProtokoll134.

Gegen jedeOrdnungsstrafverfügungstehtdemBeamten das Rechtder Beschwerde
zu. Die BeschwerdefristbeträgtzweiWochen,gerechnetvom Tag der Eröffnungder
Strafverfügung an. Sie ist in dieser Frist bei der strafverfügendenBehörde oder dem
strafverfügendenBeamten einzureichenund hat aufschiebendeWirkung. Die Beschwerde=
instanz entscheidetendgültig185. «

Die Vollstreckungder Geldstrafen erfolgt wie diejenigeder Zwangsstrafen, wenn
tunlich, im Weg der Aufrechnung135, andernfallsdurchdie Vollstreckungsorganeder
Gehaltsauszahlungsstelle.Der Vollzug des Verweiseserfolgt durch schriftlicheMit=
teilungdes Bescheides.Die Mitteilung obliegtder in ersterInstanz erkennenden,bei
disziplinargerichtlichemVerweis der in ersterInstanz regelmäßigzuständigenBehörde157.

2. Für Notare findet das Ordnungsstrafverfahren in ersterInstanz vor der
Zivilkammer des Landgerichtesstatt. Zuständig ist das Landgericht des Amtssitzesoder
letzten Amtssitzes. Das Gericht nimmt die erforderlichen Ermittlungen von Amts
wegen vor, es hat wenn es zur Aufklärung nötig ist, den Notar zu hören und dem
Staatsanwalt Gelegenheitzur Außerungzu geben. Die Entscheidungfällt in nicht
öffentlicherSitzung ohne mündlicheVerhandlung und ist, mit Gründen versehen,dem
Notar und demStaatsanwalt, letzteremdurchVorlegung zur Einsichtnahmezuzustellen.
Gegen die EntscheidunghabenStaatsanwalt und Notar das Recht der Beschwerde.
Dieselbe ist binnen zwei Wochen seit der Zustellung durchBeschwerdeschriftbeimLand=
gerichteinzulegen.Es erkenntdie Notariatsdisziplinarkammerauf Berichterstattungin
nichtöffentlicherSitzung endgültig, entwederauf Verwerfung der Beschwerdeoder auf

128V.O. v. 10. Dez. 1908 § 17 Abl. I.
d .)7 v. 22. Okt. 1909 § 13 Abs.1 A, woselbstauch noch andere Mitteilungen an=

geordnet find.
180 Hierdurchwird dann die ihr vorgesetzteBehördeBeschwerdeinstanz.

ger 5°. esn )“ 22.Olt. 1909 § 4 Abs. II. Es bestehenauchhier amtlicheMitteilungspflichten=
ek. . .

**5½ muß sichaber dann die Strafe genauauf den Fallder Androhung beziehen.
zu sichgber Lann ses õ 6
134B. G. Art. 117 Abs. III; V.O. v. 10. Dez. 1908 § 17 Abs. III. Die Gründe müssen

den Tatbestand desDienstvergehens vollständig angeben.
15V.O.v.10.Dez.1908§ 17.
186B.G. Art. 163 Abs. III Über das Verfahren s. Bekm. v. 22. Okt. 1909 § 19 Abs. II,

III. Die in ersterInstanz erkennendeBehördeveranlaßt die Vollstreckungdurcheine mit der Be=
Sheinigungder VollstreckbarkeitverseheneAbschrift der Formel des Bescheides.Für Notare Not.Ges.

rt. 82.
157Bekm. v. 22. Olt. 1909 § 19 Abs. I. Für Notare Not.Ges. Art. 82.
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Anderung der landgerichtlichenEntscheidung188oder auf Einleitung des Disziplinar=
verfahrens157.

VII. Die Verfassung der DTisziplinargerichte. Da die Disziplinar=
gerichte für Richter zuerst eingerichtetwurden und durch das Notariatsgesetzunmittel=
bar auchals Notariatsdisziplinargerichteeingesetztsind,da fernerdieDisziplinargerichte
für nichtrichterlicheBeamte jenen nachgebildetund zum Teil aus ihren Mitgliedern
gebildetsind,so empfiehltes sichdie VerfassungderDisziplinargerichtefür Richterzu=
erst zur Darstellung zu bringen.

1. Die Disziplinargerichte für Richter und Notare v6.
Der Disziplinarhof ist als oberstesDisziplinargerichtfür Richter und zugleichfür

Notare (Notariatsdisziplinarhof) beim oberstenLandesgerichtaus dem Präsidenten und
sechsRäten diesesGerichtesgebildet1½#1.Der Präsidentdes oberstenLandesgerichtes
ist zugleichkraft GesetzesPräsidentdes Disziplinarhofesund wird im Falle der Ver=
hinderung durch die Senatspräsidentennach der Reihe ihres Dienstalters, bei gleichem
Dienstalter des Lebensaltersvertreten 143. Die übrigen Mitglieder und die erforder=
lichen Stellvertreter ernenntder König auf Vorschlagdes Präsidiums des obersten
Landesgerichtesauf die Dauer des zur Zeit der Ernennungvon ihnen bekleideten
Hauptamtes143. Der Disziplinarhofentscheidetin derBesetzungvonsiebenMitgliedern
einschließlichdes Präsidenten1“.

Die Geschäfteder Staatsanwaltschaft besorgtder Generalstaatsanwalt, denDienst
des Gerichtsschreibersder Gerichtsschreiberdes oberstenGerichtshofes145.

Eine Disziplinarkammer ist bei jedemOberlandesgerichtzu errichten. Sie besteht
aus fünf Mitgliedern, und zwar aus demPräsidenten und vier Räten des Oberlandes=
gerichtes16. Der Präsident des Oberlandesgerichtes ist zugleich kraft GesetzesPrä=
sident der Disziplinarkammer. Über seine Vertretung und über die Ernennung der
übrigenMitglieder gilt das obenGesagte111. Die Disziplinarkammerentscheidetin
der Besetzung von fünf Mitgliedern einschließlichdes Präsidenten. Die Geschäfteder
StaatsanwaltschaftobliegendemOberstaatsanwalt,der Dienstdes Gerichtsschreibers
dem Gerichtsschreiberder Disziplinarkammer1“.

Eine besondereVerpflichtungder Gerichtspersonender Disziplinargerichtefindet
nicht statt11. In bezugauf AusschließungoderAblehnungvon Mitgliedern und
Gerichtsschreibernder Disziplinargerichtefindendie Vorschriftender Reichsstrafprozeß=
ordnung entsprechendeAnwendung150. Es entscheidethierüber das Disziplinargericht,
welchemder Richter angehört.

Den Präsidenten der Disziplinargerichte obliegt die Leitung der Geschäfte und
der Vorsitz in den Sitzungen.

2. Die Disziplinargerichte für nichtrichterliche Beamteit,
Die neunteBeilage der Verfassungsurkundehatte die Disziplinarfälle den ordent=

lichenGerichtenzur Behandlungüberwiesenund dabei war es bis zum Gesetzvom
26. März 1881 geblieben. Die durch diesesGesetzfür die Disziplinarsachender Richter
eingesetztenbesonderenGerichte sind durch das Beamtengesetzin erweiterterGestalt auch
für die nichtrichterlichenBeamtenunter denBezeichnungenDisziplinarhof für nichtrichter=
liche Beamte und Disziplinarkammern für nichtrichterlicheBeamte verwendetworden.

Der Disziplinarhoffür nichtrichterlicheBeamteist derDisziplinarhoferweitertum

188 Hatnur derNotar Beschwerdeeingelegt,so kann die Ordnungsstrafenicht erhöhtwerden.
1½%Not. Ges. Art. 80, 81.
140N.D.G. Art. 14 ff.; Not.Ges.Art. 88, 84 Abf. I.
1411R.D.G. Art. 18. 14 R.D.G. Art. 19 Abs. I, III, IV.
16 R.D.G. Art. 19 Abs. V. 14R.D. G. Art. 20.
145R.D. G. Art. 21 Abs. II, III. 146R.D.G. Art. 15.
147R.D.G. Art. 19. 148R.D.G. Art. 21 Abs. I, III.
1% R.D.G. Art. 22.
#9°R.D.G. Art. 23; Str. Pr. O §§ 22, 23 Abs. I, II, 24—27, 29, 30. Der über ein Ab=

lehnungsgesuchgefate BeschlußdesDisziplinargerichts ist durchkeinRechtsmittelanfechtbar.R.D.G.
rt. bs.

1½1V.G.Art. 119fl

Goccgle



814 3.Buch,2.Teil,4.Abschnitt. 141

die Mitgliedschaft anderer als der ihm ohnehin zugehörigenBeamten152. Es gehören
ihm noch zu je 3 bis 6 Beamte aus dem Geschäftskreisejedes Ministeriums und die
erforderlicheZahl von Stellvertretern. Diese Beamten und ihre Stellvertreter müssen
unwiderrufliche Beamte und können im Geschäftskreisedes Justizministeriums auch
Richter, im Geschäftskreisedes Ministeriums des Innern auchMitglieder des Ver=
waltungsgerichtshofes,im Geschäftskreisedes FinanzministeriumsauchMitglieder des
oberstenRechnungshofes, im Geschäftskreisedes Kriegsministeriums auch richterliche
Militärbeamtesein. Sie werdenvom König auf die Dauer ihres Dienstesim Haupt=
amte ernannt.

Der Gerichtshofentscheidetin derBesetzungvon siebenMitgliedern einschließlich
des Präsidenten. Außer demPräsidentenmüssenbei jederEntscheidungje drei Mit=
glieder des Disziplinargerichtshofes für richterlicheBeamte und des Geschäftskreises
desjenigenMinisteriums, welchemder Beschuldigteselbstzugehört,mitwirken. Gehört
der Beschuldigte dem GeschäftskreisemehrererMinisterien an, so sind dieseBeisitzer
aus den Geschäftskreisenaller beteiligtenMinisterienzu entnehmen.Die Zusammen=
setzungerfolgt für jedenFall besondersdurchdenPräsidenten158. lber dessenStellung,
Vertretung und Funktionen, über die Staatsanwaltschaft und den Gerichtsschreiber,
das Unterbleiben besondererVerpflichtung und die Ausschließungund Ablehnung von
Gerichtspersonengilt das obenGesagte auch für denDisziplinarhof und die Disziplinar=
kammernfür nichtrichterlicheBeamte154.Die Staatsanwaltschaft hat in ihrendisziplinar=
gerichtlichenFunktionen „den Weisungen des Ministeriums und den Anregungen der
Stelle, welchedie Einleitung des Verfahrens veranlaßt hat, Rechnung zu tragen“155.

Disziplinarkammerfür nichtrichterlicheBeamte ist die Disziplinarkammerjedes
Oberlandesgerichts, erweitert um 2 bis 6 Beamte aus dem Geschäftskreisejedes
Ministeriumsund die erforderlicheZahl von Stellvertretern.Die Kammerentscheidet
in der Besetzungvon fünf Mitgliedern einschließlichdes Präsidenten. Außer dem
Präsidenten müssen bei jeder Entscheidung je zwei Mitglieder der Disziplinarkammer
für richterlicheBeamte und des GeschäftskreisesdesjenigenMinisteriums, welchemder
Beschuldigte selbst zugehört, mitwirken. Gehört der Beschuldigtedem Geschäftskreise
mehrererMinisterienan, so sindauchhier dieseBeisitzeraus denGeschäftskreisenaller
beteiligten Ministerien zu entnehmen. Auch bei den Disziplinarkammern erfolgt die
Zusammensetzungfür jeden Fall besondersdurch den Präsidenten156.—

Für beide Beamtengruppenbestehtübereinstimmendder Grundsatz, daß auf das
Recht der Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Disziplinarkammern und
des Disziplinarhofes die Regeln der ReichsstrafprozeßordnungentsprechendeAnwendung
finden, doch mit der Einschränkung, daß der die Untersuchungführende Beamte bei
der Entscheidung im Hauptverfahren nicht mitwirken darf. Über Ausschließung und
Ablehnung entscheidetdas Gericht, dem das Mitglied angehört. Tritt Beschlußunfähig=
keit ein, so entscheidetüber die Ausschließungund Ablehnung der Disziplinarhof. Er=
forderlichenfalls verweist er die Sache zur Aburteilung an eine andere Dissziplinar=
kammerder gleichenBeamtengruppe.AblehnungsgesuchewegenBesorgnis der Befangen=
heit sind bei Vermeidung desAusschlussesspätestensvor Beginn der Hauptverhandlung
bei demDisziplinargerichtanzubringen,demdie abzulehnendenMitglieder angehören.
GegendenBeschlußdes Gerichtsfindetein Rechtsmittelnicht statt157.

VIII. Die Zuständigkeit der Disziplinargerichte und das Ver=
fahren vor denselben. Das Verfahren vor denDisziplinargerichten ist nicht etwa
nur ein in gerichtlicheVerhandlungsformengekleidetesdienstlichesVerwaltungsverfahren,

152B.G. Art. 124 Abs. I, II.
153B.G. Art. 125. 154B.G. Art. 120 Abs. III, 124 Abs. III, 126—128.

155 B.G. Art. 126 Abf. IV. Im R.D.G. fehlt solcheAnordnung. Aus der allgemeinen
dienstlichenStellung derStaatsanwaltschaftgegenüberdemMinisterium würde schWwar einePücht
gleicherArt auch hier ergeben.Da aber die BestimmungdesB.G. Art. 126Abf. in dasR.D.G.
absichtlichnicht aufgenommenwurde, ist anzunehmen,daß im Bereich desR.D. G.s die Staats=
anwaltschaftvon Weisungendes Ministeriums #zuabhänig gestelltwerdensollte.

155B.G. Art. 121. 157R.D.G. Art.28; B.G. Art. 128.
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sondernes ist ein Verfahrender Rechtspflegeim vollstenSinn. Die Idee desRechts=
staatessetztsichhier in besondersscharferAusprägungdurch. Indem denBehörden
dieser Rechtsprechungauch die Form des Verfahrens gesetzlichund nach den Grund=
sätzenkontradiktorischenProzessesvorgeschriebenist, ist für die Rechtsordnung auch in
diesemGebiete der Vorrang vor der reinen Interessenverfolgungbehauptet. Auch den
an der Verfolgung eines Beamten interessiertenVorgesetztenist nocheine rechtliche
OrdnungdieserVerfolgunggesetzt.Sie müssensich, um das Ziel der Verfolgungzu
erreichen,an die Disziplinargerichte wenden,und es ist das Recht des Verfolgten, daß
über seine Verfolgung in den vorgeschriebenenFormen verhandelt werde.

Die ZuständigkeitderDisziplinargerichteist derart durchdasGesetzgeregelt,daß
in allenSachenzweiInstanzengegebensind,und daß in allenSachendieDissziplinar=
lammer als erste, der Disziplinarhof als zweite Instanz anzurufen ist. Die örtliche
Zuständigkeit bemißt sich für die richterlichen und die nichtrichterlichenDisziplinar=
kammernim wesentlichennachdengleichenGrundsätzen5.

Ortlich zuständig ist die Disziplinarkammer, in deren Bezirk zur Zeit der Ein=
leitung desDisziplinarverfahrensder beschuldigtenichtrichterlicheBeamteseinenAmts=
sitz159, der richterlicheBeamte seinen dienstlichenWohnsitz hat. Befindet sichdieser
Ort außerhalb Bayern, so ist die Disziplinarkammer in München zuständig.

Der Disziplinarhof entscheidetStreitigkeitender Disziplinarkammernüber ihre
Zuständigkeit160. Er beschließtdieVerweisungderSachean eineandereals dieregel=
mäßig zuständigeDisziplinarkammer,wenn die Verweisungvom Staatsanwalt oder
Beschuldigten beantragt ist und Gründe vorliegen, welchedie Unbefangenheitder zu=
ständigenDisziplinarkammerzweifelhaftmachen161,oderwenneineDisziplinarkammer
infolge Ausschließungoder Ablehnung von Mitgliedern beschlußunfähigwird 162.

Die sachlicheZuständigkeitder Disziplinarkammernist in allen Fällen gegeben,
für welchedas GesetzDisziplinarbestrafungvorschreibt.Dies bestimmtsichformellund
regelmäßig nicht nach der Art des Dienstvergehens,sondern nach der Art der zu ver=
hängendenStrafe. Darnach sind die Disziplinarkammern für Richter zuständig,wenn
Verweis, Geldstrafe, Gehaltssperre, Strafversetzung oder Dienstentlassungverhängt
werden soll; für nichtrichterlicheBeamte ist ihre Zuständigkeit gegeben, wenn Straf=
versetzungoderDienstentlassungverhängtwerdensoll168.Für beideGruppenbestehen
Ausnahmenvon dieserRegel im Sinne einerAusdehnungder Zuständigkeit.Für
Richter kann die Disziplinarkammer auch angerufenwerden, wenn nur schriftlicheEr=
mahnungoderWarnungerfolgt 16“oderangeregtist 165.Bei nichtrichterlichenBeamten
ist die Zuständigkeit der Disziplinarkammer bei Zuwiderhandlungen gegendas dienst=
liche Vereinsrecht auch dann gegeben,wenn nur Ordnungsstrafe (Verweis, Geldstrafe)
begründetist166.

Die sachlicheZuständigkeit des Disziplinarhofes erstrecktsich für beide Beamten=
gruppen außer auf die obengenanntenFälle auf die Entscheidung über Prozeß=
beschwerden167und die Berufungen, welchegegendie Urteile der Disziplinarkammern
ergriffenwerden168.

Die Normenüber das Verfahrensind für die richterlichenund nichtrichterlichen
Beamten fast völlig übereinstimmende16“. Unterschiedeergebensich im wesentlichennur

166R.D.G.Art.16,17;B.G.Art.122,123.
152B. G. Art. 122 Abs. I; R.D. G. Art. 16. « « ··
MDasBCArt122Abs-llfagt-Meinungsverschiedenheiten«.EinenUnterschiedinder

Sachemachtdiesnicht. « ·
6%R.D.G. Art. 17; B.G. Art. 123. Er ist dabei an die vorebrachten Gründe nicht ge=

bunden. 16%R.D.G. Art. 23 Abs. III; B.G. Art. 128 Abs. III.
162R.D.G. Art. 7 Abs. I, Art. 14 Z. 1; B.G. Art. 108, 118 Satz 1.
164R.D.G. Art. 5. 6 R.D.G. Art. 7. —9 obenN. 32 ff.
166B.G. Art. 118 Satz 2 mit Art. 107 und 16. Vgl. oben N. 119.
161R.D.G.Art.5,6,31,41,62,88;B.G.Art.140.
168R.D.G. Art. 52 Abs. I;: B.G. Art. 152 Abf. I.
16%Daß die beidenVorschriftenreihenin den beidenGesetzengetrenntgehaltenwordensind,

hat nur äußereGründe. In der Ausdrucksweiseweichendie sachlichübereinstimmendenVorschriften
beider Gesetzevielfach voneinanderab.
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aus dem Umstande,daß die Zuständigkeit der Disziplinargerichte für Richter auch für
die Verhängung leichtererDienststrafenbesteht,und daß demgemäßsowohl für die Ein⸗
leitung des Verfahrens und für die Notwendigkeit einer Voruntersuchungals auch für
die Vollstreckungund KostenteilweiseandereGrundsätzeals für die nichtrichterlichen
Beamten angezeigterschienen. Einige Beschlüsse,welchenach dem Richterdisziplinar⸗
gesetzder Disziplinarkammer zustehen,werden nach demBeamtengesetzedurchVerfügung
des Vorsitzendenersetzt. Die Parteistellungdes Staates im Prozeß findet Berück=
sichtigungnach beiden Gesetzen,indem der Staatsanwalt das Interesse des Staats an
der Verfolgung des Beamten hier und dort zu vertretenhat. Doch ist nur nach dem
Beamtengesetzder vorgesetztenDienstbehörde(Ministerium) selbsteineförmlicheEin=
wirkungdurchdasRechtderAntragstellungauf Einleitung desVerfahrensauf Zurück=
nahmedes Antrags und einepassiveTeilnahmedurchdas Rechtauf Anwesenheitin
der Hauptverhandlungeingeräumt170.

Über den Lauf der Fristen, der Wiedereinsetzunggegenderen Ablauf, die Ver=
nehmungder ZeugenundSachverständigen,und dieZustellungenan denBeschuldigten
bestehenallgemeineVorschriften.

ÜlberFristenlauf und Wiedereinsetzungfinden die Vorschriftender Reichsstraf=
prozeßordnungentsprechendeAnwendung171.

Die Vernehmung der Zeugen und Sachverständigenerfolgt regelmäßig eidlich172.
Hinsichtlich der Ausnahmen finden die Bestimmungender ReichsstrafprozeßordnungAn=

wendung 1738.Das gleiche gilt von der Verpflichtung, vor Gericht zu erscheinenund
sichals ZeugeoderSachverständigervernehmenzu lassen,von denFolgen desNicht=
erscheinensund der Verweigerung des Zeugnissesoder der Eidesleistung, von der Zu=
lässigkeitder Beeidigungund der Berufungauf einenfrüher geleistetenEid, von der
Tormder Eidesleistungund demGebrauchgewisserBeteuerungsformelnan Stelle des

ides174.
ZustellungenschriftlicherMitteilungenan denBeschuldigtensollenunterdienstlich

versiegeltemUmschlaggeschehen.Eine öffentlicheLadung des Beschuldigtenist unzu=
lässig175.Als gültig erfolgt ist eineZustellungan denBeschuldigtenimmeranzusehen,
wennsiean ihn oderseinenrechtmäßigenVertreternachweislichbewirktwordenist 176.

PersönlicheAushändigungist in ersterLinie zu erstreben.Wird jedochder Be=
schuldigtenicht angetroffen,so kann die Zustellung in seinerWohnung an einen zu der
Familie gehörigenerwachsenenHausgenossenoder an eine in der Familie dienendeer=
wachsenePerson oder,wennsolchePersonennicht angetroffenwerden,an den in dem=
selbenHause wohnendenHauswirt oderVermieter erfolgen. Eine Annahmepflichtbesteht
für keinedieserErsatzpersonen.Ist die Zustellung im Hause nicht ausführbar, so kann
sie an denBürgermeister oder Stellvertreter des Amtssitzes bzw. dienstlichenWohnsitzes
erfolgen. Für diesebestehtAnnahmepflicht. Ist der Aufenthalt desBeschuldigtenun=
bekanntoder hält er sichaußerhalbseinesAmtssitzesbzw.dienstlichenWohnsitzesim
Auslande auf, so kann die Zustellung an seinem letzten Amtssitze bzw. dienstlichen
Wohnorte bewirkt werden77. Durch Vollzugsvorschriftendes Staatsministeriums
können im übrigen die Formen der Zustellung geregeltwerden178.

170B.G. Art. 129, 143, 151 Abf. III.
„1 R.D.G. Art. 26; B.G. Art. 130;R. Str. Pr. O. ös 42—47.
112N.D.G. Art. 27 Abs. I; B.G. Art. 131 Abs. I. Dies gilt auchfür die Vernehmung in

der Voruntersu ung. 178R.Str. Pr. O. ¾;v56, 57. —
ORD-rt.27Abs.ll;B-G.Art.131Ab.ll;R.Str.Pr-O.§§48sf.Daziib.

Ausf. G. zurR. Str. Pr. O. v. 18. Aug. 1879 Art. 71. Die BetenerungsformelderMennoniten f. in
V.O. v. 20.Okt. 1811 (R.Bl. S. 1601).

1½5R.DD.G.Art. 28 Abf. I, V Satz 2; B.G. Art. 132 Abs. I, V S. 2.
1½6 Das B.G. Art. 182 Abs. II sagt: „wenn sie an die Person,an welchedie Mitteilung

gerichtet ist“, das R.D.G. Art. 28 Abs. II:„wenn sie an denjenigen, an welchen die Mitteilung
gerichtetist". Dort ist auchder Beamtinnen gedacht.In beidenFällen ist die nachweislicheMit=
teilung an den rechtmäßigenVertreter genügend,wenn die Mitteilung an diesenFKrichtee ist.
« MAnheftenaiidersllzohnungsti·ire,HinterlegunginiAnitsriiunybeimürgermeisteroder

einer sonst geeigneterscheinendenPerson.
175 R.D.G.Art. 28 Abs. II—V, VII; B.G. Art. 132 Abs. II-V, VII, 230.
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Die Zustellungenan den Staatsanwalt erfolgennach denRegeln der Reichs=
strafprozeßordnung75. Alle im DisziplinarverfahrenergehendenEntscheidungensind
mit Gründen zu verseheniso.

Allgemein gilt auch der Grundsatz, daß jeder Beamte, sofern er sich nicht in
verschuldetemRückstandbefindetoderrechenschaftspflichtigist, die Einleitung oderFort=
setzungdes Disziplinarstrafverfahrensdurch vollen Verzicht auf seine Stellung als
Beamter von sich abwendenkann. Das eingeleiteteVerfahren ist in solchemFalle
einzustellen181.

Dem Beginn des Verfahrens können dienstlicheUntersuchungen, Vorstellungen,
Verfügungen aller Art, wie siedemDienstverhältnis entsprechen,vorausgehen,denselben
kommt die Natur gerichtlicherHandlungen erstzu, wenn sieals Untersuchungshandlungen
zur Sicherung des Beweises152vorgenommenwerden. Es ist dies jedochnur bei Ge=
fahr auf Verzug zulässig. Zuständig zur Vornahme sind die dem Beschuldigtenvor=
gesetztenBehörden und Beamten, denen das Recht der Ausfsichtzusteht 188. Ein be=
eidigterProtokollführerist beizuziehen184.

Der Beginn des Disziplinarverfahrens ist durch einebestimmte,gerichtlicheHand=
lung gekennzeichnet.Die Grenze zwischenaufsichtlichemund gerichtlichemVerfahren
ist keineunbestimmteGröße. Die Vorschriftenfür richterlicheund nichtrichterlicheBe=
amte sinddarin übereinstimmend,nur weichensie in denFormender Einleitung des
Verfahrens nicht unerheblichvoneinanderab. Den verfolgtenBeamtenbezeichnetdas
Beamtengesetzimmer als „Beschuldigten“.Das Richterdisziplinargesetzbezeichnetihn
von der Voruntersuchungab als „Angeschuldigten“. Im folgendenwird nur die erstere
Bezeichnungangewendet.

Für Richter gilt ausnahmslosdie Regel, daß die Einleitung des Verfahrens
durch Beschluß der Disziplinarkammer erfolgt 133. Damit will gesagt sein, daß ein
förmliches Antragsrecht auf Einleitung weder der Aufsichtsbehördenoch dem Staats=
anwalt zusteht. Das Gericht soll ganz von sichaus prüfen, ob die Einleitung ver=
anlaßt ist oder nicht. Der Staatsanwalt ist vorher nur zu vernehmen186. Die Auf=
sichtsbehördehat, wenn sie einen Disziplinarfall als gegebenerachtet, hiervon der
Disziplinarkammer nur „Mitteilung zu machen“187.

Anders bei nichtrichterlichenBeamten. Auch hier leitetdas Gerichtdas Ver=
fahren ein, aber nicht von Amts wegenund nichtdurchKollegialbeschluß,sondernauf
Antrag und durch Verfügung des Präsidenten. Das Recht, den Antrag zu stellen, hat
das zuständigeStaatsministerium oder die von diesemermächtigteStelle 188. Der An=
trag ist kein Dienstbefehl, sondern gleicht einem staatsanwaltschaftlichenAntrag. Der
Antrag kann bis zur Verkündung des Urteils der Disziplinarkammer zurückgenommen
werden, nach Erlaß des Verweisungsbeschlussesjedoch nur mit Zustimmung des Be=

17 R.D.G. Art. 28 Abs. VI; B. G. Art. 132 Abs. VI; R.Str. Pr. O. 8 41. «
130R.D.G.Art.29;B.G.Art.133.Unter.Entsidungen«sindnichtnurdieEndurteile,

sondern auch alle sonstigenBeschlüsse des Gerichtes oder des Präfidenten,welcheüber die Sache ergehen
undnicht nur prozeßleitender Natur find, zu verstehen.M. Th. Mayer, Richterdisziplinargesetz,
S. 77.

181R.D.G. Art. 11, 77 Abs. II (Kosten); B.G. Art. 114, 162 Abs. III (Kosten).
188Auch hier ist eidlicheVernehmungvon Zeugen undSa verständigenzulässig. Dies ergibt

sich einmal daraus, daß B.G. Art. 131 r 1 undR.D. G. Art. 27 Abs. I keineVorbehalte machen,
sodann auch daraus, daß es sich in solchenFällen ebenum Vorwegnahmedes Beweiseshandelt,
dessenSicherung ohne Vereidi ung keinevollständige wäre.

188R.D.G. Art. 25 Abs. III: B.G. Art. 129 Abs. 2. Vgl. B.G. Art. 103 Abs. II.
186N.D.G. Art. 34; N.Str. Pr. O. § 186; B.G. Art. 129 Abs II S. 2.
15 R.D.G. Art. 25 Abs.I: „Kann nur .erfolgen". Abs. II: „erfolgtvonAmts wegen“.

leh 188R.D.G. Art. 25 Abs. I S. 2. Eine Initiative des Staatsanwalts hättedas Gericht ab=
zulehnen.

181R.D.G. Art. 4 Abs. II. Auch in den Fällen dienstgerichtlichenFeststellungsverfahrens.
wird der nach Art. 5 Abs. IV und Art. 6 etwa zu fassendeLperichtlichen,Fras nicht etwa an=
tragsgemäß sondernvon Amts wegengefaßt. « «

168B.G. Art. 129 Abs. I. Die Ermächtigung kann auch allgemein erteilt werden. Hin=
chtlich. der Landtagsbeamtenbestehtein Zustimmungsrechtfür dieDirektorien der beidenKammern.

B. G. Art.185 Abs. IV.
v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 52
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schuldigten1382.Der Präsident hat zu demAntrag Stellung zu nehmenund zu prüfen,
ob durchihn die Einleitung des Verfahrensveranlaßtist odernicht. Kommter zur
Verneinung, so hat er davon der antragstellendenBehörde Kenntnis zu geben. Kommt
er zur Bejahung,so leitet er das Verfahrenein. Wird der Antrag desMinisteriums
zurückgenommen,so ist das Verfahren einzustellen.

Ülber,denEinfluß eines Strafverfahrens vor den gewöhnlichenStrafgerichten auf
die Einleitung eines disziplinargerichtlichenVerfahrens wurde obengehandelt 10.

Während die richterlichenDisziplinarkammern das Verfahren stetsdurchBeschluß
förmlich einzuleiten haben und dieserBeschluß durch das schonbesetzteGericht zu fassen
ist191,kannbei dennichtrichterlichenDisziplinargerichtendie einleitendeVerfügungin
verschiedenenHandlungenbestehen.Der Präsidentwird in der Regel zunächstfür die
Zusammensetzungdes Gerichtes zu sorgenhaben 152.

Alsdann ist spätestenszur Untersuchungdes Falles zu schreiten.
GegennichtrichterlicheBeamteist stetseineVoruntersuchungdurchdenPräsidenten

anzuordnen158.
Gegen richterlicheBeamte kann die Vornahme einzelnerErmittelungen durch die

Disziplinarkammerschonvor der förmlichenEinleitung des Verfahrens angeordnet,
und können hierzu Zeugen und Sachverständigevernommenund der Beschuldigtezur
schriftlichenVerantwortung veranlaßt werden14. Eine förmlicheVoruntersuchungkann
stets, muß aber nur dann gegenRichter durchdie Disziplinarkammer beschlossenwerden,
wenn Strafversetzungoder Dienstentlassungin Fragestehen 15. Findet keine förmliche
Voruntersuchungstatt, so sind die Vorermittelungender Dienstaufsichtsbehördenund
derDisziplinarkammerso weit zu ergänzen,als zur Vorbereitungder mündlichenVer=
handlungund Aufklärungdes Sachverhalteserforderlichist; insbesondereist dafür zu
sorgen, daß vor dieserVerhandlungder Beschuldigtemit schriftlicherVerantwortung.=
und wennnötig auchmündlichausreichendgehörtwerde196. Solange keineVorunter=
suchungstattgefundenhat und das Verfahrennichtförmlicheröffnetist, kanndierichter=
licheDisziplinarkammerdie Sachejederzeitohneweiteresauf sichberuhenlassen.

Das Verfahren einer Voruntersuchung ist gegenbeideBeamtengruppendas gleiche.
Der PräsidentbestimmtdenuntersuchungsführendenBeamten. Dieser ist bei Richtern
aus denMitgliedern des betreffendenOberlandesgerichtesodereinesuntergebenenLand=

gerichtes167,bei nichtrichterlichenBeamtenaus demGeschäftskreisdes Ministeriums,
demder Beschuldigteuntersteht,zu wählen198.

Zweck der Voruntersuchung ist die Ermittelung des Sachverhaltes und die Er=
hebung derBeweise 1960.Ein Protokoll ist über jede Untersuchungshandlungnach den
Bestimmungender Reichsstrafprozeßordnung§ 186 aufzunehmen200. Der Beschuldigte
ist unter Mitteilung der Anschuldigungspunktezu laden. Erscheinter201,so ist er in
AbwesenheitdesStaatsanwalts mit seinenAnträgenundErklärungenzu hören. Ver=
nehmungender Zeugenund SachverständigendürfenStaatsanwalt und Beschuldigter
nur beiwohnen,wennes sichum einenZeugenoderSachverständigenhandelt,dervor=
aussichtlicham Erscheinenin der HauptverhandlungverhindertoderdessenErscheinen
wegen großer Entfernung voraussichtlichbesonderserschwertsein wird 2032.

189B.G. Art. 151. 150 S. oben unter Ziff.IV.
1%Vgl. obenN. 185. 162B.G. Art. 121 Abs.III. Vgl. Art. 125 Abs. III.
194B.G. 134 Abs. I, II. 194R.D.G. Art. 25 Absf.II.
196R.D.G. Art. 24 Abs. II, III. 196R.D.G. Art. 32.
½7R.D.G. Art. 30. ,
Z«VB.G».Art.134Abs.1I. »ÜberdieWaldesBeamtenhatsichdetPräsidentmitdem

zuständigenMinisterium oder mit der Stelle, welchedie Einleitung des Verfahrens beantragt hat,
zu benehmen.“ 1°%R.D.G. Art. 33 Abs. I; B.G. Art. 134 Abs. III.

700R.D.G. Art. 34; B.G. Art. 135: „Hierzu ist ein beeidigterProtokollführer beizuziehen.
In dringendenFällen kann der die VoruntersuchungführendeBeamte eine anderegeeignete Per=
sönlichkeitals Protokollführer beiziehenund beeidigen.“

701Verhaftung, vorläufige Festnahmeoder Vorführungsind unzulässig.
1½ UberZulässigkeit der Verne mung durch ersuchtesAmtsgericht oder ersuchtenBeamten

enthält nur das B.G. in Art. 134 Abs. VII Bestimmungen. Ein gleichesErsuchen kann jedoch
auch ohneZweifel im Verfahren gegenRichter an das Amtsgericht oder einen Richter stattfinden.
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Auch in diesenFällen kannder Beschuldigteferngehaltenwerden, wennzu be=
fürchten ist, daß ein Zeuge in Gegenwart desselbendie Wahrheit nicht sagen werde.
Der Staatsanwalt hat das Recht steterAkteneinsicht,„ohne daß jedochdas Verfahren
dadurchaufgehaltenwerdendarf“, und das Recht der Antragstellung. Dem Beschuldigten
sollen im Interesse seiner Verteidigung wichtige und neue Beweisergebnissemitgeteilt
werden, „soweites ohneGefährdungdes Untersuchungszweckesgeschehenkann“. Vor
dem Schluß der Voruntersuchung ist ihm deren Ergebnis mitzuteilen und nochmals
Gelegenheit zu seiner Verteidigung zu geben208.

Die Akten der geschlossenenVoruntersuchung hat der Untersuchungsbeamtedem
Staatsanwalt zu übermitteln. Über Meinungsverschiedenheitenbeider wegen Er=
günzung beschließtdie Disziplinarkammer, die auch von sich aus Ergänzung anordnen
—*)l!

Auf Grund der endgültigabgeschlossenenVoruntersuchungstelltderStaatsanwalt
seine Anträge an die Disziplinarkammer.Beantragt er Verweisungder Sache zur
Hauptverhandlung, sohat er eineAnschuldigungsschriftanzufertigen,in welcherdiewesent=
lichenErgebnisseaufzunehmensind,und welchedemBeschuldigtenzur Erklärungbinnen
einer vom Präsidentenzu bestimmendenFrist mitzuteilenist205.

Das Gericht faßt auf Grund der Voruntersuchungund der Anträge des Staats=
anwalts, im Verfahren gegenRichter gegebenenfallsauchauf Grund der etwa ohne
Voruntersuchung vorgenommenenErmittelungen, und ohne daß der Staatsanwalt An=
trag gestellthat, seineBeschlüsse.

Der Beschlußkannlauten,daß der BeschuldigteoderAngeschuldigteaußerVer=
folgungzu setzensei, oderdaß das Verfahreneinzustellensei, oderdaß die Sachezur
Hauptverhandlung zu verweisensei.

Der Beamte ist außer Verfolgung zu setzen,wenn kein oder kein hinreichender=
heblichesDienstvergehenvorliegt205.LiegtbeinichtrichterlichenBeamtenzwareinDienst=
vergehen, aber kein solches vor, wegen dessenVerurteilung zur Strafversetzungoder
Dienstentlassungzu erfolgen hat und auch keinOrdnungsvergehengegendas dienstliche
Vereinsrecht, so ist Einstellungzu beschließen207. In beidenFällen ist dem Be=
schuldigtenAusfertigung des Beschlusseszu erteilen208.

Vorläufige Einstellung kann beschlossenwerden, wenn der weiteren Verfolgung
der Umstand entgegensteht,daß der Beschuldigtenach der Tat in Geisteskrankheitver=
fallen ist209.

GegendenBeschluß,daß der BeamteaußerVerfolgungzu setzensei, gegenden
förmlichenBeschlußeinerrichterlichenDisziplinarkammer,daß ein Verfahrennicht zu
eröffnen sei, und gegendenBeschluß einer nichtrichterlichenDisziplinarkammer, daß das
Verfahren endgültig einzustellensei, steht dem Staatsanwalt die sofortige Beschwerde
zum Disziplinarhofezu210.

Wenn gegeneinennichtrichterlichenBeamteninfolgeEinstellungdes Verfahrens
eineOrdnungsstrafeverhängtwordenist, kanndas eingestellteVerfahrennicht wieder=
aufgenommenwerden 211.Auch in allen übrigenFällen kanndas eingestellteVerfahren

4.Art. 33—35; B. G. Art. 134 Abs. III—VII, 135, 136.
4.Art. 36; B.G. Art. 137 Abs. I, II, V.
.Art.37;B.G.Art.137Abf.1V.

20 R.D.G. Art. 38 Abs. I; B.G. Art. 138 Abs. J.
707B.G. Akst.138 Abs. II. Uber Einstellung wegenZurücknahmedes Verfolgungsantrages

s. oben N. 189. ÜberGinstellunf wegenVerzicht s. obenN. 181.
108R.D.G. Art. 38 Abs. I:B.G. Art. 138 Abs. IV.
168R.D.G. Art. 38 Abs. II: B. G. Art. 138 Abs. II. Vorläufige Einstellung kann bei

Richtern auchbeschloffenwerdenhinfichtlich„unwesentlicher"Disziplinarvergehen,dienebenschwereren
Dienstvergehenin Frage stehen. R.D.G. Art. 40. Bei nichtrichterlichenBeamten kommtdies nicht
in Betracht, da „unwesentliche“Dienstvergehenbei ihnen ohnehin nicht im disziplinargerichtlichen
Verfahren verfolgt werden.

210 R.D.G. Art. 31, 41, 61; B.G. Art. 140, 161.
211B.G. Art. 141 Absf.II.

52
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und das VerfahrengegendenaußerVerfolgunggesetztenBeamtennur auf Grund neuer
Tatsachenoder Beweismittelwiederausgenommenwerden212.

Die Verweisung der Sache zur mündlichen Hauptverhandlung ist durch die
Disziplinarkammerzubeschließen,wennderBeschuldigtedurchdieVoruntersuchungoder,
beiRichtern,auchdurchsonstigeVorerhebungeneinesDienstvergehens,welchesDisziplinar=
bestrafung?13begründet,hinreichendverdächtigerscheint?“.

Ist VerweisungderSachezurHauptverhandlungbeschlossen,sohatderPräsident
das Nötige vorzubereiten. Er beraumt den Termin an und nimmt die erforderlichen
Ladungenvor215.

Von da ab kann sich der BeschuldigteeinesRechtsanwaltesals Verteidigers
und als Vertreters in der Hauptverhandlungbedienen716. Der Beschuldigteist nicht
verpflichtetzu erscheinen.Das Gericht kann jedochpersönlichesErscheinendes An=
geschuldigtenunter der Warnung anordnen, daß, wenn er ausbleibt, auch kein Ver=
treterzugelassenwerde. Die Hauptverhandlungfindetstatt,gleichviel,obderBeschuldigte
erschienenist odernicht 217.

Die Verhandlung ist nicht öffentlichts. Auf Antrag des Beschuldigtenkönnen
einzelnePersonennachdemErmessendesVorsitzendenals Zuhörerzugelassenwerden?15.
Bei der Hauptverhandlung über nichtrichterlicheBeamte kann das Ministerium oder
die von ihm ermächtigteStelle einen Beamten abordnen220.

Die Sitzungspolizei wird nach den Bestimmungendes Reichsgerichtsverfassungs=
gesetzesausgeübt.

Der Gang der Verhandlung, über welcheProtokoll aufgenommenwird 221, ist
folgender222. Der Verweisungsbeschlußdes Gerichts ist zu verlesen. Hierauf wird
der Beschuldigteoder dessenVertreter vernommen. Wird ein glaubwürdiges Geständnis
abgelegt, so beschließt das Gericht Umgangnahme von einer Beweisverhandlung.
Andernfalls berichtetein vom Präsidenten ernanntesMitglied über die Beweis=
aufnahme,soweitsieauf die im VerweisungsbeschlußenthaltenenAnschuldigungspunkte
sich beziehtund nicht durchBeweiserhebungin der Sitzung ersetztwird228. Ülber
veranlaßte,weitereBeweiserhebungenbeschließtdas Gericht aufAntrag odervonAmts
wegen?3". Zum Schlusse der Hauptverhandlung wird der Staatsanwalt mit seinem
Antrage und der Beschuldigtemit seiner Verteidigung gehört. Dem Beschuldigten steht
das letzteWort zu½5.

212B.G. Art. 141 Abs. I; R.D.G. Art. 42. Das „nur“ stehtnur in B.G. Art. 141 Abs. 1,
ist aber in R.D.G. Art. 42 finngemäß zu ergänzen. Das gleichegilt, wenn gegenRichter durch
förmlichenBeschlußausgesprochenwurde,daß ein Verfahren nicht einzuleiten sei.

3:18Ist bei nichtrichterlichemBeamten Orb#nungsstrafewegendienstlichenVereinsvergehens
nach Art. 16, 118 Satz 2 begründet, so kann diese Strafeauch ohne Verweisung zurGat
verhandlungausgesprochenwerden. Dies ergibt sichdaraus, daß Art. 139 nur die Dienstvergehen,
welcheStrafversetzungoder Dienstentlassungbegründen,nennt.

214R.D.G. Art. 24 Abs. I, Art. 39; B.G. Art. 139. Wegen Abfassung des Beschluffes f.
auch R. Str. Pr. O. § 205 A9 I.

216R. D.G. Art.43 Abs.I-VI; B. G. Art. 142 Abs. I—VI.
216R.D.G. Art. 43 Abs. VII; B.G. Art. 142 Abs. VII.
#n R.D.G. Art. 43 Abs. II, 44 Abs. I, II; B.G. Art. 142 Abs. II 148 Abs. I, II.
218R.D.G. Art. 44 Abs. 1II; B.G. Art. 143 Abs. III.
:zu Da das Gesetzdiese PersonenkeineweiterenRechte einräumt und ihre Zulassung nur

als eine Ausnahme von der Offentlichkeitangeordnetist, so kannihnen nichts weiter zukommenals
das Recht derAnwesenheit;sie könnenwederdurchdenVorsitzendenin die Verhandlung hereingezogen
werden,nochsichselbstduck. Anträge oder Erklärungen daran beteiligen.

120R.D.G. Art. 44 Abs.IV, 19 Abs. I, II; B.G.Art. 143 Abs. IV. Von diesemBeamten
gilt das in N. 219 Gesagteebenfalls. ·

M gingehendcund übereinstimmendeVorschriftenhierüberin R.D.G. Art. 50; B.G. Art. 149.
*# Uberdie Entstehungsgeschichtedes Art. 45 (jetzt49) des R.D.G.s, demder Art. 148 des

B.G. #chgbilt ist, K.M. Th. Ma bert d. bayer. Ri terdisziplinargesch,S. 89 ff.
z8 R.D.G.Art. 45 Abs. 1—III; B.G. Art. 144 Abs.1—III. Nähere und übereinstimmende

Vorschriften hierüber in R.D.G. Art. 45 Abs. IV, V B.G. Art. 144 Abs. IV.
5„ 147 Nähere und übereinstimmendeVorschriftenhierüberin R.D.G. Art. 46—48; B.G. Art. 145

is
„5 N.D.G.Art.45Abs.VI; B.G.Art.144Abs.V.
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Das Gericht erkenntnach freier Beweiswürdigung. Die Verurteilung kann nur
wegen einer Tat erfolgen, auf welcheder Verweisungsbeschlußsichbezogenhat236. Ge=
langt bei nichtrichterlichenBeamtendas Gericht zu der Auffassung,daß nur eine
Ordnungsstrafe zu verhängensei, so hat es selbst sofort auf die Ordnungsstrafe zu er=
kennen727. Findet währendderHauptverhandlungAnschuldigungdesselbenBeschuldigten
wegen eines im Verweisungsbeschlussenicht bezeichnetenDienstvergehensstatt, so kann
dasselbe gegeneinen nichtrichterlichenBeamten niemals zum GegenstandederselbenAb=
urteilunggemachtwerden. GegeneinenrichterlichenBeamtenist dies zulässig,wenn
nach Ermessen der Disziplinarkammer wegen dieses anderen Dienstvergehensvoraus=
sichtlich auf eine andere Disziplinarstrafe als auf Strafversetzungoder Dienstentlassung
zu erkennenist, und wenn der Angeschuldigteseine Zustimmung zur gemeinsamenAb=
urteilung gegebenhat. Der Staatsanwalt ist vorherzu vernehmen.Ist das andere
Dienstvergehenein „unwesentliches“,so kann nachVernehmungdes Staatsanwalts vor=
läufige Einstellung des Verfahrens wegen diesesDienstvergehensbeschlossenwerden288.
Entscheidungenzum Nachteiledes Beklagtenin bezugauf die Schuldfrageoderdie
Verurteilungzur DienstentlassungerfordernZweidrittelmehrheit232.Im übrigenrichten
sich Beratung und Abstimmung nach demReichsgerichtsverfassungsgesetze230. Die Ent=
scheidung ist schriftlich festzustellenund am Schlusseder Verhandlung oder spätestens
innerhalb der folgenden 11 Tage zu verkünden. Die Verkündung der Urteilsformel
erfolgt durchVerlesung. Die Eröffnung der UrteilsgründegeschiehtdurchVerlesung
oder durch mündlicheMitteilung ihres wesentlichenInhalts. War die Verkündung
des Urteils ausgesetzt,so sinddie Urteilsgründevor der Verkündungschriftlichfestzu=
setzen181. Dem Beschuldigtenist Ausfertigung zu erteilen282.

War derBeschuldigtebei der Hauptverhandlungwedererschienennochvertreten,
so kanner binneneinerWochenachZustellungdesUrteils dieWiedereinsetzungin den
vorigen Stand wie bei Fristablaufnachsuchen?33.

Staatsanwalt und Beschuldigterkönnengegendas Urteil BerufungzumDiszi=
plinarhofe ergreifen2". Die Anmeldungsfristbeträgt zwei Wochen255, die Recht=
fertigungsfristweiterezweiWochen236. Durch rechtzeitigeingelegteBerufungwird die
Rechtskraft des Urteils so weit gehemmt,als dasselbeangefochtenist237. Die Berufung
kann sich auf bestimmteBeschwerdepunktebeschränken;andernfalls gilt das ganzeUrteil
als angefochten238. Durch die Berufung kommt die Sache nur so weit zur Prüfung
der zweitenInstanz, als die Anfechtungreicht23°. Neue Tatsachendürfenzwar zur
Rechtfertigungder Berufung, nicht aber zur BegründungeinerneuenBeschuldigung
vorgebrachtwerden240. Der Staatsanwalt kann auch zugunstendes Beschuldigten
Berufung einlegen. Eine solcheBerufung kann er nur mit Zustimmung desBeschuldigten
zurückziehen.Die angefochteneEntscheidungkann nur zum Vorteile des Beschuldigten
geändert werden, wenn letztererallein oder der Staatsanwalt zu seinen Gunsten Be=

36 R.D. G. Art. 49 Abs. I; B.G. Art. 148 Abs. J, III.
221B. G. Art. 148 Abs. II. Vgl. Art. 138 Abs. II.
128R.D.G. Art. 49 Abs. II. 40.
229R.D.G. Art. 49 Abs. III; B.G. Art. 148 Abs. IV.
#180R.D.G. Art. 49 Abs. V: B.G. Art. 148 Abs. V; R.Ger. V.G. §§ 194—199. Bei den

nichtrichterlichenDisziplinarkammern richtet sichdasDienstalter nach der Zeit der Ernennung zum
Mitgliede. B.G. Art. 148 Abs. VI S. 2.

21 R.D.G. Art. 49 Abs. IV; B.G. Art. 148 Abs. V. .
232Auf die Beurkundung der Urteile und die Erteilung von Ausfertigungen und Auszügen

finden die Vorchristen des 8 275 Abs. II-IV derR.Str. Pr. O.entsprechendeAnwendung. R.D.G.
Art. 49 Abs. V;B. G. Art. 148 Abs. V.

zuS8R.D.G. Art. 51; B.G. Art. 150. 224R.D.G. Art. 52; B.G. Art. 152.
215Für denStaatsanwalt vonVerkündung, für denBeschuldigtenvon ZustellungdesUrteils

an.N.D.G.Art.53Abs.II:B.G.Art.153AbjIl.
#e R.D.G. Art. 55 Abs. I; B.G. Art. 155 Abs. I; Verlängerung statthaft nach R.D.G.

Art. 57; B. G. Art. 157.
297R.D. G. Art. 54; B.G. Art. 154.
238R.D.G. Art. 55 Abs. II; B.G. Art. 155 Abs. II.
„asR.D.G.Art.58Abs.VI; B.G.Art.158Abs.VI.
2/0R.D.G. Art. 52 Abs. II; B.G. Art. 152 Abf. II.
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rufung ergriffenhat. Die Entscheidungkann auch zum Vorteile des Beschuldigten
geändertwerden, wenn der Staatsanwalt zu dessenUngunstenBerufung ergriffenhat241.
Die Berufungsanmeldung und die etwaige Rechtfertigungsschrift werden dem Gegner
zugestellt, der innerhalb zwei Wochen eine Beantwortungsschrift einreichen kann?".
Nach abgelaufenenFristen werdendie AktendemDisziplinarhofeeingesandt.Dessen
Präsident hat die Verfügungen zu erlassen,welcheetwa zur Aufklärung der Sache noch
erforderlich sind, und sodann die Hauptverhandlung anzuberaumen.

Bei dieser gibt zunächst ein vom Präsidenten ernanntes Gerichtsmitglied eine
Darstellung der bisherigenVerhandlungen, soweit sie sich auf die Anschuldigungspunkte
beziehen. Zum SchlussewerdenStaatsanwalt und Beschuldigtermit ihren Aus=
führungen und Anträgen gehört. Ist der Beschuldigte alleiniger Beschwerdeführer,
so hat er zuerst das Wort, sonst der Staatsanwalt. Dem Beschuldigten gebührt
stets das letzteWort 213. Im übrigenfindendie Vorschriften, welchefür denersten
Rechtszuggelten,entsprechendeAnwendung?“.

Ist einDienststrafverfahrendurchrechtskräftigesUrteil geschlossen,so findetmit
einigen BesonderheitendessenWiederaufnahmenur nachMaßgabe der Einschränkungen
statt, welchezufolgederReichsstrafprozeßordnungfür schöffengerichtlicheSachen gelten"5.
Auch die Grundsätzedes Reichsgesetzesvom 20. Mai 1898, betreffenddie Entschädigung
derim WiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen,findenmit einigenBesonder=
heitenentsprechendeAnwendung?“.

In denFällen, in welchengegenEntscheidungenderDisziplinargerichteBeschwerde
erhobenwerdenkann, sei es daß das BeschwerderechtnachdemB.G. oderR.D. G.
selbstodernachdeneinschlägigenBestimmungenderReichsstrafprozeßordnungoder des
Gerichtsverfassungsgesetzesbegründetist, findendie Vorschriftender Reichsstrafprozeß=
ordnungüber die sofortigeBeschwerdeentsprechendeAnwendung?7.

Ein vereinfachtesVerfahren tritt gegenRichter bei Aberkennungdes Dienst=
einkommenswegen unerlaubterEntfernung ein. Die Disziplinarkammer beschließthier=
über. Der Beschlußwird rechtskräftig,wennderRichter nicht innerhalbzweiWochen
vomTage derEröffnungan Einsprucherhebt. Tut er dies, so entscheidetdasGericht,
ob der Beschlußaufrechtzuerhaltensei. Bejahendenfallswird die Sachein das förm=
liche Dienststrafverfahrenübergeleitet. Wird der Richter schuldig befunden,so ist neben
der sonstverwirktenStrafe wie früher zu erkennen,wennnicht, so ist der frühere
Beschlußaufzuheben?“.

GegenRichterist fernerRehabilitationwegen„guterFührung“zulässig,wenn
die Bestrafungnur in der Entziehungdes Anspruchesauf Vorrückungim Gehalt be=
standenhat. Hat der Richter sichnachderVerurteilunglängereZeit gut geführt,so
kann die Disziplinarkammer die Entscheidunghinsichtlichder Zeit, für welchedie Ent=
ziehungstattgefundenhat, und hinsichtlichdes Zeitpunktesder späterenVorrückung
zugunstendes Richters ändern. Gegendie Entscheidungist sofortigeBeschwerdebeim
Disziplinarhofzulässig24.

Die VollstreckungrechtskräftigerDienststrafurteileerfolgt, wenn gegenRichter
auf Verweis erkannt ist, durchdenPräsidentender Disziplinarkammer;wenngegen
Richter auf Geldstrafe erkannt ist, nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung über
die VollstreckungzivilgerichtlicherUrteile250; wenn gegen richterlicheoder nicht=

241R.D.G. Art. 52 Abs. III—V; B. G. Art. 152 Abs. III—V.
24 R.D.G. Art. 56, 28 Abs. VI; B.G. Art. 156, 132 Abs. VI.
245R.D.G. Art. 58 Abs. I—V; B. G. Art. 158 . I—V.
3“ R.D.G. Art. 58 Abs. VI;:B. G. Art. 158Abs. VI und die dort angeführtenBestimmungen.
25 R.D.G. Art. 59; B.G. Art. 159. 246R. D.G. Art. 60;B. G. Art. 160.
241R. D. G. Art. 61 mit 6, 6, 26, 27. 31, 41, 44 Abs. IV, 62 (83); 5, 6, 26, 27, 31, 41, 44

Abs. IV, 59,62 (83):B.G. Art. 161mit 130,131Abs.II, 140,143Abs. IV, 159; R.Str.Pr.O.
§§ 46, 846, 412; R.Ger.V.G. § 183.

248R.D.G. Art. 63.
. ½ R.D.G. Art. 62 Abs. I. „Aus besonderenGründen kann die Justizverwaltung die teil=

weiseoder volle Nachzahlungder vorenthaltenenDienstalterszulageverfügen.“ Art. 62 Abs. II.
250R.D.G. Art. 64 Abs. I, II.
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richterlicheBeamte auf StrafversetzungoderDienstentlassungerkanntist, im Dienst=
wege251.

Die Bestimmungenüber die Kosten desVerfahrens sind nachstehende.Es werden
nur Barauslagen angesetzt252. lber die Pflicht der Kostentragungerkenntdas Gericht
gleichzeitigmit der Entscheidungder Hauptsachenach folgendenGrundsätzen. Die Kosten
des Verfahrens sind dem Beschuldigten ganz oder teilweise zu überbürden, wenn er
verurteilt oder mit einem Rechtsmittel abgewiesenwird. Die Kosten eines eingestellten
Verfahrens sind dem Beschuldigtenganz zu überbürden,wenn er die Einstellung durch
Verzicht auf seine Rechte#3 bewirkt hat. Ebenso sind ihm die Kosten eines von ihm
zurückgenommenenRechtsmittels ganz zu überbürden. Im übrigen sind die Kosten von
der Staatskasse zu tragen. Wird der Beschuldigteaußer Verfolgung gesetztoder frei=
gesprochen,oder wird das Verfahren gegennichtrichterlicheBeamte wegenZurückziehung
des Antragesdurchdie verfolgendeBehördeeingestellt534,so könnendie demBeamten
erwachsenennotwendigenAuslagen einschließlichder Kostender Verteidigung der Staats=
kasseauferlegt werden255.

Das Dienststrafrechtdes Ortsgemeindedienstes ist teils demStaatsdiener=
rechte entnommen, teils selbständiggestaltet256. Der Rechtsstandist ein äußerstver=
worrener757.

Das Dienststrafrecht,welches im Ausführungsgesetzezur Reichsstrafprozeßordnung
für die „Beamten“ enthalten ist, findet auf den Ortsgemeindedienstnach wie vor An=
wendung,soweitnicht das Beamtengesetzan die Stelle getretenist258.

Im übrigen liegt die Sache folgendermaßen.Das Dienststrafrechtdes Beamten=
gesetzes25°gilt für die Mitglieder der Magistrate und der Gemeindeausschüsse,dann
für jenehöherenBediensteten,„welcheStabilität erlangt haben“, endlichfür die Bürger=
meister, Adjunkten und besoldetenGemeinderatsmitgliederin der Pfalz 260.

Das Dienststrafverfahren und die Zuständigkeitensind völlig diejenigendes Be=
amtengesetzes.„VorgesetzteAmtsbehörde“für die pfälzischenGemeindenmit Ausnahme
der unmittelbarenStädte und für dieMitgliederderGemeindeausschüssederdiesseitigen
Landgemeindenist das Bezirksamt261. Diesesist also zur VerhängungderOrdnungs=

#uNäheres R.D.G. Art. 58: B.G. Art. 163 Abs. 1. Die Staatsregierung kann nähere
Vorschriften erlassen. B.G. Art. 163 Abs. III, Art. 230. Über die Vollstreckungvon Ordnungs=
strafen s. oben unterFiff. VI.

*52R.D.G. Art. 77Abs. 1; B.G. Art. 162 Abs. I. Es kommenin Betracht Taggelder und
Reisekostenusw. des ntersuchung. führenden Beamten, Beweisaufnahme=und Zustellungskosten.
Dagegenwerden Kosten für den Verteidigerund anderepersönlicheKostendes Beschuldigtenregel=
mäßig nicht inbegriffen. Vhdl. der K. d. Abg. 1879Beil. Bd. IX S
derDissiplinargerichte kommendickt in Betracht.

155R.D.G. Art. 11; B.G. Art.114. 264R. D. G. Art. 77;B. G. Art. 162.
265B.G. Art. 151. · «

c USE Für die Landest. diess. des Rheins vgl. H. Tinsch, Bl. f. adm. Praxis XXXIV

e�biDie NeuregelungdesLegenstandenin einembesonderenGemeindebeamtengesetzestehtbevor.
1638Die Vorschriftendes A.G. Art. 112ff. kommenjetztnur nochfür solcheGemeindebeamte

in Betracht, auf welchenicht die Bestimmungendes Beamtengesetzesaanalog"“anzuwendensind.
155G. v. Kahr II S. 161 will auchdieOrtsausschüsseund Ortspflegerhieruntermitbegriffen

wissen. Das geht,aller sachlicherErwägungen unerachtet,deshalbschwer,weil dieselbenin Abfs.II
desSrt 167 zeeücklin genannt find, in Abs.1 aber nicht. Der Gesetzgebersoll aufmerken.(Von
v. Seydels Handl!)

60 Diesf. G.O. Art. 167 Abs. 1; pfälz. G.O. Art. 96 Abs. I, 97 Abs. I. Fürdie übrigen
pfälz. Gemeinderäteals solchebestehtüberhauptkein Dienststrafrecht.Vgll. H. v. Wanda. a. O.
S. 543f. In beicherWeise wie hinsichtlichdes Pensionsrechtesnachdiess.Gem.O. Art. 74 Abs. II
(ogl. oben § 137 N.216ff.) ist auchhier der Sinn der angeführtenBestimmungender Gemeinde=
ordnungen der, daß das für Verwaltungsbeamtejeweils geltende Dienstrechtanalog anzuwenden
sei. Da das für dieseBeamten geltendeDisziplinarrecht jetztdasjenigedes Beamtengesetzesist, so
kann für die definitiven Gemeindebeamtennicht mehr auf das Rechtder 9. Verf.Beilage und des
A.G.s zurR.Str. Pr.O. zurückgegriffenwerden. Soweit das Recht desB.G.s sichauf die definitiven
Gemeindebeamtennicht anwenden läßt, ist durch statutarischeBestimmungender Gemeindenund
— ußsrsr das Erforderlicheanzuordnen. Vgl. obenN. 1a; ferner § 127N. 52
un ..

««IPfälz-G.O.Art.96Abf.l:»DieDifziplinatgewaltüberBürgetmeister,Adjnnktennnd

. 599. Die allgemeinenKosten
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strafenbefugt. Nach diesseitigemGemeinderechteund hinsichtlichder pfälzischenun⸗
mittelbaren Städte (bisher nur Landau) sind die Zuständigkeitenteilweise andere. Die
Handhabungder Dienststrafgewaltstehtnämlichbezüglichder Magistratsmitglieder267,
derStadt=undMarktschreiberundjenerhöherenGemeindebediensteten,welchendiesdurch
Dienstvertrag zugesichertwurde, in ersterInstanz der vorgesetztenKreisregierung zu?2°8.

Eine dienststrafrechtlicheBestimmungbeiderGemeindeordnungenergreift nur einen
Teil jener Kategorien, die nach dem oben Gesagten unter das Dienststrafrechtdes
Beamtengesetzesfallen, und erstrecktsich andererseitsauch auf Kategorien, für welche
das Beamtengesetznicht anwendbar ist. Für die ersterenKategorien bildet die fragliche
Vorschrift eine Ergänzung des Dienststrafrechtes, indem sie sofortige Strafentlassung
ohne die Weitläufigkeiten des Beamtengesetzesermöglicht; für die letzterenKategorien
bildet jeneVorschrift die einzigedienststrafrechtlicheBestimmung. Es kann nämlich auf
die Strafe der Dienstentlassungwegengrober Pflichtverletzungen, unsittlicher oder un=
ehrenhafter Handlungen erkannt werden, diesseits des Rheines gegen Magistrats=
mitglieder, welchenicht die RechteunwiderruflichangestellterStaatsdiener besitzen,
dann gegenMitglieder der Gemeinde und Ortsausschüsseund gegenOrtspfleger, in der
Pfalz gegenBürgermeister, Adjunkten und besoldeteGemeinderatsmitglieder,sofern sie
nicht dauerndeStellung besitzen. Die Strafe kann nur verfügt werden, wenn in Ge=
meindenmit Stadtverfassungdas Kollegium der Gemeidebevollmächtigten,in Land=
gemeindenund pfälzischenGemeinden ohne Stadtverfassung der Distriktsausschußder
Distriktsgemeinde, zu welcher die Ortsgemeindegehört, seineJustimmung erteilt hat.
Zuständigzum ErlassedesStrafausspruchesist die vorgesetzteKreisregierung,Kammer
des Innern 26",.Für das Verfahrenund das Beschwerderechtin solchenFällen gelten
die untendarzustellendenBestimmungender Gemeindeordnungen2?“65. "

Ein eigenes,selbständiggestaltetesDienststrafrechtundDienststrafverfahrenregeln
die Gemeindeordnungenfür die „Gemeindebediensteten“,d. h. für diejenigenPersonen,
welcheden GemeindenberufsmäßigeDienste leisten. Dieses Recht erstrecktsich auf alle
Personen im Gemeindedienst,die nicht unter dem Rechte des Beamtengesetzesstehen.

Die zulässigenDienststrafensind Verweis, Geldbuße bis zu 90 Mk. zum Besten
der Armenkasseoder eines etwa vorhandenenUnterstützungsfondsfür untergeordnete
Gemeindebedienstete266,Enthebung (Suspension) vom Dienste auf bestimmteZeit, ver=
bunden mit Einziehung des Gehaltes, Dienstentlassungunter Verlust aller Dienstesrechte
gegenüberder Gemeinde267. Nach der diesseitigenGemeindeordnungkann gegenPolizei=
dienerund anderein dieserKategoriestehendeGemeindebediensteteauchArrest bis zu
achtTagen verhängtwerden768.

sonstigeStellvertreter des ersterensowieüber besoldeteGemeinderatemitgliederund überjenehöheren
Gemeindebediensteten,denen dies durch Dienstvertrag zugesichertwurde, steht den Behörden des

Staates zu=. Diess. G.O. Art. 166 Absf.II.
*“ Hierzu gehören von den berufsmäßigenGemeindebeamtennur jene, welcheSitz und

Stimme imMagistate haben. M.E. vom 19. Mai 1880 Nr. 7396.
268Diesf. G.O.Art. 166 Abs. I. „Vorbehaltlich der Bestimmungendes Art. 165“. Pfälz.

Städteverfassun ht Art. 2.
264Bür .O. Art. 167 Abs. II; pfälz. G.O. Art. 96 Abs. I, 97 Abs. II. Vgl. dazuVerh.

d. bes.Aussch.Abt. II S. 660l Entsch.d. V. G.H.s I S. 427.
265Nämlich der Art. 168 der diess.,98 der pfälz. G. O. Es erübrigt nur die Zuhilfenehme

dieserArt., da unmöglich angenommenwerden kann, man habe demBeschuldigten dasrechtliche
Gehör und das Beschwerderechtverweigern wollen. (Gegen dieseAnnahme auch H. v. Wand
S. 550, für dieselbeMedicus S. 257.) Was die diess.G.O. anlangt, so kommtder Wortlaut
des Art. 168 Abs. 1Ider hier vertretenenAuffassungentgegen.Denn zu den „Disziplinarfällen, auf
welchenicht die Bestimmungdes Art. 167 Abs. I Anwendung findet“, gehörenauch die Fälle des
Art. 167 Abs. II. Dagegen sprichtArt. 98 Abs.1 der pfälz. G.O. allerdings nur von iwiplinor.
ällen gegenGemeindebedienstete“.Es liegt aber hier wohl nur ein Versehenvor, das im Laufeder
ortwährendenUmgestaltungendereinschlägigen Art. entstandenist. Vgl. darüber G. v. Kahr II

S. 169 Anm. 2, 171.
168Auch hier ist Umwandlung in Foäiheitaltraf=unstatthaft. Vgl. obenN. 53.
267Selbstverständlichist, daß, wo Entlassungnach demDienstvertragemöglichist, dieseForm

der Entlassung an Stelle der Ent assung im Dienkistrafwegegewählt werden kann. Verh. d. bef.
Aussch.d. K. d. Abg. 1867/69Abt. II S.713f., 723 . M.E.vom 30. Juni 1871 Nr. 1972.

168Diesf. G. O.Art. 167 Abs. III— V; pfälz. G.O. Art. 97 Abs. III u. IV.
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Die Dienststrafgerichtsbarkeiterster Instanz bemißt sich nach folgenden Be=
stimmungen.In den Landesteilendiesseitsdes Rheines wird die Dienststrafgewalt
über die Stadt= und Marktschreiber und über die höherenGemeindebediensteten,welchen
dies durchDienstvertragzugesichertist, auchdann von der vorgesetztenKreisregierung
gehandhabt,wennjeneBedienstetenpragmatischeRechteoderStabilität nicht erlangt
haben2606. Im übrigen kommt die Dienststrafgewalt über die Gemeindebediensteten
regelmäßig der kollegialen Gemeindebehörde(Magistrat, Gemeindeausschuß)zu.

Hiervon bestehenjedochfolgendeAusnahmen.
Für die Schullehrer, welcheals Gemeindeschreiberverwendetsind, ist stets die

vorgesetzteDienstverwaltungsbehördeersteInstanz.
In denBürgermeistereienwird die Dienststrafgewaltüber die vom Bürgermeister

aufgestelltenBedienstetenvon diesemgehandhabt.
In den Landgemeindenübt der Bürgermeisterdie Dienststrafgewaltüber die

niederenBediensteteninsoweitallein, als es sichum Bestrafungvon Ordnungswidrig=
keiten handelt, die im polizeilichenDienste verschuldetwurden. Im übrigen ist er nur
befugt, Geldstrafe bis zu 9 Mk. und270Haftstrafe bis zu drei Tagen zu verhängen271.

In der Pfalz wird dieDienststrafgewaltvomBürgermeisterallein bezüglichder=
jenigenBedienstetengehandhabt,die er ernennt. Die Dienststrafgewaltüber die anderen
BedienstetenstehtdemGemeinderatezu. JedochkannderBürgermeisterauchüberdiese
Geldstrafe bis zu 5 Mk. 40 Pf. und zeitweilige Enthebung vom Dienste verhängen?72.

Das Verfahren in den hier erörterten Fällen ist nach den beiden Gemeinde=
ordnungen dasselbe. Vor jeder Strafverfügung?73 ist der Beschuldigte mit seiner
Rechtfertigungzu hören. Die EntscheidungersterInstanz ist durchBeschwerdean die
nächstvorgesetzteBehörde anfechtbar. Ist dies eine Distriktsverwaltungsbehörde?7“, so
ist nocheineweitereBeschwerde(Berufung)an die vorgesetzteKreisregierung,Kammer
des Innern, zulässig75. Die Beschwerden276find an eineNotfrist von 14 Tagen
gebunden.Sie habenregelmäßigaufschiebendeWirkung, jedochmit erheblichenAus=
nahmen. Die aufschiebendeWirkung ist der Beschwerdegänzlichversagt,wenndie
erkannte Strafe 2 Mk. 70 Pf. oder 24 Stunden Haft nicht übersteigt. Ferner wird,
wenn auf zeitweiligeEnthebungoderauf EntlassungvomDiensteerkanntist, die vor=
läufigeEntziehungdes Gehaltesdurchdie Beschwerdenicht ausgeschlossen.Außerdem
ist der Bürgermeister in dringendenFällen befugt, Gemeindebedienstetevorbehaltlichder
Verfügungder kollegialenGemeindebehördesofortvorläufigdesDiensteszuentheben?77.

Soweit die Dienststrafgewaltden Gemeindebehördenzusteht,sind die vorgesetzten
Aufsichtsbehördenberechtigt,die Handhabung dieserStrafgewalt zu überwachenund278
die Einschreitung der GemeindebehördengegenGemeindebedienstetezu veranlassen. Die
unmittelbar vorgesetzteAufsichtsbehörde275ist außerdembefugt, selbst gegenGemeinde=
bediensteteeinzuschreiten:

26%Diesf. G.O. Art. 166 Abs. J T Soweit Arrestzuläfft-ü ien
*1 Diesf. G.O. Art. 166 Abf. ii- IV. T Palz .G. O. Art. 96 Abs.
„u3Der Satz gilt lediglich für Stassperfügungen,nicht für bloße Se bf. 1I#. oderWar=

nungen. M.E. vom 3. April 1880 Nr.
27“Dieser Satz steht auch in der10% G.O., wo er mcht paßt, da in der Pfalz stetsdas

Bezirksamt.die nöchstvorgesetzteBehörde ist. Val. Wand
Ein Beschwerderechthat im DienststrafverfahrenSar * Wchienstete,nicht die Gemeinde=

behörde,die lediglich als Instanz in Betracht kommt. A. A. Medicus S. 260; einverstanden
runmehr Wand 555 (anders1. Aufl. S. 465); auchG. v. Kahr II S. 172. Das Beschwerde=
echtcht nach Art. 75h0t III ber pfälz. G.O. hat. hierher keinenBezug; denn in Art. 75 handelt es
25um Entlassungim Verwaltungswege,nicht im Dienststrafwege.

278 Auch die weitere Beschwerde. Die Fassung desGes. Erutt offenbar auf einem Verfehen,
welchessichdaraus erklärt, daß derSatz: „Ist diese .. zulässig“ erstin dritter Lesungeingeschoben
wurde. Verh. d. bes. Aussch. Abt. II S. 724.

#7Diess. G.O. Art. 168; pfälz. G.O. Art. 98.
278Die G.O. fügen hiernunnötigerweisebei: „auf Grund eigenerWahrnehmung oder ein=

gekommenerAnzeigen und Beschwerden“.
zu Die G.O. sprechenallerdings in der Mehrzahl: „Sie d. i. die vorgesetztenAufsichts=

behörden“.Indessenkönnennur die unmittelbar vorgsseztenAussichtsbehördengemeintsein, da sonst
der ordnungsmäßigeRechtszuggestörtwäre. Edel, von demder Art. herrührt, sprichtauch(Verh.
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1. wenndiejenigeGemeindebehörde,welcheran sichdieDienststrafgewaltzusteht,
begründeteBeschwerdenDritter gegendie ihr untergeordnetenBedienstetenunberück=
sichtigt läßt, und hierwegenBeschwerdegegendie Gemeindebehördeergriffenworden ist;

2. wenn gegendieseGemeindebehördeselbstoder gegenMitglieder derselbenein
Dienststrafverfahrenaus dem Grunde eingeleitet ist, weil die Handhabung der Aufsicht
und Dienststrafgewaltüberdie untergebenenBedienstetenvernachlässigtwurde260.

Da in diesenFällen die Aufsichtsbehördean die Stelle der regelmäßigzu=
ständigenBehördetritt, so müssenVerfahrenund Beschwerderechtnachdenobendar=
gestelltenallgemeinenBestimmungen? sichbemessen.

* 142. Schutz der Rechte öffentlicherDiener und ihrer Hinterbliebenen.
Das frühereRechtgewährteden öffentlichenDienernkeinenvöllig ausreichendenSchutz
ihrer Rechteund der Rechteihrer Hinterbliebenen.Es bestandder Zwiespalt, daß
einerseits die aus öffentlichrechtlichemVerhältnis entspringendenAnsprücheals öffentlich=
rechtlichenicht von selbstdie ZuständigkeitderZivilgerichtefanden1, andererseitsaber
um ihrer tatsächlichenBestreitbarkeitund ihres materiellenWertes willen einesgericht=
lichenSchutzesebensobedürftigwarenwie Ansprüchedes bürgerlichenRechtes.

Nach richtiger Ansicht war und ist davon auszugehen,daß Ansprücheder öffent=
lichen Diener im Streitfalle vor die Zivilgerichte nur dann gehören, wenn sie ihrer
Natur nachbürgerlichrechtlichsind,oderwenn es durchausdrücklicheGesetzesvorschrift
angeordnetist. IhrerNatur nach sind aber bürgerlichrechtlichnur solcheAnsprüche
derDiener gegen denStaat oderdieGemeinde,die aus einemnichtöffentlichenDienst=
verhältnis entspringenoder deren Rechtsgrund beim Bestande eines öffentlichenDienst=
verhältnissesnicht in diesemgelegenist. Da nun hiernachgeradedie regelmäßigenund
wichtigstenRechteder öffentlichenDiener durcheinezivilgerichtlicheZuständigkeitnicht
gedecktsind, so wurde schonfrühzeitig durchbesonderegesetzlicheBestimmung eine solche
Zuständigkeitausdrücklichbegründet. Dies geschahallerdings zunächstnur in be=
schränktemUmfang,nämlichnur für bestimmteKlassenöffentlicherDiener und nur für
bestimmteArten von Ansprüchen, und dazu kamenauch noch gewisseweitere Voraus=
setzungenund Einschränkungender Zuständigkeit.

Die 9. Verfassungsbeilage bestimmtemit Beschränkung auf die pragmatischen
Staatsdiener in § 29: „Alle demInhalte dieseskonstitutionellenEdiktes zuwider=
laufendenVerfügungender Administrativstellenbegründenals Zivilrechtsverletzungen
eineKlage vor demkompetentenRichter.“?

d. bes.Aussch.Abt. I S. 155) von den Fällen, wo „es notwendig erscheint,daß die vorgesetzte
Aufsichtsbehördedie versäumteBestrafung untergeordneterBediensteterselbstin die Hand nimmt“.
Vgl. dazu nochG. v. Kahr 1IIS. 174f.

280Diess. G.O. Art. 169; pfälz. G. O. Art. 99. Vgl. Wand S. 557f. — Im Aussch. d.
K. d. Abg. (Abt. II S. 579) regtederMin.Kommissär einenZusatzan, wonachden obenerörterten
Fällen auch jener zugezähltwerdensollte, „wenn die Disziplinarübertretung unmittelbar gegendie
vorgesetzteAussichtsbehördegerichtet"sei. Der BerichterstatterdesAussch.meinte, „daß dies ein Fall
ei, der in die allgemeine Dienstesdisziplin hineinfalle“; der Ausschußvorstand, „es verstehesich von
elbst, daß in solchen Fällen zur Ausrechlerhalkung der Autorität eingeschritten werden könne“. Der

in.Kommissär äußertehierauf, wenn sichdas von selbstverstehe,sei er zufrieden,„daß dieseinfach
konstatiert werde“. Demgegenüberist jedochfestzustellen,daß es eine „allgemeineDienstesdisziplin"
neben der gesetzlichenebensoweniggibt wie eine „selbstverständliche“Dienststrafgewalt. Was der
Min.=Kommissär wollte, war sehr sachgemäß,aber es ist durchaus nicht selbstverständlich,und
hiernachmuß es, trotz desAusschußprot.,beimWortlaute desGes.bleiben. Unter Umständenwerden
nur Art. 7 des Ausf.Ges. zur R.St.P.O. u. Art. 25 des Ges. über den Verwaltungsgerichtshof aushelfen
können. An Ahnliches („Gerichtspolizei“)scheintman auch im AusschusseEdach zu haben. Überein=
stimmendWand S. 558 und G. v. Kahr II S. 175 gegenMedicus S.262.

291Vgl. oben § 107 bei N.29 ff.
Gn 1 Vgl. v. Seydel 2. Aufl. Bd. 11 S. 297ff.; Komp.Konfl. Erk. v. 10.März 1856 (R.Bl.

217), 25. Okt. 1859 (R.Bl. S. 1080), 27. Mai 1870 (R.Bl. S.860); Komp.Konfl. Erk. vom
18. März 1880 (G. u. V. Bl., Anhang S. 1, bef. S. 4), Entsch.d. o. G.H.s f. Bayern in Gegenst.
desZivilrechtes usw.VI S. 848 (Urt. v. 26. Juli 1877),Entsch.d. V.G.H.8 II S. 267; Komp.=Konfl.
Erk. v. 2. Mai 1878 (G. u. V. Bl., Anh. S. 26), vom 17. Dez. 1881 (G. u. V.Bl., Anh. S. 43).

* BezüglichdervorgängigenBetretungdesVerwaltungswegesvgl. nun Ausf.Ges.zur NR.3.P.O.
u. K.O. vom 23. Febr. 1879 Art. 2.
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Diese Ausnahme war strengauszulegen. Sie bezog sich nur auf solcheRechte,
welche in der 9. Verfassungsbeilagezugesichertwaren3, gleichviel übrigens, ob es Ver=
mögens=oder andereRechtewaren. Sie bezogsichnicht auf solcheRechtsansprüche,
die ihre Begründungnicht in der 9. Verfassungsbeilagefanden". Die Neigung zu
einer ausdehnendenAuslegung zeigtesich bald in der Praxis und wurdeauchvon
der Theorie gelegentlichunterstützt2. Doch fehlte es an der Rechtsgrundlageinsbesondere
für die Ansprücheder statusmäßigen,öffentlichen,nicht pragmatischenBeamten.

Die neuereRechtsentwicklungführte zu einer Scheidung der vermögensrechtlichen
und sonstigenAnsprücheundRechte.Richter wurdenhinsichtlichaller vermögensrecht=
lichenAnsprüchedurchdas Reichsrechtan die Zivilgerichteverwiesen. Das Reichs=
beamtengesetzverallgemeinertediesenGrundsatz für allen Reichsdienst.

Das bayerischeBeamtengesetzbestimmt,dieserEntwicklung folgend, nachstehendes.
Es ordnet für alle Beamten? als Regel an, daß für alle ihre vermögensrecht=

lichenAnsprücheaus demDienstverhältnis,mögensiesichgegendenStaat odereinen
anderenVerbandrichten 19, mögensie sich als Entschädigungfür bestimmteAuf=
wendungen oder als Einkommen aus dem Dienst darstellen, mögen sie während des
Bestandes des Dienstverhältnisses oder nachher für sie oder ihre Hinterbliebenen ent=
stehen,derRechtswegoffensteht11. Die im GesetzaufgezähltenAnspruchsarten(Gehalt,
Wartegeld, Ruhegehalt,Hinterbliebenenrenten)sindnur Beispiele. Es gehörenauch
alle sonstigenvermögensrechtlichenAnsprüche, wie Unfallrenten, Repräsentationsgelder,
Wohnungsentschädigungund sonstigeAufwandentschädigungenhierher, wenn nur die
beiden Voraussetzungenerfüllt sind, daß der Anspruch aus dem Dienstverhältnis ent=
springt und daß er gesetzlichbegründetist.

Die letztereVoraussetzungscheintselbstverständlichzu sein, sie muß aber deshalb
besonders betont werden, weil das BeamtengesetzauchZuwendungen kennt, denennicht
der Charakter rechtlicherAnsprüche,sondernnur die Natur erlaubteroder gnaden=
weiser Leistungen beigelegt ist. Auch solcheLeistungen bilden den Gegenstand eines
Rechtsanspruches,insoweitsie in gesetzmäßigerWeisezugewendetsind. Die Verfügung
des Königs oder der zuständigenBehörde begründetden Rechtsanspruchauf die durch
dasGesetzselbstnur erlaubte,nichtaberschonzugewendeteLeistung18.Der Anspruchgeht
aber dann stetsnur auf die Leistung,soweitsie zugewendetist. Ist die Zuwendung
nach dem Gesetznur in widerruflicher Weise zulässig, so bestehtder Anspruch nur so
lange, bis der Widerruf erfolgt ist. Widerruflichkeitist auch bei den fakultativen
Leistungen nicht zu vermuten,sondern bestehtnur, wo das Gesetzsie anordnet5.

Hierzu gehörtenauch die Ansprücheauf Umzugskosten(§ 20 Abs. II) und die Penfions=
aasüce desHinterbliebenen (§ 28). Vgl. über ersterenPunki Komp.Konfl. Erk. vom 9. Dez. 1859

.Bl. S. 1338).
VBgl.oberstrichterl.Erk. vom 25. Sept. 1847(C. Arends, Sammlung interess.Erk. usw.,

III S. 291), dann Komp.Konfl. Erk. vom 11. Nov. 1861(R.Bl. S. 899), 25. Juni 1863 (RN.Bl.
S. 1241),29. Febr. 1864 (N.Bl. S. 305).

5 Val. oberstrichterl.Erk. v. 13. Mai 1839 (Bl. f. Rechtsanw.V S. 349).
* Seuffert, Komm. z. bayer. Gerichtsordnung,2. Aufl., I S. 211: H. Becher, das

rechtsrhein.=bayer.Landeszivilrecht,München 1894,S. 129f. Die Worte „alsZivilrechtsverletzungen=
in § 29 der 9. Verf.Beil. konnten dieseAuffassung nicht rechtfertigen. Vgl. v. Seydel 2.Aufll.
Bd. II. S. 298 bei N. 9: s. auchPiloty in Bl. f.Rechtsanw.1907 S. 803ff.

7 R.G.V.G. § 9; bayer. A.G. z. G.V.G. Art. 2, 26 Ziff. 1.
8 R.B.G. Art. 149. 4
Dies gilt nicht nur für die Beamten im Sinne des Art. 2, sondernauc für diejenigen

des Art. 1. Es gilt auchfür Minister (Art. 182),für richterlicheBeamteund Mitglieder desObersten
Rechnungshofes(Art. 183, 184 Abs. II), soweit diesender Rechtswegnicht schonnach R.G.V.G.

9 eröffnet ist, ferner für alle besonderen in Art. 185 ff. aufgeführten Beamtengruppen, welche als
eamte im Sinne desB.G. gelten. Dagegenfindet derGrundsatzkeineAnwendungauf die Militär=

beamten(Art. 192, 202) und auf die Personendes Art. 25.
10Vgl. Art. 188 Abs. II, III, 189. Bei Kreis= und Stiftungsbeamten kommtes darauf an.

ob durch k. Verordnungdie Grundsätzedes B.G.s auf sie für anwendbarerklärt sind oder nicht.
11B. G. Art. 176Abs. I. Vgl. Art. 80 E.G. z B. G.B.
12 Beispiele: Art. 26 Abs. V, 27 Abs. I, 29 Abf. 1IISatz 2, 56 Abs. II, 57 Abs 1I.
153. B.Art. 68, 110 Abs. III (Gegensatz110 Abs. II). Nach Art. 174 Abs. III ist ein
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Von der Regel der Zulässigkeitder Verfolgungim Rechtswegebestehennur die
vom GesetzeselbstgemachtenAusnahmen. Vom Rechtswegeausgeschlossensind die
Ansprücheauf Vergütungder Umzugskostenund die Ansprücheauf Entschädigungfür
Dienstreisen1“.

Drei Einschränkungenordnetdas BeamtengesetzhinsichtlichderRechtsverfolgung
an. Die eine bestehtin einer Prozeßvoraussetzungfür den Kläger, die zweite in einer
gesetzlichenAusschließungsfrist für die Klage, die dritte in einer Bindung der Urteils=
freiheitfür das Gericht.

Prozeßvoraussetzungist, daß derBeteiligtegegendiedienstlicheVerfügung,durch
welcheer sichbeschwerterachtet,die zuständigeVerwaltungsstelleum Abhilfe ersucht
und hierauf entwedereine ablehnendeoder innerhalb sechsWochen keineEntschließung
erhalten hat 15. Die Vorschrift beruht auf demGedanken,daß es einer sachzuständigen
Kundgebungdes gegnerischenWillens bedarf,um dieProzeßlagezu rechtfertigen,sowie
auf dem rechtlichenUmstand,daß Leistungenan die Beamtenaus dem öffentlichen
Dienstverhältnisnicht andersals im Verfügungswegezu bewirkensind. Wird die ge=
schuldeteVerfügung überhaupt nicht erlassen, so liegt es nicht anders, als wenn der
Beamte eine erlasseneVerfügung für nicht rechtmäßigerachtet. Er hat sichauchin
jenemFalle erstan die zuständigeStelle um Abhilfe zu wenden. Das Abbilfegesuch
ist zwar an keine bestimmteFrist gebunden,wird aber bei Vermeidung des Ausschlusses
binnen angemessenerFrist vom Zeitpunkte der Fälligkeit des Anspruches an zu stellen
sein. Das Gesuch ist, wenn die angefochteneVerfügung vom Ministerium ausgegangen
ist, an dieses, sonst in der Regel an die der verfügendenvorgesetzte„höhere Ver=
waltungsstelle“ zu richten. Dem Beamten ist ungesäumtund unentgeltlichEmpfangs=
bescheinigungzu erteilen.

Für die Erhebung der Klage bestehteineAusschließungsfrist von sechsMonaten.
Die Frist wird gerechnet,wenn auf das AbhilfegesuchEntschließung ergangenist, von
derenEröffnungan, wenn innerhalbsechsWochenseitEinreichungdesAbhilfegesuches
keine Entschließung ergangenist, vom Ablauf dieser sechswöchigenFrist an 17.

Die Gerichteerkennenüber dieseAnsprüchenach denallgemeinenGrundsätzen
des Prozeßrechtes.Für dieseAnsprüchewie auch für alle bürgerlichrechtlichenAn=
sprücheder öffentlichenDiener gilt, wenn der Staat der Beklagte ist, hinsichtlichder
ZuständigkeitdieBesonderheit,daß ohneRücksichtauf denWert desStreitgegenstandes
die Landgerichtezur Entscheidungberufensind 18.

Die Gerichte sind hier wie sonst berufen, das materielle Recht, welches für den
geltend gemachtenAnspruch in Betracht kommt, anzuwenden. Sie sind demgemäßbe=
rufen, über die vermögensrechtlichenAnsprüche der Beamten ohne Rücksicht auf die
Rechtsanschauungender Parteien zu urteilen. Auch die Rechtsanschauungender den
beklagtenStaat vertretenden,demBeamten im DienstvorgesetztenBehördensind für
das Gericht nicht bindend. Diese Regel ergibt sich von selbstaus der gesetzlichenVer=
weisungdieserAnsprücheauf denRechtsweg,aus der allgemeinenAufgabederGerichte
und daraus, daß die Ansprücheder Beamten der Regel nach aus gesetzlichbestimmten
Gründen entspringenund nicht der willkürlichen FestsetzungoderAnerkennungder vor=
gesetztenBehörden überlassensind. Der allgemeinegesetzlicheGrund aller dienstrecht=
lichen Vermögensansprücheder Beamten ist aber das öffentlicheDienstverhältnis, und
dieses ist nicht ein ohneweiteres in allen Einzelheitengesetzlichgegebenesund unwandel=
bares tatsächlichesVerhältnis, sondernes ist in seinerBegründung,Entwicklungund

Widerrufsrechtzwar nicht ausdrücklich,aber mittelbar dadurchgegeben,daß die dort gestatteteVer=
günstigung nur „in Fällen der Not" gewährt werden kann. Endigt die Not, so kann die Ver=
günstigungwiderrufenwerden.

11B.G. Art. 176 Abs. II.
15B.G. Art. 177 Abs. I. Die Vorschrift ist an Stelle des Art. 2 des A.G. vom 23. Febr.

1879 zur 24.. u. K.O. getreten.Vgl. B.G. Art. 220 Abf. I.
16 B.G.Art. 177 Abf. II.
11B.G. Art. 177 Abs. III. Ergeht die Entschließung erst nach Ablauf der sechswöchigen

Frist, so läuft die Ausschließungsfristaufs neuevom Tag der Eröffuung der Entschließungan.
18R.G.V.G. § 70 Abs. III, bayer.A.G. hierzu v. 28. Febr. 1879 Art. 26 Z. 1.
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Endigung von Entschließungenund Entscheidungenvielfachabhängig, die selbstimstande
find, formell bindend die Verhältnisse erst zu schaffen,aus welchendann die vermögens=
rechtlichenAnsprücheder Beamten erst entspringen, oder durch welchedieseAnsprüche
in ihrem Bestande mitbestimmt werden. Nach dem Gesetz sind drei Gruppen von
dienstlichenVerfügungen hinsichtlich der in ihnen waltenden rechtbegründendenKraft
zu unterscheiden1°.

Die ersteGruppe umfaßt die Verfügungen, durch welche das Dienstverhältnis
selbst erst begründetoder in seinemBestande bestimmt, verändert oder beendigtwird.
Dazu gehörendie Verfügungenüber Anstellung,Beförderung,Versetzung,Ruhestand=
versetzung,Entlassung,einstweiligeEnthebungvom Diensteund Beurlaubung. Dazu
gehören auch die disziplinargerichtlichen Entscheidungen, welche eine Strafoersetzung
oder Dienstentlassungaussprechen. Jene dienstlichenEntschließungenund diesedienst=
gerichtlichenEntscheidungen haben das Gemeinsame, daß sie unmittelbar nur das
Dienstverhältnis oder den Dienst betreffen,auf vermögensrechtlicheAnsprücheaber nur
mittelbar, nämlich begründend,ändernd oder aufhebendwirken.

Daß alle dieseEntschließungenund Entscheidungen,sofernsienicht rechtlichnichtig
sind, für die über vermögensrechtlicheAnsprüche urteilendenGerichte bindend sind, ist
selbstverständlich. Es bedürfte dies keiner besonderengesetzlichenAnordnung, nachdem
dasGesetzeinmaldenRechtswegnur für die vermögensrechtlichenAnsprücheund nicht
auch ausdrücklichzur richterlichenNachprüfungder dienstlichenund dienstgerichtlichen
Entschließungeneingesetzthat. NichtsdestowenigerhatdasbayerischeBeamtengesetznach
dem Vorbilde anderer Gesetzgebungenes für angezeigterachtet, dies hinsichtlicheines
Teiles dieser Entschließungenausdrücklichauszusprechen.

Das Gesetzzählt zu den bindendenEntscheidungen20: die Versetzungauf eine
andereAmtsstelle21, die Versetzungin deneinstweiligen,zeitlichenoder dauerndenRuhe=
stand?s, die Wiederanstellung23, die Dienstentlassung", die dienstlicheBeurteilung der
Einwendungen des Beamten gegenseine im Verfahren des Art. 51 verfügteVersetzung
in den Ruhestand?5,die Verhängungvon Zwangsstrafen:6,Ordnungsstrafen?'und
Disziplinarstrafen ?s durch Beamte, Behörden und Disziplinargerichte, die vorläufige
Enthebung eines Beamten vom Dienst.

Dieses Verzeichnisdienstlicherund dienstgerichtlicherVerfügungenund Ent=
scheidungenist unvollständig. Es gehörenhierher vor allem auch die Verfügungenüber
Anstellung, Beförderung, Enthebung von einzelnenDienstgeschäften,Übertragung von
Nebenämtern und Nebengeschäften,die vorzeitige Unwiderruflicherklärung eines zeitlich
widerruflichenDienstverhältnissesu. a. m.

Man kann diese ganze Gruppe als die Gruppe der dienstentwickelnden
Verfügunger bezeichnen.Über ihrer Rechtmäßigkeitwachennur die Dienstaufsicht
und Disziplinargerichtsbarkeit und es bestehensonst nur noch die außerordentlichen
Garantien der Ministeranklageso und Verfassungsbeschwerde31. Die Gerichtsbarkeitdes
Verwaltungsgerichtshofesist ebensoausgeschlossenwie diejenigeder bürgerlichenGe=
kiche Die Wahrung der Zuständigkeitsgrenzeobliegt dem Gerichtshof für Kompetenz=

onflikte32.
Eine zweite Gruppe bindenderEntscheidungengehört zwar ebenfalls demDienst=

rechtean, hat aber das gemeinsameMerkmal, daß es sichnur um solchedienstliche
Verfügungenhandelt,welchenicht das Dienstverhältnisals GanzesoderdenDienst

1½B.G. Art. 178. In dieser Vorschrift wird freilich dieseUnterscheidungnichtmit der
wünschenswertenDeutlichkeit gemacht. Die zutreffendeAuslegung kann deshalb nur auf wissen=
schaftlichemWege gefundenwerden.

70B. G. Art. 178. iff 1—4, 8 ersterHalbsatz,10, 11.
. 1,9 Abs. I. 22 B21B.G. Art. 8 Ab .G. Art. 88ff., 47ff.

22B.G. Art. 42, 57,64. 24B.G. Art. 8 Abs.II, 9 Abs.II, 10, 114.
:5 B.G. Art. 51 Abf. VII. 26B.G. Art. 104.

B.#G.Art. 117; R.D.G.Art. 1ff. 8 B.G. Art. 118ff.; R.D.G. Art. 6f.
?#B..G. Art. 170ff.; R.D.G. Art. 78 ff. 30 Vgl. oben § 74.

Vgl. oben § 51. 32 Vgl. oben§ 100.
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selbstbetreffen,sondernnur solche,welchedieBezügeaus demDiensteunmittelbarzum
Gegenstandehaben.

Indem nämlich das Gesetzder dienstlichenLeitung in zahlreichenFällen ein ge⸗
wissesMaß freier Bestimmungüberläßt, verleiht es der ergänzendenVerfügungdie
Kraft einer anspruchbegruͤndendenVoraussetzung. Der Anspruch gründet sich zwar im
allgemeinenauf das Gesetz,auch die Verfügungsermächtigungist eine gesetzliche;aber
das Ob undWie desAnspruchswird erstdurchdieVerfügungim einzelnenFalle be=
stimmt. Als Verfügungen dieser Art zählt das Gesetzfolgendeauf #S:die Versagung
und nachträglicheAnweisungvon Gehaltsvorrückungen3", die Entziehungdes Dienst=
einkommenswegenFernbleibens vom Amte oder wegen lberschreitung des Urlaubs 8,
die Bestimmung der Höhe der Entschädigungenfür Dienstwohnungen, Gärten und
sonstigeGrundstücke36, die Anrechnung der Dienstzeit in den Fällen, in welchendiese
Anrechnung dem Ermessen vorbehaltenist27, die Bestimmung der Voraussetzungen,
unter denender Witwe oder denKindern eineswiderruflichenetatmäßigenBeamten
Witwen= und Waisengeld zu gewährenist 58, die Entscheidungenüber denBetrag, der
einem vorläufig vom Dienste enthobenenBeamten für Stellvertretungskostenan dem
einbehaltenenGehalte abzuziehenist32. Das Verzeichnis ist auchhier keinvollständiges.
Es will nachdemWortlautedes Art. 178, der die einzelnenFälle mit „insbesondere,
d. i. beispielsweise“einleitet, keinvollständigessein"0. Das GemeinsamedieserVer=
fügungen ist nicht etwa, daß Ansprüche, welchesich außer aufs Gesetzauch auf diese
Verfügungen zu gründen haben, vor den Gerichten überhaupt nicht verfolgt werden
dürfen; vielmehr bestehtauch für alle dieseAnsprücheder Rechtsweg, nur sind jene
Verfügungen, insoweit sie sich im Bereich des „pflichtmäßigenErmessens“ halten, als
bindend anzusehen.Insoweit sie gegendas Gesetzverstoßen,sind sie nicht nachpflicht=
mäßigem Ermessengetroffen,vielmehr als rechtswidrig nach allgemeinerRegel nichtig.
und daher auch für die Gerichte nicht bindend.

Endlich gibt es noch eine dritte Gruppe von Verfügungen, es find die an=
weisenden Verfügungen. DieseVerfügungenhabenrechtlichnur eineformale
Bedeutung, sie sind nicht anspruchbegründendoder anspruchergänzend,sondern sie sind
nur ansprucherfüllend. Es ist eine reine Maßnahme der Verwaltung, daß der
Gehalt, Ruhegehalt, Hinterbliebenenansprüche,Unfallrente, Wartegeld dem Beamten
oder Hinterbliebenen,dem ein gesetzlicherAnspruch hierauf zusteht,vor der Auszahlung.
noch besonderszugewiesenwird. Der Beteiligte hat auf diese Zuweisungeinen ge=
richtlich verfolgbaren Rechtsanspruch. Hinsichtlichdes Ruhegehaltes.Warte=
geldes,der UnfallrentenundHinterbliebenenansprüchekommtdies auchim Gesetzeklar
zumAusdruck,indemdie auf dieseAnsprüchebezüglichen,zuweisendenVerfügungenin
Art. 178 unter den „bindendenEntscheidungen“nicht aufgeführt sind. Wohl aber ist
in Art. 178 Ziff. 5 die „Zuweisungdes Gehaltes“ausdrücklichgenannt. Die Be=
deutungdieserAnführungkannindesnichtetwadie sein,daßderBestanddesGehalts=
anspruchesvon willkürlichen Zuweisungsverfügungenabhängig sei. Damit wäre das
ganzeGehaltsrecht auf den Kopf gestellt. Es ist auch klar, daß der Gehaltsanspruch
nicht etwa durchUnterlassungeinerGehaltszuweisunghinfällig gemachtwerden könnte.
Unterbliebedie gesetzmäßigeZuweisungsverfügung,so stündedieseUnterlassungder
gerichtlichenAnspruchverfolgung keineswegs entgegen, denn alsdann wäre eine das

23B.G. Art. 178 Ziff. 5 zweiterHalbsatz,6, 7, 8 zweiter Halbsatz,9, 12.
5 ¾ t FII,1, Art.35.34B. G. Art. 31. B.G. Art. 22

26B. G. Art. 37. 37B. G. Art. 56. 57.
38 B.G. Art. 87. 36B. G. Art. 175.
. Die Begründung zuArt. 178 sagt allerdings: „Die Aufzählung ist erschöpfend,soweit

Rechtsansprüche,die dem Beamten. unter gewissenVoraussetzungeneingeräumtsind, in Frage
stehen,und der Streit sichlediglich darum dreht, ob diesegesetzlichenVoraussetzungenim einzelnen
Falle von denVerwaltungsbehördenmit RechtoderUnrechtals erfüllt odernichterfüllt angenommen
wurden.“ Es ist aber aus der Begründung im weiterenzu erkennen,daß auchsolcheVerfügungen,
welcheeinen Anspruch überhaupt erst begründen,hierher#urechnen.find. Als Beispiele nennt die

nor die Fälle des Art. 35 Abs. III, 37 Abs. V,80, 88. Es gibt deren noch eine
ganze Reihe.
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Gericht bindendeEntscheidungüberhaupt nicht vorhanden. Der Sinn jenerAnführung
kann vielmehr nur der sein, daß, insoweit das Gesetzbei der Bestimmungdes Gehalts=
anspruches hinsichtlich des Bestandes, der Höhe"1 und der Modalitäten freien Spiel=
raum läßt, die gesetzmäßigeZuweisungsverfügungbindend ist.

Die dargelegtenGrundsätzeder Rechtsverfolgungfindenentsprechendauch auf
diejenigenGemeindebeamtenAnwendung, welchedie Rechtsstellungunwiderruflicher
Staatsbeamterhaben". Auf die übrigenöffentlichenBedienstetender Gemeindenund
die sonstigenöffentlichenDiener, insbesonderedie Lehrer, findendie Vorschriftendes
Beamtengesetzeszwar keineAnwendung.NachdemjedochdasBeamtengesetzdenRechts=
weg grundsätzlichfür die Verfolgung aller vermögensrechtlichenAnsprüchealler Beamten
eröffnet hat, erscheintder Ausschluß der gleichartigenAnsprücheder übrigen öffentlichen
Diener vom Rechtswegeals eine sinnloseund unhaltbareZurückhaltung, die auchdurch
dieZuständigkeitdesVerwaltungsgerichtshofeshinsichtlichderStreitigkeitenübergewisse
Bezügeder Volksschullehrernicht gutgemachtist!s.

§*143. Anhang. Das Dienstrecht der Militärbeamten. Auf eineDar=
stellungdes besonderen,vom BeamtengesetzeabweichendenDienstrechtesder Militär=
beamten muß hier verzichtet werden. Es sollen nur die besonderen, infolge des
Beamtengesetzesfür sie erlassenenVorschriften zusammengestelltwerden.

Mit k.M. E. Nr. 21498 vom 26.November19081wurdeinfolgeAllerhöchster
Entschließung vom 7. November 1908 eine kaiserliche Verordnung vom 1. August
19082, betreffenddie Klasseneinteilungder Militärbeamten, bekanntgegeben,mit der
Bestimmung, daß das in dieser Klasseneinteilung enthalteneUnterordnungsverhältnis
auch für den Vollzug der §§ 32 und 34 der Disziplinarstrafordnung für das Heer
maßgebendzu seinhabe. Die frühereKlasseneinteilungin obereund untereMilitär=
beamtewurde mit der Unterstellung unter Militärbefehlshaber oder unter solcheund
gleichzeitigunter die vorgesetztenhöherenBeamten oderBehördenaufrechterhalten. Den
im Offizierrang stehendenMilitärbeamten ist gegenüberden Unteroffizieren und Ge=
meinendes Heeresdie Eigenschaftvon im DienstrangeHöhereneingeräumts.

Durch AllerhöchsteVerordnungvom 10. Dezember1908“" § 20 wurde an=
geordnet, daß die §§. 1ff. dieser Verordnung auch auf die Beamten der Militär=
verwaltung in dem Umfange anwendbar seien, in dem für sie das Beamtengesetzvom
16. August1908 gilt. Die Verordnungbehandeltbesondersdie Ernennungder etat=
mäßigen höheren Beamten der Militärverwaltung und der mittleren Beamten der
Rangklasse I, die Umzugskostenund Tagegelder auf Grund der Verordnung vom
20. November 1902, die Verehelichungsgenehmigungdurch die zuständigeDienstbehörde
nach Maßgabe der Verordnung vom 16. Dezember18905, die Zubilligung von Tage=
geldernusw. an dieBeamtenals MitgliederoderStellvertreterderMitgliederderDisszi=
plinarkammern und des Disziplinarhofes, die Nichtberufung der höherenZivilbeamten
der Militärverwaltung zum Schöffenamte und die Zuständigkeit zur Verhängung von
Ordnungsstrafen.Zum Vollzugedes Beamtengesetzeserging fernerder k. M. E. vom
5. März 19097, besonders über Anwartschaft der außeretatmäßigenBeamten auf
Pension, deren Unterstellungunter das Unfallfürsorgegesetz,die Anrechnung der außer=
etatmäßigenDienstzeitbei ÜbertragungetatmäßigerStellen, die Lösung des Dienst=
verhältnissesund die Verehelichungsgenehmigung.

*13 B. B.G. Art. 27 Abf. I.
" Diesf.Gem.O. Art. 74 Abs. II; vgt oben§ 136 N. 186, § 137 N. 216.
“ Vgl. V.G.H.Ges.v. 8.Aug. 1878 Art.10.

(§F143)]1 V.O.Bl. d. K.M. v. 1908 S. 287. 2 R.G.Bl. 1908 S. 483.
* V.O.Bl. d. K.M. v. 1903 S. 214.
4*V.O. Bl. d. K.M. v. 1908 S. 328; G.V. Bl. 1908 S. 1041.
5V.O. Bl. d. K.M. v. 1902 S. 113; G.V. Bl. 1902 S. 709 u. A.H. Entschl.v. 27.Dez. 1904

(V.O.Bl. d. K.M. v. 1905 S. 2);Ergänz. Best. durch A. H. Ver. v. 19. März 1907(V.O.Bl. d.
K.M. v. 1907 S. 71); ferner V.O.Bl. d. K.M. v. 1908 S. 76, a. a. O. v. 1904 S. 23 u. v.
1907 S. 276.

*V.O. Bl. d.K.M. v. 1890 S. 561.
!7V.O.Bl. d. K.M. v. 1909 S. 83.
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Weitere Vollzugsvorschriften zum Beamtengesetzeenthalten der k. M.E. vom
9. Januar 1909 Nr. 1688 über die Disziplinarbestrafung der Militärbeamten auf
Grund der Disziplinarstrafordnung, die Bekanntmachungvom 29. Oktober 1909 über
den Vollzug des IV. und V. AbschnittesdesBeamtengesetzesund dieBekanntmachung
vom 22. Oktober190910, betreffenddie Dienstaufsichtund das Dienststrafrechtfür
nichtrichterlicheBeamte zu Art. 103 mit 175 des Beamtengesetzes.Nach § 28 dieser
Bekanntmachungbemißt sichdie entsprechendeAnwendung der Vorschriften der Bekannt=
machungfür Beamte der Militärverwaltung nach demUmfang, in demfür siedas
Beamtengesetzgilt. §§ 11 ff. behandeln besondersdas militärgerichtliche Verfahren
gegenMilitärbeamte11.

Die Zuständigkeit zur Urlaubsbewilligung an Militärbeamte wurde durch Aller=
höchsteEntschließungvom 23. Juli 190915unterAufhebungder Entschließungvom
19.November1896 geregelt.Der k. M.E. vom 30. März 1904½ ordnetdie Stell=
vertretungerkrankterBeamter auf Kostendes Militärfonds und die Belassungdes
Diensteinkommensauch im Falle eines mehr als 1½ Monate betragendenUrlaubs
zur Wiederherstellungder Gesundheit an.

Auf Grund des Reichsgesetzesvom 17. Mai 19071“ und in Ergänzung der
Verordnungen vom 7. September 187815, 7. März 1881 16 und 29. Mai 188617
erging eineAllerhöchsteVerordnungvom 14. Juli 190718, betreffenddie Pensions=
ansprücheder Beamtender Militärverwaltung. Dieselbeist neuerdingsersetztworden
durch die Pensionsverordnungvom 14. Oktober 1912 1.

DurchdieMilitärstrafgerichtsordnungvom1.Dezember1898(R.G.Bl. S. 1189),
in Kraft getretenam 1. Oktober190020, ändertesichdie Stellung der richterlichen
Militärjustizbeamten insofern, als ihre dienstlicheStellung gegenüberdenGerichtsherrn
nunmehr geregelt und ihre frühere Selbständigkeit im Sinne der Militärstrafgerichts=
ordnung vom 29. April 1869 nicht mehr gegebenwar. Zwar wurde den Militär=
iustizbeamtendie ausschließlicheVerantwortlichkeit gegenüberdemGesetzebei Ausübung
des Richteramtes, die Unversetzbarkeitund Unabsetzbarkeit(vorbehaltlich disziplinaren
Richterspruches)zugestanden;zur Gewährungdes ganzenGehaltes als Pensionfehlte
jedoch die Grundlage. Damit war auch der um den Artikel 23 der Militärstraf=
gerichtsordnungentbrannteStreit beendet. Durch Gesetzvom 24. März 190871,
mit Wirkung vom 1. April 1907, wurde Artikel 3 Ziffer II u. III desdAusf.Ges.
vom 11.Juli 19002 zu den Reichsmilitärjustizgesetzenvom 1. Dezember189828und
9. März 189924 durch besonderePensionsvorschriftenersetzt. Hiernach beträgt die
Pension bei vollendeterzehnjährigeroder kürzererDienstzeit7/60 und steigt nach
vollendetem zehntenDienstjahre mit jedem weiter zurückgelegtenDienstjahre bis zum
vollendeten30. Dienstjiahreum ½0 und von da ab um 1½/120des pensionsfähigen
Diendonlonmen bis zur Grenzevon s /60diesesEinkommens;im Falle des Abs. 4

iff. 1 beträgt die Pension höchstens20/50des bezeichnetenEinkommens. Für
d erechnungdes pensionsfähigenDiensteinkommensund der Dienstzeit,für den
Nachweis der Dienstunfähigkeit und für die Zahlbarkeit, Kürzung, Einziehung und

sV. O.Bl. d. K. M. v. 1909 S. 29.
? G.V.Bl. v. 1909 S. 781. 10G.V. Bl. v. 1909 S. 737.
11G.V.Bl. v. 1909 S. 748.
12V.O.Bl. d. K. M. v. 1909 S. 263 u. Anlage.
15V.O. Bl. d. K.M. v. 1904 S. 100. 14R.G.Bl. 1907 S 201f
15V.O. Bl. d. K.M. v. 1878S. 287. 16V.O.uBl. d. K.M.v. 1881 S. 89.
17V.O.Bl. d. K.M. v. 1886 S. 273.
18V.O.Bl. d. K.M. v. 1907 S. 213 WeufeffungdaselbstS. 225.
1° V.O.Bl. d. K.M. v. 1912 S. Wl= dazu Art. 5 b. Ausf.G. v. 14. Juli 1900

zu den R.Mil. Ges.; ferner82 d. aul- v. 1907 S. 223 u. 221; überPensionsbeihilfenV.O. Bl.
d. K.M. v. 1909 S. 19“ l.ber wensionefahigesDiensteinkommen(Wohnungsgeldzuschuß)V.O.Bl. d.
K.M. v. 1903 S. 102 u.v. 1906 S

2R0%0V.O. Bl. d. a#n v. 1d 21 “ R. G. Bl. 1900S. 1.
21V.O.Bl. d. K.M. v. 1908 S. 10#G.V. Bl. 1908 S. 215.
22 G.V. Bl. 1900 S. 705 (707). 23 R. G. Bl. 1898 S. 1297.
24R.G. Bl. 1899 S. 135.

Goccgle



8 143 Anhang. Das DienstrechtderMilitärbeamten. 833

Wiedergewährungder Pensionen finden die Vorschriften der §§ 42—53, 55—60, 69
des Reichsbeamtengesetzesvom 31. Mai 18783in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Mai 1907 (R.G.Bl. S. 245 ff.) mit derMaßgabeAnwendung,daß die Be=
rechnungder Dienstzeitvom Tage der ersteneidlichenVerpflichtungfür denStaats=
dienstan zu rechnenist und die für denFall des Wiedereintrittsin denReichsdienst
und des Eintritts in eine Stelle außerhalb des ReichsdienstesgeltendenBestimmungen
auch für die Wiederanstellungals Beamter der Militärverwaltung und bei Eintritt
außerhalb des Reichsdienstesund des Militärverwaltungsdienstes in eine der in § 57
Ziff. 2 bezeichnetenStellen Anwendungfinden.

Nachdemschonim Jahre 190625eineNeuregelungder Gehaltsverhältnisseder
Militärbeamten durch Zuschlagdes Servises zumGehalt erfolgt war, brachtedas
Besoldungsgesetzvom 15.Juli 190926,dessenAnwendbarkeitauf das bayerischeHeer
durchAllerhöchsteVerordnungvom 20. September19097 ausgesprochenwurde, eine
wesentlicheUmgestaltung der Gehaltsverhältnisse. Der Gehaltsbezug erfolgt in der
Form des nach dreijährigen Dienstaltersstufen sich steigerndenDiensteinkommensund
desnacheinemOrtstarife sichbemessendenWohnungsgeldzuschusses.Zugleichwurden
neue Bestimmungen über die Festsetzungdes Besoldungsdienstaltersund eine Diäten=
ordnungfür die nichtetatmäßigenBeamtenerlassen228.Das Beamten=Hinterbliebenen=
Gesetzvom 17. Mai 19072 wurde bereits erwähnt3°.

Die Dienstverhältnisseder Militärbeamten des Beurlaubtenstandesbehandeltdie
AllerhöchsteEntschließung vom 9. Juni 190981.

V.Bl. d. K.M. v. 1906 S. 179 u. 180.
26V.O. Bl. d. K. M. v. 1909 Nr. 24 S. 275; N.G.Bl. 1909 S. 573.
21V.O. Bl. d. K.M. v. 1909 Nr. 31 S. 435/436;Ausf.Best. k. M.E. v. 22. September1909

Nr. 19182 u. k. M.E. v. 30. Okt. 1909 Nr. 21488 (V.O.Bl. d. K. M. S. 510).
�sV.O.Bl. d. K. M. v. 1909 S. 407. ·
«R.G.Bl.v.907S.214;V·O.Bl.d.K.M.v.1907Nr.225.V5;h1eraneil.33um

tM.E.Nr.499-37au.Beil-4(Ausf.Best.v.24.Juni1907)n.ErlüutetuugenzudenAnsfühtungSi
BestimmungenV. O.Bl. d. K. M. v. 1908 S. 288.

20 S. obenbei N. 14.
1 V.O. Bl. d. K.M. v. 1909 S. 197.

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfaffungsrecht. 53
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Viertes Buch.
Allgemeine Funktionen der Staatsgewalt.

& 144. Einleitende Bemerkungen . Beim Überblickender mannigfaltigen
Tätigkeiten, mittels welcherdie Staatsgewaltihre Zweckeerfüllt, ergibt sichfür die
staatsrechtlicheBetrachtungdas Bedürfnis, die Vielheit derErscheinungenje nachden
gemeinsamenoder trennendenMerkmalen, welchesieaufweisen,unter Begriffe zusammen=
zufassen.Die Außerungen,in welchender Wille des Trägers der Staatsgewaltden
Staatsgenossen herrschendgegenübertritt, hat man stets auf gewisseHauptkategorien
zurückgeführt.

Wo die Staatsgewalt unumschränktin denHänden eineseinzigenInhabers ruht,
da wird man dieKennzeichen,aus derenWahrnehmungdieBegriffsbildungsichergibt,
kaumanderswozu suchenveranlaßtsein,als in demsachlichenInhalte derstaatlichen
Willensäußerung.Man kannaber,wennman von sachlichemInhalte spricht,an ein
Doppeltesdenken.Man kann die Staatszweckeim Auge haben, welchedurch jene
Willensäußerungenverfolgtwerden,wie Regelungdes bürgerlichenVerkehrs, Rechts=
schutz, Finanzverwaltung, Landesverwaltung usw. Man kann indessenauch aus der
Art des geäußertenstaatlichenWillens, die gleichfalls dem Willensinhalte angehört,
den Einteilungsgrund hernehmen. Dann wird man als Außerungsarten der Staats=
gewalt gegenüberdenBeherrschtendie Anordnung von Rechtssätzenoderdie Gesetzgebung
und die AusübungdesZwangesgegenPerson oderVermögendesEinzelnenerkennen.
DieseAußerungsartenderStaatsgewaltkönnendenverschiedenstenStaatszweckendienen
und doch von gewisseneinheitlichenRechtsgrundsätzenbeherrschtsein. Man darf sie
daher allgemeineAußerungsarten der Staatsgewalt nennen, weil sie gleichmäßig auf
allen GebietenstaatlicherTätigkeit zur Erscheinungkommen.

Wo die Staatsgewalt, wie im Freistaate, mittels einer Mehrzahl selbständiger
Organegeübtwird, oderwo, wie in derverfassungsmäßigenEinherrschaft,derHerrscher
in Ausübung der Staatsgewalt sich an die EinhaltunggewisserFormen und an die
Mitwirkung gewisserOrgane gebundenhat, da gewinnt die Form der Entstehung und
ErscheinungstaatlicherWillensäußerungenBedeutung.Man kanndieAusscheidungder
letzterenauch nach der Verschiedenheitdieser Form vornehmen.

An sich ist es nicht unmöglich,daß die Einteilung der staatlichenWillensakte
nach demformellen Gesichtspunktedas nämlicheErgebnis liefert wie die Einteilung
nach dem materiellen Gesichtspunkte,nach der Art des Willens. Dies ist dann der
Fall, wenn jederArt staatlicherWillensakteeinebestimmteForm entspricht,die nur
ihr zukommt.

Die Lehre von der Gewaltenteilung? erwecktden Schein, als sei in ihr der Ein=

6 144)1 v. Seydels „einleitende“und für das FolgendegrundlegendeBemerkungensollenhierween
ihrer klaren und durchsichtigenFassung des Problemes im wesentlichenunverändertwiedergegeben
werden, obgleich in manchem Punkte sheinandersetungen veranlaßt wären.

* Mit dieserLehre hat sichdie staatsrechtlicheLiteratur aller Länder bis in die neuesteZeit
eingehendbefaßt. Sie geht zurückauf Montesquieu, de l'ésprit des lois liv. XI chap. VI,
dem selbst wiederdie AristotelischePolitik theoretischeund die englischeStaatsverfassungpraktische
Ausgangspunkte lieferte. Aus der deutschenLiter, vgl. besondersOtto Mayer, Theorie des
französischenVerw.N.3, Straßburg 1886, S. 1ff., und derselbe, deutschesVerwaltungsrecht,
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klang zwischenformeller und materiellerUnterscheidungder staatlichenWillensakte her⸗
gestellt. Hiernach ist die gesetzgebendeGewalt dem Parlament mit dem Könige, die
richterlicheGewalt denGerichten, die vollziehendeGewalt demKönige allein zugewiesen7.
Würde derwirklicheSachverhaltdementsprechen,dannwäre derSchluß vonderForm
auf den Inhalt und umgekehrt in der Tat ein verlässiger. Alles und nur das, was
König und Parlament vereinbarthaben,wäreGesetz;jedeHandlungderGerichteauch
materiellstetseinerichterliche;jederAkt, dender König allein, sei es persönlich,sei
es durchseineOrgane,vornimmt,ein Akt der vollziehendenGewalt. Aber selbstan=
genommen,dieserEinklang von Form und Inhalt besteheirgendwo,immerhinbleiben
Form und Inhalt zweierlei. Die Form bestimmt,wie der Willensakt zur Entstehung
und wie er zur Erscheinung kommt, nichts weiter; der Inhalt bestimmt, wie der
Willensakt wirkt. Daß ein Gesetzals Gesetz,d. h. als Anordnung eines Rechtssatzes
wirkt, erklärt sich nicht aus der Vereinbarung seines Inhaltes zwischenKrone und
Landtag, nicht aus seiner Beurkundung und Verkündung in dieser oder jener Form;
es erklärt sich nur aus der Art staatlichenWollens, dem es Ausdruck gibt.

Die Annahmeindessen,daß Form und Inhalt der staatlichenWillensakte in
notwendigerWechselbeziehungstehen,ist nirgendsWirklichkeit. Es gibt keinenStaat,
in welchem die „Organe“ der Gesetzgebungnur mit der Schaffung von Rechtssätzen
befaßt sind, in welchemdie Gerichte nur richten, in welchemdie „vollziehendeGewalt“
nur vollzieht. Der Staat erträgt keineSchablonen. Die Rechtswissenschaftmag und
muß die Arten staatlicherWillensakte sondernund in ihrer Besonderheitzur Erkenntnis
bringen. Die Rechtswissenschaftkann und wird ferner die Formenund die Organe
für die staatlichenWillensäußerungenuntersuchenund darstellen. Aber sie kannes
nicht erzwingen,daß zwischenjenenArten und diesenFormenein bequemerParallelis=
mus besteht. Denn für die Wahl der Form, in welcherdie verschiedenenArten staat=
licher Willensakte zur Entstehung und Erscheinung gelangen, ist nicht die Art des
Willensaktes allein, sondern auch der Staatszweck entscheidend,auf welchener sich be=
zieht. Die Rechtswissenschafthat keine Antwort darauf zu geben, warum für Dinge
so grundverschiedenerNatur, wie es der Erlaß eines Berggesetzes,die Anerkennungder
Notwendigkeit einer außerordentlichenReichsverwesung, die Aufnahme einer Staats=
anleihesind,gleichmäßigdie ZustimmungdesLandtageserfordertwird. Sie hat dies
als gegebenesRecht hinzunehmen"und darf sich nicht dazu verleiten lassen, aus dem
von ihrem Standpunkterein äußerlichenZusammentreffengleicherFormendenSchluß
auf eine Gleichheit des Wesens zu ziehen.

Die Unterscheidungder staatlichenWillensaktenach der Form liefert für die
verfassungsmäßigeEinherrschaft, die uns hier allein angeht, folgendesErgebnis. Es
gibt Willensakte desHerrschers,bei welchensich derselbean die zustimmendeMit=
wirkung des Landtagesgebundenhat. Es gibt staatlicheWillensakte, welchedurch
besondereOrgane im Namen des Herrschers, aber lediglich nach Maßgabe seines im
GesetzeausgesprochenenWillens ergehen.Es gibt endlichstaatlicheWillensakte,welche
der Herrscher selbst oder durch untergeordnete,seinen Weisungen gehorchendeOrgane
ohne Mitwirkung des Landtages erläßt. Keine dieser Formen gestatteteinen Schluß
auf die Art des Willensaktes,auchjenezweitenicht, bei welchersofortder Gedanke
an die richterlicheTätigkeitsichaufdrängt. Die richterlicheTätigkeitkannauchin den
beidenanderenFormensichvollziehen.So ist z. B. nachbayerischemStaatsrechteder

Leipzig 1895, 1. Bd. S. 67 ff. In Otto Mayers Bahnen bewegt sichdie populäre Darstellung
der Lehre bei Fritz Fleiner: Institutionen deutschenVerwaltungsrechts,Tübingen 1911, S.9ff.,
2. Aufl. 1913; der#6ochder Sache nicht ganz gerechtwird, wenn er diegeseß eebendeGewalt nur
als eine Zuständig eit dergesetzgebendenBehörden,das Rechtzu setzen“,erklärt . 16). Bgl. ferner
Gg. Jellinek, Allg. Staatslehre,2. Aufl., 1905,S. 591ff.; P.Laband, Staatsrechtdes Kuuschen
Reichs, 5. Aufl., 2. Bd. S. 172ff.; G. uAnschüß, DeutschesStaatsrecht in v. Holzendorff=Kohlers
Enzyklopädie der Rechtswissenschaft,Bd. II S. 473. Vgl. auchEsmein, Eléments de droitcon=
stitutionel 5 éd. 1909,und im Jahrbuch des öff. R. der Gegenw.Bd. V S. 3ff.

Eigentlich find es nur zwei Gewalten—gesetzgebendeund vollziehende,was auchMontes=
Auien selbst nicht verborgen blieb. *’yr’

4 A. Arndt, Das VerordnungsrechtdesDeutschenReichs usw., Berlin u. Leipzig 1884, S. 3.
53“
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König persönlich Richter über die Angehörigen seines Hauses. Ferner kann die so=
genannterichterlicheUnabhängigkeitauchVerwaltungsbehördenfür Verwaltungszwecke
zugestandensein, z. B. dem Rechnungshofe für die Rechnungsprüfung.

Aus den bisherigen Darlegungen dürfte sich ergebenhaben, was unter den all=
gemeinenAußerungsartendesHerrscherwillenshier zu verstehenist. Nur jeneWillens=
betätigungen sind gemeint, mittels welcher der Herrscher den Beherrschtengegenübertritt,
nicht jene, mittels welcher er den Mechanismus, durch den er die Herrschaft übt, schafft
und lenkt. Aber die Formen, welcheden ersterenund welcheden letzterenWillens=
betätigungendienen, sind teilweisedie gleichen. So wenig die Form innerhalb der
ersterenKategorie einen Schluß auf die Art des Willensaktes zuläßt, so wenig läßt
sie einenSchluß darauf zu, ob der Willensakt jener oder dieserKategorieangehört.
Ebensogutwie zum Erlaffe von Rechtsvorschriftenfür die Staatsangehörigenkann die
Zustimmung des Landtages für einen reinen Verwaltungsakt, wie es die Errichtung
oder AufhebungeinerBehördeist, notwendigsein.

Hier hat nun dieLehrevon derGewaltenteilungbezüglichzweierAusdrückeeine
Verwirrung in der damit verbundenenBedeutunghervorgerufen,die nicht mehr zu
beseitigenist. Wir haben oben als eine Art der Außerung der Staatsgewalt über die
ihr UnterworfenendieAnordnungvon Rechtssätzengenanntund dieseals Gesetzgebung
bezeichnet.In diesem Sinne gibt der Ausdruck Gesetzgebungan, von welcherArt der
hiermit bezeichneteStaatswille ist. Die regelmäßigeForm für die Schaffungsolcher
Rechtssatzungenist nun die, daß sie vom Herrscher nach Beirat und Zustimmung des
Landtageserlassenwerden. Aber es ergehenauchRechtssatzungenin andererForm
als dieser,und es ergehenauchstaatlicheWillensakteandererArt in dieserForm. Die
Lehre von der Gewaltenteilungund der ihr folgendeSprachgebrauchhabennun dem
Worte Gesetzeineandereals die sachlicheBedeutunggegeben.Hiernachwird der Name
Gesetzallen Staatsakten desHerrschers, gleichviel welchenInhaltes, zugesprochen,welche
nur unter Zustimmungdes Parlaments oderLandtageserfolgenkönnen. Denjenigen
Akten der Staatsgewalt aber, welchenicht in dieserForm zur Entstehungkommen,
wird der Name des Gesetzesabgesprochen,selbstwenn ihr Inhalt die Schaffung von
Rechtssatzungenenthält. So gehenzweiGesetzesbegriffenebeneinanderher: dermaterielle
und der formelle.

Der hier geschilderteVorgang hat sich noch einmal wiederholt; denn es handelte
sich darum, auch diejenigenmateriellen Gesetze,welchenicht „im Wegeder Gesetzgebung“
entstehen,der Lehre von der Gewaltenteilungentsprechendunterzubringen.Die voll=
ziehendeGewalt, mit anderenWorten die Verwaltung, arbeitet mittels einer um=
fassendenBehördeneinrichtung.Daraus ergibt sichdie Notwendigkeitzahlreicherstaat=
licher Willensakte,welchebezwecken,die Tätigkeit der Behördenzu bestimmen.Diese
Notwendigkeitbestehtübrigensnicht bloß für dieVerwaltung, sondernfür die Staats=
tätigkeitüberhaupt. Die dienstlichenWeisungenkönnenentwedernur einenEinzelfall
betreffenoder allgemeinenInhaltes sein. HiernachheißensieentwederEntschließungen,
Erlasse, Verfügungen u. dgl. oder Verordnungen. Der Begriff der Verordnung, welcher
sich hiernach ergibt, ist ein materieller. Verordnung ist eine Verwaltungsverfügung
allgemeinenInhaltes. Für diesematerielleBedeutung des AusdruckesVerordnung
bleibt es gleichgültig,wie die Verordnungentsteht.Ob der Befehl, daß die Straßen=
und Flußbauämter alljährlich einmal nachAblauf der gewöhnlichenHochwassereine
allgemeineUferbesichtigungan den öffentlichenFlüssen vorzunehmenhaben, vom Könige
mit oder ohne Zustimmung des Landtages erlassenist, der Befehl ist allemal ein Ver=
waltungsbefehl, gerade so, wie es allemal eine Gesetzesbestimmungist, daß die Ufer=
eigentümerdie Betretung ihrer Grundstückezu fraglichemZweckegestattenmüssen.

5 Sehr klar tritt der formelleBegrift hervor in folgenderAußerung bei Berriat Saint=
Prix, théorie du droit constitutionnel français,u. 1428. Tous les sctes du pouvoir Egis=
latif depuis 1789 ont reçu la qualification des lois . Les constitutions n'ont jamais
déterminésle caracteèredes lois par la nature desobjets réglés, mais par la forme extérieure
et la combinaison des pouvoirs publics. Vgl. O. Mayer a. a. O. S. 3f.

5 Noch augenfälligereBeispiele bieten die Art. 2—5 des Forstges. v. 4. Juli 1896(G.Bl.
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In der nämlichen Weise nun, wie neben dem materiellen ein formeller Gesetzesbegriff,
ist auchnebendemmateriellenein formellerVerordnungsbegriffentstanden.Im formellen
Sinne heißt Verordnung jede allgemeineAnordnung des Trägers der Staatsgewalt
oder seinerOrgane, die ohneZustimmungdes Landtages, also nicht im Wege der
Gesetzgebungergeht.

Hiernachkann, was sachlichGesetzist, formell Verordnung, was sachlichVer=
ordnung ist, formell Gesetzheißen. Im erstenFalle deutetder AusdruckRechts=
verordnungInhalt undForm zugleichan; dieVerwaltungsverordnungbildetdenGegensatz.
Die formelleBedeutungderAusdrückeGesetzundVerordnungist in der amtlichenwie
in derwissenschaftlichenSprachedie vorherrschendegeworden.Doch gehtdiematerielle
Bedeutungnebenher. Sehr häufig lehrt nur der Zusammenhang,in welchemSinne
die Worte gebrauchtsind. Bei dieserSachlageempfiehltes sich, mit der Darstellung
der allgemeinenAußerungsartendes Herrscherwillensauchdie Darstellungder hiermit
zusammenhängendenallgemeinenAußerungsformenzu verbinden,dies um so mehr, als
das Gegeneinanderhaltender materiellenund formellenBegriffe zu derenAufklärung
beiträgt7.

Erster Abschnitt.
Gesetz und Verordnung.

* 145. Allgemeine staatsrechtliche Erörterungen 1. Gesetzim materiellen
Sinne ist ein Willensakt des Herrschers,welchereine für die Untertanenverbindliche
Rechtsvorschriftenthält. Vorschriften,d. h. Regeln,kraftwelcheran dieErfüllung eines
TatbestandesWirkungendes Rechtessichanknüpfen,enthält auchdie Verordnungim
materiellenSinne; abersierichtensichnichtan dieAllgemeinheit,sondernandieBehörden?.
Es gibt indessennoch eine dritte Art staatlicher Vorschriften, die unter keinen der an=
gegebenenzwei Begriffe fallen. Es sind dies diejenigenstaatlichenWillensakte, auf welchen
das Dasein und die Tätigkeit der Staatsorganeberuht. DieseVorschriftenstehenmit
jenenderGesetzeundderVerordnungenin einemvielfachenunduntrennbarenZusammen=
hangeS. Der rechtswissenschaftlicheSprachgebrauchhat für dieselbenkeinenzusammen=

S. 325). Hier liest man als„Gesetzesbestimmungen, daß für die Forstwirtschaft in den Staats=
waldungen die Nachhaltigkeit der Nutzung obersterGrundsatz sein solle, daß die Wirtschaftspläne
auf sorgfältige Ertragsermittlung zu stützenseien, daß die höchstmögliche Produktionin den ent=
sprechendenSortimenten zu erzielen sei u. dgl. m.

7 Die Scheidung der materiellen und formellen Begriffe von GesetzundVerordnung ist.
wenngleichsie der deutschenStaatsrechtswissenschaftauch früher nicht ganz fremdwar, docherst durch
P. Labands scharfsinnigeUntersuchungenzum wissenschaftlichenGemeingutegeworden. Den Anlaß
hierzu gab die Erforschungder rechtlichenNatur des Budgets. Vgl. P. Laband, Staatsrecht des
DeutschenReichs, 5. Aufl., 2. Bd. S. 1ff., 61 ff. und das Budgetrechtnach der preuß.Verf. Urk.,
Berlin 1871; Archiv f. öff. R. Bd. I S. 172ff. Bei Laband, Staatsrecht a. a. O. s. auch die
weitere Literatur. v. Seydels Polemik gegenLabands Gegner f. 2. Aufl. II S. 307 N. 10ff.
Vgl. auch Bl. f. adm. Pr. Bod.60 S. 3 .
8 145]1 Von einerAnführung der gesamten,hier einschlägigenLiteratur, insbes. der zivilrechtlichen,
ann wohl abgesehenwerden.S. insbes.Gg. Jellinek, Gesetzund Verordnung, Freiburg i. Br. 1887;

G. Meyer in Grünhuts Zeitschrift f. d. Privat= und öffentlicheRechtBd. VIII S. 1 ff.; P. Laband,
Staatsrecht desDeutschenReichs, 5. Aufl., Bd. II S. 1 ff. WeitereLiteraturangaben bei G. Meyer=
G. Anschütz, Lehrb. des d. Staatsrechts, 6. Aufl., 1905, S. 549 N. 1; Laband a. a. O.;
Hubrich, die reichsgerichtlicheJudikatur über den Gesetzes=und Verordnungsbegriff nach preuß.
Staatsrecht in Annalen des d. R.s, 1904, S. 770ff., 801 ff., 911 ff. Vgl. auch Julius Kahn,
Die Abgrenzung des Gesetzgebungs=und Verordnungsrechtsnach deutschemReichsstaatsrecht,Mainz
1912; H.Preuß, über den konstitutionellenGesetzesbegriffin Annalen, 1903, S. 522.

Der Sache nach findet sichdieseUnterscheidungschonin der k. Entschl. v. 23. Febr. 1811
(Döllinger 1 S. 401). Es heißt dort: „Was endlich Polizeigesetzeoder eigentliche Polizei=
verordnungenbetrifft, so könnenReselbon,soweit sie nicht bloßeInstruktionen für die Beamten sind,
sondern auch verbindlicheNormen für die Untertanen enthalten, ohne besondereKundmachung
rechtlich um so weniger wirken als usw.“ Vgl. E. Seligmann, Der Begriff des Gesetzesusw.,
Berlin u. Leipzig 1886, S. 95 ff., 122ff.

1 S. E. Leligenn a. a. O. S. 76 f.; G. Anschütz, krit. Studien zur Lehre vom Rechts=
ans Gesetz, Leipzig 1891, S. 72 ff.;C. Bornhak, Preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., 1

477 ff.
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fassendenAusdruck, der ihre Sonderart bezeichnenwürde“. Sie laufen bald unter dem
NamenGesetz,bald unter demNamenVerordnung,wobei die gewöhnlicheEntstehungs=
art der Vorschriften— durchGesetzoder durchVerordnung im formellenSinne —
den Ausschlaggibt. Der Sprachgebrauchwürde sichsträuben,auf die Bestimmungen
über die Zusammensetzungdes Landtages oder über die Gerichtsverfassungdie Bezeichnung
Verordnung anzuwenden, während er keinen Anstoß daran nimmt, von Verordnungen
über die Formation der Ministerien oder der Kreisregierungenzu reden.

Das WesendesGesetzesist ausgedrücktin seinerBezeichnungals Rechtsvorschrift.
Es begründetobjektivesRecht in der Form desBefehls. Die AusstattungdesRechts=
satzesmit zwingenderKraft erhebt ihn zum Gesetze.Man kann also mit Laband
am GesetzeGesetzesinhaltund Gesetzesbefehlunterscheiden.Diese beidenBestandteile
desGesetzesdarf man sichaber nicht als nebengeordnetvorstellen. Der Rechtssatzohne
Gesetzesbefehlist staatsrechtlicheinNichts. Wenn derGesetzesbefehlhinzutritt, handelt
es sichnicht um eineZusammenzählung,welchedie zum GesetzeerforderlicheSumme
voll macht, sondernder Gesetzesbefehlnimmt den Gesetzesinhaltin sichauf, hebt ihn
zu sich empor und macht ihn dadurchzum Gesetze. Dem Wesendes Gesetzesim
materiellenSinne entsprichtdie Regel, daß seineNorm allgemeingültig ist. Damit
ist gesagt,daß die Norm von jedermannals Recht zu achtenist. Es ist aber damit
nicht gesagt, daß der Inhalt der Norm stetseineallgemeinverbindliche in dem
Sinne zu sein hat, daß jedermanndurchsie subjektivberechtigtoderverpflichtetwerden
müßte. Der dem Gesetzzugrundeliegendeund von seinerNorm geregelteTatbestand
kann ein beliebigweiter oder engersein, er kann weite oder engePersonenkreiseum=
fassen, auf häufigeoder selteneTatbeständesichbeziehen,auf das ganzeGebiet des
Staates oder auf Teile desselbensicherstrecken,er kann auchein zeitlichbegrenzter,in
bestimmteroder unbestimmterZeit sicherledigendersein7.

Die zwingendeKraft des Gesetzeskann im Staate nur einen Grund des Be=
standeshaben,dieHerrschergewalt.Nur derHerrscherkannaus eigenerMacht befehlen,
aus eigenerMacht Zwang üben. Jede andereGewalt im Staate muß ihr Recht zu

" v. Seydel meint die sog.Organisationsgesetze (Bornhak). Sie wirken insofern wie
Rechtssätze,als durch sie der Staat seinenanordnendenund handelndenWillen erst formiert und
die Untertanen die so gestalteteWillensrepräsentation für sichgelten lassenmüssen.Eine Pflicht zu
einem bestimmtenTun oderLassenzutseht daraus für die Untertanen freilich nicht, aber ein Dulden
Frpibt sichmittelbar dochaus der Entstehung wirksamerOrgane, an derenHandlungen sich Rechts=
folgen knüpfen. Gegen dieBezeichnung„organischeGesetze“oderHepanisationsgeseteist m. E.sachlich
nichts einzuwenden. Vgl. jedochv. Seydel 2. Aufl. II S. 309 N. 5.

5 Vgl. H. Schulse: Lehrb. d. deutschenStaatsrechtes, I S. 517 und E. Mayer (Krit.
Vierteljahresschr. f. Gesetzgebungu. Rechtswiss., N. F. VIII S. 140); E. Seligmann a. a. O.
S. 106. Eine gewisse ichergeit in der Einstellung dieserAnordnungen ist dadurch entstanden,
daß ein Teil derselbenin die Verfassungsurkunden(König, Regent, Landtag), ein anderer in formelle
Gesetze(Gerichtsorganisation), ein dritter in Verordnungen (Ministerienund andereVerwaltungs=
behörden)ausgenommenworden ist.

· * P. Laband a. a. O. II S. 4ff., Literatur S. 5 N. 2, u. Gg. Meyer=G. Anschütz,
Lehrbuch, 6. Aufl., S. 560 N. 4.

1 Der Ansicht Labands jedoch(a. a. O. S. 2), welcher auch v. Seydel 2. Aufl. II
S. 309 N. 6 sich anschließt, wonach es mit dem Begriff des Gesetzesvereinbar Hein soll, daß auch
nur ein einzelnesRechtsverhältnis durch Gesetz geregelt werden könne, kann ich nicht beitreten.
In solchemFalle liegt m. E. eine Verfügung in Gesetzesformvor. Wie ein gerichtlichesUrteil
oder eine Verordnung, so kann auch eine Einzelverfügung und damit die Erledigung eines einzelnen
Rechtsgeschäftessich in die Form des Gesetzeskleiden und bleibt dann doch materiell Verfügung.
So richtig G. Meyer=G. Anschütz, Lehrbuch, 6. Aufl., S. 554. Beispiel: ein in Gesetzesform
für Einzelne erklärter Dispens. Eine Besonderheit bestehtnur hinsichtlichder auf die Herrschaft
unmittelbar bezüglichenrechtlichenVerhältnisse. Die Allgemeingültigkeit der Herrschaft bringt es
mit sich, daß jedes einzelne rechtlicheVerhältnis, welchesdie Herrshaft eingeht, selbstdiese All=
gemeingültigkeitteilt und deshalb GegenstandderGesetzgebungsein kann. Der behaupteteGrundsatz
wird auch dadurchnicht beseitigt,daß der Gesetzgebereine Rechtsregelohne den inneren Grund, der
sie rechtfertigt, auf eine bestimmtePerson, Familie, Gesellschaft,Körperschaftusw. zur Anwendung
bringt. Aus solcherPrivilegien gesetzgebungentstanddie frühere ständischeOrdnung desRechtes=
Auch hier verfügte der Gesetzgeberwie bei Dispensen.Seine Verfügungen bildeten eine Summe
von Vorschriften, aber kein System von Normen. — Ein Beifpiel eines Gesetzesvon zeitlich be=
stimmt begrenzterDauer ist das bayerischeFinanzgesetz.
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Befehl und Zwangauf den Herrscherzurückführen,sei es auf einenvom Herrscher
geschaffenenRechtssatz,sei es auf sonstigeÜbertragung. Der Befehl, der zum Wesen
des Gesetzesgehört,muß sonachstetsunmittelbar odermittelbar ein Befehl des Herrschers
sein. Dagegenist es nicht notwendig,daß die Feststellungdes Gesetzesinhaltesdurch
den Herrscherselbstoder durchden Herrscherallein erfolgt.

Die Feststellungdes Gesetzesinhaltesgeschiehtunabhängig vom Willen des
Herrschersbeim Gewohnheitsrechteund bei der Selbstgesetzgebung(Autonomie). Aber
die auf solcheArt entstandenenRechtssätzeenthaltenihre Gesetzeskraftnur durchden
Zwang, den ihnen der Herrscher beilegt.

Was das Gewohnheitsrecht anlangt, so ist dieseunvollkommensteArt der Rechts=
bildung für das Staatsrechtvon verschwindenderBedeutung. Folgendegrundsätzliche
Bemerkungen mögen daher genügen. Die Leute, welche durch ihre Gewohnheit den
Rechtssatzschaffen,machenihn nicht zum bindendenGesetze.Wenigstensist nicht zu
ersehen,woher sie diese souveräneGewalt haben sollten. Der Herrscher ist es, der den
durchGewohnheitgebildetenRechtssatzzum Gesetzeerhebt, indemer ihn ausdrücklich
anerkenntund ihm zwingendeKraft beilegt8. Tut er dies nicht, so wird aus der
Gewohnheitniemals ein Gesetz. Wenn also dieseGewohnheitnicht ohneden Willen

desDerrschers Gesetzwerdenkann,so kann sie es nochviel wenigergegendessenWillen
werden?.

Das Selbstgesetzgebungsrechtbestehtin der vom HerrscherverliehenenBefugnis,
Rechtssätzezu schaffen,die der Herrscherentwederim vorhineinoder nachgeschehener
Prüfung nachträglich10mit demGesetzesbefehleausstattet11.

Nicht durchden Herrscherallein, sonderngemeinsammit demLandtageerfolgt
die Feststellung des Gesetzesinhaltesin jenen Fällen, wo der sogenannteWeg der Gesetz=
gebungim formellenSinne einzuhaltenist. Die zum Zustandekommendes Gesetzes
unentbehrlicheZustimmungdes Landtages ist eineaus freier Entschließungdes Land=
tages erfolgendeWillenshandlung, aber sie bezieht sich nicht auf die Erteilung des
Gesetzesbefehles,sondernnur auf die FeststellungdesGesetzesinhaltes12. Der Herrscher
ist frei darin, ob er den Entwurf, welcheraus den Landtagsverhandlungenhervor=
gegangenist, zumGesetzeerhebenwill oder nicht; er ist nur insoferngebunden,als er
lediglichdiesenEntwurf, so wie er lautet, zum Gesetzerhebenkann.

Die Ausstattung des Gesetzentwurfesmit dem Gesetzesbefehleheißt Sanktion.
Die Sanktion ist also nichts anderesals die Betätigungdes Gesetzgebungsrechtesdes
Herrschers18s. Es ist begrifflichnicht nötig, daß die Sanktion durchden Herrscher
persönlicherfolgt. Dies ist nicht derFall bei der AusübungderStaatsgewaltnamens
des Herrschers“.

s Julianus, I. 32 §810D1, 3 erklärt das Gewohnheitsrechtaus der Volkssouveränetät.
" S. die Ausführungen in v. Seydels Grundzügen einerallg. Staatslehre S. 13 f.; dagegen

K. Gareis bei Marquardsen, Handb. des öffentlichenl. Rechtes I, 1 S. 20 f. Vgl. hierher
Pözl, Lehrb. des bayer.Verf. Rechts, S. 37; H. Schulzt= preuß. Staatsrecht, 2. Aufl., I S. 14;
O. v. Sarwey, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, II S. 6. Anm. 4; vgl. auch P. Laband
a. a. O. II S. 75. Im Gegensatzezu v. Seydel wird dem Gewohnheitsrechteauch im Gebiete
des öffentlichenRechtesdie Bedeutung einer selbständigenRechtsquellevon zahlreichenSchriftstellern
beigelegt. Vgl. insbes. G. Meyer=G. Anschütz, Lehrbuch,6. Aufl., S. 53, 210. Doch wird auch
hier die „sehr geringe“ Anwendbarkeit anerkannt.

4%Vgl. oben § 43 N. 55 ff. u. § 107 N. 20 ff.
11Anders faßt P. Laband a. a. O. II S. 113ff. die Antonomie auf, wenn es auchsachlich

wenig Unterschiedmacht, ob man sagt, der Herrscher dulde oder gestatteden Erlaß von Gesetzen,
oder ob man das Verhältnis, wie obengeschehen,erklärt. Laband berührt die Frage im Zusammen=
hange mit derUnterscheidungvon Reichs=u. Landesgesetzgebung.Letzterebetrachteter als Autonomie
(a. a. O. S. 12, 115).
» 12 Sie ist somit nicht wie v. Seydel (2. Aufl. II S. 311) meint, „genau gesprochen“ nur

ein Anteil an der „Vorbereitung“, sondern sie ist wirklich ein Anteil an der Ausübung der Gesetz=
gebung im Sinne des Tit. IL 8 1.

13Gegen die Auffassung der Sanktion als Veto treffendP. Laband a. a. O. II S. 29ff.
Von demVerhältnis derReichsgesetgebun zur Landesgesetzgebungist hier nicht zu handeln.

Die Reichsgesetzgebungist ein besonderer Wegder Gesetzgebung,wober die verbündetenHerrscherihr
Sanktionsrecht durch das verfassungsmäßigeOrgan, Bundesrat gemeinsamausüben.
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Die Gesetzessanktionhat zur Voraussetzung, daß ein sanktionsfähiger Gesetz=
entwurf vorliegt, d. h. daß der Entwurf in der vorgeschriebenenWeise zustandege=
kommen ist. Die Beantwortung der Frage, ob dem so ist, stehtmit der Sanktion
logisch im Zusammenhange. Sie bildet eine innere Erwägung des Sanktionierenden.
Ein besondererstaatsrechtlicherAkt wäre sie nur dann, wenn eine ausdrücklicheBe=
stimmungdie Prüfung des rechtmäßigenZustandekommensdes Entwurfes von der
Sanktionierung trennen und einem eigenenOrgane zuweisen würde. Dies ist nach
bayerischemStaatsrechteebensowenigder Fall wie nachdemStaatsrechteder anderen
deutschenStaaten 15.

Die Sanktion kann einemGesetzentwurfenur erteilt werden, wenn vom Landtage
gegenüberdemHerrscher die Erklärung abgegebenist, daß der Entwurf die verfassungs=
mäßige Zustimmung des Landtages, d. h. der beidenKammern, erhalten hat165. Der
Herrscherkannaber andererseitstrotzder Erklärung der Kammern,ihre verfassungs=
mäßigeZustimmungliegevor, die Sanktion verweigern,weil er der Ansichtist, diese
Zustimmungsei nicht gegeben.Denn da er die Sanktion beliebigverweigernkann,
kann er sie auch aus diesemGrunde verweigern.

Die Frage, ob ein Gesetzrechtmäßigzustandegekommenist, ist eineFrage zwischen
Herrscherund Landtag. Sie ist in unanfechtbarerWeiseentschieden,wennauf Grund
beiderseitigenEinverständnisses17hierüberdie Sanktion erfolgt ist. Eine lberprüfung
dieserFrage durchBehörden oderUntertanen ist unstatthaft18. Ein solchesRecht, das
die Staatsordnung geradezuauf denKopf stellenwürde, ist ihnen, nachunseremStaats=
rechte wenigstens, nicht eingeräumt. Eine derartige Befugnis kann nicht vermutet
werden. Sie müßte ausdrücklich vom Gesetzgeberanerkannt, sie müßte insbesondere

15Die Lehre vonVolchem besonderemPrösungercht (Ausfertigung, Promszation) hat im
bayerischenRechtekeinen Bodengefunden. Bgl. Tit. VII§ 30 der b.Verf .Urk. er dieseLehre
im Reichsstaatsrechtevgl. P. Laband a. a. O. II S. 42 ff. Für HessenbehauptetW. van Calker,
St. R. des Großh. Hessen,1913, S. 156f. ein solchesRecht.

16Daß eine ausdrücklicheZustimmungserklärungdes Landtagesdurch eine bloß vermutete
oder irrtürmlich angenommenenicht ersetztwerdenkann, ist selbstverständlich.

17Daß etwas als Gesetzverkündetwird, was die Zustimmung des Lamtags nicht erhalten
hat, darf wohl als casus non dabilis angesehenwerden. Laband (a. a. O. II S.4) zählt dies
mit Recht unter die Doktorfragen. Bei anderenmateriellenGesetzenkann allerdings ahnlicheseher
vorkommen. BVgl. Entsch. d. o. G. H.s j. Bayern in Gegenständen des Strafrechts usw. II S. 378.

18Die hier berührteFrageist nicht mit der anderenFrage zu verwechseln,ob eine Rechts=
vorschrift auf dem für sie vorgeschriebenenWege (Reichs, oder Landesgesetzgebung)zustandegekommen
ist. Denn hier handelt es sch nur darum, wer zu entscheidenhat, ob auf demrichtig beschrittenen

ege das richtige Verfahren eingehaltenwurde. Eine Frage des Verfahrens ist auchdie, ob
bei einem Gesetzedie Vorschriftenüber Verfassungsänderungeneinzuhalten waren oder ein eholten
worden find. UbereinstimmendSammlung wichtigerEntsch.des k. bayer.KassationshofesI . 17.
G. v. Kahr, Gemeindeordnung,II S. 146 Anm. 14. Ist für einen Gegenstandder Gesetzgebung
das besondereVerfahren der Verfassungsänderungnach der Verfassun einzuhallten,diesesr
aber nicht eingehaltenworden,so liegt ohneZweifel eine Verletzung der Verfassungvor. Daß eine
solcheVerletzung durch die etwa erteilte Sanktion geheilt sei, wird ebensoschwerzu erweisensein,
wie andrerseitsein Verfahren der Nichtigerklärungfehlt. Die einzigeForm, in welchersolcherVer=
stoß gegendie Verfassunggeltend gemachtwerdenkann, ist die Ministeranklage,die dadurchnicht
àd lossenwird, daßder die VerantwortlichkeitbegründendeministerielleMitwirkungs= und
Gegenzeichnungsaktsich auf eine Sanktion bezogenhat. Wenn v. Seydel 2. Aufl. II S. 312
N. 18 meint, nur dann könne ein solcherFhler in Betracht kommen,wenn für Verfassungs=
esetzeeine besondereGesetzesform vorgeschriebensei, was aber weder nachdem Staatsrechtedes
eutschenReichs,nochnachdembayerischenStaatsrechteder Fall sei, so ist dem entgegenzuhalten,

daß zwar Nichtigkeit sich nur an wesentlicheFormmängel knüpfenkann, wesentlicheVerfahrens=
mängel aber immerhin eineAnfechtungbegründenkönnen. Vgl. K. Kormann, Systemderrechts=
eschäftlichenStaatsakte, Berlin 1910, S. 311 ff. Dasverfaßiungewidrige Gesetzbehält zwarseine

serwelle raft, aber die Ministeranklage ist der Wegder Anfechtung, durchwelchender Gesetzgeber
selbstzur Aufhebung und Berichtigung bestimmtwerdenkann. Bgl. auch Bl. f. Rechtsanwendung
XV S. 131ff. und A. Dyroff, Rechtes ung undGesetzzunächstnachbayer.Staatsrecht(Dissertation),
Annalen des D. Reichs, 1889,S. 913 ff. DieSache könnteda in einemanderen Lichteerscheinen,
wo vorgeschriebenist, daß verfassungsänderndeGes. sichals solchebezeichnenmüssen. Hier könnte
der Mangel dieserBezeichnungals Mangel der gehörigenGesetzesformin Betracht kommen.Nach
demStaatsrechte des DeutschenReichesund Bayerns ist eine besondereäußereForm verfassungs=
ändernderGes. nicht vorgeschrieben.Vgl. hierherBl. f. Rechtsanw.XV. S. 131f.
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auchin ihremUmfangenähergeregeltsein. Es istnichtanzunehmen,daßderHerrscher
denBestandder staatlichenRechtsordnunggeradein demjenigenTeile, dener mit den
denkbar stärkstenSicherungen seiner Festigkeit umgibt, den Zufälligkeiten wandelbarer
Meinungen preisgebenwolle 1°.

Noch viel wenigerkann bei der GesetzesanwendungeinePrüfung darüberzu=
gelassenwerden, ob der gesetzgebendeHerrscher zur Regierung berechtigt oder fähig
gewesensei, als er das Gesetzsanktionierte. Weder ein Gericht noch sonsteineBehörde
hat darüber zu befinden. Die Tatsache der Innehabung der Staatsgewalt entscheidet.
Man kann in bezugauf die Staatshandlungen unmöglicheineRechtsauffassungzulassen,
wonach das Dasein des Staates und der Herrschaft selbstzeitweilig mit Nichtigkeits=
gründen nach Art des bürgerlichenRechtes behaftetsein könnte20. Das gleichegilt in
entsprechenderWeise für denFall einerReichsverwesung.Wie die Regierungshandlungen
des Reichsverwesersüberhaupt, so kann auch dessengesetzgebendeTätigkeit, wenn sie
im Einklange mit demLandtage stattfindet,nicht weiter beanstandetwerden. Dies gilt
nicht bloß hinsichtlichdes Bestandes, sondernauch hinsichtlichdes Umfanges jenerBe=
fugnisse. Das Gesetz,welchesvom Reichsverwesernach erlangterZustimmungdes
Landtages erlassenworden ist, kann in seiner Rechtsgültigkeit nicht weiter beanstandet
werden?1. Die Frage der Zuständigkeit ist durch den Erlaß des Gesetzesmaßgebend
entschieden22.

Zur RechtsverbindlichkeitdesGesetzesgehörtauchdessenVerkündigung.Erst mit
der Verkündigungist der gesetzgebendeHerrscherwillegeäußert. Die Sanktion kann
daherzurückgezogenwerden,solangedie Verkündigungnicht erfolgtist, nachder Ver=
kündigungnichtmehr28. Mit der Verkündigungtritt die formelleGesetzeskraft""ein.
Das Gesetzist hiermit geboren.

„Der Herrscherverkündigtnicht selbst,sonderner erteilt mit der Sanktion zugleich
denVerkündigungsbefehldurchAusfertigungderGesetzesurkunde.Sein gesetzgeberischer
Willensakt ist damit erschöpft;das Verkündigenselbstist ein Verwaltungsgeschäftdessen,
der das Gesetz=und Verordnungsblatt herausgibt. Er handelt dabei als gesetzlichnot=
wendiges Werkzeug des Herrschers; aber immerhin ist er mit seinemeigenenWillen
vollziehend tätig. Fehler, die er selbstbei der Verkündigung begangenhat, wie z. B.
Druckfehler, kann der Herausgeber des Gesetz=und Verordnungsblattes auch selbstbe=

1 Das Sanktionsrechtschließtnach richtigerLehreein Prütungpect derBehördenhinsichtlich
der RechtmäßigkeitdesZustandekommensdesGesetzesaus, denndie höchstesanktionsberechtigteGewalt
kann unmöglichdurcheine nochhöhereauf die Rechtmäßigkeitihres Tuns kontrolliert werden. Die
behördlichePolfung kann sich also nur darauf erstrecken,ob dasrechtmäßigeOrgan sanktioniert
habe, und ob die Sanktion selbstformell versastungemäßi erfolgt sei. Nur hinsichtlichder Ver=
ordnungen hat auch die Rechtmäßigkeit der Zuständigkeitund des Inhaltes geprüft zu werden.
Vgl. insbes. P. Laband a. a. O. S. 44 ff. Im wesentlichen kommt auch G. Meyer=G. Anschütz
a. a. O. S. 630ff. zum gleichenErgebnis, dochmit Einschränkungund andererBegründung. S.
dort auch die Literaturangaben. Abweichend die Meinung der meisten Schriftsteller, welche bei
Meyer=G. Anschütz a. a. O. S. 632 N. 5 zitiert sind. O. v. Sarwey, Staatsr. des Kgr.
Württemberg, II S. 98 ff. (#tt der veröffentlichteneetesurlunde nur die Bedeutung einer Ver=
mutung für Wahrheit und Rechtmäßigkeitbei. J. Kahn in Annalen 1907 S. 481, 597. Bgl.
auch die Bemerkung des Abg. Dr.Bölk, Verh. d. K. d. Abg. 1863/65;Sten. Ber. II S. 85 und
das bei v. Seydel 2. Aufl. II S. 312 N. 19 im Auszug mitgeteilteErkenntnis des b. oberst.
Gerichtshofs in Straffachenv. 11. Aug. 1877 (Bd. VII S. 380ff..

20Vgl. auch oben§ 28 N. 29.
41 Val. scdochobenN. 18.

Diese Auffassung der Sache ist eine naturnotwendige;denn andernfalls wäre der Staat
für die Dauer einerReichsverwesungunterUmständeneinerRechtsunsicherheitpreisgegeben,die durch
keinerleiMittel zu beseitigensein würde. Die Staatsgewalt erträgt wohl eine Selbstbeschränkung,
aber keineSelbstverstümmelung.Auch im Falle eines Thronfolgestreitesoder eines Streites über
die Regentenfolge oder den Bestand einer Regentschaft gilt das Gleiche. Ein solcherStreit ist staats=
chilic als vorhanden erst dann anzusehen,wenn er vor das zuständigeForum (R.Verf.Art. 76)

gebrachtist. Dort wird dann mit der Entscheidungüber denStreit auch die etwa bestritteneFrage
der Recht#äßigkeit bzw. des FortbestandesergangenerGesetzeerledigt.

:à8UbereinstimmendH. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechtes, 1 S. 525ff. Irrig
A. ## a. a. O. S. 865—868. ·

«gl.P.Labanda.a.O.llS-54ss..StaatsrechtdesDeutfchenRetchS.
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richtigen;nicht dagegensolcheFehler, die derZeit nachvor derSanktionliegen. Diese
könnennur durch einen neuenGesetzgebungsaktberichtigtwerden. Außerlich genommen
lautet der Satz: Fehler im Abdruck kannder Herausgeberdes Gesetz=und Verordnungs=
blattes,Fehler in derGesetzesurkundenur derGesetzgeberberichtigen.Ob er es allein
kann oderob er denLandtagdafürbraucht,entscheidetsichdanach,wieweitderFehler
zurückliegt. Wenn er schonbei Feststellungdes Gesetzesinhaltesmit der Kammerbe=
gegnete,ist dieMitwirkung derVolksvertretungbeiderBerichtigungnicht zu entbehren.
Anders wenner erstbei der Anfertigungder Gesetzesurkundemit unterlief,z. B. als
Auslassungoder als Schreibfehler.Hier kannder König allein berichtigen.Kann er
dochwahrheitsgemäßsagen,die (berichtigte)Vorschrift sei mit der Zustimmungder
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenerlassen, da sie ja deren
wirklichenBeschlüssenentspricht.

Da, wie gesagt, die Verkündigung des Gesetzesnicht durch den König, sondern
im Vollzuge des erteilten königlichenBefehles geschieht, kann das Gesetzunter dem
Namen desjenigenKönigs erlassenwerden, der den Befehl erteilt hat, selbstwenn in=
zwischendiePerson desKönigs gewechselthat. Denn der inzwischenverstorbeneKönig
hat den gesetzgeberischenAkt noch vollendet. Solange aber die Verkündigung des Ge=
setzesnoch nicht vollzogen ist, kann der neue König die erteilte Sanktion seines Vor=
gängersnochzurückziehen,wie es letztererselbstgekonnthätte.

Wenn, wie neuerlichbei AnderungenbestehenderGesetzehäufigvorkommt,die
Staatsregierung gesetzlichermächtigtwird, den nunmehrigenGesetzestext,etwa in der
fortlaufendenNummernfolge der Artikel und der darin enthaltenenAufzählungen, dann
unter Berichtigung der Verweisungen im Gesetz=und Verordnungsblatte bekannt zu
machen, so hat das nicht die Bedeutung einer neuen Verkündigung des Gesetzesim
Rechtssinne; denn ein Sanktionsakt, auf den sichdie Verkündigung beziehenkönnte,
fehlt. Das Gesetz ist bereits oder richtiger die Gesetzesind bereits verkündet. Wenn
also zwischendembekanntgemachtengeändertenTexte und demWortlaute der darin
zusammengesaßten,bereits verkündetenGesetzeein Widerspruch sich herausstellensollte,
ist der letztereentscheidend.Etwa veranlaßteBerichtigungendürfen nicht unter der
Hand im WegejenerBekanntmachung,sondernmüssenselbständigin der veranlaßten
Form getroffenwerden.“

Die Verkündigungder Gesetzeist jetztnichtmehr wie in früherenZeiten aus
einer Mehrheit zeitlich und örtlich verschiedenerAkte zusammengesetzt.Das maßgebende
Moment an der Verkündigungist nicht, daß das Gesetzdenen, die es angeht, zur
Kenntnis gebrachtist, sonderndaßderGesetzeswilledesHerrschersgeäußertist28. Der
heutigeneinheitlichenVeröffentlichungsformdurchGesetzblätterentsprichtes, daß das
Gesetzals verkündetanzusehenist, sobalddieHinausgabederbetreffendenNummerdes
Gesetzblattesbegonnenhat27. Dies gilt auch, wo, wie in Bayern, gesetzlicheVorschriften
über die Verkündigung der Gesetzenicht bestehen. Das Gesetzblatt muß daher den
Ausgabetagersichtlichmachen.

Da das Gesetzbegrifflich ein Befehl desHerrschers ist, so ist ihm wesentlich,daß
es nachaußenhin wirksamwird. Das Gesetzmuß von einembestimmtenZeitpunkte
an in Wirksamkeittreten. Ein Gesetz,das wedermittelbar nochunmittelbareinen
solchenZeitpunkt angibt, ist ein Scheingesetz,das erstmit BestimmungjenesZeitpunktes
rechtlich zutage tritt 2s.

Die Verkündigung des Gesetzesoder der Eintritt der formellenGesetzeskraftund

Kie in s gesetztenZusätzerühren von v. Seydels Hand her. Agl. dazu P. Laband
a. a. O. . .

»ICVgl.d.emerlungenvouQBrateyBl.f.adm.Praxiö,1S.91f.DerUntetschied
zwischenVerkündigung im Rechtssinneund Bekanntgabeim tatsächlichenSinne zeigt sichdeutlich in

er Bestimmungdes Art.131 Abs. II der diesf.,Art. 63 Abs. II der pfälz. G. O. Hiernach hat in
den Landgemeinden diess. des Rh. u. in den Gemeinden der Pfalz der Bürgermeister für „örtliche
Bekanntmachungder den Wirkungskreis der GemeindebetreffendenGes., Verordn. u. Erlasse“ zu
krgen e auch Art. 38 der diesf., 29 der pfälz. G.O. (Pflicht zur Anschaffungder Ges.=u.

mts er). «
27 Vgl. hierherA. Dyroff a. a. O. S. 8772ff. :6 Vgl. oben 8 83 N. 30.
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das Wirksamwerden?des Gesetzessind zwei rechtlichverschiedeneTatsachen. Sie
können, müssenaber nicht zusammenfallen.

Da das Gesetz mit der Verkündigung gegebenist, so ist dasjenige Gesetzdas
ältere Gesetz,welches früher verkündet,nicht jenes, welchesfrüher in Wirksamkeit ge=
tretenist. Die Rechtsvermutung,daß der abweichendespätereWillensakt des Gesetz=
gebers den früherenWillensakt beseitigenwolle, kommtalso demder Verkündigung
nach jüngeren Gesetzenicht zugute70.

Wo, wie in Bayern, eine allgemeineBestimmungdarüber nicht besteht,von wann
ab die Gesetzein Wirksamkeit treten, ist dieserZeitpunkt, wenn er nicht mit der Ver=
kündigung zusammentreffensoll, in jedemFalle besondersanzugeben31. Wo dies nicht
geschehenist, sprichtdie Rechtsvermutungdafür, daß das Gesetzsofortmit der Ver=
kündigungwirksamwird.

Der Verkündigung der Gesetzedurch den Druck sowohl wie der Hinausschiebung
des Zeitpunktesfür denBeginn ihrer Wirksamkeitliegt dieAbsichtzugrunde,daß ihr
Dasein und ihr Inhalt bekanntwerdensollen. Aber dieseAbsichtist keinRechtssatz,
weder in dem Sinne, daß das Bekanntsein des GesetzesVoraussetzungseinerWirksam=
keit wäre,nochin demSinne, daß diesesBekanntseinvomZeitpunktederWirksamkeit
des Gesetzesan vermutetwürde32. Der GesetzeswilledesHerrschersträgt seineKraft
in sichselbstund bedarfzu seinerGeltungnichts, als daß er in der Form Rechtens
Leäußertist. Daraus erklärt sich,daß einGesetzsichauchrückwirkendeKraft beilegen
kannss. Die Wirksamkeit der Gesetzeauf deren Bekanntsein zu stellen,wozu auch die
geistige, nicht bloß die physischeEröffnung des Gesetzesgehörenwürde, ist nicht tunlich.
Manches Gesetzwürde dann für manchenUntertan niemals wirksam werden. Das
Unbekanntseinmit demGesetzehat niemals objektive,es kannnur subjektiveWirkungen
haben. Ob letztere eintreten, d. h. ob aus der Unbekanntschaftmit dem Gesetze
ein Entschuldigungsgrund für dessenNichtbeachtungabgeleitetwerden kann, ist keine
allgemeinzu beantwortendeFrage. Dies entscheidetsich entwedernach der Einzel=
Wesen des Gesetzgebersoder nach der Natur der in BetrachtkommendenVor=
schriften3“.

Ihr zeitliches Ende erreichendie GesetzedurchAufhebung oder durchAblauf der
Zeit, für welchesie erlassenfind.

4

25Von demWirksamwerdenist wiederdie Anwendbarkeit zu unterscheiden,sierichtet sich
nach dem Eintritt der vom GesetzvorausgesetztenTatbestände. Diese können so außerordentlicher
Natur sein (z. B. Fall einerRegentschaft),daß sie sicherst lange nachIn=Krafttreten und Wirksam=
werden ergeben.

3° P.Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs, II S. 71.
Über den Fall,daß das Ges. nach demTage verkündetwird, an welchemesseinemeigenen

Wortlaute zufolge hättein Wirksamkeit treten sollen, P. Laband a. a. O. II S. 84. Laband
bemerkt richtig: „Da die Verkündigung ein wesentlichesErfordernis für die Existenzeines Gesetzes
ist, so ergibt 6. daß das Ges. vor seiner Verkündigung keinerlei Rechtskraft äußern kann, und daß
daher auch die Bestimmung über den Beginn seinerGeltung vor der VerkündigungW[ch als
nicht vorhandenanzusehenist. Inwieweit aber die in dem Ges. enthaltenenRechtsvorschriftennach
Verkündigung des Gef. auf TatbeständeoderRechtsverhältnissezurückzubeziehensind, welchein der
Zwischenzeitzwischendemim Ges.angegebenenTage derWirksamkeitund demTage derArkündigung
ihre Entstehung haben,ist lediglich nach demInhalt desGes.zu beurteilen.“ Vgl. auchDambitsch,
Komm. zur Reichsverfassung, S.58, und Laband a. a. O. S. 84 N. 1.

znÜbereinstimmendP. Labanda.a.O. II S. 80 ff. » *
s.2 Ba A. Arndt, Verordnungsrechtdes DeutschenReichsusw., Berlin u. Leipzig1884,

. nm. 2.
Ein sehr anschaulichesBeispiel bietet der UnterschiedzwischenStrafrecht und Polizei=

Bafrecht, dem in Art. 21 desP. St.G.B.s von 1861 Rechnunggetragenwar. Vgl. K. Brater,
l. f. adm. Praxis, I S. 20 ff., 91 f.; Brater bemerkt S.22: „Die Strafbarkeit des Diebstahls

oder der Körperverletzung .. kennt jederMensch von gesundenSinnen. Dagegen-agt selbstdem
Feinfühlendsten keineinnere Stimme, kein von der Natur in sein Herz geschriebenesGesetz(Worte
der AnmerkungenzumSt. G.B. von 1818), daß er nachts mit dem 11. oder 12. Glockenschlagder
Polizeistunde verfallen sei, daß er den Radfelgen seinesWagens eine Breite von 2⅛ oder4 Zoll
zu gebenhabe, daß er seineGetreideerntenicht auf dem Halmeverkaufenoder seineZigarre in
Taissen privilegierten Stadtteilen nicht rauchendürfe.“ S.über das jetzigeRecht Entsch.d. o.

.H.s f. Bayern in Gegenst.des Strafrechts usw. IV S. 316.
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Von staatsrechtlichemInteressesindauchdieGrundsätzeüberdie räumlicheund
persönlicheWirksamkeit der Gesetze. Mangels anderweitigerBestimmung erstrecktsich
die räumliche und persönlicheWirksamkeit einesGesetzesso weit, als der Machtbereich
des Herrschers oder die Amtsgewalt der Obrigkeit, die namens desselbenRecht setzt.

Die Frage, welchenEinfluß GebietserwerbungenoderAnderungenderAmtsbezirke
auf denUmfang der Wirkung von Gesetzenäußern, wird nachfolgendenGesichtspunkten
zu beantwortensein. Da die Wirksamkeitder Gesetzenicht auf ihrer örtlichenBekannt=
gabe, sondernauf der Außerungdes gesetzgebendenWillens beruht, so obwaltetkein
Hindernis, daß das Geltungsgebietder Gesetzesichvon selbsterweitert. Dies ist überall
der Fall, wo der Inhalt des Gesetzeszweifellos die Absicht bekundet,daß das Gesetz
im ganzenjeweiligenStaatsgebieteoderAmtsbezirkegeltensolle. Eine solcheAbsicht
ist z. B. unbedingt hinsichtlichder Verfassungs=oder Staatsgrundgesetzeanzunehmens5.
Wo hingegendie gesetzgeberischeAbsicht nicht bestimmterkennbar ist, da bedarf es zur
Ausdehnung der räumlichenWirksamkeit des Gesetzeseines neuengesetzgeberischenAktes.
Diese Ausdehnung darf nicht als Verkündigungbestehenden,sondernmuß als Schaffung
neuen Rechtes aufgefaßt werden36.

Über das Recht, Befreiung von materiellen Gesetzesvorschriftenzu gewähren
(Dispensationsrecht)37, ist zu bemerken37: Zweifellos ist, daß, wer zum Erlasseeiner
Gesetzesvorschriftbefugtist, im Gesetzeselbstdie MöglichkeitsolcherBefreiungenvor=
sehenkann. Die Frage aber, ob auchmangelsderartiger Vorsehungim Gesetzeselbstsolche
Befreiungen gewährt werden können,wird nach folgendenGrundsätzenzu beantworten
sein. Wo der Geber des Gesetzesan die Mitwirkung andererWillen gebundenist, da
kann er von dem Gesetzefür sichallein nicht befreien. Denn er kann das Gesetznur
in dem Wege ändern, in dem es entstandenist3/°. Soweit dagegender Geber des
Gesetzesunbeschränktist, kann er auch Befreiung von dem Gesetzegewähren, sofern
erworbeneRechteDritter dadurchnichtverletztwerden160.Ein andererals der, welcher
das Gesetzerlassenhat, kann ohneErmächtigung regelmäßignicht vom Gesetzebefreien.
Er kann dies nur dann tun, wenn derjenige,welcher das Gesetzerlassenhat, in bezug
auf dieSlassung des Gesetzessein zu dienstlichemGehorsameverpflichtetesVollzugs=
organ ist¼1.

§ 146.Der Gesetzesbegriffder BerfassungsurkundenachseinerEntstehungund Entwicklung.
Der Begriff des Gesetzesist keineswegserstdurch die Verfassungsgebunggeschaffenworden. Diese
bestimmtenur über Weg und Verfahren der Gesetzgebungund über die Form des Gesetzes.Daß
das Gesetzeine allgemeinverbindlicheRechtsnormsei, standvor denVerfassungsurkundenschonebenso
fest wie der Grundsatz, daß die Gesetzgebungals eine der oberstenFunktionen der Herrschaftvon
dieserschlechterdingsnicht getrenntwerden könne. Indem in Bayern der König daran ging, die
Verfassungdes Staates von sichaus zu kodifizieren,handelteer als Gesetzgeber,und zwar zunächst

35Diese werden daher auch in neu erworbenenGebietsteilen nicht ausdrücklicheingeführt.
Bei GebietsverlustenberuhenFortgeltung oder Aufhebungdes vorher entstandenenRechtesauf dem
Willen der nunmehrherrschenden Staatsgewalt.

26Seligmann a. a. O. S. 151. Vgl. über das Verfahren in Bayern K. Brater, Bl.
f. adm. Praxis, I S. 92 ff.: M.E. vom 27. Juli 1834(Weber II S. 748); ferner die oben § 44
N. 10 angeführtenGesetze.Voi. Zeitschr.f.Gesetg.u. Rechtsyll. desKgrs. Bayern XI S. 429 (Abt.
f. Strafrecht),Entsch,d. o. G.H. f. Bayernin Gegenst.des Strafrechtsusw. VI S. 48, Entsch.d.
O.L.G.s München usw. VI S. 685; Reger XIII S. 87.

37 Vgl. oben N. 7; C. Fr. v. Gerber, jurist. Abhandlungen, 1872, S. 470 ff.:
H. Schulze, Lehrb. des deutschenStaatsrechts 1, S. 535 f.; G. Meyer=G. Anschütz, Lehrb.
d. deutschenStaatsrechts, 6. Aufl., S. 652.

Ps Vgl. hierherA. Arndt, Verordnungsrechtdes DeutschenReichesusw., S. 228ff., der im
wesentlichenmit den hierentwickeltenAnsichtenübereinstimmt.

* A. M. ist H.A. Zachariä, deutschesStaats= u. Bundesrecht, II S. 186 Anm. 11:
vgl. auchR. v. Mohl, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg,1 S. 209. Das GesagteAilt auchvon
x ingceelebesformgekleidetenVerwaltungsverordnungenund ist hier eine Folge derformellen
esetzeskraft. -

v * Die Befreiung kann nicht zurückwirken. Aus diesemGrunde kann sie auch eine bereits
eingetreteneStrafbarkeit nicht beseitigen. k%

1 Dies ist der Fall bei denHolizeivorschriften im Verhältnissedes Königs zu den unter=
gebenen,Htaatsbehörden (nicht Gemeindebehörden)und im Verhältnisseder vorgesetztenzur unteren

taatsbehörde.
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allein, zugleichaber mit dem Vorsatze,für die künftige Gestaltung derRechtsordnungeinen anderen
als den bisher von seinemabsolutenWillen abhängigenWeg zu eröffnen. Immerhin aber ergab
sich dabei die Notwendigkeit,einen bestimmtenBegriff des Gesetzesin Anwendung zu bringen; denn
es mußte unter allen UmständenKlarheit darüber geschaffenwerden, für welcheArten von An=
ordnungen die dem konstitutionellenSystem der VerfassungentsprechendeMitwirkung des Landtages
künftighin für erforderlicherklärt werdenund für welcheAnordnungen diesnicht derFall seinsollte.

Die einzelnenKonferenzmitgliedergebrauchtenbei ihren Abstimmungen für die Abgrenzung
des Mitwirkungsrechtes des Landtages Formeln! von solcherVerschiedenheit,daß mit Sicherheit als
Meinung derMehrheit nur die festgestelltwerdenkann, wonachdie BedeutungderMitwirkung nicht
nur Beirat, sondernauch Zustimmung sein sollte.

Nach der königlichenEntschließungvom 17. September 18147 unter § VIII Ziffer 12 sollte
zum Wirkungskreiseder Kammern gehörenund deren Zustimmung bedürfen„die Abänderung, Er=
läuterung, Abschaffung eines bestehendenoder Einführung eines neuen Gesetzes“. Eine Begriffs=
bestimmungdesGesetzesist hier ebenfowenigfür nötig erachtetworden, wie in derfranzösischenCharte
vom 4./10.Juni 1814Artikel 15. Die Fassung derköniglichenEntschließungwurde in derSitzung des
Revifionsausschussesvom 13. Dezember1814 wörtlich in Titel VII § 3 Ziffer 1 des Verfassungs=
entwurfes ausgenommen. Die Verhandlungen, die aus diesemAnlasse stattfanden, drehtensichum
die Frage, ob den Ständen das Recht des Gesetzvorschlageszugestandenwerden solle. Nur der Ge=
heime Referendarv. Lang bemerkteaußerdem,„der Begriff, was man unter einem Gesetzeverstehe,
aü alle administrativenVerordnungenausgeschlossen,scheineeinedeutlichereBestimmung
zu fordern.“

Bei den Verfassungsberatungenvon 1818 bewegtesich in der entscheidendenSitzung vom
9. April? der Streit darum, ob den Ständen Zustimmung oder nur Beirat einzuräumensei. Über
denUmfang des ständischenMitwirkungsrechtes bei derGesetzgebungkam es zu keinenErörterungen.

Der VorsitzendeGraf Reigersberg sprachindes bei Zusammenfassungder „Grundzüge über
das System, nachwelchemdie Stände zusammenberufenwerdensollten“",als Mehrheitsbeschluß
folgendenSatz aus: „Die Zustimmung zu allen allgemeinenbürgerlichenund peinlichenGesetzenund
denjenigen,welcheauf das Eigentum Bezug haben.“

In der Sitzung vom 18. April 1818 kam man auf die Sache zurück. Zentner äußerte
nach Feststellungdes § 1 Titel VII, es „wären nunmehr diejenigenGegenständeder Gesetzgebung
anzuführen, wo die Zustimmung der Stände erforderlichsei“. Die Zustimmung wurde nach der für
§I2 desTitels VII vorgesehenenFassunggemäßdemProtokoll dieserSitzung für erforderlicherachtet“.

§*2. Beistimmung „zu allen allgemeinen neuen Gesetzen,welchedie Freiheit der Personen
oder das Eigentum der Staatsangehörigen zum Gegenstandehaben, sowie auch zu Abänderungen,
authentischenErläuterungen oder Aufhebung der bestehenden“.

Zentners Vorschlag wurde angenommen.
In zweiter Lefung erhielt § 2 Titel VII seinenunmehrigeGestalt. Sachlich wurdehierdurch

nichts geändert.
Der Wortlaut des Titels VII § 2 mochtedenjenigen, der außerhalb der geschildertenVer=

handlungengestandenwar, nicht ohneZweifel lassen. Man konntesichfragen, was dieHinzufügung
des Satzes: „welchesdie Freiheit der Personen oder das Eigentum der Staatsangehörigen betrifft“,
was ferner das Eigenschaftswort„allgemein“ bei Gesetzzu bedeutenhabe. Sollte dadurchderBegriff
des Gesetzesnur erläutert oder sollte er beschränktwerden?

Aus den Verhandlungen läßt sich immerhin mit Sicherheit erkennen, daß ohne Unterschied
zwischenbürgerlichemund offentlichemRechtealle Vorschriften desRechtesverstandenwerdenwollten.
Die Formel will nichtdenBegriff desGesetzeseinschränken,sondernihn feststellen.Sie sagt, wie
man dies heutzutageausdrückenwürde, daß das Wort Gesetzim materiellenSinne zu verstehensei.
Man wollte also, daß die Grenzlinie zwischenGesetzim materiellen Sinne und Verordnung auch
die Grenze für das Zustimmungsrechtder Stände sei“.

1 Wörtlich angeführt bei v. Seydel 2. Aufl. II S. 316.
2 Vagl. oben § 8 N. 38. * Vgl. oben 2. Aufl. § 31 N. 14. · «
4 Es wurde diese Formulierung offenbar nachgebildet dem Sachsen=Weimarischen

Grundgesetzv. 5. Mai 1816 F 5 Ziff. 6, sodann dem Dekret des Herzogs von Sachsen=Koburg
v. 16.März 1816 Ziff. 1, welchesder KoburgschenVerfassungvom 8. August 1821 6 65) zugrunde
lag, und der Sachsen=Hildburghausenschen Verfassung von 1817 § 2 lit. b. Agl. „Die
Konstitutionen der kurobätschenStaaten“, Leipzig und Altenburg, II (1817) S. 310, 334 f., III
(#S820)S. 388,404f.,IV (1823)S. 62f. Val.auchdiebadischeVerfUrk.v.22.Aug.18188 65.

* Zweifel dieserArt äußerteStaatsrat Graf Leyden in der Staatsratssitzung v. 23. Mai
1818, also drei Tage vor Verkündigung der Verfassungsurkunde. Vgl. 2. Aufl. II S. 318.
· Eine Probe ergab sichbald, als in derKonferenzsitzungvom 1. Juni 1818 angeregtwurde,

ein Edikt über die Militärkonstription als Verfassungsbeilagenachfolgenzu lassen. Da man jedoch
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Ebensosicherergibt sichaus den Verhandlungen, daß das Wort „allgemeines“ in Tit. VII
82keine Einschränkungdes Mitwirkungsrechtesdes Landtagesbedeutensollte, daß also nicht etwa
eine Gesetzgebung,die sichnur auf Teile des Staatsgebietesoder auf bestimmtePersonenklassenbe=
schränkenwürde, von dieserMitwirkung ausgenommenund demKönig allein vorbehaltenwerden
wollte. Man hatte mit der nach heutigerAuffassung wohl überflüssigenBeifügung des Wortes
Lallgemein“ offenbarim Sinn, daß Gesetzein der Regel „objektiv“ allgemeinverbindlichseien, und
daß es nur eine allgemeineGesetzgebung,nämlich diejenigedes Staates, fernerhin gebenkönne7.

Faßt man den Inhalt der angeführtenVerfassungsbestimmungins Auge, wie er nach
unserenbisherigenUntersuchungensichherausgestellthat, so kann nicht der mindesteZweifel darüber
sein, daß die Verfassungfür denErlaß jederGesetzesvorschriftim materiellenSinne dieMitwirkung
derStände fordert. Ebensosicherist, daß jedesneuepolizeilicheGebot oderVerbot, da esnotwendig
entwederin die perfönlicheFreiheit oder in das Vermögeneingreift, als ein Akt der Gesetzgebung
erscheint.Die Schlußfolgerung ist zwingend. Polizeiliche GeboteoderVerbote könnennur im Wege
der Gesetzgebungoder auf Grund gesetzlicherErmächtigungerlassenwerden. Mangels solcherbleibt
das Verordnungsrechtauf den Erlaß reiner Vollzugsvorschriften, d. h. allgemeinerVerwaltungs=
anordnungen, beschränkts. «

Ob die Urheberdes Titels VII § 2 der VerfassungsurkundesichdieserFolgerungenklar be=
wußt waren, ist zweifelhaft. Man konnte im Augenblickedes Übergangesvon der unbeschränkten
zur verfassungsmäßigbeschränktenRegierungsform den Unterschiedvon Vollzugsverordnung und
Rechtsverordnungin seinerSchärfe nicht erkennen. Ebensowenigwaren Polizei, polizeilichesAn=
ordnungsrecht,polizeilicheStrafgewalt festumschriebeneBegriffe. Die obigen Untersuchungenaber
ergabeneinen durchausklaren Verlauf der Grenze zwischendemGebiet der an die Mitwirkung des
LandtagesgebundenenGesetzgebungund demGebiet des freien Anordnungsrechtesdes Königs.

Die bayerischeVerfassungsurkundegeht in Titel VII § 2 von einemin der heutigenWissen=
schaft nahezu allgemein anerkannten Unterscheidungsmerkmal zwischen Gesetzund Verordnung aus.
Dieseskann keinanderessein, als daß jenesRechtsvorschriftenfür dieUntertanen,dieseVerwaltungs=
vorschriftenfür die Behörden enthält. Mit alledemist aber die Tatsachenicht beseitigt,daß es im
Staate eine Fülle veränderlicherund örtlich verschiedenerVerhältnissegibt, die gesetzgeberischesEin=
greifenerheischen,aber die Anwendung derGesetzgebungsmaschinerienichtertragen. Das Ausscheiden
diesesbeweglichenTeiles der Gesetzgebungkonntenur durch die Gesetzgebungselbst in einer Weise
geschehen,die den Streit ausschloß. Solange dies nicht geschehenwar, d. h. vom Jahre 1818 bis
zumErlasse desPolizeistrafgesetzbuchesvon 1861,half die Verwaltung sichselbst?. Sie tat dies nach
demZeugnisse des AbgeordnetenEdel, von einzelnenZeitabschnittenabgesehen,„im ganzenmit
Mäßigung und innerhalb der Schrankender Zweckmäßigkeit"16.

Vorschriften über die Militäraushebung (Wehrpflicht)mit Recht als einen Gegenstandder Gesetz=
gebungerachtete,so wurde folgerichtigein Edikt über diesenGegenstandohneMitwirkung desLand=
tages für unzulässig erachtet. Der UnterschiedzwischenGesetzund Vollzugsvorschrift war klar be=
griffen. Vgl. 2. Aufl. S. 318f.

! v. Seydel hat in der 2. Aufl. Bd. II S. 319 aus den späterenVerhandlungen über=
zeugenddargetan, daß das Wort „allgemein“ hier keineeinschränkendeBedeutunghaben sollteund
konnte. Eine WiederholungdieferAusführungen kann füglich unterbleiben,zumal dieGesetzgebungs=
praxis der folgendenZeit, von einigen Unregelmäßigkeitenabgeseben,sichdurchausauf demStand=
punktesolcher Auslegungbetätigt hat. Vgl. darüber auchC. Cucumus, LehrbuchdesStaatsrechts
der konstit.Monarchie Bayerns,1825, S. 339 Anm. 2, 372 f.:; L. v. Dresch, Grundzügedes bayer.
Staatsrechts, 2. Aufl. 1835, S. 70 Anm. a; E. von Moy, Staatsrecht des Kgrs. Bayern,1841,
I. 2 S. 137. Es waren im wesentlichen nur drei Rechtsgebiete, hinsichtlich deren dieser Standpunkt
nicht sogleichfolgerichtig festgehaltenwurde, das Militärstrafrecht und Strafverfahren, das Dienst=
strafrechtder Beamten und öffentlichenDiener und das Polizeistrafrecht. In allen diesenGebieten
hat jedochdie spätereGesetgebun das früher Versäumtenachgeholt.

8 BVgl.denVortrag es Abg. Edel, Verh. d. Gesetzgebungsaussch.d. K. d. Abg. 1856/58III
S. 6f. und desselben Kommentarzum Pol. St. G. B. von 1861 bei C. Fr. v. Dollmann, Gesetz=
gebungdes Kars. Bayern usw. Teil III Bd. V S. 162f.

* K. Brater, Bl. f. adm. Praxis I (1851) S. 91 Anm. 2, bezeichnetdiesenZustand als
S„ohneZweifel eines der ärgstenGebrechendes bayerischenVerwaltungerechts“.

½ Freilich mußte sie aber die Erfahrung machen,daß die pfälzischenGerichte,an die Form=
strengedes französischenRechtesgewöhnt,Verordnungennichtanerkannten,diesichnicht aufgeseüliche
Ermächtigung zu stützenvermochten. Uber das pfälz. bzw. französ.Recht vgl. N.de am=
paguy, traité de la police municipale ou de I’autorité des maires, de I’administration et
du gouvernement en matieres raglementaires, 2 vol., 1844, 1847; Medicus, über die den
Bürgermeisternder bayer. Pfalz zustehendeBefugnis, Lokalpolizeibeschlüssemit Strafwirksamkeit zu
erlassen; C. Edel bei C. Fr. v. Dollmann a. a. O. S. 167ff.; H. Rofin, Das Polizei=
verordnungsrecht in Preußen, S. 29 ff. (Anm. 28 Literatur); O. Mayer, System des franzöf.
Verwaltungsrechts, S. 63 ff.
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Durch das Polizeistrafgesetzbuchist für das Bereich des polizeilichenTeiles desVerwaltungs=
rechtes die Befugnis zum Erlasse von Rechtsvorschriften in einer Weise geregelt, welche den Anforde=
rungen der Verfassung und des Bedürfnisses entspricht71.

* 147. Das Gesetznach bayerischemStaatsrechte. SolangederKönig von
Bayern unbeschränkterHerrscher war, war er hinsichtlich der Ausübung der gesetz=
gebendenGewalt durch keinerleiVorschriften eingeengt. Jedes von ihm ausgesprochene
und verkündeteGesetzwar für die Untertanenunbedingtverpflichtend.Dies änderte
sichmit demErlasse der Verfassungsurkundevon 1818. Durch diese hat sichder König
in Ausübung seiner gesetzgebendenTätigkeit gebunden,jedochso, daß seine Herrscher=
stellung als Inhaber „aller Rechteder Staatsgewalt“ keinenEintrag erlitten hat. „Der
König allein“, sagt die Verfassungsurkunde!, „sanktioniertdie Gesetze.“Die Mit=
wirkung des Landtages beziehtsichnur auf die Entstehungdes Gesetzesinhaltes?. Zum
Gesetzekönnen,soweit diesesMitwirkungsrecht reicht, nur solcheRechtsvorschriftener=
hobenwerden, welchender Landtag zugestimmthat. Aber zumGesetzewerden sienicht
durch die Beschlüsseder Kammernund nicht durchVereinbarungzwischenLandtag
und Krone, sondernerstdurchden Willen des Königss.

Die Verfassungsurkunde"umschreibtdas Mitwirkungsrechtdes Landtagesauf
dem Gebiete der Gesetzgebungmit folgenden Worten: „Ohne den Beirat und die
Zustimmung der Stände des Königreichs kann kein allgemeines neues Gesetz,
welchesdie Freiheit der Personenoderdas Eigentumder Staatsangehörigenbetrifft,

asten= noch ein schon bestehendesabgeändert, authentischerläutert oder aufgehoben
werden.“

Hiernach erstrecktsichdas Mitwirkungsrechtdes Landtagesauf die Feststellung
derGesetzein demobenerörtertenmateriellenundeigentlichenSinne. Dennjedersolcher
Rechtsvorschriftkommt die Eigenschaft allgemeinerGültigkeit zu, jede Rechtsvorschrift

11Edel bemerktin dem angef. Vortrage (Verh. desGesetgebungsaussch.der K. d. Abg.
185658 III S. 7) „Das Polizeistrafgesetzbuchist nicht derOrt, wo dasVerhältnis derGesetzgebung
um Verordnungzsrechtedefinitiv geregeltwerdenkönnte. Hierzu wären andereFormen nötig, da es
ch hierbei um Interpretation einer Verfassungsbestimmunghandeln würde. ohl aber kann hier

der Stoff des Streites ganz odergrößtenteilsaus demWege geräumtund damit derStreit gegen=
standslos gemachtwerden.“ Seitdem das R.Mil.G. vom 4. Mai1874(NR.G.Bl.S. 43) §§ 8. 72
die Regelung desDienststrafrechtesdemVerordnungswegezugewiesennot. und seitdemdas Beamten=
esetzdas Dienststrafrechtder Beamten geregelthat, ist auch in diesenGebietenvolle Klarheit ge=

en. Ungenügendist diegesetzlicheGrundlage zurzeit nur nochfür das Dienststrafrechtderjenigen
öffentlichen Diener(insbesondereder Volksschullehrer),welchenicht unter das Beamtengesetzfallen.
Aber auchhier wird die Regel geltenmüssen,daß Recht nur ist, was durchGesetzangeordnetist.
(§147|1 Tit. VII § 30. Zentner beantragtediesenWortlaut in derKonferenzsitzungvom21. April
1818, um „dadurchauszusprechen,daß die Stände bei Ausschreibungund Verkündung der 5
keineMitwirkung hätten“. Es handeltesichaberdoch wie das Wort „sanktioniert“ zeigt, um mehr
als um die formelleTätigkeit der Verkündung. Vorbild ist offenbarArt. 22 derwunite Charte
vom 4./10. Juni 1814: „Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois"“, die allerdings im

Gegensatzezu Tit. II §1 der bayer.Verf.Urk. in Art. 15 sagt: „La puissance lügielative s#exerce
collectivement par le Roi, la chambre des Pairs et la chambre des députés des
départements.“ «

DUberdieFormdieserMitwirkungistdasNötigebereitsfrühererdrtertworden.Bl.
§s47,50iiberdaBRtdeeJnitiative,§§65,66iiberdenGeschüstsgang,§66N.18ss.üer
die Behandlung von Verfassungsänderungs=und Verfassungsgesetzen.

3àv. Seydels Sähzekonntenaus der 2. Auflage nichtunverändertherübergenommenwerden.
Sie find in der Literatur und noch mehr aus politischen Kreisenangefochtenworden, und zwar, wie mir
scheint,nichtganzmit Unrecht enndie FeststellungdesGesetzesinhaltesein Akt derGesetzgebungist,
dann ist es nicht richtig zu sagen: „Die Ttte der Gesetzgebunggehen lediglich vom Fhnige augee
denn der Landtag ist daran durch sein Recht der Zustimmung und der Initiative und die Minister
find daran dung ihr Recht der Gegenzeichnungbeteiligt. Daß aber die Feststellungdes Gesetzes=
inhaltes ein Akt der Gesetzgebungsei, wird schverkichin Abredegestelltwerdenkönnen. In dem
anderenSatze: „Das Gesetzwird zum Gesetznur durchden Willen des Königs“, und im letzten
Satze ist das Wort „nur" durch „erst“ zu ersetzen,denn nur durchdenWillen des4önigs wird kein
Gesetzzum Gesetz. Trotzdembleibt der Satz wahr, daß der König Inhaber „aller Rechteder
Staatsgewalt“ ist, denn durchseinenAnteil an der Feststellungdes Gesetzesinhaltesund durchsein
ausschließliches,Kionercht ist er Inhaber auch des Rechtesder Gesetzgebung.

it. .
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hat denZweck,durchGebot oderVerbot in das Handelnder Menscheneinzugreifen,
jedeRechtsvorschriftbetrifftalso die Freiheit der Personen oderdas Eigentums.

Die angegebeneBestimmung der Verfassung ist in ihrer Wirkung nicht auf das
Rechtbeschränkt,welchesunterder Herrschaftder Verfassungsurkundeentstandenist;
sie gilt auch für das früher geschaffeneRecht. Diese älteren Akte der Staatsgewalt
sind demnachohne Rücksichtauf ihre Bezeichnungauf ihren Inhalt zu prüfen. Vor=
schriften aus der Zeit vor Erlaß der Verfassungsurkundesind hinsichtlichihrer Anderung
oderBeseitigung als Gesetzezu behandeln,wenn sie ihrem Inhalte nach als Gesetzeim
Sinne der Verfassungsurkundeerscheinen?7.

Der Weg der GesetzgebungnachTit. VII §2 ist auchbei Staatsverträgen, deren
Inhalt Rechtsnormensind, zu beschreiten;denn es kommt nach dieser Vorschrift nicht
darauf an, ob die die „Freiheit der Person oder das Eigentum“ betreffendeNorm nur
in Bayern oderauchgleichinhaltlichin einemanderenStaate Rechtsnormwerdensolls.

Der Wortlaut der angeführtenVerfassungsbestimmungschließtfür die organi=
satorischeGesetzgebung?und für die Verordnung im materiellenWortsinne grundsätzlich
das Mitwirkungsrecht des Landtages aus. Doch gilt dieser Grundsatz nicht ohne er=
heblicheAusnahmen.

Die einederselbenergibt sichaus der Verfassungsurkundeselbst. Diesesagt10:
„Abänderungen in denBestimmungender VerfassungsurkundeoderZusätze zu derselben
könnenohneZustimmung der Stände nicht geschehen.“Damit wird der gesamteInhalt
des formalenVerfassungsrechtes,der zu einemberrächtlichenTeile nicht unter den
Gesetzesbegriffdes Tit. VII § 2 der Verfassungsurkundefällt und insbesonderesehr
wichtige organisatorischeRechtssätzeenthält, demWege der Gesetzgebungüberwiesen.

Eine weitere Ausnahme von der Regel des Titels VII § 2 der Verfassungs=
urkundeergibt sich aus folgendem.Der Satz des Titels VII § 2 der Verfassungs=
urkunde hat lediglich die Bedeutung, das Gebiet abzugrenzen, innerhalb desseneine
Rechtsvorschrift nur mit Zustimmung des Landtages ergehenkann. Der Satz hat da=
gegennicht die Bedeutung eines Verbotes, Vorschriften, die nicht in diesemGebiete
liegen, unter Zustimmungdes Landtageszu erlassen11. Die Verfassungsurkundewill
nur den Wirkungskreis des Landtages dem Könige gegenübereinschränken,aber dem
Könige nicht verwehren, seinerseits von diesenSchranken abzusehen. Die gesetzlichen,
verordnungsmäßigen,organisatorischenBestimmungen,welchezur Regelung irgendeines
Teiles der Staatsaufgaben ineinandergreifenmüssen,lassen sichnicht immer nach ihrer
dreifachenNatur in bezugauf die formelle Behandlung mechanischauseinanderreißen.
Häufig werden bei der Regelung eines Rechtsstoffesverordnungsmäßigeund organisa=
torischeTeile mit denrein gesetzlichenBestandteilensichals dermaßenverwachsenzeigen,
daß man sie nicht mit einem operativenSchnitte ablösenkann 2. Aber auchabgesehen
von solchenFällen könnenanderweitige,insbesonderebudgetrechtlicheRücksichtenes als
nützlicherscheinenlassen,dieZustimmungdesLandtageszu StaatsaktendesHerrschers

. Modestinus, I. 7 D. 1, 3: „Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere,
punire.

6 Für Eigentum ist richtiger zu denken„Vermögen“, denn nicht um das Eigentum allein,
sondern um alle Vermögensrechtehandeltes sich. Die Bestimmung des Begriffes des Gesetzesim
materiellenSinne iß damit in § 2 aufgenommen.

7 9.. über dieFrage Bl. f. Reitevon. VII S. 53 ff.,IX S. 129ff. S. auchR. v. Mohl
a. a. O. 1 S. 70; O. v. Sarwey a. a. O. II S. 7#.; A. Arndt, Verordnungsrechtdes Deutschen
Reichesusw., S. 217 f..

8 Soweitjedoch,wie dies bei den üblichenAuslieferungsverträgender Fall ist, nach be=
stehendemRecht dieStaatsregierung nach ihrem unbeschränktenErmessenHandlungen im Staate
vornehmendarf, ist fie auch nicht gehindert,ohneZustimmungdesLandtagesVerträgeabzuschließen,
sofern nur der Gegenstandnach Reichsrechtin die Zuständigkeitder auswärtigen Verwaltung des
Staates und nicht indieienige des Reichesfällt.

** aachoben 145 N. 4ff., § 67 N. 7ff.; A. Arndt a. a. O. S. 144ff.
it. .

11Vgl. oben § 145; auchJ. Held, System desVerf.Rechtesder monarch.Staaten Deutsch=
lands, 17 S. 75 Anm. 1.

12Vgl. oben § 145 a. Anf.
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zu erholen18. Auf diese Art vorzugsweiseentstehtder Begriff des formellen Gesetzes.
Die Anwendung der Gesetzesformüber die Grenzen der verfassungsmäßigenNotwendig=
keit hinaus bedeutet allemal eine Zuständigkeitserweiterungfür den Landtag. Das
formelle Gesetz unterliegt dem Grundsatze, daß kein bestehendesGesetz ohne Zu=
stimmung des Landtages abgeändert,zwingend erläutert oder aufgehobenwerden kann.
Es geht allen früheren Anordnungen vor. Hierin bestehtdie formelle Gesetzeskraft.
Die Richtigkeitall dieserSätzewird durcheineständigeUbungbestätigt“.

EinigesBesonderegilt für diesogenanntenVerfassungsgesetze16. Nachallgemeiner
Lehreund nachdemRechtedesbayerischenStaates ist einmateriellerundein formeller
Begriff des Verfassungsgesetzeszu unterscheiden.

Materiell ist Verfassungsgesetzjedes das Recht der Verfassung des Staates
regelnde,unmittelbarauf die Ordnungder HerrschaftbezüglicheGesetz.Dazu gehören
insbesonderedie Rechtssätzeüber Innehabung, Erwerb und Verlust der Herrschaft,
Thronfolge, Rechteund VertretungdesHerrscherssowieüberdie Einschränkungdes
Herrschers in der Ausübung der Herrschaft. Diese Rechtssätzehat der König erstmalig
in der von ihm gegebenenVerfassungsurkundezusammengestellt.Zugleich aber hat er sich
hinsichtlichder künftigen Anderung dieserRechtssätzein der Verfassungsurkundean die
Mitwirkung des Landtages gebunden. Alle seither ergangenenund künftig ergehenden,
die Verfassungin diesemmateriellenSinn änderndenGesetzesind materiell Ver=
fassungsgesetze,und zwar ohneUnterschied,ob sieRechtssätze,organisatorischeoder
Verfahrensvorschriften enthalten.

Neben diesemmateriellen Begriff des Verfassungsgesetzesergab sich ein formeller
einmal dadurch, daß in die VerfassungsurkundeauchVorschriften in großer Zahl auf=
genommenwurden, welchedie Verfassung materiell nicht betreffen, mit der Ordnung
der Herrschaftunmittelbarnichts zu tun haben,und weiterhindadurch,deß die Ver⸗
fassungsurkundeselbst einen erschwertenWeg der Gesetzgebungfür alle Anderungen
an ihrem Inhalte und für alle Zusätze zu demselbenvorschriet. Formelle Verfassungs=
gesetzesind demnach die Verfassungsurkundeselbst, ferner diejenigenälteren Gesetze,
welche durch die Verfassungsurkundeals Bestandteile derselbenerklärt sind, endlichdie=
jenigen späterenGesetze,welchendie Eigenschaft von Verfassungsgesetzenbeigelegtist.
Verfassungsänderungsgesetzesind solcheGesetze, durch welcheverfassungsgesetzlicheBe=
stimmungengeändertoder aufgehobenwerden.

Die Eigenschaft eines Gesetzesals formelles Verfassungsgesetzhat die Wirkung,
daß die Erteilung der Zustimmung des Landtages zu dessenAnderung, Erläuterung16
oder Aufhebungan die Einhaltung jener erschwerendenVorschriftengebundenist1.
Sie sind sowohl dann einzuhalten, wenn an Stelle bisheriger verfassungsgesetzlicher
BestimmungenneueverfassungsgesetzlicheBestimmungen,als auchdann, wennan Stelle
bisheriger verfassungsgesetzlicherBestimmungeneinfachegesetzlicheBestimmungentreten
sollen. Nicht minder sind jene Vorschriften zu beachten,wenn ohne Berührung be=
stehendenVerfassungsrechtesneue gesetzlicheBestimmungen mit der Eigenschaft ver=
fassungsgesetzlicherBestimmungen ausgestattetwerden sollen. Denn alle neuenVer=
fassungsgesetzeerscheinenals Zusätzezur Verfassungsurkunde,und solcheZusätzesind

15Dies wird von P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,5 Aufl., II S. 61 ff., mit
großer Klarheit auseinandergetz Vgl. auchG. Meyer in Grünhuts Zeitschr.für dasPrivat=
u. öff.RechtderGegenwartVIII S. 26. k

14Vgl. auch l. 36 D. 50, 57: Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dis=
solvere quo colligatum est.

15 Hierinkann ich v. Seydel nicht in allem folgen, weil mir sein rein formeller Begriff
des Verfafsungsgesetesdas WesenderSache nicht vollständigzu treffenscheint.Mit demFolgenden
ist daher 8 vergleichen2. Aufl. § 203 bei N. 9ff. «·

1«ers.Url.Tit.X§7sprichtvon»Abänderiingen"und-Zusäheii«,währendinTit.Vl·l
§2vonAbånderung,authentischerErlåiiterungundAufhebungdieRedeist.Sachlichisthierioie
dort dasselbegemeint. Die Aufhebung ist eine Abänderung, die Erläuterung ein r Vgl. in
letztererBeziehung Verh. der K. d. Abg. 1827/28Prot. Bd. II S. 92, 108 (Abg. Rudhart) IV
S. 72 [Min.Kommissar v. Abel), 148. Bl. f. Rechtsanw.X S. 295 Anm. 8, XIS. 135ff.

1 Vgl. hierüber oben§ 67 N. vff.
v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 54
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nach *** Anordnungder Verfassungsurkunde18 gleichVerfassungsänderungen
zu behandeln.

Die Verfassungsurkundeverlangt für das ZustandekommeneinesVerfassungs=
oder Verfassungsänderungsgesetzeslediglich die tatsächlicheEinhaltung der Vorschriften,
welchefür die Beratung und Beschlußfassungder Kammern in solchenFällen gelten.
Sie verlangt dagegennicht, daß die Beobachtungder bezeichnetenVorschriften im Gesetze
selbstausdrücklicherwähnt wird 192.Indessen ist es eine wohlbegründeteGepflogenheit,
in die Eingangsformel solcher Gesetzedie Worte „unter Beobachtungder in Titel X
& V der VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormen“ 20 einzuschalten.

Die VerfassungsurkundeenthältfernerkeineBestimmung,wonachdasVerfassungs=
gesetzals solchesdurch seineäußereForm gekennzeichnetseinmüßte. Da aber das
Verfassungsgesetz,regelmäßigwenigstens,an seinemInhalte nicht als solcheserkannt
werden kann und für die ausnahmsweiseEigenschaft eines Gesetzesals Verfassungs=
gesetzeine sichereVermutungnur dann spricht, wenn sein Inhalt materiellesVer=
fassungsgesetzist 81,so muß in allen anderen Fällen aus dem Gesetzeselbstder Wille
des Gesetzgebershervorgehen,daß dasselbeVerfassungsgesetzsein solle. Dabei ist nicht
nötig, daß dieser Wille mit unmittelbaren Worten ausgedrücktwird; es genügt, daß
er erkennbarist. Das erstereVerfahrenistdas gewöhnlicheundjedenfallsvorzuziehen2#.
Wird ausdrücklichgesagtoderergibt sichaus demGesetzeselbst23dieAbsicht,daß ein
Verfassungsänderungsgesetzauf demgewöhnlichenWegeder Gesetzgebungsoll geändert
werden können,so ist damit festgestellt,daß das Gesetzzwar ein Verfassungsänderungs=
gesetz,aber kein formelles Verfassungsgesetzsei?“.

16Tit. X § 7 Abfs.I. 4
1°6Vagl.Verh. der K. d. R.N. 1848Prot. Bd. III S. 504 ff. Bl. s. Rechtsanw.XV S. 132.
16%Wo das Gesetznur teilweisedas Verfassungsrechtberührt, wird gesagt: „und zwar soviel

die Art.. betrifft“, oder „dann bezüglich ... unter Beobachtung usw." - .
Dies übergehtv. Seydel in seinenAusführungen 2. Aufl. Bd. II S. 324f., wo er eine

solche Vermutung beispielsweise nur dann annimmt, wenn eine Verfassungsbestimmung bindend er=
läutert oder in ihrem Wortlaute geändertwird. Die Vermutung dürfte aber dochwohl dann am
stärksten begründet sein, wenn es sichum materielle Anderungen an der Verfassung, im besonderen
an der Rechtsstellungdes Königs handelt. Die völlige Nichtbeachtungdes materiellenVerfassungs=
begriffes durch v. Seydel hat zu bedenklichen Irrtümern geführt. Nur hierdurch ist es z. B.
erklärlich, daß M. Reindl zu der Ansicht gelangte, daß das an die Stelle der 9. Verfassungsbeilage
gtretene. Beamtengesetzvom 16. August 1908 in seinemganzen Inhalt kein Verfassungsgesetzsei mit

snahme nur derjenigen Bestimmungen desselben, durch welche der Wortlaut des Ministerverant=
wortlichkeitsgesetzesund desNegensschesiegesetengeändertwurde. Demnachwären z. B. Regeln über
die Unentziehbarkeitder Pensionsrechteder Minister Verfassungsgesetz,das Anstellungsrechtdes
Königs aber nicht Verfassungsgesetz,was dochwohl eine offenbareUngereimtheitsein dürfte. Es
erscheintdeshalbauchnicht als völlig zutreffend,was Reichsrat Frhr. v. Schrenk in seinemVor=
trage zum Geschäftsgangsgesetzvom 25. Juli 1850 ausführte. Verh. d. K. d. R R. 1870 Bd. 1
S. 196ff. v. Seydel meint a. a. O. 2. Aufl. Bd. II S. 324 N. 17, die Sache sei durchdiesen
Vortrag „völlig klargelegt“. Jedenfalls trifft nach demErlaß des Beamtengefeßeses nicht mehr
#u daß in allen seit derVerfassungsurkundeunter den in Tit. X 8 7 vorgeschriebenenFormen er=
assenenGesetzen,welcheVerfassungsgesetzefein sollten, dies ausdrücklichausgesprochenwurde. Vgl.

auch die Ausführungen desJustizministers Frhrn. v. Leonrod in derSifung desJustizausschufses
der K. d. Abg. vom 12. April 1899 (Verh. 1898/99Beil. Bd. XX Abt. II S.578 ff., abgedr.in
denBl. f. adm. Pr. Bd. 49 S. 340 ff., woselbstauf S. 341 N. 2 auchdie übrigen anläßlich derBe=
wtung werturch das B.G.B. veranlaßtenAnderungenderVerf. Urk. gepflogenenErörterungen der

rage zitiert sind.
#Die angewandtenFormeln, die sichregelmäßigam Schlussedes Gesetzesfinden, find ver=

schieden. Sie lauten z. B.: „GegenwärtigesGest soll als ein Grundgesetzdes Reiches betrachtet
werdenund diefelbeWirkung haben,als wennalle Bestimmungendesselbenin derVerf.Urk. enthalten
wären", oder „als stündees wörtlich in derVerf. Urk.“, oder „GegenwärtigesGesetzsoll als ein er=
gänzenderBestandteil der Verf.Urk. und als ein –’. des Reichesangesehenwerden,welches
nur in der Titel N 7 derVerf. Urk. vorgeschriebenen Weisewieder abgeändertwerdenkann“, oder
„GegenwäxtigesGesetzwird zum Staatsgrundgesetzerhoben“.

# AußerungeneinzelnerRegierungsvertreteroderLandtagsmitgliederwerdendabeinicht immer
maßgebend sein können, denn nicht auf ihre Meinung, sondernauf die Absicht des Gesetzgebers

ommt es an.
2“4Die Erwähnung in der Eingangsformel eines Gesetzes,Titel X § 7 derVerf. Urkunde sei

beobachtetworden, genüg nicht immer, um das Gesetzals Verfassungsgesetzzu lennzeichnen.Denn
die Formen des Titels & 7 find sowohl bei Verfassungsänderungsgesetzenals bei Verfassungs=
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Die Grundsätzeüber die Sanktion sind für gewöhnlicheGesetzeund Verfassungs=
gesetzedie gleichen. «

Gegenstand der Gesetzessanktiondes Herrschers kann nur ein vom Landtage
genehmigterGesetzentwurfsein. Der Gesetzentwurfbildet sowohl im Verhältnisse der
Kammern unter sich als auch nach seiner Vereinbarung zwischenden Kammern gegen⸗
über der Krone eine Einheit?». Die Sanktion kann nur dem Gesetzentwurfe,so wie
er liegt, oder gar nicht erteilt werden. Teilweise Sanktion oder Sanktion mit Ab⸗
änderungenoder Vorbehalten ist unstatthaft?.

Ülber den Zeitpunkt, bis zu welchemdie Sanktion, wenn sie erteilt werden will,
spätestenserteilt werden muß, ist bereits in anderemZusammenhangedas Erforderliche
bemerktworden?7.

Der Sanktion der Gesetzemuß die gutachtlicheEinvernahmedes Staatsrates
vorausgehen28.

Die Sanktion erfolgtmittels Ausfertigungder Gesetzesurkunde20. Hierbei sind
nachstehendeFormvorschriftenzu beachten.Die Urkundemuß selbstverständlichden
vollständigenWortlaut des Gesetzesenthalten. Sie muß ferner der Vernehmung des
Staatsrates und des Beirates und der Zustimmungder Kammerder Reichsräteund
der Kammer der Abgeordneten32°Erwähnung tun. Dies geschiehtim Eingange nach
dem königlichenTitel und in Verbindung mit der Sanktionsformel 1. Die Urkunde
muß mit der Unterschrift des Königs versehensein32. Sie muß außerdemnach ver=
fassungsmäßigerBestimmung die Gegenzeichnungder beteiligtenMinister, nach ver=
ordnungsmäßigerBestimmungdieGegenzeichnungdesGesamtstaatsministeriumstragen55.
Verordnungsmäßig ist auch die Beglaubigung der Urkunde durch denjenigenBeamten
vorgeschrieben,welcher mit der Protokollführung im Staatsrate beauftragt ist38. Die
HesetesurkundengebenregelmäßigauchOrt und Tag der Ausfertigungdurch den

önig an.

gesetzeninnguhalten d also das Gesetzein Dersessansänderungsgesetz,so beweistdie Anführung
desTitels X § 7 für allein nochnichts für seine Eigenschaftals Verfassungsgesetz.Denn der
Gesetzgeberkann ein Ve asungsgee auch durch ein einfachesGesetzersetzenwollen. Ist dagegen
das neu geschaffeneGesetz kein Verfassungsänderungsgesetz,dann wird durch die Anführung des
Titels X & 7 der VerfassungsurkundedessenEigenschaftalsVerfassungsgesetallerdings bewiesen.
Denn da hier aus dem Inhalte des Gesetzesersichtlich ist, daß Titel X.§ 7 nicht wegen einer Ver=
fassungsänderungangewandtwordensei, so kann es nur deshalb angeführt sein, weil ein Zusatz
zur Verfassungsurkundebeabsichtigtwurde.
Landt 2s Eingangs- und Schlußformeln des Gesetzesfind nicht Gegenstandder Genehmigungdes

andtages.
2s InsbesonderehabenBemerkungenim Landta sabschiedeüberdenSinn dererteiltenSanktion

demGesetzestextegegenübernur dieBedeutung von Auslegungsbehelfen.Vgl. Entsch.d. o. G. H.8
f. Bayern in Gegenst.des Strafrechts usw. VI S. 51. Nichtiger is fie ganz zu unterlafsen. Ein
Gesetzsoll aus sichselbstverständlichsein. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. Bd. II S. 326 N. 28. Dazu
Verh. d. K. d. Abg. 1902Sten. Ber. Bd. X S. 749, wo Staatsminister Graf v. Crailsheim
aüie Hrundsätzemit Recht auch auf ein Gesetzim formellen Sinne (Anleihegesetz)angewendet
wissenwie

47N.51,§ 50N. 18.
26Verf. Urk. Tit. VII § 30. Vgl. hierüber§ 69 N. 7.
:½In dieser, nicht im Abdrucke des G. u.V. Bl.3, ist das Gesetzverkörpert. Bal.

G. Jellinek, Gesetzund Verordnung, S. 327.
70Bis zumErlassedesLandtagswahlges.vom 4. Juni 1848 lautetedieFormel im Anschlusse

an die Worte derVerf. Urk. Tit. VII § 30; „mit Beirat u. ZustimmungUnsererLiebenu. Getreuen,
der Stände des Reichs“. ·

«DieForinellautet:·WirhabennachVernelnnunUnsereSStaatsrates,mitBeiratu.
Zustimmung der K. d. R.R. u. der K. d. Abg. beschlossenund verordnen,was folgt:.

u Verf. Urk. Tit. VII § 30. Der König kann aber, wenn er etwa außerstandesein sollte,zu
unterschreiben,einen Stellvertreter mit der Ausfertigung betrauen. Vgl. § 33 N. 12.

"§ § 72 N. 25 u. 26. Die Minister übernehmendurchdie GegenzeichnungdieVerantwortung
für das verfassungsmäßigeZustandekommendes Gesetzesund für die Echtheit des Wortlautes der

rkunde.
24Verordn. vom 3. August 1879 § 15 Abs. I. Früher erfolgtedieseBeglaubigung durchden

Generalsekretärdes Staatsrates.
54“
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en Formvorschriftennotwendig?.
ber die Art der Verkündigung der Gesetzewird später36 gehandeltwerden.

§5148. Das Verordnungsrecht. lber denBestandeineseigentlichenVollzugs=
verordnungsrechtes! der Staatsregierung und ihrer Organe sind begründeteBedenken
nicht möglich. Soweit nicht Rechtssätzeentgegenstehenoder Verwaltungsbefehlein
Gesetzesformerlassensind, ist das Recht des Königs?, durch Verfügung im einzelnen
Falle oder durch allgemeineVerfügung — Verwaltungsverordnung — der Gang der
Verwaltung zu regeln, in der ihm nach der Verfassung zustehendenHerrschergewalt
unmittelbar enthalten. Ein gleichesRecht ist als abgeleitetesauch allen vorgesetzten
Behörden im Bereiche ihrer Zuständigkeiteingeräumtund bildet für sie eine natürliche
Folge des Verhältnisses der Uber=und Unterordnung. Es ist die bewegendeKraft der
Staatsmaschine3. Solche Verfügungen und Verordnungen haben sich durchweginner=
halb der Grenzen der Gesetzezu halten". Bei ihrem Erlasse muß daheraucheine
Prüfung der Frage eintreten, welchesdiese gesetzlichenGrenzen sind, was die Gesetze
der Verwaltung zu tun gebieten, verbietenoder freigeben. Hiernach ist unbedenklich
anzuerkennen,daß der Inhalt der Gesetzeden Behörden auch im Wege der Ver=
waltungsverfügungoder Verwaltungsverordnungerläutert, daß denVerwaltungsbehörden
die Weisung erteilt werden kann, bei ihrer Tätigkeit dieseoder jene Auslegung der
Gesetzezugrunde zu legen5. Nur darf die rechtlicheNatur solcherWeisungen nicht
verkannt werden. Sie sind lediglich Dienstbefehle, also eine innere Angelegenheitdes
Dienstes. Sie habenkeineRechtswirkungnachaußen. Die Rechtsauffassungen,die
ihnen zugrundeliegen, bilden keinezwingende(authentische)Gesetzesauslegung"und

8 Rechtsgültigkeit der Gesetzesurkundeist nur die Einhaltung der verfassungs=
gesetzli

Bei gesetzlichenEinzelbestimmungen,die vom Landtagevorgeschlagensind, ist es üblich, sie
mit der Sanktion in den Landtagsabschiedaufzunehmen. Diesgeschiehtunter Anwendung ver=
schiedenerFormeln, z. B.: „Dem an UnsgebrachtenGesamtbeschlusseentsprechendverordnenWir
mit Gesetzeskraft.“Dieses Verfahren ist statthaft, da den Formvorschriftendes Tit. VII § 30 der
Verf.Urk. dabei genügtwird. [Eineetwas wunderlicheForm ist die der „königlichenDeklaration“,
diez.B. gebrauchtwird, wo ein Landtagsabschiednichtmehr zurVerfügun steht.(Vgl. Staatsminister

Feht. v. Feilitzsch, Sten.Ber. d. K. d. Abg. 1895/196 VIIIS. 193.) Nachdem,was obenN. 25
emerktist, bestehtfür dieseForm hier keinerleiNotwendigkeit,ja siewäre, wenn N. 25 nicht richtig

wäre, gar nicht statthaft. EinbesondererFall, den man wohl nur als Notbehelf bezeichnenkann,
ist die Anwendung jener Form zu demZwecke,die Schwierigkeitender Abgrenzung des parlamen=
tarischenMitwirkungsrechteszu umgehen,wie sie bei derGenehmigung von Staatsverträgen zu=
tage treten. Vgl z. B. die k.Deklarationenv. 4. Sept. 1866 und 16. Nov. 1867 (G.Bl. 1866.69

S. 2 70, Jan. 1871(G.Bl. 1870/71S. 149).] (ZusatzI...] von v. Seydels Hand.)

8 1 Vgl. zum olgendenR. Gueist Rechtsstaat,2. Aufl. 1879, Kap. 5, 6; P. Laband,
taatsrechtdes Deutschenheiches 5.Aufl., 1. 85ff., 188ff.; auchv. Seydels Grundüg, einerallg.

Staatslehre S. 27ff.; H. Rosin, Das Polizeiverordnungsrechtin Preußen, 2. Aufl. 1895, S. 24 ff.;
E. Seligmann, Begriff des Gesetzes,S. 103ff.; A. Arndt, Das VerordnungsrechtdesDeutschen
Reichs auf der Grundlage des preußischenund unter Berücksichtigungdes fremdländischenVer=
ordnungsrechtessystematischdargestellt, Berlinu. Leipzig 1884; derselbe, Das felbständigeVer=
ordnungsrecht,Berlin 1902; Julius Kahn, Die AbgrenzungdesGesetzgebungs-und Verordnungs=
rechtes nach deutschemReichsstaatsrecht, Mainz 1912. eitere Literaturangaben bei G. Meyer=
G. Anschütz, Lehrbuchdes d. Staatsrechts, 6. Aufl., S. 570 N. 4, 5.

: Über die Mitwirkung der Minister gilt auch hier das oben§ 147 N. 33 Gesagte. ·
·«Bgl.Form-Berordn.vom9.Dez.1825§§26,28;oben§75N.47.Bezüglichder

Kreisregierungenist der GegensatzzwischendenBestimmungen der §§ 16ff. derForm.Verordn. vom
17. Dez. 1825 (§ 81 N. 36) u. § 91 der Form.Verordn. vom 27. März 1817 (§ 9 N. 115) be=

zeichnend. * Vgl. Form.Verordn. vom 9. Dez. 1825 & 28, vom 17. gl. Mts. § 14.
5 Auf dem Landtage 1849/50stellten die Abg. Prell u. Crämer den Antrag, ees sei die

Staatsregierung um die Vorlageeines Ges. anzugehen,welchesdas Recht der Erläuterung oderEr=
klärung eines Ges. durch eine Instruktion einzig und allein der gesetzgebendenGewalt vorbehält“.
Dieser sonderbare Antrag wurde abgelehnt und durch die sachgemäerr Bitte an die Krone ersetzt,
derartige Instruktionen möchtengiseriich werden. Vgl. insbes.Verh. d.K. d. Abg.Beil. Bd. III
S. 234ff., der K. d. N.R.Beil. Bd. IV S.44 ff. u. im übr. Repert. S. 30 u. d. W. „Gesetze“.
S. auch A. Arndt, Das Verordnungsrechtdes DeutschenReichs usw., S. 223. .
« Im Gegenteilekann der Landtag Ministeranklage nach dem Verf.Ges. vom 4. Juni 1848,

die VBrantmorthchtet der Minister betr., erheben,wenn er glaubt, daß ein Minister durchErlaß
von VollzugsvorschriftenGesetzesverletzungenherbeigeführthabe.
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bindendaherinsbesonderedenRichter nicht in der Beurteilungder Frage, was nach
demGesetzeRechtens ist?. Jenes Recht der dienstlichenErläuterung haben die Organe
der Staatsverwaltung, König und Behörden, nicht nur in bezugauf den Vollzug der
Staatsgesetze, sondern auch in bezug auf die durch Staatsbehörden zu vollziehenden
Reichsgesetze.Doch sind siedarin nachReichsstaatsrechtbeschränkt2. Eine rechtliche
Notwendigkeit, Verwaltungsordnungen öffentlich zu verkünden, bestehtnach alledem
nicht; es genügt,daß sie zur Kenntnis derjenigenBehördengebrachtwerden, die darnach
handeln sollen. Indessenwird es gewöhnlichein gemeinsamesInteresseder Verwaltung
und der Staatsangehörigensein, daß die Verwaltungsverordnungenbekanntgegeben
werden. SolcheBekanntgabebildet daherdie Regel2. Sie ist jedochnicht als Ver=
kündigung im staatsrechtlichenSinne aufzufassen10. Die Entscheidungdarüber, ob eine
Verwaltungsverordnung bekanntgemachtwerden soll, stehtdemjenigenzu, der sieerläßt,
nicht den Behörden, an welchesieergeht11.

Von denVerwaltungsverordnungensind, wie bereits dargelegtwurde, die Rechts=
verordnungenihrem Wesen nach völlig verschieden.Sie sind sachlichGesetzeund daher
von anderen Rechtsgrundsätzenbeherrschtals die Verwaltungsverordnungen. Rechts=
verordnungenkönnennur erlassenwerden, wo ein formelles Gesetzdies gestattet12. Von
einer Ermächtigung15zum Erlasse von Rechtsverordnungenkannman, strenggenommen,
nur reden, wo dieseBefugnis einer Staats= oder Gemeindebehördeeingeräumtist, nicht
wo der König sich selbstdieseBefugnis im Gesetzevorbehält14. Indessen bewirkt diese
verschiedenartigeBegründung des VerordnungsrechteskeineVerschiedenheitin bezugauf
die maßgebendenRechtsgrundsätze,und es kanndaher in der folgendenDarstellung
von demUnterschiedezwischenErmächtigungund Vorbehaltabgesehenwerden. Der=
selbe tritt übrigens in der gesetzlichenund amtlichenAusdrucksweise— in letzterer
gleichmäßig für Verwaltungs= und Rechtsverordnungen— dadurch hervor, daß der
Name Verordnung den königlichenVerordnungen vorbehaltenwird 6. Die wissenschaft=

7 Val. K. Brater, Bl. f. adm. Praxis, I S. 181 Anm. 2. Giron, le droit adm. de
la Belgique, Bruxelles 1881, nr. 6: „Les circulaires des ministres obligent les agents
d’exécution, mais ne lient pas les citoyens ni les tribunaux.“

8 Nach Art. 7 Abs I13. 2 der ReichsVerf. stehtdasRecht,die zum Vollzug der Reichsgesetze
erforderlichenund somit auch die 1 nötigen dienstlichenErläuterungenzu erlassen,demBundes=
rate zu. Das staatliche Recht bestehtdemnachnur in dem Rahmen der Anordnungen des Bundesrates.

2 * Landtageabsch,vom 29. Dez, 1831(G.Bl. S. 57) Abschn.III Ziff. 7, vom 25. Juli
1850 (G. Bk.S. 225) Abschn.III § 35. Über die Bekanntgabeder Königlichen Verordnungenund
der Entschließungen der Ministerien f. unten 149. Eine besondereGruppe sind die auf Grund
Königlicher EntschließungerlassenenMinisterialentschließungen.Sie find sachlichVerordnungendes
Könize, sormell aber Entschließungen der Ministerien. In erheblichemUmfang werden Verwaltungs=
verordnungen (Instruktionen, Reglements, Entschließungen usw.) den untergebenen Behörden auch
imWege der Vehändigung bekanntgemacht.

o Vgl. P. Laband a. a. O. II S. 199. Anläßlich der oben N. 5 erwähnten Verh.
hatte der Abg. Morgenstern denAntrag gestellt,die Vorlage einesGes. darüber zu erbitten, daß
alle generellenErlasse des Staatsministeriums, welchean die Kreisregierungengehen, bei Ver=
meidung der Nichtigkeit gleichzeitigim R.Bl. bekannt gemachtwerden müssen“. Auch dies
wurde abgelehnt. 11P. Laband a. a. O.

12Eine allgemeineGestattungwürde sichmit demGrundsatzedes Tit. VII 6 2 derVerf. Urk.
nicht vereinigenlassen,eine solchebestehtinsbesondereauchnicht für den Fall, daß ein Gesetzüber
einen bestimmtenGegenstandnicht zustandekommt. "

13Auch die französ.Rechtssprachehat den Ausdruckdélégation für die Befugnis zum Erlasse
von reglements d’administration publique, départementauzx, locaux. Diese Rechtsverordnungen

= en lois secondaires bezeichnet. Vgl. O. Mayer, Theorie des französ. Verw.Rechts,
.., .

«P.St.G.B.Ari.1Abs-lsprichtvonden»indenLandesgesepenvorbehaltenenalls
emeinverbindlichenVorschriften“, welchenAusdruck H. Rosin, Das Polizeiverorbnungsrechtin
reußen,S. 42 Anm. 15, rügt.

15M.E. vom 15. Jan. 1818(Weber LS. 549); P. St. G.B. Art. 1, 8. An letztererStelle
wird gesagt:„Wo die Lan auf VerordnungenBezug nehmen,sind darunter die in jedem
Gebietsteile geltendenlandesherrlichenVerordnungen sowie die künftig zu erlassendenköniglichen
Verordnungen zu verstehen.“ Agl. hierherEdels Bemerkungenzu Art. 36 des P. St. G.B.s von
1861, Kommentar S. 188f. u. Kommentar 1871 S. 80. Wo Reichsges. von Verordnungen

sprechen, ist nach P. St. G. B. Art. 1 Abs. II u. 2 zu bestimmen, was darunter zu verstehen ist.
E. Frhr. v. Riedel, Kommentar,5. Aufl., S. 49, 53f.

Goccgle



854 4. Buch. 1. Abschnitt. 8 148

liche Sprache kann jedochgleichwohlden Gattungsbegriffder Verordnungnicht ent=
behren1.

Die verfassungsrechtlicheMöglichkeit, den Erlaß von materiell gesetzlichenVor=
schriftendemVerordnungswegezuüberweisen,ist nachbayerischemStaatsrechtezweifellos
gegebenundauchniemalsernstlichbezweifeltworden17. Der Beirat unddieZustimmung
des Landtages,ohnewelchenachTitel VII 82 keinGesetzsoll ergehenkönnen,liegen
auch dann vor, wenn der Landtag sich einverstandenerklärt hat, die Regelung gewisser
Verhältnisse dem Verordnungswegezu überweisen.

Schon früher ist der Mißstände gedachtworden, welchedaraus sich ergaben,daß
die Einrichtung der Rechtsverordnungen,welche innerhalb gewisserGrenzen unentbehr=
lich ist, durch die Verfassungsurkundenicht geregeltworden war. Diese notwendige
Ergänzungs des bestehendenRechteserfolgtefür das GebietderLandesverwaltung15
im Zusammenhangemit der Ordnung des Polizeistrafrechtes.

Der Entwurf einesPolizeistrafgesetzbuches,welcher im Jahre 1856 an das Licht
trat, war wie in anderemso auchnachdieserRichtungungenügend1. Eine gesetzliche
Festlegung der Grundsätze erfolgte zuerst im Polizeistrafgesetzbuchvom 10. November
1861. Die Vorschriften diesesGesetzessind sodann, als das genannteGesetzbuchinfolge
der Einführung des Reichsstrafgesetzbucheszum Torso wurde, in das neuePolizei=
strafgesetzbuchvom 26. Dezember 1871 ?2#übergegangen.

Die Befugnis zum Erlasse von Rechtsverordnungenim Interesseder Landes=
verwaltungbewegtsichnaturgemäßin der Form von Polizeiverordnungen,d. h. des
Erlasses von GebotenoderVerboten, derenNichtbefolgungmit Strafe bedrohtist23.

16Eben deshalb ist es unter Umständennicht ausgeschlossen,daß ein Ges. mit demAusdrucke
Verordnung den allgemeinenwissenschaftlichenSinn verbindet. Vgl. Entsch.d. o. G.H.s f. Bayern
in Gegenst. desStrafrechts usw. VI S. 250, 491 (Plenarerk.),Bl. | adm. PraxisXXVII S. 74 ff.
S. auchO. v. Sarwey, Staatsrecht des Kgrs. Württemberg, II S. 10 f. Die in Anm. 15 an=
geführteBestimmung desP.St. G. B.s hat nur Verordnungenim Auge, welcheim GebietederLandes=
verwaltung (innerenVerwaltung) ergehen.

Uber Zweifel, welchegelegentlichfrüher geäußertwurden, s. 2. Aufl. II S. 329 N. 16.
158Die Ergänzung erfolgtenicht in der FormeinesVerfassungsgesetzesund bildet auchkeinen

Zusatz zur Verfassungsurkunde. «
VGewbhnlich»innere«Verwaltunggenannt.Diesdarfsedochnichtalsgleichbedeutendmit

dem Geschäftskreiseder beidenStaatsministerien des Innern angesehenwerden. Auch die Verkehrs=
anstalten gehörender Landesverwaltung zu. Dagegen könnenPolizeiverordnungen keine Bestim=
mungen fiskalischerNatur enthalten. Vgl. darüber die treffendenAusführungen von C. Edel bei
J. v. Pözl, Gesetzgebungdes Kes. Bayern usw., T. III Bd. VI S. 74 ff.

° Vgl. zum Folgenden C.Edel bei C. Fr. v. Dollmann, Gesetzgebungdes Kgars.
Bayern usw., T. III Bd.V S. 171ff.

21Er wollte das seither tatsächlichgeübteVerordnungsrechtdes Königs in „Polizeisachen“
und damit den hierüber bestandenenstaatsrechtlichenStreit stillschweigendfortbestehenlassen. Er
wollte ferner demPolizeiverordnungsrechteder Behördeneine Ausdehnunggeben, welcheüber das
Maß des Notwendigen, ja des Rätlichen weit hinausging. So konntees nicht ausbleiben,daß der
Entwurf eine höchstabliige Beurteilung erfuhr. Glücklicherweiseblieb es nicht bei der bloßen
Verneinung. Dem damaligen Berichterstatter der zweiten Kammer, Abg. Dr. Edel, gebührt das
Verdienst,durchseineGegenvorschlägedenGrund zu dem nunmehrgeltendenRechtegelegtzu haben.
Die von ihm befürwortetenGrundsätzesind von bestimmendemEinflusseauf die Gestaltung der ein=
schlägigenVorschriften desPolizeistrafgesegbuchesvom 10. November 1861 geworden. Verh. d.
Gesetzgebungsaussch.der K. d. Abg. 1856/57 III S. 6ff., 25 ff. (Vortrag des Abg. Dr. Edel.)
Vgl. dazu den Kommentar von C. Edel bei C. Fr. v. Dollmann, Gesetzgebungdes Kgrs.
Bayern usw., T. III Bd. V. Erlangen 1862; St. Frhr. v. Stengel, Zeitschr. f. Gesetzg.u.
Rechtspfl. des Kars. Bayern VIII (1862)S. 310t

!2 Vgl. dazu C. Edel bei J. v. Pözl, Ge rl. des Kars Bayern usw., T. III Bd. VI
S. 1ff.; E.Ferr= v. Riedel, Kommentar z. P.St. G. B., e ufl. von M. Pröbst, 7. Aufl.
v. C. A. v. Sutner, München 1907. — Im folgenden wird der ältere Kommentar Edels mit
„Edel a. a. O.“, der neueremit „Edel, Kommentar 1871“ bezeichnet.

23 Vgl. zum Folgenden insbes. H. Rosin, Polieiverordnungsrecht in Preußen, 2. Aufl.,
S. 57 ff.; R. Thoma, Der Polizeibefehl im badischen Recht,1. Teil Tübingen 1906,.S. 249 ff.,
325ff. DieBemerkungThomas S. 249, daß das bayerischeRecht bisher von niemandemnach
rein juristischenGesichtspunktenauseinandergelegtworden sei, trifft nicht zu. Sie richtet ihre Spitze
gegen v. Seydel, der in N. 1 unvollständig zitiert ist. Vgl. auch v. Seydel II S. 330 ff.
F. Fleiner, Institutionen des deutschenVerwaltungsrechts,Tübingen, 2. Aufl. 1913, S. 73ff.
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Es handelt sich also stets um eine gegenseitigeBeziehung zwischeneinem Satze des
Verwaltungsrechtesund einemSatzedesStrafrechtes,wobeider erste,wennauchnicht
zeitlich,dochbegrifflichvorausgeht2“.

Die gesetzlicheErmächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungenkann von ver=
schiedenemUmfange sein. Sie kann sich auf die Erlassung der verwaltungsgerichtlichen
und der strafrechtlichenBestimmung zugleichbeziehen. Sie kann sich aber auchauf den
Erlaß der verwaltungsrechtlichenBestimmung beschränken,während das Gesetzselbst
die Strafsatzungausspricht. Letzteresist, entsprechenddemVorbilde des französischen
Rechtes,auchim bayerischenRechtedieRegel. AuchdasReichsrechtfolgt, insbesondere
im Reichsstrafgesetzbuche,demselbenSysteme. Die Ermächtigungist nachbayerischem
Rechte, ebenfallsentsprechenddemfranzösischenVorbilde, fast ausschließlicheineEr=
mächtigungzur Verordnung und nicht zur Verfügungss.

Die Ermächtigungkannfernerentwedereineallgemeinein demSinne sein,daß
sie den Behörden für den ganzenUmfang ihres Geschäftskreiseserteilt wird, oder eine
besonderein der Weise, daß das Gesetzdie einzelnenErmächtigungsfälle bestimmtum=
schreibtunddieermächtigtenBehördenbzw.dieFälle desköniglichenVerordnungsrechtes
benennt26. Das letztereSystem wird vom bayerischenRechte als Regel befolgt?7.

Bei diesemStande unseresRechtes lassen sich allgemeineGrundsätzenur über
die Art der Erlassung von Rechtsverordnungen, im übrigen aber weder darüber auf=
stellen, wann die gesetzlicheErmächtigung zu deren Erlasse gegebenist, noch darüber,
wer hierzu zuständig ist. Die gesetzlicheEinzelvorschrift ist entscheidendund nur der
eine Grundsatz maßgebend, daß Rechtsverordnungenlediglich da ergehen können, wo
eine solcheEinzelvorschrift hierzu ermächtigt.

Hiervon gibt es eineeinzigeAusnahme. Außer denFällen der Einzelermächtigung
zum Erlasse von Rechtsverordnungenbestehtnämlich eine allgemeine Befugnis des
Königs zum Erlasse solcherVerordnungen als Notverordnungens.

Das Notverordnungsrecht225ist inhaltlich auf den Erlaß „polizeilicherVorschriften
mit Strafandrohung“beschränkt.Die Notverordnungkannsichdaherlediglichaufdem
Gebiete des öffentlichen,nicht auf jenem des bürgerlichenRechtes bewegen. Sie kann
nur Gesetzesvorschriftenim materiellenSinne: Gebote,Verbote,Strafdrohungen,ent=
halten. Sie kann innerhalbdes Gebietesdes öffentlichenRechtesnur auf bestimmte

weckesichbeziehen,nämlichauf die Sicherheitdes Staates oderauf den Schutzdes
ebens,der Gesundheitoder des Vermögensder Staatsangehörigen.Sie kannkein

bestehendesGesetz ändern3a. Das Notverordnungsrecht ist ferner bezüglich solcher
Gegenständevöllig ausgeschlossen,welchedurchdas Reichsrecht erschöpfendgeregeltsind.
Dies gilt aber nicht bloß für dieStrafsatzungen51, sondernauchfür die verwaltungs=
rechtlichenBestimmungen.Innerhalb der angegebenenGrenzen bestehtbezüglichder
letzterenVorschriftenkeineBeschränkung;dagegenist hinfichtlichder daran geknüpften

4 Die Strafnorm hat nier keine weitereBedeutung als die der Sicherung des normierten
Verwaltungszwecke. Die Strafe ist Zwangsmittel der Verwaltung.

½: R.Thoma a. a. O. S. 250 nennt das bayerischeRechtdeshalb ein Recht der „polizei=
lichenAllgemeinbefehle“.Doch ist zu beachten,daß jedesPoligeigeset,alsoauchdiePolizeiverordnung
auch die Verfügungsermächtigungenthält, indem die Polizeibehördenermächtigtwerden,im Rahmen
der Rechtsnormundvortehstua derZuständigkit der Strafgerichte, die polizeilichenZweckedurch
ihre gesetzmäßigenVerfügungenzu verfolgen. In denFilen gesetzlicherVersüügungseemerheigung,
die häufigerim Reichsrechtals im boverischenPolizeistrafrechtevorkommen,ist nur dieBesonderheit
gegeben,daß das Zwischengliedder Verordnung wegfällt und das Verfügungsrechtaus demermäch=
tigendenGesetzeselbstentspringt.

26Vgl. H.Rosin a. a. O. S. 82 ff.
Vgl. Edela. a. O. S. 1793ff.

1#6P. St. G. B. von 1861 Art. 38, von 1871 Art. 9. Das Gef. sagt „nur durchk. Ver=
ordnung". Die Notverordnung kann also keineHPemächtigung.zum Erlasse von polizeilichenVor=
schriftenmitStrafandrohung. erteilen. Vgl. auchVerh. d. K. d. Abg. 1859/61Beil. Bd. III S. 29 ff.

2 gemeinenH. Schulze, Lehrb. desdeulschenStaatsrechts, I S. 581 ff.
woselbstauch die Schriftsteller über die Frage angegebenfind;: außerdemL. Sbiegel. Die kais.
Verordnungenmit provisorischerGesetzeskraftnach österreich.Staatsrecht,Wien 1893.

eo enV Art. 10. Edel a. a. O. S. 192f.
Einf. Ges.vom 31. Mai 1870 zumR. St. G.B. § 2 Abf. I.

* Ugl. darüber im a
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Strafdrohungenein gesetzlicherHöchstbetragder Strafe festgestellt.Die angedrohte
Strafe darf 150 Mk. oder30 Tage Haft nicht übersteigen.

Die Anwendung des Notverordnungsrechtes ist an folgendeVoraussetzungenge=
knüpft: 1. daß zur Zeit desErlassesderNotverordnungderLandtagnichtversammelt
ist; 2. daß dieNotverordnungzur AnwendungeinerdringendenGefahrerforderlichist;
3. daß in keinemGesetzeeine anwendbareVorschrift oder die Befugnis 32 zum Erlasse
derselbenvorgesehenist.

Notverordnungenmüssender nächstenLandtagsversammlungzur Zustimmung
vorgelegtwerden. Sie tretenvon selbstaußerWirksamkeit,wenndiese Zustimmung
vor demSchlusseoderder Vertagungdes Landtagesnicht erfolgt ist.

In bezugauf dieFormendesErlassesvonRechtsverordnungenunterscheidetdas
bayerischeStaatsrechtköniglicheVerordnungen,oberpolizeiliche,distriktspolizeilicheund
ortspolizeilicheVorschriften36.

Diese sämtlichenArten von Rechtsverordnungenhaben im Begriff gemeinsam,daß
sie „allgemein verbindliche Vorschriften“3" enthalten, deren Übertretung mit Strafe
bedrohtist. Diese Vorschriftendürfendahernicht an bestimmteeinzelnePersonensich
richten, sondernmüssen„unter gleichenVoraussetzungenjedenverpflichten“35. Die Vor=
schriften dürfen ferner nur von demjenigenerlassenwerden, den das Gesetzals zuständig
erklärthat, und siedürfennur selbstRechtsetzen,nicht dagegendie Befugnis, Recht
zu setzen,weiterübertragen.Nur da, wo das GesetzverschiedeneArten von Rechts=
verordnungenzuläßt, kann die RechtsverordnungdesKönigs oder der höherenBehörde
für die Rechtsverordnungder niederenBehördePlatz frei lassen Aber auchdies darf
nur zugunstenjenerBehördengeschehen,die das Gesetzals zuständigbezeichnet.Die
Übertragungmuß also stetsim Gesetzeselbstliegen. Soweit jedochmit einerRechts=
verordnungVollzugsvorschriften,alsoBestimmungensichverbinden,welchedie rechtliche
Natur der Verwaltungsordnunghaben55,kanneineZuweisungvonVerwaltungsbefug=
nissen an die Unterbehördenstattfinden, wie denn auch die verordnendeBehörde nicht
bloß den Unterbehörden,sondern auch sich selbstdas Recht, die erforderlichenVollzugs=
verfügungenzu treffen, vorbehaltenkann.

Die lbertragung 58 des Verordnungsrechteshat eine verschiedeneBedeutung, je
nachdemsiezugunstenderköniglichenBehördenoderderGemeindebehördenerfolgt. Für
die königlichenBehördenist derErlaß der erforderlichenPolizeiverordnungenErfüllung
einerAmtspflicht. Sie habenauch in bezugauf Erfüllung dieserPflicht dienstlichen
Gehorsam zu leisten undkönnen daher Dienstbefehlesowohl dahin erhalten, daß, als
auchdarüber,wie sievon demVerordnungsrechteGebrauchzu machenhaben. Selbst=
verständlichhaben aber derartige allgemeineoder besondereDienstbefehlekeineWirkung
nachaußen. Nach außenwirkt nur die erlasseneVerordnung3°. Die Ausübungdes
Polizeiverordnungsrechtesdurch die Gemeindebehördenhingegenist ein Rechtder Ge=

32Gleichviel, ob für den König oder für Behörden.
38P. St. G. B. Art. 1 Abs. I.
4 P. St. G. B. Art. 1 Abs. I.
35 Edela. a. O. S. 181f.
26Vgl. auch Art. 37 desP. St. G. Bes von 1861 unddas Edel a. a. O. S. 189f. Über

die Gründ er Weglassungdes Artikels im neuenP.St.G. B. Edel, Kommentar 1871,.S. 82.
3" UbereinstimmendEdel a. a. O. (1861) S. 182f. Bgl. auch Bl. f. adm. Praxis XV

S. 103 ff.,Zeitschr. f. Gesetzg,u. Rechtspfl. des Kgrs. Bayern X S. 1039, XI S. 275 (Abt. f.
Strafrecht): Stengleins Sammlung von Ertsch=d. o. G.h f. Bayern in Gegenständendes
Strafrechts usw., IX S. 223; Bl. f. Rechtsanw. XIIX S. 73. Bei den Verh. d. Aussch. d. K.
##Abg. 1859/61Beil. Bd. III S. 144f. waren die Ansichten über die Frage verschieden,ob eine

bertragungdes Verordnungsrechteszulässigsei. Der Staatsminister desInnern äußertesichgegen
die oben vertreteneMeinung. Indessen sind die Zuständigkeitsvorschriftendes Ges. doch wohl
zwingende.Die Zuständigkeitenzum Erlasse von Rechtsverordnungensind nirgends als übertragbar
erklärt. Vgl. über die Frage im allg. A. Arndt, das Verordnungsrechtdes DeutschenReichsusw.,
S. 169 ff.(für die Ubertragbarkeit).

28Im eigentlichen Sinne und im Gegensatzezum Vorbehalte des königlichen Ver=
ordnungsrechtes.

Edel a. a. O. S. 192f. u. Kommentar 1871 S. 83; R. Rosin, Polizeiverordnungsrecht
in Preußen, S. 96 .
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meinden, in dessenAusübung von staatlicher Seite nur so weit eingegriffenwerden
kann, als das Gesetzeine Handhabe hierzu bietet .

Die königlichenVerordnungenbedürfengleichallen Regierungsanordnungendes
Königs ministeriellerGegenzeichnung“1.

OberpolizeilicheVorschriftenkönnennur mit räumlicherWirksamkeitfür ganze
Regierungsbezirkeoder für das gesamte Staatsgebiet erlassen werden"#. Zuständig
zum ErlassesolcherVorschriftensind in beidenFällen die Staatsministerienje inner=
halb ihres Geschäftsbereiches,außerdemdie Kreisverwaltungsstellenfür ihren Re=
gierungsbezirk"5s.

DistriktspolizeilicheVorschriftenkönnenvon denBezirksämternund zwar regel=
mäßig"“ nur für denganzenAmtsbezirkerlassenwerden15. SolcheVorschriftensind
der nächstenDistriktsratsversammlung sämtlicher zum Amtsbezirke gehörigerDistrikts=
gemeindenmitzuteilen“.

OrtspolizeilicheVorschriftenkönnennur für einenganzenOrtspolizeibezirk,d. i.
für eineGemeindemarkung" odereinenBürgermeistereibezirk,erlassenwerden. Zuständig
hierzufind die kollegialenGemeindebehörden,für die Bürgermeistereiendie vereinigten
kollegialen Gemeindebehörden", in München Magistrat, Polizeidirektion und Lokal=
baukommission"“je innerhalbihresGeschäftskreises50. Die ortspolizeilichenVorschriften
der Gemeindebehördensind in der Form geschäftsordnungsmäßigerBeschlüssezu er=
lassen31. Vor Erlaß ortspolizeilicher Vorschriften, welcheüber Gegenständeder land=
wirtschaftlichenVerwaltung eine fortdauerndgeltendeAnordnung' treffen, sind die
Feldgeschworenen,und sofernin der GemeindeeinGrundbesitzerausschußbesteht,dieser
zu vernehmen558.Bei MaßnahmengegenschädlicheTiere sind vorher „die zur Ver=
tretung der landwirtschaftlichenInteressen berufenenOrgane“ oder Sachverständigezu
vernehmen?". In Gemeinden mit Stadtverfassung find die beschlossenenVorschriften
den Gemeindebevollmächtigtenmitzuteilen5.

Das vorstehendgeschilderteSystem der Zuständigkeitsverteilungerleidet Aus=
nahmen. Es gibt Fälle, in welchenVorschriften,die an sichdistriktspolizeilichesind,
von Ortsbehörden,Vorschriften,die an sichortspolizeilichesind,von Distriktsbehörden
erlassenwerden.

Ülberall da, wo distriktspolizeilicheVorschriften als zulässig erklärt sind, können
die Magistrate unmittelbarer Städte, in München Magistrat und Polizeidirektion 56,
je innerhalbihrer unändiren. ortspolizeilicheVorschriftenerlassen57.

Für die abgesondertenMarkungen diesseits des Rheins steht in den Fällen, in
welchen ortspolizeiliche Vorschriften zulässig sind, das Recht zu deren Erlasse der
Distriktsverwaltungsbehördezus.

4%S. oben § 107 bei N. 77 ff.; Edel, Kommentar 1871, S. 83.
*41Oben N. 2 und § 147 N. 33 ff.
"2 Wobei aber nicht nötig ist, daß die Voraussetzungenihrer Anwendbarkeitin allen Teilen

des Geltungsgebieteszutreffen.
"8 P.St.G. B. Art. 7. Weber IX S. 342. Unter Kreisverwaltungsstelleist hier und im

folgendennur die Kammer des Innern der Kreisregierung zu verstehen.Wo das Gef. von ober=
PascgeilichenVorschriftenohne weiterenBeisatzspricht, sind Ministerium und Kreisregierungenzu=

ndig.
“ Uber die Ausnahmen unten N. 59.
"“5P.St. G.B. Art. 4 Abf. I. "“6P. St.G.B. Art. 6 Abs. II.
4 Die Ortschaftenbilden keinenOrtspolizeibezirk. Vgl. oben§ 108 N. 42.
"“8Daneben bestehtdas gesonderteVerordnungsrechtfür jedeeinzelneGemeinde.
47Entsch.d. o. G. H.s f. Bayern in Gegenst.des Strafrechts usw. II S. 57.
5%P.St.G.B.Art. 3 Abs.I u. oben§ 107N. 107,108,§ 108N. 7. AndersP.St. G.B.

von 1861 Art. 32.
51A. Reger, Policziktrafgesstarhung,S. 102. 6#Über den Begriff s. unten Anm. 64.
br #. W. Art. 3 Abs. II; Ges., die Vermarkung der Grundstückebetr., vom 30. Juni

1900 (G.Bl. S. 553) diess.G.O. Art. 55; pfälz. G.O. Art. 40.
5“P. St.G.B. Art. 120 Abs II Mov. v. 12. Mai 1888,G. V.Bl. S. 228).
bbP. St. G.B. Art. 6 Abs. II. Spaͤtestensgleichzeitigmit derVorlage an dieKreisregierung.
56Nicht die Lokalbaukommission.
ö P. St.G.B. Art. 4 at, I; vgl. oben § 107 N. 110.
58Diesf. G.O. Art. 3 Abs. II; vgl. oben§ 109 N. 40.
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In einerMehrzahl vonFällen5° ist denBezirksämterndieBefugniseingeräumt,
beimMangel ortspolizeilicherVorschriftendistriktspolizeilicheVorschriftenmit Wirkung
für den Ortspolizeibezirkzu erlassen60. Es handelt sichdabei um ein aussichtliches
Eingreifen, welcheszur Voraussetzunghat, daß die Gemeindebehördedie im öffentlichen
Interesse erforderlichenVorschriften nicht erläßt. Das Bezirksamt kann bei solcher
Sachlagean Stelle der Gemeindebehördevorgehen,und zwar bei Gefahr auf Verzug
sofort, sonst erst dann, wenn es die Gemeindebehördeerfolglos aufgefordert hat, inner=
halb angemessenerFrist die notwendigenVorschriften zu beschließen. Für solcheden
GemeindenaufgezwungeneVorschriftengeltenim allgemeinen61 jene Bestimmungen,
die für die übrigen distriktspolizeilichenVorschriftenmaßgebendsind. Die betroffene
Gemeindebehördekann jederzeitden Verwaltungsbeschwerdewegbetreten. Die Be=
schwerdehat jedochnur dann aufschiebendeWirkung, wenndie angerufeneStelle dies
verfügt.

Verordnungen und oberpolizeilicheVorschriften können ohne weiteres durch vor=
schriftsmäßige Verkündung in Kraft gesetztwerden; distrikts= und ortspolizeiliche
Vorschriften nur dann, wenn sie keine fortdauernd geltendeAnordnung enthalten52.
Enthalten distrikts=oder ortspolizeilicheVorschriften56 eine fortdauerndgeltendeAn=
ordnung“", so sind siedervorgesetztenKreisregierung,KammerdesInnern, vorzulegen,
und zwar seitensder Gemeindebehörden,welcheeinemBezirksamteunterstehen,durch
Vermittlung dieses letzteren. Die Vorschriften werden von selbst vollziehbar, wenn
30 Tage“ nach der Vorlage an die vorgesetzteVerwaltungsbehörde verflossensind,
ohne daß eine gegenteiligeEntschließung an jene Behörde gelangt wäre, von welcher
die betreffendeVorschrift erlassenwerdenwill. Deswegenmuß über die geschehene
Vorlage Empfangsbescheinigungausgestelltwerden. Die Kreisregierungkannübrigens
schonvor Ablauf der obenbezeichnetenFrist die Vollziehbarkeit aussprechen56. Anderer=
seits hat sieauch das Recht, den Erlaß der Vorschriftenzu untersagen,und zwar
sowohl dann, wenn sie gesetzwidrig"7, als auch dann, wenn sie zweckwidrig8 oder

9 aln Jal. P.St.G.B. Art. 2 Ziff. 13, 61 Abs. I Ziff. 3, 73 Abs. I, 83 Abs. I Ziff. 3, 94,

50P.St.G.B. Art. 5. Dies kann sowohl danngeichehen.wenn eineortspolizeilicheVorschrift
für einenGegenstandüberhauptnicht besteht,als auch dann,wenneinebestehendenichtgenügt. Das

-St.G.B. von 1861 eröffnetedieseMöglichkeit nicht. — Die fraglichen Vorschriftenkönnensowohl
vorübergehende als dauernde (Art. 6 Abs. H sein.

#oIAbgesehen vom P. St. G. B. Art. 5 Abs. III; wovon unten Anm. 77.
" Vorbild für die Unterscheidungzwischenvorübergehendenund fortdauerndenAnordnungen

(arretés temporaires, arrètés Jui portent reglement permanent) ist Art. 11 des französ. Ges.
vom 18. Juli 1837 (loi sur I’administration municipale, bull. des lois IXe série, t. XV.
p. 129). Vgl. hierüberR. Thoma a. a. O. S. 234ff. und 249f., der mit Recht feststellt(S. 239),
boßees sich bei den Anordnungen ohne fortdauerndeWirkung stets um „Allgemeinbefehle“auch
andle.

s Gleichviel, ob sie auf Grund des P.St.G.B.s oder eines anderenGes. ergehen. Vgl. Bl.
f. ap Praxis Keell S. 396ff. (dagegenS. 254ff.), XXVIII S. 402. A. Reger, Polizeistraf=
gesetzgebung,S. .

« Weber VS.599.FortdauerndgeliendeAnordnunensindsolche,diesolangefortgelten,
bissieaufgehobenwerden;voriibergehendeAnordnungensindolche,dienachihremeieneanhalte
nur für eine bestimmteZeit gelten und nach derenAblaufe von selbst außer Kraft treten. Es
kommt auf die Dauer derAnordnung, nicht derzugrunde liegendenVerhältnissean, es seidenn,daß
die Zeitbestimmung selbst auf die Dauer dieser Verhältnisse gestellt ist. Übereinstimmend Edel,
Kommentar 1861,S. 188,Kommentar 1871 S. 79. Entsch.d. O.L.G.SMünchen usw.VII S. 160.
Ebenso E. v. Riedel= v. Sutner, Kommentar, 7. Aufl., Art. 3 N. 7 und Art.6 N. 2.

65 Auch dieseFrist ist vom französischenRechteherübergenommen.
86 P.St.G.B. Art. 6. Durch die letzterwähnteausdrücklicheBestimmung ist ein Zweifel

beseitigt, der über das französ.Ges. sichergebenhatte. ·
sord o B. wenn sie unmöglicheoder mit demZwecknicht im Verhältnis stehendeLeistungen
ordern.

58Unter zweckwidrigenAnordnungen sind nichtnur solche zu verstehen,die dem verfolgten
Zweckenicht zu dienenversprechen,sondernauchsolche,die einen anderenZweckals denangegebenen
verfolgenoder einen solchen,hinsichtlichdesseneine gesetzlicheVerordnungsermächtigungnicht besteht.
Die letzterenfind zweck=und gesetzwidrig.Darunter fallen z. B. Vorschriften der Feuerpolizei,
welchein Wahrheit gewerbepolizeilicheoder fiskalischeoder handelspolitischeZweckeverfolgen.
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nachteilig sind65. Die Kreisregierung kann ferner den Erlaß der Vorschriften behufs
weitererPrüfung hemmen70.

Es ist nicht unzulässig, das Verbot des Erlasses der Vorschriften in die Form
einer bedingtenVollziehbarerklärungzu kleiden.Dies hat jedocheineverschiedeneBe=
deutung,je nachdemes gegenübereinemBezirksamteoder einerGemeindebehördegeschieht.
Für ersteres sind die Bedingungen Befehle, denen zu gehorchenist. Die Gemeinde=
behördendagegenhaben ein gesetzlichesRecht auf den Erlaß ortspolizeilicherVorschriften
in demSinne, daß sie nicht genötigt sind, anzuordnen,was sie nicht anordnenwollen.
Die KreisregierungkanndenErlaß ortspolizeilicherVorschriftenüberhauptodersolcher
bestimmtenInhaltes nicht erzwingen,sie kann nur derenErlaß hindern. Die bedingte
Vollziehbarerklärung hat daher den Sinn, daß die Vollziehbarkeit eintritt, wenn die
Gemeindebehördedie Bedingungen erfüllen will, daß sie nicht eintritt, wenn die Ge=
meindebehördedie Bedingungen nicht annimmt71. Gegen Regierungsentschließungen,
durch welcheder Erlaß ortspolizeilicherVorschriften verbotenoder gehemmtwird, können
die GemeindebehördenVerwaltungsbeschwerde7? zum Ministerium in derselbenWeise
ergreifen, wie bei Aufhebung oder Einstellung bestehenderVorschriften78.

Die Erlangung der Vollziehbarkeit bezeichnetden Abschlußdes Gesetzgebungsaktes
Die Sanktion, welchein der ermächtigendenGesetzesbestimmungfür die Vorschrift vor=
gesehenist, ist damit ausdrücklichoder stillschweigendgegeben.Die Verkündigung kann
nunmehr erfolgen. Die sämtlichen Rechtsverordnungentreten mangels anderer Be=
stimmungmit der Verkündigung?"in Kraft 75.

Die Geltungsdauer der Rechtsverordnungenbemißt sich teils nach denallgemeinen
für die GesetzegeltendenGrundsätzen, teils nach besonderenBestimmungen. Es ist
selbstverständlich,daß vorübergehendeAnordnungen mit Ablauf der Zeit, für welchesie
berechnetsind,erlöschen;nichtminder,daß die spätereRechtsverordnungder früheren
vorgeht; endlich, daß die Abstufungen in der formellen Gesetzeskraftder Rechtsverord=
nungen hinsichtlichdes Erlöschens derselbenentsprechendeWirkungen wie bei der Ent=
stehungäußern. Zu bemerkenist ferner, daß die einfacheZurücknahmeeiner distrikts=
oder ortspolizeilichenVorschrift durch die erlassendeBehörde jederzeiterfolgenkann, ohne
daß es hierzu einer Vollziehbarerklärung bedürfte76. Distriktspolizeiliche Vorschriften,

" UbereinstimmendEdel a. a. O. S. 186f.; Riedel= v. Sutner a. a. O. Art. 6 N. 6
und Art. 12 N. 2 (-ohne Not belästigendeVorschriften"). Ebensodas französischeRecht. Der Aus=
druck„Nachteil für das öffentlicheWohl“ darf nicht zu tragischgenommenwerden,d. h. es muß

nicht alach derGauze Staat in Gefahr sein.
70P.St.G.B. Art. 12. Der Wortlaut des Art. scheintnur die Aufhebung oder Einstellung

bereits erlassener Vorschriften zu treffen. Denn bei Vorschriften, die, weil noch nicht vollziehbar,
auch noch nicht erlassensind, kann man eigentlichnicht sagen, sie würden „außer Kraft gesetzt“.
Indessen ist es zweifellos und wird durchden Vergleichmit demfranzös.Vorbilde bestätigt, daß
Art. 12 auchauf die bier erörtertenFälle zielt. Rechtlichallerdings ist es zweierlei, ob einePerieei
vorschrift nicht vollziehbar oder ob sie aufgehobenwird. "

I1 Es ist indes wie sonstso auch hier zwischenwirklichenBedingungen und Auflagen zu
unterscheiden.Der Nichteintritt einer aufschiebendenBedingung und der Eintritteiner auflösenden
Bedingung machendie Vorschrift von selbstunvollziehbar = nichtig. Die Auflage dagegenbegründet
nur eine Verpflichtung zu ihrer Erfüllung, solange die Vorschrift besteht, wäseen dieser Bestand
selbst von der Erfüllung der Auflage nicht abhängt. Im Zweifelwird letzteres der Sinn der sog.
Bebingung sein. Vgl. K. Kormann, System der rechtsgeschäftlichenStaatsakte, S. 135 ff., insb.

1
½ Der Verwaltungsrechtswegist nicht eröffnet,da die VerweigerungderVollziehbarerklärung

eineVerletzungdes gemeindlichenSelbstverwolkungerechtesnichtenthält Entsch.d.V.G.H.# III S. 447.
72 P.St.G.B. Art. 14 Abs. 11, worüber unten N. 83, und Riedel= v. Sutner a. a. O.

Art. 14 N. 1 und Art. 6 N. SGe. Auch beim Vollzuge des französ. Ges. ist anerkannt worden,
daß der Präfekt nicht das Recht habe, de modifier, de dénaturer les arrötés. Er könne nur
den Mairg auffordern, seineAnordnung zu ändern.

7. beer die Form ihrer Verkündigung s. unten 1 149 am Ende.
75Die in Art. 11 Abs. 1 des P.St.G.B.s vorgeschriebeneMitteilung der distrikts=und orts=

polizeilichen Vorschriften an die Gerichte gbort nichtVur Verkündigung. Entsch. d. o. G.H. f.
Bayern in Gegenst.des Strafrechts usw. III S. 486, V S. 40.

7½6Die Zurücknahme enthält keine fortdauernd geltendeAnordnung“, sondern hat einen
ediglichverleinenden=Inhalt. Sie fällt also nicht unter Art. 6 Abs. 1 des P. St. G.B.s. Vgl.

el a. a. O. S. 197.
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welchemangelsortspolizeilicherVorschriftenfür einenOrtspolizeibezirkerlassenworden
sind, verlieren von selbst ihre Wirksamkeit, sobald die Gemeindebehördedie fehlende
ortspolizeilicheVorschrift beschlossenund nach erlangter Vollziehbarkeit verkündethat77.

Den Rechtsverordnungen,welchenichtvomKönigeodervondenStaatsministerien
ausgehen,ist die Einrichtungeigentümlich,daß sieauchdurchaufsichtlichesEingreifen
der höherenVerwaltungsstellenaußer Wirkung treten können. Zu der Kontrolle, welche
über den Gebrauchdes orts= und distriktspolizeilichenVerordnungsrechtesbei der
SchaffungderRechtsvorschriftengeübtwird, tritt einefortlaufendeKontrolle überdas
durchorts=, distrikts=und oberpolizeilicheVorschriftengeschaffeneRecht. DieseVer=
waltungskontrolleunterscheidetsichwesentlichvon dem später zu erörterndenrichterlichen
Prüfungsrechte. Während letzteresnur die Rechtsgültigkeit der Verordnung und auch
diesenur als Mittel zum Zweckeder Urteilsschöpfunguntersucht,denBestand der Ver=
ordnung also nur mittelbar verneinenkann., kann die Verwaltungskontrolle denBestand
der Verordnung unmittelbar angreifen, und zwar nicht bloß aus Gründen des Rechtes,
sondern auch aus Gründen des öffentlichenInteresses. Diese Kontrolle tritt von Amts
wegen oder auf Anrufen ein. Sie äußert sich in dem Rechte, die Polizeivorschriften
außerKraft zu setzen7 oder bis zur endgültigenEntscheidungderenVollzug einzustellen.
Diese aufsichtlicheVerfügung wirkt, entsprechendder Natur der Gründe, aus welchensie
ergehenkann, sofort mit dem Erlasse. Zuständig hierzu sind die Kreisregierungen be=
züglich der orts=und distriktspolizeilichenVorschriften30, die Staatsministerien innerhalb
ihres Geschäftskreisesbezüglichaller Polizeivorschriftender untergebenenBehörden.
Das aussichtlicheEingreifen kann wegenGesetzwidrigkeitder Vorschriften sowie
dann erfolgen,wenndieselbendemöffentlichenWohlenachteiligsind#2. Hat eineKreis=
regierung hinsichtlich einer ortspolizeilichen Vorschrift die Aufhebung oder Einstellung
desVollzugs verfügt,so stehtderGemeindebehörde,von welcherdieVorschrift erlassen
ist, jederzeitVerwaltungsbeschwerdezum Ministeriumoffen. Die Beschwerdehat auf=
schiebendeWirkung nur dann,wenndas Ministeriumdies verfügts.
sieh Die Anrufung aufsichtlichenEingreifens im Wege der Verwaltungsbeschwerdes“

eht zu:
1. Jedermann,der sichdurcheinePolizeivorschriftbeschwerterachtets5,

II P. St. G.B. Art. 5 Abs. III. Das Ges. sagt nicht ganz richtig: „erlassenhat und diese
vollziehbar gewordenist“.

78 Vgl. Entsch.d. V.G.H. III S. 366, IV S. 154.
76Der Antrag Edels, beizufügen:„ganz oder teilweise“,wurde vom Aussch.d. K. d. Abg=

abgelehnt. Verh. 1859/61Beil. Bd. III S. 33.Daß die Vorschrift nur als Ganzes beseitigtwerden
kann,hat lediglich gegenüberden GemeindebehördentatsächlicheBedeutung. Vgl. oben N.40.

o Dabei isi dieKreisregierung durch ihre eigenefrühereVollziehbarerklärüngin keinerWeise
gebunden. Vgl. Edel, Kommentar 1871, S. 86.

S1P.St.G.B. Art. 12 spricht von „Mangel der gesetzlichenBedingungen ihrer Erlafsung"
und „Verletzungder RechteDritter". Der zweltePau=ist im erstenenthalten. Denn eineVorschrift,
die Rechte verletzt, steht mitGeseßen im Widerspruche(Art. 10). Der berechtigteEingriff in den
Privatrechtskreis des Einzelnen aber ist keineRechtsverletzung.Vgl. Colle civil art. 544: „La
Propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,
Pourvu qu'on ne fasse pasun usage prohibépar les lois ou par les röäglements.“ S.
auchEntsch.d. V.G.H.s III S 451f. 8 Rosin, Polizeiverordnungsrechtin Preußen, S. 270ff.;
Edel. Kommentar 1871, S. 86; A. Reger, Polizeistrafgesetzgebung,S. 112. Rosin bemerkt
von einer Außerkraftsetzungder rechtswidrigenVorschrift könneman eigentlichnicht reden, da eine
solche ansich schon nichtig sei. Dem ist entgegenzuhalten,daß Nichtigkeit nicht die Folge jeder
Rechtswidrigkeitist. Die Nichtigkeitsmängelund dieGründe derAnfechtungfind verschiedene. Vgl.
die scharfsinnigenUntersuchungenK. Kormanns über Nichtigkeit und Anfechtbarkeitvon Staats=
akten(System S. 203ff.).

82P. St. G.B. Art. 12, 13. Vgl. auchoben Anm. 68, 69. ·
·ZEP.St.G.B-Art.14Abf.ll.ll.DerVerwaltungsr-chtswckannncchtbefchrittenwetden,

weil eine Verletzungdes gemeindlichenSelbstverwaltungsrechtsauch hier nicht in Frage kommt.
Vgl. auch Entsch.d. Vn III S. 447. Staatsbehördenhabenkein Beschwerderecht,sondernnur
die Pflicht zu gehorchen. S. oben N. 72.
1 / Verwaltungsrechtsweg ist nicht eröffnet. Entsch. d. V.G. H. III S. 218, 364 (val.

35 Gleichviel, ob er die Rechtmäßigkeitoder die Zweckmäßigkeitanficht.
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2. gegenortspolizeilicheVorschriftenin Gemeindenmit Stadtverfassungden
Gemeindebevollmächtigten,

3. gegendistriktspolizeilicheVorschriftendenDistriktsräten.
Die Beschwerdeist selbstverständlichzunächstan jeneStelle zu richten,welchein

bezugauf das aufsichtlicheEingreifen die ersteInstanz ist 865.Die Beschwerdeist an
keineFrist gebunden. Sie hat auf den Vollzug der angegriffenenVorschrift nur dann
einenEinfluß, wenn die zur EntscheidungberechtigtehöhereBehördedie Einstellung
des Vollzugesangeordnethats7.

Der Satz, daß gegenüberdem erlassenenGesetzedie Frage nicht weiter mehr
geprüftwerdendarf, ob dasselbeim richtigenVerfahrenentstandenist, gilt nichtnur
für die formellenGesetze,sondern für alle materiellenGesetze,demnachauchfür Rechts=
verordnungen“. Dagegen kann und muß gegenüberdem erlassenenmateriellen Gesetze
allerdings geprüftwerden, ob es auf demvorgeschriebenenWege entstandenist3. Dies
gilt, wie noch zu erörtern seinwird, im Verhältnisseder Landesgesetzgebungzur Reichs=
gesetzgebung;es gilt ferner im Verhältnisse der Verordnungen zu denGesetzenund der
verschiedenenArten von Verordnungenunter sichve.

Das Polizeistrafgesetzbuch?!sagt: „Keine Verordnung darf mit Gesetzen, keine
orts=-,distrikts=oder oberpolizeilicheVorschrift mit Gesetzen, mit den über denselben
GegenstandzulässigenVerordnungenoder mit kompetenzmäßigenVorschrifteneiner
höherenBehörde im Widerspruchestehen.“ Dies ist nicht bloß eineAnweisung an die
ermächtigtenGesetzgeber,sondern eine objektiveVorschrift über die Rechtsgültigkeit der
erlassenenAnordnungen72. Die Bedeutung jenesSatzes aber ist des näherenfolgende's.
Das formelle Gesetz geht allen Arten von Rechtsverordnungenunbedingt vor. Die
königlicheVerordnung dagegen hat von den polizeilichen Vorschriften, die polizeiliche
Vorschriftder höherenvor derpolizeilichenVorschriftderniedererenBehördenur dann
den Vorrang, wenn die höhereAnordnung auf eine ausdrücklichegesetzlicheErmäch=
tigung sichzu stützenvermag. Wo dies nichtder Fall ist, ist das Verordnungsrecht
der niedererenBehörde gegenEingriffe der höherenBehördenunbedingtgeschützt“. Nicht=

868Eine weitereInstanz über demMinisterium gibt es nicht. Insbesonderekann derStaats=
rat nicht angerufenwerden. Die bei Edel a. a. O. S. 198erwähnteBestimmungderStaatsratsinftr.
(vgl. darüber oben§ 69 N. 12) paßt nicht auf dieseFille

3#P.St.G. B. Art. 14. Edel, Kommentar1871,S. 88, bemerkthierherrichtig: „Da Abt.1
das Anordnungsrechtallgemeinnicht bloß für die im P.St.G.B., sondernauchfür die in sonstigen
Landesges.sowie im d.St.G. B. und sonstigenReichsges.vorbehaltenenFällen ordnet, so ist das
ausgedehntereBeschwerderechtdes Art. 14 auchdann zulässig,wenn in demSpezialges.,in welchem
der orbehalt enthalten ist, nur ein beschränkteresBeschwergerechtvorkommt."

88 Bgl. Enisch. d. o. G.H.s f. Bayern in Gegenst.des Strafrechtsusw.V S. 76, VII S. 380
(oben§ 145 N. 19). Es ist also z. B. einer erlassenenortspolizeilichenVorschrift gegenübervom
Richter nicht zu untersuchen,ob Art. 3 Abs. II des P.St.G.B.s anzuwenden gewesenwäre oder
angewendetworden ist. Anders, im teilweisenWiderspruchezu den oben angef. Entsch.das oberst=
richterlicheErk. in der angef.Sammlung V S. 446 u. A. Reger, Foüizeistrafgesetzgbung.S. 102.
Dagegenist die Einhaltung der Vorschriftendes Art. 6 Abs. 1, III allerdings zu prüfen, daes sich
dabei um das Vorhandenseinder Gesetzessanktionselbsthandelt.

#8PVgl. Bl. f. Rechtsanw.V S. 151ff.
len S Ausgenommensind die Verordnungen des Art. 8 des P.St.G.B.s. Edel, Kommentar

1 Art. 10, entsprechenddem Art. 39 desP. St. G.B.s von 1861.
5#S. die ausführlicheBegründung v. Seydels in 2. Aufl. II § 205 S. 338ff. (Anhang).

v. Seydel erweistdies insbesondereaus demSinn der Vorschrift des Tit. VII 8 2 Verf.Urk. und
tut dar, daß die Entstehungsgeschichtedes Art. 10 desPol. Str. G.B. diesemErgebnis ebensowenig
entgegenstehewie Art. 15 des .S10 , · .

VIHinsichtlides-älterenVorschrift-angl-dieÜbergqngsbesttmmunenmArt.45des
P.St.G.B-svon161u.»dazuEdel,Kom-nentar,S.201·;auchEde,Kom-nentar187l,
S.82f.Vgl.fernerdieUbergangsbestimmungiuArt.1-59esP.St.G.B.3von1871u.dazu
E. v. Riedel, Kommentar, S. 339.

AAllerdingskönnen,soweit das Verordnungsrechtin den Händen derStaatsbehördenliegt,
diesenBehörden dienstlicheWeisungenüber dessenHba erteilt werden. DerenNichtbefolgung
zehht jedochnur dienstlicheVerantwortlichkeit,nicht auchRichtigkeit der Anordnung nachsich. Wo#

as Verordnungsrecht denGemeindebehördenzukommt,ist ein Eingreifen nur nachMaßgabe des
Art. 5 des P. St. G.B.s möglich. Vgl. Edel, Kommentar, S. 191ff. und oben § 107 N. 104
und § 204 N. 40.
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übereinstimmungbewirktNichtigkeit, nicht nur Anfechtbarkeit. Gleiches gilt auch, wenn
Verordnungen oder polizeilicheVorschriften mit Reichsgesetzenim Widerspruchstehen?s.

Das Recht, aus Anlaß einer zu entscheidendenSache die Rechtsgültigkeiter=
lassener Rechtsverordnungenzu prüfen, ist dem Strafrichter?s hinsichtlich der Not=
verordnungenund Polizeivorschriftendurch ausdrücklichegesetzlicheBestimmungzu=
erkannt,kommtihm aberüberhaupt7 und ebensodemZivilrichter und Verwaltungs=
richter zu?95. Dabei ist hervorzuheben,daß die „Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit
derVorschrift“ vomRichter nicht „in Erwägunggezogenwerden“darf?“. Der Richter
kann daher, was die Notverordnungen anlangt, zwar nebst dem Vorhandensein der
sonstigenBedingungenihrer Gesetzlichkeitauch die Frage prüfen, ob ihr Gegenstand
die Sicherheitdes Staates oderder Schutzdes Lebens,der GesundheitoderdesVer=
mögensder Staatsangehörigenist, nicht dagegen,ob einedringendeGefahr sienotwendig
machte,und nicht, ob sie das geeigneteMittel zu deren Abwendung war 10.

§ 149. Verkündigung der Landesgesetzeund Verordnungen. Die Ver=
kündigungder landesherrlichenAnordnungendurch die Presseund durcheigensdazu
bestimmteamtlicheBlätter wurde in Bayern zur allgemeinenRegel erst mit dem
RegierungsantrittMax Joseph IV 1#.Bezeichnendfür denWandel in der Auffassung
ist auch, daß bis dahin, zum Teil auch später noch,nicht nur die Verwaltungs=
verordnungen,sondern auch die Gesetzevorzugsweisenicht den Untertanen sondernden
Behörden im Druck (libellweise) eröffnetwurden. Die des Lesensgroßenteilsunkundige
Untertanschaftmußte sich lange Zeit mit der Vorlesung (Verruf) an Gerichtstagen, in
der Kirche oder vor der Kirchentüre begnügen. Dazu kam später die Anheftung an
öffentlichenPlätzen.

Das erstezunächstnur halbamtlicheBlatt war das 1764 eingeführteund paten=
tierte, seit 1766 offiziell regelmäßig benützte,seit kurfürstlicherVerfügung vom
22. Dezember 17685 mit „auctoritas publica“ verseheneund durch Maximilian
Joseph IV zum amtlichenBlatt erhobene„Churbaierische Intelligenzblatt"“".
Verlesungund libellweiseVersendungkamenauchim Anfang des 19. Jahrhunderts
noch vor5. Als förmliches Gesetzblatt wurde das Münchener Intelligenzblatt durch
Verordnung vom 5. Oktober 1799 erklärt; es erhielt gleichzeitigdie Bezeichnungals
„Churpfalzbaierisches Regierungs= und Intelligenzblatt“. DurchKur=
fürstlicheEntschließungenvom 17. Oktoberund 23. November 1801 wurde die Trennung
des Regierungsblattes vom Intelligenzblatt mit Wirkung vom Jahre 1802 ab
angeordnet.Für die ProvinzenOberpfalz,Neuburg,FrankenundSchwabenerschienen

96ReichsVerf. Art. 2. Bg v. Seydel 2. Aufl. II S. 339 (Anhang, Schlußbemerkungen).
56Entsch,d. V. G.H.s V S. 280.
?: S. die Ausführungen obenr 145 N. 18 und 2. Aufl. II S. 339 (Anhang).
28 Vgl. Entsch.d. V.G.H. III S. 366, 451, IV S. 154.
? P. St. G. B. Art. 15. BVgl.Edel a. a. O. S. 199; Riedel a. a O. S. 69 f. Zahlreiche

Entsch. bei W. Krais, Handb. der inneren Verwaltung usw., 3. Aufl., II S. 8, und A. Reger,
PolizeistrafgesetzgebungS. 111f.; Entsch. d. o. G.H.# f. Bahernin Gegenst.des Strafrechts usw.
V S. 452; Bl. f. Rechtsanw. XLIX S. 72. Vgl. auch Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 13.

100Anders der Aussch. der K. d. Abg. (Verh. 1859/61Beil. Bd. III S. 32) und Edel a. a. O.
S. 190. Abg. Weis äußerte,die Gerichtewürden in dieLage kommenkönnen,zu prüfen, ob eine
wirkliche Gefahr vorhandengewesensei; nicht, ob, um die Gefahr zu beseitigen,die Verordn. not=
wendig gewesensei. Die Ansicht desAussch.ist nicht maßgebend,da sie nicht ins Ges.übergegangen
ist und nur einen Versuchbildet, sichdarüber klarzuwerden, was die Auslegung der Art. 39 mit

44 (eett 9 und 15) für ein Ergebnie liefere. Das Auslegungsergebnisdes äufs. ist völlig un=
haltbar. Die Frage stellen, ob eine Gefahr oder gar eine dringendeGefahr vorliegt, heißt auch
fragen, ob die Verordn. notwendig ist. Es ist ein nahezuungereimterdoktrinärer Gedanke,da
das Untergerichtals Instanz über demKönige darüber entscheidensolle,ob derStaat in Gefahr sei.
Die * e ist, jedochnur gelegentlich,berührt im oberstrichterlichenErk. vom 27. Febr. 1864,
Zeitschr." Gesetzg.u. Rechtspfl.des Kgrs. Bayern XI S. 52 f. (Abt. für Strafrecht).
14 i1lte= die früherenFormen der Verkündigung vgl. v. Seydel 2. Aufl. I 88 26 (S. 80),

2.Aufl.1S.80f. „ 2.Aufl.1S. 81N. 11.
Int.Bl. 1772N. 1. 52.Aufl.I S. 157f.

„Intell.Bl. 1799S. 723.

Cocgle



8 149 Verkündigungder Landesgesetzeund Verordnungen. 863

seit 1803 eigeneProvinzialregierungsblätter,die jedochbald wiederverschwandenund
infolge Verordnung vom 1. Januar 18067 in dem einheitlichen „Königlich=baie=
rischen Regierungsblatt“ aufgingens.

Eine Verordnungvom 29.Dezember18177°ordnetedieAusgabevon zweiamt=
lichenBlättern für dasKönigreichan. Seither erschienendas Gesetzblatt für das
Königreich Baiern und das Allgemeine Intelligenzblatt. Jenes war
insbesonderebestimmtzur Verkündung aller organischenErlasse, Gesetze,Verordnungen,
Verkündungspatente,Staatsverträge und kgl. Deklarationen.

VerfassungsmäßigeVorschriftenüber dieArt derVerkündigungderGesetze,Verordnungenund
sonstigenallgemeinenAnordnungenbestehennicht10. · «

Auch nachErlaß derVerfassungsurkundebliebendieBestimmungenderköniglichenVerordnung
vom 29. Dezember1817 in Kraft. Jedoch dientenachdem Jahre 1819 das Gesetzblattlediglichzur
Verkündung der Gesetzeund der Landtagsabschiede;alle übrigen Veröffentlichungengeschahendurch
das allgemeineIntelligenzblatt, das bald dieBezeichnung„Regierungs=und Intelligenzblatt für das
Königreich Baiern“ 11, seit 1826 den Namen „Regierungsblatt für das Königreich Bayern“ erhielt.
Diese Blätter waren nur für die Landesteilediesseitsdes Rheines bestimmt. Für die Pfalz wurde
durchVerordnung der königlichenLandesadministrationvom 23. Mai 1816 „zur Bekanntmachung
aller Gesetze,Verordnungenund allgemeinenAnordnungen, die demPublikum zu wissennotwendig
find“, ein „Amtsblatt für das königlich baierischeGebiet auf dem linken Rheinufer“ ins Lebenge=
rufen12. DiesesBlatt nahm im Laufe des folgendenJahress die Bezeichnung„Amtsblatt der
königlich baierischenRegierung des Rheinkreises“an u. Dazu trat 1818 ein „Intelligenzblatt" 15
für amtlicheBekanntmachungenund Mitteilungen. Beide Blätter wurden von 1831 anvereinigt 16.
Diese Blätter bildetendie ausschließlichenOrgane für die Verkündigungder Gesetze,Verordnungen,
Vollzugsvorschriftenund Bekanntmachungenin der Pfalz 17.

Durch Verordnung vom 24.Januar 187218wurde sodannbestimmt:„Die Verkündigungder
Gesetzeund Verordnungenfür die Pfalz findet fortan und zwar: a) bezüglichder Gesetzenur durch
das Gesetzblatt,b) bezüglichderVerordnungen,Bekanntmachungenund sonstigenallgemeinenErlasse
nur durchdas Regierungsblatt für das Königreich Bayern statt.“

Durch Verordnungvom 29. Oktober187315 wurde vom 1. Januar 1874 ab
die Vereinigung des Gesetzblattesund des Regierungsblattes unter demNamen „Gesetz=
und Verordnungsblattfür das KönigreichBayern“ verfügt. Dasselbedient zur Ver=
kündigungderLandesgesetzeundLandtagsabschiede,der königlichenDeklarationen,Ver=
ordnungenund Entschließungen,der Staatsverträge, der oberpolizeilichenVorschriften
der Staatsministerien und der Bekanntmachungenderselbenvon hervorragendemLandes=
interesse20.

7 Reg.Bl. S. 4.
s An Stelle der Provinzialregierungsblätter erschienennach V.O. v. 7. März 1814 (RN.Bl.

S. 673) für amtlicheBekanntmachungendie eisintellifenzblätter.
*Ges. Bl. 1818 S. 5. Val. Weber,Ges. Sammlung, Bd. I S. 547.
10Als private Quellensammlungenaus der Zeit des alten Reichs kommeninsbesonderein

Betracht Kreittmayr, Sammlung der neuestenundmerkwürdigstenkurbayerischenGeneralien und
Landesverordnungen,1771, und G. K. Mayr, Sammlung derkurpfalzbaierischenallgemeinen
und besonderenLandesverordnungen,6 Bde., 1784—1799;2 Bde. 1800,1802. Für diespätereRhein=
bundzeitHandbuchder StaatsverfassungundStaaksverwaltung des Königreichs Bayern, München.
Redaktiondes Regierungsblattes,7 Bde. u. Reg.Bl. 1809—1813.

11M.E. v. 30. Dez. 1820(Döllinger XIXS. 28).
12A.Bl. Nr. 2 S. 30. 7. Mit Nr. 10.
14Vgl. Verordn. v. 18. Aug. 1816 (R.Bl. S. 563) § 4, 2f.
15Ausschr.v. 12. Dez. 1817(A.Bl. S. 627).
16Ausschr. v. 15. Dez. 1880(A. Bl. S. 391). Die Bezeichnungwar anfänglich „Amts=u.

Zutelligenzatt des Rheinkreises“,seit 1838 „für die Pfalz“, seit 1854 (M.E. v. 24. Nov. 1853,
A.Bl. S.871) „Kal. bayer. Kreis=Amtsblatt der Pfalz“. · «

anLhierüberLLGeibsv.Vesna-d,Handh-fürdteGememdebehdrdenderPfalz,
3.Aufl.,IS.11ss.,unbinsbes.Bl.f-adm.PraxisVIIS.97ss.

«sKt.A.Bl.S.372,R.B1.S.191. 19R.Bl. S. 1553.
20 Außerdem werdennach § 2 if 5 und 9 (jetzt6) auchdie Haus= und Familienverträge

der Standesherrn (vgl. 4. Beil. zur Verf.Urk. 8 9) und die Urkunden über Familienfideikommisse
(7. Beil. zurVerf. Urk. § 31) und als Anhang die Erkenntnissedes oberstenGerichtshofesüber
Kompetenz-KonfliktezwischenGerichts=und Verwaltungsbehördenim G.V. Bl. bekanntgegeben.Durch
V.O. v. 25. Nov. 1912 (G.V.Bl. S. 1215) wurde mit Wirkung vom 1.D##a 1913 ab ein k.
bayerischer Staatsanzeiger zur Verbffentlichungamtlicher Bekanntmachungenim Geschäfts=
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Das Staatsministeriumdes königlichenHausesund desAußern hat ein gemein=
samesAmtsblatt mit demMinisterium des Innern. Die Ministerien besitzenje ein
eigenesMinisterialamtsblatt21,die KreisregierungenhabenKreisamtsblätter28.

Die Verordnungensammlungvon G. Döllinger sowie deren Fortsetzungvon Freiherrn
v. Strauß ist, wenn auch mit amtlicherBeihilfe entstanden,dochlediglich eine Privatarbeit. Es
ist rechtlichvöllig bedeutungslos, ob irgendeinErlaß in dieserSammlung stehtoder nichtsteht ?.

Durch das Polizeistrafgesetztbuchvom 10. November1861 Artikel 10 wurden
zuerstgesetzlicheBestimmungenüberdie Art der VerkündigungvonVerordnungenund
Polizeivorschriftengetroffen.DieseBestimmungensindunverändertin denArtikel 11
des geltendenPolizeistrafgesetzbuchesvom 26. Dezember 1871 übergegangen.Hiernach
sind königliche Verordnungen und oberpolizeilicheVorschriften der Staatsministerien
durchdas Regierungsblatt,jetztGesetz=und Verordnungsblattzu verkünden?",soferne
sie für die Pfalz in Wirksamkeit treten sollen, durch das pfälzischeKreisamtsblatt.
LetztereBestimmung geht als gesetzlicheden widersprechendenVerfügungen vor, welche
in den oben erwähnten Verordnungen vom 24. Januar 1872 und 29. Oktober 1878
enthaltensind25. OberpolizeilicheVorschriftenderKreisregierungensinddurchdieKreis=
amtsblätter zu verkünden. Die orts=und distriktspolizeilichenVorschriften sind in ihrem
Geltungsbezirke zu verkündenund mit demNachweise hierüber in amtlich beglaubigter

bereichder sämtlichenZivikstaatsministerien und des Kriegsministeriums eingeführt. Gleichzeitig
wurden die Bestimmungendes § 2 Ziff. 6, 7 und 8 der V.O. v. 29. Okt. 1873auigehetenund
damit dieBekanntsab von Adelssachen,Personalsachendes kgl. Hauses und der osstaaten,
Ernennungen von. Ministern,Staatsräten und Reichsräten und von Dienstesnachrichtendes kal.
Hauses und des Außeren aus dem G.V.Bl. ausgeschieden.Die lehzttgenanntenSachen werdenschon
seit 1. Jan. 1905 in dem Amtsblatt des k. St. M. des J., welches seither zugleich Amtsblatt des
k. St.M., des kgl.Hauses und desAußeren ist, bekanntgegeben.— üÜberdie Berichtigung von Druck=
fehlern in Gesetzen vgl. die Bemerkungen von P. Laband, Staatsrecht des Deutschen Reichs,
5. Aufl., II S. 58 ff.,insbes.S. 61 N. 1; ferner K. Binding, Grundriß des Strafrechts, §19,
5. Aufl., S. 61. EinesolcheBerichtigung kann m. E. nur unter der Unterschrift der Minister
erfolgen,welchefür die Echtheit des Gesetzestexteshaftbar sind.

S. darüberWeber 1 S. 547. Dazu kommendie Organe für das Zollwesen.
„ Verordn. vom 7. März 1814 (R.Bl. S. 673, Weber I S. 458); zu lich der Pfalz f.

oben. Vgl. auchW. Krais, Handb.der innerenVerwaltung, 4. Aufl., 1 S. ö. Über Bezirks=
amtsblätter ebendaS. 95.

28 Darüber K. Brater, Bl. f. adm. Praxis, VI S. Fc= (ogl. VII S. 52 ff.) u. VII
S. 337 ff.; Entsch. d. o. G.H.s f. Bayern in Gegenst. des Strafrechts usw. VI S. 46; ferner die
Bemerkungendes Abg. Lang, Verh. d. K. d. Abg. 1853/55, Sten.Ber. II S. 19 Sp. 1. Das
Unternehmenverdankteiner Auregung des Landtags seineEntstehung. Die K. d. Abg hatte schon
1825 zu beantragenbeschlossendaß alle Ges., Verordn. und D#nstanwesfungenin Verwaltungs=
Paenständen einer genauenDurchsichtunterworfen, die gesetzlichenvon den nur instruktionellen
estimmungenausgeshhiedenund, zum Entw. einesallg. Verwaltungsgesetzbuchsvereinigt,denStänden

vorgelegt werdenmöchten. (Vgl. Repert. S. 373f.) Die Kammer kam im Jahre 1831 auf den
Gedankeneines „Code d’administration“ zurück. Da indessendie K. d. R.N. keineNeigung hier=
für zeigte, wurde der gemeinfameWunschdahin abgeschwächt,„es mögedie Staatsregierung eine
amtliche Sammlung der zerstreutnochgültigen Verwaltungsnormen, mit Kinweglassungder ereits
aufgehobenen,baldmöglichstveranstalten“. (Vgl. Repert. K. d. Abg. S. 620f., K.d. R.N.S. 256f.)
Der Landtagsabsch.vom 29. Dez. 1831(G.Bl. S. 57) Abschn. I A Ziff. 4 versprachnähereEr=
wägung der Bitte. Wegen derKortsetun der Döllingerschen Sammlung vgl. Landtagsabsch.
v. 25. Juli 1850 (G.Bl. S. 225) Abschn. III § 35. Die ebenfalls nicht offizielle „NeueGesttzund
Verordnungensammlungfür dasKgr. Bayernmit EinschlußderReichsgesetzgebung“,Nördlingen 1 .,
von K. Weber, welchenunmehr bis auf die neueste Zeitfortgesetztist, ersetztdie Döllingersche
Sammlung nahezuvollständig und ist in diesemWerke hauptsächlichbenutztworden. S. auch die
treffliche,in diesemWerke mehrfachzitierte Ubersichtder in Bayern geltendenGesetzeund Vollzugs=
anordnungenvon A. Glock und J. Schiedermayr, das im Königreich Bayern geltendeReichs=
und Landesrechtsamt denVollzugsbestimmungenin übersichtlicherZusammenstellung.Ein Handbuch
ür den Gebrauch der amtlichen Gesetzblätterund Verordnungsblätter und der Amtsblätter der

inisterien,Karlsruhe 1909, mit bisher einemErgänzungsheft(1910); ferner für den studentischen
GebrauchH. Rehms Quellensammlungzum Staats= und VerwaltungsrechtdesKönigreichsBayern,
Leipzig 1903 (laus H. Triepels Quellensammlung)und K. Buchert, Verwaltungsgesetzefür
Bayern, München u. Berlin 1911,3. Aufl.

:“ Dies gilt auch für die in Art. 1 Abs. II desP.St.G. B.s genanntenVorschriften zu
Reichsges.

F ÜbereinstimmendA. Geib- v. Besnard, Handb. für die Gemeindebehördender Pfalz,
3. Aufl., I S. 50.

Goccgle



150 · Reichsgesetzeund Reichsverordnungen. 865

Fertigung 26 den Gerichten mitzuteilen, welcheÜbertretungender Vorschriften in erster
und zweiter Instanz abzuurteilen haben. Das Staatsministerium des Innern ist er=
mächtigt, über die Verkündigungsform Anordnungen zu erlassen, was durch Bekannt=
machungvom 28. Mai 1862/ geschehenist.

*. 150. ReichsgesetzeundReichsverordnungen1. DieZugehörigkeitBayerns
zum DeutschenReichehat zur Folge, daß nebendenBegriff desStaats=oderLandes=
gesetzesnochder Begriff des Reichsgesetzestritt.

Der Inhalt eines Reichsgesetzesim formellenSinne kannebensomannigfaltig, ja
nochmannigfaltigerseinals der Inhalt einesLandesgesetzes.Die Reichsgesetzekönnen
gleich den LandesgesetzenRechtsvorschriften für die Untertanen, Anweisungen für die
Behörden, organisatorischeSatzungenenthalten. Sie könnenaber auch noch einen
anderenInhalt haben, der den Landesgesetzennaturgemäß fremd ist, siekönnenauf das
Bundesverhältnis selbst,also auf die Verhältnisse der Bundesstaatenunter sichund als
Gesamtheit sich beziehen. Daraus erklärt es sich, daß ReichsgesetzeeinenInhalt haben
können, der in seiner Tragweite über das Gebiet jedes einzelnenStaates hinausreicht
oder nicht alle Staaten berührt?.

Insoweit ist es auch selbstverständlich,daß die Landesgesetzgebungin denBestand
und in die Sphäre des Reichsrechtesnicht eingreifen kann.

Die Hauptgrundsätzefür das Verhältnis derReichsgesetzgebungzur Landesgesetz=
gebung sind die folgenden.

Reichsgesetzebinden nicht nur wie die Bundesgesetzedes ehemaligenDeutschen
Bundes die Regierungender Staaten des Reichs, sondernsiebindenunmittelbarund
ohne Einführung durch Akte der Landesgesetzgebungdie Gesamtheit aller Untertanen
und verflichtenauch die Behördender Staaten, ohne daß es dazu einerbesonderen
dienstlichenAnweisung bedürftes.

Die beiden Gesetzgebungenkönnen in keinemFall in Widerspruch miteinander
geraten. Die Wege beider Gesetzgebungensind durch Grundsätze des Rechtes von=
einander geschiedenund zwar kann diese Scheidung nicht von der Landesgesetzgebung
ausgehen oder in den Verfassungender Staaten zu suchensein, sondern sie ist durch
die Reichsverfassungvollzogen. Man kann hier sehr wohl von einer Zuständigkeits=
ordnung reden.

Diese Ordnung ist von zwei Regeln beherrscht.1. In Sachen der Reichs=
organisationbestehteineunbeschränkteReichszuständigkeit.Das VerhältnisderStaaten
im Reich und zum Reich fällt ohneweiteres in dieseZuständigkeit. 2. In allen übrigen
Sachen aber hat das Reich eineZuständigkeitzur Gesetzgebungnur, soweites sich
eine solchedurch ausdrücklicheAnordnung der Reichsverfassungbeigelegthat. Soweit
dies nicht der Fall ist, besteht die Zuständigkeit der Staaten zur Gesetzgebungun=
verkürzt fort.

Das Verhältnis der Reichsgesetzgebungzur Landesgesetzgebungist fernerso ge=

26sEs genügtdie Ubersendungeines beglaubigten Abdruckes. Verh. d. K. d. Abg. 1859°61
Beil. Bd. II S. 160.

? R. Bl. S. 925, Weber V S. 638. Dazu Entsch.d. o. G.H.# f. Bayern in Gegenst.des
Strafrechts IV S. 313; Entsch.d. O.L.G.3 München usw. VI S. 685.
K30 Da in dieserAuflage die von v. Seydel selbst in den früherenAuflagen den einzelnen

bschnitten des bayerischenStaatsrechtes anhangsweiseangefügtenentsprechendenAbschnitte des
Reichsstaatsrechtes nicht wiedergegeben werden sollen, so hätte folgerichtig auch der § 207 „Reichs=
gesetzeund Reichsverordnungen“ der früheren Auflagen hier ganz in Wegfall zu kommen Da jedoch
das bayerische Recht wie auch das Recht der übrigen deutschenStaaten vom Neichsrecht in 60ner=

beblichem Umfange durchsetztund ergänzt ist, so kann dochnicht völlig darauf verzichtetwerden,die
ehrevon der Reichsgesetzgebungin aller Kürze hier anzufügen. Doch soll dies unter Verzicht auf

desLrebrerung.derKontroversennur so weit geschehen,als es zur Anknüpfung an das Reichsstaats=
recht nötig ist.

* Vgl. A. Hänel, Die vertragsmäßigenElemente der deutschenReichsverf., Leipzig 1873,
S. 53 f.; u. dagegenG. Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen,Wien 1882, S. 190f.

,Reichsverf. Art. 2.
4 Wohl aber sind Landesausführungsgesetzeunbedingtzulässig,welcheden Zweckhaben,das

vom Reichsrechteunberührt gebliebeneLandesrechtdemersterenanzupassen.
v. Seydel=Piloty, Bayerisches Verfassungsrecht. 55
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ordnet, daß nur für einen verhältnismäßig kleinen Teil der Reichszuständigkeitdiese
eine absolut ausschließlicheist mit der Wirkung, daß Landesrecht überhaupt nicht be⸗
stehenkann,währendim übrigenund in demweitausgrößerenGebietder Grundsatz
des Art. 2 der Reichsverfassunggilt, wonachReichsgesetzedenLandesgesetzenvorgehen.
Dies gilt insbesonderefür die in Art. 4 der ReichsverfassungaufgezähltenGegenstände.

Die Bedeutung dieses Vorgehens ist diese.
Durch Erlaß einesReichsgesetzestritt dasLandesrechtinsoweitaußerKraft, als

das Reichsgesetzselbstbestimmtoder landesrechtlicheBestimmungenausschließt. Letzteres
ist überall da als gewollt anzunehmen,wo das ReichsgesetzseinenGegenstanderschöpfend
zu regeln beabsichtigte. Das Landesrecht tritt von selbst außer Kraft. Eines Auf=
hebungsaktesbedarf es nicht. Das erlasseneReichsgesetzkann im Wege der Landes=
gesetzgebungwedergeändert,nochbindenderläutertoderwiederholt,noch,soweiteser=
schöpfendseinwill, ergänztwerden". Vorschriften,welcheim Widerspruchehiermit
im Wege der Landesgesetzgebungerlassenwerden, haben keine Geltung.

Hinsichtlichdes Verfahrensund der Formenbei der Reichsgesetzgebungsei hier
auf die Darstellungen des Reichsstaatsrechtesverwiesen6.

Die verbindlicheKraft der Reichsgesetzeim Bundesgebietebeginnt,wenn im Ge=
setzenichts anderes bestimmt ist, mit dem vierzehntenTage nach Ablauf desjenigen
Tages, an welchemdas betreffendeStückdes Reichsgesetzblattesin Berlin ausgegeben
wurde7.

Auch im Reichsstaatsrechtegibt es ein Verordnungsrechtund wiederholt sichder
Unterschiedvon Verwaltungs=und Rechtsverordnungen38.Zum Erlasseder ersterenist
der Bundesrat zuständig?,soweit die Reichsverfassungoderdas einzelneReichsgesetz
nicht anders bestimmt. Die einschlägigeVorschrift der Reichsverfassungbezieht sich
lediglich auf denErlaß von Verwaltungsverordnungen,nicht auf den Erlaß von Rechts=
verordnungen10. Nur das Recht,organisatorischeBestimmungenzu treffen,wird da=
nebennochausdrücklichgenannt. Das Recht des Bundesrates,Verwaltungsverordnungen
zu erlassen, ist nur ein vorgehendes, kein ausschließliches. Insbesondere könnendie
Bundesglieder Verwaltungsverordnungen zum Vollzuge der Reichsgesetzeerlassen 11.

5 S. insbesondereP. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs, 5. Aufl., Bd. II S. 23ff.
( Selbstverständlichist, daß die Reichsges.selber auf die ergänzendeTätigkeit der Landes.

HesebgebungverweifenoderlandesrechtlicheVorschriftenausdrücklichfür unberührterklärenkönnen.Ist
ezteresangeordnet,wie dies in besonderserheblichemUmfang durchdas Einf.Ges. zum B.G.B. ge=

schehenist, dannist dieserVorbehalt regelmäßigso zu verstehen,daß das Landesrechtnur insoweit
gilt, als es Bestimmungenenthält: sewelt es keineBestimmungenenthält, tritt durchdenVorbehalt
nicht etwaein ZustandderTechtlossgeit ein sonderndas Reichsrechttritt, soweitdiesesBestimmungen
enthält, in die Lücke. Beispiel: Einf.G.z. B.G.B. Art. 65 erklärt für unberührt das Landes=
Wasserrecht. Art. 19 des bayer. Wasserzesehesverleiht Entschädigungsansprüche,gilt aber nur für
die in Bayern angerichtetenSchäden. ird der Schaden in Württemberg angerichtet,so gilt das

B. G.B. hinsichtlichder Entschädigungsansprüche.Auch sonstkommt es vor, daß Reichsgeseteaus=
hilfsweises Recht für den Fall des MangelslandesgesetzlicherBestimmungenschaffen. S.z. B.
Art. 109 mit 52, 53 des C.G.zum B.G.B. Bundesrechtin der Form des Reichsges.ist es, wenn
reichsgesetzlichleitende Grundsätze für die Gestaltung des Landesrechtes aufgestellt werden.

Reichsverf. Art. 2. Für die Konsulargerichtsbezirkevgl. Reichsges.vom 7. April 1900
(R.G.Bl. S. 219) § 30 (zwei bzw. vier Monate); ebensofür die Schutzgebiete: R.G. v. 17. April 1886.
10. Sept. 1900 § 2 (vier Monate). Vgl. P. Laband a. a. O. S. 79 ff. Hinsichtlich des übrigen
Auslandes s. P. Laband a. a. O. S. 83.

s „ber dasReichsverordnungsrechtvgl. v. Seydels Aufsätze,Annalen desDeutschenReiches,
1874 S. 1143ff., 1876 S. 11f.., und P. Laband a. a. O. S.85 ff. und die oben bei § 148
N. 1 angegebeneLiteratur. » ,

VII-Verf.Art.7Abf-1Ziffet2.UberdaäVetoPreußenöinZolliundSteuetsacheni.
Art. 37 der Reichsverf. "

1•0%Gegen diese Ansicht insbes.A. Arndt, das Verordnungsrechtdes DeutschenReichesusw.,
Berlin u. Leipzig 1884, S. 24 ff.,35 ff.; dann derselbe, Annalen des DeutschenReichs, 1885
S. 701 ff.,1886S. 311f..

11Art. 7 Ziff. 2 derReichsverf.scheintdies andeutenzu wollen, wenn er von „allgemeinen"
Verwaltungsvorschriftenspricht. Vgl. A. Arndt a. a. O. S. 92. Wenn Arndt a. a. O. Anm.5
das VerordnungsrechtderBundesstaatenganz ausschließenwill, so geht dies zu weit. Es wird auch
#eer darauf ankommen,ob und wiefern das Reich die vollständigeRegelung an sichgezogenhat.

ie Ansicht Arndts würde eine Lückegeben, da vielfach der Erlaß erschöpfenderVerwaltungs=
verordnungenvon Reichs wegenunmöglich ist.
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Bezüglich des Erlasses von Rechtsverordnungentrifft die Reichsverfassungkeine
Vorsehung. Sie kennt auch keinNotverordnungsrecht12. Es ist indessenstatthaft, daß
ein Reichsgesetzdie Ermächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungenerteilt138.Diese
Ermächtigung kann sowohl an Organe des Reichs als an solcheder Einzelstaatener=
folgen11. Ist nicht gesagt, wem dieseErmächtigung gegebensein soll, so ist der
Bundesratzuständig.

Ülberdie Art derVerkündungderRechtsverordnungen,welchevonReichswegen
erlassenwerden, bestehenkeineBestimmungen15.

Ist die Ermächtigungzum Erlasse von Rechtsverordnungendurch Reichsgesetz
den Bundesstaatenerteilt, so richtet sichder Umfang des Verordnungsrechtesnach dem
Reichsgesetze,die Form der AusübungdesVerordnungsrechtes,soweitdas Reichsgesetz
Vorschriften enthält, nach diesen16, sonstnach Landesrecht7.

Das bayerischeRecht sagt hierüber folgendes: „In welchenFällen die in dem
Strafgesetzbuchefür das DeutscheReich oder in einemandern Reichsgesetzevorbehaltenen
allgemeinenVerordnungen, Vorschriften, Anordnungen, Gebote oder Verbote im Wege
einer königlichen Verordnung oder durch ober=, distrikts= oder ortspolizeiliche Vor=
schriften zu erfolgen haben,wird, insofernehierüber nicht durch Reichs=oder Landes=
gesetz18etwas Besonderesbestimmtist, durch königlicheVerordnung festgesetzt.“15 Auf
solcheVorschriften findenunter gleicherVoraussetzungalle landesrechtlichenBestimmungen
über den Erlaß von Polizeivorschriften Anwendung20.

Zweiter Abschnittt.
§ 151. Das staatlicheZwangsrecht gegendie Person . Herrschenistbefehlen.

WirklicherBefehl aber ist nur der, hinter dem der Zwang droht. Der Herrscher=
befehl tritt in zweifacherWeise auf. Er lenkt den Gang der staatlichenMaschinerie

18P. Laband a. a. O. II S. 91 ff.; a. A. A. Arndt a. a. O. S. 15.
18Vgl. diegutreffendenAusführungenvon A. Arndt a. a. O. S. 16ff. (gegenL. v. Rönne).
14Val. P. Laband a. a. O. S. 97f.
16P. Laband a. a. O. II S. 108 ff.LiteraturangabenS. 110 N. 2 fordert gemäßArt. 2

de #töeer=.mit Recht Verkündung im Reichsgesetzblatte,weil Rechtsverordnungenmateriell Ge=
etze find.

16Dabei ist zu bemerken,daß die Verweisungauf die Landesges.(vgl. R.Gew.Ordn. § 155;
anders in den Reichsjustizges.)nicht unter allen Umständenden Sinn hat, die Gesetzesformreichs=
rechtlichnotwendig zumachen.Ob dies gewollt ist odernicht, ist Frage derAuslegung im einzelnen
Falle. Anders C. Edel, Kommentar, 1871 S. 54.
E oeht v. Seydel, Annalen des DeutschenReiches,1874 S. 1144; P. Laband a. a. O.

18Vgl. z. B. P.St.GG.B. Art. 2.
15P. St.G.B. Art. 1 Abs. II. Dazu C. Edel, Kommentar, 1871 S. 54 f.; E. v. Riedel=

v. Sutner, das Polizeistrafgesetzbuchusw., 7. Aufl., N. zu Art. I Abs. II; Entsch, d. o. G.H.#
f. Bayern in Gegenst.des Strafrechts usw.,V S. 64.

„ UbereinstimmendBl. f. adm.Praxis XXVIII S. 401ff.; A. Reger, Polizeistrafgesetz=
gebung, S. 104f. Für die obenvertreteneAnsicht scheintmir zu sprechen, daßder Gesetzgeberes
hätte sagenmüssen, wenn er einen UnterschiedzwischenPelgri rffte, die an ein Landesges.,
und solchen,die an ein Foeschegeanknüpfen, hätte machenwollen. Ein innerer Grund zurr
eine solcheUnterscheidungist nicht vorhanden; sie wäre im Gegenteile höchstunzweckmäßig. Die
Bestimmung,desP.St. G. B. Art. 1 Abs. II beziehtsichauchauf die Feormder Verkündigung, wie
schonaus derWahl der Ausdrücke„Verordnung, ober- usw. polizeilicheVorschrift“ erhellt. Für
Bayern trifft also jedenfallsnichtzu, was A. Arndt, VerordnungsrechtdesDeutschenReichesusw.,
S. 203 Anm. 4, ausführt.
[§151)1 Die folgendenallgemeinenAusführungen v. Seydels find von einemHauchdesKlassischen
umgeben,der es verbietet,irgend etwas hinzuzutun oder hinwe zueh v. Seydel wollte und
konntehier nicht etwa ein vollständigesSystem der staatlichenBefehlsordnunggeben,sondernnur
die schon in seinenGrundzügen einer allgemeinenStaatslehre vorgezeichnetenGrundlinien in das
System des positiven, bayerischen Staatsrechtes einfügen. Manchem, der selbst auf diesen Grund=
linien oder auf ihnen verwandten Ideen weiterdachte, mochten diese klaren und scheinbar schlichten
Sätze v. Seydels naiv erscheinen.In diesemSinne sand v. Seydels Lehre Widerspruchbei
manchenJüngeren. Aber ich meine, alles Große und Beständigebeginnt naiv, aus Dunst und
Schwall dagegenbilden sichschiefeBegriffe, die von derBefangenheitzwar für tief genommenwerden

55“
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als Dienstbefehl; er richtet sich an die Untertanen als obrigkeitlicher Befehl. Die
Staatstätigkeit erschöpft sich freilich nicht im Befehlen; aber der Befehl ist diejenige
Außerungsform derselben, wodurch sie die Natur des Herrschens erhält. Befehl und
Zwang sind das schützendeGeleite der Regierungstätigkeit. Zum Stabe muß sichdas
Schwertdes Königs gesellen.

Der Herrscherbefehlan die Untertanen, von welchemallein hier zu redenist,
bleibt in seinemWesen sich gleich, mag er vom Herrscher persönlich oder kraft erteilter
Befugnis von einem anderen ausgehen. Jeder Befehl, der mit öffentlicher Autorität
erlassen wird 3, geht auf die Staatsgewalt zurück; deren Inhaber allein befiehlt aus
eigener Macht. Indem aber der Herrscher das Recht zu befehlenüberträgt, kann er
in verschiedenerWeise verfahren, entweder so, daß er die Wahrnehmung obrigkeitlicher
Befugnisse mittels Auftrages als Pflicht auferlegt, oder so, daß er sie mittels Gesegzes
als Recht einräumt. Für die Wirkung des Befehles nach Außen macht dies keinen
Unterschied.Ob der verwaltendeoder ob der gesetzgebendeHerrscherhinter demBe=
fehle steht, hier wie dort dankt der Befehl seine Kraft der Staatsgewalt.

Befehlen kann auch das Gesetz. Dies ist allgemeiner Befehl, demgegenüberjeder
auf seineGefahr prüfen muß, ob er davon getroffenwird und wie er sichhiernachzu
halten hat. Darüber ist keinZweifel, daß durchein Gesetz,welchesim gehörigeWege
ergeht, die Willens= und Handlungsfreiheit der Einzelnen in beliebiger Weise ein=

mögen, einer scharfen Kritik aber nicht standhalten. Inzwischen ist die vor v. Seydel noch recht spär=
licheLiteratur desallgemeinenStaats= und Verwaltungerechtesfreilich durchmanchebedeutfameWerke
vermehrt und vertiest worden. Es genüge jedoch hier, auf einige derwichtigsten unter ihnen hin=
zuweisen. S. insbesondere:Otto Mayer, DeutschesVerwaltungerecht,Leipzig, 2 Bde., 1895.180,
zweite Auflage in Vorbereitung, s. insbes. Bd. 1 8 7, 8 über die bindendeKraft desVerwaltungs=
gesetzesund des Verwaltungsaktes und § 20 über den Polizeibefehl; Bd. 2 § 45 über die Duenst=
gewalt. Georg Jellinek, allgemeine Staatslehre. 2. Aufl., Berlin 1905, Kap. XVIII (die
Funktionen desStaates), S. 580ff., und System dersubjektivenöffentlichenRechte2. Aufl. 1905 insb.

S. 54 ff.: Paul Laband, das Staatsrecht des DeutschenReichs, 5. Aufl., Tübingen 1911, Bo. II
§*54 (Begriff und Erfordernissedes Hesetee, *64 (der Begriff der Verwaltung): Georg Meyher=
Gerhard Anschütz, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, Leipzig 1905, 6. Aufl. (7. Aufl. in Vor=
bereitung],II. Teil 3. Buch §§ 155ff. die Funktionen, insb. 38 176—181: F. Fleiner, Institutionen
des deutschen Verwaltungsrechts, Tübingen 1911, 2. A. 1913 (auf der Grundlage von Otto Manyer=
System bearbeitet), insb. §§ 8, 9, 13, 23: G. Auch ütz, deutsches Staatsrecht in Holtzendorf=
Kohlers Enzyklopädie der Rechtswissenschaft,Bd. II insb. S. 474 ff.; derselbe, allgemeineBe=
griffe und Lehren des Verwaltungsrechts nach der Rechtsprechungdes Oberverwaltungsgerichts
(Preuß. Verwaltungeblatt Bd. XXII S. 83 ff.)) Georg Meyer=Fr. Dochow, Lehrbuchdes
deutschen Verwaltungsrechtes, 3. Aufl., Leipzig 1910. Zur Lehre von der Trennung der (Gewalten
j. auch A Wach, Arcroneßrecht. Bd. I: Gaupp= Stein, Kommentar zur Zivilprozeßordnung,
Bd. 1 Vorbemerkungen zu § 1, und neuestens Fr. Stein, Grenzen und Beziehungen zwischen Jusu#z
und Verwaltung, Tübingen 1912; Hellwig, Zivilprozeßrecht, Bd. 1 S. 60 ff. Für denRechteweg
überhaupt O. Stölzel, Rechtewet, und Kompetenzkonflikt in Preußen, Berlin 1901, 1. Buch
I. allg. Teil 88 1—8, II. bes.Teil V.Abschn. §§ 33, 34 (Begriff Polizei). Über die Beziehungen
des Verwaltungsrechtes zu dem übrigen Recht: L. Spiege Die Verwaltungsrechtswissenschaft,
1909. Uber das polizeilicheAnordnungs=und Verfügungsrechtinsb. die obenzitierten Schriftenvon
H. Rosin und R. Thoma. UberVerwaltung, Verwaltungsrecht,Selbstverwaltung insb. H. Rofin,
Souveränität, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung in Annalen d. D. N.s, 1883, S. 265 fl.:
E. Löning, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts: C. Bornhak, Grundriß des d. Ver=
waltungerechts, 3. Aufl. 1911: Gerland, Uber die Einheit der Polizeiverwaltung in Preu#en.
Archiv f. öff. Recht Bd. XVII: J. Hatschek, Die Selbstverwaltung, 1899. Uber das Ermessen
in der Verwaltung insb. R. v. Laun, Das freie Ermessenund seineGrenzen, 1910.

Ein systematischerVersuch einer allgemeinen Lehre der Akte der öffentlichen Gewalt ist
K. Kormann, System der rechtegeschäftlichenStaatsakte, Berlin 1910 (dazu R. Pilotys Be=
sprechung im Archiv d ö. R.s Bd. 28 S. 384): derselbe, Grundzüge eines allgemeinen Teils
des öffentl. Rechts in Annalen des D. R.s, 1911 S. 850 ff., 905 ff., 1912 S 36 ff., 114 ff., 195f.
(auchin Sonderausgabel. Dazu auch Bernatzik, Rechtsprechungund materielle Rechtskraft 18801,
Fr. Otker, KonkurerechtlicheGrundbegrifse, Stuttgart 1891:Weter Jellinek, der fehlerhafte
Staatsakt und seine Wirkungen, Tübingen 1908; Tezner, Handbuch des österr.Administrativ
verfahrens, Wien 1896: Relfen, Hauptprobleme der Staatsrechtlehre, 1911. Weitere Literatur=
angaben f. insbesonderebei Rormann, Grundzüge, bei den eingelnenenAbschnitten.
· «-’Vgl.L.c-tein,Verwaltung·:-lehre,1.Ausl.,Stuttgart1865,IdieLehtehundertva

ziehenden(öcnsalt,.2.Wiss-sittder2.:)111fl.1869teilweiseanders);L.v.Rönne,Staatsdtcchtdet
pre11ß.Monarchie,4.Aust.,lS.4-z4ff·
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Eeschrimnnwerden kann. Die Frage nach Rechtsschutzgegendas Recht ist eine sinn=
e Frage.

Allein mit den allgemeinenBefehlen des Gesetzgebersist es nicht getan. Die
Regierungdes Staates läßt sichnur mit einerunzähligenMenge besondererBefehle
führen. DieseBefehlesind von doppelterArt. Sie habenentwederlediglichdenZweck,
der Verwirklichungder staatlichenRechtsordnungzu dienen—dies sinddie richter=
lichen Befehle; oder sie haben denZweck, den öffentlichenInteressen zu dienen— dies
sind die Verwaltungsbefehle. Die Verwaltungsbefehle ergehenzwar unter Anwendung
des Rechtes;aber die Rechtsanwendungist nicht ihr Zweck. Sie greifenmit Gebot
und Verbot" in die Handlungsfreiheit des Einzelnen ein und beschränkendieseum des
allgemeinenWohles willen.

Gesetz,richterlicherBefehl undVerwaltungsbefehlsindsämtlichAußerungsformen
der Herrschaft, und wo letztereschrankenlosgeübt wird, da treffen sie auch schranken=

los denUntertanen. Die landesherrlicheVerordnungschafftRecht, der Spruch der
Kabinettsjustizgreift in die Rechtspflegeein, diePolizeigewaltschaltetmit Befehl und
Zwang nach freiem Belieben5. Anders im Verfassungsstaate. Auf dem Gebiete der
Gesetzgebungallerdings vermag er demUntertanen andereBürgschaften nicht zu geben,
als jene bereits dargestellten, die in der Beschränkungbei der Ausübung der Gesetz=
gebung liegen. Aber die Unabhängkeitder Rechtspflegesicherter, und dem Verwal=
tungsbefehle weist er Grenzen an. Er kennt nur ein Recht zu gesetzmäßigemBefehle
und einePflicht zu gesetzmäßigemGehorsame6. So tritt an dieStelle der willkürlich
geübtendie nachGrundsätzendes RechtesgehandhabteGewalt. Der Einzelneist der
öffentlichenGewalt gegenübernicht lediglichObjekt, er ist Rechtssubjekt(Rechtspersönlich=
keit). Die öffentlicheGewalt kannnur dann GeboteundVerbotean ihn richtenund
diesenur dann gegenseinWiderstrebenmit Zwang durchsetzen,wennsiedazuberechtigt
ist. Ein allgemeinesBefehls=und Zwangsrechtgibt es nicht,sondernnur ein solches,
das auf einen bestimmtenRechtstitel gestütztist.

Befehl und Zwang gegendie Person sind allgemeineAußerungsarten der Staats=
gewalt, die in allen Gebieten staatlicherTätigkeit gemeinsamsind. Sie treten in der
Rechtspflege sowohl, wie in allen Teilen der nach Innen gerichtetenVerwaltungs=
tätigkeit auf: bei der Finanzverwaltung, bei der Landesverwaltung, bei der Heeres=
verwaltung Wo sie nachAußen auftreten — im Kriege —, haben sie keinenRechts=
charakter. Allerdings kannder Herrscherauchhier Befehl undZwang für diejenigen
regeln, die ihn üben sollen, aber denjenigengegenüber,gegenwelcheder Zwang statt=
findet, wird nicht rechtliche,sondern tatsächlicheGewalt geübt.

Eine gesetzlicheRegelung, welchealle seineAnwendungsfälle umfassenwürde, hat
das Befehls=und Zwangsrecht nicht gefunden. Als geschlossenesRechtssystemerscheint
es auf dem Gebiete der Landesverwaltung als Polizeirecht. Bei dieser, übrigens in
der Natur der Dinge begründetenRechtslagekannin diesemZusammenhangeeineEr=
örterung des staatlichenBefehls=und Zwangsrechtes im einzelnennicht gegebenwerden.
Es mußte genügen den Bestand und die Grenzen dieses Rechtes im allgemeinenauf=
zuzeigen. Nur folgendesist nochbezäglichder Formenund der Mittel des Zwanges
zu erwähnen, welcher die Durchführung des unmittelbar im Gesetzeenthaltenenoder
auf das GesetzgegründetenBefehlesbezielt.

Der Zwang auf dem Gebiete der Rechtspflegewird regelmäßig von der Justiz
durch ihre eigenen,hierzu bestimmtenOrgane geübt. Eine Ausnahme bestehthinsicht=
lich der Zwangsvollstreckunggegenden Fiskus, Gemeindeverbände,Körperschaftenund
Stiftungen, die unter staatlicheroder gemeindlicherLeitung stehen,dies jedochnur in=

4VerbotKisteaauch die Versagung einer Erlaubnis. Vgl. O. Mayer, Töheoriedes französ.
Verw.Aechts.

. hcerherR. v. Gneist, Artikel „Verwaltungsexekution“ in Fr. v. Holtzendorffs
chteri

6#Val. oben §*29 N. 20.
! Vgl. R. Piloty, Ist der Krieg ein Rechtsverhältnis? in „Deutsche Revue“ 1912,

Dezemberhat.
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soweit,als es sichum Geldforderungenhandelt. HinsichtlichderVerfolgungdinglicher
Rechte bestehtkeine Ausnahme. In den ersterenFällen findet die Zwangsvollstreckung
gegendenFiskus ohneEinmischungderGerichteauf demVerwaltungswegeunterVer=
antwortlichkeit der zuständigen Verwaltungsbehörden und Staatsminister statt. Die
Unzulänglichkeitder für die einschlägigenDienstzweigebestimmtenGelder dient nicht
zur RechtfertigungeinerVerzögerung.Für die ZwangsvollstreckunggegenGemeinde=
verbändeund die obenbezeichnetenKörperschaftenundStiftungenhabendie staatlichen
AufsichtsbehördenAnordnung zu treffen. Genügendie Gemeindeverbände,Körper=
schaftenundStiftungennicht selbst,soweites ihren organischenBefugnissenentspricht,
der Verpflichtung, so ist das Verwaltungszwangsverfahren gegensie ohne gerichtliche
Einmischungdurchzuführens.

Der Zwang auf dem Gebiete der Verwaltung wird nicht durchwegdurch die
Verwaltung selbstgeübt. Soweit er Strafzwang ist, ist es die Regel, daß nur die
Gerichte ihn verfügen können. Nur ausnahmsweise kommt ein eigenes Strafrecht
(Ordnungsstrafrecht)der Verwaltungvor?. Soweit der Zwang unmittelbarauf Ver=
wirklichung des Befehles sich richtet, wird er teils sofort, teils auf Grund richterlichen
Urteils durch die Verwaltung ins Werk gesetztund teils durch die eigenenVoll=
streckungsorganeder Verwaltung, teils im gerichtlichen Vollstreckungsverfahrenvoll=
zogen.

Der z wird entwedergegendie Person selbstodergegenderenVermögen
geübt. Auch indemletzteren Falle ist jedochdiePersonderAngriffsgegenstand.Der
Zweck desZwanges ist nicht, über die Sache, sondernüber die Person Herr zu werden.

Wie aber Befehl und Zwang nur statthaft sind, wo ein Gesetzhierzu das Recht
gibt, so kann auch der Zwang nur in der Art und in dem Maße geübt werden, wie
das Gesetzes zuläßt. «

Dritter Abschnitt.

Das staatliche Zwangsrecht gegen das Vermögen!.
P 152. GeschichtlicheEntwicklung. Die Staatsgewalt schreibt sich nicht

allein dasRecht zu, beschränkendin die Handlungsfreiheit der Untertanen einzugreifen,
der Eingriff kann aus Gründen öffentlichenInteressesauchdie Vermögensrechtedes
Einzelnentreffen. Das wohlerworbeneRecht, welches,wo nur Privatinteressegegen
Privatinteresse steht,den Schutz des Staates unbedingt genießt,muß denForderungen
des öffentlichenInteressesweichen.Der Satz der Menschenrechte:„La propriété est
inviolable et sacrée“ wie jenerder bayerischenVerfassungsurkunde?:Der Staat

8 Ausf.Ges. z. R. Z.P.O. u. Z.O. vom 23. Febr. 1879 Art. 9; R.Einf. Ges. z. R. Z. P. O. vom
30. Jan. 1877 § 15 Ziff. 4. BVgl. bayer. Z.P.O. von 1869 Art. 882 u. dazu Wernz, Kom=
mentar, S. 706.

?°Vgl. darüber im allg. E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.Rechts,S. 250ff.
G10 1 A. Thiel, das Expropriationsrecht u. das Expropriationsverfahren, Berlin 1866;
Slein, dieVerwaltungelehre, VII, Stuttgart 1868; Georg Meyer, das Recht der Ex=

propriation, Leipzig 1868; C.S. Grünhut, das Enteignungsrecht,Wien 1878 und im Hand=
wörterbuchder StaatswissenschaftenBd. III S. 249ff. (Im folgendenist nur die erste Schrift
Ktiert. W. v. Rohland, zur Theorie u. Praxis des deutschenEnteignungsrechtes,Leipzig 1875;

. Prazak, das Recht der Gnteignungin Osterreich,Prag 1877. eitereLiteraturangabenin
denHand=und Lehrbücherninsb. bei G. Meyer=Dochow,Lehrb.desdeutschenVerwaltungsrechtes,
3. Aufl., Bd. I § 100 N. 1, und bei O. Gierke, deutschesPrivatrecht, Bd. II S. 464 ff.; Layer,
Prinzipien des Enteignungsrechtes(Staats= und völkerrechtlicheAbhandlungen von Jellinek und
Anschütz, Bd. III). Kommentare: Sn. Eger, das preußische Ges. über dieEnteignung von
Grundeigentumv. 11. Juni 1874, 3. Aufl.1911; Schelcher, das Enteignungsgesetzf. d. König=

reich Kachien v. 24. Juni 1902, Leipzig 1903. Für Bayern: K. Samhaber, das k. b. Gesetz
über die Zwangsabtretungujw., Würzburg 1889; B. Hartmann, dasGeseh über die Zwangs=
abtretung usw., Würzburg 1879; W. v. Henle, die Enteignung von Grundeigentum in Bayern
unter Berücksichtigungder Novelle v. 13. Aug.1910,2. Ausf München 1911; daselbstS. 53 auch

weitere tt Angaben insb. für Bayern.
2 Tit. §*8 Abf. I.
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gewährtjedemEinwohnerSicherheit . seinesEigentumsund seinerRechte“haben
keine ausnahmsloseGeltung für das öffentlicheRecht. Vermögensrechtekönnenent=
eignetwerden3. Es handeltsichdabeinicht um jeneBeschränkungenundBelastungen
des Vermögens und Eigentums, welchedurch Rechtssatzallgemein auferlegt werden,
sondern um Rechtsentziehungenund Rechtsbeschränkungen,welche den einzelnenVer=
mögensgegenstandeines Einzelnen treffen. "6“

Das Enteignungsrechtist in der allgemeinstenBedeutungdesWortes dasRecht
zwangsweiserEntziehung eines Vermögensgegenstandesaus Gründen öffentlichen
Interesses.

Das Enteignungsrechthat bis zu der Zeit jener staatlichenUmwälzungen,welche
dieEntstehungdes neuzeitlichenStaates herbeiführten,fast ausschließendund auchjetzt
noch vorwiegend die Natur eines Werkzeugesder laufenden Verwaltung sich bewahrt.
Aber der Gedankeder Überlegenheitdes öffentlichenInteresses gegenüberdemInteresse
des Einzelnen, welcher dem Enteignungsrechtezugrunde liegt, hat mit dem Beginne
jenerEreignisse,welcheden Staat derNeuzeitschufen,nocheineganzandereund er=
höhte Bedeutung gewonnen. Das Enteignungsrechtwurde die wirksamstejener Waffen,
mittels welcherderStaat die bürgerlicheGesellschaftvon denFesselnveralteterRechts=
zuständebefreite.

Der Grundsatz der Enteignung sagt in einfachsterFassung, daß die Staats=
gewalt, weil sie Staatsgewaltist, um des öffentlichenInteresseswillen Privatrechte
entziehenkann. DiesesRechtist begrifflichnicht auf Vermögensgegenständebestimmter
Art beschränkt.Es ist weiterhindemBegriffeder Enteignungnicht wesentlich,daß
sie gegenvolle Entschädigungdes erlittenen Vermögensverlustes,ja nicht einmal, daß
sie überhaupt gegenEntschädigunggeschehe?.Die Gewährung einer Entschädigungist
Frage der Gesetzgebungspolitik,keine Schranke für den Gesetzgeber. Der Beweggrund
des öffentlichenWohles, welcher die Enteignung veranlaßt, kann ferner sowohl darin
liegen, daß ein bestimmterVermögensgegenstandfür öffentlicheZweckenotwendig ist,
als auch darin, daß der Besitz eines Vermögensgegenstandesoder eines Vermögens
durch einengewissenInhaber demStaatswohle nachteiligerscheint. Solche Erwägungen
könnendazu führen, nicht bloß Vermögen zu entziehen,sondern auchVermögenserwerb
zu hindern. Zu dieser vollen Ausdehnung entwickelt ist das Enteignungsrechteine
scharfe, aber auch eine gefährlicheund bedenklicheWaffe' in der Hand der Staats=
gewalt. Es ist klar, daß der Staat dieseWaffe in ihrer ganzenSchärsenur da an=
wenden wird und soll, wo es großeUmgestaltungengilt, die anders als mit der vollen
Machtentfaltung seines Imperiums nicht durchzuführensind. Für den gewöhnlichen
Lauf der Verwaltung wird die Enteignungsgesetzgebungals dauernderBestandteil des
öffentlichenRechtes sich allerdings bescheidenereGrenzen stecken. Aber der Staat hat
sich doch in der Tat genötigt gesehen,von demEnteignungsrechtein jenereinschneiden=
den Form Gebrauch zu machen. Er hat mittels desselbenin Bayern Besitztümerder
totenHand an sichgezogen,Person und Besitzdes Bauern befreit, Grundlastenab=

Die Frage, ob die Staatsgewalt das „Recht“ habe,das Enteignungsrechteinzuführen,hat
rechtswiffenschaftlichüberhaupt keinenSinn. Die Frage, ob die Staatsgewalt das Enteignungs=
recht einführen solle und, wenn ja, in welchemUmfange und in welcherWeise, ist hier nicht zu
erörtern.

" Bgt. hierherGrünhut a. a. O. S. 3; dann v. Seydel, Grundzügeeiner allg. Staats=
lehre,S. 43 ff., u. desselbenBemerkungenZeitschr.f. Reichs=u. Landesrecht11IIS.2/6

5 Vgl. die k. Erklärung vom 6. Jan. 1809 (N.Bl. S. 97), wo alsGrundsaß, ausgesprochen
wurde, „daß bei allen Rechtender Privaten, welcheinfolge der Konstitution des Reichesund der
damit verbundenenEdikte ohne ausdrücklicheFestsetzungeines Ersatzanspruchesaufgehobenworden
sind, die Forderung einer Entschädigungweder vom Staate nochvon anderenInteressentenstatt=
habe“. Nach demselbenGrundsatzist auch im geltendenRecht die Frage, ob der Staat einen .
rechtmäßigeHandlungen seinerOrgane gestiftetenSchadenzu ersetzenhabe,zu beantworten,nämli
dahin, daß solcheErsatzpflichtnur besteht,wo sie durchGesetzangeordnetist.

Anmortisationsgesetze.
! Klüber, öffentl. Recht des DeutschenBundes, S. 552, nennt das Enteignungsrechtüber=

haupt „diesestraurige sog.Recht".
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gelöst3s,Vorrechtegebrochen.All diesegesetzgeberischenTaten gehörenteils jetztschon
völlig der Rechtsgeschichtean, teils werdensie ihre Wirkung in absehbarerZeit ab=
geschlossenhaben. Ihre Bedeutungliegt fernerstetsauf bestimmteneinzelnenGebieten
der staatlichen Verwaltungstätigkeit. Es ist ihrer daher in ihrem besonderenZu=
sammenhangezu gedenken. In das Bereich der gegenwärtigenBetrachtung fällt nur
jenes Enteignungsrecht, welchesals dauerndeRechtseinrichtungden Zweckender Ver=
waltung dient. Und auch dieses nicht vollständig. Es empfiehltsich, hier nur das=
jenigeEnteignungsrechtzur Darstellung zu bringen, welches,einheitlichvom Gesetzgeber
gestaltet,denverschiedenartigstenStaatstätigkeitengleichmäßigdient. DiesesRechtbe=
zieht sich auf die Enteignung von Eigentum und dinglichen Rechten an Grund und
Boden gegenEntschädigung.An diesemRechtsstoffelassensichzugleichdieGrundsätze,
welche das regelmäßige Enteignungsrecht beherrschen,zur Genüge darlegen. Aus=
geschlossenbleibt dagegen jenes Recht der Enteignung unbeweglicherund beweglicher
Sachen und Rechte, das für einzelneVerwaltungszweige besondersgeordnetist. Da=
hin zählen die Bestimmungen über Eigentumsbeschränkungenin der Umgebung von
Festungen,über die Pferdeaushebungfür Heereszwecke,über die Enteignung von Vieh
als Maßnahme der Viehseuchenpolizei,über die Enteignung von Patentrechten,überFlur=
bereinigung,Telegraphenwegerecht,Bergrecht u. dgl..

Die Enteignung als eine selbständigausgebildeteallgemeineRechtseinrichtunggehört erstder
neuerenZeit an. Sie war allerdings sowohl der wissenschaftlichenLehre als der Verwaltung auch
früher nicht fremd. Doch trat sie in letzterernur als vereinzelteAusnahme zutage, und dement=
sprechendmit besondererRegelung für jene Verwaltungszwecke,denensie diente. Die Wissenschaft
aber stritt darüber,ob dieEnteignungnachVorgang desHugo Grotius auf ein dominium eminens
oder auf das imperium der Staatsgewalt zu stützensei.

Das Enteignungsrechtgewannan Bedentung,als die landesherrlicheGewalt in derZeit des
Polizeistaats anfing, ihrer Verwaltungsaufgaben lebhaftersichbewußtzu werden. Es war selbst=
verständlich, daß jene tatsächlichunbeschränkteGewalt, für welcheTodesstrafe,Arbeitshaus und
Karbatschstreicheals Mittel zur Förderung guterPolizei galten, keinerechtsphilosophischenBedenken
darüber hatte, zu dem gleichenZweckeauch in das Eigentum der Untertaneneinzugreifen. Noch
weniger konntees der damaligen Staatsauffassungbeifallen,das staatlicheEnteignungsrechtgegen=
über dem Rechteder Untertanenrechtlichabzugrenzen. Man fand es völlig genügend, den Rechts=
grundsatzder Enteignung aufzustellenund es der Willkür der Polizei zu überlassen,ihn nachGut=
befinden anzuwenden10.

So beschränktsichdenn auchdas bayerischeLandrechtvom2. Januar 1756darauf, zu sagen11,

* Ugl. insb. die Ablösungsgesetzevom 4. Juni 1848 und 28. April 1972,das Jagdgesetzv.
30. März 1850, das Forstgesetzvom 28. Mai 1852. S. unten Bd. II 266.

"mBestimmungendieserArt finden sich in Reichs=und Landesgesetzen,und zwar sowohl in
Justizgesetzenwie im Strafgesetzbuch8§ 40ff. als auch in Gesetzen,welchediepollhzeilichemilitärische
und wirtschaftliche Kulturverwaltung betreffen. Vgl. insb. Reichsverf. Art. 41 Abs. 1 (Eisenbahnwesen),
aye#r.V.O. v. 20. Juni 1855(N.Bl. S. 653)(Privateisenbahnen,„Rückkaufsrecht");R.G. v. 21.Dez.

1 betr. die Beschränkungendes Grundeigentums in der Umgebungvon Festungen(R.G.Bl.
S. 459): Telegraphenwegegesetzv. 18. Dez. 1899 (N.G.Bl. S. 705): R.Gewerbeordnungv. 29. April
Zo⸗ 88 51, 52: UntersagunggemeingefahrlicherGewerbebetriebe;Quartierleistungsgesev 25. Juni
1868 (#.G.Bl. 1875 S. 41); Naturalleistungsgesetzv. 13. Febr.1875/24. Mai 1898(N.G. Bl. 1898.

S. 360); Kriegeleistungsges v. 13. Juni 1873 (R.G.Bl. 129);: Rinderpestgesetzv. 7.April 1869
. G. Bl. S. 372); Trhebergesetz v. 19.Juni 1901 § 42 (N.G.Bl. S. 227); Kunst= und Photograp *
5 v. 9.Jan. 1907 § 37 (R.G.Bl. S. 7); Patentgesetzvom7. April 1891 § 5 Abs. II (R.G.

9: Reblausgesetz v. 6. Märgz 1875/6. Juli 1904 (R.G. Bl. S. 261); Viehseuchengesetzv. 26. Zull
1909(R.G.Bl. S. 519); Epidemiengesetzv. 30. Juni 1900(R.G.Bl. S. 306) %v. 7. Juli
1902(N.G.Bl. S. 253); Strandungsordnung v. 17. Mai 1874 § 25 (N.G.Bl. S.

Von bayerischenGeietzenkommeninsbefonderein Betracht das Berggesetzv. r Juni 1900
Art. 156ff. (G.V. Bl. S. 745); das Sohiere 23. März 1907 Art. 153—165, 191, 195; das
Fe ereigesetzv. 15. August os Art. 3 Abf 57, 22, 39, 51, 70, 71, 75, 77 Abs. IV, 82,'géff.

.Bl. S. 527); das Flurbereinigungsgesetzv 29. Mai 1886 30. Juli 1899 (G.V.Bl. 1899
S. 50: das Polizeistrafgesetzbuchv. 26. Dez. 1871; die Bauordnung v. 17. Febr. 1901, 1. Dez.
Noz, 3. Aug. 1910 § 62 (G.V.Bl. 1901 S. # 1902 S. 729; 1910 403) u. a. m.

10Uber die Rechtskonstruktionenin derGerichtspraxis vgl. O. Mayer, deutschesVer=
waltungsrecht1 S. 28 ff. (klassischesBeispiel S. 29 N. 10), S. 47ff. iskuslehrel Über Ent=
schädigungspflicht 8 Struben, rechtl. Bedenken II N. 80; Gerstlacher, corp. jur. germ., IV
e. 9; ruß= M anprcch, von 1794 Einleitung §§70 ff., Teil I Tit. 11 3§83ff

ap.
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niemand könnezum Verkaufegezwungenwerden,außer soweites dieLandes=undPolizeiordnungen
um des gemeinen Besten willen erfordern. In den Anmerkungen Kreittmayrs zu dieser Stelle
werden verschiedeneBeispiele beigebracht. So werde„der Untertan mit allem Fug angehalten, zu
Fortifikationswerkenund anderenoperibus publicis seineGründe um billigen Preis zu verkaufen“.
So müssenachder Stadt= und Marktordnung von 1748 der Eigentümer „die Brandstatt, welche
er selbstnicht mehr zu erhebengedenkt,andern Käufern zu solchemEnde überlassen“".Auch der bei
TeuerungeintretendeZwang zumVerkaufevon Lebensmittelnum taxiertenoder billigen Preis wird
angeführt. Kreittmayr beziehtsichhierbei auch auf die ErörterungenSchmids in dessenKom=
mentarezum Landrechtevon 161613.

Den Streit über die Begründung des Enteignungsrechteshielt der praktischveranlagteVer=
fasser des Landrechtesvon 1756 für Silbenstecherei.Er bemerktdarüber bei den Erörterungenüber
das Eigentum": „Imgleichen gehöretdas sogenannteDominium eminens anher, kraft dessendie
Landesherrschaft der Untertanen Güter im Falle der Not wegnehmen und zum gemeinen Besten ver=
wendenkann; denn obwohl dieseBenennung, welchevon Grotio am erstenauf das Tapet ge=
bracht worden, etwas hart klingt und insonderheitzwischenHornio de dominio eminente, dann
Leysero in Diss. pro Imperio contra Dominium eminens großer Streit darüber entstandenist,
so läuft doch das meiste hierbei auf eine bloße Logomachie hinaus. Im Hauptwerk selbst läugnet
der Landesherrschaft obverstandene Gewalt, soweit sie in den gehörigen Schranken verbleibt, niemand
ab, liegt also im Uberrestnicht viel daran, wie das Kind getauft werde, und ob es eigentlich
Dominium eminens oder imperium heißensoll.“

Zuerst wurden besondereRechtssätzeim Interessedes Straßenbauwesensformuliertw.
Die Gestaltungdes Enteignungsrechtesin einer Weise, welchedie Anforderungendes öffent=

ichen Interesses mit jenen der Sicherheit des Privateigentums versöhnt, konntedemPolizeistaate
niemals gelingen. Der französischenGesetzgebungwar es vorbehalten, die Lösung dieserAufgabe
nach richtigen Grundsätzenzuerst zu versuchenund dann wirklich zufinden 16. DieseGesetzgebung
wurde den anderenStaaten zum Vorbilde.

Auf das bayerischeRecht äußerteallerdings das französischeRecht zunächstnicht denEinfluß,
den es sonst zu Anfang des Jahrhunderts wohl hatte. Dies rührt daher, daß die ziemlich ober=
flächlichunternommeneRegelung desEnteignungsrechtesin eineZeit fiel, wo die französischenMuster
nicht mehr das frühereAnsehengenossen.

Die Konstitution vomJahre 1808enthält unter denHauptbestimmungendes erstenTitels in
5 VII den Satz: „Der Staat gewährt allen Staatsbürgern Sicherheit derPersonenund desEigen=
tums.“

Bei denVerfassungsberatungenvon 1814 und 1815 wurde beschlossen,in den entsprechenden
§511 des Titels V folgendesaufzunehmen:„Niemand darf gezwungenwerden,seinPrivateigentum,
selbstfür öffentlicheZwecke,abzutreten,als nach einer förmlichenEntscheidungdes geheimenRates
und nach vorgängigerEntschädigung“17.

Die nähereRegelungdes Enteignungsrechtessollte durcheine besondereVerordnung erfolgen.
Eine königlicheEntschließungvom 7. Juli 181418ordnetedie Entwerfung eines entsprechendenGe=
setzesan, über welchesZentner in der Sitzung des geheimenRats vom 27.April 1815 berichtete.
Das Ergebnis war die königlicheVerordnung vom 14. August 181515. DieseVerordnung wurde
durchTitel IV § 8 AbsatzIV der Verfassungsurkunde,dessenWortlaut im übrigen demEntwurfe
von 1814/15entspricht,zum Verfassungsgesetzeerklärt20.

Die Regelung desEnteignungsrechtesdurchdie Verordnung von 1815 war eine ziemlich un=

12 Vgl. oben § 4 N. 35.
13Vgl. oben§ 6 N. 91. 14Anm. zu T. II Kap. 2 F 2.
15Mandate v. 29. April 1773 u. 31.Mai 1790(G. K. Mayer, Gen. Samml., II S. 1369,

V S. 112; V.O. v. 19. Juli 1802 (Kiesgrubenabtretung).Vgl. W. v Henle a. a. O. S. 6.
6 Insb. Code civil Art. 545. Vgl. W. v. Henle a. a. O. Einl. S. 3Zf.
1 Das Vorbild ist Art. 545 des Code civil: „Jul ne peut etre contraint de céder en

propriété, si ce mest pour cause d’'utilité publique, et moyennant une indemnité
réalable." Dieser Art. ist seinerseitsdemArt. 17 der droits de Thomme et du citoyen vom

26. Aug. 1789 nachgebilder,welcher lautet: „La propriété est inviolable et sacré; nul peut
en etre privé que lorsque lanécessité publique,léGgalementconstatée, I’exige Gvidemment
et sous la condition d'unejuste et préalableindemnité.“

12Vgl. darüber Verh. d. K. d.#bt. 1837Prot. Bd. XXII S. 470.
16%Die Abtretung eines Privateigentums für öffentlicheZweckebetr. R. Bl. S. 724. Vgl.

dazu W. v Henle a. a. O. S. 7ff. »
20 Durch dieseVerfassungsbestimmungensind jedenfalls die Vorschriften über Enteignung

beseitigtworden,welchein den älteren bezüglichenGesetzbüchernder verschiedenenLandest. diesf.des
Rh. etwa enthalten waren. Die entsprechenden Bestimmungen der übrigen deutschen Staats=
verfassungenzitiert W. v. Henle a. a. O. S. 4 N. 8.

Cocgle



874 4.Buch,3.Abschnitt. * 152

vollkommene. Die Enteignungsfälle waren sehr allgemeinumschriebenund mit Beispielen erläutert.
Als solcheFälle waren aufgezählt: Erfordernis der Eigentumsabtretungzur „Erhaltung des ganzen
gemeinenWesens oder eines Teiles desselben“?!, zur Ausführung „gemeinnützigeröffentlicherAn=
stalten“?2, zur „Erreichung notwendigerpolizeilicherZwecke“238.Sodann war beigefügt: „Nur in
diesenund ähnlichen Fällen kann der Staatseinwohner gezwungenwerden, sein Privateigentum
abzutreten“. Uber die Frage der Notwendigkeit der Abtretung und des „allgemeinenNutzens“
war strittigenFalles im Verwaltungswege,und zwar durchdie „untersteadministrativeJustizbehörde"
in erster,durchdas Generalkreiskommissariat(Regierung)in zweiter,durchdengeheimenRat (Staats=
rat) in letzterInstanz zu erkennen. Streitigkeiten über Art und Betrag der Entschädigunghatte
„die einschlägigeJustizbehördenach vorgängiger gerichtlicherAbschätzungdes angesprochenenEigen=
tums und Ermäßigung des wahrenWertes desfelben“„nachdenGesetzen“zu entscheiden.Artikel 5
derVerordnung aber setztehinzu: „Die Vollziehung derdurchdie administrativenBehördenerkannten
Abtretung des in Frage stehendenPrivateigentums, wenn sie ohneNachteil des dadurchbezielten
öffentlichenZweckesnicht verschobenwerdenkann, darf dadurchnicht aufgehaltenwerden. Dem be=
teiligten Eigentümer muß jedochvorgängig die dafür gebührendevollkommeneEntschädigung, inso=
weit ihm dieselbegerichtlichwird zuerkanntwerden, obrigkeitlichzugesichert wordensein.“ Diese

letztere Bestimmung stand mit deminder VerfassungsurkundeausgesprochenenGrundsatzevorgängiger
Entschädigungin so schneidendemWiderspruche,daß sichsogar anfänglich Zweifel darüber regten,
ob Artikel 5 der Verordnung nicht als durchdie Verfassungaufgehobenanzusehensei:7.

Die Verordnung vom 14. August 1815 wurde in der Pfalz nicht eingeführt, vielmehr durch
die königlicheEntschließungvom 5. Oktober 181828verfügt, daß im Rheinkreisedie „Behandlung
der Privateigentumsabtretung zu öffentlichenZwecken“„zur Zeit nochnach den dortselbstbestehen=
den Gesetzenzu pflegensei“. Die Pfalz blieb infolgedessenim Besitzedes napoleonischenGesetzes
vom 8. März 1810, dessenersterSatz lautet: „L'expropriation pour cause Tutilité publique
s'opère par l’autorité de la justice.“ Von diesemGesetze,zu dessenErlasse Napoleon persönlich
den Anstoß gegebenhatte , ist mit Recht gesagtworden,daß es „sowohl durchseinenGeistals auch
durch seinePrinzipien die wahreBasis der ganzen modernenGesetzgebungin dieserMateriebildet 30.
Das Gesetzbehielt dem Staatsoberhaupte den Ausspruch vor, daß der Fall eines zur Enteignung
berechtigendenöffentlichenNutzensgegebensei, und wies im übrigen das Enteignungsverfahrenan
die Gerichte. Auch das französischeGesetzhatte übrigens seineerheblichenGebrechen,die in Frank=
reich selbstzu einer durchgreifendenNeuregelungdesEnteignungsrechteszuerstdurchdas Gesetzvom
7. Juli 1833, dann durchdas Gesetzvom 3. Mai 1841 führten31.

In dieZeit zwischendemErlaß dieserbeidenfranzösischenGesetzefällt dieUm=
gestaltungdes bayerischenEnteignungsrechtesdurch das Verfassungsgesetz3 vom

*1 Beispiele: Kriegsmaßregeln,Dämme, Deiche.
22Heerstraßen.
28 Gesundheitder Einwohner, Abwendung der Feuersgefahr.
4" Bei Erbauung des Ludwigs=Donau=Main=Kanalswurde dieGemeinnagigeit des Unter=

nehmens und dessenAusstattung mit dem EnteignungsrechtedurchGes. vom 1. Juli 1834 (G.Bl.
S. 97) ausgesprochen.

25 Dieser Gedankestammt vom Geh. Nate Grafen Thürheim, welcherin der Sitzung des
Verfassungsausschussesvom 31. Okt. 1814 beantragte,in Tit. W 11 beizufügen:„nachvorgängiger
Ermäßigung“. „Die Art, wie dieseErmäßigung eintretensolle, seireglementärzu bestimmen“.

? Das war docheigentlichmonnaie de singe. In dem ministeriellenVortrage zum Ges.=
Entw. von 1837 wird (Verh. d. K. d. Abg. Prot. Bd.XXII S. 377f.) richtig gesagt, dieseBe=
stimmung gebe„den Entwehrungspflichtigenjeder Willkür des Entwehrungsberechtigtenhin“, fie
lasse ersteremdie Wahl zzwischender Annahme eines eng zugemessenenNotpreises und zwischen
jahrelangemEntbehrenderstreitifen Entschädigung“.

A. a. O. Prot. Bd. XXII S. 477. Alsdie richtige Ansicht erklärte Abg. Dr. Stahl
(a. a. O. Beil. Bd. XI S.68 f.) die, daß Art. 5 nichtgelte. „Denn das Vorgängige der VerflUrk.
kann unmöglich durcheine frühereVerordnung aufgehobensein, auf welchesie bloßhinweist, um
das Verfahren näherzu bezeichnen.“

28 BZiff. 2. —Vgl. oben§ 8N. 50.
*o Val. Grünhut a. a. O. S. 46f.; O. Mayer, Theoriedesfranzös.Verw.Rechts,S. 236.

Den Wortlaut von Napoleons Note an Cambacéräs (Schönbrunn, 29. Sept. 1809) bei A. Batbie.
Traité théorique et pratique de droit public et adm., 2e ed., Paris 1885, VII p. 10sv.

30 Grünhut a. a. .
. Vgl. hierüber A. Batbie a. a. O. VII S. 12 ff.; Grünhut a. a. O. S. 47ff.;

O. Mayer a. a. O. S.236 ff.
3 Das Gesetzist inhaltlich seinesLinganges „in Abarterung des viertenAbsatzesin Tit. IV

derVerf. Urk. und mit Beobachtungder in Tit.X 8 derselben Ürkundevorzeschrie enenFormen
beschlossen"und soll nach Art. XXII „als ein Grundsatz des Reiches betrachtetwerdenund eben
dieselbeWirkung haben,als wären die Bestimmungendesselbenin derVerf. Urk. enthalten“.
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17. November1883788.Das Gesetztrat unter Aufhebungder Verordnung vom
14. August 18153“"und des Gesetzesvom 8. März 1810 für das ganzeKönigreich in
Geltung, in der Pfalz mit einigen unerheblichen,jetzt teilweise gegenstandslosgeworde=
nen Zusätzen35. Die aufhebendeWirkung des neuenGesetzeserstrecktesichnur auf die
angeführten zwei älteren Gesetze. Die übrigen nicht ausdrücklichals beseitigterklärten
Bestimmungendes bisherigenRechteshat es unberührtgelassens6.

Das Gesetz, wie es aus den Beratungen des Landtages hervorging, wies gegenüberder
RegierungsvorlageerheblicheUmgestaltungenauf. Der Entwurf hatte sichdamit begnügt,als Ent=
eignungsgründedie „Erreichung allgemeinerStaats= und öffentlicherGemeindezwecke“zu bezeichnen,
während das GesetzdieEnteignungsfälle einzeln aufzählt. Das Gesetzsiehtferner, im Gegensatzezum
Entwurfe, dieMöglichkeit derAuflegung von Dienstbarkeitenvor. Auch hinsichtlichderBestimmungen
über das Verfahren und über den Umfang der Ersatzpflichterlitt der Entwurf nicht unwesentliche
Anderungen7.

Die Zahl derEnteignungsfälle,welchenachdemGesetzevom17.November1837
zu behandelnsind, erfuhr in der Folge durch die drei Wassergesetzevom 27. Mai
185238,fernerdurchdas Gesetzüberdie Flurbereinigungvom 29. Mai 188687eine
beträchtlicheVermehrung. Alle diese Gesetzehaben später zum Teil hinsichtlichihrer
Bestimmungenüber EnteignungAnderungenerfahren". Es kamdazudas Fischerei=
gesetzvom 15. August 190811. Die besondersgeregeltenEnteignungsfälle der späteren
Gesetzgebung" kommenhier nicht in Betracht.

Auch die Bestimmungen des Enteignungsgesetzesselbst sind nicht unverändert
geblieben.Anderungenbrachtezunächstdie Einführung der bayerischenZivilprozeß=
ordnung vom 29. April 1869"3 und weiterhindie Einführungder Reichszivilprozeß=
ordnung“, ferner die Einführung der Verwaltungsrechtspflege'5S. Die Bestimmungen
des Enteignungsrechtsbliebenvom bürgerlichenGesetzbuchunberührt16, doch mußtendie
Bestimmungendes Enteignungsgesetzesmit den Vorschriftendes Grundbuchrechtesin
Einklang gebrachtwerden. Dies geschahdurchdas bayerischeA.G. zumB. G. B. v.
9. Juni 18997.

38Die Zwangsabtretung von Grundeigentum für öffentlicheZweckebetr. G. Bl. S. 109. —
Entw. u. Begründung Verh. d. K. d. Abg. 1837Prot. Bd. XXII S. 458ff., K. d. R.R.Beil. Bd. I
Beil. 1. Die Verhandlungen sindausführlich nachgewiesenRepert. S. 665—682. Der Entw. war
nur für die Landest. diess. d. Rheines berechnet.Lit. zum bayer. Gesetzs. obenN. 1. Ein Ver=
zeichnis der EnteignungsgesetzederanderendeutschenStaaten bei Henle a. a. O. S. 5 N. 11.

84Di 9—ebung der Verordn. vom 14. Aug. 1815 ist im Ges. nicht ausdrücklicherklärt,
aber — wie insbes. aus den Verhandlungenerhellt — zweifellos im ganzenUmfange beabsichtigt.
Man glaubte wohl dieAufhetung jener Verordnung durch den Eingang des neuenGesetzes(„in
Abänderung des § 8 in Tit IV derVerf .Urk.") hinlänglich ausgedrücktzu haben. Die Sache ver=
dient Erwähnung, weil die Verordn. von 1815 von „Privateigentum“ ohneUnterschiedwischen
unbeweglichemund beweglichemEigentumespricht, das Ges. von 1837 nur von Grundeigentum.
Man könntealso vielleicht meinen, die Verordnung von 1815 gelte bezüglichder Abtretung beweg=
lichenEigentums noch fort. Dies wäre jedoch irrig. Vgl. auch die Staatsratsverhandlungen,
worüber beiv. Serdel. 2. Aufl. III § 398 N. 17 berichtetist.

35Ges. Art. XXII. Gegenstandslossind Ziff. 1, 5, 6 desArtikels.
36 Vgl. Henle a. a. O. S. 17; v. Seydel 2. Aufl. II S. 353 N. 31.
3 Näheres s. bei Hartmann a. a. O. S. 13ff.; Henlea. a. O. S. 13ff. ,
IsUberWasserbenützung,BewäerunnndEiitwüerung,Uferichutzu.SadgegenÜbers

schwemmungen(G.Bl. S. 489, 545, 577). DazuBergges.vom 20. März 1869 in der Fassung v.
.Juni 1 Art. 156ff. (G.V. Bl. S. 745).

* G. Bl. S. 271.
* DasWassergese, vom 23. März 1907 (G.V.BBl, S. 157) trat an die Stelle der Gesetze

von 1852. Das Flur Hreinigungsgesetvon 1886 erfuhr Anderungenund erhielt neueFassung mit
Bekm. v. 30. Juli 1899 (G. .Bl. S. 507).

"1G.V. Bl. S. 527. 4 Vgl. obenN. 9.
"3 Einf.Ges. hierzu Art. 6. Darüber Hartmann a. a. O. S. 16 f. Vgl. auch Land=

tagsabsch.vom 28. April 1872(G.Bl. S. 233)§ 41. Henle a. a. O. S. 25f.
“ Ausf. Ges. vom 23. Febr. 1879 Art. 45—55, an derenStelle durchArt. 166 des A.G. z.

B.G.B. die Art. 16—26 getretenfind.
45 Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 10, Art. 9, 47.
“4 Einf.Ges. z. B.G.B. vom 18.Aug. 1896Art. 109,111. Nach § 39 derGrundbuchordnung

kann die Tatsache,daß ein Enteignungsverfahrenschwebt,eingetragenwerden.
“ Art. 139, 166. Art. 139 beziehtsichauf Art. XV, XVI, XXII desEnteignungsgesetzes,
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Das Enteignungsgesetzvon 1837 erfuhr endlich durch Gesetz vom 13. August
1910 einigeAnderungen,welcheeinerseitseineAusdehnungeinigerEnteignungsfälledes
Art. 1 brachten, andererseits auf die Teilung und Belastung von Enteignungsgrund=
stückenBezug haben“.

§*153. Das Enteignungsrecht. Enteignungsrechtist dasRecht,von jemandem
die Ubertragung des Eigentums! oder eines dinglichen Rechtes an fremder Sache für
einen notwendigen oder gemeinnützigenöffentlichenZweck? zu verlangen 2. Der Ent=
eignungsanspruchist ein öffentlichrechtlicherAnspruch;denn er ist im öffentlichenInteresse
gegeben. Er beruht unmittelbar auf dem Gesetze4.

Das Enteignungsrechtnach dem Gesetzvon 1837 beziehtsich nur auf unbeweg=
liches Eigentum5. Der Enteignungsanspruchist ein persönlicher,kein dinglicher S. Der
Anspruch geht ferner nur auf Enteignung gegen volle Entschädigung. Der Ent=
schädigungsanspruchteilt die öffentlichrechtlicheNatur des gesamtenRechtsverhältnisses.

Inhaber des Enteignungsansprucheskönnender Träger der Staatsgewalt selbst?,
Gemeindeverbände10und Privatpersonen11 sein. Privatpersonen erlangen jedoch den

Art. 166 auf Art. 45—55 (jetzt16—26)des b. A.G.# zur R.Z.Pr. O. Die nebendem Enteignungs=
gesetzevon 1837 aus früherer Zeit fortbestehenden Vorschriften sind auch gem. Art. 1 des A.G.3
zumB. G.B. in Kraft geblieben,Vgl. auchbayer.G. v. 15.Juni 1898betr.das Unschädlichkeitszeugnis
Art. 18 (G.V.Bl. S. 301). Über die besonderenreichsgesetzlichenBestimmungen, welchedas Ent=
eignungsrecht betreffen, s. oben N. 9. «

«G.V.V1.S.621.EinecingreifendereÄnderungwargeplantundiftiuVorbereituiig.
Die mit der Novelle von 1910 beabsichtigteAusdehnungdes Enteignungsrechtesfür Gemeindewege
und Ortsstraßen ist nicht zustandegekommen. Vgl. dazu W. v. Henle a. a. O. S. 39 ff. und
Demleutner in den Bl. . adm. Pr. Bd. 43 S. 401; J. Windstoßer ebenda Bd. 46 S. 145 ff.
und Bd. 53 S. 81 ff. der, dem Vorbilde der badischenund hamburgischenGesetzgebungfolgend,
weitere Vorschläge über die rechtlicheRegelung planmäßiger Stadterweiterung macht. Vgl. auch

ft. Haas in Bl. Bd. 61 S. 145ff. Die Materialien zur Novelle f. Verh. d. K. d. R.N. 1910
eil. Bd.V N. 174 (Entwurf), N. 247 (Ausschußbericht!;Sten.Ber. Bd. II N. 35 S. Zu ß (Ge=

samtbeschluß). Verh. d. K. d. Abg. 1910Beil. Bd. X N. 1000 S. 802 (Entwurf); Sten. Ber. Bd. XI
N. 332 S. 691 (Verweisung in den Ausschuß);Beil. Bd. X N. 1050 S. 962 (Bericht); Sten.Ber.
Bd. XII N. 340 S. 13ff.; Beil. Bd. XI N. 1075 S. 19, N. 1087 S. 42 (Gesamtbeschluß).
(8I1531 besitzunszbest ist für das EnteignungsrechtgleichEigentum zu erachten.

* E#. Art. 1.
* Vgl. hierher v. Seydels Grundzüge einer allg. Staatslehre S. 53 u. v. Seydel, Be=

merkungen,Zeitschr.f. Reichs=u. Landesrecht,III S. 224f. "
* Der Unterschiedvon der Okkupation liegt darin, daß auf Ubertragung ein gesetzlicher

Anspruch besteht. Bei der Enteignung von einem erzwungenen Kaufe zu reden. ist verfehlt.
Wo es auf den Willen des einen Teiles rechtlichgoarnicht ankommt, kann man von keinemVer=
trage, also auch von keinemKaufe sprechen.Vgl. P. Laband, Archiv f. zivilist. Praxis, LII
S. 169 ff.: G. Meyer a. a. O. S. 192 ff.; Grünhut a. a. O. S. 178ff.; v. Seydel, Bemerkungen
a. a. O. S. 229; vgl. weitereLit. Angabenbei Henle a. a. O. Art. 1 N. 3. Man kann einenKauf
selbst dann nicht annehmen, wenn über die Abtretung des beanspruchtenGegenstandes nach geschehener
Feststellungdes Enteignungsfalles eine Vereinbarung getroffenwird. Denn der Abtretendeunter=
wirft sich hier lediglich einer von ihm erkannten rechtlichen Notwendigkeit. Den wesentlichen Unter=
schiedzwischenrechtlicher und tatsächlicher Notwendigkeit übersiehtG. Prakak, das Recht
der Enteignung in Österreich.S. 54, er faßt beidesunter der Redensart „HochdruckäußererEin=
flüsse“ zusammen. Bgl. hierher Seufferts Archiv IV Nr. 41, XXXNIII Nr. 34, Entsch. des
Reichsger.in Zivils. V S. 246.

Gleichgültig ist für die Abtretungspflicht die Art des Grundstückes,ob es bebaut ist oder
nicht, ob es wirtschaftlichbenutztund benutzbarist oder nicht. Auch Privatflüsse gehörenhierher.
Dagegengilt für Bergwerkedas besondereRecht des Berggesetzes.

* Es wäre an sichauchein dinglicher Anspruchdes Enteigners nicht undenkbar. Aber das
bestehendeRecht kenntnur einen persönlichenEnteignungsanspruch.Dies ergibt sichschonaus dessen
Bedingtheit durchEntschädigungsleistung.

1 Ges.Art. I.
3 Vgl. v. Seydels Grundzügeeinerallg. Staatslehre S. 54 ff.Die Verweisungdesstreitigen

Anspruchs an die bürgerlichenGerichteändert hieran in diesemVerhältnis ebensowenigwie bei den
Ansprüchenaus einemöffentlichenDienstverhältnis. Vgl. oben§§ 125, 136 N. 5, 6.

Art. IV Ziff. 1 des Ges. nennt die „UöffentlichenStellen u. Behörden“.
1%Art. IV Ziff. 2 sagt „Gemeinden“, was nach dem Stande der damaligen Gesetzgebung

nur die Ortsgemeindenwaren. v. Seydel (2. Aufl. Bd.II S. 354 3. 10) legt den Begriff Ge=
meinde nach der mutmaßlichen Absicht des Gesetzgebers so aus, daß auch die Distriktsgemeinden

Goccgle



8 153 Das Enteignungsrecht. 877

Enteignungsansprucherst dann, wenn ihnen seitensder Staatsregierung!?die Aus-
führung einer Unternehmung18, die gesetzlichmit dem Enteignungsrechteausgestattet
ist ¼.,unter solchenBedingungen½5eingeräumt ist, „welche die Erreichung des Zweckes
und seiner Gemeinnützigkeitsichern“16.

Auch der EnteignungsanspruchdesPrivaten ist seineigenerAnspruch. Er hat
ihn zwar nur durch den Staat kraft des staatlichenRechtssatzesund infolge der vom
Staate anerkanntenGemeinnützigkeitseinesUnternehmens,abernichtals einenAnspruch
des Staates, dener etwanur in dessenNamenausübenkönnte17. Die Rechtsstellung
der Privaten, welchedas Enteignungsrechterlangt haben,unterscheidetsichin nichts
von der Rechtsstellungder übrigen Inhaber diesesAnspruches.

Die Voraussetzungfür die Möglichkeit der EntstehungeinesEnteignungsanspruches
ist eine doppelte. Es muß sich nämlich

1. um einenöffentlichennotwendigenoder18 um einengemeinnützigenZweck10
und außerdem

insbesonderemit Rücksichtauf Art. 1 Z. 5 (Distriktsstraßen),nicht auchdie Kreisgemeindendarunter
begriffen werden sollen. Ich halte dieseAuslegung für willkürlich und meine, daß man auchdie
Kirchengemeindennicht einfachdurchausdehnendeAuslegung den Ortsgemeindengleichstellenkann.
Für Distriktsstraßen kann die Enteignung durch die Bezirksämter in Anspruch genommen werden.

Man wird nicht jedeöffentlicheKörperschafthinsichtlichdes Enteignungsrechtesden Ortsgemeinden
schlechthin gleichstellenkönnen. Dazu bedarfes, wie im Wassergesetzegeschehen,besonderergesetzlicher
Anordnung. Das Enteignungsrechtder Korporationen, auch der öffentlichenmit Ausnahme der
Ortsgemeinden,ist gleichdemjenigender „Privaten“ ein übertragenes,vom Staate abgeleitetesund
demnachan die gesetztenBedingungengeknüpft.

Art. IV Ziff. 2 nennt „Gefellschaftenu. Private". Erstere sind indessenauch Private.
Als „Privater“ hat jedegeschaftefähigephysischeoderjuristischePersonzu gelten. Staatsangehörigkeit
ist nicht Voraussetzung desAnspruches, es kann aber Erwerbung der Staatsangehörigkeit Nicht=
deutschenzur Auflage gemachtwerden. Für Deutsches. Art. 3 der R.Verf.

12Die „Einräumung" muß durch die Staatsregierung, also durchden König oder die zur
Ausführung selbstzuständigeBehörde(Staatsministerium) erfolgt sein. Die Einräumung kann ein
förmlicher Auftrag oder eine Erlaubnis sein. Eine bestimmteForm ist nicht vorgeschrieben.Der
Entwurf haitte Einvernehmung des Staatsrates vorgesehen. Ein eigentliches Verfahren der Ver=
leihung öffentlicherUnternehmungenhat sich in Bayern bishernicht herausgebildet.

1#Dies muß nicht notwendigeine UnternehmungdesPrivaten selbstsein, es kann aucheine
Unternehmung des Staats oder einer Gemeinde sein.

1 Ob eine Unternehmung derartig ist, daß fie nach Art. I mit dem Enteignungsrecht aus=
gestattet erscheint, wird nicht von der Auffassung des Unternehmers selbst abhängen, sondern ist nach
objektivenMerkmalen zu würdigen.

15Es handelt sich hier nicht eigentlichum Bedingungen, sondern um Auflagen, deren
Erfüllung der Staat unmittelbar erzwingenkann. . S. Art. 20. Handelt es sichum Auf=
lagen für ein konzessioniertesUnternehmen, so kann die Entziehung der Konzession in Frage kommen.
Die Entziehung des anerkanntenEnteignungsrechteskann wegenNichterfüllung der Auflage nach
erfolgterEnteignung jedenfalls nicht mehr erfolgen. Die Sicherung durchAuflagen hat im Vor=
verfahren(Art. XIV, nicht erst im Abtretungsverfahren(Art. XV ff.) zu erfolgen. Vgl. Henle
a. a. O. bei Art. IV N. 4.

16Ges.Art. IV Ziff. 2. Ob jeneSicherung gegebenist, „berührt das Verhältnis zwischen
Staat u. Unternehmer,nicht zwischenUnternehmeru. den beteiligtenGrundeigentümern“. Staats=
ratsentsch.vom 28. März 1852 in Sachen GemeindeMünchen g. Röckenschuß.

11 So richtig v. Seydel 2. Aufl. Bd. II S. 354f. N. 13 ff. wo dieseAuffassung gegen
Grünhut a. a. O. S. 78 ff. näher begründetist. Daß das UnternehmendesPrivaten auch dessen
Erwerbszweckendienenkann, ohnedadurchaufzuhören,gemeinnützigzu sein,ist nichtnur tatsächlich,
sondern auch rechtlich anzuerkennen Bgl. 2. Aufl. Bd. II S. 355 N. 14. V.G.H. Bd. XVI
S. 41, s. jedochauchBd. XXVI S. 239.

18Art. I des Gesetzessagt „und“, meint aber entschieden„oder“. = auch Art. 1A: „vom
gemeinenNutzen erfordertwerde". UbereinstimmendEntsch. d. V.G.H’##IV S. 190, IX S. 393,
405 f., XII S. 32, XVI S. 41; vgl. ferner über den Begriff der GemeinnützigkeitebendaXVI
S. 41 (auch .X S. 393, 403); vgl. auch 2. Aufl. Bd. II S. 3,5 N 19 und Henle a. a. O. S. 71,
der mit Recht annimmt, daß es auf „Notwendigkeit“überhauptnicht, sondernnur auf Gemein=
nützigkeitankommt.

10 Die Gemeinnützigkeit braucht nicht notwendig eine materielle, Leben, Gesundheit, Wohl=
stand,wirtschaftlicheGesamtinteressenförderndezu sein. AuchbloßeVerschönerungkanngemeinnützig
in ganzhirers Luxus. S. dagegenHenle a. a. O. S. 72, der bloße Berschöneru#offenbar
für Luxus hält.
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2. um eine Unternehmung handeln20, welcher durch das Enteignungsgesetz!
oder ein späteresGesetzdie Enteignungsfähigkeit eingeräumt ist.

GegenstanddesEnteignungsanspruchesist der Erwerb desEigentumsodereines
sonstigendinglichenRechtesan fremderunbeweglicherSache28. Auch Staats=und
Gemeindeeigentumist grundsätzlich?"nicht ausgeschlossen,wohl aber Grund und Boden,
der nach bürgerlichemRechtenicht eigentumsfähigist25. Veräußerungsverbotestehen
dem Enteignungsanspruchenicht entgegen?“.

Der Enteignungsanspruch geht regelmäßig auf Abtretung von Eigentum 7. Er
kann auch auf die Bestellung einer Dienstbarkeit25 an einer fremden Sache gehen25.
Genügt solcheBestellung, so kann der Enteigner die Abtretung des Eigentums nicht
fordern. Andererseits kann der Eigentümer statt der gefordertenBelastung die Ab=
tretung des ganzen zu belastendenGrundstückes oder eines Teiles desselbenanbieten.
DiesesAnerbietenmuß der Enteigner bei Meidung des Verlustes seinesAnspruches
annehmen,wenn das Grundstückoder der Teil desselbendurch die geforderteBelastung
nicht mehr nach seiner bisherigen Bestimmung zweckmäßigbenütztwerden könnte0.

20 Uber den Fall konkurrierenderUnternehmungens. Henle a. a. O. S. 72, auch V.G.H.
Bd. XXIV S. 418.

*1 Art. 1A. Die Frage de lege ferenda, ob die aufzählendeund damit ausschließende
Methode desGesetzeszu ekeie und derGrundsatzauszufprechensei, daß das Enteignungsrechtfür
alle gemeinnützigenUnternehmungenbestehe,ist m. E. im Sinne dieserAusdehnung zeunksäpki zu
beantworten. Es wird aber alsdann auch nicht mehr Sache der Verwaltungsgerichte bleibenkönnen,
die Entscheidungüber die Gemeinnützigkeiteines Unternehmenszu treffen.

22Der Regierungsentwurf sprach allgemein von „Rücksichtendeszfentlihen Nutzens“ und
„Erreichung allgemeiner Staats- und öffentlicherGemeindezwecke“.Die K.d. R.R. beschloßAuf⸗
zäͤhlung der Fälle. Vgl. hierüber die Erläuterungen bei Hartmann a. a. O. S. 25 ff.; Henle
a. a. O. S. 14, 48 f. Hierist auf die einzelnen, durch die Novelle von 1910 um einiges erweiterten
Enteignungsfälle nicht näher einzugehen.Soweit Erörterungenderselbennötig find, werdendieselben
besserbei der Darstellung der einschlägigenVerwaltungsgebietegegeben.

4 Der Ansdruck „unbeweglichesEigentum' wurde im Art. I statt„Grundeigentum“ gewählt,
weil ersterer „als umfassender, auch Gebäude und Akzidentiendavon in sichbeprelsendi= angesehen
wurde. Verh. d. K. d.Abg Beil. Bd. XI S. 123. Überdie Enteignung von TeileneinesPrivat=
flussesEntsch.d. V. G.H.s XIIIS. 68.

24 Doch werdensolcheObjekte, die als öffentlicheSachen oder Verwaltungsvermögenbereits
einemgemeinnützigenZweckdes Staates, der Kirche oder einer GemeindedurchRechtssatzoderAkte
der Verwaltung, 3. B. im Wege der Zwangsenteignung,zugewendetsind, erst durchdie ordnungs=
ehemäßeLösung aus dieserZweckverbindungenteigenbar. Nur nach der hier vertretenenAuffassung
äßt sich der Konflikt lösen, der sonst zwischenden verschiedenengemeinnützigenZweckenentstehen

könnte.Hinsichtlich der öfentlichen Sachen v. Seydel 2. Aufl. Bd.II S. 355 N.23. S. auch
Bl. f.R.A. Bd. 39 S. 452, Bl. f. adm. Pr. Bd. 20 S. 320. S. auchRoth, Bayer. Zivilrecht
38 15 2. über die Einflußlofigkeit der Zwangsversteigerungs. Henle a. a. O. S. 69
(Art. . 2).

25Dies ist vonn#eringePrastischerBedeutung.
26 Art. I Abs.II des Gesetzessagt: „Die eheus. ideikommiß=oderStammgutseigenschaft

stehtderZwangsabtretungnicht entgegen.“Dies ist eigent . selbstverständlichund daher auchnur
als Anerkennung eines allgemeinenGrundsatzes,nicht als Beschränkungzu verstehen. Das Ver=
dußerungsverbotin Tit. II § 18 derVerf. Urk. (vgl. oben § 30 N. 27) wird also die Enteignung
nicht hindern, zumal es sich nicht auf Veräußerungenbezieht, die in Befriedigung eines ts=
anspruchesgeschehen. »

27Und zwar pure, — Bedingung oder Auflage. Wohl aber erscheintBefristung nicht als
ausgeschlossen.Bloß zeitweiseAbtretung oder Belastung kenntdas Gesetznicht, dochanerkenntdie
Praxis die Verpflichtung der Grundeigentümerzur Duldung vorbereitenderHandlungen auf den
Grundstücken. Vgl. Bl. f. adm. Pr. Bd.48 S. 21 ff., Bl. f. R.A. Bd. 63 S. 217. De lege fe=
renda s. Henle a. a. O. S. 50.

:½Über den B ** im Sinne des Gesetes „im weitestenSinne“ sehr richtig Entsch. des
V.G. H VI S. 241. Bl.f. adm. Pr. Bd. 35 S.200 f. Henle a. a. O. S. 72 N. 7.

:P Art. I. Der frühereZusatz,der demEigentümer dieAbtretung seinesEigentums in diesem
Falle zur Wahl stellte,ist durchdie Novelle von 1910 Art. 1 Ziff. 1 gestrichenworden. Dienstbar=
* Sentgen nicht bei unterirdischenoder Luftführungenvon Mtrchen Anlagen oder Kanälen,
Rohren usw.

30Art. III a (Novelle von 1910)vgl. WassergesetzArt. 155. Die Frageder fernerenBeuf
barkeit unterliegt der verwaltungsgerichtlichenWürdigung. Art. XVIII V.G.HS.Ges.Art. 8 Ziff. 10.
2 langen muß vor Erlaß der verwaltungsgerichtlichenEntscheidunggestelltwerden. V. G.H.
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Im übrigen kann die Enteignung dingliche Rechte1 in der Regel nicht selb=
ständig32 ergreifen, sondernnur mit umfassen, wenn sie „dem für das Unternehmen
zu verwendendenGrundeigentum ankleben“, d. h. mit demselbenin einem dinglichen
Zusammenhangestehen. Dies sind entwedersolche„nutzbare“Rechte, derenInnehabung
mit demGegenstandeder Enteignung verbundenistss, oder solche,die auf demGegen=
standeder Enteignung ruhen3/. Rechte der ersterenArt muß der Enteigner auf Ver=
langen des Enteigneten gegenvolle Entschädigungübernehmen,er kann aber nicht deren
Abtretungfordern"5. Rechteder zweitenArt bleibenvon der Enteignungunberührt,
wenn sie mit der neuenBestimmung des dienendenGrundstückesvereinbar sind. Ist
dies nicht der Fall, so kannsowohlder Enteignerals auchder dinglichBerechtigte
deren Abtretung gegenvolle Entschädigung beanspruchens6.

Dingliche Rechte an der eigenen Sache des Unternehmers wird letzterer selb=
ständigunter dengleichenVoraussetzungenenteignenkönnen,unterwelchener sieent=
—o9 wenner die Sache,worauf siehaften,für seinUnternehmenenteignen
müßte 57.

Bei Gegenständen,„derenTeilung s8 nachteilig auf die Benutzbarkeitdes Gesamt=
gegenstandeszurückwirkt“3°9,kann der Eigentümer°, nicht aber der Enteigner/1, Ab=

*1 Das GesetzArt. II wählte die ungenaueBezeichnung „unkörperlicheRechte“, worüber
zutreffendHenle a. a. O. S. 89 N. 2.

½ D. h. wenn sie irgendeinemBerechtigtenan einemfür das Unternehmennicht in Betracht
kommendenGrundstückzustehenoder mit einemsolchenverbundenfind. "

*8 Die Realgewerberechtegehörenhierhernur, wenn sie sog. radizierte, d. i. mit einembe=
stimmtenGrundstückdinglich verdundenesind. Henle a. a. O. S. 90. V.G.H.E.Bd. 28 S. 107.

4 Dazu sind auch Erbbaurechteund landesrechtliche,dinglicheFischereirechtezu rechnen.
Henle a. a. O. S. 89 N. 2.
» ID»Lertnianna.a·O.S.147suchtaus§96desB.G.B-abzuleiten,daßauchderEnts

eigner die Abtretung fordern könne, und meint, eine vom Berechtigten selbst verlangte Abtretung sei
keine Zwangsentäns,rung. 8 96B. G.B. kann aber gegenüberdem klaren Wortlaut der lex
specialis nichtin Betrachtkommen,unddieZwangsentäußerungliegthierwie in denFällen desArt. III
trotz des Verlangens des Berechtigtenvor, weil er nur durchsie in dieZwangslage gelangt, solches
Verlangen stellenzu sollen. Richtig Henle a. a. O. S. 91 N. 6. Man könnteeherdenken,daß
das Verlangen der Abtretung auchvon dem Eigentümerdesjenigennicht entwehrtenGrundstückes,
auf welchem das dingliche Recht 7* verlangt werden könne. Allein das Gesetz hätte auch dies
ausdrücklich sagen müssen, es versteht unter „Eigentümer“ immer den Eigentümer des entwehrten
Grundstückes. Richtigist, daß dieser sein Verlangen wohl in den meisten Fällen stellen wird, da ein
dingliches Recht,welchesaktiv mit einer Sache verbundenist, für den enteignetenEigentümer dieser
Sache wohl in den meistenFällen wertlos sein wird. Wird das dingliche Rechtvon derEnteignung
ausdrücklichausgenommen,so bedeutetdies in der Regel seinenUntergang. Dadurch entstehtfür
den Eigentümer des dienendenGrundstückeseine Entlastung, für die er keineVergütung zu leisten
hat, für den Eigentümer aber, mit dessenGrundstückdas untergehendeRecht verbundenwar, eine
Schädigung, für die er keineVergütung erhält. Der Vorbehalt des Rechtes hat für diesen nur dann
einen Wert,wenn er dadurch erreichen kann, daß ihm auf dem Wege des Vertrages durch den be=
lastetenEigentümer ein andererVorteil, etwa ein neuesdinglichesRecht, für sein Restgrundstück
eingeräumtwird.

1½%Ges. Art. II. Deutlicher waren die Art. II u. VIII des Entw., aus welchender jetzige
Art. II entstandenist. Bei der nunmehrigenFassung ist in zif. 2 das Wort „oder“ irreführend.
#wdesen kann kaum ein Zweifel bestehen,daß die „ Unvereinbarkeit“,von welcherArt. II spricht,
auch für den dinglich Berechtigtendie Voraussetzungbildet, unter welcherallein er auf Abtretung
dringen kann. Es wäre nicht abzusehen,warum der dinglich Berechtigte, wenn sein Recht un=
geschädigtbleibt, einenAblösungsanspruchlediglich deshalb habengollen weil der Eigentumswechsel
mittels Enteignung sich vollzieht. Val. die Ausführungen von Hartmann a. a. O. S. 31 f.;
Henle a. a. O. S. 91 f. N. 6 u. 9. Entsch.d. V.G.H.s IX S. 470.

* Man darf dies aus Art. II desGes. mittels analogerAuslegung ableiten. Die allgemeine
Voraussetzung,daß „dieseRechtedem für das Unternehmenzu verwendendenGrundeigentuman=
kleben“, trifft auch hier zu. Es kann keinen Unterschied begründen, ob der Unternehmer das Eigentum
an derSacheerstdurchEnteignung erlangt oderschonhat. Vgl. v. Seydels Bemerkungen,Zeitschr.
f. Reichs=u. LandesrechtIII S. 232. Kne Henle a. a. O. S. 90 f. N. öba.

as Es muß alfsoein räumlicherZusammenhangbestehen.Entsch.d. V.G.H.# XII S. 38.
1PHiermit ist nur eine erheblicheSchädigung (Verh. d. K. d. Abg. Prot. Bd.XXII S. 279)

und zwarrebus sie stantibus, nichtfür jedeirgendmöglicheBenützunggemeint. Entsch.d. V.G.H.S
IV S.352, IX S. 403, XIII S. 428, XIV S. 227. Dafür, daß die Schädigung erbebeichen
müsse,auchStaatsratsentsch.vom 8. Mai 1839 in SachenMünchen=AugsburgerEisenbahngesellsfit
g. Stuhlmüller. In demdazu erstattetenVortrage wird richtig bemerkt,„man könnedemArt. III
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tretung des Ganzen fordern“?. Als nachteiligeTeilung gilt nachgesetzlicherBestimmung
unbedingt,d. h. auchohneBehauptungoderNachweisschädlicherRückwirkung“s, die
Teilung von Gebäuden, die wirtschaftlich ein Ganzes bilden“, sowie die gänzliche5
Abtrennung der zu GebäulichkeitengehörendenGärten und Hofreiten"“.

Die Ansprücheauf Abtretung, welchekraft EnteignungsrechtesgegendenEnt=
eigner gehen, sind mit dem Anspruche des Enteigners rechtlich gkeichartig. Der er=
werbendeEnteignererwirbt denGrundteil oderdas dinglicheRechtan fremderSache,

nicht den Sinn unterlegen, daß er allein durchSchärfe alle Unternehmenhabezerstörenwollen,
welchedas Gesetzbegünstigenwollte“. EbensoStaatsratsentich. vom 1. Aug 1839 in Sachender=
selbenGesellschaft# Seiler. Art. III gelte „nicht unbedingtbei jederTeilung, auchnicht bei jeder
Verringerung des Wertes und der Rente, sondern nur bei unnatürlicher zerstückelung, wodurch die
Benützbarkeit zerstörtoder wesentlichverkümmertwird“. Ahnlich zahlreiche andere Entsch. des
Staatsrates. Esist übrigens „unnatürlicheZerstückelung“nicht der einzigeFall derAnwendbarteit
des Art. III. Es genügterheblicheBenachteiligungin bezugarf die Benützbarkeit, d. h., regel=
mäßig wenigstens(ugl. Entsch, d. V.G H.s XIIIS. 425, XIV S. 238, XV S. 233), auf die
Benützung in der bisherigen Weise. Bgl. Staatsratsentsch.vom 9. Juli 1868 in Sachen
Mtus gegenHaas: „Auf eine entfernteMöglichkeit, in besserenZeiten, wie der Beschwerde=
ührer anführt, die Grundstückeals Bauplätze an den Mann zu bringen, auf eine bloße Speku=

lation hin, konnte aber dem Entwehrungberechtigtendie Verpflichtung nicht zuerkannt werden.
den Gesamtgegenstandzu erwerben.“ Zu bemerkenist ferner, daß unter die Bestimmung des
Art. III nur dieFälle einersolchenBenachteiligunggehören,welchedurch die Teilung entsteht,nicht
einer solchen,die durchdie beabsichtigteBenützungdes abzutretendenTeiles bewirkt wird. Staats=
katsentsch.vom 9 Jan. 1852 in Sachen EisenbahnbaukommissionT Thein: Entsch. d. V G.H.3
IX S. 407f., XV S. 261. Verh. d. K. d. N.N. 1910Beil. Bd. V S. 224 S. 2. über Rücksicht=
nahme auf frühere Benügtungsweisevgl. V.G.H.E. Bd. IV S. 352. — Bgl, auch ebendaIX
S. 458. Vgl., auch BergG. vom 20. Juli 1900 Art. 162. De lege ferenda beachtenswerteBe=
merkungenbei Henle a. a. O. S. 93 N. 1. «

«0Griiiidstiicke,dieinetrenntemEigentumeinehrererstchen,könnennichtalsGesamtgegens
standinBetrachtkoininen.ntsch.d.V.G-H.sxlllS.425.

«UndebensowenigeinDritter.auchweniiderselbeetwaals HypotheiglåubigeroderNutzungs⸗
berechtigterbeteiligt erscheint. Vgl. Hartmann a. a. O. S. 33 Anm. 4;Grünhut a. a. O.
S. 152. A. M. Heule a. a. O. S. 94 N. 4.

2 Art. III. Vgl. hierher Grünhut a. a. O. S. 149ff.; G. Meyer, Das Recht der Ex=
propriation S. 282. »

tsDerFallistnichtbloßalserläuterndesBeispielgenannt.Staatsratsentsch.vom31.Mai
1868inSachenEisenbahnfiskusgegenEßlinger.Entsch.d.V.G.H.lellS-456.

«UberdieBedeutungdesAiisdruckes»Gebändelomplex«Entsch·d.V.G.HslVS.352,
IX S. 403, 458 XIII S. 456 (458),XIV S. 227. In einer Staatsratsentsch.vom 10.Juni 1869
in Sachen EisenbahnfiskusgegenGlöckel wird gesagt:„Den Umfang einesGebäudekomplexesbildet
schonnach demSprachgebrauch,wie in der Wortbedeutungselbst,jenerGrundbesitzdesselbenEigen=
tümers des Gebäudekomplexes,welcher mit diesemKomplexe derart in unmittelbarer territorialer
Verbindung steht,daß kein fremderGrundbesitzdiesenZusammenhangunterbrichtund dadurchauf=
hebt.“ „Die Annahme daß Güter, wennsiezu demUmfangevon Gebäudekomplexengehörigbetrachtet
werden sollen, mit diesemKomplexe eine und dieselbe Umfassungbesitzenmüssen,entsprichtdem
Wortlaute des Gesetzesnicht.“ Andererseits ist Zusammenhangund gemeinsameUmfassung kein
untrüglichesZeichenfür den Bestand eines „Komplexes“. Bgl. Etgatzetgenksch.vom 1. Mai 1874
in Sachen Ostbahn gegenEbner und Engelhard: Das A##wesen„ist in der Tat, wenn auch durch
einen Zaun duperlich als einheitlichesEigentum gekennzeichnet,dochdurch denWillen des Eigen=
tümers selbstin der Benützungparzelliert, mehrerenverschiedenartigen,durchverschiedenePächter und
Mieter bewerkstelligtenVerwendungsweisenhingegeben,so daß es an demKriterium derZusammen=
Phörigeeit der einzelnenTeile zu einer Gesamtbestimmungfehlt und der gesetzlicheBegriff eines

ebäudekomplexesmit zu dessenUmfang gehörigenGärten tatsächlichnicht vorlingt“.
4 Das Gesetzvon 1837 rechnete auch die Abtrennung von Teilen zu den unbedingt ablehn=

baren Abtretungen. Dies wurde durchdie Novelle von 1910 Art. 2 dahin geändert,daß nunmehr
nur eine gänglicheAbtrennung solcherBeständeunbedingt,die Abtrennung von Teilen dagegennur
bei schädlicherRückwirkungabgelehntwerdenkann.

7Ges. Art. III. Der Anspruchauf Vollabtretung kann nur im Verfahren auf Feststellung
desEnteignungsfalles, nicht mehr im Entschädigungsverfahren geltend gemacht werden. Bl. f.
Rechtsanw. XVIII S. 60; Hartmann a. a. O. S. 33 Anm. 8: Henle a. a. O. S. 95 N. 6.
Der Enteigner hat dagegennie einen Anspruchauf Mehrabtretung, etwa zu demZwecke,um für
sich dieEntschädi ungsleistung zu verringern. So richtig Hartmann a. a. O. S. 42 gegen Bl.
f. Rechtsanw. XXVIS. 415. Die Zumutung an den Snneer, daß er sichmit Teilenteignung
begnüge,ist nichtvon demWillen desEnteignetenabhängig,sondernerledigt sichmit demallgemeinen
Grundsatze,daß nicht mehr feemdesGrundeigentum,als für das Unternehmennötig ist. in Anspruch
genommenwerdenkann. A. M. Ortmann, Bayer. Landesprivatrecht,Halle 1903,Bd. 1 S. 149,
und Henle a. a. O. S. 75 N. 4.
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die für sein Unternehmenan sich nicht erforderlich sind, kraft derselbengesetzlichen
Nötigung, kraft deren der Enteignete den für das UnternehmennotwendigenGrund
abtreten muß7.

Voraussetzungdes Enteignungsanspruchesin der Richtung gegeneine bestimmte
Person und in bezugauf ein bestimmtesObjekt ist, daß das Grundstückoder dingliche
Recht, dessenAbtretung von ihr verlangt wird, „zur zweckmäßigsten"8 Verwirklichung“
des enteignungsfähigenUnternehmensnotwendig ist“.

Der Enteignungsanspruchäußert Rechtswirkungen bereits mit der Einleitung
des Enteignungsverfahrens, d. h. mit der rechtsförmlichvollzogenenLadung des oder
der Beteiligten zur Verhandlung vor der Distriktsverwaltungsbehörde30. Von da ab
dürfen5! an dem Gegenstande,der zur Enteignung beanspruchtist, nur noch unver=
schieblicheAusbesserungensowie solcheHandlungen vorgenommenwerden, welche zur
regelmäßigenBewirtschaftung gehören. Veränderungen in der Wesenheitdes Gegen=
standes sind ohne Zustimmung des Enteigners nicht statthaft. Solche einseitig vor=
genommeneAnderungen begründen nicht nur niemals einen Entschädigungsanspruch
gegenden Enteigner, sondernvielmehr unter UmständenAnsprüchefür den letzteren52.
Erfolgt nämlich die Enteignung wirklich, und ist die getroffeneAnderung für denneuen
Erwerber erweislich nachteilig, so kann letztererWiederherstellungdes Gegenstandesin
den vorigen Stand verlangen oder den herbeigeführtenMinderwert des Gegenstandes
geltend machen. Außerdem kann er fordern, daß verbotwidrig erfolgte Rechtsgeschäfte
für ungültigerklärtwerden?8.

Die bis zur Zahlung oder Hinterlegung der Entschädigungssummedurchgeführte
Enteignung bewirkt, je nach ihrem Gegenstande, Übergang des Eigentums auf den
Enteigner oder Begründung oder Erlöschung dinglichen Rechtes an fremder Sache zu=
gunstendes Enteigners5". Von wann ab dieseWirkungen eintreten, ist bei Darstellung
des Verfahrens zu erörtern95. Die Enteignung bewirkt ferner, wenn es sichum Eigen=
tumsabtretung handelt, den vollständigenUntergang der dinglichenRechte (Grund=und

4 UbereinstimmendRohland, zur Theorie und Praxis des deutschenEnteignungerechtes
S. 95 ff.; Meyer in der Zeitschr.f. d. deutscheGesetzgebungVIIIS. 589; Henle a. a. O.S. 95
N. 6b; a. M. Grünhunt a. a. O. S. 152f. BVgl.auch v. Seydels Bemerkungen,Zeitschr.f.
Reichs= u. Landesrecht III S. 239.

“8 Die Wahl des Wortes „zweckmäßigsten“ beweist, daß das Obiekt nicht gerade unentbehrlich
zur Durchführung zu seinbraucht,wohl aber geeignetsein muß, zur bestenDurchführungdesUnter=
nehmens beizutragen. Lassen sich andere gleich oder bessergeeigneteGründe käuflich erwerben, so ist
das in AnspruchgenommeneObiekt zur zweckmäßigstenVerwirklichung nicht „notwendig“.

40 Ges. Art. 1A, a. Entsch,d. V.G.U #V.S. 331, XII S. 32, XIII S. 68, XIV S. 227,
XXI S. 182. Richtig sagt auch eine Staatsratsentsch.vom 28. März 1852 in achen Gemeinde
München gegenNecketschuf,es werdebei der Wahl der Mittel zum Zweckenicht die Notwendigkeit
der Mittel, sondernnur die Zweckmäßigkeitim Gesetzgefordert.

50°Ges. Art. XV.
51 Das Gesetzsprichtnur vom Eigentümer; dochgilt das Verbot wohl nicht bloß für diesen,

sondernauch für anderean der Sache Berechtigte.
52Diese Ansprüchesind ebenfalls im Enteignungsverfahrenzu verfolgen.
58 Ges. Art. XII Abs. I, II. Art. XVI bestimmtin der durchArt. 139 Abs. II des A.G.

z. B.G.B. angeordnetenAnderung: „Die Distriktspolizeibehördehat, sobald die Ladung erfolgt ist,
bezüglich der in Anspruch genommenen Gegenstände die Vormerkung der durch Art. XII aus=
Ernchrar Dispositionsbeschränkungim Grundbuchezu veranlassen.“ Uber die Ausführung vgl.

.B. O. § 39, A.G. z. B. G. B. Art. 174, Dienstenweisung. f. d. Grundbuchämter § 365 N. 15.
Nötigenfalls ist ein eigenesBlatt erst anzulegen.Über die Wirkungender unterlassenenEintragung
vgl. Henle a. a. O. S. 144 N. 5.

54 A.G. z. R.Z.P.O. u. 3.O. vom 23. Febr. 1879 Art. 22, 25, 26. Es bedarfzur Bewirkung
des Rechtsübergangesder Formen (Uberpabe,Eintragung im Grundbuchusw.)nicht, die bei frei=
willigen Veräußerungennötig sind. Vgl. Roth, Bayer. Zivilrecht, II § 141 Anm. 82.

5“ Da der Enteignungsanspruchein perfönlicher,kein dinglicher ist, so kann die Enteignung
den Erwerb dinglichen Rechtes für den Enteigner nur bewirken, wenn der Enteignete das Recht
wirklich besaß. Vgl. Staatsratsentsch. vom 9. Okt. 1849 in Sachen Beyer gegen Fiskus: „da der
Eigentümer rechtlichbefugt ist, sein Eigentum von jedemdritten Besitzer(also auch B. vom Fiskus,
wenn ersterer wirklich Eigentümerundletzterer wirklich Beisitzer ist) zu vindizieren“. Vgl. Henle
a. a. O. S. 649N. 2 und Henle=Schneider, Komm. zum A.G. z. B.G. B. Art. 27 N. 2. A. M.
P. Roth, DeutschesPrivatrecht, Bd. III S. 235. "

v. Seydel=Piloty, BayerischesVerfassungsrecht. 56
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Rentenschulden)6, welcheauf dem Enteignungsgegenstandezur Sicherung von Forde=
rungen ruhen, sowie aller im Grundbuche eingetragenenVerfügungsbeschränkungen.
Handelt es sichumBeschwerungmit einerDienstbarkeit,sobestehenjeneRechtesoweit
fort, als sie nicht mittels der Entschädigungssummebeseitigtwerden können7.

Bis zur Durchführung der Enteignung kann der Enteigner seinenAnspruchzurück=
nehmen. Die durchgeführteEnteignung kann er nicht rückgängigmachen58.

Dem Ansprucheauf Enteignung stehenEntschädigungsansprüchegegenüber.
Kommt die Enteignung aus irgendwelchemGrunde nicht zur Durchführung5°, so

ist der Enteignungsberechtigtegehalten,dem Enteignungspflichtigenallen Schaden und
Nachteil zu ersetzen,welcher letzteremdurch die Verfügungsbeschränkung,die das Ent=
eignungsverfahrenzur Folge hatte, erweislich zugegangenist “1.

Gelangt die Enteignung zur Durchführung, so hat der zu EnteignendeAnspruch
auf vorgängigevolle Entschädigung62in Gelds, und zwar nur in Kapital, nicht in
Rente". Der entscheidendeZeitpunktfür die Bemessungder Entschädigung" ist der
AugenblickderFällung desEnteignungsanspruches"“oderder freiwilligenAnerkennung
der Abtretungspflicht7. Hiervon ist jedocheine ausdrücklichegesetzlicheAusnahme ge=
macht. Für die EntschädigungkommtjenerMehrwert oderMinderwert“ nicht in
Betracht, welcherdemabzutretendenGrundstückedurchdas Unternehmenselbst, für
welches enteignetwird, zugegangenist oder zugehenkann?.

Der Entschädigungsanspruchdes Eigentümersumfaßtbei Abtretungvon Eigen=
tum70:

1. den Ersatzdes gemeinenWertes71des abzutretendenGegenstandes,

56Vgl. A.G. B.G.B. Art. 174.wegenderEwiggelderÜberl.Ges.Art. 47.
! Ges. Art. XI (Zusatz für die Pfalz), angef.A.G. Art. 24, 25. Die in den bezeichneten

Artikeln enthaltenenBestimmungenüber die Befriedigung derHypothekgläubigerusw. sind, als dem
brzlicen Rechteangehörig, hier nicht zu erörtern. Vgl. hierher Henle a. a. O. S. 126ff.,

55 Uber die Frage Seufferts Archiv XIV Nr. 226, XXVII Nr. 36. Pözl, Lehrb. des
bugerVerf. RechtesS. 114 Anm. 11, scheintgegendie hier vertreteneAuffassung zu sein. Das
Gesetzgibt aber nur dem Enteignetenein bedingtesWiederaneignungsrecht,nicht demEnteigner ein
Recht der Rückgängigmachungder geschehenenEnteignung. Dies mit fet gutem Grunde. Der
Enteignetekann billig verlangen, daß man ihn in Ruhe läßt, wenn die Enteignungvollzogen ist,
hat dochauch er nicht angefangen. #l. auchHenle a. a. O. S. 131 N. 6.

* D. h. nicht zur endgültigenAbtretung und Entschädigung. Nicht auf die Durchführung
des Unternehmens,sondernder Enteignung kommtes an.

6° Bl. f. Rechtsanw.Bd. 42 S. 200.
1 Gef. Art. XIIAbs. III. Die Entscheidungsteht den bürgerlichenGerichten zu. Roth,

bayer. Zivilrecht, II § 141 Anm. 52. Bg dagegenSchelcher, Rechtswirkungender Enteignung,
S. 31, und im Sächs. Archiv Bd. 4 S. 87.

. Ges. Art. IA, b. Die Entschädigungwird für das „Gesamtinteresse“gewährt, welches
im GesetzArt. V in seineBestandteilezerlegt ist. Hiervon unten. Vgl. Henle a. a. O. S. 102
N.3. Agl.auchBergG.Art.159,160,161,164.über#erzisungEnisch.d.o. G.H.s f. Bayern
in Gegenst.des Zivilrechts usw. VI S. 868. Jetzt B.G.B. § 246 (gesetzlicheZinsen 4%.

"#Dies ist vom Gesetznichtgesagt,abergemeint. Vgl. Hartmann a. a. O. S. 35 Anm. 1.
*" Bl. f. Rechtsanw.Bd. 17 S. 129. Henle a. a. O. S. 87 N. 31b.
“ Und zwar sowohl für denWert=wie für den Schadensersatz.
“Bgl. v. Seydels Bemerkungen, Zeitschr.f. Reichs=u. LandesrechtIII. S. 235; ferner

Grünhnt a. a. O. S. 106ff.; Thiel, das aprghtiationgrechtund Expropriationsverfahren,
Berlin 1866, S. 25; Rohland a. a. O. S. 59; Henle a. a. O. S.87 N. 30 und S. 102N. 3b.

6? Entsch.d. o. L. G.sf. Bayern in Gegensi.des Zivilrechts usw. XIII S. 461.
68 Entsch.d. R.G. bei Eger Bd. 6 S. 208, 260.
6° Ges. Art. IX. Dazu Hartmann a. a. O. S. 56; Henle a. a. O. S. 124f. N. 3.

*
71GemeinerWert ist der Verkaufswert, für den auch der Annehmlichkeitswertin Betracht

kommt. Vgl. G. Meyer a. a. O. S. 271ff.; Grünhnt a. a. O. S. 100f.; Hartmann S. 36 f.,
Oertmann a. a. O. S. 151; W. v. Henle a. a. O. S. 104f. N. 4. Seufferts Archiv
Nr. 61, 176, V Nr. 178. VII Nr. 323, IX Nr. 354, X Nr. 135, XVI Nr. 224. XVIII Nr. 141,
XXIX Nr. 34, XXX Nr. 35, XXXI Nr. 337, XXXII Nr. 297, XXXIV Nr. 47, XXXV Nr. 33,
216, XXXVI Nr. 202, C. Arends, Sammlung interess.Erk. usw., IV S. 302, Bl. f. Rechtsanw.
IX S. 19, XVIII S. 150, XXXIX S. 416, XLIV S. 105 (auchEntsch,d. o. G.H.s f. Bayern
in Gegenst.des Zivilrechts usw. VII S. 835).
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2. Vergütung für die dem Eigentümer7° durch die Abtretung'38 zugehenden
sonstigenVermögensnachteile'“, und zwar sowohl für den Grundschadenwie für den
persönlichenSchaden.

Zu den Vergütungen für den Grundschadenrechnetdas Gesetznamentlich75:
a) denErsatz des Mehrwertes, welchender abzutretendeGegenstanddurch seinen

Zusammenhangmit anderenEigentumsteilen oder durch seine bisherige Benützungs=
weise für den Eigentümer hat;

b) denErsatz der Wertsminderung7“6,welchedurchdie Abtretungdemübrigen
GrundbesitzedesselbenEigentümers zugeht77.

Als Wertsminderungdurch die Abtretung erscheintauch jene, welchedadurch
entsteht,daß der verbleibendeGrundbesitzinfolge der Abtretung den nachteiligenEin=
wirkungen des Unternehmensausgesetztwird, zu dessenGunsten die Enteignung statt=
fand7s. Gegen die Wertsminderung kann die besondereWertserhöhung in Gegen=
rechnung gestellt werden, die dem bezeichnetenGrundbesitzedurch das Unternehmen
zugeht, für welchesenteignetwird 7°.

DemEnteignetengebührtfernerc) ErsatzdernatürlichenundrechtlichenFrüchte,
derenBezugdurchdie Enteignunggehindertist36.

!2 Des entwerteten Grundstückes. Eigentümer anderer Grundstücke erhalten etwaige Ver=
mögensnachteileaus derEnteignung nicht vergütet. Ihre durchdas Unternehmenetwa erlittenen
NachteilebeurteilensichnachbürgerlichemRecht.Vgl. Henle a. a. O. S. 106 N. 6a. Vgl. auch
Bl. f. Rechtsanw. Bd. 36 S. 392 ff.

78Abtretung ist hier nicht im engstenSinne, sondernso zu verstehen,daß auchdiedurchdie
Ausführung des Unternehmens(Bau und Betrieb) verursachtenvoraussehbarenSchäden zu ersetzen
sind. Vgl. Bl. f. Rechtsanw.Bd. 48 S. 128ff.; Oertmann a. a. O.S. 153; Henle a. a. O.
S. 107N. 60. Doch sind alle sonstigen,nicht durchdas Unternehmenals solchesvor derAbtretung
zugefügten und alle etwaigen späteren Schädigungen, auch wenn sie vom Unternehmen ausgehen,
nicht nachdemEnteignungsgesetz,sondernnachGrundsätzendes bürgerlichenRechteszu beurteilen.

l. unten.
ve Das Gesetzsag „Nachteile“,meint abernur Vermögensnachteile.Ein bloßerAffektionswert
kommt alfo nicht in WtrachteEntsch, d. o. G.H. in Gegenst.des Zivilrechts usw. S. 348,
Hartmann a. a. O. S. 37 Anm. 4. »

»ÜberdieBedeutungdesWortes»nainentlich«sindensichsehreingehendeAussührungen
Bl. f. Rechtsanw.XXXIX S. 221 ff. und bei Hartmann a. a. O. S. 38 ff. Der erstgenannte
Auffatz faßt dieAufzählung des Art. V Ziff. 2 als eine beispielsweise.Hartmann mit Berufung
auf die von ihm sehr sorgfältig dargestellteEntstehungsgeschichteals eine erschöpfende.Die Ent=
stehungsgeschichteist hier völlig unerheblich,weil es unmöglich ist, das Wort „namentlich“ anders
als dahin zu verstehen,daß es eine beispielsweiseAufzählung einleitet. Gegen den klaren Wort=
laut des GesetzeskönnenKammerverh.nicht ins Feld geführtwerden. Die Sache liegt hier anders
als bei Art. II Ziff. 2, wo es sich darum frägt, einen unklaren Wortlaut und Gedanken auszulegen.
Vgl. auch Henle a. a. O. S. 109 N. 8, der freilich das Wort „namentlich“— „nämlich“ nach
demSprachgebraucheder Zeit der Gesetzgebungdeutet. Oertmann a. a. O. S. 152.

6l W.Henle a. a. O. S. 110 ff.N. 11; Layer a. a. O. S. 550st.
Überden Unterschiedder Fälle a (abzutretenderGrundbesitz)und (verbleibenderGrund=

besitz)s.Bl. f. Rechtsanw. XXXIX S. 324; Hartmann a. a. O. S. 41 Anm. 7. S. auchEntsch.
d. o. G. H.e f. Bayern in Gegenst.desZivilrechts usw.VI S. 866. BeideEntschädigungstitelkönnen
bei einer Enteignung zugeich vorliegen. Vgl. ferner Bl. f. Rechtsanw. VI S. 415, Enitsch.
d. o. L. G.s f. Bayern in Gegenst.des Zwille ts usw. XIV S. 274.

75Der o. G.H. war ursprünglich andererAnsicht. Vgl. Arends III S. 414 und Entsch.
in Gegenst.des Zivilrechts usw. II S. 340, VII S. 49 . Fürdie hier vertreteneAnsicht ebenda
VII S. 221, wo es heißt, es müsse„der Expropriat auchdafür entschädigtwerden, daß er durch
die Abtretung das Recht verliert, anderen zu untersagen, daß sie auf dem abzutretenden
Grunde Anlagen errichten, soweit er nachweisen kann, daß die Anlage, zugunsten derer das Ex=
propriationsrecht gegebenworden, seinemübrigenBefihtum nachteilig sei.“ S. auch Seufferts
Archiv XXXI Nr. 42, XXXVI Nr. 222, XI. Nr. 114, Entsch.d. Reichsger.in Zivilf. II S. 234,
V S. 248. VII S. 258, XIII S. 244, Bl. f. Rechtsanw. Bd. 37 S. 239, Bd. 42 S. 390. Hart.
mann a. a. O. S. 43 f. Oertmann a. a. O. S. 173·Henle a. a. O. S. 112 N. 12.

! Mit Rechthält Oertmann a. a. O. S. 153f. „Vorteilsausgleichung“für geboten,wenn
der Wertminderung eine besondereWerterhöhung, die nicht zugleich allen Grundstückenderselben
Lage zugeht,stattfindet;dennWertminderung ist, wie Henle a. a. O. S. 112 N. 11 richtig sagt,
nur insoweit georben als sie nicht durch Werterhöhungausgeglichenwird. Anders v. Seydel
2. Aufl. Bd. II S. 360 N. 65 und in Zeitschr.f. Reichs=u. LandesrechtIII S. 235, auch Entsch.
des o. G. H.s Bd. VII S. 225. Art. IX trifft nur die allgemeinen,nicht auchdie besonderenWert=
erhöhungen. Vgl. unten bei N. 85.

35 Das Gef.sprichtnur von „Ernte“. Vgl. dazu Henle a. a. O. S. 114 N. 18. Indessen
56
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Der Ersatz des persönlichenSchadens beziehtsich auf den unvermeidlichen?
Verlust, welcher dem Enteigneten durch die Abtretung vorübergehendoder bleibend in
seinemErwerbe erwächst,sowieauf dergleichenAuslagen und Schäden,die nicht den
Erwerb, sonderndas Vermögentreffen. Der Erwerbsschadenbraucht nur bis zur
Höhe von 30 % vom Schätzungswerte2 des enteignetenGrundbesitzesvergütet zu
werden53. Voraussetzung des Ersatzanspruches für entgangenenErwerb ist, daß der
Erwerb vom Enteigneten hätte gemachtwerden können, daß er nur infolge der Ent=
eignungnichthatgemachtwerdenkönnen,unddaßeswahrscheinlichist, er wäregemacht
wordens“. Soweit demerwachsendenNachteileVorteile enigegenstehen,kannvon keinem
Schaden, also auch von keiner Ersatzpflicht die Rede sein3. Diese Aufrechnung muß
aber der obenerwähntenKürzung der Entschädigungssummevorangehen.

Außer dem Eigentümer haben diejenigen einen selbständigen Entschädigungs=
anspruch86 gegenüberdemEnteigner, welche an dementeignetenGegenstandeein perfön=
lichesNutzungsrechthaben, wie Pächter, Mieter usw.“7. Der Enteigner hat ihnen
diejenige Entschädigung zu leisten, welche der Eigentümer ihnen nach Gesetz oder Ver=
trag zu leistengehabthätte,wenner denVerlustihres RechtesdurchvorzeitigeKündigung
herbeigeführthabenwürde. Der Enteigner ist also nicht entschädigungspflichtig,wo es
derEigentümernichtgewesenwäre. Er istfernernichtentschädigungspflichtigwegensolcher
Umstände,die auchfür denEigentümerkeineEntschädigungsforderungbegründethaben
würden. Endlich können ihm bei Bemessung der Entschädigung dieselbenUmstände

gilt selbstverständlichvon den rechtlichenFrüchten dasselbewie von den natürlichen, dochbezieht
dieselben(Miet= und Pachtzius) derEigentümer ohnehin bis zur Abtretung. Hartmann a. a. O.
S. 46 Anm. 11. Dort wird auch richtig bemerkt, daß die Entschädigung für den Entgang der
Nutzungen in der Zeit vor derAbtretung nichts mit denZinsen zu tun hat, die für das Ablösungs=
kapital vom Tage der Abtretung an zu zahlensind. Die Frage ist berührt Entsch. d. o. G. H.s f.
Bayern in Gogenst d. Zivilrechts usw. II S. 352. ÜberVerzinsung s. auch Seufferts Archiv
IV Nr. 117,X Nr. 143.

"81Entsch. d. o. G.H.# f. Bayern in Gegenst.des Zivilrechts usw. II S. 340, VI S. 866ff.:
Bl. f. R. A. Bd. 37 S. 239, Bd. 39 S. 416, Bd. 42 S. 284; Oertmann a. a. O. S. 153
Henle a. a. O. S. 113 N. 13.

#82Nicht bloß vom gemeinenWerte. Hartmann a. a. O. S. 45 Anm. 10.
38 Mit Recht nimmt die oberstrichterlicheEntscheidung,Sammlung II S. 348, gegenHart=

mann a. a. O. S. 44f. an, daß Art. V Fifte IIe seinemWortlaute nach nur den Erwerbs=
schadentrifft. Auf diesenbeziehensich auch die BeispieleVerh. d. K. d. Abg. Beil. Bd. XI S. 26ff.
Daraus folgt aber nicht, wie das angef. Erkenntnis meint, daß Vermögensschaden,wie Bar=
auslagen usw., nicht zu ersetzen sei. Dieser Schaden ist ein „sonstiger Nachteil“. Es kommt hier
ur praktischenGeltung, daß die Aufzählung eine beispielsweiseist. Der UnterschiedbeiderAuf=

safungen ist ein beträchtlicher; denn nach der hier vertretenenAnsicht ist der unmittelbare Ver=
mögensschadenvoll zu ersetzen;die gesetzlicheBeschränkung der Entschädigung auf 30 0% des
Schätzungswertesbeziehtsichnur auf den Erwerbsschaden. Dies scheintauch das allein sachgemaße
Ergebnis zu sein; denn für eine Herabsetzungdes Ersatzansprucheswegen Umzugskosten,Sach=
beschädigungenusw. bestehtauch nicht der mindesteGrund. Das wäre die reine Beraubung. Es
handelt sichda nicht um ein lucrum cessans (Verh. d. K. d. Abg. Beil. Bd. XI S. 136), sondern
um ein damnum emergens von genauberechenbarerGröße. Ebenso Bl. f. R.A. Bd. 39 S. 339f.
und jetztHenle a. a. O. S. 113 f.N. 15.

34 Entsch.d. o. G.H.s f. Bayern in Gegenst.des Zivilrechtes usw. II S. 340.
s5 Vgl. v. Seydel, Erörterungen, Zeitschr. f. Reichs- u. Landesrecht,III S. 236, u. Hart=

mann a. a. O. S. 45.
*5 Daß Art. V Ziff. 3 des Ges. einen selbständigenEntschädigungsanspruchder Berechtigten

begründet,hat Hartmann a. a. O. S. 46 ff. überzeugenddargetan. Vgl. Grünhnt a. a. L.
S. 143 und v. Seydel, Bemerkungen,Zeitschr. für Reichs=u Landesrecht,III S. 288 Anm. 42;
Henle a. a. O. S. 115 N. 19; and. Ans. G. Meyer a. a. O. S. 300.

# Unter sonstigenNutzungsberechtigtensind insbesondereMieter neben den ausdrücklichge=
nanntenPächtern und alle sonstigenobligatorischBerechtigtenzu verstehen,währenddinglichBerechtigte
nach Art. 1I 3. 2 selbständigzu enteignen und nach Art. VI selbständig zu entschädigensind.
So richtig v. Seydel 2. Aufl. II S. 361 N. 73 gegenHartmann a. a. O. S. 49 N. 13, 14.
Wie v. Sendel jetztauch Oertmann a. a. O. S. 159; Henle a. a. O. S. 116 N. 20 und die
dort Zitierten. grile a. a. O. S. 116f. und S. 91 widerlegt überzeugend die Ansicht Oert=
manns (a. a. O. S. 160f. und 147f.), wonachdie Vorschrift desArt. V Z. 3 durchdie Um=
wandlung der Pacht und Miete im B.G.B. in Realobligationen gegenstandslosgewordensei. Vagl.
hierher auch Brückner, Miete, 2. Aufl. S. 141ff.
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nicht zweimal — im Verhältnisse zum Eigentümer und im Verhältnisse zum persönlich
Berechtigten— voll in Rechnunggestelltwerdens8.

Bezüglichder Entschädigungfür die EnteignungdinglicherRechte, welchedem
Entwehrungsgegenstandes anhaften, gelten folgende Grundsätzev0. Gewähren diese
Rechte ständige Renten, so bestehtdie Entschädigung im dreißigfachenBetrage des
jährlichenReinertrages.Bei unständigenRenten ist der jährlicheReinertragnacheiner
Durchschnittsberechnungfestzusetzen.Die Berechnung geschiehtaus dem „jüngst ver=
flossenen“Zeitraume. Auf welcheZeitdauer hierbei zurückzugreifenist, bestimmtsich
in ersterLinie nach gütlicherUbereinkunft. Mangels solchernachrichterlichemErmessen
mit Rücksichtauf die Natur des Reichnisses. Die Entschädigung bestehtin dem fünf=
undzwanzigfachenBetragederermitteltenDurchschnittsrente#1.SonstigeNutzungsrechte
und Dienstbarkeiten?unterliegenbesondererSchätzung8, wennsichdieParteien über
die Entschädigung nicht verständigen. Die Entschädigung muß besonders?“ für den
Eigentümerund besondersfür die Inhaber solcherRechteermittelt und jedembe=
sonders verabreichtwerdeno5.

Wird im EnteignungswegeGrundeigentummit einerDienstbarkeitbeschwert,so
ist die Entschädigung nach der Natur und dem Umfange der Dienstbarkeitdurch güt=
Lches Ülbereinkommender Beteiligten, nötigenfalls durch richterliches Ermessenzu be=
ttimmen.

In Fällen, wo dem Empfänger der Entschädigungssummedas Recht der freien
Verfügungüberdieselbenicht odernichtallein zusteht,istnachdenbestehendenGesetzen
zu verfahren77.

Das bayerischeEnteignungsgesetzenthält keineBestimmungdarüber, ob der Enteignetenach
Feststellung der Entschädigungssumme für nachteilige Folgen der Enteignung, welche erst später er=
kennbargewordensind, oder gar für Schäden, welchedurch die Unternehmungselbsterst nach der
Enteignung zugefügtwordensind, weitereEntschädigungfordern könne's. So viele Billigkeitsgründe
für die Anerkennung eines solchenAnspruchesauch angeführt werden mögen, so wird doch das
SchweigendesGesetzeskaumanders ausgelegtwerdendürfenals dahin, daß einesolcheNachforderung
aus dem Titel der Enteignung nicht begründetsei. Dies ergibt sichaus dem ganzenSystem
des Gesetzes,wonachdie Enteignungsangelegenheitmit durchgeführtemEntschädigungsverfahrenals
abgeschlossenerscheint. Es ergibt sichinsbesonderedaraus, daß die Ordnung diesesVerfahrens auf
Nachforderungengar nichtbemessenist; nichtminderdaraus, daßdas Gesetz,wennesNachforderungen
zulassenwollte, darüber notwendigirgendwelchenähereBestimmungenhätte treffenmüssen,wie dies
auchdie GesetzeandererStaaten tun. Es ist nicht anzunehmen,daß man das Damoklesschwertder

8 Vgl. hierher Grünhut a. a. O. S. 140 ff.: Hartmann a. a. O. S. 49 ff.; Henle
a. a. O. S. 116 N. 21.

85 Oder auf den in denDienst desUnternehmensgestelltenGrundstückendesEnteigners ruhen.
90Ges.Art. VI. Vgl. Ablös.G. v. 4. Juni 1848 Art. 22ff und v. 28. April 1872 Art. 15.

Dgl. hierher Grünhut a. a. O. S. 130f.
„ Bl f. Rechtsanw.XVII S. 128. »
MDasJGesnenntaiißerdeni,.standes-,guts-undgerictitsheritlichc«RechteDiesesindsth

entwederaufgehobenoder abgelöstoder umgewandelt. Soweit sie nochbestehen,bemißt sichfür sie
die Entschädigungnachden Ablösungsgesetzen.

2 Entsch.d. o. G. H.sf. Bayern in Gegenst.des Zivilrechts usw. V S. 513ff.: Bl. f. R.U.
Bd. 40 S. 251; Entsch. d.R.G. in 3.S. Bd. 7 S. 173, Bd. 30S. 176. Auch hier hat in ent=
sprechenderAnwendung des Art. V nicht nur der „gemeineWert", sondernauch jedesonstigeVer=
mögensschadigungvergütetzu werden. Zutreffend Henlea. a. O. S. 121 N. 8.

? Uber die Entstehungsgeschichteder BestimmungHartmann a. a. O. S. 54 Anm. 4.
"5 BMgl.die treffendenBemerkungenhierzu bei Hbe a. a. O. S. 121 N. 9b. Das Ges.

fügt folgendeAnweisung bei: „Zu demZweckesind den Taxatoren, bevor sie zur Schätzungdes
Eigentums schreiten, die sämtlichen auf demselben lastenden nutzbaren Rechte anzugeigen. Bei der
Schätzung des Eigentums ist dann zunächstder Ertrag, welchernachAbzug der Lastennochübrig=
bleibt, in Anschlag zu bringen, außerdemaber alle die in Art. V Nr.2 bezeichneten,demEigen=
tümer zugehenden7 actteile. Dazu Heule a. a. O. S. 122 N. 11.

sGes. Art. VIII.
? Ges. Art. X. Das Gesetzhat hier nicht nur die Fälle rechtlichgebundenenGrundbesitzes

(Fideikommisseu. dergl.), sondern auch die Fälle der Verfügungsbeschränkungdurch Pfändung,
Zwangsversteigerung,Zwangsverwaltung, Konkurs im Auge. Auf die Sicherung der Rechteder

oypothekengläubigerdagegenbeziehtsichnicht Art. X, sondernArt. XlI.
?53Anders z. B. das preuß. Ges. vom 11. Juni 1874 § 31.
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NachforderungohneirgendwelchezeitlicheBeschränkungüber demHaupte desEnteignershabehängen
lassenwollen5.

Der Enteignungsanspruchbestehtnur mit Rücksichtauf einen bestimmtenZweck,
auf die Notwendigkeit eines Gegenstandesfür ein Unternehmenvon öffentlichemNutzen.
Darum ist es richtig, demEnteignetenein Rückerwerbsrecht10°für denFall zuzu=
gestehen, daß die Voraussetzung der Enteignung hinterher hinfällig wird. Dieses
Wiederaneignungsrecht101entsprichtin seinemrechtlichenWesenvöllig demEnteignungs=

rechte 102. Daher hat es der Gesetzgeberauchnicht für nötig gehalten,die Entscheidung
hierüberden Verwaltungsgerichtenausdrücklichzu übertragen. Ihre Zuständigkeitergibt
sich von selbstaus ihrer Zuständigkeit über die Abtretungsfrage selbst. Ebenso selbst=
verständlichist die entsprechendeZuständigkeitder Zivilgerichtefür die streitigeFrage
der Rückvergütung108. Das Wiederaneignungsrechtgeht auf Wiederenteignunggegen
den Enteigner. Nach bayerischemRechte kann Wiederaneignung unter folgendenVor=
aussetzungenbeanspruchtwerden104. Es muß dasjenigeUnternehmen,zu dessenGunsten
enteignetwordenist 105,rückgängigwerden, d. h. es muß feststehen,daß dasselbeüber=
hauptnicht,auchnicht durcheinenRechtsnachfolgerdes Enteigners,ausgeführtwird.
Kein Wiederaneignungsrechtist eingeräumt,wenn das begonneneUnternehmenspäter
wieder aufgegebenwird, ferner wenn der Enteignungsgegenstandfür das ausgeführte
Unternehmennicht verwendetwird 106. Berechtigtzur Rückforderungist der „entwehrte
Eigentümer“. Das Wiederaneignungsrechthaftetalso an der Person desEnteigneten.
Es kommtdemnachnur diesemund seinemGesamtrechtsnachfolgerzu. Dieselbenhaben
das Rückforderungsrechtbei Teilabtretungen selbstdann, wenn sie nicht mehr Eigen=
tümer des Grundbesitzessind, von welchemdie Abtrennung stattgefundenhat 107. Der
Erwerber des letzterenhat ein Rückforderungsrechtnicht, da ihm gegenübernicht ent=
eignet worden ist 108. Die Rückforderungkann nur auf den ganzen Enteignungsgegen=
stand,nicht auf einenTeil desselbengerichtetwerden. Der Rückforderndemuß ferner
bereitsein, demEnteigneralles zurückzuerstatten,was er von demselbenfür die Ent=
eignung geleisteterhalten hat108. Wertsmehrungen oder =minderungen,welche der
Enteignungsgegenstandinzwischen mit oder ohne Zutun des Enteigners erfahren hat,
kommen nicht in Anrechnung 110. Die erörterten Bestimmungenwerden auch auf die
WiederaufhebungvonDienstbarkeitenAnwendungfinden. DinglicheRechte,welcheauf
denwiederangeeignetenGrundstückenvor der Enteignungruhten, bleibenerloschen111.

NebendemordentlichenEnteignungsrechtekenntdas Gesetznocheinaußerordent=
lichesEnteignungsrechtin Fällen öffentlichenNotstandes1132.Als solcheFälle werden

5r übereinstimmendHenle a. a. O. S. 107N. 6b, a; and.Ans. Hartmann a.a. O. S. 50 ff.
Vgl. übrigens dasErk. Bl. f. Rechtsanw.XXXVIII S. 15. Ein eigentümlichesErk. in Seufferts
Archiv V Nr. 289.

100 Remise, de droit de rétrocession.
101Thiel, Das Expropriationsrechtu. das Expropriationsverf., S. 61.
107W. v. Rohland, Theorie u. Praxis des deutschenEnteignungsrechts,S. 45.
105EbensoHartmann a. a. O. S. 62. Vgl. auchHenle a. a. O. S. 134 N. 12 gegen

Oertmann a. a. O. S. 159. Es entstehtnicht von selbstdas Eigentum wieder,sondernes kann
„zurückverlangt"werden.

70“Ges. Art. XII Abs. IV. 1%%Vgl. Hartmann a. a. O. S. 62.
10 Hartmanna. a. O. S. 63; Henle a. a. O. S. 182N. 8à.
107 Der„Teil“" wird als selbständigeSache abgetretenund als selbständigeSache wieder in

Anspruchgenommen. Der Begriff des wirtschaftlichenGanzen kommtnur bei der Enteignung und
auch da nur in den Fällen des Art. III zur Geltung.

105Er kannkeinen Empfangenen Preis“ zurückgeben.EbensoHenle a. a. O. S. 132
. 3z And. Ans. ist, im Anschlussean Grünhut a. a. O. S. 166f., Hartmann a. a. O.

« nin..
minsenbrauchternichtzuzalen.EbensoweniistderErentgangenerFrüchtezii

vergüten. ẽ 90senle a. a. O. S. 133 46 10, mit abweichender kriaßen ebensoOertmann
a. a. . . .

112Kartmann a. a. O. S. 63 Anm. 6.
111 Grünhut a. a. O. S. 167.
112Vgl. hierher O. v. Sarwey, das öffentl.Recht u. die Verwaltungsrechtspflege,Tübingen

1880, S. 401ff. S. auchd. G.B. § 904. Dazu auchüber die Verpflichtung zu persönlicherHilfe
N.Str.G.B.§ 360Z. 10.
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insbesondereFeuer-1158und Wassergefahr1¼, Erdbebenund Erdstürze,Kriegs=oder
„andere dringendeNot“ genannt. Dieses Enteignungsrechtstehtnur der Staatsgewalt
zu115,welchees ohne Aufschub im Verwaltungswege ausüben kann½16.Es ist jedoch
nachträglich,und zwar „möglichstbald“, volle EntschädigungnachdenselbenGrund=
sätzenüber Art, Umfang, Höhe und Verfahren 117zu leisten,welchefür die ordentliche
Enteignunggelten 118. Daß nur das Unentbehrlicheenteignetwerden dürfe, gilt auch
hier. Der Wortlaut des Gesetzesbeziehtsich auch hier nur auf das unbeweglicheVer=
mögen. Indessen darf man in der angeführtenBestimmung die Anerkennungeines
Notstandsrechtesüberhaupt erblicken119;dies um so mehr, als die Enteignungenfür die
genanntenNotfälle regelmäßigauch beweglicheSachen mit umfassenmüssen120.

§ 154. Das Enteignungsverfahren!. Das ordentlicheEnteignungsverfahren
gliedert sich in drei Abschnitte: das Vorverfahren?, die Feststellungdes Enteignungs=
falles und die Feststellung der Entschädigung. Das Verfahren soll mit möglichster
Beschleunigungdurchgeführtwerden8.

Der Enteignungsantrag"ist mit denerforderlichenBelegen?beiderjenigenKreis=
regierung, Kammer des Innern, einzureichen", in deren Bezirke der Enteignungsgegen=
stand liegt. Die Kreisregierung erholt, veranlaßtenfallesnach Einvernahme der ört=
lich beteiligtenDistriktsverwaltungsbehörden,sofort die Weisung des Staatsministeriums
des Innern darüber, ob das Enteignungsverfahreneingeleitetwerden dürfe7. Lautet
der Bescheid des Ministeriums ablehnend, so ist damit die Unstatthaftigkeitder Ent=
eignung endgültig entschieden. Lautet der Bescheidzustimmend, so hat dies lediglich
die Bedeutung, daß das Verfahren eröffnetwerden dürfe, nicht aber die Bedeutung
einer sachlichenEntscheidungdarüber, daß die Voraussetzungder Enteignung überhaupt
oder daß sie in der Richtung gegen bestimmteGegenständevorliege s. Das Vor=
verfahrenist hiermitabgeschlossen.

115Vgl. dazu b. Brandvers.Ges.v. 3. April 1875 Art. 34.
114Vgl. dazu b. Wassergesetzv. 28. März 1907 Art. 5 Abs. II, 33 N. 23, 153, 175.
115Dies ergibt sichaus der FassungdesArt. IV des Ges.
1½Man wird jedochnicht in jeder tatsächlichenBesitzergreifungschoneine Enteignung

erblickendürfen. Diese erfordert doch stets einen die Enteignung aussprechenden,wenn auchetwa
nur mündlich eröffnetenEnteignungsbeschluß.Schäden, die ohne solchenBeschlußdemEigentümer
zugefügtwerden,sind nicht nachden Grundsätzendes Enteignungsrechteszu erfetzen.

In Vgl. jedochunten § 154 N. 55f.
118Ges.Art. 1B, VII.
11 Dafür auchPözl, Lehrb. des bayer. Verf.Rechts, S. 111 Anm. 3; W. Krais, Ges.

vom. 8. Aug. 1878 usw., S. 67. »
120Die „Entschädigung“wird in diesenFällen auch in Form derRückgabestattfindenkönnen.

(J154] 1 Enteignungsgesetzv. 1837 Art. XIII—XXI. An dieStelle der Art. XIX und XX sind
die Art. 17—26 des A.G. z. Ziv. Pr. O. vom 23. Febr. 1879 (früher46—55),getreten. Vgl. oben
§*152 N. 45. Art. XVI hat durch Art. 139 des A.G. z. B. G.B. einige Anderungen erfahren.
Art. XXII, welcherbesondereBestimmunzen für dieGVfals enthielt, ist zum Teil (Ziff. 5, 6) schon
durchArt. 6 desE.G. z.b. Pr. O. v. 1869 gegenstandslosund durch Art. 45 des A.G. z. Z.Pr. O.
v. 1879, zum Teil (# 1—4) durch Art. 139 Abs. III des A.G. z. B.G.B. aufgehobenworden.
Vgl. Henle a. a. O. S. 190 N. 1.

1 Enqucte préalable.
*Ges.Art. XIII.

Der Antrag ist persönlich. Ein neuerUnternehmermuß einen neuenAntrag stellen.
5 „Sämtlichen auf das UnternehmenbezüglichenUrkunden,Rissenund Voranschlägen"“.Vgl.

Verh. d. K. d. Abg. Prot. Bd. XIX S. 27 (Abg. Dr. v. Hornthah.
rial * Die Einreichung hat auch bei den Enteignungen für konzessionierteUnternehmungenzu

erfolgen.
Ges.Art. XIV. Vrg. Bergo Art. 192—194;WasserGes.Art. 191; Flurber.Ges.Art. 34.

Ohne dieseWeifung gibt es kein gültiges Enteignungsverfahren. Entsch.d. V.G.H.#XI S. 64,
303, XII S. 38. Gegenstandder Prüfung und Entscheidungist dieEnteignungsfähigkeitund insb.
die Gemeinnützigkeitdes Unternehmens,welchebeideFragen für den Anspruchbedingend find. Bei
Privaten ist auchdie Leistungsfähigkeitin dem obenerörtertenSinn zu prüfen. Vgl. Verh. d.K. d.
Abg. 1837Prot. B. XIX S. 19f. (Abg. Kolb). Bygl. auch Verw.G.H.Ges. v. 8. Aug. 1878
Art. 47 (Landesverteidigung)und V.O. v. 20. Juni 1855§ 6 (EisenbahnkonzessiondurchdenKönig).

8Bg überhaupt die Ausführungen des BerichterstattersAbg. Kolb, Verh. d. K. d. Abg.
Prot. Bd. XIX S. 17ff.
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Nun folgt die Feststellungdes Enteignungsfalles?. Zunächsthat 10 die zuständige
DistriktsverwallungsbehördesämtlicheBeteiligte11 zu ermitteln15. Sodann bestimmt
sie sofort Tagfahrt zur erstenVerhandlung, für deren Kosten der anrufende Teil an=
gemessenenVorschuß zu leisten hat18. Die Ladung ist unter genauerBezeichnungder
Feit und des Ortes der Tagfahrt, unter ausdrücklichemHinweise auf die Folgen des
Nichterscheinensund mit demBemerkenzu erlassen,daß die Pläne bei Amt zur Ein=
sicht bereitliegen.Die Ladung ergehtsowohl persönlichund schriftlich11an die ein=
zelnen Beteiligten 15 und die Antragsteller oder deren Vertreter als auch durch Ver=
öffentlichungin demihr zuamtlichenKundmachungendienendenBlatte 16unddurchAn=
heftenin sämtlichenbeteiligtenGemeinden17, Der Anschlaghat 14 Tage vor deran=
beraumtenTagfahrt zu geschehen.

Die Rechtsfolgen des Nichterscheinenssind für die Anrufenden das ersteMal
Schadloshaltung der erschienenenBeteiligten für Auslagen und Versäumnisse und
Wiederaufnahmeder Tagfahrt auf Kosten der Ausgebliebenen,das zweite Mal 158An=
nahmedes Verzichtesauf denerhobenenEnteignungsanspruch.Die Rechtsfelgendes
Nichterscheinenssind für die Abtretungspflichtigendas ersteMal Schadloshaltung der
erschienenenAnrufendenund Wiederaufnahmeder Tagfahrt auf Kosten der Aus=
gebliebenen,das zweiteMal AnnahmederEinwilligungin diebeanspruchteAbtretung15.
Sind beideTeile ausgeblieben,so beruhtdie Sache. RechtsfolgendesNichterscheinens
für die übrigen Beteiligten treten nur ein, wenn der Anrufende erschienenist, und be=
stehen dann in der Ausschließung mit den etwaigen Einwendungen gegen die an=
gesprocheneAbtretung. Wiedereinsetzungfindet nach allgemeinerRegelstatt 20.

Bei der Tagfahrt hat die Distriktsverwaltungsbehörde vor allem gütliche Ver=
einbarung über Abtretung und Entschädigung?1 zu versuchen. Im Falle des Gelingens
ist für denalsbaldigenrechtsförmlichenAbschlußdesVergleicheszu sorgen. Eine güt=

* Es kommt dazu natürlich nur, wenn die Beteiligten sichnicht vorher durch freiwilligen
Kaufvertrag usw. geeinigthaben. DieseEinigung kann auchnach Einreichung des Antrages statt=
finden. Darauf beruht die Ubung, bei größeren staatlichenUnternehmungender förmlichenVer=
handlung vor der istriktsverwaltungebekrde nochsog. „gütlicheGrunderwerbungsverhandlungen“
vorauszuschicken.Vgl. Henle a. a. O. S.146 N. 2. Nach der Ladung jur Tagfahrt sind solche

Verhandlungen nicht mehr zulässig, wenn sie eine Ausschließung „Beteiligter“ mit sich bringen
würden.

126%Val. Ges.Art. XV. * Berg=Ges.Art. 194, 195: Wasser=Ges.Art. 191.
I11Hartmann a. a. O. S.66 Anm. 1. Enisch. d. V.G.H.8 XI S. 303, XIV S. 227.
12 „Im Benehmenmit den betreffendenRent=u. Grundbuchämtern"“.Vgl. dazuW. Müller

in Bl. f. adm. Pr. Bd.46 S. 209ff.
13Ges. Art. X II.
1 Zustellung durch die Post oder durchVermittlung der Gemeindebehördeund stets gegen

Nachweis. Art. XV. Abs. II. Die schriftliche Mitteilung ist bei den beteiligten Grundbuch=
gläubigern (Art. XI) Voraussetzungder Rechtsgültigkeitder Ladung nur, wenn der Beteiligte sich
zur Teilnahme an demVersahren gemeldetund erforderlichenfallsseinRecht glaubhaft gemachthat.
Art XV Abs. III Satz 2. Vgl. Henlea. a. O. S. 143 N. 20.

15Eigentümer,Miteigentümer, dinglich Berechtigte,Pächter,Mieter, Nutznießer,Hypotheken=
läubiger, Grundschuld=und Rentengläubiger, Verkaufsberechtigte,Beschlagnahmegläubigerund

aanstigsGläubiger, zu derenGunstenGerfügungsbeschränkungenbestehen,bei gebundenemB auch
Anwärter und Anerben. Vgl. Henle a. a. O.S. 140 N. 3. Gläubiger und Berechtigteder in
Art. XI bezeichnetenArt, derenRechte im Grundbucheingetragenwerdenkönnen, aber nicht ein=
getragensind, werdennur berücksichtigt,wenn sie Erben eines eingetragenenBerechtigtensind, oder
wenn ihre Rechteangemeldetund auf Verlangen derDistriktsverwaltungsbehördeglaubhaft gemacht
sind. Art. XV Abs. III Satz 1.

16Auch wenn nur ein Beteiligter vorhanden bzw. bekannt ist. Verh. d. K. d. Abg.
Beil. Bd. XI S. 142.

n. 4 1½Über die Mitteilung an das Hypothekenamt(Grundbuchamt)(Art. XVI) sieheoben§ 151

1 Val.Wasser.Ges.Art.154.
15 Es tritt insbesondere auch der Verlust des Rechtes ein, statt = Abtretung, statt

Teilobtretung Gesamtabtretungzu verlangen. Art. III, IIIa. Vgl. hierher Hartmann a. a. O.

1%Vgl.Henlea.a.O.S. 143N. 16.
21Beschränkungauf die Abtretungsfragewäre unzulässigund würde Anfechtungbegründen.

Vgl. Entsch,d. V.G.H.s Bd.31 S. 55.
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liche Einigung der Beteiligten über die Abtretung allein oder über Abtretung und Ent=
schädigungwird mit derProtokollierung durch die Distriktsverwaltungsbehörderechts=
wirksam. Vor dieser Behörde kann auch die Auflassung erklärt werden?2. Im
Falle des Mißlingens des Vergleichsversuchesist die Sacheunter denParteienproto=
kollarisch zu verhandeln. Hierbei sind die Bestimmungenmaßgebend,welchefür das
verwaltungsrechtlicheVerfahren gelten28. .

Die Verhandlungen werden sodann, wenn nötig nachEinvernahmeder beteiligten
Gemeinden und geschehenemAugenscheinemit Bericht der vorgesetztenKreisregierung,
Kammer des Innern, vorgelegt. Die Entscheidungüber die Abtretungsfrageerfolgt
im Verwaltungsrechtswege?“.Der Verwaltungsrichterhat sowohldarüberzu befinden,
ob das Unternehmeneinem notwendigenoder gemeinnützigenöffentlichenZweckedient,
als auch darüber, ob die von demAnrufenden und demAngerufenenbeanspruchtenAb=
tretungenoder Rechtseinräumungengesetzlichgerechtfertigt?5sind6. Erste Instanz ist
die Kreisregierung, Kammer des Innern, zweiteInstanz der Verwaltungsgerichtshof?7.

Eine Ausnahme bestehtfür Abtretungen und Belastungenzu Zweckender Landes=
verteidigung?8. In solchenFällen wird „die Frage des gemeinenNutzens und der zur
zweckmäßigenVerwirklichung des Unternehmens notwendigen Eigentumsabtretung
oderBelastung“in ersterund letzterInstanzdurchBeschlußdesGesamtstaatsministeriums
entschieden22. Die Zuständigkeit des Gesamtstaatsministeriumserstrecktsich natur=
gemäß auch auf die Entscheidungder Vorfrage, ob ein Zweck der Landesverteidigung
vorliegt. Alle übrigen Fragen sind im Verwaltungsrechtswegeauszutragen. Die

Ensscheidungdes Gesamtstaatsministeriumsbrauchtnicht mit Gründen versehenzu
werden00.

Ist zwischendenParteien bestritten,ob eine rechtswirksamegütlicheVereinigung
der Beteiligten über die Abtretung vorliegt, so ist auchhierüber im Verwaltungsrechts=
wegezu entscheiden. Der Instanzenzug ist derselbe,wie oben angegeben31.

Das gesamteAbtretungsverfahren ist gebührenfrei36. Der Enteigner hat die

*?2Ausf.Ges. z.R.Z.P.O. u. K.O. Art. 26; B.G.B. § 313; A.G. z. B.G.B. Art. 166Nr. XI.
Dazu E.G. z. *“ Art. 109, 142, 143. Art. 26 Satz 2 schließtdie sonstnegelmößigeAuflassun
vor dem #ßvr oderNotar nicht aus („kann"). Henle a. a. O. S. 146 N. 3, S. 184 ff.

! S. oben §F 134ff. Damit ist der Hinweis auf Art. XIII desGes.,welcherin Art. XVII
enthaltenist, gegenstandslosgeworden.

4 Nach Art. XVIII des Gef. entschiedin ersterInstanz die Regierung, in zweiter Instanz
der versammelteStaatsrat. Nunmehr Art. 8 Ziff. 10 mit Art. 9 des Ges. vom 8. Aug. 1878.
Dazu G. Kahr, Kommentar, S. 95 ff. W. Krais, Kommentar, S. 66ff.

*#5Insbes., „ob die Abtretung oder Belastung des angesprochenenEizentums zur zweck=
mäßigstenVerwirklichung des Unternehmensnotwendig sei“. Dies ist zweifellos eine Frage des
Fgcsterlichen Ermessens; denn es handelt sich um eine Voraussetzung für das Dasein des Rechts=
anspruches. Vgl. oben§ 85 N. 40 ff.

2 Dagegen kann der Verwaltungsrichternicht den Streit darüber entscheiden,wer Inhaber
des dinglichen Rechtes ist, das zurAbtretung beansprucht wird. Staatsratsentsch, vom 9. Okt. 1849
in Sachen Beyer g. Fiskus. Ebensowenighar er die Leistungsfähigkeiteines privaten Eigentums
zu prüfen, wohl aber kommt ihm die etwa bestritteneFeststellungzu, ob die Anerkennungder
Leistungsfähigkeiterfolgt ist oder nicht.

: Uber die Bezeichnung der Person des Enteigneten und des Abtretungsgegenstandes im
Tenor der Entscheidung s. W. Müller in Bl. f. adm. Pr. Bd. 46 S. 236 ff. "

28 Dies ist nicht gleichbedeutendmit militärischenZwecken.Andererseitsfallen nichtbloß Be=
festigunen unter die Ausnahme, sondernalle Unternehmungen,welcheVerteidigungszweckendienen,
k 4 Militärbahnen.W. Krais a. a. O. S. 209: G. Kahr a. a. O. S. 260. GEisch=d. V. G.H.

II S. 55. ?: Ges. vom 8. Aug. 1878 Art. 47; oben§ 75 N. 7.
30Die Notwendigkeitvon Entscheidungsgründenkann nicht, wie Hartmann a. a. O. S. 69

Anm. 2 annimmt, aus Art. 21 des Ges. vom 8. Aug. 1878 gefolgertwerden: denn letztererArt.
ilt nur für das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen(Ges.Art. 8, 45 Abs. III). Auch die Vor=

shrif! des Art. XVIII des Ges. vom 17. Nov. 1837, wonach„jedesErkenntnis mit Entscheidungs=
ründen zu versehen“ist, ist nicht mehr anwendbar, da sie nur auf das dort geregelteVerfahren

Bezug hat. Vgl. v. Seydel 2. Aufl. II S. 365 N. 20.
Val. die Ausführungen Entsch.d. V.G.H. XI S. 64, 234.

32Einschließlichdes Verfahrens vor der Kreisregierung . b. J. und vor demVerwaltungs=
Frichtsbofe. aber ausschließlichder Verhandlungen vor Gerichten und Behörden der freiwilligen
W— 0 richtig Henle a. a. O. S. 180 N. 7. A. M. Böhm, Komm. zum A.G. z.
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Kosten des Verfahrens vor der Distriktsverwaltungsbehörde zu tragen und den Be=
teiligten die ihnen hierdurch erwachsenennotwendigenAuslagen zu vergütens8.

Das Verfahren zur Feststellung der Entschädigung ist in folgender Weise ge=
ordnet34. Besteht hinsichtlichder Enteignung selbstkein Streit, oder ist der bestandene
Streit im Verwaltungsrechtswegerechtskräftig entschieden,so hat, wenn unter den
Beteiligtendie Art oderder Betrag derEntschädigungnochstreitigist, die zuständige
Distriktsverwaltungsbehördedie Entschädigungmittels Schätzungfestzusetzen.Den Antrag
hierauf zu stellen,ist zunächstder Enteigner?5 berufen. Der Antrag hat die genaue
Bezeichnungder abzutretendenGegenständesowiedie AngabederAbtretungspflichtigen
und der sonstigenBeteiligtenzu enthaltenund soll, soweittunlich,für die im gleichen
VerwaltungsbezirkbelegenenGegenständegleichzeitiggestelltwerden. Wird innerhalb
sechsMonaten, gerechnetvom Tage der freiwilligen Anerkennungder Abtretungspflicht
oder der Zustellung des rechtskräftigenEnteignungserkenntnisses,der fragliche Antrag
bezüglich eines Abtretungsgegenstandesvom Enteigner nicht eingebracht, so ist jeder
andereBeteiligtehierzubefugts6.

Die Distriktsverwaltungsbehördebestimmt sofort eine Tagfahrt zur Abschätzung
der im Antrage bezeichnetenGegenstände.Nach Lage der Sache könnenzur Abschätzung
einzelnerGegenständeoderGruppenvon GegenständengesonderteTagfahrtenbestimmt
werden. Die Beteiligten sind zur Tagfahrt zuladen 87.

Zur Tagfahrt sind drei Sachverständigeals Schätzleuteentwederfür alle Gegen=
ständeoder einzelneArten derselbenzuzuziehen.Sofern sichnicht dieBeteiligtenüber
deren Wahl geeinigt und spätestenseine Woche vor der Tagfahrt hiervon bei Amte
Anzeigegemachthaben, werdendie Schätzleutevon der Distriktsverwaltungsbehörde
ernannt. Personen,welcheals Entschädigungsberechtigtevon derEnteignungbetroffen
sind oder an der Feststellungder Entschädigung sonst ein rechtlichesInteresse haben,
könnennicht zu Schätzleutenernannt38 werden°.

Bei der Tagfahrt hat unter ZuziehungderSchätzleutezunächstAugenscheinund
Vernehmungder Beteiligten zu Protokoll zu erfolgen. Die Vernehmungerstrecktsich
auf das VorhandenseinbesondererVerhältnisse, welcheauf die WertbestimmungEinfluß
äußern,sowieauf die beanspruchtenund angebotenenEntschädigungssummen.

Alsdann ist gütlicheEinigung zu versuchen. Dieselbewird mit der Protokollierung
durchdie Distriktsverwaltungsbehörderechtswirksam0.

Mißlingt der Versuch,so werdendie Schätzleutebeeidigtund belehrtund hier=
nachdieSchätzungenprotokollarischaufgenommen.Es kannjedochnachLagederSache
denSchätzleuteneinekurzeFrist zur schriftlichenAbgabederSchätzungeröffnetwerden.
In solchemFalle sinddie zu beantwortendenFragen zum Protokollefestzustellenund
den Schätzleutenin Abschrift zu übergeben.

Für die Schätzung sind die Bestimmungendes Enteignungsgesetzesmaßgebend“1.

Ausf.Ges, zur N.3.P.O. u. Z.O. Art. 23. W. Henle a. a. O. S. 177ff., dessenAus=
führungenangesichtsdes klaren Wortlautes desGes als richtig anerkanntwerdenmüssen.Überein=
stimmendA. Vuthardt, Bl. f. adm. Praxis, XLIV S. 273#l.

4“ Wegen des früherenRechtesvgl. Roth, Bayer. Zivilrecht, II § 141 Anm. 58—62.
365Vgl. die Bemerkungenbei Hartmann a. a. O. S. 71 Anm. 1.
36 Ausf.Ges. zur R.3 P.O.u. Z.O. Art. 17. Das Ges. sagt a. a. O. in Abs. II: der „Ab=

tretungspflichtige“. Dies darf, wie Hartmann a. a. O. S. 76Anm. 1 richtig darlegt, nicht
buchstäblich genommenwerden. ÜbereinstimmendHenle a. a. O. S. 153f. N. 10. Nach Art. 25
des angef. Ges.gelten Art. 17—24 auch für die Fälle des Art. II (Abtretung dinglicherRechte)
des Ges. vom 27. Nov. 1837.

Auf die Ladung und schriftlichenMitteilungen findet das oben GesagteentsprechendeAn=
wendung. Art. 18 Abs. II des ange Gesetzes.

Wohl aber könnensie von denBeteiligten gewählt werden. ZustimmendHenle a. a. O.
S. 158 N. 12 gegendie dort Zitierten.

½3#°Angef. Ausf.Ges. Art. 17—24. Dazu Hartmann a. a. O. S. 72ff. Eine Pflicht, die
ObliegenheiteinesSchätzmanneszu übernehmen,behauptetHenle unterensprchender Anwendung

der 8 407, 408 derZ. Pr. O. undVer. Ger.H.Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. Abs. VI m. E. mit
Recht gegenv. Seydel 2. Aufl. II S. 366 N.27.

4° Angef. Ausf.Ges. Art. 26.
41 Angef. Ausf.Ges. Art. 19; Hartmann a. a. O. S. 74f.: Henle a. a. O. S. 159f.
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Auf Grund der Schätzungen hat die Distriktsverwaltungsbehörde die Ent=
schädigungssummenfür die einzelnenEntschädigungsberechtigtenund für die einzelnen
Abtretungsgegenständeauszusprechen. Soweit die Schätzleute in bezugauf die Wert=
bestimmungeinstimmig sind, ist die Distriktsverwaltungsbehördean deren Ausspruch
gebunden. Soweit dies nicht der Fall ist, hat die Behörde die Entschädigungssummen
unterWürdigung der Begründungder verschiedenenWertsangaben,jedochinnerhalb
der Grenzenderselben,festzusetzen“.

Gegen die Festsetzungder Entschädigungssummedurch die Distriktsverwaltungs=
behördekann jeder Beteiligte" den Rechtsweg"“ betreten"5. Hierfür läuft eine Aus=
schlußfrist von einem Monate , gerechnetvon der Bekanntgabeder festgestelltenBe=
träge. Zuständig ist ausschließlich das Gericht"7, in dessenBezirke der Abtretungs=
gegenstandliegt"s. Auf Verlangen einer Partei ist neue Schätzung vorzunehmen.
Die früherenSchätzleutedürfen nur mit Zustimmung der Parteien als Sachverständige
ernannt werden". Im übrigen richtet sichdas gerichtlicheVerfahren und die Ent=
scheidungüberdessenKosten50nachdenBestimmungen,welchefür bürgerlicheRechts=
streitigkeitengelten.

Die Feststellungder Entschädigungssummendurch die Distriktsverwaltungsbehörde
hat, ohne Rücksichtdarauf, ob der Rechtswegdagegenbetreten ist oder noch betreten
werden kann, eine sofortige endgültigeWirkung. Der Enteigner hat nunmehr und
ebensoim Falle der erfolgtenVereinbarungdasRecht,gegenErlegungderfestgestellten
Entschädigungssummeund des Betrages der demEnteigneten erwachsenenKosten51 die
Einweisung in den Besitz der Abtretungsgegenständezu erwirken. Die Einweisung
geschiehtdurch Beschluß der Distriktsverwaltungsbehörde38. Eine lbergabe ist nicht
erforderlich. Der Enteigner kann von jetzt an über den Enteignungsgegenstand„nach
Maßgabe der Zweckbestimmung“frei verfügen. Auf Antrag des Enteigneten kann
indessendurch Beschlußdes angerufenenGerichtes die freie Verfügung davon abhängig
gemacht werden, daß der Enteigner für den Fall der Erhöhung der Entschädigung
vorher Sicherheit leiste. Ist der Staat der Enteigner, so kann an Stelle der Ein=

4 Angef. Ausf. Ges.Art. 20; Hartmann a. a. O. S. 75f.; Henle a. a. O. S. 16
4#Angef. Ausf.Ges. Art. 21: Hartmann a. a. O. S. 76f.; Henle a. a. O. S.

Entsch.d. Reichsger.in Zivilf. XXVIII S. 262.
4“ Nicht den Verwaltungsrechtsweg.Entsch.d. V.G.H. XIII S. 558.
“8 Die Gesetzlichkeitdes vorausgegangenenVerwaltungsrechts=und Verwaltungsverfahrens

kann vom Richter nicht geprüft werden. Entsch,d. o. G.H# f. Bayern in Gegenst.des Zivil=
rechts usw. II S. 354.

4R. 3.P.O. § 222. »
«DiesachlicheZuståiidileitbeniißtsichnachdenGrundsützemwelchefürbürgerlicheRechtss

streitikeitenelten.JnArt.lAbs.ldesAuss.Ges-ist.EntscheidungüberdenBetragderzu
leistendenEntschädigung“gesagt,um auszudrücken,daß die ganzeEntschädigungssummefür die Oc
ständigkeitmaßgibt, nicht der Unterschiedzwischender im Verwaltungswegefestgestelltenund der
im RechtswegeangestrebtenEntschädigungssumme,A. M. Henle a. a. O. S. 166 f. Henle
meint, es könneseit Einführung der administrativenVorschätzungdurchArt. 49 (jetzt20) des A.G.
1 Z.Pr.O. v. 23. Febr. 1879 wirklich nur dieDifferenzzwischenderVorschätzungssummeund der ver=
angten Summe Streitgegenstand sein. In Wirklichkeit aber ist, sobald Klage erhoben ist, die Vor=

löfungssumme als rechtlichbedeutungslosanzusehenund bildet demnachstetsdie ganzeverlangte
Entschädigungssumme,sofern ihre * streitig ist, den Streitgegenstand. Einigen sichbeideTeile
utg minevondereals die Vorschätzungssumme,so liegt keinStreit vor, und ist dievereinbarteSumme
maßgebend.

"8 Bei vereinigten Grundstückenim Sinne des B.G.B. § 890 und bei einemGrundstücke,
welchesin mehreren Erichtssprengelnliegt, findet 3.Pr. O § 36 N. 4 Anwendung.

4Angef. Ausreie Art. 21.
50Angef. Ausf.Ges. Art. 23 Abs. II; 3.Pr. O. 8§ 87 ff.
5I Hartmann a. a. O. S. 80.
b2 Ausdem Schweigen des Ges. hierüber und aus dem Zweckeder Bestimmungschließt

v. Seydel die Unanfechtbarkeitdes Einweifungsbescheides.Doch find dieseGründe nicht über=
ugend,das Schweigendeshalbnicht, weil die Anfechtbarkeitvon Verwaltungsbeschlüssenunterster

Sul die Regel bildet, derZweckdeshalbnicht, weil er durchdenAusschlußder aufschiebenden
irkung der Beschwerd ebenfalls hinreichendgesichertist. Für A#cchtbartet haben sichauch

Hartmann a. a. O. S. 81 und W. Müller in Bl. f. adm. Pr.Bd. 46 S. 241ff. aus=
gesprochen.

— ff.
164.

Google



892 4.Buch,3.Abschnitt. 154

weisungin denBesitz die sofortigeZwangsabtretungerwirkt werdenund bedarf es
keiner Sicherheitsleistung53.

Hinsichtlich der Gebührenfreiheit und der Kostentragung gilt für das Ent=
schädigungs=und Einweisungsverfahren vor der Verwaltungsbehörde dasselbewie für
das Abtretungsverfahren“.

Über dasVerfahrenbeiZwangsenteignungin Notfällenbestehenkeinegesetzlichen
Bestimmungen55. Solchewärenauchder Natur der Sachenach für die Enteignung
selbstnichtmöglich,wohl aber für die Feststellungder Entschädigung.In dieserBe=
ziehung ist also eine Lücke vorhanden. Sie wird, soweit nicht besonderegesetzliche
Bestimmungen für einzelne Fälle bestehen, dahin auszufüllen sein, daß die Ent=
schädigung,entsprechenddenVorschriften,die für die ordentlicheEnteignunggelten,im
Rechtswegefestzusetzenist, wenn eine Vereinbarung nicht gelingt.

54 Angef.Ausfses= Art. 22; Henle a. a. O. S. 172ff.
54 Angef. Ausf.Ges. Art. 23. Oben N. 32, 33.
5“ Art. XII des Ges.Entw. sagte: „Die Bestimmungendes gegenwärtigenGesetzeshabenbei

Fällen öffentlicherdringenderNot keineAnwendung zu finden.“ Der Art. wurde gestrichen,weil
das materielle Enteignungsrecht für Notfälle nunmehr im Ges. geregelt ist. Aus Art. XIII des
Ges. erhellt aber („in den Art. I lit. A bezeichnetenFällen"), daß die Vorschriftenüber das Ver=
fahren auf Notfälle sich nicht beziehen. Henle a. a. O. S. 135 N. 3 glaubtaus der Geschichte
er einschlägigenVorschriften entnehmenzu sollen, daß dieselben auch bei Notenteignung an=

zuwendenseien.
56 Vgl. den Vorbehalt im Landtagsabschiede.
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Nachträge und Berichtigungen.

I. Nachträge.
a) Zum Recht des Erwerbes und Verlustes der Staatsangehörigkeit

(8836f.)1.
1. Vorbemerkungen.

In § 36 N. 25 ist der dem Reichstag im Jahre 1912 vorgelegte Entwurf
eines Gesetzeszur Abänderungdes Gesetzesvom 1. Juni 1870, betr.den Erwerb
undVerlust derBundes=undStaatsangehörigkeitnochals unerledigterwähntworden.
Dieser Entwurf ist inzwischenzumGesetzgeworden.Auf Abänderungdes Gesetzes
vom 1. Juni 1870 waren schon frühzeitig Eingaben inländischerVereine und
PetitionenvonDeutschenim Auslandegerichtet.Auch kames wiederholtzuAnträgen
im Reichstag2. Die gemeinsameRichtungdieserBestrebungenging dahin, denVerluft
der Staatsangehörigkeit durch Abwesenheit in den Fällen, in welchendieser Verlust
von Abwesendennicht gewollt ist, auszuschließenoder doch zu erschwerenund den
Wiedererwerb der verlorenen Staatsangehörigkeit zu erleichterns. Auch ist das
Gesetzvom 1. Juni 1870 bei seiner praktischenAnwendung manchenSchwierigkeiten
begegnet,die nur durch den Gesetzgeberselbstgehobenwerden konnten.

Es ergingdasReichs= und Staatsangehörigkeitsgesetz vom22. Juli
1913“. Das neue Gesetzberuht zwar auf den alten Grundlagen, ist aber vom bis=
herigen Rechte in einigen wesentlichenPunkten abgewichen. v. Königs nennt es
einen„Marksteinin der Entwicklungdes DeutschenReichs“. Im folgendenfind nur
die Neuerungendarzustellen,währendim übrigenauf die Darstellungdes bisherigen
und fortgeltendenRechts (oben §§ 37, 38, 39) verwiesenwird.

Das neue Gesetzwird am 1. Januar 1914 in Kraft treten5, und zwar gleich=

· 1 Das währendder Korrektur diesesWerkes erlasseneneueStaatsangehörigkeitsgesetzmachte
eine vollkommeneDurchsichtder §§ 37, 38 diesesSystems nötig. Das Ergebnisist in diesem
Nachtragedargestellt.

2 Vgl. Verh. d. R.T. 1894/95, 9. Leg.Per. 3. Sess. Drucks.N. 36; 1898/99, 10. Leg.Per.
1. Sess. Drucks. N. 66; 2. Sess. (1900/01) Drucks.N. 32; 1903/04, 11. Leg.Per. 1. Sess. Druckf.
N. 46 und 101; 1905/06,11. Leg.Per. 2. Sess.N. 60; 1907/08,12.Leg.Per. 1. Sess.Drucks.N. 77
und 582: 1909/10, 12. Leg.Per. 2. Sess. Drucks. N. 82 und 99.

: Die Anderungen,welchedas Gesetzv. 1. Juni 1870 in Art 15 Abs. II durchdas Reichs=
militärgesetzvom 2. Mai1874 (R.G.Bl. S. 45) erfahrenhat, und die Ergänzungen, welcheihm
durch das R.G. v. 20. Dez. 1875, betr. die Naturalisation von Ausländern, welche im Reichsdienst
angestelltsind (R.G.Bl. S. 324) und durchdas Schutzgebietsgesetzv. 10. Sept. 1900 § 9 (R.G Bl.
d zuteil gewordenfind, haben schonobenBerücksichtigunggefunden. Vgl. § 38 N. 31 ff.,

*R. G.Bl. S. 583. Gleichzeitig erfuhren durch R.G. v. 22. Juli 1913 (R.G.Bl. S. 593),
das R.Mil. G. v. 2. Mai 1874 und dasR. Ges. betr. die Anderungen der Wehrpflicht # 11. Febr.
1888 einige durchdie neuenBestimmungendes Staatsangehörigkeitsgesetzesveranlaßte Anderungen.
Die Materialien zum neuenSt Ang G. sind enthaltenin Verh. des Reichstags 1912,Drucks. N.6
(Entwurf und Begründung), 1912·13, Drucks. N. 962 (Kommissionsbericht); Sten. Ber. 1912 S. 271
(1.Lesung, 191213 S. 5269 ff., 5293 ff., 5326 ff. (2. Lesung).

5 DeutscheKolonialzeitung 1913, 30. Igg. N. 27. S. auch H. Delius, Das D. Reichs=
und Staatsangehörigkeitsgesetzv. 22. Juli 1913, Mannheim und Leipzig 1918 und meine Ab=
handlung: Das neueReichs=und Staatsangehörigkeitsgesetzin Bl. f. R.A. 1913.

* R. u.St. Ang.G. 8§41.
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894 Nachträgeund Berichtigungen.

zeitig mit dem oben58)angeführtenReichsgesetzvom 22. Juli 1913 zur Abänderung
desReichsmilitärgesetzes7.

Durch das neue Staatsangehörigkeitsgesetztreten vom 1. Januar 1914 an die
Bestimmungendes alten Gesetzesvom 1. Juni 1870, sowie des Reichsgesetzesvom
20. Dezember1875 betr. die Naturalisationvon Ausländernund der § 9 des Schutz=
gebietsgesetzesvom 10. September 1900 außer Kraft s.

Das neueStaatsangehörigkeitsgesetzlegt seinenBestimmungengrundsätzlichkeine
rückwirkendeKraft bei. Daraus folgt, daß eineStaatsangehörigkeit,welchevor dem
1. Januar 1914 nach den bisherigenBestimmungenerworbenoder verlorenwurde,
auch nachherals erworbenbzw.verlorengilt, und daß demgemäßfür die Feststellung
der Staatsangehörigkeit für die Tatsachen, Gründe und Wirkungen des Erwerbes und
Verlustesaus der Zeit vor dem1. Januar 1914 das frühereGesetzanzuwendenist?.

Das neue Gesetzführt für die Verleihung der Staatsangehörigkeit an Ausländer
an Stelle der bisherigenBezeichnung„Naturalisation“ die Bezeichnung„Einbürgerung“
ein 10. Der Ausdruck „Deutscher“ umfaßt auch weibliche Personen11.

Unter „allgemeine Vorschriften“ ist angeordnet12, daß die Reichsangehörigkeit
(wie bisher) mittelbar oder unmittelbar erworben werden kann, und daß der Besitzder
Staatsangehörigkeitin einemBundesstaatedie Reichsangehörigkeit(wie bisher)not=
wendig in sichschließt. Die Reichsangehörigkeitwird demgemäßdurchden Erwerb
der Angehörigkeit in einem Bundesstaate ohne weiteres (wie bisher) erworben. Sie
wird auch (wie bisher)durchdenVerlust der Staatsangehörigkeitin einemBundes=
staate ohne weiteres verloren, Letzteres jedoch nur, wenn die verlorene Staats=
angehörigkeitdie einzigewar, welcheder Betreffendebis zu dieserZeit besaß,oder
wenn er, im Falle des BesitzesmehrererStaatsangehörigkeiten,dieselbensämtlich und
gleichzeitigverliert.

Damit ist der bisher geltendeGrundsatzdes Sonderbestandesder Staats=
angehörigkeitim Einzelstaataufrechterhaltengebliebenund bildet nachwie vor die
mittelbare Reichsangehörigkeitdie Regel.

Während jedoch der Besitz einer deutschenEinzelstaatsangehörigkeit,gleichviel
welcher,denBesitzderReichsangehörigkeitausnahmsloszur Folge hat, währendferner
wie bisher so auch künftig eine Person die Staatsangehörigkeit in mehrerendeutschen
Bundesstaaten zugleichbesitzenkann18,und der Erwerb der Staatsangehörigkeitin einem
Staate den BesitzderStaatsangehörigkeitin den übrigenStaaten nicht ohneweiteres
zur Folge hat, ist nunmehr hinsichtlichdes Verlustes der Reichsangehörigkeitfür die=
jenigen Personen, welchedie Staatsangehörigkeit in mehrerenStaaten besitzen,teilweise
neuesRechtgeschaffenworden.

Tritt nämlichderVerlustderStaatsangehörigkeitkraftGesetzesein(§17Ziff.2,3,5,6),
so erstreckter sichstetsauf alle deutschenStaatsangehörigkeiten,welchederBetreffende
bis dahin besaß. In den Fällen der Ziff. 2 (Erwerb einer ausländischenStaats=

sa Vgl. N. 4.
7!R.G. zur Abänderung des R. M.G.s usw. v. 22. Juli 1913 Art. III Abs. J.
* Vgl. R. u. St. AngG. 8 37. Die Bestimmungendes R.G.s v. 20. Dez. 1875 find ersetzt

durch Is 15, 34. An die Stelle des § 9 des Schutzgebietsgesetzessind die Bestimmuubender 81
§ 33 Ziff. 1 und § 35 des neuenGesetzesgetreten.

- Übergangsvorschriftenenthalten die §§ 30, 31 des neuenGesetzes.Sie beziehensichauf
den WiedererwerbderSt. A. nachdem neuenGesetzdurchPersonen,welchedie St. A. nach demalten
Gesetzverloren haben. Hiervon unten. Unter „ehemaligenDeutschen“im Sinne der 8§811,13,33
Ziff. 2 verstehtdas neueGesetzsolche,welchedie deutscheSt. A. nach dem früheren oder nach dem
neuenRecht verloren haben.

10§ 3 Ziff. 5, 5§ 8 ff. Den Ausdruck„Ausbürgerung“ gebrauchtdas Eriet nicht, und zwar
weder für dieFälle, in welchen der Verlust der St.A. durch Gesetz(§ 17 Z. 2, 3,5, 6), noch für
diejenigen,in welchener durchGuschließung einer Behörde(F 17 3. 1, 4) nrslgt. »

U 1 sagt: „Deutscherist, wer die laatzangehdrigtekt.. besitt.“ Vgl. auch § 4 Ziff. 4,
88 4—. * 27, 28, 31, 33 Ziff. 2. Gegensatzist „Ausländer“.

13 Im Entwurf war beabsichtigt,die Möglichkeit des ütes mehrerer deutscherStaats=
angehörigkeiten,von einzelnenAusnahmefällen abgesehen,auszuschlleßen.Val. Entw. § 13 Ziff. 2,
§§ 20, 25, Begründung S. 19f. Im Reichstag fandendieseBestimmungenkeineAnnahme.
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angehörigkeit)und der Ziff. 3 (NichterfüllungderWehrpflicht)verliert derBetreffende
stets alle deutschenStaatsangehörigkeitenund somit auch die Reichsangehörigkeit.Das
Gleiche gilt im Fall der Legitimation durch einen Ausländer (Ziff. 5) oder der Ehe=
schließungmit einem Ausländer (Z. ff. 6). Erfolgt die Legitimation seitens des An=
gehörigen eines anderen Bundesstaates oder die Verheiratung mit dem Angehörigen
einesanderenBundesstaates(Ziff. 5, 6), so gehennur die bisherigenStaatsangehörigkeiten
des Legitimierten bzw. der Ehefrau unter, mit dem gleichzeitigenErwerb der neuen

deutschenStaatsangehörigkeit bleibt aber die Reichsangehörigkeitgewahrt. Wird die
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaatedurch Entschließung einer Behörde (§ 17

iff. 1 u. 4) verloren,so ist zu unterscheiden.Geschiehtdies durchAberkennungzur
trafe (§ 17 Ziff. 4), so verliert der Betreffendedurch solchenBeschlußstetsdie

Staatsangehörigkeit in allen deutschenStaaten, in denener sie etwa besitzt1, und somit
auch die Reichsangehörigkeit.Handelt es sichum Entlassung (Ziff. 1), so verliert der
Besitzer mehrerer Staatsangehörigkeitennicht nur diejenige des entlassenenStaates,
sondern regelmäßigauch diejenigeder übrigen Staaten. LetztereWirkung kann jedoch
dadurch vermieden werden, daß der zu Entlassendesich seine Staatsangehörigkeit in
einem anderen als dem entlassendenStaate durch eine ausdrücklicheErklärung gegen=
über der zuständigenBehördedieses Staates vorbehältund dieserVorbehaltin der
Entlassungsurkundevermerktwird 15. Er erhält sich auf dieseWeise trotz Entlassung
die Reichsangehörigkeit.

Eine mittelbare Reichsangehörigkeit ist auch diejenige der Angehörigen von
Elsaß=Lothringen.Sie befitzendie Staatsangehörigkeitals Landesangehörigkeitnach
den allgemeinenGrundsätzenüber Erwerb und Verlust und mit der gleichenWirkung
der Reichsangehörigkeitwie die Angehörigen der Bundesstaaten. Elsaß=Lothringengilt
im Sinne diesesGesetzeswie im Sinne einiger andererGesetze„als Bundesstaat"16.

Die deutschenSchutzgebietegelten im Sinne dieses Gesetzes „als Inland“ 17.
Dies bedeutetzunächst,daß das Gesetz auch in den Schutzgebietengelte, sodann daß
Wohnsitzund Aufenthalt in einemSchutzgebietenicht als Wohnsitzund Aufenthalt
im Auslande 18, Reichsdienst im Schutzgebietenicht als Dienst im Auslande 15gelte,
und endlich, daß Reichsangehörigkeitauch auf Grund der Zugehörigkeitzu einem
Schutzgebieterworben werden könne1698.Das Gesetzknüpft wie dasbisherige Recht
dieMöglichkeit der Erwerbung derReichsangehörigkeitohneStaatsangehörigkeitin einem
Bundesstaate an die Schutzgebietsangehörigkeit.Als Angehörige eines Schutzgebietes
gelten außer den Eingeborenen dieses Schutzgebietesauch die Ausländer, d. i. die
Angehörigen anderer als deutscherStaaten, die Staatlosen und die Angehörigenanderer
als des betreffendenSchutzgebietes,alle diesejedochnur, wennsiesichin demSchutz=
gebieteniedergelassenhaben.

2. Die unmittelbare Reichsangehörigkeit.

So entstand schon nach bisherigem Recht der Begriff der unmittelbaren
Reichsangehörigkeit. Sie ist Reichsangehörigkeitohne Staatsangehörigkeit in
einemBundesstaateund hat deshalbauchnicht die besonderenWirkungen einer solchen20.
Wohl aberfindetim übrigenauf sieder Art. 3 der Reichsverfassungmit seinenBe=
stimmungenüber „das gemeinsameIndigenat“ entsprechendeAnwendung. Auch finden

27 Abs. II, § 28 Abs. II, § 29. Vgl. unten bei Nr. 119.
20. Hat der zuEntlassendedeutsche##gehorigeso kann derVorbehalt wirksamsowohl

für ihn selbstund seineaorinen #semuen als auchfür dieseallein, nicht aber für ihn allein
gemachtwerden. § 23 * mit

½8 83 tst h. Vgl. u. Verf. Art. 6a Abs. III (Ref. v. 31. Mai 1911 Art. 1).
82

16Vgl. § 24Seln I. §§ 25—27, 32, 33 Ziff. 2. Im Sinne des § 8 (lauch§ 30) sinddie
uuhrbi lur Inland, wenn es sichum Verleihung der unmittelbaren Reichsangehörigkeit handelt.

20 —in bezugaufWahlrecht zum Landtag und Gemeindebiirgerrechtdes einzelnen
Bundesstaates.
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nunmehr die Vorschriften des neuen Gesetzesüber Erwerb, Verlust und Wiedererwerb
der Staatsangehörigkeit auf die unmittelbare Reichsangehörigkeit entsprechendAn⸗
wendung, soweit nicht ausdrücklichanders bestimmtist?7. Die BedeutungdieserGrund=
sätzeist im einzelnenfolgende.

Unmittelbare Reichsangehörigkeitwird erstmalig nur durch Verleihung er=
worben. Die Verleihung kann nunmehr an folgendePersonenklassengeschehen:

1. an Schutzgebietsangehörigeim oben dargelegtenSinn?;
2. an ehemaligeDeutsche,die sich nicht im Inland 23 niedergelassenhaben und

deshalbweder zu denSchutzgebietsangehörigenim Sinne der Ziff. 1 nochzu den
Personengehören,welchenach § 8 des Gesetzesvon jedemBundesstaat oder nach*
des Gesetzesvon ihrem früheren Heimatstaat eingebürgertwerden können?“;

3. an Personen, die von einem ehemaligenDeutschenabstammen?5oder von ihm
an Kindesstatt angenommenworden sind, auch an diesePersonen jedochnur, wenn
sie sichnicht im Inland niedergelassenhaben26;

4. an Ausländer, die im Reichsdienstangestelltsindund ihrendienstlichenWohnsitz
im Ausland haben?7, wenn nicht ihre Einbürgerung gemäß § 15 Abs. 2 erfolgt ist.

Von diesenPersonen haben nur die unter Ziff. 4 genannten einen Anspruch,
und zwar auf kostenfreieVerleihung der unmittelbaren Reichsangehörigkeit,und auch
diese nur, wenn sie ein Diensteinkommenaus der Reichskassebeziehen23,den übrigen
Personen kann sie nachErmessender Verleihungsbehördeauf ihren Antrag, jedochnur
dann verliehenwerden,wennsiedieVoraussetzungenerfüllen,auf Grund derer sieim Falle
ihrer Niederlassungim Inland eingebürgertwerden könnten29. Die Verleihung erfolgt
durch den Reichskanzler oder durch die von ihm bezeichneteBehörde, undzwar durch
AusstellungeinerVerleihungsurkunde20.

Forta setzt sichdie erstmaligalso durchVerleihung begründeteReichsangehörigkeit
nach den Gründen des Familienverbandesebensofort wie die Staatsangehörigkeit
in einem Bundesstaate,nämlich durch Abstammung (8 3 Ziff. 1, §4 Abs. 1I),Legiti=
mation (§ 3 Ziff. 2, § 5) und Eheschließung(§ 3 Ziff. 3, 86). Der Erwerb der Einzel=
staats=Staatsangehörigkeitsteht einem unmittelbarenReichsangehörigen in jedemdeut=
schenBundesstaatedurchAufnahme unter denselbenVoraussetzungenals Gegenstandeines
Rechtsansprucheszu, wie er einem Angehörigen eines Bundesstaates nach § 7 des
Gesetzeszusteht31. Mit solchem Erwerb endigt das Verhältnis der unmittelbaren
Reichsangehörigkeit. Dasselbe lebt auch nicht von selbstwieder auf durchdenetwaigen
späterenVerlust der Staatsangehörigkeit im Bundesstaate.

Ein ehemaliger Deutscher, der im Inland (Reichsgebiet einschließlichSchutz=
gebietesich nicht niedergelassenhat, hat die Wahl, ob er die Verleihung der unmittel=
baren Reichsangehörigkeitoder die Einbürgerung in seinemehemaligenHeimatstaate
beantragenwill (Ges. § 13). DieseEinbürgerungist aber, wie unten gezeigtwird,
von einigenbesonderenVoraussetzungen(§ 8) abhängig. Ist ihm die unmittelbare
Reichsangehörigkeitauf seinen Antrag hin verliehen worden, so ist Einbürgerung vom
Auslande aus nichtmehr möglich, er kann alsdann nur noch Aufnahme auf Grund

Niederlassung gemäß §7 beanspruchen.
Auch der im Dienste des Reichs im Auslande Angestelltehat die Wahl zwischen

Ges. §3 Ges. 33 Ziff. 1
2d i. im2 eines Bundesstaatesoder in einemSchutzgebiet.

iff. 2 ersterHalbsetatz.
, nterschied, ob dieser sich im Inlande niedergelassen t oder nicht.

½ Ges. § 33 Ziff. 2 zweiterPalpsat. 27BGes.
Ges. § 34 mit § 38 Abs. I. Ein gerichtlicheswel zur Geltendmachungdes An=

spruchsbestehtnicht, da die verleihendeBehörde der Reichskanzlerist. Vgl. § 40 Abs.I, wo § 34
nicht augeführt ist.

L 35 findet auste zwar der n 8 Abs. I des GesetzesAnwendung, nicht jedochder
88 Abs, n 165airrin rer emeinde oder desArmenverbandes des Niederlassungsortes.)

mit 35
41Dies ergibt sich zweifellos aus § 7: „muß einem Deutschen“mit § 1: „Deutscherist“.

§8 Abs. 1.der von den Voraussetzungender Einbürgerung handelt, ist gem.§ 35 nur auf die
erstmaligeVerleihung der unmittelbarenReichsangehörigkeitanwendbar.
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demAntrag auf Verleihung der unmittelbarenReichsangehörigkeitundderEinbürgerung.
Letztere kann er in jedem Bundesstaatebeantragenund mit Zustimmung des Reichs=
kanzlers erhalten; beanspruchenkann er sie nur, wenn er ein Diensteinkommenaus der
Reichskassebezieht(§ 15 Abs. II). Auch in diesenFällen ist Einbürgerung nicht mehr
möglich, wenn die Verleihung der unmittelbaren Reichsangehörigkeiterfolgt ist.

Die unmittelbare Reichsangehörigkeitgeht auch dann in der Staatsangehörigkeit
in einemBundesstaateunter, wenn dieseaus einemGrunde des Familienverbandes
(Legitimation, Verehelichung)erworbenwird 32.

Selbständig endigt sie aus denselbenGründen wie die Staatsangehörigkeit in
einemBundesstaates".Die Grundsätze,welchefür dieEinbürgerungehemaligerDeutscher
bestehen,finden auf die Wiederverleihung der unmittelbaren Reichsangehörigkeitent=
sprechendAnwendung8". Über Entlassung, Aberkennung,Wiederverleihung beschließt
der Reichskanzleroderdie von ihm bezeichneteBehörde. Auch die Grundsätze,welche
für die Wirkungen des Erwerbes und des Verlustes der Staatsangehörigkeit auf die
Angehörigen(Ehefrau,Kinder) gelten,findenauf die unmittelbareReichsangehörigkeit
entsprechendAnwendung.

Die unmittelbareReichsangehörigkeithat durchdie dargelegtenRechtssätzedes
neuenGesetzesan Bedeutungerheblichgewonnen. Wie groß dieseBedeutungin Zukunft
sein wird, das wird davon abhängen, in welchemUmfange die Befugten, vor allem
die ehemaligenDeutschenund ihre Abkommenschaft,von ihren AntragsrechtenGebrauch
machen und ihren Anträgen stattgegebenwerden wird. Sollte wider Erwarten ein
übermäßiger Andrang von Antragstellern, namentlich aus den Kreisen der ehemals
Deutschenstattfinden,so gewährtdas GesetzeineSicherungderReichsinteressendurch
§9 Abs. I, der gemäß §35 auch auf die Verleihung der unmittelbaren Reichs=
angehörigkeitentsprechendanzuwendenist. Darnach darf dieseVerleihung ersterfolgen,
nachdemdurchdenReichskanzlerfestgestelltwordenist, daß keinBundesstaat? gegen
die Verleihung Bedenkenerhobenhat. SolcheBedenkenkönnennur auf Tatsachen
gestütztwerden, welche die Besorgnis rechtfertigen,daß die Verleihung des Antrag=
stellers das Wohl des Reiches oder eines Bundesstaates gefährdenwürde. Werden
Bedenkenerhoben,so entscheidetüber sieder Bundesratsé.

Obgleich hiernach die Bedeutung der unmittelbaren Reichsangehörigkeiterheblich
gewachsenist, bleibt sie doch auch in Zukunft die sekundäreForm. Den Hauptfall
wird auch in Zukunft die mittelbare,d. h. die durchden Besitzeiner Staatsangehörigkeit
in einemBundesstaatevermittelteReichsangehörigkeitbilden. Die Grundsätzeüber den
Erwerb und besondersüber den Wiedererwerb und den Verlust derselbenhaben durch
das neue GesetzerheblicheAnderungen erfahren. Dieselben sind nunmehr darzustellen.

3. Erwerb der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

Die Gründe des Erwerbes sind bei teilweiseabweichenderBezeichnungsachlich
die gleichengeblieben,nämlich Geburt (Abstammung),Legitimation, Eheschließung
(Verheiratung), Verleihung durch Aufnahme oder Einbürgerung (Naturalisation).

a) Zum Erwerb durchGeburt. Das obenin § 37 Ziff. 1 Gesagtegilt mit
Ausnahme von N. 6 auch ferner. Hinsichtlich der Findelkinder bestimmt das neue
Gesetz,daß sie bis zumBeweisedes Gegenteils als Kinder von Angehörigendes Bundes=

38Gemäß entsprechenderAnwendung des § 17 Ziff. 5, 6 nach§ 35.
ss8 17ff.mit§ 35. 3 8§9—12mit 3 35.
5 Bedenkenkönnen nicht nur von dem Bundesstaat, dem der ehemals Deutschefrüher angehört

hat, sondernvon jedemBundesstaaterhobenwerden. Daß § 9 Abs. I auchauf die Verleihung un=
mittelbarer ReichsangehörigkeitAnwendung finde, geht aus § 35, wo 5 9 nicht ausgenommenist,
unzweifelhafthervor. Der Bundesrat ist hlernachals entscheidendeStelle Instanz über demReichs=
kanzler als verleihendeBehörde. » »»»

Is§9Abs.1lfindetausdieVerleihungderunmittelbarenReichsangehdrigteitkeineAns
wendung.

v. Seydel-Piloty, Bayerisches Verfafsungsrecht. 57
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staatesgelten,in dessenGebietsieaufgefundenwordensind37. Die unmittelbareReichs=
angehörigkeitgeht durch Geburt nach denselbenGrundsätzenüber.

b) Zum Erwerb durchLegitimationos. Das oben§ 37 Ziff. 2 Gesagtegilt
auch ferner. Nach dem neuenGesetzbegründetdie Legitimation die Staatsangehörigkeit
des legitimierendenVaters für das legitimierte Kind auch dann, wenn sie nach aus=
ländischemRecht erfolgt ist, sofern nur nach deutschemRecht die Legitimationals
wirksam anzusehenist. Die Legitimation durch einen unmittelbar Reichsangehörigen
begründetfür das Kind unmittelbare Reichsangehörigkeit,gleichviel ob es vorher eine
deutscheStaatsangehörigkeit hatte, Ausländer oder staatlos war.

c) Zum Erwerb durchEheschließungs". Das neueRechthat auchhierin
sachlichnichts geändert. Das oben§ 37 Ziff. 3 Gesagtegilt auchferner. Die Ehe=
schließungmit einemunmittelbarReichsangehörigenbegründetfür dieEhefrauebenfalls
unmittelbareReichsangehörigkeit,gleichvielob die Frau vorherDeutsche,Ausländerin
oder staatlos war.

4) Zum Erwerb durchVerleihung (Aufnahme undEinbürgerung)°.
Das oben § 37 unter Ziff. 4 Gesagte gilt bis auf folgendeNeuerungenauch ferner.

Für beide Arten der Verleihung gilt die Wirkung auf die Angehörigen(Ehefrau,
Kinder) wie bisher. Daß in § 16 Abs. II das Wort „minderjährigen“ vor „Kinder“
weggelassenwurde, ist nur von redaktionellerBedeutung, da nur minderjährigeKinder
der elterlichen Gewalt unterstehen. Auch auf die für volljährig erklärten Kinder ist
die Verleihungder Staatsangehörigkeitan ihre Eltern wirkungslos.

Der obenS. 147 bei N. 37 aufgestellteSatz, daß eineEhefrau selbständigeine
von der Staatsangehörigkeit ihres Gatten verschiedeneStaatsangehörigkeit durch Auf=
nahme"1 nach deutschemRechte nicht erwerbenkönne, war, wie oben gezeigt, schon
bisher bestritten,nach dem neuenGesetzegilt er nicht mehr. Vielmehr ist jetztzwischen
der selbständigenAufnahme und der selbständigenEinbürgerung einer Ehefrau zu unter=
scheiden. Die selbständigeAufnahme ist zulässigund bildet wie bei anderen Personen
den GegenstandeinesAnspruches,wenn der Mann demAntrage der Ehefrau zugestimmt
hat. Es kann sogar die fehlendeZustimmung durch die Vormundschaftsbehördeersetzt
werden"2. Die selbständigeEinbürgerung einer Ehefrau ist zulässig nach den Grund=
sätzender Geschäftsfähigkeitder Ehefrauen"5.

Auch Personen, welcheunter elterlicherGewalt oder unter Vormundschaft stehen,
können selbständig eine Staatsangehörigkeit verliehen erhalten. Zur Aufnahme oder
EinbürgerungbedarfesnunmehrbeisolchenPersonen,wennsiedas sechzehnteLebensjahr
noch nicht vollendet haben, der Antragstellung durch den gesetzlichenVertreter; haben
siedas sechzehnteLebensjahr vollendet, so haben sie zwar selbstden Antrag zu stellen,
ihr Antrag bedarf aber der Zustimmung des gesetzlichenVertreters“.

Bestimmungen über die Aufnahme=und Einbürgerungsurkundensowie über die
Urkunden, die zur Bescheinigung der Staatsangehörigkeit dienen, erläßt fortan der
Bundesrat“5.

*7§ 4 Abs. II. Die gesetzlicheBegriffsbestimmung: „ein Kind, das in dem Gebiet eines
Bundesstaatesaufgefundenwird“, ist dahin zu epänzene „und dessenEltern unbekanntoder nicht
aufzufinden sind“. Kinder von Eltern, die zwar bekanntsind, derenStaatsangehörigkeitaber un=
bekannt ist, sind keine Findelkinder. Auf sie findet § 4 Abs. II keineAnwendung. Auf Kinder,
die in einem Schutzgebietgefundenwerden, findet § 4 Abs.1IIüberhauptkeineAnwendung (§ 35);
dagegengilt die Vorschriftauch für Farbige, die in einemBundesstaatsgebietgefundenwerden.
Vgl. H. Delius a. a. O. N. 4 bei § 4. Ebenda über Auffindung von Kindern in Küstengewässern
und auf Schiffen.

58Ges. § 5. gaung geändert. 5PGes. § 6. Fassung geändert.
4%Ges. §57. Abs. 1 gibt die bisherige Bestimmung (früher § 7) in veränderter Fassung.sachlichim wesentlichenunverändertwieder. Abs. II ist neu. & 8 gibt mit Anderungenauch fach=

licher Art den Inhalt des früheren - 8 wieder. 6#FG sind neu. § 16 Abs. 1 entsprichtdem
früheren§ 10, § 16 Abs. II demfrüheren§ 11, §38 Abs. I demfrüheren§ 24 Abf. I.

4 Ges. 7 Abs.II Satz1. »
OIHinfichtliderNaturalisation(Einbürgerung)vgl.§37N.60.
« 8 Abs.1 Ziff. 1. Vgl. hierzu unten.
4# 7 Abs. II Satz 2, §8 Abs. I Ziff. 1.
" Ges. § 39 Abs. I. Die Bestimmungder als höhereVerwaltungsbehördenund als Militär=
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Im übrigenbeziehensichdieNeuerungenzum Teil auf dieAufnahme,zumTeil
auf die Einbürgerung.

An den sachlichenVoraussetzungender Aufnahme ist nichts geändertworden.
Das neue Gesetzhat jedochklargestellt, daß, wenn die übrigen Voraussetzungen,also
insbesondereNiederlassungim Gebietedes Aufnahmestaatesmit Aufenthaltsrechtdaselbst
erfüllt sind, die Aufnahme nicht nur jedem Angehörigen einesanderenBundesstaates“
(bisheriger § 7), sondern auch jedem unmittelbar Reichsangehörigenkostenfreierteilt
werden muß“. Die Niederlassungmuß auchnachdemneuenGesetztrotzder redaktionell
geändertenNasung nichtnur stattgefundenhaben,sondern,wennnötig,auchnachgewiesen
werden"7. DerunmittelbareReichsangehörige(Schutzgebietsangehörige,ehemalsDeutsche,
oder im Ausland Angestellte) erlangt den Anspruch auf Aufnahme nicht schondurch
die beabsichtigte,sondernerstdurchdie vollzogeneNiederlassung.Es genügtalsonicht,
wenn er eine Wohnung im Bundesstaategenommenhat oder sich vorübergehenddort
aufhält. Das in §7 Abs. II verlangte Erfordernis der Zustimmung des Ehemannes
und des elterlichenGewalthabers beziehtsichnur auf die Antragstellung, nicht auchauf
die Niederlassung"“.Das oben in § 37 bei N. 39 bis 52 Gesagtegilt im übrigen
unverändert. Die verwaltungsgerichtlicheVerfolgbarkeit des Anspruchs auf Aufnahme
ist jetzt auch durch das Reichsgesetzgesichert"°.

Die Einbürgerung (früher Naturalisation) bildet auchnachdemneuenGesetze
regelmäßigkeinenGegenstandeines Rechtsanspruches50. Die Einbürgerungist im
Gegenteil für die Regel erschwert worden (§ 9). Für gewissePersonen jedoch,ins=
besonderefür ehemaligeDeutsche,ist siezum Teil erleichtert(§ 13), zum Teil sogarzum
GegenstandeinesRechtsanspruchserhobenworden (§§ 10 bis 12). Für die unmittelbar
Reichsangehörigenkommt,wieobengezeigtwurde,nur Aufnahme,nichtauchEinbürgerung
in Betracht. Auf die Verleihung der unmittelbarenReichsangehörigkeitdagegenfinden
die Bestimmungendes Gesetzesüber Einbürgerung, von einer unten zu erwähnenden
Ausnahme abgesehen,Anwendung51.

Unter den reichsgesetzlichenVoraussetzungender Zulässigkeit der Einbürgerung
sind die auf den unbescholtenenLebenswandel, den ausreichendenNahrungsstand und
die Anhörung des Gemeinde=bzw. Armenverbandes bezüglichenunverändertgeblieben,
dieVoraussetzungenderGeschäftsfähigkeitund derNiederlassunghabeneinigeAnderungen
erfahren, eine bedeutsameerschwerendeNeuerung bringen das Recht der Bundesstaaten
zur Geltendmachungvon „Bedenken“und das hierauf beruhendeWiderspruchsrecht
des Bundesrates.

Die neueVorschriftüberdas Erfordernis derGeschäftsfähigkeitlautet im ersten
Teil o8:

„wenn er 1. nachdenGesetzenseinerbisherigen Heimatunbeschränktgeschäftsfähig“ ist oder
nachden deutschenGesetzenunbeschränktgeschäftsfähigseinwürde .

Der Zusatzdes neuen Rechts,wonachwahlweisedas deutscheRecht in Betracht
zu ziehen ist, steht im Einklang mit den Grundsätzendes Bürgerlichen Gesetzbuches
über die Geschäftsfähigkeitder Ausländer im Inlande355.Würde demnachder nach

hehbrneakkndigen Landesbehördenist nach wie vor den Landeszentralbehördenvorbehalten. Ges.

Ges. & 7 Abs. I, §§ 35, 38. § 38, der die Kostenfreiheit anordnet, erwähnt zwar den
§ 35 nicht, er beziehtsichaber dennochauch auf die Aufnahme der unmittelbarNeichsangehrigen,
dennauch sie habenAnspruch auf Aufnahme, §§ 7 und 38 finden wie alle nicht ausdrücklichaus=
genommenen „Vorschriften dieses Gesetzes“ gem. § 35 auch auf sie Anwendung.

4 Die Ermittlung, ob sie stattgefundenhat, ist allerdingsauch von Amts wegenvorzunehmen.
*8 Der im früheren & 7 angeführte§ 2 des Freizügigkeitsgesetzes(ogl. Art. 37 des E.G. 1.

B.G.B.) ist im neuen§ 7 weggelassenund durchdie Vosschett des neuen§ 7 Abs. II ersetzt.Val.
Motive zu § 6 des Entwurfs.

Ges. § 40. 50 Agl. oben§ 37 bei N. 52. 51 a g 5.
» tD§8Abs.IZiss-2,4undAbs.11desaltennndneiienGesetzes.Dieierangeordneten
Anderungen sind nur redaktionell. Unberührt find auch die Vorschriftenüber die Einbürgerungs=
gebühren. Vgl. oben§ 37 N. 56.

58 § 8 Abf. I 3. 1.
5“ Früher:„dispo itionsfähig.. Der Sinn ist derselbe.

rt. 7 Abs. III E.G. z. B.G.B. Vgl. Motive zu § 7 des Entwurfs desSt. Ang.G.3.
57“"
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dem Rechte seines Heimatstaates nicht geschäftsfähigeAusländer nach deutschemRecht
geschäftsfähigsein, so kann er eingebürgertwerden,das gleichegilt, wenner zwar
nach deutschemRechtenicht geschäftsfähigsein würde, wohl aber nachdemRechte
seinesHeimatstaatesgeschäftsfähigist. ÜberdieergänzendeZustimmungdesEhemannes
und das Antrags= und Zustimmungsrechtdes elterlichenGewalthabers, worüber § 8
Abs.I Ziff. 1 im zweitenTeile bestimmt,wurdeschonoben(beiNoten41—44) gehandelt.

Hinsichtlich des Erfordernisses der Niederlassung verlangte das bisherige Recht
nur die AbsichtderNiederlassung56. Das neueRecht verlangt,daß derBewerbersich
bereits niedergelassen537und daß er eine eigeneWohnung oder ein Unterkommenbereits
gefundenhabe.

Ülberdas die EinbürgerungerheblicherschwerendeBedenkenrechtder Bundes=
staatenund das Widerspruchsrechtdes Bundesratesbestimmt§ 9 Abs. I des neuen
Gesetzes:

„Die Einbürgerung in einemBundesstaat darf erst erfolgen,nachdemdurchdenReichskanzler
festgestelltworden ist, daß keinerder übrigen BundesstaatenBedenkendagegenerhobenhat; erhebt
ein BundesstaatBedenken, so entscheidetder Bundesrat. Die Bedenkenkönnennur auf Tatsachen
gestütztwerden, welchedie Besorgnis rechtfertigen,daß die Einbürgerung des Antragstellers das
Wohl des Reichs oder eines Bundesstaatsgefährdenwürde."“

Die Vorschrift beruht auf demGedanken, daß an der Einbürgerung oderNicht=
einbürgerung einesAusländers in einemdeutschenStaate ein allgemeinesReichsinteresse
bestehenkann, dem durch das bisherigeRecht nicht genügendentsprochenist. Es steht
bisher jedemBundesstaate frei, demReicheneueReichsangehörigebeliebigaufzunötigen,
denn durchdie Naturalisation in einemStaate erhält der Naturalisiertedas Nieder=
lassungsrechtund damit mittelbar den Aufnahmeanspruchin allen Staaten 558.Nunmehr
soll das Gesamtinteressedes Reichs und das Interessealler einzelnenStaaten an der
NichteinbürgerungdurchdenBundesrat gewahrtwerden. Von jedemEinbürgerungs=
gesuchist darnach allen Bundesstaaten,einschließlichElsaß=Lothringen,Kenntnis zu
geben.Dieseshat durchVermittlungdesReichskanzlerszu geschehen.Jeder Bundes=
staat hat das Recht, gegenjedesGesuch Bedenkenzu erhebenund hat dieselbenzu be=
gründen.WerdenBedenkennichterhoben,soistdiesdurchdenReichskanzlerfestzustellen.
Ehe dieseFeststellungerfolgt ist, darf die Einbürgerung nicht stattfinden. Die ohnesolche
Feststellungerfolgte Einbürgerung ist nichtig, weil ihr ein wesentlichesFormale fehlt.
Werden Bedenkenerhoben,so sinddieselbennur zu berücksichtigen,wenn siemit Tatsachen
begründet sind, aus welcheneineGefährdung des Reiches oder eines Bundesstaates zu
befürchten ist55. UnbegründeteBedenken könnenvom Reichskanzler selbstübergangen
werden. Liegen begründeteBedenken vor, so hat über dieselbenstets der Bundesrat
nach den allgemeinenGrundsätzenseinesVerfahrens zu entscheiden.Diese Entscheidung
ist keine richterliche in bezugauf das Gesuchselbst, wohl aber ist sie eine richterliche
in bezugauf das geltendgemachteBedenken.Eine ÜberprüfungderEntscheidungdes
Bundesrates findet nicht statt. Die Entscheidungdes Bundesratesverpflichtetden

bs d Ziff. 3 des früherenGesetzes.Vgl. oben § 37 N. 63.
57 NeuesGesetz§ 8 Abs. I Eingang und Ziff. 3.
58 Freizügigkeitsgesetz§ 1; bisheriges St. Ang.Ges. § 7. Für die Fälle, in denenes sichum

das Interesseeines früherendeutschenHeimats=oderAufenthaltsstaatesan derNichtnaturalifierun
einer bestimmtenPerson handelte,hatte schonein Bundesratsbeschlußvom 22. Januar 1891 dadurt
vorgesorgt, daß dem früheren Himat. der Aufenthaltsstaat vor der Naturalisierung in einem
anderen deutschenStaat Gelegenheitzur Außerungzu gebenwar. Hieran knüpft das neueGesetz
an. Vgl. Motive S. 20.

5° Welchen TatsachensolcheBedeutung beizulegensei, darüber befindet das Ermessendes
Bundesrates. Hier werden sich, wenn nicht nach Willkür, sondernRecht verfahren werdensoll,
Grundsätze entwickeln müssen, an deren Bekanntgabe ein allgemeines Interesse besteht.

Der Bundesrat wird auch formale Grundsätzeüber das Verfahren der Geltendmachungund
Bescheidungder Bedenkenaufzustellenhaben. Die Begründung zu & 7 (S. 22) führt darüber aus:
„Die Ausführung der Vorschrift ist in der Weise gedacht,daß den einzelnenBundesregierungendie
erforderlichenMitteilungen über die aufzunehmendenPersonen innerhalb bestimmter Feit=
räume und unter Verwendung von Listen gemachtwerden. Das Muster für diese Listen
wird vom Bundesrat aufzustellensein."“
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Bundesstaat nicht zur Einbürgerung, wenn die erhobenenBedenkenals unbegründet
zurückgewiesenwurden,sieverpflichtetaberdenBundesstaatzur AblehnungdesGesuchs,
wenn den Bedenkenstattgegebenwurde. In diesemFalle wirkt die Entscheidungalso“
als eine bindendeVorentscheidung.

Ein Widerspruchsrechtdes Bundesrates oder Bedenkenrechtder Bundesstaaten
bestehtnicht, wo zwischendem Bundesstaat der Bewerbung und dem Bewerber eine
derbeidenfolgendenbesonderenBeziehungenvorliegt.Es bestehteinsolchesRechtnicht5°

1. in bezugauf Bewerber in einemBundesstaat, dem entwedersieselbstoder ihre
Eltern oderGroßeltern oder Adoptiveltern ehemals angehört haben. Nachkommenvon
ehemalsunmittelbarReichsangehörigengenießendiesenVorzug nicht,ebensowenigdiejenigen
in elterlicher odervormundschaftlicherGewalt stehendenPersonen,für welcheder Antrag
auf Einbürgerung durch einenGewalthaber, der Ausländer ist, gestelltworden ist. Es
bestehtferner nicht

2. in bezugauf Bewerberin einemBundesstaate,demsieoderihreVorfahrenzwar
nie angehörten,in dessenGebiet sie sich aber bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres
dauernd aufgehaltenhaben61,wenn sie „im DeutschenReiche geborensind“"62 und den
Antrag auf Einbürgerung während zweierJahre nachder Vollendung ihres 21. Lebens=
jahres stellen.

Ein Rechtsanspruchauf Einbürgerung (Wiederverleihung) bestehtauch für
diese Personen nicht. Einen solchensieht das neueGesetz,abweichendvom bisherigen
Recht, nur für folgendePersonen vor:

1. für die Witwe oder geschiedeneEhefrau eines Ausländers, welchezur Zeit
iher Eheschließungeine Deutsche(AngehörigeeinesBundesstaatesoder unmittelbar
Reichsangehörige)war. Der Anspruch bestehtjedochnur, wennden bei Einbürgerungen
allgemein gestelltenErfordernissen der Niederlassung, der Geschäftsfähigkeitund des
unbescholtenenLebenswandels genügt ist63. Über letzteres Erfordernis ist vor der
Einbürgerungdie Gemeindedes Niederlassungsorteszu hören“. Dem Antrag ist
kostenfrei zu entsprechen65; er kann im verwaltungsgerichtlichenVerfahren verfolgt
werden66. Ein Widerspruchsrechtdes Bundesratesbestehtnicht.

Ein Rechtsanspruchauf Einbürgerungbestehtferner#7:
2. für ehemaligeDeutsche,die als Minderjährige die Reichsangehörigkeit"5 ver=

loren haben, wenn sieallen reichsrechtlichenErfordernissender Einbürgerung entsprechen
und den Antrag auf EinbürgerunginnerhalbzweierJahre nachder erreichtenVoll=
jährigkeitstellen.Auch ihr Anspruchist kostenfreizu erfüllenundkannim verwaltungs=
Esichrichen Verfahren verfolgt werden67. Ein Widerspruchsrechtdes Bundesrates
estehtnicht.

Ein durch das Widerspruchsrecht des Bundesrates beschränkterAnspruch auf
Einbürgerung besteht, wenn alle allgemeinenErfordernisse der Einbürgerung erfüllt
sind und die Einbürgerung nicht das Wohl des Reiches oder eines Bundesstaates
gefährden würde, für diejenigen Ausländer, welche mindestensein Jahr lang wie
Deutscheim Heere oder in der Marine im Gebiete des Reichs oder in einem Schutz=
gebiet gedient haben70. Auch ihnen ist die Einbürgerung kostenfreizu gewähren71. Im
verwaltungsgerichtlichenVerfahren ist der Anspruch nachReichsrechtnicht verfolgbar7.

so Ges. & 9 Abf. II.
Die Tatfache des dauernden Aufenthaltes im Bundesstaat der Bewerbung braucht nicht

vonder Geburt an vorzuliegen;es genügt,wenn sie zur Zeit der Vollendung des 21. Lebensjahres
vorliegt.

„Im Deutschen Reich“ d. i. in einem Bundesstaat oder Schutzgebiet. Vgl. § 2 Abs. II
des neuen Gesetzes.

##§ 10 Satz 1 mit § 8 Abs. 1 N. 1, 2; vgl. obenbei N. 52ff.
910 Satz 2. ss – 38 Abf. I. ss 40 Abf. I.

F 1. “8 Die mittelbare oder unmittelbare.
" § 38 U= I. § 40 Abf. I. 10 § 12 mit § 8 und § 9 Abf. I.
718 38 Abl. I.
½§ 40 Abs. I desR. Ges.esführt den § 12 nicht an. Mit Rückfichtauf das Verfahren des

* 9 Abf.I kann für dieseAnsprüchedas verwaltungsgerichtlicheVerfahren landesrechtlichnur vor=
behaltlichder Vorentscheidungdes Bundesrates angeordnetwerden.
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Kein Rechtsanspruch auf Einbürgerung, aber eine Erleichterung derselben ist
angeordnet unter teilweiser Ausdehnung und teilweiser Einschränkung des bisherigen
Rechtes73 für alle Personen, welcheehemals die Staatsangehörigkeit in einemBundes=
staate besessenhaben“ oder von einem solchen abstammenoder an Kindesstatt an=
genommenworden sind, und welche sich nicht im Inlande niedergelassenhaben75.
Bisher war Naturalisation solcherPersonennur zulässig,wennder Antragstellerdie
deutscheStaatsangehörigkeit durch zehnjährige oder fünfjährige Abwesenheit verloren
und keine andereStaatsangehörigkeit erworben hatte76. Nach dem neuenGesetzkommt
es auf den Grund des Verlustes der früheren Staatsangehörigkeit nicht mehr an;
auch kann die Einbürgerung erfolgen, wenn der Antragsteller eine andere Staats=
angehörigkeiterworbenhat. Dafür ist aber dem Reichskanzlerein Einspruchsrecht
eingeräumt77. Auch hier wird das „Bedenken“des Reichskauzlersuur aus demIn=
teressedes Reichs oder eines Bundesstaats abgeleitetwerden können'78.Die gegenden
Einspruch des Reichskanzlers oder ohne vorausgehendeMitteilung an ihn erfolgteEin=
bürgerungist nichtig. Die Einbürgerungerfolgt in diesenFällen nach Reichsrecht
weder kostenfreinoch unter Eröffnung des verwaltungsgerichtlichenVerfahrens 7“.

Zwei Übergangsvorschriftendes neuenGesetzesdienenebenfallsderErleichterung
der WiedererwerbungverlorenerStaatsangehörigkeitund gebenAnsprücheauf Ein=
bürgerung.

Die eine dieserVorschriften lehnt sich an das bisherigeRecht an, die andere ist
durchdas neueRechtveranlaßt.

NachbisherigemRechtsohatteeinehemalsDeutscher,derseineStaatsangehörigkeit
durchzehnjährigenoder fünfjährigenAufenthalt im Auslande verlorenhatte,bei Rückkehr
in das Gebiet des DeutschenReichs Anspruch auf Aufnahme gegenüberdem Nieder=
lassungsstaat ohne Rücksichtdarauf, ob er inzwischeneine andere Staatsangehörigkeit
erworbenhatteodernicht 31.

Solche Personen2 haben nunmehr unter der Voraussetzung, daß dieser Verlust
vor dem 1. Januar 1914 eingetretenist, und daß sie zur Zeit der Bewerbung keinem
Staate angehören,im Fall der Rückkehrins Gebietdes DeutschenReichs,nicht auch
in ein Schutzgebiet,den Anspruch auf Einbürgerung im Niederlassungsstaatss. Dem
Anspruchist kostenfreizu entsprechen3; er ist im verwaltungsgerichtlichenVerfahren
verfolgbar35. Er steht auch den ehemals unmittelbar Reichsangehörigenunter den
gleichenVoraussetzungenzuss. Ein Widerspruchsrechtdes Bundesrats bestehtnicht.

Sodann ist auch denjenigenPersonen,welchenachbisherigemRechtentlassen
worden sind, die bisher sechsmonatlicheAuswanderungsfrist nicht versäumt' und
deshalb ihre Staatsangehörigkeit verloren haben, unter bestimmtenVoraussetzungen
der Anspruchauf kostenfreieEinbürgerungmit Vorbehaltdes verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens verliehen38. Dies ist dann der Fall, wenn ihnen die Entlassungsurkunde
nach dem 1. Januar 1913 ausgestellt worden ist, ihre Auswanderung nur aus dem
Heimatstaate, nicht aber aus dem übrigen Reichsgebiet (einschließlichder Schutzgebiete)
erfolgt ist, wenn sie ferner binnenJahresfrist seit der Zustellung der Entlassungsurkunde
in einem deutschenBundesstaat sich niedergelassenhaben, denAntrag auf Einbürgerung
im Niederlassungsstaatbinnen einem Jahre seit Inkrafttreten des neuenGesetzes,also“

Vgl früheres Gesetz§ 21 Abs. IV.e
75Nicht auch für ebemaligeunmittelbar Reichsangehörige.
' Vgl. oben§ 37 N.74—87.
16§ 13. Vgl. dazu § 33 Ziff. 2 und das oben Gesagte.
77Ihm ist vor der Einbürgerung Mitteilun zu machen. „Die Einbürgerung unterbleibt,

wenn der ReichskanzterBedenkenerhebt.“ § 13Sat .
findet im übrigen keineAnwendung.

½ § 38 Abf. I. § 40 Abf. I. sog 21 Abs. V.
Jar Peen 8 Kicei * 8. ichej feih heutschenLandesrecht

nd ihnen gleich auch diejenigen,welche schonna üherem, deutschemLandesrechtdie
St.Ang. durch Abwesenheit verloren haben. 31 — II.

bs. J. )Pb 35 § 40 Abf. I.31 Abfs. . bs. J.
35. "8 Früheres Gesetz§ 18 Abf. II.

ss 9§830, 38 Abf. I, 40 Abf. I.
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spätestensam 31. Dezember1914, gestelltund hier alle Erfordernisseder Einbürgerung
erfüllt haben. Ein Widerspruchsrechtdes Bundesrates bestehtnicht.

Endlich findet auf Antrag unter bestimmtenVoraussetzungeneine Einbürgerung
solcherPersonenstatt, die wegenNichterfüllung der Wehrpflicht die Staatsangehörigkeit
verloren haben. Die Einbürgerung kann nur auf Antrag und nach Anhörung der
Militärbehörde geschehen,sie kann auch ohneNiederlassungim Inland und durch
jeden Bundesstaat, in dem sie beantragt wird, geschehen.Weist der Antragsteller
nach, daß ihm keinVerschulden? bei VersäumnisseinerWehrpflichtzur Last fiel,
so muß dieEinbürgerungauf Antrag in seinemfrüherenHeimatstaate,und zwarmit
Wirkung auch für seine Ehefrau und gewaltunterworfenenKinder geschehen.

e) Zum Erwerb durchAnstellung. Was in § 9 des Sta.Ang.G. für die
im öffentlichenDienst angestelltenDeutschenund Ausländerund im Reichsgesetzvom
20. Dezember 1875 für die im Reichsdienst angestelltenAusländer angeordnetwar,
ist im neuen Gesetzin schärfererFassung, sachlichjedochim wesentlichenunverändert
wiedergegebenworden71. Das oben in § 37 Ziff. 5 Ausgeführte trifft auch nachdem
neuen Rechte zu. Nur folgendes ist zu bemerken. .

Statt der Worte „Kirchen, Schul- oder Kommunaldienst“ sagt das neueGesetz
„im Dienste einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes,im öffentlichenSchuldienst
oder im Dienste einer von dem Bundesstaat anerkanntenReligionsgesellschaft“. Da
zu den „anerkannten Religionsgesellschaften“ auch die Privatglaubensgesellschaften
gehören,so bewirkt nunmehr auch die in ihrem Dienst erfolgendeAnstellung, wenn sie
der staatlichenBestätigungbedarf,durchdieseebenfallsdie Staatsangehörigkeit.

Daß nur Anstellung zum öffentlichen Dienst die Staatsangehörigkeit bewirke,
ist nunmehr durch die Wahl desAusdrucks „Anstellung statt „Bestellung“ völlig außer
Zweifel gesetzt5.

Anstellung als Offizier oderBeamter im bayerischenKontingent bewirkt bayerische
Staatsangehörigkeit. Auch der Notariatsdienst ist nach bayerischemRecht Staats=
dienst?5, nicht dagegender Dienst als Rechtsanwalt.

Die Anstellung als Offizier oderBeamter des Beurlaubtenstandesbewirkt künftig
nicht mehr die Staatsangehörigkeit im betreffendenBundesstaate“.

Das neueGesetzbringt zumAusdruck, daß die AnstellungeinesDeutschenals
Aufnahme, diejenigeeinesAusländers als Einbürgerung gilt. Einen Unterschiedmacht
das nicht, auch nicht hinsichtlichdes Verfahrens .

Für Anstellungen von Deutschenund Ausländern im Reichsdienstgilt das oben
837 bei N. 112 bis 116 Gesagteauchfernermit folgendenAbweichungen.

Hat der Angestellte seinendienstlichenWohnsitz in einem Bundesstaate, so gilt
die Anstellungals Einbürgerungdann, wenn in der Anstellungsurkundenicht ein
Vorbehalt gemachtwird3. Der Verwaltungsrechtswegist eröffnet½.

Hat der AngestellteseinendienstlichenWohnsitzim Ausland, so ist wie bisher
zu unterscheidenzwischendenFällen des Bezugs einesDiensteinkommensaus der Reichs=
kasseund den Anstellungenohne solchesEinkommen. Bei besoldetenAnstellungen hat
der Angestellte nunmehr die Wahl, ob er sich in einem von ihm zu bezeichnenden
Bundesstaateinbürgernoderob er sichdie unmittelbareReichsangehörigkeitverleihen

39Bgl. KommBer. S. 59. »
, W§26Abj.1ll,§29;vgl.auch35und§32Abf.lll Oberganksvorschriftx Wegen
des verwaltungsgerichtlichenVerfahrens im Falledes Änspruchss. 8 40 Abs. J.

oeiNeues Ges. §§ 14, 15, 16, 35, 40. «
IDDiesgiltinsbesonderefürbiejüdifchenGlaubensgefellfchaftemAndersoben§37N.104.

TVgLmeisiNNjeth tehatdas gleich lien.Vgl.zu dieserFrageDelür die übrigen Kontingentehat dasgleichezu gelten. . zu dieser Frage Delius
a. a. O. " 5 zu § 14. Vgl. oben§ 37 N. 103. s s

?25Not.Ges. Art. 8.
/14 Abs. II. Anders bisher. Vgl. oben § 37 N. 103 vorletzterSatz.

„ Über den zulässigenVorbehalt, der die Wirkung derSt. Ang. ausschließenkann, s. jetzt
*14 Abs.I; vgl.oben3 37N.98—100.

58sGes.9 15 Abs. I. Ges. § 40 Abf. I.
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lassenwill. Auf beideshat er Auspruch100. Bei unbesoldeterAnstellung dagegenbesteht
keinAnspruch101,es kann aber nachWahl des AngestelltenentwederEinbürgerung mit

Zustimmung des ReichskanzlersoderVerleihungder unmittelbarenReichsangehörigkeit
durch den Reichskanzler stattfinden.

Die Wirkungen der Anstellung auf die Angehörigen des Angestellten sind die
gleichenwie bei Verleihung102;sie treten für alle Beteiligten, sofernnicht in der
Urkunde hinsichtlichder Angehörigen ein Vorbehalt gemachtist, mit der Aushändigung
der Anstellungsurkundeein. Daß nunmehrauchdie AnstellungeinerEhefrau die Staats=
angehörigkeitim Anstellungsstaatebewirken,ist zwar nicht ausdrücklichangeordnet,
aber anzunehmen102a.

Die Anstellung einesAusländers zum Reichsdienst in einemSchutzgebiethat für
sichallein keinenEinfluß auf die Staatsangehörigkeit.

4. Verlust der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

Hiervon handelnnunmehrdie §§ 17 bis 29, 38 bis 40 des neuenGesetzes,
welchean Stelle der §§ 13 bis 24 des alten Gesetzesgetretensind.

Die wesentlichstenNeuerungen des neuen Gesetzesbetreffen diesenGegenstand.
Wie bisher geht die Staatsangehörigkeit durchLegitimation, Eheschließung,Entlassung
und Aberkennung verloren. Die Abwesenheitallein (Verjährung) ist kein Grund des
Verlustesmehr, dagegenwird sienunmehrverlorendurchErwerb einerausländischen
Staatsangehörigkeitund durchNichterfüllungder Wehrpflicht108.

a) Zum Verlust durchLegitimation. Die Legitimationhat fortan diese
Wirkung, auch wenn der Vater ein Ausländer ist, nur dann, wenn sienachden
deutschenGesetzenwirksam erfolgt ist1o5. Im übrigen gilt das oben§ 38 Ziff. 1 Gesagte.

b) Zum Verlust durchEheschließung ½. Das oben§ 38 Ziff. 2 gilt un=
verändert auch fernerhin.

c)Zum Verlust durch Entlassung 10°7.
Das neue Recht gestaltetden Entlassungsanspruchauf der bisherigenGrundlage

in wesentlichenBeziehungenandersals das bisherige.
Entlassung findet auch ferner nur auf Antrag statt und erfolgt durch einen

staatlichenVerwaltungsakt 188.
Die selbständigeEntlassungeiner Ehefrau kannkünftignur von ihrem Gatten

und, wenn dieser ein Deutscher1% ist, nur zugleichmit seiner Entlassung beantragt
werden. Der Antrag bedarf in allen Fällen der Zustimmung der Frau ½10.Soll die
EntlassungeinesStaatsangehörigenzugleichauf dessenEhefrau sichbeziehen,so muß
dies unter Nennung ihres Namens in der Entlassungsurkundeangeführtwerden111.

Die Entlassung einer Person, die unter elterlicherGewalt oder unter Vormund=
schaft steht, kann wie bisher nur von dem gesetzlichenVertreter beantragt werden.
Zudem bedarf es hierzu in der Regel der Genehmigungdes deutschenVormundschafts=
gerichtes.DieseGenehmigungist wie bisherdann nicht erforderlich,wennder Vater

1%Ges.§ 15 Abs. II, § 84.
1%§ 40a zwar den Verwaltungsrechtswegfür die Fälle des § 15 schlechthin,meint

aber o ubar nur die uͤlle, in denen ein Anspruch besteht.
16 Abs. II: vgl. oben nach N. 40. 102a4Vgl. oben bei N. 41.

1 es.§ 17. Tas neueGesetzerklärt in § 36 für . unbelh die „Staatsverträge, die
von Bundesstaatenmit ausländischenStaaten vor demInkrafttreten diesesGeseßes geschlossenfind“.
Dies beziehtsichnicht auf denjenigenInhalt solcherVerträge, welcherdie Dauer der Verjährungs=
frist zum Gegenstandhat (Bancroftverträge).Vgl. obenS. 165 N. 97. NeueVerträge über Staats=
angehörigleit.könnenkünftig von Bundesstaatenmit ausländischenStaaten nichtabgeschlossenwerden.

§ 17 Ziff. 5 (krüher§ 13 Ziff. 4).
1##gi o wenn sie nachden Destingng des B.G.B. oder nachdem vom deutschenRecht

als wirksam anerkannten Grundsatzedes uechteg-des mms des *8 erfolgt ist. S. oben
e* 38 N. 3. 6 (früher § 13Zif

107Ges. & 853 üher #10 "0d. oben § 38 Ziff. 3
1%Vgl. oben§ 3
%Mittelbrer anr erietnn Neichsangehriger.
115Ges.§ 1 Ges.§ 23 Abs.II.
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oder die Mutter die Entlassungfür sichund zugleichkraft elterlicherGewalt für ein
Kind beantragt und — nach neuemRecht — wenn dem Antragsteller die Sorge für
die Person diesesKindeszusteht 112. In den Fällen, in welchen die Genehmigung
des Vormundschaftsgerichteserforderlich ist, stehtgegendessenEntscheidungauch der
Staatsanwaltschaftdie Beschwerdezu. Gegen denBeschlußdes Beschwerdegerichtes
ist weitereBeschwerdeunbeschränktzulässig1138.Erstrecktsichder Wirkungskreiseines
der Mutter bestelltenBeistandes auf die Sorge für die Person des Kindes, so bedarf
die Mutter zu dem Antrag auf Entlassung des Kindes der Genehmigung des Bei=
standes114. Soll die Entlassungeines Staatsangehörigenzugleichauf Kinder des
Antragstellers sich beziehen,so muß dies unter Nennung des Namens des Kindes oder
der Namen der Kinder in der Entlassungsurkundeangeführt werden11.

lber die Zuständigkeit zur Behandlung und Bescheidungdes Antrages, über
Ausfertigung und Aushändigung der Entlassungsurkundegilt das in § 38 bei N. 10
Gesagte 116mit der Maßgabe, daß auch über die Entlassungsurkundender Bundesrat
Bestimmungenzu erlassenhat117,und daß die Aushändigung an Personen, die verhaftet
sind oder derenVerhaftungoderFestnahmevon einerGerichts=oderPolizeibehörde
angeordnetist, nicht stattfindendarf½18.

Die Entlassung bewirkt mit dem Zeitpunkt der Aushändigung den Verlust der
Staatsangehörigkeit nicht nur im entlassendenStaat, sondern nach neuemRecht auch
in jedem anderen Bundesstaat. Die letztereWirkung kann der Entlassenedurch eine
Erklärung gegenüberder zuständigenBehörde des entlassendenStaates von sich oder
den mit ihm entlassenenAngehörigenabwenden.Solcher Vorbehalt ist in der Ent=
lassungsurkundezu vermerken115.

Besitzt der Entlassene zur Zeit der Entlassung eine andere deutscheStaats=
angehörigkeit, und hat er sichdieselbevorbehalten, so bleibt die Entlassung für ihn
wirksam, auch wenn er das Reichsgebietnicht verläßt. Besitzt er zur Zeit der Ent=
lassung keine andere deutscheStaatsangehörigkeit oder hat er sich eine solche, die er
besaß,nicht vorbehalten,so verliert die Entlassung ihre Wirkung, wenn er beim Ablauf
eines Jahres (früher sechsMonate) nach der Aushändigung der Entlassungsurkunde
seinenWohnsitz oder seinendauerndenAufenthalt im Inlande, d. i. im Gebiet eines
Bundesstaates oder in einem Schutzgebietehat 120. Wie nach bisherigem Rechte gilt
die Entlassung in diesemFalle „als nichterfolgt 151.

Sind die formalen Voraussetzungendes Antrages erfüllt, so muß die Entlassung
jedemStaatsangehörigenkostenfrei1325und unbedingterteilt werden, wenn er die
Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate besitztund sich dieselbein seinem
Antrag vorbehält128.

Fehlt es an der einen oder anderen dieser Voraussetzungen, so darf die Ent=
lassung nur aus den gesetzlichenGründen verweigert werden124, und sie ist zu ver=
weigern, wenn einer dieser Gründe vorliegt. Ist kein Versagungsgrund gegeben,so
ist die Entlassung ebenfalls unbedingt zu erteilen155. Die Versagungsgründesind auch
nach dem neuenRechtenur im militärischenInteresseund im Interessedes öffent=

ör 19Abs.1Satz1und§ 19Abs.II Sat 1;vgl.früheresGes.§ 14“S.
11 Ges. § 19 Abs. I Satz 2.
111Ges. § 19 Abs. II Satz 2; früheres Ges. § 14a Abs. II Satz 2.
118§ 23 Abs. II. 116Vgl. Ges. § 23 Abf. I.
117§ 39; vgl. obenbei N. 45.
i18 § 23 Abs. I. Für solchePersonen hat die Aushändigung bis zur Beendigung jener

Maßregeln aufgeschoben zuwerden.
19 §20mit § 23 Abs.I und II. 1# § 18 Abs. I des früherenGesetzes.Vgl. obenbeiN. 15.

120Ges. § 24 (früher § 18 Abs. II). Nicht erforderlichist, um die Entlassung hinfällig zu
zse er während des ganzen Jahres im Inlande seinenWohnsitz oder dauernden Auf=
enthalt hatte. »

1219 das oben in § 38 bei Note 20, 21 Gesagte. Vgl. Gef. § 30 für die Ubergangszeit
).(Wiedererwerb). Vgl. obenbei N. 87, 88.

128§ 38 = I. 15 § 21 (früher § 15 Abf. D.
124 Vgl.oben§ 38 bei N. 43, 44. ·
185An Stempelabgabenund Ausfertigungsgebührendarf für. eine Urkunde nicht mehr

als drei Mark erhobenwerden. § 38 Abs.1I (früher§ 24 Abs. II).Vgl. oben§ 38 bei N. 30.
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lichen Dienstes angeordnet und bestehenin Friedens=und Kriegszeiten vorwiegend in
militärrechtlichenBeziehungendes Staatsangehörigen160. Für die Zeit des Kriegs
oder der Kriegsgefahr sind dem Kaiser besondereAnordnungen vorbehalten187.

Die Gründe,aus welchenin Friedenszeitenstetsund in Kriegszeitendann,wenn
nichts anderesangeordnetist, die Entlassungzu versagenist, sind im wesentlichen
dieselben geblieben wie bisher. An dem oben §&38 bei N. 31 bis 44 Ausgeführten
sind durch das neue Gesetznur folgende Anderungen veranlaßt.

Zu lit. a. Wie bisher unterliegen der BeschränkungWehrpflichtige vom Beginn
des wehrpflichtigenAlters (demvollendeten17.Lebensjahr),aber künftignicht mehr
allgemeinbis zumvollendeten25.Lebensjahr,sondernbis zudemZeitpunkt,in welchem
über ihre Dienstverpflichtungendgültig entschiedenist, mag dieser Zeitpunkt vor dem
vollendeten25. Lebensjahr oder später liegen. Das Zeugnis der Ersatzkommissionhat
diesenWehrpflichtigennicht mehr wie bisher zu bescheinigen,daß sie „nicht bloß“,
sonderndaß sieüberhaupt nicht in der Absicht,die Erfüllung der aktivenDienst=
pflicht zu umgehen,auswandernwollen 128.

Zu lit. b. Die hier angeführtenGruppen sind jetzt in §22 Ziff. 2 und 5
genannt. Neben denMannschaftendes aktivenHeeresund der aktivenMarine find
jetzt ausdrücklich auch die Mannschaften der aktiven Schutztruppengenannt129. Aus
der Begründungzu § 16 Ziff. 5 des Entwurfs (§ 22 Ziff. 5 des Gesetzes)ist zu
ersehen,daß nunmehr unter „Beamten“ alle Beamten, nicht nur die Militärbeamten
und Zivilbeamten der Militärverwaltung verstandensein wollen188. Das Aus=
wanderungsverboterstrecktsichfernerauf alleOffiziere,SanitätsoffiziereundVeterinär=
offiziere des aktiven Heeres, der aktiven Marine und der aktiven Schutztruppensowie
auf alle OffizieredesBeurlaubtenstandesdieserArten. «

Zu lit. c. Die hier genanntenGruppen sindjetztin § 22 Ziff. 4 aufgeführt.
Es sind die Mannschaften des Beurlaubtenstandes vom Zeitpunkt ihrer Einberufung
bis zum Zeitpunktihrer Einstellung151.

Zu lit. d. Die hier genanntenGruppen sind jetzt in § 22 Ziff. 3 aufgeführt.
Das oben§ 38 nochN. 45 bis 49 Gesagtegilt auchkünftig. Über die Verfolgung
desEntlassungsanspruchsim verwaltungsgerichtlichenVerfahren bestimmtjetzt§40 Abs.I.

Für dieEntlassungaus derunmittelbarenReichsangehörigkeitfindendie dargestellten
GrundsätzeentsprechendeAnwendung Die Entscheidungüberdie Entlassungstehtder
vom Reichskanzlerzu bezeichnendenBehördezu182.

4) Zum Verlust durch Aberkennung iss.
Die Fälle der Aberkennung,wie sieoben§ 38 Ziff. 4 lit. a und b dargestellt

wurden, sind auch nach dem neuen Gesetzim wesentlichendieselbengeblieben.
Der Rückkehrbefehldes Kaisers, dessenNichtbefolgungdie Aberkennungder

Staatsangehörigkeitnachsichziehenkann14, ergehtkünftignichtmehr„für das ganze
Bundesgebiet“, sondern, da diese Worte in § 27 weggefallensind, entwederfür alle
Deutschen,einschließlichder unmittelbarReichsangehörigenodernur für dieseodernur
für die Angehörigen einzelner Schutzgebieteoder Bundesstaatenoder auch für einzelne
Personen oder bestimmtePersonenklassen155. ·

DieAufforderungzumAustrittausausländischemStaatsdienstWkannkünftig
M Begüglichder Zivilstaatsbeamtenf. oben §38 N. 38. 127§ 22 Abf. II Satz 2.
08 & 22Ziff. 1 (früher § 15 Ziff. 1). Neu eingefügt ist „nach der ÜUberzeugungder Kom=

mission“. Statt „nachsuchen"heißt es jetzt „nachgesuchtwird“, d. i. von ihnen selbstoder von
ihremawragsherechtigten,gesetzlichenVertreter. Vgl. Motive zu § 16 N. 1 des Entw. (S. 27).

7'#Zu den Mannschaftendes aktivenHeeresusw. gehörenauch diePersonendesBeurlaubten=
standesvom Zeitpunkt ihrer Einstellung an. Vgl. Ges. § 22 Ziff. 4.

13Ü0Vgl. dazu oben § 38 N. 38. 131Vgl. obenN. 129.
132Nach § 35 hat auchdie Vorschrift des § 40 Abs. I und II überdas verwaltungsgerichtliche

Verfahren Anwendung zu finden.
158Ges. 8§ 27, 28, 29 (früher 88 20, 22, 23). Vgl. oben§ 38 Ziff. 4.
134§ 27 Abs. I, § 35. «
WVgLMotive § 23 des Entwurfs. Vgl. auch § 35. Wohin die Rückkehrzu erfolgen

habe,ist nicht #agt. s wird also genügen,wenn sie ins „Inland“ erfolgt.
136Die Motivebegreifenunter ausländischemStaatsdienst, sowohl den unmittelbarenals

auchden mittelbaren,sowohl den zivilen als auch den militärischenStaatsdienst.
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auch ohne Bestimmung einer Frist geschehen's7. Die Aufforderung hat gegenüberden
unmittelbarReichsangehörigendurchdenKaiser zu erfolgen.

Die Aberkennungbeschließtin beidenFällen gegenüberStaatsangehörigenwie
bisher dieZentralbehördedes betreffendenBundesstaats,gegenüberunmittelbarReichs=
angehörigender Reichskanzler.

Die Aberkennungder Staatsangehörigkeithat nunmehrin beidenFällen gegen=
über Personen, welchemehrerenBundesstaatenangehören,den Verlust der Staats=
angehörigkeitin allen Bundesstaatenzur Folge138. Auch hat das neueGesetzdahin
entschieden,daß der Verlust in beidenFällen und sowohl bei einemStaatsangehörigen
als auch bei einem unmittelbarReichsangehörigenzugleichauf die Ehefrau und auf
diejenigenKinder, deren gesetzlicheVertretung demAusgeschiedenenkraft elterlicher
Gewalt zusteht,jedochnur soweitdie Ehefrau oderdie Kinder sichmit ihm in häuslicher
Gemeinschaft befinden,sich erstreckt132. Ausgenommensind Töchter, die verheiratet sind
oder gewesensind. .

Eine Anfechtungdes Aberkennungsbescheidesim verwaltungsgerichtlichenVer⸗
fahren findetnicht statt140.

e) Zum Verlust durch Verjährung bei Abwesenheit. Diesen Grund des
Verlustes der Staatsangehörigkeit hat das neueGesetzbeseitigt. Das oben§ 38 Ziff. 5
(S. 161ff.) Gesagte gilt vom 1. Januar 1914 ab nicht mehr für die Zukunft, sondern
nur noch für die vor diesem Zeitpunkt sich vollendendenVerjährungen. Von allen
Neuerungen des Gesetzesist diese die bedeutsamste?"1.Im Zusammenhang mit dieser
Neuerung stehendie obenerörtertenGrundsätzeüber die Möglichkeitder Verleihung
der Staatsangehörigkeitoder unmittelbarenReichsangehörigkeitan Auslanddeutsche12.
Die Möglichkeit der Einbürgerung oder der Verleihung der unmittelbarenReichs=
angehörigkeitist damit besondersder großenZahl jenerAuslanddeutschen,die durch
Verjährung mit oder ohne ihren Willen die Staatsangehörigkeit verloren haben und
im Ausland verbliebensind, ohne erheblicheformelleSchwierigkeiteneröffnet. Das
Gesetzhat aber diesenwesentlichenErleichterungen,welchees für dieBeibehaltungund
den Wiedererwerbder StaatsangehörigkeitDeutschengewährt, zwei neueVerlustfälle
gegenübergestellt,den Verlust durch Erwerb einer ausländischenStaatsangehörigkeit
und den Verlust durchNichterfüllungder Wehrpflicht"5.

k) Der Verlust durch Erwerb einer ausländischen Staatsangehörig keit.
Der Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit bewirkt den Verlust der

bisherigen deutschenStaatsangehörigkeit oder der etwaigen mehrerenStaatsangehörig=
keiten oder der unmittelbaren Reichsangehörigkeit kraft Gesetzes, vorausgesetzt,daß er
in einer nachdemRecht des AuslandstaatesrechtsgültigenWeise erfolgt ist14, und
daß auch die Voraussetzungendes deutschenGesetzeserfüllt sind.

Nach deutschemRecht tritt dieserVerlust nur ein:
1. wenn der Deutsche(StaatsangehörigeoderunmittelbarReichsangehörige)zur

1½7§ 28 Abf. 1 8 35.
158§ 27 Abs. II, § 28 Abs. II. Vgl. oben bei N. 14. ·
M§29mit§35.Dasoben§38indemnachN.38folgendenAbsatzGesagtetnsstnicht

mehr zu.
" *4 Vgl. oben § 38 N. 63 und § 40 Abs. I des Ges. Das über Zurücknahme des Ab=

erkennungsbescheidesoben § 38 N. 64 Gesagtebleibt in Gültigkeit.
171Vgl. die Ausführungen im allgemeinenTeil der Begründung.
112 Pirbeseaer die Grundsätze des § 13 und des § 33 3. 2.
142& I7 Ziff. 2, 3: § 25, 26, 29, 35. Praktisch werden diese Verlustfälle die Zahl der

Fälle, in welchenjene Erleichterungenwirksam werden,voraussichtlichzum großenTeil wiederaus=
gleichen, wenn nicht übertreffen. Esist die Kraftprobe gestellt, ob die Auslanddeutschen im Durch=
schnitt mehr Wert auf die Erhaltung ihrer deutschenoder auf den Besitzder Staatsangehörigkeit
im Auslandstaate, in dem sie sich niedergelassen haben, legen werden. ·

I«§25Abs.l:,,verliertmitbemErwerb»-«DamitistdieKcnntntsdesaits-
ländischenRechtes für Deutscheund insbesonderefür die deutschenBehörden allgemein bedeutsamer
geworden. Vgl, das oben 8 37 N. 1 angeführteWerk von K. Zellmann und E. Hartmann
und die kurze Ubersicht des ausländischen Rechts in der Anlage 4 zum Entwurf des neuen Gesetzes
S. 72 ff. und den Auszug hieraus bei H. Delius (ogl. oben N. 5) Anh. I S. 75 ff. Auf eine
Darstellung des ausländischenRechteswird hier verzichtet.
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Zeit des Erwerbes der fremden Staatsangehörigkeit !13im Inland, d. i. in einem
deutschenBundesstaat oder Schutzgebietweder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden
Aufenthalt hat;

2. wenn der Erwerb der ausländischenStaatsangehörigkeitauf Antrag und nicht
kraft GesetzesoderdurchungewollteVerleihungerfolgt. Der Antrag für eineEhefrau
muß von dem Ehemann mit Zustimmung der Ehefrau gestelltwerden, auch muß der
Ehemanngleichzeitigfür seinePerson die Verleihungder fremdenStaatsangehörigkeit
beantragen146. Für Personen, die unter elterlicherGewalt oderVormundschaft stehen,
bedarf es des Antrages des gesetzlichenVertreters und der Genehmigungdes deutschen
Vormundschaftsgerichtes.Ausnahmenvon dem Erfordernis dieserGenehmigungbe=
stehennach denselbenGrundsätzenwie bei dem Antrag auf Entlassungaus der deutschen
Staatsangehörigkeit“.

Der Verlust der deutschenStaatsangehörigkeit tritt ferner nicht ein, wenn der
Erwerber der ausländischenStaatsangehörigkeit vor diesemErwerb auf seinenAntrag
die schriftliche Genehmigung der zuständigenBehörde seines Heimatstaates, bei un=
mittelbaren Reichsangehörigendes Reichskanzlerszur Beibehaltung der Staatsangehörig=
keit oder unmittelbaren Reichsangehörigkeit erhalten hat. Vor Erteilung dieser
Genehmigung ist, wo ein solcher vorhanden ist, der deutscheKonsul zu hören145.
BestimmtenausländischenStaaten gegenüberkannderReichskanzlerunterZustimmung
des Bundesrates die Erteilung der Genehmigung allgemein verbieten11.

6) Der Verlust wegen Nichterfüllung der Wehrpflicht wo.
Nichterfüllung der Wehrpflicht ist Grund des Verlustes kraft Gesetzesin zwei

Fällen, als Nichterfüllung der Militärpflicht und als Fahnenflucht151.
1. Nichterfüllung der Militärpflicht ist Grund des Verlustes der Staatsangehörig=

keit oder unmittelbarenReichsangehörigkeitnur für solchemilitärpflichtigeDeutsche,
welche das 31. Lebensjahr vollendet und zur Zeit der Vollendung im Inland weder
Wohnsitz noch dauerndenAufenthalt haben.

Der Verlust tritt für diesePersonennicht bei jederVerletzungderMilitärpflicht
ein, sondern nur dann, wenn bis zu dem Zeitpunkt der Vollendung des 31. Lebens=
jahres noch keine endgültige Entscheidung über die Dienstpflicht von ihnen herbei=

1"5Daß nachträglicheVerlegung desWohussten oder Aufenthaltes den Verlust nicht mehr
bewirkt, geht aus dem Wortlautdes Gesetzesunzweifelhafthervor, ist aber auchals die Absichtdes
Gesetzesdeshalb anzunehmen,weil das Gesetzdie Erhaltung der deutschenStaatsangehörigkeitim
allgemeinenmöglichsterstrebtund auch im Falledes Erwerbes fremderStaatsangehörigkeitdurch

besondereLestimmungenermöglichtund auf den Willen des Deutschenstellt.
¾½725 Abs.1 mit § 18; vgl. auch§ 35

r%%1
1½ §25Abs. III. Dies ist nicht nur als Retorsion, sondernauch ohneentsprechendesVor=

gehendes Auslandstaateszuläffig.
1½0§ 26 Abfs.I, II, §§ 29, 35. Bgl. die allg. Wgründung zum Entwurf S. 17f.
151R. Mil.Gef. v. 2. Mai1874 § 10 (N.G.Bl. S. 45). ilitärpflichtig find alle Wehr=

pflichtigen, wenn sie nicht freiwillig in denHeeresdiensteintreten, vom 1. Januardes Kalender=
ahres an, in welchemsie das 20. Lebensjahr vollenden bis zum Zeitpunkt der endgültigenEnt=

scheldungüber ihre Dienstpflicht. Vgl. Motive zu § 22 des Entwurfs (S. 29): „Die Vorschriften
mußten im einzelnen so gestaltetwerden, daß der Verlust der St.Ang. nur bei Verletzung der
wichtigstenaus der Wehrpflicht folgendenVerpflichtungeneintritt, daß der Wehrpflichtige unter
Berücksichtigungder AuslandsverhältnissegenügendZeit zur Erfüllung seinerObliegenheitenbehält,
und daß der Wnmm2 des Verlustes unzweifelhaft feststehtund möglichstleicht zu ermitteln ist.
Degemäß war zu unterscheidenzwischenderVerletzungderMilitärpflicht einerseitsund derFahnen=

ucht anderseits."
UAimdem Verluste der Staatsangehörigkeit wegenNichterfüllung der Militärpflicht jedeun=

billige Härte zu nehmen,find zu denschonbestehendenErleichterungenin derErfüllung dieserPflicht,
durchdas mit demneuenStaatsangehörigkeitsgesetzgleichzeitigerlasseneund in Kraft tretendeN.G.
v. 22. Juli 1913 zur Abänderung des Reichsmilitärgesetzesund des Gesetzes,betr. die Anderungen
der Wehrpflicht, v. 11. Febr. 1888 (N.G.Bl. S. 593) neue Erleichterungenund Befreiungen an=
geordnetworden. Hierauf ist hier nur zu verweisen.Vgl. insb. Begründung desEntwurfs S. 18f.
und Anlage 1 zum Entwurf.

25 Abs. I mit § 19; vgl. auch §35. S. oben nachN. 111, auch wegenderBeschwerde
wuschähunder Vormundschaftsbehörde.

5 ..
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Eläfttn. und eine Zurückstellungüber diesenZeitpunkt hinaus für sie nicht er=
olgt ist168.

Durch Übergangsvorschriftist für solchemilitärpflichtigeDeutsche,welchevor
dem1. Januar 1914 im Inland wederWohnsitznoch dauerndenAufenthalthaben,
undzwardas 29.,abernochnichtdas43.Lebensjahrvollendet,vor dem1.Januar 1914
aber noch keineendgültigeEntscheidungüber ihre Dienstpflichtherbeigeführthaben,
eine Frist von zwei Jahren, gerechnetvom 1. Januar 1914 an, gesetzt, innerhalb
deren sie die endgültige Entscheidungherbeizuführenhaben. Unterbleibt dies, so ver=
lieren sie ihre deutscheStaatsangehörigkeitoderunmittelbareReichsangehörigkeitmit
dem 31. Dezember 1915 154.

Über den Wiedererwerbder Staatsangehörigkeitoder unmittelbarenStaats=
angehörigkeitdurchMilitärpflichtige ist das obenGesagtezu vergleichen155.

2. Die Fahnenflucht155ist Grund des Verlustesder deutschenStaatsangehörig=
keit oder unmittelbaren Reichsangehörigkeitfür solchePersonen des Soldatenstandes,
welchezwei Jahre nach Bekanntgabedes Beschlusses,durch den sie für fahnenflüchtig
erklärt wordensind, im Inland wederihren Wohnsitznochihren dauerndenAufent=
halt haben½7.

Auf Mannschaften der Reserve, Landwehr, Seewehr und Ersatzreserve,welche
für fahnenflüchtigerklärt sind, findet die Vorschrift Anwendung, wenn die Erklärung
erfolgtist, weil sie sichaus demDienst, zu demsieeinberufenwarenund in den sie
eingestellt worden sind, entfernt haben. Ist die Erklärung der Fahnenflucht jedoch
erfolgt, weil sie einer Einberufung zum Dienst keine Folge geleistethaben, so findet
auf sie die Vorschrift nur Anwendung, wenn ihre Einberufung nach Bekanntmachung
der Kriegsbereitschaftoder nach Anordnung der Mobilmachung erfolgt ist158.

lber den Wiedererwerb der Staatsangehörigkeit oder unmittelbaren Reichs=
angehörigkeitdurch Personen, die für fahnenflüchtigerklärt worden sind, ist das oben
Gesagte zu vergleichen157.

b) Zum Recht des Anterstützungswohnsitzgesetzes.
Zu S. 546 Nr. 63 und S. 564 Nr. 290. Inzwischen ist demAntrag Bayerns im

Bundesrates gemäß das
Reichsgesetzzur Einführung des Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitzim
Königreiche Bayern vom 30. Juni 1913 ergangen160. Dasselbe lautet:
§51. Das Gef. über den U.W. v. 30. Mai 1908(N.G.Bl. S. 381) wird im Kgr. Bayern ein=

geführt; die §§ 37, 56 Abs. 2 Satz 2 könnenim Verhältnis zum Kgr. Bayern nur mit dessenZu=
stimmunggeändertwerden.

1682§ 26 Abfs.I. Danach findet die Vorschrift keine Anwendung auf solchePersonen, die
vor diesemZeitpunkt durchendgültigeEntscheidungentweder1. ausgemustertoderausgeschlossenoder
2. für das stehendeHeer oder die stehendeMarine ausgehoben oder der Ersatzreferve oder dem Land=
sturm überwiesenwordensind. Die unter 1. Genannten scheidenhier völlig aus und behaltenihre
Staatsangehörigkeit, die unter 2. Genannten haben ihren entsprechendenmilitärischen Verpflichtungen
u genügen, es kommt nur bei Fahnenflucht für sie zum Verlust der Staatsangehörigkeit. Vgl.

solgerde Ziff. 2 des Textes.
1 Personen, welcheüber das vollendete31. Lebensjahr hinaus zurückgestelltwordenfind,

verlieren die Staatsangehörigkeitnicht, auch wenn siespäterihren etwanochbestehendenmilitärischen
Verpflichtungennicht entsprechen. 154§ 32 Abs. I.

155§ 26 Abs. III, & 32 Abs. III, §§ 29, 35, 40 Abs. I. S. oben bei N. 89, 90.
158Nach R.Mil. Str. G.B. v. 20. Juni 1872 § 69 (N.G.Bl. S. 174) ist fahnenflüchtig,wer

sicheiner unerlaubtenEntfernung in derAbsicht,sichseinergeseblichenodervon ihm übernommenen
Verpflichtung zum Dienstedauerndzu entziehen,schuldigmacht. Vgl. §§ 64, 65, 68, 70ff. I. c.

157§ 26 Absf.II Satz 1, § 35; Mil.Str.G.O. v. 1. Dez. 1898 § 360 (R.G.Bl. S. 1189).
Der Beschluß kann im Verfahren gegenAbwesendevom Gerichtsherrnerlassenwerden, wenn die
Voraussetzungen vorhanden sind, wonach der Abwesende (vgl. M Str.G.O. § 356) wegen eines Ver=
brechensoderVergehens vor ein Kriegsgerichtzu stellenwäre. Daß der Aufenthalt oderWohnsitz
schon zur Zeit des Beschlusses über die Fahnenflucht im Auslande genommensei, ist nicht erforderlich.
Es genügt.wenn der Aufenthalt zu dieserZeit unbekanntist. R.Mil. Str. G.B. 9 64.

155§ 26 Abs. II Satz 2. 159S. oben bei N. 89, 90.
160 N.G.Bl. N. 41 S. 495.
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8 2. Für Bayern treten an Stelle der von § 65 d. G. ü. d. U.W. getroffenenZeitbestim⸗

88. Der Tag, an dem das G. ü. d. U. W. im Kgr. Bayhernin Kraft tritt, wird durch

GGG

G

Urkundl. usw.
GegegebenKiel, den 30. Juni 13.
Ausgeg. zu Berlin 12. Juli 13161.

II. Berichtigungen und Ergänzungen.

520 N. 34. Der Kommentarvon Hauck=Lindner erscheintsoebenin Neu=
bearbeitungals 4. Auflage durchRechtsrat Dr. Dr. Karl H. Fischer (bisher
2 Lieferungen).

532 N. 116. Die Pflicht der Gemeindenzur Haltung des Staatsanzeigersund
der damit verbundenenStaatszeitungentsprechenddenEntschließungenderStaats=
ministerien und Aufsichtsbehördenist neuerdings auch durch ein Erkenntnis des
Verwaltungsgerichtshofes, 2. Senat, vom 4. Juli 1913, Nr. 65 II/13, auf Be=
schwerdedes Stadtmagistrats Starnberg feftgelegtworden. Die Begründung stützt
die Pflicht der Gemeindenauf Art. 38 Abs. I der diess.Gem.O.und erklärt
den Staatsanzeiger als Amtsblatt im Sinne dieser Vorschrift. „Danach haben
dieGemeindendas zu leisten,was zur Erfüllung der ihnengesetzlichzugewiesenen
Aufgaben notwendig ist. Es bedürfen daher die Gemeinden des Staatsanzeigers
zur Erreichung ihres Zweckes“. „Der Staatsanzeigerverliert durchseineVer=
bindung mit der Staatszeitung nicht die Eigenschaft eines Amtsblattes im Sinne
des Art. 38 1 der Gem.O.“ DerV. G.H. gehtvon der Annahmeaus, daß die
StaatsregierungjedeZeitung als Amtsblatt erklärenund dadurchdie Voraus=
setzungfür die Pflicht der Gemeinden zu deren Haltung schaffenkann. Dem ist
beizufügen,daß einePflicht zur Haltung für Gemeindennur hinsichtlichsolcher
„Amtsblätter“ begründetwerdenkann, in denenamtlicheVeröffentlichungenin
bezugauf gemeindlicheAngelegenheitenregelmäßigerfolgen. Eine Analogie besteht
in der Tat bei denjenigenZeitungen,welchevon denBezirksämternals Amts=
blätter benütztund erklärt werden.

161Ein bayerischesAusführungsgesetzzu diesemEinführungsgesetzund zum Unterstützungs=

Gocgle



A.
Abgeordnetenkammer 246ff.;

bteilungen 297, 310 f.; —
deren Geschäftsgang 310 f.;
derenInformationsrecht222f.,
311; — Vornahme der Wahl=
prüfungen durch die Abtei=
lungen 274ff.; Adressen an
den König 318 f.; Altersprä=
ident 294; Auflösung 278;
usschüsse296ff. 311f.;deren

Geschäftsgang311 f.; — Vor=
beratung von Geschäftsgegen=
ständen in den Ausschüssen
304f.; Aufwandentschädigung
285; Ausschußzur Vorprüfung
von Ministeranklagen 346f.
Ausschuß zur Prüfung der
Verfassungsbeschwerden318; 1
Beschlußfähigkeit der Abg.K.
277, 308f.; Bureauvorstand
290f.:Direktorium294:Diszi=
plin der A. 290 ff. 299 ff.;

gang 290ff., 301ff.; Geschäfts=
ordnung der Abg.K. 290 ff.;
Mitgliederzahl253;Präsiden=

294f.; — Sitzungspolizei 301;
Redeordnung, Rednerliste
306 ff.; Reisekostenentschädi=
zung 287) Schriftführer 294f.,
310; Übergangzur Tages=
ordnung 307; Verfassung

290 ff.; Wahlperiode 259,
278; Wahlprüfungsausschuß
274 Worterteilung 306f.;
— Geschichtliches246ff., s. i.
ü. u. Landtag, Landtags=
abgeordnete. "

Ablösung 64.
Absetzung des Königs 1001.
Adel: bayerischer180ff.; Be=

griff 180f., 187; erblicher
183f.; — als Voraussetzung
dererblichenReichsratswürde
189; Einstellung 187f.; keine

Entziehung 18761; Erhebung
in denAdelsstand 184; Er=
löschendes A. 187; Erneue=
rung, Wiederaufnahme des
A. 18767; Erwerb f. Ver=
leihung; fremder182f.; Ge=
richtsstand, privilegierter des

, s. d. W.; Geschi tliches
3 f., 57, 181, s. a. Stände,
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privilegierteü; Grade des A. Amterhäufungen: Verbot der=
185; hoher181, 191, s. a. elben682;im Ortsgemeinde=
Standesherren; landsässiger ienst 588.
184, 190; niederer 181; per=Affaires contentieuses 327 28,
önlicher 184; des alten Deut= (. a. administrativ=kontentiöse
chen Reichs 18373, 191; Sachen.
echtsstreitüber den Adelo. Agnaten desköniglichenHauses
t 18882;wuscherltersheft. esitzenZustimmungsrecht bei

licher sieheReichsritterschaft Akten der Familiengesetz=
reichsständischerusw., frühere gebung 102; als Reichsver=
Landeshoheit desselben191ff. weser 122 ff.;Stellung zum
s. a. Standesherren; Staats= Staatsoberhaupte 083 ff.;
angehörigkeit bayer., als Thronfolge der A.94 f., s. a.
Voraussehung des Erwerbs u. Haus, königliches.
des bayer. Adels 182, 1831s, Akademie der bildendenKünste
187; Ausnahmen 190; 62; der Wissenschaften25.
keineVerjährungdesA. 187;AkeivlehenderStandesherren
Verleihung 178, 180, 183ff.; 201.
Verlust 187; Verzicht 187;Akzise 6.
Vorrechte, Geschichtliches35; Albrecht IV. der Weise,Herzog
—nach der Konstitution von 2, 4; — V., iog 2, 4.
1808 57; — nach der Ver= Alterszulagen .Gehalt,Dienst=
fassungsurkunde189;Wappen alterszulagen.
186, 188. Amortisationsgesetze 12.

Anmtsadel 7½.
186;Amtsanwälte,Amtsanwalt=

GebührenfürEinträgein die schaft383f.
A. 186. Amtsbezirk: Anderungender

sbe, Einftuß auf die
unkt„ adjoint: geltendes irksamkeitder Gesetze844.
echt 582; 7%%An##nd Amtsbürgschaften 693, 694.

legug280. Waht284Amtegehelmnteb14!2:Boll=— i i 2 r ⸗

— oss; vgl. Ge nispflicht 715: Verletzung797,

chen: französisch-pfälzisches Eit Zwilsachen 79; — in

Recht3278Zuständig= Amtsrichter376.
eit desStaatsrats 321#5 Amtsverbrechen, Amtsver=

gehen: Begriff 797; Straf=
von 1813792; Straf=
v. 1861793;Reichs=

gesetzbuch794; strafgericht=
er öffent⸗

— ur,elben, geschichtliche Entwick=
lung 426 ff.;— geltendesRecht

127f.; Besetzungund Errich= Amtsvollmacht 689.
tung neuer, durchdenReichs=Angestelltenversicherung 772.
verweser127f..Geschichtliches: Anlagen (öffentlicheAbgaben)
Käuflichkeit 31; Unfähigkeit öut= *'

Ans agerte Ansässigmachung

keit 145; — im königlichen stra
sichtlichder Staatsangehörig= gesehbuch

Haus verboten 103. aiche Verfolgung

tag.

zur Bekleidungwegenstraf=
gerichtlicher Verurteilung Begri ½5;als Erwerbs=
68211,s. a. Staatsämter, Be= titel der Heimat Gesezgebung
hörden. von 1825 und 1834) 543f.
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Ansbach 33.
Anstellung im öffentl. Dienste

680ff., 689ff.; Anstellungs=
recht (Stellenbesetzungsrecht)
680 ff.;Begriff 689; definitive

Sachregister.

gerung) 899 ff.; Unterstützungs=
wohnsitz 567f.; Zuständigkeit
für Aufstellung derRegeln für

zie Behandlung derAusländer
21122.

Beigeordneter, staatl Bestäti=
# ging 610; Stellvertreter des

ürgermeisters 623; Unent=
geltlichkeit der Dienstleistung

753; Wahl 594.

127ff.; Erwerb der Staats=
angehörigkeit durch A. 152ff.,
903,Vorbedingungen undVor=
aussetzungen681f. 1

Anwartschaften auf öffentliche
Amter6745°. .

Apan agen der Mitglieder des
.Hauses I1IOff.

Apothekenwesen: älteres Recht
17, 24, 47; Suspension des

a Pekaltenehert•hellationsgerichte 47.
Aktseone 58.
tger Geschichtliches30ff.,

Armenärzte27°5. 4
Armeninstitutsdeputation in

Armenpflege, örtliche 46.
Armenunterstützung,öffent=

liche, Begriff 254; öffentlich==
rechtliche Wirkungen und

Folgen des Genussesderselben

Armenwesen, Geschichtliches1
20 78,23, 27, 39 f., 58.

Ascheffenburg 34, 50 200;Für= 1
ttentum 49.

Aspiranten 790. 6
Aufenthaltsrecht in der Hei=

matgemeinde 547.
Aufschläge, öffentliche, Ge=

schichtliches 6, 50 197; Unzu=
lässigkeit der Einführung durch
Ortschaften536.

Aufsichtsbeschlüsse in eigent=
lichen emeindeangelegen=

beiten 523ff.; Beschwerderecht
eerGemeinden 526.

Aussichtsbeschwerde gegenGe=
meindebeschlüsse527.

Aufsichtsrecht, des Staates
egenüberdenGlaubensgesell=
chaften 53; der höherenVer=

waltungsbehörden gegenüber
den Unterbehörden 392f.; —
kein Aufsichtsrecht gegenüber
verwaltungsrichterlichen Ent=
scheidungen408;s. auchStaats=
aufsicht.

Augsburg 13, 14,33.
Aus ebung, Geschichtliches33,

Ausländer (Nichtdeutsche)
209ff.; Ansässigmachungvon
A. in der Pfalz. älteres Recht

Erwerbung von Grundeigen-
tum 210; Erwerb der Heimat
in Bayern 548, 551f., 560f.;
Heimatgebühr 557;Erwerb der
Staatsangehörigkeit(Einbür=

Goccgle

Ausnahmegerichte 3745.
Auswärtige Angelegenheiten

Geschichtliches6
Auswanderung, Geschichtliches

31,58;geltendesRecht156,161,
904ff.; Beschränkungder Aus=
wanderungsfreiheit 159.

Ausweisungen von Auslän=
dern aus Bayern 210.

Auszeichnungen, öffentliche,
84, 178ff.; fremdean Staats=
diener 723.

Autonomie 839; der standes=
herrlichen Familien 198ff.

B.
Bamberg 33.

ancroftverträge 16577,904108.
Bannrechte, gewerbliche66.
Baubehörde, oberste357“.
Bauwesen, Geschichtliches41 f.
Bayern, Kurfürstentum 2;

Konigreich (souveränerStaat)
33; Staat des Rheinbundes
33 f.; — desDeutschenBundes
34; —des deutschenReiches
71 ff.; Erwerb der Pfalz 1;
Abtrennung der Pfalz 1, 33;
WiedererwerbderPfalz 2, 34.

Bayreuth 34.
Beamte, Begriff 677; Ziovil=

klagengegenBeamte, Vorent=
cheidungüberdienstlichesVer=
chulden 431 ff.; Haftung der
. aus dienstlichem Verschul=

den, Vorentscheidung 426 ff.
Beamtengesetzvon1908675 ff.,

70# ff., 718ff.,724 ff.,70 ff.,
*sr 773 t 3 .
efehls- un wangsrecht,
staatliches845ff. asrech

Beförderung 693f.; widerruf=
liche 694.

Behörden 319ff.; Begriff 319;
ungeziemendesBenehmen vor

giale Verfassung 391; dienst=
licheUber=und Unterordnung
der B. 390; geschichtliches7;
Staats=, Gemeinde=, Finanz=,
erwaltungsbehörden.

Behördenorganisation, Be=
griff 320; gesetzlicheRegelung
derselben 320 f., 837 f.; —
Einvernahme des Staatsrats
323, 326.

des Königs 319 ff.; — Be=
schränkungdesselbendurch die
Mitwirkung des Landtags
320 fl ——durch Reichsrecht
320 ?.

eengebühr, Anrechnung
nauf die Bürgeraufnahmege=
bühr 575.

Benehmen, ungeziemendes.vor
öffentlichen Behörden 394.

Berg, Hersogtum 2; Abtretung
an Frankreich 33.

Bergen op Zoom 2.
Berggerichte 47.
Bergwerke, Verbot des Er=

werbes durchBergbeamte 721.
Verswesen, Geschichtliches21,

Berufung (Rechtsmittelin Zi=
vil- und Strafsachen) 381.

Beschwerden in Zivil= und
Strafsachen 381, 383; wegen
verweigerteroderverzögerter
Rechtspflege 374, 408 ½;in
Verwaltungsrechtss. 425f.; in
Verwaltungssachen 394 f.; s.
aut, Verfassungsbeschwerden.

VBestveränderungsgebühr.

Besoldung s. Gehalt.
Bestallung 154105.
Bestätigung, staatliche,für ge=
— emeindeämter 610 f.

ettelpolizei, eschichtliches
20, 23,28. 57. ich ch

Beurlaubtenstand, Personen
des, derenEntlassung aus der
Staatsangehörigkeit 159, 906.

Bezirksämter 400 ff.; Amtsbe=
irke, Geschäftsgang, Zustän=
igkeit 400; Erlaß distriktspo=

lizeil. Vorschriften858;Hand=
habungderStaatsaufsicht über
dieGemeinden524ff.; als Ver=
waltungsgerichte 451.

Bezirksamtmann 400; Ableh=
nung desselbenals Verwal=
tungsrichter 412.

Bezirksamtsassessoren400;er=
ponierte 400.
Bezirksamtsdiener 399.

Bezirksamtssekretär 399.
Bezirksärzte als Mitglieder
#etlstriterate oern

e armen e (früheres.
S#en 46. 5 6

Bezirksgerichte 363 ff.
Bierauf chlag, geschichtlicher

5
Bierbrauer, Geschichtli 7.
Birkenfeld 2. ich bes

chöfe, als Mitglieder der
eichsratskammer 240, 242,

244 5, 245.
Bodensee 204.
Bodenzinse, Ablösung,

aiches 6f. 5



Brandversicherungsanstalt,
geschichtlicheEntwicklung 63f.

Brixen 33.

BudgetrechtdesLandtags:Be=
schränkungdes Behördenorga=
nisationsrechts der Krone
durch das B. 321f.

Sachregister.

584; gemeinsame Beschluß=
fassungder gemeindlichenKol=
legien 616; Ortspolizeibehörde
624; Erlaß ortspolizeilicher
Vorschriften533; Verfassung
und Verwaltung 533, 583;
Wahl der Organe 584.

mission 8.
Bücherwesen 16.
Bürger der Stadtgemeinden

(älteres Recht) 10.
Bürgeraufnahmegebühr

(diesseits des Rheins) 574 ff.;
Befreiung der Gewerbsleute
nach Reichsrecht574; sonstige

ersatz 575 f.:Streitigkeiten 577;
Zuständigkeit zur Erhebung
und Regelung 575.

Bürgergeld, pfälz. Verordnung
von 1816. 545.

Bürgermeister, Amtsnieder=
legung 290; Bestätigung,

staatl. 610; bürgerliche(Ehren=
amt) 579, 556; - Funktions=
bezug 753; in Bürgermeiste=

1! Reiches206f.

im B. 74f.; Antragstellung
im B. 75; Ausgleichung von
Verfassungsstreitigkeiteni. den,
Bundesstaaten durch den B.
238f.; Aueschüsse75; Beru=
fung, Eröffnung, Schließung
des B. 75; Beschlußfassung74;
Bevollmächtigte zum B., An=
weisung derselben 73; Erlaß
organisatorischer Bestimmun=,
gen 866; Verordnungsrecht
866; Vorsitz im B. 75.

Burgfrieden 10.

8, Hauptstadt 10.

C. (s. auch K.)

gewalt über Gemeindebedien=
stete825; Dienststrafrecht 823f.;
siunktionen 622 ff.; als selb=
tändige Gemeindebehörde in

Stadtgemeinden diess. d. Rh.
622ff.; als Vorstand und Voll=
zugsorgan der kollegialen Ge=
meindebehörde622 f.; als Ge=
meindebehörde in Landgemein=

glied des Gemeindeausschusses
581; als Leiter des Gemeinde=
ausschusses und der Gemeinde=
versammlung 581, 620; als

1

1

Centralstellen 390.
am 21.

Christen u. Nichtchristen,staats=
und zivilrechtliche Gleichstel=
lung derselben 176f.

Code civil(Code Napoléon)56.

l
i

913

— auf Ansuchen 695 f.: —
strafweise 687, 701, 799, 80.#ff.;
Entschädigungsansprüche ge=
genö. D. wegen dienstlichen

FErschiudens 426 ff., 430 ff.;
Erkrankung 747ff.; Ersatz=
pflicht gegenüber dem Dienst=
Herrn aus dienstlichem Ver=

chulden 433 ff., 723ff.; Ge=
bührenbezug 740. 752f.; Ge=
horsam, dienstlicher 716ff..
797; Haftung 5. D. aus Ver=
letzungend. Amtspflicht426ff.,
723ff., 788ff.; = aus dienst=
lichem Verschulden gegenüber
dem Dienstherrn 443 f.;
gegenüber Dritten 442, 723,
725; Heimaterwerb durch un=
widerrufliche Anstellung 550f.,
687; Klagen gegen öffentliche
Diener, Vorentscheidung über
dienstlichesVerschulden430ff.;
Pflichten 703ff., Präsenzpoflicht
707f.:;Rechte729ff.; — Schutz
derselben 826 ff.; Rechtsbe=
schränkungen718ff.; Residenz=
pflicht 707; unwiderrufliche
Diener 679,685ff.,690f.; Tag==
gelder 732; Urlaub 709 ff.,
747; Verehelichungsbewilli=
gung 722f.; Verhalten, ach=
tungswürdiges 718; Ver=
mögensrechte 731sff.; Verset=
ung 690fff.; Versetzungin den
uhestand s. u. Ruhestand,

Versicherungsfreiheit748,772;
widerrufliche Diener 679,
685ff.,690f.

juris Bavarici criminalis 22;
indiciarius 22; Maximilia-
neus 56.

verwaltung 581, 624; rechts=
kundige 579; — Anstellung,
Wahl 592,687f.; — Definiti=
vum 6#: Dienstrecht 687f.;

Residenzpflicht 707, —
Wählbarkeit 587; Repräsen=
tationsgebühr (Pfalz)
Stellvertretung 623; Urlaub

meindebedienstete710:Leitung
der Vermögensverwaltung der

zum B. 586 f.; Wahl trechts=
kundigeB.) 594; Zuständigkeit
sFunktionen 625f.

Bürgermeistereien 533f.;Auf=
lösung, Bildung, Veränderung
5 ;f.; Bezilge des Bürger=
meisters und der Bediensteten
689; Funktionen des Bürger=
meisters624 f.; Dienstpersonal

Constant, Benjamin 384 f.

D.

tische54.
Oiäten s.Abgeordnetenkammer,

Aufwandentschädigung;s.auch
Diener, Taggelder.

Diener, öffentliche:Amtsbürg=
schaften 693f.; Amtsüber=
nahme 703 f.; Amtsverschwie=
genheit s. Amtsgeheimnis;
Amtsvollmacht689: Auslagen,

.
D

1

1
1

etzungsrecht680 ff.; Anwei=
ungeiner Dienstesstelle,Wirk=

ungen 689; Beendigung 694.;
— vermögensrechtlicheWirk=
ungen derselben 754 ff.; Be=
griff, staatsrechtlicher 667 ff.:;
—strafrechtlicher 6684; Beru=
fung zur Dienstleistung. Ein=
tritt in denöffentl.Dienst 690:
Ubernahme öffentl. Dienste zu=
folge gesetzlicher Verpflich=
tung 669, 680; — zufolge
bürgerlich=rechtlichenVertrags
670; zufolge öffentlich=
rechtlichen Vertrags 669 ff.:
Verlust als Straffolge 695;
Vorbedingungen zur Zulas=
sung 681f.

gütung derselben 731; ao
im allgemeinen Sinne 667 ff.;
Besoldung s Gehalt; Diensteid
703f; Dienstpflicht, Inhalt der
D. 705f.; Ehrenrechte 779ff.;

keit708jeinstweiligeBersezung
in denRuhestand 712ff.: Ent=
hebungvon der Dienstleistung
708ff.; — vorläufige 711f.,
746; Entlassung 687, 695ff.

800ff.; Ermahnungen dol;
Gehaltssperre 802; Geschäfte=
aushilfe 802; Qualifikations=
listen 800; — Auskunftsrecht
der Beamten 801; Warnungen
801; Wartboten 802;Zwangs=
eldstrafen 802.

einer strafbarenHandlung auf
Befehl des Vorgesetzten7167/,

58.
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798; envorstellungen bei
vermeintlichgesetzwidrigenBe=
fehlen 717u. -

Diensteid der Staatsdiener
16925, 703f.; der Gemeinde=
beamten und Bediensteten
704½; der standesherrlichen
Beamten 198“.

Diensteinkommen, pensions=
fähiges 756f.

Dienstenthebung, vorläufige
der Staatsdiener 711f.. 746 f.

D#enstesebae. s. Gehalt. D
Dienststrafen, Geldstrafe802f.;

Ordnungsstrafe 810ff.; Straf=
entlassung802, 804 ff., 824;
Strafversetzung 802, 803f.;
Verweis 802.

Dienststrafgerichrebarkelt e⸗
genüber Staatsdiener813g
— Gemeindebediensteten825f.

Dien kraftgewalt 788ff.
=strafrecht788ff., 792ff.

796 ff.;Begnadigungsrechtdes
Königs 808f.; Einschreiten
im Dienststrafwege800 ff.;der
entlassenenund im Ruhestande

befindlichenBediensteten799f.;
geschichtl.Entwicklung 792ff.; D
—ältestes Recht792;— Straf=
SPletbuch von 1813 792; —
X. Verfassungsbeilage792f.;

—Dissziplinargesetzentwürfev.
1849, 1851, 1853793; — Strafa=
gesetzbuchvon 1861 793f.; —
Reichsstrasgesetzbuchu. bayer.
Vollzugsgesetz von 1871 794;
— Disziplinargesetzentwurfv.
1879 794f.; — Ausführungs=
gesetz zur Peichsstrafprozeß=
ordnung, VI. Abschnitt 795;

Richterdisziplinargesetzvon
1881795; — Beamtengesetzv.
1908 795 f.; derHandelsrichter
803; rechtliche Natur 788 ff.;
der Notare 796, 803, 806 ff..
811, 813; des Ortsgemeinde=
dienstes, geltendes Recht795,
823 ff.;— der (berufsmäßen)
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Verfahrens auf das D. 809f.,
818; Einleitung des Verfah=
rens beiwichtrichterlichenBe=
amten 817; bei

ristlauf 816; Gang der Ver=
andlung 820ff.; gegenGe==

meindebedienst.823l Haupt=
verhandlungvor dem Diszi=
plinarhof 822; — vor derDis=

fiplinarammer 820; Kosten
es Verfahrens 823; Rehabi=

litation bei Richtern 822; Sit=
gan §20; Strafvoll==
tre ung 822; Urteil 821ff.;
oruntersuchungSI8 f.; Ver=

Hältnie zumStrafproze 809ff.;
iederaufnahmedes Verfah=

frens 822; iedereinsetzung
816; Zeugenvernehmung816;
Zuständigkeit 823f.; Zustellun=
gen an denBeschuldigten816;
— an den Staatsanwalt 817.

790; Begriff 797; der Funk=
tionäre 790; der einstweilig
in den Ruhestand Versetzten

Versetzten 790; der Richter
806 f.; aus dem Vereinsrecht
810; Verjährung 808.

verwaltung 632; Vorstand
646; Wahl 645; Zusammen⸗
etzung645;Zuständigkeit632f.

geordnetederselbenzum Land=
rat 657, 659, 660 f.; Aufgaben,
esetzliche631ff.; Begriff 629;
ldung d. Distriktsgemeinde=

bezirke 629 ff.; geschichtliche
Entwicklung 536 — Gesetz
über die Gemeindeumlagenv.
1819 Art. VII 627; — Gesetz
über dieDistriktsumlagen von
1825 627 f.; — Gesetzentwürfe
von 1834 und 1850628f.: —
älteres Recht der Pfalz 628„;
— Distriktsratsgesetzvon 1852
629; Mitglieder 631; Organe
631; — Besorgungstaatlicher
Verwaltungsgeschäfte durch
dieselben 634; Selbstverwal=
tung 632; Staatskuratel und
aufsicht632ff., 642; recht=
liche Stellung 629: Verwal=
tungstätigkeit 631 ff.; Wir=
kungskreis, eigener 631; —
übertragener 634.

rechtssubjekte631; Führun
des Haushaltes 631 dübrung

646f.
Dienstverhältn. 685,689;Auf=
lösung zufolge stratz und
dienststrafrechtlicher estim-⸗
mung 695;Beendigung 684ff.;

Teilung und Auseinander=
setung,bei Anderungendes
6 istriktsgemeindeverbands
33.

kungen derselben754ff.; Be=

ö80ff.; VerpflichtungzumEin⸗
tritt in einöffentlichesDienst=
verblns 680 f.

licher 670; öffentlichrechtlicher
669; — Theorien über das

Gesen desselben669f.

diener 740, 749ff. #

Staatsaufsicht über die Hand=
habung des Dienststrafrechts

825; disziplinäres Ein⸗
schreitender Staatsaufsichts=
behördegegenüberGemeinde.
bediensteten825f.; derRichter,

tärdienstzeit. "%

verhältnisse bei Anderungen
im Bestande von Distrikts=
gemeinden633; Streitigkeiten

maltungsgekichtsl).795,801ff»
813, 815 ff.; der sonstigen
Staatsdiener 795; der wider=
ruflicheStaatsdiener 687;Ver=
hältnis zum Strafrecht 798ff.;
Verjährung in Dienststrof=
sachen 208; Verletzung der
Dienstpflicht 797.

Dienststrafverfahren, Beru=
sungzumDisziplinarhof 821f.;
Einfluß des strafgerichtlichen

Goccgle

sichtüberdie Distriktsanstalten
633; Beschlüsse 646; Be=

schwerderech gegenüber der
escheidungder Distriktsrats=

verhandlungendurchdieKreis=
regierung 644; Einberufung

646; GZespaftszang646; Mit=
glieder 645 f.; — Austritt 640;
— Dienstdauer 645; —Pflich=
ten640;OdrganderVermögens=

bürgschaft694.
gemein=

same mehrerer Distriktsge=
meinden 644 f.

Vor=
chriften857;Beschwerdegegen
ieselben858; Erlaß durch die

Gemeindebehördeni. unmittel=
baren Städten 857; Geltungs=
dauer 859f.; staatsaufsicht=
liches Eingreifen seitens der
höheren erwaltungsstellen
gegenüberdenselben860 f.; —
88 Anrufen Dritter 860; Ver⸗
kündigung 864 f.; Volliehbar
keit 859; Vorlage an dieDi=
striktsratsversammlung 634,
857; Zurücknahme 859.

637;Beschlußfähigkeit642;Be=
chwerderecht gegenüber di=

triktspolizeilichen Vorschriften
634, 861; Einberufung 641:
Geschäftsgang641f.; Sitzun=
gen 641 f.;— außerordentliche
641f.; Schließung641; Ver=
fassung 641f.; Vorsitz 641:
Wahl der Abgeordneten zum
Landrate 659, 660f.; Zusam=
mensetzung634ff.; Zuständig=
keit 632ff.



Distriktsrat „ Entwu
von 1850— Gesetz au
1852 629.

Ablehnungder Wahl638;Aus=

sönliche, der Mitgliedschaft
636; Legitimationsprüfung
638f.; Personalisten 634 f.;—
— Streitigkeiten über deren
Legitimation 638ff.; Pflichten
638, 640; rechtliche Stellung
640;Verlust derMtgliedschaft
639f.; Vertreter der Ortsge=
meinden 634.

Diertergrarsverhaudlungen,
scheidungdurch die Kreis=

regierung 642ff.; Beschwerde
hiergegen643 ff.

Cistriktsratswahlen 637f.
Oistriktsschulinspektionen 47.
Distriktsstiftungen 6338f.

3 Feitteltre.endo, schichstierärzte 632 geschicht=
liche Entich 626ff.

Distriktsverwaltung in un=
mittelbarenStädten 399,530f.

Distriktsverwaltungsbehör=.
den, Amtsbezirke 626 ff.; Aus=
übung der Ortspolizei in ab=
gesondertenMarkungen 5490,

aren Städten 399, 531f.;
Organisation und Verfassung:
eltendes Recht 399f.; als
gerwaltungsgerichte408,451.

Distriktsvorsteher, Ehrenamt
586; Ernennung 584 nach gel=
tendemRechte580; Unentgelt=

Disziplinargerichte 811,813ff.:
f michrlehtenlich= Beamte
813f. für Richter und Notare
813; Zuständigkeit 814 f.;Ver=
ahren s.Dienstftrafper ahren.

Beamte, Entwurf von
1849 793: Gesetzvon 1881 795;
—für Staatsdiener, Entwu
von 1851 793; Entwurf von
12 793; Entwurf von 1879

Disiptinargewalt s. Dienst=
sttrafgewalt,desLandtags über
eine Mitglieder s. d. W.

Disziplinarhof beim obersten
Landesgerichte 811, 813 ff.; Zu=
stända eit 815.

D –. iplinarkammern bei den
Oberlandesgerichten 811,
813 ff.;Berufung gegenderen
Entscheidungen 802, 821f.;
Verfahren "= Dienststrafver=
ahren.

O linarrecht, ⸗strafen,⸗ver⸗
* ⸗·ve % s. Dienst=

Hleurecr. strafen, vergehen,
estrafverfahren. "
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Döllinger G. und Verordnun=
gensammlung 864.

Dörfer 10.
ut.

rag·
ensi Kammer

Domanialfideikommi
matik von 1804 40

Dominikalsteuern 43. 49.
Donaumoos 28.
Berfsapele# 10.
Dorfsführer 10.

l

E.
Edenburtigkeit 95, 18066,192,

Edelsitze 7.
Edle (Adelsgrad) 18541.
Ehegerichte, erichtsbarkeit 53.
E Taltenoroimngen 25, 29.
Ebelichkeitserklärung bewirkt

keineVererbungdes Adels184.
Ehen, gemischte:Geschichtliches

Szerechte Geschichtliches52 f.
Eheverträge über religiöse

Kindererziehung 52 f.
Ehren, akademische179.
Ehrenbürgerrecht179,577.
Ehrenrechte, bürgerliche, Ab=

erkennung, öffentlichrechtliche
Wirkungen 180.240,637,659;
des Königs 81ff.; der Mit=
lieder des k. Hauses 104 f.

915

Richtunggegeneinebestimmte
Person 881;Zurücknahme882.

Enteignungsrecht 870ff.:;
außerordentliches (in Not=
fällen)886f.; Begriff 871,876;
es ichtliche Entwicklung
70ff.; —bayer. Landrecht von

556 572 5 *! Jer
von .; — pfälzische
Recht 874; — *— vom
17. Nov. 1837874ff.; gelten=
desRecht876f..

Enteignungsverfahren 887f.
Einleitung desselben,Rechts=
wirkungen 881, 887; Ent=
cheidungüberdieAbtretungs=
rage (im verwaltungsrecht⸗
ichen Verfahren) 889; Ein⸗

weisung in denBesitzdesAb⸗
tretungsgegenstandes891;Ge⸗
bührenfreiheit 889, 891; Fest⸗
stellungdesEnteignungsfalles
888ff.; Feststellung der Ent=
schädigungdurchdie Distrikts=
verwaltungsbehöcde890f —
— Betretung desRechtsweges
891; Kosten 889f., 891;U#=
zulässigkeit von Nachforder=
ungen seitensdesEnteigneten
nachAbschlußdesEnteignung=
verfahrens885; Verfahren bei
der außerordentlichen Ent=
eignung (in Notfällen) 892;
Vererharon 887.

Einbürgerung (Naturalisation)
899 ff.

Einkommensteuer:
freiungen 113.

tung 359f

1

verbande 156ff., 904a
Entmündigung, öffentlichrecht=

liche Joge 253, 571.
Entschädigungspflicht des

Staats zr die öffentlichen
Diener 432ff.; s. auch Staat.

im Bundesrat 73.

tretung gegen den Enteigner
878ff.; ntschädigungsan⸗
sprüchedesselben876, 882ff.;
Rückerwerbsrecht886.

Berechtigter884f.; Bestellung
von Dienstbarkeiten 878; ding=
licher (unkörperlicher)Rechte
878, 879, 881f., 885; Rechts=
wirkungen 881; Rückerwerbs=

recht des Enteigneten 886;

168. der Landesverteidigung

Enteignun sanspruch 876ff.;

Privaten 876f.; nhaber
desselben 876 f.; rechtliche Na=
tur 876; Rechtswirkungender
Erhebung des Enteignungs=
anspruchs881; Voraussetzun=
gendesselben877f.; — in der

tungsrechtliche465 ff., 479.
Erbfolge im landesherrlichen

Hause 94 ff.; Geschichtliches
102bei reichsrätlichem Grund=
besitze241f.

Erbhofämter 83 21.
Erblandmarschall 4 ½.
Erbpflegen 43.
Erbprinz 104.
Erbverbrüderung 96 f.
Erlangen, Universität 62.
Ermessen, richterliches421 f.
Ernennung im öffentlichen

Dienste 680ff.; Annahme
seitens des Ernannten 6984;

urch Behörden 685; Er=
nennungsentschließung688ff.;
Ernennungsrecht680 51 etat=
mäßiger Beamter 683; durch
den bnig 683f.; nichtetat=
mäßiger Beamter684; Vor=
bedingungen und Voraus=
setzungen681f.; Zeitpunkt der
Wirkungen 684.

Ersatzreservisten, Entlassun
aus demStaatsverbande 15
906.

58“
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Erstgebemerereche2 96, 97, vgl. Vinzrerwalt: Geschicht=
solge,Thron liches40f., 48ff.

erzbischbje, als Funs 240, Fiskus, (/ erat) Beschwerde=
242, 2445, 26 vg chöfe. recht gegenden Regierungs=

Etablierung Haus, Hbhe: bescheidüber dieDistriktsrats=
liches Haus. verhandlungen 643 10; Ver=

Etat des königl. Hauses und tretung im Distriktsrat düz
Hofesf. Hoal.königlicher. 639; —bei denverwaltungs=

Exterritorialität 209 . rechtlichen Senaten der
Ezzellen (als Anredeprädikat) gierungsfinanzkammern453°;5

— imerwaltungsgerichtlichen D
geriohen 454.

F. Siei schaufschlag, Geschicht-
Fabriken: Geschichtliches, juisch 50.

älteres Gewerbeepolizeirecht23. Ferensen W Meogl.4.Gemeinde=
Fahnenei 16925. fremde, A la er, Landes⸗

amilien, standesherrliche fremde.
191ff.;Autonomie198ff.; Be=Formationsverordnungenfür
riff 195; Ebenbürtigkeit192; die Ministerien, die Kreis=
hrenrechte 197; milien= regierungen 46, 48.

Pder, Titel und Prädikat Forsten, ammer für Forsten
Familienhäupter 196f., Kreisregierungen.s.

240; Familienmitgliedschaft ulen 66.
196;Fideikommisse2006%;Vor=*| nn in Gemeindewal=
zu eiung der n d en d st
tandesherrlichen Rechte195; Forstschutzbedienstete e⸗

Vorrechte Hichenn 196ff er 581, be gemeln=
Familienfideikommisse . Fi⸗ same, für mehrereGemeinden

deikommisse. , 583.
Familiengerichtsbarkeit im: pri en, Geschichtliches:19,

königlichenHause 163,873. 41, 65
Familienrat, des königlichen rankfurter Territorialrezeß4.7 I

Hauses#u4,107. reibriefe4.
auttienschugggeld 49. reiheitsbriefe 10.
arben, königliche82. rei eiterechte derStaatsan=
tertage, kirchliche,Geschicht gehörigen «
liches52. reb eich Geschichtliches

Eertegepoltel= Geschicht= -
liches1 nberen 10. ·

Fetertagsfchnlem Geschicht-I rsteulykerelm wittelsbachi⸗
liches 6 D er 17.

31. · unktionäre 679, 790.
eldschutzbedienstete, te- Funktionsnebenbezüges.Ge=
meindliche 581, 583; gemein= halt. D
seme für mehrereGemeinden G.

GerdinandMaria,Kurfürft,Gebier, ————.=
414, 20. Staatsgebiet.
nerbach, A. v. 35, odg= Gebietshoheit 204 ff. .

euerlofchmafchlnem niiGebürendesStaatesimoersi
chassungundllntertungwaltungsgertchtlichenVerfah-!
urch die Distriktsgemeinden ren 474 f.

Gebührenfreiheit des Königs,
3enpr. e Eenerordnungen), der Königin 91; in Verwal=

Geschichtliches17, 27. tungsstreitigkeiten 474f.
Fideikommisse 239; Adels=Gebührenwef en,Justiz. Gesetz=

recht1898°;Geschichtliches57; gebung 370
derStandesherren 200“: Zu=Gegensettigkeit. als Grundsatz
sndige in Fideikommiß=der Ausländergesetzgebung211.
achen381 Gehalt der öffentlichenDiener

Finanzbehörden, staatliche: 7535ff.; Aufrechnung von
allgemeine äußere Behörden Steuerforderungen egen Ge=

400 f.; allgemeine Mittelstellen haltsansprüche 736 .; Aus=
398; Geschichtliches: älteres zahlung 746;Begriff 735 f.;
Recht, oberste Stelle (Hof= Degradation 744,804;Dienst==
kammer)5, 8; —seit Beginn alterszulagen 144ffl. Ge=
des 19. ahrhunderts40f. bührenbezug740;Beginn und

Finanzrechnungen, Prüfung. Ende desGehaltsanspruchs
durch den Rechnungshof 51. und Gehaltsbezugs746,751f.;

Google

Gehaltsklassen 741 ff.; Ein=
rücken in eine Gehaltsklasse
741 ff.; — Anrechnung früherer
Dienstzeit 742f.; Vorrücken
innerhalb einer Klasse 743,
744; — Aussetzung vonVor=
rückungen 746f.; der Ge=
meindebeamtenund=bediente⸗
ten 753f.; Kürzung 746
Mehrungenam Gehalt 239;
derMilitärbeamten 833;Min=
derungen am Gehalt 740f.; ;
rechtlicheNatur 736f.; Neben⸗
bezüge736;Pfändung 736f.;

Repräsentationsgelder 731:
der Richter 738. 740, 745;
Sperre 745,802; der etats-

mäßigenStaatsdiener 737ff.;
Ülbertragung736; Verweser=
zulagge779;Wirkung der vor=
äufigenDienstenthebung, der

Stellung zur Verfügung, der
Versetzung in den Ruhestand
auf die an ven betan

746ff., s. a. Pension; Woh=
nungsentschädigungen 740;
freigebigeZuwendungen(Gra=
tifikationen, Remunerationen)
33n Zuwersungsanspruch

Geheime Konferenz (1726)7.
Geheimer Rat s. Rat, ge=

heimer.
Geheimkanzlei 337.
Gehorsamspflicht der Unter=

tanen, taatsangehörigen
167ff.

Geistliche, Geistlichkeit: Wahl=
recht 257.

Gelnhausen, Nebenlinie des
WittelsbachischenHauses 104.

Gemeinde; Amterbesetzungs=
t584 f.; Anderungenim
tande der G., Auflösung,

Bildung und UÜmbildungvon
G. 521, 537; Begriff 520f.;

ges ichtliche Entwicklung:
Aie te Verfassung und Ver=
waltung 10; — Gemeinde=
edikte von 1808 u. 1818 46;
Name 521; als Organ der

Staatsverwaltung 528ff.;
Selbstverwaltung 46; recht=
liche Stellung derGemeinde
als öffentlichrechtlicheKörper=
schaft 521; Verbindungen
mehrererG. 53 ff. Erhebung
derVerfassungsbeschwerdean
den Landtag 230ff.; gesetz=
widriges Verhalten der G.,
Verletzung vonPrivatrechten
durch G. 526; Verleihung des
Ehrenbürgerrechts 577; Ver=

mittlungsamt37. „Vertretung
der G. im Distriktsrat 634;
Wirkungskreis,eigener521ff.
s.a.Gemeindeangelegenheiten;
—übertragener 521, 527 ff.;



— Stellung zu den Staats=
behördenim Gebietedesüber=
tragenenWirkungskreises532;
Zusemmensehung der Ge=
meinde aus mehreren Ort=
schaften534ff., s. a. Ortschaft;

— Bedeutung derTeilung in
Ortschaftenin bürgerlichrecht=
licher Beziehung 535 f.;—Aus=
scheidung der Verwaltungs=
kosten zwischenG. und Ort=
schaft 536.

Gemeindeämter: Ablehnung
589; Amtsdauer 591; Amts=
niederlegung, Austritt 590;
Amtsübernahme 704 f.; An=
nahme 608 f.; berufsmäßige
586, 587; Berufungzum G.,
rchtliche Wirkungen 589f.;
608f.; — Erklärung über An=
ahme oderAblehnung 608f.;
Besetzungder G. 581ff.; staat=
licheBestätigung 589;Dienst=
antritt 705; Ehrenämter 586,
589; Ersatzmänner 586;
— Reihenfolge der E. 705;
Verpflichtungzur Übernahme
derG. dech. d. Rh. 589f.;
VoraussetzungenderWählbar=
keit zu G. 586ff.;Wahtfähig=
keitund Wahlberechtigunga
Voraussetzungen des er⸗
bleibes in G.586, s. a. Ge=
meindedienst. .

Gemeindeangehörige 546 ff.;
Aufenthaltsrecht in der Hei=
matgemeinde546. #

Gemeindeangehörigkeit 546ff.;
Geschichtliches540 ff.,(franz.=
pfähl. Recht)544f.

Gemeindeangelegenheiten:
Beprif 521; eigentliche521ff.;
Erlaß statutarischer Bestim=,
mungenim Bereichedereigent=
lichen G. 522 f.; Verwaltung
der eigentlichen G. 522;
— Staatsaufsicht 523 ff.

Gemeindeschuß ildung
besonderer Ausschüsse581;
Beschlußfassung, Voraus=
Erurgen derGültigkeit 615ff.;
Beschlußunfähigkeit617; Be=

werderecht
lüssen der Staatsaufsichts=

behörden 526; Erlaß orts=
bolizeilicher Vorschriften 530;

ennung und Regelung der
Rechtsverhältnisseder Ge=
meindebediensteten 581, 689;
Herstellungder Wählerliste zu
den Gemeindewahlen 596;
Mitglieder des G.: — Amts=
niederlegung 590; — Diszi=
linarstrafrecht, Dienstent=
assung 823" — Ehrenamt
586t — Entlassung 590;

Ersatzmänner 586, 591;
— UnentgeltlichkeitderDienst=
leistung 753;— Urlaub 710;

1)B
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—Verlust der Mitgliedschaft
710; — Verpflichtung und
Einweisung707;— Verpflich=
tung zur Teilnahmean den
Sitzungen und an der Ab=
stimmung 616, 710; — Wähl==
barkeit 586; — Wahl 584,
594; Wahl derGemeindever=
treter zum Distriktsrat 684;
#abl er Mitglieder, Zu-—
ammensetzung57#1. "

687ff.;
Amtsübernahme 704 f.; An=
stellung584ff.,687ff; gemein=
schaftlicheAufstellung durch
mehrereGemeinden 534; Be=
endigung des Dienstverhält=
nisses 70 a6 Definitivum 688;
Dienstenthebung(Suspension)
824; Dienstrecht. Dienstver=
hälmis 688f.; Eheschließun
23; Einweisung in das Am

704’f; Cntlassun 702 f.;
—strafweise 3824; Ernennung
584;Gehaltsverhältnisse757 f.,

14 a. Gehalt; Haftung aus
ienstlichem Verschulden gegen=

über Dritten 441 ff.; — gegen=
über der Gemeinde 447ff.,
725, 728 f.; höhere Gemeinde=
beamten und 5bedienstete580;
in Landgemeinden diesseits
des Rheins 581.688; Berück=
sichtigungderMilitäranwärter
587;Nebengeschäfte721;nie=
dere 580; in der Pfalz, 585,
688; Präsenzpflicht 216 f.;
Provisorium 688;Gewährung
von Pensionsrechten 773; Re=
gelung der Rechtsverhältnisse
urch die Gemeindebehörden

in den Gemeinden diesseits
des Rheins 688 f.; Rechts==

beschränkungen 721; Rechts=
schutz831; Residenzpflicht707;
Ruhegehalt 772f.; in Stadt=
emeinden diesseits des
heins 578f., 584,688; Ver=

eine, Teilnahme an denselben
722; Verpflichtun 704 f.;
Wahl 584 ff.;Wicherruflich
keit 687ff.

griff 578; Besetzungvon Ge=
meindeämtern584 ff.;Beschei=
dung von Einsprüchen gegen
die Wählerliste fürGemeinde=
wahlen 596f.; Beschwerden
Dritter gegen Beschlüsse und
polizeiliche Verfügungen der
G. 527,532f.; Beschwerderecht
der G. gegenüberVeschlüssen
der Musschrsbehörden 526.
527; Besorgung staatlicher
Verwaltungsgeschäfte 400; in
Bürgermeistereien 533; dies=
seits des Rheins 579ff; isi=
plinarmaßregeln gegenüberG.
825f.; Erlaß statutarischer

17
Bestimmungen 522f.; Er=
nennung der Gemeinde=
bediensteten 584; in der Pfalz
582f; Polizeiverordnungs=
recht der G 857; älteres Recht
510f.; Stellung der G. gegen=
über den Staatsbehörden im
Gebiete des übertragenen
Wirbengsresiles der Gemein=
den 532; beschafftdie Steuer=
ausweise für die Landtags=
wahlen 253; legt die Wähler=
listen an 256; als Verwal=
tungsgerichte 409, 451; Zu=
ständigkeit530f., 625f; — in
Ortschaften 536; Recht des
Zwangsvollzugs 625f.

Gemeindebehörde, kollegiale:
Aussert ungen620;besondere
AuesDüs 618; Austritt von
Mitgliedern 590; Beschluß=
unfähigkeit 617f.; Geschäfts=
gang 615ff.;Aleichteitige Mit=
gliedschaft naher Verwandter
und Verschwägerter ausge=
chlossen 988; ; Koollegial⸗
eschlüsse,Erfordernisse der

Gültigkeit 615f.; als Orts=
polizelbehörde 625, 8857;
städtischeGemeinden diesseits
desRheins 618f.; Vertreterin
der Gemeinde nach außen 625;
Verwaltung der eigentlichen
Gemeindeangelegenheiten625;
— des Gemeindevermögens
625; —der örtlichen Stif=
tungen 625; Zuständigkeit
625; Zuziehung der Höchst=
besteuerten zu derBeschluß=
fassung 1 .

Gemeindebeschlüsse: staats=
aufsichtliche Genehmigung 523;
gesetzwidrige524 525; formell
nichtige525“8 rechtlicheNatur
der G. in eigentlichen Ge=
meindeangelegenheiten526 f.;
im engeren Sinne (G. der Ge=
meindebürger)620ff.

Gemeindebevollmächtigte in
den Landgemeinden diesseits
des Rheins s. u. Gemeinde=
ausschuß(Mitglieder); in den
tädtischen Gemeinden dies=
eits des Rheins: — Amts=

niederlegung 590; — Dienst=
dauer 592; — Ehrenamt 586;
— Ersatzmänner 591, 592;
— UnentgeltlichkeitderDienst=
leistung 753;— Verlust der
Mitgliedschaft 710; — Ver=
pflichtung zur Teilnahme an
den Sitzungen und an der
Abstimmung 616, 710; —
Wählbarkeit des G. 586;
— Wahl594f.

Gemeindebevollmächtigten=
kollegium: besondereAus=
chüsse618; Teschtuffa ung
15f.; Beschlußunfähigkeit



617; Beschwerderecht gegen=
über ortspolizeilichen Vor=
schriften861; geschäftlicheBe=
zichungen zum Magistrat
15f.; Gemeindevertretung

gegenüber dem Magistrat
578°“; Kumulativausschüsse
618; Schriftführer 530; ge=
meinsame Sitzung mit dem
Magistrat 618 f.; Vernehmung
von Sachverständigen 618;
Vorstand 580;Wahl derrechts=
kundigen und bürgerlichen
Magistratsmitglieder 584;
Zusammenst ung 580, (. a.

emeindebehörde, kollegiale,
Gemeindebevollmächtigte.

rungen des G. 537; Grund=
stückeaußerhalbdesG. 339f.,
s.a. Markungen, abgesonderte:
Streitigkeiten über Gemeinde=
bezirksgrenzenund Zugehörig=
keiteinesGrundstückszu einem
G. 538.

Antragstellung auf Anderung
der Gemeindeverfassung579;
unmittelbare Beschlußfassung
620ff.) Geschichtliches s. u.)
Gemeindebürgerrecht; Rechte
und Pflichten 569; Vertretung
in Ausübung desBürgerrechts
572f.; Recht deskiei
tungsklage und ahlbe=
schwerdebei Gemeindewahlen
612ff.; Wahlen der G. für
Gemeindeämter584ff.; Wahl=

recht, Wahlfähigkeit bei Ge=
meindewahlen, Wählbarkeit
au Gemeindeämtern 586 ff.;

Fuimmong zu Gemein en
ezirksänderungen537; — zur
nderung der Gemeindever=

fassung579.

Ausübung durch einen Stell=
vertreter572f.; Erwerb 569ff.;
— Befähigung #um Erwerb
569f.; — Verpflichtung zum
Erwerb573f.; — Entrichtung
der Heimatgebühr (Pfalz)
576 f.; seitens Landes=
fremder 571, (Pfalz) 577; Er=
werb der Heimat durch die
ErlangungdesG.551;Frauen
573 JuristischePersonen572;
Minderjährige 573; älteres
Recht 568f.; — Gemeinde=
edikt von 1818 568; — Hei=
matrecht nicht mit dem Bür=
gerrechtverbunden(Gemeinde=
ediktvon 1818)5683: — Nicht=
bürger (revid. Gemeindeedikt
von 1834) 568; — Pfalz569;
Ruhen des G. (Pfalz) 577;
Streitigkeiten 577f.; Ver=

lei ung 570ff.; — Anspruch
au erleihung 570, 572,

Google

Sachregister.

(Pfalz) 576f.; — Versagungs=
Künde570f, 572;Ferlest
576, (Pfalz) 577; Wirkungs=
losigkeit des Verzichts 576.

" ngter
setzungsrecht680 ff.; Begriff
154709 Berufung zum Ge=
meindedienst 680; berufs=
mäßiger 586; —Unvereinbar=
keit desselben mitgewissen 8 ⸗
meindlichen Ehrenämtern 588;
Ehrenamt 586.

1818: 506 ff., 568; revidiertes
von 1834512ff., 568; — Voll=
zugsvorschriftenvon 1837512.)

enteignungdesselben878. #

bürgschaft 694; Besoldung 754;
rechts des Rheins 581, 584;
Pfalz 583, 587.

=fremde
1

Landesteilen rechts
geschichtlicheEntwicklung von
1818—1869 506 ff.;: — Ge=
meindeedikt von 1808 507;
— Gemeindeedikt von 1818
506 ff.; revidiertes Ge=
meindeedikt von 1834 512 ff.;
—unerledigter Entwurf einer
Gemeindeordnung von 1850
513; — Gemeindeordnungfür
die Landesteile diess. d. Rh.
von 1869 514, 518ff.; in der

Pialz, geschichtlicheEntwick=
un

zösische Gesetzgebung 514 ff.;
—Gesetz über die Gemeinde=
räte von 1887 517; — Ge=

meindeordnung von 1869

desselben 522.

derselbenzwischender Gesamt=
gemeindeund denOrtschaften
536.

ß; unerled.
Entwurf, Landtag 1848/50
513;von 1869514,518ff.; No=
velle von 1872 und sonstige
Abänderungen 520.

schäftsgang 615 ff.; fal-
1646" rechts des Rheins *5!sl ;
—in Gemeinden mit Stadt=
verfassung579f; —in Land=
emeinden581 f.; Zuständig=
eit 622ff.

z ung, Voraussetzungender
ltigkeit 615 ff.; — überGe=

meinbebeziksänverungen538;
— über Einführungund Er=
böhung von Umlagen, Ver=
rauchssteuern und örtlichen

Abgaben 619; — über Um=
lagen für Ortschaftszwecke
(Ortsumlagen) 336; — Zu=
ziehung der Höchstbesteuerten
zur Beschlußfassung des G.
619: Beschlußunfähigkeit617;
Dienststrafgewalt über Ge=
meindebedienstete825; Erlaß
ortspolizeilicher Vorschriften
530,Ernennung undRegelung
der Rechtsverhältnisseder Ge=
meindebediensteten 584, 688;
Fltstellung des Tarifs für

eimatgebühren 557; it⸗
lieder desG. — Amtsnieder=

ung 590; — Dienstdauer
591; — Dienststrafrechtbesteht
nicht 833160; — Ehrenamt
586; — Ersatzmänner 592;
— UnentgeltlichkeitderDienst=
leistung 754; — Verlust der
Mitgliedschaft 710; — Ver=
pflichtung und Einweisung
707; — Verpflichtung zur
Teilnahme an den Sitzungen
und der Abstimmung 616,
710; Wählbarkeit 586;
— Wahl 584; älteres Recht
516f.; Wahl der Gemeinde=
vertreterzumDistriktsrat 634;
Zusammensetzung582; — Ge=
meindeschreiber, Bautechn#ker
als beratendeMitglieder 583.

geltendes
503ff.; französisches 514 ff.;
pfälzisches vor 1869: 514 ff.;
in den Landesteilen rechts d.
Rh. bis 1869: 506ff.

583; Anstellung (Pfalz) 688;
Besoldung 754; gemeinsame,
für mehrereGemeinden 5634.

Befrei=
ungen des Königs 92; —=der
Mitglieder des königlicen

auses 114; — ehemalige der
tandesherren 202; — For=

malitäten der Beschlo“fassun
619,621geschichtliche Entwick=
lung diesseits des Rheins
461½1;— Umlagengesetzvon
1819 508, 510; — Entwurf
von 1834 512; — pfälzisch=
französischesRecht 517.

Begriff
und rechtlicheStellung inner=
* des Staates 504ff.;

ienstrechtder niederen und
höherenG. 680; Enteignungs=
recht 876f.; unterster Ord=
nung 520ff.; höherer und
icer ordninhuahs esrs=

rganisation derselben in
Bahern 504ff.; Zwangsvoll⸗
streckunggegendieselben* f.

allge⸗
meine Erörterungen 503 ff.;
Ortsgemeindeverfassung, ge=



schichtlicheEntwicklung 506 ff.;
— geltendes Recht 520 ff.;
5786“ (Pfalz) 582f.; Distrikts=
emliesdeversafsun 629 ff.:

eisgemeindeverfassung654ff.
Gemeindevermögen: älteres

Recht, staatlicheVerwaltung
(Verordnungen von 1806un
1807) 40; — Gemeindeedikt
von 1808 46; — Zurückgabe
der Verwaltung an die Ge=
meinden durch die Verordnung
von 1817 und das Gemeinde=
edikt von 1818 508.

Gemeindeversammlung:
620 ff.; Abstimmung 622; Be=

lußfassung 620; — Aus=
luß von der B. wegenSon=

derinteressen622; —bei Be=
schlußunfähigkeit des Ge=
meindeausschussesbzw. =rates
617; Gemeindevertretung in
Landgemeinden diesseits des
Rheins 581; Geschäftsgang
620 ff.; absolute Mehrheit 621;
— 622; Stimmrecht
621 f.

Gemeindevertretungen578ff.;
Begriff 578; digens des
Rheins, in Stadtgemeinden
580; — in Landgemeinden
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Listen 598, 606 f; Wählbar=
keit 585, 586; — Beschränk=
ungen der W 588 f.; Wähler=
listen 586, 595ff.; — Ein=
sprüche und Einspruchsver=
fahren 596f.; — Unabänder=
lichkeitderW. 597:Wahlan=
fechtung. Wahlbeschwerde
612ff.; Wahlausschuß 600,
611, 614; — Beschlußfassung
601; Wahlausschuß, Ent=
scheidung über Wahlableh=
nungen609:Wahlberechtigung
584, 568; Wahlbestechung 585;
Wahlbezirke in Städten 601;
Wahlen der Gemeindebevoll=
mächtigten 584; — der Ge=
meinderäte 584; Wahlergeb=
nis, Bekanntgabe 608, 610;
— Ermittelung 605 f.; Wahl=
fähigkeit 584, 585f.; Wahl=

ges. äft 599ff.; Wahlhandlung

5
93ff.; — in Landgemeinden

594; — in Ortschaften 595;
— in der Pfalz 594 f; —
in Stadtgemeinden 593f.; —
Offentlichkeit601; — Proto=
koll 601; Schluß der W. 605;
Wahlkommissär599 ff., 614;
Wahlperioden 591 f.; Wahl=
brüfung 610ff.; ahlzettel
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zeistiche 374; gutsherrliche
, 37, 46, 48, 189s5, 361f.;

511, s. a. standesherrlicheG.;
— Beschränkungund Beseitig=
ung derselben362; ordentliche
un Sondergerichtsbarkeir
372f.; staatliche 367 ff.; — Ge=
chichkliches47f., 360ff.;städti=

e 10; standesherrliche,stän⸗
ische9, 361f.

tshof für Kompetenzkon⸗
flikte 487ff., 829; Anwalts=
zwang 498; Gebührenfreiheit
499: Gerichtsschreiberei488;
Präsident 488, 498; Staats=

4rltschaft 488; Verfahren

nisationsrechtdesKönigs 374,

reiberei. Geschicht=
Lihet tt geltendes Recht

erichtsstand, bevorzugter,Ge=
richtsstandsprivilegien 18985,
203871;Abschaffung derselben
189s5, 20387.

581; in der Pfalz 583; Zu= Gerichtsverfassung: Geschicht=
ständigkeit 626. Gemeindewahlrecht 585 f.; liches7 ff.; — Entwiglung im

Gemeindeverwaltung:([— ge= Ausübung durchStellvertreter 19. Jahrhundert 46, 47f.;
endlih- Verdlt nfnen 585. geltendesRecht 371 ff.
(Gemeindeverwaltungsbe= Geweinheitsteilungen 65, s.a. Gerichtsvollzieher 385; Ge=
hörden)579ff. Gemeindegrundteilungen. bührenbezüge753; Residenz=

Gemeindewahlen 584ff.; Ab=
lehnung der Wahl 589f Ab⸗
stimmung 601 ff., 608; An=
ape der Wahl 589, 609 f.;

Generaldirektion: der l.PFosten pflicht 707.
49. Gesamtstaatsministerium

Generaldirektoren der Mini= 349ff.; Gegenzeichnung der
sterien 331f. Gesetze,Landtagsabschiede851;

außerordentlicheG. 591;staat=Generalforstadministration Geschichtliches350 ff.; als
licheBestätigung der Gewähl= 48. Rbegemschetsrat während der
ten 589, 610f.; erforderliche Generalkommandos 70. Regentschaft 130, 350; als
Beteiligung 604f.; Ergänz=Generalkonsistorium 54.
ungsioslen 591, 592 ff, 608, Generalkreiskommissariate Entscheidung über die Zu=
610: Ersatzmänner591,609f.; 36##7,45. lässigkeitderZwangsabtretung
indirekte, mittelbare G. 584; Generallandesdirektion (1799) zu Frercken der Landesver=
Majoritätssystem in Gemein= 39. eidigung 889. »
denunter 4000Einwohner591, Generallottoadministration Gesandte, bayerische:Repräsen=
593; Nichtigkeit der Wahl (1807)41. tationsgelder 731.
611f.ordentliche,aageimastheGeneralpostdirektion(1808)62.Gesellschaften,geheime58.
G. 591 f.i# staatsaufsichtlicheGeneralsalinenadministra. Gesetz,Aufhebung848;Begriff
Prüfung der Rechtsgültigkeit tion (1805) 41. 836 f.; — nach der bayer. Ver=
derWahl 610ff.; ReihenfolgeGeneralschuldirektorium fassungsurkunde(Tit. VII 82)
der Gewählten 605; Stimm= (1802)59. 844ff.; Befreiung von mate=
recht desVertreters eines Ge=Generalstraßendirektion 23,, riellen Gesetzesvorschriften
meindebürgers 573; erforder= 41. (Dispensationsrecht)844; Ge=
liche Zahl 605; unmittelbareGeneralstudiendirektorium setzesbefehl838f.; Gesetzesin=
G. 584; UngültigkeitderWahl 59. alt 838f.; — Feststellung
wegen Bestechung 585; Un-=Generalzoll- und Mautdirek= esselben829f.; organisatori=
wirksamkeit der Wahl609f.; tion 41. scheGesetze848; Prüfung des
Verfahren591ff.;Verhältnis=Gensdarmerie:GeschichtlichesrechtmäßigenDastandekome
wahl in denGemeinden über 36 "2; obersteLeitung 359. mens und der Gültigkeitder

Gerichtsärzte: Geschichtliches
47.

Gerichtsbarkeit: besondere,
geltendesRecht 373; in Ehe=

ü
4000 Einwohner 591, 593,

und Verlöbnissachen 374;

Stellvertreter desKönigs 187;

Gesetze840f., 861; Reichs=
597ff.; Verpflichtung zur
Stimmabgabe555,Vorschlags=
listen bei Verhältniswahlen
597 ff., 603; — verbundene

Jeletz undLandesgesetze865 f.,
s.a. Reichsgesetzerückwirkende
Kraft 843; im formellenSinne
836 ff., 849; im materiellen

Cocgle
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Sinne 836ff.; nachgeltendem
bayerischem Staatsrechte
47 f.; — Abänderung der
Gesetze847, 849f.„ — mini=
sterielle Gegenzeichnungdöl;
Schlußformel 85022;Unkennt=
nis des Gesetzes,Wirkungen
843;Wirksamkeit,Einfluß von
GebietserwerbungenundÄn=
derungen der Amtsbezirke auf
die Wirksamkeit 884; — Ein=
tritt der Wirksamkeit 842f.;
—persönliche 844; — räum=
liche 844; — zeitliche 813.

Gesestzblatt für das Königreich
ayern 863. .

Gesetzesauslegung: authenti=
sche8417,8419;— im Wege
der Verwaltungsverordnung
und =verfügung852.

Gesegesrraft. ormelle 841f.,

Ge ctesarmmlungen 864.
Gesetzesunkenntnis 843.
Gesetzesurkunde842,851f.
Gesetzgebung, Begriff 319; im

formellen Sinne 319; be=
ratende Mitwirkung des
Staatsrats 326, 851; organi=
satorischeG. 319ff.

Gesetz, und Verordnungs.
blatt für KönigreichBayern
841f., 863f.;Druckfehlerberich=
tigung 841f; Gegenständeder
Veröffentlichung und Ver=
kündigung 863; — Veröffent=
lichung der Einträge in die
Adelsmatrikel 186; — —der
Entscheidungen des Gerichts=
hofes für Kompetenzkonflikte
und desKompetenzsenatsam
Verwaltungsgerichtshofe 499,
502; — —der Landratsab=
schiede665; — —der Staats=
ratsentscheidungenüber Ver=
assungsbeschwerden238; Re=
aktion desselben357.

Getränkeaufschläge: =steuern,
Geschichtliches50.

Getreidehandel 17.
Getreidehandelspolitik 50200.
Gewalt: gesetzgebende519,835;

richterliche 835; vollziehende
319f., 835.

Gewaltenteilung beiderAus=
übung derStaatsgewalt319f.,

35. #
Gewerbe:reale, radizierte, ge=

schichtlich66f. 3
Gewerbefreiheit: Geschicht=

liches 66.
Gewerbekonzessionen: älteres

Recht 67
Gewerbepolizeirechte: geschicht=

liche Entwicklung 15, 66.
Gewerbsleute: Befreiungvon

der Aufnahmegebühr bei
zwangsweisem Bürgerrechts=
erwerb 574.

Goccgle
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Gewerbesteuer: geschichtliche
Entwic ung älteres Recht43,

Gewicht: älteres Recht 63. .
Gewohnheitsrecht 839.
Glaubensfreiheit 52. 1
Glaubensgesellschaften: .-

Gleichberechtigung177, 2517;
rechtlicheStellung 177.

Gönner: J. Th. 52, 56.
Goldene Bulle 2.
Grenzzeichen 208.
GroßfsährigkeitdesKönigs135:

als Voraussetzung des Ein=
tritts in die Reichsratskam=
mer 240.

Grundbesitzer: böchstbesteuerte,3
Mitglieder des Distriktsrats
634f.VertretungimDistrikts=
rat 635 f.; Abgeordnete der=
selben zum Landrat 658; —
Wahl derselben659f., 661.

Grundbücher 379.
Grundrechte 173. ,
Grundsteuer: geschichtlicheEnt⸗

wicklung: älteres Recht43, 49.
Grundstücke: Zugehörigkeit zu

einemOrtsgemeindebezirk537;
— Streitigkeiten 538; außer=
balb des Ortsgemeindever=
ands 539.

HBrundvermögenssteuer 4.
Sr erschchtige10,land=

ässige 9. .
ngnnasient Geschichtliches25,

s
H.

andel: Hebungdesselben,Ge⸗
S de Pel 16 1r

strafrecht803; Versetzung803.
Handlungsunfähigkeit: pri=

vatrechtliche119.
Handwerksmißbräuche: poli= 3

eiliche Maßnahmen zur Ab⸗
schafung derselben67 f. I

Zarts iere 84. c
auptlandespragmatik über 3
die Dienstverhältnisse des
Staatsdiener 51.

98f.;Pelbftändige Etablierung
der Mitglieder110, 112f.;
Familiengerichtsbarkeit 103,
573; Familienrat 84, 107;
Familienrecht des k. . 101ff.;

srtwiensta 105; Gebühren=
reiheit der Mitgueder 113;

Gerichtsbarkeit, Gerichtsstand
103, 106 f.; Hofstaaten der
Mitglieder 105;Klagengegen
Mitglieder, Zuständigkeit der
Oberlandesgerichte106; Mit=
glieder 97, 104 ff.; — gehören
nicht zumAdel 104; — Stel=
lung derMitglieder des k. .
beim Eintritt in den Zidvil=
staats=oderMilitärdienst 107;
neues k. H.beim Aussterben
deragnatischenLinie 99; Ober=
vormundschaft über die Mit=
glieder des k.H. 106; Rechts=
verhältnisse 36, 106; standes=
amtliches Verfahren für die
Milglieder 108ff; Staatsrecht
und Hausrecht bezüglich der
Regelung der Verhältnissedes
k.H. 102,104;Sterbefälle 108,
109; vermögensrechtliche An=
prüche der Mitgliedergegen
sieStaatskasse 108; zere

bezüglich der staatlichen Be=
steuerung und der Staatsab=
gaben 113f.; — im Verfahren
vor den Zivil= und Straf=
grichten 107; Wehrpflicht der

itglieder 113;Witwengehal,
Wittum 111, 112; gollver=
günstigungen 114.

Fa e6102s.,105;—er
tandesherrlichen Häuser 199.

ausschas, königlicher 88.
aussteuer: geschichtlicheEnt=
wicklung: älteres Recht43,49;
Steuerbefreiungen113,202.
aus. und Staatsarchiv 354.

zus undStaatsfideikommiß

auptmünzamt in München

Hauptstadt: Hauptstädte10,44. “
Haus;: königliches 101ff.; Aus=

scheidenaus dem k. H. durch
Verehelichung 103; — frei=

eschichtliche Entwicklungseit
ich des 19.Jahrhunderts

101tS6 —geltendes Recht
103 ff.

liches; geltendes Recht 89f.

stoßung103"; Befreiungder schen Hauses 1.

Distrikts- und Kreisumlagen liches24,2708,2
113f.; — von der Wehrpflicht

schließungen der Mitglieder

itglieder104f.; Erbverträge
10575:Erlöschendes k.Hauses

b ichtli twick5 4 iche Entwicklung



Heereslasten, älteres Recht
32f.;Befreiungen des Königs
von den H. 91; —der Mit=
Vieder desmlliglichen Hauses

Leressteatopienst 634.
n= Geschichtliches3off.,

. niederes, älteres
cht4

upelen *#.Geschichtliches24,

Heimat, angewiesene 560,
562; Anspruch au eimat=
verleihun 551 ff.; Ausmittel=
ung562 f.; Begriff 546f.; —
geltendesNiechis548f.; Erwerb
549 — durch ustellung
550f. 687; —durch einseitige

Erklärung des Heimatsuchers
(Pfalz) 556; — durchErsitzung H
seitens heimatloser Staats==H
angehöriger556; — durch6

meindebür errechtserwerb
551; —durch Verleihung 548,
551 ff.; — durch Vertrag 555;
—der unselbständigenH. 548;
— G vorläufigen H. 560f.;

der H. seitens Landes=
fremder 548, 551f., 557, 560;
— Wiederaufhebung des Er
werbs (Pfalz) 560; der Kinder
548; keinemehrfache 548; der
Militärbeamten, der ifigere
550; elbstständige H.548f.;
der Schullehrer 550;unselbst=
ständige5. 548; — Umwand=
— zur=selbständigen H.

aarne Heimat
2 ve ahren in Heimat=
sachen 562ff.; Verlust der H

wirklichen Heimat 559 f.; —
der vorläufigen Heimat 561;
Verzicht 560; Voraussetzungen

des Heimatbesitzes 547; vor=
läusige 5Heimat 547, 560f.::
wirklicheHeimat z47; Wirk=
ungen546f.; guständigteit!in
Heimatsachen562ff.; — Ver=
hältnis desHeimatrechteszum

Unterstützungswohnsitzrecht
546%,564250,909f.

Heimatanweisun 56.
Zeantausmhite ung 562.

eenen 556 (Pfalz)
557 efreiung 558f. An=
it auf dieNzerall

rmsgebühr 575; Höchstbe=
* Landesfremde 557;

gaßtas kan zur Einführung
zu Regelung 557f.; Rücker=
eg (Pfalz) , Streitigkeiten

a#aetr•h. 340fta Gesetz=
gebung diesseits desRheins
is 1868 von 1825 542f; —

1834 543f.; — Min. Euschl
vom 28. Mai 1862 544;
der Pfalz bis 1868 544f.;
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Gesetzgetzungvon 1868 544;
—Novelle von1872 546; Ein=
führung des Unter tützungs=

wohnsitzes 546, 909f
eimatscheine 164, 564.

eima ein keiten nachgel=
tendem Rechte 563f.
eimatverleihung 4% Grund
gesetzlichen Anspruchs 551 ff.;
auf Grund Vertrages 555;
Verfahren 562ff.; Gebühr 555;
Streitigkeiten 563f.

* t: Anfall, Erwerb
9 f.; Ausübung iin; für

denHerrscher Iloaff. Vegriff
und Inhalt 78 f.;Gegenstände 3
der H — ;Berlust 100f.;
aan auf die H. 99, 101;
—do auf den Erwerb der r

—

¾½(4 rw gutsherr=

#r#ch!5 Begriff 78ff.
v�ercherbefehl: an Staats=

dieners. Dienstbefehl; an die
Untertanen868 ff.; übertra=
gung des Befehlsrechts 868.

Herrscher ea Natur und
Inhalt , 830.

keit: Aufgaben
und Gebiet derselbenim kon=
stitutionellen Staqse 213.

Eerrrscherwille: Außerungs=
formen desH. 834ff.

Her ogliche inie des könig=
lichen Hauses 104 f.,100f.
Ab#nach der Mitglieder 105ia

Hilfspersonal, GPewerbliches:
Geschichtliches

Sschalrrefeser 69116.
tbesteuerte: imDistrikts=

2 635f.; im Landrate 658,
661; in Ortsgemeinden,
siehing, zur Beschlußfassung
über Eie
höhung von Umlagen 619.

Hof: ciiigcher 82f.; Etat des
„ Aufwand für benUnter=

halt des H: 82f.
E# 82 f., 15297.

Gehalte und Pensionen82 f.;
Hinterbliebene 83; Ansprüche
gegendieHofkasse 83.

Hofdienst (Scheidung von
Staats- und Hofdienst) 82f

Hoffaktores 1
Hoffähigkeit n
Hofgebäude 87 f.; Ausbesser=

Hofgerichte 39.
uP35 (oberste Finanz=

stelle) 8.
Ho gerat Aufhebung 9.
Hofmarken 7
Hofrang 982.
Hofrat (obersteJustiz= und

olizeistelle)8.

621
Forfsta des Königs 82; Auf=

wand für den Unterhalt des
82 f.; der Mitglieder des k.

ndauses105.
Hoheitsrechte 116. ·

üttenwesen,Geschichtliches4l.
undeebübren9m.
ypotetentvesen379.

SO

Jagdrecht: älteresRecht19.
Jagdwesen: Geschichtliches19.
Jesuiten 11, 25, 26,29.

f2 Illuminaten 26.
S irnelen: Geschichtliches59.

ang
due W ⸗ Universitãt 25,

S#nlecborecht des Landtags
225f.; in Verfassungsan e⸗
legenheiten225f.; geschichtli
Entwicklun **

Innviertel
eieg Anrechnung

S#leülgenzlart: allgemeines
863; kurbayerisches (Münche=

ner J.) 862.
Interpellationen: Interpella=

tionsrecht 315f.
Invaliditäts. und Altersver=

sicherung772.
Isreeltten Geschichtliches11,

55; Gleichstellung der J. mit,
den übrigen Staatsange=
Hrigen in staatsbürgerlicher
aigehing 176f.

3
Sällshe uePersonen, Bürger=

recht,— und Ausübung
desselben 572,573; als höchst=
besteuerteGrundbesitzer, Aus=
übung der Rechte derselben
635f.; Staatsangehörigkeit

1662; Recht der Verfassungs=
beschwerde236.

us roilt ii et a 4. ¾
ustiz: Kompetenzkonflikt zwi⸗
16 Justiz und Verwaltung
. uständigkeitsstreit;

zzwischen Justi und Militär=
justiz s. Zuständigkeitsstreit;

Grenzen gegenüber der Ver=
waltung 487ff; — gegenüber
der Verwaltungsrechtspflege
400f. 414ff.; Trennung von
der erwaltung44, Jiaff

Justizbehörden: auscholl 5%
ntwicklung: ältestes Recht

— seit Beginnd
9. Jahrhunderts 360ff; *6

4% Recht 367 ff.
Juseizgeset ebung egsi

7; Reichs= und bayeris
re. bis mum

e desId. under
13 von rndt

E von 1818—1869;
360ff.; — seit 1870: 367ff.
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esherrn 7
Susstensleien: :

Justizminister: als Mitglied
desKhmagltichen Familienrates
107; Tätigkeit beiZivilpro=
Helen egen Mitglieder des
ImngrichenHauses 107.
= ztptsteriun 355.
pstizsachen: Grenzen en⸗
2 denBerwerlisengseuund
Verwaltungsrechtssachen,

414ff.; allgemeineGrundsätze

ss Präjudizialfragen

Justizstellen: Besenzungvon
it der Regemschalt=

Iustizverweigerung: erzöge=
rung 374; in Verwaltungs=
rechtssachen408 #½.

K. (s.auchC.)
Kabinett 337 1.
Kabinettssekretariat 3371.
Kadettenkorps 69.

Kaiser: deutscher: Befuhiss
75 f.; Ehrenrechte76; Präsi=

dialrechte 76; staatsre tliche
Stellung alsBundespräsidium
und als Herrscher76.

Kameralrentdeputation 9.
Kammerer (Gemeindevorstand

in Märkten 10.
Kammergut 89.
Kammern s. Landtag, Kreis=

regierung; — für Handels=
sachen an den Landgerichten
377, 381.

Kantonsreglement von 1805:

Karl, Albert, Nirt später
Kaiser Karl VII. 21;Theodor,
Kurfurst 9, 26.

gepen# 8.
Kastengüter 28.
Katholische Kirche, als Landes=

kirche in 8 ern, Geschicht⸗
ue 11 ircheund Staat

oosnn : beigemisch=
ten Ehen52 f.

S und Staat 11 f., 52f.
Kir engebet für den eKönig

82 ½; — für die Standes=
alerren *

rchenhoheitsrechte: e⸗
gecheuhoe 11f.

Kirchenpatrone: Ehrenrechte

a#sbensuufeungeneherwaltung
ältestes Recht(Landesordnun=
gen von 1553 und 1616)12.

Kleiderordnungen 18, 20.
Klöster: Geschichtliches53, 64.

selge,ge,Derselbenauses,

1 titaher ch 2 1.
König: dankung 100, 101,

1138Abhaltung, ceinderung
in der Regierungstäti keit
115 f., 118; setzung 1001;

— Verhältnis zur Amterbe=
setzungaus der ZeitdesReichs=-K
verwesers128;
=efreiheit90 ff.; Anfall, An=
nahme der Krone 99; Auf=

13ff.; Aufsichtsrechtüber die
Mitglieder esk.
Ausübung der Regieruns
und Staatsgewalt, Selbst=
beschränkungdes K. bei der
Ausübung 77ff., 213f.; Aus=
übung derStaatsgewalt für
denK. 115ff.; Begnadigungs
*. 808f.;; Beschechucgger

Beschlüsseder Landräte ba
—des Landtags 221; — d
Verfassun beshwerden 238;1
Dienstbefehle 717; als)

Ehrenrechte h ;Eid auf die
Verfassun !

gwat 10 koniin arben
: Frachtfreiheit -9216;Ge=

dährrechre 912;: Gemeinde=
abgaben und zumlagenpflicht
92; Genehmigung und Sank=

tion der Beschlüssedes Staats=
rats 329; Gerichtsstand 90,
106;Gefetzgebungsrecht335f.;

»Zaiidluiigsunfahiqteit 119;
oheitsrechte80; alsInhaber

der Staatsgewalt 77ffa. 213ff.,
320; als Inhaber des Staats=
vermögens 84ff; Kreisum=
lagenyflicht 92;Minder jähri
keit 118; z de 1
werserm 85ff.; Rechte
7 f Regierungsantrttt, ⸗an⸗

trittspateut 99;Regierungs=
unfähigkeit 115, 118ff.; als
Richter über die Mitglieder
des k.Hauses 106, 836, Rück=
tritt, zurückgetretener . 86un,
101.109797. 113;strafrechtlicher

Schutz 80. 84ai staatsrecht⸗
licheStellung 77 ff.; — gegen=
über demLantage 215ff.#—

egenüber den Ministern
329n Stellvertreter 115f.,
120, 136f. Titel 81; Un=

verantwortlichkeit 79; Ver=
Hiltnis zum Reiche71 ff.;

geeleihungöffentlicher Aus=
en und des Adels

Vermögensrechte
7n igteit 135;

illensakte,
Feen derselben

deilliste s. d. W.

jeichnun
al 1
84 ff.;
Wappen
zäußerun en
334 ff.;

arniẽ inwitwe 104, 109, 113,

g#lskazwrde. 81.
Körperschaften: Erhebung der

Verfassungsbeschwerde236;
Gemeinden alsKörperschaften
bae Zwangsvollstreckung
egen K. 869f.

nntlss Pensionen der
Via er 782f.

gollegiengelber 7404.
Kommissäre, königliche,bei den

Landtagsverhandlungen 302;
desLandtags ur Vornahme
bestimmter eshäfte 289.

Kompetenzsenat= eim Ober⸗
· Zericht München 499;

bein erwaltungsgerichtshof

#lwe staatsrechtliche

220 erenz, geheime7.
: Kontskatko 367e. 4

Konfessionen: Gleicherechti=
gung 177, 2517.

Kenerd, von 158311f.; von
1817 38, 54.

Konkurs, Konkursverfahren:
Geschichtliches18, 19:;Eröff=
nung des K., öffentlichrecht=
liche Wirkungen 254.

Koffftorien: : purotestantische

Konstriprionsgeset von 1812

Aeflatemasrttel 165.
Kautiguttärgentschädigung

S#einencal" erre 50 206.
Konventions
Krankengeld 748f.
Kreisamtsblätter 864.
Kreisamtsblatt der P alz 864.
Kreisanstalten 656 Be=

dienstete, rechtliche Stellung
656;Verwaltung 656; Wieder=
aufhebung 656.

Akeiskaubsaune: (räte, asses=
soren)49.

Kretsbeamte 656; Dienstrecht
estsetzungder Gehalte

8 eistungen für dieselben
aus Kreismitteln 737.

Kreisdeputationen: geer Kon=
stitution von 1808)3

Kreise: ar 1800, 35, 45,

a ennanzdireteionen *=

"o“ emeinden 647 ff.; Be=
griff 654;Bildung der Kreis=
semeindebezirre654#Leschhicht
iche Entwicklung 64
Verfassungvon 18086 .—
Gemeindeumlagengesetz von
1819Art. VIII 647; —älteres
Recht der Pfalz = ; —



Verordnung von 1822 469f.;
— Landratsgesetz von 1828
650 ff.; Entwurf eines
Kreisratsgesetzes von 1850
653;: — Landratsgesetz von
1852 653f. Mitglieder 654;
rechtliche Stellung 654ff.;
Verfassung 654 ff.; Vertre=
tungsorgane 654 ff.;— Wir=
kungskreis 654ff.; Verwal=
tungstätigkeit655ff.;Führung
des Haushaltes 655; juristi=
schePersönlichkeit 654.

Kreisgemeindevermögen:
Verwaltung 655.

Krei eemeindeverwaltung
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älteres Recht 32 f.; Befreiung Landesteilungen 1f.
des Königs, der Mitglieder Landestrauer 82.
des k. Hauses91, 114. Leandesversicherungsamt 129,

Kriegsministerium:Abtei= 686.
lungen, deren Zuständigkeit Landesverteidigungsanstal=

359; Einrichtung. 359; Ge= ten in Bayern 70.
schichtliches69; WirkungskreisLandesverwaltung (innere

358f. Verwaltung, Verwaltung im
Kronämter 83 f.,15277. engerenSinne).:Geschichtliches
Kronbeamte 84,107, 123; als 55

Mitglieder des k. Familien= Landfahnen 32.
rates 107; Rangordnung 123; Landfriede 13, 14.
als Reichsräte 84, 240, 242, Landgemeinden diesseits des

2N.

Kreislasten 655.
Kreisla tenansscheidung:g

nanzgesetzvon 1831650; Ge=
setz von 1837 651f.; Gesetz
von 1846 653.

Kreisräte (Gesetzentwurf von
1850)633.

Kreisregierungen 395ff.;Ein=
richtung 395 ff.;Erlaß ober=
polizeilicher Vorschriften 857;
Geschichtliches46; Kammern
desInnern, derFinanzen und
der Forsten 396ff.; — Ge=
schäftsgang397; — Kollegial=
beschlüsse397; als Verwal=
wungsgeriche 409, 477ff.;
— Wirkungskreis der K. des

mnern398: — —der K. der
inanzen 398, 479; — —der

der Forsten 398; Referen=
ten 396, 398; Senate 409;
— geheimeSitzungen 456;
— Prsehleitung erfahren
vor den S. 461f.;: — Zu=
ständigkeit der S. in Er=
messensfragen423; Tätigkeit
bezügl. der Landtags= und
HWeichstaswahlen 260, 261,
268; Zusammensetzung396f.,

uständigkeit im allgemeinen
396;Zuständigkeit in Distrikts=
rats= und Distriktsgemeinde=
angelegenheiten632ff.,642f..:;

—in Gemeindeangelegenheiten
524, 526f., 611; — in Land=
rats= und Kreisgemeinde=
angelegenheiten 657, 660ff.
664ff.; — in Staatsangehörig=
keitssachen149, 152, 154.

Kreisstiftungen 656f.
Kreisumlagen: Pfltichtigtein

des Königs 92; — der Mit=
gliederdes k.Hauses114.

Kreisversammlungen (der
Konstitution von 1808) 647.

Kreisvertretungen (Konstitu=
tion von 1808)35, 647.

Kreittmayr, Alois Wiguläus

2447,245. Rheins: Annahmestädtischer
Kronobersthofmeister 83. Verfassung 578.
Kronoberstkämmerer 83. Landgemeindeverfassung
Kronoberstmarschall 83. 578ff. “
Kronoberstpostmeister83. Landgerichte: ältere9,46,47;

neue (geltendes Recht) 377;
— Organisation 377; ——der
Sribrerenn u.Kammern für

l

Krongrinz 104, 109; als Mit=
glied des k. Familienrats 107;
— des Staatsrats 113, 325.

Kronprinzessin 109.
Kronrente 89.
Kulturgesetzgebung: Kultur=

mandate 21, 24.
Kurwürde;: bayer. 3ff.

L.
Landarme 567f.
Landbauinspektionen: Land⸗

baumeister49.
Landbauwesen: Geschichtliches

Landesarchive 356.
Landesdefensionswesen 32.
Landesdirektionen 39.
Eandeefreigeiteerklärung 19.
Landesfremde 208ff., Aufent=

halterecht in Bayern 210;
rwerb des Anspruchs auf

Bürgerrechtsverleihung 571;
—auf Heimatverleihung551f.;
Erwerb von Grundeigentum
210; Heimaterwerb 548, 551f.;
vorläufige Heimat 560 f.;Hei=
matgebühr 557; reichsange=
hörige 209; Verhältnis zur
inländischen Staatsgewalt
209; s. auch Ausländer.

Landesgesetzgebung, ältereder

andelssachen 381; — — der
trafkammern 382.

Landgertchresen 385.
Landgerichtsbezirke

Ordnung) 43.
Landrat: Auflösung 660, 664,

666; Ausschüsse 664; Beschluß=
fähigkeit 665; Beschwerderecht
gegen Staatsdiener 657, 665;

inberufung 663; Geschäfts⸗
gang 664; geschichtlicheEnt=
wicklung 647 ff.;Kommissäre
der Kreisregierung 664; Pe=
titionsrecht 657; Präsident
664,665; Sachverständige664;
Sekretär 664, 665; Sitzungen
663, 664; Verfassung 664f.;
Verkehrnachaußen665; Wir=
kungskreis, übertragener657;
uscommunsetung657ff.; Zu=
tändigkeit 655.

Landratsabschied 665f.
Landratsausschuß 666;Wahl

desselben665,666;Zuständig=
keit655;—bezüglichderKreis=
anstalten 666.

Abge=

(älterer

Landratsmitglieder:
ordnete der Distriktsgemeinden
657, 659, 660 f.; — der un=
mittelbaren Städte 658, 659,

Reichszeit v —seit Ende 661; Ablehnung, Austritt
des 18. Jahrhunderts 33 ff.; 662; Bekanntmachung durch
Verhältnis der Landesgesetz= das Kreisamtsblatt 662;
gebung zur Reichsgesetzgebung allgemeine Erfordernisse der

er Gegenwart 865. Wählbarkeit 659; Ersatz=
Landesgrenzen 207; Grenz= männer 659,660,663; Legi=

begehung 208; Grenzberich= timationsprüfung 662;P ch
tungen 206;Grenzzeichen208; ten662,663rechtkicheStellun

Zuständigkeit in Grenzange= 663; Taggelder 663; Verlust
egenheiten208. der Mitgliedschaft 662f.; Ver=

Kaper Frhr. v., Kanzler 21,

Kriegsgerichte374.
Kriegsleistungen für das Heer,

Landesgrenzversteinung 208. treter der hbchstbesteuerten
Landesherren in Bayern bis Grundbesizer 658,659f., 661;

zum Jahre 18181ff.; s. König., — der Pfarrer658 f., 660,
Landeshuldigung 100, 1609. 661ff.; — der Universitäten
Landesordnung Niederbayerns 659, 660, 662; ugehörigkeit

zum Landtag dP“
Landratsverhandlungen
664ff.; Bescheidungim Land=

von 1474 16; — von 1553 17;
von 1516 17; von 1573 17;
von 1578 18.
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ratsabschied685f.; Protokoll
664

Landratswahlen 659ff.;Wahl=
periode 660.

LandrechtLudwigsd.Bayern
16;— Reformation desLand=
rechts von 1518 18; — von
1616 19.

Landsassen7.
Landschaft 4; Ausschuß4: De=

putierte 4; Kanzler 4; Mit=
wirkung bei auswärtigen An=
elegenheiten 6; — bei der
esehgebung5; Rechte,körper⸗

schaftliche 5, 7; Repräsen=
tationsrechte 5; Steuerbe=
willigung 4, 5; Steuerverwal=
tung 6; Zusammensetzung4.

Landshut 7.
Landstände 3ff.; Fehderecht4;

Rechte, persönliche 7; Ver=
einigung zur Landschaft4.

Landsteuer 5.
Landsturm: Entlassung der

Angehörigen des L. aus dem
Staatsverband 159, 906.

Landtag 215ff.; Abstimmung
308 ff.; Abteilungen 259;

dressenan denKönig 318f.;
mter und Bedienstungen

(Ehrenämter, besoldeteN.)
293,296; Anklagerecht 220;
Auflösung 288; Ausgaben für
den Landtag 217; ee
289, 296 ff., 304f., 316 ff.,
— Aufgaben 299; — -
schtusfähreit 311; — Ge=
säftsgang 311f.; — Wahlen

298 f.; eratungen, allge=
meine,besondere305; Beamte
des Landtags, deren Dienst=
recht 67855; Beratungsgegen=
stände, geschäftliche Behand=
lung 301 ff.;— Abänderungs=
vorschläge, Amendements
305a 308; Berichterstatter
307 f.,311f.; Beschlußfähigkeit
308 f.; Beschlußfassung 309;
Beschwerderecht220, 230ff.,
kein Kontrollrecht über die
Staatsverwaltung 227=7;Di=
rektorien280; Diskussion 306;
Disziplin 221, 299 ff.; Einbe=
rufung, Eröffnung 288; En=
qdueterecht223; Geschäftsgang
221, 243,268,301ff.: Ge=
schäftsordnung 221, 229.
290 ff.; Hauptberatung 304;

nformationsrecht 220, 222 f.;
mterpellationen315f.; Kam=

mern, Verhältnis zueinander,
geschäftlicheBeziehungen217,,
310; keine Körperschaft mit
Rechtspersönlichkeit217;Kom=
aissärt zur Vornahme gewisser
Geschäfte 289, 295f.; Kon=
stituierungsfähigkeit 3148;
Legislaturperiode 288; Mili=
tärwache im Sitzungsgebäude

Goccgle
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289: Mitwirkung bei der Be=
hördenorganisation 3020ff.;
—bei der Gesetzgebung320,
839,848; —bei der Regelung
der Verhältnisse des k. Hauses
111 192; — bei der Führung
des Staatshaushaltes 320, s. i.
ü. Budgetrecht; — bei Ab-
tretung von Staatsgebiet u.
Veräußerungvon Staatsgut!
205f.;: — bei staatlichen
Willensakten 220, 834ff.:!
Offentlichkeit302;ordentlicher
außerordentlicher 2839;Ord=
nungsruf 300;Organisation #.
Verfassung; Plenarverhand=
lungen 296f.; 304f.; Räu=
mung der Galerien 301;
Rechte, kollegiale221; — for=
melle,materielle219f.: —poli=

Doppelwahl 268; Erlöschen
der Abgeordneteneigenschaft
277ff.; freie Eisenbahnfahrt
284, 287; Annahme eines
Sitzes in einemLandrat 278f.,
281; Legitimationsprüfung
269 ff., 279; Offiziere, Staats=
diener als L. 256; Präsenz=
pflicht 277f., 299 f.; Er=
nennung zum Reichsrat 278f.;
Reisekostenentschädigung284,
287; Ungültigerklärung der
Wahl 264f., 270ff.; staats=
rechtlichesVerhältnis zu den
Wählern 218; Verzicht auf
den Adbgeordnetensitz277;
Wählbarfeit zum L. 251,256;
—Verlust der W. 278; Wahl=
anfechtung 270,272; Zahl der

. 258.

302,304,306,308,311;Regie·
rungsvorlagen, geschäftliche
Behandlung 305,312; Schlie=
ßung 288; staatsrechtlicher
Schutz289; Session, Sitzungs=
periode 289; Sitzungen 303 ff.;
Sitzungsprotokoll 304; Steno=
raphen 2956;Stimmengleich=
eit 309; Störungen im Haus

301; Tagesordnung 303f.;
lbergang zurTagesordnung
307; Verfassung 290ff.; Vor==
schläge zu Verfassungsände=
rungen 313ff. rechtlichesVer=
ältnis zur Staatsqewalt214,
15ff.; — zum Volke 218,

Vertagung 289,313; Verwei=
sung in denAusschuß 304;

ollversammlungen 296f.;
304f.; rechtliche Voraus=
setzungender Tätigkeit desL.
288ff.; Vorberatungen 304;

Willensiußerungen, Form der
W220 f.; — Genehmigung
220; — Kenntnisnahme 220f.;
—Mitwirkung 220; = Über=
weisung 221; Wirkungskreis
216; Wortentziehung 300;
Worterteilung 306f; Zustim=
mung zur Einsetzungeiner
außerordentlichen Reichsver=
wesung 120ff.; Zweikammer==

tem 217; s. auch Abgeord=
neten=Reichsratskammer.

—

bis 17. Jahrhundert) 215.

nung, Annahme der Sei
um L. 268; Anerkennung der

ahl 277; Annahme eines
Staatsamts, einer Hofcharge
278 f.;: Aufwandsentschädi=

ung 284; Ausschluß aus der
kjammer277 f.;Austrittsfrei=

heit 277"; Beförderung 278f.;

teren Sinnet: Anträge, Ge=
setzesvorschlägeder L. 308,
312ff.; Beschuldigung ver=
botener Amtshandlungen
gegenStaatsdiener 300;Disel=
lin, Gewalt der Kammern

über die L. 221 f., 290 ff.,
299 ff.; Eid 16925, 280; recht=
licheNatur der Mitgliedschaft
280; Offenbarungseid 222;

Reitianeucht Jn 223 te
räsenzpflicht, Folgen der

Ni arstkelin 280f., 299 f.;
Rechte und Pflichten 280 ff.;
als Reichstagsabgeordnete
281;strafrechtlicher Schutz281,

284;rechtliche Stellung 230ff.;
unterliegender Rechtsprechung
der Gerichte 281; Unverant=
wortlichkeit bzgl. der Tätigkeit
als L. 283; Urlaub 284; Ver=
folgung, strafgerichtliche,Ver=
haftung während der Session
221f.; Vernehmungals Sach=
verständige, als Zeugen 222.

öffentlichung durch denDruck
302 .

Abstim=
mung 263ff.; — Beihilfe einer
Vertrauensperson 263; — Er=
mittlung des Abstimmungs=
ergebnisses266 f. —Ungül !
keit derselben264f., 271; all=
gemeine 259ff.; Ausschluß=

ünde von der Wählbarkeit
56; — von der Wahlfähig=

keit 253f.; besondere(Nach=,
Ersatzwahlen)260, 268f.; ge=
chichtlicheEntwicklung (Ver=
assungsurkunde von 1818)
246f. (Wahlgesetzvon 1848)
247, Movelle von 1881) 248,
(Gesetzvon 1906)250f.; Kosten
des Wahlverfahrens 269;
Stimmenberechnung266,270,



274; Stimmzettel 261,262ff.,
Unrigeet derWahl251,
270 ff.;
gemeinen Wahlen
—bei denbesonderen Wahlen
260, 268 f.; Wählbarkeit251,
(als Abgeordneter)256; Wäh=
lerlisten 253". 255 ff.,260,
269, 270f.; Wahlanfechtung
270, 272; Wahlbeanstandung
270, 274f.; Wahlberechtigung
251, 271f.; Wahlbestechung
251, 273; Wahlbezirke 258f.,
260f., 270f.; Wahlentschei=
dung durch relative Mehrheit
266; Wahlergebnis, Fest=
stellung 266f.; — Verkündi=
ung20, Wahlfähigkeit251ff.;
ahlfreiheit 261; Wahlgang,

zweiter 265; Wahlgeheimnis
263; Wahlgeschäft 256 ff.;
llor“ andlung260ff., 270 f;

Wahlkommissäre 261, 267 ff.;
Wahlkreise258f.; Wahlperiode
259, 278, 288f.; Wahlproto==
kolle 263, 267; Wahlprüfung
26off; — Abstimmungen 276;
— Ausschuß274,276; — Be=
gign 274; — Entscheidung

6; Verfahren 273 f..;
— Verhandlungen 275; Wahl=
recht 251, 256; —all un=
mittelbares 252; — = -
licher Schutz 2512; ahl⸗
reklamationen 262; Wahlig,
Festsetzung260, 267; Wa
versammlungen 261; Wahl=
vorstand261ff.;Wahlvorsteher
6

Landwehr: ältererOrdnung32.
Landwirtschaft: Geschichtliches

24,28,64. ½
ren in adligen Häu=

ern 184; Wirkung hinsichtlich
eerStaatsangehörigkeit 155f.,

898, 904.
Legitimationsprüfung s. Land=

tag.Wahlprüfung und Reichs=
ratskammer.

Lehen 36 ½6,57; Verleihung
durch denReichsverweser129.1

Lehrer (öffentlichangestellte):
blehnungsrechtbei Wahl zu

sewissen Gemeindeämtern590;1
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Kaiser Ludwig der Bayer If.,

M.

schichtliches10.
Ausschüsse580,

etzungenderGültigkeit 615ff.;

| werderechtgegenüber Be=
lüssen der Staatsaufsichts=

behörden 526, 527: Erlaß
ortspolizeilicher Vorschriften

eschäftliche Beziehungenzum
Fschastüc aochtebhungen zum
legium 618 f.; Komulativ=
ausschüsse(mit denGemeinde=
bevollmächtigten)618; Organ
der örtlichen Polizeiverwal=
tung 550; Senate 618; ge=
meinsame Sitzungen mit
denGemeindebevollmächtigten
618f.; Verwaltungsbehördein
den Stadtgemeinden diesseits
des Rheins 579; Zusammen=
Ktung 579; Zuständigkeit als

erwaltungsgerichte erster
Instanz in unmittelbaren
Städten 409, 477.

dauer 592;bürgerliche 579;
— Amtsniederlegung 590; —

Ehrenamt 586;— Wahlbarkeit
586; — Wahl 584; Dienst=
strafrecht 823ff.; fachmän=
nische 580; — Anstellung
584, 688; — Auflösung des
Dienstverhältnisses702;— Be=
soldung 753; — Wählbarkeit

587; rechtskundige 579;—
Anstellung 687f.; Besoldung
573;) — Dienstrecht 687f.;
— Versetzung in den Ruhe=
stand 702; — Wählbarkeit
587; — Wahl 584; Residenz=

aet 707; Urlaub710; Ver=
pflichtung zur Teilnahme an
den Sitzungen 616, 710.

lehrer nicht Beamte im Sinne
des Beamtengesetzes677“".

36°, 56,65,176.
Leibgarde der Hartschiere84.

50 **

chreiber 580, 5884;
älteres Recht 10; Voraus=
setzungenderWählbarkeit 587.

Vorschriften 857.
Lokalchultommtssienen 30.
Lokalschulinspektionen: Ge=

schichtliches47. -
Ludwig IV., Herzog, später

Cocgle

Bildung bleibender Nieder=
lassungeninnerhalb derselben
539; Eigentümer, Pflichten
540; Einverleibung in Ge=
meindebezirke 539; Hand=

925

1 hobung der Ortspolizei 530;
treitigkeiten 540.

Maß und Gewmicht,

a# Kan 1Maximilian I., Herzog, später
HKurfürst 2, 4, 8 zog, sp

Maximilian III., Josef, Kur=
Mlürst en r f

milian Josef, Herzogvon) 5 *

älteres

* Zweibrücken, äter
Kurfürst Max Josef IV. und
König Maximilian l. 2, 38f.
104, 862.

Mediatkonsistorien, standes=
herrliche 20381.
Mediatifierte 191f.
Medizinalbureau im Mini=

sterium des Innern 47.
Medizinalkomitees 47.
Merkantil- Friedens= und

Schiedsgericht Nürnberg 373.
Militärakademie 31, 69.
Militäranwärter, Berücksich=

tigung für Gemeindebedien=
stungen587;Dauer derWider=
ruflichkeit ihrer Anstellung
656f.; AnrechnungeinesTeils
ihrer Militärdienstzeit für
inss Gehalt 742.

Militärarbeitshäuser 28.
Militärbeamte: Dienstrechts=
verhältaisse 831ff.; Gehalts=

verhältnisse 833; sind nicht
wählbar zu Gemeindeämtern
588; Klasseneinteilung (831;
als Landtagsabgeordnete 256;
Pension 830.

Militärkonskription,Geschicht=
cches 33 f., 69 f.

Militärdienst: Geschichtliches
30 ff., 69ff; Besetzung der
Stellen im M. während der
Reichsverwesung 129.

Militärgerichte 388ff.; Kom=
fetenskonffi te zwischenbürger=
Aen= und Militärgerichten

Militärgerichtsbarkeit, zustiz
373,386ff.; geschichtlicheEnt=
wicklung 386f.

Militärinspektionen, Ge=
schichtliches 69.

Militärjustizbeamte 830f.
Militär= ax · Josef · Orden

Militärpersonen: Entlassung
aus dem Staatsverband159,
906; Strafrecht 31; sind nicht
wahlfähig bei Landtags- und
Reichstagswahlen 253;
wählbar als Landtagsabge=
ordnete256; — nicht wählbar
u Gemeindeämtern588; Zu=
tändigkeit in bürgerl. Rechts=
treitigkeiten der M., Ge=
chichtliches31.

Militärrichter 129.
Militärstrafgesetzgebung,

estrafrechtspflege,=strafverfah=



926

ren 387 ff.;Geschichtliches31,
55 2 schichtlich

Miliz 32.
Min “s* Ministerien: Begriff

329f.; staatsrechtlicheStellung
im konstitutionellen Staate
329ff.; — nach bayerischem
Staatsrecht 337; Theorien
über die staatsrechtliche Stel=
lung der M. 333ff.

auste 220, 333,
342 ff., 829.; Ausschüsse der
Kammern des Landtags zur
Vorprüfung der M. 346f.;
Verfahren 346ff.

Ministerialamtsblätter 864.
Ministerialräte: Pension der

Kinder 782.
Ministerialverfügungen 341f.
Ministerrat 349ff. Vorsitzender

im M.349.
Ministerverantwortlichkeit

3229 ff.;Entwicklung in Bayern
330 ff.;Entwicklung der staats=
rechtlichen Theorien über M.
333ff.; nachgeltendembayeri=
schenRecht 342ff., 796; nach
dem Rücktritt vom Amte 345;
rechtliche Natur der M. 345 f.;
Umfang 344f.

Wieregent Mitregenischeft116.
Mittelschulen, Mittelschul=

r*b Geschichtliches 25 f.;

Mittelstellen 390,395ff.; Auf=
sichtsrecht über die Unter=
behörden 392f.; Kompetenz
derselben 390.

Monarchie, konstitutionelle
329ff.: staatsrechtliche Stel=
lung der Minister zur Krone
329 ff.;— des Landtags zur
Krone 214, 215ff.

Monopole 15.
Montgelas, Maximilian Frei=

herr, später Graf v., Staats=
minister 34, 44.

München: AbgrenzungderZu=
ständigkeiten des Magistrats,

er Lokalbaukommission und
der Polizeidirektion 531:Mün=
chenerLinie 2; Magistrat, Er=
laß ortspolizeilicher Vorschrif=
ten 531.

Münzkonventionen 15.
Münzprägung 130".
Münzwesen, ustänigtet,

355)Geschichtliches14f., 17,
20, 23, 41, 63.

Munizipalität, Munizipalver=
waltung Gemeindeedikt von
1808 507; ältere französisch=

RüüälzischeGeseg ebung 514 f.
#usterlandwirtschaftsschule
in Weihenstephan65.

N.
Nachsreuer 58.
Nationalgarde 36 33, 70.

Sachregister.

Nationalrepräsentation (Kon=
siitution von 1808) 35, 36,

Naturalisation s. Einbürge=
rung 149ff., 899ff.

Naturalleistungen: Geschicht=
liches 9; Befreiungen des
Königs, der Mitglieder des
königl. Hauses, der Standes=

herren 91, 114, 202.
Nebenlinie, bers liche 104f.
Nichtchristen (Bestimmungen

der Verfassungsurkunde) 176f.
Nichtigkeitsbeschwerde i. Ver=

waltungsverfahren 393.
Niederbayern 3, 4, 16.

Niederlassungen in ausmärki=
schen Besitzungen339.
Nordgau 1.
Normativ der Einrichtungen

der öffentlichen Unterrichts=
anstalten 61.

Notare: Anstellung 129, 686;

sichtüberdieselben381;Dienst=
eid 704, 7641½; Dienstent=
ebung,vorläufige 712;Dienst.
trafrecht796;

Gebührenbezüge 752 f.; Neben=
geschäfte 721; Residenzpflicht

O;dienstlicheStellung 153os,
679f.; zivilrechtliche Verfol=
ung wegen dienstlichenVer=

! dens728; Versetzung692;
irkungskreis 385.

Notverordnungen, wverord=
nungsrecht 855f., 867; richter=

liches Prüfungsrecht 862.
Nürnberg 14, 34.

O
Oberappellationsgericht 47.
Oberbayern 3, 4, 16.
Oberbergkommissariate, kom=

missäre48.
Oberkonsistorium: Präsident

38 Reichsrat 240, 242, 244,
245.

Oberkriegskollegium 69.
Oberlandesgerichte 378;Ober=

vertaenuschene

räsident, 692; Zuständig=
keit 381, 383; — für

königlichenHauses 381.
Oberlandesgericht München:

kombinierter Senat bei dem=
selbenbehufsEntscheidungvon
Streitigkeiten über die Zu=
ständigkeit zwischen bürger=
ichen und Militärgerichten

499; Tätigkeit desPräsidenten
im Prozeßverfahren gegen
Mitglieder des königlichen
Hauses 107.

Oberlandesregierung 8, 9, 26.
Obermedizinalkollegium 47.
Oberpfalz 1, 2, 20.

DLbzerolizeiliche Vorschriften

* Forstbehörde,geschicht=

Oberstes Landesgericht378,382,
383; Mitglieder, Versetzung
692;Plenarbeschluß über die
Zulässigkeit der Versetzung
und Entlassung von ber=
landesgerichtspräsidentenund
Räten des Gerichtshofs 692;
Tätigkeit desPräsidenten beim
Prozeßverfahren gegen Mit=
liezer des königlichenHauses
1 .

ObmämterinDörfern(18.Jaht-
undert) 10.

Ssterreich1,2.
Offiziere, bayerische:Entlassung

aus dem Staatsverbande 159,
906; Verlust des Offiziertitels
180; Wahlfähigkeit, Wählbar=
keit (Gemeindewahlen) 588;
(Landtagswahlen) 253, 256.

Orden (staatlicheAuszeichnung)
179

Ordnungsstrafen öffentlicher
Diener 810 ff.; Androhung
812; Beschwerde 812; der
nichtrichterlichen Beamten
811f.; der Notare 812f.; Ver=
Hültens zum Dienststrafver=
ahren 810f.; Verhängung

812; Vollstreckung 812; Zu=
ständigkeit 811 ·

Ordnungsstrafrecht: richter=
liches, im verwaltungsgericht=
lichen Verfahren 462; der

Verwaltung 870.
DOrganisationsgewalt, Organi=
sationsrecht der Krone 320 f.
Organisatorische Bestim=

t 3n5 ) 5 f und
aften 534 ff.; Begriffun

rechtlicheNatur 534f.; —recht=
licher UnterschiedzwischenO.
und Ortsgemeinden535; Um=
lagenbezirkeinnerhalb der Ge=
meinden oder Körperschaften
536; als Privatrechtssubjekte
537; Staatsaufsicht über O.
537; Teilung der Ortsgemein=
den in O., privatrechtliche
Bedeutung derselben 5535f.;
Teilnahme an dengesetzlichen
Lasten der Gesamtgemeinde

536;Verwaltungskoften, Aus=
scheidung derselben zwischen
Gemeinde und O. 536.

O aftsangehörige 535.
Sechen tungsvermögen

Ortschaftsumlagen (Ortsum=
lagen) 5½6; Saesarußfassung
über Einführung und Er=
höhung derselben536.

Ortschaftsvermögen 535f.; ge=
lenderte Benützung durch die

rtschaftsangehörigen 536;



Verwaltungsorgane536,581f.;
— Pfalz 583; Bevollmächtigte
und Verwalter 583.

Dteführer 581,584,586. 6
Orts rer (18. Jahrhundert)

Ortsgemeindeverbandinterri=
torialer Beziehung 537ff.

Ortsgemeindeverfassung
l 578ff.; Anderungenin

der bestehendenO. 578f.; ge=

Sachregister.

nüchupbarteit9, 36 38, 43,

enfionen, öffentlicherDiener
754ff., Berechnungder Ven=

lionen 756f.; der Gemeinde=
ediensteten 753f.; rechtliche

927

nungen, =vorschriften854ff.,
Aufhebung von Aussichts=
wegen860f.; Beschwerderecht
gegenP. 860öóÖVerkündigung
858,859;Vollziehbarkeit858 f.;
Huständigleit zum Erlaß von

625, 356f.
Unfallrente, Wartegeld; der
Hinterbliebenen von Staats=
diener, s. Staatsdienerhinter=
bliebene.schichtlicheEntwicklung 506ff.

Ortsgerichte, gutsherrliche48. Pensions. undUnterstützungs=
Ortspfleger 586, 694; Wähl= vereine 772.

barkeit 586. 1
Ortspolizei 528 ff.; Begriff

und Umfang (Entstehungs=
Feschichtedereinschlägigen Be=
stimmungen der Gemeinde=
ordnung)529f; in ausmärki=
schen Besitzungen540; in

Bür# ermelshn en 533; Ge=
schichtliches: Gemeindeedikt
von 1808 46; — Gemeinde=
edikt von 1818 508; — pfäl=
#isch-französischeRecht514ff.;

beganeder örtlichen Polizei=
verwaltung 530; Staatsauf=

sicht über die Handhabung
er O. 532.

Ortspolizeibedienstete,
Diener, ersonal: Aufstellung

reichsständische196o8.

etitionen, Petitionsrecht: der
Landräte 657; des Landtags
220, 223ff.; — Handhabung
des Petitionsrechts und ge=
schäftliche Behandlung der
Petitiouen2232;—rechtliche
Natur und Umfang 224; —
in Verfassungsangelegenheiten
225ff.;— bezüglichderReichs=
Heent und Reichsangelegen=
eiten 227; — bezüglich der
taatlichen Regierungs= und
Verwaltungstätigkeit 227f.;
derStaatsangehörigen an den
Landtag 229; — Behandlung

gemeinschaftlicherO für meh= der P. im Landtag 229##,
rere Gemeinden 583; Ent= 3löff. -
lassung aus demDienste Petitionsausschuß der Kam=
(staatsaufsichtliches Eingrei=

en zur Aufstellung des Orts=
polizeipersonals 581, 583.

Ortspolizeibehörden 530f.;
rechtlicheStellung gegenüber
denStaatsverwaltungsbehör=,
den 532.

Ortspolizeiliche Vorschriften
Erlaß 857; — für ab=857;

Hikrun sdauer 859; staats=
aufsichtliches Eingreifen der
Kreisregierungen gegenübero.“
V. 860 f.; — auf Anrufen
Dritter 861; Vollziehbarkeit
858f.; räumlicheWirkung 857.

fassung über chaftsum=

Zuständigkeit 626.
Wittelsbach, HerzogZ

106. 1
Otto II., Herzog1.
Otto, HerzogvonNiederbayern,

König von Ungarn 3.
Ottonische Handveste4.

Partler Vertrag (1814)34.
arlamentarische Regierung
2154,2195. 1

Paßpflicht,Geschichtliches58.

mer d. Abg. 298.
falz 1,3 f.,34; keineAdelsvor=
rechte 196; Beamtenhaftung
Gel ichtliches)428f.; Steuer=
verfassung, Geschichtliches50.
arrkonkurs 53.
arrer: Vertretung der wirk-⸗
ichen, selbständigen Pf. im

Distriktsrat 636; — im Land=
rat 658, 660, 661f.

erdezucht=Geschichtliches24,

neggerichte9.
nden, katholische:

chichtliches12,53.

schichtliches12,53.
Polizeiverwaltung:

Begriff 21, 529f.; Geschicht=
liches9ff., 13ff.,39,57. n!

P. als Grund der Ver agung 1
des Bürgerrechts 570.

531, 857. "

4.

Reichspolizeiordnungen 14f.,
5 jbader. Landesgesetzgebung
6 ff.

854ff.; Ausübung durch die
Staatsbehörden 857; — durch
die Gemeindebehörden 857;
Verwaltungskontrolle seitens
der höheren Verwaltungs=
stellen 860.

wicklung 41, 48.
rädikate für die Anrede 104f.
roßer Friede 71.
rälaten: Prälatenstand 4.
räsentationsrechte: auf
Schulstellen 682f.

P# bur n eer= ichtlich
reßpolizeirecht: geschichtliche

beeige 14, 4 39.

rinzen: königliche103ff.; Ein=
tritt in fremden Staatsdienst
113½; Erjiehung 106;

miliengewalt des Königs
ber die Prinzen103ff.; als

Mitglieder des k. Familien=
rats 107; —der Reichsrats=
kammer 113, 240. 242; nach=
geborene 110; als außer=
ordentliche Mitglieder des
Frtaatsrats Pr 25 ber
mögensrechtliche nsprüche
gegsedieFisalff. Apa=
nagen 110ff.; Verfassungseid
113

#ncensrechtliche,Ansprüche

liches, der Standesherren 203.

rotestantische, Kirche: Ge=
schichtlichesbis181854f.

18, 19:;— Gerichtsordnung
von 1520 18; — Landrecht
von 1616 19; —Gesehbücher
Kreittmayrs (unter Max Jo=

or III.) 22ff., (unter Max
Jo PrPSnIV.) 55 ff.; Entwick=
lung seit1818360ff.; gelten=
des Recht 371.

O.

erleistungen: Befreiung
desKönigs, derMitglieder des
k. Hauses, der Standesherren
9I, 114,202.
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R.
NRang179,730.

45; geistlicher8, 11.
Ravenstein: Herrschaft2 1.
Realschulen: Geschichtliches60.
Rechnungshof; oberster 51,

129; richterlicheUnabhängig=
keit 686, 692.

Recht: bürgerlichesund öffent=
liches, Unterscheidungsmerk=
male414ff.; Entscheidungvon

räjudizial= und Hr chen=
agen 416ff.; Gesetzgebung

auf dem Gebiete des bürger=
lichen R. 18, 19, codex bavar.
civilis von 1756) 22, (Ent=
wurf einesbürgerlichenGesetz=
buchs 1810) 56, (. a. Justiz=
gesetzgebung.

Rechte: gutsherrlicheundstän=
dische3636.

Rechtsanwälte: Rechtsanwalt=
schaft 336; Ablehnungsrecht
bei Wahl zu gewiseen Ge=
meindeämtern 590; Geschicht=
liches 386.

Rechtsgleichheit der Staats=
bürger 175ff.

Rechtsnormen, sätze, vor=
schriftens. Gesetz.

Rechtspflege: bürgerliche und
öffentliche, Begriff und Auf=
abe, gegenseitigeZuständig.
eitsabgrenzung 414ff.;

Trennung von derVerwaltung
(Geschichtliches)363ff.;— Ent=
wicklung und Reform im 19.
Jahrh. 360ff.; — Zuständig=
keit der Gerichte auf demGe=
biete der b. R. nach gelten=
dem Recht 372 ff.; nichtstrei=
tige, geltendes Recht 371,
373;Verweigerung und Ver=
zögerungder R.374;inVer=
waltungsrechtssachen4085.

Sachregister.

bei der außerordentlichenRe= Reichsangehörigkeit 167,567.,
gentschaft 123; Familienge= 682; unmittelbare 895.
walt über die Mitglieder des Reichsdeputation 15.
k. Hauses 104; Gesetzgebungs=Nei ebehurari ree 33.
recht841; Königinwitwe als Reichsdienst: Anstellung im
R. 122 f.; Kronbeamte als N. R., Wirkung auf die Staats=
84; Ministerentlassung 130; angehörigkeit 155.
Rechte,persönliche131 ff.;Re= Teicheseb et 206f.
irungshandlungen, chtliche d#k# sgericht: Ausspruch der

edeutung derselbenfür den Unzulässigkeitdes Rechtswegs
Nachfolger 135f.; strafrecht= ür die Verwaltungsbehörden
licher SIchut 133; rechtliche bindend502; beschränkteZu=
Stellung 117, 125,131 ff.; ständigkeit bezüglichBayerns
Stellvertretung des R., Ein= 382; Zuständigkeitin Straf=
legung eines Stellvertreters sachen383.

urchdenR. 130;UnterschriftReichsgesetze,
130; Verhältnis #um Regent=
schaftsrat130f.; Veräußerung

=gesetzgebung
865 ff.;Inhalt derseiben 865
Sanktion 83911; Unzulässig=

von Staatsgut durch den R. keit der Abänderung durch
129; Verantwortlichkeit des Landesgesetze865; Verhältnis
R. für seineRegierungshand= 8 dem Landesrechtund den
lungen 131 ff.; Verfassun . #andesgesetzen865 Ver=
änderungen durch den . kündigung 867; Verletzung
125ff.; Verzicht134f.; Unter= reichsgeseßlicherBestimmun=

belt und vermögensrechtliche 5 als Grundlagefür Ver=
„prüche des 86, 133; #assungsbeschwerden235; Zeit=

ivilrechtlicherAnspruchgegen punkt des Inkrafttretens 866.
en R. 132. Reich esesgebung (altes.

Deutsches Reich)13ff.; Ver=Regentschaft 116 ff.; Anfall SeutstC
der R. 117; außerordentliche hältniszur Landesgesetzgebung
118ff. 123f.; Beendigung nachyelfendemRecchef,#ende
127, 134 ff.; Begriff 116 f.; gesetzgebung.
Berufung zurR. 117, 122 Feich ewalt 72f.

Aessheftelts, 134ff. Reichsherold, heeroldenamt
Regentschaftsrat 130, 122. 18674.
Regierungsantritt 99. Nei ustanten 84.
Regierungsantrittspatent 99. Rei Sjustizgesetze367ff.,429.
Regierungsbezirke: als terri=Reichskammergericht 12.

toriale Grundlageder Kreis= Reichskanzler 76;
gemeinden654; Verwaltungs= Bundesrat 75.
behörden in den R. int t 3f.

orsitz im

Stellen) 365ff., (äußere)399 ff.Neichspolizeiordnungen 14f.
Regierungsblatt für das Reichsräte 239f.; Ehrenvor=

KbnigreichBayern 863; könig= büge284; elig 189,241f.;
lich bayerisches(1801, 1806) öschen der Würde241 f.,

862 244 ff.;Kronbeamte als
Negierungsdirektoren396. 84,242;lebenslängliche242.

Rechtsverordnungen 837, Nepterun sfinanzkammern: 244; Legitimationsprüfung
853ff.; Formen desErlasses Sschichili es 48. 242ff.; Matrikel 244;Prinzen
derselben 856f.; Geltungs- Regierungspräsidenten 397; destk. Hausesals R. 118,240,
dauer 859f.; Prüfung der Anordnung außerordentlicher 242; Standesherrenals R.
Rechtsgültigkeit durch den
Strafrichter 862; Verkündig=
ung 858, 867.

Recursus ab abusu 12, 53.
Regensburg 14, 34.
Regent 116 ff.; Ablehnun

seitens des berufenen 6
117; Ausfertigungen 130;

Befugnisse 14#. Besetzung
von Staatsämtern, Einfüh=
Tung ener Staatsämter durch
den R.127ff.; Beschränkungen
desRegierungsrechtesdes R.,
materielle 125 ff.; — formelle
130f.; Ehrenrechte133;Eides=
leistung 125; Ernennung bei
der ordentlichen Regent=
schaft 122; keine Ernennung

Gocgle

195, 19714, 202, 242; Verzicht
auf die Würde 244f.; Voraus=
setzungdesZutritts zur Kam=
mer 243.

Reichsratskammer 239ff.;
Adressenan denKönig 318ff.;
Ausschüsse296ff.,311f.;—Er=
holung von Sachverständigen=
gutachten 311; — Geschäfts=
gang 311f;.— Juformatuons=
recht 311; orberatung
von Geschäftsgegenständenin
denAusschüssen 304; Ausschuß
zur egitimationsprüfung
243f.; Ausschuß zur Legiti==
mationsprüfung 243f.; Be=
schlußfähigkeit 308f.; Direk=
torium 294; Disziplin der R.

Sicherheitemaßregeln397;Re=
präsentationsgelder 731. "

Regierungsstellvertretung T
116, 120, 136ff., s. a. Regent=

aft
Neßierungs und Intelligenz=

blatt, kurpfalzbayerisches862;
für das Königreich Bayern
*=. 863. Deutsches zuf ·

,neueseutes .;
keineGebietshoheit über das
Bundesgebiet 206; Gebiets=
veränderungen207. i

Reichsabschiedvon Augsburg
13; von Köln 13; von Speyer
14; von Worms 13.

Reichsangehörige: nichtbaye=
rische208 ff.



über die Mitglieder 290
299ff.: Geschäftsgang 290
30 ff. btrttut 243,
290 ff.; Gewalt der R über
ihreMitglieder 221f.; Kanzlei=
vorstand 295 f.; Le itimations=
ausschuß 243; räsidenten
293ff.; Redeordnung 306ff.;

Sekretäre 294f.; Verfassung
290 Vollversammlungen
296. soaft „Zusammensetzung!
239ff. Anregungen zu
inderungen 239.

Reichsregiment 13.
Ze sritterschaft 190.

esteuern 91.

3 * 71ff.; Gel=sve un el⸗
tung der inbgavelnt 71.

Reichsverordnungen kell
Reichsversammlung 13.
Reichsverweser s. Regent.

Einleitung 121f.; Fortfüh=
rung 123 f.;ordentliche 118,
E6 ff.; Regentschaftsfolge

NReichsvikariat 3.
Rektoͤren an Mittelschulen47.
Religionsdiener: Bedienstete

von Religionsgesellschaften,
Unvereinbarkeit iesrr Eigen=
schaftmit gewissen Gemeinde=
ämtern 583; Ablehnungs=
grund beiWahl zu Gemeinde=
ämtern 590

Neligionsehtte von 1809368,

gi ionstommission 17.
Rentämter neuer Formation

400f.; Organisation 401.
Nentmeister 8f.,20.
Repräsentations elder der

Staatsdiener 731, 740, 757.
Reservisten: Auswanderung

15835, 159.
Revisorium: obersteNustiz=

stelle (17.Jahrhundert) 8,
einbund 33f.

2ARbeinschiffahrtsgerichte 373.
chter: berkennung des
Diensteinkommens wegen un=

Anstellung 6802, 681 10;
— während der Reichsver= S
Wdn 127 f., 129; Beendi=
ung des nsb Wermo

* W.; Dienstenthebung,
Porbäusche d. W.; Dienst=

ersetzungin den Ruhestand

Residenzpflicht 707;Unwider=
ruflichkeit656;Verse ung 690,
— —1— in den uhestand

Nieder Vertrag 34.
Ritter, Ritterstand 4.
Nudolf I., Herzog 1.
Nuhegehalt = Htaatsdiener

S
Sa

S
S
S
S
r

S

S

S

S

S

8
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754ff.; Beginn desurs
763; Berechnung
— ensionsfahlrs Dienst eit
760 ff.; Erlöschen des
noen 764; Festsetzung,
tändigkeit763; derGemein 9
bediensteten72s.a“; Kürzung
des R. 762f.; der Minister
759; der Notare 772; der

Richter 759; Ruhen des An=
Slruchs 763
Rubestand, Versetzung öffent=

licherDiener gin den Ruhe=
stand696ff.; ründung des

Anspruchs —nö dauernde
699; einstweilige I2 ff.; Ver=
fahren700ff.; vermögenerecht=.
liche Wirkungen 755ff.; Wir=
kungen 697; zeitliche 699.

fürst und Kaiser 1.

S.
burg 34.
tätsoffiziere 159,190.

nach bayerischem Recht840,
851 — Sanktionsformel
851 derReichsgesese 8391“;
urückziehung84
arwerke 7.
atullegut 89.
ergen 10.
öffengerichte 377, 382.

buldenpragmatie (von 1804)

z ulgeld n0egeschichtlicheEnt=

Glkursrel. (Oberbehörde,
1781) 29, 39.

chullehrer: als Gemeinde=
schreiber688"#,825,als öffent=
liche Diener 677“, Heimat=
erwerb 55011.

erer älteres Recht

4% und Trutzbündnisse
wi chen den süddeutschen

Staaten und Preußen (1866)

utzverwandte 11.
ucgsne: 38 60Ceschichrliches

Heimatgesetzesund der Ge=
meindeordnungenbezüglichdes
Heimat= und Bürgerrechts=
erwerbs 570.

5217; der Gendeerbeh
504 f. der Ortsgemeinden, .
geltendes Recht 520f.

s. a. Gemeindeverbände.

Eicherheitsdienst, staatlicher:
tuwte 6 46.

Siegel, königliches 81.
Sitgelmäßigret 36%,57,18985.
Sitze, gefreite 9.
Sonntagsruhe der ößffentl.

Diener 709.
Sonntags uschnulen 60.

nitätSouver der einzelnen
Bundesstaaten 206f.

Speyer 14.
Staat: Bayern als Staat 77;
Entschädigungsansprüchedes
St. gegen seine Bediensteten
wegen dienstlichen Verschul=
dens 634ff.; Haftung des St.
für seine Beamten433ff.

Staatsakt: Ungültigkeiteines
Staatsaktes 2642.

S#catsaert: zämter:Geschicht=
liches3

Slectangehrge: baperische
142ff.; im Auslande lebende
160, 171; Auszeichnungender
St., rechtlich bevorzugte u.
benachteili te Klassen der St.
Iafl. eb chwerderechtan den
Landtag wegenVerletzungkon=
stitutioneller Rechte 250ff.,
Zee; Entlassung aus dem

boreruche Staatsverbande
ehorsamspflicht167;

Pallanrbor an den Land=
tag 229; Rechtsansprücheder

St. egenüber dem Staate,
staatsbürgerlicheRechte172ff.
Rechtsunterschiede der 1.
175f.; Treuepflicht 167f.
Untertanenpflichten 167
Verbot der Annahme frem er
Ehrenzeichen und des Ein=
tritts in fremdeStaatsdienste
170, 171; frühere 151, 152.

Stagtsencehärigreie: Begrif
140, 166, 895ff.; — Ausweis

Blerube= 175, 898“5; der Ehe=
auen 145, 147, 152, 153, 156,

157, 896, 898, 901, 904, 907;
Erwerb 144, 897ff.; — Ge=
schichtliches 142 f., 893; —

uͤrch öffentliche Anstellung
152ff., 903;— durchAufna e
148f. 899: Erwerb durch

turalisation Einbürheruny
149f., 899;FeichichelicheEnt=

wicklungder Fesetegebungüber
die St. 142f.,903f.; Feststellung
der St. 174: der Kinder145,
147, 152, 155, 157, 161,
162f. 897f.; mehrfacheSt.
140f., 147,162f., 894f.. Ver=
leihung 145, 898; — an An=

brig eines andern deut=
EWi=i undesstaates148,898;
an Ausländer 148, 149.
899f.; Verlust 155f., 104ff.:

eschichtliches142;—durch
Aberkennun 160f., 407:; —
durchEntlaßung 156f., b04.;
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—durch Verjährung 161f.,
907; uachegerähr Weert aus=ä
ländischen St. A. 907; durch
Nichterfüllung derWehrpflicht
908; Wiedererwerb 901 ff.;
Wirkungen derSt. 166ff.; Zu=
lässigkeit des Verwaltungs=
rechtswegs in Staatsange=
hörigkeitssachen149, 152,155,
160, 174, 899, 90168.%,

902 86. 68.-

Staatsangehörigkeit, bayeri=
che: Sen nset, seitens
tandesherrlicher Familien
1955°; als Voraussetzung des
vLesitesdes bayer.Adels 182f.;
187; — Tusnahmen 190,
193; als Voraussetzung des
Besitzes und Erwerbs der
bayerischen Heimat 547; —
des Bürgerrechtserwerbs 570,
571; — derMitgliedschaft im
Distriktsrat 636; — derMit=
liedschaftin der Kammer der
eichsräte240f.; — derWähl=

barkeit zur Abgeordnetenkam=
mer 256; — der Wahlfähig=
keit zur Abgeordnetenkammer
252; — der Wahlfähigkeitund
WählbarkeitzumLandrat659.

Staatsangehörigkeitsaus.
weise 164 82,8985.

Staatsanwälte:bei denbürger=
lichen Gerichten 383 f.; —
Stellung gegenüber den Ge=
richten 384; — Verbot der
Wahrnehmung richterlicher
Geschäfte384;Hilfsbeamte der
St. 384; Staatsanwalt am
Verwaltungsgerichtshof 411.

Staatsauflagen, Anträge über
St. 218.

Staatsaufsicht, über Ortsge=
meinden: 47 derVerwaltung
der eigentlichenGemeindean=
elegenheiten 523 —-

gan habung von Amtswegen
523 f.; — — auf Anrufen
Dritter 527; — Prüfung der
Gemeindewahlen 610ff.

Staatsbehörden:äußere 399H.
— Geschichtliches7 ff.,38 ff.,
43 ff.; Begriff 319 ff.; obere
und untere St., Über=und
Unterordnung der St. 390 f.;
Organisation,geltendesRecht
319ff.; — Geschichtliches7 ff.,
e. bureaukratische, kolle=
giale Gerfassung 301

Staatsbürger, Staatsbürger=
recht: Geschichtliches175; im

Simne derVerfassungsurkunde

Staatsdiener: Annahme von
Auszeichnungen 723; Dienst=
eid 70äf.; Dienstesabzeichen
730; ienstgsschäfre, aus⸗
wärtige 732f.;Dienstrang 730;

Google
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722 f.; Entlassung 686; Ersatz
ansprüche wegen dienstlicher
Auslagen 731ff.; etatmäßige
678, 683f., 685 f.; als Land=
tagsabgeordnete 719, 747;
Nebengeschäfte718ff.; nicht=
iam ige 678 M 5

ichtverletzung, disziplinar=
Lalichte Folgen s. Dienl -
strafrecht,zivil= und strafrecht=
liche Folgen 426ff.; pragma=
tische St. 674 f.; Rang 730;
Reisekosten732f.; Tagegelder
732 f.; Titel, dienstlicher 730;
unwiderrufliche 679,685f.;
Vereine, Teilnahme hieran
721 f.; Verfolgung, strafgericht=
liche426f3 eeun 690f.;
widerrufliche 679, 685 ff.; s.
auch Diener, öffentliche.

ir gewöhnliche Sterbefälle
73, 774 ff.;— Anspruchbe=

rechtigte774;—Hinterbliebene
nichtetatmäßigerBeamter775;
—Sterbegehalt 774 ff.; -—
Auszahlung 776; — — Recht=
liche Natur 776; — Unter=
haltsbeiträge 782f.; — Wit=
wenbeihilfe 781 f.; — Witwen=
und Waifengen 774ff.; — —
Auszahlung 780; — — Be=
ginn der Ansprüche779; —
— Berechnung 776f.; — —

Doppelwaisen 777, 779; —
— Erlöschender Ansprüche
781; — —Festsetzung 780;
— — Kürzungen des An=
spruchs 778"6 — — Mindest=
betrag 778; — — Ruhen der
Ansprüche 780f besondere
ür Sterbefälleals Folgenvon
ienstunfällen 773, 783 ff.;

Anspruchsberechtigte 784 f.;
Sterbegehalt 783, 785;Sterbe=
gea 753. 785; Unfallrenten
83, 785fte — Beginn der

Rentenbezüge 787; — Erlö=
1 der Afprüche 787; —

stsetzung787; — Kürzung
der Renten786; — Auen der
Ansprüche787; Voraussetzung

1t 773ff.; allgemeine

Hinterbliebene der Gemeinde=
beamten 788; Hinterbliebene
von Kollegialräten 782f.;

interbliebenederNotare 788;
interbliebene widerruflicher
taatsdiener 687; Schutz der

Rechte der St.-H.826ff.;
Himuerlustenender k. bayeri=
chenStaatsdiener 787f.

1805 674; von 1818 (IX. Ver=

S.
"1

geund bei Wahl zu gewissen
meindeämtern 590; Auf=

nahme in den St., widerruf=
licheund unwiderrufliche 685ff.;
ausländischer, fremder St.,
Eintritt in denselben160,171,
202; bür Erlicher 674 ff.; Ein=
teilung 674; intritt in den
St. seitens Mitglieder des k.
Hauses 107; Geschichtliches
51 f., 674ff.; Unvereinbarkeit
mit gewissenGemeindeämtern
588; vertragsmäßiger 669ff.;
Zulassung zum St. Vorbe=
dingungen 681f.

Staatsdienstaspiranten 679.
Staatsdienerverhältnis: Auf=

lösung, seitens eines der Ver=
tragsteile 685; pragmatisches
674 f.; Theorien über das
Wesen des St. 669ff.

Staatsgebiet: Begriff 204 f.;
Gebietsabtretungen, Gebiets=
tausch205ff.; Gebietserwerb=
ungen 205; Geschichte des
bayer. St.G.8 1 Spchuz straf=
rechtlicher,desSt. 207;Unteil=
barkeit205ff.; Unveräußerlich=
keit 205ff.; — Ausnahmen

—]NG s— surWitaatsgerichtsho ür i⸗
W en333,347ff.; Bil=
dung desselben347f.; Bildung
der Geschworenenbank3475
Urteil 349;Verfahren 348

Staatsgewalt: ußerungs⸗
arten. =formender St.834f.;
Ausübung der St durch den
Herrscher, Selbstbeschränkung
des Herrschers bei der Aus=
übung der St. im konstitutio=
nellen Staat 330 ff., 337 ff.;
— Beschränkungdes Königs
in der AusübungderSt. durch
den Eintritt Bayerns in das
DeutscheReich 72; Ausübung
der Staatsgewalt für den

errscher115ff., 839; Einheit=
lichkeit der St. und Lehrevon
der Gewaltenteilung 319f.,

834 f.; allgemeine Funktionen
der St. 834 ff.; Gegenstände
der St. 140ff.; König als In=
aber der St. 131, 213; Ver=
!r•5 derAusländerzur St.
208ff.; Willensakte.äußer=
ungen der St., äußere Form

en elben 8 Vegriffs?
taatsgut, güter:Begri
an erepaisnn
licherNutzung desKönigs 87;

nefen von St. 129; —
Veräußerung durchdenReichs=
verweser 129; Verhältnis
zwischenSt. und Privatver=
mögen des Königs 85ff.

rtsge⸗
meinden und Gemeindever=
mögen 523.



Staatsminister: Begriff 329;
Enthebung vom Amte 3377,
338; Entlassung, Entsetzung,
strafweise 130, 337°; Ernen=
nung 337; Gegenzeichnung
130,137,13920,331,340f.;
Gehalts= und Pensionsrechts.
Gehalt; — Gsschichtliches331;
Gehalt 339; Gehorsamspflicht,
dienstliche718; Geschichtliches

88 f., 44 f., 329ff.; Mitglieder
des k.Familienrates 107;— des
Staatsrats 325; Pensionen
der Kinder 782; als Regent=
schaftsrat 130 f.; Repräsen=
tationsgelder 731; Rücktritt
338f.) staatsrechtlicheStellun
329ff.,333ff, 337ff.; ——Teil=
nahme an den Landtagsver=
handlungen302,306;— gegen=
überdemReichsverweser130f.;
als Stellvertreter des Königs
137; Verweser340; Widerruf=
lichkeit68678;s. auchMinister.

Staatsministerien: e⸗
schwerdevorstellungenan den
König über amtliche Hand=
lungen derSt. 326ah Bureau=
verfassung352; Geschäftsgang
45; F#lchichrcheEntwicklung

38 f., 44 f.,350 ff.;Meinungs=
verschiedenheiten, Streitg.
keitenzwischenSt. 326f., 353;
Personalstand352;Verteilung
der Staatsgeschäfte unter die
St., Bestimmungsrecht der
Krone 350,353ff.; Wirkungs=
kreis, Zuständigkeit der St.

Sachregister.

Lehenssachen3543—imMünz=
wei een355; — in Ordenssachen

n⸗

nern: Dienstaufsicht e dn
Verwaltungsgerichtshof 356;
Geschäftskreis(im allgemei=
nen) 355ff.; Geschichtliches
351f.; Leitung des Staats=
bauwesens357; als Oberauf=
sichts=und Beschwerdeinstanz
gegenüberden Kreisregierun=
gen611; Zuständigkeit in An=
gelegenheitenderOrtsdistrikts=
und Kreisgemeinden 356; —
in Grenzangelegenheiten208;
— im Landesarchivwesen356;
—auf demGebiet derStaats=
und Landespolizei 356; — auf
demGebietdesinnerenStaats=
rechts,des Landtags und der
Wahlen, Staatsangehörigkeit
usw. 356

für Kirchen=und Schulange=
legenheiten 352, 357; Geschicht=
l6 351f.; oberste Leitung
des Schulwesens 357 f.

352; Geschichtliches 351f.;
oberste Aufsicht und Leitung
des usthwesens 355; Ober=
aufsicht über standesherrliche
Vormundschaftssachen2018,
355; Tätigkeit im Prozeß=
verfahren gegen Mitglieder
des k. Hauses106f.

353; — im einzelnen 3853ff., hrsangelegen eiten 359f.;
857; s.auchMinisterium, For6= Abteilungen 360; Wirkungs=

mationsverordnung. kreis 359nr
Staatsministerium derFinan= Staatsprüfungswesen, Ge=

en: Geschichtliches49, 351f.;
irlungstreis 358.

misterium des Han=
dels und der öffentlichenAr=
beiten 352.

Stgatsmitnistertun) des k.
Leuses und des Außern352,
354f.; Anstellung und In=
struierung der bayer.Bundes=
ratsbevollmächtigten354;Auf=

sict über das Bergwesen355;
shaftr im allgemeinen

354 f.; Geschichtliches351f.;
Leitung der auswärtigen An=
elegenheiten354;Leitung des

Feue= und Staatsarchivs 354;
taatsminister als Standes=

beamter des k. Hauses 108;
Tätigeeit in An elegenheiten
des Königsund desk. auses
107, 122, 354; Zuständigkeit
in Adelssachen179, 187, ;
—in Angelegenheiten des
Handels, der Industrieund
des Gewerbes 354; — im
Börsenwesen355;— in Grenz=
angelegenheiten 208; — in

Goccgle

Schichches 51211; geltendes
echt .

außerordentlichen Dien
725fl Rang der Staatsräte

5

instanz gegenDisziplinarstraf=
verfügungen der Ministerien
326, 745; Einvernahme bei
Meinungsverschiedenheitend.
Ministerien und bei Be=
schwerdevorstellungenan den
König über amtliche Hand=
lungen der Ministerien 326f.,
353; Einvernahme über die
Organisation der Staatsbe=
hörden323,326; Entscheidung
über Verfassungsbeschwerden
239; in Frankreich32728;Ge=
nehmigung und Sanktion der
Beschlüssedes St. durch den
König 329; Generalsekretär
331: Geschichtliches45, 323ff.;
Mitglieder 125, 325f.; Mit=
wirkung bei der Gesetzgebung
326, 851;Verfahren 328.;

l

Vorsitzim St. 328;Zusammen=
setzung 325f.; wZustind, keit
nach geltendem Recht326 ff.,
—als beratendesOrgan 323 f;
—als erkennendes Organ 323,
327, 701; — in pfälzischen
Verwaltungssachen 327.

Staatsschuldenkommissäre
des Landtags 288, 295.

Staatsschuldenliquidations=.
kommission 51.

Stoarsschuldentilgungsan=
stalt 51.

Staatsschuldentilgungskom=
mission 51.

Staatsschuldenwesen: ge⸗
Wchrüche Entwicklung 6, 48,

Staatssteuern, direkte: Ge=
schichtliches35, 42 ff., 49 f.;
— Reform der direktenSteu=
ern (Aufhebung der Steuer=
befreiungen,Grundsatzderall=
gemeinenSteuerpflicht) 35;
eranlagung mit direkten

St. St., Voraussecung des
Bürgerrechtserwerbs 570; —
— der Wählbarkeit bei den
Landtagswahlen 256; — —
der Wahlfähigkeit bei den
Landtagswahlen 252.

Staatsverfassung 213f.; Be=
griff 503.

Staatsverfassungsrecht 213 f.,24 rfassungsrech f
Staatsverträge: über Ver=
jährung der Staatsangehörig=

eit 165, 904 108.
Staatsverwaltung 389ff.; all=

gemeineäußere Behördender=
selben399 ff.;Begriff der all=
gemeinen St. 528; Ortsge=
meindebehörden als Organe

Sder St. 400. Pflich
taagszeitung, icht zur
Huger derselben durch die

eemeindenund Pfarrkirchen=
Sltiftungen d1o. rfaf

tadtgemeindeverfassun
*5dtn 6

Stadtgerichte: gemeindliche44;
—staatliche (Edikt von 1808)47.

Stadtkämmerer 580.
Stadtkommissariate 531114.
Stadtrecht 10; (GesetzbuchLud=

wigs des Bayern) 16.
Stadtregiment 10.
Staderichter (älteres Recht)10.
Stadtschreiber 580, 584; älte=

res Recht10; Voraussetzungen
der Wählbarkeit 587.

Stadt, und Marktinstruktion
von 1748 22.

Städte: diesseits des Rheins
578ff.; Einteilung in Distrikte
2 " oeeieeihien, F1 7

ichtliches4, 10, 46,s. au
unterLiliches 3 10., mittel=
bare 578; in der Pfalz 582;
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Polizeiverwaltung 530f.; un=
mittelbare 578; — Distrikts=
verwaltung in denselben(Ma=

rat 658;

organe 579f.
Ständeversammlung 215, s.

Landtag.
Stand, Stände:Begriff 181.
Standesbeamte 385f.

Standesbeamter, desk.Hauses

Standesherren 181; Autono=
mie 196; Befreiung von der
Wehrpflicht 19641, 202; Ge=
richtsstand,
20357; Kanzleiseremoniell
egenüberden St. 197; nicht

] =Je e 197; Reichs⸗
ratswürde, erbliche195,19714,
202.244f.; Selbstgesetzgebung,
s. Autonomie; Siricht
202; Titel und Prädikate 197;
Voraussetzungder Ausübung
der standesherrlichenRechte
195; Vorrechte 196 ff.

Statistik, Geschichtliches22, 26;
amtliche St. des Landes 357.

Steiermark I.
Stempel, Stempelabgaben50.
Steuerbefreiungen: Geschicht=

liches, Aufhebung der St.35;
des Königs 90 ff.;der Mit=
glieder des k. Hauses 113f.

Steuerbewilligung des Land=
Slags 12 Fait Gesch

teuergesetzgebung,Geschicht⸗
167 . 1 4

teuerkassen, landschaftliche,
ständische41.

Stenerkataster: Geschichtliches

Steern Geschichtliches5, 42 ff.,

Steuerprovisorium, allgemei=
nes (1808) 43, 49.

Steuerrektifikationskommis=
sion 42.

Steuerverweigerungsrecht
des Landtags 220.

Stiftungen, geschichtlicheEnt=

lichenStiftungen: Verordnun
von 1806 und Edikt von 180
40, 46; — Verordnung von
181746.

Stiftungsbeamte, edienstete:

"

6

.

.
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erichtsorganisation:
Geschichtliches18, 47. 55; —
seit Beginn des 19. Jahr=
hunderts 360 ff;— Gerichts=
verfassungsgesetz von 1861
364 f.; geltendes Recht 382 ff.

Geschicht=
liches 16, 18, 19; — Codexz
juris criminalis von Kreitt=
mayr (1751)22; Entwicklung
seit1848,Strafprozeßgesetzvon
1848 363f.; — Einführungs=
gesetzzum Strafgesetzbuchvon
1861 365; — Entwurf einer
Strafprozeßordnung von 1870

lichkeit des Verfahrens, Ge=
schichtliches364.

Geschichtliches16, 18, 19;
odex juris criminalis 22;

— Strafgesetzbuchvon 1813
und Abänderungen von 1848
55, 361f.; — Strafgesetzbuch

der Gerichte auf dem Gebiet
der St., geltendesRecht 382f.

liches)23,27,49,63
tion (1805)41.

bei Rechts=
streitigkeiten der Mitglieder
des k. Hauses 106.

T.

estimmungen 29.

ordentliche96 ff.; Erbverbrüde=
rung 96 ff.; geschichtlicheEnt=
wicklung 35; der Kognaten
96 ff.; ordentliche94 ff.; recht=
liche Natur (Beziehung zum
Erbrecht) 92 ff.
hrorelgee nigkeit94f.
den olgeordnung 94, 96,

bronfolger: rechtliche Stel=
ung gegenüberdem Vor=
änger 937.

Gehaltsansprüche 737. Sentrgen 57, 83.
Stiftungskuratel: gutsherr= Thurn und Taxis: NKürsten

liche,der Standesherren 203837. (Standesherren) 41, 48;Ge=
Stiftungsvermögen, öffent= richtsbarkeit 20387.

liches: VermögensverwalterTierärzee 47.
(Stiftungseinnehmer) 694; — Tirol 33.

Titel: als staatliche Ausszeich=Pa 583; — Besoldung der
erwalter 753, 754.

Stolgebühren 52.

Gocgle

1 nung 179; dienstlicher 730;
königlicher 81 f.; Verleihung

durch den König 84, 180; —
seitensMitgliederdesk.Hauses
10522;— seitens derStandes=
erren 198 44.

diener 691, 692, 733ff., 757;
Ansprüche sind vom Rechts=
weg ausgeschlossen 828; Be=
rechnung734;Einweihung735.

amtengesetzes687.

dienern 757; — Heilkosten=
ersatz 764,.767f.; — — Be=
ginn des Anspruchs 768;
— — Erlöschen desAnspruchs
769; — Erstattung 769; Kon=
kurrieren der Ansprüche aus
dem Beamtengeses mit An=
prüchen aus andern Quellen
70 ff.; —rechtlicher Natur

766; — Unfallrente 747, 764;
——AnderungdesAnspruchs
770; — — Beginn des An=
pruchs767;—— Berechnung
66 f.;ErlöschendesAnspruchs

789f.; — —Festsetzung, Zu=
ständigkeit769; —— Kürzung
768;RuhendesAnspruchs769.

gichnung 179; der Staats=
iener 730.

zu Ingolstadt 25, 61 f.:; Ver=
tretung im Landrat 659, 660,
662; — kein Wahlrecht zur
Reichsratskammer 240“; zu
Würzburg 62.

752. Kollegiengelder s. d. W.

Geschicht=
liches19%.,20,25,29f.;46f.,
59 ff.

interlassenen der k. bayeri=
chenStaatsdiener 787f.

führung in Bayern546,564ff.
9090f.; abgeleiteter 565; — der
Ehefrau 566; — Erwerb 565ff.;
——durch Abstammung566ff.;
— —durch Aufenthalt 565f.;
—— durch Verheiratung 566;
— —Reichsangehörigkeiter=
forderlich567f.; — derKinder
566f.; — —der unehelichen
Kinder 567; — fäcbstindiger
565; — Verlust 567 f.;
durchAbwesenheit 567; — —
durchErwerbungeines anderen
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U. 567; — — dur Verlust der Staatsangehörigen 16923;
der Reichsangeehörig eit 567f. Leistungals Voraussetzun a

Untertanen: Pflichten167ff. das Landtagswahlrecht
Leistung seitens derPri en-

V. 113; —der Staatsdiener7
Verdienstorden derbayerischen Streitigkeiten 170;8
Brane 36, 4 d Bleitazrur Abnahme1 2 b

erehelichungsanzeige un erfa esetze: nde⸗
Fiigine Bie’ rung, ebung,Erläuterung D1

derselben 848, 849f.;
* Staaten von Ame= schäftlicheBehandlune üg=

l Zutag-rika: Staatsangehörigkeits= er Anträge im
verträge 165. 313ff.; Begriff 849; äußere

Vererbungssystem: gemein= Fearumnicht vorgeschrieben850;
nitiativ= undgetiorgren

des Landtags bezüglich V
25 ; Ver chung 4es V.

berfassungs

Brcchtücch* 1II. 6
des Königreich

Ffast ches, Konst iche
von E0 35f.; Ver= s.
fassungsentwurf von 1814/15 7 Zusätze zu
36 ff.; Verfassungsurkunde
1818 37. ur sangsrecht: Staatsver=

Verfafsun sänderungeneBe= ung 213ff
griff 849 geschäftlicheBe= ebnger keiten 238.
handlung.derAnträgeaufV. De ügungen:dienicern .
im Landtage 313ff.; formelle —anweisende 830f.; — die t-
Vorschriften über V., Einhal- entwickelndeSWe
tungderselbenbeiVerfassungs.Vergeltungsrecht gegenüber
esetzen848;In tigtive hietz einem ausländischen Staat
25 f.; während der Reichs= 211.

verwesung125ff. Verkehrsanstalten: Geschicht=
Verfassungsbeschwerden: ge= liches 62 .

chäftüiche Behandlung der=Verkündigung der Gesetzeund
benim Landtag 220,2376 - Verordnungen 841ff., 862f.; ,

18; Bescheidung der Geschichtliches s6.; ; der
durch den König 238; des di verordnungen
Landtags 220, 2232, 230ff. 867.
237f.; — Umffang bdes #e Verlasseu aftsver kandlun=

cherecl erStaats= gen, nichtstreitige
angehörigen 230 — nur Vermittlungsamt: uasgeind-
zulässigbei subiektivenRechts= liches 373; der Militärbehör=
verletzungen von seiten einer den 373.
Staatsbehörde230f.—Gegen=VermögensrechtedesKönigs
stand und Umfang des Be= 84ff.; Eingriffedes Staats in
chwerderechts,Begriff derkon= dasVermögen der Untertanen
stitutionellen Rechte 231ff.; s. Enteignungsrecht.
übnzulässigkeit derV.gegen=Verordnung: im formellen
überUrteilender dioil-, Stkaf. und materiellen Sinne, Be=
Verwaltungsgerichte 230 griff 836f.; königlicheV. 856,
— Beschränkung des Be= 857, 867
schwerderechtsauf * (use ge. ammlung von
Staatsangehörige236;— for= G. Döllinger, ortsetzungvon
melleVoraussetzungenderBe= Strauß 1
6 werdeführung236f.; —auf Böauß en erechtna bayeri=
allgemeineProgrammsätzeder sehemRecht 854ff. Geschicht=
Verfassung und die Einlei= liches854; derStaats= und

tungssätze derselbenkanneine Gemeindebehörden855,856
V. nicht gestütztwerden 231! —staatsaufsichtliche Kontro
—Verletzung reichsgesetzlier

Bestimmungen Peschroer e⸗
grund 285; Entstehungs=
geshio der Verfassungsbe= ,

mungenuberVZZOs Vetsailler Verträge von 1870:
Zuständigkeit des obersten
Landesgerichtsunddes Staats= Veljorgung im Sinn der
rats zur Entscheidungüber V. Slorcong ua mar von

239. 1)805: 782ff.
Verfassun seid des Köni Verwalter desGemeinde=und

(Königserd) 992; — des örtlichen Stiftungsvermögens
genten (Regenteneid)125; I 694; Amtsbürgschaft 694. D4

desV. seitensderhöherenVere
waltungsstellen 860f. «

Gocgle

— — 838
389 ff.; admini=

stratives Ermessen421f.; Be=
hördenorganisation 389ff.oBe=
sorgung staatlicherVerwal=
tungsgeschäftedurch die Di=
striktsgemeindeorgane 634;

durch die Orts emeinden
528 ff.; Geschichtliches7 ff.,
16ff., 38ff.; — Trennun von
der Rechtspflege 44, 363
Grenzengegeenlber derJustiz
und der öffentlichen Rechts=
pflege405ff., 414ff.; Straf=
Scht (Ordnun sstrasen) der

810 ff.; uständigkeits=
. ung gegenüber den

Verwaltungs erichten 418ff.
422 ff.; uständi beitsstrei
mit der Icstz 7P. — mit
dem Verwaltungsgerichtshof
500f.

Verwaltungsbefehl 869.
„Verwaltungsbehörden: ge=

meindliche578ff.; in städti=
io Gemeindendiesseits des
heins 578ff.; in der Pfalz

Verd altungsbe örden, staat=
liche (lim weiteren Sinne):
administratives Ermessender=
selben 421ff.; allgemeineund
#lendere 6.r aube nbon 75"|

ufsichtsrecht, aufsichtli
äussichterel der höheren V.
392f. Dienstaufsichtüber die
V. 356; Einrichtun el=
tendem Recht 389 §’* ere
(obere)und untere V. 390;
— Verhältnis derselben zu=
einander390f.; Orts=,Unter=
behörden390;Stellen (h5 8

entral⸗, Mittelstellen)
95ff; dienstli e Über-Und

Unterordnung V. 390;
Verfassung, bueraukratiche
und kollegiale391; als Ver=
woltungse erichte 407 f., 448 f.;
sustnde eit, räumliche und
achliche390; — Ausscheidung

der Z. zwischenVerwaltungs=
behörden und Verwaltungs=
gerichten418ff.

Verwaltungsbeschwerden
393,394f., 526,611, 631,859.

e tangfel 369ff.; ;
Anderungen im Umfangeder=
elben 399; als Grundlage
er Distriktsgemeinden dies=

seits des Rheins 629.

Instanzen g 408f., 45%%
eemeindebehördenals erst=

instanzielle Verwaltungs=
gerichte451; allgem. Mittel=
undUünterbehördenderinneren
Verwaltung als V. 408; Or=

ganisaration der V. inHayen
Rechtszug 449ff.;

stän igkeit.sachliche und Kt.
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liche448 —zwischen V. und
ordentlichen Gerichten405ff.,
414ff.; — zwischen V. und
Verwaltungsbehörden 418ff.

Verwaltungsgerichtliches
Verfahren, verwaltungsge=
richtlicher Prozeß: kein An=
waltszwang 453; kein auf=
sichtliches Einschreiten gegen=
iber Föroilngei
Entscheidungen 425f.; e⸗
schlüsse425; Beschwerde456,
467 ff.,477, 481; Beschwerde=
einlegung477;Beschwerdefrist
458f.; Beweis 462ff.; Beweis=
aufnahme 463; keine Beweis=
lastder Parteien 463; Beweis=
mittel 464; Eid der Parteien
ausgeschlossen465; Einleitung
des verwaltungsgerichrlichen
Verfahrens von Amtswegen
456; Entscheidungen ½
Erkenntnisse 465; Fristen 458 f.;
Gebühren 474ff.; Gebühren=
treitigkeiten 475f.; geheime
erhandlung 455f.; ut tänd=

nis der Parteien 463; recht=
lichesGehörder Parteien454f.;
Grundsätze454 ff.;Instanzen=
zu 4 .; Kostenpunkt 474 ff.;

indlichkeit desVerfahrens
455;Offentlichkeitdes Verfah=
rens 455; Offizialbetrieb 456;
Ordnungsstrafen 462; Par=
teien 452ff.; Protokoll über
die mündliche Verhandlung
460 f.; Prozeßbeistände 453;

rozeßbevollmächtigte453f.;
rozeßkosten474ff.; Prozeß=

leitung 461f.; nd
458 f.; Rechtskraft 466f.;
Rechtsmittel 467 ff.; Rechts=

en für das Verfahren

. 477;
Sachverhandlung477 f.;Sach=

410; Kompetenzsenat 500ff.;
Organisation 409f.; Plenum,

lenarbeschlüsse 410, 469;
räsident 410; Senate410f.;
taatsanwaltschaft 411, 478;

Verfahren beim V. 477ff.;
Vorentscheidungüber die -
tändigkeitsfrage501; — über
as dienstliche

öffentlicher Diener bei zivil=
recstlicher Verfolgung der=

7 n 431ff.. 479; Busände -
eit (im allgemeinen) 448 ;

— bei Streitigkeiten in Ge=
meindeangelegenheiten 526,
527; — Bürgerrecht 577;
— — Gemeindewahlen 612,
614; Staatsangehörigkeits=

foa en s. Staatsangehörigkeit;
„Fas#ungebeschochen238“.

eschicht=.Entwicklung: älte=
46% - echtbis Sud des 14.

rhunderts, Reichspolizei=
gesege13ff.; bayerischeVenss
gesetzgebung tälteste) 16ff.;

unter Kurfürst Maxi=

Joleo ,
arl Theodor26 ff.; seit Be=
nn des 19. Jahrhunderts

(MaxJoseph1V.)57fl.
erwaltungsrechtspflege
401ff.; Abgrenzung des Ge=
biets derselben gegenüberder
bürgerlichen soe lege und
der Verwaltung 405ff.,418 ff.;
eschichtl.Entwicklung 401 ff.:
rozeßrecht 411 ff. f. ver=

waltungsgerichtl. Verfahren;
Verfassung, allgemeine Er=
örterungen 405 ff.; der
bayerischenV. 407f.

Gebiet derselbennach

vorbereitung 477; Sitzungs=
polizei 462;Tagfahrten, Ter=

mine 460; Urkundenbeweis 464;
Verfahren, leitende Grund=
ätze 454 ff.;— Gang des=
elben455 ff.,477ff.; keinVer=
äumnisurteil 455; Vertretun
er Parteien 452 ff.; Vo
treckungsmittel 481; Voll⸗
reckungsverfahren 480 ff.;
iederaufnahme des Ver=

ahrens 473; Zeugen468; Zu=
tellungen 457 f.; Zwischen=
escheide465.

Vaeluneerlchepoo rst
; Dienstaufsicht,oberste,

über den V. 356,sich Mitglie=
der 309f.: —Ernennung. ;
—Entlassung habendie Rechte
der Richter 129, 409, 686;
—Strafversetzun ungulässig
692; — Verbot der Verwen=
dung im Verwaltungsdienst

Recht413ff.; Geschire «.;ei
401 ff.; Organisation 4%
— in Bayern 408 ff.; Tren=
nung derselbenvon der Ver=
waltung und der bürgerlichen
Rechtsprechung407; Vereini=
gung der V. mit der Ver=
waltung in den untersten
Instanzen409.

Abgrenzungge enüberd.Zivil⸗
rechtsstreitigkeiten:—materiell

405 f.; — prozessual 414 ff.;
— Grundsätze für die
ständigkeitsabgrenzung414f.;
— #äludizial. Vor= und
Jwischen ragen, Zuständigkeit
zur Entscheidung derselben
dlat A Krenzung gegenüber
den Verwaltungssachen:— in
materieller Beiehun 406f.;
418ff.; —bezglich er pro=
##hnalen Behandlung 418ff.

grenzung gegenüber den

Verwaltungssachen:—unrich=
tige orogehunle Behandlung
dnt Einfluß auf die rechtliche

atur derV. 416; Begriff 420.
Berpaltunsostreit· Begriff

Verwaltungsrechtsweg 526f.
Verwaltungsrichter: Wiet

nung und Ausschluß kraft
Gesetzes 411 f..
Verwaltungssachen: aufsicht=
lliches Einschreitender höheren

Behörden in V. 392;
sschwerdeerhebung,„weg 394gz

ichtigkeitsbeschwerde 393;
Präjudizialfragen 415ff.;
Unterschied und Abgrenzung
von Zivil-Justiz=ssachen,—
materiell 405f.; — prozessual
414ff.; — von Verwaltungs=
rechtssachenmateriell 406f.,
418ff.; — prozessual418ff.

Verwaleungsstellen 390f.; all=
emeine V. in den Kreisen

Be⸗

Kreisregierungen) 38
Verwaltungsverfahren 393ff.;

anonyme Anzeigen und Be—
schwerden394; Aufsichtsrecht,
au sichtliches Eingreifen der
hbheren Behördeim V. 392;
e gwerdeerhedimg 394f.;

Beschwerdeweg394; Nichtig=
keitsbeschwerde393; Parteien
ungeziemendesBenehmen 39;
— Verkehrder Behörden mit
denselben 394; Vollstreckungs==
recht 395.

Verwaltungsverordnungen
837, 852; Verkündigung 853.
Veterinärschule 29.
Veterinärwesen 29, 47.
Viehzucht 29.
Vizekönig 98, 116, 139f.
Volksschulen: Vorschlags=,Be=

nennungsrechtefür Lehrstellen
an den V. 682f.

Volksschulpflicht=älteres Recht

Volksschulwesen: geschichtliche
Entwicklung 25, 39, 59 ff.

Vollstreckung in verwaltungs=
gerichtlichenSachen 480 ff.

Vollzugsorgane der äußeren
Behörden (Geschichtliches)10.

Vorentscheidung:geschichtliche
Entwicklung 42 1 ; geltendes
Recht430 F. Begriff des Be=
amten im Sinne des gelten=
denRechts 441f.; Umfang des
Vorentscheidungsgegenstandes
439f.; rfahren des Ver=
waltungsgerichtshofes 445f.

Vormunbschaftswesen 201.

W.
Wahlen f. Gemeinde=, Land=

tagswahlen usw.
Wah erioden der Landtags=

wahlen 259, 278, 288 f.; s.



auchGemeinde⸗,Distriktsrats⸗,
Landrats=, Landtagswahlen.

Wappen: königliches 8lf.
Wartegeld 713, 754ff.; Aus=

zahlung 758; Beginn des Be=
Erlöschen des An=

guere 759; Kürzung 758;
auhendesBezugs 759; Ver=

m ung der Maßregel 758.
* Suwesen: Geschicht=

# 50 "G47.echselge te
sacht« älieres Recht

Weprt 69 f.; Befreiungen der
Mitglieder des k.Hauses 118;
—der 2lindsberrlichen,
milien Nichterfüllung der
W. als Grund des Verlustes
derStaatsangehörigeit 908.

Wehrpflichtige: ntlassung
us demStaatsverbande 15

Aee ban. 65; Werbung
für das

Widerstan
gewalt 168.

Widumssteuer 5, 6 ½.
Wiederanstellung im öffent=

lichen Dienst 692f. .
Wiederherlethimk derStaats⸗

angehörigkeit90
Witte sbach,/Haus: Geschicht=

liches1ff.; Hauptlinie, kö «
liche 104,109ff.; Nebenlinle

Gelnhausen oerzogl. L.) 104f.;
s. Haus, königliches.

Wittelsbacher Palast 87. D
Wohnsitz: als Erwerbsgrund

derHeimat nachälterem Rechte
541,543;innerhalbdesStaats==
7* alsVoraussetzung des

lrechts bei Landtags=
wah een255; Wirkungen be=

uglich de##Staatsangehörig=

Wohnungsensssbigung 740.

F

gegendie Staats⸗

Sachregister.

Wesgang, Herzogvon Zwei=

Worms ur
Würzburg 33, 34,49, 5020%;

(Universität) 2.

3.
t eiheit 64.

ralschnldenetatskommis.

Zenteglstaatgtasse: Geschicht⸗

gugralneterinässchule47.
ivilgerichte s
ic dcele tz Justiz⸗
gesetzgebung.

Iidilliste 84 Begriff 84 f.;
Betrag 86; ho egr 90;
der überwiesene Mobilien
und Immobilien87f.; Lasten
derZ. 86,109°%,133;Streitig=
keiten zwischen König un
Staatsärar über Ansprüche
aus dem Zivillssegeseh 89.

Zivilpro eß: Geschichtliches16;
Ss von 152018;
Landrechtvon 161619; Codexz
iudiciairii von 175322, 56,
366;Entwicklung im 19. ahr.

hundert 55ff., 360ff.; Zivil=
prozeßordnung von 1669v66.
geltendes Recht369 ff.

Solle: Geschichtliches6.
ollbefreiungen: des Königs
und der Mitgliederdes k.
Hauses 91; der Standesherren
(aufgehoben) 202.

ollverein: *u des
deutschenZ. (1867)7

Zohwesen: i hα 16,

t Zunftwesen 15,66 ff.
wiehsteuer 49.

ugfrsrbaansh Aufhebung 66.

593

Instendigrettstr te f3 Be=
geif u. rechtlicheNatur 82ff.

jahender 482, 489ff., 500f.;
Entwicklung des bayerischen
Rechtes 485ff.; Gerichtshof
für Kompeten,tonflikte487ff.
verneinender3 482,497,499;

wil. en Behörden desfelden
ienstkreises 482; zwischen

Behördenverschiedener Dienst=
kreise482f.; wischen bürger=
lichen und ilitärgerichten
499(f.;zwischen.JustiAusthzu. Ver=
waltung 487ff rhebung
des uu alo . 481;
VoraussetunPenenderErhebung

erfahren 496ff.;
urücknahme496; — Zu=

stän igkeit zurErhebung 4
—Einleitung beimverneinen=
den Z. 497; zwischen Mini=
sterien 326;zwischen Verwal=
tung u. aenrc
hof500ff.; — Anregung
— Anwalts zwang 501;
Verfahren 501; —Wirkung
der Entscheidun des Kom=
petenzsenats501f.

Svenhrechten Tuüche gegen
die Person 8 s. auch
* olizei; gegendas Vermögen
3 auch Enteignungs=

r te: dhe
wangsvollstre ns:· en
den rn 869f.; gierl
meindeverbände859f gegen
Kör erschaten, Slie en
f dem Gebiete
ere 869.
weibrücken

weltrcher aem 217, (.
Landtag.

Zwischenurteile im verwal=
sungsgerichtlichen Verfahren
465.


